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I. Syſtematiſches Verzeichnis.
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Dürfen bei Auslegung des Patentes die Erteis

feindlichen Ausland. Oberlandesgerichtsrat Dr. lungsakten berüdſichtigt werden ? Profeſſor Dr.

Nöldete in Hamburg. 65 Schanze in Dresden . 178

Leiſtung vertrag und Arieg . Juſtizrat Dr. Heinrich

Franten burger in München . 9

Vaterſchaft und Kriegsteilnehmer. Oberlandes
4. Zivilprozeß.

gerichtsrat Dittmann in Nürnberg. 112
Welſche Art im deutſchen Rechtsſtreit. Amts

Krieg &beidhädigte und fünſtliche (Sliedmaßen . gerichtsrat Riß in München. 337

Rechtsanwalt Dr. Bachara ch in München . 211
Bur Frage der Aufrechnung im Prozeß. Lands

Kriegsbeichlagnahme und Zwangsvollſtreckung. gerichisdireftor Philip p in Traunſtein . 173

Amtsgerichtsdireftor Heinrich Seiß in Paiſau . 68 Das Erfordernis der „ Beſchwer“ bei der Ein

Das Rechtsſtudium der Kriegsteilnehmer. Profeſior legung der Berufung in Ebeſcheidungsſachen .
Dr. Erwin Grueber in München.

1 Rechtsanwalt Dr. Wilh . Al u ofhohn in Berlin . 349

Fragen des ziviſchenſtaatlichen Strafrecht in den Verpflichtung des Erben zur Leiſtung des Offens

Gefeßen über den Belagerungs- und Kriegs- barungseides nach § 807 ZPD. Oberlandes

zuſtand . I. Staatsanwalt A.Zeiler in Zwei gerichtsrat Dr. ftrepich mar in Dresden. 233

brüden. 41

Die Erlaſſe der bayeriſchen Militärbefehlshaber

5. Konkursverfahren.
zum Sbuße der Jugend. Amtsrichter Dr. Albert

Bellwig , 3. 8. im Felde .
141 Hann ein Hypothekengläubiger während des Non

kursverfahrens auf Grund einer vollſtredbaren

2. Bürgerliches Recht. Tabellausfertigung die abgeſonderte Befriedi

Aufenthaltsverbote und Wohnſit - Begründung
gung betreiben ? Amtsgerichtsſekretär Wolf

in Baunach . 381

und «Aufhebung. Profeſſor Dr.jur . Peter Klein
in Königsberg.

Das neue Geſchäftsaufſichtsgeleß mit Swang8=
201

ausgleichsordnung. Juſtizrat Dr. A. B uhmann
Bur Auslegung des § 273 BGB .: Zurückbehal in München .

tungsrecht ohne Anſpruch ? Oberlandesgerichts

rat A. Freymuth in Þamm (Weſtf.). 139

6. Fürſorgeerziehung.
Die Rechtsfolgen geringeren Verbrauches an Elef

trizität oder Gas gegenüber der Verpflichtung Die öffentlichen Koſten der Fürſorgeerziehung in

zur Abnahme beſtimmter Mengen. Rechtsan- Bayern. Amtsrichter Hahmann in München 245
walt Dr. iur. Friß B ö ďel am Oberlandesgericht

Jena. 304

Der Cartouchefall im Lichte des Gaſtſchaftsver 7. Strafrecht. Strafprozeß.

trages. Profeſſor Polenske in Greifswald. 33
Die „ Wahrnehmung berechtigter Intereſſen " in der

Der Pauldalattord - Bauvertrag. Rechtsanwalt
neueren Rechtſprechung. Oberſtlandesgerichts

R. Meyer-Absberg in München . 180
rat Dr. Schierlinger in München . 369

Abbaurechte. Notariatspraktikant Dr. Hermann Der Begriff der Tätlichkeit“ im Strafgeſetbuch

Wein in München. 309
und Militärſtrafgeſetzbuche. Oberfriegsgerichtss

Verſchuldungsgrenze. Rechtsanwalt Dr. Fürn : rat Zahler in Nürnberg. 202

rohr , Intendantur -Ajjeſlor a . M. und Hilfs
Mängel des Eröffnungsbeſchluſſes und ihre Heis

referent im St. bayer. Kriegsminiſterium . 280
lung. Oberlandesgerichtsrat Dr. Heslenfeld

Die Feſtſtellung der unehelichen Vaterſchaft nach in München . 235

den Tode des Vaters. Amtsrichter Dr. Derſh Gilt die Beſtimmung des § 451 Abſ. 2 StPO.

in München . 272
auch für die Berufungsinſtanz ? Sandgerichts

Vaterſchaft bei unehelichen Kindern . Landgerichts präſident Areß in Straubing. 101

rat Preſtele in Deggendorf. 269
Buläſſigkeit eines Haftbefehls im Privatklages

Stellvertretung bei der Annahme an Kindes Statt . verfahren ? Landgerichtspräſident Kreß in

Amtsrichter Dr. Franz K emmer in München . 11 Straubing. 301

34
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berufsmäßigen Gemeindebeamten aus ihrem
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Bureaukrat und Streber. Regierungsrat im A.

baner . Staatsm . der Juſtiz Theodor von der

Þfordten in München .
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Aufgaben des Gerichts gegenüber dem Schwindel

im Geſchäjtsleben . Oberlandesgerichtsrat Dr.

Bittinger in München .
74, 103

B. Kleine Mitteilungen .

1. Kriegerecht.

Sur Frage der Klagänderung Hechtsanwalt Dr.
215

Sludhohn in Berlin .

Geſchäftsbeſorgung nach Ableben von Kriegsbetei
ligten. Rechtsanwalt A. Süßer in Würzburg. 353 Die Entſcheidung über die Koſten der Bewilligung

Ausländertriegsrecht und materieller Rechtsverluſt. einer Zahlungsfriſt. Aintsgerichtsjefretär Dr.

252Aſſeſſor Dr. Tiſchbein in Dresden .

18
Nied hammer in Kirchheimbolanden.

Leiſtungsvertrag und Krieg. Profeſſor Dr. jur.

Zu $ 697 3PO . Oberlandesgerichtsrat 9. Frey) -

Peter Alein in Königsberg .
77
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352

Leiſtungsvertrag und Krieg . Profeſſor Dr. jur.

Die vorläufige Vollſtrecbarteit der oberlandcés

Peter Klein in Königsberg .
318

gerichtlichen Urteile . RechtsanwaltAdolfDeiler

in Augsburg.
283

Vaterſchaftsklage gegen die Erben eines Kriegs

teilnehmere. Oberlandesgerichtsrat Ditts

Iſt die Kammer für Handelsachen oder die Zivil

mann in Nürnberg .

114 kammer das Berufungsgericht gegen Urteile des

Erſaßanſprüche aus Feldpolizeiübertretungen und

Kaufmannsgerichts ? Gewerberichter Dr. Bieb

in München.
319

die Verfügungen des ſtellv. Generalfommandos

betr. Feld- und Gartendiebſtähle. Staatsanwalt

Die eidesſtattliche Beteuerung der Mennoniten im

ſchaftlicher Hilfsarbeiter Oskar Þach may r in

bürgerlichen Rechtsſtreite . Stellv. Direktor Sol

Neuburg a . D.
320

leder in Frankenthal.
212

S. auch unter 3. Zivilprozeß und 4. So 11 =

Bur Anwendung des Art. 2 Bay ! G . BRO . Obers

tursverfahren. 3wangsverſteiger
ung.

landesgerichtsrat N e umiller in München . 151

2. Bürgerliches Hecht.

4. Koufursverfahren. Zwangsverſteigerung .

Das Abhilfeverfahren nach Art . 2 AG . BPD. und Das Gläubigerverzeichnis zum Zwangsvergleich

die Verjährung. Finanzaſſeſſor Dr. Schneider zur Abwendung des Konkurſes. Amtsrichter

in Würzburg.
318

Dittrich in München .
80

Der geſebliche Wohnſiß der Militärperſonen . Iſt zu einer Einſtellung der Zwangsverſteigerung

Amtsrichter Dittrich in München .

47 nach § 10 BRVO . vom 8. Juni 1916 über die

Iſt die Zuſtimmung der Hypothetgläubiger am

Geltendmachung von Hypotheken uſw. der Notar

Erbbaurecht erforderlich zu deſſen Verlängerung ?

zuſtändig ? Amtsgerichts
jefretär

Dr. Nied

284
hammer in Kirchheimbolande

n
.

Oberamtsrichter Wilhelm M a yer in München. 214

Vorausberfügung über eine Giebelmauerentſc
hädis 5. Freiwillige Gerichiabarfcit.

gung vor erfolgtem Anbau. Oberlandesgerich
ts

rat Dr. Barney er in Dresden .

250 Eine Lücke im Vormundſchaftsweſ
en

. Oberlandes

47
gerichtsrat Dittmann in Nürnberg.

Rangwahrung für auegelebteAnnuitätenzahlun
gen .

Oberamtsrichter Wilhelm Mayer in München. 78
6. Sirajreht . Strajprojet.

Rangwahrung für au @ geſepte uunuitätenzahluns Ueber Unterbrechung der Verjährung der Straf

gen . Oberamtsrichter Wilhelin Mayer in

München.

verfolgung Landgerichtspräſident freß in

185
Straubing.

15

S. auch unter 1. Kriegsrecht. Zur Strafbemeſſung bei fortgeſeptem Vergehen.

3. Zivilprozeß .

Rechtsanwalt Dr. Hommel in Schweinfurt. 216

Mann der einem Rechtsanwalt nach § 25 RAD.

Zur Anwendung des $ 207 465.2 STPO. Staats :

anwalt Dr. Å hammer in München. 186

beſtellte Vertreter, der an einem anderen Ort

als der vertretene Rechtsanwalt wohnt, Reiſe

Iſt Idealfonfurrenz zwiſchen $ 348 965.2 und

toſten für die Fahrten zu den am Wohnſiß des

SS 35 , 351 StGB . möglich ? Oberlandes

46gerichtsrat Dr. Heslenfeld in München .

vertretenen Anwalts ſtattfindenden Terminen

in Anſaß bringen ? Rechtsanwalt Dr. jur. et

Zu § 447 Abſ. 2 StPO. Gepr . Nechtspraktikant,

rer. pol . Ph . Roßteuſ cher in Augsburg. 17

\taatsanwaltſchaftlicher Vilfsarbeiter Dr.Weber;

285

in München

Iſt ein Beſchluß nach § 4 der Verordnung über

die gerichtliche Bewilligung von Zahlungsfriſten

Zur Frage der Zuſtändigkeit bei Idealfonturrenz.
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Staatsanwalt Dr. Steinberger in München. 116

unter 50 M Vollſtredungstitel ? Dr. Ballin Geſamtſtrafe im Straſbefehl . 1. Staatsanwalt

in Würzburg .
154 Zeiler in Zweibrüden.

144

.
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NG. bedeutet Meichsgericht, Ob20. = Oberſtes Sandgericht, DLG. = Oberlandesgericht, 20. =NO Landgericht .

1. Kriegsrecht. käufer bei anderen als den in Frage kommenden

Einzelgeſchäften erwachſen ſind, außer Betracht

Zu & 2 StGB. Die Aufhebung eines durch die bleiben, auch wenn ſie Waren derſelben Gats
Ariegsverhältniſſe bedingten vorübergebenden

tung betreffen . Auch in einem Verkaufe zu
Gelebes läßt regelmäßig nicht den Schluß zu, Marktpreiſen oder in annähernder Höhe der

der Gefeßgeber habe die bis zur Aufhebung bes Marlıpreiſe kann eine unzuläſſige Preisſteige
gangenen Verfehlungen für ſtraflos ertiären

rung liegen , wenn die durch den Nrieg der
wollen . Wedſel der über den Höchſtpreisfür

anlaßte Höhe der Marktpreiſe gerade als Mittel
Aluminium erlaſſenen Beſtimmungen RG. 192

benüßt wird, einen beſonders hohen Gewinn zu

Höchſtpreisfeſtießungen des Bundesrats oder des erzielen. Im Vergleiche zu der BRVD, vom

Reichskanzlersund Anordnungen der Militär: 23. März 1916 iſt die alte VO. vom 23. Juli

befehlshaber als polizeiliche Vorſchriften i. S. 1915 daš mildere Strafgeſek . RG. 120

des § 151 GewO . RG . 88
Sind bei Prüfung der Angemeſſenheit des Ge

Bei örtlicher Höchſtpreisfeſtfeßung kommt es nicht winnes i. S. der BRVD. gegen übermäßige

daraufan, ob der Vertrag in dem Gebiet ab Preisſteigerung vom 23 Juli 1915 Schmier
geſchloſſen wurde, für dasder Höchſtpreis feſt gelder als Geſchäftsunkoſten vom Gewinn ab

gelebt wurde. Maßgebend iſt, wo ſich die ver zuziehen ? RG. 258

kaufte Ware befindet, und von wo ſie geliefert

wird, und das iſt regelmäßig der Ort, wo der Vorausſeßungen der Annahme eines Ketten

Verkäufer ſeinen Wohnſiß oder ſeine Handels- handels i. S.des § 11 BRVO . vom 24. Juni

niederlaſſung hat. RG. 87 1916. Zu $ 5 Nr. 1 BRVD. vom 23. Juli

Höchſtpreisfeſtſeßung für ausländiſche Butter. RG. 191
1915 gegen übermäßige Preisſteigerung : daß

nach dem Geſeßeder Geſchäftsgewinn zur Kriegs
Die Beſtimmungen in 881, 8 BRVD . vom zeit den zur Friedenszeit üblichen und ange

14. Februar 1916 zur Regelung der Preiſe für meſſenen nicht überſteigen darf, ſchließt nicht
Schlachtichweine uſw. (RGBI. S. 99) mit § 6 aus, daß Umſtände, die ſich aus dem Kriegs
Abſ 1 Nr. 1 , 4612 f. HPG, gelten nicht nur zuſtand ergeben und nach allgemeinen wirts
für Verkäufe an Händler und Fleiſcher. RG. 359 ſchaftlichen Regeln für die Berechnung eines

Zum Begriffe „ Schlachtichwein “ i . S. der BRVO. Gewinnes von Bedeutung ſind, bei der Be

vom 14. Februar 1916 zur Regelung der Preiſe urteilung der Frage berückſichtigt werden , ob

für Schlachtichweine und für Schweinefleiſch der Gewinn ein übermäßiger i . Š. des Geſeßes

(RGBI. S. 99) iſt es von Belang, daß das Tier iſt. RS. 390

erſt noch gemäſtet werden ſoll ? RG. 158
Verbot der Zahlung an das feindliche Ausland.

23. Juli 1915

Bu § 5 Nr . 1 BRVD. vom Anſpruch des inländiſchen Einkaufskommiſſios

übermäßige Preisſteigerung : Bei der Beurtei
närs auf Sicherſtellung wegen der an aus

lung, ob ein übermäßiger Gewinn vorliegt, muß
ländiſche Verkäufer geduldeten Beträge. RG. 187

ein Vorteil außer Betracht bleiben , den der Ver= Ausfuhr von Fleiſch aus Bayern : vollendete oder

käufer ohne Verleßung der Zwede der BRVO. verſuchte Ausfuhr ? LG. Würzburg 129

chon beim Einkaufe z . B. infolge eines beſonders

billigen hehleriſchen Erwerbes erzielt hat . RG. 23
Vergehen gegen die BRVO. über die Einfuhr

von Fleiſchwaren vom 18. März 1916 (RGB1. 175 )
Höchſtpreiſe für Vacheleder nach den Bekannts

und die AusiBeſt. des RN hiezu vom 22. März
machungen der ſtv. Genkdo.s der 3 bayer. AN.S

1916 (RGBI. 179). Die Verpflichtung des Ein
vom 22. November 1915 und 15. März 1916.

führenden, die Einfuhr der Zentraleinkaufs
Feſtſtellung fahrläſſigen Verſchuldens bei einer
ileberſchreitung der Höchſtpreiſe .

geſellſchaft anzuzeigen und die Ware zu ihrer
RG. 224

Verfügung zu halten , wird nicht dadurch aus

Uebermäßiger Gewinn i . S. der BRVO. gegen geſchloſſen, daß er ſchuldrechtlich verpflichtet iſt,

übermäßige Preisſteigerung vom 23. Juli 1915 ; die Ware einem anderen zu liefein Mann je

bei der Bemeſſung des Preiſes müſſen im Gegen inand, für den die Verpflichtung gegenüber der

{aß zu den allgemeinen Betriebsunkoſten die be- ZEG. nicht beſteht, dem Verpflichteten zu ihrer

ſonderen Unkoſten und Verluſte, die dem Ver Nichterfüllung Beiſtand leiſten ? RG. 324

23. März 1916 gegen
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leiſteten Sicherheit. BGB. 88 134, 812, 817

Saß 2. RG. 220

Zur Auslegung von Vertragsbeſtimmungen. RG. 19

BGB. $ 166 : Zurechnung der Schlechtgläubigs

keit des Vertreters bei dem Erwerbeiner Hypo

thet : Unterſcheidung zwiſchen dem Vertreter bei

den Vorverhandlungen , insbeſondere bei der

Entgegennahme von Aufklärungen tatſächlicher

Art, und dem Vertreter bei der Abtretungſelbſt

und zwar bei der Uebergabe des Hypotheken

briefe RS . 218

Strafbeſtimmungen für die Regelung des Ver

brauchs von Zucer . Wer ſich auf ungültige

Marten Lebensmittel berabreiden läßt, tann

nicht auf Grund einerBeſtimmung geſtraft

werden, durch die die Abgabe dieſerLebens

mittel ohne Marken verboten iſt. Diebſtahl

durch Entwendung ungültiger Lebensmittel

marken . DELS. 260

In welchem Umfange kann der Wochenmarktver

kehr auf Grund der BRVD .vom 2.März 1915,

betr. den Wochenmarktverkehr (RGBI. S. 125),

beſchränkt werden ? DHLG. 226

Zum Begriff Altmetall. & 2 BRVD. vom 14. Des

zember 1914über Höchſtpreiſe für Kupfer , altes

Meſfing uſw. (RGBI. Š . 501). RS. 223

Zum Begriff „ Altmetall ". RG. 54

Mobilmachungsklauſel bei Verträgen von Wachs

geſellſchaften. RS. 50

Unwirkſamkeit von Börſengeſchäften über eng

liſche, afrikaniſche und amerikaniſche Shares. Vor

ausſeßungen der Anwendung des 3 57 BörfG.

RG. 119

Geltendmachung von Anſprüchen inländiſcher Nies

derlaſſungen einer Bank des neutralen Aus

landes . Kreditgewährung durch in London zahl:
bare Wechſel. RG. 255

Leiſtungsklagen gegen den unter Geſchäftsaufſicht

ſtehenden Schuldner ; Klagen auf Abgabe von

Willenserklärungen ; Entſcheidung über die

Prozeßkoſten (BRVO. Dom8. Auguſt 1914 –

ROBI. 363; 88 894, 93 8PD .) RG. 84

Keine Zuſtändigkeit der deutſchen Gerichte für
Eheſcheidungstlagen polniſcher Staatsangehös

riger moſaiſchen Glaubens. Die kriegeriſche

Belebung eines Landes bewirkt rechtlich noch

keine Aenderung derStaatshoheit in den Staatss

grenzen .Die Verordnungen des Oberbefehls:

habers Oſt und des Generalgouverneurs von

Warſchau ſind ausländiſches Recht. Derzeitige

ſtaatsrechtliche Stellung Polens. RG. 219

Das Verordnungsrecht des Militärbefehlshabers

gibt dieſem nicht die Befugnis, einer Behörde

die Zuſtändigkeit zur Abnahme von Verſiche
rungen an Eides Statt beizulegen . RG. 157

Vorſchriften der ſtello. Generalfommandos über

den Poſtverkehr derauf Arbeitsſtellen entlaſſenen

Zivilgefangenen fallen unter das ArzG.

LG. Traunſtein 30

b) Recht der Schuldverhältnilie.

1. Allgemeiner Teil.

Form des Schadenserſaßes bei Schädigung eines

Schuldners durch den Wegfall einer Mithaftung

($ 249 BGB.). Ausübung der Fragepflicht

( 8 139 SPO.). RG. 156

Der Umſtand, daß eine Abrechnung Mängel auf

weiſt, hindert nicht ohne weiteres, die Verpflichs

tung zur Rechnungslegung als erfüllt anzus

ſehen. BGB. $ 259. RG. 354

Einſchränkung des Zurüdbehaltungsrechtes bei

anderweitiger Sicherung des Schuldners. RG. 86

Unzuläſſigkeit der Aufrechnung mit Gegenfordes

rungen nach rechtskräftiger Feſtſtellung der

Schadenserſappflicht. RS. 50

Schuldübernahme ? Iſt die Vorſchrift des : 418

$ 65.1 Saß 3 BGB. auch anzuwenden , wenn

der Schuldner zugleich derEigentümer des be

laſteten Grundſtücks iſt ? RG. 18

Schuldübernahme. Uebernahme des Vermögens

einer offenen Handelsgeſellſchaft begründet nicht

die Anwendung des $ 419 BOB. RS. 355

2. Bürgerliches Recht.

A. Heicherecht.

a ) Allgemeiner Teil .

BGB. $ 7 : Begründung eines Wohnſißes ; zum

Begriffe der Niederlaſſung : der Umſtand, daß

ſich jemand wegen Eintritts in das Heer zur

Leiſtung von Kriegsdienſt nicht längere Zeitan

einem Orte aufhalten kann, ſchließt nicht aus,

daß er an dieſem Ort einen Wohnſiß begründet

hat. RG. 49

Zubehör eines Fuhrwerksgeſchäfts. Der Bejahung

der Zubehöreigenſchaft ſteht nicht entgegen, daß

fich der Geſchäftsbetrieb , dem die fraglichen

Gegenſtände dienen , im weſentlichen außerhalb

des Grundſtücks vollzieht, oder daß das Grunds

ſtück noch anderen Zwecken dient. RG. 253

BGB. & 121 : Rechtzeitigkeit der Anfechtung wegen

Irrtums; wann hatder Anfechtende von dem

Irrtum Kenntnis erlangt ? RG . 49

Nichtigkeit eines fog . Raſtellanvertrages. Rüd

forderung der auf Grund des Vertrages ge

2. Einzelne Schuldverhältniſſe.

Zu 8 460 BGB.: Verpflichtung des Käufers eines

Hauſes, dieſes durch einen Sachverſtändigen

unterſuchen zu laſſen? RS. 386

Buſicherung i. S. des $ 463 BGB. RS. 116

Ausſchluß der Kündigung nach § 554BGB. bei

Aufrechnung mit bermeintlichen Gegenforde:

rungen. RG. 83

Abhängigkeit einer Proviſion von der Ausführung

des vermittelten Vertrages. RG. 21

Haftung des Vermieters für den ordnungsmäßigen

Zuſtand der Treppenräume. RG. 254

Haftung des Dienſtherrn für den ordnungsmäßigen

Zuſtand der zu häuslichen Arbeiten erforder

lichen Gerätſchaften. Mitwirkendes Verſchulden

des Dienſtverpflichteten. RS. 156

Haftung des Theaterleiters für gefahrfreie Be

nüßung der Bühnenräume. RG. 388

Unfall einer Tänzerin infolge des Gebrauches

von Schuhen mit hohen und ſpißen Abſäßen.

Haftung des Theaterunternehmers. BGB.8 618 .

RS. 355

Haftung des Staates ( Reiches) für die gefahrs

freie Beſchaffenheit der den Beamten angewie

ſenen Dienſträume. RG. 257

Zum Begriffder Unentgeltlichkeit bei der Schen

kung ; Verſtoß gegen die guten Sitten ; 88 516 ,

530, 531 465.2, 817 BGB. RG. 322

Eine Schenkung wird nicht dadurch tatſächlich voll.

zogen, daß der Anſpruch auf Herausgabe des

verſchenkten Gegenſtands einem Treuhänder

abgetreten wird, der den Gegenſtand ſpäter dem

Beſchenkten übergeben ſoll. RG. 358
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Ungerechtfertigte Bereicherung durch Vermittelung

einesGeſchäftsunfähigen: Befreiung des Wechſel

indoſjatars oder ausſtellers von ſeiner Ver

bindlichkeit, wenn er den Wedſel mit Geld ein

löſt, das er hiezu von dem geſchäftsunfähigen

Afzeptantenerhalten, das aber nichtdeſſen Eigens

tum iſt. Aud wenn im Verhältnis zwiſchen

Ausſteller oder Indoſſant und Atseptant der

leßtere die Wechſelſummezu zahlen hatte, liegt

in dieſer Befreiung eine ungerechtfertigte We

reicherung, wenn das Geld von einem zu deſſen

Gewährung nicht verpflichteten Dritten ſtammte.

Hat nicht der Dritte ſelbſt, ſondern eine von

dieſem angewieſene andere Perſon dem Ge

fdäitsunfähigen das Geld ausgezahlt, ſo iſt

tropdem jener Dritte der Bereicherungstläger,

wenn der andere fich auf die Vermittelung des

Geldes , die Auszahlung für Rechnung des

Dritten, beſchränkt hat. RG. 188

Wer auf Zahlung des Werte einer für ihn eins

getragen geweſenen Hypothek mit der Begrün

dunggetlagt hat, er habe auf Grund Vertrags

mit dem Beklagten dieſe Hypothet an einen

Dritten abgetreten und ſei von dem Vertrage

mit dem Beklagten zurüdgetreten , weil die vom

Bellagten verſprochene Gegenleiſtung unmögs

lich geworden ſei , braucht ſich – mit ſeiner

Klage deshalb rechtskräftig abgewieſen, weil

dieſe Gegenleiſtung nicht zugeſichert worden iſt

nicht die Einrede der Rechtskraft entgegens

balten zu laſſen, wenn er nun von dem Bes

klagten auf Grund der gleichen Tatſachen wieder
um die Zahlung derſelben Summe mit der Be

gründung begehrt, daß der Bellagte durch die

Abtretung der Hypothef an jenen Dritten dieſem

gegenüber von einer Verbindlichkeit befreit

worden und infolgedeſſen auf Koſten des Klä

aers ohne rechtlichen Grund bereichert ſei.

Winn ein auf Vertrag gegründeter Nlaganſpruch

im Laufe des Rechtsſtreits auf ungerechtfertigte

Bereicherung geſtüßt wird, ſo iſt dadurch in der

Regel die Klage unzuläſſig geändert. - Wer

aus ungerechtfertigter Bereicherung klagt, bat

auch den Mangel eines rechtlichen Grundesfür

ſeine Leiſtung zu beweiſen . 6. 256

Ungerechtfertigte Bereicherung ; iſt der Empfänger

wegen Verſchwendung entmündigt, ſo ſteigert

ſich ſeine Haftung nach $ 819 BGB., nicht wenn

er, ſondern wenn ſein geſeßlicher Vertreter den

Mangel des rechtlichen Grundes kennt. RG. 155

Reine Unterlaſſungeklage zur Abwehr einer erſt

zu erwartenden Beleidigung, deren Inhalt noch

nicht feſtgeſtellt werden kann. RG. 20

Schadenserſabpflicht wegen der Erwirtung einſt

weiliger Verfügungen ; 8945 ZPD , 8 826 BGB.

RG. 154

Verleitung zum Börſenſpiel. Beratungspflicht des
Pantiers RG. 20

Zur Aufgabe des Berufungsanwaltes in bezug

auf die Unterbrechung der Verjährung bei
Schadenserſaßanſprüchen . RG. 190

Haftung einer Stadtgemeinde für polizeiliche Be

glaubigung von Unterſtriften . RG. 288

Bu $ 833 VGB , $8 1042, 892, 633 Nr.2 KVD.:

Haftung einer Gemeinde für den von dem Be

meindeſtier angerichteten Schaden ; Bejahung

der Tierhaltereigendalt, tropdem die Gemeinde
den Stier in fremde Wart und Pflege gegeben

hatte; Pflicht zur Beaufſichtigung des Tieres;
Beweiêlaſt für ſeine Bösartigteit. RG. 118

Haftung der Gemeinde für einen vom Bürger

meiſter als Vorſitzenden des Vorſtandes der

Gemeindeſpartaſſe , wenn auch unter Ueber

ſchreitung ſeiner Vertretungsmacht, betrügeriſch

erwirkten und zum eigenenNußen verbrauchten

Nontokurrentvorſchuß. BGB . 88 31, 89, 823

A65. 2 , StGB. $ 263. RG, 222

Verjährung nach 8 852 BGB. Einfluß eines

Rechtsirrtums. RG . 86

c) Sadenredt.

BGB. $$ 1105, 1107, 1121, 1122, 1134, 1135 :

Verkauf von Bubebörſtüden und Beſtandteilen

eines Bergwerts ; Anſpruch deſſen , für den auf

der Bergwertegerechtigteit eine Reallaſt rubt,

auf Unterlaſſung der Wegſchaffung. Gegen

ſtände, die zwar aus den Schächten genommen

ſind, ſich aber noch innerhalb der bergbaulichen

Anlage befinden, ſind nichti . S. des $ 1121 BOB.

von dem Grundſtück entfernt; ein auf Uebers

eignung gerichtetes ſculdrechtliches Geſchäft ers

füllt obne Webergabe nicht den Begriff der

Veräußerung i . S. dieſer Sejebesbeſtimmung.

Werden Gegenſtände aus den Schächten ge

nommen , weil ſie infolge Stillegung und Ers

ſaufens der Schächte dort nicht mehr benußt

werden können, ſo iſt das keine Trennung „ inners

halb der Grenzen einer ordnungsmäßigen Wirts

ſchaft“ (8 1122 ). RG. 51

SS 1114 , 883 BGB.: Der Grundiat des 1114

gilt auch dann, wenn der Miteigentümer zu

ſeinem Anteil im Erbweg noch einen weiteren

erworben hat, und der Nachlaß, aus dem der

neuerworbene Anteil ſtammt, einer Teſtaments

bollſtreckung unterliegt. Unzulällig iſt es auch,

eine Vormerkung zur Sicherung des Anſpruchs

auf eine Hypothet an dieſem Anteil für den

Fall einzutragen, daß die Anteile 3. B. in=

folge einer angeordneten Nacherbfolge – wieder

verſchiedenen Eigentümern zuſtehen . DÜLG. 326

Abtretung fünftig entſtehender Eigentümergrunds

ſchulden. RG. 388

d) Familienrecht.

Wenn ſich eine Frau aus Gewiſſensbedenken weis

gert, ein ehrenwörtliches Verſprechen zu ers

füllen , wonach ſie zum Glauben des Mannes

übertreten ſollte, ſo iſt das keine ſchuldhafte

Handlung. RG. 323

Iſt ein Vertrag, durch den ein anteilberechtigter

Abtömmling feine Einwilligung zur Verfügung

über ein zum Geſamtgut gehörendes Grunds

ſtück erklärt, anfechtbar ? $$ 1487, 1445 BGB. ,

$$ 2 und 3 Nr. 1-3, § 7 AnfG . DLG. Bamberg 93

Der Vater, der im Felde fteht, iſt deswegen nicht

ohne weiteres an derAusübung der elterlichen

Gewalt verhindert; es kommt auf die Umſtände

des Falles an . RG . 321

Iſt für ein eheliches Hind in den Fällen des $ 1698

BGB. ein Vormund beſtellt, ſo iſt die Mutter,

troßdem ihr die Sorge für die Perſon des Mindes

zuſteht, nicht berechtigt, Rechtsmittel für dieſes

einzulegen . RG. 359

Verſchiedenheit der Beweislaſt bei der Unterhaltss

und bei der Vaterſchaftsklage des unehelichen

Kindes : Die Vermutung des § 1717BGB. gilt

für die uneheliche Vaterſchaft nur, ſoweit dieſe

als Grundlage für die Unterhaltspflicht in Bes

tracht kommt. LG . Straubing 29

Feſtſtellung der unehelichen Vaterſchaft gegen die

Erben des unehelichen Vaters. LG. Augsburg 295

Dem Vormundſchaftsgericht ſteht das Recht der

Perſonenfürſorge und der Vermögensverwal

tung nicht zu ; nur bei pflichtwidrigem Verhalten

des Vormunds iſt es zum Einſchreiten berech

tigt (BGB. SS 1783, 1896, 1817, 1837). DELG. 55

1

!
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A

$ 12.

Verwendet der Vormund oder der Pfleger Münbel

geld im Widerſpruch mit $ 1805 BOB. fürſich,

to ift doch das Rechtsgeſchäft gültig . RG. 157

Bevor die Entlaſſung eines Vormundes nach 8 1886

BGB. in Frage kommen kann, iſt zu prüfen,

ob nicht durch Aufſtellung eines Pflegers nach

den 95 1796 , 1909 BGB. abgeholfen werden
tann . DLG. 225

e) Erbredt.

Die Ausſchlagung der Erbſchaft kann gegenüber

dem vom Nachlaßgericht erſuchtenGericht mit

ſofortiger Rechtswirkſamkeit erklärt werden,

wenn das Erſuchen auch auf die H «rbeiführung

einer ſolchen Erklärung durch den Erbenge

richtet iſt. $$ 1914, 1945 BGB. DOLS . 259

Teſtamentsauslegung: Nießbrauchvermächtnis oder

Einſeßung als Vorerbe ? Verpflichtung des um

einen Erbſchein angegangenen Gerichts nach

einem früheren Teſtament oder Teſtamentsent

wurf zu forſchen, der für die Auslegung eines

ihm vorliegenden Teſtaments von Bedeutung

ſein kann ? BGB. $$ 133, 2358 , 2259. FGG.

DELG. 360

Angabe des Ortes und des Tages der Verbands

lung bei der Teſtamentserridtung. (8 2241

BGB.). Ergänzung der Angabe aus anderen

mit derTeſtamentserrichtung zuſammenhängen

den Schriftſtüden. RG. 357

Inwieweit bedürfen Zuſäße zu einem eigen

bändigen Teſtamente, insbeſondere zu einem

eigenhändigen gemeinſchaftlichen Teſtamente

einer beſonderen Orts- und Zeitangabe ? RG. 323

Hann ein unter dem ANPrLR. errichtetes wechſel

ſeitiges Teſtament durch ein eigenhändiges

Teſtament des neuen Rechts einſeitig wider

rufen werden ? RG. 389

f) Einführung & recht.

Für die Beerbung eines Schweizers, der z. Bt.

feines Todes ſeinen Wobuſit im Deutſchen

Reid hatte, ſind die ſchweizeriſchen Gefeße maßs

gebend. Art. 25 , 27 EG. BOB. ObLG. 391

B. Landesrecht.

Haftung des Notars für die Entwerfung von Ur

tunden , die eine fünftige notarielle Beurkundung

vorbereiten ſollen . RS. 188

Die in einer Kaufvertragsurkunde übernommene

Bürgſchaft für die Bezahlung des Kaufpreiſes

verpflichtet den Bürgen dem Notar gegenüber

nicht zur Deckung der Vertragskoſten (Art. 49

NotS .). DOLG. 24

5. Haftpflichtrecht.

Urſächlicher Zuſammenhang zwiſchen Betriebs

unfall und Erwerbsunfähigkeit bei Mitwirkung

anderer Urſachen . RG, 219

Als Körperverleßung ,bei dem Betrieb einer Eiſen

bahn“ kann auch eine Verleßung in Betracht

kommen, die einemit der Bahn reiſende Perſon

durch eine bei Geleiſeverlegungsarbeiten vor

genommene Sprengung erleidet. Haftung des

Unternehmers der Eiſenbahn und des Unter

nehmers der Sprengarheiten wegen ſchuldhafter

Verurſachung der Verlebung ; Beweislaſt; An

forderungen an den Entlaſtungsbeweis .HaftpflG .

1 ; BGB. 93 823, 831. RS. 356

AFG. 87 ; BGB. 88 823, 831, 254, 278. Vers

leßung des Fahrgaſtes einer Miettrafidroſchke

durch den Zuſammenſtoß mit einem andern

ſolchen Wagen : Mitwirkendes Verſchulden des

Verleßten bei der Auswahl des Wagenführers ;

kann ſeiner Nlage gegen den Führer und den

Halter des anderen Wagens auf Grund des

$ 254 Schlußlaß mit 8 831 BGB. entgegens

gehalten werden , daß den Führer des von ihm

benüßten Wagens ebenfals ein Verſchulden

treffe ? RG. 387

6. Gerichtsverfaſſung.

Gemeinſchaftliches oberes Gericht i . S. der $$ 4,

12 Abſ. 2, § 13 Abſ. 2, 88 14 und 19 StPO.

iſt für mehrere in verſchiedenen Oberlandes

gerichtsbezirten gelegene Gerichte eines Bundes

ſtaates das Reichsgericht auch dann, wenn dieſer

Siaat die Verhandlung und Entſcheidung der

zur Zuſtändigkeit der Oberlandesgerichte ges

hörenden Reviſionen und Beſchwerden in Strafs

ſachen ausſchließlich einem der mehreren Obers

landesgerichte oder an Stelle eines ſolchen Ober

landesgerichte dem oberſten Landesgerichte zu

gewieſen hat (8 9 ES. GVG.). RG. 191

Begriff der Rechtshilfeablehnung (8 160 GVG. ).

DLG. München 364

Perſönliches Erſcheinen vor dem erſuchten Richter ;

Gegenüberſtellung(8158 GVG .).DLG.München. 59

Anwaltsungebühr (88 180, 183 GVG .)

DLG. München 228

3. Handelsrecht. Geſellſchaftsrecht.

Lange Dauer des Krieges als Kündigungsgrund

für ein Agenturverhältnis. RG. 286

Eine offene Handelsgeſellichaft oder eine Kom

manditgeſellſchaft kann nicht als Inhaberin einer

anderen Firma in das Handelsregiſter einges

tragen werden . DOLG. 327

Eigenmächtiger Verkauf eines Aktienbezugsrechtes

durd die mit der Verwahrung der alten Aktien

beauftragte Bank. Haftung der Bant gegen

über ihrem Auftraggeber. RG. 386

4. Gewerberecht.

Verpflichtung des Gewerbeunternehmers zur Bes

ſeitigung einer die G ſundheit der Arbeiter ge

fährdenden Staubentwidlung . Haftung des

Unternehmers bei Beſchäftigung lungenkranker
Arbeiter. (Sew. $ 120 a ). RS. 320

7. Zivilprozeß.

Wert des Streitgegenſtandes im Falle derKlage

eines Miterben nach § 2039 BGB. DÁLS. 89

Rückgabe einer Arreſtſicherheit ; Streitwert ($ 109

BPD. ) . DLG . München 330

Wiedereinſebung bei Inanſpruchnahme des Rechts

anwalts durch den Heeresdienſt ( $ 232 Abi 2,

$ 233 SPO.). RG. 287

Wiedereinſeßung in den vorigen Stand nach Ver

werfung einer Reviſion duro Beſchluß.RG. 322

Gegen die Verſäumung der Friſt zum Nachweiſe
der Einzahlung des Gebührenvoricuſies für

die Reviſionsinſtanz (8 554 Abſ. 7 ZVO. ) iſt an

ficb Wiedereinſebungin d n vorigen Stand zu:

läſſig; der Antrag tann jedoch nicht darauf ge
ſtübt werden, daß der Beklagte wegen ſeiner

Vermögensverhältniſſe das Geld nicht recht

zeitig habe aufbringen können. RG. 388

Bedeutung der Unterbrechung des Verfahrens im

Anwaltsprozeſie, wenn der Anwalt einer Partei

nach der Zuſtellung eines bedingten Endurteils

ſtirbt. RG. 52

Erforderniſſe einer wirkſamen Aufnahme des

Rechtsſtreits ; SPD. 88 239, 249, 250. RG. 221
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1

Beweistraft eines rechtskräftigen Verſäumniss

urteils. RG. 20

Beginn der Rechtsmittelfriſt, wenn eine Partei

im Verfahren nicht nach Vorſchrift der Geſeße
vertreten war. RS. 221

Berufung oder ſofortige Beſchwerde im Koftens

punkt ? Segenerklärung (88 99 A61.2, 3 SPO. ).

DLG. Münden 262

Mit der nad $ 640 BPD. zu behandelnden von

der Mutter gegen das Kind gerichteten Klage

auf Feſtſtellung des Kindesverhältniſſes tann

eine den gleichen Zwed verfolgende Klage gegen

den Mann verbunden werden. RS. 117

Beſchwerdeſumme. Reiſekoſten eines zum Ver

treter nach § 25 Abſ. 2 RAD . beſtellten aus

wärtigen Anwalts. DLG. Augsburg 263

Zur Auslegung des § 811 Nr. 4 BPD.: Die

landwirtſchaftlichen Erzeugniſſe, ſoweit ſie zur

Fortführung der Wirtſchaft ... erforderlich

ſind.“ . Ueberpang des Schuldners zur nußs

biehloſen Wirtichaft. LG. München II 395

Laſſen ſich Einwendungen gegen die Zwangsvoll:

ſtreckung aus einer Urkunde darauf ſtüßen , daß

der Schuldner einen Anſpruch auf Berichtigung

dieſer Urkunde und deshalb ein Zurückbehal

tungsrecht (8 273 BGB.) habe? Läßt ſich ein

Berichtigungsanſpruch aus § 415 Abſ. 2 SPO.

ableiten ? Kann ein ſolcher Anſpruch bei einem

der geſeßlichen Formvorſchrift 7. B. dem

313 BGB genügenden Vertrage darauf

geſtüßt werden, daß die Ürkunde nicht der Partei

vereinbarung entſpreche ? DELG. 25

Vergleich des Einziehungsgläubigers ; Ausſichte

loliateit der Rechtsverfolgung ( 88 835, 114

DLG. München 29

Die ſelbſtändige Pfändung eines Warenzeichens

rechts iſt ( auch der Ausübung nach ) unzuläſſig.

DLG . München 128

Durch die Zuſtellung einer von den Schieds

richtern unterzeichneten zweiten Urſdrift des

Schiedsſpruchsiſt der Vorſchriftdes§1030 BPO.

genügt. Die Schiedsrichter ſind, ſoferne nicht

ein Anderes vereinbart iſt, berechtigt, von der

von ihnen gewählten Form des Verfahrens

wieder abzugeben. Wegen Verſagung des recht

lichen Gehörs tann der Schiedsſpruch nur an =

gefochten werden , wenn durch ſie die Partei

geſchädigt worden iſt oder doch geſchädigt worden
ein lann . 06.G. 293

zuſtändig erachtet, abzuweiſen , es hat ihn viel

mehr nach den erforderlichen Ermittelungen an

das nach deren Ergebnis zuſtändige Gericht ab

zugeben . Rechtskraft eines Beſchluſſes, durch

den fid das Vormundſchaftsgericht für unzus

ſtändig zur Einleitung einer Pflegſchaft erklärt ?

DELS. 90

Weitere Beſchwerde im Fürſorgeerziehungsver

fahren nach Art. 6 Abſ. 5FEG ;die Vor drift

in § 29 Abſ. 2 FGG, iſt im Verfahren nach

dem FES. nicht anwendbar. Beidwerdeberec

tigung der Diſtriktspolizeibehörde. Verpflich

tung derGerichte - aud des Beſchwerdegerichts

den Sachverhalt von Amts wegen feſtzus

ſtellen. Notwendigkeit und Zwed der Vers

nehmung des Minderjährigen und der An

hörung Verwandter und Verſchwägerter.ObLG. 224

Die Beſchwerde nach 8 96 Sat 2 FGG. iſt zus

läffig nicht nur bei Verlebung von Verfahrens

vorſchriften innerhalb desVerfahrens, ſondern

auch bei Unzuläſſigteit des ganzenVerfahrens.

Auseinanderſeßung einer nach BambergerLand
redt begründeten ehkliden Gütergemeinſchaft

nad Sheibung der Ebe ( Art. 72 Ueberg .).

Das Eigentum an gemeinſchaftlichen Grund

ſtücken kann bei Auseinanderſebungdes Geſamt

guts nur durch Auflafíung übergeben. DÁLS. 193

Beſchwerdeberechtigung des Ort$armenverbands

(Armenrats) unddes Gemeindewaiſenrats gegens

über den Entſcheidungen des Vormundſchafts

gerichts in Angelegenheiten, die die Sorge für
die Perſon des Mündels betreffen . Die Vor

mundſchaftsordnung vom 19. Januar 1900 iſt

tein Geſep i. S. des § 27 FGG. Eine geſeß

liche Vorichrift, nach der das Vormundſchafts

gericht verpflichtet wäre, den als Vater eines

unehelichen Rinde Bezeichneten einzuvernehmen ,

beſteht nicht. DÉLG 291

Die dem Notar nach Abſchn .VII NotGeſchD. ob

liegende Verpflichtung zur Urkundenverwahrung

gibt ihm fein Recht zur Beſchwerde nach den

Beſtimmungen des FGG. DÁLG. 360

Der Gläubiger eines Abweſenden hat an der Eins

leitung einer Abweſenheitspflegſchaft nicht nur

ein wirtſchaftliches, ſondern auch ein rechtliches

Intereſſe. Für die Anordnung einer ſolchen

Pflegidaft iſt allerdings in erſter Linie das

Schußbedürfnis des Abweſenden maßgebend ;

ſie wird aber nicht dadurch unzuläſſig , daß fie

aucheinem Dritten, beſonders einem Gläubiger
des Abweſenden dient, indem ſie ihm die Ers
hebung einer Klage ermöglicht. OHLG. 159

Berechtigung zur Beſchwerde gegen die Aufſtellung

einesPflegers für die Perſon der Geſchwiſter

des Beſchwerdeführers. Das Beſchwerdegericht

muß ſich vor der fachlichen Würdigung der Bes

ſchwerde ſchlüſſig machen, ob dieſe zuläſſig iſt,

auch wenn fie fic nach ſeiner Meinung als

unbegründet zur Abweiſung eignet. Ein Vers

ſtoß gegen § 1779 Abſ.1 und 2 BGB . begründet

eine Geſeßesverleßung, die zur Entlaſſung des

Vormunds oder Pflegers führt, auch wenn die

Vorausſeßungen des § 1886 BGB. nicht vor

liegen . DÉLG. 160

Der Notar kann eine Vollmacht auf ſich ſelbſt

wirtſam nicht beurkunden ($ 171 FGG.). Wenn

der geſetzliche Vertreter einen Vertrag ohne

die erforderliche Genehmigung des Vormunds

ſchaftsgerichts abſchließt, ſo kann er die nachs

trägliche Genehmigung nur durd deren Mit

teilung an den Vertragsgegner wirkſam machen .

Der Vertragsgegner kann auf die Mitteilung

der Genehmigung nicht mit der Wirkung ver

454 ).

8. Konkursverfahren . Zwangsverſteigerung.

Einfluß eines in Deutſchland eröffneten Ronkurs .

verfahrens auf das in Deſterreich befindliche
Vermögen. RG. 287

Ueber die Einſtellung der Zwangsverſteigerung

von Grundſtücken bei Sindrückſtänden (§ 10 II

BRVD. vom 8. Juni 1916 über die Geltend

machung von Hypotheken uſw. – RGBI. 1916,

DLG. Nürnberg 228

Befugnis des zwangeverwalters zum Abſchluſſe

von Pachtverträgen für längere, über die Dauer

der Verwaltung hinausreichende Zeit . RG. 86

9. Freiwillige Gerichtsbarkeit.

Antragſtellung nach § 5 FGG. iſt erſt zuläſſig,

wenn die für die Entſcheidung über die Zu

ſtändigkeit maßgebenden tatſächlichen Verhält

niſje klargeſtellt ſind. Das mit einem Antrag

auf Anordnung einerVormundſchaft oder Pfleg

ſchaft befaßte Gericht darf ſich nicht darauf be

ſchränken, den Antrag, falls es ſich für nicht
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gegen Vorſchriften über wirtſchaftliche Maßs

nahmen (RGBI. S. 55) zu berückſichtigen, wenn

der Tatrichter vor dem Inkrafttreten dieſer
Verordnung geurteilt hat . RG. 358

Irrtum über die Tragweite eines Reichsgeſebes

îchüßt nicht vor Strafe: eine an ſich vorſäß

liche Straftat wird nicht dadurch zu einer fahr

läſſigen, daß der Täter aus Fahrläſſigkeit in

Untenntnis desStrafgeſeßes oder in Irrtum

über deſſen Auslegung oder Tragweite ich be

findet. DÉLG. 363

Antragſtellung durch einen anderen als den Ans

tragsberechtigten, aber mit deſſen Willen. StGB.

8$ 65 , 61 . RG. 325

zichten , daß die Genehmigung mit der Ers

klärung gegenüber dem Vormund in einer dieſen

bindenden Weiſe wirkſam würde ($ 1829 BGB.).

Q6LG. 392

Hat der Standesbeamte auf mündliche Anzeige

hin einen Sterbefall eingetragen, ohnezuwiſſen,

daß amtliche Ermittelungen nach§ 58 PSG.

ſtattgefunden haben, ſo iſt der Eintrag nicht

ungültig und es bedarf keiner Löſchung und

Neueintragung. Die Sterbeurkunde muß nicht

nur die Ortſchaft angeben, ſondern auch die

Dertlichkeit genauer bezeichnen , wo der Todess

fall erfolgt iſt. Berichtigung eines bei der Eins
tragung unterlaufenen offentundigen Verſehend,

das ohne Bedeutung für die Beweistraft der

Urkunde iſt ? DOLG. 292

10. Grundbuchweſen.

$ 11 GBD.jeßt nur Darlegung, nicht Glaubhaft

machung eines berechtigten Intereſſes voraus.

Ein ſolches iſt nicht nur bei dem nächſten, ſons

dern bei jedem Anwärter auf ein Fideilommiß

anzuertennen . DOLG. 26

Berpflichtung des Notars , für die Eintragung der

Eigenſchaft mehrerer Hyputheken als Geſamt

hypotheten zu ſorgen . RG . 120

11. Gerichtstoften. Gebühren.

Dem Verteidiger ſteht für die Reviſionsbeant

wortung nur eine Gebühr von 2 M zu : unter

den einem Angeklagten von der Staatstaſſe zu

erſtattenden Auslagen ſind nur Barauslagen

zu verſtehen , nicht auch Entſchädigung für Beits

verſäumnis. 0618. 227

Die Befugnis für die ärztlichen Sachverſtändigen

einen über den Mindeſtſaß hinausgebenden Ge

bührenbetrag feſtzuſeßen ſteht den Gerichten

und Behörden zu. DOLG. 227

Berechnung der Gebühren für amtåärztliche Dienſts

leiſtungen bei Behörden (Wartezeit – Dauer

des Termins -- Ausſchaltung der Zeit von8Uhr
abende bis 8 Uhr morgens). DØLG. 27

1. Dadurch, daß der Staat den Antrag aufEins

leitung eines Entmündigungsverfahrens ſtellt,

wird der Staat nicht Beteiligter an der daraufs.

bin nach § 1906BGB. angeordneten vorläufigen

Vormundſchaft. Deren Koſten hat der Mündel

zu tragen, auch wenn der Antrag abgewieſen

wird. 2. Wenn wegen Eintritts der Groß

jährigkeit des Mündels eine vorläufige Vor

mundichaft an Stelle der Altersvormundſchaft

angeordnet wird, liegen zwei ſelbſtändige, geſon

derter Gebührenbewertung unterliegende Vor

mundſchaften vor (FGG . 8 200, ÄG. BGB.

Art. 131, KG . Art . 87, 89). ObLG. 124

Die Gebühr des Art. 111 KG. wird nur dann

geſchuldet, wenn das Teſtament von einem bayer.

Gericht oder Notar, nicht auch dann, wenn es

von einem außerbayer. Gericht nach $ 2261BGB .

in eigener Zuſtändigkeit eröffnet wird. DbLS. 122

12. Strafrecht.

A. Reicherecht.

a ) Strafgeſeßbuch.

1. Allgemeiner Teil.

Zu § 2 Abſ. 2 StGB.: Geltung bei wirtſchafts

lidhen Notgeſeßen, die für beſchränkte Zeit er

laſſen ſind? Das Reviſionsgericht iſt nicht in

der Lage, die BRVD . vom 18. Januar 1917

über die Verfolgung von Zuwiderhandlungen

2. Beſonderer Teil.

Die Anwendung des § 113 StGB. iſt nicht dege

halb ausgeſchloſſen, weil der Täter geglaubt

hat, die Amtsausübung ſei nicht rechtmäßig. RG. 88

§ 143 StGB.: zur Bedeutung der Ausdrücke „ſich

entziehen “ und „ auf Täuſchung berechnete Mit

tel“ . RG. 88

StGB. § 160. Zum Begriff der „ Verleitung“ zu

einem falſchen Eid . RG. 324

Erzieher i. S. des § 174 Nr. 1 StGB. bei Für

ſorgeerziehung. RG. 391

Bu StGB. & 174 Nr. 2 : Wann fann von einem

Kriminalſchußmann geſagtwerden , daß er „eine

Unterſudung zu führen " habe ? RG. 53

Die Anwendungdes $ 181a StGB. feßt fein langa

andauerndes ſtändiges Verhältnis zwiſden Zu

hälter und Dirne voraus und wird nicht das

durch ausgeſchloſſen, daß der Zuhälter einen

zum notwendigen Lebensunterhalt hinreichenden
Verdienſt hat. 8. 290

SOB . 88 182, 73, 74. Ueber die Möglid leit

eines fortgeſetten Vergebens der Verführung .

RG 259

StGB. 8 196 : Berechtigung des Befehlhabers eines

bayeriſchen Gendarmerietorps zurStellung eines

Strafantrogs wegen Beleidigung der ihm unter

ſtellten Mannſchaften ? DOLG . 91

Su StGB. $ 222 46.2 und 8 230 A52: Frauen,

die an Stelle ihrer zum Heere eingezogenen

Männer den landwirtſchaftlichen Betrieb übers

nommen haben, üben ihn als Beruf aus. DbLG. 58

Begeht der Lenter eines Fuhrwerts mit der rechte

widrigen Aneignung eines Teiles der Ladung

Diebſtahl oder Unterſchlagung ? RG . 53

Zu & 242 StGB.: Die Wegnahmehandlung bei

einer durch den Lenker eines Fuhrwerts be

gangenen Entwendung der Ladung. RG. 391

Aufhebung einer Verurteilung aus S 242 StGB .,

weil das Gericht die Tat nicht unter dem Ge

ſichtspunkte des $ 370 Nr. 5 StGB. gewürdigt

hat . RG. 24

Diebſtahl durch Aneignung der aus einem Fatie

tropfenden Flüſſigkeit ? Gewahrſam hieran . RG . 120

Bedingter Vorſaß beim Betrug . RS. 121

Verkauf eines untauglichen Abtreibungsmittele ;

Verurteilung wegen Betrugs ſtatt wegen Beis

hilfe zur Abtreibung. RG. 223

Einem Schreiben , das einen ehrenrührigen Vors

wurf enthält, kann die Eigenſchaft einer für

Recht& verhältniſſe beipeiser heblichen Urfunde

(StGB. § 267) nicht deshalb abgeſprochen wir

den, weil der Urheber auf Grund des 8 193

StGB. eine Beſtrafung nicht zu erwarten hat .

Auch wenn eine Anzeige keine Beleidigung ent

hält, kann ſie eine beweigerhebliche Urkunde
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i . S des § 267 StGB. um desmillen ſein, weil

die Anzeige eines Mißſtandes das Einſchreiten

der Behörde aus öffentlich -rechtlichen Gründen
erbeiſchen oder doch rechtfertigen kann . RG. 359

Handelsbücher als Urkunden i . S. des 8 267 StGB.;

von wann an ſind ſie beweiserheblich ? von

wann an Aenderungen unzuläſſig ? Mangelndes

Bewußtſein von der Eigenſchaftdes verfälſchten

Buchs als einer beweigerheblichen Privat

urlunde als Strafausíchließungsgrund i . S

des § 59 StGB. oder Strafrechtsirrtum ? Die

Abſicht, ſich einen Vermögensvorteil zu ver

ſchaffen i . S. des § 268 StGB. RG. 290

Sind die Aufzeichnungen , die ſich ein Wagmeiſter

über das Ergebnis der von ihm vorgenommenen

Verwiegungen macht und die als Grundlage

für die amtlichen Wiegeliſten dienen , ſelbſt Ur

funden i . S. des $ 267 StGB.? Iſt der Straf

erſchwerungsgrund des § 268 StGB. bei einer

Urkundenfälſchung ſchondeshalb gegeben, weil

ſich der Täter durch ſie das Zurüdbehalten bes

chlagnahmten und an den Kommunalverband

abzuliefernden Getreides ermöglichen wollte ?

RG. 390

Die gewinnſüchtige Abſicht i. S. des § 268 StGB.

kann auch dann gegeben ſein, wenn der Täter

beabſichtigt, für die mittels der Urkundenfäl

ſchung zu erlangende Ware einen dem Tauſch

werte gleichkommenden Preiszu zahlen. Wert

einer Ware , für die ein Höchſtpreis feſtgeleßt

und deren Verbrauch eingeteilt iſt. RG. 259

Zu StGB. & 268 : Die Abſicht einem anderen

Schaden zuzufügen, fann nicht bei jeder Straf

anzeige ohne weiteres bejaht werden. RG. 325

Anwendung des § 348 StGB. auf einen Notar,

der bei der Entwertung von Stempelmarten

die auf die Urſchrift geklebten Marken mit einem

älteren Datum als dem der tatſächlichen Ents

wertung berſehen hat; mangelnder Vorſaß oder

Strafrechtsirrtum ? RG, 291

Iſt ein im Poſtbetriebedienſt eingeſtellter Tag

arbeiter ( Poſtaushelfer) Beamteri. S. des $359

StGB. ? DÉLG. 196

Vorausſeßungen für die Annahme der Beamten

eigenſchaft nach $ 359 StGB.; iſt gegenüber

einer bei einer Behörde oder kriegswirtichaft

lichen Stelle beſchäftigten Perſon ein Vergeben

der Beſtechung nach § 333 StGB. möglich ?

ObLG. 195

8361 Nr.9 StGB. umfaßt auch erwachſene minder

jährige Söhneund Töchter,ſelbſt wenn ſie einem

ſelbſtändigen Erwerbe nachgehen. DÉLG. 195

Auch ein den Gäſten zum Zechen eingeräumtes

Privatzimmer des Wirts fann als Schankſtube

i. S. des § 365 StGB. erachtet werden . DÉLG. 128

Vor rechtskräftiger Verbeſcheidung eines Bau

geſuchs darf mit dem Bau nicht begonnen

werden ; allenfallſige mündliche Genehmigung

eines Magiſtratsmitglieds,beſonders des Bürger

meiſters, iſt ſtrafrechtlich belanglos. Dis . 92

Die Strafverfolgung wegen Bauens ohne polizei

liche Genehmigung beginnt mit der Vollendung

der Bauarbeiten, nicht erſt mit der Anzeige von

der Vollendung zu berjähren . StGB. $ 367

Nr. 15. Bauo. Š 73. DHLG. 361

Vorausſeßung für die Annahme eines den Ein

ſturz drohenden Gebäudes i . S. des $ 367 Nr. 13

StGB. Die rechtliche Grundlage der polizei

lichen Anordnung iſt der Nachprüfung des Ge

richte nicht entzogen . DILG. 27

Zu 8370 Nr.5 StGB.: Berüdſichtigung der gegens

wärtigen Lage auf dem Lebensmittelmarkte bei

der Entſcheidung darüber, ob es ſich um Nahs

rungsmittel in geringer Menge oder von uns

bedeutendem Werte handelt. RG. 122

Verhältnis des § 370 Nr. 5 SIGB. zu StGB.

§ 133 Abſ. 1 und Abſ. 2 . RG. 54

b) Nebengefeße.

Zur Abgrenzung einer nach Ss 6 mit 19 Ziff. 1

PreßG ſtrafbaren Handlungsweiſe gegenüber

bloßen Vorbereitungshandlungen . Wann liegt

das Unternehmen einer ſolchen Handlungsweiſe

i . S.der aufGrund des Art. 4 Ziff. 2 KrZuſtG .

erlaſſenen Anordnung des Striegsminiſteriums

betr . Preßpolizei vom 20. April 1916 (StAnz.

Nr. 98) vor ? DOLG. 362

Das Vorbandenſein eines Stalles und das Eins

ſtellen des gekauften Viehs in den Stall iſt für

fich allein tein ſicheres Kennzeichen für einen

ſtehenden Handel mit Vieh . Daß dieAnklage

wegen einer Verfehlung nach Art. 16 Wanders

gewStG. erhoben iſt, hindert den Richter nicht,

auf Grund der $8 44,44 a , 148 Nr. 5 GewO.

(Handel ohneLegitimationstarte) zuverurteilen.

Richterliche Handlungen gegen den Angeklagten

wegen jener Verfehlung unterbrechen die Ver

jährung auch der Strafverfolgung aus_8 148

Nr. 5 Gem . DÉLG. 57

Gewerbsmäßige Vermittlungsagenten für Im

mobiliarverträge dürfen in Bayern wegen des

Verbotes, ſich in geſchäftlichen Angelegenheiten

einer andern Bezeichnung als ihrer Firma zu
bedienen, in Ausübung ihres Geſchäftes teine

Inſerate aufgeben, in denen ſie Angebote unter

einer Chiffre ſtatt an ihre Firma erbitten. DbDG. 28

Eine ſich an die Algemeinheit wendende öffents

liche Ankündigung der Gelegenheit zu einem

Geſchäftsabſchluß iſt keine Beſtellung i . S.des

$ 20 Abſ . 3 Viebio. RG. 158

$ 20 Ab . 3 ViebSG.: Beſtellung oder unverbinds
liche Erklärung der Geneigtheit zu Verläufen ?

RG. 88

Der Tatbeſtand des § 134 VZOIG. liegt nicht vor,

ſo lange die auszuführenden Gegenſtände nur

der Gattung nach beſtimmt ſind ; die auf ihre

Herſtellung oder Anſchaffung gerichtete Tätig

keit iſt als bloße Vorbereitungshandlung ſtraf

108. RG. 22

Das erkennende Gericht kann unterUmſtänden aus

8 151 V30118 ., $ 13, 27 Nr . 3 Fleiſchbeſchau .

und § 267 StGB. verurteilen, wo der Eröff
nungsbedluß ein Verbrecen des Diebſtable

nach 88 242, 243 Nr . 4 StGB . angenommen hat,

ohne damit eine andere Tat i. S. des $ 263 StPO.

zum Gegenſtande der Urteilsfindung zu machen.

RG. 23

Konfislation bei Beſtrafung wegen Beihilfe zur

Konterbande. RS. 121

Dem Geſchäftsbetriebe der Konſumbereine kommt,

ſoweit ſie Waren nur an die eigenen Mitglieder

abgeben und einen Gewinn nicht erzielen wollen,

die Eigenſchaft der Gewerbømäßigkeit nicht zu.

Unter dieſer Vorausſepung ſind ſie zur Buch

führung i . S. des § 19 WeinG . vom 7. April

1909 nicht verpflichtet. DÜLG. 294

Hat jemand bei der Herſtellung einer kognat

ähnlichen Flüſſigkeit gegen die nach § 16 WeinG.

erlaſſenen Vorſchriften des Bundesrats ver

ſtoßen, ſo darf die Einziehung der Flüſſigkeit

(88 31mit 26 Nr . 1 Wein&.) nicht um deswillen

unterbleiben, weil die Flüſſigkeit zum Teil ſchon

verkauft und ungewiß iſt, unter welcher Be

zeichnung der Reſt verkauft werden ſollte. RG. 159
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B. Landesrecht.

Wer iſt als Aufführer von Muſikſtüden uſw. i. S.

des Art. 33PSGB.zu erachten ? Beſtrafung

der Muſiker als Teilnehmer an der Ueber

tretung des aufführenden Unternehmers ? ObLG. 162

Ueber die Bedeutung und Tragweite des Art. 144
A65. 2 PSIGB . DOLG. 162

Zum bayer. Lotteriegeſeß. Wer verſchiedenen und

an verſchiedenen Orten wohnhaften Perſonen

Loſe einer in Bayern nicht zugelaſſenen Lotterie

anbietet, begeht damit nicht eine einheitlicheStraf

tat, auch wenn er die verſbiedenen Sendungen

gleichzeitig zur Poſt gibt (StB. $ 73, 74 ) .

Q6LG. 59

1. Der Ausdruck „ bei Ausübung der Jagd“ in

Art. 23 Abſ. 1 Biff . 5 JagdG . umfaßt nicht nur

die auf die Erbeutung des Wildes gerichtete
Tätigkeit, ſondern die Ausübung des Jagdrechts

überhaupt, wozu auch die Verwertung des Wildes

gehört, indeſſen nur,soweit eine hierauf bezüg

liche Tätigkeit des Jägers ir lbſt in Betracht

tommt . 2. Die nach Art. 125 Abſ. 3 PSGB.

zuläſſige Einziehung von Wild ſieht im Zu:
ſammenhange mit Art. 125 Abſ. 1 PSGB. und

bildet nur eine verſchärfende Nebenſtrafe. Vor

ausſeßungen für die Anwendung des Art. 125

Abſ. 3 PSGB. DALG . 125

Betreiben gemeinnüßige Darlehenetaſſenvereine

gewerbsmäßig denGüterhandel, ſo unterliegen

fie den Vorſchriften des Art 42 a Forſt. Unter

welchen Vorausſeburgen ſind ſolche Vereine al8

gewerbsmäßige Güterhändler zu erachten ?

DÜLG. 393

Was verſtehtman unter Hergünſtigung und Ver

äußerung i . S des Abſ. 1 und unter Forſt

herechtigung i. S. des Abſ. 2 des Art. 97 ForftG . ?

Die Ausdrudsweiſein ſeinem eigenen Wald “

und „in fremdem Wald“ in Art. 48 und 49

ForſtG. weiſt nicht ſowohl auf den Ort der

Begehung als vielmehr auf den Gegenſtand der

ſtrafbaren Handlung hin . Junerer Tatbeſtand

des Forſtfrevels nach Art. 97 : Fahrläſſigkeit,
Strafrechteirrtum OLG. 362

UeberdenBegriff „ Zuführen “ i . S. des Art 37

Waſſer . Eine Verurteilung aus Art. 37 , 38,

202 Ziff. 1 WañerB. erfordert die Feſtſtellung,

daß die dem Gewäſſer zugeführten Stoffe eine

icbädliche Veränderung des Waſſers zur Folge

hatten, auch wenn der Angeklagte polizeilichen

Vorſchriften zuwidergehandelt hat, durch die

einer ſolchen Veränderung vorgebeugt werden
follte. ObLG . 127

13. Strafprozeß.

1. Stehen Verfehlungen gegen die allgemeinen

Strafaejeße mit Zuwiderhandlungen gegen die

Militärgeließe in ſachlichem Zuſammenhange, ſo

darf nad $ 9 Ab 2MSSO . das Verfahren

wegen der erſteren Verfehlungen den bürger:

lichen Gerichten überlaſſen werden. Bei rechts

lichem Zuſammentreffen beſteht dieſe Befugnis

nicht. 2. Uebergabe an die bürgerlichen Ges

richte bei einem unter Benübung des Seiten
gerpebres begangenen Morde ? (MSTOB. SS 53,

55 , Nr. 2 , 8 149 ) . DLG . 91

Wer iſt durch die itrafbare Handlung „verleşt“

i . S. des § 22 Nr . 1 StPO. ? RG. 391

Wiedereinſeßung in den vorigen Stand, wenn die

Friſt infolge eines Verſehens verſäumt worden

iſt, das der Kanzlei eines im Heere ſtehenden

Verteidigers zur Laſt fällt ?
RG. 22

Erforderniſſe der Zeugenladung nach der StPO .;

Erſabzuſtellung. NotDiſzHof 228

Verbindung mehrerer bei demſelben Gericht ans

hängiger Strafſachen vor der Hauptverband

lung RG. 224

Bu $ 214 StPD. Taß der Eröffnungsbeſchluß

dem Angeklagten nicht zugeſtellt worden iſt,

bildet an ſich leinen Reviſionsgrund. RG. 359

KommiſſariſcheVernehmung eines vor dem Aus

marſch ins Feld ſtehenden Zeugen ohne Bes

nadrichtigung des Staatsanwalts uſm . (STPD.

88 222, 223) . RS. 192

Einnahme eines Augenſcheins duro den Staats

anwalt und einzelne Mitglieder des erkennenden

Gerichts ohne Auftrag des Gerichts und ohne

Beobachtung der Beſtimmungen in § 224 mit
$ 223 StPO. Verwertung des privaten Wifiens

cines Richters. RS. 191

1. SBD $ 243 61.3. Iſt der Richter ber

pflichtet, den Angell. nach Beweismitteln für

feine Behauptungen zu fragen ? 2. StGB.

83 263, 216, 73, 74. Wie iſt es rechtlich zu be

urteilen, wenn jemand Barbeträge, die er für

einen anderen vereinnahmt hat, mit eigenem

Gelde vermiſcht, das Vermiſchte für ſich vers

wendet und den anderen über den Eingang der

Biträge täuſcht ? RG. 258

Um die gleiche Tat i . S. des § 263 StPD. handelt

es ſich auch dann, wenn der Angeklagte deshalb

verurteilt wird, weil er eine an die Gewährung

von Vorteilen geknüpfte duiforderung zur Be

gehung der im Eröffnungsbeſchluß bezeichneten

Tat angenommen hat .
RG. 223

Wie hat das erkennende Gericht zu verfahren,

wenn der Eröffnungébeſchluß ein fortgeſeptes

Vergehen annimmt, nach dem Ergebnis der

Hauptverhandlung aber die Handlungsweiſe des

Ängeklagten in mehrere ſelbſtändige Handlungen

zerfällt und nur in einzelnen dieſer Fälle Ver

urteilung eintreten kann ? (STPD. SS 264, 498

Abſ. 1 , StGB. 88 73, 74 ). RG. 54

Liegt dem Angellagten ein fortgeſeptes Vergeben

zur Laſt und ergibt ſich , daß nur eine der nach

dem Eröffnungsbeſchluſſe dazugehörigen Hand

lungen einen ſtrafbaren Tatreſtand enthält, ſo

iſt nicht deshalb teilweiſe Freiſprechung geboten;

zu einer Hinweiſung auf die Veränderung des

rechtlichen Geſichtspunftes beſteht kein Anlaß.

StGB. : $ 73, 74 ; StºD . § 264. RS. 289

Ablehnung eines Beweisantrags wegen Unglaub

würdigkeit des vorzuladenden Zeugen ; unzu

lällige Borwegnabme der Beweiswürdigung.

RS. 389

Reviſion wegen fehlender Angabe der in § 266

Abſ.1 Sab 2 bezeichneten Beweistatſachen ? RG . 121

Der Erfolg eines Rechteinittels bemißt fich nach

den in der Hauptverhandlung geſtellten Ans

trägen; davon hängtauch die Entſcheidung über

die Erſtattung der Auslagen des Nebenklägers

ab . DOLG.261

Ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens

nach 8 399 Nr . 5 StPO. kann auch auf die Bes

hauptung der rect tskräftigen Aburteilung ge

ſtüßt werden . DOLG. 261

Ein rechtskräftiger Strafbefehl hat die Wirkung

eines rechtskräftigen Urteils i . S. des § 190
StGB. DOLG. 394

Welches Gericht iſt für die Berechnung der Straf

zeit bei einer Geſamtſtrafe nach $$ 490, 494

StPO . zuſtändig ? DHLG. 295

Inwieweit hat der verurteilte Angeklagte auch

die durch Abfeßung eines Verhandlungstermins
verurſachten koſten zu tragen ? DOLG. 327
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1

14. Staaterecht. und die Zuſtimmungserklärung des Grundeigen

tümers nur einmal geſchuldet. DELG . 90

Recht der Witwe über die religiöſe Erziehung
Der Stempel nach Tarifſtelle 30 bay. StG . iſt

der Minder aus einer fonfeſſionell ungemiſchten ein reiner Beurkundungsſtempel; ſeiner Ers

Ehe zu beſtimmen . Iſt nach dem bayeriſchen
hebung ſteht der § 7 RSIG . nicht entgegen.

Verfaſſungsrechtauch die religionsloſe Erziehung Hat der Notar im Zuſammenhang mit der Bes

von Kindern zuläſſig ? VerwGhof 328
urkundung eines Rechtsgeſchäfts die geſebliche

Gehaltsanſpruch eines auf ſeinen Antrag ents Vertretung &macht oder einErbenverhältnis feſts

Iaſienen Beamten, der bei Stellung des Ans zuſtellen , io erfolgt die Feſtſtellung von Almts

trages geſchäftsunfähig war. RS. 117
wegen und unterliegt nicht der Stempelpflicht

Redtliche Natur des triegselterngelds und des nach Tarifſtelle 44 ľa SIG . DOLG. 55

Offiziersgnadengehalts ; Rechtsweg.

DLS. München 295
Die Stempelpflicht nach Tarifſtelle 43 Abſ. IVb

Stempel . iſt, gleichviel ob die Vollmacht ſich

Iſt der Rechtsweg zuläſſig, wenn ein zur Ruhe auf die in 8 81 BPD. aufgezählten Ermäch :
geleßter Beamter eine Sebaltsforderung mit tigungen beſchränkt oder ob ſie dem Vertreter
der Begründung geltend macht, daß die Vers

noch weitere Befugniſſeeinräumt, nur dann be
feßung in den Ruheſtand unrechtmäßig ſei ? RG. 19

gründet, wenn die dem Vertreter zugeſtandenen

Unfallfürſorge für Beamte. Koſten des Heilver beſonderen Befugniſſe über den Rahmen der
fabrens. RG. 254

für das beſtimmte Streitverfahren erteilten
Beamtenunfalfürſorge. Erſaß von Heiltoſten neben Vertretungsmacht hinausgehen DHLG. 194

der Hilſlojenrente. RG. 387
Stempelentrichtung für die Vollmacht des Ver

teidigers ? Auch der der Erhebung der öffent

15. Finanzweſen.
liden Klage vorausgehende Abſchnitt der ſtraf

gerichtliden Tätigkeit fällt unter den Begriff

Der Stempel nach Tarifſt Nr . 3 1 StempG . wird eines anhängigen Verfahrens i . S. des § 1 GRG.

für die Löſchungsbewilligung des Gläubigers (StempG . Tarifſtelle 43.) DbLG. 57

D. Gefeßgebung und Verwaltung.

1. Bürgerliches Recht. 3. Freiwillige Gerichtbarteit.

Deutſche Vergeltungsmaßnahmen. 31
Verwaltung und Verwendung von Sammelvermögen 99

Die Veräußerung von Attien oder ſonſtigen Gez Die Zuſtändigkeit der Standesbeamten. 99

fdäftsanteilen deutſcher Seeſchiffahrtsgeſell- Die Bundesratsverordnung vom 18. Januar 1917

ſchaften ins Ausland. 32 über die Eintragung der Legitimation unehe

Verwaltung und Verwendung von Sammelvermögen. 99 licher Kinder von Nriegsteilnehmern in das Ge

Die Bundesratsverordnung vom 8 Februar 1917 burtsregiſter. 100

zum Stuße von Striegeflüchtlingen.
100 Die freiwillige Gerichtsbarkeit und andere Rechts

Die freiwillige Gerichtsbarkeit und andere Rechts angelegenheiten in Heer und Marine. 131

angelegenbeit
en

in Heer und Marine. 131 4. Strafrecht und Strafprozeß .

Enteignung und Rücübereignung von Gegens
ſtänden des Nriegsbedarfs. 168

Bundesratsverordnungen ſtrafrechtlichen Inhalts.

Rechtswobltater für Hilfsdienſtpflichtige 197
61 , 96, 163 , 198 , 266, 333, 364, 397

Bargeldloſe Einzahlung auf Afrien.
Eine Ergänzung zu 88 331 ff . StGB . 197

232

Schuß der Angebörigen von immobilen Truppens
Vereinfachung der Strafrechtspflege. 366

teilen der öſterreichiſch -ungariſden Webrmacht. 265 5. Staate und Verwaltungsrecht.

Die Erſtredung von Anfechtungsfriſten. 298
Die Anmeldung von Auslandsforderungen. 30

Schuß der Mieter. 298
Deutſche Vergeltungsmaßnahmen. 31

2. Zivilprozeß , Konfurdverfahren , Swang & vollſtredung.
Verwaltung und Verwendung von Sammelvermögen 99

Die Zuſtändigkeit der Standedbeamten.
Weibliche Gerichtsichreiber. 30

Die Bundesratsverordnung vom 18. Januar 1917
Deutide Vergeltungsmaßnahmen . 31

über die Eintragung der Legitimation unehe
Zwangsvergleich außerhalb des Konkurſes. 32

licher Kinder von Kriegsteilnehmern in das Ge

Die Bundesratsverordnung vom 8. Februar 1917 burtsregiſter. 100

zum Schuße von Kiiegsflüchtlingen 100

Die Pfändung des Rubegeldes der im Privatdienſt
Enteignung und Rückübereignung von Gegen

168
angeſtellten Perſonen .

ſtänden des Kriegsbedarfs .
168

Reciémohltaten für Hilfedienſtpflichtige
Eine Ergänzung zu 88 331 ff . StGB. 197

197

Die DRVO. vom 24. Mai d . J8. über die Zahs Die wiederkehrenden öffentlichen Laſten der Grunds

lung des Bargebote bei Zwangsverſteigerungen 232
ſtüde. 299

Die wiederkehrenden öffentlichen Laſten der Grunds
Zur Ausführung des bayer. Gefeßes vom 15. Juli

ſtüde. 1916 über die Anſiedelung von Triegsbeſchädigten
299

Das Verfahren bei der Todeserklärung Kriegs
in der Landwirtſchaft. 299

verſchollener nach der BRDO. vom 18. April 6. Sonſtiges

1916. 299 Ueber das Rechtsſtudium und die juriſtiſchen

Bargeldloſer Zahlungsverkehr im Zwangsver Prüfungen der Kriegsteilnehmer . 198

ſteigerungsverfahren.
299 Der Hypothekenverkehr in Bayern im Jahre 1916. 231

99

E. Sprachede.

Eine bäßliche Wortſippe. 100

Was nicht alles erfoigt" ! 132

Zuſammenſtellung einiger Verdeutſdungen des

preußiſchen Staatshaushalts für 1917 . 200

A18 und wie. 232

„ Pünktlich das iſt 14 Tage nach Fälligkeit“ 268

F. Preisausidreiben .

Vorſchläge über eine Neugeſtaltung des deutſchen

Jugendrechts. 268



II. Alphabetiſches Verzeichnis.
( Die Zahlen bedeuten die Seiten . )

1

Aufnah mme des Rechtsſtreits 221

Aufrech n ung, Vorausſeßungen 50

beim Mietvertrag 83

im Prozeß 173

zwangsweiſe
66

Augenſchein 191

Ausfertigung, vollſtredbare, aus der Konkurs

tabelle
379

A usfuhr, verbotene 22, 129

A uskunftspflic
ht, wirtſchaftliche

266

Auslagen des Verteidigers
227

des Nebenklägers 261

Ausland, Forderungen im 30, 64, 65, 167, 171

Bergeltungsmaßregeln 31 , 64, 366, 399

Zahlungsverkehr 98, 187, 336

Ausländer, Anſprüche 252, 255

Beerbung
391

Auslegung von Berträgen 19

von Teſtamenten
360

von Patenten 178

Ausſchlagung der Erbſchaft
259

Ausſchließung von Richtern
391

Automaten
143

1

61

386

A.

Abbaurecht 309

Abhilfeverfahren bei Anſprüchen gegen den

Staat 318

Abſicht der Beleidigung 370

– gewinnſüchtige
259

Abſonderungsrecht 381

Abſtimmung des Gerichts, Zuziehung zur Ausbil

dung
385

beim Zwangsvergleich 38

A btreibungsmittel, untaugliches 223

Abtretung der Hypothet 218, 255

- der Eigentümergrundſ
chuld 388

Abweſende, Pflegichaft 159

Aderbeſtellung, Sicherung 164

Aeßaltalien 365

Agenten, Anzeigen 28

Agenturverhältnis, Kündigung 286

Aderbohnen

Atteneinſicht 36

Aktien , Einzahlung 22

- Veräußerung
32

Verkauf des Bezugrechts
Aftiengejellſchaft , ſtaatliche Genehmigung 395

Alto holiſche Getränke
165

Alloholgen uß, Jugendlicher 144

Altmetall , Begriff 54, 223

Aluminiu
m 192

Amerika 1. Vereinigte Staaten

Amtsärzte, Gebühren
27

Amtsausübung, rechtmäßige

Amtsbetrieb im Zivilprozeß 337

Amtsvergehen 16

Aenderung der Klage 215

- des rechtlichen Geſichtspunkts 236 , 289

Anerkennun
g der Vaterſchaft 269, 273

Anfechtung von Rechtshandlungen 38, 41 , 93, 298

wegen Irrtums

Angebot von Loſen 59

Angeklagter, Folgen des Ausbleibens

Rügen von Formmängeln 236

Angriff, tätlicher 202

Anmeldung von Auslandsforderungen 65

Annahme an Kindes Statt 11

Annuitäten, Rang 78, 185

Anſchlag der Lichtſpieltheate
r 145

Anſiedelung, Kriegsbeſchädigter
281

Anzeigen von Agenten 28

unwahre
325

mit falſchem Namen 359

Arbeiterverſicherung 99

Armenrat, Beſchwerderecht 291

Armenrecht, Vorausſeßungen 29

Arreſt in beſchlagnahmte Sachen 68

- Sicherheit 330

Arzneimittel 166, 335

Aufenthaltsverbot 201

Aufforſtung von Waldflächen 393

88

1

49

101

B.

Badwaren 96

Bamberger Landrecht 193

Bantier, Beratungspflicht
20

Verwahrung von Aftien 386

Barbeträge, Vermiſchung
258

Bargebot , Zahlung 232

Bau , Zuläſſigkeit des Beginns 92

Baupolizei , llebertretungen
361

Bauvertrag 180

Bea mter, Begriff 195, 196 , 197

Gehaltsforderung 19, 117

Ruheſtand
314

1.a. Gemeindebeamte , Unfallfürſorge

Bedingtes Endurteil 52

Beglaubigung von Unterſchriften 288

Belagerungszuſtand
41

Beleidigung, Tatbeſtand
369

durch eine Anzeige 359

Straſantrag 91

Klage auf Unterlaſſung 20

Beleuchtungsmittel

Benzin 63

Beratung, Zuziehung zur Ausbildung
385

Bereicherung, ungerechtfertigte 155, 188, 276

Bergbaurecht 309

Bergwert , Beſtandteile
51

Berichtigung von llrfunden
25

der Standesregiſter
292

Berufsausübung, Begriff
58

Berufung, im Soſtenpunkt
262

im Eheprozeß 349

gegen Urteile der Kaufmannsgerichte
319

in Strafſachen
101

63, 200
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271,

Beſchlagnahme von Lebensmitteln u . dgl. 68

Beich werde in der freiw . Gerichtsbarkeit

1.9, 160, 193, 291 , 360

im Zivilprozeß, Beſchwerdeſumme 263

im Verfahren der Fürſorgeerziehung 224

. im Koſtenpunkt 263

Beſtandteil, Veräußerung

Beſtechung, Tatbeſtand 195, 197

Beſtellung, Begriff 88 , 153, 157

Betäubungsmittel 166

Betriebsunfall 219, 356

Betrug, Tatbeſtand 223, 258

Vorías 121

Bekämpfung 74, 103

Beweis antrag, Ablehnung 389

Beweislaſt bei Unterhaltsklage
29

- für Vaterſchaft 272

Beweis mittel, Angabe durch den Angeklagten 258

Beweis tatſachen, Anführung im Urteil 121

Bezirksamt , i . Diſtriktspolizeibehörde

Bienen w a ch s 167

Binnenſchiffahrt 336

Börſengeſchäfte , unwirkjame 119

Börſenſpiel 20

Branntwein 62, 72, 199, 266

Brenneſſeln

Brennſtoffe 200

Briefverkehr, poſtlagender
146

Brotgetreide 1. Getreide

Bruchteil eines Grundſtüds, Belaſtung
326

Bu chedern 365

Buchführungspflicht
nach dem WeinG. 294

Buchweizen
333

Bühnenraum , Unfall 388

Bundesrat, Anordnungen 88

Burea utratie 133

Bürgermeiſter, Überſchreitung der Vertretungsmacht

222

Bürgichaft, Umfang 24

Butter 70, 165, 191

C.

Cumaron harz
72

-

72, 365

63,

72 ,

61, 72,

Einſpruch gegen den Straßbefehl 15, 101

Einſtellung der Zwangsverſteiger
ung

228, 284

Einſtweilige Verfügung, Schadenserſaß wegen

Erwirtung 155

Einziehung von Kontrebande 121

von Wild 125

von Kognakverſchnitt 159

Einwendungen gegen die Zwangsvollſtreckung 25

Eiſenbahn , Betriebsunfall 356

Elektriſche Kraft 268, 304, 365

Elterliche Gewalt , verhinderte Ausübung 321

Empfängniszeit 270

England, Zahlungsverbot 64, 252, 255

Entfernung vom Grundſtück, Begriff
51

Entmündigungsverfahren 124

Erbbaurecht, Berlängerung 214

Erbe , Vaterſchaftsklage gegen ihn 114, 272, 295

- Offenbarungseid 233

Erbſchaft, Ausſchlagung 259

Ers wa ch s 63

Eröffnungsbeſchluß, Zuſtellung 359

Abweichung vom
23

Mängel 235

Erſuchter Richter, Befugniſſe 59

Entgegennahme von Erflärungen 259

Erwerbsunfähigkeit bei Betriebsunfall 219

Erzieher , Begriff 391

exceptio plurium
272

F.

Fachunterricht 336

Fahrläſſigkeit, Begriff 363

Familienunterſtüßung 114

Fäſſer

Feldie bſta hl Minderjähriger
195

Feldfrüchte 364, 398

Feldpolizei übertretu
ng 320

Ferienlurje 2

Ferngläſer 72

Ferrojicilium 72

Fett
199, 267

Fideilom miß, Anwärter 26

Film . Lichtſpieltheater

Finnland, Vergeltungsmaßregeln 399

Firma, Zuläſſigkeit
327

Fiſche 62, 364

Fistus, Prozeſſe 152, 241 , 318

Flaſchen , eiſerne 167

Fleiſch 62, 129 , 199, 324, 333, 364

Fleiſchbrühwürfel 397

Forſtberechtigung, Begriji 362

Forſtfrevel, 352, 362

Fortgeſeptes Vergehen 54, 216, 259, 289

Fragepflicht des Gerichts

Freiwillige Gerichtsbarkeit in Heer und

Marine 131

Friedhofverbände, kirchliche 342

Fruchtkonſer ven 96

Fuhrwerksgeſchäft, Zubehör
253

Fünfzehn hundertmart- Vertrag
107

Fürſorgeerziehun
g, Verfahren

224

Koſten 245

Futtermittel 72, 164 , 199, 267 , 398

Futtervorräte , Pfändung
395

267, 366

Darlehenskaſſenverein , gemeinnüßiger 393

Diebſtahl , Tatbeſtand 53, 120, 391

von Lebensmittelmarken 261

Dienſtbarkeit 310

Dienſtenthebung von Lehrern 314

Dienſt herr, Haftung für Gerätſchaften 156

Dienſträume, paftung des Staats 257

Dienſt ſtrafverfahren 78

Diſtriktspolizeibe hörde , Beſchwerde im Verfahren

der Fürſorgeerziehung 225

Drudfarbe 98, 335

Drudpapier 1. Papier

Düngemittel 167, 200, 336

156

Ehefrau , Berufsausübung 58

Ehelich ſeitserklärung 115

Eheſcheidung, Zuſtändigkeit 219

Rechtsmittel 349

Eid , falider, Verleitung 323

Eidesleiſtung, Beteuerungsformeln 213

Eier 62, 72, 199

Eigentum , Störung 209

- von Mineralien 311

Eigentümergrundſchuld
, Abtretung

388

Eigentumsvor
behalt 108

Einfuhr von Fleiſchwaren 324

Einkaufskommiſſionär, Anſpruch auf Sicherung 187

Einſicht ins Grundbuch 26

G.

Gänſe

Garniſons ort als Wohnſiß

Gartendiebſtähle

Gas, Abnahmevertrag

Verkehrsvorſchriften

G aſtichaftsvertrag

Gaſtwirtſchaft, Beſuch durch Jugendliche

266

47

320

304, 318

365

33

144
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22

266 61 , 333

0

I

/

61 , 69

.

34 , 31, 64

Gebäude, Einſturz 27 Harzerjat ſtoffe 398

Gebrauch s muſter 98 Hauptverfahre
n , Eröffnung

186

Gebühren des Notars 24 Hauptverhandlung, Ausſebung
327

der Amtsärzte 27 Haushaltungsbuttermaſchinen 72

des Verteidigers 227 Hefe
72

der Sachverſtändigen 227 Heilmittel , Ausfuhr

der Vormundſchaft 124 | Heilverfahren , Koſten 255, 387

für Teſtamentseröffnung 122 Heu 72

Gebührenvorſch uß bei Reviſion 388 Hilfloſenrente 387

Geburt, Beurkundung 99 Hilfs bea mte der Staatsanwaltſchaft
53

Geburtsregiſter, Eintragung
100 Hilfsdienſt 168, 197, 399

Geflügel
şirſe

Gegenforderung, Aufrechnung 50 H och ich ulferien 2

Gegenüberſtellung bei Vernehmungen 59 Höchſtpreiſe 61 , 69, 87, 88, 163, 191 , 192, 223, 224
Gehalt bei Entlaſſung 117 Holz , Entrindung

251

Zuläſſigkeit des Rechtswegs 19, 169 Honig 266

- ſ. a . Ruhegeld . Hülſenfrüchte 61, 73, 164, 266, 333

Gemeinde, Haftung für Tiere 118 Hypothet, ſchlechter Glaube beim Erwerb 218

für Sparkaſſen 222 Abtretung 218, 255

für Beglaubigung
en

288 auf Anteilen 326

Gemeindebe amte, Anſprüche 169 vypothefen brief , Übergabe 218

Gemeindewaiſenrat, Beſchwerderecht 291 Hypotheken verkehr in Bayern
231

Gemüſe 165, 199 , 334 Hypothekgläubiger, Rechte 214

Gemüſekonje rven 72 abgeſonderte Befriedigung
381

Gendarm, Beleidigung 91

Genehmigung des Vormundſchaftsgerichts 392

Generalfommando, Vorſchriften 30, 88, 141,157, 320 J. ( i.)

Genußmittel, geringwertige 122 Ideallonkurrenz 46 , 116

Gerichtsſch
reiber

, weibliche Hilfskräfte 30 Immobile Truppente
ile 265

Gerſtc Indoſſant, Befreiung
188

Gejamtgut, Verfügungen
93 Intereſſen , berechtigte

369

Auseinanderſezung 193 Inventar der Erbſchaft
234

Geſamtſtrafe im Straßbefehl 114, 285, 385 Jrrtum als Anfechtungsgrund
49

Berechnung der Strafzeit 295 Folgen 86

Geſchäftsanteile, Veräußerung 32 im Strafrecht 61 , 290, 291 , 363

Geſchäftsaufſicht
84 Italien , Vergeltungsmaßregeln

Geſchäftsführung ohne Auftrag 276 Zahlungsverbot
268

Getreide
61 , 69, 164, 266, 333

Gewahrſam an Flüſſigkeiten 120
I. (i) .

Gewalt, Begriff 204

Gewerbebetr
ieb

, Einſtellung 162 Fagd , Begriff der Ausübung 125

Gewerbeunternehmer, Haftung 320 Jagdpacht
242

Gewerbsmäßigkeit , Begriff 294 polniſche
219

Gewinn , übermäßiger 23, 120, 258, 390 Jugendliche , Schuß 141

Gewinnſucht, Begriff 259

Giebelmauer 250 N.

Glaubensbekenntnis , Wahl 328 Kaka oſchalen 165

Verpflichtung zum Wechſel 323 Kammer für Vandelsſa che n , Zuſtändigkeit 319

Folgen des Wechſels 314 I ampfer 97

Gläubigerbeirat 37 Karpfen 73

Gläubigerverzeichnis
80 Tartoffeln 61 , 73, 96, 164 , 266, 334

Glieder, künſtliche 211 ; Karton
335

Gold 97 | Näſe
165

Graphit 335 Kaſtellanvertrag 220

Grundbuch , Einſicht 26
Staufmannsgericht, Berufung gegen Urteile 319

Grunddienſtbarkeit 310 aufvertrag, Begriff 309

Grundſchuld , Abtretung 388 Sta ujalzuſammenhang beim Betriebsunfall 219

Grundſtüdt, Zubehör Nerzen

Veräußerung Stetten handel
390

Belaſtung von Bruchteilen 326 ftienöl 97

Verſchuldungsgrenze 281 findesverhä
ltnis

, Feſtſtellungsklag
e 117

öffentl. Laſten 299 Nirchengemeinden
371

Grüntern
72 Kirch en verwaltung 372

Gummi 97 Hlage, Aenderung 215

Gütergemeinſchaft nach Bamberger LR . 193 fleider

Güterhandel , gewerbsmäßiger 393 Nleie 164

Gute Sitten , Verſtoß 154, 322 It nochen 97

Nog nac , Verſchnitt 159

fohlen
166

vädjel 334 Stohlr üben

Hafer 61, 69, 96, 164, 199 Kommanditgeſellſc
haft

, Firma
327

Haftbefehl bei Privatflage 301 stom miſſions w a renlager 110

Handelsbücher 290 It ommunmauer 250

Handelsgeſellſchaft, offene, Firma 327 Kompetenzkonflikt 1. Zuſtändigkeitsſtreit.

Vermögensübernahme
355

konfiskation 1. Einziehung

1

Juden ,

70 ,

63253

396

341 ,

62, 166

62, 61, 69
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1

-

-

1

146
-

monturrenzverbände , tirchliche
342

Konkurstabelle , vollſtreckbare Ausfertigung 381

Konkursverfahren , Wirkung auf ausi. Vermögen 287

Konſum verein 294

Montrebande, Einziehung
121

Koſten des Rechtsanwaltes 17

der Bewilligung einer Zahlungsfriſt 18

von Notariatsgeſchäften
24

der Fürſorgeerziehung
245

der Hauptverhandlung 327

- 1. a . Prozeßkoſten.

frammetsvögel 266
Ariegsbedarf, Sicherung

163

Kriegs beſchädigte
211, 281

friegselterngeid
295

friegsflüchtlinge, Schuß 100

Ariegsgeſellſchaften , Angeſtellte
197

Kriegsteilnehmer , Vollmacht 353

Anfechtungsfriſt 298

uneheliche Kinder
100, 112, 114

Rechtsſtudium
1, 198

Kriegsverſchollen
e

299

Ariegs wohlfahrtspflege 98

Arieg szuſta ndsgeſek, örtliche Geltung 41

Mriminalſch ußmann
53

ru ft e ntie re 96

Kündigung von Mietverträgen 83

von Agenturverträgen 286

von Abbauverträgen
311

Stupfer 223

1

Militärpflicht, Entziehung 88

Mineralien 167, 268, 309

Mineralöl 63, 167

Miteigentum , Belaſtung 326

Miterbe, Klage 89

Mitverſchulden des Verlegten 387

Mobilmachungsklauſel 50

Mündel , Unterhalt 55

Mundra u b 54

Munition , Verkauf

Mujitſtü de , Aufführung 162

Mutter, Vertretung des Kindes 359

N.

Nach eid 213

Nachlaßgläubiger, Rechte 234

Nachtzeit , Begriff 48

Nahrungsmittel , geringwertige 122

Nebenflage , Stoſten 261

Nebenſtrafen 125

Niederlajiung, Begriff 49

Nießbrauch , an Grundſtücken 310

als Vermächtnis 360

Notabiturienten 2

Notar , Beurkundung von Vollmachten 392

Zuſtändigkeit in der Zwangsverſteigerung 285

Feſtſtellung von Rechtsverhältniſſen 55

Haftung 120, 188

Beſchwerderecht 360

Gebühren 24

Notgefeße , wirtſchaftliche 358

Nötigung
206

Nüſſe 70

O.

Oberbefehlshaber Oſt, Verordnungen 219

Oberlandesgericht, Vollſtreckbarkeit der Urteile 283

Oberſtes Landesgericht , Zuſtändigkeit 191

Obſt
165, 334

Dbſtkonſerven

Obſt wein 73

Del 267

Delfrüchte 73, 334

Deſterreich , Schutz der peeresangehörigen 265

Wirkung eines Konkursverfahrens 287

Offenbarungseid des Erben 233

Offiziersgadengehalt
295

Dleuum 365

Opium
166

Ordnungsſtrafe wegen Ungebühr 228

Ortsangabe beim Teſtament 323, 357

Ortsarmen verband 247, 291

Ortstirche
nvermögen

, Verwaltung 341, 371

-

-

-

1

73

1

1

335 ,

Ladung der Zeugen 228

Landarmenverband 247

Landesflüchtige
268

Landeskulturre
ntenlom

miſſion
281

Landwirtſchaftliche Erzeugniſſe
164, 395

Landwirtſchaftlich
e

Grundſtüde, Veräuße

rung 396

Laſten , öffentliche, des Grundſtüds 299

Lebensmittel 164

Lebensmittelmarken , Entwendung 260

Legitimation unehelicher Minder 100, 115, 151

Legitimationskarte für den Gewerbebetrieb

im Umherziehen 58

Leim 335

Leimleder 73

Leiſtungsflage bei Geſchäftsaufſicht 84

Leiſtungsvertrag , Wirkung des Kriegs 9, 77 , 304,

318

Lichtſpieltheater, Beſuch durch Jugendliche 145

- Erlaubnis 336

Löſchungsbewilligung , Stempel 90

Loje , Angebot

Lotterievergehen 59

Lungenkrante, Verwendung in Betrieben 321

Lupinen 61

M.

M a hnverfahren 352

Malzłontingent

Marktverkehr , Beſchränkung 227

Mehl

Mennoniten , Beteuerungsformel 212

Meiſing
223

Metall 200, 223

Mieter, Schuß 298

Mietkraftdroich fe , Unfall 387

Mieträume, Beheizung 396

Mietvertrag , Kündigung 83

Milch 62, 397

Militärbefe
hlshaber

i. Generalfomman
do

Militärfisku
s

, Klagen gegen ihn 241

Militärgerichte , Abgabe von Strafſachen an die

bürgerlichen Gerichte

Militärperſonen , Wohnſitz 47

59

61

I

61, 164

98 ,

P.

Pachtvertrag , richtiger 220

-- über Abbau 309

des Zwangsverwalters 86

Papier 64, 69, 72, 97, 167, 267, 335, 365

Papierholz 399

Pappe 335

Parteibetrieb im Zivilprozeß 337

Patente 178

Pauſchalakkord 180

Peluſchken 61

Petroleum 365

Pfändung landwirtſchaftlicher Erzeugniſſe 395

beſchlagnahmter Sachen 68

von Ruhegeld 168

von Warenzeichen 128

Pflanzenkrankheiten 333

Pfleger , Rechtsgeſchäfte 157

Beſchwerde gegen Aufſtellung 160

91



II. Alphabetiſches Berzeichnis. XIX

73

18, 355

3, 198

17 ,.

Pflegſchaft, Anordnung 90, 225 Schentung, Begriff
328

- über Abweſende 159 Vollzug
358

Phosphor 63 Schiedsſpruch, Zuſtellung
293

Platat 1. Anſchlag. Anfechtung 293

Bolen , ſtaatsrechtliche Stellung 219 Schiffe 268

Polizeiliche Anordnungen , Prüfung durch Schlachtich wein, Begriff 158

den Richter 27 Preiſe 359

Poſtaushelfer 196 Schlach tvieh 164, 265

Poſtverkehr der Zivilgefangenen 30 Schleien

Preisſteigerung , übermäßige 23, 120, 258, 390 Schmiergelder 258

Preßpolizei 362 Schnupftabat 1. Tabak.

Privatllage, Berfahren 301 Schöffengericht, Zuſtändigkeit 366

Proviſion , Anſpruch
21 Schuhwaren 62, 97, 167, 335

Prozeßloſten bei Anerkenntnis 84 Schuldübernahme

Entſcheidung über 262 Sch undichriften
145

Brüfungen , juriſtiſche Schußwaffen, Verkauf 146

Schwefelties 98

R.
Schwefelſäure 335, 365

Schweizer, Beerbung
391

Rang der Hypothek 78, 185 See muſcheln 62

- öffentliche Laſten 299 Seeſchiffahrtsgeſellſchaften 32

Ka uchta bal 1. Tabak. Seidenwaren 63

Rauchverbot 143 Seife 200, 335

Reallaſt 310 Selbſt hilfe, erlaubte
208

Rechnungslegung
354 Sicherheit beim Pachtvertrag

220

Rechtsanwalt, Reiſekoſten 263 - zuläſſige Gegenſtände 313

Ungebühr 228 Sicherungsübereignung
108

Tod
52 Silberpreiſe 268

Rechts hilfe , Ablehnung 364 Soda 64, 335, 365

Rechtsirrtu
m 1. Jrrtum . Sonnenuntergang, Begriff 48

Rechtskraft, Umfang 20 Spartalie, gemeindliche 223

Einrede der R. 255 Speiſefett
69

in der freiw . Gerichtsbarkeit 90 -Speiſewirtſchaft 1. Gaſtwirtſchaft.

im Strafrecht 261 Sprengungen bei der Eiſenbahn, Haftung 356

des Straſbefehls 394 Staat, Rechtsſchuß gegen ihn
207

Rechtskundige , weibliche, bei den Gerichten 384 Haftung
257

Rechtsmittel, Friſtbeginn 221 - 1. a . Fiskus .

- Koſten 261 Staatsangehörige, feindliche, Verträge
31

Rechtsſtreit, Aufnahme 221 Standes beamte, Zuſtändigkeit 99

Rechtsſtudium 1 , 198 Standes regiſter, Berichtigung 292

Rechtsweg , Zuläſſigkeit 19, 152, 169, 209, 240, 276 Stellvertreter des Rechtsanwaltes 17, 263

Reichstanzler , Anordnungen bei Annahme an findes Statt 11

Reinigungsmittel 199, 267 Stempelmark
en, Entwertung

291

Reis
69 Stempelpflicht 55, 57, 90, 194

Reiſekoſten des Rechtsanwalts 17 Sterbefall, Beurkundung
99, 292

Religiöje findererzi
ehung

328 Stidſtoff

Reviſion , Zuläſſigkeit 121, 359 Stimmrecht beim Zwangsvergleich

Verwerfung durch Beſchluß
322

Strafantrag wegen Beleidigung
91

Gebührenvorſchuß 388 Berechtigung 325

Reviſionsbeantwortung, Gebühr 227 Strafbefehl, Verfahren 15, 101

Robben 96 Feſtießung von Geſamtſtrafen 114, 285, 385

Rohfaffee 73 Rechtskraft
394

Rüben
334 Strafrechtspflege, Vereinfachung

366

Rübenjaft 73 Strafverfolgung, Verjährung
15

Ruhegeld der Privatangeſtellten 168
Strafzeit, Berechnung

295

Ruheſtand , Berſepung in den Strebertum
133

Rußland , Bergeltungsmaßregeln 399 Streitgegenſtand, Wert 89, 330

Stridwaren 71

S.
Stroh 62, 72, 334

Südfrüchte
165

Saatlartoffelni. Rartoffeln . Sühneverſuch bei Antragsvergehen
49

Sach einlage 310 Sulfat 268

Sachverſtändige, Gebühren 227
D.

Säde 73

Sammelheizungsanlagen 396 Tabat 63, 69, 143, 167 , 200, 267 , 398

Sammelvermögen
99 Tagarbeiter bei der Poſtverwaltung

196

Schadenserſaß bei Wegfall einer Mithaftung 156 Tat, Begriff
223

beim Betrug
77 Tätlichkeit, Begriff

202

· für Staatshandlungen 209 Täuſchung, Begriff
88

bei einſtw . Verfügung
154 Teilſchuldverſchreibungen , Ausgabe 167 , 395

Schaltiere 96 Terpentinöl 96

Shantitube, Begriff 128 Teſt ament, Form 323, 357

Schanfwirtſchaft 1. Gaſtwirtſchajt. Auslegung
361

Scheingeſchäft 107 Widerruf 389

Schellad
97 Eröffnungsgebühr 122

.

88

63, 398

38

19, 314

200,

! I
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1

57, 195

U.

22,

160 ,

W.
.

70

.

Tertilftoffe 97 Viehhandel , Begriff 57

Theaterunternehmer, Haftung 355, 388 Viehzählung 96

Tierhalter, Haftung
118 Boltsichulleh

rer , Amtsenthebung 314

Todeserklärung, Kriegsverſchollener 299 Volkszählung 366

Traubenkerne 73, 365 Vollmacht, Form
15

Trennung von Beſtandteilen 51 Einfluß des Todes 333

Treuhänder, Abtretung an 358 für den Notar 392

Trodnungseinrichtungen 64 Stempelflicht

Tümmler 96 Vollſtredbarkeit, vorläufige 283

Vollſtreckungsgericht, Zuſtändigkeit
284

Vollſtredungstitel bei Zahlungsfriſt
154

Uebergabe von Beſtandteilen 51 Vorbereitungshandlung, Begriff 362

llebertragung von Abbaurechten 312 Vorerbe , Einjeßung
360

ſ. a . Abtretung Vorleſungen , juriſtiſche
1

llneheliche Atinder , Baterſchaft 29, 112, 114 , Vormerkung des Anſpruchs auf øypothet 326

269, 272, 291, 295 Vormund , Rechtsgeſchäfte
157

Unterhalt 29, 112, 272 Entlaſſung 225

unentgeltlichfeit , Begriff 322 Vormundſchaft, Anordnung 90

Unfall auf Treppen 254 vorläufige
124

in Bühnenräumen 388 Gebühren 124

f. a . Betriebsunfall
Vormundichaftsgericht, Befugniſſe

55

Unfallfürſorge für Beamte 170, 254, 387 Genehmigung von Rechtsgeſchäften
393

Ungarn, Schuß der Heeresangehörigen 265 Vorſak , Begriff
363

Ungebühr vor Gericht 228 bedingter 121

Unmöglichkeit der Leiſtung 9, 304

Unterbrechung der Verjährung 15, 58, 190, 318

des Rechtsſtreits 52 W a ch- und Schließgeſellſchaft, Verträge 50

Unterhalt unehelicher Minder 29, 112, 269, 272 W a iſengeld 114, 150

Unterlaſſu
ng

, Klage auf 20 Walberzeu
gniſſe

, Vertauf 352

Internehmer, Haftung 320 Walfiſche 96

Unternehmungen , fremdländiſche 168, 366 Walin üſje

Unterſchlagung , Begriff 53 Wandergewerbe 57

Unterſtü ß ungswohnſiß 248 Wa renautomaten 143

Unterſuchungshaft 301 Warenzeichen , Pfändung
128

Ilrkunde, vollſtredbare 25 Warmwaſſerverſorgungsanlagen 396

beweiserhebliche 290, 359, 390 Warſchau , Generalgouvernement 219

Fälſchung 259, 390 Wäſche 62

Vernichtung 46 Waſchmittel 64, 199, 267

Stempel Waſſer , Schädigung
127

V
Web w a ren 71

Wechiel, Indoſjament 188

Vacheleder 224 Wegerecht, Zuſtändigkeit
241

Vaterſchaft, Feſtſtellung 29,112 , 114, 269, 272, 291 , 295 Wehrpflichtige, Wohnſitz

Veräußerung, Begriff 51 Wein , Veräußerung
334

Veräußerungsverbot 74 Weintreſter

Verbindung von Strafſachen 224 Wertpapiere, Abgaben
64

Vereinigte Staaten von Amerika, Vergel Mitteilungen 399

tungsmaßregeln 399 ausländiſche
168, 268

Verfahren , Begriff i . S. des Stempelgeſeges 57 Widerruf des Teſtaments 389

Verführung 259 Widerſpruch gegen Zahlungsbefehl
352

Vergeltungsmaßnahmen 31 , 64, 366, 399 Widerſtand gegen die Staatsgewalt
203

Vergünſtigung , forſtliche, Begriff 362 Wiederaufnahme des Verfahrens
261

Verjährung , Beginn 361 Wiedereinſeßung in den vorigen Stand 22, 287,

Hemmung

Unterbrechung 15, 58, 190, 318 Wiedertäufer i. Mennoniten

von Ausländerforderungen 253 Wiegeliſte , amtliche
390

Verleitung zu falſchem Eid 324 Widen 61

Vermächtnis des Nießbrauchs 360 Wild , Einziehung 125

Vermieter , Haftung für Unfälle 254 - Verkehr 333

Ver mögen , feindliche, Verwaltung 200 Willenserklärung , Klage auf Abgabe
84

- Landesflüchtiger 268 Wirkwaren 71

Vermutung der Vaterſchaft 29 Witwe, Erziehungsrecht 328

Verſäumnisurteil, Beweiskraft 20 W och en markt 1. Marktverkehr

Berichollene , Todeserklärung 2:19 Wohni , Begriff 49

Verſchuldungsgrenze 280
Begründung

201

Verſicherung an Eides Statt 157 Aufhebung 201

Verteidiger , Vollmacht 57 der Militärperſonen
47

in der Berufungsinſtanz 101 Wolle
267

Verſehen 22

Gebühren 227 3.

Frauen als V. 384 Za hlungsbefehl
352

Vertreter , Haftung
77 3 ahlungsfriſt

18, 154

ſchlechter Glaube
218 Zahlungsunfähigkeit

Vertretungsförper, ortskirchliche 371 Zahlungsverbot im Auslandsverkehr
252

Vieh , Schlachtung
266 gegen England 64, 252, 254

55, 57

47

73, 365

336 ,

88 .

86

36, 318 322, 386

35

187,



It . Alphabetiſches Verzeichnis. XXI

.

1

.

Zahlungsverbot gegen Italien

Zahlungsverkehr , bargeldloſer

- mit dem Ausland

Zeitangabe beim Teſtament

Zement

zentraleinlaufsgeſellſchaft

Žeuge , kommiſſariſche Vernehmung

Ladung

Z ich orien wurzeln

Zigarren , Verkauf an Jugendliche

Žinszuſchläge bei der Hypothek

Zivilgefangene , Boſtverkehr

Ziviltammer, Suſtändigkeit

Živilprozeß , Neugeſtaltung

Zubehör eines Bergwerks

eines Geſchäfts

3 uchtſtier , Haftung

Zuder, Verbrauch

Verkehr

268

232, 299

98, 187, 336

323, 357

98

324

192

228

266

143

78

30

319

337

73 ,

Zuderrüben 73

Žuderr übenſamen 365

Ž uder waren 266

Zuhälterei , Tatbeſtand 290

Žündwaren 63, 167, 365

Zurüdbehaltungsrecht 25, 86, 139

Z uſicherung beim Kauf 116

Z uſtändigkeitsſtreit , Entſcheidung 240, 276

Z uſtellung des Schiedsſpruchs 293

- des Eröffnungsbeſchluſſes 353

3 wangsaufrechnung 66

Zwangsvergleich 34, 80

Zwangsverſteigerung , Einſtellung 229, 284

Zahlungen 299

3 wangsverwalter, Pachtverträge 86

Zwangsvollſtredung, Einwendungen 25

in beſchlagnahmte Sachen 60

während des Konkursverfahrens 381

51

253

118

260

365



III. Verzeichnis der Geſekesftellen.

(Die fetten Zahlen bedeuten die Paragraphen oder Artikel, die kleinen die Seiten . )

i

A. Reichagejeke. 1

1. Bürgerliches Beje budy . i

7 49, 201

1

472 305

473 305

493 310

518 358

521 34

524 322

530 322

531 322

538 254

549 313

554 83, 176

559 f1 . 155
566 309

567 311, 314

569 312

573 396

581 309, 311 , 312

585 155

596 34 , 312

607 155

612 108

618 16, 257, 321 ,

1

1

.

!

355 , 388

203 252

9 47 210 152, 252, 318

211 25219 354

226 23421 f . 344

26 378 242 155 , 305

28 381 249 76, 156

254 156, 188 , 222,31 222, 345 , 380
45 99 387

259 35446 99

81 177 273 25, 86 , 139

274 139
89 222, 345 , 380

275 305 ff .93 52, 309

94 52 276 83, 254, 305 ,

38096 215, 313

97 51 , 254 278 34, 156 , 254,

38798 52, 395

279 9, 305107 155

281 215108 177

284 ff. 306111 176

285 83114 124, 155

286 306121 49

287 306122 380

123 75, 77 293 ff. 306

124 75, 76 306 305, 309

307 305125 26

128 14 313 25 f . , 178, 354

314 215129 132, 260

317 177130 174, 177

318 177
133 108, 151, 179, 360

322 306
134 106 , 157, 201 ,

323 305 ff. , 396

324 306135 94

325 236, 305136 94

326 177, 178, 305137 281

327 178138 10, 75 , 77, 220,

328 139, 355

329 355139 107

335 107140 177

141 354 346 ff. 178

357 176143 177

387 ff. 174157 51 , 108 , 305 ,

389 174, 176308

397 29164 139, 377

399 312164 ff. 378 ff.

403 20
166 218, 379

409 20167 379

414 19168 177, 353
415 18169 353

418 18177 ff. 380

419 110, 355179 354, 380

420 347181 377

426 79182 18

427 345183 177

433 305184 354

185 388 460 386

202 252 463 75, 116

1

812 215, 220 , 257,

276, 307 f.

812 ff. 277 f.

813 308

814 279

816 190

817 220, 322

S18 220

819 155

821 308

822 190

823 33, 76, 157,

222, 244, 254,

356, 387, 388

826 20,76 , 94,111,

116, 128, 141 ,

154, 157, 175
829 211

830 21

831 77, 356 , 387

833 33, 118

839 86, 188, 244, 345

852 86

868 108

874 186

875 376

876 177, 214, 215

877 186, 214

879 214

880 214

883 312, 326

888 94

891 186

894 345

905 309

9906 310

925 14, 193

929 ff. 52

930 108

932 189, 190

948 189

952 140

985 139

1004 209

1012 214

1015 14

1017 214

1019 312

1030 310

1059 312 F.

1071 177

1092 312 F.

1105 51

1107 51

1113 186

1114 326

1119 79, 185

1120 313

1121 51

220 , 396 .

619 321

626 50

648 281

652 21

658 177

662 1. 379

664 380

665 380

666 259

670 187

672 353

674 353

675 187 , 353

677 ff. 277, 381, 386

686 354

701 34

705 ff. 344 , 347

709 345

710 345

712 345

714 345

718 344 f .

719 313, 346

723 346

725 346

727 353 f.

729 353 F.

733 ff. 346

738 344

741 ff. 156, 344

743 321

749 370 f .

772 253

774 79

777 253

780 177

258, 307

.



III. Berzeichnis der Gefellesſtellen . XXIII

.

2. Einführungegejek zum Bürgerlichen Geſetzbudy.

117 28123 249

134 32825 391

141 15, 2627 391

170 31444 131, 197

171 31455 328

184 314
68 309, 313

214 38977 345

3. Þaudelsgeſeķbuch.

162 3272 314

195 2324 314

213 31122 327

284 23225 355

304 31252 353

306 31263 319

311 39692 286

314 396106 327

320 232, 311128 355

323 232136 353 1.

392 36137 353 f.

161 327

4. Wechſelordnung.

95 3544 131

96 13141 189

5. Schedgeſet .

272, 295 f.

1122 51
1734 272

1134 51
1735 272

1135 51 1741 f. 12

1136 281
1748 177

1147 214 1750 12 jf .

1168 78 f.
1754 12

1177 78 f .
1756 12

1178 79 f.
1773 124

1774 90
1183 91

1779 160
1186 185

1785 161
1192 186

1193 79
1787 161

1194 79
1788 161

1197 79
1789 55

1198 185 1793 55 , 359

1205 109 1796 225

1229 109 1805 157

1233 110
1812 354

1245 177 1817 55

1253 109 1821 ff. 354

1274 313
1829 392

1833 157
1276 177

1280 313
1834 157

1281 214 1837 55 , 157

1282 214 1838 55 , 249

1287 281 f.
1846 55, 90

1291 214
1849 161

1297 322
1850 292

1298 ff. 322
1882 124

1310 113, 115 , 271, 1886 157, 160, 225
1896 55

1317 13 1906 124

1357 156 1909 161 , 225

1434 14
1911 160

1442 13
1914 99

1445 93 1915 90 , 1601. , 393

1487 93 1916 160

1497 93 1922 115

1575 351 1942 295

1576 351 1944 259

1587 351 1945 89, 259

1589 113, 115
1960 274

1591 151 1961 274

1612 13 1967 115

1616 13
1975 233

1626 195 1990 115, 234, 295

1627 195 1991 234

1630 ff. 328
2000 234

1631 195 2006 234

1634 359 2009 234

1665 249 2010 235

1666 249, 359
2033

1673 225 2039 89

1676 124 2064 13

2231
1677 249, 321

1684 328 2238 357

2241
1685 321 , 359 357 f .

2242
1686 124, 328 358

1698 359 2246 357 f .

1705 ff. 271 2256 13

1708 29 2258 361

1708 7. 113 F. , 269 f. , 295
2259 360

2260 122
1712 114, 272, 295 f.

1717 29, 113, 269ff. ,
2261 122

272 f . , 292
2267 324

1718 269, 272 ff .
2270 324

1719 113, 115 , 271, 295 f. 2271 324, 389

1719 ff. 115
2272 324

2274 13
1720 " 269, 271,273 f. ,

295 F.
2276 14

1723 2284 13113, 115, 271

1725 269, 272 f . 2290 13, 14

1726 177 2296 389

1728 13
2347 13

1733 273 2358 123, 360

89

1 131

6. Warenzeichengeſetz.

1 128 14 128

7 128

7. Börſengeſek.

48 106 60 119

52 119 66 106, 119

53 119 94 20

57 119

8. Haftpflichtgeſet.

1 34 , 356

9. Gejek über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen.

7 34 , 387

10. Genoſſenſchaftsgeſet.

1 Nr. 5 294 152 294

31 294 153 294

32 294

11. Geſet , betr. die Geſellſchaften mit beſchr. Haftung .

30 311 81 312

63 37

12. Batentgejek .

19 179

13. Gejek , betr. die Beurkundung des Perſouenſtandes.

15 100 58 292

25 269 65. 100, 293

66 29326 29, 113, 115,

83 293271, 272 ff .

14. Gerichtsverfajiungsgeſet .

137 88
23, 384

153 53
13 169, 276

23 Nr. 2 271 158 59, 260

71 319 159 59, 260

160 364
75 116, 186

180 228100 a 319

183 228103 320

184 228105 a 320

195 385
108 a 320

132, 323 f.



XXIV Inhaltsverzeichnis der Seitſchrift für rechtspflege in Bayern . 1917 .

1

147

19. Konkursordnung.

1 212, 287 64 82

3 383 88 37

8 288 95 382

11 384 118 288

12 382
138 fi. 383

14 36 , 382, 384 144 381 ff.

17 ff ., 36 145 381 ff.

19 36 146 382 f.

26 36
382 F.

29 ff. 41 164 381 ff.
30 298 165 381

30–33 38 182 38

33 298 183 39

44 36 193 40

46 36 207 ff. 37

49 139 213 37

61 36 241 106

20. Anfechtungsgeſek .

2 93, 298 4 298

3 93 7 93

21. Zwangsverſteigerungsgeſets
.

9 214 106 214

10 78, 185, 229, 299 117 300

13 299 128 215

30 281 143 300

44 384 144 300

49 300 152 86

65 300 154 86

105 214, 300

22. Einführungsgeſetz zum Zwangsverſteigerungsgeſetz
.

13 284 14 86

.

15. Einführungsgeſeß zum Gerichtsverfaſſungsgeſet.

9 1914 169, 170

8 191

16. Rechtsanwaltsordnung.

18 263 25 17, 263

17. Zivilprozeßordnung.

7 89 554 322, 388

554 a 32212 ff. 271

562 22017 346

574 16026 195

575 160, 22540 271

578 22141 Nr. 2 30

579 22149 30

582 17950 345

586 22164 ff. 117

606 219 F.65 216

614 349 f .81 174, 194

616 349 f .82 194

625 35091 17, 18, 263

627 19491 ff. 194

640 47, 11793 18, 36 , 84, 262
640—613 27196 216

641 4799 262, 263

643 117104 263

109 330 644 114, 273

657 47114 29

660 47124 29

674 47129 175

683 47139 156, 157

696 352145 114

697 352171 346 , 381

704 271181 228

707 29184 346

708 Nr. 7 283208 381

709 271210 a 53

711 283232 287

712 284233 287, 388

234 323 713 284

239 221 726 85 , 383

244 , 53 736 346 f .
753 71245 252

766 395249 221

250 221 767 175, 233 f .

256 50, 113, 115, 769 233 jf .

771 114
117, 186, 271,

781 233 f.296 , 307

257 383 785 233 f.

258 383 794 Nr. 3 154

807 233 ff.259 186, 383

811 Nr. 2 u. 4 69264 20, 215 f. , 350

268 350 811 Nr . 4 395

811 Nr. 12 212274 151 , 252

278 152 825 69, 72

835 29282 228

844 128286 157

848 281 f.322 256 , 349

850 Nr. 4 212325 174

850 Nr . 7 168357 59

857 128392 212

859 346396 59

860 93415 25

865 395417 20

894 84 f .445 104

928 152480 213

933 68481 212

940 194484 212

945 154511 351

519 351 1039 293

527 350 1041 293 f.

529 350

18. Einführungsgeſet zur Zivilprozeßordnung.

1

72

23. Gewerbegerichtsgeſex.

50 319

24. Kaufmannsgerichtsgeſetz.

16 319

25. Kriegsteilnehmerſchutzgeſetz.

2 197 6 298

3 114, 159 7 159

5 159, 298 8 159, 298

26. Geſetz über die Angelegenheiten der freiwilligen

Gerichtsbarkeit.

1 260, 360 260

2 260 73 122

5 90 86 194

6 186 96 193

12 90, 161, 225 , 360 . 99 93

18 90 142 ff. 396

20 159, 160 167 269

22 132 167 ff. 15

25 160 170 132

27 291 F. 171 132, 392

29 132, 224 176

15 3464 151 , 209

12 212

131

48 ff. 47 183 132, 289

50 47 184 131 , 197

57 159, 160, 225 , 291 f . 200 124

27. Gcſet, betr. die freiwillige Gerichtsbarfcit und

andere Rechtsangelegenheiten in Heer und Marine.

1 131 2 131

28. Grundbuchordnung.

3 345 40 79, 186 , 388

11 26 41 186

18 283 50 186

19 214
54 186 , 282 f.

27 91 80 132

29 281, 393



III. Verzeichnis der Geſekesſtellen . XXV

56 149

69 226

120 & 320

144 88

147 Nr. 1 220

148 Nr. 4 a 28

148 Nr . 5 57

149 Nr. 6 226

151 88

153 371

5 294

16 159

18 159

19 294

36. Beingeſets.

26 Nr. 1 159

28 Nr. 4 294

31 159

37. Biehieuchengejek .

20 88 , 153, 15818 158

1 .

1

29. Gerichtskoſteugeſet .

1 57, 195 74 262

2 194 f . 69 49

6 328 78 Nr. 2 c 57

48 216

30. Gebührenordnung für Zeugen und Sachverſtändige.

13 27

31. Gebührenordnung für Rechtsanwälte.

68 227 78 17

69 227 89 227

76 227

32. Strafgeſetbud.

2 120 F. , 192, 217, 261, 185 206

358. 190 394

3 42 193 359, 369 ff .

4 43 f. 196 91 , 391

43 129, 362 222 58

47 162 223 116

48 148 226 303

19 121 , 148 230 58 , 116

49 a 223 234 ff. 204

59 162, 290, 364, 391 239 206
61 325 240 116, 206

65 325 242 23, 24, 120, 203,

67 361
251, 261 , 391

68 15 f. 243 Nr. 4 23

73 46, 54 , 59, 91 , 116, 243 7, 48

217, 258, 259, 261, 246 258

289. 219 204

74 54, 59, 91 , 258, 259, 252 204

285, 289. 253 204

78 285 255 204

79 285 , 385 263 121, 222, 2231 , 258

94 202, 207 267
23, 290, 359, 390

95 207
268 259, 290, 325 , 390

106 ff. 204 309 116

113 88, 203 ff. 311 116

114 204 316 116

116 206 331 ff. 197

117 203, 205 333 195

118 203 348 46, 291

122 204, 206 349 46

123 49 350 46

133 54 351 46

143 88 359

125

38. Fleiſchbeſchaugeſek.

1 363 13 23

2 363 27 23, 363

39. Bejet betr. Höchſtpreiſe.

2 70 6 192, 359

5 192

40. Strafprozeßordnung.

3 224 242 235

4 191 243 258

12 191 260 191 , 224

13 191 263 23, 223, 224,

14 191 235

19 191 264 54,224,261,289

22 30, 236 , 391 265 235 F. , 239

23 236 266 121

31 30 273 236

44 22 275 236

50 328 294 236

59 213 346 17

69 328 351 17

77 328 369 303

81 384 370 101 f. , 327

104 48 372 261

112 ff. 301 ff . 373 102

122 57 375 235 , 237

303 f. 376 121, 191, 325,

130 301 ff. 385

137 57, 78 377 237, 385

138 384 399 Nr. 5 261

140 384 414 303

141 384 417 303 f .

144 384 418 ff. 301

145 328 420 49

151 240 424 301

153 224, 235 , 240 425 301

157 292 426 302

170 302 427 302

177 78 429 301, 303

178 78 441 262

188 78 447 114, 285

191 78 450 394

195 303 451 15 F. , 101 f .

201 238 452 101, 103, 235,

203 16 394

204
235 456 235

205 235 ff . 462 235

186 478 127

211 235

195, 196

155 213 361 Nr. 4 195

156 158 361 Nr. 9 195

160 324 365 128

167 206 366 Nr. 10 146

173 113 367 Nr. 13 27

174 33, 391 367 Nr. 15 361

176 204 368 Nr. 9 u. 11 125

181 a 290 370 Nr. 5 24, 54, 122.

182 239, 259

33. Militärſtrafgeſetbud .

53 92 100 207

55 92 103 207

91 207 106 207

96 206 111 207

97 206 f. 149 92

99 206

34. Gojek über die Preſſe.

6 362 19 362

35. Gewerbeordnung.

1 28, 162 44 57

33 220, 294 44 a 57

35 28 45 220

38 28 55 153

490 295

214 359 492 285,385

223 494 295
191 , 192

224 191 , 192 496 17

229 102 497 57, 328

230 , 102 498 54, 328

231 102 f. 499 227

232 44 , 102 f . , 303
503 17

233 102 f . 505 227 , 328

236 224

207



XXVI Inhaltsverzeichnis der Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1917

2

58. Reichsftempelgcſet.

7 55

59. Reidserbidhaftsſteuergeſets.

10, 11 269

60. Kohlenſteuergeſets.

37 298

61. Darlchenskaſſengeſetz vom 4. Auguſt 1914 .

2 232

62. Bundesratoverordiung vom

7. Auguſt 1914 über die Geltendmachung von Anſprüchen

von Perſonen, die im Ausland ihren Wohnſit haben.

252, 255

!

41. Militärſtrafgerichtsordnung.

1 131 , 132
141 131

Ō 131 164 131

9 91 131

98 132

42. Geſek vom 21. Okt. 1917 betr , die Vereinfachung

der Strafreditspflege.

366

43. Verfaſſung des Dentiden Reichs.

68 42

44. Reichsbeamtengeſet .

42 172 f . 100 118

61 19 133 19

62 19 149 11. 19 f . , 172 f .

63 19 150 19

73 118 157 19 f . , 118
75 118

45. Beamtenhinterblicbenengeſetz.

8 115, 160 f . 19 172

46. Keidsmilitärgcſct .

14 131 , 197

47. Militärhinterbliebenciigeſetz.

$ 115, 150 f . 16 115, 150 f .

48. (Geſetz vom 28. Februar 1888 über die Familien

unterſtützung in den Dienſt eingetretener Mannſchaften.

1 296 10 296

. 115

RG . vom 4. Auguſt 1914 zur Änderung dieſes

Geſetes.

1 274, 296

49. Hilfsdienſtgeſetz .

197 S 197

7 197

50. Haager Abkommen vom 18. Oft . 1907 betr . die

Geſctc und Gebräudie des Landkriegs.

220

51. Reichsverſicherungsordnung.

119 168 S9S 118, 173

,334 171 $ 99 173

633 118 1042 118

52. Verſicherungsgeſetz für Angeſtellte.

25 168 93 168

53. Infallfürſorgegcici
vom 18. Juni 1901.

1 171 ff . , 387
10-12 171

2-7 171 ff. 14 171 ff .

9 172

54. Geſetz über die Freizügigkeit.

:3, 5 201

55. Geſet über die privaten Verſicherungsunter

nehmungen.

08 37

56. Geſetz vom 7. November 1917 über die Wieder

herſtellung der deutſden Handelsflotte .

396

7. Auguſt 1914 ( 20. Mai 1915 , 8. Juni 1916 ) über

die gerichtlidic Bewilligung von Zahlungsfriſten .

1 18 4 18, 154

2 18 5 18, 284

3 18 6 18

8. Auguſt 1914, betr . dic Anordnung einer Vejdäfts

auflicht zur Abwendung des Konkursverfahrens.

1 84 7 84

3 84 9 84

5 84 1. 10 84

6 84

30. Sept. 1914, betr . Zahlungsverbot gegen England.

187, 252, 255

20. Oktober 1914 , betr . Zahlungsverbot gegen Frankreich .

187

10. Dezember 1914 über Höchſtpreiſe für Kupfer uſw.

1 54 2 223

17. Dezember 1914 über die Vertretung eines Genoſſen
in der Generalverſammlung.

1 197

19. Dezember 1914 über Göditpreiſe für Hoggen uſw.

5 87

29. Dezember 1914 , betr, die für eine auswärtige

Lank im Betrieb einer inländiſchen Niederlaſſung

entſtandenen Anſprüche.

255

14. Januar 1915 über die Vertretung der Kriegsteil

nehmer in bürgerlichen Neditsſtreitigkeiten .

1 159, 160 2 114

14. Januar 1915 über die freiwillige Gerichtsbarkeit
in Heer und Marinc.

2 131

13. Februar 1915 über die Höchſtpreiſe für Hafer.

3 87

2. März 1915 betr . den Wochenmarktverkehr.

226

22. April 1915 über die Zwangsverwaltung von Grund

ſtiiden .

1 197

23. Juli 191.1

23. März 1916 gegen übermäßige Preisſteigerung.

57. Bercingzollgeichs.

134 22, 121 155 22

151 23 156 22

23, 120, 217, 258, 390.

9. September 1915 zur Entlaſtung der Gerichte.

21 154 2.2 17, 263



III. Verzeichnis der Geſebesſtellen . XXVII

7. Oktober 1915 iber die Anmeldung des im Inland 24. November 1916, betr. wirtſchaftliche Vergeltungs

befindlichen Vermögens von Augchörigen feindlicher maßregeln gegen Italien.

Staaten. 31

30

14. Dezember 1916 über die Verwendung weiblicher

7. Oktober 1915 zur Entlaſtung der Strafgerichte. Hilfskräfte im Gerichtsidreiberdienſt.

30116, 186, 285, 366

22. Oktober 1915 über die Regelung der Butterpreiſe. 14. Dezember 1916 über die Geſchäftsaufſicht zur

Abwendung des Konkurſes.
3 87 12 191

11 192 1 35, 36 37 38, 39

2 35 38 39

28. Oktober 1915 über die Regelung der Fiſch- und 3 35 40 39

Wildpreiſe. 5 35 f . 41 38 , 40, 80

4 87 6 36 42 39 F.

7 36, 41
43 80

28. Oktober 1915 über die Regelung der Kartoffelpreiſe . S 36 45 39 F.

3 87 4 87 9 36 47 80 , 82

10 36 49 39 f.

4. November 1915 zur Kegelung der Preiſe für Schlacht 11 36 50 83

idweine und für Schweinefleiſch . 12 36, 41 51 38 , 40, 83

5 87 13 36, 80 , 82
52 37

18 36 53 83

11. November 1915 über die Regelung der Preiſe für 19 37 54-57 83

Gemüſe und Obſt. 20 36 , 80 ff . 60 40, 80, 253

2 87 21 36 61 82, 253

22 36, 37 64 80

13. Januar 1916 über Käſe .
23 f. 37 66 ff. 37 , 413 87

25 37 71 37

27 37 72 37
3. Februar 1916 über die Höchſtpreiſe für Heu.

28 37 73 37
1 87 4 87

30 ff. 37
74 37

33 80, 82, 253
75 293

14. Februar 1916 zur Kegelung der Preiſe für Schlacht- 34 39 75–79 38, 41

ichweine und für Schweinefleiſch.
35 39 80 40, 41

159, 359 36 82

18. März 1916 über die Einfuhr von Vieh und Fleiſch 16. Dezember 1916 , betr. Verträge mit feindlichen

ſowie Fleiſchwaren. Staatsangehörigen.

324 31 , 65

18. April 1916 über die Todeserklärung Kriegsver 16. Dezember 1916 über die Anmeldung von Aus:

ſchollener. landsforderungen .

299, 354 30, 65

8. Juni 1916 über die Geltendmachung von Hypo
23. Dezember 1916 betr . Veräußerung von Aktien oder

theken uſw.
ſonſtigen Geſchäftsanteilen deutſcher Seeſchiffahrts:

gejellidaften ins Ausland .
185 , 228, 284

32

8. Juni 1916 betr. Änderung der Verordnungen über
18. Januar 1917 über die Beurkundung von Geburts :

die gerichtliche Bewilligung von Zahlungsfriſtcu uſw.
und Sterbefällen Deutſcher im Ausland .

Art. I 3 18

99

24. Juni 1916 über den Handel mit Lebens- und

18. Januar 1917 über die Eintragung der Legitimation
Futtermitteln und zur Bekämpfung des Kettenhandels .

unehelicher Kiitder von Kriegsteilnehmern in das Ge
11 390

burtsregiſter .

100
29. Juni 1916 über Brotgetreide und Mehl aus der

Ernte 1916 .
18. Januar 1917 über die Verfolgung von Zuwider

6 69 8 69 handlungen gegen Vorſchriften über wirtſchaftlide

68 69
Maßnahmen.

61 , 358

6. Juli 1916 über Gerſte aus der Ernte 1916.

6 69 32 69 8. Februar 1917 über den Zahlungsverkehr mit dem

8 69 Ausland.

98

6. Juli 1916 über þafer aus der Ernte 1916 .
8. Februar 1917 zum Schutze von Kriegsflüchtlingen .

6 f 69 10 a 69

100
7 69 17 Abſ. 5 69

8 69
15. Februar 1917 über Wohlfahrtspflege während des

Kriegs .20. Juli 1916 über Speiſefette .

70 98, 99

14. September 1916 über den Verkehr mit Zurfer im 8. März 1917 betr. die freiwillige Gerichtsbarkeit und

Betriebsjahr 1916/17. andere Rechtsangelegenheiten in Heer und Marine.

131260
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XXVIII Inhaltsverzeichnis der Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1917.

22. März 1917 über die Pfändung des Ruhegehalts
der im Privatdienſt angeſtellten Perſonen .

168

4. April 1917 betr. Abänderung der Bet. über die

Sicherſtellung von Kriegsbedarf.

168

3. Mai 1917 über die bei Behördeu oder in kriegs

wirtſchaftlichen Organiſationen beſchäftigten Berſonen

196 , 198

3. Mai 1917 über den Schutz der im vaterländiſchen

Hilfsdienſte tätigen Perſonen .
197

28. Juni 1917 über die Ausdehnung der Verordnung

zum Schutze von Angehörigen immobiler Truppenteile

vom 20. Januar 1916 auf Angehörige der öſterreichiſch

ungarijden Wehrmacht.

265

5. Juli 1917 über die Erſtredung von Anfechtungs

friſten gegenüber friegsteilnehmern.

298

12. Juli 1917 über wiederkehrende öffentliche Laſten

von Grundſtürfen.

299

26. Juli 1917 zuin Schuße der Mieter.

298

4. Auguſt 1917 über Graphitinduſtrie .

309

9. Auguſt 1917 über das Verfahren bei der Todes :

erklärung kriegsverſchollener.

299

2. November 1917 über Sammelheizungs- und Warm

waſſerverſorgungsanlagen in Mieträumen.

396

2. November 1917 über die ſtaatliche Genehmigung zur

Errichtung von Aktiengeſellſchaften uſw.
395

24. Mai 1917 zur Erleichterung der Einzahlung auf

Aftien .

232

24. Mai 1917 über die Zahlung des Bargebots bei

Zwangsverſteigerungen .

232, 300

21. Juni 1917 über Elektrizität und Gas ſowie

Dampf uſw.

304

B. Landesgeſcße.

10. II . Beilage zur Verfllıkde . ( Religiousedikt).1. Ansführungsgeſcß zum Bürgerlichen Geſebuch.

1 316, 329 20 275, 3431 328 123 281

2329 21 275

60 288, 345, 376
129 360

12 330 24 316
61 345, 376 131 124, 247, 250

14 jf. 330 25 316
85 282, 310 167 26

16 328 26 316
89 281

18 330 87 316

2. Geſet, übergangsvorſchriften
zum BGB. betr.

11. VII . Beilage zur Verillrfde. ( Fideikommiſedikt).
72 193

49 26 65 26

3. Fürſorgeerziehungsgeſet
. 51 26 66 26

2 225 10 247 57 26

3 225 13 247 ff. 12. Vejek über den Kriegszuſtand.

4 225 14 247

4 Nr. 2 30, 41 , 43 if . 6 42

6 224 16 249
143 ff . , 148

7 247
17 225 , 247

9 247 13. Inſtruktion für den Staatsrat vom 18. Nov. 1825 .

1. Notariatsgeſck. Tit. II § 7 Nr. 11 244

14 186 28 56

14. Verwaltungsgerichtshofegeick.
16 186 19 24

7 342, 244, 345, 8 Ziff. 35 372
26 56

376 10 Ziff. 13 378

5. Ausführungsgeiets zur Zivilprozcording and
15. Beamtengejet .

Konkursordnung.
1 196 136 78

75 151 149 782 151 , 318
9 346

81 115, 160 F. 144 787 152 15 212

S9 254 151 78

129 78 176 169, 1716. Ausführungsgejek zur Grundbuchordnung und zu
134 78dem Gejek über die Zwangsverſteigerung.

16. Kechtsrh. Gemeindeordnung.25 284

29 342 152 169

7. Geſ. vom 18. Juni 1898 betr . die Vorbereitung der 33S 342 153 343

Anlegung des Grundbuchs. 74 171 157 169

1 345
77 il h 169 163 169, 172

132 169 206 3768. Feldicadengelet .

141 169
13 320

17. Þjälzijde Gemeindeordnung.9. Verfaſſungsurkunde.

89 16964 a , 64 b , 72, 75 , 84Tit . IV S S 208, 241 , $ 21 209
169 93 169, 172

244 Tit . VIII $ 5 241

$ 9 316, 329 Tit . X $ 7 330 18. Diſtriktsratsgeſetz.

37 342Tit. VII $ 2 170, 208



III . Berzeichnis der Geſetestellen. XXIX

.

19. Gemeindebeamtengefet . 75 ff. 353, 362 97 362, 363

76 a 393 99 251
2 169 16 169

79 ff. 353, 362 106 352
4 169 17 169

81 251 107 352 F.6 169 18 169

83 251 116 353
7 169 22 173

8 169 23 170 F.
93 49, 251

15 169 24 170 ff . 26. Forſtſtrafgeſetzbuch für die Bialz.

10 48

20. Kirchengemeindeordnung
.

27. Jagdgeſek.

1 342, 346 56 222, 343, 378 ff. 23 125

2 346 57 378
28. Fiſchereigeſet .

5 376 58 378
91 210

6 371 f . , 374 fi . 59 345, 376, 378f. 29. Waſſergeiet .

9 377 63 345 , 373 ff . , 376 ,
19 211 48 127

10 344, 346 F. 378 ff .
26 127 50 127

12 342, 343 f . , 378 64 372, 378 37 127 174 210

13 341, 343, 345 ff. 65 343, 346 , 371 , 38 127 202 127
14 315 375, 378, 380

30. Brandverſicherungsgeſex .
16 342, 343, 347 f . 66 342 f . , 347

46 281
67' 374

19 342, 347 ff .

31. Güterzertrümmerungsgeſex.20 342 F. , 345, 347 68 342 f. , 346 f . , 371 ,
14 394 15 394

20 ff. 345 375, 380

23 343, 346, 375 72 374, 378 32. Gej, vom 15. Juli 1916 über die Auſiedelung von
24 343, 345 73 371, 376

Kriegsbeſchädigten in der Landwirtſchaft.
73 ff. 346 , 373 1 28126 378

8-12 281 ff.

32 ff. 377 74 344, 346 f . , 374 ,

33. Geſek über die Haltung und Körung der Bullen uſw.36 222, 342 F. , 345, 376 ff .
1 118 2 118

347 f., 371 ff , 75 342, 373

34. Koſtengeſek .376 75 ff. 345

78 345 1 124 89 124
37 222, 373, 376,

SO 373 8 123 90 124
378

82 378 9 123 91 12438 373, 378

11 124 96 123
39 375

91 373

36 376 12 124 102 124
40 373 ij . , 376 1 .

55 124 111 122
42 342 f . , 345, 347

100 371

56 124 116 124
42 ff. 375 101 345 , 371 , 375

78 123, 124 118 12453 222, 343, 345 f., 103 371, 373

SO104 373 123 119 124374 ff . ,

87 124 169 123377 f. , 380 106 343, 345 F.

55 343, 376 ff .
108 346

35. Gebührengefet.

186 24 192 2421. Schulbedarfsgeſct .

36. Stempelgejet .
18 314 ff.

22. Armengeſek . 8 194 41 276

9 185 Tarifſtelle 31 90
1-3 250

23. Polizeiftrafgeſetzbuch. 12 195 30 55

13 195 43 57, 19418 127 58 330

44 1 a 5521 210 67 146 15 291

32 142, 162 75 226
37. Hauſierſteuergeſek.

33 162 101 362
16 57

44 396 125 125
38. Geſeß über das Lotterieſpiel.

144 162
15 5956 142, 144 , 146

39. Geſet vom 2. Febr . 1898 betr. die Fortſetung der24. Ausführungsgeſet zur Strafprozchordnung.

Grundeutlaſtung.
4 43 13 145

19 393
12 145 102 129

40. Bayer. Friedensjanitätsordnung vom 10. Febr. 1893.23. Foritgeiets.

120 21164 Nr. 1 mit Beil, 12 21142 a- 393 49 353, 362

43 48 50 353 41. Bayer. Kriegsjanitätsordnung vom 28. Sept. 1907 .

59 48 Ziff. 459 21148 353, 362

C. Anhang.

5. Notariatsgebührenordnung.1. Bormundſchaftsorditung .

7 56 44 563 47 9 292

18 24 76 565 161 37 161

24 24
2. Dienſtanweiſung

für die Grundbuchämter
,

269 345 502 345

6. VO . vom 17. November 1902, Gebühren für ärztliche
3. Notariatsgeſchäftsordnung vom 30. Oktober 1913 .

Dienſtleiſtungen bei Behörden betr.
69 ff. 56 Abſchn . VII 360

2 , 22777 56 250 360

79 56

4. Bauordnung. 7. VO. vom 4. Auguſt 1910, Gebühren für ärztliche

Dienſtleiſtungen bei Behörden betr.65 92 73 361

22772 92

347,
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IV. Verzeichnis der Mitarbeiter .

(Berüdſichtigt ſind nur die Einſender von Abhandlungen und kleinen Mitteilungen .)

.

1

139, !

>

A hammer, Dr., III . Staatsanwalt, München 186 M a yer , Oberamtsrichter, München 78, 185, 214

Bach a rach , Dr. , Rechtsanwalt, München 211 Me te r -Absberg, Rechtsanwalt, München 180

Ballin , Dr , Würzburg 154 Neumiller, Oberlandesgerichtsrat, München löl

Bittinger, Dr. , Oberlandesgerichtsrat, München 74, 103 Niedhammer, Dr. , Amtsgerichtsſekretär, stirct)

Bödel , Dr , Rechtsanwalt, Jena 304 heimbolanden 18 , 234281

Buhmann , Dr. , Juſtizrat, Rechtsanwalt, München 34 Nöldeke, Oberlandesgerichtsrat, Hamburg 65

Deiler , Rechtsanwalt, Augsburg 283 Pachmayr, ſtaatsanwaltichaftlicher Viliss

Dittmann , Oberlandesgerichtsrat, Nürnberg arbeiter, Neuburg a . D. 320

47, 112, 114 Biordten , von der, Regierungsrat, München 133

Dittrich , Amtsrichter, München 47, 80 Philipp , Landgerichtsdirekt
or

, Traunſtein 173

Fiſcher, Dr., Rechtsanwalt, Augsburg 153 Polenske, Univerſitätsprofeſſor, Greifswald 33

Fiſcher, Staatsanwalt, Kaiſerslautern : 184 Poll wein , Rechtspraktikant , Remptent 314

Frant, Amtsrichter, München 352 Preſtele, Landgerichtsrat, Deggendorf 269

Frankenburger , Dr. , Juſtizrat, Rechts Reindl, Dr , Miniſterialrat, München 150, 169

anwalt, München 9
Renner , Amtsrichter, Pirmaſens

48

Freymuth , Oberlandesgerichtsrat, Hamm 352 KiB , Amtsgerichtsrat, München 337

Führnrohr, Dr., Rechtsanwalt, München 115, 280
Roßteuſcher, Dr. jur . et rer . pol . , Rechts

Grueber , Dr. , Univerſitätsprofeſjor, München 1 anwalt , Augsburg 17

y ahmann , Amtsrichter, München 245 Schanz , Dr., Landgerichtsrat, München
251

veld , Rechtspraktifant, Nürnberg 49 Schanze , Dr. , Univerſitätsprofeſſor, Dresden 178

Hellwig , Dr , Amtsrichter, z . Zt. im Felde
141 Schiedermair, Landgerichtsrat, München 240, 276

beslenfeld , Dr. , Oberlandesgerichtsrat, Schierlinger, Dr., Oberſtlandesgerichtsrat, München 369

München 46, 235 Schneider, Dr , Finanzaſſeſſor, Würzburg 207, 318

Hommel, Dr., Rechtsanwalt, Schweinfurt 216 Seiy , Amtsgerichtsdirektor, Paſſau 68

yümmer , Landgerichtsrat, München
384 Solleder , ſtellv. Direktor, Frankenthal 212

Stemmer, Dr., Amtsrichter, München
11 Steinberger , Dr., Staatsanwalt, München 116

Klein , Dr. , Univerſitätsprofeſſor, Stönigsberg Süßer , Rechtsanwalt, Würzburg 353

77, 201, 318 Tiſchbein , Dr., Aſſeſſor, Dresden 252

ludhohn , Dr. , Rechtsanwalt, Berlin 215, 349 Warneyer , Dr. , Oberlandesgerichtsrat, Dresden 250

Streß , Landgerichtspräſident, Straubing 15, 101 , 301 Weber , Dr., Regierungsrat, München 78

Streßich mar, Dr., Oberlandesgerichtsrat, Dresden 233 Weber,ſtaatsanwaltſchaftlicher Ýilfsarbeiter,München 285

Langheinrich , weiland Bezirksamtsaſſeſſor, Wein , Dr. , Notariatspraktikant, München 309

Bad Kiſſingen 341 , 371 Wolf, Amtsgerichtsſekretär, Baunach 381

Lerich , Dr. , Amtsrichter, München 272 Zahler , Oberkriegsgerichtsrat, Nürnberg
202

Lieb , Dr. , Gewerberichter, München 319 zeiler , I. Staatsanwalt, Zweibrüden 41 , 114, 385
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V. Beſprochene Bücher und Zeitſchriften.

?

60.

Alsberg , Dr. Mar, Ariegswucherſtrafrecht 296

amberger , Georg, Erbrecht des Reiches und

Erbſchaftsſteuer 400

Below , G. von, Der deutſche Staat des Mittels

alters 95

Bernfeld , Dr. Edmund, Der Einfluß des Krieges

auf die Erfüllung von Verträgen 96

Beutner, Dr. jur. et rer . pol., Die Hechtmäßig

teit der Amtsausübung beim Widerſtand gegen

die Staatsgewalt 60

Bovenſiepen , Dr. jur. et phil., Die Geſchäfts

aufſicht zur Abwendung des Konkurſes 263

Buch ,Dr.Georg, Schuld und ħaftung im geltenden

Recht 368

Bürgerliches Gefebuch nebſt Einfüh

rungsgeſe 60

Cahn , Dr. Hugo, Gerichtsentlaſtung und Güte

verfahren im Krieg und Frieden 130

Geſchäftsaufſicht und Zwangsvergleich 331

Das Gefeß über den vaterländiſchen

Hilfsdienſt vom 5. Dezember 1916 367

Daudé , Dr. B., Die Strafprozeßordnung für das

Deutſche Reich und das Gerichtsverfaſſungsgeſetz 94

De inhardt, Richard, Deutſcher Rechtsfriede

Der Ⓡufitania - Fall im Urteile von deut

ſchen Gelehrten 94

Die striegsſteuergeſepe 60

Dies , Heinrich , Militärſtrafrecht 131

Militärrechtspflege im Kriege 296

Domte , Johannes, Gebührentabellen zur Berech

nung der Gerichtskoſten und Anwaltsgebühren

nach den neuen Pauſchfäßen 368

Eheberg , Dr. Starl von , Finanzwiſſenſchaft 264

Die Kriegsfinanzen 264

-- Die Striegsfinanzen , friegstoſten, Striegs

ſchulden, Striegsſteuern 332

Fuchs, Dr.Eugen ,Grundbegriffe des Sachenrechts 263

Fürnrohr, Dr. Auguſt, Das Bayer. Geſef über

die Anſiedlung von Kriegsbeſchädigten in der

Landwirtſchaft 366

Germanus Agricola. Schafft billige Lebens
mittel ! 368 , 399

Gierke , Otto von, Deutſches Privatrecht. 3. Bd.:

Schuldrecht 229

Gottich all, Die Bedeutung des Jrrtums im

Zivilrecht 333

Grueber , Dr. Erwin, Anmerkungen zu des Vers

fafiers Einführung in die Rechtswiſſenſchaft“ 94

Güthe , Dr. Georg und Schlegelberger, Dr.

Franz, Kriegsbuch 130 , 229

Bedemann, Dr. Juſtus Wilhelm, Bunte Bilder

aus der Rechtswelt 263

Þierl , Dr. Marimilian, Die materiellen Voraus

feßungen der Fürſorgeerziehung in Bayern 163

Holten , Dr. C. M. von, An die deutſchen Ge
ſchworenen 163

vorn , Dr. Richard, Die Todeserflärung Striegs

verſchollener 399

Quber , Dr. Heinrich, Gemeindebeamtengeſek vom

15. Juli 1916

3 ahrbuch des Deutſchen Rechts. 15. Jahrg. 366

Jhrig , Dr. Adolf, Rechtsfragen beim Gruppen

atfordvertrage 400

Riſch , Dr. W. , Fälle aus dem bürgerlichen Recht 367

Klein , Dr. Franz, Der wirtſchaftliche Nebenkrieg 264

Alien , Dr. Georg , Die Geſchäftsaufſicht zur Ab

wendung des Konkurſes
333

KIOB , Dr. N., Die geſeßlichen Vorſchriften über

den Warenumſapſtempel 367

Köp p e , Dr. 8., Das Beſikſteuergeſek vom 3. Juli
1913 230

Strauſe, 3., Kriegswochenhilfe 264

Kommentar zumKapitalabfindungsgeſetz 297

Köhler , Dr. Auguſt, Deutſches Strafrecht 331

Landmann , Dr. Robert von , u . Hohmer, Dr.

Guſtav , Kommentar zur Gewerbeordnung für

das Deutſche Reich 229

Devin , Dr. Louis, Die rechtliche und wirtſchaft

liche Bedeutung des Anwaltszwangs 59

Lindemann , Otto, Geſetz über einen Waren

umſagſtempel vom 26. Juni 1916 367

Lobe , Dr. Adolf, Preisſteigerung, Handel und

Reichsgericht 296

Luſensky, Pflichten der Staufleute bei Aufbe

wahrung fremder Wertpapiere 163

Luſtig , vans, Häufiger Bilanzfehler bei der A.-G.

und G. m . b . $ . 367

Marcuſe, Dr. Mar, Juriſtiſch - pſychiatriſche

Grenzfragen 231

Marſchall und Ehrhardt , Das bayeriſche Für

ſorgeerziehungsgeſetz 367

Dertmann, Dr. Paul, Die Aufrechnung im

Deutſchen Zivilprozeß 95

Otto , Dr. phil. Hermann, Die Gewißheit des

Richterſpruchs 130

Pfeiffenberger, Otto, Das Geſetz über die

Unterſtüßung von Familien in den Dienſt ein

gezogener Mannſchaften 95

Das Militärhinterbliebenengeſetz vom 17 .

Mai 1907 163

Þü rîchel, Dr. Þans, Das Geſef über den Bes

lagerungszuſtand 130

Radlauer , Mar, Rechtliche Natur der Spar

faſſeneinlagen und Sparkaſſenbücher 399

Reger , A., Das bayer. Aufenthaltsgeſeß vom

21. Auguſt 1914 297

Reimann und Vigelius , Dr., Handbuch für

Standesbeamte 333

Miehl , J. , Die Argliſt beim Vertragsſchluß unter

beſonderer Berüđſichtigung der Argliſt der Ver

treter 229

Romen , Dr. jur. A. , u . Riſſom , Dr. Karl, Mili

tärſtrafgeſezbuch für das Deutſche Reich nebſt

dem Einführungsgeſetz 265

Romen , Dr. jur . A., Geſek , betreffend die Ver

haftung undAufenthaltsbeſchränkungaufGrund

des Kriegs- und Belagerungszuſtandes 332

Moſendorf, Dr. Richard, Die ſtillen Reſerven der

Aktiengeſellſchaften , ihre rechtliche Zuläſſigkeit,

wirtſchaftliche Bedeutung und ſteuerrechtliche

Behandlung 332

!
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XXXTI V. Beſprochene Bücher und Zeitſchriften .
:

Roſenthal , Dr. Alfred , Die Unterlaſſungsflage 230 Szczesny, Viktor, u . Neumann , Dr. Heinrich,

Uebermäßiger Gewinn im Sinne der Preis Die Betämpfung des Wuchers mit Lebensmitteln

ſteigerungsverordnung vom 23. Juli 1915 und und Gegenſtänden des täglichen Bedarfs 297

23. März 1916 297 Tefímer, 8., Gefeß und Rechtwährend des Kriegs

Hoth , Kriegsanordnungen des ſtellv. General: zuſtande8 163

kommandos I. Bayer. Armeetorps 129 Thierbach , Dr. phil. Bruno, Die Rechtsverhälts

Schiffer, Eugen, u . Í und , Dr. Joh ., Der vater niſſe von Beitungsneßen 230

ländiſche Hilfsdienſt 230 Urbach, Dr. Ludwig, Bom Luftrecht insbeſondere

Schneider,A.,Deutſches Berſicherungshypotheten . in ſeinen Beziehungen zum ſtaatlichen Dufts

recht 367 hoheitsrechtundzum Grundeigentum 400

Schulz , Mar von, Das Reichsvereinsgeſek vom Warney er , Dr. Otto , Die Zivilprozeßordnung

19. April 1908 mit der Novelle vom 26.Juni1916 400 in der vom 14. Juli 1914 ab geltenden Faſſung 30

Schwarz, Dr. jur. et rer. pol . Surt, Rechtliche Warneyers Jahrbuch der Entſcheidungen.

Fürſorge für die von Zugend an Gebrechlichen 95 A. Zivil-, Handels- und Prozeßrecht 94

Schweißers Terminkalender für die ó aye- Waſſermann - Erlanger , Die Striegsgelege

rifchen Juriſten auf das Gemeinjahr privatrechtlichen Inhalts 130

1917 30
Weinberg, Friß, Die neue Bekanntmachung des

Soweißers Bayeriſcher Finanzłalender Bundesrats über die Geſchäftsaufſicht zur Ab
für das Jahr 1917 264wendung des Konkurſes vom 14. Dez. 1916

Schweigers 3 éttelausgabe Nr. 12. Aendes
Wertheimer , Dr. Ludwig, Das Vertrags-Kriegs

rungen des Militärſtrafgeſezbuchsund des Ein
400

führungsgefeßes zum Militärſtrafgeſeßbuche 265
recht des In- und Auslandes

Sereb , Julius, Donau - Jahrbuch 366
W oeber, Jakob, Reichs- und Staatsangehörigs

Sobernheim , Dr. Franz, Das ungünſtige Par
keitsgeſeß vom 22. Juli 1913 131

teivorbringen als Urteilsgrundlage im Zivil
Beiler, A.,Gefeßliche Zulagen für jeden Faushalt 231

prozeß 332 Zimmermann, E., Das Kriegsſteuergeſeß vom
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Das Rechtsſtudium der Striegsteilnehmer.
nahezu allen Teilen der Welt den Teilnehmern

geboten hat und noch bietet , ohne Bedenken befreien

Bon Profeſſor Dr. Erwin Grueber in München . dürfen . Sonach erſcheint die Beſchränkung der

I. Die Kürzung der Studienzeit. Studienzeit für Kriegsteilnehmer auf die rechtlich

vorgeſchriebenen 3 Jahre (GVG. 8 2 Abſ . 2) durch :

I. Es wird allgemein anerkannt, daß, ſoweit aus angemeſſen . Freilich wäre mit einer 3 jährigen

die Anforderungen an die berufliche Tätigkeit es Studiendauer unvereinbar die in Bayern geforderte

geſtatten, eine Rürzung der Studienzeit, ſowohl zwiſchenprüfung, welche in den hiſtoriſchen Fächern

im Intereſſe der Kriegsteilnehmer, wie im Inter- der römiſchen und deutſchen Rechtes früheſtens nach

effe der Staatsgemeinſchaft anzuſtreben iſt. Eine dem dritten Semeſter abzulegen iſt. Es hindert

bloße Vordatierung der Anſtellung und des Examens aber nichts die Kriegsteilnehmer von der Ablegung

hilft nur denjenigen, welche eine ſtaatliche Stellung dieſer Prüfung zu befreien und römiſches unddeutſches

anſtreben, nicht aber der großen Anzahl jener , Recht zumGegenſtand der juriſtiſchen Schlußprüfung

welche ſich freien Berufen zu widmen gedenken, wie zu machen. Inſoweit ſcheinen einer Regelung in

den Rechtsanwälten und der wachſenden Zahl der dieſem Sinne, alſo Feſtſetzung der Studienzeit für

Juriſten, die in Handel und Gewerbe ihre Kräfte Kriegsteilnehmer auf 3 Jahre mit Befreiung der

und Tätigkeiten zu verwenden gedenken . Was ihnen ſelben vom Zwiſcheneramen, die Wege völlig ge

nottut, iſt ebnet zu jein.

zeit, und'einefolche ſtreben auch diejenigen an, die contin."Gleichwohl will dieſe Regelung nicht bez
nicht in den Staatsdienſt eintreten wollen. Die friedigen . Man verlangt weitere Kürzungen und

Kriegsteilnehmer , die Jahre lang im ſchwerſten das iſt bei der langen Dauer des Krieges, dem

und anſtrengendſten Dienſte des Vaterlandes von wachſenden Bewußtſein der Teilnehmer dem Lebens:

der Verfolgung ihrer beruflichen Studien abge- beruf mehr und mehr entfremdet zu werden nur

halten worden ſind , find überhaupt beherrſcht von zu begreiflich. Zum Zwecke der Kürzung hat Prof.

dem dringenden Verlangen ſobald wie möglich Pappenheim in Kiel (DI3.1915 Sp. 747—750)

ihrem Lebensberufe näher geführt zu werden und eine Aenderung der Lehrmethode vorgeſchlagen ; an

dieſem Verlangen wird man auch ſoweit wie mög- Stelle der üblichen Vorleſungen ſollen Studien :

lich Rechnung tragen müſſen. kurſe treten , die „ etwa die Mitte zwiſchen Vor

Eine Rürzung für die Studierenden der Rechte leſungen und Uebungen einhalten müſſen ". Den

eintreten zu laſſen liegtuns um ſo näher, als in Vorleſungen ſollen ſie „ die Richtung auf die ſyſte

Bayern zwar ein 4 jähriges Studium für Juriſten matiſche Behandlung“ entlehnen , den Uebungen

gefordert wird , aber mit Einſchluß des philofo- „ die Beranziehung der Studierenden zu eigener

phiſchen Studiums, und es dem Studierenden frei- Mitwirkung “. Verſtehe ich dieſe Worte recht, ſo

ſteht das ganze erſte Jahr dieſem Studium zu ſollen die Studierenden auf Grundlage vorbereiten

widmen und damit den 8 ordentlichen Vorleſungen, den , eigenen Studiums von Lehrbuch und Geſekes

die er aus dem Lehrkreis der philoſophiſchen Fakul: text in gemeinſamer Beſprechung, alſo einem Kon

tät zu belegen hat. Von dieſer Verpflichtung wird verſatorium , von dem Dozenten angehalten

man die Rechtskandidaten in Hinblick auf den werden , in Hinblick auf das verfolgte, ſyſtematiſche

enorm erweiterten Geſichtskreis, die geradezu un- Endziel den Stoff zuſammenzubringen , zu ſichten,

vergleichliche Erfahrung, welche eine wiſſenſchaftlich abzugrenzen und klarzuſtellen , der hiernach in über

und techniſch hoch entwickelte Kriegsführung in ' ſichtlichem Vortrage, alſo einer Vorleſung, vom
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Dozenten zuſammenzufaſſen wäre. Nun iſt es zweifel- / geradeſo wie für die Notabiturienten, die ihr Studium

los, daß eine derartige „ konverſatoriſche Vor- erſt beginnen wollen ,jeder Semeſterverluſt vermieden

leſung“ 1) dem Drange der Kriegsteilnehmer nach werden. Das wäre immerhin ein großer Gewinn ,

ſelbſtändiger Betätigung durchaus entſprechen und wenn dadurch auch nur eine Verlängerung der

ſie wirkſam fördern würde.) Aber ebenſo gewiß Studienzeit vermieden , eine Kürzung aber nicht

iſt es, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, daß herbeigeführt würde. Es wäre daher dankbar zu

dadurch nicht Zeit, jedenfalls nicht weſentlich, ger begrüßen , wenn an den verſchiedenen Hochſchulen

ſpart werden kann . Es iſt daher ausgeſchloſſen, der in Frage ſtehende Unterricht nicht nur während

daß zwölf „ Kursſtunden “, wie Pappenheim will, des Semeſters, ſondern auch in den Ferien ein:

24 Vorleſungsſtunden in der Woche erſeßen könnten. gerichtet würde. Und das wäre um ſo leichter

Aber ebenſowenig können, wie er ſich denkt, die durchzuführen, als der Unterricht verhältnismäßig

dogmatiſchen Rechtsdisziplinen (anſcheinend alle ?) wenige Lehrkräfte erfordern und ſich doch einer

in einen Jahreskurſe auf der Grundlage zweier recht erheblichen Teilnahme zu erfreuen hätte, wenn

Kursſtunden am Tage irgendwie zureichend durch auch vorwiegend aus der Univerſitätsſtadt und

gearbeitet werden, ganz abgeſehen davon, daß der ihrer näheren Umgebung. Man wird nicht daran

Vorſchlag Pappenheims eigentlich keine Wieder denken den Ergänzungskurſen und den Vorleſungen ,

anknüpfung an ſchon Gehörtes und Durcharbeitetes die Wiederauffriſchung des Wiſſens bezwecken,

darbietet, alſo nicht Wiedereinführung , ſondern eine Zwangscharakter zu verleihen. Das wäre ſchon

Erneuerung des Studiums bedeutet, welche alle deshalb nicht angångig, weil der Notabiturient

vor dem Kriege gehörten und noch gar nicht ge- das ihm fehlende Mittelſchulwiffen ſich auch ohne
hörten Disziplinen ein und derſelben Behandlung Hochſchule erwerben und die Studierenden, deren

unterwirft, die jedenfalls für die noch nicht ge- Studium der Krieg unterbrochen hat , für Auf

hörten Fächer völlig unzureichend wäre . friſchung des entſchwundenen Wiffens ſorgen könnten ,

III . Eine greifbarere Ausſicht auf Kürzung der während ſie noch im Heeresverbande ſtehen . Dazu

Studienzeit als eine Aenderung der Lehrmethode, tritt aber der bisher noch wenig beachtete Umſtand ,

eröffnen die Ferien . daß die Ariegsteilnehmer, die ſolange in Not und

Eine Verwendung der Ferien empfiehlt ſich Gefahr im Feindeslande geſtanden, ohne zwingenden

zunächſt für die Notabiturienten, die am Kriege teil- Grund nicht der lange entbehrten Heimat und
genommen haben . Vielfach werden ihnen die all- Familie entzogen werden dürfen .

gemeinen , wie die beſonderen beruflichen Vorkennt- IV. Wenn die Erinnerung an Heimat und

niſſe (in den alten Sprachen, der Mathematik, Elternhaus auch nicht dazu einladet , ſo legen doch
den Naturwiſſenſchaften, uſw. ) fehlen , welche Voraus: die langen Ferien den Gedanken nahe , einen Teil

ſegung eines erfolgreichen Studiums ſind. Da ſie der Jahresferien zur Einrichtnng eines Unterrichtes

aber als Abiturienten an die Hochſchule gehören, (Vorleſungen und Uebungen) zu benußen , der den

ſo werden an den Hochſchulen ſogenannte „Er- Teilnehmern als Erſatz für ein Semeſter gerechnet

gånzungskurſe “ eingerichtet werden (zum Teil werden ſollte, ſo daß diejenigen , welche während

ſind ſie ſchon in Wirkſamkeit getreten ), die dieſem zweier Jahre an dieſem Unterrichte teilnehmen ,
Mangel abhelfen ſollen . Selbſtverſtändlich werden dadurch zwei Semeſter erſparen würden . Es wäre

derartige Kurſe zweckmäßig in der Ferienzeit ab- fomit , die Verwirklichung dieſes Gedankens voraus

gehalten werden, um es den Abiturienten möglich geſeßt, die Studienzeit für Kriegsteilnehmer von
zu machen ſchon an den Vorleſungen und Uebungen 3 auf 2 Jahre herabgeſetzt und die hergebrachte Ein

ihres erſten Semeſters mit Erfolg teilnehmen zu teilung in Semeſter doch nicht angetaſtet. Gleich
fönnen .

wohlerwedt dieſer Erſaßunterricht ſchwere Bedenken :

Noch einleuchtender iſt das Bedürfnis einer Ver: 1. Wohl würden die Kriegsteilnehmer, um die

wendungder Ferienzeit für die Kriegsteilnehmer, die Studienzeit zu kürzen , ſo ſchwer es ihnen und ihren

ihr Studium unterbrochen haben und ihr juriſtiſches | Angehörigen auch fallen würde , an dieſem Unter

Wiſſen ſo gut wie ganz verloren haben. Sie be- richte teilnehmen oder doch tun , was notwendig

dürfen ja der vorhergängigen Wiederauffriſchung wäre ſich den Nachweis der Beteiligung zu ſichern .

des Gehörten und Durcharbeiteten , um überhaupt Daß aber die Dozenten ſich nicht alle daran be

das Studium in Vorleſungen und Uebungen an teiligen würden, iſt gewiß ; gar manchem wäre die

der Stelle wieder aufnehmen zu können , wo ſie | Laſt zu groß , andere würden die Beteiligung ab:

28 beim Eintritt in das Heer unterbrochen haben. lehnen , weil ſie Fächer vertreten , die ſchon in nor

Durch zweckmäßige Benüßung dazu geeigneter malen Semeſtern nur von einer geringen Anzahl

Vorleſungen und Konverſatorien ſchon während gehört zu werden pflegen . Kurz der Student würde

der Ferien könnte jonach für dieſe Studierenden, an Vorleſungen und Uebungen nicht finden , was

ihm das Semeſter bietet ; der Erſatzunterricht wäre

-) Siehe darüber Joerges, Rechtsunterricht und kein vollwertiger Erſaß für den Semeſtralunterricht.

Rechtsſiudium S. 22 ff. in den Abhandlungen zur Rechts
2. A18 Erſaß für í Šemeſter ſollte der Ferienkurs

wiſſenſchaft und zu ihrer Methode, München 1916.

*) Siehe darüber : Zweiter Artifel „ Wiedereinfüh auch wie 1 Semeſter die für Vorleſungen und

rung der Kriegsteilnehmer “, Ziff. IV. Uebungen erforderliche Zeit darbieten , alſo wie das
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Sommerſemeſter doch 3 Monate dauern. 3 Monate | führung von Erſaßkurſen in den Ferien ſprechen,

genau dauern die großen Ferien . In dieſe ver- legen die Frage nahe, ob ſich nicht unſere über

legtwürde der Ferienkurs die Ferien ganz aufheben ; brachte Semeſtereinteilung dem immer ſtärker hervor

dieTeilnehmer wären ſomit von Anfang des Sommer- tretenden Bedürfniſſe nach Kürzung der Studien:

ſemeſters bis zu Weihnachten an die Univerſität zeit anpaffen laſſen könne. Bekanntlich umfaßt

gebunden , alſo volle 8 Monate ohne Unterbrechung! unſer Sommerſemeſter eine Studienzeit von 3 Mo

Daß dieſes unerträglichwäre, liegt auf der Band. naten , das Winterſemeſter dagegen bietetfür Vor

Will man aber den Ferienunterricht zum Teil leſungen undUebungen rund 4 Monatedar, 2 Monate

(etwa vier Wochen) in die Dſterferien , zum Teil vor und 2 Monate nach Weihnachten. Gleichwohl

(achtWochen ) in die Herbſtferien verlegen , ſo würden werden beide Semeſter als einander völlig gleich

die Vorleſungen des Oſterkurſes die dreifache An- wertig behandelt. Alle Vorleſungen , ſelbſt die um

zahl, die Vorleſungen des Herbſtkurſes die andert- faſſendſten, werden regelmäßig im Sommerſemeſter

halbfache Anzahl der im Semeſter üblichen Wochen- in derſelben Stundenzahl (in 6 , 7 , 8 und ſelbſt

ſtunden erfordern. Wie bei einer ſolchen Häufung in 10 Wochenſtunden ), wie im Winterſemeſter und

der Stundenzahl Kolliſionen zwiſchen den Vor- ohne jeden Anſtand geleſen . Würde man nun

leſungen zu vermeiden, Zeit für häusliches Studium die beiden Abſchnitte des Winterſemeſters vor und

zu wahren wäre, iſt nicht abzuſehen. Ebenſo würde nach Weihnachten um je einen Monat verlängern,

die Verteilung der Vorleſungen auf die beiden Kurſe, ſo daß der erſte Abſchnitt 3 Monate,etwa dom

ſowie die Frage, ob Beteiligungan beiden Kurjen, 21.Septemberbis zu den Weihnachtsferien,der
oder vielleicht nur an einem Kurſe als Erſaß für zweite die Monate Januar, Februar und März

1 Semeſter zu zählen wäre, Schwierigkeiten bereiten, umfaſſen würde, ſo wäre jeder dieſer beiden Ab

die kaum eine befriedigende Löſung zuließen . Dag- ichnitte für Vorleſungen und Uebungen ebenſo ver

ſelbe gilt von der Einordnung der Unterrichtszeit. wendbar, wie das Sommerſemeſter , könnte daher

Sol etwa der Oſterkurs an das Ende des Winter- auch, wie das Sommerſemeſter, als gleichwertig mit

ſemeſters gelegt, der Herbſtkurs vor dem Anfang dem beſtehenden Winterſemeſter behandelt werden

desſelben abgehalten werden ? Dadurch würde das und dennoch bliebe dem Studierenden eine Ferien

Winterſemeſter eine geradezu drückende Länge an: zeit von 3 Monaten gewahrt , die, altem Herkommen ,

nehmen . Oder ſollen Oſter- und Herbſtkurs in wie unſerem eigenen Empfinden entſprechend, an:

die Mitte der Ferien gelegt werden ? Dann wären gemeſſen auf die Weihnachts-, die Dſter- und die

die Teilnehmer veranlaßt nicht nur, wie bisher Sommerzeit verteilt wäre. Es muß inſoferne dant

dreimal, ſondern fünfmal zur Univerſität zu reiſen bar begrüßt werden , wenn die Bayeriſche Regierung

und nach Hauſe zurückzukehren, eine finanzielle Be- angeregt hat in dieſem Sinne das akademiſche Jahr

laſtung, die von den meiſten Eltern als ſehr ſchwer in 3 Studienabſchnitte, Trimeſter zu teilen , wovon
empfunden werden würde . ein jedes dem Studierenden als ein Semeſter an

Freilich könnte man ſich auf die Abhaltung gerechnet werden ſollte, ſo daß der Kriegsteilnehmer,

nur eines einzigen , etwa achtwöchigen Ferien- ! der ſein Studium erſt beginnen , dasſelbe in zwei

kurſes beſchränken und könnte dabei , um die uns Jahren abſchließen , derjenige, der das unterbrochene

liebſame Häufung der Vorleſungsſtunden zu ver- Studium fortſeßen würde, für jedes ihm noch

meiden , davon abſehen . Dann aber müßte der fehlende Semeſter nur je ein Trimeſter zu hören

Dozent zur Ergänzung der Vorleſungen auf Lehr- brauchte. Selbſtverſtändlich aber hat die Baye

bücher verweiſen oder, was willkommener wäre, riſche Regierung dieſe Trimeſtrierung nur für die

die fehlenden Teile in vervielfältigter Geſtalt den Dauer des Bedürfniſſes in Ausſicht genommen

Förern einhändigen. Gleichwohl würden die Hörer und dieſe meines Erachtens gleichfalls mit Recht

es vermiſſen, daß ſich das klärende Wort des Lehrers auf die beiden dem Friedensſchluffe folgendenJahre

nicht über alle Materien verbreitet hätte und die beſchränkt.3) Dieſer Vorſchlag hat, wie der Rultus

Vorleſung würde, weil unvollſtändig, in der Mei- miniſter im Bayeriſchen Landtage betont hat, in

nung der Studierenden entſchieden an Wert ver- Hochſchulfreiſen lebhafte Zuſtimmung gefunden, aber

lieren . Das Ergebnis iſt ſomit , mag man die Frage auch manche Bedenken erwedt.

von welcher Seite auch immer betrachten , daß die 1. Nach dem Gerichtsverfaſſungsgeſeße 8 2 Abſ.2

Ferienkurſe zeitlich ebenſowenig Erſaß muß der erſten Prüfung (der juriſtiſchen

für ein Semeſter darbieten können , wie ſie es Univerſitätsſchlußprüfung) ein dreijähriges

fachlich zu erſeken vermögen . Und doch würde Studium auf einer Univerſitätvoran :

die Beteiligung daran große Opfer verlangen, einen gehen . Dieſer Vorſchrift würde derjenige nicht

Verzicht auf Familienleben und Familienglück, der genügen , der die Univerſität nur zwei Jahre, wenn

nach jahrelanger ſchmerzlicher Trennung von den auch während ſechs Trimeſtern beſucht hätte . Die

Kriegsteilnehmern und ihren Angehörigen ſchwer

empfunden, und finanzielle Aufwendungen, welche 8) Siehe die Reden der Staatsminiſter im bayeris

die Koſten eines Semeſters erreichen , wenn nicht
ſchen Landtage : die des Kultusminiſters vom 26. Januar

1916 in der Kammer der Abgeordneten ( Finanzaus

erheblich überſteigen würden . ſchuß ) , die des Juſtizminiſters vom 25. Februar 1916

V. Alle dieſe Bedenken , die gegen die Ein : in der Kammer der Meichsräte ( Finanzausſchuß ).
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Vorſchrift müßte daher durch Reichsgeſeß ent- tåt find es im ganzen 21 (verſchiedene) Vor

ſprechend abgeändert werden . Aber ebenſo gewiß, leſungen , welche in 93 Wochenſtunden geleſen wer

wie ein ſolches Reichsgeſeß erlaſſen werden müßte, den ( in Berlin 5) 24 Vorleſungen in 91 Wochen

wenn es einem ſachlich gerechtfertigten Bedürfnis ftunden ). Sie umfaſſen nicht nur das ganze gel

unſerer Kriegsteilnehmer zweckmäßig entſpräche, ift tende Recht, das Privat- und das öffentliche Recht,

es , daß man die Reichsgeſeßgebung nicht anrufen ſondern auch (in 28 Wochenſtunden) die propa

dürfte zugunſten von Vorſchlägen, welche das frag: deutiſchen Fächer der Einführung in die Rechts

liche Bedürfnis ſo unvollkommen befriedigen würden , wifſenſchaft, des römiſchen und deutſchen Rechtes,

wie die in den Ferien einzurichtenden Erſagkurſe . ſowie das allgemeine Staatsrecht und die Rechts

2. Selbſtverſtändlich würde der Vorſchlag der philoſophie. Zählen wir zu dieſen 93 noch weitere

Bayeriſchen Regierung für die beiden nächſten 15 Stunden, die auf die volkswirtſchaftlichen Vor

Friedensjahre entſprechende Aenderung unſerer Hoch- leſungen entfallen, hinzu, ſo ergibt ſich eineGeſamt

ſchulverfaſſung und Verwaltung erfordern. Im= zahl von 108 Wochenſtunden für die juriſtiſchen und

matrikulation, Inſkription, Exmatrikulation müßten volkswirtſchaftlichenVorleſungen der ganzen Studien

im Jahre dreimal , nicht wie bisher, nur zweimal, zeit. “) Auf 6 Semeſter verteilt hat der Studierende

ſtattfinden, die Jahresſtipendien ſtatt auf Semeſter durchſchnittlich im Semeſter nicht mehr als 18 Stun

auf Trimeſter verteilt werden und ſo manches den und mit Einſchluß einer zweiſtündigen Uebung

Andere. Indeſſen wären das im weſentlichen nur nur 20 Stunden in der Woche zu hören ." Daß

Maßnahmen verwaltungstechniſcher Art, welche ihm aber 34/2 Stunden Vorleſungen am Tage noch

den Lehrkörper als ſolchen faum berühren würden. hinreichend Zeit ließen ſich gründlich vorzubereiten

Wohl aber würde es den Mitgliedern des Lehr- | und das Gehörte zu verarbeiten, kann nicht be

körpers keine geringe Mühe machen den Plan der zweifelt werden. In der Tat findet unſere die

Erſaßkurſe in den Ferien , ſoweit das überhaupt Rechte ſtudierende Jugend neben ihrem Studium

möglich iſt, zu einer einigermaßen erträglichen und noch immer Zeit ſich ihres Lebens zu erfreuen

förderlichen Einrichtung auszugeſtalten. und doch gelingt es jedem leidlich fleißigen und ent

3. Mitunter wird die Meinung geäußert,daß die ſprechend begabten Studenten regelmäßig nach einem

Trimeſtrierung dem wahren Intereſſe der Kriegsteil: Studium von 6 Semeſtern das Schlußeramen zu

nehmer nicht entſpräche, weil ſie die Studierenden zur beſtehen . Sollte es dem zum ernſten Manne ge

Ueberanſtrengung nötige und gleichwohl die gründ reiften Kriegsteilnehmer nicht gelingen das gleiche

liche Ausbildung beeinträchtigen müßte. Dieſes Be- Biel nach 6 Trimeſtern zu erreichen ? Das läßt

denken liegt ſchon deshalb nahe , weil die Krieg8: fich ( abgeſehen von beſonderen Hinderungsgründen)

teilnehmer infolge der furchtbaren, andauernden nicht annehmen. Dazu kommt, daß der Vorſchlag

Anſtrengungen und Einwirkungen des Krieges an der bayeriſchen Regierung (wenn ich ihn recht der=

geiſtiger Spannkraft eher verloren , als gewonnen ſtehe) dafür Gewähr leiſtet, daß dieſes Ziel auch

haben werden , zudem wiſſenſchaftlicher Arbeit ent- erreicht wird. An Ariegsteilnehmer und Nicht

wöhnt ſind. Dagegen haben ſie eine Reife der kriegsteilnehmer ſollen ja die gleichen Anforde

Anſchauung und des Urteiles erworben , die ſie zu rungen geſtellt werden . Die Kriegsteilnehmer

ſchärferer und tieferer Erfaſſung des Unterrichts- werden daher aller Vorausſicht nach die Prüfungen

ſtoffes befähigt und außerdem werden ſie , vom zuſammen mit Kandidaten ablegen , die auf eine

Ernſte des Lebens durchdrungen, weit fleißiger ſein , vierjährige - oder doch mindeſtens dreijährige )

alses unſere akademiſche Jugend bisher zu ſein –Studienzeit zurüdbliđen undwerden demgemäß

pflegte. Dieſe beiden Eigenſchaften, das tiefere Ver- | auch der gleichen Beurteilung unterliegen, wie dieſe .

ſtändnis und der größere Fleiß aber werden die Genügen ſie ihr nicht, ſo gilt das Eramen , wie

genannten Hemmungen weit überwiegen und machen zweckmäßig beſtimmt iſt, als nicht verſucht und ſie

die Kriegsteilnehmer zu Schülern , von denen man können es ohne jeden Nachteil in einem ſpäteren ,

bei angemeſſener Anleitung und Unterweiſung

größere Leiſtungen erwarten kann , als von dem 5) Siehe Vorleſungsverzeichnis für Winterſemeſter

Durchſchnitte unſerer anderen Studenten.
1916/17 .

Wenden wir uns nun , um eine beſtimmte 3) An den norddeutſchen Univerſitäten iſt die Zahl

Grundlage für die Entſcheidung der Frage zu haben , der Wochenſtunden etwas kleiner, weil die Vorleſungen

den Anforderungen zu, welche an die Rechts :
über öffentliches Recht zum Teil in weniger Wochen

kandidaten geſtellt werden. Sie werden nach In
ſtunden gehalten werden.

halt und Umfang durch die Vorleſungen (ein
?) Mehr als 1 Uebung im Semeſter (durchſchnitt

ſchließlich der Üebungen) bezeichnet, welche in Hin- wert freilich wäre die Beteiligung an 2 Uebungenim
lich ) dürfte der Student faum beſuchen. Wünſchens

blick auf die juriſtiſchen Prüfungen in einer tradi- Semeſter. Sie könnten den Teilnehmern zu einer ver

tionell beſtimmten Anzahl von Stunden geleſen tieften Erkenntnis und einer Fähigkeit praktiſcher An

werden . An unſerer Münchener 4) juriſtiſchen Fakul:
wendung auf dem ganzen Rechtsgebiete verhelfen. Der

Bayeriſche Rechtspraktikantenverein fordert den Nach

4) Bezählt nach dem Vorleſungsverzeichnis für weis von 9 praktiſchen llebungen. Siche dieſe Zeit

das Sommerſemeſter 1916 , verglichen mit dem des
drift 1913, S. 57 Zijf . II .

vorhergehenden Winterſemeſters. 8) Inſoferne ihnen die Trimeſtrierung zugute käme.
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ihnen geeigneten Zeitpunkte wieder ablegen , ſelbft über die Prüfungsfächer darzubieten . Die dadurch

ſchon nach dem nächſten Trimeſter. dem einzelnen Dozenten erwachſende Durchſchnitts

Die Trimeſtrierung bietet ſonach den Kriegsteil: belaſtung mit etwa 11 Wochenſtunden dürfte in

nehmern nur Vorteile . Sie will als WohltatSie will als Wohltat der Regel noch zu ertragen ſein. Zu gleicher Ver

gegeben werden und wird, deſſen bin ich gewiß . mehrung der Vorleſungen könnten durch den ſtarken

als Wohltat von ihnen entgegengenommen werden , Zudrang der zurückehrenden Kriegsteilnehmer auch

als Wohltat ſelbſt in der Beſchränkung der Ferien , | Univerſitäten beſtimmt werden , die nicht über eine

die ſie undermeidlich mit ſich bringt. Die Kriegs- hinreichende Anzahl angeſtellter Lehrkräfte verfügen.

teilnehmer wollen abgezogen werden von den furcht- Indeſſen werden die Schwierigkeiten, die dadurch an

baren Eindrücken des Krieges und werden es daher den kleineren , mitunter auch größeren Univerſitäten

mit Dank begrüßen , wenn ſchon mit Herbſtanfang entſtehen könnten, ſich regelmäßig nicht fühlbar

die Vorleſungen und Uebungen beginnen und damit machen, weil an den meiſten Fakultäten jüngere

die wohltätige Anregung und Anweiſung zu ab- (nicht etatmäßige) Lehrkräfte in erheblicher Anzahl

lenkender, eigener Aïbeit, um die erwünſchte Kür- wirken und bereit ſein würden entſtehende Lücken

zung der Studienzeit zu ermöglichen . Nichts auszufüllen. Soweit das ausnahmsweiſe nicht der

liegt der geplanten Einrichtung ferner, als irgend Fall wäre , müßte durch Erteilung von Lehraufträgen

einen Zwang, eine Nötigung ausüben zu wollen. an auswärtige Dozenten Abhilfe geſchaffen werden.

Selbſtverſtändlich werden die Kriegsteilnehmer ganz Mit dieſen Ausführungen ſollen die Schwierig

überwiegend von der Trimeſtrierung den rechten keiten , welche durch die Trimeſtrierung erwachſen

Gebrauch machen.Nichts aberwirddiejenigen hindern , würden , in keiner Weiſe verkannt werden. Die

die fich größerer Anſtrengung noch nicht gewachſen Förer ſollen dreimal im Jahre - nicht nur zwei

fühlen , nur wenige Vorleſungen zu hören ,ja vielleicht mal, wie bisher , durch umfaſſende Lehrgebiete in

nur eine Vorleſung zu belegen und zu ihrer Wieder- konzentrierter Darſtellung hindurch geführt werden .

herſtellung auf dem Lande ihren Aufenthalt zu Dieſe Schwierigkeiten dürfen uns aber nicht ab

nehmen. Und doch würde ihnen ein ſolches Trimeſter halten mit aller Entſchiedenheit die Dreiteilung

angerechnet werden , während die im Kriege zu- anzuſtreben, weil fie allein ermöglicht die Kürzung

gebrachten Semeſter ihnen keinerlei Vorteile bringen. der Studienzeit in erſprießlicher Weiſe herbeizu

Wäre nach alldem die Trimeſtrierung ein wirk: führen : nur ſie bietet zuverläſſig den ganzen Unter

licher Gewinn für unſere Kriegsteilnehmer , ſo iſt richtsſtoff in der ebenſo notwendigen, die wohl

immerhin noch zu erörtern , ob unſere Hochſchulen tätigen Abwechſlung von Studienzeit und Ferien

und namentlich unſere juriſtiſchen Fakultaten den dar. Die Wünſche und Beſtrebungen in den Vor

dadurch an fie herantretenden Anforderungen zu leſungen die Hauptpunkte klarund anſchaulich hervor

genügen vermögen. treten zu laſſen ,19) durch vermehrte Uebungen und

4.Wieſchon dargelegt,werdennach den Münchener Konverſatorien die Teilnehmerwirtſam zu fördern ,?)

und Berliner Vorleſungsverzeichniſſen im ganzen ſowie die Hinweiſe auf den Wert der konverſato

21 bzw. 24 (verſchiedene) Vorleſungen über ſämt- ciſchen Vorleſung ſind gewiß äußerſt beherzigens

liche juriſtiſche Prüfungsfächer in 93 Wochen wert,"1) aber können an ſich nicht zur Kürzung der

ſtunden in München ,in 91 Wochenſtundenin Berlin Studienzeit verhelfen .

gehalten . Auf 10 ') Dozenten verteilt fallen auf Eine Kürzung der Studienzeit kann nur durch

den einzelnen im Durchichnitt etwas über 9 Stunden
ein Reichsgeſez erfolgen, das die Studienzeit für

in der Woche. Dazu kommen freilich noch die die beiden nächſten Friedensjahre von 3 auf 2 Jahre

Uebungen , die aber (weil nicht von allen Dozenten herabſeßt , und dieſes Reichsgeſeß darf (ich glaube

gehalten, die durchſchnittliche Unterrichtsleiſtung das gezeigt zu haben) , nur zugunſten einer Drei

des einzelnen höchſtens auf 11 Stunden in der teilung des akademiſchen Jahres erlaſſen werden .

Woche ſteigern werden , - eine Belaſtung , die faum, Trots aller Vorzüge wird auch die Trime

als drüdend empfunden wird , zumal manche Do- ſtrierungſtrierung – und das iſt meines Wiſſen der einzige

zenten weit mehr Stunden zu leſen pflegen. Einwand, den man geltend machen kann , – doch

Denken wir uns nun die Trimeſtrierung durch nicht allen billigen Anforderungen genügen können.

geführt, und würde man in den neuen , dreifach Während des langen Krieges werden vermutlich

geteilten Studienjahren im ganzen nur ſo viele manche Studierende, die noch dem Heere ange :

Vorleſungen halten , wie bisher im Winter- und hören , in den verſchiedenſten Lebenslagen , in Laza

Sommerſemeſter zuſammen , ſo wäre die Unterrichts= retten , Geneſungsheimen , in der Kriegsgefangen

laſt ſogar erleichtert ; in den neuen Trimeſternſchaft Muße zum Studium gefunden und ſich mehr

bräuchten nur zwei Drittel der im Semeſter üb: oder minder vollſtändig zum Eramen vorbereitet

lichen Stundenzahl geleſen zu werden . Größere haben . In ſolchen Fällen ſollten die Kriegs

Fakultäten aber werden wohl daran tun , ihren

Studierenden in jedem Trimeſter alle Vorleſungen 10) Siehe Prof. v. Hippel (Göttingen ) in der Leip

ziger Zeitſchrift für Deutſches Recht 1916 S. 127 ff.,

insbeſondere S. 132 und 134 .

verſitäten leſenden, ordentlichen Profeſſoren der Rechte. Sp . 748 f.

-

1

9.10 iſt die Bödiſtaahl derandengrößerenUni- insbejo ne enge Prof. u.Wappenheimin der D33. 1915
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ſemeſter zu Ehren kommen und die Einzel : Kriegsausbruch vier Semeſter ſtudiert und neben

ſtaaten durch das Reichageſeß ermächtigt philoſophiſchen und juriſtiſch-propådeutiſchen Fächernat

werden 18) vorausſichtlich befå higte Vorleſungen über geltendes Recht, namentlich über

Kriegsteilnehmer zur Prüfung zuzu : die erſte Hälfte des bürgerlichen Rechtes gehört

lajien , obwohl ſie den formellen Nachf und zum Teil auch ſtudiert. Bei Ausbruch des

weis über 6 ordnungsmäßig belegte Krieges war er in das Heer eingetreten, war aber

Studien abſchnitte nicht erbringen ſchon nach wenigen Monaten ſchwer verwundet

können. worden und damals ( Oktober 1915) ſeit nahezu

Wohl wird die wiſſenſchaftliche Tätigkeit, die einem Jahre in Bazarettbehandlung. Wenn auch

Forſcherarbeit der Hochſchullehrer durch die Tri- ziemlich wieder hergeſtellt, fühlte er ſich noch leidend

meſtrierung ſtark beeinträchtigt werden. In Fällen , und angegriffen. Seine geiſtige Spannkraft war

in welchen die Forſchertätigkeit für das Gemein : gemindert, ſein juriſtiſches Wiſſen ſchien ihm ver

wohl beſonders wichtig wäre, könnte durch Er : ſchwunden zu ſein . Er wußte nicht, wie er die

teilung von Urlaub geholfen werden. Das muß Fühlung mit den praktiſchen Diſziplinen und

aber alsunvermeidlid bingenommen werden in namentlich dem bürgerlichen Rechte wiedergewinnen
dem Augenblice, in dem das Vaterland die Lehrer ſollte. Ja er zweifelte, ob ihm das überhaupt

der deutſchen Hochſchulen aufruft die Wunden zu gelingen werde, und doch war er beſeelt von dem

heilen,die der Kriegden eigenen Angehörigen gez tiefenWunſche,ſein Studium ſobaldwiemöglich

ſchlagen hat und die Rommilitonen zur Wieder: wieder aufzunehmen.

aufnahme, zur Verfolgung und Erreichung des Hier war das Ziel klar vorgezeichnet: Der

erkorenen Lebensberufeszu befähigen, eine Auf- Kommilitone war in die Lage zu bringen , mit

gabe, ſo groß und erhebend, wie ſie wohl kaum Beginn des Semeſters, alſo im Anfang November

im Laufe der Jahrhunderte an unſere Univerſitäten Vorleſungen und Uebungen an der Stelle wieder

herangetreten iſt.13) aufzunehmen , wo er ſie bei Kriegsausbruch unter:

brochen hatte. Die hier erforderliche Anknüpfung

II . Wiedereinführung der Kriegsteil: mußte daher erſtens ſobald wie möglich verwirklicht

nehmer in das Rechtsſtudium . werden ; zweitens mußte ſie ( mit Rüdſicht auf ſeinen

1. Die wichtige Frage, wie der Arieg steil angegriffenen Zuſtand) in der einfachſten und faß
I. ,

=

nehmer, der beimEintrittin das Beer das Hoch lichſten Form geſchehen ;drittensmußte ſie, freilich

ſchulſtudium unterbrochen hat, die Anknüpfung an
nur in den Hauptpunkten , anknüpfen an das , was

früher Gehörtes und Durchgearbeitetes wieder
der Rommilitone gehört und durchgearbeitet hatte ,

gewinnen ſoll, iſt, foweit ich ſehe , nur wenig ge
alſo an die Elemente, die Grundbegriffe und den

klärt. Das gilt insbeſondere für den Studierenden Hauptinhalt der Rechtsdiſziplinen , mit anderen

der Rechte. Im weſentlichen werden ihm zur Er
Worten , die übliche enzyklopädiſche Einführung in

reichung dieſes Zweckes nur Beteiligung an Ron: die Rechtswiſſenſchaft war zur Grundlage eines

verſatorien und Repetitorien, Uebungen, mitunter wiedereinführenden Unterrichtes zu machen . Dabei

auch wiederholtes Hören von Vorleſungen emp:
mußte viertens (mit Rüdſicht auf das Ziel des

fohlen ... Pun nimmt aber der lekte Weg ſehr Kommilitonen )das Schwergewicht auf dasgeltende

viel Zeit in Anſpruch und kann daher nur ſehr Recht, vor allem das bürgerliche Recht gelegt

ausnahmsweiſe dem Kriegsteilnehmer angeraten
werden . (Unſer Kommilitone ſtand ja unmittelbar

werden. Ebenſo klar iſt, daßdieAnteilnahme lichen Rechtes zu hören ). Zugleichmußtefünftens
vor der Aufgabe , die zweite Hälfte des bürger

an Uebungen vorherige Auffriſchung des anzu:

wendendenStoffes vorausſekt . Aber auch die zur
die hier erwünſchte Unterweiſung dem Drange des

Auffriſchung wohlgeeigneten Ronverſatorien und
Kommilitonen (der aus ſeiner geiſtigen Erſtarrung

Repetitorien werden immerhin ein Semeſter
herausgeriffen werden wollte) nach Mitarbeit und

wenn nicht mehr — in Anſpruch nehmen. Und eigener ſelbſtändiger Betätigung entſprechen.

doch ſollte der Kriegsteilnehmer ſobaldwie möglich 3d fügebei, daß der nach Maßgabe dieſer

phne weſentlichen Zeitverluſt die erforderliche An: Richtlinien dem Kommilitonen erteilte wieder ein

knüpfung wiedergewinnen.
führende Unterricht den angeſtrebten Erfolg als:

II. Wie dieſes Ziel zu erreichen iſt , hat mich bald vollſtändig erreichthat , und das iſt inſoferne

der Einblick in die Notlage eines Kriegsteilnehmers
von allgemeinem Intereſſe , als der hier geſchilderte

gelehrt , der am Anfang des Oktober1915ſich phyſiſche und pſychiſche Zuſtand des Kommilitonen

mit der Bitte , ihn zu raten und womöglich zu
als typiſcher bezeichnet werden darf .

helfen an mich gewendet hatte . Er hatte vor
III. Soweit meine Erfahrungen reichen , find

alle Kommilitonen , welche den furchtbaren An

12) VorausſichtlicheBefähigung könnte durch erfolg- ſtrengungen und Beſchwerden dieſes Krieges lange

reiche Beteiligung an llebungen in den verſchiedenen Zeit unterworfen waren , trok aller Verſchieden=
Rechtsgebieten nachgewieſen werden .

18 ) Für die Trimeſtrierung der beiden erſten
heiten im einzelnen , im weſentlichen in gleicher

Friedensjahre iſt insbeſondere auch Prof. Gerland
Lage . Sie empfinden alle den Mangel eines

( Zena) in der D38. 1916 Sp. 671 ff. eingetreten. irgendwie verwendbaren juriſtiſchen Wiſſens, fühlen



Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1917. Nr. 1 u . 2. 7

fich alle rat- und hilflos, wenn ſie das Studium ſamer Arbeit gewonnenen Ergebniſſe in gedrängtem

wieder aufnehmen ſollen und verlangen , bewußt ſyſtematiſchem Vortrage kurz zuſammenzufaſſen , um

oder unbewußt, nach einem Unterricht, der ge- den Teilnehmern zugleich Gelegenheit zur üblichen

eignet iſt das frühere Wiſſen und Können ſobald Fixierung zu bieten.

wie möglich aufleben zu laſſen und der ihnen zu- V. Es liegt auf der Hand, daß das einge

gleich Raum für eigene ſelbſtändige Mitarbeit ſchlagene Verfahren für das Gebiet des bürger

fichert. liches Rechtes zu einer erheblichen Erweiterung

Dieſem allgemeinem Bedürfnis entſprechend, gegenüber den Ausführungen des Lehrbuches führen

habe ich !4)im Sommerſemeſter 1916 meineVorleſung muß. Faſſen wir beiſpielsweiſe nur die Lehre

über Einführung in dieRechtswiſſenſchaft derWieder: von der juriſtiſchen Perſon , den Gegenſtand des

einführung in das geltende Recht angepaßt. Ich zweiten Titels des BGB. ins Auge. Das Behr

habe daher einerſeits dieſem wiedereinführendenbuch verſucht hier nur dem Anfänger die na:

Unterricht mein Lehrbuch : „ Einführung in die türliche Entſtehung der Korporation und damit

Rechtswiſſenſchaft“ (3. Auflage, Berlin , Verlag Weſen und Wirkung der Korporationen , wie der

D. Häring, 1912), welche den Anfänger, der ſo- Anſtalten und Stiftungen begreiflich zu machen

eben die Mittelſchule verlaſſen hat, in möglichſt (S. 36-39). Dagegen zeigen die Stellen in den

einfacher und faßlicher Form in die Grundbegriffe Anmerkungen , daß die Rorporationen des bürger-:

und den Hauptinhalt der Rechtsdiſziplinen ein : lichen Rechtes, die ſog . Vereine, niemals von ſelbſt

führen ſoll, zugrunde gelegt und die Teilnehmer kraft korporativer Verfaſſung, ſondern erſt durch

veranlaßt, ſich auf jede Vorleſung durch vor- Eintragung in das Vereinsregiſter oder durch

gångiges Studium der inhaltlich entſprechenden ſtaatliche Verleihung (SS 21 bzw. 55 , 57, 58 und

Abſchnitte dieſes Lehrbuches vorzubereiten. Ich 22 , 23) Rechtsfähigkeit erlangen, wie die Stiftung

habe aber andererſeits in Anmerkungen zu den auch nicht durch das Stiftungsgeſchäft, ſondern

Ausführungen des Buches über das bürgerliche erſt durch ſtaatliche Genehmigung (85 80, 81

Recht (im 1. Kap. und in 8 2 des 2. Rap .) die Abſ. 1 ) rechtsfähig wird . Die angeführten Stellen

einſchlägigen, insbeſonders die grundbegrifflich und zeigen zudem, daß alle juriſtiſchen Perſonen (Vereine

praktiſch wichtigſten Beſtimmungen zuſammengeſtellt und Stiftungen) durch die Rechtsgeſchäfte ihrer

und dieſe eingehendem Studium anempfohlen, zu- Organe berechtigt und verpflichtet werden, daß

gleich zu dem ausgeſprochenen Zwede, deren In: ſie außerdem durch deren ſchadenſtiftende Hand

halt in den Zuſammenhang der Darſtellung einzu= lungen verpflichtet werden (§ 26 Abſ . 2 , § 31

ordnen. Mit dieſen Verweiſungen habe ich nicht bzw. $ 86, vgl . § 42) und daß für dieſe ihre

felten auch inhaltliche Angaben verbunden ,welche Verbindlichkeiten die juriſtiſche Perſon

dem Studierenden helfen ſollen das Verſtändnis mit ihrem Vermögen, dem Vereins- oder Stif

der angeführten Stellen und ihrer Zuſammen: tungsvermögen, haftet, geradeſo, wie die Einzel

hänge zu gewinnen . In dieſer Geſtalt ſind dieIn dieſer Geſtalt ſind die perſon für ihre Verbindlichkeiten mit ihrem Ver:

Anmerkungen nunmehr als Nachtrag im Drucke mögen aufkommen muß. Im Gegenſaß zu der

erſchienen und bilden mit der „ Einführung in einfachen Haftung der juriſtiſchen Perſon entſteht,

die Rechtswiſſenſchaft“ zuſammen die Ausgabe für und auch darauf weiſen die Anmerkungen hin,

Kriegsteilnehmer (Berlin , Verl. D. Håring, DE- aus den Rechtsgeſchäften der nichtrechtsfähigen

tober 1916). Vereine eine dreifache Haftung : erſtens haften

IV. In der Vorleſungsſtunde iſt auf Grund alle Mitglieder nach dem Rechte der Geſellſchaft
der gedachten zweifachen Vorbereitung jedes Mal als Geſamtſchuldner ($ 54 Saß 1 , 88 710, 714,

der Inhalt der zu behandelnden Abſchnitte des vgl. § 427) eine Haftung, die aber regelmäßig

Lehrbuches zum Gegenſtand der Frageſtellung und durch die Saßung ausgeſchloſſen wird ; zweitens

Beſprechung gemachtworden . Beides, Frageſtellung haſten die Mitglieder inſoferne nur mit dem

und Beſprechung, mußte bei den Abſchnitten, die Vereinsvermögen, mit anderen Worten , es haftet
das bürgerliche Recht betreffen , natürlich auch auf praktiſch nur das Vereinsvermögen, wie beim

den Inhalt der Anmerkungen und der darin rechtsfähigen Verein (vgl. 3PO. $ 50 Abſ. 2 und
zitierten Geſekesſtellen erſtreckt werden und führte , $ 735) und drittens haften , weil dieſes Verinögen
wo das veranlaßt war, zu eingehender Auslegung den Gläubigern nicht, wie das Vermögen des

dieſer Stellen . Nachdem in dieſer Weiſe der Stoff rechtsfähigen Vereins , die erforderliche Sicherheit

der Vorleſung herbeigeſchafft, geſichtet, abgegrenzt bietet (S 42), auch die Perſonen ( Vorſtand ), welche

und zu allſeitiger Befriedigung klargeſtellt war, das Geſchäft für den Verein abgeſchloſſen haben ,

habe ich mir angelegen ſein laſſen , die in gemein: nach § 54 Saß 2 perſönlich (als Geſamtſchuldner).

Dieſe Ausführungen zu den Anmerkungen über

14) Meine Ausführungen ſollen den Leſer in die juriſtiſche Perſonen dürftenjuriſtiſche Perſonen dürften – jo glaube ich -

Lage perfeken, die Ermågungen und Folgerungen , eine Vorſtellung von dem leitendenGrundgedanken
mich zu dem oben dargelegten

Unterricht der Kriegsteilnehmer beſtimmt haben, nach
und damit dem Hauptinhalt der Vorſchriften des

zuprüfen undmüſſen daher einen perſönlichen Charakter zweiten Titels unſeres Bürgerlichen Geſetzbuches

tragen . bieten . Sie dürften aber zugleich auch den an

nur
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geſtrebten Zweck der wieder einführenden Vor- Eintritt in das Heer unterbrochen hatten ."') Ihnen

leſungen klar erkennen laffen . Der Teilnehmer werden dann zweckmäßig Repetitorien und Ron-=

ſoll auf der Grundlage der üblichen , enzyklopädiſch verſatorien zu dem noch fehlenden Wiffen verhelfen .

gehaltenen Einführung in die Rechtswiſſenſchaft Die dargelegten Vorteile unſerer Vorleſung

und damit im Zuſammenhang mit der geſchicht können fich ſogar Kriegsteilnehmer fichern, welche

lichen Geſtaltung unſeres Rechtszuſtandes und dem noch im Heeresverbande ſtehen . Wo immer mehrere

hiſtoriſch-ſyſtematiſchen Ueberblick über das ganze Juriſten in Schükengräben und Garniſonen , in

Rechtsgebiet, welchen die Einführung bietet, dahin Lazaretten , Geneſungsheimen oder Gefangenenlagern

geführt werden, aus den in den Anmerkungen die nötige Muße dazu finden, können ſie, nach:

angeführten Gefeße8ſtellen ein Syſtem der Grunda dem ein jeder, wie oben angeregt wurde, fich mit

ſäße, eine Art Grundbau unſeres bürgerlichen Hilfe der „ Einführung für Kriegsteilnehmer“ darauf

Rechtes herauszuarbeiten, welcher, weil ſelbſt er: vorbereitet hat, in gemeinſamer Beſprechung wenig

arbeitet, eine wirkliche Herrſchaft über die Grund- ſtens annähernd zu jener Erkenntnis gelangen,

gedanken des Bürgerlichen Geſezbuches in ihren welche die Vorleſung anſtrebt. Was der eine nicht

Zuſammenhängen gewährt. weiß , bietet der andere und zudem klärt und fördert

VI. Es liegt nahe, daß ein ſolcher Unterricht die gemeinſame Diskuſſion die Einſicht aller Teil

dem Zwecke der Wiedereinführung der Kriegs- nehmer.

teilnehmer zu dienen geeignet iſt; iſt er doch gerade
VII. Neben der wiedereinführenden kommt der

gerichtet auf Erkenntnis der Tragweite der grund: Vorleſung zugleich eine einführende Bedeutung

begrifflich und praktiſch wichtigſten Beſtimmungen
zu. Die Vorleſung bietet dem Kriegsteilnehmer,

des bürgerlichen Rechtes, alſo jener Stellen , der nach Entlaſſung aus dem Heere das Rechts

welche als Mittelpunkte des juriſtiſchen Denkens ſtudium erſt beginnen will — wie überhaupt jedem

mit Nowendigkeit die darin wurzelnden Vor
Anfänger neben der allgemeinen Vorbereitung,

ſtellungen wieder aufleben laffen. In der Tat

hat der Erfolg der Vorleſungen der Erwartung für alle Diſziplinen darbietet ,
welche die „ Einführung in die Rechtswiſſenſchaft“

in der Durch

durchaus entſprochen, die Kriegsteilnehmer haben arbeitung der Grundprinzipien des bürgerlichen

ſich wohlrorbereitet mit großem Eifer an den Be
Rechtes die beſondere Vorbereitung, welche ein

ſprechungen beteiligt, namentlich auchan der Aus- erfolgreiches Studium des BGB. vorausſekt und

legung der Geſekesſtellen, offenbar, weil dieſe Aus: ermöglicht ihm zugleich, wenn die Vorleſung in den

legung (imGegenſaß zurErklärung von Digeften AnfangdesSemeſters gelegt wird, ſichan den

ſtellen) zu beſtimmten und greifbar praktiſchenEr: Vorleſungen über das bürgerliche Recht mit vollem

gebniſſen geführt hat. Unter dem Eindruđe ihrer Verſtändnis zu beteiligen. Sie leiſtet alſo in der

Mitarbeit " iſt ihr Selbſtvertrauen zuſehends ge Vorbereitung auf das bürgerliche Recht weſentlich

wachſen und nach etwa fünf Wochen konnten ſie den Dienſt,der bisher als Aufgabe den Vorleſungen

an den für ihr Semeſter paſſenden Vorleſungen ,
über das Syſtem des römiſchen Privatrechtes (er

namentlich auch an den noch fehlenden Vorleſungen gänzt durch die Grundzügedes deutſchen Privat

über bürgerliches Recht ſo teilnehmen , als ob ſie rechtes ) zugewieſen wird . Die Vorleſung würde

ihr Studium niemals unterbrochen hätten . Die daher,wenn einmalallgemein durchgeführt, voraus

Teilnahmean den wiedereinführendenVorleſungen ſehen , daß die von ihren propådeutiſchen Funktionen

hatte für ſie eine völlige Wiedereinſeßung in den
befreiten hiſtoriſchen Vorleſungen über römiſches

früheren Stand zur Folge gehabt.15)
und deutſches Recht ſpäteren Semeſtern zugewieſen

Selbſtverſtändlich kann das nicht für Stu- würden . Damit wäre eine Anforderung an den

dierende gelten, die vor dem Kriege Vorleſungen juriſtiſchen Unterricht verwirklicht, die ſeit langen

nur flüchtig gehört, ein eigentliches Wiſſen aber Jahren von Rechtslehrern erſten Ranges auf

nicht erlangt haben. Indeſſen wird eine wirklich geſtellt wird, ſo von Rudolf Stammler ſchon 1885,

fleißige Teilnahme an unſerer Vorleſung auch dieſe von Ernſt Zitelmann neuerdings eindringlich 1909.

Studierenden in den Stand ſeßen , die Vorleſungen Dieſe Regelung würde zugleich Anſchauungen und

an der Stelle aufzunehmen, wo ſie dieſelben beim Ueberzeugungen entſprechen, welche im weiteſten

Umfange in den Kreiſen der praktiſchen Juriſten

16)Man kann die hier vertretene wiedereinſeßende herrſchen und die unter anderem in der Stellung
Straft unſerer Vorleſung bezweifeln, inſoferne fie eine

zureichende Vertiefung nur für das bürgerliche Recht, nahme des Bayeriſchen Rechtspraktikantenvereins

nicht für andere Rechtsgebiete anſtrebt. Jndeſſen wird zur Reform der Vorbildung der Juriſten einen

derjenige, der in der hier befürworteten Weiſe ſich in

das Gebiet des bürgerlichen Rechtes einarbeitet, ſoviele ihrem Eintritt in das Heer gemacht haben werden.

Beziehungen zu den Nachbargebieten des Handels- und Selbſtverſtändlich ſoll damit nicht verkannt werden,

Wechſelrechtes, des Straf- und Prozeßrechtes und ſelbſt daß es auch für die anderen Diſziplinen des kodifizierten

des Staatsrechtes wiedergewinnen, daß ihm auch die Rechtes erwünſcht wäre, in Geſtalt von Anmerkungen

Anknüpfung an die Vorleſungen über dieſe Diſziplinen Anregungen zu bieten , wie ſie für das bürgerliche

nicht allzu ſchwer fallen dürfte, abgeſehen davon , daß Recht die Ausgabe meiner Einführung für Kriegsteil

Kriegsteilnehmer, welche dieſe früher gehört haben , nehmer zu bieten ſucht.

regelmäßig die Schlußprüfung (als Noteramen ) vor 18) S. Anm. 11 .
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ſehr bezeichnenden Ausdruck erhalten haben . ??) | Anerkennung durchringen dürfte. Wenn man aber

Offenbar iſt es auch dieſe Regelung , die dem glaubt, die konverſatoriſche Vorleſung ge

Preußiſchen Juſtizminiſter vorſchwebt, wenn er in ftatte eine erhebliche Einſchränkung der Unterrichts

der Verfügung vom 3. Juli 1912 auf die Ein- zeit, ſo iſt das, wie ſchon betont, eine trügeriſche

führung in die Rechtswiſſenſchaft als die einzige Erwartung. Zeit wird damit nicht, jedenfalls

propådeutiſche Vorleſung hinweiſt und zugleich die nicht weſentlich, geſpart werden. Daher aber be :

Studierenden von dem Zwange befreit eine beſtimmte darf es zu ihrer Durchführung keiner Aen

Reihenfolge der Vorleſungen einzuhalten und ſo derung unſeresUnterrichtsbetriebes. Rein

mit in den erſten Semeſtern römiſches und deutſches Dozent iſt verhindert von dieſer Methode Gebrauch

Recht zu hören . Derſelbe Gedanke leitet die bay: zu machen , wohl aber wird es ſich empfehlen, wenn

eriſche Regierung , wenn ſie den Kriegsteilnehmern derjenige, der konverſatoriſche Vorleſungen in dem

die Zwiſchenprüfung erlaſſen will. Daß aber trok hier befürworteten Sinne halten will, die Vor

aller Bedenken am römiſchen Recht als Vorbereitung leſung als ſolche bezeichnet, damit die Hörer wiſſen,

für das bürgerliche Recht bis zur Stunde feſtge: was ſie zu erwarten , zu hoffen und zu fürchten

halten worden iſt, erklärt ſich daraus, daß man ſich haben .

über einen vollwertigen Erſaß noch nicht geeinigt hat. Wir ſind zum Schluſſe gelangt. Die Not der

VIII. Unſere Wiedereinführung für Kriegs: Kriegsteilnehiner hat zur Schaffung einer Vorlejung

teilnehmer legtſchließlich die Gedanken nahe, die ihr geführt, die, den Kriegsteilnehmern gewidmet,
eigene Verbindung von Ronverſatorium und Vor: ihrer Wiedereinführung in das Rechts

leſung auch auf andere juriſtiſche Vorleſungen an:
ſtudium zu dienen beſtimmt iſt. Zugleich trägt ſie

zuwenden. Geradeſo, wie in unſerer Vorleſung im
die Züge einer Vorleſung , die für ſich allein der

Anſchluſſe an die das bürgerliche Recht behandeln : allſeitigen Einführung aller Studierenden

den Abſchnitte der Einführung, die die einzelnen
in die Rechtswiſſenſchaft entſprechen kann und er

Titel und Abſchnitte des BGB. beherrſchenden öffnet den Ausblic auf einen Vorleſung8 :

Grundſäkeund ſchließlich ein Syſtem derGrundſäße betrieb , der auf organiſcher Einfügung

des bürgerlichen Rechtes überhaupt herausgearbeitet felbſtſtändiger Mitarbeit der Teil:

wird , ſo kann in gleichem Verfahren im Anſchluß nehmer beruht. Damit ſind wir aber auch auf

an ein dazu geeignetes Lehrbuch auf Grund aller
den Ausgangspunkt unſerer Ausführungen zurück

einſchlägigen Stetien eine ſyſtematiſche Darſtellung verwieſen . Die Wiedereinführung in die Rechts

des Inhaltes der einzelnen Titel und Abichnitte wiſſenſchaft in dem hier befürworteten Sinne ift

und ſchließlich des Geſamtinhalte der einzelnen
die ſichere Grundlage , auf der die Dreiteilung

Bücher des BGB. gewonnen werden . Aber frei
ihr Ziel, die Kürzung der Studienzeit bei

lich an geeigneten Lehrbüchern als Grundlage fehlt
voller Wahrung aller Anſprüche der ſtaatlichen

es ; wir haben zwar vortreffliche Lehrbücher, aber Gemeinſchaft an die Ausbildung ihrer Richterund

kaum eines, das kurz genug wäre, um es in der Beamten, erreichen wird.

Vorleſung allſeitig zu beſprechen und zu erklären .

Dieſer Mangel aber bereitet keine unüberwind:

lichen Schwierigkeiten. Es iſt ja immer der Geſeßeg
Leiſtungsvertrag und Strieg.

text als Grundlage der Vorbereitung gegeben, welche

durch Hinweiſe auf klar geſchriebene Ueberſichten zu Bon Juſtizrat Dr. Þeinrich Frautenburger in München .

den einzelnen Titeln und Abſchnitten des BOB . , wie

durch Erläuterungen in dem Studierendengebotenen II vom 21.März1916)und in Uebereinſtimmung
Das Reichsgericht (vgl. Urteil des RG. 47315

Grundriſſen ſehr erleichtert werden könnte . Wohl

aber iſt die konverſatoriſche Vorleſung eine der
mit ihm haben deutſche Obergerichte den Verkäufer

großen Mehrzahl der Dozenten ungewohnte Lehr
aus Lieferungsverträgen , die vor Kriegsbeginn ab

methode, nimmt den Lehrer in ungleich höherem geſchloſſen waren, für leiſtungspflichtig erklärt, auch

Maße die gewöhnlichen
wenn er hiedurch die ſchwerſten Schäden erleiden ,

Weblingen in'Unipruchund verlangt zudem eine meg lehenermitachateta besteringsgericht einefrüherewenn darüber zugrunde

fortgeſeßte, nicht unerhebliche Mitarbeit der Teil
nehmer, von welcher fie die gewöhnliche Vorleſung Auffaſſung (RG .57, 119) verlaſſen.Nach lekterer

verſchont, die gleichwohl zu der erſtrebten Fixie Entſcheidung ſollte der Lieferungspflichtige auf

rung des Wiſſenswerten führt. Dennoch zeigt der Leiſtungsunmöglichkeit i. S. des $ 279BGB. fich

immer wiederkehrende Hinweis aufdie tonverja berufen können, wenn die Beſchaffung von Gegen :

toriſche Vorleſung, daß ſie einem weit gefühlten ſtänden der fraglichen Gattung eine ſo ſchwierige

Bedürfniſſe entſpricht, welches , weil es zugleich dem geworden iſt, daß fie billigerweiſe niemandem zu

Verlangen von Tauſenden von Kriegsteilnehmern gemutet werden kann . Die neuerliche Anſicht des

entſpricht, ſich gerade in unſerer Zeit zu größerer Reichsgerichts hat zu mehrfacher Kritit herausge:
fordert . S. Hachenburg JW. 1916 S. 831 ,

1) Darübermeine Beſprechung in dieſer Zeitſchrift, Cahn 13. 10 S. 1165. Eine Einſchränkung hat

9. Jahrg. 1913 Seite 57 ff . das Reichsgericht nur inſoferne getroffen , als der
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Leiſtungsberechtigte gegenüber den im Lieferung - feſtgeſekten Bedingungen nicht mehr gefordert werden.

verzug befindlichen Pflichtigen zu

erklärten hat,06*er aufErfüllung beſtehen"Moire Dauer des Arieges ift mancher"zunächſt zur Leie
(D33. 1916, 898 ; LZ. 10 , 1009). Die ſtrittige ftung der Gattungsjache Verpflichtete in eine wirt

Frage iſt aber auch nach der Seite zu prüfen , ob ſchaftliche Notlage geraten . Die Beſchaffung der

bei Verhältniſſen der geſchilderten Art der Lei- zur Herſtellung des Lieferungsgegenſtands nötigen

ſtungspflichtige nicht durch Berufung auf 8 138 Materialien 3. B. von Kupfer, von Häuten , iſt

Abſ. 1 und 2 BGB. wegen Mißverhältniſſe während des Krieges durch die nahezu aufgehobene

zwiſchen Leiſtung und Gegenleiſtung die Erfüllung Einfuhr aus dem Auslande, durch teilweiſe Be

ablehnen könne. Bei Abſchluß der Lieferungsver- ſchlagnahme ſeitens der Militär- oder ſeitens ſon

träge vor Ausbruch des Krieges hat wohl keiner ſtiger ſtaatlicher Behörden ſo ſchwierig geworden ,

der Vertragsteile damit gerechnet, daß der Krieg daß dieſe Beſchaffung nur mit ganz außerordent:

ſolange dauern und die Produktionsverhältniſſe lichen Opfern möglich iſt. Die hiedurch entſtehende

durch Erſchwerung des Bezuges der Rohmaterialien, wirtſchaftliche Lage kann den Charakter einer größeren

Anſteigen der Geſtehungspreiſe für dieſe um ein oder geringeren Notlage des Lieferungspflichtigen

vielfaches, Entziehung der geſchulten Arbeitskräfte annehmen .annehmen . Soll nun troß dieſer Notlage der

durch deren Einberufung zum Heere, ſo ſdhwierig Leiſtungsberechtigte auf die vertragsmäßige Leiſtung

ſich geſtalten würden , daß der Zwang zur Leiſtung Anſpruch erheben können ? Die Bejahung der

nach der Anſicht aller billig und gerecht denkenden Frage würde „ gegen die im ſittlichen Volksbe

Menſchen nicht nur höchſt unbillig erſcheint, ſondern wußtſein begründete Auffaſſung über das , was

in der Ausübung dieſes Zwangs die Schaffung dem Anſtandsgefühl aller billig und gerecht Den

eines Mißverhältniſſes zwiſchen Leiſtung und Gegen- kenden entſpricht“ verſtoßen (RG. 80, 221).

leiſtung unter Ausnußung der Schwierigkeiten des Unter den wirtſchaftlichen Folgen des Krieges

Verkäufers liegt. Es kann zugegeben werden, daß leidet mehr oder weniger , wobei man nur an die

ein auffälliges Mißverhältnis zwiſchen Leiſtung Ernährungsſchwierigkeiten zu denken braucht, die

und Gegenleiſtung allein einen Vertrag noch nicht ganze Bevölterung in Deutſchland. Welche be :

nichtig nach § 138 Abſ. 1 macht (RG . 64, 182). rechtigte Entrüſtung gibt ſich allgemein fund, wenn

Aber es iſt die Prüfung doch darauf abzuſtellen , einzelne Eigennüßige trog der beſtehenden Beſchrän:

ob der Verkäufer durch Schwierigkeiten der vor- kungen , Lebensmittel für ſich, ohne Rückſicht auf

angegebenen Art nicht in eine Notlage geraten iſt. die anderen Volksgenoſſen , anzuhäufen beſtrebt ſind!

Auch der ſorgſamſte Verkäufer (gleichgültig, ob er Es wird auch keinem Juriſten beifallen , das Sitten

die Ware ohne Verarbeitung weiter veräußert oder i widrige eines ſolchen Verhaltens zu entſchuldigen .

ſie aus zu beſchaffenden Materialien erſt herzu: Iſt es aber nicht ebenſo ſittenwidrig, die Notlage

ſtellen hat und dann an ſeine Abnehmer weiter- des Vertragsgegners zu eigenem Vorteile aus

gibt) pflegt bei Vertragsabſchluß fich nicht ſofort zubeuten , um auf Grund eines unter normalen

entſprechend einzudeden. Er rechnet damit und Verhältniſſen vor dem Kriege geſchloſſenen Lie

fann damit rechnen , daß er die zur Lieferung oder ferungsvertrags Erfüllung zu begehren ! Ja viel

Herſtellung der zu leiſtenden Sache benötigten leicht aus der Weiterveräußerung oder Weiter

Produkte ſich rechtzeitig beſchaffen kann. Der Aus- verwertung der ſo erlangten Sachen einen größeren

bruch eines Weltkrieges , wie er ſeit mehr als zwei oder geringeren Nußen zu erlangen, gar über

Jahren Deutſchland von den übrigen Wirtſchafts- mäßigen Gewinn zu erreichen ? Denn die Ver

gebieten abſchließt, iſt aber nicht in den Bereich ordnung vom 23. Juli 1915 (RGBI. 1915 S. 467 )

des Vorherſehbaren zu ziehen ; die Unterlaſſung betrifft nur einen beſchränkten Kreis von Sachen

bedeutet noch nicht die Unterlaſſung der üblichen des täglichen Bedarfs. Das entſpricht ſicher nicht

Sorgfalt . der Anſicht aller billig und gerecht Denkenden.

Mit einer jo außerordentlich langen Dauer Wer unter nicht vorausſehbar geweſenen

des Krieges hat niemand gerechnet , ſelbſt wohl erſchwerten Beſchaffungsverhältniſſen

die Generalfommandos nicht. Von ſachkundiger Leiſtungen machen ſoll, der befindet ſich

militäriſcher Seite wurde nach der Kriegserklärung in einer wirtſchaftlichen Notlage , die

Englands die vorausſichtliche Dauer des Krieges von dem anderen Vertragsteil nicht aus-

mit einem Jahr bemeſſen. Man darf alio auch gebeutet werden darf . Es liegen bei jo ge

als Wille der Vertragsteile, die vor dem Kriege arteten Verhältniſſen , wenn der andere dennoch

einen Lieferungsvertrag geſchloſſen haben , anſehen , Erfüllung fordert, alle Vorausſeßungen für An=

daß der lieferungspflichtige Teil im Falle des Aus- wendung des § 138 Abſ . 2 BGB. vor. Das

bruches eines Krieges auf Grund eines vorher ge- Verlangen der Leiſtung trotz dieſer Sachlage will

ſchloſſenen Liefirungsvertrages nicht für längere ein Recht zur Geltung bringen , das zum Unrecht

Zeit als die Dauer eines Jahres gebunden ſein geworden iſt. Die Verwirklichung eines Vertrags

jollte. Was innerhalb eines Jahres abgerufen rechts verfällt dann der Beurteilung im Sinne der

werden konnte, aber nicht abgerufen wurde, kann vorerwähnten Geſekesſtelle.

in ſpäterer Zeit unter den im Lieferungsvertrag Aber der durch die lange Dauer des Krieges
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geſchaffene Zuſtand der wirtſchaftlichen Verhältniſſe | In einem anderen Urteile vom 8. Februar 1916

verlangt nach allgemeiner, auf allen Gebieten der iſt ausgeführt :

menſchlichen und wirtſchaftlichen Betätigung inner Iſt die infolge des Krieges eingetretene

halb Deutſchlands fich äußernder Meinung (com- Preisänderung von einem ſolchen Umfange, daß

munis opinio) zum mindeſten einen Ausgleich der bei Vertragserfüllung auf Seite des einen Teils

Gegenſáže. Man vergleiche nur die täglich er- eine ganz ungerechtfertigte und unverhältnis

gehenden Verordnungen der Reichs- und Landes- mäßige Bereicherung undauf Seite des anderen

behörden ! Man denke an die ſegensreiche Be- Teiles eine unverhältnismäßige Schädigung er

tätigung der Nächſtenliebe in allen Bevölkerungs- folgen würde, dann muß die materielle Schwierig

ſchichten ! Der billig Denkende wird ſich die Hilfe, keit der Erfüllung der Unmöglichkeit derſelben

die er dem Schwachen zuteil werden läßt , nicht gleichgehalten werden. Unter ſolchen Umſtänden

zum Ruhme anrechnen , ſondern von dem Bewußts auf der Erfüllung des Vertrages zu beharren ,

ſein geleitet ſein , nur eine Pflicht zu erfüllen. Wer würde gegen die guten Sitten verſtoßen (8 878

bei jo außerordentlichen wirtſchaftlichen Verhält : ABGB.). (Entſcheidung vom 1. Juli 1915,

niſſen, unter denen wir infolge der Abſperrung R II 427/1915 und vom 8. Februar 1916,

von der übrigen Welt leben , die Mithilfe verſagt,
R II 17/16).

derleßt nach allgemeiner Anſicht das Sittengeſek. In einem anderen Urteile vom 30. November

Um wieviel mehr trifft dieſer Vorwurf denjenigen, 1915 wird das Gericht noch weiter den ver

der zu eigenem Vorteile von einem Vertragsgegner änderten Verhältniſſen gerecht:

auf Grund eines vor Kriegsbeginn geſchloſſenen „ Þat eine Warenlieferung gegen Abruf zu
Vertrages , trok vollſtändig veränderter Verhältniſſe erfolgen , ſo genügt es, wenn ſich der Verkäufer

nur zu eigenem Nußen und damit zum Nachteile erſt gemäß dein zu erwartenden Abruf eindeckt.

des Vertrag& gegners unter Ausbeutung der wirt- Zur früheren Komplettierung ſeiner Lager

ſchaftlichen Notlage desſelben Leiſtung begehrt ! Es beſtände iſt er nicht verpflichtet. Ronnte nun

darf hier die Zuerkennung durch den Richter nicht dieſer Abruf vereinbarungsgemäß erſt zu einer

dag jus in injuria verwandeln . Als lehrreich Zeit gewärtigt werden , in welcher ganz un

möge ein Streitfall aus meiner beruflichen Tätigkeit erwartet der Krieg ausgebrochen war , und iſt

erwähnt ſein . Durch Vertrag vom Mai 1914 der Verkäufer infolge des Krieges nicht in der

hatte A fich verpflichtet, innerhalb mehrerer Jahre Lage, das notwendige Rohmaterial herein

eine beſtimmte Menge von ihm aus einer Kupfer- zubringen und demzufolge den Schluß voll
legierung herzuſtellender, der Gattung nach be: ſtändig zu erfüllen , ſo liegt auf ſeiner Seite

ſtimmter Sachen, jeweils auf Abruf dem B zu ein ſchuldhafter Lieferungsverzug nicht vor . Dieſe

liefern . Die Militärbehörde hatte faſt alles Kupfer ſchuldbefreienden Tatſachen ſind jedoch vorerſt

beſchlagnahmt; um mehr als 100 % war die dem zu erheben , daher Aufhebung der Urteile der

Verkehr überlaſſene geringe Kupfermenge , ebenſo Vorinſtanzen. (Entſcheidung vom 30. November

wie die ſonſtigen , zur Herſtellung benötigten Roh- 1915, R II 794/15) . "

produkte im Preiſe geſtiegen . Durch Verwendung Hoffentlich kehrt die Rechtſprechung in Deutſch
der für die Fertigung allein noch zur Verfügung land wieder zu dem Standpunkt zurück, wie er

ſtehenden ungelernten Arbeitskräfte hatte der Be- in der Entſcheidung des RG. 57 , 119 zur Gel

ſtehungspreis eine ſolche Höhe erlangt, daß A an tung kam.

B nicht nur mit einem verhältnismäßigen, ſondern

mit einem wirklichen großen Schaden hätte liefern

können. Der Abnehmer B würde durch Bezug

und Weiterveräußerung einen ganz außerordent Stellvertretung bei der Annahme

lichen Nußen, A einen ganz außerordentlichen wirt au Sindesſtatt.
lichen Verluſt erleiden. Würde das der Anſicht

aller billig und gerecht Denkenden entſprechen ? Bon Dr. Franz Remmer, Amtsrichter in München .

Soll es dem B erlaubt ſein , unter Berufung auf

die Regel des 8279 BOB. trop der Notlage des A
DasKammergerichtBerlin hat in ſeinem

deſſen Leiſtung zu den urſprünglich verabredeten Beſchluß vom 10. Oktober 1913 ausgeſprochen ,

Bedingungen zu fordern ? Man wird wohlſagen daß beim Abſchluß des Vertrags überAnnahme
an Kindes Statt die Beteiligten weder i m Willen

Obergerichte gegenüber ſolchen Fragen unbefrie noch in der Abgabe der Willenserklärung ver:

treten werden können .')
digend iſt. Die Rechtſprechung darf nicht davor

Dieſe Anſicht kann nicht ganz unwiderſprochen
zurüdſdrecken , die Anwendungsmöglichkeit des

§ 138 Abſ . 2 BGB . zu erwägen . Der öſter:
bleiben . Die wichtigen Folgen , welche ſich aus

der Zuläſſigkeit oder Unzuläſſigkeit der Stellver

reichiſche Oberſte Gerichtshof hat „ Befreiung von

der Lieferungspflicht infolge a ußerordentlicher
1) Vgl . Zuſammenſtellung des Reichsjuſtizante

Erichwerung ihrer Erfüllung " in mehrfachen
Bd. XIII Heft 3 und 4 (172) ZBIFO . XV. Jahrg .

Urteilen angenommen. Urteil vom 8. Juni 1915. Nr. 183 S. 266 und Nr. 541 S. 614 .
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1

tretung beim Abſchluß des Annahmevertrags er- Verhältnis miteinander eingehen wollen ; ſie können

geben, erheiſchen eine eingehende Erörterung dieſer dieſe ihre Willensentſchließung nicht einem anderen ,

Frage. Denn der Mangel der Form beim Ab- einem Stellvertreter, überlaſſen . Daher wird die

ſchluß dieſes Vertrages zieht nach § 1756 BOB. rechtsgeſchäftliche Stellvertretung oder die

die Nichtigkeit des Annahmevertrags nach rich, Stellvertretung im Willen beim Abſchluß

ſelbſt wenn der Vertrag die gerichtliche Beſtätigung des Annahmevertrages durch den erſten Abſaß

erhalten hätte. des g 1750 BOB. ausgeſchloſſen.

Der Wortlaut des erſten Abſages des 3 1750 Dem Rammergericht Berlin iſt hiernach in:

BOB., wonach der Annahmevertrag nicht durch ſoweit beizuſtimmen , als es die Stellvertretung

einen Vertreter geſchloſſen werden kann, ſcheint im Willen beim Abſchluß des Annahmevertrags

allerdings dein Kammergericht Recht zu geben , für unzuläſſig erklärt.

um ſo mehr als im zweiten Sag desſelben die einzige Hierüber beſteht in der Theorie und Praxis

Ausnahme von dieſer Vorſchrift aufgeführt iſt . auch kein Streit.

Hat nämlich das Kind nicht das vierzehnte Debens- Wegen der Wichtigkeit und weittragenden

jahr vollendet, ſo kann ſein gefeßlicher Ver: Folgen des Annahmevertrags hat aber der Ge

treter , und zwar , da es ſich um eine vorwiegend ſergeber noch eine Reihe von erſchwerenden Vor

perſönliche Angelegenheit handelt, derjenige, dem ſchriften erlaſſen, um den Abſchluß des Annahme

die geſeßliche Vertretung des Kindes in perſön- vertrags einzuſchränken und eine möglichſt große

lichen Angelegenheiten gemäß § 1631 BGB. zu: Gewähr für die Ernſtlichkeit des Vertragsab

ſteht, den Vertrag mit Genehmigung des Vor: ſchluſſes zu ſchaffen .

mundichaftsgerichts ſchließen. Die bloße Willenseinigung, der formloſe An:

Zu dieſer klar ausgeſprochenen Beſtimmung nahmevertrag, genügt nicht zu deſſen Rechts

des erſten Abſages des § 1750 BOB. kommt wirkſamkeit. Hiezu bedarf es vielmehr noch der im

nun der zweite Åbſaß hinzu, der die Streitfrage zweiten Abſaß des § 1750 BOB. vorgeſchriebenen

hervorruft. Denn hier iſt geſagt, daß der An- gerichtlichen oder notariellen Beurtun

nahmevertrag bei gleichzeitiger Anweſenheit dung, ſowie der in den SS 1741 ff. BOB. vor

beider Teile vorGericht oder vor einem geſehenen gerichtlichen Beſtätigung des An

Notar geſchloſſen werden muß. nahmevertrags .

· Sowohl im erſten wie im zweiten Abſaß iſt Für die Erteilung dieſer Beſtätigung werden

vom „ Vertrag ſchließen“ die Rede . Und doch wieder eine Reihe von Erforderniſſen verlangt, wie

haben die nämlichen Worte nicht die gleiche Be- | insbeſondere die Vollendung des fünfzigſten Lebens

deutung. jahres durch den Annehmenden , der Mangel ehe

Im erſten Abſaß des §1750 BGB. iſt unter licher Abkömmlinge bei dem Annehmenden, die

„ Vertrag ſchließen “ die Willenseinigung der Einwilligung der Mutter eines unehelichen Kindes

Beteiligten über den Abſchluß des Annahmever- zur Annahme und die Genehmigung des Vor

trags zu verſtehen . Die Annahme vollzieht ſich. mundichajtsgerichts.

wie Endemann) ausführt , auf Grund eines DieAnnahmean Rindes Statt tritt nach 81754

familienrechtlichen Vertrages zwiſchen dem BOB. erſt mit der Beſtätigung in Kraft , wenn

Annehmenden und dem Wahlkinde zwecs ģerbei die Vertragſchließenden auch ſchon vorher an den

führung der Eltern- und Kindesgemeinſchaft. Alle Vertrag gebunden ſind.

Familienrechte im eigentlichen Sinne entſtehen Wenn nun auch im zweiten Abſaß des $ 1750

fraft Geſebes aus einem von Natur gegebenen BOB. vom „ Vertrag ſchließen“ die Rede iſt, ſo

Verhältnis, wie z. B. die Verwandtſchaft, oder iſt hierunter nicht ſowohl die Willenseinigung ,

aus einem durch Rechtsgeſchäft der Beteiligten ge- als vielmehr die Beurkundung des Annahme

ſchaffenen, perſönlichen Verhältnis, wie z. B. die vertrags 311 verſtehen . Es wäre eine übertriebene

Annahme an Kindesſtatt. Dem Abſchluß des Haarſpalterei , wollte man aus dem zweiten Ab

Annahmevertrags können kürzere oder längere Ver- ſaß folgern, daß die Beteiligten ſich nicht ſchon vor

handlungen über die Art und Weiſe und die Be- her, ſondern erſt in Gegenwart der Urkundsperſon

dingungen der Annahmevorausgehen ,bis die Eini- über den Annahmevertrag einigen dürften .

gung der Kontrahenten über den Vertrag erzielt Indeſſen hat die Vorſchrift der Beurkundung

iſt. Die Einigung erfolgt nach den allgemeinen des Annahmevertrags bei gleichzeitiger An

Grundſäßen. Die höchſt perſönliche Natur des weſenheit beider Teile vor dem Gericht oder einem

Annahmevertrags erfordert die eigene Willens- Notar zu der Streitfrage Anlaß gegeben, ob bei

beſtimmung beider Teile. Die Vertrag: dieſer Åbgabe der Willenserklärung vor

ſchließenden müſſen ſich ſelbſt entſchließen, daß der Urkundsperſon eine Stellvertretung der

und unter welchen Bedingungen ſie ein durch den Beteiligten zuläſſig iſt oder nicht.

Annahmevertrag begründetes familienrechtliches Das Rammergericht geht zur Begründung

ſeiner verneinenden Anſicht mit Recht auf die Ent

") Vgl. Endemann, Lehrbuch d . Bürg. Rechts. ſtehungsgeſchichte des § 1750 BGB. zurück, indem

6. Aufl. Bd . II § 210 Ziff. 2. es ausführt :
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Der erſte Entwurf des Bürgerlichen Geſetz: | jedem gültigen Vertrag , alſo auch beim Abſchluſſe

buchs enthielt in § 1616 Abſ. 1 nur den Saß, des Annahmevertrags, gegeben ſein .

daß der Annahmevertrag vor Gericht oder Notar Ueber den Vertrag ſollen ſie in der Regel

geſchloffen werden müſſe; die Motive (Mugdan, ichon einig geworden ſein , bevor ſie zwecks Beur

Materialien Bd. 4 S.516) erläutern aber dieſe fundung zum Notar gehen . Wenn der Notar

Beſtimmung dahin , daß damit, wie im Falle des auch Aufklärungen und Belehrungen erteilen kann ,

$ 868 des Entwurfs, die Willenserklärung der ſo iſt es doch nicht ſeine Aufgabe, die Einigung

Vertragſchließenden bei gleichzeitiger Anweſenheit der Parteien über den Vertrag erſtherbeizuführen,

vor Gericht oder Notar mündlich abgegeben werden ſondern vielmehr den bereits zwiſchen ihnen fertig

müſſe. Dies iſt dann im § 1631 des Entwurfs gewordenen Vertrag zu beurkunden. Die Betei

zweiter Leſung (entſprechend der jeßigen Faſſung ligten ſollen die koſtbare Zeit des Notarg nicht

des g 1750 Abſ. 2) deutlicher zum Ausdruck erſt durch lange Verhandlungen vor ihm wegnehmen .

gebracht worden . Zur Begründung dieſer erſchwe- Dem Rammergericht Berlin kann daher in

renden Form geben die Motive (a. a. D. Bd. 4 ſoweit nicht beigepflichtet werden , als es auch

S. 516) an , daß fie bei der Wichtigkeit des die Stellvertretung bei der Beurkundung

Vertrags empfehlenswert ſei, um eine größere oder Aufnahme des Annahmevertrags, mithin in

Gewähr für die Fortdauer, Ernſtlichkeit und Ueber- der Abgabe der Willenserklärung für

einſtimmung des Willens der Vertragſchließenden unzuläſſig erklärt.

und gegen unbeſonnenes Vorgehen zu gewinnen . In der literatur ſind beide Auffaſſungen

Der Abſaß 1 des § 1750 iſt aus § 1612 des vertreten .

erſten Entwurfs hervorgegangen , der alſo lautet : Plandº) vertritt die Anſicht, daß auch die

„Þat der Anzunehmende das 14. Lebensjahr Vertretung in der Erklärung des Willens wegen

noch nicht zurückgelegt , ſo kann der Annahme- der für die Schließung des Vertrags vorgeſchrie

vertrag für ihn durch den geſeßlichen Vertreter benen Form für unzuläſſig zu erachten ſein wird,
geſchloſſen werden . Im übrigen fann die und führt hiezu aus, daß dem Erfordernis der

Schließung des Vertrags, ſowohl für den gleichzeitigen Anweſenheit beider Teile vor

Annehmenden, als für den Anzunehmenden, Bericht oder Notar nicht genügt würde, wenn die

nicht durch einen Vertreter , insbeſondere auch Parteien ihre Vertragserklärungen in beliebiger

nicht durch den geſeßlichen Vertreter erfolgen .“ Form vorher abgegeben hätten , dann aber Ver

Zur Begründung wird nur auf $ 1588 des treter zur Ueberbringung dieſes Vertragswillens

Entwurfs, der auf ähnlichen Erwägungen beruhe, ermächtigten und dieſe Vertreter nun gleichzeitig

Bezug genommen. Der § 1588 des Entwurfs vor Gericht oder Notar erſcheinen und die Er

entſpricht im weſentlichen dem § 1728 BGB. , klärungen , zu denen ſie ermächtigt ſind, abgeben .

und zur Begründung dieſer Beſtimmung wird Sachlich werde hier alſo ebenſo wie im Falle des

auf den höchſtperſönlichen Charakter der in Rede 8 1317 das perſönliche Erſcheinen der Vertrag:

ſtehenden Willenserklärung hingewieſen . ſchließenden erfordert. Dieſes Erfordernis ſei hier

Etwas weiteres läßt ſich aber, wie das Rammer: zwar nicht unmittelbar, aber mittelbar durch den

gericht ſelbſt zugibt , aus den Geſeßesmaterialien Ausſchluß der Vertretung ausgedrückt.

nicht feſtſtellen,insbeſondere enthalten dieſekeiner:, Dieſer Anſicht Pland's haben ſich ohne wei

lei Bemerkungen darüber, ob oder inwieweit eine teres angeſchloſſen : A chilles , Blume, Fiſcher

Vertretung nicht nur im Willen, ſondern auch Henle , Kipp, Mayer :Reis, Meißner.

bei Abgabe der Willenserklärung ausgeſchloſſen ſein Der Gefeßgeber hat nun aber in allen Fällen,
ſoll.

in denen er als weſentliche Formvorſchrift für

Die Entſtehungsgeſchichte des § 1750 BGB. die Gültigkeit des Vertrags nicht nur die gleich :

gibt ſonach der Auffaſſung des Rammergerichts, zeitige, ſondern auch die perſönlicheAnweſenheit

keine genügende Grundlage; es ſucht deshalb ſeine der Kontrahenten verlangt, dies ausdrüdlich aus:

Anſicht mit der weiteren Folgerung zu begründen , geſprochen ; ſo z . B. bei der Eheſchließung, wo

daß der Zweck der ſtrengen Vorſchrift des 8 1750 es in § 1317 BGB. heißt , daß die Verlobten

BOB. der ſei , eine möglichſt große Gewähr für vor einem Standesbeamten perſönlich und

die Fortdauer, Ernſtlichkeit und Willensüberein- bei gleichzeitiger Anweſenheit ihre Erklä

kunft der Vertragſchließenden zu gewinnen , und rungen abzugeben haben. Hier iſt alſo eine Stell

daß die Beteiligten zum Zwecke des Vertrags- vertretung in der Abgabe der Willenserklärung

abſchluſſes vor der Urkundsperſon ſelbſt zweckent- ausgeſchloſſen. Dasſelbe iſt auch der Fall in

ſprechend miteinander verhandeln ſollen . den 88 2064, 2256 Abſ . 2 , 2274 , 2284 ,

So anerkennenswert dieſe Erwägungen des 2290 Abſ. 2 , 2347 Abſ. 2 BGB. Das Wort

Kainmergerichts auch ſind, ſo kann hieraug doch „ perſönlich “ hat aber der Geſekgeber in Abſ. 2

kein geſeßliches Verbot der Stellvertretung bei des § 1750 BGB. weggelaſſen ; es liegt alſo hier

der Beurkundung des Annahmevertrags abgeleitet

werden. Die Ernſtlichkeit der Parteien muß bei ) Pland, § 1750 Anm. c.

1

.
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die Sache anders als in jenen Fällen, in denen des Annahmevertrags , die nicht allein dem öffent

die perſönliche Anweſenheit vorgeſchrieben iſt. lichen , ſondern auch dem privaten Intereſſe dienen ,

Auch der neueſte Kommentar von Reichs- wozu noch die möglichſt umſtändliche Behandlung

gerichteråten “) hält bei der Wichtigkeit des der einſchlägigen Geſuche kommt, bieten eine genü

die familienrechtliche Stellung des Kindes ändernden gende Gewähr für die vielgerühmte Wichtigkeit des

Vertrags es nicht für angängig , daß ein Vertreter Unnahmevertrags, ſo daß ein weiterer Ausſchluß

in der Erklärung des Willens was an ſich der Stellvertretung höchſt überflüſſig erſcheint.

zuläſſig ſein würde – die Partei bei Auf : Aber ſelbſt wenn man ſich auf den Standpunkt

nahme des Vertrags vertritt. Wenn aber , wie
ſtellen wollte, daß die Gründe , welche für und gegen

dieſer Kommentar ſelbſt zugibt, eine Vertretung die Zuläſſigkeit der Stellvertretung bei der Abgabe

in der Willensabgabe an ſich zuläſſig iſt, ſo iſt derWillenserklärung ſprechen, gleiche Berechtigung

ſie auch angängig. haben ſollten , ſo entſteht doch die Frage , welcher
Es kann aber auch das Verbot der Stell

Anſicht ſich der Notar und der praktiſche
vertretung aus dem erſten Abſatz des g 1750

Richter anſchließen ſollen .

BGB. nicht auf den zweiten Abjag bezogen werden, Die Antwort hierauf kann aber nur dahin lauten ,

weil ſonſt der zweite Abſaß eine andere Faſſung daß die Auffaſſung vorzuziehen iſt, welche den

hätte erhalten müſſen. praktiſchen Bedürfniſſen Rechnung trägt. Dies

Wo das Geſetz die „gleichzeitige Anweſen : trifft aber für die Auffaſſung des Kammergerichts

heit beider Teile“ verlangt, ſo nach 88 925 Abſ. 1, nicht zu.

1015, 1434, 2276 Abſ. 1 , Saß 1, 2290 Abſ. 4 Das Rammergericht geſteht ſelbſt am Ende

BGB. , iſt, wie Endemann ) ausführt, nur das ſeiner Ausführungen ein, es laſſe ſich nicht ver

Erfordernis einer zweiſeitigen Verhandlung kennen , daß das Geſetz durch ſeine ſtrengen Form

ausgeſprochen ; es wird nicht ausgeſchloſſen , daß vorſchriften unter Umſtänden den Beteiligten er

die Parteien ſich dabei vertreten laſſen. hebliche Koſten und Umſtände verurſache und ſogar

Der Abſaß 2 des § 1750 BGB. enthält das Zuſtandekommen des Annahmevertrags daran
nur eine Abweichung von der allgemeinen Be: icheitern könne. Es kann aber nicht die Abſicht

ſtimmung des § 128 BOB. Es foll hiermit nur des Geſetgebers ſein , Beſtimmungen unter jo er:

ausgeſchloſſen werden , daß zunächſt der eine der
ſchwerenden Formvorſchriften zu erlaſſen, daß fie

vertragſchließenden Teile zu öffentlicher Urkunde dadurch vielfach wieder illuſoriſch ſein würden.

ſeine Erklärungen abgibt, und dann der andere
Die Anſicht des Kammergerichts iſt daher auch

Vertrag&teil ſeine Erklärung ſpäter beurkunden
vom Standpunkte der Gerichtspraxis aus zu der

läßt. Durch die Vorſchrift der gleichzeitigen werfen .

Anweſenheit beim Vertragsabſchluß wird, wie Mit Recht haben daher die bayeriſche Ge

Staudinger ) ausführt, nur eine ſimultane, richtepraris , joweit wenigſtens das Amtsgericht
nicht aber auch eine ſukzeſſive Beurkundung und das Landgericht München) als Beſchwerde

des Annahmevertrags für zuläſſig erklärt. gericht mit dieſer Sache befaßt waren, ſowie auch

Dagegen fordert § 1750 Abſ. 2 BOB. , wie die bayriſchen Notare bisher den Standpunkt

Staudinger weiter ausführt, nicht perſön: eingenommen, daß die Stellvertretung in
liche Anweſenheit der Vertragſchließenden bei der Willenserklärung beim Vertrag 8 =

Gericht oder Notar; demgemäß wird auch durch abichluß vor dem Gericht oder einem Notar
dieſe Beſtimmung die Vertretung in der Er

zuläſſig iſt.
klärung des Willens nicht ausgeſchloſſen .

Ebenſo klar und beſtimmt ſpricht ſich Ende :
Auch das bayeriſche Juſtizminiſterium hat

mann ) aus , indem er auf Grund ſeiner 218
in der Bekanntmachung vom 26. Dezember 1899

führungen zu dem Ergebnis gelangt: Der Ab (IMBI
. S. 1341 Ziffer 6) anläßlich ſeiner Erläu

ichluß – nicht dieAbgabe derErklärung terungen zu den Ausführungsvorſchriften des bürger

liden Gejekbuchs ausgeführt :
- durch einen Vertreter iſt verboten .

Die Gründe,welcheStaudinger und Ende :
„ Der Einwilligungsberechtigte darf die Er:

mann für ihre Anſicht vorbringen, ſind überzeu : į teilung ſeiner Einwilligung nicht einem Dritten

gender und ſtichhaltiger als jene ihrer Gegner.
( Bevollmächtigten ) überlaſſen ; er hat vielmehr

Es iſt daher die Stellvertretungin der ſelbſt die Entſcheidung zu treffen. Dagegen darf

Abgabe der Willenserklärung allgemein
er ſich, wenn er die Entſcheidung getroffen hat ,

für zuläſſig zu erachten.
zur Abgabe ſeiner Erklärung eines Bevollmächtigten

Die geſeßlichen Erſchwerungen beim Abſchluß bedienen .“

-

“) Vgl. Anm . 3 zu § 1750 BGB. und Anm. 3 zu

§ 1748 BOB.

6) Endemann a . a . O. Bd . 1 $ 80 S. 314.

3) Staudinger, Anm . 1 und 3 zu § 1750 ; Anm. 1

zu § 1307 und die dort angegebene Literatur.

? ) Endemann, Anm . 15 zu § 210 Ziff. 2 .

8) Vgl . Beſchluß des K. Bandgerichts München I

1. Zivilkammer, vom 15. März 1910, Beſchw .-Neg.

Nr. I. 133/10. FOR. Nr. 224/10, in welchem Falle der

Vormund des anzunehmenden Kindes bei der notariellen

Beurfundung des Annahmevertrags durch einen Bevoll

mächtigten vertreten war.
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Die Rechtseinheit würde erheblich leiden , vertretung auch bei der Eheſchließung

wenn nach der preußiſchen Gerichtspraxis die unter eingeführt hat, was übrigens auch früher zuweilen

Mitwirkung eines Stellvertreters beurkundeten An: ſchon vorgekommen iſt . " )

nahmeverträge ungültig wären , während ſie nach Der gegenwärtige große Krieg hat auf To

der bayeriſchen Gerichtspraxis als gültig angeſehen manche ſtarre Rechtsvorſchriften mildernd eingewirkt ;

werden . um ſo mehr ſollte durch die Gerichtspraris

Was nun die Vollmacht betrifft, ſo muß ſie,da dahin gewirkt werden, daß wenigſtens in den

es ſich bei dem Annahmevertrag um eine Aenderung Fällen keine Erſchwerung in der Geſtaltung der

des Familienſtandes handelt , ſelbſt zu öffentlicher praktiſchen Rechtsverhältniſſe eingeführt wird, in

Urkunde nach Maßgabe der SS 167 ff. des Reichs- denen ſie der Geſeßgeber ſelbſt nicht gewollt und

geſekes über die Angelegenheiten der freiwilligen nicht vorgeſchrieben hat.

Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898 in Verbindung
mit Art. 141 GG. BOB. erteilt werden .

Dem Stellvertreter kommt bei der ganzen

Verhandlung nur die Rolle einer Hilføperſon

zu, um dem Erfordernis der gleichzeitigen Stleine Mitteilungen.
Anweſenheit beider Teile vor Gericht oder einem

Notarzu genügen . Der Stellvertreter iſt der Ueber Unterbrechung der Verjährung der Straf:

Bote, der Erklärungsmittler, welcher nur die verfolgung. Im Jahrg. 1916 dieſer Zeitſchr. S. 110
von ſeinem Vollmachtgeber ausgehende Willenser- wird die Frage , ob die Verfügung des Amtsrichters,

klärung der Urkundsperſon übermittelt, ohne daß mit der er den Strafbefehl nach erhobenem Einſpruch

er dieſer Willenserklärung aus ſeiner eigenen Ent: dem Amtsanwalt zuleitet, die Verjährung unterbricht,

ſchließung etwas hinzuſeßen darf ; er kann nicht
mit folgender Begründung bejaht :

nach freiem Ermeffen handeln und darf ſich nicht
Die Zuleitungsverfügung iſt .. eine zunächſt auf

den inneren Geſchäftsbetrieb beſchränkte richterliche

in neue Verhandlungen vor der Urkundsperſon
Willensäußerung, die den Beſchuldigten in ſeiner

einlaſſen . Der Stellvertreter iſt ſtrenge an ſeinen Tat treffen will, indem ſie die Fortſeßung des ein

Auftrag gebunden . Dieſe Art der Stellvertretung geleiteten ſtrafrechtlichen Verfahrens bewirken und

beim Abſchluß des Annahmebertrags iſt nur eine in die geſeblichen Wege leiten will. Das geht klar

Intereſſenvertretung, keine Rechtsvertretung 9) . aus der Zweckbeſtimmung deß § 32 Vorſchr. und

Dieſer Eigenſchaft der Stellvertretung foll dem Vordruck der Verfügung „ zur weiteren Ver

auch der 3nhalt der Vollmacht entſprechen.
anlaſſung “ hervor.

In der Vollmacht ſoll genau das enthalten Iſt das aber der Fall, dann iſt ſie nach der

ſein, was der Bevollmächtigte zu erklären hat .
Rechtſprechung auch geeignet, die Verjährung zu

Zu dieſem Zweck kann der Inhalt des abzu:
unterbrechen ...

Ich vermag dieſe Anſchauung nicht zu teilen .

ſchließenden Vertrags aufgeführt und ſodann er: In meiner Abhandlung : „ Natürliche und fünfts

klärt werden , daß der Vollmachtgeber ſeinen Stell- liche Unterbrechung der Verjährung der Strafver:

vertreter bevollmächtigt, in ſeinem Namen den folgung“(Gerichtsſaal Bd. 71°S. 85ff.) habe ich aus

Annahmevertrag vor dem Gericht oder Notar geführt, daß nur eine meritoriſche d. i. nach der

abzuſchließen und hiebei alle Erklärungen abzugeben Sachlage angezeigte, fachlich nicht rein überflüſſige

und Anträge zu ſtellen, die zum Vertragsabſchluß, Handlung des Richters eine taugliche Unterbrechungs

zur Genehmigung und Beſtätigung des Vertrags handlung i . S. des $ 68StGB. ſei, allerdings auch

notwendig und ſachdienlich erſcheinen.
dann bleibe, wenn ſie nur zum Zwecke der Unter

brechung der Verjährung vorgenommen ſei .

Zum Schluſſe jei noch die Bemerkung geſtattet, An dieſer Anſchauung, der auch Frant , StGB.

daß trop der familienrechtlichen Natur des An: Anm. II c zu § 68, beigetreten iſt, halte ich feſt. Sie

nahmevertrags und der Eheſchließung erſterer nötigt mich aber, der fraglichen Zuleitungsverfügung

nach unſerem deutſchen Rechtsempfinden doch nicht die Tauglichkeit zur Unterbrechung der Verjährung

in dem Grade höchſt perſönlicher Natur iſt, daß abzuſprechen, eben, weil ſie nicht dazu beſtimmt iſt,

ung eine Stellvertretung beim Vertragsabſchluß den Täter durch Fortführung des Strafverfahrens zur
Verantwortung zu ziehen (Frant a . a . C. ), überhaupt

von vornherein als ausgeſchloſſen erſcheint , wie

dies bei der Eheſchließung tatjächlich der Fall iſt. fachlich ohne Bedeutung iſt. Meine Gründe ſind fol
gende :

Es mutet uns daher etwas befremdend an , wenn 1. Der maßgebende $ 451 StPO. lautete im Ents

wir hören, daß die franzöſiſche Kammer den wurf ( 379) : Bei rechtzeitigem Einſpruch wird, ſofern

kriegeriſdhen Verhältniſſen Rechnung tragend durch nicht die Staatsanwaltſchaft auf Benachrichtigung

ein Gefeß über die Kriegsehen 19) die Stell : von dem Einſpruche die Klage fallen läßt, zur

Hauptverhandlung vor dem Schöffengerichte geſchritten .

14

.

g) Staudinger, Vorbemerkung zu § 164 BGB .

10) Bgl . daš franzöſiſche Geſetz über die Kriegsehe

(mariage par procuration) vom 4.April 1915 und die

& rweiterungsgeſete hiezu vom 19. Auguſt und 9. De

zember 1915 .

11) Vgl. die intereſſanten Fälle über die früher

in fürſtlichen Häuſern übliche Profuration (Stell

vertretung für den Ehegatten ) , erzählt von Adlersfeld

Balleſtrem in : Aus der Rumpelkammer der Welt

geſchichte.
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Bis zum Beginn der Hauptverhandlung kann der Eins (RG . a. a. D.). Allein, der Vorbehalt der Anbes

ſpruch zurückgenommen werden. “ raumung der Hauptverhandlung beruht nicht auf

Uus rein redaktionellen Gründen wurden der fraglichen Benachrichtigung, ſondern

die beiden Abfäße zuſammengezogen und die Worte unmittelbar auf dem Gefeß , das in § 451

„ auf Benadrichtigung von dem Einſpruche " weggelaſſen . StPO. für den Fall des rechtzeitigen Einſpruchs die An

Schon daraus iſt der ſichere Schluß zu ziehen, beraumung des Hauptverhandlungstermins ſchlechts

daß dieſer Benachrichtigung eine fachliche Bedeutung hin gebietet.

nicht zukommt, daß fie fein lebendiges Glied des Ich möchte dieſem Berei &grund folgenden weiteren

Prozeßverfahrens, daß fie tein Glied jenes Organigs an die Seite ſtellen , der m. E. ebenfalls die Herans

mus iſt, den der einzelne Strafprozeß darſtellt, daß ziehung der dem Einſtellungsbeſchluſſe eigenen „ poſi

ſie folglich als überflüſſig, ohne eine Lüde zu hinter- tiven “ Wirkung zum Nachweiſe einer gleichen Bes

laſſen, ausgeſchaltet werden konnte (Kreß a. a . D. deutung der fraglichen Zuleitungsverfügung verbietet :

S. 85 , 86, 109 ). Der Richter, der den Einſtellungsbeſchluß nach $ 203

2. Dieſe Benachrichtigung iſt auch tatſächlich StPD. erläßt, tut dies aus dem Grunde, weil nach

prozeſſual ohne Gehalt. ſeiner Annahme ein weiteres Verfahren eins

Nad 8 451 StPO. muß bei rechtzeitigem Eins futreten hat ; denn , wäre er der Anſchauung, daß

ſpruch ohne weiteres Termin zur Hauptverhandlung nach dem Ergebniſſe des bisherigen Verfahrens der

anberaumt werden (Löwe Anm .4 zu § 451), ohne daß Angeklagte außer Verfolgung zu ſeben ſei, ſo würde

der Amtsanwalt von der Einſpruchseinlegung benach- ein weiteres Verfahren nicht mehr erforderlich und

richtigt zu werden braucht. Es hat ſohin die in § 32 die vorläufige Einſtellung des Verfahrens auf Grund

Vorſchr. f. d. Behandl. d . Ichöffenger. Straff. vorges des 8 203 StPO. nicht zuläſſig ſein. Aber eben

ſchriebene Benachrichtigung des Amtsanwalts keinerlei darin, daß der Richter die Sache zur Entſcheidung

prozeſſualen Swed , ſie iſt tein Glied des vor- noch nicht für bereift, vielmehr Anlaß zur Fortſepung

geſchriebenen Prozeß gang8; ſie ſtellt viels des Strafverfahrens für gegeben erachtet, kommt die

mehr nur eine den inneren Geſchäftsgang bes kennzeichnendeBeſchaffenheit des Einſtellungsbeſchluſſes

treffende Zweckmäßigkeitsmaßregel dar, die verhüten als einer wegen der begangenen Tat gegen den Täter

foul, daß der anberaumte Verhandlungstermin ſpäter gerichteten und deshalb nach § 68 StGB. zur Unter

als gegenſtandslos wieder abgeſeßt werden muß. brechung der Verjährung tauglichen Handlung des

Buchſtäblich genommen dient wohl auch dieſe Bes Richters zum Ausdruck. Vgl. RG St. 27, 81.

nachrichtigung der Fortführung des Strafverfahrens Der Richter dagegen, der den Amtsanwalt davon,

im allgemeinften Sinn, allein ihr fehlt die nots daß gegen den Strafbefehl Einſpruch eingelegt ſei,

wendige Richtung gegen den Beſchuldigten; benachrichtigt ($ 32 Vorſchr.), nimmt zu der Frage,

ſie wird nicht in der Abſicht vollzogen, den Täter zu ob noch ein weiteres Verfahren einzutreten hat, über

verfolgen , ihn wegen der Tat zur Verantwortung zu haupt keine Stellung. Er vollzieht vielmehr einfach

ziehen, ſondern nur zu dem Zweck, eine mögs das Geſeß , das ihm für dieſen Fall idlechtweg

licherweiſe – unnötige Terminsanberaumung zu er- die Benadrichtigung des Umtsanwaltes gebietet, gleich

ſparen ; ſie iſt, furz geſagt, eine für den Strafverfol- gültig, ob, wie man zu ſagen pflegt, bei der Sache

gungezweck vollkommen gleichgültige reine Bureau- etwas herauskommt oder nicht. Dieſe Benachrichti

maßregel. gung iſt eben, wie Frant mit Recht hervorhebt,

Dadurch unterſcheidet ſich dieſe Benachrichtigung nicht beſtimmt, den Täter zur Verantwortung zu

von jener, durch welche der Amtsanwalt von der Un- ziehen ( . oben !), während der Einſtellungsbeſchluß

zuſtellbarkeit des Strafbefehls Menntnis erhält. Dieſe nach $ 203 StPO., wie dargelegt, gerade dieſe Auf

Benachrichtigung iſt allerdings notwendig ; fie iſt ein gabe hat und überhaupt nur dann , wenn er dieſer

unentbehrliches Stück des Prozeßverfahrens; ſie ges Aufgabe zu dienen vermag, erlaſſen werden darf.

hört zum ordentlichen Prozegang, der ohne ſie eine 3. So richtig es iſt, daß die Glieder des Drga

Lücke hätte. Wohl mit Recht hat daher DbLG St. nismus , den der einzelne Strafprozeß darſtellt, reich

Bd. 5 S. 234 dieſe Benachrichtigung für eine zur rechtlich nicht erſchöpfend vorgeſchrieben ſind – es

Unterbrechung der Verjährung taugliche Handlung fei z. B. nur an die Anfragen nach dem Stande ander

erklärt. weitiger präjudizieller Strafverfahren erinnert, die

Herr Profeſſor Dr. Reinhard Frank in Mün- reichsgeſeßlich nicht behandelt, aber dennoch zuläſſig

den hat mich noch auf folgenden , durchaus treffenden und mit verjährungsunterbrechender Wirkung i. S.

Geſichtspunkt aufmerkſam gemacht. Entſcheidend iſt, des § 68 StGB. ausgeſtattet ſind -, ebenſowenig zu

ob eine nad Lage der Sache angezeigte Handlung be- bezweifeln iſt aber auch, daß die Lande@gelebgebung

ſtimmt iſt, den Täter durch Einleitung oder Fort Prozeßhandlungen, die der Reichsgeſeßgeber bewußt

führung des Strafverfahrens zur Verantwortung zu als gehaltlos aus dem Organismus des einzelnen

ziehen. Eine ſolche Handlung ſtellt aber die fragliche Prozeſſes ausgeſchaltet hat, nicht wieder als meri

Zuleitung&verfügung nicht dar ; denn der Richter gibt toriſche 0. i . nach der Sachlage angezeigte Handlungen

es, indem er den Amtsanwalt von der Einſpruchs- in dieſen Organismus einſchalten darf.

einlegung benachrichtigt, deiſen Ermeſſen anheim , Ein ſolch unzuläſſiger Uebergriff der Landesgeſef=

ob das Verfahren durchgeführt oder die Sache als gebung läge aber m. E. vor, wenn die in § 32 Vorſchr.

erledigt angeſehen werden ſoll . Man könnte vielleicht getroffene Anordnung mit der Kraft einer wirkſamen

unter Berufung auf den vom RG. (Samml. f. St. und folglich zur Unterbrechung der Verjährung der

21, 309) hinſichtlich des Einſtellungsbeſchluſſes aufs Strafverfolgung geeigneten Prozeßhandlung ausge

geſtellten Saß einwenden, daß der Richter, indem er ſtattet wäre ; denn die Reichsgeſeßgebung hat, wie

den Amtsanwalt von der Einſpruchseinlegung benach- unter Ziff. 1 dargelegt, einer derartigen Anordnung

richtige, ſich damit immer noch Verfolgungshandlungen dieſe Wirkung abſichtlich verſagt und aus dieſem

vorbehalte, ſog . „ poſitive“ Wirkung der Verfügung Grunde iſt es der Landesgeſebgebung verwehrt,

-
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dieſe Anordnung als meritoride, alſo als echte, dem Umſtande, daß ihr Mann im Felde ſteht, ge

wirkſame und damit zur Unterbrechung der Verjäh- rechtfertigt. Übzuſeßen waren jedoc 12 M Reiſes

rung taugliche Prozeßhandlung wieder in den Prozeß = koſten und Taggelder des Rechtsanwalts Dr. R.

organismus einzuführen . Der Reichegelebgeber hat Nicht dieſem, ſondern dem Rechtsanwalt C. in Sch .

den im Entwurfe vorgeſehenen Akt der Benachrichti- war die Vollmacht zur Verfolgung der Strafſache

gung des Amtsanwaltes von dem Einſpruch als über- übertragen. Rechtsanwalt Dr. N. trat nur als

Flüffig geſtrichen. Er hat damit zum Ausdructe ge- Stellvertreter des Rechtanwalts C. nach § 25 RAD.

bracht, daß zwiſchen dem Aft der Einſpruchseinlegung auf, iſt daher nicht auswärtiger Rechtsanwalt

und jenem der Anberaumung der Hauptverhandlung im Sinne des § 91 BPD. , $ 78 RAGD.“

ein weiteres organiſches Glied d. i . eine weitere Auf Beſchwerde, in welcher auf die Folgerungen

meritoriſche, alſo echte, wirkſame und damit zur Unter- hingewieſen wurde, welche ſich aus der Stellung des

brechung der Verjährung geeignete Prozeßhandlung Amtsgerichte Sch. in ſeinen Koſtenfeſtſeßungsbe

in Geſtalt der fraglichen Benachrichtigung nicht ein- ſchlüſſen ergeben , erließ die I. Strafkammer desLG .

geſchaltet ſein dürfe. Folglich iſt es der Landesgeſeka A. am 6. Juni 1916 BeſchwRegNr. 128/16 folgenden

gebung nicht geſtattet, nun ihrerſeits dieſe Einſchals Beſchluß, bei dem ſie auch auf ſofortige weitere Bes

tung vorzunehmen, indem ſie die fragliche Benach ſchwerde (Gegenvorſtellung) beharrte :

richtigung mit meritoriſder Wirkung vors „RA. Dr. R. iſt nicht am Siße dieſes Gerichts

ſchrieb. Sie durfte fie nur als Bureau- wohnhaft. Demnach iſt er auswärtiger Anwalt im

maßregel , alſo als das Gegenſtück einer echten , Sinne des § 91 SPD. Dies trifft um ſo mehr zu,

als nach tatſächlichen Verhältniſſen

jähring etauglichen Prozebehandlung anordnen. Diese Bertretung des neue te warbobon "feinem
und nicht mehr iſt auch mit dem $ 32 Vorſor. Wohnfiß in A. aus mitverſehen kann (8$ 18 , 37

geſchehen. RAD . ROS . Bd. 13 S. 513 ; 23.94, 63 ). Die Ans

Landgerichtspräſident Kreß in Straubing. ſchauung des Amt&gerichte Sch ., daß ein Vertreten

nach § 25 RAD. nicht als auswärtiger' Anwalt in

Betracht tomme, iſt geſeblich und tatſätlich nicht be

Kann der einem Rechtsanwalt nach § 25 RAD. gründet und würde wie die Beſchwerde mit Recht

beftellte Vertreter, der an einem anderen Ort al: der hervorhebt, zu großen Unbilligkeiten und Erſchwe

vertretene Hechtsanwalt wohnt, Heiſeloſten für die rungen für das Recht ſuchende Publikum führen, zu

Fahrten zu den am Wohnſitz des vertretenen Anwalts mal in Sch. ſich gegenwärtig infolge des Krieges

ſtattfindenden Terminen in Unjak bringen ? In dem teine Rechtsanwälte befinden . Die Zuziehung des

dem Landgerichtsſiß A. benachbarten Amtsgerichts- auswärtigen Rechtsanwalts war nach der Sachlage

fiß Sch. übten bis zum Kriegsausbruch drei Ans notwendig (8 91 ZPD.). Die verlangten Gebühren
wälte A., B., C. ihre Praxis aus. Rechtsanwalt entſprechen dem 8 78 RAGD., 88 496 , 346, 351, 503

A. wurde alsbald einberufen und beſtellte einen am STPD .“

Landgerichte A. zugelaſſenen Anwalt als Vertreter. Hierzu ſei noch folgendes bemerkt: In Nr. 11 b

Das Amtsgericht Sch. ſtrich bei Koſtenfeſtſeßungen der FW.vom 2. Juni 1916 iſt eine Entſcheidung des

nicht nur die Reiſekoſten des A .... er Anwaltes, OLG.8 Dresden vom 3. Mai 1916 veröffentlicht,
ſondern auch die durch Aufſtellung des Vertreters worin der gegenteilige Standpunkt eingenommen iſt,

notwendig werdenden weiteren Parteiauslagen, wie den Rechtsanwalt Dr. Friedländer in München als

Mehrtoſten zur Information uſw. Die Beſchwerdes unzutreffend bezeichnet. Ob die tatſächlichen Vers

ſumme überſtieg nie 50 M, ſo daß eine Beſchwerde hältniſſe in dem vom DLG. Dresden entſchiedenen

an das Landgericht ausgeſchloſſen war ( $ 22 EntIVO. Falle ebenſo gelagert waren wie hier, insbeſondere

vom 9. September 1915) . Dieſe Verhältniſſe ver- darin , daß an dem Amtsgerichtsſit überhaupt kein

anlaßten den Vertreter des Rechtdanwalts U. ſowie Anwalt mehr anſäſſig war, und deshalb ein Anwalt

dieſen die Vertretung aufzugeben und die Kanzlei zu des zunächſt gelegenen Landgerichte als Vertreter

ſchließen. Rechtsanwalt B., der im Laufe des Jahres beſtellt werden mußte, läßt ſich aus der Veröffent

1915 einberufen wurde, gab alsbald nach Einberufung lichung der Entſcheidung nicht weiter beurteilen. Dies

ſeine Zulaſſung auf. Der dritte vorher anſäſſige wäre jedoch gerade von maßgebender Bedeutung für

Anwalt C. ließ, um das alte von ihm ſelbſt über- die Entſcheidung dieſer Frage, die, wie die Verhält

nommene Kanzleiperſonal nicht entlaſſen zu müſſen , niſſe nun einmal liegen, zweifellos von größter Be

Rechtsanwalt Dr. R. in A. als Vertreter nach § 25 deutung für Anwälte iſt, die einen auswärtigen Ver

RAD. beſtellen. Obwohl nunmehr fein Anwalt in treter zu beſtellen genötigt ſind. Der zum Heer ein :

Sch. anſäſſig war, Rechtsanwalt Dr. R. die anfallen- berufene Anwalt wird ſich ſtets fragen müſſen, ob

den Terminsjachen jeweils auf einige Sißungstage zus die anfallenden Gebühren noch im Verhältnis ſtehen

ſammenlegen ließ, behielt das Amtsgericht Sch. nicht zu den ihm durch die Vertretung entſtehenden Koſten

nur ſeinen bisherigen Standpunkt bei, ſondern teilte und den ſonſtigen durch den Fortbetrieb der Kanzlei

dem Rechtsanwalt C., vertreten durch Rechté anwalt erwachſenden Koſten und Auslagen. Stellen ſich die

Dr. R. in A., die anfallenden Armenſachen anfäng- | Gerichte auf den Standpunkt, daß die Entfernungs:

lich beſchlußmäßig zur Vertretung zu. gebühren zu erſtatten ſind, jo bedeutet dies ohne

Der Koſtenfeſtſeßungsbeſchluß des Amtsgerichts weiteres eine bedeutende finanzielle Entlaſtung des

Sch. billigte die Entfernungsgebühren in einer Bes einberufenen Anwaltes, der ohnedies infolge der

leidigungsſache,entſprechend dem bisher eingenommenen Kriegåverhältniſſe mit einem bedeutend geringeren

Standpunkt nicht zu mit folgender Begründung: Anfall von Gebühren zu rechnen hat .

,, Daß die Privatklägerin zur Verfolgung der Rechtsanwalt Dr. jur. et rer. pol. Ph . Roßteuſcher

ihr zugefügten Beleidigung ſich eines Rechtsanwalts in Augsburg.

bediente, war bei der Schwere der Beleidigung und
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us der Rechtſprechung.

Die Entſcheidung über die Koſten der Bewilligung Hat der Schuldner dagegen vor der Antragſtellung

einer Zahlungsfriſt. In der Verordnung über die teinen Verſuch zu gütlicher Stundungserwirkung ge

gerichtliche Bewilligung von Zahlungsfriſten vom macht, ſo wird der Schuldner billigerweiſe die Koſten zu

7. Auguſt 1914 fehlte jegliche Beſtimmung über die tragen haben . Denn der Gläubiger befindet ſich hier

Koſtentragungspflicht in Anſehung der Verhandlung in einer ähnlichen Lage wie der Beklagte im Sinne

und Entſcheidung über Anträge auf Friſtbewilligung. des 8 93 ZPO.

Soweit in anhängigen Prozeſſen durch Urteil oder Die gleichen Grundſäße gelten im Falle des 85

Vergleich nach den $s 1 und 4 VO. – übrigens VO. , zumal hier der Gläubiger feinen Anipruch auf

auch im Verfahren nach § 2 über ſolche An- rechtliches Gehör hat .

träge entſchieden wurde, war es bisher ſchon Im übrigen werden die Begleitumſtände, der Grad

Uebung , für die fraglichen Verhandlungen und Ent- der Glaubhaftmachung der Rechtfertigungsgründe,

ſcheidungen teine beſonderen Koſten entſtehen zu laſſen, eine vorausgehende freiwillige Stundung des Gläu =

was ſeine ausdrüdliche geſebliche Anerkennung durch bigers uſw. Einfluß auf die Moſtenentſcheidung ausüben .

die abändernde Verordnung gleichen Betreffs vom Amtsgerichtsſekretär

20. Mai 1915 gefunden hat (1. § 6 Abſ. 2 VD .). Dr. Nied hammer in Kirchheimbolanden.

Anders bei den im Beſchlußweg erfolgenden

Verbeſcheidungen dieſer Anträge während oder uns

mittelbar vor Beginn der Zwangsvollſtreckung (8 3

VD. vom 7. Auguſt 1914, § 5 VD. vom 20. Mai 1915) .

Hier war eine Entſcheidung im Koſtenpunkte zu treffen

und es lag natürlich auf der Hand, die SS 91 ff. BPD.

entſprechend anzuwenden . Bei verſchiedenen Gerichten
Reichgericht.

führte indes die ſchablonenhafte Anwendung des § 91 A. givilſache n .
zu unbefriedigenden Ergebniſſen . So wurden meiſt

dem Gläubiger, falls der Schuldner mit ſeinem An
I.

trag durchdrang, als unterliegender Prozeßpartei Schuldübernahme ? 3ſt die Borſchrift des 8 418

ohne weiteres die Koſten zur Laſt gelegt . Erwägt Abſ. 1 Sat 3 BGB. auch anzuwenden , wenn der Schuld:
man jedoch, daß in dieſen Fällen nach der VD. vom ner zugleich der Eigentümer der belaſteten Grundſtüds

7. Auguſt 1914 wie nach der vom 20. März 1915,
ijt ? Aus den Gründen : In Fällen , wo für die

leßterenfalls auch in der Faſſung vom 8. Juni 1916
Forderung eine Hypothet beſteht, tritt nach dem 8 418

dem Gläubiger vor der Entſcheidung kein Gehör von
Abſ. 1 Saz 2 infolge der Schuldübernahme das gleiche

Gefeßes wegen eingeräumt iſt, ſo erſcheint es äußerſt
ein, wie wenn der Gläubiger auf die Hypothef ver

zichtet, und der Reviſion iſt zuzugeben, daß es der

unbillig, dem Gläubiger, der von dem Antrag des Feſtſtellung eines hierauf gerichteten Willens des Gläu

Shuldners, ſeiner Begründung und der Glaubhaft- tigers nicht bedarf. Allein nach dem 3. Saße des

machung der zur Begründung angeführten Tatſachen § 418 Abſ.1 tritt dieſe nicht ein, wenn derjenige, dem

zumeiſt keine Ahnung hatte , unterſchiedslos zu dem der verhaftete Gegenſtand zur Zeit der Schuldübernahme

Nachteil der verzögerten Vollſtreckung auch noch die
gehört, alſo der Eigentümer des mit der Hypothel

Koſten aufzuerlegen.
belaſteten Grundſtücks, in die Schuldübernahme ein

Durch die Beſtimmung der VD. vom 8. Juni 1916
willigt, und dies iſt hier ſchon damit gegeben , daß

Art. 1, 3 iſt die Möglichkeit gegeben, auch beim Ob
der Kläger, der Eigentümer des Grundſtücs, den

die Schuldübernahme enthaltenden Geſellſchaftsver

ſiegen des Antrags auf Friſtbewilligung oder zeitige trag mitabgeſchloſſen hat. Die Einwilligung bes

Volſtreckungseinſtellung dem Schuldner die Koſten darf keiner beſonderen Form ( f. § 182 Abſ. 2 BGB . ,

ganz oder teilweiſe zu überbürden . ROZ. Bd . 70 Nr. 105 auf S. 415/6 ) ; ſie fann

Die Verordnung hat die Vorausſeßungen für die auch ſtillſchweigend erklärt werden und kommt ſchon

Anwendbarkeit der Koſten beſtimmung nicht geregelt. in der Vereinbarung zum Ausdruď,
die

Es entſcheidet mithin das richterliche Ermeſſen , das
Schuldübernahme gemäß dem § 415 von dem Schuld

wiederum auf Billigkeitsgründe fich ſtüßen wird .

übernehmer mit dem Schuldner vereinbart wird, der

zugleich der Eigentümer des verhafteten Grundſtücs

In Betracht kommen die Fälle der $$ 3, 4 u . 5 iſt '). Zu Unrecht behauptet die Reviſion : Die Vor

VD. vom 20. Mai 1915. Hier intereſſieren haupt- ſchrift des 3. Sakes des § 418 Abſ. 1 paſſe ſchon nach

ſächlich die Fälle der $8 4 und 5 VD . ihrem Wortlaut nicht auf den Fall , wo der Schuldner

Im Falle des § 4 kann der Schuldner für eine und der Eigentümer des belaſteten Grundſtücks dicſelbe

von ihm anerkannte Forderung beim Gericht des all- Perſon ſind, namentlich dann nicht, wenn er den Schuld

gemeinen Gerichtsſtandes des Gläubigers eine Zah
übernahmevertrag mit dem Dritten ſelbſt abſchließt;

lungsfriſt beantragen . Der Gläubiger iſt aber vor
in eine von ihm ſelbſt vereinbarte Schuldübernahme

fönne er nicht erſt einwilligen . Im Gegenſatz zum

der Entſcheidung zu hören und kann ſeinerſeits zu § 317 des I. Entwurfs macht der § 418 keinen Unter
dem Antrag Stellung nehmen .

ſchied zwiſchen dem Fall, daß der verhaftete Gegen

Lehnt er den Antrag trot Glaubhaftmachung ſtand dem Schuldner, und dem , daß er einem anderen

feiner Rechtfertigungsgründe (8 1 96.1 Sat 2, A65.2 gehört. Dementſprechend heißt es in den Protokollen

Saß 2 VD.) ab, ſo wird er die Koſten tragen müſſen, mit bezug auf den angenommenen und Geſet gewors

wenn dem Antrag ſtattgegeben wird. Stimmt er da- denen Antrag 1 : „ Zur Vermeidung der hervorgeho :

gegen dem Antrag zu, ſo iſt hauptſächlich zu prüfen,
benen Bedenken habe der Antrag, ohne zu unterſcheiden ,

ob der Schuldner vor der Antragſtellung den Gläu
ob das Pjandrecht von dem Schuldner, dem Ueber

biger auf gütliche Weiſe und unter Glaubhaftmachung
nehmer oder einem Dritten beſtellt ſei , die Aufrechts

erhaltung des Pfandrechts davon abhängig gemacht,
der Rechtfertigungsgründe, jedoch erfolglos , zu einer ob derjenige, welchem der Pfandgegenſtand zur Zeit

außergerichtlichen Stundung zu bewegen geſucht hat.

Trifft Letteres zu, ſo dürften auch in dieſem Falle
1) So u. a . Pland stomm . 4. Aufl. anm . 3 zu $ 4'8 ; von Siants

dinger stomin . 7./8. Aufl. Unm . II zu § 419 ; Dertmann , Souldverb.

die Koſten ganz oder zum Teil den Gläubiger treffen . 3./4. Aufl . Anm . 3 zu § 418 .

wenn
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der Schulbübernahme gehöre, dieſer zuſtimme." 3m

übrigen handelt es ſich bei dieſer Zuſtimmung nicht

ſowohl um eine Einwilligung zum Abſchluß des

Schuld übernahmevertrages , als um eine Einwilligung

in die Schuldübernahme ſelbſt, alſo darin, daß die

Schuld von dem Dritten übernommen wird . Zu Un

recht meint die Neviſion ferner : Auch dem Sinne nach

ſei die Vorſchrift des 3. Šaßes des § 418 Abſ. 1 unan

wendbar; denn es komme in ihr die Vermutung zum

Ausdrud, daß der Eigentümer einer für die über

nommene Schuld haftenden Sache durch die Einwilligung

in die Schuld übernahme ſeinen Forthaftungswillen

erflärt, dieſe Vermutung ſei aber widerlegbar und

werde durch das Zuſammentreffen des Eigentümers

der verhafteten Sache mit dem Schuldner in einer

Perſon ohne weiteres widerlegt. Der geſebgeberiſche

Grund für die in den erſten beiden Säßen des § 418

Abſ. 1 vorgeſehene Folge der Schuldübernahme iſt

nach den Motiven und Protokollen (bei Mugdan Bd. 2

auf S. 81 und 598 ) darin zu ſuchen, daß mit dem

Wechſel des Schuldners für den Bürgen und den

Pfand- oder Hypothelbeſteller die Gewähr verändert

wird, die die Perſon des Schuldners dafür bietet, daß

es zu einer Inanſpruchnahme des Bürgen, des Pfandes

oder der Bypothet nicht lommen, oder daß im Falle

einer ſolchen Jnanſpruchnahme der Bürge, der Pfand

oder øypothekbeſteller doch Erſaß erhalten werde.

Und hieraus ergibt ſich als Grund für die im 3. Saße

des § 418 Abſ. 1 gemachte Ausnahme der : das

aus dem bezeichneten Umſtande gegen die Fortdauer

der Haftung des Bürgen, des Pfandes oder der

Hypothet herzunehmende Bedenken wegfällt, wenn der

Bürge oder der Eigentümer des verhafteten Gegen

ſtandes fich mit der Schuldübernahme und dadurch

auch mit der Perſon des neuen Schuldners einverſtanden

erklärt . Ein Forthaftungswille “ , den man nichts

deſto weniger für erforderlich halten mag, wird üb :

rigens nicht dadurch ausgeſchloſſen , daß im Geſell

ſchaftsvertrage die Geſellſchaft die von der Entlaſſung

der auf ſie übertragenen Grundſtüđe aus der Pfand

haft für die Hypothef der Sparkaſſe W. abhängige Ver

pflichtung einging, die übernommenen Hypothefen auf

dem dem Kläger verbliebenen Grundſtück zur Löſchung zu

bringen. Inſoweit der Geſellſchaftsvertrag eine von

W. P. als dem Gläubiger mit der Geſellſchaft verein

barte Schuldübernahme enthält (8 414 BOB .), ergibt

fich die Einwilligung des Klägers in ſie aus ſeiner

Beteiligung am Vertragsſchluß. (Urt. des V. ZS .

v . 7. Juni 1916, V 115/1916) .

III .

Jit der Rechteweg zuläſſig, wenn ciu zur Ruhe ge

jetzter Beamter eine Gehaltsforderung mit der Begrün.

dunggeltend macht, daß die Verſeguugin den Ruheſtand

unrechtmäßig ſei ? „ DerKläger, damals Proviantmeiſter

im Dienſte der preußiſchen Militärverwaltung, wurde

durch Verfügung des Kriegsminiſteriumsvom 19.Auguſt

1907 nach §63 RBG . mit dem geſeblichen Nuhegehalt

in den Ruheſtand verſet, nachdem ihm durch Ver

fügung der vorgeſepten Dienſtbehörde vom 28. Juni

1907 gemäß $$ 61 , 62 RBG. eröffnet worden war,

daß der Fall ſeiner Verſeßung in den Ruheſtand vor

liege, und der Kläger gegen dieſe Eröffnung Ein

wendungen nicht erhoben hatte. Mit der Klage ver

langte er Bezahlung des ünterſchiedes zwiſchen dem

ſeiner früheren Dienſtſtellung entſprechenden Gehalt

und dem ihm bewilligten Ruhegehalt, indem er be

hauptete, die Verſekung in den Ruheſtand ſei unwirf

ſam geweſen, weil er ſich in einem die freie Willens

beſtimmung ausſchließenden Zuſtande der Geiſtes

ſtörung befunden habe, die fraglichen Verfügungen

daher nicht ihm , ſondern einem zu beſtellenden geſe

lichen Vertreter hätten zugeſtellt werden müſſen. Auch

ſei die Zuſtellung der Verfügung vom 19. Auguſt 1907

nicht in der dem § 133 NBG. entſprechenden Form

erfolgt . Jm Laufe des Prozeſſes berief er ſich noch

darauf, daß Erflärungen, die er vor der Verſeßung

in den Ruheſtand am 2. und 6. Juli 1907 abgegeben

habe, ſowie die Unterlaſſung von Einwendungen auf

Jrrtum und argliſtige Täuſchung zurüđzuführen ſeien.

Die Slage wurde abgewieſen . Die Reviſion des Klägers

hatte feinen Erfolg .

Aus den Gründen : „Das BG. hat die gegen

das Verfahren der Verwaltungsbehörden erhobenen

Einwendungen ſachlich geprüft und angenommen, daß

das vorgeſchriebene Verfahren eingehalten, die erſt

im Januar 1912 erhobene Klage aber nach $ 150 RBG.

verſpätet ſei . Dieſes Eingehen auf die Angriffe des

Alågers ſteht jedoch nicht im Einklang mit der dem

Reichsbeamtengejege zugrundeliegenden Begrenzung

der gerichtlichen Zuſtändigkeit . Nach § 155 RBG . find

die Entſcheidungen der Berwaltungsbehörden darüber,

ob undvon welchem Zeitpunkt ab ein Reichsbeamter

in den Ruheſtand zu verſeken ſei , für die Beurteilung

der vor dem Gerichte geltend gemachten vermögens

rechtlichen Anſprüche (SS 149 ff.) maßgebend. Schließt

auch dieſe Vorſchrift nicht jede Prüfung des Gerichtes

aus , ſo kann dieſe Prüfung ſich doch nur darauf er

ſtrecken, ob eine Verſekung in den Ruheſtand durch

die Verwaltungsbehörde verfügt worden iſt, nicht auch

darauf, ob bei dem ihr vorausgegangenen Verfahren

jede einzelne Verfahrensvorſchrift beobachtet wurde.

Lediglich um Beanſtandungen dieſer Art aber handelt es

ſich, wenn der Kläger geltend macht, es hätte ihm behufs

Durchführung des Verfahrens ein Vertreter beſtellt wer

den müſſen , dieſem Vertreter wären die Verfügungen vom

28. Juni und 19. Auguſt 1907 zuzuſtellen geweſen, und

die Zuſtellung der leßteren Verfügung ſei auch nicht

in der dem $ 133 RBG . vorgeſchriebenen Form er

folgt . Wollte man eine Prüfung ſolcher Fragen durch

die Gerichte zulaſſen , ſo würde ihnen damit eine Bes

aufſichtigung des von den Verwaltungsbehörden in den

Grenzen ihrer eigenen Zuſtändigkeit geübten Verfahrens

eingeräumt werden , die der Nebenordnung von Ge

richten und Verwaltungsbehörden nicht entſpricht und

für den Fall einer Verjeping in den Ruheſtand durch

§ 155 RBG , und ähnliche Vorſchriften anderer Geſetze ')
gerade ausgeſchloſſen werden ſoll. Demgegenüber iſt

ein entſcheidendes Gewicht nicht darauf zu legen, daß,

wie das BG . hervorhebt, die Begründung des RBG.

(S. 39 der Reichstagsvorlage) den Rechtsweg für zu

läſſig erklärt, falls die Quieszierung ohne Beobach.

tung des vorgeſchriebenen Verfahrens verfügt“ wurde.

n .

3937

II .

Zur Auslegung von Bertragebeſtimmungen. In

einer gegen eine Verſicherungsgeſellſchaft erhobenen

Klage, die auf Gewährung des Verſicherungsſchußes

wegen eines Unfalls gerichtet war, ergab ſich ein

Streit über die Auslegung einer der Verſicherungs

bedingungen . Das RG . fam auf Grund der Faſſung

der Bedingungen zu einer der Geſellſchaft ungünſtigen

Auslegung ; im Anſchluß an dieſe , nicht allgemein er

heblichen Darlegungen führte es aus : Zum mindeſten

liegt bei dem erwähnten Streitpunkt eine Unklarheit

des Ausdruds in den allgemeinen Verſicherungsbe

dingungen vor, und die Beflagte, von der der Wort

laut herrührt, und an der es geweſen wäre, ſich deut

licher auszudrüden , muß es ſich gefallen laſſen, daß

die Auslegung in dem dem Verſicherungsnehmer

günſtigeren Sinn erfolgt, in dem die Beſtimmung

wenigſtens auch verſtanden werden konnte. (Urt. des

VII . ZS. vom 4. Juli 1916 , VII 128/ 16.) Schie...

3948

1 ) Bayer. Beamtengejet Art. 178.
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Denn im Gefeße hat dieſe Auffaſſung teinen Ausdrud ſchwer verleßen wird . Solange aber der Jnhalt nicht

gefunden. Nicht für den vorliegenden Fall zu ver- im einzelnen feſtſteht, läßt ſich keine ſolche Feſtſtellung

werten iſt ferner das vom Berufungsgericht und auch treffen , insbeſondere keine Feſtſtellung, daß ein rechts

von der Reviſion in Bezug genommene Urteil des widriger Eingriff in ein geſchüßtes Rechtsgut zu be

IV. ZS . vom 14. Juni 1900 JW. S. 595 ff. Die Ents fürchten iſt. Das von der Klägerin verlangte Verbot

ſcheidung behandelte den ſchonoben erwähnten, weſent- läuft in Endergebnis darauf hinaus, daß dem Be

lich anderen Fall,daß, wie dort ausdrüdlich feſtgeſtellt klagten allgemein verboten wird , die Klägerin und ihre

wurde, eine Verſeßung in den Ruheſtand gar nicht Eltern in Zukunft zu beleidigen . Wenn ſich aber je

verfügt worden war. Hier aber liegt eine Verſeßung mand einer Ehrverleßung ſchuldig gemacht hat, ſo
in den Ruheſtand unbeſtritten vor, und die Angriffe kann er unter den ſonſtigen Vorausſeßungen der

desKlägers beſchränken ſich darauf, das dabei ein- Unterlaſſungsklage - nur verurteilt werden, dieſe

geſchlagene Verfahren zu beanſtanden. Eine Nach Ehrverleßung fünftig zu unterlaſſen ; eine allgemeine

prüfung dieſer Beanſtandungen iſt demnach ausge- Verurteilung zur Unterlaſſung anderer , wenn auch
ſchloſſen. Es iſt aber nicht nur die von der Ber- ſachlich ähnlicher Ehrverlegungen iſt unzuläſſig. Hier

waltungsbehörde verfügte Verſeßung in den Ruhe- nach iſt auch ein Verbot der Veröffentlichung, Ver

ſtand nach § 155 RBG. für das Gericht maßgebend, breitung und Mitteilung des unbekannten Inhalts der

ſondern esmuß darüber hinaus, da die Klage in ihrer Rechtfertigungsſchrift ausgeſchloſſen. Endlich lann aber
urſprünglichen Begründung nur eine Bekämpfung auch dem Beklagten nicht eine Mitteilung des Inhalts

dieſer Verſeßung in den Ruheſtand enthält, inſoweit des Rundſchreibens an dritte Perſonen verboten wer

der Rechtsweg als unzuläſſig erachtet werden . Der den, d . h . eine Mitteilung des Beklagten an einzelne

Kläger weiß, daß er als ein in den Ruheſtand ver- Perſonen, daß er eine Schrift des in dem Kundſchreiben
ſepter Beamter einen Anſpruch auf Gehalt nicht hat. angegebenen Inhalts erſcheinen laſſen werde ; denn eine

Wenn er gleichwohl einen Gehaltsanſpruch erhebt, ſolche Mitteilung allein enthält keine unerlaubte Hand

ſo liegt darin in Wahrheit nichts anderes als das lung . (Urt . des IV. 35. vom 6. Juli 1916, VI 140/16) .

Verlangen, daß das Gericht die Verſeßung in den

Nuheſtand' ſelbſtändig nachprüfe und, wenigſtens in V.

finanzieller Beziehung, außer Araft ſebe. Für einen

ſolchen Anſpruch aber iſt, auch wenn er in die äußere Bewei&traft eine rechtsträftigen Berſäumui&urteils.

Form eines Gehaltsanſpruches gekleidet wird, der A usden Gründen : Der Kläger hatte zu beweiſen,

Rechtsweg i. S. der s8 i49 ff . RBG . nicht gegeben. daß Frau W. ihm die Forderung abgetreten habe. Das

In dem gleichen Sinne hat der erk. Senat in einem BG. ſagt, daß das Berſäumnisurteil dieſen Beweis

ůrteil vom 13. Juni 1911 JW. 1911 S. 720? ) bezüglich nicht herſtelle,weildadurch zwiſchen den Parteien nicht

des nach preußiſchem Recht zu beurteilenden Gehalts- feſtſtehe, daß die Uebertragung erfolgt ſei. Daß der

anſpruches eines in den Ruheſtand verſekten Kommunal- Kläger nach § 403 BGB. ſich eine öffentlich beglau

beamten entſchieden. Die dort gegebene Begründung bigte Urkunde über die Abtretung hätte ausſtellen laſſen

trifft auch für das Reichsbeamtenrecht zu. Die Zurüd- und daß bei Vorlegung dieſer Urkunde an die Beklagte

weiſung der Alage rechtfertigt ſich daher aus der Un: dieſe ungefährdet an den Kläger hätte zahlen können

zuläſſigkeit des Rechtsweges . Auf die Würdigung der (8 409 BOB.), iſt unerheblich. Denn er hat ſich keine

einzelnen Beanſtandungen des Klägers durch das BG. ſolche Urkunde verſchafft. Es fragt ſich nur, ob das

und die dazu von der Reviſion erhobenen Angriffe iſt Verſäumnisurteil ſie erſeßt . Durch dieſes Urteil wird

nicht einzugehen. Beizuſtimmen iſt dem BG. darin, gemäß § 417 3PD . nichts bewieſen , als daß es mit

daß die Berufung auf Jrrtum und argliſtige Täuſchung dem darin angegebenen Inhalt ergangen iſt. Für

eine Aenderung der Klage bedeutet .... Daß der Beklagte die hier ſtreitige Tatſache beſißt es alſo keine formelle

der Aenderung nicht widerſprach, machte fie progeſſual Beweiskraft. Dann durfte aber das Bo, nach freier

zuläſſig (§ 264 ZPD.). Das BG. hat dies auch nicht Ueberzeugung entſcheiden, welchen Beweiswert es dem

verkannt, ſich vielmehr nur mit der Frage befaßt, ob Urteil zuerkennen wollte. Frau W. iſt öffentlich ge

der geänderte Anſpruch innerhalb der Friſt des § 150 laden, das Verſäumnisurteil iſt öffentlich zugeſtellt

MBG. erhoben worden ſei. Dieſe Frage iſt aber nicht worden . Dhne Rechtsverſtoß verſagt das BG . einem

zu prüfen. Denn in Wahrheit handelt es ſich auch ſo zuſtande gefommenen Urteil die gleiche Beweistraft

bei der neuen Begründung der Klage nur um einen wie einer öffentlich beglaubigten Urkunde, laut welcher

troß der Form des Gehaltsanſpruches unzuläſſigen der Ausſteller erklärt hat, daß er die Forderung an

Angriff gegen den Rechtsbeſtand der Verſeßung in den den neuen Gläubiger abgetreten habe. (Urt. des

Ruheſtand. Der Kläger will nur eine Außerkraftſeßung VI. ZS. v . 6. Juli 1916, VI178/16) .

dieſer Verfügung durch Richterſpruch herbeiführen.

Der Rechtsweg iſt auch hier unzuläſſig, eine fachliche

Würdigung abzulehnen
VI.

(Urt. des III. ZS.

vom 19. September 1916 , III 134/16 ). Verleitung zum Börjenſpiel. Beratung @pflicht des

Banfier8. Ausden Gründen : „Der Klägerin wird

vorgeworfen , daß ihr Jnhaber S. planmäßig und ge
IV.

meinſchaftlich mit dem Wirt G. und einem gewiſſen A.

Seine Unterlaſſungsklage zur Abwehr einer erſt zu gering bemittelte, in Börſengeſchäften unerfahrene

erwartenden Beleidigung, deren Inhalt noch nicht feft:
Deute, wie den Beklagten , zum Börſenſpiele verleite

geſtellt werden kann. A us den Gründen : Uns und um ihre Erſparniſſe bringe. Daß ein ſolches Ver

begründet iſt der Alagantrag, ſoweit er ſich auf die
halten eines Bankiers im höchſten Grade verwerflich

angefündigte Rechtfertigungsſchrift bezieht. Mit Recht iſt und gegen die guten Sitten verſtößt, bedarf keiner

macht die Reviſion geltend, daß ihr Jnhalt weder feſt Erörterung. Iſt der Vorwurf begründet, ſo muß die

ſteht, noch jeßt feſtſtellbar iſt; es mag richtig ſein ,
Klägerin, auch wenn der Tatbeſtand des § 94 Börjo .

daß das an die Klägerin gerichtete Schreiben , ſowie nicht erfüllt iſt, nach § 826 BGB. dem Beklagten den

das Rundſchreiben und die darin mitgeteilten Kapitel Schaden , den ſie ihm vorſäglich zugefügt, erſehen, alſo

überſchriften es ſehr wahrſcheinlich machen , daß der auch die mit der Widerklage verlangten 5300 M zurücts

Inhalt der erſt in der Vorbereitung begriffenen Recht
bezahlen. Wenn das BG. eine vorjägliche Schädigung

fertigungsſchrift die Ehre der Klägerin und ihrer Eltern
aus dem Grunde verneint, weil der Inhaber der Klä

gerin nicht habe wiſſen können, ob die Geſchäfte für

1) Dieſe Zeitſchrift 7. Jahrg. (1911 ) S. 387 ; dagegen Reindi ,
den Beklagten gut oder ſchlecht ausgehen würden , ſo

somm . . bayer . Beamtengejek Art. 178 Anm . 1 Fußnote 1. überſieht es, daß zum Vorſaße ſchon das Bewußtſein

n .
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genügt, daß eine Sandlung Schaden bringen könne. Beklagten über die Gefahren des Börſenſpieles auf

Über auch die Ausführungen, mit denen es den Vor- klären und vor dem åbſgluſſe ſolcher nach ſeinen

wurf eines Verſtoßes gegen die guten Sitten zurüd- Berhältniſſen für ihn durchaus ungeeigneter Geſchäfte

weiſt, ſind rechtlich zu beanſtanden . Die Würdigung warnen. Dies umſomehr, als es ſich um Spekulations

iſt unvollſtändig, auch rechtsirrig. Dies gilt vor allem geſchäfte handelte, die zu großen Umfäßen im Auguſt

von der Beurteilung des Verhältniſſes zwiſchen der 1913 rund45 000 M , im September 200 000 M) führten.

Klägerin und A. K. bezeichnete ſich bei ſeiner Ver- Die Berpflichtung der Klägerin beſtand ohne Nudſicht

nehmung als Bankvertreter, der von der Klägerin nur darauf, welcher Anlaß den Beklagten zur Alägerin

Proviſion für die Zuführung von Stunden erhalten geführt hatte. Ihre Berlebung machte daher die

habe. Der Zeuge N. behauptete, A. ſei mit feſtem Klägerin erſappflichtig, auch wenn man von der Eins

Monatsgehalt angeſtellt geweſen. Die Klägerin ers wirkung des K. und des G. und der Stellung, die die

klärte die Angabe des N. als irrtümlich. Der Bes Klägerin dazu einnahm, ganz abſieht . (Urt.

llagte aber berief ſich, wie der vorgetragene Schrift: des III. ZS. vom 29. Sept. 1916 III . 207/16) .

ſaß vom 20. März 1916 ergibt, ausdrüdlich auf die

Ausſage des N. Das BG. hat zu der Frage teine VII.
Stellung genommen, vielmehr ſich damit begnügt, als
unbewieſen zu bezeichnen , daß K. und 6. auf Ver- Abhängigteit einer Provifion von der Ausführung
anlaſſung der Klägerin gehandelt hätten . War aber A. de8 bermittelten Bertrages. Die Klägerin verlangte
Angeſtellter der Klägerin , dann ſind ihr Þandlungen, Proviſion für die Vermittelung des Bertaufes von
die At in ihrem Intereſſe vorgenommen hat, wie ihre Belgen an Kriegsbekleidungsämter

, wurde aber inſoweit
eigenen ſchon dann zuzurechnen , wenn ſie ſeine Tätig- abgewieſen, als der Beklagte die Kaufverträge nicht
teit nur fortgeſetzt duldete. Die bei den Aften befinds erfült hatte . Die Heviſion der Klägerin blieb erfolglos.

lichen Einladungsſchreiben des 6. laſſen ertennen, Aus den Gründen : Die Klägerin hatte unter
daß bei G. wiederholt fog . Stonferenzabende zweds Widerſpruch des Beklagteu geltend gemacht, die Pro

Unterrichtung in Börſenfragen mit Vorträgen des A. viſion ſei mit dem Abſchluſſe der vermittelten Ber
ſtattfanden . Der Beklagte hatte unter Eideszuſchiebung träge, nicht erſt mit ihrer Ausführung verdient ge
behauptet, daß der 3nhaber der Klägerin von dieſen weſen, der Beklagte habe die Verträge nur aus Oes
Borträgen wußte und fich mit ihnen einverſtanden winnſucht nicht erfüllt, weil er anderweit Belze zu

erklärt hatte. Das BG. nimmt ſelbſt an , daß die höheren Preiſen habe verkaufen können , und ſei des
Klägerin für die auf ſolchem Wegebewirkte Zuführung halb nach § 88 Abſ. 2 $ OB. zur Bezahlung der Pro

von Kunden Proviſion zahlte. Iſt dies alles richtig, | viſion verpflichtet. Das BG. lehntaus zutreffenden
dann muß die Klägerin die Handlungen des A.wie Erwägungen die Anwendung des § 88 4GB. deshalb
ihre eigenen gegen fich gelten laſſen. Es iſt nicht er- ab, weil die Alägerin nicht Ägent, ſondern Mäkler fei.

forderlich, daß ſie ihn zu den Vorträgen beſonders Es legt ferner die Proviſionsabrede dahin aus, daß
veranlaßte, und ihre Verantwortlichteit

entfäüt nicht die Proviſion erſt mit der Ausführung der vermittelten
con deshalb , weil A. ohne Auftrag gehandelt habe. Verträge verdient ſein ſollte, und erklärt das weitere

Aber auch abgeſehen von einem ſolchen Anſtellungs- Vorbringen der flägerin für unerheblich, weil der
verhältniſſe bedarf es der Feſtſtellung, ob Klägerin Betlagte der Klägerin gegenüber zur Ausführung nicht
von dem Treiben des K. und des G. Kenntnis hatte. verpflichtet geweſen ſei, und ein argliſtiges Verhalten
Führten dieſe durch ihre Veranſtaltungen der Klägerin nicht vorliege . Die Bertragsauslegung iſt rechtlich
Kunden zum Börſenſpiele zu, und nußte die Alägerin nicht zu beanſtanden Das Weſen des Mäkler

die Gelegenheit bewußt dazu aus, um mit den ihr vertrages nach § 652 BOB. ſteht der Auslegung nicht
auf ſolche Weiſe zugeführten Perſonen Geſchäfte abs im Wege. Wie dem Mäkler eine Vergütung für den

zuſchließen, dann muß ſie den ſo in einer gegen die Fall verſprochen werden tann, daß troß ſeiner Tätig
guten Sitten verſtoßenden Weiſe dieſen Perſonen zus keit der zu vermittelnde Vertrag nicht zuſtande kommt,

gefügten Schaden auch inſoweit vertreten, als er auf ſo kann auch vereinbart werden, daß der Anſpruch auf
die Tätigkeit des A. und des G. zurüđzuführen iſt. den Mällerlohn noch von anderen Vorausſeßungen,

Nach $ 830 Abſ. 1 Sap 1 BOB. iſt, wenn mehrere durch insbeſondere der Ausführung des vermittelten Ver
eine gemeinſchaftlich begangene unerlaubte Handlung trages abhängig ſein ſoll. Iſt aber der Vertrag im

einen Schaden verurſacht haben, jeder für den Schaden Sinne des Berufungsurteils auszulegen, dann konnte
verantwortlich, und nach Sap 2 gilt das gleiche, wenn ein Proviſionsanſpruch der Klägerin nur inſoweit ents
ſich nicht ermitteln läßt, wer von mehreren Beteiligten ſtehen, als der vermittelte Vertrag zur Ausführung
den Schaden durch ſeine Handlung verurſacht hat. gelangte. Ob aber der Beklagte den Vertrag aus

Unter dieſem Geſichtspunkt hat das BG, den Sach- führen wollte, ſtand, ſoweit ſein Verhältnis zur Klä
verhalt überhaupt nicht geprüft. Mit Unrecht lehnt gerin in Frage kommt, im Ermeſſen des Beflagten .

ferner das BG. die Annahme einer Schadenserſa- Wie der Geſchäftsherr einenihm angebotenenVertrags
pflicht wegen Verleßung von Vertragspflichten ab. abſchluß frei ablehnen darf und den Mäklerlohn ſelbſt

Der Banfier iſt auf Grund des Vertragsverhältniſſes dann nicht ſchuldet, wenn die Ablehnung grundlos und

verpflichtet, das ihm vom Kunden entgegengebrachte geſchäftlich nicht zu rechtfertigen iſt, ſo hat er gegen

Bertrauen zu rechtfertigen , den Kunden treu zu be- über dem Mäkler auch freie Band bezüglich der Aus
raten und ihn über alle Umſtände aufzuklären , die führung des vermittelten Vertrages, wenn ausnahms
für ſeine Entſchließung von Bedeutung ſein können. weiſe, wie hier, der Anſpruch auf die Proviſion von
Wie weit dieſe Pflicht im einzelnen geht, hängt weſent- der Ausführung abhängig gemacht worden iſt . In

lich auch von der Perſon und den Verhältniſſen des dieſem Sinn hat das RG. (vgl . Bolze, Praxis Bd. 6

Stunden ab. Hier handelte es ſich um einen einfachen Nr. 491 ) für das frühere Recht ausgeſprochen , daß die
Mann, einen Schneidermeiſter, bei dem eine genauere Proviſion nicht gefordert werden fönne, wenn ſie von
Stenntnis in bezug auf Börſengeſchäfte nicht voraus : der Ausführung des vermittelten Geſchäftes abhängig

geſeßt werden konnte, und deſſen ganzes Vermögen gemacht worden, die Ausführung aber, gleichgültig
in den als Sicherheit der Klägerin hinterlegten 5300M aus welchem Grunde, unterblieben ſei , und ferner, daß

beſtand. Darüber, daß leteres der Klägerin vor Ein- der Mäller weder die Ausführung verlangen noch das
gehung der Geſchäftsbeziehungen

zum Beklagten be- Geſchäft als ausgeführt behandeln dürfe, wenn der
kannt geworden ſei, hatte der Beklagte Beweis durch Auftraggeber es hätte ausführen fönnen . Die Ents

Eideezuſchiebung angetreten . Legt man dieſe Ver- ſcheidung trifft auch für das heutige Recht zu. Watte
hältniſſe zugrunde, dann mußte die Klägerin , wenn aber der Beklagte bezüglich der Ausjührung des ver
ſie ihrer Beratungspflicht nachkommen wollte, den mittelten Vertrages freie õand, dann kann auch von einer
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Argliſt gegenüber der Klägerin nicht geſprochen werden, VZollo , wird dadurch beſtätigt, daß nach dieſer Straf

wenn ervon ſeiner Befugnis dahin Gebrauch machte, daß vorſchrift die Strafe der „ Konfiskation der Gegenſtände,

er die Ausführung unterließ. Das Bewußtſein, daß in bezug auf welche das Vergehen verübt worden

die Klägerin keine Proviſion erhalten werde , machte iſt“, ausgeſprochen werden muß . Die Vergehens

ſein Verhalten nicht argliſtig, und wenn die Neviſion handlungen eines Ausfuhrunternehmens müſſen ſich

geltend macht, der Bellagte habe nicht nur durch den danach auf einen Gegenſtand beziehen , der der Kons

höheren Preis verdienen , ſondern auch die Proviſion fistation und einer etwa dieſer ſchon vorausgehenden

erſparen wollen, ſo wäre das für Anſprüche der Klä : Beſchlagnahme (vgl . § 156 V 3018.)unterworfen werden

gerin nur dann von Belang, wenn die ſpäter ab- fann, und das ſegt naturnotwendig ſchon für den

geſchloſſenen Geſchäfte mit den von der Klägerin ver- Beginn der Ausfuhrhandlungen das greifbare Vor

mittelten zuſammenhingen, der Beklagte alſo die von liegen der auszuführenden Sache voraus. Der § 155

der Klägerin aufgewendete Mühe für ſich verwertet VZ016 . ſteht dem nicht entgegen . Wenn nach dieſer

hätte . Dafür liegt aber kein Anhaltspunkt vor. Der Geſekesſtelle für den Fall, daß die Konfiskation ſelbſt

Bellagte hatte übrigens, auch wenn man die Behaup- nicht vollzogen werden kann , der Ausſpruch auf Er

tungen der Klägerin als richtig unterſtellt, von ſeinem legung des Werts „der Gegenſtände “ vorgeſeheniſt,

Vorgehen keineswegs nur Vorteile zu erwarten. Er ſo hat hier das Geſeß nur eine zur Zeit der Ers

ſekte ſich den Schadenserſaßanſprüchen derjenigen aus , laſſung des Urteils beſtehende Unmöglichkeit der

mit denen er die von der Klägerin vermittelten Ver- Konfiskation im Auge (RGSt . Bd. 37 S. 15 ), nicht aber

träge abgeſchloſſen hatte. Ob er auf dieſe Gefahr hin den Fall, daß für die Konfiskation ein greifbarer

die Ausführung verweigern und andere Verträge ab- Gegenſtand überhaupt in keinem Zeitpunkte der Vor

ſchließen wollte, war ausſchließlich Sache ſeiner eigenen nahme von Handlungen, die auf Verübung einerKonter

Prüfung und Entſchließung. Damit entfällt auch der bande abzielten, vorhanden war. Von Erlegung des

aus § 826 BGB . entnommene Alagegrund ... (Urt. Werts eines erſt herzuſtellenden oder nur der Gattung

des III. ZS . vom 13. Oktober 1916, III 186/16 ) . nach beſtimmten Gegenſtandeskann nach § 155 Vzolg.

keine Hede ſein . DieRechtsauffaſſung der Strafkammer,

daß ſchon durch die ernſt gemeinte Beſtellung“ ein

B. Strafſachen.
Vergehen der Konterbande begangen worden ſei, ver

mag nach alledem die Verurteilung der beiden An
I.

geklagten nicht zu rechtfertigen . Nach dem feſtgeſtellten

Der Tatbeſtand des § 134 VZolto . liegt nicht vor, Sachverhalt erweiſt ſich aber eine Verurteilung auch

ſo lange die auszuführenden Gegenſtändenur der Gattung ſonſt als ausgeſchloſſen. Ueber das bloße Beſtellen

nach beſtimmt ſind , die auf ihre Herſtellung oder An: von Waren hinaus iſt nur inſofern noch etwas be

ichaffung gerichtete Sätigfeit iſt als bloße Vorbereitunge: züglich der von den Angeklagten beabſichtigten Aus

handlung ſtraflos. Aus den Gründen : Die Än- fuhr geſchehen , als der Apotheker einen Teil der be:

geklagten K. und W. haben zuſammen zum Zweđe ſtellten Waren für die Angeklagten hergerichtet“ hat.

gemeinſchaftlicher verbotswidriger Ausfuhr in die Dieſes Herrichten hat ſich auf den Wirtſchaftskreis des

Schweiz in einer Apotheke in München 100 kg Heil- Apothekers beſchränkt. EineAnnahmeder hergerichteten

mittel beſtellt . Der Apotheker hat für ſie zunächſt Waren iſt von den Angeklagten abgelehnt worden,

ſolche in einer Menge von nur 57 kg „hergerichtet“ , ſo daß dieſe in bezug auf die Waren feine Handlungen

die Angeklagten haben aber dieſe Menge als unge- i vorgenommen haben können, die als ein Beginn des

nügend zurückgewieſen und ſind auf der Lieferung von geplanten Ausfuhrunternehmens anzuſehen wären .

100 kg beſtanden . Ohne daß weiteres zur Ausführung Ein anderer ſtrafrechtlicher Tatbeſtand kommt nicht

der Beſtellung geſchehen wäre, ſind ſodann die beiden in_Frage. (Urteil des I. Sts. vom 26. Juni 1916,

Angeklagten verhaftet worden, da der Apothefer nur 1 D 283/16). E.

zumSchein auf die Beſtellung eingegangen war und

die Polizei verſtändigt hatte . Auf Grund dieſes Sach II.

verhalts glaubt die Ští. zur Verurteilung der beiden Wiedereinſetung in den vorigen Stand, wenn die
Angeklagten wegen gemeinſchaftlich begangener Konters

Friſt infolge eines Verſehens verſäumtworden iſt, das
bande kommen zu tönnen , weil die ernſtlich gemeinte

der Kanzlei eines im Geere ftehenden Verteidigers zur
Beſtellung der 100 kg Heilmittel in der Abſicht der

Laſt fällt ? Aus den Gründen : Die Einreichung
Ausfuhr der Şeilmittel in die Schweiz genüge,um bei

St. und W. ein Unternehmen i. S. des § 134 Vzolo.
des Schriftſakes, in dem der Verteidiger die Reviſion

begründet hat, iſt, wie glaubhaft gemacht, dadurch um

für gegeben zu erachten . DieſeMeinung iſt rechtsirrig. einen Tag zu ſpät erfolgt, daß der Kanzleivorſteher
Das Unternehmen einer Ausfuhr i . S. des § 134 V ZUG .

des dem Angeklagten von Amts wegen zum Vertei
beſteht in der Geſamtheit der Þandlungen, die unmitel

diger beſtellten Rechtsanwalts es aus Verſehen unters
bar dazu beſtimmt und geeignet ſind, eine Sache plan- laſſen hat,im Friſtenfalender eine Friſt für die Ein

gemäß von einem im Jnlande befindlichen Verwahrungs
reichung der Schrift vorzumerfen . Dieſer Umſtand

orte nach einem ausländiſchen Beſtimmungsorte zu würde an und für ſich noch nicht genügen, das Geſuch

verbringen . Begrifflich erfordert ein ſolches Unter
um Wiedereinſeßung in den vorigen Stand zu recht

nehmen als Gegenſtand eine bereits als einzelne zur fertigen. Denn der Verteidiger hatte die Pflicht, die
Verfügung ſtehende Sache, ſo daß eine bloß der Gattung

Tätigkeit ſeines Stanzleivorſtehers zu überwachen und
nach beſtimmte Sache nicht genügt. Ohne das Vor ſelbſt alles zu tun , was ihm möglich war, um ſolche

liegen einer in ihrer Beſonderheit beſtimmten Sache

kann das Internehmen der Ausfuhr nicht beginnen ,
Verſehen zu verhüten. Würde ihn nach dieſer Rich

tung irgendein Verſchulden treffen , ſo könnte nach
da es zur Vornahme von Ausfuhrhandlungen an

feſtſtehender Rechtſprechung die Wiedereinſeßung nicht
einem dazu erforderlichen Gegenſtande fehlt . Hand

erfolgen. Hier iſt jedoch hinreichend glaubhaft ges

lungen, die erſt auf die Herſtellung oder Anſchaffung
macht, daß der Verteidiger, der am Sitze des Gerichts

eines Gegenſtandes für eine beabſichtigte Ausfuhr ab
im Heeresdienſt bei der Intendantur der Inſpektion

zielen , alſo insbeſondere auch die bloße, nicht aus
eines Kriegsgefangenenlagers den größten Teil des

geführte Beſtellung einer nur der Gattung nach Tages beſchäftigt iſt, nach den beſonderen Umſtänden

bezeichneten Ware, können daher keinesfalls ſchon
ohne ſein Verſchulden das Verſehen ſeines Angeſtellten

Ausfuhrhandlungen ſein, ſondern bilden nur Vor nicht verhütet und entdedt hat. Die Wiedereinſepung

bereitungshandlungen, die als ſolche ſtraflos ſind.
mußte darum nach § 44 SIPO. erfolgen. ( Beſchl. des

Das Erfordernis einer als einzelne beſtimmten Sache V. SIS . vom 21. Nov. 1916, 5 D 574/1916) . E.

für den Begriff des Unternehmens i . S. des § 134

3977
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III .
zu den nach § 5 Nr. 1 zu berückſichtigenden „ geſamten

23. Juli 1915 Verhältniſſe“ gehören, die aber, da ſie eine nach den
Zu 85 Nr. 1 BRUD. vom

Zweden des Geſeßes zu verhütende Verleßung der

mäßige Preißſteigerung : Bei der Beurteilung, Verbraucher nicht erſehen laſſen , ohne das Vorhanden

übermäßiger Gewinu vorliegt , muß ein Vorteil außer ſein ſonſtiger im geſeßlichen Sinne die Annahme eines

Betracht bleiben, den der Verkäuferohne Verlegung der übermäßigen Gewinns rechtfertigender Umſtände nur

Zwede der BRØD. ſchon beim Gintaufe 3. B. infolge zur Verneinung, nicht zur Bejahung dieſes Tatbeſtands

beſondere billigen hehleriſchen Erwerbe erzielt hat. Aus merkmals führen können . Der erkennende Senat ſchließt

den Gründen : Die Verurteilung wegen Vergehens fich dieſen Ausführungen an . Da die Strả . nur wegen
gegen § 5 BRBO. vom 23. Juli 1915 gegen über- der Niedrigkeit des Einkaufpreiſes zur Annahme eines

mäßige Preisſteigerung in der Faſſung der Bek. vom übermäßigen Gewinnes gekommen iſt und andere Um

23. März 1916 tonnte nicht aufrecht erhalten werden. ſtände, die dieſe Annahme rechtfertigen könnten, nicht

Die Angellagte hat von der Butter, die ſie im Wege vorhanden ſind, war die Angellagte freizuſprechen .

des hehleriſchen Erwerbs zum Preiſe von 1 M für (Urt. des V. SIS , vom 17. Okt. 1916, 5 D 385/1916).

das Pfund erworben hatte, einen Teil an dritte Per E.

ſonen für 2,50 M das Pfund verkauft. Der Markt
IV.

preis betrug damals 2,55 M. Die Strk, meint, die

Angeklagte habe ſich einen Preis gewähren laſſen, der Daserkennende Gericht laun unter Umſtänden aus

unter Berücſichtigung des billigen Erwerbs der Butter § 151 BZoll.. $S 13, 27 Nr. 3 FleiſchbeſchauG. und

einen übermäßigen Gewinn enthielt . Gegen einen $ 267 SIGB. berurteilen, wo der Gröffnung beſchluß

Aufſchlag von 50 Pf. für das Pfund ſei nichts zu er- ein Verbrechen des Diebſtahlo nach $8 242, 243 Nr. 4

innern geweſen ; darüber hinaus aber habe ſie einen StGB. angenommen hat, ohne damit eine andere Tat

übermäßigen Gewinn erzielt und ſich demgemäß gegen i. S. des § 263 StPO. zum Gegenſtande der Urteile:

die genannte Bundesratsverordnung vergangen . Das findung zu machen . Aus den Gründen : Nach dem

beruht auf einer Verkennung der Vorſchriften dieſes Eröffnungsbeſchluß und der ihm zugrunde liegenden

Geſekes. Dieſes will jur Linderung der Striegsnot Darſtellung der Anflageſchrift haben die beiden An

möglichſte Niedrig haltung und Verbilligung der Preiſe geklagten in Gemeinſchaft mit dem Zollaufſeher s.

für Gegenſtände des täglichen Bedarfs herbeiführen : fich an einem Eiſenbahnwagen mit friſch geſchlachteten

insbeſondere ſoll verhindert werden, daß geſchäftliche Mindern , der auf ſeiner Fahrt von 3. in Bolland nach

Unternehmer die Kriegsnot zum Nachteil der Ver- Spandau in E. angekommen und dort vor dem Zoll

braucher für ſich zur Erzielung eines Gewinnes aus- ſchuppen von dem zuſtändigen Zollbeamten mit den

nüßen, den ſie ohne Krieg nicht gezogen hätten . Des- amtlichen Bleiplombenverſchlüſſen geſichert worden

halb wird in $ 5 Nr. 1 mit Strafe bedroht, wer für war , in der Art vergriffen, daß ſie nach Beſeitigung

Gegenſtände des täglichen Bedarfs Preiſe fordert, die der Bleiderſchlüſſe den Wagen öffneten, von dem Fleiſche

unter Berückſichtigung der geſamten Verhältniſſe, ins- Stüde abſchnitten und ſich aneigneten, dann den

beſondere der Marktlage, einen übermäßigen Gewinn Wagen wieder verſchloſſen und andere Bleiverſchlüſſe

enthalten . Es iſt nicht zu verkennen , daß unter Um- anbrachten, ſo daß es den Anſchein hatte, als ſei er

ſtänden ein den Marktpreis nicht überſteigender Preis nicht geöffnet worden . Anklageſchrift und Eröffnungs

einen übermäßigen Gewinn i. S.dieſes Geſeßes ent- beſchluß ichenften der Berteidigung der Angeklagten ,

halten kann (RGSt. Bd . 49 S.398 und 435 ). Des- daß fie vom Abſender die Erlaubnis erhalten hätten ,

halb hinderte die Tatſache, daß die Angellagte den ſich das Fleiſch anzueignen, feinen Glauben und legten

Marktpreis nicht überſchritten hat, keineswegs die deshalb den Angeklagten zur laſt, gemeinſchaftlich

Berurteilung . Das entſcheidende Gewicht für die Ge- das ihnen nicht gehörige Fleiſch in der Abſicht rechts

winnberechnung iſt aber hier einzig auf den niedrigen widriger Zueignung weggenommen zu haben und ſich

Erwerbspreis gelegtund dabei iſt nicht beachtet worden , dadurch gegen die SS 242, 243 Nr. 4 ŠIOB. verfehlt

daß dieſer hier als Vergleichsmaßſtab ganz ausſcheidet, zu haben , da ſie es auf einer Eiſenbahn entwendeten,

weil er ſich nicht nach Geſichtspunkten allgemein wirt- wo es zu den Gegenſtänden der Beförderung gehört

ſchaftlicher Natur gebildet hat, nicht den Einkaufs- hatte . Jm Urteil iſt, im ganzen genommen, der

preis eines geſchäftlichen Unternehmers darſtellt, ſon- ſelbe Bergang für erwieſen erachtet worden , nur hat

dern auf Umſtände zurückzuführen iſt, die in keinem ſich das LG . außerſtande geſehen , feſtzuſtellen, daß dic

unmittelbaren Zuſammenhange mit der Kriegsnot Wegnahme des Fleiſches in der Abſicht rechtswidriger

ſtehen , ſich auf die Perſon der Angeklagten und die- Zueignung erfolgte, vielmehr den Einwand als un

jenigen beſchränkt, von denen ſie die Butter hehleriſch widerlegt bezeichnet, daß ſie mit Erlaubnis des Eigen

erworben hatte, und für die Preisbildung gegenüber tümers geſchehen ſei . In der rechtlichen Beurteilung

der Allgemeinheit und dem Verbraucher ohne jeden des Sachverhalts aber weicht die erkennende Stammer

Einfluß iſt. Das RG. hat bereits in einem zum Ab- inſofern vom Eröffnungsbeſchluß ab, als ſie in der

drud beſtimmten Urteil vom 31. Mai 1916 (I D. 213/16 Beſeitigung der Plomben ein Vergehen i . S. des § 151

gegen Levi) ausgeſprochen, daß bei ſolcher Sachlage VZollo . , in dem Inverfehrbringen des Fleiſches ohne

ein Teil eines ungewöhnlich hohen Gewinns für die vorherige Fleiſchbeſchau eine Zuwiderhandlung gegen

Frage der Uebermäßigkeit auszuſcheiden habe und das die $$ 13 , 27 Nr. 3 Fleiſchbeſchau0 ., in dem unbefugten

nach ein übermäßiger Gewinn i. S. des Geſeßes nicht Wiederanbringen einer Plombe an Stelle der ab

anzuerkennen ſei. Es iſt in jener Entſcheidung dar- gelöſten echten aber die fälſchliche Anfertigung einer

auf hingewieſen , daß ein ungewöhnlich billiger Er- öffentlichen Urkunde erblidt . Hieraus erhellt, daß es

werb durch Schenkung oder Betrug erzielt ſein könne, ſich überhaupt nicht um das Hereinziehen eines anderen

und dargelegt worden , daß der ſo erlangte Vorteil geſchichtlichen Vorgangs in die Aburteilung handelt,

nicht zur Begründung einer Uebermäßigkeit des durch ſondern nur um die Beurteilung ein und desſelben

den Berkauf verwirklichten Gewinns i. S. des § 5 Nr. 1 Vorgangs unter veränderten rechtlichen Geſichts

der Bef. herangezogen werden könne . Jm Anſchluß punkten. Auch der Umſtand, daß in der Anklage und

daran iſt geſagt,was für Schenkung und Betrug gilt , dem Eröfnungsbeſchluß von einer Tätigkeit gerade

müſſe auch von allen derartigen Fällen gelten, in des Angeklagten D. bei dem Wiederanbringen der

denen aus einem auf die Perſon des Käufers be: Plomben nicht die Rede iſt, während ſie im Urteil

ichränkten Grunde für ihn ihon mit dem Einfauf ein auch ihm zur Laſt gelegt wird, ändert für ihn daran

Gewinn als erzielt anzuſehen ſei , ohne daß damit nichts . Denn der Geſamtvorgang blieb derſelbe; wegen

eine Verlegung der Zwede der BRBel. im Spiele Beteiligung an dieſem Geſamtvorgang iſt er angeklagt

ſtehe. Dabei handle es ſich zwar um Umſtände, die und verurteilt . Unflageſchrift und Eröffnungsbeſchluß
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aber hatten von ihrer Rechtsauffaſſung aus feinen Staatsgebühren und nur auf die Haftung für dieſe

awingenden Grund, ſich über jede Einzeltätigkeit jedes Gebühren dem Staate gegenüber. Auch deckt ſich der

Tatgenoſſen bei der gemeinſamen Tat näher aus- von ihm verwertete Begriff der Veranlaſſung der

zuſprechen . (Urteil des V. Sts. vom 27. Juni 1916, Tätigkeit des Notars, wie der Senat gleichfalls ſtets

5 D 224/1916) . E. angenommen hat (vgl. die Entſch. 4/15 vom 3. Mai

1915), nicht mit dem in Art. 49 Noto . aufgeſtellten

V.
Begriffe der Znanſpruchnahme. Dieſer Begriff iſt dem

der Beranlaſſung gegenüber der engere und verlangt,
Uufhebung einer Berurteilung aug $ 242 StGB ., daß der von dem Notar auf Zahlung der Gebühren

weil das Gericht die Tat nicht unter dem Geſichts und Erſaß der Auslagen Belangte den äußeren Ans

punkte des $ 370 Kr. 5 StGB gewürdigt hat. Aus ſtoß zu der Wornahme des Amtsgeſchäfts gegeben hat

den Gründen : Die Angeklagte iſt aus 242 ver (vgl . Samml. N. F. 5, 72 ). Nach dem Jnhalte der
urteilt worden , weil ſie einen Storb mit 44/2 ° Pfund Ürkunde iſt der Anſtoß zu der geſamten ſich aus der

Erdbeeren in der Abſicht rechtswidriger Zueignung
Urkunde ergebenden Tätigkeit des Notars von dem

weggenommen hat. Im Urteil, deſſen Strafzumeſſungs- Käufer, nicht aber von dem Beſchwerdeführer aus

gründe ,die geringfügigkeit des geſtohlenen Objetts " gegangen . Aber ſelbſt wenn anzunehmen wäre, daß

herporheben , fehlt aber jede Erörterung darüber,
außer den an dem Staufvertrage beteiligten Perſonen

warum die Tat der Angellagten ſich nicht als bloße
auchder Beſchwerdeführer den Notar ausdrüdlich oder

Uebertretung i . S. des § 3706 StGB. darſtellt. Unter durch ſchlüſſiges Verhalten um ſeine Tätigkeit erſucht

dieſen Umſtänden iſt nicht ausgeſchloſſen , daß die hat, ſo ergäbe ſich doch keine ſamtverbindliche Haftung

Strs. den $ 3706 überhaupt nicht berütſichtigt oder des Beſchwerdeführers. Ein die Haftung für die Nota
ſeinen Tatbeſtand nur deshalb für nicht gegeben er riatsgebühren nach ſich ziehendes Erſuchen des Bes

achtet hat, weil die Angeklagte zugleich mit den Erd- ſchwerdeführers könnte ſich, da dieſer nach dem Jn

beeren den forb weggenommen hat, in dem ſie ſich halte der Ürfunde an dem Anweſenskaufvertrag an

befanden. Vgl. in lepterer Hinſicht NORſpr. Bd. 3 ſich in keiner Weiſe beteiligt oder intereſſiert iſt, folge
S. 516 (517/518 ). (Urt. des V. SIS . vom 21. Nov.

richtig nur auf die Beurkundung der Bürgſchaftsübers
1916, 5 D 506/1916 ). E.

nahme beziehen ,die dem zwiſchen anderen Perſonen

geſchloſſenen Kaufvertrage gegenüber ein anderes Rechts

geſchäft darſtellt und nicht mit dieſem Zuſammen als

ein und dasſelbe Geſchäft i . S. des Art. 49 Noto.

aufgefaßt werden kann . Nun beziehen ſich aber die
Oberſtes Landesgericht.

von dem Notar für die Urkunde angeſeßten Koſten

A. Zivilſachen. ausſchließlich auf den Kaufvertrag, während für die

Beurkundung der Bürgſchaftsübernahme Koſten nicht
I.

angeſeßt und auch nicht entſtanden ſind. Die Ueber

Die in einer Kaufvertragsurkunde übernommene nahme einer Bürgichaft wird von dem Geſeke (vgl. den

Bürgſchaft für die Bezahlung des Kaufpreiſes ders dem Art. 186 Gebo . entſprechenden Art. 18 Notebo .)

pflichtet den Bürgen dem Notar gegenüber nicht zur ebenſo wie die Pfandbeſtellung dann, wenn ſie mit

Dedung der Vertragefoften (Art. 49 Moto .). Auf Orund dem Geſchäft, an das ſie ſich anſchließt, in einer und

eines notariell beurkundeten Staufvertrags über ein derſelben Urkunde enthalten iſt, als ein Geſchäft auf

Grundſtüđ, in dem der Beſchwerdeführer fich als gefaßt, das nur zu dem Zwecke der Erfüllung der

Selbſtſchuldner für den Kaufpreis verbürgt hatte, Leiſtung oder Gegenleiſtung des Fauptvertrags ein

wurde beantragt, die Koſten gegen den Käufer und gegangen und für das deshalb eine beſondere Gebühr

den Bürgen alsGeſamtſchuldnerfeſtzuſeßen (Art. 192 nicht geſchuldet iſt. Wenn auch zwiſchen dem An

Geb&. und 49 Noto .). Das 20. gab dem Antrag weſenstaufvertrag und der Bürgichaftserklärung nicht

ſtatt; auf die Beſchwerde des Bürgen hin wurde der bloß ein wirtſchaftlicher, ſondern ein innerer oder

Beſchluß, ſoweit gegen ihn gerichtet, aufgehoben und rechtlicher Zuſammenhang beſteht und die Bürgſchafts

der Antrag abgewieſen . erklärung als Bedingung oder Nebenbeſtimmung des

Aus den Gründen : Nach Art.49 Noto . hängt als Hauptvertrag in Betracht kommenden Kaufvertrags

die ſamtverbindliche Haftung für die Koſten eines erſcheint, ſo ſind doch der Kaufvertrag und die Bürg

Notariatsgeſchäfts von folgenden Borausſegungen ab : ſchaftsertlärung als verſchiedene Rechtsgeſchäfte zu be

die mehreren Perſonen, deren ſamtverbindliche Haf- trachten. Dies ergibt ſich ſchon daraus, daß durch

tung geltend gemacht wird, müſſen die Tätigkeit des die Bürgſchaftsübernahme zu den bei dem Kaufges

Notars in Anſpruch genommen haben ; die Jnanſpruch- ſchäfte beteiligten Perſonen eine weitere mitwirkende

nahme muß zu einem und demſelben Geſchäft und zwar Perſon hinzutritt, deren Rechtsbeziehungen zu jenen

zu dem Geſchäft erfolgt ſein, für das die Gebühren Perſonen beſonderer Regelung unterliegen. Darauf,

und Auslagen des Notars entſtanden ſind. Jn der daß zwei Rechtsgeſchäfte vorliegen , weiſt auch der

Richtung gegen den Beſchwerdeführer liegt leine dieſer Umſtand hin , daß für die Bürgſchaftserflärung eine

Vorausſeßungen vor. Nach der ſtändigen Rechtſprechung beſondere Gebühr nur dann nicht geſchuldet wird,

des ObLG, nimmt die Tätigkeit des Notars i. S. des wenn die beiden Geſchäfte, der Kaufvertrag und die

Art . 49 NotoG. in Anſpruch, wer gleichviel, ob er bei Bürgſchaftsübernahme, in einer und derſelben Urkunde

dem Amtsgeſchäfte ſelbſt mitwirkt oder nicht, entweder enthalten ſind, daß die Bürgſchaftserklärung aber,

den Notar ausdrüdlich um die Beurkundung eines wenn ſie in einer eigenen Urkunde abgegeben wird,

beſtimmten Amtsgeſchäfts oder einer Mehrzahl von der Bewertung mit einer ſelbſtändigen, wenn auch

ſolchen erſucht oder vor oder bei dem Amtsgeſchäfte der vollen Wertgebühr gegenüber niedrigeren Wertges

durch ſein Verhalten, mittels deſſen er ſein Intereſſe an bühr unterworfen iſt (Urt. 18 Abſ.2, 24 NotGebO .).

der Beurkundung bekundet, den Notarum ſeine Tätig- Daß die Rechtſprechung den Zuſammenhang,der zwiſchen

keit angegangen hat (Samml. N. F. 6, 747 ; 10, 541 ; dem gebührenpflichtigen Kaufvertrag und der mit ihm

11 , 228; 13, 402 ; 15 , 82 ; 15 , 337 ). Die Haftung für in einer und derſelben Urkunde enthaltenen und darum

die Gebühren und Auslagen des Notars gründet ſich gebührenfreien Bürgſchaftserflärung beſteht, als einen

nur auf die Vorſchriften des Art . 49 Noto . Der Art.192 rechtlichen , das Verhältnis der beiden Rechtsgeſchäfte

Gebo . fann , wenn die Haftung für die Koſten einer zueinander als das einer rechtlichen Einheit bezeichnet

Urkunde dem Notar gegenüber in Frage iſt , nicht (vgl . Samml . Ü . F. 15, 483), darf nicht dazu vers

herangezogen werden. Dieſer Artikel bezieht ſich nur wertet werden, den Bürgen für die auf dem Haupt

auf die für die Urkunden der Notare zu erhebenden vertrage laſtenden Gebühren haftbar zu machen . Das
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würde auf einem unzuläſſigen Schluſſe beruhen. Behauptungen entſprechend geändert werde, und wei

Bleibt nach der ausdrüdlichen Beſtimmung des Ge- gern fich infolang ihrer Zahlungspflicht zu genügen ,

feges die Uebernahme der Bürgichaft für einen Stauf- die ſie an ſich nicht in Abrede ſtellen. Ein Berichtigungs

preis gebührenfrei, wenn ſie mitdemKaufvertrag in anſpruch, wieihndie Kläger geltend machen ,iſt aber

einer und derſelben Urkunde erklärt iſt, und beruht dem bürgerlichen Hechte fremd; er tann dem Anſpruch

dieſe Gebührenfreiheit darauf, daß die Bürgſchafts- auf Feſtſtellung der Nichtigkeit des Vertrags gegenüber

erklärung dem Kaufvertrage gegenüber ein unter- nicht als ein in dieſem enthaltenes, weniger weitgehen:

geordnetes, nebenſächliches Geſchäft darſtellt oder als des Begehren aufgefaßt werden , ſondern iſt ein von

ein Beſtandteil des Kaufvertrags erſcheint, ſo kann ihm völlig verſchiedenes und weſentlich anderes Ver

der Bürge noch viel weniger zu einer Haftung für langen . Es gibt weder eine ausdrückliche Geſekes.

die Gebühren und Auslagen herangezogen werden , vorſchrift, auf die das Verlangen einer Urkundenbe

die für das Bauptgeſchäft entſtanden ſind, bei dem er richtigung in der von den Klägern begehrten Art ge

nicht mitgewirkt hat und an dem er auch in eigenem ſtüßt werden fönnte, noch läßt ſich aus den die Bes

Intereſſe nicht beteiligt iſt.(Beſchl. des II. ZS. vom urkundung von Rechtsgeſchäften und Willenserklärungen

30. Oktober 1916, Reg. Ví Nr. 1/1916). M. regelnden Hechtsvorſchriften ein allgemeiner Grundſa

des Inhalts ableiten, daß überall, wo ſich nach der

II.
Behauptung eines der Vertragſchließenden in einer

Urkunde Unrichtiges findet, auch ein Recht auf Richtig

Laflen fich Einwendungen gegen die Zwangsvoll. ſtellung und eine entſprechende Pflicht zur Vornahme

ſtredung aus einer Urkunde darauf ftüken , daß der der Berichtigung gegeben ſei. Der von den Klägern

Schuldner einen Anſpruch auf Berichtigung dieſer Ulrs geltend gemachte Berichtigungsanſpruch kann nament

funde und deshalb ein Zurüdbehaltungerecht (8 273 lich nicht aus dem $ 415 Abſ. 2 ZPD. abgeleitet werden.

BGB.) habe ? Läßt fich ein Berichtigung anſpruch aus DieſeGeſekesſtelle enthält nur die beſondere prozeßrecht

$ 415 Abſ. 2 ZPÖ. ableiten ? Aană ein ſolcher Au: liche Beſtimmung, daß einer öffentlichen Urkunde gegen

ſpruch bei einem der geſeblichen Formvorſchrift – 3. B. über der Beweis der unrichtigen Beurkundung des

dem $ 313 BGB. genügenden Bertrage darauf ge- Vorganges, alſo insbeſondere der Beweis zuläſſig ſein

ſtüßt werden, daß die Urkunde nicht der Parteiverein- foll , daß die beurkundete Erklärung von der in der

barung entſpreche ? Die Beklagte hat mit notarieller Urkunde bezeichneten Perſon überhaupt nicht, oder nicht

Urkunde an die Kläger zwei Grundſtüđe mit dem Hechte, ſo, wie ſie beurtundet wurde, abgegeben worden iſt

die Erde zu Induſtriezweden auszubeuten , verpachtet. (Seuffert, ZPD. Anm. 4 zu § 415). Sie ſchafft aber

gn der Urkunde iſt beſtimmt, daß ſich die Pächter Kin- teinen materiellen Hechtsbehelf in dem Sinne, daß die

ſichtlich ihrer Verpflichtung zur Zahlung des Bacht- Berichtigung der unrichtigen Beurkundung ohne weiteres

ichillings der ſofortigen Zwangsvollſtredung unters verlangt und durch Klage, Einrede, Uebung des Zu

werfen , und daß den Pächtern das Recht zuſtehen ſolle rüđbehaltungsrechts geltend gemacht werden könnte.
die Gemeindewege und Gräben auf die Vertragsdauer Die Aläger vermogen ſich für ihre Darlegung , daß aus

zur Begung von Gleisübergängen zu benüßen und zwar einer an irgendeiner Stelle Unrichtiges enthaltenden

zur Berwertung ſowohl des gepachteten als auch anderen Urkunde nicht vollſtreďt werden dürfe, nicht auf die

Geländes, das die Pächter in der Gemeinde W. beſißen von ihnen angeführte Entſcheidung des Reichsgerichte

und noch erwerben . Die Pächter behaupteten in der vom 28. Februar 1902 (Entſch. Bd . 50 S. 420) zu

Folgezeit, in Wirklichkeit jei vereinbart worden , daß berufen . Der dieſer Entſcheidung zugrunde liegende

ihnen das Recht auf die Benüfung der Wege und Sachverhalt unterſcheidet ſich ebenſo wie der Tatbe

Gräben zur Begung von Gleisübergängen nicht auf ſtand der ihr folgenden Erkenntniſſe vom 29. November

die Dauer des Vertrages ſondern ſtändig auch nach 1907, 6. November 1911 und 24. Mai 1916 (Warneyer

dem Ablaufe des Vertrages zuſtehen ſolle, die Worte ErgBd. 1 S. 552 Nr. 681 und JW. 1912 Š. 87 und

„auf die Bertragsdauer “ ſeien nur durch ein Verſehen 1916 S. 1113) von dem hier vorliegenden Falle ſchon

des Notars in den § 10 der Urkunde hineingekommen dadurch, daß in den dort entſchiedenen Sachen die uns

und beimVorleſen von den Vertragſchließenden über- richtige Beurkundung eines Teiles der Urkunde die

hört worden . Sie verlangten daher von der Vers unmittelbare Grundlage für die Einwendung gegen

pächterin die Berichtigung der notariellen Urkunde, die Zwangsvollſtreďung bildet, während hier die nach

verweigerten, nachdem dieſes Anfinnen abgelehnt worden Maßgabe des § 415 Abſ. 2 zu beweiſende Tatſache

war, die Bezahlung des Bachtſchillings und erhoben , der unrichtigenBeurkundung erſt einen Anſpruch ſchaffen

als nunmehr die Berpächterin mit Zwangsvollſtredung soll, der die widerſprechende Partei berechtigt, die aus
vorging, Alage mit dem Antrage, die Zwangsvollſtredung ber ' vollſtredbaren Urkunde geſchuldete Leiſtung bis

aus der Notariatsurkunde als unzuläſſig zu erklären. jur Erfüllung des Anſpruchs zu verweigern. Da ein

Die Klage wurde abgewieſen, Berufungund Neviſion geſeblicher Anhaltspunkt für den von den Klägern

wurden verworfen. geltend gemachten Anſpruch auf Berichtung der Urkunde

Aus den Gründen : Die Kläger gründen ihre nicht beſteht, tann darauf ein Zurückbehaltungsrecht

Einwendungen gegen die Zwangsvollſtređung aus der nicht geſtüßt werden. Den Klägern ſteht daher eine

Urfunde vom 7. Juni 1913 auf ein Zurüđbehaltungs- begründete Einwendung gegen die von der Beklagten

recht i . S. des § 273 BGB. Es liegt ihnen daher ob, eingeleitete Zwangsvollſtređung nicht zu Gebote . Åber

darjutun, daß ihnen aus dem Hechtsverhältnis, auf ſelbſt wenn ein Berichtigungsanſpruch in dem erörterten

dem ihre Berpflichtung beruht, ein fälliger Anſpruch Sinn an und für ſich anzuerkennen wäre, ſo wäre doch

gegen die Beklagte zuſteht. Einen ſolchen Anſpruch ers das Verlangen der Kläger auf Nichtigſtellung der Urs

bliden die Kläger in der von ihnen behaupteten recht- kunde in dem beſonderen Fall unbegründet. Der Ver

lichen Befugnis, von der Beklagten die Berichtigung trag vom 7. Juni 1913 war der Schriftform nicht nur

der notariellen Urtunde in der Weiſe zu verlangen, deshalb unterworfen, weil dieſe von den Parteien und

daß fie in die Streichung beſtimmter, angeblich durch ein zwar in dem Sinne vereinbart war, daß nur das Be

Verſehen in die Urkunde gekommener Worte und urkundete gelten folle ; in ihm liegt ein Rechtsgeſchäft

in deren Erſekung durch beſtimmte andere Worte willige. vor, für das die Schriftform und nicht nur dieſe ſon

Die Kläger machen nicht die Nichtigkeit des Vertrags dern auch die notarielle Beurkundung ein geſeßliches

vom 7. Juni 1913 geltend, ſie richten ihren Antrag Erfordernis bildet . Das ergibt ſich unmittelbar aus

auch nicht auf die Feſtſtellung, daß die Vertragsurfunde den 88 5 und 20 des Vertrags , laut deren ſich die

einen unrichtigen Inhalt habe ; ſie wollen im Gegen- Kläger wegen ihrer Zahlungsverbindlichkeit der fo

teile den Vertrag aufrecht erhalten wiſſen, verlangen fortigen Zwangsvollſtreďung unterworfen haben und

aber, daß eine beſtimmte Stede in der Urtunde ihren die Bellagte den Klägern an den Pachtgrundſtücken
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ein Vorkaufsrecht eingeräumt hat, das in das Grund- in dieſem Bezirk gelegenen zu dem Fideikommiß ges

buch einzutragen war. Nach § 313 BGB. , Art. 141 hörigen Grundſtüde im Grundbuch nicht eingetragen

EG.BGB. unð Art. 15 AG .OVO . in der Faſſung des ſei; um ſich hiewegen zu vergewiſſern und gegebenen

Art. 167 I AG . BOB. bedarf der die Einräumungeines falls ſeine Rechte wahrnehmen zu fönnen , verlange

Vorkaufsrechts betreffende ſchuldrechtliche Bertrag der er als nächſter Anwärter auf das Fideikommiß, alſo,

notariellen Beurkundung (vgl . RG. 59, 132; 67, 42 ; da es ſich um ein Majoratsfideikommiß handele, als

72, 385). Aus den Vorſchriften der $$ 313, 125 BOB. älteſter Sohn ſeines Vaters , die Abſchrift. Dieſe Aus

folgt, daß der dem Formzwang unterworfene Vertrag führungen enthalten eine vollkommen klare und aus

erſt durch die Beurkundung zuſtande kommt, daß ein reichende Darlegung der Tatſachen , auf die ſich das

der geſeblichen Form entbehrender Vertrag nichtig iſt berechtigte Intereſſe des Antragſtellers ſtüßt. Wenn

und daß Borverträge den gleichen Formvorſchriften die Borinſtanzen darüber hinaus noch die ,Darlegung“

unterliegen wie der formbedürftige Vertrag ſelbſt, den verlangen, daß er der älteſte Sohn ſeines Vaters und

fie vorbereiten . Die Kläger fönnen alſo gegen die demnach nächſter Fideikommißanwärter iſt , ſo beruhtdas

Beklagte Rechte nur aus dem der geſeblichen Form offenſichtlich auf einer Verwechſlung der Begriffe , dar

entſprechenden Vertrage vom 7. Juni 1913 ableiten , legen“und glaubhaftmachen“ . Das Geſep verlangt

ein Zurüdgehen auf anderweitige Abmachungen iſt das nicht glaubhaftmachung der das berechtigte Intereſſe

gegen ausgeſchloſſen. Es ſteht nichts im Wege, daß begründenden Tatſachen ; es begnügt ſich vielmehr mit

die Bertragsparteien, wenn ſie übereinſtimmend der der „ Darlegung“, eine Faſſung, die , wie aus der Dents

Anſicht ſind, daß die über ihre Vereinbarung aufges ſchrift zum Entwurf der Grundbuchordnung hervorgeht,

nommene notarielle Urkunde Ünrichtiges, ihrem Willen gewählt wurde, um eine Erleichterung gegenüber dem

nicht Entſprechendes enthalte, durch Errichtung einer Entwurf, der Glaubhaftmachung verlangt hatte, herbeis

Nachtragsurkunde oder auf andereWeiſe die erforder- zuführen. Es genügt alſo im allgemeinen (vgl. Güthe,

liche Richtigſtellung vornehmen . Weigert ſich aber die Anm . 7 zu § 11 GBD.) zur Darlegung des berechtigten

eine Partei, aufdas Anſinnen einer Aenderung des be- Intereſſes, daß die es begründendenTatſachen in fol.

urkundeten Vertrags einzugehen, indem ſie ſich darauf cher Art vorgebracht werden, daß der Grundbuchrichter

beruft, daß der Vertrag, ſo wie er beurkundet iſt, auch einen überzeugenden Anhalt für ihre Richtigkeit ge

der Vereinbarung entſpreche, dann ſteht der ſich mit winnen fann , es iſt aber nicht erforderlich, ſie auch

dem Inhalte der Beurkundung nicht zufriedengebenden urkundlich zu belegen . Freilich wird der Grundbucha

Partet nur der Weg der Anfechtung offen , ſie hat aber richter ſich nicht unter allen Umſtänden mit der Bes

nicht das Recht, die Berichtigung alſo die Aenderung hauptung der Tatſachen begnügen können und es wird

der Bertragsurkunde zu fordern. Eine ſolche Befugnis Fälle geben, in denen er Glaubhaftmachung verlangen

würde darauf hinauskommen, daß auf Grund der tann ; dies trifft aber nur dann zu, wenn Zweifel an

mündlichen Vorverhandlungen die Schließung des der Wahrheit der behaupteten Tatſachen gerechtfertigt

notariellen Vertrags gefordert und erzwungen werden ſind ; zu ſolchen Zweifeln wird aber regelmäßig dann

könnte, und damit zu einem Ergebnis führen ,das den kein Anlaß beſtehen , wenn die Perſönlichkeit desAntrag

Abſichten des § 313 BGB. geradewege zuwiderliefe. ſtellers die Gewähr dafür bietet, daß ſeine Angaben

Der unter Beobachtung der Form des § 313 geſchloſſene der Wahrheit entſprechen (vgl. . Jena, DLG.

Vertrag iſt entweder gültig und rechtswirkſam oder Bd. 25 S. 368, OblG. Bd . 10 Š . 71 und S.86 ). Wenn

er iſt ganz oder zum Teile nichtig und muß dann auf nun ein Mann in der Stellung des Beſchwerdeführers

dem Wege der Anfechtung beſeitigt werden . Ein Feſt- behauptet, daß er der älteſte Sohn ſeines Vaters und

halten an dem geſchloſſenen Vertrage mit dem Ver: demnach nächſter Fideifommißanwärter iſt, ſo wird

langen, daß er durch anderweitige Beſtimmungen er- man ihın das glauben können ; jedenfalls ergibt ſich

gänzt oder berichtigt wird, iſt unzuläſſig. Da die der aus den Aften nichts, was zu Zweifeln in dieſer Be

Vertragſchließung vom 7. Juni 1913 vorhergehenden ziehung berechtigen würde. Die Vorinſtangen haben

Verhandlungen der Form des § 313 BOB. ermangels auch offenbar, wie ſich aus dem Mangel irgendwelcher

ten , iſt es den Klägern verwehrt, auf dieſe angeblichen Ausführungen ergibt, gar keine Zweifel, fie verlangen

Vereinbarungen zurüdzugreifen. Die Berufung aufTreu vielmehr die Beibringung von weiteren Belegen nur,

und Glauben verſagt der zwingenden Vorſchrift des weil ſie der Anſicht ſind, daß das Recht auf Grundbuch

8 313 gegenüber und es gibt keinen Rechtſat, dem- einſicht ausnahmslos von der Glaubhaftmachung des

zufolge ſich derjenige einer Argliſt ſchuldig mache, der berechtigten Intereſſes abhänge. Dieſe Anſicht aber

nicht an den vorder notariellen Beurkundung getroffenen iſt irrig ;es hätte daherdem Antrage ſtattgegeben werden

Abreden feſthält und ſich weigert, den Vertrag den müſſen . Uebrigens iſt es für die Entſcheidung über

Abreden gemäß zu ſchließen oder den tatſächlich ohne dieſen ganz gleichgültig, ob der Antragſteller der älteſte

Aufnahme jener Äbreden geſchloſſenen Vertrag zu än- Sohn ſeines Vaters und demnach nächſter Fideikommiß

dern. (Urt . des II . ZS. vom 9. Oktober 1916 , Reg . I anwärter iſt oder nicht. Es handelt ſich, wie aus der

Nr 53/1916 ). M. Beſtätigung des Amtsgerichts 6. hervorgeht, um ein

Majoratsfideifommiß, das ſich alſo auf die männlichen

III . Nachkommen des dermaligen Inhabersnach dem Rechte

$ 11 GBO. febt nur Darlegung, nicht Glaubhaft- der Erſtgeburt vererbt . Nächſter Anwärter iſt alſo

machuug eincs berechtigten Jntereſes voraus. Giu allerdings der älteſte Sohn desdermaligen Inhabers,

ſolches iſt nicht uur bei dem nächſten, ſondern bei jedem An- allein dieſer fann wegfallen und es kann ſehr wohl

wärter auf ein Fideitommiß anzuerkennen. Aus den der Fall eintreten, daß das Fideikommiß auf einen

Gründen : Nach 811 GBO . iſt die Einſicht des Grund- jüngeren Sohn übergeht, wie denn auch der derzeitige

buchs jedem geſtattet, der ein berechtigtes Intereſſe Inhaber nicht ſeinem Vater, ſondern ſeinem älteren

darlegt und nach Abſ. 2 a . a . D. kann , ſoweit die Einſicht Bruder nachgefolgt iſt. Anwärter ſind alſo die ſämt

geſtattet iſt, eine Abſchrift gefordert werden. Mit Un- lichen männlichen Abfömmlinge des jeweiligen Jn

recht vermiſſen die Vorinſtanzen die Darlegung eines habers und jeder von ihnen hat, da er möglicherweiſe

berechtigten Intereſſes. Der Antragſteller hat zur Be- zur Fideikommißnadhfolge berufen ſein fann, ein be

gründung ſeines Geſuchs um Erteilung einer Abſchrift rechtigtes Intereſſe daran , das Fideikommiß gegen

aus dem Grundbuch angeführt, ſein Vater, der der- unberechtigte Verfügungen des Inhabers zu ſchüren

malige Nußnießer des außerhalb Bayerns gelegenen (vgl. für das bayeriſche Fideikommißrecht die $$ 49, 51,

Fideikommiſjes, habe über ein zu dieſem gehöriges im 57 , 65 , 66 FidEd . ) . Ob der Antragſteller der älteſte Sohn

Bezirt des angegangenen Gerichts gelegenes Grundſtück ſeines Vaters iſt, war daher überhaupt nicht zu prüfen.

verfügt, ohne hiezu berechtigt zu ſein ; daraus ſei zu (Beſchl. des I. ZS . vom 3. November 1916, Reg . III

ſchließen, daß die fideifommiſſariſche Eigenſchaft der Nr. 81/1916 ). M.
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Den Diſtrittspolizeibehörden allein dieEntſcheidung 3Geb0. 20. Mai 1898 und den $$ 8 und 9 VD. vom

B. Straffa en. vielmehr erſt durch das von dem Angeklagten nicht

I.
zu vertretende, ſeiner Beeinfluſſung gar nicht zugäng

Iiche, unvorſichtige Durchfahren herbeigeführt wird .

Borauslegung für die Annahme eines den Gins Die Aufforderung iſt daher von der unzutreffenden

ſturz drohenden Gebäudes i. S. des 367 Nr. 13 Vorausſeßung ausgegangen , daß fie in der Vorſchrift

StGB. Die rechtlicheGrundlage der Polizeilichen Alu- des § 367 Nr. 13 StGB. begründet fei. Das Urteil

ordnung iſt der Nachprüfang des Geridis nichtentzogen . des BG.8 hat die Bedeutungdieſer Vorſchrift ebenfalls

Aus den Gründen : Nach § 367 Nr. 13 StGB. wird verkannt; eine nach dem g 367 Nr. 13 StGB. ſtrafbare

beſtraft, wer trop polizeilicher Aufforderung es unter- Þandlung liegt nicht vor. (Urteil vom 17. Auguſt

läßt, Gebäude, welche den Einſturz drohen, auszu- 1916, RepReg . Tr. 269/1916). Ed .

beſſern oder niederzureißen . Beſtritten iſt, ob die oba

jektive Vorausſeßung dieſer Aufforderung, daß näm
II.

ſich das „ Gebäude den Einſturz droht", der Nach

prüfung des Nichters unterſteht oder nicht. Olshauſen, Berechnung der Gebühren für amtsärztliche Dienſt
Note b , Frant, hote XIV zu dieſer Geſegesſtelle, und leiſtungen bei Behörden (Wartezeit Dauer des Ier

Binding, Behrbuch 2. Bd. S. 106 und 107, geſtehen mins Ausſchaltung der Zeit von 8 Uhr abends bis

dem Richter dieſes Prüfungsrecht zu. In Uebereins 8 Uhr morgens). Aus den & ründen : Dr. $. hat

ſtimmung mit anderen vertritt dagegen das OblG . als Oberarzt der Heil- und Pflegeanſtalt N. nach § 13

die Auffaſſung, daß ſeit Einführung des StGB.8 30. Juni 1978

darüber zuſteht, ob die tatſächlichen Vorausſeßungen 10. Juni 191

zur Erlaſſungder Aufforderung gegeben ſind, und daß 17. November 1902 (GVBI. S. 715) Gebühren für ärzt:

die Entſcheidung dieſer Behörden für den Strafrichter liche Dienſtleiſtungen bei Behörden betr. Bergütung

bindend ift (Samml. Bd.2 S. 299 f. insbeſ. S. 303 für ſeine Dienſtleiſtung als Sachverſtändiger bei Ge

und Bd. 11 S. 101). Der Senat hat auch keinen Ans richt nach Maßgabe der $$ 3, 4, 5 dieſer VO. und

laß von dieſer Anſchauung abzuweichen. Die Ueber- jener vom 4. Auguſt 1910 gleichen Betreffs (GVBI.

tretung des § 367 Nr. 13 a. a. D. zählt zu den Uns S. 415) zu beanſpruchen . In Betracht tommen Nr. 14

gehorſamkeitsverfehlungen ; er bedroht mit Strafe die der zu § 1 erlaſſenen Gebo. für amtsärztliche Dienſt

Nichtbefolgung von Befehlen der Polizeibehörden . leiſtungen und § 3 Abſ. 2. Die Strí. und die General

Wenn die Rechtſprechung den polizeibehördlichen Ents ſtaatsanwaltſchaft vertreten die Auffaſſung, daß bei

ſcheidungen bindende Kraft für den Strafrichter ein- der in Saß 1 des § 3 Abſ. 2 geregelten Berechnung

räumte, ſo ging ſie von der Vorausſeßung aus, daß der Entſchädigung für den durch den Hin- und Rüd

die zur Aufforderung führende Prüfung der objektiven weg veranlaßten Zeitaufwand die Zeit von 8 Uhr

Grundlageſelbſt rechtlich bedenkenfreierfolgte. Hat abends bis 8 Uhr morgens auszuſchalten ſei . Dieſer

die Polizeibehörde aber hiebei geſeßliche Vorſchriften Anſchauung tann nicht beigepflichtet werden. Die Aus

verkannt, ſo kann ihre Entſcheidung nicht beanſpruchen, ſchaltung der Zeit von 8Uhrabends bis 8 Uhrmorgens

der ſtrafrichterlichen Nachprüfung entzogen zu bleiben. bezieht ſich nach dem klaren Wortlaute der Vorſchrift

Wortlaut und Zweď des § 367 Nr. 13 StGB. weiſen nur auf die Wartezeit, von der Sa 2 des § 3 Abſ.2

nun zwingend darauf hin , daß die polizeiliche Prüfung, handelt. Wartezeit iſt einerſeits die Zeit, die vergeht

ob „Gebäude in Frageſtehen, die den Einſturz drohen “, von der Ankunft des Arztes am Orte der Dienſtleiſtung

ſich darauf zu beſchränken hat, ob das Gebäude nach bis zu deren Vornahmed. i. bis zu der Zeit, zu der er

ſeinem baulichen Zuſtand mit Müdſicht auf die ſeiner geladen iſt, anderſeits die Zeit, die er am Orte der

Beſtimmung entſprechende Benüßung den Einſturz Dienſtleiſtung zubringen muß von der Beendigung der

droht. Nur in dieſem Rahmen iſt die Entſcheidung Dienſtleiſtung d. i. von der Zeit der Entlaſſung an

für den Strafrichter bindend . Dagegen iſt ein den bis zum Abgang des Beförderungsmittels. Solange

Einſturz drohendes Gebäude“ i . S. des § 367 Nr. 13 der Arzt auf der Reiſe iſt, kann von einem Warten

StGB. nicht vorhanden, wenn der bauliche Zuſtand am Orte der Dienſtleiſtung nicht die Rede ſein . Der

an ſich keinen Grund zur Beſorgnis des Einſtürzens Arzt hat demnach, wie der Beſchwerdeführer mit Recht

bietet . Entſteht die Einſturzgefahr nur dadurch , daß ausführt, Anſpruch auf Entſchädigung für die geſamte

ein anderer als der zur Verfügung über das Gebäude notwendige Reiſezeit, auch wenn ſie ganz oder teils

Berechtigte bei der Ausübung eines von ihm bes weiſe in die Zeit von 8 úhr abends bis 8 Uhr mor

anſpruchten Rechtes – hier eines Durchfahrtrechtes gens fällt. Die Gebühr für die Verrichtung des ärzt

das Gebäude beſchädigen könnte, ſo ſind die Voraus- lichen Sachverſtändigen im gerichtlichen Termine wird

feßungen des § 367 Nr. 13 StGB. nicht gegeben. Das nach dem mit ſeinen Vorteilen und Nachteilen ver

muß namentlich gelten, wenn die gefährdende Ein- bundenen Bauſchalſyſteme für die Zeit gewährt, die

wirkung auf das Gebäude ſelbſt nicht im Weſen er im Termin einſchließlich ſeiner Beurlaubung und

des beanſpruchten Rechts liegt, ſondern nur bei der Unterbrechungen der Verhandlungen zubringt,wobei

einer nicht ſachgemäßen Ausübung des Rechts droht. für den an ſeinem Wohnort vernommenen Arzt be

Hierwürdedas Einſchreiten der Polizeibehörde nach ſchränkende Beſtimmungen gelten. Als Termin i. S.

8 367Nr. 13 StGB. unter Umſtänden einen nicht uns der amtsärztlichen Gebührenordnung gilt nicht die Zeit,

bedentlichen Eingriff in Privatrechte – Umfang und die die Hauptverhandlung oder eine ſonſtige Verhand

Ausdehnung eines Fahrtrechtes u. dgl. bedeuten, lung i . S. der Prozeßordnungen beanſprucht, ſondern

der in dieſer Beſtimmung keine Rechtfertigung findet. die Zeit, die zwiſchen der Zeit, zu welcher der Arzt

Die am 5. Februar 1915 dem Angeklagten zugeſtellte geladen iſt, und der Zeit ſeiner Entlaſſung liegt . Iſt

Anordnung des Stadtmagiſtrats F. hat die gutacht- 3. B. der Arzt auf 8 úhr vormittags geladen und zu

liche Aeußerung des Stadtbauamts vom 30. Januar dieſer Zeit vor dem vernehmenden Richter erſchienen,

1915 zur Grundlage, wonach die eine Strebe der über mit der Verhandlung aber erſt um 9 Uhr begonnen

der Durchfahrt befindlichen Tragkonſtruktion einem worden , ſo erhält er von 8 Uhr ab die Terminsgebühr,

unmittelbaren Anprall bei unvorſichtigem Befahren nicht die Wartezeitentſchädigung. Endet die Verhand

der Durchfahrt mit einem Möbelwagen nicht ge- lung z . B. um 11 Uhr vormittags, der Arzt wird aber

wachſen iſt, alſo weggeriſſen werden wird, wodurch ſchon um 10 Uhr entlaſſen, ſo erhält er von 10 ilhr

ein teilweiſer Einſturz des Gebäudes verurſacht werden ab nicht die Terminsgebühr, ſondern nur die Wartezeit

könnte. Damit iſt zugegeben, daß der von der Strebe entſchädigung. Daraus ergibt ſich ,daß die durch eine

getragene Gebäudeteil und ſomit das ganze Gebäude gerichtliche Verhandlung in Anſpruch genommene Zeit

an ſich nicht den Einſturz drohen, daß dieſe Gefahr und die von einem Arzt in einer ſolchen zugebrachte

-



28 Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1917. Nr. 1 u . 2 .

Zeit verſchieden ſein können. Die Gebührenordnung nachmittags 13 Stunden = 6 + 11

ſchreibt weiter vor, wie innerhalb des für den Arzt X 2 = 28.-

in Betracht tommenden gerichtlichen Termins der 15. Aprilvon 81/2 uhr vormittags bis
Kürze halber ärztlicher Termin “ genannt die 12 ' /4 Uhr nachmittags 4 Stunden

Gebühr zu berechnen iſt. Sie beſtimmt, daß die Ge 6 + 2 X 2 10.

bühr für jeden Verhandlungstag beſonders zu be- d) Uebernachten: dreimal à 4,50 M 13.50

rechnen iſt. Darnach darf bei einer mehr als einen
im Ganzen 122.30 .

Tag in Anſpruch nehmenden Verhandlung die Gebühr (Beſchluß vom 5. Oktober 1916, Beſchw . Reg. Nr.299/ 16) .

nicht aus der vom Änfange des Cermins bis zur Ent 4007 Ed.

Laſſung des Arztes fich ergebenden Stundenzahl bes

rechnet werden . Die gegenteilige, auch von Dr. Spaet
III.

undStenglein ,Das ärztliche Gebührenweſen in Bayern , Gewerbemäßige Bermittlungsagenten für 3mmo:

2. Aufl. S. 284, vertretene Anſchauung kann nicht
biliarverträge dürfen in Bayern wegen des Verbotes, fich

gebilligt werden . Vielmehr bildet jeder Verhandlungs- in geichäftlichen Angelegenheiten einer anderu Bezeichnung
tag für ſich als abgeſchloſſenes Ganzes die Brundlage

als ihrer Firma zu bedienen, in Ausübung ihres Ge
für die Berechnung der Gebühr. Die Berechnung iſt ihäftes feine Inſerate aufgeben , in denen ſie Angebote
aber nur möglich durch die Ermittelung der Dauer

unter einer Chiffre ſtatt an ihre Firma erbitten. Die
des einzelnen Verhandlungstags . Dieſer umfaßt die

Bef. des StM. des K. Hauſes und des Neußern vom
Zeit von dem Beginne bis zum Schluſſe der an jedem

6.Oktober 1910, Vollzug der $$ 35, 38 GewO. betr.
Cage ſtattfindenden Verhandlung ( Teilverhandlung).

(GVBI. S. 945) ſchreibt in § 14 Abſ. 2 vor, daß ge
Daraus ergibt ſich von ſelbſt, daß als Unterbrechungen werbsmäßige Vermittlungsagenten für 3mmobiliar

der Verhandlungen und Beurlaubungen des Arztes, verträge in allen geſchäftlichen Angelegenheiten fich

die in dieTerminsdauer einzurechnen ſind, nur ſolche ausſchließlich ihrer Firma zu bedienen haben . Jede

berüđſichtigt werden dürfen , die in die Zeit zwiſchen andere oder weitere Bezeichnung iſt ihnen verboten.
dem Beginn und dem Schluſſe der an jedem Tage

Das BG. hat den Angeklagten B. einer Zuwider

ſtattfindenden Berhandlung fallen . Unrichtig iſt daher handlung gegen dieſe Vorſchrift und damit einer Ueber

die Anſchauung der Straftammer, daß bei einer mehr: tretung nach § 148 Ziff.4aGewD .für ſchuldig er:

tägigen Verhandlung die für jeden Verhandlungstag
kannt, weil er in einer Zeitung ein þauszum Verkauf

fich berechnende Stundenjahl zuſammengezählt und
anbot und die Ankündigung nicht mit ſeiner Firma

aus der ſo gewonnenen Geſamtzahl die Gebühr berech unterzeichnete, ſondern beifügte : „ Gefl. ernſte Anfragen
net wird. Zu der aus dem Wortlaut und dem Sinne

unter D. M.6101. an die ....- Zeitung.“ Die Ne
der Borſdrift in Nr. 14 Gebo . fich ergebenden Auf

viſion des B. wurde verworfen .
faſſung des Senats führt noch eine andere Erwägung .

Aus den Gründen : Die Reviſion macht gel
Die Beſtimmung, daß bei der Berechnung der Warte tend, daß die Beſtimmung in § 14 Abſ. 2 der MBek.
zeitentſchädigung die Zeit von 8 Uhr abends bis 8 Uhr

vom 6. Oftober 1910 ſich nicht im Rahmen des § 38
morgens auszuſchalten iſt, beruht offenſichtlich auf der

Abf. 4 GewO . halte und zugleich gegen den Grundſak
Erwägung, daß der Arzt während dieſer der Áuhe

der Gewerbefreiheit verſtoße. Beide Behauptungen
gegönnten Zeit auch in ſeiner Privatpraxis regelmäßig ,

ſind unrichtig. Nach § 38 Abf. 4 Gewo. ſind die
von Ausnahmen abgeſehen, feinen Verdienſtentgang

Zentralbehörden befugt, Vorſchriften darüber zu er:
hat und darum billigerweiſe auch keine Entſchädigung laſſen, welcher polizeilichen lieberwachung, des Um

für die bezeichnete Ruhezeit am Orte der Dienſtleiſtung fangs und der Art des Geſchäftsbetriebs ſich die im

beanſpruchen kann . Unverſtändlich wäre aber, daß § 35 Abſ. 2 und 3 bezeichneten Gewerbetreibenden
demſelben Arzte, der am Orte der Dienſtleiſtung anges johin auch die gewerbsmäßigen Vermittlungsagenten

kommen übernachten muß, um bei Beginn des erſten für Immobiliarverträge — zu unterwerfen haben. Die
Verhandlungstags rechtzeitig erſcheinen zu können , die Bek. will verhüten , daß der Gewerbetreibende ſeine

Entſchädigung für die Zeit der nächtlichen Ruhe verſagt Beteiligung an Geſchäften der bezeichneten Art ver

wird, dagegen eine Gebühr hiefür zugebilligt werden ſchleiert. Zutreffend nimmt daher das BG. an, daß
ſollte, wenn er behufs Wahrnehmung des Termins ſie die polizeiliche Ueberwachung des Umfangs und
am nächſten Tage oder an noch weiteren Tagen wiederum

der Art des Geſchäftsbetriebs bezwedt und demnach
übernachten muß. Dr. $ . war als Sachverſtändiger im § 38 Abſ. 4 GewO. eine geſebliche Unterlage findet.
in die auf den 13. April 1916 vormittags 81/2 Uhr vor

Der Grundſatz der Gewerbefreiheit (§ 1 GewO.) ſteht
dem LG. M. anberaumte Hauptverhandlung geladen ; polizeilichen Vorſchriften über die Art und Weiſe der
um rechtzeitig zu erſcheinen , hatte er am 12. April von Ausübung eines Gewerbes nicht entgegen , auch wenn

N. abreiſen müſſen ; er hat Anſpruch auf folgende
ſie die Ausübung erſchweren . Die Aufſtellung, daß

Bergütungen : die Vorſchrift in § 14 Abſ. 2 MBef. die Ausübung

a) Reiſe: vinweg : Abgang6 Uhr nachmittags, des Gewerbes unmöglich mache, entbehrt ebenſo jeg

Ankunft in M. 8 Uhr40 Min .nachmittags licher Begründung wie die weitere, daß nach § 38

6 halbe Stunden à 1,50 M Abſ. 4 GewO. nur Vorſchriften zuläſſig ſein ſollen,

Müdweg : Abgang 15. April 4 Uhr 12 Min . die keinerlei Erſchwerung der Geſchäftstätigkeit mit ſich

nachmittags, Ankunft am Wohnorte 7 Uhr bringen . Die Anfündigung in der Zeitung hat B.

35 Min . nachmittags 8 halbe Stunden erlaſſen , um einen Kaufliebhaber für das Anweſen zu

à 1,50 M 12.- finden, deſſen Eigentümer ihm die Vermittlung des

Reiſeloſten (Fahrfarten uſw.) 10.80 Verkaufs übertragen hatte . Sie erfolgte zur Aus

b) Wartezeit : 13. April8-84/ 1 hrvormittags = führung des Auftrags und bildete einen weſentlichen

eine halbe Stunde 1.50 Teil ſeiner Geſchäftsauſgabe. Aus ſolchen Anlündis

15. April 124/4 Uhr nachmittags (Ent
gungen iſt vor allem der Umfang des Gewerbebetriebs

laſſung) bis 4 Uhr 12 Min . 9 halbe zu erfennen . Demnach müſſen ſie auch zu den „ ge

Stunden à 1,50 M 13.50 ſchäftlichen Angelegenheiten “ i . S. des § 14 Abſ. 2

c) Abwartung des Termins : 13. April von
M Bet. gezählt werden. (Urt. vom 26. Oftober 1916,

Ed .

8 !/2 Uhr vormittags einſchließlich der Mit
Rev. - Reg . Nr. 333/16 ).

tagspauſe bis 7 ' /> Uhr nachmittags

11 Stunden 6 + 9 X 2 = . 24.

14. April von 8/2 Uhr vormittags eins

ſchließlich der Mittagspauſe bis 94/4 Uhr

M

9.-

4006
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Oberlandesgericht München.

Bergleich des Einziehuugegläubiger8 ; Ausſichte :

longfeit der Rechtsverfolgung (88 835, 114 ZPO .). N.

vertlagte im Armenrecht ſeinen Geſchäftsabläufer N.

auf einen Kaufigillingsreſt von 1800 V ; N. beſtritt

die Zahlungspflicht auf Grund der Minderungseins

rede . Im Brogeßlauf wurde die Klageforderung vor

Erlaſſung eines Urteils auf Grund rechtsträftigen

Titels für ein Guthaben von 2800 M weggepfändet

und zur Einziehung überwieſen. Die Pfandgläubigerin

verglich fich daraufhin mit dem Beklagten auf 900 M

und Koſtenteilung und erklärt ſich dem Kläger gegen

über für den vollen Betrag der weggepfändeten Fordes

rung für befriedigt, weil weitere Befriedigungsmittel

nicht in Ausſicht ſtanden . Der Kläger widerſprach gleich

wohl dem Vergleich und hielt die früheren Anträge auf

recht. Darauf entzog ihm das LG. das Armenrecht,

erklärte den Rechtsſtreit in der Bauptſache für era

ledigt und überbürdete dem Kläger die geſamtenKoſten.

Deſſen Verſuch, das Armenrecht wieder zu erlangen,

blieb erfolglos .

Aus den Gründen des DIG .: Es mag da

hingeſtellt ſein , ob der Kläger fich einſeitig ohne feine

Zuſtimmung den Nachlaß an der Vollſtređungsforde

rung der Pfandgläubigerin gefallen laſſen muß, den

ihm dieſe aufdrängen will. Es ließe ſich dagegen eins

als

ein einſeitiges Rechtsgeſchäft, ſondern nur als Ver

trag beſtehen kann. Selbſt wenn man aber hiernach

gegen die überwiegende Meinung (vgl. Falfmann,

Zw . S. 880) den Vergleich nicht als bindend gegen

über dem Kläger als Hauptſchuldner anſehen wollte,

wäre die Rechtsverfolgung für den Kläger doch aus

fichtslos. Denn damit tönnte er im beſten Falle nur

die Zahlung des noch nicht berichtigten Alageüber

ſchuſſes über 900 M zu Handen der Pfandgläubigerin

erzielen, deren Vollſtreďungsguthaben die ganze Klages

forderung weit überſteigt. Es träte alſo damit nur

das gleiche Ergebnis der Entlaſtung des Klägers auf

die Klageſumme ein, wie bei dem beanſtandeten Ver

gleich, während andererſeits die Pfandgläubigerin der

Gefahr völliger Klageabweiſung ausgeſeßt bliebe . Das

gleiche gilt für die ſelbſtverſtändlich ebenfalls von der

Pfändung mitergriffene Koſtenerſtattungsforderung des

Klägers, ſoweit nicht § 124 ZPO. in Betracht kommt.

Ganz llar tritt aber der Wegfall jedes Intereſſes des

Klägers an der Prozeßfortſepung bei folgender Er

wägung zutage. Die Pfandgläubigerin fann auch

ießt noch jederzeit an Stelle der Ueberweiſung zur

Einziehung einen Beſchluß des Vollſtreckungsgerichts

auf ueberweiſung an Zahlungsſtatt erwirfen, mindes

ſtens hinſichtlich des nach der Behauptung des Bes

ſchwerdeführers noch ungetilgten Unterſchiedes zwiſchen

Vergleichs- und Klageſumme. Erwirkt ſie dieſe Ueber

weiſung , To tritt die Tilgung in Höhe des Nennwerts

der Alageſumme ohne weiteres und ohne Rückſicht dar

auf ein , wieviel der Drittſchuldner wirklich zahlt . Daß

die Pfandgläubigerin nötigenfalls auch wirklich dieſen

Weg beſchreitet, iſt dem Beſchwerdegericht nicht zweifel

haft. Derartige naheliegende Einwendungen ſind aber

bei der Prüfung der Ausſichtsloſigkeit der Rechtsver

folgung ohne weiteres zu berückſichtigen . Dagegen

tommt für das Gericht die Fortſeßung der Beſtreitung

der Bodſtreďungsforderung angeſichts der Mechtskraft

des Volſtredungstitels inſolange nicht in Betracht,

als der Bollſtreckungsſchuldner nicht eine Einſtellung

nach $ 707 ZPO. gelegentlich einer Wiederaufnahme

klage erwirkt hat. (Beſchl . vom 20. Okt. 1916 ; Beſchw.

Reg . 449/16 I ) . N.

Dandgericht Straubing.

Berſchiedenheit der Beweidlaft bei der Unterhalte :

und bei der Baterſchaftsklage des unehelichen Kindes :

Die Vermutung des § 1717BGB. gilt für die uneheliche

Vaterſchaft nur, ſoweit dieſe als Grundlage für die

Unterhaltspflicht iu Betracht tommt. Der Vormund

der am 28. Januar 1914 unehelich geborenen Klägerin

Marie B. begehrt mit ſeiner Klage unter der Behaup

tung , der beklagte Ludwig . habe innerhalb der

Empfängniszeit, d. i . vom 1. April mit 31. Juli 1913,

der Mutter der Klägerin , Anna B., allein beigewohnt,

die urteilsmäßige Feſtſtellung, daß Ludwig 5. der

Vater der Klägerin iſt, und deſſen Berurteilung zur

Zahlung einer Unterhaltsrente. Der betlagte Ludwig

p . gibt die Beiwohnung innerhalb der Empfängnis

Zeit zu , behauptet aber, die Anna B. habe innerhalb

dieſer Zeit auch einem gewiſſen A. die Beiwohnung

geſtattet. A. hat als Zeuge eidlich befundet, er habe

anfangs April 1913 mit der Anna B. den Beiſchlaf

vollzogen . Dieſe hat, gleichfalls zeugeneidlich , den von

A. bekundeten Beiſchlafsvollzug in Ábrede geſtellt und

aufrecht erhalten , daß ſie innerhalb der Empfängniss

zeit nur dem Beklagten die Beiwohnung geſtattet habe .

Der Erſtrichter hat die Einrede der mehreren Beis

hälter für nicht genügend bewieſen erachtet und der

Álage im vollen Umfang ſtattgegeben. Auf die Bes

der Vaterſchaft abgewieſen, das Urteil des Erſtrichters

dagegen beſtätigt, foweit es den Bellagten zur Unter

haltsleiſtung verurteilt.

Aus den Gründen : Die Klägerin verfolgt

zwei Anſprüche: 1. den Anſpruch auf Feſtſtellung der

unehelichen Baterſchaft des ludwig H., 2. den An

ſpruch auf Gewährung des Unterhalts . Sie beſchränkt

ſich nicht darauf, die Waterſchaft des H. als Grund

lage für ſeine Unterhaltspflicht gem . SS 1717, 1708

BOB. geltend zu machen , ſondern ſie will darüber

hinaus ihre Abſtammung von Ludwig Q. gweďs Ein

tragung im ſtandesamtlichen Geburtsregiſter gem. § 26

PerſStG. feſtgeſtellt wiſſen. Eineſolchevon der Frage

der Unterhaltspflicht losgelöſte Klage auf Feſtſtellung

der unehelichen Vaterſchaft als ſolcher iſt nach der

herrſchenden Rechtslehre und Rechtsanwendung zu

läſſig (BIFRA . 71, 607 ; Staudinger, BOB . 8 1717

Bem. 4 ; Pland , BOB. 8 1717 Bem. 6. A. M. NON.

Homm .'§ 1717 Bem . 1). In der Klage ſind ſonach

zwei ſelbſtändige und verſchiedenartige Anſprüche ver

bunden . Bermöge dieſer Verſchiedenartigkeit unterliegt

jeder Anſpruch verſchiedenen Beweisregeln . Für die

uneheliche Vaterſchaft als Grundlage der Unterhalts

pflicht ſtellt § 1717 BOB. die Vermutung auf, daß

als Vater gilt, wer der Mutter des Kindes innerhalb

der Empfängniszeit beigewohnt hat. Dieſe Bermutung

tann der inAnſpruch Genommene dadurch entfräſten,

daß er beweiſt, innerhalb dieſer Zeit habe auch ein

anderer der Mutter beigewohnt. Die Feſtſtellung der
unehelichen Vaterſchaft als ſolcher aber folgt den all

gemeinen Beweisregeln. Ķier gilt die Vermutung des

§ 1717 BOB. nicht. Hier muß alſo das klagende Mind

beweiſen, daß es von dem Beklagten abſtammt. Dieſen

Beweis wird es in der Regel dadurch zu führen ver

ſuchen , daß es dartut, ſeine Mutter habe innerhalb

der Empfängniszeit nur dem in Anſpruch Genom

menen und ſonſt keinem die Beiwohnung geſtattet.

Während alſo, ſoweit es ſich um die Klage auf Ges

währung des Unterhalts handelt, den Beklagten die

Beweispflicht dafür trifft, daß außer ihm auch ein

anderer der Mutter des flagenden Kindes innerhalb

der Empfängniszeit beigewohnt habe, fehrt ſich bei der

Klage auf Feſtſtellung der unehelichen Vaterſchaft als

ſolcher die Beweislaſt um und muß das Kind beweiſen,

daß ſeine Mutter dem Beklagten allein die Beiwohnung

innerhalb der Empfängniszeit geſtattet habe . Wird

der Beweis in der einen oder anderen Richtung nicht
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vollſtändig geführt, ſo geht dies zu laſten des Beweis- dieKriegszeit getroffenen Abänderungen . Vierte Aufl.

pflichtigen. Es folgen Ausführungen, daß die Aus- XVI, 1213Seiten. Leipzig 1917, Noßberg'ſche Verlags
ſagen der Zeugen A. und Anna B. einander unver- buchhandlung (Arthur Moßberg) . Geb. Mt. 13.

einbar gegenüberſtehen, daß ſich nicht entſcheiden läßt, Warneyers BPO. iſt ein bekanntes und, wie die

welche mehr Glauben verdient, daß daher die Ents raſch einander folgenden Auflagen zeigen, auch beliebtes

ſcheidung nur nach den dargelegten Grundſäßen über Buch. Betannt iſt insbeſondere die Art der Erläu

die Beweislaſt erfolgen kann . Hiernach hatder be- terung der Geſeßesbeſtimmungen durch eine ungemein

klagte Ludwig m . ſeine Einrede der mehreren Beihälter reichhaltige Anführung der Rechtſprechung und durch
nicht voll bewieſen. Er gilt daher als Vater der Angaben über das einſchlägige Schrifttum . Jn den

Klägerin i. S. der $$ 1708 ff. BÓB. und muß der Anhang des Bandes find die Entlaſtungsverordnung

Klägerin den Unterhalt gewähren . Auf der anderen
9. September 1915

vom und die VD. vom 17. Mai 1915

Seite hat aber auch die Klägerin den Beweis, daß ihre
18. Mai 1916

Mutter innerhalb der Empfängniszeit dem Betlagten über die Einſchränkung der Pfändbarkeit von Lohn

allein beigewohnt habe und daß fie daher vom Be uſw. Anſprüchen ſowie die Gebührenordnung fürZeugen

klagten abſtamme, nicht geliefert. Infolgedeſſen iſt ihre und Sachverſtändige aufgenommen ; ſoweit die an

Slage auf Feſtſtellung der Vaterſchaft als ſolcher abs angeführten friegsrechtlichen Beſtimmungen das gel

zuweiſen . (Urt. der I. ZK. vom 5. Oktober 1916, tende Hecht für die Kriegszeit geändert haben, iſt bei

F 69/14) . Adam . deſſen einzelnen Beſtimmungen auf ſie verwieſen ; dieſe

ſelbſt aber ſind zweckmäßigerweiſe unverändert wieders

gegeben, ſo daß das Buch im Kriege wie im Frieden

gleich verwendbar iſt.

Dandgericht Traunſtein.

Borſchriften der ſtellv. Generalfommandos über den

Poftverfehr der auf Arbeitsſtellen entlaſſenen Zivil

gefangenen fallen unter das Arzt. Aus den Gründen :

Nach Verhängung des Kriegszuſtandes erließ das ſtellv .

Generalfommando I. bayer . AK. Anordnungen über

die Entlaſſung von bürgerlichen Striegsgefangenen zu Bundesratsverordnungen bürgerlich:rechtlichen Ju
Arbeitszweden. In Nr. VI iſt beſtimmt : „ Der ge- halte. Weibliche Gerichtsſchreiber ermöglicht die
ſamte Poſtverkehr der Entlaſſenen geht über das Ge- BMV D. vom 14. Dezember 1916 über die

fangenenlager Tr . Die Entlaſſenen ſenden Briefe und Verwendung weiblicher Hilfsträfte im Ge

Poſtkarten , die ſie abgehen laſſen wollen, in geſon
richtschreiberdienſte (ROBI. S. 1362) . Die Bors

dertem Umſchlag an das Bager.“ Aeußerlich enthält
ſchriften des Gerichtsverfaſſungsgeſetes und der Prozeß

dieſe Anordnung der Militärbehörde zwar keinen Hins ordnungen über Gerichtsperſonen beziehen ſich , ohne

weis auf Art. 4 Nr. 2 Strz8. und feine Strafandrohung. es ausdrüdlich zu ſagen, nur auf Männer ; es war

Ihrem Inhalt nach dient ſie jedoch zur Erhaltung der deshalb bisher nicht angångig, die reichsgefeßlich dem

öffentlichen Sicherheit. Die eingeführte Poſtprüfung Gerichtsſchreiber zugewieſenen amtlichen Verrichtungen

ſoll verhüten, daß Perſonen, die ihrer Geſinnung nach weiblichen Perſonen zu übertragen . Die Verhältniſſe

verdächtig ſind, die ihnen gewährte Freiheit dazu be- nötigen aber zurzeit dazu, es zu tun ; ja es iſt wohl

nüßen, um an andere Perſonen im Reiche oder im vor dem Inkrafttreten der VO., die das nun zuläßt,

Auslande Vorkommniſſe militäriſcher oder politiſcher ſchon mehrfach geſchehen, und es iſt deshalb gut, daß

Natur mitzuteilen , die dem Staate nachteilig ſein nach § 2 Abſ. 2 v0. in ſolchen Fällen die Weber

könnten . Von dieſem Geſichtspunkte bewegt ſie ſich tragung als von Anfang an wirkſam anzuſehen iſt.

im Rahmen der Ermächtigungsbeſtimmung ( MOE. Ob und inwieweit von der durch die Verordnung er

Bd . 49 S. 89) . Der Angeklagte hat ſich ſomit durch öffneten Möglichkeit Gebrauch zu machen iſt, bleibt der

die Zuwiderhandlung gegen die Anordnung derMilitär- Landesjuſtizverwaltung vorbehalten. Dieſe regelt auch

behörde nach Art. 4 Nr. 2 KrzG . in der Faſſung des die Dienſtverhältniſſe der weiblichen Angeſtellten , wo

Gefeßes vom 4. Dezember 1915 ſtrafbar gemacht. (Urt. bei zu beachten ſein wird , daß die Verordnung nur

vom 15. November 1916) . die einſtweilige Wahrnehmung der Gerichtsſchreiber

geſchäfte an Frauen zu übertragen geſtattet. Werden

Frauen zur Ausübung des Gerichtsſchreiberamts her

angezogen , ſo ſind die Vorſchriften des § 22 Nr. 2,

§ 31 StPO ., § 41 Nr. 2, § 49 BPD. über die Aus

ſchließungsgründe entſprechend anzuwenden .

Bücheranzeigen.
Die Anmeldung von Auslandsforderungen d.h. von

Schweitzer & Termintalender für die bayeriſchen Juriſten Forderungen gegen Schuldner im feindlichen Ausland

auf das Gemeinjahr 1917. Herausgegeben von Land- iſt Gegenſtand einer V O. v o m 16. Dez. 1916 (NGBI.

gerichtsrat 3. Schiedermair in München. 2 Teile. S. 1400), zu deren Ausführung vom Reichskanzler

354 Seiten . München , Berlin und Leipzig 1916, 9. und den Landeszentralbehörden noch Vorſchriften

Schweißer Verlag ( Arthur Sellier ). Mi. 3.20 nötig ſind . Die zwangsweiſe amtliche Aufnahme der

Der nun im 54. Jahrgange vorliegende treffliche privatrechtlichen Forderungen gegen das feindliche

Kalender berückſichtigt in ſeinen Beilagen die Aende- Ausland' entſpricht einem allgemeinen Wunſche der

rungen , die ſich hinſichtlich der Gebühren der Gerichts- beteiligten Kreiſe von ħandel und Induſtrie, der auch
vollzieher und im Poliweſen ergeben haben. Bei der im Reichstag Unterſtüßung gefunden hat. Die Ver
VO . über die ärztlichen Gebühren iſt die oberſtrichter- ordnung hat eine Vorläuferin in der VO. vom 7. Okt.

liche Mechtſprechung angeführt. Beigegeben iſt, einem 1915 über die Anmeldung des im Inlande befinds
vielfach geäußerten Wunſch entſprechend, ein Abdruc lichen Vermögens von Angehörigen feindlicher Staaten

der Tagegelderverordnung vom 17. Juli 1915 und (ROBI. S. 633 ). Die Zwede der beiden Verordnungen
der Bel, hiezu vom 20. Juli 1915. ſind indeſſen verſchieden. Die VD, vom 7. Oft. 1915

ſollte der Vorbereitung von Vergeltungsmaßregeln

Warneyer, Dr. Otto, Oberlandesgerichtsrat in Dresden . der Reichsregierung dienen . Bei den Forderungen,

Die Z ivilprozeßordnung in der vom 14. Juli deren Anmeldung jept in Frage ſteht, hielt es die

1914 ab geltenden Faſſung, unter Beifügung der für | Reichsregierung für geboten eigens der Entſtehung

n .

3995

E.
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des Jrrtums vorzubauen , als handele es ſich um eine britiſchen Vertragsteilen ermöglichen, vor den britis

Anmeldung von Kriegsſchäden oder von öffentlich- fchen Gerichten Feſtſtellungsklagen über die Einwirkung

rechtlichen Anſprüchen , die durch Kriegsmaßnahmen des Krieges auf laufende Verträge mit Feinden zu

entſtanden ſind, und als könne vom Reich etwa bei erheben . In fachlicher Hinſicht konnte ſich England

den Friedensverhandlungen eine unmittelbare Ver- auf die Anwendung des von altersher dort geltenden

tretung oder Verwirklichung dieſer Anſprüche erwartet Ausnahinerechts gegen Feinde verlaſſen, ausdem die

werden ; es müſſe vielmehr grundfäßlich den Gläubis Gerichte für das Gebiet des Handels insbeſondere den

gern überlaſſen bleiben, ſofern die Rechtsbeſtändigkeit Grundſaß ableiteten, daß Verträge, die irgendwie wäh

der privaten Forderungen im Friedensvertrage grund- rend des Krieges einen Verkehr mit einem Feinde zur

fäßlich anerkannt werde, auf dem regelmäßigen Wege Folge haben, als durch den Krieg aufgelöſt zu gelten

der unmittelbaren Verbindung zwiſchen Gläubiger haben. Auf dieſem Wege haben die engliſchen Ge

und Schuldner die erforderlichen Schritte zur Eintrei- richte in weitgehender Weiſe laufende Verträge zwiſchen

bung der Außenſtände zu tun . Führende wirtſchaft Engländern und Deutſchen auf Antrag der engliſchen

liche Verbände hätten das als grundfäßlich richtig Partei für nichtig erklärt. Die Möglichkeit einer Auf

anerkannt und ſich auf die Anregung der Reichs- löſung auf gerichtlichem Wege wurde jedoch ſpäter

behörden bereit erflärt, durch einen Schußverband nicht mehr für ausreichend erachtet; ein Geſeß vom

deutſcher Auslandsgläubiger den einzelnen Gläubi- Januar 1916 ermächtigte daneben das Handelsamt

ger, der die Hilfe eines ſolchen Verbandes in An- Verträge mit Feinden aufzulöſen, wenn ſie nach ſeiner

ſpruch nehmen wolle, bei der Beitreibungſeiner An- Anſicht gegen das öffentliche Intereſſe verſtoßen.

ſprüche im Auslande durch Rat und Tat zu unter- Schon früher hatte die auſtraliſche Geſebgebung jeden

ſtüßen. Es ſei zu hoffen , daß durch die Gründung vor friegsbeginn geſchloſſenen , noch nicht erfüllten

und die Tätigkeit eines mit den Reichsbehörden ſelbſt Vertrag mit einem Feinde für nichtig erklärt. gn

eng zuſammenarbeitendenVerbandes ſachkundiger Ver- Frankreich ſteht es ſeit dem Dekretvom 27.Sept. 1914

treter von Handel und Induſtrie die Erörterung der in dem Ermeſſen des Präſidenten des Zivilgerichts

Maßnahmen zur Sicherung der Auslandsforderungen Verträge mit dem Feind auf Antrag aufzulöſen, jos

zu brauchbareren Vorſchlägen geführt werde, als die fern die Erfüllung des Vertrags noch nicht begonnen

auf eine Beitreibung durch das Reich ſelbſt gerichteten hat ; doch fönnen nach einer Erklärung, die der franzö

Wünſche darſtellten . Kürzlich hat England die zwangs- fiſche Juſtizminiſter in der Hammer abgegeben hat,

weiſe Regiſtrierung aller Auslandsforderungen vors unter Umſtänden auch Sufzeſſivlieferungsverträge, bei

geſchrieben ; gleichwohl iſt die VD. nicht etwa als denen einzelne Lieferungen ſchon im Frieden ſtatts

Dergeltungsmaßnahme anzuſehen . Dagegen handelt i gefunden haben, in bezug auf die ſpäteren Lieferungen

es ſich um aufgelöſt werden . Die franzöſiſche Regierung hat

überdies inzwiſchen die Beſchlüſſe der Pariſer Wirt
Deutſche Vergeltung&maßnahmen bei zwei anderen ſchaftskonferenz ratifiziert, nach denen die verbündeten

neueren Verordnungen des Bundesrats . Die eine iſt
Megierungen nach dem Borgange des engliſchen Ge

die VO. vom 24. N ov . 1916 , betr. wirtſchaft: ſeßes vom Januar 1916 fich Maßnahmen zum Ziele

liche Bergeltungsmaßregeln gegen gta feßen, welche eine einfache Auflöſung von Verträgen

lien (NGBI. S. 1289). Sie enthält rechtlich nichts mit demFeinde ermöglichen ,die dem öffentlichen In

Neues, inſofern ſie früher gegen andere feindliche tereſſe ſchädlich ſind. - 3talien hat ein dieſem Kon

Staaten erlaſſene Vorſchriften (Zahlungsverbot gegen ferenzbeſchluß entſprechendes Geſeß ichon erlaſſen . Es
England, Anmeldung des im Inlande befindlichen Ber:

hat außerdem zu Beginn des Krieges eine Geſekes

mögens feindlicher Staaten, zwangsweiſe Verwaltung
änderung vorgenommen, wonach ſich ein Schuldner

frangöriicher Unternehmungen ) nun im Wege der Bers
auf eine außerordentliche Erſchwerung der ihm obs

geltung auch gegen Italien zur Geltung bringt. Das liegenden Leiſtung in gleicher Weiſe wie auf die Un

gegen ſchafft die andere der beiden Verordnungen , möglichkeit der Erfüllung berufen kann. Auch den
die v O. vom 16. Dez. 1916 betr. Verträge

Jtalienern iſt es daher leicht möglich ſich läſtigen

mit feindlichen Staatsangehörigen (RGBI. Verpflichtungen gegen Deutſche zu entziehen.

S. 1396) neues Recht. Und Deutſchland ? Es hat bisher Vorſchriften

Durch die Tagespreſſe iſt ſeinerzeit bei uns das über die Auflöſung von Verträgen mit Feinden nicht

Urteil eines engliſchen Obergerichts befannt geworden, erlaſſen . Bei einem großen Teile der Verträge,

das eine engliſche Geſellſchaft von ihrer vertrags- namentlich bei Kauf- und Lieferungsverträgen über

mäßigen Lieferungspflicht gegenüber einer deutſchen Gattungswaren, die während des Krieges zu erfüllen

Firma befreite, obwohl in dem Vertrage vereinbart geweſen wären, ergibt ſich meiſt ſchon aus allgemeinen

war, daß er, wenn ſeine Ausführung durch höhere Grundſäßen, daß ſie durch den Krieg hinfällig ge

Gewalt oder ähnliche Urſachen gehindert werde, nur worden ſind; die Lieferungszeit iſt hier in der Regel

ſuſpendiert ſein und nach Wegfall des Hinderniſſes ſo weſentlich, daß eine während des Krieges beſtehende

wieder in Kraft treten ſolle . Die engliſchen Richter Unmöglichkeit der Leiſtung rechtlich als eine dauernde

ſcheuten ſich nicht ihren Spruch damit zu begründen, Unmöglichkeit anzuſehen iſt, die den Schuldner befreit .

daß die engliſchen Gerichte nicht das Ziel dereiteln Für den überſeeiſchen Verkehr fällt dabei noch die

dürften, das für die Nation von ihren Streitkräften beſondere zeitliche Feſtlegung ins Gewicht, die nach

ertämpft werde : die Bähmung des feindlichen Handels . der Rechtſprechung in der vereinbarten Abladezeit

Aber der Grund für die deutſchen Gegenmaßnahmen (Auguſt /September- Verſchiffung uſw. ) liegt. Vielfach

iſt nicht in ſolchen Rechtsbeugungen durch die Gerichte beſtehen allerdings ausdrüdliche Vereinbarungen, wo

der feindlichen Staaten, ſondern vielmehr in Maß- nach bei höherer Gewalt u. dgl. die Leiſtung auch

nahmen ihrer Regierungen zu ſuchen. Die feindlichen ſpäter angeboten oder verlangt werden darf. Bei

Staaten, insbeſondere England, Frankreich und Italien einer ſo langen Verzögerung , wie ſie der gegenwärtige

haben durch ihre gegen den deutſchen bandel gerich- Krieg mit ſich bringt, werden aber troß ſolcher Klauſeln

teten Maßnahmen nicht nur den Abſchluß neuer Ver- bei einer die Verkehrsſitte ſowie Treu und Glauben

träge mit Deutſchen und ihren Angehörigen verboten , berüđſichtigenden Auslegung die Verträge vielfach als

ſondern auch in laufende Verträge eingegriffen , indem erledigt zu erachten ſein (RG. 4. I. 1916 DJZ. 1916

fie abgeſehen von Erfüllungsverboten für die Zeit S. 383). Bei Verträgen , deren Erfüllungszeit ganz

des Krieges ihren Angehörigen durch beſondere oder zum Teil erſt in die Zeit nach dem Kriege fällt,

Berordnungen die dauernde Auflöſung unbequemer würde es im allgemeinen dem deutſchen Intereſſe am

Verträge erleichterten . England erließ während des meiſten entſprechen , wenn ſie wenigſtens für die

Kriegs zunächſt nur Verfahrensvorſchriften, die es den fünftigen Lieferungen aufrecht erhalten werden könnten .
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Es kommen hier namentlich die für lange Jahre ab- Ueber den Umfang, in dem von der Auflöſungs

geſchloſſenen Verträge über die Einfuhr von Erzen erklärung Gebrauch gemacht werden ſoll, enthält weder

und anderen Rohſtoffen in Betracht. Vor allem die die VD. noch die Bet. vom 17.Dezember nähere Bee

Müdjicht auf dieſe Berträge ließ es angezeigt er- ſtimmungen . Die amtliche Begründung der VD. , der

ſcheinen, ſolange als möglich auf Bergeltungsmaß dieſe Darſtellung im weſentlichen entnommen iſt, er

regeln gegen die feindlichen Vertragsauflöſungen zu klärt eine genaue Feſtlegung ſchon deshalb für uns

verzichten und nur an der Abſicht feſtzuhalten , auch tunlich, weil die Maßnahmen der feindlichen Länder

auf dem Gebiete der noch nicht erfüllten Verträge von einander abweichen und ſich - ebenſo wie ihre Hand

beim Friedensſchluſſe die Wiederherſtellung der durch habung jederzeit ändern können. Einer unnötigen

das Uusnahmegeſep beeinträchtigten Privatrechte Inanſpruchnahme will die Erhebung einer Gebührim

auszubedingen . Bei der langen Dauer des Krieges Betrage von 50 bis zu 1000 M vorbeugen (Art. 7 Bet.).

und der immer ſchärferen Führung des wirtſchaft- Bei Verträgen, deren Sinfälligkeit ſchon nach den Ne

lichen Kampfes ließ ſich indeſſen dieſer Standpunkt geln des geltenden Rechts, namentlich nach den all

nicht mehr aufrecht erhalten . Die Wiederherſtellung gemein anerkannten Grundfäßen über die Bedeutung

der aufgelöſten Verträge wird immer ſchwerer durchs der Lieferungszeit im kaufmänniſchen Verkehr, außer

führbar und, ſelbſt wenn es gelänge, im Friedens- Zweifel ſteht, wird das Reichsſchiedsgericht nicht an

vertrag entſprechende Grundfäße zu vereinbaren, zurufen ſein ; der Praris iſt es überlaſſen, ob in ſolchen

würde es den deutſchen Parteien nicht leicht werden, Fällen der Antragſteller zurüďgewieſen oder auf den

eine Gegenpartei, die glaubt, daß die Erfüllung eines gerichtlichen Weg verwieſen wird.

im Wege des Ausnahmerechts aufgelöſten Bertrags Die Beſtimmungen in den 88 3 und 4 greifen

ihr nachteilig iſt , zur Erfüllung zu zwingen . Ver- nicht in den ſachlichen Beſtand der Verträge ein; ſie

ſtiedentlich hat man echt deutſch 1 – erwartet, die gelten auch nicht bloß gegenüber England, Frankreich

Zurüchaltung der deutſchen Regierung werde die und 3talien , ſondern gegenüber allen feindlichen

feindlichen Behörden und Vertragsteile bei der Ans Staaten . Sie enthalten prozeſſuale Vorſchriften für

wendung des Ausnahmerechte mäßigend beeinfluſſen . den Fall, daß der Deutſche aufGrund des allgemeinen

Dieſe Hoffnung hat man jeßt aufgegeben. Die Meichs- materiellen Rechts eine gerichtliche Entſcheidung über

regierung iſt einem immer ſtärker hervortretenden den Einfluß des Krieges aufVerträge mit feindlichen

Verlangen unſerer beteiligten Kreiſe in Handel und Staatsangehörigen herbeiführen will . Der § 3 foll

Induſtrie gefolgt, wenn ſie durch die VO. vom 16. De- die Ermittelung eines zuſtändigen inländiſchen Ge

zember vor. 3$. nun auch dem deutſchen Teil ermög- richts erleichtern und für alle Fälle ſichern , in denen

licht hat ſich von unvorteilhaften oder von ſolchen die Entſcheidung den ordentlichen Gerichten überhaupt

Berträgen zu löſen, deren Fortbeſtand zweifelhaft iſt. obliegt. Er iſt auch dann anwendbar, wenn ein in

Freilich find es nur Berträge beſtimmter Árt, für ländiſcher oder ausländiſcher ausſchließlicher Gerichts

die dieſe Möglichkeit geſchaffen iſt, nämlich Kaufver- ſtand vereinbart worden iſt. Dagegen greift er nicht

träge mit Ausnahme der Börſentermingeſchäfte, Wert- in die Wirkſamkeit einer Schiedsflaufel ein, die frei

verträge, Seefrachts und Charterverträge ( 8 1 Abſ. 1 lich, wenn ein Schiedsgericht im Ausland anzurufen

und Abſ. 4 ) ; auch richtet ſich die Maßnahme zunächſt iſt, ichon nach dem allgemeinen Rechte ihre Bedeutung

nur gegen England, Frankreich und Jtalien, doch kann verloren haben kann (MG. vom 29. Juni 1915, DJ8.

fie der Reichstanzler auf andere Länder erſtreden S. 1129) .

(8 6 ) . Der Reichsfangler, dem nach § 1 die Auflöſungs- § 4 VD. ſieht eine für beide Parteien erwünſchte

erklärung zuſteht und der nach § 2 die Entſcheidung Erleichterung des Berfahrens bei der öffentlichen Zu

einer anderen Stelle übertragen und nähere Anord- ſtellung vor.

nungen über das Verfahren treffen kann, hat dies in Nus § 5 ſei als von beſonderer praktiſcher Bes

einer Bef. vom 17. Dezember 1916 d. Js. (ROBI. deutung die Beſtimmung in Abſ. 2 unter Nr. 1 hervor

S. 1398 ff.) alsbald getan : er hat die Entſcheidung gehoben : fie überhebt den Antragſteller des Beweiſes

über die Auflöſung, unbeſchadet ſeiner Befugnis all- der Staatsangehörigfeit feines Vertragsgegners, der

gemeine Anordnungen zu erlaſſen , dem Reichsſchieds: unter den gegenwärtigen Verhältniſſen natürlich nur

gerichte für Kriegswirtſchaft übertragen , und zwar ſehr ſchwer zu erbringen wäre .

erfolgt die Entſcheidung durch den Vorſißenden oder

in deſlen Vertretung durch ein Mitglied, das die Be Die Beräußerung vor Attien oder ſonſtigen Ges

fähigung zum Nichteramte beſikt (Art. 1 Bet. vom
idäftsanteilen dentider Seeſchiffahrtageſellidhaften in

17. Dezember). Das Reichsſchiedsgericht, dem mit dem
Ausland verbietet eine BMVD. vom 23. Dezember

Antrag auf Vertragsauflöſung (über deſſen Inhalt
1916 (ROBI. S. 1429) . Sie hat ihre Vorläuferinnen

vgl . Art. 2 und 3 der angeführten Bet.) die dem An
in den BD.en vom 21. Oktober 1915 über die Vers

tragſteller zugänglichen auf den Vertrag bezüglichen äußerung von Kauffahrteiſchiffen an Nichtreichsange

oder ſonſt zur Aufklärung dienlichen Urkunden vor
hörige und vom 26.Juni 1916, das Verbot der Ver

zulegen ſind, kann vor der Entſcheidung Ermittelungen äußerung von Binnenſchiffen an Nichtreichsangehörige

anſtellen, aber auch von ſolchen abſehen und die An während des Krieges betr. Ihr Zweď iſt klar : es

gaben der Partei ſeiner Entſcheidung zugrunde legen.
gilt das deutſche Intereſſe in der Verwaltung der

Das gilt namentlich auch für die Behauptungen des
Seeſchiffahrtsgeſellſchaften zu wahren, das durch einen

Untragſtellers darüber, ob der Verkäufer bei Stellung ſtarten ausländiſchen Aktienbeſig bedroht wäre. Abſ. 2

des Antrags die ihm in bezug auf die Leiſtung der des § 1 dehnt das in Abſ. 1 ausgeſprochene Verbot

verkauften Sache obliegenden Verpflichtungen ſchon auf mittelbare Verkäufe aus, die durch die Hand von

erfüllt hatte . In dieſem Falle ſoll ihm der Anſpruch Mittelsperſonen, ſog. Strohmännern, den von der VD.

auf die Gegenleiſtung nicht entzogen werden ; das hat
bekämpften Erfolg erzielen wollen .

auch die Geſeßgebung unſerer Feinde nicht getan . Weitaus die wichtigſte geſetgeberiſche Neuerung,
Sollte es in einem ſolchen Falle dem Käufer trofdem den Zwangsvergleich außerhalb des Konkurjee , bringt
gelingen eine Auflöſungserklärung zu erwirfen, ſo die DD. vom 14. Dezember 1916 über die

joll jie ohne rechtliche Wirkung bleiben (§ 1 Abſ. 3 Geſchäftsaufſicht zur Abwendung des Kon=
Saß 1 VO . ) ; iſt der Vertrag von dem Verkäufer noch turſes. Von ihr ſoll in der nächſten Nummer in

nicht erfüllt, ſo ſoll die Auflöſung auch dann zuläſſig und einer beſonderen Abhandlung die Mede ſein .

wirkſam ſein , wenn der Käufer den Kaufpreis ſchon ganz

oder teilweiſe gezahlt hat; der Käufer kann dann die Verantwortl . Herausgeber i. V.: E. Eckert, Land

Rückerſtattung des Preiſes verlangen (§ 1 Abſ. 3 Saf 2) . gerichtsrat im Staatsminiſterium der Juſtiz.

Eigentum von 3. Schweißer Verlag (Arthur Sellier ) München , Berlin und Leipzig .

Drud von Dr. F. *. Datterer & Cie. (Inh . Urthur Sellier) München und Freiſing.
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MI. 3. Beſtellungen übernimmt jede Budhandlung und

jede Poſtanſtalt.

Veitung und Geſchäftsſtelle: München, Dttoitraße 1a.

Anzeigengebübr 30 Pig . für die balbgeſpaltene Beritzeile

oder deren Raum . Vet Wiederholungen Ermäßigung . Stedens

anzeigen 20 Pig. Beilagen nad Uebereintunft .

Naddrud verboten . 33

Der Cartouchefall im Lichte des Volksfeſt und Wettrennverkehr als unerläßlich

ergab , hätte es erfordert , daß ſie entweder ganz

Gaftidaftsvertrages. beſonders erhöhte Sicherheitsmaßregeln traf, oder

Bon Profeſſor Poleuste in Greifswald .
aber für den Fall, daß ſie ſich zu derartigen

Ein igen außerſtande fühlte " , von dem Rennen

8 1. Daß die kurze Beſprechung, die meinem ganz abſah “ .

Bud, Gaſtſchaftsverträge (Greifswald 1915 , Zitier
8 4. Dadurch, daß die Stadt, „wie ſie ſelbſt

weiſe : OV. ... ; vgl. dazu ArchivPray. Bd. 114 ausdrücklich geltend macht, lediglich diejenigen

S. 415 ff.: Polenste, Zur Lehre vom Gaſtſchafts: Sicherheitsmaßregeln traf , die auchin den früheren
vertrag, Zitierweiſe: Zur Lehre $ ...) in dieſer Jahren vorgekehrt wurden , hat ſie ſich einer Fahr:

Zeitſchrift zuteilwurde (1916 S. 331, 332), ſeinen läſſigkeit ſchuldig gemacht, die ihr nun die Haf
Inhalt ſo wiedergegeben hat, daß der Prat : tung für die auf die Fahrläſſigkeit zurüđzuführende

tiker Weſen , Tragweite und Anwen Verlegung des Körpers und der Geſundheit ſowie

dungsweiſe der neuen Lehre erkennen konnte, des Eigentums von Feſtbeſuchern einträgt. Der

iſt mir fraglich. Beſonders geeignet , dies erkennen Unfall iſt ja nur darauf zurückzuführen , daß die
zu lehren , ſcheint mir eine Erörterung des vom

006.München am 18. November 1912 ent entſprach, daß insbeſondere“ uſw.

Anlage den Erforderniſſen einer Rennbahn nicht

ichiedenen Cartouchefalls im Lichte des Gaſt:

ſchaftsvertrages. Die Entſcheidung findet ſich in
8 5. Alles, was in dieſen 88 3 und 4 , die

SeuffArch . Bd. 68 ( 1913) Nr. 127 S. 234 ff.
das Weſentliche der Begründung des OLG. ent

§ 2. ,, Das Rennpferd Cartouche des H. mar
halten , außer dem erſten , die Unſorgfalt feſt=

bei dem von der Stadtgemeinde M.auf der Felt: ſtellenden Gedanken vorgebracht iſt, geht davon

wieſe veranſtalteten Trabrennen ausgebrochen und
aus , daß die Stadt für den durch ihr Verhalten

hatte mehrere Perſonen auf der Flucht verlegt . "
nicht vermiedenen Schaden haſte, begründet

Das DLG. läßt H. aus § 833 , die Stadt aus
aber nicht, warum gehaftet werde. Einen all

8 823 BOB . haften . Soweit erkennbar , iſt der
. Soweit erkennbar, iſt der gemeinen Rechtsſaß aber, der etwa ſelbſtverſtändlich

erſte in fich geſchloſſene Abf . I des zweiten Teils
wäre , des Inhalts, daß man ſchlechthin Sorg

der Entſcheidung (S. 235) aus 8 823 1 entwicelt. falt anzuwenden habe zur Vermeidung von Be

Dieſer Teil der Begründung kränktnunan dem ſchädigungen Dritter oder für denErſatz von fahr

weitverbreiteten Fehler, daß zwarUnſorgfalt feſt: låifignichtvermiedenen Schäden einzuſtehenhabe,

geſtellt, aber nicht angegeben wird, auf Grund gibt es nicht.

welchen Rechtsſages für Unſorgfalt gehaftet wird § 6. Deshalb beſteht eine Haftung aus § 823 I

( S$ 3 ff.) ; auch wird der Sorgfaltsgrad nicht richtig BGB. nicht. Wohl aber beſteht eine ſolche aus

beſtimmt (89 8 ff .). Gaſtſchaftsvertrag. Wer nämlich (GV . § 13 , Zur

§ 3. Nachdem nåmlich das DLG . feſtgeſtellt Lehre 81 ) „ in den Betrieb ſeiner Wirtſchaft“ – die

hat, daß die Stadt „nicht diejenigen Maßregeln Feſtwieſe „,,Fremde“ – die Beſucher – „ auf

getroffen “ hat , „ zu denen ſie bei Beobachtung der nimmt , .. ſagt ihnen ſtillſchweigend“ (GV . SS 557 ii . ,
im Verkehr erforderlichen Sorgfalt gelangt wäre ", Zur Lehre 32 ) für die Zeit ihres Dortjeing

fährt es fort : „ Die Sorgfalt , deren Beobachtung wegen der abwendbaren Gefahren dieſes Betriebes

ſich für die Stadtgemeinde in bezug auf den Sicherheit zu – und wer ſich mit Zuſtimmung



34 Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1917. Nr. 3 u . 4 .

.

eines andern in deſſen Betrieb begibt , fordert damit 8 11. In dieſer Richtung eines milderen Haf

ſtillſchweigend" (a . a. D.) . . , dieſe Sicherheit“. tungegrades bewegte ſich auch die , wie nun wohl

8 7. Auf Grund dieſes Vertrages ſchuldet die mitempfunden werden wird, durchaus verſtändige

Stadt nun aber nicht etwa Einrichtung von Sicher- Berufung der Stadt darauf, daß ſie „diejenigen

heitsvorkehrungen, ſondern nur Schadenserſatz für Vorſichtsmaßregeln, die auch in früheren Jahren

den Fall einer Beſchädigung des Gaſtes oder ſeiner vorgekehrt wurden “, getroffen habe (oben 4) . Auch

Sachen durch abwendbare Gefahren (GV. SS 405 ff.,
damit beruft ſie ſich auf einen anderen Grad der

541 ff., Sur Lehre 82 ) , alſo nicht eine gegen : Sorgfalt , der regelmäßig geringer iſt als der des

wärtige unbedingte Leiſtung, ſondern eine künſtige $ 276 BOB. , nämlich auf die diligentia quam suis ,

bedingte ; es iſt ein bloßer Haftungavertrag (3ür die eigen übliche Sorgialt (GV. 85 470 ff.).Zur

Lehre $ 4). Deshalb bedient ſich in dieſer Hin- Demnach war zu prüfen , ob die Stadt bei ihren

ficht der Wirt ſeiner Betriebshelfer gar nicht zur Sicherungsvorkehrungen hinter dem zurüdgeblieben

Erfüllung ſeiner Verbindlichkeit (GV. SS 417 ff) , iſt, quod omnes intellegunt (GV. § 456 ).

ſondern haftet für ſie nur wegen culpa in eli- $ 12. Weiter beruft fich das DLG . noch auf

gendo und custodiendo, nicht gemäß § 278 BGB. , ' § 6 Abſ. 4 der VO. vom 2. Oktober 1869

ſondern ähnlich 831 BGB. (Zur Lehre 83 ) . (Reg.-BI. S. 1881 ) . Damit wird die Haftung

§ 8. Weiter fragt es ſich nun aber, für welchen
auf § 823 II geſtüßt. Die mitgeteilten Aus

Grad von Unſorgfalt der Wirt haftet. Das OLG . führungen des DLG. hierüber geben leider für

iſt in dieſer Frage nicht eindeutig . In ſeiner
eine gehörige Nachprüfung nicht genug her. Jeden

Feſtſtellung (oben § 3 S. 1 ) ſpricht es von der
falls iſt aber zu beachten, daß die Verordnung

im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Fortfahrend
keine zwingende Vorſchrift über den Haftungsgrad

aber fordert es „ganz beſonders erhöhte enthält. Demnach kann auf Grund Gaſtſchafts

Sicherheitsmaßregeln “. Dieſer Gedanke ſowie der vertrages je nach Lage der Verhältniſſe an Stelle

andere , daß die Stadt eventuell von der Ver: der im Zweifel zu erfordernden gemeinerforder

anſtaltung hätte abſehen müſſen (oben 33 a . E. ),
lichen Sorgfalt einer der drei anderen Grade

entſprechen ganz der Ausdrucksweiſe der Gerichte treten ,im vorliegenden Fall alſo die gemeinübliche

bei der Beſchreibung desjenigen Maßes von Sorg: (vgl . GV. SS 499, 639 ff., bej. 644).

falt , das bei der Haftung bis zur höheren Gewalt

in Betracht kommt (GV. SS 452, 462 ff.).

§ 9. Damit fordert alſo das OLG. mehr als

die gemein erforderliche Sorgfalt des § 276 BGB. Das neue Geſchäftsaufſichtsgeſeß mit
(GV. 8 456 ) , 48 fordert die eigen erforderliche der

Zwangsausgleichsordnung.SS 701 BGB. , 1 RHaftpf16 ., 7 Kraftfahrzeug .

(GV. $ 459, SS 498 ff.) ſowie der prozeßrechtlichen (Bundesratsverordnung vom 14. Dez. 1916,

Beſtimmungen , die eine Wiedereinſeßung in den RGBI . 1916 S. 1363) .

vorigen Stand von dem Eingreifen eines unab

wendbaren Ereigniſſes abhängig machen (vgl . die
Von Juſtizrat Dr. A. Buhmann in München.

Zuſammenſtellung in Zeitſchr. 1. ZivPrar. Bd. 39
Die Bundesrat&verordnung betreffend die An

S. 1 ff.). Für dieſe Sorgfalt hajtet man aber ordnung einer Geſchäftsaufſicht zur Abwendung
nur in deit vom Geſetz beſonders beſtimmten

des Konkursverfahrens vom 8. Auguſt 1914 hatte

Fällen. Ein ſolcher liegt hier nicht vor . Nach
einen Krieg von ſo unerwartet langer Dauer

Lage des Falls ſcheint aber nicht einmal für ge : nicht zur Vorausſeßung. Daraus erklären fich

meinerforderliche Sorgfalt gehaftet zu werden , vielfach die Mißſtände, welche ſich bei Anwendung

ſondern nur für die gemein üblid ) e , d. h . wegen
dieſes Geſekes herausgeſtellt haben , und gleich

grober Fahrläſſigkeit (GV. SS 456 , 480 ff., 486 ff.). zeitig das Beſtreben, durch eine möglichſt weit

$ 10. Dieſer Haftungsgrad kommt nämlich herzige Anwendung und Auslegung die Vorteile

bei denjenigen Gaſtichaftsverträgen , die nicht auf des Geſetzes möglichſt vielen Schuldnern zuteil werden

Geſchäftsverkehr beruhen, ſondern aufFreigebig : zu laſſen . Troß der vielen Schmähungen, welche,

teit , zur Anwendung, nach Aehnlichkeit von SS 521 , das Geſeß vom 8. Auguſt 1914 deshalb erfahren hat ,

598 BGB. Diejes Tatbeſtandsmerkmal ſcheint iſt die Wohltat des Geſchäftsaufſichtsgeſezes unleug
im Cartouchefall gegeben zu ſein : Das Oktober- bar , denn in den allermeiſten Fällen war gegen :

feſt dürfte weſentlich der Gaudi der Bevölkerung über einer Konkurseröffnung über das ſchuldneriſche

beſtimmt ſein . Daran würde auch die Erhebung Vermögen die Geſchäftsaufſicht immer noch das

etwaiger Eintrittsgebühren und Pachtgelder nichts kleinere Uebel auch vom Gläubigerſtandpunkt aus.

ändern, wenn damit nur die Dedung barer Aus: Vielfach iſt auch bei der Handhabung der Be

lagen bezwedt wäre. Bei derartigen Feſten dem ſtimmungen vom 8. Auguſt 1914 bereits mit einer

Veranſtalter Haftung für gemein- oder gar eigen : Nachtragsverordnung im Sinne einer Zwangs

erforderliche Sorgfalt auſbürden, heißt übrigens ausgleichsordnung fürKriegszeiten geredinetworden .

ſo biel , wie ſie ausrotten . Die Nachteile der namentlich bei Kriegsbeginn

. 1

.
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hervorgetretenen ſtarken Entwertungen des Ver- § 77 enthält eine nur auf das Zwangsvergleichs:

mögeng der durch den Krieg notleidend gewordenen verfahren bezügliche Beſtimmung inmitten von

Schuldner ſind durch die ausdehnende Handhabung Geſchäftsaufſichtsbeſtimmungen.

des Geſchäftsaufſichtsgeſeßeß jedenfalls zunächſt
wenigſtens aufgeſchoben worden und können jest A. Geſchäftsaufſichtsbeſtimmungen.

durch das neue Zwangsausgleichsverfahren endgültig Die Beſtimmungen des alten Rechts (83 1 und 3)

geheilt werden. Neben einer Reihe von Unvou ſtellten als Erfordernis für die Zulaſſung einer
kommenheiten hatte die Verordnung vom 8. Auguſt

Geſchäftsaufſicht auf

1914 zwei beſonders ins Gewicht fallende Mängel.
1. Zahlungsunfähigkeit infolge des Krieges

Es fehlte jede Beſtimmung über die Erfüllungder (8 1 ) ;

Rechtsgeſchäfte im Sinne der 8 17 ff . RO.
2. Ausſicht auf Behebung der Zahlungsunfähig

und bei längerer Dauer des Geſchäftsaufſichts:
keit nach dem Krieg (8 3 ) .

verfahrens liefen Anfechtungegläubiger und (im

Falle eines nachfolgenden Konkurſes) der Konkurs
Die neue Verordnung (Gefeß in materiellem

verwalter Gefahr, wegen Ablaufs der für die An
Sinn, Verordnung der Form nach) erweitert die

fechtung nach dem Anfechtungsgeſeße und nach der
Möglichkeiten der Einführung der Geſchäftsaufſicht,

Konkursordnung laufenden Friſten die Anfechtungs
indem ſie in § 1 als Vorausjeßungen aufſtellt

möglichkeit zu verlieren. 1. Zahlungsunfähigkeit oder (i . S. der KO.)

Zu dieſen zwei erheblichen Fehlern kam dann noch , û eberich uldung infolge des Krieges ;

daß den Beſtimmungen vom 8. Auguſt 1914 das 2. Ausſicht auf Behebung der Zahlungsunfähigkeit

eigentliche Rüdgrat fehlte, nämlich die Erinöglichung oder Ueberſchuldung nach Wegfall der Kriegs

eines Zwangsausgleichs im Rahmen des Geſchäfts:
verhältniſſe ( alſo nicht mehr nur des Krieges

aufſichtsverfahrens. allein , wie das alte Recht fich enger ausdrückt)

Die neue Verordnung vom 14. Dezember 1916 oder durch ein „ Uebereinkommen“ mit

beſeitigt die gerügten Fehler zum größten Teil und den Gläubigern.

bringt endlich die ſchonſeit vielen Jahren angeſtrebte Neuerungen bringen ſodann die SS 2 , 3 und

Zwangsausgleichsordnung zunächſt als kriegsrecht= 22 bis 29 der neuen Beſtimmungen , inſofern , als

liche Beſtimmung. Auch abgeſehen von der Eigen-= darin die Machtbefugniſſe und dementſprechend

ſchaft der neuen Vorſchriften als kriegswirtſchaftliche auch die Pflichten der Geſchäftsaufſichtsperſon und

Maßnahmen kann die Tragweite der materiellen die Pflichten des Schuldners durch Einzelvorſchriften

Vorſchriften der neuen Verordnung für die ſpätere ſehr weſentlich erweitert werden. Künſtighin kann

Zeit nicht hoch genug eingeſchäßt werden . Iſt doch die Geſchäftsaufſichtsperſon die Geſchäftsführung

die Geltung der Verordnung für eine unbeſtimmte ganz oder teilweiſe ſelbſt übernehmen (oder wie
Zeit nach dem Kriege jest ſchon vorgeſehen (8 80 bisher einer anderen Perſon übertragen ), ja mit

46.3). Auch iſt die Verordnung ſicherlich die Genehmigung des Gerichts (8 3. Abf. 3 ) können

Vorläuferin eines der ordentlichen Geſezgebung dem Schuldner noch weitere beſondere Verpflich

vorbehaltenen “ Zwangsausgleichsgeſeßes (1. Be: tungen (Beſchränkungen) auferlegt werden . Nach

gründungsſchrift S. 17 Abſ. 3 ). den bisherigen Beſtimmungen hatte die Geſchäfts

Eine Würdigung der neuen Vorſchriften wird aufſichtsperſon in erſter Linie den Schuldner in

daher nicht nur den Gegenſaß der bisherigen Vor ſeinem Wirtſchaftsbetrieb nur zu unterſtüßen und:

ſchriften über die Geſchäftsaufſicht und den Zu- zu überwachen . Die Uebertragung der Geſchäfte

ſammenhang und den Gegenſaß gegenüber den führung an Dritte war auch in dem bisherigen

Beſtimmungen der KO. hervorheben müſſen , ſondern Geſek vorgeſehen ( 8 5) , nicht aber die eigene Heber

insbeſondere auch einen Blick auf das fünftige nahme der Geſchäftsführung durch Aufſichtsperſonen ,

Zwangsausgleichsgeſeß zweđmäßig werfen müſſen. außer man iſt der Anſicht, daß in der Befugnis
Schon außerlich zeigt ſich der echebliche Fort- dieſer Uebertragung an Dritte das Recht zur eigenen

ſchritt gegenüber den früheren Beſtimmungen in Uebernahme der Geſchäftsführung mittelbar ent

der Zahl der Paragraphen der neuen Geſchäfts- halten war.

aufſichtsbeſtimmungen. Die neue Verordnung hat Die neuen Beſtimmungen, welche den der

80 Paragraphen . Es treffen hievon 46 Paragraphen ſchiedenen Einzelfällen mehr Rechnung tragen wollen

auf Geſchäftsaufſichtsbeſtimmungen gegenüber den und der Möglichkeit eines Zwangsvergleichs einen

13 Beſtimmungen des alten Geſeßes , während weitere größeren Gläubigerſchutz gegen überſtellen , werden

33 Paragraphen das neu hinzugekommene Zwangs- vielfach als eine zuweit gehende und überfluſſige

vergleichsverfahren regeln und $ 80 Schluß- und Einichränkung der Befugniſſe des Schuldners an

Uebergangsbeſtimmungen enthält. gegriffen und bekämpft werden . Ihre Zweck

Ihrer inneren Natur nach ſind die neuen Be: mäßigkeit iſt auch nicht ohne weiteres erfennbar.

ſtimmungen in 2 Abſchnitte einzuteilen ; in die Be- Jhre Durchführung wird bei dem weiten Rahmen

ſtimmungen über die Geſchäftsaufſicht (SS 1 bis 32 der verſchiedenſten Möglichkeiten ſicherlich vielfach

und 66 bis 79) und in die Beſtimmungen über zu Meinungsverſchiedenheiten und damit zu der

das Zwangsausgleichsverfahren ( SS 33 mit 65) . in $ 29 vorgeſehenen Anrufung des Gerichts führen .

11
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Dadurch, daß der Außenſtehende niemals recht die Löſung des Vertrags kein unverhältnismäßiger

erkennen kann, wann und wieweit die Geſchäfts: Nachteil zugeht (1. hiezu 13. 1916 S. 1214 ).

aufſichtsperſon von ihrer weitergehenden Befugnis , Der neue S 12 regelt die nach altem Recht

insbeſondere von dem Rechte der Uebernahme der unentſchieden geweſene und daher viel beſtrittene

Geſchäftsführung im einzelnen Falle Gebrauch ge- Frage ( i. JW. 1916 S. 1052 und 1452) der

macht hat , außerdem aber unklar iſt, welche Wir: Zuläſſigkeit der Anwendung von § 93 ZPO. bei

kungen eine ſolche Uebernahme mit fich bringt , Klageſtellungen gegen den unter Geſchäftsaufſicht

werden ſich vielfach Unzuträglichkeiten ergeben .. ſtehenden Schuldner. Die Koſten fallen bei jo:

Die allgemeine Faſſung der alten Vorſchriften, fortiger Anerkennung nach dieſer neuen ausdrüd

welche in erſter Linie als oberſten Grundſat lichen Vorſchrift im Gegenſaß zur Auslegung ,

die freie Verfügung gewalt und Ver : welche das Geſeß nach altem Recht meiſtens ge

waltung des Schuldner8 ausdrüdlich funden hat , nunmehr zweifelsfrei dem Kläger zur

a ufſtellten, iſt vorzuziehen geweſen . Laſt, außer wenn der Kläger die Tatſache der be

3m 85 der neuen Vorſchriften wird das im ſtehenden Geſchäftsaufſicht nicht kennt oder an der

§ 9 der alten Vorſchriften der Aufſichtsperſon ein- alsbaldigen Erlangung des Urteils ein beſonderes

geräumte billige Ermeſſen über die Verwendung Intereſſe hat . Nach der Begründung kann dieſes

vorhandener Mittel dahin eingeſchränkt, daß die beſondere Intereſſe niemals mit dem Intereſſe

Beſtimmungen der KO. entſprechend anzuwenden an der nur vorſorglichen Beſchaffung eines Titels

find. Der neue $ 6 entſpricht dem § 5 alt und iſt für die Zeit nach Beendigung der Geſchäftsaufſicht

in ſeiner neuen Faſſung dem 8 14 RD ., welcher begründet werden , weil durch Einführung der Ver

von den Vormerkungen auf Grund einſtweiliger jährungshemmung (8 7) ein ſolches Intereſſe an

Verfügung handelt , ſoweit von der Geſchäftsaufſicht ſich wegfällt.

betroffene Gläubiger in Frage kommen , finngemäß Bei der im neuen § 13 aufgeführten Zahl

angepaßt worden. der Perſonen , welche von dem Verfahren nicht

Während bisher das Geſchäftsaufſichtsverfahren betroffen werden ,iſt eine nicht weſentliche Erweiterung

die Verjährung nicht hemmte, iſt nunmehr inſoferne eingetreten , als der Hinweis auf $ 43

dieſe Hemmung als geſeßliche Vorſchrift im Zu: | KO. beſeitigt iſt, um auszudrücken, daß auch die

ſammenhang mit unten noch zu erörternden Er= | Rechte der SS 44 und 46 KO. und 392 HOB.

ſchwerungen einer Klageſtellung gegen den Schuldner vom Geſchäftsaufſichtsverfahren nicht betroffen

während des Verfahrens eingeführt (8 7) . werden . Weiterhin ſind als privilegiert neu hin :

Im § 8 iſt dann auch die unter der Herr zugetreten , die in § 61 Nr. 4 und 5 KO. auf

ſchaft des alten Rechts vielfach beſtritten geweſene geführten Gläubigerarten (Aerzteforderung uſw.,

und beſtritten gebliebene Aufrechnungsbefugnis Forderung aus der Verwaltung von Kindsver

( 1. 3W. 1916 Š . 288 ; 937, 1376 ) den Be: mögen uſw.).

ſtimmungen der KO. § 55 Nr. 1 und 2 näher Das Verfahren ſelbſt entſpricht im großen und

gebracht.
ganzen dem bisherigen Verfahren des alten Rechts.

Die weitaus praktiſch wichtigſten Beſtimmungen Neu iſt ausdrücklich beſtimmt, was ſich aus der

für das Geſchäftsaufſichtsverfahren enthalten im Nichtöffentlichkeit des Verfahrens nach altem Recht

Anſchluß an SS 17 ff. KO. SS 9, 10 und 11 der mittelbar ergab , daß an Gläubigermit unbekanntem

neuen Vorſchriften. Die Erfüllung von im Augen- Aufenthalt eine Zuſtellung nicht zu machen iſt.

blick der Einführung der Geſchäftsaufſicht noch Neu iſt das Afteneinſichtsrecht im $ 18 ein

nicht oder noch nicht vollſtändig erfüllten Geſchäften geführt und ausgeſtattet und damit eine vielfach

tann nach dieſen Beſtimmungen der Schuldner erörterte Streitfrage geregelt (1.JW. 1916 S.742).

mit Ermächtigung des Gerichtes ablehnen. Das Gericht kann die Einſichtnahme und die Er:

Bezüglich der Miet- und Pachtverhältniſſe und teilung von Abſchriften geſtatten ; es darf die Ein

der Dienſtverhältniſſe ſind in Anlehnung an die ſicht in die Berichte der Aufſichtsperſon einem

einſchlägigen Beſtimmungen derKO.(SS 19 und 26) Gläubiger nicht verweigern .

für das Geſchäftsaufſichtsverfahren entſprechende Im § 20 ſind die im alten Recht im § 2 an :

Beſtimmungen in SS 10 und 11 neu geſchaffen geordneten Verpflichtungen des Schuldners zur Klar:

worden . Die Vertragsauflöſungs- und Kündigung8= ſtellung ſeiner Vermögensverhältniſſe durch aus

befugnis iſt zweckmäßig nur als eine einſeitige in drüdliche Vorſchriften recht weſentlich erweitert und

den Fällen des Miet-, Pacht- und Dienſtverhält: ins einzelne ausgeſtaltet. Im § 21 iſt außerdem die

niſſes zugelaſſen worden , während ſie nach den Einvernahme von Sachverſtändigen (in beſonderevon

Beſtimmungen der KO. ein zweiſeitiges Recht iſt. Handels-, Gewerbe- und Landwirtſchaftskammern)

In allen Fällen der SS 9 bis 11 iſt die vorge | vorgeſehen .

ſehene richterliche Ermächtigung zur Vertrag&nicht- Schon im § 1 und nochmal im § 22 iſt die

erfüllung , zur Vertragsauflöſung oder Kündigung Zuläſſigkeit der Aufſtellung mehrerer Geſchäfts

nur zu erteilen, wenn die Erfüllung der Verträge aufſichtsperſonen ausdrücklich ausgeſprochen . Die

die Erreichung des Zweds der Geſchäftsaufſicht unter der Herrſchaft des alten Rechtes aufgetauchte

vereiteln würde , und wenn dem andern Teil durch Streitfrage über die Verteilung der Geſchäfte bei
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Aufſtellung mehrerer Aufſichtsperſonen unter dieſe zumal wenn das Verfahren ſelbſt nicht öffentlich iſt.

ſelbſt, entſcheiden die neuen Vorſchriften ebenſowenig Die Beſtimmung des § 25, wonach aus wichtigen

wie die alten Vorſchriften. Nur in der Begründung Gründen die Geſchäftsaufſichtsperſon entlaſſen

der neuen Vorſchriften wird die Entſcheidung hier: werden kann , iſt nicht als Aushilfsmittel anzuſehen,

über in die Hand des Gerichts gelegt. Nachdem die denn die Vorausſeßungen des § 22 Abſ. 2 und

Frage unter der Herrſchaft des alten Rechts ſtrittig § 25 Abſ. 2 ſind weſentlich andere (f . Begründungs

geblieben iſt, wäre die Klarſtellung im Gefeße ichrift S. 25). Ausdrüdlich hervorzuheben iſt, daß

ſelbſt erforderlich geweſen . auch die neuen Vorſchriften Gläubigerbeſchlüſſe,

Die SS 23-27 wiederholen bereits ausdrücklich wie ſie die Konkursordnung kennt , abgeſehen von

beſtehende oder in der Rechtſprechung über die der Abſtimmung oder Vertagung (8 52) im Zwangs

Aufſichtspflicht des Gerichts und die Rechte und ausgleichåverfahren völlig ausichalten . Der Schmer :

Pflichten der Geſchäftsaufſichtsperſon und des punkt des Verfahrens liegt zunächſt in der Hand

Schuldners anerkannte Vorſchriften, teils erweitern der Geſchäftsaufſichtsperſon und in ftrittigen Fällen

ſie die bisherigen Vorſchriften ſinngemäß . in der Hand des Richters , deſſen Entſcheidungen

Neu iſt die ausdrückliche Zulaſſung von Ord außerdem nach § 19 meiſt unanfechtbar ſind.

nungsſtrafen gegen die Geſchäftsaufſichtsperſon (825). Daß die Aufſicht& pflicht des Gerichts im 8 25

Offenbar als Gegenſtüd zur Möglichkeit der ausdrüdlich hervorgehoben iſt, iſt zwar zweďmäßig
Einſchränkung der Rechte des Schuldners find im

geweſen , doch iſt hierdurch neues Recht nicht ge

8 28 die Richtlinien für dasVerhalten der Geſchäfts- ſchaffen.

aufſichtsperſonen im einzelnen geregelt und die Die 88 66 – 70 (zw. 88 32 und 66 fallen

Berichterſtattung als beſondere Pflicht der Ge: die Beſtimmungen über das Zwangsausgleicha:
ſchäftsaufſichtsperſon ausdrüdlich auferlegt . verfahren) enthalten die Vorausſeßungen für die

Die Vorſchriften über die Vergütung der Beendigung der Geſchäftsaufſicht. Es ſind dies

Geſchäftsaufſichtsperſonen (827) ſind gleichfalls
meiſt nur Klarſtellungen und Erweiterungen des

nicht neu.
bisherigen Rechts.

Vollſtändig neu iſt dagegen die Einführung
Unter den Schlußvorſchriften wird zunächſt

des Gläubigerbeirats (5S30—32). Die Stellung im § 71 die Frage der Koſten des Geſchäfts

des Gläubigerbeirats iſt ähnlich der des Gläubiger: aufſichtsverfahreng (Koſten des Gerichtsund vo:
ausſchuſſes im Ronkursverfahren . Der Gläubiger:

beirat hat aber im Gegenſaß zu den Beſtimmungen Uebergangs des Verfahrens in das Konkursver:
norar der Geſchäftsaufſichtsperſon) im Falle des

der Konkursordnung die Geſchäftsaufſichtsperſon fahren im Sinneder bisherigen ( reichsgerichtlichen)

nur zu unterſtüßen und zu beraten , während Rechtſprechung durch ausdrüdliche Geſekesvor:

888 KO .die Unterſtüßungs- und Ueberwachungs- ichrift gelöſt, indem dieſe Koſten als Maffe:

pflicht für den Gläubigerausſchuß feſtſtellt. Ob
ſchulden anerkannt werden .

dieſer Unterſchied ein abſichtlicher oder , wie an:

zunehmen iſt, nicht abſichtlicher iſt,ergibt die Bez Beſtimmungen der SS 207–211 und 213 KD.,
Es werden ſodann in § 72 die entſprechenden

gründung der neuen Vorſchriften nicht, die nur
von einer Umgrenzung der Rechte und Pflichten ſowie des § 63 des Geſekes betreffend die G.m .

desBeirats nach den Vorſchriften für den Gläubiger: 5. §.uſw. unter den dieſen Sondergeſeßen ent

ausſchuß im Konkurſe ſprechen .
ſpredjenden finngemäßen Abänderungen der au

Daß der Gläubigerbeirat eine Vergütung im
gemeinen Geſchäftsaufſichtsvorſchrift für entſprechend

Gegenſaß zum Gläubigerausſchuß nicht beanſpruchen
anwendbar erklärt ; ebenſo wird das Verfahren

kann, wie die neuen Vorſchriften vorſchreiben , das gegenüber den perſönlichen Geſellſchaftern einer

für fehlt jeder innere Grund. Selbſt wenn der offenen Handelsgeſelljchaft, einer Rommanditgeſell

Gläubigerbeirat ſtatt der Ueberwachungspflicht nur
ſchaft und einer Kommanditgeſellſchaft auf Attien

die weniger verantwortungsreiche Pflicht der Be:
im Anſchluß an die Beſtimmung der KO. geregelt .

ratung hat, ſo iſt auch hier die Verantwortlichkeit Im § 73 werden auch die Beſtimmungen über

und der Zeitaufwand doch ähnlich in die Wagſchale
den Nachlaßlonkurs entſprechend den mit den durch

zu werfen wie bei der Tätigkeit als Gläubiger:
das Geſchäftsaufſichtsverfahren gegebenen Beſonders

ausſchußmitglied.
heiten ausdrüdlich für anwendbar erklärt und

Daß die Geſchäftsaufſichtsperſon während der
damit eine beſtritten geweſene Frage klargeſtellt.

erſten 3 Wochen auf Antrag eines Gläubigers Daß für die Verſicherungsgejellſchaften die Be

nach richterlichem Ermeſſen ohneweiteres (822 Abſ.2) ſtimmungen des Geſchäftsaufſichtsverfahrens nicht

und nach Ablauf dieſer 3 Wochen aus wichtigen anwendbar ſind, iſt unter Bezugnahme auf 8 68

Gründen entlaſſen werden kann (825 ) , iſt eine des Geſekes vom 12. Mai 1901 jeßt ausdrüdlich

nicht ganz verſtändliche Regelung; denn die Gründe, neu im Geſeß ſelbſt hervorgehoben (8 74) .

welche den Gläubiger zur Antragſtellung auf Auf Eine praktiſch bedeutungsvolle Beſtimmung iſt

ſtellung einer anderen Geſchäftsaufſichtsperſon ver : dann wiederum die Einführung des Ausſchluſſes

anlaſſen können, brauchen doch nicht notwendig ge- des Laufens der Friſten für die Anfechtung von

rade während der erſten 3 Wochen bekannt zu ſein, Rechtshandlungen .
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Die Anfechtung ſelbſt iſt zwar für das Ge- ſehr zwedmäßig verlegt und erhält die Aufgabe

ſchäftsaufſichtsverfahren für die beteiligten der Geſchäftsauſſichtsperſon und des Gläubigerbeirats

Gläubiger und für die Geſchäftsaufſichtsperſon erhebliche Bedeutung. Das Gericht wird mit n .

nicht zugelaſſen , aber es iſt wichtig, daß der ö . ZwV.-Vorſchlägen erſt befaßt, wenn ſie ſoweit

Friſtenlauf der 88 30 , 31 , 32 und 33 RO. , ebenſo vorbereitet ſind, daß ihr Erfolg mit größter Wahr

der Friſtenlauf für Friſten des Anfechtungsgeſebes ſcheinlichkeit feſtſteht. Für das Gericht liegt darin

für die Dauer der Geſchäftsaufſichtsverfahren ge : eine weſentliche Erleichterung ſeiner Geſchäftsauf

mäß § 75 ausgeſchaltet iſt. gaben ; es wird in Zukunft (im Gegenſaß zum

§ 76 behandelt neu den Sonderfall der Haf: ö . ZwV. ) beim n . Ö . 3.V. kaum mehr in die Lage

tung eines Genoſſen einer Genoſſenſchaft mit be: kommen, ſich mit einem ausſichtsloſen Zwangsaus:

ſchränkter Haftpflicht mit Rückſicht darauf, daß für gleichsverfahren vergeblich beſchäftigen zu müſſen .

die Geltendmachung von Anſprüchen gegen die Der hier in den neuen Vorſchriften zur Anwendung

Genoſſen im Genoſſenſchaftsgeſet Verjährungs- gebrachte Gedanke verdient auch bei einer Neube

vorſchriften beſtehen , welche der unmittelbaren An: arbeitung der RD. höchſte Beachtung (f. hierzu

wendung der Geſchäftsaufſichtsvorſchriften entgegen: 13. S. 910).

ſtehen . Die vielerörterte Frage, ob nicht das Erfordernis

§ 77 bringt dann nochmal ganz außerhalb der Stimmenzahl der zuſtimmenden Gläubiger beim

des Zuſammenhangs Strafvorſchriften im Zu- n . ö . 3.V. nach der Höhe der vorgeſchlagenen

ſammenhang mit dem Zwangsausgleichsverfahren. Quoten abzuſtufen ſei (es wurden hierfür förmliche

In SS 78 und 79 ſind die Gebühren des Ver- Quoten - Tabellen ausgearbeitet ) , haben die neuen

fahrens für Gericht und Anwälte geregelt. Vorſchriften init Recht verneinend entſchieden, indem

fie im $ 37 in Anlehnung an 8 182 KO. für
B. A usgleichsordnung.

die Zuſtimmung zum 1. ö . 3.V. erforderlich er

(In den nachſtehenden Ausführungen bezeichne ! klären , daß

ich den konkursmäßigen Zwangsvergleich als öffent- 1. die Mehrzahl der beteiligten Gläubiger

lichen Zwangsvergleich ö . ZwV. und den im zuſtimmt ,

Rahmen des Geſchäftsaufſichtsgeſekes fich ab : 2. die Geſamtſumme der Forderungen der zu:

wickelnden Zwang& vergleich als nicht öffentlichen ſtimmenden Gläubiger wenigſtens drei Vier:

Zwangsvergleich = n . ö. 3.V.). teile der Geſamtſumme der Forderungen der

Die Beſtimmungen über das neu eingeführte beteiligten Gläubiger beträgt .

n . ö. 3.V .: Verfahren (88 33 mit 65) ſind jeden: Es iſt kein innerer Grund einzuſehen , warum

falls die weſentlichſte Erweiterung , welche die neuen an ſich für den n . Ö . ZwV. bezüglich des Er

Vorſchriften gegenüber den alten Beſtimmungen forderniſſes der Zahl der zuſtimmenden Stimmen

bringen . Sie beſeitigen die in dem bisherigen etwas ſo weſentlich anderes gelten ſoll, alsetwas ſo

Geſchäftsaufſichtsgeſeß beſtandeneHalbheit und geben für den ö . 3.V. Die einzelnen Fälle find

dem Grundgedanken des Geſchäftsaufſichtsgefeße außerdem ſo verſchiedenartig gelagert, daß die

(Schonung des infolge der Kriegsverhältniſſe wirt= vorgeſchlagene Schabloniſierung des Stimmen

ſchaftlich notleidend gewordenen Schuldners) erſt erforderniſſes nach Quoten des Zwangsvergleichs

den praktiſch wirtjamen Hintergrund. vorſdags ſowohl für den n . ö . 3wV., als aber

3m allgemeinen lehnen ſich die neuen Vor: auch für den ö . 3. V. entſchieden abzulehnen iſt.

ſchriften , worauf auch die Begründungsſchrift au8- Die innere Billigkeit des Zwangsvergleichs

drüdlich hinweiſt, zwar an die konfursrechtlichen Vor: vorſchlags nach Lage des einzelnen Falles muß

ſchriften über den ö . ZwV . an , enthalten aber doch allein das entſcheidende Gewicht für die Abſtima

durch das Geſchäftsaufſichtsverfahren und die Nicht- mung ſein und es kann zur Entſcheidung hierüber

öffentlichkeit dieſes Verfahrens veranlaßte ein- nur eine ſtets gleichbleibende Gläubigermehrheit

ſchneidende Abänderungen . Erfordernis ſein .

In Anlehnung an das Geſchäftsaufſichtsgeſek Während aber $ 182 RO. die erſte Mehrheit

iſt die Frage der Deffentlichkeit oder Nichtöffent: nach der Zahl der abſtimmenden Gläubiger

lichkeit des Verfahrens in leşterem Sinne entſchieden ; und die zweite Mehrheit nach der Zahl der ſti mm :

(1. hierzu JW . 1916 Š. 698 und LZ. 1916 berechtigten Gläubiger berechnet, bemeſſen die

S. 122 u . 907) . neuen Vorſchriften für n . ö . 3w V. ( 37 ) die

Eine praktiſch ſehr wichtige Neuerung von beiden genannten Mehrheiten nach der Zahl der

grundlegender Bedeutung iſt, daß nach den neuen beteiligten Gläubiger unter gleichzeitiger 3u:

Beſtimmungen (8 41) der Schuldner ſchon bei laſſung der ſchriftlichen Abſtimmung (§ 51).

Einreichung des Zwangsvergleichsvorſchlags dem Das Rechnen nach der Zahl der beteiligten

Gericht die Wahrſcheinlichkeit ſeiner Annahme dar- Gläubiger und deren Forderungen bedeutet eine

zutun und ſchriftlich zu belegen verpflichtet iſt. weſentliche Verſchlechterung gegenüber den Be

Damit wird das Schwergewicht der Vorbereitung ſtimmungen derKO. Bei ſinngemäßer Anwendung

des n . ö. ZwV. zunächſt auf ein außerhalb der Beſtimmungen in § 182 KO . wäre für die

der richterlichen Tätigkeit ſich abſpielendes Verfahren erſte Mehrheit ſicherlich das Gewicht auf die Zahl
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der abſtimmenden Gläubiger ohne weiteres zu teile , welche in der Regel nicht nur den Schuldner,

legen geweſen . Die Erfahrung lehrt, daß bei ſondern auch ſeine Gläubiger treffen. Alle dieſe

Todesfällen auf Seite des beteiligten Gläubigers Unzuträglichkeiten zu vermeiden, gibt es einen ein:

oder bei einem längeren Verfahren aber auch aus fachen Weg durch die Einführung eines öffentlichen

ſonſt nach allen Richtungen denkbaren Gründen Aufgebots an die Gläubiger unbekannten Auf

Gläubiger vielfach der Abſtimmung ſich enthalten , enthalts; natürlich nur in dem Sinne, daß nur

obwohl ſie beteiligt ſind. Häufig hört man bei die Namen der unbekannten Gläubiger , nicht des

Fragen , ob einem Zwangsvergleichsvorſchlag zu: i Schuldners in die öffentliche Aufforderung auf

geſtimmtwerden ſoll, die Antwort, daß der Mehr: genommen werden. Es ſteht nichts im Wege

heit zugeſtimmtwerden wolle. Dieſe Gleichgültigkeit durch das Gericht auszuſchreiben : „ Die nach

birgt für den Schuldner dann keine Gefahr , wenn ſtehend genannten Gläubiger werden , weil ſie in

die erſte Mehrheit ſich nach der Zahl der ab : einem þeim Gericht anhängigen n . Ö . ZwV.

ſtimmenden Gläubiger richtet. Sie birgt aber, Verfahren als beteiligte Gläubiger bezeichnet ſind,

ſolange kein Abſtimmungszwang beſteht, eine er: aufgefordert , ihren Aufenthaltsort dem Gerichte

hebliche Gefahr, wenn maßgebend ſein ſoll die anzugeben , widrigenfalls ſie ihr Stimmrecht in dem

Zahl der beteiligten Gläubiger, weil dann hier anhängigen Verfahren verlieren und als nicht be:

die gleichgültigen Gläubiger und ebenſo die Gläu- teiligt bei Berechnung der für die Annahme des

biger unbekannten Aufenthalts als Gegenſtimmen 3.V.:Vorſchlagg erforderlichen Mehrheiten an-:

anzuſehen ſind. geſehen werden .“ Gläubiger, welche auf dieſe Auf

Noch einſchneidender wirkt der Unterſchied der forderung ihren Aufenthalt nicht angeben , erhalten

Grundlage der Konkursordnung und der neuen dann kein Stimmrecht , werden aber vom Zwangs

Vorſchriften bei Zählung der zweiten (Dreiviertel-) | vergleich mit betroffen. Melden ſich die auf:

Mehrheit ; denn im Konkursverfahren ſchalten hie: gerufenen Gläubiger, ſo finden ſie volle Berüc

bei alle jene Gläubiger aus , welche unbekannten ſichtigung ebenſo wie wenn ſie beim öffentlichen

Aufenthalts ſind , weil ihre Forderungen , auch Konkurs : und Zwangsvergleichsverfahren auf die

wenn ſie unſtreitig ſind, nicht angemeldet werden Ausſchreibung hin ihre Forderung anmelden .

und daher als nicht in die Tabelle eingetragen Abweichungen von den Beſtimmungen der KO.

auch nicht gezählt werden. Als beteiligte Gläu- enthalten die neuen Vorſchriften auch inſofern , als

biger im Sinne der Vorſchriften (8 37) gelten ſie als Inhalt des Zwangsvergleichsvorſchlags nur

aber auch die Gläubiger unbekannten zulaſſen Erlaß oder Stundung oder beides zu :

Aufenthalts. Damit ergibt ſich aber beim jammen (8 35) . Dieſe Einengung erſcheint bei.

n . ö. ZwV. eine ſehr weſentliche Schlechterſtellung einer endgültigen Regelung des n .ö . 3.V. ange

des Schuldners gegenüber dem ö. 3.V. und ein ſichts der Verſchiedenartigkeit einzelner Fälle nicht

leicht vermeidbares und ſehr überflüſſiges Drängen empfehlenswert.

des Schuldners zum ö. 3.V. zu begrüßen iſt dagegen die Erleichterung,

Die Tatſache, daß beim öffentlichen Verfahren welche 8 33 bezüglich der Stimmen mehrheiten für

die Konkurseröffnung und der Zwangsvergleichs- den Fall bringt, daß nur Stundung nicht über

vorſchlag ſelbſt öffentlich bekanntgegeben werden, ein Jahr im Zwangsvergleichsvorſchlag verlangt

rechtfertigt allein dieſen Unterſchied noch nicht. wird . Dieſe Erleichterung könnte noch leicht ausge :

Erfahrungsgemäß darf die öffentliche Zuitellung baut und für den ö. ZmV.anwendbar erklärt werden.Zw

in ihren Wirkungen auf das Bekanntwerden des Ungeteilte Zuſtimmung wird fernerhin finden

veröffentlichten Inhalte gegenüber Gläubigern un : die neue Beſtimmung im $ 34 , wonach mit Ge

bekannten Aufenthalts nur ganz gering angeſchlagen nehmigung des Gerichts und mit Zuſtimmung der
werden. Meift bleibt den Gläubigern unbekannten in 8 34 feſtgelegten Mehrheiten der beteiligten (!)

Aufenthalte auch die öffentliche Bekanntmachung Gläubiger von dem Erfordernis einer vollſtändig
unbekannt. gleichheitlichen Befriedigung aller am Zwangsver:

Wenn nun bei der Dreiviertelmehrheit nach gleich beteiligten Gläubiger Abſtand genommen

8 37 Nr . 2 (und ebenſo bei der Berechnung der werden kann .

einfachen Mehrheit nach § 37 Nr. 1 ) die Gläu : Das Stimmrecht der nahen Verwandten des

biger unbekannten Aufenthalts mitgerechnet werden , Schuldners iſt gemäß den Beſtimmungen in der RO.

ſo liegt die Gefahr des Scheiterns des n . ö . 3.V .: 8 183 in den neuen Vorſchriften im $ 40 geordnet .

Vorſchlags hiewegen öfters nahe, denn an ſich . Wenn die neuen Vorſchriften das Schwergewicht

namentlich aber in Zeiten ſtarter Bevölkerungs- des Zwangsvergleichsverfahrens auf die Tätigkeit vor

bewegung mit Auswanderung kann es leicht vor : Einreichung des Vorſchlages legen , ſo wäre es auch

kommen , daß die Zahl der Gläubiger mit una wünſchenswert geweſen, die Pflichten , welche hiebei

bekanntem Aufenthalt eine erhebliche iſt. Soll insbeſondere die Geſchäftsaufſichtsperſon und der

deshalb der Schuldner gezwungen werden auf den Gläubigerbeirat haben, a uch für dieſe ento

n. Ö. ZwV. zu verzichten und auf öffentliches Ver: ſcheidene Zeit ausdrüdlich feſtzulegen

fahren zurüdzugreifen und damit die Nachteile des und nid) t nur, wie dies in den SS 42 , 45 und

öffentlichen Verfahrens auf ſich zu nehmen ? Nach: 49 gedieht, für die Zeit nach Einreichung des
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Konkursantrages ſolche ausdrüdliche Vorſchriften Gläubigerweiß, daß er gegen den Zwangsvergleichs

aufzuſtellen . Die Pflicht zu einer ſo wichtigen und aua: vorſchlag ſtimmen wird.

ſchlaggebenden Tätigkeitder Geſchäftsaufſicht&perſon Der Fall , daß der Schuldner einen Gläubiger

und des Gläubigerbeirats ſollte im Geſeke ſelbſt in das Verzeichnis deshalb nicht aufnimmt, weil

ganz ausdrüdlich hervorgehoben werden . Die in er dieſen Gläubiger in dem Sinne begünſtigen

den 88 42 , 45 und 49 ausdrücklich vorgeſchriebene will, daß deſſen Forderung nicht unter den Zwangs

Tätigkeit iſt eine nachfolgende und nur mehr er vergleich fällt, iſt denkbar aber in ſeiner praktiſchen

läuternde und daher viel weniger wichtige Tätig- Bedeutung nicht hoch anzuſchlagen , weil es ja

keit als die eigentliche Vorbereitung für denden ohnehin im Ermeſſen des Schuldners liegt , auch

Zwangsvergleichsantrag. einen von dem Zwangsvergleich betroffenen Gläubi

Die ſchriftliche Abſtimmung, deren Zulaſſung ger nachträglich ſchadlos zu halten . Dec Unter:

grundſäßlich zu begrüßen und auch in der Ron: ichied beſteht nur darin , daß in dem leşteren Falle

kursordnung ſelbſt anzuſtreben iſt, iſt deshalb im der Liſtengläubiger keinen zwangsweiſe verfolg

Einzelnen nicht ganz glüdlich geregelt, weil der baren Anſpruch hat, während bei der Verſchweigung

Gläubiger zwei Erklärungen abgeben muß ; eine in der Gläubigerliſte dem Gläubiger das Zwangs:

Zuſtimmungserklärung dem Gemeinſchuldner gegen recht auf volle Befriedigung bleibt.

über, welche Erklärung als Nachweis für dasVor: Die Vorſchriften über die Leiſtung des Offen:

liegen der Vorausſeßung der Zulaſſung des Vor- barungseides unter Angabe der Gläubiger würden

ſchlags vom Schuldner dem Gerichte vorzulegen jedenfalls keinen hinreichenden Schuß gegen ein

iſt (§ 41 Ziff. 2), außerdem eine Abſtimmungs- Verſchweigen mit Begünſtigungsabſicht gewähren,

erklärung, welche der Gläubiger bei Gericht als weil ja im einzelnen Falle abgeſehen von der

ſchriftliche Abſtimmung einreichen muß (8 51). Verlegung der Eidespflicht dem Schuldner der

Der praktiſche Weg wird ohnehin ja der ſein , daß Eid erlaffen werden kann .

der Schuldner der erſteren Erklärung eine ſolche Eines iſt bei der gegenwärtigen Regelung aller

Faffung gibt , daß ſie auch als Abſtimmungser- dings in ganz beſonderem Maße zu erwägen und

klärung gegenüber dem Gerichte gilt und dieſem zu berückſichtigen. Jede auch gänzlich unverſchuldete

vorgelegt werden kann . Einfacher wäre es aberEinfacher wäre es aber Nichtangabe einer Forderung im Gläubigerver:

noch geweſen, die erſte Zuſtimmungserklärung zeichnis hat die Wirkung des § 60 Ab . 1 Sak 2

gegenüber dem Schuldner ſchon im Gefeße aug- zur Folge. Es werden daher, was die Gewiſſen

drüdlich als Abſtimmungserklärung gegenüber dem haftigkeit und Sorgfalt des Schuldners bei An

Gerichte mit deren Vorlegung gelten zu laſſen , falls gabe ſeiner Gläubiger anlangt , an den Schuldner

fie nicht dem Gerichte gegenüber rechzeitigwiderrufen ganzbeſonders hoheAnforderungen mittelbar durch

wird , wozu der Gläubiger ja nach ausdrücklicher Vor: die Beſtimmung in § 60 Abſ. 1 Saß 2 geſtellt.

ſchrift berechtigt iſt. Ein Mißbrauch könnte mit Die Fälle, in welchen der Schuldner Ver:

einer ſolchen Beſtimmung nicht getrieben werden , bindlichkeiten hat, welche nicht nur augenblicklich

weil ja mit der Zuſtellung des Vorſchlages an ſeinem Gedächtnis entfallen ſind, ſondern welche

den Gläubiger die Mitteilung verbunden werden ihm vielleicht gänzlich unbekannt geblieben

kann , daß ſeine Zuſtimmung vorliegt und bindend ſind, ſind äußerſt zahlreich denkbar. In ſolchen

wird , wenn ſie nicht bei Gericht bis zum Ab- Fällen bedeutet die bemerkte Beſtimmung in $ 60

ſtimmungstermin widerrufen wird . eine ungewöhnliche Härte , fie läßt ſich aber ſchlechter

Eine eigenartige , beſonders zu beſprechende dinge als Ausgleichsmittel gegen die Forderung

Regelung hat im Zuſammenhalt mit § 193 KO. der Nichtöffentlichkeit des Verfahrens kaum ent

die Beſtimmung erhalten, daß der beſtätigte n . ö . behren . Eine Ausweg wäre aber der, daß dem

ZwV . ebenſo wie der ö . 3w V. für und gegen Schuldner wenigſtens wahlweiſe (nach Wahl des

alle Gläubiger , welche unter den Zwangsvergleich Schuldners) das Recht eingeräumt wird, eine

fallen, wirtſam iſt ($ 60). Im $ 60 Abſ. 1 Saz 2 öffentliche Aufforderung an ſeine Gläubiger zur

der neuen Vorſchriften iſt nämlich beſtimmt, daß Anmeldung der Forderungen vor dem Zwangs:

vom Schuldner nicht in das Gläubiger- vergleichsverfahren durch das Gericht mit der Maß

verzeichnis eingetragene Gläubiger vom gabe richten zu laſſen, daß alle Gläubiger, welche

beſtätigten Zwangsvergleich nicht be- in die Gläubigerliſte nicht ohnehin eingetragen

troffen werden. Es iſt dieſe BeſtimmungEs iſt dieſe Beſtimmung ſind und ihre Forderungen nicht anmelden , unter

neben den Beſtimmungen über die Leiſtung eines das Zwangsvergleichsverfahren und unter den

Offenbarungseides zweđe Angabe des Vermögens Zwangsvergleich fallen, wie dies beim öffentlich

und der Schulden, ein Schußmittel gegen die bekanntgemachten Konkursverfahren der Fall iſt.
Gefahr der Nichtöffentlichkeit des neuen Verjahrens.

An ſich hat ja der Schuldner, der einen n .0. ZmV. Uebergangsbeſtimmungen und Schluß

anſtrebt , kein Intereſſe, die Höhe ſeiner Schulden
bemerkungen.

geringer anzugeben , als ſie in Wirklichkeit ſind . Nach 8 80 traten die neuen Beſtimmungen am

Ein ſolches Intereſſe fönnte aber im einzelnen Fall 25. Dezember 1916 in Kraft und zwar an Stelle der

dann gegeben ſein , wenn der Schuldner von einem Geſchäftsaufſichtsverordnung vom 8. Auguſt 1914 .
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Damit iſt wohl ausgeſprochen , daß für am 25. Der auch im fünftigen Zwangsausgleichsgeſeß dem

zember 1916 noch laufende Geſchäftsaufſichtsver- Schuldner durch Gewährung einer allerdings im

fahren die neuen Beſtimmungen Anwendung finden. vorneherein befriſteten Geſchäftsaufſicht zu

Gegenüber dem Schuldner bedeutet dieſe Rück- nächſt die nötige Zeit und die von Vollſtreckungen

wirkung auf laufende Geſchäftsaufſichten keineHärte, freie Bahn gegeben wird , um unter Beitung einer

da ja dem Schuldner jederzeit das Recht zuſteht Geſchäftsaufſichtsperſon und gegebenenfalls des

das Geſchäftsaufſichtsverfahren durch entſprechenden Gläubigerbeirats ſeine Vermögensverhältniſſe über

Antrag an das Gericht aufzuheben (8 66) . ſichtlich zu geſtalten und dadurch die Unterlagen

Die Beſtimmung in $ 75 über die Hemmung für den Zwangsvergleichsvorſchlag zu ſchaffen. Die

des Laufes der Friſten des Anfechtungsgeſeges dann im Anſchluß daran für die Einrichtung und

und der Konkursordnung ſind im Gegenſatz zur Durchführung des Zwangsausgleichs ab Eröffnung

Beſtimmung des § 7 (Verjährungshemmung) aus: des Geſchäftsaufſichtsverfahrens dem Schuldner zu

drüdlich auf laufende Geſchäftsaufſichtsverfahren gewährende Friſt für die Einreichung des Zwangs.

rückwirkend mit Recht ausgedehnt worden. Unter ausgleichs ſelbſt darf nicht engherzig bemeſſen

die Vorſchrift in8 7 über die Verjährungshemmung werden und muß nach Lage des Falles durch

fallen dieſe Anfechtungsfriſten deshalb nicht, weil richterliche Entſcheidung verlängert werden können ,

ſie keineVerjährungsfriſten , ſondern Präfluſivfriſten um ſo allen Verhältniſſen des einzelnen Falles

find. Bei einem bereits beendigten Geſchäfts: Rechnung tragen zu können. In dieſem Sinne

aufſichtsverfahren iſt die Rückwirkung nach § 80 ſind die neuen Geſchäftsaufſichtsbeſtimmungen als

allerdings ausgeſchloſſen. Der Friſtablauf für erheblicher Fortſchritt und als wertvolle Unter

Anfechtungsanſprüche bleibt daher gegenüber am lage für das künftige Zwangsausgleichsgeſeß der

25. Dezember 1916 erledigt geweſenen Geſchäfte: Friedenszeit trop der hier bemerkten Mängel

aufſichtsverfahren wirkjam . ſicherlich freudigſt zu begrüßen und geht die Be

Ungelöſt iſt endlich geblieben die Frage eines deutung der neuen Beſtimmungen über den Zweck

materiellen Anfechtungsrechts im Rahmen des Ge- i einer durch die Kriegsverhältniſſe notwendig ge

ſchäftsaufſichtsverfahrens nach dem Vorbild von wordenen wirtſchaftlichen Regelung weit hinaus .

SS 29 ff. AD . Dieſe Löſung bei einer endgül:

tigen Regelung des n . Ö . 3.V.:Verfahrens wird

aber aus den in der 13. 1916 S. 1210 auf:

geführten Erwägungen nicht zu umgehen ſein. Als Fragen des zwiſchenſtaatlichen Strafrechts in
Beiſpiel fann dann dienen der § 12 der öfter:

reichiſchen und der ungariſchen Zwangsausgleichs den Gefeßen über den Belagerungs: und

ordnung , worin beſtimmt iſt, daß Beſchlagnahmen über den Kriegszuſtand.

aus den legten 60 Tagen vor der Eröffnung des
Von u. Zeiler, I. Staatsanwalt in Zweibrüden .

Ausgleichsverfahrens (alſo hier vor Eröffnung des

Geichäftsaufſichtsverfahrens) der Abſonderungskraft Wenn eine Verfehlung, die unter die Aus

für den Fall des Zuſtandekommens des Zwangs- nahmegerichtsbarkeit nach den Gefeßen über Be

vergleiche ermangeln . Bis feſtſteht ob dieſe Vor- lagerungs- oder Ariegszuſtand fällt, von einem

ausſeßung eintritt, muß naturgemäß die Fortſeßung andern als dem Gerichte des Tatorts verfolgt

der Vollſtredungunterbleiben . Die Friſtvon 60 Tagen werden ſoll , ſo ergeben ſich Zweifelfragen mannig:

iſt allerdings über das erforderliche Maß hinaus facher Art . Zur Veranſchaulichung ein Beiſpiel.

weit geſteckt, wenn man den Beginn der nach G., ein bayeriſcher Staatsangehöriger , hatte in

rüdwårts laufenden Friſt auf den Tag der Eröff: Lothringen ein Pferd gekauft, an ſeinen bayeriſchen

nung des Geſchäftsaufſichtsverfahrens abſtellt. Wohnort gebracht und hier bald darauf weiter.

Sache des Schuldners iſt dann fernerhin im eina veräußert und nach Preußen geſchafft. Sowohl

zelnen Fall das Geſchäftsaufſichtsverfahren ſo recht- an ſeinem Wohnorte als auch an dem lothringi

zeitig anzumelden, daß eine Zwangsverſteigerung jchen Orte beſtanden Verordnungen des zuſtändigen

nicht vorher ſtattgefunden hat . Militärbefehlshabers, wonach Pferdelaufgeſchäfte

Halt man, wie die neuen Vorſchriften dies nur mit Genehmigung des Generalfommandos

vorſchreiben, für zwedmäßig , daß das Schwerge geſchloſſen , Pferde aus dem Armeetorpsbezirk nicht

wicht der Vorbereitungstätigkeit für den n . 3. ZwV. ausgeführt werden dürfen . 6. wurde vor das

auch bei der künftigen endgültigen Gefeßgebung ſtandrechtliche Gericht Zweibrüden geſtellt und

für die Friedenszeit im Intereſſe einer Entlaſtung zwar wegen des in Lothringen verübten Vergehens

der Gerichte auf die Tätigkeit der Geſchäftsauf: nach § 9b des preußiſchen und wegen des an

ſichtsperſon und des Gläubigerbeirats bis zur ſeinem Wohnorte begangenen Vergehens nach

Einreichung des Vorſchlages gelegt wird , ſo ſtehen Art . 4 Nr. 2 des bayeriſchen Geſekes. Der An

jeßt ſchon die Grundzüge des fünftigen n . ö. Aus- geklagte war geſtändig und es fonnte jo vermieden

gleichsgeſeßes für die ordentliche Geſekgebung in werden , daß vor zwei Gerichten geſondert ver

dem Sinne feſt, daß entſprechend den Beitim : handelt werden mußte. Das Gericht ſtellte aber

mungen der Verordnung vom 14. Dezember 1916 wegen des Bothringer Falles das Verfahren durch

1
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Urteil ein. Als Begründung iſt nur geſagt : „ Die Ausbruch eines Krieges oderAusbruch eines Krieges oder bei unmittelbar

Aburteilung wegen der in Lothringen verübten drohender Kriegsgefahr durch Agl. Verordnung

Straftat iſt in Bayern unzuläſſig ($ 3 SIGV.)." verhängte Kriegszuſtand“, und das ſei nicht das:

Es find mehrere Fragen, die hier zuſammens ſelbe , als was im § 1 des preuß. Gej. beſtimmt

treffen. Einerſeits die reine Verfahrensfrage, ob ſei : daß im Falle eines Krieges jeder Feſtungs

die Ausnahmegerichtsbarkeit auch Fälle trifft, die kommandant die Feſtung , jeder kommandierende

nicht im Bezirke des entſcheidenden Ausnahme: General ſeinen Armeetorpsbezirk zum Zwecke der

gerichts verübt worden ſind, ferner wie in dieſer Verteidigung in Belagerungszuſtand erklären

Beziehung das Verhältnis des preußiſchen und könne “ .

des bayeriſchen Geſekes zueinander iſt, endlich die Ich kann dieſem Bedenken kein Gewicht bei

Frage, unter welchen Vorausſeßungen (abgeſehen meſſen. Die Verſchiedenheit der Wortbezeichnung

von der Frageder Gerichtsbarkeit) eine in einem zunächſt iſt jedenfalls bedeutungslos. Aber auch

Gerichtsbezirke begangene Handlung in einem an : die beſtehenden ſachlichen Verſchiedenheiten ſcheinen

dern überhaupt ſtrafbar iſt. nicht derart , daß ſie für die Beurteilung von

a) Nehmen wir zuerſt an , es handle ſich um Bedeutung wären. Beide Geſeke verfolgen offen:

eine Verfehlung gegen eine reichsrechtliche jichtlich dasſelbe Ziel , und in ihrer Weſenheit und

Straibeſtimmung, die da , wo Ausnahme: bis weit in die Einzelheiten hinein erreichen ſie

gerichte beſtellt ſind, in deren Gerichtsbarkeit falle. auch denſelben Rechtszuſtand, mag der Ausnahme:
Die Gericht&barkeit des Ausnahmegerichts iſt nun zuſtand hier von einem Militärbefehlshaber, dort

nicht nur beſtimmt für Handlungen , die in deffen vom König angeordnet werden . Und mag ferner

Bezirke verübt worden ſind, ſondern auch für die dieſer Rechtszuſtand die Eigentümlichkeit zeigen ,

außerhalb begangenen , wenn ſich der Täter nun- daß er für Bayern durch ein beſonderes Landes :

mehr im Bezirke des Ausnahmegerichte aufhält geſe herbeigeführt wurde, während im übrigen

oder hier aufgegriffen wird, ſowie abgeſehen hie: Reichsgebiet da: preußiſche Geſeß auf Grund des
von auch in Fällen des Zuſammenhangs; voraus: Art. 68 der RVerf. an Stelle eines Reichegeleges

geſeßt nur, daß:zur Zeit der Tat der Ausnahme: ſteht und vorläufig gilt (RGEStr. 49 , 144), ſo iſt

zuſtand (Bel.-Zuſtand, Kriegszuſtand) am Tat: doch das bayeriſche Geſeß eben darum geſchaffen
ort erklårt war. Das Ausnahmegericht worden , die bis dahin offen geweſene Lüde zu

kann nach dem bayeriſchen wie dem preußiſchen ſchließen und damit einſchließen und damit ein — in allem weſentlichen

Geſeke gleich mit der Verhängung des Ausnahme- nunmehr für ganz Deutſchland einheitliches

zuſtands, aber auch nachträglich eingeſeßtwerden . Recht zu ſchaffen. Das bayeriſche Geſeß lehnt ſich

Für den Gerichtsſtand des Ausnahmegerichts aber denn auch , obſchon c8 in manchen Punkten das

kommt es nicht darauf an , ob zur Zeit der Tat preußiſche Geſeß zu verbeſſern ſuchte, in der Haupt

ſchon das Ausnahmegericht beſtellt war . Wie ſache an dieſes an , ſo insbeſondere auch in einem

ſich aber hier zeitlich eine Verſchiebung der Ge: für unſere Frage weſentlichen Punkte : Während

richtsbarkeit an das kraftvoller ausgebaute Sonder: nämlich nach dem bayr . StrGB. von 1813 (deſſen

gericht ergibt, ſo muß ſich auch örtlich der Beſtimmungen ſonſt großenteils aufrecht erhalten

Angeklagte gefallen laſſen , daß er wegen der Tat geblieben ſind mit der Anordnung des Stand

vor das Ausnahmegericht geſtellt werden kann , rechts ohne weiteres an Stelle der ordentlichen

obwohl am Tatort ein ſolches Gericht nicht beſtand. Strafgerichtsbarkeit die vor dem ſtandrechtlichen

Denn auch in dieſem Falle beſtand für ihn zur Gerichte getreten iſt, hat nunmehr die Verhängung

Zeit der Tat ſchon die Möglichkeit, daß ein ſolcher des Kriegszuſtanda dieſe Wirkung nicht und es

Gerichtsſtand durch ſpätere Aenderung der Ver: bedarf erſt einer ſei es für das ganze Staats

hältniſſe eintreten würde . gebiet oder für Teile geltenden beſonderen Anord:

b) Dies gilt zunächſt je innerhalb des Geltungs: nung ſtandrechtlicher Gerichte. Somit, möchte ich

bereichs des preußiſchen wie des bayeriſchen Ge- annehmen , beſteht fein hinreichender Grund , in

jeges . Wie aber , wenn der Täter von dem Tat : die von der Geſeßgebung offenſichtlich gewollte

orte Magdeburg nach der bayeriſchen Rheinpfalz Einheitlichkeit des deutſchen Rechtszuſtands einen

verzieht , wo die ſtandrechtlichen Gerichte eingeſept Riß zu bringen , und ich nehme alſo an, daß jener

ſind ? Hier erhebt ſich das Bedenken , daß die Uebeltäter, der des in Magdeburg verübten Raubes

Vorausſegungen für den Gerichtsſtand des Aus: geſtändig iſt, nach ſeiner Aufgreifung in der Rhein

nahmegerichte im preußiſchen Geſetz und im baye- pjalz hier abgeurteilt werden kann und zwar vor

riſchen nicht dieſelben ſind . Dort der ,, Belagerungs:" , Cas ſtandrechtliche Gericht, nicht vor das Schmur:

hier der „ Kriegszuſtand ". Man fönnte alio ein : gericht zu ſtellen iſt. Dieſe Auffaſſung wird aller :

wenden , das bayeriſche Geſetz beſtimme in Art. 6 dings nur gelten für den Fall, daß derAusnahme:

a . E. als Vorausjezung der ſtandrechtlichen Ge- zuſtand wegen des Krieges erflärt iſt, weil

richtsbarkeit, daß die Tat nach der „ Verkündung durch dieſen das Reichsgebiet als Einheit erfaßt

des Kriegszuſtands " begangen ſei , unter Kriegs : wird . )

zuſtand aber fönne nur verſtanden werden , was c) Bisher war angenommen , es handle ſich

Art . 1 des Geſ . darunter verſtehe: „ der nach um eine Verfehlung gegen eine reichsrechtliche
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Strafbeſtimmung. Weitaus die meiſten Fälle der dem Falle jenes Gerbers zunächſt die in Köln

Ausnahmegerichtsbarkeit aber ſind bekanntlich die begangene Lat in Königsberg verfolgt werden .

nach 8 9b des preuß. oder nach Art. 4 Wie aber wenn die beiden Orte in den Bes

Nr. 2 des bayer. Gefeßes. Hier tritt zuHier tritt zu reichen der verſchiedenen Geſeße liegen ? Kann alſo

der bisher behandelten Frage noch eine weitere die Königsberger Verbotsübertretung in München

des materiellen Rechts, ob nämlich und unter derfolgt werden und umgekehrt die Münchener'in

welcher Vorausſeßung hier überhaupt eine Straf: Rönigsberg? Die beiden Fälle liegen nicht gleich.

verfolgung möglich iſt. Dieſe Frage iſt hier Nehmen wir zunächſt den erſten Fall, ſo kann

auch dann von Bedeutung, wenn dasAußnahme: man folgern : Das bayeriſche Geſetz iſt Landes

gericht die Sache dem ordentlichen Richter über- geſeß, das preußiſche iſt zum vorläufigen Reichsgeſetz

geben hat. Vielfach zwar ſind derartige Fälle ſo erhoben. Wenn man dann den Ausführungen

milde gelagert, daß man entſtehenden Rechtszweifeln von Köhler in SeuffBl. 68, 99 folgt, würde

auf eine einfache Weiſe aus dem Wege gehen ſich für ein ſolches Zuſammentreffen ohne weiters

tann. Man wird einfach die Tat beim Gerichte ergeben , daß überall im Reichegebiet die

des Tatorts verfolgen und den nun zuläſſigen Aburteilung einer Verfehlung gegen das preußiſche

Strafbefehl hier erlaſſen. Aber Falle der Ärt Gefeß – eben als gegen ein Reichsgeſet

können auch ſchwerer liegen , ſo daß ſich (ichon möglich wäre . Nimmtman aber an , es ſtünden

wegen der Höchſtgrenze des Strafmaßes beim die beiden Geſeße in einem Verhältniſſe zueinander

Strafbefehl) jener bequeme Ausweg verbietet. wie Landesgeſeße , fo würde zwar wiederum die

Soll es dann, wenn auch vor dem ordentlichen Beſtrafung in Bayern möglich ſein , dafür

Gerichte, zur Verhandlung kommen, ſo gewinnt Bayern durch Art. 4 AG. RŠIPO. der § 4

die Frage Bedeutung, ob für dieſes beſtimmte Nr. 3 StGB. für Handlungen gilt, die nach be

Gericht eine von ihm verfolgbare Verfehlung ge- ſonderen neben dem RStGB. beſtehenden Bandes:

geben iſt. Nur ein Beiſpiel: ein Gerbereibeſißer geſeßen mit Strafe bedroht ſind. Aber auf dieſem

hat durch mehrere geſonderte Rechtsgeſchäfte in Umwege über den § 4 Nr. 3 ergäbe ſich eine Be

München, Köln und Königsberg beſchlagnahmte ſchränkung der Verfolgbarkeit : in Bayern könnte

Rohhäute gekauft und ſollte nun, da er geſtändig nämlich jener Gerber wegen der in Preußen be

iſt, wegen der drei ſachlich zuſammentreffenden gangenen Taten nur verfolgt werden, wenn er

Verfehlungen (nach § 9b und Art. 4 Nr. 2) in bayeriſcher Staatsangehöriger wäre. Wenn es ſich

einer Hauptverhandlung von dem Gerichte eines dagegen darum handelte, daß die in Bayern der:

der drei Datorte (oder auch von dem Gerichte übte Verfehlung von einem preußiſchen Gerichte

ſeines Wohnſißes) abgeurteilt werden , ſtatt daß verfolgt werden ſollte, ſo wäre, ſofern das baye:

man bor drei Gerichten eine gleiche Hauptvergleiche Hauptver: riſche Geſeß nur Landesſtrafrecht enthielte, eine

handlung pflegen und den Angeklagten von Gericht Aburteilung überhaupt nicht anders möglich als

zu Gericht zerren müßte. auf Grund des § 4 Nr. 3 StGB. und es wäre

Vereinfachen wir zunächſt die Frage. Nehmen kein Zweifel , daß die außerhalb des Geltungs

wir an , es handle fich beim Auseinanderfallen bereichs des „ vorläufigen Reichsgeſetzes “ verübte

von Tatort und Ort des aburteilenden Gerichte Tat als im „ Auslande“ geſchehen anzuſehen wäre.

immerhin um Orte , die innerhalb desſelben Ge- Hier alſo wäre dann eine Verfolgung des Täters

ſekesbereichs gelegen wären , alſo entweder beide nur möglich, wenn er Nichtbayer wäre (gleich

im Gebiete des bayeriſchen , oder beide in dem gültig dann weiter, ob er die preußiſche oder eine

des preußiſchen Geſekes. Dann würde jede inner andere nichtbayeriſche Staatsangehörigkeit hätte).
halb des ganzen Geltungsbereiches des Geſekes Die Ergebniſſe, zu denen dieſe Schlußfolgerung

derübte Tat von jedem Gerichte des Geſekes: führt , ſind nicht eben befriedigend , und offenbar

bereichs abgeurteilt werden können , ſofern nur ein wäre eine vollkommene Freizügigkeit bei der Ver

örtlicher Gerichtsſtand für ſie beſteht. Dieſe Auf folgung der Verfehlungen gegen die Anordnungen

faffung geht davon aus, daß es ſich bei den Straf: der zuſtändigen MBH. durch ganz Deutſchland

beſtimmungen des § 9b und des Art. 4 Nr. 2 der Gleichheitlichkeit des geſchüßten Rechtsguts

je um eine einheitliche den ganzen Geltungsbereich und der einheitlichen Bedeutung ſolcher Verord

des Geſeķes umfaſſende Geſeges beſtimmung handelt, nungen für das Reichswohl viel gemäßer. Es iſt

ohne Anſehen alſo, welchen beſtimmten Inhalt im nicht richtig , wenn Seyferth (in Böhmo Ztichr.X ,

einzelnen die auf Grund jener Geſekesſtellen vom 199) bemerkt, es beſtehe überhaupt kein Bedürfnis,

zuſtändigen MBH. erlaſſenen Verordnungen haben . eine in einem andern Bundesſtaate begangene

Gleichgültig alſo insbeſondere, daß ſich eine Ver- nach Landesrecht ſtrafbare Tat in dem Heimat

ordnung auf den bloßen Machtbereich des ſie er- ſtaate des Täters zur Strafe zu ziehen . Daß

laſſenden MBH. beſchränkt , wäre das durch ihre nämlich ganzallgemein durch die Möglichkeit eines

Uebertretung verübte Vergehen im ganzen Geltungs- ſolchen Verfahrens die Strafrechtspflege ſehr er :

bereiche des Geſekes eine auf Grund der ein- leichtert würde , für das Gericht wie für den Täter ,

heitlichen Straſvorſchrift (des § 9 b oder des Art . 4 bedarf keiner Ausführung mehr; eine beſondere

Nr. 2) ſtrafbare Handlung . Es könnte alſo in Erſchwerung aber würde ſich aus dem Gegenteil
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noch dann ergeben, wenn eine Aburteilung der einen der erwähnten Beſchlüſſe des oberſten Landes:

Tat vor dem außerordentlichen Gerichte in Frage gerichts ausgeführt iſt (abgedr. im Beibl. z. bayr.3

kommt und für das Verfahren vor dieſem (nach IMBI. 1915 S. 375 ff.): „Das preußiſche und
einer mehrfach vertretenen Meinung) der § 232 das bayeriſche Geſet fußen auf Reichsgefeßen.

StPO . für unanwendbar erklärt wird . ) 8 9b und Art . 4 Nr. 2 verfolgen den gleichen

d ) Unter dieſen Umſtänden lohnt es ſich zu 3wed, den zuſtändigen MB . zu ermächtigen ,

prüfen, ob wir wirklich für unſere Frage von der die zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit als

Auffaſſung auszugehen haben, als ſtünden ſich das notwendig und zweckdienlich erachteten Anordnungen

preußiſche und das bayeriſche Geſeß als Bandes: zu erlaſſen . Beide Beſtimmungen bedrohen zu :

ſtrafgeſeße gegenüber (oder auch als Reichsſtraf- gleich die Uebertretung dieſer Änordnungen mit

geſeß gegen ein Landesſtrafgeſeb ). Zweifello8 iſt (den gleichen ) Strafen und ſind einander gleich

ja nun an ſich das bayeriſche Geſeß ein Landes- wertige Sondergefeße. Sie ſind durch die Er:

geſek. Aber ebenſo ficher iſt, daß ſich ſeine Straf: klärung des Belagerungs- und des Kriegszuſtands,

vorſchriften in Art . 4 Nr. 2 weſentlich unterſcheiden in Kraft getreten , ſo daß nach dieſer Richtung

von ſonſtigen Beſtimmungen des Landesſtrafrechts, gleiches Recht für das ganze Reichsgebiet beſteht.“

bezüglich deren zwar die Reichageſepgebung auch Das oberſte LG . kommt aus dieſen Erwägungen

von der Tatſache ausgeht , daß das Reichsſtraf: zu dem Schluſſe, daß die Geltung einer nach

recht durch mannigfache Strafvorſchriften des Landeg- Art. 4 Nr. 2 des bayer. Geſ . ergangenen Anord

rechts ergänzt wird, aber doch ein Geſichtspunkt nung ſo wenig durch das Beſtehen einer reicha:

nicht ſo unverkennbar iſt, wie für das Verhältnis rechtlichen Straſvorſchrift beeinträchtigt werde, wie

zwiſchen unſeren zwei Ausnahmegeſeken : daß näm: die Geltung einer ſolchen Vorſchrift, die nach 8 9b

zum Wohl zur zum vorläufigen er

eine bayeriſche Beſtimmung von der Art derfür hobenenpreußijchen Geſekes ergangen ist;eshebt
das übrige Reich beſtehenden Ausnahmevorſchriften alſo durch dieſe Schlußfolgerung das bayer . Geſek

ebenſo unumgänglich ſei wie für das übrige Reichs- um ſeines beſonderen Zweckes und ſeiner Eigenart

gebiet. In einer Beſprechung zweier Beſchlüſſe. willen über die Bedeutung eines gewöhn :

des bayer. oberſten 16. vom 20. Ottober 1915 (in lichen Lande &gejeges hinauf. Mit der :

der JW. 1916 S. 209 ) will dies Frant nicht ſelben Begründung aber wird es dann berechtigt

gelten laſſen und er kommt zu dem Ergebnis , ſein, das bayeriſche Geſeß auch für unſere Frage-:

daß zwar den Anordnungen nach 8 9b des preußi- nicht nur als bloßes Landesſtrafrecht aufzufaffen,

îchen Geſeßes, nid )t aber ſolchen nach Art. 4 Nr. 2 ſondern ihm eine höhere Bedeutung und Wirkungs

des bayeriſchen neben dem Reichaſtrafrecht eine weiſe beizulegen , d . h. es auch für unſere Frage

Wirkſamkeit beikommen könne, denn jene ſeien einem Reichsgeſeke gleich zu achten.

Reichsrecht, dieſe nur Landesrecht, wenn auch Die Folgerung hieraus iſt, daß unmittel :

das bayeriſche Geſeß von Reichs wegen geduldet ſei. bar und ohne den Umweg über den 8 4

Dieſe Äuffaſſung berkennt, daß hier ein Landes: Nr. 3 StGB. eine Verfehlung gegen Art. 4

geſeß beſonderer Art vorliegt. Und wenn es Nr. 2 des bayer. Geſ . nicht nur in Bayern, ſon

auch in Wirklichkeit zur Schaffung des bayeriſchen dern im ganzen Reichsgebiete, eine Verfehlung

Ausnahmegeſebes jahrzehntelang nicht gekommen nach § 9b des preuß . Geſ. auch in Bayern der:

iſt, ſo iſt doch ſchon bei der Reichsgründung die folgt werden kann .

Erlaſſung eines ſolchen Geſeges in beſtimmte Aus- Die weitere Folge aber iſt, daß es dann gleich:

ſicht genommen worden. Es handelt ſich alſo gültig iſt, welcher Art die übertretene Anordnung

nicht eigentlich um ein vom Reichsrecht zugelaſſenes des zuſtändigen MBH. iſt, insbeſondere ob es

oder „ geduldetes " Landesſonderrecht, ſondern um ſich um eine ganz beſondere nur den einzelnen

ein Landegrecht , das mit den Zielen , wie ſie das Bezirk treffende Vorſchrift handelt oder um eine

preußiſche Geſek verfolgte , nach dem Willen der Angelegenheit allgemeinſter Bedeutung in der Weiſe ,

verbündeten Regierungen auch für Bayern ge- daß für das ganze Reichsgebiet in einer

ſchaffen werden ſollte . Dieſe hierin liegende Reihe von einzelnen Verordnungen der zuſtändigen

beſondere Art des bayeriſchen Rechtes ſcheint einen MBH. ein vollſtändig oder im weſentlichen

ausreichenden Grund dafür abzugeben , daß nun gleiches Recht geſchaffen worden iſt. Müßte $ 4

auch das Verhältnis des bayeriſchen Geſetzes zum Nr. 3 StGB. angewendet werden , ſo könnte ſich
Rechtszuſtand im übrigen Reiche anders beurteilt insbeſondere für eine gewiſſe Gruppe von Ver

wird als ſonſt das Verhältnis eines Landesgeſeķes ordnungen der zuſtändigen MBH. eine Schwierig

zum Reichsrecht oder der Landesgeſeke unter: keit ergeben. Solche Anordnungen ſind nämlich

einander. Wieder wird zu beachten ſein, was mitunter derart , daß es zum mindeſten den An

unter b geſagt worden iſt. Hiezu kommt, was ſchein hat , als wären ſie jeweils nur zum Schube

(für eine andere Rechtsfrage allerdings) in dein gerade des Amtsbereiche des anordnenden MBS.

erlaſſen . Um nur ein Beiſpiel zu nennen . 418

1) So erſt neuerdings wieder : Þürſchel, Das
bald nach dem Kriegsausbruche hatte ſich bekannt:

Geſ. über d . Bel.Zuſt., 1916 S. 324. lich ein wildes Treiben im Pferdehandel erhoben
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und die ſtellvertretenden Generalfommandos ſahen außerbayeriſches Gericht die in Bayern begangene

ſich in der Beſchaffung des Pferdeerſaßes für ihre Verfehlung nicht beſtrafen können als ein Ber:

Korpsbezirke bedroht. Das führte dazu, daß gehen nach Art . 4 Nr. 2 des bayeriſchen Geſekes ..

wenn nicht überall ſo doch vielfach . Anordnungen Das wäre ein ſonderbarer Gegenſaß. Aber da

getroffen wurden , die das Abwandern der Pferde wir mit den vorigen Ausführungen dazu gekommen

gerade aus dem einzelnen beſtimmten ſind, dem bayeriſchen Geſeße eine über ein bloßes

Korpsbezirke verhüten ſollten, alſo Anord: Landesſtrafrecht hinausreichende Bedeutung beizu

nungen , die einen Stich ins Selbſtſüdſtige hatten . meſſen und die beiden Geſeße als gleichwertig neben

Man könnte bei Anordnungen dieſer Art Zweifel einanderſtehend und von demſelben Reichsrecht

hegen , ob ſie ihrem Inhalte nach zu einer Be- getragen aufzufaſſen , ſo wird das außerbayeriſche

achtung und deinnach zu einer Strafverfolgung Bericht gegebenenfalls ebenſo wegen eines Ver

außerhalb eben dieſes Korpsbezirke geeignet wären . gehens nach Art . 4 Nr. 2 des bayeriſchen Gefeßes

Demnach hätten wir dann das eigentümliche Er- zu verurteilen haben wie im umgekehrten Falle

gebnis , daß zwar zweifellos je innerhalb des das bayeriſche Gericht wegen eines Vergehens nach

Geltungsbereiche des einen Gefeßes die bei: $ 9 b des preußiſchen Geſekes.

ſpielsweije im preußiſchen Rorpsbezirk N begangene f) Alſo war das zu Eingang unſerer Nr. 5

Tat aud) im preußiſchen Korp&bezirk Ozu ver- mitgeteilte lothringiſche Pferdekaufgeſchäft eine auch

folgen wäre , nicht aber im bayeriſchen Rorpg- in Bayern verfolgbare Tat . Zu ihrer Aburteilung

bezirk P. war die Gerichtsbarkeit des bayeriſchen ſtand

Ich glaube nun zwar nicht, daß eine ſolche rechtlichen Gerichtes gegeben . Die Verurteilung

Auslegung der Anordnungen fraglicher Art zu: hatte wegen eines Vergehens nach § 9b des

treffend wäre. Denn wenn ſie auch nur die Ver: preußiſchen Geſekes zu erfolgen.

hältniſſe gerade des einen Rorpsbezirks zu treffen Einige andere einſchlägige Fälle ſeien noch

ſcheinen und der einzelne MBH. nur an die kurz erwähnt. In zwei Fällen hatte eine preußiſche

Bedürfniſſe des eigenen AR. gedacht haben mag, Staatsanwaltſchaft die Verfolgung von Angeklagten

jo ſind ſie alle doch von dem höheren Gedanken übernommen , die im hieſigen Gerichtsbezirk als

und Ziel der Vorteile des Reiches getragen , landwirtſchaftliche Dienſtboten ihrem Dienſtherrn

jo daß , was zugunſten des einzelnen AR. an- weggelaufen waren . Vergehen nach Art . 4 Nr. 2

geordnet iſt, in Wirklichkeit eine über dieſe engen des bayeriſchen Geſekes. In dem einen Falle

Bedürfniſſe hinausgehende Bedeutung hat . Aber erließ das zuſtändige preußiſche Amtsgericht einen

immerhin hätte, wenn es auf § 4 Nr. 3 SIGB. Strafbefehl , wegen eines Vergehens gegen die An

ankam , die Verfolgung in einem Geſekesbereich ordnung des GR. des II . bayeriſchen AR. vom,

daran ſcheitern müſſen, daß es hier (im befon: .. in Verbindung mit Art . 4 Nr. 2 des

deren im Bezirfe des erkennenden Gerichts) an bayeriſchen Rr36 ." . Das war richtig. 3m

einer Anordnung des zuſtändigen MBH. fehlte, andern Falle lautete der Strafbefehl wegen eines

die der am Tatorte geltenden Anordnung des Vergehens nach der Bef . des GR . des II , baye

dortigen MBH. entſprochen hätte . Wenn man riſchen AR . vom .. Dabei fehlt die An:

dieſe Schwierigkeiten ins Auge faßt , icheint es gabe , ob das Gericht als Strafbeſtimmung den

um jo begrüßenswerter, daß ſich eine Auffaſſung 89b oder den Art. 4 Nr. 2 anwenden wollte.

begründen läßt , die es ermöglicht, zur Frei: Die Bezeichnung des angewandten Geſekes war

zügigkeit der Rechtsverfolgung ohne den Umweg unvollſtändig; vgl. die RÖE. vom 15. und vom

über den 8 4 Nr . 3 StGB . zu kommen . 31. Januar 1916 (mitgeteilt von Conrad

e) Noch ein Punkt iſt zu erwähnen . Wenn S. 110) . Im Bezirke jene8 Amtsgerichts find

die Tat am Begehungsorte gegen den § 9b des Verfehlungen der fraglichen Art mit Geldſtrafe

preußiſchen Geſekes verſtößt, hat dann das baye- bis zu 15 M bedroht.

riſche Gericht, nach dem Ausgeführten zu deſſen In einem andern Falle war ein Ausländer

Aburteilung berufen , den Angeklagten zu ver- von einem Ort an einen andern derzogen , zu:

urteilen wegen eines Vergehens nach § 9b des gleich aus einem Armeetorpsbezirk in einen andern

preußiſchen oder wegen eines Vergehend nach und aus dem Bereich des bayeriſchen in den

Urt . 4 Nr. 2 des bayeriſchen Geſeßes ? des preußiſchen Geſeßen. Nach Anordnungen der

Gingen wir von der Auffaſſung aus , daß das zuſtändigen Militärbefehlshaber war dort der

preußiſche Geſeß zuin vorläufigen Reichsgeſeß er: Wegzug, hier der Suzug an eine vorherige Er

hoben , das bayeriſche Geſeß aber nicht mehr als laubnis geknüpft , dort wie hier eine perſönliche

ein Landesgeſek jei (io daß wir alſo auf den Um: Anmeldung bei der Ortsbehörde vorgeſchrieben .

meg über den § 4 Nr. 3 StGB. angewieſen wären ) Gegen all das mar verſtoßen . Die Tat wurde

jo würden wir zwar – im Anſchluß an Köhlerſo vom bayeriſchen Gerichte als ein Vergehen nach

dazu fommen fönnen , daß das Art . 4 Nr. 2 des bayeriſchen in Tateinheit mit

bayeriſche Gericht den 8 9b des preußiſchen Ge: einem ſolchen nach 8 9b des preußiſchen Geſetzes

ſebes anzuwenden hätte als eine Straſbeſtimmung behandelt .

reichsrechtlicher Kraft ; umgekehrt aber würde ein

a . a. D.
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Kleine Mitteilungen.
StGB .), die Frageſtellung nicht auf einen der beiden

geſeßlichen Tatbeſtände beſchränkt werden. Nicht einmal

ein ausdrüdliches Einverſtändnis des Staatsanwalts

und oder Erklärung des erſteren
git 3dealtonfurrenz zwiſchen $ 348 Abſ. 2 und

ber folgende
Fali zure aburteilungsoorgerecht daß er ben einen rechtlihen Gefichtepung

vermag hieran etwas zu ändern (Löwe Anm. II 4 zu
geklagte, ein Poſtbeamter, hatte ſeit langer Zeit Gelder,

$ 293). bat deshalb der Eröffnungsbeſchluß Ideals

die ihm am Schalter auf Poſtanweiſungen und Zahl
lonkurrenz angenommen , ſo muß die Entſcheidung der

farten eingezahlt worden waren, unterſchlagen. Die

ſpäter unterſchlagenen Gelder hatte er zumTeil zur
Geſchworenen über beide Tatbeſtände unter allen Um

ſtänden herbeigeführt werden.
Dedung der früher unterſchlagenen Beträge verwendet.

Iſtnun aber der Vorſißende des Schwurgerichts
Um nicht aufzukommen , hatte er die eingezahlten Gelder

der Anſicht, daß der zum Gegenſtande der Anklage
nicht, wie die Vorſchrift verlangte, am Tage der Ein

und des Eröffnungsbeſchluſſes gemadte tatſächliche
zahlung in das zur Eintragung und Ueberwachung der

Einnahmen beſtimmte Einnahmebuch oderEinnahmes Borgangnur unter ein Strafgeſebfällt,ſobleibt
ihm nichts anderes übrig, als den Geſchworenen ſeine

regiſter eingetragen, ſondern erſt einige Zeit ſpäter,
Anſicht mitzuteilen und ihnen anheimzugeben , die

nachdem er durch neue Unterſchlagungen in die Lage
Schuldfrage hinſichtlich des nach dem Eröffnungs

gekommen war, die früher deruntreuten Beträge zu beſchluß ideell konkurrierenden Tatbeſtandes zu ver
erſeßen . Schließlich hatte er, um nicht ſofort auf: neinen . Erdarf ſich nicht darauf beſchränfen, die

zutommen, zur Verdeđung der Unterſchlagungen einige verſchiedenen in der Rechtslehre und Rechtſprechung

Poſtanweiſungen und Zahlfarten vernichtet, nachdem
über die ſtrittige Rechtsfrage beſtehenden Anſichten

er die auf ſie eingezahlten Gelder wiederuin ſich an
den Geſchworenen vorzutragen, ſondern er muß Farbe

geeignet und teilweiſe zur Dedung früherer Unters
betennen ( Fedderſen : Das Schmurgericht S. 92 ). Es

ichlagungen verwendet hatte.
iſt aber eine mißliche Sade für den Vorſißenden ,

Der Eröffnungsbeſchluß lautet ebenſo wie die wenn er den Geſchworenen auseinanderſeßen muß,

Anklage auf ein fortgeſepte Verbrechen der gewinns daß ſeine Hechtsanſicht von der des Staatsanwalts

ſüchtigen Urkundenvernichtung nach 88 348 A57.2, 349 und der beſchließenden Hammer abweicht. Es iſt den

StGB in Tateinheit mit einem Verhrechen der Geldworenen auch ſchwer begreiflich zu machen, warum

qualifizierten Amtsunterſchlagung nach $$ 350, 351 ſie nach dein Vorliegen eines Tatbeſtandes gefragt

St.
werden, der nach der Anſicht des Vorſißenden gar

Bei dem Entwurf der an die Geſchworenen zu nicht gegeben iſt, bloß weil der Eröffnungsbeſchluß

richtenden Fragen ergaben ſich Bedenken, ob Ideal- dieſen Tatbeſtand als gegeben annimmt.

konkurrenz hier mit Recht angenommen worden ſei . Im gegebenen Falle waren ohnehin die dem Laien

Die Frage iſt in mehrfacher Hinſicht von praktiſcher ichwer verſtändlichen Begriffe des fortgeſeßten Ver
Bedeutung

brecens und der Geſebesfonkurrenz zu erläutern . Es

Die Vernichtungeiner einem Beamten anvertrauten beſtand ſohin aller Anlaß die Frageſtellung nicht un :

oder zugänglichen Urkunde und die in § 318 Abſ. 2 nötig noch weiter zu verwickeln .

StB. ihr gleichgeſtellten Handlungen ſind, ſobald Wie ſteht es nun mit der Möglichkeit der Ideal

der ſtraferhöhende Umſtand des 8 349 StGB. hinzutritt, konkurrenz zwiſchen & 348 Abſ. 2 und § 350, 351 ?

wenn ſie alſo in der Abſicht erfolgen , ſich oder einem Zunächſt fann wohl darüber fein Zweifel beitehen ,

anderen einen Vermögensvorteil zu verſtaffen oder, daß Ideallonkurrenz zwiſchen $ 348 51.2 und § 350

was dem gleichſteht, zu erhalten ( E. d . RMG. 10, 225 ; ausgeſchloſſen iſt, wenn nicht einer der im $ 351 auf:

Frant Anm. I 1 zu § 268), mit Zuchthaus und zugleich geſtellten ſtraferhöhenden Umſtände hinzutritt. $ 73

mit Geldſtrafe bedroht. Mildernde Umſtände ſind StGB. ſept voraus, daß „eine und dieſelbe Hand

nicht vorgeſehen . Dagegen ſind bei der Amt&unters lung " mehrere Straigejeße verlebt . Im Falle des

ſchlagung aus $ 350, ſelbſt wenn der ſtraferſchwerende $ 350 beſteht das Tun in der Unterſchlagung, d . i .

Umſtand des § 351 hinzutritt, mildernde Umſtände in der Aneignung der Gelder oder anderen Sachen,

zuläſſig und es beträgt die geringite Strafe in dieſem im Falle des $ 348 Abſ. 2 dagegen in der Vernichtung

Falle rechs Monate Gefängnis. Für den Angeklagten uſm. der Urkunde. Es iſt alſo eine Mehrheit von

iſt es hiernach von der größten Wichtigkeit, ob die natürlichen Tätigkeitsakten gegeben. An fich würde

an die Spiße geſtellte Frage bejaht oder verneint eine ſolche allerdings die Annahme einer juriſtiſchen

wird. Abgeſehen hiervon muß mit Rückſicht auf die Emheit des geſamten Tuns und damit die Annahme

Einrichtung des Sowurgerichts möglichſte Verein- einer Handlung i . S. des § 73 nicht ausſchließen , näms

fachung der Frageſtellung angeſtrebt werden und es lich dann niðt, wenn mit Rückſicht auf die Einheit

ſollte daher Jdealfonkurrenz nur da angenommen des Entſchluſjes, die Gleichartigkeit und äußere fontis

werden, wo es unbedingt geboten iſt. Hierauf hat nuität der lkte, die Identität des Objekts, gegen welches

aber idon die Straftammer bei der Eröffnung des die Straftat gerichtet iſt, und ähnliche tatſächliche Mo

Hauptverfahrens Bedacht zu nehmen . Der Eröffnunge- mente die in einer Mehrzahl vorliegenden Tätigkeits

beſchluß bildet den Stoff der den Geſchworenen vor- nkte zu einer Handlung zuſammengefaßt und als ein

zulegenden Fragen, er muß durch dieſe erſchöpft ſein , heitliche Straftat beurteilt werden könnten (RGSt.

widrigenfaus die Reviſion auch dann begründet iſt, 21 , 63 ; DbLG. 1 , 202) . Solche Momente ſind hier

wenn der Frageſtellung von feiner Seite entgegen aber nicht gegeben . Mit dieſer Anſicht ſtimmen im

getreten wurde. Das gilt nicht nur für den der Ergebnis überein die Kommentare von Dishauſen

Anflage zugrunde liegenden hiſtoriſchen Vorgang, (Anm . 6 d zu $ 350), Frant (Anm. III zu § 350). Henle=

ſondern auch für die rechtliche Beurteilung der Tat Schierlinger (Vorbemerkung zu $ 350); ferner Meers

Es darf daher, wenn der Eröffnungsbeſchluß die cheidt-Hülleſſem (Die Frageſtellung im Sowurgericht

Tat unter zwei Strafgeſeße ſubſumiert hat (873 S. 306 Anm. 10 Abſ. 2). Gegenteilige Anſichten ſind
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mir nicht bekannt. Das Reichsgericht hat m. W. zu $ 16 der Geſch .- Anw . f. d. Gerichtsſchreibereien ber

der Frage noch nicht Stellung genommen. Landgerichte vom 2. März 1910 in mehreren ähn

Eine andere Frage iſt die, ob Ideallonkurrenz lichen Fällen den Gerichtsſchreiber anweiſt, dem Vors

des $ 348 Abſ. 2 mit $ 351 möjlich iſt. Die Frage fißenden eine Ausjertigung des rechtskräftigen Urteils

wird ſchlechthin verneint von Diehauſen (Anm . 10 zur Mitteilung an das Vormundſchaftsgericht vors

zu § 351 ), von Frank (Anm . II zu $ 351), Meerſcheidt- zulegen, erwähnt er den Fall der $8 640, 641 BPD.

büllefiem (a. a . D. ) . Von anderen wird zwar die nicht, weshalb hier die Mitteilung häufig überſehen

Möglidleit einer Ideallonkurrenz zugegeben , aber wird. Eine entſprechende Ergänzung des § 16 a . a. D.

nur für den hier nicht gegebenen Fall, daß gerade erſcheint um ſo wünſchenswerter, als die Anfechtungs

die im $ 351 bezeichneten Rechnungen, Regiſter und klagen nach 8 641 infolge der durch den Krieg bedingten

Bücher nach ihrer Verfälſchung uſw. vernichtetuſw. Verhältniſſe in den Großſtädten ziemlich anwachſen.

wurden (Oppenhoff Anm. 8 zu § 351 ; Meves in Holben
Oberlandesgerichtsrat Dittmann in Nürnberg .

dorfis Handbud des Deutſchen Strafrechts 3, 9.45 ).

Es beſteht alſo kein Streit darüber, daß beim Fehlen

dieſer leßteren Vorausſeßung die Möglichkeit der Ideal Der geſebliche Wohnfit der Militär perſonen . Nach

konkurrenz auch zwiſchen § 348 Abſ. 2 und § 351 ent
$ 9 Abſ. 1 BGB. hat eine Militärperſon ihren Wohn

fällt. In dem hier gegebenen Falle beſtand ein Tätig fiß am Garniſonort und gilt als Wohnſiß einer

teitsaft in der unrichtigen Führung des Regiſters, ein Militärperſon, deren Truppenteil im Inland teinen

anderer in der Vernichtung einer anderen Urkunde, Garniſonort hat, der leßte inländiſche Garniſonort

der Poſtanweiſung oder Zahlfarte. Ein dieſe beiden
des Truppenteile. Nach Abſ. 2 finden dieſe Vor

Afte zu einer Handlung d. i. rechtlichen Einheit der ſchriften teine Anwendung, gelten alſo die gewöhn
bindender Umſtand, wie Einheit des Entſchluſſes, lichen Vorſchriften über den Wohnſib, für Militärper

Identität des Objekts uſm . iſt nicht vorhanden. ſonen, die nur zur Erfüllung der Wehrpflicht dienen

Die Anklage und der Eröffnungsbeſchluß hätten oder die nicht ſelbſtändig einen Wohnſiß begründen

hiernad m. E. Idealfonkurrenz zwiſden 88 348, 319 fönnen.

einerſeits und $$ 350, 351 anderſeits nicht annehmen
Die Frage, welche Perſonen nur zur Erfüllung

follen.
der Wehrpflicht dienen , iſt umſtritten . Soweit fich

Die Entſcheidung der Frage, ob im gegebenen
der Streit um den Wohnſiß der fog Ariegsfreiwilligen

Falle nicht Realtonkurrenzzwiſchen den genannten dreht, iſt er begreiflich. Daß aber auch über den

Geſebesſtellen anzunehmen iſt, wird davon abhängen, Wohnſiß derjenigen Perſonen Zweifel beſtehen, die

ob man in der Vernichtung der Poſtanweiſungen und
nicht freiwillig, ſondern erſt einem geſeblichen Zwange

Zahlkarten im Verhältnis zu der Uneignung der Gelder
folgend in das Heer eingetreten ſind, läßt ſich wohl

und der unrichtigen Führung der Regiſter eine neue
nur aus den Ausführungen erklären, die in zwei bes

ſelbſtändige Straftat oder nur eine ſog ſtrafloſe Nach
fannten Kommentaren (Staudinger und Reichågerichtss

tat zu erbliden hat, wie ſie das Reichsgericht beiſpiels
räte) über dieſe Frage gemacht find ; nad Staudinger,

weiſe dann anniinmt, wenn der Dieb über die von
dem ſich der andere Kommentar im weſentlichen an

ihm geſtohlene Sache rechtswidrig berfügt (RG St.
foließt, dienen zur Erfüllung der Wehrpflicht nur

35 , 64 ; 39, 239 ; 49, 405). Dadurch, daß die Vers
a ) die freiwilligen und ausgehobenen Refruten,

nichtung der Urkunden in der Abſicht geſchah, die
b) die aus dem Beurlaubtenſtand zum Dienſt ein

unterſchlagenen Gelder zu behalten, iſt m. E. die
berufenen Offiziere uſw. und Mann daften ,

Selbſtändigkeit dieſer Handlung beſeitigt. Sie ents

hält nur einen weiteren Eingriff in das ſchon durch die
während alle übrigen Militärperſonen, insbeſondere

vorhergehenden Handlungen verlebte Recht des Staates.
die in Ariegszeiten zum Heeresdienſt aufgebotenen oder

Es kann daher auch Realtonturrenj nicht angenommen
freiwillig eingetretenen Difiziere und Mannſchaften ,

werden .
der Vorſchrift des 89 Abſ.1 unterworfen ſind. Dieſe

Das Hauptverfahren hätte deshalb nur aus 88 350,
Lehre beruht auf einem frrtum , und es iſt nötig,

351 StGB. eröffnet werden ſollen.
hierauf einmal hinzuweiſen, weil ſich immer noch

manche Gerichte an die Recht&meinung der beiden
Oberlandesgerichtsrat Dr. Heslenfeld in München . angeſehenen Kommentare halten und die hierauf baus

ende Rechtſprechung angeſichts der großen Bedeutung,

die der Frage des geſeblichen Wohnfißes zukommt,

zu großen Unzuträglichkeiten führt. Dies leuchtet ein,

Gine Lüde im Vormundſchaftsweſen. Nach § 3 wenn man beiſpielsweiſe bedenft, daß nach dieſer

der Bet. vom 19. Januar 1900, das Vormundſchafts- Rechtſprechung ein landſturmpflichtiger Geſtäitemann
weſen betreffend, erhält das Vormundſchaftsgericht mit der Einberufung und jedem Garniſonwedſel jedess

von allen Fällen , in welchen die Beſtellung eines mal ſeinen allgemeinen Gerichtsſtand ändern und, wenn

Vormundes in Frage kommen kann, durch die in erins Feld kommt, jahrelang den l . ßten inländiſchen Gar

den 8$ 48-50 FGG. und den &8 -57, 660, 674, 683 niſonort als allgemeinen Gerichtsſtand beibebalten

BPD. den Standesbeamten, den Gemeindewaiſenräten würde ; die Tatſache, daß neben dem militäriſchen

und den Berichten auferlegte Anzeigepflicht Kenntnis . Gerichtsſtand noch ein bürgerlicher biſtehen kann,

Nach § 50 FGG. hat das Gericht das zuſtändige | würde das Unerträgliche dieſes Zuſtandes zwar mil

Vormundſchaftøgericht zu verſtändigen, wenn die Ans dern, aber nicht aufheben.

ordnung einer Vormundſchaft oder einer Pflegſchaft Die Heereszugehörigkeit fann nur zweierlei Rechts

infolge eines gerichtlichen Verfabrens erforderlich grundlagen haben, nämlich entweder eine geſebliche

wird. Unter $ 50 fallen auch die Urteile nach $8 640, oder eine vertragliche Verpflichtung. Die zum

641 BPD. , wenn ſie das Nichtbeſtehen des ehelichen Kriegsdienſt aufgebotenen Mannſchaften leiſten den

Kindſchaftsverhältniſſes feſtſtellen. Während nun der Heeresdienſt nur in Erfüllung einer geſeblichen
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Pflicht. Dieſe geſebliche Pflicht iſt die Wehrpflicht, Literatur und Rechtſprechung geben keinen Auf

die mit ihren Ablegern, der Militärpflicht, Dienſt- ſchluß

vflicht und Landſturmpflicht, die einzige geſebliche Bei flüchtigem Zuſehen kann der Auffaſſung des

Grundlage für das Aufgebot von Mannſchaften zum Angellagten zugeſtimmt werden. Die Tätigkeit im

Kriegsdienſt bildet. Daß derjenige, der erſt auf ges Walde zur Nachtzeit bildet wiederholt den Gegenſtand

feßmäßige Einberufung hin in das Heer eintritt, nur von Vorſchriften des Forſtſtrafrechtes. So iſt in

3r Erfüllung der Wehrpflicht dient, kann hiernach Art . 43 IV FG. „die Weide nach Sonnenuntergang

wohl kaum zweifelhaft ſein ; die Frage iſt denn auch und vor Sonnenaufgang (Nachtweide)“ verboten ;

in dieſem Sinn entſchieden von Laband, Staatsrecht, 93 FG.
Art.

5. Aufl. Bd. IV S. 219 ; BayObLG. vom ?. Mai
bedroht mit Strafe diejenigen , welche

31 FSIG.

1915 SiR. 1915 S. 217 (? ) ; Pland, BOB. 4. Aufl. mzur Nachtzeit" Holz hauen oder verarbeiten . Es hat

zu § 9 Anm . 4 ; Gaupp -Stein , SPD. zu $ 14 Nr . I ; nun die Erwägung, daß der Holzfrevler bei Begehung
Schiedermair in ZfR. 1914 S. 354; KGR Boſchan des Frebels ſicher nicht an den Augenblic des aſtro :

im „ Recht “ 1915 S. 318 ; Schlegelberger in Gruchot nomiſchen Sonnenuntergangs dentt, ſondern ihn be

BD. 59 S. 233. geht, ſolange es Nacht oder dunkel iſt, und daß alſo

Wer dieſe Quellen nachlieſt, wird finden, daß Beginn und Ende der Nacht oder der Dunkelheit ohne

fich mehr und mehr als herrſchende Lehre ſogar her- Rüdjicht auf den aſtronomiſchen Sonnenauf- oder

ausgebildelt hat, daß auch die ſog.friegsfreiwilligen Untergang maßgebend ſein ſoll, viel für ſich. Die neueren

nur zur Erfüllung der Wehrpflicht dienen ; dies wird ſtrafrechtlichen und polizeilichen Vorſchriften treffen

damit begründet, daß § 9 Abſ. 2 den Zweck habe, alle ihre Beſtimmungen ja auch in dieſem Sinn. Es ſei

diejenigen, die nicht Berufsfoldaten ſind, dom mili- nur an § 243 ' StGB., den Diebſtahl „zur Nachts

täriſchen Wohnſiß auszunehmen. Man mag dieſe zeit“, oder die allgemein geläufige Vorſchrift, daß jedes

Rechtslehre für zweifelhaft halten ; jedenfalls ent- Fahrrad „während der Dunkelheit“ mit einer hells

behrt ſie nicht einer gewiſſen Berechtigung und ent- brennenden Laterne zu verſehen iſt DV. vom

ſpricht ſie bei der langen Dauer des Krieges einem 29. September 1907 GVBl. S. 731 § 2 -, erinnert.

tiefen wirtſchaftlichen Bedürfnis. Sie findet ſich auch Dieſe Vorſchriften erreichen die von ihnen gewollten

vertreten in den Richtpunkten , welche mehrere bundeg- Zwecke um ſo eher, als die Dunkelheit ja durchaus

ſtaatliche Regierungen im Einvernehmen mit dem nicht mit dem aſtronomiſchen Sonnenuntergang, ſondern

Reichsjuſtizamt den Standesbeamten für die Beur- bald eher, bald ſpäter eintritt . Die Kommentare zum

teilung der Frage des Wohnſißes der Militärper- Forſtſtrafgeſebbuch ſelbſt gebrauchen teils wie Riß
ſonen gegeben haben; die betreffenden Bekanntma- mann, FSIG. für die Pfalz Art. 10 Anm 2 den Aus

chungen, die bei unſeren Zivilgerichten vermutlich nicht druck „ Nachtfrevel“, oder ſie ſprechen wie Knoch, Die

die gebuhrende Beachtung gefunden haben, verdienen allg .Grundſäße des bayr. Forſtſtrafrechts S. 66, und

an dieſer Stelle der Vergeſſenheit entriſien zu werden ; wie Brater bei Art. 59 Anm. 1 von der „ Begehung

die bayer ( che erging am 26. Ottober 1914, die preu- zur Nachzeit ".

fiſche tags darauf ; erſtere iſt abgedrudt im IMBI. Allein dieſen Erwägungen ſtehen doch ſchwers

1914 S. 226 und führt auß : „ § 9 Abſ. 1 ... findet wiegende Bedenken entgegen : Der Gefeßgeber ſpricht

nach § 9 Abſ. 2 teine Anwendung auf Militärperſonen, klar und deutlich von Fredeln die „ nach Sonnenunter

die nur zur Erfüllung der Wehrpflicht dienen, d. i. gang und vor Sonnenaufgang“ begangen ſind. Ein

auf Difiziere, Sanitätsoffiziere, Veterinäroffiziere, Erſaß dieſer Worte durch andere, die eine ganz andere

Militärbeamte, Unteroffiziere und Mannſchaften des Bedeutung haben, erſcheint ohne zwingende Gründe

Beurlaubtenſtandes, welche in das Heer einberufen nicht angängig. Der vom Geſebgeber gewählte Aug

ſind, und auf alle Freiwilligen und Kriegsfreiwilligen. drud war ſchon in der erſten Ausgabe des FG. vom

Der Garniſonort gilt ſomit nur bei den Offizieren, 28. März 1852 enthalten . Das Forſtgeſeß hat im

Sanitätsoifizieren, Veterinäroffizieren, Militärbeamten allgemeinen eine Beſtrafung feſtgelegt, die auf Heller

des Friedensſtandes, bei den Kapitulanten und bei den und Pfennig zu berechnen und ganz ſchematiſch iſt.

volljährigen Fähnrichen und Fahnenjunkern .“ Sie daltet ein richterliche Ermeſſen faſt völlig aus.

Amtsrichter Dittrich in München. Verfolgt aber das Forſtſtrafrecht dieſen Grundias

hinſichtlich der gewöhnlichen Strafen, ſo wird man

ihn erſt recht auf die Strafichärfungsgründe anwenden

müſſen . Er zwingt zu der Erwägung. daß auch eine ganz

Wie iſt der Zeitbegriff des Art. 59 1FG. , Art. 101 genaue, ſchematiſche, das richterliche Ermeſſen tunlichſt

FSG . ) ,vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang" auschaltende Feſtlegung der Strafichärfungsgründe bes

aufzufaniin ? Der Angeklagte iſt beſchuldigt, am 3. Ja- abſichtigt und daber mit der Zeitbeſtimmung des Art.

nuar 1916 nach Sonnenuntergang einen Forſtfrevel 59 F3.

der auf die Sekunde genau beſtimmte Zeitpunkt
begangen zu haben . Er gibt die Tat zu, wendet ſich 10 F5115.

aber gegen den Strafſchärfungsgrund des Art. 59 1
des aſtronomiſchen Sonnenauf- und Untergangs gewollt

FG. Er behauptet, es ſei bei Begehung der Tat noch
iſt. Auch unſerem modernen Recht iſt eine genaue

völlig Tag geweſen, der Ausdruck des Geſeßes „ nach Firierung beſtimmter Zeitpunkte gelegentlich nicht

Sonnenuntergang" decke ſich nicht mit dem aſtronomia fremd : es ſei nur an das Verbot der Durchſuchung

îchen Begriff des damals um 4 Uhr 30 Minuten ſtatt „ zur Nachtzeit“ des § 104 StPO . erinnert, wobei in

findenden Sonnenuntergangs, ſondern wolle nur be- Abf. III als „ Nachtzeit“ die Zeit vom 9 Uhr abends

ſagen, der Frevel müſſe bei Nacht oder nach Eintritt bis 4 Uhr und 6 Uhr morgens ausdrücklich beſtimmt iſt.

der Dunkelheit begangen ſein . Man wird daher mangels anderer Anhaltspunkte

annehmen muſien, daß, ſoweit G.jeß und Ausleger

1) FG . = Forſtſtrafgeietzbuch für das rechtsrheiniſche von „ Nachtfreveln “ reden, nur eine Abkürzung der in

Bayern; FSto. = Forſtſtrafgeſezbuch für die Pfalg . | Art . 59 FG. feſtgelegten Zeitſpanne zwiſchen Sonnen
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unter- und Aufgang gemeint iſt, wie auch Ganghofer daß dem fo fei , nahegelegen habe ; daß fie aber zu :

in Anm. 9 den vom Geſebgeber in Art. 93 FG. ges verläſſige Kenntnis von dem Beſtehen des Jrrtums

brauchten Ausdruck zur Nachtzeit " auslegt. Auch erſt durch deſſen im Laufe des Prozeſſes erfolgte „Auf

der oberſte Gerichtshof erachtet ſichtlich den Seitpunkt
dedung “ erhalten habe. Dieſe Auffaſſung läßt einen

des aſtronomiſchen Sonnenunter- und Lufgangs für
Rechtsirrtum nicht erkennen , ſteht vielmehr mit der

Rechtſprechung des Reichsgerichts im Einklang . Der
maßgebend, auch wenn eine eigene Entſcheidung hier : Anfechtungsgrund, deſſen Kenntniserlangung durch den

über nicht vorliegt. Wenigſtens ſtellt er in der Bd. 7 Anfechtungsberechtigten die Pflicht zur „ unverzüglichen“

S. 349 ObLUSt . abgedruckten Entſcheidung die Stunde Anfechtung auslöſt (8 121 BOB.), beſteht, wenn es

„4 Uhr 41 Minuten (Zeit des Sonnenuntergangs) “ als ſich um eine Anfechtung wegen Jrrtums über den Jn

maßgebenden Zeitpunft feſt. halt einer Erklärung handelt, nicht in der Tatſache,

Amtsrichter & g. Nenner in Pirmaſens.
daß man eine Erklärung von beſtimmtem Wortlaut ab

gegeben hat, ſondern darin, daß man ſich bei der Ab

gabe der Erklärung über ihren Jnhalt geirrt hat, daß

die Erflärung alſo eine andere Bedeutung hatte, als

Empfiehlt fich die Auédehnung des Silhuejwange man ihr beigemeſſen hat. Dieſes Jrrtums muß ſich der

($ 420 StPO. ) auf alle Antragøſtraliachen ? In
Anfechtungsberechtigte bewußt geworden ſein (NG.

DI3. 1916 Seite 890 beſpricht Rechtsanwalt Freiegs
Bd. 85 S. 221). Ob hierzu eine Ueberzeugung“ er

forderlich iſt (vgl . V 268/05 , Urt . vom 10. Januar
leben in Leipzig dieſe Frage und kommt dabei zu

1906), oder das„deutliche Bewußtſein“, daß dem
einer durdaus ablehnenden Beantwortung. Das iſt

ſo iſt (vgl. V 563/04, Urt. vom 1. Februar 1905) ,

nicht verwunderlich , weil er von einer falſchen Zus fann dahin geſtellt bleiben. Jedenfalls genügt es zur

ſammenſtellung der Delikte, bei welchen der Straf- Annahme eines Bewußtſeins von dem Jrrtume nicht,

antrag zurücknehmbar iſt, ausgeht und überſieht, daß daß der Anfechtungsberechtigte bei hinreichender Auf

ſeit der Novelle vom 19. Juni 1912 die Antrag zurüds merkſamkeit mit dem Beſtehen desJrrtums hätte rechnen

nahme auch im Falle des § 123 StGB., alſo auch bei müſſen oder daß die Vermutung eines Irrtums nahe

dem einfachen und ſchweren Hausfriedensbruch, möglich
gelegen hat. Dadurch wird nur ein fahrläſſiges Nicht

tennen (Sennenmüſſen) begründet, während das Geſe
iſt. Gerade hier aber ereignen ſich viele Fälle, bei

ein wirkliches Kennen des Anfechtungsgrundes erfordert.
denen ein Sühneverſuch die ſpätere Hauptverhandlung (Urt. desv. 35. vom 8. Juli 1918 V 177/16) . E.

vermeidbar machen würde. In der Erregung eines

Wortmedfels verläßt der Fremde trop Aufforderung
II .

den Raum des anderen nicht ; der Vermieter betritt

trop Abmahnung die Wohnung des Mieters, um dieſem DGB. $ 7 : Begründung eines Wohnfihes ; zum

zu fündigen , ihn zur Räumung oder Abſtellung von Begriffe der Niederlaſſung; der Umſtand, daß ich jemand

Vertrag &widrigkeiten aufzufordern, wobei es nach der
wegen Eintritts in dasbeer zur Leiſtung von Priego

Rechtſprechung ſchon genügt, wenn er die Mitteilung
dienſt nicht längere Zeit an einem Orte aufhalten faun,

ſchließt nicht aus, daß er an dieſem Ort einen Wohnſit
unter der Türe macht und, um deren Schließen zu begründet hat. Aus den Gründen : Der Wohnſit

berhüten , den Fuß zwiſchen Tür und Pfoſten hält! iſt der räumliche Mittelpunft des geſamten Lebens

Die Verfolgung dieſer Fälle, die eine unnötige Bes einer Perſon, das Zuſtandsverhältnis, das durch die

laſtung der Gerichte und eine Ueberſpannung des Offi- Verknüpfung der Benfung und Leitungder Angelegen :

zialprinzips bedeutet, ließe ſich bei einem notwendigen
heiten einer Perſon mit einem Orte hergeſtellt wird

Sühneverſuch zum großen Teil aus der Welt ſchaffen,
(MG . Bd. 67 S. 193). Die Vorausſeßungen für die

eber wahrſcheinlich als bei Beleidigungen : das bei
Begründung eines Wohnſiles ſind aus dem BGB. zu

entnehmen, auf das die ZBO. feit dem Infrafttreten
dieſen berlebte Rechtsgut der Ehre iſt empfindlicher !

der Novelle vom 17. Mai 1898 ſtillſchweigend verweiſt

Ob es nicht zweckmäßig wäre, die Strafverfolgung aus (RG. a . a . D.). Nach § 7 Abſ. 1 BGB . begründet, wer
$ 123 SIGB , wenigſtens des einfachen Vergebene,

ſich an einem Orte ſtändig niederläßt, an dieſem Orte

überhaupt auf den Privatklageweg zu verweiſen, mag ſeinen Wohnſiß . Aus den Worten : „Wer ſich nieder

hier dahingeſtellt bleiben . Bei der gegenwärtigen Rechte- läßt“ iſt zu ſchließen, daß der Wille der betreffenden

lage icheitern übrigens Vergleiche, die der Streitrichter Perſon auf ſtändige Niederlaſſung an dem gewählten

in der Hauptverhandlung verſucht, meiſtens an der über Drt gerichtet ſein muß , und aus den Worten : „ ſich

aus hohen Gebühr des § 69 GAG.
ſtändig niederläßt“ iſt zu folgern , daß eine ſtändige

Niederlaſſung auch tatſächlich ſtattgefunden haben muß.
Gepr. Nechtspraktikant Robert Held in Nürnberg . Unter ſtändiger Niederlaſſung iſt zu verſtehen ein durch

einen nicht bloß vorübergehenden Aufenthalt einer

Perſon an einem Orte und durch die Verknüpfung der

Benkung und Leitung der Angelegenheiten der Perſon

Aus der Hechtſprechung.
mit dem Orte hergeſtelltes Zuſtandsverhältnis, wonach

der Drt den Mittelpunkt der Lebensverhältniſſe der

Perſon bildet . Es muß alſo der Wille der betreffen
Heichsgericht.

den Perſon auf die Herſtellung eines ſolchen Zuſtands

A. Zivilſachen. verhältniſſes gerichtet geweſen , und dieſer Wille

durch entſprechende Handlungen auch tatſächlich ver
I.

wirflicht worden ſein ( vgl . RG . Bd . 8 S. 147 ; Bd . 15

BGB. $ 121 : Rechtzeitigteit der Anfechtung wegen S. 367/8 ; Bd . 30 S. 318 ; JW. 1895 S. 205 Nr. 14) . –

Jrrtums; wann hat der Aufechtende von dem Irrtum Der Kläger hat , nachdem er aus Südamerifa nach

Kenntnis erlangt ? Aus den Gründen : Der Bes Deutichland zurückgekommen war und ſich der Militär

rufungsrichter hat angenommen , daß die Beklagte aller- behörde zur Verwendung im Feldzuge zur Verfügung

dings bereits ſeit dem Schreiben der Klägerin vom geſtellt hatte, nicht nur ernſtlich den inneren Willen

23.Juni 1913 mit der Möglichſeit zu rechnen hatte, gehabt, in F. , wo ſein mit ſeinen Angelegenheiten

daß ſie ſich bei Abgabe ihrer Erflärung in einem Jrrtum vertrauter Bruder wohnte, ſich bei den Wechſelfällen ,

über die Bedeutung des dort gebrauchten Worts: „An : denen er entgegenging, eine feſte Niederlaſſung zu

liegerbeiträge “ befunden, und daß eine Vermutung , ſchaffen , von der aus allgemein ſeine Geſchäfte und
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Angelegenheiten ſollten beſorgt werden können , ſon- von 8 2563PO. dar (Verein . Zivilſ. in NOZ. 21, 382,

dern er hat dieſen Willen auch nach außen betätigt ; insbeſ. 388 ). Allein auch im Feſtſtellungsſtreit muß

von Straßburg i / Elf . , wohin er von der Militärbe- der Bellagte, wenn die Möglichfeit gegeben iſt, daß

hörde zunächſt einberufen worden war, kam er Anfang die slagforderung nicht in einem die Gegenforderung

November 1914 mit ſeinen in einige Stoffer verpadten überſteigenden Betrage beſteht, ſie alſo durch die Auf

Habſeligkeiten, ſoweit er nicht ihrer während des rechnung völlig beſeitigt wird, mit dieſer hervortreten .

Militärdienſtes bedurfte,nach F. herüber, meldete ſich Die Aufrechnung berührt in dem bezeichneten Falle

dort als vom 1. November 1914 ab zugezogen poli- den Beſtand des Anſpruchs ebenſo wie im Zwiſchen

zeilich an, mietete ferner dort ein Zimmer, ließ darin ſtreit über den Grund der Klagforderung und ſchließt

ſeine Babſelig feiten zurüd, als er wieder nach Straße möglicherweiſe die Feſtſtellung aus. Die Zulaſſung

burg zurüđlehren mußte, und zahlte fortgeſeßt den eines Aufrechnungseinwands, der ſchon im Feſtſtellungs

Mieizins für das Zimmer, erflärte auch ſeinem Bruder, ſtreit vorgebracht werden konnte, in dem Streit über

er wolle auch nach Beendigung des Krieges zunächſt die nachfolgende Leiſtungstlage iſt mit dem Grundſat

in F. bleiben. Danach hat der Kläger ſeinen ernſt- der Rechtsfraſt unvereinbar, der es verbietet, daß das

lichen Willen , in F. ſeinen Wohnſit zu begründen, rechtskräftig Ånerkannte durch eine Rechtsverteidigung

auch tatſächlich verwirklicht, ſeine Maßnahmenergaben wieder in Frage geſtellt wird, die bis zum Schluſſe

zur Genüge, daß er durch Verknüpfung der Lenkung der dem Urteil vorausgehenden mündlichen Berhand

und Beitung ſeiner Angelegenheiten mit F. dieſen Ort lung geltend gemacht werden konnte . Allerdings wird

zum räumlichen Mittelpunkt ſeiner Lebensverhältniſſe der Kläger, der ſich nicht auf die Bekämpfung der

gemacht und ſich ſomit dort ſtändig niedergelaſſen Gegenforderung dem Grunde nach beſchränken fann

hatte. Zwar iſt er Anjang November 1914, vor der oder will, durch die Zulaſſung des Aufrechnungs

am 23. Dezember 1914 erfolgten Zuſtellung ſeiner einwands im Feſtſtellungsſtreit genötigt, die Einfluß

Scheidungsflage an die Beflagte, nur 3 Tage in F. loſigfeit der Aufrechnung auf den Beſtand ſeiner For

geweſen . Aber deshalb war F nicht ein Ort ſeines derung durch den Nachweis von deren Mindeſthöhe

nur vorübergehenden Aufenthalts. Denn er hatte darzutun. Es iſt auch nicht zu verkennen, daß hier:

dort fortdauernd eine Wohnung, in der ſich ſeine durch der Zwec des Feſtſtellungsſtreits in denjenigen

Babſeligkeiten befanden, und er war auch als dorthin Fällen , in welchen der Kläger wegen der ſchweren

zugezogen polizeilich gemeldet. Vielmehr ſollte nur deberſehbarfeit und Bezifferbarkeit des Schadens zus

ſeine Abweſenheit von F., zu der er durch den mili: nächſt auf den Weg der Feſtſtellungsflage gewieſen iſt,

täriſchen Dienſt genötigt war, eine vorübergehende ſein ; beeinträchtigt werden kann. Jndeſſen iſt fein Grund

ſobald er vom militäriſchen Dienſt frei werden würde, erkennbar, der es rechtfertigte, die Aufrechnungseinrede

wollte er wieder zurüdfehren und dort verbleiben. im Feſtſtellungsſtreit anders zu behandeln als im

Demnach iſt die Annahme des BG. gerechtfertigt, daß Zwiſchenſtreit über den Grund der Klagforderung . Das

der Kläger in F. ſeinen Wohnſiß begründet hat. (Urt . Reichsgericht hat denn auch bereits anerkannt, daß ein

des V. ZS. dom 23. Sept. 1916, V 163/16 ). E. Feſtſteiungsurteil die dem Hlaganſpruch entgegen :

ſtehenden Einwendungen, welche bis zum Schluſſeder

III .
leften vor dem Urteil liegenden Verhandlung geltend

gemacht werden konnten , aber nicht geltend gemacht

Unzuläſſigkeit der Aufrechuung mit Gegenfordes find, ebenſo wirkungslos macht wie ein nach § 304

rangen nach rechtsträftiger Feſtſtellung der Schadens- SPO. erlaſſenes Zwiſchenurteil (3 W. 1894 S. 120

erjahdfliat. Im Vorprozeſſe hatte der Erblaſſer der Nr. 12) ( IIrt. des III . ZS. vom 10. Oktober

Kläger unter Vorbehalt der ziffermäßigen Feſtſeßung 1916, III 117/16) .

in einem beſonderen Verfahren die Verurteilung des

Erblaſſers der Beklagten zum Erſaße des durch ein
IV.

beſtimmtes Ereignis verurſachten Schadens erwirft.

Mit der jcft erfolgten Klage verlangten die Kläger Mobilmachungstlanjel bei Berträgen von Wac

Bezahlung des dem Betrage nach angegebenen Schadens . geſellſchaften. Die Kläger übertrugen im November

Die Beflagten rechneten mit Gegenforderungen auf, und Dezember 1914 der beklagten Wachgeſellſchaft die

wurden aber unter teilweiſer Zurüďweiſung der Auf- nächtliche Bewachung ihrer Villen- und Fabrikgrund

rechnung verurteilt. Ihre Reviſion blieb erfolglos. ſtüđe für die Zeit vom 1. Januar 1915 an auf die

Aus den Gründen : Die Angriffe , welche die Dauer von fünf Jahren, ſagten ſich aber alsbald von

Reviſion wegen der teilweiſen Nichtbeachtung der von den Verträgen los und klagten auf Feſtſtellung des

den Bellagten vorgeſchüßten Gegenforderungen erhebt, Nichtbeſtehens eines Vertragsverhältniſſes. Als wich.

bedürfen keiner Prüfung, weil in dem gegenwärtigen tigen Grund zur Kündigung des Dienſtverhältniſſes

Rechtsſtreit für die aufrechnungsweiſe Geltendmachung (8 626 BOB. ) machten ſie u. a . geltend , daß die Be

jener Anſprüche überhaupt kein Raum mehr iſt. Es flagte infolge der Einberufung eines Wächterszum

iſt anerfannten Rechtens, daß alle Einreden, welche Heere eine Unterbrechung der Bewachung vom 1. März

den Alaganſpruch beſeitigen und im Verfahren über bis zum 11. April 1915 habe eintreten laſſen . Das

den Grunddieſes Anſpruchs bis zum Schluſſe der münd- BG, erflärte dieſen Umſtand für unerheblich. Seine

lichen Verhandlung vorgebracht werden können, dort Auffaſſung wurde aber für rechtsirrig erflärt .

auch vorgeſchüft werden müſſen und im Verfahren Aus den Gründen : Die unter Benutzung

über den Betrag des Klaganſpruchs nicht mehr zu- eines Formulars der Beflagten hergeſtellten Vertrags

läſſig ſind. Auch die Aufrechnung und die auf die urlunden enthalten die Beſiimmung: „ Bei Streit und

Aufrechnungserklärung ſich ſtüßende Einwendung unter- Mobilmachung iſt die Geſellſchaft berechtigt, die Be

liegt dieſer Beſchränkung (ROZ. 61 , 409, insbeſ . 410, wachung bis zur Einſtellung von Erſawächtern zu

64, 228 und Urt. des Ro. zu II 564/13, SächſArch . unterbrechen .“ Das BG. nimmt an, daß die Beflagte

Jahrg . 10 [ 1915 ] S. 264 ) . Nun handelte es ſich danach gegenüber den Reviſionsflägern berechtigt ge

im Vorprozeß zwar nicht um einen Zwiſchenſtreit über weſen ſei,während des Kriegszuſtandes die Bewachung

den Grund des ſtreitigen Erſatzanſpruchs. Der Kläger bis zur Einſtellung von Erſabwächtern für zum Heere

forderte vielmehr Schadenserſaß unter dem Vorbehalt einberufene Perſonen zu unterbrechen . Gründe für

der Feſtſeßung des Schadens in einem beſonderen dieſe Auffaſſung ſind nicht angegeben , obwohl die Bes

Verfahren , und eine derartige Klage ſtellt ſich, da mit drutung der Vertragsbeſtimmung beſtritten war . Die

ihr in dem anhängigen Verfahren gerade feine Auffaſſung des BG. ſteht aber im Widerſpruch ſowohl

Leiſtung , ſondern nur Feſtſtellung der Erſaßpflicht mit dem Wortlaut der Beſtimmung als mit dem Sinne ,

überhaupt begehrt wird, als Feſtſtellungsklage im Sinne der ihr bei einer nach Treu und Glauben mit Rüd:
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brechen und gleich wohidenVertragsgegnere no meu ter: Kermogen der Bewerti haft iſt der Konkurseröffnet. Der

,

.

ficht auf die Berkehrsfitte erfolgenden Auslegung (BGB. Begriff der Veräußerung i.S. dieſer Geſehesbeſtimmung.

$ 157) beigelegt werden muß. Der Vertrag ſpricht Werden Gegenſtände aus den Schächten genommen, weil ſie

von Mobilmachung, nicht von Einberufungen zum infolge Stillegung und Grjaufens der Schädte dort nicht

Beere, die ſich während des Krieges wiederholen können . mehrbenutzt werden fönnen, ſo iſt das teine Trennung

Welche Bedeutung aber die nach ihrer Faſſung aus „ innerhalb der Grenzen einer ordnungemäßigen Wirt

der Zeit vor dem Kriege ſtammendeVertragsbeſtimmung Ichaft “ ( 8 1122) . Für die Kläger ſteht auf der auf ihren

für die erſt nach Ausbruch des Arieges abgeſchloſſenen Gütern ausgeübten, zum Abbau von Braunkohlen be

Verträge hat, läßt ſich nur dann richtig beurteilen , rechtigenden ſelbſtändigen Gerechtigkeit der Gewerkſchaft

wenn man erwägt, was fie für Verträge aus der „ Grube M.“ ein Tonnenzins von jährlich zuſammen

Zeit vor dem Ariege bedeutete . Für Fälle der lekteren 21568 M an erſter Stelle eingetragen . Der Anſpruch

Art fonnte die Beſtimmung nur den Sinn haben , daß auf den Tonnenzins ſteht den Klägern ſolange zu , als

die Beklagte, wenn ſie beim Eintritte der Mobil: der Bergwert betrieb ſtattfindet, mindeſtens auf die

machung gezwungen war, einen Wechſel in der Perſon Dauer von 25 Jahren vom 1. Januar 1900 ab. Ueber das

zu laſſen, die Bewachung

Konkursverwalter hat der Beflagten den Nießbrauch an

trage feſthalten durfte, nicht aber , daß ſie, wenn im der Abbaugerechtigkeit beſtellt .Die Beflagte hat dems

Laufe des Krieges neuerdings Wächter einberufen nächſt den Betrieb der Grube ſtilgelegt, ſo daß die Grube

werden ſollten , jederzeit wieder eine Unterbrechung erfoffen iſt. Durch Vertrag vom 28. Februar 1913

eintreten laſſen dürfe, ohne ſich einer Kündigung des hat ſie dann an die Firma 2. $ . Zubehörſtücke und

Bertragsgegners auszuſeßen . Die Beklagte wollte ſich Beſtandteile der Grube, darunter auch einen Teil der

erkennbar vor dem Schaden ſchüßen, den ihr der un- Gebäude auf Abbruch, für den Preis von 28 000 M

vorherſehbare Eintritt der Mobilmachung bringen verkauft. Es iſt auch mit der Wegſchaffung der ver

konnte. Für Einberufungen während des Strieges fann tauften Gegenſtände begonnen worden . Die Aläger

von einer Unvorherſehbarkeit nicht mehr geiprochen beantragten, die Beflagte zu verurteilen , die Weg

werden. Das Recht, auch in ſolchen, vielleicht oft ſich ſchaffung von Zubehörſtüđen und Beſtandteilen der

wiederholenden Fällen eine Unterbrechung eintreten Grube M., insbeſondere der Gebäude, Dampfleſſel,

zu laſſen , würde jede Müdſicht auf das Intereſie des Dampfmaſchinen , Schienen , Schwellen und Pumpen,

anderen Bertragsteiles vermiſſen laſſen und ihn unter zu unterlaſſen . Der Klage wurde ſtattgegeben und

Umſtänden auch dann an den Vertrag binden, wenn das RG. billigte das.

eine häufige Wiederholungder Unterbrechung die Fort- Aus den Gründen : Der Berufungsrichter geht

ſegung des Vertragsverhältniſſes für ihn völlig wert- davon aus, daß für den in der 2.Abteilung des Grund

los gemacht hätte. Ein ſo weitgehendes Recht der buches über die fragliche ſelbſtändige Abbaugerechtig.

Beklagten fann daher, da es nicht ausdrüdlich ver- teit eingetragenen Tonnenzins, der ſich als eine

einbart iſt, nach Treu und Glauben nicht als verein- Meallaſt i . S. des § 1105 BGB. darſtelle, nach

bart gelten. Iſt aber die Vertragsbeſtimmung für S$ 1107, 1120 BGB., Art. 40 Preuß . AusfGeſ. vom

die vor dem Kriege geſchloſſenen Verträge in dem an- 20. September 1899 die Schachtanlagen der Grube

gegebenen Sinne zu verſtehen , dann beſteht auch fein M.mit allen ihren Beſtandteilen und Zubehörungen

Orund, ihr für die nach dem Eintritte der Mobil : hafteten. Er ſtellt feſt, daß der Wert der Grube mit

machung liegenden Bertragsſchlüſſe eine weitergehende Gebäuden und ſonſtigen Beſtandteilen ſowie den bes

Bedeutung beizumeſſen. Die Kläger hatten unter Bes weglichen Gegenſtänden, die vor der Einſtellung des

weisangebot behauptet, in dem Sinne mit F. (einem Betriebs Beſtandteile oder Zubehörungen der Gerecht

Beauftragten der Beklagten ) verhandelt zu haben , daß ſame geweſen ſeien oder noch jeßt ſeien, ohne die ver

ſie nur wegen der durch den Krieg bedingten Erhöhung kauften Gegenſtände höchſtens 168000 M betrage,

der Gefahr auf den Vertragsſchluß fich einließen . Es während der Wert des Tonnenzinſes bei Kapitaliſierung

bedarf indeſſen keiner Feſtſtellung dieſer Verhandlungen. ſich unſtreitig auf mindeſtens 240 000 M ſtelle. Daraus

Denn auch wenn ſie nicht in dieſem Sinne geführt folgert er, daß die Veräußerung und Fortſchaffung von

wurden, iſt der Vertragsbeſtimmung nicht das vom Grundſtüds“-Beſtandteilen und Zubehörſtüden im

BG. angenommene Recht zu entnehmen , vielmehr da- Werte von etwa 28 000 M eine Einwirkung auf das

von auszugehen , daß die Beſtimmung, ſoweit die be : „Grundſtüď“ darſtelle, durch welche eine die Sicher

reits erfolgte Mobilmachung in Frage fam , gegen- heit des Tonnenzinſes gefährdende Verſchlechterung

ſtandslos war. Wollte die Beflagte der Vertrags. des „ Grundſtüds“ zu beſorgen geweſen ſei, und er

beſtimmung eine weitergehende Bedeutung beigelegt nimmt des ijalb und weil die Einwirkung von der

haben, ſo hätte fie es in einer auch für die Kläger Nießbraucherin des „ Grundſtüds“ ausgegangen ſei ,

erfennbaren Weiſe zum Ausdruđe bringen müſſen. an , daß die Klage gegen dieſe auf Grund der SS 1134,

Das iſt nicht geſchehen. Auf die fragliche Vertrages 1135 BOB. gerechtfertigt ſei . Jedoch verurteilt der

beſtimmung tann ſich die Beklagte daher gegenüber Berufungsrichter die Beklagte nicht, wie der erſte Rich

den Klägern nicht berufen. Vielmehr iſt ... 311 ter, gemäß dem urſprünglichen Klagantrage zur Unters

prüfen , ob nicht in der Unterbrechung der Bewachung, laſſung der Wegichaffung von Zubehörſtiden und

ſei es für ſich allein , ſei es im Zuſammenhalt mit Beſtandteilen der Grube M., insbeſondere der Ges

den vorausgegangenen Ereigniſſen und den ſonſt noch bäude , Dampfkeſſel, Dampfmaſchinen , Schienen, Schwel

von den Klågern vorgebrachten Gründen ein wichtiger len und Pumpen, ſondern auf die Anſchlußberufung

Grund im Sinne von § 626 BOB . zu finden iſt ..... der Kläger zur Unterlaſſung der Wegſchaffung von

( Urt. des III . ZS. vom 17. Oftober 1916, III 165/16 ) . Sachen, welche Zubehörſtücke oder Beſtandteile der

Grube M. ſeien oder vor der Einſtellung des Betriebs

V. der Schächte geweſen ſeien , insbeſondere der Gebäude,

Dampjfeſſel, Dampfmaſchinen, Schienen, Schwellen und

BOB. $$ 1105, 1107, 1121 , 1122, 1134, 1135 ; Ver- Pumpen , mit der Ausführung : Es ſei richtig , daß

tauf von Zubehörſtüden und Beitandteilen eines Berg: die aus dem erſoffenen Schacht entfernten Gegenſtände

werts; Majpruch deßen, für deu auf der Bergwerfsgerech- nicht mehr Beſtandteile oder Zubehörſtücke der Berg
tigfeit eine Reallaſt ruht, aui Unterlaſſung der Weg- werfsgerechtſame ſeien . Denn mit der Trennung höre

ſchaffung. Gegenſtande, die zwar aus den Schächtea ge- die Beſtandteilseigenſchaft auf, und ein Zubehörſtück

nommen find, ſich aber noch innerhalb der bergbaulichen ſei nach § 97 BGB. ' dein wirtſchaftlichen Zwecke der

Anlage befinden, find nicht i. S. des § 1121 BGB. von Dauptſache zu dienen beſtimmt, ein erſoffener Schacht

dem Grundſtüd entfernt; ein aufLebereignung gerichtetes habe aber feinen wirtſchaftlichen Zwed mehr. Aus

idaldrechtlidges Geldhäft erfüllt ohne Ulebergabe nicht den dieſem Grunde ſei das Urteil des LG. auf die Anſchluß
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berufung der Kläger in der dem Sinne und der Abs Freiwerden von der Haftung nach § 1121 BOB. eine

richt des Alagantrags entſprechenden Weiſe zu ergänzen . „Veräußerung " der Gegenſtände erforderlich geweſen .

Die Meviſion erhebt hiergegen zunächſt den Angriff: Unter Beräußerung i . S. dieſer Vorſchrift iſt Eigen

Die Beklagte habe in der Berufungsinſtanz geltend tumsübertragung zu verſtehen . Der Abſchluß eines,

gemacht, daß die an H. verkauften Gegenſtände nur ſei es auch auf llebereignung gerichteten, ihuldrechts

ſolche geweſen ſeien, die in den Schächten vorhanden lichen Rechtsgeſchäfts, wie eines Kaufvertrags, genügt

geweſen ſeien , un daß ſie beim Erſaufen des Berg- für ſich allein nicht, um eine „ Veräußerung “ als ge

werks verloren gegangen wären, wenn ſie nicht ents geben anzuſehen . Bielmehr muß noch eine Uebergabe

fernt worden wären . Ferner ſei geltend gemacht worden, gemäß 88 929 ff. BGB. hinzugetreten ſein . Daß aber

daß dieſe Gegenſtände i . S. des § 1121 BOB. weg- eine ſolche Uebergabe der fraglichen im Bezirk der

geſchafft worden ſeien , weil ſie notwendigerweiſe auf bergbaulichen Anlagen lagernden Gegenſtände auf

fremden Grund und Boden hätten gebracht werden Grund des Verkaufs ſtattgefunden habe, iſt von der

müſſen, als ſie aus den Schächten entfernt worden Beklagten nicht behauptet worden. Auch ein Freiwerden

ſeien. Durch die Veräußerung und Entfernung ſeien von der Haftung nach § 1122 BGB. kommt nicht in

die Gegenſtände von der Haftung für den Tonnenzins ! Frage. Denn die Gegenſtände ſind, ſoweit ſie Be:

der Kläger frei geworden . Deshalb hätte die Verur- ſtandteile waren, nicht innerhalb der Grenzen einer

teilung der Beklagten nicht auch auf die Gegenſtände ordnungsmäßigen Wirtſchaft“ von dem der Abbau

erſtredt werden dürfen, welche Zubehörſtüđe oder gerechtigkeit unterliegenden Körper getrennt, und , ſoweit

Beſtandteile der Grube M. geweſen ſeien. Jndeſſen ſie Zubehörſtücke waren, iſt nicht ihre Zubehöreigen

erſtreďt ſich die Verurteilung nicht auf Gegenſtände, ſchaft „innerhalb der Grenzen einerordnungsmäßigen

die auf Grund des Verfaufs etwa bereits in den Beſit Wiriſhajt“ aufgehoben geweſen. Vielmehr ſind die

der Käuferin gelangt wären . Die Tatſache, daß Gegen- Gegenſtände nur deswegen herausgenommen tvorden,

ſtände, die der Haftung für den Donnengins der Al. weil ſie zufolge Erſaufens der Schächte in dieſen nicht

unterlagen , von der Beflagten als Nießbraucherin der mehr benüßt werden konnten. Es handelte ſich alſo

Abbaugerechtigkeit verkauft worden ſind und mit ihrer um eine Maßregel, die deshalb erfolgte, weil die

Entfernung begonnen worden iſt, gibt der Klage auf wirtſchaftliche Benußung der Grube überhaupt voll

Unterlaſſung der Wegſchaffung von Gegenſtänden, die ſtändig aufgegeben werden mußte . Darum fonnte

der ħaftung für den Tonnenzins unterliegen , nur die Maßregel gar nicht innerhalb der Grenzen einer

nach SS 1105, 1107, 113 , 1135 BOB. ihre Rechts ordnungsmäßigen Wirtſchaft“ liegen (vgl . ROZ.

fertigung , weil in Anbetracht deſſen , daß der Wert Bd . 69 S. 88) . Dadurch allein aber, daß nachträglich

des Tonnenzinſes unſtreitig mindeſtens 240 000 M , der die Benußung der Gegenſtände als Beſtandteile oder

Wert der Grube aber mit Einſchluß von allem, was als Zubehör unmöglich geworden, war das Recht der

an Beſtandteilen und beweglichen Sachen dazu gehört, Kl . als Gläubiger des Donnenzinſes nicht berührt

nach der Feſtſtellung des Berufungsrichters ohne die worden (vgl . ROZ. Bd . 47 S. 202). Die Bell . hätte

für 28 000 M verkauften Gegenſtände nurnoch höchſtens daher auchdann, wenn ſie nur Gegenſtände, die aus den

168 000 M beträgt, eine ſolche Begichaffung eine Ge- erjoffenen Schächten herausgenommen worden waren ,

fährdung der Sicherheit des Tonnenzinſes beſorgen verkauft hätte, über Gegenſtände verfügt, auf die ſich

ließe . Wenn die Heviſion , wie es den Anſchein hat, die Haftung für den Tonnenzins erſtreckte, und ſomit

meint, es ſeien die in den Schächten befindlich gewes gegründeten Anlaß zu der Klage aus 88 1134, 1135

ſenen , wegen Erſaufens der Schächte daraus entfernten BGB. auf Unterlaſſung der Wegſchaffung von Gegen

Gegenſtände durch die Herausnahme i. S. des § 1121 ſtänden gegeben, die der Haftung für den Tonnenzins

BOB. „ entfernt“ und deshalb von der ħaftung für unierliegen. Die Unterlaſſung der Wegichaffung ſolcher

den Tonnengins frei geworden, ſo daß darüber frei Gegenſtände aber betrifft die vom Berufungsrichter

habe verfügt werden dürfen und die Beklagte daher ausgeſprochene Verurteilung der Bell. Denn nicht

durch ihren Verfauf keinen gerechtfertigten Grund zu nur die Sachen, die gegenwärtig Beſtandteile oder

der Unterlaſiingsklage gegeben habe, ſo iſt dies nicht Zubehörſtüđe der Grube find, ſondern auch die Sachen ,

zutreffend. Die Abbaugerechtigkeit, die den Grund- die vor der Einſtellung des Betriebs der Schächte

ſtücken gleichſteht und für welche die ſich auf Grundſtüđe Beſtandteile oder Zubehörſtüđe geweſen ſind, unter

beziehenden Vorſchriften des BGB. gelten , erſtređt ſich liegen nach obigen Ausführungen der Haftung für den

nicht allein auf das unter der Erdoberfläche liegende Tonnenzins, mögen ſie auch , wie der Berufungsrichter

Kohlenfeld, ſondern umfaßt auch alle der Ausbeute annimmt, zufolge der Entfernung aus den erſoffenen

der gewonnenen Kohlen dienenden bergbaulichen An : Schächten jeßt nicht mehr Beſtandteile oder Zubehör

lagen , ſei es als Beſtandteile i. S. der SS 93, 94 ſtücke ſein . Dahingeſtellt kann danach bleiben , ob

BOB . oder, wenn ſie bewegliche Sachen ſind, die,ohne überhaupt die Annahme des BG. zutreffend iſt, daß

Beſtandteile zu ſein , dem Betriebe zu dienen beſtimmt die aus den Schächten entfernten Gegenſtände des

ſind, nach SS 97 Abj. 1 , 98 Nr. 1 BGB. als Zubehör wegen, weil die Grube erfoffen ſei, aufgehört hätten,

( vgl . RO3. Bd. 61 S. 190 ff. ). Dieſe bergbaulichen Beſtandteile oder Zubehör der Abbaugerechtigkeit zu

Anlagen ſind, ſoweit ſie Beſtandteile ſind, bei der ſein ( vgl . Urteil vom 2. Januar 1907 V 111/06) .

Abbaugerechtigkeit gleichzuſtellen dem in $ 1121 BGB. ( Urt. des V. ZS. vom 7. Oftober 1916, V 184/16) .

gemeinten, mit der Bypothet belaſteten „ Grundſtüđ“ . E.

Daher ſind Gegenſtände, die ſich noch innerhalb ſolcher

Anlagen befinden, nicht als „ von dem Grundſtück ent
VI.

fernt“ i. S.dieſer Vorſchrift zu erachten , auch wenn

ſie aus Schächten herausgenommen worden ſind . Die Bedeutung der Unterbrechung des Berfahrene im

fragliche von der Beklagten in der Berufungsinſtanz Uuwalisprozeſſe, wenn der Auwalt einer Partei nach

aufgeſtellte Behauptung kann aber nur dahin ver- der Zuſtellung eines bedingten Endurteild ſtirbt. Wenige

ſtanden werden , daß die von der Bellagten verkauften Tage nach der am 19. Januar 1916 erfolgten Zuſtellung

Gegenſtände ausden Schächtenherausgenommen worden des vom Landgericht erlaſſenen bedingten Endurteils

waren und nunmehr außerhalb der Schächte im Bezirk ſtarb der Anwalt des Miägers . Am 6. März 1916

der bergbaulichen Anlagen lagerten, als ſie verkauft lud der neue Anwalt des Klägers mit der Erklärung,

wurden. Durch die Trennung von den Schächten allein daß er das unterbrochene Verfahren aufnehme, die

jedoch waren die Gegenſtände nicht von dem mit dem Beflagte zu einem zur Läuterung des bedingten Ur

Tonnenzins belaſteten Gegenſtand entfernt und daher teils anberaumten Termine vor das Landgericht. Darau;

nicht nach § 1121 BOB. von der şaftung für den legte die Beflagte am 11. März 1916 Berufung gegen

Tonnenzins frei geworden. Außerdem wäre zum das bedingte Endurteil ein. Das Berufungsgericht

4032
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verwarf die Berufung als unzuläſſig. Die Heviſion

der Betlagten wurde zurückgewieſen.

Gründe : , Die Berufung iſt mit Mecht als un

zuläſſig verworfen worden. Durch den Tod des erſt

inſtanzlichen ProzeßbevoUmächtigten des Klägers , der

nach der Zuſtellung des bedingten Endurteile des

Landgerichts verſtorben iſt, iſt eine Unterbrechung des

Verfahrens, die der Einlegung der Berufung gegen

das Urteil entgegengeſtanden hätte, nicht eingetreten .

Nach der Rechtſprechung des Reichsgerichts (vgl. das

ZW. 1915 S459, SeuffArch. 71 S. 76 Nr. 45 und

Warneyer , Nechtſpr. 8. Jahrg. S. 186 Nr. 129 ab:

gedruďte Urteil vom 28. Januar 1915, IV 369/14, und

die darin angeführten früheren Entſcheidungen ), von

der abzuweichen fein Anlaß vorliegt, endigt die An:

hängigkeit des Rechtsſtreits in der Inſtanz grund

jäßlich mit der Zuſtellung des dieſe abſchließenden

Endurteils , ſo daß der Tod des für die erſte Jnſtanz

beſtellten Prozeßbevollmächtigten im Anwaltsprozeß

eine Unterbrechung des Verfahrens gemäß § 244 BPO.

nicht herbeiführt, wenn er erſt nach der Zuſtellung

des Urteils erfolgt. Die Reviſion meint nun, daß

dieſer Saß, deſſen Richtigkeit ſie nur zur Nach

prüfung verſtellt, dann keineAnwendung finden könne.

wenn das Urteil der erſten Jnſtanz ein bedingtes Ends

urteil ſei. In einem ſolchen Falle wird allerdings

die erſte Inſtanz mit der Zuſtellung des bedingten

Endurteils noch nicht völlig abgeichloſſen und durch

den Tod des Anwalis nach dieſer Zuſtellung das erſts

inſtanzliche Berfahren unterbrochen. Dieſe Unters

brechung bezieht ſich aber eben nur auf das erſtinſtang

liche Verfahren, auf ſolche Brozeßhandlungen , die noch

in dem erſten Rechtszuge zu erledigen ſind, alſo gwar

auf das Bäuterungsverfahren, aber nicht auf die An

fechtung des bedingten Endurteils durch Berufung,

die beidem höheren Gerichte zu erfolgen hat. Soweit

es ſich um dieſe handelt, verbleibt es bei dem obigen

Grundſaße, daß die erſte Inſtanz mit der Urteils

zuſtellung ihr Ende erreicht hat; denn es beſteht fein

Grund, in dieſer Hinſicht zwiſchen einem bedingten

und einem unbedingten Urteil einen Unterſchied zu

machen. Der Beſtellung eines neuen Anwalts für die

erſte Inſtanz bedarf es auch bei jenem nicht zur Er

möglichung der Einlegung der Berufung ; dieſe muß

durch einen bei dem Berufungsgerichte zugelaſſenen

Rechisanwalt erfolgen und fann, wenn der Berufungs

beflagte feinen ' Prozeßbevollmächtigten hat, gemäß

$ 210 a ZPD, an andere Perſonen zugeſtellt werden .“

(Urt. des III . ZS , vom 28. November 1916 , III 269/16) .

auf den § 153 GVG. Bu verweiſen . Dies legt die

Möglichkeit nahe, daß das 28. fich bei dem Umſtande,

daß der Ungeflagte Ariminalſchußmann war, der Nots

wendigteit näherer Prüfung überhoben und ohne

weiteres zu dem Schluſſe berechtigt geglaubt hat, daß

der Ungeklagte ,alsKriminalſchußmann “Hilfsbeamter
der Staatsanwaltſchaft war. Darin läge aber ein

Nechtsirrtum . Denn auch Kriminalſchußleute find

Hilfsbeamte der Staatsanwaltſchaft nur dann, wenn

ſie von der Landesregierung gemäß §153 Abſ. 2 GVG.

als ſolche bezeichnet worden ſind. Nicht mit Unrecht

weiſt der Berteidiger darauf hin, daß durchdie gemein

ſame Verfügung der Miniſter der Juſtiz und des

Innern vom 18. Januar 1910 (IMBI. 1910 S. 14)

gerade für die Polizeiverwaltung in Bochum , um die

es ſich handelt, zwar die Polizeikommiſſare, nicht aber

auch die Kriminalſchußleute zu Hilfsbeamten der Staats

anwaltſchaft beſtellt worden ſind. Die Annahme der

Eigenſchaft eines Hilfsbeamten der Staatsanwaltſchaft

entbehrt darum bisher der nötigen Begründung und

iſt möglicherweiſe rechtsirrig. War der Angeklagte

nicht Hilfsbeamter der Staatsanwaltſchaft, ſo hatte

ernicht als ſolcher die Stellung des Unterſuchungs

führers i . S. des § 174 Nr. 2 und auch der vorgeſepte

Polizeikommiſſar fonnte ihm dieſe Steung nicht über

tragen (vgl. HOSt. vom 23. Februar 19082 D 1105/07

in GoltdArch. Bd . 55 S. 230 ). Dafür aber, daß die

Befugnis und Pflicht zur ſelbſtändigen Führung der

Unterſuchung etwa als einer polizeilichen Unterſuchung

anderweit übertragen worden wäre, bieten die Urteils

gründe feinen genügenden Anhalt. Hatte der Ans

geklagte nicht die Stellung des Unterſuchungsführers

im Sinne dieſer Geſeßesvorſchrift, ſo fonnte § 174 Nr. 2

gegen ihn nur angewendet werden, wenn die Perſon,

gegen die ſich die unzüchtige Handlung richtete, ſeiner

Obhut anvertraut war. Für die neue Verhandlung

und Aburteilung iſt übrigens darauf hinzuweiſen, daß

die nach der Anklage unzüchtig betaſtete Frau G. wegen

dieſes Vorfalls Strafantrag wegen tätlicher Beleidigung

geſtellt hat. (Urteil des V.ZS. vom 5. Dezember 1916,

5 D 504/16 ). E.

4022
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B. Strafſachen

I.

Zu StGB. 8 174 Nr. 2 : Wann kann von einem

Kriminalſdukmanu gejagt werden, daß er „ eine Unter:

inchuug zu führen “ habe ? Aus den Øründen :

Die Auffaſſung, daß der Angeklagte i . S. des § 174 Nr. 2

StOB. gegen die G. „ eine Unterſuchung zu führen “

hatte, iſt nicht rechtlich einwandfrei dargetan. Das

LG . geht davon aus, daß der Angeklagte in den

Fällen, in denen ihm der vorgeſepte Kriminalkommiſjär

Štrafiachen zur Erledigung zuſchrieb, nicht nur einzelne

Unterſuchungshandlungen vorzunehmen gehabt habe,

jondern, daß ihm die einheitliche Anordnung und

Leitung der geſamten durch den Untecſuchungszwed

bedingten und den Inbegriff der Unterſuchung dar

ſtellenden Tätigkeit obgelegen habe. Zu dieſer weit

gehenden Anſicht über die Stellung eines einjachen

Kriminalſchußmanns ſcheint das LG . gekommen zu ſein,

weil es davon ausging , daß der Angeklagte Hilfs

beamter der Staatsanwaltſchaft geweſen ſei. Wie aber

der Angeklagte zur Stellung eines õilisbeamten der

Staatsanwaltſchaft gelangt ſei, wird in den Urteils

gründen nicht dargelegt. Das 10. begnügt ſich damit,

II.

Begeht der Renter eines Fuhrwerts mit der rechts

widrigen Aneignung eines Teiles der Ladung Diebſtahl

oder Ünterſchlagung ? Aus den Gründen : Nach

der Schlußfeſtſtellung der Strí. hat der Angeflagte B.

fremde bewegliche Sachen , nämlich10 bis 12 der Stadt Å .

gehörige Scheite Holz, dieſer in der Abſicht rechts

widriger Zueignung weggenommen, und der An

geklagte S. dem $. bei dieſer nach § 242 StGB. be

ſtraften Tat Hilfe geleiſtet. Der feſtgeſtellte Sachverhalt

läßt aber nicht erſehen, ob die Stadt A. im Zeitpunkte

der Wegnahme des Holzes dieſes in ihrem Gewahrſam

gehabt, alſo die tatſächliche Herrſchaft über das Holz

ausgeübt hat. Das Urteil beſagt nur, daß ein Fuhr

unternehmer, bei dem die Angeklagten in Dienſt

ſtanden , es übernommen hatte, im Auftrage der Stadt

das in deren Stadtwald gefällte und dort zur Abfuhr

aufgeſtapelte Holz nach dem ebenfalls der Stadt ge

hörigen Lagerplaße zu fahren, und daß der Angeklagte H.

als Führer einesmit Holz beladenen Wagens auf der

Fahrt zwiſchen Stadtwald und Bagerplaß die 10 bis 12

Scheite von dem Wagen abgeladen und mit Hilfe des

S. auf deſſen zur Uebernahme des ßolzes beigebrachte

Karre auſgeladen habe, und daß ſodann S. die Scheite

zur Wohnung des H. gefahren habe. Ob die örtliche

Lage der Uebernahmeſtelle, deren räumliche Entfernung

von dem Aufenthaltsorte des den Gewahrſam für die

Stadt A. ausübenden Beamten oder auch etwa des den

Gewahrſam der Stadt wahrenden Dienſtherrn der Ar

geflagten dieſen Perſonen die Ausübung der tat

ſächlichen Gewalt über das auf der Fahrt befindliche

Holz geſtattete, geht aus dem Urteil nicht hervor .

Dieſen Geſichtspunft hätte aber die Strst. prüfen
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müſſen , da für den Fall, daß im Zeitpunkte des Um

ladens die Stadt A. oder für ſie als ihr Beauftragter

der Dienſtherr der Angeklagten nicht die tatſächliche

Herrſchaft über die Scheite žolz hatte, gegenüber den

Beſchwerdeführern, wie die Reviſion mit Recht be

hauptet, nur 8 246 SIGB . Anwendung finden kann.

(Goltd Arch . Bd. 54 S. 78) . (Urteil des V. Sts, dom

27. Juni 1916 , 5 D 274/1916). E.

3961

Geſebesübertretung Selbſtändigkeit der Handlungen

als erwieſen anſah, mußte es in den nicht zur Ver
urteilung führenden Fällen den Angeklagten ausdrüdlich

freiſprechen (vgl. ROSt. Bd . 33 S.142 und GoldtArch.

Bd . 53 S. 279, 280) . Das 16. hatte ferner gemäß

$ 498 Abf. 1 SIPO. den Angeklagten von derTragung

der beſonderen Koſten zu entbinden , die durch die Vers

handlung der nicht zur Verurteilung führenden Fälle

entſtanden waren. (Urteil vom 19. September 1916 ,

5 D 302/1916) . E.

3987

IV.

Zum Begriff „ Ultmetal “. Aus den Gründen :

Daß das LG.Kupfer von abmontierten Apparaten, das

im Altmetallhandel unter anderem Altmetall zum Ein :
ſchmelzen veräußert wird, als Altfupfer i . S. des 8 1 Nr. 3

der BMBef. vom 10. Dezember 1914 über Höchſtpreiſe für

Kupfer uſw. betrachtet, iſt nicht rechtsirrig. Es kann

nicht zugegeben werden , daß für die Frage, ob ein

Metallgegenſtand als Altmetall zu betrachten iſt, einzig

und aðein ausſchlaggebend wäre , ob er ſich noch in
einem Zuſtand befindet, in demer für ſeinen urſprüng

lichen Zwed „ herkömmlich noch benußt werden kann“ .

Die Aujjaſſung, daß Beſtandteile von metallenen Ge

brauchsgegenſtänden , wenn ſie aus ihrem Zuſammen

hang gelöſt (abmontiert) und mit Altmetað vermiſcht

ſind, ſelbſt als Altmetall i . S. der Bet. angeſehen
werden müſſen , iſt nicht zu mißbidigen . Die gegen

teilige Auffaſſung, nach der jeder Gegenſtand erſt

daraufhin unterſucht werden müßte, ob er nicht anderswo
wiederangebracht und dadurch ſeiner früheren Zwed

beſtimmung wieder zugeführt werden kann, läuft den

Bedürfniſſen des Verkehrs zuwider und würde die

Höchſtpreisbeſtimmung zum großen Teil undurchführbar
machen. Sie fann darum nicht i . S. der Bet. vom

10. Dezember 1914 liegen . ( Urteil des V. Sts. dom

11. Juli 1916, 5 D 296/1916 ). E.

3939

III.

Wie hat das ertennende Gericht zu verfahren , wenn

der Gröffnungsbeſchluß ein fortgeſektes Bergehen au

nimmt, nach dem Ergebnis der Þauptverhandlung aber

die Sandlungeweile des Angeklagten in mehrere felbo

ſtändige Saudlungen zerfällt und nur in einzelnen dieſer
Fälle Berurteilung eintreten faun ? (SIPD. $$ 264,

498 Abſ . 1 , StGB. $$ 73 , 74) . Aus den Gründen :

Der Eröffnungsbeſchluß erklärt den Angeklagten für

hinreichend verdächtig, die nach dem Höchſtpreisgeſetz

feſtgeſeßten Höchſtpreiſe für Metalle überſchritten zu

haben . In der Anklageſchrift, von der der Eröffnungs

beſchluß nicht abweicht, iſt ausgeführt, daß ſich der An

geklagte um jene Zeit als verantwortlicher Geſchäfts

führer des Metallwerts B., wie in einer größeren

Zahl von Fällen feſtgeſtellt, beim Einfauf und Ver

fauf von Metallen nicht an die Höchſtpreisfeſtſeßung

gehalten habe. Auf Grund der Hauptverhandlung

hat das LG. die Anklage wegen Zuwiderhandlung

gegen die Höchſtpreisfeitfeßung nicht im vollen Ims

fang für begründet befunden . Es handelte ſich um

Verkauf von Kupfer und Zinn . Der Angeklagte hat

in einer größeren Zahl von Fällen Gegenſtände aus

Kupfer und Zinn als „ Fabrikate“ verkauft. Die An

flage ging davon aus, daß es ſich in allen dieſen Fällen

nicht um höchſtpreisfreie „ Fabrikate“, ſondern um

Rohmaterial oder Altmetal handelte, das dem Höchſt

preis unterlag . Das LG. fand, daß nur in einem

Falle reines Blodzinn , in einem andern Falle jers

ſchnittene Aupferfabel, alſo Altmetal, verkauft worden

war, während die übrigen verkauften Gegenſtände

wirklich gebrauchsfähigeGegenſtände, Fabrikate, waren.

Es verurteilte alſo nur in jenen einzigen beiden Fällen

der Höchſtpreisüberſchreitung und zwar in jedem dieſer

Fälle zu 100 M Geldſtrafe, da es ſelbſtändigen Ber

gehensvorſaß für jeden dieſer Fälle feſtgeſtellt hatte .

Während im Eröffnungsbeſchluß das 26. ein forts

geſeftes Bergehen der Zuwiderhandlung gegen die

Höchſtpreisvorſchrift angenommen hat, iſt es im Urteil

von dieſer rechtlichen Beurteilung abgewichen, indem

es die Fälle der Höchſtpreisüberſchreitung nicht als ein
heitliches fortgeſeßtes Vergehen, ſondern als mehrere

ſelbſtändige, jeweils von beſonderem Vorſatzbeherrſchte,

zu einander im Verhältnis des ſachlichen Zuſammen

treffens ſtehende Vergehen beurteilte . Darin lag eine

Veränderung des rechtlichen Geſichtspunfts i . Š . des

§ 264 StPO. Gemäß § 264 SIPO . mußte in der

Hauptverhandlung der Angeklagte auf dieſe Ber:

änderung des rechtlichen Geſichtspunkts hingewieſen

werden. Das iſt nach dem Sißungsprotokoll nicht

geſchehen . Der vom Beſchwerdeführer gerügte Verſtoß
gegen § 264 StPO, liegt alſo vor. Es kann indeſſen

nach der ganzen Sachlage nicht angenommen werden,

daß der Angeflagte ſich irgendwie anders hätte vers

teidigen können, als er es getan hat, und daß das

Urteil anders ausgefallen wäre, als es geſchehen iſt,

wenn das LG . den Fehler gemieden und auf die Vers

änderung des rechtlichen Geſichtspunkts dem Geſeße

gemäß hingewieſen hätte. Da das LG. fand, daß der

Sachverhalt ſo , wie er ſich auf Grund der Þaupt

verhandlung darſtellte, die Annahme, der Angeflagte

habe die ihm zur Laſt gelegten Höchſtpreisüber.

ſchreitungen auf Grund eines von vornherein gefaßten
einheitlichen Vorſages begangen , nicht rechtfertige,

vielmehr für die zwei von ihm feſtgeſtellten Fälle der

V.

Verhältuid des $ 370 Nr. 5 StGB. zu StGB. $ 133

Ubj. 1 und Abſ. 2. Aus den Gründen : Die Revi

ſion iſt inſoweit verfehlt, als ſie die Beſtrafung des

Angeflagten aus § 133 Abſ. 1 SIOB. dann für aus

geſchloſſen angeſehen wiſſen will, wenn er durch ſeine

Þandlung zugleich gegen § 370 Nr. 5 Sto B. verſtoßen

hat. Der Mundraub iſt ein beſonders milde zu be

ſtrafender Full aus dem Tatbeſtand des Vergehens

und Verbrechens des Diebſtahls und des Vergehens

der Unterſchlagung. Nur die Anwendung der $8 242

bis 246 StGB. iſt bei Anmendbarkeit des § 370Nr. 5

ausgeſchloſſen, nicht aber auch die Anwendung anderer

Strafbeſtimmungen, insbeſondere nicht die des § 133

Abj. 1. Es iſt hier gegenüber den Ausführungen der

Reviſion nur an denen in ROŠt. Bd . 43 S. 175 feſtzu :

halten . Dagegen wendet ſich mit Recht die Reviſion

gegen die Anwendung des § 133 Abſ. 2 StGB. Äus

der Tatſache allein , daß der Angeflagte aus einem

verlegten Paket eine kleine Büchſe mit Delſardinen

herausgenommen hat, kann nicht gefolgert werden,

daß ſeine Handlung in gewinnſüchtiger Abſicht be

gangen ſei. Nach den ſeitherigen Feſtſtellungen iſt es

möglich, daß der Angeklagte in der Büchſe mit Del

ſardinen ein Nahrungsmittel in geringer Menge oder

von unbedeutendem Werte zum alsbaldigen Verbrauch

entwendet hat. Der Zweď ſolchen Verbrauchs iſt aber

nicht als gewinnſüchtige Abſicht zu erachten (ROSt .

Bd. 43 S. 176/77) . Fieran iſt feſtzuhalten . Unter Auf

hebung des Urteils und der ihm zugrunde liegenden

Feſtſtellungen war deshalb der Strh. Gelegenheit zu

geben zu prüfen, ob nicht wegen Vorliegens des Tat

beſtandes des $ 370 Nr. 5 SIGB. der Angeklagte aus

$ 133 Abſ. 1 StGB. zu beſtrafen iſt . ( Urt. des V. Sts .

vom 7. Nov. 1916, 5 D 465/1916 ). E.

4000
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Oberſtes Bandesgericht. zureichenden Grund in feine Befugniſſe eingegriffen

A. Zivilſachen.
habe, die Berechtigung nicht abgeſprochen werden. " Es

handelt ſich hier um den Unterhalt des Mündels.
I.

Das Aufſichtsrecht gibt dem Bormundſchaftsgerichte

Dem Bormundidajtsgericht ſteht das Recht der nicht das Recht zur Feſtießung der für den Unterhalt
Perſonenfürſorge und der Bermögendverwaltung nicht aufzuwendenden Beträge. Jit der Vormund nach

zu ; nur bei pflichtwidrigem Berhalten des Vormunds pflichtgemäßer Würdigung der Verhältniſſe zu der

iſt es zum Einigreiten berechtigt (BGB. SS 1783, 1896, Ueberzeugung gelangt, daß eine Ausgabe für den

1817, 1837). Ein wegen Geiſtesichwäche entmündigter Unterhalt notwendigiſt oder nicht, ſo hat es dabei

Volljähriger ſtellte an ſeinen Vormund das Anſuchen, fein Bewenden (NJA. Bd. 1 S. 178, Bd. 5 S. 137) .

ihm zur Beſtreitung außerordentlicher Bedürfniſſe einen Der Vormund ſteht im allgemeinen den Berhältniſſen

Zuſchuß zu ſeinem regelmäßigen Bezug aus ſeinem des Mündels näher als das Vormundſchaftsgericht

Vermögen zu gewähren . Der Vormund gab dem Er- und man darf von ihm daher auch erwarten, daß im

ſuchen zum Teil ſtatt, lehnte es aber im übrigen einzelnen Fade ſeine Entſcheidung den Berhältniſſen

mangels Nachweiſes des Bedürfniſſes ab. Auf die entſprechen werde (Fuchs a. a . D. Anm. 2 S. 261) .

Borſtellung des Mündels hin wies das Vormundſchafts- Anhaltspunkte dafür, daß der Vormund unter ſchuld

gericht den Vormund an, dem Mündel auch den weiter hafter Verlegung ſeiner Pflicht zu getreuer und gewiſſens

erbetenen Betrag auszuzahlen ; die Beſchwerde des hafter Führung der Vormundſchaft dem Mündel " die
Bormunds wurde vom 16. zurücverwieſen . Auf die erforderlichen Mittel verweigert habe, find nicht ge

weitere Beſchwerde des Vormunds hin wurden die geben . Ein pflichtwidriges, zum Einſchreiten des Bors

Beſchlüſſe aufgehoben und der Antrag des Mündels mundſchaftsgerichte berechtigendes Verhalten des Bors

abgewieſen. mundes würde nur dann vorliegen, wenn nachweisbar

Aus den Gründen : Nach § 1793 BGB. hat wäre, daß der Mündel troß redlichſten Beſtrebens nicht in

der Vormund das Recht und die Pflicht für die Perſon der Lage iſt, mit den ihm regelmäßig zur Verfügung

und für dasBermögen des Mündels zu ſorgen . Dies geſtellten Mitteln die unabweisbaren Bedürfniſſe zu be

gilt nicht bloß für die Vormundſchaft über Minder- friedigen , der Vormund aber gleichwohl die Bereitſtellung

jährige ſondern auch, wenn für einen Bolljährigen , der notwendigen Mittel grundlos verweigern würde.

weil er entmündigt iſt, ein Vormund beſtellt iſt Daß das zutrijft, geht aus den Aften nicht hervor.

(88 1896, 1817 BOB.). Die Perſonenfürſorge und die (Beſchl. d . I. ZŠ . v . 10. Nov. 1916, Reg . III Nr . 82/1916) .

Verwaltung des Mündelvermögens ſteht, von einzelnen M.

Ausnahmen abgeſehen (vgl . insbef. 89 1838, 1846 BOB. ),
II.

sem Vormundſchaftsgerichte nicht zu. Aufgabe des

Vormundſchaftsgerichts iſt es in weſentlichen nur, Der Stempel nach Larijſtelle 30 bay . Sto . ift eiu

über die Tätigkeit des Vormunds und des Gegen- reiner Beurfunduagoſtempel; ſeiner Erhebung ſteht der

vormunds die Aufſicht zu führen und gegen Pflichts 87 MětG. nicht entgegen . Hat der Notar im Zuſammeu

widrigkeiten durch geeignete Gebote und Verbote ein- hang mit der Beurfundung eines Rechtegeſchäfte die

zuſchreiten (§ 1837 BGB.). Als pflichtwidrig iſt im geſetliche Vertretungomadt oder ein Grbenverhältnis

allgemeinen jedes Verhalten des Vormundes zu erachten , feftzuſtellen, ſo erfolgt die Feſtſtellung von Umte wegen

das ſich als vorſäßliche oder fahrläſſige, Tohin ſchulds und unterliegt nicht der Stempelpflicht nach Tarifſtelle

hafte Verleßung der Verpflichtung des Vormundes zu 44 ( a SIG. Ä us den Gründen : Nicht begründet iſt

treuer und gewiſſenhafter Führung der Vormundſchaft die Rüge des Zahlungspflichtigen , das Beſchwerdegericht

( 8 1789 BOB. ) herausſtellt (Staudinger § 1837 Anm. 1 ; habe den 8 7 MSIG. vom 3. Juli 1913 im Zuſammens

Fiche, Familienrecht § 1837 Anm . 2 ; Joſef, Die Selb- halte mit den Tarifſtellen 30 und 44 Ia bay. SIG.

ſtändigkeit des Vormunds und das Aufſichtsrecht des durch Nichtanwendung oder durch unrichtige Anwen

Vormundichaftsgerichts im Archiv Brar. B0.97 $. 108 ; dung verleßt. Der Beſchwerdeführer legt in dieſer

Blume, Das ſog. Prinzip der Selbſtändigkeit des Vors Hinſicht dem 87 NSIG . eine Bedeutung bei, die ihm

mundes in JheringsJ. Bd. 49 S.289, teilweiſe ab- nicht zufommt. Mit der Entſcheidung des Reichsgerichts

weichend Dernburg , Bürg R. § 121 ) . Hat der Vor- ZS. Bd . 87 S. 342 ff. iſt davon auszugehen, daß die

mund nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen unter pflicht- Beſtimmung des § 7 Abſ. 1 NSto . der Erhebung von

gemäßer Prüfung der in Betracht kommenden Verhälts landesgeſeßlichen Abgaben neben dem Reichsgeſell

niſſe und unter Anwendung der im Verfehr erforder- ſchaftsſtempel nicht entgegenſteht, ſoweit dieſe auf der

lichen Sorgfalt gehandelt, ſo iſt ſein Handeln nicht Form der Beurkundung beruhen. Dies iſt aber bei

pflichtwidrig, auch wenn ſich nachträglich herausſtellt , dem Stempel nach der Tarifitelle 30 bay. Sto . der

daß es für den Mündel ſchädliche Folgen gehabt hat Fall. Auch Greiff ( JW . 1914 S. 25) vertritt die Auf

( Fuchs a . a . D. ) . Der Umſtand allein , daß der Vor- faſſung, daß neben dem Reichsgeſellſchaftsſtempel der

mund eine andere Anſicht vertritt als das Vormund- Stempel gemäß der Tarifitelle 45 preuß . Sto . zu er

ichaftsgericht, kann nicht als Pflichtwidrigkeit erachtet heben ſei , weil der Stempel der Tarifſtelle 45 die Ber

werden (Staudinger a. a . D.). Þandelt es ſich nur ſtellung der Notariatsurkunde als ſolcher betreffe, ja

um Fragen der Zweđmäßigkeit, ſo iſt das Vormund: er leitet dort ebenſo wie in ſeinem Kommentar zum

ſchaftsgericht nicht befugt, ſeine Anſicht an die Stelle NSIG. (2. Aufl. Anm. 17 zu § 7) dieſes Ergebnis ges

der Anſicht des Vormundes zu ſegen oder gar ſtatt radezu aus der Beſtimmung des Abj. 4 des § 7 ab,

des Vormundes eine Entſcheidung zu treffen (Mot. weil der dort gebrauchte Ausdruc „Gebühren “ im

Bd. 4 S. 1025, Bayr. MBet. vom 19. Januar 1900, allgemeinſten Sinne zu verſtehen und unter den Ge

das Vormundichaftsweſen betr . § 12 ; Pland ,Komm . bühren i . S. des Abſ. 4 Stempelabgaben zu begreifen

$ 1837 Anm. 1 ; Staudinger, Stomm . Vorbem . I c zum ſeien, die einen gebührenartigen “ Charakter haben,

4. Buch 3. Abſchnitt, OblGRſpr. Samml . Bd . 3 S. 118, wie die Abgaben aus den Tarifſtellen 1, 10 , 16, 35 , 45,

Bd. 5 S. 182, Bd. 12 S. 533 ). Dies ſchließt allerdings alſo auch der Notariatsurkundenſtempel für die Auf

nicht aus, daß das Vormundſchaftsgericht ſeine gegen- nahme des formalen Aftes. Loed-Seyffarth, Preuß.

teilige Anſicht dem Vormunde zur Kenntnis bringt Stempo . (8.)Anm . 6 zu Tarif 45 iſt allerdings im

und ihn auf das Ungeeignete ſeiner Maßnahme auf. Anſchluß an Weinbai S. 26 anderer Meinung . Der

merkſam macht. Ein zwingender Charakter kommt Wortlaut des Geſebes aber, der für Seyffarth be

derartigen Belehrungen und Hatſchlägen aber nicht zu . ſtimmend iſt und auf den ſich auch der Beſchwerdes

Geht man von dieſen Erwägungen aus, ſo kann der führer zur Rechtfertigung ſeines Standpunkts bezieht,

Rüge des Beſchwerdeführers, daß das Beſchwerde : zwingt feineswegs zu dieſer mit der Rechtſprechung

gericht ebenſo wie das Vormundſchaftsgericht ohne des Reichsgerichts nicht im Einflange ſtehenden Auf
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faſſung. Die Behauptung des Beſchwerdeführers, daß Vormundes, Beiſtandes, Pflegers ). Was dort von

überall da, wo der Geſchäftsſtempel, ſei es nach Reichs- der Prüfung der durch Rechtsgeſchäft erteilten und

oder Landesrecht, für die Notariatsurkunde erhoben der geſeßlichen Vertretungsmacht beſtimmt wird , iſt

wird , derBeurkundungsſtempel nach Tarifſt. 30 ausge- wegen der Gleichheit des Grundes auch auf die Prü

ſchloſſen ſei, trifft nicht den Kern der Sache, fie findet fung und Feſtſtellung des Erbenverhältniſſes anzu :

auch in den angeführten Belegſtellen nicht ihre Recht: wenden; denn nach Art. 28 Abſ. 2 Noto . hat der

fertigung. Der Sinn der Tarifſtelle 30 iſt : Notariats- Notar die Pflicht, jeden Zweifel an der Gültigkeit

urkunden jollen demſelben Stempel wie Privaturkunden des Geſchäfts zu beſeitigen, und nach § 74, jeßt § 69

gleichen Jnhalts unterliegen , nur ſo der Mindeſt: Geſcho. hat der Notar den Sachverhalt in der Urs

betrag des Stempels 2 M fein . Dem Stempel von kunde ro feſtzuſtellen, daß für den, der ſie lieſt, grrs

2 M ſollen aber auch ſolche Notariatsurkunden unter: tum oder Zweifel ausgeſchloſſen iſt, und ſich bei der

liegen, für die im Tarife der Gtſchäftsſtempel nicht Beurkundung von Rechtsgeſchäften , ſoweit es ihm mög

vorgeſehen iſt ; in dieſem Fall iſt der Stempel ein lich iſt, von deren Rechtswirkſamkeit zu überzeugen .

reiner Beurfundung $ itempel (Begründung zum Entw. Ueber das Verhältnis folcher Beſtätigungen (Feſts

eines Gefeßesuber Aenderungen im Gebührenweſen, ſtellungen ) zu der Beurkundung des eigentlichen Rechts

1. 3 zu Tarifſtelle 30). Danach iſt allerdings der geſchäfts hat ſich der ert. Senat wiederholt, ſo in den

Stempel der Tarifſtelle 30 für notarielle Urkunden Beſchl. vom 23. April, 9. Mai, 18. Juni und 5. No

nicht neben dem Geſchäftsſtempel zu entrichten , er abs vember 1913 (Samml. Bd. 14 S. 246 , 279, 349, 617 )

(orbiert dieſen ( ialls der Geſchäfisſtempel nicht mehr in dem Sinne geäußert, daß die dem Notar nach 8 82

beträgt als 2 M) oder er wird von ihm abſorbiert (877) Geſch0 . obliegende Feſtſtellung der Vertretungs

(falls der Geſchäftsſtempel mehr beträgt als 2 M ) macht und ebenſo die Feſtſtellung des weſentlichen Jn

(Begründung Abs. 2 zu Tarifſtelle 12) ; allein dabei halts des Erbſcheins aufs engſte mit der Beurtundung

iſt nur an den bayeriſchen Geſchäftsſtempel , an eine des Rechtsgeſchäfts zuſammenhängt, zur Sicherſtellung

nach „dieſem“ (d . i. dem bayeriſchen ) Tarife beſteuerte ſeiner Hechtswirtſamteit dient, zur Erledigung des

Berhandlung zu denken. Sollte der Reichsſtempel für Geſchäfts notwendig iſt. Nach dieſer Auffaſſung tann

Geſellſchaftsverträge ( A 1 ) den bayeriſchen Beurfun- es einem begründeten Bedenten nicht begegnen, der

dungsſtempel „ abſorbieren “, ſo müßte das Reichs- artige Beſtätigungen, und zwar auch dann, wenn ihre

ſtempelgeſeß dies beſtimmen . Daß aber der § 7 NSIO . Erteilung nur auf einer „ Soll “vorſchrift beruht, in

dieſe Tragweite nicht hat, iſt ſchon erörtert. Nicht Anſehung der Frage der Stempelpflicht als „von Amts

weſentlich anders iſt das Verhältnis des § 7 RSto. wegen erteilt “ und daher als ſtempelfrei zu behandeln.

ju den landesgeſeblichen Normen , nach denen ſich die Nach der in dem Art. 44 Notebo . vom 28. Des

Erhebung des Stempels gemäß der Darifſtelle 44 I a zember 1899/4. Juli 1903 nicht enthaltenen Beſtim

bay. Sto . dollzieht. Auch der Stempel nach der Tarif- mung des Art. 44 Abſ. III Notebo . vom 24. Juni

ſtelle 44 Ia trägt, wie der Stempel nach der Tarifs 1915 ſoll zwar dem Notar die Gebühr des Abſ. I auch

nummer 77 oder auch nach der Tarifnummer 35 preuß. dann zuſtehen, wenn er die auf Grund einer ihm

Sto . „ gebührenartigen“ Charakter, er wird daher vorliegenden Urkunde oder eines von ihm eingeſehenen

neben dem Meichsſtempel für Geſellſchaftsverträge er : Regiſters getroffene Feſtſtellung bei der Beurkundung

hoben . Dieſelbe Folge ergibt ſich auch noch auseiner eines Geſchäfts oder im unmittelbaren Anſchluß an

weiteren Erwägung. Von dem Stempel nach der die Beglaubigung einer Unterſchrift vorgenommen hat .

Tarifnummer 44 Ia gilt das gleiche, was von dem Es ſoll alſo eine bei der Beurkundung eines Rechts

Beglaubigungsſtempel nach der Tarifnummer 12 bay . geſchäfts erfolgte Feſtſtellung der gedachten Art nicht

Sto . infoferne gilt , als er im Gegenſaße zu dem als unter die Amtspflichten des Notars fallend und

Stempel der Tarifnummer 30 der Natur der Sache daher von Amts wegen vorgenommen anzuſehen ſein .

nach . von den für ihn geltenden beſonderen Aus- Dieſe neue Beſtimmung der NotebQ . ſchafft wohl

nahmen abgeſehen, neben dem Geſchäftsſtempel an- für das von ihr beherrſchte Gebiet Recht; fie fann

fällt (Begründung zum Entw .Abſ.2 zu Tarifnummer 12 ) . aber den ert . Senat nicht beſtimmen, was die Gebühren

Es trifft daher auch hier, wie fürden Stempel nach oder Stempelforderung des Staates angeht, die ſeits

der Tarifnummer 12, die dem 8 7 NSIG. zugrunde herige Meinung aufzugeben. Er hält daran feſt, daß

liegende Erwägung nicht zu, daß eine Doppelbeſteue- das, was derNotar nach den Vorſchriften der Geſcho .

rung eines und desſelben zur Beurfundung gelangen- bei der Beurkundung eines Rechtsgeſchäfts zur Be

den Rechtsvorganges ausgeſchloſſen ſein ſoll. 3n- ſeitigung jeglichen Zweifels an der Gültigkeit des Ge

ſoweit iſt daher der Beſchwerdeführer durch die an : ſchäfts und, um ſich ſelbſt die Ueberzeugung von deſſen

gefochtene Entſcheidung nicht beſchwert. Begründet iſt Rechtswirtſamkeit zu verſchaffen, geprüft und außer

aber die Rüge, die Entſcheidung des Beſchwerdegerichts Zweifel geſtellt hat, die Eigenſchaft einer von Amts
verſtoße dadurch gegen die maßgebenden Vorſchriften wegen vorgenommenen Feſtſtellung auch dann bei

des bay. Sto ., insbeſondere gegen die mit Unrecht behält, wenn er das Ergebnis ſeiner Prüfung und die

angewandte Tarifſtelle 44 I a ſelbſt, daß ſie die Tarifs Quellen ſeiner Ueberzeugung in der Urkunde ſelbſt

ſtelle 41 I a entgegen ihrem geſeßlichen Inhalt in einem niederlegt, ſei es, um ſich ſelbſt den Nachweis für die

Falle anwendet,wo die von dem Notar getroffene Feſt- Richtigkeit der Feſtſtellung zu ſichern, ſei es, um dem,

ſtellung einen Beſtandteil des beurfundeten einheit- der die Urkunde lieſt, alſo dem Vertragsgegner, dem

lichen Rechtsgeſchäfts bildet. Nach der Tarifſtelle 44 I a Regiſtergerichte, dem Grundbuchamt oder wem ſonſt,

Sto . unterliegen die nicht den Gegenſtand einer förm- jeden Zweifel an der Gültigkeit des Geſchäfts ju

lichen Notariatsurkundebildenden Zeugniſſe und anderen nehmen. Daß die ſeitherige Rechtſprechung dem Notar

Beſtätigungen der Notare der Stempelpflicht , ſofern für den Fall, daß er von der ihm vorgelegten Voll

ſie nicht von Amts wegen zu erteilen ſind “ . Ob dieſe macht oder dem Erbſchein Abſchriften nahm , nach Art . 66

Vorausſeßung zutrifft, bemißt ſich, da es ſich dabei um ( ießt Art. 76 ) Notebo . Schreibgebühren zubidigte ,

Amtshandlungen der Notare handelt, nach dem bay . obwohl ſie ihm die Gebühr des Art. 44 für eine ent

Noto . im Zuſammenhalte mit den GeſchO.en für die ſprechende urkundliche Beſtätigung verſagte (Samml.

Not. vom 24. Dezember 1899 und 30. Oktober 1913. In Bd . 14 S. 623), hatte ſeinen Grund darin , daß zur

Betracht kommen dabei Art. 26 Abſ. 2 und Art. 28 Verſagung der Gebühr die Erwägung führte, daß nach

Noto ., ferner die 88 74 ff., jept $$ 69 ff. GeſchO ., ins- Art. 7 NotGebo . die dem Notar für die Beurkundung

beſondere der § 82Abſ.1, ießt $ 77 Åbſ. 1 über die des Geſchäfts ſelbſt zuſtehende Gebühr die Vergütung

Prüfung und Feſtſtellung der (durch Rechtsgeſchäft er : für die geſamte zur Erledigung des Geſchäfts erforder

teilten ) Vertretungsmacht und der § 84, jeft § 79 über liche Tätigkeit des Notars bildet, dieſe Erwägung aber

den Nachweis der geſeblichen Vertretungsmacht (des nicht ebenſo auf die im Art. 76 geregelten Schreib

។
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gebühren zutrifft. Ebenſowenig läßt ſich die Rechts der ſtrafgerichtlichen Tätigkeit falle noch nicht unter

ſprechung zu Art. 176 a GebG . vom 13. Juli 1910 gegen den Begriff eines anhängigen Verfahrens der im § 1

die Annahme einer von Amts wegen “ vorgenommenen GKG. bezeichneten Art. Auch das im zweiten Buche

Tätigkeit des Notars in Fällen dieſer Art verwerten . der StPO. unter der gemeinſamen Ueberſchrift: „Ver

Zwar wird in dem Beſchluſſe vom 30. November 1914 fahren in erſter Inſtanza in den 88 156 ff. geregelte

(Samml. Bd. 15 S. 684) die Erhebung der Gebühr Vorbereitungsverfahren (Vorverfahren) bildet einevor

des Art . 176 a für die Beſtätigung der Vertretungs- die ordentlichen Gerichte gehörende Rechtsſache, auf

macht des Vertreters der Bant durch den Notar für die die StPO. Anwendung findet (Löwe-Hellweg

gerechtfertigt erklärt . Jn dem der Entſcheidung zu: 11. Aufl. Borbem . 1 zum 2. Buche) ; auch für dieſen

grunde liegenden Falle handeltees ſich aber nicht um Teil des gerichtlichen Verfahrensgilt daher die Be

eine Feſtſtellung, die bei der Beurkundung des Ges ſtimmung des § 1 GAG. , daß Gebühren und Auslagen

ſchäfts durch den Notar erfolgt war ; die Urkunden, der Gerichte nur nach Maßgabe dieſes Geſekes erhoben

deren Unterſchriften der Notar unter Beifügung der werden. Daß auch das Vorbereitungsverfahren der

Beſtätigung beglaubigt hatte, waren von der Bant Gebührenerhebung nach dem GKG, unterliegt, folgt

ſelbſt entworfen, die von dem Notar getroffenen Feſt- ferner mittelbar aus der Beſtimmung des § 497 Abſ. 1

ſtellungen nicht auf Grund einer ihm obliegenden StPO. inſofern, als unter den Koſten , die der zu

Amtspflicht, ſondern für die Bant und auf deren Vers Strafe verurteilte Angeklagte „mit Einſchluß der durch

anlaſſung geſchehen. Demgemäß iſt weder für die Feſt- die Vorbereitung der öffentlichen Klage entſtandenen “

ſtellung der geſeblichen Vertretungsmacht des Mits zu tragen hat, eben die nach § 1GKG. zu erhebenden

vormundes noch für die Beſtätigung der Erbeneigen- Gebühren und Auslagen der Gerichte zu verſtehen

ſchaft der durch ihn vertretenen Kinder der Stempel ſind, wobei die bei der Staatsanwaltſchaft entſtandenen

geſchuldet. ( Beſchl. des II . ZS. vom 4. Dezember 1916, Auslagen den Auslagen der Gerichte“ zugerechnet

Reg. V 26/1916). M. werden dürfen (Böwe-Hellweg Vorbem . 1 zum 2. Abidhn.

des 7. Buches ; Nittmann, GKG. [4] Anm. 6 Abſ. 3 zu § 1).

III .
Aber auch aus den einzelnen Vorſchriften des GKG.S

ſelbſt ergibt ſich die Richtigkeit des aufgeſtellten Sakes,

Stempelentrichtung für die Bollmacht des Ber: lo z. B.aus der Beſtimmung des § 78 Nr. 2c, worin

teidiger8 1 unch der der Grhebung der öffentlichen Klage die Gebührenerhebung für die Beſchwerdeentſcheidung

vorausgehende Abſchnitt der ſtrafgerichtlichen Tätig: geregelt iſt, die den Verfall einer zur Abwendung der

teit fällt unter den Begriff eines anhängigen Ver: Unterſuchungshaft beſtellten Sicherheit ($ 122 StPO.)

fahrens i. S. des § 1 GAG. " (Stempo. Tarifſtelle 43 ). betrifft. Denn die Vorſchrift des § 122 gilt in jeder

In einer Strafſache wegen Urkundenfälſchung zeigte, Lage des Verfahrens, trifft alſo vor allem auch den

nachdem der Staatsanwalt die öffentliche Klage wohl häufigſten Fall, daß ſich der Angeſchuldigte im

erhoben hatte, ein Rechtsanwalt dem Gericht an, Verlaufe des Vorverfahrens der Unterſuchung entzieht .

daß ihn der Ungeſchuldigte als Verteidiger beſtellt Beſtimmt ſich aber die Erhebung von Gebühren und

habe, und legte Vollmacht vor, nach der er zur Ber- Auslagen auch für das Vorbereitungsverfahren aus

teidigung in allen Inſtanzen uſw. ermächtigt war. ſchließend nach den Vorſchriften des GKG.,ſo ergibt

Der nach Tarifſt. Nr. 43 Stempo . erfolgte Anſatz eines fin daraus, daß auch für dieſen Abſchnitt des Ver

Stempels von 2 M für dieſe Vollmacht wurde auf fahrens jede andere Beſteuerung des Prozeſſes aus.

weitere Beſchwerde hin für unzuläſſig erklärt . geſchloſſen iſt und daß für ihn insbeſondere die Norm

Nus den Gründen : Unzutreffend ſind freilich des§ 2 Abſ. 2 in der ganzen Tragwette gilt, die ihr

die Ausführungen des Beſchwerdeführers inſofern, als nach der ſtändigen Hechtſprechung des erf. Senais

fie dem Beſchwerdegerichte den Vorwurf machen, es namentlich im Verhältniſſe zum bayeriſchen Stempel

habe die Entſcheidung des erk. Senats vom 1. Mai geſeß und der Tarifſtelle 43 im beſonderen zukommt .

1916 (Bay3fH. S. 266, JW . S. 1348) nicht richtig Gerade in dieſer Hinſicht iſt denn auch nicht der mindeſte

gewürdigt, und als ſie ihrerſeits dieſe Entſcheidung innere Grund erſichtlich , zwiſchen dem vorbereitenden

in einem Sinne auslegen, der ihr in Wirklichkeit nicht und dem der Erhebung der öffentlichen Klage folgens

innewohnt. Der grundlegende Gedanke iſt der : Die den Verfahren zu unterſcheiden. Macht ſich doch das

Bollmacht bleibt ſtempelfrei, wenn ſie zum Gebrauch Bedürfnis , entſprechend der Befugnis des § 137 SIPO .

in einem zur Zeit ihrer Errichtung - anhängigen einen Verteidiger mit Vertretungsmacht zu beſtellen,

Verfahren der im § 1 GKG. bezeichneten Art beſtimmt für den Beſchuldigten im Vorverfahren ebenſo geltend

iſt ; dagegen wird die Vollmacht, ſofern im übrigen wie in dem ſpäteren Hauptverfahren . Das Beſchwerdes

die Vorausſeßungen der Tarifſtelle 43 vorliegen , mit gericht ſcheint zwiſchen der Erhebung der öffentlichen

der Errichtung ſtempelpflichtig, wenn die Errichtung Álage durch den StA. nach den 88 151 , 152 Abſ. 1,

der Vollmacht auf einen Zeitpunkt fällt, in dem ein 168 Abſ. 1 StPO. und der Klageerhebung nach § 253

ſolches Verfahren noch nicht anhängig iſt . Dies folgt Abſ. 1 , § 263 Abſ. 1 ZPO. eine gewiſſe Aehnlichkeit

aus der Begründung der Beſchlüſſe vom 23. Juni 1915 zu finden , da es von dem Eintritte der „Nechtshängig:

(JMBI. Beibl. S. 347, 353/54 ) und vom 17. Januar keit“ nach Erhebung der öffentlichen Klage ſpricht.

1916 (a . a . D. S. 115, 120). Etwas anderes wollen Daß dieſer Geſichtspunkt auf die hier ſtreitige Frage

auch die Gründe des Beſchluſſes vom 1. Mai 1916 nicht nicht zutrifft, iſt ohne weiteres llar. (Beſchl. des II. ZS.

beſagen, die ſich in dem gegebenen Falle mit den Ein- vom 7. Dezember 1916 , Reg . V Nr. 34/1916 ). M.

wendungen der Finanzbehörde gegen die Stellung

nahme des Dblo.s beſchäftigen und ſich dieſen Ein

wendungen anpaſſen. Daß die Beſtimmung des § 2

Abſ. 2 GKG. die Entſtehung der Stempelpflicht ſchon B. Strafſachen.

bei der Errichtung der Vollmacht hindern ſoll, hat,
I.

was dort angeſichts der Lage des Falles einer be

ſonderen Hervorhebung nicht bedurfte, ſich aber aus 1 Das Vorhandenſein eines Stalled und das Gin

der Verweiſung auf den Beſchluß vom 17. Januar 1916 ſtellen des gefauften Viehe in den Stall iſt für ſich

ohne weiteres ergibt, eben zur Vorausſeßung, daß zu allein feiu ſicheres Renuzeichen für einen ſtehenden yandel

dieſer Zeit das Verfahren , in dem die Vollmacht ge- mit Vieh . Daß die Unflage wegen einer Verfehlung

braucht zu werden beſtimmt war, ſchon anhängig iſt. nach Art. 16 WandergewStG . erhoben iſt , hiudert deu

Mit Recht wendet ſich aber der Beſchwerdeführer gegen Richter nicht, auf Grund der $$ 44 , 44 a, 148 Nr . 5

die Annahme des LO.s, der der Erhebung der öffent- GewO. (Handel ohne Vegitimationsfarte ) zu verurteilen .

lichen Klage durch den StA. vorausgehende Abſchnitt Hichterlid;c Gaudlungen gegen den Augeflagten wegen
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jener Berfehlung unterbrechen dieBerjährung auch der

Strafverfolgung and $ 148 Nr. 5 GewD. “ Die An

geklagte B. beſißt ein Gütleranweſen von 6—7 Tag

werk und hält im Winter regelmäßig 2-3 Kühe und eine

Kalbin, im Sommer eine Suh mehr; von der gewon

nenen Milch verkauft ſie täglich 5 Liter; ihre Stallung

bietet Raum für mehr Bieh. Im Dezember 1915 und

Januar 1916 faufte ſie in acht Fällen außerhalb ihres

Wohnſiges an verſchiedenen Orten Viehſtüde, zumeiſt

Kühe, auf, die ſie mit einer Ausnahme in ihren Stall

weiter veräußerte. Die Verläufe fanden zum größeren

Teil im Anweſen der B. ſtatt; wo die übrigen Ver:

fäufe erfolgten, iſt nicht feſtgeſtellt. In einem Fall

verkaufte ſie das eingekaufte Viehſtüc, das ſie im Stalle

des Verkäufers hatte ſtehen laſſen, auf dem Seimweg

an einen Meßger, der es unbeſehen erwarb. B. hatte

den Viehhandel weder als ſtehendes Gewerbe, noch

als Gewerbebetrieb im Umherziehen angemeldet und

auch weder eine Gewerbelegitimationsfarte , noch einen

Wandergewerbeſchein gelöſt, auch keine Baufierſteuer

gezahlt . Wegen einer Uebertretung nach Art. 16

WandergewSto . angeklagt, will die B. die Viehſtücke

für ihren landwirtſchaftlichen Betrieb angefauft haben.

Das BO. ſprach ſie frei ; in der Annahme, daß ſie den

Viehhandel als ſtehendes Gewerbe betrieben habe und

deshalb nicht hauſierſteuerpflichtig geweſen ſei . Das

Urteil wurde aufgehoben, weil für die Annahme eines

ſtehenden Gewerbes die Gründe unzureichend ſeien .

Aus den Gründen : Ein ſtehender Gewerbes

betrieb liegt vor, wenn ein für das Gewerbe ein:

gerichteter Maum vorhanden und in dauerndem Ge

brauch iſt. B. hatte allerdings einen zur Unterbringung

des Handelsviehes tauglichen Stall und benüßte ihn

auch regelmäßig zum Einſtellen des gekauften Viehs;

ſie verkaufte auch einen Teil des eingeſtellten Viehs

im Stalle. Dieſe Tatſachen genügen nicht zur Feſt

ſtellung, daß ſie den Viehhandel als ſtehendes Gewerbe

betrieb. Einen Stall braucht in der Regel auch der

Viehhändler, der ſein Gewerbe im Umherziehen bes

treibt ; denn es wird ihm in den ſeltenſten Fällen ge

lingen , das eingefauſte Vieh ſofort wieder an den

Mann zu bringen. Das Vorhandenſein eines Stalles

und das Einſiellen des gekauften Viehs in den Stall

find deshalb fein ſicheres Kennzeichen für einen ſtehenden

Þandel mit Vieh. Daß die B. den Willen hatte , in

ihrem Anweſen den Viehhandel ſtändig auszuüben, und

daß ſie dieſen Willen ausführte, iſt in dem angefoch

tenen Urteile nicht dargelegt und aus den feſtgeſtellten

Tatſachen nicht zu entnehmen. Man würde möglicher

weiſe dieſen Willen und ſeine Umſeßung in die Tat

annehmen können , wenn die B. die ſämtlichen von

ihr eingefauften Viehſtücke in ihrem Anweſen weiters

veräußert hätte . Allein das iſt nicht feſtgeſtellt ; in

dem Urteil iſt vielmehr bemerkt , daß, ſoweit eine Feſt

ſtellung erfolgen konnte, die eingefauften Viehſtücke in

dem Anweſen der B. weiterveräußert wurden . Danach

hat die B. möglicherweiſe auch außerhalb der Ges

meinde ihres Wohnſiges Viehſtücke veräußert, und dieſe

Möglichkeit ſchließt die Annahme aus, daß die B. den

Willen hatte und ausführte, den Viehhandel dauernd

in ihrem Anweſen auszuüben . Denn ſie kann auch

beabſichtigt haben, das Vieh , für das ſich nicht ge

legentlich in ihrer Gemeinde ein Käufer finde, außer:

halb im Umherziehen zu veräußern . Uebrigens iſt

nicht erſichtlich , weshalb das Gericht bei Anwendung

der ihm zur Verfügung ſtehenden Mittel nicht in der

Lage geweſen ſein ſoll, zu erforſchen, wo die ſämtlichen

auſgefauften Viehſtücke veräußert wurden . Sollte etwa

die B. in ihrem Wohnort einen ſtehenden Viehhandel

betrieben, aber einen Teil des eingefauſten Viehs

außerhalb der Gemeinde V. wieder verkauft haben, ſo

bedurfte ſie nach § 55 Nr. 1 GewO . eines Wander

gewerbeſcheins und war hauſierſteuerpflichtig, ſoferne

der Wiederverkauf ohne vorgängige Beſtellung er

folgte . Sollte das BG . neuerdings zu der Annahme

kommen , daß die B. den Viehhandel als ſtehendes

Gewerbe betrieb, dann darf es nicht außer acht laſſen ,

daß ſie bei ihren Vieheinläufen die nach $$ 44, 44 a

Gem O. vorgeichriebene legitimationstarte nicht beſaß ,

ſich ſonach einer Uebertretung nach § 148 Nr. 5 GewO.

ſchuldig machte. Die in dem Urteil geäußerte Meinung,

daß es ſich dabei um eine andere Tat als die im rent

amtlichen Strafbeſchluſſe vom 8. Februar 1916 be

zeichnete handle, und daß Verjährung eingetreten ſei,

iſt

Vorgang, der den Gegenſtand des Verfahrens bildet,

nur einer anderen rechtlichen Beurteilung unterſtellt.

Es handelt ſich dabei um dieſelben Vieheinkäufe, nur

wird der B. nicht mehr zum Vorwurfe gemacht, daß

ſie feinen Nachweis über die Feſtſeßung und Entrich

tung der Þauſierſteuer hatte, ſondern daß fie feine

legitimationsfarte hatte. Da dieſelbe Tat in Frage

iſt , kann auch von einer Verjährung nicht die Rede

ſein . Die gegen die Angeklagte wegen Verfehlung

gegen das Hauſierſteuergeſeß vorgenommenen richter

lichen Handlungen hemmten auch die Verjährung der

etwa gegebenen Uebertretung nach § 148 Nr . 5 GewO.

(Urt . vom 5. Oktober 1916, Mev .- Meg. Nr . 287/16) .

Ed.

II.

Zu StGB. & 222 Abſ. 2 und § 230 Abſ. 2 : Frauen,

die an Stelle ihrer zum veere eingezogenen Männer den

laudwirtſchaftlichen Betrieb übernommen haben , übeu

ihn als Beruf aus. Aus den Gründen: Zur Be

gründung des Entwurfs des StOB . ( S $ 222 und 230

je Abſag 2 ) iſt ausgeführt, „ daß jeder, der ein Amt,

ein Gewerbe, einen Beruf als hauptſächlichſte Lebens

tätigkeit erwählt, auch die Pflicht hat, ſich deſſen Auf

gaben mit größerer Aufmerkjamteit zu widmen, als

wer eine Tätigkeit nur in vereinzelten Fällen ausübt,

daß demgemäß nur von dem, der eine ſelbſtgewählte

Debensſtellung einnimmt, deren Betätigung eine Gefahr

für die körperliche Unverſehrheit anderer in ſich birgt,

vermöge deſſen ohne weiteres erwartet werden müſſe,

daß er die vorhandenen Gefahren richtig erkenne

und die zur Abwendung für das Publikum nötigen

Maßnahmen gehörig anwende. “ Mit dieſer Begrün

dung im Einklang ſteht die vom RG. und dem DbLG.

ſtets feſtgehaltene Auffaſſung des Begriffs „ Beruf“

(ObLG St. Bd. 13 S. 85, insbeſ. 87 ). Demnach iſt als

„ Beruf“ jede ſelbſtgewählte, auf eine gewiſſe Dauer

gerichtete Lebenstätigfeit aufzufaſſen, welche die Ver:

pflichtung begründet, ſich deren Aufgaben mit beſonderer

Sorgfalt zu widmen , und zugleich eine höhere Ver

antwortlichkeit für Anwendung der erforderlichen Ein

ſicht und Sachfunde herbeiführt, als unter gleichen

Verhältniſſen bei jedem anderen gefordert werden fann

(vgl. vorerwähnte Sammlg. Bd . 13 S. 85 (87), S. 96 ff.,

Bd. 14 S. 135) . Daß der landwirtſchaftliche Betrieb

einen „ Beruf“ im Sinne dieſer Darlegungen darſtellt,

gibt die Reviſion ſelbſt zu . Ihre Bedenken dagegen , daß

die Tätigkeit von Frauen während der durch den Krieg

oder durch andere Verhältniſſe bedingten Abweſenheit

ihrer Männer als ſelbſtgewählter, nur durch beſondere

Sachfunde durchführbarer „ Beruf“ zu erachten ſei,

ſind nicht begründet . Schon die oben wiedergegebene

Auffaſſung des Geſezgebers weiſt darauf hin , daß die

Vielgeſtaltigfeit des tätigen Lebens und des Verkehrs

die Begriffsbeſtimmung des „ Berufs “ beeinflußt. Immer

iſt aber daran feſtzuhalten, daß eine längere fort

geſepte, dauernde nicht eine einmalige oder ver

einzelte Tätigkeit in Frage kommt (NOŠt. 37 , 307 ;

Goltd Urch . Bd. 24 S. 355, insbeſ. 356) . „ Selbſt

gewählt “ wird dieſe Betätigung auch dann , wenn ſie

unter dem Zwang beſonderer wirtſchaftlicher Verhälts

niſſe übernommen wird. Denn nicht auf den Beweg

grund kommt es an , ſondern auf die tatſächliche

Willensentſchließung, die zur Erhaltung des wirt

PT
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zuweiſen , daß das Bayeriſche Lotteriegeſek derartigen

Đärten durch die Vorſchriften in den Abſ. 2 bis 4

des Art. 15 vorbeugt, die ſich auch auf den Art 2

erſtreden . ( Urteil vom 16. November 1916 RevReg.

Nr. 366/16). Ed .

4020

ſchaftlichen Betriebs während der länger dauernden

Abweſenheit des Mannes gebotenen Maßnahmen durch

zuführen . Ob dieſe Uebernahme gern oder ungern

erfolgt, iſt ebenſo gleichgültig wie die der Dauer der

Abweſenheit des Mannes entſprechende zeitliche Bes

grenzung der Tätigkeit und das Arbeiten nach etwaigen

Weiſungen des Mannes . þat fonach die Angeklagte

einen Beruf ausgeübt, ſo war ſie vermöge dieſes

Berufes beſonders zur Aufmertſamkeit verpflichtet,

deren Außerachtlaſſung ihre erhöhte Strafbarkeit zur

Folge hatte ($ 230 Abſ. 2 StGB.). Biebei macht es

feinen Unterſchied , ob die Gefahr nach allgemein

menſchlicher Einſicht und gewöhnlicher Erfahrung hätte

erkannt und abgewendet werden tönnen, oder ob hiezu

die beſonderen Kenntniſſe und Erfahrungen des Berufs

erforderlich waren (RGSt. 26, 54) . (Urteil vom 14. No

vember 1916, Rev Reg. Nr. 364/1916) . Ed .
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an A.

III.

Zum bayer. Lotteriegeſek. Wer verſchiedenen und

an verſchiedenen Drten wohnhaften Perſonen Loſe einer

in Bayern nicht zugelaſſenen Lotterie anbietet, ' begeht
damit nidht eine einheitliche Straftat, auch wenn er die

verſchiedenen Sendungen gleichzeitig zur Boft gibt (StGB.

$$ 73, 74 ). Aus den Gründen : Der Angefl. hat

das Angebot und die Verſendung unter Anwendung

verſchiedener Adreſſen an verſchiedene Perſonen an

verſchiedenen Orten in Bayern, darunter

in F. und an B. in B. gerichtet. Mit der Auf

gabe der Briefe zur Poſt war das Angebot und die

Berſendung nicht abgeſchloſſen ; Angebot und Ver

ſendung ſeßten fich fort bis die Briefe in die Hände

der Adreſſaten gelangten. Erſt dadurch , daß nach dem

Willen des Angetlagten die an verſchiedene Perſonen
und nach verſchiedenen Beſtimmungsorten gerichteten

Losangebote durch die Poſt, deren er ſich als Werk

jeug bediente, den verſchiedenen Empfängern ausge

folgt wurden, iſt die mit der in Hamburg erfolgten

Aufgabe zur Poſt begonnene Tat in F. und in B.

zum Abſchluß gekommen . Hiernach ſtehen mehrere

zeitlich und örtlich verſchiedene Tätigkeiten in Frage,

die von dem Angellagten als ſolche ſtrafrechtlich zu

vertreten ſind, da ſeiner eigenen Tätigkeit gleich

ſteht, was er durch fremde, von ihm als Werkzeug

benüßte Araft ſchafft (RG . FerSen . 5. Auguſt 1916 ,

Necht, 20. Jahrg ., Heft 21/22 Nr. 2040, auch KG . vom

17. Dezember 1894 Jahrb . d . Entſch . des KG. Bd . 16

S. 478 ). Der vom KG. im Urteil vom 27. April 1908

(Jahrb. d. Entſch. des KG. Bd . 36 C, 100 [ 105 ] ) vers

tretenen Anſchauung, die Zuſtellung der Sendungen

an die Empfänger ſei kein Beſtandteil, ſondern nur

der Erfolg der pandlung des Angeklagten , kann nicht

beigetreten werden. Das Vorbringen der Reviſion ,

der Angeklagte habe nicht die „Abſicht“ gehabt, ver

ſchiedenen beſtimmten Perſonen in Bayern Doſe anzu

bieten , ſondern nur allgemein beabſichtigt, loſe nach

Bayern zu verſenden, findet in den Feſtſtellungen des

Urteils feine Stüße und wird ſchon dadurch wider

legt, daß der Angeklagte die Briefe mit den Adreſſen

der Empfänger verſah und ſie ſo der Poſt zur Be

förderung übergab . Die Verteidigung des Ängell.,

daß die am 30. Mai 1916 erfolgte gleichzeitige Auf

gabe mehrerer Losangebote an verſchiedene Perſonen

zur Boſt eine einheitliche Tat ſei, iſt demnach vom

BG. ohne Rechtsirrtum zurückgewieſen worden . Da

mit Rüdſicht auf Art. 15 Abſ. 1 Botto . ein fort

gefeßtes Vergehen nicht in Frage kommt, wurde der

Angeklagte mit Recht zur Strafe verurteilt. Wenn

in einem vom Beſchwerdeführer vorgelegten Straf

tammerurteil ausgeſprochen wird, die Anſicht, die für

derartige Fälle eine einheitliche Handlung nicht an

nehme, würde im Enderfolg zu ungeheuerlichen Er
gebniſſen führen, die unmöglich dem Sinn und Willen

des Geſebgebers entſprechen können , ſo iſt darauf hins

Oberlandesgericht München .

Berſönliches Erſcheinen vor dem erſuchten Richter;

Gegenüberſtellung (5 158 GVG.) . In einer vor dem AG.

Schw . (Mittelfranken) anhängigen Klage wegen unehe

licher Vaterſchaft und Unterhalts beſtritt der in P.

( Niederbayern) in Strafhaft befindliche Beflagte durch

ſeinen Vertreter, daß er die Kindsmutter fenne. Das

Prozeßgericht erließ Beweisbeſchluß auf jeugichaftliche

Einvernahme der Mutter durch deren Wohnſikgericht O.

(in der Nähe von P.) und ordnete hiezu das perſönliche

Erſcheinen des Beklagten an ; das AG. P.wurde erſucht

die Vernehmung „unter Gegenüberſtellung “ zu pflegen.

Es lehnte das Erſuchen als ungeſeßlich ab, weil eine

Parteieinvernahme nur dem Prozeßgericht zuſtehe. Die

Weigerung wurde für ungerechtfertigt erklärt .

Aus den Gründen : Dem erſuchten Richter

iſt nicht, wie er anzunehmen ſcheint – , die An

ordnung des perſönlichen Erſcheinens des Betlagten

und deſſen protokollariſche Einvernahme angeſonnen .

Das Erſcheinen iſt vielmehr vom Prozeßgerichtbereits

angeordnet und, was dem erſuchten Richter hiernach

bei der jeugichaftlichen Einvernahme der in ſeinem

Bezirf wohnhaften Kindsmutter obliegt, überſchreitet

nirgends den Rahmen der Amtstätigteit bei freiwilligem

Erſcheinen der Parteien nach § 357 ZPO . Denn auch

bei freiwilligem Erſcheinen der Partei, über deren

Wiedererkennung Zeugenbeweis erhoben wird, iſt dieſe

ſchon zur fachgemäßen Erſchöpfung des Beweisthemas

mit ihren allenfallſigen Gegenerklärungen jedenfalls

im Umfang des § 396 ZPO. zu hören und die Auf

nahme etwaiger Wiederſprüche in das Protokoll rätlich

und üblich. ħiernach iſt dem erſuchten Richter keinerlei

ungeſebliche oder nicht zu ſeiner örtlichen Zuſtändigkeit

gehörige Handlung angeſonnen worden (§ 159 GVG . ) .

Ob das Prozeßgericht befugt war, das perſönliche Er

ſcheinen des Beklagten vor dem erſuchten Richter an

zuordnen, berührt nicht letteren , ſondern nur den Bes

flagten . Uebrigens macht die Rechtslehre gerade für

Fälle wie hier eine Ausnahme von der ſonſt aller

dings beſtehenden Unzuläſſigfeit ( Förſter-Kann, ZPO .

Anm. 2 d zu § 141) und jedenfalls beſchwert die

Terminsmitteilung den Beflagten perſönlich

das erſuchte Gericht nicht in ungeſeblicher Weiſe .

(Beſchl. des I. ZS. vom 13. Dezember 1916 ; BeſchwR .

528/16 I ) . N.

an

1030

Bücheranzeigen.

Levin, Dr. Louis , Amtsgerichtsrat in Berlin und

Schöneberg. Die rechtliche und wirtſchaftliche

Bedeutung des Anwalts 3 w a n g s . 164 S.

Berlin 1916 , Verlag von Franz Vahlen. Preis

ungeb . 3.20 MI .

Die Schrift hat ſchon vor ihrem Erſcheinen eine

vorzügliche Empfehlung mit auf den Weg bekommen ;

ſie iſt von dem Berliner Anwaltsverein , der ein Preis

ausſchreiben über „ Die rechtliche und wirtſchaftliche

Bedeutung des Anwaltszwanges“ hatte ergehen laſſen ,

preisgekrönt worden ; die Preisrichter, zwei Rechts

anwälte, zwei Richter und ein Rechtslehrer, haben

ihr einſtimmig den Preis zuerfannt. Den Anlaß zu

dem Ausſchreiben hat der aus den zahlreichen Erör

terungen der juriſtiſchen Fachpreſſe wie der Tages

prejle gewonnene Eindruď gegeben, daß über das
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Weſen und die Bedeutung des Anwaltszwangs wenig Weiſe erklärt er ſich dabei bereit, auf Anfragen weitere

Klarheit beſteht. Die Aufgabe hier aufklärend zu Aufſchlüſſe über den Inhalt der von ihm angeführten

wirken erfüất die Schrift ohne Zweifel in trefflicher Entſcheidungen zu geben , deſſen vollſtändige Kenntnis

Weiſe ſchon durch den Ueberblic , den ſie in ihrem ja ſehr häufig nicht zu entbehren iſt. Shrifttum

1. und 2. Teil über das frühere und das ausländiſche und Rechtſprechung zum Striegsnotrecht ſind einem

Recht gibt. Der 3. und 4. Teil find Unterſuchungen Sonderbändchen vorbehalten .

über die Grundlagen des Anwaltszwang (ſeine recht:

liche und wirtſchaftliche Bedeutung) und fritiſchen Er Beutner, Eduard, Dr. jur. et rer. pol ., geprüfter Rechts

örterungen über den Umfang des Anwaltszwanges praktikant, Rechtsanwalt in München. Die Mech t

gewidmet. Näher hierauf einzugehen fehlt an dieſer
mäßigkeit der Amtsau sübung beim Wider

Stelle der Plaß. Nur das ſei geſagt, daß dieſe Unter- ſt and gegen die Staatsgewalt. VIII, 103 S.

ſuchungen den Verfaſſer dazu führen, nicht eine Bes Berlin 1917, Carl Heymanns Verl. Broſch . Mf. 3.

ſeitigung des Anwaltszwanges, ſondern nur beſchränkte Der Verfaſſer zeigt, daß fich ſämtliche im 6. Ab

Nenderungen des Geſekes zu fordern . Er erkennt an, ſchnitt des StGB. aufgeführten Delikte als Widerſtand

daß der Anwaltszwang nur durch ſachliche Gründe gegen die Staatsgewalt darſtellen . Für die Betrach

gerechtfertigt werden kann, nicht durch die Mütſicht tung der Rechtmäßigkeit der Amtsausübung erachtet

auf die Erhaltung des Anwaltsſtandes ; auch fönne er lediglich objektive Momente als maßgebend. Wie

der Anwaltszwang für nichtſtreitige Sachen nicht etwa er ausjührt, ſteht auf der einen Seite ein ſtarfer Staats

zum Ausgleich für den Minderertrag der ſtreitigen wille, der gegen unrechtmäßige Amtshandlungen nur

gefordert werden. Aber er hält den Anwaltszwang auf die von der Rechtsordnung vorgeſehenen Wege

auch für die nichtſtreitigen Sachen – abgeſehen von verweiſt, während andrerſeits der Bürger, der ſich

prozeßbeendenden Erklärungen (Zurücnahme, Aner- über die Rechtmäßigkeit der Amtsausübung im Jrrtum

kenntnis, Verzicht, Vergleich ) — aus fachlichen Gründen befindet, ſtraflos bleibt , auch wenn er den Weg der

für unentbehrlich, ſo lange nicht der ſoziale Gedanke, Selbſthilfe wählt. Zum Teil weicht der Verfaſſer von

der Wille des einzelnen, dem anderen gerecht zu werden, der Anſicht des Reichsgerichts ab . Schließlich hält er

den heute herrſchenden Geiſt des erbitterten , unwirt- im Hinblick auf die zur Verfügung ſtehenden Maß

ſchaftlichen Rechtstampſes verdrängt habe . Im Kampfe i nahmen eine Beſtimmung, wie der Widerſtand zu be

gegen dieſen Kampf ſeien die Anwälte die geborenen ſtrafen iſt, wenn der Beamte durch ungebührliches

Führer und unentbehrlich. Dieſe Anſchauung iſt natür- Verhalten den Widerſtand veranlaßt, für entbehrlich.

lich nur denkbar bei einer ſo idealen Auffaſſung des Schweidnit . Landgerichtsrat Alfons Hadenberger.

Anwaltsberufs und des Verhältniſſes zwiſchen Richter
und Anwalt, wie ſie in den Worten zum Ausdrud Deinhardt, Richard, Oberlandesgerichtsrat, Deutſcher

kommt : „Der Richter ſoll ſich deſſen bewußt werden, Nechtsfriede. Beiträge zur Neubelebung des
aber auch daran glauben können , daß der Anwalt Güteverfahrens. X, 256 S. Veipzig 1916, A. Deichert

ſein Gehilfe bei der Rechtsfindung iſt, der Anwalt, ſche Verlagsbuchhandlung, Werner Scholl. Mf. 4.50.

daß das Kennzeichnende feines Berufs der Zuſammens Fürwahr, ein zeitgemäßes Buch ! Das Deutſche

hang mit den Gerichten und der allgemeinen Rechts- Reich hat es erfahren müſſen , daß der Frömmſte nicht

pflege iſt“. D. H. im Frieden leben kann , wenn es dem böſen Nachbar

nicht gefällt. Je länger und härter wir ringen müſſen

Bürgerliches Geſekbuch nebſt Ginjührungêgeſek. Mit um unſere Feinde zum Frieden zu zwingen, zu einem

Einleitung , Anmerkungen und Sachregiſter. Nach
Frieden, den ſie nicht ſo leicht wieder ſollen ſtören

dem Tode des erſten Herausgebers Dr. A. Achilles, können, um ſo dringender wird für uns das Gebot,

Reichsgerichtsrat a . D., in Verbindung mit Profeſſor daß unſere Volksgenoſſen untereinander Frieden halten

André in Marburg, Reichsgerichtsrat Streder in
und ihre Kraft und ihre Mittel nicht vergeuden in

Leipzig, Oberverwaltungsgerichtsrat Ritgen in Ber- unnüßem Zant und Streit, euphemiſtiſch „ Nampf ums

lin und Staatsrat von Unzner in München , heraus
Recht “ genannt. Dieſem Rechtsfrieden will das vor

gegeben von M. Greiff. Wirfl. Geh . Oberjuſtizrat, liegende Buch durch eine Reihe von Beiträgen der

Oberlandesgerichtspräſident in Caſſel. Achte, ver- verſchiedenſten Verfaſſer dienen . Sie alle anzuführen

mehrte und verbeſſerte Auflage. Nebſt einem Anhang, iſt hier nicht möglich. Nur folgende ſeien genannt :

betreffend die triegsgeſeklichen Aenderungen des Hindenburgworte . Das rechtliche Güteverfahren

BGB. XXIV, 1376 S. Berlin 1916 , J. Guttentag, eine ſittliche Forderung aus den Ideen von 1914 vom

Verlagsbuchhandlung, 6. m . b . H. Geb. Mf. 10.- Herausgeber. Die Rechtfertigung des Güteverfah

Das vorliegende Buch gehört zu denen , die auf
rens aus dem Endziel der Rechtspflege von Prof. Leh

Grund ihrer früheren Auflagen und der Namen ihrer
mann in Jena . Grundzüge zu einem Entwurf einer

Güteordnung.

Herausgeber keiner Empfehlung mehr bedürfen . Hervor
Güteverjahren in Strafiachen von

gehoben ſei nur der aus der Feder von Unzners ſtam
Amtsgerichtsrat Miß . – Zahlen der Prozeſſe, der

mende dantenswerte Anhang, der zunächſt die durch
Richter und Anwälte von Dr. jur . u . phil. Bovenſiepen ,

Striegsgeſeke geänderten Vorſchriften des BOB.s zu
Güteverfahren , Mieteinigungsämter und Prozeß

ſammenſtellt und dann nach der Zeitfolge geordnet die
verminderung von Rechtsanwalt Juſtizrat Dr. Behrendt,

Kriegsgeſeße (meiſt Verordnungen des Bundesrats )
Düſſeldorf. Mit dieſer Auswahl joll gewiß nicht

bringt, die Aenderungen des BOB.s enthalten . H.
geſagt ſein , daß die anderen Beiträge weniger inter

eſſant oder wertvoll ſeien ; aber ſie wird genügen um

das Augenmerk auf das zeitgemäße Buch zu lenfen .
Soergel, Dr., 48. Jh., A. Hofrat, Rechtſprechung

Wenn je , dann iſt jeßt die Zeit gekommen das Wort
1916 zum geſamten Zivils, Handels- und Prozeß

zu beherzigen : „ Friede ernährt, Unfriede verzehrt “ . E.
recht der Reichs- und der Bundesſtaaten. Heraus

gegeben unter Mitwirkung von Oberlandesgerichts- Die Kriegsſteuergeſetje. Müdlagegeſek mit Ausführungs
rat Dr. Scherling und Landrichter Dr. Beder. beſtimmungen, Striegsſteuers, Beſizſteuer-, Tabat

17. Jahrgang. 1121 S. Stuttgart u . Berlin 1917, abgabens, Frachturfundenſtempel-, Poſt- und Teles

Deutſche Verlagsanſtalt . Geb. Mk. 11.50. graphengebühren- undWarenumſatzſteuergeſeß.100S .

Mit ſtaunenswerter Firigkeit iſt auch in dieſem Berlin 1916 , J. (Guttentag, Verlagsbuchhandlung,

Jahre der neue Soergel erſchienen , ſeinen vielen alten G.m.b.H. Mt. 1.50.

Freunden gewiß willkommen. Für neue Käufer gibt Eine der beliebten Guttentagſchen Tertausgaben

der Herausgeber im Vorwort die Grundfäße an , nach mit Sachregiſter (ohne Anmerkungen) .

denen das Jahrbuch bearbeitet iſt. In dankenswerteſter

/

-

-

.
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Gefeßgebung und Verwaltung.
e) Bet. vom 14. Januar 1917 (RGBI. S. 45) .

Sie ermächtigt die Borſtände der Kommunalverbände

Bundesratsverordnungen ſtrafrechtlichen Juhalte ')
zur Bewidigung einer Saferzulage für Pferde, die

für Grubenbetriebe oder unmittelbaren Heeresbedarf
(Zeitraum vom 21. November 1916 bis 25. Jan. 1917).

Bolz aus den Wäldern abfahren.
Beſondere Bedeutung hat die VO. über die Ver

folgung von Zuwiderhandlungen gegen Vorſchriften
f) VO . vom 16. Dezember 1916 (ROBI. S. 1403) .

Art. Í feßt die Malzłontingente der Bierbrauereien
über wirtſchaftliche Maßnahmen vom 18. Januar 1917

(RGBI. S.58 ), die dem lange und lebhaft geäußerten
(vgl. BO. vom7. Oktober 1916, NOBI. S. 1137 ) er

Wunſche Rechnung trägt, daß der Strafrechtsirrtum
heblich herab . Nach Art. III mindern ſich entſprechend

die auf Grund des § 20 der Bek. über Gerſte aus der

bei Zuwiderhandlungen gegen Vorſchriften , die auf
Ernte 1916 (NGBI. S. 800 ) feſtgelegten Gerſtenkontin

Grund des § 3 des Geſeßes über die Ermächtigung

des Bundesrats zu wirtſchaftlichen Maßnahmen uſw.
gente und haben die Bierbrauereien die Gerſte, die

ſie über das herabgeſekte Gerſtenkontingent hinaus

vom 4. Auguſt 1914 (ROBI. S. 327) ergangen find

und weiterhin ergehen , berüdſichtigt wird. Nach § 1
ſchon bezogen haben , der Reichs- Gerſtengeſellſchaft

m . b . $. in Berlin täuflich zu liefern. Zuwiderhand
VO . fann nämlich die Staatsanwaltſchaft bei ſolchen

lungen gegen die Verpflichtung werden nach Art. IV
Zuwiderhandlungen, worunter auch die Zuwiderhand

beſtraft.
lungen gegen Ausführungsvorſchriften zu Bundes

g) BO. vom 14. Dezember 1916 (NOBI. S. 1360).
ratsverordnungen fallen, bei dem nach $$ 7ff. StPO.

Sie ändert die VO. über Hülſenfrüchte vom 29. Juni
zuſtändigen Amtsgericht die Einſtellung des Verfahrens

1916 (RGBI. S. 846) und die VO. über Futtermittel
beantragen, wenn der Beſchuldigte in unverſchuldetem

vom 5. Oktober 1916 (ROBI. S. 1108) hauptſächlich
Jrrtum über das Beſtehen oder die Anwendbarkeit der

übertretenen Vorſchrift die Tat für erlaubt gehalten
dahin, daß Ađerbohnen, Peluſchten und Gemenge von

Hülſenfrüchten, die bisher den Vorſchriften der VO .
hat. Der Beſchluß des Amtsrichters iſt unanfechtbar.

Nach § 2 hat das Gericht, wenn es nach Erhebung
über Futtermittel unterlagen, den Vorſchriften der BD .

ser öffentlichen Slage die Vorausſegungen des über Sütfenfrüchte unterſtelltwerden.
h) Bek. vom 6. Januar 1917 (MGBI. S. 14) . Der

§ 1 für gegeben hält, die Eröffnung des Hauptver
Verfehr mit Buchweigen und Girie, Hülſenfrüchten,

fahrens abzulehnen oder, wenn Vorunterſuchung ge
Widen und Lupinen zu Saatzweđen wird hier in

führt war, den Angeſchuldigten außer Verfolgung zu
ähnlicher Weiſe geregelt, wie dies durch die unter d

ſegen, wenn Straßbefehl beantragt war, den Antrag

abzulehnen, wenn erſt die pauptverhandlung ergibt,
erwähnte Bet. vom 11. Januar 1917 für Bafer und

Sommergerſte geſchehen iſt. Namentlich iſt auch hier
daß die Vorausſeßungen des § 1 vorliegen, den An

getlagten freizuſprechen . Der Strafrechtsirrtum bildet
die Veräußerung, der Erwerb und die Lieferung von

nach dieſen Vorſchriften einen Strafausſchließungs
Saatgut grundſäßlich nur gegen Saatlarte erlaubt (85) .

grund , kommt deshalb nur dem Beteiligten zu gut,
Den Strafſchuß für die Vorſchriften der Bet. bilden

§ 14 VO . über Buchweizen und Hirſe vom 29. Juni
bei dem er vorliegt, während er die Strafbarkeit der

1916 (RGBI. S. 625 ), § 14 BO. über Hülſenfrüchte
übrigen Beteiligten unberührt läßt .

vom 29. Juni 1916 (NOBI. S. 846) und § 18 vo.
Ueber die anderen im Berichtszeitraum erlaſſenen

Bundesratsverordnungen und Ausführungsvorſchriften
über Futtermittel vom 5. Oftober 1916 (ROBI. S.1108 ).

i ) Bef. vom 16. Januar 1917 (NOBI. S. 53) . Sic
der Reichsbehörden kann wegen der Fülle des Stoffes

wieder nur ein kurzer Ueberblic gegeben werden .
ſetzt in Ergänzung der unter h aufgeführten Bet. vom

6. Januar 1917 die Höchſtpreiſe für Saatgut von

I. Vorſchriften für lebens- und Futtermittel. Lupinen und Widen beim Verkauf durch den Er

1. Vorſchriften für Getreide und Hülſenfrüchte .
zeuger feſt.

a) Bet. vom 14. Januar 1917 (ROBI. S. 46) . 2. Borſchriften für Kartoffeln.

Sie ordnet für den 15. Februar eine Aufnahme der Det. vom 1. Dezember 1916 (RGBI . S. 1314) .

Vorräte an Brotgetreide und Mehl, Gerſte, vafer und Unter Aufhebung der Bef. überdie Verpflichtung der
Hülſenfrüchten aller Art mit Ausnahme von Widen Kommunalverbände und der Kartoffelerzeuger zur
und Lupinen an. Verlegung der durch die Bef. auf Sicherſtellung und Abgabe von Kartoffeln vom 2. Äu
erlegten Anzeige- und Ausfunftspflicht wird nach § 12 guſt 1916 (ROBI. S. 875) und der Bet. über Aar
beſtraft .

toffeln vom 14. Oktober 1916 (RGBI. S. 1165) wird

b) VO . vom 1. Dezember 1916 (NOBI. S. 1313) . für die Verſorgung mit Speiſekartoffeln der Tages
Sie ergänzt die Bet. über Gerſte aus der Ernte 1916

kopfſat neu feſtgeſeßt (8 1 ). § 2 verbietet grund

vom 6./24. Juli 1916 (ROBI. S. 800) dahin, daß der ſäßlich das Verfüttern von Startoffeln, Kartoffelſtärfe,

Reichstangler Ausnahmen von ihren Borſchriften zus
Kartoffelſtärkemehl und Erzeugniſſen der Kartoffel

laſſen kann.
trocknerei, § 3 das Einſäuern von Kartoffeln ſowie

c) VO . vom 4. Dezember 1916 (RGBI. S. 1327). das Vergällen der an die Trođenkartoffel- Verwertungs

Sie ermäßigt den Höchſtpreis für vajer mit Wirkung Geſellſchaft m . b . b . in Berlin abzuliefernden Mengen

vom 31. Januar 1917 und den şöchſtpreis für Gerſte und ihre Vermiſchung mit anderen Gegenſtänden . Die

mit Wirkung vom 10. Dezember 1916 . SS 4-6 treffen Anordnungen über die Sicherſtellung
d) Bet. vom 11. Januar 1917 (NOBI. S. 31) . des für die Ernährung der Bevölkerung bis zuni

Ihren Gegenſtand bildet die Regelung des Verkehrs 20. Juli 1917 erforderlichen Bedarfs an Kartoffeln.

mit Hafer und Sommergerſte zu Saatzwecken . Die Nach § 7 haben die Kartoffelerzeuger ihre Kartoffel

wichtigſten Vorſchriften ſind , daß Beräußerung, Ers
vorräte pfleglich zu behandeln und dürfen ſie in Höhe

werb und Lieferung von Hafer und Sommergerſte zu der bei ihnen ſichergeſtellten Mengen nicht verbrauchen

Saatzweden nur gegen Saaikarte erfolgen darf (8 1) noch durch Rechtsgeſchäft darüber verfügen. Straf

und daß beſonderer Zulaſſung bedarf, wer mit þafer beſtimmungen § 10 .

oder Sommergerſte handeln will, die er nicht ſelbſt

gebaut hat (§ 4 ). Zuwiderhandlungen gegen die Bef. 3. Vorſchriften für Kohlrüben .

fallen unter § 9 VÕ . über Gafer aus der Ernte 1916
Bel. vom 1. Dezember 1916 (ROBI. S. 1316) . § 1

dom 6. Juli 1916 (HOBI. S. 811) und § 10 VO . über
ordnet die Beſchlagnahme der Kohlrüben zugunſten

Gerſte aus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916 (MOBI. der Kommunalverbände an. § 2 Abſ. 1 verbietet vor

S. 800 ). behaltlich der Ausnahmebeſtimmungen in 88 3-6

| Veränderungen an den beſchlagnahniten Vorräten ohne

1) Bepter Bericht S. 397 deo 12. Jahrgangs dieſer Zeitſdrift . Zuſtimmung des Kommunalverbandes. § 2 Abſ. 3
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und § 4 verpflichten für den Fall der erlaubten Ver- Erzeugung an Bottichhefe vom 20. Dezember 1916

bringung beſchlagnahmter Vorräte in den Bezirk eines ab an den VerbandDeutſcher Brauereihefe- Trođnungs

anderen Kommunalverbandes den Beſißer zur Anzeige anſtalten 6. m . b . $ . in Berlin oder die von ihm .

hiervon bei beiden Kommunalverbänden . Die Beſißer beſtimmten Stellen liefern . Strafbeſtimmungen § 9.

beſchlagnahmter Vorräte haben nach § 3 die zur Er

haltung der Vorräte erforderlichen Qandlungen vorzu 9. Vorſchriften für Branntwein .

nehmen. § 12 macht ihnen noch beſonders zur Pflicht, Bef. vom 9. Januar 1917 (RGBI. S. 25 ). § 1

Vorräte , die ſie nach § 5 freihändig übereignet haben , verbietet, inländiſchen Wein und ſolchen ausländiſchen

oder die nach ss 9jf. bei ihnen enteignet worden ſind, Notwein, der bei der Einfuhr wenigerals 10 g Alkohol

zu verwahren und pfleglich zu behandeln, bis der in 100 ccm enthält, zur Herſtellung von Branntwein

Erwerber die Vorräte in ſeinen Gewahrſam über- zu verwenden und ſolche Weine zur Verarbeitung auf

nimmt. Die Regelung des Verbrauchs der Kohlrüben Branntwein zu erwerben. Ausnahmen Abſ. 2. Wer

liegt nach Maßgabe der $8 14 ff. den Landeszentral- Brantwein aus Wein oder unter Zuſaß von Wein her

behörden, den von ihnen beſtimmten Behörden , den ſtellt, darf ihn nach § 2 nur mit Genehmigung des

Kommunalverbänden und Gemeinden ob . Štrafbeſtim- Borſißenden der Reichsbranntweinſtelle abſeßen . Das
mungen § 21 . gleiche gilt für Perſonen, die mit Beginn des 11. 3a

nuar 1917 Eigentümer von unverſteuertem oder un

4. Vorſchriften für Milch.
verzolltem Branntwein der bezeichneten Art waren .

a) VD. vom 16. Dezember 1916 (MGBI. S. 1391 ) . Wer dieſer Abſaßbeſchränkung unterliegt, hat nach § 3

Sie ergänzt die VO. über die Einfuhr von fonden- ſeine Vorräte auf Verlangen des Vorſißenden der

ſierter Milch und von Milchpulver vom 18. April 1916 Reichsbranntweinſtelle den von dieſem bezeichneten

(ROBI. S. 302) dahin, daß der Reichstangler ihre Stellen fäuflich zu überlaſſen und bis zur Åbnahme

Vorſchriften auf andere Milcherzeugniſſe und auf Nähr- pfleglich zu behandeln . Nach § 6 darf Branntwein ,

mittel ausdehnen kann, die Dauermilch enthalten . der aus Bein oder unter Zuſatz von Wein hergeſtellt

b) Bef. vom 16. Dezember 1916 (ROBI. S. 1392) iſt, nur mit Genehmigung des Vorſißenden der Reichs

und vom 5. Januar 1917 (RGBI. S. 13) . Erſtere branntweinſtelle gegen Entrichtung der Verbrauchsab

erſtreckt die Vorſchrift in § 1 der Ausführungsbes gabe in den freien Verkehr übergeführt werden. § 7

ſtimmungen vom 18. April 1916 zur VO. über die legt den Brennern und Beſibern von Branntwein der

Einfuhr von kondenſierter Milch und von Milchpulver bezeichneten Art Auskunfts- und Anzeigepflichten auf.

vom 18. April 1916 (ROBI. S. 303) ( Pflicht zur Strafbeſtimmungen § 10.

lleberlaſſung an die Zentral -Einkaufs - Geſellſchaft

m. b. H. in Berlin bei Einfuhr ausdem Ausland) und 10. Vorſchriften für Stroh und Hädfel .

die Vorſchrift in Art. I der Bef. über die Durchfuhr VD , vom 23. November 1916 (ROBI. S. 1288) .

von kondenſierter Milch und von Milchpulver vom Sie dehnt die VO. über den Verkehr mit Stroh und

13. Oftober 1916 (ROBI. S. 1163) (Verbot der Durch- Hädſel vom 8. November 1915 (ROBI. S. 743) auf

fuhr) auf Milcherzeugniſſe aller Art. das Stroh von Lupinen ſowie das Zuder- und Húnfels

rübenjamenſtroh aus .
5. Vorſchriften für Eier .

a) Bet, vom 21. November 1916 (ROBI. S. 1286) .
II. Sonſtige Vorſchriften.

Die Reichsverteilungsſtelle für Eier crhält die Be

zeichnung „ Meichsverteilungsſtelle für Nährmittel und 1. Vorſchriften für Kleidungs- und Wäſcheſtüđe ſowie
Eier " . Schuhwaren .

b) Bek. vom 1. Dezember 1916 (ROBI. S. 1322) . a) Bek. vom 6. Dezember 1916 (NGBI. S. 1342) .

Sie verbietet die Durchfuhr von Eiern durch das Sie ſette mit Wirkung vom 15. Dezember 1916 die

Deutſche Reich. VO. betr. die Einſchränkung der Arbeitszeit in Be

trieben, in denen Schuhwaren hergeſtellt werden, vom

6. Vorſchriften für Fleiſch .
14. Juni 1916 (NGBI. S. 519) außerStraft.

Bef. vom 13. Dezember 1916 (ROBI . S. 1357) . b) VO . vom 23. Dezember 1916 (NOBI. S. 1417) .

§ 1 ſept für die Abgabe von Pferdefleiſch an den Vers Sie dehnt die VO . über die Regelung des Verkehrs

braucher im Kleinhandel Höchſtpreiſe feſt, die nach § 2 mit Web-, Wirk- und Stricwaren für die bürger

von den Landesbehörden ermäßigt werden fönnen . liche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 (ROBI. S. 463)

§ 3 ermächtigt die Kommunalverbände und Gemeinden, auf Schuhwaren aus und ergänzt dieſe VD . durch

den Verkehr mit Schlachtpferden und Pferdefleiſch ſo- eine Einſchränkung des Berkehrs mit getragenen Kleis

wie den Verbrauch von Pferdefleiſch zu regeln. § 4 dungs- und Wäſcheſtücken ſowie getragenen Schuhwaren

verbietet die Herſtellung von Dauerwurſt aus Pferde- und durch das Verbot, zu Zweden des Wettbewerbs in

Fleiſch . Strafbeſtimmungen 8 6 . Befanntmachungen auf die Bezugsſcheinfreiheit oder

die Bezugsicheinregelung hinzuweiſen . Die Strafbeſtim
7. Vorſchriften für Fiſche und Seemuſcheln . mungen in § 20 der VO . vom 10. Juni 1916 werden

a) Bek, vom 26. November 1916 (RGBI. S. 1302) . entſprechend erweitert.

Die Uenderungen, die hiernach die Strafbeſtimmungen c ) Bef . vom 23. Dezember 1916 (ROBI. S. 1420) . Sie

in & 7 der Bef . über die Ueberwachung des Verkehrs veröffentlicht die VO. über die Regelung des Verkehrs

mit Seemuſcheln vom 2. November 1916 (ROBI. mit Web-, Wirt- und Strickwaren für die bürgerliche

S. 1243) erfahren, dienen ausídließlich der Beſeiti- Bevölkerung vom 10. Juni 1916 in der Faſſung, die

gung von Redaktionsverſehen. ſie durch die unter b) aufgeführte VO . erhalten hat.

b) Bef, vom 28. November 1916 (ROBI. S. 1303) . d ) Bek. vom 23. Dezember 1916 (RUBI. S. 1426) .

§ 1 ſieht die Ernennung eines Reichsfommiſſars für Fiſch- Sie ergänzt die Bef. über Bezugsſcheine vom 31. DI

verſorgung vor . $ 2 ermächtigt ihn , Beſtimmungen tober 1916 (ROBI. S. 1218 ) dahin, daß auch für eine

über die Preiſe und den Abſaß von Fiſchen ſowie von Reihe näher bezeichneter Lurusſchuhwaren Bezugs

Zubereitungen von Fiſchen zu erlaſſen. Zuwiderhand- ſcheine ohne Prüfung der Notwendigkeit der An

lungen gegen ſeine Beſtimmungen werden nach § 6 ſchaffung erteilt werden dürfen, wenn der Antragſteller

beſtraft. nachweiſt, daß er einer der von der Reidsbekleidungs

ſtelle beſtimmten Annahmeſtellen ein Paar getragene,
8. Vorſchriften für Bierhefe .

gebrauchsjähige Schuhe oder Stiefel überlaſſen hat.

Bel. vom 10. Dezember 1916 (ROBI. S. 1351 ) . e) Bet. vom 23. Dezember 1916 (ROBI. S. 1427) .

Nach $S 1–3 müſſen die Bierbrauereien ihre gange i § 1 überträgt die Durchführung des Erwerbes, der
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vom

Bearbeitung und Veräußerung getragener Kleidungs- bahnähnlichen Kleinbahnen möglichſt einzuſchränken .

und Wäſcheſtüđe ſowie getragener Schuhwaren gemäß § 7 verbietet die dauernde Beleuchtung der gemein
10. Juni

§ 9a BO. 1916 über die Regelung ſamen þausflure und Treppen in Wohngebäuden nach
23. Dezember

9 Uhr abends . Strafbeſtimmungen § 8.
des Verkehrs mit Web-, Wirts, Stridt- und Schuh

waren (MOBI. S. 1420) den Kommunalverbänden. Die 4. Vorſchriften für Zündwaren .

$S 2 und 5 ermächtigen die Reichsbekleidungsſtelle zum VO . vom 16. Dezember 1916 und Ausführungs

Erlaß der weiteren Ausführungsbeſtimmungen. beſtimmungen dazu vom gleichen Tage (RGBI. S. 1393

f) VO. vom 4. Januar 1917 (ROBI. S. 7 ) . § 1 und 1394). Die &$ 1 und 2 der Ausführungsbeſtimmungen

ermächtigt den Reichstangler, die verſtellung von Schuhe ſeßen für Zündhölzer Höchſtpreiſe im Sinn des Höchſt

fohlen, Sohlenſchonern , Sohlenbewehrungen, Schuh- preisgeſeges feſt. Nach § 3 Abſ. 2 dürfen Herſteller von

warenbeſtandteilen , Ledereríakſtoffen für Schuhwaren, Zündhölzern folche nur an Kleinhändler liefern, mit

ſowieden Verfehr mit ſolchen Gegenſtänden und daraus denen ſie ſchon vor dem 1. Dezember 1916 in dauernder

hergeſtellten Schuhwaren zu regeln und Zuwiderhand- Geſchäftsverbindung ſtanden . § 4 verbietet, andere

unter die . 2 bezeichneten

ſtellen . Mach 3*2* find unternehmer von Betrieben, in zuſtellen ;ausgenommen ſind nur Weſtentaſchen-,Buch
als die in 1 her

denen Gegenſtände der bezeichneten Art gewerbsmäßig und Sturmhölzer. Strafbeſtimmungen $ 6.

hergeſtellt, aufbewahrt, feilgehalten , verlauft oder ſonſt

in den Verkehr gebracht werden, gegenüber den Bes
5. Borſchriften für Bengin .

amten der Polizei und den von ihr beauftragten Sach- Bek. vom 20. Dezember 1916 (ROBI. S. 1409). Sie

verſtändigen zu Auskünften verpflichtet. Ihre Betriebe erſtređt die Wirkſamkeit der in der Bek. vom 27. Juni

können nach § 4 geſchloſſen werden, wenn ſie oder die 1916 (NGBI. S. 611 ) zugelaſſenen Ausnahme von dem

Leiter der Betriebe ſich in der Befolgung der ihnen Höchſtpreis für Teſtbenzin bis zum 31. März 1917 .

auferlegten Pflichten unzuverläſſig zeigen . Im Falie
der Schließung ihres Betriebs müſſen ſie nach § 5 ihre 6. Borſchriften für Mineralöle , Erdwachs und Stergen .

Borräte der Erſaßſohlengeſellſchaft m . b . Ⓡ . in Berlin VO. vom 18. Januar 1917 und Ausführungs

anbieten und aufVerlangen abliefern. Strafbeſtim- beſtimmungen dazu vom gleichen Tage (RGBÍ. S.60

mungen § 7. und 61). Nach § 1 der Ausführungsbeſtimmungen

g) Bet. vom 4. Jannar 1917 (ROBI. S. 10) . Auf dürfen mineraliſches Rohöl, alle bei ſeiner Verarbeitung

Grund der Ermächtigung in § 1 der unter f aufge- anfallenden Erzeugniſſe, Erdwachs und Kerzen, die aus

führten VO. ordnet § 1 an, daß Schuhfohlen, die nicht dem Ausland eingeführt werden , nur durch die Kriegs

ausſchließlich aus Leder oder Holz in einem Stüđ be- fchmieröl-Geſellſchaft m . b . § . in Berlin oder mit ihrer

ſtehen , Sohlenſchoner und Sohlenbewehrungen , zu Genehmigung in den Verkehr gebracht werden. Auch

deren Herſtellung Leder verwandt wird , ſowie Leder- ſoweit ſie im Jnland erzeugt ſind, müſſen ſie nach § 2

erfaßſtoffe, die zur Herſtellung oder Ausbeſſerung von an die Kriegsſchmieröl-Geſellſchaft geliefert werden .

Schuhwaren Verwendung finden können , nur mit Zu. Die $8 3 und 4 legen Anzeige- und Auskunftspflichten,

ſtimmung der Erſaßſohlengeſellſchaft gewerbsmäßig $ 5 die Verpflichtung zur ſorgfältigen Behandlung der

hergeſtellt, zur gewerbsmäßigen Herſtellung oder Aus- in & 1 bezeichneten Gegenſtände auf. § 13 dehnt die

beſſerung von Schuhwaren verwandt oder ſonſt in Vorſchriften der Bef. betreffend Beſtimmungen für den

den Verkehr gebracht werden dürfen. § 2 ſeßt die Kleinhandel mit Kerzen vom 4. Dezember 1901 (NOBI.

21. Juni

Bet. über untaugliches Schuhwert vom
1916 S. 494) auf die Packungen mit Cereſin- und Wachs

19. Oftober
ferzen aus und trifft weitere Vorſchriften über den

(RGBI. S. 541 und 1172) außer Kraft. Uebergangs
Verfehr mit Kerzen . § 14 verbietet, Kerzen und Herzen

beſtimmungen § 2 Abſ. 2 und 3. Strafbeſtimmungen $ 3 .
abfälle ohne Einwilligung der Kriegsſchmieröl-Geſell

2. Vorſchriften für Seidenwaren . ſchaft zur gewerblichen Verwertung umzuſchmelzen .

a) VO. vom 23. November 1916 (NGBI. S. 1291) . Nach § 15 hat die Striegsſchmieröl-Geſellſchaft bei Ab

§ 1 ſchränkt die Zuläſſigkeit der Verwendung von Chlor:
gabe von Rohſtoffen zur Kerzenherſtellung vorzu

zinn zur Beſchwerung von ſeidenen Garnen und ſeis
fchreiben , daß die Stoffe nur zur Herſtellung von

denen Webs, Wirts und Stridwaren ein . Höher be
Sterzen zu verwenden ſind, und welche Kleinverkaufs

ſchwerte ſeidene Erzeugniſſe dürfen nach § 2 nicht mehr
preiſe für die Kerzen auf den Packungen angegeben

eingeführt werden . 83 ermächtigt den Reichskanzler
werden müſſen . Strafbeſtimmungen § 18.

zu Aenderungen und Ausführungs- ſowie Ausnahme
7. Vorſchriften für Phosphor.

beſtimmungen .

b) Bel. vom 23. November 1916 (ROBI. S. 1292 ).
a) VO. vom 30. November 1916 (ROBI. S. 1321) .

Sie trifft die Ausführungsbeſtimmungen zu der vor
§ 1 ermächtigt den Reichskanzler zur Bezeichnung einer

erwähnten VD ., namentlich auch in g 3 die Straf
Stelle, der es obliegt, die Verſorgung des deutſchen

beſtimmungen .
Wirtſchaftslebens mit Phosphor zu fördern . § 2 regelt

die Befugniſſe dieſer Stelle. $ 5 überträgt dem Reichs

3. Borſchriften für Brennſtoffe und Beleuchtungsmittel. kanzler die weiteren Anordnungen, für die auch Strafs

VD. vom 11. Dezember 1916 (ROBI. S. 1355 ). vorſchriften vorgeſehen werden .

8 1 verbietet jede Lichtreklame. Nach § 2 ſind alle b ) Bef. vom 8. Januar 1917 (MGBI. S. 25) . Sie

offenen Verkaufsſtellen mit Ausnahme von Apotheken, bezeichnet als die nach § 1 der vorerwähnten VO. 3U

Lebensmittels und Zeitungsgeſchäften abends 7 Uhr ſtändige Stelle die Kriegs - Phosphat-Geſellſchaft m. b . H.

und an den Sonnabenden um 8 Uhr zu ſchließen. in Berlin .

§ 3 trifft Vorſchriften über die Schließung von Wirt

ſchaften, Cafés, Theatern, Lichtſpielhäuſern und öffent
8. Vorſchriften für Stickſtoff.

lichen Vergnügungsſtätten aller Art. § 4 ermächtigt VD. vom 18. Januar 1917 ( ROBI. S. 59 ) . § 1

die Polizeibehörden zu Anordnungen über die Beleuch : fieht die Ernennung eines Reichskommiſſars für Stick

tung von Schaufenſtern , Läden, Verkaufsräumen, Wirts ſtoffwirtſchaft vor. § 2 regelt ſeine Befugniſſe. § 3

ſchaften, Cafés, Theatern , Lichtſpielhäuſern und öffent- enthält die Straſbeſtimmungen.

lichen Vergnügungsſtätten aller Art, verbietet ferner

die Außenbeleuchtung von Schaufenſtern und Gebäuden
9. Vorſchriften für Tabat.

zu gewerblichen Zweden. Nach SS 5 und 6 iſt die Bet. vom 21. November 1916 (RGBI. S. 1288),

Beleuchtung der öffentlichen Straßen und Pläge ſowie 15. Dezember 1916 (ROBI. S. 1389 ), 30. Dezember 1916

der Betrieb der elektriſchen Straßenbahnen und ſtraßen- (ROBI. 1917 S. 1 ) und 17. Januar 1917 (RGBI. S. 54) .
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Sie enthalten kleine Aenderungen der Ausführungs- ſtempelgeſeßes für im Ausland befindliche ausländiſche

beſtimmungen vom 10. und 27. Dłtober 1916 zu der Wertpapiere inländiſcher Beſiker, die bis einſchließlich

Verordnung über Rohtabat (ROBI. S. 1149 u. 1200 ) . 31. März 1917 ins Ausland eingeführt werden, erſt

dann ein , wenn die Papiere im Inland veräußert,
10. Borſchriften für Druckpapier.

verpfändet oder zum Gegenſtand eines anderen Ge

a) VO . vom 30. November 1916 (RGBI. S.1305). ſchäfts unter lebenden gemacht werden . Vorausſeßung

§ 1 ſieht die Errichtung einer Meichsſtelle für Papier- iſt die vorläufige Anmeldung der Wertpapiere bei der

holz in Berlin zur Beſchaffung von Papierholz für Steuerſtelle nach Maßgabe des Abſ. 2. Dieſe Vors

die Verſorgung der Tageszeitungen mit Druđpapier ſchriften gelten nach § 2 auch für die Beſißer aus

vor. Auf ihre Aufforderung haben ihr nach § 7 die ländiſcher Papiere, die für Rechnung eines inländiſchen

Beſiger von Sellſtoffabrifen, polzichleifereien und Hommittenten von einem inländiſchen Kommiſſionär

Druckpapierfabriken über ihre Holzbeſtände und deren durch ein im Ausland abgeſchloſſenes Geſchäft ange

Verwendung Anzeigen zu erſtatten . Nach § 8 kann ſchafft, aber im Ausland in Verwahrung geblieben

ihnen von der Reichsſtelle für Papierholz verboten ſind . Wer vorläufig angemeldete Wertpapiere ver

werden, an den angezeigten Beſtänden ohne Genehmi- äußert, verpfändet oder zum Gegenſtand eines anderen

gung der Reichsſtelle Veränderungen vorzunehmen . Geſchäfts unter lebenden macht, hat ſie vorher nach

Papierholz, das ihnen von der Reichsſtelle zugewieſen § 11 des Reichsſtempelgeſeßes zu verſteuern ; Zuwider

wird, haben ſie abzunehmen und ebenſo wie ihre handlungen unterliegen den Vorſchriften des § 11 des

eigenen Papierholzbeſtände nach Weiſung der Reichs- Reichsſtempelgeſekes (8 4) .

ſtelle für die Herſtellung von Zeitungsdruđpapier zu

verarbeiten (8 9). Die Erzeugniſſe müſſen ſie nach
15. Borſchriften für Auslandsforderungen.

Anordnung der Reichsſtelle an die von ihr bezeichneten VO. vom 16. Dezember 1916 (ROBI. S. 1400) .

Stellen liefern (8 11). Der Reichstangler kann nach Nach § 1 ſind Forderungen gegen Schuldner im feind

$ 12 Höchſtpreiſe im Sinne des Höchſtpreisgeſeges für lichen Ausland nach Anordnung des Reichskanzlers

Zellſtoff, Holzſchliff zur Druđpapierherſtellung und bei den von den Landeszentralbehörden beſtimmten

Zeitungsdrucpapier feſtſeßen und nach § 14 Beſtim- Stellen (§ 2 Abſ. 1 ) anzumelden. Auf Verlangen

mungen zur Ausführung der VD. treffen . Strafvor- dieſer Stellen oder des Reichskanzlers iſt jedermann

ſchriften § 15 . zu einer Erklärung verpflichtet, ob bei ihm die Vor

b) Bet, vom 21. Dezember 1916 (NOBI. S. 1414) . ausſeßungen derAnmeldepflicht vorliegen . Straf

Sie überträgt auch für die Zeit vom 1. Januar bis beſtimmungen $ 5 .

31. März 1917 der Striegswirtſchaftsſtelle für das deutſche

Zeitungsgewerbe in Berlin die Beſtimmungder Mengen 16. Vorſchriften zur Hegelung der Einfuhr.

von maſchinenglattem , holzhaltigem Druckpapier, die VO. vom 16. Januar 1917 und Ausführungs

Verleger und Druder von Zeitungen ſowie ſonſtige beſtimmungen dazu vom gleichen Tage (NGBI. S.41

Perſonen für ihr Gewerbe beziehen dürfen . und 42) . Nach § 1 VO. iſt die Einfuhr aller

11. Borſchriften für fetthaltige Waſchmittel.
Waren nur mit Bewilligung der zuſtändigen Behörde

( vgl . 88 1 und 2 der Ausführungsbeſtimmungen) ge
Bek. vom 14. Dezember 1916 (RGBI. S. 1381) . ſtattet. Auf Zuwiderhandlungen finden nach § 2 die

Sie enthält fleine Aenderungen der Ausführungs- Strafvorſchriften des Vereinszollgeſeges über Åonters

beſtimmungen zur VO. über den Verkehr mit Seife bande Anwendung .
21 Juli

uſw. vom 1916 (ROBI. S. 766 u . 970) .
28. Auguſt 17. Vergeltungsmaßregeln gegenüber dem feindlichen

Ausland .

12. Borſchriften für Soda .

Bet. vom 18. Dezember 1916 (RGBI. S. 1405 ).
a) Bek. vom 24. November 1916 (ROBI. S. 1289) .

Die Höchſtpreiſe für Soda werden darin neu feſtgeſeßt .
§ 1 verbietet unter den dort angegebenen Voraus

feßungen Zahlungen ſowie Abführungen oder Uebers

13. Borſchriften für Trocnungseinrichtungen. weiſungen von Geld oder Wertpapieren nach Ztalien,

den italieniſchen Kolonien und auswärtigen Beſißungen
VO. vom 7. Dezember 1916 (ROBI. S. 1343) .

ſowie den von italieniſchen Streitkräften beſeßten Ge
Nach § 1 mußten Beſißer von Darren mit mehr als

bieten . Nach 82 finden 1 Abſ. 2 und SS 2–7
100 qm Darrfläche und von maſchinell angetriebenen

VO. betreffend Zahlungsverbot gegen England vom
Trodnungseinrichtungen für landwirtſchaftliche Ers 30. September 1914 (ROBI . S. 421) mit einigen Eins
zeugniſſe der Zentralſtelle für das Trođnungsweſen

ſchränkungen gegenüber den bezeichneten Gebieten , nach
in Berlin bis zum 31. Dezember 1916 beſtimmte An

§ 3 die Vorſchriften in SS 5-11 und 13 VO. über

gaben über ihre Anlagen und deren Verwendung die Anmeldung des im Inland befindlichen Vermögens

machen . Nach § 3 ſind dieſe Angaben alljährlich in von Angehörigen feindlicher Staaten vom 7. Oktober

der Zeit vom 15. Auguſt bis 1. September für das
1915 (NOBI. Š . 633) auf das Vermögen italieniſcher

zurückliegende, mit dem 30. Juni ablaufende Betriebs
Staatsangehöriger , ferner nach § 4 die Vorſchriften

jahr zu wiederholen. Die Meldepflichtigen müſſen nach
der VO. betreffend die zwangsweiſe Verwaltung fran

§ 4 Betriebsüberſichten führen und den Beauftragten 26. Nov. 1914 ( ROBI. S. 487 )

der Zentralſtelle für das Trocknungsweſen die Einſicht göſiſcher Unternehmungen vom
10. Febr. 1916 (RGB . S. 89 )

in die Betriebsbücher und den Zutritt zu den Betriebs gegen italieniſche Staatsangehörige Anwendung.

und Lagerräumen geſtatten . § 5 verpflichtet die bie

feranten von Darren und Trocknungseinrichtungen
b) VO. vom 17. Januar 1917 (NGBI. S. 51 ) .

ſowie von Maſchinen dafür, der Zentralſtelle für das
Sie trifft Ausnahmen von den Stundungsvorſchriften

Trocknungsweſen Neuanlagen und Lieferungsaufträge
des § 2 VO . betreffend Zahlungsverbot gegen

anzuzeigen . Straſbeſtimmungen § 7 .
England vom 30. September 1914 (ROBI . S. 421)

und der Bekanntmachungen , die den § 2 auf andere

14. Vorſchriften für Wertpapiere.
Staaten für anwendbar erklären .

VO . vom 14. Dezember 1916 (ROBI . S. 1387 ).

Nach § 1 tritt die Verpflichtung zur Entrichtung der
Verantwortl . Herausgeber i . V.: E. Etert , Land

Abgabe nach Tarifnummer 1 C und 2 b, c des Reichs- gerichtsrat im Staatsminiſterium der Juſtiz .

Eigentum von J. Schweißer Verlag (Arthur Sellier) München, Berlin und Leipzig.
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Die Behandlung der deutſchen Außenſtände 7. Oktober 1915 (RGBI. 1915 S. 633), nach
der u . a . vermögensrechtliche Anſprüche aller Art

im feindlichen Ausland.
von Angehörigen ſeindlicher Staaten gegen Per

Von Oberlandesgerichtsrat Dr. Nöldete in Hamburg . ſonen, die im Inland ihren Wohnſiß oder Siß

haben , anmeldepflichtig wurden . Dieſe Beſtands.
Die engliſche Art der Kriegführung, die vor

aufnahmen dienen nicht allein ſtatiſtiſchen Zwecken,
dem feindlichen Privateigentum nicht Halt macht,

ſondern ſind Rampfmaßnahmen, die uns durch
ſondern entgegen den allgemein anerkannten Grund

die Kriegführung unſerer Gegner aufgezwungen
jāßen des Völkerrechts den Krieg auch in die rein worden ſind.

privatrechtlichen Verhältniſſe derder beiderſeitigen

Staatsangehörigen hineinträgt , hat es bewirtt ,
Wie ſehr ſich der gegenwärtige Wirtſchafts

daß alle, die vor dem Kriege in geſchäftliche Be
krieg von früheren Kriegen unterſcheidet, zeigt ſich

ziehungen zum feindlichen Ausland getreten ſind,
u . a . auch darin , daß früher private Gläubiger

feindlicher Schuldner nicht daran dachten , von der
ſeit dem Beginn des Krieges in eine gewiſſe Un:
ruhe über die Entwiďlung ihrer Intereſſen jenſeits Staatsgewalt beſondere Maßnahmen zum Schuße

der Grenzen der Mittelmächte geraten ſind. Dabei
ihrer privaten Forderungen zu beanſpruchen ,

tommen wirtſchaftliche Intereſſen der verſchiedenſten
während nunmehr ſchon ſeit mehr denn zwei

Art in Betracht. Ein Intereſſenkompler betrifft
Jahren in den weiteſten Kreiſen und beſonders

die Behandlung der Ichwebenden Verträge mit
in allen mit dem Ausland in geſchäftlichen Be

feindlichen Staatsangehörigen nach dem Kriege.
ziehungen ſtehenden wirtſchaftlichen Verbänden die

Nachdem die feindlichen Regierungen in dieſe Ver
Frage vielfach erörtert wird , auf welche Weiſe die

träge mit rauher Hand eingegriffen hatten , ſind
privaten Außenſtände am beſten zu ſichern ſind .

bei uns mit aller Entſchiedenheit gleichartige Maß:
Dabei ſind unter den Außenſtänden nur die auf

nahmen zur Vergeltung gefordert worden . ) Nach
privatrechtlichen Titeln beruhenden Forderungen

langem Sträuben hat die Regierung ſich endlich
zu verſtehen, im weſentlichen alſo Forderungen

entſchloſſen durch die Bek . betr . Verträge mit feind: aus Kauf- und Lieferungs- , Miet- , Fracht-, Dar

lichen Staatsangehörigen vom 16. Dezember 1916
leheng- uſw. Verträgen , nicht aber Anſprüche aus

( ROBI. 1916 S. 1396 ) dieſem Verlangen zu ent völkerrechtlichen Delikten und kriegeriſchen völker:

ſprechen. Durch Bet . vom gleichen Tage (RGVI.
rechtsmäßigen Handlungen unſerer Feinde , die

1916 S. 1400) hat der Bundesrat eine andere, einen Entſchädigungsanſpruch begründen. Die

wirtſchaftlich viel wichtigere Frage einen Schritt lekteren ſind Kriegsſchäden im eigentlichen Sinne ,

gefördert. Es hat die zwa ng 8weiſe An :
über deren Regelung bei den Friedensverhand

meldung der deutſchen Forderungen
lungen unter allen Umſtänden irgendeine Rege

gegen Schuldner im feindlichen Aus lung getroffen werden muß. Bei den privaten

land angeordnet. In gewiſſer Beziehung bildet
Außenſtänden iſt dies an ſich keineswegs der Fall .

dieſe Verordnung die Ergänzung der Bef. über
Daß ſich der Staat trozdem mit ihnen befaſſen

die Anmeldung des im Inland befindlichen Ver muß, iſt die Folge der Tatſache, daß die feind

mögens von Angehörigen feindlicher Staaten vom
lichen Regierungen die deutſchen Außenſtände als

einen Gegenſtand behandeln, auf den ſie die Hand

2) S. meine Ausführungen in der Leipz. Zeitſchr. legen zu können glauben . Wie groß die hier in

1916 S. 1273 und Schaps, DIZ. 1916 S. 923 . Frage kommenden wirtſchaftlichen Intereſſen find,
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ergibt ſich daraus, daß nach vorſichtiger Schäßung man , daß die feindlichen Regierungen eine Aus

die in England, Frankreich, Rußland , Belgien, fallhaftung übernehmen .

Italien und Serbien zurzeit noch ausſtehenden
Daß durch die bisherigen Erörterungen 3) die

deutſchen Handelsforderungen ſich auf wenigſtens Frage völlig geklärt ſei, wird niemand behaupten

2 Milliarden belaufen . )
können . Infolgedeſſen läßt ſich auch noch nicht

Mit Rückſicht auf das planmäßige, einheit überſehen , welche Folgen die durch die VO. vom

liche Vorgehen der Feinde gegen die deutſchen
16. Dezember 1916 angeordnete Anmeldung der

Forderungen lag der Gedanke nahe, die deutſchen deutſchen Außenſtände haben wird. Immerhin

Schulden an das Ausland ebenſo einheitlich zu iſt es ſehr zu billigen, daß nicht nur die Regierung,

behandeln und eine allgemeine Zwangsauf : ſondern auch weite Handelskreiſe, insbeſondere Ham

rechnung vorzuſchlagen. Aber die Durchführung burgs, ihren Widerſpruch gegen die Zwangsan

dieſes Vorſhlages mußte an der harten Welt der meldung aufgegeben haben .Dieſer Widerſpruch hatte

Tatſachen ſcheitern. Es ſtellte ſich ſchon bald ſeinen Grund in erſter Linie in der grundſäßlichen

heraus, daß bei der ungemein großen Verſchieden: Abneigung gegen ſtaatliche Eingriffe in dieje rein

heit der Forderungen und Schuldner und ihrer privaten Verhältniſſe, dann aber auch in der Be

Güter eine ſolche allgemeine Aufrechnung in der forgnis vor der Anordnung der Zwangsaufrech

Praxis gar nicht durchzuführen geweſen wäre ,
nung, die jetzt wohl als beſeitigt angeſehen werden

namentlich wenn ſie, was zuerſt auch im einzelnen
kann . Nachdem jedoch ſowohl England als auch

gefordert wurde, ſchon während des Krieges er
Frankreich und Rußland eine Beſtandsaufnahme

folgen ſollte.
der deutſchen Auslandforderungen und -ſchulden

Seither iſt eine große Zahl anderer Vorſchläge
angeordnet haben, war es geboten, daß auch wir

.zur Sicherung der deutſchen Außenſtände " ge
auf dieſem Wege vorgingen, ichon um etwaige

macht worden, die van Erdelens in dem
Zwangsmaßregeln unſerer Gegner in ihrer wirt

6. Sonderheft des in Hamburg erſcheinenden Jahr- ichaftlichen Tragweite überſehen und ihnen ent

buchs der Verkehrswiſſenſchaft 1917 in einer
ſprechend begegnen zu können .

Ueberſicht zuſammengeſtellt hat. Die Vorſchläge
Weitgehendes Einverſtändnis beſteht jetzt darin ,

gehen ſehr weit auseinander . Während von der

einen Seite eine ſtaatliche Einmiſchung in dieſe
daß während des Krieges nur vorbereitende

rein privatrechtlichen Verhältniſſeentſchieden zurüd Maßnahmen getroffen werden können, eine end

gewieſen undden beteiligten Kreiſen der Wegder gültige Befriedigung der deutſchen Gläubiger aber

Selbſthilfe empfohlen wird , verlangen andere eine
erſt nach dem Kriege erfolgen ſoll. Die Stimmen ,

ſolche Einmiſchung im weiteſten Umfange und
die eine alibaldige Befriedigung der deutſchen

gehen bis zum Verlangen einer allgemeinen Ueber
Gläubiger forderten , ſind verſtummt. Mit Recht

nahme der privaten Forderungen und Schulden
wird demgegenüber hervorgehoben, daß es ſehr

durch das Reich. In den meiſten Vorſchlägen zweifelhaft ſei, ob die feindlichen Staaten eine

kehrt das Verlangen nach einer Pfandhaſtung folche Regelung anerkennen und die deutſchen

der deutſchen Schulden an das Ausland fürdie Schuldner nicht eintretendenfalls in dieLage

Außenſtände wieder und einer Anerkennung dieſer kommen würden, doppelt zahlen zu müſſen ,das

Regelung im Friedensvertrage durch die feindlichen
es auch während des Krieges nicht möglich ſein

Mächte
. Zur Durchführung dieſes Vorſchlages werde, die Güte der Forderungen hinreichend zu

wird gefordert, daß jeßt ſchon die deutſchen
diedeutiten prüfen. Höchſtens wird noch vorgeſchlagen , daß

Schuldner feindlicher Gläubiger ihre Schulden an
die deutſchen Schuldner ihre Schuldbeträge bei

eine amtliche Hinterlegungsſtelle mit befreiender
einer amtlichen Hinterlegungsſtelle einzahlen ſollen ,

Wirkung gegenüber dem Gläubiger einzahlen . Der
aus deren Eingängen dann „unbeſtrittene und

Kriegša usichuß der deutichen Induſtrie fällige" Forderungen in ziemlicher Höhe bevor:
befürwortet in einer Eingabe an den Reichskanzler ſchußt werden könnten.*) Wenn aber zur Be

vom 17.Januar 1916 die Einrichtung zwiſchen gründung dieſes Vorſchlages darauf hingewieſen

ſtaatlicher „Ausgleichſtellen “, die in jedem der wird, daß England gleich bei Kriegsbeginn in

friedenſchließenden Staaten zu errichten wären , die
weitem Umfange für ſeinen Erporthandel geſorgt

die Schuldbeträge der inländiſchen Schuldner 'ent: hat, ſo iſt dieſe Tatſache richtig und zeugt von
einem weiten Blick. Es iſt auch zuzugeben, daß

gegenzunehmen und mit den entſprechenden Forde:

rungen zu verrechnen hätten. Da aber auf jeden nach dieſer Richtung auch bei uns manches hätte

Fall auf der einen Seite ein Ueberſchuß der geſchehen können , deſſen Unterbleiben ſich in Zu

Forderungen über die Schulden ſich ergeben wird, kunft bitter rächen kann. Aber mit der vor:

U. z. nach der bisherigen Annahme im Geſamt: liegenden Frage darf man dieſe Sache nicht ver

verhältnis zugunſten von Deutſchland, ſo verlangt quicken . Eine derartige Bevorſchuſſung erſcheint

a ) Wertheimer, DerSchuß der deutſchen Außen- ;) S. auch Tener , Schuß deutſcher Forderungen

ſtände im feindlichen Ausland und die Behandlung an feindliche Ausländer in Recht und Wirtſchaft 1916

der durch den Krieg unterbrochenen internationalen

Privatverträge S. 7 . 4 S. Wertheimer a . a . D. S. 12.

S. 143.
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ſchon deshalb undurchführbar, weil ſich während ihre Schuldbeträge amtlichen Stellen anvertrauen ,

des Krieges und der Sperrung der Grenzen gar insbeſondere in Rußland.

nicht feſtſtellen läßt, ob und inwieweit eine Forde- Schon dieſe Abneigung gegen eine Zwang8

rung beſtritten oder unbeſtritten iſt. hinterlegung, die mit einer Verrechnung notwendig

Man darf fich nicht verhehlen, daß die Rege: verbunden iſt, wird in . E. dazu führen , daß dieſer

lung dieſes ganzen Problems einmal von den ganze Gedanke der Verrechnung wie auch der

Maßnahmen unſerer Gegner,dannaber auch von Pfandhaftung der Schulden für die Außenſtände

dem Erfolge unſerer Waffen abhängen wird, daß ſchließlich fallen gelaſſen werden wird. Dabei

auch die Friedensverhandlungen , die an ſich ſchon ift freilich zu beachten , daß für die Frage der

ſchwierig genug ſein werden , nicht allzuſehr mit Verrechnung nicht bloß der Geſichtspunkt der

Einzelfragen, insbeſondere privaten Charakters, Sicherung der deutſchen Außenſtände, ſondern

belaſtet werden dürfen. Die Regelung der reinen auch der der Valuta in Betracht tommt. Es iſt

Kriegsſchäden wird allein ſchon mit ſehr erheb für den deutſchen Schuldner von großer Bedeus

lichen Schwierigkeiten verbunden ſein . Es er- tung , ob er ſeine Schuld auf dem Papier unter

ſcheint mir nicht ausgeſchloſſen und, falls unſere der Zugrundelegung eines im Friedensvertrage

Feinde fich weiterer Eingriffe in die privatrecht:
atrecht: feſtgeſepten Umrechnungskurſe8,etwa von Mt. 20.50

lichen Verhältniſſe enthalten, auch gerechtfertigt, für 1 £, begleicht oder ob er gezwungen iſt , ſich

daß die privaten Gläubiger in der Hauptſache zu einem viel ungünſtigeren Kurſe ausländiſche

auf den Weg der Selbſthilfe verwieſen werden. Zahlungsmittel zu beſchaffen , um damit ſeine

Sie haben auch von vornherein bei ihren Waren- Schuld abzutragen. Aber die Entwiďlung unſerer

lieferungen und Krediteinräumungen an das feind Valutaverhältniſſe nach dem Kriege läßt ſich

liche Ausland gewußt, daß ſie ein gewiſſes Riſiko heute auch von den beſten Finanzſachverſtändigen

übernehmen und daß ihnen vielfach im Auslande nicht überſehen, ſo daß die Hoffnung auf eine

nicht eine ſo zuverläſſige und leicht anzugehende dann alsbald eintretende gründliche Verbeſſerung

Gerichtsbarkeit zur Verfügung ſteht wie im In- unſerer Valuta nicht ohne weiteres als unbegründet

lande . Dem fteht freilich entgegen, daß fichdaß ſich und dieſer Geſichtspunkt für die Regelung unſerer

durch den Krieg, die zwangsweiſe Stundung der Frage nicht als maßgebend erſcheinen darf.

Forderungen durch die Zahlungsverbote, das In unſeren Handelskreiſen hat man vielfach

Schlechterwerden mancher Schuldner infolge des das Vertrauen , daß troß des rechtswidrigen Vor

Krieges und auch eine tendenziöſe Rechtſprechung gehens unſerer Gegner gegen das Privateigentum

die Lage mancher deutſcher Gläubiger ungünſtiger und die ſonſtigen privatrechtlichen Verhältniſſe die

geſtaltet hat, ſo daß das Verlangen nach einer Geſchäftsbeziehungen nach dem Kriege ſich bald

gewiſſen Berücfichtigung dieſer Umſtände nicht wieder von neuem zwiſchen uns und den Ange

unbegründet erſcheint. Immerhin halte ich es hörigen der feindlichen Länder anſpinnen werden

für ausgeſchloſſen, daß wir bei den Friedensder- und daß dem auch bei der Regelung der Frage

handlungen irgendeinen der feindlichen Staaten der Behandlung der Außenſtände in feindlichen

werden zwingen können , eine Haftung für ſolche Ländern Rechnung getragen werden ſollte . Ob

privaten Außenſtände, ſoweit er ſich nicht an ihnen freilich der Verband deutſcher Exporteure“) nicht

vergriffen hat, zu übernehmen. Dann aber wird zu weit geht , wenn er meint, daß in der Be

jede Art der allgemeinen Verrechnung mit uns zahlung der Schulden der beſte erſte Anſtoß für

überwindlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben . eine Wiedereröffnung der Handelsbeziehungen zu

Verhältnismäßig einfach wird ſich die Sache ge- erbliden fei, mag dahinſtehen . Jedenfalls der

ſtalten, wenn der Betrag der deutſchen Schulden dient die perſönliche Eintreibung der Schulden in

den der Forderungen überſtiege, was aber ver- i vielen Fällen vor dem Zwang zur Hinterlegung

mutlich nicht der Fall iſt und die Gegner damit an einer dritten Stelle den Vorzug. Viele Glau

einverſtanden wären, daß die deutſchen Gläubiger biger haben ſelbſt den dringenden Wunſch, un

ausden Schuldbeträgen befriedigt und die Ueber mittelbar mit ihren Schuldnern, mit denen ſie

ſchüſſe den feindlichen Regierungen zu einer be: zum großen Teil vor dem Kriege in langjähriger

liebigen Verteilung unter die feindlichen Glau: Geſchäftsverbindung ſtanden, in Verbindung zu

biger ausgeliefert würden. Aber mit Recht wird treten , weil ſie der Ueberzeugung ſind, daß alle

hervorgehoben, daß die mit jeder derartigen Ver: geſchäftlichen Angelegenheiten ſich aufdieſe Weiſe

rechnung verbundene Hinterlegung zu erheblichen beffer, als wenn ein Dritter dazwiſchentritt, er

Bedenken Anlaß gibt. Soweit ſie ſchon während ledigen laſſen. Daß die übertriebene Zentraliſation

des Krieges erfolgt, geht der deutiche Schuldner auch ihre großen Schattenſeiten hat , haben wir

der Stundung verluſtig, die ihm infolge des in dieſer Zeit zur Genüge erfahren. Man ſollte

Zahlungsverbote eingeräumtiſtund die er in fie deshalb nicht über den Krieg hinaus bei
ſeiner durch den Krieg durchgehende verſchlechterten behalten und vor allem nicht auf ein neues Ge:

Lage ſehr wohl gebrauchen kann. Auf der anderen biet übertragen , wie es hier der Fall ſein würde.

Seite werden viele deutſche Gläubiger gar nicht 5) S. Jahrbuch für Verkehrsmiſſenſchaft 1917 ,

damit einverſtanden ſein, daß ihre Schuldner 6. Sonderheft S. 18 .
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Nur in einer Beziehung ſcheint freilich eine oder ihnen hierin wenigſtens Beſchränkungen auf

ſtaatliche Regelung wünſchenswert. Angeſichts der erlege . Die nachfolgenden Uusführungen und Zu

großen Schwierigkeiten , mit denen die gerichtliche ſammenſtellungen mögen zur Erleichterung dieſer ,,

Beitreibung von Schulden in großen Teilen des bei der Zerſtreutheit der Grundlagen nicht immer

feindlichen Auslandes, insbeſondere in Rußland leichten Aufgabe dienen . Auf Vollſtändigkeit machen

und England, aber auch in Frankreich und Italien , ſie keinen Anſpruch ; insbeſondere ſind die nur von

von den Balkanſtaaten ganz abgeſehen , verbunden einzelnen Generalkommandos für ihre Bezirke

iſt, ſollten in den Friedensverträgen Vorkehrungen verhängten Veräußerungsverbote, wie die Beſchrän

für eine beſchleunigte Erledigung der allſeitigen, kungen des Pferdehandels , nicht berückſichtigt.

aus der Zeit vor dem Kriege herrührenden Außen- Der Zwed, Anlaß und Wortlaut der einzelnen

ſtände getroffen werden. Es müßten für je zwei Anordnungen iſt ſo verſchieden, daß die Frage, in

bisher feindliche Staaten aus Juriſten und Rauf- wieweit eine Beſchlagnahme oder ein Veräußerungs

leuten beider Staaten beſtehende Schiedsgerichte verbot die Zwangsvollſtreckung hindere, nicht all:

mit weitreichender Kompetenz eingeſeßt werden . gemein beantwortet werden kann . Doch laſſen ſich

Dieſe Schiedsgerichte würden nicht nur alle richter: zur Gewinnung eines Ueberblics beſtimmte Gruppen

lichen Handlungen ſelbſt vornehmen und auch die unterſcheiden :

Gerichte beider Staaten um beſchleunigte Amts I.

handlungen erſuchen , ſondern auch vollſtreckbare

Titel ausſtellen dürfen . Auf dieſe Weiſe würde Eine große Reihe der wichtigſten Anordnungen

manche Beſorgnis ſchwinden , die ſich jest daran
enthält nahezu gleichlautend die Beſtimmung: „ An

knüpft, daß der deutſche Gläubiger ohne Schuß
den beſchlagnahmten Vorräten dürfen -- abgeſehen

des Staates böswilligen Schuldnern im Auslande
von einzeln aufgeführten Ausnahmen --- Verände

faſt wehrlos gegenüberſteht.
rungen nicht - oder nur mit Zuſtimmung eines

Zum Schluffe möchte ich nochmals wieder:
Kommunalverbands oder einer Zentralſtelle

holen , daß eine Beſchränkung der ſtaatlichen Für:
vorgenommen werden . Das gleiche gilt von rechts

ſorgeauf die von mir vorgeſchlageneMaßnahme geſchäftlichen Verfügungen über ſie und von Ver

zur Vorausſeßung hat , daß unſere Feinde auf
fügungen , die im Wege der zwang8 -

dieſem Gebietenicht ihrerſeits mit ſchärferen Maß
vollſtreckung oder Arreftvollziehung

regeln gegen die deutſchen privaten Intereſſen in erfolgen. “ . Hier iſt die Rechtslage kları dem

ihrem Herrſchaftsbereich vorgehen . Erfolgen ſolche
Gerichtsvollzieher iſt nicht nur die Zwangsver:

Maßregeln, dann bleibt auch uns nichts anderes ſteigerung, ſondern ſchon die Pfändung unterſagt.

übrig , als uns von Staats wegen dieſer privaten
Der in dieſer Zeitſchrift ( 1915 S. 129) vertretenen

Intereſſen energiſcher anzunehmen und entſprechende gegenteiligen Auffaſſung Dr. Shuntners iſt ſchon

Vergeltungsmaßregeln zu treffen. Hierfür wird
Dettle (S. 133 ebenda) entgegengetreten . Zu ihrer

die jeßige Zwangsanmeldung der Außenſtände Widerlegung genügt der Hinweis, daß ſich das

eine wertvolle Vorbereitung bilden . Vorläufig
Verbot ausdrüdlich auch auf die Arreftvollziehung

hoffe ich aber, daß unſere Feinde ſich weiterer
erſtreckt, die in der Regel nur durch Pfändung

rechtswidriger Uebergriffe in das Privatrecht ent
ohne Verſteigerung erfolgt . Damit hat es der

halten werden. Gläubiger allerdings nicht leicht, ſeine Intereſſen

zu wahren . Der Weg der Anſpruchpfändung iſt

ihm zunächſt verſchloſſen, wie ichon Dr. Schuntner

a. a . D. zutreffend anführt. Auch auf dem Wege

Striegsbeſchlagnahme und Zwangs- des perſönlichen Sicherheitsarreſtes durch Beſchrän

vollſtredung.
kung der perſönlichen Freiheit des Schuldners in

Geſtalt von Verboten ( 933 3PD .) wird ſich

Von Amtsgerichtsdirektor Heinrich Seit in Paſſau. ſchwerlich etwas erreichen laſſen ; ſo wird beiſpiels

Durch die Verordnungen des Bundesrats und
weiſe die durch S 3 A6 . III der BRVO. über

der Militärbefehlshaberſind im Laufe desKrieges , Brotgetreide und Mehlvom 29.Juni 16 S.7824)

insbeſondere aber des abgelaufenen Jahres eine
überwiegend im öffentlichen Intereſſe eingeräumte

jehr große Anzahl verſchiedenartiger Gegenſtände Befugnis des Landwirts , daß ausgedroſchene Ge:

der Beſchlagnahme oder anderen Verkehrsbeſchrän :
treide jederzeit dem Kommunalverband zur Ver:

fungen unterworfen worden . Nahrungsmittel,Nahrungsmittel
, fügung zu ſtellen, kaum durch ein gerichtliches

Rohſtoffe, Gebrauchsgegenſtände, neuerdings ſogar
Verbot zu beſeitigen ſein . Sobald der Landwirt

getragene Kleider und Schuhe gehören dazu . Die
das Getreide aber einmal zur Verfügung geſtellt

mit der Zwangsvollſtreckung in das bewegliche
1 ) Mit S. ſind hier und im folgenden die Seiten

Vermögen befaßten Behörden, vorab die Gerichts- des Reichsgeſekblattes , mit Sta. die Nummern des

vollzieher und ihre Auſſichtsbeamten werden immer bayer. Staaisanzeigers, mit Samml. die Seiten der

häufiger genötigt ſein , zu prüfen , ob nicht eine
von der Polizeidirektion München als Beilage zum

bayer. Polizeiblatt herausgegebenen Sammlung der

Kriegsverordnung die Pfändung oder doch die für den Strieg erlaſſenen wichtigen Beſtimmungen an

Zwangsverſteigerung eines Gegenſtandes verbiete geführt .
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:

hat , kann ſein Anſpruch auf Abnahme und Bah: | anfallende Auspuß- und Schlemmgerſte wird nach

lung gepfändet werden. Im übrigen laſſen nahezu § 32 der VO. d. 6. Juli 16 als Futtermittel

alle der hier in Betracht tommenden Vorjchriften behandelt; vgl. hiezu unten IV 9.

Verfügungen über die beſchlagnahmten Gegenſtände 3. Inländiſcher safer. VO. v. 6. Juli 16

mit Zuſtimmung einer beſtimmten Behörde oder S. 811. Dazu Bet . p . 14. Dez. 16 S. 1432 und

Geſelijchaft zu. An dieſe kann ſich der Gläubiger MinBet. v . 17. Aug. 16 StA. 192. Für die zur

wenden, um zunächſt die Pfändung und dann auf Verwendung in der eigenen Wirtſchaftder Land

dem Wege des § 825 3PD. einen nach der Lage wirte beſtimmten Mengen und für Saathafer gilt

des Falles möglichen freihändigen Verkauf zu- im weſentlichen dasſelbe wie für (Sommer:)Gerſte.

ftande zu bringen. Der von den Landwirten ben mit Erlaubnis .

Unter dieſe Gruppe fallen : ſcheinen verſehenen Perſonen gelieferte Hafer

A. Bundesratsverordnungen .
SS 6 lit. f, 7, 17 Abs. 5 iſt damit noch nicht

beſtimmungsgemäß verwendet und daher nach 8 8

1. Inländiſches Brotgetreide. VO. v .29. Juni auch noch nicht beſchlagnahmefrei, muß auch unter

16 S. 782, dazu MinBet. v . 9. Aug. 16 Sta. Umſtänden nach § 10 à an den Kommunalverband

185. Die Beſchlagnahme erſtreďt fich auch auf abgeliefert werden. Seine Pfändung dürfte zu=

das ſog. Hintergetreide; ſie endigt erſt mit einem läſſig, die Verſteigerung oder anderweitige Ver

erlaubten Eigentumsübergang oder einer erlaubten wertung aber erſt nach Denehmen mit dem Roma

Verwendung. 8 8 der VO.Das zur Ernährung munalverband geſtattet ſein .

der Familie und der Arbeiter des Selbſtverſorgers 4. Rohlrüben (Wruken, Bodentohlrabi,

nach § 6 Nr. 1 der VO. zur Verfügung ſtehende Stedrüben ). Bet. d. 1. Dez. 16 S. 1316 .

Getreide darf daher, auch ſoweit es nicht unter 5. Rohtabat. VD. d. 10. Dit . 16 S. 1145.

$ 811 Nr. 2 und 4 BPO. fällt, nicht gepfändet Dazu Bet. ó. 10. Okt. 16 S. 1149 u. v. 27. DEt. 16

werden. Anders verhält es ſich mit dem zur S. 1200.

Herbſt- und Frühjahrábeſtellung nicht erforder- 6. In Molkereien hergeſtellte Speiſefette

lichen unter 8 6 a der VD. fallenden Saatgetreide ( Butter ). DD. d. 20. Juli 16 S. 755 9. Dazu

einſchließlich der Wintergerſte. Es bleibt zwar Bef. V. 3. Ott. 16 S. 1107 u . Min Bef. .

auch beſchlagnahmt, kann aber veräußert werden , 11. Aug. 16 SIA. 186. Vgl. unter II 1 .

jedoch nur unter den hier und in der Bet. vom 7. Alle Gegenſtande, für welche Höchſtpreiſe

27. Juli 16 S. 854 aufgeſtellten Einſchränkungen feſtgeſeßt ſind, ſoferne der Beſiker zu ihrer Ueber

und Vorausſegungen. Die Pfändung iſt hier: laſſung aufgefordert iſt. Höchſtpreisgeſek v . 4. Aug.

nach als zuläſſig zu erachten, die Zwangsverſtei= 14/17. Dez. 15 S. 518, § 2 Abſ. 2. Dieſe Gegen

gerung wird ſich aber in der Regel ſchon wegen ſtände aufzuzählen würde zu weit führen. Bei
der Notwendigkeit der Saatkarte für die Erwerber der Verſteigerung der nicht angeforderten und

nicht durchführen laſſen . Doch kann hier leicht auch nicht unter ein beſonderes Veräußerungsverbot

im Benehmen mit dem Kommunalverband auffallenden Gegenſtände darf der Gerichtsvollzieher

dem Wege des § 825 3PO. Abhilfe geſchaffen kein den feſtgeſetten Höchſtpreis überſteigendes

werden . Gebot zulaſſen.

2. Inländiſche Gerſte. VO. v. 6. Juli 16
8. Drudpapier und die zu ſeiner Herſtellung

S. 800, dazu Bet. des Kriegsernährungsamts v.
beſtimmten Stoffe im Beſiße von Zellſtoff- und

5. Aug. 16 S. 924 ; MinBet. v . 6. Sept. 16
Druđpapierfabriken und Holzſchleifereien ſind nach

StA. 207 ; Bet. der Reicha. Futtermittelſtelle v .
88 VO. d . 30. Nov. 16 S. 1305 erſt nach er:

20. Sept. 16 StA. 224. Auch hier erſtreckt ſich

das Pjándungsverbot auf die den Landwirtennach Holzbeſchlagnahmt. Aehnliches gilt
gangener Anordnung der Reichsſtelle für Papier:

§ 6 der VD. überlaſſenen Mengen, die zwar im
9. für Reis und Reismehl nach der VD. d.

eigenen Betrieb verwendet, aber nicht veräußert

werden dürfen. Saat-Sommergerſte darf gepfändet,
22. April 15 S. 237 .

aber nach Bet. v . 11. Jan. 17 S. 31 nur gegen

Saatkarte veräußert werden . Die ſchon im Eigen:
B. Gemeinſchaftliche Anordnungen der

tum der kontingentsberechtigten Brauereien und
drei bayeriſchen Generalfommandos

Mälzereien ſtehenden Gerſtenmengen und das dar:
oder des bayer . Kriegs minifterium 8.

aus hergeſtellte Malz unterliegen nach § 8 der Bes Die hier anzuführenden Bekanntmachungen

ſchlagnahme im Sinne der 83 1, 2 der VO . nicht enthalten nur zum Teil das ausdrüdliche Verbot

mehr, da ſie durch die befreiende Hand der Reichs- einer Verfügung im Wege der Zwangsvollſtredung

gerſtengeſellſchaft gegangen waren . Ihre Pfändung und des Arreſtvollzugs ; zum anderen Teil ſind

iſt zuläſſig; der Verſteigerung ſteht aber die VO. fie aber auf Grund der BRVO. über die Sicherung

p. 7. Okt. 16 S. 1137, insbeſondere der § 7 im von Ariegsbedarf v. 24. Juni 15 S. 357 vom

Wege. Die in den Brauereien und Mälzereien Kriegsminiſterium oder auf Anordnung des Kriegs

miniſteriums erlaſſen und haben daher nach 8 4

*) Vgl. Urt. des RGSt. Recht 1916 Nr. 1008 . Abſ. 1 dieſer VO. dieſelbe Verbotswirkung. Dieſe

.
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Beſchlagnahmen ergreifen zumeiſt nur größere Bes 25. Natron -Zellſtoff und damit hergeſtelltes

ſtånde oder Waren nur unter gewiffen Voraus: Spinnpapier und Papiergarn . Bek. v . 1. Febr. 17

ſegungen mit vielfachen Ausnahmen. Wegen der StA. 27 .

Verſchiedenheit im einzelnen muß auf die Bekannt: II .

machungen ſelbſt verwieſen werden. Es kommen

in Betracht:
1. Die in Molkereien, Räſereien, Sennereien

1. Altgummi, Gummiabfälle, Regeneraten. Råſemengen ſind durch die 88 21, 28 der MinBet.
und ähnlichen Betrieben erzeugten Butter : und

.
Bet. v. 1. April 16 STA. 77 .

2. Chemikalien ( Japankampher, Glyzerin). Bet. beſchlagnahmt. Daß die Beſchlagnahme auch hier
v. 6. Dez. 16 Std. 284 für die Landesfettſtelle

b. 1. März 16 StA. 50 .

die Zwangsvollſtreckung und Arreſtvollziehung
3. Flache, Hanfſtroh, Baſtfaſern, Ramie. Bek.

hindere, iſt nicht geſagt, aber trozdem anzunehmen.
V. 10. Nov. 16 STA. 261 .

Die Butter warſchon durch 8 9 der VD. über
4. Kohe Häute und Felle. Bet. v. 31. Juli 16

StA. 175 a .
Speiſefette v. 20. Juli 16 S. 755 ( ſ. oben I A 6)

in der Weiſe , daß es die Zwangsvollſtredung und
5. Leder in Gerbereien und Zurichtereien. Bet.

Arreſtvollziehung hinderte, beſchlagnahmt , aller
d. 8. Aug. 16 StA. 182.

6. Rakao und Schokolade von mehr als 10 kg. ichlagnahme der Butter für die Landesfettſtelle
dings nur für den Kommunalverband. Die Be

Bet. v. 4. Dez. 16 Sta . 282.
und von Käſe überhaupt konnte vom Miniſterium

7. Kalb- , Schaf-, Ziegenfelle und Leder. Bet. des Innern - da die BRVD. über die Be
d. 20. Dez. 16 SIA. 296.

8. Rupfer- , Meſſing und Reinnidelgegen: S. 1100 und 1179 eine entſprechende Beſtim
wirtſchaftung der Milch und über Käſe ROBI. 16

ſtände. Bet. p . 31. Juli 15 Samml. 133 und
mung nicht enthalten nur auf 88 12 , 15 der

0. 24. Sept. 15 Samml. 246.
BRVO. über die Preisprüfungsſtellen vom

9. Lumpen und Stoffabfälle. Bet. v . 15. Mai 25. Sept. 15 605

16 Std. 114 ; v. 26. Sept. 16 STA . 223 ; d.
S. gegründet werden. Aus dieſer

4. Nov. 15 728

22. Dez. 16 Std. 298 ; D. 25. Jan. 17 SIA. 21 . ift über die Wirkung einer Beſchlagnahme nichts

10. Militäriſche Bekleidung8 : u . Ausrüſtungs- zu entnehmen. Da aber die Bet. v . 6. Dez. 16

gegenſtände (neue) . Bek. v . 1. Febr. 16 StA. 25. Butter und Räſe im weſentlichen gleich behandelt ,

11. Nußbaumholz. Bek. v. 15. Jan. 16 StA. 11. muß wohl angenommen werden, daß ſie dieſelbe

12. Platin . Bet. d. 1. Sept. 16 Sta. 202. Art der Beſchlagnahme der Butter zugunſten der

13. Schafichur und Wollgefälle. Bek . v. Landesfettſtelle wie zugunſten des Kommunalver

18. Juli 16 Std. 164 . bands und dieſelbe für Butter und Käſe einführen

14. Schafwolle, Rameel- und andere Tier- wollte. Die Landesfettſtelle beſtimmt allmonatlich ,

haare, Halberzeugniſſe und Abgänge (Spinnſtoffe ). welche Menge Käſe ſie von der Erzeugung in

Bet. 0. 31. Dez. 15 Samml. 267 . Anſpruch nimmt (828). Dieſe angeforderte Käſe

15. Schmiermittel.' Bet. d . 6. Sept. 16 Sta. menge kann ſchon nach 82 A6.2 des Höchſtpreis .

207 und d. 20. Dez. 16 StX. 296. (i. oben I A 7) nicht gepfändet werden. Die nach

16. Web- , Wirt- und Stricwaren. Bek. d. § 32 der Bek. den Erzeugern zur Verſorgung der

1. Febr. 16 Samml. 311 ; v . 6. April 16 Samml. Bevölkerung des Erzeugungsgebietes überlaſſene

429, StA. 85 ; v. 10. Nov. 16 Samml. 829 , STA. Räſemenge iſt auch für die Zwangsvollſtreckung

261. Vgl . hiezu aber auch Gruppe III . frei, ebenſo die den Käſehandlungen zugewieſenen

17. ·Baumwollene Spinnſtoffe und Garne. Mengen. Die Zwangsverſteigerung der allenfalls

Bet. v. 1. April 16 Std . 77 ; d . 10. Mai 16 freigegebenen oder durch Uebertragung auf die

StA. 109 ; v. 1. Oft . 16 StA. 228. Kleinverkäufer freigemordenen Buttermengen iſt

18. Web- , Trikot-, Wirt- und Stri& garne durch das Erfordernis der Butterkarten behindert.

(Wollgarne). Bet. v . 31. Dez. 15 S1A. 1/1916 ; 2. Walnüſſe ſind - unter Freilaſſung von

d. 15.Aug. 16 StA . 188 ; v. 15. Febr. 17 StA. 39. 25 Pfund zum Verbrauch im eigenen Haushalt

19. Werkzeugmaſchinen. Bet. . 15. Sept. des Erzeugers - durch die Bel. der bayer . Lebens:

16 StA. 214. mittelſtelle v . 19. Sept. 16 Std. 219 , ergangen

20. Wolfram und Chrom . Bet. v. 15. Dez. auf Grund der BRVO. über die Preisprüfungs

15 Samml. 250 . ſtellen beſchlagnahmt. Der Abſatz darf nur an

21. Zinnerne Rrugdeckel. Bek . v. 1. Okt. 16 beſtimmte Aufläufer erfolgen , jede andere Ver

StA. 228. fügung iſt verboten ; Verträge ſind nichtig . Mangels

22. Orgelpfeifen aus Zinn. Bet. v. 10. Jan. eines Anhalts für das Gegenteil dürfte die Be

17 STA. 7 . ichlagnahme die Pfändung nicht hindern , während

23. Kalziumkarbid. Bek. . 12. Jan. 17 fie die Zwangsverſteigerung hindert . Dasſelbe gilt

St. 10. 3. für die durch Bek . d . Generalfommandos

24. Seide und Seidenabfälle. Bef . v . 31. Jan. v . 16.Mai 15 Samml. 82beſchlagnahmteGummi

17 StA. 26 . bereifung von Kraftfahrzeugen. Weil dieſe Bet.
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vor der BRVO. 0. 24. Juni 15 S. 357 erging, ohne Erlaubnis nicht verſteigert oder anderweitig

findet 4 Abſ. 1 der BRVO. hier keine An : verkauft werden ; ihre Verwertung wird fich aber

wendung. auf dem Wege des § 825 3PÖ. unſchwer er
III . reichen laſſen .

Für die von der Heeresverwaltung nicht be: IV ..

ichlagnahmten Web-, Wirt- und Stridmaren

( 1. oben I B 16) , für Schuhwaren , für getragene Wo ohne ausdrüdliche Beſchlag.

Kleidungs- und Wäſcheſtücke und getragene Schuhe nahmeVerkäufe oder überhaupt rechts
10. Juni 16 geſchaftliche Verfügungen über gewiſſe

gilt die BRVD. d.
23. Dez. 16 S. 1420, dazu egenſtände ich lecithin oder ohne Ge.

die Bet. d. Reichskanzlers über Bezugsſcheine o . nehmigung verboten ſind , muß die Pfan
31. Olt. 16 S. 1218, über Schuhwaren d. dung als zuläſſig , die Zwangsverſteige:

23. Dez. 16 S. 1426 mit den Ausführungs- rung ohne die Genehmigung aber als
beſtimmungen der Reichsbekleidungsſtelle vom unterſagt erachtet werden. Von einer

gleichen Tage StA. 301 und die Bet. über den gegenteiligen Auffaſſung geht ein Urteil des Straf

Verkehr mit getragenen Kleidern uſw. v . 23. Dez. 16 ſenats des Oberſten Landesgerichts v. 6. Juli 15

S. 1427mit den Ausführungsvorſchriften Sta. 301. (dieſe Zeitſchrift 15 S. 337) aus . Es heißt dort,

Eine förmliche Beſchlagnahme enthalten dieſe An: wenn ein Generalfommando Pierde ohne Ge

ordnungen nicht. Während nach einer früheren nehmigung zu verkaufen verbiete, ſo treffe eß

Bekanntmachung der Reichsbekleidungsſtelle b. damit nur freiwillige Verkäufe, die Pjandung ſei

21. Aug. 16 STA. 199 die Verſteigerung der ein Staatsaft mit öffentlichrechtlicher Wirkung,

unter die BRVD. v. 16. Juni 16 fallenden Web- , die Verſteigerung erfolge auf Grund der Vers

Wirt- und Strickwaren ausdrücklich erlaubt war, gilt fügungsmacht des Staates , der Gerichtsvollzieher

jeßt die Beſtimmung der Bek . v. 6. Dez. 16 STA.293 : ſchließe den durch den Zuſchlag zuſtande kommenden

„Ale öffentlichen Verſteigerungen - durch Gerichts- Vertrag kraft obrigkeitlicher Gewalt, es fehle jeder

vollzieher find als Verkauf im Sinne des § 9 Anhalt, daß das Generalfommando in die Ver:

der Bef. 0. 10. Juni 16 anzuſehen und verboten . fügung&macht des Staates eingreifen wollte. Das

Ausgenommen hiervon ſind diein dem Verzeich geht fehl. Eine übrigens recht bejchrántte

nis A ( Freiliſte) in 8 2 der Bef. über Bezugs- öffentlichrechtliche Wirkung kommt nur der Pjän:

ſcheine v. 31. Okt. 16 aufgeführten Gegenſtände". dung, aber nicht der Zwangsverſteigerung zu , und

Die (neuen) Schuhwaren ſind durch die Bet. d . um dieſe handelt es ſich hier. Wenn der Ges

23. Dez. 16 S. 1426 aus der Freiliſte geſtrichen ; richtsvollzieher die Piandung und Zvangsver:

ſie dürfen alſo nicht verſteigert werden ; ihre Pjän | ſteigerung auch in Ausitbung der ſtaatlichen Ge

dung iſt dagegen nirgends unterſagt. Dasjelbe walt vornimmt, jo tut er es doch nicht für den

gilt für die in der Bet. v. 23. Dez. 16 S. 1426 Staat, nicht zu öffentlichrechtlichen Zweden, ſondern

verzeichneten Lurusichuhwaren und für die im Ver: augichließlich zur Verwirklichung von Privatrechten

zeichnis B (RSBI. 16 S. 1221 ) aufgeführten als Beauftragter des Gläubigers (3 753 ZPO . ) .

Waren . Wichtig für die Geſchäftsführung der und dieſer iſt ſo ſehr Herr des Geſchäfte, daß der

Gerichtsvollzieher iſt die Frage, was für getragene Gerichtevollzieher unweigerlich die Zwangsvoll

Kleider, Wijche und Schuhe gilt. Als die Bef.ſtreďung zu beſchränken oder die Pfändung auf

der Reichsbekleidungsſtelle b. 6. Dez. 16 erging , zuheben hat, ſobald es der Gläubiger wil. Daß

unterlagen ſie noch feiner Veräußerungsbeſchränkung der Eigentumsübergang beim Zuſchlag fraft der

die Bef. tann daher auf ſie nicht unmittelbar an ſtaatlichen Macht erfolgt , bleibt gleichgültig, da

gewendet werden . Da aber auch getragene Kleider die ganze Handlung doch nur vom Willen des

und Schuhe nach § 10 der Ausführungsbeſtim= | Gläubigers abhängt. Wenn im öffentlichen In

mungen v. 23. Dez. 16 StA. 301 nur gegen Be- tereſſe verboten iſt. eine Sache zu verkaufen , ſo

zugsſcheine abgegeben werden , kann kaum zweifel : darf ſie auch der Gläubiger nicht verkaufen laſſen

haft ſein , daß auch ihre Verſteigerung verboten iſt. und der Gerichtsvollzieher darf im Auftrage eines

Nicht irreführen darf S9 a der BRVO. D. Gläubigers nicht etwas tun , was dieſem verboten

10. Juni 21. Dez. 16 S. 1420 , wonach die ge- iſt. Auch greift das Generalfommando mit einem

tragenen Sachen von den behördlich zugelaſſenen Verbot der Zwangsverſteigerung gar nicht in die

Stellen und Perſonen veräußert werden dürfen ; Verfügungsmacht des Staates, ſondern nur in

denn hierunter fallen die Gerichtsvollzieher nicht, die der Zivilrecht&parteien ein , weil das Ver:

wie fich auß § 1 der Bet. d. Reichskanzlers äußerungsverbot der Pjändung vorausgegangen

RGBI. 16 S. 1427 ohne weiteres erſehen läßt. iſt und dieſe daher nur mehr einen mit einem

Das Ergebnis iſt alſo : Die in die Freiliſte A Veräußerungsverbot behafteten Gegenſtand ergriffen

(ROBI. 16 S. 1218) aufgenommenen Sachen hat . An der Durchführung der Zwangsverſteigerung

dürfen unbeſchränkt gepfändet und verſteigert, alle beſteht kein öffentliches Intereſſe, an der Einhaltung

anderen unter die BRVO. v . 10. Juni 23.Dez. 16 des Veräußerungsverbots dus allergrößte. Ein

fallenden Gegenſtände dürfen zwar gepfändet, aber Eigentümer, der über ſeine Vorräte troß des Ver:
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botes verfügen wollte, brauchte auch nur einem an den Ariegsausſchuß abgeſeßt werden . VO. v .

Freunde einen Vollſtredungstitel gegen fich zu- 5. Dkt. 16 S. 1123 ; Bet. d. 5. Dkt . 16 S. 1125.

geben, um das zu erreichen ,was die Staatsmacht 6. Drud papier (unbedrudtes , maſchinen

verbietet. glattes, holzhaltiges Papier) darf abgeſehen von

Die Wendung, daß die Veräußerung eines Rollenreſten nicht ohne Genehmigung der Kriegs:

Gegenſtandes verboten iſt, findet ſich nicht in wirtſchaftsſtelle verkauft werden . Bek.8.20. Juni 16

vielen Verordnungen ; in den meiſten wird dor- S. 534, d. 21. Dez. 16 S. 1414 8 6 .

geſchrieben , daß die Vorräte nur an beſtimmte 6a. Eier. Die Geflügelhalter müſſen die

Stellen oder die von ihnen bevollmächtigten Per- für die eigene Wirtſchaft nicht benötigten Eier

fonen oder daß ſie nur durch beſtimmte Stellen an die Sammelſtellen abliefern ; Verbrauchern

oder ihre Bevollmächtigten veräußert oder abge- und Händlern iſt der Erwerb vom Geflügelhalter

feßt werden dürfen oder auch, daß fie an die verboten. Bet. der bayer. Lebensmittelſtelle v .

Stellen geliefert werden müſſen. Es iſt dies 5. Jan. 17 StA, 5 a.

für die hier zur Entſcheidung ſtehende Frage 7. Ferngläſer mit einer Vergrößerung von

dasſelbe. Damit iſt nicht etwa nur eine perſön : 4 X und darüber, Objektive für Photo :

liche Verpflichtung des Eigentümers begründet, die graphie und Projektion dürfen, auch wenn

gegenüber dem dinglichen Pfändungspfandrecht ſie im Privatbeſiß find, weder verkauft noch

unwirkſam wåre . Denn die Gebote und Verbote ſonſtwie veräußert werden . Bel. der 3 General

betreffen die Sachen, richten fich gegen jeden Be- kommandos v . 11. Nov. 16 STA. 264.

ſißer und zwar auch da , wo ſie , was manchmal 8. Die Veräußerung von elektriſch hergeſtelltem

zutrifft, dahin lauten , daß der Erzeuger nicht Ferroſilicium iſt nur an die Kriegsmittel

veräußern dürfe oder liefern müſſe. Leştereß hat aftiengeſellſchaft zuläſſig. Bet. der 3 Gen Kdog .

nur die Bedeutung , daß die Erzeugniſſe ſchon bei v. 26. Dkt. 16 StA. 252.

ihrem Entſtehen den Zentralſtellen verfallen ſind 9. ( Inländiſche) Futtermittel -- VD. d.

und daß ſie andererſeits nur ſolange dem Ver- 5.Oft.16 S. 1108, Bek. d. 22.Nov.16 STA . 278 ,

åußerungsverbot unterliegen , als ſie nicht durch juderhaltige Futtermittel -- VO. D.-

die Hand dieſer Stellen gegangen ſind; von da an 5. Dkt . 16 S. 1114 und

find ſie wieder frei, ſoweit nicht andere Ver- Kraftfutter mittel VD. v . 28. Juni

fügungsbeſchränkungen
einſchlagen. Inſoweit fich 15 S. 399, d. 24. März 16 S. 193, d . 6. Juni

eine Zwangsverſteigerung
mit dieſer Art von Ver: 16 S. 443 dürfen nur durch die Bezugsvereini

äußerungsverboten in Widerſpruch ſetzen würde, gung deutſcher Landwirte — in Bayern durch die

iſt ſie unzuläſſig . Nur ganz ausnahmsweiſe wird Landesfuttermittelſtelle
MinBet. d. 6. Dez. 15

es möglich ſein , den Zuſchlag einer der einkauf: Samml. 243Samml. 243 – abgeſeßt werden .

berechtigten Perſonen zu erteilen, in den übrigen 10. Zum Abja von Gemüſekonſerven

Fällen muß nach der Pfändung im Benehmen einſchließlich Dörrgemüſe, Sauerkraut und Rüben :

mit den einſchlägigen Stellen die Verwertung auf kraut durch die Erzeuger iſt die Genehmigung ge

dem Wege des § 825 3PD. verſucht werden. wiſſer Geſellſchaften notwendig. VO. v . 5. Aug.

Hierher gehören : 16 S. 914, Bet. d . 8. Dez. 16 StA. 288.

1. Branntwein , der von den Erzeugern 11. Grüntern darf nur an die Kriegs

oder anderen Perſonen , wenn dieſe mindeſtens Getreidegeſellſchaft abgeſeßt werden . VD. 0.3 . Juli

10 hl Alkohol beſigen, an die Spirituszentrale 16 S. 649, Bek. v . 15. Juli 16 S. 753 , MinBek.

abzuliefern iſt. VÓ. 8. 15. April 16 S. 279 v. 13. Juli 16 StA. 163 .

SS 5 , 15; Bet. v . 22. April 16 S. 323, d. 12. Der Verkauf von Haushaltung 8

14. Sept. 16 S. 1043, d. 26. Okt. 16 STA. 255. buttermaſchinen iſt durch die Bek. der drei

Vgl. dazu auch MinBek. v . 13. Juni16 StA.125. GenKdog. v. 6. Mai 16 StA. 106 und 18. Juni

-

-

2. Brennejjeljitengel dürfen nur an die 16Sta. 141allgemein unterfagt.
Neſſelfaſerverwertungsgeſellſchaft abgeſeßt werden . 13. Befe haben die Brauereien an den Ver:

VD. d . 27. Juli 16 S. 839.
band deutſcher Brauereihefetrođnungsanſtalten zu

3. Buched er ſind unter gewiſſen Voraus- liefern .liefern . VO. v . 10. Dez. 16 S. 1351 .

ſegungen an den Kriegsausſchuß für pflanzliche 14. Heu und Stroh, abgeſehen von Mengen

und tieriſche Dele und Fette zu liefern . VO . d. von täglich nicht über 6 Zentner, ſoweit es für den

14. Sept. 16 S. 1077.
Eigenbedarf der Erzeuger nicht unbedingt notwendig

4. B uchwe izen und Qirje. VO. v. iſt,muß zur Verfügung der Heu- und Strohvertei

29. Juni 16 S.625, v. 14.Sept. 16 S. 1031 ; lungsſtelle gehalten und darf nur durch ſie ver

16 äußert und erworben werden . Bei der 3 Genkdos.

STU. 224. Der Abſaß darf, ſoweit nicht eine 0. 7. Nov. 16 und die beiden Geſchäftsord

der Ausnahmen des § 1 Abſ. 2 der VO. Zu- nungen der Heu- und Strohverteilungsſtelle vom

trifft, nur an die Reichshülſenfrüchteſtelle erfolgen . gleichen Tage StA. 259. Für die Veräußerung

5. Cumaronharz muß von den Erzeugern / größerer Mengen von Stroh und von Hådjel

. Juli 18 .
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kommt auch noch die BRVD. D. 8. Nov. 15 S. 743 22. Delfrüchte find an den Kriegsausſchuß

mit Bet. d . 23. Nov. 16 S. 1288 in Betracht zu liefern . VO. D. 26. Juni 16 S. 842..

15. Hülſenfrüchte dürfen nur an die Futter- 23. Rohtaffee über 10 kg und Tee über

mittelverteilungsſtelle oder deren Beauftragte vers 5 kg dürfen nur an den Kriegsausſchuß abgeſeßt

kauft werden . VO . 8. 29. Juni 16 S. 846, v . werden. VO . v. 6. April 16 S. 247 u . 252.

14. Dez. 16 S. 1360 ; Bet . 0. 30. Auguſt 16 24. Zum Abſaß von Rübenſaft iſt die Ge

S. 981 ; Min Bek. v. 6. Dkt . 16 StA. 235. nehmigung der Kriegårübenſaftgeſellſchaft erforder:

16. Rarpfen und Schleien aus Teichen lich. VD. r . 6. Juli 16 S. 672.

mit mehr als 3 ha Waſſerfläche dürfen nur mit 25. Leere Såde dürfen nur an die Reichs

Genehmigung der Ariegsgeſellſchaft abgeſegt werden . ſacſtelle oder mit deren Genehmigung abgeſekt

VO. 0. 8. Aug. 16 S. 925. werden . Gegenwärtig iſt der Handel mit Säden

17. Speiſe-Kartoffeln. VO. p . 26. Juni dahin geregelt, daß die zugelaſſenen Händler neue

16 S. 590 ; Bef. v. 1. Dez. 16 S. 1314 8 7 . Såđe überhaupt nicht, gebrauchte in Mengen von

Den Erzeugern iſt verboten , über die bei ihnen über 10000 Stüc nicht kaufen und daß Ver

fichergeſtellten Mengen durch Rechtsgeſchäft zu ver- braucher an Verbraucher Mengen bis zu 100 Stück

fügen. Wo die Sicherſtellung in Geſtalt einer ohneGenehmigungabſeßen dürfen. VÓ. d. 27. Juli

Aufforderung nach § 12 Abſ. 2 des Höchſtpreiſe: 16 S. 834. Ausführungsvorſchriften vom gleichen

geſeges erfolgte, iſt ſchon die Pfändung unterſagt. Tage StA . 176; Bef. v . 16. Aug. 16 StX. 192,

Saatlartoffeln dürfen von den Erzeugern zu 0. 9. Dkt . 16 STA. 242 .

Saatzweden an Landwirte ihres Kommunalver- 26. Weintrefter und Traubenkerne

bands unmittelbar, im übrigen nur durch Ver- dürfen nur an den Kriegsausſchuß oder die von

mittlung der Landes - Futtermittelſtelle abgeſeßt ihm bezeichneten Stellen – VO. 0. 3. Aug. 16

werden . VD. 0. 16. Nov. 16 S. 1281 ; vgl .
S. 887

VO. d. 14. Sept. 16 S. 1031 ; Min Bel. vom 27. Abfälle und Spåne wolframhaltiger

20. Nov. 16 STA. 271 . Ståhle nur an beſtimmte Perſonen – Bet. der

18. Die Erzeugniſſe der Kartoffel . 3 General-Rommandos v. 10. Juni 16 SIA. 135,

trodnerei und Kartoffelſtärkefabrikation muß
28. Zich orienwurzeln, auf die der Kriegs

der Erzeuger an die Trođenkartoffelverwertung ausſchuß nicht verzichtet hat, nur an dieſen ab

gelebt werden . VÓ. . 6. April 16 S. 254 .geſellſchaft liefern. VO . v. 16.Sept. 16 S.585, geſeßt werden. VO v

v. 31. Aug. 16 S. 1070 ; Bef. v. 17. März 16
29. 3 uderrüben dürfen nur an die Zucker:

S. 173. fabriken, Zuder darf vom Herſteller nur nach

19. Der Abſaß von leimleder iſt nach der Weifung der Reichszuckerſtelle oder gegen Bezugs

Bet. v. 24. Febr. 16 S. 113 nur Surch den idein abgegebenwerden. DO. v. 14. Sept. 16
S. 1032 ; Bet. d . 27. Sept. 16 S. 1085.

Kriegsausſchuß erlaubt.
30. Endlich beſtimmen eine Reihe von Ver:

20. Obftkonſerven und Obſtwein darf ordnungen, daß gewiſſe, aus dem
Ausland

von den Erzeugern,wenn ſie mehr als 100 Doppel eingeführte Waren an beſtimmte Zentral

zentner Obſtkonſerven herſtellen oder zur Weinberei
tung mehr als 150DoppelzentnerObſtverarbeiten, ſtellen zuliefern find oder daß fie nur durchdie

Zentralſtellen oder mit ihrer Genehinigung in

nur mit Genehmigung der Kriegsgeſellſchaften abgeſegtwerden. VÕ. .5.Aug.16 S. 911. Obit: Verkehr gebracht werden dürfen . Es gilt dies für

konſerven mit Ausnahme von Marmelade der Sorte I Eier. VO. v . 18. April 16 S. 299 ; Bel. v . 18. April

find aber nach der Bet . v . 14. Aug. 16 STA. 100
16 S. 300, v. 18. Aug. 16 S. 951 ;

bis auf weiteres frei .
Fiſche und zwar :

Friſche Fiſche. DO. 0. 13. Nov. 16 S. 1265.

21. Dele und Fette in Mengen von mehr Zote Fiſche und Fiſchzubereitungen. VO. 0.

als 10 Doppelzentnern dürfen nur durch den
30. Sept. 16 S. 1135.

Salziſche, Klippfiſche und Fiſchrogen .. BO. D.

Kriegsausſchuß abgeſeßt werden . VO. v. 8. Nov.
5. April 16 S. 237 ; Bet. v. 5.April 16 S. 238,

15 Š . 735. Für Dele und Fette aus Anochen , v. 18. Juni 16 S. 530.

Rinderfüßen und Hornſchläuchen dagegen beſteht
Salzheringe. BO. v . 17. Jan. 16 S. 45, d. 5. April

nur die Vorſchrift, daß ſie dem Kriegsausſchuß
16 S. 238, v . 23. Aug. 16 S. 949.

Walfiſche, Hobben , Tümmler und Fleiſch davon
anzubieten und auf Verlangen zu liefern ſind .

Bef. v . 17. Febr . 17 S. 153,

Wenn das Verlangen geſtellt iſt. greift der $2 Futtermittel si it offe und funftdünger
2

Abſ. 2 des Höchſtpreiſegeſekes mit der Bek. vom
Jan. 16 S. 67 ; Bet. v . 31. Jan. 16

25. Mai 16 S. 409 ein ; vorher dürfte der Ver
S.71 , v . 24. Mai 16 S. 408 , v . 17. Juni 16 S. 529,

v . 11. Sept. 16 S. 1013, v . 1. Nov. 16 S. 1227,

ſteigerung kein rechtliches Hindernis entgegenſtehen . v . 10. Nov. 16 S. 1275 .

VO. d. 13. April 16 S. 276 , v. 5. Dit. 16 Gemüſe u . O b ſt. Bet. v . 13. Sept. 16 S. 1015, v .

S. 1128 ; Bet. 0. 5. Dkt. 16 S. 1129, v. 17. Nov. 20. Sept. 16 S. 1072 .

16 S. 1283. Dasſelbe gilt für Mineralöle,
Getreide, Hülſenfrüchte u. Mehl.

BO . v.

11. Sept. 15 S. 569 ; Bet. v . 4. März 16 S. 147.

Mineralölerzeugniſſe, Erdwachs u. Ker :
Käſe. Bet. v . 11. März 16 S. 159, v . 5. Aug. 16 S. 917,

zen nach der Bek. v. 18. Jan. 17 S. 61 . v . 16. Aug. 16 S. 934.

.
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Kaffee. Bef. u. 6. April 16 S. 245, d. 26. Ott. 16
pflichtet ſein , fich zu vergewiſſern, ob der Anſteigerer

S. 1193.

salao. Bet. v . 3. März 16 S. 145, v. 19. April 16
die Tiere nicht ſchlachten werde ; einem Meßger

S. 315, v. 19. Juni 16 S. 531, v. 20. Nov. 16 wird er aber den Zuſchlag nur erteilen dürfen,
S. 1285.

wenn Umſtände vorliegen , aus denen ſich ergibt,
Startoffeln. BD. p . 7. Febr. 16 S. 85.

daß er nicht zu Schlachtzweden faufe. Aehnlich
Margarin e. VQ. d. 12. Jan.16 S. 26.
Kondenſierte Milch, Milopulver u.andere Milch iſt es bei der Verſteigerung von trächtigen Rin

erzeugniſſe. Bet, o . 18. Äpril 16 S. 303, v . 16. Dez. dern und Sauen, die nach der BRV. v . 26. Aug.

16 S. 1392. 15 S. 515 nicht geſchlachtet werden dürfen.

Pflanzliche und tieriſche Dele und Fette , Seife ,
d ) Alle Gegenſtände, die nur gegen Marken

Dađe, Firniſſe, Dels unð Fettfåure.

Bel. v. 4.März 16 S.148, 0. 30. März 16 S. 211, oder Bezugsſcheine verkauft werden dürfen, können

d. 7. Sept. 16 S. 1006 . auch nur den damit verſehenen Perſonen nach

Mindvieh,Schafe, Schweine, Fleiſch ,Fleiſch Maßgabe ihrer Berechtigung zugeſchlagen werden.
waren. Bel. v . 18. März 16 S.175 , v . 22. März Doch wird hier eine Verſteigerung überhaupt nur
16 S. 179.

Sokolade. Bek. o. 5. Mai 16 S. 359.
in den ſeltenſten Fällen möglich ſein . Dasſelbe

Schweinefchmalg. DO . 0. 4. März 16 S. 149 ; gilt für den Verkauf von Schwarzpulver. Feuer

Bet. v . 27. Juni 16 S. 612. werkstörper, Zündplättchen, die nach den Gen
Lee. Bet. v . 6. April 16 S. 250, d . 26. Dit. 16 S. 1194.

AdosBet. v. 29. Dez. 15 STA. 304, v . 27. März
Terpentinöl und tienöl. VD. v . 17. Febr.; Bet.

v . 20. Febr. 17 S. 157, 158.
16 Std. 73 nur an Perſonen mit Erlaubnis

Wild , Kaninchen , Geflügel. Bel. v . 24. Dez. 16 deinen verkauft werden dürfen .

S. 1431 .
2. Verordnungen, die nur den gewerbsmäßigen

Walnüſſe , Baſelnüſſe. Bet. d . 7. Sept. 16
Verkauf gewiſſer Gegenſtände verbieten, wie die

S. 999.

Bigarettenrohtab al. BO.D. 19. April 16 S.313 ;
VD. 0. 5. Oft. 16 S. 1130 für fettloſe Waſch

Bet. v . 20. April 16 S. 317. und Reinigungsmittel, bilden für den Gerichts

vollzieher kein Hindernis, den Zuſchlag zu erteilen .
V.

1. Wo fein allgemeines Veräußerungsverbot

erlaſſen, die Veräußerung aber nach einzelnen

Richtungen verbotsmäßig eingeſchränkt iſt, darf Aufgaben des Gerichtes gegenüber dem
auch der Gerichtsvollzieher nicht gegen das Verbot

verſtoßen ; er darf insbeſondere den Zuidlag nicht Schwindel im Geſchäftsleben.
an eine Perſon erteilen , der der Ankauf des ver

Bon Oberlandesgerichtsrat Dr. Bittiuger in München.

ſteigerten Gegenſtandes unterſagt iſt:

a) Wer Eier gewerbsmäßig zur Weiterver- Die Betrüger haben ſich mit der bei ihnen

äußerung erwerben will, bedarf einer beſonderen zu erwartenden Leichtigkeit den Kriegsläuften an:

Genehmigung ; der Erwerb zum Verbrauch iſt nur gepaßt . Die kleinen haben die feldgraue Uniform ,

gegen Eierkarte zuläſſig. VO. v. 12. Aug. 16 das Eiſerne Kreuz, die Armſchlinge unter ihr

Š . 927 , v . 31. Aug. 16 S.991 ; Bek. d . 8. Juni Handwerkszeug aufgenommen . Die großen ver
16 Std. 133 , d. 28. Juni 16 Std. 149, d. kaufen z . B. Erſaßmittel , die feine find. Beſtimmten3

21. Sept. 16 StA. 220. Formen des Schwindels wird nach dem Kriege

b) Honig darf nur von Verbrauchern und die Grundlage fehlen , im allgemeinen iſt zu be

von Kleinhändlern und auch nur in Mengen von fürchten, daß die Wiederaufnahme des regel:

nicht mehr als 1/2 Zentner erworben werden. Die mäßigen redlichen Geſchäftsverkehrs auch dem un

Veräußerung an andere Perſonen als dieſe und redlichen neue Nahrung zuleiten wird. Es ſind

durch andere Perſonen als Erzeuger iſt verboten. ſtarke Gründe, denen hier nachzugehen zu weit

Min Bef. . 27. Mai 16 StA. 125. führen würde, für die Annahme vorhanden, daß

c ) Vieh. Der Erwerb von Rindvieh , Schweinen nach dem Kriege die Zahl ſtrafbarer Handlungen

und Schafen zur Schlachtung oder Weiterver- aller Art fich erheblich vergrößern wird. Ins

äußerung an andere Perſonen als die Beauftragten beſondere der Betrüger wird Gelegenheiten erhalten

der Fleiſchverſorgungsſtelle iſt verboten . Die Ver- durch die Menge ſolcher Leute, die im Kriege

äußerung von Zucht- und Nukvieh jeder Art ein höheren Verdienſt gehabt und unerwartet ein

ſchließlich der Ferkel von Landwirt zu Landwirt Kapital geſammelt haben , das ſie mit großen Ge

unterliegt keiner Beſchränkung; Aufläufer brauchen winnen arbeiten laſſen wollen, wenn die früheren

Karten. Schlachtvieh darf nur nach Lebendgewicht Verdienſtmöglichkeiten aufgehört haben. Um auf

verkauft werden . Bet. d . 29. April 16 SA. 100 a , eine andere Form geſchäftlicher Unredlichkeit

v . 9. Mai 16 StA . 109 , v . 25. Juni 16 Std. überzugehen : Schuldner, denen der Schuß der

146 , d. 9. Okt. 16 Std. 235. Die Bet. vom Kriegsgeſeke , wie nicht immer zu vermeiden , un

6. April 16 StA . 82 und v . 30. Juni 16 StA. verdienter oder übermäßiger Weiſe zuteil geworden

151 berbieten den Verkauf von weiblichen Läm- iſt, werden nach Friedensſchluß erſt recht alte und

mern und von Milchkühen zum Schlachten. Der neue Mittel in Bewegung ſeken, um ihren Ver

Gerichtsvollzieher wird in der Regel nicht ver- pflichtungen ſich zu entziehen. So erſcheint es
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vielleicht nicht unzeitgemäß , einmal auf die Klagen der Tatbeſtand des $ 138 BGB. ergeben . Jüngſte

zurüdzubekommen, die aus Kreiſen des redlichen Entſcheidungen, die ſo den „ Automatenſchwindel“

Geſchäftsverkehrs darüber erhoben worden ſind, gewiſſer Induſtrieritter behandelt haben, hat die

daß bei den Gerichten der geeignete Schuß gegen Geſchäftswelt freudig begrüßt ; hier iſt namentlich

Unredlichkeit aller Art in Handel und Wandel auch berüdſichtigt worden, daß das Vertrags

oftmals nicht zu erlangen ſei. formular im ganzen auf Erreführung berechnet

war.

I.

3ſt ein Rechtsgeſchäft durch Betrug zuſtandes

Aus den Erſcheinungen des Betrugs im ge- gekommen, ſo läßt das Gefeß dem Betrogenen die

ſchäftlichen Verkehr, im weiteſten Sinn genommen, Wahl, je nachdem er beſſer zu fahren glaubt , das
des ſogenanten Schwindels, lafſen ſich beſtimmte Geſchäft als gültig zu behandeln und nur wegen

Formen herausheben, Arten der argliſtigen Ueber der Täuſchung Schadenserſaß zu verlangen, oder

vorteilung, die in einem Fall genau wie im anderen aber es anzufechten, ſo daß es als von Anfang
oder mit unweſentlichen Abänderungen gehand- an nichtig gilt . Gegenüber erhobenen Zweifeln

habt werden . Stichworte genügen , dem , der ſich hat das Reichsgericht in grundlegenden Entſchei

mit derlei zu befaſſen hat, den ganzen Vorgang dungen die Stellung des nach SS 123, 124 BGB.

ins Gedächtnis zu rufen . Hierher gehören z. B. Anfechtungsberechtigten gewahrt , wobei im allge:
die Geſchäfte mit angeblichen Gelegenheitskäufen, meinen ein Fortſchreiten zu einer freieren , den

beſonders von Klavieren („,Etagen handel“ , gewöhn: Bedürfniſſen redlichen Geſchäftsverkehrs günſtigeren

lich nur als unlauterer Wettbewerb bekämpft) , Anichauungsweiſe erkennbar iſt. So bei der Frage

der Schwindel durch Vertrieb minderwertiger Waren nach der Rauſalität der argliftigen Täuſchung. Es

beſtimmter Art,wie Wäſche und kosmetiſche Artifel, genügt, wenn die Täuſchung mit beſtimmend ge=

Kraftfutter und Düngeſtoffe, jegt im Krieg bei weſen iſt. Es darf nicht wie bei einer Anfech

Erſaß “ aller Art zu ungeahnter Höhe entwidelt, tung wegen bloßen Irrtums (und entſprechend dem

der Schwindel bei Veräußerung kleiner Kolonial- Auslegungsgrundjaş bei Verträgen ) darauf abge

warens, Papier- und dgl. Geſchäfte, der Betrug ſtellt werden, ob der Anfechtende die Erklärung

mit angeblicher Vermittlung von Darlehen , Grund- in Kenntnis der Sachlage und bei verſtändiger

ftüdseinkäufen u . a. , mit Lizenzen für angeblich Würdigung des Falles nicht abgegeben haben

oder wirklich patentierte Haushaltungs- oder andere würde, vielmehr kommt es beim Betrogenen darauf

Gegenſtände, der Kautionsſchwindel. Die ſog.. an , ob der durch die Täuſchung bewirfte Irrtum

Schwindel- oder Raubfirmen arbeiten teils nur ohne Einfluß auf die Willenserklärung war, ob

in einer Spezialität, wobei ſie nach Bedürfnis lektere auch ohne den Irrtum abgegeben wäre

den Schauplaß ihrer Tätigkeit ändern (manchmal (alſo nur, ob ſie überhaupt urſächlich für die

nur durch die Eintragung einer neuen Firma bei Willenserklärung war); andrerſeits genügt auf

einem anderen Gericht), teils lieben ſie Abwechſlung Seite deſſen , der die Täuſchung bewirkt hat, das

in ihren Geſchäften . Bewußiſein , daß der Gegner bei Kenntnis der

Der nicht ſchematiſche" Schwindel wird ge- wahren Sachlage möglicherweiſe den Vertrag

meinhin dadurch begangen , daß der unehrliche nicht geſchloſſen haben würde (RG3. 81 , 13 ). Dieſe

Vertragsteil Verträge ſchließt, die er von vorn- Auffaffung begründet insbeſondere auch eine Ab=

herein überhaupt nicht erfüllen will, oft auch gar kehr von der ſonſt in der Rechtſprechung wahr

nie erfüllen könnte, oder aber nur ſcheinbar, näm: nehmbaren unverdient nachſichtigen Beurteilung der

lich höchſt vertragswidrig zu erfüllen beabſichtigt. ſogenannten unverbindlichen Anpreiſungen, d. h .

Die Erfahrung lehrt , daß in vielen Fällen bewußt unwahrer, nicht zum Vertragsbeſtandteil

zwar geſchäftlich zu beanſtandendes Verhalten ſicher gemachterAngaben ,die ſelbſtverſtändlich nicht zwedlos,

und Betrug dringend zu vermuten , daß voller Beweis ſondern der Beeinfluſſung des anderen Teiles halber

aber nicht zu erbringen iſt oder der Benachteiligte gemacht werden , von denen aber, zumeiſt wegen der

die geſeßlichen Beſtimmungen nicht zweckmäßig Allgemeinheit ihres Inhalts, das Gericht annimmt,

benügt hat . Insbeſondere kann auch vertrags: daß ſie nicht in Täuſchungsabſicht abgegeben worden

mäßiger Ausſchluß beſtimmter Behelfe erſchlichen oder zur Täuſchung nicht dienlich geweſen ſeien.

ſein. In ſolchen Fällen wird nicht ſelten das Rechts : Auch in dieſer Richtung hat Bedeutung die zu

geſchäft auf ſo bedenkliche Weiſe zuweggebracht ſein $ 463 BGB. ergangene Entſcheidung RG3. 83,

und ein ſo zu mißbilligendes rechtliches und wirt- 241 , daß unwahre Angaben, die bei den Ver:

ſchaftliches Ergebnis mit ſich führen, daß ſeine handlungen gemacht worden ſind, beim Vertrags

Nichtigkeit wegen Verſtoßes wider die guten Sitten ſchluß ausdrücklich widerrufen werden müſſen .

ausgeſprochen werden kann . Hiefür genügt freilich Dagegen iſt nicht zu billigen die Entſch. RG3 48 ,

ein auffälliges Mißverhältnis zwiſchen Leiſtung 242 über die ſchon beim Vertragsſchluß beſtehende

und Gegenleiſtung noch nicht – jonſt fåme man Abſicht des einen Teils , nicht zu erfüllen : das

auf die laesio enormis zurüc , RG3. 64,181 - , bloße Verſchweigen dieſer Abſicht ſoll noch keinen

aber ein ſolches Mißverhältnis muß ſeine Gründe Betrug begründen, da regelmäßig die Rauſalität

haben , und werden dieſe klargelegt , ſo kann ſich für die Entſchließung des Vertragsgegners fehle.
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Weil Verträge die rechtliche Sicherheit dafür ge- den Willen hat , nicht zu erfüllen. Der „andere “

währen, daß die Vertragszuſage unter allen Um- weiß das ſelbſt ganz genau, wenn er ſein falſches

ftanden gehalten werde , indem ſie ſelbſt dem wider vertragliches Verſprechen abgibt , wovon das Ver

ſtrebenden Willen des Verpflichteten gegenüber einen ſchweigen der mangelnden Erfüllungsabficht oder

Rechtszwang begründen , ſo foli allein dieſer Fähigkeit nur die Rehrſeite iſt.

Rechtszwang der Erwartung fünftiger Vertrags- Was die Wirkung der erfolgten Anfechtung

erfüllung den feſten Hintergrund verleihen . Der anlangt. ſo hält das Reichsgericht auch beim Betrug

möglicherweiſe wandelbare gute Wille des anderen daran feſt, daß die Anfechtungdes Vertrags noch

Vertragsteils ſol regelmäßig keine geeignete Grund nicht die Nichtigkeit der zu ſeiner Erfüllung gemachten

lage für die Entſchließung des Mittontrahenten Leiſtung mit ſich führt . Es wird nach dem geltenden

ſein („ Mein Glaube ſteht auf feſterm Grund" ) . Recht nichts einzuwenden ſein. Dem Verkehr iſt

RG3. 69, 15 hat das Reichsgericht, mit Recht aber das dem Juriſten geläufige Auseinander

ausgehend von der Verneinung einer allgemeinen halten des Rauſal- und des dinglichen Erfüllungs

Pflicht des Räufers , den Grad ſeiner Kreditwürdig: geſchäftes in dieſer Beziehung kaum verſtändlich,

keit anzugeben, entſchieden, daß argliſtige Täuſchung wie denn auch im Leben mit „verkaufen“ ebenſo

wenigſtens dann vorliegt, wenn der Räufer beim der Vertrag alein als die gleichzeitige Erfüllung

Vertragsſchluß ſeine vollkommene Unfähigkeit zur bezeichnet werdenbezeichnet werden kann. Wer wegen Betrugs

ordnungsmäßigen Erfülung verſchweigt ; die Entich. anficht, wil wieder haben, was er geleiſtet hat.

RG3. 70, 427 bejagt,daß zwar regelmäßig die Åb: Die Anfechtungserklärung wird regelmäßig ſo

ficht,nicht oder nicht vertragsgemäß zu erfüllen, zur gemeint ſein und ſo vomGegner auch verſtanden

Anfechtung wegen argliftiger Täuſchungnichtgenüge, werden können und müſſen , daß Grund- und

daß aber im beſonderen Fall das Gegenteil zutreffen Erfüllungsgeſchäft nicht gelten ſollen. Mehr als

könne. Umgekehrt iſt es richtig ! Der Verkehr weiß andere E. kommen R63. 70, 52 und 78, 41 dem

von feiner Ålmacht der Rechtspflege,er weiß aber, entgegen ; leştere E. hebt hervor, daß Willens

daß die begründetſten Anſprüche nicht helfen , wenn mangel in der Regel auch auf das dingliche

ſie abgeleugnet werden und nicht zu erweiſen ſind. Erfüllungsgeſchäft hinüberwirken und die Frage

und auf die Rünſte böſer Schuldner paßt ſein vorwiegend auf tatſächlichem Gebiete liegt. Aus

Sprichwort: wo nichts iſt, hat der Kaiſer ſein Recht ſeiner unerlaubten Sandlung haftet der Täuſchende

verloren. Die unendliche Mehrzahl der Verträge auf das negative Vertragsintereſſe.

wird erfült, nicht weil man dazu gezwungen werden Die Schadenserſaßanſprüche deſſen , der,

kann , ſondern weil anſtändige Leute ihr Wort argliftig zum Vertragsſchluß beſtimmt, doch lieber

halten und fich nicht auf fremde Roſten bereichern beim Vertrage ſtehen bleibt , unterſtellt

wollen. Mit anſtändigen Menſchen will der red- das Reichsgericht vor allem nicht etwa der kurzen

liche Verfehr zu tun haben , er ſcheut Gericht und Anfechtungsfriſt des § 124 BGB. (RG3. 84,

GerichtsvoÜzieher grundſäßlich, wenn er auch im 191 ), ,,weil tein Grund beſteht, die gewöhnlichen

Notfall und jenachdein nur um ſeinen Standpunkt ! Deliktsfolgen dem Betrüger ſelbſt gegenüber zu

zu wahren deren Hilfe in Anſpruch nimmt, und mildern " . Nach dieſem Geſichtspunkt behandelt es

ſchäßt erzwungene Erfüllung der freiwilligen nicht auch den Inhalt der Anſprüche, es hält den

gleich. Weil man glaubt , daß der andere, ſoweit Täuſchenden beim Vertrage feſt, läßt ihn alle

an ihm liegt, richtig erfüllen werde, handelt man Folgen tragen und auf das Erfüllungsintereſſe baften .

nicht nur Zug um 3ug ; wenn man mit einiger Gegen die Folgerichtigkeit der Entſch. RG3. 63,

Wahrſcheinlichkeit anzunehmen hätte, der Vertrags: 110, welche dieſe Haftung aus 88 823, 826 , 249

gegner wolle rich ſeiner Verpflichtung irgendwie BOB. ableitet , iſt eingewendet worden ,daß in

entziehen, ſo würde zumeiſt gerade von redlichen ſolchen Fällen meiſtens ohne Betrug ein Vertrag

Leuten , die etwas auf ſich halten , das Geſchäft überhaupt nicht geſchloſſen worden wäre. Wenn

nicht geſchloſſen werden. Beſondere Umſtände, die der Einwand wirklich logiſch gerechtfertig iſt, ſo

aber im allgemeinen ſchon eine gewiſſe Zwang8= hat der in $ 249 BOB. niedergelegte Gedanke

lage in ſich ſchließen werden, mögen auch Geſchäfts- einen ungenügenden Ausdruck gefunden, ſofern er

abſchlüſſe mit Ausſicht auf Prozeß veranlaſſen ; von „erſtellung des Zuſtandes " ſpricht, und den

daß der, der ſchon bei Vertragsabſchluß nichts zu wahren Inhalt des Geſekes fördert das Reichs

halten vorhat, zulegt wegen des bewußten Rechts- gericht zutage, indem es in folchem Fall den

zwangs ſich doch dazu bequemen werde, das dentt Betrogenen ſo ſtellt, wie wenn er, nicht betrogen,

kein Menſch. Wohl aber kann nach Umſtänden doch gekauft hätte,und es als gleichgültig bezeichnet,

ſchon im Vertragsſchluß mit einem bekannten ſchwie: ob der Betrüger zu dieſem niedrigeren Preiſe

rigen Zahler ein minder ernſthaftes Geſchäftsge: verkauft haben würde. Daß dem Betrogenen auch

baren zu erbliđen ſein. Die nicht aus dem Weſen exceptio und replicatio doli generalis zuſtehen,

des Rechtsanſpruchs ſondern aus der Erfahrung obwohl das BOB. keinen Paragraphen darüber

abgeleitete Regel geht dahin , daß grundſäßlich ein enthält , erkennen RG3. 71 , 432 ; 84, 131 an. Die

Vertrag nicht abgeſchloſſen würde, wenn der eine RGE. 60, 294 : daß die Aufrechnung des beim

Vertragsteil wüßte, daß der andere von vorneherein Vertrag ſtehenbleibenden Betrogenen mit ſeiner
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Schadenserſaßforderung gegen die Forderung des vertretern u. 8. und paragraphenreichen Formular

Betrüger8 aus dem Vertrag zuläffig iſt , auch wenn verträgen beimehr oder mindergeſchäftsungewandten

der Vertrag jede Aufrechnung ausſchließt ſei hier Leuten arbeiten (vgl. auch RG3. 63, 146 über

angeführt, nicht als ob jemand an der Richtigkeit die mögliche Haftung für Verſchulden des Ver :

dieſes Sazes zweifeln könnte, ſondern als Beiſpiel, mittler8) .

wo und wie man unredlichen Gewinn noch zu Die täuſchende Argliſt eines Vertragsteils tritt

retten ſucht. in vielen Fällen erſt dann hervor, wenn er nicht

Unter dem römiſchen Recht wäre es niemandem erfüllt , und auch dann iſt ſie oft nicht zu beweiſen .

eingefallen, zu bezweifeln , daß der Vertretene für Hier freuzen ſich die Intereſſen des Geſchädigten

Arglift ſeines Vertreters haftet", ſagt auch mit denen der Verkehrsſicherheit. Wie die Vor:

RG3. 76 , 107 bei Entſcheidung der „nicht ſchriften über Unmöglichkeit der Leiftung, Einrede

aufzuwerfenden“ Frage, ob im Sinne der die des nicht erfüäten Vertrages und Mängelhaftung

Anfechtung wegen Betrugs erſchwerenden Vorſchrift den Beteiligten und dem Gerichte den Ausgleich

8 123 Abſ. II, 1. Saz BGB. der Vertreter zu ermöglichen ſuchen, iſt bekannt. Nicht minder,

beim Vertragsſchluß als Dritter zu gelten hat . Daß beſtimmte Tatbeſtände der Gefeße über ge

Der wörtlichen Auslegung gegenüber erklärt das werbliche Urheberrechte und über unlauteren Wett:

NG . zugunſten des Betrogenen, daß „ Dritter “ bewerb auf betrugsähnliche und betrugsverdächtige

ein Nichtbeteiligter und der täuſchende Vertreter Fälle berechnet ſind. Hier ſei noch im beſonderen

deffen , dem gegenüber die Willenserklärung abzu: der Grenzfälle von Betrug und Sachwucher —

geben war, tein Dritter iſt, auch dann nicht, 3 138 II BOB. gedacht. RG3. 60 , 9 führt

wenn er ſeinen Geſchäftsherrn bei Entgegennahme aus, welche rechtliche Bedeutung die von Reiſenden

der Erklärung vertritt (RG3. 72 , 133 ). Die gegenüber unbeholfenen Kunden gebrauchten all

Wichtigkeit dieſes Standpunkts in allen den Fällen , gemeinen Redensarten haben können, gleichgültig,

in denen Täuſchung namentlich durch Geſchäfts: ob ſie erweislich unwahr und für den Vertrags:

reiſende in Frage kommt und insbeſondere wenn ſluß urſächlich waren oder nicht.

der Täuſchende, wie ſo oft, ausweislich ſeiner ſog . ( Fortießung folgt).

Kommiſſionszettel ermächtigt war, die Geſchäfts

bedingungen ſoweit zu vereinbaren , daß der Anfech

tungstläger gebunden war und der Anfechtungsbe

tlagte nur noch zu genehmigen brauchte, das liegt auf Kleine Mitteilungen.
der Hand. Nicht minder günſtig für den Betrogenen ,

wenn er bei dem Vertrag ſtehen bleiben will, iſt Leiſtungôvertrag und Krieg. Die Ausführungen

die Entſcheidung (RO3. 83, 241 ) , daß der Ver
Frankenburgers, Bay SFR .XIII, 9-11 (namenil . S. 10):

tretene dem Vertragsgegner für Erſatz des Erfüllungs :
„Wer unter nicht vorausſehbar geweſenen erſchwer

intereſſed haftet , wenn der Vertreter bei dem inner
ten Beſchaffungsverhältniffen Leiſtungen machen ſoll,

halb ſeiner Vollmacht liegenden Abſchluß eines
der befindet ſich in einer wirtichaftlichen Notlage,

die von dem anderen Vertragsteil nicht ausgebeutet

Kaufvertrags dem Vertragsgegner argliſtig das werden darf. Es liegen bei fo gearteten Verhalts

Vorhandenſein einer Eigenſchaft der Raufjache niſſen , wenn der andere dennoch Erfüllung fordert,

vorſpiegelt. Entlaſtungsbeweis nach 8 8.11 BOB. alle Vorausſeßungen für Anwendung des § 138

ftebe dem Vertretenen nicht zu , weil der Anſpruch Anf. II BOB. dor. Das Verlangen der Leiſtung

in derlegter Vertragspflicht begründet ſei; der trob dieſer Sachlage will ein Recht zur Geltung

Vertretene müſſe das Geſchäft hinnehmen , wie bringen, das zum Unrecht geworden iſt. Die Ver

jein Vertreter es abgeſchloſſen habe , mit den dem wirklichung eines Vertragsrechts verfällt dann der

Geſchäfte anhaftenden Mängeln. In dieſem Zu:
Beurteilung im Sinne der vorerwahnten Geſebes

ſtelle " .

ſammenhang ſei auf RG3. 73, 302 hingewieſen,
ſind, ſoweit ſie $ 138 II BGB. heranziehen, unrichtig (vgl.

woſelbſt die ſtändige Rechtſprechung über die
auch Klein, BayZiR . XII, 108 ff.). BGB. § 138 Abſ. I

Verbindlichkeit von Angaben der Verſicherungs
und II kommen nur für das ſchuld-) begründende

agenten für ihre Geſellſchaften beſtätigt wird : Die Rechtsgeſchäft, nicht aber für das durch dieſes

Aufgabe der Agenten beſteht gerade darin, für Rechtsgeſchäft begründete Schuldverhältnis in

die Geſellſchaft dem Verſicherungsnehmer die Betracht. Das begründende Geſchäft berſtieß

erforderliche Belehrung und Aufklärung über den in dem allein in Betracht kommenden Zeitpunkte des

Inhalt und die Bedeutung der Verſicherungs
Gefdäft &abidluſe 8 : ,,vorKriegsbeginn “ weder

bedingungen und die ſonſtigen Anforderungen der
gegen Abſ. I noch gegen Abſ. II des § 138 BGB.

Eine andere, hier nicht zu entſcheidende Frage iſt
Geſellſchaft zu gewähren, der Verſicherungsnehmer

es, ob die „bor Kriegsbeginn“ wirkſam begründete

dürfe da dem Agenten vertrauen und inſoweit Verpflichtung ſpäter infolge Unmöglichkeit oder Uns
müffe die Geſellſchaft für deſſen Erklärungen ein- erſchwinglichkeit der Leiſtung erloſchen iſt, das Ver

ſtehen und die Verantwortung tragen . Dieſer langen der Leiſtung teine Verpflichtung zur Leiſtung

Standpunkt wird auch gegenüber anderen Erwerbs- mehr vorfindet.

geſchäften zu gelten haben , die mit einem wirklich Prof. Dr. jur. Peter Klein in Königsberg .

oder angeblich ausgedehnten Stab von General
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Das Diſziplinarbertahren des Beamtengejekee. Im nicht beiwohnen , weil der Geſebgeber in Außerachts

bayriſchen Beamtengeſeß iſt nach der Gefeßedbegrüns laffung der Árt. 144ff. BG., die im Gegenſaß zur StPD.

bung S 193 ff. der eine der beiden leitenden Grunds eine unmittelbare Beweisaufnahme in der Hauptvers

fäßedesBeamtenſtrafrechts, „daß der Beamte in ſeiner handlung in der Regel ausſchließen , in Art. 134 BG.

wirtſchaftlichen Eriſtenz von dem bloßen Ermeſſen der den 8 191 Abſ. 2 StPO. im Wortlaut übernommen

Verwaltung unabhängig geſtellt werden muß", beſſer bat. Teilt daher der Unterſuchungsbeamte dem Be

und folgerichtiger durchgeführt, als in anderen Bes ſchuldigten die Beweigerhebungen während der Vors

amtengeſeßen, weil nad bayriſchem Recht die Vor- unterſudung nicht mit, weil er den Art . 136 Abſ. 3

unterſuchung nicht bloß dem gerichtlichen Diſziplinar- BG. nicht als gegeben erachtet oder ſich durch dens

berfahren vorausgeht, ſondern in dieſes ſelbſt eins felben nicht für gebunden glaubt ( „Tol“ ſtatt ,muß " ),

bezogen iſt. jo bleibt der Beſchuldigte bis zum Schluſſe der Vors

Es ſoll nachſtehend unterſucht werden, ob dieſe unterſuchung ohne Kenntnis des Verfahrens. Erſt

Abſicht des Gefeßgebers in den Geſebesbeſtimmungen am Schluſſe der Vorunterſuchung hat er einen An

erreicht wurde. ſpruch auf die Mitteilung des „ Ergebniſſes “, alſo

Auch nach bayriſchem Recht entſcheidet über die auch dann nicht der Tatſachen, die zu dem Ergebnis

Frage, ob ein Diſziplinarverfahren einzuleiten iſt, die führten ( . hierüber Reindl, BG. zu Art. 136 Note 3) .

dem Beamten vorgelebte Behörde (Art. 129BS., MBet. Ich tomme zu dem Solußergebnis, daß die Rechtes

vom 22 Oktober 1909 8 5, GVBI. S. 737) ; der Präſis | lage des Beſchuldigten in dem erſten Teil des Diſ

dent der Diſziplinarkammer, an den die Behörde den ziplinarverfahrens entgegen der Anſicht des Geſeka

Antrag auf Einleitung ſtellt, iſt im Gegenſaß zu $ 178 gebers ſehr unbefriedigend iſt.

SIPO. verpflichtet, dem Antrag , falls die Zuſtändigkeit Eine Abhilfe durch Aenderung des BG. iſt bis

gewahrt iſt, unterſchiedslos ſtattzugeben . Nach Eins auf weiteres nicht zu erwarten ; aber dadurch wäre eine
leitung des Verfahrens liegt dem Präſidenten noch nicht unerhebliche Verbeſſerung erreicht, daß, ſei es

die formelle Handlung der Ernennung des Unter auf Grund einer die $87 und 8 der genannten MBet.

ſuchungsbeamten ob, dann ſcheidet er nach dem Wort vom 22. Oktober 1909 erweiternden ME., ſei es auch

laut des Geſeßes (f. Reindl, BG. zu Artikel 134 Note 2 ohne eine ſolche,

Abſ 5) bis zur Beendigung der Vorunterſuchung aus.
a) die Präſidenten der Diſziplinarkammern es

Die nun folgende Vorunterſuchung muß ſtatt
ſich zur Aufgabe machten, über die Vorunterſuchungen

finden (Urt. 134 BG. ) und zwar ſelbſt dann , wenn
im Rahmen der MBet. vom 11. Juli 1900 IMBI.

der Tatbeſtand infolge umfangreichen Geſtändniſſes
S.997 die Dienſtaufſicht zu führenund wegenAufſtellung

des Belduldigten einwandfrei feſtſteht oder durch
geeigneter Unterſuchungsbeamter auf längere Dauer

ein vorausgegangenes ſtrafrechtliches Verfahren in
(1. $ 60 GVG.) Fühlung mit den Vorſtänden der die

allen Punkten geklärt iſt. Eine dem § 188 SEPD.
Einleitung des Verfahrens beantragenden Dienſts

über die Beſchränkung der Vorunterſuchung ent behörden zu ſuchen,
ſprechende Beſtimmung fehlt .

Als Unterſuchungsbeamter darf ſtets nur ein Bes
b) die Staatsanwälte fich nicht nur berechtigt,

ſondern verpflichtet fühlten, fich über den Verlauf
amter aus dem Geſchäftskreis des Beſchuldigten auf

geſtellt werden. Dieſe Vorſchrift gilt ſelbſt für die
der Vorunterſuchung zu unterrichten ( Dienſtvorſchriften

für die Staatsanwaltſchaft 857 ),
nicht ſeltenen Fälle, in denen „eine genauere Kenntnis

der beſonderen in Betracht kommenden Verhältniſſe “
c ) die Unterſuchungsbeamten die Vorunterſuchung

(Begründung zum BG. S. 207, entbehrt werden könnte
auf das Notwendigſte beſchränken und dem Beſchul

(1. hierüber Reindl, BG. zu Art. 134 Note 2).
digten von dem Verlauf des Verfahrens weitgehendſt

Der Staatsanwalt ,tann" (nicht „muß") fich an
Mitteilung machen würden .

der Vorunterſuchung beteiligen (Art . 136 BG.) ; ſeine
Regierungsrat Dr. Weber in München .

Stellung iſt inſofern ſehr eigenartig, als er im Gegens

ſaß zu § 177 StPO. bei der Einleitung des Ver

fahrens vollſtändig ausgeſchaltet iſt und als er jeder

zeit gewärtig ſein muß, daß über ſeinen Kopf hinweg Hangwahrung für auøgefekte Ununitāteuzahlungen.

das Verfahren auf Antrag der Dienſtbehörde eins Die wirtſchaftliche Sage des Grund- und Hausbeſißes

geſtellt wird (Art. 129, 151 BG.) . beranlaßt öfters die Gläubiger von Hypotheken , die

Die Prozeßlage während der Vorunterſuchung kenn- burd Sinszuldläge abbezahlt werden ſollen (Annui

zeichnet ſich nach bayriſchem Recht fohin dadurch, daß tätenhypotheten ), dem Hypothetichuldner ein Ausleben

zwar ein Verfahren vor einem Gericht anhängig iſt, mit den Abzahlungen für einige Jahre zu geſtatten. Bes

daß aber nach dem Wortlaut des Geſebes keinem Mit- greiflicherweiſe möchte aber der Hypothekgläubiger mit

glied des Gerichts ein fachlicher Einfluß auf das Ver- dieſen Abzahlungsbeträgen nicht in die 7. Klaſſe des 8 10

fahren zuſteht; auch der Einfluß des Staatsanwalts BwVG. zurüdgedrängt werden , ſondern ſeinen Hang

iſt begrenzt. in der 4. Klaſie behalten. Zu dieſem Ende wählt er

Der Eigenſchaft der Vorunterſuchung als eines folgenden Weg : Er vereinbart mit dem Eigentümer

gerichtlichen Verfahrens, das von der Dienſtbehörde die Ausſeßung der Tilgung für eine beſtimmte Zahl

mit Dienſtenthebung und mit teilweiſer Gehaltsſperre von Jahren, z . B. für die Zeit vom 1. Cktober 1914

verbunden werden kann (Art. 172 BG. ), werden aber bis zum 1. Januar 1920, und verzichtet auf die Hypo

auch die Beſtimmungen des BG. über die Verteidi- thek für den Teil der Forderung, der während dieſer

gung nicht gerecht. Im Gegenſaß zu § 137 StPO. wird Seit zu tilgen geweſen wäre. Der Eigentümer tritt die

ein Verteidiger erſt nach Verweiſung der Sache zur infolge des Verzichte auf ihn übergegangene Eigentümers

Hauptverhandlung zugelaſſen (Art . 142 Siff. 7 BS. ). grundſchuld (BGB 88 1168 I , 1177 I), die in gleicher

Den Beugen- und Sachverſtändigenvernehmungen darf Weiſe wie die Hypothek und vom Ende der Ausſeßungs

der Beſchuldigte, von gewiſſen Ausnahmen abgeſehen , dauer an , im obigen Beiſpiel alſo vom 1. Januar 1920
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an , mittels desſelben Tilgungsjabes wie die Hefthypo- Schuldners 50 000 M betragen , ſo hätte der Eigen

thet abzuzahlen ſein ſoll , an den Hypothekgläubiger tümer , der ießt das Grundſtüc erwirbt, alſo nicht

mit den Zinſen vom Beginn der Ausſeßungsdauer an auch ohne weiteres Gläubiger der Grundichuld zu

ab, worauf ſie in eine Hypothet für den gleichgroßen 50 000 M iſt, allerdings neben der Jahresleiſtung,

Teil der Forderung , für den der Gläubiger auf die vun 4500 M auch noch 4 % Zinſen aus den 50 000 M

Hypothet verzichtethatte, umgewandelt wird und den Grundiould zu zahlen. Aber die Belaſtung mit dieſer

Gleichrang mit der bisherigen Reſthypothel einges Grundſchuld iſt bereits im Raufpreis berückſichtigt und

räumt erhält. außerdem wird dafür die Hypothet ſchrittweiſe abges

Auf dieſe Weiſe erreicht der Gläubiger in der Tat tragen. Eine Erhöhung der Zinſenlaft beim Anwachſen

ſein Ziel, ohne der Zuſtimmung der im Gleich- oder der Grundſchuld durch die fortſchreitende Tilgung trifft

Nachrang eingetragenen Berechtigten zu bedürfen, ſelbſt ihn, wenn er ſelbſt die Tilgungen leiſtet, nicht, weil

wenn man der Anſicht iſt (vgl. Bay3fR . Bd. 7 S. 9ff., der Eigentümergrundſchuldgläubiger nicht zinsforde

Bb. 11 S. 300 ), daß die Eigentümergrundſchuld nicht rungsberechtigt iſt (BOB. 88 1197 II, 11771 S. 1 ,

in derſelben Weiſe wie die Hypothet, aus der ſie ents vgl. auch II ) , und jedenfalls Sinſen , die er an fich

ſtanden , zu verzinſen und zu zahlen, ſondern under- felbft leiſten müßte, wirtſchaftlich nicht empfindet; fie

zinslich und nach den geſeßlichen Bedingungen (BGB. trifft ihn mit Recht, wenn der erſaßberechtigte per

$$ 1193, 1194) zu zahlen iſt. Denn die Verzinslichkeit fönliche Schuldner, der ausgleichungsberechtigte neben

der Grundiculd, oder auch erſt der Hypothet, zu der ihm haftende Geſamtſchuldner, der Bürge oder der Ab

die Grundſchuld umgewandelt wird, iſt ohne weiteres löſungsberechtigte die Tilgungen leiſtet. Denn dieſe

erreichbar durch Erweiterung der Hypothel um Zinſen Perſonen haben dann etwas besahlt, wofür ſie Erſaß

bis zu 5 % (BGB. § 1119 I) , die Tilgbarkeit durch zu bekommen haben (BOB. 88 426, 774 S. 1, 1150 ,

Zinszuſchläge durch Abänderung der geſeßlichen Bes 268 ). Soweit er hienach überhaupt Zinſen aus den

ſtimmungen über die Zahlungszeit, unter welche die abbezahlten Beträgen zu entrichten hat, leiſtet er an

Übreden über die Abzahlung durch Zinszuſchläge Hypothet- und Grundſchuldzinſen zuſammen nie mehr

fallen , die Aenderung des geſeblichen Zahlungsorts als 4 % aus 100 000 M , nämlich aus dem jeweiligen

durch Vereinbarung nach dieſer Richtung - alles noch ungetilgten Betrag der urſprünglichen Hypothek

Rechtsgeſchäfte, zu denen es keine Zuſtimmung der und aus dem bisher aufgelaufenen Tilgungsbetrag.

gleich- oder nachſtehend Berechtigten braucht (BGB. Der überſchießende Betrag der Jahresleiſtung iſt keine

$ 1119 II). Nebenleiſtung, die den Eigentümer neben der Hypothet

Deren Zuſtimmung kommt erft in Betracht, wenn forderung belaſtet, ſondern eine Abminderung der
der Sinsjab der urſprünglichen Hypothel 5 % über- Hypothekenbelaſtung. Ad das iſt nicht auffälliger als

ſteigt, insbeſondere infolge Erhöhung des Zinsſaßes das Entſtehen und Unwachſen einer verzinslichen

bei Zahlungsverzug. Die oben erwähnte Anſicht kann Grundſchuld aus einer Hypothet, die durch ſtets gleich

hier dem 5 % überſteigenden Teil nur den Rang nach große Teilzahlungen, i B. jährliche Abzahlungen von%

ben der Hypothel gleid oder nachſtehend Bereds 2000 M, getilgt werden ſoll. Hier wie dort mindert

tigten ohne deren Zuſtimmung zugeſtehen . Denn ſich der Zinſenbetrag für die urſprüngliche Hypothek:

die Unverzinslichkeit tritt nicht erſt in dem Zeit- i forderung und erhöht er ſich dafür für die aus den

punkt ein , in welchem die Grundſchuld um die Abzchlungen erwachſende Grundſchuld (oder Hypothet

Nebenleiſtungen erweitert wird, ſondern vorher, näm- des dritten Abzahlers), nur daß der leptere Zins bei

lich in dem Zeitpunkt, in welchem die Hypothel zur den Abzahlungen durch Sinszuſchläge nicht ſo durch

Eigentümergrundichuld wird. Das iſt der Zeitpunkt der richtig iſt wie im anderen Falle. Die Anſiot paßt

Eintragung des Hypothefverzichts (BGB. $ 1168 I, II auch eher zu der Auffaſſung des Gefeßes, das durch

S. 1 ), und dieſe erfolgt vor der Eintragung der Er- die Einführung der Eigentümerhypothet zu erkennen

weiterung und muß vorher erfolgen (GVO. & 40 ). gibt, daß es die Haftung der Grundſtüde bei Summens

Aber die Richtigkeit der oben erwähnten Anſicht iſt belaſtungen (Hypothet, Grundſchuld , Kentenſchuld) im

nicht zweifelsfrei. Wenn man die Unverzinslichkeit vollen urſprünglichen Umfang und in unveränderter

der Grundſchuld deshalb für notwendig hält, weil die Weiſe , nur mit Wechſel der berechtigten Perſon , forts

Zinſen bis zur Beendigung der Tilgungszeit ohne beſtehen laſſen will bis zum Eintritt der geſeßlichen

Rüdſicht aufdie ſtattfindende Ubminderung der For- Aufhebungstatſachen. Die entgegengeſepte Meinung

derung in voller Höhe vom urſprünglichen Nenn- entzieht dem $ 1177 gerade ſein hauptſächlichſtes An

betrag der Forderung zu zahlen ſeien , ſo iſt dabei wendungegebiet. Die wichtige Folge der hier ver

überſehen , daß in dieſer Weiſe nicht die Zinſen allein tretenen Anſicht iſt, daß auch bei höher als 5 % ver

bezahlt werden, ſondern die Zinſen einſchließlich der zinslichen Hypotheken der Rang den ausgeſeßten Tils

Tilgungsbeträge. Der Schuldner wird deshalb durch gungebeträgen ſamt den Zinſen ohne Zuſtimmung der

die gleiche Berzinslidteit der Grundſchuld, wie ſie für gleich- oder nachſtehenden Berechtigten gewahrt werden

die Hypothet galt, nicht ſchlechter geſtellt, wie der kann. § 1178 BGB. ſteht nicht entgegen . Er bezieht

gegenteiligen Anſchauung vorzuſchweben ſcheint. Er ſich nur auf Rückſtände von Nebenleiſtungen , alſo

muß allerdings neben der aus dem urſprünglichen auf Nebenleiſtungen , die noch vor der Eintragung des

Betrag der Forderung berechneten Jahresleiſtung eine Hypothetoerzichts fällig wurden , nicht auch auf laus

weitere zum bisherigen Zinsſaß berechnete Jahres- fende und fünftige Nebenleiſtungen . Die Hypothet

leiſtung aus dem Grundſchuldbetrag , bei der durch für dieſe erliſcht bei Vereinigung mit dem Eigentum

Abzahlungen entſtandenen Grundichuld alſo aus dem nicht, ſo daß bei Umwandlung der lepteren aus Neben

jeweiligen Geſamtbetrag der Teiltilgungen , entrichten. leiſtungen der urſprünglichen Hypotbet in N bens

Hat die Hypothek 100 000 M betragen und würde bei leiſtungen der Grundſchuld das Grundſtüd zu keiner

einem Zinsſaß zu 4 % und einem Tilgungsſaß zu "/ % noc jo turzen Zeit von der Belaſtung mit den Neben:

der urſprünglichen Hypothetjumme die bisherigen Ges leiſtungen frei iſt, die gleich- und nachſtehenden Bes

ſamtrüdjahlungen des Eigentümers und perſönlichen rechtigten in keinem Zeitpunkt um den Rang dieſer
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Nebenleiſtungen vorgerüdt waren . Aud daß fich die bigern nad 864 unter Umſtänden jedem vom Swang8s

Abzahlungsweiſe durch Singzuſchläge und allenfalls vergleich betroffenen Gläubiger das Recht zur Anfechs

nach dem bermutlichen Willen des urſprünglichen tung des Zwangsvergleichs gibt ; formell infofern, als

Hupothetgläubigers auch der Zahlungsort, die Bant der Inhalt des Verzeichniſſes in ſehr weſentlicher

taſſe, nicht ſchlechthin auf die Grundidulb übrigens, Hinſicht der Entſcheidung über die Eröffnung des

dann ebenſowenig auf die Hypothel des dritten Ab- Verfahrens zugrunde zu legen iſt (8 43) und im Vers

zahler8) ſoll übertragen laſſen , ſpricht nicht gegen die gleichstermin an ſeiner Hand die Forderungen der

Beibehaltung des Zinsſaßes. Denn die Undurchführ- beteiligten Gläubiger nach Begründetheit und Stimms

barkeit einer Geſebesbeſtimmung in einem, noch dazu . recht zu erörtern ſind ( 8 47) und die leßtere Vorſchrift

wohl weniger wichtigen Punkt, fordert nicht auch die es wiederum von ſelbſt mit ſich bringt, daß auch die

Ablehnung ihrer möglichen Durchführung in einem Abſtimmung über den Zwangsvergleich an der Hand

anderen, wichtigeren Punkte. Zudem wäre dieſe Ab des Verzeichniſſes vorgenommen wird . Hienach er

zahlungsweiſe höchſtens auf die in der Perſon desſelben ſcheint es zweckmäßig , das Verzeichnis der Gläubiger
Berechtigten durch ſolche allmähliche Abtragung ſtetig von vornherein ſo abzufaſſen, daß es bequem und

wasſende Grundſchuld (oder Hypothet) unanwendbar, handlich zugleich zur Vornahme der nach § 43 der

nicht auch auf die Grundſchuld , deren Betrag wie Bet. erforderlichen Berechnung, zur Erörterung der

beim Hypothelderzicht, unabhängig von fünftigen Ab- Forderungen nach Begründetheit und Stimmrecht und
zahlungen an der urſprünglichen Hypothet, abgeſbloſſen zur Berechnung des Abſtimmungdergebniſſe8 verwendet

ein für allemal feſtſteht. Doch iſt dieſer Unterſchied werden kann. Verzeichniſſe, die dieſen Anforderungen

in unſerem Fall deshalb gleichgültig , weil es hier entſprechen , werden die Gerichte in der Regel nur

doch nicht ohne rechtsgeſchäftliche Aenderungen der dann erhalten, wenn ſie für die Aufſtellung des Vers

Bablungszeit abgeht. Denn die Abzahlungen ſollen zeichniſſes beſtimmte Vorſchriften erlaſſen und dem

infolge der Ausſeßung der Abzahlung nicht durchweg Schuldner und der Aufſichtsperſon zur Aufſtellung

an den Beitpunkten geſchehen, an denen die Forderungs des Verzeichniſſe der am Vergleichsverfahren bes

teile, für die auf die Hypothel verzichtet iſt, das find teiligten Gläubiger ein geeignetes Formular gleich

die Tilgungsbeträge, urſprünglich gezahlt werden ſoll- von Amts wegen zur Verfügung ſtellen. Beim Amts

ten , ſondern ſpäter. gericht München wird in dieſer Weiſe verfahren. Es

Oberamtsrichter Wilhelm Mayer in München . dürfte von allgemeinem Intereſſe fein , zu wiſſen , wie

es hier gemacht wird.

Das für die Aufſtellung des Verzeichniſſes der

beteiligten Gläubiger nötige Formular iſt in München

Das Gläubigerberzeichniß zum Zwangøvergleich zur
auf der Gerichtsſchreiberei erhältlich. Jeder Schuldner,

Abwendung des Konturjes. Nach § 41 der Bet. vom der darum bittet, erhält von der Gerichtsſchreiberei
14. Dezember 1916 über die Geſchäftsaufſicht zur Ab:

die nötige Anzahl von Formularbogen und eine „An

wendung des Konkurſes muß der Schuldner mit dem
weiſung zur Aufſtellung des Gläubigerverzeichnifies“ .

Antrag auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens u. a.
Die Formularbogen ſind doppelſeitig bedrudt und

eine den Vorſchriften des $ 20 entſprechende Aufſtellung können heftweiſe ineinander gelegt werden; ſie um

über die Vermögenslage zur Zeit des Antrags vor- faſſen 16 Spalten, die zuſammen 2 Folioſeiten füllen ;

legen ; er muß alſo (auf die neueſte Beit ergänzt) die Spalte 1-6 ſtehen auf der linken, Spalte 7-16 auf

gleichen Vorlagen machen, die er ſchon mit dem An
der rechten Hälfte des aufgeſchlagenen Bogens. Im

trag auf Anordnung der Geſchäftsaufſicht einzureichen übrigen hat das Formular, deſſen Ausfüllung hier

batte. Zu dieſen Vorlagen gehört u. a . ($ 20 Abſ. 1) gleich mit einigen Beiſpielen belegt ſei, folgendes

ein Verzeichnis der Gläubiger mit Angabe ihrer Ausſehen : (Siebe Seite 81. )

Adreſſen. Das Verzeichnis foll ($ 20 Abſ. 2) die jämt- Die dem Formular beigegebene „ Anweiſung zur

lichen Gläubiger des Schuldners enthalten, auch die, Aufſtellung des Gläubigerverzeichniſſes “ lautet:

welche von dem Verfahren nicht betroffen werden, Der Aufſtellung des mit dem Antrag auf Er

und die, deren Anſprüche der Schuldner beſtreitet; öffnung des Zwangsvergleichsverfahrens vorzulegenden

die Gläubiger, die von dem Verfahren nicht betroffen Verzeichniſſes der Gläubiger iſt beſondere Sorgfalt zu

werden, ſollen getrennt von den übrigen Gläubigern widmen. Das Verzeichnis iſt in 2 Abteilungen zu

aufgeführt werden ; bei Forderungen, für die im Falle gliedern :

des Konkurſe8 abgeſonderte Befriedigung beanſprucht Abt. I : Gläubiger, die nach 88 33 und 13 der Bel.

werden tann, ſoll die Höhe des mutmaßlichen Aus
vom 14. Dezember 1916 am Vergleichsverfahren

falls angegeben werden.
nicht beteiligt ſind,mit Ausnahme der in § 13

Nr. 4 genannten Abſonderungsberechtigten, ſos

Während das Verzeichnis des § 20, das mit dem weit ſich ihre perſönliche Forderung gegen
Antrag auf Anordnung der Geſchäftsaufſicht vorzus

den Vergleichsſchuldner richtet .

legen iſt, in der Regel mancherlei Ungenauigkeiten Abt. II : Alle übrigen Gläubiger einſchließlich derjenigen

aufweiſen wird, die im allgemeinen unſchädlich ſein Abſonderungsberechtigten ,deren perſönlicher

werden , muß bei Aufſtellung des Gläubigerverzeichs Schuldner der Vergleichsſchuldner iſt.

niſſes, das dem Antrag auf Eröffnung des Vers Z u Abteilung II iſt das bei Gericht ers

gleich & verfahrens beizufügen iſt, mit peinlichſter hältliche Formular zu verwenden , deſſen

Gerpiſſenhaftigkeit derfahren werden, da es ſowohl
Spalten 1-6 vom Schuldner ſorgfältigſt auszufüllen

formell wie materiell die Hauptgrundlage des ganzen
ſind; hiebei iſt folgendes zu beachten :

Vergleichsverfahrens bildet : materiell inſofern , als
1. Deutlich und überſichtlich ſchreiben !

2. Möglichſt Raum ſparen, da ſonſt die Ueberſicht und
Anſprüche von Gläubigern, die im Verzeichnis nicht die Addierung des Abſtimmungsergebniſjes erſchwert

aufgeführt ſind, nach § 60 von dem rechtskräftig be- wird !

ſtätigten Zwangsvergleich unberührt bleiben und die 3. Die einzelnen Gläubiger durch Querſtriche von

vorjäbliche oder fahrläſſige Weglaſſung von Gläu- einander trennen !
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Mar Müller,

Staufmann

in Berlin ,

Maráſtr. 1
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lieit 1. Jan. 16
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a ) Zwang&= 150,75M550 60|550 60 550,60 M

630 25 Hypothet bes anertannt.

ſtritten Reſt vom
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Aufſichts
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2 Peter Soulze, Wedſel:

Fabrikant forderung

in München , Speſen

Friedrichſtr. 80,6% Zinſen

vertreten durch 11. 15. März 16|

Rechtsanwalt
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9000 Anerkannt3 Heinrich Meier, Darlehen

Privatmann 4% Zinſen

in München , lieit 1. Jan. 17
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a) 1. þypo

thet auf

8.-Nr. 10
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b) –

9 330

4
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10 000

Karl Huber,

Staufmann

in München ,
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-

Vom

Souldner

und der

Aufſichts

perſon

beſtritten

2 400 Anertannt 2 4003) 300

-
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5 Friedrich Schüß, Schadens

Hausbeſiker erſaß wegen

in München , vorzeitiger

Starlſtr. 60 Löſung der

noch bis zum

31. Dez. 18

laufenden

Wohnunge

miete

c) bedingt

durd die Una

möglichkeit

der Ver.

mietung der

Wohnung

zu gleichen

Bedingungen

1) 10000 iſt durchftrichen zu denten .
-

. 9) 2400 iſt durchftrichen zu denken (im Drud ließ ftoh daß auß techniſohen Gründen niot zum Ausdrud bringen ).

.

4. In Spalte 3 iſt der Grund der Forderung ſo kurz a) Zwangshypothet auf $ 8.- Nr. 10 a. d. Feldſtr.

als möglich zu bezeichnen, 3. B. Warenlieferung,

Kaufpreisreſt für ein Grundſtüd, Wechſelforderung, oder (bei Schadenserſa wegen vorzeitiger Böſung eines
Schadenserſaß wegen vorzeitiger Böſung der noch Mietverhältniſſes ):

bis 31. Dezember 1918 laufenden Wohnungsmiete, c) bedingt durch die Unmöglichteit der Bermietung

6 % Zinſen ſeit 1. Januar 1916, Koſten uſw. der Wohnung zu gleichen Bedingungen“ .

5. Zinſen (Spalte 3 und 4) find bis zu demTag aus- 7. Macht die Beantwortung der Fragen in Spalte 5

zurechnen, an dem das Bergleichsverfahren vers ausnahmsweiſe längere Ausführungen erforderlich,

mutlich eröffnet wird ; ihre Berechnung erfolgt dess fo iſt Bezugnahme auf eine Beilage geſtattet.

halb zwedmäßig erſt, nachdem man ſich durch An

frage bei Gericht der Richtigkeit und Vollſtändigteit Atgl. Amtsgericht München.

aller nötigen Vorlagen verſichert hat und auch die
Im einzelnen wäre hiezu folgendes zu bemerken :

Neußerung der Aufſichtsperſon und des etwa be

ſtellten Gläubigerbeirates vorliegt. a ) Die Vorſchrift des § 20 Abſ.2, daß Gläubiger,

6. Die in Spalte 5 geſtellten Fragen ſind ſo kurz als die von dem Verfahren nicht betroffen werden , ges

möglich zu beantworten, z. B.in folgender Weiſe : | trennt von den übrigen Gläubigern aufgeführt werden
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Tollen, iſt für das dem Vergleich verfahren gleich perſönlich haftet, in die Liſte der am Ver& ,

zugrunde zu legende Verzeichnis der Gläubiger wohl gleichsberfahren beteiligten Gläubiger, d . h. in Abs

zweifellos dahin auszulegen, daß die Speidung ers teilung II gehören .

folgen ſoll nach Gläubigern, die am Vergleichsver- c) 8 20 Abſ. 2 fordert im Gegenſaß zu dem vom

fahren beteiligt ſind und ſolchen, die daran nicht Verzeichnis der Schuldner handelnden $ 20 Abſ. 3

beteiligt ſind (8 33). nicht ausdrücklich , daß im Verzeichnis der Gläubiger

b ) Zu den nicht beteiligten Gläubigern gehören der Forderungsbetrag und der Schuldgrund angegeben

auch (8 33 mit § 13 Nr. 4) „die Gläubiger, ſoweit ſie wird . Gleichwohl dürfte zum mindeſten die Angabe

im Falle des Konkurſes abgeſonderte Befriedigung des Betrages der Forderungen etwas Selbſtvers

beanſpruchen können ". Bei oberflächlicher Betrach ſtändliches ſein ; und die Angabe des runde

tung liegt es demnach nabe, den Abſonderungsberech- entſpricht zum mindeſten in dem dem Zwang8

tigten ihren Plaß unter den am Verfahren nichts vergleich & verfahren zugrunde zu legenden Gläus

beteiligten Gläubigern zu geben , 0. 5. (im Sinne der bigerverzeichnis einem Gebote der Zwedmäßigkeit ;

Anweiſung des Amtégerichte München geſprochen ) in dies umſo mehr als der rechtskräftig beſtätigte

Abteilung I. Das dürfte jedoch nur dann richtig ſein, Zwangsvergleich in Verbindung mit einem Auszug

wenn der Zwangsvergleichlidhuldner für die Forbes aus dem Gläubigerberzeichnis wegen der darin als

rung des Gläubigers nur dinglich haftet und nicht anerkannt vermerkten Forderungen beteiligter Gläus

aud zugleich der perſönliche Schuldner des abs biger einen Vollſtreckungstitel bildet und es ſehr

fonderungsberechtigten Gläubigers iſt. Sit er zugleich wünſchenswert iſt, daß die Identität vollſtredbarer

perſönlider Schuldner, ſo iſt der Abſonderung&e Forderungen einwandfrei feſtſteht.

berechtigte hinſichtlich der perſönlichen Forderung d ) Die Feſtſtellung des Stimmrechts geſtaltet

zweifellos am Verfahren beteiligt, allerdings mit dem ſich infolge der Einführung des „ vorläufigen Stimm

Abmaße, daß er Stimmrect nur nad Maßgabe des recht8 " ( 8 47 Abſ. 2 der Bet ſagt : „Der Gläubiger

mutmaßlichen Ausfalls genießt und die vergleichss nimmt zunächſt an der Abſtimmung teil") etwas um

gemäße Befriedigung nur für den Betrag verlangen ſtändlicher als beim tonturslichen Zwangsvers

tann, zu welchem er auf abgeſonderte Befriedigung gleich. Während man in den Stimmliſten des leßteren

verzichtet oder einen Ausfal bei der abgeſonderten für die Feſtſtellung des Stimmrechts nur eine ein

Befriedigung erleidet ( 36 der Bet. mit 8 64 NO .). zige Spalte benötigt, deren Inhalt ſich nötigenfalls

Hienach gehören diejenigen Abſonderungsberechtigten, in der Spalte Beinertungen" erläutern läßt, dürfte

denen der Zwangsvergleichsidhuldner auch perſön : ſich für den Zwangsvergleich ohne Konkurs eine

lich haftet, in Abteilung II ; zum mindeſten wäre es Ausicheidung der Stimmrechte nach ihren drei fors

höchſt unzwedmäßig, fie ganzoder teilweiſe (nämlidlich malen Entſtehungsgründen empfehlen;beim Münchener
mit dem Betrag, zu dem fte mutmaßlich durch ihr Formular iſt dieſe Ausſcheidung erfolgt : in Spalte 10ſie

Abſonderungsrecht Befriedigung erlangen können ) in werden die Stimmrechte aller Forderungen einge

Abteilung I zu verweiſen : Die teilweiſe Auf- tragen , die nicht zweifelhaft find, 6. 5. die Stimms

führung des nämlichen Gläubigers in Abteilung I rechte aller Forderungen, die weder beſtritten , noch

und Abteilung II würde die Ueberſicht ſtören und abſonderungsberechtigt, nod aufſchiebend bedingt ſind,

die einbeitliche Forderung mehr oder weniger wills und die Stimmrechte aller beſtrittenen , abſonderunge

türlich nach dem Gutdünten des Schuldners zerreißen berechtigten und aufichiebend bedingten Forderungen ,

und, wenn das Gericht im Vergleichstermin den muts bezüglich deren ſich die Beteiligten auf ein Stimmrecht

maßlichen Ausfall beſchlußmäßig feſtſtellen muß, unter von beſtimmter Höhe geeinigt haben ; Spalte 11 ents

Umſtänden eine Uebertragung von Forderungsteilen hält die vorläufigen" Stimmrechte beſtrittener, ab

von der einen in die andere Abteilung nötig machen ; fonderungsberechtigter und aufſchiebend bedingter

die vollſtändige Verweiſung der Abſonderungs- Forderungen , bezüglich deren eine Einigung über die

berechtigten nach Abteilung I hätte zur Folge, daß Höhe des Stimmrechts nicht möglich war ; Spalte 12

Gläubiger, die bei Berechnung der zur Eröffnung dient zum Eintrag der etwa nötig werdenden be

des Vergleich Sverfahrens nötigen Mehrbeit ganz oder fchlußmäßigen Stimmrechtsfeſtſeßung, die jeweils

teilweiſe mitzuzählen ſind und bei der Abſtimmung berichtigend oder beſtätigend an Stelle des Eintrag :

über Annahme oder Ablehnung des Zwangsvergleichs in Spalte 11 zu treten hat. Wo ſich in den Beis

ein mehr oder weniger beſchränktes Stimmrecht haben, ſpielen des abgedruckten Formulars in Spalte 12 das

nicht unter den biefür in Betracht kommenden Gläus Zeichen , -“ oder eine Zahl befindet (Beiſpiel 3, 4

bigern erſcheinen. Auch iſt zu beachten, daß ſich die und 5), bedeutet dies, daß in dieſen Fällen ein Ses

Grörterung des $47 in Anſehungderperſönlichen richtsbeſchluß erforderlich war ; in den Beiſpielen 4

Forderung jedenfalls auch auf die Abſonderungsberech- und 5 wurde durch die beſchlußmäßige Stimmrechts

tigten zu erſtrecken hat, und daß der rechtsträftig be- feſtſeßung das urſprünglich vorhandene „ vorläufige "

ſtätigte Zwangsvergleich in Anſehung der perſöns Stimmrecht beſeitigt; die in Spalte 11 enthaltenen

liden (nach Maßgabe des Vergleichs beſchränkten ) Ziffern ſind deshalb durchſtrichen .

Forderung auch für abſonderungsberechtigte Gläu- e) Bei der Abſtimmung erſcheint es zweckmäßig,

biger gem . § 61 der Bek. einen Vollſtreckungstitel ") die zwei Arten der Abſtimmung ( ichriftlich und münds

bilden dürfte ; auch hieraus ergibt ſich, daß Abſondes lich) in der Stimmliſte voneinander zu ſcheiden. Der

rungsberechtigte, denen der Vergleichsſchuldner zu
Zwangsvergleich iſt angenommen , wenn

) aus dem der Gläubiger allerdings Befriedis 1. die Anzahl der in Spalte 13 und 14 enthaltenen

gung nur für denjenigen (vergleichsmäßig beſchränkten ) Einträge größer iſt wie die Anzahl der in Spalte 15

Betrag verlangen kann, zu welchem er auf abgeſonderte enthaltenen und
Befriedigung verzichtet hat oder bei der abgeſonderten

Befriedigung ausgefallen iſt (entſprechende Anwendung
2. die Summe der in Spalte 13 und 14 eingetragenen

des § 64 KO . gem . § 36 der Bet.) . Forderungsbeträge wenigſtens dreimal ſo groß iſt
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Die Anweſenden wurden gem. § 53 Abſ. 2 der

Bet. über den angenommenen Zwangsvergleich gehört ;

Erinnerungen wurden nicht erhoben. Es wurde fols

gender Beſchluß verkündet:

Der Zwangsvergleich wird beſtätigt, da die ge

feßlichen Mehrheiten erreicht und Berwerfungsgründe

nach den88 54 und 55 der Bet. nicht bekannt ge

worden ſind.

( Im Falle der Ablehnung des Vergleiche und

der Einſtellung des Verfahrens nad 88 56 oder 57

der Bet. wärenatürlich der lebte Abſaß zu ſtreichen

und anderweitig zu erſeßen ).

Amtsrichter Dittrich in München .

wie die Summe der in Spalte 15 eingetragenen

(oder, was dasſelbe iſt, wenigſtens */ mal ſo groß

wie die Summe der in Spalte 10, 11 und 12 ein =

getragenen ).

f) Ebenſo iſt die zur Eröffnung des Berfahrens

erforderliche Mehrheit erreicht, wenn

1. die Anzahl der in Spalte 8 enthaltenen Einträge

größer iſt als die Hälfte der Anzahl der in Spalte 7

enthaltenen und

2. die Summe der in Spalte 8 eingetragenen Forbes

rungsbeträge wenigſtens / mal ſo groß iſt wie

die Summe der in Spalte 7 eingetragenen .

g ) Bum Schluß ſei noch gezeigt, wie fich das

Verzeichnis der Gläubiger praktiſch in das Protokoll

über den Vergleichstermin eingliedern läßt. Man

kann hiezu einen für alle Fälle paſſenden und faft

teine8 handſchriftlichen Zuſabes bedürfenden Vordruc

verwenden, der nach den üblichen Eingangsformalien ,

insbeſondere Feſtſtellung der im Termin anweſenden

Perſonen, etwa folgendermaßen lauten könnte :

Zunächſt wurde feſtgeſtellt, daß der Beſchluß auf

Eröffnung des Bergleichsverfahrens und die Beſtim :

mung des Vergleichstermins dem Schuldner, der Aufs

fichtsperſon und allen belannten Gläubigern ordnungs

mäßig zugeſtellt und der Bergleichsvorſchlag den be

teiligten Gläubigern mitgeteilt wurde .

Die Aufſichtsperſon berichtete über die Sachlage

und äußerte ſich dahin,daß fie den Vergleich und die

für die Erfüllung angebotenen Sicherheiten

für angemeſſen erachte

.

[ Der Schuldner wurde zur Leiſtung des Eides

nach 8 50 der Bef. über die Geſchäftsaufſicht zur Abs

wendung des Konkurſes aufgefordert. Da er ſich

hiezu bereit erklärte, wurde mit ihm die Vermögens

aufſtellung und das Gläubigerverzeichnis durchge

ſprochen ; ſoweit nötig, wurden beide ergänzt. Hierauf

leiſtete der Schuldner nach entſprechender Belehrung

und Verwarnung vor Meineid den Eid in der geſeka
lichen Weiſel.

Sodann wurden die Forderungen der beteiligten

Gläubiger erörtert und das Ergebnis dieſer Erörte

rung in Spalte 9 des Verzeichniſſes der beteiligten
Gläubiger eingetragen . Soweit

a ) den Forderungen widerſprochen wurde oder

b) abgeſonderte Befriedigung beanſprucht wird oder

c) die Forderungen aufſchiebend bedingt ſind, wurde

zugleich erörtert, ob und zu welchem Betrag ein

Stimmrecht gewährt wird; das Ergebnis dieſer

Erörterung wurde in Spalte 10 und 11 des

Gläubigerverzeichniſſes eingetragen ; in Spalte 10

wurden ferner die Stimmrechte aller übrigen

Forderungen dermertt.

(Da fich nach weiterer Beſprechung der Sache

herausſtellte, daß es für das Ergebnis der Abſtim

mung auf die Höhe ... (eines Teiles) ...der in Spalte 11

eingetragenen vorläufigen Stimmrechte ankommt, wurde

das Stimmrecht der betreffenden Forderungen durch

Gerichtsbeſchluß feſtgelegt und das Ergebnis dieſer

Feſtſeßung in Spalte 12 eingetragen , womit die in

Spalte 11 eingetragenen vorläufigen Stimmrechte der

betreffenden Forderungen hinfällig wurden ) .

Hierauf wurde abgeſtimmt: zunächſt gaben die

a n weſenden Gläubiger ihre Stimmen ab; das Ers

gebnis wurde in Spalte 13 und 15 des Gläubigers

verzeichniſſes vermerkt; ſodann wurde die Abſtimmung

der nichterſchienenen Gläubiger nach Maßgabe des

51 Abſ. 2 der Bef, in Spalte 14 und 15 eingetragen.

Als Abſtimmungsergebnis wurde bekannt gegeben,

Aus der Rechtſprechung.

Reichsgericht.

A. giviljad en.

I.

Ausſchluß der Kündigung uadi $ 554 BGB. bei

Aufrechnung mit dermeintlichen Gegenforderungen . Die

Beklagten hatten vom Kläger Geſchäftsräume gemietet.

Nach dem Bertrage war der Mietzins ſpäteſtens am

dritten Tage des Vierteljahres im voraus zu ent

richten , und der Bermieter zur friſtloſen Kündigung

und zum Verlangen ſofortiger Räumung berechtigt,

wenn auch nur einmal nicht pünktlich bezahltwurde.

Die Beklagten hinterlegten am 1. Juli 1915 den auf

das dritte Bierteljahr treffenden Mietzins zugunſten

mehrerer Gläubiger unter Verzicht auf Rü&nahme

und beriefen fich außerdem noch auf eine icon im

Mai 1915' ertlärte Aufrechnung. Die Alage auf ſo

fortige Mäumung wurde abgewieſen . Die Hevifion

des Klägers blieb ohne Erfolg.

Aus den Gründen : Das BG. ſtellt nicht feſt,

daß die am 1. Juli 1915 fällig gewordene Mietzins

forderung durch Aufrechnung getilgt worden ſei, be

jaht auch nicht die für eine befreiende Wirkung ers

forderliche Hechtmäßigkeit der Hinterlegung, inſoweit

ſie zugunſten der in der Hinterlegungserklärung an

gegebenen Gläubiger erfolgt war, erklärt aber die

Binterlegung aus dem Grunde für gerechtfertigt, weil

die Beklagten damit hätten rechnen dürfen, daß die

zur Aufrechnung geſtellte Forderung begründet, die

Aufrechnung wirkſam ſei . Der Reviſion iſt zuzugeben ,

daß dieſe Mechtfertigung der Şinterlegung dem Sach:

verhalt nicht entſpricht (wird ausgeführt). Die Ents

ſcheidung des Bo. iſt im Ergebniſſe gleichwohl zu

billigen , da die der Aufrechnung zugrunde liegenden

Verhältniſſe die Klage auch dann als unbegründet

erſcheinen laſſen , wenn man von der þinterlegung

ganz abſieht . " Der Kläger ſtüßt ſich auf die Vertrags
beſtimmung, wonach ſchon die einmalige Unpünktlich.

feit in der Zahlung des Mietzinſes die friſtloſe Küns

digung und das Verlangen ſofortiger Räumung recht

fertigen ſoll. Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte

find auf dieſes Vertragsmäßige Kündigungsrecht im

übrigen die Vorſchriften anzuwenden, die im § 554

BCB. für die geſeßliche Kündigung wegen Nichtzahlung

des Mietzinſes aufgeſtellt ſind. Die Kündigung fest

alſo auch hier voraus, daß der Mieter mit der Ent:

richtung des Mietzinſes im Verzuge iſt. Verzug liegt

aber nicht vor, ſolange die Enirichtung infolge eines

Umſtandes unterbleibt, den der Mieter nicht zu ver

treten hat (BOB. § 285 ). Da aber grundſäßlich nur

Vorſaß und Fahrläſſigkeit zu vertreten ſind (BOB.

§ 276 ), ſo ſteht dem Vermieter die Stündigungsbefugnis

auch dann nicht zu, wenn der Mieter, ohne die im

der § 37

daß die Mehrheiten
der $$ 37 Nr. 1 und 38

erreicht find.

der Bet....
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Berkehr erforderliche Sorgfalt zu verleßen, zur Bers 161; Wertheimer , ebenda S. 175 ; Jaeger, HantArch.

weigerung der Zahlung berechtigt zu ſein glauben 14, 35 ; Klien , JW. 1915, 769;Waſſermann -Erlanger,

darf, mag auch ſeine Auffaſſung, z. B. daß er zur Ariegsgef. S. 204 ; Aehnelt, JW. 1915, 494 ; Seilberg,

Aufrechnung berechtigt fet, objektiv nicht zutreffen. ebenda S. 1085, 1304 ; v . Þarder , ebenda S. 1052 ;

Jnſoweitdem Urteil des erk. Senates vom 18. Dt- Goldſchmidt, ebenda 1916, 1326 ; Bendir, 18. 1915,

1) 193 Nr. 18 ; Balbauer, SächſArch. 1915, 381; Gilbert,

eine abweichende Meinung zugrundeliegt, wird ſie nicht 3B.Fr. 15, 548 ; Güthe - Schlegelberger , friegsb. 1 ,

aufrechterhalten . Der Alägerwar daher zur Kündigung 346 ; Levis, DNZ. 1916, 407 ; Sießlinð, Prozeß -Schus

nicht befugt, wenn die Betlagten ohne Verſtoß gegen die der Kriegøj. S. 96 85 A, 17 ; Bevy, GA. S. 22 ; Mayer,

im Verfehr erforderliche Sorgfalt davon ausgehen Privatrecht des Krieges S, 154 ; Beß, Kriegsgef. S. 123).

durften , daß der Kläger bezüglich des Mietzinſes vom Dieſe Auffaſſung muß , entgegen der des I. ZS .des
1. Juli 1915 fich die Forderung entgegenhalten laſſen DUG. Dresden (und des lg. Beipzig , JW . 1915, 806)

müſſe, die der Aufrechnungserklärung der Beflagten für zutreffend gehalten werden. Wie ſchon die Ueber

zugrunde lag. Dies iſt aber nach dem vom BG. Feſt- ichrift der VO . und § 1 beſagen , erſtrebt die GX. die

geſtellten Sachverhalt der Fall " (wird ausgeführt). (Urt. Abwendung des Konkursverfahrens. Sie dient alſo,

des III . ZS . vom 13. Ditober 1916, III 211/16). abgeſehen von allgemeinen wirtſchaftlichen Sweden, in
3999 erſter Heihe dem Schuldner , und zwar wird fie an

geordnet zugunſten deſſen , der infolge des Strieges
II .

zahlungsunfähig geworden iſt, bei dem aber zugleich

Leiſtungetlagen gegen den unter Geſchäftsanfficht die Behebung der Zahlungsunfähigkeit nach Beendi

ſtehenden Schuldner ; flagen auf Abgabe von Willens
gung des Krieges in Ausſicht genommen werden kann

ertlärungen ; Gutſcheidungüber die Prozeßtoſten (BRBO.
(881 und 3) . Zur Erreichung dieſes Zwedes beſtimmt

vom 8. duguit 1914 – XGBI. 363 ; 88 894,93 3PD .).–
§ , daß während der Dauer der GÅ. das Konkurs

A us den Gründen : ') Mit Hecht geht das Berg.
verfahren über das Vermögen des Schuldners nicht

davon aus, daß der Al. nicht zu den Gläubigern ge eröffnet werden darf, und daß zugunſten anderer als

hört, die gemäß § 9 BRVD. vom 8. Auguſt 1914 von
gewiſſer bevorrechtigter, in g 9näher bezeichneter Gläu

dem Geſchäftsaufſichtsverfahren nicht betroffen werden.
biger " Arreſte und Zwangsvollſtredungen in das Ber

Daher findet $ 5 BD. auf ihn Anwendung , wonach
mögen des Schuldners nicht ſtattfinden . Wenn auch

Zwangsvollſtredungen in das Bermögen des Schuld :
die Aufſichtsperſon die Geſchäftsführung gang oder

ners während der GA. zugunſten der vom Verfahren
teilweiſe anſtatt des Schuldners einer anderen Perſon

betroffenen Gläubiger nicht ſtattfinden. Ebenſo zu
übertragen darf, ſo ſteht ſie doch an ſich, wie ſich aus

treffend ſieht das Berg, in dem Klagebegehren den $8 6 und 7 ergibt, dem Schuldner zu , dem aberim

Anſpruch auf Bornahme einer Verfügung über ein
Intereſſe des zu erreichenden Zwedes gewiffe Bes

Recht an einem Grundſtüd , die nach § 7 II VО, der ſchränkungen auferlegt werden. Er muß ſich Ein.

unter GA. ſtehende Schuldner ohne Zuſtimmung der
Fichtnahme der Aufſichtsperſon in ſeine Geſchäftspapiere

Aufſichtsperſon nicht vornehmen ſoll, ohne ſich der gefallen laſſen und ihr Uuskünfte geben , er roll

Gefahr der Aufhebung des Berfahrens auszufeßen Ferner ohne deren Zuſtimmung weder gewiſſe Ber

(8 10 ), deffen Anordnung nach § 1 BO. zur Åbwen fügungen vornehmen noch Anſprüche befriedigen oder

dung des Konkursverfahrens erfolgt. Mit Müdſicht ſicherſtellen noch auch andereals ſolche Verbindlich

auf dieſe Beſtimmungen iſt die Anſicht vertreten
keiten eingehen , die zur Fortführung des Geſchäftes

worden , es dürfe während der Dauer der GA. gegen
oder zu einer beſcheidenen Lebensführung erforderlich

den Schuldner nicht geklagt werden, da er, wenn ihm ſind ($ 7) . Die danach verbleibenden Mittel, alſo nicht

mangels Zuſtimmung der Aufſichtsperſon die Beiſtung
etwa das Stammvermögen, ſind zur Befriedigung der

verboten ſei , zur Beiſtung nicht verpflichtet ſei und
Gläubiger zu verwendennachAnordnung der Aufſichts

daher auch nicht dazu verurteilt werden könne. Sos perſon , wodurch auf eine almähliche Abwidlung der

weit bekanntgeworden, hatſich von den DIG, bisher
Schulden hingewirktwerden ſoll . Þandelt der Schuldner

nur der I. ZS . des DIG. Dresden in dieſem Sinne
ſeinen Verpflichtungen zuwider , ſo droht ihm (8 10)

ausgeſprochen (D30 Mípr. 31 , 389 ; 33. 1916 , 762) . die Aufhebung des Verfahrens, die in der Regel die

Dagegen iſt die Klage für zuläſſig erklärt worden
Eröffnung des Konkurſes nach ſich ziehen wird. Hier

vom KG . und von den DLG .München , Poſen, Stutt
aus ergibt ſich , daß der auf ſeinen Antrag (nur er

gart, Celle, Düſſeldorf, Frankfurt a/M., Breslau, Col
kann den Antrag ſtellen) unter GA. geſtellte Schuld

mar, ſowie vomIV.und IX. ZS . des DIG. Dresden
ner nicht etwa dem Gemeinſchuldner im Aonturſe

(D33. 1914, 1303 ; 13. 1915, 572; AGBI . 1915, 107 ; gleichſteht. Das Verwaltungs- und Verfügungsrecht

JW. 1916 , 1215 ; PoſMSchr. 1915, 55,147 ; Recht 1916,
iſt ihm grundſäßlich nicht entzogen . Klar tritt der

201 Nr. 441; L3. 1916 , 176 ; DIZ. 1915, 216 ; Recht
Gegenſaß zwiſchen Muß- und Soll-Borſchriften hervor.

1915 , 173 Nr. 332 ; DLGRſpr. 31, 388 ; JW 1915,
Wenn unter leßtere gewiſſe Handlungsbeſchränkungen

1452; Elſloth3. 1915, 275 ; DLORſpr. 31 , 389 ; 033. des Schuldners fallen , ſo erhellt doch aus dem Soll

1916, 249 ; 23. 1915, 1115) . Soweit die Rechtswiſſens der Vorſchrift, daß die dieſen Beſchräntungenzuwider

ſchaft zu der Frage Stellung genommen hat, iſt dies,
vorgenommenen Rechtshandlungen des Schuldners

ſoviel ermittelt , ausſchließlich in lepterem Sinne ges
nicht unwirkſam ſind, ſondern ihn nur der Gefahr der

ſchehen (Kipp , D33 . 1914, 1032 ; Breit , 3W. 1915, Aufhebung der GA . ausſeßen , die ausgeſchloſſen er

ſcheint, wenn den Schuldner fein Vorwurf trifft. Für

eine unterbrechung oder Ausſegung eines anhängigen
1 ) Dad 10. Nürnberg verurteilte den Bell . zur Verpfändung Rechtsſtreits liegt kein Grund vor, da der Schuldner

einer vypotbel und zur Abgabe der erforde Willenserklärungen ,

mit der vom Kl . beantragten Eindränkung, daß dieſe Erklärungen ia die Prozeßfähigkeit nicht verliert . Wie er daher

erſt mit der Beendigung der Geſchäftsaufſicot als abgegeben gelten . flagen kann , muß er auch verklagt werden können .

Dag DLG. Nürnberg II. 35.wies die Berufung des Bell . am 5. Juli Gegen die Zuläſſigkeit von Feſtſtellungstlagen gegen

1916 zurüď (vgl. die Beſpredung von JR . Dr. Cabn • Nürnberg in

DayZFR. 1916 , 317 11.). Mit obigem Urteil wie das RG, aud die ihn werden von feiner Seite Bedenken erhoben . Aber

Reviſion des Vell . zurüđ. Die BRNO . v . 8. Auguſt 1914 iſt zwar auch die Bedenken , die insbeſondere der I. ZS. des

ſett 25. Dez. 1916 duro ste BRIO. v. 14. Dez. 1916 über die Ges OLO , Dresden gegen Klagen auf Leiſtung (Zahlung)

Qafisaufjidt zur Abwendung des Konfuries ROBI. 1363 – er:

hebt, deren § 12 die Projeßloſtenpflicht bei Leiſtungaflagen beſonders geltend macht , können nicht für begründet erachtet

regelt , die Zuläſſigleit folder Klagen alſo obne weiteres voranbjevt. werden . Der 8 7 enthält, wie vielfach in Rechtſprechung
Aber das obige ilrteil des RG . bat mit ſeinen wichtigen 01110111b :

und Rechtslehre zutreffend hervorgehoben worden iſt
rungen über die Ziele und die Trag:veite der Beſchäftsauflidt und

über das Verbältnis zwiſden couldner und Auflidiøverſon blet (a . M. nur JR . Dr. Cahn, der Prozeßbevollmächtigte

bende Bedeutung aus für das jebige Recht. Der Einſender. ] des Befl . , in Bay3f8. 1916, 319), nur eine Beſtims
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mung für das innere Berhältnis zwiſchen Schuldner wünſchten Vollſtredungswirkung “ bem verfügenden

und Aufſichtsperſon, ohne deren Zuſtimmung er eine Teile des Urteils, übrigens dem ſpäteren Antrage des

Meihe von Rechtshandlungen nicht vornehmen ſoll. Alägers gemäß,den Zuſaß angefügt: „ Dieſe Erklärungen

Der Dresdener Senat irrt daher, wenn er allgemein gelten erſt mit der Beendigung der Geſchäftsaufſicht

von einem Berbote ſpricht und daran die Folgerung als abgegeben .“ Das Bero , billigt dies , da dieſe An

knüpft, daß eine vomGefeße mißbilligte undſogar bei ordnung für ſich allein den Bell, nicht beſchwere, wes

Bermeidung vonHechtsnachteilen verbotene Handlung halb es ſich der Prüfung der Frage nach der Voll

vom Richter nicht geboten werden dürfe. Don einer ſtredungswirtung eines auf Abgabe einer Willens

Pflicht des Schuldners, eine Leiſtung zu verweigern, erklärung gerichteten Urteils bei Beſtehen derGA. für

enthält die BAVO . nichts, fie verpflichtet ihn nur, die überhoben erachtet. Siergegen können teine Bedenken

Zuſtimmung der Aufſichtsperſon einzuholen, und ſeßt beſtehen . Denn mit dieſem Zuſaße wird dem Schuldner

ihn der Gefahr aus, der zu ſeinem Schuß angeord. für die Dauer der GU, der von der BABD. bezweďte

neten GA. derluſtig zu gehen, wenn er ſich eigen- Schuß gegen Zwangsvollſtreďungen während dieſer

mächtig über dieſe Beſtimmung hinwegſeßt. Dadurch Zeit zuteil, während andrerſeits die Intereſſen des

wird die Befugnis des Gläubigers nicht berührt, im Gläubigers an der Wahrung ſeines Hechtes nach Ablauf

Klagewege eine gerichtliche Entſcheidung herbeizuführen, der Schußzeit ausreichende Berüdſichtigung finden.

die den Bell, zur Leiſtung verurteilt. Aber auch die Wenn Devy (GA. S. 22 ) einen derartigen Zuſaß für

hiergegen angeführtenwirtſchaftlichen Gründe verſagen. nicht annehmbar“ erachtet, ſo bleibt er doch eine Be

Denn wenn auch der Zweď der A. iſt, die Abwen- gründung dafür ſchuldig . Die Frage nach der Zu

dung des Konkurſes mit ſeinen eriſtenzvernichtenden läſſigkeit könnte zudem nur etwa dann aufgeworfen

Folgen wirtſchaftlicher und ſonſtiger Art bis zur werden , wenn der Zuſaß in das Urteil gegen oder

Wiederherſtellung des Friedenszuſtandes zu ermög- ohne den Antrag des Gläubigers eingefügt wird, nicht

lichen, ſo kann doch dem Dresdener Senate nicht zus aber, wenn dieſer, wie hier, ſelbſt den Zuſaß bean

gegeben werden , daß dieſer Zwed ohne Entziehung tragt hat. Der III. ZS. hat in einem Urteile vom

der Leiſtungsklage nicht erreicht werden kann . Denn 22. Januar1892 (NG . 29, 74) der Berurteilung eines

über die Dauer der GÅ. hinaus will die BAVD. nicht Gemeinſchuldners ohne entſprechenden Antrag den

vorſorgen , gegen nachherigeMaßnahmen der Gläubiger Zuſat hinzugefügt, daß er erſt nach Beendigungdes

will fie den Schuldner nicht ſchüßen. Mit der des über fein Bermögen eröffneten fonturfes zu zahlen

endigung der Aufſicht, ſei es, daß ſie nach Eintritt des ſchuldig ſei, und dies damit begründet, daß es eines

Friedens oder gemäß § 10 früher erfolgt, muß daher derartigen Antrags des Souldners nicht bedürfe, da

den Gläubigern ein unbeſchränttes Einſchreiten, bis er allgemein umAbweiſung der Klage als zur Zeit

etwa der Konkurs eröffnet iſt, unbenommen ſein . Es unzuläſſig gebeten habe und es in den Grenzen des

liegt auf der Band , daß es von größtem Werte für Hichteramts liege, dieſer Sachbitte nur teilweiſe ſtatt

einen Gläubiger ſein tann, dann bereits einen voll. zugeben . Hier aber hat der Kl . ſelbſt ſeinen Antrag

ſtredbaren Schuldtitel zu haben. Während der durch dahin eingeſchränkt, daß das Urteil Bollſtreďungs

die GA . dem Schuldner gewährten Schonzeit iſt dieſer wirtung erft haben fode vom Zeitpunkte' der Auf

aber dadurch geſchüßt, daß ſolange Arreſte und Zwanges hebung der GX. an. Daß das Gericht, wenn es dem

dollſtredungen für andere als bevorzugte Gläubiger entſprechend erkannte, den § 894 8PD. verleßt hätte,

unguläffig find. 'Müſſen hiernach Alagen auf Leiſtung tann nicht zugegeben werden. Wia der Gläubiger

an ſich zuläſſig erſcheinen , ſo könntees doch zweifel- felbſt die mit der Hechtstraft des Urteils verbundene

haft ſein , ob damit auch die Zuläſſigkeit von Klagen Bollſtredungswirtung auf einen ſpäteren Zeitpunkt

auf Abgabe von Willenserklärungen, die ebenfallsals hinausgeſchoben wiſſen , ſo wäre die Annahme nicht

Beiſtungstlagen anzuſehen ſind , nachgewieſen iſt. Gier verſtändlich, daß das Gefes nicht habe zulaſſen wollen ,

gilt gemäß § 894 ZBO, mit der Rechtsfraft des Urs dem zu entſprechen . Denn wie ſich aus dem offenbaren

teils die Erklärung als abgegeben. Im Gegenſaß zu Zwede der im $ 894 8BO. enthaltenen Fittion ohne

ſonſtigen Urteilen auf Leiſtung hat alſo hier die Rechts- weiteres ergibt, was auch in der Begründung des

kraft des Urteils als ſolche bereits eine Zwangsvoll- Entwurfs (Hahı -Stegemann, Materialien S. 466) ſeine

ſtredungswirkung zur Folge. Die Berwirtlichung des Beſtätigung findet, hat man von einem Zwange zur

Urteils ,die ſonſterft durch Ausübung eines beſonderen Abgabe der Willenserklärung abgeſehen , da folcher

Zwanges gegen den Schuldner eintritt, erfolgt hier Zwang den Gläubiger nur aufhalten und den Schuld

bereits mit der Rechtskraft des Urteils'; das rechts- ner ohne Not beläſtigenwürde. Verlangt der Gläu

träftige Urteil ſchließt alſo die Zwangsvollſtredung biger alſo ſelbſt ein ſolches, den Schuldner in teiner

ſchon ein (NG . 62 , 157 ; DIGNſpr. 11, 142). Von den Abſichten der BRDO. widerſprechenden Weiſe be

oberlandesgerichtlichen , dieſen Fall mit Müdſicht auf ſchwerendes Aufhalten, ſo würde es einen ungerecht

das Zwangsvollſtreďungsverbot des § 5 BRVO. be- fertigten Sieg der Form einer Gefeßesvorſchrift über

handelnden Entſcheidungen iſt nur die des DLG. ihren Gedanken bedeuten , wollte man aus dem Ge

Düſſeldorf bekannt (D33. 1915, 216) . Sie ſucht ſich ieße die Unzuläſſigkeit einer dem Antrage des Gläu

mit jenem Verbote dadurchabzufinden , daß ſie erklärt, bigers entſprechenden Entſcheidung herleiten. Erſcheint

daß das Urteil, wenn auch ſeine Mechtskraft zugleich ſomit derAngriff der Heviſion in der Hauptſache als

Zwangsvollſtredungswirkung habe, deshalb doch noch unbegründet..., ſo iſt auch der gegen die Koſtenent

nicht allein zu einem Afte der Zwangsvollſtređung ſcheidung gerichtete Angriff ungerechtfertigt. Beide

werde, nur ein ſolcher aber durch die BÅVO . verboten Gerichte haben dem Bell. troß ſeines Anertenntniſſes

werde. Breit ( JW . 1915, 170 ) erklärt dieſe Entſchei- die Koſten auferlegt. Ueber die Frage, wer die Koſten

dung vom formal logiſchen Standpunkt aus für unan- zu tragen hat, wenn der Befl. den ſachlichen Anſpruch

fechtbar, trofdem widerſtreite ſie dem Grundgedanken zwar ſofort anerkennt, aber mit Müdſicht auf die GA.

der GA ., wonach es keinen Unterſchied machen könne, und den Widerſpruch der Aufſichtsperſon die Abweiſung

ob die Vollſtređungswirkung durch einen Aft des Ge- der Klage begehrt, beſteht Streit. Die einen wollen

richtsvollziehers , des Bollſtredungsrichters oder des ſie ausnahmlos dem Bekl., die anderen dem Kl . auf

Prozeßridters eintrete. Zu helfen ſei aber durch einen erlegen, eine dritte Meinung will die Entſcheidung von

Zuſatz im Urteile , der die Vollſtredungswirtung bis der Lage des Falles abhängig machen , insbeſondere

nach der Beendigung der Aufſicht aufſchiebe. Dem annehmen, daß der ſachlich anerkennende Bell. feinen

tritt im weſentlichen Aehnelt (JW. 1916 , 495) unter Anlaß zur Klage gegeben habe, wenn die Forderung

Bezugnahme auf § 726 ZPO. bei . In der vorliegen- in das dem Antrag auf Anordnung der GA. beizu

den Sache hat das 10, dieſer Anregung Breits Rech- fügende Verzeichnis aufgenommen worden iſt. Zu

nung getragen und zur „Hemmung der nicht ges dieſer Streitfrage Stellung zu nehmen , liegt keine

.

.

.
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Veranlaſſung vor. Denn da der Bell. dem Antrag IV .

auf Berurteilung widerſprochen hat , obgleich der

Gläubiger ſelbſt beantragt hat, die Wirkung des . Ur
Befugui dee Zwangøverwalterezum Abſchlufebon

teils bis nach Beendigung der Gr. aufzuſchieben , ſo
Badtverträgen für längere, über die Dauerder Ber:

würde er auch dann zur Erhebung der Klage Anlaß
waltung hinausreichende Zeit. Durch Bertrag vom

gegeben haben , wenn man der ihm günſtigſten Auf
Jahre 1911 wurden die damals unter Zwangsver

faſſung beitreten wollte; denner würde auch unter
waltung ſtehenden Mittergüter N. und A. vom Zwangs

Berüđſichtigung der mit der GA. verbundenen Zwede
verwalter für die Zeit vom 1. Januar 1912 bis zum

feinen Grund gehabt haben , dem Klagebegehren zu
1. Januar 1930 an den Kläger verpachtet. Der Be

widerſprechen . Der Umſtand, daß der Kl. jenen Zuſa
klagte, der nach Aufhebung der Swangsverwaltung

nicht ſofort mit der Alage, ſondern erſt etwas ſpäter
die Güter erworben hatte, beſtritt die Wirkſamkeit

im erſten Rechtsjuge beantragt hat,kanndarannichts zwangsverwaltet ſeineBefugniſſe überſchritten habe.
mit der Begründung daß

ändern , da der Bell. beiſeinem Widerſpruche ver

blieben iſt. (Urt. des V. ZS. vom 9. Dezember 1916,
Aus den Gründen : Mit Unrecht bemängelt

V 287/16 ). B-r.
die Heviſion die Befugnis des Zwangsverwalters zum

Abſchluſſe eines ſolchen auf längere Zeit ſich erſtreden:

den Pachtvertrages. Es iſt die Aufgabe des Ber

III .
walters, den verwalteten Grundbeſit in ſeinem wirt

ſchaftlichen Beſtande zu erhalten und ordnungsmäßig

Ginſchränkung der Zurüdbehaltungsrechte bei ander zu benußen (ZVG. & 152). Dazu gehört bei Gütern,

weitiger Sicherung des Schuldner. Die bellagte Bant die als Ganzes für längere Zeit verpachtet zu werden

wurde zur Bezahlung eines von ihr für die Klägerin,
pflegen , auch dieſe Verpachtung. Der Verwalter

ebenfalls ein Bankunternehmen, eingezogenen Betrags handelte daher im Rahmen ſeiner Befugniſſe, wenn

verurteilt , ihre Berufung mit der Maßgabe zurüc- auch der Pachtvertrag ſich über die Dauer der Ver

gewieſen , daß fie nur Zug um Zug gegen Herausgabe waltung hinauserſtredte. Da erfahrungsgemäß für

von 5 Stüd der von der Klägerin für ſie gekauften derartige Güter Pächter für wenige Jahre nicht zu

25 Baltimore-Ohio-Aktien zu zahlen habe. finden ſind, ſo iſt auch nicht abzuſehen , inwiefern der

Aus den Gründen: Mit Unrecht beſchwert Verwalter im vorliegenden Falle hätte anders handeln

ſich die Reviſion darüber, daß das Zurüdbehaltungs- ſollen. Selbſt wenn aber eine Pflichtwidrigkeit vor

cht nur zum Teil anerkannt wurde . Die Beklagte gekommen wäre, würde das nur die Verantwortung

wollte die Bezahlung von der Herausgabe ſämtlicher des Verwalters gegenüber den Beteiligten (ZVO.

25 Attien im Werte von zuſammen 11 800 M ab: $ 154) begründen, die Wirkſamkeit des von ihm ab

hängig gemacht haben. Das BG. ſprach ihr ein geſchloſſenen Vertrages gegenüber dem anderen Ver

Zurüdbehaltungsrecht nach 8 273 BOB. zu , ſtellte tragsteil aber unberührt laſſen. Das gleiche würde

aber feſt, daß die Bellagte der Klägerin noch einen gelten , wenn der Verwalter die für ſeine Geſchäfts

anderweit eingeklagten Betrag von 30000 M ſchulde ... führung beſtehenden beſonderen Vorſchriften, wie z. B.

und erachtete deshalb nach Treu und Glauben eine die von der Reviſion erwähnte, auf Grund des

Teilung in der Weiſe für geboten , daß die Beklagte § 14 EG. ZVG . erlaſſene Allgemeine Verfügung vom

den eingeflagten Betrag von 4554.70 M gegen Heraus- 7. Dezember 1899 (preuß. JMBI. S. 790) nicht bes

gabe von 5 Aftien bezahle, bezüglich derübrigen 20 achtet haben ſollte . Es bedarf daher nicht eines Ein

Últien aber auf die nicht bezahlte Forderung von gehens auf die nach dieſer Richtung gehenden Revi

30 000 M zu verweiſen ſei. Die darin liegende Rechts- fionsangriffe. (Urt. des III ZS, vom 1. November

fung entſpricht der Bedeutung des Zurüd: 1916, III . 368/14) .

behaltungsrechtes. Es ſoll dem Schuldner Sicherheit

dafür gewähren, daß er die ihm gebührende Leiſtung

erhält. Der Gläubiger fann daher die Ausübung Berjährung utad & 852 BG). Ginfluß eines Rechte:

dieſes Rechtes durch Sicherheitsleiſtung abwenden irrtume. Der Kläger verunglücte am 13.Januar 1910

(§ 273 Abſ. 3 BOB.), und es bedarf auch einer ſolchen als Schüler des ſtädtiſchen Realgymnaſiums in S.

nicht, wenn der Schuldner für ſeine Anſprüche bereits im Turnunterricht beim Springen über den Bod. Er

in anderer Weiſe geſichert iſt. Der erkennende Senat verflagte zunächſt den Turnlehrer nach 8 839 BOB.

hat demgemäß im Urteil vom 5. November 1913 auf Schadenserſaß. Seine Mlage wurde abgewieſen ,

III 297/13 dieBerjagung des Zurüdbehaltungsrechtes ſeine Berufung zurückgewieſen , nachdem das Berufungs

in einem Falle gebilligt, in dem der Schuldner Sicher- gericht ihm durch Beſchluß vom 28. Juni 1913 das

heit teils durch Kaution teils durch Einbehaltung einer Årmenrecht mit der Begründung verſagt hatte, daß

anderen Schuld hatte . Damit ſteht die Auffaſſung des für den Erſaß des Schadens nicht der vertlagte Lehrer,

BO. in Einklang. Es hätte in der Erwägung, daß ſondern an ſeiner Stelle nach dem preußiſchen Geſeße

die Beklagte für ihren Herausgabeanſpruch mit einem vom 1. Auguſt 1909 1 ) die Stadt S. hafte. Mit der

Werte von 11 800 M eine ausreichende Sicherheit in jebigen noch im Laufe des Jahres 1913 erhobenen

der Zurückbehaltung der 30 000 M habe , ſogar zu Klage begehrte der Kläger nun Schadenserſaß von der

einer völligen Zurücweiſung des Zurücbehaltungs- Stadt S. Die Beflagte machte u . a . Verjährung gel

rechtes gelangen fönnen . . Die teilweiſe Anerkennung tend.

beſchwert die Bellagte feinesfalls. Der von der He- Aus den Gründen : Der Verjährungsein

viſion gebrauchte Vergleich mit der Aufrechnung gegen wand iſt ohne Rechtsirrtum zurüďgewieſen worden .

einen eingeflagten Teilbetrag, bezüglich deren der auf- Nach § 852BGB. beginnt die dreijährige Verjährung

rechnende Beflagte ſich nicht auf den nicht eingeklagten von dem Zeitpunkte an zu laufen , in dem der Ver

Teil verweiſen zu laſſen brauche, iſt verfehlt. Denn leßte von dem Schaden und der Perſon des Erſak

bei der Aufrechnung handelt es ſich nicht um bloße pflichtigen Kenntnis erlangt. Das Berufungsgericht

Sicherung, ſondern um eine Befriedigung, die der ſtellt aber feſt, daß der Kläger von der Erſaßpflicht

Schuldner dem Gläubiger aufzwingen kann, und bei der Beklagten erſt durch den im Tatbeſtand erwähnten

der infolgedeſlen ebenſo wie bei einer Zahlung (§ 366 Beſchluß vom 28. Juni 1913 Kenntnis erlangte. Daß

BGB . ) in erſter Linie der Wille des Schuldners da- die bis dahin beſtehende Unfenntnis nur auf einer

für maßgebend iſt, welche Schuld getilgt werden ſoll rechtsirrigen Beurteilung des an ſich bekannten Sachs

(NGZ. Bd. 80 S. 393) . . . “ (Urt. des III . ZS . vom verhaltes beruhte, iſt ebenſo unerheblich als die Frage,

14. November 1916, III 220/16) .

4012 ) Vgl . bayer. AG, BOB. Art. 60.

a
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e -
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ob nicht der Kläger bei Anwendungder im Vertehr

erforderlichen Sorgfalt die Erſappflicht der Beklagten

hätte erkennen müſſen . Denn das Gefeß unterſcheidet

nicht zwiſchen Rechtsirrtum und tatſächlichem Jrrtum ,

und das Rennenmüſſen iſt dem Kennen in 8 852 BOB.
nicht gleichgeſtellt. Dieſe Grundſäße ſind ſchon in

NGZ. Bd. 76 S.61 ausgeſprochen und au vom ert.

Senat wiederholt anerkannt worden (ROZ. Bd. 86

S. 286 und Urteil vom 8. Oktober 1915, III 586/14)

(Urt. des III. ZS. vom 3. November 1916,

III 172/16).

4013

B. Strafſachen.

I.

Bei örtlicher Godeftprei& feftlegung tommt es nicht

darauf an, ob der Bertrag in dem Gebiet abgeſchloſſen

wurde, für das der Höchſtpreie feſtgelegt wurde. Maß:

gebend iſt, wo ſich die verkaufte Ware befindet, und

von wo fie geliefert wird, und dasiſt regelmäßig der

Drt, wo der Vertäufer ſeinen Wohnfit oder ſeine

Gandelsniederlaſang hat. Aus den Gründen :

Nach den Feſtſtellungen des Urteils iſt nicht ausges

ſchloſſen , daß Leipzig, wo şöchſtpreiſe für Käſe da

mals nicht galten, als Drt des Vertragsſchluſſes an

zuſehen iſt; doch kommt darauf für die Frage, ob die

Höchſtpreiſe überſchritten wurden, nichts an. Bei ört

licher Höchſtpreisfeſtfeßung kann für die Frage, ob

gegen fie verſtoßen iſt, unmöglich entſcheidend ſein,

ob der Vertrag in dem Gebiet abgeſchloſſen worden

iſt, für das der Höchſtpreis feſtgeſetzt iſt. Schon dess

halb nicht, weil die Vertragſchließenden den Drt des

Bertragsſchluſſes beliebig wählen fönnen und es nicht

in ihr Belieben geſtellt ſein kann, ob die Föchſtpreiss

feſtſeßung für ihren Vertrag gilt oder nicht ; könnte

die Göchſtpreisfeſtſegung dadurch unwirkſam gemacht

werden, daß der Vertragsſchluß auf einen außerhalb

des Höchſtpreisgebietes gelegenen Ort verlegt wird,

ſo würde ſie den Einfluß auf die Preisbildung , den

fie nach dem Geſet haben ſoll, überhaupt nicht üben

können . Aber auch deshalb kann der Ort des Ber

tragsſchluſſes nicht entſcheidend ſein, weil die örtliche

Höchſtpreisfeſtlegung nur für die Waren gilt, die ſich

in ihrem Geltungsbereich befinden. Sie wird mit

Müdſicht auf die wirtſchaftlichen Verhältniſſe, nament
lich die Marltverhältniſſe ihres Geltungsgebietes ges

troffen und ſoll innerhalb ihres Gebietes den Preis

auf einer dieſen Verhältniſſen entſprechenden Höhe

halten, eine nach den örtlichen Verhältniſſen nicht ges
rechtfertigte Breisſteigerung verhüten . Die örtlichen

Berhältniſſe find, wenigſtens ſoweit die Höchſtpreis

feſtſeßung von der örtlichen Behörde ausgeht, der

Grund dafür, daß man zur Feſtſeßung von Höchſts

preiſen fgreitet, und ſtets ſind ſie maßgebend für die

Bemeſſung des Höchſtpreiſes. Iſt aber die örtliche

Höchſtpreisfeſtſeßung in dieſer Weiſe durch die wirt
ichaftlichen Verhältniſſe des Bezirts, für den fie ge

troffen ſind, bedingt, ſo kann ſie auch nur die Waren

treſſen , die an der Geſtaltung dieſer Verhältniſſe An

teil haben , und das ſind nur die, die ſich in dem Bes

zirke befinden, für den der Höchſtpreis feſtgeſeßt wird.

Ändererſeits muß ſie aber auch alle dieſe Waren

treffen , wenn ſie ihren Zwed erreichen ſoll. Deshalb

tann für die Ánwendbarkeit der Höchſtpreisfeſtſeßung

nicht maßgebend ſein, wo der Kaufvertrag geſchloſſen

wird, ſondern muß maßgebend ſein, wo fich die ver

laufte Ware befindet, von wo ſie geliefert wird , und

das iſt regelmäßig der Ort, wo der Verkäufer

ſeinen Wohnſiß oder ſeine øandelsniederlaſſung hat.

Wenn in früheren Urteilen des Senats ( 1 D 166/16

und 1D 327/16 ) angenommen wurde, daß der Ab

lieferungsort maßgebend ſei, der Ort, an dem die

Ware in den Beſitz des Käufers übergeht, regelmäßig

alſo der Wohnſiß des Käufers , ſo wird daran nicht

feſtgehalten . Auf die Preisgeſtaltung am Beſtim

mungsort iſt es ohne Einfluß, welche Preiſe für Waren

gezahlt werden, die von außerhalb eingeführt werden,

ſoferne der Verbraucher die Waren bezieht. Der

Händler muß freilich den Preis der von auswärts

eingeführten Waren nach dem dafür von ihm ge

zahlten Einkaufspreis berechnen, er kann aber nur

von auswärts beziehen, wenn an ſeinem Wohnſiße

teine Höchſtpreiſe beſtehen oder höhere, als am Ber

ſendungsort, weil er ſonſt nur mit Schaden weiter

verkaufen könnte. Der Fall, daß er außerhalb teuerer

eintauft, als er verkaufen darf, alſo beim Einkauf

den an ſeinem Wohnſitz geltenden Böchſtpreis über

ſchreitet, kommt deshalb tatſächlich nicht in Betracht.

Beſteht aber an ſeinem Wohnſitz fein Höchſtpreis oder

ein höherer als am Wohnſiß des Verkäufers, ſo kann

er doch, wenn er den dort geltenden Höchſtpreis über

ſchreitet und dort die Preiſe treibt, nicht deshalb ſtraf

los bleiben, weil der von ihm gezahlte Preis an ſeinem

Wohnſiß zuläſſig iſt. Denn die vom Gefeße gemiß

billigte ſchädliche Einwirkung auf die Preisgeſtaltung

am Wohnſitz des Verkäufers bleibt beſtehen, auch

wenn amWohnſiß des Käufers eine ſolche nach der

maßgeblichen Anſchauung, die in der hier getroffenen

Höchſtpreis feſtſeßung oder auch daran zu ertennen iſt,

daß die Feſtſeßung eines Höchſtpreiſes nicht für ers

forderlich erachtet wurde, nicht eintritt oder nicht zu

befürchten iſt. Dem entſprechend iſt, ſoweit überhaupt

gefeßliche Beſtimmungen für den Fall getroffen find,

daß die Höchſtpreiſe am Wohnorte des Käufers anders

find als am Wohnort des Verkäufers, überall be

ſtimmt, daß der Wohnort des Verf äufers maß

gebend ſein ſoll. In den BNBet.en über Höchſtpreiſe

von Roggen uſw. vom 19. Dezember 1914 (NOBI.

S. 528) $5 und von Bafer vom 13. Februar 1915

(ROBI. S. 89) § 3 iſt zwar der „Abnahmeort“

als maßgebend bezeichnet, die meiteren Beſtimmungen

dieſer Verordnungen ergeben aber, daß hier unter

„Abnahmeort“ abweichend vom ſonſtigen Sprachges

brauche der Verſendungsort verſtanden wird, und

das iſt regelmäßig der Wohnort des Verkäufers. Aus

drüdlich iſt der Wohnort des Verkäufers für maß .

gebend erflärt in den Bekanntmachungen über Höchſt

preiſe für Aartoffeln vom 28. Ollober 1915 (ÅGBI.

S. 711) § 3 Abſ. 2, § 4 Abſ. 2 , für Gemüſe undObſt

vom 11. November 1915 (ROBİ . S. 752) § 2 Abſ. 2,

für Heu vom 3. Februar 1916 (NGBI. Š. 79 ) § 1

Abſ.3, für Wild vom 22.Oktober 1915 (RGBI. S. 716 )

§ 4 Abſ. 2, für Schweinefleiſch vom 4. November 1916

(ROBI. S. 725) § 5 Abſ. 3 , für Butter vom 22. Di.

tober 1915 (ROBI. S. 689) § 3 Abſ. 2 und für Käſe

vom 13. Januar 1916 (KGBI. S. 31) § 3 Abſ. 3.

Dieſe legtere Beſtimmung iſt allerdings auf den vors

liegenden Fall nicht anwendbar, weil ſie erſt nach

Begehung der hier abgeurteilten Tat in Kraft ge

treten iſt, doch tritt in der Geſamtheit der angeführten

Beſtimmungen ein allgemeiner gefergeberiſcher Grunds

ſa zutage, ſo daß darin eine Beſtätigung der hier ver

tretenen Anſicht gefunden werden kann. Nach den

Feſtſtellungen des Urteils hat der Angeklagte von B.

zu einem Preis, der den in Bayern geltenden Höchſt

preis überſchritt, Käſe gekauft , der aus Bayern zu

liefern war und vertragsmäßig von der bayeriſchen

Bahnſtation B., der Bahnſtation des Verkäufers, ver

ſendet wurde. Damit hat er den für Bayern feſt

gelegten Käſehöchſtpreis überſchritten und er iſt des

halb mit Recht beſtraft worden. Wäre er der Ans

ſicht geweſen , der Höchſtpreis werde durch die von

ihm mit B. abgeſchloſſenen Verträge nicht überſchritten ,

weil der Käſe nach Leipzig geliefert werde, wo böchſt

preiſe für Käſe nicht galten, ſo hätte er ſich in dem

Irrtum befunden, daß das, was er tat, feine Ueber

ſchreitung des Höchſtpreiſes ſei und das wäre ein auf

ſtrafrechtlichem Gebiete liegender Jrrtum, der ihn
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nicht entſchuldigen könnte. Der 4. Sts. des

RG. hat in dem Urteil vom 24. März 1916, 4 D 5/16

(ROŠt. 50, 8, 10/11). übrigens für einen von

dem vorliegenden weſentlich verſchiedenen Sachvers

halt angenommen, daß der am Beſtimmungsort,

regelmäßig alſo der am Wohnſiß des Käufers gel

tende Höchſtpreis nicht überſchritten werden dürfe. Der

Anrufung der Entſcheidung der vereinigten Straffenate

nach § 137 GVG. bedarf es gegenüber dieſem Urteil

nicht, weil dort die Frage, ob der am Wohnort des

Berläufers geltende Höchſtpreis eingehalten werden

muß, nicht berührt und nicht entſchieden worden iſt,

auch nicht mittelbar. (Urt. des I. Sts. vom 18. Ja

nuar 1917, 1D 565/16) .

4051 DOORat Dagen , Augsburg.

4023

II.

Die Uuwendung des $ 113 StGB. ift nicht deshalb
auegeſchloffen , weilder Säter geglaubt hat, die Amtes

ausübung ſei nichtrechtmäßig. Uus den 6 ründen :

Die Mehrzahl der Schriftſteller nimmt zwar an , § 113

StGB. dürfe gegen den nicht angewendet werden ,der,

wenn icon im Bewußtſein , einem zur Bolſtredung

des Geſekes berufenen Beamten in der Amtsausübung

mit Gewalt Widerſtand zu leiſten , gehandelt, dies aber

in dem irrigen Glauben getan hat, die Amtsausübung

ſei nicht rechtmäßig. Das RG . hat aber ftets ange

nommen, daß der irrige Glaube an ihre Unredgt

mäßigkeit für ſich allein den Täter vor der Strafe

des § 113 nicht ſchüßt, wenn die Amtsausübung in

Wirklichkeit rechtmäßig iſt. An dieſem Standpuntt

hält auch der jeßt ert. Senatnach neuerlicher Prüfung
feſt. Der § 113 fou den Beamten bei ihrer rechts

mäßigen Amtsausübung gegen Gewalt und Drohung

beſonderen Schutz gewähren und den Bollzug der Ges

ſeße vor unberechtigtem Widerſtande fichern. Das iſt

offenſichtlich der Zweď des Gefeßes. Dieſer Schutz der

öffentlichen Gewalt wäre aber außerordentlich einge

ſchränkt, ja in vielen Fällen ganz vereitelt, wenn es

jedem geſtattet wäre, derrechtmäßigen Amtsausübung

des Beamten durch Drohung mit Gewalt oder durch

Gewalt Widerſtand zu leiſten , falls nur er fie für

unrechtmäßig hält. &ine ſolche Einſchränkung würde

ein bei unſeren Rechtszuſtänden und Lebensverhält

niſſen ganz außergewöhnliches, nur durch beſondere

Gefährdung der bürgerlichen Freiheit zu rechtfertigens

des Schußmittel für die Bevölterung ſein. Sie be

durfte darum als etwas dem geſamten ſonſtigen Hechts

zuſtande zuwiderlaufendes der ausdrüdlichen Feſts

jeßung im Gefeße. Da dieſe fehlt, ſo geht aus dem

Gefeße ſelbſt hinreichend deutlich hervor, daß die Eins

ſchränkung nicht gewollt iſt. Die Anwendung des

§ 113 iſt alſo nicht davon abhängig, daß der Täter

die Amtsausübung des Beamten als rechtmäßig er

fannt oder doch bewußt auf die Gefahr ihrer Recht

mäßigkeit hin gehandelt hat.' (Urteil des V. Sts . vom
26. Sept. 1916 , 5 D 336/16).

E.

Gewo. iſt ohneHechtsirrtumangewendet. Unter polizei

lichen Borſchriften i. S. dieſer Beſtimmung find nicht

nur die in der GewO. ſelbſt enthaltenen oder die von

der Landesgeſeßgebung auf Grund des 8 144 erlaſſenen

gewerbepolizeilichen Vorſchriften zu verſtehen, ſondern

auch polizeiliche Vorſchriften anderer Art, die nach

Reichss oder Landesrecht von den Gewerbetreibenden

beobachtet werden müſſen. Hierher gehören aber ſo

wohl die auf Grund des Geſekes betreffend die Ers

mächtigung des Bundesrats zu wirtſchaftlichen Maßs

nahmen von dieſem oder dem Reichstangler getroffenen

Höchſtpreisfeſtſeßungen wie auch die auf Grund des

Geſebes über den Belagerungszuſtand vom General

lommando verfügten Beſchlagnahmen von Metallen ,

die in Ausübung der Fürſorge für das öffentliche

Wohl und im Intereſſe der öffentlichen Sicherheit zu

Landesverteidigungszweđen feſtgeſtellt und angeordnet

find (vgl. AG. Bd. 49 S. 123) und die gerade die

Gewerbetreibenden zu ihrer Beachtung anhalten wollen

und follen. (Urteil vom 5. Dez. 1916 , 5 D 513/1916) .

E.

IV .

$ 143 StGB.: zur Bedeutung der Ausbrüde „ fidh

entziehen “ und „auf Täuſchung berechnete Mittel“. Üus

den Gründen : 1. Auch in der Erwirtung einer nur

zeitweiſen Burüdſtellung vom Militärdienſt iſt eine

teilweiſe Entziehung von der Militärpflicht i. S. des

§ 143 StGB. zu finden (ROSt. Bd. 9 S. 88, 96 ).

2. Der Reviſion iſt zuzugeben , daß bloßes Bügen nicht

zur Annahme der Anwendung auf Täuſchung be

rechneter „ Mittel“ i. S. des Geſeßes genügi (MGSt.

Bd. 9 S. 88; Bd . 29 S. 218). Hier hat aber der Mits

angeklagte $ ., der allein als Baupttäter des Vergehens

aus § 143 Abſ. 1 StGB. in Betracht tommt, nicht

bloß gelogen, ſondern er hat durch die Beſchwerdes

führerin eine ſchriftliche Eingabe einreichen laſſen , die

die unwahren von der Beſchwerdeführerin als Ge

ſchäftsinhaberin aufgeſtellten , unterſchriftlich befundeten

Angaben enthielt, welche zur zeitweiſen Befreiung des

$. vom Militärdienſt führen ſollten und geführt haben.

Dieſe ſchriftliche Eingabe der Beſchwerdeführerin hat

für $ . das zur Täuſchung geeignete „ Mittel “ i . S. des

$ 143 Abſ. 1StGB. gebildetund die Beſchwerdeführerin

hat gemäß § 143 Abſ. 2 StOB. als Teilnehmerin des

$ . die Anwendung dieſes Mittels durch $ . ſtrafrecht

lich ebenſo zu verantworten , wie dieſer. (Urt. des

I. ŠIS. vom 2. November 1916, 1 D 461/16 ). E.

4053

4025

III .

Gödhftpreibfeftſegungen des Bundesrats oder des

Reidstanzlere und Anordnungen der Militärbefehle

haber als polizeilide Vorſchriften i. S. des § 151 GewO.

Á us den Gründen : Unter Beranziehung des § 151

GewO. iſt der Beſchwerdeführer wegeneines Vers

gehens gegen Verordnungen des Generaltommandos

verurteilt worden, weil in ſeinemZweiggeſchäft Metall

mengen aus beſchlagnahmten Vorräten an Händler

verkauft wurden, ohne daß die Zuläſſigkeit der Ver

wendung des Metalls zu Kriegslieferungen durch vors

ſchriftsmäßig ausgefüllte Belegſcheine nachgewieſen war,

und er als Geſchäftsinhaber bei der nach den Vers

hältniſſen möglichen eigenen Aufſicht des Betriebes

und bei der Beaufſichtigung des Betriebsleiters es an

der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen laſſen . § 151

V.

$ 20 Abſ. 3 BiehSG.: Beſtellung oder unverbind:

liche Ertlärang der Geneigtheit zu Berläufen ? A us

den Gründen : Die Stek. verurteilt den Angeklagten,

weil er außerhalb feines Wohnorts ohne vorausges

gangene Beſtellung in M. Handel mit Klauenvieh trieb.

Daß er daſelbſt an näher beſtimmten Tagen dem

Viehhändler B. Bieh abtaufte, iſt vom Angeklagten

zugegeben . Strafloſigkeit nimmt er in Anſpruch, weil

er beſtellt geweſen ſei. Das verneint die Strk . 3hre

Entſcheidung liegt auf tatſächlichem Gebiet und iſt

rechtlich nicht zu beanſtanden. Von einer Beſtellung

kann begrifflich nur die Rede ſein , wenn der, der die

Ware zu verkaufen hat oder zu kaufen beabſichtigt,

den Händler ausdrüđlich oder ſchlüſſig auffordert , zur
Beſichtigung der Ware und zu Unterhandlungen über

den Kauf ſich bei ihm einzufinden. Nach der Auf

faſſung der Strk. beſtanden zwar zwiſchen dem Ans

geklagten und B. geſchäftliche Beziehungen . Der Ans

geklagte hat dem B. häufig Vieh abgekauft, er tam

faſt regelmäßig Donnerstags nach M. Das hat B.

berüđſichtigt, wenn er bei ſeinen Einfäufen dem Bes

darf dieſes Kunden Rechnung trug . Wie aber die

Strit. feſtſtellt, kam der Angeklagte der bloßen , wenn

auch regelmäßigen Gelegenheit wegen nach M., um
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fich dort bei den Biehhändlern und namentlich bei

dem Zeugen B. umzuſehen. Grund der Reiſe war

hiernach nicht eine Aufforderung des B., ſondern der

Ümitand, daß er dort ihm paſſende Ware zu finden

hoffte. Deshalb iſt eine Beſtellung verneint. Daran

wird auch dadurch nichts geändert, daß, wie die Strk.

erwähnt, bei Beſuchen desAngellagten davon die Mede

war, B. werde, bis E. (der Angell.) wiederkomme, fich

ſchon wieder um etwasumſehen und ihm etwas herrichten.

Db in einer ſolchen Neußerung eine Beſtellung erblidt

werden kann, iſt Sache der der Str . zuſtehenden

Auslegung. Rechtsirrig iſt es nicht, wenn dies nicht

angenommen und in dem Geſpräch nur ein unver

bindlicher Ausdrud der Geneigtheit erblidt wird, mit

dem Angeklagten überhaupt in Geſchäftsverbindung zu

verbleiben, und wenn namentlich die Auffaſſung zurüd

gewieſen wird, es habe dieſe Unterredung tatſächlich

den Anlaß dazu gegeben, daß der Angeklagte an Drt

und Stelle zum Zwed des 178 erſchien. (Urt. des

I. SIS. vom 19. Dktober 1916, 1 D 430/1916) . E.
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nachgebildet, den die preußiſche Rechtſprechung in Er

gänzung des preußiſchen Landrechts dem einzelnen

Geſamthänder zur Durchſeßung ſeiner „ Individuals

rechte “ gewährte. Ebenſo wie dieſer Rechtſprechung

der Bertretungsgedante ferne lag (RG. 20 , 323, 324)

haben die Berfaſſer des BGB. , wie die Gelebgebungs

verhandlungen (Prot. Bd. 5 S. 863 ff.) entnehmen

laſſen, die Anwendung des Geſichtspuntts der Ver

tretung abgelehnt und dem einzelnen Miterben ein

gegenüber den gleichen Rechten der anderen Miterben

und gegenüber dem Rechte der Geſamthand ſelbſtän

diges Recht verliehen. Dem entſpricht es, daß das

von dem einzelnen Diterben erwirtte Urteil die Sonders

rechte der übrigen Miterben und das Recht der Ge

ſamthand unberührt läßt, alſo weder für noch gegen

die anderen Erben die Rechtstraft und die Bollſtred

barkeit begründet. Allerdings dedt ſich der Beiſtungs

gegenſtand des Sonderanſpruchs des einzelnen Mit

erben mit dem des Geſamthandanſpruchs, doch beſteht

ein Unterſchied darin, daß der Leiſtungsgegenſtand bei

der Sonderklage nur für den Erbteil des klagenden

Miterben, bei der Geſamthandflage aber für ſämtliche

Erbteile, johin vollſtändig in Anſpruch genommen wird .

Folglich iſt nicht bloß das Intereſſe der Klagepartei,

ſondern auch das Intereſſe des Betlagten verſchieden ,

je nachdem die Sonders oder die Geſamthandflage

geltend gemacht wird. Dieſe Berſchiedenheit wird

auch dadurch nicht beſeitigt, daß der Sieg des ein

zelnen Miterben unter Umſtänden ſämtlichen Erben

zugute kommen kann ; denn es iſt die Möglichkeit nicht

ausgeſchloſſen , daß der Nachlaßſchuldner gegen die

übrigen Miterben klagend auftritt und Erfolg erzielt.

Es kann daher auch der Streitwert bei der Sonder

klage nicht derſelbe ſein wie bei der Geſamthandklage.

Nur wenn die Erbengemeinſchaft auf die Leiſtung

eines beſtimmten Geldbetrags anfich ſelbſt klagt, kann

dieſer Betrag als Streitwert gelten . Klagt aber ein

einzelner Miterbe auf Leiſtung eines Geldbetrags an

alle Erben, ſo iſt der Streitwert nach dem Intereſſe

des Klägers und dieſes nach dem dem Erbteile des

Klägers entſprechenden Anteil an dem Streitgegens

ſtande zu beſtimmen (RG. 33, 427; 38, 421 ; Warneyer

Erg.-Bd. 1908 S. 540 Nr. 661 , 1912 S.311 Nr. 274,

1913 S. 293 Nr. 335) . Die gegenteiligen Ausführungen

der Reviſion ſind nicht überzeugend. Belanglos iſt

.

so – i 9 2839.gemät lehte nechanjohukes von den Brunss

Oberſtes Bandesgericht.

A. Zivilſachen.

I.

Wert des Streitgegenſtande im Falle der gelage

eines Miterbeu nad 8 2039 BGB. Aus den Gründen :

Die Zuläſſigkeit der Reviſion feßt nach 8 546 SPO.
voraus, daß der Wert des Beſchwerdegegenſtandes den

Betrag von 4000 M überſteigt. Bei der Prüfung der

Frage, ob dieſe Vorausſeßung gegeben iſt, iſt von

dem Begriff und dem Werte des Streitgegenſtandes

der erſten Inſtanz auszugehen. Dieſer Streitgegens

ſtand iſt der in der Klage geltend gemachte Anſpruch,

der Wert dieſes Anſpruchs alſo der Wert des Streit

gegenſtandes . Er wird von dem Gerichte nach freiem

Ermeſſen unter Zugrundelegung des unmittelbaren

Intereſſes des Klägers an dem Streitgegenſtande feſto

geſtellt, während das Intereſſe des Betlagten an der

Nichtbefriedigung des eingeklagten Anſpruchs von der
in $ 7 ZPD . getroffenen Ausnahme abgeſehen außer

Betracht zu bleiben hat. Das richterliche Ermeſſen

eingeſchränkt. Auch hat ſich der Natur der Sache ent

ſprechend die Rechtsübung gebildet, daß, wenn der

Anſpruch auf Beiſtung eines Gegenſtandes von einem

beſtimmten Verkehrswerte geht, dieſer Wert und, wenn

der Anſpruch auf Leiſtung eines beſtimmten Geld

betrags gerichtet iſt, der eingeklagte Geldbetrag als
Streitwert gilt (MG . 47, 423 ; 45, 403; 48, 382;

Dblo. ä. Š . Bd . 15 S. 522) . Dieſe Rechtsübung

trifft aber nur zu, wenn der Kläger die Leiſtung für

fitch beanſprucht. Sie trifft nicht zu, wenn die Bei

ſtung an einen Dritten zu erfolgen hat. In einem

ſolchen Falle tann nach der Erfahrung des Lebens

nicht als Regel angenommen werden, daß der Ver

tehrswert der Sache oder der Geldbetrag der Forde
rung dem Werte des Anſpruchs entſprechen. Es hat

daher wieder die Regel einzutreten, monach das Ge
richt den Streitwert nach freiem Ermeſſen unter Zu

grundelegung des Intereſſes des Alägers zu berechnen

hat ( Warneyer Erg.-Bd. 1908S. 540 Nr. 661). Þieher

iſt auch die aus § 2039 BOB. abgeleitete Klage des

einzelnen Miterben auf Beiſtung an oder auf Hinter

legung für alle Erben zu zählen, wenn nicht, wie die

Neviſion geltend macht, anzunehmen iſt, daß der

klagende Miterbe der geſeßliche Vertreter der anderen

Miterben oder des Nachlaſſes iſt. Dieſer Annahme

fiteht aber die Entſtehungsgeſchichte und der Jnhalt

des § 2039 entgegen . Der Rechtsſchuß, den dieſe Vor

ichrift dem einzelnen Erben bietet, iſt dem Rechtsſchuge
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im

fake der geſamten Hand abweicht. Der Gefeßgeber
wollte eben durch dieſe Vorſchrift aus Zweđmäßig
feitsgründen die ſich aus der Geſamthand ergebenden

Folgerungen einſchränken. Der Reviſion kann auch zu

gegeben werden, daß dieſe Regelung zu Shwierig
feiten führen kann . Dieſe ſind aber dein Geſebgeber

nicht unbekannt geblieben (Prot. Bd.5 S.865) und

nunmehr von der Rechtſprechung unter Berüdſichtigung

der Anforderungen des Rechtsverkehrs im Geiſte des
Gefeßes zu löſen ( Warneger Erg.-Bd. 1913 S. 294

Nr. 236) . Demnach iſt hier der Streitwert der erſten

Inſtanz nach dem 3ntereſſe des Klägers auf

= 3500 M zu berechnen. Unbeachtlich iſt die Behaup

tung der Reviſion, daß, wie unter Beweis geſtellt

wurde, die Witwe B. der Klägerin gegenüber die Erb
fchaft ausgeſchlagen und daß in dieſer Erflärung die

Witwe l. ihren Anteil an dem Nachlaß oder an der

Forderung der Klägerin abgetreten habe. Selbſt wenn
dieſe Erklärung abgegeben worden wäre, täme ihr

teine rechtliche Bedeutung zu. Die Ausſchlagung der
Erbſchaft und die Abtretung des Anteils an dem Nach
laſſe wären mangels der Form (88 1945, 2033 Abſ. 1

BOB.) rechtsunwirtſam , während eine Verfügung über

den Anteilan dem Streitgegenſtande nach 8 2033 Abſ. 2

überhaupt nicht getroffen werden konnte. (Urt. des

I. 3$. vom 3. November 1916, Reg . I Nr. 41/1916) .

4010 , M.
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II. Erhebungen teine genügende Grundlage für die gericht

Antragſtellungnach 8 5 FOG . iſt erſt zuläſſig, wenn liche Entſcheidung . Der von den beiden Gerichten ein

die für die Entſcheidung über die Zuftändigteit maße genommene Standpunkt entſpricht nicht den geſeßlichen

gebeuden tatſächlichen Berhältniffe largeſtellt find . Das Borſchriften. Das geſamte Vormundſchaftsrecht wird

mit einem Antrag auf Unordnung einer Bormundſchaft
entſprechend feinem vorwiegend öffentlichrechtlichen

oder Pflegidaft befaßte Gericht dart ficuidt darauf Charakter von dem Grundſaße des Ämtsbetriebs bes

beſchränten , den Antrag, falle te fich für nicht zu . herrſcht. Nach den 88 1774 und 1915 BOB. haben

ftändig erachtet, abzuweiſen , e8 hat ihr vielmehr nad die Vormundſchafsgerichte die Vormundſchaften und

den erforderlichen Grmittelungen an das nach deren Pflegichaften bei dem Vorhandenſein der geſeklichen

Ergebuio zuſtändige Gericht abzugeben. Rechtstraft
Vorausſeßungen von Amts wegen einzuleiten . Durch

eines Beſchlufjes, durch den fich das Bormuuddhafts die Anordnung einer ausgedehnten Anzeigepflicht (vgl.

gericht für anguftändigzur Einleitung einer Pflegſchaft die Zuſammenſtellung bei Fuchs, Vormundſchaftsrecht,

erklärt ? Barbara E., deren Ehe aus alleinigem Ver Bem . 2 zu § 1774 BOB .) iſt dafür geſorgt, daß den

( chulden ihres Mannes geſchieden iſt, beantragte bei dem
Bormundſchaftsgerichten alle Fäde einer notwendigen

AG. Sch., in deſſen Bezirt ſie ihren Wohnſiß genommen Bevormundung bekannt werden. Im $ 12 FOG. iſt

hatte, eine Pflegſchaft für ihr aus der Ehe heroors
ferner den Gerichten die Pflicht auferlegt, von Amts

gegangenes Kind anzuordnen. Das angegangene Ge wegen die erforderlichen Ermittelungen zu veranſtalten

richt wies jedoch den Antrag, ohne irgendwelche Ers und die geeignet erſcheinenden Beweiſe aufzunehmen .

hebungen zu pflegen , „wegen Unzuſtändigkeit“ ab, da Danach hat des Amtsgericht, bei dem die Anord

nichts dafür ſpreche, daß der für das Kind in St., nung einer Vormundſchaft oder Pflegſchaft beantragt

dem früheren Wohnorteſeiner Eltern, begründete Wohn: wird, die Pflicht, die zur Beſtimmung des zuſtändigen

fiß mit dem Willen ſeines Vaters aufgehoben worden
Gerichts erforderlichen Erhebungen von Amts wegen

ſei . Barbara E. ſtellte hierauf den gleichen Antrag vorzunehmen. Das mit dem Antrage zuerſt befaßte

an das für St. zuſtändige AG . I, wobei ſie erklärte,
Gericht darf, wenn es auf Grund ſeiner Erhebungen

dieſes Gericht ſei nach dem Beſchluſſe des 46.8 Sch ., zu der Meinung kommt, daß ein anderes Gericht zu

dem fie fich unterwerfe, für die Ánordnung der Pflege ſtändig iſt, den Antrag nicht ablehnen, ſondern es

ſchaft zuſtändig. Das ÁG. A. gab den Antrag der muß die Aften nebſt dem Antrage dem nach ſeiner

Barbara E. mit dem Bemerken zurüđ, das für den
Anſicht zuſtändigenGerichte zur Beſchlußfaſſung zu

dermaligen Aufenthaltsort des Vaters des Kindes zu- leiten . Das ergibt ſich aus dem Grundfaße des Amts

ſtändige AG. St. rei zuſtändig. Der nunmehr von
betriebs . Dem klar ausgedrücten Willen des Geſetz

Barbara E. gemäß § 5 FOG. an das2616. geſtellte
gebers, daß jeder Fall einer notwendigen Bevor

Antrag , das zuſtändige Gericht zu beſtimmen , wurde mundung zur Kenntnis des zuſtändigen Vormunds

abgelehnt und ausgeſprochen , daß die Aften an das ſchaftsgerichts gebracht wird, entſpricht es nicht, daß

AG. Sch . abzugeben ſind . ein AG., das mit einem Antrag auf Anordnung einer

Aus den Gründen : Wie der ert. Senat in
Bormundichaft oder Pflegſchaft befaßt iſt, ihn wegen

dem Beſchluſſe vom 7. Juni 1915 (Samml. Bd . 16 A ſeiner Unzuſtändigteit abweiſt und es dem Antrag

S. 100, dieſe Zeitſchr. 1915 S. 244 ) ausgeſprochen hat, ſteller überläßt, das zuſtändige Vormundſchaftsgericht

kann eine Entſcheidung nach § 5 FOG . erſt erfolgen,
zu erforſchen. Das zuerſt mit einem ſolchen Antrage

wenn die für die Örtliche Zuſtändigkeit maßgebenden befaßte Gericht kann in die Lage kommen, nach §1846

Berhältniſſe fiargeſtellt ſind. Dieſe Grundlagen fehlen BOB. eilige Fürſorgemaßregeln treffen zu müſſen.

hier vollſtändig.Da der minderjährige Joſef E. nach Es verſteht ſich von ſelbſt, daß es in einem ſolchen

§ 11 Sa 1 BOB. den Wohnſiß ſeines Vaters teilt,
Falle, nachdem es eilige Maßregeln getroffen hat, den

iſt eine Feſtſtellung des Wohnſißes des Vaters nots Antrag auf Anordnung einer Vormundſchaft nicht ab

wendig . Dieſe darf nicht auf Grund bloßer Vers lehnen darf, ſondern daß es dafür Vorſorge treffen

mutungen erfolgen und tann deshalb nach dem z. Zt.
muß, daß das zuſtändige Bormundſchaftsgericht ers

vorliegenden Stoff nicht mit Sicherheit getroffen forſcht und mit dem Antrage befaßt wird. Hiernach

werden . Insbeſondere genügt die Angabe der Oes hat das AG. Sch. als das zuerſt mit dem Antrage

meindeverwaltung A., daß E. ſeinen Wohnſit in D. befaßte Gericht die Pflicht, die zur Feſtſtellung des

habe, nicht zur Feſtſtellung des Wohnſikes. Denn Joſef örtlich zuſtändigen Vormundſchaftsgerichts erforder:

E. hält ſich in D. als Baumeiſter, alſo als landwirt lichen Erhebungen zu pflegen und, falls dieſe die Zu:

ſchaftlicher Dienſtbote auf und Dienſtboten haben in ſtändigkeit eines anderen Gerichts ergeben, dieſem den

der Regel nicht den Willen , ſich am Ortihrer zumeiſt
Antrag nebſt den Arten zuzuleiten . Bon dieſer Pflicht

nur vorübergehenden Beſchäftigung ſtändig nieder- iſt es durch ſeinen den Antrag der Barbara E. ab

zulaſſen. Auch die Annahme des AGs Sch ., es ſeien weiſenden Beſchluß nicht befreit worden. Es iſt nach

feine genügenden Anhaltspunkte dafür vorhanden , daß
§ 18 Saß 1 FOG. an ſeinen Beſchluß nicht gebunden.

für das Kind Joſef E. an Stelle ſeines geſeßlichen Der Beſchluß iſt auch nicht formell rechtskräftig ge

Wohnſißes in St. mit dem Willenſeines wohnſiklos worden, da die Erklärung der Barbara E., daß ſie

gewordenen Vaters ein neuer Wohnſit begründet
fich ihm unterwerfe, nicht dem AG. Sch ., ſondern dem

worden ſei , entbehrt der ſicheren Grundlage. Ob ſie AG. M. gegenüber abgegeben worden iſt. (Beſchluß

zutrifft, läßt ſich erſt beurteilen, wenn die maßgeben
des II. ZS . vom 20. Dez. 1916, Heg . IV Nr. 45/1916) .

M.

den Verhältniſſe klargeſtellt ſind. Der Antrag der

Barbara E. iſt demnach abzulehnen. Zugleich muß III.

aber Vorſorge dafür getroffen werden, daß für den

minderjährigen Joſef E. ein Pfleger beſtellt wird. Der Stempel nach Sarifft. Nr. 3 1 Stemp . wird

Durch das von den AG.en Sch. und A. eingeſchlagene für die Löſungsbewilligung des Gläubiger und die

Verfahren kann dies Ziel nicht erreicht werden . Beide Zuſtimmungserflärung des Grundſtüdseigentümers nur

Gerichte ſtehen auf dem Standpunite, daß ſie das einmal gejduldet. Aus den Gründen : Die Tarifſt.

ihnen vorgelegte Material darauf zu prüfen haben, 31 Stempo. iſt im weſentlichen dem Art. 163 Gebo .

ob ſie zuſtändig ſind. Andernfalls wollen ſie die wei- in den Faſſungen vom 28. April 1907 und 13. Juli

teren Schritte der Barbara E. überlaſſen. Wäre das 1910 nachgebildet (f . Begründung zum Entwurf eines

berechtigt, dann würde es der Barbara E. ſchwerlich Geſefes über Aenderungen im Gebührenweſen, Sonder

ie gelingen, einen Pfleger für ihr Kind zu erhalten. abdruď aus der Zeitſchrift für das Notariat S. 84) .

Denn einerſeits iſt ſie nicht imſtande, die zur Feſt- Es unterliegen hienach Aenderungen des Inhalts oder

ſtellung des zuſtändigen Gerichts notwendigen Ers Ranges eingetragener Rechte an Grundſtüden

hebungen vorzunehmen , andererſeits bilden private ſowie ſonſtige Rechtsgeſchäfte, die Grundſtüde oder

.

4047



Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1917. Nr. 5 u. 6. 91

4046

Rechte an Grundſtüđen betreffen , dem dort feſtgeſekten Stempel erhoben . Da der Stempel im Abſ. 1 der

Stempel. Im vorliegenden Falle handelt es ſich bei gleiche iſt wie im Abs. 2 tann daher für die Böſchungs

den beiderſeitigen Erklärungen des Gläubigers und bewilligung des Gläubigers und die Zuſtimmungs

Grundſtückseigentümers nicht um Mechtsgeſchäfte, durch erklärung des Eigentümersnur ein Stempel erhoben

die der Jnhalt oder Rang eines Rechtes an einem werden, auch wenn der Abſ. 1 Anwendung findet.

Grundſtüđe geändert wird; ſondern um „ ſonſtige“ Die Regierungsfinanzłammer iſt der Anſchauung, daß

Mechisgeſchäfte, die Rechte an Grundſtüden betreffen jede der beiden Erklärungen aus dem Grund einem

und für die nicht im Tarif ein beſonderer Stempel Stempel unterliege, weil fich durch die Böſchungs

beſtimmt iſt (i. Schmidt, Stempo . S. 269 Anm . 2 bewilligung des Gläubigers die Sypothet in eine

und 3) . Unter der Şerrſchaft des Gebo.s wurde all- Eigentümergrundſchuld verwandle und die Zuſtim

gemein für die Böſchungsbewilligung des Gläubigers mungserflärung des Eigentümers eine weitereAende.

und die Zuſtimmungserklärung des Grundſtüdeigen : rung des eingetragenen Mechtes, die Beſeitigung der

tümers die Gebühr des Art. 163 nur einmal erhoben . Eigentümergrundſchuld, bewirke. Das iſt redtlich

Nach der Begründung desEntwurfs gibt die Tarifft. 3 nicht einwandfrei ; denn die Bypothet geht auf den

ſachlich die ſeither im Art. 163 Gebo . enthaltenen Eigentümer bei dem Erlöſchen der Forderung durch

Beſtimmungen wieder. Es iſt daher ichon deshalb Befriedigung des Gläubigers kraft Gefeßes ſofort mit

nicht anzunehmen, daß durch die Tarifſt. 3eine Aendes dem Eintritte der geſeßlichen Vorausſeßungen über,

rung in der Gebühren- oder Stempelerhebung aus ohne Eintragung derAenderung im Grundbuche (Staus

Anlaß der Löſchung einer Øypothet eintreten ſollte. dinger (7/8 ] § 1163 II 1 b 8. S. 850 ). Die Löſchungs

Die Löſchungsbewilligung des Gläubigers und die bewilligung bewirkt, wie ſchon hervorgehoben wurde,

Zuſtimmungserklärung des Eigentümerš des Grund- für ſich allein teine Aenderung ander Bypothet,

ſtüďs (8 1183 BOB ., § 27 GBO.), die auch in dem ſondern zieht nur zuſammen mitder Zuſtimmung des

Antrag auf Bollzug der Böſchung liegen fann , find Grundſtüdseigentümers und der Eintragung der Bö:

allerdings nicht Beſtandteile eines dinglichen Bertrags, ſchung im Grundbuch die Aufhebung der Bypothet

ſondern einſeitige empfangsbedürftige Rechtsgeſchäfte, nach ſich. Es liegt daher nur eine Hechtsänderung

die ſich ſelbſtändig gegenüberſtehen (Oberned , Grunda vör. (Befol. des II. 38. vom 14. Dezember 1916,

buchrecht [4 ] § 1522 S. 346, NGJahrb.Bd.22 AS.141, Reg . V Nr. 31/1916 ). M.

BD. 24 A Š .218, Bd. 25 A S. 274, DUG. Bd. 15 S. 380 ).

Auch unterliegt es keinem Zweifel, daß, wenn auch die

Forderung durch die Befriedigung des Gläubigers er

loſchen iſt, die für ihn im Grundbuch eingetragene B. Strafſachen.

Bypothet formell noch fortbeſteht, die Böſchungsbes
I.

willigung des Gläubigers ſich daher als ein Mechts

geſchäft darſtellt, das ein Recht an einem Grundſtüce StGB. $ 196 : Berechtigung des Befehlhaber8 cines

betrifft. Eine ſachliche Aenderung bewirkt aber die bayeriſchen Gendarmerietorps zur Stellung eines Straf

Erklärung des Gläubigers nicht. Die Löſchungsbes antragewegen Beleidigung der ihm unterſtellten Manu:

willigung allein hebt das eingetragene Recht nicht ichaften ? Aus den Gründen : Der Senat ſchließt

auf, ſie iſt für ſich allein nicht Gegenſtand einer Ein- fich der in dem Urteile des Reichsgerichts vom 28.Nov.

tragung, ſondern ſchafft nur eine Vorausſeßung für 1896 ( Entſch . Bd . 29 S. 211) vertretenen Auffaſſung

die Eintragung derLöſchung und dient dem Antrag an, daß in Bayern neben dem Zivilvorgeſepten auch

auf Löſchung des Rechts als Unterlage. Damit das der militäriſche Borgeſeşte das Hecht zur Stellung des

Recht gelöſcht werden kann, bedarf es erſt noch der Strafantrages wegen einer dienſtlichen Beleidigung

Zuſtimmung des Grundſtücseigentümers (GBD. $ 27 ). des untergeordneten Gendarmen hat (8 196 Stov.).

Die Löſchungsbewilligung des Gläubigers vermag daher Die an Stelle der dieſem Urteil zugrunde liegenden

nur mit der Zuſtimmung des Grundſtüdseigentümers Dienſtesinſtruktion vom 20. September 1879 getretene

eine Wirkſamkeit zu äußern und beide Erklärungen Bekanntmachung des StM. des Jnnern vom 19. Juni

haben zuſammen nur eine Rechtsänderung zur Folge. 1913 über die Dienſtesvorſchrift für die Gendarmerie

Bom Standpunkte des Stempo.s aus liegt ſohin nur (ÜJMBI . S. 521 ff.) und die BD. vom 21. Dezember

ein Rechtsgeſchäft vor, es fann deshalb der Stempel 1908, die Drganiſation der Gendarmerie betr . (GBBI.

der Tarifſt. 3 auch nur einmal erhoben werden . Daß 1908 Š . 1189 ff.) haben hieran nichts geändert. Fier iſt

dies die Abſicht des Geſekes iſt, ergibt ſich auch aus beſtimmt, daß die Gendarmerie in Beziehung auf die

dem Abf. 2 der Tarifſt. 3. Þienach iſt der Stempel Diſsiplin und die übrige innere Berfaſſung militäriſch

für die Eintragungsbewilligung zu entrichten, falls organiſiert und in perſönlicher und diſziplinärer Bes

nicht über das Rechtsgeſchäft eine in Bayern ver- ziehung dem Kriegsminiſterium , in allen übrigen Bes

ſteuerte Urkunde. vorgelegt wird. Nach der Begrün- ziehungen dem StM . des Innern, den Regierungen

dung des Entwurfs iſt durch Abſ. 2 der Beurfundung st. des 3. - und den Begirlsämtern untergeordnet

des Rechtsgeſchäfts die Erklärung der Eintragungs- ſind. Nun enthält die der Berurteilung unterſtellte

bewilligung gleichgeſtellt, da die Eintragung im Aundgebung eine herabwürdigende Wertung perſöns

Grundbuch auch durch Erklärung der Eintragungs- licher Eigenſchaften der betroffenen Sicherheitsmann

bewilligung in öffentlich beurkundeter oder beglau- ſchaften, die deren Eignung zu ihrem Dienſt beein

bigter Form oder durch Erklärung der Eintragungs- trächtigen tönnte. Daher kann die Berechtigung des

bewilligung zum Protokolle des Grundbuchamts herbei- militäriſchen Vorgeſeßten zur Stellung des Straf

geführt werden tann“ . Damit iſt geſagt , daß vom antrags nicht bezweifelt werden . (Urteil vom 28. No

Stempel „ die Eintragungsbewilligung“, d. h. die Er- vember 1916, RevReg . Nr. 368/16). Ed .

flärung erfaßt werden ſoll, die geeignet iſt, die Aende

rung im Grundbuche herbeizuführen. Dazu iſt aber II .

die Löſchungsbewilligung des Bläubigers allein nicht

geeignet ; nach § 1183 BOB. und § 27 BOB. muß 1. Stehen Berfehlungen gegen die allgemeinen Straf

noch die Zuſtimmungserflärung des Eigentümers des gejeke mitZuwiderhandlungen gegen die Militärgelege

Grundſtüds hinzukommen; erſt dannwird die Löſchungs- in fachlichem Zuſammenhange, jo darf nach $ 9 åbj. 2

bewilligung zu der Eintragungsbewilligung, die die MSIGO. dasVerfahren wegen der erſteren Berfehlungen

Aenderung des Rechtes, hier deſſen Aufhebung, im den bürgerlichen Gerichten überlaßen werden. Bei rect

Grundbuch ermöglicht. Es wird deshalb auch dieſe lichem Zuſammentreffen beſteht dieſe Befuguio nicht.

Buſtimmungserklärung vom Stempel der Tarifſt. 3 2. Uebergabe an die bürgerlichen Gerichte bei einem

Ubj. 2 mitumfaßt und für beide Erklärungen nur ein unter Benübung des Seitengewehres begangenen Morde ?
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.(MStGB . $$ 53,55 Nr. 2,$ 149). Aus den Grün- täriſchen Berbrechen oder Bergehen in fachlichem Zus

den : 1. Nach § 9 Abſ. 2 MSIGO . können die zum ſammenhange ſteht. Selbſt wenn urſprünglich beab

Dienſt einberufenen Perſonen des Beurlaubtenſtandes ſichtigt geweſen ſein ſollte, durch den Abſ. 2 des § 1 b

und die ihnen geſeßlich gleichſtehenden Perſonen wegen in der zuerſt vorgeſchlagenen Faſſung die Zuſtändig

einer während der Dienſtleiſtung begangenen ſtraf- teit der bürgerlichen Gerichte für den Fall des fach

baren Bandlung den bürgerlichen Gerichten übergeben lichen Zuſammentreffens der Zuwiderhandlung gegen

werden, ſofern nur eine Zuwiderhandlung gegen die die allgemeinen Strafgeſeße mit einer Zuwiderhand

allgemeinen Strafgeſee in Frage ſteht. Die Anſicht lung gegen die Militärſtrafgeſeße auszuſchließen , ſo

der Strk., daß N. dem bürgerlichen Gerichte nicht habe iſt dieſe Abſicht ſpäter aufgegeben und der Wegfall

übergeben werden dürfen , weil er ſich außer dem ihm der Einſchränkung durch dieStreichung des Abſ. 2

von dem Staatsanwalte zur Baſt gelegten Verbrechen ausgeſprochen worden . An der Aufrechthaltung der

gegen die allgemeinen Strafgeſeße mehrerer mit dieſem Beſtimmung beſtand tein Intereſſe.' Bei den Rom

in fachlichem Zuſammenhange ſtehender Zuwider- miffionsmitgliedern, die ſich für eine Erweiterung der

handlungen gegen die Militärſtrafgeſeße ſchuldig ge- Zuſtändigkeit der bürgerlichen Gerichte eingeſeft hatten ,

macht habe, findet im Geſeke keinen Falt. Schon beſtand ſelbſtverſtändlich nicht der Wunſch, der Militär

der Wortlaut des § 9 ſpricht gegen dieſe Auslegung. behörde die Uebergabe einer Strafſache für den Fall

Auch die Entſtehungsgeſchichte der Vorſchrift zeigt, daß zu verwehren, daß mehrere teils gegen die allge

eine ſolche Einſchränkung nicht gemacht werden wollte, meinen Strafgeſeke, teils gegen das Militärſtrafrecht

ſondern daß das Verfahren wegen der Verfehlung verſtoßende Zuwiderhandlungen in Frage tamen. Die

gegen die allgemeinen Strafgeſeße von dem Verfahren Kommiffionsmitglieder, die den entgegengeſegten Stand

wegen der militäriſchen Verbrechen oder Vergehen ges punkt einnahmen , und die Vertreter der Bundesregie

trennt und dem bürgerlichen Gericht überlaſſen werden rungen hatten der Militärbehörde ermöglicht, über die

darf. Der Entwurf der MSIGO. enthielt die Beſtim- Abgabe nach ihrem Ermeſſen zu befinden . Darum

mung in § 9 Abſ. 2 MStGQ. nicht. Bei der erſten fonnte ihnen nichts daran gelegen ſein, der Militär

Leſung des Entwurfs in der Kommiſſion wurde behörde für den häufig vorkommenden Fall des ſach

beantragt, dem § 1 als & 1b folgende Beſtimmungen lichen Zuſammentreffens einer Verfehlung gegen das

folgen zu laſſen : „ Der bürgerlichen Strafgerichts- | bürgerliche Strafrecht mit einer Zuwiderhandlung

barkeit unterliegen 1. .... 2. Perſonen des Bes gegen die Militärſtrafgeſeße die Beibehaltung der Vers

urlaubtenſtandes wegen Z&widerhandlungen gegen die fehlung gegen die allgemeinen Strafgeſeße zur Pflicht

allgemeinen Strafgeſeße, wenn die Handlung während zu machen . Nur wenn eine Handlung gleichzeitig

einer in Friedenszeiten erfolgten Einberufung zu dienſt- gegen das bürgerliche Strafrecht und gegen die Militär

lichen Zweden begangen worden iſt. ſtrafgeſeße verſtieß , alſo bei rechtlichem Zuſammens

In den FällenderNr. 1 und 2 greift die Militärge- treffen ſollte die Üebergabe an die Zivilgerichte aus

richtsbarkeit Plaß, wenn mit der Handlung eine Zuwider- geſchloſſen ſein , was im Geſeke durch die Beifügung

handlung gegen die Militärſtrafgeſeße zuſammentrifft. des Wortes lediglich " ſcharf zum Ausdruđe gebracht

In den Fällen .....“ Dieſem Vorſchlage widerſprach ein worden iſt. Jedenfalls iſt man hierbei davon aus

Vertreter des Bundesrats und betonte dabei, daß die Be- gegangen, daß bei rechtlichem Zuſammentreffen für die

ſtimmung nur in fakultativer Faſſung annehmbar ſei. Militärbehörde immer Grund beſtehen werde, die Straf

õierauf wurde der Antrag geſtellt, den g 1b Abf. 1 fache nicht zu übergeben. 2. Ein rechtliches Zuſammen

wie folgt zu faſſen : „ Die Aburteilung 1. ... 2. der treffen des § 211 StGB. mit § 53 und § 55 Nr. 2

Perſonen des Beurlaubtenſtandes wegen Zuwiderhand- MSIGB. liegt nicht vor. Selbſt wenn N. die D. mit

lungen gegen die allgemeinen Strafgeſebe, wenn die ſeinem Seitengewehre getötet hätte, würde nach der

Handlung während einer in Friedenszeiten erfolgten herrſchenden, auch von der Rechtſprechung des RMG.S

Einberufung zu dienſtlichen Zweđen begangen worden (vgl. Éntich. Bd . 13 S. 3; Bd . 15 S.274) vertretenen

iſt, kann den bürgerlichen Gerichten überwieſen werden. “ Anſchauung das Verbrechen des Mordes eine bürger

Von der Redaktionskommiſſion wurde ſchließlich dem liche Straftat bleiben, bei der aus militärdienſtlichen

Abſ . 1 Nr. 2 des § 1b die Faſſung gegeben : die in Gründen eine erhöhte Strafe einzutreten hat. Jn

Friedenszeiten zum Dienſte einberufenen Perſonen des Betracht könnte nur ein rechtliches Zuſammentreffen

Beurlaubtenſtandes wegen der während der Dienſt- mit § 149 MSIGB. kommen . Ein ſolches Zuſammen

leiſtung begangenen Zuwiderhandlungen gegen die treffen iſt aber hier nach den Umſtänden ausgeſchloſſen.

allgemeinen Strafgeſeße“ . Ji der zweiten Leſung wurde Die Anwendung des 8 149 ſept voraus, daß die zur

die Streichung des § 1b Åbſ. 1 Nr. 2 und des § 1b Straftat benügte Waffe beſtimmungsgemäß, das Seitens

46.2 beſchloſſen und dem folgenden 8 1c (8 4 des gewehr alſo zum Scharfſchlagen oder Stechen gebraucht

Gefeßes ) als Abſ. 2 folgende Vorſchrift hinzugefügt : wird (vgl. Notermund Note 6 zu § 149 ; RMG. Bd. 3

„Wegen Zuwiderhandlungen gegen die allgemeinen S. 40 und 137 ; Bd. 9 S. 282) . Ein derartiger Waffen

Strafgeſege können ferner den bürgerlichen Gerichten gebrauch iſt nicht erfolgt, denn die der D.nach dem

die Perſonen des Beurlaubtenſtandes übergeben werden, Befunde bei der Reichenſchau und Leichenöffnung zu

wenn die Handlung während einer in Friedenszeiten gefügte tödliche Verleßung iſt eine Schnittwunde. (Bes

erfolgten Einberufung zum Dienſt begangen iſt. “ Die ſchluß vom 12. Dez. 1916 , Beſchw .-Reg. Nr . 400/1916 ).

Vorſchrift wurde ſpäter durch Anordnungder Redafa
Ed.

tionskommiſſion dem $ 6 des Entw . (8 9 des Gef.) hin
III.

zugefügt und erhielt dabei die Faſſung : „ Wegen einer

während der Dienſtleiſtung begangenen ſtrafbaren Por rechtsträftiger Verbeſcheidung eines Baugeſuche

Handlung lönnen die im Abſ. 1 bezeichneten Perſonen darf mit dem Bau nicht begonnen werden ; allenfallſige

den bürgerlichen Gerichten übergeben werden, ſofern mündliche Genehmigung eines Magiſtratsmitgliede , be

lediglich eine Zuwiderhandlung gegen die allgemeinen jouders des Bürgermeiſters, iſt ſtrafrechtlich belanglos.

Strafgeſeze in Frage ſteht . “ Warum die Worte „in Aus den Gründen : Mit Recht gehen die Vor

Friedenszeiten“ weggelaſſen wurden , iſt nicht zu ers inſtanzen davon aus, daß genehmigungspflichtige

ſehen. (Vgl . ReichstVerh., 9. LegPer., V. Seſi. 1897/98 , Bauten unter feiner anderen Vorausſeßung begonnen

2. Anled . S. 1508, 1509, 1587.) In der Faſſung der und weitergeführt werden dürfen als unter der eines

Medaktionkommiſſion iſt die Vorſchrift als Abſ. 2 des rechtskräftigen Baubeſcheides der zuſtändigen Diſtrikts

8 9 in die MStGO. aufgenommen worden. Aus dieſem verwaltungsbehörde ( S$ 72 Abſ. 1 , 65 BauD . ) ; dieſe

Entwidlungsgang iſt zu ſchließen , daß gleichgültig iſt, bildet für den Bezirk einer unmittelbaren Stadt der

ob die dem bürgerlichen Gericht übergebene Verfehlung Stadtmagiſtrat. Damit allein iſt ſchon irgend welchen

gegen die allgemeinen Strafgeſeße mit einem mili- Zuſagen des Bürgermeiſters jede rechtliche Bedeutung
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abgeſprochen . Die feſtgeſtellte Auskunft des Bürger- Bedeutung als die der Beſeitigung der Beſchränkung

meiſters war indeſſen ganz richtig ; ſie verneinte die der Verfügungsmacht der Witwe St. (vgl . Hecht 1907

Möglichkeit einer „ proviſoriſchen Bauerlaubnis“. Wohl. Nr. 896, RORKomm. Bd. III S. 89 ünm. 3 ; RG.

wolenderweiſe hat er noch das Verſprechen beigefügt, Bd. 74 S. 55 oben, Staud. 7./8. Aufl. Bd. II Teil 1

perſönlich – d. h . von Ortspolizei wegen ſich um S. 486/7 Anm . 2b y ). Das Ziel der Anfechtungs

den Neubau nicht zu kümmern und ſo eine Anzeige- klage iſt die Müdgängigmachung der die Zwangs

erſtattung ſeinerſeits zu vermeiden. Eine ſolche Zu- voľſtredung des Klägers hindernden Rechtshandlung

ficherung kann den nicht ſtraffrei machen , der ſich ſeines Schuldners (8 7 Anfo .). Georg St. hat nur

trotz Kenntnis der baupolizeilichen Beſtimmungen zu dem von ſeiner Mutter fraft des ihr als 3n

gegen dieſe verfehlt. Nach Feſtſtellung des BG. hat haberin des Bermögens der fortg . Gütergemeinſchaft

überdies der Bürgermeiſterdie Angeklagten ſogar auf zuſtehenden Mechtes betätigten Anweſensvertaufe ſeine

ihre Beſtrafung für den Fall der Anzeige hingewieſen . geſeßlich erforderliche Zuſtimmung erteilt.

Unbegründet iſt der Einwand der ſtillſchweigenden Ge- Nur die Beſeitigung dieſer Zuſtimmung könnte allen

nehmigung, der auf entſprechende Münchener Ges fals mit der Anfechtungstlage geltend gemacht

pflogenheiten in dringlichen Baufällen geſtüßt wird . werden . Allein die Wirkung der Anfechtung erſchöpft

Das BG. hat ausdrüdlich verneint, daß den Worten ſich darin, daß der Anfechtungegegner nur obligas

des Bürgermeiſters eine ſolche Genehmigung (die eben- toriſch verpflichtet iſt, ſeine Sachen ſo behandeln zu

falls unzuläſſig wäre ) habe entnommen werden können. Laſſen, als wenn ſie noch Sachen des Schuldners

Eine gegenteilige Folgerung der Angeklagten aus wären (vgl.Hartmann-Meifel, AnfG. [6] S. 93 Abſ.1) .

dieſen Worten würde nicht nur ein ganz unzureichendes Eine Sache des Schuldners war das verkaufte An

Verſtändnis für alltägliche Rechtsvorgänge verraten, weſen aber nie. Eine Hechtshandlung iſt auch nur

ſondern auch einen Jrrtum bedeuten , der zweifellos dann und ſo weit anfechtbar, als ſie Gläubiger bes

Strafrechtsirrtum iſt ; er beſteht in der Meinung, daß nachteiligt d . h. deren Befriedigung unmittelbar oder

ein allgemein gültiges baupolizeiliches Verbot durch mittelbar verkürzt. Würde ſich bei Beſeitigung des in

die bloße Zuſage eines für die Erteilung der Ge- Frage ſtehenden Rechtserfolges die Befriedigungss

nehmigung nicht einmal zuſtändigen Berwaltungs- möglichkeit in feiner Weiſe heben , ſo iſt ein Ån

beamten oder durch deſſen paſſives Verhalten bei fechtungsanſpruch nicht begründet (vgl. Jaeger, Die

etwaiger Uebertretung außer Kraft geſegt werden Gläubigeranfechtung außerh. d . Kont. S. 86 Ånm . 44).

könne, m . a . W., daß das Verbot Ausnahmen zulaſſe, Nun iſt der Kläger nur Gläubiger des Georg St. An

die nicht im Geſeße ſtehen . Eine derartige Meinung das Geſamtgut der fortg . Gütergemeinſchaft ſteht ihm

fällt nicht unter den § 59 StGB. ( Urteil vom 16. Nos kein Anſpruch zu. Sein Schuldner Georg St. tann

vember 1916 RedReg Nr. 359/16) . Ed. aber nicht über ſeinen Anteil am Geſamtgut und an

den einzelnen dazu gehörigen Gegenſtänden verfügen ;

er iſt auch nicht berechtigt, Teilung zu verlangen

(ss 1487, 1497 II, 1442 BOB . ) . Gemäß § 860 8BD.

Oberlandesgericht Bamberg.
iſt der Anteil eines Abkömmlings an dem Geſamtgute

der fortgeſeßten Gütergemeinſchaft und an den einzelnen

gſt ein Vertrag, durch den ein anteilsberechtigter dazu gehörigen Gegenſtänden der Pfändung nicht unter

Abtömmling ſeine Einwilligung zur Verfügung über

ein zum Geſamtgut gehörendes Grundſtüd erklärt, an- Mläger feine vollſtredungsmöglichkeit entzogen und

fechtbar ? (88 1487, 1445 BGB., 88 2 und 3 Nr. 1-3, auch wenn Georg St. dem Bausvertaufe nicht zuge

§ 7 AniG .). Dem Aläger ſteht gegen Georg St. eine ſtimmt hätte, hätte der Kläger keine Volſtreďungs

vollſtredbare Forderung zu . Dieſer lebte nach dem möglichkeit in dieſes Bausanweſen gehabt. Er hätte

Tode ſeines Vaters mit ſeiner Mutter und ſeiner fie auch nicht, wenn dieſe Zuſtimmungserflärung

Schweſter, der mitbeklagten Chriſtine ., in fortgeſepter für rechtsunwirkſam erklärt würde (vgl. OLORſpr.

Gütergemeinſchaft. Der Kl. ließ den Anteil pfänden, Bd. 14 S. 332, þartmann-Meitel a. a . D.S.65 Abſ.1) .

welcher dem Georg St. nach Beendigung derzwiſchen Nach § 860 Abſ. 2 SPO. iſt allerdings nach Beendi

der Witwe St. und ihren Kindern, nämlich dem gung der fortg. Gütergemeinſchaft der Anteil an dem

Georg St. und der Chriſtine H., beſtehenden fortge- Geſamtgut zugunſten der Gläubiger des Anteils

ſepten Gütergemeinſchaft anfallen würde, und ſich zur berechtigten der Pfändung unterworfen. Allein auch

Einziehung überweiſen . Darnach veräußerte die Witwe das berechtigt den Gläubiger nicht, die Zwangsvolls

St. ein zum Geſamtgute gehöriges Haus an die Be- ſtreckung in das Geſamtgut oder in die dazu gehörenden

klagten ihre Tochter Chriſtine H. und deren Mann Gegenſtände zu betreiben . Durch die Pfändung er:

Georg H. wobei erklärt wurde, daß der Kaufpreis langt er nur die Berechtigung bei dem in § 99 åbſ. 2

durch frühere Darlehen der Beklagten an Witwe St. FOC . bezeichneten Gerichte die Auseinanderſegung

getilgt ſei ; Georg St. als anteilsberechtigter Ab- nach Beendigung der Gütergemeinſchaft zu beantragen

lömmling erklärte ſeine Einwilligung. Der Kläger und einen Anſpruch auf den nach Befriedigung der

focht wegen ſeiner vollſtreckungsreifen Forderung Gläubiger des Geſamtgutes und nach Durchführung

dieſen Vertrag gegenüber den Beflagten gemäß ss 2 der Auseinanderſeßung überhaupt für ſeinen anteils

und 3 Nr. 1-3 Anfo . an . Während des Prozeſſes berechtigten Schuldner verbleibenden Ueberſchuß. Bis

verzichtete Georg St. unter Annahme dieſes Verzichtes ießt iſt eine Aufhebung der fortg. Gütergemeinſchaft

durch ſeine Mutter und ſeine Schweſter auf ſeinen nicht erfolgt . Schon aus dieſen Erwägungen iſt nicht

Anteil am Geſamtgut. DerNI. beantragte Verurteilung nur der Kaufvertrag, ſondern auch die Zuſtimmungs

der Beflagten zur Duldung der Zwangsvollſtreckung erklärung des Georg St. der Anfechtung durch den

in das verkaufte Anweſen, hilfsweiſe, die Zuſtimmung Kläger entzogen . Dazu kommt aber noch, daß Georg

des Georg St. zur Anweſensveräußerung für dem Kl. St. auf ſeinen Anteil am Geſamtgute verzichtet hat.

gegenüber unwirtſam zu erklären ; er wurde abge- Damit iſt für alle Fälle der Klage der Boden ent

wieſen . zogen. Dieſer Verzicht iſt nicht anfechtbar. Denn

Aus den Gründen : Anfechtbar ſind Nechts- wenn auch der Anteil eines Ablömmlings an dem

handlungen des Schuldners. Der Kil. focht den Kauf- Geſamtgute nicht bloß als eine Anwartſchaft, ſondern

vertrag an . Dieſer iſt jedoch keine Rechtshandlung als ein feſtbegründetes, ſelbſtändiges Recht am Ge

des Schuldners. Vertragsteile ſind nur die Witwe ſamtgut aufzufaſſen iſt, ſo enthält der Verzicht höchſtens

St. und die Bell. Georg St. wurde dadurch, daß er i die Weggabe eines Gegenſtandes, der, wie ausgeführt,

zu dieſem Bertrage ſeine Zuſtimmung gab , nicht Ver- der Zwangsvollſtreckung nicht unterworfen war ( vgl.

tragspartei. Seine Zuſtimmung hatte weiter keine Falfmann , Zwangsvollſtreckung Teil I S. 495 $ 41 y

1
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und Fußnote 25, ferner BayOblo. ZS. n . F. Bd. 8

S. 142). Er iſt bisher auch noch nicht angefochten

worden. Eine Prüfung der Klage aus dem Geſichts

punkte der SS 826, 136, 135, 888 BOB. iſt nicht ver

anlaßt, weil das darauf gerichtete Borbringen des

Klägers eine - angeſichts des Widerſpruches der Des

tlagten – unzuläſſige Klageänderung enthielte. Denn

die Klage iſt nur die Anfechtungsklage nach den

Beſtimmungen des Anfechtungsgeſeßes (OLGRſpr.

BD. 14 S. 234 oben) . (Urt. des II. 38. vom 21. No

vember 1916, II. L 98/16) .

hange Schrifttum und Rechtſprechung zum Striegsrecht,

insbeſondere auch zum Bager. Geſeß über den Kriegs

zuſtand, während im Band A das Kriegsrecht in den

übrigen Stoff hineingearbeitet iſt ; immer mehr drüdt

der Krieg, wie Warneyer in ſeinem Vorwort bemerkt,

den Erſcheinungen des Rechtslebens ſein Gepräge auf,

ſo daß in dieſem Bande Erörterungen über Fragen

überwiegen, die der Krieg ausgelöſt hat. Die an

geſehene Sammlung wird ſich gewiß auch durch die

beiden neuen reichhaltigen und gediegen ausgeſtatteten
Bände ihren Ruf erhalten. E.r .

4036

Bücheranzeigen.

Schweiker : Bayeriſcher Finanztalender fürdas Jahr 1917.

Herausgegeben von Dr. Anton Schlecht, A. Regierungs

rat in Regensburg . Fünfter Jahrgang. 396 Seiten.

München ,Berlin und Leipzig, 3. Schweißer Berlag

(Arthur Sellier). ME. 2.50 .

Einem vielfach geäußerten Wunſche entſprechend

wurden die VO.0.17.Juli1915 über die Entſchädigung

der Beamten bei Vornahme auswärtiger Dienſtgeſchäfte
und die Bollzugsbetanntmachung hierzu vom 20. Juli

1915 in den Kalender neu aufgenommen. Das Nach

ichlagverzeichnis wurde erweitert und ergänzt.

þuber, Dr. Heinrid , Afleilor am Archiv des Baye

riſchen Landtags. Gemeindebeamtengerek

vom 15. Juli 1916. Zugleich Nachtrag zu Beber

von Sutner, Bayeriſche Gemeindeordnung. 40 S.

München 1916 , C. H.Bedſche Verlagsbuchhandlung
Dsfar Bed. Preis M –,50.

Die kleine Schrift bietet, abgeſehen von dem Texte

des Gefeßes in einer Einleitung, einen dankenswerten
Ueberblid über die Entſtehungsgeſchichte und den Jn

halt des Gefeßes und in einem Anhang den nun

mehrigen Wortlaut der durch das Gemeindebeamtens

geſég abgeänderten Beſtimmungen der beiden Gemeinde

ordnungen . E.

e

Grueber, Dr. Erwin, Profeſſor der Rechte an der

Univerſität München . Anmerkungen zu des

Verfaſſers „Einführung in die Nechts

wiſſenſchaft" . Ausgabe für friegsteilnehmer.

Berlin 1916, Verlag von D. Häring .

Wir dürfen , was den Zweď und die Art dieſer

gewiß vielen Kriegsteilnehmern wie anderen Studie

renden der Rechtswiſſenſchaft wilkommenen Anmer

kungen anlangt, auf die Ausführungen des Ver

faſſers in dem laufenden Jahrg . dieſer Stichr. (S. 7)

verweiſen. E.

Daude, Dr. P., Geheimer Regierungsrat und Univer

ſitätsrichter der Königl . Friedrich Wilhelms-Univers

ſität Berlin . Die Strafprozeßordnung für

das Deutſche Meich und das Gerichtsver :

faſſungsgeſeB. Mit den Entſcheidungen des

Reichsgerichts. 9. Auflage, bearbeitet von Dr. B. Op

permanu, Reichsgerichtsrat. VII, 447 S. München

und Berlin 1917, Verlag von Þ . W. Müller. Geb.

MI. 4.50.

Ein Buch, das man nicht zitieren darf, weil es

nicht ſelbſt eine Quelle ſein wil und kann, ſondern

nur ein Wegweiſer zu der Erkenntnisquelle der reichs

gerichtlichen Rechtſprechung, das aber als ſolcher bis.

her unſerem Juriſtenſtande die beſten Dienſte geleiſtet

hat und auch in der vorliegenden neuen Auflage leiſten

wird. Sein Jnhalt iſt gegenüber der leßten Auflage

vermehrt durch die ſeit 1912 veröffentlichten Ent

ſcheidungen des Reichsgerichts. Die Änderungen des

OVG.s durch die Gefeße vom 29. Juli 1913 und

3. Juni 1914 ſind berückſichtigt; einem Wunſche der

Kritik entſprechend iſt die Einrede der Rechtshängigkeit

etwas eingehender als bisher behandelt (1. Anm. 21 a

zu § 263). E.

Warneyers Jahrbuch der Entſcheidungen. A. Zivil- ,

Þandels- und Prozeßrecht. Herausgegeben

von Dberlandesgerichtsrat Dr. Dito Warneyer

in Dresden. 15. Jahrgang 1916. XXII , 441 S.
Broſch. Mt. 12.50, geb. Mi. 13.-. B. Strafs

recht und Strafprozeß. Unter Mitwirkung

von Gerichtsaſſeſſor Dr. Oppermann in Baußen, be

arbeitet von Landgerichtsdirektor Georg Hoſenmüller

in Plauen i. V. 11. Jahrgang 1916. XX, 156 S.

Broſch. Mf. 6.50, geb. Dir. 7 .-- . Leipzig 1917,

Roßbergiche Verlagsbuchhandlung Arthur Roßberg.

Band A enthält Schrifttum und Rechtſprechung

vom Herbſt 1915 bis Herbſt 1916 zu BOB , HOB .,

WO., ZPO., KO., OVG ., FOG. , 3VO., GBO. und

100 anderen Reichsgeſehen ſowie zu 118 Landesgeſeßen,

Band B zu StGB ., ŠIPO ., GewO., MSIGB ., MSIGO.

ſowie 45 anderen Reichs- und 28 Landesgeſeßen , dazu

in einem faſt ein Drittel des Buches füllenden Ans

Der Lufitania Fall im Urteile von deutſchen Gelehrten.

Mit Abdruď der amtlichen Urkunden . Sonderauss

gabe der Zeitſchrift für Völkerrecht. Band IX Heft 2 .

Breslau 1915, 3. ú . Kern Verlag (May Müller ).

Broſch. Mr. 4.

Der Fall der Luſitania, der eine gute Spanne

Zeit in weiteſten Streiſen diesſeits und jenſeits des

Weltmeeres erregte Anteilnahme wachgerufen hat, iſt

für die Geſchichte der politiſchen Beziehungen zwiſchen

Deutſchland und den Vereinigten Staaten von Ämerika

ebenſo wie für die Geſchichte der Seefriegführung und

des Völterrechtes zum Marlſtein geworden ; eine neue

Waffe von ungeahnter Wirkungsgewalt findet ihre

erſte Anwendung und wird in ihrer Anwendbarkeit

betämpft. Begrüßenswert war daher allein ſchon der

Gedante, als ſich die Herausgeber der „ Zeitſchrift für

Völkerrecht“ mit einer Rundfrage an deutſche und

öſterreichiſche Gelehrte wandten, deren Ergebnis in

einem Sonderhefte nunmehr vorliegt. Auf dieſe Weiſe

hat der Streit eine ruhige und tiefgehende Würdigung

erfahren. Für die wiſſenſchaftliche Gründlichkeit der

einzelnen Abhandlungen bürgen allein die Namen

ihrer Verfaſſer, aus deren Zahl – es ſind im Ganzen

21 - ich nur Binding, Raband, Wach, Alfeld und

Kohler und die Münchener v . Stengel, Neumeyer,

und ħarburger zu nennen brauche. Auf verſchiedenen

Wegen in unabhängiger Beweisführung kommen die

Gelehrten unterſchiedslos zu einer Schlußanſchauung ,

die den Standpunkt unſerer Regierung voll und ganz

rechtfertigt. Von nicht zu unterſchäßender Bedeutung

iſt ein dem Werke beigegebener Urkunde n anhang,

der den geſamten Notenwechſel vom 4. Februar bis

zum 23. Juli 1915 in der Faſſung der amtlichen Ver

öffentlichungen abdrudt.

Edmund Martin Müder tu Münden .

.

.
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Schwarz, Kurt, Dr. jur. et rer. pol . , Hechtliche Stommentar des Familienunterſtüßungsgeſebes , der die

Fürſorge für die von Jugend an lörper- Ausführungsbeſtimmungen von Preußen , Bayern,

lich Gebrechlichen mit beſonderer Berüdſichti- Sachſen, Württemberg und Baden berüđſichtigt, ers

gung Bayerns. XXI, 308 Seiten . München und möglicht ein Zurechtfinden in den einſchlägigen Bes

Leipzig 1915, Verlag von Dunđer & Humblot. ſtimmungen und erleichtert ihre richtige Anwendung.

Geh . MI. 8. - Ein ſorgfältiges Sachregiſter begünſtigt weſentlich die

Troßdem das dem Buche vorausgeſchidte literatur
Drientierung in der wichtigen Materie.

verzeichnis nicht weniger als 14 Seiten umfaßt, tut Soweidnis. Landgerichtsrat Alfons Sadenberger.

man der zünftigen Rechtswiſſenſchaft kaum Unrecht

mit dem Borwurfe, daß fie die törperlich gebrechlichen Sydow -Buſch , Kontursordnung. XXVII, 526 S.

Perſonen , den Einfluß körperlicher Gebrechen auf die
12. Aufl. " Berlin 1916, 3. Guttentag, Berlagsbuch

rechtliche Stellung, bisher im ganzen etwas ſtief
handlung, G. m. 6. 6. Mt. 3.80.

mütterlich behandelt hat; in einem Werk über Straj- Eine neue Auflage dieſes Werkes bedarf reiner

recht wird man leichter in dem Kapitel vom Betrug näheren Würdigung und Empfehlung. Wie der Heraus

dem blinden Paſſagier als bei der Lehre von der geber ſtändig daran arbeitet, die pandausgabe nicht

Zurechnungsfähigkeit einer Erörterung darüber be . bloß auf die Höhe der neueſten Rechtſprechung zu

gegnen, welchen Einfluß die Blindheit auf die ſtraf- bringen, ſondern ſie auch immer zweđmäßiger zu ges

rechtliche Berantwortlichteit auszuüben vermag. Dus ſtalten , zeigt ein Blic auf die älteren Auflagen. So

vorliegende Buch ſcheint mir daher eine wirkliche Süde ſind z . B. aus den 367 kleinen Seiten der 8. Auflage

auszufüllen und es erfüllt dieſe Aufgabe in äußerſt von 1899 526 Seiten des vergrößerten Formates ge

dankenswerter, gediegener Weiſe. Der Berfaſſer war worden. Die Anwendung von Fettdruď in den An

beſtrebt alle Rechtsfragen, auf die das Gebrechen einen merkungen ſteigert die Ueberſichtlichkeit. Dr. Böder.

Einfluß ausüben könnte, mindeſtens zu berühren, das

bei von dem zwiefachen Geſichtspunkt ausgehend : be Below , 6. von, Der deutſche Staat des Mittel .
dingen die durch das Gebrechen geſchaffenen Zuſtände alters. Ein Grundriß der deutſchen Verfaſſungs
beſondere Maßnahmen zum Schuße der Gebrechlichen

geſchichte. 1. Band : Die allgemeinen Fragen . 387
oder auch zum Schuße der Allgemeinheit im Verkehr Seiten. Deipzig 1914 , Verlag Quelle & Meyer.

mit ihnen oder laſſen ſie doch ſolche als wünſchens- Geb. MI, 10.

wert erſcheinen und er tomnit zu dem Ergebnis, daß

die Intereſſen der Gebrechlichen und der allgemeins
Der hervorragende Freiburger Hiſtoriter hat faſt

heit meiſt in gleicher Michtung laufen. Behandelt iſt
ſeit Anfang ſeiner reichen Tätigkeit auf dem Gebiete

die deutſche und, ſoweit Landesrecht in Frage tommt,
der deutſchen Verfaſſungsgeſchichte die Abgrenzung der

die bayeriſche Geſebgebung ; doch iſt daneben auch
ſpezifiſch ſtaatlichen Rechte und den Nachweis eines

öffentlichen Mechts in der älteren deutſchen Verfaſſung
die anderer deutſcher Bundesſtaaten berüdſichtigt und

das Buch gewinnt nur dadurch , daß zum Vergleich
verfolgt. In ſeinem oben angeführten neuen Werke

auch außerdeutſches Recht und das Recht früherer
ſtellt er ſich , ſeine bisherigen Unterſuchungen zuſammens

Zeiten herangezogen wird . Aus Fachkreiſen geäußerte
faſſend, die Aufgabe, den Staat des Mittelalters als

Reformvorſchläge find gleichfalls gewürdigt. Indem fafrung, ju erweiſenund abzugrenzen. Der erſte Band
Staat, die

Inhaltsverzeichnis ſindauf S. XXI leider zwei Uebers

ſchriften ſo gedrudt, als ob ſie ſich auf alles Folgende
gibt zunächſt eineLiteraturgeſchichte des Problems von

bezögen , während ſie tatſächlich nur für die nächſten
Č.1. v. Haller an und ſodann im ſyſtematiſchen Teile

beiden Paragraphen gelten. Damit andere für die
die wirtſchaftlichen Grundlagen der mittelalterlichen

Hechtspflege wichtigere Baragraphen nicht überſehen

werden, ſei dies hier angeführt und nur noch hervor
verfaſſung ( Reichsgebiet und Teile, Herrſcher, König

gehoben, daß die einfache, klare Darſtellung dem Buche
und Reichsperſönlichkeit, Staatszweď, Untertanenvers

gewiß auch in nichtjuriſtiſchen Kreiſen den verdienten
band und Natur der ſtaatlichen Herrſchaft, Durch

Erfolg ſichern wird . E. E.
brechung des Untertanenverbandes, Weſen und Ent

ſtehung des Feudalismus ). Abſichtlich ſchließt u . B.

die Aeußerungender mittelalterlichen Theoretiter über
Szczedny, Vittor, Regierungsrat a . D. Berlin-Halenſee . mittelalterliche Verfaſſung aus. Nur das politiſche
Ho th ſtpreiſe und Sicherſtellung der Volls Denten des praktiſchen Lebens“ ſchildert er. Seine

ernåhrung. Ergänzungsband (II) Bieferung 4 . Forſchungen ſind für uns Juriſten von um ſo höherem

373/628 S. Stuttgart 1916, Verlag von J. Heß . Wert, als er die juriſtiſche Beanlagung oder Schulung

Die vorliegende 4. Lieferung, mit der der zweite beſikt, ohne die nun einmal die Darſtellung der Ver

Ergänzungsband beginnt, bringt in ſyſtematiſcher An- faſſungsgeſchichte, aber auch der Wirtſchaftsgeſchichte,

ordnung die Vorſchriften über Hülſenfrüchte, Heis, undenkbar iſt , wie er gelegentlich gegenüber Nipſch

Gemüſe, Obſt, Marmelade, namentlich aber über Aar- bemerkt. Mit Recht nennt er wegen der Ausblide

toffeln einſchließlich der ſiebetreffenden Preisfeſtlegung nach rüdwirts und vorwärts das Werk einen „ Grund

und Verſorgungsregelung. Berücjichtigung haben auch riß der deutſchen Verfaſſungsgeſchichte “ .

gefunden die Beſtimmungen über die Einwirkung von Jena. Dr. Dödel .

Höchſtpreiſen auf laufende Verträge, ſowie die Sicherung

der Uderbeſtellung und die Nußung der Kleingärten. Certmann, Dr. Baul, Profeſſor der Rechte in Erlangen .

Edweidnis. Landgerichtsrat Alfons Hadenberger. Die Aufrechnung im Deutſchen Zivil

prozeßrecht. VII, 301 S. Berlin 1916 , Karl

Pfeiffenberger, Otto, Rechtsanwalt in Mannheim. Das Heymanns Verlag . Broſch . Mt. 8.

Geje über die Unterſtüßung von Familien
Auch dieſes Buch iſt ein Zeugnis für die deutſchen

in den Dienſt eingezogener Mannſchaften. „ Barbaren “ . Während der Weltkrieg wütet, ſeßt ſich

151 S. Stuttgart 1916, Berlag von 3. Heß . M.3.20 .
der deutſche Gelehrte, der nicht die Waffen trägt, mit

Die unvoltommene Faſſung des Familienunter- den alten ſchwierigen Problemen , über die ſchon ſo

ſtüßungsgeſetzes hat eine Flut von einzelſtaatlichen viel gedruckt worden iſt, auseinander und prüft ſeine

Ausführungsbeſtimmungen , Miniſterialerlaſſen und eigenen früheren Anſichten nach Freimütig bekennt

Berordnungen heraufbeſchworen und die Bundesrats- Dertmann ſich da und dort zu neuen Ergebniſſen,

bekanntmachung vom 21. Januar 1916 , betreffend die 3. B. S. 1, S. 45 ff. gegenüber S. 24 N. 2, S. 61 ff.

Unterſtüßung von Familien in den Dienſt eingetretener gegenüber S. 57 N. 1. Dertmann berüdſichtigt das

Mannſchaften, notwendig gemacht . Der vorliegende alte und das geltende Recht. Sein Wert darf wohl



96 Zeitſchrift für Rechtspflege in Bahern. 1917. Nr. 5 u . 6.

in allen Teilen, ſoweit er nicht ſelbſt ausdrüdlich auf

ein näheres Eingehen verzichtet, als eine erſchöpfende

Darſtellung aller Fragen bezeichnet werden, die irgend

mit der Aufrechnung in Zuſammenhang gebracht werden

können, auch bisher weniger behandelter. So bejaht

er (S. 106 f. und 200 f.) die meiſt verneinte Zweifels .

frage, ob im Nachverfahren über die Höhe des dem

Grunde nach bereits feſtgeſtellten Anſpruchs noch auf:

gerechnet werden kann . Auch die ſchwierige und viel

umſtrittene Frage der Widerruflichkeit einer im Pro

seß ausgeſprochenen Aufrechnung bejaht er (S.166 ).

Wenn er aber nur eine Prozeßhandlung, nicht eine

Erklärung imSchriftſaß, für genügend anſieht, ſo ſcheint

mir das eine Ueberſpannung der in der Praris ihrer

Alleinherrſchaft immer mehr enttleideten theoretiſchen

Grundgeſebe unſeres Zivilprozeſſes. Bedentlich erſcheint

mir auch der Saß : „ Ferner kann der Beklagte, der

auf Grund Aufcechnung geſiegt hatte, in einem lediga

lich auf Berufung des Klägers ſtattfindenden zweit

inſtanzlichen Verfahren ſeine Aufrechnung nicht wider

rufen, um eine Åbweiſung der Klägers aus ſonſtigen

Gründen herbeizuführen “ . Warum ſoll der Beflagte

nicht mit der Glaubhaftmachung aus § 529 Abſ. 3

BPD. Anſchlußberufung einlegen können ? Dertmanns

Žinweis auf eine reformatio in peius ſcheitert m. E.

an der Weſensverſchiedenheit zwiſchen Strafs und

Zivilprozeß . In bezug auf die Eventualmarime ſteht

Ď . der Bermittlungstheorie, namentlich Bellwigs, nahe.

„Es hängt vom Willen des Bellagten, von der Art

ſeiner Berufung auf die Aufrechnung ab, ob der Richter

darauf ſchon Rütſicht nehmen darf oder nicht.“ Ge

rade bei der Fülle wertvoller Einzelbetrachtungen ,

7. B. zu § 145 Abſ. 3 ZPD., zum Borbehaltsurteil

und zur Rechtstraft derEntſcheidung, vermiſſen wir

ein Šachregiſter, in geringerem Maße ein efekes

regiſter. • Neotsanwalt Dr. Dödel .

Bernfeld, Dr. Edmund, K. M. Landesgerichtsrat. Der

Einfluß des Strieges auf die Erfüllung

von Berträgen. 36 Seiten. Wien 1916, Verlag

von Morif Perles, A. und A. Hofbuchhandlung.

Str. 1.40 .

Auf 36 Seiten läßt ſich eine gründliche Unter

ſuchung nicht bieten, nur ein Ueberblid. So beſchränkt

ſich B. für das deutſche Recht auf eine Wiedergabe

der allgemeinen geſeßlichen Beſtimmungen ohne tieferes

Eindringen und namentlich ohne der Fülle' der Hecht

ſprechung und Literatur zu den Fragen der Striegszeit

auf dieſem Gebiete näherzutreten. Dagegen hat die

Shrift Wert bei uns für den, der ſich über die ein

ihlagenden Beſtimmungen des öſterreichiſchen Rechts

unterrichten will.

b) Bet. vom 5. Februar 1917 (RGBI. S. 101 ) .

Auf Grund der vorgenannten VO. wird die Verwen

dung von Rüben mit Ausnahme von Zuckerrüben zur

Bereitung von Roggenbrot geſtattet.

2. Vorſchriften für Kartoffeln.

a) VO . vom 2. Februar 1917 (ROBI. S. 94 ) .

Jhren Jnhalt bilden Anordnungen über eine Auf

nahme der Startoffelvorräte am 1. März d . gs . Zu

widerhandlungen gegen die in ihr auferlegten Ans

zeige- und Austunftspflichten werden nach § 8 beſtraft.

b) VO. vom 7. Februar 1917 (ROBI. S. 104).

Sie ändert die SS 1 und 2 der Bet. über Kartoffeln

vom 1. Dezember 1916 (NOBI. S. 1314) hinſichtlich des

Tagestopfiaßes für die Berſorgung der Bevölterung

mit Speiſekartoffeln und hinſichtlich der Zuläſſigkeit

der Verfütterung von Kartoffeln und Kartoffelerzeug
niſſen.

3. Borſchriften für Hafer.

VO. vom 2. Februar 1917 (MOBI. S. 100 ) : Neu

feſtſegung der Höchſtpreiſe für Bafer.

4. Borſchriften für Fruchttonſerven .

Bef, vom 9. Februar 1917 (NGBI. S. 126) : Ver

bot der Durchfuhr von Marmeladen und anderen

Fruchtkonſerven durch das Deutſche Reich.

5. Vorſchriften für Vieh .

BO. vom 30. Januar 1917 (ROBI. S. 81). Nach

§ 1 iſt vom 1. März d . Js. an vierteljährlich eine

fleine Viehzählung vorzunehmen , die ſich auf Pferde,

Mindvieh, Schafe und Schweine erſtreckt. Die Aus

führungsvorſchriften haben nach $ 2 die Landes

zentralbehörden zu erlaſſen. Zuwiderhandlungen gegen

die Anzeigepflichten ſtellt 8 4 unter Strafe .

6. Borſchriften für Schals und Kruſtentiere.

Bet. vom 14. Februar 1917 (MOBI. S. 129) .

Nach § 1 iſt die Einfuhr von Schal- und Kruſtentieren

ſowie von Zubereitungen ſolcher Tiere aus dem Aus

land dem an der Grenzſtation oder dem Eingangs

hafen befindlichen Bevollmächtigten der Zentral-Ein

kaufsgeſellſchaft m .6. § . in Berlin oder der Geſellſchaft

ſelbſt anzuzeigen . Die eingeführten Waren dürfen nach

§ 2 nur durch die Sentral Einkaufsgeſellſchaft oder

mit ihrer Genehmigung in den Verkehr gebracht werden.

$ 8 verbietet die Durchfuhr von Waren der bezeichneten

Art. § 11 enthält die Strafbeſtimmungen.

7. Borſchriften für Walfiſche, Robben und Tümmler

Bet. vom 17. Februar 1917 (RGBI. S.153) . Für

Walfiſche, Robben,Tümmler, andere Seejäugetiere und

das Fleiſch von dieſen Tieren wird für den Fall der

Einfuhr aus dem Ausland das gleiche wie in der vor

erwähnten Bet. für Schal- und Kruſtentiere angeordnet;

nur tritt hier an die Stelle der Zentral- Einkaufsges

ſellſchaft der Striegsausſchuß für pflanzliche und tieriſche

Dele und Fette G. m . b . H. in Berlin.

8. Vorſchriften für Knochen .

a ) VO. vom 15. Februar 1917 (NGBI. S. 137) .

Nach § 1 dürfen Knochen nicht verbrannt, vergraben,

ſonſt vernichtet oder zu Dünge- oder Futterzweden

verwendet werden, ſondern ſind getrennt von anderen

Abfällen aufzubewahren und, ſoweit ſie nicht auf andere

Weiſe der Verarbeitung zugeführt werden , an die von

der zuſtändigen Behörde bezeichneten Stellen abzu

liefern . Für Knochen , die in Haushaltungen abfallen ,

gilt dies nur, wenn die zuſtändige Behörde es anordnet.

un Hunde und Oeflügel in der eigenen Wirtſchaft

dürfen Knochen verfüttert werden . § 2 ermächtigt den
Reichskanzler, den Verkehr mit Knochen zu regeln .

Nach § 3 ſind dem Kriegsausſchuß für pflanzlicheund

tieriſche Dele und Fette 0. m . b.v.in Berlin und dem

Kriegsausſchuß für Erſabfutter & . m .b.H. in Berlin
die dort bezeichneten Dele, Fette, Del- und Fettſäuren,

Dr. Dödel.

Geſekgebung und Verwaltung.

Bundesratöderordnungen ſtrafrechtlichen Zuhalt8 ")

(Zeitraum vom 24. Januar bis 20. Februar 1917).

1. Vorſchriften für Bałwaren.

a ) VD. vom 18. Januar 1917 (NGBI. S. 68) .

Sie ergänzt die VO. über die Bereitung von Bad

ware in der Faſſung vom 26. Mai1916 (NGBI.

S. 413) nach zwei Richtungen : Der Reichskanzler oder

die von ihm beſtimmten Stellen können die Verwendung

anderer als der bisher vorgeſehenen Brotſtreckungs

mittel zulaſſen oder vorſchreiben , der Reichskanzler

auch die Brotſtređung mit Kartoffeln und Kartoffel

erzeugniſſen verbieten. Der Reichskanzler wird ferner

ermächtigt, Ausnahmen von den Vorſchriften der VO.

zuzulaſſen.

1) Lefter Bericht S. 61 dieſer Zeitſdrift .
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öl- und fettſäurehaltigen Stoffe, Futtermittel aus eines Arztes oder Zahnarztes . 8 4 enthält die Straf

Knochen ſowie alle verdorbenen oder ſonſt für die beſtimmung.

menſchliche Ernährung nicht geeigneten, ganz oder teil
weiſe aus tieriſchen Stoffen hergeſtellten Fleiſch- und 12. Borſchriften für Textilien und Textilerfaßſtoffe.

Fettwaren , die in gewerblichen oder Bandelsbetrieben
a ) BO . vom 8. Februar 1917 (NOBI. S. 111).

anfallen, nach Anordnung des Reichskanzlers anzu Sie dehnt die Vorſchriften der Bef. über Preisbeſchräns
melden und auf Verlangen abzuliefern. § 4 feßt für kungen bei Berläufen von Webs, Wirt- und Strids

beſtimmte Arten von Delen und Fetten Höchſtpreiſe 30. März

i . S. des fögſtpreisgeſekes feſt und ermächtigt den
waren vom 1916 (388. 6. 214, 1022)

14. September

Meichskanzler zur Aenderung dieſer Preiſe ſowie zur aufSpinnſtoffe, die daraus hergeſtellten Geſpinſte oder

Feſtſeßung von Höchſtpreiſen für Knochen und die unter ſonſtigen Salberzeugniſſe, Seil- oder Nähfäden, Strid-,

§ 3 fallenden Stoffe. Den Erlaß der Ausführungs- / Stopf-, Stids oder ähnliche Garne, Abfälle aus den

beſtimmungen überträgt 85 dem Reichsfangler. 6 ent- genannten Erzeugniſſen, Lumpen und Stoffabfälle aus,

hält die Strafbeſtimmungen, 8 7 die Belanntmachungen, ſofern fie nicht Beſtimmungen über Göchſtpreiſe unters

die durch die BD. erſekt werden. liegen .

b) Bel. vom 16. Februar 1917 (MOBI. S. 140). b) VO. vom 8. Februar 1917 (MOBI. S. 112).

Sie enthält die Ausführungsbeſtimmungen zu der Sie verbietet unter Strafdrohung den Preis für die

unter a aufgeführten BD. § 1 verpflichtet zur forts unter a aufgeführten Gegenſtände ſowie für Web-,

laufenden Anmeldung größerer anfallender Knochen Wirt-, Strid- und Seilerwaren aus Spinnſtoffen, Er

vorräte. Die$ 8 2–6 beſchränken die Befugnis zur zeugniſſe aus ſolchen Waren und ihre Abfälle durch

Berfügung über Anochen, die Erzeugniſſe daraus
unlautere Machenſchaften, insbeſondere Settenhandel,

und die ſonſtigen in § 3 der erwähnten VO . be- zu ſteigern.

zeichneten Stoffe ; fie ſchreiben ferner vor, daß dieſe

Gegenſtände teils dem Kriegsausſchuß für pflanzliche
13. Borſchriften für Schuhwaren .

und tieriſche Dele und Fette 6.m. 6. $ . (Anochenſtelle) a ) BD. vom 25. Januar 1917 (NOBI. S. 75) .

in Berlin , teils dem Kriegsausſchuß für Erfaßfutter Nach § 1 dürfen Ausbeſſerungen von Schuhwaren zu

G. m. 6. B. in Berlin anzubieten und auf Berlangen
keinem höheren Preiſe berechnet werden als dem , der

an dieſe Ausſchüſſe oder die von ihnen bezeichneten ſich aus der Zuſammenrechnung der Geſtehungskoſten,

Betriebe zu liefern find.
eines angemeſſenen Anteils der allgemeinen ünloſten

und einesangemeſſenen Gewinns unterBerüdſichtigung

9. Borſchriften für Lerpentins und Stienöl. der von der Gutachterkommiſſion für Schuhwarenpreiſe

·BD. vom 17. Februar 1917 (MOBI. S. 157) und

aufgeſtellten Nichtfäße ergibt. Nach § 2 muß den aus.

Ausführungsbeſtimmungen dazu vom 20. Februar 1917
gebeſſerten Schuhwaren bei Müdgabe an den Bers

(NGBI. S. 158). Nach den 88 1 und 2 der VO. und den
braucher ein Begleitſchein mit Angaben über Namen

$S 1–4 der Ausführungsbeſtimmungen iſt Terpertin
oder Firma und Art der gewerblichen Niederlaſſung

des Ausbeſſerers, Art und Preis der Ausbeſſerung
und Kienöl, das am 26. Februar 1917 im Jnland ſich

befand, im Inland im Laufe eines Monats gewonnen
ſowie Monat und Jahr ihrer Vornahme beigefügt

oder aus dem Ausland eingeführt wird, dem Kriegs
werden. Wer gewerbsmäßig Beſtellungen auf Aus

ausſchuß für pflanzliche und tieriſche Dele und Fette
beſſerung von Schuhwaren entgegennimmt, hat nach

G. m. b. $. in Berlin anzuzeigen und auf Verlangen
§ 3 in ſeinen Geſchäftsräumen eine Preisberechnung

zu liefern. Zuwiderhandlungen werden nach § 7 der
auszuhängen , aus der ſich der Endpreis und die Art

Ausführungsbeſtimmungen beſtraft.
der Preisberechnung für Befohlen und Fleden ergibt.

Strafbeſtimmungen § 9 .

10. Borſchriften für Schellad, Gummi uſw.
b) Ber. vom 25. Januar 1917 (ROBI. S. 77) .

Sie erklärt die Ausführungsbeſtimmungen zur BD.
Bet. vom 22. Januar 1917 und Ausführungs über Preisbeſchränkungen bei Berkäufen von Schuh

beſtimmungen dazu vom gleichenTage (RGBI. S.69 waren vom 28. September 1916 (MGBI. S. 1080) für
und 70 ). Erſtere Bek. dehnt die Vorſchriften der Bet. entſprechend anwendbar bei Ausführung der unter a

über den Verkehr mit Harz vom 7. September 1916 aufgeführten BD.

(MGBI. S. 1002) auf Schellađ in unverarbeitetem Zu

ſtande, Schallplattenmaſſe ſowie unbrauchbare Schal 14. Vorſchriften für Gold .

platten und Schallrollen aus Schellad , Schelladbruch VO. vom 8. Februar 1917 (ROBI. S. 117) . § 1
und -abjall, Gummi-Traganth, Gummi-Maſtir, Gummi ſeßt für Roh-, Abfall- und Bruchgold einen Höchſt

arabilum , Gummi- Ghatti, Gummi acaroides, Kopale, preis i. S. des Höchſtpreisgeſeges feſt . § 2 ermächtigt
Carnauba-Wachs, Japan -Wachs und chineſiſches Wachs

den Meichskanzler, für Halbfabrikate aus Gold ſolche
aus. Die 98 1 und 3 der Ausführungsbeſtimmungen

Höchſtpreiſe feſtzuſehen oder in anderer Weiſe Beſtim

ordnen die Anmeldung der bezeichneten Stoffe, die ſich mungen über ihren Preis zu treffen und Zuwider
am 25. Januar 1917 im Jnland befanden, im Inland handlungen unter Strafe zu ſtellen. Nach § 4 wird

gewonnen oder erworben oder aus dem Ausland ein
beſtraft, wer gebrauchte oder ungebrauchte fertige

geführt werden , an den Kriegsausſchuß für pflanzliche Gegenſtände, die ganz oder teilweiſe aus Gold her :

und tieriſche Dele und Fette C.m. b . 8. in Berlin an . geſtellt oder auf mechaniſchem Wege mit Gold belegt
Nach § 7 der Ausführungsbeſtimmungen dürfen die ſind, zu einem höheren Preiſe als 2790 M für das kg

Stoffe nur mit Zuſtimmung des Kriegsausſchuſſes ge- feinen Goldes erwirbt und einſchmilzt oder umarbeitet

werblich verarbeitet werden . Zuwiderhandlungen find oder einſchmelzen oder umarbeiten läßt.

nach 8 8 ſtrafbar.

15. Borſchriften für Papier .

11. Vorſchriften für Kampfer.
a) Bet. vom 8. Februar 1917 (ROBI . S. 122 ) .

BO. vom 16. Februar 1917 (ROBI. S. 151 ) . Sie enthält eine Sonderbeſtimmung über die Heran

$ 1 verbietet die Verwendung von natürlichem Kampfer ziehung der Forſteigentümer in Elſaß -Lothringen zur

zu anderen Zweden als zu Zweđen der Heeres- und Beſchaffung von Papierholz für die Tageszeitungen .

Marineverwaltung und zur Þerſtellung von Arzneien Strafbeſtimmung § 15 Nr. 3 der Bef. über Beſchaffung

für den inneren Gebrauch bei Menſchen, § 2 die Ab- von Papierholz für Zeitungsdrudpapier vom 30. Nos

gabe von Arzneien, die unter Verwendung von natür- vember 1916 (ROBI. S. 1305 ) .

lichem Kampfer hergeſtellt ſind, ohne beſondere ſchrift- b) Bef . vom 12. Februar 1917 (NOBI. S. 126 ) .

liche, mit Datum und Unterſchrift verſehene Anweiſung | Nach § 1 darf maſchinenglattes, holzhaltiges Drud
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fer mittel undForderungen gegen Erſtattung desWertes

papier, das für den Drud von Lageszeitungen beſtimmt ſäſſigen Perſon oder Firma zweds Erwerbes von

iſt, nur zu den von der Reichsſtelle für Drucpapier Waren, Wertpapieren, Koſtbarkeiten , Kunſt- und Lurus

feſtgelegten Preiſen abgeſeßt werden. Ueber Verträge, gegenſtänden, Grundſtücken und Schiffen , den Erwerb

welche die Lieferung ſolchen Drudpapiers zum Gegen- ſolcher Gegenſtände im Wege des Tauſches gegen Wert

ſtande haben, iſt der Reichsſtelle auf Verlangen Äus- papiere bei einer im Ausland anſäſſigen Perſon oder

kunft zu geben (§ 2) . Strafbeſtimmungen § 4. Firma, die Einräumung eines auf Reichswährung

16. Borſchriften für Druckfarbe.
lautenden Kredits an eine im Ausland anſäſſige Perſon

oder Firma und die Verfügung über Forderungen in
VO. vom 15. Februar 1917 (ROBI. S. 133) und Reichswährung gegen eine im Ausland anſäſſige Perſon

Ausführungsbeſtimmungendazu vom 16. Februar 1917 oder Firma, ſoweitnicht die Reichsbank dazu die Ein
(HOBI. S. 134) . Die $81,2,6 und 7 der Ausführungs willigung erteilt. Nach § 4 find Zahlungsmittel, die

beſtimmungen legen den Beſißern und Verbrauchern auf ausländiſche Währung lauten , Forderungen gegen

von Drudfarbe die Verpflichtung zur Anzeige ihrer das verbündete und neutrale Ausland in Meichs- oder

Vorräte, ihres Verbrauchs und ihrer Lieferungen ſowie ausländiſcher Währung ſowie die ciner im Áusland
zur Auskunfterteilung an die Ariegswirtſchaftsſtelle für anſäſſigen Berſon oder Firma eingeräumten Stredite
das deutſche Zeitungsgewerbe in Berlin und zur Bucha in Reichswährung nach Anordnung des Reichstanglers

führung auf. Strafbeſtimmungen § 13. anzumelden . Auf Verlangen der vom Reichskanzler

17. Vorſchriften für Zement.
mitder Entgegennahme der Anmeldungen beauftragten

Stellen muß jedermann eine Erllärung darüber ab

VO. vom 25. Januar 1917 (AGBI. S. 74) . Nach
geben, ob die Borausſeßungen der Anmeldepflicht vors

§ 1 fann der Reichsfangler unter Strafdrohung An- liegen. Die mit der Entgegennahme oder Bearbeitung

ordnungen über die Erzeugung und den Abſatz ſowie der Anmeldungen befaßten Perſonen ſind zur Bers

über die Preiſe und Lieferungsbedingungen von Zement ſchwiegenheit verpflichtet. 8 5 ermächtigt den Meichs
§

treffen. kanzler zu der Anordnung, daß und wie der Reichs
18. Vorſchriften für Schwefelfies. bant auf ihrVerlangen die in 81 bezeichneten Zahlungs

Bet . vom 18. Februar 1917 (MOBI. S. 153) . Wer

Schwefelties im Inland gewinnt, hat ihn nach § 1 an zu

die Striegschemikalien Aktiengeſellſchaft, Berwaltungs- Zuwiderhandlungen. Nach § 8 iſt, wer nach § 1

ſtelle für private Schwefelwirtſchaft, in Berlin zuliefern . Zahlungsmittel oder Forderungen erworben oder über

Die Vorſchriften der 88 1,2 und5-8 der Ausführungss Zahlungsmittel, Forderungen oder Kredite verfügt ,$

beſtimmungen zu der VD .überdenVerkehr mit Schwefel ferner wer eines der in § 3 bezeichneten Geſchäfte vor

0. 27. Oktober 1916 (ROBI. S. 1196 ) finden entſprechende genommen hat, auf Verlangen verpflichtet, der Reichs

Anwendung . bant über Inhalt und Zwed des Geſchäfts wahrheits

gemäß Auskunft zu geben. Strafbeſtimmungen SS 10
19. Borriften für Batente und Gebrauchsmuſter. und 11.

PD. vom Februar 1917 (NOBI.S. 121 ) . § 1 b ) Bef. vom 8. Februar 1917 (RGBI. S. 109,

ſiehtdie Möglichteit der Erteilung von Patenten und Berichtigung S. 131 ) . Sie enthält auf Grund der

der Eintragung von Gebrauchsmuſtern ohne jede Bes Ermächtigung in § 9 der VO. unter a Ausnahmen von
tanntmachung für den Fall vor, daß das Patentamt deren Vorſchriften.

nach Anhörung der Heeres- und Marineverwaltung
die Geheimhaltung im Intereffe der Landesverteidigung

21. Zahlungsverbote gegen das feindliche Ausland .

oder der Kriegswirtſchaft für erforderlich hält. Die Bet, vom 3. Februar 1917 (RGBI. S. 103) . Sie

Patente und Gebrauchsmuſter werden dann in einen trifft Ausnahmebeſtimmungen von der Stundungs

beſonderen Band der Patent- oder Gebrauchsmuſterrolle vorſchrift in § 2 der VO. betr. Zahlungsverbot gegen

(Kriegsrolle) eingetragen . Nach § 4 wird beſtraft, wer England vom 30. September 1914 (ROBI. S. 421) und

unbefugt die Einſicht in die Kriegsrolle oder die An- in Art . 1 der Bef. betr . Zahlungsverbot gegen Ruß

meldeſtüde, auf Grund deren nach § 1 ein Patent ers land vom 19. November 1914 (RGBI. S. 479) zugunſten

teilt oder ein Gebrauchsmuſter eingetragen iſt, ſich oder der Anſprüche natürlicher und juriſtiſcher Perſonen im

einem anderen verſchafft oder von ihrem Inhalt einem Generalgouvernement Warſchau und im Militärgeneral

anderen Kenntnis gibt. gouvernement Lublin .

20. Vorſchriften für den Zahlungsverkehr mit dem 22. Vorſchriften für die Wohlfahrtspflege während

Ausland . des Krieges .

à) VO. vom 8. Februar 1917 (ROBI. S. 105) . VO . vom 15. Februar 1917 (ROBI. S. 143) . Sie

Sie baut die VO. vom 20. Januar 1916 (RGBI. S. 49), übernimmt und erweitert die Vorſchriften der VO .

an deren Stelle fie tritt, weiter aus und beſeitigt eine vom 22. Juli 1915 (ROBI. S. 449). Nach § 1 iſt zu

Heihe von Streitfragen , zu denen dieſe BO. Anlaß öffentlichen Sammlungen, Unterhaltungen und Be

gegeben hat. Nach § 1 dürfen Zahlungsmittel und lehrungen, zum öffentlichen Vertrieb von Gegenſtänden

Forderungen , die auf ausländiſche Währung lauten und zur öffentlichen Werbung von Mitgliedern oder

( Begriffsbeſtimmungen § 2) , nur bei den vom Reichs- Mitunternehmern zu Zwecken der Kriegswohlfahrts

tanzler beſtimmten Perſonen und Firmen (Deviſen- pflege oder anderen vaterländiſchen, gemeinnüßigen

ſtellen ) gekauft oder gegen Zahlungsmittel oder For- oder mildtätigen Zwecken für jeden Bundesſtaat,in

derungen in anderer Währung umgetauſcht werden. dem die Veranſtaltung ſtattfinden ſoll, beſondere Ers

Zahlungsmittel der bezeichneten Art dürfen auch dars laubnis nötig . Gegenüber Unternehmungen, die Wohl

lehensweiſe nur bei einer Deviſenſtelle erworben fahrtszweden dienen , kann nach § 4 die für ihren Siß
werden. Ueber Zahlungsmittel, Forderungen und zuſtändige Behörde und zwar auch , ſoweit nicht nach

Stredite ( Begriff $ 2), die auf ausländiſche Währung § 1 eine Erlaubnis dazu erforderlich iſt, die nötigen

lauten, darf ohne Einwilligung der Reichsbant nur Anordnungen treffen , um die Geſchäftsführung mit

zugunſten einer Deviſenſtelle verfügt werden. Die Ein- den Geſeßen in Einklang zu erhalten und Schädigungen
ziehung darf ohne Einwilligung der Reichsbant nur des Gemeinwohls zu verhüten. Laſſen ſich erhebliche

durch eine Deviſenſtelle erfolgen. § 3 verbietet die Mißſtände nicht auf andere Weiſe beſeitigen , ſo kann

Verſendung oder Ueberbringung von Zahlungsmitteln , das lInternehmen nach $$ 5 und 6 unterVerwaltung
die auf Reichswährung lauten , nach dem Ausland, die geſtellt werden . Der Genehmigung bedarf es nad

Eingehung von Verbindlichkeiten in Reichs- oder aus- § 7 auch , wenn Mittel eines ſolchen Unternehmens,

ländiſcher Währung gegenüber einer im Ausland an- die für Wohlfahrtszwede zuſammengebracht worden
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in he
find, einem anderen als dem beſtimmungsgemäßen fahrtszwecke eines Unternehmens der in § 4 bezeich

Zwede zugeführt oder die Beſtimmungen über ein neten Ort zuſammengebracht worden ſind, in einer

Ånfallrecht geändert werden ſollen . Strafbeſtimmungen vaterländiſchen Mütſichten oder anerkannten Grundſäßen

SS 11 und 12. ſozialer Fürſorge zuwiderlaufenden Weiſe verwendet

23. Borſchriften für die Arbeiterverſicherung.
werden, fordert $ 7 die Genehmigung der Behörde

dazu, wenn ſolche Mittel einem andern als dem be

VO. vom 25. Januar 1917 (ROBI. S. 79). § 1 ſtimmungsgemäßen Zwede zugeführt oder die Beſtim

unterſtellt die Angehörigen feindlicher Staaten , die, mungen über ein Anfallrecht geändert werden ſollen .

ohne Kriegsgefangene zu ſein, auf Grund von Maß Die nun folgenden Vorſchriften des oben erwähnten

nahmen der Deutſchen Heeresverwaltung zum Zwede 88 knüpfen , wie es in der amtlichen Begründung

ihrer Beſchäftigung nach Deutſchland gekommen oder heißt, mit den der beſonderen Sachlage entſprechenden

überführt worden ſind , den Vorſchriften der Reichs- Uenderungen an die $$ 45, 46 BOB. an. Näherwäre

verſicherungsordnung über Stranfen- und Unfallver es vielleicht gelegen, auf den eingangs erwähnten

ſicherung nebſt dem Geſeke betr. Sicherung der Lei § 1914 BOB . zu verweiſen. Die SS 45, 46 BOB.

ſtungsfähigkeit der Krankenkaſſen vom 4. Auguſt 1914 handeln nur von dem Vermögen eines aufgelöſten

(NGBI. S. 337) und dem § 2 der Bef. über Kranken
rechtsfähigen Vereines . Für die Fälle, in denen nach

verſicherung und Wochenhilfe während des Krieges 8 45 Abſ. 3 das Vermögen eines aufgelöſten Vereines
vom 28. Januar 1915 (ROBI. S. 49). § 2 befreit ſie an den Fiskus des Bundesſtaats fält, in deſſen Gebiet
dagegen von der Verſicherungspflicht nach den Vors der Verein ſeinen Siß hatte, und nach § 46 Sap 2

ſchriften der Reichsverſicherungsordnung über In tunlichſt in einer den Zweden des Vereines ent
validen- und Hinterbliebenenverſicherung. ſprechenden Weiſe zu verwenden iſt , kommt § 8, eben

1457

weil ein Anfallberechtigter vorhanden iſt, nicht in

Betracht. Dagegen wird das Anwendungsgebiet des

Berwaltung und Verwendung von Sammelbermögeu. § 1914 BOB. wohl durch die Beſtimmungen des § 8

Iſt durch öffentliche Sammlung Vermögen für einen BO. , der insbeſondere die Aufſtellung eines Ver

vorübergehenden Zwed zuſammengebracht worden, ſo walters mit den Beſugniſſen des§ 6 vorſieht, für die

kann zu ſeiner Verwaltung und Verwendung ein Geltungsdauer der VO. ( vgl. § 14 ) eingeengt; als eine

Pfleger beſtellt werden, wenn die zu der Verwaltung für die Striegszeit und deren beſonderen Verhältniſſe

und Berwendung berufenen Perſonen weggefallen find erlaſſene Sonderbeſtimmung wird der § 8 wohl Gel

(BOB . § 1914). Neben dieſe Beſtimmung des bürger- tung vor der allgemeinen Beſtimmung des § 1914

lichen Rechts iſt mit dem 1. März ds. Jrs . der § 8 beanſpruchen können, ſoweit die in ihren Vorauss

der Berordnung des Bundesrats vom 15. Fes ſeßungen ſich nicht durchweg deckenden Beſtimmungen

bruar ds. 3 s . über Wohlfahrtspflege wäh- im einzelnen Fall an ſich beide zutreffen würden .

rend des Krieges (ROBI. S. 143) , neben das Vor

mundſchaftsgericht die Verwaltungsbehörde getreten. Die Zuſtändigteit der Stande@beamten iſt mit

Die 80. hat eine Vorläuferin in der VO. vom 22. Juli Nüdſicht auf beſondere durch den Krieg geſchaffene

1915 über die Regelung der Kriegswohlfahrtspflege Verhältniſſe durch die VO . vom 18. Januar ds. 38.

(ROBI. S. 449) . Bei deren Handhabung hat ſich ge- (ROBI. S. 55 ) ausgedehnt worden auf die Beurkun

zeigt, daß die Grenzlinie zwiſchen Kriegs- und anderer dung von Geburts- und Sterbefällen unter Deutſchen,

Wohlfahrtspflege äußerſt ſchwer zu ziehen iſt. Die die während des gegenwärtigen Krieges in die Ge

neue VO. erſtredt deshalb ihr Anwendungsgebiet über walt des Feindes geraten und in das Ausland ver

das Gebiet der Striegswohlfahrtspflege hinaus auf bracht worden ſind wie 7. B. die 10 500 von den

öffentliche Sammlungen uſw. zu ſonſtigen vater- Ruſſen verſchleppten Einwohner Oſtpreußens, die

ländiſchen oder gemeinnüßigen oder mildtätigen während ihres Zwangsaufenthaltes in Rußland meiſt

Zweden . Solche Unternehmungen werden nicht nur nicht in der Lage ſind Geburts- und Sterbefälle durch

einer Genehmigungspflicht unterworfen (S $ 1 bis 3) , eine ruſſiſche Behörde beurfunden zu laſſen . Aehnlich

ſondern auch einer Aufſicht über die Geſchäftsführung können die Verhältniſſe in den Schußgebieten liegen,

(ogl. § 4 VD., deſſen Anwendungsgebiet übrigens wo gleichfalls Perſonen verſchleppt worden ſind, des

über das des § 1 noch hinausreicht, andererſeits aber gleichen auch für Perſonen , die während des Strieges

wie das der folgenden Paragraphen in § 10 wichtige im Ausland feſtgehalten worden ſind . Den Schädi

Einſchränkungen erfährt) . Der Zweck der Auſſicht iſt, gungen , die ſich hieraus auch in wirtſchaftlicher Þin

die Geſchäftsführung mit den Gejeßen im Eintlang zu ſicht ergeben können, trägt die neue VO. Rechnung,

erhalten und Schädigungen des Gemeinwohles, be- indem ſie die zur Abhilfe nötigen Beſtimmungen für

ſonders eine Zerſplitterung der Kräfte und Mittel zu die Fälle der zuerſt bezeichneten Art ſelbſt trifft (SS 1

verhüten . Mittel, mit denen dieſer Zivecť verfolgt bis õ) , für die anderen aber den Reichskanzler zur

werden kann, ſind in § 4 Abſ. 2 beiſpielsweiſe auf- Ausdehnung der Geltung dieſer Beſtimmungen er

geführt; als wirkſamſtes, aber auch als leptes Mittel mächtigt (S$ 6 und 7) . Die VO . beſchränft ſich auf

iſt in § 6 für den Fall, daß ſich erhebliche Mißſtände die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen , da

nicht auf andere Weiſe beſeitigen laſſen , die Stellung über eine Eheſchließung, wenn ſie zwiſchen Ver

des Unternehmens unter Verwaltung vorgeſehen. Der ſchleppten im Ausland gültig ſtattgefunden haben

Berwalter ſeßt ſich in den Beſitz des Unternehmens follte, auch eine zureichende Beweisurkunde vorhanden

und iſt zu allen Mechtshandlungen für das Unter- ſein wird , hier alſo ein Bedürfnis nach einer ſelb .

nehmen befugt. Die Befugniſſe des Inhabers des ſtändigen Beurkundung im Jnland nicht anzunehmen

Unternehmens ſowie die Befugniſſe anderer Perſonen iſt . Sterbefälle fönnen nur dann nach den Vor

zu Rechtshandlungen für das Unternehmen ruhen. ſchriften der $ 8 1 ff. beurkundet werden, wenn ſie er

Das gleiche gilt von den Befugniſſen aller Organe. weislich eingetreten ſind . 3ſt der Tod eines Ver:

Iſt das Unternehmen in das ħandels-, das Genoſſens ſchleppten nicht gewiß, wenn auch wahrſcheinlich, ſo

ſchafts- oder das Vereinsregiſter eingetragen, ſo hat muß die Todeserklärung im Wege des Aufgebotsver:

der Verwalter die Anordnung der Verwaltung ſowie fahrens nach der VD . vom 18. April 1916 (ROBI,

ihre Aufhebung zur Eintragung anzumelden. Der S. 296 ) herbeigeführt werden . Die gebotene amtliche

Verwalter unterſteht der Aufſicht der in einer Ausfüh- Ermittelung kann zu Erſuchen des Standesbeamten

rungsbekanntmachung der Landeszentralbehörde noch an die Amisgerichte um die Vernehmung und Ver

zu beſtimmenden Behörde und kann mit Zuſtimmung eidigung einer Perſon Anlaß geben, wenn nach ſeinem

der Landeszentralbehörde das Unternehmen auch auf- Ermeſſen der Sachverhalt auf andere Weiſe nicht auf

löſen. Um zu verhüten , daß Mittel, die für Wohl- zuflären iſt (8 5) . Die auf Grund der VО. ordnungs
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mäßig vorgenommenen Eintragungen in die Regiſter langt hat. Dieſer Vermert hat die volle Wirkung

und die daraus erteilten Auszüge haben, wie es in und Beweistraft ſtandesamtlicher Eintragungen. -

der Begründung heißt, „ die volle Beweisfraft des $ 15 Auf das Gebiet der ſtreitigen Gerichtsbarkeit führt uns

PerſSto. Sollte über einen Geburts- oder Sterbefall,
die BRVD. vom 8. Februar 1917 zum Schuke von

der nach den Vorſchriften der VO . beurkundet iſt,
Kriegsflüchtlingen (NGBI. S. 113 ). Sie fommt den Per

hinterher eine ausländiſche Urkunde vorgelegt werden,
ſonen zugute, die ihren Wohnſiß oder ihre gewerbliche

deren Inhalt von dem der deutſchen Eintragung ab Niederlaſſung im Striegsgebiet infolge friegeriſcher
weicht, ſo wird in der Regel Anlaß zur Einleitung
eines Berichtigungsverfahrens gemäß § 65 BerſSto .

Unternehmungen oder militäriſcher Anordnung haben

gegeben ſein ; nötigenfalls iſt die Beweisfraft der
verlaſſen müſſen . Sind dieſe Perſonen dadurch an der

ausländiſchen Urkunde gegenüber der geſeßlichen Vers
Wahrnehmung ihrer Rechte behindert, ſo genießen ſie

nach SS 1-4 einen Rechtsſchuß, der ſich mit dem für
mutung des § 15 im Rechtsſtreite zu würdigen und

der Sachverhalt durch Urteil zu flären “. – Xuf dem
die Angehörigen immobiler Truppenteile nach der

gleichen Gebiete bringt eine für das Vormundſchafts
VO. vom 20. Januar 1916 (RGBI. S. 47) deđt; hat

gericht wichtige Neuerung
ſich durch ihre Flucht ihre Lage ſo weſentlich ver

ſchlechtert, daß ihr Fortłommen gefährdet erſcheint,

die BRBO. vom 18. Januar 1917 über die Gin:
ſo fommtihnen nach $85–8 die Vergünſtigung richter

tragung der Legitimatiou unehelicher Kinder von Kriegs
licher Zahlungsfriſten in dem erweiterten Umfange

teilnehmern in das Geburtëregiſter (ROBI. S. 57).
zu , den die VO. vom 8. Juni 1916 (RGBl. S. 452)

Damit die Legitimation eines unehelichen Kindes durch
für die Bewilligung von Zahlungsfriſten an Kriegs

teilnehmer vorſieht. Was als Kriegsgebiet anzuſehen
nachfolgende Ehe der Eltern (§ 1719 BGB. ) in das

iſt, beſtimmt der Reichskanzler (S 10 ). Perſonen , die
Geburtsregiſter eingetragen werden und das Kind eine

Geburtsurkunde erhalten kann, aus der ſeine Rechtss
ſich im Ausland aufhalten, z . B. Elſaß -Lothringer , die

in die Schweiz oder nach Frankreich geflüchtet ſind,
ſtellung als eheliches Kind hervorgeht, muß nach §26

werden des Schußes der VD. nicht teilhaftig (§ 9).
PerſSto , außer der Eheſchließung der Eltern auch die

Vaterſchaft des Mannes der Mutter durch eine öffents

liche Urkunde nachgewieſen werden . Da als ſolche

hauptſächlich ein in öffentlicher Urkunde abgegebenes

Baterſchaftsbekenntnis in Frage kommt, ſo hat ſchon

häufig der Tod des Vaters den Nachweis der uns

Sprachede des allg. Deutſchen Sprachvereins.
zweifelhaft eingetretenen Legitimation unmöglich ge

macht, wenn nicht noch zu Lebzeiten desVaters dieſem

gegenüber ein lirteil erwirkt war. Die hierin liegende Gine häßliche Wortſippe. Die Hauptwörter auf

Härte, die zu einer bedenklichen Schädigung des Kindes -ität ſind ein Schandfleck an unſerer Sprache. Even

führen kann, hat ſich beſonders ießt im Kriege fühl- tualität , Individualität, Infompatibilität – dieſe

bar gemacht. Viele Kriegsteilnehmer haben gerade zarpeligen fremden Geſellen paſſen mit ihrer unruhigen

zu dem Zweck die Ehe geſchloſſen , ihren vorher ge . Ausſprache gar nicht in den Fluß deutſcher Rede.

borenen Kindern die rechtliche Stellung ehelicher Kinder Das Ende des 18. Jahrhunderts war ihre Blütezeit ,

zu verſchaffen . Gerade in dieſen Fällen iſt aber die da ſprach und ſchrieb die gelehrte und die vornehme

Anerfennung der Vaterſchaft vielfach nicht beurfundet Welt gern von Duplizität, Kommodität, Reſponſabilität,

worden und zwar nicht ſelten wegen lleberlaſtung oder Sozietät, Simplizität, Superiorität, Verſatilität – heute

wegen formeller Bedenken der Standesbeamten . Hier ſind dieſe Wortungeheuer veraltet . Die ganze Wort

will die neue VO. abhelfen und beſonders auch für ſippe iſt auf dem Rüđzuge, wenn uns auch die

die legitimierten Kinder gefallener Kriegsteilnehmer Mitte des 19. Jahrhunderts noch mit der Erkluſivität

ermöglichen, daß ihre Rechtsſtellung bei ihrer Geburts- und der Eventualität beſchenkt hat . Immermehrweichen

urkunde vermerkt werde. Zu dieſem Zwecke läßt ſie Majorität, Minorität, Mortalität vor Mehrheit,Minder

die Beiſchreibung des Legitimationsvermerts beiStindern heit, Sterblichkeit. Um das Jahr 1800 erwog man noch
von Kriegsteilnehmern auch auf Erſuchen des Vors ernſthaft, ob es richtiger ſei , die urſprüngliche franzöſiſche

mundichaftsgerichis 31. Das Erſuchen iſt eine Ver- Form Ancienneté oder die dem Lateiniſchen angepaßte

richtung der freiwilligen Gerichtsbarkeit (§ 35 FUG. ), Form Anciennität zu gebrauchen ; uns überhebt der Sieg

auf die die allgemeinen Verfahrensvorſchriften anzu- des deutſchen Wories Dienſtalter dieſer Ungewißheit.

wenden ſind. Das Vormundſchaftsgericht wird von Schon muten uns Generoſität, Feſtivität, Familiarität,

Amts wegen das Nötige ermitteln und die geeigneten Kalamität altfränfiſh an . Es iſt unſere Pflicht, das

Beweiſe aufnehmen (8 12 a , a . D. ) und iſt an den Abſterben ſolcherMißgeburten zu beſchleunigen . Reden

Nachweis durch öffentliche Urkunden nicht gebunden ; wir nichtvon der Brutalität,ſondern von der Grauſam -

es kann die Legitimation auf Grund jedes Beweis- feit der Mannſchaft des Baralong , die geſpreizte Produt

mittels, beſonders auch auf Grund öffentlich beglau- tivität weiche immer mehr dem ehrlichen Schaffen ,

bigter Urkunden feſtſtellen , von denen vor allem die der deutſche Landmann wird den Zeitungen danken ,

nach § 3 der VO. vom 14. Januar 1915 über die frei- wenn ſie von der Güte oder dem Ertrag swerte

willige Gerichtsbarkeit in Heer und Marine ( NOBI. der Felder reden und nicht von ihrer Bonität . Wer

S. 18) in Betracht kommen . Wegen der Anfechtung der freilich Individualität nach einem ſchon 1786 gemachten

vormundſchaftsgerichtlichen Entſcheidung vgl . SS 20 ff. Vorſchlage mit dem ſchwerfälligen Beſonderheitsgrund

FOG. Die Anordnung des Vormundſchaftsgerichts iſt vertreiben will, wird wenig Erfolg haben ; wir erinnern

auch dann zuläſſig , wenn der Vater des Kindes noch uns, daß Goethe nicht die Individualität, ſondern die

am Leben und nicht mehr Kriegsteilnehmer iſt, und Perſönlich feit als höchſtes Glüct der Menſchen

es iſt belanglos, ob eine Anerkennung der Vaterſchaft finder preiſt und daß unſere freigebige Mutterſprache

in öffentlicher Urkunde noch beſchafft werden tönnte. uns neben dieſer Verdeutſchung auch noch das gute

Dem Eintragungserſuchen des Vormundſchaftsgerichts Wort Eigenart bietet . D. Rau ( Zwitau ).

hat der Standesbeamte nachzufommen durch Eintra

gung der Feſtſtellung, daß das Kind durch die nach:

folgende Ehe ſeiner in der Feſtſtellung bezeichneten Verantwortl. Herausgeber i. V .: E. Edert , Land

Eltern die Rechtsſtellung eines ehelichen Kindes er- gerichtsrat im Staatsminiſterium der Juſtiz.
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Gilt die Beſtimmung des S 451 Abſ. 2 deffen gleiche Auslegung, entſcheidet aber allein
die Streitfrage nicht.

StøO. auch für die Berufungsinſtanz ? Die Erwägung, daß das Straſbefehlsverfahren

meiſt Sachen von untergeordneter Bedeutung zum

Bon Sandgerichtspräſident freß in Straubing . Gegenſtand habe , trifft zum mindeſten ſeit der

Ausdehnung des Verfahrens auf zahlreiche Zus

In JW. 1916 S. 1578 wird die Frage mit widerhandlungen gegen kriegswirtſchaftliche Bes

der Begründung bejaht : g 451 Ab . 2 SIPO. ſtimmungen nicht mehr zu . Nach der MB. vom

jpreche ganz allgemein von der Hauptverhandlung“ , 17. Oktober 1915 (RGBI. S. 631 ) können der

nicht wie Abſ. 1 von der „ auptverhandlung vor artige Zuwiderhandlungen, die mit Gefängnis bis

dem Schöffengericht“. Die Vorſchrift ſei aus der zu i Jahre beſtraft werden, mittels Strafbefehls

Erwägung hervorgegangen , daß es ſich im Straf- im Verfahren nach SS 447—452 StPO. ges

befehlsverfahren meiſt um Sachen von untergeords ahndet werden.

neter Bedeutung handle, bei denen gewöhnlich kein Ein Angeklagter, der Berufung eingelegt hat

Bedürfnis beſtehe, den Angeklagten vor Gericht und ſich vor dem Berufungsgerichte durch einen

ſelbſt zu ſehen . Dieſe Erwägung treffe aber auch Verteidiger vertreten läßt, mag damit bewieſen

für das Verfahren in zweiter Inſtanz zu . Die haben , daß es ihm nicht bluß um şinaus.

ſofortige Verwerfung des Einſpruchs (8 452) gründe ſchiebung der Strafvollſtredung zu tun ift. Trops

in der durch das Nichterſcheinen des Angeklagten dem muß er ſich nach § 370 ŠIPD . die ſofortige

in der Hauptverhandlung gerechtfertigten Annahme, Verwerfung ſeines Rechtsmittels gefallen laſſen,

daß nur Verſchleppung der Strafvollſtreckung be- wenn im gegebenen Falle die Vertretung durch

zwedt ſei. Dieſe Annahme ſei ausgeſchloſſen, einen Verteidiger nicht zuläſſig war. Es handelt

wenn ſich der Angeklagte von einem Verteidiger fich eben bei Entſcheidung der aufgeworfenen Frage

vertreten laſſe.
nicht darum , ob der Angellagte gegebenfalls über:

Die Verneinung der Frage wird in JW. haupt , ſondern einzig und allein darum , ob er in

1917 S. 214 auf folgende Gründe geſtüßt: 8 451 zuläſſiger Weiſe in der Hauptverhandlung

Abſ. 2 lehne ſich eng an Abſ . 1 an ,der von der durch einen Verteidiger vertreten war.

Hauptverhandlung vordem Schöffengericht“ ſpreche. Es iſt ganz richtig, daß Abweichungen des

Das Strafbefehlsverfahren höre mit der Uebers Strafbefehlsverfahrens vom gewöhnlichen Straf

leitung in das gewöhnliche Schöffengerichtsverfahren verfahren in einer beſonderen Geſegesbeſtimmung

auf, ein beſonderes Verfahren im Sinne des ſechſten ihre Rechtfertigung findenmüſſen. Aüein — darum

Buchs zu ſein ; deshalb müßte alles , was ihm dreht es ſich eben , ob der Abſ. 2 des § 451 StPO.

auch fernerhin an Beſonderheiten anhaften ſollte, diejé Gejezesbeſtimmung darſtellt oder nicht !

beſonders hervorgehoben werden .
Mit ſolchen Gründen kommt man alſo nicht

Meine Antwort auf die geſtellte Frage iſt ein zum Ziele . Schlechthin entſcheidend iſt m . E.

entſchiedenes „ Nein “ und zwar aus folgenden folgender Gedankengang :

Gründen :
Nach § 370 SIPD. darf die vom Angeklagten

Die Stellung des Abſ. 2 zwiſchen zwei nach eingelegte Berufung in dem Falle nicht ſofort

ihrem klaren Wortlaut nur das erſtinſtanzielle | verworfen werden , wenn er in der Hauptverhands

Verfahren treffenden Beſtimmungen ſpricht für lung vor dem Berufungsgericht in geſeßlich zu=

1



102 Beitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1917. Nr. 7 u. 8.

1

n

1

läſſiger Weiſe durch einen Verteidiger vertreten | Berufungsverhandlung überhaupt vertreten ſei und
war. Wann iſt dies nun der Fall ? Schrifttum die Unterſcheidung zwiſchen dem Vertreter des

und Rechtſprechung geben übereinſtimmend auf § 233 StPO. und jenem des § 451 Abſ . 2

dieſe Frage die Antwort: Der Angeklagte , der StPO. laufe nur auf Wortklauberei hinaus.

Berujung eingelegt hat, kann ſich in der Berufung - Hiegegen iſt folgendes zu ſagen :

hauptverhandlung unter denſelben Vorausſeßungen Der nach 8 451 Abſ . 2 beſtellte Vertreter iſt

vertreten laſſen wie in erſter Inſtanz, nämlich in gewiſſem Sinne ein notwendiger Vertreter ;

dann, wenn ausnahmsweiſe die Hauptverhandlung denn nur ſein Erſcheinen in der Hauptverhand.

ohne ſeine Anweſenheit ſtattfinden kann (88 373 lung vermag beim Ausbleiben des Angeklagten

mit 2:33 StPO.) . Die Anweſenheit des Angeklage die ſofortige Verwerfung des Einſpruchs abzu

ten in der Hauptverhandlung iſt aber nicht nötig: wenden (8 452 StPO.). Dagegen iſt der Ver

a) im Falle des § 231 ŠIPO., wenn nåmlich treter des § 233 ein Wahl vertreter, da in den

die den Gegenſtand der Unterſuchung bildende Fällen der SS 230 Abſ. 2 , 231 und 232 StPO .

Tat nur mit Geldſtrafe, Haft oder Einziehung in der Verhandlung vor dem Erſtrichter weder

bedroht iſt, der Angeklagte ſelbſt noch ein Vertreter für ihn

b) wenn der Angeklagte auf ſeinen Antrag ge- zu erſcheinen braucht. Es mag nun tein ent

mäß § 232 StPO. von der Verpflichtung ſcheidendes Gewicht darauf zu legen ſein , daß

zum Erſd,einen in der Hauptverhandlung 8370 StPO. ausdrüdlich von „zuläſſigen “ nicht
entbunden worden iſt und aber von „ notwendigen “ Vertretern ſpricht, wor:

c) wenn ſich der Angeklagte aus der Hauptver: aus allein ſchon geſchloſſen werden könnte, daß

handlung entfernt oder bei der Fortſeßung das Geſeß (8 370) auf den nach § 451 Abſ. 2

der unterbrochenen Verhandlung ausbleibt StPO beſtellten Vertreter , der ein „ notwendiger "

und dann die Verhandlung gemäß § 230 iſt, von vorneherein keine Anwendung finde.

Abſ. 2 SIPO. in ſeiner Abweſenheit zu Ende Schlechthin entſcheidend iſt aber m . E. folgende

geführt wird. Erwägung :

Diele drei Fälle ſind die Ausnahmen von der Die Vorſchrift, daß in der auf die Einſpruches

in § 229 SIPO. beſtimmten Regel : daß gegen erhebung hin ſtattfindenden Hauptverhandlung der

einen ausgebliebenen Angeklagten eine Sauptver: Angeklagte entweder erſcheinen oder vertreten ſein

handlung nicht ſtattfindet. Es ſind die einzigen müſſe, findet ihre Rechtfertigung in der Be

Ausnahmen ; der Fall des § 451 Abſ. 2 deutung der Strafſachen , deren Aburteilung

StPO. – und das iſt der Schlüſſel zur Löſung mittels Strafbefehla geſtattet iſt. Nach der RSIPO.

der aufgeworfenen Frage — gehört nicht hie: war das Strafbefehlsverfahren außer bei Ueber

her. Im Falle des § 451 Ab. 2 StPO. handelt tretungen nur noch bei Vergehen zuläſſig, welche

es ſich überhaupt nicht um eine gegen einen Nicht: mit Gefängnis bis zu 3 Monaten oder mit Geld

anweſenden gepflogene Hauptverhandlung; denn ſtrafe bis zu 600 M bedroht ſind. Jeßt iſt es

hier „wird von vornherein auf diejenige Förderung ausgedehnt auf Vergehen , die mit Gefängnis bis

der Wahrheitsrfenntnis , welche das Gericht aus zu i Jahr oder mit Geldſtraje in beliebiger Höhe

dem perſönlichen Erſcheinen des Beſchuldigten bedroht ſind (ROBI. 1915 S. 631 ) . Es iſt be

gewinnen könnte, verzichtet“ (Birkmeyer, Strafproz. greiflich und gerechtfertigt , daß Aburteilungen
S. 102) . Im Falle des § 451 Ábſ. 2 StPO. wegen ſolcher Fälle nicht ſtattfinden , ohne daß

wird der ſtrenge Grundſaß des Reichsſtrafprozeſſes, der Richter in der Hauptverhandlung wenn nicht
der ihm mit ſeinen Charakter auſdrüdt : daß kein den Angeklagten ſelbſt , ſo doch deſſen Vertreter

Kontumazialverfahren ſtattfindet, daß es alſo keine gehört hat , der Grundſaß der Mündlichkeit und

Hauptverhandlung und Urteilsfällung gegen einen Unmittelbarkeit des Verfahrens alſo möglichſt ge

nichtanweſenden Angeklagten gibt, nicht wie in wahrt bleibt .

den aufgeführten Fällen der SS 230 Abſ. 2 , 231231 Anders liegt die Sache bei den Fällen der

und 232 SIPO. durchbrochen ; er wird – imim SS 230 Abſ. 2, 231 , 232 StPO. Hier glaubte

Gegenteil in allerdings abgeſchwächter Form der Gefeßgeber eine glatte Ausnahme von dem

gewahrt, indem dem Angeklagten von vorneherein ſonſt ſtrenge gewahrten Grundſaze des Ausſchluſſes

die Wahl gelaſſen wird , ob er den Prozeß per: jeglichen Kontumazialverfahrens geſtatten zu dürfen ,

ſönlich oder durch einen Vertreter führen wolle da im erſten Fall der Angeklagte über die Än

(Birkmeyer a . a . D.) . Er gilt hier als durch klage ſchon vernommen iſt und es ſich im zweiten

den von ihm geſchidten Vertreter er- und dritten Fall um Straftaten handelt , die nur

ichienen“ ; das Verfahren richtet ſichrichtet ſich mit geringerer Strafe bedroht oder gegebenen:

alſo gegen einen Nichtanweſenden über: falls zu anden ſind. Hier konnte der Geſeßgeber

haupt nicht, wie Birkmeyer a . a . D. mit Recht unbedenklich die Aburteilung in Abweſenheit des

betont . Es iſt gar kein Fall eines Rontumazial- Ungeklagten geſtatten , ohne auch nur Vertretung

verfahrens. durch einen Verteidiger zu verlangen ; hier durfte

Man wende nicht ein : es müſſe nach § 370 er den - ſonſt ſtets, im Falle des § 451 A61.2Abſ

StPO. doch genügen , daß der Angeklagte in der StPO . wenigſtens in abgeſchwächter Form ge

!

1
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wahrten Grundſaß der Mündlichkeit und Unmittel- | Rommiſſion für die Reform des Strafprozeſſes

barkeit vollſtändig preisgeben . zur Verteidigung des beſtehenden Verſäumnisver

Wie ſteht es nun in der Berufung8- fahrens (8 370 SIPD. ) geltend gemacht.

inftanz ? Oberflächliche Beurteilung könnte zu wurde ausgeführt (Prot . I S. 487): „ Des wei

dem Schluſſe kommen , daß die Art, wie das teren ſei aber die Stellung des Angeklagten in

Gefeß für die erſte Inſtanz die Frage der Ver- der Berufungsinſtanz eine weſentlich andere als

tretung des Angeklagten in der Hauptverhandlung in der erſten Inſtanz. In dieſer werde der An-:

geregelt habe , auch für die Berufungsinſtanz ge geklagte im öffentlichen Intereſſe von der Staats

nügen müffe , daß alſo wie in den Fällen der anwaltſchaft angegriffen ; da ſeien alle Rautelen

SS 230 Ah . 2 , 231 , 232 StPO. , jo auch bei für ein zutreffendes Urteil geboten. In der Be

vorausgegangenem Strafbefehlsverfahren das Auf- rufungsinſtanz aber werde der bereits vom Ge

treten eines beſtellten Vertreters die ſofortige Ver- richte für ſchuldig erklärte Angeklagte ſelbſt zum
werfung der Berufung abwende. Angreifer ; da müſſe und könne man von ihm

Es wäre ein Trugſchluß; denn die beſonderen verlangen, daß er die nötige Sorgfalt anwende,,

Grundjäße , nach denen das Berufungsverfahren um vor Gericht zu erſcheinen und das Urteil ans

geordnet iſt , wären dabei außeracht gelaſſen. Die zufechten ; bleibe er ohne Entſchuldigung aus, ſo

Stellung des Angeklagten in der Berufungsinſtanz dürfe er ſich nicht beklagen , wenn ſein Angriffs

iſt eben eine weſentlich andere als in der erſten mittel ohne weiteres zurückgewieſen werde.“

Inſtanz. Wird der Angeklagte vom Staatsanwalt Daß die Beſtimmung des 8 451 Abſ. 2 SIPO.

verfolgt, und erwarteter nun ſein Urteil, ſo iſt für die zweite Inſtanz nicht gilt , kann als die

alles vorzukehren , was eine unzutreffende Ent- herrſchende Meinung bezeichnet werden . Sie wird

ſcheidung zu verhindern vermag. Es iſt deshalb u . a . von Benede- Beling, Birkmeyer , Röme und

im Geſetze dafür geſorgt, daß der Angeklagte nur Medes vertreten . Gründe habe ich allerdings

in unbedeutenden Sachen und nur auf ſeinen nirgends angegeben gefunden . Einſprache iſt nur

eigenen Wunſch abgeurteilt werden kann, ohne zu erheben gegen die Art , wie die beiden legt

perſönlich vor ſeinem Richter zu erſcheinen und genannten Schriftſteller die Beſtimmung des § 451

dieſem Rede und Antwort zu ſtehen (89 231 ,(SS 231, Abſ. 2 mit jener der SS 231 und 233 SIPO.

232 StPO. ) . Es iſt ferner vorgeſchrieben , daß in Zuſammenhang bringen . Löwe ſpricht davon ,

bei bedeutenderen Strafſachen der Angeklagte vor daß in Abſ. 2 des § 451 die Befugnis des Ans

dem Erſtrichter zum mindeſten vertreten ſein muß geklagten, ſich in der Hauptverhandlung vertreten

(88 451 , 452 SIPD.) . zu laſſen, gegenüber der Beſtimmung des § 233

Iſt dagegen der Angeklagte verurteilt und ,, erweitert“ werde und Meves bezeichnet den Abſ. 2

von ihm Berufung eingelegt, ſo ändern ſich die des § 451 als eine Ausnahme von der allge

Rollen . Jeßt iſt der Angeklagte der An- meinen Regel des § 231 SIPO.

greifer . Selbſtverſtändlich kann und muß man Weder mit § 233 noch mit § 231 SIPO.

nun von ihm verlangen, daß er ſeine Berufung hat die Beſtimmung des § 451 Abſ. 2 etwas ge

gehörig vor Gericht vertritt und damit zu erkennen mein ; denn , wie erörtert, handelt es ſich bei der

gibt, daß es ihm mit der Bekämpfung ſeinerVer: leşteren Beſtimmung überhaupt nicht um einen

urteilung Ernſt iſt . Aus dieſem Grunde verlangt Rontumazialfall; im Gegenteil : der Grundſaß,

das Geſetz grundfåglich, daß der Angeklagte daß in Abweſenheit des Angeklagten keine Haupt

perſönlich ſeine Berufung vor Gericht vertritt. verhandlung gepflogen werden darf , findet in

Nur in jenen unwichtigen Sachen , die in erſter $ 451 Abſ. 2 mit 8 452 Abſ . 1 StPO. ſeine

Inſtanz in Abweſenheit des Angeklagten verhandelt Beſtätigung.

werden können (88 231 , 232 StPO.) , geſtattet

das Gefeß die Vertretung der Berufung durch

einen Verteidiger. In allen anderen Fällen jedoch iſt

der Grundſaß der Unmittelbarkeit des Verfahrens

in ſeiner ſtrengen Form durdgeführt und des Aufgaben des Gerichtes gegenüber dem

halb felbſt eine bloße Abſchwächung dieſes Grund
Shwindel im Geſchäftsleben.

jazes , die in der Zulaſſung eines Vertreters im

Sinne des § 451 Abſ . 2 SIPD . liegen würde , Bon Oberlandesgerichtsrat Dr. Bittinger in München.

nicht geſtattet. Erſcheint daher weder der An
(Schluß).

geklagte, noch in den Fällen , wo dies zuläſſig iſt,

ſein Vertreter und vermag er ſein Ausbleiben
II .

nicht genügend zu entſchuldigen, ſo wird die von Nicht an Rechtsbehelfen fehlt es . Wenn nach

ihm eingelegte Berufung ſofort verworfen (8 370 vorgekommenem Betrug ſo oft der Schaden nicht

SIPD.), da er durch ſein Verhalten zu erkennen mehr gut gemacht werden kann , obwohl Partei und

gegeben hat , daß es ihm mit ſeiner Berufung Gericht das ihrige tun , jo liegt das an der wirt:

nicht Ernſt iſt. lichen oder angeblichen Vermögensloſigkeit des Geg

Dieſe nämlichen Gründe wurden auch in der ners ; daß das Gericht nur bei der angeblichen unter

.

.
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Umſtänden noch zu helfen dermag , ſcheint mert: ſeßes gleich. Die Gleichſtellung mag theoretiſch

würdigerweiſe manchmal überſehen zu werden . Die gerechtfertigt ſein.gerechtfertigt ſein . Für die Anwendung iſt fie

eigentliche Schwierigkeit der gerichtlichen Bekämp: bedenklich. Sobald verwidelte Verhältniſſe vor :

fung des Schwindels betrifft das Gebiet der Tat : liegen , kann die Ausſage über das, was Beſtim

jacen . Rein Wunder, wenn eine Handlung8- mung&grund war , ſo ſehr auf einem Zuſammenhang

weiſe, die von dorneherein und oft mit bemerkeng- von Schlußfolgerungen beruhen , deren der Aus

wertem Aufwand von Scharfſinn , Gewandtheit und ſagende fich nicht klar bewußt iſt, daß die innere

namentlich Menſchenkenntnis auf Ueberliſten des Tatſache, über die er ſchwört, in Wirklichkeit nur

Gegners, aber auch des Gerichtes , und Aufrecht ſeine gegenwärtige Meinung darſtellt und keines :

erhalten des ehrbaren Scheines abgeſtellt iſt, durch wegs , wie er wohl meint, getreue Erinnerung an

weg das Gericht vor keine einfache Aufgabe ſtellt. das frühere innere Erlebnis vorhanden iſt. In

Was in dieſen lezten Jahren über die Notwendigkeit ſolchem Fall ſteht es nicht anders als in dem dom

und die Mittel beſſerer Feſtſtellung und Würdi- Reichsgericht, ROZ. 62, 416, entſchiedenen , wo der

gung der Tatſachen Treffliches geſagt und vorge: Eid darüber, was jemand unter beſtimmten Voraus

ſchlagen worden iſt, gilt in beſonderem Maße von ſegungen getan haben würde, für unzuläſſig erklärt

den hieher gehörigen Tatbeſtanden . Freilich hat wird, weil dieſer Eid weder über Tatſachen

zunächſt diePartei das Erforderliche zu behaupten noch über Handlungen zugeſchoben ſei. Sind die

und beizubringen ; das Gericht kann gerade hier äußeren Tatſachen feſtgeſtellt und die Parteien

am wenigſten von vorneherein wiſſen, worauf es gehört, ſo wird das Gericht auch über Wiſſen und

ankommt. Dann aber iſt der perſönliche Eindruct Wollen der Beteiligten ſich eine wohlbegründete

der Parteien und Zeugen , die Art und Weiſe, wie Ueberzeugung bilden können ; wenn nicht, ſo iſt

ſie ihre Angaben vorbringen, ſo wichtig, daß die der ergänzende Eid zwar ein Beruhigungsmittel

Beweisauſnahme immer in Anweſenheit der Par- für das richterliche Gewiſſen , ob aber ein Fort

teien und nur vor dem erkennenden Gericht erfolgen ſchritt auf dem Weg zur Wahrheit , ſteht dahin .

ſollte. Sachverſtändige werden häufig auch dann viel vermag die Mentalreſervation !

notwendig ſein, wenn der Fall an ſich einfach ge- Wir haben zwei Tatſacheninſtanzen . Um Tat:

lagert ſcheint, um zu erfahren , wie weit gewiſſe ſachen mit Nachdruck zu erforſchen und ſie mit

Geſchäftsgebarungen verbreitet ſind und wie fie Unbefangenheit feſtzuſtellen, braucht das erſte Be

in den beteiligten Kreiſen beurteilt werden . Aller: richt dasBewußtſein , daß ſeine Arbeit vom höheren

dings iſt es oft nicht leicht, geeignete Sachvers Gericht ſo ernſthaft genommen wird, als ſie es

ſtändige zu erhalten . Der Sachverſtändige, den verdient, namentlich wegen Unmittelbarkeit der

man z. B. bei einer Vertretung der Großinduſtrie Beweiserhebung es verdient. Perſonen vernehmen

erfragt, kann leicht von ganz anderen Voraus: kann man auch in zweiter Inſtanz, nicht aber

feßungen ausgehen als etwa der von einer Kredit- kann man die erſte Vernehmung wiederholen.

organiſation Kleingewerbetreibender benannte, und Daß nur auf Grund von Protokollen und Vor:

der mit Mühe ausfindig gemachte „ Unparteiiſche“ trägen der Anwälte andere tatſächliche Folgerungen

ftedt vielleicht mehr in ſelbſtbewußten Theorien als gezogen werden , als vom Erſtrichter geſchehen iſt,

er ahnt - alles bei beſtem Willen . foüte nicht vorkommen . Die anſchauliche Erkenntnis ,

Die Frage, ob durch Parteieid Beweis zu die der Erſtrichter durch die eigene Vernehmung

führen iſt, ſpielt hier, wo es ſich ſo oft um ſog. der Zeugen und Parteien gewonnen hat, ſollte

innere Taijachen handelt , um Wiffen und um auch dann nicht unbeachtet bleiben , wenn er fie

Abſichten, eine große Rolle. Ueber beides ſollte in den Urteilsgründen nicht ausdrücklich hervor:

nicht geichworen werden , am wenigſten über frühere gehoben hat. Mancher Richter hat Scharfblid

eigene Abſichten. Ganz abgeſehen von der oft und feines Gefühl für das Erfaffen tatſächlicher

verdächtigen perſönlichen Glaubwürdigkeit : der Verhältniſſe, nicht aber in gleichem Maß die Ge

Schmurpflichtige fann ſich um ſo leichter täuſchen, ſchidlichkeit, vielleicht aus Grundſaß gar nicht die

je größer ſein Intereſſe am Ausgang der Sache Abſicht, das, was ſeine gute Üeberzeugung iſt,

iſt ; gerade der Gewiſſenhafte iſt durch die Eides: nach ihren Quellen jo vorzutragen , daßauch ein

pflicht beſchwert, der Meineid aber bleibt voraus: anderer davon überzeugt (oder dazu überredet)

ſichtlich unbeſtraft und dieſes Umſtands iſt der wird . Das ſoll berüdſichtigt und nicht nach Um

Meineidige fich bewußt . Oft wird der Eid un- ſtänden die im Recht befindliche Partei , ſei es

zuläſſigerweiſe (8 445 3PO.) zugeſchoben . ROZ. auch nur durch unnüßes Beweilverfahren, deshalb

65 , 406 läßt den richterlichen Eid darüber zu , benachteiligt werden , weil die Beweiswürdigung

daß Kläger den Vertrag mit dem Kaufpreis von im Urteil minder ausführlich oder minder geſchidt

X Mart nicht abgeſchloſſen haben würde, wenn disponiert iſt.

Beklagter ihm nicht die und die Zuſicherung ge- Die öffentliche Kritik macht geltend , daß die

macht hätte . Das ſei der Eid darüber, daß die Gerichte bei der Beurteilung von Schwindelfällen

falſche Ausſage Beſtimmungsgrund für den Schwur: oft zu ſehr am Einzelfall haften und die geſamte

pflichtigen geweſen ſei, und ein derartiger innerer Geſchäftsgebarung außer acht laſſen, daß ſie den,

Vorgang ſiehe einer Tatſache im Sinn des Ge- betrüglichen Vorgang als ſolchen nicht genügend

.
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durchſchauen und in der Feſtſtellung der böſen Nicht ſelten liegt auch Verſchulden beider Vertrags

Abſicht allzu zaghaft ſind, insbeſondere durch ſog . teile vor und erſchwert die richtige Feſtſtellung.

Paradefälle der Schwindelfirmen fich irremachen Bekannt iſt, daß gerade Geſchäftsleute mit wuche:

laffen , daß fie dem Eid der ſelbſt intereſſierten riſchem Gebaren häufig ihrerſeits betrogen werden .

Angeſtellten und Reiſenden zuviel und den Ge- Aber auch ſonſt ehrliche Beute von geringer Ge:

ſchädigten zu wenig glauben , daß insbeſondere wandtheit vergreifen fich leicht in den Mitteln,

der unterſchriebenen Vertragsurkunde ') oft zu viel wenn ſie ſich argliſtig geſchädigt ſehen ; wenn noch

Wert beigelegt und zu wenig berückſichtigt wird, ungeeignetes Verhalten bei Gericht dazukommt,

auf welch bedenkliche Weiſe nicht ſelten ſolche ſo kann der erſte Eindruck ein ganz unzutreffendes

Rommiſſionszettel und u . ä. zu den Unterſchriften Bild ergeben . Auch irgend ein minder wichtiger

kommen . Dieſe Beanſtandungen werden allzu oft Verſtoß auf Seite einer im übrigen einwandfreien

und allzu ernſthaft vorgetragen , als daß fie der Vertragspartei wird gerne böswillig ausgenüßt,

Begründung entbehren könnten. Auf der anderen allerdings vergebens , ſobald die Geſamtlage über:

Seite muß das Verlangen wiederholt werden , daß ſehen werden kann. Zu den härteſten Nüfſen ge

hier die Partei das Nötige auch vorbringt . Das hören Fälle wie dieſer: auf der einen Seite A,

iſt freilich für die Parteien nicht immer leicht, ſelbſtbewußt, gewaltſam , mit dem Bedürfnis , ſchnell

wenn fie auch der wichtigen Hilfe von Handels: viel bares Geld zu ſehen , auf der anderen B,

kammern , gemeinnüßigen Rechtsauskunſtſtellen, ebenſo liftig wie kapitalfraftig ; B beſtimmt den A

Shußderbänden und Anwälten mit umfangreicher zu einem Vertragsichluß, von dem er von vorne

Erfahrung ſich bedienen können . herein weiß , daß A ihn wegen der außerordent:

All dies pflegt z. B. bei den ſo häufigen und lichen Größe der Leiſtungen nicht rechtzeitig und

ſchweren Schädigungen zu verſagen, die beim Er: vollſtändig erfüllen kann ; auch A hat dieſes Be:

werb demnächſt fich entwertender Attien durch wußtſein , gedenkt aber vor allem bar Geld herein:

friſierte Bilanzen und Tügneriſche Geſchäftsberichte, zubringen und dann mit dem B ſchon fertig zu

die auch die Vertrauensperſonen der Attienkäufer werden . Richtig verſtößt A gegen den Vertrag

tauſchen, angerichtet werden. Die Schädigung iſt und B zieht deſſen Schlingen zu , fordert die

nur allzu gewiß, es beſteht auch kein Zweifel, Vertragsſtrafen und macht, angeblich geſchädigt,

daß höchſt ſchuldhaftes täuſchendes Verhalten in : das beſte Geſchäft. Er muß viel Unglück haben,

mitte liegen muß, zum Nachweis gehört aber ge wennſein Verhalten als Miſchung von Wucher

naue Renntnis der inneren Vorgängein der Geſell- und Betrug nicht nur gefühlt, ſondern feſtgeſtellt

ſchaft und die Fähigkeit , fie fachverſtändig zu be: werden ſoll. Größer iſt die Ausſicht auf irgend

urteilen . Der Einzelne iſt da hilflos , wenn er eine Ehrung, wenn er genügend Geld gemacht hat

nicht mindeſtens ſoviel Anhaltspunkte beibringen und ſie haben will; ſo ſteht er für das nächſte

kann, daß die Staatsanwaltſchaft einſchreitet und Unternehmen deſto vertrauenswürdiger da. Daß A

ein ſtrafgerichtliches Verfahren die Aufklärung fich mit Schiebungen herauszuziehen ſucht, gehört

bringt . Davon ſpäter. zum Bild. Falle des ſich freuzenden auf Täuſchung

Oben war von Klage darüber die Rede, daß ausgehenden Verhaltens verſchiedener Beteiligter

oft dem Geſchädigten zu wenig Glaube beigemeſſen treten leicht auch in den verwidelten Erſcheinungen

werde. Leider gibt es betrügeriſche Geſchäfts: des ſog. Bauſchwindels auf. Noch harrt der größere

reiſende (die zu Zeiten zuſammenmit einem Kunden Teil des bekannten Geſekes auf ſeine Erprobung,

auch den eigenen Geſchäftsherrn argliſtig ſchädigen ;
weil die verſchiedenen Intereſſenten über die Brauch

über die Nichtigkeit ſolcher Verträge wegen Ver- barkeit ſich nicht einigen können. Was bei An:

ſtoßes gegen die guten Sitten vgl. RG3. 78 , wendung des bereits geltenden Teiles dem Gericht

347 ) , aber dieſe Tatſache iſt auch allgemein be- an mangelnder Sachkunde , an Bequemlichkeit und

kannt und nicht ſelten liegt die Ärgliſt bei dem Leichtgläubigkeit manchmal zugetraut wird, ſollte

Runden vor: um ſich ſeiner Verpflichtung zu man nicht für möglich halten.

entziehen, erhebt er fälſchlich den Einwand, man
III .

habe ihn den Beſtellſchein nicht leſen laſſen oder

mündlich unwahre Zuſicherungen gegeben. Man Mehr Beanſtandung als auf dem bisher be :

muß fich auch hüten , die Benüßung des Vordrucs trachteten Gebiet des Schwindels hat die Recht:

„Mündliche Abreden haben keine Gültigkeit“ im ſprechung über diejenigen täuſchenden Maßnahmen

einzelnen Falle falſch zu deuten . Dieſe Beſtim- böſer Schuldner gefunden , die man als Schie:

mung kann ebenſogut die von ' böſem Gewiſſen bungen zu bezeichnen pflegt. Schuldner, oft die

zeugende Maßnahme einer Firma ſein , der es Gläubiger von geſtern, nehmen Rechtsgeſchäfte vor ,

ganz gleichgültig iſt, wie ihre Leute die Aufträge durch die ihren eigenen Gläubigern die Befriedi :

hereinbringen, als die — überſchäßte – Vorſichtë: gung wegen ihrer Anſprüche, beſtehender wie fünf

maßregel eines Rauſmanns, dem ſchlechte Er- tiger , vorenthalten , ihnen ſelbſt aber der betreffende

fahrungen mit eigenen Angeſtellten bekannt ſind. Vermögenswert auf irgendwelche Weiſe wirtſchaft:

lich geſichert werden ſoll, unter dem Anſchein

?) Vgl. NG3. 77, 309. oder in der Form , daß er rechtlich einem Dritten

-

.
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zuſteht, oder auch ſo , daß er vom Geſchädigten halb oft nichts mehr zu retten iſt, wenn es über

nirgends mehr angetroffen wird . Daß gerade haupt erſt zur Anfechtung kommen mußte, nicht

hier die Rechtſprechung öfter als unzulänglich be- ſo ſehr beim Geſeß und ſeiner Anwendung zu

urteilt wird, braucht nicht wunder zu nehmen . ſuchen ſind. Hinwiederum ſollte dem Kläger,

Rechtsgeſchäfte zwiſchen Schuldnern und Dritten , der aus einem vom Schuldner weggegebenen Ver

die oft ihre Gläubiger aufGrund anderer Rechts: mögensſtück ſich befriedigen will, vom Gericht

verhältniffe find, durch welche Geſchäfte die als Schwierigkeit nicht aus dem Geſichtspunkt gemacht

die natürlichen vorauszuſeßenden Verhältniſſe ge- werden , ob ein ernſtliches aber anfechtbares Ge

åndert und die Beziehungen zu den Gläubigern ſchäft vorliegt, oder ein Scheingeſchäft, das ohne

beeinflußt und oft zu deren Nachteil beeinflußt Anfechtung nichtig iſt. Die Hauptbeteiligten ſelbſt

werden, find außerordentlich häufig geworden . Es werden es nicht immer ſo genau wiſſen , ob ſie

wird beklagt, daß fie ſeit Ariegsbeginn ſich noch ein Recht mit Benachteiligungsabſicht übertragen

weiter und mit übelſter Wirkung vermehrt hätten. wollten , oder, natürlich auch mit dieſer Abſicht,

Für betrügliche Gebarung irgend welcher Art den Schein einer Uebertragung erwecken, wobei

ſich einzuſeßen, darf nun in öffentlichen Erörterungen eine Vereinbarung, wie es mit dem ſo oder ſo ent

freilich niemand wagen ; Maßnahmen aber , die zogenen Gegenſtand endgültig unter ihnen zu

Schiebungen im obigen Sinn ſein könnten und halten ſei , in beiden Fällen vorliegen wird (vgl.

von einer beſtimmten Seite ſo aufgefaßt werden , ROZ. 50, 121). Prozeßleitung und Klagändes

müſſen es nicht immer ſein . Es iſt möglich, daß rung müßten helfen.

fie aus einwandfreien Beweggründen zu erlaubten Ein Rechtsgeſchäft, das angefochten werden

Zweden vorgenommen ſind. Da der moderne kann, muß, wie eben berührt, an ſich wirkſam ſein ;

Verkehr zum großen Teil auf Kredit beruht, ſo die Gültigkeit vieler Rechtsgeſchäfte, ſo lauten die

iſt es ſelbſtverſtändlich, daß man auf Sicherung Klagen, wird von den Gerichten zum Schaden

in ſolchen Formen bedacht iſt , welche der Eigen: Dritter unzutreffenderweiſe angenommen, obwohl

art der Entwidlung des Erwerbålebens angepaßt fie das Geſek wo nicht offen , ſo durch Umgehung

find ; je raſcher und überaſchender aber ſolche Formen verlegen . Vorſchriften des geſekten Rechtes, die

entſtehen, um ſo leichter können ſie zuin Nachteil beſtimmte Geſchäfte wegen ihrer möglichen ſchäd:

Dritter mißbraucht und zu ,,Schiebungen “ ver- lichen Wirkung verbieten, werde dadurch entgegen

wendet werden . Auch hat der Schuldner einen gehandelt , daß mit Duldung durch die Gerichte,

vom Gefeß bis zu einem gewiſſen Grade aner: andere, dem gleichen Zweck dienende und auf dies

kannten Anſpruch nicht gänzlich und für immer ſelbe Weiſe ſchädliche Geſchäfte geſchloſſen würden .,

vernichtet zu werden, wenn er nicht erfüllen kann , RG3. 44 , 103 hat (zu einem Fall nach S8 48 , 66

namentlich, wenn dies ohne ſein Verſchulden der des Börſengeſekes vom 22. Juni 1896 ) ausge

Fall iſt; der böſe Schuldner aber, derden Gläubiger ſprochen, daß der Rechtserfolg, den der Geſeßgeber

prellen will, mißbraucht die dem vorigen erlaubten durch eine zwingende allgemeingültige Rechtsnorm

Mittel. Endlich können Sicherungsmaßnahmen, einem Rechtsgeſchäft verſagt, nichtauf einem Umweg

durch die nach Abſicht der Beteiligten niemand dadurch erreicht werden kann , daß dem Rechtsgeſchäft

geſchädigt werden ſollte, doch zum Nachteil Dritter ohne Uenderung ſeines Inhalts eine andere Form

ausſchlagen . Wohlberechtigte Intereſſen kreuzen gegeben wird. Uuf Grund eines jeden Wortes

fich, Mißverſtändniſſen iſt Tür und Tor geöffnet dieſer Umſchreibung des Grundſages, daß agere in

und dafür , was die richtige Löſung iſt, laſſen ſich fraudem legis vergeblich iſt, kann im Anwendungs

gewichtige Gründe und Gegengründe anführen . fall geſtritten werden . Der Grundſatz gilt aber an

Unſeren Gefeßen über Anfechtung wegen Gläubiger: erkanntermaßen unbeſchadet des § 134BOB. 3mIm

benachteiligung wird man ſo wenig als der Recht- allgemeinen darf man wohl ſagen, daß die ſpätere
ſprechung darüber nachſagen können, daß ſie den Rechtſprechung ſpärlich von der Möglichkeit Ge

Schuldner begünſtigen ; nichtsdeſtoweniger hat das brauch gemacht hat , Rechtsgeſchäfte ſo als ungültig
Reichsgericht (vgl. RG3. 56 , 229) mit Recht aus- zu behandeln . Auch das wird beanſtandet, daß

geführt, daß eine gegen § 241 KO. verſtoßende bei Rechtsgeſchäften , welche die Gläubiger benach:

Handlung noch nicht gegen die guten Sitten ver- teiligen , insbeſondere bei Uebertragung von Ver

ſtoßen müſſe. Nach Umſtänden kann z . B. die mögenswerten , allzuſelten das Vorliegen von Schein :

Bevorzugung Verwandter,die mit Einſaß des eigenen geſchäften angenommen werde. Es iſt zuzugeben ,
Vermögens den Schuldner hatten retten wollen , daß die Gerichte vielleicht allzu vorſichtig ſind,

nicht nur begreiflich, ſondern ſittlich wohl gerecht ſich zu der Ueberzeugung durchzuringen, daß im
fertigt ſein, noch mehr eine Bevorzugung in dem beſtimmten Fall eine Willenserklärung im Ein=

Ž . B. bei Bauten leicht eintretenden Fall, daß verſtändnis mit dem anderen Teil nur zum Schein

der Schuldner den nun bevorzugten Gläubiger abgegeben iſt. Auf der anderen Seite aber fahren

ſelbſt auf bedenkliche Weiſe herangebracht hatte , die Beteiligten oftmals bei einer beabſichtigten

von dem anderen , nun benachteiligten Gläubiger Schiebung ſicherer, wenn ſie eine ernſtliche Rechts
aber übervorteilt worden war. Es ſcheint denn übertragung vornehmen (vgl. RG3. 69 , 40) ;

auch eingeſehen zu werden , daß die Gründe, wes- Rechtsformen, die ihnen den beabſichtigten Zweck
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wenigſtens bis zur Anfechtung auch durch ernſtlich fechtung nach den allgemeinen Beſtimmungen . 3ft

gemeinte Geſchäfte ermöglichen , hat gerade die aber beim Fünfzehnhundertmarkvertrag auch dieſe

joeben berührte Rechtſprechung, über Rechtsgeſchäfte Anfechtung, wie beim Vertragsſchluß beabſichtigt,

gegen den Gefeßeswillen, verſchiedentlich zugelaſſen wirklich aus Rechtsgründen unmöglich S) ſo wäre

und natürlich ſind oder werden dieſe Formen be- in der Tat das Gefeß umgangen, der von ihm

kannt . Es kommt eben auch hier auf die geſamten mißbilligte Rechtserfolg erreicht. Iſt der Vertrag

Umſtände des einzelnen Falles an . Wenn die nach dem geltenden Recht nicht anfechtbar, ſo muß

Beteiligten glauben , ſich ganz auf einander verlaffen er nichtig ſein. Wenn dieſe Folgerung nicht ges

zu können , oder wenn der eine Teil (z . B. unter zogen wird, ſo dürfte diesmal der Grund in der

Eheleuten ) ficher iſt, den anderen von jedem Ein- allgemein als richtig anerkannten wirtſchaftlichen

fluß auf die gegenwärtigen und zukünftigen Maß: Erwägung liegen , daß heutzutage die Pjändungs

nahmen auszuſchließen , ſo fann das Scheingeſchäft grenze von 1500 M zu niedrig iſt, eine Auf:

gewählt werden ; treffen dieſe Vorausſegungen nicht faſſung, die ſchon zu vorbereitenden Arbeiten der

zu, traut man ſich gegenſeitig nicht durchaus, ſo zuſtändigen Stellen über die geſeßliche Herauf

werden ernſtliche Rechtsübertragungen vorgenommen legung und während dieſes Krieges zur VD. des

mit Nebenabreden, die geheim gehalten werden Bundesrats vom 17. Mai 1915 (ROBI. S. 285).

ſollen, aber nicht minder ernſtlich gemeint ſind und welche die Grenze auf 2000 M feſtſeßt, geführt

an deren rechtlicher Verbindlichkeit die Beteiligten hat. Ausdrüdlich kann dieſe Erwägung freilich

merkwürdigerweiſe auch dann nicht zu zweifeln nicht dagegen angeführt werden , daß in fraudem

pflegen , wenn ſie die unverſchämteſte Schädigung legis actum rei , denn das hieße nichts anderes ,

Dritter beabſichtigen . Aeußerlich iſt natürlich kein als einem Geſetz die Anwendung verſagen , weil

Unterſchied augenfällig, ob ein Ladengeſchäft oder es im Lauf der 3 it unbillig geworden iſt, und

ein Lager ſeinen Herrn wirklich gewechſelt hat ſich ſo das Amt des Geſekjeberg anzumaßen.

oder ob die Anzeichen des Wechſels nur vorgemacht Iſt der Vertrag über die Leiſtung an die Frau

werden , ob der Ehemann jezt wirklich nur kraft nichtig (und nicht erſt ſpäter geſondert geſchloſſen ),

Vollmacht ſeiner Frau tätig oder troß der Voll- ſo iſt es der ganze Arbeitsvertrag (§ 139 BGB .)

macht alles beim alten iſt. Daß auch ſolche ernſt und der Angeſtellte hat gegen den Arbeitgeber nur

liche Rechtsübertragung geheim gehalten wird , um einen Anſpruch wegen ungerechtfertigter Bereiche

noch andere rechtswidrige Vorteile fich zu verſchaffen, rung, an den fich der Gläubiger halten kann . Ein

iſt eine Sache für ſich. für dieſen wenig angenehmes Ergebnis , wenn auch

Nun zu beſtimmten Erſcheinungen.
die Schwierigkeit bei Bemeſſung der Höhe des

Der ſog. Fünfzehnhundertmarkvertrag) Anſpruchs dann nicht groß iſt, wenn die Höhe der

wird fortgelegt erörtert, um ſo mehr als das Leiſtung an die Frau bekannt iſt. Hiežu kann

Kammergericht der grundſäßlichen Bejahung ſeiner auch der Offenbarungseid des Schuldnersdienen,

Gültigkeit durch das Reichsgericht entgegengetreten
zu deffen Vermögen der Anſpruch gegen den Ar

iſt (Mugdan und Falkmann 28, 20).DieſerVertrag beitgeber auf Leiſtung an die Frau gehört, wo

wird bekanntlich offen und ausdrüdlich (vgl. RG3. nicht nach § 335BGB. , ſoaus den von Brandis

81,41)zu dem Zweck geſchloſſen, die Beſtimmungen Anſpruch des Mannes iſt ſelbſt allerdings unein
D33. 1914 S. 819 angeführten Gründen (dieſer

des Lohnbeſchlagnahmegeſeßes zu umgehen , die dem
Shuldner nur 1500 M ſeines Ärbeitsverdienſtes frei ziehbar, 1.Brandis a . a . D. , muß aber m. E. von

laſſen. Dadurch, daß der Arbeitgeber verſpricht, ihm bekannt werden) .

dem Angeſtellten eine Vergütung von 1500 M zu Der 1500-M-Vertrag iſt ein wichtiges Beis

leiſten und eine weitere Leiſtung an die Ehefrau des" ſpiel dafür, wie berechtigte wirtſchaftliche Intereſſen

Angeſtellten zu machen , ſoll dieſer lektere Anſpruch, bei ihrem Beſtreben , ſich im Rechtsleben durchzu

als nicht zum Vermögen des Angeſtellten gehörig , jeßen, ſich gegenſeitig freuzen , dann , wie die Ueber

ſondern ſogleich in das Vermögen der Frau fal- einſtimmung mit der Redlichkeit bei äußerlich

lend, nichtnurder Pfändung durch die Gläubiger gleichen Erſcheinungen ganz von den Umſtänden

des Mannes entzogen ſein , ſondern auch der An- des einzelnen Falles abhängt. Gewiß fann der

fechtung wegen Gläubigerbenachteiligung . Das Vertrag angewendet werden, um auf Roſten der

Lohnbeſchlagnahmegeſek beſtimmt die Grenze deſſen , Gläubiger fich eine glänzende Lebensführung zu

was der Grundſatz der auf den Schuldner zu fichern und zum Schaden den Spott zu fügen .

nehmenden Rüdficht ihm , gegenüber dem Recht
Es iſt aber auch möglich, daß jemand , der ohne

des Gläubigers auf vollſtändige Befriedigung , ſichert. ſein Verſchulden zahlungsunfähig geworden und

Dem Gläubiger mehr vorzuenthalten , iſt dem
von den beſten Abſichten geleitet iſt, aber von uns

Schuldner verboten ; wenn er es durch Rechts- vernünftigen Gläubigern bedrängt wird , einen

geſchäfte unternimmt, ſo unterliegen ſie der An- ſolchen Vertrag geradezu auch im Intereſſe ſeiner

Gläubiger eingeht, inſofern die ihm und ſeiner

3) Ueber verſchiedene Möglichkeiten , die Anſprüche

der Gläubiger durchzuſeßen vgl. Stein , Komm. zur ) Bgl . dagegen beſ. Dellwig, Hecht u. Wirtſch .

BPO. § 850 III 2 . J. 1911 , S. 85.
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Familie mit Hilfe des Vertrags gewährleiſtete nach wie vor Herr des von ihm angeblich über

beſſere Lebenshaltung überhaupt erſt ermöglicht, tragenen Geſchäftes iſt. Iſt die Gegenleiſtung

ſo zu arbeiten , daß er den ihm erreichbaren Höchſt- durch Vertrag der Eheleute ausdrücklich ausge.

verdienſt erzielt , nämlich zu fanden der Frau ſchloſſen , ſo mag das einen Anhaltspunkt für das

und behufs aümählicher Befriedigung der Gläubiger. Vorliegen eines Scheingeſchäftes bilden. Leiſtet

(Nach der oben vertretenen Anſicht bleibt aber der der Mann die Dienſte ohne Abmachung über eine

Vertrag troß der guten Endabſicht nichtig). Dieſes Gegenleiſtung, ſo kommt 8 612 BOB. in Frage ,

iſt denkbar, was aber oft genug vorkommen wird , wonach eine Vergütung als ſtilſchweigend verein

iſt der Fall , daß die Frau nur die tatſächliche bart gilt – und dementſprechend ihre Höhe

Empfängerin eines Leiles der Entlohnung des wenn die Dienſtleiſtung nach den Umſtänden

Mannes iſt und daß dieſer und ſein Arbeitgeber nur gegen Vergütung zu erwarten iſt. Die be :

fich darüber einig ſind. Je mehr die „,1500 - M ſtehende Ehe iſt keineswegs ein Umſtand, der dieſe

Verträge“ bekannt geworden ſind, um ſo eher iſt Erwartung allemal ausſchließen müßte. Daß der

dieſes Einverſtändnis des Arbeitgebers anzunehmen . Ehemannt wirklich nur Handlungs- oder Gewerbs

Dann liegt ein Scheingeſchäft vor , durch welches gehilfe der Frau iſt, kommt ja häufig vor. Dieſe

ein ernſtliches verdeđtwird,nämlich die Abmachung, Vereinbarung kann von vorneherein in redlicher
die Vergütung des Angeſtellten in zwei geſonderten Abſicht getroffen werden. Sie kann auch, wenn

Teilen zu bezahlen; der Gläubiger kann ſich an der Mann im eignen Geſchäft abgewirtſchaftet hat ,

den Anſpruch auf beide halten . Endlich können in redlicher Abſicht erfolgen und, wenn etwa die

Fälle vorkommen , in welchen die Schädigungs- | Frau energiſch und ſparſam , der Mann zwar ge

abſicht derart hervortritt , daß die Bedenken gegen ſchäftlich tüchtig aber verſchwenderiſch oder ſonſt

die Annahme eines wegen Verſtoßes gegen die unzuverläſſig iſt, das einzig Richtige ſein . Dann

guten Sitten nichtigen Vertrages auch wohl ſchließ= | ſteht dem Manne möglicherweiſe auch eine Ver

lich vom Reichsgericht zurücgeſegt werden würden. gütung zu , an die ſeine Gläubiger ſich nach Maß.

Es verdient hervorgehoben zu werden , daß die gabe des Geſeßes halten können.

Rechtſprechung der Untergerichte in anſcheinend Ueber Zuwendungen des Mannes an die Frau,

zunehmendem Maße im Einzelfall ein nichtiges, die durch Begründung einer Gläubigerſtellung der

anfechtbares oder verdecktes Rechtsgeſchäft feſtgeſtellt Frau mit Mitteln des Mannes bewirkt werden

hat und ſo unredlicher Schadenszufügung abzu= und ſeine Gläubiger benachteiligen können vgl .

helfen bemüht war, geleitet von der Erkenntnis, Hellwig, R. u . W. 1911 , S.62, 84 .

daß heutzutage zwar nicht mehr die Arbeitskraft Zur Benachteiligung der Gläubiger kann auch

des Schuldners dem Gläubiger verfallen iſt, daß die ſogenannte Sicherheitsübereignung dienen

aber, wenn er ſie verwertet , nach Geſeß wie nach und dient häufig dazu.und dient häufig dazu. Die Beſtimmungen über

Treu und Glauben es nicht von ſeinem guten Gläubigeranfechtung bietenGläubigeranfechtung bieten ausweislich der an:

Willen allein abhängt, wie viel oder wie wenig dauernden Klagen und offenbar aus tatſächlichen

er von der Gegenleiſtung ſeinen Gläubigern zu- Gründen keinen genügenden Schuß gegen den

kommen laſſen will. Mißbrauch. Die Frage, ob zu Sicherheitszwecken

Ein Gegenſtück zu den beſprochenen Verträgen Eigentum unter Fortbeſtand der tatſächlichen Herr

bildet die Abmachung, wonach ein überſchuldeter ſchaft des Uebereigners nach geltendem Recht über

Ehemann ſein Erwerbsgeſchäft auf die Frau übers tragen werden kann, wird von dem oberſten Gerichte

trägt und als deren Geſchäftsleiter, ,, ohne Ent: derzeit bejahend entſchieden. Man möchte von

gelt“ , ſo weiter arbeitet , wie er es vorher als einer zunehmenden Begünſtigung dieſer Rechtsform

Inhaber getan hatte . Die Erfahrung lehrt , daß ſprechen. Während noch RO3. 49, 170; 54, 397

unter der neuen Inhaberin die Dinge meiſt binnen wenigſtens den Verſuch ,einen „ nachträglichen Eigen:

kurzem den Weg abwärts fortſeken . Durch dieDurch die tumsvorbehalt“ einzuführen, vereitelt haben , läßt

Maßnahme gefährdet und geſchädigt find mehr z. B. das Reichsgericht (FW. 1911 Š. 762) als

die neuen Gläubiger , während die alten ſo wie jo ,,ähnliches Rechtsverhältnis " im Sinn der 88 868,

nichts bekommen hätten , oder, ſoweit greifbare 930 BOB., das die „Erſakübergabe “ tragen ſoll,

Vermögensſtücke übertragen ſind , hinſichtlich der eine angebliche „ Verwahrungspflicht“ zu, bei welcher

Anfechtung ſich in einer günſtigeren rechtlichen der Verwahrer vertragsmäßig die zu verwahrende

Lage befinden . Ein Anſpruch der Gläubiger des Sache im eigenen Geſchäftsbetrieb verkaufen darf ,

Mannes darauf , daß ihnen von einer – nicht erkennt als „ähnliches Verhältnis" in obigem Sinn

vereinbarten Gegenleiſtung der Frau für ſeine ein „fiduziariſches“ an , deſſen ganzer Inhalt in der

Dienſte etwas zukomme,4) wird ſich gewöhnlich dinglichen Sicherung des Eigentumserwerberg beſteht

nicht begründen laſſen (vgl. RG3. S. 67 , 169), ( JW . 1912 S. 144), und hat in einem beſtimmten

dann natürlich unter keinen Umſtänden, wenn die FalleFalle — es handelt ſich um das Geſchäftsinventar

ganze Abmachung nur Schein und der Mann eines Biermirtes – unter Anziehung der 88 133,

157 BGB. ſogar eine ſtillſchweigend vereinbarte

“ ) unentgeltliche anfechtbare Zuwendung nimmt fiduziariſche Sicherheitsübereignung angenommen

an Hellwig a . a . D. S. 62. (JW. 1913 S. 492) . Schon hat man behauptet, die

.

-



Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1917. Nr . 7 u . 8 . 109

Sicherheitsübereignung gelte jeßt kraft Gewohnheits : 1 kommt aber auch häufig vor und iſt je nach

rechts. So weit ſind wir noch nicht. In der den Umſtänden feineswege zu mißbilligen , daß

Rechtslehre haben ſich jederzeit höchſt beachtens- ohne Schädigungsabſicht gegenüber den Gläubigern

werte Stimmen dagegen ausgeſprochen und ebenſo dem Schuldner der Gebrauch von Sachen mittels

Urteile der Inſtanzgerichte. Die Rechtsfrage iſt der Uebereignung erhalten werden ſoll, die er ſonſt

bekanntlich dieſe , ob in $ 1205 BOB. , wonach wegen ſeiner Ueberſchuldung verlieren müßte . So

ein Pfandrecht an beweglichen Sachen durch Ueber: gut z . B. ein Verwandter ſeine eigenen Sachen

gabe vom Eigentümer an den Gläubiger begründet leihen fann , wenn er dem Schuldner eine beſſere

wird,ein Verbot zumAusdrud kommt, die Wohnungseinrichtungoder eine Betriebsvorrichtung
Wirkung dinglicher Sicherung einer Forderung ſichern will, die dieſer auf Grund der geſeßlichen

mittels einer beweglichen Sache anders als ſichtbar Pjändungsbeſchränkungen ſich nicht erhalten könnte,

unter Uebergabe der Sache herbeizuführen, und zwar ſo gut tann er ohne Vorwurf etwa dafür , daß

ein aus Gründen der Sicherheit des Verkehrs er : er ihm freditweiſe Schulden bezahlt , Sachen des

laffenes Verbot . Das wirkliche Ergebnis einer Schuldners ſich übertragen und bei ihm ſtehen

Sicherheitsübereignung, durch welche der „ Ueber: laſſen. Freilich wird auch das nichtige Schein:

eigner “ die Sache in Händen behält und tatſäch: geſchäft häufig vorkommen, das wegen einer nur

lich, nach den Verträgen oft auch rechtlich, damit angeblichen Forderung Sachen, die beim Ueber:

machen kann , was er will, die Sache aber end | eigner verbleiben , zu übereignen erklärt ; ſteht erſt

gültiges Eigentum des Gläubigers bleibt , wenn der Mangel der Forderung feſt, ſo iſt auch die

der Schuldner nicht rechtzeitig erfüllt, gleicht genau angebliche Eigentumsübertragung als nichtig zu

dem einer Verpfändung durch constitutum pos- behandeln.

sessorium , die nach § 1205 BGB. unmöglich Bekanntlich liegen die Gefahren der Sicherheits

iſt, ſamt lex commissoria , die nichtig iſt gemäß übereignung für den redlichen Verkehr beſonders

$ 1229 BOB. Wenn ein Zweifel beſtehen fönnte, darin , daß der Schuldner nach der Uebereignung

ob § 1205 BGB. Verbotscharakter hat und nicht durch den Beſiß der übereigneten Sachen, die nach

nur „ die Vorausſegungen der Entſtehung eines dem äußeren Unſchein ihm gehören, kreditwürdiger

Pjandrechts aufzählt“ , ſo müßte das für jede erſcheint als er iſt. Gewiß iſt im Geſchäftsleben ,

Weiſe der Gefeßesauslegung durch § 1253 BGB. zumal in kleinen Verhältniſſen , der Kredit, der

klargeſtellt ſein , der das Erlöſchen des Pfandrechts mit Rüdſicht auf die Perſon des anderen Vertrags

bei Rüdgabe der Sache durch den Gläubiger an : teils gewährt wird , viel wichtiger als ein Kredit ,

ordnet gerade zu dem Zwec , damit nicht das Ver: deſjen Unterlage die Wohnungs- oder Geſchäfts:

bot der Erſaßübergabe (oder beſſer des Uebergabe: einrichtung bildet. Es macht aber auch nach der

Erſakeg ?) umgangen werde (Mot. III, 801) . Mit Verkehrsauffaſſung mit Grund für die Beurteilung

Recht iſt hervorgehoben worden , daß die Entſchei: der Perſon einen Unterſchied, ob der Mann heute

dung , ob die Sicherheitsübereignung ein agere auf Möbeln ſikt und mit Vorrichtungen arbeitet ,

in fraudem legis darſtellt, zulett von dem Ur: die ihm gehören oder nicht. Am gefährlichſten

teil darüber abhängt, ob ihre mögliden Vorteile für die richtige Einſchäßung iſt die Sicherheits :

die Nachteile der Verſchleierung der wirklichen übereignung. wenn ſie ſich auf Waren bezieht,

Rechtslage überwiegen (Klang,R.u .W.1911 , 352) . namentlich auf ganze Warenlager , die troß ihres

Hierüber herrſcht in Geſchäftskreiſen voller Streit , wechſelnden Beſtandes angeblich übereignet ſind

den auch die Verhandlungen des 31. Deutſchen Ju- und aus denen im eigenen Namen zu verlaufen

riſtentags nicht zu beſchwichtigen vermodit haben . Wer den Geſchäftsbetrieb des Uebereigners bildet ..

gefährlichen Schein im Verkehrsleben ablehnt, muß Während bei der Verpfändung von Warenlagern

die Sicherheitsübereignung ablehnen . die oberſtrichterliche Rechtſprechung dabei beharrt,

Die rechtliche Möglichkeit der Sicherheitsüber: an den wirklichen Beſitz ziemlich ſtrenge Anfordes

eignung einmal vorausgeſekt , ſo iſt die Erlaubtheit rungen zu ſtellen, iſt ſie der Rechtsform dieſer Ueber:

im einzelnen Fall nach den verichiedenen Zwecken eignung von Warenlagern günſtig entgegengekommen

verſchieden zu beurteilen . Die Uebereignung fann ( vgl. auch DI3 . 1913 Š . 1208) . Dieſe Rechts:

wegen des Kreditbedürfniſſes des einen Teile zum form bezweckt einen wirtſchaftlichen Erfolg , der mit

Schuß des neuen Eigentümers und ohne die Ab: den angeblichen Rechtsverhältniſſen in Widerſpruch

ficht, andere Gläubiger zu verkürzen , vorgenommen ſteht. Schon das Gefühl jagt , wenn im bürger :

ſein und iſt dann an ſich bedenkenfrei. Sie tannlichen Redt etwas ohne ausdrückliches Verbots:

in der Abſicht erfolgen , zugunſten des neuen Eigen: geſeß unmöglich ſei , ſo müſſe eg dieſes Gebilde

tümers Gläubiger zu verfürzen und unterliegt der auch ſein , und die Unterſuchung beſtätigt, daß das

Anfechtung durch leştere ; hieher gehören ebenſo Gefühl recht hat . Die Ausführungen Hönigers,")

die Fälle, in denen die Bevorzugung des neuen daß die Sicherungsübereignung bei Warenlagern

Eigentümerg der Endzwed iſt, wie diejenigen , bei wechſelnden Beſtandes mit Veräußerungsbefugnis

denen die übereignete Sache dem Schuldner ſelbſt

erhalten werden ſoll, während dem reditlich Be 5) Die Sicherungsübereignung von Warenlagern,

günſtigten für ſich nichts daran gelegen iſt. Es 1911 , Bensheimer.
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des Inhaber8 auch dann nicht möglich iſt, wenn die Ausdehnung der Geſeße über Gläubigeranfecha

Sicherheitsübereignung an ſich nicht verboten iſt, tung ſowie über die Pfändungsbeſchränkungen®).

und daß der angeſtrebte Rechtserfolg auch dann Man hat auch vorgeſchlagen, daß Kommiſſions

nicht zu erreichen iſt, wenn man den Geſichtspunkt waren durch einen Anſchlag in den Geſchäfts:

der Kommiſſion hereinzieht . ſind überzeugend und räumen als ſolche kenntlich gemacht werden müßten

m . E. durch ſeither ergangene reichsgerichtliche Ent- und dagegen eingewendet , daß dann das Publikum

ſcheidungen nicht widerlegt. Dies um ſo weniger, der vermeintlich billigen Raufgelegenheit zuſtrömen

als das Reichegericht ( 3W. 1914 , 76) den 8 1233
merbe. Der Gedanke verdient aber Beachtung .

BGB. auf das Rechtsverhältnis der Sicherheits: Wer in den Geſchäftsräumen ſich als der Herr

übereignung anwenden will, während doch zur Be- benimmt, darf und ſoll dem redlichen Verkehr
gründung ihrer rechtlichen Zuläſſigkeit allemal an: in jeder Beziehung als ſolcher gelten . Die A1

geführt worden iſt , dieſe Rechtsform ſei ganz etwas gemeinheit hat gar keinen Grund, auf diejenigen

anderes als Verpfändung. ) Fälle Rüdjicht zu nehmen, in denen jemand nicht

Die ſog . Diskontierung von Buchforderungen Herr des Geſchäftes iſt und mit Hilfe des wahren

iſt für gewiſſe Verhältniſſe als ehrliches Dittel Herrn doch ſo ausſehen ſoll. Eine Vorſchrift poli

der Kreditbeſchaffung empfohlen worden , über den zeilicher Art, die dazu nötigt, es irgendwie an Ort

Wert gehen die Meinungen der geſchäftlichen Kreiſe und Stelle erſichtlich zu machen , wenn Sachen

ſehr auseinander. Nun hat man die Ueber : eines Dritten verkauft werden, wäre von großem

tragung der Außenſtände zu Sicherungs- Nußen. Dabei könnte dem Inhaber anheim

zweden mit der Uebereignung von Warenlagern gegeben werden, ob er den Eigentümer nennen
verbunden. Daß die Gefahren ſo noch verſtärkt oder das in allgemeinem Sinne eingebürgerte
werden , ſpringt in die Augen. Die Verbindung Wort Rommiſſionsware oder ſonſt einen geeigneten

wird aber im Einzelfall die richtige Einſchäßung Ausdrud benügen will. Soweit das Kreditbedürfnis

der geſamten Maßregel erleichtern (vgl . RG.3.1. 11, die Heimlichkeit nicht entbehren mag, braucht keine

TI3. 619 , 11 ) . Sie kann insbeſondere eine Ver: Rüdſicht genommen zu werden . Es war vielleicht

mögensübernahme ſein und ſo die Haftung des ſo übel nicht, daß im alten Griechenland die Hypo
Uebernehmers nach $ 419 BGB. begründen . thefen gleich an den Grundſtücken ſelbſt auf Steinen

In Be iehung auf Warenlager kommt ein verzeichnet waren . Selbſtändiger Erwerb iſt zu

anderer Mißbrauch vor , der zwar ſeine Gläubiger: fördern , aber es beſteht kein Intereſſe, in Wahrheit

benachteiligung enthält, aber geeignet iſt , durch unſelbſtändig gewordene Eriſtenzen als anſcheinend

Tauſchung über Eigentumsverhältniſſe Schaden freie Gewerbetreibende auftreten zu laſſen. Es iſt

an uridten , der Eigentumsvorbehalt an fog . im Gegenteil für die Leute , die mit ihnen zu tun

Rommiiſionswarenlagern. An ſich ift haben wie für die Beurteilung der ſozialen Geſamt

freilich der Eigentumsvorbehalt ein einwancfreies lage weit beſſer, zu wiſſen, woran man iſt. Wer

und beim jebigen Stand oft auch notwendiges Mittel keinen eigenen Kredit genießt und den wirklichen

zur Sicherung des geſtundeten Kaufpreiſes ( beſ . Kommiſſionär oder Agenten nicht machen kann

auch gegenüber etwa beabſichtigter Sicherungsüber- oder will, der ſei indes Handlungsgehilfe oder

eignung ).) Der Mißbrauch beſteht aber darin , Prokuriſt und der Unternehmer, der mit ihm

daß der Inhaber des Warenlagers nach außen arbeitet, bekenne ſich zu ſeinen Verkaufsſtellen oder

ale deſſen Herr und nach Maßgabe der Beſtände Zweiggeſchäften , die es nun einmal ſind.

freditwürdig auftritt . Dit genug iſt er überichuldet, Wer ſich auf unredliche Weiſe Gewinn ver :

aber durch Heihilie Dritter in die Lage verſeßt, ſchaft hat, iſt leicht geneigt, durch Schiebungen

ſein früher ihm abgepfändetes Geſchäft äußerlich dafür zu ſorgen , daß derſelbe ihn nicht wieder

ſo weiter zu führen , als ob nichts geſchehen wäre . entriſſen werden kann . Der nicht mehr Kredit

Daß die Sicherheitsübereignung heute für das würdige , der infolge beſtimmter Maßnahmen ſeine

Kreditbedürfnis des kleineren Verkehrs nicht zu Geſchäfte unter dem Anſchein vertrauenswürdiger

entbehren ſei , möchte im Streit der Meinungen Verhältniſſe führt , wird leicht auf dieſer Grunds

die vorherrſchende Anſicht bilden . Auch der Aus: lage zur Täuſchung und Schädigung Gutgläubiger

ſchuß des deutſchen Handelstags hat ſie noch i. I. ſchreiten. Beidemale werden die Umſtände nicht

1913 ausgeſprochen . An zahlreichen und ein : ſelten ſo liegen , daß der Geſchädigte zweckmäßig ,

gehend begründeten Vorſchlägen, die Schäden zu ſtatt wegen argliſtiger Täuſchung oder Gläubigers

bekämpfen , fehlt es ſchon lange nicht. Man hat benachteiligung anzufechten , auf Schadenserſatz

die geſekliche Einführung der Mobiliar-Hypothet, klagt. Nur allzuoft iſt aber bei derjenigen Perſon,

unter beſtiminten Einſchränkungen und mit Regiſter: die rechtlich als der nächſte Beflagte in Frage

zwang, angeraten , während leşterer von anderer kommt, nichts zu holen . Erſt dahinter ſteht ein

Seite als in der Anwendung wertlos bezeichnet Zahlungsfähiger, dem die Früchte der unlauteren

worden iſt. Andere Vorſchläge beziehen ſich auf Gebarung ganz oder teilweiſe zukamen oder der

9) Vgl . Höniger a . a . D. S. 6.

Göniger daj. S. 48.

5) Wegen Anwendung der SS 94 und 805 3BO.

vgl. Bellwig, M. u. W. 1911 , 3011
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an ihr doch ein mittelbares Intereſſe hatte. Die warum ungeſchehene Straftaten unterblieben ſind ,

Beſtimmungen des HGB. über die Haftung beim läßt fich freilich nur dann erbringen, wenn ein

Uebergang von Handelsgeſchäften, dann desBGB. ſtrengeres Vorgehen gegen beſtimmte Straftaten

über die Haftung bei Vermögensübernahme führen eingeſeßt hat und alsbald eine unzweifelhafte Ab

manchmal da zum Ziel, wo der Nachweis eines nahme feſtgeſtellt werden kann. Mag man den

Verſchuldens nicht wohl zu erbringen iſt. Den wirklichen Wert unſerer heutigen Strafrechtspflege

Weg, der beim mittelbaren Verſchulden eines für die Abſchredung der Uebeltäter höher oder ge

Dritten eingeſchlagen werden kann, zeigt RG3. ringer einſchäßen : wenn irgendwo, ſo iſt ihre Wir

74 , 224 (die ſich mit Vereitelung geſeßlicher Unter- kung bedeutungsvoll bei den Straftaten , die Un

haltsanſprüche mittels Vermögensentäußerung an lauterkeit in Handel und Verkehr in fich ſchließen.

die Schweſter befaßt) : ſolang nur der bloße An- Nicht nur da, wo ſtarker Anreiz der Ausſicht auf: Un

fechtungstatbeſtand gegeben iſt — Benachteiligungs- übermäßigen und raſchen Gewinn zu bekämpfen ift.

abſicht des Schuldners und Renntnis des Dritten- ſondern ganz beſonders bei denjenigen Handlungen,

finden zwar die Vorſchriften über Gläubigeran- die keinen Betrug im eigentlichen Sinn bedeuten,

fechtung allein Anwendung und beſteht keine wie z. B. Verfehlungen gegen die Geſeke wider

Schadenshaftung; darüber hinaus können aber den unlauteren Wettbewerb oder die gewerblichen

weitere Umſtände die Haftung wegen Schädigung Urheberrechte, die aber oft von Leuten begangen

wider die guten Sitten nach § 826 BGG. recht- werden, welche Wert darauf legen , daß man ihnen

fertigen, ſo beſondere Verſchleierungen, beſondere „ nichts nachſagen “ kann . Es gehört dazu, daß

perſönliche Beziehungen, uſw., wobei nicht nur die Strafe richtig bemeſſen iſt. Die Klagen ſind

die einzelnen an fich etwa anfechtbaren Geſchäfte ganz allgemein, daß bei Verfehlungen der legt-:

zu betrachten find, ſondern der ganze Zuſammen- gedachten Art die Strafen viel zu gering aus

hang und das Endergebnis. fallen im Verhältnis zum Gewinn des Täters aus

So kann nach Umſtänden beim Fünfzehnhundert ſeinen ſtrafbaren Handlungen, ſo daß hartnädige:

markvertrag der Arbeitgeber fich haftbar machen, Sünder, denen es auf eine leere Strafliſte nicht

der ja wiſſen muß, warum er eine ſo auffällige ankommt, die niedrigen Strafen gewiſſermaßen

und ſtets auf die Verkürzung von geſeßlichen An- unter die Geſchäftsuntoſten kalkulieren . Daß dieſer

ſprüchen gerichtete Maßnahme durch ſeine Mit Geſichtspunkt bei der Strafbemeſſung nicht ge

wirkung ermöglicht (vgl. Meikel, BIFRA. 77, nügend berüdſichtigt wird, mag öfter damit zu

416). Es wird klar, daß der Zahlungsfähige ſammenhängen, daß viele Anzeigen von gehäffigen

haftet , der fich vom zahlungsunfähigen Schuldner Konkurrenten erſtattet werden, die das nächſte Mal

zum Schaden Dritter Sicherung geben läßt, in- der Anzeige des heute Verurteilten zum Opfer

ſofern er von dieſem in dauernder Geſchäftsver- fallen . Man ſollte beide anfaſſen. Aber auch

bindung mit Geld bezahlt wird, von dem er bei ſchwerem wirklichen Betrug fallen manchmal,

wiſſen muß, daß es dieſer Schuldner nur deshalb gewiß nicht zumeiſt, die Strafen wider das Ver

erlangt, weil ſeine anderen Gläubiger ihm kreditieren hältnis milde aus. Der geſekliche Strafrahmen

in derMeinung, Geſchäft und Waren gehörten iſt ohnedies nicht hoch für nichtrüdfällige Betrüger,

ihm . Vorſäßlich ſchädigt auch der, der einſieht, die aus den niedrigſten Beweggründen undere um

daß ſein Tun die Schädigung nicht unwahrſchein- die Frucht ihrer ehrlichen Lebensarbeit gebracht

lich zur Folge haben werde, trop dieſer Einſicht haben . Die Strafrechtspflege hat in dem Beſtreben,

von ſeinem Tun nicht abläßt und die Schädigung alte barbariſche Fehler abzutun, fich ſo ſehr

im Hinblick auf den ihm entſtehenden Vorteil in in die Pſychologie des Verbrechers dertieft, daß

ſeinen Willen aufnimmt (RO. 3. I. 11 , ſ . D33. ſchließlich andere Rückſichten zu kurz gekommen

1911 S. 650 ). Die Anwendung des § 826 BOB. find. Die große Menge und namentlich die

auf beſtimmte Fälle iſt in DR3. 1914, 365 , 661 jenigen aus ihr, die wegen der eigenen Neigung

mitgeteilt. zu ähnlichen Straftaten des Anblics einer wirt

IV. ſamen Strafrechtspflege bedürftig find, verſtehen

Daß das Strafrecht zuerſt um der Sühne nichts davon, daß der ſchlaue und erfolgreiche

des Unrechts willen da jei , dieſe Lehre von großer Betrüger vielleicht ein bedauernswerter Piychopath

Tragweite gehört vielleicht zu jenen Dingen, die iſt, ſondern ſie ſehen nur, wieviel Geld er er
den Krieg nicht überleben werden . Wohin wir gaunert und wieviel Strafe er bekommen hat.

blicken , geſchieht unermeßliches Unrecht, das kein ZumUnglück dieſes Pſychopathen gehört auch , daß

Menich je jühnen wird. Der wahre Grund des er beſtraft werden muß. Unſere tüchtigſten Männer

Strafrechts kann nicht das bischen Vergeltung vergießen draußen ihr koſtbares Blut – und da
ſein , die auch zu Friedenszeiten nur einem kleinen ſollte die überſtändige Vergeltungsidee hindern , die

Teil aller berübten Straftaten widerfährt und die Wertloſeſten auf ihre Weiſe fürs Vaterland leiden

auf der eigentlich gottesläſterlichen Meinung beruht, zu laſſen, nämlich für den Ernſt der Strafrechts

Menſchen könnten jeder Tat eine „ angemeſſene pflege?

Sühne" finden. Abſchredung gilt es vor allem , Die Hoffnung eines ſcharfſinnigen Betrügers,

das pſychologiſche Rachebedürfnis zulegt. Beweis , ſeiner Strafe zu entgehen , iſt leider oft nicht uns

I
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begründet und leider entbehrt das Sprichwort von angeblicher rauher Biedermänner und das über

den kleinen und den großen Dieben auch heute legene Lächeln gewiſſer Herren last fashion gleich

nicht der Wahrheit , wenn auch nicht mehr im mäßig unbeirrt über ſich ergehen zu laffen. Man iſt

Sinne der Zeit ſeiner Entſtehung. (Was die denn auch mehrfach dazu gelangt, zur Verfolgung

„ kleinen “ Unredlichkeiten anlangt , iſt übrigens die beſtimmter wichtiger und ſchwer zu faſſender Straf

Strafanzeige die richtige Waffe überall da, wo taten beſtimmte beſonders geeignete Beamte für

der geringe Wert, um den der einzelne geſchädigt die Dauer aufzuſtellen.

ift, außer Verhältnis zu den Koſten , den Mühen Kommt es in einem „ großen “ Fall zur An

und dem Endergebnis der Verfolgung im Zivil : klageſchrift, ſo hat oft der Angeſchuldigte ſeinen

prozeffe fteht). Es ſei hier nicht die Rede von Verteidiger dermaßen einzunehmen gewußt, daß

einer gewiſſen Baghaftigkeit, die trok feſtgeſtellter deſſen Ausführungen, die der Anklage den Boden

unwahrer Verſicherungen ſich allzu ſchwer ent- entziehen ſollen, jene Kraft innewohnt, die nur

ſchließt, auch das Bewußtſein von der Rechts- Ueberzeugung verleiht . Nun hat das Gericht zu

widrigkeit des angeſtrebten Vorteils auf Seite des entſcheiden, ob hinreichender Verdacht vorliegt .

Täters uder wirklich erfolgte Täuſchung oder deren Dejter als gut kann die Sachlage auf Grund der

Urſächlichkeit für die Entſchließung des Getäuſchten Aften nicht genügend durchſchaut werden und das

zu bejahen , und dabei wohl auch einen übrig- Bedenken , ob die ganze große Beweiszurichtung

bleibenden Betrugsverſuch überſieht. Auch nicht auch die Ueberführung bringen werde , die Scheu

von der manchmal allzu begriffsmäßigen Behands vor der Verantwortung , daß der Aufwand von

lung der Frage , ob ein Vermögensſchaden ein: Mühe und auch Geld umſonſt vertan ſein könne ,

getreten iſt (zu RG3. 83, 245 vgl. Schneider, führt dann zur Entſcheidung: das Hauptverfahren

D33. 1915 , 271). Von der nicht zu beſtrei- wird nicht eröffnet, weil trotz ſchwerwiegender Vers

tenden Tatſache muß geſprochen werden , daß dachtsgründe Üeberführung nicht zu erwarten ſteht.

ſchwere Unredlichkeiten oftmals nicht beſtraft Schade! Liegen einmal die Dinge ſo , daß unter

werden , weil keine genügende Auftlärung der tat- allen Umſtänden ein unlauteres und gefährliches

ſächlichen Verhältniſſe erfolgt. Es iſt richtig , daß Verhalten des Angeſchuldigten , wahrſcheinlich aber

viele Strafanzeigen wegen Betrugs u . ä . wiſſent- eine ſtrafbare Handlung gegeben iſt, dann ſollte

lich oder fahrläſſig zu Unrecht erſtattet werden , ihn die Möglichkeit einer Freiſprechung nicht vor

um ſich übernomniener Verpflichtungen zu ents der Hauptverhandlung ſchüßen. Dem redlichen

ledigen oder bei enttäuſchten Hoffnungen etwas Verkehr iſt in ſolchem Fall ſchon dann ge

vom Vertragsgegner herauszupreſſen. Das läßt dient, wenn die ganze Gebarung in der Deffent

ſich der Strajanzeige nicht von vorneherein an: lichkeit des Gerichtsſaals ausgebreitet und be

fehen und ſo kommt es , daß die Anzeigen , die leuchtet wird . Dieſe Erwägung gehört zwar

ſich auf Privatrechtsverhältniſſe beziehen , leicht mit nicht der StPO. an , fie darf fich aber neben der

einem unbewußten Widerwillen in die Hand ge- Rudſicht auf die Koſten wohl ſehen laſſen . In

nommen werden . Kommt dazu , daß ein nicht dem Maße, wie der juriſtiſche Nachwuchs von

einwandfreies Verhalten des Anzeigers ſelbſt als. vorneherein tieferes Verſtändnis des Zuſammens

bald ſich herausſtellt, ſo beſteht für manche wohl- hangs von Recht und Wirtſchaft zur erſten Amts

begründete Anzeige die Gefahr, daß ihr feine ausübung mitbringen wird, wird auch hier Forts

Folge gegeben wird . Bei Straftaten, deren Rah. ſchritt ſich zeigen . Dann werden auch Zivilaften

men das Geſchäftsleben bildet, machen die Bes in geeigneten Fällen öfter den Weg zum Staats

hörden vom Sachverſtändigen vielfach immer noch anwalt oder zum Regiſterrichter finden und es

nicht den geeigneten Gebrauch. Der Sachverſtändige werden wohl auch die Klagen aus Geſchäftskreiſen

- aber der richtige ! – tann gar nicht früh ſeltner werden (verſtummen werden ſie auch da

genug beigezogen werden , wenn die zutreffende nicht, wo die Staatsanwaltſchaft recht hat) , daß

Behandlung des Falles davon abhängt, ob ähn- bei Straftaten , die mit Privatflage verfolgt werden

liches Gebaren ein ausnahmsweiſes oder ein regel : förnen , vor allem bei unlauterem Wettbewerb, die

mäßiges Vorkommnis darſtellt und wie es von der Anklagebehörde allzu ſelten wegen öffentlichen

Geſchäftswelt beurteilt wird . Vor allem handelt Intereſſes von Amts wegen vorgehe .

es ſich um eine Perſonalfrage . Wer vielleicht durch

Jahre mit großer Schlaubeit im Geſchäftsleben

getauſcht und etwa ſeinen Aufſichtsrat an der Naje

herumgeführt hat , der hat auch das Zeug , die Baterſchaft und Striegsteilnehmer.')

Behörden zu täuſchen . Da gehört kein Anfänger
Von Oberlandesgerichtsrat Dittmann in Nürnberg.

in der Strafrechtspflege auf den Plan, denn hohe

Geiſtesſchärfe, Kenntnis der Rechts- und Wirt- In der gemeinrechtlichen Praris ſtritt man , ob

ſchaftslehren , auch Tatfrajt vermögen hier die Er: der Unterhaltsanſpruch des außerehelichen Kindes

fahrung nicht zu erſetzen . Es bedarf aber reich- gegen den Vater auf der natürlichen Verwandt

licher Erfahrung , um überſchwengliche Beteues
1 ) Vgl. die Mitt, von Stangl S. 253 d. vorigen

rungen nach Art des Schmeie Tinkeles , Grobheiten Jahrgangs.
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ſchaft oder auf einem Delikt beruhe, man ſtritt verbinden , aber das ändert nichts an der Beweis:

weiter, ob dem Kinde oder der Mutter neben laſt ; die Sache liegt ähnlich wie wenn jemand

der Klage auf Unterhalt noch eine beſondere Klage durch ein Tier oder durch ein Kraftfahrzeug be

auf Anerkennung der Vaterſchaft zuſtehe (actio ſchädigt wird und die Klage ſowohl auf die geſeka

de partu agnoscendo utilis, Roth. Deutſches liche Haftung des Tierhalters oder Automobil

Privatrecht § 173 Anm. 2). Das BGB. ſtüßt halters als auf unerlaubte Handlung gründet;

nun zwar „ die Unterhaltspflicht des Vaters des gegenüber dem erſten Anſpruch muß der Beklagte

unehelichen Kindes auf die wirkliche Vaterſchaft fich entlaſten, für den zweiten bleibt der Kläger

und behandelt ſie daher als eine familienrecht: beweispflichtig. Verkehrt aber iſt es , wenn das

liche, aus dem Status des Kindes fich ergebende Rind den Ronkumbenten nur als ,,Bahlvater"

Verbindlichteit", lehnt es jedoch ab , von einzelnen belangen will und dann gleichwohl zu erkennen“

Beſtimmungen wie § 1310 46.3, 1719, 1723 bittet : 1. der Beklagte habe die Vaterſchaft an:

abgeſehen , familienrechtliche Beziehungen zwiſchen zuerkennen , 2. derſelbe habe folgende Unterhalts:

dem unehelichen Kinde und deſſen Vater anzu: beiträge zu leiſten . In dieſem Falle iſt der erſte

nehmen – 8 1589, Motive IV, 868, 874, 1. auch Antrag nicht nur überflüſſig, ſondern geradezu

ROSt. 34, 427 ; 41 , 301 . Es bedient fich ſchädlich, weil er zu Zweifeln Anlaß gibt , welche

daher im 8 1717 der Ausdrudemeije „ als Vater Anſprüche eigentlich erhoben werden wollen und

des unehelichen Kindes im Sinne der 88 1703-1716 wie der Streitwert zu berechnen ſei . (Vgl . hiezu

gilt", nicht etwa : „ Vater des unehelichen Kindes die bei Stein , 3PO. 8 3 Anm . 26 Angef., beſ.

iſt“, und man hat daher den Vater auch als den KammerG. JW . 1902, 485. ) Demgemäß iſt

„ Zahlvater “ bezeichnet. Die Motive IV, 21 zu es bei vielen außerbayeriſchen Gerichten üblich, den

§ 1236 jeßt 1310 erörtern weiter , daß es an Antrag auf Anerkennung der Vaterſchaft über

einem praktiſchen Bedürfniſſe fehle , auch für den haupt wegzulaſſen . In Bayern hat das JuſtMin .

Fal des § 1310 eine beſondere Rechtsvermutung ſeinerzeit die Vormundſchaftsgerichte auf die Entſch.

der unehelichen Vaterſchaft aufzuſtellen , vielmehr des D626 . vom 23. Febr. 1906 aufmerkjam ge

derdiene e8 den Vorzug, den Richter, wie auf dem macht und die Amtsgerichte bedienen ſich ſeitdem

Gebiete des Strafrechts, 3 173 StGB . , jo auch vielfach eines Klageformulars, in dem auch auf

hier in Betreff der Beweisfrage nicht an Rechts- Anerkennung der Vaterſchaft geklagt und dieſer

vermutungen zu binden , ſondern es in dieſer Hin : Antrag damit begründet wird, daß das flagende

ſicht nur bei den allgemeinen Grundſäßen be: Rind auf Grund des Urteils den Randpermert

wenden zu laſſen. Zutreffend hat daher das ObLG . im Geburtsregiſter . zu veranlaſſen beabſichtige.

in dem Beſchluſſe vom 23. Febr. 1906 Samml. VII Dagegen läßt fich an ſich nichts erinnern , da das

109 = Bay3iR. II , 228, SeuffX . 61 Nr. 138 Intereſſe des Rindes an der Erwirkung des Rand

ausgeführt, daß die Feſtſtellung, daß ein beſtimmter vermerks zur Begründung der Feſtſtellungsflage

Mann als Vater im Sinne der $$ 1703-1716 ausreicht , 1. auch S8 1719 , 1723 BGB. Nur

gilt , d . h . daß ihm die dort bezeichneten Verpflich: vergeſſen nicht wenige Amtsgerichte, aus dieſer

tungen obliegen , nicht eine Feſtſtellung der A6 Form der Klage die entſprechenden Folgerungen

ſtammung des Kindes und nicht geeignet iſt, als zu ziehen ; ſie erheben den Beweis über die Ein:

Grundlage zur Vermerkung der Abſtammung des rede, lehnen aber vielfach die Beeidigung der Rinds

Kindes im Geburtsregiſter nach 8 26 PerjStG . mutter ab, durch die in der Regel allein der Be

zu dienen , daß vielmehr zu dieſer Vermerkung die weis der Erzeugung durch den Beklagten geführt

Feſtſtellung des Verhältniſſes erfordert wird, das werden kann , erklären dann , der Beklagte habe

die Grundlage der in $ 1310 BGB . beſtimmten die Einrede der mehreren Zuhälter nicht bewieſen

Ehehinderniſſe bildet . Mit anderen Worten , dem und verurteilen ihn nicht nur zur Zahlung des

unehelichen Rinde ſteht ein doppelter Weg offen : Unterhalts, ſondern auch zur Anerkennung der

der der Leiſtungsklage nach 88 1708-1716 auf Vaterſchaft. Daß ein ſolches Verfahren dem Ge:

Gewährung des Unterhalts und außerdem , aber jetze nicht entſpricht, dürfte nach den obigen Aus:

nur wenn die Vorausjekungen des 256 3PD. führungen feſtitehen. Will man ſchon von einer

gegeben ſind, der der Feſtſtellungsklage auf An- Beeidigung der Kindemutter nichts wiſſen, ſei es ,

erkennung der Vaterſchaft im Sinne des § 1310 um ihr die übliche Meineidsanzeige des Beklagten

BOB. (1. auch RORRomm . $ 1717 4.1 , zu ein : zu erſparen, ſei es , daß man ſich auf den m. E.

ſeitig DLG . München in I W.1916 ,975 ) . Nur in anfechtbaren Standpunkt Steing ſtellt – Komm .

dem erſten Falle tehrt ſich die Beweislaſt inſofern zur 3PO . 8393 A. 18 , ebenſo DbLG .S. 3,328 -,

um, als der Konkumbent zunächſt haftet und ſich die nachträgliche Beeidigung dürfe nicht zu dein

nur durch den Beweis der Einrede der mehreren Zwed erfolgen , um auf einen verdächtigen Zeugen

Zuhälter befreien kann , im zweiten Fall bleibt es eine Preſſion zu üben , und ihn unter dem Zwange

bei den gewöhnlichen Beweisregeln und das Kind des Eides zu einer allenfallſigen Aenderung ſeiner

muß den poſitiven Nachweis erbringen, daß der Ausſage zu nötigen, dann veranlaſſe man lieber

Beklagte mit Sicherheit ſein Erzeuger ſei . Natür- die hiezu meiſt bereite Klagspartei, den ſelbſtän

lich kann das Kind beide Anſprüche in einer Klagedigen Antrag auf Anerkennung der Vaterſchaft

1
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zurüdzuziehen und fich mit der Verurteilung des anſpruchs auszuſeßen, wegen des Unterhaltsanſpruchs

Beklagten zur Unterhaltsgewährung zu begnügen. dagegen der Klage ihren Fortgang zu laſſen. Vgl.

Eine Feſtſtellung der unehelichen Vaterſchaft mit übrigens wegen Beſtellung eines Vertreters des

Wirkung für und gegen alle gibt es nach § 644 Kriegsteilnehmers bei nicht vermögensrechtlichen

BPO. ohnedies nicht (9. auch DbLG. S. 10, 44 ; Anſprüchen Güthe Schlegelberger,Kriegsbuch II , 33 .

RO3. S. 68, 60) .

Wie ſteht es nun bei der Vaterſchaftsklage

mit dem Ausſeßungsrechte des Kriegsteilnehmers

nach § 3 Geſ. vom 4. Aug. 1914 und $ 2 BRVO. Sleine Mitteilungen.

vom 14. Jan. 1915, falls die Klagspartei fich

der Ausſeßung widerſekt und das Gericht ſie für
Geſamtſtrafe im Strafbefehl. E. verbüßt zurzeit

offenbar unbillig hält ? Für dieſe Frage ſcheiden
9 Monate Gefängniß wegen Diebſtahls. Auf den Antrag,

wegen eines Vergebens nad Art. 4 Nr. 2 Mr86. (wegen

natürlich alle jene Fälle aus, in welchen die Klags: Tragens einer Waffe) einen Strafbefehl auf 8 Tage

partei nach der Begründung ihrer Klage gar keinen Gefängnis zu erlaſſen und eine Geſamtſtrafe von

ſelbſtändigen Antrag auf Anerkennung der Vater- 9 Monaten 5 Tagen zu bilden, erließ das Amts

ſchaft im Sinne des § 1310 BOB. ſtellen wollte gericht den Strafbefehl auf 8 Tage, lehnte aber die

und in denen der Antrag auf Anerkennung der Bildung einer Geſamtſtrafe ab. Die Straffammer

Vaterſchaft ſomit nur eine überflüſſige Zutat iſt, Zweibrüden wies mit Beſchlußvom 17. Februar 1917

ähnlich wie der Antrag auf Anerkennung des Eigen:
die Beſchwerde des Staatsanwalts ab. Sie ſchloß fich

tums bei der Widerſpruchsklage des § 771 ZPO.
der Auffaſſung von Löwe an, daß $ 447 Abſ. 2 STPD .

Denn in dieſen Fällen handelt es fich, genau be:
auch keine Geſamtſtrafe von mehr als ſechs Wochen

zulaſſe; denn nach ihrer allgemeinen Faſſung gelte

ſehen, nur um vermögensrechtliche Anſprüche.) die Beſtimmung auch für die Bildung einer Geſamt

Wie aber, wenn der Antrag ſelbſtändig imSinne ſtrafe ". – Das Ergebnis iſt unerfreulich. Es muß

des § 1310 geſtellt wird ? Hier liegt freilich Häu- nun die Rechtskraft des Strafbefehls abgewartet und

fung eines vermögensrechtlichen Anſpruchs — auf nachträglich eigens eine Geſamtſtrafe herbeigeführt

Unterhalt – und eines nicht vermögensrechtlichen, werden . Leicht kann inzwiſchen die zuerſt verhängte.

rein familienrechtlichen vor (Stein 8 1 Anm. 13 , Strafe verbüßt ſein. Die Schlußfolgerung daraus,

Seuffert $20 Anm . 2) undnur im lekteren Fallé daßder Wortlaut der Beſtimmung nicht unterſdeide,

ift das Ausſeßungsgebot der Kriegsgeſeße zwingend.
iſt hier wie ſonſt trügeriſch . Die Notwendigkeit, zu

Man kann nun feineswegs, wie der BS. XII, 253
unterſcheiden , kann auch aus inneren Gründen fließen .

Es liegt nahe genug, anzunehmen , daß der Grund

dieſer Zeitſchrift mitgeteilte Beſchluß des LG. Strau des $ 447 Abſ. 2 nicht zutreffe, ſoweit es ſich darum

bing annimmt,ſagen , der Antrag auf Zuerkennung handelt, dieim Straßbefehl eigentlich verhängte

der Vaterſchaft ſei für den Antragauf Zuerkennung (innerhalb der zuläſſigen Grenze liegende) Strafe in

des Unterhalts präjudiziell; die Verurteilung des eine Geſamtſtrafe einzubeziehen. Im allgemeinen :

Ronkumbenten nach 88 1708—1717 iſt ja von der Wenn in Verfahrensfragen über die Auslegung der

Feſtſtellung ſeiner wirklichen Vaterſchaft ganz un
Geſebesvorſchriften Zweifel beſtehen , empfiehlt es ſich

abhängig ,die Verurteilung zum Unterhalt hat
den Weg zu wählen, der einer förderlichen Erledigung

vielmehr ſchon dann ſtattzufinden, wenn der Be:
der Sache günſtiger iſt – wenn er irgend fich rechts

klagte, der den Verkehr geſtändigt, mit der Ein- fertigen läßt.
I. Staatsanwalt geiler in Zweibrüden.

rede der mehreren Zuhälter nicht durchdringt,

während die Klage auf Anerkennung der Vater

ſchaft ſchon dann abzuweiſen iſt, wenn das Kind
den hier von ihm geſchuldeten Beweis nicht voll Baterſchaftåtlage gegen die Erben eines Kriegsteil:

erbringt, wenn alſo in dieſer Richtung Zweifel nehmers. Die Feſtſtellung der Vaterſchaft von Kriegs

übrig bleiben. Aber ebenſowenig läßtſichſagen, teilnehmern zu unehelichen Kindern bat durch dieNo:

die Leiſtungsklage auf Unterhalt überwiege auch

velle zum Familienunterſtüßungsgeſeß vom 4. Auguſt

1914 RGBI. S. 332 an Bedeutung gewonnen. Denn

gegenüber der ſelbſtändigen Feſtſtellungsklage auf nach der neuen Faſſung des§ 2 hat auch das unehe

Anerkennung der Vaterſchaft derart, daß die Fort- liche Mind des Kriegsteilnehmers , inſofern ſeine Ver

führung der erſteren – falls die Ausſeßung ab- pflichtung als Vater zur Gewährung des Unterhalts

gelehnt wird auch die Fortführung der leß= feſtgeſtellt iſt“ , Anſpruch auf Unterſtüßung. Dabei

teren , dem Zwecke des Geſekes entſprechend, nach handelt es ſich nur um die Feſtſtellung des „ Zahl

fich ziehen müßte. Man wird daher , wenn die
vaters “ nach 88 1708-1717 BGB. , nicht um die ſchwies

Klagepartei der Ausſeßung widerſpricht und dieſe rigere Feſtſtellung des wirklichen Vaters . Stirbt der

offenbar unbillig iſt, nicht umhin können , das

Kriegsteilnehmer mit Hinterlaſſung von Vermögen, lo

ergibt ſich keine Schwierigkeit, weil der Unterhaltas

Verfahren bezüglich der beiden Anſprüche zu anſpruch nach § 1712 I mit dem Tode des Verpflichteten

trennen (8 145ZPO. ) , wegen des Feſtſtellungs- nicht erliſcht. Kann das Kind aber auch gegen die

Erben des Vermögensloſen Ariegsteilnehmers auf Feſt

) Dem angef.Beſchl. d . OLG .München wäre daher ſtellung der Vaterſchaft klagen, oder den Rechtsſtreit

im Ergebnis beizutreten, wenn es ſich dort um einen wenigſtens bezüglich dieſes Anſpruchs weiterführen ,

derartigen Fall handelte, wenn die Erben dem Unterhaltsanſpruch mit der Er

!
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ſchöpfungseinrede nach § 1990 begegnen und bei nachs der Staatsgewalt für ehelich erklärten

gewieſener Unzulänglichkeit des Nachlafjes ſofortige (88 1723 ff. BGB .) Kinder zu verſtehen . Das iſt nach

Klageabweiſung bezüglich des Unterhaltsanſpruchs der Zuſammenfaſſung der beiden Legitimierungsarten

fordern können ? Ein Urteil des Landgerichts Uldhaffen- unter der gemeinſamen Ueberſchrift „Legitimation

burg, FW. 1916, 1594, ſ. auch ebenda 1917, 91 verneint une belicher Rinder" im IV. Bud des BGB.,

die Frage, wohl mit Recht, obwohl die angeführten 2. Abſchnitt, 7. Titel felbſtverſtändlich, übrigens bes

Gründe nicht durchweg zutreffen . Denn, wenn dort züglich des BG. bei den Beratungen des Geſebes im

geltend gemacht wird, die Feſtſtellung der Vater- Ausſchuſſe der Abg.-Hammer vom Finanzminiſter auf

ſchaft habe nur vermögensrechtliche Bedeutung" Grund der Motive auch ausdrüdlich feſtgeſtellt worden .

ſo liegt hier wieder die häufige Verwechſlung vor In der Praris ergibt ſich nun aber bei der Gleich

zwiſchen dem Zahlvater“, deſſen Ermittlung nur vers behandlung der beiden Arten von legitimierten Kindern

mögensrechtliche Bedeutung hat und dem wirklichen eine Schwierigkeit, die durch eine in den ſämtlichen

Bater, deſſen Ermittlung auch familienrechtliche Bes Gefeßen befindliche Lüde verurſacht iſt.

deutung hat - 88 1310,1719, 1723BGB., 826 PerſStG .; Bei der Legitimation durd nad folgende Ehe

vgl. Urteil des LG. Straubing S. 29 und den Aufſaß des der Eltern iſt weſentlich für den Erwerb einer

Verfaſſers S. 112 ff. dieſer Nummer. Damit, daß & 2 des Anwartſchaft auf Waiſengeld durch das legitimierte

Familienunterſtüßungsgeſebes nur die Feſtſtellung des Kind, daß die Ehe vor der Verſepung des Beamten in

Zabloaters" fordert, ſchließt es allerdings nicht aus, den (dauernden) Ruheſtand vor der Penſionierung oder

daß das uneheliche Aind das weitergehende Urteil auf vor der Entlaſſung der Militärperſon geſchloſſen wird.

Feſtſtellung des wirklichen Vaters erwirft. Allein Denn da nach § 1719 BGB. die Wirkungen der Les

gegenüber den Erben des behaupteten Erzeugers kann gitimation durch nachfolgende Ehe vom Zeitpunkt der

das Kind dieſen Anſpruch nicht mehr durchleben. Denn Eheſchließung an (nicht rückwirkend ! ) eintreten, eine

nach $8 1922, 1967 BGB. gehen, abgeſehen von hier nad der Penſionierung uſw. erfolgende Verebelichung

nicht gegebenen Ausnahmen, nur die vermögensrechts aber- abgeſehen von der Kriegeverſorgung des MHG.

lichen , nicht auch die familienrechtlichen Beziehungen nach $ g 8 , 16 MHG. , $ 8 BH 1., Art. 81 BG weder

des Erblaſſers in ihrer Geſamtheit auf die Ei ben für die Frau, noch für die Kinder dieſer Ehe eine An

über (Strohal, Erbrecht § 1 Anm. 23 ; Endemann wartſchaft auf Witwen- und Waiſengeld begründet, ſo

BD. III, § 2) . Als Erben können die Witwe oder hat natürlich auch das durch eine nach der Penſionierung

die Kinder oder gar die Teſtamentgerben des Kriegs uſw. geſchloſſene Ehe legitimierte Nind , gleichvielwann
teilnehmers alſo nicht auf die Feſtſtellung der Vaters es geboren iſt, nicht mehr Recht, als die anderen, ſpäter

ſchaft im familienrechtlichen Sinne belangt werden , geborenen Kinder dieſer Ehe ; es iſt rechtlich ein Kind

eine Feſtſtellungstlage gegen fie perſönlich, ohne Rüd- dieſer (verſpäteten) Ghe, hat alſo teine Anwartſchaft

Ficht auf ihre Erbeneigenſchaft, erſcheint aber erſt recht auf Waiſengeld.

als ausgeſchloſſen , denn ſie ſind nach $ 1589 II mit
Bei der Ehelichkeitserklärung durch Ver

dem Kinde, abgeſehen von dem Ehehindernis des
fügung der Staatsgewalt tritt die Wirkung

§ 1310 III nicht verwandt noch verſchwägert, ſtehen bezüglich der Ehelichkeit des Kindes mit dem Wintſam
alſo für ihre Perſon nicht in familienrechtlichen Bes

werden der Verfügung der Staatsgewalt ein. Eine

ziehungen zu ihm . Das Intereſſe des Kindes an der Eheſchließung tommt überhaupt nicht in Betracht Die

Feſtſtellung der wirklichen Vaterſchaft gegenüber den
drei Geſeße regeln aber nur die Wirkungen einer

Erben des Kriegsteilnehmers iſt daher nur ein tat verſpäteten Eheſchließung, indem ſie für dieſen
ſächliches, es bildet nicht den Inhalt eines Rechts Fall als Ausnahme von der Regel Frau und finder
anſpruches, wie ihn $ 256 3PO, erfordert (Seuffert 2 a,

bezüglich der Hinterbliebenenverſorgung rechtlos

Stein II 1 zu § 256, DLGRſpr. 3 191 ) . Für die Er
ſtellen. Natürlich hätte billigerweiſe (wenn man

wirkung der Familienunterſtüßung mag dieſes Ergebniß daran gedacht hätte !) auch eine gleiche Regelung
!

unerwünſcht ſein, allein dieſer Umſtand darf nicht dazu für den Fall der nach der Penſionierung uſw. er
führen , eine Klage gegen jene zuzulaſſen, denen die folgenden Ehelich keitserklärung durch Ver

Paſſivlegitimation fehlt . Man ſollte dieſem Umſtand fügung der Staatsgewalt erfolgen müſſen . Tat

vielmehr bei der beabſichtigten Neugeſtaltung des
ſächlich hat man aber nicht daran gedacht. Und da

FamUnterſtGeſ. Rechnung tragen und lieber die Feſts
es ſich bei den Beſtimmungen über die Wirkungen

ſtellungsklage gegen den Fiskus zulaſſen , die nach dem
einer nach der Penſionierung uſw. erfolgenden Ehe

derzeitigen Rechtszuſtande gleichfalls nicht angängig
ſchließung um die Statuierung einer Ausnahmevon

ſein dürfte (1. auch W. 1917, 277) . der Regel handelt, wird man dieſe Beſtimmungen hier

Oberlandesgerichtsrat Dittmann in Nürnberg. auch nicht mentſprechend“ anwenden dürfen . Aus

nahmebeſtimmungen vertragen im allgemeinen teine

ausdehnende Auslegung, entſprechende Anwendung;

das iſt ein nicht unbegründetes Gebot der Rechts

Das Waiſengeld der legitimierten Kinder. Sowohl ſicherheit.

im MilHinterblGeſ. vom 17. Mai 1907 (= MHG.), So kommt man notwendig zu dem recht unbilligen

wie im (Reichs) BeamtHinterbiGeſ. vom 17. Mai 1907 Ergebnis, daß die Ehelichkeitserklärung durch Ver :

(= BHG .), wie endlich im bayer. BeamtGej. vom fügung der Staatsgew.ult dem Kinde unter Umſtänden

16. Auguſt 1908 (= BG. ) ſind bezüglich der Hinter: einen Hinterbliebenenverſorgungsanſpruch verſchafft,

bliebenenverſorgung die legitimierten finder den den ihm die Verheiratung der Eltern nicht verſchaffen

ehelichen gleichgeſtellt. Unter den legitimierten Kindern könnte.

im Sinne der genannten Geſeße ſind ſowohl die durch Der Praktiker wird daraus den Schluß ziehen,

nachfolgende Ehe der Eltern legitimierten daß der Beamte, der nach der Penſionierung uſw.

( 68 1719 ff. BGB.), als auch die durch Verfügung die Mutter ſeines unehelichen Kindes heiraten will,
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gut daran tut, zunäo ft zu berſuden , das sind durch zum Schöffengericht wegen Körperverleßung in Ideal

Verfügung der Staatsgewalt für ebelich erklären zu fonturrenz mit Nötigung erhoben hat, das Gericht

laſſen , und dann erſt zu heiraten, weil er jo dem ſeine Unzuſtändigkeit ausſprechen müßte, wenn etwa

Minde den Waiſengeldanſpruch ſichert. nachträglich der Strafantrag zurückgezogen würde .

Hechtsanwalt Dr. Fürnrohr , München. Die Zuſtändigkeit beſtimmt ſich nad alledem zwar

für den Regelfall nach dem ſchwerſten Delitt, wenn

aber ausnahmsweiſe die geringere Straftat vor ein
Zur Frage der Zuſtändigkeit bei Idealfonfurreng.

Gericht höherer Ordnung gehört als das an ſich
Die Frage, welches Gericht beim Zuſammentreffen

ichwerere Delitt, ſo iſt nicht dieſes , ſondern jene
ſtrafbarer Handlungen in idealer Konkurrenz zuſtändig Straftat für die Zuſtändigkeit maßgebend.

iſt, läßt ſich im allgemeinen ohne Schwierigkeit ent
foeiden.

Staatsanwalt Dr. Steinberger in München .

Nachdem einerſeits gem . $ 73 StGB bei Ideal

tonkurrenz das Geſet anzuwenden iſt, das die owerſte

Strafe und die erſte Strafart androht, anderers

feits aber die angedrohte ſchwerere Strafe oder
Aus der Rechtſprechung.

Strafart von ſelbſt zur Zuſtändigkeit des höheren

Gerichtes hinweiſt, ſo erſcheint an ſich die Schluß

folgerung von ſelbſt gegeben, daß ſich die Zuſtändigkeit
Reidsgericht.

nach dem icwerſten der zur Verfolgung ſtehenden A. Sivilſachen.

ideal font. Delikte beſtimmt. (Vgl . Dishauſen, 9. Aufl.,
I.

Anm. 39 S. 364 zu 8 73 StGB.; Dppenhof, 14. Aufl . ,

Anm. 21 S. 225 ebenda) .
Zuſicherung i. S. des $ 463 BGB. Aus den

Gründen : Durch notariellen Vertrag vom 26. April
Allein ausnahmslos dürfte vorſtehender Saß doch 1911 faufte der Kl. vom Bekl. ein Grundſtüd mit

nicht gelten . Schankwirtſchaftsbetrieb für 100000 M. Er verlangt

Es laſſen ſich nämlich Fälle denken, in denen für klagend , indem er ſich auf die geſeßlichen Vorſchriften

das ſchwerere Delitt – imSinne des § 73 a . a . D. – über Gewährleiſtung für zugeſicherte Eigenſchaften und

die Zuſtändigkeit des Schöffengerichts, für das leichtere über unerlaubte pandlungen ſtüßt, Zahlung von

die Zuſtändigkeit der Strafkammer gegeben iſt. Von 20000 M. Der Beklagte habe ihm den Bierumſatz

der Ueberweiſungsmöglichkeit ($ 75 GVG.) oder der
auf 295 hl angegeben und auf die Bedeutung hinge

wieſen, die dem Verfehre des M ... er Sportvereins
Befugnis der Staatsanwaltſchaft, gem. § 3 der BRBek.

in der Wirtſchaft für deren allgemeine Umſaßverhält
vom 7. Oktober 1915 Anllage zum Schöffengericht zu

niſſe zukomme, dabei aber argliſtig verſchwiegen, daß
erheben, ſei hiebei abgeſehen .

der Verein den Sportplaß infolge Kündigung auf

Als Beiſpiele ſeien angeführt: Zuſammentreffen gebe und daher mit ſeinem Verluſte für die Wirt

von Nötigung ($ 240 StGB ) mit leichter vorſäßlicher ſchaft zu rechnen ſei. Durch die dann ſpäter zur

Körperverleßung ( 223 I StGB. ) (vgl. RUSt. 33, Eigentumszeit des Al . eingetretene Abwanderung des

339ff.); ferner Zuſammentreffen von fahrläſſiger Brand
Vereins ſei der Bierumſa um 40 hl zurücgegangen,

ſtiftung (S$ 309, 311 ) oder fahrläſſiger Transportgefähr
wodurch ein Minderwert der Wirtſchaft um20 000 M

verurſacht worden ſei . Würde die Auffaſſung des
dung ( 316) mit einfacher fahrläſſiger Körperverleßung

BG.s zutreffen , daß der Klageanſpruch nicht aus dem

( $ 230 I). Geſichtspunkt der Gewährleiſtung, ſondern nur aus

In dieſen Fällen ſtellt jeweils die Körperverlegung dem der unerlaubten Handlung (§ 826 BOB.) be:

mit Rüdjicht auf die angedrohte Höchſtſtrafe ( $ 2231: gründet ſei, ſo würde das Urteil zu Bedenken ünlaß

3 Jahre, $ 2301 : 2 Jahre Gefängnis) das ichwerere geben . Denn es fann nicht zweifelhaft ſein, daß der

Delikt dar und es beſteht kein Zweifel, daß die Strafe Kl . Erſaß des Erfüllungsintereſſes verlangt, während

aus § 2231 bzw. 2301 StGB. zu bilden iſt.
ein auf § 826 BGB. ſich gründender Anſpruch nur

Trofdem nun in $ 73 die „ Erkluſivität des ſtrengſten
zum Erſaße des negativen Vertragsintereſſes berechtigt.

Trokdem war das Urteil in ſeinem Ergebnis aufrecht
Geſepeg“ normiert iſt, dürfte für die Frage der Zu

zu erhalten, weil, im Gegenſaß zur Annahme des

ſtändigkeit in ſolchen Fällen die leichtere Straftat maß BO.S der Anſpruch des Kl. aus der Gewährleiſtung

gebend ſein ; denn jener Grundſaß der Erlluſivität begründet und daher das Erfüllungsintereſſe zuzus

gilt nicht abſolut und ſchrankenlos, ſondern bezieht ſich , billigen iſt. Zu Unrecht lehnt das Urt, einen Ges

wie Frant (11.- 14 . Aufl. ) , S. 176 zu § 73 StGB. währleiſtungsanſpruch hier deshalb ab, weil es

ausführt, nur auf die Strafe . Wie die Vorſchrift jedenfalls an der Vorausſeßung mangele, daß das

des § 73 StGB . der Zuerkennung einer Buße nicht Fehlen der zugeſicherten Eigenſchaft ſchon bei dem

entgegenſteht, wenn die leichtere Straſbeſtimmung eine
Gefahrübergang vorhanden ſein müſſe, eine Zuſiches

ſolche zuläßt, ſo kann § 73 auch nicht die Wirkung
rung aber, daß der Vereinsverkehr für die Zukunft

fortdauern würde, nicht die Zuſicherung einer Eigen
haben, daß ein Gericht zur Aburteilung zweier ideal ſchaft, ſondern eine Garantieübernahme wäre, die der

konkurrierender Delifte befugt wird, von denen das Kl . ſelbſt nicht behauptet habe. So richtig dieſe Aus

eine, obgleich es ſchon das leichtere iſt, ſeiner Zus führungen nach ihrer rechtlichen Seite ſind, ſo wenig

ſtändigkeit wenigſtens zunächſt entzogen iſt. treffen ſie doch nach den eigenen tatſächlichen Feſt

Eine Teilung und Auflöſung der idealfonfur- ſtellungen des BG.s auf den vorliegenden Fall zu.

rierenden Delikte und Zuweiſung an die verichiedenen Der Bell . hat weder zugeſichert, daß in der Zukunft

zuſtändigen Gerichte iſt naturgemäß nicht möglich und
ein gewiſſer Zuſtand eintreten , noch daß in ihr ein

es ergibt ſich ſomit die Folge, daß in den genannten
bereits vorhandener Zuſtand fortdauern werde (JW .

1906 S. 712 Nr. 8) , ſondern er hat nur zugeſichert,

Fällen trop der Vorſchrift in 73 StGB. die Straf daß er einen gewiſſen Bierumſaß habe und gehabt
fammer zuſtändig iſt. habe , deſſen Höhe er mit dem Verkehre des in der

Die gegenteilige Meinung würde z. B. dahin Nachbarſchaft ſeinen Spielplaß habenden Sportvereins
führen, daß bei einer Anklage, die der Amtsanwalt bei ihm begründete. Damit ſicherte er für die Zus
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tunft überhaupt nichts zu, wohl aber das gegen- gemeint ſei, ſo daß die Alage nicht auch gegen den

wärtige Vorhandenſein eines Zuſtandes, der deshalb andern Elternteil gerichtet werden dürfe, ſondern es

als Eigenſchaft des Grundſtüds angeſprochen werden deſſen freier Entſchließung überlaſſen bleiben folle, ob

darf, weil er aller Vorausſicht nach eine gewiſſe Dauer er ſicham Verfahren (als Intervenient) beteiligen will.

erwarten ließ (JW. 1912 S. 747 Nr. 10) und daher Dieſe Meinung wird auch mehrfach in der Rechtslehre

geeignet war, einen Einfluß auf die Wertbemeſſung vertreten, jedoch kann ihr nicht beigepflichtet werden.

des Grundſtüdes und ſomit auch des Kaufpreiſes zu Von vornherein iſt keinerlei Grund erſichilich, der

bilden. Für die ſichere Fortdauer des Zuſtandes trat dafür ſpräche, daß zwei getrennte Verfahren erforder

der Verkäufer mit ſeiner Zuſicherung keineswegs ein ; lich ſein ſollten, um das einheitliche Rechtsverhältnis

dies ſchließt aber nicht aus, daß nach ſeiner Erflärung zwiſchen Eltern und Kind feſtzuſtellen ; als ganz un

der Käufer mit einer gewiſſen Fortdauer, ſoweit ſich fachgemäß muß aber eine ſolche Megelung erſcheinen,

vorausſehen ließ , rechnen und ſie bei der Bemeſſung wenn man bedenkt, daß es ſich auch noch um ver

des Kaufpreiſes berüdſichtigen durfte. Beſtand zur ſchiedene Verfahrensarten handelt, ſo daß die Möglich.

Zeit des Vertragsſchluſſes, wie das BG . feſtſtellt, teit eines zwieſpaltigen Ergebniſſes beſonders nahe

bereits eine Unſicherheit, dann hatte eben die Kauf- gerüđt wird. Die auf Ermittelung der objektiven

ſache zu dieſem Zeitpunkte die zugeſicherte Eigenſchaft Wahrheit abzielenden Sondervorſchriften , mit denen

nicht, und der Käufer kann gemäß § 463 BOB. ſtatt § 640 das Verfahren über die Familienſtandsflage

der Wandelung oder der Minderung Schadenserſa umgibt, wären zweďlos, wenn das Geſeß ein weiteres,

wegen Nichterfüllung verlangen, ohne daß es des dieſer Beſonderheit entbehrendes Berfahren vorbehalten

Nachweiſes eines argliſtigen Verhaltens des Vertäufers wiſſen wollte, in dem das Ergebnis des früheren Ver

bedarf. ( Urt. des V. 38. vom 12. November 1916 fahrens möglicherweiſe wieder beſeitigt werden tönnte.

V 276/1916 ). Schie ... Auch die Entſtehungsgeſchichte der Sš 640, 643 3BO .

gibt teinen Anhaltspunkt dafür, daß ein ſo ungewöhn

liches Berfahren hätte vorgeſchrieben werden ſollen.

Mit der nach $ 640 ZPO. zu behandelnden von der An der oben erwähnten Stelle der Motive zum Ents

Mutter gegen das sind geridteten Klage auf Feſtſtellung wurſe des BGB. iſt zum nunmehrigen § 643 ZPO .

dee kindeoverhältniſſe fann eine der gleichen Zwed geſagt, daß aus der Vorſchrift in Sag 2 fich möglicher

verfolgende Klage gegen der Mann verbunden werden. weiſe Konflifte ergeben könnten, deren Vöſung bei der

Die Klägerin , deren Ehe für nichtig erklärt war, erhob Seltenheit der Fälle unbedentlich der Wiſſenſchaft und

unter der Behauptung,beide Eheteile hätten die Nichtige Praris überlaſſen werden könne. Eine befriedigende

leit bei der Eheſchließung gekannt, gegen ein aus Löſung ergibt ſich aber für Fälle der hier in Rede

der Ehe hervorgegangenes Kind und den früheren ſtehenden ürt nur dadurch, daß es für zuläſſig ans

Mann, den Bater des Kindes, Klage mit dem Antrag geſehen wird, die Klage einheitlich gegen das Kind

feſtzuſtellen, daß das ſtind ein uneheliches Kind ſei. und den anderen Elternteil zu richten . Ķiernach iſt

Das RG. erklärte es für zuläſſig die beiden Klagen die Klage auch in der Nichtung gegen den Zweits

einheitlich und zwar im Verfahren nach § 640 ZPO. bellagten als Familienſtandsflage anzuſehen, und eine

zu behandeln . Anwendung des Abſ. 2 von § 640 fommt nicht in

Aus den Gründen : Die gegen das Kind ge- Frage. Nicht berührt von obigenAusführungen werden

richtete Klage betrifft das Beſtehen eines Eltern- und ſolche Fälle, in denen die Klage von einem Elternteil

Kindesverhältniſſes zwiſchen den Parteien ; denn dieſe gegen den andern erhoben wird, nachdem vorher der

in 8 640 gebrauchten Worte ſind troß einer in den Rechtsſtreit zwiſchen einem Elternteil und dem Kinde

Motiven 3. BOB. Bd. 4 S. 1007 zu § 1632 des Ents durchgeführt worden iſt. ( Urt. des IV. ZS. v . 9. Nov.

wurfs (nunmehrigen 8 643 ZPO .) gemachten Bemerkung, 1916 , IV 204/1916 ). Schi

die ſich vielleicht im gegenteiligen Sinne verwerten

ließe dahin zu verſtehen, daß nicht nur der Streit

über die natürliche Tatſache der Abſtammung darunter
III .

fällt, ſondern auch der Streit darüber, welcher Art Gehaltsanſpruch eine auf ſeinen Antrag entlaſſenen

das durch die Tatſache der Abſtammung begründete Beamten, der bei Stellung des Antrages gejmäſtöuu

rechtliche Verhältnis zwiſchen Eltern und Kind iſt, jähig war. Der Kläger, der im Reichspoſtdienſte als

insbeſ. alſo darüber, ob das Kind zu den Eltern im Oberpoſtaſſiſtent angeſtellt war, wurde beſchuldigt, im

rechtlichen Verhältnis eines ehelichen oder eines un- Amte eine große Menge abgeſtempelter Poſtwertzeichen

ehelichen Kindes ſteht. Wäre nun mit der Reviſion von beträchtlichem Werte unterſchlagen zu haben . Jn

anzunehmen, daß die gegen den Vater gerichtete Mlage einer am 31. März 1910 deswegen aufgenommenen

als gewöhnliche Feſtſtellungstlage gemäß §256 ZPO. Verhandlung erflärte er ſich bereit, zum 1. April 1910

aufgefaßt werden müßte, dann wäre allerdings ein unter Verzicht auf Titel , Gehalt und Penſion freiwillig

Berſtoß gegen § 640 Abſ. 2 gegeben . Aber ſo liegt aus dem Poſtdienſte auszuſcheiden, was durch Ver

die Sache nicht. Es ſpricht allerdings $ 640 Abſ. 1 fügung des Reichspoſtamts genehmigt wurde. Unter

nur von einem Rechtsſtreite zwiſchen Eltern auf der der Behauptung, er ſei zur Zeit der Erklärung geiſtess

einen und dem Stinde auf der andern Seite. Aber frank geweſen, die Erklärung ſei alſo nichtig , ver

dadurch wird der gegen das Kind flagende Elternteil langte der släger Weiterzahlung eines Gehalts ,

nicht gehindert, die Klage gleichzeitig auch gegen den hilfsweiſe Zahlung von Ruhegehalt. Das Reich be

ſeinen Anſprüchen widerſprechenden andern Elternteil ſtritt die Behauptung und rechnete mit einer Schadengs

in dem Sinne zu richten , daß der leßtere das Er- erſafforderung wegen der lInterſchlagung auf. Das

gebnis der gegen das Kind durchzuführenden Klage Landgericht verurteilte zur Ruhegehaltszahlung, wies

gegen ſich gelten laſſen muß ; der Wortlaut der im übrigen die Klage ab und behielt dem Reiche die

Prozeßordnung iſt hier in ähnlicher Weiſe ausdehnend Geltendmachung der zur Aufrechnung geſtellten Gegen

auszulegen , wie dies in dem Urteile RGZ. 50, 51 für forderung vor mit der Begründung, die Amtsentlaſſung

die Zuläſſigkeit der Klage im Urfundenprozeß gegen ſei der gerichtlichen Nachprüfung entzogen , mit dem

den auf Duldung der Zwangsvollſtreckung in Anſpruch Amte der Gehaltsanſpruch erloſchen, der Verzicht des

zu nehmenden Ehemann ausgeſprochen iſt. Die Vor : Klägers auf das Muhegehalt wegen der nachgewieſenen

ſchrift in Saß 2 des § 613, wonach ein aus 8 640 ers Geiſtesfrankheit nichtig, die zur Entſcheidung noch nicht

gangenes Urteil gegen den anderen Elternteil nur reiſe Gegenforderung ſtehe mit der Klagforderung nicht

wirken ſoll, wenn er an dem Rechtsſtreite teilgenommen im rechtlichen Zuſammenhange. Das BG. hob das

hat, könnte allerdings zu der Annahme Anlaß geben, landgerichtliche Urteil auf und verwies die Sache

daß dort nur eine Beteiligung i . S. der $$ 64 ff. 3PO. zur Verhandlung und Entſcheidung an das Land

4071
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erſteren Urteil iſt auch bereits ausgeführt, daß das

Urteil des erkennenden Senats vom 14. Dktober 1910

III 418/09, das in der JW. 1910 S. 1011 Nr. 31 nicht

vollſtändig abgedrudt iſt, dem keineswegs entgegen

ſteht. Verwieſen ſei auch auf RGZ. Bd. 69 S. 397/398.

Anders zu beurteilen iſt ſelbſtverſtändlich die Verſeßung

eines Beamten in den Ruheſtand, da die Entſcheidu

der Verwaltungsbehörde hierüber nach § 155 RBG .

für die Gerichte bindend iſt. (Urt. des III . ZS. vom

1. Dezember 1916 III 174/16) .
e

4037

gericht zurüd. In den Entſcheidungsgründen wurde

ausgeführt, der Kläger ſei nicht in den Ruheſtand

verfeßt, tönne daher Ruhegehalt nicht verlangen.

Es handle ſich nicht um eine Entfernung des Klägers

aus dem Amte, ſondern um eine vertragsmäßige

Aufhebung des öffentlichrechtlichen Dienſtverhältniſſes.

Der Vertrag ſei nichtig wegen der bewieſenen Geiſtes

trankheit des Klägers, er könne daher Weiterzahlung

des ihm bewilligten Gehalts beanſpruchen. Das Bands

gericht habe jedoch nicht einen Teil der Klagforderung

unter Vorbehalt der Entſcheidung über die Aufrechnung

zuerkennen dürfen, denn die Gegenforderung ſtehe mit

der in der Klage geltendgemachten Forderung in rechts

lichem Zuſammenhange. Wegen des weſentlichen Vers

fahrensmangels ſei die Sache zurüđzuverweiſen. Die

Hepifion des betlagten Reiches wurde zurücgewieſen.

Gründe : Die Reviſion führt aus, daß die Ents

Taſſung des Klägers, da dieſer ſie nachgeſucht habe,

um die Einleitung eines Diſziplinarverfahrens gegen

ſich zu vermeiden, ebenſo zu beurteilen ſei , wie eine

Entlaſſung, die auf Nachſuchen des Angeſchuldigten in

einem bereits anhängigen Diſziplinarverfahren erfolge,

und die nach 8 100 RBG . die Einſtellung des Difai.

plinarverfahrens zur notwendigen Folge habe. Eine

ſolche Entlaſſung aber ſei eine Entfernung aus dem

Amte im Sinne des § 155 RBG. Die Entſcheidung

der Verwaltungsbehörde, daß der Kläger aus dem

Amte zu entlaſſen ſei, ſei deshalb für das Gericht

maßgebend und ſchließe den vom Kläger erhobenen

Gehaltsanſpruch aus . Dieſer Auffaſſung kann nicht

beigepflichtet werden. Der Begriff der Entfernung

aus dem Amte iſt in § 155 RBG. derſelbe wie in

$$ 73, 75 ; die Entfernung aus dem Amte fann nach

8 75 NBG. – wie nach § 16 des preuß . Gef. , betr. die

Dienſtvergehen der nicht richterlichen Beamten uſw.,

vom 21. Juli 1852 – in Strafverſepuug oder Dienſts

entlaſſung beſtehen . Sie kann nur von der Diſzis

plinarbehörde, nicht von einer Verwaltungsbehörde

ausgeſprochen werden und nur auf Grund eines förms

lichen Diſsiplinarverfahrens. Eine Entlaſſung aus

dem Amte, die auf Anſuchen des Beamten ſelbſt von

der Berwaltungsbehörde ausgeſprochen wird, fällt

nicht darunter, auch dann nicht, wenn der Beamte

ſie nachgeſucht hat, um die Einleitungdes Diſziplinar

verfahrens zu vermeiden oder die Einſtellung eines

bereits eingeleiteten Diſziplinarverfahrens gemäß

$ 100 RBG . herbeizuführen. In § 155 RBG. aber

ſind die Fälle, in denen die Entſcheidungen der Diſzi

plinars und Verwaltungsbehörden für die Gerichte

bindend ſind, erſchöpfend aufgeführt (ROZ. Bd . 6 S. 106) .

Das Gericht hat daher ſelbſtändig darüber zu ent

ſcheiden , ob die Entlaſſung des Klägers ſeinem Ge

haltsanſpruch entgegenſteht. Dies aber iſt, wie das

BO, mit Mecht angenommen hat, nicht der Fall. Zwar

entſpricht die Annahme des BG., daß es ſich bei der

auf Antrag des Beamten erfolgenden Entlaſſung um

eine vertragsmäßige Aufhebung des öffentlich rechtlichen

Dienſtvertrages handele, nicht der Auffaſſung des ers

kennenden Senates . Vielmehr erfolgt die Entlaſſung

durch eine einſeitige Willenserklärung der Vers

waltungsbehörde. Aber dieſe Willenserklärung hat,

wenigſtens für die allein dem Rechtswege zugänglichen

vermögensrechtlichen Anſprüche, zur Vorausjepung,

daß ein Antrag des Beamten wirklich vorliegt. Fehlt

es an einem ſolchen Antrage, ſo iſt die Entlaſſung,

welche auf der Annahme beruht, daß ein ſolcher Ans

trag geſtellt ſei, nicht geeignet, die Gehaltsanſprüche

des Beamten zu beſeitigen . Der Antrag eines Ge

ſchäftsunfähigen aber, wie er nach den nicht ange

fochtenen Feſtſtellungen des Berufungsgerichts hier

vorliegt, iſt auch für das öffentliche Recht wirkungslos.

Von den gleichen Grundſäßen iſt der erfennende

Senat bereits in den Urteilen vom 13. Februar 1912

III 258/11 und vom 10. Juni 1913 11187/13, die preußiſche

ſtädtiſche Beamte betrafen, ausgegangen ; in dem

IV.

Zu $ 833 BGB. , $$ 1042, 898, 633 Nr. 2 RVO.:

Haftung einer Gemeinde für den von dem Gemeinde

ftier angerichteten Schaden ; Bejahung der Lierhalters

eigenſchaft, trofdem die Gemeinde den Stier in fremde

Wart und Pflege gegeben hatte ; Pflicht zur Beauf

fichtigung des Tieres; Beweislaſt für ſeine Bösartigteit.

A us den Gründen : Der Farren, der den 2. ver

left hat, war nebſt mehreren anderen von der bes

klagten Gemeinde gemäß einer ihr durch württem

bergiſches Geſeß auferlegten Verpflichtung zu Zuchts

gweden angeſchafft worden ; die Beklagte hatte mit

dem Bauern E. einen Vertrag geſchloſſen, wonach die

Farren in einem dem E. gehörigen Stall unterge

bracht wurden und E. die Fütterung und Wartung

der Tiere, ſowie ihre Vorführung zur beſtimmungs

gemäßen Benüßung übernahm und dafür von der

Gemeinde eine Vergütung erhielt . Die Beflagte macht

geltend, bei dieſer Sachlage ſei nicht ſie, ſondern E.

als Tierhalter nach § 833 BGB. anzuſehen ; wenn

aber gleichwohl die Beflagte als Tierhalterin er

achtet würde, dann müſſe auch angenommen werden,

daß der Betrieb der Farrenhaltung ein Betrieb der

Beklagten , nicht ein ſolcher des E. ſei , und daßhiers

durch ein Anſpruch der Kläger gegen die Beflagte

wegen der Vorſchrift in $8 1042, 898 RVO. ausges

ſchloſſen ſei. Das BG. iſt jedoch unter Berückſichti

gung des Inhaltes des zwiſchen der Beklagten und

E. geſchloſſenen Vertrags, des württembergiſchen Ge

ſeges über die Farrenhaltung ") und der Stellung,

die der verunglücte L. gegenüber E. und gegenüber

der Beklagten einnahm , zu der Anſchauung gelangt,

daß zwar die Beklagte Tierhalterin ſei, daß aber

Unternehmer des Betriebes , in dem ſich der Unfall

ereignete, E. geweſen ſei . Dieſe Annahme beruht im

weſentlichen auf Erwägungen tatſächlicher Art und

gibt keinen Anlaß zu einer Beanſtandung vom Rechts

ſtandpunkt aus. Nicht zutreffend iſt es, wenn die

Reviſion meint, die Tierhaltereigenſchaft gehe dadurch

verloren , daß jemand ſich für längere Zeit der un.

mittelbaren tatſächlichen Verfügungsgewalt über ſein

Tier entſchlage, vgl . hierzu Warneyer 1915 Nr. 237 .

Dabei mag bemerft ſein , daß der Ausdrud Wirts

ſchaftsbetrieb, wie er in der Rechtſprechung über den

Tierhalterbegriff öfter gebraucht wird , ſich keineswegs

immer mit dem Begriffe „ Betrieb“ deđt, wie ihn die

Verſicherungsgeſebgebung gebraucht; ferner daß die

1) Art. 1 des württemb. Gej. vom 16. Juni 1892 über die

Farrenbaltung in der Faſſung vom 1. Juni 1897 (RBI. S. 47ff .)

beitimmt: „Die Gemeinden ſind verpflichtet, die für die Rindvieb

judit im Gemeindebezirt nad Maßgabe des vorbandenen Viebitando

erforderlichen Farren gul balten , ſoweit biefür nid)t auf andere

Weiſe geſorgt iſt“ . In Art. 2 heißt es : ,,Die Gemeinden fönnen

der ibnen nach Art. 1 Abſ. 1 obliegenden Verpflichtung entweder

1. durd valtung der Farren in eigener Verwaltung oder 2. in der

Weiſe genügen , daß ſie zwar die Farren auf ihre soſten anímaffen

und in ibrem Eigentum bebalien, aber die Fütterung und Pflege

derſelben an einen vertragømäßig aufgeſtellten Farrenhalter ver

geben “ . Beide Wege ſtehen auch nach baner. Medt der Gemeinde

zur Erfüllung ihrer Pilidt für die Haltung der erforderlichen männs

lichen Zuchttiere zu ſorgen, offen ; daneben bieten ſich aber quod noch

andere Möglidreiten, bei denen die Gemeinde nidt wohl als Tier :

balter i. S. des S 833 BWB . gelten fann (vol. Art. 1 und 2 Geſ.

vom 13. Auguſt 1910 über die Haltung und Störung der Bullen uſw.,

$ 4 VollzBet. vom 12. November 1911 und Bogel, förgejef Ann. 1 a

gu Art . 2) .
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Beſtimmung in 8 633 Nr. 2 AVO., wonachin gewiſſen und übrigen Börſen jeweilig gelten, für maßgebend

Fällen, woes an einem Betrieb im eigentlichen Sinne erklärt ſind. Þandelte es ſich aber bei den Bondoner

fehlt, der Lierhalter ohne weiteres als Betriebsunters Geſchäften umBörſentermingeſchäfte, dann waren ſie,

nehmer angeſehen werden ſoll, nicht auf anders ge- wie das BG. zutreffend annimmt, nach der alten wie

artete Fälle ausgedehnt werden darf. Der Hinweis nach der neuen Faſſung des Börſengeſekes (dort g 66,

der Neviſion auf eine von der Beflagten ſchon in der hier $s 52, 53, 60) unwirkſam , und es war die Bers

Borinſtanz angeführte Entſcheidung des Reichsvers teilung des zu Baſten des Beklagten ſich ergebenden

ſicherungsamtes (Amtl . Nachr. 1910 S. 439 Nr.2368) Saldos auf wirkſame und unwirkſame Geſchäfte ges

iſt keineswegs geeignet, die Anſchauung des BG.S boten, wie ſie das BG. im Anſchluſſe an die Berech .

über die Unternehmereigenſchaft des E. als verfehlt nung des Sachverſtändigen B. und in Uebereinſtims

darzutun ; in der bezeichneten Entſcheidung wird Ge- mung mit den vom RG. anerkannten Grundſäßen

wicht darauf gelegt,daß die Wartung der Zuchtſtiere, (RO3.56, 19 ; 59, 192) vorgenommen hat. Die übrigens

die in einem Stalle der Gemeinde untergebracht waren, rechtlich unmögliche Behauptung der Reviſion , der Bes

in feinem Zuſammenhange geſtanden habe mit der klagte habe den Terminseinwand nur in Höhe von

von dem Wärter bewirtſchafteten Fläche noch mit ſeinen 3400.95 M erhoben, tann dahingeſtellt bleiben. Die

ſonſtigen Betriebsveranſtaltungen und -vorrichtungen. Wirtſamteit der Börſentermingeſchäfte iſt nach altem

Gerade das liegt aber im Streitfall anders. Nicht wie nach neuem Börſenrechte von Amts wegen zu

richtig iſt die Auffaſſung der Reviſion, daß für die prüfen (NOZ. 44, 52 ; 49, 61) . Das BG. hätte daher

behauptete Bösartigkeit des Tieres die Kläger beweiss die Unwirtſamkeit der fraglichen Geſchäfte im vollen

pflichtig wären ; vielmehr war es Sache des Tier. Umfange auch dann berüđſichtigen müſſen , wenn der

halters, fich auch nach dieſer Richtung zu entlaſten , Betlagte ihre Wirtſamkeit nicht beſtritten hätte. Uns

wenn er ſich auf Saß 2 des § 833 berufen wollte (War- erheblich iſt der Hinweis darauf, daß die Bondoner

neyer 1914 Nr. 250 und dortige Zitate) . Es begegnet Geſchäfte, für ſich allein betrachtet, nicht Verluſt,

auch keinem rechtlichen Bedenten, wenn das Berufungs. ſondern Gewinn ergeben haben würden . Daß auch

urteil ſagt, daß die Pflicht der Beflagten zur Beauf- In derartigen Fällen die vom Reichsgericht anerkannte

ſichtigung eines gefährlichen Tieres, wie es ein ſolcher Verhältnisrechnung angewendet werden muß, iſt in

Zuchtſtier ſei, durch die Uebertragung des Gewahr- NOZ. 59, 192 am Schluſſe ausdrüdlich hervorgehoben

ſams an E. nicht ihr Ende gefunden habe, ſondern worden . Ungerechtfertigt iſt endlich die Berufung der

es der Bellagten obgelegen habe, darüber zu wachen, Reviſion auf 8 57 Börſd ., wonach ein nicht verbotenes

daß das Tier in einer die Schadenſtiftung möglichſt Börſentermingeſchäft als von Anfang an verbindlich

ausſchließenden Weiſe untergebracht werde. (Urt. des gilt, wenn der eine Teil bei oder nach dem Eintritte

IV . ZS. vom 8. Januar 1917, IV 338/1916 ). E. der Fälligteit ſich dem anderen Teile gegenüber mit

der Bewirtung der vereinbarten Leiſtung einverſtanden

V.
erklärt, und der andere Teil dieſe Leiſtung an ihn

bewirkt hat. Ob dieſe Vorausſeßungen bei den hier

Hinwirtſamteit von Dörfengelchäften über engliſche, fraglichen Geſchäften vorlagen, brauchte vom BO.

afritaniſche und ameritanijde Shares. Borausſegungen nicht geprüft zu werden , da die Klägerin Tatſachen ,

der Anwendung des § 57 Börít . Der Bellagte, der die die Anwendung des § 57 rechtfertigen würden, in

nicht zu den börſentermingeidhäftsfähigen Perſonen der Berufungsinſtanz nicht geltend gemacht hatte .

gehört, ſtand ſeit März 1902 mit der Klägerin in Ohne weiteres war das Vorliegen der Vorausſeßungen

laufender Geſchäftsverbindung, die insbeſondere den des § 57 aus dem Sachverhalt nicht zu entnehmen .

Rauf und Verkauf von Wertpapieren zum Gegenſtand Das gilt namentlich von dem von der Reviſion hervor

hatte. Die Klägerin verlangte die Bezahlung eines gehobenen Geſichtspunkt, die Klägerin habe die ihr

für den 1. April 1914 zu Laſten des Bellagten fich obliegenden Leiſtungen bewirft, der Beflagte habe ich

ergebenden Saldos von 21 882.71M, abzüglich einer durch Saldoanerkennung damit einverſtanden erklärt.

ſpäteren Zahlung von 1000 M. Der Beklagte wurde Die Klägerin war mangels abweichender Vereinbarung

in der erſten Inſtanz im Umfange der Klage verur- verpflichtet, dem Beklagten das in den Shares beurs

teilt. Auf ſeine Berufung wurde die Verurteilung fundete Anteilsrecht zu verſchaffen (BOB. § 433). Sie

auf den Betrag von 10 530.47M , abzüglich von 480 M hätte darlegen müſſen , daß dies geſchehen , insbeſondere

als Teil der Zahlung von 1000 M , beſchränkt. Die die für den Uebergang des Rechtes erforderliche Ums

Meviſion der Klägerin wurde zurüďgewieſen. ſchreibung auf den Betlagten in den Büchern der be.

@ ründe : Die Entſcheidung des BG . beruht auf treffenden Geſellſchaft erfolgt ſei (NOZ . 87, 221 ) . Die

der Annahme, daß es ſich bei den in London aus: Alägerin hatte aber nur geltend gemacht, daß die

geführten Geſchäften , Säufen und Verläufen von eng- Shares in ihrem Depot in London geweſen und dort

liſchen , afrifaniſchen und ameritaniſchen Shares , um von ihr für den Beflagten verwahrt worden ſeien .

Börſentermingeſchäfte gehandelt habe. Dieſe Ants Sie hatte auch nicht etwa behauptet, daß dieſe Art

nahme rechtfertigt ſich durch die Feſtſtellung, daß, was der Erfüllung vereinbart geweſen ſei. Der Umſtand,

das BG. als gerichtsbekannt erflärt, und was auch daß die Klägerin Wertpapiere, die ſie für den Bes

dem erkennenden Senat aus früheren Reviſionsſachen flagten angeſchafft hatte, in ſeinem Auftrag weiter

amtlich bekannt iſt, die fraglichen Wertpapiere an der veräußerte, konnte eine ſolche Vereinbarung nicht er

Londoner Börſe auf feſtbeſtimmte Lieferzeiten, näm. ſeßen . Die Veräußerung machte die Erfüllung des

lich auf Mitte und Schluß des Monats , nach den früheren Geſchäftes überflüſſig , hatte aber nicht zur

amtlichen Börſenbedingungen zu den amtlich feſtge- Folge, daß die daraus der Klägerin obliegende Bei

ſtellten Terminpreiſen gehandelt werden. Damit er. ſtung im Sinne des § 57 bewirft war. Beſondere

ledigt fich zugleich die gegenteilige Behauptung der Anordnungen und Anweiſungen, wie ſie in dem von

Klägerin , es ſeien Staſſegeſchäfte geweſen. Inwiefern der Reviſion erwähnten Urteil vom 22. April 1913

das Vorbringen der Klägerin verkannt oder unvollo (NGZ. 82, 175) zur Anwendung des § 57 führten ,

ſtandig gewürdigt worden ſein ſoll, iſt nicht erſichtlich. wurden nicht geltend gemacht. Die Anerkennung des

Daß die Londoner Börſengebräuche auch für die unter Saldos würde für ſich allein auch nicht genügen, ein

den Parteien abgeſchloſſenen Geſchäfte maßgebend ſein Einverſtändnis im Sinne des § 57 darzutun. Die

ſollten, wäre auch ohne ausdrüdliche Abrede anzu . Vorausſeßungen dieſer Vorſchrift ſind ſtreng aufzus

nehmen. Das BG . weiſt aber mit Recht auch auf faſſen , wenn ihr Zweď erreicht werden ſoll. Hann

Ubſ. 4 der Geſchäftsbedingungen der Klägerin hin, daher auch eine ſtillſchweigende Willenserklärung ges

worin allgemein die beſonderen Bedingungen , die für nügen (RUZ. 76 , 81 ), ſo muß doch das Verhalten

die betreffenden Geſchäfte an den Berliner, Hamburger des Vertragsgegners erkennen laſſen, daß er mit der
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einzelnen Leiſtung ſo, wie ſie tatſächlich erfolgte, ein

verſtanden war. Das Einverſtändnis muß ſich aus

den das einzelne Geſchäft betreffenden tatſächlichen

Vorgängen ergeben (RUZ. 87, 221 ; auch Urteil des

Senats vom 28. November 1916, III 272/16) . Auch

nach dieſer Richtung hatte die Klägerin nichts vor

gebracht. Das BG. hatte daher keinen Anlaß , auf

die Anwendbarkeit des § 57 einzugehen . (Urt. des

III. ZS. vom 2. Januar 1917, III 254/16 ).

Ehefrau geſagt hat, fie ſollten bei der Auſlaſſung dem

Grundbuchrichter mitteilen, daß für das Neſtlaufgeld

auch ſchon ihre alten Grundſtüce verpfändet ſeien,

und daß o ., der Verkäufer, den ihm bereits ausge

händigten øypothefenbrief mitbringen ſolle, iſt für

die Entſcheidung ohne Bedeutung. Durch eine ſolche

Mitteilung genügte der Beklagte nicht der ihm obs

liegenden Pflicht , ſeinerſeits durch den Jnhalt der von

ihm aufgenommenen Urkunde die richtige, den Cha.

rafter der Hypotheken als Geſamthypotheten wahrende

Eintragung zu ſichern. Er fonnte, da die Kläger eins

fache Landleute waren, nicht darauf vertrauen, daß

eine ſolche Mitteilung ihren Zweď wirklich erreichen

würde. (Urt. des III. ZS . vom 5. Dezember

1916, III 247/16) .

e

4049

VI.

e

4019

Verpflichtung des Notars, für die Eintragung der

Eigenſchaft mehrerer Hypothelen als Geſamthypothefen

zu ſorgen . Am 30. November 1910 beurkundete der

beklagte Notar einen Kaufvertrag, in dem derMüller

meiſter G. mehrere Parzellen ſeines Grundſtüds N.

Nr. 67 an verſchiedene Perſonen, darunter eine an

den Aläger und deſſen Frau, verkaufte. Beştere bes

willigten in dieſem Vertrage die hypothetariſche Ein

tragung des Kaufpreiſes von 2500 M auf dem Kauf

grundſtück. Am 3. Dezember 1910 beſtellten ſie in

einer im Geſchäftszimmer des Beklagten entworfenen,

von ihm beglaubigten Schuldurlunde für dieſelbe

Haufgeldforderung auch auf den Grundſtüden W.

Nr. 13 und L. Nr. 38, die ihnen bereits gehörten ,

Hypothet. Um 5. Dezember 1910 überreichte der Bee

flagte dieſe Schuldurkunde dem Gerichte zur Eintragung

der Hypothet. Die Hypothet wurde unter Bildung

eines bypothekenbriefes eingetragen und dieſer dem

Verkäufer o. ausgehändigt. Am 23. Februar 1911

wurden die verkauften Parzellen aufgelaſſen. Die Kauf

geldhypothet wurde nun auch auf dem Kaufgrundſtüd

eingetragen, und zwar, ohne daß die Mithaftung der

Grundſtüđe W. Nr. 13 und 2. Nr . 38 erwähntwurde ;

der Verkäufer G. erhielt auch dieſen Bypothekenbrief.

Er trat beide Hypotheken an den Kantinenpächter B.

ab . Dieſer trat die Bypothet auf dem Kaufgrundſtück

an die Nebenintervenientin M. und die Hypothet auf

den beiden anderen Grundſtüden an den Vorſchuß:

verein in N. ab . Sowohl die Nebenintervenientin als

der Vorſchußverein nahmen den Kläger aus den ihnen

abgetretenen Hypotheken als ſelbſtändigen Bypotheken

in Anſpruch . Der Aläger macht den Beklagten für den

Schaden verantwortlich, weil er nicht dafür geſorgt

habe, daß die Bypotheten als Geſamthypothefen ein

getragen wurden. Die Verurteilung des Beklagten

wurde vom NO. gebilligt.

Aus den Gründen : Nach der Feſtſtellung des

angefochtenen Urteils hatte der Betlagte bereits bei

der Beurfundung des Kaufvertrages vom 30. November

1910 davon Kenntnis erhalten, daß der Kläger und

ſeine Ehefrau für das Reſtlaufgeld auch auf den

Grundſtüden Hypothet beſtellen ſollten, die ihnen bes

reits gehörten . Unter dieſen Umſtänden gebot dem

Beklagten ſeine Amtspflicht, dafür zu ſorgen, daß die

Eigenſchaft der mehreren zur Sicherheit für dieſelbe

Forderung beſtimmten Hypotheken als Geſamthypo

thefen bei der Eintragung in das Grundbuch zum

Ausdrud gebracht wurde . Er mußte deshalb, wenn

es nichtangängig war, die Verpfändung aller zur

Mithaft beſtimmten Grundſtücke in einer Urkunde aus

zuſprechen, doch in dem Kaufvertrag erwähnen, daß

die Beſtellung noch anderer øypothefen für die Kauf

geldforderung in Ausſicht genommen ſei. Nur ſo war

fofort in wirkſamer Weiſe dafür geſorgt, daß bei der

Auflaſſung und Eintragung der øypothet auf dem

Kaufgrundſtüd die andern für die Forderung haftenden

Hypotheten nicht vergeſſen wurden, und ihre Eigen

ſchaft als Geſamthypothefen grundbuchmäßig flar

geſtellt wurde. Die Unterlaſſung deſſen begründet die

Verantwortung des Bellagten für den dem Kläger

und ſeiner Ehefrau entſtandenen Schaden . Ob der

Beklagte , wie er behauptet, dem Kläger und ſeiner

B. Strafſachen .

I.

Diebſtahl durch Uneignung der aus einem Faſſe

tropfenden Flüſſigkeit ? Gewahrjam hierar. Aus den

Gründen : Der Angeklagte hat das aus dem un

dichten Hahn eines auf ein Nebengleis des Bahnhofs

geſchobenen Tantwagens der Firma E. abtropfende,

dieſer gehörige Petroleum in der Abſicht, es ſich rechts

widrig zuzueignen, in Kannen aufgefangen, die er zu

dieſem Zwede darunter gehängt und geſtellt hatte.

Ob das Petroleum, wie das lo. annimnit, ſich noch

in der tatſächlichen Verfügungsgewalt derEigentümerin

befand, „ſolange es in der Hanne am Tankwagen war“ ,

mag, wenigſtens dann, wenn hiermit die vom Ans

geklagten untergehängten und geſtellten Gefäße gemeint

ſein ſollten , rechtlich nicht zweifellos ſein , weil die zur

Ausführung der Wegnahme von ihm benüßten Gefäße

während dieſer Verwendung anſcheinend in ſeinem

ausſchließlichen Gewahrſam ſtanden. Jedenfalls aber

iſt die in der Annahme des 16. mitenthaltene tats

fächliche Feſtſtellung nicht rechtsirrtümlich , daß bei der

geſchilderten Sachlage das Petroleum im Augenblice

des Abtropfens und Auffangens noch nicht aus der

Verfügungsgewalt der Eigentümerin herausgetreten

war, der Angeklagte mithin durch das Auffangen der

Flüſſigfeit in die von ihm dazu beſtimmten Werkzeuge

eine fremde bewegliche Sache aus fremdem Gewahr:

ſam in den ſeinigen verbrachte. (Urteil des V. Sts.

vom 12. Dezember 1916, 5 D 571/16) . E.

4026

II.

Uebermäßiger Gewinn i . S. der BRBO. gegen

übermäßige Preisſteigerung vom 23. Juli 1915 ; bei

der Bemeſſung des Breiſes müſſen im Gegenſat zu den

allgemeinen Betriebeuntoften die beſonderen Untoften

und Verluſte, die dem Verkäufer bei anderen als deu in

Frage tommenden Ginzelgeſchäften erwachſen find, außer

Betracht bleiben , auch wenn ſie Waren derſelben Gat

tung betreffen. Auch in einem Verkaufe zu Marktpreiſen

oder in annähernder Göhe der Marktpreiſe fann eine

unzuläſſige Preisſteigerung liegen, wenn die durch den

Krieg veranlaßte Höheder Marktpreiſe gerade ald Mittel

benükt wird , einen beſonders hohen Gewinn zu erzielen.

Im Vergleiche zu der BRDO . vom 23. März 1916 iſt

die alte VO. vom 23. Juli 1915 dag mildere Strafgeſek.

Aus den Gründen : Das LG . führt aus, daß es

dafür, ob bei den einzelnen Geſchäften ein übermäßiger

Gewinn gezogen ſei, nicht darauf ankommen könne,

welchen Gewinn der ganze von dem Angeflagten

geleitete Geſchäftsbetrieb nach Maßgabe der Schluß

zahlen der Bilanz abgeworfen habe. Dieſe Auffaſſung

entſpricht den vom Reichsgericht ichon wiederholt auss

geſprochenen Grundſäßen (vgl . ROSt. 49, 318 ; RG.
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HII.

konfistation bei Beſtrafung wegen Beihilfe zur

Ronterbande. Aus den Gründen : Aus 8 149

VZ016. in Verbindung mit § 49 StoB . folgt, daß

die beiden in § 134 Vzolg. angedrohten Hauptſtrafen

nicht bloß gegen den Täter, ſondern auch gegen den

Gehilfen anzuwenden ſind. Die Ausführungen , welche

das Reichsgericht in der Entſcheidung Bd. 8 S. 272

(282) über die Beſtrafung wegen Beihilfe zur Defrau

dation gemacht hat, treffen auch bei der Beſtrafung

wegen Beihilfe zur Konterbande zu . (Urt. des I. Sts .

vom 30. November 1916, 1 D 488/16 ). E.

4052

IV .

IV vom 7.Juli 1916, IV 353/16 ). Allerdings war der

Zugehörigteit der hier in Frage kommenden einzelnen

Geſchäfte zu dem Geſamtbetrieb des Unternehmens bei

Berechnung des dem Angeklagten gerechterweiſe zu

zubilligenden Gewinnes inſoweit Rechnung zu tragen,

als es ſich um die allgemeinen Betriebsuntoſter die

mit jedem faufmänniſchen Unternehmen verbunden ſind,

und den auf dieſe Koſten entfallenden Anteil der ein

zelnen Geſchäfte handelt. Die Urteilsgründe geben

feinen Anhalt dafür , daß die vernommenen kauf

männiſchen Sachverſtändigen und ihnen folgend das

LG. etwa dieſen Geſichtspunkt zum Nachteil des An

geklagten überſehen haben. Unbedingt von der Be

rechnung auszuſcheiden waren aber alle die beſonderen

Unfoſten und Verluſte, welche dem Angellagten bei

anderen als den in Frage kommenden Einzel

geſchäften erwachſen waren. 3n Friedenszeiten mag

es auch einem „ ehrbaren “ Geſchäftsmanne nicht ver

wehrt ſein , die ihm bei einzelnen Geſchäften erwach

ſenen Schäden durch Erzielung beſonders hoher Ge.

winne bei anderen Geſchäften wieder auszugleichen,

mag ſich daraus auch die Üebervorteilung oder Schä

digung einzelner Perſonen oder gewiſſer Kreiſe der

Bevöllerung ergeben . ' Angebot und Nachfrage fowie

freier Wettbewerb ſorgen in geregelten Zeitläuften

dafür, daß eine ſchrankenloſe Ausbeutung nicht ſtatt

findet. In der gegenwärtigen Kriegszeit fann ein

ſolches Geſchäftsgebaren nicht gebilligt werden, da

die hervorgehobenen wirtſchaftlichen Gegenwirkungen

fehlen , hiernach aber Ergebniſſe gezeitigt würden,

welche die Verordnung des Bundesrats gerade ver

hindern will. Von dieſem Standpunft iſt es dann

auch völlig gleichgültig, ob das den Ausgleich für

frühere Verluſte erſtrebende Einzelgeſchäft eine an

dere oder die gleiche Warengattung betrifft. Das

iſt übrigens ſchon in der oben angezogenen Entſchei

dung Bd. 49 Š . 398 kurz hervorgehoben . Auch die

für die Feſtſtellung des übermäßigen Gewinnes vor

geſchriebene Würdigung der Marktlage iſt von

leinem Rechtsirrtum beeinflußt. Wie ebenfalls vom

NG. ſchon wiederholt ausgeſprochen iſt, kann auch in

dem Verkauf zu Marktpreiſen oder in annähernder

Höhe derſelben eine unzuläſſige Preisſteigerung liegen,

wenn die durch den Krieg veranlaßte Höhe der Markt

preiſe gerade als Mittel benußt wird, um einen be

ſonders hohen Gewinn einzuheimſen. Dieſe Voraus

ießungen waren nach den Feſtſtellungen des LG. ges

geben. Danach warenin dembenachbarten Weſtfalen

Höchſtpreiſe für Speck feſtgeſeßt, welche um nicht

weniger als ein Dritteil hinter den hier in Frage

kommenden Marktpreiſen zurüdblieben . Dieſe eigen

artigen durch den Arieg veranlaßten Zuſtände hat der

Angeklagte ausgenußt, um große Mengen Speď zu

beſonders niedrigen Preiſen einzukaufen und ſofort

toſten- und mühelos zu beſonders hohen Preiſen wieder

zu verkaufen . Er hat ſich alſo nach der erkennbaren

Auffaſſung des 16.gerade dadurch, daß er den Ver

kauf zum Marktpreiſe vornahm , auf Koſten ſeiner Ab

nehmer einen Gewinn verſchafft, den er ohneden Krieg

nicht gemacht haben würde . - Das LG, entnimmt die

Strafe aus dem § 5 der neuen BRVD . vom 23. März

1916 ROBI. S. 183 , weil dieſe mildernde Umſtände

zulaſſe und deshalb im Verhältnis zu der DRVO.

vom 23. Juli 1915 (ROBI. Š . 467 ) , die mit ihren

Ergänzungen (NGBI. S. 514, 603) zur Zeit der Be

gehung der Straftaten in Geltung war, das mildere

Geſet ſei. Das iſt rechtsirrig. Die neue VO. iſt

vielmehr das ſt r e ngere Geſeg. Denn es führt bei

ſonſt gleichlaufenden Strafbeſtimmungen eine Mindeſt

ſtrafe ein , die ſelbſt bei Annahme mildernder Ums

ſtände in jedem Falle höher iſt als die geringſt zur

läſſige Straje nach der alten VO. ( Urt . des V. SIS .

vom 9. Januar 1917, 5 D 564/16) . E.

Bedingter Borjat beim Betrug. A us den

Gründen : Daß der Angekl. von vornherein nicht

die Abſicht gehabt hat, die Verpflichtungen, die er den

Beſtellerinnen gegenüber übernommen hatte, zu er

füllen , iſt aus der Urteilsbegründung nicht mit Sicher

heit zu erkennen. Die fürerwieſen erachtetenTatſachen,

daß er im Falle 1 die ſechs Poſtkarten um Weihnachten

1915 dem Photographen Ⓡ . in Arbeit gegeben und in

den Fällen 2 und 4 die Beſtellungen der Firma F.

zur Ausführung übergeben hatte, ſprechen dafür, daß

nach der Auffaſſung der Stra. dem Angekl. bei Eins

gehung der Berträge der ernſtliche Wide, fie zu er

füllen , nicht gefehlt hat. Allerdings heißt es dann

im Laufe der Urteilsbegründung weiter, der Angell .

habe bei ſeiner Mittelloſigkeit wiſſen müſſen , daß es

zweifelhaft ſei, ob er die Beſtellungen , die er der

Firma F. übergab , bei der Fertigſtellung einlöſen

fönne; auch wird eine Beweistatſache dafür angeführt,

daß er mit der Nichierfüllung der Aufträge gerechnet

hat. Ferner wird zum Falle 1 geſagt , daß es dem1

Angell. offenbar nur darum zu tun geweſen ſei, die

Bezahlung für die beſtellten Poſtkarten zu erhalten,

nicht aber, dieſe Beſtellung auszuführen. Zuſammen

faſſend drüđt die Strs. ſchließlich aber ihre Ueber

jeugung für die drei erwähnten Fälle dahin aus, daß

der Angell. von vornherein mit der Möglichkeit ge

rechnet hat, daß er die ihm gewordenen Beſtellungen

nicht werde ausführen können, und daß er, obwohl

er damit rechnete, er werde ſeine vertraglichen Vers

pflichtungen nicht erfüllen können, und die Beſteller

innen würden ſpäter nichts erhalten, um Bezah

lung nachgeſucht und dieſe Bezahlungen auch an

genommen hat. Hiernach kann es nicht zweifelhaft

ſein, daß nicht direfter, ſondern nur bedingter Vorſaß

angenommen worden iſt. Ein ſolchergenügte jedoch

hier nicht zur Verurteilung aus § 263 Stób ., weil

die angeblich vorgeſpiegelte falſche Tatſache nur eine

ſog. innere iſt, die in dem Vorhandenſein einer eigenen

Abſicht des Täters beſteht. Das Bewußtſein des

Angefl . , ſeine Verpflichtungen möglicherweiſe nicht ers

füllen zu können , kommt nicht dem Fehlen der Abſicht

zu erfüllen gleich . Wenn dem Angell. die Abſicht,

ſeine Verbindlichkeiten nicht erfüllen zu wollen, nicht

innegewohnt hat , ſo fann er auch nicht durch Vor

ſpiegelung der falſchen Tatſache, erfüllen zu wollen,

getäuſcht haben (vgl . RGSt. Bd. 30 S. 333, 336 und

Entſcheidungen des ert. S. vom 16. April 1907 5 D

1065/06 , 17. März 1908 5 D 141/08 und 1. Februar

1910 5 D 26/10 ). (Urteil des V. Sts . vom 3. Novbr.

1916, 5 D 492/16 ). E.

4024

A

Reviſion wegen fehlender Augabe der in 8 266 Abſ. 1

Sak 2 bezeichneten Beweistatſachen ? Aus den Grüns

den : Die Reviſion wird nur darauf geſtüßt, daß es

an der Angabe der in § 266 Abſ. 1 S. 2 bezeichneten

Beweistatſachen fehle . Sie iſt unzuläſſig (8 376 StPO . ) .

Denn die Müge betrifft eine bloße Ordnungsvorſchrift,

die begrifflich eine zwingende Rechtsnorm , wie § 376

4041
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4027

Mérbeitung entiende en om bilenfranzungsmitteligen debühemuntermari, vente deschichte wenderung und hair

itesrechtlichnicht zu beanſtanden, wennſiehierbei nicht sich in die Gebühr des Art. 125 entrichtet iſt

,eine

E.

4040

Abſ. 2 StPO. ſie vorausſeßt, nicht darſtellt, deren Nichts Aus den Gründen : Die Entſcheidung hängt

befolgung alſo auch eine Berleßung des Gefeßes nicht davon ab, ob durch die Gebühr des Art. 111 KG . vom

enthalten kann (vgl. RGSt. Bd. 42 S. 168 ) . (Beſchl. 21. Auguſt 1914 das in den 88 2260 und 2261 BGB.

des V. Sts. vom 24. Dkt. 1916, 5 D 499/16) . E. bezeichnete Amtsgeſchäft der Eröffnung ( Verkündung,

Vorlegung) des Teſtaments durch das damit befaßte

Gericht abgegolten werden ſoll oder ob ſie ebenſo wie

VI. die Gebühr des Art. 111 Gebo . i . d . F. vom 13. Juli

zu 8 370 Kr. 5 StGB.: Berüdſichtigung der 1910 eine Gegenleiſtung für die Prüfung und Würdi

gegenwärtigen Lage auf dem Lebensmittelmartie bei gung des eröffneten Teſtaments durch das Nachlaß

der Entſcheidung darüber, ob es ſich um Nahrunge. gericht darſtellt, ob alſo die Faſſung des Art. 111 RO.,

mittel in geringer Menge oder von unbedeutendem Werte wonach die Gebühr für die Eröffnung einer Verfügung

handelt. Aus den Gründen : Die Angellagten von Todes wegen zu erheben iſt, der Faſſung des

haben ungefähr 1 Pfund ſchwere Zervelatwurſt und Art. 111 des früheren Gebührengeſeßes gegenüber, der

mindeſtens 4 Pfund Fleiſch in Büchſen Teſtamente Erbverträge ihrer Eröffnung der

geringer Menge oder unbedeutendem Wert i . S. der oder nicht. Der Wortlaut des Art. 111 , deſſen Ent

bezeichneten Geſekesſtelle waren, beſtimmt ſich im ſtehungsgeſchichte und der Zuſammenhang des Gefeßes

weſentlichen nach tatſächlichen Erwägungen, wie ſie führen zu der Annahme, daß die Bedeutung des Art. 111

ſich aus der Verkehrsauffaſſung und den Lebens. und Kó. eine andere iſt als die des Art. 111 GebG . Das

Vermögensumſtänden der Beteiligten 3. Zt. der Straf: Gebo . von 1879 hatte in dem zu dem Abſchnitt „ Urs

tat ergeben (vgl. RORechtſpr. 3, 516 ; RMi16 . Bd . 3 funden und Ausfertigungen der Notare “ gehörenden

S. 135 und ÀGSt. 46, 408 ; 48, 52 zu § 248 a SIGB .) . Art. 125 Abſ. 1 beſtimmt, daß Teſtamente und ſonſtige

Daß die Stri. das Vorhandenſein der erwähnten leßtwillige Verfügungen einer Gebühr von 10 M unter

Tatbeſtandsmerkmale rechtsirrtümlich verneint habe, liegen , und der zu dem Abſchnitte „ Verhandlungen der

erhellt aus ihren Ausführungen nicht. Insbeſondere Gerichte“ gehörende Art. 84 hatte beſtimmt, daß für

die Berfündung Verfügungen, für

die gegenwärtige, durch den Striegezuſtand ungünſtig

beeinflußte Marktlage für jene Nahrungsmittel, ihren einmalige Gebühr von 10 M beſonders (d . 5. neben

demgemäß erhöhten Preis und ihr Berhältnis zu der der nach dem Art. 83 für die gerichtliche Auseinander

allgemein, d . h . im Handel und Verkehr, erhältlichen ſepung der Verlaſſenſchaft zu erhebenden Gebühr) ers

Menge vornehmlich berüdſichtigt hat . Böllig verfehlt hoben wird. Durch Geſep vom 29. Mai 1886 wurden

wäre es geweſen, mit der Reviſion in leßterer Bes die Art. 84 und 125 geändert. Die Errichtung von

ziehung diejenigen wirtſchaftlichen Verhältniſſe für Teſtamenten und ſonſtigen lektwilligen Verfügungen,

maßgebend anzuſehen, die in normalen Zeiten, wie wozu die Erbverträge vorerſt noch nicht gehörten ,

es die Zeit der Geſebgebung war, herrſchten ". (Urt. unterlag nurmehr einer Gebühr von 3 M ; dagegen

vom 9. Januar 1917, 5 D 608/1916 ). war bei ihrer Verkündung eine beſondere Gebühr von

1 v . I. der Aftivmaſſe, über die verfügtwar, zu er

heben . Während nach der bisherigen Faſſung des

Urt . 84 die Erhebung einer Gebühr von 10 M das

Aequivalent für die gerichtliche Tätigkeit der Verküns

Oberſtes Landesgericht . dung ſolcher Teſtamente darſtellte, die nicht ſchon bei

ihrer Errichtung mit einer Gebührvon 10 M bewertet

A. Zivilſachen . waren, bildete nun die gerichtliche Verkündung nur

I.
den Fälligkeitstermin der Gebühr, die nach Art. 84

für alle durch das Gericht verfündeten Teſtamente zu

Die Gebühr des Urt. 111 KG. wird uur dann ge- erheben war. Die Gebühr, die demgemäß nach Art. 84

ſchuldet, wenn das Teſtament von einem bayer. Gericht GebG. in den der Nov. von 1886 angepaßten Faſſungen

oder Notar, nicht auch dann, wenn es von einem vom 21. Januar 1890und 6. Juli 1892 zu erheben

außerbayer. Gericht nach $ 2261 BGB. in eigener Zu- war, bildete, wie der Kommentar von Pfaff (3. Aufl.

ſtändigkeit eröffnet wird. Ein früher in Berlin wohn- 1896 S. 83) ſagt,keine Vergütung für die gerichtliche

hafter preußiſcher Staatsangehöriger iſt im Bezirke Tätigkeit der Verkündung, ſondern war eine Gebühr

des bayeriſchen Amtsgerichts M. geſtorben . Da ſeine für das Teſtament ſelbſt, die um der Erleichterung

Witwe mitteilte, daß er nur vorübergehend in M. ge- der Teſtamentserrichtung willen erſt bei der Verkün

wohnt habe, gab das AG. M. die Todesanzeige der dung, d . h. in jenem Zeitpunkte zu entrichten war, in

Zuſtändigkeit halber an das AG. Berlin ab , bei dem dem der Jnhalt des Teſtaments den Beteiligten zur

der Verſtorbene ein Teſtament hinterlaſſen hatte. Das Ermöglichung der Ausführung bekanntgegeben wurde.

AG. Berlin eröffnete dem Antrage der Erben ents Durch die Geſeßgebung des Jahres 1899 wurden die

ſprechend das Teſtament und überſandte es gemäß Erbverträge den Teſtamenten gleichgeſtellt und der

§ 2261 BOB. dem AG. M. als dem zuſtändigen Nach- an die Stelle des Art. 84 getretene Art. 111 dahin

laßgerichte zur weiteren Veranlaſſung . Dieſes er- gefaßt : „ Teſtamente und Erbverträge unterliegen bei

mittelte, daß der leßte Wohnſig des Verſtorbenen in ihrer Eröffnung einer beſonderen Gebühr von 1 v . T.

Berlin war, daß er im Frühjahre 1914 von dort weg- der Gegenſtandsſumme, über die in ihnen verfügt iſt“.

gezogen war, um ſich in der Schweiz dauernd nieder- Durch Art. 10 Nr. X Geſ. vom 9. Auguſt 1902 das

zulaſſen , an der Ausführung dieſer Åbſicht aber durch Nachlaßweſen betr , wurden hinter dem Worte „unter

den Ausbruch des Krieges verhindert wurde. Mit liegen " die Worte „ ohne Rückſicht auf den Ort ihrer

Rückſicht hierauf übernahm das AG. M. als Gericht Errichtung“ eingeſept. Der Rechtszuſtand war alſo

des Aufenthaltsorts nach § 73 FOG. die Nachlaßſache (vgl. Schmidt, Kommentar [ 7. ] Anm . 5 zu Art. 111

zur Behandlung. Es ermittelte die Erben, überſandte S. 140) auf Grund der Faſſung des Gebo. von 1910

Abſchriften des Teſtaments an die Großjährigen unter der : Die Gebühr des Art. 111 war nicht eine Gegen

ihnen und benachrichtigte das als Vormundſchafts- leiſtung für die gerichtliche Tätigkeit der Eröjfnung

gericht für einen minderjährigen Erben zuſtändige des Teſtaments, ſondern gründete darauf, daß in der

Gericht. Die auf Grund dieſer Tätigkeit nach Art. 111 Nachlaßſache ein eröffnetes Teſtament vorlag , mit dem

KG, erfolgte Anſepung einer Gebühr von 500 M für ſich das Nachlaßgericht zu befaſſen hatte. Die Ers

die Eröffnung des Teſtaments iſt für unzuläſſig er- hebung der Gebühr war daher nicht ausgeſchloſſen ,

klärt worden . wenn die Eröffnung des Teſtaments weder in Bayern
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sebühr bepa Art.11le wieder dieVergütung für die vgl.DbLG M. BO.3 6.994 it." Die Leviamentet

noch auf das Erſuchendes bayeriſchen Nachlaßgerichts Bd. 91 S.256 ff. und Wach, Bandb. des Zivßr. Bd.1

erfolgte, und war auch von demOrte der Errichtung § 20 S. 256 ff.)). Auszulegen find daher hier die

des Teſtaments unabhängig . Die bei einem nichts Worte des Geſeßes, wonach „ für die Eröffnung

bayeriſchen Gerichte gezahlte Gebühr war nicht auf eine Gebühr zu erheben iſt. Es fragt ſich , ob dieſe

die von dem bayeriſchen Nachlaßgerichte zu erhebende Worte klar und unzweideutig oder nicht völlig ento

Gebühr anzurechnen. Während das Oblo. in den ſprechend das ausdrüden, was als Wille des Ges

Entſo.vom 3. September 1894 (frühere Samml. ſepes anzuſehen iſt. Nur in dem lekteren Falle wäre

Bd. 15 S. 328) und vom 19. September 1905 (Samml. eine Auslegung zuläſſig, während flare, unmißvers

n . F. Bd. 6 S. 534) annahm , daß die Gebühr für die ſtändliche Geſebesworte einer Auslegung unzugänglich

Errichtung der leßiwilligen Verfügung geſchuldet und ſind. Es bedarf keiner weiteren Ausführung, daß der

durch die Verkündung nur der Fälligkeitstermin bes Wortlaut des Art. 111 durchaus klar und unzweis

ſtimmt werde, lehnt es in den Entſch . vom 24. No- deutig iſt. Die Worte, daß eine Gebühr für die Ers

vember 1909, 8. Juli 1912, 8. Januar 1913, 31. März öffnung zu erheben iſt, beſagen nichts anderes, als

1913 und 7. Juli 1915 (Samml. n . F. Bd . 10 S.548, daß die Erhebung der Gebühr eine Gegenleiſtung für

13 S.550, 14 S.16, 14 S. 200 und 16, B S. 87) dieſen die in der Eröffnung liegende Beiſtung des Gerichts

Gedanken ab und erklärt, daß ſich die Gebühr auf das bildet. Weiterhin iſt völlig klar , was das KG. mit

Vorhandenſein eines gleichviel durch wen den Worten : „ Eröffnung einer Verfügung von Todes

öffneten Teſtaments gründe, mit deſſen Prüfung und wegen “ meint. Dieſer Rechtsvorgang iſt durch die

Würdigung fich das Nachlaßgericht zu befaſſen hat. $8 2260, 2261 BOB. ſo feſt beſtimmt und begrenzt,

Der von Schrifttum und Rechtſprechung überein- daß ein Zweifel nicht aufkommen tann ; Teſtamentss

ſtimmend ausgelegte Art. 111 Gebo. iſt nunmehr eröffnung iſt die gerichtliche Tätigkeit, die die Deff

durch den Art. 111 KG. vom 21. Auguſt 1914 erſekt nung , Bertündung , Borlegung des die leftwillige Ber

worden, deſſen hier in Betracht kommende Beſtim- fügung enthaltenden Schriftſtüds zum Gegenſtande hat

mungen folgendermaßen lauten : „ Für die Eröffnung und als ein für alle Fälle vorgeſchriebener Formals

einer Verfügung von Todes wegen wird eine Gebühr oder Solennitätsatt“ dem Zwededient, die Verfügung

von 1 d . T. erhoben. Die Gebühr wird nach dem den Beteiligten zugänglich zu machen und einen feſten

Werte des Gegenſtandes berechnet, über den in der Anhaltspunkt für die Beurteilung einer Reihe von

Verfügung verfügt iſt; die Schulden werden abge- erbrechtlichen Maßnahmen zu bilden , z . B. für die Bes

zogen ". Damit iſt das KG . zu der erſten Faſſung rechnung der Friſt für die Ausſchlagung der Erbſchaft

des Geſete über das Gebührenweſen zurüdgefehrt. (§ 1944 Abſ. 2 BOB .). Dieſer Begriff iſt auch für

hienach rechtfertigt ſich daß die Auslegung des Art. 111 . zugrunde zu

gerichtliche Tätigkeit der Teſtamentseröffnung (Ver- eröffnung iſt insbeſondere durchaus verſchieden von

kündung) ſelbſt darſtellen ſoll und daß in der ver- der dem Nachlaßgericht obliegenden Tätigkeit, den bei

änderten Faſſung des Artikels dem GebG. von 1910 der Eröffnung nicht anweſenden Beteiligten den Jn

gegenüber eine ebenſo durchgreifende Aenderung ents halt der Verfügung bekannt zu machen (8 2262) und

halten iſt, wie dies bei der Geſeßgebung von 1886 die für die Erteilung des Erbſcheins erforderlichen

gegenüber dem GebG . von 1879 der Fall war. Nach Ermittelungen anzuſtellen ( 8 2358) . Dem in der Bes

der Begründung des mit dem Geſeke vom 21. Auguſt gründung zu dem Entw . des KG . aufgeſtellten Saße,

1914 gleichlautenden Entwurfs (AbgKVerh. XXXVI. daß die veränderte Faſſung feine fachliche Bedeutung

Vandt.- Verſ., II. Seſj. 1913/14 Beil . 763 S. 124) ſollen habe, lägedaher, falls er ſich nicht bloß auf die Art

die Vorſchriften des Art. 111 , im übrigen “, von einer und das Maß der Gebührenerhebung, ſondern auch

die Teſtamente nicht reichsangehöriger Erblaſſer be- auf den gebührenrechtlichen Tatbeſtand ſelbſt beziehen

treffenden, hier alſo nicht in Betracht kommenden ſol, der Jrrtum zugrunde, daß ſich das erflärte Wort

neuen Beſtimmung abgeſehen, dem Art. 111 Gebo . des Geſeges mit dem gewollten Inhalte dede. Eine

entſprechen und die Abweichungen in der Faſſung Auslegung, die ſich der Begründung des Entwurfes

teine ſachliche Bedeutung haben “. Es fann dahin anſchlöſſe, müßte entweder das Wort „für“ als gleich

geſtellt bleiben, ob dieſem Saße der amtlichen Bes bedeutend mit dem Worte „ bei “ oder die Eröffnung

gründung die ihm von der Regierungsfinanztammer eines Teſtaments als gleichbedeutend mit der weiteren

beigemeſſene Tragweite zufommt und ob er nicht bloß Behandlung des Teſtaments durch das Nachlaßgericht

ſagen will, daß von der vorgenommenen Aenderung erklären . Damit würde ſie aber der Geſekesvorſchrift

abgeſehen, die ſich auf die Erhebung der Gebühr ſelbſt einen Sinn beilegen, der mit den Worten des Geſeges

beziehenden Beſtimmungen die gleichen geblieben ſind. ſchlechterdings unvereinbar iſt. Mag alſo auch der

Sollte aber der erwähnte Saß der Begründung in Wille des Geſeßgebers nicht auf die Aufhebung der

der Tat in dem von der Regierungsfinanzkammer ges bisherigen Doppelbeſteuerung der außerhalb Bagerns

meinten Sinne zu verſtehen ſein, ſo könnte ihm eine eröffneten Teſtamente, ſondern einfach dahin gegangen

für die Auslegung und Anwendung des Geſeßes maß- ſein, den Art . 111 WebG. ſachlich unverändert in das

gebende Bedeutung nicht zuerkannt werden. Denn neue Geſet herüberzunehmen , ſo ſind doch die Worte

ein rechtlicher Zwang, den von der amtlichen Bes des Geſekes ſo, wie ſie in der Tat lauten, ſtärker

gründung aufgeſtellten Saß ohne weiteres der Ges als jener Wille. · Dafür, daß der Art. 111 KG. nicht

ſebesanwendung zugrunde zu legen , beſteht nicht ; die mehr in der Teſtamentseröffnung den Fälligfeitstermin,

jog . Motive des Geſetzes ſind nicht das Geſetz ſelbſt ſondern die zu vergütende behördliche Leiſtung er

und ſtehen ihm auch nicht gleich, ſie haben weder die blidt, ſpricht auch der Zuſammenhang der Geſekgebung

Beſtimmung noch die Macht, das Geſek zu deflarieren vom 21. Auguſt 1914. Das KG . enthält im Gegen

(MG3. 51 , 274) . Sie ſind nur ein Mittel zur Aus- ſaße zu dem Stempo . Gebühren, d. h . Abgaben für

legung des Geſekes. Dafür, wie das Gefeß ausgelegt beſtimmte behördliche Tätigkeiten. Namentlich in den

werden ſoll , iſt grundſäßlich entſcheidend die in den die Verhandlungen der Gerichte betreffenden Abſchnitten

Worten des Geſekes enthaltene Erflärung ( i. Beſchl. wird jeweils eine beſtimmte, genau bezeichnete Tätig

des II. ZS, vom 31. Mai 1905 Samml. n . F. Bd. 6 feit namhaft gemacht, an die ſich die Erhebung einer

S. 349 beſ. 354/5 und die damit übereinſtimmenden Gebühr knüpfen ſoll, mag nun dieſe Tätigkeit in einem

Entſcheidungen des I. ZS . vom 23. März 1914 und ganzen Verfahrensabſchnitte (Art. 9) , in einer einzelnen

vom 22. September 1914 (Samml. n . F Bd . 15 S. 215 vandlung einſchließlich des vorangegangenen Vers

und S. 547) ; Kohler in Grünhutsz . Bd. 13 S.1 , 18, fahrens ( Art. 8 , 78, 80, 96 , 169) oder in einer ein

20, 25, 38 ; Seydel, Staatsrecht ( 2. ) Bd . 3 S. 502; zelnen Handlung allein beſtehen, mag dieſe ſich in

Regelsberger, Band. $ 35 ; Schneider im Archiv Prar. einer Entſcheidung, Anordnung, Abhaltung eines Ter
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mins, Eintragung in ein öffentliches Buch oder in der 2. Weun wegen Eintritte der Großiährigteit del

Vornahme anderer Handlungen erſchöpfen (3.B. Art. 11 , Mündels eine vorläufige Vormundidaft an Stelle der

12, 55 , 56, 78, 90 , 91 , 102, 116) . Ueberall iſt es hier Altersvormundſchaft angeordnet wird, liegen zwei ſelb:

die Tätigſeit der Behörde oder des Gerichts ſelbſt, ftändige, geſonderter Gebührenbewertung unterliegende

für die die Gebühren erhoben werden. Die Gebühr Vormundſchaften vor (FGG . 8 200, UG. BGB. Urt.131,

iſt durchweg Gegenleiſtung der Tätigkeit, für die ſie AG. Art. 87, 89) . Aus den Oründen : 1. Das

erhoben wird . Das trifft insbeſondere in der die FOG. enthält feine Beſtimmungen über die Koſten

Nachlaß- und Teilungsſachen behandelnden Unterab- tragung in den von ihm geordneten Angelegenheiten ;

teilung 5 zu, wenn hier von der Gebühr für die Er- nach § 200 ſind daher die Landesgeſeke maßgebend.

mittelung des Erben, für die Anordnung der Nach. Nach Art. 131 AG . BOB . ſind die Koſten in Angelegen :

labpflegichaft oder Nachlaßverwaltung um die Rede heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, ſoweit nicht bes

iſt. Dieſen Beſtimmungen reiht ſich die des Art. 144 ſondere Vorſchriften beſtehen, von dem zu tragen, in

an, wonach auf die von den Notaren zu eröffnenden deſſen Angelegenheit die amtliche Verrichtung ſtatt

Teſtamente und Erbverträge der Art. 111 anzuwenden findet. Da beſondere Vorſchriften für das Vormunds

iſt. Daneben finden ſich Beſtimmungen über Ges ſchaftsweſen nicht erlaſſen ſind , treffen ſohin den

bühren, die bei der Vornahme von Amtshandlungen Mündel die Koſten der Vormundſchaft. Die in der

erhoben werden, die alſo nicht die Amtshandlung Beſchwerdeichrift aufgeſtellte Behauptung, für die Koſten

ſelbſt abgelten ſollen, ſondern ſich nur an ſie ans der vorläufigen Vormundſchaft ſeien die für das Ents

ſchließen , um anderen Zwecken gerecht zu werden . mündigungsverfahren geltenden Beſtimmungen der

Dies trifft zu, wenn nach Art . 118, 119 neben der die

Eintragung in das Grundbuch abgeltenden Gebühr Vormundſchaft tragen , weil er im Entmündigungs

des Art. 116 bei der Entgegennahme der Auflaſſung verfahren zur Tragung der Koſten verurteilt ſei, iſt

durch das Grundbuchamt und bei der Eintragung von haltlos und ſteht mit der Vorſchrift des Art. 131 Abſ. 1

Hypothefen die Gebühr erhoben wird , die für eine UG. BOB. in Widerſpruch. Aber auch der Verſuch,

unterbliebene – Aufnahme des Veräußerungs- oder den Abſ. 2 des Art. 131 zur Begründung der Koſtens

Beſtellungsvertrags durch den Notar an dieſen zu pflicht des Staates heranzuziehen, iſt verfehlt ; er

entrichten wäre . Für eine Ergänzung der Teſtaments- ſcheitert an dem Inhalte der klaren GeſeBesbeſtimmung.

errichtungsgebühr (des Teſtamentsſtempels ), ſo wie zu den beiden über den Beſchwerdeführer geführten

ſie die Geſellgebung von 1886 im Auge hatte, beſteht Vormundſchaften hatte kein ſtaatliches Drgan die Rolle

auch fein Anlaß mehr. Denn während die Gebühr eines „ Beteiligten “ im Sinne dieſer Beſtimmung ; es

des Art. 111 ( 1 v . T.) dieſelbe geblieben iſt, unter- wurde auch von keinem ſtaatlichen Organ ein auf

liegen nach der Tarifſtelle 38 Verfügungen vonTodes dieſe Vormundſchaften ſich beziehender Antrag geſtellt

wegen nicht mehr wie früher der feſten Gebühr von oder eine ſie betreffende Beſchwerde erhoben . Es kann

3 m, ſondern einem abgeſtuften Stempel , der ſich deshalb feine Rede davon ſein, daß der Staat in den

zwiſchen 3 und 100 M bewegt und nur bei den eigen : beiden Vormundſchaftsſachen als Beteiligter durch

händigen Teſtamenten nach dem Tode des Erblaſſers, einen unbegründeten Antrag, durch eine unbegründete

im übrigen aber ſofort mit der Errichtung fällig wird . Beſchwerde oder auf ſonſtige Weiſe ſchuldhaft Koſten

Die Gebühr des Art. 111 KG , iſt aber auch feine Ge- verurſacht habe. Der Umſtand , daß der Staatsanwalt

bühr, die für eine in dem Artifel ſelbſt nicht be- das Entmündigungsverfahren beantragt hat, iſt ohne

zeichnete Tätigkeit des Gerichts (Prüfung und Würdi- Bedeutung für die Pflichtzur Tragung der Koſten der

gung des Teſtaments) zu erheben wäre, ſondern eine vorläufigen Vormundſchaft. Die Stellung des Be

Vergütung für die Teſtamentseröffnung ſelbſt. Für ſchwerdeführers unter vorläufige Vormundſchaft war

die Erhebung einer bei der Eröffnung fällig werdenden, auch nicht die notwendige Folge dieſes Antrags. Die

die erwähnte anderweitige Tätigfeit des Nachlaßge- vorläufige Vormundſchaft wurde nach § 1906 BOB.

richts abgeltenden Gebühr beſteht mit Rüdſicht auf von dem Amtsgericht angeordnet, nachdem es auf

die übrigen Beſtimmungen des AG . ebenfalls tein Bes Grund pflichtgemäßer Prüfung fich überzeugt hatte,

dürfnis mehr ; denn der Art. 93 KO, ſchreibt nun die daß dieſe Maßregel zur Abwendung einer erheblichen

Erhebung einer Gebühr für die - nach dem GebG. Gefährdung des Vermögens des Beſchwerdeführers

gebührenfrei geweſene - Ermittelung des Erben vor ; erforderlich ſei .

dieſe Tätigkeit fällt mit dem , was in Schrifttum und 2. Unhaltbar iſt auch die von dem Beſchwerde

Rechtſprechung Befaſſung des Nadlaßgerichts mit führer vertretene Meinung , die über ihn geführte

einem eröffneten Teſtamente“ genannt wurde , im Altersvormundſchaft und die vorläufige Vormundſchaft

weſentlichen und für die überwiegende Mehrzahl der bildeten zuſammen nur ein Vormundſchaftsverfahren.

Fälle zuſammen . Iſt ſonach die Gebühr des Art. 111 Die Altersvormundſchaft über den Beſchwerdeführer

KG. eine Vergütung für die in der Eröffnung des mußte nach § 1773 Abſ. 1 , SS 1686, 1676 Abſ. 2 und

Teſtaments ſelbſt liegende Tätigkeit, ſo folgt daraus, § 114 BOB. angeordnet werden , da er zu der Zeit,

daß die nach Art. 1 KO . für die bayeriſche Staatsfaſle als ſeine Mutter unter vorläufige Vormundſchaft wegen

zu erhebende Gebühr nur dann geſchuldet iſt , wenn Geiſtesfrankheit geſtellt war, noch minderjährig war

die Eröffnung von einem bayer . Gericht ( oder einem und unter ihrer elterlichen Gewalt ſtand. Die Alters

bayer. Notar) oder wenigſtens, ſoweit das nach dem vormundſchaft endigte nach § 1882 BGB. fraft Ge

Oeſeß überhaupt denkbar iſt, auf das Erſuchen eines ſepes mit dem Eintritte der Volljährigkeit des Bes

zuſtändigen bayer . Gerichts (oder Notars) hin vor- ſchwerdeführers. Die darauf nach 8 1906 BOB. ein

genommen wird . Das trifft hier nicht zu , denn das geleitete vorläufige Vormundſchaft kann daher keine

AG . Berlin hat das Teſtament nach § 2261 BOB. in Fortſeßung der Altersvormundſchaft geweſen ſein ; ſie

eigener Zuſtändigfeit eröffnet. ( Beſchl. des II . ZS. war eine neue, von der Altersvormundſchaft ver

vom 7. Dezember 1916 , Reg . V Nr. 30/1916) . M. ſchiedene, auf anderen Grundlagen ruhende Vormund

ſchaft. Zu ihrer Anordnung war eine beſondere Ver

fügung des Vormundſchaftsgerichts erforderlich, die
II .

erſt ergehen konnte, nachdem das Vorhandenſein der

1. Dadurch , daß der Staat den Antrag auf Ein : gefeßlichen Vorausſeßungen feſtgeſtellt worden war.

leitung eines Gutmündiguugøverfahrene ſtellt, wird der Die von dem Amtsgerichte gebrauchte Redewendung,

Staat nicht Beteiligter au der darauihin nad $ 1906 daß die bisher geführte Vormundſchaft in eine vor

BGB . angeordneten vorläufigen Vormundſchaft. Deren läufige „ umgewandelt“ werde, entſpricht nicht dem

hoften hat der Mündel zu tragen, auch wenn der Uu : Gefeße . Auch der vom Beſchwerdeführer gebrauchte

trag abgewieſen wird. Ausdruck, es ſei die Altersvormundſchaft in eine vors
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läufige Bormundſchaft „übergeleitet“ worden , iſt nicht Geldſtrafe verurteilt. Gleichzeitig wurde die Eins

zutreffend und entſpricht nicht der Sach- und Rechtsgiehung der 93.48 M angeordnet. Die Berufung der

lage." Auch die Berufung des Beſchwerdeführers auf M. wurde verworfen . Auf ihre Reviſion wurde die

Art. 87 Saß 2 und Art. 89 Abſ. 2 KG . iſt verfehlt. M. freigeſprochen und die Einziehung aufgehoben .

Der vorliegende Fall iſt von den in dieſen Gefeßes- Aus den Gründen : Vor allem iſt zu erörtern ,

ſtellen geregelten Fällen völlig verſchieden . Es ift ob die M. bei der Berſendung der vier Mehgeißen

nicht, wie im Art. 87 vorausgeſept iſt, eine vorläufige gegen eine Polizeivorſchrift verſtoßen hat, deren Durch

Bormundſchaft durch eine endgültige erſeßt worden, führung durch eine Strafbeſtimmung rechtswirtſam

ſondern umgekehrt eine vorläufige Bormundſchaft an geſchüßt iſt. Die Straftammer nimmt an, daß die

die Stelle einer ordentlichen getreten . Der Art. 89 vier Mehgeißen im Sp.ichen Jagdrevier ohne diſtrikts

Abſ. 2 bleibtaußer Betracht, weiler die Ueberleitung polizeiliche Genehmigung erlegt wurden , weil ſie nach

einer Beiſtandſchaft oder Pflegſchaft in eine Vormund- dem 1. Januar 1916, alſo erſt nach Ablauf der vom

ſhaft trifft. Die Beſtimmungen im Art. 87 Sat 2 Bezirksamt erlaubten Zeit geſchoſſen wurden . Nach

und Art. 89 Abſ. 2 Satz 2 enthalten Ausnahmen von §8 Abſ. 1 und 2, 8 9 Abſ.1 Ziff.3 VD. vom 6. Juni

der Regel, daß für jede Bormundſchaft, Beiſtandſchaft 1909 ſet daher die Verſendung verboten geweſen.

oder Pflegſchaft eine eigene Gebühr zu erheben iſt ; fie Zuwiderhandlungen gegen dieſes Verbot ſeien nach

dürfen nicht über das ihnen im Geſeße gegebene An- Art. 23 Abſ.1 Ziff. 5 Jagdo. zu beſtrafen . Der Wort

wendungsgebiet ausgedehnt werden und ſind hier nicht laut dieſer Beſtimmung ſei zwar infolge der Wendung

entſprechend anzuwenden . (Beſchl. des " II. ZS. vom „ bei Ausübung der Jagd “ etwas zu eng gefaßt,der

29. Dezember 1916, Heg. V Nr. 36/1916). M. Nachdrud ruhe aber auf den Worten „ jagdpolizeiliche

4045
Vorſchriften “, worunter nicht bloß die an dieJäger

gerichteten , ſondern auch die Verbote und Gebote zu

verſtehen ſeien , die den Schuß der Jagd im allge

meinen bezweden und dabei in die öffentlichen oder

B. Strafſachen. privaten Rechte dritter mit der Jagdausübung ſelbſt

nicht befaßter Perſonen eingreifen. Dieſe Anſchauung,
I.

die ſich den – einen tatſächlich und rechtlich völlig

1. Der Anddrud „ bei Ausübung der Jagd" in verſchiedenen Straffat betreffenden Ausführungen

Art.23 Abſ. 1 Ziff. 5 Jagd6. umfaßt nicht nur die auf im Urteile des Sts. vom 21.September 1907 (Samml.

die Erbeutung des Wildee gerichtete Tätigteit, fondern Bd. 8 S. 5 [7 ]) anſchließt, fann nicht geteilt werden .

die Ausübung des Jagdrechtes überhaupt, wozu auch DieVO. vom 6. Juni 1909, die Ausübung und Be

die Berwertung deß Wilde8 gehört, inderfen nur, ſoweit handlung der Jagd und den Verkehr mit Wildbret

eine hierauf bezügliche Tätigteit des Jägere ſelbit in betreffend, iſt aufGrund des Stov.s, des Art. 23

Betracht tommt. 2. Die nad Art. 125 Abſ.3 PStGB. Abſ. 1 Ziff. 5 Jagdg . , dann des § 368 Nr. 9 und 11

zuläſſige Einziehung von Wild ſteht im Zuſammenhange StØB. erlaſſen . Sie verbietet in § 8 Abſ.1 und 2

mit Urt. 125 Úbſ. 1ºštGy. und bildet aur eiué ver: das Verſenden und Veräußern von Rehgeißen für das

ſchärfende Nebenftrafe. Vorausſegungen für die Au: ganze Jahr und läßt in § 9 Ziff. 3 eine Ausnahme

wendung des Art. 125 Abſ.3 StGB. Das Bezirksamt nurfür Kehgeißen zu, die auf Anordnung oder mit

S. erlaubte am 9. Dezember 1915 dem Sp. in ſeinem Erlaubnis der Diſtriktspolizeibehörde erlegt ſind. Nach

Jagdbezirte 2. bis zum 1. Januar 1916 fünf Nehgeißen § 18 VO. werden Uebertretungen dieſes Verbots mit

abzuſchießen . Um 23. oder 24. Januar 1916 bot die Geldſtrafe bis zu 45 M beſtraft. Dem § 18 kommt

Frau des Sp. der Angellagten N. in St. vier Meh- jedoch eine ſelbſtändige ſtrafrechtliche Bedeutung nicht

geißen, die turz vorher im Sp.fchen Jagdrevier erlegt zu, er verweiſt vielmehr nur auf die anderweit be

worden waren, zum Kauf an. N. erwarb die Tiere ſtehenden Strafbeſtimmungen und hat hiebei fraglos

und erhielt ſie am 24. Januar 1916 von Frau Sp . die Strafbeſtimmung in Art.23 Abſ.1 Ziff. 5 JagdG .

mit einem der vom Bezirksamt ausgeſtellten fünf Er- im Auge, wonach an Geld bis zu45 ^ zu beſtrafen

laubnisſcheine, und zwar mit dem für das zweite Stück iſt, wer bei Ausübung der Jagd ſich gegen im Ver

ausgeſtellten Schein übergeben . Am gleichen Lage ordnungsweg erlaſſene jagdpolizeiliche Vorſchriften

verkaufte ſie die vier Geißen an die gerade in St. verfehlt. Die Strafdrohung iſt nach ihrem klaren

anweſende Wildbrethändlerin M. von N. Die N. Wortlaut auf die „ bei Ausübung der Jagd" be

wollte hiebei der Frau M. den ihr von Sp. über- gangenen Verfehlungen gegen jagdpolizeiliche Bors

ſchidten Erlaubnisſchein aushändigen ; auf dem die ſchriften beſchränkt . Der Strafſenat hat zwarin dem

Ziffer , 2 “ in , 4 " derart abgeändert iſt, daß er nun- Urteile vom 7. März 1911 , Rev Reg. Nr . 25/1911 aus

mehr lautet : „Dieſe Karte gilt für das 4. ſtatt ſprochen , daß unter Ausübung der Jagd nicht bloß

2 . Stüd von den abzuſchießenden fünf Stüden. “ die unmittelbar auf die Erbeutung des Wildes ge

Frau M. lehnte die Annahme des Scheines ab und richtete Tätigkeit zu verſtehen ſei , ſondern die Aus

wies die N. darauf hin, daß für jedes Stüd ein Er- übung des Jagdrechtes überhaupt, das auch die Ver

laubnisſchein notwendig ſei, und daß die Scheine bei wertung des erlegten Wildes umfaſſe, ſoweit eine

der Verſendung der Behgeißen nach N. beizulegen hierauf bezügliche Tätigkeit des Jägers ſelbſt in Be

ſeien . Die Angeklagte ſendete am 25. Januar 1916 tracht kommt (eine engere Auslegung iſt im Urteile

die vier Hehe an die Frau M. nach N. und ließ nur vom 28. April 1914, RevReg. Nr. 178/1914 , Bay8FM.

den einen Schein beilegen. Auf eine Anfrage der Frau Bd . 10, 329 vertreten). Von einer Ausübung des

M. wegen der fehlenden drei Scheine erwiderte die Jagdrechts kann aber bei der M. feine Rede ſein. Die

N., daß der beigelegte Schein für die vier Stücke ge- Erwägung allein , daß eine ausdehnende Auslegung

nüge. Als Frau M. die Rehe mitdem einen Schein des Art. 23 Ziff. 5 Jagdo . dem vom Geſebgeber ver

in die Markthalle brachte, wurden ſie von der Markt- folgten Zwed entgegen tomme, vermag bei dem flaren

polizei beſchlagnahmt und verkauft, wobei der bei Ge- und zweifelsfreien Wortlaute des Strafgeſeßes eine

richt hinterlegte Betrag von 93.48 M erlöſt wurde. weitere Ausdehnung als die im Urteile vom 7. Juli

Auf eine erneute Aufforderung der Frau M. über- 1911 für zuläſſig erflärte nicht zu rechtfertigen . Die

ichidte ihr dieM.drei weitere Erlaubnisſcheine, die M. macht daher mit Recht geltend , daß ihre Tätigkeit

ſie nachträglich bei Sp. erholt hatte. M. wurde wegen von der Strafandrohung in Art. 23 Ziff. 5 JagdG .

einer Gebertretung nach §8 Abſ. 1 und 2, § 18 VO. nicht getroffen werde.

vom 6. Juni 1909, die Ausübung und Behandlung der 2. Die Einziehung des Erlöſes aus dem Verkaufe

Jagd und den Verkehr mit Wildbret betreffend (GVBI. der Hehgeißen iſt im ſchöffengerichtlichen Urteil auf

S. 409) auf Grund des Art. 23 Ziff. 5 Jagdo. zu einer Art . 125 Abſ. 3 PStGB. geſtüßt. Die Strft. hat ſie

-
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ohne nähere Begründung gebilligt, obſchon fte einen

Miitangellagten, der vom Schöffengerichte wegen einer

Uebertretung nach Art. 23 Biff. 5 Jagdó. und 83VO.

vom 6. Juni 1909 zur Strafe verurteilt worden war,

weil er als Jagdgaſt des Sp. zwei der in Frage

ſtehenden vier Geißen erlegte, freigeſprochen hat. Es

liegt nahe, daß die Strk , die Einziehung ausſchließlich

wegender Verurteilung der M. für zuläſſig erachtete;

möglich iſt aber , daß ſie auch in der verbotwidrigen

Erlegung der Rehgeißen, für die ſie den Jagdherrn

Sp ., niđăt die von ihm geladenen Jagdgäſte und Er

leger der Tiere als ſtrafrechtlich verantwortlich erklärt,

den die Einziehung rechtfertigenden Grund erblidte .

Ob gegen Sp ., der als Landſturmmann der Militär

gerichtsbarkeit unterſteht, ein Strafverfahren durch

geführt wurde, iſt aus den vorliegenden Aften nichtzu

erſehen. Nach Art. 125 Abſ. 1 PStGB. wird die

Uebertretung der geſeßlichen Beſtimmungen über Aus

übung der Jagd und der nach Maßgabe des Geſebes

im Berordnungswege erlaffenen jagdpolizeilichen Vors

ſchriften nach den hierüber beſtehenden Geſeken bes

ſtraft; nach Abſ. 3 unterliegt der Einziehung unbe

ſchadet der nach Maßgabe des Abſ. 1 der verwirften

Strafe Wild, das mit Uebertretung der die Begezeit

betreffenden Beſtimmungen erlegt wird, desgleichen

Wild , das während der für die betreffende Wild

gattung feſtgelegten Gegegeit und, nachdem ſeit deren

Eintritt vierzehn Tage verſtrichen find, ohne von der

Diſtriktspolizeibehörde bewilligte Terminsverlänge

rung verkauft wird . Dieſe Beſtimmungen ſind wörtlich

nur das Wort „ Aonfiskation “ wurdedurch „ Ein

ziehung “ erſet dem Art. 229 PSIGB. von 1861

entnommen . Der Entwurf des PStoB. von 1861

enthielt als Art. 280 folgende Beſtimmungen : „ Die

Uebertretung der Beſtimmungen über die Ausübung

der Jagd und der jagdpolizeilichen Beſtimmungen

wird nach den hierüber beſtehenden beſonderen Ge

feßen und den nach Maßgabe der leßteren erlaſſenen

Berordnungen beſtraft. Wildbret, welches in den

Bandesteilen diesſeits des Mheins ohne verordnungs

mäßigen Lieferſchein behufs des Abſages von einem

Drte zum anderen verbracht, auf Märften ausgeſtellt

oder an öffentlichen Pläßen feilgeboten wird, unter

liegt der Aonfistation. In der Begründung des Ents

wurfs iſt bemerkt, daß Art. 280 der Vollſtändigkeit

wegen in den Entwurf aufgenommen wurde, zugleich

wird auf die VO. vom 6. Dezember 1857, pol. Vorſchr.

über Behandlung der Jagden betr. (NegBl. S.1669 ),

verwieſen ( Verh. des Gefeßgeb Ausich . der Abgit.,

1859/61 Beil. Bd . II S. 95, 116) . Eine dem Art. 125

Abſ. 3 des jeßt geltenden Gefeßes entſprechende Bes

ſtimmung enthielt der Entwurf nicht. Dagegen war

in § 1 Abſ. 2 BD. vom 6. Dezember 1857, die im

Hinblid auf Art, 13 Jagdo. erlaſſen war, beſtimmt,

daß innerhalb der feſtgelegten Segezeit tein Wild

erlegt und 14 Tage nach dem Eintritte der Hegezeit

kein Stüd verkauft oder angekauft werden dürfe. § 19

VO. gab nähere Beſtimmungen über das Erfordernis

eines Lieferſcheines beim Abjaße von Wild von einem

Orte zum anderen und § 20 unterwarf Wildbret, das

ohne einen den Beſtimmungen in § 19 entſprechenden

Nachweis behufs des Abſaßes von einem Orte zum

anderen verbracht und öffentlich feilgeboten wurde,

der Wegnahme durch die Polizeibehörde. Die VO.

vom 6. Dezember 1857 hat auch ſolche Zuwider

handlungen mit Strafe bedroht, die nicht unter die

Štrafbeſtimmungen des Jagdo . fielen , ſo das Deffnen

und Beſchädigen von Wildpartzäunen , die Beſchädi

gung zum Jagdbetriebe dienender Vorrichtungen uſw.

Daraus iſt zu ſchließen, daß auch die ſelbſtändige

Straffeſtlegung im Verordnungswege für zuläſſig er

achtet wurde vgl . Edel PSIÓB. (2.) S. 521. Dieſer

Auffaſſung ſcheint Art. 280 Abſ. 1 des Entw .von 1861

entgegengekommen zu ſein , inſofern er auch die Be

ſtrafung auf Grund der nach Maßgabe der beſonderen

Geſetze erlaſſenen Verordnungen erwähnt. Deshalb

iſt bemerkenswert, daß die Bo. in § 20 die Verſendung

und das Feilhalten von Wildbret ohne den in § 19

vorgeſchriebenen Lieferſchein nur mit der Einziehung

bedroht und in Art. 280 Abſ. 2 des Entw . eines

PStGB. dieſe Strafandrohung ohne Feſtſeßung einer

weiteren Strafe wiederholt wurde. Bei der Beratung

in der Abgk. wurde jedoch derAbſ. 2 des Art. 280

geſtrichen und dem Abſ. 1 die Faſſung gegeben, die

er im Geſep erhalten hat. Durch die Äenderung

ſollte klar zum Ausdrude kommen , daß nicht nach den

Verordnungen ſondern nur nach den Gefeßen geſtraft

werde , gleichviel ob geſebliche Beſtimmungen oder

Beſtimmungen der nach Maßgabe der Gefeße erlaſſenen

Verordnungen übertreten worden ſind (Verh. des

GefeßgebAusſch. der Abgk. Beil. Bd . III S. 195) . Die

Reichsrk . beſchloß aberdem Art. 229 (280) als 3. Ab

ſaß beizufügen : „Wild, welches mit Uebertretung der

die Bege oder Begezeit betreffenden Beſtimmungen er

legt wird, desgleichen Wild, welches 14 Tage nach

Eintritt der für die betreffende Wildgattung feſtge

ſepten Begezeit zum Verkaufe gebracht wird, unter

liegt der Stonfistation “ ( Verh. des Gefeßgeb Ausſch .

der Reichsrk. Beil . Bd. S. 378) und beharrte gegen

über der Ablehnung der Abgr. auf dem Beſchluſſe

(AbgKVerh . a . a. D. Beil. Bd. III S. 417;418, Reichsr.

ÅVerh. a. a . D. S. 648, 661) ; doch gab ſie dem

Abſ. 3 die zum Geſeß erhobene Faſſung, die von dem

Neferenten des GefeßgebŮusſch. der Abgk ., Dr. Edel,

(S. 356 a. a . D.) für den Fall der Annahme vorge

ſchlagen worden war. Die Referenten in beiden Aus.

ſchüſſen waren von der Anſchauung ausgegangen, daß

die in dem 3. Abſaße bezeichneten Bandlungen bereits

in den 88 12 und 18 VD . vom 6. Dezember 1857 über

die Behandlung der Jagden wirkſam mit Strafe be

droht ſeien . Während aber die Abgs. die hier ans

gedrohte Strafe für genügend hielt, erachtete die

Neichsrk.ihre Verſchärfungdurch die Einziehung des

Wildes für geboten, weil durch die Erlegung von

Wild während der Begezeit nach Umſtänden ein das

Höchſtmaß der Geldſtrafe bedeutend überſteigender

Gewinn gemachtwerden könne. Die Aenderung der

von der Heichsrst. vorgeſchlagenen Faſſung durch den

einleitenden Zuſaß „ Únbeſchadet der nach Maßgabe

des Abſ. 1 verwirkten Strafe .. " begründete Dr.

Edel mit der Erwägung, ſonſt würde aus der Bes

gründung des Antrags geſchloſſen , daß mit Beſeitigung

ſonſtiger Strafbeſtimmungen die Konfiskation die

einzige Strafe werden ſolle . Sonach ſollte die Eins

ziehung nur eine die nach der Vorausſeßung des Ges

feßgebers bereits rechtswirkſam feſtgeſepte Geldſtrafe

verſchärfende Nebenſtrafe bilden. Da nun, ſoweit das

Verbot des Verkaufs von Wild während der Hegezeit

in Frage kommt, wie dargelegt, eine Hauptſtrafe nur

durch die Verordnung nicht durch ein Geſeß alſo nicht

mit bindender Geſekeskraft feſtgeſeßt war, kann auch

die nur als Verſchärfung einer als beſtehend voraus

geſeßten Hauptſtrafe gedachte Nebenſtrafe der Ein

ziehung des Wildes nicht verhängt werden. Auf

Grund der Handlungen, die der M. zur Laſt liegen,

nämlich des Verkaufs der vier Mehgeißen, durfte daher

deren Einziehung nicht ausgeſprochen werden. Wirtjam

iſt allerdings die Androhung der Einziehung in Art. 125

Abſ.3 PSOB., ſoweit ſie Wild betrifft, das mit Ueber

tretung der die Hege oder Hegezeit betreffenden Be

ſtimmungen erlegt wurde. Auch ſchließen die Aus

führungen des BG .: die Feſtſtellung nicht aus, daß

die vier Mehgeißen mit uebertretung dieſer Beſtim

mungen erlegt wurden. Ferner ſtünde der Einziehung

nicht ſchlechthin entgegen , daß die Tiere zur Zeit der

Beſchlagnahme fich nicht mehr im Eigentume des

Jagdausübungsberechtigten befanden . Der Sts . hat

zwar wiederholt Samml. Bd . 8, 384, Bd. 9,

205 die Einziehung für unzuläſſig erklärt, wenn

durch ſie die Rechte Dritter an der ſtrafbaren ħand

M

-
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lung ſelbſt nicht beteiligter Perſonen verleßt, ein un- über Stauanlagen ſtehtnicht in Frage, ſondern nur

ſchuldiger Dritter betroffen würde. Ob dies zutrifft, die Verunreinigung des Waſſers durch die Schafwäſche.

iſt mit Rüdſicht auf die Umſtändedes einzelnen Falles Nach Art. 26 WG. iſt in den öffentlichen Gewäſſern

und den Zwed der geſeßlichen Beſtimmung zu ent- wie in den Privatflüſſen und Bächen der Gebrauch

ſcheiden. Würde ein dritter das verbotswidrig während des Waſſers zum Waſchen und Schwemmen , ſoweit es

der Begezeit erlegte Wild in Stenntnis dieſer Tatſache ohne rechtswidrige Benügung fremder Grundſtüde ges

erwerben oder würde ihm die Nichtkenntnis als Ver- ſchehen kann, jedem geſtattet. Die Ausübung dieſes

ſchulden anzurechnen ſein, könnte hienach regelmäßig Gebrauchs !ann durch polizeiliche Vorſchrift geregelt

nicht angenommen werden, daß er als „Unſchuldigera oder beſchränkt werden. Zu dem hiernach geſtatteten

von der Einziehung betroffen werde. Ob die vier Gebrauch des Waſſers gehört auch das Waſchen der

Mehgeißen gegen die Hegevorſchriften, im gegebenen Schafe (vgl. Eymann, WG . Art. 26 Anm . 6 und 7 ;

Fall alſo insbeſondere ohne diſtriktspolizeiliche Be: Þarſter- Caſſimir, WG. Art.26 Anm. 3 Ziff. 5) . Ab

willigung erlegt wurden , ob die Einziehung etwa den weichend von Art.53 Abſ. 2 Gej. über die Benüßung

Jagdausübungsberechtigten als unſchuldigen Dritten" des Waſſers vom 28. Mai 1852, der die Verwaltungs

treffen würde, das iſt nur in dem Strafverfahren behörde ermächtigte, über den Gemeingebrauch polizei:

gegen den feſtzuſtellen , der der verbotwidrigen Er- liche Anordnungen zu treffen , iſt in dem WG. vom

legung der Tiere beſchuldigt wird oder, wenn deſſen 23. März 1907 die Regelung durch polizeiliche Vors

Berurteilung nicht ausführbar iſt, in dem Verfahren ſchriften vorgeſehen . Ob durch die abweichende Faſſung

nach Art. 18 Abſ. 1 PSGB. Jm gegebenen Falle eine fachliche Aenderung in dem Sinne beabſichtigt war,

wäre alſo über die Einziehung vor allem in dem Ber: daß die Regelung nur durch allgemein gültige Polizei:

fahren gegen Sp. zu entſcheiden oder, wenn deſſen vorſchriften und nicht durch Anordnungen an einzelne

Berurteilung nicht ausführbar wäre, in dem Ver- Perſonen oder für beſtimmte Fälle zuläſſig ſein ſollte

fahren nachArt. 18 PSOB ., das jedoch die verbot- (vgl. Þarſter-Caſimir a . a . D. Art. 26 Anm. 4 ), bedarf

widrige Erlegung des Wildes zum Ausgangspunkte hier nicht der Entſcheidung ; denn nach § 8 BD. vom

hätte. Die M. wäre in dieſem Verfahren nur als vom 1. Dez. 1907, den Vollzug des Wo. betr., werden

Beteiligte nach den Beſtimmungen des $ 478 SIPO. die zur Regelung des Gemeingebrauchs nach Art. 26

zuzuziehen. (ürt. vom 30. November 1916, Rev.-Reg. 46. 1 Sat 2 erforderlichen polizeilichen Borſchriften

Nr. 373/1916). Ed . nur für öffentliche Gewäſſer durch die Diſtriktspolizei

behörden, für Privatflüſſe und Bäche aber durch die

II.
Ortspolizeibehörden erlaſſen . Jm gegebenen Falle

konnte daher das Bezirtsamt W. eine Polizeivorſchrift

Ueber den Begriff „Zuführen“ i . S. des Art. 37 nach Art. 26 Abſ. 1 nicht erlaſſen. Ob die in dem

BafferG . Eine BerurteilungausUrt.37, 38 ,202Ziff. 1 Beſchluſſe des Bezirksamts enthaltenen Anordnungen

Waſſerb . erfordert dieFeſtſtellung, daß die dem Ge. auf Grund des Art. 48 WG. erlaſſen werden konnten,

wäffer zugeführten Stoffe eine ſchädliche Veränderung kann unerörtert bleiben ; denn aus dem Beſchluſſe iſt

des Waſſers zur Folge hatten, auch wenn der Augellagte nicht zu erſehen , daß die hier aufgeführten Gründe

polizeilichen Borſchriften zuwidergehandelt hat, durch insbeſondere Rüdjichten auf das Gemeinwohl für die

die einer folden Beränderung vorgebeugt werden ſollte. Behörde beſtimmendwaren. Dieſe hat vielmehr, ſoweit

Das Bezirksamt W. hat am 24. Juni 1911 dem Mühl- die Verunreinigung des Waſſers in Frage kommt, ihre

beſißer Sch. die waſſerpolizeiliche Erlaubnis erteilt, in Maßnahmen nur auf den Art. 37 WG. geſtüßt. Nach

dem Privatfluß u . bei ſeinem Anweſen eine Stau- Art. 37 dürfen Flüſſigkeiten und andere nicht feſte

anlage zu errichten und daſelbſt unter beſtimmten Be- Stoffe, die eine ſchädliche Veränderung der Eigenſchaften

dingungen die Schafwäſche zu betreiben . In der Be- des Waſſers zur Folge haben, Privatflüſſen, Bächen

gründung des Beſchluſſes wird die Stauanlage nach uſw. nur mit Erlaubnis der Verwaltungsbehörde zu

Art. 50 Ziff. 1 WG., die Wäſche der Schafe nach Art. 37 geführt werden . Das Wort „ zuführen “ weiſt aller

des angeführten Gefeßes als genehmigungspflichtig dings darauf hin, daß die Beſtimmung vor allem das

bezeichnet, weil durch die Wäſche die Zuführung nicht Einleiten verunreinigter Abwäſſer imAuge hat (vgl.

feſter Stoffe (Wollfaſern , Fette), die eine ſchädliche auch § 96 Bet. vom 3. Dez. 1907, den Vollzug des WG.

Beränderung der Eigenſchaften des Waſſers zur Folge betr., GVBI. S. 876 ff.). Allein ſchon die Umgangs

haben, in den Privatfluß A. erfolge . Ferner wird er- ſprache gebraucht das Wort nicht ausſchließlich in dieſer

wähnt, daß die aufgeſtellten Bedingungen für die Durch- engeren Bedeutung ſondern auch in dem weiteren

führung der Schafwäſche der Rüdſicht auf die Fiſcherei Sinne gleichbedeutend mit „ einbringen “, und derZwed

genügten und auch die Fiſchwaſſerbeſitzer ſich bei dieſen des Geſekes, die ſchädliche Veränderung der Eigen

Bedingungen beruhigten. Sch . wurde verurteilt, weil ſchaften des Waſſers zu verhüten, erfordert die Aus

er entgegen den Bedingungen dieſes Beſchluſſes fort- legung in dem angedeuteten weiteren Sinne. Anderen

geſeßt täglich mehr als 300 Schafe und Lämmer und falls käme man zu dem unannehmbaren Ergebnis,

zwar jeweils mehr als 200 Stüc hintereinander und , daß die Verwaltungsbehörde eingreifen könnte, wenn

ohne am dritten Tage mit der Wäſche auszuſeßen, 3. B. eine Wäſcherei in einer unmittelbar neben dem

habe waſchen laſſen , dadurch der A. teils flüſſige, teils Gewäſſer liegenden Waſſergrube betrieben und von

feſte ſchädliche Stoffe zugeführt und ſich ſo gegen dieſer" aus das verunreinigie Waſſer zugeleitet wird,
Art. 37, 38 , 202 Ziff. 1 WG. verfehlt habe. Seine nicht aber dann, wenn die gleiche Wäſcherei in dem

Reviſion hatte Erfolg . Bache ſelbſt ausgeübt wird und die Gefahr einer ſchäd

Aus den Gründen : Der Angeklagte rügt lichen Veränderung des Waſſers ſohin größer iſt ( . a.
namentlich, daß der Tatbeſtand des Art. 37 WG. nicht Harſter-Caſſimir a. a .D. Art.26 Anm. 3 Ziff.3). Gleich

gegeben ſei, weil dieſer die „ Zuführung“ von ſchäd- wohl genügen die Feſtſtellungen des Berufungsgerichts

lichen Stoffen , alſo die künſtliche Einleitung von Ab- nicht, um die Verurteilung des Angeflagten zu recht
wäſſern verbiete, die Schafe aber in der 4. ſelbſt ges fertigen . Nach Art. 202 Ziff. 1 WG. iſt nämlich zu

waſchen würden . Das WG. handelt in der II. Abt . beſtrafen, wer der Vorſchrift des Art. 37 zuwiderhandelt,
von der Benüßung der Gewäſſer und zwar in Abſchn. I d . h . wer ohne Erlaubnis der Verwaltungsbehörde

vom Gemeingebrauch an Gewäſſern (Art . 26 - 28), im dem Gewäſſer Stoffe zuführt, die eine ſchädliche Ver

Abſchn . II von der Schiffahrt, Floßfahrt und Triſt änderung der Eigenſchaften des Waſſers zur Folge
(Art. 29—30), im Abſchn . III von der Reinhaltung haben . Vorausſeßung der Strafbarkeit iſt alſo, daß

der Gewäſſer (Art. 37–41 ) und im Abſchi . IV A von ſchädliche Stoffe mit der bezeichneten Wirkung zugeführt
den beſonderen Nußungen ausſchließlich der Stauanlagen werden ; dagegen genügt nicht,daß bei einer genehmigten

( Art. 42 mit 49) . Eine Verlegung der Beſtimmungen Zuführung Anordnungen zuwidergehandelt wird , die
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III.

»

bei der Genehmigung von der Verwaltungsbehörde er- ſie nach Eintritt der Polizeiſtunde ſich nicht entfernen

laſſen wurden. Bielmehr hat das Gericht in jedem mußten, an Stelle des während erlaubter Zeit gewöhn

eingelnen Falle, ſelbſt wenn Bedingungen zuwiders lichzurVerfügung ſtehenden Scankraumeš ein anderer,

gehandelt wurde, die die Berwaltungsbehörde mit der dem gleichen Zwede wie dieferdienender Raum überlaſſen.

Erlaubnis verknüpfte, zu prüfen und feſtzuſtellen , ob (Urt. vom 9. Januar 1917, Hev . -Reg . Nr. 436/1916)

die Zuführung von Stoffen nach ihrer Beſchaffenheit Ed .

undMenge eine ſchädliche Beränderung des Waſſers

zur Folge hatte. Das zu prüfen iſt hier um ſo mehr

veranlaßt, als es ſich um einen nach Art. 26 WG. zus

läſſigen Gemeingebrauch des Waſſers handelt, woraus
Oberlandesgericht München.

zu entnehmen iſt, daß durch ihn auch nach der An- Die ſelbſtändige Bländung eines Warenzeichenrechte

ſchauung des Gefeßgebers ſelbſt nur unter beſonderen iſt (auch der Ausübung nach unzuläiſig. În Anwen.

Umſtänden die Eigenſchaften des Waſſers ſchädlich ver- dung des § 857 Ahf. III, IV und 8 844 ZPD , war die

ändert werden. Die gleichen Erwägungen treffen für Pfändung und Verſteigerung der Gebrauchsrechte an

Art. 38 WG. zu . Daß das BG . ſich der Notwendigkeit mehreren der Firma S. zuſtehenden Warenzeichen ver

einer ſolchen Prüfung und Feſtſtellung bewußt war, fügt worden. DieGebrauchsrechte wurden verſteigert.

iſt aus dem Urteile nicht zuverläſſig zu entnehmen . Inzwiſchen war über das Vermögen der FirmaS.

(Urt. vom 1. Februar 1917, Rev.-Reg. Nr. 429/1916) . das Kontursverfahren eröffnet worden. Auf Eins

Ed . wendungen des Konkursverwalt
ers

hob das Bands

gericht die amtsgerichtlichen Beſchlüſſe auf. Der

weiteren Beſchwerde des Pfändungsgläubigers blieb

And ein den Gäſten zum Sechen eingeräumtes der Erfolg verſagt. Das DLG. erklärte im Anſchluß

Privatzimmer des Wirts tann als Shantſtube i. S. an Kent W30. S. 164, Kohler WZG. S. 150, 154,

des $ 365 StGB. erachtet werden. Nach 11 Uhr nachts Seligiohn W 38. S. 114, Rhenius 30. S 93, un

fanden ſich zwei Herren als „ gewöhnliche Gäſte, feld GewürhR. S. 520, Gaupp SPD. 8 857 Anm. II 3,

d . h . nicht als privat eingeladene oderlogiergäſte im gegen Finger S. 172. und Wertheimer (13. 1908

Wirtszimmer ein, gechten dort bis zum Berannahen Š . 361)grundſäglich die ſelbſtändige Pfändung eines

der auf 12 Uhr feſtgeſeßten Polizeiſtunde. Da ſie weiter- deutſchen Warenzeichens auch der ' usübung nach für

trinten wollten , wandten ſte ſich an die Ungeklagte St., unzuläſſig.

die ihnen trofs' ihres Bemerkens: „ ſie legten ſich doch Aus den Gründen : Das Warenzeichen ſoll

nicht nieder, ſondern nähmen etwas zumTrinken mit begriffsmäßig nur zur Unterſcheidung der Waren

hinauf ihr im erſten Stod gelegenes Wohnzimmer eines " beſtimmten Geſchäfts von denjenigen eines

gegen eine Abgabe von 2 M überließ, wo ſie bis gegen anderen dienen (§ 1 W38 .). Deshalb iſt es, anders

3 Uhr morgens fortzechten. St. wurde auf Grund des wie die Patente und ſonſtigen Urheberrechte, nicht

§ 365 Abſ. 2 ⓇSto. verurteilt ; ihre Reviſion war frei veräußerlich ; es klebt vielmehr als Anhängſel am

erfolglos . Geſchäft und kann nur mit dieſem auf einen anderen

Ūus den Gründen : Der Zweck der Vors „übergehen “ (8 7 W20 .), ſelbſt wenn ein Wortzeichen

ſchriften in § 365 StGB. geht dahin , um der öffent- im Verkehr als Bezeichnung einer Ware mit be

lichen Ordnung und Sicherheit willen die Ausübung ſtimmten Eigenſchaften, 3. B. Mundwaſſer, Zahnpaſta

des Schantgewerbes den dort vorgeſehenen zeitlichen dient. Das Warenzeichen iſt alſo fein felbſtändiges

Beſchränkungen zu unterwerfen (von Hohrſcheidt,GewO. Recht im Sinne des § 857 ZPO., ſo wenig wie Firma,

für das D. Heich (2) , 2. B) . Note 9 zu § 151). Nach Ausſtattung oder Kundſchaft, obwohl hier überall ein

den einwandfreien Ausführungen des Catrichters hat Vermögenswert vorliegt. Das wzó. ſchüßt nicht

bloß Zeicheninhaber , dem freilich Freiheit ju

einer “ gebotene Polizeiſtunde ſteht, zu

hinaus geduldet. Schankſtube“iſt jeder offene Maum, nehmen ; es will auch im öffentlichen Intereſſe den

in welchem Getränke zum Genuß auf der Stelle ge- Käufern eine Gewähr bieten, daß die mit dem Zeichen

werbsmäßig gegen Entgelt verabreicht werden (MG . 37 , verſehene Ware nur aus einem beſtimmten Betrieb

260 ; Oblo. 9, 130). Ob der Raum zu den nach dem tommt ( 288. 1914 6. 573, 8efig [on 6. 111, 18.

$ 33 Gew . genehmigten Mäumen gehört, iſt gleich in JW . 1900 S. 857 gegen RO3. Bd. 13 S. 160 ).

gültig. Auch ein Privatzimmer des Wirtes kann die Anders als im Jntereſſe des Vertehrs wäre die Bes

Eigenſchaft einer „ Schankſtube“ annehmen, wenn das ſchränkung des §7 W36. gar nicht erklärbar. Wer

ſelbſt tatſächlich das Gewerbe in der angegebenen das Zeichen für Erzeugniſſe aus einem anderen Be

Weiſe ausgeübt wird (Oppenhoff, StGB. ( 14) N. 2 triebe als dem des geſeßlichen Zeicheninhabers ver

zu § 365 ). Darauf deutet auch ſchon der eingangs er- wendet, verſtößt gegen den Begriff des deutſchen

örterte Zwed des Geſekes hin. Es iſt nicht einzuſehen , Warenzeichens und täuſcht die Käufer über die Her

warum das Nachzechen in einem durch Abſchlußvor- kunft der Waren ; der Zeicheninhaber, der dies duldet,

richtungen gegen die Straße zu (Vorhänge, Läden u .dgl.) macht ſich an dieſer Täuſchung mitſchuldig und beide

vielleicht gar nicht oder nur unmerklich geſicherten unterliegen der Unterlaſſungs- und Schadenserſaß

Privatzimmer des Wirtes die Deffentlichkeit weniger flage, wenn nicht nach § 14 BZG ., ſo doch mindeſtens

beläſtigen ſollte als das Verweilen in einem für ge- nach dem UnlWG. und nach §826 BGB. (vgl. Begr.

wöhnlich als Schankſtätte beſtimmten , vielleicht abſeits zu § 16 UnlWG.) . Soweit das No. in JW. 1900

der Straße gelegenen, mit allen ſchalldämpfenden Bor- S. 857 dieſen Geſichtspunkt außer Betracht läßt, tann

fehrungen u. dgl. ausgeſtatteten Raume. Maßgebend ihm nicht gefolgt werden ; ROZ. Bd. 44 S. 71 läßt

iſt, daß der Wirt oder ſein Vertreter das Verweilen die Frage der Uebertragung ausdrüdlich offen. Aus

der Gäſte in einem Raume duldet, dem wenn auch dieſem Grunde iſt, abweichend vom Patentrecht, an

nur vorübergehend – der Stempel einer „Schanke Warenzeichen eine echte Lizenz (abſpaltende Nechts

ſtube“ in dem beſprochenen Sinne auſgeprägt wird . übertragung) ohne Geſchäftsübernahme nicht inöglich,

Dieſen Charakter trug aber in der fraglichen Nacht ſondern abgeſehen von einem Geſchäftspacht u . dgl. nur

das Wohnzimmer der Eheleute St.. Die eingangs ein tatſächlicher Zuſtand zufolge Unterlaſſung gericht:

angeführten Feſtſtellungen rechtfertigen daher die An- lichen Vorgehens. Dieſes, der Täuſchung Vorſchub

nahme des Zatrichters, daß das „Wohnzimmer“ als leiſtende formelle Belieben des Berechtigten iſt aber nicht

öffentlicher Raum verwendet wurde, indem Getränke als rechtliche Möglichkeit der Ausübungsüberlaſſung

zum Genuß auf der Stelle gewerbsmäßig gegen Ents im Sinne des § 857 Abſ. 3 ZPD. anzuſehen. Denn

gelt verabreicht wurden . Den Gäſten wurde, damit dort ſind gerade die abweichenden beſonderen Vors

dieBeſchwerdeführerindasvermeidenberlinge intermine theopen sein eingetragenes Zeichen nicht in Gebrauchin
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ſchriften ausdrüdlich vorbehalten und ſolche ergeben

fich eben anders wie z. B. beim Nießbrauch (NGZ.

Bd. 74 S. 85 ) aus dem Sinn und Zweď des § 7 W38.

Der Senat faßt alſo das Uebergangsverbot ſeinem

Zwede entſprechend im weiteſten Sinn auf. 3m vor

liegenden Falle ſteht feſt, daß die Anſteigerin die

Wortzeichen für ihre Erzeugniſſe aus ihrem Betrieb,

jedenfalls aber nicht für ſolche aus den S. fchen Be

trieben verwenden will; denn legtere Betriebe ſind

nicht in ihrer Band. Es läge alſo bei der Durch

führung des Berſteigerungsergebniſſes eine 3rrefüh.

rung der Kaufluſtigen vor, der um ſo mehr entgegen

getreten werden muß, je höher das im Meiſtgebot

fich ausdrüdende Intereſſe an dieſer Täuſchung ift. 3n

Wirtlichteit ſtehendieſe ſtreitigen Wortzeichen jeßtzur

Berfügung des Einwendungsflägers, nämlich des Ber

walters im Konkurſe der Firma S. als Anhängſel

ihres Geſchäftsbetriebs. Sie können alſo nur durch

den Verwalter und nur mit dieſem Betriebe ver

äußert werden . Gerade der gegenwärtige Fall zeigt,

in welchem Maße durch die gefeswidrige Bosreißung

des Wortzeichens von der Konkursmaſſe die Konfurs

gläubiger geſchädigt werden können . Man kann auch

nicht etwa die Bodſtreckung deshalb aufrecht erhalten ,

weil die Möglichkeit denkbar ſei, daß die Unſteigerin

allenfalls noch nachträglich aus der Hand des Ston

lursverwalters das Geſchäft erwirbt. Geſchieht dies,

ſo gehen ſoferne man nicht mit der ſtrengeren

Anſicht Gleichzeitigteit des Erwerbs fordert - die

Warenzeichenals gefeßliche Anhängſel des Geſchäfts

betriebs infolge jenes Verkaufs von ſelbſt auf den

Käufer über. Das iſt aber keine Vollſtređung nach

$ 857 XPO.; der Erlös fällt auch nicht an die Pfand

gläubiger, ſondern an die Konfursmaſſe. Es liegt

eben hier infolge der geſeßlichen Uuzuläſſigkeit der

Geſchäftsvollſtredung als ſolcher der auch ſonſt vors

tommende Fall vor, daß einem Vermögenswert des

Schuldners nur mittelsKonkursantrags beizukommen

iſt . (Beſchluß des I. ZS. vom 22. Dezember 1916

BeſchwReg. 532/16) .
D.

auszuführen, ſoweit, als esihr möglich war, in die

Tat umgeſept; fie hat die Waren zur Eiſenbahnbes

förderung an den außerbayeriſchen Ort aufgegeben

und teilweiſe bei demAntritt ihrer Reiſe als gand

gepäd in den Zug nach Berlin mitgenommen und damit

die Verleßung des Verbots vollendet. Daran ändert

auch der Umſtandnichts, daß die A. aus bahntechniſchen

Gründen ihre Abſicht, in D. eine dirette Fahrkarte

nach Berlin zu erhalten und ihr Reiſegepäd ſofort dort

hin behandeln zu laſſen , nicht verwirtlichen tonnte .

Die A. trat unter Mitnahme ihres ebenfalls Fleiſch

waren enthaltenden Sandgepäds die Eiſenbahnfahrt

an, nicht etwa, um nur nach W. zu reiſen, ſondern

auf demraſcheſten Weg überW.nach Berlin zu kommen.

Erſt während der bereits erfolgten Betätigung der ver

botenen Ausfuhr auf dem Weg und Transport von

D. nach Berlin, alſo nach der bereits erfolgten Abreiſe

mit den Waren, wurde ſie in W. mit ihrer Beute abs

gefaßt. Damit iſt der Begriff der verbotenen Ausfuhr

erſchöpft. Wie die Strafkammerbereits in einem anderen

Fal entſchieden hat, iſt unter Ausfuhr nach dem Sinne

und Zwed der Ausfuhrverbote zu verſtehen die ge
ſamte Tätigkeit des Wegbringens der Ware von dem

im bayeriſchen Jnlandegelegenen Ausgangspunkt in

Richtung gegen den auswärtigen Ort, begleitet von

der Abſicht des Ausführens ; es umfaßt alſo einen jeden

Teil dieſer Tätigkeit ... und das Tun der A.,

die bereits in der erwähnten Abſicht mit dem Aus

führen des Fleiſches durch das verbringen von der

Einkaufsſtelle ... zum Bahnhofe begonnen , ſomit das

Fleiſch bereits eine ziemliche Stređe gegen den aus

wärtigen Zielpuntt zu fortgeſchafft hatte, fällt unter

die Strafbeſtimmung.“ Würde der Begriff der Aus

fuhr nicht in dieſem Sinne ausgelegt und, wie die

F. es verlangt, erſt mit der Verbringung der Waren

über die bayeriſche Grenze als vollendet anzuſehen ſein,

ſo wäre den Bahn- und Polizeibeamten jede Möglich

teit benommen , offenſichtlichen Zuwiderhandlungen

gegen das Verbot entgegenzutreten ; ſie müßten ruhig

zuſehen , daß die Waren weiterbefördert werden und

die Grenze paſſieren ;') damit wäre das ganze Verbot

illuſoriſch gemacht. (Urteil der Ferienlammer vom

41. September 1916). Schm .

4029

4067

pon .... .

nis .

Landgericht Würzburg.

Ausfuhr von Fleiſch ano Bayern ; vollendete oder

verſuchte dusjuhr ? Die Bet. des SÍM . des Innern

vom 20. Januar 1916 über den Verkehr mit Vieh, Wild

und Fleiſch beſtimmte in § 6 Abſ. 1 : „Jede Ausfuhr

Fleiſch .. in Mengen von mehr als 5 Kilo

gramm unterliegt der Genehmigung der bayeriſchen

Fleiſchverforgungsſtelle und in 8 8 : Mit Gefänga

werden beſtraft : . . . 3. wer . . Fleiſch .

ohne die erforderliche Genehmigung ausführt.* 1) EF.

aus Berlin verlangte am 12. März 1916 am Bahn

ſchalter zu D. in Bayern eine Fahrkarte nach Berlin

und die Behandlung ihres Meiſegepäce dorthin . Da

in D. Fahrtarten nach Berlin nicht aufliegen, erhielt

ſie nur eine Fahrkarte bis W. in Bayern ; das Reiſe

gepåd wurde ebenfalls nach W. abgefertigt .gur Weiter

behandlung nach Berlin “. Der Bahnbeamte, der ver

mutete, daß der aufgegebene 88 Kilogramm ſchwere

Reiſekorb Fleiſch enthalte, verſtändigte von ſeinem

Berdachte dieGepädabfertigungsſtelle in W. Die Nach

ſdau in W. beſtätigte den Verdacht. Auch das Hands

gepäd enthielt Fleiſchwaren. Das Schöffengericht ver

urteilte ; die Berufung wurde verworfen .

Aus den Gründen : Nicht richtig iſt, daß die

Sandlungen der A. nur einen Anfang der Ausführung

des von ihr beabfichtigten Bergehens enthielten. ) Viels

mehr hat die u. ihr Vorhaben, Fleiſch nach Berlin

Büderanzeigen.

Roth, Hauptmann beim ſtellv . Gen.-Ado . J. Bager.

A.-K., Kriegsanordnungen des ſtellv. Øe

neralfommandos I. B a yer. A.-A. Zuſammen

geſtellt und bearbeitet nachdem Stande vom 31.Jan.

1917. München, Berlag Karl Gerber. 319 Seiten.

Broſc. Mr. 3.- geb. Mr. 3.75 .

Unſere were Striegszeit hat eine außerordentlich

große Anzahl von Vorſchriften auf allen Gebieten ge

bracht; in ihnen iſt eine große Zahl weittragender

Strafbeſtimmungen enthalten. Zede Zuſammenfaſſung

dieſer Vorſchriften, auch nur auf einem Gebiete, iſt

für die Allgemeinheit und die Rechtsanwendung ein

großer Gewinn . Die hier vorliegende Zuſammen

ſtellung der Ariegsanordnungen des ſtellv. Gen.-Ado.s

des I. Bayer. A.-R.s iſt ſehr dankenswert und beſonders

brauchbar. Die Einteilung nach einzelnen Gebieten wie

wirtſchaftlichen Maßnahmen oder Anordnungen polizei

licher Natur erhöhtdie Brauchbarkeit und erleichtert die

Auffindung der einzelnen Vorſchriften . Es iſt für den

Gang der geſebgeberiſchen Entwidlung von Wert, daß

auch Anordnungen, die außer Kraft getreten ſind, mit

1) Die feßt geltenden Beſtimmungen ( Ziff. 10 und 11 der Auss

führungåvorigrliten der bayeriſden Fleildverſorgungsſtelle vom

23. September 1916 zur Min Bef. vom 22. September 1916 über die

Hegelung des Fleiſdverbrauc8) lauten ähnlid .

) Der Verſuch iſt nicht unter Strafe geſtellt ( 8 43 Abſ. 2 StGB.) .

8 ) Nicht ganz zutreffend, da die Polizeibeamten die Ausfuhr der

Waren auf Grund des Art. 102 Abſ . 1 AG. HSUPO. verhindern

fönnen . Auch tann von den Bahnbeamten die Annahme folder

Waren zur Beförderung abgelehnt werden (§ 3 Abſ. 1 Ziff. 2 der

EiſenbahnsVerfebrsordnung). (Anm . des Einſender8 ).
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veröffentlicht und durch kleinen Druď kenntlich gemacht demnächſt erſcheinen und den im erſten Bande bes

ſind. Bekanntlich hat das ſtellv. Gen.-Ado . durch Ans gonnenen Bericht über die Wirtſchaftsgeſeßgebung der

ordnungen wie gegen den Preiswucher oder zum Kriegszeit fortſeßen . E. E.

Schuße der Jugend die Zuſtimmung weiter Kreiſe ges

funden. Dem Buche ſind ein Berzeichnis der Anord- 1. Strupp, Dr. Karl, Deutſches Ariegsjuſt a nos

nungen in zeitlicher Reihenfolge und ein gutes Sach- recht. ( Heymanns Taſchengeſebſammlung). 294 S.

verzeichnis beigegeben ; es fann um ſo mehr empfohlen Berlin 1916, Carl Heymanns Verlag. Geb.Mf.4.—.

werden, als auch Urteile des Reichsgerichts und des 2. Pürſchel, Dr. Şans, Rechtsanwalt , zurzeit Kriegs

Bayer. Oberſten Bandesgerichts, die im Beiblatt zum gerichtsrat. Das Geſef über den Belage

JuſtMBI. veröffentlicht wurden, angeführt ſind. rung$ zuſtand nebſtAbänderungsgeſeß unter Be

Miniſterialrat Dr. A. Meyer in München . rüdſichtigung des bayeriſchen Geſehes über den

Kriegszuſtand. 390 S. Berlin 1916, J. Guttentag,

Wañermann -Grlanger, Rechtsanwälte in München , Die Verlagsbuchhandlung, 6. m . b. $ . Geb. Mr. 5.

Kriegsgefe e privatrechtlichen gnhalt8 . Vor den ſtürmiſcheu Verhandlungen des Reichs

3. Auflage. XIII, 568 Seiten . München , Berlin und tages über den Mißbrauch der Schußhaft im Gebiete

Leipzig 1917, J. Schweißer Verlag (Arthur Sellier ). des Preußiſchen Belz6. wußte nur, wer in dieſe Vers

Geb. Mt. 11.- . hältniſſe Einblic hatte, wie ſehr wir ein Werk entbehrten,

Die vorliegende Ausgabe der Ariegsgeſeße iſt wie es uns dann kurz hintereinander Strupp und

durch ihre beiden erſten Äuflagen ſchon weithin bes Pürſchel vorlegten.

kannt geworden . Die nun erſchienene dritte Auflage Conrads (S. 365 hier angezeigter) Kommentar

verdient trofdein beſondere Beachtung. Der Inhalt verſagte - bewußt – gerade in den wichtigſten Fragen

des Buches iſt ſo gewachſen , daß aus der (blauen ) der Schußhaft ; er beſchränkte ſich auf die Rechtſprechung

Tertausgabe der erſten und zweiten Auflage einer der des Reichsgerichts . Die ſchwierige Arbeit allgemeiner

ſtaitlichſten Bände von Schweißers (braunen ) Hand- Erörterungen und ſelbſtändiger Erläuterung jeder

ausgaben geworden iſt. Die neue Äuflage , bei der einzelnen Beſtimmung hat zuerſt Strupp mit hervor

Rechtsanwalt Dr. Engel in München mitgewirkt hat, ragender Gründlichkeit aufs Beſte gelöſt. Nach wenigen

berüđſichtigt die Gelegebung bis Ende November Monaten folgte ihm die nicht minder gründliche, aber

vor. grs. Neu eingefügt wurde eine kurze Ueberſicht
noch viel weitergreifende Arbeit von Bürſchel. Inter

des Rechtszuſtandes der beſeften Gebiete und der aus- eſſant iſt es, beide gleichzeitig ausgearbeiteten Werke

ländiſchen Moratoriengeſebgebung. Wohl jeder , der
zu vergleichen Jedem hat die eigentliche Berufs

das Buch in ſeinen früherenAuflagen ſchäßen gelernt tätigkeit des Verfaſſers ihren Stempel aufgedrü&t.

hat, wird mit Freuden das Erſcheinen der neuen Auf- Bei Strupp ſpürt man mehr den Theoretifer, bei

lage begrüßen, deren reichhaltiger Inhalt dem Buch Pürſchel mehr den Mann der Praxis. Doch ſind das

gewiß auch viele neue Freunde gewinnen wird. nur Farbenunterſchiede. Jedes von beiden Werken

D. H. genügt ſowohl den Anforderungen des Theoretikers,

wie auch denen des Praktifers. Um der größeren

Otto, Dr. phil . , Hermann, Oberlandesgerichtsrat, Die Heichhaltigkeit willen gebe ich freilich Bürſchels Wert

Gewißheit des Nichterſpruch s . 86 Seiten. den Vorzug. Wer ſich mehr im allgemeinen und

Hannover 1915 , Helwingſche Verlagsbuchhandlung. ſchneller unterrichten will, wird zu Strupp greifen.

Preis broſch. ME. -.65. Beide Werke ſind freilich darin Leidensgenoſſen,

Das Büchlein iſt ein um 3 Anhänge bereicherter
daß ſie trop aller Fülle gediegener, eingehender und

Sonderabdrud aus der Deutſchen Richterzeitung. Die
zuverläſſiger Arbeit gleich nach ihrem Erſcheinen

einzelnen Auffäße : -Feſtſtellung von Tatſachen , An
bereits veraltet ſind. Das Geſetz vom 11. Dezember

wendung von Geſeßen , Mechtſprechung und Geſez- 1915 haben beide noch ausgiebig verarbeitet. Die

gebung, Der Prozeß als Spiel, Daienwelt und Recht Befanntmachung vom 21. September 1916 über das

ſprechung, Die Erfahrung als Grundlage für Geſekes Verfahren vorden außerordentlichen Kriegsgerichten

reformen , Richterſtand und Gefeßgebung, Umfragen (ROBI. S. 1067) konnte Pürſchel nur noch als An

und Juſtizſtatiſtik als Hilfsmittel fürGeſebesreformen“ hang wenigſtens mit zum Abdruď bringen , Strupp

bieten dem Leſer eine Fülle von Anregung. Näher auch das nicht mehr. Dann aber kamen die vom

auf ſie einzugehen, fehlt leider hier der Raum . E. Reichstag erzielten Schußhaftgeſeße: Das Geſeß be

treffend die Verhaftung und Aufenthaltsbeſchränkung

Güthe, Dr. Georg, Geh . Juſtizrat und vortr. Rat im
auf Grund des Kriegszuſtandes und des Belagerungs

Juſtizminiſterium , und Schlegelberger, Dr. Franz ,
zuſtandes und das Geſetz über den Kriegszuſtand ſamt

Kammergerichtsrat, Ariegsbuch. Die Kriegsgeſeke
der Ausführungs - Verordnung dazu, ſämtlich vom

mit der amtlichen Begründung und der geſamten
4. Dezember 1916 ( NOBI. S. 1329, 1331, 1332 ) . Dieſe

Rechtſprechung undRechtslehre.Dritter Band.Sonder
Novellen haben weſentliche und wertvolle Teile beider

band des Jahrbuchs des Deutſchen Rechtes. XLVII,
Bücher ihrer praktiſchen Bedeutung entfleidet und

1066 S. Berlin 1917, Verlag von Franz Vahlen .
zum rechtsgeſchichtlichen Schrifttum verwieſen und

Geh . Mr. 26.-, geb. Mi, 31.—.
neue Fragen und das Bedürfnis nach neuen Er

läuterungen wachgerufen . Hoffentlich zeigt uns recht
Der neue von Schlegelberger allein bearbeitete

bald eine neue Auflage die Werke wieder auf voller

Band umfaßt Nechtslehre und Rechtſprechung der Zeit Höhe .

von Ende Februar 1916 bis Anfang Dezember 1916 ; Jena. Redtsanwalt Dr. Böđel.

die Geſeßgebung iſt bis Anfang Januar 1917 berüd

ſichtigt. In dieſen Abſchnitt fallen u . a . die Kriegs- Cahn, Dr. Hugo , Juſtizrat, Rechtsanwalt in Nürnberg.

ſteuergeſete und das Geſeß über den Vaterländiſchen Gerichtsentlaſtung und Güteverfahren

Hilfsdienſt. Iſt ſchon der erſte Band des Kriegsbuchs im Krieg und Frieden. Berlin 1916, J. Gutten

allſeits mit Freuden begrüßt worden, ſo gilt das wohl tag . Broſch . Mf. 1.- .

noch mehr von dem zweiten und jept von dem dritten Vor uns liegt eine ſyſtematiſche Behandlung der

Bande ; denn immer mehr wächſt der Umfang unſerer Kriegsprozeßnovelle vom 9.September 1915 , die auch

Striegsgeſeßgebung, immer ſchwieriger wird es, einen die geſamte friedensrichterliche Literatur einbezieht. Der

Ueberblick über das zu gewinnen , was Rechtſprechung Berjaſſer behandelt den Stoff vom Standpunkte der

und Schrifttum auf dieſem Gebiete geleiſtet haben , und Rechtswiſſenſchaft wie auch der Geſeßgebung aus ohne

immer nötiger wird darum ein ſo zuverläſſiger Weg- dabei einſchlägige wirtſchaftliche Geſichtspunkte außer

weiſer wie das Ariegsbuch. Ein vierter Band ſoll acht zu laſſen. Jm einzelnen iſt ein großes Gewicht
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Hechtserleichterungen , die in verſchiedenen Berord

nungen verſtreut waren, zuſammen . Bei der großen

Tragweite, welche die Berordnung für den Healtredit

hat , iſt ihre Kommentierung hochwillkommen . Die

Erläuterungen werden ſowohl dem Rechtſuchenden als

auch den an der Hechtſprechung beteiligten Organen

gute Dienſte leiſten .

Shweidnik . Landgerichtsrat Alfons Þađenberger.

Gefeßgebung und Verwaltung.

auf die Betätigung der Anwälte gelegt, wobei der

Berfaſſer, wie leicht erklärlich, die Intereſſen ſeines

Standes in entſchiedener Weiſe vertritt, ohne ſich auf

Ausfälle oder unmittelbare Ängriffe gegen die Vers

treter anderer Anſchauungen einzulaſſen . In dieſem

Sinne fichtet der Verfaffer ſchließlich auch die Ergebs

niſſe und Ausſichten der Reformbeſtrebung und ſtellt

eine Reihe brauchbarer Neuerungen als empfehlens

werte Beſtandteile eines fünftigen einheitlichen Prozeß

wertes zuſammen .

Amtsgerichtsſekretär Edmund Martin Müller, München.

Boeber, Jatob, St. Bezirksamtmann , Heichs- und

Staatsangehörigkeitsgeſeß vom 22. Juli

1913 unter beſonderer Berüdſichtigung der baye

riſchen Verhältniſſe. Zweite, durchgeſehene und er

gångte Auflage. VII, 162 S. München, Berlin und

Leipzig. J. Schweißer Verlag (Arthur Sellier). Geb.

MI. 5.

Die erſte Auflage des Werkchens hat ſich in der

Praxis als ein ſehr brauchbares und förderndes Hilfs

mittel erwieſen . Die einſchneidenden Veränderungen

unſeres bayeriſchen öffentlichen Rechts, die die Aufs

hebung des Heimatgeſeßes und die Einführung des

ünterſtüßungswohnſibgeſebes brachten , haben auch in

den Bolzug des Staatsangehörigkeitsgeſeges vielfach

eingegriffen. Dieſen Aenderungen trägt die neue Äuf

lage Rechnung; auch ſonſt ſind die Erläuterungen

mannigfach und glüdlich ergänzt. Die zweite Auflage

wird ſich zweifellos ebenſo ſchnell einleben und ſich
allgemeine Beliebtheit erwerben wie die erſte. F.

.

in ,

ſammenhang mit anderen Gefeßen und einzelnewichtige fih

Felde. Militä rſt rafrecht. Grundriß für Krieg

und Frieden . 172 Seiten . Raſtatt 1916, Druď von

K. & Ø. Greiſer, fofbuchdruder.

des

Diſziplinarſtrafrechtes iſt nunmehr der Grundriß des

Militärſtrafrechtes gefolgt. Der Verfaſſer hat darin

den umfangreichen Stoff auf den knappſten Haum

zuſammengedrängt. Dem „beſonderen Teil“ , einer

kommentarartigen Erläuterung der einzelnen Delikte,

geht eine Einleitung voraus, in welcher Geſchichtliches,

, Zu

Begriffe wie Wehrpflicht, Beurlaubtenſtand uſm . be

ſprochen werden. Dem folgen Ausführungen über das

perſönliche, zeitliche, räumliche und fachliche Geltungs

gebiet, dann der allgemeine Teil . Den Schluß machen

triegsſtrafrechtliche Ergänzungen, enthaltend eine Ueber

ficht über das Kriegsſtrafrecht, Strafgewalt über Aus

länder im beſeßten Feindesland, Strafgewalt über

fremde Militärperſonen, Kriegsgemeinſchaft und Straf

recht und ſchließlich Kriegs- (Belagerungs-) zuſtand und

Strafrecht. Der Weltkrieg bringt eben, wie man ſieht,

auch auf dem Gebiete des Militärſtrafrechtes eine Reihe

von neuen und ſchwierigen Aufgaben , an deren Löſung

mitzuarbeiten ein hohes Verdienſt des Verfaſſers iſt.

Gewiß wird das Werfchen den an der Strafrechtspflege

des Heeres beteiligten Offizieren und Beamten ſich

nüßlich erweiſen und immer mehr wird ſich der vom

Verfaſſer als Fundamentalſaß des Militärſtrafrechtes

derfochtene Grundgedanke Bahn brechen : „Die Diſziplin

geht niemals über die Gerechtigkeit“.

Landgerichtsrat Boeller , München , 3. Zt. Hauptm. u. Batterieführer.

Zweigert, Erich, Landrichter, Die Bundesrats

verordnung über die Geltendmachung

von y pothefen , Grundſchulden und

Mentenichulden vom 8. Juni 1916. 104 S.

Berlin 1916, Verlag von Franz Vahlen . Geb. Me. 1.80.

Die Bundesratsverordnung vom 8. Juni 1916

über die Geltendmachung von vypotheten, Grund

ſchulden und Rentenſchulden machte einer gewiſſen

Nechtsunſicherheit ein Ende. Sie faßt die einſchlägigen

Die freiwillige Gerichtábarteit und andere Hechte:

angelegenheiten inHeer und Marinebetrifft eine BABO.

vom 8. März d . Js. (RGBl. S.219) . Den Leſern iſt

vielleicht noch erinnerlich ,daß im Laufe des Arieges in

einer Juriſtiſchen Zeitſchrift die Gültigkeit des voneinem

im Felde ſtehenden Soldaten errichteten Teſtaments

um deswillen angezweifelt und verneint worden iſt,

weil es, ſtatt den Ort der Errichtung anzugeben, da

für nur die Angabe enthielt , Geſchrieben im Felde ...." .

Der Zweifel war wegen der beſonderenBeſtimmungen

über das Soldatenteſtament (vgl . § 44 RMilG. Art. 44

EG. BGB.) unbegründet (BayBfR. 1916 S. 110) . Aber

bei vielen anderen Urkunden konnte die geſebliche Not

wendigkeit den Ort der Errichtung anzugeben auf der

einen Seite, das Erfordernis der Kriegführung den

jeweiligen Aufenthalt eines Truppenteils nicht be

fannt werden zu laſſen auf der anderen Seite zu einer

bedenklichen Rechtsunſicherheit und zu ſchwerer wirts

ſchaftlicher Schädigung der Beteiligten führen. Das

Hammergericht hat in einem Beſchluſſe vom 30. Juni

1916 die Bezeichnung „ D.St.Qu.“ (Diviſionsſtabs

quartier) in einer vom Gericht einer Infanteriediviſion

nung i . S. des § 2 HM. FGG. vom 28. Mai 1901 mit

§ 176 Abſ. 1 FOG. gelten laſſen . Wie aber,wenn die

Ortsangabe lautet „Schüßengraben der 10. Komp.“

oder gar nur „ im Felde“ ? § 1 der neuen VD . beſtimmt

deshalb, daß die im Felde( 5 MSIGD.) aufgenom

menen oder errichteten Urkunden einer Drtsangabe

überhaupt nicht bedürfen . Die Befreiung gilt einmal

für Úrlunden, die im Felde von einer militäriſchen

Ürfundsperſon aufgenommen werden . Dazu gehören

nach der Begründung der VD. vor allem die ſämt

lichen Urkunden des gerichtlichen Notariats, ſoweit ſie

nach den Vorſchriften der M.FGG.8 , des § 184 FOG.

und der VD. vom 14. Januar 1915 (RGBI. Š. 18)

von militäriſchen Urlundsperſonen aufgenommen

werden, einſchließlich der Unterſchriftsbeglaubigungen,

ferner die nach der MSIGD. (8 164 Abſ. 1 , § 332 Nr. 1 )

oder im Wege der Rechtshilfe (§ 1 Nr. 3 HM. FGG.)

aufgenommenen Verhandlungen . Sodann ſoll ſich die

Befreiung auf die Urkunden erſtređen, die im Felde

von einer militäriſchen Behörde oder von einer der

in § 1 Nr. 1, 6, 7, 8 MSIOD. bezeichneten Perſonen

errichtet werden . Als ſolche kommen zunächſt die Ur

kunden über rechtsgeſchäftliche Erklärungen in Betracht,

bei denen eine Ortsangabe geſeßlich vorgeſchrieben

(vgl. Art. 4 Nr. 6 ,Art. 96 Nr. 6 WO., § 1Nr. 4 Schedo.),

oder wie bei Quittungen verfehrsüblich iſt. Soweit

für andere von den Behörden ausgehende Urkunden,

insbeſondere für amtliche Beſcheinigungen eine Orts

angabe vorgeſchrieben iſt, findet die Vorſchrift gleich -

falis Anwendung. Dasſelbe gilt für nichtrechtsgeſchäft

liche ſchriftliche Erklärungen von Einzelperſonen , die

einer Ortsangabe bedürfen, 3. B. die im § 141 Abſ . 2

MSIGO. vorgeſehenen Empfangsbekenntniſſe über eine

Zuſtellung. von beſonderer Bedeutung kann die Vor

ſchrift für die nach § 44 AMilG., Art. 44 EG . BOB.

und § 2 VD. vom 14. Januar 1915 im Felde errichteten

eigenhändigen Teſtamente werden . 3ſt ein ſolches

Teſtament von dem Erblaſſer unter Angabe der Zeit,
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aber ohne Angabe des Ortes der Errichtung eigens Nach § 29 Abſ.1 FGG. und § 80 Abſ. 1 GBD.

händig geſchrieben und unterſchrieben , ſo entſpricht es tann in Ángelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

bis auf die Ortsangabe denErforderntſſendes ordent- und in Grundbuchſachen die weitere Beſchwerde nur

lichen Teſtamentes nach § 2231 Nr. 2 BGB. War es, zu Protokoll des Gerichtsſchreibers eines der beteiligten

wie eingangs bemerkt, bisher ſchon ein gültiges Sols Gerichte, durch den die Sache bearbeitenden Notar

datenteſtament, ſo gilt nuninfolge der Formerleich- oder durch eine von einem Hechtsanwalt unterzeichnete

terung des § 1 'der neuen VO. eine derartige lekt- Beſchwerdeſchrift eingelegt werden . Sierin liegt für

willige Verfügung als vollgültiges privatſchriftliches Militärperſonen im Feld eine unbillige Erfchwerung.

Teſtament und behält als ſolches Wirkſamkeit ohne Ihr hilft g 4 BD. ab, indem er für den Perſonen

die zeitliche Begrenzung, die für die Soldatenteſtamente treis, der auch für die ſonſtigen Vorſchriften über die

vorgeſehen iſt. An Stelle der Ortsangaben „ſollen“ freiwillige Gerichtsbarkeit im Felde in Betracht kommt

die Urkunden die Dienſtſtelle (des Truppen- oder (MSIGÕ. § 1 Nr. 1, 6, 7, 8 ), die Einlegung der weis

Marineteils oder der Behörde) bezeichnen, der der teren Beſchwerde zu Protokoll eines Kriegsgerichtsrats,

Aufnehmende oder Errichtende angehört, und bei der eines Oberkriegsgerichtsrats, eines Diſziplinarvorge

Aufnahme der Erklärung eines anderen auch deſſen ſepten , eines vorgeſeßten Beamten odereines Gerichts

Dienſtſtelle (8 1 Saß 2) ; die Gültigkeit der Urkunde offiziers zuläßt und weiter beſtimmt, daß bei der ſo

hängt von der Beobachtung der Vorſchrift nicht ab. fortigen Beſchwerde zur Wahrung der Notfriſt (S8 22,

Wird im Jnland die urtundliche Erklärung eines 29 Áb . 2 FOG. ) die Einlegung in der neu juge

Deutſchen benötigt, der ſich in feindlicher Kriegsge- laſſenen Form genügt. Was die Einlegung zu Pro

fangenſchaft befindet, ſo würde an ſich die Beurkundung tokoll eines Kriegsgerichtsrats oder Oberkriegsgerichts

der Erklärung durch die nach den Gefeßen des Auf- rats anlangt, ſo ſei auf die in der Braris wohl nicht

enthaltsortes zuſtändigeBehörde des feindlichen Staates überall befannte Beſtimmung in 8 98 Sa 2 MSIOD.

nach den deutſchen Vorſchriften in der Regel genügen. verwieſen, wonach dieſe Militarjuſtigbeamten im Feld

Aber ſie iſt äußerſt ſchwer zu erlangen , unter Umſtänden und an Bord, ſoweit die Umſtände es erfordern, durch

unmöglich ; ſo geſtatten die franzöſiſchen Militärbes Offiziere erſeßt werden können . Militäriſche Diſai

hörden nicht, daß franzöſiſche Notare die Unterſchriften plinarvorgeſefte ſind vor allem die Stompagnies, Es

deutſcher Ariegsgefangener beglaubigen . Sie erklären, kadron- und Batterieführer ſowie die Chefärzte der

das ſei Sache der Konſuln des Staates, der während größeren Lazarette, die ' Garniſonälteſten , die Orts

des Krieges den Schutz der Deutſchen in Frankreich und Lagerkommandanten, denen hinſichtlich der Be

ausübe. Aber abgeſehen davon, ob dieſe Konſuln nach amten die vorgeſeßten Beamten gleichzuſtellen ſind.

der für ſie maßgebenden Gefeßgebung ihres Deimat

ſtaates wirklich zur Aufnahme der fraglichen Urkunden

befugt find, iſt es jedenfalls mit Schwierigkeiten und

Weitläufigkeiten verbunden, ſie darum anzugehen . Hier

ſchafft & 2 BD. Abhilfe, indem er für Striegsgefangene Sprachede des Allgem . Deutſchen Sprachvereins.
einen Erſatz für die öffentliche Beglaubigung von Urs

kunden (§ 129 BOB.) zuläßt, es ſoll genügen, wenn Was nicht alles „ erfolgt“! Von unſerm Reichs

zwei weitere Kriegsgefangene, die deutſche Militärpers kanyler Dr. v . Bethmann Bollweg erzählt man fich,

fonen ſind und mindeſtens im Rang eines Unteroffiziers daß er das Wort erfolgen ſtets mit beſonderer

ſtehen, ſchriftlich bezeugen, daß die Unterſchrift von Feindſchaft verfolgt habe. Schon in ſeinen früheren

dem durch fie Bezeichneten herrührt; darin liegt zugleich leitenden Stellungen habe er dieſes Allerweltswort

das Erfordernis einer Feſtſtellung der Perſönlichkeit, und „ Mädchen für alles " in den ihm vorgelegten

ſoweit ſie den Umſtänden nach tunlich iſt. Jrgend- Schriftfäßen unnachfichtig getilgt, ja ſeinen Beamten

eine Form für die Beſtätigungserklärung der Unter- das erfolgen “ unterſagt. Mit vollem Recht. Denn

ſchriftszeugen iſt nicht vorgeſchrieben. Wie nach der was erfolgt“ nicht alles ! Die Auswahl erfolgt ( ſtatt

herrſchenden Meinung die Mitwirkungsverbote der wird getroffen ), die Erklärung erfolgt (wird abs

Śs 176, 171 FGG. für die öffentliche Beglaubigung gegeben ) , die Todeserklärung erfolgt (wird au 8 -

i. S.des § 183 FGG. keine Geltung haben , ſo werden ſie geiprochen ), die Zuſtimmung erfolgt (wird er

auch für dieſe Unterſchriftszeugen nicht in Betracht teilt ) uſw. Alles dies nur, weil nicht das einfache

kommen. Wird die Echtheit der Beſtätigungserklärung Zeitwort genügt: wird ausgewählt, erklärt, juge

der Unterſchriftszeugen in Zweifel gezogen, ſo muß ſtimmt uff. Und der papierne Stil und das Umts

ſie bewieſen werden.Zum Beweiſe der Echtheit genügt und Juriſtendeutſch ſtempeln dann ſolche Zeitwörter

jedoch ein ſchriftliches mit dem Dienſtſiegel oder -ſtempel gern noch in Hauptwörter um , fügen ihnen das

verſehenes Zeugnis einer ausländiſchen Dienſtſtelle, der erfolgt hinzu, und der Schwulſt der Medeweiſe iſt

die Unterſchriftszeugen unterſtehen (§ 2 Abſ.2 ). Stellen fertig : die Eintragung des Vereins erfolgt (der Verein

zu beſtimmen, denen die Ausſtellung der Zeugniſſe wird eingetragen ), die Unterzeichnung des Bertrages

nach § 2 Abſ. 2 zukommt, iſt Sache der feindlichen erfolgt ( der Vertrag wird unterzeichnet), die Beſtrafung

Staatsgewalt. Die Durchführung des Verfahrens der Schüler mußte erfolgen , weil ... (die Schüler

erheiſcht nuch Verhandlungen mit den feindlichen mußten beſtraft werden), und weiter zwei fürzlich

Mächten . Grundlage der Vereinbarungen mit ihnen aufgeleſene beſonders hübſche Blüten, die mit Hilfe

iſt natürlich die Gegenſeitigkeit. Ein Grjag für die von ſeitens" ' zu ungewöhnlicher ſprachlicher Fülle

Aufnahme öffentlicher Urkunden iſt durch die VO. entwickelt ſind : Seitens der Polizei erfolgten ſofort

nicht geſchaffen. Aber der von ihr gewährte Erſak die nötigen Schritte (Die Polizei dat ſofort . . . . . )

für die öffentliche Beglaubigung, der hauptſächlich für und : Bevor ſeitens des Richters das Urteil erfolgte

Vollmachten , Eintragungsbewilligungen und Vater- (Bevor der Richter das Urteil ſ p r a ch oder fällte). —

ſchaftsanerkenntniſſe in Betracht kommen wird, iſt ohne An den Pranger deshalb mit dieſem ſprachverderbenden

Zweifel eine erhebliche Erleichterung des Rechtsver- verfolgen “, und als ebenſo verderblich und gemein

kehrs. – Sollte die VO . den durch den bisherigen gefährlich ſollte ſeitens" ihm zur Seite geſtellt

Rechtszuſtand geſchaffenen Mißſtänden und Schäden werden !
D. Sarrazin (Berlin).

vollkommen abhelfen , ſo mußte ſie ſich rüdwirkende

Kraft bis zum Beginn des Krieges beilegen ; das iſt Verantwortl . Herausgeber i . V.: E. E đ e rt, Bands

in 8 3 BO. geſchehen . gerichtsrat im Staatsminiſterium der Juſtiz.

Eigentum von J. Sch weißer Verlag (Arthur Sellier) München, Berlin und Beipzig.

£ruď von Dr. F. $. Iatterer & Cie. (Jnh . Arthur Sellier) München und Freiſing.
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Bureaukrat und Streber. guten Ader wird Unkraut üppig emporwuchern,

wenn nicht ſorgfältig gejätet wird. Mitzuarbeiten

Eine Betrachtung über ſittliche Auf- , bei dieſer Säuberung iſt auch die Aufgabe des

gaben der Beamtenſchaft. Schrifttums. Es unterlag im erſten Jahrzehnt

nach dem 1. Januar 1900 unter dem übermächtigen
Bon Theodor von der Pfordten .

Eindruck der neuen bürgerlichen Befekgebung eine

Unſere deutſchen Beamten haben während des Beitlang der Gefahr , ſich in den Jrrgången der

Weltbrandes glänzend den alten Ruf der Unbeſtech: juriſtiſchen Kleinarbeit zu verlieren und hat dabei

lichkeit, des pflichttreuen Ausharrens , der uner unendlich viel leeres Stroh ausgedroſchen . „ Recht

müdlichen Emſigkeit und des Geſchids im Schaffen und Wirtſchaft“ ſowie die Zeitſchrift des Deutſchen

und Geſtalten bewährt . Auch ihnen – nicht nur Richterbundes haben in jüngſter Zeit viel dazu

den Militärbehörden — iſt es zu danken, daß hinteriſt es zu danken , daß hinter beigetragen, daß hier eine Wendung zum Beſſeren

der Front jene muſterhafte Ordnung herrſcht, die eingetreten iſt, daß wir uns wieder bewußt ge

es allein ermöglicht, ſtets nach allen Seiten kampf
worden ſind, wie der Beamte vor allem ein ganzer

bereit dazuſtehen ganz abgeſehen davon ,daß Mann ſein muß. nicht ein Gehirnkünſtler.

die Beamtenſchaft dem Feldheere wie dem Be- Ich möchte die Mißbildungen im Beamten

ſaßungsheere eine große Zahl der wertvollſten und körper auf zwei Grundformen zurüdführen, die

gewandteſten Arbeitskräfte geliefert hat. Mag nicht
unter ſich manche Verwandtſchaft aufweiſen , vielfach

alles klappen ,mag in der Regelung der Ernäh: ſich miſchen und ineinander überfließen, ſich aber

rungsfragen hier und dort gefehlt worden ſein – doch auch wieder deutlich und ſcharf von einander

wir werden bei dem Urteile darüber nicht vergeſſen, abheben: die Bureaukratie “) und das Strebertum.

wie neu und wie rieſengroß die Aufgabe war. In ſo ausgeprägter Form , wie ich ſie hier dar

Dem deutſchen Beamten wird es nicht ver
ſtellen will, kommen ſie im wirklichen Leben zum

Glück nicht allzu häufig vor. Vielleicht hat jeder

gönnt ſein , auf ſeinen Lorbeeren auszuruhen , wenn

einmal der Friedewinkt. Noch jeder Krieg hat von uns den einen oder andern der Einzelzüge,
das Volts- und Staatsleben umgeſtaltet. Wir vielleicht keiner alle. Für die ſeelenkundliche Be

können heutenoch gar nicht ermeſſen ,welche grund: trachtung müſſen wir eben die verſtreuten Einzel
ftürzenden Aenderungendie welterſchütternden Er: erſcheinungen zuſammenfaſſen undunter einen ge

meinſamen Geſichtspunkt bringen .
eigniſſe ſeit 1914 nach ſich ziehen werden . Nur

eines wiſſen wir: Die legten Reſte des gemütlichen und Strebertum darf man wohl bezeichnen , daſsAls das Verbindende zwiſchen Bureaukratie

aber engen kleinſtaatlichen Lebens werden der

ſchwinden. Sehen wir zu , daß wir nicht unge:
beide nicht auf ihre eigentliche ſachliche Aufgabe,

rüſtet in die neue Zeit hinübertreten; die Fach: Unterſchied liegt in der Richtung des Abirrens:
nicht auf das wirkliche Berufsziel hinarbeiten. Der

kenntnis, die Arbeitskraft und die Gewandtheit

werden es allein nicht tun . Wichtiger noch als
Der Bureaukrat bleibt in der Form, in der äußeren

dieſe ſchäßenswerten Dinge wird die innere, fitt: Ordnung der Dingeſtecken und dringt nicht zur
Erkenntnis der wahren Zwede ſeiner Amtstätigkeit

liche Durchbildung { er Beamtenſchaft ſein , das

Ankámpfen gegen gewiſſe üble Erſcheinungen, die
durch, der Streber dagegen ſtellt — bewußt oder

mit dem Staatsdienerverhältnis nun einmal un
') Das Fremdwort mag hingehen, weil es fich

löslich verknüpft zu ſein ſcheinen. Auch auf einem um eine üble Sache handelt.
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unbewußt ſeine Perſon über die Sache, ſein ſtammt von Paulſen) , der „ Fachmenſch “ kommen

Ich in den Mittelpunkt ſeines Wirkens. Damit über das rein Stoffliche nicht hinaus. Den Fach:

iſt ſchon geſagt, daß der Bureaukrat fittlich und menſchen hat z. B. Leſſing in ſeinem „ jungen Ge

menſchlich in der Regel höher ſteht als der Streber ; lehrten “ ergößlich verſpottet, weit ſchärfer noch

er mag eine ehrliche Haut, ein guter Kerl, ein hat ihn 3bſen in Jürgen Tesman gekennzeichnet,

waderer Ramerad ſein , ja wir finden ſogar Spiel- defſen Lebenswert die Brabanter Hausinduſtrie im

arten , deren Irrtümer und Fehlgriffe ſich durch Mittelalter bildet, der von ſich ſelbſt rühmend

eine übertriebene Gewiſſenhaftigkeit,durch eine ängſt: | hervorhebt, wie gut er fremde Gedankenzuſammen:

liche Rückſicht auf vermeintliche Pflichten erklären . tragen und ordnen kann.

Der wahre Streber dagegen iſt durchaus eigen: Gelangt der Bureaukrat an den Punkt, wo

ſüchtig, gleichgültig gegen alles, was nicht Vor der ewige, unvermeidliche Widerſtreit zwiſchen dem

teile, Macht und außere Ehre einbringt; er kann Gedanken und der Form , zwiſchen dem Geiſt und dem
bis zur völligen Pflichtvergeſſenheit herunterſinten Buchſtaben hervortritt, und das geſchieht täglich

und iſt zuſchwerenſittlichenVerfehlungenfähig, – ſo fällterunfehlbar aufdie falſcheSeiteund
wenn einmal die Selbſtſucht alle edleren und tieferen verſagt. Er wird wohl fühlen , daß da etwas nicht

Hegungen zerfreſſen hat. Der Bureaukrat wird ſtimmt, aber ihn deden ja ſein Geſeß, ſeine Dienſt

oft lächerlich ſein, der Streber wird am Ende der ordnung, ſeine Regelbücher; deren Verfaſſer mögen

achtungswürdig. Der Bureaukrat richtet, wenn es verantworten, daß fieetwas, Verkehrtes vorge:
wir nur auf den äußerlichen Fortgang des Dienſteg ſchrieben oder ihren wahren Willen nicht deutlich

ſehen, vermöge der engen Schranken ſeines Weſens ausgedrüdt haben ; wozu lange nach der Grenze

freilich oft mehr Schaden an , als der Streber; ſuchen , wo die vernünftige Auslegung aufhört und

dieſer faſt immer ein heller Kopf mit ſcharfem die bloße Widfür beginnt, wozu ringen nach einem

Verſtande mag unter günſtigen UmſtändenVor- Ausgleich zwiſchen den Forderungen des Einzelfalls

zügliches leiſten ; ſolange die Anforderungen ſeines und der Rüdſicht auf Stetigkeit und Sicherheit

Berufes mit ſeinen eigenen Lebenszielen nicht in des Rechtsleben ?

Widerſtreit geraten , wird er vermöge ſeines Ehr: Damit iſt der Hauptzug erfaßt . Sehen wir

geizes fogar Bedeutendes aus ſich herausholen. nun nach den Neben- und Begleiterſcheinungen,

Das Vergiftende feines unſachlichen Handelns tritt die damit zuſammenhängen ; ſie ſind zahlreich und

nicht ſo raſch und finnfällig in die Erſcheinung vielgeſtaltig. Vor allem tritt als Folge des Alebeng

wie die Irrtümer des Bureaukraten, um ſo gründ. an der Form etwas hervor , was ich Mangel an

licher zerſtört es allmählich die Mannhaftigkeit und Augenmaß nennen möchte . Goethe läßt in ſeinem

das Verantwortlichkeitsgefühl im Beamtentum . Taſſo den Antonio die Eigenart des großen Staats:

Für den Bureaukraten ſind die Formen , die mannes alſo umſchreiben : „ Er ſieht das Große

Geſeke und Vorſchriften , der geregelte glatte Ge- groß , das Kleine klein ". Ich will nicht behaupten ,

ſchäftsgang Selbſtzweđe; er weiß nicht,daß dieſe daß der Bureaukrat immer das Große klein ſehe

an ſich ſehr notwendigen und manchmal auch denn die Größe drängt ſich mitunter ſo überwäl

ſegensreichen Dinge nur Mittel für höhere Ziele tigend auf , daß ſie nicht mehr unbemerkt bleiben

find. Nur eine Unterart des Bureaukraten iſt eigent- kann – aber ſicherlich ſieht er das Kleine groß .

lich der Begriffsjuriſt, an den man vielleicht nicht und dann wird es freilich mit der Zeit dahin

ſofort denkt, weil der Ausdruck „ Bureaukratie "Bureaukratie“ | kommen , daß ihm das Kleine über den Ropf wächſt

urſprünglich nur die Verwaltungsämter traf. Wir und er das Große nicht mehr bewältigt. Dieſes

bezeichnen ſein Weſen wohl erſchöpfend, wenn wir Uebel wird beſonders dann hervortreten , wenn das

jagen : er erblidt den Kern der Sache in den Be- Schidſal einen Bureaukraten an die Spiße einer

griffen und Regeln , die Wiſſenſchaft und Recht großen Verwaltung beruft . Unter dem beſtechenden

ſprechung aus den Erſcheinungen des lebenden Dedmantel der Treue im Kleinen wird er dann

Rechtsverkehrs herausgezogen haben ; das Hand- in alle Häfen guden und in jeden Winkel hinein

werkszeug des Rechts hält er für das Recht ſelbſt. ichnüffeln ; er wird „ filzen “, wie man im Soldaten :

Verwandte des Bureaukraten treffen wir übrigens leben ſagt, unbekümmert darum , ob darüber die

auch in anderen Lebensgebieten an . Ich nenne Arbeitsluſt und die Selbſtändigkeit ſeiner Unter

nur den fanatiſchen Rechtgläubigen : für ihn iſt gebenen zugrunde gehen . Die großen Angelegen

die Religion beſchloſſen in den Lehrjäßen der Kirche heiten werden liegen bleiben oder mühſelig weiter:

oder in den gerade herrſchenden kirchlichen Gemein geſchoben werden , kleinliche Flickarbeit wird ge

ſchaftsformen. Sie können ihm ſo wichtig werden , leiſtet werden, wo nur ein entſchloſſenes Neu

daß er darüber die wahre Religion vergißt die geſtalten Erfolg verſprechen würde. Der Streber

Einſtellung des Innern auf das Ewige. Nicht iſt in der Regel viel großzügiger, er hat ſogar

anders ſteht es mit manchem Schulmanne, der die zumeiſt vermöge ſeiner natürlichen Schlauheit eine

Jugend zu einer idealen , umfaſſenden Bildung feine Witterung dafür , worauf es eigentlich an:

führen ſollte und ſtatt deſſen ödes Einzelwiſſen kommt, und weiß recht gut , daß er ſich mit der

eindrillt, nicht anders auch mit vielen Gelehrten . Kleinarbeit keinen hohen Ruhm erwirbt . Wenn

Der „ Regiſtrator der Wiſſenſchaft“ (der Ausdruct aber ſein Vorgeſeßter Bureaukrat iſt, ſo wird er
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aus wohlerwogenen Gründen im gleichen Fahr- aus allen Rock- und Hoſentaſchen heraus. Eigentlich

waſſer ſegeln, ja wenn möglich noch ſtärker filzen. iſt ſie ihm furchtbar gleichgültig, aber man weiß

In einem Verwaltungskörper, der lange Zeit doch nicht, wie man das Ding einmal nußbringend

bureaukratiſch beherrſcht wurde, wird die falſche verwenden kann . Iſt der Herr Amtsvorſtand nicht

Wertung von Groß und Klein dazu führen, daß empjänglich für fie, nun ſo hört doch vielleicht

alle Zuſtändigkeiten zu weit nach oben verſchoben die Frau Gemahlin gerne von der Kunſtausſtellung

werden und daß eine große Maſſe gutbezahlter reden oder das Fräulein Tochter vom Roſenkavalier.

Beamter herumläuft, deren Hauptaufgabe es iſt, Derlei Kenntniſſe aber laſſen fich ſo bequem und

anderen auf die Finger zu ſehen und ſie durch billig erwerben ; man kauft die Bildung im Buch:

kleinliche Beanſtandungen in dem kräftigen Aus- laden und, wenn man es noch einfacher haben

wirken ihrer perſönlichen Fähigkeiten zu hemmen . will, ſo genügt es morgens vor der Sißung und

Sehr zum Schaden des Staatshaushaltes ! abends vor der Einladung raſch durchzuleſen, was

Als Formenmenſch iſt der Bureaukrat auch ein in der Tageszeitung unter dem Strich ſteht, und

Hindernistråmer. Nicht nur, daß er wirklich vor: das Gelernte dann wieder von ſich zu geben .

handene Schwierigkeiten nicht gerne beiſeite ſchafft, Damit erlangt man den Ruf eines vielſeitigen

er fieht auch Hemmungen, wo gar keine da find. und bedeutenden Mannes ; denn die große Menge

Von jedem Antrage vermutet er zunächſt einmal, hat ja keine Ahnung davon, daß Bildung nicht

daß er unzuläſſig ſei, er ſucht nach Abweiſungs: im Schönreden und im Stüdmiſſen beſteht, ſondern

gründen . Wenn gar die Anregung kommt, irgend: Entwidelung der Perſönlichkeit zum Höheren bedeutet.

einen Dienſtzweig neu zu geſtalten, etwas bisher Wie der Bureaukrat und der Streber darin

Ungewohntes einzuführen, ſo iſt es „ untunlich " übereinkommen , daß ſie nichts von der inneren

ihr zu folgen, und er weiß das mit einem oft Bildung wiffen, ſo zeigt ſich auch eine gewiſſe
erſtaunlichen Scharfſinne zu begründen. Wir finden Gleichheit darin , daß fie die äußere Bedeutung

die Neigung zum „ Verfahren mit Hinderniſſen “ des Beamtenſtandes überſchäßen, jedoch wieder mit

häufig in der freiwilligen Gerichtsbarkeit und ins : dem Unterſchiede, daß die Sache beim Bureau :

beſondere im Grundbuchweſen , das ja überhaupt kraten einen etwas geraderen und ehrlicheren An

eine gewiſſe Angſtmeierei bei den damit Befaßten ſtrich hat. Hier tritt wieder der Grundirrtum

erzeugt. Freilich darf zur Entſchuldigung angeführt des Bureaukraten auf , vermöge deſſen er die Form

werden, daß die Geſeßgebung mit ihrer unglück- über die Sache ſtellt: er glaubt, die Behörden

ſeligen Neigung zu „wiſſenſchaftlicher" Tiefe das ſeien um ihrer ſelbſt willen da . Er iſt wirklich

Uebel vergrößert hat; vor 1900 ging es vielfach davon überzeugt, daß die Gehalts- und Rangklaſſen

einfacher und vernunftgemäßer zu . zu den wichtigſten Beſtandteilen der göttlichen

Die einſeitige Einſtellung des Blids auf die Weltordnung gehören ; mit dem beſcheidenen Plaße ,,
Dienſtformen zeigt ſich recht deutlich auch in dem den er auf der großen Stufenleiter errungen hat ,

Urteil über das , was außerhalb des Bereiches der iſt er in der Regel höchlichſt zufrieden , er hat das

Amtstätigkeit liegt. Das iſt für den waſchechten Gefühl zu den auserwählten Kindern Gottes zu

Bureaukraten ales Schmarrn und Schwefel und zählen. Es mag wohl ſein , daß ſich auch bei ihm

die Leute, die ſich damit befaſſen , ſind verdächtig, einmal eine gewiſſe Verdrießlichkeit einſtellt, wenn

es mit ihren Berufsaufgaben nicht allzu ernſt zu ihm andere vorkommen oder wenn die erſehnten

nehmen. Höchſtens daßman noch am Techniſchen Orden und Titel nicht ſo pünktlich eintreffen, wie

oder am Raufmänniſchen Anteil nehmen darf, weil er es erwartet hatte. Die reine Freude am Re

das gerade Mode iſt und von oben befohlen wird . gieren und Befehlen läßt aber doch keine dauernde

Aber da gibt es einen Menſchen beim Amt, dem Mißſtimmung oder Verdüſterung auftommen, es

Goethes Fauſt eine höhere Offenbarung göttlichen müßte denn ſein, daß ſich auch ſtreberiſche Regungen

Geiſtes zu ſein ſcheint als die Zivilprozeßordnung . bei ihm vorfinden . Denn für den Streber freilich

Ein unbegreiflicher Rerl am Ende dichtet er iſt der Ehrgeiz der ſtachelnde,nie ruhende Dämon

gar ſelbſt und es iſt ihm zuzutrauen , daß er einmal und an keinem Menſchen läßt ſich deutlicher die

das Geſchäftezimmer ſchon um 3/46 Uhr verläßt , Richtigkeit der Schopenhauerſchen Beobachtung er

um ins Theater zu gehen ! Ueberhaupt ſoûte kennen, daß der Lebenswille niemals zur Ruhe

niemand aus dem Rahmen fallen , wenn es nach und Befriedigung kommt,ſolange er ausſchließlich

der Bureaukratie ginge. Je unperſönlicher, deſto auf die vergänglichen Lebensgüter eingeſtellt iſt.

beſſer ! Mit den Untertanen " freundlich und Dein Einzelnen könnten wir es überlaſſen, wie

heiter ſein , mit dem Bauer in ſeiner Sprache er über dieſe Dinge denken will, und könnten uns

reden , auch im Amte noch vor allem Menſch zu dabei beruhigen , daß er ſelbſt die Folgen ſeiner

bleiben , das find lauter Verſtöße gegen die er- Irrtümer zu tragen hat , würden ſie nicht auch

habene Würde des Staatsdiener8. ſein Verhalten nach außen hin, feine Geſchäfts

Der gute alte Bureaukrat ! Der Streber vers führung , beeinfluſſen . Und das geſchieht. Wie

ſteht da ſeine Zeit viel beſſer ; er weiß , daß in beim Streber der Ehrgeiz wirkt , werden wir ſpåter

unſerem Jahrhundert die allgemeine Bildung gar ſehen . Beim Bureaukraten finden wir eine ge

hoch im Werte ſteht, und deshalb guckt ſie ihm wiſſe hofjärtige Geringſchäzung der „ Untertanen “,
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eine gewiſſe Mißachtung fremder Perſönlichkeits- | durchdacht ſein, iſt zunächſt nur ein totes Stück

rechte. Er hält ſich für den Nabel der Welt , für Papier, ihre Bedeutung empfängt ſie erſt durch

die Zentraljonne, um die ſich die kleineren Ges das Verhalten der Menſchen , an die ſie ſich richtet.

ſtirne im Kreiſe zu drehen haben. Dabei machtDabei macht Das Tun und Treiben der Menſchen wächſt aber

es gar nichts aus, daß er vielleicht nur in den viel mehr von innen heraus, als es durch äußere

Niederungen des Beamtentums weilt. Im Gegen- Einwirkung beſtimmt wird. Der Verlauf der menſch

teil! Der Amtshochmut iſt bei Oberſekretären, lichen Begebenheiten kann alſo nicht einfach das

Polizeiwachtmeiſtern und Regiſtratoren häufig durch beeinflußt werden , daß man recht viele und

größer als bei Oberlandesgerichts- und Regierungs- recht große Papierbroden in die Welt ſeßt. Die

präſidenten. Auch das hindert ihn nicht, daß der Fähigkeit Geſchriebenes aufzunehmen und zu ver

Beamte ſelbſt aus den Kreiſen ſtammt, die er arbeiten iſt vielmehr begrenzt und deshalb ſteht

ſpäter , beherrſcht“ . Es ſcheint vielmehr, daß gerade häufig der äußere Umfang eines Schriftſtücks im

das Bewußtſein aus der gewöhnlichen Maſſe zu umgekehrten Verhältniſſe zu ſeiner Wirkung.

bevorzugten Höhen emporgeſtiegen zu ſein, auf | Ueberlegen wir uns das, ſo werden wir erkennen ,

manchen eine berauſchende Wirkung ausübt. Ich daß unſerem geſeķesfrohen Zeitalter allgemein ein

habe genug Beamte kennen gelernt , deren Väter bureaukratiſcher Zug anhaftet. Freilich iſt das

hinter dem Pfluge gingen oder vom Ladentiſch nicht ausſchließlich dem Beamtentum zur Laft zu

aus Käſe und Beringe verkauften und die doch legen . Weite Kreiſe der Bevölkerung tragen die

gegenüber den Kleinen der Erde aus einer der- Mitſchuld, weil ſie unermüdlich nach Geſekes

biffenen Zurückhaltung nicht heraus konnten . änderungen rufen, ſobald ſich irgendwo ein Miß

Es iſt wohl klar, daß man es hier mit Nach ſtand zeigt.

wirkungen der Kleinſtaaterei und mit einer ver- Ganz beſonders verhängnisvoll iſt der Glaube

alteten ſtaatsrechtlichen Auffaſſung zu tun hat , die an die gewaltige Macht des Papiers da, wo eine

im Bürger vor allem den Herrſchaftsgegenſtand Behörde Dienſtaufſicht zu üben hat. Ein ſtarker,

jah . Ebenſo klar iſt aber auch, daß ein ſolches einſichtiger und bedeutender Menſch lenkt und leitet

Verhalten zur Entfremdung und zu Mißtrauen vor allem durch den unmittelbaren Eindruck ſeiner

zwiſchen den Beamten und dem Volfe führen muß. Perſönlichkeit; er braucht gar nicht viel hineinzus

Manche Angelegenheit käme ſofort in das richtige reden und zu ſchreiben und er weiß recht wohl ,

Geleiſe, wenn der Beteiligte freundlich und ſtreng daß man unten in der Regel beſſer als oben be

ſachlich belehrt würde , wenn er ſchon aus der Art urteilen kann , worauf es ankommt. Der Bureaukrat

des Empfangs herausfühlte , daß der Beamte ihm dagegen fißt hinter einer Wolke langatmiger An

wohlwollend gegenüberſteht und ſich ernſtlich ſeiner weiſungen und weitſchweifiger Ermahnungsbücher,

annehmen will. Statt deſſen wird er heftig an- deren Dunkel er vergeblich durch blißartige Bez

gegraunzt oder mürriſch abgefertigt, er wird nun fehle zu erhellen ſtrebt, wie „ſtrengſtens zu be

ſelbſt grob und ausfällig, unbedachte Worte werden achten “, „genaueſtens durchzuführen “, „ ſorgfältigſt

auf beiden Seiten laut , ſcharfe Zurechtweiſung oder zu überwachen ".

gar Ordnungsſtrafe und Dienſtaufſichtsbeſchwerde Genug von der Bureaukratie ! Wir haben

kreuzen ſich, die Sache ſelbſt tritt in den Hinter- ſie beinahe ein wenig zu ſcharf mit der Lauge des

grund und eine dauernde gegenſeitige Verſtimmung Spottes übergoſſen. Geht ſie doch wenigſtens ehrlich

iſt fertig . und gerade ihren Weg . 3ſt ſie doch mit ihrem

Aehnliche Erſcheinungen treten auch im Ver- / angſtmeiernden Pflichtgefühl immer noch eine halb

kehre der Behörden untereinander zutage , ſobald wegs erfreuliche Erſcheinung gegenüber dem kalten ,

einmal der bureaukratiſche Geiſt in der Geſchäfts- rüdſichts- und gewiſſenloſen Strebertum , dem Krebs

führung die Oberhand gewinnt . Dem Bureau- am Leibe des Staates ! Sein zerſtörendes Wirken
kraten iſt es vor allem um ſein Amt zu tun, zu ſchildern iſt eine peinliche Aufgabe, ſeine Formen

nicht um das Zuſammenwirken zum großen Ganzen. und Aeußerungen ſind zudem ſo vielgeſtaltig, daß

Deshalb reitet er auf kleinen Zuſtändigkeitsregeln es ſchwer hält , ſie erſchöpfend darzuſtellen . Viel

herum , pocht jedem anderen Amte gegenüber auf leicht iſt es niemals beſſer gelungen , als im Pa

ſeine Würde und ſeine einzigartig große Auf- raſiten , der uns allen durch Schillers Ueberſeßung

gabe, ſucht den Nachbarbehörden Prügel zwiſchen bekannt iſt. Aber man könnte einwenden , dieſes

die Beine zu werfen und gönnt ihnen jeden Miß: Muſter ſtreberhafter Verworfenheit ſei allzu ſehr

erfolg von Herzen. Seine Schreiben atmen häufig auf die Spike getrieben und mehr begrifflich erfaßt

eine verhaltene Bereiztheit , er weiß alles beſſer als anſchaulich geſehen . Nun, wir finden in der

und iſt grundläßlich anderer Meinung. deutſchen Dichtung eine Geſtalt, die in gemäßigteren

Die Ueberſchäßung der Formen und der äußers Farben gehalten iſt und ausgeprägte ſtreberhafte

lichen Ordnung des Dienſtes führt mit Notwen- Züge an einem ſonſt nicht unedlen Menſchen zeigt:

digkeit auchdazu , daßman ſich viel zu viel von es iſt der Staatsſekretär Antonio in Goethes Talſo.
der Wirkung des im Geſetz und in Verwaltungs- Der Reiz dieſer ſchillernden Perſönlichkeit liegt

vorſchriften niedergelegten Wortes verſpricht. Jede darin , daß Antonio nicht wie der Paraſit ein

Vorſchrift, und mag ſie noch ſo gut und wohl- nur durch Trug und geſchickte Anpaſſung empor

. .



Beitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1917. Nr. 9 u. 10 . 137

gekommener kleiner Menſch iſt, ſondern daß ſeine die Aufgabe hervorrufen, angelernte Redensarten,

Streberhaftigkeit einigermaßen gerechtfertigt und und billige Sprüche verhüllen die fehlende Sach

gemildert wird durch ſein ftaatsmänniſches Rönnen kenntnis. Ihre politiſche und diplomatiſche Weis

und durch ſeine überragende geiſtige Bedeutung. heit beſteht darin, daß fie die Schlagwörter des

Er ſteht auf dem Plaße,für den er geſchaffen Tages auskramen . Saben ſie nur einmal eine

ift. Sein fühler Wirklichkeitsſinn und ſeine nüchs gewiſſe Stufe erreicht, ſo fällt ihnen das Weiter:

terne Weltklugheit heben ſich zudem günſtig ab von ſchreiten nicht mehr ſchwer ; man kann dann andere

dem überſpannten, himmelſtürmenden Idealismus für ſich ſchaffen laſſen und niemand als der Streber

Tafſos. Wir begreifen an ihm, warum die gött: verſteht es beffer, fremde Leiſtungen für fich zu

liche Weltordnung ſolche kalte, eigen- und ehr- benußen und als eigenes Gewächs aufzupuķen.

ſüchtige Menſchen zuläßt: ſie bedarf ihrer, um das Da hat der brave Laſteſel von Hilfsarbeiter eine

Getriebe und Geſchiebe der vergänglichen Erde in große Sache ſchön und ſauber herausgebracht, die

Drdnung zu halten ; mit Menſchen , die zur Hälfte Richtung, die Gedanken ſtammen von ihm . Da

in einer Gedankenwelt ſtehen , wie Taſſo , läßt fich wird nun ein wenig an der Form geändert, hier

keine Staatsmaſchine leiten. Aber dennoch ver- ein Säßchen geſtrichen, dort eines zugeſeßt, dann

legt uns die Art, wie Antonio die Streberkunft wird ein neuer reinlicher Entwurf gemacht und

übt. Er iſt Meiſter darin, nicht nach der groben der wandert nun zum Vorgeſeşten. Wie das Ding
Weiſe des Paraſiten, ſondern ſo, daß ſein Treiben zuſtande gekommen iſt, ſieht man ja nicht. Oder

nicht leicht zu durchſchauen iſt, daß ihn ſogar der junge Mann hat etwas Neues, Zwedmäßiges,

manche Ausleger für einen im Grunde genommen ausgedacht, was ſeinem Oberherrn niemals gelungen

gutmütigen Menſchen gehalten haben . wäre: dieſer ſchnappt den Einfall auf und hat

Nicht der Ehrgeiz , nicht die Freude am Auf- ihn binnen kurzem jo gedreht und gewendet, daß

wärtsſteigen ſind es an fich, die wir dem Streber er wie feine ureigenſte Erfindung ausſieht. In

zum Vorwurf machen. Jeder Menſch ſtrebt danach der Stille des Geſchäftszimmers gibt er dann einen

und darf danach ſtreben an die Stelle zu kommen , Teil des von oben eingeheimſten Lobes großmütig

für die er vermöge ſeiner natürlichen Gaben be an den Vater des Gedankens weiter und der iſt

ſtimmt iſt und an der er ſeinen Kräften gemäß gutmütig genug, darüber noch in Entzücken zu

wirken kann. Und niemandbraucht die außere geraten . Beute ſolcher Art haben vielleicht nicht.

Anerkennung zu verſchmähen , die mit einer erfolg- gefälſchte Zeugniſſe wie der würdige Flachsmann,

reichen Tätigkeit verbunden iſt. Der Streber fehlt aber ihr ganzes Daſein iſt ein Lügen und Fäljchen.

darin, daß er entweder erreichen will, was er Perſönlich harmloſer ſind die mehr dein Antonio

ſeinem Rönnen und ſeiner Perſönlichkeit nach gar ähnelnden Naturen , die wirklich klugen und be:

nicht verdient, oder daß er mit künſtlichen, un: deutenden Röpfe, die es nicht nötig haben, mit

ſachlichen , ja ſogar unlauteren Mitteln raſcher fremdem Ralbe zu pflügen . Aber vielleicht zeigt

und ſicherer an das Ziel zu kommen trachtet, das ſich gerade an ihnen am deutlichſten die zerſeßende

er mit unbefangener, redlicher Arbeit im Dienſte Wirkung des Strebertums. Sie könnten Großes

des Guten und Rechten ebenſowohl gewonnen hätte. leiſten und am Ende ihres Daſeins befriedigt auf

Wohlſtand, Rang und Auszeichnung fallen als ein ſchönes reiches Leben zurückbliden; allein in

ein Geſchenk Gottes von ſelbſt dem zu, der ſeine dem ungeſtümen Drang vorwärts zu kommen,

Kräfte unbeirrt an die ihm zugewieſene Aufgabe gleiten fie aus der rechten Bahn, ſchaden dem

wendet, und wo ſie einmal ausbleiben , hilft das Ganzen, ftatt ihm zu nügen, und büßen die falſche

Bewußtſein erfüllter Pflicht und der Wertſchäßung Wahl der Willensrichtung mit dem Abſterben ihres

durch gute, verſtändige Menſchen über die Bitter- beſſeren Selbſt.

niſſe äußerlicher Fehlſchläge hinweg. Wir können, Die Bebenskunſt überhaupt und in einem ganz

nichts erzwingen und ſollen nichts erzwingen wollen . beſonderen Maße die Kunſt des Herrſchen und

Unſer Hindenburg iſt nicht ausgezogen, um General: Verwaltens fordern Anpaſſung. Dem Richter mag

feldmarſchall zu werden, Orden einzuheimſen und das Glück beſchieden ſein , daß er immer nur nach

die Zeitungsſchreiber von ſich ſchwärmen zu machen : ſeiner Ueberzeugung urteilen darf, ohne nach rechts

er ſah die Not feines Landes, tat ſeine Pflicht und links, nach oben und unten zu bliden . Der

und wurde zum Volkshelden. Je ſelbſtloſer die Verwaltungsbeamte würde ſich nicht eine Woche

fingebung, um ſo ſchöner der Lohn . Dem Streber lang auf ſeinem Plaße behaupten können , wollte

fehlt die Liebe zur Sache, ſeine falte Berechnung er auch in kleinen Dingen immer ſeine eigene

hilft ihm aber , das Bild eines pflichteifrigen Mannes Meinung durchſeßen und rückſichtslos vertreten,

vorzutauſchen. was er als das fachlich Richtige erkannt hat . Ein

Am gefährlichſten ſind die Streber, die uns Zuſammenwirken zum Wohle des Ganzen iſt nicht

wiffend und hohlköpfig aber doch ſo pfiffig und an- denkbar ohne eine gewiſſe Nachgiebigkeit, ohne Zu

paſſungsfähig ſind, um etwas aus ſich zu machen. geſtändniſſe. So wird auch der ehrliche Mann

Eine verblüffende Sicherheit des Auftreten8 ſoll mitunter etwas von ſeiner Ueberzeugung nachlaſſen

bei dem harmloſen Zuſchauer den Glauben der müſſen, ohne daß er deshalb den Vorwurf der

Geſchäftsgewandtheit und völliger Herrſchaft über Schwäche zu fürchten bräuchte. Das iſt es , was
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die Verwaltungslaufbahn für ſchwankende oder auf und zerſekt das kameradſchaftliche Zuſammen

ſtark ehrſüchtige Männer ſo gefährlich macht. leben. Dagegen hilft auch nicht die Liebenswürdigkeit,

Der Aufrechte beugt fich zuweilen im Kleinen die der Streber gerne, oft ſogar übertreibend zur

um des Großen willen, er nimmt Rüdfichten, um Schau trägt. Sie wird bald als gemacht und

von gefeſtigter Stellung aus um ſo ſtarter im unecht empfunden und weďt gerechtes Mißtrauen

Guten wirken zu können . Er tut ungern, was durch ihre leere Wortmacherei. Sie kann in rüdt

er nichtbilligt , er weiß, daß er damit ein Opfer fichtsloſe Grobheit umſchlagen, wenn das ſanfte

bringt, das der Zwang der Verhältniſſe von ihm Biſpeln nicht zum erwünſchten Ziele führt. Und

fordert. Der Streber aber übt das Beugen und der Einſichtige weiß recht wohl, daß ganz andere

das Verleugnen der eigenen Meinung als Aunſt Töne laut werden, ſobald er die Zimmertüre hinter

zumperſönlichen Vorteil, er macht zur Regel, was ſich geſchloſſen hat.

die Ausnahme bleiben ſollte, und ſo mußes denn Man könnte an der fittlichen Weltordnung

dahin kommen, daß er ſchließlich überhaupt keinen zweifeln, wenn man ſieht, daß das unechte Weſen

eigenen Willen mehr hat,ſondern nur noch zwei und das unlautere Treiben des Strebers nur

Richtpunkte kennt: die Anſicht der Vorgeſekten ſelten den wohlverdienten Lohn finden , daß er

und die öffentliche Meinung. vielmehr faſt regelmäßig daserſehnte Ziel erreicht.

Vergegenwärtigen wir uns das Verhältnis Aber das wäre eine oberflächliche Betrachtung.

zwiſchem dem Leiter einer Behörde und ſeinen Die Strafe kommtnicht von außen her, ſondern

Beratern. Da gilt es z. B. , in einer heiklen Sache von innen heraus , das geiſtige und ſeeliſche Leben

Vorſchläge zumachen, in der widerſtreitende Strő- des Strebers vertrocknen und das wahre Glück

mungen des Parteilebens aufeinander geraten ſind. geht ihm verloren . Er findet niemals Ruhe und

Der ſachliche Beurteiler wird ſich fragen : „ Was Frieden, kaum iſt eine Stufe erklommen , ſo ſchaut

iſt erſprießlich. was notwendig ?“ Danach wird" Danach wird er ſchon ångſtlich und erregt nach der nächſten

er ſeinen Vorſchlag einrichten , er wird ihn abweichen : aus und der kleinſte wirkliche oder ſcheinbare Miß

den Anſchauungen gegenüber mit Vernunftgründen erfolg macht ihn verzweifelt und faſſungslos. Un

zu rechtfertigen ſuchen und auch ſeinem Oberhaupt befangener Genuß und heitere Lebensfreude find

nicht weichen , ohne ſeinen Standpunkt aufrichtig ihm verſagt. Die Kunſt, die Schönheit, die Weis:

dargelegt zu haben . Dringt er nicht durch, erhält heit – ſie ſprechen nicht zu ihm . Wohl behängt

er den Auftrag, anders zu derfahren , ſo wird er er ſich mit allerlei Bildungsfeßen , ſpielt den Be

darüber nicht gerade Befriedigung empfinden, aber leſenen , den Geiſtreichen, rennt in Theater und

er kann ſich damit tröſten, daß er eben einer Ge: Ronzerte und kauft ſich die neueſten Bücher. Aber

horſamspflicht genügt und daß er das Seinige getan mit dem Herzen iſt er nicht dabei, es iſt nur ein

hat, um die Sache in das richtige Geleiſe zu bringen . abſichtsvolles Haſchen nach dem , as gerade Mode

Der Streber dagegen denkt: „ Welche Meinung iſt. Die Erholungszeit wird benüşt, um vornehme

wird man höheren Drtes über die Sache haben Bekanntſchaften anzuknüpfen und zu pflegen .

Welcher Vorſchlag wird meinem Vorgeſeşten genehm Wahre Freundſchaft gibt es für den Streber nicht,

ſein ? " Seine Hauptſorge iſt keinen Entwurf vor
er kennt nur ein Anlehnen an Perſonen, von denen

zulegen, der nicht gebilligt wird . Ob dabei etwas er Förderung erhofft. Selbft Liebesglück iſt ihm

Gutes und Vernünftiges herauskommt, ob der der : nicht beſchieden ; bei der Wahl der Frau gibt

antwortliche Leiter genügend unterrichtet wird über Geld oder einflußreiche Verwandtſchaft den Aus:

die Bedenken, die dem Vorſchlag entgegenſtehen, ſchlag. Die Kinder aber bringen ihm nicht eine

iſt einerlei, wenn nur die Sache glatt läuft. Hat zweite Jugend ſondern die nagende Sorge, fie im

der Streber einmal das Pech gehabt , daneben Fortkommen mindeſtens ſo hoch wie ſich ſelbſt ,

zu tappen und die höhere Anſicht nicht zu erraten,
wenn möglich aber über ſich hinaus zu bringen .

ſo wird er auf den erſten Anhieb umfallen und Und in ihnen ſeßt ſich der Fluch fort. Von

fich dienſtbefliſſen gerne überzeugen laſſen, daß er
Jugend auf an Ehrfurcht vor dem Geifte der

etwas Verkehrtes gemacht hat . Rangliſte und des Hof- und Staatshandbuchs ge:

wöhnt , von oberflächlichem Flitterwerk uingeben
Wie leicht gehorcht man einem edlen Herrn ,

und des Brotes der Wahrheit entbehrend, ſpiegeln
Der überzeugt, indem er uns gebietet " fie bald dem Vater das unerfreuliche Bild ſeines

ſagt Antonio ſehr ſchön und ſteďt feine Naſe ein, eigenen Lebens wieder.

obwohl er im Innerſten durchaus nicht glaubt,

daß er ſie verdient habe . Dürer hat uns in einem ſeiner ſchönſten

Wo folcher Geiſt die Oberhand gewinnt, da Werke den Ritter gezeichnet, wie er begleitet von Tod

verſchwinden Wahrheit und Sachlichkeit aus den und Teufel unbeirrt ſeine Straße zieht, den Blick ge

Geſchäften, der Vorgeſekte hört nur noch den Wider- radeaus auf das Ziel gerichtet, weder ſeitwärts

had der eigenen Stimme. Ein kleinliches Ränke- ſchielend nach dem Zerſtörer des menſchlichen Weſens

ſpiel tritt an die Stelle der freudigen Hingebung und ſeinem Stundenglaſe noch rückwärts blidend

an große Aufgaben, verwirrt und bedrückt auch nach dem Herrn alles Böſen und Unreinen. Jeder

den Cuten, zwingt ihm Streit und Widerſtand | Menſch iſt Ritter, iſt Kämpfer und jedem folgen
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Tod und Teufel. Und zu manchem geſellt fich gelegt worden. Hier handelt es ſich um den ding

noch eine dritte Geſtalt, die lachende,ſtrahlende lichen Herausgabeanſpruch des Eigentümers gegen

Göttin , die Ehre,Machtund Reichtum derheißend, den Befißer, BGB. § 385. Es mag, wenn man

mit goldenen Gaben winkend, den Dahinfahrenden der ausdehnenden Auslegung des § 273 folgt, an

auf ihre Bahn zu lenken ſucht. Möchte uns allen ſich nichts entgegenſtehen, auch gegenüber dem hier

die Kraft beſchieden ſein , ihren Lodungen zu wider geltendgemachten Anſpruch die Zurüdhaltung durch:

ſtehen und den Blick nicht abzuwenden von unſerer greifen zu laffen .

hohen Aufgabe, die da lautet: Wirte zum Wohle Es beſtehen aber folgende Bedenken : Die

des Ganzen ! 83 273, 274 haben den Fall im Auge, daß nicht

nur der Gläubiger gegen den Schuldner, ſondern

auch der Schuldner gegen den Gläubiger einen

Zur Auslegung des S 273 BOB.:
fälligen Anſpruch hat. 3.B. (RG. d. 26. Juni

1906 JW. 1906, 545 Nr. 10) : Der Beklagte iſt

Zurütbehaltungsrecht ohne Anſpruch ? dem Klåger 1000 M Raufpreis ſchuldig, hat ihm

dieſerhalb zur Sicherheit Hypotheken abgetreten.

Bon Oberlandesgerichtsrata . Freymuth Da wird der Beklagte zur Zahlung der 1000 M

in Hamm (Weftf.).
nur verurteilt, indem ihm Zug um Zug die Rüd:

Ein Raufmann B hatte bei einer Sparkaſſe gewähr der Hypotheken zugeſprochen wird. Er hat

eine Einlage von rund 1000 M. Sein Freund L gegen den Klåger den Anſpruch auf dieſe Rüc:

wurde bei einer Brauerei als Reiſender, der auch gewähr und hält bis zur Befriedigung dieſes

Gelder einzuziehen hatte, angeſtellt. Die Brauerei Anſpruchs mit der Schuld (1000 M Kaufpreis)

verlangte von L eine „ Sicherheit". Lwandte zurüd. Mit Recht ſagt Dertmann , BGB. G 273

fich an B , teilte ihm das Verlangen der Brauerei Note 2 aß, daß die Einrede aus 8 273 „ nichts

mit und bat ihn um das Sparkaſſenbuch. B gab Selbſtändiges gegenüber dem Anſpruch iſt, ſondern

es ihm und Lübergab es der Brauerei. Nach auf ſeiner Grundlage beruht “ .

einigen Monaten wurde L von der Brauerei ent- Es muß alſo ein Anſpruch da ſein , den ich

laſſen. Er blieb der Brauerei etwa 760M ſchuldig. als Beklagter in der Art verfolge, daß ich meine

die er von Kunden der Brauerei eingezogen, aber Schuld ſolange zurüchalte , bis mein Anſpruch be

nicht abgeliefert hatte. B verklagte die Brauerei friedigt wird. Reineswegs aber iſt der Gedanken:

auf Herausgabe des Spartaffenbuches. Das Land: gang des Geſekes der, daß ich einen Anſpruch

gericht verurteilte. Auf Berufung änderte das DLG. auf Zurüdhaltung“ habe. Cabe es einen ,,An:

in Hamm durch das Urteil vom 3./10 . November ſpruch auf Zurüdhaltung“ , ſo könnte ich nicht,

1916 (2 U 225/15) das erſtinſtanzliche Erkenntnis wie 8 274 beſtimmt, 3ug um Zug verurteilt

dahin ab, daß die BrauereidasBuch nur Zug um Zug werden . Wenn der Inhalt des Anſpruchs die 3 u :

gegen Empfang von 760M herauszugebenbrauche. rüdhaltung iſt, ſo wäre es finnwidrig, daß dieſer

In den Gründen iſt folgendesausgeführt:L habe Anſpruch nichtdadurch zum Siege käme, daß ich eben

als Vertreter des Klägers (8 164 BGB.) das zurüdhalte , alſo den geforderten Gegenſtand nicht

Sparkaſſenbuch übergeben oder es liege ein Ver: zurüdgebe. Das Geſeß will, daß ich empfange

trag zugunſten Dritter vor (BGB. § 328 ). Ein und gebe. Daher: Ich ſchulde dem Klåger 1000,

Pjandrecht er ſchuldet mir (aus demſelben Rechtsverhältnis )

am Guthaben , nicht an dem Buch als ſolchein ein Pferd, ſo mache ich die Zurüdhaltung geltend

handeln – beftehe nicht . Wohl aber beſtehe ein und die Folge iſt Verurteilung Zug um Zug.

Zurückbehaltungsrecht gemäß § 273 BGB. Dieſes Dagegen : Der Kläger hat mir ein Pferd auf2 Jahre

führe gemäß § 274 zur Verurteilung Zug um Zug. geliehen,BGB. 8 604. Er fordertes nach 3 Monaten

Zwar ſei der Kläger nicht zur Zahlung der zurück. Ich mache das „ Recht auf Zurückhaltung“

760 M an die Brauerei verpflichtet. Zur Zahlung geltend. Das iſt kein Gegenanſpruch. Die Folge

jei nur L verpflichtet. Aber der Kläger bekomme iſt, daß er abgewieſen wird ;-) Verurteilung Zug

das Buch nur dann heraus , wenn er entweder um Zug ſteht nicht in Frage .

den L zur Zahlung anhalte oder ſelbſt die Zahlung Ferner iſt der Geſichtspunkt wichtig, daß das

für L berpirke.
Zurückbehaltungsrecht keinesfalls ein Recht auf Be

Iſt das Urteil des OLG. richtig ? § 273BOB. beſtimmt wörtlich : „ Hat der Schuldner friedigung ausder Sache gibt. Das iſt gerade
der Unterſchied vom Pfandrecht; ſo mit Recht RG .

aus demſelben rechtlichen Verhältnis , auf dem
v . 10. Januar 1902 in SeuffA . 59 , 279. Da

ſeine Verpflichtung beruht , einen fälligen An
her iſt auch die Rechtsfolge allgemein anerkannt,

ſpruch gegen den Gläubiger, ſo kann er .
daß das Zurüdhaltungsrecht - abgeſehen von dem

die geſchuldete Leiſtung verweigern, bis die ihm kaufmänniſchen Zurüdhaltungsrecht – RO . § 49

gebührende Leiſtung bewirkt wird (Zurückbehaltungs

recht).“ Dieſe Vorſchrift iſt zunächſt eine Be 1 ) Die rein prozeſſuale Möglichkeit der Verurteilung

ſtimmung des Schuldrechts. Sie iſt aber durch auf eine ,,tünftige Leiſtung", ZBO. 8 259, iſt hier nas

Rechtſprechung und Wiſſenſchaft ausdehnend aus: türlich nicht hereinzuziehen.

ein
-
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Nr. 4 - im Ronkurſe nicht geltend gemacht Zurückbehaltungsrecht dem Eigentumsanſpruche der

werden kann ; es gewährt eben kein Recht auf ab: Klägerin gegenüber nicht mit Erfolg geltend machen .“

geſonderte Befriedigung. Vgl. KG. a. a. D. bei Ubweichend von unſerm iſt alſo in dem Dreg

Seuffert, RO. 0. 3. April 1908 in RO3. 68, dener Falle weſentlich nur, daß im lekteren

277 (288 ) und die Kommentare. das Gericht darlegt, der Kellner L habe nicht

In unſerm Falle hat nun die beklagte Brauerei als Vertreter der Klägerin , ſondern für ſich den

gegen den Klåger zweifellos keinen Anſpruch, wie Vertrag geſchloſſen, während das OLG . Hamm

dies auch das Urteil des Oberlandesgerichts dar: den Angeſtellten als Vertreter des Klägers auf

legt, Die Brauerei hat nur gegen ihren früheren faßt oder einen Vertrag zugunſten Dritter an:

Angeſtellten L den Anſpruch auf Sahlung. Dem nimmt. Dies iſt aber nicht eigentlich eine ſach

Wortlaut nach trifft alſo 8 273, der auf ſeiten liche Verſchiedenheit, ſondern eine Verſchiedenheit

des Klägers wie des Beklagten einen fälligen An: der rechtlichen Beurteilung. Denn in beiden Fällen

ſpruch verlangt, nicht zu. Einer ausdehnenden hatte der Inhaber des Sparguthabens und Eigen:

Anwendung dürfte der Umſtand entgegenſtehen, tümer des Sparbuches dieſes in Kenntnis des

daß ein höchſt eigentümliches Ergebnis heraus: Umſtandes, daß es als „ Sicherheit“ („ Raution " )

tommt. Man käme zu der Rechtsgeſtaltung, daß verwendet werden ſollte, einem Dritten hergegeben .

der Schuldner das Recht der Zurüdhaltung gegen- Der Sachſtand iſt mithin in beiden Fällen weſent

über A anwendet, während ſein Anſpruch fich nicht lich der gleiche, die rechtliche Beurteilung aber eine

gegen A, ſondern gegen B richtet. Eine derart verſchiedene.

eigenartige Geſtaltung wird man nicht als geltendes Noch lehrreicher iſt das Reichsgerichtsurteil vom

Recht anerkennen können, wenn ſie nicht im Geſek 17.Január 1903 bei Gruchot 47 S. 955. Der

zum Ausdrud gekommen iſt. Fali lag folgendermaßen : Der Ehemann der

Die bisherige Rechtſprechung ſcheint mir dem Klägerin hatte ein Grundſtück von der Beklagten

vom Oberlandesgericht in Hamm eingenommenen gekauft und, wie es im Vertrage heißt „mit Ein

Standpunkt zu widerftreiten : Ein demjebigen ſehr i willigung ſeiner Ehefrau in Anrechnung auf den

ähnlicher Fall iſt vom Oberlandesgerichtin Dresden Kaufpreis eine ſeiner Frau zuſtehende Hypotheken:

im entgegengeſeßten Sinne entſchieden worden (Ur: forderung von 12000 M ...", den Verkäufern

teil vom 19. April 1907 SeuffA . 63 Nr. 224 übertragen. Er hat ſich in dem Vertrage ver

S. 396). ' Der Sachverhalt iſt dort folgender pflichtet „ rechtsgültigebeglaubigte Beſſion ſeiner Frau

maßen angegeben : Der Kellner L hatte dem be- beizubringen " . Den Hypothekenbrief hat er dem

klagten , Deutſchen Kellnerbund“ für ein ihm ge- Beklagten übergeben . Die Frau verlangte den

währtes Darlehen von 225 M ein Sparkaſſenbuch Brief zurüd. Sie iſt in zwei Inſtanzen mit ihrem

mit einem Einlagebeſtand von 425,68 M als Klagebegehren abgewieſen worden , beim Reichs

Pfand übergeben . Das Buch gehörte der Klägerin gericht aber durchgedrungen . Das Reichsgericht

und lautete auf ihren Namen. Sie hatteSie hatte es dem erklärt: Es iſt bewieſen , daß die Frau mündlich

Kellner L gegeben und ihm ein Schriftſtück aus: ihr Einverſtändnis dazu erklärt hat , daß ihr Mann

geſtellt, in dem es heißt, ſie habe ihm das Buch den Brief dem Beklagten aushändige. Dadurch

„ zur Verfügung geſtellt " . Er hatte ihr geſagt , ſind die Beklagten aber nicht Eigentümer des

er wolle das Buch als Raution gegenüber dem Briefes geworden , vgl. BGB. § 952, deſſen Grund

Schenkwirt H, bei dem er in Stellung treten wolle, ſaß auch ſchon nach altem Recht galt (es handelt

verwenden. Landgericht und Oberlandesgericht ſich um einen landrechtlichen Rechtsfall). Das
haben der auf Herausgabe des Buches gerichteten Eigentum an dem Briefe iſt alſo der Klägerin

Klage ſtattgegeben. Das Oberlandesgericht be geblieben. Die Beklagten könnten freilich die Heraus-=

gründet das Urteil folgendermaßen: Es legt dar, gabe verweigern , wenn ihnen gegen die Klägerin

daß ein Pfandrecht an dem Buche nicht möglich ein perſönlicher Anſpruch, auf Grund deſſen ihnen

und nicht erwachſen ſei . Bezüglich der Frage des der Hypothekenbrief belaſſen werden müßte, zur

Zurückbehaltungsrechts heißt es : Zu prüfen ſei , Seite ſtünde. Aber ein ſolcher Anſpruch läßt fich

ob ein obligatoriſcher Vertrag des Inhalts vor- nicht begründen. Die Klägerin hat ſich ihnen

liege, daß der Beklagte berechtigt ſei, das Spar: gegenüber zu nichts verpflichtet. „ Auch ein Zurück:

buch bis zur Rückzahlung des Darlehens zurück: behaltungsrecht iſt für die Beklagten

zubehalten . Allein aus einem ſolchen Vertrage nicht entſtanden. Ein ſolches ſeßt einen

würde der Beklagte ein Zurückbehaltungsrecht, wenn Anſpruch voraus, bis zu deſſen Erfüllung

überhaupt, doch gegen die Klägerin nur dann her das Zurückbehaltungsrecht ausgeübt

leiten können, wenn L ihn nicht für ſeine Perſon , werden ſoll . Gegen die Klägerin beſteht

ſondern als bevollmächtigter Vertreter der Klägerin ein ſolcher Anſpruch nicht; gegen ſie be :

für dieſe abgeſchloſſen hätte. Dies iſt nicht der ſteht daher auch kein Zurüđbehaltungs:

Fall " (wird dargelegt). Dann heißt es : 3ſt recht." – Die beiden legten , wörtlich angeführten„

nach alledem aber der in Rede ftehende Vertrag Säße enthalten den Kernpunkt der hier zu ent

nurzwiſchen Lund dem Beklagten zuſtandegekommen , ſcheidenden Rechtsfrage. Auch in dem Hammer

ſo kann lekterer das dadurch für ihn begründete Falle hat die beklagte Brauerei gegen den Kläger ,

M
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wie auch das DIG. Hamm in der Begründung / gabe des Sparkaſſenbuches glatt verurteilt werden,

des Urteils anerkennt, einen Anſpruch nicht; einen da ihr ein dingliches Recht ( Pfandrecht) nicht zur

Anſpruch (auf Zahlung der 760 M) hat ſie nur Seite ſteht und die Vorausſegungen des perſona

gegen ihren früheren Angeſtellten. Ein Zurüd = lichen Zurückhaltungsrechts mangels eines ihr gegen

behaltungsrecht aber legt gegenüber demjenigen, den Kläger zuſtehenden Anſpruchs nicht vorliegen .

gegen den es ausgeübt werden ſoll , einen An- Bei näherem Zuſehen wird dieſes Ergebnis auch

ſpruch voraus . nicht unbillig erſcheinen. Man muß die Frage

Zu erwägen wäre vielleicht noch, ob der Kläger aufwerfen, wie denn eigentlich der Kläger, wenn

deshalb abzuweiſen iſt, weil ihm Arglift zur Laſt man das Zurüdhaltungsrecht zubilligt, aus der

zu legen wäre . Aber mir ſcheint auch dieſer Sache herauskommen ſoll. Dies iſt gar nicht ab

Geſichtspunkt nicht durchzuſchlagen, aus folgendem zuſehen. Verweigert man der Brauerei das Recht,
Grunde: Die Sachlage iſt nicht ſo , daß etwa der ſich aus dem Sparguthaben zu befriedigen und

Kläger ſeinem Freunde das Sparkaſſenbuch gegeben das muß man , wenn man nicht auf einem Um:

hätte, um die Brauerei zu hintergehen . Hätteder wege die Formvorſchriften über das Pfandrecht

Kläger gewußt, daß die Brauerei nur eine Ver inhaltlos machen will — , ſo kann für alle Zeiten

pfändung des Sparkaſſenguthabens zu dem von der Zuſtand der bleiben , daß der frühere Ange

ihr gewünſchten Ziele der Sicherung führen konnte, ſtellte L an die Brauerei nicht zahlt und der

aber gehofft,daß die Brauerei aus Rechtsunkenntnis Klåger ſein Sparbuch nicht herausbekommt, außer
ſich mit der bloßen , rechtsunwirkſamen Uebergabe wenn er ſelbſt zahlt . Auf die Zahlung durch den

des Buches begnügen werde, und ſich von vorn: Kläger hat aber die Brauerei keinen Anſpruch .

herein entſchloſſen , dieſes auszunußen , ſo könnte Es würde ſich alſo um einen Druck handeln , ohne

man wohl von Argliſt ſprechen. Dann wäre daß ein Anſpruch gegen denjenigen , dem gegenüber

vielleicht aus dem Geſichtspunkt des § 826 BOB. der Druck ausgeübt wird , dahinterſteht. Dies

der Kläger verpflichtet, der Brauerei das Spar: wäre ſowohl rechtlich wie wirtſchaftlich ein un

kaſſenbuch zu belafſen, bis die zu fichernde Schuld geſunder Zuſtand. Auch dürfte es feineswegs

getilgt iſt. ) So aber liegt der Faŭ nicht. Der ſchädlich, ſondern eher günſtig wirken , wenn den

Kläger hat ſeinem Freunde das Buch gegeben und Gläubigern klar wird, daß ſie ſich auf die form

ihm überlaſſen, damit zu tun , was er für rich: loſe Uebergabe der einem Dritten gehörigen Ur

tig hielt . Der Freund hat nur die rechtlich wir: kunde (Sparkaſſenbuch, Hypothekenbrief und dgl.)

kungsloſe Hergabe des Sparkaſſenbuchs als Si- nicht einlaſſen dürfen , ſondern einen klaren und

cherungsmittel gewählt. Wenn der Kläger es nun formgültigen Vertrag (Bürgſchaft, Verpfändung)

ausnußt, daß die Hergabe des Buches rechtlich ohne verlangen müſſen .

Wirkung iſt, ſo tut er nicht etwas weſentlich anderes

als derjenige, der ſich auf eine wegen Fehlens der

geſeßlich vorgeſchriebenen Form eintretende Nich

tigkeit eines Rechtsgeſchäft beruft. Dieſes aber Die Erlaſſe der bayeriſchen
verſtößt nicht gegen die guten Sitten, wie das

Reichsgerichtmehrfach entſchieden hat, bgl. 3. B. Militärbefehlshaber zum Schuße der Jugend.
RG3. 58 S. 218, 72 S. 313 ; 13. 1912 S.310.

Beſonders bemerkenswert iſt auch , daß in dem oben
Von Amtsrichter Dr. Albert Hellwig, 7. Zt. im Felde .

mitgeteilten , vom Reichsgericht entſchiedenen Falle
1. Einleitung.

in Gruchot 47 S. 955 das Reichsgericht ebenfalls Wie in den anderen kriegführenden Ländern ,

keine Argliſt der Frau angenommen, ja dieſen jo hat ſich auch bei uns im Laufe der Zeit eine

Geſichtspunkt überhaupt als offenbar nicht in Be im allgemeinen ungünſtige Einwirkung des

tracht kommend gar nichtberührt hat . Und doch Krieges auf die Jugend gezeigt. Wenn auch)

war auch in jenem Falle die Frau damit einver: nicht verkannt werden ſoll , daß vaterländiſche

ſtanden geweſen, daß ihr Mann die ihr zuſtehende Begeiſterung und Opferwilligkeit auch bei der

Hypothek dem Verkäufer des Grundſtücks übertrage, empfänglichen Jugend zum Teil erzieblich gewirkt

und machte mit Erfolg von ihrem Eigentumsrecht haben dafür ſprechen insbeſondere auch Bes

Gebrauch, als die Uebertragung nicht rechtswirkſam richte von Fürſorgeerziehungsanſtalten über ihre

zuſtande gekommen war. freiwillig zur Fahne geeilten Zöglinge —, ſo iſt

Das Ergebnis iſt daher : Das landgerichtliche e8 andererſeits doch auch ſicher, daß in noch weites

Urteil war richtig. Die Brauerei muß zur Heraus: höherem Maße die durch den Krieg geſchaffenen

* ) Sogar dies ſcheint mir zweifelhaft. Es iſt
eigenartigen Verhältniſſe eine recht beträchtliche

bedentlich, ob bloße innere Gedankengänge genügen, Anzahl von Jugendlichen in der ungünſtigſten Weiſe

um eine Verantwortung wegen Argliſt zu begründen beeinflußt haben . Auf Grund zahlreicher ein

Muß man nicht verlangen , daß auch ein äußeres Ge- wandfreier Materialien aus den verſchiedenſten

chehen hinzutritt, z . B. daß der Sparkaſſengläubiger Teilen des Reichs muß es als feſtſtehend angeſehen

der Brauerei etwa bewußt unwahr erklärt, die pers

gabe des Spartaſſenbuchs gewähre ihr ſchon genügende werden , daß aus mannigfachen Gründen insbeſon

Sicherung ? dere in den großen Städten die ſchulpflichtige und
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teilweiſe auch die ſchulentlaſſene Jugend verwahr- | ausgereicht hatten, um dieſe Verwilderung der

loft iſt und daßals eine Folgeerſcheinung dieſer Jugend zu verhindern,iſt es ſelbſtverſtändlich, daß

Zunahme der Verwahrloſung die Kriminalität die Behörden den Verſuch gemacht haben, durch

der Jugendlichen beträchtlich zugenommen hat.zugenommen hat. weitere für geeignet gehaltene Maßnahmen dem

Dies gilt auch für Bayern . " ) bedrohlichen Treiben nach Möglichkeit Einhalt

Dies erkennen auch verſchiedene Erlaſſe aus- zu gebieten.

drüdlich an . So heißt es in dem Erlaß des Mit vorſorglichen Maßnahmen befaßt ſich

Staatsminiſteriums des Innern für Kirchen- und beiſpielsweiſe der Miniſterialerlaß vom

Schulangelegenheiten vom 30. November 1915 , 15. Mai 1915 , in welchem die Einrichtung von

daß ſich in ſteigendem Maße in legter Zeit die Kinderhorten, Aufſtellung von Pflegern und Für

Alagen über das Ueberhandnehmen des Tabat ſorgern für gefährdete Kinder, Unterbringung von

rauchens, insbeſondere des Zigarettenraucheng bei Kindern in Familien , Lehr- und Dienſtſtellen und

der heranwachſenden Jugend mehrten : In der andere derartige Maßnahmen befürwortet werden .")

Tat hat dieſer Unfug gerade im Verlaufe des Nach der gleichen Richtung liegen die Mini:

Krieges, wie die tägliche Erfahrung zeigt , einen ſterialerlaſſe vom 9. November 19156) und vom

beträchtlichen Umfang angenommen . Um meiſten 30. November 1915. )30. November 1915. ) In dem leştgenannten

ſcheint ihm die der Volkshauptſchule entwachſene Miniſterialerlaß wird u . a. bemerkt, daß das

Jugend im Alter von 13 bis 18 Jahren ergeben Tabak: und Zigarettenrauchen Jugendlicher am

zu ſein .“ ) Der Erlaß desſelben Miniſteriums wirkſamſten eingedämmt werden könnte, wenn

vom 9. Juli 1915 bemerkt über die Zunahme die Inhaber von Geſchäften , die ſich mit dem

der Kriminalität der Jugendlichen folgendes: „ In Verkauf von Rauchmitteln befaſſen , ſich ent

der nunmehr ſchon faſt einjährigen Kriegsdauer ſchließen könnten , Tabak, Zigarren und Zigaretten

ſind troß tunlichſter Einwirkung der Schule und an jugendliche Perſonen nicht abzugeben ; die1

ſonſtigen Erziehungsberechtigten auf die heranwach: Lokalſchulbehörden werden deshalb veranlaßt, fich

ſende Jugend ſchon bedenkliche Mängel in der tunlichſt mit ſolchen Geſchäftsinhabern in Ber:

Erziehung zutage getreten , die namentlich in der bindung zu ſeßen und ſie, ſoweit möglich, zur Mit

Zunahme der an den Jugendgerichten behandelten wirkung an der Erfüllung der wichtigen Erziehungs

Straffälle zum Ausdruck kommen . Unglüdsfälle aufgabe zu beſtimmen.

und Brände, durch ungenügende Beaufſichtigung Daß dieje Rechnung auf den Gemeins

der Kinder verurſacht, ſind in größerer Zahl wie finn der Geſchäftsleute vergeblich ſein würde,

früher zu beklagen, noch mehr Veſchädigungen und das konnte man vorausſagen, wenn man den

Frevel an Feld- und Gartenfrüchten und anderen Kampf gegen Schundliteratur ) und Schundfilme ")

Gegenſtänden, ein zunehmender Hang zum Streunen in den legten Friedensjahren verfolgt hatte; zum

iſt vielfach underkennbar .“ 3) mindeſten neun Zehntel aller Geſchäftsleute feß

Die Urſachen dieſer bedauerlichen Erſcheinungen die Geſchäftsintereſſen rüdſichtslos über alle anderen

liegen zum Teil in den wirtſchaftlichen Verhält: Intereſſen .

niſſen, von denen insbeſondere der hohe Verdienſt Auch von bloßen Schulverboten , wie ſie

der Jugendlichen ſie zu Verſchwendungen ver- in dieſer Verordnung bezüglich des Tabat- und

anlaßt, namentlich aber in den erziehungswidrigen Zigarettenrauchens erlaſſen wurden, konnte man

Einflüffen, denen die Jugend in der gegenwärtigen ſich nach den mit den Schulverboten bezüglich des

Zeit ganz beſonders ausgeſekt iſt : der Vater iſt Beſuches von Lichtſpielvorfiihrungen gemachten Er

vielfach im Felde, die Mutter oft erwerbstätig, fahrungen nicht allzu viel ſprechen, wenigſtens

die Schulzucht iſt verringert, die Phantaſie der nicht in größeren Städten.nicht in größeren Städten . Wirkſamer ſchon er:

Jugend iſt durch die Kriegsberichte, insbeſondere wieſen fich Polizeiverbote , wie ſie bezüglich

durch die Kriegsſchundliteratur, vergiſtet ; da ſie des Beſuches von Gaſtwirtſchaften Art. 56 PSGB.

nicht beaufſichtigt werden kann , treibt ſie ſich auch enthält und wie ſie bezüglich der Lichtſpielvor

ſpät abends auf der Straße herum , beſucht Gaſt - führungen auf Grund des Art. 32 PStGB. er=

wirtſchaften, nicht geeignete Lichtſpielvorführungen, gangen waren . 11)

raucht, geht mit Schußwaffen unvorſichtig um

und dergleichen . “) 5) Amtsblatt der K. Staatsminiſterien des König

Da ſich gezeigt hatte , daß die beſtehenden vor
lichen þauſes und des Aeußern und des Innern,

ſorglichen und bekämpfenden Maßnahmen nicht
Kriegsbeilage 1915 Nr. 10 vom 29. Mai 1915 Š. 470 f.

5) Ebendort, Kriegsbeilage 1915 Nr. 23 vom

27. November 1915 S. 1106 f.

1) Vgl. Hellwig , „ Der Krieg und die Krimi- ) a . a . D.

nalität der Jugendlichen “ (Halle 1916 ) S. 33, 35, 39, 8) Vgl. Ernſt Schulbe, Die Schundliteratur.

40, 52, 59, 101, 122. 3hr Weſen, ihre Folgen, ihre Bekämpfung " (2. Aufl .

2) ,Miniſterialblattfür Kirchen- undSchulangelegens Halle a/S. 1911) .

heiten im Königreich Bayern “, Nr . 25 vom 4. De- " ) Ogl . well wig Die Schundfilme. Jhr Weſen,

zember 1915 S. 2387. ihre Gefahren und ihre Bekämpfung “ ( Halle a /S . 1911 ) .

°) Miniſterialblatt für Kirchen- und Schulange- 19) Bellwig, „ Kind und Stino" (Langenſalza 1914 )

legenheiten, Nr. 18 vom 15. Juli 1915 S. 147 f. %, 87 f.

“) pellwig a . a. D. S. 140/175. " 1) Bell wig , ,,Nechtsquellen des öffentlichen
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Befriedigend wirkten aber auch dieſe Maß= faut, dagegen auch ſchon geſchloſſene Sißungen von

nahmen nicht: Einmal weil ſie nicht gegen alle Vereinen u . dgl.

hauptſächlichen Quellen der jugendlichen Verwahr: b) Die Verabfolgung von Zigarren ,

loſung fich richteten ; zweitens weil nicht gegen Zigaretten , Rauch-, Rau : und Schnupf:

alle beteiligten Perſonen auf Grund der beſtehenden tabakan Jugendliche iſt verboten , gleichgültig,

Beſtimmungen eingeſchritten werden konnte ; drittens ob ſie gegen Entgelterfolgt oder unentgeltlich(I§ 1

weil die angedrohten Strafen nicht hoch genug Abſ. 1 ; II § 1 Abſ. 1 ; III § 2 Ab. 1). Die

waren, um wirkjam abſchreden zu können . Verabfolgung von Zigarren uſw.iſt ganz allgemein

verboten , alſo auch ſoweit , als fie zu einem nicht

Il . Juhalt der Erlaffe der Militärbefehl&haber. verbotenen Rauchen erfolgt ; ſo macht fich der

Vater ſtrafbar, der ſeinem ſechzehnjährigen Sohn
In ſehr verdienſtlicher Weiſe haben die Bayer in ſeiner Wohnung eine Zigarette zum Rauchen

riſchen Generalfommandos verſucht, hier er- innerhalb der Wohnung gibt . Strafbar machen

gånzend einzugreifen durch den Erlaß von Ver : fich auch Geſchäftsleute, welche Jugendlichen, die

ordnungen auf Grund der Ermächtigung vonArt.4.Ziff. 2 des Geſekes über den Kriegszuſtand. angeblichfürihren VaterZigarrenkaufenwollen
in ſeinem Auftrage oder um ſie ihm zum

Die Erlaſſe des I. und II. Stellvertretenden Geſchenk zu machen Zigarren uſw. verkaufen,

Generalkommandos (I. AK. und II. AK.) ſind im ſelbſt dann, wenn der angegebene Zweď zutrifft
.

Inhalt und bis auf eine geringfügige Abweichung Die den Jugendlichen ſchädliche Handlungsweiſe

auch im Wortlaut übereinſtimmend ; die Erlaffe iſt zwar einzig und allein das Rauchen ; durch

des III. AK. dagegen weichen nicht nur in der das allgemeine Verbot der Verabfolgung von

Form , ſondern auch im Inhalt von ihnen ab, wenn Zigarren uſw. ſoll aber verhindert werden, daß

auch unbedeutend.
die Jugendlichen überhaupt in Verſuchung geraten

3n Betracht kommen folgende Ver : können das Rauchverbot zu übertreten . Da die

ordnungen : Die Bekanntmachung des I. AR. Geſchäftsleute in den meiſten Fällen gar nicht in

vom 7. März 1916 ſowie die $ i abändernde der Bage wären zu prüfen , ob die von den Jugend

Bekanntmachung vom 28. Juli 1916; die Bekannt: lichen angegebene Zwed beſtimmung zutrifft, ſo muß

machung des II. AK. vom 11. März 1916 nebſt ihnen die Verabfolgung von Zigarren uſm . ganz

der $ 1 åbändernden Bekanntmachung vom 31.Mai allgemein, ohne Ausnahme, unterſagt werden.

1916 : die Bekanntmachung des III . AR. vom c) Der Vertrieb von Zigarren uſw.

13. März 1916 , die 8 2 abändernde Bekannt:
mittels jogenannter Waren automaten

machung vom 29. Mai 1916 ſowie die ergänzende iſt verboten ( I § 1 Abſ . 2 ; II § 1 Abſ. 2 ; III

Bekanntmachung vom 25. April 1916. Gemeinſam g 2 Abſ. 2) . Dieſe Beſtimmung iſt getroffen, weil

find allen drei An. die in der Bayeriſchen Staats : bei den Warenautomaten der Verkäufer nicht

zeitung zur Veröffentlichung gelangenden Liſten kontrollieren kann , ob ein Jugendlicher oder ein

der unter die Bekanntmachungen fallenden Schund- | Erwachſener die Ware erſteht. Aus Rüdlichten

literatur.
auf das reijende Publikum iſt durch die Bekannt:

Die Bekanntmachungen beziehen ſich auf fol : machung des I. AK . vom 28. Juli 1916 eine

gende Gegenſtände : Ausnahme gemacht für Automaten innerhalb der

1. Gegen die Gefährdung der Jugend Bahnhöfe, ſofern ſie einen deutlich ſichtbaren und

durch Rauchen.
mit der Fertigung der Bahnſtation verſehenen

Anſchlag tragen , daß Jugendlichen unter17 Jahren
a) Jugendlichen unter 17 Jahren wird das

die Entnahme von Tabat uſw. aus dem Auto

Rauchen auf öffentlichen Wegen , Straßen und
maten nach Anordnung des I. AR. verboten ſei .

Pläßen und an anderen öffentlichen Orten
Den Jugendlichen iſt die Entnahme von Zigarren

verboten (I § 1 ; II g 1 ) . Gemäß III 8 1 Ziff. 1
uſw. aus den Automaten verboten. Ebenſo II. AK.

iſt ihnen das Rauchen in der Deffentlichkeit" per:
vom 31. Mai 1916 und III . AR. vom 29. Mai

boten . Beide Faſſungen ſind inhaltlich überein
1916 ; doch iſt in dieſen Bekanntmachungen

ſtimmend. Zu den öffentlichen Orten gehören ins :
nicht die Anbringung eine Anſchlages an den

beſondere auch Lichtſpieltheater, Wirtſchaften u. dgl .
Automaten vorgeſchrieben . Das Verbot richtet ſich

Ob auch Werkſtätten, Fabrikräume uſw. , die nicht
gegen denjenigen , der aus dem Automaten ver :

ohne weiteres einem jeden beliebigen Dritten zu kauft , denjenigen alſo , der den Gewinn aus dem
gånglich ſind, unter die öffentlichen Orte fallen, Automaten erzielen will

, nicht gegen denjenigen,
könnte zweifelhaft ſein . Mit Rückſicht auf den

der den Automaten für einen anderen aufſtellt

Zweck der Beſtimmung iſt m . E. aber der Begriff oder füllt. Im Bezirk des I. AK. macht ſich der

Deffentlichkeitmöglichſt weit auszulegen ,ſo daß nur Verkäufer ſtrafbar, wenn nicht das vorſchrifts

das Familienleben innerhalb der vier Wände des
mäßige Schild ſich an dem Automaten befindet .

Hauſes nicht unter den Begriff der Deffentlichkeit Wenn das Schildaber ohne ſein Verſchulden ent

Kinematographenrechts“ (München -Gladbach 1913) fernt oder unkenntlich geworden iſt – etwa durch)

6. 86 f . einen Sturm herabgeriſſen oder von Jungen be :

1
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ſchädigt oder entfernt - ſo macht er fich nicht gelten ; ſie ſind auch nicht befugt, anderen Per

ſtrafbar, außer wenn er bei Anwendung der ihm ſonen die Beaufſichtigung zu übertragen.

obliegenden Sorgfalt ſchon den Verluſt bemerkt c ) Den Gaft :, Schant: und Speiſe :

und das Schild erneuert haben müßte. wirten iſt es verboten , Jugendlichen

den Zutritt zu ihren Gaſtrå umen zu

2. Gegen die Gefährdung der Jugend geſtatten , wenn die eben erwähnten

durch Alkoholgen uß. Vorausſeßungen nicht vorliegen (I § 2 ;

II & 2 ; III 33 Ziff. 1 ) . Wenn ſich dieſes Verbot

a ) Das Verbot des Art. 56 Þ StGB. auch dem Wortlaute nach nur an die Wirte ſelbſt

wird 'in I 2 und II g 2 ausdrüdlich aufrecht richtet, ſo muß doch finngeinäß angenommen

erhalten . Das gleiche ergibt ſich aber auch für werden , daß auch der Pächter einer Gaſtwirtſchaft

den Bezirk des III. AK. , da dieſer Artikel mit den oder der Stellvertreter eines Gaſtwirts durch das

Beſtimmungen des AK . nicht in Widerſpruch ſteht. Verbot betroffen wird. Das gleiche muß aber

b ) Jugendlichen wird der Beſuch von Gaſt , gelten für diejenigen Perſonen, deren ſich der Gaſt:

Schant: und Speiſewirtſchaften ohne wirt zur Durchführung ſeiner ihm obliegenden

Begleitung erwachſener Angehöriger, Vor- Pflichten bedient . So kann fich auch die Büfett

münder, Pfleger oder ſonſtiger Aufſichtsper- mamſell, die verbotswidrig einem Jugendlichen

fonen allgemein verboten ; nach 9 Uhr abends ein Glas Bier verabfolgt, oder der Redner, der

iſt ihnen der Beſuch auch dann verboten , wenn einen allein anweſenden Jugendlichen bedient, oder

ſie ſich in Begleitung erwachſener Angehöriger der Fauswart einer Gaſtwirtſchaft, der einem

uſw. befinden . Die Ortspolizeibeihörden find er- Jugendlichen ohne Begleitung Zutritt geſtattet,

mächtigt, einen früheren Zeitpunkt für das ab: wegen Zuwiderhandlunggegen die Bekanntmachung

ſolute Beſuchsverbot feſtzuſeßen . Die Einkehr auf beſtraft werden. Sie find je nach der Sachlage

Wanderungen , Ausflügen oder Reiſen zum Zwecke Adeintäter oder Nebentäter oder Gehilfen des

der Einnahme von Mahlzeiten oder Erfriſchungen Wirtes .

ſåüt nicht unter das Verbot ( I 2 ; II g 2 ; III d) Es iſt außer im III. AR. verboten ,

§ 1 Ziff. 2 ) . Daß auch der Beſuch von Auto- Jugendliche nach 9 Uhr abends oder nach

matenhallen und von Raffeehäuſern unter den der von der Ortspolizeibehörde etwa feſtgeſeşten

Begriff des Beſuches von Schant- oder Speiſe: früheren Stunde in Gaſtwirtſchaften uſw.

wirſcharten fällt, iſt in allen drei Betannt mitzunehmen (I 82; II & 2 ). Dagegen findet

machungen in anderem Zuſammenhange ausdrücklich ſich kein beſondere Verbot für Erwachſene, die

hervorgehoben . Als Aufſichtsperſonen ſind in Be- zur Begleitung berechtigte Aufſichtsperſonen nicht

kanntmachung I und II in anderem Zuſammen: find, bis 9 Uhr abends Jugendliche als angeba

hang beiſpielsweiſe angeführt Arbeitgeber oder deren liche Aufſichtsperſonen zu begleiten. Derartige

Stellvertreter, Geiſtliche, Lehrer, Führer von Jung: falſche Aufſichtsperſonen werden ſich aber in der

mannſchaften. In Frage kommen ferner beiſpiels : Regel der Beihilfe zu der Zuwiderhandlung des

weiſe Erzieherinnen , Bekannte, denen die Eltern Jugendlichen ſchuldig machen . Falls die Voraus

zu dieſem Zweď ein Aufſichterecht eingeräumt feßungen dafür gegeben ſind, können ſie auch

haben uſw.A18 Aufſicht&perſonen können aber als mittelbare Täter in Frage lommen.

nur erwachſene Perſonen in Betracht kommen.

Erwachſen iſt nicht mit volljährig gleichbedeutend.
3. Gegen die Gefährdung der Jugend

Erwachſener im Sinne dieſer Bekanntmachungen iſt
durch Schundfilme.

vielmehr jeder, der nicht zu den Jugendlichen im a ) Jugendlichen wird der Beſuch von Licht

Sinne dieſer Vorſchriften gehört . So kann ein. Šo kann ein ſpieltheatern unterſagt außer wenn es ſich

19 jähriger Lehrer oder ein 17 jähriger Bruder um Vorführungen handelt, die von der Schul

oder Vetter als Aufſichtsperſon eines 16 jährigen behörde für die Jugend veranſtaltet find (I § 3 ;

Gymnaſiaften in Frage kommen. Zu beachten II § 3).' In III § 1 Ziff. 3 ſind ausgenommen

iſt aber, daß Angehörige nicht ohne weiteres als Vorſtellungen, die von der Ortspolizeibehördeaus
Begleitperſonen legitimiert ſind, ſondern nur dann, drüdlich als für die Jugend geeignet zugelaſſen
wenn ſie Aufſichtsperſonen find. Das iſt bei find. Dem Wortlaute nach handelt es ſich bei

Eltern ſtets der Fall, bei Großeltern iſt es auch der Bekanntmachung I und II um ſogenannte

ſtets anzunehmen , dagegen bei anderen Angehör Schulvorſtellungen , d . h. um nicht öffentliche Vor

rigen , insbeſondere auch bei älteren Geſchwiſtern, führungen, die zu Lehrzweđen von der Schule in

Vettern , Onkeln und dergleichen nur dann, wenn ihren Räumen oder auch in zu dieſem Zwecke für die

ihnen ein derartiges Aufſichtsrecht von den er- Vorführung gepachteten Lichtſpielhäuſern veranſtaltet

ziehungsberechtigten Eltern anvertraut iſt . Dies werden , dagegen bei der Bekanntmachung III um

braucht freilich nicht ausdrüdlich zu geſchehen , ſon: ſogenannte Kindervorſtellungen , d. h. um allges

dern kann ſich aus den ganzen Umſtånden ergeben. mein zugängliche, von den Lichtſpielbeſikern ver

Eltern, denen die Sorge für die Perſon des Kindes anſtaltete Vorführungen, zu denen auch Jugend

nicht zuſteht, können als Aufſichtsperſonen nicht liche Zutritt haben . Man wird aber annehmen

.
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müffen, daß auch in den Bekanntmachungen I find, wohl aber im Zuſchauerraum des Lichtſpiel

und II Kindervorſtellungen gemeint find. Wenn hauſes von den Zuſchauern geſehen werden können.

man berüdſichtigt, daß ſowohl nach den Beſtim- Das Anſchlagen und Ausſtellen von Plakatbildern

mungen der Münchener Polizeidirektion als auch iſt nach BekanntmachungI und II entgegen dem

nach den Vorſchriften des Bürgermeiſteramts Wortlaut nur dann verboten, wenn es öffentlich

Frankenthal die polizeiliche Genehmigung zu Kinder- erfolgt. Ob in Bekanntmachung III die ortspoli

vorſtellungen nur im Einverſtändnis mit der Lokal: zeiliche Genehmigung nur für die Plakatbilder

ſchultommiffion erteilt wird, 1a) ſo wird man davon gefordert werden ſoll, nicht für die Schriftplakate,

ausgehen müſſen , daß auch nach der Bekannt: könnte zweifelhaft ſein , da gemäß Art . 12 AG.

machung III tatſächlich, wenn auch nicht formell, StPO. vom 18. Auguſt 1879 ganz allgemein

die Auffaſſung der Schulbehörde dafür beſtimmend für das öffentliche Anſchlagen von Plakaten , alſo,

ſein wird, ob eine zuläſſige Vorſtellung für Jugend- auch von Schriftplakaten, die polizeiliche Erlaubnis

liche vorliegt oder nicht. erforderlich iſt. Mit Rücficht auf den Wortlaut

b) Außer in derartigen beſonderen Außnahme- ſowie mit Rüdſicht auf die größere Gefährlichkeit

fallen iſt es den Inhabern von Bichtſpiel : der bildlichen Darſtellungen auf Plataten erſcheint

theatern verboten , Jugendlichen denden aber jene engere Auslegung erforderlich.

Zutritt zu geſtatten , alſo auch dann, wenn Art. 12 und 13 des erwähnten Gefeßes ſollen

fie fich in Begleitung erwachſener Auffichtsperſonen durch dieſe Beſtimmungen nicht aufgehoben werden.
befinden (I § 3 ; II° 8 3 ; III § 3 Ziff. 2). Die

unter 2c gemachten Ausführungen über die Straf
4. Gefährdung der Jugend durch die

barkeit der Stellvertreter und dec Hilføperſonen
Schundliteratur.

des Inhabers gelten finngemäß auch hier bezüglich a) Was als Schundliteratur zu gelten hat, wird

der Strafbarkeit der Raſſiererin, des Plats: durch Liſten von Schundichriften , die von,

anweiſers uſw. allen drei Stellvertretenden Generalkommandos

c) Außer in obigen Ausnahmefällen iſt es gemeinſam in der „ Bayeriſchen Staatszeitung“

verboten , Jugendliche in Bichtſpiele veröffentlicht werden , feftgeſtellt. Die erſte Liſte

mitzunehmen ( I g 3 ; II § 3). In Bekannt: umfaßt 51 Nummern, diezweite 35. Es befinden

machung III findet ſich eine derartige beſondere fich darunter, ſoweit man nach den Titeln urteilen

Vorſchrift nicht. Da die Verbotswidrigkeit von kann, wohl ſo ziemlich alle Arten von Schund

der Begleitung durch eine erwachſene Aufſichts. literatur, abgeſehen von der abergläubiſchen Schund

perſon nicht abhängig iſt, hat dieſe Strafvorſchrift literatur,insbeſondere auch dieKriegsſchundliteratur,

auch geringere Bedeutung . Perſonen , die den ferner die Nic Carter - Hefte u . dgl., Indianer:

Jugendlichen, der verbotswidrig eine nur für Er- ſchmöker uſw.

wachſene zugelaffene Vorführung beſucht, vorſäßlich b) Ein an die Jugendlichen fich richtendes

unterſtüßen , etwa dadurch, daß fie dem Raffierer Verbot , derartige Schundliteratur zu leſen

wahrheitswidrig ein höheres Alter des Jugend- oder zu kaufen , zu leihen uſw. iſt in den

lichen angeben oder die falſche Altersangabe des Bekanntmachungen nicht enthalten.

Jugendlichen beſtätigen, find wegen Beihilfe zu c) Verboten iſt zunächft Jugendlichen

der Zuwiderhandlung des Jugendlichen auch nach Schundſchriften anzubieten oder zu ver:

der Bekanntmachung III ftrafbar. abfolgen, gleichgültig ob gegen Entgelt oder

d) Inhaber von Bichtſpieltheatern unentgeltlich (I § 5 ; II § 5 ; III Erlaß vom( §

dürfen nur Schriftplakate öffentlich 25. April 1916 8 1 Ziff. 6). Verboten iſt es alſo

anſchlagen oder ausſtellen ; das Anſchlagen auch Eltern ihren Kindern Schundliteratur zum

oder Ausſtellen von Bildplakaten iſt ihnen voulu leſen zu geben .

kommen unterſagt ( 1 § 3 ; II § 3) . In Bekannt: d) Darüber hinaus iſt es ferner ganz allgemein

machung III g 3 Abſ. 2 dagegen wird den 3n- verboten , Schundichriften öffentlich an .In

habern von Lichtſpieltheatern nur zur Pflicht ge= zukündigen , anzupreiſen , in Schaufenſtern

macht, Plakatbilder vor dem Anſchlagen oder oder ſonſtigen Auslagen innerhalb der

Ausſtellen der Ortspolizeibehörde zur Genehmigung Verkaufsräume oder an Orten , die dem
vorzulegen . Dieſe Vorſchriften beziehen ſich auf öffentlichen Verkehr dienen , zur Schau

Platate jeder Art, gleichgültig ob ſie gemalt , zu ſtellen. Gegen dieſes Verbot würde beiſpiels

photographiert, gedrudt oder durch irgendein weiſe auch ein Lichtſpielbefißer verſtoßen, der — wie

anderes Verfahren hergeſtellt ſind. Als Plakat- e & früher vorgekommen iſt – den Anreiz ſeiner-

bilder ſind auch die Photographien von Filmſzenen Schundfilme dadurch noch vergrößern wolte, daß

zu betrachten. Eine öffentliche Ausſteữung liegt er in ſeinein Lichtſpielhaus Schundliteratur zur

auch dann vor , wenn ſie zwar nicht von der Lektüre in den Pauſen verkauft, auch dann, wenn

Straße aus für jeden Vorübergehenden fichtbar dies nur in ſolchen Vorführungen geſchehen würde,

die Jugendlichen nicht zugänglich find (I g 5

19) Bellwig , Hechtsquellen ... a. a . D. S.89, Buchft. a ; II 9 5 Buchſt. a ; Bekanntmachung des

91 . III . AR. vom 25. April 1916 8 1 Buchſt. a ).

:
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.

5. Gefährdung der Jugend durch das Jugendlichen gibt, nicht gegen dieſes Verbot ver
ſpåte Herumtreiben auf der Straße. ſtoßen . Ob die Munition charf iſt oder ob es

Jugendlichen iſt das beſchäftigungsloſe fich um Plazpatronen handelt, die zum Spielen

Herumtreiben auf öffentlichen Wegen, Straßen
oder zum Abſchreden beſtimmt ſind, iſt gleich:

und Pläßen und anderen öffentlichen Orten
lichen Orten gültig. Dagegen iſt es m . E. erforderlich, daß

in der Zeit nach 9 Uhr abends verboten . Die
die betreffenden Schußwaffen bei ihrer Verwendung

Ortspolizeibehörden dürfen einen früheren Zeit:
die Benußung von Munition irgendwelcher Art

punkt feftſeßen (I § 4 ; II § 4 ). Nach III.AR. erfordern ; deshalb fallen m. E. Luftgewehre, Arm

$ 1 Ziff. 4 iſt das beſchäftigungsloſe Herumtreiben brüſte u. dgl. nicht unter das Verbot. Die Aus

in der Deffentlichkeit nach Eintritt der Dunkelheit nahmeiſt ſtreng auszulegen. Deshalb machen ſich

berboten .
ſtrafbar auch die Eltern von Jungmannſchaften ,

Beſchäftigungslos iſt das Serumtreiben natür:
die ihren Söhnen zu Zwecken der Ausbildung eine

lich auch dann , wenn Spielen , Spazierengehen Schußwaffe geben, ebenſo auch die Leiterder Or

oder eine andere derartige Beſchäftigung Grund ganiſationen für die militäriſche Jugendausbildung,
des Herumtreiben iſt. Dagegen werdenJugend: die ihren Jungmannſchaften Schußwaffen nichtzu

liche, die von der Arbeitsſtätte nach Hauſe gehen Zwecken der Ausbildung geben , ſondern etwa um

oder die mit Erlaubnis der Eltern eine befreundete
an einer Jagd teilzunehmen .

Familie beſucht haben , auch wenn ſie ſich nicht III. Die Recht@ gültigteit der Berbote.

in Begleitung der Eltern befinden, nicht von dem
Verbot betroffen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen , daß dieſe

Beſtimmungen zum Schuße der Jugendlichen vor

6. Gefährdung der Jugendlichen durch erziehungswidrigen Einflüſſen von den Polizei

poftlagernden Briefverkehr. behörden nach geltendem Recht zum großen

Die drei Stellvertretenden Generalkommandos
Teil nicht erlaffen werden könnten. Die

haben die Diſtrikts- und Ortspolizeibehörden an : Beſtimmungen gegen die Schundliteratur würden

gewieſen , die Ausſtellung von Ausweiskarten zum
gegen die reichsrechtlich gewährleiſtete Preßfreiheit

Empfange poſtlagernder Sendungen an Jugend und Gewerbefreiheit verſtoßen, 14) ein Verbot des
:

)

liche beiðerlei Geſchlechts unter 17 Jahren fortan
Rauchens Jugendlicher wäre ungültig, da es weder

in allen Fällen abzulehnen . Die Poſtanſtalten
Die Poſtanſtalten auf 366 Nr. 10 RSŁOB. noch auf Art.56

find angehalten , die Aushändigung poftlagernder und 67 PStGB. geſtüßt werden könnte 15)und

Sendungen an Jugendliche unter17 Jahren auf auch die anderen Verbote würden wenigſtensin

Grund der bereits ausgeſtellten Ausweisfarten zu
der jeßigen weitgehenden Faſſung vielfach Be

verweigern.13)
denten unterliegen.

Dagegen kann es nicht zweifelhaft ſein , daß

7. Gefährdung der Jugendlichen durch dieſe Verbote während des Krieg &zuſtandes

Spielen mit Schußwaffen. auf Grund des Art . 4 Ziff. 2 des bayer. Geſekes

Die Verabfolgung von Schußwaffen
über den Kriegszuſtand rechtsgültig ſind. Die

und Munition jeder Artan Jugendliche Verordnung über das Herumtreiben der Jugend

iſt verboten, gleichgültig ob fie' entgeltlich erfolgt lichen hatdas Standgericht Zweibrüđen in ſtändiger

oder unentgeltlich. Eine Ausnahme iſt nurfür Rechtſprechung für rechtsgültig erklärt.16) Ein

die Ausrüſtung der Jungmannſchaften mit Schuß
ähnlich geformtes Rauchverbot des ſtellvertretenden

waffen und Munition durch die Organiſationen IV. AK. hat das Landgericht Deſſau durch Urteil

für die militäriſche Ausbildunggemacht (I§6 ; vom 1.Auguſt 1914 auf Grund des § 9 b

II 8 6 ; III 8 4) . des preußiſchen Belagerungszuſtandsgeſeßes mit

Hiernach werden nichtnur die Waffenhändler Recht für rechtsgültig erklärt.17) Das Reichs:

beſtraft
, die Jugendlichen Waffen oder Munition gericht hat in der Entſcheidung vom 17. Dezember

pertaufen, ſondern auchbeiſpielsweiſe die Eltern, verkauf an Jugendliche für rechtsgültig erklärt.18)
1915 den Erlaß des XI . AK. über den Zigaretten

die ihrem jugendlichen Sohn eineSchußwaffein verkaufan Jugendliche für rechtsgültig erklärt.18)
die Hand geben, ſelbſt dann, wenn es nicht in ihrer Auch eine Bekanntmachung des Oberkommandos

Abſicht liegt, daß ihr Sohn von der Schußwaffe
in den Marken gegen die Schundliteratur hat das

irgendwelchen Gebrauch macht. Andere Waffen

als Schußwaffen werden durch dieſes Verbot nicht ichundliteratur“ , Berlin 1916 S.33, wenn er der ent
“ ) Das überſieht offenbar Sam uleit , „ Kriegs

betroffen, auch dann nicht, wenn ihre Wirkungſprechenden Verordnungdes Oberbefehlshabers in den

in ähnlicher Weiſe wie bei den Schußwaffen zu- Marten nachrühmt,daß ſie ſich auf eine auch im Frieden

ſtande kommt. So würde ein aus dem Felde heim : noch geltende geſeblicheGrundlage ſtelle.

tehrender Urlauber , der verbotswidrig eine ſcharfe
16) Beſchluß des Landgerichts Zweibrücken vom

9. Februar 1916 (Bay3fN . 1916 ) S. 117 .

Handgranate mitgenommen hat und ſie einem 10) , Zentralblatt für Vormundſchaftsweſen“ Bd . 8

S. 127 f.

13) Sentralblatt für Vormundſchaftsweſen
“ VIII 17) Ebendort S. 126 f.

S. 96 f.; ebenſo , Die Jugendfürſorge" XI Nr. 6 S. 7 . 18) „ Die Polizei “ Jahrg . 12 S. 429.A
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Kammergericht in einer Entſcheidung vom 19. Ja : annehmen müſſen , daß er es nicht herabſeßen kann,

nuar 1917 als rechtlich zuläſſig erklärt."9) Auch auch wenn man die von manchen preußiſchen

gegen die Rechtsgültigkeit der gegen den Alkohol- Militärbefehlshabern bewirkte Heraufſeßung des

genuß, gegen den Lichtſpielbeſuch, gegen den Waffen: Alter : der Strafmündigkeit auf 14 Jahre 23) für

verkauf ? ) und gegen die Aushändigung poſt: zuläſſig hält . Im übrigen richten ſich die Ver

lagernder Sendungen an Jugendliche gerichteten bote an Jugendliche beiderlei Geſchlechts, auch ohne

Verbote läßt ſich nichts einwenden. Da die Be Ausnahme ; an die männlichen Jugendlichen auch,

kanntmachungen ausdrüdlich auf Art . 4 des Bea ſoweit ſie ſchon in das Heer eingetreten find, und

lagerungszuſtandsgeſeķes Bezug nehmen, iſt es an die weiblichen auch, ſoweit fie ſchon Ehe

gleichgültig, daß die Bekanntmachungen nicht aus: frauen find.

drüdlich auch erklären , daß ſie zur Erhaltung der Die Strafandrohungen richten ſich ferner

öffentlichen Sicherheit erlaſſen ſind . Wenn in gegen Geſchäftsleute uſw., die den Jugend

ihren Eingangsworten angegeben iſt , daß ſie „Zum lichen verbotswidrig Zigarren oder Alkohol ver

Schuße der heranwachſenden Jugend “ erlaſſen kaufen uſw. Im Sinne dieſer Verbote ſind Jugend

ſeien , ſo liegt darin kein Widerſpruch zu ihrer liche natürlich auch die nicht ſtrafmündigen Jugend

Swedbeſtimmung, der Erhaltung der öffentlichen lichen unter 12 Jahren.

Sicherheit zu dienen, denn der Schuß der heran: Die Strafandro hungen richten ſich ſchließ

wachſenden Jugend iſt ein Beſtandteil der Erhaltung lich noch gegen dritte Perſonen, welche den

der öffentlichen Sicherheit, insbeſondere in der Jugendlichen die verbotenen Genüſſe zugänglich

gegenwärtigen Zeit. Aber auch wenn beide Zweck machen. Dagegen findet ſich keine Strafan

beſtimmungen voneinander abweichen würden , drohung gegen Äufſichtspflichtige, welche

könnte das an der Rechtsgültigkeit der Bekannt ihre Aufſichtspflicht ſchuldhaft verabſäumen und

machungen nichts åndern , da eine Verordnung dadurch den Jugendlichen Gelegenheit geben, die

auch mehrere Zwedbeſtimmungen haben kann und verbotenen Handlungen zu begehen . Ich würde

ihre Zweckbeſtimmung, der Erhaltung der öffent es aber für zuläſſig halten, derartige Verbote,

lichen Sicherheit zu dienen, aus der Bezugnahme wie dies in verſchiedenen anderen Bezirken geſchehen

auf Art. 4 klar hervorgeht. Der Richter hat nicht iſt, zu erlaſſen und die dagegen verſtoßenden Auf

etwa nachzuprüfen, ob die Bekanntmachungen auch ſichtspflichtigen zu beſtrafen . :)

tatſächlich geeignet ſind, dem Zweck der Erhaltung Strafbar iſt die vorjägliche 3 uwider:

der öffentlichen Sicherheit zu dienen ; felbſt wenn
handlung. Nach der Auffaſſung des BayOblG. iſt

ein mit den Verhältniſſen vertrauter Richter zu es nicht erforderlich, daß der Zuwiderhandelnde

der Ueberzeugung gelangen würde, daß manche das Verbot gekannt hat ; nur wenn es dem Täter

Verordnungen, beiſpielsweiſe das Rauchverbot oder ohne das geringſte Verſchulden, trotz aller Be

das Herumtreibeverbot, dieſem Zwecke nicht dienen mühungen, Sorgfalt und Aufmerkſamkeit nicht

könnten , ja daß ſie nur ungünſtig einwirken könnten, möglich geweſen ſei, von derAnordnung Kenntnis

ſo würde ihn das nicht berechtigen , um deswillen die zu nehmen, ſolle ſeine Unkenntnis des Verbots

Bekanntınachungen für nicht rechtsgültig zu erklären. ihn entſchuldigen ; im übrigen aber liege auch bei

Uebrigens iſt es mir nicht zweifelhaft, daß ſämt: Nichtkenntnis des Verbots eine ſtrafbare Zu

liche Bekanntmachungen auch tatſächlich geeignet widerhandlung vor.95)

ſind der Erhaltung der öffentlichen Sicherheit zu
Ob auch fahrläſſige Zuwiderhand :

dienen. Eine andere Frage iſt es natürlich, ob lungen zu beſtrafen find, gehtaus den Bekannt:
fie in allen Beziehungen zwedmäßig ſind.

Die Strafandrohungen richten ſich zum
machungen nicht ohne weiteres hervor. Es kommt

das auf die Feſtſtellung an, ob die Bekannt:
Teil gegen Jugendlide. In Frage kommen

machungen einen derartigen polizeilichen Charakter
nur Jugendliche, welche das 12. Lebensjahr volle

haben , daß nach allgemeinen Grundſäßen auch ein
endet haben. Die Bekanntmachilngen ſeken zwar fahrläſſiges Zuwiderhandeln als ſtrafbar gelten
feine untere Altersgrenze feſt ; aus den Beſtim

muß. Bei Maßregeln polizeilicher Natur, wie

mungen des RStGB. iſt aber als ſtilljhweigend ſie hier gegeben ſind, iſt, wenn nicht Sinn und

von den Militärbefehlshabern gewollt zu ent
Wortlaut dem entgegenſtehen, davon auszugehen ,

nehmen, daß Kinder vor dem vollendeten 12 .

Lebensjahre ſich nicht ſtrafbar machen können.”) (Anm . 13 zum § 2 EG.StGB.) und Feifenberger,

Es iſt zwar in der Literatur ſtreitig, ob der Zur Frage der Rechtsgültigkeit der Verordnungen der

Militärbefehlshaber das Alter der Strafmündig- Militärbefehlshaber betreffend Betämpfung der Ber

keit abändern kann , ??) man wird aber zum wenigſten wahrloſung der Jugenlichen “ (Zentralblatt für Vor
mundſchaftsweſen VIII Nr. 2) S. 14 f.

18 ) „Die Polizei“ Jahrg. 13 S. 378. * 8) v . Liſzt a. a . D.

20) Pürich el. „Das Geſetz über den Belagerungs- 24) Anderer Anſicht Feiſenberger a . a . D. wie

zuſtand" (Berlin 1916) S. 221 F., 192. oben dagegen v . Biſit S. 510. Die nähere Begrün

21 ) v . Difat,,Der Krieg und die Kriminalität der dung gebe ich in der JW . Auch Kroneđer , „Straf

Jugendlichen “ ( StW . 37 S. 509) hat dieſe Frage vorſchriften gegen die Verwahrloſung Jugendlicher

offen gelaſſen . (LZ . X Sp . 578) äußert feine Bedenken .

22) Vgl . Dlshauſen , Kommentar 10. Aufl. 25) Pürich el S. 224 f.

.
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daß auch fahrläffiges Handeln ſtrafbar ſein ſoll. Es könnte zweifelhaft ſein , ob dieſe Androhung

Hiernach wird man auch die Strafbarkeit der zulaffig iſt. Der Militärbefehlshaber iſt zweifellos

fahrläſſigen Zuwiderhandlung bejahen müſſen.36) nicht berechtigt, andere Strafen anzudrohen als

Außer der Zuwiderhandlung gegen die Ver- in Art. 4 enthalten find ; 3* ) er wäre deshalb auch

bote iſt gemäß Art. 4 Ziff. 2 auch ſtrafbar das nicht berechtigt, die Schließung des Geſchäfts als

Auffordern zur Zuwiderhandlung ſowie Nebenſtrafe anzudrohen.'s) Aus der Faſſung

das Anreizen dazu. Aufforderung iſt jede Er der fraglichen Beſtimmung geht aber hervor, daß

klärung, die ernſtlich darauf abzielt, in demjenigen, die Schließung des Geſchäftes nicht als eine Neben

an den ſie gerichtet iſt, den Willen zu erweđen ſtrafe angedroht iſt, auf welche die Gerichte erkennen

oder zu beftarfen, die ſtrafbare Handlung zu be- müffen oder können, ſondern daß ſie vielmehr nur

gehen, während Anreizung jede geiſtige Einwirkung eine Verwaltungsmaßregel im Intereſſe der

auf einen andern iſt, die ihn geneigt machen kann, öffentlichen Sicherheit iſt ,welche der Militärbefehls

die Uebertretung zu begehen. Sowohl das Auf- haber auf Grund einer Verurteilung des Gewerbe
fordern als auch das Anreizen können nur dor: treibenden zu einer Strafe wegen einer Zuwider:

ſåßlich erfolgen.37) handlung gegen obige Bekanntmachungen möglicher:

Hat die Aufforderung Erfolg und ſteht dieſer weiſe als notwendig erkennen wird. Es handelt

Erfolg in einem urſächlichen Zuſammenhang mit ſich nicht um die Strafbeſtimmung, ſondern nur

ihr, ſo liegt eine Anſtiftung vor im Sinne des um einen unverbindlichen , von Rechtsfolgen nicht

8 48 RSIGB.38) begleiteten Hinweis auf eine ſpäter einmal mög

Möglich iſt auch eine ſtraſbare Beihilfe zu licherweiſe eintretende Entſchließung des Militär

den Zuwiderhandlungen im Sinne des § 49 befehlshabers. Gegen dieſen Hinweis iſt nichts

RSIGB.99) einzuwenden.“ ) Der Militärbefehlshaber iſt auch

Der Verſuch der Zuwiderhandlungen iſt in als berechtigt anzuſehen , vorkommendenfalls tat

dem Gefeß nicht unter Strafe geſtellt, und daher fachlich den Geſchäftsbetrieb vorübergehend oder

an fich nicht ſtrafbar. Der Militärbefehlshaber dauernd zu ſchließen , wenn er dies zur Erhaltung

müßte allerdings für berechtigt angeſehen werden , der öffentlichen Sicherheit für erforderlich erachtet.35)

den Verſuch als ſelbſtändiges Delitt zu verbieten.30)

Da dies aber in obigen Betanntmachungen nicht IV. Die Zwedmäßigteit der Berbote.

geſchehen iſt, bleibt es bei der Strafloſigkeit des Wenn wir uns auch nicht mit allen Einzel

Verſuchs der Zuwiderhandlungen. heiten einverſtanden erklären können , ſo müſſen

Mehrfach iſt es den Ortspolizeibehörden geſtattet wir doch den ſtellvertretenden Generalkommandos

worden, die betreffenden Handlungen auch dann dafür dankbar ſein, daß fie friſch den Verſuch

ſchon zu verbieten , wenn ſie zu einer früheren gewagt haben, in großzügiger Weiſe für die Zeit

Stunde geſchehen als zu derjenigen , die der Mili- des Krieges Fragen zu löſen , die allen, die fich

tärbefehlshaber im allgemeinen feſtgeſeßt hat. mit den Fragen des Schußes der Jugend gegen

Machen die Ortspolizei behörden von dieſerBe: die erziehungswidrigen Einflüſſe näher beſchäftigt

fugnis Gebrauch,ſo gelten ihre Zeitbeſtimmungen haben, am Herzen liegen.

ale Beſtandteile der Belanntmachung Grundſäblich anzuerkennen iſt vor allem die

des Militarbefehlshaber 8, auf die er ſchon Art des Kampfes gegen die Schundliteratur.

im voraus Bezug genommen hat ; 31) infolgedeffen Es iſt namentlich anzuerkennen, daß auf dieſem

werden auch Zuwiderhandlungen gegen die Ver- Gebiete wenigſtens für Bayern eine Einheitlichkeit

bote während der nur ortspolizeilich verbotenen des Vorgehens erzielt worden iſt. Zweifelhaft kann

Zeiten auf Grund des Art. 4 Ziff. 2 beſtraft. ſein , obdas Verbot Jugendlichen Schundichriften

In den Verordnungen aller drei ſtellver: anzubieten oder zu verabfolgen in dieſer allge
tretenden Generalkommandos findet ſich in dem meinen Faſſung wirklich durchführbar iſt. Ich

Schlußparagraphen nach der Strafandrohung noch möchte dies nicht annehmen. Verbote, die aber

eine beſondere Beſtimmung über die möglicherweiſe von vornherein zu einem papierenen Daſein ver:

eintretende Schließung des Geſchäfte8 zu- urteilt ſind, können nur ſchädlich wirten . Es genügt

widerhandelnder Geſchäftsleute. Der betreffende auch, wenn künftig jedegewerbsmäßige Verbreitung

Abſchnitt lautet folgendermaßen : „ Das ſtellver unmöglich gemacht wird. Ihren vollen Segen

tretende Generalkommando behält ſich vor, Betriebs- könnte das Vorgehen gegen die Schundliteratur erſt

inhabern , die den Anordnungen zuwiderhandeln, dann entwickeln, wenn es einheitlich im ganzen

vorübergehend oder dauernd den Betrieb zu ſperren. “ Reich erfolgt. Geradeſo wie die Erfahrungen

mit der Lichtſpielprüfung immer deutlicher gezeigt

10) Püridel S. 230 ff.; Feifenberger S. 14 f. haben , daß nur eine im ganzen Reich einheitlich

3 ) Pürfel S. 234.

38) Ébendort S. 235. “ ) v . Biſat S. 5117.

39 ) Ebendort S. 236. 3 ) Bürídel S. 177.

so) So Pürſchel S.233.Anderer Anſicht Feiſen- * ) Deshalb treffen die Einwendungen Bürſchels

berger S. 14. für dieſen Fall nicht zu.

1) Bürfel S. 166 . * ) Bürſchel S. 73,

37
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gehandhabte Filmzenſur den Anforderungen gerecht für zweďmäßiger halten, wenn ſie beſeitigt würden .

zu werden vermag,die man an fie im Intereſſe Für unbedingt nötig halte ich auch nicht die

des Jugendſchußes ſtellen muß.86) geradeſo wird gegen die Jugendlichen ſelbſt gerich

die Erfahrung auch den Beweis erbringen, daß nur teten Strafbeſtimmungen. Wenn durch

bei einer einheitlichen Regelung und einheitlichen hohe Strafen gegen die Geſchäftsleute dafür ge:

Durchführung dieſes Rampjes in allen Bundes- ſorgt wird, daß dieſe fich ſcheuen die Verbote

ſtaaten der Kampf gegen die Schundliteratur, der zu übertreten, fo find der verbotswidrigen Be

jeßt wenigſtens wirkſam aufgenommen iſt, don tätigung der Jugendlichen ſowieſo ſchon enge

Erfolg gekrönt ſein wird . Bisher haben noch nicht Grenzen gezogen.Grenzen gezogen . Ich glaube auch nicht , daß

einmal alle ſtellvertretenden Generalfommandos beiſpielsweiſe allzuviele Beſtrafungen der Jugend:

dieſen Kampf aufgenommen und auch bei den- lichen wegen Uebertretung des Rauchverbotes

jenigen, die Erlaſſe gegen die Schundliteratur ver- vorkommen werden.38) Wenn es aber geſchieht,

öffentlicht haben , herricht nicht immer Ueberein : ſo wird in der Regel auf milde Strafen erkannt

ſtimmung, insbeſondere nicht über den Begriff der werden . Der Jugendliche wird es aber mit

Schundliteratur. Den Bedürfniſſen der Praxis einem gewiſſen Recht ſchon als Unrecht emp:

kann jedenfalls nur das auch in Bayern befolgte finden , daß er für eine Handlungsweiſe , deren

Syſtern gerecht werden , das die einzelnen Schund: Verwerflichkeit er in der Regel nicht recht wird

ſchriften , die unter das Verbot fallen , namentlich einſehen können und die in Friedenszeiten erlaubt

aufführt. Dies Syſtem befolgen auch die meiſten war, mit einer Geldſtrafe von drei Mark beſtraft

anderen Militärbefehlshaber. Viele ſtellvertre: wird, während fein Altersgenoſſe, der ſich eines

tende Generalfommandos haben nach dem Vorgang Diebſtahls vielleicht ſchuldig gemacht hat, von dem

des Oberkommandos in den Marken 37) diejenigen Schöffengericht nur mit einem Verweiſe , deffen

Bücher als Schundliteratur bezeichnet, die der Straſcharakter die Jugendlichen vielfach nicht er:

Polizeipräſident Don Berlin als Schundliteratur kennen , beſtraft wird ! Dieſe Erwägungen müſſen

gemäß § 56 Ziff. 12 Gew . vom Feilbieten im dazu führen, nur dann derartige Delikte der§

Umherziehen ausſchließt; das XI. AK . hat dieſe Jugendlichen neu zu ſchaffen , wenn durchaus kein

Liſte aber nod, durch Aufzählung weiterer Schriften anderer Ausweg übrig bleibt.59) Dies iſt hier

ergänzt . Die bayeriſchen Biſten ſtimmen mit keiner aber , wie bemerkt, meines Erachtens nicht der

dieſer Liſten überein. Es muß ein Weg gefunden Fall. Auch bei der Schundliteratur hat man

werden, dieſe Liſten zu vereinheitlichen . Zwed : fich ja mit Strafandrohungen gegen Erwachſene

mäßig wird es ſein, vor der Entſcheidung im begnügt , die Jugendlichen die Lektüre von Schund

einzelnen Fall ein Gutachten Sachverſtändiger literatur ermöglichen, und hat ſich mit Recht das

einzuholen . Es dürfen freilich immer nur ethiſche, vor gehütet, auch Jugendliche, die eine der ver

niemals aber nur äſthetiſche Geſichtspunkte dafür botenen Schriften leſen , ſtrafrechtlich zur Ver:

maßgebend ſein , daß eine Schrift auf die Liſte antwortung zu ziehen . Wenn ein Einſchreiten

der Schundliteratur geſeßt wird . gegen Jugendliche erforderlich iſt, ſo ſoll man

Anzuerkennen ſind auch die Vorſchriften, die fie zur diſziplinariſchen Beſtrafung der Voltaſchule,

ſich gegen den Beſuch von Lichtſpielen richten , Mittelſchule, den höheren Schulen oder den Fort

ſoweit es ſich nicht um Jugendvorſtellungen bildungsſchulen übergeben ; kriminelle Strafen aber
handelt, die Beſtimmungen gegen den Wirts: ſind hier wohl vom Uebel.

hausbeſuch und den Altoholgenuß . gegen Das Waffenverbot 41) und das Verbot

das Rauchen , ſoweit ſich dieſe Vor : der Aushändigung poſtlagernder Sen

ſchriften gegen die Gewerbetreibenden dungen an Jugendliche können als zweđmäßig
richten , welche den Jugendlichen die Möglichkeit bezeichnet werden .

erſt verſchaffen , ſich an den ihnen nicht zuträg- Nicht zweckmäßig dagegen ſcheint mir das

lichen „ Genüſſen “ zu erfreuen . Dagegen erſcheint Herumtreibeverbot zu ſein .“2) Es wird ſich

es mir als zweifelhaft , ob es zwedmäßig iſt,
38) Bgl. Fräntel, „Maßnahmen zurBekämpfung

Jugendlichen immer nur in Begleitung der Berwahrloſung der Jugend“ (2. Aufl. Breslau 1916 )

Don Aufſichtöpflichtigen den Zutritt zu S. 12. - 3m Zentralblatt für Vormundſchaftsweſen

Gaſtwirtſchaften zu geſtatten und die Verabfolgung VIII S. 128 wird allerdings aus Zweibrüđen ers

von Tabat ganz allgemein zu verbieten , alſo auch
wähnt, daß dort in den wöchentlich ein- bis zweimal

ſtattfindenden Sißungen „eine Reihe von Jugendlichen “
dann , wenn der Vater ſeinem ſechzehnjährigen wegen Zuwiderhandlung gegen das Mauchverbot be

Sohn eine Zigarre gibt, um ſie in der Wohnung ſtraft wurden ; in der Regel mit 9 M Geldſtrafe.

zu rauchen . Dieſe Beſtimmungen halte ich für 80 ) v . Biſit S. 15 ; Fräntel S. 11 , 15 ; Árons

doch nicht durchführbar und würde es deshalb
eder Sp. 582 F., 584.

49) Jn meinem Buch S. 228 ff. habe ich die Frage

der Notwendigkeit der Strafbeſtimmungen gegen
38) Hellwig , „Die Filmzenſur. Eine rechtsdog- Jugendliche nicht ſcharf genug von den gegen die (e.

matiſche und rechtspolitiſche Erörterung “ (Berlin 1914 ). werbetreibenden gerichteten geſchieden.

37) Abgedrúďt bei Bellwig , „ Krieg und Krimis * 1) Hellwig, , Der Krieg . S. 238.

nalität der Jugendlichen “ S. 234 Anm . 2 und bei “ 2) Zweifelnd noch Gellwig a . a. D. S. 228,230,
Samuleit S. 47 f. Wie oben Aroneder Sp. 580.

H
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in ſehr vielen Fällen , wenigſtens in größeren Lichtſpielbeſuches. Wenn troß Fehlens von Vor

Städten, auf deren Verhältniffe das Verbot ſchriften über Wirtshausbeſuch und über Rauchen

eigentlich beſonders zugeſchnitten iſt, gar nicht ohne im allgemeinen die Verhältniſſe in Groß-Berlin
weiteres feſtſtellen laſſen , ob es ſich um ein erträglich geblieben ſind , ſo dürfte das nicht zum

zwedloſes Serumtreiben handelt oder ob der wenigſten gerade auch auf den Sparerlaß zurüc=

Jugendliche, der nach 9 Uhr abends auf der zuführen ſein, der den gut verdienenden ſchul

Straße ſich noch befindet, nicht einen recht be= entlaſſenen Jugendlichen die Möglichkeit nimmt,

rechtigten Zweck derfolgt . Das wird dann ent: ihren Arbeitslohn auf unrechte Art zu vertun.

weder dazu führen , daß die Polizeibeamten rigoros Die zwangsweiſe Erziehung zum Sparen iſt viel

vorgehen und auch in vielen Fällen, wo dies nicht leicht die wichtigſte Maßnahme, welche die Militär

angebracht iſt, Jugendliche feſtnehmen wegen ver- befehlshaber im Intereſſe des Jugendſchußes über

meintlicher Uebertretung des Verbotes oder aber, haupt getroffen haben .

daß das Verbot wirkungslos bleibt , da die Polizei: Zum Schluß möchte ich noch der Hoffnung

beamten aus der begründeten Beſorgnis einen Ausdruck geben , daß es rechtzeitig gelingen möge,

Mißgriff zu tun, nicht zuzupaden wagen, weil dafür Sorge zu tragen , daß die bewährten

fie ſich durch falſche Angaben täuſchen laſſen . Ich Beſtimmungen der Militärbefehlshaber

halte deshalb derartige Herumtreibeverbote, die über Jugendſchuß auch in das Friedens

übrigens vereinzelt auch in anderen Bezirken er: recht übernommen werden . Sollte dies

laſſen worden ſind, nicht für zweckmäßig. Gewiß nicht gelingen , ſo iſt vorauszuſehen, daß die

iſt es nicht erwünſcht, daß fich Jugendliche ohne vorübergehende Geltung dieſer Vorſchriften nur

Zweck in den ſpäten Abendſtunden auf der Straße ungünſtig wirken wird, da die beteiligten Geſchäfts

herumtreiben ; es iſt aber weniger Sache der leute nach Aufhebung des Kriegszuſtandes ficher

Polizei und deren Aufgaben erfüllt ja hier lich alle Hebel in Bewegung ſegen werden , um

doch der Militärbefehlshaber, auch wenn er ihre die Jugendlichen mehr denn je zu den ihnen

Befugniſſe erweitert – als vielmehr Sache der ſchädlichen „ Genüſſen " heranzuloden, um den

Familie dafür zu ſorgen , daß es unterbleibt . Schaden wieder wettzumachen , den ſie während

Sicherlich werden viele Eltern nicht imſtande der Kriegszeit durch die vernünftigen Beſtim :

und viele auch nicht einmal willens ſein, ihre mungen der ſtellvertretenden Generalkommandos

Kinder in den Abendſtunden von dem Treiben erlitten haben . Auch die Jugendlichen ſelbſt

der Straße fernzuhalten ; aber der dadurch ent- i werden ſich, ſobald der Zwang aufhört, ſicherlich

ſtehende Mißſtand iſt nicht ſo groß , daß dagegen mit doppeltem Eifer auf die ihnen bisher ver

unbedingt mit öffentlichen Zwangsmaßregeln ein : wehrten und dadurch dreifach begehrenswert ge

geſchritten werden müßte , umſoweniger als zwar wordenen „ Genüſſe“ ſtürzen.

theoretiſch auch Straſvorſchriften gegen die pflicht- Bei weitem das Beſte wäre es , wenn dies in

vergeſſenen Eltern in Frage kämen , tatſächlich der Form eines Reichsgeſeßes geſchehen würde,

aber doch nur Straſbeſtimmungen gegen die Jugend- da die örtlichen Verhältniſſe in den einzelnen

lichen , noch dazu Strafbeſtimmungen, deren Wirt Bundesſtaaten nicht ſo verſchieden ſind, daß eine

ſamfeit ſehr beſchränkt ſein müßte. einheitliche Regelung nicht als zweckmäßig erſcheint.

Für ſehr wünſchenswert dagegen würde ich es Nur bei einheitlicher Regelung und gleichmäßiger

halten , wenn die drei bayeriſchen Generalkom : Durchführung können insbeſondere das Spargebot

mandos ſich entſchließen könnten , ein Spargebot und das Schundliteraturverbot voll ihren Segen

für Jugendliche zu erlaſſen , nach dem Muſter der entfalten . Es wäre zu wünſchen , daß der gemein

vorzüglich durchdachten Bekanntmachung des Ober: jame Rampf um unſere Eriſtenz und die Er

befehlshabers in den Marken vom 13.März 1916, kenntnis, daß der Schuß unſerer heranwachſenden

die ſchon von verſchiedenen anderen ſtellvertretenden Jugend vor den erziehungswidrigen Einflüſſen

Generalfommandos übernommen worden iſt. Die eine uns allen gemeinſame Aufgabe iſt, die parti

Art der Regelung der Sparpflicht in dieſer Vec- fulariſtiſchen Neigungen überwinden möge, die früher

ordnung vermeidet die Nachteile , die ſich bei mitunter ſtörend in die Regelung derartiger

früheren Sparerlaſſen , insbeſondere bei dem Spar: Fragen eingegriffen haben . ( m .)

erlaß des XI. AR. herausgeſtellt hatten . Der

Sparerlaß hat ſich jeßt ſchon faſt ein Jahr lang

in ganz ausgezeichneter Weiſe bewährt.13) 311

Berlin und in der Provinz Brandenburg beſtehen Sleine Mitteilungen .
außer dem Sparerlaß und dem Schundliteratur:

erlaß keine Erlaſſe des Militärbefehlshaber3 über
Waiſengeld der legitimierten Kinder. Unter dieſer

Jugendſchuß und wenigſtens für Berlin beſtehen
Ueberſchrift hat Rechtsanwalt Dr.Fürnrohr in Nr. 7

und 8 S. 115 des ifd. Jahrg . dieſer Zeitſchrift die
auch polizeiliche Vorſchriften nur bezüglich des

Frage behandelt, ob die durch nachfolgende Ehe oder

) ellwig. „ Der behördliche Sparzwang durch Verfügung der Staatsgewalt legitimierten

als friminalpädagogiſche Maßnahme “ (PrVBI. 38 Rinder nach SS 8, 16 MilHinterb1G ., 88 B interbiG .

S. 263 267 ). und Art. 81 bay . BG. einen Anſpruch auf Waiſengeld

.
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haben , wenn die nachfolgende Ehe erſt nach der Ver- nach der Penſionierung (dem Ausſcheiden) geſchloſſenen

ſebung des Beamten in den Ruheſtand (oder nach der Ehe ſpricht, ſo liegt offenbar nur eine Unvollſtändigkeit

Entlaſſung der Militärperſon ) geſchloſſen wurde oder im Ausdruck des geſeßgeberiſchen Willens vor. eine

die Ehelichtleitserklärung durch Verfügung der Staats- zu enge Faſſung des Gedankens, den der Geſebgeber

gewalt erſt nach dem genannten Zeitpunkt erfolgte . hat zum Ausdruck bringen wollen. Dieſe Lüde zu

Er kommt dabei zu dem Ergebniſſe, daß in dieſen ergänzen muß aber nach den in Rechtslehre und Recht

Fällen den durch nachfolgende Ehe legitimierten Kindern i ſprechung immer mehr zur Herrſchaft gelangenden
der Anſpruch auf Waiſengeld zu verſagen fci, daß er Auslegungsgrundſäßen der Richter befugt ſein . Denn

dagegen den durch Verfügung der Staatsgewalt für es iſt, entſprechend dem in $ 133 BGB. vorgezeich

ehelich erklärten Kindern zuſtehe, weil in lepterer Hin = neten Wege, Aufgabe der Geſebesauslegung, bei nicht

ſicht eine Lücke im Gefeße beſtünde, die durch ents vollſtändig klaren oder unvollſtändigen Gefeßesbe

ſprechende Gefeßešanwendung nicht ausgefüllt werden ſtimmungen den wirklichen Willen des Geſeßgebers

dürfe. Ich habe die Frage bereits in meinem Kommens unter Nichtbeachtung des buchſtäblichen Sinnes des

tar zum bay. BG. (Bem. 2 zu Art. 75 S. 381) berührt Ausdruds zu erforſchen und da, wo der Wortlaut

und dort Folgendes ausgeführt: „ Vorausſeßung für einer Geſeßesbeſtimmung zu einem unvernünftigen oder
die Anweiſung des Waiſengeldes ſowohl nach Ziff. 1 der Abſicht des Seſebgebers offenſichtlich widerſtrei

als nach Ziff. 2 des Art. 75 iſt, daß die Ebe, aus der tenden Ergebnis führen würde, die durch eine unvoll

die Kinder ſtammen, nicht erſt nach der Verſeßung des ſtändige Faſſung des Geſeßes entſtandene Lüde aus
Beamten in den dauernden Ruheſtand geſchloſſen worden zufüllen (vgl . Danz in FW. 1914 S. 385 ; Urt. des

iſt (Art. 81) ; in Konſequenz dieſes Saßes wird auch noch DbLG. in BayBfR. 1914 S. 409 ; und inabeſondere
gefordert werden müſſen , daß auch die legitimation durch das von geſunden Auslegungegrundſäten in dieſer

nachfolgende Ehe ſowie durch Verfügung der Staats- Richtung beherrſchte, vielbemerkte Urt. des RG. zu
gewalt nicht erſt nach der Verſebung des Beamten in $$ 31 , 20 und 21 MilHinterblG. in IW 1917 S. 157,

den dauernden Ruheſtand erfolgt ſein darf, weil der insbeſ. 161). Fürnrohr ſcheint mir übrigens in ſeiner

Beamte, der dem Staate aus einer erſt nach ſeiner Auffaſſung nicht konſequent zu ſein. Denn wenn

Verſebung in den dauernden Ruheſtand geſchloſſenen Art . 81 BG. (8 8 BHinterblG. uſw.) als Ausnahme

Ehe keine waifengeldberechtigten ehelichen Kinder beſtimmung nur ſtrenge nach dem Wortlaute ausgelegt

mehr hinterlaſſen kann, ihm wohl auch keine waiſen- werden darf, ſo dürfte er folgerichtig auch den durch

geldberechtigten, erſt nach dieſem Zeitpunkte legitis | eine nach der Penſionierung geſchloſſene Ehe legiti
mierten Kinder mehr wird hinterlaſſen fönnen “ . mierten Kindern den Anſpruch auf Waiſengeld nicht

Ich ſtimme alſo hinſichtlich der Kinder, die durch eine vorenthalten. Denn Art. 81 BG. und $ 8 BHinterbiG .
erſt nach der dauernden Penſionierung geſchloſſene Ehe ſprechen von den hinterbliebenen Kindern „aus einer

legitimiert worden ſind, mit Fürnrohrüberein . Dagegen (ſolchen) Ehe“, die erſt nach der Verſeßung des Bes

gehen unſere Auffaſſungen hinſichtlich der nach dieſem amten in den Ruheſtand geſchloſſen worden iſt. Unter

Zeitpunkte durch Verfügung der Staatsgewalt für Kindern aus einer Ehe können aber nur Kinder vers

ehelich erklärten Kinder außeinander. Ich möchte aber ſtanden werden, die aus der Ehe ſtammen, demnach
troß der Ausführungen Fürnrohre an meiner Auf- nur die nach § 1591 BGB. ehelichen Kinder ; ein durch

faſſung feſthalten. Es handelt ſich m . E. bei der hier nachfolgende Ehe legitimiertes Kind ſtammt aber nicht

in Rede ſtehenden Vorſchrift nicht um eine einzelne aus dieſer Ehe , iſt kein Kind aus der Ehe ,

Ausnahmebeſtimmung, die eine andere als die buch- ſondern ein ſchon vor der Ehe vorhanden geweſenes
ftäbliche Auslegung nicht zuließe, ſondern vielmehr um Kind, dem erſt durch die ſpätere Ehe, und zwar nicht

die Feſtſeßung des allgemeinen Grundſaßes, rückwirkend, nur die Rechte eines ehelichen Kindes
daß die Fürſorgepflicht des Staates für die Hinter- ! verliehen wurden. Soweit es ſich um Kinder handelt,

Beamten aus naheliegenden Gründen die erſt nach des durch

denen das die Fürſorgepflicht begründende Verhältnis übrigens der bei der Auffaſſung Fürnrohre ſich erges

noch vor dem Ausſcheiden des Beamten aus dem Dienſt benden Folge, daß einem ſolchen Kinde ein Anſpruch

entſtanden iſt. Dieſes die Fürſorgepflicht des Staates auf Waiſengeld zuſtehen würde, dadurch vorgebeugt

nach ſich ziehende Verhältnis iſt nun für die Witwe werden können , daß dem Antrage auf Ebelichkeits

und die Kinder grundſäßlich die Ehe, bei den den ehe- | erklärung, hauptſächlich wenn er nur bezweckte, dem

lichen Kindern gleichgeſtellten Kindern der die Legiti- finde den Waiſengeldanſpruch zu ſichern, eben nicht

mation begründende Rechtsakt,nämlich die nachfolgende ſtattgegeben würde; denn die Ehelichkeitserklärung iſt
Ehe oder die Verfügung der Staatsgemalt. Wie daber immer eine reine Gnadenſache.

bei den ehelich geborenen Kindern zur Erzeugung einer Miniſterialrat Dr. Reindl , München .

Fürſorgepflicht des Staates die Ehe ſchon vor der

Penſionierung geſchloſſen ſein muß, ſo muß bei den
Zur Anwendung des Art. 2 BayAG . ZBO. Art. 2

den ehelichen Kindern hinſichtlich der ſtaatlichen Für
bat bekanntlich über zwei Jahrzehnte lang zu großen

jorgepflicht gleichgeſtellten Kindern die Legitimation ,
Schwierigteiten in der Praris geführt. Man deute

d. i . entweder die nachfolgende Ehe oder die Ehelichs

keitserklärung, ſchon vor der Penſionierung des Bes
ſich , ihn als das anzuerkennen , was er wirklich iſt, näm

lich eine zeitliche Beſchränkung des Rechtswegs ; erſt

amten erfolgt ſein . Es iſt undenkbar anzunehmen, daß
das Urteil des Oberſten Landesgerichts vom 29. Oftober

der Geſeßgeber anders habe vorgehen und die Kinder,

die erſt durch Legitimation die Rechte ehelicher Kinder
1909 (N. S. 10, 472) tat dieſen entſcheidenden Schritt.

Vorher meinte man, mit einer ſolchen Annahme gegen
erhalten, gegenüber den ehelichen Kindern in bezug

$ 247 (ießt 274 ) PO. oder $ 4 EG . SPD . ) zu ver
auf Waiſengeldanſpruch habe bevorzugen wollen . Wenn

daher der Geſeßgeber in Art. 81 BG. (88 BHinterblG ., ' ) Für andere Bundesſtaaten war die gleiche Frage

$$ 8, 16 MilHinterbiG. ) nur von den Kindern aus einer durch dasReichgericht (RO3.17,416 ;55,61) ſchon längſt

auffolebe Hinterbliebene beftoräntt fein folle,bei Verfügung der StaatsgewaltTegitimiertwurden,würde
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Mſtoßen und ſtellte es dem Richter nad 8 251 (278)BPD. der Befolgung. Schuld daran ſind die Ausführungen

anheim, ob die Vorbedwerbe auf entſprechenden Eins des Oberſten LG. in dem bereits angeführten Urteil,

wand des bellagten Fiskus hin nachzuholen ſei“ . Mit die neuerlich wiederholt wurden (N. S. 16 A S. 11) ;-)

dieſer Auslegung war natürlich Art. 2 das Papier nicht hiernach ſoll es auf die Wahrung des Art. 2 nicht mehr

wert, auf dem er ſtand. Erſt jeßt kann er ſeinem ankommen, wenn der geſebliche Prozeßvertreter des

handgreiflichen Zwed dienen , nämlich die Privatpars Fialus im Rechtsſtreite den Anſpruch beſtreitet. Nichts

teien und die Staatstaſſe vor Prozeſſen über Unſprüche unrichtiger als dies, wenn Art. 2 wirklich den Rechtsweg

zu behüten, die bei rechtzeitigem Eingreifen der Ober- zeitlich ausſchließt, um vorſchnelle Prozeſſe zu verhüten.

behörde mittels Unertennung oder Vergleich außers Seebliche Vertreterin in den beiden vorerwähnten

gerichtlich erledigt werden könnten.) Bebauerlich war praktiſch wichtigſten Gruppen von Fiskalprozeſſen iſt die

nur, daß man jahrzehntelang aud nicht recht wußte, Eiſenbahndirettion oder die Regierungsfinanztammer.

wer jeweils im gegebenen Fall die „obere“ Verwals Segen vorldnelles Prozeſſieren dieſer Behörden ohne

tungsbehörde ſei, an die man ſich wenden mußte. Vorwiſſen des Miniſteriums und zwar als Aläger

Man meinte, das könne niemals die oberſte Behörde wie als Bellagte foll Art. 2 einen Damm bilden .

fein, ſondern eben nur eine „obere“, alſo praktiſch Wie kann er dies aber, wenn ihn gerade die vor

eine Mittelbehörde (BIFRA. 60, 390). Erſt ießt hat ſchriftswidrige Prozeßführung ſofort ſelbſttätig wieder

fic allmählich die Praxis ") dahin feſtgeſtellt, - um auszuſchalten dermag ? In Wirklich leit iſt die fog.

nur die Hauptgruppen der Fistalprozeſſe zu nennen , Einrede der Unzuläſſigkeit des Rechtswegs keine Ein

daß bei Anſprüchen gegen den Eiſenbahnfiðluß zunächſt rede iin engeren Sinn, ſondern deſſen Zuläſſigkeit,

ein abweiſender Beſcheid der zur freiwilligen Aner- gleidgültig ob beſtritten, von Amte wegen zu prüfen,

tennung und Zahlung zuſtändigen Eiſenbahndirektion wobei das Gericht bekanntlich an Geſtändniſſe, Aner

erwirkt und gegen dieſen Beidheid erfolglos das Vers tenntniſſe und Verzichte der Parteien nicht gebunden

tehrsminiſterium angegangen ſein muß : ähnlich muß iſt .") Verzichten kann folglich auf den Schuß des

bei Eigentuings und Dienſtbarkeitsſtreiten ſowie Bes Art. 2 wohl die zu ſchüßende Behörde, alſo praktif

amtenhaftungen gegen den Beſcheid der Regierungs- meiſt das Miniſterium , nicht aber die Behörde, vor

finanztammer Beldwerde an das Finanzminiſterium deren übereilten Maßnahmen die Oberbehörde ge

eingereicht werden ( FMBI. 1910 , 748 ). Man ſollte nun (düßt werden ſoll. Da das Miniſterium in der Regel

meinen , daß die Verwaltungsbehörden wie die Serichte nicht die geſebliche Prozeßvertretung hat, wäre ſein

idon um der Steuerzahler willen über die Eins Verzicht eine außerprozeſſuale Erklärung, die natürlich

haltung des Art. 2 wachen würden. Teilweiſe ges aud im Prozeſſe nachgewieſen werden kann ; borge

ichieht dies auch mit aller Strenge, z . B. im Eiſen- tommen iſt mir übrigens ein ſolcher Verzicht des Mis

bahndirektionsbezirk München ; anderwärts aber ſputt niſteriums noch nicht. Sugeſtanden kann an ſich die

immer noch der Verzicht des geſeblichen Vertreters auf Erfüllung des Art. 2 durch den gereklichen Vertreter

die Einhaltung des Art. 2 und ſein „ Unerkenntnis " freilid werben. Ob aber das Geſtändnis genügt,

hängt im weſentlichen davon ab, was ſich der Fistal

im Sinne der Zulaffigteit einer zeitlichen Rechtswegbes anwalt unter der Wahrung desArt. 2 vorſtellt. Nicht

ſchränkung im Gegenſatz zum völligen Ausſchluß ges ſelten hat ſich auf richterliches Befragen ergeben , daß

klärt und zwar aus der Entſtehungsgeſchichte des § 4 er nicht die erfolgloſe Angebung des Miniſteriums, fons

heraus . Es iſt auch jeßt noch lehrreich, die Untlar

heiten und das Durcheinander in den Landtag8 + Beſchwerde nad Art. 2 zu erheben geweſen wäre.
dern der Mittelbehörde meinte, gegen welche erſt die

verhandlungen mit der Einfachheit und Klarheit der

Darſtellung in RØ3. 17 , 416 zu vergleichen. Ein ahn. Ein foldes „ Geſtändnis “ iſt natürlich wertlos und

liches Mißverſtändnis des Reichsrechte iſt bei Art. 7
deshalb tann den Gerichten nur dringend geraten

AG. paſſiert. Weilman Arreſtprozeß und Arreſtooll. werden, ſich jedesmal – und ſei es aud erſt in der

zug (vgl. § 928 3BO . n . F. = $ 808 8. F.) nicht ges Berufungsinſtanz - die abweiſende Entichließung deb

nügendunterſchied und offenbar auch die Arreſtanord- Miniſteriums in Urſdrift vorlegen laſſen , ſelbſtvers

nung als Zwangsvollſtreďung“ anſah, fehlt es an ſtändlich ſteht einer ſolchen Urſchrift eine Entſchließung
einer Vorſchrift für Arreſte zugunſten von Staatsge.

der Eiſenbahnbirektion oder der Finanzlammer gleich
fåden, bei denen ja der Rechtsweg für den Beiſtungs

anſpruch unzuläfig iſt.
worin dieſe im Auftrag des Miniſteriums mitteilt, daß

2) Selbſtverſtändlich hat Art. 2 grundſäßlich nichts leßteres nicht abhelfen wolle.")

mit der Frage zu tun, ob der innere Dienſtweg der Oberlandesgerichtsrat Neumiller in München .

angegangenen Behörde vorſchreibt, ſich von einem be

ſtimmtenBetrag ab die Genehmigung der Oberbehörde 9 Dieſer Teilung der Sammlung in A und B

zur freiwilligen Leiſtung oder auch zur Prozeßführung vermag, nebenbei bemerkt, die Praxis ebenſowenig Ges

zu erholen ; vgl. 8. B. VO. vom 27.November 1825 ichmad abzugewinnen , als der Scheidung des JMBI.

betr. Aufhebung des Gen. Fiskalats (NGBI. 921) 8 6 ; in Hauptblatt und Beiblatt. Jn dem Vorbild dieſer

Zuſto . für die Verkehrsanſtalten vom 16. Februar 1909, Teilung, dem Jahrbuch der Entfch. des Kammero .,
A § 2 Nr. 30, 52, B 9 Nr. 23 (GVBI. 1909, 175) . laufen die Seitenzahlen ſchon ſeit mehreren Jahren

) Bgl. insbeſondere das Urteil des Oberſten LG. wieder durch

vom 21. Mai 1901 (N. S.2,343), das in dieſemPunkte ") Bgl . 3. B. Gaupp-Stein, Bem. III 4 por 8 128

die ſtändige Praxis der Münchener Gerichte beſtätigte,
ZPO.

wie ſie fchon 1896 der damalige Berkehrsfistal Hut
“) Wegen der Ausnahmen vgl. meinen Aufſatz in

in BIFRA . 61, 164 llargelegt hatte. Hinſichtlich des Bay3fN . 1907 S. 426 und die Bem. zu § 18 8PD, in
Rechtswegs folgt das Urteil noch den alten Jrrwegen, meiner Handausgabe.

ausgehend von dem angeblichen Begriff der Einrede, 7) So auch ein Urteil des DLG. München in

wovon im Art . 2 ſelbſt nichts ſteht. Man überſah, Bayðin. 1911 S. 469. Wegen der Verjährungse

daß Art. 2 nunmehr in einem Ausfc . zu einem ganz unterbrechung vgl . § 210 BOB .; beſteht für die Klage

anderen Hechtsſyſtem als dem älteren bayeriſchen Prozeß eine Ausſchlußfriſt, ſo iſt Art. 2 unanwendbar (BIFRÅ .

ſteht und deshalb auch der Wortlaut eine neue Des 61, 163).

deutung gewonnen hat.

I
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Borgängige Beſtellung im Sinne des g 20 Bichio. Gerade der Eigner von Viehſtüden wird fid in

und des $ 55 GewD. Die Feſtſtellung des Begriffs : der Regel an mehrere Händler oder Landwirte wenden

Vorgängige Beſtellung hat der Rechtſprechung außer- und ihnen mitteilen , daß er ein Stück Vieh zu ver
ordentliche Schwierigkeiten bereitet. Eine kurze Dars äußern geſonnen ſei . Die Möglichkeit, das Preis

ſtellung iſt bei 8 55 GewO. in Stengleins Rommentar angebot mehrerer Raufliebhaber kennen zu lernen , iſt

zu den ſtrafrechtlichen Nebengeſeben gegeben .
für den Veräußerer von Wert. In ſolchen Fällen

In dem unten S. 158 abgedructen Urteil des
wird jeder Empfänger der Einladung damit rechnen

Reichsgerichts vom 18. Dezember 1916 werden zwei
müſſen , daß auch andere die gleiche Einladung ers

Erforderniſſe als weſentlich bezeichnet :
halten haben. Soll er dann verpflichtet ſein, erſt

Rüdfrage zu halten, ob nur er allein zum Erſcheinen

1. die Beſtellung müſſe ſich begriffsgemäß an eine aufgefordert ſei ? Eine ſolche Umſtändlichleit und

beſtimmte Perſon wenden , Schwierigkeit der Feſtſtellung, ob eine vorgängige Be

2. der Beſtellte müſſe zu der Erwartung berechtigt ſtellung vorliege, tann das Gefeß dem Verkehr nicht

ſein, daß nur er allein die Gelegenheit zu zugemutet haben. Jedenfalls iſt dies nicht im Sinne

einem Geſchäftsabſchluß vorfinden werde. der Begründung, welche S. 75 ſogar eine ſtills

Daraus wird der Schluß gezogen, durch eine ſchweigende Aufforderung als genügend bezeichnet.

öffentliche Anzeige in einer Zeitung könne eine Bes Es wird deshalb im Gegenſaße zum Reichsgericht

ſtelluug nicht zum Ausdrud gebracht werden, weil dem Rammergericht beizutreten ſein , welches eine

fide die Anzeige an eine unbeſtimmte Zahl von Per- vorgängige Beſtellung dann annimmt, wenn ein Ge

jonen richte und weil teine Sicherheit beſtehe, daß ein werbetreibender ausdrücklich oder durch ſchlüſſige

Geſchäftsluſtiger von der Anzeige Kenntnis nimmt Handlungen aufgefordert wird, ſich zu einem Ge

und ihr Folge leiſtet. ſchäftsabſchluß einzufinden : DIB. 1899 S. 42. Bes

Ganz unweſentlich iſt ohne Zweifel, ob jemand, grifflich kann wohl nicht mehr verlangt werden , als

der durch eine öffentliche Anlündigung, einen Boten daß jemand in irgend einer Weiſe den jeweiligen

oder einen Brief zum Abſchluß eines Geſchäftes Intereſſenten zur Kenntnis bringt, er wolle behufs

eingeladen wird, dieſer Einladung auch folgt. Ábſchluß eines Geſchäftes mit einem ſolchen in Ver

Der Begriff: „ Beſtellung“ kann unter keinen Ums bindung treten .

ſtänden aus dem Erfolg des in irgend einer Weiſe Die Beſtellung im Sinne der eingangs genannten

zum Ausdruck gebrachten Willens des Beſtellenden Beſtimmungen hat nach den vorſtehenden Darlegungen

abgeleitet werden. Die Beftellung kann in jedem eine gewiſſe Aehnlichleit mit der Auslobung. Auch

Fall erfolglos ſein , auch wenn der Beſtellende pers dieſe enthält die Aufforderung zur Vornahme einer

ſönlich einen Dritten einladet, ihn zum Abſchluß Handlung oder Şerbeiführung eines Erfolges und

eines Geſchäftes zu beſuchen . Dieſer Geſichtspunkt zieht rechtliche Wirkungen nach ſich. Die öffentliche

muß begriff&notwendig ausicheiden, weil Beſtellung Untündigung wird hier aus dem gleichen Grunde ge

und der tatſächliche Geſchäftsabſchluß miteinander wählt, aus welchem in dem vom Reichsgericht be

nicht das Mindeſte zu tun haben . handelten Fall die Zeitungsanzeige gewählt wurde,

Die Beſtellung kann auch nicht damit erklärt es ſoll ein möglichſt großer Areis von Perſonen an

werden , daß der, an welchen ſich die Willengs einer Sache intereſſiert werden, um den Erfolg mit

erklärung des Beſtellenden richtet, von ihr tatſächlich möglichſter Sicherheit zu erreichen .

Kenntnis nimmt. Ob der Bote, der Brief unzweifels Das Reichsgericht führt zur Stübe ſeiner Anſicht

baft die richtige Perſon erreicht, ob dieſe von der Er- weiter aus, es müſſe der durch eine öffentliche An

klärung des Beſtellenden insbeſondere bei brieflichen zeige zu einem Geſchäftsabſchluß Eingeladene damit

Einladungen auch wirklich Kenntnis nimmt, iſt von rednen, daß er zu ſpät komme, dann könne aber von

dem Willen des Beſtellenden vollkommen unabhängig . einem Handel und Geſchäftsabſchluß auf vorgängige

Da ſich aus ſeiner Erklärung das Vorhandenſein Beſtellung hin nicht mehr die Rede ſein . Dieſe Aus

einer Beſtellung ergeben muß, ſo könnte er wirkſam führungen ſind unzweifelhaft richtig ; ſie gelten aber

eine Beſtellung nur perſönlich bei einer ihm bekannten auch dann, wenn eine Beſtellung im Sinne des Reichs

Perſon durch mündliche Erklärung anbringen. Denn gerichts vorliegt, ſei es, daß der Einladende die Abs

in allen anderen Fällen ſteht es mindeſtens nicht ſicht, das Geſchäft abzuſchließen, aufgegeben oder das

zweifeløfrei feſt, ob die Beſtellung der richtigen Perſon beabſichtigte Geſchäft ſchon mit einem anderen ebens

zugegangen iſt. Soweit deshalb die Kenntnisnahme von falls ordnungsmäßig Eingeladenen abgeſchloſſen hat.

der Erklärung des zu einem Geſchäftsabſchluß Ein- Deshalb iſt es nicht folgerichtig, wenn das Urteil zum

ladenden in Frage ſteht, kann nur berlangt werden, Soluſie ſagt : „ Iſt aber bei verſpätetem Erſcheinen

daß die Möglichkeit beſteht, es werde die Einladung des Händlers die Annahme eines Handels auf vor

einer Perſon zugehen , deren Erſcheinen gewünſcht gängige Beſtellung und darnach die Annahme einer

wird. Wenn weiter geſagt wird, der zu einem Ges auf vorgängige Beſtellung entwidelten Tätigkeit

îchäftsabſchluß Eingeladene fönne ſich nur dann als ſchlechthin ausgeſchloſſen , dann kann auch ein bloß

„ beſtellt “ betrachten, wenn er zu der Erwartung berech , auf eine öffentliche Ankündigung hin geglüdter Ge

tigt ſei, daß nur er allein die Gelegenheit zu einem ſchäftsabſchluß nicht auf eine vorgängige Beſtellung

Geſchäftsabſchluß vorfinden werde, ſo wäre hienach eine zurüdgeführt werden .“ Mit dem gleichen Rechte kann

rechtlich wirkſame Beſtellung nur dann möglich , wenn der Saß gegen das Reichsgericht verwertet werden .

der Einladende zugleich verſichert, daß nur eine einzige Denn, wenn auch eine im Sinne des Reichsgerichts

Perſon die Einladung zum Erſcheinen erhalten habe. ordnungsmäßige Beſtellung vorliegt, ſo kann doch

Denn wie ſoll der Adreſſat wiſſen, ob dieſelbe auch in dieſem Fall von einem Geſchäftsabſchluß auf

Einladung nicht an andere Perſonen ebenfalls ers Grund dieſer Beſtellung nicht die Rede ſein , wenn

gangen iſt ? der ridtig beſtellte Händler zu ſpät de
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fommen iſt ! Wird die Entſcheidung auf das rechts oder aus Mangel einer höheren Inſtanz unangreifbar

zeitige Erſcheinen des zum Geſchäftsabſchluß ſind. Daß aber die Beſchlüſſe der Verordnung vom

eingeladenen Händlers abgeſtellt, ſo iſt für jeden Eins 20. Mai 1915 ( 4 ) generell beſchwerdefähig ſind, iſt

geladenen die Feſtftellung unmöglich, ob er richtig dortſelbſt ausdrücklich geſagt, die Aufhebung der Bes

eingeladen ſei, weil er niemals wiſſen kann, ob nicht ſchwerdemöglichkeit bei geringen Forderungen ändert

auch noch ein anderer Händler beſtellt wurde und auch nichts an der Eigenſchaft der Beſchlüſſe als ihrer

vor ihm mit dem Verkäufer handelseins geworden iſt. | Art nach der Beſchwerde unterworfenen. Es ſteht

Rechtsanwalt Dr. Fiſcher in Augsburg . daher nichts im Wege, die obige Regel auf dieſen Fall

auszudehnen und ſo zu einem praktiſcheren und der

ratio legis zweifellos mehr entſprechenden Ergebnis

zu gelangen als bei einem ſtarren Feſthalten am

Iſt ein Beſchluß nach $ 4 der Berordnung über Wortlaute des § 794 Nr. 3 ZPD.

die gerichtliche Bewilligung von Zahlungsfriſten vom Dr. Ballin in Würzburg.

20. Mai 1915 bei einem Forderung&werte unter 50 M

Bollftredung& titel ? Die Verordnung vom 20. Mai

1915 über die gerichtliche Bewilligung von Zahlungs

friſten gibt im 8 4 dem Amtsgerichte die Möglichkeit

auf Antrag des feine Schuld anertennenden Schulds

ners dieſem eine Zahlungsfriſt zu bewilligen . Die

Entſcheidung über den Antrag erfolgt durch Beſchluß, Reichsgericht.

in dem die Verpflichtung des Schuldner :

zur Zahlung der anerkannten Forderung a u $ 3 us
A. Zivilſachen.

ſprechen iſt (§ 4 Abſ. 1 S. 4). Der Beſchluß unters
I.

liegt der ſofortigen Beſchwerde. Daß hiermit ein
Schadenserſabpflicht wegen der Erwirkung einft:

Volſtreckungstitel nach § 794 Nr. 3 BPD. geſchaffen weiliger Verfügungen ; 8 945 ZPO., $ 826 BGB. Der

wurde und geſchaffen werden ſollte, iſt nicht zu be- Hittergutsbeſiger Sz. hatte das Mittergut Br . von dem

zweifeln : der Gläubiger ſoll nicht, nachdem der Grafen Gr. gepachtet. Nach Veräußerung des Gutes

Schuldner die Forderung anerkannt hat, nach Ablauf an den Beklagten trat dieſer in den Pachtvertrag ein .

der Zahlungsfriſt noch zur Klageerhebung genötigt
Die Pacht lief am 30. Juni 1909 ab . Einige Zeit vor

ſein, um die Zwangsvollſtreckung durchſeßen zu fönnen ;
dem 22. Juni 1909 veröffentlichte Sz. in den Zeitungen ,

daher mußte dem der Beſchwerde unterworfenen Be
daß er am 22. und 23. Juni auf dem Pachtgute das

ihm gehörige lebende und tote Inventar öffentlich ver
Tchluß ein materiell vollſtrecbarer Inhalt gegeben

ſteigern wolle. Der Beklagte erhob, als er hiervon

und die Zahlungspflicht in ihn aufgenommen werden . erfuhr, Widerſpruch und erwirfte am 21. Juni 1909

Es fragt ſich nun, ob dieſer zweifelloſen geſeße eine einſtweilige Verfügung des Amtsgerichts Schr.,

geberiſchen Abſicht nicht der $ 21 der Bundesratsvers durch welche dem Sz . verboten wurde, ſein auf dem

ordnung zur Entlaſtung der Gerichte vom 9.September Pachtgute befindliches lebendes und totes Jnventar

1915 einen Riegel vorgeſchoben hat. Nach dieſem § 21
vor dem 30. Juni 1909 von Br. fortzuſchaffen . Die

iſt nämlich die Zuläſſigkeit der ſofortigen Be
Verfügung wurde dem Genannten furz vor der Vers

ſchwerde im Falle des § 4 der Verordnung über
ſteigerung am 22. Juni zugeſtellt. Die Verſteigerung

unterblieb infolgedeſſen . Der Kläger, an welchen Sj.

die gerichtliche Bewilligung von Zahlungsfriſten durch ſeine Anſprücheabgetreten hat, behauptet, daß dieſer

einen die Summe von 50 M überſteigenden Be- durch die einſtweilige Verfügung, die von vornherein

trag der Forderung bedingt. Mit anderen Worten : ungerechtfertigt geweſen ſei , einen großen Schaden er

„,bei einem Forderungswerte bis zu 50 M unterliegt litten habe . Kläger hält deshalb den Beklagten nach

der Beſchluß der Beſchwerde nicht mehr.“ Er verliert S 915 3PO. für erſatzpflichtig und hat demgemäß,

daher dem Wortlaute des § 794 Nr. 3 ZPO. nach
indem er den Schaden auf 33 633 M 80 Þfg. berechnet,

die Eigenſchaft eines Vollſtreckungstitels. Dieſes Er
auf Zahlung dieſer Summe geklagt. Der Beklagte

beſtreitet, daß die einſtweilige Verfügung ungerechtfertigt
gebnis iſt jedoch höchſt unpraktiſch und würde die klar

ausgedrückte Abſicht der Verordnung zur Entlaſtung
geweſen ſei. Als Verpächter habe er ein Recht darauf

gehabt, daß das Inventar nicht vor Beendigung der

der Gerichte zu dienen in das gerade Gegenteil ver- Pachtzeit fortgeſchafft wurde. Der Schaden ſei außer

kehren . Da fragt ſich nun , ob ſich nicht ein Weg zur dem , wenn Sš. überhaupt einen ſolchen erlitten habe,

Vermeidung dieſer unangenehmen Folgerung finden auf deſſen eigenes Verſchulden zurüczuführen , da er,
läßt. In der Tat iſt eine zweckentſprechende Aug- Beflagter, bei den Verhandlungen am 19. Juni die

legung des § 794 Nr. 3 3PD. ohne gewaltſames Vor- Verſteigerung unter der Bedingung habe geſtatten

gehen möglich . Daß nämlich dieſe Geſebesſtelle wollen, daß er in die leer werdenden Stallgebäude

das ihm ſelbſt gehörige Vieh einſtellen dürfe, worauf
ungenau gefaßt iſt und § 794 Nr . 3 auch die mit

indes Sz . nicht eingegangen ſei. Ein Verſchulden treffe

der Beſchwerde tatſächlich nicht angreifbaren ihn ſchließlich auch darum , weil er nicht den Schaden

Entſcheidungen des Reichsgerichts und der Oberlandega gemindert habe. Das DLG. ſprach durch Endurteil dem

gerichte umfaßt, ſoweit dieſe einen vollſtredbaren In- Kläger den Anſpruch dem Grunde nach zu , während es

halt haben, iſt in der Literatur bereits anerkannt zur Verhandlung über den Betrag die Sache an das 10.

(Stein Bem. V zu § 794 , Seuffert Nr. 5 zu § 791). zurückverwies. Der Reviſion des Beklagten wurde ſtatt

Dieſe gewiß ſinngemäße Ausdehnung des § 791 Nr. 3 gegeben und die Sache zurückverwieſen.

auf die erwähnten Fälle erſcheint mir nun als bloßer
Aus den Gründen : Die Frage, ob die Anordnung

Anwendungsfall einer allgemeineren Regel, nämlich
der einſtweiligen Verfügung vom 21. Juni 1909von vorn

daß Vollſtreckungstitel alle materiell vollſtrecbaren

herein ungerechtfertigt war, iſt mit Wirkung für den

gegenwärtigen Schadenserſatzprozeß ,worin dem BG.nur

Entſcheidungen ſind, die ihrer Art nach mit dem beigetreten werden kann , nicht ſchon dadurch entſchieden ,

Rechtsmittel der Beſchwerde anfechtbar ſind, die aber daſ in dem Verfahren der einſtweiligen Verfügung das

im Pontreten Fall kraft beſonderer Vorſchrift | OLG. auf die ſofortige Beſchwerde des S3. gegen die
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Koſtenentſcheidung des 10.8 p . durch Beſchluß vom eingehen müſſen. Für denvon ihm aufgeſtellten Rechts

23. Dezember 1909 abändernd die Atoſten der einſt- ſaß, daß die ohne Rüdſicht auf die Intereſſen des an

weiligen Verfügung dem jeßigen Beklagten auferlegt deren Teils erfolgende Durchſeßung der eigenen In

hat. Damit war eine Entſcheidung, durch welche die tereſſen zu Schadenserſaß verpflichte, bietet dagegen

einſtweilige Verfügung aufgehoben iſt (§ 945 ZPO .), der $ 242 feine Stüße. Biegt nach dem materieden

nicht ergangen. Die Entſcheidung entſchied , weil an: Rechtsverhältnis die Sache ſo, daß der Beklagte ein

genommen wurde, daß bereits in dem Verfahren Recht auf Unterlaſſung der in der einſtweiligen Ver

vor dem 16. die einſtweilige Verfügung durch Ablauf fügung bezeichneten Handlung hatte, ſo kann die einſt

der Bachtzeit gegenſtandslos geworden ſei , nur über weilige Verfügung, deren Jnhalt nur darin beſteht,

die Koſten . Nur in den Gründen war zur Recht- daß dem Antragsgegner dieſe şandlung unter Straf

fertigung der Koſtenentſcheidung ausgeſprochen, daß androhung unterſagt wird, nicht als ungerechtfertigt

die einſtweilige Verfügung nicht als gerechtfertigt an : angeſehen werden .Im Rechtsſinne fann der Verpflichtete

zuſehen ſei . Dieſe im Beſchlußverfahren und auch nur dadurch, daß er etwas unterläßt, was er nach mate

in den Gründen des Beſchluſſes geäußerte Anſicht hat riellem Recht nicht vornehmen darf, keinen Schaden

feine der Rechtskraft ähnliche bindende Wirkung für erleiden. Jm vorliegenden Falle kommt in Frage, ob

das ießt über die Schadenserſakllage erfennendeGericht. nicht nach dem Pachtvertrage der Betlagte ein Recht

Von dieſer Auffaſſung iſt das Reichsgericht bereits in darauf hatte, daß das auf dem Bachtgut befindliche,

dem Urteile vom 2. Februar 1907 I 288/06 ausges zur Bewirtſchaftung erforderlicheInventar, insbeſondere

gangen , wo ausgeſprochen iſt, daß der Beklagte trog das auf dem Gute befindlicheVieh, deſſen Verbleiben

Erledigung der einſtweiligen Verfügung den Prozeß ſchon wegen Gewinnung des Düngers von Wichtigkeit

in zweiter Inſtanz fortſeßen darf, um eine Entſchei- war, während der ganzen Dauer der Pachtzeit dort

dung darüber zu erlangen , daß die einſtweilige Ver- gehalten werden mußte. Eine ſolche Verpflichtung kann

fügung ungerechtfertigt war. Eine einſtweilige Verfügung ſich aus einer ausdrüdlichen Beſtimmung des Pacht

tann einmal aus dem Grunde ungerechtfertigt ſein, vertrags der bisher nicht vorgelegt worden iſt

weil ein materielles Recht, zu deſſen Sicherung die oder aus dem Geſamtinhalte des Pachtvertrags bei

einſtweilige Verfügung beſtimmt war, nicht beſtanden Berüdſichtigung der Zweđe des Vertrags und unter

hat. Der Grund kann auch darin liegen, daß die durch Heranziehung des § 242 BOB. ergeben. Eine Erör

die einſtweilige Verfügung angeordneten Maßnahmen terung hierüber hat das BG. unterlaſſen, obſchon der

zu weitgehen und deshalb durch den Sicherungszwed Beflagte ſich ausdrüdlich darauf berufen hat, daß er

nicht geboten ſind. An einer Prüfung nach dieſen Rich- als Verpächter berechtigt geweſen ſei, die Fortſchaf

tungen hat indes das BG. es fehlen laſſen. Es geht fung des Jnventars vor Beendigung der Bachtzeit zu

von dem Standpunkt aus, der Befl . habe als ruhig verbieten. Weiter kann in Betracht kommen, daß der

und verſtändig denkender Mann bei dem Antrag auf Beklagte als Verpächter eines landwirtſchaftlichen

Erlaß der einſtweiligen Berfügung die beiderſeitigen Grundſtücs auf welchen Geſichtspunkt bereits in

Intereſſen, deren möglichſter Ausgleich zu erzielen ge- dem Verfahren der einſtweiligen Verfügung das 10.

weſen ſei, gegeneinander abwägen müſſen. Er habe B. hingewieſen hat nach § 585 in Verbindung mit

ſich mit Müdjicht auf die ſpäteſtens bei der Verhand- SS 559 bis 562 BOB. wegen aller Forderungen aus

lung am 19. Juni 1909 ihm bekannt gewordenen Ver- dem Pachtverhältnis ein geſeßliches Pfandrecht an den

hältniſſe ſagen müſſen , daß er bei Vollzug der einſt- eingebrachten Sachen des Pächters hat. (Urt. des

weiligen Verfügungdem Pächter Sz. einen unverhältnis: IV. ZS . vom 19. Oft. 1916, IV 190/1916 ).

mäßig großen Schaden zufügen würde, während für Schie ...

ihn ſelbſt im weſentlichen nur der geringfügige Wert
II .

des fehlenden Stalldüngers habe in Betracht kommen

tönnen. Hieraus ergebe fich, daß der Erlaß der einſt- Ungerechtfertigte Bereicherung ; iſt der Empfänger

weiligen Berfügung weder nach $ 935, noch nach § 910 wegen Verſchwendung entmündigt, ſo ſteigert ſich ſeine

SPO. gerechtfertigt geweſen ſei. Die in dieſen Aus- Haftung nach 8 819 BGB., nichtwenn er,ſouderu weun

führungen zutage tretende Auffaſſung, daß die Inter- ſein gejeglicher Vertreter den Mangel des rechtlichen

eſſenlage entſcheidend ſei, fann in dieſer allgemeinen Grandes fennt. Aus den Gründen : Die Reviſion

Ausdehnung nicht gebilligt werden . Anſcheinend hat vertritt die Anſicht , für die geſteigerte Haftung nach

der Berufungsrichter bei ſeinen Ausführungen den 8 819 Abſ. 1 BGB. ſei nur entſcheidend, ob „der

Grundſatz des § 826 BGB. im Auge gehabt . Er ſpricht Empfänger “, hier alſo die Bell. den Mangel des

an verſchiedenen Stellen davon , daß Beklagter bei rechtlichen Grundes gekannt habe. Dieſe Anſicht muß

Bollziehung der einſtweiligen Verfügung, indem er abgelehnt werden . Sie würde dazu führen , der Bell.

das Intereſſe des Pächters vollſtändig hintangejeßt den Schuß , den ihr die Entmündigung wegen Ver

habe, ithuldhaft gehandelt habe. Die Vorausſeßungen ſchwendung gegen nachteilige Verpflichtungen gewähren

des § 826 BOB. find indes völlig andere . Schadens- foll, tatſächlich wieder zu entziehen. Kraft der Ent

erfaßpflichtig iſt nach § 826 nur , wer in einer gegen mündigung einem Minderjährigen, der das ſiebente

die guten Sitten verſtoßenden Weiſe einem anderen Lebensjahr vollendet hat, gleichgeſtellt, war ſie recht

vorſäßlich Schaden zufügt. Dieſe Vorausſeßungen ſind lich außerſtande, ohne Einwilligung des Vormunds

weder behauptet, noch feſtgeſtellt. Eine Beurteilung, ein rechtswirkſames Darlehen aufzunehmen (S$ 107, 114

ob ein Verſtoß gegen die guten Sitten vorliegt, würde VGB .). Sie iſt infolgedeſſen auch nicht nach § 607

überdies ebenfalls nicht erfolgen können, ohne Eingehen Abſ. 1 BOB . verpflichtet, dem Kläger das als Dars

auf die materiellrechtliche Frage, ob der in Anſpruch lehen empfangene Geld zurückzuerſtatten. Es hieße aber

Genommene in Ausübung eines beſonderen Rechtes dieſe Erſtattungspflicht, die für ſie als Entmündigte

gehandelt hat. Wenn das DLG. bei ſeinen Erörte- bei den ohne Einwilligung des Vormunds aufge

rungen auf den auch das Pachtverhältnis beherrſchenden nommenen Darlehen entfällt, auf einem Umwege der

Grundſaß des § 242 BOB. verweiſt, wonach der Schuld- Beflagten wiederauferlegen, wenn man ſie bloß wegen

ner die Leiſtung ſo zu bewirfen hat, wie Treue und der eigenen Kenntnis ihrer beſchränften Geſchäftsfähig

Glauben mit Müdſicht auf die Verkehrsſitte es erfor- feit nach § 819 Abſ . 1 BOB. für verpflichtet erklären

dern, ſo iſt dieſer Grundſatz allerdings für die Aus- wollte, das Geld, das ſie vom Kläger empfangen hat ,

legung des Pachtvertrags, für die Beſtimmung der ihm alsbald wieder herauszugeben . Die Annahme

dem Pächter und Verpächter obliegenden Leiſtungen, einer derart geſteigerten Haftung iſt mit dem Sinne

für die Geſtaltung der Räumungspflichtuſw.von großer der hier einſchlagenden geſetzlichen Beſtimmungen nicht

Bedeutung. Von dieſer Grundlage aus hätte der Be . zu vereinen. Im Sinne des § 819 Abſ. 1 BOB. kann

rufungsrichter auf eine Prüfung des Pachtvertrags unter der Kenntnis des Empfängers vom Mangel des

4090
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rechtlichen Grundes, an die das Geſeß die Rechtsfolge anderen, dem Beklagten gehörigen Leiter zur Ber

feiner geſteigerten Haftung knüpft, nicht ſchon die rechts fügung der Arbeitenden ſtand. Das Berufungsurteil

lich belangloſe Kenntnis eines Geſchäftsunfähigen vers beruht alſo auf einer Bertennung der demBeklagten

ſtanden werden. Vielmehr muß hier, wo der Menntnis und ſeiner Frau obliegenden Pflichten. Nur darin

des Empfängers ähnliche Wirkungen beigelegt ſind, tann ihm beigetreten werden , daß die Frau des Bes

wie fie einem rechtsgeſchäftlich geſtalteten Verhältnis klagten teinen Anlaß hatte, die einzelnen Arbeiten

angehören , von der Kenntnis der beſchränkt geſchäfts- unter die Beteiligten zu verteilen und ihre Ausführung

unfähigen Beklagten gänzlich abgeſehen und das ents perſönlich zu leiten . Damit wird aber ihr Berfulden

ſcheidende Gewicht allein auf die Kenntnis ihres Vors im übrigen nicht beſeitigt . Ein mitwirkendes Verſchulden

munds gelegt werden . Dies entſpricht auch dem Grund- der Klägerin tann darin gefunden werden, daß ſie

gedanken, der die Vorſchriften der $8 107, 166 Abſ. 1 troß der Erkenntnis des Mangels und, nachdem ihr

DOB. beherrſcht, wonach ein beſchränkt Geſchäftsfähiger Verſuch, eine der beteiligten Perſonen zum Halten der

zu verpflichtenden Willenserklärungendie Einwilligung Deiter zu beſtimmen , erfolglos geblieben war, die Leiter

des geſeklichen Vertreters bedarf (8 107) und bei der benüßte, ohne ſich zuvor an die Frau des Bellagten

Beurteilung der rechtlichen Folgen einer durch Willens- um Ábhilfe zu wenden . Es bedarf aber einer ſorg

mängel beeinflußten Willenserklärung die Kenntnis fältigen Abwägung des beiderſeitigen Verſchuldens

des Vertreters, nicht des Vertretenen , in Betracht nach § 254 BGB. Dabei iſt davon auszugehen, daß

tommt (§ 166Abſ. 1 ). ( Urt. des IV . ZS. vom 1. Fe- es in erſter Linie Sache des Dienſtberechtigten iſt, für

bruar 1917, IV 401/1916 ). E. die ordnungsmäßige Beſchaffenheit der erforderlichen

Geräte und für ihre gefahrloſe Benüßung zu ſorgen .

Es liegt nahe, daß der mit einer Arbeit Betraute die
III.

ihm zur Verfügung geſtellten Geräte ſo benüßt, wie

paſtung des Dienſtherrn für den orduuugemäßigen fie find. Der Dienſtberechtigte muß daher mit einem

Zuſtand der zu häuslichen Arbeiten erforderlichen Gerät- gewiſſen Beichtſinn der von ihm beſchäftigten Perſonen

ichafteu. Mitwirtended Verſgulden des Dienſtverpflich - rechnen und ſelbſt dafür ſorgen, daß ſie gegen Gefahr

teten . Die Klägerin, die berufsmäßig Aufwartedienſte für Deib und leben geſchüßt ſind. Das Berufungs

verrichtete, fiel am 14. Mai 1914, als ſie in der urteil tann daher nicht aufrecht erhalten werden.

Wohnung des Betlagten Fenſter pußte, von einer (Urt. des III . ZŠ . vom 5. Dezember 1916 III 344/16 ).

Stehleiter und erlitt Verleßungen , die, wie ſie bes

hauptete, ihre Arbeitsunfähigkeit bewirkten. Sie führte

den Unfall auf Mängel der Leiter zurüdund ver

langte vom Beklagten auf Grund des 8 618 BOB . Form des Schadenserſages bei Schädigung eines

Erſaß von Auslagen und eine monatliche Rente von Schuldners durch den Wegfall einer Mithaftung( § 249

70 M. Die Klage wurde abgewieſen, die Berufung BOB .). Ausübung der Fragepflicht ( $ 139 SBD.). Die

der Klägerin zurüdgewieſen . Auf die Heviſion der jeßige Beklagte hatte gegen den Kläger ein gegen Sicher

Klägerin wurde das Berufungsurteil aufgehoben und heitsleiſtung vorläufig vollſtredbares Urteil auf Zah

die Sache an das BG. zurüdverwieſen. lung von 2500 M erſtritten. Der Kläger hatte ſodann

Gründe : Der Beilagte war als Dienſtberecha zwei ihm gehörige Grundſtüde ſchenkungsweiſe an ſeine

tigter nach § 618 BOB . verpflichtet, dafür zu ſorgen , Frau aufgelaſſen ; dieſe war im Grundbuch alsEigens

daß die für die Arbeit erforderlichen, von ihm zu tümerin eingetragen worden. Nunmehr hatte die Bee

ſtellenden Reitern in ordnungsmäßigem Zuſtande fich flagte gegen den Kläger und ſeine Frau eine einſt

befanden und teine Gefahr für die an der Arbeit be- weilige Verfügung erwirkt, durch die ihnen verboten

teiligten Perſonen, nämlich die Klägerin, ein Dienſt- wurde, über die Einkünfte, insbeſondere die Miet- und

mädchen und eine andere Aufwärterin, mit ſich bragten . Pachteinkünfte, der Grundſtüde zu verfügen. In der

Er haftete dabei für das Verſchulden ſeiner Frau, die Berufungsinſtanz wurde die Beflagte mit der Klage

ihn innerhalb des häuslichen Wirkungskreiſes vertrat auf 2500 M rechtskräftig abgewieſen und durch weiteres

und auch die fragliche Arbeit angeordnet hatte. BGB. Urteil wurde die einſtweilige Verfügung aufgehoben.

SS 278, 1357. Daß die von der Alägerin benüşte Der Kläger behauptet, durch die einſtweilige Verfügung

Leiter frei von Mängeln war, kann nach den Auss ſeien er und ſeine Frau verhindert geweſen, die Miets

führungen des Berufungsurteils nicht angenommen zinſen der Grundſtüde einzuziehen. Infolgedeſſen habe

werden. Es hat weder eine Beſichtigung der Leiter er die Zinſen der auf den Grundſtüden eingetragenen

noch eine Begutachtung durch Sachverſtändige ſtatt- Hypothefen nicht gahlen können . Das habe zur

gefunden. Das BO . ſagt ſelbſt, daß die Leiter nicht | Zwangsverſteigerung beider Grundſtüđe geführt.

feſtſtand, ſondern beim Gebrauch ins Wadeln geriet, õierbei ſeien die in dem Klageantrag angeführten

und ſpricht auch ſonſt von ihrer Fehlerhaftigkeit. Es Hypotheken ausgefallen . Für die dieſen zugrunde

war Aufgabe der Frau des Beklagten, ſich von der liegenden Forderungen hafte er als perſönlicher

Brauchbarkeit und gefahrloſen Beſchaffenheit der Leiter Schuldner weiter. Er ſei deshalb durch die Voll

zu überzeugen und dafür zu ſorgen , daß die mangel- ziehung der einſtweiligen Verfügung geſchädigt. Denn

bafte Beiter entweder überhaupt nicht oder doch nur die Grundſtüđe ſeien mehr wert geweſen, als ſämt

unter Beobachtung der zur Abwendung einer Gefahr liche eingetragene øypotheken, und bei einem frei

gebotenen Borſichtsmaßregeln, wie 3. B. durch zu. händigen Verkaufe würden ſämtliche Hypothekenaus

ziehung einer Hilfsperſon, die die Leiter hielt, benüßt dem Kaufpreiſe Befriedigung gefunden haben. Dann

wurde. Der Beflagte hatte ſelbſt behauptet, ſeine würde ſeine perſönliche Haftung erloſchen ſein oder

Frau habe zu den mit den Arbeiten betrauten Per. er würde, im Falle er die perſönliche Schuld gezahlt

ſonen geſagt: „ Kinder, haltet Euch die Leitern ! “ Ob hätte, in die Hypotheken eingetreten ſein . Jm Wege

aber dieſe Aufforderung wirklich erfolgte, ob ſie in der Klage verlangt daher der Kläger, daß die Beklagte

einer für die Klägerin erkennbaren Weiſe geſchah, und ihn von der Baftung für die ausgefallenen Hypotheken

ob die Frau des Bellagten in der nach der Sachlage befreie, eventuell die Schuldbeträge an die Gläubiger

gebotenen und möglichen Art ſich davon überzeugte, zahle. Die Klage wurde in beiden Jnſtanzen, allers

daß ihre Anordnung auch befolgt wurde, darüber iſt dings aus verſchiedenen Gründen abgewieſen. Der

nichts feſtgeſtellt. Für die Haftung des Beflagten iſt Reviſion des Klägers wurde ſtattgegeben aus folgenden

belanglos, daß die Leiter dem Portier gehörte und Grü nden :

vom Bellagten nur leihweiſe benüßt wurde, und daß Das Berufungsgericht nimmtzugunſten des Klägers

ſie der Klägerin nicht ausdrüdlich zur Benüfung über- an, daß ſein tatſächliches Vorbringen richtig ſei, und

wieſen worden war. Es genügt, daß ſie neben einer daß er auf Grund des behaupteten Sachverhalts einen
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einfiweilige Verfügung nicht erlaffen und infotgeben einen abie Redefining mitRecht rägt, unterlaffen hat,

Schi. ...
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es daher inſoweit die Herſtellung des früherenZuſtandes

nach den &$ 823, 826 BOB. habe. Es weiſt aber die verlangen. Ueberdies muß auch mit der Möglichkeit

Klage ab, weil der Kläger höchſtens einen Anſpruch gerechnet werden, daß der Aläger in beſſere Bermögenss

auf Sicherheitsleiſtung erheben tönne und mit ſeinem verhältniſſegelangt und dann zur Zahlung der perſön

Antrag auf Befreiung oder Zahlung nicht nur mehr, lichen Schuld angehalten wird. Richtig iſt es allerdings,

ſondern auch anderes verlange, als ihm imgünſtigſten wenn das Berufungsgericht annimmt,daß der Kläger

Falle gebühren würde. Der Anſicht des Berufungss nicht bis zum Nennbetrage der Øypotheten Sicherheit

gerichts, daß der Kläger nur einen Anſpruch auf verlangen tann. Maßgebend für die Höhe der Sicherheit

Sicherheitsleiſtung habe, iſt beizutreten, wenn auch iſt vielmehr derjenige Betrag der Schuld, für welchen

nicht alle vom Berufungsgericht zur Begründung ſeiner die Grundſtüde porder Zwangsverſteigerung Sicher:

Anſicht gemachten Äusführungen zu bidligen find. Da heit gewährten, zu welchemalſoentweder die Hypothefen

nach § 249 BÓB. der Zuſtand herzuſtelleniſt, der bes gläubiger ſelbſt oder der Klåger wegen einer etwaigen

ſtehen würde, wenn der zum Erſaß verpflichtende Um. Erfafforderung aus den Grundſtüden Befriedigung

ſtand nicht eingetreten wäre, ſounterſucht das Bes hätten erzielen können. Das Urteil iſt aber um

rufungsgericht mit Hecht zunächſt, wie fich die Bere deswilen aufzuheben , weil das Berufungsgericht es,

mögenslage des geſtaltet hätte, wenn

gemäß § 139 ZPO. auf die Stellung eines ſeiner

die Zwangsverſteigerung unterblieben wäre . In dieſem Nechtsauffaſſung entſprechenden Antrags hinzuwirten.

Fade hätten die Sypothetengläubiger fich zu ihrer Denn der Antrag auf Sicherheitsleiſtung bedeutet

Befriedigung nach ihrem Belieben entweder andie gegenüber demjenigen auf Schuldbefreiung oderZahlung

Brandgrundſtüđe oder an den Klåger als perſönlichen niot, wie das Berufungsgericht annimmt, eine Klages

Schuldner halten können. Das Berufungsgericht zieht änderung, ſondern eine nach § 286 Nr.2 BPD. zuläſſige

beide Fälle in Betracht und unterſtellt für den erſteren Einſchränkung des Alageantrages. (Urt. des IV. ZŠ.

Fall, daß den Hypothetengläubigern aus den Grund- vom 9. Dit. 1916, IV 156/1916 ).

ſtüđen ſelbſt, ſei es durch Aufnahme neuer Øypotheten,

ſei es durch Berſteigerung oder Verlauf der Grund,
V.

flüde gängliche oder teilweiſe Befriedigung gewährt und

damit die perſönliche Schuld des Alägers weggefallen
Berwendet der Bormundoder der Pfleger Mündelgeld

oder gemindert worden wäre, und daß im Teſteren im Widerſpruch mit § 1805 BOB. fürkid,ſo iſt doch

Falle der Kläger im Falle der Bezahlung der Hypothekens das Hechtöneichäft gültig . Der ehemalige Pfleger der

forderungen von ſeiner Frau Érfat hätte erlangen Kläger hatte die zum Bermögen ſeiner Münbel ges

tönnen. Der Zuſtand vor dem angeblich ſchädigenden hörigen Gelder von etwa 70 000Mnach und nach bei

Ereignis war alſo nach dieſen für die Reviſionsinſtanz der Beklagten , einer offenen Şandelsgeſellſchaft, zu

maßgebenden Unterſtellungen der, daß der perſönlichen deren perſönlich haftenden Geſellſchaftern er gehörte,

Haftung des Klägers in den Grundſtüden ein jur gegen 41% % Zinſen angelegt. Die Alåger behaupten,

Dedung der Schuld ganz oder teilweiſe ausreichendes weil der Pfleger damit dem § 1805 BOB. zuwiderge

Altivum gegenüberſtand. Dieſes Altivum ſol infolge
handelt habe, ſei tein Darlehensvertrag zuſtande ges

des ſchädigenden Ereigniſſes weggefallen ſein. Die lommen. Das ' NG. lehnte dieſe Anſchauung ab und

Beklagte iſt deshalb, wenn man die Richtigkeit dieſer zwar aus folgenden Gründen :

Behauptung mit dem Berufungsgericht unterſtellt, Wollte man auch annehmen , daß die Unterbringung

derpflichtet, an Stelle der weggefadenen Grundſtüđe des Mündelgeldes bei der Beklagten der Vorſchrift in

für den Aläger einen anderen Vermögensgegenſtand $ 1805 BOB. zuwider geweſen ſei, ſo würde daraus

bereitzuſtellen , aus dem er fich eintretendenfalls wegen doch nicht folgen , daß das von dem früheren Pfleger

einer Zahlung, die er als perſönlicher Schuldner der
mitder Beflagten geſchloſſene Darlehnsgeſchäft nichtig

ausgefallenen Hypotheten zu leiſten hat, Dedung ver- war. Dann ließe ſich zwar anerkennen , daß der Bers

idhaffen kann . Dieſer Erfolg tann, da dem Kläger trag gegen ein geſeßliches Berbot verſtoßen habe.

nicht mehr zugeſprochen werden darf, als er früher Aber ein Rechtsgeſchäft, das gegen ein geſegliches Ber

hatte, nur durch Beiſtung einer Sicherheit erreicht bot verſtößt, iſt nicht unbedingt nichtig, ondern ( 134

werden. Befreiung vonder Schuld tann der Kläger nicht BOB.) nur dann, wenn fich nicht aus dem Gefeß ein

verlangen, weil die Schuld ſchon vor dem ſchädigenden anderes ergibt, und geradein den Verbotsfällen, in

Ereignis beſtand , alſo durch leßteres nicht verurſacht denen, wie in § 1805 , der Ausdruţ , darf nicht ges

ift. Noch weniger fann Zahlung der Schuld beanſprucht braucht iſt, nimmt das Geſet teineswegs für den Fall

werden . Dagegen wird der Kläger durch die Beis des Zuwiderhandelns ohne weiteres und regelmäßig

ſtung einer Sicherheit wieder in die wirtſchaftliche Nichtigteit an, es ſieht vielmehr in der Regel die Folgen

Lage verſeßt, in der er fich vor dem ſchädigenden der Zuwiderhandlung beſonders vor. Die Folgen einer

Ereignis befand. Es iſt hiernach nicht richtig, mindeſtens Zuwiderhandlung gegen § 1805 jedoch find in 1834

nicht genau, wenn das Berufungsgericht ſagt, der beſtimmt, zudem die allgemeinen Vorſchriften in den

Schaden beſtehe in jedem Falle nur darin, daß für $8 1833, 1837, 1886 noch ergänzend hinzukommen.

den Aläger die Gefahr, die Schulden ohne Erfaß. Nichtig iſt ein gegen § 1805verſtoßendes Rechtsgeſchäft

möglichteit zahlen zu müſſen, größer geworden ſet und alſo nicht. (Urt. des IV. ZS. vom 25. Januar 1917

er deshalb höchſtens Sicherheit gegen den &intritt IV 328/16). Schie ...

dieſer größeren Gefahr fordern könne. Die Möglich

leit, Erſaß aus den Grundſtüden zu erlangen, iſt bes

reits endgültig weggefallen und gerade dadurch iſt

der Kläger ſchon ieft geſchädigt. Es tommt deshalb B. Strafſachen.

auch nicht, wie das Berufungsgericht weiter meint,
I.

auf den Betrag an , den die ehemaligen Hypothekens

gläubiger von dem Aläger mit Rütſicht auf ſeine Das Berordnungerecht des Militärbefehlshaberd gibt

jebige ,nach der Annahme des Berufungsgerichts ſchlechte dieſem nicht die Befugnis ,einer Behörde die Zuſtändige

Bermögenslage beizutreiben vermöchten. Denn die teit zur Abnahme von Berſicherungen an Gides Statt bei
legtere iſt immer die tatſächlichen Behauptungen zulegen . Aus den Gründen: Der Angell. hat,

des Klägers als richtig unterſtellt -, ſoweit fie durchſie um Webſtoffe für ſeinen Betrieb zu erlangen, auf dem

den Wegfal der zur Dedung der Hypothefen auss vom komm .Generaldes . . AK, 8 vorgeſchriebenen Form

reichenden Grundſtüde hervorgerufen iſt, eine Folge blatte, deſſen wahrheitsgetreue Ausfüllung vomMilis

des ſchadenbringenden Ereigniſſes, und der Kläger tann tårbefehlshaber unter ħinweis auf die Folgen des

4081
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8 9 b BelZuſto . angeordnet war, der Kriegsrohſtoff- / ſchrift ergangenen polizeilichen Anordnung des Be:

abteilung des Preuß. Ariegsminiſteriums gegenüber zirksamts G. ( übereinſtimmend mit dem Begriff der

an Eides Statt verſichert, daß er die 5000 m Stoff zu Beſtellung i. S. der GewO .) iſt nicht verkannt. Bon

der ihm übertragenen Militärlieferung benötige und der Beſtellung eines Händlers zum Abſchluß eines

verwenden werde ,während er in Wirklichkeit dazu nur Geſchäftes iſt die an die Algemeinheit ſich wendende

2000 m Stoff nötig hatte und verwenden wollte , den öffentliche Ankündigung der Gelegenheit zu einem ge

Reſt aber zu anderen Zweden beſtimmt hatte. Hierin däitsabſchluß weſentlich verſchieden und es kann auch

lag allerdings nicht nur ein Verſtoß gegen das Ver- nicht davon geſprochen werden, daß eine derartige

bot des Militärbefehlshabers, ſondern auch ein Ber- Zeitungsanfündigung eine Beſtellung von Bändlern

gehen gegen § 156 StGB., wenn die Kriegsrohſtoff- l enthalte. Eine Beſtellung muß ſich begriffsgemäß an

abteilung des Kriegsminiſteriums zur Abnahme der- eine beſtimmte Perſon wenden, da durch ſie die Her

artiger Verſicherungen an Eides Statt geſeßlich zuſtändig i ſtellung einer beſonderen, je nachdem rechtlich be

war. Das war aber nicht der Fall. Die Anordnungen deutſamen Beziehung zwiſchen dem Beſteller und dem

und Borſchriften , durch welche die StrRohſtAbt. errichtet Beſtellten bezweckt wird, die die Einleitung zum Abs

und mit Aufgaben und Befugniſſen ausgeſtattet worden ſchluß eines in ſeinen Einzelheiten bereits mehr oder

iſt, ſind amtlich im einzelnen nicht öffentlich bekannt weniger gelennzeichneten Rechtsgeſchäftes bilden ſoll

gegeben worden. Das Preuß. ArMin. hat erklärt, (RG . 19, 281 ) . Bei der öffentlichen Ankündigung der

das ſie als Abteilung des ArMin. durch Verwaltungs- Gelegenheit zu einem Geſchäftsabſchluß fehlt es an

anordnung des KrMiniſters eingerichtet worden iſt und der øerſtellung einer ſolchen Beziehung zwiſchen dem

daß die Befugnis, eidesſtattliche Verſicherungen ent- Ankündigenden und irgendeiner andern Perſon. Hier

gegenzunehmen, durch eine allgemeine Verordnung weder bleibt es zunächſt völlig im Ungewiſſen , ob überhaupt

dem KrMin. noch der ArRohſtAbt. insbeſondere beige- ein Geſchäftsluſtiger von der Ankündigung Kenntnis

legt worden iſt. Dadurch aber, daß der Militärbefehls- nimmt und ihr Folge leiſtet. Lut jemand das und

haber die Verfügung über die beſchlagnahmten Stoffe ſucht er die ihm ſo bekannt gewordene Gelegenheit

von der eidesſtattlichen Verſicherung gegenüber der Roh- zum Abſchluß eines Geſchäftes auf, ſo geſchieht das

ſtoffabteilung abhängig machte, hat dieſe Abteilung des nicht, wie bei einer Beſtellung, zufolge einer durch

ArMin. nicht die geſebliche Befugnis zur Entgegennahme eine Aufforderung oder einen Auftrag zwiſchen ihm

derartiger Berſicherungen erlangt. Den Militärbefehls: und dem Anfündigenden geſchaffenen Beziehung, die

habern kommt auf Grund des BelZuſto. eine Gewalt ihn zu der Erwartung berechtigen würde, daß er und

ſolcher Art nicht zu . Um eine Zuſtändigkeit mit Wirkſam- nur er die von ihm gewünſchte Gelegenheit zu einem

leit für das Reichzu ſchaffen, bedurften ſie entweder der Geſchäftsabſchluß auch wirklich vorfinden werde, ſon

geſetzgebenden Gewalt oder der Befugnis, die Stelle, dern er muß damit rechnen , daß ihm ein anderer zu

der fie ſolche Aufgaben und Zuſtändigkeiten übertragen vorkommen wird und damit für ihn die Gelegenheit

wollen, hier das KrMin ., zu organiſieren und mit zu einem Geſchäftsabſchluß geſchwunden iſt. Tritt das

Rechten und Aufgaben auszuſtatten. Beides fehlte ein, ſo iſt jedenfalls weiterhin ein Gegenſtand für

nach dem Geſetz dem hier in Betracht kommenden einen Handel auf Grund der Ankündigung nicht mehr

Militärbefehlshaber. Ihm ſtand innerhalb ſeines vorhanden und kann für den zu ſpät tommenden

Korpsbezirts nach § 4 Welzuſto. die vollziehende Ges Händler von einem Handel und Geſchäftsabſchluß auf

walt zu. Innerhalb dieſes Bereichs hatten die bürger- vorherige Beſtellung keine Rede mehr ſein . Die Tätig

lichen Behörden ſeinen Anordnungen zu folgen, inner- keit jedes zu ſpät kommenden Händlers bleibt eben

halb dieſes Bereichs tonnte er Verbote i . S. des § 9b dann auf das beſchränkt, was die auf eine öffentliche

erlaſſen. Die Verleihung von Befugniſſen an das Ankündigung hin erfolgende Tätigkeit jedes Händlers

Str Plin . lag außerhalb eines Amtsbereichs. Damit ihrem hier in Betracht kommenden Weſen nach über

iſt zwar nicht ausgeſprochen , daß das Verlangen des haupt und allein iſt, nämlich das bloße Aufſuchen

komm. Generals, Verſicherungen an Eides Statt gegen- einer Gelegenheit zu einem Geſchäftsabſchluß . Jſt

über der Rohſtoffabteilung des KrMin . abzugeben , ges aber bei verſpätetem Erſcheinen des Händlers die An

ſekwidrig oder wirkungslos geweſen ſei . Denn die nahme eines Handels auf vorgängige Beſtellung und

Anordnung konnte unter der Vorausſeßung ergangen darnach die Annahme einer auf vorgängige Beſtellung

ſein , daß die KrRohſtAbt. zur Entgegennahme ſolcher entwickelten Tätigkeit ſchlechthin ausgeſchloſſen , dann

Verſicherungen zuſtändig iſt oder wird, und ſie enthielt fann auch ein bloß auf eine öffentliche Ankündigung

unter allen Umſtänden das unter dem Schuße des hin geglückter Geſchäftsabſchluß nicht auf einevor

$ 9b Geſ. ſtehende Gebotzur wahrheitsgemäßen Abgabe gängige Beſtellung zurückgeführt werden. (Irteil des

der Erklärung. Mit Müdjicht hierauf begegnet es I. SIS . vom 18. Dezember 1916, 1 D 541/16 ).

feinem Bedenken, daß der Ángell. auf Grund des F.

8 9 b und nur auf Grund dieſer Geſeßesvorſchrift ver

urteilt worden iſt. ( Urt. vom 12. Dezember 1916,
III .

5 D 394/16) . E. Zum Begriffe ,, Schlachtidwein " i. S. der BRBD.

vom 14. Februar 1916 zur Regelung der Preiſe für

Schlachtſchweine und für Schweinefleiſd (RGBI. S. 99) ;

iſt es von Belang, daß das Tier erſt noch gemäſtet

Gine ſich an die Algemeinheit wendeude öffentliche werden ſoll ? Aus den Gründen : Das LG. hat

Aufündigung der Gelegenheit zueinem Geſchäftsabſchluß feſtgeſtellt, daß das Schwein ſchon über acht Monate

iſt teine Beſtellung i. S. de $ 20 Abſ. 3 Biebjo . alt und faſt 80 kg ſchwer war und daß es nicht zu

Das Bezirksamt 6. ordnete auf Grund der SS 18, 20 Zuchtzweden oder anderen Zweden , ſondern zu dem

Viehſo . wegen Ausbruchs der Maul- und Klauenſeuche Zweď , um es nach kurzer Zeit zu ſchlachten , gekauft

an , daß der Handel mit Klauenvieh ohne vorherige und verkauft worden iſt, auch tatſächlich ſchon Schlacht

Beſtellung und ohne Begründung einer Niederlaſſung wert hatte . Dieſe Feſtſtellungen genügen für die An

außerhalb des Gemeindebezirts den Händlern verboten nahme, daß es ſich um ein Schlachtſchwein handelte.

ſei . Bald darauf erſchien in einem Lokalblatt in G. Ein Rechtsirrtum kann auch darin nicht gefunden

die Anzeige: „ Kälberkuh zu verkaufen in øs.-Nr. 17 werden, daß das LG , annahm,der Umſtand, daß der

in L.“ Auf dieſe Anzeige hin hat ſich der Angeklagte Käufer beabſichtigt habe, das Schwein nicht ſofort zu

nach L. begeben und die Kuh gekauft. Er wurde hie- ſchlachten , ſondern noch einige Zeit einzuſtellen und

wegen beſtraft und die Reviſion zurückgewieſen. zu mäſten, hindere nicht, das Schwein als Schlacht

Aus den Gründen : Der Begriff der Beſtellung ſchwein anzuſehen . Schlachtreifes Vieh , das zur Schlach

i . S. des § 20 Viehíd , und der auf Grund dieſer Vor- tung verkauft wird, kann auch dann noch als Schlacht

4058
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vieh zu erachten ſein, wenn der Käufer es zur Ver: Oberſte8 Landesgericht.

beſſerung ſeines Schlachtwerts vor der Schlachtung
noch einige Zeit zu füttern gedenkt. Wohl wird von A. Zivilſachen.

einem Verkauf von Schlachtſchweinen dann nicht die
I.

Rede ſein können , wenn die verlauften Tiere nicht als

bald, d. h . nicht in abſehbarer Zeit, geſchlachtet werden, Der Gläubiger eines Abweſenden hat an der Giu :

ſondern erſt noch durch ein länger dauerndes Mäſten leitung einer Abweſenheitspflegſchaft nicht nur ein wirt:
ichlachtreif gemacht werden und dann ſpäter vom Käufer idaftlide8, ſondern and ein rechtliche Intereſſe. Für

oder nach Weiterveräußerung von einem anderen ges die Anordnung einer folden Pflegidhaft iſt allerdings

ſchlachtet werden ſollen. Denn in dieſem Falle ſteht in erfter Linie das Échukbedürfnis des Abweſenden

die Mäſtung als Zweď im Vordergrunde. Allein das maßgebend ; fie wird aber nicht dadurch unzuläſfig, daß
hat nach dem Jnhalte der Urteilsgründe das lg. nicht fie auch einem Dritten , beſonders einem Gläubiger des

verkannt. Seine Auffaſſung geht nur dahin, daß unter Abweſenden dient, indem fie ihm die Grhebung einer

den gegebenen Umſtändenein Fal des Verkaufs zur Alage ermöglicht . Der Kaufmann Sc. hat bei dem

Mäſtung in ſolchem Sinne nicht vorlag, ſondern nur Amtsgerichte 3. die Anordnung einer Abweſenheits

von einer nebenſächlichen Ergänzungsmåſtung vor dem pflegſchaft für den Sandwirt Johannes K. beantragt;

in naher Zeit in Ausſicht genommenen , alſo als, I. ſchulde an ihn 3698,90 M und habe dieſe Schuld auch

baldigen Schlachten geſprochen werden könne. Ein als richtig anerkannt. Er ſei im Jahre 1914 ins Feld
Rechtsirrtum iſt dabei nicht erſichtlich. Die Grenze zu gerüđt und werde ſeit dem 4. November 1914 vermißt.

ziehen, iſt in leßter Linie Sache des Catrichters. (Urt. Seine Frau, mit der er in allgemeiner Gütergemein

des V. ŠIS. Dom 6. Februar 1917, 5 Ď 13/1917) . ſchaft lebe, erkenne die Schuld nicht an und habe ers
E. klärt, daß ſie nichts bezahle. Er ſei deshalb genötigt

IV. für die Sicherheit ſeines Guthabens Sorge zu tragen ;

Hat jemand bei der Verftellung einer tognatähnlichen
für den Bermißten müſſe daher ein Abweſenheitspfleger

Flüſſigkeit gegen die nach $ 16 WeinG. erlaffenen Bor
aufgeſtellt werden . Das AG. hatden Antragkoſtenfädig

fchriften des Bundesrats verftoßen,ſodarfdie Einziehung rechtfertige, daßdie Bermögensangelegenheiten
desst.

abgewieſen, weil dieſer Tatbeſtand nicht die Annahme

der Flüffigteit (89 31 mit 26 Nr. 1 WeinG .) nicht um

debwillen unterbleiben , weil die Flüſſigkeit zum Teil
der Fürſorge durch Beſtellung eines Abweſenheits

pflegers bedürfen, die Beſtellung vielmehr zur Folge
idon bertauft und angewiß ift, unter welcher Bezeich.

nung der Heft verkauft werden ſollte. Aus den
hätte, daß der Abweſenheitspfleger als Vertreter des

Á, verklagt und verurteilt und ſo unter Umſtänden
Gründen : Der Angell. hat aus 327 1 fognak

die Bermögensverhältniſſe des Pfleglings verſchlechtert
und 1400 1 Scherry unter Zuſaß von Waſſerleitungs

waſſer und Effen ; etwa 70001 einer tognafähnlichen
würden . Die Anordnung einer Abweſenheitspflege nur

Flüſſigteit hergeſtellt und davon ungefähr 5000 I als
zu dem Zweđ, dem Gläubiger eine Klage und die Er

Rognatverſchnitt in den Handel gebracht,während die
wirkungeines Urteils zu ermöglichen, wäre fohin eine

übrigen 2006 1 noch in ſeinem Keller liegen . Das 1G.
Umgehung des RG.vom4. Auguſt 1914 (RGBl. S. 328

Nr. 4437 ), unter deſſen Schuß št. als Kriegsteilnehmer
führt aus, daß nach der BRVD, vom 27. Juni 1914

Waſſerleitungswaſſer und Eſſenz überhaupt nicht,
ſtehe. Es müſſe dem Antragſteller überlaſſen bleiben ,
entweder nachzuweiſen, daß die Frau des K. deſſen

Scherry nicht in folcher Menge bei der Herſtellung von
Kognat verwendet werden darf, und verurteilt den

Vertreterin i . S. des § 3 Abſ. 1 Biff. 2 dieſes Geſekes

Angell. wegen Zuwiderhandlung gegen dieſe Vorſchriften
fei , oder aber die Beſtellung eines Vertreters nach § 1

auf Grund der 88 16 , 26 Nr. 1 Weino. zu 500 M
Bef, vom 14. Januar 1915 (NOBI. S. 17 Nr.4607)

Geldſtrafe. Das nach dem Urteil geſegwidrig herges
oder Todesertlärung nach der Bet. vom 18. April 1916

ſtellte Getränt gemäß § 31 Weing. einzuziehen aber
(ROBI . S. 296) zu beantragen. Die Beſchwerde des

hält das 16. nicht für möglich, weil die verkauften
Sch. wurde als unzuläſſig verworfen. Sch . ſet nicht

nach § 20 FOG. beſchwerdeberechtigt; denn auf die
50001 nicht mehr vorhanden ſeien, vom Reſt aber,

der nicht als fognakverſchnitt bezeichnet ſei, nicht feſt
Anordnung einer Abweſenheitspflegſchaft über einen

geſtellt werden fönne, daß der Angefl. ihn als Kogs
Schuldnerhabe deſſen Gläubiger tein Recht, und die

natverſchnitt und nicht etwa als irgendein geiſtiges
Beſtimmung des § 20 Abſ. 2 a . a. D. ſchlage hier über

Getränt in den Verkehr bringen wollte. Mit Recht
haupt nicht ein . Auf g 57 Abſ. 1 Nr. 3 tonne Sch.

aber ein Beſchwerderecht nicht gründen, weil ſein
rūgt der Sta ., daß durch die Ablehnung der Ein

ziehung der § 31 Weing. verleßt iſt. Nicht, weil er
Intereſſe an der Aufſtellung des Pflegers kein recht

5000 1 gefälſoten Rognat als Stognafverſchnitt in Ber.
liches, ſondern nur ein wirtſchaftliches ſei. Auf die

weitere Beſchwerde des Sch. hin wurde die Sache
kehr gebracht hatte, iſt der Angell. durch das inſoweit

rechtsträftige Urteil beſtraft worden und ebenſowenig,
unter Aufhebung der Vorentſcheidungen an das AG.

zurüdverwieſen.
weil er Trinkbranntwein, dem nach § 18 Wein&. der

Aus den Gründen : Ein Beſchwerderecht nach
Name Sognat oder Kognakverſchnitt nicht zufam , im

geſchäftlichen Verkehr als Kognak oder Kognafverſchnitt
§ 20 FOG. ſteht dem Sch . aus dem ſchon vom Be

bezeichnet hätte, ſondern, weil er bei der Herſtellung
ſchwerdegericht zutreffend hervorgehobenen Orund allers

von 7000 1 tognatähnlicher Flüſſigkeit vorſäßlich den
dings nicht zu . Auch iſt es richtig, daß ein nur wirts

auf Grund des8 16 WeinG. vomBundesrat erlaſſenen
ſchaftliches Intereſſe an der Aenderung einer die An

Borſchriften zuwidergehandelt hat. Das ergibt ſich
ordnung einer Pflegſchaft ablehnenden Verfügung zur

Begründung des Beſchwerderechts aus § 57 Abſ. 1
aus dem Zuſammenhange des Urteils mit genügender

Nr. 3 FOG. nichtgenügt. Allein die bloße Feſtſtellung,
Sicherheit. Nur ein Fallder Verurteilung auf Grund

daß der Beſchwerdeführer an der Aenderung tein rechts
des § 26 Nr. 1 Weing. liegt ſonach vor. Für dieſen

liches, ſondern nur ein wirtſchaftliches Intereſſe habe ,
Fall aber verfügt 8 31 zwingend, daß neben der Straße

auf die Einziehung der Getränke zu erkennen iſt,

vermag für ſich allein die Verſagung des Beſchwerde

die den im § 26 Abſ. 1 Nr. 1 bezeichneten Vorſchriften
rechts nicht zu rechtfertigen , wenn wie hier die Richtig

feit der Feſtſtellung nicht ohne weiteres flar zutage
zuwider hergeſtellt worden ſind. Der Umſtand , daß das

Getränt zumTeil ſchonveraußert und deshalb info- lich seinundumgeehrt.Eswirddiesſogar in der
liegt . Wirtſchaftliche Intereſſen fönnen zugleich rechts

weit wahrſcheinlich nichtmehr erreichbar iſt, ſteht der

Einziehung nach dem Geſeß nicht im Wege (vgl.
Hegel zutreffen und nur ausnahmsweiſe anders ſein .

MOSt. 39, 281). (Urt. vom 12. Dezember 1916, 5 D
Das Beſchwerdegericht hätte daher vor allem auch

511/16) . E.
näher darlegen müſſen , aus welchen Gründen es den

Ausnahmefall für gegeben erachtete. Die Unterlaſſung4088
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dieſer Darlegung würde an ſich ſchon die Aufhebung Abweſenheitspflegſchaft nur das Schußbedürfnis des

ſeiner Entſcheidung wegen Verlegung der Vorſchrift Abweſenden maßgebend iſt (vgl. Slg. n . F. Bd. 9

in 25 FØ6. rechtfertigen . Dieſe iſt aber auch ges S. 366), ſo ſchließt doch der Umſtand, daß die An

boten, weil nach der Sachlage ſchon jeßt feſtſteht, daß ordnungzugleich einem Dritten,beſonders einem Gläubis

bei dem Beſchwerdeführer ein rechtliches Intereſſe i . S. ger des Abweſenden dienlich iſt , dieſe nicht aus. Selbſt

des § 57 a. a. D. vorliegt. Ein rechtliches Intereſſe dann, wenn es ſich um die Beſtellung eines Pflegers

iſt ſtets vorhanden, wenn zwiſchen dem Antragſteller zur Ermöglichung einer Klageerhebung gegen den Ab.

und dem , gegen den ſich derÄntrag auf Anordnung weſenden handeln würde, entſpräche es nicht deſſen
oder Aufhebung einer Pflegſchaft richtet , gefeßlich ges wahren Intereſſen und der Aufgabe des Vormunds

regelte Beziehungen beſtehen und die Anordnungoder ſchaftsgerichts, die Erhebung des Rechtsſtreits durch

Aufhebung der Pflegſchaft auf dieſe Beziehungen von die Berweigerung der Beſtellung des Pflegers zu ver

rechtlich erheblichem Einfluß iſt (vgl . Sammlung n . F. hindern . Die Beſtellung müßte vielmehr beim Vor

Bd. 14'S . 477 u. 15 S. 438 ; Schlegelberger, FØ6. [2] handenſein der Vorausſeßungen des 1911 BOB. auch

8 57 Nr. 3 Bem. II 2b S. 404 und § 34 Bem . IIÌ I dann erfolgen , wenn das Vormundſchaftsgericht den

S. 304, und Schneider, FOG. [ 2] $ 57 Bem . 6 S. 97) . in dem Rechtsſtreit geltend zu machenden Anſpruch

Dies trifft hier zu. Zwiſchen K.und Sch .beſteht ein für unbegründet erachten würde (vgl. Slg. n . F.

vom Gefeße geregeltes idhuldrechtliches Verhältnis, Bd. 1 S. 262). Die Bet. über die Vertretung der Str.

vermöge deſſen die daraus erwachſenen Anſprüche nach vom 14. Januar 1915 iſt zur Ergänzung des Kriegs

den Beſtimmungen des bürgerlichen Rechts verfolgt teilnehmerſchußgeſekes ergangen und bezieht ſich, wie

und durchgefegt werden können . Fraglos iſt hienach icon ihre Ueberſchrift erſehen läßt, gleichfalls nur

der Gläubiger Sch . befugt , auf Zahlung oder Sichers auf anhängige bürgerliche Rechtsſtreitigkeiten Sie

ſtellung ſeiner anerkannten Forderung zu dringen, und tommt daher für die Entſcheidung in gegenwärtiger

wenn er dieſes Ziel vorerſt auf dem Wege der Ver- Sache ebenſowenig in Betracht, wie das ArtSchuß8.

handlung mit einem vom Bormundſchaftsgericht auf- ſelbſt. Inwieferne aber die Möglichkeit, die Lodes

zuſtellenden Abweſenheitspfleger zu erreichen ſucht, erkläcung des I. herbeizuführen, ein Kindernis gegen

das Gericht aber die Beſtellung des Pflegers ablehnt, die Beſtellung eines Abweſenheitspflegers für die hier

dann hat er an der Aenderung der Verfügung des in Frage ſtehende Vermögensangelegenheit bilden

Gerichts nicht nur ein rein wirtſchaftliches , ſondern könnte, iſt nicht abzuſehen . (Beſchl. d . I. ZS. vom
auch ein rechtliches Intereſſe, weil die ablehnende Ver- 27. Januar 1917, Reg. III Nr. 3/1917). M.

fügung nachteilig auf ſeine rechtlichen Beziehungen zu

feinem Schuldner einwirkt. Da das Beſchwerdegericht

dies vertannt hat, war deffen Beichluß aufzuheben.
II.

Aber auch die Verfügung des Vormundſchaftsgerichts Berechtigung zur Beſchwerde gegen dieAufſtellung

iſt nicht haltbar. Sie beruht zwar auf der Annahme, eines Pflegersfür die Perſon der Geſchwiſter des Be

daß ein Anlaß zur Aufſtellung eines Abweſenheits: Ichwerdeführere. Das Beſchwerdegericht muß fich vor der

pflegers für die Vermögensangelegenheiten des K. wegen fachlichen Würdigung der Beſchwerde ſchlüſſig machen, ob

Mangels eines Fürſorgebedürfniſſes gemäß § 1911 BOB. dieſe zuläffig iſt, auch wenn ſie ſich nach ſeiner Meinung

nicht beſtehe; aber ihre Begründung vermag die Ent- als unbegründet zur Übweiſungeigaet. Ein Verſtoßgegeu

ſcheidung nicht zu tragen. Vor allem kann von einer $1779 ub. 1u . 2BGB. begründeteine Geſetzeeberlegung,

Umgehung des ArТSchuko.s vom 4. Auguſt 1914 zum die zur Entlaſſung des Vormunds oder Pflegere führt, anch

Nachteile des A. keine Rede ſein . Nach der Begründung wenn die Vorausſegungen des $ 1886 BGB. nicht vor
dieſes Antrages ſtrebt Sch . nicht die Aufſtellung eines liegen. (FOG. 88 20, 57 Abſ. 1 Nr. 9, BOB. SS 1915 ,

Pflegers für die Vermögensangelegenheiten des A. im 1916, ZPO. 88 574, 575) . Die am 13. April 1916 vers

aligemeinen an , ſondern nur eine Sicherſtellung ſeiner ſtorbene Kaufmannswitwe A. D. iſt von ihren fünf Kins

hier fraglichen Forderung auf gütlichem Wege unter dern, von denen zwei noch minderjährig ſind, beerbt

Vermeidung eines Prozeſſes, wofür ihm nach ſeiner Dar- worden . Für die Minderjährigen wurde der als Unter

ſtellung als der geeignetſte Weg die Aufſtellung eines offizier im Feld ſtehende und damals vorübergehend

Abweſenheitspflegers erſcheint, da die Frau des K. beurlaubte Miterbe H. D. als Vormund beſtellt. Debo

jede Zahlung und Verhandlung ablehnte. Noch klarer terer iſt, nachdem die Erben erklärt hatten, daß ſie

iſt dieſe Abſicht in der bei dem Vormundſchaftsgericht die Mitwirkung des Gerichts bei der Auseinander
eingelegten und dieſem daher gleichfalls zur Kenntnis feßung des Nachlaſſes ablehnen, zu ſeinem Truppen:

gekommenen Beſchwerde des Hechtsanwalts St. vom teil zurüdgekehrt und ſeitdem verſchollen. Später er:

19.Dezember 1916 kundgegeben, in der unter Bezug- klärte die Miterbin Frieda B., daß ſie die Erben

nahme auf die mitvorgelegten Briefe des St. an die gemeinſchaft nicht fortſeßen könne, ſondern Ausein

Frau des A. ausdrüdlich hervorgehoben iſt, „ daß der anderſetung des Nachlaſſes verlange, da die Forts

Gläubiger Sch. dieſe durchaus nicht drüden, ſondern Tegung derGemeinſchaft fie und ihre minderjährigen

nur die Ordnung der in Mede ſtehenden Verhältniſſe Geſchwiſter zugunſten des Miterben 6. D. ſchädige.

herbeiführenwolle und daß dieſe Drdnung durchZahs Dem gegenüber erklärte Rechtsanwalt Dr. S. als an

lung oder Sicherſtellung des Guthabens des Sch . er- geblich mündlich von 6. D. bevollmächtigt, daß er der

folgen könne, ohne daß ein Prozeß geführt wird “. Auseinanderſeßung desNachlaſſes widerſprechen müſſe.

Nach dieſen Aeußerungen lag es dem Antragſteller Da ſich inzwiſchen die Notwendigkeit ergeben hatte,

ferne, die Aufſtellung eines Abweſenheitspflegers auch die Böſchung zweier zum Nachlaß gehöriger Bypos

zu dem Zweđe zu betreiben, damit dieſem als Ver- theken zu bewilligen , wurde Mú. Dr. S. als Pfleger

treter des A. eine Klage zugeſtellt werden tönne und der beiden Minderjährigen „für die Dauer der Striegs

auf dieſe Weiſe die Verurteilung des leßteren im behinderung des Vormunds H. D.“ und zugleich als

Prozeßweg ermöglicht oder erleichtert werde. Das Abweſenheitspfleger des Beßteren „ zur Abgabe der

ArТSchuß8. betrifft aber, ſoweit es nicht beſondere Döſchungserklärungen “ beſtellt. Der vorher einver

Regelungen, wie in den S8 5 , 7 und 8 enthält, von nommene Ehemann der Frieda B. hatte die Uebers

denen aber hier keine in Betracht kommt, nur rechts- nahme der Pflegſchaft abgelehnt und erklärt, daß er

hängige Verfahren in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten, einen zur Uebernahme bereiten Verwandten nicht wiſſe.

die nach den Beſtimmungen der ZPO. zu erledigen ſind. Gegen die Aufſtellung des RA. Dr. S. als Pfleger

Eine Umgehung dieſes Geſekes durch die Beantragung legte Frieda B. Beſchwerde ein, da dieſer die Erb

oder Anordnungeiner Abweſenheitspflegſchaft aufGrund laſſerin ineinem vonder Beſchwerdeführerin mit ihr

des § 1911 BOB. iſt daher ausgeſchloſſen. Wenn es auch geführten Prozeß vertreten habe, da er ferner jeßt

grundfäßlich richtig iſt, daß für die Anordnung einer noch Vertreter des Ø . D. und einer weiteren Miterbin

O
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fet und demnach der nötigen Unbefangenheit ermangele . lich etwa der Unterſtellung der Wahrheit einer mit

Als Pfleger wurde der Ingenieur Gr., ein Bruder der Beweis vertretenen jedoch für die Endentſcheidung

Erblaſſerin , vorgeſchlagen .Das 16. hat die Beſchwerde dom Richter aus Rechtsgründen für unerheblich ers
als unzuläſſig verworfen, da durch die Aufſtellung achteten Tatſache, iſt , da es ſich hier um die Feſt

des Dr. S. als Pfleger ein Mecht der Frieda B. nicht ſtellung einer Brozeßvorausſegung und um zwingendes

beeinträchtigt worden ſei, die Beſchwerdeführerin fich Recht handelt, nicht ſtatthaft. Das 18. hatte zu der
nur deshalb beſchwert fühle, weil die Aufſtellung des obigen Frage beſtimmt Stellung zu nehmen ; dennvon

Dr. S. ihre Intereſſen derleße und ihr deshalb ein ihrer Beantwortung hing der Fortgang des Ver

Beſchwerderecht gegen dieamtsgerichtlichen Verfügungen fahrens und das Schidſal des Hechtsmittels in erſter
weder nach §20 noch nach §57 Nr. 9 FOG. zuſtehe. Linie ab, gleichviel ob die Beſchwerde ſachlich be

Die weitere Beſchwerde der Frieda B. wurde, ſoweit gründet war oder nicht und ſich durch ſachliche Verbe

fie gegen die nur die Ordnung einer Vermögensangesicheidung einfacher und kürzer erledigte als durch vors
legenheit begwedende Aufſtellung des Dr. S. als Abs herige Feſtſtellung ihrer Zuläſſigkeit unter Anwens
weſenheitspfleger des 8.D. gerichtet war, mangels dung des $ 12 FOG. Durch die unterlaſſung dieſer

eines Beſchwerderechts als unzulaffig zurüdgewieſen beſtimmten Stellungnahme hat das 26. außer dem

(SS 1915, 1916, 1779 BOB., 88 20,57 Abſ.1 Nr. 9 FOG.) ; $ 575 ZPO. noch den ebenfalls entſprechend anwend
im übrigen wurde die Sache unter Aufhebung des baren § 574 SPD. ſowie den § 57 Abſ. 1Nr.9 FOG.

angefochtenen Beſchluſſes an das BG. zurüdverwieſen. durch Nichtanwendung verlegt. Da der Beſchluß auf
Dr. S. ſei nicht bloß zur Beſorgung der Bermögenss dieſen Gefeßesverleßungen beruht, war er ohne weis

angelegenheiten, ſondern auf die Dauer der Ariegs. teres aufzuheben. Die Nachprüfung ſeiner fachlichen
behinderung des Vormunds auch für die Perſon der Begründung iſt, du es an der erforderlichen Prozeß

Kinder zum Pfleger beſtellt. Als Schweſter der dop- vorausſeßung für dieſe Begründung fehlt, ausge

pelt verwaiſten Pfleglinge habe die Beſchwerdeführerin ſchloſſen. 2. Die Berfügung des AG.š war gleichfalls
ein wohlbegründetes Intereſſe daran, wer als Pfleger aufzuheben. In dem Beſchluſſe des Senats vom

für ihre minderjährigen Geſchwiſter beſtellt werde. Die 22. Dezember 1916 iſt ſchon eingehend dargelegt, daß

Feſtſtellung des 10.8, daß ſie ſichgegen die Beſtellung der Frieda B. das Recht der Beſchwerde gegendieſe
des Dr. S. als Pfleger nicht um die Geſchwiſter, fons Berfügung zuzuſprechen ſei , falls ſich nicht die Akten

dern nur um ihrer ſelbſt willen beſchwert habe, ſtehe lage in dieſer Richtung nachträglich zuungunſten der

mit der Attenlage in Widerſpruch ; das 10. habe, Beſchwerdeführerin infolge etwaiger weiterer Ermits

wenn es nicht ſchon mit Rüdſicht auf den damaligen telungen oder Beweiserhebungen ändern würde. Dieſer
Stand der Sache der Beſchwerdeführerin ein Beſchwerdes Fall iſt nicht eingetreten ; es ſteht alſo die Zuläſſig

recht aus § 57 Abſ. 1 FOG. habe zuerkennen wollen, keit der Beſchwerde ießt außer Zweifel und das Ge

zum mindeſten alle Beranlaſſung gehabt, gemäß § 12 richt der weiteren Beſchwerde iſt nunmehr in der Lage,

a. a . D. noch weitere Ermittelungen zu veranſtalten die amtsgerichtliche Verfügung an Stelle des 16.8
und weitere Beweiſe zu erheben (Beſchl. des I. ZS . fachlich zu prüfen. Die Hechtslage iſt jetzt die gleiche,

vom 22. Dez. 1916 Neg. III 85/1916 ). Das 1o. wies wie wenn das 16. die Beſchwerde als unzuläſſig ver

nundie Beſchwerde , ſoweit ſie darauf geſtüßt iſt, daß worfen , das Gericht der weiteren Beſchwerde ſie aber
die Beſtellung des Dr. S. die perſönlichen Intereſſen für zuläſſig erklärt hätte. Die Prüfung hat ergeben,

der Beſchwerdeführerin derleße, als unzuläſſig , im daß die Verfügung jachlich nicht gerechtfertigt iſt. Die
übrigen aber als unbegründet zurüd. Auf die weitere Beſtellung des Dr. S. als Pfleger iſt nur damit bes

Beidwerde der Frieda B. wurde auch dieſer Beſchluß. gründet, daß ihr, ſoviel ermittelt, teiner der in den

ſowie die Verfügung des AG.s,durch die Dr. S. als ŠS 1780—1784 BOB. bezeichneten finderungsgründe
Pfleger der Minderjährigen beſtellt wurde, aufgehoben . entgegenſtehe. Darnach hat das ÁG. bei der Bes

Uus den Gründen : 1. Die Rechtsauffaſſung ſtellung des Dr. S. gegen die Vorſchriften der SS 1915

des Gerichts der weiteren Beſchwerde war für das und 1779 Abſ. 1 u . 2 BGB. verſtoßen . Zwar ſteht bei

IG. gemäß § 575 BPD., deſſen Beſtimmung im Ver- einer Pflegſchaft nach § 1909 Abſ. 1 S. 1 BOB. die

fahren der freim .Gerichtsbarkeit entſprechend anzu: Auswahl des Pflegers grundſäßlich im Ermeſſen des

wenden iſt, bindend (vgl. Schlegelberger , FOG. [2] Vormundſchaftsgerichts, aber dieſes Ermeſſen iſt durch
§ 29 Bem. VI Nr. 11 und Seidel, FGG. (2] § 27 Bem . 5 die Anordnungen in g 1779 Abſ. 1 u. 2 a. a . D. ein
und die dort. Angef.). Hiernach konnte das lo, in geſchränkt. Beicht das Gericht ohne hinreichenden

ſeiner neuen Entſcheidung entweder ſeinen früheren Grund von dieſen Weiſungen ab, ſo begründet das,

Standpunkt aufgeben , die Beſchwerde nach § 57 Ábf. 1 da es ſich hier nur um eine Ordnungsvorſchrift hans
Nr. 9 FOG. für zuläſſig erklären und ſie ſachlich wür- delt, zwar nicht die Mechtsunwirkſamkeit der Beſtellung

digen , oder nach weiteren Ermittelungen und allen- des Vormunds oder Pflegers, wohl aber eine Geſekes

faus veranlaßten Beweißerhebungen die Beſchwerde verleßung, die zur Beſchwerde berechtigt und, falls

neuerdings mit entſprechender Begründung als un- dieſe für gerechtfertigt erachtet wird , die Entlaſſung

zuläſſig verwerfen. Keinesfalls war es aber berech- des Vormunds oder Pflegers nach ſich zieht, ohne
tigt, die Frage, ob Frieda B. fich nur um ihretwillen Rüdſicht darauf, ob die Vorausſegungen des § 1886

oder auchum ihrer beiden minderjährigen Geſchwiſter BOB. vorliegen oder nicht (Staudinger, somm . [7 !8]

willen beſchwert habe, offen zu laſſen und das Rechts- $ 1779 Bem . 2 und RGRKomm . [2] § 1779 Bem. 2).

mittel aus fachlichen Gründen inſoweit als unbes Nach den altenmäßigen Feſtſtellungen hat aber das

gründet zurüđzuweiſen , als, wie es ſich ausdrüđt, AG . hier unter allen Umſtänden die im Abſ. 1 u . 2

aus der Beſchwerde im Zuſammenhange mit der S. 3 des § 1779 gegebene Weiſung nicht beachtet. Es

Attenlage fich ergeben könnte, daß Beweggrund der durfte ſich nicht mit der Erflärung des Ehemannes B.
Beſchwerde auch die Sorge der Frieda B. um ihre zufrieden geben , daß dieſem andere zur Uebernahme

unmündigenGeſchwiſter iſt“. Denn damit hat das iG . der Pflegſchaft bereite Verwandte der fürſorgebedürf

gegen den allgemein anertannten, auch in der freiw . tigen Kinder nicht bekannt ſeien , ſondern es war, wollte

Gerichtsbarkeit geltenden Grundſatz verſtoßen, daß vor es der geſeblichen Vorſchrift genügen, verpflichtet, noch
der Feſtſtellung der Zuläſſigkeit eines Rechtsmittels weitere Ermittelungen nach den Verwandten und Vers

das Gericht niemals in die Sachwürdigung eintreten ſchwägerten der Mündel, vor allem unter Angehung

darf (vgl.Schlegelberger a. a. D. $ 25 Bem .I Nr. 1 , des Gemeindewaiſenrats ($ 1849 BGB. u. 88 5 u. 37
2 u. 5 , Bem . II Nr. 7 u. VI, Nr. 11 ; Joſef, Behrb . bayer. Bormundicho .) anzuſtellen, zumal ihm nach

des VerfFGG. Kap. 24 S. 213 B und Gaupp - Stein, $S 1785, 1787 Abſ. 2 u . 1788, 1915 BOB. die geeig

BBD. [10 ] 8 535 Bem. I und die dort. Ungef.) . Eine neten Mittel an die pand gegeben ſind, einer grund

Unterſtellung der Zuläſſigkeit des Mechtsmittels, ähn- loſen Verweigerung der Uebernahme der Pflegſchaft
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wirkſam zu begegnen . Zu ſolchen weiteren Ermits fäßlichen Straftaten denkbar iſt. Daß die Angell.

telungen war das Bormundſchaftsgericht um io drins neben dem Unternehmer und ohne Zuſammenwirken

gender veranlaßt, als ihm aus den Nachlaßakten und mit ihm als fahrläſſige Täter zur Verantwortung ge:

den Schriftſäßen des Vertreters der Beſchwerdeführerin zogen werden können , iſt nach Bage das Falles auss

ſchon vor der Beſtellung des Dr. S. belannt war, geſchloſſen. (Urteil vom 4. Januar 1917, Mev .-Heg.

welche Intereſſengegenfäße zwiſchen den B.ſchen Ehes Nr . 413/16 ). Ed .

leuten und dem Dr. S. als Vertreter des 5. D. in

bezug auf die Auseinanderſeßung des Nachlaſſes der II .

Witwe D. beſtanden und daß dieſe gerade” darin

gipfelten,daß die B.ſchen Eheleute ſich und die beiden Ueber die Bedeutung und Iragweite des Urt. 144

Minderjährigen durch den Widerſpruch des Dr. S. Abſ. 2 PSIGB . Die angeklagten Meßgermeiſter in F.

gegen die alsbaldige Auseinanderſeßung benachteiligt ließen am 18. März 1916 dem Bürgermeiſter erklären,

erachteten. Hätte das Vormundſhaftsgericht die er: daß fie vom Montag den 20. desf. Mts. an ihren Betrieb

forderlichen Ermittelungen vorgenommen , ſo wäre einſtellen würden , falls die von ihnen vorgeſchlagenen

ihm ſchwerlich verborgen geblieben, daß in der Perſon Höchſtpreiſe nicht genehmigt würden. Šie Tchloſſen

des Ingenieurs Gr., eines Bruders der Mutter der auch, nachdem ſie ihre Fleiſchbeſtände noch verkauft

Pfleglinge, ein naher Verwandter vorhanden war, hatten , am 20. März ihre Läden und kauften fein Bien

der ſich vorausſichtlich als Pfleger geeignet hätte und ein, obwohl ſolches zur Verfügung ſtand, ſo daß fie

foon in der Beſchwerde gegen die Aufſtellung des von da ab Fleiſch zum Verkaufe nicht mehr bereit

Dr. S. als eine den ſämtlichen Miterben gleich nahes hatten. Das Oblg. billigte die Beſtrafung aus Art. 144

ſtehende unparteiiſche und zur Uebernahme dieſes Abſ. 2 ⓇStGB.

Ümtes bereite Perſönlichkeit vorgeſchlagen war.(Beſchl. Aus den Gründen : Art. 144 enthält nur

des I. ZS. vom 16. Febr. 1917 ; Reg. III Nr. 87/1917). Vorſchriften über die Art der Ausübung von Gewerbe

4069
M. befugniſſen , d . i. polizeiliche Maßnahmen ,dienach § 1

Gew D. zuläſſig ſind (OboħorSt. Bd. 3 S. 376 ). Er

iſt nicht, um der dort bezeichneten Gemerbetreibenden

willen, ſondern zum Schuße der Bevölkerung gegen

B. Strafſachen.
Eigenmächtigkeiten und Widfürlichkeiten erlaffen . Die

Vorſchrift in Abſ. 2 des Art. 144 wil verhindern, daß

I. durch plößliche unbegründete Einſtellung des Betriebs

einerſeits der Bevölkerung der Bezug der notwendigen

Wer iſt als Aufführer von Muſikſtüden uſw. i. S. Lebensmittel, anderſeits den Behörden die Maßnahmen

des Art. 33 BStGB . zu erachten ? Beſtrafung der zur Verſorgung der Bevölkerung mit den notwendigen

Mufiter al8 Leilnehmer an der Uebertretung des auf: Sebensmitteln unmöglich gemacht oder erſchwert werden .

führenden Unternehmers ? Aus den Gründen : Die Abgeſehen davon, daß der Nichter ſich mit der An

Angellagten ſpielen in München bei den Vorführungen gemeſſenheit einer Strafporſchrift nicht zu befaſſen hat,

eines Lichtſpieltheaters Muſikſtüđe. Für ihre Leiſtungen iſt die Vorſchrift entgegen dem Vorbringen des Ver

werden ſie von dem Leiter des Unternehmens bezahlt. teidigers in den gegenwärtigen ſchweren Kriegszeiten,

Dieſer hatgemäß Art. 32 PSGB. und § 15 BO . v. in denen die Beſchaffung der notwendigen Lebens

4. Jan. 1872,die Zuſtändigkeit der Verwaltungsbehörden mittel mit den größten Schwierigkeiten verbunden iſt,

in Sachen des StGB. und des PSOB. betr., von der von beſonderem Werte, weil hiedurch dem rüđſichts

Polizeidirektion M. die Genehmigung zur Veranſtaltung loſen Treiben von Gewerbetreibenden derbezeichneten

von Bichtſpielen in den Theaterräumen erhalten. Die Art entgegengetreten werden kann. Das BG . hat mit

Muſiker ſtehen unter dem Theaterunternehmer und Recht eine Einſtellung des Betriebs angenommen, da die

werdennach ſeiner Anweiſung tätig ; er beſtimmtauch Angell. durch unterlaſſung des möglich geweſenen Eins

die Muſitſtüde. Der Unternehmer erhebt Eintrittsgeld taufs von Vieh und durch Schließung ihrer Läden die

und empfängt darin die Bergütung für die Auslagen, dem Bürgermeiſter vorher abgegebene Erklärung, den

die ihm die muſikaliſchen Vorträge verurſachen . Dieſen Betrieb nicht mehr fortzuſeßen, d . i . einzuſtellen , in die

Verhältniſſen entſpricht allein die Auffaſſung, daß der Tat umgeſeßt haben. Ob eine dauernde oder nur vor

Unternehmer die Mufitſtüde gegen Bezahlung auf- übergehende Betriebseinſtellung beabſichtigt iſt, iſt gleich

geführt und ſich dazu der Angekl. als Gehilfen bedient gültig, weil dasGeſep hierin keinen Unterſchied macht.

hat. Mit Recht hat daher die Strk. aus dem Worts Ob ein genügender Entſchuldigungsgrund vorliegt , iſt

laute des § 4 VO. v. 3. Juli 1868, die Schau- und teils Tata , teils Rechtsfrage. Soweit für die Betriebs

Vorſtellungen betr. , geſchloſſen , daß § 8 Abſ. 2 daſelbſt einſtellung Tatſachen behauptet werden, iſt unter Um

nur den Veranſtalter einer Muſitaufführung verflichtet, ſtänden § 59 StGB. anwendbar. Jn dieſer Richtung

die beſondere Erlaubnis der Ortspol.-Behörde ein- iſt nach den Feſtſtellungen im angefochtenen Urteil ein

zuholen . Als Veranſtalter !ann hier aber nur der Jrrtum der Beſchwerdeführer ausgeſchloſſen, von ihnen

Theaterunternehmer angeſehen werden. Ob er nach auch nicht behauptet. Das BG. hat aus bedenkenfreien

Art. 33 PSIOB . und nach § 8Abſ. 2 VO . v . 3. Juli 1868 Gründen die Einſtellung des Betriebs für nicht ge

noch eine beſondere ortspol. Erlaubnis zu der Muſik: nügend entſchuldigt erachtet.nügend entſchuldigt erachtet. Es ließ dahingeſtellt,

aufführung nötig hat oder ob die polizeiliche Genehmi- ob die Angefl . den Betrieb eingeſtellt haben, weil ſte

gung zur Veranſtaltung der Lichtſpiele ſich auch auf bei den feſtgelegten Höchſtpreiſen nur geringen oder

die Muſikdarbietungen erſtreckt, braucht nicht entſchieden keinen Gewinn oder Verluſt hatten, nahm aber zus

zu werden. Denn die Angeklagten hätten ſich auch treffend an, daß die allenfallſigen Berluſte nur vor

dann nicht ſtrafbar gemacht, wenn ſie dem Unternehmer übergehend und ſo unweſentlich waren , daß das wirt

zu einer unter Art. 33 PStOB . fallenden Handlung ſchaftliche Beſtehen der Angell. nicht in Frage kommen

wiſſentlich Hilfe geleiſtet hätten, weil nach § 49 Abſ. 1 konnte. Dieſe Feſtſtellung iſt um ſo unangreifbarer,

Stob . die Beihilfe zit einer Uebertretung ſtraflos iſt: als die Angell ., da ſie ſich durch die vom Magiſtrat

Abgeſehen hievon fönnte nach dem Sachverhalte bei als Gegenmaßregel angekündigte Einziehung der Aufs

dem Veranſtalter der Aufführung höchſtens fahrläſſiges faufserlaubnisſcheine in ihrem wirtſchaftlichen Beſtehen

Zuwiderhandeln gegen Art. 33 PSIOB . angenommen bedroht ſahen , den Meßgereibetrieb unter Einhaltung

werden. Dieſer Umſtand ſteht auch der Verfolgung der Höchſtpreiſe wieder aufnahmen und ſo unzweis

der Angell. als Mittäter i . S. des § 47 StGB . ent- deutig zum Ausdrude brachten, daß die von ihnen im

gegen, weil begrifflich die Mittäterſchaft, die ein ein- Strafverfahren für die Betriebseinſtellung geltend ge

verſtändliches Zuſammenwirken erfordert, nur bei vors machten Gründe nicht maßgebend waren. Jn Wirts
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Bücheranzeigen

lichkeit war das Vorgehen der Angell. darauf abs feſſor von Liszt inBerlin in der Juriſtiſchen Wochen

geſtellt, unter dem Druţ der Betriebseinſtellung den ſchrift (1916 S. 1307) in ſehr abgünſtiger Weiſe be
Magiſtrat zu zwingen, die ihnen genehmen Preiſe feſts ſprochen worden. Ich will dahingeſtellt ſein laſſen ,

zuſeken, um jo , unbekümmert um die wirtſchaftliche ob liszt in den mit Beiſpielen belegten Ausführungen

Notlage der Verbraucher, ihrer Selbſtſucht freien Spiel- über gewiſſe Berteidigerpraktiten mit Recht einen

raum laſſen zu können . Daß ein derartiges, von grober Angriff auf den Berufsſtand der Rechtsanwälte erblidt.

Müdſichtsloſigkeit zeugendes Borgehen keine genügende Dagegenſieht er in der Schrift mit Recht eine Streits
Entſchuldigung für die Betriebseinſtellung bilden tonnte, ſchrift. Freilich wird der Berfaſſer hiegegen nichts
iſt ſelbſtverſtändlich. ( Urteil vom 4. Januar 1917, einzuwenden haben ; er ſagt ja ſelbſt, er hätte ſie auch

Ned . Reg . Nr. 416/1916 ). Ed. Gegendie Schwurgerichte “ betiteln können. Diszt meint,

Holten habe eben darum ſein Buch nicht als einen Weg

weiſer für die Geſchworenen bezeichnen dürfen , und er

führt Verſchiedenes an, was nach ſeiner Unſchauung

ein Wegweiſer dem Geſchworenen bieten ſoll und der

Holtenſche ihnen nicht bietet. M. E. muß, wer mich einen
Hierl, Dr. Maximilian. Diemateriellen Vora u s

Weg weiſt, mich auch auf die Gefahren aufmertſam
ſegungen der Fürſorgeerziehung in Bayern.

machen , die mir da begegnen werden . Holten hat

37 S. München, Berlin u .Beipzig 1916 , J. Schweißer demgemäß ſeine Aufgabe vor allem darin erblidt, die

Verlag (Arthur Sellier ). Geſchworenen auf das hinzuweiſen, was ihnen die

Hierl gibt in dem Buch in ſyſtematiſcher Form Erfüllung ihrer Aufgabe erſchwert und ſiezu Fehl

eine Erläuterung der Art. 1 und 2 des Bayeriſchen ſprüchen verleiten tann . Er führt dafür Beiſpiele aus

Fürſorgeerziehung &geſeges in der auf dem Armengeſet der ſchwurgerichtlichen Praxis an ; durch nichts lernt

vom 21. Auguſt 1914 beruhenden Faſſung, im weſents man ja bekanntlich beſſer als durch die fehler anderer.

lichen durch eine Zuſammenſtellung der Hechtſprechung Aber nicht nur die Geſchworenen tönnen aus der Schrift

des Oberſten Landesgerichts. Der Fleiß und das Ges lernen ; auch der Berufsrichter wird ſie gerne und mit

fchid in der Anordnung des Stoffes find hervorzus Borteil für ſich ſelber leſen. E.

heben. Allerdings wäre zu wünſchen , daß der Ber

faller fich mehr mit den Aenderungen befaßt hätte, Lajengly, Wirtl. Geh. Oberregierungsrat. Pflichten
die das Geſet in ſeiner Neufaſſung erhielt ; ein Blic der kaufleute beiAufbewahrung fremder
in die Materialien hätte manche Änregung gegeben. Wertpapiere. 113 S. Berlin 1916, J. Guttens

Schie ... tag, Verlagsbuchhandlung, Omby. Mt. 2.25.

Lefímer , 8., Syndikus . Geef und Recht während Das Büchlein , eine der bekannten grünen Gutten

des Arieg $ /uſtande s. 35 S. Greifswald 1916, tagichen Geſebesausgaben, iſt eine Erläuterung des

Druck und Berlag von Julius Abel . Geh . Mf. -.80. ſog. Depotgeſekes vom 5. Juli 1896. Juriſten und

Die Erklärung in Kriegszuſtand wirkt, wie der
Kaufleute werden die Neuauflage des Buches, deſſen

Berfaſſer hervorhebt, nicht nur auf die zum Soldaten
leßte Ausgabe bereits aus dem Jahre 1905 ſtammte,

ſtand gehörenden Perſonen, ſondern ſie erſtredt fich
mit Freuden begrüßen . Schie ...

auch auf die geſamte Gefeßgebung und Verwaltung

des Staats, ſogar auf das Strafrecht und die Rechts

pflege. Ganz zwanglos gruppiert ſich daher die Dar

ſtellung von Geſeß und Recht während des Kriegs
zuſtandes in die Betrachtung der Befugniſſe der Militär

gewalt und der Zivilgewalt. Eingehend wird die

techtsſtellung des Militärbefehlshabers beleuchtet. Des Bunde&ratsverordnungen ſtrafrechtlichen Juhalts.')
näheren wird gezeigt, wie die Zivilgewalt durch den ( Beitraum vom 20. Februar bis 16. April 1917).

Kriegszuſtand beeinflußt iſt. Troß ihrer Kürze unter: I. Allgemeine Borſchriften.
richtet die vorliegende Schrift trefflich über die nicht

immer einfache Rechtslage.
1. VO . über die Aenderung des Geſekes betr.

Höchſtpreiſe vom 22. März 1917 (MOBI. S. 253) . Sie

Schweidnik. Landgerichte rat Alfons padenberger .
ändert die Vorſchrift in § 5 Abſ. 1 über die Ermäch

Pfeiffenberger, Otto, Mechtsanwalt in Mannheim . Das
tigung zur Feſtſeßung von Köchſtpreiſen und ergänzt

den § 6 dahin, daß neben der Strafe auf Einziehung
Militärhinterbliebenengeſep vom 17. Mai

1907. 232 S. Stuttgart 1916 , Verlag von J. Heß .
der Gegenſtände erkannt werden kann, auf die ſich die

MI. 4.50.
ſtrafbareHandlung bezieht.

2. vo. betr. einige die Ariegsverordnungen er :
Durch den Arieg iſt für weite Kreiſe die Beſchäfti. gänzende Borſchriften überEinziehung und über Ver

gung mit der militäriſchen Hinterbliebenenverſorgung äußerung beſchlagnahmter Gegenſtände vom 22. März

notwendig geworden. Der vorliegende Kommentar 1917 (ROBI. S. 255). Art. 1 eröffnet die Möglichkeit,

zum Militärhinterbliebenengeſe vom 17. Mai 1907 daß die Einziehung oder Verfallerklärung von Gegen

iſt geeignet, auch nichtjuriſtiſche Areiſe mit den eins ſtänden, die in den auf Grund des 83 Ermächtigungso .

ſchlägigen Beſtimmungen bekannt zu machen . Er ers
vom 4. Auguſt 1914 (NGBl. S. 327) ergangenen oder

leichtert in bedeutendem Maße die praktiſche Mechts ergehenden Strafvorſchriften zugelaſſen iſt, im objets

anwendung. Ein nicht zu unterſchäßender Vorteil tiven Verfahren erfolgt. Art. Il ermächtigt den Richter
beſteht darin , daß die angezogenen anderweiten Vors und für das Ermittlungsverfahren die Staatsanwalt

ſchriften im Wortlaut angegeben ſind, wodurch zeit- ſchaft und deren Bilfsbeamte die Veräußerung von

raubendes und für Viele mit großen Umſtänden ver- Gegenſtänden anzuordnen , die auf Grund der vor

knüpftes Magichlagen vermieden iſt. Ein gutes Sach erwähnten Strafvorſchriften zur Sicherung einer Eins

regiſter erleichtert den Gebrauch des Werkes. ziehung ſichergeſtellt oder beſchlagnahmt werden . Vor

Schweiðniz. Vandgerichtsrat Alfons þadenberger. ausſeßung iſt,daß die Gegenſtände dem Verderben aus

geſeßt ſind oder die Veräußerung aus Gründen der

Don Jolten , Dr. 6. W., Landgerichtsrat in Magdeburg . Voltsverſorgung notwendig erſcheint.

An die deutſchen Geich wore ne n . Ein Weg- 3. VO. vom 4. April 1917 betr. die Abänderung

weiſer. 59 Seiten. Beipzig 1916, Verlag von F. C. W. der Bef. über die Sicherſtellung von Kriegsbedarf vom

Bogel. Broſch. Mr. 1.

Die ſehr anregend geſchriebene Schrift iſt von Pros 1) Lester Bericht S. 96 dieſer Zeitſchrift.

Gefeßgebung und Verwaltung.
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24. Juni 1915 (RGBI. S. 316). Geändert werden die Höchſtpreisgeſeges ( 8 9) . Die Strafbeſtimmungen ents

Vorſchriften der Bet. vom 24. Juni 1915 über die hält § 13.§14 hebt die Bet. zur Regelung der Preiſe

Uebertragung des Eigentums an Gegenſtänden des für Schlachtſchweine und Schweinefleiſch vom 14. Fe

Kriegsbedarfs durch behördliche Anordnung. bruar 1916 (ÁGBI. S. 99 ) auf.

4. VO. über die Sicherung der Aderbeſtellung

vom 9. März 1917 (MOBI. S. 224). Sie dehnt die 2. Vorſchriften für Mehl.

31. März 1915

Wirkſamkeit der Bel. gleichen Betreffs vom 27. Juli 1916
VD. vom 13. März 1917 (MGBI. S. 229, Berich

( 08. 6. 210) tigung S. 252 ). Nach § 1 haben die Kommunalvers
auf das Jahr 1918 aus, ändert ſie aber

(R&DI. S. 834 ) bände, die Landeszentralbehörden oder die von ignen

dahin, daß ihre Borſchriften auf ſtädtiſche, zur land- beſtimmten höheren Berwaltungsbehörden Föchſtpreiſe

wirtſchaftlichen oder gärtneriſchen Nußung geeignete für Weizen- und Hoggenmehl, das aus dem Ausland

Grundſtüđe entſprechende Anwendung finden , jedoch ſtammt oder aus ausländiſchem Getreide ermahlen iſt ,

außer Anwendung bleiben, ſoweit die Sicherung der und für das aus ſolchem Mehl hergeſtellte Brot feſts

Ader- und Gartenbeſtellung im Wege der Landess zuſeßen . § 2 legt den Beſigern und Erwerbern von

geſeßgebung herbeigeführt iſt. Mehl der bezeichneten Art Ängeigepflichten auf. Straf

Der nunmehrige Wortlaut der Bet. iſt durch beſtimmungen § 5.

Reichskanzlerbek. vom 9. März 1917 S. 225 des RGBI.
3. Borſchriften für Bafer.

veröffentlicht.
Ber. vom 26. Februar 1917 (MOBI. S. 191) : Bes

II. Borſchriften für Bebens- und willigung einer Kaferzulage für die vom 1.März bis

Futtermittel. 31. Mai 1917 zur Feldarbeit verwendeten Ochſen und

1. Vorſchriften für landwirtſchaftliche Erzeugniſſe und Rühe.

Schlachtvieh.
4. Borſchriften für Kleie .

1. VD. vom 19. März 1917 (RGBI. S. 243) . Sie Bel, vom 4. März 1917 (NGBI. S. 214) . Sie ändert

feßt Erzeugerhöchſtpreiſe für Moggen, Weizen, Safer und die Bet. über die Höchſtpreiſe für Aleie vom 5.Januar

Gerſte, Buchweizen und Hirſe (8 1) , für Kartoffeln (82) 1915 (ROBI. S. 12) hinſichtlich der Sadleihgebühr und
ſowie für Futterrüben, Wruten (Hohlrüben, Bodens des Sađpreiſes.

tohlrabi , Stedrüben ) und Futtermöhren (§ 3 ) aus der
5. Borſchriften für Getreide und Hülſenfrüchte.

Ernte 1917 feſt, ändert die durch die VO. vom 26. Juni

1916 (ROBI. S. 842) für Delfrüchte aus der Ernte a) Bet. vom 22. März 1917 (NGBI. S. 263 ). Nach

1917 feſtgeſeßten Föchſtpreiſe (8 5) und beſtimmt die 81 werden die noch in den Händen der Erzeuger befind

Grundpreiſe beim Verkauf von Schlachtſchweinen durch lichen Vorräte an Brotgetreide, Gerſte, Bafer, Hülſen

den Viehhalter für die Zeit vom 1. Mai 1917 ab (86) früchten ſowie an Schrotund Mehr hieraus mit Aus

und die Höchſtpreiſe beim Verkauf von Schlachtrindern nahmen der Mengen, die nach § 2 im eigenen Bes

durch den Viehhalter für die Zeit vom 1. Juli 1917 trieb des Erzeugers zur Ernährung der Selbſtver

ab (§ 7) . Der Erlaß der näheren Beſtimmungen über
ſorger, zur Fütterung, zu Saatzweden und zur Ber

den Preis von Schlachtſchweinen in den verſchiedenen
arbeitung verwendet werden dürfen, und mit Ausnahme

Teilen des Reichs iſt dem Präſidenten des Ariegs des anerkannten Saatguts , für die Volksernährung in

ernährungsamts übertragen (§6 Abſ. 2) . Die Landess Anſpruch genommen . § 3 ſteht die Bildung von Auss

zentralbehörden oder die von ihnen beſtimmten Stellen
idüſſen zur Feſtſtellung und Erfaſſung der in Anſpruch

fönnen über die Höchſtpreiſe für Kartoffeln und Schlacht
genommenen Vorräte vor, gibt ihren Mitgliedern die

rinder teilweiſe abweichende Vorſchriften treffen ($ 2
erforderlichen Befugniſſe und legt den Beſißern der

Abſ. 2 und 3 , § 7 Abſ. 2) . Die in der VD. und auf Vorräte und den in ihren Betrieben beſchäftigten Ber

Grund ihrer Ermächtigungen feſtgelegten Preiſe find ſonen die Pflicht zu Nuskünften auf. Nach§ 4 find

mit Ausnahme derjenigen in § 6 Abſ. 1 Þöchſtpreiſe
die in Anſpruch genommenen Vorräte bis zur Uebers

im Sinne des Höchſtpreisgeſekes (8 9).
nahme durch den Kommunalverband vom Erzeuger

2. VO. vom 5. April 1917 (ROBI. S. 319). Auf
zu verwahren und pfleglich zu behandeln . Die Straf

Grund der Ermächtigung in der vorerwähnten VO.
beſtimmungen finden fich in$ 6. $ 7 hebt Abſ. 2 des

vom 19. März 1917 werden mit Wirkſamkeit vom
§ 1 der Bet. über Höchſtpreiſe für Brotgetreide vom

7. bis 30. April 1917 (8 1) und vom 1. Mai 1917 bis 24. Juli 1916 (RGBI. S. 820 ) auf, wonach die in § 1

auf weiteres (82) für Schlachtſchweine und mit Wirt- für Noggen feſtgeſeßen Höchſtpreiſe vom 31. März 1917

ſamkeit vom 1. bis 31. Juli 1917 für Schlachtrinder an ſich um15 M für dieTonne ermäßigen ſollten .

die Höchſtpreiſe teilweiſe abweichend von der VD . vom
b ) 2 Bef. vom 23. März 1917 (RGBI. S. 267) :

19. März 1917 geregelt. Nach § 6 dürfen Schlacht Unter Aenderung der VD. über Hülſenfrüchte vom
29. Juni

ichweine und Schlachtrinder nur an die von den 1916 (NOBI. S. 846 und 1360) und der Bet.
14. Dez.

Landeszentralbehörden mit der Viehabnahme beauf
über Saatgut von Buchweizen und şirſe, ülſen

tragten Stellenoder an Perſonen verkauft werden,
die von dieſen Stellen beauftragt oder zum Auflauf früchten,Widenund lupinen vom 6. Januar 1917

(ROBI. S. 14) wird der Handel mit Saatgut von
zugelaſſen ſind . Der Verkauf darf nur nach Bebenda

Gülſenfrüchten , das zum Gemüſeanbau beſtimmt iſt,
gewicht erfolgen. Dabei ſind die Tiere nüchtern d . i.

mindeſtens 12 Stunden nach der leßten Fütterung zu
neu geregelt.

wiegen oder iſt mindeſtens 5 % Schwund in Abzug
6. Vorſchriften für Kartoffeln .

zu bringen . Nach § 7 haben die Gemeinden für die a) Bel. vom 22. März 1917 (ROBI. S. 259) . Nach

Abgabe von Fleiſch, Fett, Speck und Wurſtwaren an § 1 Abſ. 1 dürfen Kartoffeln im Betriebsjahr 1916/17

die Verbraucher Höchſtpreiſe feſtzuſeßen. Die Feſt- auf Branntwein nur verarbeitet werden, ſoweit ſie ſich

ſepung kann auch durch die in Abſ. 3 und 4 des § 7 zur menſchlichen Ernährung nicht eignen und nicht in

bezeichneten Stellen erfolgen. Für die aus dem Aus- einer in unmittelbarer Nähe befindlichen Trodenan

land eingeführten Schlachtſchweineund -rinder und das lage oder Stärkefabrik verarbeitet werden können. Nach

eingeführte Fleiſch ſolcher Tiere hat es nach § 8 bei § 1 Abſ. 2 haben die Brennereibeſißer oder ihre Stell

der Bet. vom 18. März 1916 (ROBI. S. 175) und den vertreter die zur Ueberwachung dieſer Vorſchrift er

Ausführungsbeſtimmungen dazu ſein Bewenden ; über forderlichen Anzeigen zu erſtatten. Zuwiderhandlungen

ihren Vertrieb und ihre Preiſe haben die Gemeinden ſind in § 4 unter Strafe geſtellt. 8 5 hebt die Bet.

oder Kommunalverbände Vorſchriften zu treffen. Die über Verarbeitung von Kartoffeln auf Branntwein

in der Vo. oder auf Grund ihrer Ermächtigungen vom 26. Oktober 1916 (RGBI. S. 1198) auf.

feſtgeſepten Preiſe ſind Göchſtpreiſe im Sinne des b) Bet. vom 24. März 1917 (ROBI S. 278). Sie
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1. Dez. 1916 (RGBI.

ergänzt die Bef. über Kartoffeln vom
Betroffene hat die Vorräte zu verwahren und pfleglich

7. Febr. 1917 (REBI.
S. 1314 ) zu behandeln. § 14 erklärt die in der DD. oder auf

dahin, daß Startoffeln in Trođenanlagen und
S. 104)

Grund der BD. feſtgefegten Preiſe für Hochſpreiſe

Stärtefabriken nur verarbeitet werden dürfen , ſoweit i. S. des Höchſtpreisgeſeßes. 8 16 enthält die Straf

ſie ſich zur menſchlichen Ernährung nicht eignen , und beſtimmungen .

daß jeder Kartoffelerzeuger auf Erfordern alle Kar

toffeln, die zur Fortführung ſeiner Wirtſchaft und zur
8. Borſchriften für Käſe und Butter.

Ernährung der Angehörigen ſeiner Wirtſchaft nicht a) Bel. vom 30. März 1917 (ROBI. S. 297) : § 1

erforderlich ſind, und wenn er im Erntejahr 1916 ermächtigtdie Landeszentralbehörden, die Herſtellung

mehr als 1/4 ha mit Kartoffeln beſtellt hatte, auf alle von þartkäſe mit einem Fettgehalt von weniger als

Fälle 4 Doppelzentner für das Bettar ſeiner Anbau- 10 % der Trodenmaſſe zu geſtatten. § 2 trifft ein

fläche abzugeben hat. idränfende Vorſchriften für den Abja folchen Häfes.

7. Borſchriften für Gemüſe, Obſt und Südfrüchte.
§ 3 feßt Höchſtpreiſe im Sinne des şöchſtpreisgeſekes

dafür feſt . Strafbeſtimmung 85.
BO. vom 3. April 1917 (MGBI. S. 307) . Nach

b) VD. vom 1. März 1917 (ROBI. S. 195) : Bab
$ 1 bedürfen Verträge, wodurch ſich Erzeuger vor der

mågen von Kälbern dürfen nach § 1 nur mit Erlaubnis
Aberntung zur entgeltlichen Lieferung von Gemüſe oder

des Ariegsausſchuſſes für pflanzliche und tieriſche Dele
Obſt verpflichten , der ſchriftlichen Form und, ſofern fie

und Fette G. m.b.H. in Berlin abgeſet werden und
nicht von der Geſchäftsabteilung der Reichsſtelle für

find nach § 2 an den Ariegsausſchuß oder die vonihm
Gemüſe und Obſt geſchloſſen werden, der Genehmigung

beſtimmten Stellen zu liefern. Die näheren Beſtim
durch die Verwaltungsabteilung dieſer Reichsſtelle oder

mungen trifft der Präſident des Kriegsernährungs
(i. Abſ.5) durch eine bundesſtaatliche Landesſtelle für

amts . Auskunftspflichten legt § 3 auf. Strafbeſtim

Gemüſe und Obſt. Die genehmigungspflichtigen Ber

träge ſind unverzüglich bei der Heichsſtelle für Gemüſe
mungen enthält 8 5.

und Obſt, bei den von ihr bezeichneten Stellen oder
c) Bet. vom 24. März 1917 (NGBI. S. 280 ). Nach

beider bundesſtaatlichen Landesſtelle anzumelden (Auss
82 iſt zum Erwerb von Zentrifugen oder Buttermaſchinen

nahmen Abſ. 4) . 34 ermächtigt die Reichsſtelle für
ein Bezugſchein erforderlich. Er wird vom Kommunal

Gemüſe und Obſt zur Feſtſeßung von Erzeugerhöchſt
verband ausgeſtellt und iſt nach § 3 dem Beräußerer

preiſen für Gemüſe und Obſt, $ 7 die Kommunalver- auszuhändigen. § 4 ſchreibt für den Handel mit Zentri

bände zur Feſtſeßung von Groß- und Kleinhandels
fugen und Buttermaſchinen Buchführung vor. 85 trifft

preiſenfür Gemüſe, Obſt und Südfrüchte. Nach § 5
Borſchriften zur Ueberwachung des Verkehrs mit Zentri

darf abgeerntetes Gemüſe und Obſt, für das Erzeugers
fugen und Buttermaſchinen . 8 6 verbietet ihr Angebot

höchſtpreiſe nicht feſtgelegt ſind, nicht zu höheren in periodiſchen Drudſchriften oder ſonſtigen Mittei

Preiſen oder günſtigeren Bedingungen abgefekt werden, lungen für einen größeren Perſonenkreis, 87 den

als in den Normalverträgen der Reichsſtelle für Ge
Þauſierhandel damit. Nach § 8 können die Kommunal,

müſe und Obſt vorgeſehen iſt. $ 8 macht den Sandel verbände anordnen, daß ihnen Zentrifugen und Butter

mit Gemüſeund Obſt im Umherziehen und ihr Feil
maſchinen von deren Beſißern angezeigt werden. Zu

halten am Wohnort oder am Orte der gewerblichen
widechandlungen werden nach § 35 Nr. 4 der Bet.

Niederlaſſung außerhalb feſter Berkaufsſtätten ober über Speiſefette vom 20. Juli 1916 (HOBI. S. 755)

vorgeſchriebener Verkaufspläße von der ſchriftlichen
beſtraft.

Genehmigung der zuſtändigen örtlichen Behörde abs 9. Vorſchriften für Sataofchalen .

hängig. Wer Großhandel mit Gemüſe, Dbſt oder BO. vom 9. März 1917 (NGBI. S. 222). Sie

Śüdfrüchten betreiben will, bedarf dazu nach § 9 neben ermächtigt den Heichskanzler, Ausnahmen von den

der Érlaubnis nach der VO. über den Handel mit Lebens- Vorſchriften der Bel. über den Verkehr mit Salao

und Futtermitteln und zur Bekämpfung des Aetten- ſchalen vom 19.Auguſt 1915 (NOBI. S.507) zuzulaſſen .

handels vom 24. Juni 1916 (ROBI.'S . 581) der Ge

nehmigung durch die Reichsſtelle für Gemüſe undObſt 10. Borſchriften für alfoholiſche Getränke.

oder (1. Abi. 4) durch eine bundesſtaatliche Bandesſtelle. a) VO. über Bier vom 20. Februar 1917 (RGBI.

Sie erfolgt durch Ausſtellung eines Genehmigungs- S. 162) . Sie gilt nur für das Gebiet der Nord

ſcheins, der bei ihremWiderruf zurüđzugeben iſt. § 10 deutſchen Brauſteuergemeinſchaft. Nach § 1 darf vor

trifft Borſchriftenfür Schlußicheine, diebei Veräußerung behaltlich landesrechtlicher Ausnahmebeſtimmungen

von Kohlſorten aller Art, Mangold,Kohlrabi, Kohl- untergäriges Bier, deſſen Stammwürze weniger als

rüben, Mairüben, roten Rüben, Möhren, Karotten, 6 % an Ertraſtoffen enthält, nicht hergeſtellt werden.

Teltower Rüben, Schwarzwurzeln , Spargel , Erbſen, § 2 ſeft Erzeugerhöchſtpreiſe für untergäriges Bier

Bohnen, Gurten , Spinat, Salat, Rhabarber, Tomaten, feſt. § 3 ermächtigt die Landesbehörden zur Berab

Zwiebeln, Obſt und Südfrüchten an Groß- oder Klein- feßung dieſer Höchſtpreiſe und zur Feſtſeßung von

händler auszuſtellen ſind. Ausnahmen ſehen Abſ. 2 Höchſtpreiſen für den Weiterverkauf des Bieres. Nach

und 3 vor. Abf. 3 ermächtigt die Heichsſtelle für Ges $ 5 ſind in Gaſt- und Schankwirtſchaften und anderen

müſe und Obſt, den Schlußichein auch für andere Betrieben, in denen Bier im Kleinverkauf abgegeben

Gemüſearten vorzuſchreiben . Nach § 11 fann die Reichs- wird, die Bierpreiſe anzuſchlagen ; ſie dürfen nicht

ſtelle für Gemüſe und Obſt dauernd oder zeitweilig überſchritten werden. Nach § 7 können die Landess

anordnen , daß vorbehaltlich der Vorſchriften in Abſ.1 zentralbehörden für obergäriges Bier Beſtimmungen

Saß 2 in beſtimmten örtlich abgegrenzten Gebieten über Stammwürzegehalt und Preis treffen. Straf

einzelne Arten von Gemüſe, Obſt oder Südfrüchten beſtimmungen $8 8 und 9.

nur mit ihrer Genehmigung abgeſeßt werden dürfen. b) Bet, über den Verkehr mit Branntwein aus

Die Beſißer der von einer ſolchen Anordnung be- Klein- und Obſtbrennereien vom 24. Februar 1917

troffenen Obſt-, Gemüſe- oder Südfruchtarten haben (RGBI. S. 179) . Nach § 1 dürfen Branntwein, der

der Reichsſtelle auf Erfordern Auskunft über die Ware in Kleinbrennereien (§ 15 Branntweinſteuerg. vom

zu geben , die Ware pfleglich zu behandeln und ſie 15. Juli 1909, ROBI. Š . 661 ) oder der aus Obſt, Obſt

auf Verlangen an die Reichsſtelle käuflich zu liefern . wein, Beeren , Treſterwein , Kunſtwein , Moſt, Wein

Nach § 12 kann das Eigentum an Gemüſe, Obſt oder treſtern , Weinhefe, Wurzeln oder Rüdſtänden davon

Südfrüchten auf Antrag der Reichsſtelle für Gemüſe hergeſtellt iſt, und Miſchungen , zu denen der Brenner

und Dbſt oder der von ihr beſtimmten Stellen durch ſolchen Branntwein verwendet hat, vom Brenner nur

Anordnung der zuſtändigen Behörde auf die im Ans an die Süddeutſche Spiritusinduſtrie, Zweignieder

trag bezeichnete Perſon übertragen werden. Der davon Iaſjung München oder nach ihren Weiſungen abgeſegt
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werden . Branntwein, der dieſer Abſagbeſchränkung c) VD. vom 17. März 1917 (MOBI. S. 236 ). Nag

unterliegt, iſt vom Brenner an die Geſellſchaft nach Art. I fönnen die Herſteller von Schuhwaren mit Aus

ihren Weiſungen zu liefern und bis dahin aufzubes nahme der handwerksmäßigen Betriebe durch den

wahren ſowie pfleglich zu behandeln ($ 2, Ausnahme Reichstanzler zu Geſellſchaften vereinigt werden, denen

§ 3 ). 8 8 legt hinſichtlich des der Abſazbeſchränkung die Regelung der Herſtellung und der Abſatz nach

und der Lieferungspflicht unterworfenen Branntweins Maßgabeder verfügbaren Rohſtoffe und der volls

Anzeige- und Ausłunftspflichten auf. Strafbeſtim . wirtſchaftlichen Bedürfniſſe obliegt. Wer gewerbs

mungen 88 9 und 10. mäßig, ohne einer ſolchen Geſellſchaft anzugehören,

Scuhwaren herſtellt, wird, ſoweit es ſich nicht ledigs

III. Borſchriften für andere Gegenſtände. lich um einen handwerksmäßigen Betrieb handelt,

1. Vorſchriften für Betäubungs- und Arzneimittel.
nach Art. III§ 4 beſtraft. Art. Il § 4 ordnet die Bil

a) VO., betr. den Handel mit Opium und an

dung eines ,Ueberwachungsausſchuſſes der Schuhindus

ſtrie “ zur Ileberwachung der Gerſtellung und des Ab.
deren Betäubungsmitteln , vom 22. März 1917 (NOBI. fakes von Schuhwaren durch die Schuhgeſellſchaften

S. 256) . Nach § 1 dürfen Opium, Morphin und die
an . Strafbar iſt nach Art. II § 10, wer nach Feſt

übrigen Opiumalkaloide, Kokain und ähnlich zuſammens
ſtellung ſeiner Zugehörigkeit zu einer Schuhgeſellſchaft

geſepte Ecgoninverbindungen ſowie die Verbindungen
Durch den Ueberwachungsausſchuß ohne deſſen Zus

und Zubereitungen dieſer Stoffe außerhalb des Groß
ſtimmung Schuhwaren herſtellt, vorbehaltlich einer

handels nur als Heilmittel in Apotheken und im Groß
abweichenden Borſchrift der Sapung ſeiner Geſellſchaft

handel nur an Apotheken und an ſolche Perſonen ab
ihr ſeine Erzeugniſſe nicht zum Abſaße überläßt, einer

gegeben werden, denen der Erwerb durch die Landess

behörden geſtattet iſt. Verbotswidrige Abgabe iſt nach
Anweiſung des Ueberwachungsausſchuſſes über Art,

Drt und Umfang der Erzeugung, Abſatz und Bers

§ 2 ſtrafbar.

b) VO. über den Handel mit Arzneimitteln vom
kaufspreiſe zuwiderhandelt oder Rohſtoffe oder Halb

22. März1917(NCBI.S.270).§ 1 macht
denBandet erzeugniſſe,dieihm durch den Ueberwachungsausſchuß

zugeteilt ſind, zerſtört, beiſeiteſchafft oderdarüber ohne
mit Arzneimitteln von beſonderer Erlaubnis (f. 883,

6 und 7) abhängig . Ausnahmen find aber vorgeſehen
Zuſtimmung des Ueberwachungsausſchuſſes verfügt .

Árt. II 9 11 ſtellt Berlegungen der den Mitgliedern
1. für Perſonen, die ſchon vor dem 1. Auguſt 1914 mit

des Ueberwachungsausſchuſſes und der Schuhgeſell
Arzneimitteln Şandel getrieben haben, der ſich nicht

ſchaftsvorſtände ſowie den von ihnen beauftragten
auf die unmittelbare Abgabe an die Verbraucher
beſchränkt,

Bertrauensmännern und Sachverſtändigen auferlegten

2. für Apotheken ,
Pflichten zur Verſchwiegenheitund Wahrung von Ges

3. für ſonſtigeKleinhandelsbetriebe, indenen Arznei- ftraft werdenferner nach Art. III § 3 Herſteller von

ſchäfts- und Betriebsgeheimniſſen unter Strafe. Bes

mittel nur unmittelbar an Verbraucher abgegeben Schuhwaren, die eine vom Ueberwachungsausſchuß
werden,

4. für Tierärzte.
verlangte Auskunft über ihren Betrieb, ihre Rohſtoffe,

Die Erlaubnis kann nach § 4 zurüđgenommen
Falb- und Fertigerzeugniſſe ſowie ihre Fabrikations

mittel nicht rechtzeitig erteilen oder wiſſentlich un
werden, wenn ſich nachträglich Umſtände ergeben, die

Unter dieſer
richtige oder unvollſtändige Angaben machen, nicht auf

ihre Berſagung rechtfertigen würden .
Berlangen des Ueberwachungsausſchuſſes ihre Bes

Vorausſeßung kann den vorſtehend in Nr. 1 u . 3 bes
ftände an Rohſtoffen , Salb- und Fertigerzeugniſſen und

zeichneten Perſonen und Betrieben der Handel unters

ſagt werden . Die Stelle, von der die Erlaubnis ver
ihre Fabrikationsmittel einer Schuhgeſellschaft gegen

Entgelt überlaſſen oder ſolche Gegenſtände, die nach
ſagt oder zurückgenommen oder der Handel unterſagt

worden iſt, tann die Vorräte an Arzneimitteln über
Art. III § 2 Abſ. 3 vom Ueberwachungsausſchuß be

ſchlagnahmt wurden, beiſeiteſchafft, beſchädigt, zerſtört
nehmen und auf Hechnung und Koſten des Händlers

verwendet oder ein Veräußerungs- oder Erwerbs
verwerten (> 8 ). § 10 verbietet noch eine Reihe von

Ankündigungen hinſichtlich der Arzneimittel in perio
geſchäft über ſie abſchließt.

d ) Bef, vom 24. März 1917 (ROBI. S. 274) . Sie
diſchen Drudſchriften oder ſonſtigen Mitteilungen für
einen größeren Perſonenkreis. Soweit Anzeigen über

beſtimmt auf Grund der vorerwähnten Vo. den ört

lichen Bereich und den Siß der Şerſtellungs- und
Arzneimittel in periodiſchen Drudſchriften zuläfig ſind,

Bertriebsgeſellſchaften in der Schuhinduſtrie.
haben deren Verleger die Unterlagen mindeſtens ſechs

Monate lang aufzubewahren. Strafbar find nach SS 9
e) Bef , vom 3. April 1917 (MGBI. S. 328). Er

u . 11 Zuwiderhandlungen gegen dieſe Vorſchriften des
gänzt werden die Ausführungsbeſtimmungen vom

23. November 1916 zur VD . über die Verwendung von
$ 10, ferner der verbotswidrige pandel mit Arznei

mitteln und die Steigerung des Preiſes für Arzneis
Chlorzinn zur Beſchwerung von Seidenwaren (ROBI.

mittel durch unlautere Machenſchaften, insbeſondere
S. 1292) dahin, daß der Verband Öſterreichiſcher Seidens

Stetten handel .
induſtrieller in Wien als die Stelle beſtimmt wird,

welche die Nichtigkeit der Erklärungen beſcheinigen

2. Borſchriften für Befleidungsgegenſtände. muß, die nach § 2 der Ausführungsbeſtimmungen bei

a) VO. vom 1. März 1917 (NGBI . S. 196) . Sie Einfuhr der in § 1 der BD. über die Verwendung

ergänzt die VO. über die Regelung des Verkehrs mit von Chlorzinn zur Beſchwerung von Seidenwaren

10. Juni bezeichneten Gegenſtände aus Deſterreich -Ungarn ab
Web-, Wirts, Strid- und Schuhwaren vom

1916

23. Dez. gegeben werden müſſen .

(RGBI. S. 1420) hauptſächlich dahin , daß auch be

ſtraft wird, wer zweds Erlangung eines Bezugs
3. Vorſchriften für Kohlen.

icheins vorſäßlich unwahre oder unvollſtändige Än- VO. vom 24. Februar 1917 (MGBI . S. 167) nebſt

gaben macht. den Ausführungsbeſtimmungen dazu vom 28. februar

b) VD . vom 22. März 1917 (ROBI. S. 257). Sie 1917 (NGÓI. S. 193) . Die VO. ermächtigt den Meichs

ermächtigt die Reichsbekleidungsſtelle, Web-, Wirt- und fangler, die Erzeugniſſe der Stein- und Braunkohlen

Strickwaren, Erſaßſtoffe dafür, Erzeugniſſe hieraus, werte für die Verſorgung des Jnlandes und für die

getragene Schuhwaren und Altleder von Schuhwaren Ausfuhr in Anſpruch zu nehmen (§ 1 ) , die hierzu er

für den Bedarf der bürgerlichen Bevölkerung in An- forderlichen Beſtimmungen zu treffen und die nötigen

ſpruch zu nehmen (S 1) und die dazu erforderlichen Austünfte zu verlangen (82) ſowie dieſe Befugniſſe
Beſtimmungen zu treffen ſowie Auskünfte zu ver- durch eine ſeiner Aufſicht unterſtehende Behörde aus

langen (§ 2) . Zuwiderhandlungen hiergegen werden zuüben (8 6 ). Als dieſe Behörde wird in 81 der

nach § 3 beſtraft. Uusführungsbeſtimmungen ein Meichskommiſſar für
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Kohlenverteilung aufgeſtellt. Nach 87 der Ausführungs.

beſtimmungen wird beſtraft, wer den Anordnungen

des Reichskommiſſars nach § 2 der BD. zuwiderhandelt,

die vom Reichskommiſſar auf Grund dieſer Vorſchrift

verlangte Auskunft nicht rechtzeitig erteilt oder wiſſent.

lich unrichtige oder unvollſtändige Angaben macht.

4. Vorſchriften für Mineralöle.

a) VO. vom 24. Februar 1917 (NGBI. S. 169).

Sie erweitert den Kreis der Gegenſtände , auf die ſich

die VD. Über Mineralöle uſw. vom 18. Januar 1917

(NOBI. S. 60 ) erſtređt.

b) Bet. vom 24. Februar 1917 (MOBI. S. 170) .

Sie bringt die Ausführungsbeſtimmungen zur VO.

über Mineralöle uſw. vom 18. Januar 1917 (RGBI.

S. 61) mit der neuen Faſſung der VD . in Einklang.

c) Bet. vom 19. März 1917 (RGBI. S. 247) : Vers

bot des Abſages von Petroleum zu Leuchtzweden an

Wiedervertäufer in der Zeit vom 1. April bis 31.Auguſt

1917und an Verbraucher in der Zeit vom 1. Mai bis

31. Auguſt 1917.

5. Borſchriften für Sündwaren .

Bet. vom 26. Februar 1917 (RGBI. S. 182) . Er

gänzt werden die Ausführungsbeſtimmungen zur BD .

über den Verkehr mit Zündwaren vom 16. Dezember

1916 (ROBI. Š . 1394 ) hauptſächlich dahin, daß für

Zündhölzer aus dem Ausland Födeſtpreiſe feſtgelegt

werden.

6. Borſchriften für Mineralien .

a) BO. vom 1. März 1917 (ROBI, S. 197) nebſt

den Ausführungsbeſtimmungen dazu vom 2.März 1917

(NOBI. S. 199). § 1 der VO. ſieht eine Stelle vor,

welche das deutſche Wirtſchaftsleben mit Manganerzen,

Erzen , die als manganhaltige Zuſchläge benußbar ſind,

und Eiſenerzen mit niedrigem Phosphorgehalt zu vers

ſorgen hat. Als dieſe Stelle bezeichnet & ' 1 der Aus

führungsbeſtimmungen die Manganerageſellſchaft m .

b . p . in Berlin. Nach § 2 der Ausführungsbeſtim

mungen iſt für jedes in Betrieb befindliche Bergwert,

das Erze der bezeichneten Art fördert, der Geſellſchaft

ein Bericht über die frühere und jeßige Betriebstätig.

teit einzureichen . Nach § 3 iſt ihr jeder Fund von

Erzen der bezeichneten Art anzuzeigen. Anzeige an

ſie ſchreibt ferner & 4 hinſichtlich der Erfvorräte vor,

die am 3. März 1917 auf den Bergwerken lagerten .

Nach § 5 iſt der Geſellſchaft auf Verlangen jede zur

Erfüllung ihrer Aufgaben dienliche Auskunft zu er:

teilen. Die Strafbeſtimmungen enthält § 7.

b) Bel. vom 5. März 1917 (NOBI. Š . 215 ). 81

ſchreibt die Anzeige der mit Beginn eines Kalenders

monats vorhandenen Beſtände von phosphorhaltigen

Mineralien und Geſteinen ſowie des Zu- und Ab

gangs im vorhergehenden Monat an die Striegsphos

phatgeſellſchaft m.b.H. in Berlin vor Ausnahme

Abi. 4 ). Nach § 2 ſind phosphorhaltige Mineralien

und Geſteine, die dieſer Anzeigepflicht unterliegen, auf

Berlangen an die Kriegsphosphatgeſellſchaft zu liefern .

Funde von phosphorhaltigen Mineralien und Geſteinen

Find der Geſellſchaft unverzüglich anzuzeigen ( 8 4) .

Ihre Beauftragten ſind berechtigt, jederzeit die Berg

baubetriebe zu betreten, in denen phosphorhaltige

Mineralien und Geſteine zu vermuten ſind (8 5).

Strafbeſtimmungen § 6 .

7. Vorſchriften für eiſerne Flaſchen .

BO . vom 8. März 1917 (RGBI. S. 223). Nach

§ 1 tann ein vom Reichskanzler zu ernennender Stom

miſjar für die Bewirtſchaftung eiſerner Flaſchen für

verflüſſigte und verdichtete Gaſe Anordnungen über

die Herſtellung und den Verbrauch ſolcher Flaſchen

und den Verkehr damit treffen ſowie Ausfünfte über

die Erzeugung, die Vorräte und den Verbleib der

Flaſchen fordern . Zuwiderhandlungen ſtellt $ 2 unter

Strafe,

8. Borſchriften für Bienenwachs.

Bel. dom 4. April 1917 (NGBI. S. 303) . § 2

verpflichtet die Perſonen, die Bienenwachs in Gewahr

ſam haben oder es im Jnland gewinnen, das Wachs

der Kriegsſchmierölgeſellſchaft m . b . $ .in Berlin oder

den von ihr bezeichneten Stellen auf Verlangen zu

liefern (82), der Geſellſchaft auf Berlangen Auskunft

über die Beſtände und die vorausſichtliche Erzeugung

zu erteilen ( § 3) und das an die Geſellſchaft zu

liefernde Wachs bis zur Abnahme ſorgfältig zu be

handeln, zu verſichern, auf Abruf zu verladen, zur

Beſichtigung zu ſtellen und Proben davon einzuſenden

(§ 4) . Auf Bienenwachs, das nach dem 10. April 1917

ausdem Ausland eingeführt wird, finden die $ 8 3–7

AusfBeſt. 2. VO. über Ausdehnung der VO. über den

Verkehr mit þarz vom 22. Januar 1917 (ROBI. S. 70)

entſprechende Anwendung ( § 12) . Strafbeſtimmungen

§ 13.

9. Vorſchriften für Tabał.

Bel. vom 20. März und 12. April 1917 (MOBI.

S. 249, 353) . Sie ergången die Ausführungsbeſtim

mungen zur VO . vom 10. Oktober 1916 über Roh

tabat durch Vorſchriften über die Bemeſſung des Bes

darfs der Verarbeiter und der Kleinmengenverkäufer

von Tabat für den Monat April 1917 und für die

Zeit vom 1. Mai 1917 an.

10. Borſchriften für Drudpapier .

a) Bek. vom 30. März 1917 (RGBI. S. 293, Berich

tigung S. 305). Nach § 1 darf zur Berſtellung von

Drudwerten, Muſikalien , Zeitſchriften und ſonſtigen

periodiſchen Drudſchriften von deren Verlegern und

Drudern nur diejenige Menge Drudpapier bezogen

werden , die für ſie von der Kriegswirtſchaftsſtelle für

das deutſche Zeitungsgewerbe in Berlin feſtgeſeßt wird.

Mehrbezug und Zuwiderhandlung gegen die nach § 4

entſprechend anwendbaren Vorſchriften der S$ 6 und 10

der Bet. über Drudpapier vom 20. Juni 1916 (ROBI.

S. 534 ) ſind in 8 7 unter Strafe geſtellt. Die Vors

ſchriften der Bet, gelten nach § 5 auch für Zeitungen,

die auf anderem als maſchinenglattem , holzhaltigem

Druđpapier gedruđt werden.

b) Bel. vom 31. März 1917 (NOBI. S. 295 ). § 1

beſchränkt den Bezug von maſchinenglattem , holz.

haltigen Drudpapier durch Verleger und Druder von

Zeitungen und ſonſtige Gewerbetreibende auch für die

Zeit vom 1. April bis 30. Juni 1917 auf die Mengen ,

die für ſie von der Striegswirtſchaftsſtelle für das

deutſche Zeitungsgewerbe in Berlin feſtgeſetzt werden .

11. Vorſchriften für fünſtliche Düngemittel .

Bet, vom 16. März 1917 (ROBI. S. 233 ) : gering

fügige Aenderung der Bet. über fünſtliche Düngemittel

vom 11. Januar 1916 (ROBI . S. 13) hinſichtlich der

Berechnung der Koſten für die Verpadung der nur

nach dem Stidſtoffgehalt gehandelten Düngemittel.

12. Borſchriften für Wertpapiere, Forderungen und

Zahlungsmittel.

a) Bef. vom 23. Februar 1917 (RGBI . S. 183) ;

AusfBeſt. zu der BO . über die Anmeldung von Aus

landsforderungen vom 16. Dezember 1916 (NOBI.

S. 1400) . Art. 1 bezeichnet die zur Anmeldung vers

pflichteten Perſonen, Art. 2 die anmeldepflichtigen For

derungen . Art. 3 enthält Ausnahmen von den Vor

ſchriften in Art. 2 .

b) VO. vom 8. März 1917 (NGBI. S. 220) . Nach

1 dürfen bis auf weiteres Teilſchuldverſchreibungen,

die auf Geld lauten , einen beſtimmten Nennwert haben

und nach dem Verhältnis des Nennwerts zum Ge

ſamtbetrag der aufgenommenen Schuld den Gläubigern

im weſentlichen gleiche Rechte gewähren , ſowie Attien ,

die vorzugsweiſe vor den übrigen Aftien das Recht

auf eine im voraus beſtimmte, nach oben feſt begrenzte
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Dividende gewähren, nur mit ſtaatlicher Genehmigung aufträge nicht vorliegen. Bis zur Enteignung haben

ausgegeben werden. Zuwiderhandlungen ſind nach ſich dieſe Verhältniſſe aber ſehr oft geändert; häufig

3 ſtrafbar. find inzwiſchen eilig zu erledigende Geeresaufträge

c) VO . vom 22. März 1917 (NOBI. S. 260). § 1 erteilt worden ; mitunter ſtellt ſich auch heraus, daß

ermächtigt den Reichskanzler anzuordnen , daß Werte
die enteigneten Gegenſtände für Geereszwede nicht

papiere, aus denen ein im Ausland anſäffiger Schuld- verwertbar ſind. Die in ſolchen Fällen erforderliche

ner haftet, oder durch die eine Beteiligung an einem Rücübereignung, die bei der bisherigen Hechtslage

im Áusland anſäſſigen Unternehmen verbrieft ift, nur nach den privatrechtlichen Grundfäßen über Eigen

ſofern ſie nicht bis zu einem in der Anordnung be tumsübertragungmöglich war, konnte, wie in der

ſtimmten Termin an eine im Ausland anſäſſige Perſon Begründung der BD . ausgeführt iſt, bisher nicht oder

oder Firma veräußert ſind, gegen Entgelt dem Reiche nicht ſchnell genug vorgenommen werden, weil durch

überlaſſen werden müſſen, das Weitere zu beſtimmen dieEnteignung bekannte oder unbekannte dingliche

und Zuwiderhandlungen unter Strafe zu ſtellen . Werts
Hechte Dritter untergegangen ſind und ſich gemäß

papiere der bezeichneten Art dürfen nach § 2 nur durch Art. 52 EG. BOB. in ein Recht auf vorzugsweiſe Be

die Vermittlung der Reichsbant oder eines inländiſchen friedigung aus dem Uebernahmepreis umgewandelt

Bankgeſchäfts nach dem Ausland verſandt oder über haben, ſo daß vor privatrechtlicher Rücübereignung
bracht oder an eine im Ausland anſäſſige Perſon oder erſt das Einverſtändnis jämtlicher bekannten dinglich

Firma veräußert oder verpfändet werden ; auf Ver- Berechtigten eingeholt werden mußte, bei Unklarheit

langen einer vom Reichskanzler zu beſtimmenden Stelle der dinglichen Belaſtung aber eine Rücübertragung

haben Eigentümer und Beſißer von Wertpapieren der überhaupt nicht möglich war. Dem hilft die neueVO .

bezeichneten Art über ſie genaue Auskunft zu geben . durch die Einführung eines Widerrufs ab. Die Nechte

Den Strafſchutz für dieſe Vorſchriften enthalten des früheren und des neuen Eigentümers werden da

SS 8 und 9. durch gewahrt, daß der Widerruf nur mit ihrer Zu
d) VO. vom 17. März 1917 (AGBI. S. 235) . Sie ſtimmung zuläſſig iſt. Die dinglichen Belaſtungen und

verbietet die Ein- und Durchfuhr von Geldzeichen, Zurüdbehaltungsrechte, die zur Zeit der Enteignung

die auf Rubel lauten, (8 1, Ausnahmen § 3) und be beſtanden haben, ſollen , ſobald der Gegenſtand dem

droht zuwiderhandlungen mit Strafe (S 2 ) . früheren Beſiger zurüđzugeben iſt, als nicht erloſchen

13. Borſchriften für fremdländiſche Unternehmungen .
gelten . Die nach der BAVO . vom 24. Juni 1915

Bet. vom 14. März 1917 (NGBI. S. 227) : Aus

Julaffige, zur Entlaſtung des Reichsſchiedsgerichts und

dehnung der BO. betreffend Biquidation britiſcher
jur ſchnellen Befriedigung der Eigentümer erforder

Unternehmungen vom 31. Juli 1916 (RGBI. S. 871 )
liche gütliche Vereinbarung und Auszahlung des

auf franzöſiſche Unternehmungen .
Uebernahmepreiſes wurde bisher dadurch erſchwert,

daß als Entſchädigungsberechtigter nach der BRVO.

14. Vorſchriften hinſichtlich des vaterländiſchen nur der wahre Eigentümer anzuſehen iſt. Nur an

Hilfsdienſtes. ihn kann mit befreiender Wirkung gezahlt werden .

a) VO . vom 24. Februar 1917 (RGBI. S. 171) . Den wahren Eigentümer zweifelsfrei feſtzuſtellen , iſt

Sie unterſtellt die im vaterländiſchen Hilfsdienſt Be- in vielen Fällen nahezu unmöglich. Jn ſinngemäßer

ſchäftigten , ſoweit dies nicht ſchon der Fall iſt, der Anlehnung an die bürgerlich -rechtlichen Vorſchriften

reichsgeſeblichen Arbeiter- und Angeſtelltenverſicherung. über den Schuß des gutgläubigen Erwerbers wurde

b) VD . vom 1. März 1917 (NOBI. S. 202). Sie deshalb eine Eigentumsvermutung aufgeſtellt, wonach

trifft zweds øeranziehung zum vaterländiſchen Hilfs: der Beſiber zugunſten des Reichsfiskus als Eigen

dienſt Vorſchriften über die Anmeldung der Hilfs- tümer gilt, es ſei denn , daß der enteignenden Bes

dienſtpflichtigen . Strafbeſtimmungen § 10. hörde das Gegenteil bekannt iſt.

c) VÓ. vom 4. April 1917 (ROBI.S.317) : Unter

ſtellung der Angehörigen der öſterreichiſch- ungariſchen

Monarchie im Deutſchen Reiche unter das Geſek über

Die Pfändung des Ruhegeldee der im Privatdienſt

den vaterländiſchen Hilfsdienſt.

angeſtellten Perſonen war ſeither nicht in der Weiſe

beſchränft, wie nach dem LohnBG . und der BRVO.

vom 17. Mai 1915 über die Einſchränkung der Pfänd

Enteignung und Rüdübereignung von Gegenſtänden barkeit von Bohns, Gehalts- und ähnlichen Anſprüchen ,

des Kriegëbedarfs. Nach § 1 Abſ. 2 BRVD. vom die Pfändung der Vergütung für Arbeiten oder Dienſte ,

24. Juni 1915 über die Sicherſtellung von Kriegs- die auf Grund eines privaten Arbeits-oder Dienſtvers

bedarf erfolgt die Enteignung von Gegenſtänden des hältniſſes geleiſtet werden . Bei der durch den Krieg

Kriegsbedarfs durch eine an den Beſißer der Gegen- verurſachten Verteuerung aller Lebensbedürfniſſewurde

ſtände zu richtende Anordnung und das Eigentum das beſonders hart empfunden. Hier hat die BRVO.

geht über, ſobald die Anordnung dem Beſißer zugeht. vom 22. März d. Js. über die Pfändung des Muhe

Dieſe Regelung hat ſich namentlich bei Maſſenüber- geldes der im Privatdienſt angeſtellten Perſonen (ROBI.

tragungen wie z . B. bei den Kupfergeräten als zu ums S. 254) Abhilfe geſchaffen , indem ſie die Pfändung

ſtändlich und koſtſpielig erwieſen . Eine BNV O.vom nur innerhalb der Grenzen zuläßt, die für den Arbeits.

4. April d. gs. betr. Abänderung der Bet. oder Dienſtlohn beſtehen (S1) . Oeſebliche Vors

über die Sicherſtellung von Kriegsbedarf / ſchriften, die über die Pfändung von Muhegeld der

(ROBI. S.316) läßt deshalb neben der Enteignung im § 1 bezeichneten Art abweichende Beſtimmungen

durch Mitteilung an den Beſiber auch den Weg der treffen, bleiben nach § 2 unberührt. Solche Beſtim
öffentlichen Bekanntmachung zu und beſtimmt, daß die mungen ſind in der ZPO . in $ 850 Nr. 7 für die Pen

auf dieſem Wege bewirkte Enteignung wirtſam werden fionen invalider Arbeiter enthalten, ferner in der RVO.

ſoll mit Ablauf des Tags nach Ausgabe des amtlichen (vgl. § 119) und in dem Angvo. (SS25, 93) .

Blattes, in dem die Anordnung amtlich veröffentlicht Die Uebergangsvorſchriften in § 3 Abi. 2 entſprechen

worden iſt. Als Mißſtand iſt es ferner empfunden der Regelung in § 2 Abſ. 2 BRVO. vom 17. Mai 1915.

worden, daß die Enteignung nicht rückgängig gemacht

werden konnte. Sie erfolgt im weſentlichen auf Grund
von Vorratserhebungen, bei denen die Meldenden ans Verantwortl. Herausgeber i . V.: E. Eckert, I. Staats

geben , daß für die gemeldeten Gegenſtände veeres . anwalt im A. Staatsminiſterium der Juſtiz.

Eigentum von 3. Schweißer Verlag (Arthur Sellier) München , Berlin und Beipzig .

Drud von Dr. F. $ . Datterer & Cie . ( Jnh. Arthur Sellier ) München und Freiſing .

4086



Ur. 11 u. 12. 13. Jahrg.München, den 8. Juni 1917.

Zeitſchrift für Rechtspflege

in Bayern

Berausgegeben von

Th. von der Pfordten

Megierungsrat tm 8. Baner.

Staatsminiſterium der Juftig.

Berlag von

2. Soweißer Verlag

(Arthur Sellier)

München, Berlin u. Leipzig.

(Stufferts Blätter für Redtsanwendung Bd. 82.)

Die Seltſdrift erſcheint am 1. und 15. jedes Monats

im Umfange von mindeſtens 2 Hogen . Preis vierteljährlic

MI. 3.- Beſtellungen übernimmt jede Budhandlung und

jede Poſtanſtalt.

Leitung und Geſchäfteſtelle: München , Dttoſtraße 14 .

Anzeigengebühr 30 Pfg . für die balbgeſpaltene Petitgeile

oder deren Naum . Vel Wiederholungen Ermäßigung. Stedens

anzeigen 20 Pfg. Beilagen nach Uebereinfunft.

Nachdrud verboten

1

169

Verfolgung vermögensrechtlicher Anſprüche der Zivilrechtsweg ausgeſchloffen iſt, da die Ge=
meindeordnungen und das Gemeindebeamtengeſet

der berufsmäßigen Gemeindebeamten aus vom15.Juli1916 ')teineden Zivilrechtsweg)

ihrem Dienſtverhältnis.
eröffnende Beſtimmung enthalten . Auch der Ver

waltungsgerichtshof iſt für derartige Anſprüche nicht

Bon Miniſterialrat Dr. M. Reindl in München. zuſtändig, da das verwaltungsgerichtliche Verfahren

bloß für ſolche öffentlichrechtliche Streitigkeiten Plaß
I.

greift, für die es gefeßlich beſonders vorgeſehen iſt,

Das Dienſtverhältnis der berufsmäßigen eine ſolche geſekliche Vorſchrift aber weder in den

vollbeſchäftigten und nicht vollbeſchäftigten — Ge- GemQ.en und demGBG. noch in dem Geſeküber den

meindebeamten gehört, wie jenes der Staatsbeamten, Verwaltungsgerichtshof für die hier in Rede ſtehenden

dem öffentlichen Rechte an. Alle Folgen , die ſich Anſprüche enthalten iſt (ſ. auchVGH. Bd. 37 S. 187 ,

aus dieſem Dienſtverhältnis für das Vermögen des 188, 193) .

Beamten ergeben , ſind nur Rückwirkungen des in Es kommt alſo für die Geltendmachung der

ſeinem ganzen Umfange öffentlichrechtlichen Ver- Anſprüche derAnſprüche der berufsmäßigen Gemeindebeamten
hältniſſes. Dies gilt insbeſondere für die An

und ihrer Hinterbliebenen auf Beſoldung, Ruhe

ſprüche auf Beſoldung, Ruhegehalt und Hinter- gehalt und Hinterbliebenenbezüge nur der Weg

bliebenenverſorgung, die ihre Wurzel und ihren der Aufſichtsbeſchwerde nach Art. 163 rechtsrh.

Beſtand nicht im bürgerlichen Recht, ſondern im Gemo. und Art. 93 pfälz. GemD. in Betracht

öffentlichen Rechte haben. Nach § 13 GVG. ge- (1. Art. 157 Abſ . 4 und Art. 163 rechtsrh.und Art.89

hören nun vor die ordentlichen Gerichte nur bürger Åbſ. 4 und Art. 93 pfälz. GemD.; Art.77a Abſ.II,

liche Rechtsſtreitigkeiten ; Berhältniſſe öffentlich: Art . 77 b A61. III , Art. 132 Abſ. III , Art. 141

rechtlicher Natur, auch wenn ſie vermögensrecht: 46. I , Art. 152 Abſ. I rechtsrh. GemD. in der

lichen Inhalt haben , erzeugen einen vor den Bivil: Faſiung der Art . 4 , 6, 7 und 8 GBG .; Art. 64 a

gerichten klagbaren Anſpruch nur dann, wenn dies Ab.II, Art. 64 b Abſ. III, Art. 72 Abſ. III,
durch beſonderegeſeßliche(reichs-oderlandesgeſeßliche) Art . 75 Abſ. III, Art . 84 Abſ. IV pfälz. Gemo.

Vorſchrift ausdrüdlich beſtimmt iſt (vgl. Urt. des in der Faſſung der Art. 15 , 16 , 17 und 18 BGB.) .

bayer. Gerichtshof& f . Rompetenzkonflikte v . 4. Mai Eine Ausnahme gilt nur für die in Art. 74

1909, GVBI. 1909 Beil. IIIS. 25, undvom Ab. II, III rechtsrh. GemD. in der Faſſung des

25. Oktober 1916, GVBI. 1916 Beil . I S. 1–6
Art . 2 GBG. aufgeführten unwiderruflichen rechts

und Bay3iR. 1916 S.394 ; RG3.68 S.28 u. 218 ; kundigen Magiſtratsmitglieder, weil auf fie die

RG. in EiſenbE .33, 159 u . Recht 1916 Nr. 13/14 Beſtimmungen des bayer. BG . über die unwider

S. 423 ; Reindl, Romm . Ž. bayer. BG . Bem .3 zu ruflich angeſtellten etatsmäßigen Staatsbeamten

Art. 26 S. 157 und Bem . 1 zu Art. 176 S. 733 ; entſprechend anzuwenden ſind, demnach auch die

Seydel- Piloty, Bayer. Staatsrecht Bd. 1 S.826 ; Vorſchrift in Art. 176 BG. , wonach hinſichtlich

$4EG .GVG. und Gaupp:Stein, Romm. z. 3PO. der vermögensrechtlichen Anſprüche dieſer Beamten

8./9. Aufl. Bd. 1 S. 4 , 5) . Hieraus ergibt ſich , aus ihrem Dienſtverhältnis, insbeſondere hinſichtlich

daß für die vermögensrechtlichen Anſprüche der be- der Änſprüche auf Gehalt , Wartegeld und Ruhe:

rufsmäßigen Gemeindebeamten aus ihrem Dienſt : gehalt – mit Ausnahme der Anſprüche auf Ver:

verhältniſſe, insbeſondere für die Anſprüche auf

Beſoldung, Ruhegehalt und Hinterbliebenenbezüge, 1) Abgekürzt : GBG .

1
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gütung der Umzugskoſten und auf Entſchädigung eines Gemeindebeamtengeſekes die Unfallfürſorge

für Dienſtreiſen – ſowie hinſichtlich der den Hinter eingehend im Anſchluß an die entſprechenden Vor

bliebenen geſeklich eingeräumten vermögensrecht ſchriften im VI. Abſchnittdes Staatsbeamtengeſekes

lichen Anſprüche der Rechtsweg offen gelaffen iſt geregelt hatte , find in dem auf Grund des Be

(vgl. auch Seydel- Piloty B8.1 S.831). ſchluſſes der Reichsratskammer hervorgegangenen

Es kann ſich noch fragen ,ob nicht etwa die Entwurfe die Vorſchriften über die Unfalfürſorge

auf Grund des Urt. 23 Ab . I GBG.zu erlaſſenden gänzlich geſtrichen worden , weil, wie der Referent

Gemeindefaßungen die Zuläſſigkeit des Zivilrechts- der Reichsratstammer ertlärt hatte, Veranlaſſung

wegs für die hier in Rede ſtehenden vermögeng zu einer ſolchen Regelung im Rahmen der Gemeinde

rechtlichen Anſprüche der berufsmäßigen Gemeinde- ordnungen nicht beſtehe. ) Bei der Beratung dieſes

beamten und ihrer Hinterbliebenen feſtſeßen können . ) von der Reichsratskamnier beſchloſſenen Entwurfes

Dies wird aber zu verneinen ſein . Zwar iſt, wie in der Abg. -Rammer iſt dann aber doch noch auf

oben bereits bemerkt wurde, die Landesgeſeßgebung Antrag des Referenten der Abg.-Rammer in dem

nach § 4EG. GVG. nicht gehindert , auch an ſich Art. 24 , der von dem Verſorgungsverbande handelt ,

unzweifelhaft öffentlichrechtliche Anſprüche um des alsAbſ.III folgende Beſtimmung eingefügt worden:

beſonderen Schußes willen an die ordentlichen Ges Inſoweit auf Grund der vorſtehenden Be

richte zu verweiſen . Das muß aber, da es ſich ſtimmungen die Unfallfürſorge nach Maßgabe des

hiebei um Schaffung einer Rechtsnorm (Geſeß im Reichsunfallfürſorgegeſekes vom 18. Juni 1901

materiellen Sinn) handelt, in Bayern nach Tit . VII (ROBI. S. 211) eingerichtet wird , ſind die Ver

8 2 Verfürt. im Wege des formellen Geſekes er: band&gemeinden und die verbandsangehörigen

folgen ; durch ſaßungsmäßige Beſtimmung einer Diſtrikte zu den dort vorgeſehenen Leiſtungen ver

Gemeinde könnte es nur geſchehen, wenn hiezu durch pflichtet.“ 6)

formelles Geſeß die Ermächtigung ( Delegation) er: Man wird nun kaum behaupten können , daß

teilt wäre.) Das iſt aber hier nicht der Fall; die Faſſung dieſer Beſtimmung des Art. 24

denn die Sagung kann nach Art. 23 Ab .I GBG. Abſ. III GBG. beſonders glüdlich iſt. Denn

die Dienſt- und Gehaltsverhältniſſe der Gemeinde die dem Abſ. III vorausgehenden Abf. I und II

beamten einſchließlich der Ruhegehaltsverhältniſſe des Art. 24 handeln von der Einrichtung und

und Hinterbliebenenverſorgung nur innerhalb der Verwaltung des Verſorgungsverbandes als einer
durch das GBG. geſteckten Grenzen regeln . Da mit den Rechten einer öffentlichen Körperſchaft aus:

aber das GBG . 8 hinſichtlich der rechtlichen geſtatteten Vereinigung von Gemeinden , Diſtrikten

Verfolgbarkeit der vermögensrechtlichen Anſprüche und gegebenenfalls anderen juriſtiſchen Perſonen

aus dem öffentlichrechtlichen Gemeindebeamten- des öffentlichen Rechts zu dem Zweđe, die den

dienſtverhältnis bei der Regel beläßt, daß dieſe Mitgliedern für die Verſorgung ihrer Beamten

Anſprüche der Geltendmachung vor den Zivil- und deren Hinterbliebenen obliegenden Laſten aus

gerichten entzogen ſind, würde es über die der zugleichen. Mitglieder des Verſorgungsverbandes

Sagung geſeßlich geſteckten Grenzen “) hinausgehen , find alſo die Gemeinden und Diſtritte, nicht aber

wenn ſie für dieſe Anſprüche, der Regel entgegen die Beamten .?) Der Verſorgungsverband kann

und ohne ausdrückliche geſeßliche Ermächtigung deshalb die Unfallfürſorge nicht einrichten “ mit

hiezu, die Zuläſſigkeit des Zivilrechtswegs feſt= der Wirkung, daß die Beamten, alſo Dritte, dem
ſeßen würde. Verbande nicht angehörende Perſonen, hieraus einen

II. Rechtsanſpruch auf Unfallfürſorge gegen die

Dienſtgemeinde erwerben . Dieſe Einrichtung der

Anders geſtaltet fich die Beantwortung der Unfallfürſorge muß vielmehr, damit der Beamte,

Frage hinſichtlich der Unfallfürſorgeanſprüche deffen Anſpruch fich immer nur gegen die Dienſt

der Gemeindebeamten und ihrer Hinterbliebenen. gemeinde und nicht gegen den Verband richten

Hiebei muß zunächſt auf die Art der Regelung kann, einen Fürſorgeanſpruch erwirbt , von der Ge:

der Unfallfürſorge für die Gemeindebeamten über:

haupt näher eingegangen werden . 6) Vgl. den Entwurf auf Grund der Beſchlüſſe der

Während der von der Regierung vorgelegte ARKammer in der Beil. 1468 zu den VerhAbgk. 1915/16

und von der Abg. -kammer angenommene Entwurf BellBd. 12 S. 598, ferner Bericht desReferentenund
Protokoll des vereinigten I. und III. Ausſchuſſes der

ANKammer in den Verh . dieſer Kammer 1915/16

2) Die vom K. Staatsminiſterium des Innern auf- BeilBd. 4 S. 323 und 356.

geſtellte Muſterſagung (MinAmtsbl. 1916 S. 123 11.) 6) S. BerhAbg St. 1915/16 Beil . Bd . 12 Beil . 1606

ſieht eine derartige Beſtimmung nicht vor, die Ge- S. 870, Beil. 1499 S. 680, 682, Beil. 1500 S. 721 ,

meinden ſind aber an dieſe Muſterſaßung nicht gebunden. Beil . 1550 S. 810, Art. 24 Abſ. III GBG. vom 15. Juli

3) Vgl. auch no. in JW . 1901 S. 210, 211 Nr. 12 ; 1916. Der Zweck dieſer Beſtimmung war nach der

1. auch Seydel-Piloty, Bayer. Staatsrecht Bd . 1 S. 522. Erklärung des Antragſtellers, „ daß damit die gemeind

1 Die Ueberweiſung öffentlichrechtlicher Streitig- lichen Betriebe aus der Unfallverſicherung ausſcheiden

keiten an die Zivilgerichte bildetimmer eine Ausnahme werden “ ſ. Beil. 1499 S. 680 a . a . D.

von der Regel. In dieſer Şinſicht muß daher die ") S. auch § 3, § 4 Abſ. 1 und § 5 Abſ. 1 der

Frage, wie weit die der Saßung geſteďten Grenzen Sabung des Verſorgungsverbands vom 29. Juli 1916

reichen , ſtrenge und einſchränkend beurteilt werden . im MinAmtsbl. 1916 S. 169 ff.

M
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meinde ſelbſt und zwar durch die Saßung der ruflichen rechtskundigen Magiſtratsmitglieder, eben

Gemeinde (Art. 23 Abſ. Í GBG .) erfolgen . jo wie hinſichtlich der regelmäßigen Ruhegehalte

Art. 24 Abſ. III bedarf alſo, um für den Ge- und Hinterbliebenenbezüge dieſerGemeindebeamten,

meindebeamten unmittelbar rechtliche Wirkung zu durch Art. 74 rechtsrh. Gem . in der Faffung

erzeugen , immer noch der Ergänzung durch die des Art. 2 GBG. in Verbindung mit Art. 176

. 8 da

vom 18. Juni 1901).Sinnund Bedeutungdes Staatsbeamten und ihrer Hinterbliebenen unter
Art. 24 Ab. III GBG. find demnach folgende: Art. 176 BG. fallen (vgl. Reindl, Romm. 3.

Soweit der Verſorgungsverbanddurch ſeine Saßung BO. Bem. 5 zu Art. 89 S. 427 , Bem. 2 zu

es übernimmt, auch die nach Maßgabe des Reichs- Art . 98 S. 478, Bem . 13 zu Art. 90 S. 451

unfallfürſorgegeſeßes den Verbandsmitgliedern ob- und Bem . 2 zu Art. 176 S.734). Anders aber

liegenden Unfallfürſorgelaſten auszugleichen ,) find verhält es ſich hinſichtlich der übrigen fürſorgebe

dieVerbandsgemeinden und verbandsangehörigen rechtigten Gemeindebeamten und ihrer Şinterblie

Diſtrikte verpflichtet , die Unfalfürſorge nach benen. Denn da hier eine ausdrückliche geſekliche

Maßgabe des Reichsunfalfürſorgegeſekes für ihre Vorſchrift über die zivilrechtliche Klagbarkeit der

Beamten durch Sagung einzuführen. 868 Penſionsanſprüche fehlt, wären ſie, ebenſo wie die

der Mufterfaßung (Min Ämtsbl. 1916 S. 123, Anſprüche dieſer Beamten auf den regelmäßigen

145) ſieht daher zutreffend auch eine Beſtimmung Ruhegehalt und die regelmäßigen Hinterbliebenen

über Unfallfürſorge vor . 9) bezüge, an ſich als öffentlichrechtliche Anſprüche

Hat nun die Saßung die Unfalfürſorge ge: nur im Verwaltungswege durch Aufſichtsbeſchwerde

mäß § 14 RUnfallfür G. eingeführt, ſo fragt ſich, zu verfolgen . Und deshalb wird es Aufgabe der

ob die hieraus entſpringenden Anſprüche des Be- Saßung ſein, ihre zivilrechtliche Klagbarkeit zu

amten und ſeiner Hinterbliebenen auf die Unfall- beſtimmen aus folgenden Erwägungen :

fürſorgebezüge ( Penſion und Renten ſowie Heilungs Die Einführung der Unfallfürſorge für die
toften ) im Streitfalle vor den ordentlichen Se Gemeindebeamten und ihre Hinterbliebenen durch

richten verfolgbar ſein müſſen. Hierüber ift Fol- ſtatutariſche Beſtimmung(Saßung) hat den Zwed,

gendes zu ſagen :
einen reichsgeſeßlichen Anſpruch dieſer Perſonen

Die Unfaŭfürſorgeanſprüche ſind kein zivilrecht auf Erſak des durchden Unfall erlittenen Schadens

licher Schadenserſaßanſpruch, ſondern haben die auf die Falle der 88 10–12 RUnfallfürſ6. zu

rechtliche Natur von Penſionsanſprüchen in der beſchränken und zugleich die Anwendung der reichs

gleichen Weiſe wie die ſonſtigen Anſprüche
geſeßlichenBeſtimmungen über die Unfallverſicherung

auf Ruhegehalt und Hinterbliebenen bezüge (vgl . auf dieſe Beamten und ihre Hinterbliebenen aus

Reindl, Komm.z. BG. Bem . 5 zu Art. 89 S.427 und
zuſchließen (8 14 RUnfallfürjo . § 554 Ziff. 5

die dort angeführte Rechtſprechung). Sie wurzeln RVO .).10))

daher ausſchließlich im öffentlichen Recht und
Damit aber dieſe Wirkung eintritt, muß die

können deshalb ebenſowie dieſonſtigen Anſprücheauf durch die Gemeindeſaßung eingeführte Unfallfür.,

Ruhegehalt und Hinterbliebenenbezüge, vor den jorge eine den Vorſchriften in den SS 1–7

Zivilgerichten nur verfolgt werden , wenn dies durch Rünfallfürſ6 . mindeſtens gleichkommende

Geſetz ausdrücklich vorgeſchrieben iſt. Das legtere Fürſorge ſein .

iſt hinſichtlich der Unfalfürſorgebezüge der unwider:
Eine ſolche gleichwertige Fürſorge iſt jedoch

8) Dementſprechend lautet auch der 88 der Sapung
nur dann gegeben, wenn die dem Berunglücten

des Verſorgungsverbandsnurdahin : Der Verſorgungs
und ſeinen Hinterbliebenen im konkreten Falle auf

verband erſeßt ſeinen Mitgliedern neun Zehntel ihrer Grund der Gemeindeſaßung zuſtehende Fürſorge

Leiſtungen an Angeſtellte und ihre Hinterbliebenen aus nicht nur quantitativ, ſondern auch qualitativ

Anlaß von Betriebsunfällen , welche in reichsgefeßlich

der Unfallverſicherung unterliegenden Betrieben eins mindeſtens die gleiche iſt, wie ſie einem Reichs

treten , ſoweit ſich dieſe Leiſtungen in den Grenzen des
beamten und ſeinen Hinterbliebenen in einem

Unfallfürſorgegeſeßes vom 18. Juni 1901 halten. gleichen Falle geniäß SS 1-7 Runfallfürſ.

9) Die dem 8 68 beigegebene Fußnote bringt das zuſtehen würde. Es genügt daher nicht, daß

Mechtsverhältnis allerdings auch nicht zutreffend zum

Ausdrud , wenn ſie bemerkt: „ Zufolge Art. 24Abſ. III
der Gemeindebeamte und ſeine Hinterbliebenen

888. gilt für die vollbeſchäftigtenberufsmáßigenGe- ziffermåßig die gleichen Bezüge erhalten

meindebeamten die Unfalfürſorge nach Maßgabe des wie der Reichsbeamte und ſeine Hinterbliebenen ;

HG. vom 18. Juni 1901, nachdem der Verſorgungs

verband auf Grund des Art. 24 Abſ. I und II GBG . ber
der Gemeindebeamte und ſeine Hinterbliebenen

die Unfallfürſorge nach Maßgabe des genannten Reichs
müſſen vielmehr in der gleichen Weiſe einen

geſeßes einrichtet“. Denn die Unfallfürſorge gilt für Rechtsanſpruch auf dieſe Bezüge haben wie

die Beamten nicht ſchon deshalb , weil ſie der Ver- der Reichabeamte und ſeine Hinterbliebenen , und

ſorgungsverband nach Art. 24 Abſ. I und II „ ein- ſie müſſen für dieſen Anſpruch, wenn er ihnen

richtet“, ſondern ſie gilt für die Beamten nur deshalb,

weil ſie die Saßung einführt. Die Sabung aber

iſt zur Einführung verpflichtet, weil der Verband ge- 10) Vgl. auch die Erklärung des Referenten der

mäß Art. 24 Abſ. I und II die Ausgleichung der Baſten Abgl. zu Art. 24 Abſ. III GVO. in VerhAbgs.

hieraus übernimmt . 1915/16 BeilBd . 12 Beil . 1499 S. 680 .
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beſtritten wird, gegenüber dem Dienſtherrn (der | Klagbarkeit. Daß die lektere nicht in 88 1–7,

Gemeinde) den gleichen rechtlichen Schuß ge- ſondern in einer anderweitigen geſeßlichen Be

nießen wie er dem Reichsbeamten und ſeinen Hinter- ſtimmung ausgeſprochen iſt, iſt ohne Belang; und

bliebenen für die ihnen auf Grund der SS 1–7 daß ferner der $ 9 in § 14 Unfalfürſ6 . nicht

zuſtehenden Anſprüche gegeben iſt. Denn darüber erwähnt iſt, beruht eben darauf, daß er nur eine

kann wohl kein Zweifel beſtehen, daß eine der Art erläuternder Ausführungsvorſchrift zu der

reichsgeſeblichen ziffermäßig gleichkommende oder 88 1–7 enthält. Es iſt ohne Zweifel auch nicht

fie überſteigende ſtatutariſche Fürſorge nicht mehr der Wille des Geſekgebers geweſen, die auf Grund

gleichwertig iſt, wenn ſie für den Streitfall nicht des § 14 FürſorgeG . ftatutariſch zu gewährenden

auch unter die gleichen , zum Schuße des Für Anſprüche qualitativ minderwertiger zu geſtalten

ſorgeberechtigten gewährten Rautelen geſtellt ift. als jene auf Grund Reichsrechts. Daß aber eine

Nun können aber die den Reichsbeamten und ſolche qualitative Minderwertigkeit vorliegen würde,

ihren Hinterbliebenen auf Grund der 88 1 und 2 wenn für die ſtatutariſchen Anſprüche nur der

des RFürſ6. zuſtehenden Penſions- und Renten- Verwaltungsbeſchwerdeweg zugelaſſen wäre, wird

anſprüche nachMaßgabe der SS 149 ff. RBG .dom wohl kaum beſtritten werden können . Insbeſondere

18. Mai 1907 (ROBI. S. 245) und des § 19 iſt es für den verunglückten Beamten und feine

RBHinterblo . vom 17. Mai 1907 (ROBI. S. 208) | Hinterbliebenen , zumal im Hinblick auf den Aus

im Zivilrechtswege verfolgt werden , wie ſich aus ſchluß von zivilrechtlichen Schadenserſaßanſprüchen

8 9 RUnfallfürſo. ohne Zweifel ergibt. Dieſe gegen die Gemeinde aus dem Unfall, doch nicht

Anſprüche haben alſo auf Grund ausdrüdlicher gleichgültig, ob ſie gegen die von der Gemeinde

geſeßlicher Vorſchrift die Eigenſchaft zivilrechtlich getroffene Entſcheidung über Verſagung von Unfall

klagbarer Anſprüche. fürſorgeanſprüchen noch den Schuß der Zivilgerichte

Daraus aber folgt, daß auch die nach § 14 anrufen können oder ob ihnen nur eine Beſchwerde

RUnfallfürſ6 . durch die Saßung der Gemeinde an die Aufſichtsbehörde zuſteht.

eingeräumten Fürſorgeanſprüche wenigſtens unter Wenn man aus dem Umſtande, daß in § 14

den gleichen Beſchränkungen wie die reicherechtlichen Unfallfürſ6 . nur die 88 1-7, nicht auch der 8 9

im Wege der Zivilflage verfolgbar ſein müſſen, angezogen ſind, ſchließen will, daß die Beſtimmungen

wenn ſie den reichsrechtlichen in qualitativer Hinſicht der $ S 149ff. RBG. über die gerichtliche Klagbar

gleichwertig ſein ſollen. keit der Fürſorgeanſprüche bei der Bewertung der

Man könnte hiegegen vielleicht einwenden , daß ſtatutariſchen Fürſorgeanſprüche nicht in Betracht

zur Gleichwertigkeit der ſtatutariſchen Fürſorge gezogen werden dürfen, ſo müßte man konſequenter

zwar erforderlich ſei , daß der Gemeindebeamte i weiſe auch folgern , daß beiſpielsweiſe auch die Be

einen Recht anſpruch auf ſie habe, daß es aber ftimmungen in 8 42 RBG. über die Berechnung des

nicht notwendig ſei , daß dieſer Rechtsanſpruch auch den Unfallpenſionen zugrunde zu legenden Dienſt

in dem gleichen prozeſualen Verfahren einkommens bei der Frage nach der Gleichwertigkeit

verfolgt werden könne wie der reichsgeſeßliche An: der ſtatutariſchen Fürſorgeanſprüche nicht zu berück

ſpruch, daß es demnach auch genüge , wenn für ſichtigen ſind. Man müßte folgerichtig eine gleich

die ſtatutariſch eingeräumten Fürſorgeanſprüche wertige Fürſorge auch dann für vorliegend er:

nur der Verwaltungsweg , hier alſo die Auf achten, wenn die ſtatutariſchen Beſtimmungen

ſichtsbeſchwerde nach Art. 163 rechtsh. GemO. und (Sagung) zwar den gleichen Prozentſaß des Dienſt

Art. 93 pfälz . GemO. zuläſſig ſei ; es hätten ſonſt einkommens als Unfallpenſion zuſichern, der Be

in § 14 Runfadfür 6. ſtatt der SS 1–7 die rechnung des Dienſteintommen aber nicht alle in

SS 1-9 angeführt werden müſſen . 8 42 RBG . aufgezählten Bezüge zugrunde legen

Dieſer Einwand wäre aber m. E. nicht zu: würden . Gerade der Umſtand aber, daß beiſpiels

treffend. weiſe in der R. bayer. VO. vom 30. November

In § 14 RUnfallfürſ6 . iſt allerdings auf den 1886, die Neuregelung der Penſionsverhältniffe

$ 9 dieſes Geſeges nicht ausdrüdlich Bezug ge für das nichtpragmatiſche ſtatutsmäßige Perſonal

nommen. Wenn aber in § 14 geſagt iſt : „eine der A. bayer. Verkehrsanſtalten betr. , die Berech

den Vorſchriften der $ 1–7 mindeſtens gleich: nung des Dienſteinkommens nach anderen un

kommende Fürſorge“ , ſo iſt hiedurch m . E. doch günſtigeren Vorſchriften als nach jenen des § 9

ſchon unzweifelhaft zum Ausdruđe gebracht, daß FürſorgeG. und des § 42 RBG. erfolgte, war
alle jene rechtlichen Eigenſchaften, die den An- der Hauptgrund , weshalb die Beſtimmungen dieſer

ſprüchen aus SS 1 und 2 geſeßlich zukommen und Verordnung über die Únfallfürſorge nicht als gleich

die bei Vergleichung dieſer Anſprüche mit anderen wertig mit jenen des Reichsfürſorgegeſeķes in der

Anſprüchen in qualitativer Hinſicht ins Gewicht Rechtſprechung erklärt worden waren .11)

fallen , auch den Anſprüchen aus 14 und auf Etwaige Bedenken in der Richtung, daß die

Grund ſtatutariſcher Vorſchrift innewohnen müſſen . Gemeindeſaßung gar nicht befugt wäre, die Zu

Eine ſolche den Anſprüchen aus SS 1 und 2 KG .

innewohnende rechtliche Qualität, die unzertrennbar
11 ) S. hierüber Reindl, Die Fürſorge für die bayer.

Verkehrsbeamten infolge von Betriebsunfällen S. 18,

mit ihnen verbunden iſt, iſt aber ihre zivilrechtliche 19 und 33 .

.
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läffigkeit des Rechtsweg für die im öffentlichen Hinterbliebenen) nach Maßgabe der 88 1-71–7
Rechte wurzelnden Unfallfürſorgeanſprüche ein- RUnfalfürſG. vom 18. Juni 1901 gewährt werde “,

zuführen , daß dies vielmehr nur durch Geſeß , alſo ſondern auch noch eine den SS 42 und 149 RBG.

durch das Gemeindebeamtengeſeß ſelbſt oder durch entſprechende Beſtimmung über die Bemeſſung des

eine Ermächtigung in dieſem hätte geſchehen den Unfallfürſorgebezügen zugrunde zu legenden

müſſen, erſchienen hier nicht begründet. Denn Dienſteinkommens und über die Zuläſſigkeit des

für die Unfallfürſorge iſt eine ſolche Er- Rechtswegs , um alle Bedenken über die Gleich

mächtigung in Art. 24 Abſ.III GBG. m . E. zweifel- wertigkeitder ſtatutariſchen Unfalfürſorge gegenüber.

los enthalten. Wenn dort, wie oben ausgeführt der reichsgeſeßlichen zu beſeitigen und zu vermeiden ,

wurde, geſagt iſt, daß die Verbandsgemeinden, daß fich ähnliche unerquidliche Rechtsſtreitigkeiten

falls der Verband die Ausgleichung der Unfall. ergeben, wie ſie hinſichtlich der durch die Ver,

fürſorgelaſten übernimmt, geſeßlich verpflichtet ſind, ordnung vom 30. November 1886 15) erfolgten

für ihre Beamten die Unfalfürſorge nach Maß: Einführung der Unfalfürſorge für die bayeriſchen

gabe des RUnfallfürſ6 . durch Sazung einzuführen , Verkehrsbeamten entſtanden ſind und ſchließlich

ſo iſt damit der Sagung auch vorbehalten , dieſe dazu geführt haben , daß die in dieſer Verordnung

Unfalfürſorgeanſprüche, damit ſie den reichsgeſek: eingeräumte Fürſorge nicht als gleichwertig und=

lichen mindeſtens gleichkommen und damit die in weitere Schadenserſaßanſprüche ausſchließend er

§ 14 RG. vorgeſehenen Wirkungen eintreten, mit klärt wurde.16)

der gleichen rechtlichen Qualität auszuſtatten wie
III .

die Anſprüche, die ſich unmittelbar auf das Reichs

geſeß ſelbſt ſtüßen, fie alſo als im ordentlichen Was in Ziff. I und II ausgeführt wurde , gilt

Rechtsweg verfolgbar zu erklären. entſprechend auch für die Frage der zivilrechtlichen

Die Frage hat erhebliche praktiſche Bedeutung Klagbarkeit der vermögensrechtlichen Anſprüche der

ſowohl für die Gemeindebeamten und ihre Hinter: berufsmäßigen Diſtrittsbeamten und ihrer Hinter

bliebenen als für die beteiligten Gemeinden felbft. bliebenen aus dem Dienſtverhältniſſe (Art . 22

Denn die durch die Saßung eingeführte Unfall- A6 . III,IV, Art. 23 Abſ. V , Art . 24 A6 . III

fürſorge kann nur dann die in § 14 RÚnfallfürſ . GBG.).

vorgeſehene Wirkung haben , wenn die hieraus ent

ſpringenden Anſprüche in der gleichen Weiſe wie

die Anſprüche nach $g 1 und 2 des genannten Ge

ſekes im gerichtlichen Klageweg geltend gemacht
Zur Frage der Aufrechnung im Brozeß..

werden können , weil andernfalls, wie vorſtehend

ausgeführt, keine gleichwertige Fürſorge mehr vor: Endgültige Wirtſamtcit der im vorbereitenden

liegen würde. Die Folge wäre aber dann, daßwäre aber dann, daß Schriftſatz erklärten rechtsgeſchäftlichen Auf:
troß dieſer ſaßungsmäßigen Fürſorge weitere reichs
gefeßliche Anſprüchedes Verlegtenund ſeiner Hinter: rechnungserklärung, Unmöglichkeit der einſeiti :

bliebenen auf Schadenserſatz wegen des ünfalls gen Zurüdnahme der Aufrechnungserklärung,

gegen die Gemeinde, in deren Betrieb der Unfall Bedeutung der vertragsmäßigen Zurüdnahme

fich ereignet hat , insbeſondere Schadenserſaħanſprüche der Aufrechnungserklärung.

auf Grund des Haftpflichtgeſeķes,12) nach wie vor
unbeſchränkt 13) zuläſſig wären, und daß weiter Bon Landgerichtsdirektor Philipp in Traunſtein .

die in unfallverſicherungspflichtigen Betrieben der

Gemeindebeſchäftigten Beamten beiſonſt gegebenen Bd.33 S. 239 iſt eineEntſcheidungdes Kammer
In der Rechtſprechung der Oberlandesgerichte

Vorausſeßungen der Unfallverſicherung nach der

RVO. unterliegen würden. Dies zu verhüten war
gerichts vom 23. Juni 1914 über die Wirkung

aber gerade der Zweck,weshalb 14 RUnfallfüriG .
der Aufrechnungserklärung, wenn die Gegenforde

geſchaffen wurde und weshalb auch Ab . III des
rung gar nicht zur Aufrechnung verwendet iſt ",

Art. 24 GBG. in das Geſeß eingefügt wurde.14)
mitgeteilt.

Aus dem vorſtehend Ausgeführten ergibt ſich,
Nach dem Tatbeſtand hatte in einem von A

daß es ſich jedenfalls empfiehlt, in die Saßung
gegen B erhobenen Forderungsſtreit B eine die

nicht bloß, wie § 68 Abſ. 1 der Muſterfaßung Alageforderung überſteigende Gegen

vorſieht
, eine Vorſchrift des Inhalte aufzunehmen, forderung zur Aufrechnung geſtellt,

daß„ Unfalfürſorge (für die Beamten und ihre darauf zurüd, ſo daß er nach Klagantrag ver
kam aber im Laufe des Prozeſſes nicht mehr

urteilt wurde. Die Aufrechnungseinrede war weder

19) Man denkez.B. nuranſtädtiſche Straßen- im Tatbeſtand noch in den Gründen des Urteils

bahnen, Elektrizitätswerke, Gasanſtalten.

" ) Soweit die betreffenden Beamten nicht der

Unfallverſicherung unterliegen würden, in welchem 15) $ 6 dieſer Verordnung beſchränkte ſich auf die

Falle dann $$ 898 und 899 RVO. Plaß greifen würde. gleiche Beſtimmung wie $ 68 Abſ. 1 der Muſterſayung.

* "4) S. Erklärung des Referenten der AbgR. 1915/16 18) S.hierüber Meindl,Die Fürſorge f. d . bayer. Vers

BeilBd . 12 Beil. 1499 S. 680. tehrsbeamten infolge von Betriebsunjällen S. 15–19.
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erwähnt.') In einem Nachprozeß klagte B gegen A kann doch nicht geſagt werden , daß er überhaupt

die Gegenforderung ein. Seine Klage wurde ab- nicht vorliegt.

gewieſen mit der Begründung: „ Im Vorprozeß Dieſer Saß iſt m . E. ebenſo ſelbſtverſtändlich,

habe B auf die Gegenforderung allerdings nicht wie der gegenteilige: daß das Beſtehen eines

verzichtet, allein die Gegenforderung ſei durch die Forderungsrechts von deſſen rechtskräftiger Feſt

Aufrechnungserklärung nach § 389 BGB. ebenſo ftellung unabhängig iſt.

wie die Klageforderung erloſchen. Wenn dies im II. Die Frage , ob die Gegenforderung durch

Vorprozeß überſehen worden ſei, ſo ſei eben das Aufrechnungserklärung erloſchen iſt, richtet ſich, wie

ergangene Urteil objektiv falſch, die Klageforderung das Rammergericht zutreffend betont, einzig nach

zu Unrecht zuerkannt worden. Die Gegenforderung 88 387 ff. BGB. , nicht nach prozeßrechtlichen

aber ſei und bleibe getilgt. Die Wirkung der Auf- Grundſägen. Die Erklärung der Aufrechnung im

rechnungserklärung ſei eine endgültige, der Auf- Prozeß, die für den Prozeß als Prozeßhandlung

rechnungsberechtigte habe ſeine Aufrechnung erfolgt, hat zugleich die Natur einer rechtsgeſchäft=

erklärung auch nicht einſeitig zurücknehmen können .“ lichen, einſeitigen , empfangsbedürftigen Willens

Der Herausgeber der Zeitſchrift, DLG RatMug: erklärung. Ihre Wirkſamkeit als zivilrechtliche

dan fügte folgende Fußnote bei : Willenserklärung richtet ſich nach $ S 130 , 388 ,

„Obiges Urteil wäre zutreffend, wenn in dem 389 BGB. Sie erfolgt durch Erklärung gegen

Vorprozeß „ die Entſcheidung, daß die Gegen über dem Kläger und bewirkt, daß die Fordes

forderung nicht beſtehe “, gefunden werden könnte. rungen, ſoweit ſie ſich decken, als in dem Zeitpunkt

§ 325 II 3PO. Dieſes iſt aber nicht angängig , erloſchen gelten, in dem ſie zur Aufrechnunggeeignet

weil weder der Tatbeſtand noch die Gründe die einander gegenübertraten . Die prozeſſuale Wirt
Gegenforderung auch nur erwähnen. Es liegt ſamkeit , die erſt durch den Vortrag in der münd:

alſo weiter nichts vor, als daß der damalige lichen Verhandlung eintritt, iſt nicht Vorausſezung

Beklagte die angekündigte Einrede durch Nicht der materiell-rechtlichen Wirkſamkeit. Legtere iſt

vortragen fallen ließ. Damit iſt natürlich der zivilrechtlich vollendet mit dem Zugehen an den
Kläger ſtets einverſtanden, weil ſich ſeine Prozeß- Klåger oder an deſſen Prozeßbevollmächtigten .“)

lage verbeſſert, wie er denn auch bis zulegt Die durch die Abgabe der Aufrechnungserklärung

ſeinen Klaganſpruch als noch ungetilgt geltend erfolgte Tilgung der Forderungen iſt eine endgültige.
gemacht hat.“ Die zivilrechtlicheWirkſamkeit der Auf
Ich halte die Entſcheidung des Kammergerichts rechnungserklärung als rechtsgeſchäftliche

unter der Vorausſeßung, daß ſeine tatſächliche Feft: Tilgung der Forderungen iſt vollſtändig

ſtellung : „B habe ſeineGegenforderung zur Auf- unabhängig von ihrem weiteren Shida

rechnung geſtellt, alſo nicht bloß angekündigt, daß al im Prozeß und von dem weiteren

er fie demnächſt zur Aufrechnung ſtellen werde“ , Schidjal des Prozeſſes. Ihre ſchuldtilgende

richtig iſt, für zutreffend, die Bemerkung Mugdans Wirkung iſt daher voúſtändig unabhängig davon,

dagegen für verfehlt. ob die Aufrechnungserklärung nach ihrer zivilrecht

I. Die Frage, ob die Forderung des B durch lichen Abgabe als Prozeßhandlung aufrecht erhalten

Abgabe der Aufrechnungserklärung im ProzeßProzeß oder fallen gelaſſen wurde. RG3. 63, 411; Pland,

unterging, hat mit der Vorſchrift des 8 325 II
BGB. Vorbemerkung vor $ 104 I 4 ; Dernburg II

3PO . überhaupt nichts zu tun . Dieſe Gefeßes: 124.3)

beſtimmung handelt nur von der rechtskräftigen Wenn im vorliegenden Falle der Beklagte im

Feſtſtellung des Nichtbeſtehens eineraufrechnungs- Vorprozeß die Aufrechnungseinrede ,nicht weiter

weiſe geltend gemachten, aber unbegründeten Gegen- geltend machte“, ſo hatte dies nur die Bedeutung,

forderung. Iſt dieſe rechtskräftige Feſtſtellung er- daß er die Aufrechnungseinrede als prozeſſuales

folgt , dann begründet ſie gegenüber einer etwaigen Verteidigungsmittel fallen ließ.4) Dies ſtand dem

ſpäteren Geltendmachung der Forderung die Ein

rede der rechtskräftig entſchiedenen Sache. Iſt ſie ?) Daß die Prozeßvollmacht nach § 81 3BD. im

nicht erfolgt , dann entfält nur dieſe prozeß= Prozeß ſowohl zur Abgabe als zur Entgegennahme

rechtliche Einrede. Der materiell - rechtliche Ein- der Aufrechnungserklärung ebenſo wie jeder anderen

wand der Tilgung der Forderung durch rechts: einſeitigen empfangsbedürftigen Willenserklärung er
mächtigt, beſondere Bollmacht neben der Prozeßvoll

geſchäftliche Aufrechnung wird durch die Unter- macht dazu alſo nicht erforderlich iſt, iſt herrſchende

laſſung der Feſtſtellung des Nichtbeſtehens der Lehre. Seuffert, SPD. § 81 Anm. 3 ; Gaupp -Stein

Gegenforderung überhauptnicht berührt; deshalb, $ 81, III,2; Dertmann, BOB. 388 I,b ;NO3. 48, 221 ;

weil einem Tilgungsgrund die Rechtskraft fehlt, 19, 392; 50, 143, 426 ; 52, 343;53, 148, 213; 58, 227
9) Enthält 7. B. die Erhebung einer Schadenserſatzs

klage wegen Nichterfüllung eines Kaufvertrags die Be

1) Daraus muß geſchloſſen werden, daß die Auf- ſtätigung des anfechtbaren Kaufvertrage, ſo iſt die

rechnung entweder in einem vorbereitenden Schriftſaße Zurüdnahme der Klage einflußlos auf die rechts:

erklärt, in der mündlichen Verhandlung aber nicht geſchäftliche Beſtätigung. Legtere bleibt trop der

vorgetragen wurde, oder daß ſie in einem früheren Zurüdnahme der Klage beſtehen .RG. in BIFRA . 72, 939 .

Verhandlungstermine zwar vorgetragen, in der Schluß- *) In der bloßen Erklärung : eine Aufrechnungs

verhandlung aber fallen gelaſſen wurde. einrede fallen zu laſſen “, liegt kein Verzicht auf die
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Beklagten jederzeit ohne Einwilligung des Gegners III. Der von Mugdan ſeiner Begründung

frei; das Gericht konnte dann nach dem Kardinal: weiter beigefügte Saß: „ Es liegt weiter nichts vor,

grundſaß, daß nur die von den Parteien in der als daß der damalige Beklagte eine angekün:

mündlichen Verhandlung vorgetragenen Tatſachen digte Einrede fallen ließ. Damit war der Gegner

bei Fällung des Urteils berückſichtigt werden dürfen , einverſtanden “, iſt an fich unklar und keinesfalls

Verhandlungsmarime — die Tatſache der Auf- geeignet, die Anſicht, die Gegenforderung ſei nicht

rechnung bei Fällung ſeines Urteils nicht berück getilgt, irgendwie zu ſtüßen .

ſichtigen . Es mußte die an ſich begründete Klage- Es iſt nicht einzuſehen , auf was Mugdan

forderung ohne Rüdficht darauf, daß ſie durch die gegenüber der ausdrücklichen Feſtſtellung des Rammer

vorher betätigte Aufrechnung getilgt worden war, gerichts, „ die Gegenforderung ſei zur Aufrechnung

zuſprechen. geſtellt worden “ , ſeine Behauptung ftüßen kann,

Allein dadurch wurde die Tatſache der Tilgung die Aufrechnung ſei bloß angekündigt worden .

der Gegenforderung nicht aus der Welt geſchafft. Ebenſo iſt nicht verſtändlich, warum Mugdan

Das ergangene Urteil war objektiv falſch . Die trotz ſeiner Behauptung: „ Die Aufrechnungsein

Sachlage iſt keine andere, als wenn der Beklagte rede jei bloß angekündigt worden “ , darauf

oder ein Dritter für ihn die Klageforderung während Gewicht legt, daß der Gegner mit dem „ Fallen

des Prozeſſes bezahlt, der Beklagte die Einrede der laſſen “ der Einrede einverſtanden geweſen ſei .

Zahlung aber nicht vorgetragen und das Gericht Denn eine bloße angekündigte Aufrechnungs

ihn deshalb zur Zahlung verurteilt hätte. Auch einrede iſt ja hinſichtlich der hier behandelten Frage

hier wäre das Zahlungsgeſchäft als ſolches wirkſami in prozeſſualer und materiellrechtlicher Hinſicht ohne

geblieben. Der Beklagte tönnte nicht unter der Bedeutung, ſo daß ein Einverſtändnis des Gegners

Behauptung, die Hingabe des Geldes ſei ohne von vornherein ſchon ohne jede rechtliche Be

Rechtsgrund erfolgt, das Geld zurüdfordern. Er deutung iſt.

müßte auch die Urteilsforderung bezahlen, ohne Da Mugdan dem Rammergericht ſicherlich

fich dagegen mit der Einrede der Bereicherung nicht die ganz unhaltbare Anſicht zuſchreiben will,

oder der Einrede der Argliſt verteidigen zu können .") es genüge als Aufrechnungserklärung ſchon die

Erklärung der Abſicht, deinnächſt eine Forderung
Gegenforderung , ſondern nur ein Fallenlaſſen für dieſen
Prozeß, das derſpäteren Geltendmachungindemſelben aufzurechnen , kann er zu ſeiner Anſchauung, die
Prozeß nicht entgegenſteht. Die Prozeßlage iſt die Aufrechnung ſei im Prozeß bloß angekündigt worden,

gleiche, als ob das Verteidigungsmittel überhaupt nicht nur durch die Rechtsanſchauung gekommen ſein:
vorgebracht worden wäre. DblG. im Kecht 1908

Nr. 3664. „ Die in einem vorbereitenden Schriftſaß ent

5) Daß der nach der objektiven Rechtslagezu Unrecht haltene Aufrechnungserklärung wirke noch nicht

zuerkannten Urteilsforderung nicht die oben bezeichnete als ſolche, ſie ſtelle bloß die Ankündigungder

Einrede entgegengeſeßt werden könnte, ergibt ſich aus

dem Weſen derMechtstraft. Dieſes Weſen beſteht darin ,
Aufrechnungserklärung für die mündliche Ver

daß das rechtskräftig Anerkannte oder Zugeſprochene
handlung dar, erſt durch den Vortrag in der

nicht mehr beſtritten und das rechtsträftig Überkannte mündlichen Verhandlung gelte die Aufrechnung

nicht mehr geltend gemacht werden kann. Wird, wie im als erklärt. "

vorliegenden Falle, dasBeſtehen eines Anſpruchs durch Dieſe auch jeßt noch vielfach vertretene An

rechtsträftiges Urteil feſtgeſtellt, ſo verlieren alle dem
Anſpruch entgegenſtehendenGinwendungen ,welche ſchauung iſt unrichtig. Sie beruht auf einer Ver

geltend gemacht werden konnten, ihre Wirtſamteit, wechſlung der Aufrechnungserklärung als Rechts

gleichviel, ob ſie bekanntwaren oder nicht. Die Sach: geſchäft und als Prozeßhandlung.

lage iſt in Anſehung dieſer Einwendungen ebenſo , Die in dem vorbereitenden Schriftſaß nieder

wie wenn ſie von dem Beklagten vorgeſchüßt, von dem

Gerichte aber verworfen worden wären. Nur inſoweit,
gelegte Aufrechnungserklärung wirkt , ſoferne nur

als die Gründe der Einwendungen erſt nach der leßten
der Wille des Aufrechnenden darauf gerichtet iſt,

mündlichen Verhandlung entſtanden ſind, iſt der nicht nur ein künftiges prozeſſuales Verhalten an:
Weg des §767 ZPD. zur Ábhilfe offen.RG. in JW . 1894

S. 120, 1898 S. 116 , 1900 S. 440 Ueber die Frage Aufrechnungserklärung abzugeben, ſofort mitder
zukündigen , ſondern ſofort die rechtsgeſchäftliche

ob und unter welchen Vorausſeßungen einem rechts

träftigen Urteil,insbeſondere wenn es erſchlichen wurde, Zuſtellung des Schriftſakes an den Gegner. Stau

mittels des § 826 BOB.entgegengetreten werden kann, dinger § 388 Anmerkung 1 , Planck Vorbem . vor

vgl. RGZ. 61, 359; 67, 151; 76, 69 ; 78 , 389; RG. in
8 116 I 4 a.

JW. 1908 S. 38 und Kleinfellner in BayBfR . 1906

Die prozeſſuale Gelten de

S. 1 ; Dernburg in der DJZ. 1905 S. 466. Mit der
machung der Aufrechnungseinrede allerdings er

Behauptung allein, daß der Kläger durch Geltend folgt erſt durch den Vortrag in . der mündlichen

machung der Juditatsforderung, die, wie er doch Verhandlung. Aus dem Umſtande, daß die vor

wiſſe, ſchon bezahlt ſei, gegen die guten Sitten vers bereitenden Schriftjäße nach 8 129 3PO . die

ſtoße,tann der verurteilte Shuldner nicht durch Beſtimmung haben ,die mündliche Verhandlung
dringen ; die exceptio doli generalis, die auch unter

der Herrſchaft des BGB. zweifellos geltendes Recht vorzubereiten , folgt nur , daß die prozeſſuale Wir

iſt (Silbermann in Bay3i8. 1910 S. 105 ), kann zur kung der in den vorbereitenden Schriftſäßen nieder

Entkräftung des rechtsträftigen Urteils allein nichtgenügen. Das wäre mit dem Weſender Rechtstraft gelegten Erklärungen durch Vortrag in der münd

unverträglich. RG. im Recht 1911 Nr. 3908, 1914
lichen Verhandlung bedingt iſt. Werden ſie nicht

Nr. 920. vorgetragen, ſo können ſie für das Prozeßverfahren
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keine Beachtung finden. Anders liegt die Sache Roſten verurſachen, undmich der Gefahr ausſeßen ,

dagegen , ſoweit die materielle Wirkung der Er wenigſtens zu einem Teile der Koſten verurteilt

klärungen in Frage ſteht.. Materiellrechtliche zu werden. Daß dieſe Gefahr nach der herrſchenden

Erklärungen können , wenn nicht durch Geſeß oder Meinung (RO3. 50, 389 ; 57, 381 ; Peterſen ,;

Vereinbarung beſondere Formen vorgeſchrieben BIFRA. 64 S. 261 ) in Wahrheit nicht vorliegt ,

ſind, in jeder Form , auch in Geſtalt eines der iſt gleichgültig.

Gegenſeite mitgeteilten vorbereitenden Schriftſages Ganz klar ergibt ſich die Unrichtigkeit der

abgegeben werden . 3ft lekteres geſchehen, ſo ent- hier bekämpften Meinung, wenn mandie Fälle ins

hält der Schriftſaß ein doppeltes, einmal die Er: Auge faßt, in denen, wie z . B.in $8 357, 554,

klärung ſelbſt und daneben die Ankündigung , daß II BOB. die Aufrechnungserklärung unverzüglich

ſie demnächſt in der Verhandlung vorgetragen abgegeben werden muß und der Aufrechnende die

werden ſoll . Unterbleibt der mündliche Vortrag Aufrechnungserklärung in einem unverzüglich zu:

aus irgendwelchen Gründen, ſo iſt die Erklärung geſtellten vorbereitenden Schriftſaß abgeben läßt .

für den Gang des Prozeßverfahrens allerdings Soll hier der Wille des Aufrechnenden auch da:

ohne Bedeutung, ſie wird aber dadurch nicht wieder hin gehen, „die Aufrechnungserklärung erſt dann

beſeitigt, ſondern die durch die Abgabe der Er- wirken zu laſſen , wenn es prozeßordnungs

klärung erzielte materielle Rechtswirkung bleibt gemäß darauf ankomme“ , obwohl er dadurch

beſtehen . RG3. 63 , 411 ; SeuffArch. Bd. 63 einen Rechtsnachteil erleidet ? Ganz gewiß nicht.

S. 165.9) Das Rammergericht (ROLO . II , 217) hat allerdings

Ob nun die in einem vorbereitenden Schrift- aus der von Dertmann vertretenen unrichtigen

ſaße enthaltene Aufrechnungserklärung bloß als Anſchauung dieſe Konſequenz gezogen ; allein aus

eine in Zukunft beabſichtigte angekündigt oder ſo : dieſer unhaltbaren Folgerung ergibt ſich ebenfalls

fort erklärt werden ſoll, iſt eine Frage der Willens die Unrichtigkeit der Dertmannichen Anſicht.8)

auslegung. )
IV . War aber die Aufrechnungserklärung im

Wenn in dem Schriftſaß geſagt iſt: „ Es wird
Laufe des Vorprozeſſes rechtswirkſam abgegeben ,

die Forderungzur Aufrechnunggeſtellt“,ſo liegt jo konnte der Richter im Nachprozeß dieauf:

darin die Aufrechnungserklärung ſelbſt, nicht bloß
gerechnete Gegenforderung troß der Vorſchrift des

die Ankündigung derſelben. Das Gegenteil an :
§ 389 BOB. nur dann als nicht getilgt erachten ,

zunehmen , würde dem Wortlaut und der Abſicht
wenn er in dem Fallenlaſſen der Aufrechnungs

der Beteiligten nicht entſprechen. Dernburg, B.R.
einrede eine rechtswirkſame Zurüdnahme der Auf

II g 125 II ; Gaupp-Stein, Vorbem . vor $ 128 rechnungserklärung und damit eine Rückgängig

Anm . 146 ; RG3. 53, 148 ; 57 , 362 , 63 , 411 ; machung der Tilgung der Gegenforderung er:

JW. 1903 S. 21 ; BIFRA. 79 S. 939. A.M.
bliden durfte.

iſt Dertmann , BOB. 8 388 Anm. 1b mit der
In dieſer Beziehung ſagt das Kammergericht

nicht überzeugenden Begründung : „Der Aufrech
kurz, aber treffend : Die Wirkung der Auf

nende wolle die Aufrechnungserklärung erſt in
rechnung iſt endgültig ; der Aufrechnungsberechtigte

der mündlichen Verhandlung wirken laſſen , weil
kann die Erklärung nicht einſeitig zurüdnehmen. "

es dann erſt prozeßordnungsgemäß darauf an
Mugdan dagegen ſagt: „ Der Beklagte ließ

komme. " Warum der Aufrechnende dieſen Willen
ſeine Einrede fallen ; der Kläger war damit ein

haben ſoll, iſt nicht erſichtlich. Ich meine , wenn
verſtanden . “ Auch hier hat Mugdan die Auf

mein Gegner von mir Bezahlung einer Forderung rechnungserklärung als materielles Rechtsgeſchäft

verlangt und ich laſſe ihm durch meinen Anwalt
und als prozeſſuales Verteidigung&mittel nicht aus:

in dem Schriftſaß erklären , daß ich mit meiner
einandergehalten .

Forderung aufrechne, ſo will ich ſobald als möglich
Schon oben wurde dargetan , daß die zivil

die Klageforderung tilgen, es nicht erſt zur münd
rechtliche Wirkſamkeit der Aufrechnungserklärung

lichen Verhandlung kommen laſſen ,dadurch,daß unabhängig iſt von ihrem weiteren Schidjalals

die Klageforderung
noch Streitgegenſtand iſt, Höhere prozeſſuales Verteidigungsmittel und daß indem

8) Gemäß § 111 Abf. II BOB. iſt das von einem

3) Neben anderen a . M. Crome, Syſtem des Minderjährigen mit der Einwilligung ſeines geſeßlichen

Bürgerl . Rechts II § 194 Anm. 12 ; Kohler, Zeitſchr. f. Vertreters einem Anderen gegenüber vorgenommene

Zivilprozeß Bd . 24, 1 ff. einſ ge Rechtsgeſchäft unwirkſam , wenn der Minder

) Die Erklärung braucht nicht den Ausdruck jährige die Einwilligung nicht in ſchriftlicher Form

„Aufrechnung“ zu enthalten . Es genügt, daß die dar- vorlegt und der Andere das Rechtsgeſchäft aus dieſem
auf gerichtete Abſicht erkennbar iſt. ROZ. 59, 211 . Grunde unverzüglich zurückweiſt. Erhebt der Minders

Hier hat das Reichsgericht in der Erklärung des jährige mit Zuſtimmung ſeines geſetzlichen Vertreters
Schuldners, daß er im Hinblic auf die ihm gegen eine Klage, erbringt er aber nicht gleichzeitig den Nach

den Gläubiger zuſtehende Schadenserſatforderung weis dieſer Zuſtimmung in ſchriftlicher Form ,ſo muß
dieſem nichts mehr ſchuldig ſei , eine Aufrechnungser- der Beklagte dieſen Mangel ſofort in derKlages

klärung erbliďt . Dagegen enthält die zur Anbahnung beantwortung rügen. Wollte der Beklagte die

eines Vergleiches abgegebene Bereiterklärung zu einer Zurüdweiſung erſt in der mündlichen Verhandlung be

Verrechnung teine Aufrechnungserklärung. No. im tätigen ,ſo wäre ſie verſpätet. RG. in JW. 1903 Beil.

Recht“ 1914 Nr. 2862. S. 85.
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Fallenlaſſen des legteren ein Widerruf der rechts- / burg II § 112 II, Dertmann Vorbem . vor 8 362

geſchäftlichen Aufrechnungserklärung nicht zu er- Anm. 4 , Romm.d.ROR. 8 362 Anm. 1 vom Reichs

bliden iſt.
gerichtin feſtſtehender Rechtſprechung abgelehnt. So

Dazu kommt, daß die rechtsgeſchäftlich erklärte führt das RG. aus (in BayZiR . 1911 Š. 402) :

Aufrechnung überhaupt nicht mit der Wirkung des Die Zahlung tilgt die Schuld endgültig. Die

Wiederauflebens der erloſchenen Forderung zurüdt= Vereinbarung der Parteien , die Zahlung ſolle als
genommen werden kann. nicht erfolgt gelten , hat nicht die Wirkung, daß

Keinesfalls iſt die einſeitige Zurü(nahme die urſprüngliche Schuld wieder auflebt.

möglich. Dieſes ergibt ſich unmittelbaraus Sak 2 In RG3. 76 S. 59 : Die Wiederaufhebung

des 130 I BOB ., der den Widerruf einer ein- eines Erlaßvertrages über eine Darlehensſchuld

ſeitigen empfangsbedürftigen Willenserklärung nur kann nur durch Wiederherſtellung des alten Schuld

dann für zuläſſig erklärt, wenn er vorher oder verhältniſſes, alſo durch die Neubegründung des

gleichzeitig mit der rechtsgeſchäftlichen Erklärung Darlehenvertrages erfolgen .

dem Gegner zugeht. In 32. 1906 S. 9 : Der durch die Ver:

Aus dieſer Geſeķesbeſtimmung ergibt ſich als weigerung der Genehmigung ſeitens des geſeßlichen

Regel, daß eine wirkſam gewordene rechtsgeſchäft- Vertreters gemäß § 108 BOB. unwirkſam ge

liche°) Willenserklärung einſeitig nur in den Fällen wordene Verlöbnisvertrag kann nicht durch Wider

zurüdgenommen werden kann , in denen das Geſetz ruf der Genehmigungsverweigerung und erneute

dies, wie z. B. in den 88 183, 81 II , 168, 658 Genehmigungserteilung wieder wirkſam werden.

BOB. ausdrüdlich geſtattet.-9) Pland, Vorbem. Es iſt vielmehr Neuabſchluß des Verlöbnisvertrages

vor 8 116, VI; Dernburg II 9 124 III ;Goldmann: erforderlich ." )

Lilienthal I 8 24c ; Peterſen in BIFRA. 64, 354. Die Wirkung des Sages, daß eine einmal ge

So hat auch das Reichsgericht die in 88 317, tilgte Obligation ein für allental getilgt bleibt

318 BGB. geregelte „ Beſtimmung" des Dritten und durch Parteivereinbarung nicht wieder ing

(Warn. 1913 S. 421) , die Kündigung ( Bay.- Leben gerufen werden kann, iſt praktiſch höchſt

ŽIR. 1911 S. 185) , die Erklärungen nach Saß 1 bedeutjam . Man darf nur an die mit der Til

und 2 des § 326 BOB. ( JW . 1903 Beil. gung einer Forderung verbundene Wirkung für die

S. 23; RG3. 85, 280), die Anfechtung nach dafür beſtehende Bürgſchaft oder Hypothek denken.13)

§ 143 BGB. (FW . 1902 Beil. S. 229; BIRA. Im unmittelbaren Verhältnis zwiſchen Glau

74, 3 ; SeuffA . 63 S. 5) für unwiderruflich er- biger und Schuldner tritt allerdings die Tragweite des

klärt.11) Saßes nicht im vollen Umfang hervor, weil die Verein

Auch der mit Einwilligung des Gegners barung, eine getilgte Schuld ſolle als nicht getilgt

erfolgte Widerruf der rechtsgeſchäftlichen Aufrech- gelten , gemäß § 140 BGB. die Parteien ſchuld

nungserklärung iſt nicht imſtande, die erloſchene rechtlich neu verpflichtet, ſich ſo behandeln zu laſſen,

Gegenforderung wieder ins Leben zu rufen. als ob die alte Schuld noch beſtehe. Dertmann

Die gegenteilige Anſchauung wird allerdings Vorbem . vor 8 362, 4. Bay3FR . 1911 S.402.
von Windſcheid -Ripp I § 47 Anm . 1 und DLG. Aber dieſe Verpflichtung iſt neu begründet .

Hamburg in SeuffA . 53 , 237 vertreten , aber im Sie erfordert, wenn die Begründung des auf

Einklang mit Pland § 366 Anm. 2 II und Dern : gehobenen Schuldverhältniſſes von der Einhaltung

. 1

.

9) Für prozeſſuale rechtsgeſchäftliche Erklärungen 19) Anders liegt die Sache bei Wegfelforderungen .

gilt alsMegel dasſelbe. Gaupp -Stein Vorbem. V 6 Hier führt das KG. in E. 61,7 aus : Bei Wechſel

vor & 128 BPD ., ROIG. 29, 223 ; 31, 47. forderungen wirkt die Zahlung nicht ſo, wie bei

1o) Wenn das Gefeß ( 98 876, 1071, 1245, 1276, gewöhnlichen Forderungen . ungeachtet der

1726, 1748 BGB.) in einigen Fällen die Unwider: Zahlung beſteht die Wechſelforderung weiter, wenn die

ruflichteit beſondere vorgeſchrieben hat, ſo hat dieſes Wechſelurtunde underſtört und ohne Quittungsvermert

darin' ſeinen Grund, daß es ſich um Falle der Zu- im Befit des Wedſelgläubigers bleibt. Gegen dieſen

ſtimmung handelt, alſo um Ausnahmen von § 183BGB. erwächſt nur die Einrede der Argliſt, wenn er ſein

11) Im Prozeß dann die Partei, die z. B. die An- formales Hecht mißbraucht, das ichon Empfangene noch

fechtungsertlärung wegen Betrugs abgegeben hat, auf mals zu verlangen. Von einer ſolchen Einrede tann

die Geltendmachung der Rechtswirkungen der Anfecha i natürlich keine Mede ſein, wenn durch Parteiabrede
tungserklärung nicht verzichten mit der Folge, daß fie für die in Händen des bisherigen Gläubigers gebliebene

auf die Tatſachen der Anfechtung fich nicht mehr bes Wechſelurkunde nach Beſeitigung des urſprünglichen

rufen tönnte. Die aufwirkſamer Anfechtung beruhende ein neuer Schuldgrund geſchaffen wird. Alſo auch hier
Nichtigkeit iſt deshalb, ſobald ſie ſich nur aus dem hat das RG . anerkannt, daß bei gewöhnlichen Forde

Borbringen der Parteien ergibt, imProzeſſe auch dann rungen die eingetretene Lilgung durch Parteiverein

zu berüdſichtigen, wenn ſich die Partei nicht darauf barung nichtwieder ins Leben zurückgerufen werden kann.

beruft. Etwas anderes iſt es, wenn der Anfechtungs- 19) will der Erlaß einer Darlehensſchuld rüd
berechtigte die tatſächliche Behauptung , daß er ge- gängig gemacht werden , ſo muß das Darlehen neu

tauſcht worden ſei, und daß er die Anfechtungserklärung hingegeben werden. Will man dieſes nicht, ſo tönnen

abgegeben habe, zurüdnimmt. Auf dieſem Weg iſt die Parteien ſich nur durch die Abgabe eines ſelb

allerdings die Beſeitigung der Wirkung einer rechtswirt. ſtändigen Schuldverſprechens nach 780 BOB. helfen .

ſam abgegebenen einſeitigen empfangsbedürftigen Biegt Unentgeltlichkeit vor, ſo muß bei dem Widerruf

Willenserklärung im Prozeſſe möglich. Seuffa. Bd . des Erlaſſesdie Form der Schenkung eingehalten werden.
63 S. 4, RØ3. 76, 59.
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einer Form abhängig iſt, die Einhaltung dieſer der Patenterteilungsakten wiſſen : „ Raum bedarf

Form . 14) es der Erwähnung, wie unrichtig es iſt, aus den Vor:

Das Ausgeführte zuſammengefaßt ergibt für akten die ſubjektive Behandlungsweiſe alimentieren

den hier behandelten Fall : zu wollen ; etwa aus den Vorakten zu entnehmen,

Die im Vorprozeß zur Aufrechnung geſtellte ob das Patentamt den Stand der Technik richtig

Gegenforderung iſt endgültig erloſchen. Der Um erfaßt hat oder nicht, ob ihm eine Publikation

ftand, daß der aufrechnende Beklagte die Auf- bekannt war oder verborgen blieb uſw. Alles das

rechnungseinrede im Laufe des Prozeſſes fallen ließ, führt nur zu den ſchlimmſten Abwegen und zu

blieb für die eingetretene Tilgung der Gegenforde- einem troftloſen Subjektivismus. Die Vorakten

rung bedeutungslos. ſind ganz auszuſcheiden , fie ſind ein Internum,

Die auf Zahlung dieſer Gegenforderung im welches die nach Außen dringende Erklärung gar

Nachprozeß erhobene Klage wurde mit Recht als nicht berührt. Was im Innern der Behörde ge:

unbegründet abgewieſen, es ſeidenn , daß die Parteien ſchieht, bevor ſie eine Entſcheidung erläßt hat nur

im Vorprozeß gegenſeitig übereingekommen einen vorbereitenden Charakter: Die Behörde kann

wären , 15) es ſolle die Aufrechnung der Gegen: vor der Entſcheidung ihren Standpunkt wechſeln,
forderung als nicht geſchehen gelten. In dieſem und bei dieſem Wechſel können ſich Dinge abſpielen ,

Falle hätte der Kläger auf Grund dieſes neuen die unfaßbar und unbeſtimmbar ſind. Niemals

Schuldverhältniſſes auf die Verurteilung des Be: kann die Pſychologie der Behördentätigkeit für die
klagten rechnen können. Rechtsordnung entſcheidend ſein . Die Verhand

lungen im Schoße der Behörde ſind darum nicht

öffentlich und werden nicht veröffentlicht. Etwaige

Vorentwürfe eines Urteils mit ihren Erwägungen

Dürfen bei Auslegung des Patentes die bleibenvolkommen außer Betracht; und das gleiche
gilt auch vom Patentamt, um ſo mehr, als es

Erteilungsakten berüdſigtigt werden ? ſich beim Patentrecht nicht um das Recht des A

und B handelt, ſondern um die Stellung einer
Bon Prof. Dr. Sdjange in Dresden . Erfindung zum ganzen Publikum . Daher muß,

1. Es iſt beſtritten, ob bei Auslegung eines
was ſich der Renntnis des Publikums entzieht, in

Patentes die Erteilungsakten zu Rate gezogen
das Dunkel der Nacht ſinken ."

werden dürfen .
Nach Gülland und Qued ) „ ſollte auf den

Reichsgerichtsrat Hagens ") wendet ſich gegen
Gang des Erteilungsverfahrens und den Inhalt

„ die Auseinanderſeßung mit den in didleibigen
der Erteilungsakten– abgeſehen von den darin

Erteilungsakten enthaltenen Aeußerungen der bei enthaltenen Quellen zur Ermittlung des Standes

der Erteilung beteiligten Perſonen “ . Dieſe Aften
der Technit - nur in den ſeltenſten Fällen eins

ſeien den meiſten unzugänglich, bei ihrer kritiſchen gegangen werden. Das Patent muß ſo verſtanden

Durcharbeitung tommein der Regel ein jeder un
werden , wie es ſich der Deffentlichkeit darſtellt.

ichwer zu dein Ergebniſſe, zu dem er kommen
Auch zu der Auslegung gerichtlicher Urteile können

möchte. „ Die Gegenanſicht würde, konſequent per:
Attenvorgänge nicht herangezogen werden . Auen:

folgt, dazu führen , bei jedem Verlegungsſtreite die falls zur Ermittlungder Aufgabe (welche die Er

bei der Erteilung beteiligt geweſenen Beamten als
findung löſt) könnten die Aktenvorgänge Anhalts

Zeugen darüber zu vernehmen, wie ſie ſich den punkte gewähren.“

Schukumfang gedacht haben und welche Veröffent
Für die Benußung der Erteilungsakten als

lichungen ihnenbekannt geweſen find,masoffenbar Auslegungsmittel dagegen Meinhardt,4)Šeligſohn,")

ein Unding iſt. “
Oſterrieth.6) 3ſay, ') Kent. 9)

Auch Kohler ) will nichts von der Benußung
Welche Stellung nimmt das Reichsgericht ein ?

In der viel erörterten Entſcheidung des Reichs

14) 3ſt 3.B. der Käufer nach § 326 BGB. von dem gerichts vom 9. Februar 1910%) heißt es : ,Der

Grundſtüdstaufvertrag zurüdgetreten und dadurch der Anmelder kann im Zweifel den Schuß beanſpruchen ,

Kaufvertrag nach SS 327,346 ff. BOB. erloſchen , dann der ihm nach dem Stande der Technit zur Zeit

iſt ein nachträglicher formloſer Verzicht auf den Müds

tritt, die Zurüdnahme der Müdtrittserklärung auch im
der Anmeldung gebührt, ohne daß es — abgeſehen

Einverſtändnis mit dem Gegner unmöglich. Der Kauf

vertrag kann nur unter Einhaltung der Formdesg 313 8) Markenſchutz und Wettbewerb (Bd. 13 S. 352.

BOB. neu in das Leben gerufen werden . RGZ. 66 , 430. • Gewerbl. Rechtsſchuß u. Urheberrecht Bd . 17

16) Dafür, daß A und B im Vorprozeß eine ſolche S. 250.

Abma chung getroffen hätten , liegt nach dem mit- 5) Kommentar (5) S. 126, 128.

geteilten Tatbeſtand des lammergerichtlichen Urteils o Gewerbl. Hechtsſchuß ú. Urheberrecht Bd. 18

nicht der geringſte Anhaltspunft vor. S. 193.

-) Mitteilungen vom Verbande deutſcher Patent- *) Wirth u . 3fay, Der Patentanſpruch S. 122 1.;

anwälte Bd. 12 Š. 178. Gewerbl. Rechtsſchuß u . Urheberrecht Bd . 21 S. 140.

2) Gewerbl. Rechtsſchuß u. Urheberrecht Bd . 17 8) Kommentar Bd. 1 S. 434 Nr. 276.

S. 167f. Vgl. aber auch ħandbuch des deutſchen Patent- a) Zivilſachen Bd . 80 S. 55 ; Blatt für Patents ,

rechts S. 346 f. Muſter- und Zeichenweſen Bd. 16 S. 157.

u
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von unzweideutig erklärten Verzichten und abſicht- | Zurücgreifen auf die Erteilungsakten im einzelnen

lich verfügten Einſchränkungen weſentlich dar- Falle angezeigt ift.

auf ankommt, ob ihm ſelbſt oder der erteilenden
Die Verwechſlung von Auslegungsgegenſtand

Pehörde dieſer Stand der Technik vollſtändig be- und Auslegungsmittel hat manch unnötige Mei
tannt war. “

nungsverſchiedenheit verurſacht.

Alſo unzweideutige Verzichte, die der Anmelder

im Laufe des Erteilungsverfahrens erklärt, Ein: Patentanſpruch, nichtdie Beſchreibung berüdſichtigt
Fiſcher 13) vertritt die Anſicht, daß nur der

ſchränkungen, die das Patentamt im Laufe des

Erteilungsverfahrens abſichtlich verfügt hat, ſollen
werden dürfe, und daß erſterer, buchſtäblich“ aus

werden.10) Das iſt nur möglich, wenn die Pa: Bolze 14) hat erklärt, der Patentanſpruch ſei night

bei der Auslegung des Patentesberücfichtigt gelegtwerdenmüſſe. Erweiſtauf dieangebliche

Meinungsverſchiedenheit zweier Patentjuriſten hin .

tenterteilungsakten zu Rate gezogen werden . ſtreng auszulegen. Heuling 15) hat geäußert : „ Nie

Aber das Reichsgericht beſchränkt die Benußung mals iſt es rechtlich zuläſſig, an die Stelle der

der Erteilungsakten nicht darauf. In einer Ent: Patentanſprüche als Gegenſtand des Patentſchußes
ſcheidung vom 4. März 1914 " ) führt es ganz die Erfindung ſelbſt , ſo wie ſie in der Patent:

allgemein auß: „ Wenn die Patentſchrift in An- beſchreibung beſchrieben iſt, zu legen, immer bleiben

ſehung des Gegenſtandes der Erfindung Zweifel für die Abgrenzung des Patentſchußes die Patent
auflommen läßt, iſt es Sache des Gerichte, den

anſprüche maßgebend. “ Indem Fiſcher die lektere
Willen des Patentanmelders und der patenter:

Anſicht als richtig, den Ausſpruch Bolzes als un
teilenden Behörde im Wege der Auslegung feſt richtig hinſtellt, konſtruiert er einen Gegenſaß der,

zuſtellen . Hierbei findet die Vorſchrift in 8 133 Meinungen, der in Wirklichkeit gar nicht vorhanden§

BGB. Anwendung, wonach beiAuslegung einer iſt. Bolze und Reuling und alle Renner des

Willenserklärung der wirkliche Wille zu erforſchen Patentrechtë ſind darüber einverſtanden , daß Aus

undnicht an dem buchſtäblichen Sinne des Aus: legung gegenſtandnurder Patentanſpruch, Aus

drudes zu haften iſt. Äls geeignete Erforſchungs- legung &mittel aber auch die Patentbeſchreibung

mittel können auch die voin Patentamte im Er: ift.16)

teilungsverfahren abgegebenen Erklärungen ſowie
Auch die Patenterteilungsakten können nur

die dort ergangenen Verfügungen und Beſchlüſſe

des Patentamtes Berüdſichtigung finden ."
Auslegungsmittel ſein . Aber dieſe Eigenſchaft darf

ihnen nicht abgeſprochen werden .

In einer Entſcheidung des Reichsgerichts vom Hören wir Raufmann :17) „ Immer handelt es

11. Februar 1914 " ) wird ſogar die Nichteinſicht
ſich um eine Auslegung nicht des Willens ſchlechthin,

von Patenterteilungsalten als ein die Reftitutions

flage (3PD . 8 582) ausſchließendes Verſchulden forſchen, wird man al8 Material alles heranziehen
ſondern des erklärten Willens. Um ihn zu er

hingeſtellt: „EsEs iſt ſchlechterdings nicht einzuſehen,einzuſehen, dürfenundmüſſen ,was zur Erkenntnis der Án
warum der Beklagte in dem früheren Verfahren ſchauungen und Abſichten der Willensſubjekte bei:

außerſtande geweſen ſein ſollte die Erteilungs

atten zu verwerten , wenn er anders die erforder
tragen tann ; insbeſondere auch die Entſtehungs

liche Sorgfalt auf die Prozeßführung verwendete.
geſchichte derzu interpretierenden Willensäußerungen.

Aber man wird immer im Auge zu behalten haben ,
Daß für das Patent Erteilungsakten vorhanden

daß aus dieſem Material nichts, was nicht aus
waren, unterlag feinem Zweifel. (8 19 Áb . 33

Pat .). Daß dieſe Aften Anhaltspunkte für die
dem inneren Bedeutungszuſammenhange des Er

Beſtimmung des Schußumfanges bieten können, iſt
klärungsganzen erſichtlich iſt, in dieſes hinein

offenkundig . Daß endlich in die Atten Einſicht
getragen wird.“

Die Gegner berufen ſich wohl auf den Aus

genommen werden darf,beruht auf ausdrüdlicher

geſeßlicher Vorſchrift. Es wäre ſchwer erträglich,

roenn der Beſtand eines rechtskräftigen Urteils 18) Zeitſchrift des Vereins deutſcher 3ngenieure

durch die ſpätere Beranziehung von Patenter
Bd. 43 S. 535.

teilungsakten in Frage geſtellt werden könnte, um
14) Zeitſchrift für gewerbl. Rechtsſchuß Bd. 2 S. 7,

15) Ebenda S. 130 .

die ſich die Partei im ordentlichen Verfahren nicht 10) Die ſprachlichen Wendungen genügen freilich

fümmerte . nicht immer dieſer Erkenntnis. So heißt es in einer

2. Ich meine die Berückſichtigung der Erteilungs- Entſcheidung des Meichsgerichts vom 8. März 1916,

alten iſt zuläſſig, unter Umſtänden geboten. Aber
Seitſchrift für Induſtrierecht Bd . 11 S. 122 : Gewiß

ſind Patentanſpruch und Patentbeſchreibung die vor

man muß eingedent ſein , daß ihr Inhalt nur Aus
nehmſten Auslegungsquellen .“ Bu vgl. auch Ent

legungsmittel, nicht Gegenſtand der Auslegung iſt. ſcheidung des Sandgerichtes Leipzig vom 11. Dezember

Und eine Frage für ſich iſt, in welchem Maße das 1911, Gewerbl . Rechtsſchuß u. Urheberrecht Bd. 17

S. 370f.: „Als Auslegungsmittel tommen in Frage

der Inhalt der Patentſchrift, beſonders der Patent
19) Wir laſſen dahingeſtellt, ob das richtig iſt. anſpruch, der Inhalt der Erteilungsalten und der Stand

" 1) Zeitſdrift Das Recht 1914 Nr. 1354. der Technik zur Zeit der Anmeldung des Patents .“

1) Mitteilungen vom Verbande deutſcher Patent- 11) Das Weſen des Völterrechts und die clausula

aawälte Bd. 14. S. 128 f. rebus sic stantibus S. 867 f.
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H

ſpruch des Reichsgerichts :18) „ Der Gefeßgeber kann Auch W. Jellinek ®1) meint : „ Der Richter

nur in einer Sprache ſprechen : durch Publikation bleibt Hiſtoriker auch dann , wenn es ihm ver:

des Geſeges . Was nicht aus dem Geſeke ent- wehrt iſt, auf die Gedanken der wirklichen Geſekes

nommen werden kann, iſt nicht geſebliches Recht.“ | urheber zurüdzugehen , oder wenn ihm dies un

Allein es iſt mit Heck 19) zu erwidern : „ Der möglich iſt, wegen der Vielheit der beim Zuſtande

erſte Saß iſt richtig und gebraucht das Wort kommen des Geſeßes beteiligten Perſonen ; der

„ Sprache“ zur Bezeichnung der Ausdruđsmittel. Richter iſt dann Hiſtoriler mit beſchränkten

Aber der Folgefaß beruht auf einem Gedanken : Beweismitteln .“

{ prunge. Er identifiziert ohne Grund den Kreis Die Anhänger der ſubjektiven Auslegung raumen

der Ausdrudsmittel mit dem Umfange des Inter: ein, daß , wie das Nachforſchen nach Tatſachen und

pretationsmaterials. Wer ein franzöſiſches Buch Beweiſen im Unterſuchungsverfahren, ſo auch das

lieſt, das von einem Stoďfranzoſen geſchrieben iſt. Aufſuchen von Hilfsmitteln der Auslegung eine

wird doch kein Bedenken tragen , zum Verſtändnis Grenze hat, für die das pflichtgemäße Ermeſſen

einer unklaren Stelle Bücher über denſelben Gegen: der Behörde beſtimmt iſt.

ſtand zu benußen, die in engliſcher oder deutſcher In einer Entſcheidung des Reichsgerichts vom

Sprache geſchrieben ſind. duch unſere Gerichte 4. November 191392) heißt es : „ Der Richter,

verwenden hiſtoriſche Nachrichten über die Verhåſt- der berufen iſt, das Geſeß anzuwenden, iſt befugt

niffe zur Zeit der Geſekesentſtehung, auch wenn und verpflichtet, ſich den zur Erkenntnis und Aus

dieſe Nachrichten der Geſetzesform entbehren. Für legung des Geſekeswillens ihm erforderlich oder

das Reichsgericht lag allerdings in dem konkreten dienlich erſcheinenden Stoff, mag er der Entſtehungs:

Falle die Verſchiebung dadurch nahe, daß die Be- geſchichte des Gefeßes oder ſonſtigen Umſtänden

nußung einerKommiſſionsanſicht in Frage ſtand. zu entnehmen ſein, in jeder dem richterlichen Fein:

Solche Auffaſſungen einer Rommiſſion ſind natür: gefühle geeignet erſcheinenden Weiſe zu verſchaffen ."

lich von dem Geſekestert auf das Schårffte zu unter- Dieſer Grundſaß kommt zur Anwendung bei

ſcheiden. Sie geben nicht Anlaß und Ziel der der Auslegung des Patentes. Die Pflicht zur

Auslegungsoperation, ſondern kommen nur als Nachforſchung in den Erteilungsakten wird durch

ſekundáre Wahrnehmungen in Frage. Der Uma das Feingefühl des Richters begrenzt.28)

ſtand, daß ſolche Neußerungen bei Gelegenheit der

Geſeßgebung fallen, ergibt die Notwendigkeit einer

ſcharfen Unterſcheidung, aber die Unterſcheidung

bedingt noch nicht die Ignorierung. Die Geſeßeg- Der Bauſchalatford-Bauvertrag.")

materialien ermangeln der Geſekesform nicht mehr

und nicht minder wie ſonſtige hiſtoriſche Nachrichten
Bon Rechtsanwalt R. Meyer:Wb&berg in München.

etwa über die allgemeinen Verhältniſſe zur Zeit Von den drei Grundformen , unter weld

der Gefeßesentſtehung .“ der Bauherr dem Unternehmer die Ausführung

Ganz das gleiche gilt von den Patenterteilungs- eines Baues zu übertragen pflegt, dem Regiebau,

atten .
dem Aktordvertrag nach Einheitspreiſen und dem

Nun das Maß , in welchem ſie zu Rate zu Pauſchalalkord, erfreut ſich lekterer einer beſonderen

ziehen ſind. Beliebtheit. Der Laie als Bauherr glaubt durch

Raufmann 20) ſagt : „ Ueber das Maß des ſeinen Abſchluß beſonders faufmänniſch vorzugehen ,

Zurüdgehens auf die „Materialien “ (im weiteſten da er bei der Ausführung eines Baues mit einer

Sinne) läßt ſich eine einheitliche Formel natürlich feſten, „ unüberſchreitbaren “ Summe rechnet, wäh:

nicht aufſtellen . Es wird ein Verſchiedenes ſein , rend der Unternehmer fich einen je nach Glück

je nach der Art der auszulegenden Aeußerung : und Geſchick wachſenden Gewinn erhofft. Die

ob es ſich um Erklärungen handelt, deren Rennt- Vertragserfüllung bringt dann meiſt dem Bau

nis und Verſtändnis die Adreſſaten in ihrem Ver- herrn, ſehr oft aber auch dem Unternehmer Ueber

halten motivieren ſollte oder nicht (wie z . B. bei raſchungen, welche die Vorzüge des Pauſchalakfords

lektwilligen Verfügungen ), ein Gegenſaş, der auch in rechtzweifelhaftem Licht erſcheinen laſſen. Dazu

wichtig für die Auslegung von Geſeßen iſt, die kommt, daß die daraus entſtehenden Rechtsſtreite

ſich in dieſem Punkte nicht alle in gleicher Lage in ein Gebiet gehören , für welches fichere Normen

befinden ." beſonders vor den ordentlichen Gerichten kaum

Kaufmann vertritt die ſubjektive Erklärungs- vorhanden ſind, ſo daß der Prozeß endlos wird

theorie, hält aber damit die Beſchränkung der

Auslegungsmittel wohl vereinbar. 91) Gefeß, Gefeßesanwendung und Zwedmäßigkeits

erwägung S. 91 Note 8, 170.

) Zivilſachen Bd. 81 S. 282.

18) Entſcheidung vom 25. März 1891, Zivilſachen 20) Zu vgl . Heď a. a . D. S. 105 ff ., auch S. 64, 91 .

Bd . 27 S. 411. 1) Anregung und Grundlagen zu dieſem Aufſatz

10) Gefeßesauslegung und Intereſſenjurisprudenz verdanke ich insbeſondere meiner gemeinſchaftlichen

S. 741. , 80 f. Schiedsgerichtstätigkeit mit gerrn Architett E. Deigla

20) a . a . D. mayr in München .
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und auch für den Fachmann in ſeinem Ausgang zugleichen ſucht, wo es möglich iſt, ſo vor allem

nicht zu überbliden iſt .
bei den Maffen der Abbrucharbeiten , der Grund

Aus dieſen Gründen iſt es vielleicht nüßlich , aushebungen u. a .

einige Leitſäße aufzuſtellen, die insbeſondere im Aus dieſer nur kurzen allgenteinen Betrachtung

ſchiedsgerichilichen Verfahren mehrfach Anerken: über das Zuſtandekommen eines ſolchen Vertrages

nung gefunden haben. Es iſt im folgenden alſo ergeben ſich nun ſchon einige weſentliche Gefichts

nicht einerein juriſtiſch -theoretiſche Erörterung bean = punkte:

ſichtigt, vielmehr will der Verſuch gemacht werden, Wenn der Pauſchalattord die Erwartungen

für die Praxis, insbeſondere für den Abſchluß von erfüllen ſoll, welche ihm theoretiſch zugrunde liegen ,

ſolchen Vertragen, für ihre Durchführung und viel: daß nämlich mit der Zahlung der Pauſchalſumme

leicht auch für die richterliche Entſcheidung die in der Tat zwiſchen Bauherrn undUnternehmer

weſentlichen Geſichtpunkte hervorzuheben, welche reiner Tiſch wird und beide befriedigt find, ſo

beim Pauſchalatford zu beachten ſind. müßten folgende Vorausſeßungen vorliegen :

Entfiehung und Weſen des Vertrages. erſchöpfend ſein und vollkommen übereinſtimmen.
Leiſtungsverzeichnis und Vertragspläne müſſen

Wie ſchon oben erwähnt, erſcheint es dem Beide müſſen in einer durchaus objektiven

Bauherrn von größter Wichtigkeit, bei Ausführung Weiſe und mit höchſter Sachtunde und größter

eines geplanten Baues mit einer feſten Summe Gewiſſenhaftigkeit, die ſowohl die Intereſſen des

rechnen zu können, welche er ſeinen Verhältniſſen Bauherrn wie die des Unternehmers in gleicher

entſprechend für ſeinen Neubau, ſei es nun zu Weiſe berücfichtigt, aufgeſtellt und ausgearbeitet ſein.

privaten Wohn- oder zu Geſchäftszweden nach lauf- Es darf ſichbei Ausführung des Baued weder

männiſcherBerechnung aufwenden kann.Er fürchtet, gegenüberden Plänen,noch gegenüber dem Leiſtungs
wenn er dieſe Summe nicht begrenzt, bei den be: verzeichnis eine Aenderung als notwendig oder

kannten unbegrenzten Möglichkeiten einer Bau- | wünſchenswertergeben.

ausführung ins Uferloſe zu geraten. Andererſeits In der Praxis zeigt ſich nun, daß keines

aber will der Bauherr möglichſt billig bauen . Das dieſer Erforderniſſe reſtlos erfülbar ift. Selbſt

dem Unternehmergewährte Pauſchale ſoll niedriger wenn der Bauherr, was unter allen Umſtänden

fein als die errechnete Summe der Baukoſten im zu fordern iſt, von einem erfahrenen , ſeiner Ver:

Einzelnen . Um zu einer Grundlage für ſeine antwortung nach beiden Seiten hin voll bewußten und

Berechnung zu kommen, ſeßt ſich der Bauherr unparteiiſchen , ſelbſt nicht ausführenden Architekten

entweder mit einem Baugeſchäft, oder vielleicht beraten iſt und dieſem die Bauleitung uneingeſchränkt

beſſer mit einem Architekten, der ſich ſelbſt nicht überläßt, wird weder das erſte noch das dritte

mit Bauausführungen befaßt, in Verbindung und oben aufgeſtellte Erfordernis voll zu erfüllen ſein.

beſpricht mit dieſem das Bauvorhaben, auf Grund Die Gründe werden weiter unten dargelegt werden .

deſſen die Baupolizeizeichnungen ( Eingabeplan i. M. Deshalb wird von vielen Bauherrn oder deren

1 : 100) angefertigt werden. Nach deren Geneh: Vertretern verſucht, in den Werkvertrag ſelbſt alle

migung werden dann die Werkpläne (1:50) nur erdenklichen Rautelen aufzunehmen und ſo kommt

Vertragspläne — und etwaige Detailplåne her- es zu den modernen Bauverträgen monſtröſer

geſtellt und auf Grund dieſer Arbeitszeichnungen Natur, die aus einem Werkvertrag mit einer Un:

wird derKoſtenvoranſchlag, das Leiſtungsverzeichnis fumme von Einzelbeſtimmungen, den ſogenannten

aufgeſtellt, das vorerſt nur die Ausmaße und allgemeinen Bedingungen und noch beſonderen Bea

Stückzahlen enthält. dingungen beſtehen : Alles zuſammengenommen

So gerüſtet tritt der Bauherr vor den Unter- der Ausdruck des Mißtrauens zwiſchen Bauherrn

nehmer und läßt ſich nun von verſchiedenen Bau. und Unternehmer , das im umgekehrten Verhältnis

Firmen Konkurrenzangebote unter Auslegung der zu dem Vertrauen ſteht , das zwiſchen Bauherrn,

Preiſe (Einheitspreiſe) zu den Poſitionen des Bauleitung und Unternehmer unter allen Um

Leiſtungsverzeichniſſes machen , wobei den Unter: ſtånden gefordert werden muß, wenn der Bau

nehmern Einſicht in die Werkpläne gewährt wird. für alle Teile zu einem gedeihlichen Ende geführt

Von den einlaufenden Angeboten wählt ſich der werden ſoll. Die Beſtimmungen ſelbſt aber, welche

Bauherr das ihm am günſtigſten ſcheinende aus jeden möglichen Fall berückſichtigen ſollen , find

und tritt nun mit dem Unternehmer in Verhand- bielfach unter ſich widerſpruchsvoll, oft unbillig

lung überdie Abgrenzungder Pauſchalaktordſumme. bis über die Grenze des nach Treu und Glauben

Schon aus dieſem in groben Umriſſen dar Zuläffigen, nicht ſelten im Lauf der Entwidlung,

gelegten Hergang iſt erſichtlich, daß die Stellung die der Bau nimmt, überhaupt unerfüllbar und

des Unternehmers keine leichte iſt. Er wird, wenn ſomit eine Quelle von Streitigkeiten.

er auf den Antrag rechnen will, ſeine Preiſe zu

denjenigen Poſitionen, zu welchen leicht von der Mehrungen und Minderungen.

Konkurrenz ein Vergleichsangebot eingeholt werden Durch den Abſchluß eines Pauſchalafkord

kann, möglichſt unter dem Normalſaßhalten. Ebenſo vertrages will der Bauherr vor Mehrforderungen
ſelbſtverſtändlich iſt aber, daß er dies wieder aus: über die Pauſchalſumme hinaus geſchüßt ſein. Dies

-
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iſt meiſt der Hauptgrund, der ihn zur Abſchließung | rechnen . Dies liegt im Weſen des Pauſchſyſtems.

. Auch der Bauherr

finddeshalb die Beſtimmungen und Klauſeln im Aus dieſen tatſächlichen Erwägungen ergibt
Werkvertrag und in den weiteren allgemeinen und ſich, daß Minderungen innerhalb einer

beſonderen Bedingungen, welche zu dieſem Ziel Poſition des Leiſtungsverzeichniſſes dem Unter:

führen ſollen . Da übernimmt der Unternehmer nehmer zugute kommen , daß alſo nur der Wegfall

jede Gewähr, daß Nachforderungen ausgeſchloſſen einer ganzen Poſition des Leiſtungsverzeichniſſes

ſind; Mehrungen jeder Art werden ausgeſchloſſen ; den Bauherrn zum Abzug der für dieſe ganze

wenn Mehrungen drohen , muß dies ſchriftlich dem Poſition ausgeſetzten Summe am Pauſchale be

Bauherrn angezeigt werden , ſonſt werden ſie nicht rechtigt. 3ft das Pauſchale niedriger als die nach

bezahlt n . a . m . Älle dieſe Beſtimmungen können dem Leiſtungsverzeichnis berechnete Endbauſumme,

das erſtrebte Ziel nicht erreichen . Dies liegt in ſo wird auch der Betrag der abzugsberechtigten

der Natur der Sache. Poſition prozentual entſprechend dem Verhältnis

Denn alle vertraglichen Vereinbarungen ,wonach zwiſchen Pauſchale und errechneter Bauſumnie zu

Mehrungen ausgeſchloſſen werden, können nur als kürzen ſein .

innerhalb des Rahmens, wofür die Pauſchalakford: Ift im Werkvertrag vorgeſehen, oder nachträglich

fumme vereinbart war, geltend aufgefaßt werden. zwiſchen den Parteien vereinbart, daß ein Teil einer

Grundlage für dieſe aber ſind das Leiſtung - Poſition nach Wunſch des Bauherrn durch andere

verzeichnis und die Vertragspläne. Alſo nur Arbeiten erſekt werden ſoll, ( Beiſpiel: ein Teil

für die Leiſtungen , welche aus dieſen Urkunden der Böden wird in anderer Art oder anderem

erſichtlich ſind, dürfen keine Mehrungen berechnet Holz uſw. ausgeführt), ſo kommt es darauf an ,

werden . Einfach liegt die Sache, wenn ſich die ob auch die Preiſe für die Erſaßleiſtung ſchon im

Vertragsplåne mit dem Leiſtungsverzeichnis voll: Leiſtungsverzeichnis ausgeſegt waren oder nicht,

ſtändig decken . Das iſt aber nicht immer der ob ſie alſo der Berechnung des Pauſchale ſchon

Fall. Sehr häufig ſind auch die Vertragspläne zugrunde lagen oder nicht. War dies nicht der

noch nicht vollſtändig ; ſie werden noch durch Fall, ſo ſind ſie als Mehrungen zu verrechnen ,

beſondere Werkpläne ergänzt. Für die Ausführung wenn die Erſaßleiſtung höhere Preiſe bedingt. Der

der Arbeiten ſind aber für den Unternehmer die Ausfall an Arbeiten innerhalb der Poſition würde

Vertragspläne in erſter Linie maßgebend. Sie hier laut ausdrüdlicher Vertragsbeſtimmung als

gehen alſo, wo eine Abweichung vorliegt , auch dem Minderung zu erachten ſein. Jedoch wäre mangels

Leiſtungsverzeichnis vor. Daraus ergibt_fich: mit ausdrücklicher Beſtimmung der Bauherr nicht in

der Pauſchalatfordſumme abgegolten ſind nur der Lage , Verrechnung des geleiſteten Teiles der

die Leiſtungen , welche aus dem Leiſtungsverzeichnis Poſition nach Ausmaß zu verlangen ; vielmehr

und den Vertragsplänen erſichtlich find. Leiſtungen, wäre der Unternehmer berechtigt, von dem für

welche über die im Leiſtungsverzeichnis aufgeführten die Poſition ausgeſeßten Geſamtbetrag das nicht

Arbeiten oder Stücke oder Maße hinausgehen, ſowie | Geleiſtete nach Einheitspreis berechnet abzuziehen

Leiſtungen , welche auf Planänderungen oder Plan- | und den Reſt bezahlt zu verlangen. Auch dies

erweiterungen beruhen, find Mehrungen, welche vom ergibt ſich aus der rechtlichen Natur der Pauſchal

Bauherrn geſondert bezahlt werden müſſen. Ihnen affordſumme. Das Reſultat beider Berechnungs

können Minderungen , Einſparungen gegenüber arten iſt oft weſentlich verſchieden .

dem Leiſtungsverzeichnis gegenüberſtehen . Aber Von großer Bedeutung iſt in dieſem Zuſammen

nicht alle Einſparungen ſind Minderungen . Denn hang die Frage, inwieweit Mehrungen oder Minde

die im Leiſtungsverzeichnis errechneten Preiſe ſind rungen dadurch entſtehen können (und zwar troß

nur die Grundlage für die Berechnung der Pauſchal: der Vertragsbeſtimmung, daß ſolche unter allen

ſumme, nicht dieſe ſelbſt. Schon oben iſt gezeigt , Umſtänden ausgeſchloſſen ſind, welche Vereinbarung

daß die im Leiſtungsverzeichnis ausgeſeßten Preiſe fich ja , wie wir geſehen haben, immer nur auf

fich keineswegs mit den wirklichen Geſtehungspreiſen die aus dem Leiſtungsverzeichnis und den Plänen

des Unternehmers decken . Hierauf muß billiger erſichtlichen Leiſtungen beziehen kann ), daß fich

weiſe Rüdſicht genommen werden. Der Unter- gegenüber den hiervorgeſehenen und angegebenen

nehmer erſieht fraft ſeiner Erfahrung aus dem Maſſen und Maßen bei der Bauausführung not

Leiſtungsverzeichnis, daß bei einzelnen Poſitionen wendige, etwa auch durch die Baubehörde geforderte

Einſparungen gemacht werden können, ohne die Aenderungen ergeben. Es iſt hier in erſter Linie

Wünſche des Bauherrn oder Wert und Tauglich- an Grundaushub, Fundamente , Stärke der an=

keit des Baues zu ſchädigen. Bei anderen Poſitionen gegebenen Eiſenkonſtruktionen uſw. zu denken . Vor

ſieht er mit Wahrſcheinlichkeit voraus, daß Mehr weg zu nehmen iſt hier der Fall, daß in den

leiſtungen erforderlich ſein werden, oder daß ſeine Vertragsplänen der Umfang der Fundation nicht

Geſtehungskoſten für dieſe Leiſtungen höher ſein genau erſichtlich iſt. Stellt ſich in folchem Falle.

werden, als er ſie im Verzeichnis ausſeßen kann. heraus , daß troß aufgewendeter regelrechter Sorgfalt

Bei Vereinbarung einer Pauſchalſumme iſt der durch Aushebung von Schürfgruben uſw. der Unter

Unternehmer berechtigt, dieſe Dinge ineinander zu nehmer durch nicht vorherzuſehende Umſtände, etwa
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beſonders ſchlechte Stellen im Baugrund (z. B. , erfahrenen Architekten und eines ebenſolchen An

es zeigt ſich, daß ein Teil aus AuffüĘmaterial be- waltes bedienen . Die monſtröſen Bauverträge

ſteht) gezwungen iſt, für Aushub und Fundation können dann eine weſentliche Vereinfachung er

beſondere, die Poſition des Leiſtunggverzeichniſſes fahren, was einer befriedigenden Bauführung nur

überſteigende Aufwendungen zu machen , ſo iſt er förderlich iſt.

nicht berechtigt, fie als Mehrungen zu verrechnen.

Anders liegt die Sache, wenn die Pläne ge
Die Schriftlichkeitsklauſel.

ichloſſen ſind, wenn ſie alſo über die zu verwendenden Um ja recht ſicher zu gehen , daß die Pauſchal

Maſſen klare Auskunft geben und ſich nachträglich akkordſumme nicht überſchritten wird und daß

herausſtellt, daß größere Maſſen erforderlich ſind, der Bau genau nach den urſprünglichen Vertrags

oder wenn die Behörde aus ſtatiſchen Gründen beſtimmungen und Plänen ausgeführt wird, werden

ſtärkere Maße vorſchreibt. Hier wird der Unter: in die Verträge Beſtimmungen aufgenommen ,wie:

nehmer in der Regel den Schaden nicht zu tragen „Regiearbeiten ſind ausgeſchloſſen “ ; „ Regiearbeiten

haben . Denn , wenn auch vom Unternehmer ge= ſind nur zuläſſig, wenn ſie dem Bauherrn ſchrift:

fordert werden kann, daß er die ihm übergebenen lich angezeigt und von ihm ſchriftlich beſtätigt

Bauunterlagen auf die Möglichkeit ihrer Aus- werden " ; „ andere Arbeiten , als in dieſem Vertrag

führung prüft, ſo übernimmt er damit doch noch vorgeſehen , werden nur bezahlt , wenn fie vom

nicht ohne weiteres das Riſiko der Möglichkeit Bauherrn ſchriftlich beſtätigt ſind“ u . a. m .

der Herſtellung. Nun hat es mit der Vereinbarung der Schrift:

Die Prüfungspflicht des Unternehmers erſtreckt lichkeit im voraus eine beſondere Bewandtnis .

fich auf die ſtatiſche Berechnung, die nicht von G8 tommt beim Bauen oft anders , als man

ihm herrührt, insbeſondere dann nicht, wenn der denkt, und der Bauherr wünſcht im Verlaufe des

Bauherr von einem bauleitenden Architekten verbei- | Baues hier und da die Ausführung anders als

ftandet ift ; häufig wird auch der Unternehmer urſprünglich geplant. Die Vereinbarung, daß er

vor Vertragsſchluß nicht in der Lage geweſen ſein , dieſem Wunſch ſchriftlich Ausdrud geben muß,

verwidelte ſtatiſche Berechnungen nachzuprüfen ; er kann durch eine neue Vereinbarung natürlich jeder :

wird fich in dieſer Richtung in der Regel auf die zeit aufgehoben werden . Eine ſolche Vereinbarung

Verantwortlichkeit der Baupolizeibehörde berufen wird ſtets darin zu erblicken ſein, daß der Bauherr

müſſen und dürfen . mündlich einen beſtimmten Abänderungsauftrag

In dieſen Fällen können alſo Ueberſchreitungen erteilt, von dem er weiß oder wiſſen muß, daß

des Leiſtungsverzeichniſfes als Mehrungen ver- feine Ausführung durch den Unternehmer weſent

rechnet werden . liche Mehraufwendungen bedingt . Dennanzunehmen,

@ Wir haben alſo als Grundſaß beim Pauſchal- daß der Bauherr darauf ſpekuliert , daß der Unter

alford gefunden : Mehr- oder Minderleiſtungen nehmer die Regiearbeiten leiſte, aber darauf ver

gegenüber dem Leiſtungsverzeichnis berühren die geſſe, daß er ſie ohne ſchriftlichen Auftrag nicht

Pauſchalſumme immer dann, wenn ſie auf Plan: bezahlt bekommt, ginge wider Treu und Glauben.

ånderungen beruhen . Minderleiſtungen innerhalb Es können aber auch Regiearbeiten ohne aus:

einer Poſition kommen dem Unternehmer zu gut. drücklichen Auftrag um des Baues willen not

Wegfall ganzer Poſitionen berechtigen den Bau: wendig werden. Hiefür werden Regieliſten geführt ,

herrn zur Minderung. Mehrleiſtungen, die weder die dem Bauherrn wöchentlich zur Anerkennung

aus dem Leiſtungsverzeichnis noch aus den Wert vorgelegt werden müſſen . Sie enthalten genauen

plänen erſichtlich waren , aber vom Bauherrn ge | Aufſchluß darüber,daß der Unternehmer Arbeiten

fordert werden oder ſich als notwendig heraus: außerhalb des Pauſchales ausgeführt hat. Gegenüber

ſtellen, find troß aller entgegenſtehenden Vertrag8= der Vorlegung ſolcher Regieliſten wird man billiger

klauſeln als Mehrungen dem Bauherrn in Rechnung weiſe, troß allen Schriſtlichkeitsklauſeln und der Ver

zu ſtellen, wenn ſie nicht vom Unternehmer auf tragsbeſtimmung, daß Regiearbeiten ausgeſchloſſen

ſofort als notwendig erkannt werden mußten. müſſen .müſſen. Beantwortet alſo der Bauherr die Zu

Lekteres wird ſtets eine durch Sachverſtändige zuſendung der Regieliſten damit, daß er ſofort auf

entſcheidende Frage ſein. die entgegenſtehende Vertragsbeſtimmung verweiſt,

Wir haben ferner geſehen , daß der Schuß des ſo wird man ihm die Zahlung von Regiearbeiten

Bauherrn weniger in den Vertragsbeſtimmungen ohne vertragsgemäße ſchriftliche Auftragserteilung

liegt als darin , daß Leiſtungsverzeichnis und Pläne nicht zumuten können . Schweigt aber der Bauherr

auf das gewiſſenhafteſte bearbeitet ſind und mit innerhalb einer angemeſſenen Erklärungsfriſt von

einander übereinſtimmen ; daß es ſich auch dann , 8 Tagen, ſo iſt hierin eine Genehmigung der ihm

wenn man vor Mehrungen ſich vollſtändig geſchüßt vom Unternehmer mitgeteilten Regiearbeiten zu

glaubt, empfiehlt, für alle Fälle Einheitspreiſe zu erbliden , troz allen Schriſtlichkeitsklauſeln im Ver

vereinbaren . Und wir können den berechtigten trag . Daß in beiderſeitig unterzeichneten Regie

Rat an dieſe Erörterungen knüpfen , jeder Bauherr liſten, oder auch nur in ſolchen , welche der Bauherr

möchte ſich bei Feſtſtellung ſeines Bauvertrag & eines | einſeitig unterzeichnet hat , voller Erſaß für die im
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Vertrag geforderte Schriftlichkeit erblickt werden kaſusſuffige oder durch Poſtpoſitionen, deren Aufbau

muß. iſt ſelbſtverſtändlich. eine oft fremdartige Anſchauung räumlicher und zeit

Eine weniger weitgehende Bedeutung als den lider Verhältniſſe zeigt,aber alle dieſeDinge ſind

tein Hindernis für die Herſtellung ſehr genauer Ueber
Regieliſten wird man den Eintragungen im Bau
tagebuch zumeffen dürfen. Soweit es gegengezeichnet tragungen... Anders liegen dieDinge im Türliſchen,

einer aſiatiſchen Sprachengruppe. Das Türliſche

iſt, erbringt es natürlich vollen Beweis; im übrigen weiſt großeAbweichungenvonunſern Sprachen ing
enthält aber das Bautagebuch nur einſeitige Feft beſondere beim Zeitwort auf. 30 meine hier nichtIch

ſtellungen eines der Vertragsteile, auf welche eine die reiche Stammbildung der türliſchen Beitwörter,

Erklärungspflicht des anderen Teiles nicht ohne die den Ausdrud zahlreicher Modalitäten der Hands

weiteres angenommen werden kann, es ſei denn , lung beim finiten Beitwort geſtattet – derlei können

daß die regelmäßige Vorlegung zur Kenntnis:
wir ja bequem durd Hilfsmörter und Adverbien übers

nahme nachgewieſen und regelmäßig ein Sicht- feßen , ſondern ich denke an die infiniten Formen
der türkiſchen Seitwörter, die dem Indogermanen

vermerk des anderen Teiles eingetragen wird .
große Schwierigkeiten bereiten können , ſobald er fie

Ueber die Bedeutung der Einträge im Bau
nicht mehr in die wenigen infiniten Formen des Ins

tagebuch wird immer von Fall zu Fall zu ents
dogermaniſchen, wie Infinitiv, Partizip, Gerund,

ſcheiden ſein. Supin einordnen tann. Hier gibt es Formen, die

für ſich allein betragtet wie im ſyntaktiſchen Gebrauch

Dieſe Ausführungen beabſichtigen nicht, das

weiteGebiet zu erſchöpfen ; wenn ſie nüßliche Finger: für die uns ein unmittelbares Aufbrudsmittel fehlt.
außerhalb unſerer grammatiſchen Begriffe ſtehen und

zeige geben, haben ſie ihren Zweck erfüllt. Wir ſind hier auf Umſchreibungen durd ganze Säße

angewieſen ; aber ſolche Umſchreibungen machen oft

Schwierigkeiten, weil uns das Weſen dieſer ſprachs

lichen Erſcheinungen unklar iſt. Und gerade folche

Kleine Mitteilungen.
Formen gebraucht der Türke mit Vorliebe. Von zwei

beſonders wichtigen , der tidaghataiſchen ghan - Form

und der ogmaniſchen dik - Form , ſagt der bekannte
Zu den deutſch -türtiſchen Verträgen . Die Zeitungen

Orientaliſt Martin Hartmann in Die Grammatik
haben berichtet, daß ein deutſch - türkiſches Vertragg

ussi lisāni turki des Mehemed Sadiq “ S. 43 : „Die
wert vor dem Abſchluſſe ſteht.") Man erfuhr hiebei,

daß die Verhandlungen langwierig waren wegen der
ghan - Form iſt ebenſo wie die osmaniſche dik - Form

eine der ſchwierigſten Materien und führt tief in

Verſchiedenheit des deutſchen und des türkiſchen Rechts
ſpradipſychologiſche Probleme hinein .“ Vielleicht liegt

und der deutſchen und der türkiſchen Sprache, in denen
der Grund für dieſe Verſchiedenheit unſeres und des

die Verträge abgefaßt wurden . Weiter las man, es
türkiſchen Denkens in Folgendem : Bahlreide Er

folle auch eine franzöſiſche Ueberſeßung für den Fall

von Meinungsverſchiedenheiten beigegeben werden .
ſcheinungen in den indogermaniſchen, finniſch -ugriſchen

Mancher wird ſich gewundert haben , wie die Ver
und türkiſchen Sprachen legen meines Erachtens den

Ichiedenheit der Sprache Tid fo hemmend für einen
Schluß nahe, daß man in der Frühzeit der Sprad

Vertrag geltend machen könne.
entmidlung das Verbum als Nomen auffaßte. Dieſe

Auffaſſung liegt dem türkiſchen Sprachgefühl heute

In der Tat muß die Abfaſſung einer Rechte
noch näher als dem indogermaniſchen. Da wir Indo:

urlunde in deutſcher und türkiſcher Sprache weſentlich
germanen dieſe Auffaſſung nicht mehr verſtehen, ſo

ſchwieriger ſein als etwa die Abfaſſung eines deutſch
iſt klar, daß unſer Denten gewiſſe Erſcheinungen des

fchwediſchen oder deutſch -bulgariſchen oder deutſch
Türkiſchen nicht oder nur ſchwer begreift.

ſpaniſchen Vertrags. Die europäiſchen Sprachen
Ein weiteres Hindernis für die Herſtellung einer

ſtimmen ja bei aller lautlichen Verſchiedenheit
genauen Uebereinſtimmung zwiſchen einem deutſchen

in Dent- und Ausdrucksweiſe in ſo hohem Grad
und einem türkiſchen Tert muß das Streben der

überein , daß ſich ein Tert aus der einen in die andere
Türken bilden, einen zuſammengehörigen Gedankens

mit großer Genauigkeit übertragen läßt, einmal wegen
kreis womöglich durch einen einzigen Saß zu bes

der Uebereinſtimmung der Formbildung, beſonders
wältigen . Während die indogermaniſchen Sprachen

beim Seitwort, wo faſt jede Form der einen Sprache
den Gedantenkreis in loderer Form in bei- und unters

in der andern ihre Entſprechung findet, weiter wegen
geordneten Säßen entwideln , unterwirft der Türke

der Uebereinſtimmung der Saplehre, die hauptſächlich
alles einem einzigen Zeitwort, dem er ſämtliche be

unter Anwendung von neben- und unterordnenden gleitenden und untergeordneten Gedanken gerade
Bindewörtern eine weſentlich gleiche Gliederung des

mittels jener Verbalformen voranſtellt, von denen
Sabinhalts geſtattet. Und zwar gilt dies nicht nur

oben die Rede war . Solche oft recht langen Säße
von den indogermaniſchen Sprachenuntereinander, ſon

find für den Europäer, auch wenn er fleißig geübt
dern auch vom Verhältnisdieſer zu den finniſt -ugriſchen hat, nicht ſelten ſchwer verſtändlich. Man wird be

Sprachen. Wohl zeigen leßtere Sprachen – die uns
greifen, daß dieſe weit abweichende, aus ganz anderem

nächſtliegende iſt die ungariſche - manche Beſonder- Sprachgeiſt quellende Gliederung einer Gedankenfolge

heiten der Formenlehre, wie etwa die Poſſeſſivſuſfire
für die Auslegung einer Rechtsurkunde von größter

am Nomen, die eigenartige Konſtruktion des Beſip
Bedeutung werden kann. Darin möchte ich bis auf

verhältniſſes, den Erſaß unſerer Präpoſitionen durch
weiteres den Grund dafür ſehen, daß ſich das Be

1) Der Beitrag mußte leider wegen Naummangels dürfnis nach einer vereinbarten Uebertragung in

zurüďgeſtellt werden ; inzwiſchen ſind die Verträge eine dritte Sprache, das Franzöſiſche, ergeben hat.

befanntlich abgeſchloſſen und vom Reichstag anges Wir würden die Schwierigkeiten vielleicht nicht

nommen worden. (D. H.) doll würdigen, wenn wir unerwähnt ließen, daß die

.
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Rechtsterminologie der Türken im weiteſten Tilgungsbeträge treffenden Sinſen verbinden müſſen .

Umfang dem Arabiſchen entlehnt iſt. Die reiche Damit würden alſo doch wieder Zinſen , die ſchon länger

und ſchöne alttürkiſche Terminologie lebt nur noch als die lebten zwei Jahre rüdſtändig ſind, unter die

bei den Türkvölfern , die den Selam nicht ange- Hypothet fallen können, in dem Beiſpiel S. 78 die

nommen haben, und wohl auch noch in der Umgangss Zinſen, die am 1. Dltober 1914 und am 1. Januar

ſprache fort. Wir werden alſo Rechtsurkunden bes 1915 fällig wurden, und in der Folgezeit ſchrittweiſe

kommen , die in türkiſdem Rahmen arabiſche termini die ſpäter fälligen Zinſen. Dasſelbe würde auch gelten,

in Menge bieten. Dieſe haben ihre Quelle im Koran wenn man der Anſicht iſt, daß die durch den Hypothet

und in der auf ihm beruhenden Rechtslehre und ſind berzicht entſtandene Grundſchuld an ſich unverzings

daher grundſäßlich für den Muslim heilig und un- lich iſt und erſt einer neuen Vereinbarung bedarf, um

beränderlid , ein Umſtand, der für die Pflege in gleicher Weiſe wie die urſprüngliche Hypothets

deutſch -türkiſcher Rechtsbeziehungen ſorgfältigfte Bes forderung berzinslich zu werden. Verzugszinſen von

rüdſichtigung fordert. Binſen und andere wiederkehrende Nebenleiſtungen

So muß man denn dem großen Vertragswert wegen Verzugs in Haupt- oder Nebenleiſtungen würden

vom Standpunkt der formalen Technik wie des mate- dasſelbe Soidjal haben. Auch eine Stundung könnte

riellen Rechts mit Spannung entgegenſehen . den Zinſen nicht den hang der 4. Klaſſe retten ; denn

II. Staatsanwalt Fiſcher in Kaiſerslautern. auch die geſtundeten, bor mehr als zwei Jahren fällig

geweſenen Sinſen ſind und bleiben auch nach der

Stundung Rückſtände „aus“ dieſer Zeit (ZwVG.§ 10

Nr. 4 a. E.), weil ſie aus dieſer ' herrühren . Ebens

Kangwahrung für andgefekte Annuitätenzahlungen. ſowenig Erfolg würde hier die Beſtimmung einer

In der Mitteilung über „ Kangwahrung für augs Zahlungsfriſt durch das Gericht (BRVD. bom 8. Juni

geſepte Annuitätenzahlungen ", Nr. 5/6 des laufenden 1916 über die Geltendmachung von Hypotheken, Grunds

Jahrg. S. 78 iſt ein Druckfehler zu berichtigen : und Rentenſchulden 88 1, 2 , 4, 5 ) berſprechen, weil

Im zweiten Saß muß es ftatt 7. Klaſie heißen ſie nur Stundungswirkung hat (8 6 derſ. BAVD.).

„8. Alaſſe“ . Endlich würde auch ein Herausnehmen der auf

Die Mitteilung beſpricht einen Weg, wie er tats die Ausſeßungsdauer treffenden Summe der Zinſen

ſächlich öfters eingeſchlagen wird, und behandelt das aus der Binſentette und ihre Umgeſtaltung zu einer

bei als Hauptfrage die Anwendbarkeit der für eine ſelbſtändigen Hauptforderung nichts helfen, weil dies

Hypothel getroffenen Sing- und Zahlungsbeſtimmungen eine Aenderung des Inhalte der Binſenforderung,

auf die aus der Hypothet entſtandene Eigentümers ihrer rechtlichen Eigenſchaft wäre, der die gleichs und

grundſchuld. Der Fall bietet aber der Betrachtung nadſtehenden Berechtigten zuſtimmen müßten (vgl.

noch eine andere Seite, nämlich unter dem Geſichts- 88 1119 II, 1186 Saß 2, 1198 Saß 2 , Schluß vom

punkt, ob dieſer tatſächlich gewählte Weg notwendig Gegenteil).

eingehalten werden muß. Das iſt zu verneinen . Eine Eines beſonderen Rangſchußes bedarf es für die

bloße Aenderung der Zahlungsbeſtimmungen in der Abzahlungsbeträge nicht, wenn zu der Hypothel be

Weiſe, daß Abzahlungen während eines beſtimmten dungen und eingetragen iſt, daß bei Binſen- oder

Zeitraums nicht geleiſtet, ſondern auf einen ſpäteren Annuitätenrüdſtand das ganze Kapital ſofort fällig

Beitpunkt derſchoben werden und dadurch die Til- ſein ſoll. Denn dann ſind auch die über zwei Jahre

gungsdauer ſich um einen gleichgroßen Zeitraum vers rückſtändigen Abzahlungsbeträge von nun an nicht

längern ſoll, wird genügen. Die verſchobenen Ab- mehr wiederkehrende Leiſtungen , ſondern eine ein

zahlungen treten, weil ſie in die Zukunft gerüdtſind, malige, zu einem einzigen Betrag vereinigte Leiſtung,

ohne weiters unter die 4. Klaſſe des § 10 ZwVG. , da ſie in der nun auf einmal im ganzen fällig ges

ſolange ſich nicht mit der fortſchreitenden Beitdie Zukunft, wordenen Hauptforderung enthalten ſind. Für Zinſen

auf die ſie verſchoben ſind, in eine über zwei Jahre trifft das nicht zu, da ſie immer wiederkehrende Lei

alte Vergangenheit verwandelt hat, und für die leßten ſtungen neben der Hauptforderung find. Aber auch

Abzahlungen , die in die Verlängerung der Tilgungęs für die Abzahlungsbeträge hört dieſe Entbehrlichleit

dauer fallen, gilt dies erſt recht. Im Rang nach- des beſonderen Rangidhußes auf, wenn die Fälligkeit

oder gleichſtehend Berechtigte brauchen nicht zus des Kapitals als Berzugsfolge beſeitigt wird durch

zuſtimmen (BGB. & 1119 II , Aenderung der Zahlungss eine gerichtliche Entſcheidung nach der BRVD . bom

zeit“ ). 8. Juni 1916 über die Geltendmachung von Hypotheken

Den aufgeſchobenen Tilgungsbeträgen gerade mit uſw. 88 8 , 9.

der Eigenſchaft ihrer bisherigen Fälligkeit den Die Wahl zwiſchen den beiden Wegen : Hypothet

Rang zu wahren, kann nicht die Meinung der Bes verzicht mit Abtretung, Umwandlung und Zahlungs

teiligten ſein , weil dieſe Tilgungsbeträge an den biss abänderung oder aber nur Abänderung der Zahlungs

herigen Zeitpunkten überhaupt nicht mehr bezahlt beſtimmungen lann auch gebührenrechtlich bedeutiam

werden ſollen . Sollten aber die Beteiligten beabſichtigen ſein, nämlich dann, wenn man in dem Hypothekver

nicht bloß den Tilgungsbeträgen, ſondern auch den zicht und den damit verbundenen Erklärungen nicht

Binſen, die an den Zeitpunkten fällig werden , an denen ein einheitliches Geſchäft i. S. des Art. 9 III bayer.

die Leiſtung der Tilgungsbeträge ausgeſeßt bleiben StG. und des Art 10 III preuß. StG. i . d . F. vom

ſoll, den Rang der 4. Klaſſe ſelbſt dann zu wahren, 30. Juni 1909, ſondern zwei Geſchäfte ( 1. Hypothet

wenn ſie über zwei Jahre rüdſtändig werden, ſo wäre berzicht mit Abtretung und Umwandlung, 2. Zahlungs

dieſes Ziel überhaupt nicht zu erreichen. Auch bei abänderung) oder gar drei ( 1. Hypothekverzicht, 2. Ab

Hypothelderzicht und Abtretung der Grundſchuld tretung mit Umwandlung, 3. Sahlungeabänderung),

unter Umwandlung in eine Hypothel würde ſich die ſieht.

Hypothet, wenn ſie ſolche Zinſen ſichern ſoll, mit den Stann der Grundbuchbeamte die Eintragung des

Forderungen auf die für die Zeit der Ausſeßung der Verzichts, der Abtretung, Umwandlung und Zahlungs
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änderung ablehnen aus dem Grund, daß eine bloße Rechtegeldäfts zugelaſſen und Ausſchließungsgründe,

Abänderung der Zahlungsbeſtimmungen ausreiche ? Verſtöße gegen das Strafgeſeß, Nichtigkeit, Schein

Mit den wohl- und hohlklingenden Grundfäßen von und Scherz nur als Fälle einer Weigerungspflicht

Vermeidung der Ueberfüllung und von Erhaltung hervorgehoben ſind, ferner auf Art. 83 S. 1 preuß.

der Ueberſichtlichkeit des Grundbuchs iſt rechtlich nicht FGG. vom 21. September 1899, der fachlich über

viel anzufangen . Soweit Säße, die als Folgerungen einſtimmend für den Notar zur Verweigerung eines

aus dieſen Grundſäßen betrachtet werden können, auß= | Amtsgeſchäfts jeden „ triftigen Grund“ genügenläßt,

drüdlich im Geſep enthalten ſind, braucht man die neben welchem der Art. 40 II und Art. 84 mit FGG.

ollgemeinen Grundfäße nicht, ſoweit man dieſe aber § 6 dieſelben Gründe der Weigerungspflicht auf:

über die geſeßliche Einzelvorſdrift hinaus verwenden ſtellen , wie das bayer. NotG .

will, ift erft ihre Begründung aus dem Geſamtbeſtand Oberamtsrichter Wilhelm Mager in München.

der Geſeße zu unternehmen . Die 88 874, 877, 1113

a. E., 1192 IBGB. und 850 GBD., ferner & 54 GBD.

deinen ſich allerdings dafür anzubieten, begegnen aber Zur Auwendung des 8 207 Mbj. 2 StPO. Nad $ 3

ſofort dem Einwand, daß die leßte Beſtimmung Mürze
der Bekanntmachung des Bundesrats zur Entlaſtung

und Ueberſichtlichkeit nur im Sinn der Freihaltung der Strafgerichte vom 7. Oktober 1915 tann der

des Grundbuchs von Eintragungen geleglich unzus
Staatsanwalt für Vergeben, die zur Zuſtändigkeit der

läſſigen Inhalts, die erſteren Paragraphen ſie nur Straffammern gehören, die Zuſtändigkeit des Schöffen

im Sinn der Abfaſſung meinen , wobei die Bezugsgerichts dadurch begründen , daß er bei Einreichung

nahme gar nicht geboten, die ausführliche Eintragung der Anklageſdrift die Eröffnung des Hauptverfahrens

nicht verboten iſt. Ebenſo enthält 41 GBO. nur vor dem Schöffengerichte beantragt. Ohne dieſen

die Geſtattung, die Eintragung des Erben wegzu
Antrag des Staatsanwalts ſind für die genannten

Iafien , nicht ein Verbot ſeiner Eintragung. Zudem
Rergehen nach wie vor die Straflammern zuſtändig.

iſt er, auch wenn man ihn mit dem Kammergericht Der Amtsrichter muß deshalb, wenn ihm der Amtas

auf andere Fälle der Geſamtrechtsnachfolge anwendet
anwalt eine Sache zur Entſcheidung vorlegt, die ſeiner

(vgl. RJA. 11 , 288 ), ſoweit ſie ſich außerhalb des

Grundbuchs vollzieht und durch eine weitere Eintragung
Anſicht nach nur durch ſtaatsanwaltſchaftlichen Antrag

zur Schöffenſache werden kann, gemäß § 207 Abſ. 2

überholt wird, immerhin eine Ausnabmevoridhrift, der GTPD . die Alten durch Vermittlung der Staatsanwalts

gegenüber als Regel der $ 40 beſtehen bleibt, welcher icbaft dem Landgerichte zur Entſcheidung vorlegen . Es

eber gegen als für jenen Grundſaß ſpricht durch das

Gebot der Lüdenloſigkeit der Eintragungen über die
fragt ſich nun , wie der Staatsanwalt zu verfahren

hat, wenn er die Sache vor dem Schöffengerichte zur
aufeinanderfolgenden Rechteinhaberſchaften , vgl . 7. 8 .

Verhandlung bringen will.

die wohl allgemein eingehaltene Eintragung des Ers
Der Antrag auf Ueberweiſung nach 8 75 GVG.

ſteberg eines zwangeweiſe verſteigerten Grundſtüds,
iſt durch § 4 Abſ. 2 der Bundesratsverordnung auss

auch wenn dieſer ſofort weiter aufläßt auch eine

Ueberſichtlichkeit des Grundbuchs, nur in einem anderen
geſchloſſen . Auch für den Antrag an das Landgericht,

das Sauptverfahren vor dem Schöffengerichte zu ers
Sinn ! Die Frage iſt eben nur, welcher von den beiden

Hrundſäßen vor dem anderen zurückzutreten hat :
öffnen, iſt kein Raum, da nach § 3 Abſ. 1 a . a . D. die

Zuſtändigkeit des Landgerichts auf den Fall beſchränit
Kürze des Grundbucinhalte durd Erſparung von

iſt, daß Vorunterſuchung geführt war. Nun iſt aller

Eintragungen , oder aber Burberfügungſtellen des

arundbuchamtlichen Verfahrens für den bürgerlichen
dings dasLandgericht beiZweifeln über die Zuſtändigkeit

Recht &berlehr, für den rechtågeſchäftliche Freiheit, bes
gemäß § 207 Abſ.1 STRO . ftets befugt, das Haupts

verfahren vor dem Schöffengerichte zu eröffnen . Solche
ſchränkt nur durch den geſeßlichen gebundenen weſent Zweifel liegen aber nicht vor ; denn der Amtsrichter

lichen Inhalt der Sachenrechte, gilt.
hat ja die Akten nur deshalb vorgelegt, weil der An

Eher könnte man folgende Begründung berſuchen :
trag des Staatsanwalts fehlte , und dieſer Mangel

Wie in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten notwendige
wurde inzwiſchen behoben . Mit der Stellung des

Vorausſetung für die Anrufung einer gerichtlichen
ſtaatsanwaltſchaftlichen Antrag auf Eröffnung des

Handlung das Rechtsſchußbedürfnis iſt, im Geſeß aug

drücklich anerkannt durch die 88 256 ( „alsbald“), 259,
Hauptverfahrens vor dem Schöffengericht iſt die

ſchöffengerichtliche Zuſtändigkeit bereits begründet.
fo für das Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit

ein rechtliches oder wenigſtens berechtigtes Intereſſe Landgericht zu bringen . Ja das Landgericht könnte
Es fehlt deshalb jeder Anlaß, die Sache vor das

an der verlangten Handlung . Ein folches tann ins
fogar die Beſchlußfaffung wegen Unzuſtändigkeit ab

beſondereauch in den Fällen des § 41 GBO. beſtehen
Tehnen, da der Fall ähnlich liegt, wie wenn ihm der

mit Rüdſicht auf § 891 I BGB. wegen der dadurch
Staatsanwalt eine Sache zur Entſcheidung vorlegen

auch außerhalb des Grundbuchverkehrs verwertbaren würde, die ſchon nach dem Inhalte der Anklageſdrift
Beweigerleichterung, und es wird nicht beſtehen, wenn

eine ſchöffengeridtliche iſt (vgl. Döme, Note 3 , und
den Beteiligten verſtändigerweiſe nur an dem durch

Stenglein, Note 4 zu § 207 StPO.).
die Handlung herzuſtellenden rechtlichen Erfolg ges

Der Staatsanwalt wird deshalb zwemäßia die
legen ſein kann, und dieſer auf einem anderen, er

Alten gar nicht dem Landgerichte vorlegen, ſondern
heblich einfacheren und keinesfalls koſtſpieligeren Weg

fie mit dem Antrag auf Eröffnung des Hauptvers
zu erreichen iſt, deſſen Sicherheit Zweifeln offenbar fahrens vor dem Soöffengerichte dem Amt& richter

nicht unterliegt. Zur Unterſtüßungkönnte man z. B.
verweiſen auf Art. 14, 16 bayer. NotG . , wo für die

zurückgeben. Dadurch wird auch allein der Zweck der

Bundesrat&verordnung erreicht, den Straffammern

Verweigerung eines Amtsgeſchäfte jeder „ zureichende

Grund ", ohne Beſchränkung auf die Gründe der Auss
die Beſchlußfaſſung über Schöffenſachen abzunehmen .

ſchließung von der Amtsausübung oder auf Geſeks
III. Staatsanwalt Dr. A hammer in München .

widrigkeit oder Ungültigkeit des zu beurkundenden

.

.
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e se enter fteffung wegen Feines Befreiungsanſpruche ju

Aus der Stechtſprechung. einRecht dieſes Jnhaltsauſtehen ſolle. Allein dieſes

Hecht findet ſeine natürliche Schranle an der Zwed

Reichsgericht. beſtimmung der Zahlung, die den Sommiffionär nur

zur Erfüllung der von ihm auf Rechnung des

A. Sivilfaen.
Kommittenten eingegangenen Verpflichtungen in den

I.
Stand jeßen ſoll. Solange der Kommiſſionär an der

Verbot der Sahlung an das feindliche Uudland. Erfüllung dieſer Berbindlichkeiten rechtlich behindert

Anſpruch del inländiſchen Gintanfotommiffionäre anf iſt, und zu deren Tilgung von den Gläubigern nicht

Sicherſtellung wegen der au ausländiſche Verkäufer ge: angehalten werden kann, hat er auf Gewährungder

idhuldeten Beträge. Dem Kläger, einem in Leipzig hierzu erforderlichen Mittel feinen Anſpruch. Sein

wohnhaften deutſchen Staatsangehörigen , der dort Jntereſſe erſchöpft ſich während dieſer Zeit darin , daß

unter der Firma 1. J. C. , in Paris unter der Firma der Kommittent ihn wegen der fünftigen Bereitſtellung

H. C. ein Geſchäft betreibt, ſteht gegenden Beklagten, der Erfüllungsmittel ſicherſtellt. Für den Kommittenten
einen Leipziger Rauchwarenhändler, der durch ihn iſt es aber nicht gleichgültig , ob er dem Kommiſſionär

bis Ende Juli 1914 Pelzwaren von Pariſer Fabrikanten auch in der Zwiſchenzeit ſchon das zur Tilgung der

bezogen hat , ein Guthaben von 10 000 M zu. Der Verbindlichkeiten erforderlicheGeld überlaſſen ,oder ob

Klage auf Zahlung dieſes Betrages hielt der Beklagte er ihm nur Sicherheit gewähren muß . In dem zu =

entgegen , daß der Kläger, wenn nicht bloß als Ver- erſt erwähnten Falle geht er der Möglichkeit, das Geld

mittler, ſo doch höchſtens als Einkaufskommiſſionär inzwiſchen noch rugbringend zu verwenden, verluſtig.

anzuſehen ſei und deshalb angeſichts der durch das Es entſteht ferner oder es wächſt bei längerer Dauer

Zahlungsverbot gegen Frankreich angeordneten Stun- des Hinderniſſes die Gefahr, daß das Geld dem Ers

dung Dedung wegen des an die Pariſer Lieferanten füllungszweck entfremdet wird . Wenn auch der Kom

au entrichtenden Kaufpreiſes zurzeit nicht fordern könne. mittent dem Dritten, von dem der Kommiſſionär ge

Der Kläger, der ſich in erſter Linie als Verkäufer bes tauft hat, nicht ſelbſt haftet und deshalb für ihn ein

trachtet, erwiderte, daß er, falls er als hommiffionär rechtliches Jntereſſe an deſſen Befriedigung nicht bes

zu gelten habe , Befreiung von den den Pariſer Fas ſteht, ſo kann er doch ein wirtſchaftliches Intereſſe

britanten gegenüber eingegangenen Verbindlichkeiten daran haben, daß der Dritte nicht unbefriedigt bleibe.

fordern könne, und daß er den Alaganſpruch in zweiter Dem Grundſaße von Treu und Glauben entſpricht es

Linie in dieſem Sinne begründet haben wollte. Auf daher, daß der Kommiſſionär bei einer Sachlage der

die Reviſion des in den Vorinſtanzen zur Zahlung bezeichneten Art für deren Dauer auf das Recht,

verurteilten Beklagten wurde dieſer nur zur Sichers

ſtellung durch Hinterlegung von 10 000 M bei der fordern , beſchränkt bleibt . Der Kläger iſt zurzeit

Meichsbant verurteilt, im übrigen die Klage abgewieſen. durch das geſekliche Zahlungsverbot behindert nach

Gründe: Gegen die Auffaſſung des BG., daß Frankreich Zahlung zu leiſten und kann infolge der

der Kläger ſich der Erledigung der ihm vom Bellagten zwangsweiſen Stundung der Anſprüche ſeiner Pariſer

erteilten Aufträge nicht als Eigenhändler, ſondern als Gläubiger (§ 2 der VD . vom 30. September 1914)

Einkaufskommiſſionär unterzogen habe, beſtehen keine von ihnen im Jnland mit Erfolg nicht in Anſpruch

rechtlichen Bedenken. Die Reviſion beanſtandet denn genommen werden . Der Stundungswang wird zwar

auch dieſe Anſchauung des BG. nicht, ſondern ſchließt im Ausland, wenn die Pariſer Gläubiger aus dem

fich ihr ſogar an. Der von ihr erhobene Angriff gipfelt dort liegenden Vermögen Befriedigung ſuchen ſollten ,

in der Ausführung, der Kläger müſſe und wolle die keine Beachtung finden . Die Annahme, daß der Kläger

Beträge, welche er als Kommiſſionär den Pariſer einen Zugriff auf das ausländiſche Vermögen zu ers

Fabritanten ſchuldig geworden ſei , an dieſe zahlen warten hat, entbehrt jedoch bei der völligen Ungewiß

und mute deshalb dem Beklagten die Mitwirkung bei heit, die über das Schidjal jenes Vermögens ſeit

einer Handlung zu , die nach der Bet betr . Zahlungs- Ariegsbeginn beſteht, einer ausreichenden Grundlage.

verbot gegen Frankreich vom 20. Oktober 1914 verb. Das BG. führt am Ende ſeiner Entſcheidungsgründe

mit der VD. betr. Zahlungsverbot gegen England aus, es müſſe damit gerechnet werden, daß es zur

vom 30. September 1914 ſtrafbar ſei. Die Reviſion Befriedigung der Bariſer Gläubiger eines Zugriffs

geht hierbei, ſoweit ſie dem Kläger die Abſicht, nach auf das inländiſche Vermögen des Klägers nicht be

Frankreich zu zahlen, unterſtellt, von einer tatſächlichen dürfe. Damit bringt es aber nur die Möglichkeit zum

Vorausſeßung aus, die in den Feſtſtellungen des BG. Ausdrud , daß das ausländiſche Vermögendes Klägers

teine Stüße finden dürfte . Eines weiteren Eingehens aur Befriedigung jener Gläubiger hinreicht. Der

hierauf bedarf es indeſſen nicht, da der vom Kläger Kläger geht ſonach zuweit, wenn er Dedung hinſicht

geltend gemachte Anſpruch auf Zahlung aus einem lich der von ihm eingegangenen Verpflichtungen da

anderen Grunde unhaltbar iſt. Der Kläger vermag durch erſtrebt, daß er ſtatt Sicherſtellung Zahlung

nicht zu behaupten, daß die Pariſer Lieferanten aus begehrt. Die Verurteilung desBellagten mußte daher

ſeinem Vermögen ſchon befriedigt ſind . Bei der Uns auf die Leiſtung von Sicherheit beſchränkt werden,

gewißheit dieſer Tatſache muß davon ausgegangen während wegen des Mehrgeforderten die Klage abzu

werden, daß dem Kläger zurzeit nicht ein Anſpruch weiſen war. Die Art und Weiſe der Sicherheits

aufErſtattungvon Aufwendungen (S$ 675, 670 BOB. ), beſtellung war, da die Verpflichtung des Bellagten

ſondern nur ein ſolcher auf Entlaſtung von den Ver- hierzu nicht auf dem Geſek , ſondern auf dem Vertrags

bindlichkeiten zuſteht, die er aus Anlaß der Aufträge verhältnis beruht, nach freiem Ermeſſen zu beſtimmen.

des Beklagten den ausländiſchen Lieferanten gegen- Jndeſſen war es dem Bellagten zu überlaſſen , ob er

über übernommen hat. Der regelmäßigen Geſtaltung Geld oder, wie es bei der Nichtannahme verzinslicher

der kaufmänniſchen Kommiſſion entſpricht nun zwar, Depoſitengelder durch die Reichsbant geboten ſein

daß der Einkaufskommiſſionär an Stelle der vom Rom- dürfte, Wertpapiere, die eine genügende Sicherheit

mittenten ſelbſt zu bewirkenden Befreiung von ſolchen bieten, hinterlegen und unter welchen Bedingungen ,

Verpflichtungen (§ 257 BGB.) die Zahlung der für die dem Sicherungszwede Rechnung tragen ,er die

dieſen Zwedaufzuwendenden Beträge zu ſeinen Händen Hinterlegung bewirken will (i. die Allgemeinen Be

fordern darf, um ſelbſt die Entlaſtung herbeizuführen ſtimmungen über den Geſchäftsverkehr mit der Reichs

(RGZ. Bd . 23 S. 412, insbeſ. S. 415, Bd. 47 S. 118, bant“, auszugsweiſe abgedruđt bei Koch, Die Reichs

insbeſ. S. 125) . Im vorliegenden Falle iſt überdies geſekaebung über Müng- und Notenbankweſen uſw. ,

aus den Gepflogenheiten der Parteien in ihrem Ge- 6. Aufl., S. 303 ff., insbeſ . S. 344, 345 ff., 355 unter

ſchäftsverkehr miteinander das ſtillſchweigende Einvers 14 C ). ( llrt . des III. ZS. vom 2. Februar 1917, III

ſtändnis der Beteiligten zu entnehmen , daß dem Kläger 352/16 ).

.
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III.

II. Bellagte und ihr Verhalten bei den Verhandlungen

Haftung des Notard für die Gutwerfung von Hr. ſelbſt beobachtet hatte, darauf verlaſſen , daß das vom

tunden, die eine tänftige notarielle Beurtundung vor Betlagten entworfene Schriftſtüd die Bedeutung einer

bereiten ſollen. Der Bellagte hatte auf Erſuchen des
Berzichtserklärung habe, obgleich der Verzicht nicht mit

Klägers mit deffen Stiefmutter Berhandlungen ge ausdrüdlichen Worten ausgeſprochen worden war. Es

führt, die dieſe beſtimmen ſollten, eine vom Vater des handelte ſich bei der Frage des Verzichtes nicht bloß

Klägers auf ſie übergegangene Hypothek auf ihre
um tatſächliche, ſondern auch um rechtliche Erwägungen .

Lebenszeit unfündbar ſtehen zu laſſen . Das Ergebnis Der Kläger verleşte daher die im Verkehr gebotene

wurde in einer vom Beklagten entworfenen , vom Vorſicht nicht, wenn er den ihm und ſeinem Anwalt

Kläger und von der Hypothetgläubigerin unterzeich gegenüber erfolgten wiederholten Verſicherungen des
neten Urkunde vom 26. September 1912 niedergelegt. Bellagten vertraute, daß die Urkunde genüge und ein

Da die Gläubigerin gleichwohl ſchon im Oktober 1912
Berzicht der Gläubigerin vorliege. Daß die daraufhin

tündigte, erhob der åläger im Vorprozeſſe Alage auf
im Borprogeffe erhobene Alage nicht ausſichtlos war,

Feſtſtellung, daß er nicht zur Zahlung verpflichtet fel . dafür ſpricht der Umſtand, daß der Kläger in der

Dieſe Alage hatte in der erſten Inſtanz Erfolg, wurde erſten 3nſtanz ſiegte. Die beſtehenden Zweifel tann

aber in der Berufungsinſtanz abgewieſen, weil ein ihm der Beklagteum ſo weniger entgegenhalten, als

Verzicht auf das Kündigungsrecht weder aus der Urs
er ſelbſt es war, der durch ſein ſchuldhaftes Verhalten

tunde zu entnehmen noch ſonſt erwieſen ſei. Nun bei der Übfaſſung der Urkunde vom 26.September 1912

verlangte der Kläger den Erfag der Prozeßtoſten vom den Streit veranlaßt undnotwendig gemachthatte....

Beklagten, weil er den Verzicht in der Urkunde nicht (Urt. des III. ZS. vom 12. Dezember 1916 III 260/16 ).

deutlich zum Ausdruđ gebracht und durch die wieders 4050

holte Verſicherung, die Gläubigerin habe verzichtet,

den Kläger zur Klage veranlaßt habe. Die erſte

Inſtanz gab der Klage ſtatt. Das BG. ſprach dem Uingerechtfertigte Bereicherung durch Bermittelung

Šlagerwegen mitwirtenden Bericuldens ( 254BOB. ) eine Geſchäftsunfähigen : Befreiung dee Wedſelindoñja :

nur die Hälfte zu. Das RG . ſtellte die Entſcheidung tard oder -ausſtellers von ſeiner Verbiudlidhteit, wenn

der erſten Jnſtanz wieder her. er den Wechſel mitGeld einlöſt, das er hiezu von dem

Aus den Gründen : Das BG. findet ein für geſchäft& unfähigen atzeptanten erhalten , das aber nicht

den Schaden urſächliches Berſchulden des Beklagten deflen Eigentum ift. Uuch wenn im Berhältnis zwiſden

darin, daß er den Willen der Beteiligten bezüglich Ausfteller oder Indoffant und utzeptant der lettere die

des Berzichtes auf die Kündigung nicht genau erforſcht Wechſelſummezu zahlen hatte, liegt in dieſer Befreiung
und nicht deutlich in der Urkunde zum Ausdruđe ges cine ungerechtfertigte Bereicherung, wenn das Geld von

bracht habe . Dieſe Annahme iſt durchaus zu billigen . einem zu deflen Gewährung nicht verpflichteten Dritten

Auch wenn der Bellagte, wie das BG. annimmt, ſtammte. Bat uidt der Dritte ſelbſt , ſondern eine von

ohne Verſchulden der Meinung ſein durfte, daß ſchon dieſem angewieſene anderePerſondem Geſchäftsaufähigen

in der Bereinbarung regelmäßiger Abzahlungen der das Geld audgezahlt, lo ift trokdem jener Dritte der

Ausſchluß des Kündigungsrechtes zu finden ſei, war es Bereicherungstläger, wenn der andere fich aufdie Ber

feineswegs gerechtfertigt, von der Aufnahme einer mittelung des Geldee, die Au8zahlung für Mednang

ausdrüdlichen Erklärung des Verzichtes abzuſehen. des Dritten, beſchränkt hat. Aus dem Tatbeſtand

Eine unzweideutige urkundliche Feſtſtellung des Ver- und den Gründen : Die Sparkaſſe der klagenden

zichtswilens war um ſo mehr geboten, als die Gläus Stadtgemeinde hatte D. ein Darlehn zugeſagt. Deffen

bigerin nach der eigenen Ausſage des Bellagten im Heſt im Betrage von 9700M erhielt D. am 15.Därz 1910

Vorprozeſſe ſich bis zuleßt geweigert hatte, auf das durch das Banthaus S.ausgehändigt. Die Sparkaſſe

Kündigungsrecht zu verzichten, und auch bei der hatte nämlich dieſes Bankhaus erſucht, an D. zu zahlen

Unterzeichnung eine ausdrüdliche Verzichtserklärung und ihr Konto damit zu belaſten. ZurEmpfangnahme

nicht abgab . Einwandfrei iſt ferner die Annahme, des Geldes erſchien D. in Begleitung des Betl. Nach

daß der Beklagte damit eine ihm gegenüberdem der Auszahlung ſtellte D. zwei Quittungen aus, eine

Kläger obliegende Amtspflicht im Sinne des 8 839 BGB. für die Bant, in der erbeſcheinigte, 9700M von dem

verleßt habe. Allerdings handelte es ſich nicht um Bankhauſe S. für Rechnung der Sparkaſſe der Al.

eine notarielle Beurkundung (Art. 40 preuß. AG. 3 . erhalten zu haben. Eine zweite gab er dem mit

Gef.über die freiw . Gerichtsbarkeit vom 21. September erſchienenen Kendanten der Sparkaſſe für dieſe. So

1899). Dieſe ſollte erſt ſpäter erfolgen , und die Tätig- dann übergab D. dasſelbe Geld dem Bell. mit dem

feit des Bellagten beſchränkte ſich auf die Entwerfung Auftrage, damit u. a . bei der B.- Staſſe 3 Wechſel ein:

der Urkunde und die der Unterzeichnung vorausgehen- zulöſen, von denen der Bell. einen ausgeſtelltund zwei

den Verhandlungen. Allein zur amtlichen Tätigkeit mit ſeinem Giro verſehen hatte. D. hatte ſie alle at:

des Notars gehört nicht bloß die Aufnahme und Bes zeptiert. Der Bell. hat den Auftrag ausgeführt und die

glaubigung von Urkunden. Wie das bo . feſtſtellt, Wechſel ausgehändigt erhalten. Nachträglich hat ſich

diente die ganze Tätigkeit des Beklagten der Vors herausgeſtellt, daß D.von Kindheit an geiſtestrant und

bereitung der künftigen notariellen Beurkundung. Die daher geſchäftsunfähig iſt. Die Kl. beanſprucht deshalb

Niederſchrift ſollte die Abrede der Beteiligten vors vom Beil. Zahlung von 9700 M nebſt 5 °% Zinſen .

läufig feſtlegen, um ſie ſpäter in eine notarielle Ur- Das BG. hat im Gegenſaße zum 16. die Al. abge

funde zu übernehmen . Der feſtgeſtellte Sachverhalt wieſen 1. weil der Betl. nur auf Koſten des D. und

läßt auch keinen Zweifel darüber, daß die fragliche nur inſofern bereichert ſet, als er von ihm den Beſitz

Tätigkeit entſprechend einer im Gebiete des rheiniſchen des Geldes erlangt habe, nicht aber aufKoſten der

Rechtes beſtehenden Uebung vom Beklagten als Notar Vormänner des D. (der Kl . oder derBant S.) ; 2. weil

verlangt und von ihm in dieſer Eigenſchaft geleiſtet auch D. nicht auf Koſten der Mi. , ſondern auf Koſten

wurde . Die von dem Beklagten fahrläſſig verlebte der Bant bereichert und daher die Ål. nicht aktiv legis

Pflicht iſt daher mit Hecht als eine Amtspflicht im timiert ſei ; 3. weil der Befl. das Geld, um das er

Sinne des § 839 BOB. erachtet worden. Dagegen bereichert ſein ſolle, nicht behalten, ſondern an die

kann ein mitwirkendes Verſchulden des Klägers nicht Wechſelgläubigerin , die 2.- Ataſſe, abgeführt, alſo die

angenommen werden. Der Kläger hatte die amtliche angebliche Bereicherung wieder verloren habe. Seine

Tätigkeit des Beklagten in Anſpruch genommen , um eigenen Wechſelverpflichtungen ſeien durch die Zahlung

einen rechtlich einwandfreien Verzicht der Gläubigerin nicht getilgt. Dieſe Begründung muß in aden drei

herbeizuführen. Er durfte ſich, aus wenn er die Per- Richtungen beanſtandet und im weſentlichen den Aus

fönlichkeit ſeiner Stiefmutter beſſer kannte als der führungen des LG . beigetreten werden. Zu 3. Da D.
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geſchäftsunfähig war, waren auch alle ſeine Rechts- | ſeien , dem Eigentumserwerb durch die Kaſſe würde

geſchäfte, die Wedſelzeichnungen, der Darlehnsvorder- der Mangel des Eigentums auf ſeiten des D. und

trag mit der Al. und ſein Auftrag an den Bekl., die des Bell. nicht entgegengeſtanden haben ; wenn das

Wechſel einzulöſen, nichtig (vgl. V.85. 10. März 1915, gegen der Betl., was anzunehmen ſei, die Zahlung

Warn . 1915 Nr. 272 und 3W . S.570 %). Aus dem: namens des D. zu leiſten und deſſen Geld nur als deſſen

ſelben Grund erwarb er nicht das Eigentum an dem Vertreter zuzahlen erklärt hätte, ſomöge es zweifel

Geld undübertrug es auch nicht auf den Bell. (8929 haft ſein, ob der beabſichtigte Mechtserfolg (nämlich

BOB .). Das Geld war alſo, als der Bell. es erhielt, die Uebereignung des Geldes) nicht an demMangel

noch Eigentum der Bant und iſt es bis zur Auszahlung der Vertretungsmacht des Betr. geſcheitert ſei. Der

an die 8.- Ataſſe geblieben ; das Be. ſagt ausdrüdlich, Zweifel iſt nicht begründet. Wenn auch der Bell. bei

für die Annahme, daß der Befl. Eigentum an dem der Zahlung erklärt haben ſollte, D. habe von der

Gelde (durch Bermiſchung 8 948) erworben habe, liege Sparkaſſe der Al. ein Darlehen ausgezahlt erhalten

feinerlei Anhalt vor. Durch die Einlöſung der Wechſel und er , der Bell. , wolle damit nunmehr die D. then

erloſch aber das Eigentum. Denn derBefl. wollte Wechſel einlöſen , ſo folgt daraus doch nicht,daßder

es übertragen und die 1.- Staſſe wollte es erwerben . Betl., der ſelbſt Wechſelverpflichteter war, als Štell

Daß der Bell. nicht Eigentümer war, ſtand dem Ers vertreter des D. zahlen wollte. Zu 2. liegt alſo nach

.werbe nicht entgegen ( 932 BGB.). Andererſeits dem Geſagten eine Bereicherung des Bell. vor, ſo fragt

hatte die Zahlung derWechſel für den Bell. den Bors es ſich weiter, ob ſie auf Koſten der Kl. erlangt iſt.

teil, daß er von ſeinen Verpflichtungen aus den Wechſeln Auchdas iſt zu bejahen . Die Bant ſollte nurdieZahlung

befreit wurde. Allerdings war, wie ſchon geſagt, die der Kl. vermitteln. Nicht einmal der Zwed der Zahlung

Wechſelverpflichtung des D., der Atzeptant war, nichtig. war ihr mitgeteilt. Sie war von der Kl. nur erſucht

Das hatte aber nach Art. 3 WD. auf die Verbindlichkeit worden, an D. 9700 M zu zahlen und deren Konto

der übrigen Wechſelverpflichteten keinen Einfluß. Das damit zu belaſten . Demgemäß hat ſie ſich auch Quittung

BG. verneint die Befreiung des Bell . mit folgender des D. dahin ausſtellen laſſen, daß er von ihr für

Begründung : Die Wirkungen der Zahlung tõnnten Rechnung der Kl. 9700 M erhalten habe. Gleichzeitig

nur nach dem Jnhalt des beabſichtigten Zahlungsver- hatte ſich der bei der Auszahlungerſchienene Hendant

trages bemeſſen werden. Inhalt des Geſchäfts ( zwiſchen der Spartaſſe der Al. über die Zahlung für lektere

demBetl. und der Wechſelgläubigerin ) ſei aber nicht eine Quittung geben laſſen. Die Bant war alſo nur

die Zahlung einer Verbindlichteit des Betl., ſondern Bahlſtelle der Al. , ihre Botin oder Beauftragte (Er

einer ſolchen des D. geweſen , die gar nicht beſtanden füllungsgehilfin ). In ſolchen Fällen aber hat das

habe. Der Wechſelgläubigerin möge ein Stondittiongs no. ſtets die Attivlegitimation des Auftraggebers ' für

anſpruch auf Herausgabe der unter irriger Voraus- den Bereicherungsanſpruch anerkannt, insbeſondere in

ſegung aus der Band gegebenen Wechſel zuſtehen , fie ROZ. Bd. 60 S.24, auf S. 28/9 undin einem Urt.vom.

möge ihrerſeits durch dieim Namen des D. auf deſſen 2. Juni 1910 (teilweiſe abgedruđt JW. 1910 S. 7524).

Nightſguld geleiſteteZahlung ungerechtfertigt bereichert In dem Urteil vom 2. Juni 1910 iſt dargelegt, daß

fein. Jedenfalls ſei der Dell. ſeiner Wechſelverbindlich es in Fällen , in denen der Leiſtende im Jntereſſe eines

teiten nicht ledig geworden. Allein dieſe rechtliche Dritten zahlt, z. B. um eine Schuld des Dritten zu

Konſtruktion findet in den wirklichen Verhältniſſen teine tilgen, oder um für den Dritten eine Forderung zu

Stüße. Man mag zugunſten des Bell. hier davon begründen, nicht ſelten zweifelhaft ſet, ob die Zahlung

ausgehen, daß er für den Atzeptanten der Wechſel als Beiſtung des Zahlenden ſelbſt , oder ob ſie nicht

Zahlung leiſten wollte. Die Zahlung für den Atzep- vielmehr als Leiſtung des Dritten anzuſprechen, und

tanten führt aber eine objektive Tilgung der ganzen deshalb ein Müdforderungsanſpruch des eigentlich

Wechſelverbindlichteit herbei und bringt damit eine Zahlenden von vornherein ausgeſchloſſen ſei. Beba

Befreiung ſämtlicher Negreßverpflichteten mit ſich (RG ) . teres ſei regelmäßig der Fall, wenn der Zahlende,

BD. 9 S. 64, Staub-Stranz 8 , BD. Anm . 52 ff. zu weil er die Zahlung nurals Bote überbringe, im

Art. 82). Die Abſicht des Bekl., für den Atzeptanten Nechtsſinne überhaupt nicht leiſte . . . oder wenn ſich,

zu zahlen , ſchloß damit auch die Abſicht ein, ſeine eigenen wie im gewöhnlichen Bant- oder Poſtverkehr ſein Tätig

Berbindlichkeiten aus den Wechſeln zum Erlöſchen zu werden in der bloßen Vermittelung der Zahlung er :

bringen, und nichts berechtigt dazu, eine ſolche übſicht ſchöpfe. Allerdings wird in dieſer Entſcheidung an

des Beil. auszuſchließen . Wollte man aber ſelbſt erkannt, daß eigenes Beiſten und gegebenenfalls der

leßteres annehmen, ſo wäre doch derBefl .aus einem Mudforderungsanſpruch des Zahlenden nicht ſchon durch

anderen Grunde ſeiner Wechſelverbindlichkeit ledig die Tatſache ausgeſchloſſen ſei, daß die Zahlung „für

geworden. Nach Art. 41 WO. iſt die Negreßverbindlich Nechnung“ des Dritten geleiſtet ſei. Der für fremde

teit des Ausſtellers und des Jndoſſanten von der Ers Rechnung Zahlende ſei nicht gehindert, bet der Zahlung

hebung des Proteſts mangels Zahlung abhängig. Dieſe dem Empfänger gegenübernoch einen beſonderen Zwed

iſt auch dann erforderlich, wenn der Átzeptant wechſels der Zahlung zu erklären dergeſtalt, daß er durch die

unfähig und deshalb ſelbſt aus dem Wechſel nicht Bahlung ſeinerſeits mit dem Empfängerin ein eigenes

verhaftet iſt (Staub-Stranz a. a. D. Anm. 3 zu Art.3 ; Mechtsverhältnis trete. Bezteres hatte das Bö. in

Dernburg 3, Bürg. N. BD. 2. § 250 Anm. 6; ROHG. jenem Fañe rechtlich einwandfret angenommen . Es
Bd. 24 S. 26). Der Proteſt iſt hier aber und zwar traf auch zu in RGZ. Bd. 60 S. 285, 287. Hier

gerade infolge dervom Bell. bewirtten Zahlung nicht aber hat die Bant die Zahlung nicht als eigene auf

erhoben worden, die die Proteſterhebung ausſchloß. ein von ihr ſelbſt beſtimmtes Ziel gerichtete Leiſtung

Der Bell. haftet alſo nicht mehr aus den Wechſeln. gekennzeichnet " ; es liegt nichts dafür vor, daß fie mit

Er macht in dieſer Inſtanz geltend, auch wenn man dem D. ihrerſeits in ein beſonderes Rechtsverhältnis

eine Tilgung ſeiner Wechſelverpflichtung annehme, ſo treten wollte. Freilich wäre die Al. nicht aktiv legitimiert,

ſei er nicht bereichert, da im Innenverhältnis zwiſchen wenn die Bank nicht für Rechnung der Kl. gezahlt hätte .

ihm und D. lepterer die Wechſeljumme habe bezahlen Deßteres verneint das BG. mit folgender Begründung:

müſſen . Allein, wenn man dies auch als richtig unters Unter einer Geldhingabe für Rechnung des Dritten

ſtellt, ſo bleibt doch beſtehen , daß der Bell. auf die tönne nur ein rechtsgeſchäftlicher Vorgang verſtanden

Zahlung ſeiner Schuld mit Mitteln der Bant, die, werden. Da D. aber geiſtestrant geweſen ſei, liege

wie noch nachzuweiſen iſt, auf Koſten der Al. erfolgte, hier nur die tatſächliche Verſchiebung von Geld aus

tein Recht hatte, und deshalb leßterer gegenüber uns der Ataſſe der Bank in die Bände des D. vor. Zur

gerechtfertigt bereichert iſt. Das BG. hat in Zweifel Ausführung des der Bant von der Kl. erteilten Auf

gezogen, ob wirtlich die L.-Saſſe Eigentum an dem trags an D. zu zahlen , ſei es nicht gekommen . Dem

Geld erlangt habe und die Wechſel wirkſam gezahlt iſt nicht beizutreten . Der Auftrag der Al. an die Bank
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hatte vielmehr nur die tatſächliche Aushändigung des von 15 000 M und nur bis zum 21. November 1915

Geldes an D. zum Gegenſtande. Für die Wirtſamkeit zugeſprochen , der darüber hinausgehende Antrag das

der Zahlung hatte die Bank nicht einzuſtehen , die gegen, obwohl er an ſich in Höhe von 16 250 À für

Geſgaftsfähigkeit des D. insbeſondere nicht zu prüfen ; gerechtfertigt erachtet wurde, auf Grund der Einrede

der Dangel der Geſchäftsfähigkeit ging zu Laſten der der Verjährung abgewieſen. Der Kläger verlangte

Kl. Zu 1. Es bleibt alſo noch die Frage übrig, ob nun von den Betlagten Schadenserſaß mit der Be

ſich die Vermögensverſchiebung,wie es nach dem Hecht gründung , ſie hätten im Berufungsverfahren überden

des BGB. erforderlich iſt, unmittelbar zwiſchen dem Grund des Anſpruchs durch Erweiterung des Klag

Bereicherungsfläger und dem Bereicherungsbeklagten antrags für die rechtzeitige Unterbrechung der Ver

vollzogen hat (KG3. Bd . 66 S. 80). Sie darf nicht jährung forgen oder wenigſtens ihn über die Ver

mittelbar, d . h . auf dem Umwege über ein anderes jährung gehörig belehren müſſen. Das BG. erklärte

Vermögen durch Rechtsgeſchäft mit einem Dritten erfolgt den Klaganſpruch dem Grunde nach für gerechtfertigt.

ſein ( JW . 1908 S. 432º) . Gegen den Dritten , der Auf die Reviſion der Beklagten wurde das Urteil auf

den Gegenſtand der Leiſtung hinterher von dem Emp- gehoben und die Sache an das BG . zurüđverwieſen.

fänger durch beſonderen Vertrag erworben hat, kann Aus den Gründen: Das BG. geht bei ſeiner

der Bereicherungsanſpruch abgeſehen von den Aus- Entſcheidung davon aus, daß es die Aufgabe eines

nahmefällen der 88816, 822 VOB. nicht erhoben werden von dem erſtinſtanzlichen Prozeßbevollmächtigten zum

(No. 14. Januar 1911, IV 252/10 a. E.) . Hier nun Prozeßbevodmächtigten des zweiten Rechtszugs be

ijt das Geld zunächſt in die Hände des D. und erſt ſtellten Rechtsanwalts ſei, ſelbſtändig zu prüfen, wie

von dieſem mit dem Auftrage, es in näher beſtimmter in geeigneter Weiſe die Jntereſſen der Partei wahrs

Weiſe zu verwenden, an den Befl. gelangt. Allein zunehmen ſeien, ohne daß er dabei nur an die

D. iſt, wie ausgeführt, nicht Eigentünier des Geldes Weiſungen des erſinſtanziellen Anwalts gebunden

und dieſes daher nicht Beſtandteil ſeines Vermögens ſei, und daß er zu dieſem Zwede ſorgfältig den gangen

geworden . Nur die tatſächliche Inhabung hat er er: Streitſtoff tutſächlich und rechtlich zu unterſuchen , die

langt und nur dieſe und nicht Eigentum am Geld iſt Partei auf etwa drohende Nachteile beim Verabſäumen

aus ſeiner Hand in die des Betl. gelangt. Nicht in gewiſſer prozeſſualer Dandlungen hinzuweijen und

dieſer tatſäglichen Jnhabung, die er nicht mehr hat, Hechtsverſehen des erſtinſtanzlichen Anwalts zu ver

beſteht aber die Bereigerung des Befl ., ſondern darin, beſſern habe. Die Reviſion befämpft dieſe anſicht;

daß er der Wechſelgläubiger
in gemäß § 932 BOB. dieje ſtehe in Widerſpruch mit den Gepflogenheiten

das Eigentum verſchaffte und ſo von iner Verbind- der Anwaltſchaft, zum mindeſten dann, wenn der erſts

lichkeit befreit wurde. Dieſen Vorteil hat er, da der inſtanzliche Projeßbevollmäch
tigte den zweitinſtang

Eigentumsverluſt, den das Banfhaus erlitt, nach dem lichen erſuche, den Briefwechjel mit ihm zu führen ;

Erörterten für Hechnung der Kl. erfolgte, auf deren ſolchenfalls halte ſich der Berufungsanwalt an den

Koſten erlangt. Es liegt alſo „Jdentitat des den Ver- erhaltenen Sonderauftrag und betrachte ſich nicht als

luſt der Kl . und den Gewinn des anderen vermittelnden Berater in vollem Umfange, ſondern beſchränfe ſeine

Umſtandes “ vor (1. JW .1908 S. 4326, NO3. 51, | Tätigkeit auf die Durchführung des ihm überlieferten

80, Gr. 47, 837 uno RO3.60, 288 Anm . über ähnliche i Prozeſſes in der Berufungsinſtanz. Ob dieſe Aus

Fälle, in denen Bereicherung durch Vermittlung von führungen der Reviſion für die hier in Betracht fom

Geſchäftsunfähige
n erfolgte ). (Urt. des IV . ZS. vom menden BerlinerVerhältniſſe – die Gepflogenheiten ſind

20. Januar 1917, IV 329/10) . E. jedenfalls nicht überall gleich – zutreffend find und

der grundfäßliche Standpunkt des BG. nicht zu billigen

iſt, bedarf hier feiner Entſcheidung, da dem Beflagten
IV .

Kt. eine ſchuldhafte Verleßung der ihm obliegenden

Zur Auſgabe des Berufungsanwaltes in bezug auf Pflichten auf Grund des bisher feſtgeſtellten Sach

die unterbrechung der Berjährung bei Spadengerjak- verhalts ſelbit dann nicht zur Paſt zu legen iſt, wenn

anſprüchen . Um 15. Oktober 1908 erlitt der Kläger man von dem Standpuntte des BG. ausgeht. Ein

infolge eines Duſammenſtoßes der Kraftdroſchke, in Verſchulden des Beflagten K., für das nach der zur

der er ſichbefand, mit einem Motorwagen der Großen treffenden Annahme des BG. aug der Beflagte B. haften

Berliner Straßenbahn einen ſchweren Unfall. ym würde (vgl. RGZ. Bd. 85 S. 306 ; Bd.88 S. 342 ;

Januar 1909 erhob er gegen die Straßenbahngeſellſchaft Warneyer Hpr. 9. Jahrg. S. 399 Nr. 247), iſt viels

auf Grund des Haftpflichtgeſeßes Klage auf Erſaß der mehr nur dann anzunehmen, wenn die durch Eides

Heilungskoſten und auf Entrichtung einer jährlichen zuſchiebung unter Beweis geſtellte Behauptung des

Mente von 15 000 M fur die Vermehrung ſeiner Bes Klägers, zu der das BG . nodh nicht Stellung ge

dürfniſſe und für die Einbuße ſeiner Erwerbøjähigleit. nommen hat, richtig iſt, daß der Kläger den Beflagten

Er wurde im erſten Rechtszuge durch Rechtsanwalt G. A. gefragt habe, ob denn ſeine Anſprüche nicht erhöht

und , nachdem das Landgericht den Anſpruch dem und uber das 65. Lebensjahr hinaus erſtreďt werden

Grunde nach für gerechtfertigt erflärt hatte, im Be- müßten, und daß A. darauf erwidert habe, mit den

rufungsverfahren durch die zur gemeinſchaftlichen Bes weiteren Anſprüchen habe es noch Zeit, bis das

rufsausübung verbundenen Beklagten B. und A. vers Reichsgericht geſprochen habe. Iſt dieje Behauptung

treten, von denen jedoch nur der Beflagte K. für ihn nicht zutreffend, ſo fann es dem Beklagten st. nicht

tätig war. Rechtsanwalt G. ermäßigte den Klag- zum Verſchulden angerechnet werden , daß er nicht im

antrag inſofern, als er die Hente von 15 000 M nur Wege der Anſchlußberufung den Rentenanſpruch des

für die Zeit bis zum vollendeten 65. Lebensjahre des Klägers über 15 000 M hinaus erhöht und auf die

Klägers (21. November 1915) forderte. Der Beflagte Zeit nach dem 65. Lebensjahre erſtrecktoder wenigſtens

A. beantragte nur die Zurüdweiſung der Berufung den Kläger über die Verjährung belehct und ihm die

der Beflagten . Nachdem dieſem Antrage durch Urteil geeigneten Maßnahmen zu deren Unterbrechung vors

vom 21. Dezember 1909 entſprochen und die Reviſion geſglagen hat. In dem Berufungsverfahren handelte

der Straßenbahngeſellſchaft durch Reichsgerichtsurteil es ſich nur um den Grund des Anſpruchs ; das Ver

vom 4. Februar 1911 zurüdgewieſen war, erhöhte der fahren über den Betrag blieb bei dem Landgericht

Kläger in dem Nachverfahren über den Betrag des anhängig und damit in der Hand des erſtinſtanzlichen

Anſpruchs ſeine Rentenforderung auf24 000 Mjährlich, Prozeßbevollmächtigten des Klägers, des Rechtsanwalts

und zwar in Höhe von 15000M für Erwerbsverluſt G. Die Verjährung der nicht eingeflagten Teilanjprüche

bis zum 70. Lebensjahr und in Höhe von 9000 M für lief außerdem nigt etwa während des Berufungs

Vermehrung ſeiner Bedürfniſſe bis an ſein Lebens- verfahrens, ſondern erſt etwa 10 Monate ſpäter ab .

ende. Es wurde ihm aber nur eine Rente in Höhe Der Beflagte I. handelte daher nicht ſchuldhaft, wenn
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Bundesſtaats, der das 2626. eingefeßt hat, ſowohl.

unter ſich als auch in Beziehung zu den Gerichten der

anderen Bundesſtaaten inder gleichen Weiſe das ge

meinſchaftliche obere Gericht“ im Sinne der anges

führten Geſekesſtellen zu ſein, wie es das vor der

Einrichtung des Dblo.s oder der Zuweiſung nach

89 EG. OVG . geweſen iſt. ( Beſchl. vom 28. Dezember

1916, 1 TB 96/16 ). E.

4054

er die Geltendmachung weiterer Anſprüche dem erſts

inſtanzlichen Anwalt, an den er den Aläger in ſeinem

Schreiben vom 12. Januar 1910 behuis Erwirkung

der einſtweiligen Verfügung verwies, und der über

dies ein Verwandter des Klägers war, überließ und

von der Annahme ausging, daß dieſer, wie es ſeine

Pflicht war, für die Unterbrechung der Verjährung

ſorgen werde . Auch die an ſich auffallende Ein

ſchränkung der Rente, auch ſoweit ſie für die Ver

mehrung der Bedürfniſſe beanſprucht wurde, auf die

Seit bis zum 65. Lebensjahre perpflichtete den Bes

flagten nicht zu irgend welchen Maßnahmen, da er

davon ausgehen durfte, daß der Rechtsanwalt G. als

vernünftiger Mann dieſe aus gutem Grunde vor

genommen habe. Nur wenn derBetlagte ſt. die ſach

lich unzutreffende Austunft erteilt haben ſollte, mit

der Geltendmachung weiterer Anſprüche habe es bis

nach der Entſcheidung des Reichsgerichts Zeit, würde

er ſeine Pflichten dem Kläger gegenüber duldhaft

verleßt haben .(Urt. des III. ZS . vom 19. Dezember
1916 III 230/16 ).

4039

B. Strafſachen.

I.

Gemeinſchaftliches oberes Gericht i. S. der $8 4,

12 abſ. 2, § 13 ubj. 2, SS 14 und 19 SIPO. iſt für

mehrere in verſchiedenen Oberlandesgerichtobezirten ge
gelegene Gerichte eines Bundesſtaateo das Heidsgericht

aud daru, wenn diejer Staat die Verhandlung und

Entideidung, der zur Zuſtändigteit der Oberlanded

geridte gehörenden Reviſionen und Beſchwerden in

Strafſachen ausſchließlich einem der mehreren Ober:

landesgerichte oder an Stelle cinco folden Oberlandes

geridte dem oberften Landeøgerichte zugewieſen hat

( 8 9 GG . GVG .). Aus den Gründen : Nach

dem GVG. tommen für die Ordnung der Gerichte

hier in Betracht die AG.e, die 16.e, die DLG.e

und das RG. Jedes der Gerichte höherer Ord

nung iſt gegenüber den zu ſeinem Bezirke ge

hörigen Gerichten niedererer Ordnung „das gemein

ſchaftliche obere Gericht" i . S. der $$ 4 , 12 Abſ. 2, 13

Übj. 2, 14 und 19 SIPO. An dieſer Ueberordnung
wird dadurch nichts geändert, daß gemäß § 9 EG. OVO .

einem von den mehreren DUG.en eines Bundesſtaats

die Berhandlung und Entſcheidung der zur Zuſtändig

keit der DLG.e gehörenden Neviſionen und Beſchwerden

in Strafſachen zugewieſen wird . Mit dieſerZuweiſung
werden zwar die Zuſtändigkeitsgrenzen des einen DVO.S

in einer beſtimmten beſonderen Richtung erweitert,

dieſes eine DLG . wird aber damitin der geſamten

Gliederung der Gerichte des Bundesſtaats nicht' „das“

allen bundesſtaatlichen Gerichten niedererer Ordnung

gemeinſchaftliche obere Gericht, vielmehr bleibt für

dieſe Gerichte nach wie vor das DiG., zu deſſen Bezirk

ſie gehören, oder das AG. „das gemeinſchaftliche obere

Gericht . Ebenſowenig können die DiG.e eines Bundes,

ſtaates oder das Ro. dann nicht mehr jeweils als

das“ den Gerichten niedererer Ordnung gemeinſchafts

liche obere Gericht angeſehen werden, wenn die nach

89 EG. OBG. vorgeſehene Zuweiſung van Stelle eines

folchen DLG.$" an das nach § 8 EG. GVG. einges

richtete Oberſte Bandesgericht erfolgt. Das 0b80..

tritt neben die nach dem GVG. eingeſetzten Gerichte ;

es iſt zur Mitwirkung an der Rechtspflege nur inſos

weit berufen, als dies geſeßlich vorgeſehen iſt, alſo

in Strafſachen zur Verhandlung und Entſcheidung der

zur Zuſtändigkeit der DUG.e gehörenden Reviſionen

und Beſchwerden. Jm übrigen wird durch ſeine Ein

richtung die allgemeine Gliederung und die Zuſtän

digteit der Gerichte nicht beeinflußt und es hört ins

beſondere das NG. nicht auf, für die Gerichte des

II,

Einnahme einer Augenſcheine durch den Staate:

anwalt und einzelneMitglieder des ertennenden Gerichte

ohne Uuftrag des Gerichts und ohne Beobachtung der

Beſtimmungen in § 224 mit § 223StºD. Berwertung
des privaten Wiſſens eines Richters. Aus den

Gründen : Eine Beſichtigung, wie ſie zwer Mitglieder

des ertennenden Gerichts und ein Beamter der Staats

anwaltſchaft ohne Auftrag des Gerichts und ohne

Beobachtung der für einen richterlichen Augenſchein

vorgeſchriebenen Förmlichkeiten vor der gauptvers

handlung vorgenommen haben , iſt der StPO. unbe

fannt. Ob ſie deshalb unzuläſſig iſt, kann unerörtert

bleiben, weil ein etwaiger Verſtoß nach § 376 StPO.

nur dann zur Aufhebung des Urteils führen könnte,
wenn das Urteil darauf beruhte oder auch nur beruhen

tönnte . Das wäre aber nur dann der Fall, wenn das

Ergebnis der Beſichtigung als Beweismittel gegen

den Angeklagten verwertet worden wäre. Denn nach

§ 260 StPD. hat nur das Ergebnis der Hauptver

handlung die Grundlage des Urteils zu bilden , und

gegen dieſen wichtigſten Grundſaß der StPO . wäre

verſtoßen worden, wenn das Wiſſen, das ſich einzelne

Mitglieder des Gerichts außerhalb der Hauptverhand

lung verſchafft haben, zur Verurteilung des Angeklagten

beigetragen hätte. Dafür liegt aber nicht der geringſte
Anhaltspunft vor Was das Urteil über die

Dertlichkeit feſtſtellt, muß nach dem Gegenſtande der

Anflage notwendig bei der Bernehmung des Anges

klagten und der beiden Kinder zur Sprachegekommen

ſein , ſo daß kein Zweifel beſteht, daß dieſe Feſtſtellungen

auf der Beweisaufnahme beruhen. Soute der Vor

ſigende bei der Vernehmung der Zeugen oder des

Angeklagten die Kenntnis der Dertlichkeit verwertet

haben, die er ſich bei der Beſichtigung des Gartens

verſchafft hatte, ſo wäre dagegen nichts einzuwenden,
wie er bei der Beitung der Verhandlung ja auch die

Kenntnis der Atten verwerten darf und verwerten

muß, die der Urteilsfällung gleichfalls nicht zugrunde

gelegt werden dürfen . Es iſt möglich, daß aufdieſem

Wege das private Wiſſen des Hichters Einfluß auf

die Verhandlung und deren Ergebnis übt, aber es wird

dadurch nicht in Frage geſtellt, daß der Urteilsfällung

nur das zugrunde gelegt wird, was vor allen Prozeß

beteiligten verhandelt worden iſt. Da ein Augenſchein

i . S. der StPO. nicht eingenommen worden iſt, kann

von Verleßung der Beſtimmungen hierüber nicht die

Rede ſein . (Úrt. des I. Sts. vom 19. Oktober 1916,
1 D 390/16 ). E.

4098

HII.

jögftpreisfeftietung für ausländiſche Butter. Aus

den Gründen : Das 18. hat als erwieſen erachtet,

daß der Angell. im Mai 1916 in Bonn Butter, die

aus Holland eingeführt war, und die er von einem

Händler im Jnlande eingekauft hatte, an andere

Händler zum Preiſe von 3.80 M für das Pfund weiter:

verkauft hat. Die Annahme des lo., daß er dadurch

den Höchſtpreis für das Pfund Butter von 2.44 M “

überſchritten und ſich deshalb nach § 12 BRVD. über

die Regelung der Butterpreiſe vom 22. Oft. 1913

(RGBI. 689) in Verbindung mit derBef. des Meichs

tanzlers vom 24. Oft. 1915 (ROBI. 705) ſtrafbar ge

macht habe, findet in den angezogenen Beſtimmungen

keine Rechtfertigung. Nach § 12 BRBO. wird beſtraft,
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A

wer den in § 11 dieſer Verordnung erlaſſenen Bor- benachrichtigt werden, nicht auf Rechtsirrtum beruht.

chriften zuwiderhandelt. In § 11 aber iſt beſtimmt, Da es ſich um die Notwendigkeit der ſofortigen Ber

daß der Meichstanyler befugt ſein ſoll, über auslän- nehmung handelte und möglicherweiſe auf Minuten

diſche Butter beſondere Vorſchriften zu erlaſſen. Die antam, iſt dem Umſtand tein Gewicht beizulegen, daß

auf Grund des § 11 erlaſſenen Vorſchriften ſind in Angeklagter, Verteidiger und Staatsanwalt nicht weit

der NABef . über die Regelung des Verkehrs mit aus- entfernt waren. Gänzlich fehl geht aber die Berufung

ländiſcher Butter vom 4. Dez. 1915 (ROBI. 801) ent- des Angell. darauf, daß vielleicht die Militärbehörde

halten . In ihr ſind keine Höchſtpreiſe für inländiſche den Zeugen von der Verpflichtung zum Ausmarſch

oder ausländiſche Butter im allgemeinen feſtgefeßt, entbunden oder beurlaubt haben würde, wenn das

vielmehr nur beſtimmt, daß, wer von der Zentral- Gericht ſeine Anweſenheit zur Verhandlung für not

eintaufegefelſchaft ausländiſche Butter zu wendig erklärt hätte, und daß deshalb das Kindernis

höheren Preiſe als dem Höchſtpreis bezieht, beim Weiter- zu beſeitigen geweſen wäre. Das Gericht war weder

vertauf den Böchſtpreis entſprechend überſchreiten darf. veranlaßt, mit einer ſolchen Möglichkeit zu rechnen ,

Die vom 16. angezogene Ribet. vom 24. Drt. 1915 noch einen ſolchen Einfluß auf die Verfügungen der

überdie Feſtſeßung der Grundpreiſe für Butter und militäriſchen Stellen in Änſpruch zu nehmen . Auch

die Preisſtellung für den Weiterverkauf (ROBI. 705) daß fich das 16. mit der driftlichen Mitteilung des

iſt aber nicht auf Grund des § 11 BAVD. vom 22. Oft. Feldwebels nicht begnügen durfte, ſondern eine authens

1915, ſondern auf Grund der $$ 1 und 4 VO. er- tiſche Mitteilung des Kommandos verlangen mußte,

laſſen. Auch dieſe Bet, enthält in der hier allein in behauptet der Angeklagte zu Unrecht. Das Rom

Frage kommenden Vorſchrift der Ziff. II, welche die mando konnte, zumal da es fich um eine dringliche

beim Weiterverkauf von Butter zuläſſige Erhöhung Mitteilung unmittelbar vor dem Abmarſch handelte,

der in Biff. I beſtimmten Grundpreiſe regelt, teine auch den Feldwebel mit der Mitteilung beauftragen.

Höchſtpreisfeſtfeßung. Sie gibtvielmehr im Rahmen Zu Zweifeln und Müdfragen beſtandnach derSachs

der in § 4 BNVD. vom 22. Dkt. 1915 dem Reichs- lage tein Grund. ( Urt. des V. Sts. vom 22. Des

tangler erteilten Ermächtigung : „ Borſchriften über die zember 1916, 5 D 574/1916 ). E.

Preisſtellung für den Weiterverkauf im Groß- und

Kleinhandel zu erlaſſen “, nur Michtpreiſe an, welche

von den zuſtändigen Behörden bet ihren Höchſtpreis

feſtfeßungen zu beobachtenſind (vgl. KG .vom 21. Nov. zu & 2 StGB . Die Aufhebung eines durch die

1916 , 4 D 600/16 ). Die Zuſtändigteit für die Göchſts Kriegsverhältnifie bedingten vorübergehenden Geleges

preisfeſtfeßung ſelbſt aber beſtimmt fich, ſoweit nicht läßt regelmäßig nicht den Schluß zu, der Gefeßgeber

8 1 , 2, 3 VD. ( für den Verkauf durch den Şerſteller habe die biszur Aufhebung begangenen Verfehlungen

im Großhandel) und 88 5 ff. VD. für den Kleinhandel für ftraflos erklären wollen. Wechſelder über den

(d. h . für den Verkauf an den Verbraucher in Mengen Göchftpreis für Aluminium erlaffenen Beftimmungen.

don nicht über 5 kg ) ſowie der erwähnte § 11 etwas Á us den Gründen : Die Angell. haben im Jahre

anderes anordnen , ausſchließlich nach § 5 Göchſtpro. 1915 Aluminium zu Preiſen getauft, die höher find
4. Auguſt

vom 1914 (NGBI. 516 ), während die
als die im 8 4 BRÖD. v . 10. Dez. 1914 (NGØI. S. 501)

17. Dezember feſtgeſetzten Höchſtpreiſe. Das io. hat ſie jedoch frets

maßgebende Strafbeſtimmung in § 6 dieſes Gefeßes geſprochen, weil die Do. mit dem 1. Aug. 1916durch
in der Faſſung des Art. IBRVO. vom 23.März 1916

die Bet des Reichskanzlers vom 31. Juli 1916 (AGBI.
(RGBI.183) enthalten iſt. Şiebei iſt mit der Ent S. 867) außer Straft gelegt worden ſet, ohne daß dabei

ſcheidung des Senats vom 19. Dezember 1916, 5 D
Vorbehalte wegen vorher begangener Zuwiderhands

542/16 daran feſtzuhalten, daß die von den zuſtän lungen gemacht worden ſeien, und weil die am 31. Juli
digen Stellen für den Weiterverkauf der Butter feſts

erlaſſene, mit dem 1. Aug. 1916 in Kraft getretene
gelegten Höchſtpreiſe fich auch auf Auslandsbutter er- BRÖD. (ROBI. S. 865 ) für frühere Höchſtpreisübers

ſtreden, ſoweit nicht durch den Reichstangler (vgl . die fchreitungen nicht in Betracht fomme. Dieſe Freis
obenerwähnte Bet. vom 4. Dez. 1915 , ROBI, 801)

ſprechung kann nicht aufrecht erhalten werden, wenn
oder durch die den Höchſtpreis feſtſeßende Anordnung

auch die Heviſionsausführung fehlt geht, daß durch
ſelbſt etwas anderes beſtimmt wird . Daß aber über Nichtanwendung der Vo. vom 31. Juli 1916 der § 2
haupt von zuſtändiger Stelle, d . h . von der Landess

Abſ. 2 StGB. verleßt ſei. Anzuwenden iſt vielmehr
zentralbehörde oder einer von dieſer beſtimmten Be gemäß Abſ. 1 des § 2 die VO. vom 10. Dez. 1914. Bei
hörde şöchſtpreiſe für den Weiterverkauf von Butter

der VO. vom 10.Dez. handelt es ſich um ein durch
feſtgeſeßt ſind, hat das LG . bisher nicht nachgewieſen . die Kriegsverhältniſſe bedingtes vorübergehendes Ge
(Urt. des V. Stš. vom 23. Januar 1917, 5 D 631/1916 ).

feß , deſſen Aufhebung regelmäßig den Schluß nicht
E.

zuläßt, der Gefeßgeber habe die, bis zur Aufhebung

IV .
verübten Straftaten für ſtraflos erklären wollen (vgl.

NOSt. 21, 294 ). Auf einen ſolchen Willen tann hier
Hommiffari dhe Bernehmung eines vor dem Aue: aus der vorbehaltloſen Aufhebung umſo weniger ge

marſch ins Feld ſtehenden Zeugen ohne Benachrichtigung ſchloſſen werden, als – gleichzeitig mit ihr– die

des Staatsanwalts uſw. (StPO. $$ 222, 223). A us VD. vom 31. Juli 1916 ergangen iſt und dieſer zus

den Gründen : Am 18. September 1916 hat ein folge nach wie vor die lieberſchreitung der şöchſtpreiſe

Feldwebel des Refrutendepots I des Regiments .. , bei verboten und ſtrafbar iſt. Verbot und Strafandrohung
dem der auf 27. September 1916 als Zeuge geladene ſind ſogar inſofern verſchärft worden, als die VO.

Unteroffizier T. ſtand, auf Befehl des Depotkommandos vom 31. Juli zum Teil niedrigere Göchſtpreiſe feſtſet

mitgeteilt, daß T. am 18.September 1916 – alſo und die nunmehrige Preisüberſchreitung gemäß Art. 1

am gleichen Tage abends 6 Uhr ins Feld rüđen BAVO. vom 23. März 1916 (NOBI. S. 183) zu ahnden

müſſe. Das LG. hat darauf die kommiſſariſche Ber- iſt. Iſt aber hienach § 2Abj. 2 StGB. nicht anwends

nehmung des T.beſchloſſen , die ſofort ausgeführtwurde. bar, ſo wird die Annahme der reviſion, der Erlaß

Die Prozeßbeteiligten wurden wegen der Kürze der der VO. vom 31. Juli 1916 beruhe auf einer milderen

Zeit nicht benachrichtigt. Bei dieſem Sachverhalt iſt Rechtsanſchauung nicht dadurch allein gerechtfertigt,

es offenbar, daß die Annahme des 16.s, dem Er- daß dieſe VO., im Gegenſatz zu der früheren , nur die

ſcheinen des Zeugen in der Hauptverhandlung ſtehe Feſtſeßung von şöchſtpreiſen und nicht zugleich die

ein nicht zu beſeitigendes Sindernis entgegen und die Strafandrohung enthält. Judem die Reviſion nur

zur Anweſenheit Berechtigten könnten ohne Aufente deshalb den 8 2 Abſ. 2 angewendet wiſſen wil, über

halt für die Sache und ohne Gefahr auf Verzug nicht ſieht ſie aber auch, daß nach der beſonderen Lage des
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E.

4092

Einzelfalles zu entſcheiden iſt, welches Geſetz zu dem ficht hierauf überflüſſig geweſen , insbeſondere habe es

für den Täter günſtigſten Ergebnis führt, und daß teiner Auflaſſung der Grundſtüde bedurft. Die Ein

teiner der Angeklagten behauptet hat, die für Alumis träge im Grundbuch hätten auf Grund des Vergleichs

nium erfolgte Höchſtpreisfeſtlegung nicht gekannt zu im Berichtigungsverfahren erfolgen können . Mit dem

haben . (Urt. des v. Sts . vom 13. März 1917, 5D Vergleiche ſei die geſchiedene Frau aus der Gemein

18/1917). ſchaft ausgeſchieden geweſen und alle weiteren Folgen

hatten ſich aufGrundder geſeßl. Teilungsbeſtimmungen

von ſelbſt ergeben. Hienach ſei das Auseinander :

feßungsverfahren vor dem Notar überflüſſig und darum

Oberſtes Landesgericht.
unzuläſſig geweſen ( 8 96 Saß 2 FOG.). Auf dic ſo

fortige weitere Beſchwerde des J. B. wurde der Bes

A. Zivilſachen.
ichluß des 16. aufgehoben und die Beſchwerde der

Babette E. gegen den Beſtätigungsbeſchluß des Notars
I.

zurücgewieſen.

Die Beldwerde nach S 96 Satz 2 FGG. ift zuläffig$ 2 du Aus den Gründen : Der Beſchwerdeführer be

nicht nur bei Berlegung von Berfahrensvorſchriften zeichnet in erſter Linie als verleßt den 96 Saß2 FGG.,

innerhalb des Berfahrens, ſondern auch bei Iluzuläffig. da der Notar bei der Durchführung des Auseinander

feit des ganzen Verfahrens. Auseinanderſegung einer ſeßungsverfahrens gegen die geſeßl. Verfahrensvors

nach Bamberger Landrecht begründeten ehelichen Güter: ſchriften nicht verſtoßen habe und die Beſchwerde nur

gemeinſchaft nach Scheidung derEhe (Art. 72 UebergG .). auf Verſtöße innerhalb des Verfahrens geſtüßt werden

Das Eigentum an gemeinſchaftlichen Grundſtüden taun könne. Dem kann nicht beigetreten werden. Der Senat

bei Auseinanderſebung desGeſamtgute uur durch Auf: hat ſchon in dem Beſchl. vom 25. Juni 1903 (Samml.

lanjung übergehen .3. B. hat auf Grund Ehevertrage 4,500 ; AZA. 4, 14 ) ausgeſprochen, daß die Eröffnung

vom 11. Februar 1899 mit ſeiner zweiten Frau Babette, des Auseinanderſeßungsverfahrens in einem Fall, wo

geb. E., in allgemeiner Gütergemeinſchaft nach Bam- es nach geetl . Borſchrift nicht eröffnet werden darf,

berger LR. gelebt. Die Ehe wurde am 31. Oktober ebenſo geſekwidrig iſt und die Beſchwerde nach § 96

1913 aus alleinigem Verſchulden der Frau geſchieden. Satz 2 FOG. begründet, wie ein Verſtoß gegen eine

Dieſe erhob ſodann gegen ihren früheren Mann Klage Berfahrensvorſchrift innerhalb des Verfahrens. Bie

auf Auseinanderſebung der Gütergemeinſchaft. Der von abzugehen beſteht kein Anlaß ; das LG. hat dem=

Rechtsſtreit endete mit einem Vergleiche folgenden Jn- nach mit Grund die Beſchwerde als zuläſſig erachtet.

halts : „Der Bell, verpflichtet ſich an die Klägerin zur Dagegen betämpft der Beſchwerdeführer mitRecht auf

Abfindung aller ihrer Anſprüche gegen ihn 8000 M Grund des § 925 BOB. die Auffaſſung des 16., das

zu bezahlen. Er erkennt an, daß er gegen die Klä- notarielle Auseinanderſebungsverfahren ſei unzuläffig

gerin keine Gegenforderung auf Herausgabe von Gegen- geweſen, weil die Auseinanderſeßung des Geſamtguts

ſtänden oder in Geld zu machen hat.“ Zu dem gemein- ichon durch den Bergleich endgültig vollzogen geweſen

chaftlichen Bermögen gehörte auch eine größere Zahl ſei . Allerdings ſind nach Art. 72 Ueberg . für die

von Grundſtüden , die im Grundbuch auf die beiden Auseinanderfeßung des Geſamtguts der geſchiedenen

Gatten eingetragen ſind. Am 30. Dez. 1916 ſtellte Ehe die Beſtimmungen des Bamberger LR.S in Araft

J. B. an das Notariat den Antrag, die aintl . Aus- geblieben und es iſt daher dem angefochtenen Beſchl.

einanderſeßung des Geſamtgutes zu vermitteln. Der darin beizuſtimmen , daß das Geſamtgut in der von

Notar beraumte Termin zur Verhandlung über die ihm ausgeführten Weiſe nach pfteilen zu teilen war,

Auseinanderſebung an und errichtete, als Babette E. daß die Kopfteile der aus den beiden Ehen hervor

im Termin nicht erſchien , den Vorſchlägen des J. B. gegangenen Kinder dem 3. B. zufielen und daß die

entſprechend eine Urkunde, wonach J. B. das ganze Teilung im Verhältnis zwiſchen Babette E. und ihren

gütergemeinſchaftliche Bermögen zum Geſamtgute der Kindern die rechil. Natur der Grundteilung,alſo der

zwiſchen ihm und ſeinen Kindern beſtehenden fort- Wegfertigung dieſer Kinder mitihrem Pflichtteilss

gefeßten Gütergemeinſchaft nebſt ſämtlichen vorhans anſpruch an das mütterl. Vermögen hatte. Allein

denen Schulden gegen Bezahlung der bereits in dem mit Unrecht nimmt das 16. an, daß durch die in dem

Prozeßvergleiche vereinbarten Abfindungsſumme von Vergleiche vereinbarte Bezahlung einer Abfindungs

8000 M übernimmt und Babette E. die Koſten des ſumme an Babette E. die Auseinanderſebung voll:

Verfahrens trägt. Ferner wurde die Auflaſſungs- ſtändig erledigt geweſen ſeiund daß die Einträge im

erklärung der Babette E. hinſichtlich des Eigentums Grundbuch auf Grund des Vergleichs ohne Auflaſſung

an den Grundbeſißungen und der Antrag der Parteien im Wege des Berichtigungsverfahrens erfolgen konnten.

auf Eintragungdes Eigentumsübergangs im Grund, Es muß unterſchieden werden zwiſchen einem Eigen

buch in die Urkunde aufgenommen . Da Babette E. tumserwerbe fraft Geſeßes, wie er z. B. bei dem Ein

fich auch fernerhin an dem Verfahren nicht beteiligte, tritte der ehel. Gütergemeinſchaft erfolgt undeinem

wurde die in die Urkunde aufgenommene Auseinanders rechtsgeſchäftl. Erwerb. Jn Fällen der erſten Art be

ießungsvereinbarung vom Notar durch Beſchluß be- darf es zur Berbeiführung der Rechtsänderung nicht

ſtätigt. Auf die von Babette E. eingelegte ſofortige der Mitwirtung der Beteiligten, alſo auch keiner Auf

Beſchwerde hob das 26. den Beſtätigungsbeſchluß auf laſſung. Anders liegt die Sache, wenn der Eigen

und überbürdete dem J. B. die Koſten des Verfahrens. tumsübergang nicht fraft Geſekes erfolgt, ſondern der

Das LG. erwog folgendes: Mit der Scheidung der Mitwirkung der Parteien bedarf, wenn es ſich alſo um

Ehe ſei die Gütergemeinſchaft beendet geweſen und es eine rechtsgeſchäftl. Uebertragung handelt. Eine ſolche

ſeiendie Vorausſeßungen für die Auseinanderſetung liegt aber vor, wenn bei der Auseinanderſeßung des

des Geſamtguts eingetreten. Dieſe Auseinanderſebung Geſamtguts nach der Auflöſung einer ehel. Güter

ſei aber bereits durch den Vergleich erfolgt. J. B. gemeinſchaft einer der Garten Grundſtüde zu Allein

habe ſich verpflichtet, an die Beſchwerdeführerin zur eigentum oder zum Geſamtgut einer mit Kindern fort

Abfindung aller ihrer Anſprüche gegen ihn 8000 M geſeßten Gütergemeinſchaft übernehmen will. Denn

zu zahlen. Damit habe die Auseinanderſetung unter dadurch entäußert ſich der eine Gatte des ihm zu

Ausſchluß jedes weiteren Verfahrens endgültig vol- ſtehenden Miteigentums zugunſten des anderen Teils ;

zogen ſein ſollen. In der Annahme der Abfindungs- der Uebergang des Alleineigentums auf den anderen

ſumme durch die Beſchwerdeführerin liege der ſtill- Teil beruht auf der freien Willenseinigung der Be

ichweigende Verzicht auf jede weitere Auseinander- teiligten , die die vorhandenen Grundſtücke ebenſogut

jeßungshandlung. Ein Uebertragungsgeſchäft bezüglich wie durch Uebertragung des Alleineigentums an einen

der zum Geſamtgute gehörigen Sachen ſei mit Rüd- Beteiligten und Abfindung des anderen auch auf an
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dere Weiſe , insbeſondere in natura teilen können. der § 627 ZPO. oder auch die Koſten- und Vorſchuß

(NG. 20, 256, Joh . KG . 36 A 201, Pland Anm.9 465.3, pflicht (88 91 ff ., § 940 3BO. ) für den Scheidungs

Staudinger Anm . A II 2 C, HOR. Anm .2 je zu § 925 prozeß in Betracht lämen, ſei die Stempelfreiheit der

BOB .). Davon, daß etwa nach den Beſtimmungen Vollmacht, weil dieſe Maßnahmen zum Verfahren“ ge

des Bamberger DN.S fraft Gefeßes das Eigentum an gehörten, durch den 8 2 GHG. gedeđt. Die Finanzbehörde

dem Geſamtgut auf den unſchuldigen Teil übergeht, macht unter Berufung auf den Beſchl. d. 06.G. vom

kann keine Rede ſein ; eine derartige Vorſchriftenthält 17. Januar 1916 (dieſe Zeitſchr. 1916 S. 72) hiegegen

das Geſeß nicht; es trifft vielmehr in Teil II Sap . III geltend, die Bollmacht ſei nicht auf den Scheidungs

Abt. II Tit. I cingehende Beſtimmungen über die Art prozeß beſchränkt, ſondern auf Maßnahmen außerhalb

der Teilung des Geſamtguts, ſeßt alſo eine Ausein- des Hechtsſtreites ausgedehnt, was ſich ſchon daraus er

anderſeßung voraus. Einen ſolchen Eigentumsüber- gebe, daß die Ermächtigung zu einſeitigen Rechts

gang auf den unſchuldigen Eheteil fraft Bejeges nimmt geſchäften in dem Vollmachtsvordruď ſtehen geblieben,

auch das LG . nicht an ; es iſt jedoch der Anſchauung, andere Beſtimmungen aber geſtrichen worden ſeien . Dieſe

Babette E. ſei durch den Vergleich aus der Gemeins Rüge iſt unbegründet. Gemäß Art. 8 Abſ. I Saß1 StG.

ſchaft ausgeſchieden und alle weiteren Folgen dieſes bemißt ſich die Stempelpflicht einer Urkunde nach ihrem

Ausſcheidens ergäben fich von ſelbſt. Allein das iſt | Inhalte. Aus der Tatſache, daß bei der Ausſtellung

nicht richtig. Der Umſtand, daß für die Auseinander- der Vollmacht ein Teil des Bordruţs geſtrichen wurde,

ſekung des Geſamtguts die Beſtimmungen des Bam- ein Teil ſtehen blieb, können weitergehende Schlüſſe

berger LR.s in Kraft geblieben ſind, ändert nichts an als eben der, daß das Geſtrichene nicht gelten, das

der Tatſache, daß es ſich um die Auseinanderſebung Stehengebliebene gelten folle, nicht gezogen werden .

einer ehel. Gütergemeinſchaft handelt, daß alſo eine Jedenfalls ſteht der Beweisführung der Regierungss

rechtsgeſchäftl. Eigentumsübertragung in Frage ſteht, finanziammer die Feſtſtellung des Beſchwerdegerichts

die nur durch Auflaſſung erfolgen fann. Zweifellos entgegen, daß die Vollmacht auf den beſtimmtenRechtss

hatte der Beſchwerdeführer auf Grund des Vergleichs ſtreit, das Scheidungsverfahren, gerichtet iſt, und unter

von ſeiner früheren Frau die Auflaſſung ihres Anteils dieſem Geſichtspunkte ſind auch die eingelnen Bes

an den zum Geſamtgute gehörigen Grundſtüđen zu ſtimmungen der Vollmacht, die an ſich zu einer gegen

beanſpruchen und es wäre ihm freigeſtanden auf Grund teiligen Auffaſſung nicht führen , zu betrachten . Bes

des Vergleichs auf Vollzug der Auflaſſung zu klagen . rechtigt iſt daher auch die unterſcheidung des 18.

Allein in dem Vergleiche ſelbſt war die Auflaſſung zwiſchen Ermächtigungen , die ſich innerhalb der Grenzen

nicht erklärt und hätte auch gar nicht erklärt werden des Mechtsſtreits, für den ſie erteilt ſind, als gegen

können (vgl. Samml. 4, 233; 9, 53) ; davon aber, daß ſtandslos erweiſen, zwiſchen Maßnahmen, die, weil

durch den Vergleich das Eigentum kraft Geſekes über- nicht zum Scheidungsverfahren gehörend, außerhalb

gegangen wäre, kann , wie erörtert, keine Rede ſein . des Rahmens des Rechtsſtreits fallen und daher in der

Ob der Beſchwerdeführer um die Grundbuchberich- auf den beſtimmten Rechtsſtreit gerichteten Bollmacht

tigung zu ermöglichen den Weg der Klage auf Auf- nicht begriffen ſind, und zwiſchen Befugniſſen, zu deren

laſſung oder den des Auseinanderſeßungsverfahrens Ausübung die einzelnen Abſchnitte des Bauptprozeſſes,

nach § 86 FGG. gehen wollte, ſtandin ſeiner Wahl für den die Prozeßvollmacht erteilt iſt, oder das eine

und es kann daher nicht davon geſprochen werden, einſtweilige Verfügung betreffende Berfahren , auf das

daß das Auseinanderſeßungsverfahren überflüſſig und ſich nach § 82 ZPD. die fürden Hauptprozeß erteilte

darumunzuläſſig war. (Beſchl. des I. ZS. vom 27.April Vollmacht erſtreďt, Maum laſſen . Verfehlt iſt dem

1917, Reg. III Nr. 23/1917) . M. gegenüber der Ýinweis der Finanzbehörde auf die

4102 angeführte Entſcheidung des erk. Senats. Eine Bers

II.
gleichung des Inhalts der dort behandelten Vollmacht

mit dem Inhalte der Vollmacht des vorliegenden

Die Stempelpflicht nach Larifftelle 43 Abſ. IV b Falles ergibt, daß die Folgerung, die fich dort zuließ,

Stempo . iſt, gleichviel obdie Bollmacht fich auf die in hier nicht zutrifft. Die Regierungsfinanzkammer leitet

$ 81ZPD. aufaezählten Ermächtigungen beidhränkt oder die Stempelpflicht der Vollmacht unter Berufung

ob fie dem Bertreter noch weitere Befugniſſe einräumt, aufBeiniß, Preuß . Stempo. (3) S. 715 Anm. B 8 zur

nur dann begründet, wenn die dem Vertreter zugeſtandenen TSt. 73 — auch aus der darin erteilten, von dem Bes

beſonderen Befugniſſe über den Rahmen der für das ſchwerdegerichte nicht weiter gewürdigten Ermächtigung

beſtimmte Streitverfahren verteilten Bertretung macht ab, Geld und Geldeswert für den Vollmachtgeber in

hinausgehen . In einem Scheidungsprozeß legte der Empfang zu nehmen, weil damit die volmacht über

Anwalt des Bell. eine Prozeßvollmacht vor, in der den Umfang einer Prozeßvollmacht i. S. des § 81 SPO.

ihm „in SachenF. gegen F. und für eine Widerklage hinausgehe. An dieſen Ausführungen iſt nur das

wegen Eheſcheidung Prozeßvollmacht nach $$ 81, richtig, daß die Prozeßvollmacht als ſolche die Er
82 ZPD.“ erteilt war, in der er ferner zum Empfang mächtigung,Geld und Geldeswert für den Bollmachtgeber

von Geld und Geldeswert und zur Quittungsleiſtung ... in Empfang zu nehmen und dagegen Quittung zu erteilen

zur Abgabe und Entgegennahme von Aufrechnungs: nicht umfaßt, daß es daher, fou dem Vertreter dieſe

erklärungen , Kündigungen , ſowie zu allen einſeitigen Befugnis zuſtehen, dazu einer beſonderen Ermächtigung

Rechtsgeſchäften i. S. des BOB. ermächtigt war. Die bedarf. Nicht zutreffend iſt aber der daraus für die

Anſeßung eines Stempels von 2 M für dieſe Voll- Stempelpflicht gezogene Schluß. Die Regierungs

macht nach TSt. 43 Abſ. IV wurde für unzuläſſig finanzłammer verkennt den Sinn der Ausführungen

erklärt. von Heiniß an der angeführten Stelle. Enthält eine

Aus den Gründen : Nach der Annahme des als Prozeßvollmacht bezeichnete Vollmacht zugleich die

26. handelt es ſich um eine beſondere auf einen be- durch die Beſtimmung des § 81 SPD. nicht gedette,

ſtiminten Rechtsſtreit, das Scheidungsverfahren, aus- daher ausdrüdlich eingeräumte Ermächtigung ,Gelder

drücklich gerichtete Vollmacht ; die Ermächtigung zur uſw. in Empfang zu nehmen, ſo iſt die vollmacht nicht

Aufrechnung, Kündigung und zu ſonſtigen einſeitigen mehr eine reine Projeßvollmacht, folglich unterliegt

Rechtsgeſchäften, zu denen der Scheidungsprozeß ſie der Stempelpflicht nicht nach Maßgabe des den

ſelbſt eine Gelegenheit nicht wohl bieten fönne, Steuerſaß ermäßigenden Ábf. 4 ſondern des die urs

jei gegenſtandslos. Bermögensrechtliche Maßnahmen , ſprünglichen Steuerſätze feſtfeßenden A6.1 der St. 73

wiez. B. eine die Scheidung begleitendeAuseinander- preuß. Stempo . Das bayer. Stempo. fennt dieſen

ſeßung, gehörten überhaupt nicht zum Scheidungsver- Unterſchied nicht; es beſteuert die Vollmacht nach ein

fahren als ſolchen und fielen daher völlig außer den für allemal beſtimmten Säßen, vorausgeſeßt, daß fie

Rahmen des Rechtsſtreits. Soweit aber allenfalls zu Geſchäften rechtlicher Natur , bei Gericht oder Bes
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hörden “ ermächtigt, mit dem durch die Vorſchrift des Felddiebſtahl abzuhalten unterließ , indem er tro

§ 2 Abſ. 2 GKG. bedingten Abmaße, daß der Stempel Kenntnis ihres Vorhabens, mit anderen zum Kartoffel

nicht erhoben wird bei Bollmachten, von denen in ſtehlen zu gehen, gegen ſie nicht einſchritt und ihr den

einer gerichtl. Angelegenheit der im § 1 GKG. be- Diebſtahl nicht verbot. Er beſtritt die Anwendbarkeit

zeichneten Art und zwar im „ Verfahren “ Ges des § 361 Nr. 9 StGB., weil die Tochter, faſt groß

brauch gemacht wird ( Beſchl. des Oblo.s v. 23. Juni jährig, ihrem eigenen Erwerb in einer Fabrit nach
1915, dieſe Zeitſchrift 1916 S. 294 ). Für die Stempel- gehe, mit Steuern und Umlagen veranlagt ſei, fich

pflicht nach dembayer. Necht iſt es daher ohne Bes nur freiwillig der Bausgenoſſenſchaft ihrer Eltern ans

lang, ob die Vollmacht ſich auf die in § 81 ZPO. auf: gegliedert habe und darum nicht mehr als eine
gezählten Ermächtigungen beſchränkt oder ob ſie dem unter der Gewalt und Aufſicht ihres Vaters ſtehende

Vertreterausdrüdlich noch weitere Befugniſſe einräumt, Perſon zu erachten ſei. Die Reviſion wurde ver
vorausgeſeßt, daß die demVertreterin der Vollmacht worfen.

zugeſtandenen beſonderen Befugniſſe über den Rahmen Aus den Gründen : Untergeben ſein der „Ge

der fürdasbeſtimmte Streitverfahren erteilten Ver- walt und Aufſicht“ i. S. des § 361 Nr. 9 — wie auch

tretungsmacht nicht hinausgehen . Daß aber dieſe Bors der Nr. 4 - Stob. iſt ein Verhältnis, infolge deſſen

ausſeßung bei einer für den Scheidungsprozeß erteilten eine Perſon dem Vorſtand der ausgenoſſenſchaft
Bodmacht auf die Ermächtigung zur Empfangnahme Gehorſam und deſſen Anordnungen Folge zu leiſten

von Geldern uſw. zutrifft, ergibt ſich ſchon daraus, hat (Oppenhoff, SIOB. (14) N. 33 a zu8 361 Nr.4 ;
daß das mit der Scheidungstlage befaßte Gericht nach Olshauſen, StGB. (8) N. da zu $ 361 Nr. 4; Obopof Sts.

§ 26 BO. jederzeit die gegenſeitige Unterhaltspflicht Bd. 8 S. 91, Bd. 5 S. 430 ). Das Stob. enthält keine

der Gatten ordnen und inſofern auf die vermögens- näheren Beſtimmungen darüber, welche Perſonen ge

rechtlichen Beziehungen zielende Anordnungen treffen meint ſeien . Auch die Geſebgebungsverhandlungen

tann , die dem Bevollmächtigten zur Ausübung ſolcher geben hierüber keinen Aufſchluß. Da es ſich aber hier
Befugniſie Gelegenheit zu bieten vermögen ( Heinit weſentlich um eine rechtliche Vorausſeßung handelt, ſo

a. a.D.Anm. B €). ( Beſchl. des II. ZS. vom 21.März kann dieſe Frage nur nach dem einſchlägigen bürger
1917, Heg . V Nr. 5/1917 ). M. lichen Recht gelöſt werden (OboHof Bd. 8 S. 89 ;

Dishauſen a. a. D.; Motering , Polizeiübertretungen

S. 62, und DbLG. 0. 7. Okt. 1902, RÁ. Nr. 196/1902).

Na ohrift : Dem in dieſer Entſcheidung für Maßgebend iſt alſo nunmehr das BOB . Nach deſſen

die Vollmachtin einembürgerlichen Hechtsſtreit eins $ 1626 ſteht das Kind , ſolange es minderjährig iſt,

genommenen Standpunkt entſpricht das Ergebnis, zu unter elterlicher Gewalt. Kraft dieſer hat der Vater

dem derſelbe Senat in einer Strafſache für die Voll- das Recht und die Pflicht, für die Perſon und das

macht des Verteidigers gekommen iſt: Jſt eine Voll- Vermögen des Kindes zu ſorgen (8 1627 a . a . D.). Die

macht erfichtlich für ein beſtimmtes durch Sorge fürdie Perſon des Kindes umfaßt das Recht

die StBD. geregeltes anhängiges Verfahren und die Pflicht, das sind zu erziehen, zu beaufſichtigen

erteilt , ſo tritt eine Stempelpflicht nicht und ſeinen Aufenthalt zu beſtimmen (81631 Abſ.1a.a. D.).

um deswillen ein , weil die vollmacht den Jſt demnach zunächſt der Vater derjenige, dem die Auf

Bevollmächtigten auch zur Vertretung vor Ficht obliegt, ſo lommen nach dem § 361 Nr . 9 StGB. als

allen Behörden “ ermächtigt. Konnte die Ver- Objekte dieſer Beauffichtigung in Betracht: „Minder,

teidigung eine Bertretung vor irgendeiner Behörde minderjährige oder andere unter ſeiner Gewalt ſtehende

im Gegenſaße zur Vertretung vor den Gerichten Perſonen, ſofern ſie zu ſeiner Hausgenoſſenſchaft ge.

(§ 1 GKG.) , ,
Ermächtigung inſoweit gegenſtandslos ; andernfalls Alter ſtehenden Perſonen zu verſtehen, während die

hält ſie fich im Rahmen der für das anhängige Siraf- erwachſenen minderjährigen Söhne und Töchter den

verfahren erteilten Vollmacht. „anderen Perſonen “ zuzuzählen ſind (Olshauſen a. a . D.

Die Finanzbehördehatte in dieſem Fall beſonders N. a zu 8 361 Nr. 9 ). Das Weſen der Strafbarkeit aus

daraufGewicht gelegt, daß der Verteidiger auf Grund § 361 Nr. 9 liegt darin, daß es der Þausvater an der

ſeiner Bollmacht auch die Beſchwerde wegen der An- ſchuldigen und nach den Umſtänden möglichen Aufſicht

jegung des Stempels eingelegt hatte. Demgegenüber auf die dieſer unterſtellten und zu ſeiner Bausgenoſſen

ſagt der Beſchluß: Nicht darauf lommtesan, ſchaft gehörigen Kinder und anderen Perſonen fehlen

welchen Gebrauch von der Vollmacht der läßt. Solche Aufſicht erachtet das Geſeß im allge

Bevollmächtigte macht , ſondern welches meinen für möglich, wenn der Täter ſich mit den in g 361

die Willensmeinung der Beteiligten bei Nr.9 genannten Perſonen in Bausgenoſſenſchaft befindet,

Erteilung der Vollmacht war. Zu der Be- ohne aber das Wegfallen dieſer Möglichkeit und das

ſ oh werde wegen der Anfeßung des Stem- mit des Verſchuldens im Einzelfalle auszuſchließen .

pels bedurfte der Verteidiger feiner Volls Daß die Kinder uſw. von derartigen Verfehlungen

macht, ſondern konnte ſie im eigenen Namen unmittelbar abgehalten werden , wird nicht verlangt,

einlegen , da die Entſcheidung gegenüber dem Augs wie auch andererſeits nicht genügt, daß durch die

ſteller der Urkunde und dem gemäß Art . 12 Abſ. II Kinder uſw. ſolche Uebertretungen verübt wurden ;

Sap 1 , Art. 13 Abf. I neben ihm als Geſamtſchuldner der Grund der Strafbarkeit liegt in der Vernach

haftenden Rechtsanwaltnuc einheitlich getroffen werden läſſigung der gebotenen Aufſicht und ſomit ſteht das

fann. (Beſchl. des II . ZS. vom 21. März 1917, Reg . V Verſchulden in urſächlichem Zuſammenhang mit folcher

Nr. 4/1917) . Bernachläſſigung. Ob im Einzelfalle dem Angeflagten

ein ſolches Verſchulden zur Laſt liegt, iſt Tatfrage

(DLG . München Bd . 7 S. 72 ; GoltdArch . Bd . X2

S. 274 ; Rüdorff-Stenglein , StOB. ( 4) N. Ju 8 361°;

B. Strafſachen. OblG . 4 S. 341 " bei . Š . 343) . ( Urt. v . 23. Jan. 1917,

Rev. -Reg . Nr. 7/1917). Ed.

I.

361 Nr. 9 StGB. umfaßt auch erwachſene minder
II .

jährige Söhne und Löchter , ſelbſt wenn fie einem Vorausjekungen für die Annahme der Beamten

ſelbſtändigen Erwerbe nachgehen. N. wurde auf Grund eigenſchaft nach $ 359 SIGB.; iſt gegenüber einer bei

des 8 361 Nr. 9 StGB. verurteilt, weil er ſeine minder- einer Behörde oder friegswirtſchaftlichen Stelle beſchäf:

jährige, zu feiner pausgenoſſenſchaft gehörige, ſeiner tigten Perſon ein Vergehen der Beſtechung nach $ 333

Gewalt und Aufſicht untergebene Tochter von einem SIGB. möglich ? Aus den Gründen : Dem Vors

M
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ſtande der ſtaatlichen Vermittlungsſtelle für militäriſche die nur bei Vornahme durch einen öffentl. Beamten

Bieferungen iſt durch die Geſcňäftsordnung, die auf rechtl, wirkſam ſind. Nur bei Bejahung dieſer Frage

Grund der Bet. des SIM. des A. Ø . und des Ae. vom iſt der Angekl. Beamter i. S. des § 359 StGB. Nach

25. Juli 1916 Staatsanz. Nr. 171, 2. BI. über der bayer. Dienſtordnung für die Poſt- und Telegraphen

die Errichtung der Vermittlungsſtelle erlaſſen worden verwaltung vom 1. Mai1911 i. d . F. vom 4. Aug. 1913

iſt, die Sorge für den perſönl. und fachl ." Bedarf der (BertMin Bl. 1913 Nr. 82) befinden ſich die Tag- und

Geſchäftsſtele im Benehmen mit einem Beamten des Štundenarbeiter im Poſts und Telegraphenbetriebs

Miniſteriums übertragen. Dieſer Beamte hat ihn er- dienſte, zu denen der Angekl. zählte, in einem privat

mächtigt, die erforderl. Mitarbeiter und Hilfskräfte rechtl. Dienſtverhältnis zu der Poſt- und Telegraphens

ſelbſtändig auszuwählen und anzuſtellen und durch verwaltung, ſo daß alle Folgerungen, die aus dem

Þandgelübde zur getreuen Erfüllung der übertragenen Beſtehen eines öffentl.-rechtl. Dienſtverhältniſſes für

Dienſtaufgaben, zur Beobachtung eines angemeſſenen die Beamteneigenſchaft des Angell . abgeleitet werden

Verhaltens in und außer dem Dienſtund zur un- | wollten , gegenſtandslos ſind. Das bezeichnete privat

verbrüchlichen Wahrung des Dienſtgeheimniſſes zu rechtl. Verhältnis, das nur nach innen die Beziehungen

verpflichten . gm Vollzugedieſer Weiſung hat er durch des Angekl. zur Poſt- und Telegraphenverwaltung

ſchriftl. Vertrag vom 10. Dkt. 1916 die B. mit einem regelt, würde an ſich nicht die Annahme hindern, daß

Monatsbezuge von 130 M auf 14tägige Kündigung er nach außen die Eigenſchaft eines Beamten i . S. des

angeſtellt, auf Handgelübde verpflichtet und ihr eine §359 gehabt hätte (NO . 49, 113) . Zu einer ſolchen

Beſtätigung über die Anſtellung erteilt. Als Geſchäfts- Annahmereichen aber die Feſtſtellungen über die Dienſt

aufgabe wurde ihr die Führung der Regiſtratur unter leiſtungen des Angekl. nicht aus. Dieſe hatten mit

Aufſicht eines vom Kriegsminiſterium abfommandierten öffentlichen, dem Staatszwede dienenden Verrichtungen

Intendanturbeamten, die Bedienung des Fernſprechers, nichts zu tun, ſondern waren nur gewöhnliche, den

die Abfertigung der Beſucher und die Ueberwachung inneren mechaniſchen Dienſt betreffende Qantierungen,

des Einlaufs und der von anderen Şilfskräften be- die von jedermann, der leſen kann und treu und fleißig

ſorgten Expedition zugewieſen . Hiernach iſt ſie nicht iſt, vorgenommen werden können und in jedem größeren

Beamte i. S. des Stob.s ; denn es ſind ihr weder Handelsgeſchäft oder Fabrikbetriebe vorgenommen

Dienſtverrichtungen öffentlich-rechtlicher Natur über werden . Davon, daß die Dienſte des Angell. nur von

tragen , noch hat ſie für ihre Dienſtleiſtung dem Staate einem Beamten hätten geleiſtet werden können, kann

gegenüber Berantwortung. Ein Bergehen der Bes keine Mede ſein . Der Umſtand, daß der Angell. die

ſtechung liegt daher nicht vor. ) ( Beſchl. vom 15. März getreuliche Erfüllung ſeiner Dienſtesobliegenheiten durch

1917, Beſchw .-Neg. Nr. 31/1917). Ed . Þandſchlag an Eides Statt gelobte, iſt nachdem § 359

StGB. nicht geeignet, für ſich allein die Beamteneigen

III.
ſchaft zu verleihen ; ohneEinfluß hierauf iſt auch ſeine

Verpflichtung zur Wahrung des Dienſtgeheimniſſes,

3ft ein im Boftbetriebedienft eingeſtellter Tags zum Gehorſam , Einhaltung der Dienſtſtunden und

arbeiter (Poſtanshelfer) Beamter i.S. des"8 359 StGB. ? allenfallſigen Schadenserſat (RO. 2. Nov. 1916 1. oben ).

Der Angell. war bei der Feldpoſtſammelſtelle M. als Die in dieſem Urteil und in NO. 49, 112 behandelten

Tagarbeiter angeſtellt, als ſolcher durch Handſchlag Fälle find imweſentlichen dem zur Entſcheidung ſtehens

an Eides Statt verpflichtet und im Sortierdienſte be- den Falle gleich ; nur waren in dieſem die Dienſt

fchäftigt worden, in dem er die in der Sortierſtelle leiſtungen des Angekl. enger begrenzt und darum noch

eintreffenden Beutel zu öffnen , die darin enthaltenendarin enthaltenen weniger geeignet, ihm die Eigenſchaft eines Beamten
Sendungen nach den verſchiedenen Waffengattungen zu verleihen. (Urt. vom 29. März 1917, Rev.-Reg .

zu ſortieren, wieder in Säde einzufüllen und dieſe ſo: Nr. 47/1917) . Ed.

dann zu verſchließen hatte. Das Oblg. verneinte

die Beamteneigenſchaft.

Aus den Gründen : Jít jemand in aller Form

des öffentl. Rechts im Staatsdienſt angeſtellt, ſo iſt er

Beamter und alle von ihm innerhalb ſeines amtlichen

Wirkungstreiſes geleiſteten Dienſte tragen die Eigens

ſchaft von Amtshandlungen, gleichviel ob die Dienſte Zimmermanu, E., Geh . Oberfinanzrat, Bortragender

nur von einem öffentl. Beamten mit rechtl. Wirkſam- Rat im Großh.Bad. Finanzminiſterium , Karlsruhe.

leit oder auch wie ſolche rein mechaniſcher Natur Das Arieg s ſteuergeſe ß vom 21. Juni 1916

von einem Privatmanne verrichtet werden können mit Erläuterungen. IX, 56 u . 96 S. Stuttgart 1916,

(RG. 2. Oft. 1911 in GoltdArch . 59, 348) . Dafür, daß Verlag von J. Þeß . Geh . MI, 3.50.

der Angell. als Beamter i . S. des Beamtengeſekes an- Der oben angegebene Úmſchlagtitel bedt nicht den

geſtellt worden iſt, fehlen die Vorausſeßungen des Jnhalt des Werkes. Jn dem Band ſind zwei Teile

maßgebenden § 1 dieſes Gefeßes, da er nicht zu den zuſammengeheftet, deren jeder für ſich numeriert iſt.

Perſonen gehört, die ſich aufGrund einer Entſchließung Der erſte Teil nennt ſich : „ 1. Lieferung, enthaltend:

des Königs oder einer vom König ermächtigten Be- 1. Die Grundzüge des Kriegsgewinnſteuergeſeßent

hörde in einem Dienſtverhältniſſe zum Staate befinden wurfes, 2. Das Geſep über vorbereitende Maßnahmen

und entweder einer in der Gehaltsordnung aufge- zur Beſteuerung der Kriegsgewinne vom 24. Dezember

führten Beamtentlaſſe angehören oder durch Anords 1915“ . Auch das iſt nicht ganz zutreffend ;denn

nung der Staatsregierung als Beamte i. S. jenes Ges Zimmermann gibt zuerſt das Geſetz über vorbereitende

feßes erklärt ſind. Deshalb iſt nach der ſtändigen Maßnahmen vom 24. Dezember 1915, wobei er dem

Rechtſprechung des No. (Entſch. in SIS. 49, 112 ; Ürt. Tert des Geſekes eine Darlegung der hauptſächlichſten

vom 2. Nov. 1916 in JW. 1916 S. 1589 Nr. 4), der ſich Grundſäße vorausſchickt (S. 2—24), auf die er dann

auch der Sts .des DbLG . angeſchloſſen hat (Sammlg. bei den einzelnen Paragraphen des Gefeßes unter

in ŠtS . 14, 164 (167), Urt. vom 23. Dez. 1913 Rev.- Stichworten lediglich verweiſt, und dann die Grunds

Reg . Nr. 629/1913) zu prüfen, ob dem Angell . dienſtl. fäße des Entwurfes zum Kriegsgewinnſteuergeſek.

Verrichtungen übertragen worden ſind, die nur von Der zweite Teil, der ſich nicht mehr als Liefe

einem Beamten vorgenommen werden können, d . h . rung bezeichnet, bringt das Kriegsſteuergeſeß vom

21. Juni 1916 als einen ausführlichen Kommentar

1) Vgl. die zur Ausführung dieſer Lücke ergangene BRVD. und ein Sachregiſter. Zu dieſen Unebenheiten tritt

vom 3. Mai 1917 über die bei Hebörden oder in friegówirtſchaftl. die Verwendung von viererlei Papier, von einem

Lrganiſationen beidäftigten Perſonen (REVI. S. 393 ), insbeſ. 88 4

und 5). S. aud S. 197 dieſer Nummer.
ſchönen , glatten weißen bis zu einem unangenehm
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rauhen, dunklen . Das alles ſpiegelt die Entſtehung keit verbundenen Kriegsgefahr geſtorben, ſo kann ſeinen

des Bandes in den Ariegsläuften wieder und wird, Hinterbliebenen auch die VO. vom 7. Dkt. 1915 über

wie ich fürchte, der Benußung des Werkes erheblichen das Kündigungsrecht der Hinterbliebenen von Ariegs

Abbruch tun. Das iſt um ſo mehr zu bedauern, als die teilnehmern (NOBI . S. 642) zugute kommen .

Erläuterungen Zimmermanns, wie bei dieſem an- Wie aber ſteht es mit den nicht im Ausland und

geſehenen Fachmann auf dem Gebiet des Steuerrechtes nicht bei dem kriegführenden Heer oder der krieg

nicht anders zu erwarten, von hohem Werte ſind. führenden Marine befindlichen Silfsdienſtpflichtigen ?

Seine Ausführungen ſind derart klar und durch An- Ihre Tätigteit fann mit ähnlichen wirtſchaftlichen

führung von Beiſpielen anſchaulich, daß auch der Folgen verbunden ſein wie dieVerwendung im Heeres

Baie ſich bei ihm Auskunft holen tann. dienſt. Sie werden vielfach außerhalb ihres Wohn

Das Ergänzungsgeſetz vom 17. Dezember 1916, ortes beſchäftigt und verlieren den Zuſammenhang

die umfangreichen Ausführungsbeſtimmungen des Buns mit der Heimat. Und auch damit muß troß der

desrats zum Kriegsſteuergeſeß und die preußiſchen Aus- Beſtimmung über die Bemeſſung des Arbeitslohns in

führungsvorſchriften dazu ſind unerläutert nachträglich 8 8 Hilfsd. – gerechnet werden, daß ſich durch die

beigegeben worden. Berwendung im Bilfsdienſte die Vermögensverhälts

Sena. Rechtsanwalt Dr. Bödel. niſſe des Verwendeten nennenswert verſchlechtern , daß

3. B. ſelbſtändige Gewerbetreibende und Arbeiter, deren
Szcje @ ny, Bittor, Regierungsrat a . D., Berlin Halenſee.

Betrieb nicht zu den im § 2 des Gefeßes bezeichneten
Höchſtp reiſe und Sicherſtellung der Vollss

gehört, ihn aufgeben und eine Stellung unter Bes
ernährung mit den äusführungsbeſtimmungen dingungen annehmen müſſen, die ihnen eine pünkt
von Preußen , Bayern, Sachſen, Württemberg und

liche Erfüllung ihrer Berbindlichkeiten erſchwert . Nach
Baden. Ergänzungsband ( LI), Lieferung 5. 629/1014 beiden Richtungen will § 1 der neuen VD. Abhilfe
Seiten. Stuttgart 1916, Verlag von J. Beß. Mr. 7.- .

gewähren : indem er die VO . vom 20.Jan. 1916 zum

Die vorliegende fünfte Lieferung des Ergänzungs- Schuße von Angehörigen immobiler Truppenteile

bandes bringt die Verordnungen über Fleiſch , Fleiſch- (NGBI. S. 47) und die PO. vom 8. Juni 1916 über

waren und den Viehhandel für das Reich umfaſſend die Bewilligung von Zahlungsfriſten an Kriegsteil

die Zeit vom 24. Juni 1915 bis 31. Mai 1916 nebſt nehmer (NCBI. S. 452) für anwendbar erklärt, ges

den einſchlägigen eingelſtaatlichen Verordnungen und währt er einmal in bürgerl. Rechtsſtreitigkeiten einen

Ausführungsbeſtimmungen . Auch die Regelung des Anſpruch aufAusſeßung des Verfahrens denen, die

Verkehrs mit Fiſchen und Wildbret iſt in ihr enthalten. durch ihre Tätigkeit im Hilfsdienſt an der Wahrs

Soweidniß. Vandgerichtsrat Alfon & Hadenberger . nehmung ihrer Rechte behindert ſind, und bietet zum

anderen denen , deren wirtſchaftliche Bage durch die

Hilfsdienſtleiſtung in weſentlichem , das Fortkommen

gefährdendem Maße verſchlechtert iſt, die Möglichkeit,

Geſekgebung und Berwaltung. für ihre vor oder während des Hilfsdienſtes ent

ſtandenen Schulden richterliche Zahlungs- und Eins

Rechtswohltaten für Silfødienſtpflichtige. Der ſtellungsfriſten in erweitertem Umfang und zu wieders

Bundesrat hat am 3. Mai d. 38. eine VO. über holten Malen zuerhalten. Freilich nicht allen Hilfs

den Schuß der im vaterländiſchen Hilfs- dienſt leiſtenden Perſonen ſind dieſe Bergünſtigungen

dienſt tätigen Perſonen erlaſſen (ROBI.S.392). eingeräumt, ſondern nur denen, die dazu auf Grund

Es iſt nicht an dem , daß dieſe Perſonen erſt durch einer beſonderen ſchriftlichen Uufforderung oder zu

dieſe Verordnung beſonderer Rechtswohltaten auf dem folge Ueberweiſung gemäß § 7 Åbſ. 2 Satz 2 Abf. 3

Gebiete des bürgerlichen Mechtes teilhaftig geworden Geſ. herangezogen worden ſind . Da durch BO , vom

wären. Nur zur Vermeidung von Zweifeln ſtellt 4. Ápril 1917 (ROBI. S. 317) dem Geſetz über den

§ 2 BD. flar, daß Perſonen, die ſich in Ausübung vaterländiſchen Hilfsdienſt auch die Angehörigen Deſter

des vaterländiſchen bilfsdienſtes im Ausland auf- reich -Ungarns unterſtellt worden ſind, gelten die Bes

halten, den in § 2 Abſ. 1 Nr . 2 ArtSchußG . bezeich ſtimmungen der neuen Verordnung ohne weiteres auch

neten Berſonen gleichſtehen ; auch fie halten ſich dienſt- für dieje.

lich aus Anlaß derKriegführung imAusland auf“,

und neben dem ArtSchußo. iſt die VO. v . 14. Jan.

1915 über die Vertretung der Kriegsteilnehmer in Gine Ergänzung zu $$ 331 ff. StGB. Der von

bürgerl. Hechtsſtreitigkeiten auf ſolche Hilfsdienſtpflich- uns auf S. 195 f. dieſer Nummer veröffentlichte Beſchluß

tige anwendbar, wie ihnen auch die Vergünſtigungen des OblG.s vom 15.3. 17 iſt geeignet, auf eine Büđe in

jutommen , die den unter das bezeichnete Geſep fallen- unſerem Strafrecht hinzuweiſen. Den friegswirtſchafts

den Perſonen durch andere geſeßliche Vorſchriften ge- lichen Organiſationen ,beſonders den friegsgeſellſchaften,

währt werden (vgl. z . B. $ 1 VD. v . 14. Dez. 1914 find wichtige ſtaatliche Aufgaben übertragen : Die Bes

über die Bertretung eines Genoſſen in der General- ſchaffung des Heeresbedarfs, die Verſorgung der Bes

derſammlung uſw. ROBI. S. 518, § 1 Abſ. 2 VO. v . völkerung mit den Gegenſtänden des täglichen Bedarfs

22. April 1915 über die Zwangsverwaltung von Grunds ſind Aufgaben von weit größerer Bedeutung als das,

ſtüden ROBI. S. 233). Hilfsdienſtpflichtigen, die ſich

bei dem kriegführenden Heer oder der friegführendendem
was ſo manche Behörde mit einem größeren oder

Marine aufhalten, kommen ferner die Rechtserleich- hat, und die dort beſchäftigten Perſonen fönnen durch

terungen zugute, die in dem RMilG. vom 2. Mai 1874, pflichtwidrige Handlungen die Allgemeinheit aufs

dem EG. BOB. (Art. 44) , dem FOG. (8 184), dem HM . empfindlichſte ſchädigen. Aber dieſe Perſonen ſind

FOG. vom 28. Mai 1901 (NGBI. S. 185) und in den zumeiſt nicht Beamte, ſondern nur auf Grund eines

DO.en über die FO. in Heer und Marine vom 14. Jan. dem Privatrecht angehörenden Bertrags angeſtellt,

1915 (RGBI. S. 18 ) und 8. März 1917 (NOBI. S. 219) und ebenſolche Perſonen, die weder dem Diſziplinar

zugunſten des Heeresgefolges vorgeſehen ſind . Ents rechte für Beamte noch den Beſtimmungen desStGB.S

ſprechendes gilt von den Vorſchriften der auf Grund über Verbrechen und Vergehen im Amt unterliegen,

des § 71 BerſSto . ergangenen Kaiſerl. VO.en vom ſind im Laufe des Krieges in immer größerer Zahl

20. Jan. 1879 (ROBI. S. 5), 20. Febr. 1906 (NOBI . auch bei Behörden eingeſtellt worden und haben dort

S. 359), 15. Febr. 1915 (ROBI. S. 105) und 18. Mai Obliegenheiten, die im Frieden von Beamten verſehen

1916 (ROBI. S.405 ). Iſt ein Hilfsdienſtpflichtiger, werden . Unlautere Machenſchaften ſolcher Perſonen

der bei dem triegführenden Heer oder der friegführen- haben auf die ſchwere Schädigung hingewieſen, die

den Marine tätig war, infolge einer mit dieſer Tätig- aus dieſem Zuſtand erwachſen tann ; hier abzuhelfen iſt
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der Zweď der BRDO. vom 3. Mai d. gs . über die verſchaffen oder einem anderen Schaden zuzufügen .

bei Behörden oder in kriegswirtſchaftlichen Organis | Im Gegenſaße hiezu bedroht § 7 in Abſ. 1 ſchon den
ſationen beſchäftigten Perſonen (ROBI. S. 393) . Nicht mit Strafe, der Kenntniſſe der dort bezeichneten Art

auf alle dieſe Perſonen ſollen die Beſtimmungen der unbefugt offenbart und läßt in Abſ. 2 eine

DD. anwendbar ſein, ſondern nur auf diejenigen, die Strafſchärfung dann eintreten, wenn der Väter bei

durch Þandſchlag auf die gewiſſenhafte Erfüllung ihrer dieſer Verleßung der Pflicht zur Verſchwiegenheit in
Obliegenheiten verpflichtet ſind. Wer in dieſer Weiſe der Abſicht handelt, den Inhaber des Geſchäfts oder

zu verpflichten iſt, ſowie durch wen und in welcher Betriebs zu ſchädigen oder ſich oder einem anderen

Form er zu verpflichten iſt, welchen Inhalt insbeſondere einen Bermögensvorteil zu berichaffen ; er bedroht

die Verpflichtungserklärung haben ſoll, darüber läßt ferner mit der Strafe des Abſ. 2 gleichzeitig auch den,

die BD. beſtimmte von ihr begeichnete Stellen ent- der in ſolcher Abſicht ein Geheimnis derim Abſ. 1

cheiden (vgl . § 1 Abſ.2) . Der Inhalt der Verpflichtungs- bezeichneten Art verwertet, was wie im Falle des

erklärung wird je nach dem Pflichtentreiſe verſchieden § 6 ſehr wohl ohne Berlebung der Schweigepflichtmög

ſein ; die Verpflichtung zur Verſchwiegenheit über Ein- lich iſt. Diein $$ 6 und 7 begründeten Pflichten beſtehen

richtungen und Maßnahmen der Organiſation oder für den Verpflichteten auch dann noch fort, wenn er

der Behörde ſowie über fremde Betriebs- oder Ge- nicht mehr bei der Behörde oder der Organiſation be

chäftsgeheimniſſe wird zwedmäßig ausdrüdlich darin ſchäftigt iſt. Beide Paragraphen laſſen die Berfolgung

erwähnt werden . Behörden i . S. des § 1 ſind auch nur auf Antrag eintreten . Antragsberechtigt ſind in

die Kommunalbehörden , Zentralbehörden i. S. des den Fällen des § 6 die im § 1 Abſ. 1 Saß1 u . 2 be

Abſ . 2 die ſonſt gewöhnlich als Landeszentralbehörden zeichneten Stellen , alſo nicht die Stellen, die die Ver

bezeichneten oberſten Stellen und der Reichskanzler.pflichtung vorzunehmen haben, in den Fällen des § 7

Bei der Verpflichtung „ ſollen “ die zu Verpflichtenden die Verlegten ; 8 7 fieht die Zurüđnahme des Antrags

auf die Beſtimmungen der VO. hihgewieſen werden. und die Zuerkennung einer Buße dor, § 6 dagegen

Ueber die Berpflichtung wird ein Protokoll“ auf- nicht. § 6 greift nur dann Plaß,wenn nicht eine

genommen (der in früheren Kriegsverordnungen ge- ſchwerere Strafe verwirkt iſt ; als Beiſpiel nennt die

brauchte Ausdruď „ Niederſchrift “ ſcheint in Vergeſſen- Begründung die Strafe des § 3.

heit geraten zu ſein) und von dem Verpflichtetenmit

unterzeichnet ; dadurch ſoll nicht nur der Nachweis der

Verpflichtung ſichergeſtellt, ſondern ihr auch wie die Ueber das Rechtëftudium und die juriſtiſchen Prü

Begründung der VO . hervorhebt, beſonderer Nachdrud fungen der Krieg & teilnehmer veröffentlicht der Staats

verliehen werden ; man wird alſo eine Verpflichtung, anzeiger in Nr. 121 2. Blatt) eine A.VO.vom 21. und

über die keine Niederſchrift aufgenommenoder bei der eine Bekanntmachung vom 22. Mai d . gs., von deren

die Niederſchrift nicht von dem Verpflichteten unter- Jnhalt die Bayer. Staatszeitung in Nr. 121 und 122

zeichnet worden iſt, wohl nicht als wirtſame Ver- vom 26. und 27. Mai eine ausführliche amtliche Dar

pflichtung i. S. der Verordnung anſehen können. Ebenſo ſtellung gibt. Wir möchten bei der Anappheit unſeres

kann auch eine vor dem Infrafttreten der VO. vor- Maumes einſtweilert auf dieſe verweiſen ; vielleicht

genommene Verpflichtung die Anwendung der neuen können wir ſpäter im Zuſammenhange mit der viel

Strafbeſtimmungen nicht rechtfertigen. Von dieſen erörterten , aber noch nicht entſchiedenen Frage einer

lehnen ſich die Vorſchriften über Beſtechung in SS 2-5 Kürzung der reichsgeſeßlich vorgeſchriebenen ſechs

in der Faſſung eng an die SS 331–333, 335 StGB. jährigen Ausbildungszeit auf die Sache zurüdkommen.

an . 8 2 richtet ſich gegen die pflichtwidrige Annahme

von Geſchenken für eine an ſich nicht pflichtwidrige Bundedratsverordnungen ſtrafrechtlichen Juhalt82)

Bandlung . § 3 bedroht die paſſive Beſtechung ent- (Zeitraum vom 16. Aprilbis 23. Mai 1917).

ſprechend dem 8 332 StGB. , jedoch im Gegenſaße zu

dieſer Beſtimmung nichtmit Verbrechensſtrafe, ſo daß
I. Allgemeine Vorſchriften.

der Verſuch ſtraflos bleibt. Die aktive Beſtechung i. S. 1. VO, über die bei Behörden oder in triegswirts

des § 333 Stob. finden wir in § 4 VO., der jedoch, ſchaftlichen Organiſationen beſchäftigten Perſonen vom

wie ſich aus der Faſſung „ für eine ħandlung 3.Mai1917 (NOBI. S. 393) . Die VD. ſieht die Möglich

ergibt, im Gegenſate zu § 333 auch den Faŭ trifft, keit vor, Perſonen , die, ohne Beamte zu ſein , bei Be

daß die Vorteile für eine in der Vergangenheitliegende hörden oder in friegswirtſchaftlichen Drganiſationen

pflichtwidrige pandlung gewährt werden. Die Be- beſchäftigt ſind, auf die gewiſſenhafte Erfüllung ihrer

ſtrafung aus § 4 ſeßt, da eine vorfäßliche Bandlungs- Dbliegenheiten durch Bandichlag zu verpflichten (8 1),

weiſe in Frage ſteht, Kenntnis des Täters von der und knüpft an dieſe Verpflichtung eine Reihe von

Verpflichtung der beſtochenen Perſon voraus ; doch ge- Strafbeſtimmungen , die teilweiſe den Amtsdelitten des

nügt ſelbſtverſtändlich dolus eventualis. Die Beſtim- Strafgeſezbuchs nachgebildet ſind. Die 88 2 und 3 ent

mungen im 85 VD. entſprechen der Regelung im StGB. halten entſprechend den 88 331 und 332 StGB. den

Die ss 6 und 7 wenden ſich gegen den Mißbrauch Tatbeſtand der paſſiven , § 4 entſprechend dem 333

von Kenntniſſen, zu denen ein i. S. des § 1 Verpflichteter StGB. den Tatbeſtand der aktiven Beſtechung. Die

durch ſeine Tätigkeit bei einer Behörde oder in einer $ 8 6 und 7 ſtellen den Mißbrauch der von den ver

friegswirtſchaftlichen Organiſation gekommen iſt, und pflichteten Perſonen infolge ihrer Tätigkeit erlangten

zwar handelt es ſich bei § 6 um Kenntniſſe von den Stenntnis von Einrichtungen oder Maßnahmen der

Einrichtungen, ſowie von den ſchon getroffenen oder Behörde oder Organiſation, bei der ſie beſchäftigt ſind,

noch beabſichtigten Maßnahmen der Behörde oder und den Verrat ſowie die Verwertung von Geſchäftss
Organiſation, bei§ 7 umGeſchäfts- oder Betriebs- oder Betriebsgeheimniſſen eines Dritten , die infolge
geheimniſſe eines Dritten . § 6 bedroht den mit Strafe, ihrer Tätigkeit zu ihrer Kenntnis gelangt ſind, unter

der Kenntniſſe der dort bezeichneten Art „dazu miß
Strafe.

braucht, ſich oder einem anderen einen Vermögens- 2. VO . über die Beſchäftigung von Strafgefangenen

vorteil zu verſchaffen oder einem anderen Schaden mit Außenarbeit vom 16. Mai 1917 (ROBI. S.412) .

zuzufügen ". Das kann ohne Verlegung der Pflicht Sie geſtattet, entgegen dem § 15 Abſ.2 StGB. Strafs

zur Verſchwiegenheit geſchehen z . B. durch eine un- gefangene während des Krieges zu Arbeiten außerhalb

lautere Verwertung im eigenen Geſchäftsbetrieb ; es der Strafanſtalt auch dann zu verwenden, wenn ſie

kann aber andererſeits auch die Verpflichtung zur Ver- dabei von freien Arbeitern nicht getrennt gehalten werden .

ichwiegenheit verleßt werden, ohne daß § 6 anwendbar

wäre ; denn ſeine Anwendung ſeßt die Abſicht voraus, 1) (GNBI . S. 143, ZMBI. S. 51.

ſich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zu ) Lopter Bericht S. 163 dieſer Zeitſdrift.
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3. BO. über eine Ernteflächenerhebung im Jahre bedarfs der Nährmittelfabriken und der Safermengen

1917 vom 20. Mai 1917 (RGBL. S. 413 ). Die Er- aufgehoben , die nach § 17 Abſ. 3 VO. über Hafer

hebung erfolgt in der Zeit vom 15. bis 25. Juni 1917 (ROBI. S. 811 ) als Futterzulagen für Pferde bewilligt

für die in § 1 bezeichneten Fruchtarten , fann aber nach und Unternehmungen, die für ihre Zweđe Hafer nicht

$ 4 durch die Landeszentralbehördenauf andere Frucht- entbehren können, überwieſen werden durften .

arten erſtreckt worden. Beſtraft wird nach § 10, wer

vorfäßlich oder fahrläſſig die ihm obliegenden An 5. Vorſchriften für Branntwein .

gaben nicht, unrichtig oder unvollſtändig macht.
VO. vom 12. Mai 1917 (ROBI. S. 407). § 1 vers

4. Bet. vom 26.April 1917 (RGBI.S. 375 ) : Bes

kanntgabe der Faſſung, welche die Bo. über die Sichers
bietet die Verarbeitung von Topinamburs auf Brannt

wein . § 2 ſtelt Zuwiderhandlungen unter Strafe.
ſtellung von Ariegsbedarf vom 24. Juni 1915 durch

die Bö. vom 9. Oktober 1915 (ROBI. S. 645), vom
6. Borſchriften für Fett.

25. November 1915 (ROBI. S. 778), vom 14. Sep

tember 1916 (ROBI. S. 1019) und vom 4. April 1917 VO. vom 3. Mai 1917 (AGBI. S. 395) . Sie er

(ROBI. S. 316) erhalten hat. gänzt die VO. über den Verkehr mit Knochen , Knochen

erzeugniſſen und anderen fetthaltigen Stoffen vom
II . Vorſchriften für Lebens- und Futtermittel . 15. Februar 1917 (MOBI. S. 137) dahin , daß Betriebe,

1. Vorſchriften für Fleiſch. bei denen eine größere Fettausbeute aus Abwäſſern

zu erwarten ſteht, verpflichtet ſind, auf Anordnung
a) Bet. vom 15. April 1917 (ROBI. S. 355) . § 1

der zuſtändigen Behörde zur Müdgewinnung der in
ſchreibt für die Zeit vom 16. April 1917 bis auf weiteres

den Ábwäſſern. enthaltenen Fette Fettabſcheider auf
die Ausgabe von Zufapfleiſchkarten mit einer wöchent

ihre Koſten aufzuſtellen oder aufſtellen zu laſſen.
lichen Höchſtmenge von 250 gr Schlachtviehfleiſch mit Zuwiderhandlungen werden der Strafbeſtimmung des

eingewachſenenKnochen vor. $ 2 regelt die Zuteilung § 6 der VD. vom15. Februar 1917 unterſtellt.

von Zuſabfleiſchkarten an Selbſtverſorger.

b ) . vom 2. Mai 1917 (RGBI. S. 387) . Sie
7. Vorſchriften für Futtermittel.

ändert die Vorſchriften der VD. über die Regelung

des Fleiſchverbrauchs vom 21. Auguſt 1916 (NOBI. a ) Bel. vom 14. April 1917 (NGBI. S. 357). Sie

S. 941) für die Selbſtverſorger. Die BorſchriftenDie Vorſchriften dehnt die VO. über dieEinfuhr von Futtermitteln uſw.

werden teils erweitert teils eingeſchränkt. Beſonders vom 28. Januar 1916 (NGØI. S. 67) und die Aus

wichtig iſt das Verbot, Fleiſch und Fleiſchwaren, die führungsbeſtimmungen dazu vom 31. Januar 1916

aus einer Bausſchlachtung gewonnen und dem Selbſt- (ROBI. S. 71 ) auf Seegras und Seetang aus.

verſorger zur Selbſtverſorgung überlaſſen ſind, gegen b ) Bet. vom 21. Üpril 1917 (ROBI. S. 371) :

Entgelt abzugeben, ſoweit die Abgabe nicht an den Aenderung der Bet. über den Verkehrmit Stroh und

Kommunalverband oder mit ſeiner Genehmigung erfolgt . Hädſel vom
8. November 1915 (ROBI. S. 743)

hinſichtlich
23. November 1916 (ROBI. S. 1288)

2. Borſchriften für Eier. der Vorſchriften über die Höhe der Gebühr für leih

BD. vom 24. April 1917 (NGBI, S. 374) . Sie weiſe Ueberlaſſung von Säden und des Preiſes für
ändert die BD. vom 12. Auguſt 1916 (NGBI. Š. 927) mitverkaufte Säde.

dahin , daß die in § 9 den Kommunalverbänden zur

Bflicht gemachte Regelung des Verkehrs mit Eiern und
III . Sonſtige Borſchriften.

ihres Verbrauchs ſich auch auf den Verbrauch der 1. Vorſchriften für Waſch- und Reinigungsmittel.

Selbſtverſorger zu erſtreden hat, und daß neben den

in § 17 angedrohten Strafen auf Einziehung der Gier
a ) Neue Ausführungsbeſtimmungen zu der BD.

oder derverbotswidrighergeſtellten Erzeugniſſe erfannt
über den Verkehr mit fettloſen Waſch-und Reinigungs

werden lann , auf die ſich die ſtrafbare pandlung bezieht .
mitteln vom 5. Oktober 1916 (ROBI. S. 1130) , erlaſſen

am 19. April 1917 (RGBI. S. 366) unter Aufhebung

3. Vorſchriften für Gemüſe. der Bek. vom 5. Oktober 1916 (RGBI. S. 1131). Nach

a) Bel. vom 30. April 1917 (RGBI. S. 389) : Aende- § 1 dürfen fettloſe Waſch- und Reinigungsmittel nicht

rung des Preiſes, der beim Verkauf von Saatgut für unter einer zur Täuſchung geeigneten Bezeichnung

ausdauernde Lupinen ſeitens des Erzeugers nicht über- oder Angabe in den Verkehr gebracht werden . § 2

ſchritten werden darf. verbietet, im gewerblichen Verkehr zurBezeichnung
b) Bet. pom 2. Tai 1917 ( 788. 6.391) : 93er = von waſſerlöslichen Salzen, auch wenn ſie mit Soda

bot der Durchfuhr von Gemüſe durch das Deutſche Reich.
vermiſcht ſind, das Wort Soda oder eine dieſes Wort

4. Borſchriften für Safer .
enthaltende Wortverbindung zu verwenden ( Ausnahme

Abſ. 2). Für fettloſe Waſch- und Reinigungsmittel,

a ) Bel. vom 1. Mai 1917 (NGBI. S. 385) . Sie die aus in Waſſer unlöslichen oder ſchwerlöslichen

legt den Kommunalverbänden die Verpflichtung auf, Stoffen ohne andere Beimiſchung hergeſtellt find,

die Bafervorräte, die nach der VO. über Hafer aus ſchreibt § 4 die Formen, die Gewichtsgrößen und die

der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916 (RGBI. S. 811 ) Aufſchriften vor, die ſie haben müſſen, wenn ſie in

und der VD. über Jnanſpruchnahme von Getreide den Verkehr gebracht werden . § 5 ſept für ſie Höchſts

und Hülſenfrüchten vom 22.März 1917 (RGBI. S. 263) preiſe im Sinne des Höchſtpreisgeſeges feſt. Nach § 7

an ſie abgeliefert oder für ſie enteignet werden, ents darf bei fettloſen Waſch: und Reinigungsmitteln in

ſprechend den Anforderungen der Reichsfuttermittelſtelle Pulverform , die nur aus waſſerlöslichen Stoffen her

der Zentralſtelle zur Beſchaffung der Veeresverpflegung geſtellt ſind , der Gehalt an Soda 50 % , die Geſamts

zur Verfügung zu ſtellen . alfalität, berechnet auf Soda, 60 % , der Gehalt an

b) Bef. vom 19. Mai 1917 (ROBI. S. 425) : Die anderen waſſerlöslichen Salzen 25 % des Gewichts

Heeresverwaltung wird ermächtigt, bis zum 15. Juli des Fertigerzeugniſſes nicht überſchreiten . Für fettloſe

1917 Erzeugern , die nach Beſcheinigung des Kommunal- Waſch- und Reinigungsmittel dieſer Art enthält § 8

verbands ihrer Berpflichtung zur Ablieferung von Höchſtpreiſe im Sinne des Höchſtpreisgeſetzes. Fettloſe

Hafer nachgekommen ſind und noch freiwillig aus den Waſch- und Reinigungsmittel, die unter Verwendung

ihnen belaſſenen Mengen ħaferan die Heeresver- von Aegnatron , talizinierter Soda, Kriſtall- und Fein

waltung abliefern, hierfür neben dem Höchſtpreis eine ſoda oder aus in Waſſer unlöslichen oder ſchwer

beſondere Bergütung zu zahlen . Gleichzeitig wird löslichen Stoffen mit anderen Beimiſchungen hergeſtellt

mit Wirkung vom 20. Mai 1917 an die Gültigkeit der ſind, und fettloſe Waſch- und Reinigungsmittel in

Erlaubnisſcheine zum freihändigen Anfauf des afer- Stüdt-, Tabletten , Baſten-, Schmiers oder Gallertform ,

3
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die ausſchließlich waſſerlösliche Stoffe enthalten, dürfen Ueberwachungsſtelle für dieſes Düngemittel erforderlich.

nach den 88 3,6 und 9 nur mit Zuſtimmung des Die Ueberwachungsſtelle kann auch für den Abſaß von

Ariegsausſchuſſes für pflanzliche und tieriſche Dele Ammonialdüngernähere Borſchriften treffen . Zuwiders

und Fette 0. m . b . H. in Berlin in den Verkehr handlungen werden nach § 3 der Bet. überStidſtoff

gebracht werden. Strafbeſtimmungen § 11 . vom 18. Januar 1917 (ROBI. S. 59) beſtraft.

b) Ber. vom 5. Mai 1917 (NOBI. S. 399). Sie

ergänzt die Ausführungsbeſtimmungen zur VD. über
6. Vorſchriften für Tabak.

den Verkehr mit Seife uſw. vom 21. Juli 1916 (MOBI. Bet. vom 18. April 1917 (MGBI. S. 359). Sie

S. 766) dahin, daß für Arbeiter, bei denen infolge der ermächtigt die beiden Tabakhandelsgeſellſchaften in

Einwirkung von Schmierölerſaß, Erkrankungen der Bremen und Mannheim zur Erhebung weiterer als

Haut eintreten, Zuſapfeifenkarten ausgegebenwerden der in der Bek. vom 10. Oktober 1916 (NOBI. S. 1149)

dürfen, und daß fürbeſondere Seifenarten Berbraucher- vorgeſehenen Gebühren und legt den Verarbeitern

höchſtpreiſe im Sinnedes Höchſtpreisgeſeßes feſtgefeßt von Rohtabak, für deſſen Verarbeitung hiernach eine

werden. Gebühr zu entrichten iſt, Anzeigepflichten auf.

2. Vorſchriften für Brennſtoffe und Beleuchtungsmittel. 7. Vorſchriften für die Berwaltung feindlicher

Vermögen.
VD. vom 26. April 1917 (ROBI.S. 379). § 2 der

VO. , betreffend die Erſparnis von Brennſtoffen und VO. vom 19. April 1917 (RGBI. S. 363) . § 1

Beleuchtungsmitteln vom 11. Dezember 1916 (MOBI. ſieht die Ernennung eines Treuhänders für das feind:

S. 1355), erhält den Zuſaß, daß in den von dem Ge- liche Vermögen vor. Er iſt nach § 2 befugt, im Jn

bote des Ladenſchluſſes um 7 Uhr, Sonnabends 8 Uhr land befindliche Vermögensgegenſtände von Feinden
abends ausgenommenenVerkaufsſtellen in den Stunden, unter Verwaltung zu nehmen . Auf ſeine Berwaltung

in denen die anderen offenen Verkaufsſtellen geſchloſſen finden § 2, § 5 Abſ.1 und 6 der VO., betreffend die

ſind, nur Lebensmittel und Zeitungen verkauft werden zwangsweiſe Verwaltung franzöſiſcher Unternehmungen

dürfen . vom 26. November 1914 (NOBI. S. 487) ſowieArt. 1

3. Borſchriften für Metalle. der ergänzenden VO. vom 24. Juni 1915 (RGBI.

S. 351) entſprechende Anwendung. Auf ſein Verlangen

a) BO. vom 10. Mai 1917 (NOBI. S. 406 ). Nach

§ 1 wird beſtraft, wer ohne Genehmigung des Reichs
iſt jedermann verpflichtet, über das Vermögen von

kanzlers Neichsmünzen behufs gewerblicher Verwertung
Feinden Auskunft zu geben . Wer die Auskunft nicht

verarbeitet oder ohne folche Genehmigung Gegenſtände
gibtoder wiſſentlich unwahre Angaben macht, ver

in den Verkehr bringt, die in erfennbarer Weiſe unter
wirft nach § 8 Strafe. Die in § 10 der VO. über die

Berwendung von Heichsmünzen hergeſtellt find. 82
Anmeldung des im Inland befindlichen Bermögens

ermächtigt den Meichsfangler, Höchſtpreiſe für Silber
von Angehörigen feindlicher Staaten vom 7. Oktober

1915 (ROBI. Š. 633) erforderliche Genehmigung zur
und Silberwaren feſtzuſeßen , den Verkehr damit zu

Berbringung von im Eigentum von Angehörigen
regeln, Beſtandsaufnahmen anzuordnen und Beſtim

feindlicher Staaten ſtehenden Sachen ins Ausland hat
mungen über Beſchlagnahmen und Enteignungen zu

fünftig der Treuhänder zu erteilen.
treffen , auch Zuwiderhandlungen mit Strafe zu be

drohen.

b) 32. pom 16. Hai 1917 (7898. 6. 409) . $ 1

macht die Errichtung neuer und die Erweiterung be

ſtehender Anlagen zur Herſtellung von Aluminium , Sprachede des ülgem. Deutſchen Sprachvereins.
Tonerde und Tonerdehydrat ſowie die Umwandlung

beſtehender Anlagen in Anlagen für ſolche Erzeugniſſe Zuſammenſtellung einigerBerdentidnngen des preußijden

von der Genehmigung des Reichskanzlers abhängig. Staatehaushalte für 1917.

Der Genehmigung bedarf es nicht, wenn mit der Er
Altmaterialien Abfälle Interesse

richtung, Erweiterung oder Umwandlung der Anlage
> für « oder

Amortisation Tilgung > zum Nußen « oder > zum

ſchon vor dem 18. Mai 1917 begonnen war. Der Annuität Zeitrente Vorteil

Eigentümer hat aber dem Reichskanzler bis zum 15. Juni
Apanage = Jahrgeld

1917 über die Arbeiten Anzeige zu erſtatten und auf
Interesse bieten = Beach

Autorhonorar = Schriftfold tung verdienen

Verlangen nähere Auskunft zu geben , und der Reichs aversioniert abgelöſt Jockey Rennreiter

lanzler tann die Fortſeßung der Arbeiten verbieten.
Bonitierung = Werts Kandidaten = Befliſſene,

Den Strafſchuß für dieſe Vorſchriften enthält § 4. § 2
ermittlung Anwärter

ermächtigt den Reichskanzler, unter Strafdrohung über Depotgebühren Ver

die Erzeugung, denVertrieb, den Preis und die Liefe
Karenz (-zeit) = Wartezeit

wahrgebühren kultiviert angebaut
rungsbedingungen von Aluminium , Waren aus Alu

Dispositionsfonds zur

minium , Tonerde und Tonerdehydrat Vorſchriften zu
Kurse (Unterrichts-)

Verfügung für Behrgänge
treffen ſowie die Einfuhr von Aluminium, Waren

Dividende Austeil

daraus, Tonerde und Tonerdehydrat zu regeln .
Kurse (Instruktions.)

Dokumente Verſchrei- Sonderlehrgänge

4. Vorſchriften für Sulfat.
bungen, Urkunden Laboratorium = Berſuchs

emeritiert= außer Dienſt, raum ,-anſtalt, -ſtätte,

VD. vom 16. Mai 1917 (ROBI. S. 410). Danach verabſchiedet, im Ruhe- Werkſtatt, Forſchungs

fann der Reichstanzler den Verkehr mit Sulfat regeln, ſtand ſtätte

Vorratserhebungen über Sulfat und die zur Herſtellung etatsmäßig = planmäßig Material Stoff, Vorrat

von Sulfat erforderlichen Stoffe anordnen ſowie gegen Formular Vordruct Materialien Hohſtoffe

Zuwiderhandlungen Strafen androhen. Insignien = Abzeichen Medikamente=ñeilmittel

5. Vorſchriften für Düngemittel. (Aus der Zeitſchrift des Sprachvereins.)

Bef. vom 18. Mai 1917 (RGBI. S. 427) . Nach

8 2 iſt vom 1. Juli 1917 ab zum Abſaß von Ammo- Verantwortl. Herausgeber i . V.: E. Edert, I. Staats

niatdünger die Genehmigung einer neu errichteten anwalt im K. Staatsminiſterium der Juſtiz.

Eigentum von 3. Schweißer Verlag (Arthur Sellier) München, Berlin und Beipzig.

Druď von Dr. F. P. Datterer & Cie. (Inh. Arthur Sellier ) München und Freiſing.
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Naddrud verboten . 201

Aufenthaltsverbote und aufrechterhalten ? DaßBGB.8 134 nurfürRecht8

geſchäfte gilt und nicht für Rechtshand:

Wohnfig-Begründung und Aufhebung.- lungen im engeren Sinne, zu denen auch die

Bon Prof. Dr. jur. Beter Klein in Königsberg .
Begründung und die Aufhebung des domicilium

voluntarium gehören, habe ich in meiner Schrift:

Die folgenden Erörterungen beſchäftigen fich „ Die Rechtshandlungen im engeren Sime“ (1912 ),

mit den beiden Fragen : S. 21 " ) [ Zuſtimmend Planc 4, Romm. zumBOB.

a) Kann, fas ein geſetzliches oder behördliches Bd. 1 ( Flad), zu § 134 Note 6 , S. 351] dar

Aufenthaltsverbot beſteht, ein domicilium volun- gelegt. Mit einem Hinweis auf BOB. § 134

tarium nicht begründet werden ? läßt fich alſo die Frage : ob geſeßliche und be

b) Wirkt die Aufſtellung eines geſeklichen oder i hördliche Aufenthaltsverbote die Begründung und

behördlichen Aufenthaltsverbotes Aufhebung des Aufhebung des domicilium voluntarium (BOB.

bisherigen (wirkſam begründeten) domicilium volun- SS 7, 8 )beeinfluſſen, nicht erledigen.

tarium ? III. Die zutreffende Löſung erblicke ich in

I. Der Kommentar von Reichsgerichtsräten folgendem :

Bd. 1 zu 8 7 Note 1 führt aus : „ Allgemeine Voraus- Troß eines geſeßlichen oder behördlichen Auf

ſeßung der Begründung eines Wohnſikes iſt, daß enthaltsverbots kann das domicilium voluntarium

die Niederlaſſung nicht verboten iſt (vgl. $$ 3 ff. begründet werden, falls nur der Tatbeſtand

des FreizügG .)". Planck 4, Romm. zum BGB. dieſer Rechtshandlungim engeren Sinne:

Bd. 1 (Anote) zu § 7 Note 5 gelangt zu dem objektives Moment: tatſächliche Niederlaſſung,

Ergebnis : ,, Dagegen begründet eine ſtändigeNieder: ſubjektives Moment: Wille zur ſtändigen

laſſung den Wohnſiß nicht, wenn ſie gegen ein Niederlaſſung ( Domizilwille),

geſeßliches Verbot oder gegen ein innerhalb der verwirklicht wurde. Das Aufenthaltsverbot

geſeglichen Schranken erlaſſenes behördliches Ver- ſoll es der Behörde ermöglichen , zu verhindern,

bot verſtößt, dem nicht bloß diſziplinare Bedeutung daß eine beſtimmte Perſon oder ein beſtimmter Kreis

zukommt". Staudinger ?/ 8,BOB. I (Löwen- von Perſonen ſich an einem Orte aufhält, alſo

feld, Allgemeiner Teil) zu § 7 Note 10c (vgl. auch im Hinblick auf BOB. 8 7 das objektive Montent

Note 2) jagt vorſichtiger: „Die Aufhebung des

Wohnſikes können geſebliche oder behördliche Auf- 1) Weil ſämtliche Rechtswirkungen bei allen Rechts

enthaltsverbote beeinfluſſen. Behördliche Aufent- handlungen i. e. S. auf dem Geſep ſelbſt beruhen,

haltsverbote ſind grundſäßlich gegenüber Ausländern
das bei allen den Tatbeſtand bis ins einzelne hinein

beſtimmt und feſtlegt, ſo iſt eine entſprechende Anwen

zuläſſig. Vgl.UWG., Bayr. HeimatG . Art . 39 , 41 , dung des § 134 BOB! bei jämtlichen Rechtshandlungen

Freizüg6 . 88 3, 5 " .“ i . e. S. begrifflich ausgeſchloſſen. Denn eine

II. Dað römiſche Recht,das für dieRegelung tungenreinexlege eintreten,und die gleichzeitig -gegenRechtshandlung i. e. S., deren ſämtliche Rechtswir

der Begründung und Aufhebung des domicilium
ein geſebliches Berbot verſtößt“ , iſt unmöglich . Dög

voluntarium in BGB. 88 7 , 8 vorbildlich war, lich iſt nur, daß eine konkrete Rechtshandlung i.e. Š .

beſtimmte in l . 27 S 3 D 50,1 : Domicilium nichtig iſt, weil der Handelnde im ipeziellen Falle

autem habere potest et relegatus eo loco, unde
den geſetzlichen Tatbeſtand der Rechtshandlung i . e. S.

nicht erfüllt hat bzw. nicht erfüllen konnte, oder aber
arcetur, ut Marcellus scribit. Läßt ſich dieſer

weil irgendeine der vom Geſet feſtgelegten objektiven

Saß mutatis mutandis für unſer modernes Recht Wirtſamkeitsvorausſeßungen fehlt.

-
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der Wohnſitbegründung: ,,tatſächliche Niederlaſſung“ endete Tat angeſehen. ( v. Liſzt S. 341 N. 2, Frank

bewirken kann. Wird dieſes Ziel in einzelnen $ 185 N. IV, Meyer- A11f. S.429 Nr. 12). Beſondere.

Fällen nicht erreicht, ſo ſcheint es mir wegen der Schwierigkeiten für eine ſcharfe Begrenzungdes

zahlreichen und bedeutſamen privat-, international- Begriffs der Tätlichkeit ergeben ſich erſt bei Aus

privat- und öffentlich -rechtlichen Wirkungen der legung der einzelnen Tatbeſtände., -

Wohnſikbegründung ) allein im Hinblid auf

die Intereſſen der Perſonen , die im
I.

Vertrauen auf den åußeren Tatbeſtand 8 94 StGB. bedroht mit ſchwerer Strafe den

mit der Wohnſißbegründung rechnen, jenigen, der ſich einer Tätlichkeit gegen das Staats

geboten, daß die mit Domizilwille vorgenommene oberhaupt ſchuldig macht. In der Rechtslehre darf

tatſächliche Niederlaſſung als wirkſam begründeter als herrſchende Anſicht bezeichnet werden , daß die

Wohnſit behandelt wird. Der in den Aufent:Der in den Aufent hier in Betracht kommende Tätlichkeit nicht gleich :

haltsverboten verfolgte Zweck wird nicht im min- bedeutend mit tätlicher Beleidigung (Realinjurie)

deſten dadurch gefährdet, daß in den erwähnten iſt (D18h. N. 3 zu g 94), ſondern eine vorſäßliche

Fällen die auch im Intereſſe dritter Perſonen Ängriffshandlung, die ſich gegen Leib und Leben ,(

liegenden ) Wirkungen der Wohnſißbegründung ein= gegen Freiheit, gegen die Ehre eines anderen richtet,

treten . inſoweit der Angriff durch eine Einwirkung auf

Iſt der Wohnſiß troß geſeßlicher und behörd: den Körper eines anderen zur Ausführung gelangt.

licher Aufenthaltsverbote wirkſam begründet , fo (van Calter, Vgl. Darſt. Bej. Teil I 94). Es find)

hat es die Behörde ſtets in der Hand, die Fort- aber auch körperliche Einwirkungen auf eine Perſon

dauer des objektiven Moments : „ tatjächliche Nieder- möglich, bei denen die genannten Rechtsgüter nicht

lafſung“ zu hemmen und durch Ausweiſung der verlegt werden ; deshalb haben einzelne Schrift

Perſon darauf hinzuwirken, daß es zur Auf- ſteller die Tätlichkeit des 894 als jede unangemeſſene

hebung des begründeten Wohnſißes kommt. Behandlung des Körpers einer anderen Perſon, als

IV. Darum wirkt auch der Erlaß eines ge- eine körperliche Einwirkung auf den Beib eines

ſeßlichen oder behördlichen Aufenthaltsverbotes anderen , durch welche in dieſem gewollterweiſe

niemals als folcher bereits die Aufhebung ein unangenehmes Gefühl hervorgerufen wird, er
des Wohnſikes. Notwendig iſt vielmehr, daß die läutert ( Frank N. 1 zu § 94, Oppenhoff -Del.

Perſon , der der Aufenthalt verboten iſt, den Wohn- N. 1 zu § 94). Dieſe beiden legteren Auslegungen

fiz freiwillig im Hinblick auf den Erlaß des ſtreifen den Begriff der Mißhandlung, ſoweit er

Aufenthaltsverbotes oder unter dem Zwange in einer Entſcheidung des RG. (BD. 19 S. 139)
einer Ausweiſung aufhebt. zum Ausdruck konımt ; (hier wird unter „Miß=

handeln “ ein unangemeſſenes, ſchlimmes, übles

Behandeln verſtanden ); fie beden aber nicht alle

Falle der körperlichen Einwirkung, da hiezu auch

Der Begriff der „ Jätlichkeit“ im Strafgeſek: ein Anfaſſen, ein Berühren des Körpers eines
anderen z. B. ein Aufklopfen mit der Hand auf

buch und Militärſtrafgeſe buche. die Schulter (RMi16.9 S. 232) gehört; ein ſolches

Von Oberkriegsgerichtsrat Zahler in Nürnberg.
Aufklopfen kann aber nicht als unangemeſſene Be

handlung bezeichnet werden und muß fich auch nicht
Der Ausdruct „tätlich" wird im StGB. in den immer als Beleidigung darſtellen . Nach dem Vor

SS 94 ff., SS 113 ff., 8167 und $ 185, im MSIGB.
entwurfe zu einem deutſchen Strafgeſezbuche ( Bej. Teil

in den 88 97 ff. gebraucht. Man muß von der S. 452) umfaßt die Tätlichkeit des § 94 außer der

Annahmeausgehen, daß der Gefeßgeber, wenigſtens tätlichen Beleidigung jede Körperverlegung und jede

innerhalb des gleichen Geſetzes, ſo oft er das Wort zu einem anderen Zwede z. B. dem der Nötigung

„tätlich " wählte, dieſem die gleiche Bedeutung geben erfolgende rechtswidrige körperliche Einwirkung. Da

wollte und ſo wird auch im Schrifttum mit wenigen aus dem Sprachgebrauche des täglichen Bebens , nach

Ausnahmen jeweils bei der Erklärung des Wortes welchem Tätlichkeiten meiſt äußerliche Berührungen

„tätlich “ auf die den gleichen Ausdruck enthaltenden des Körpers einer Perſon durch Schlagen, Stoßen,

Geſekesſtellen verwieſen (Olshauſen 1909 S. 461, Stechen uſw. bedeuten, ein brauchbarer Maßſtab für

647, 735, d. Liſzt 1908 g 168 und § 171). Unter die Beurteilung der Frage nicht gewonnen werden

Tätlichkeit wird teils „ jede vorſäßliche und rechts- kann und auch nicht jede rechtswidrige körperliche

widrige körperliche Einwirkung auf die Perſon eines Einwirkung auf das Staatsoberhaupt, ſchon mit

anderen “ verſtanden (Olsh . N. 2 zu § 94), teils Rüdſicht auf die Strafandrohung, als Tatlichkeit

wird ſie als „,mittels eines gegenwärtigen körper- im Sinne des § 94 bezeichnet werden kann , iſt es

lichen Angriffs begangen “ bezeichnet (v . Liſzt 96) nicht möglich den objektiven Tatbeſtand der Tätlich:

und die verſuchte körperliche Einwirkung als voll- keit des § 94 für ſich allein aufzuſuchen ; es fällt hier

die innere, ſubjektive Seite mit der objektiven zu
²) Vgl.J. B.BGB . $$ 132 II ,269, 270, 772 ff., 2072 ;

ZPO. ss 13, 27 ; FOC. $$ 3,73 ff.; Stro. 58, uſw. ſammen. Erſtere aber erfordert nicht nur, daß die

KO. § 71 . Handlung vorſäßlich vorgenommen wurde mit der

1
.

.
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II.

.

Kenntnis des Staatsoberhaupts als ſolchen , ſondern Amtsausübung vorgenommene Volſtredungshand

auch einen Beweggrund, Zweck, eine Abſicht, da lung mit Strafe bedroht iſt, richtet ſich der tåtliche

der bei Angriffen auf Leib und Leben , Freiheit Angriff ausſchließlich gegen die Perſon des Vou

und Ehre erforderliche Vorſaß nicht alle Fälle der ſtredungsbeamten, wobei vorausgefokt wird,' daß

Tätlichkeit ausfüllen kann . Da Ziel und Gegenſtand der Angriff während der rechtmäßigen Amts:

des Schußer bei 8 94 hauptſächlich das dem Träger ausübung erfolgt ; es wird hier nur verlangt, daß

der

derſtaatlichen Intereſſe unverſehrt erhalten werden muß, jammentrifft (RG. Bd. 28 S. 99, RÖRſpr. B8.7

ſo ift der Wille dieſes Anſehen anzutaſten bei jeder S. 455), nicht aber daß durch den Angriff ein

Tatlichkeit des 8 94 als allgemeiner Vorſaß feſt: Widerſtand gegen einen Volſtreďungsakt beabſichtigt

zuſtellen. ſei . „ Würde das Geſeß unter den Handlungen mittels

tätlichen Angriffs ebenfalls Widerſtandshandlungen

In den 88 113, 117 Abſ. 1 StGB. wird der verſtanden haben , ſo würde es nicht nötig gehabt

Ausdruc , tatlicher Angriff“ gebraucht. Der Abſ. 2 haben, für die Handlungen zweierlei Tatbeſtand

des § 117 droht erhöhte Strafean,wenn der Angriff zu unterſcheiden . Das Gefeß kann daher unter den

unter Drohung mit Schießgewehr uſw. erfolgt oder tätlichen Angriffen nur ſolche verſtanden haben , die

mit Gewalt an der Perſon begangen worden iſt. ſich nicht als Widerſtandshandlungen zum Zwecke,

§ 118 erwähnt noch den (tātlichen ) Angriff, durch die beſtimmte Amtshandlung zu verhindern , kenn:

welchen eine Rörperverlegung begangen worden iſt. zeichnen" (RG. Bd. 13 S. 106). „ Allerding8 kann

Nach der ſtändigen Rechtſprechung des RG . umfaßt eine konkrete Handlung zugleich als Widerſtand und

der tåtliche Angriff im Sinne der genannten als tätlicher Angriff im Sinne der 88 113 bzw. 117

Gefeßebſtelen jede in feindſeliger Willensrichtung StGB. , nicht aber als daß eine oder das anderefich

unmittelbar auf den Körper eines anderen zielende darſtellen “ (RG. Bd. 28 S. 99). Wenn der Wider

Einwirkung ohne Rückſicht darauf, ob der Rörper ſtand mit dem tätlichen Angriff in die gleiche Straf

der Perſon angefaßt oder berührt ſei, es vielmehr beſtimmung zuſammengefaßt iſt, ſo kann dafür

genüge , wenn zum Schlage ausgeholt, mit einem nur der Umſtand maßgebend geweſen ſein , daß der

Stein geworfen oder unternommen werde, den an: tātliche Angriffmeiſt gegen die Amts- oder Rechts:

deren der Freiheit zu berauben. Dabei iſt ent- ausübung gerichtet ſein und ſich als eine Wider:

ſcheidendes Gewichtauf die Willensrichtung des ſtandsleiſtung in der rechtmäßigen Ausübung des

Täters gelegt ; eine Einwirkung auf den Körper Amtes darſtellen wird. Der häufig vertretenen Auf

des anderen muß beabſichtigt ſein; wäre der Angriff faſſung, daß auch durch den tätlichen Angriff der

nur zum Scherze erfolgt oder ſollte er nur als Amtsausübung ein Hindernis erwachſe (RG. B8. 13

Drohung dienen, ſo würde nur der äußere Schein S. 106, BD. 28 S. 99, Hälſchner II, 813, D18h.

eines Angriffs im Sinne des Geſekes vorliegen N. 20 b zu 113) wird von anderer Seite ( Frank

(ROSt. Bd. 7 S. 301 , Bd. 28 S. 32, 33 , BD.41 N. VI 2 zu 113) entgegengetreten und zwar mit

S.181, 182 , RO. in JW. 1913 S. 153) . In Recht, da nicht abzuſehen iſt wie z. B. das bloße

der Rechtslehre wird, ſoweit nicht auf die Recht: Werfen von Steinen , ohne zu treffen, das Ausholen

ſprechung des RG .verwieſen wird, als Erfordernis zum Schlage, wobei ein Treffen durchdas Dazwiſchen

des fåtlichen Angriffs bezeichnet, „ daß eine gegen treten einesDritten abgewendet wurde, ein Hindernis

die Perſon gerichtete Gewaltübung ſtattgefunden bereiten foll. Das bloße angriffsweiſe Vorgehen

habe“ (Hälſchner II, 814) , ferner der tätliche Angriff gegen einen Vollſtređungsbeamten iſt nur geeignet,

erklärt , als eine Handlung, die vorgenommen wird, das amtliche Anſehen und den Vollzug amtlicher

um einen anderen zu verlegen, und zwar in der Art , Anordnungen zu gefährden.

daß die Verlegung in zeitlich unmittelbarer Folge Daß der Fall eines in der Ausübung des

eintreten ſoll" (Frant N. VI 2 zu § 113) oder als Amtes erfolgten Widerſtandes von dem Falle eines

„ein unmittelbar gegen die Perſon gerichteter Wider: während der Ausübung des Amtes erfolgten tät

ſtand“ erläutert(M .E.Mayer,vgl.Darſt. Beſ. Teil I , lichen Angriffs zu trennen iſt , ergibt ſich auch

459) . Dieſen Auffaſſungen kann nicht beigetreten daraus, daß § 113 nur ſoweit er die Widerſtands

werden, da g 117 Abſ. 2 den tätlichen Angriff in leiſtung betrifft, ein Nötigungsdelikt iſt (vgl. Vorent

Gegenſaß zur Gewalt an der Perſon ſtelt, 8 118 wurf Beſ. Teil.S. 466 , RG. Bd.31 S. 4 ),wobeidieſe

den ( tātlichen ) Angriff aufführt, durch welchen eine Art der Nötigung aus dem Rahmen der Nötigung

Rörperverlegung verurſacht wird, und die 88 113 im allgemeinen (S 240), weil ſie den Schuß des

und 117 Abſ.1 zwiſchen Widerſtand und tätlichem Staatswillen8 und der zu deſſen Ausführung

Angriff ſcharf unterſcheiden. berufenen Organe bezwedt , herausgelöft, aller,

Der § 113 A6.1 handelt vom Widerſtande und dings auch hinſichtlich der Nötigungsmittel auf

Angriffe gegen die Vollſtreckungsbeamten . Während Gewalt und Bedrohung mit Gewalt und hinſicht:

fich der Widerſtand gegen eine Vollſtreckungshand: lich des Nötigungszweckes auf die Nötigung zur

lung (bei 117 gegen eine Amtshandlung) richtet, Unterlaſſung einer Umtshandlung beſchränkt iſt.

die Widerſtandsleiſtung durch Gewalt oder Be- Denn auch das „ ,Widerſtandleiſten " iſt dazu be

drohung mit Gewalt gegen eine in rechtmäßiger ſtimmt, die Vollziehung der betreffenden Dienſt
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handlung nicht zur Vollendung kommen zu laſſen ſon getragenen Sache iſt nur Gewalt in der Richa

(RG.BO. 4 S.376) oder die Ausführung der Amts: tung gegen die Sache, wenn kein Widerſtand

handlungwenigſtenszuerſchweren (RG.BD.28 S.33); überwunden, vielmehr die Leiſtung des Widerſtands

auch der Widerſtand gegen den Beamten ſegt und die Anwendung von Gewalt gegen die Perſon

voraus , daß gegen ihn ein Zwanggeübt werde, zu ſeiner Ueberwindung umgangen werden ſoll

um ihn in der Ausführung ſeines Amtes zu be- (RG. Bd. 46 S. 405 ). Die Gewalt fann abſolute

hindern (Hälſchner II, 813). Der Täter will eben oder kompulſive Gewalt ſein ; immer aber ift

durch die Widerſtandsleiſtung auf die Willensent- Gewalt rohe körperliche Kraft (v . Liſzt § 98) .

ſchließung des Beamten einwirken, deffen Willen Ein Unterlaſſen iſt kein Entfalten von Gewalt

unter ſeinen (des Täters) Willen beugen und zu (A. M. RG. Bd. 13 S. 50) . Was das Maß der

dieſent Zwecke gebraucht er Gewalt oder droht er Tätigkeit betrifft, das erforderlich iſt, um von einer

mit Gewalt. Die, im Beſtreben ein Unterſchei- Gewalt gegen eine Perſon im Sinne des § 113

dungsmerkmal für die SS 113 und 114 StGB. ſprechen zu können , ſo genügt nicht, daß die körper

zu finden, aufgeſtellte Behauptung, daß § 113 die liche Kraft eines Menſchen in Bewegung gefekt

Tätigkeit, § 114 die Willensfreiheit des Beamten und damit auf die Perſon des Beamten unmittel

ſchübe (RG. 38.22 S. 228 , BD. 20 S. 36, BD. 41 bar oder mittelbar eingewirkt wird . Der Be

S. 89) vermag hieran nichts zu ändern . amte, der zur Volſtredung des Staatswillens be

Der tätliche Angriff an fich iſt daher keine rufen iſt, hat dieſen ohne Rückſicht und ſogar

Widerſtandshandlung; er kann es aber ſein , jedoch gegen den Willen dritter Perſonen , gegebenenfalls

nur dann , wenn die Vorausſeßungen des Wider: zwangsweiſe, durchzuſeßen (RG.Bd. 41 S. 88). Der

ſtands vorliegen . Dazu gehört aber nicht nur, Täter will die Vornahme der Amtshandlung

daß die Widerſtandsleiſtung gegen die Amtshand: hindern oder doch erſchweren , begegnet dem Be

lung gerichtet ſei, es müſſen auch die Nötigungs- amten, um deſſen Willen ſeinem Willen unterzu

mittel, die bei der Widerſtandsleiſtung erforderlich ordnen , und entwidelt hiebei eine aktive Tätigkeit.

ſind, angewendet werden, nämlich Gewalt oder In einem bloßen paſſiven Verhalten, in dem

Bedrohung mit Gewalt. Der tatliche Angriff bloßen Ungehorſam , in dem bloßen Bereiten ſach-:

ſeßt aber auch nicht die Anwendung von Gewalt licher Vorkehrungen und Binderniffe gegen die

voraus. Ueber den Begriff der „Gewalt“ herrſcht Ausführung der Amtshandlung , z . B. Verſchließen
in der Rechtslehre lebhafter Streit . Im StGB. der Türe vor dem Beamten, kann eine gewaltſame

findet ſich wiederholt die Gewalt ſchlechthin (SS 106 ff., Widerſtandsleiſtung nicht gefundenwerden (RGRſpr.

113 ff., 177,234 ff.), in einzelnen Geſekesſtellen wird Bd.3 S.11, Bd. 5 S.25, Bd. 7 S.85 ; RG. Bd. 4

Gewalt gegen eine Perſon (88 122 Å65.3, 249 , S. 376; RMG.BD.6 S.50) . Damitdieſes Begriffs

252) oder Gewalt an der Perſon (S$ 117 Abſ. 2 , merlmal erfüllt wird , iſt nötig , daß körperliche
176 Ziff. 1 ) erfordert, in § 255 wird die Gewalt Kraftăußerungen vorliegen , welche ſich gegen eine

gegen eine Perſon ausdrüdlich in Gegenſaß zu gleiche Kraftäußerung des Beamten in einer Weiſe
der Gewalt an fid) des 8 253 geſtellt. Wiederum äußern, daß dadurch deſſen Handlungsfreiheit be

legen Geſekesvorſchriften, wie der Einbruch beim ſchränkt oder aufgehoben wird; der Beamte wird
Diebſtahle, begrifflich die Anwendung von Ge- zu einer erhöhten Kraftanwendung genötigt, um

walt voraus. Das Strafgeſeß gibt keine Er- das hemmende Verhalten des Täters zu beſiegen,

klärung des Wortes ,,Gewalt“ und aus dem mehr- falls er nicht von der Amtshandlung abſtehen
deutigen Ausdruck „ Gewalt“ allein läßt ſich eine will (RGRſpr. Bd. 3 S. 11 , BD. 7 S. 85

Begriffsbeſtimmung nicht gewinnen. und 281 ; RMG. Bd. 6 S. 51 , Bd. 17 S. 304,

In 3 113 (117 A5.1) iſt das Wort ,, Gewalt“, Olsh . N. 23 zu § 113). Wenn der Täter keine

da dem Beamten, um deſſen perſönliche Tätigkeit beſondere Araft anwendet, für den Beamten alſo

zu hindern oder doch zu erſchweren, Widerſtand ge- auch nicht eine größere Kraftanſtrengung erforder

ſeiſtet wird , als Gewalt gegen eine Perſon auf- lich wird, kann von einem Hinderniſſe, einem Wider

zufaſſen mit der Maßgabe, daß auch ſolche Hand- ftande, überhaupt nicht geſprochen werden . Als Maß

lungen , welche ſich äußerlich ausſchließlich gegen für den Begriff der gewalterfüllenden Kraftäuße:

Sachen wenden , in den Bereich der im § 113 rung kann daher nicht jede Muskelbewegung (RG.

erforderten Nötigung des Beamten durch Gewalt Bd. 34 S. 10) , nicht jede einfache Handbewegung

fallen, wenn ſich die Gewalt auf den Körper des in Betracht kommen . Es inuß an dem Erforder

Beamten fortpflanzt und dort bemerkbar macht, niſſe des erhöhten Kraftaufwandes feſtgehalten und

von dem zu nötigenden Beamten körperlich emp- Gewalt als „ Anwendung irgend welcher erheblicher

funden wird (vgl . RG. Bd. 3 S. 180, BD. 20 Kraft zur Ueberwindung eines Widerſtands " (Meyer

S. 356, Bd. 45 S.156, Bd . 46 S. 404) . Eine nur AUF. S. 436) bezeichnet werden, ſoweit nicht die

gegen Sachen gerichtete Gewalt kann nichtals Gewalt Körperkraft durch Benüßung eines Werkzeugs er:

im Sinne des § 113 in Betracht kommen (RO. Bd. 9 ſeßt wird . Daß durch die Kraftäußerung ein

S. 59) ; Vernichtung des zu pfändenden Gegen- tatſächlich geleiſteter Widerſtand überwältigt und

ſtandes reicht nicht aus (Frank N. VI 1 a) . Selbſt gebrochen wurde, iſt nicht erforderlich; es genügt.

das überraſchende Wegreißen der von einer Per- vielmehr, daß ein beabſichtigter, ſelbſt ein vom Täter
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als bevorſtehend vermuteter, Widerſtand mittels | lichkeit ſein ; im leşteren Falle iſt ſie Gewalt an

zuvorkommender Gewaltausübung von vornherein der Perſon , nämlich die unmittelbar gegen den

unmöglich gemacht und verhindert wird (RG. Bd. 46 Körper des zu Vergewaltigenden ſich wendende
S. 404). Gewalt (d . Liſzt 898, Meyer-Auf. S. 643, Frank

Der ſtrafrechtliche Begriffder Tätlichkeit hat keine N.IV zu § 117). Wenn in § 117 Abſ.2 der Angriff§ Áb.

ſolchen Schranken ; er umfaßt, wie aufgeführt, jede mit Gewalt an der Perſon im Gegenſaße zu 8 113

leichte Berührung. Wer den zu Verleßenden durch als erſchwerender Umſtand beſonders hervorgehoben

Täuſchung dazu bringt, ſich ſelbſt Gift beizu: iſt, ſo hat dies zweifellos ſeinen Grund darin, weil

bringen , wird rein ſprachlich betrachtet nicht tät: die in 8 117 bezeichneten Perſonen bei Ausübung

lich, er wirkt aber auf den Körper eines anderen ihres Dienſtes gefährlicheren Angriffen als die

unmittelbar ein ohne körperliche Gewalt anzu- Beamten anderer Dienſtzweige ausgeſeßt ſind und

wenden. Nicht einmal die Verübung einer Körper- Perſonen gegenüberzutreten haben, die mit Schieß

verlegung ſekt alſo notwendig voraus, daß Ge- gewehr, Werten u. dgl. häufig ausgerüſtet ſind.

walt angewendet wird (RG. Bd. 33 S. 340). Ge- Die klare Unterſcheidung von Gewalt und

braucht aber der Täter bei der unmittelbaren Tätlichkeit iſt für alle Arten von Tätlichkeiten von

Einwirkung auf den Körper eines anderen Araft Bedeutung. Es ſoll auf die vielumſtrittene Frage,

im aufgeführten Sinne,liegt eine Gewaltanwendung ob die Betäubung durch narkotiſche Mittel, die

vor, vereinigen ſich Tätlichkeit und Gewalt, hat die ſicherlich eine Tätlichkeit darſtellt, den Begriff der

Gewalthandlung die Perſon ſelbſt getroffen , dann Gewalt erfüllt ( Frant N. I 1 zu 8 52), nicht ein

ſtellt ſich die Tätlichkeit als eine Unterart der gegangen , ſondern zunächſt auf einen anderen Fall

Gewalt gegen die Perſon, als Gewalt an der der Freiheitsberaubung, die Einſperrung, verwieſen

Perſon dar. Wenn im Schrifttum ausgeführt werden. Das RG.hat in einer Entſcheidung (BD. 27

wird, daß ſich die Gewalt an der Perſon von dem S. 405) das Einſchließen des Beamten als Gewalt

tatlichen Angriffe des § 117 Abſ. 1 dadurch unter: bezeichnet und hiebei ausgeführt: „ Erfordert auch

ſcheidet, daß erſtere zwar auch als tätlicher An- der Begriff der Gewalt eine unter Aufwendung

griff erſcheint, daß aber der tåtliche Angriff nicht von Körperkraft vorgenommene, gegen den Beamten

notwendig in einer ſolchen Gewalt beſteht, ſondern gerichtete Handlung, ſo iſt es doch nicht nötig, daß

auch in einem unmittelbar bevorſtehenden ,drohenden ſie direkt gegen die Perſon desſelben gerichtet iſt,

Angriffe beſtehen kann (Hälſchner II, 818, 819), ſo ! ſondern es genügt, wenn ſie dieſelbe nur mittelbar

iſt richtig, daß jede an der Perſon geübte Gewaltberührt. Eine ſolche Handlung aber kann in dem

ein tätlicher Angriff iſt und der Ausdruck „ Ge: Einſchließen erblict werden , da zu ihrer Beſeitigung

walt an der Perſon " auf die Fälle beſchränkt der Beamte eine erhöhte Körperkraft anwenden

iſt , in denen die Perſon getroffen wurde, auf müßte.“ Dieſe Auffaſſung unterliegt erheblichen

leştere alſo eine Einwirkung geſchehen iſt (RG. Bd. 16 Bedenken . Aűerdings wird dem Beamten durch

S. 173, Frank N. IV zu § 117); es kann aber das Einſchließen meiſt ein nur durch Anwendung

nicht zugegeben werden, daß jeder tätliche Angriff von Gewalt zu beſeitigendes Hindernis entgegen

eine Gewaltübung verlangt ;ein bereits ausgeführter geſeßt ſein ; der Täter aber, für den die Gewalt

tåtlicher Angriff braucht nicht einmal notwendig Mittel zum Zweck ſein muß (v. Biſzt $ 98 III),

eine Drohung mit Gewalt zu enthalten (RGRſpr. braucht hiebei keinerlei Gewalt angewendet zu

Bd. 7 S. 456). Dagegen kann die verſuchte haben , denn das Vorſchieben eines Riegels kann ohne

körperliche Einwirkung eine Tätlichkeit ſein , die jede Kraftanwendung bewirkt werden (RG. Bd. 13

mit Gewalt begangen wurde. Wer auf die Per- S. 206 ). Das Einſperren an ſich iſt, wie das RO.

ſon des Beamten das Gewehr nbichießt,um dieſen auch ſpäter anerkannt hat (Bd. 28 S. 33), nur

zu treffen, bedroht nicht mehr mit der Schußwaffe, eine Tätlichkeit, ein Angriff auf die Freiheit einer

ſondern hat bereits Gewalt angewendet. Auch der Perſon, eine unmittelbar auf den Körper eines

jenige, der mit dem Säbel zum Schlage aus: anderen abzielende Einwirkung. Der Eingeſperrte

holt und vom Treffen des Körpers des Beamten kann eben von ſeiner perſönlichen Freiheit des

nur durch das Dazwiſchentreten eines Dritten ab: Bewegens von einer Stelle zur anderen nicht Ge

gehalten wurde, ſtellt nicht mehr eine gewaltſame brauch machen , ſein Körper iſt unfrei. Auch wenn

Þandlung in Ausſicht, ſondern iſt zu einer Gewalt: jemand auf andere Weiſe des Gebrauchs der perſön

tat bereits übergegangen ; daß die Vergewaltigung lichen Freiheit beraubt , ſonach auf ſeinen Körper

der Perſon erreicht worden iſt, iſt für den Begriff unmittelbar eingewirkt worden iſt, kann häufig von

der Gewalt nicht notwendig . einer Gewaltanwendung nicht geſprochen werden ,

Gliedert man ſonach den tätlichen Angriff, ſo wie z. B. bei der Wegnahme der Kleider eines

zerfällt er (abgeſehen von dein Angriff unter Drohung nadt Badenden (Meyer-Auf. S. 444 N. 10) oder

mit Schießgewehr) in den einfachen tätlichen Angriff der Krücken eines ſchlafenden Gelähmten (vgl. Frank

und den Angriff mit Gewalt ; lekterer iſt, wenn N. 1 zu § 239) ; bei der Feſtnahme durch einen

gelungen, Gewalt an der Perſon . Die bei der vermeintlichen oder wirklichen Beamten wirkt der Be

Widerſtandsleiſtung aufgewendete Gewalt braucht fehlſogar als pſychiſches Mittel (RG . BD.2 S. 296 );

nicht, kann aber eine verſuchte oder vollendete Tät: bei der Verhaftung kann unter Umſtänden das

1
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Hindernis, welches der Bewegungsfreiheit entgegen | Auflaufe gegen die Beamten uſw. tätlicher Wider

ſteht, auch durchdie bloße Namensnennung über ſtand geleiſtetworden iſt. Auch hier iſtdie unmittelbare

wunden werden (RG . Bd. 13 S. 429) . Es mag hier Einwirkung auf den Körper des Beamten uſw., die

auf ſich beruhen bleiben, ob die Strafbeſtimmung Tätlichkeit, im Gegenſaße zur Verübung von Gewalt

des § 239 aus dem Rahmen des 8 240 heraus- gegen die Beamten gebraucht; der tätliche Wider:

gelöſt iſt und in welchem Verhältniſſe die beiden ſtand geht weiter als ein „durch Gewalt“ geleiſteter

Straſbeſtimmungen zueinander ſtehen (vgl . RG. (Olsh. N.9 a zu § 116) ; es iſt nicht unerläßlich ,

Bd. 25 S. 149, Bd. 31 S. 301 ) ; es follte nur daß der tätliche Widerſtand durch Gewalt geleiſtet

dargetan werden, daß in dem Einſperren an ſich, werde (Oppenhoff- Del. N. 12 zu § 116). Selbſt:

wenn auch die Freiheitsberaubung eine Nötigung verſtändlich kann der Widerſtand auch hier mittelſt

zu einem Unterlaſſen iſt (Hälſchner II, 135 N. 1 ), Gewalt verübt werden und es erſcheint dann auch

eine Gewaltanwendung nicht liegt. Allerdings die gewaltſame Tätlichkeit als Gewalt an der

ſcheiden dann dieſe Fälle aus dem Gebiete des Perſon .

8240 aus (a. M.RO.Bd. 30 S.50, RM6. Bd.15 In den gleichen Abſchnitt iſt auch das Ver:

S.288 ). Da aber die als Freiheitsberaubung bezeich gehen der Gefangenenbefreiung (8 122) eingereiht,

nete Tätlichkeit ohnehin ſchwerer ſtrafbar iſt als die in welchen u . a . der Angriff auf die Anſtalts:

Nötigung nach § 240 StGB . iſt die Frage, ob auch beamten uſw. geahndet wird . Dieſer Angriff

§240konkurrierend in Betrachtkommt, von unter- kann gleichfalls nur als ein tätlicher,unmittelbar
geordneter Bedeutung. Außer der Freiheitsberau: gegen die Perſon gerichteter gedacht werden (Hal

bung ſind noch andere ſtrafbare Handlungen, deren ſchner II, 965 , Frant N. II 1 zu § 122, D18h. N.5 a

Begehungsweiſe eine Tätlichkeit ihrem Tatbeſtande zu § 122) .

zufolge entweder fordern oder doch mindeſtens zu:
III .

laſſen, aufzuführen wie z . B. Rörperverlegung und3
$ 167 ſpricht von der Hinderung eines anderen

Tötung, ferner Raub und Erpreſſung; beſonders

bei der räuberiſchen Erpreſſungwird faſt allgemein Tätlichkeit. Im Schrifttum wird hiebei teils auf
an der Ausübung des Gottesdienſtes durch eine

eine unmittelbar gegen den Körper des anderen S 94 verwieſen (Dish. N. 3 a, Oppenhof-Del
.

fich wendende Gewalt, eine gewaltſame Tätlichkeit
N. 1 a, Frant N. I a) teils wird Tatlichkeit hier der

(Gewalt an der Perſon) für erforderlich erachtet.
Gewalt gleichgeſtellt(v . Liſzt 8 118 IV , Hälſchner II,

(Vgl. Frant N.II 1 zu 8 253).
713) . Tatlichkeit iſt aber auch hier im weiteſten

Liegt der den ſämtlichen aufgeführten Delilten

eigene Vorſaß vor, ſo entſteht nur die Frage, in: Lätlichkeit und Gewaltunterſchieden wird. § 339
Sinne zu nehmen, da überall im Gefeße zwiſchen

wieweit Idealkonkurrenz ſtattfindet. Da aber 8 113

jeden tätlichen Angriff unter Strafe ftellt, muß 9167 herangezogen werden (Olah. N. 3 à zu § 167).

fann nicht zur Auslegung des vorhergehenden

Dish. a
außer der Vorſäßlichkeit der Handlung, der Kenntnis

Es iſt alſo auch hier unter Tätlichkeit eine vorſäßliche

der Beamteneigenſchaft und der Amtsausübung,
und rechtswidrige unmittelbare Einwirkung auf

noch ein weiterer innerer Tatbeſtand für den tät: den Körper eines andern zu erſtehen. Die

lichen Angriff der SS 113 und 117 gefordert werden. Hinderung muß eine vorſäkliche ſein und der Vor
DasRG. hat die feindſelige Abſicht eingefügtund ſaßmußdas Bewußtſein umfaſſen, daß ein anderer
ſomit ein Handeln im Scherze ausgeſchloſſen.

Ebenſo aber wie eine Handlung im Scherze nicht Tätlichkeit gehindert werde.
an der Ausübung des Gottesdienſtes durch die

unter allen Umſtänden das Vorhandenſein einer Be

leidigung ausſchließt (RG. Bd. 12 S. 140 ), muß auch IV.

eine im Scherze gegen einen Beamten verübte Tät:
In § 185 iſt die tätliche Beleidigung als

lichkeit unter Umſtänden ſtrafbar ſein können, da beſondere Art der Beleidigung anerkannt. Es wird

der Beamte während der Ausübung des Amtes, jede vorſäßliche und rechtswidrige unmittelbar auf

als Vertreter der Staatsgewalt, auch zum Scherze Ben Körper eines anderen erfolgte Einwirkung als

nicht angetaſtet werden darf . „ Die Strafbarkeit. „Die Strafbarkeit Beleidigung aufgefaßt,wenn ſie einen ehrentränken
einer gegen einen Beamten gerichteten Handlung, den Charakter hat und mit dem Vorſaße der Be:

die einer Privatperſon gegenüber ſtraflos ſein kann, leidigung verübt iſt (z. B. ein Kuß Hälſchner II,

wie die verſuchte Körperverleßung , hat eben ihren 88 N. 3 ). In der Rechtslehre wird teils körperliche

Grund in dem verbrecheriſchen Willen des Täters, Berührung verlangt (Olsh. N. 9 , bayer. DbLG.
in der Nichtachtung der Amtsgewalt, die ſich in BD. 4S. 224 ) teils der fehlgegangene tåtliche Angriff

ſeiner Handlung offenbart“ (RG. 38.41 S. 183) .
als tätliche Beleidigung bezeichnet (d . Liſzt § 96

Sonach iſt als weiteres Erfordernis des Vorſages N. 2 , Frant N. IV) .

beim tätlichen Angriffe nur der Wille, das amt:

liche Anſehen des Beamten , die in ihm verkörperte
V.

Amtsgewalt anzutaſten , feſtzuſtellen . Im MSTOB. iſt die Nötigung bzw. der

Im ſechſten Abſchnitte, der „ Widerſtand gegen Nötigungsverſuch (§ 96 Widerſekung) von der Tät

die Staatsgewalt“ überſchrieben iſt, wird in § 116 lichkeit ſtreng geſchieden . Der Ausdruct „ Tätlich

die Strafe des Auflaufs erhöht , wenn bei einem keit “ findet ſich in den 88 97 Abſ . 2 u . 3 , 99 ,

1

.
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100, 103, 106 u. 111 ; in 8 97 Ab. 1 iſt im Dienſtgewalt anzutaſten, was ſehr wohl geſchehen

Gegenſaß zum preuß. MSIGB., welches nur vom kann, ohne daß dem Täter eine feindſelige Ge

tåtlichen Angriff ſprach, die Faſſung gewählt : finnung gegen die Perſon des Vorgeſeßten inne

„Wer ſich an einem Vorgeſekten tätlich vergreift wohnt (RMG. Bd. 11 S. 176), da § 97 nur die

oder einen tätlichen Angriff gegen denſelben unter in der Perſon des Vorgeſeßten verkörperte dienſt

nimmt". Die vollendete und verſuchte Handlung liche Autorität und die aus ihr entſpringende

iſt vollkommen gleichgeſtellt und in Abſ. 2 u . 3, perſönliche Unantaſtbarkeit des Vorgeſeşten ſchüßen

ſowie in den anderen Geſekesſtellen , wie die will (RMG. Bd. 9 S. 121). Die militäriſche

Entſtehungsgeſchichte ergibt, ausdrüdlich unter dem tätliche Beleidigung enthält wohl immer eine An

Begriffe der, Tatlichkeit“ zuſammengefaßt (RMG. taſtung des dienſtlichen Anſehens und der Dienſt

Bd. 11 S. 35, 174, Bd . 20 S. 278). Nach der feſt gewalt und ſcheidet daher aus § 91 MSIGB.

ſtehenden Rechtſprechung des Reichsmilitärgerichts (Beleidigung eines Vorgeſeßten ) ebenſo aus, wie

beſteht das tätliche Sichvergreifen an einem Vorges aus § 95 StGB. (Beleidigung des Staatsober

feßten im Sinne des § 97 in der vorſäßlichen , unbe: hauptes) die tätliche Beleidigung ausgeſchieden iſt

rechtigten, unmittelbaren in aggreſſiver (Angriffs-) und unter 894 a. a. D. fält (Olsh . N. 2 zu 895).

Abſicht erfolgten Einwirkung auf den Körper des
Faßt man vorſtehende Ausführungen (I mit V)

Vorgeſekten . „ Dieſe Angriffsabſicht kann ſich gegen zuſammen, ſo ergibt ſich : Die Tätlichkeit iſt jede

die körperliche Unverſehrtheit des Vorgeſekten in vorſäßliche und rechtswidrige körperliche Einwirkung

dem Sinne richten , daß deffen körperliches Wohl auf die Perſon eines anderen und zwar nicht nur

befinden geſtört oder ihm Schmerzen zugefügt eine mechaniſch wirkende Tätigkeit ſondern auch

werden ſollen ; es genügt aber auch, wenn dieſe jede anders geartete Einwirkung. Es muß eine

dahingeht durch die unberechtigte Einwirkung auf Einwirkung vorliegen, die ſichunmittelbar gegen

den Körper des Vorgeſeşten das dienftliche An- den Körper wendet. Auch die verſuchte körper

ſehen desſelben , die im Vorgeſekten verkörperte liche Einwirkung iſt, wie die Ausführungen unter

Dienſtgewalt anzutaſten oder die perſönliche Ehre Ziff. V ergeben , eine Tatlichkeit. Bei der Ver-:

des Vorgeſeßten herabzuſeßen “ (RMG. Bd. 19 ichiedenheit der aufgeführten Strafbeſtimmungen

S. 156). An dem früher vom RMiIG . aufgeſtellten läßt ſich ein einheitlicher Vorſaß nur inſoweit auf

Erforderniſſe der , feindſeligen Geſinnung“ (RMG. ſtellen, als ſich der Vorſaß auf die Vornahme

BD. 3 S.108, Bd. 11 S. 35) iſt nicht feſtgehalten der äußeren Handlung und das Bewußtſein der

worden (RMG. Bd. 11 S. 176,Bd. 12 S. 220). Rechtswidrigkeit erſtređen muß ; im übrigen wird

Gegen den inneren Tatbeſtand iſt einzuwenden, der Vorſaß der Tätlichkeit durch die ſoziale Stellung

daß in jeder Tätlichkeit ein Angriff liegt. Unter der Perſon und das Rechtsgut, gegen welches fich

„ Ängriff“ iſt das Vorgehen einer Perſon, welches der Ängriff richtet, beeinflußt.

einen Eingriff in die Rechte einer anderen

Perſon zum Zwecke hat, zu verſtehen (RGRſpr.

Bd. 6 S. 577). In dem bloßen Antaſten einer

Perſon kann ſchon ein Angriff gefunden werden

und die Angriffsabſicht bedeutet nicht mehr, als

daß der Handelnde die Abſicht hat, in die Rechte Der Rechtsſchuß gegen den ſchädigenden recht
des anderen einzugreifen . Die Einwirkung auf

denKörper muß keine Verlegung, kein Mißbe mäßigen Staatsakt nach bayeriſchem Recht.

hagen , keinen Schmerz verurſachen (RM6. Bd. 3 Von Finanzaſſeſſor Dr. Schneider in Würzburg.

S. 108) ; allerdings macht auch nicht jedes vor

ſäßliche und unberechtigte Berühren des Körpers Die Staatsgewalt, " ſagt Seydel, „und die von

eines Vorgeſegten dieſe Handlung zu einem tätlichen ihr eingeſeşten öffentlichen Gewalten können nicht

Sichvergreifen (RMG. Bd. 3 S.231, BD.9S.232). verwalten, ohne den Staatsgenoſſen zu gebieten
Bd

Die Abſicht, die perſönliche Ehre des Vorgeſekten und zu verbieten, d . h. ohne mit deren Rechts

herabzuſeßen, bezieht ſich zunächſt auf die Fälle der kreiſe in Berührung zu kommen .“ 1) Der Staat

Beleidigung, in denen das Bewußtſein des ehren iſt daher oft gezwungen, in den geſchüßten Kreis von

fränkenden Charakters nicht ausreicht. Die bei der Privatrechten des Einzelnen einzugreifen und ihn in

Tätlichkeit beſtehende Abſicht des Untergebenen ſeinen Rechten zum Wohle der Adgemeinheit zu be

braucht ſich daher nicht notwendig gegen die ſchränken. Derartige Eingriffe ſind teils unmittelbar

körperliche Unverſehrtheit des Vorgeſetzten zu richten , gewollt,wie z . B. bei der Zwangsenteignung oder bei

wenigſtens nicht in dem Sinne, daß deſſen körper der Schließung einer gewiſſen Gattung von Geſchäf

liches Wohlbefinden geſtört oder gar ihm Schmerzen ten während des Krieges zur Sicherung des Heeres

zugefügt werden ſollen (RMG. BO.11 S. 176 ), bedarfs, teils find ſie nur die notwendigen Folgen

es genügt, wenn die Abſicht des Täters darauf der allgemeinen Verwaltungstätigkeit , wie z . B.

geht, durch ſeine unberechtigte Einwirkung auf

den Körper des Vorgeſekten das dienftliche An 1) Vgl . Seydel , Bayer. Staatsrecht, 2. Aufl.

ſehen desſelben, die im Vorgeſeßten verkörperte Bd . 3 S. 1.

11



208 Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1917. Nr. 13 u. 14.

Sientisumas teine außnahmsloſe Geltung für das besteferblandt andet end erfolgen_tann, ift neben

die Schädigung der Fiſcherei oder eines benachbarten durch Abhaltung von Schießübungen auf feinen

Bergwerks durch eine Flußregelung.?) Militärſchießplägen . )

Dieſem unabweisbaren Bedürfnis entſpricht Es erhebt fich nun die Frage : 3ſt der Ein

auf der anderen Seite die Befugnis des Staates zelne derartigen, an fich rechtmäßigen Eingriffen

und ſeiner Organe innerhalb ihrer allgemeinen des Staates und ſeiner Organe in ſeine ſonſt ge

Zuſtändigkeitsgrenzen in die ſonſt geſchüßten Privat- ſchüßten Privatrechte ſchußlos preisgegeben, oder

rechte der Staatsgenoſſen einzugreifen , wenn das kann der Geſtörte zur Selbſthilfe greifen, vom

Staatswohl es unbedingt erfordert.”) Titl. IV Staat als dem Störer Abhilfe verlangen oder

8 und Titl. VII 8 2 der bayeriſchen Verfaſſunggu wenigſtens Schadenserſaß fordern ? Für die Beant:
urkunde ſtehen dem nicht entgegen , da der Grund wortung dieſer Frage, die nur nach Grundfäßen

ſaß von der Underleßlichkeit der Perſon und des

der Art des Rechtsſchußes, ob Selbſthilfe, Abhilfe

öffentliche Recht hat und nur einen Programmſaß oder Schadenserſak, vor allem auch die Art des

von mehr rechtsphiloſophiſcher Bedeutung bildet“) Staatsattes maßgebend, der in die geſchükten

und da der bayeriſche Gefeßgeber bis heute noch Privatrechte des einzelnen eingegriffen hat , ob der

nicht in der Lage war, dem Verfaſſungsprogramm unmittelbare Befehl eines Geſekes oder einer Rechts:

entſprechend den Verwaltungsbehörden für jeden verordnung oder aber nur der rechtmäßige Ver

notwendigen Eingriff in die Privatrechte eine | waltungsaft einer Behörde .

verfaſſungsmäßige Grundlage zu geben .“) Dieſe Die Selbſthilfe des Geſtörten verſagt

unentbehrliche allgemeine Befugnis des Staates
gegenüber dem rechtmäßigen Staatsatt, mag dies

iſt daher noch ein notwendiges Ueberbleibſel des
alten Polizeiſtaats und entſpringt in weitgehendem fomeit, als dadurch der Zweck des Staatsaktes

nun ein Geſeß oder ein Verwaltungsakt ſein, in:

Maße aus der fortdauernden Geltung gewiſſer beeinträchtigt odervereitelt würde. Dies ergibt
polizeiſtaatlicher Verwaltungsgrundſäße. )

ſich unmittelbar aus dem Weſen der dem Staats:

AlsMittel zur Befriedigung dieſes Bedürfniſſes att zur Seite ſtehenden obrigkeitlichen Gewalt,

ſteht dem Staate und ſeinen Organen die obrig: die Berufen und befähigt iſt, den entgegenſtehen:

keitliche Gewalt zur Seite, durch die er den wider
den Einzelwillen des in ſeinen Privatrechten Ge

ſtrebenden Willen des Einzelnen brechen und der ſtörten zu brechen und die freie Bewegung der

Verwaltung freie Bahn geben kann. Dabei Verwaltung zu ſichern."1) Soweit aber durch die?

handelt der Staat in Ausübung obrigkeitlicher Selbſthilfe der Zweck des Staatsaktes keine Ein

Gewalt überall da, wo nicht privatwirtſchaftliche buße" erleidet, ſteht dem Geſtörten vollkommene

Geſchäfte des Staates in Frage kommen, d. h. Handlungsfreiheit zu. Dringt z. B. anläßlich einer
3

der Staat betätigt obrigkeitliche Gewalt nicht nur Flußregelung infolge Ausbaggerung des Fluß-=

bei Ausübung ſeiner Hoheits- und beſonderen ſchlauches Waſſer in ein benachbartes Bergwert,

Polizeirechte, ſondern auch bei derſtaatlichen Für- lo ſteht es natürlichdem Bergwerkseigentümer frei
,forgetätigkeit und bei der Verwaltung der öffent= | in ſeinem Bergwerk Abdichtungen gegen das durch

lichen Sachen . ) Bei der Anlegung oder Unter
ſidernde Waſſer vorzunehmen. Wurde dagegen bei

haltung öffentlicher Straßen und Kanäle übt der
dem Neubau einer Straße der Waſſerablauf einem

Staat daher ebenſo obrigkeitliche Gewalt aus, wie
anderen Grundſtücke als bisher zugeleitet, ſo darf

3. B. bei der Betätigung ſeiner Militärhoheitsrechte derAnliegerden Waſſerablauf auf ſein Grundſtück

2) Bon denfchädigenden Folgen eines Verwaltungss
nicht verbauen , wenn dadurch die Straße über

akts ſind die Schäden anläßlich oder bei Gelegenheit der

Berwaltungstätigkeit ſtrengzuſcheiden . Vgl. „Recht- ichwemmt wird.

1917 Entſch . Nr. 153. Auch hinſichtlich der Abhilfe ſeitens des
5) Bgi. über die verſchiedene Begründung dieſer

Staates als Störer8 ſtehen ſich Gefeß undBefugnis Otto Mayer , Deutſches Verwaltungsrecht,

2. Aufl. I S. 223 ff.; Fleiner , Inſtitutionen des bloßer Verwaltungsakt inſofern gleich , als Abhilfe

deutſchen Verwaltungsrechts, 3. Aufl. S. 307 ff. und nur durch Hemmung im Vollzuge, Aenderung
Hormann in Firths Annalen 1912 S. 198 ff. (Anſtalts. oder Aufhebung des Staatsaktes erreicht werden
polizei !). Dagegen Waldeckerin Firths Annalen 1915

kann . Während dies beim Beſetz mit beſonderen
S. 290 ff. ( Bolizeiſtaatsverwaltung !)

“) Vgl. Seydel-Piloty Bayer. Staatsrecht Schwierigkeiten verbunden iſt, kann der bloße Ver

S. 871 und Stengel in Firths Annalen 1901 S. 569. waltungsakt im allgemeinen ohne beſondere Förm

Bgl Fleiner, 1. c. 123.

3bai. Besonders en aidedera.a. D.S.307; aufgehoben"Werden?" Dabei ift aber vor allem
lichkeiten im Vollzug gehemmt,

Stier- Somlo, Rechtsſtaat, Verwaltung und Eigen

tum 1911 S. 69 ff.; D ertmann , Die ſtaatsbürgerliche zu beachten , daß in Bayern die Verwaltungs:

Freiheit und das freie Ermeſſen der Behörden 1912

S. 21 .

1) Vgl. Ziegler , Das Recht des Verwaltungs
9) Siehe Stengel in Hirths Annalen 1901 S.578 ff.

zwangs in Bayern, in Hirths Annalen 1915 S. 724 ff. 10) Soweit daher das Reich nicht ſelbſt für die

5) Vgl . Reger- Dyroff, Berwaltungsgerichts- reichsrechtlichen Gebiete eine beſondere Regelung ges

geſek, Anm .zu Art. 7,Staudinger ,EG . BOB.Art.77, troffen hat, iſt dieſe der Bandesgeſekgebung überlaſſen .

HOZ . 84. 28. A. A. Stobler in BIAdmPr. Jahrg . 1917 Vgl. Art. 109 EG, BOB.

ẽ. 41 . 11) Vgl . Stengel . a . a . D. S. 577.

»
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behörden den Berichten nicht untergeordnet ſind, fanden . Seinen allgemeinen Gerichtsſtand hatte

ſondern daß beide nach dem Grundſaßeder Gewalten: der Landesherr vor den Reichsgerichten, ohne Rück

teilung vollkommen ſelbſtändig nebeneinanderſtehen. ficht darauf, ob er als Inhaber der Hoheitsrechte

Die Gerichte ſind daher nicht befugt, über die Not- oder als Privater verklagt wurde. Dieſer Zuſtand

wendigkeit, Zweckmäßigkeit, Pflichtmäßigkeit und änderte ſich mit dem Auftreten des Abſolutismus,

Geſeşmäßigkeit obrigkeitlicher Verwaltungsakte zu der die Schranken der Hoheitsrechte niederriß, dem

entſcheiden und dieſe zu beſtätigen oder außer Fürſten eine unbeſchränkte Gewalt zuſprach undneben

Wirkſamkeit zu legen . " 9) Hiezu ſind ausſchließlich dem Staat, als einer juriſtiſchen Perſon des öffent

die Verwaltungsbehörden zuſtändig, für deren lichen Rechts, den Fiskus als Subjekt des Staats
Entſcheidung, ſoweit es ſich nicht um eine Ver- vermögens, als juriſtiſche Perſon des Privatrechts

waltungsrechtsjache handelt, in erſter Linie nicht aufrichtete. Der Staat als juriſtiſche Perſon des

ſachliche Rechtsgründe, ſondern die Staatsraiſon öffentlichen Rechts war nun jeder Klage entzogen,

maßgebend ſein wird. Obwohl die Eigentums- während der Fiskus die bürgerlichrechtlichen Folgen

ſtörungsklage nach 8 1004 BOB. nur die Beein- der obrigkeitlichen Tätigkeit zu tragen hatte. Nach

trächtigung des Eigentums erfordert, nicht aber dem Polizeiſtaatsgrundſaß: „Dulde undliquidiere !"

Widerrechtlichkeit des Eingriffe vorausſeßt, kann befahl und zwang der Staat unbeſchränkt, ohne

der durch das infolge der Flußregelung ein= einem eigentlichen Recht und Gericht unterworfen

dringende Siderwaffer in ſeinem Bergwerksbetrieb zu jein, während der Fiskus den angerichteten

geſtörte Bergwerksbeſißer den Staat bei Gericht Schaden aus Billigkeitsgründen mit Geld

nicht auf Unterlaſſung der Ausbaggerung oder wieder gut zu machen hatte.17) Wie das allgemeine

Vornahme von Schußmaßregeln, der Anlieger an Recht zu obrigkeitlichen Eingriffen in die Privat

der Staatsſtraße nicht auf Aenderung des Waſſer rechtsſphäre wegen der mangelhaften Durchführung

ablaufs verklagen . Es ſteht vielmehr dem Abhilfe des Verfaſſungsprogramm8 noch aus dem alten

ſuchenden Geſtörten nur die Beſchwerde bei der Polizeiſtaat ſtammt, ſo iſt auch der polizeiſtaatliche

Verwaltung im geſeßlichen Inſtanzenzuge zu .? ) Grundlag : „ Dulde und liquidiece!“ noch der,,

3ft hier Ábhilfe nicht zu erlangen , ſo hat der eigentliche Rechtsgrund der öffentlichrechtlichen Ent

Geſtörte noch das Recht der Beſchwerde bei dem ichädigung.
Staatsoberhaupte 14) und bei den Rammern.15) Vor allem iſt heute noch die Zuſtändigkeit

Damit erſchöpfen ſich aber die Mittel , vom Staate der Gerichte für die Entſcheidung über die öffent

Abhilfe gegenden ſchädigenden obrigkeitlichen Staats- lichrechtliche Entſchädigung ein Ueberbleibſel aus

att zu erlangen. dem alten Polizeiſtaatsrecht. Nach der Fiskuslehre

Da die Selbſthilfe und der Abhilfeanſpruch des Polizeiſtaats waren alle Anſprüche, die gegen

ſo nur einen ſehr fraglichen Rechtſchuß gegen den den Fiskus zu erheben waren , zivilrechtlicher Natur,

ſchädigenden Staatsaft bieten, tritt die Frage der mochten ſie auch ihren Urſprung im öffentlichen

Schadenserſaßpflicht des Staates in den Rechte haben . Dazu kam noch, daß die Klage

Vordergrund , die als „ öffentlichrechtliche Entſchädi- über Verlegung von Privatrechten die einzige weſent

gung “ in dem neueren ſtaatsrechtlichen Schrifttum liche Eigenſchaft war, wodurch eine Sache ihrem

eine eingehende Behandlung erfahren hat16) und Gegenſtand nach zu einer Juſtizſache ſich eignete.13)

nur auf Grundlage der Staatsverfaſſungsgeſchichte Die polizeiſtaatliche Fiskuslehre mit ihrer ſtarren

wird richtig gewürdigt werden können . Zweiteilung des Staates iſt nun ſchon längſt auf

Vor Beginn des Abſolutismus in Deutſchland gegeben und die öffentlichrechtliche Natur des frag

ſtand dem Landesherrn die Landeshoheit als In: lichen Schadenserſaßanſpruches feſtgeſtellt,gleichwohl

begriff aller Hoheitsrechte zu, die aber in den hat ſich hier die öffentlichrechtliche Auffaſſung wie

wohlerworbenen Rechtendes Einzelnen ihre Schranken bei ſo vielen anderen Rechtsverhältniſſen noch nicht

durchzuſeßen vermocht. In ſtändiger Rechtſprechung

12) Vgl. insbeſondere KompKonflEntſch. vom
iſt bisher in Bayern an der Zuſtändigkeit der

30. März 1909 GVBI. II S. 22 und die dort ange- ordentlichen Gerichte zur Entſcheidungüber die öffent

führten zahlreichen früheren Entſcheidungen . lichrechtliche Entſchädigung feſtgehalten worden. 19)

18) An dieſer Zuſtändigkeit der Verwaltungsbe

hördenwird durch § 4 EG. ZPO. nichts geändert, da die

Zuſtändigkeit nicht aus Gründen, welche in der Perſon 17) Vgl. Soepil , Grundfäße des gemeinen deutſchen

des Fistus als Partei liegen , den Gerichten entzogen Staatsrechts, Reipzig und Heidelberg 1863 , 2. Leil

iſt, ſondern aus Gründen des öffentlichen Rechts. Vgl. S. 505 ; Pfeiffer, Praktiſche Ausführungen aus

KompKonflEntfch . dom 4. Juni 1892 GVBI. Beil . III allen Theilen der Rechtswiſſenſchaft, Hannover 1825

a. E. BD. I S. 213 ff .; Knab , Zeitweiſe Unzuläſſigkeit des

14) Vgl. VO. vom 3. Auguſt 1879 den Staatsrat Rechtswegs, München 1905 S.27.

betr. § 7 Ziff. 6 und dazu Seydel, Bayer. Staats- 18) Vgl . Aluber, Deffentliches Recht des Deutſchen

recht 2. Aufl. BD . I S. 499 Anm. 12 . Bundes, Frankfurt 1822 Bd . II S. 607 ; Roth , l. c.

15) Bgl. Verfurt. Titl. VII § 21 und Gef. über S. 223 Anm. 24 und in a b a. a . D.

die Miniſterverantwortlichkeit vom 4. Juni 1848 (OBI. 1") Vgl . Erk . vom 25. Juni 1866 BIFRA. Bd. 11

S. 69) .
S. 329 ; Erf, vom 30. Nov. 1882, GVBI. 1883 Beil. II

Bgl. dazu die umfangreichen Biteraturangaben und Samml . der Entſch. d . Bayer. Gerichtsh. f . Komp.

bei Fleiner , Inſtitutionen S.273 Anm . 1 . KonflErl. 07 Bd. I S. 58.
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Auch in fachlicher Hinſicht hat das Bayeriſche Härte kann in dieſem Standpunkt nicht erblidt

Oberſte Landesgericht den polizeiſtaatlichen Grund werden, da ein derartiges Gefeß alle in der gleichen.

ſaß Dulde und liquidiece! " übernommen und Bage Befindlichen trifft und da die Billigkeits,

im allgemeinen als leitenden Grundſaß aufge- gründe für die Gewährung einer Entſchädigung
ſtellt, daß der Staat, wenn er aus Gründen nach der Schußbedürftigkeit des Rechtsguts und

des öffentlichen Wohls in Privatrechte eingreift, nach den Verhältniſſen der Beteiligten vom Ge

Erſaß zu leiſten verpflichtet iſt“ .20) Daraus,Daraus, leggeber im voraus erwogen werden.

daß der Grundſaß nur im allgemeinen “ gilt, Aehnlich liegt die Sache beim obrigkeitlichen

ergibt ſich ſchon , daß dem Privaten nicht für jede Verwaltungsakt, wenn auch hier die ſchädigenden

Schädigung, die er durch einen rechtmäßigen Staats- Verwaltung8maßregeln meiſtens gegen die Rechte

att erleidet, ein Schadenserſazanſpruch zuſteht, Einzelner fich richten und ſomit den Anſchein

ſondern daß die öffentlichrechtliche Schadenserſatz: einer beſonders ungleichen Belaſtung erweden

pflicht des Staates nur auf gewiſſe beſondere Fälle können . Soweit nicht ein Gefeß bei derartigen

beſchränkt iſt. Im einzelnen ergibt fich dabei Eingriffen durch einen obrigkeitlichen Verwaltungs

folgendes Bild :
akt ausdrüdlich eineEntſchädigung derſagt, ge

Soweit der unmittelbare Befehl eines Gefeßeß währt der bayeriſche Staat nach der Rechtſprechung

oder einer Rechtsverordnung in Betracht tommt, des Oberſten Landesgerichts nur dann Schadens:

leiſtet der bayeriſche Staat wegen des Eingriffs erfaß, wenn es fich um die Beeinträchtigung

in den ſonſt geſchüßten Privatrechtskreis Schadens- oderAufhebung von Rechten handelt, die der Ge

erſatz nur da, wo das Geſetz oder die Rechtsver- ſtörte aus läftigem Titel erworben hat. Auss

ordnung einen Schadenserſaß ausdrücklich zuſpricht. geſchloſſen iſt aber auch hier die Entſchädigung

Schon in der Erklärung vom 6. Januar 1809
ſchlechthin , wenn der Verwaltungsakt ſich inner

wurde der Grundſaß ausgeſprochen , „ daß bei allen halb der geſeßlich beſtimmten Grenzen der Aus

Rechten der Privaten, welche infolge der Konſti- úbung der Regierungsrechte bewegte.a ) Demnach

tution des Reiches und der damit verbundenen müßte auf dem weiten Gebiete, wo troß Fehlens

Edikte ohne ausdrückliche Feftfeßung eines Erfaßt einer geſeßlichen Ermächtigung der Verwaltungs

anſpruchs aufgehoben worden find, die Forderung behörde aus den eingangs erwähnten Gründen

einer Entſchädigung weder vom Staate noch von
doch ein rechtmäßiger Verwaltungsakt vorliegt,

anderen Intereſſenten ſtatthabe." 21) In Durch bei Eingriffen in wohlerworbene Privatrechte immer.

führung dieſes Grundſaßes wurden z . B. im Jahre eine Entſchädigungspflicht des Staates Plaß greifen.

1848 die ſog. feudalen Rechte, wie die patrimo: Dieſer Standpunkt würde aber mit derEntwidlung,

niale Gerichtsbarkeit und Polizei, das Jagdrecht welche die Frage der öffentlichrechtlichen Entſchädi

und Weiderecht auf fremdem Grund und Boden gung bei Eingriffen durch den unmittelbaren Befehl

uſw. ohne jede Entſchädigung aufgehoben. Das eines Gefeßes genoinmen hat, nicht in Einklang

bei war urſprünglich für die Zuſprechung einer ſtehen. Daß aber die Frage des öffentlichrecht

Entſchädigung im Gefeß vor allem die Schußbe- lichen Schadenerſages beirechtmäßigen Verwaltungs

dürftigkeit des entzogenen oder beſchränkten Rechts- atten danach zu entſcheiden iſt, wie der Geſeßgeber

guts maßgebend. Wo das Recht ſelbſt oder die bei Eingriffen durch unmittelbaren Gefeßesbefehl

Art ſeiner Ausübung mißbilligt wurde , wurde eine
die Sache entſcheidet, darauf hat bereits Piloty

Entſchädigung verſagt.99) In neueſter Zeit, be mit Recht hingewieſen.94) Es wird daher für
ſonders bei einer Reihe von Kriegsgeſeßen und

die Gewährung eines Schadenserſaßes beim recht

Kriegsverordnungen, iſt der Geſeßgeber aber viel mäßigen – im Gegenſaß zum geſeßlichen

weiter gegangen , hat in erſter Linie für die Ge
Verwaltungsakt zu prüfenſein, ob die Verwaltungs

währung einer Entſchädigung wieder den Grund der maßregel das Recht oder die Art ſeiner Ausübung

Billigte it betontund Rechte ohne Entſchädigung in dem betreffenden Falle mißbilligt. Iſt dies
Eft

beſchränkt oder aufgehoben , auch wenn die Be der Fall, ſo ſteht wie beim Geſeß ein Schadens

ſchränkung und Aufhebung nicht aus einer Miß: erfaş nicht zu.*5) liegt eine derartige Mißbilligung=

billigung dieſes Rechts erfolgte. Eine beſondere durch den Verwaltungsaft nicht vor, ſo wird die

-

20) Vgl . Entſch. d . Oberſten Landesgerichts Samml.

Bd . I S. 1 , IV S. 432, X S. 172, XV Š. 87, XVII

S. 139 und NeueFolge BD. VI S. 635, XV S. 471.

Den allgemeinen Schadenserſatanſpruch lehnen für das

bayeriſche Recht ab Stengel in Hirths Annalen 1901,

Piloty in Seydel-Piloty, Bayer. Staatsrecht S.871

Änm . 5 und Robler in den BiAdmør. Jahrg. 1917

S. 10 Anm. 10. Das Meichsgericht hält für das ges

meinrechtliche Rechtsgebiet andem Grundſaß der Ents

ſchädigungspflicht feſt. Vgl. u. a . JW. 1909 S. 743

u . 1916 S. 1592 .

" 1) Vgl. Seydels Piloty , l. c. S. 871 Anm . 5.

" ) Vgl. Noth a. a D. S. 224 Anm . 26.

23) Vgl. Roth a . a. D. und die dort angeführte

Hechtſprechung. Der Schadenserſaßanſpruch entfält

daher 3. B., wenn die Verwaltungsbehörde auf Grund

des Art. 174 WG. oder Art. 94 Fiſcho . Anlagen bes

ſeitigen läßt. Vgl. auch Art. 21 PSIGB..

21) Vgl. Seydel- Piloty a. a . D.

25) 3. B. Ein Fabrikbeſiker wird in dem freien

Gebrauch ſeines Eigentums dadurch beſchränft, daß

der Weitergebrauch ſeiner dem Botomotivpfiff ähnlichen

Dampfpfeife verboten wird, oder eine Privatpoſtanſtalt

muß den Únſtrich ihrer Brieftäſten ändern, damit eine

Verwechſelung mit den Brieftäſten der ſtaatlichen Poſts

anſtalt ausgeſchloffen iſt.
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Frage der Billigkeit noch zu prüfen ſein , ob die Bayeriſche Kriegs-San. -O. vom 28. September

nach den Verhältniſſen der Beteiligten und nach 1907 und die Bayeriſche Friedens-San.-D. vom

dem Umfang des Eingriffs eine Entſchädigung 10. Februar 1893 inhaltlich und ſo ziemlich auch

angebracht iſt.26) Dem millionenreichen Bergwerts: außerlich übereinſtimmend nachgebildet ; fie find

befißer, der in ſeinem durch eine Flußregelung jedoch verfaſſungsrechtlich ſelbſtändige Geſeke, wah

beſchädigten Bergwerk mit einem Koſtenaufwand rend in Sachſen und Württemberg die beiden
von einigen Tauſend Mark Abdichtungen vornehmen preußiſchen Geſeke, wenn auch ſelbſtändig, d. h .

muß, wird z . B. der Schadenserſaß zu verſagen durch einzelſtaatliche Verordnung, ) und in den

ſein , während er einem armen Arbeiter der durch übrigen Bundesſtaaten auf Grund der von dieſen

den Waſſerzufluß infolge eines Straßenneubaus mit Preußen abgeſchloſſenen Militarkonventionen

an ſeinem einzigen Nederlein Schaden erleidet, durch die preußiſche Militärgeſeßgebungsgewalt un

zuzuſprechen ſein wird. Dieſer Grundſaß iſt dem mittelbar eingeführt wurden . Nach Ziff. 459

modernen Recht keineswegs fremd, wie z. B. Abſ. 1 PrKSD . ) haben alle zum Feldheer ge:

8 829 BGB. und Art. 19 Āb . 3 d . bayer. WG .??) hörigen Militärperſonen, ſowie alle Perſonen, die

zeigt. Er entſpricht auch vollkommen der Ent- ſich beim Feldheer in irgendeinem Dienſt- oder

ſtehungsgeſchichte des öffentlichrechtlichen Schadens: Vertragsverhältnis befinden, Anſpruch auf freie

erſaßanſpruchs. årztliche Behandlung , Lazarettverpflegung, Ge

Mit Recht ſagt Stengel, 28) daß der Staat währung von Verband- und Arzneimitteln und

keine Erwerbsgeſellſchaft iſt, bei der jeder Teil- von ſonſtigen Heilverfahren. Für das

nehmer für ſeine Einlage möglichſt viel heraus- Beſaßungsheer gelten hinſichtlich dieſes Anſpruches

ſchlagen will. Auf der anderen Seite beſteht aber nach Ziff. 459 Abſ . 2 ASO. die Beſtimmungen

der Grundgedanke des vernunftgemäßen Staates, der FSO. , welche ergänzend zu denen der

wie Zoepfla9) zutreffend betont, in der Ausglei- ASO. hinzutreten und überhaupt ausſchließlich

chung, nicht in der Aufopferung der Rechte des anzuwenden ſind, ſobald ſich der Betreffende nicht

Einzelnen und der Geſamtheit . Das Recht muß mehr im Feldheer befindet. § 64 Nr. 1 mit

ſich auch hier als ars aequi et boni bewähren . Beil. 12 PrFSO.4) begründet allgemein den An

ſpruch auf das Heilverfahren, welcher in 8 120

PrFSD.5) hinſichtlich der Gewährung von fünft

lichen Gliedern wie von anderen künſtlichen Rörpers

Striegsbeſchädigte und künſtliche Gliedmaßen . erſaßteilen beſonders geregelt iſt. § 120 Ziff. 1

PrFSD. beſtimmt: , Die Beſchaffung und Ver
Bon Rechtsanwalt Dr. Bacharach in München .

„

abreichung von chirurgiſchen Apparaten, künſtlichen

Bei dem großen Heer von Kriegsbeſchädigten Gliedern , Gebiſſen , Augen uſw. an Mannſchaften

iſt es von Belang , die Rechtsbeziehungen der des aktiven Dienſtgrades (hiezu tritt ergänzend

Verleşten und Verſtümmelten zu den fünſtlichen Ziff. 459 Úb . 1. ASO. , wonach der Anſpruch

Gliedmaßen und zu den Körperecſaßteilen über: allen Militārperſonen gewährleiſtet wird) erfolgt

haupt näher zu betrachten .
vor ihrer etwaigen Dienſtentlaſſung, und zwar

Vor allem iſt zu beachten, daß die Rriegs: nach Genehmigung des Sanitätsamts “; & 120

beſchädigten gegen die Heeredverwaltung einen ge
Ziff. 3 FSD. fichert den Beſchädigten und Ver

ſeßlichen Anſpruch auf Beſchaffung und Unterſtümmelten dieInſtandſegung oder den Erſaß der

haltung fünſtlicher Glieder, die zur Bewegungund durch den gewöhnlichen Gebrauch unbrauchbar ge

zum Ausgleich fehlender Rörperteile dienen , beſiken. wordenen künſtlichen Glieder und Körpererſagteile zu.

DieſerAnſpruch gründet ſich auf die Beſtimmungen In zivilrechtlicher und zwar in materieller

der Ariegsſanitätsordnung der einzelnen Ron: Hinſicht ſtoßen wir auf die ſehr beſtrittene Frage :

tingente in Verbindung mit den Vorſchriften der Unter welchen Rechtsbegriff ſind die fünſt

Friedensſanitätsordnung derſelben . Maßgebend lichen Glieder zu bringen ?

hiefür iſt die Preußiſche Kriegs-Sanitäts-Ordnung Beſtandteile im eigentlichen Sinne des bürger

vom 27. Januar 1907 und die Preußiſche Friedeng lichen Rechts find ſie nicht. Denn der Körper

Sanitäts-Ordnung vom 16. Mai 1891; dieſen des lebenden Menſchen iſt keine Sache,“) und nur

zwei Geſeßen ſind auf Grund der Reichsverfaſſung 1) Sachen im Sinn des bürgerlichen Geſekbuches

haben Beſtandteile. Es könnte ſich alſo nur um

36) Dazu kommt noch die öffentlichrechtliche Scha

densausgleichung. Bgl. dazu Fleiner in der Feſts 4) Art. 63 Reichsverf. ; Militärkonvention zwiſchen

gabefür Heusler 1904 S. 110 ff. Preußen u. Sachſen v . 7. Februar 1867, Art. 2, ſowie

»7) Vgl. Brenner Anm. 23 zu Art. 19. zwiſchen Preußen u. Württemberg v . 21./25 . November

28) Vgl. Stengel, a . a . D. S. 592. 1870, Art. 10.

30) goepfi, Grundſäße des gemeinen Deutſchen 3) Ebenſo Ziff. 459 Abſ. 1 BayKSO.

Staatsrechts II S. 508 Anm. 11 . - Ebenſo g 64 Nr. 1 mit Beil. 12 BayFSO.

1) Schlußbeſtimmung zum SI. Abſchnitt der Reichs- 5) Ebenſo Š 120 BayFSO.

verf.; Bündnisvertrag v . 23. November 1870, Abſchn. III, °) Staudinger ,BOB.,Vorbem . II vor $ 90, ferner

8 5 Ziff. III.
$ 90, II 2 a.

99
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eine entſprechende Anwendung derRechtsfäßeüber 3PD. entgegen ; da dieſe Vorſchrift fich aber

die weſentlichen Beſtandteile und die Verbindung nur auf Pfändungen wegen Geld forderungen ,

handeln. Dazu aber beſteht einerſeits tein Be nicht aber auf die Zwangsvolſtredung bei Ver

dürfnis, welches allein die entſprechende Anwendung pflichtung zur Herausgabe von Sachen (3PO.

rechtfertigen würde ; anderſeits aber würde ſelbft dritter Åbſchnitt der Zwangsvollſtr.) erſtredt, ſo

eine entſprechende Anwendung jener Vorſchriften der kann der Eigentumsvorbehalt eines Dritten auch

Rechtsnatur der „weſentlichen Beſtandteile“ nicht im Weg der Zwangsvollſtreckung durchgeſeßt werden.

gerecht werden ; denn künſtliche Glieder – ſei es ,ſei es, Gemäß § 1 Abſ . 1 KO. fallen die künſtlichen Glied

daß ſie dem menſchlichen Körper feſt eingefügt ſind, maßen und Körpererſatzteile auch nicht in die

wie künſtliche Rippen, Kieferftüde u. a., oder ſei Konfursmaffe. Eine Pfändung des dem Kriegs

es, daß fie nur in loſer Verbindung mit dem beſchädigten gegen die Heeresverwaltung zuſtehenden

menſchlichen Körper ſtehen und jederzeit, je nach Anſpruches auf Beſchaffung des künſtlichen Körper

Bedürfnis, abzunehmen ſind, wie künſtliche Beine, erfaßteiles muß in entſprechender Anwendung des
Arme, Bände uſw. – können ſtets vom menſch- $ 850 Nr. 4 3PO. als unzuläſſig angeſehen

lichen Körper getrennt werden , ohne daß ſie zer- erden ; dieſer Anſpruch kann daher gemäß § 1

ſtört oder in ihrem Weſen verändert werden , und Abſ. 4 ÁO. auch vom Ronkurs nicht betroffen werden.

damit entfällt das Merkmal des „ weſentlichen

Beftandteils ". Von einer Ausdehnung der Rechts

ſåße über den Eigentumderwerb muß ebenfalls

abgeſehen werden ; denn wie bereits nach römiſcher

und gemeinrechtlicher ), ſo hat auch nach heutiger Kleine Mitteilungen.
Rechtsauffaſſung der Menſch an ſeinem Körper
nicht Eigentum im Rechtsſinn. Aber auch einer Die eide8ftattlidhe Beteuerung der Mennoniten im

Anerkennung der Fortdauer des alten Eigentums bürgerlichen Recht8ftreite. $$ 392, 481 and 484 SPD.

ſtehen gewichtige Bedenken gegenüber. Mit Rück= | Nach $ 392 ZPD.erfolgt die Beeidigung eines Zeugen

ficht auf alle erwähnten Geſichtspunkte kommen
nach deſſen Vernehmung. Die Eide norm geht dahin,

wir zufolgendemErgebnis : Soweit es fich helt und nichtsverstwiegenhabe. Der Eid wird
daß der beſtem Wahrs

um Ergänzungen handelt, die der Körper völlig nach3 481 BPD. in der Weiſe geleiſtet , daß der
und dauernd in fich aufnimmt – künſtliche Rippen ,künſtliche Rippen, Rigter die Eidesnorm mit der Eingangsformel:„Sie

Sehnen, Kieferſtücke u. dgl. kann und muß ichwören bei GottdemAllmächtigenundAlwiſſenden“

man, wohl ohne Widerſpruch mit den tatſächlichen vorſpricht und der Schmurpflichtige hierauf die Eides

Verhältniſſen ,annehmen , daß ſie geradezu Körper i formel ſpricht: „ Ich ſchwöre es, ſo wahr mir Gott

teile' geworden ſind und damit aufgehört haben , helfe !"
Sachen, alſo Rechtsobjekte, zu ſein , daß alſo alle Semäß § 484 SPD. wird der Eidesleiſtung gleich

Rechtstitel erlöſchen, die eine Trennung wieder zur
geachtet, wenn ein Mitglied einer Religionsgeſellſchaft,

Folge haben könnten.9) Andere künſtliche Ergänzungen
welcher das Geſep den Gebrauch gewiſſer Beteuerungs

dagegen, deren Verbindung mit dem Körper feine
formeln an Stelle des Eides geſtattet, eine Erklärung

unter der Beteuerungsformel dieſer Religionsgeſell

feſte und dauernde iſt, ſondern je nach Bedarf, ichaft abgibt. Durch dieſe Vorſchrift ſollen die Mit

beſonders nachts, gelöſt zu werden pflegt, find als glieder von Religionsgeſellſchaften , deren Grundfäße

Sachen im Sinn des bürgerlichen Rechts anzuſehen die Anrufung Gottes zum Zeugen der Wahrheit vers

und als ſolche auch möglicher Gegenſtand von bieten, vor den Folgen der Eidesweigerung geſchüßt

dinglich und obligatoriſch wirkenden Rechtsgeſchäften , werden. Reichsrechtliche Vorſchriften dieſes Inhalts

wie Verkauf, Verpfändung uſw. durch den Ariegs: ſind bis jeßt nicht ergangen ; die Zivilprozeßordnung

beſchädigten, oder umgekehrt z . B. Bieferung der
beſtimmt insbeſondere nicht, welchen Religionsgeſells

künſtlichen Gliedmaßen durch einen Geſchäftsmann fchaften der Gebrauch von Beteuerungsformeln an

unter Eigentumsvorbehalt bis zur Bezahlung des
Stelle des Eides geſtattet iſt. Zurzeit iſt in dieſer

Beziehung nur Landesrecht maßgebend. Für Bayern

Werklohnes oder des Kaufpreiſes . kommen in Betracht: Art. 15 AG. ZPO. in der

Störenden Eingriffen Dritter in den Beſitz der Faſſung der Bekanntmachung vom 26. Juni 1899 und

künftlichen Gliedmaßen ſteht auch bei abnehmbaren die gemäß § 12 EG. ZPO. als Geſeß zu erachtende

Gliedern das Pfändungsverbot des § 811 Nr. 12 Verordnung vom 20. Ottober 1811, die feierlichen ges

richtlichen Ausſagen der Mennoniten betreffend, Reg.s

") 1. 13 D adl. Aq . 9, 2 : dominus membrorum 31. S. 1601. Vgl. biezu RGSt. 36 , 203.

suorum nemo videtur. In Art. 15 AG.SPD. iſt beſtimmt: „ Mitgliedern

8) So auch Pland, BGB. vor $ 90, Bd. I, 172 ; bon Religionsgeſellſchaften , deren Bekenntnis die Eided

Dernburg, Bürgerl. Necht Bd . III , § 1 Ziff. 5 ; Bier leiſtung unterſagt, iſt an Stelle des Eides die dem

mann , Bürgerl. Recht Bd. I § 104 Ziff. 4 ; Tobias, Bekenntnis entſprechende Beteuerung geſtattet." In

Eigentumserwerb durch Berbindung, ArchzivPraz.
Bd. 94, 384 f.; a . M. Gareis, Das Recht am menſch

dieſer Beziehung tommen in Bayern hauptſächlich und

lichen Körper, 1900, S. 63 ; Gierce, Deutſches Privat- zweifellos die Mennoniten oder Wiedertäufer in Bes

recht Bd . II § 102 A. 66 ; Windſcheid -Kipp, Pand.-R. I tracht; Bayern hat auch nur die Verhältniſſe der

8147 A. 6, welche die künſtlichen Gliedmaßen ſtets als Mennoniten durch die erwähnte Verordnung auss

Sachen bezeichnen. drüdlich geregelt.
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Die Beſtimmung in Nr. 1 D. vom 20. Oktober Der Voreid iſt durch das jebige Recht im bürgers

1811 iſt als veraltet und aufgehoben zu erachten, wie lichen Rechtsſtreite grundſäßlich und ausnahmslosbes

aud das Reichsgericht in der oben angeführten Ents ſeitigt. Bgl. auch Stonießli-Selpce, SPD . § 484

ſcheidung angenommen hat. Im einzelnen Falle find Anm. 3 ; demnach haben auch die Mennoniten ihre

daher weitere Erhebungen als darüber, ob die be- Beugenausſage durch die Beteuerung nur nachträglich

treffende Perſon Mennonit iſt, nicht mehr erforderlich. zu beträftigen. Deshalb , weil die vorgeſchriebene

Nichts ſteht auch im Wege, daß der Richter die mennonitiſche Beteuerungsformel verſprechender Art

Ueberzeugung von den Vorausſeßungen des § 484 ſei und die 88 392 und 481 SPD. nur die wirkliche

SPO. ( chon aus der bloßen Verſicherung eines glaubs Beeidigung zum Gegenſtande haben , kann an der Vor

würdigen Beugen, daß er Mennonit ſei, gewinnt. Von beteuerung bei den Mennoniten im bürgerlichen Rechtes

der Verordnungvom 20. Oktober 1811 ſind nochfolgende ſtreite nicht feſtgehalten werden . Durch vorherige

Beſtimmungen als geltend zu erachten : Der Mennonit Verpflichtung würde der Beuge auch ungünſtiger ge

iſt vom Richter im allgemeinen an die Verbindlich ſtellt werden ; der Nacheið liegt auch im Intereſſe des

teiten , welche er bei dem Eintritt in ſeinen Glauben Beugen – dgl. Drudi. des RT. 1907/09 Nr. 1322

und in den Taufbund übernommen habe, ſowie an S. 8037. Ebenſo muß eine Trennung der eidesſtatt

feine Bürgerpflicht, die reine unverfälſchte Wahrheitlichen Beteuerung, wie ſie durch die Novelle vou 1909

auszuſagen , zu erinnern und überdies zu belehren , in § 481 Abſ. 1 für den gewöhnlichen Beugeneid ein

daß das Ja und das Nein hier dem wirklichen Eide geführt wurde, ſo daß einen Teil der Richter und

völlig gleich gelte und daß eine falſche Beteuerung einen Teil der Zeuge zu ſprechen hätte, bei den

die dem Meineide gebrobten geſeblichen Strafen nach Mennoniten als ausgeſchloſſen gelten und zwar deshalb,

ſich ziehe : die Vorſchrift über dieſe Erinnerung und weil eine diesbezügliche Regelung wie in $ 481 nicht

Belehrung hatals unter § 480 BPO. und 8 59 StPO. erfolgt iſt und daher in nicht angängiger Weiſe dem

fallend ihre Gültigkeit nicht verloren. Nach dieſerNach dieſer Richter überlaſſen wäre, welche Worte der Beteuerung

borläufigen Ermahnung iſt dem Mennoniten der Hands er ſelbſt ſprechen und welche er ſodann dem Zeugen

dlag abzunehmen , begleitet von der nadzuſprechenden in den Mund legen will. Der Verſuch einer Stabung

Beteuerungsformel: „Jo verſpreche mit gegens zeigt, daß die mennonitiſche Beteuerungsformel mit

wärtigem Handſchlag, wiebeimeinem Taufs Handſchlag nach dem Vorbilde des § 481 überhaupt

bunde , die reine Wahrheit zu ſagen ! " ſich nicht wohl zerlegen läßt; insbeſondere iſt nicht

Die durch die Novelle zur BPO. dom 1. Juni klar, was der Mennonit an Stelle der feierlichen

1909 vorgeſchriebene nachträgliche Verpflichtung des Eidesformel „ Ich ſchwöre es , ſo wahr mir Gott helfe ! “

Beugen kann bei den Mennoniten nunmehr nur darin fprechen fou, um der Anforderung des § 481 gerecht

beſtehen, daß nach der Vernehmung der Richter den zu werden. Die Löſung des Zuſammenhanges kann

Zeugen unter Handſchlag die ganze Beteuerungsformel auch Sinn und Wirkung beeinträchtigen. Bei den

in folgender Weiſe nachſprechen läßt : „ Ich ver : Philipponen, welche als dem Eide entſprechende Bes

ſprede mit gegenwärtigem Handſchlag, teuerungsformel die Worte „Jey! Jey !" ſprechen,

wie bei meinem Taufbunde , die reine Wahrs wäre ein Verfahren nach § 481 Abſ. 1 ſchlechthin aus

heit geſagt zu haben !“ Dieſe Faſſung entſpricht geſchloſſen. Die von Neumiller, BPD., in den Bes

den vorgeſchriebenen Worten dieſer Formalhandlung, merkungen zu § 484 vertretene Anſchauung, daß die

an denen vom Richter eine Aenderung nicht vor- Stabung des § 481 auch auf § 484 anwendbar ſei,

genommen werden darf, iſt keineswegs widerſinnig iſt daher nicht bedenkenfrei. Endlich wird der Richter

und läßt ſich auch ſprachlich rechtfertigen. Der Aus- der Geſekesänderung auch dadurch Rechnung tragen

drud „ich verſpreche“ deckt ſich nicht mit promitto. müſſen , daß er im Falle des § 484 nunmehr die Art

Nach Grimm , Deutſches Wörterbuch, S. 1450 f. iſt die und Weiſe der Verpflichtung protokollariſch genau feſt

Grundbedeutung des Wortes „ verſprechen “ ein ver- legt ; im bürgerlichen Rechtsſtreite iſt jeßt eine bloße

ſtärktes Sprechen ohne weitere Färbung; das Wort Feſtſtellung als Mennonit geſeblich verpflichtet“ als

„ derſprechen “ bedeutet nach Grimm auch : eine münds ungenügend und unzuläffig zu erachten, weil daraus

liche Verſicherung geben , jurare , adjurare und bezieht nicht erſichtlich iſt, wie die Verpflichtung vor ſich ge

ſich auf jede Art von Verbindlichkeit. Infolgedeſſen gangen iſt .

fann und muß an dem vorgeſchriebenen Ausdrucke Wegen des formelhaften Weſens dieſer Hand

„ ich verſpreche“ auch bei der nachträglichen Beteuerung lungen wäre eine Regelung dieſes reichs- und landesa

feſtgehalten werden. Die Eidesleiſtung und die ihr rechtlich anerkannten Sonderrechtes , insbeſondere auch

gleidſtehende Beteuerung vollziehen ſid durch das wegen 8 155 Nr. 1 RStGB. , wünſchenswert. Vor allem

Spreden beſtimmter Worte ; demnach iſt jedes vors wäre die Feſtſtellung der in dieſer Beziehung ſonders

geſchriebene Wort weſentlich. Bei irgendwelcher Ab- | berechtigten Religionsgeſellſchaften geboten . Hinſichtlich

weichung von dem vorgeſchriebenen Wortlaut läge der Frage, welche Religionsgeſellſchaften in Bayernunter

überhaupt keine gültige Beteuerung vor ; eine unwahre Art. 15 AG.SPO. fallen, beſtehen erhebliche Zweifel,

Beugenausſage tönnte ſolchenfalls nur den Verſuch ſo daß ſchon innerhalb desſelben Bundesſtaates eine

eines Verbrechen nach $ 155 Nr. 1 RSGB. begründen verſchiedenartige§ verſchiedenartige Behandlung eintreten kann vgl.

vgl. RGŠt. 24, 91. Nach dem Sprachgebrauche Schierlinger, Sammlung der landesrechtlichen Zivil

liegt allerdings in dem Worte verſprechen" in der prozeßnormen in Bayern II, 1902 S. 215 ; Böhm, AG .

Regel eine Zuſage für Münftiges, ſo daß bei nach- 3. ZPO. Art. 22 Anm. 2 ; Wagner, AG. 3. StPO.

träglicher Beteuerung dieſer Ausdrud wenig paſſend Urt. 71 Anm. 1 ; Neumiller, SPD. Bem. zu § 484 .

erſcheinen mag ; dieſe Rüdſicht gibt jedoch dem Richter Die landesrechtlichen Vorſchriften gelten nicht über

kein Recht, bei Abnahme der Beteuerung den vors den betreffenden Bundesſtaat hinaus ; daſ mit der

geſchriebenen und ſprachlich zuläſſigen Ausdruck „ich Eidesabnahme befaßte Gericht hat ſonach nur die

verſpreche“ durch andere Worte wie „ ich gelobe“ oder landesrechtlichen Beſtimmungen ſeines Staates zu be

„ ich verſichere “ zu erſeßen. achten . Der einem anderen Bundesſtaate angehörige

.
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allerdings auf Grunddermitabfichingegnerenkann Befriedigung ſtehtfür dieHypotheken am Grbbaurecer

Schmurpflichtige tann ſich nach der herrſchenden Ans Aber auch wer darüber hinaus noch eine Beeinträch

ſchauung nicht darauf berufen, daß er in ſeinem Heimats tigung desjenigen fordert, der betroffen ſein ſoll i . S.

ſtaate von derEidesleiſtung befreit ſei . Vgl. für den des 19 BÖ., wird wohl zu den gleichen Ergebnis

bürgerlichen Rechtsſtreit Gaupp -Stein , BPO. Bem. kommen. Da das Erbbaurecht ein grundſtückgleiches

zu § 484 und Stonießli- Gelpde, SPD. 8 484 Anm. 1 , Recht nur inſoweit iſt, als es als Belaſtung am Grund

für das Strafverfahren Löwe-Roſenberg, StPO. $ 64 ſtück zu Recht beſteht, wird ſeine Rechtslage durch die

Anm. 2. Burzeit gibt es Religionsgeſellſchaften deren des Grundſtüds mitbeſtimmt: hinter dem Erbbaurecht

Mitglieder in einigen, nicht aber in allen Bundesſtaaten als unmittelbaren Gegenſtand der Belaſtung und der

ſind . In

das Grundſtück ſelbſt als mittelbarer Gegenſtand der

gemeinen Faſſung des Art. 15 AG. BPD. zurzeit Belaſtung und als Grundlage des unmittelbaren Segens

ein beſonderer Hechtszuſtand angenommen werden, der ſtandes. Aus dieſem Grund iſt die Einwirkung der

ohne Beſchränkung auf beſtimmte oder anerkannte Aenderung des Inhalts des Erbbaurechts auf das be

Religionsgeſellſchaften auch die Angehörigen anderer laſtete Grundſtüd, beſonders in dem für das Hypotheten

Bundesſtaaten hinſichtlich der Befreiung von der Eidega recht wichtigſten Fall, im swangsverſteigerungsver

leiſtung berückſichtigt. Aus den dargelegten Gründen fahren , zu unterſuchen .

wäre angeſichts der für alle Reichsangehörigen be- Das Hinausſchieben des Erlöſchens des Erbbau

ſtehenden Pflicht, auf Verlangen vor jedem deutſchen rechts iſt eine ſtärkere Belaſtung des Grundſtücks.

Gerichte als Zeuge zu erſcheinen , eine einheitliche Dieſes wird deshalb im Zwangsverſteigerungsvers

reichsrechtliche Regelung dieſes Gegenſtandes das fahren einen Erſteher ſchwerer, insbeſondere nur um

Zweckmäßigſte. einen geringeren Verſteigerungserlös finden , als wenn

Štello . Direktor Solleder in Frankenthal . es bei dem früheren Erlöſchen des Erbbaurechts vers

blieben wäre. Iſt das Erbbaurecht nicht im Mindeſt=

gebot zu berüdſichtigen , ſo wird dadurch die Gefahr

vergrößert, daß es im Meiſtgebot keine oder nur teilweiſe

Dedung findet. Der auf das Erbbaurecht treffende Teil
gft die Zuſtimmung der Øypothetgläubiger am

des Bargebote dient aber nicht bloß zur Befriedigung
Grbbaurecht erforderlich zu deflen Berlängerung ? Für des Erbbauberechtigten, ſondern in erſter Linie zur

ein Erbbaurecht das erlöſchen ſoll, wenn ein näher Befriedigung ſeiner Hypothelgläubiger. Zwar tann

beſchriebenes Gebäude nicht binnen beſtimmter Friſt
der Hypothetgläubiger ſein Recht auf Befriedigung

auf dem belaſteten Grundſtück fertiggeſtellt wird, wird
aus dem Hypothetgegenſtand nur im Zwangsvoll

die Baufriſt verlängert. Iſt zur Eintragung dieſer
ſtredungsverfahren verwirklichen (BGB. 81147), außers

Beſtimmung die Suſtimmung der auf dem Blatt
halb desſelben hat er nicht das Recht, Bezahlung ſeiner

des Erbbaurechts eingetragenen Hypothekgläubiger Forderung vom Inhaber des Hypothetgegenſtandes
erforderlich ?

zu verlangen, ſondern nur dieſer hat das Recht, nicht
So zweifellos die Notwendigkeit der Zuſtimmung

auch die Verpflichtung, ihn zu bezahlen. Zwangs
der auf dem belaſteten Grundſtück im Gleichrang mit

vollſtreckungsgegenſtand iſt aber das Erbbaurecht im
oder im Rang nach dem Erbbaurecht eingetragenen

Swangsverſteigerungsverfahren über das Grundſtüd
Hypothekgläubiger iſt (GBO. § 19, BGB. $$ 879,

nicht, und eine Beſtimmung, die es ermöglichte, den

880), ebenſo zweifellos ſcheint die Entbehrlichkeit der Hypothetgläubiger als den Allein- oder Mitberech

Zuſtimmung der Hypothekgläubiger auf dem Blatt tigten an dem auf das Erbbaurecht treffenden Teil des

des Erbbaurechts , weil ihre Rechtslage nur verbeſſert Verſteigerungserlöſes an Stelle des Erbbauberechtigten

wird, wenn das Daſein des für ſie belaſteten Gegens
oder neben ihm bei der Auszahlung des Erlöſes zu

ſtands verlängert wird. Doch fragt es ſich , ob dieſe
berückſichtigen, wie es 88 1291, 1281, 1282 beim Pfanda

Betrachtung des Erbbaurechts von der einen Seite
gläubiger an einer Hypothel ermöglicht, fehlt. Hier

her, ſeiner Eigenſchaft als hypothelfähigen Gegenſtandes,
bandelt es ſich nicht, wie in dieſen Paragraphen , um

hier ausreicht.
ein Pfandrecht, ſondern um eine Hypothel an dem

Das Erbbaurecht iſt in erſter Reihe ein Recht das Grundſtück belaſtenden Recht. $ 1017 I reicht

an einem Grundſtück und nur folgeweiſe, in dem nicht aus, denn der Fall, welcher beim Grundſtück

Maß und in der Weiſe, wie es als Recht am Grunds vorkommen müßte, um auf die Beteiligung des Erb

ſtück beſteht, ein grundſtücksgleiches und darum auch bauberechtigten am Verſteigerungserlös des belaſteten

hypothekfähiges Recht ( BGB . 88 1012, 1017 I). Schon Grundſtüds entſprechend übertragen werden zu tönnen ,

daraus ergibt ſich in fachlicher Beziehung die Nots
wäre der, daß das Eigentuman einem mit Hypotheken

wendigkeit der Zuſtimmung der Hypothetgläubiger des belaſteten Grundſtück die Belaſtung eines anderen

mit dem Erbbaurecht belaſteten Grundſtücks gemäß Grundſtüds bildete und das iſt rechtlich undenkbar.

88 877 , 876 , wonach die Einflußloſigkeit der Aendes Gleichwohl iſt das Recht des Hypothekgläubigers, Bes

rungen des Rechtsinhalts auf das Recht des Dritten friedigung aus dem auf das Erbba urecht treffenden

deſſen Zuſtimmung nur bei Rechten entbehrlich macht, Teil des Verſteigerungserlöſes im 3wa ngsverſteiges

die dem jeweiligen Grundſtüdseigentümer zuſtehen . rungsverfahren des belaſteten Grundſtücks zu verlangen,

Ein ſolches Recht kann aber das Erbbaurecht nie ſein . nicht zu bezweifeln . Es ergibt ſich aus § 9 ZwVG.,

In berfahrensrechtlicher Beziehung würde dieſer wo ausdrücklich derjenige, der ein Recht an einem

Grund allein ſchon für die Notwendigkeit der Zu- das Grundſtück belaſtenden Recht hat, als Beteiligter

ſtimmung der Hypothelgläubiger ausreichen für den, anerkannt iſt, dem auch die Beſtimmung des Terming

der als den Betroffenen i . S. des § 19 GBD jeden zur Verteilung des Erlöſes zugeſtellt werden ($ 105 II

anſieht, deſſen Zuſtimmung wegen eigenen Intereſſes ZwVG.), die Aufforderung zur Einreichung der Berech

das bürgerliche Recht zur Verfügung erfordert (vgl. nung ſeiner Anſprüche zugehen muß und der Verteilungs

Güthe, GBD. & 19 Anm . 38 , vorleßter Abſ. a . E.). plan zur Einſicht bereit zu halten iſt (8 106 ZwVG .),
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und aus & 128 I S. 2 desi. Gej., wo zugunſten eines daß dieſer damit jede Bedeutung entzogen werde.

ſolchen Drittberechtigten die Eintragung eines Rechts Die Ausnahme bleibt immer noch von Bedeutung bei

an der Forderung gegen den Erſteher auf den Ver- ſolchen Rechten Drittberechtigter, für deren Ausübung

ſteigerungserlös geboten wird, die dem, für den das ihrem Inhalt nach das mit dem Eigentum am Grund

Grundſtück mit einem Recht belaſtet war, für ſeinen ſtüc verbundene Hecht ſelbſt oder der darauf ents

daraus herrührenden Anſpruch übertragen wurde. fallende Teil des für das dienende Grundſtück erzielten

Hätte der Hypothekgläubiger nicht ein Recht auf Zu- Erlöſes ein untauglicher Gegenſtand iſt, alſo wenn

teilung eines Betrags aus dem Verſteigerungserlös, das Recht des Drittberechtigten ein Portaufsrecht,

ſondern nur der Verſteigerungsſchuldner das Recht, ein Erbbaurecht, eine Dienſtbarkeit, eine nicht auf

ihn daraus bei der Verteilungdurch das Gericht be- Geldleiſtung gerichtete Reallaſt iſt. Die nicht auf eine

friedigen zu laſſen , ſo könnte für ihn kein Recht auf | Geldleiſtung gerichtete Berechtigung findet, ſoweit ſie

Befriedigung aus der Forderung auf den Verſtei: ſich auf das mit dem belaſteten Grundſtüc verbundene

gerungserlös, mindeſtens nicht ohne Zuſtimmung des Recht erſtredt (BGB . & 96 , bgl. 8 314 ), teinen für

Verſteigerungsſchuldners eingetragen werden. Dieſe ſie belaſtungsfähigen Gegenſtand mehr vor, wenn das

Art der Regelung iſt ſogar notwendig, wenn das grundſtücksverbundene Recht in ſeiner belaſtunge

Gefeß den Begriff der Hypothet als des dinglichen fähigen Geſtalt als Grundſtüdsbeſtandteil unterges

Rechts des Gläubigers, aus dem Hypothekgegenſtand, gangen und eine für Vorkaufs-, Erbbaurecht, Dienſt

fei es auch nur im Weg der Bwangsvollſtredung, ſeine barkeit, Sacreallaſt belaſtungsunfähige Form , die

Forderung bezahlt zu erhalten,folgerichtig durchführen einer nicht mehr Grundſtüdsbeſtandteilbildenden Geld

mill. Denn ohne bingliches Recht an der Forderung ſumme oder Geldforderung, angenommen hat. Dies

des Erbbauberechtigten auf den Verſteigerungserlös, tritt gerade ein, wenn das grundſtüdsverbundene Recht

das allein den unmittelbaren Zugriff auf den dem im Zeitpunkt des Zuſchlags noch beſtanden hat. Sein

Erbbauberechtigten zugeteilten Betrag des Erlöſes Fortbeſtehen bis zu dieſem Zeitpunkt rettet das Recht

geſtattet, tönnte der am Erbbaurecht Hypothetberedes des Drittberechtigten an dem grundſtüdsverbundenen

tigte auch nicht im Bwangsvollſtredungsweg ſeine Recht nicht vor dem Untergang und überträgt es auch

Befriedigung aus dem Hypothetgegenſtand finden, weil nicht auf den für das grundſtüdsverbundene Recht

dieſer, das grundſtüdsgleiche Recht, untergegangen und eintretenden Erſabgegenſtand. Durch die Aufhebung

nur noch in der Form eines Rechts an dem Erſaps | des grundſtüdsverbundenen Rechts wird darum ein

gegenſtand, nämlich am Verſteigerungserlös, wenn Vortaufsrecht, Erbbaurecht, eine Dienſtbarkeit, Sach

dieſer bezahlt, an der Forderung auf den Erlös, wenn reallaft des Drittberechtigten auch dann nicht betroffen ,

dieſer noch nicht bezahlt iſt, vorhanden iſt. Dieſer wenn man die Umwandlung des grundſtücksverbundenen

lepte Geſichtspunkt, die Notwendigkeit, dem Hypothets Rechts in einen Geldbetrag oder in eine Geldforderung

recht einen Segenfitand fürfeineKwangsbefriedigung mit intechnung mieste un beiBeritberechtigte en maine

.

zu ſichern, führt ſogar Schritt noch gegen den Inhaber grundſtüdsverbundenen

den Hypothetgläubiger am grundſtüdsgleichen Hecht zwar einen Ausgleichsanſpruch haben , wenn nicht nad

ſelbſtdann durch die Aenderung des Inhalte dieſes $ 812 I BGB., ſo etwa nach § 281BGB ., wobei die

Rechts als betroffen anzuſehen , wenn er nichtZahlung Leiſtung in dem Dulden der Ausübung des Rechts

aus dem Erlös für das Grundſtüd verlangen könnte . des Drittberechtigten beſteht, aber das iſt dann ein

Das gleiche gilt aber auch, wenn das Erbbaurecht ſchuldrechtlicher Anſpruch, während die Ausnahme in

nicht im Mindeſtgebot zu berückſichtigen iſt. Ein länger 8 876 nur nach dem Berührtwerden des dinglichen

dauerndes Erbbaurecht vermindert die Ausſicht auf Rechts fragt.

ein zum Zuſchlag hinreichendes Gebot mit der Folge, Das Erfordernis, zur Aenderung des Inhalte

daß ſchließlich, wenn die dem Erbbauberechtigtennachs des Erbbaurechts die Hypothetgläubiger am Erbs

gehenden Berechtigten keine Ausſicht auf Erfolg mehr baurecht zur Aenderung ſeines Inhalts zuzuziehen,

bei einem von ihnen betriebenen Zwangsverſteigerung & bedeutet allerdings eine Erſchwerung für den Erbs

verfahren haben, ein dem Erbbauberechtigten gleich bauberechtigten in dieſer Verfügung über ſein Recht.

ſtehender oder vorgehender Gläubiger die Zwangs- Sie bedeutet aber zugleich auch eine Verbeſſerung der

berſteigerung betreiben muß, bei welder dann das Ausnüßbarkeit ſeines Belehnungswerts inſofern , als

Erbbaurechtnichtmehr im Mindeſtgebot Dedung findet. ein Geldgeber durch die Gewißheit ſeiner Einflußnahme

Die Beurteilung des Betroffenſeins aus dem Ers auf Inhaltsänderungen, die die Sicherheit ſeiner Hypo

gebnis der Zwangsverſteigerung iſt teineWürdigung thet berühren können, ſich eher zurGewährung von
nad wirtſchaftlichen Geſichtspunkten an Stelle von rechts Darlehert auf Erbbaurechte entſchließen wird. Die

lichen. Denn dabei find teine wirtſchaftlichen Zufällig. Lebensfähigkeit des Erbbaurechts für den Hypothet

keiten, wie etwa dieVermögenslage der Bieter und dgl. verkehr wird alſo dadurch nur geſteigert.

in Frage, ſondern Umſtände, welche notwendig, wenn Oberamtsrichter Wilhelm Mayer in München .

auch nur mittelbar, aus der Aenderung des Rechts

inhalte folgen . Daß dieſe Umſtände aud wirtſchaft

licher Natur ſind, verbietet nicht ihre Beachtung,

ſondern forbert fie geradezu , ebenſo wie etwa bei der Zur Frage der Slagänderung. Die Ausführungen,

Frage, ob die Aenderung der Art und Weiſe der die RA. Dr. Freiesleben in 13. 1917, 105 ff. über

Zahlung einer Hypothet die Belaſtung verſchärft oder die Zuläſſigkeit der Klagänderung macht, geben mir

ob die Aufhebung einer Dienſtbarkeit eine am berr- Anlaß zu einer kurzen Erwiderung.

idenden Grundſtück beſtehende Dienſtbarkeit berührt. Gewiß, das Verbot der Klagänderung nach Ein

Gegen die Verwertung des Umſtande, daß im Zwangs- tritt der Rechtshängigkeit ( $ 264 3PD ) gehört zu

berſteigerungsverfahren der Erlös an die Stelle des den anerkanntermaßen veralteten Vorſchriften , die faſt

Grundſtüdetritt,fannniðbtdieAußnahme in $876 nur noch tote FormenohneGeiſtfino“,und die Art
S. 2 a. E. mit der Begründung angeführt werden, und Weiſe, in der es in der Praxis vielfach , wenn
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nicht meiſtens gehandhabt wird, kann oft nicht anders wie dieſes Vorbringen , dieſe Beweißführung ihm zu Be

als Unfug bezeichnet werden . Nur mit reſigniertem ginn des Rechtsſtreites leichter geworden wäre als

Lächeln können wir leſen, daß auf Grund der Novelle ießt. Maßgebend iſt nicht, wie ſich die Verteidigung

von 1898, dieneben die Einwilligung des Beklagten des Beklagten geſtaltet hätte, wenn die Klage von

die nichterhebliche Erſchwerung ſeiner Verteidigung vornherein auch das neue Vorbringen enthalten hätte,

als Ausnahmefall für das Verbot der Klagänderung ſondern allein die Frage, inwieweit die Verteidigungs

gefeßt hat, der Einwand der Klagänderung für das ſtellung des Beklagten dadurch berührt wird, daß die

Verfahren erſter Inſtanz kaum mehr praktiſche Be- Klage ſtatt auf Vertrag nunmehr auf unerlaubte Hand

deutung habe (ſo Peterſen -Remele-Anger, Zivilprozeß= lung geſtüßt wird.

ordnung (5 ) Bem. 1 zu § 264 ). Im Gegenteil : der Aus dieſem unbefriedigenden Zuſtande bleibt nur

Richter iſt nur allzu häufig gezwungen , eine Klage, der eine Ausweg : eine Aenderung des Geſeßes dahin,

die ihm völlig begründet erſcheint, nur deshalb abzus / daß in erſter Inſtanz eine Mlagänderung ſtets zuläſſig

weiſen, weil der Kläger während des Rechtsſtreiter iſt. Einem ſchilanöſen oder auch nur ichuldhaften

vielleicht auf Grund von Tatſachen, die er erſt | Verhalten des Klägers wird § 95 ZPD. und vor

durch die Verteidigung des Bellagten erfahren hat allem auch § 48 GKG., Beſtimmungen , auf die dann

und auch nicht früher hat erfahren können – ſeineſeine vielleicht auch die Praxis ſich wieder mehr beſinnen

Klage ändert und der Beklagte nunmehr den Einwand wird, in den meiſten Fällen genügend entgegengetreten .

der Nlagänderung vorbringt. Natürlich iſt die Folge Oder man erweitere den Grundgedanken der $8 95,

dieſer Klagabweiſung nur eine neue Klage mit 96 BPD., 48 GAS. durch Einfügung einer neuen

neuen Koſten und neuer Inanſpruchnahme der ſtaats Vorſdrift dahin, daß die Partei - Mläger oder Widers

lichen Organe, mit einer wirtſchaftlichen Schädigung. Kläger – , die dadurch, daß fie ſchuldhafterweiſe nachs

Dem Anwalt des Bellagten hieraus einen Vorwurf träglich die Klage ändert, die Verteidigung der Gegens

zu machen, wäre regelmäßig verfehlt ; er erfüllt nur feite erheblich erſchwert, einen Teil der Prozeßkoſten

ſeine Pflicht, zugunſten ſeiner Partei die prozeſſualen zu tragen hat oder im Anſchluß an § 48 GRS. mit

Waffen in die Hand zu nehmen , die ihm das Geſek einer beſonderen Gebühr – etwa auch der vollen Ge

hierzu zur Verfügung ſtellt. Aber auch den Richter trifft bühr, die bis zu 9/10 herabgeſeßt werden kann be

im allgemeinen keine Schuld ; wenn Freiesleben glaubt, laſtet wird. Ich verkenne nicht, daß durch eine ſolche

bei zutreffender Auslegung des § 264BPD. ſet jede Beſtimmung die Aufgabe des Gerichtes inſoweit er

unangebrachte Anwendung der Klagänderungseinrede weitert und auch ſchwieriger geſtaltet wird, als dieſes

ausgeſchloſſen , ſo kann dem – leider – nicht beige- nunmehr aud noch die Frage des Veríduldens bei

ſtimmt werden . einer Klagänderung zu prüfen hat . Dieſer Nachteil

Freiesleben führt zunächſt als falſche Auslegung wird aber bei weitem dadurch aufgewogen , daß dann

des § 264 SPD, an , „zahlloſe Richter“ hielten eine in Zukunft in dieſem Punkte wenigſtens nicht mehr

Verteidigung ſchon dann für weſentlich erſchwert, wenn Urteile ergehen können, die formell unanfechtbar der

die urſprüngliche Klagbegründung zur Alagabweiſung, materiellen Rechtslage in teiner Weiſe entſprechen .

die geänderte aber vorausſichtlich zur Verurteilung Rechtsanwalt Dr. Kludhohn in Berlin .

führen wird . Daß dies unzutreffend iſt , auf einer

Verwechſlung der Begriffe , Erſchwerung der Vers

teidigung “ und „ Verſchlechterung der Rechtslage“ be

ruht, iſt allerdings flar ; aber nach meinen praktiſchen Zur Strafbemeffung bei fortgeſettem Bergehen .

Erfahrungen glaube ich auch nicht, daß dieſer Fehler Eine Mehrheit ſtrafbarer Handlungen , die juriſtiſch

in der Praris häufig begangen wird. zu einer Einheit verwachſen, erhält ihr Gepräge durch

Der Kernpunkt der Ausführungen von Freies- die am ſtrengſten zu beurteilende Einzelhandlung.
leben liegt indeſſen in folgendem . Freiesleben läßt Dieſer Saß ergibt ſich nach Denkgeſeßen mit zwin

dann , wenn die Verteidigung des Beklagten gegenüber gender Notwendigkeit.

der geänderten Klage genau ſo leicht oder ſo ſchwer A, der durch einen Schuß den B fahrläſſig ver

iſt, wie ſie ſein würde, wenn das neue Moment ſchon leßt, den C fahrläſſig tötet, kann naturnotwendig nicht

in der urſprünglichen Klage geltend gemacht worden deßwegen, weil er nicht nur getötet, ſondern auch B

wäre, die Verteidigung erſchwert ſein nicht durch verlebt hat, nach einem milderen Seſep beſtraft werden

die Uenderung “, ſondern „gegenüber dem neuen Vor- als derjenige, der durch eine fahrläſſige Handlung

bringen “, ſo daß dann die Klagänderung zuläſſig ſei . nur den Tod eines Menſchen verſchuldet, nicht aud

Dieſer Gedanke, der m. W. bisher noch nicht ausge- eine Körperverleßung begangen hat.

ſprochen iſt, bermag aber einer genaueren Prüfung uns A hat im Haus des B in offener Schublade liegendes

möglich ſtandzuhalten . Die Formulierungen durch Geld entwendet und nach kurzem einen Schrank er

die Aenderung“ und „ gegenüber dem neuen Vorbrin- brochen und hieraus weitere Geldbeträge geſtohlen ;

gen“ ſagen tatſächlich dasſelbe . Das neue Vorbringen die zu einer fortgeſeßten Tat zuſammengefaßten ſtrafs

war nur möglich auf Grund einer Klagänderung ; dieſe baren Handlungen erhalten ihr Gepräge durch den

beſteht eben in dem neuen Vorbringen. Wenn der foweren Diebſtahl.

Kläger etwa die beiden Klaggründe Vertrag und uns Die Auffaſſung des Geſeßgebers in der Beur

erlaubte Handlung zur Verfügung hat und ſeine Klage teilung einer ſtrafbaren Handlung hat ſich geändert ;
zunächſt allein auf Vertrag ſtüßt, ſo iſt durch eine der Strafrahmen wurde verſchärft und eine Hands

nachträgliche Begründung der Klage mit dem Vor- lung , die vorher nur mit Geldſtrafe bedroht war, iſt

liegen einer unerlaubten Handlung die Verteidigung ießt mit Gefängnis bedroht :
des Beklagten ſtets dann weſentlich erſchwert, wenn A hat nun vor und nach der Strafverſchärfung

er dieſe nunmehr in ganz anderer Richtung handhaben, gegen das Geſeß verſtoßen ; ſeine Handlungen begründen

insbeſondere neue Tatſachen vorbringen und neue Be- ein fortgeſeptes Vergeben ; B hat ſich nur nach der

weiſe führen muß – ohne jede Rückſicht darauf, ob Strafverſchärfung gegen das gleiche Geſep verfehlt;
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es iſt ſelbſtverſtändlich, daß die Tat des A ceteris pari- Iſt das Doppelte des übermäßigen Gewinnes höher

bas nicht milder beurteilt werden kann als die Tat als 10000 M, ſo tritt an Stelle des Höchſtbetrages

des B ; es muß bei Beurteilung der Tat des A der der Geldſtrafe das Doppelte des übermäßigen Ses

Strafrahmen des ſtrengeren Gefeßes maßgebend ſein. winnes

Auf dieſen Erwägungen beruht die Vorſchrift des Das Doppelte des übermäßigen Gewinnes iſt

$ 73 StGB ., aber auch der in der Rechtſprechung an- ſohin inſoweit gleichzeitig Mindeſts und Höchſtſtrafe,

ertannte Saß, daß bei einem fortgeſeßten Vergehen alſo abſolute Strafe.

das lepte ſtrengere Geſep maßgebend iſt, wenn nur Im Falle mildernder Umſtände iſt die Selbſtrafe

eine der Einzelhandlungen unter der Herrſchaft dieſes das Einfache des übermäßigen Gewinnes bis zu

Gefeße8 begangen iſt. 10 000 M oder, wenn das Doppelte des übermäßigen

Dieſer Saß widerſpricht anſcheinend dem Grund- Gewinnes höher iſt als 10000 M , das Einfache des

ſaß des § 2 Abſ. 1 StGB., wonach eine Handlung nur übermäßigen Sewinnes bis zum Doppelten des über

mit Strafe belegt werden darf, wenn dieſe Strafe bes mäßigen Gewinnes.

ſtimmt war, bevor die Handlung begangen wurde , der Als Nebenſtrafen ſind zugelaſſen :

Widerſpruch iſt aber nur ein ſcheinbarer, weil das Einziehung der Vorräte, auf welche ſich die ſtraf

fortgeſepte Vergehen erſtmitder lebtenEinzelhandlung, bare Handlung bezieht, öffentliche Bekanntmachung

die noch zu ihm gehört, abgeſchloſſen iſt und ſchon des Urteils, Buläffigkeit der Aberkennung der bürgers

durd dienach Infrafttreten des ſtrengeren Gefeßes ver- lichen Ehrenrechte.
übte Einzelhandlung, die an id den geſeblichen Tats Es iſt alſo in allen Fällen, in denen der übers

beſtand erfüllt, die Strafe verwirkt wäre, die für das mäßige Seminn höher iſtals 10000 M für die Vers

fortgeſette Vergeben maßgebend iſt. urteilung entſcheidend der übermäßige Gewinn , der

Der Strafrahmen , innerhalb deſien die Strafe erzielt wurde und damit der Seminn aller Einzel

für das fortgeſepte Vergehen x, das ſich aus den Einzels handlungen .

handlungen *1 + x3 +88, die unter der Herrſchaft des Der Strafrahmen iſt ſohin verſchieden je nach

milderen Gefeßes, und den Einzelhandlungen yı + y2 , der Sahl der Einzelhandlungen , die fio zu einem

die nach Intrafttreten des ſtrengeren Gefeßes begangen fortgeſeßten Vergehen zuſammenſchließen .

wurden, auszumitteln iſt, entſpricht dem Strafrahmen ,
Iſt der übermäßige Gewinn der Einzelhandlungen

welcher für die Einzelhandlungen yı und y gilt. X. X Xs = A1 A2 As, der übermäßige Gewinn der

Ganz anders liegt nun aber die Sache, wenn
Einzelhandlung Yi Y, = B. Bu, ſo würde die Strafe

der Strafrahmen fich nach der Zahl der Einzelhand bei Ausſchluß mildernder Umſtände und unter der

lungen und ihrer Bedeutung bemißt. Annahme, daß das Doppelte des über

Beſteht etwa, wie dies bei Steuervergebungen
mäßigen Gewinned, der beiden Einzelhands

häufig der Fall iſt, die Strafe in dem einfachen oder
lungen erzielt wurde, höher iſt al8 10 000 M,

vielfachen des hinterzogenen oder gefährdeten Abgabe für die nach dem 1. April 1916 begangenen Einzelhands

betrages oder wie bei Vergebungen gegen das Höchſt
lungen 2 (B1 + Bs), für das fortgeſepte Vergehen in

preisgeſeß und bei Preiswucher in dem einfachen oder
ſeiner Geſamtheit, wenn auch die vor dem 1. April

doppelten des übermäßigen Gewinnes, ſo kann das
1916 verübten Einzelhandlungen in Betracht ges

Gelek, unter beſſen Herrſchaft eine oder mehrere
zogen werden 2 (A1 + A2+ A: + Bi + B2) ſein. Für

Einzelhandlungen begangen wurden , nicht ſchlechthin
leßtere Bemeſſung der Strafe beim fortgeſeßten Ver

für das fortgeſepte Vergeben in ſeiner ganzen
gehen fehlt es aber an jeder geſeblichen Grundlage ;

Ausdehnung Anwendung finden .
ſie würde zu einer Verlebung des Grundſaßes des

Es ſoll dies an Hand der Preisſteigerungsvers § 2 Ab . 1 StGB. führen. Hiegegen kann in dieſem

Fall nicht eingewandt werden, daß die Strafe auch
ordnung näher beſprochen werden .

idon durd die nad Inkrafttreten des idwereren Ses
Die Betanntmacung gegen übermäßige Preiss

ſebes begangenen Einzelhandlungen verwirkt iſt. Es
ſteigerung vom 23. Juli 1915 bedrohte den Preig

wucher mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit
kann aber auch mit Grund nicht entgegengehalten

werden, daß das fortgeſepte Vergehen erſt durch die
Geldſtrafe bis zu 10 000 M oder mit einer dieſer Strafen ;

leßte Einzelhandlung abgeſchloſſen iſt; ſo richtig dies
als Nebenſtrafe war zugelaſſen Einziehung der Vor

an ſich iſt, ſo verlangt doch eine Auslegung des Ges
räte, auf welche ſich die ſtrafbare Handlung bezieht,

und öffentliche Bekanntmachung des Urteils . Durch
Tepes, die ſeinen Sinn gerecht wird, daß in der Strafe

Belanntmachung des Bundesrats zur Fernhaltung
für das fortgeſepte Vergeben nicht für Einzelhandlungen

eine Strafe enthalten iſt, welche zur Zeit der Bes
uzuverläſſiger Perſonen vom Handel vom 23. Sev

gehung der betreffenden Einzelhandlungen noch nicht
tember 1915 wurde als weitere Nebenſtrafe die Abs

angedroht war. Würden die mehreren Einzelhand
erkennung der bürgerlichen Ehrenrechte zugelaſſen.

lungen in ſachlichem Zuſammenfluß ſtehen, ſo wäre
Durch die Bekanntmachung vom 23. März 1916

zweifellos für die Handlungen X1 + X: + X: die Strafe
über die Aenderung des Gefeßes betreffend Höchſtpreiſe

nach dem milderen Geſeß zu beurteileu , und es würde
und der Verordnung gegen übermäßige Preisſteigerung, ſich nicht rechtfertigen und erklären laſſen , die Strafe

in Kraft getreten am 1. April 1916, wurde nun für
um desmillen höher zu bemeſſen , weil nicht mehrere

das fortgeſepte Vergehen die angedrohte Strafe in
ſelbſtändige Handlungen, ſondern nur eine aus

folgender Weiſe verſchärft :
mehreren unſelbſtändigen Einzelhandlungen ſich zu

Gefängnis bis zu einem Jahr, alſo von 1 Tag ſammenſeßende Tat verübt wurde.

bis 1 Jahr ; daneben oder wahlweiſe Geldſtrafe.
Die gegenteilige Auffaſſung müßte auch zu praktiſch

Der Mindeſtbetrag der Geldſtrafe iſt aber nicht unhaltbaren Ergebniſſen führen :

3 M ſondern (bei Ausſchluß mildernder Umſtände) A hat durch mehrere einzelne Fälle, die vor dem

das Doppelte des übermäßigen Gewinnes, der erzielt 1. April 1916 begangen wurden, ſich eines fortge

worden iſt oder erzielt werden ſollte. feßten Vergehens ſchuldig gemacht; dieſe bandlung
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kann nur nach den Beſtimmungen des Gefeßes vom

23. Juli 1915/23. September 1915 beſtraft werden.

B hat ſich in gleicher Weiſe vergangen , es ragt

aber die leßte für ſich vielleicht verhältnismäßig unbes

deutende Einzelhandlung noch in die Seit nach dem

1. April. Es wäre merkwürdig und unverſtändlich,

wenn deswegen nun B auch wegen aller früheren

Einzelhandlungen nach dem ſchwereren Geſeß geahndet

werden müßte.

Richtig verſtanden kann die Anwendungdes mehrs

erwähntenvom Reichsgericht aufgeſtellten Sabes, daß

beim fortgeſeßten Vergeben das für die leßte

Einzelhandlung maßgebende ſtrengere Geſef die Straf

norm beſtimmt, auf den ießt erörterten Fall

das Doppelte des bei den Einzelhandlungen er

zielten übermäßigen Gewinnes iſt höher als 10000 M –

nur dazu führen, daß der Strafrahmen durch die

Summe der Einzelhandlungen beſtimmt wird, welche

unter der Herrſchaft des ſpäteren Geſebes begangen

wurden , daß ſohin die Strafe für das fortgeſepte Vers

geben 2 (B1 + Bs) iſt.

Die Auffaſſung, daß nur für die nach dem 1. April

1916 liegenden Fälle die Geldſtrafe nad den von der

Berordnungvom 26.März 1916aufgeſtelltenGrundfäßen

zu bemeſſen iſt, wird auch von Alsberg, Kriegstucher

ſtrafrecht 2. Aufl. S. 157 vertreten ; dagegen hat das

Landgericht Bamberg in einem Urteil vom 24. April

1917 unter Bezugnahme auf die Entſcheidungen des

Reichegericht: BD. 43 S. 355 und BD. 44 S. 273 die

Strafe nach dem übermäßigen Servinn aller, auch der

vor dem 1. April 1916 abgeſchloſſenen Geſchäfte be

meſſen .

Nach einer anderen Richtung findet der in dieſen

Entſcheidungen des Reidsgerichts aufgeſtellte Recht

ſaß auch beim Preismudergeſep idlechthin und wört

lice Anwendung, inſofern als bei fortgeſeptem Ver

gehen des Preismuchers die bürgerlichen Ehrenrechte

aberlannt werden können, wenn auch nur eine einzelne

Handlung nach dem Inkrafttreten der Betanntmachung

vom 23. September 1915 begangen wurde, weil auch

ſchon dieſe Einzelhandlung ausreichen würde, die

Ehrenrechte abzuſprechen , andererſeits würde es aber

dem Sinne des Geſeßgeber: widerſprechen ,wenn der

Grund zur Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte

aus Einzelhandlungen entnommen werden wollte, die

vor dem Inkrafttreten der Bekanntmachung vom

23. September 1915 begangen wurden .

Rechtsanwalt Dr. Bommel in Schweinfurt.

Baul D. als feines Bevollmächtigten auch ſelbſt zus

rechnen laſſen müſſe. Difenbar hat es den Grundja

des§ 166 Abſ. 1 BGB. anwenden wollen, daß nicht

die Perſon des Vertretenen, ſondern die des Bertreters

in Betracht kommt, ſoweit die rechtl. Folgen einer

Willenserklärung durch die Kenntnis gewiſſer Umſtände

beeinflußt werden , und dieſer Grundſatz iſt allerdings

auch in Fällen gutgläubigen Rechtserwerbes durch

einen Vertreter anwendbar. Jndes das BG. iſt

augenſcheinlich davon ausgegangen , daß eben jener

Grundſatz in Fällen einſchlägiger Art nicht nur dann

Plaß greift, wenn eine Stellvertretung beim Rechts

erwerbe ſelbſt ſtattgefunden hat, ein anderer alſo die

den Rechtserwerb begründenden Handlungen als Ver

treter vorgenommen hat, ſondern auchdann ſchon ,

wenn der andere nur bei den dem Hechtserwerbe

voraufgegangenen Vorverhandlungen für den Rechts

erwerber tätig geweſen iſt und hierbei von erheblichen

Tatſachen Kenntnis gewonnen hat. Denn die Frage,

ob Paul D. auch beim Erwerbe der Hypothet für den

Bell. als deſſen Vertreter gehandelt hat, iſt im Ur

teil überhaupt unerörtert geblieben ; es iſt weder feſta

geſtellt worden, daß er namens des Bell . die Ab

tretungserklärung des Konkursverwalters vom 24. Mai

1912 angenommen hat, noch daß er den Hypotheken

brief als Vertreter des Befl. übergeben erhalten und

angenommen hat, oder daß überhaupt der Hypothetens

briefan ihn übergeben worden iſt. Tatſächlich hat

das BO . nur feſtgeſtellt, daß Paul D. in der Vers

handlung mitRechtsanwalt 3. vom 13. Mai 1912 als

Bevollmächtigter des Bell. gehandelt hat. Dieſe Ber

handlung war aber für den Erwerb der Hypothet

ſelbſt von keinerlei rechtlicher Bedeutung und konnte

es auch gar nicht ſein ; auch hatte Paul D.bei jener

Verhandlung, da es bei ihr nur auf Aufklärungen

tatſächlicher Art abgeſehen war, gar nicht einmal die

Stellung eines Vertreters im Rechtsſinn, alſo eines

Vertreters bei Abgabe einer rechtsgeſchäftlichen Willens ,

erklärung, ſondern nur die eines tatſächlichen Ver

treters. Unter ſolchen Umſtänden dem Bell. unmittelbar

das zuzurechnen, was Paul D. bei der Verhandlung

vom 13. Mai 1912 erfahren hatte, unddie Folgerungen

zuzurechnen , die Paul D. auf Grund der erlangten

Kenntnis vernünftigerweiſe ziehen mußte, fehlt es an

jedem Rechtsgrund. Ob Gutgläubigteit oder Schlechts

gläubigfeit des Erwerbes anzunehmen iſt, läßt fich

ſchlechterdings nur aus der Perſon deſſen ermeſſen ,

der die Erwerbshandlung ſelbſt vorgenommen hat.
Das eben hat das BG. ſichtlich verfannt. Solange

noch nicht feſtſtand, wer die Hypothet für den Beil.

erworben hat, ob Paul D. oder er ſelbſt, ließ ſich

noch nicht einmal entſcheiden, auf weifen Gutgläubigteit

oder Schlechtgläubigkeit es gegebenenfalls ankam , und

da zurzeit jedenfalls nicht feſtſteht, daß Þaul D. dieErs

werbshandlungen vorgenommen hat, ſo iſt das Schluß

ergebnis des Berufungsurteils einſtweilen unhaltbar.

Wollte man auf die Abtretungsurkunde vom 24. Mai

1912 zurüdgehen, ſo ergäbe auch fie teinen zuverläſ

ſigen Beweis dafür, daß Paul D. damals durch An

nahme der Abtretungserklärung wenigſtens inſoweit

bei dem Erwerbe der Bypothet als Vertreter des

Befl . mitgewirkt hat. Nach dem Inhalte der Urkunde

erklärte D., daß die Abtretung auf ſeine Anweiſung

erfolgt ſei und er ihr zuſtimme “. Dieſe Erklärung

läßt ſich aber am ungezwungenſten darauf zurüd

führen, daß M. ſeine vermeintlichen Anſprüche an die

Bereinsbanf auf Rücübertragung der Øypothel und

auf Rückgabe des Hypothekenbriefes auch an den Paul

D. abgetreten hatte, wie das in der Urkunde ſelbſt

angegeben worden, und daß ſonach durch die nuns

mehrige Abtretung der Hypothet an den Bell. allein

die Rechte des D. beeinträchtigt werden konnten ,

ſo daß dieſerhalb ſeine Zuſtimmung zur Abtretung

erwünſcht und von Bedeutung wurde. Die Sache

bedarf ſomit noch einer weiteren Erörterung . Sollte

.

1

Aus der Rechtſprechung.

Reichsgericht.

A. Zivilſachen.

I.

BGB. 8 166 : Sureuung der Schlechtgläubigteit

des Vertreters bei dem Erwerb einer Hypothet: Uuter

ſcheidung zwiſchen dem Bertreter bei den Borderhand

luugen, insbeſondere bei der Gutgegennahme von Auf

klärungen tatſächlicher Art, und dem Vertreter bei der

Abtretung ſelbſt und zwar bei der Uebergabe des øy

pothetenbriefe . Aus den Gründen : Das BG. hat

die Gutgläubigleit des Erwerbes verneint . Es iſt

hierbei namentlich davon ausgegangen , daß Paul D.

über die Tilgung der geſamten Hypothef aufgeklärt

geweſen ſei , und der Befl . ſich dieſe Wiſſenſchaft des
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III.

ſich herausſtellen , daß Paul D. den Bell. auch bei äußere Einflüſſe, die mit dem Unfall außer allem Zu

dem Erwerbe der Hypothet wirklich vertreten hat, ſo ſammenhange ſtünden . Dieſer Rechtsanſchauung tann

wäre es nicht von Belang, ob er es kraft Vollmacht nicht beigepflichtet werden. Die Eheerlebniſſe trafen

oder ohne Ermächtigung getan hat, weil nämlich der den Geſamtzuſtand der Klägerin , nicht nur ihre ſchon

Bell . durch die nachträgliche Annahme des ihm von vor dem Unfall vorhandene hyſteriſche Anlage, ſon

D. zugedachten Erwerbes deſſen auftragsloſe Geſchäfts. dern recht eigentlich den Zuſtand, wie er ſich infolge

führung genehmigt haben würde, und der Grundſa des Unfalls aus der urſprünglichen hyſteriſchenAnlage

des § 166 Abſ. 1 BGB. auch dann anwendbar wäre herausgelöſt hatte : Darum eben konnten die Ehe

(ROZ. 68, 376 ; JW . 1911, 575 %). Endlich iſt noch erlebniſſe ſo wirteit, wie ſie gewirkt haben . Aus der

darauf hinzuweiſen, daß, wenn der $ ypothekenbrief verſtridung von Urſächlichkeiten, zu welcher die Ehes

erſt nachträglich übergeben worden iſt, ſei es an Baul erlebniſſe als neue Reihe hinzutraten, kann der Unfall

D. als Vertreter des Bell., ſei es an dieſen ſelbſt, es gar nicht herausgeflochten werden : er iſt gerade die

auf deren Gutgläubigkeit oder Schlechtgläubigkeit erſt Bauptſache, er hatte die hyſteriſche Anlage zur Zer

in dem Zeitpunkte der Uebergabe antäme. (Urt. des rüttung des Augemeinbefindens der Klägerin ents

V. Sts. vom 3. Februar 1917, V 358/1916 ). E. widelt: und auf dieſe ſo zerrüttete Perſönlichteit waren

die Eheerlebniſſe eingeſtürmt. Daß die Folgen der Ehe

II. erlebniſſe dieſelben geweſen wären, wenn
nur die

Urſächlicher Zuſammenhang zwiſchen Betrieb @unfall hyſteriſche Anlage beſtanden hätte, der Unfall aber gar

und Erwerbeunfähigte
it

beiMitwirtung anderer Urſachen . nicht vorgekommen wäre, das hat der Berufungs

Die Alägerin hatte am 2. Auguſt 1907 im Reichspoſt
richter nicht feſtgeſtellt, und das konnte nach Bage der

dienſt als Telegraphengehilfin einen Betriebsunfall Sache gar nicht feſtgeſtellt werden. Es iſt ein unab

erlitten, war aus dem Dienſt entlaſſen , durch Ber: wendbarer Zufall, ob den von einem Unfal Betroffenen

fügung der Oberpoſtdirektion als völligerwerbsunfähig glüdliche oder widrige Schidſale zuteil werden : Die

anerkannt und ab15. Januar 1909 im Genuß der ents Beſſerung oder Berſchlechterung des Zuſtandes durch

ſprechenden Unfallpenſion. Durch eine vom Reichs- ſolche Schiđſale beruht immer auf der Miturſächlichkeit

poſtamt am 27. Dezember 1912 beſtätigte Verfügung
des durch den Unfall geſchaffenen Zuſtandes. Andern

der Oberpoſtdirektion wurde die aus Anlaß des Bes falls würde, - während jede Beſſerung denSchaden

triebsunfals beſtehende Erwerbsbeſchränkung auf nur erſaß- oder Rentens oder Unfall-Penſions -Pflichtigen

66°/8 % veranſchlagt und der Ruhegehalt der Klägerin
entlaſtet, - dem Unfall-Betroffenen zum Schaden ge-

ab 1. Januar 1913 entſprechend herabgeſeßt. Die Klägerin
reichen , daß er das Unglüd hatte, widrige, ſeine Ge

forderte den ihr gelürzten Gehaltsbetrag. DasBG. ſundheit weiter ſchädigende Schidjale zu erleben. Die

wies die Klage ab. Die Neviſion der Alägerin hatte ſtrittige Urfächlichteit iſt demnach zu bejahen. ( Urt. des

Erfolg . III. ZS. vom 3. April 1917 , III 430/16 ).

& r ü nde: Der Sachverſtändige Medizinalrat

Dr. St. hatte bejaht, daß die Klägerin am 27. De

jember 1912 voll erwerbsunfähig war, und zur Begrün: Heine Zuftändigteit der deutſchen Gerichte für Ehe

dung ausgeführt : bei der Tätigkeit der Klägerin im dheidungstlagen polniſcher Staatsangehöriger moſaiſchen

Haushalt ihres Verlobten und ſpäteren Ehemannes Glaubend. Die triegeriſche Beſepuugeines Landesbes

(Eheſchließung am 21. Dezember 1910) habe es ſich nur wirtt rechtlich noch teine Uenderung der Staatshoheit

um eine Art ſtrohfeuerhaft emporlodernder Arbeitskraft in den Staat&grenzen . Die Berordnungen del Ober

gehandelt, und dasſelbe gelte von ihren durch mehrere befehlshabers Dit und des Generalgouverneurs von

Zeugen bezeugten ſpäteren Arbeitsleiſtungen zu einer Waridan find ausländiſches Recht. Derzeitige ftaatës

Erwerbsfähigteit gehöre vor allem eine wirkliche Ver- rechtliche Stellung Polen8. Die bei einem deutſchen

läßlichkeit auf den Zuſtand und auf die Ausdauer: Gerichte erhobene Eheſcheidungstlage eines ruffifch

beides fehle dieſer Aranten ganz beſtimmt dauernd polniſchen Staatsangehörigen war vom DIG. wegen

wegen ihrer krankhaften Daunenhaftigkeit, des ſtarken Unzuſtandigkeit der deutſchen Gerichte abgewieſen

Wechſels ihres Zuſtandes und ihrer übermäßigen Emp- worden ; die Heviſion wurde verworfen.

findlichkeit gegen die kleinſten äußeren Anläſſe. Der Aus den Gründen : Die Entſcheidung des DLO.

Berufungsrichter ſtellt auf Grund dieſes Gutachtens beruht auf folgenden Erwägungen : Sowohldie Kl.

feſt, daß die Klägerin am 27. Dezember 1912 zu 100 % wie der Berl. ſeien ruſl. Staatsangehörige. Auf die

erwerbsunfähig war, und ferner, die Klägerin habe Scheidung fei daher & 606 Abſ. 4 BⓇO. anzuwenden .

im Baushalt ihres Berlobten (1910 ) und ſpäter in Hiernach könne die Scheidungsklage in Deutſchland

zwei anderen Haushaltungen eine gewiſſe Leiſtungs- nur erhoben werden, wenn das deutſche Gericht nach

fähigkeit gezeigt, die nicht geringer zu bewerten ſei dem maßgebenden ruſſiſchen Rechte für die Scheidung

als die Arbeitsleiſtung einer nur zu "/s erwerbsfähigen zuſtändig ſei. Dies ſei zu verneinen. Für Scheidungs

Perſon. Es kann dahinſtehen, ob dieſe leßtere Feſt- flagen von Juden ruffiſch -polniſcher Abſtammung gelte

ſtellung nicht dem Gutachten widerſpricht, und ob ſie materiell das Hecht des jüdiſch -talmudiſchen Geſepe

an ſich frei von Rechtsirrtum iſt, inſofern die von der buchs Even-Höeſer. Was das Verfahren anlange, ſo

Klägerin troß dauernden Mangels jeder eine Er- ſeien im Warſchauer Gerichtsbezirke, wozu auch Lodz

werbsfähigkeit erſt ergebenden Verläßlichkeit nur gehöre, für die Zuden allerdings die Zivilgerichte, alſo

durch ſtrohfeuerartiges Aufraffen ermöglichten Arbeitss die örtl. Bezirksgerichte zuſtändig und nicht, wie für

leiſtungen der Arbeitsleiſtung einer abſtrakt gedachten die Juden in Rußland ſonſt, die geiſtl. Gerichte der

Jus erwerbsfähigen Berfun gleichgeſtellt werden. Rabbiner. Die Entſcheidungen deutſcher Berichte in

Denn für die entſcheidende Frage der Ürſächlichkeit iſt Eheſcheidungsſachen ruffiſcher Staatsangehöriger wür.

es rechtlich ohne Belang, ob nach der Urſache des den aber grundſäßlich für Rußland als nichi rechts

Berluſtes dieſer inzwiſchen angeblich vorhanden ges verbindlich anerkannt. Nach allgemeiner Hegel ers

weſenen Erwerbsfähigkeit zu " /s gefragt wird, wie der langten nur die Entſcheidungen von Gerichten der

Berufungsrichter tut, - oder ob, wie der Sach- Vänder in Rußland Rechtskraft, mit denen Rußland

verſtändige es zu meinen ſcheint nach der Urſache über dieſen Punkt Trattate und Konventionen abge

gefragt wird,warum die 1910 einſeßende Beſſerung, ſchloſſen habe. Zwiſchen Deutſchland und Rußland

ſtatt von Jahr zu Jahr fortzuſchreiten und ſo erſt beſtehe eine derartige Konvention nicht. Hierin ſei

wieder zu einer wirtlichen Erwerbsfähigkeit zu führen, während der Dauer der Beſeßung von Ruſſiſch- Polen

in eine erhebliche Verſchlechterung umſchlug. Die durch Deutſchland eine Aenderung nicht eingetreten .

alleinige Urſache findet der Berufungsrichter in der Die leßtere Anſicht wird von der Reviſion als rechts

Geſamtheit der Eheerlebniſſe der Klägerin : Dies ſeien irrig bekämpft . Mit dieſem Angriffe fann aber die

-
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Nevifion keinen Erfolg haben . Nach § 606 Abſ. 4 ZPO . | ſchließlich kalter Aüche im Reichshallentheater. Die

iſt zu prüfen, ob das inländ. Gericht auch nach den in dem Vertrage vereinbarte Sicherheit wurde von

Gefeßen des Staates zuſtändig iſt, dem der bell. Ehe- dem Kläger geſtellt. Dieſer verlangte die Mützahlung

mann angehört. Da dieſer dem Königreich Polen, u. a. mit der Begründung, der Vertrag ſei wegen

und zwar dem ießt von Deutſchland beſeßten Gebiete Verſtoßes gegen die $$ 33, 45 GewO. nichtig. Das

entſtammt, da ferner das ruſſiſche Mecht eine beſondere BG. verurteilte den Bellagten. Seine Reviſion wurde

polniſche Staatsangehörigkeit anerkennt (Art. 3 BGB. zurüđgewieſen .

für das Aönigreich Polen ), ſo hat das Dio. mit Recht Gründe: Das BG. folgert aus der ganzen Sach

das in Muffiſh - Polen geltende Hecht angewendet. lage, daß der Wille der Vertragsteile bei Abſchluß des

Dieſes iſt aber noch heute ausländiſches Recht. Denn Vertrags vom 4. Juni 1913 dahin ging, die beiden

durch die friegeriſche Beſeßung eines Landes wird Pächter ſollten den Schankwirtſchaftsbetrieb im Reichs

rechtlich keine Beränderung in den Staatshoheiten hallentheater ohne Erwirtung der erforderlichen polizeis

und den Staatsgrenzen herbeigeführt. Das befekte lichen Genehmigung nur auf Grund der dem Bes

Gebiet wird nicht ohne weiteres dem Staate, durch klagten erteilten Erlaubnis in ihrem Namen und für

deſſen Truppenmacht es eingenommen iſt, einverleibt, ihre Rechnung betreiben . Dieſe Feſtſtellung liegt auf

es" bleibt vielmehr Ausland. Allerdings wird die tatſächlichem Gebiet und iſt ohne Rechtsverſtoß getroffen.

feindliche Staatsgewaltder Ausübung nach tatſächlich Daß jener Wille, der in dem ſchriftlichen Vertrage ſelbſt

ausgeſchaltet, und an ihre Stelle tritt für die Dauer keinen Ausdrud gefunden hat, aus dem ſpäteren Ver

und den Bereich der Befeßung die des beſeßenden halten der Vertragsteile entnommen wird, iſt nicht

Staates . Auf dieſem Standpuntte ſteht das Baager rechtsirrig. Dieſe Feſtſtellung trägt aber die Ent

Abkommen betr. die Geſeße und Gebräuche des Land- ſcheidung, daß der Pachtvertrag, weil er auf ein nach

friegs vom 18. Dkt. 1907, NGBI. 1910, 107, Art. 42-56 den 88 33, 147 Nr. 1 GewO. verbotenes Ergebnis ab

der Ordnung, wobei hier dahingeſtellt bleiben tann, zielte, nach § 134 BOB.nichtig iſt. Die Anſicht der

ob dieſe im gegenwärtigen Kriege als formelles Recht Reviſion, zuden Merkmalen des fog . Kaſtellanvertrags

gilt . (Vgl. Art. 2 des Abkommens). Die Grundfäße gehöre e , daß dem nunmehrigen Inhaber des Scants

find auch anerkannt im Urteile des RG. FS. vom betriebs der Schein eines bloßen Stellvertreters des

26. Juli 1915, Sächſ. Arch. 1916, 25 und D33. 1916 , 134, Stonjefſionsinhabers gegeben werde, iſt nicht zutreffend.

und ſie entſprechen der in der Rechtslehre überwiegend Die Nichtigkeit des Raſtellanvertrags beruht nicht auf

vertretenen Meinung. Aus dieſem Grunde müſſen die $ 138, ſondern auf § 134 BGB. , und dieſer erllärt

vom Oberbefehlshaber Dſt und voin Generalgouver- nicht etwa nur zur Umgehung des Gefeßes geſchloſſene

neur von Warſchau für das von Deutſchland beſepte Geſchäfte, ſondern auch ſogar in erſter Linie

Gebiet erlaſſenen Verordnungen nach wie vor als aus- ſolche, die offen und unmittelbar gegen das Verbotss

ländiſches Recht angeſehen werden . Daran ändert geſeß verſtoßen , für unwirkſam . Es genügt alſo, daß

der Umſtand nichts, daßfür dieſes Gebiet die deutſche der nach den obigen Beſtimmungen der GewD. uner

SPO. eingeführt iſt (§ 3 PO. v. 21. März 1915 VBI. laubte Wirtſchaftsbetrieb zum Gegenſtande des Ver

S. 12, § 4 der Neufaſſung v . 18. Nov. 1916, daſelbſt trags gemacht iſt, daß der Vertrag nach ſeinem Jn

S. 58) und daß nach der VD. v . 24. Jan. 1916 halte gegen das Verbotsgeſeß verſtößt, wie der erten

(VBI .S. 4) deutſche Schuldtitel im Generalgouverne- nende Senat bereits in dem Urteil vom 22. Oktober 1915

ment Warſchau als inländiſche gelten und daß ihre ( III 115/1915, 93. 1916 , 318) ausgeſprochen hat .

Bollſtredbarkeit ausſchließlich nach deutſchem Rechte Damit ſtehen auch die den Kaſtellanvertrag betreffenden

beurteilt werden ſoll. Denn das deutſche Recht gilt früheren Entſcheidungen des Reichsgerichts (ROZ.

danach in Polen nicht als ſolches, ſondern als dortiges Bd. 39 S. 268 f. , Bd. 63 S.145, Bd. 67 S. 323,Bd .84

inländiſches Recht. Wenn alſo das DLG , dieſe Vor- S. 305; Gruch. Bd. 50 S. 919, S. 921 ; JW . 1912

ſchriften zu Unrecht nicht angewendet hat, ſo liegt S. 456 ; Warneyer Rechtſpr. 1. Jahrg.S.276 Nr. 371,

nicht eine Verlegung deutſchen , ſondern ausländiſchen 2. Jahrg . S. 421 Nr. 443 ) ') nicht in Widerſpruch ; fie

Rechts vor, und die Feſtſtellung des Berufungsgerichts, betreffen zwar meiſt Fälle , in denen der Pächter zum

daßin Nufliſch - Polen nach wie vor deutſche Scheidungs- Schein zum Stellvertreter beſtellt iſt, erklären dies

urteile nicht anerkannt werden , iſt nach § 562 PO. aber nicht zur Vorausſetung für die Nichtigkeit des

für das Reviſionsgericht bindend. An dieſer Rechts- Bertrags. Die weitere Annahme desBerufungsgerichts,

lage iſt durch die Kundgebung des Deutſchen Kaiſers daß der Müdforderung der Sicherheit die Vorſchrift

vom 5. Nov. 1916 (VBI. S.10) nichts geändert. Ruſſiſch- des § 817 Sa 2 BOB. nicht entgegenſteht, ſteht im

Polen iſt trofdem Deutſchland gegenüber Ausland Eintlange mit der Rechtſprechung des Reichsgerichts

geblieben, mag man nun annehmen, daß es bis zur (RGZ. Bd . 67 S. 326 ; JW . 1912 S. 862; 03. 1916,

endgültigen Errichtung des Königreich Polen Beſtands 689), nach der als Leiſtung, deren Müdforderung nach

teil des Ruſſiſchen Meiches bleibt, oder daß es ſchon dieſer Vorſchrift ausgeſchloſſen iſt, nur die Gewährung

jekt von Rußland getrennt iſt und ein ſelbſtändiges, eines ſolchen Vermögensvorteils anzuſehen iſt, der

wenn auch noch nicht fertiges Staatengebilde darſtellt. endgültig in das Vermögen des Empfängers überzu

Die von der Reviſion als möglich hingeſtellte Auf- gehen beſtimmt iſt, nicht aber eines Vorteils, der

faſſung, daß die Polen während des Uebergangss wie eine beſtellte Sicherheit nur zu vorübergehenden

ſtadiums teinem Staate angehören und daß aus dieſem Zweden dem Vermögen zugeführt wird und ſchon

Grunde die Vorausſeßungen des § 606 Abſ. 4 ZPO . ſeiner Natur nach zurücgewährt werden muß, ſoweit

überhaupt nicht vorlägen , trifft nicht zu . Die gegen- nicht ſpäter ein Grund für ſeinen dauernden Uebergang

teilige Auffaſſung hat in der Wahlordnung für die in das Vermögen des Empfängers eingetreten iſt. Es

Städte des Generalgouvernements Warſchau vom 1. Nov. bedarf daher keines Eingehens auf die von der Reviſion

1916 (VBI. S. 116 ) Ausdrud gefunden, indem dort im angegriffeneBegründung des Berufungsgerichts. Gemäß

$ 1 das aktive Wahlrecht u . a . von der „Staatsange- S$ 812, 818 BGB. kann endlich der Kläger die Rückgabe

hörigkeit im Königreich Polen “ abhängig gemacht iſt. der beſtellten Sicherheit verlangen, ohne daß er den

(Urt. d . IV . ZS. v. 22. März 1917, IV 5 1917) . Schi. Nachweis zu erbringen braucht, daß der Beklagte auch

aus ungerechtfertigter Bereicherung keine Anſprüche

IV. gegen ihn habe. Vielmehr wäre es Sache des Bellagten

Richtigkeit eine ſog. Saftellanvertrages. Rüdjorde- geweſen , ſeine Anſprüche darzulegen . (Ürt. des III . ZS.

rung der auf Grunddes Vertrages geleiſteten Sichers
am 24. April 1917 III, 20/17) .

heit. BGB. 88 134, 812, 817 Sak 2. Durch Vertrag

vom 4. Juni1913 pachteten der Kläger und P. von dem

Beflagten den geſamten Reſtaurationsbetrieb ein- 1) S. aud Bay3 R. 1916, 46.

4129

4112



Seitſchrift für Rechtspflege in Sanern. 1917. Nr. 13 u. 14 . 221

V.

: $
ſtellte die Beklagte das landgerichtliche Urteil ihrerſeits

Erforderniſſe einer wirtſamen Uufnahme des Rechte: dem Kläger zu und legte am 10. März 1916 abermals

ſtreits ; 3 PO.$$ 239, 249, 250. Aus den Gründen: Berufung ein . Sie führte aus, daßdie erſte Zuſtellung

Die Neviſion iſt nicht zuläſſig, dadie Heviſionsfriſt ungültig ſei,da fie, die Betlagte, nicht nach den Gefeßen

nicht gewahrt iſt. Nach der am 29. Febr. 1916 erfolg- vertreten geweſen ſei. Als ihr geſeßlicher Vertreter

ten Zuſtellung des Berufungsurteilswar der Lauf der war nur der Gemeindevorſteher bezeichnet, während

Reviſionsfriſt durch die wegen Todes der Bell. zu 1 ihre geſegliche Bertretung nach§ 44 der Sandgemeindes

von dem DIG. beſchloſſene Ausſeßung des Berfahrens, ordnung für die Rheinprovinz dem Bürgermeiſter und

welcher Beſchluß am 25. März zugeſtellt iſt, unter- Gemeindevorſteher zuſammen zuſteht. Erſt mit der

brochen worden. Alägerin hat darauf die unter 1 a Urteilszuſtellungvom 25. Februar 1916 ſet, ſo behauptet

und 1 b bezeichneten Bekl . unter der Behauptung, daß die Bellagte, ihre Vertretung demgemäß geordnet

ſie die alleinigen Erben der Bell. zu 1 ſeien , und den worden. Das Berufungsgericht verwarf auch dieſe

Prozeßbevollmächtigten der Bell. zur Aufnahme des Berufung als verſpätet unddemgemäß unzuläſſig. Die

Verfahrens zu dem auf den 4. Olt. 1916 beſtimmten Reviſionder Beklagten wurde zurüdgewieſen .

Verhandlungstermine geladen. In dieſem Termine 6 ründe: Zutreffend nimmt das BG. an, daß

hat in Anweſenheit des Projeßbevollmächtigten der die Friſt zur Einlegung der Berufung durch die Sus

Klägerin der Prozeßbevollm . aller Bell. erklärt,daß ſtellung vom 22. Ditober 1915 in Bauf geſeßt wurde,

er die Rechtsnachfolge zugeſtehe. Durch Schriftſab auch wenn die Beklagte damals nicht durch ihre richtigen

vom 17. Nov. 1916 , der am gleichen Tage bei dem geſeblichen Vertreter vertreten geweſen ſein ſollte. Das

DUG . eingegangen iſt, hat demnächſt dieſer Prozeßt ürteil, das ergeht, ohne daß die Partei ordnungsmäßig

bevollmächtigte angezeigt, daß er für die Betl. zula geſeklich vertreten iſt, iſt kein völliges Nichts, tein Nicht

und 1 b als Erben der Bekl. das Verfahren aufnehme. urteil, deſſen Scheinwirkſamkeit jederzeit im Zwangss

Der Bertreter der Reviſionskläger wid den Beginn vollſtredungsverfahren oder durch eine negative Feſt
der durch Beendigung der Ausſeßung des Verfahrens ſtellungsklage beſeitigt werden könnte. Dies ertennt

von neuem in Lauf geſeßten Neviſionsfriſt (§ 249 BPO.) die Prozeßordnung dadurch an, daß ſie für den Fall

erſt vom 17. Nov. an rechnen, weil über die Aufnahme des Erlaſſes eines ſolchen Urteils in § 579 Nr. 4 die

des Berfahrens, die in der Berhandlungvom 4. Okt. Nichtigkeitsklage gibt. Die Nichtigkeits- wie die Heſtitu

1916 nicht erklärt fet, ein Zwiſchenurteil habe ergehen tionsliage reßen nach § 578 Abſ. 1 ein durch rechts

müſſen. Allein für ein Zwiſchenurteil war tein Raum. fräftiges Urteil geſchloſſenes Berfahren voraus . Db

Beſteht zwiſchen den Parteien darüber Streit, ob die dies auch für die Nichtigkeitsklage des § 579 Nr. 4 gilt,

behauptete Rechtsnachfolge eingetreten iſt, ſo iſt hierüber iſt zwar ſtreitig, aber mit NO3. Bd.7 S. 361 (362) und

nach § 239 SBO. durch zwiſchenurteil zu entſcheiden Bd. 61 Š. 418 (420) anzunehmen . Die Beſtimmung

und es hat die die Hechtsnachfolge feſtſtellende Ents des § 586 Abſ.3 ZPD. rechtfertigt weder durch ihren

ſcheidung dann zugleich die Wirkung einer Aufnahme negativen, die Anwendung der Vorſchriften des Abſ. 2

des Hechtsſtreits. Die Rechtsnachfolge war aber hier ausſchließenden, noch durch ihren poſitiven, den Beginn

nach dem Zugeſtändnis des Projeßbevollmächtigten der Notfriſt für die Erhebung der Nichtigkeitsklageaus

der Bell. in der Verhandlung vom 4. Dkt. 1916 nicht $ 579 Nr. 4 regelnden Inhalt die Annahme, daß der

ſtreitig. Eine Entſcheidung dahin, daß der Rechts- in § 578 Abſ. 1 allgemein ausgeſprochene Grundſaß

ſtreit aufgenommen ſei, brauchte nur zu ergehen, hier preisgegeben ſei. Nicht durch den negativen Inhalt,

wenn die Rechtsnachfolger die Aufnahme verweigert denn dieVorſchriften des Abſ.2, deren Anwendung

hätten (vgl . Stonießli- GelpteAnm. 12 zu § 239 BPD.) . Abſ. 3 für den Fall des § 579 Nr. 4 ausſchließt, find

Daß es einer beſonderen Entſcheidung über die Aufs nur die, daß die Friſt mit dem Tage beginnt, an dem

nahme nicht bedarf, wenn im Termine die beiden Pac- die Partei von dem Anfechtungsgrunde Kenntnis er

teien erſcheinen und der Rechtsnachfolger die Rechtss halten hat, und daß nach Ablauf von 5 Jahren ſeit

nachfolge zugeſteht, hat der Senat in Uebereinſtimmung dem Tag der Rechtstraft die Klagen unſtatthaft find.

mit Stein Unm . IV 4 zu § 239 ZPO. auch bereits in Wenn im erſten Saße des Abſ. 2 weiter geſagt iſt, daß

den Urt.vom 22. Febr. 1915, IV. 410/14 und 26. Juni die Friſt nicht vor eingetretener Rechtskraft des Urteils

1916, IV 583/14 angenommen. Die Aufnahme des beginnt, ſo iſt hiermit nicht eine ſelbſtändigeBorſchrift

Verfahrens erfordert auchnicht eine ausdrüdlich hierauf dahin erlaſſen, daß die Klagen erſt nach Eintritt der

gerichtete Erklärung der Rechtsnachfolger im Verhand- Rechtskraft zuläſſig ſeien, ſondern es iſt nur der Be

lungstermine. Der Zweď des Termins war dadurch, ſtimmung über den Beginn des Friſtlaufes die aus dem

daß die zur Aufnahme des Berfahrens geladenen Betí. Grundſatz des § 586 Abſ. 1 fich ergebende notwendige

die Rechtsnachfolge im Termine zugeſtanden , vollſtändig Folgerung beigefügt. Über auch nicht durch ihren

erreicht . Eine Verhandlung zur Hauptſache hat ſich poſitiven Inhalt, denn es iſt hier nur beſtimmt, von

nur deshalb nicht angeſchloſſen, weil in der Berufungs- welchem Zeitpunkt die Notfriſt für die Nichtigkeitsflage

inſtanz nach Erlaß des Berufungsurteils nichts mehr des § 579 Nr. 4 läuft; darüber, ob zuvor das Urteil

zu verhandeln war und die Ladung zur Aufnahme Rechtstraft erlangt haben müſſe, iſt hier nichts geſagt

nur dazu diente, die Meviſionsfriſt in Bauf zu ſeben. und brauchte nichts geſagt zu werden , da dies in 8578

Beide Teile haben durch Åbgabe des Zugeſtändniſſes Abſ. 1 geregelt war. Geht man ſomit davon aus, daß

die Sache als erledigt angeſehen und es kann daher der Grundſaß des § 578 Abſ.1 auch für die Nichtig

die Zugeſtändniserklärung nur in dem Sinne verſtanden keitsklage des § 579 Nr.4 gilt, ſo ergibt ſich aus 8 586

werden, daß damitdie Aufnahme des Verfahrenserklärt Abf.3, daß das Urteil rechtsträftig werden kann ,obwohl

iſt. Die erſt am 24. Nov. 1916 eingelegte Reviſion iſt die Partei in dem Verfahren niõht nach Vorſchrift der

hiernach verſpätet. ( Beſchl. IV.ZS.vom 22. Juni 1917 Gefeße vertreten war, und ohne daß das Urteil ihr

ÍV 384/1916 ). Schie. ſelbſt oder ihrem richtigen geſeßlichen Vertreter zuge

ſtellt worden wäre, daß alſo ein ſolches Urteil auch

VI. durch Ablauf der Rechtsmittel- oder Einſpruchfriſt nach

Beginn der Recht& mittelfriſt, wenn eine Partei im der Zuſtellung an einen falſchen geſeßlichen Vertreter

Berfahren nicht nach Vorſchrift der Gefeße vertreten war. rechtsträftig wird. Aber auch wenn man annähme,

Der Schadenserſaßanſpruch des Klägers wurde vom daß die Nichtigkeitsllage aus 8 579 Nr. 4 die Hechtskraft

Landgericht dem Grundenach für gerechtfertigt erklärt. des Urteils nicht vorausſeße, ſo würde doch die Ein

Die am 9. Dezember 1915 von der Beklagten eingelegte führung dieſer Nichtigkeitsklage nur gerechtfertigt ſein ,

Berufung wurde als unzuläſſig verworfen , weil das wenn die Möglichkeit anerkannt wird , daß ein Urteil,

landgerichtliche Urteil der Bell . bereits am 22. Oftober das in einem Verfahren ergeht, in dem die Partei

1915 zugeſtellt worden ſei . Am 25. Februar 1916 nicht ordnungsmäßig vertreten war, rechtsträftig wird,
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ohne daß es der Partei ſelbſt oder ihrem richtigen Vorſißender des Sparkaſſenvorſtandes, den die Saßungen

geſeßlichen Vertreter zugeſtellt wäre. Leugnete man als Vertreter der Sparkaſſe bezeichnen, hatte er an

dieſe Möglichteit, ſo würden Rechtsmittel und Nichtig- den Beſchlüſſen dieſes Borſtandes mitzuwirken und

teitsklage regelmäßig nebeneinander gegeben ſein, die für ihren Vollzug zu ſorgen . In den Bereich ſeiner

Notfriſten für beide von dem gleichen Zeitpunkt be- Geſchäftsaufgabe gehörte es daher au , den Brief

ginnen. Das kann nicht beabſichtigt geweſen ſein . wechſel mit Dritten zu führen . Nur Urkunden , die die

Auf der Auffaſſung, daß die Zuſtellung des Urteils an Spartaffe verpflichten ſollen, müſſen nach § 5 des

den unrichtigen geſeglichen Bertreter, der die nicht Statuts außer von dem Bürgermeiſter oder deſſen

prozeßfähige Partei im Verfahren vertreten hatte, die Stellvertreter noch von einem zweiten Vorſtands

Rechtsmittelfriſt in Bauf ſeßt, beruhen auch die Urteile mitglied, das gleichzeitig Mitglied des Gemeindes

des Reichsgerichts, welche den Perſonen , die ohne vorſtandes iſt, unterzeichnet und mit dem Spar

geſekliche Vertreter zu ſein, die Partei bisher als an- faſſenfiegel verſehen ſein. Wenn B. die ihm nach

gebliche geſeßliche Vertreter vertreten haben, die Bes Gefeß und Saßung zuſtehende Aufgabe dazu mißs

fugnis zuerkennen, die Sache in die obere Inſtanz zu brauchte, um auf Grund eines von ihm allein unterzeich

bringen vgl . RGZ. BD . 29 S. 408, Urt. vom 2.Dt. neten Schreibens mittels eines gefälſchten Beſchluſſes

tober 1900 VII 148/1900 (JW. 1900, 750 18), vom des Spartaſſenvorſtandes und gefälſchter Quittungen

19. Dezember 1914 III 167/14 (03. 1915, 508'18 und der zuſtändigen Kaſſenbeamten und unter Verwendung

627 " und JW . 1915 , 250 " ). Siehe auch Urt. vom des zu feiner Berfügung ſtehenden Gemeindefiegels die

21. Oktober1915 IV 136/15 ( Gruch Beitr. Bd. 60 S.689) Klägerin zu täuſchen und zur Bergabe der 10 000 M

– denn die Einlegung der Berufung und Heviſion zu beſtimmen, ſo handelte er in Ausführung der ihm

kann nicht vor Zuſtellung des Urteils erfolgen ; der zuſtehenden Verrichtungen, und die Beflagte haftet

Zuſtellung durch oder an den unrichtigen gefeglichen nach $$ 31,89BGB. für den Schaden, den ſeine nach

Vertreter wird alſo durch die Zulaſſung des Rechtss § 823 Abſ. 2 BGB. in Verbindung mit § 263 StGB.

mittels die Bedeutung zuerkannt, daß ſie die Rechts- zum Schadenserſaße verpflichtende Sandlung der

mittelfriſt beginnen läßt. Die gegenteilige Meinung Klägerin zufügte, wenngleich B. dabei nicht in den

würde auch mit den Bedürfniſſen des Rechtsverkehrs Grengen ſeiner Bertretungsmacht blieb . Auf den

ſchlechthin unvereinbar ſein . Sie würde bei allen úrs gleichen Erwägungen beruht das Urteil des VI. ZS.

teilen , die eine nicht prozeßfähige Partei betreffen , die vom 6.März 1913 VI 440/12 JW. 1913 S. 587, das

Möglichkeit eröffnen, ohne jede Zeitbeſchränkung, ing- die Haftung einer unter die Städteordnung vom

beſondere fogar noch im Zwangsvollſtredungsverfahren, 30. Mai 1853 fallenden Stadtgemeinde für unerlaubte

die rechtliche Wirtſamteit mit der Behauptung anzus Handlungen des Bürgermeiſters und Borfißenden des

fechten , die Partei ſei im Verfahren nicht nach Vors Kuratoriums der ſtädtiſchen Spartaſſe behandelt. Es

ſchrift der Geſeke vertreten geweſen und das Urteil beſteht kein Anlaß, dieſem Urteil, deſſen Gründe die

habe, da es wederdem richtigen geſeßlichen Bertreter Reviſion nachzuprüfen bittet, in irgendeinem Punft

noch der Partei ſelbſt, nachdem diefe prozeßfähig ge- entgegenzutreten. Es iſt auch ſonſt ſchon wiederholt

worden, jugeſtellt ſei, die Hechtstraft nicht erlangt. ausgeſprochen worden , daß ein Handeln innerhalb

Dies würde, zumal eine unrichtige oder ungenaue der Vertretungsmacht für die Anwendung der$8 31,

Bezeichnung der geſeßlichen Vertreter erfahrungsmäßig 89 BOB. nicht erforderlich iſt , und daß im Falle der

nicht ſelten iſt, die Rechtsſicherheit in hohem Maße Geſamtvertretung die unerlaubte Bandlungauch nur

gefährden. (ürt . des III . 3$. vom 2. März 1917, eines Mitgliedes dieſer Vertretung genügt (vgl. Urt.

III 134/16) . des erlenn . Senats vom 2. Januar 1912 III 92/11

3W. 1912 S. 283,4) ferner MG3. 57, 93 ; 68, 284 ).

VII. Daß die Klägerin durch die betrügeriſche pandlung

Haftung der Gemeinde für einen vom Bürgermeiſter
des V. geſchädigt worden iſt, unterliegt keinem Bes

als Borfigenden des Borftandes der Gemeindeſpartaffe,
denten. Denn nur auf dieſeWeiſe wurde es möglich,

daß v. das Geld in die Hand bekam und für ſich ver
wenn auch unter Ueberſchreitung ſeiner Bertretung -

macht, betrügeriſch erwirtten und zum eigeneu Nugen
brauchte. Was die Frage des mitwirkenden Vers

verbrauchten kontoturrentvorichuß. BGH. 88 31, 89,
ſchuldens (8 254 BOB .) betrifft, ſo mußte die Klägerin

823 Abſ. 2 , StGB. & 263. ") Die klagende Landeskredita
allerdings in ihrem eigenen Intereffe – nicht auch ,

taſſe in C. verlangte vonder beklagten Landgemeinde
wie die Heviſion meint, in dem der beklagten Ges

KI. die Bezahlung eines Betrages von 10 000 M, den
meinde – die Vertretungsmacht des B. prüfen und

auch darauf bedacht ſein , daß die Bellagte die vor
imJahre 1913 der damalige Bürgermeiſter V. namens

geſchriebenen Kontokurrentbedingungen einhielt. Zus
des Vorſtandes der Gemeindeſparkaſſe als Kontofur

rentvorſchuß erbeten und erhalten, aber für ſich vers
gunſten der Klägerin muß aber berütſichtigt werden,

braucht hatte . Die erſte Inſtanz erachtete die ħaftung
wie ſich der Geſchäftsvertehr zwiſchen ihr und der

der Bellagten nach $$ 31, 89, 823 Ábſ. 2 BGB. in
Beklagten tatſächlich abgewickelt hatte. Schon im Jahre

Verbindung mit § 263 StGB. für begründet, ſprach
1907 hatte B.das Érſuchen um Gewährung eines Dar

aber wegen mitwirkenden Verſchuldens der Klägerin
lehens von 20 000 M im Namen des Sparkaſſendor

dieſer nur ein Viertel des Schadens zu . Die Berufung
ſtandes allein unterſchrieben , und der aus der das

der Beklagten wurde zurüdgewieſen . Auf die Be
maligen Kreditgewährung entſtandene Geſchäftsver

tehr hatte fich ordnungsmäßig entwidelt, ohne daß
rufung der Klägerin wurde die Beklagte im vollen

die Bellagte das Verfahren des B. mißbilligte. Auch
Umfange im Sinne der Klage verurteilt. Die Reviſion

der Beklagten wurde zurüdgewieſen.
in ſpäteren Fällen hat V. wiederholt Schriftſtüde, die,

Aus den Gründen : V.war als Bürgermeiſter
wie z. B. Saldoanerkenntniſſe und die Ueberweiſung

nach SS 45, 59 Nr. 7 LandGemQ. für Heſſen -Naſſau
von 5000 M an die Mitteldeutſche Kreditbant in M.,

vom 4. Auguſt 1897 berechtigt, die Gemeinde nach
verpflichtende Bedeutung hatten , allein unterzeichnet.

außen zu vertreten und in ihrem Namen – vorbehaltlich
Unter dieſen Umſtänden , aus denen das BG. ſogar

eine ſtillſchweigende Ermächtigung zur alleinigen
der Formvorſchrift für rechtsgeſchäftliche Urkunden

Unterzeichnung verpflichtender Erklärungen durch B.
mit Behörden und Privatperſonen zu verhandeln . Als

abgeleitet hat, kann es der Klägerin nicht zum Vor

1) Ebenſo : Haftung einer Kirchengemeinde (Preußen) für die
wurf gemacht werden, wenn ſie bei dem Erſuchen um

vom Pfarrer und Vorfigenden der Gemeindetirdenratez betriigeriſ Gewährung eines neuen Kontokurrentvorſchuſſes an
erwirfte Herausgabe von Staatoiduldverſchreibungen gegen Löſchung der alleinigen Unterzeichnung durch V. keinen Anſtoß
von Einträgen im Staatsiduldbud ( Urt. des I. ZS . vom 2. März

1917 III 385/16 ) . Vgl . bayer. Airchengemo. Art . 36, 37 , 53 Abſ. 1 ,

56 Abſ. 4. 9) Dieſe Zeitſør. 1912 S. 178 .

- e
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genommen hat. Das Weſentliche für die Klägerin

war der Beſchluß des Spartaſſenvorſtandes, den B.

in der Form einer beglaubigten Abſchrift beigelegt

hatte. An eine Fälſchung brauchte fte nach Lage der

Sache nicht zu denken. Daran ändert auch nichts der

Umſtand, daß den gefälſchten Quittungen nicht das

richtige Siegel „ Gemeinde-Spar- und Beihtaſſe Al . ",

ſondern ein früher gebrauchtes Fleden -Spar- und

Beihtaſſe Al. beigefügt war. Denn der Unterſchied

in den beiden Siegeln war, wie das BG. zutreffend

hervorhebt, leicht zu überſehen, und für die Nichtigteit

der Beſchlußabichrift ſprach die mit dem Gemeindes

fiegel verſehene Beglaubigung, für die Echtheit der Duits

tungen basordnungsmäßig unterſtempelte „ Bifum " des

Bürgermeiſters. & in Verſchulden der Klägerin fann

nur darin gefunden werden, daß ſie nicht von Anfang

an auf einer genauen Einhaltung der Kontoturrents

bedingungen und der ihr bekannten Saßungen der

Beklagten, insbeſondere auf dem Erfordernis zweier

Unterſchriften bei verpflichtenden Erklärungen nach

§ 5 des Statuts, beſtand. Dieſes Verſchulden tritt

aber gegenüber dem von der Beklagten zu vertretenden

betrügeriſchen Borgehen des Bürgermeiſters derart

zurüd , daß eine Einſchränkung der Erſaßpflicht nach

$ 254 BGB. nicht gerechtfertigt iſt. Dies muß umſo

mehr gelten , als, wie das Bo. urit Hecht hervorhebt,

die Betlagte ſelbſt in der Perſon der übrigen Mit

glieder des Sparkaſſenvorſtandes weſentlich dazu bei

getragen hatte, daß die Cat des B. geſchehen tonnte,

indem es an der Beaufſichtigung der Tätigkeit des B.

fehlte und namentlich geduldet wurde, daß dieſelbe

Perſon, die die Poſtſendungen in Empfang nahm, auch

die Boſtablieferungsſcheine unterſchrieb. Daß es fich,

wie die Meviſion betont, um eine verhältnismäßig

kleine Gemeinde handelte, tann dieſen Fehler nicht

entſchuldigen ..... (Urt. des III. 35. dom 13. FesZS

bruar 1917 III 333/16 ).

4077

auch erforderlich nach dem Sinn und Zweď der Vers

ordnung, die zum großen Teil undurchführbar wäre,

wenn bei Verkäufen zum Einſchmelzen die Frage, ob
der Höchſtpreis einzuhalten iſt, von einer vorherigen

Beurteilung der Gebrauchsfähigkeit jedes einzelnen

einzuſchmelzenden Gegenſtandes abhängig wäre . (Urt .

des v. Sts. vom 1. Mai 1917, 5 D 171/1917 ).
4114 E.

II.

Um die gleidhe Dat i . S. del 8 263 StBD. handelt

es fich auch dann, wenn der Augetlagte deshalb der:

urteilt wird, weil er eine an die Gewährung von Vor:

teilen getnüpfte Aufforderung zur Begehung der im

Eröffnungsbeſchluß bezeidneten Lat angenommen hat.

Aus den Gründen : Äuf die Reviſion des Angell.

iſt das Urteil des Schwurgerichts, das ihn von der

Beſchuldigung verſuchter Notzucht freigeſprochen und

wegen Beihilfe zu einem von der Mitangeklagten D.

angeblich begangenen Abtreibungsverſuch verurteilt

hatte, inſoweit aufgehoben worden , als er wegen Beis

hilfe verurteilt war. Wenn der Senat gleichzeitig die

Sache „in dem ſich hieraus ergebenden Umfang“ zur

anderweiten Verhandlung und Entſcheidung an die

Vorinſtanz zurüdverwies, ſo wurdedadurchdasSchwur

gericht – abgeſehen von dem Sachverhalt, hinſichtlich

deſſen Freiſprechung erfolgt iſt – von neuemgemäß

§ 263 SIPD. mit der in der Äntlage bezeichneten Tat

befaßt. Cat i. S. des § 263 iſt nach feſtſtehender Necht

ſprechung nicht der rechtliche Geſichtspunkt, unter dem

Anklageſchrift, Eröffnungsbeſchluß und erkennendes

Gericht den der Anklage zugrunde liegenden geſchicht

lichen Vorgang beurteilt haben, ſondern allein dieſer

Vorgang. Er aber iſt in der Anklageſchrift dahin

geſchildert, daß der Angeklagte im Juli 1914 fich auf

Bitten des Mitangeklagten M. bereit erklärte , der

ſchwangeren Mitangellagten D. die Frucht abzutreiben,

daß er ſich für die Übtreibung ein Entgelt verſprechen

ließ und dieAbtreibung auchmit Einwilligungder D.

vornahm. So wenig der Umſtand, daß die Beſchuls

digungsformel derAnklageſchrift undder Eröffnungs

beſchluß dem Angeklagten ein Verbrechen gegen § 219

StGB. zur Baſt legen, verhindern konnte , daß in der

erſten Schwurgerichtsverhandlung außer der Frage,

ob ſich der Angeklagte gegen § 219 oder $ 218% StGB.

vergangen habe, eine Frage aus 88 2181, 43, 49 StGB.

geſtellt wurde, ebenſowenig beſtand ein rechtliches

Hindernis, in der neuen Verhandlung jenen Fragen

noch die aus § 49 a StGB. hinzuzufügen. Auch bei

der Frage 14, die dahin geht, ob der Angeklagte nicht

zummindeſten eine an die Gewährung von Vorteilen

geknüpfte Aufforderung zur Begehung des Verbrechens

des § 2188 StGB. angenommen habe, handelt es ſich

nur um eine andere Beurteilung der in der Anklage

bezeichneten Tat. (Urteil des V. Sts . vom 7. Nov.

1916, 5 D 446/16) . E.

e

.
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B. Strafſachen.

I.

zumBegriff Altmetall. $ 2BRBD. vom 14. Dezember

1914 über Höchſtpreiſe für Kupfer, altes Melfinguſw.

(ROBI. 6.501). Å us den Gründen : Jn 82 BRDO.

vom 10. Dezember 1914 über Höchſtpreiſe für Kupfer,

altes Meſſing uſw. (RGBI. S. 501) iſt verfügt, daß

der Preis für 100 kg altes Meſſing 130 M nicht über

ſteigen darf. Der Angell., dernur mit Altmetall handelt,

hat 42 kg Meſſingłlinten, die er zum Einſchmelzen

eingekauft hatte,zu gleichem Zweď um 200 M für 100 kg

weitervertauft. Das 1o. ſprach ihn frei, weil die

Lieferung durchweg aus neuen Türklinken beſtanden

habe und deshalb die nur für Altmetall beſtimmte

Föchſtpreisvorſchrift nicht anwendbar ſei. Hiergegen

beſtehen rechtliche Bedenken. Wie dasRG . ſchon wieders

holt ausgeſprochen hat (MGSt. 50, 142 ; 4. Sts . vom

10. Ottober 1916, 4 D 436/16 in JW. 1916 S.50,

ert. Sen. vom 10. Oktober 1916 5 Ď 353/16 in 13.

S. 1480 ), iſt dafür, ob ein Metallgegenſtand als Alt

metall zu betrachten iſt, nicht ausichlaggebend, ob er

fich noch in einem Zuſtande befindet, in dem er für

ſeinen urſprünglichen Zweď noch benußt werden kann.

Als Altmetall i. S. der VD. müſſen vielmehr ohne

Müdſicht auf ihre Brauchbarkeit für den bisherigen

Gebrauchszwed auch ſolche Gegenſtände angeſehen

werden, die allein oder mit anderen ähnlichen Gegen

ſtånden nicht zur Verwendung nach der bisherigen Be

ſtimmung, ſondern zum Einſchmelzen, alſo zur Ver

wertung als Metal verkauft werden. Dies entſpricht

der Bertehrsauffaſſung, die in ſolchem Falle den Ge

genſtand nicht mehr als Gebrauchsgegenſtand ſondern

als Metall in Betracht zieht und regelmäßig nur nach

Gewicht ſchäßt und zum Verkauf ſtellt. Es iſt aber

III.

Berkauf eines nutauglichen Abtreibungsmittels ; Ber:

urteilungwegen Betrugs ftatt wegen Beihilfezur ab:

treibung. Aus den Gründen : Das Landgericht

nimmt an, daß die Flüſſigkeit, welche die S. der K.

abgekauft und auf Verlangen mit 2 M bezahlt hat , in

der Hauptſache aus Baldriantinktur beſtanden habe,

wie man ſie in jeder Apotheke um etwa 25 Pfg . taufen

tönne, und daß ihre Zuſammenſeßung und Untaug

lichkeit zur Abtreibung der K. bekannt geweſen ſei.

Damit entfiel zwar die Beſtrafung der R.wegen Beihilfe

zu dem von der S.verſuchten Verbrechen (NOSt. 15,315 ;"

16, 25 ; 17, 377) , nicht aber ſchlechthin jede Möglichkeit

ihrer Verurteilung. Das ert. Gericht iſt nicht nur be

rechtigt, ſondern auch verpflichtet, von Amts wegen

alle in der Hauptverhandlung hervortretenden Tats

umſtände zu berüdſichtigen und das Geſamtergebnis



224
Beitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1917. Nr. 13 u. 14.

4122

4091

nach allen bei ihm denkbaren ſtrafrechtlichen Geſichts- Bewußtſein der Möglichleit eines Irrtums dieſe Mög

puntten zu würdigen, ohne hierbei an die Beurteilung lidhleit in ihren Widen aufgenommen und mit beding

der Dat imEröffnungsbeſchluß oder an die von den tem Borſats gehandelt haben. Das Gegenteil iſt aus

Prozeßbeteiligten geſtellten Anträge gebunden zuſein dem Urteil nicht zuentnehmen. Anderſeits iſt aber
(88 153, 260 , 263 StPO .). Bot der erwieſene Sach- im Urteil gar nicht feſtgeſtellt, daß die Angell.an der

verhalt hinreichenden Änlaß, nach Berneinung der Beis Nichtigteit ihrer Auffaſſung gweifelten. Damit ent

hilfe zur Abtreibung die Frage zu prüfen, ob in der- fält die Bedingung, an welche die Str. ihre Annahme
ſelben Bandlung der A. ein Betrug zu erbliden ſei, fahrläſſigen Verſchuldens geknüpft hat, underweiſt ſich,

ſo durfte ſich das 16. dem nicht entziehen und mußte die angeführte Begründung fahrläſſigen Verſchuldens
darüber, nötigenfalls unter Beachtung des § 264 StPo. , als ungenügend, da es im übrigen im Urteil an jedem

entſcheiden. Die in der Freiſprechung der å. enthaltene Nachweis dafür fehlt, daß und wie die Angell . bei

ſtillſóhweigende Ablehnung des Betrugs ſchließt nun Aufwendung der von ihnen zu verlangenden pflicht

zwar nicht unbedingt aus, daß eine Prüfung in dieſer gemäßen Sorgfalt zur Erkenntnis ihres Jrrtums hätten

Nichtung ſtattgefunden hat ; es beſtehen aber unter kommen müſſen. (ürteil des I. Sts. vom 10. Mai 1917,

den obwaltenden Umſtänden erhebliche Zweifel, ob der 1D 154/17). E.

Erſtrichter, ſofern er den 8 263 Stob. überhaupt mit

ins Auge gefaßt hat, von einwandfreien rechtlichen V.

Erwägungen geleitet geweſen iſt. Wollte feſtgeſtellters

maßen die S.von derM, ein wirkſames Abtreibungs
Berbindung mehrerer bei demſelben Gericht an :

mittel täuflich erwerben , erkannte das die A. und
hängiger Stratiachen vor der Gauptberhandlung. A u $

verkaufte ſie der S. wiffentlich ein untaugliches Mittel,
den 8 ründen : Während die Strafprozeßordnung

um einen Preis, der den verkehrsüblichen bedeutend
in den SS 2–5, 13 nähere Beſtimmungen für den Fall,

überſtieg, ſo iſt einerſeits die Käuferin offenbar von
daß mehrere Sachen zur Zuſtändigkeit verſchiedener

der Vertäuferin durch die Vorſpiegelung der Tauglich
Gerichte gehören , über deren Verbindung trifft, alſo

feit in Irrtum verfekt, zur Zahlung der 2 M be
für einen Fall, in dem die Verbindung eine Berändes

ſtimmt und ſo in ihrem Vermögen beſchädigt worden
rung der fachlichen oder örtlichen Zuſtändigteit zur

(HOSt. 44 , 230) und iſt andererſeits augenſcheinlich Folge hat, enthält ſie eine beſondere Erwähnung des

die Abſicht der Verkäuferin auf Erlangung eines rechts
hier vorliegenden Falls, daß die Sachen einzeln vor

widrigen Bermögensvorteiles und ihr Borſag auf dasſelbe Gericht gehören, abgeſehen von § 471 nur in

Verwirklichung der übrigen Tatbeſtandsmerkmale des
§ 236. Daraus iſt zu entnehmen , daß das Gefeß, wenn

Betrugs gegangen. (Urt. des V. Sts. vom 3. April
ein Zuſammenhangmehrererzur Zuſtändigkeit desſelben

1917, 5 D 60/1917). E. Gerichts gehöriger Strafſachen von der in § 3 bes

zeichneten Art vorliegt, die Berbindung dieſer ſtills

ichweigend als die Hegel vorausſeft, und daß es auch

IV.
dann, wenn der Zuſammenhang nicht der im § 3 be

Höchſtpreiſe für Bacheleder nach den Belarutma
zeichneteiſt, die Verbindung allgemein für zuläſſig er:

chungen der fitd. Genkdo.8 der 3 bager. UK., vom
achtet. Denn daraus, daß in § 236 gerade für die

22. November 1915 und 15. März 1916. Feſtſtellung fahr:
Hauptverhandlung die Berbindung geſtattet wird, tann

läffigen Berſchuldens bei einer Heberſchreitung der
nicht entnommenwerden, daß dieſe im Laufe des ihr

Höchſtpreiſe. U us den Gründen : Die Bet.en der
voraufgehenden Berfahrens nicht ſtatthaft ſein ſolle ;

ſto. Genido.s der 3 bayer. Alls betr. Höchſtpreiſe von
vielmehr beſagt die Vorſchrift nur,daß die Verbindung

Leder vom 22. Nov. 1915 und 15. März 1916 unterſchei
noch in der Hauptverhandlung zuläſſig ſein ſoll, wenn

den in ihren Nummern 1–12 des § 3 deutlich drei
bisdahin die einzelnen Sachen getrennt geführt wurden.

Lederſorten ,nämlich Sohlleder, Vacheleder und Brand
Schon die Staatsanwaltſchaft kann ſolche Sachen aus

(ohlleder . In der Bet. vom 22. Nov.iſt das Daches
Zweđmäßigkeitsgründen in der Art verbinden , daß

leder hinſichtlich der Höchſtpreiſe dem Brandfohlleder
ſie in einer Anklageſchrift ſie zuſammenfaßt, und wenn

gleichgeſtellt, in der Bet. vom 15. März dagegen dem
ſie auf ſolche Weiſe die Verbindung herbeiführen kann,

Sohlleder. Eine Unterſcheidung, je nachdem Bache
ſo iſt nicht abzuſehen , weshalb nicht das Gericht fie

leder bei der Herſtellung von Fußbekleidung zu Sohlen
jederzeit aus gleichen Gründen anordnen könnte. Der

von der Revifion belämpfte Beſchluß iſt hiernach durch -
oder Brandfohlen verwendet wird, iſt in feiner der

Bek. getroffen . Den hierauf bezüglichen Einwand der
aus geſeßmäßig . (Urt. des V. Sts . vom 20. Febr.

1917, 5 D 30/1907). E.

Angeklagten hat die Str. zutreffend als Irrig erachtet.

Dagegen iſt die Feſtſtellung des inneren Tatbeſtands

eines fahrläſſig begangenen Vergehens gegen das

Höchſtpreisgeſet rechtlich zu beanſtanden. Die StK.

nimmt an , daß die Angell. ſich über die Auslegung

der Bet. vom 22. November im Jrrtum befanden. Jm Oberſtes Landesgericht.
Anſchluß hieran wird unter Hinweis darauf, daß ichon

nach der äußeren Einteilung der Preistafel der Bel. A. Zivilſachen.

Vacheleder nur dem Brandſohlleder, nicht aber dem 1.

Sohlleder gleichgeſtellt ſet, im Urteil wörtlich folgen

des geſagt: Wenn die Angell. gleichwohl zweifel Weitere Beſchwerde im Fürſorgeerziehungeverfahren

darüber hatten, ob Vacheleder nach dem Preiſe für nach Art.6 Abſ. 5FEG.; die Vorſchrift in $ 29 Abſ.2

Brandſohlleder oder aber auch nach dem Breiſe für FGG . iſtim Verfahren nach dem FEG. nicht anwend

Sohlleder bewertet werden dürfe, ſo hatten ſie die bar. Beſchwerdeberechtigung der Diſtriktspolizeibehörde.
Pflicht, für die Beſeitigung dieſer Zweifel durch Eins Verpflichtung der Gerichte- auch der Beſchwerdegericht:

ziehung von Erkundigungen an zuſtändiger Stelle Sorge · den Sachverhalt vonUmts wegen feſtzuſtellen . Not.

zu tragen . Da ſie aber dieſe in ihrem Falle gebotene wendigteit und Zwed der Bernehmung des Minderjährigen

Maßregel unterließen, ſo haben ſie ihren Zrrtum durch und der Anhörung Berwandterund Berſchwägerter. Ein

eigene Fahrläſſigkeit herbeigeführt und verſchuldet.... die Fürſorgeerziehung Minderjähriger anordnender Des

Hiermit iſt aber zur Begründung fahrläſſigen Ver- ſchluß des Vormundſchaftsgerichts war auf die Be

ſchuldens zuviel und zu wenig geſagt. Zuviel iſt ge- ſchwerde des Vaters hin aufgehoben worden. Auf die

ſagt, weil nach dem Ausgeführten vorſäßi. Verſchulden weitere Beſchwerde des Bezirksamts wurde der Beſchluß

möglich iſt. „ Wenn“ dieAngell. Zweifel an der Rich- des 16. aufgehoben und die Sache an das Vormunds

tigkeit ihrer Auffaſſung hatten, dann könnea ſie im ſchaftsgericht zurüdtverwieſen .

4093
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Aus den Gründen : Die weitere Beſchwerde loſung des Minderjährigen und es ſoll davon nur

iſt na , Art. 6 Abf. 5 FEG . an ſich ſtatthaft und die Gebrauch gemacht werden, wenn eine anderweitige ge

einfache. Sie ſteht nach dem Wortlaute des Gefeßes eignete Unterbringung insbeſondere auch bei den in

jedem zu, der ein berechtigtes Intereſſe an der Sorge erſter Linie in Betracht kommenden Verwandten und

für die Perſon des Minderjährigen hat, wenn auch die Berſchwägerten des Minderjährigen ausgeſchloſſen iſt

Berfügung des AG., auf welche die Beſchwerdeentſchei- (vgl. Slg . n . F. Bd . 11 S. 215, 12 S. 231, 245 und 870

dung des 16. erging, nur mit der ſofortigen Beſchwerde und Bd.13 S.19ff.und §3 MinBet, vom 28. Juni1902,

anfechtbar war. Das FEG., das in Art. 6 Abſ. 4 und 5 JMBI. S.629 ff.). ( Beſchl. des I. ZS. vom 2. März

die Berechtigung zur Einlegung der Beſchwerde unab- 1917, Reg . III Nr. 10/1917) .

hängig von den Vorſchriften des FGG. und erſchöpfend

geregelt hat, iſt hierin abſichtlich von den Borſchriften
II.

in den Sś 29 Abſ. 2 und 57 Abſ. 2 FOG. abgewichen
(Begründg. zu Art. 4 Abſ. IV u .VArmenG . v. 21.Aug. Bevor die Entlaſſung eines Vormundes nach $ 1886

1914. AbgÁVerh. 1913/14 Beil. Bd. VII S. 9) . BOB. in Frage tonnen tanu, iſt zu prüfen, ob nicht

Das Bezirksamt iſt als Diſtriktsverwaltungsbehörde dard Aufſtellung eines Pflegers nach den $$ 1796,1909

und nach der Stellung, die dieſer Behörde im FEG. VGB. abgeholfen werden faun. Die verſtorbene A. M.

eingeräumt iſt, auch an der Sorge für die Perſon der hat ein unehel. Aind hinterlaſſen , zu dem ſich der

B.ſchen Kinder beteiligt und berufen, das öffentliche Beſchwerdeführer $ . P. als Bater bekannt hat. Dieſer
Wohl hiebei wahrzunehmen . Das Hechtsmittel iſt ſtrebt die Ehelichkeitserklärung des Kindes an. Da der
alſo zuläſſig, aber auch fachlich begründet. Die für Bormund 3. M., ein Bruderder K. M., ſich weigert,
das Bormundſchaftsgericht in Art. 4 Abſ.1FEG. aus- in die Ehelichkeitserklärung zu willigen (8 1728 Abſ. 2

drüdlich wiederholte Beſtimmung des 8 12 FOO., daß BOB .), hat §. $. beantragt, einen anderen Bormund

das Gericht von Amts wegen die erforderlichen Ers aufzuſtellen ; er behauptet,dasVerhalten des Vormunds

mittelungen zu veranſtalten und die Beweiſe zu erheben ſei pflichtwidrig und gefährde dasWohl des Mündels.

hat, gilt nach Art. 17 Abſ.1 FEG. auch für das Be- Das Vormundſchaftsgericht hat den Antrag abgewieſen ;

ſchwerdegericht. Gegen dieſe Beſtimmungenhat das 10. die Beſchwerde des P. wurde zurüďgewieſen , auf ſeine

dadurch verſtoßen, daß es bezüglich einer Reihe von weitere Beſchwerde aber die Sache unter Aufhebung
tatſächlichen Behauptungen, deren Wichtigteit für die beider Beſchlüſſe an das AG. zurüdverwieſen .

Anordnung einer Fürſorgeerziehung nach Ärt. 2 Abſ.1 Aus den Gründen : Die Beſchwerde iſt nach

Nr. 1, 2 oder 3 FEG . ohne weiteres einleuchtet, nicht $ 57 Abſ. 1 Nr. 9 FOG. zuläſſig ; denn die Vorinſtanz
von Amts wegen die erforderliche Aufklärung herbei- hat über eine die Sorge für die Perſon des Mündels

geführt, ſondern ſich darüber mit den Bemerkungen betreffende Angelegenheit entſchieden und der Beſchwerde.

hinweggeſetzt hat, die Tatſachen ſeien zum Teil „ nicht führer hat als unehel. Vater ein berechtigtes Jntereſſe,
feſtgeſtellt" oder nicht erwieſen und zum Teil nicht die Angelegenheit wahrzunehmen. Er will durch die

widerlegt“ oder auch, „ihre Richtigkeit oder Begründet: Ehelichteitserklärung dem finde den Matel der unehel.

heit laſje ſich, weil nur auf Görenjagen beruhend, nicht Geburt nehmen , ihm die rechtl. Stellung eines ehel.

tontroŰieren “. Es wäre ſeine Sache geweſen, entweder Kindes verſchaffen und eine beſſere Erziehung geben ,

den Sachverhalt durch Ermittelungen und Beweis- als der Vormund vermag, bei dem das Kind unters

erhebungen ſelbſt nach Möglichkeit zu klären , oder ſie gebracht iſt. Demnach nimmt er fich um das perſönl.

unter Aufhebung der Verfügung des AG. gemäß dem Wohl des Kindes an und fordertum des Mündels
entſprechend anwendbaren § 575 ZPD. der unteren willen die Entlaſſung des Vormunds. Seine Berech

Inſtanz zu übertragen. Indem das 16. teinen dieſer tigung zur Beſchwerdeführung iſt hiernach nicht zu
beiden Wege beſchritt, hat es die vorbezeichneten ge- bezweifeln (vgl. die Beſchl. des Senats in der Samml.

ſeglichen Borſchriften verlegt. - In Art. 4 46.2 FEG.4 Bd. 13 S. 262 und S. 267, Bd . 17 A S. 251). Die

iſt abweichend von dem Art. 3 Abſ. 1 des früheren fachl. Würdigung hat zur Aufhebung der Beſchlüſſe

ZwEG. ganz allgemein angeordnet, daß vor der Ent- der Borinſtanzen geführt. Der Vormund verſagt die

cheidung über die Fürſorgeerziehung das Vormund- Zuſtimmung zur Ehelichteitserklärung, weil er das

ichaftsgericht den Minderjährigen , wenn tunlich, zu Kind behalten will . Er und ſeine Frau, mit der

vernehmen hat. Die Vernehmung ſoll, wie in der Be- er in kinderloſer Ehe lebt, beabſichtigen , das find

gründung (Ábg. RBerh . a. a. D. S. 8) ausgeführt iſt, ſpäter an Kindesſtatt anzunehmen . Er und die ſämtl.

dem Nichter ein richtiges Bild von der Perſönlichkeit Mitglieder der Familie M. haben zu P. tein Vertrauen

des Minderjährigen geben und ihm insbeſondere die und wollen ihm deshalb das Kind nicht überlaſſen.

Prüfung erleichtern, ob eine Verwahrloſung droht oder Das Verlangen desBeſchwerdeführers, daß ein anderer

chon vorliegt. Aus der Begründung unddemWort- Vormund aufgeſtellt wird, iſt nach der Sachlage nicht

laute des Geſekes ergibt ſich , daß die Vernehmung im gerechtfertigt. Zurzeit ſteht nicht feſt, ob die Fort

Gegenſaße zu der bisherigen geſeblichen Regelung ohne führung des Amtes das Wohl des Mündels gefährden

Müdrichtauf das Alter des Minderjährigen vorzunehmen würde und ob nicht der Vormund, der in der An

iſt und nur dann unterbleiben darf, wenn ſie wegen gelegenheit eine ſchwankende Stellung eingenommen

der perſönlichen und ſonſtigenVerhältniſſe des Minder- hat, auf entſprechende Vorſtellungen ſeine von den

jährigen nicht ausgeführt werden kann . Die drei B.ſchen anderen Familienangehörigen beeinflußte Haltung auf

Kinder ſind ohne jeden erſichtlichen Grund bis jeßt über- gibt, zumal da die Erklärungen des Vormunds nicht

haupt noch nicht vernommen worden. Ferner find erkennen laſſen , ob er ſich über alle Vorteile der Ehe

entgegen der Vorſchriftin Art. 4 Abſ. 3 FEG . bis jeft lichkeitserklärung für den Mündel klar iſt und ob er

auch Verwandte oder Verſchwägerte der Minder nicht alles, was für ſeine Entſcheidung in Betracht kommt,

gehört worden , ohne daß der Grund hiefür erſichtlich richtig abgewogen hat. Jndeſſen kann von einer Prüfung

wäre. Es iſt nicht zu erſehen , ob überhaupt Ermitte- dieſer Fragen abgeſehen werden ; denn zur Entlaſſung

lungen nach ſolchen Verwandten oder Verſchwägerten des Vormunds beſteht deshalb kein Grund, weil nur

angeſtellt wurden. Die dem § 1673 Abſ. 2 BOB. ent- ſein Verhalten in der Frage der Ehelichkeitserklärung

ſprechende Borſchrift in Art. 4 Abſ. 3 FEG. will vor angefochten iſt und dem Intereſſe des Beſchwerdeführers

allem das Gericht zu einer Prüfung auch nach der ohne Entlaſſung des Vormunds Rechnung getragen

Nichtung veranlaſſen, ob nicht ſchon durch die Unter- werden kann. Die Beſchlüſſe der Vorinſtangen können

bringung bei Verwandten oder Verſchwägerten für das nämlich aus einem anderen Grunde nicht aufrecht er:

Wohl und eine geeignete Erziehung des Kindes ge- halten werden . Bisher iſt unerörtert geblieben, ob

nügend geſorgt werden kann. Denn die Fürſorge- nicht ein Anlaß beſteht, dem Vormunde die Vertretung

erziehung iſt das lekte Mittel gegen die Verwahr- feines Mündels für die zu entſcheidende Frage nach

-
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$ 1796 BGB.zu entziehen und nach §1909 Abſ. 1 a. a. D. zutreten (1. Güthe -Solegelberger, Ariegsbuch Bd . I

einen Pfleger für den Mündel zu beſtellen . Dieſe Frage S. 739). Die Bo. geſtattet ſonach die Erlaſſung von

iſt ſchon jeßt ſpruchreif. Die Atten ergeben, daß ein Marktordnungen, die den Verbraucher begünſtigen

erhebl. Gegenſaß zwiſchen dem Wohl des Mündels und und den Zwiſchenhandel als Ganges ohne Uus dei

dem Wunſche des Bormunds beſteht. Der Vormund dung, ob er jeweils ſchädlich wirft oder nicht, durch

will den Mündel, den er liebgewonnen hat, bet ſich einſchräntende Beſtimmungen erſchweren. Sie ſprichtal.

behalten. Den entgegengeſeşten Zwed verfolgt der gemein von Einſchränkungen des gewerbsmäßigenEins

Antrag des Beſchwerdeführers aufEhelichkeitserklärung. faufs; deshalb ſind Einſchränkungen jeder Art zuläſſig ;

Sept 8. die Ehelichkeitserklärung durch, fo erlangt er alles fann angeordnet und verboten werden, was zu

ein geſeßl. Erbrecht an dem Bermögen des Mündels, einer derartigen Beſchränkung zu führen geeignet iſt

das an die Familie M. fällt, wenn die Ehelichkeitss (GewArdh. B . 15 S. 519 Nr. 2 ). Darum fann rechts

erklärung unterbleibt. Soweit erſichtlich bringt dem verbindlich z. B. angeordnet werden, daß die Händler

Mündel die Ehelichkeitserklärung verſchiedene Borteile: auf dem Marktplaße nur zu beſtimmten Seiten und

dieWegnahme desMatels der unehel. Geburt, Anſpruch nur an den ihnen innerhalb des Marktplages anges

auf erhöhten Unterhalt, die Möglichkeit einer beſſeren wieſenen Pläßen einkaufen dürfen . Selbſtverſtändlich

Ausbildung, die Berſchaffung des Erbrechts gegenüber darf die Marktordnung die Båndler weder ausdrüdlich

dem unehel. Vater. Sie iheint hiernach für den noch durch Anordnungen vom Marktverkehr aus

Mündel wünſchenswert zu ſein . Der Widerſtreit der ſchließen, die zwar nicht nach dem Wortlaute, wohl

Intereſſendes Mündels und desVormunds hätte nach aber nach ihrenWirkungen einer Ausſchließung gleich

Š 1796BGB. zur Aufſtellung eines Pflegers für den tommen. Die Meinung der Reviſion, daß die in Be

Mündel führen ſollen . Da dies unterblieben iſt, war tracht kommende Buſaßbeſtimmung dieſe Wirkung in

unter Aufhebungder aufVerlegung des § 1796 BGB. ſich trage, iſt nach deren Inhalt und nach den Feſts

beruhenden Beſchlüffe die Sache zur weiterenBehandlung ſtellungen des Berufungsrichters nicht zutreffend. Wie

an das AG. zurüđzuverweiſen. (Beſchluß des I. ZS . fich aus ihrem Inhalt ergibt, begwedt die Beſtimmung

vom 2. Juni 1917, Reg. III Nr. 26/1917 .). M. dem Unfug zu ſteuern, daß die Händler den Ber :

käufern entgegenlaufen , ſie abfangen, ihnen die Waren

eigenmächtig abnehmen und ſo den Berbrauchern

den Einkauf unmöglich machen oder doch erſchweren .

Die Beſtimmung, daß die Händler das zu unterlaſſen
B. Strafſachen.

und von den ihnen von der Marktinſpektion zuges

I.
wieſenen Pläßen aus zu warten haben, was ihnen

die Berläufer an Ware bringen und anbieten, enthält

Jn welchem Umfange tann der Bochenmarktvertehr eine nach der BD. Juläffige Beſchränkung der Des

auf Grund der BRUD. vom 2.März 1915 , betr. den wegungsfreiheit der Händler auf dem Wochenmarkt,

Wochenmarktvertehr, (RGBl. S. 125) beſchränkt werden ? weil fie einerſeits dieeinkaufenden Verbraucher gegen

Der Stadtmagiſtrat De. hat auf Grund des § 69 GewO. die Uebergriffe der øändler ſchüßt, anderſeits dieſe

mit § 1 BRVD ., betr. den Wochenmarktverfehr vom vom Markte nicht ausſchließt. Durch die Zuſaba

2. März 1915 (ROBI. S. 125 )und des Art. 75 PSIOB. beſtimmung iſt W. vom Vertehre nicht ausgeſchloſſen .

durdy ortSpol. Borſchr. den 8 6 ſeiner Marktordnung Wäre die Meinung der Neviſion richtig, daß nicht

folgendermaßen ergänzt: Die Lebensmittelhändler bloß die Händler ſondern auch die Berkäufer die ihnen

und deren Perſonal dürfen nur an den ihnen von angewieſenen Pläße nicht verlaſſen dürfen, dann wäre

der Marttinſpektion zugewieſenen Bläßen auftaufen . allerdings der Angell. vom Einkaufen ausgeſchloſſen

Das Entgegenlaufen und Abfangen der Verkäufer iſt und die Zufaßbeſtimmung tönnte als für ihn rechts

jedermann unterſagt. Die Händler haben abzuwarten, verbindlich nichtanerkannt werden. Aberdem ift

was ihnen die Verkäufer an Ware bringen und an- nicht ſo . Die Beſtimmung geſtattet ausdrüdlich, daß

bieten . Das laufende Publikum muß warten, bis die die Verkäufer den Händlern ihre Waren zubringen

Verkäufer ihren Standort eingenommen haben und und anbieten, läßt ihnen alſo innerhalb des Marktes

ihre Waren ſelbſt verabreichen .“ Die Neviſion des Bewegungsfreiheit. Nach den Gründen der Urteile

aus § 149 Ziff. 6 GewD. verurteilten Angeklagten iſt der Vorinſtanzen bringen auch Verkäufer ihre Waren

auf die Behauptung geſtüßt, daß dieſe Zuſafbeſtim- zu dem Stande des W., aber nicht mehr in dem Um

mung ſachlich nicht rechtsverbindend ſei, da ſie in fange wie früher, da, wie feſtgeſtellt iſt, die Waren

ihrem Endergebnis die Lebensmittelhändler vom Markte zufuhr abgenommen hat, die Verbraucher ihren Bes

ſo gut wie ausſchließe und überdies der Polizeibehörde darf vor den Händlern deđen können und die Händler,

ermögliche, durch Anweiſung von Bläßen außerhalb die näher als w. dem Berkehrsmittelpunkte ſind, günſtis

des Marktverkehrs dieHändler von dieſem ſo gutwie gere Gelegenheit zum Abnehmen der ihnen von den

auszuſchließen . Die Heviſion wurde verworfen. Berkäufern zugebrachten und angebotenen Waren

Aus den Gründen : Jn welchem Umfang auf haben. Die Zuſaßbeſtimmung hat ſonadh für W. nur

Grund des§ 69 GewO. durch eine Marktordnung den eine gegen früher geminderte Gintaufsmöglichkeit zur
Marktverkehr beſchränkende Beſtimmungen getroffen Folge, eine Erſcheinung, die mit der nach derDD.

werden können, kann unerörtert bleiben, weil die zuläſſigen Einſchränkung des gewerbsmäßigen Einkaufs
BAVO. vom 2. März 1915 für den zu entſcheidenden regelmäßig verbunden iſt. Dieſelbe Erſcheinung tann

Fal folche Erörterungen überflüſſig macht (f. übrigens auch zutage treten durch die weitere auf Grund der

landmann, GewD . [6] Bd. I S. 638, 639, 655; Stier- VO. vom Stadtmagiſtrat De. erlaſſene und von der

Somlo, GewD. S. 283 Note 3 zu § 64 GewD. und die Reviſion ſelbſt als zuläſſig erachtete ortspolizeiliche

dort angeführten Entſch.). Anlaß zur Erlaſſung der Vorſchrift, daß Händler den Auftauf von Waren erſt

BRVD . gaben die ſchon in Friedenszeiten, noch mehr eine halbe Stunde nach Beginn des Wochenmarkts

aber in der jebigen Striegszeit immer dringender ges vornehmen dürfen . Hiedurch iſt nämlich ermöglicht,

wordenen Bitten der Vertretungen deutſcher Städte daß vor Zulaſſung der Händler zum Markte die Markts

um Abhilfe gegen das Treiben der Zwiſchenhändler waren von den Verbrauchern ganz oder teilweiſe er

auf den Wochenmärkten, von denen die aus den um- worben werden . Sieran iſt aber ſchuld die geringe

liegenden Landgemeinden zur Stadt gebrachten Wochen- Warenzufuhr und das Bedürfnis der Verbraucher an

marftartikel den einheimiſchen Verbrauchern oftgenug Waren, gegen deſſen Befriedigung nach der Verords

entzogen oder ohne wirtſchaftlichen Grund durch Aus- nung der Handel in den Hintergrund zu treten hat.

wüchſe des øändlerweſens verteuert werden. “ Zweck Unzutreffend iſt auch die Behauptung der Meviſion ,

der Berordnung iſt, dieſen Mißſtänden entgegen. daß die Zuſazbeſtimmung der Polizei die Möglichkeit
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offen läßt, die Händler durch Anweiſung von Blägen 15.70 M beantragt. Darunter befinden ſich 6 M Ge

außerhalb des Marktverkehrs im Zuſammenhalte mit bühr für die Reviſionsbeantwortung nach SS 68, 89

der übrigen Anordnung vom Marttverkehr ſo gut wie RÁGO ., 1.20 M Pauſchgebühr nach 8 76 a. a . D. und

auszuſchließen .“ Der Wortlaut und der bereits erörterte 5 M für Zeitverſäumnis, Zehrungsaufwand und Gang
Zwed der Zuſazbeſtimmung räumen der Polizeibehörde gebühr des Angeklagten. Auf die Erinnerung der Ne

eine ſolcheBefugnis nicht ein . Erachtet ſich ein Bändler gierungsfinanztammer hat der Sts , die dem anges

durch Nichtanweiſung oder Zuweiſung eines ihm nicht klagten von der Staatstaſſe zu erſtattenden Koſten auf

günſtig erſcheinenden Plakes auf dem Wochenmarkte 9 ^ feſtgeſeßt.

für beldwert, ſo muß er, wie das Berufungsgericht mit Aus den Gründen : 1. Nach 8 68 RAGD. ſtehen

Recht ausgeführt hat,auf dem Berwaltungswege ſich dem AA. für die Begründung der Reviſion 5/10 der

Abhilfe zu verſchaffen ſuchen. Auf die Rechtsgültigkeit im § 63 beſtimmten Säße zu. Eine beſondere Gebühr

der Marktordnung und der Zufaßbeſtimmung zu §6 für die Anfertigung einer Schrift zur Erwiderung auf

haben dieſe Berwaltungsmaßnahmen keinen Einfluß . die Reviſionsbegründung iſt nicht feſtgeſeßt. Dagegen

( Urt. vom 1. März 1917, Med .-Neg. Nr. 50/1917). iſt in § 69 a. a. D. für die Einlegung eines Rechts

Ed . mittels ſowie für die Anfertigung anderer als der

II.
in 8 68 bezeichneten Anträge, Geſuche und Erllärungen

eine Gebühr von je 2 M beſtimmt. Aus dem llaren

Die Befugnis für die ärztlichen Sachverſtändigen Wortlaut und dem Zuſammenhange der beiden Be

einen über den Mindeftſak hinausgehenden Gebühren- ſtimmungen iſtmit ader Zuverläſſigkeit zu entnehmen ,

betrag feſtzulegen, ſteht den Gerichten und Behörden zu. daß damit die Gebühren des RU. für die Anfertigung

Aus den Gründen : Die SÍR. hat als Grund- von ſchriftlichen Ertlärungen, die er als Verteidiger in

lage für die Berechnung der Sachverſtändigengebühr Strafſachen abgibt, erſchöpfend geregelt ſind. Das iſt

die & $ 1 , 9 , 12VD. d . 17. Nov. 1902, Geb. für ärzt- auch in derBegründung zu 88 67,68, 70 desEntw . (88 68,

liche Dienſtleiſtungen bei Behörden betr. (GVBI. 69, 71 Gel.) ausgeſprochen , wonach für alle übrigen

S. 715 ), und Biff.8 der dazu gehörigen Gebo . für d. h . in § 67 ( 8 68 Geſ.) nicht genannten Tätig

amtsärztliche Dienſtleiſtungen (S. 721) angenommen. teiten, die dem Rechtsanwalt als Verteidiger übertragen

Dies iſt infoweit unrichtig , als der maßgebende g 12 werden können , in dem $ 68 (8 69 Gef.) eine feſte e

Abſ. 2 dieſer VO. und Ziff. 8 GebD. durch die BD. bühr von 2 M beſtimmt iſt (RTVerh. 1879 StenBer.

gleichen Betreffs vom 4. Aug.1910 (Ovør. S. 415) Bd. IV Nr. 6 S. 150). Hinſichtlich der Erwiderung

erſekt worden ſind. Durch die lektere BD. wurde der auf die Neviſionsbegründung iſt daher die Voraus

ganze, aus zwei Säßen beſtehende Abſ. 2 des § 12 ſeßung für die Anwendung des § 89 RAOD., „daß für

BD . 0. 17. Nov. 1902 ausdrüdlich aufgehoben ; uns das dem NA . übertragene Geſchäft die Gebühr in

rigtig iſt deshalb die Meinung des Erläuterers dieſer dieſem Gefeße nicht beſtimmt iſt,“ nicht gegeben. Dieſem

vb. im Terminkalender für bayer .Juriſten 1917 S. 181, Ergebnis gegenüber kann die Erwägung: „daß die

daß Sap 2 des § 12 Abſ. 2 (alt) „verſehentlich mits Beantwortung der Reviſionsſchrift von der gleichen

aufgehoben “ wurde und deshalb noch Geltung habe. Wichtigkeit und Tragweite ſei wie die Hechtfertigungs

Diein dieſem Saße2 den beteiligten Miniſterienvors ſchrift“ (Quednau, NAGD . § 68 Anm. 4) oder „ daß

behalten geweſene Ermächtigung, über dennach Saß 1 die Erwiderung ganz ebenſo wie die Begründung,

anzuſeßenden Mindeſtbetraghinaus einen höheren Bes eine Durchdringung und Erörterung der Sache ſelbſt

trag zu bewilligen , iſt durch den 8 12 Abf. 2 Satzteil 2

(neu) auf die Behörden und Gerichte übertragen RAGÓ. $68 Anm . II Ziff. 1 ) nur eine Bedeutungfür

worden. Allerdingsiſt aus einem offenſichtlichen redats eine entſprechende Aenderung desGefeßes beanſpruchen ,

tionellen Verfehen Saß 3 des Abſ. 3 des § 12 BO. d . nicht aber nach dem geltenden Rechte die Anwendung

17. Nov. 1902 unverändert ſtehen geblieben , während des §89 a. a . D. rechtfertigen. Dem Verteidiger ſteht

nach Sinn und Zweď des § 12 Abſ. 2 (neu) Wort fonach für die Reviſionsbeantwortung nur eine Ge

und Ziffer ,Sat 2" hätte geſtrichen werden ſollen . bühr von 2 M und demzufolge nach § 76 nur eine

Dieſer ſelbſtverſtändl. Auffaſſung hat auch die auto- Pauſchgebühr von 50 Big. zu und nur dieſe Beträge

graph . JMEntſchl. v . 5. Febr. 1912 Nr. 2390 Rechnung ſind nach dem Urteile des Sts.s von der Staatskaſſe

getragen (ſiehe bei Spät und Stenglein, Das ärzti. zu tragen. 2. Dieſes Urteil rechnet ferner nur die

Gebührenweſen, 2. Aufl. S. 303). Die Beiſtung des Roſten der Reife des Angell . gur Bauptverhandlung

Sachverſtändigen, der auf dem Gebiete der Geiſtes- unter die von der Staatsfaſſe zu erſtattenden Koſten.

trantheiten Facharzt iſt, beſtand in dem vom Gericht Schon aus dieſer Faſſung ergibt ſich , daß die Staats

angeordneten Studium der Akten und in dem Erſtatten taſſe den Angekl. für Zeitverſäumnis nicht zu ent

eines Gutachtens über den Geiſteszuſtand des Anges ſchädigen hat. Nach dem Gefeße konnte der Staats

flagten. 3n Anbetrachtder Schwierigkeit der Leiſtung faſſe auch die Verpflichtung, den Angell. wegen der

und des für das Studium der umfangreichen Älten Zeitverſäumnis zuentſchädigen, nicht auferlegt werden.

erforderl. Zeitaufwands iſt die von dem Sachvers Denn unter „ Auslagen“ i . S. des § 505 Abſ. 1 , § 499

ſtändigen beanſpruchte Gebühr im Geſamtbetrage Abſ. 2 StPO. ſind nur bare Aufwendungen verſtanden

von 35 M nach dem 8 12 Abſ. 2 und Ziff. 8a, b und c (Löwe, StPO . § 499 Anm. 4d ; Goltd A. Bd. 60, 477 ;

(2. Saßteil) VÓ . v. 4.Aug. 1910 gerechtfertigt. ( Beſchl. OblG. vom 5. Juni 1909, RRNr. 237 (1909]).Die gegen

v . 1. Mai 1917, Beſchw .-Reg. Nr. 140/1917) . teilige, auf die Entſtehung &geſchichte geſtüßte Ans

4113 Ed . chauung Bergenhahns ( Boltda. BO. 39 S. 86 Fuß.

III.
note) iſt von Friedenreich ( Die Lehre von den Koſten

im Strafprozeß S. 10 Anm . 7) widerlegt. Aus dem

Dem Verteidiger ſteht für die Reviſionsbeant- gleichen Grunde fönnen auch anggebühren nicht be

wortung nur eine Gebühr von 2 M zu ; unter den einem anſprucht werden. Dagegen hat der Angell . Anſpruch

Angeflagten von der Staatstaffe zu erſtattenden ue: auf Erſtattung ſeines Aufwandesfür Zehrung während

lagen find nur Barauflagen zu verſtehen , nicht and Ent: der Reiſe . Hiefür werden 3 M für angemeſſen ge

idhädigung für Zeitverſäumais. Der Šts. 'des ObLG. halten. Darnach waren die Auslagen auf 9 M feſts

hat die Reviſion des StA.s verworfen und die Koſten zuſeßen . ( Beſchl. vom 8. März 1917, Rev. -Reg . Nr.

des Rechtsmittels einſchließlich der dem Angellagten 168/1916 ).
Ed.

erwachſenen notwendigen Auslagen , wozu die Koſten

der Berteidigung und der Reiſe des Angell. zum

Hauptverhandlungstermine gehören, der Staatstaſſe

auferlegt. Der Verteidiger hat die Erſtattung von

4095
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Notariatsdiſziplinarhof. erhellt aus dem nach § 184 GVG . (RDIG. 3, 315)

Erforderniſſe der Zeugenladung nach der StPD .;
allein maßgebenden Protokoll die Ungebühr ſowohl

in dem gereizten, alſo gegen das Gerichtungeziemenden

Erſatzuſtellung . In einer Diſziplinarſache war ein

durch Erſaßzuſtellung zu fandender Vermieterin Frau
Lon, als auch in Geſtalt des Jnhalts mindeſtens

A., Vet.-Str. 6/0, geladener Zeuge wegen unentſchul
hinſichtlich der zweiten Erwiderung : Das möchte

digten Ausbleibens beſtraft worden . wendete nach ich mit größerem Hecht Herrn Direktor zurüd

träglich ein , bei K. habe er keine Wohnung, ſondern
geben.“ Mit Hecht hatte der Vorfißende die Faſſung

nur eine Briefadreſſe" gehabt ; die Badung ſei ihm
des Beweisangebots beanſtandet ; nach § 282 ZPO.

auch nicht zugekommen . Die Diſziplinartammer lehnte
ſind die Beweiſe „ anzutreten “, während aus dem

in entſprechender Anwendung der StPO. die Äufs
bemängelten Wortlaut nicht zu erſehen iſt, ob es

hebung ab.
ſich um einen gegenwärtigen Beweisantritt handelt

Ausden Gründen : Frau S. hat bei ihrer Ausſicht geſtellt wird. Das iſt auch beim Sachver:
oder ob die Antretung nur für ſpäter als möglich in

polizeilichen Bernehmung entgegen dem Leugnen des

Zeugen V. (vgl. § 138SIOB .) glaubwürdig angegeben,
ſtändigenbeweis ſchon wegen des Vorſchuſſes nicht

daß fie die išr am 2. Januar 1917 erfaßweiſe zuges
gleichgültig. Angeſichts der Hartnädigteit" der ges

ſtellte Zeugenladung dem auf telephoniſche Mitteilung
reizten Widerreden erſcheint auch das Strafmaß nicht

zu ihr gekommenen v . felbſt nocham nämlichen Tage
zu hoch. Die Beſchwerdebegründung geigt, daß dem

behändigt hat. Ein allenfallfiger Zuſtellfehler wäre Beſchwerdeführer auch ießt noch die Einſicht in das

alſo geheilt, weil die Zeugenladung im Strafprozeß
Ungebührliche ſeines Verhaltens gegen ein Gericht

einer förmlichen Zuſtedung überhaupt nicht bedarf fehlt ; zurMilderung beſtand deshalb ebenfalls tein

(RGSt. 40, 145 ). ŭebrigens iſt auf Grund der eigenen
Anlaß ( Beſchluß vom 12. Februar 1917 ; Beſchw Reg .

polizeilichen Wohnungsanmeldung des B. anzunehmen,
Nr. 61/17 I) . N.

daß er die Mäume Vet.-Str. 6/0 bei K. bis auf anders

weitige Meldung als feine Wohnung beſtimmt hatte ;

ob er ſie tatſächlich , insbeſondere zum Schlafen , be

nüßte, iſt nach § 181 BPO. gleichgültig. Selbſt wenn

man aber mangels Einzugs und Einzugsabſicht das
Oberlandesgericht Nürnberg.

Borliegen einer Wohnung bei A. verneinen wollte, Ueber die Einſtellung der Zwangeberſteigerung von
beſtand bei Frau A. nach dem eigenen Borbringen V.s Grundftüden bei Zindrüdſtänden (8 10 II BRBD. tom

jedenfalls eine „ Briefadreſſe“. Dieſe enthält aber 8. Juni 1916 über die Geltendmachung von Hypotheten
nichts anderes als eine freiwillige Zuſtellvollmacht,

uſw. RGBI. 1916, 454). Das ÁG. Sch. ordnete auf
die im Zivilprozeß allgemein zuläſſig iſt und im Straf

Antrag des Gläubigers am 21. September 1916 zu=
prozeß jedenfads von einem Zeugen erteilt werden

gunſten des Hypotheffapitals und der halbjährlich zu
kann, da bei dieſem die Gegengründe nicht zutreffen ,

zahlenden Zinſen hieraus ſeit 1. Januar 1914 die
die nach der Rechtſprechung eine ſolche Vollmacht beim

Angellagten ausſchließen . War aber Frau K. als
Zwangsverſteigerung des Grundbeſiges des Schuldners

an. Äuf Äntrag des Schuldners ſtellte das Voll :
Zuſtellbevollmächtigte perſönlich empfangsberechtigt,

ſtredungsgericht die Zwangsverſteigerungauf ſechs
ſo war es unſchädlich, wenn ſie irrig als Erfaßperſon

Monate ein (88 10 I, 1, 2 der erwähnten BRBO.). Das

behandelt wurde (HG. im Recht 1917 Nr. 206 ) . – Die

Beſchwerde wurde vom Diſziplinarhof verworfen
26. A. hob auf die ſofortige Beſchwerde des Gläubigers

den amtsgerichtlichen Beſchluß inſoweit auf, als die
und dabei ausgeſprochen : Dieſe Art der Zuſtellung

Zwangsverſteigerung auch bezüglich der Zinſen eins
iſt nicht zu beanſtanden. Denn die StPO. ſtellt für

die Zuſtellung der Zeugenladung teine beſondere Form
geſtellt wurde . Mit der weiteren ſofortigen Beſchwerde

beantragte der Schuldner, die Zwangsverſteigerung

auf, ſondern läßt jede Zuſtellung zu, wodurch der

Zeuge die Ladung ausgehändigt erhält. Deßtere hatte
wegen der ſeit 1. Juli 1915 verfallenen Zinſen (vom

1. Januar 1915 an ) einzuſtellen und nur wegen der
ausweislich der Åttenauch den erforderlichen Inhalt,

zwei- oder mehrjährigen Zinsrückſtände" (für 1914 ) für
insbeſondere für den Fall des Ausbleibens." ( Beſchl.

zuläſſig zu erklären . Die weitere Beſchwerde wurde
des Not.-Diſs.-Hofs vom 16. April 1917 ; D I 205 ) .

als unbegründet zurüdgewieſen.
4101 N.

A us den Gründen : Mit Recht hat das 16.

den Antrag des Schuldners auf Einſtellung der Zwangs

verſteigerung hinſichtlich der ſeit 1. Juli 1914 bis

Oberlandesgericht München.
1. Juli 1916 verfallenen Zinsrüdſtände abgelehnt, da

fällige Anſprüche des betreibenden Gläubigers auf

Anwalt8ungebühr ($$ 180, 183 ). In der Sißung wiederkehrende Leiſtungen für zwei Jahre nicht ge

einer Zivilkammer entſtand über die Reihenfolge des zahlt ſind (§ 10 II BAVO.). Weder Wortlaut noch

Aufrufs ein Wortwechſel zwiſchen einem Anwalt und Sinn dieſer Beſtimmung der VO . Laſſen die Auslegung

dem Vorſißenden , der es ſchließlich bei der Reihenfolge zu, daß die Einſtellung der Zwangsverſteigerung nur

des Sigungsanſchlags beließ und zunächſt die kurze Ber- inſoweit abgelehnt werden müſſe, als diejenigen

nehmung eines erſt nach dem Anwalterſchienenen wiederkehrenden Leiſtungen in Frage kommen, die für

Zeugen pflog . Bei dem nunfolgenden Fall des Ans die Zeit vor den leßtenzwei Jahren aufgelaufen ſind.

walts beanſtandete der Vorſißende die Bezugnahme Es handelt ſich vielmehr nur darum , ob die Voraus

auf das ſchriftliche Beweisangebot, weil dort bloß ſeßung erfüüt ' iſt, daß rüdſtändige Zinſen für einen

geſagt war : „ Der Wert wird auf Beſtreiten durch einen Zeitraum von mindeſtes zwei Jahren aufgelaufen ſind,

gerichtlichen Sachverſtändigen erwieſen " ; das ſei un- um die Verſteigerung bezüglich der wiederkehrenden

gewöhnlich. Der Anwalt erwiderte im gereizten Ton : Leiſtungen zum Schuße des Gläubigers unter allen

„ Das kann ich auch ſo machen “ und auf Abmahnung Umſtänden eintreten zu laſſen . Die VO. ſagt deutlid :

wegen der Gereiztheit: „Das möchte ich mit größerem Der Antrag auf Einſtellung iſt abzulehnen , wenn

Necht Herrn Direktor zurücgeben. “ Das Gericht ver- fällige Anſprüche .. für zwei Jahre nicht gezahlt

hängte eine Ordnungsſtrafe von 20 m , die Beſchwerde ſind. Die Rechte des Gläubigers können ſchon vor

blieb erfolglos. einem Zinſenanfall für die legten zwei Jahre die Ab

Aus den Gründen : Daß die Beſchwerde inner- lehnung der Einſtedung auch für die jüngeren Rüd

halb der Friſt nur beim Landgericht, nicht beim DLG. ſtände rechtfertigen , namentlich mit Müdſicht auf die

eingelaufen iſt, hält der Senat im Anſchluß an RDLG. Nachteile, die dem Gläubiger aus dem drohenden Hang

21, 191 und Bay3.1916, 75 für unſchädlich. Sachlich verluſte der mehr als zweijährigen ypothefenzinſen in
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Ausſicht ſtehen ( § 10 Nr. 4 20G.) . Für die mehr als

zweijährigen Kücſtände iſt aber dieſer Rangverluſt

foon eingetreten, ſo daß der Fortgang der Volſtredung

bezüglich der älteren Rüdſtände dem Gläubiger zunächſt

teinen Nußen bringt. Zwed der erwähnten Beſtimmung

der BAVO . iſt alſo offenſichtlich gerade der, die noch

nicht entwerteten Zinsrüdſtände einem Schuldner gegen

über, der die Zinszahlung bis zu einem Betragefür

zwei Jahre vernachläſſigt hat und deſſen Berhalten

daher weitere Berluſte für den Gläubiger befürchten

läßt, durch den FortgangderVollſtređungdem Gläubiger

zu fichern (vgl. 3m. 1916,993 11., 1001). — ( Beſchluß

des II. 86. vom 23. Dez. 1916, Below . -Reg. 262/16 ).

B-r.

ausgeübt. Der von dem im Beere ſtehenden Mit,

herausgeber Hohmer zu bearbeitende zweite Band ift

noch nicht fertig und der erſte Band iſt zwei Jahre

ſpäter herausgelommen , als geplant war. Aber der

erſchienene Band tann inſofern als ein für fich abge

ſchloſſenes Ganzes gelten , als die Strafbeſtimmungen

zu den im erſten Band erläuterten Teilen des Geſebes

aus dem zweiten Band in den erſten verfekt und hier

im Anſchluß an die einzelnen Paragraphen mit erläu

tert ſind. Die Verzögerung des Erſcheinens hat es mit

fich gebracht, daß dem Bande ziemlich umfangreiche

Nachträge undBerichtigungen beigefügt werden mußten ;

fie laſſen aufs beſte erfehen mit welchem Fleiß und

welcher Umſicht der Berfaſſer darauf bedacht iſt, in

ſeinen Erläuterungen alles Neue zu berüáſichtigen.

Dazu gehört auch die Einwirkung des Kriegszuſtandes

ſowie der auf Grund des fog . Ermächtigungsgefees

vom 4. Aug. 1914 erlaſſenen Kriegsverordnungen und

des Höchſtpreisgeſeßes,woraufverjįžiedentlich in den An

mertungen und den Nachträgen hingewieſen iſt. Als

Beilage iſt am Schluß eine ſyſtematiſche Ueberſicht über

die Ariegsverordnungen beigefügt. Möge dem auch

ſonſt noch gegen früher bereicherten erſten Bande der

zweite, wie in Ausſicht geſtellt, bald folgen können

E.

733

Büderanzeigen.

Güthe, Dr. Georg, Geh. Juſtizrat u. vortr. Nat im preuß.

Juſtizminiſterium , t, und Schlegelberger, Dr. Franz,
Xammergerichtsrat. Arieg 8buch. Die friegs

geſeße mit der auntlichen Begründung und der ges

ſamten Hechtſprechung und Nechtslehre. 4. Bd. LI

u . 933 S. Berlin 1917, Verlag von Franz Vahlen.

Geb. Mr. 29.-.

Der vorliegende Band umfaßt die Gefeßgebung

bis zum 16. Februar, Schrifttum und Rechtſprechung

bis zum 31. Januar 1917. Er enthält nicht nur die

Kriegswirtſchaftsgeſeße, über die er nach ſeiner urs

ſprünglichen Beſtimmung im Anſchluß an den 1. Band

für die Zeit ſeit Mitte 1915 ausſchließlich berichten

fodte, ſondern führt in ſeinem 2. Teil auch den Bes

richt der vorhergehenden drei Bände über das andere

Kriegsrecht fort. Den weitaus größtenTeil des Bandes

beanſprucht natürlich die triegswirtſchaftliche Geſe

gebung. Den Benüßern des Werkes vor Augen zu

führen , welche Berordnungen auf den einzelnen Wirts

ſchaftsgebieten ergangen ſind, ſeit wann ſie gelten oder

außer Araft ſind und in welchem Zuſammenhange fie

mit der geſamten Kriegsgeſeßgebung ſtehen “ , das

war nach dem Vorworte die Aufgabe, die ſich der

Herausgeber Schlegelberger bei der Anordnung des

idier unüberſehbaren Stoffes geſtellt und die er, wie

man wohl ſagen darf, durch eine ſtraffe, llare Gliedes

rung, beſonders durch zahlreiche Baupt- und Sonder

überſichten für die einzelnen Wirtſchaftsgebiete aufs

beſte gelöſt hat. Ein mehr als 1100 Nummern ums

faſſendes Verzeichnis der Kriegsgeſeke nach der Zeit

folge am Anfang und ein faſt 70 Seiten zählendes

Wortverzeichnis am Schluſſe des Bandes dienen über

dies als Wegweiſer nicht nur durch den Inhalt des

4. Bandes, ſondern durch alle vier Bände des Kriegs

buchs. Man ſteht ſtaunend vor der Größe der Arbeit,

die hier bewältigt iſt, und die über das Ende des

Kriegs hinaus von Wert bleiben wird .

N

Gierte, Otto von, Deutſches Privatrecht, Dritter

Band, Schuldrecht. 1036 Seiten. München u.

Leipzig 1917, Berlag Dunder & Humblot. Mr. 30.- ,

geb. MI. 35.

Das Erſcheinen dieſes Bandes iſt ein Ereignis.

Auf dem Gebiete des deutſchen Privatrechts hatGierkes

Wert heute nicht ſeinesgleichen. Aber auch darüber

hinaus gehört eszu den bedeutendſten Werten der

deutſchen Rechtswiſſenſchaft. Zu folcher Anerkennung

zwingen vor allem einmal der Umfang des beherrſchten

Stoffgebietes, weiter die Bewältigung und geiſtige

Durchdringung dieſer Maſſe und endlich die Riarheit

und Kunſt der Darſtellung. Meine Bewunderung für

Giertes Deutſches Privatrecht“ iſt in Jahren der

Arbeit am Landesprivatrecht der Thüringiſchen

Staaten “ erhärtet. Da hatte ich auf dem von den

Wegen unſerer Mechtsgelehrten ſoweit abliegenden ,

taum begangenen Gebiete des Privatrechts der kleinen

Thüringiſchen Staaten immer wieder Gelegenheit , feſt

zuſtellen, wie der große Germaniſt in Berlin ſelbſt

dieſe Steinchen in dem Gebäude ſeines ,Sachenrechts“

gewiſſenhaft mit verwertet hatte. Darum bewegte

mich der Wunſch, daß dieſes Wert nicht wie Brunners

„ Deutſche Mechtsgeſchichte ein Corſo bleiben möchte.

Daß und wie eramSchuldrecht arbeitete, ließen 1910

Giertes tiefgründige Unterſuchungen über Schuld

und Haftung im älteren deutſchen Recht“

(Band 100 der von ihm herausgegebenen „ Unter

ſuchungen zur deutſchen Staats- und Rechtsgeſchichte “)

erkennen. Darum war es eine frohe Botſchaft, als

die Tagespreſſe das Erſcheinen des dritten Bandes

verkündete. Auf dieſe gewaltige Leiſtung näher ein

zugehen , muß einem ſpäteren Aufſatz vorbehalten

bleiben. Heute gilt es nur, dem troß der hohen Jahre

jugendfriſchen Meiſter Freude und Dant auszuſprechen

und den Wunſch, daß ihm und uns die Vollendung

des Ganzen durch eine Darſtellung des Familien- und

Erbrechts beſchieden ſein möge.

Jena. Rechtsanwalt Dr. Bödel .

E.

von Landmann , Dr. Robert, A. b. Staatsrat i . a. o . D.,

Staatsminiſter a. D., und Dr. Guſtav Hohmer, Mi

niſterialrat im A. Staatsminiſterium des Á. Þauſes

und des Aeußern . Atommentar zur Gewerbe

ordnung für dasDeutſche Reich. Siebente Auf

lage, Erſter Band. Einleitung und Gewerbeordnung

Keit. I–V nebſt Anhang , Nachträgen und Literatur

verzeichnis. VIII, 1039 Seiten. München 1917, C. B.

Bed'iche Berlagsbuchhandlung Oskar Bed. ' Geb.

MI. 26.50.

Die Hechtswiſſenſchaft hat in ihrem Schrifttum

Werte, die auf ihrem Gebieteaußer Wettbewerb ſtehen.

Ein Beiſpiel dafür iſt Landmanns Gewerbeordnung.

Mit Freuden wird es darum allſeits begrüßt werden,

daß trop dem Kriege das Erſcheinen einer neuen Auf

lage des großen Werkes ermöglicht worden iſt. Frei

lich hat der Krieg ſeinen Einfluß auf das Erſcheinen

Riehl, 3., Rammergerichtsfenatspräſident, Charlotten

burg. Die Argliſt beim Bertragschluß

unter beſonderer Berüdſichtigung der

Argliſt der Vertreter. Sonderabdruck aus

„ Beiträge zur Erläuterung des Deutſchen Rechts “

60. Jahrgang . 98 Seiten . Berlin 1916 , Verlag von

Franz Bahlen. Geh . Mt. 2.50.

Ein im 83. Bande der amtlichen Sammlung der
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Entſcheidungen abgedrudtes Reichsgerichtsurteil gibt läuterung dieſes Gefeßes, die nicht nur Selbſtverſtänd

dem Verfaſſer Veranlaſſung, ſich mit der Frage der lichteiten erörtert, ſondern bemüht iſt Bedürfniſſe der

Argliſt beim Vertragsabſchluß unter beſonderer Berüd- Gefeßesanwendung vorauszuſehen und zu befriedigen ,

ſichtigung der Argliſt der Vertreter zu beſchäftigen . bereitet deshalb erhebliche Schwierigkeiten. Die vor:

Er prüft die in Betracht kommenden Rechtsfragen ein- liegende Bearbeitung des Geſeßes iſt dieſer Aufgabe

gehend und kommt dann zu dem wenig erfreulichen gerecht geworden. Steuerpflichtige und Steuerbehörden

Ergebnis , daß die Entſcheidung des Reichsgerichts ein werden in ihr ſo ziemlich alle Aufſchlüſſe finden , die

Fehlſpruch iſt. Die ſcharfſinnigen Unterſuchungen des man von einer Textausgabe mit Anmerkungen “

Verfaſſers, der ein hohes Nichteramt bekleidet, werden füglich erwarten kann . Die gedrängten Erläuterungen

vorausſichtlich dazu beitragen, daß das Reichsgericht enthalten manchmalmehr als bedeutend umfangreichere

ſeine Anſicht einer genauen Nachprüfung unterzieht. Anmerkungen in Sandausgaben des Geſekes. Die

Schweidnis . Landgerichtsrat Alfons Sadenberger. Auswahl des Stoffes iſt durchweg den Bedürfniſſen

der Braris angepaßt. Obwohl dasBuch Entſtehungs

Schiffer, Gugen, Oberverwaltungsgerichterat, und Jund,
geſchichte und Zweď des Gefeßes immer im Auge be.

Dr. Joh ., Oeh. Juſtizrat, Rechtsanwalt beim Meichs.
hält und ſicherlich mehr iſt als ein bloß handwerks

gericht, Der vaterländiſche gilfsdienſt. Ers
mäßiger Behelf der Steuerpraxis, find doch alle theo

läuterungen und Materialien zum Oef. d . 5. Dez.

1916. Auf Veranlaſſung des Ariegsamte herauss
retiſchen Ausführungen ausgeſchaltet. Die einſchlägige

Rechtſprechung iſt im allgemeinen gebührend berüd
gegeben . VIII u. 206 S. Berlin 1917, Berlag von

Dito Biebmann . Aart. 3 Mr.
ſichtigt; nur jene zum Wehrbeitragsgeſete hätte viel

leicht — beſonders bei 88 4 , 10, 29, 42 - etwasmehr

gm erſten Teil des kleinen Buches erörtern die herangezogen werden tönnen . Den Beſonderheiten

Verfaſſer im Anſchluß an den Text des Gefeßes in der Rechtslage in Preußen , Bayern und Sachſen iſt

21 kleinen Abhandlungen die wichtigſten Fragen des nicht nur durch Abdruď der Vollzugsvorſchriften

Hilfsdienſtes. Der zweite Teil enthält unter der Ueber- ſondern auch in den Anmerkungen ausgiebig recha

ſchrift Materialien den Entwurf des Geſeßes nebſt nung getragen . Die Darſtellung iſt wohltuend klar

Begründung und Nichtlinien ſowie einen Auszug aus und überſichtlich. Beiſpiele veranſchaulichen ſchwerer

den Meichstagsverhandlungen und 43 der wichtigſten faßliche Beſtimmungen . Die Meichhaltigkeit des Ins

Erlaſſedes Kriegsamts, des Reichskanzlers, BÁVD.en haltsverzeichniſſes entſpricht allen billigen Anfordes

uſw. " Spricht ishon dieſe Ueberſicht über den reichen rungen . Nach irgendwie erheblichen Ueberſehen und

Inhalt für das Buch, ſo tut es noch mehr die Perſön . Dru & fehlern wird man wohl vergeblich ſuchen . Das

lichteit der Herausgeber: Schiffer und Jund, der eine Mertchen , das ſich des gleichen Berfaffers beliebter

Leiter, der andere Mitglied der Mechtsabteilung des Ausgabe des Zuwachsſteuergeſeßes würdig an die Seite

Striegsamtes, ſind ohne Zweifel wie wenige zur Er- ſtellt, wird zur Ueberwindung der Schwierigkeiten der

läuterung des Gefeßes berufen, das uns –hoffentlichhoffentlich Bermögenszuwachsbeſteuerung wertvolle Hilfe leiſten .
in nicht zu ferner Zeit mit zum Siege über unſere Speyer. Finanzaſſeſſor Dr. Sergt.

Feinde verhelfen wird. E.

Roſenthal, Dr. Alfred, Rechtsanwalt in Hamburg.

Thierbach, Dr. phil. Bruno, Beratender Ingenieur für Dieunterlaſſungstlage. Eine Ueberſicht für
Elektrotechnii und Vertehrsweſen Berlin -Marienfelde. den Praktiker. IV, 76 S. München, Berlin und

Die Rechtsverhältniſſe von Seitungs- Leipzig 1916 , 3. Soweißer Berlag (Arthur Sellier ).

neßen. 14 Seiten Berlin 1915, Berlagsbuchhands Broſch. MI. 2.10 .

lung von Julius Springer. Mr. –.60 .
M. erweitert in der vorliegenden Schrift auf das

Der Auffaf gewährt einen Einblid in die Ents doppelte ſeine Darſtellung der Unterlaſſungsllage in

widelung der elektriſchen Fernleitungen bis zu den ſeinem Kommentar zum Wettbewerbsgeſeß, deſſen

Ueberlandzentralen ohne Zentrale, d. h. den Ueberland- 4. Auflage (1913 ) ich f. St. hier warm empfehlen

fernleitungen ohne eigenes Kraftwert,die die elektriſche durfte. Wieder tritt er mit ačem Nachdruďfür das

Straft von einem anderen Unternehmen beziehen . Ans neue Rechtsſchußmittel ein, wie es duro die Entſchei

geſichts dieſer verſchiedenen Geſtaltungen und Rechts- dungen des 1. und 2. ZS. des RG. (f. 48, 114 ; 60, 6)

verhältniſſe der Leitungsneße kommt Th. zu dem Er: begründet worden iſt und damit gegen Neulamp

gebnis : Eine die techniſche und wirtſchaftliche Ents JW. 1915, 113 ff. und die neueſte Rechtſprechung des

widelung berüdſichtigende Verkehrsauffaſſung tann 6. ZS . (f. 7. B.RG. 77, 217 ; 82, 59 und Hecht 1916

das elektriſche Leitungsneß im weiteren Sinne als Nr.441),welche die volle Entfaltung der Unterlaſſungss

,Beſtandteil' oder „Zubehör' des Grundſtüđes, auf | klage hemmen. Mit Recht nennt er ſeine Arbeit „eine

dem die Zentrale ( Araftwert, Vermittelungsamt) ſteht, Ueberſicht fürden Praktiker“ . Die umfangreichenwiſſen

auffaſſen oder aber als ein mit dieſem Grundſtüđ nur ſchaftlichen Erörterungen zur Unterlaſſungsllage

im Verhältnis einer Sachgemeinſchaft ſtehendes Ge- ich nenne nur Behmanns ſtarkes Wert (1906 ), das

bilde, je nach dem innigeren Zuſammenhange, den das ich f. Zt. hier angezeigt habe, — kranten für den Prat

Neß mit dem Grundſtüc hat. Sie wird ein Fern- tifer daran, daß ſie in ihrem breiten theoretiſchen

ſprechnet als Beſtandteil oder Zubehör anſehen und

kann ein Gleichſtromnet für Sicht- und Kraftverteilung brauchbar ſind, ganz abgeſehen davon, daß gerade die

als Zubehör gelten laſſen, ein bochſpannungs- lieber- Unterſuchungen von Lehmann und Elpbacher bereits

landneß aber muß von ihr ſtets als Teil einer Sachs vor 10 Jahren erſchienen ſind. Dem gegenüber gibt

gemeinſchaft aufgefaßt werden“ . N.in aller Kürze eine klare und überſichtliche, ungemein

Jena . Dr. Bödel. inhaltreiche und anregende Darſtellung, in der Haupt

ſache allerdings für das Gebiet des Wettbewerbes.

Köppe, Dr. $., ord . Univerſitätsprofeſſor in Marburg Selbſt der vielbeſchäftigte Praktiker, der feine Zeit

a . d. Lahn. Das Beſißſteuergeſe ß vom 3. Juli hat, große wiſſenſchaftliche Werte nachzuleſen oder

1913 mitden Ausführungsbeſtimmungen des Bundess nachzuſchlagen, wird ſie mit Genuß und Gewinn leſen
rats , Preußens, Bayerns und Sachſens und den und verwerten . Berficht oder bekämpft ſie doch, man

amtlichen Hilfstabellen. V , 422 Seiten . München , möchte faſt ſagen : Saß für Sag, höchſtrichterliche

Berlin und Leipzig 1917, 3. Schweißer Verlag (Arthur Entſcheidungen . Daneben verſchwinden kleine Schöns
Sellier ). Geb. Mr. 4.80 . heitsfehler, wie Dernburg BOB. und Neumann

Das Beſitzſteuergeſetz hat mit der periodiſchen Bes Kommentar (Handausgabe !). Leider erſchöpft das

ſteuerung des Vermögenszuwachſes ein vollſtändig Jnhaltsverzeichnis nicht den Gehalt des Wertes .

neues Gebiet des Steuerrechts erſchloſſen. Eine Er- Jena. Rechtsanwalt Dr. Bödel.

1
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Marcuſe, Dr. Mar, Berlin. Juriſtiſch - piydia - Ziffern des Jahres 1915 nicht erreichen , haben die

triſse Grenzfragen. Bd. I , Beft 3/4 . Bom Annuitätenhypotheken die ſtärkſte, die Mentenſchulden

Jnje ſt. 84 S. Balle a. d . S. 1915 , Carl Marhold, die geringſte Abnahme erfahren.

Berlagsbuchhandlung. Preis Mr. 2.. . Bemertenswert iſt die hohe Zahl der Löſchungen .

Der Berfaſſer will die grundfäßliche Nichtberechtigung Ihr Geſamtbetrag beläuft ſich auf 209,8 Min.M.

des § 173 Šios. nachweiſen . Er bezeichnet ihn mit Dieſe Ziffer bedeutet eine Mehrung von 48,5 Mil . M

Mittermaier als einen unberechtigten Nachkommen des gegenüber dem Borjahre ; fie überſchreitet die für 1916

früheren Gedankens, daß die Uebertretung firchlicher feſtgeſtellte Zahlder Eintragungen um nicht weniger

Eheverbote ſtrafbar iſt. Mit Hüdſicht auf die Kechts- als 37,9 Mill . Y. Jm Jahre 1911 blieben die Bö

entwidelung, welche die Strafbarkeit fittlicher Ber. ichungen hinter den Eintragungen noch um 281,8 MIDI, M

fehlungen bei uns genommen, wird man ſich dem
zurüd ; der Mehrbetrag der Eintragungen fant dann

Nufe nach Ausmerzung des § 173 StGB. nicht an 1912 auf 267,5 , 1913 auf 162,9, 1914 auf 147,9 und

ſdhließen können, ohne gegen das Voltsempfinden zu
1915 auf 12,0 Mill. M. Danach hat die Entſchuldung

verſtoßen . Mit in Kauf nehmen muß man die mancherlei des Grundbeſikes, die bereits in der leßten Friedens

Unzuträglichteiten, die die Anwendung der genannten zeit beobachtet werden konnte, während des Arieges

Gefeßesbeſtimmung mit ſich bringt. und namentlich im vergangenen Jahre ſehr erhebliche

Schweidnis. Landgerichtsrat Alfons Gađenberger.
Fortſchritte gemacht. An der Mehrung der Böſchungen

haben mit alleiniger Uusnahme der Zwangs- und

Arreſthypotheten, deren Geſamtzahl geringer als im
Zeiler, u. , I. Staatsanwalt in Zweibrüden . Gefeß

Vorjahriſt, alle BelaſtungsformenLeil. Die größte Zu

liche 3 ulagen für jeden þaushalt. nahmeiſt bei den Darlehenshypotheken der SpalteIII,

Plan und Begründung einer Beihilfenordnung. 3 , die geringſte bei den Meallaſten der Spalte XIII

VII, 88S. Stuttgart 1916, Berlag von J. Beß . zu verzeichnen.
MI. 1.20.

Von der Geſamtzahl aller Eintragungen und
Beiler erſcheint nicht zum erſten Male als ein Böſchungen entfaut der Teil betrag von 67 091 = 78,1 %

Anreger, deſſen Borſchläge Beachtung verdienen . Von
aufdieland- oder forſtwirtſchaftlich benüßten, der Reſt

dem eigentlichen Rechtsgebiete (1. 7. B. ſeine 1916 hier zu 18822 21,9 % auf die ſtädtiſchen oder gewerb

S. 331 angezeigte Schrift über Unbeſtimmtheit der
lich benüßten Grundſtüđe. Für 1915 beliefen ſich die

Rechtsanwendung“ uſw.) macht er neuerdings auch entſprechenden Ziffern auf55826 = 73,7 % und 19965

Abſtecher auf das Gebiet wirtſchaftlicher Fragen. In 26,3 % , für 1914 auf 130258 = 76,2 % und 40777

Schmollers Žahrbuch (39. Jahrgang, 1915, S. 295 ff.)
= 23,8 % . Während ſonach für das Vorjahr eine pros

erörterte er „ Die Entwidlung der Lebenstoſten und jentuale Zunahme der Eintragungen und Löſchungen

ihre Einwirkung auf Gehalt und andere feſte Bezüge“. bei den ſtädtiſchen oder gewerblich benüßten Grund

Jekt greift erweiter und beleuchtet die bisherigen ſtüden feſtgeſtellt wurde, hat ſich das Verhältnis im

und macht ſelbſt neue Vorſchläge zur Abwehr des Jahre 1916 zugunſten der lands oder forſtwirtſchafts

Geburtenrüďganges. Die Geburtenfrage iſt auch ihmlich benügten Grundſtüđeverſchoben. Die angegebenen

in erſter Binie mit eine Wirtſchaftsfrage. Darum Biffernberüđſichtigen aber nur die Zahl der Geſchäfte

fordert auch er Familienbeihilfen. Er beſchräntt fich und faſſen überdies die Eintragungen und Böſchungen

aber nicht wie andere auf eine allgemeine Faſſung, zuſammen . Schlußfolgerungen für die Frage, inwie

ſondern arbeitet ein ganzes Syſtem in den Einzel- weit der ländliche unð der ſtädtiſche Grundbeſit an

heiten aus. Er ſtüßt fich dabei auf intereſſante ſta- der Zunahme der Böſchungen beteiligt ſind, laſſen

tiſtiſche Ermittelungen . Er forbert Baushaltungss fich hieraus nicht ableiten.

beihilfe und Kinderbeihilfen . ' Ueber ihren Umfang, Bypotheten, Grundſchulden und Mentenſchulden
die Aufbringung der Mittel, die Verwaltungseinrich

wurden insgeſamt 87576 gegen 75 225 im Jahre 1915
tung, geſellſchaftliche und wirtſchaftliche Folgen uſw. eingetragen oder gelöſcht. Davon treffen 248 Eintras

möge man bei ihm ſelbſt nachleſen . gungen und Böſchungen 0,3 % auf die Briefhypo

Zena. Rechtðanwalt Dr. Dödel . thefen (mit Einſchluß der Briefgrundſchulden und

Briefrentenſchulden ), 60059 = 68,6 % auf die Buch

hypotheten (mit Einfluß der Buchgrundſchulden und

Buchrentenſdulden ) und 27 269 31,1 % auf die

Sicherungshypotheken. Gegen das Vorjahr hat die

Gefeßgebung und Berwaltung. Geſamtzahl der Éintragungen und Böſchungen bei den

Briefhypotheken um 70 abgenommen ; für die Buch

Der Gypothetenvertehr in Bayern im Jahre 1916. hypotheten ergibt ſich eine Zunahme von 9185, für

Nach den Nachweiſungender Grundbuchamter wurden die Sicherungshypotheten eine ſolche von 3236. Die

im verfloſſenen Jahre an øypotheten , Grund- und territoriale Verteilung der Bypothekenformen , die in

Rentenſchulden ſowie Reallaſten insgeſamt 171,9 MIU.M der geſchichtlichen Entwidlung ihre Grundlage hat,

eingetragen. Dieſe Zahl bleibt hinter dem Ergebniſſe zeigt im weſentlichen das gleiche Bild wie früher. Jm

der legten Friedensjahre, von denen das Jahr 1911 rechtsrheiniſchen Bayern überwiegt die Buchhypothet;

mit 737,8, das Jahr 1912 mit 686,5 , das Jahr 1913 ſie iſt im Oberlandesgerichtsbezirte München mit76,5 % ,

mit 525,1 und das zum Teil ſchon in die Kriegszeit im Oberlandesgerichtsbezirte Bamberg mit 85,5 %

fallende Jahr 1914 mit 479,8 Min .M abſchloß , ſehr im Oberlandesgerichtsbezirke Nürnberg mit 76,6 % und

erheblich zurüd ; gegenüber dem Jahre 1915, das eine im Oberlandesgerichtsbezirk Augsburg mit 86,9 % am

Geſamtzašl von 173,3 Mill . M aufwies, iſt nur eine Geſamtverlehre beteiligt. In der Pfalz vollzieht ſich

Abnahme von 1,4 Mill. M zu verzeichnen . Die in die Grundſtüdsbelaſtung nahezu ausſchließlich in der

den legten Jahren feſtgeſtellte rüdläufige Bewegung Form der Sicherungshypothet ; auf fie entfallen hier

iſt ſonach nahezu zum Stidſtande gekommen. Im eins 97 % aller Eintragungen und Löſchungen . Der Brief

zelnen ergeben fich höhere Ziffern als im Vorjahre hypothekenverkehr nimmt in beiden Landesteilen nur
bei den Kauf- und Stridhichillingshypotheken , den eine untergeordnete Rolle ein und hat ſich nichtweiter

bypothefen für Herauszahlungen an Eltern ,Kinder und eingebürgert; er ſpielte ſich früher hauptſächlich im

Geſchwiſter, den Vertragshypotheken der Spalte VII Landgerichtsbezirte Frankenthal ab , iſt aber feit dem

der Nachweiſung, den Sicherungshypothefen auf Grund Jahre 1915 im Landgerichtsbezirk München I am

geſeßlicher Doridhrift der Spalte IX und den Meals ſtärkſten vertreten . Hervorgehoben mag noch werden,

laſten zur Sicherung von Beibgedingsrechten. Unter daß im Jahre 1916 entgegen den früheren Jahren nicht

den weit überwiegenden Belaſtungsformen, welche die mehr añe Landgerichtsbezirke am Briefhypothekenver.
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tehre teilgenommen haben . In den Sandgerichtsbes eines gewöhnlichen Schede dazu führen , daß der

girten Ansbach, Eichſtätt, Schweinfurt und Weiden Betrag bar in den Befit des Borſtandes gelangt

wurden Eintragungen oder Böſchungen, die eine Brief- oder auf einem Konto bei der Heidhsbant oder einem

hypothet zum Gegenſtande haben , im abgelaufenen Poſtfchedkonto gutgeſchrieben wird. 3ſt die Anmels

Jahre nicht vorgenommen. dung durchgeführt, dann bleibt es dem Vorſtand über

Landgerichtörat Dr. Scan 3 . laſſen , die Gelder unter ſeiner Verantwortung auf

andere ihm geeignet erſcheinende Stellen zu übertragen .

Bargeldloſe Ginzahlung auf Attien. Nach § 195

Abf. 3 BGB. iſt bei Anmeldung einer neu gegründeten

Artiengeſellſchaft zum Handelsregiſter zu erklären , daß Auch die BRVO. vom 24. Mai d. 38. über die

aufjedeÄrtieder eingeforderte Betrag -d . i . mindeſtens ZahlungdesBargebote bei Zwangsverſteigerungen

% des Nennbetrags, bei Ausgabe zu einem höheren (NÓBI. S.432) wit der Förderung des bargeldloſen

als dem Nennbetrag auch der Mehrbetrag bar Zahlungsvertehrs dienen . Sie iſt mitdem Tag ihrer

eingezahlt und im Befiße des Borſtandes iſt, ſoweit Bertündung d . i. dem 25. Mai in Kraft getreten. Ihre

nicht andere als durch Barzahlung zu leiſtende Eins volle Wirkſamkeit freilich wird ſie erſt entfalten, wenn

lagen bedungen ſind. Als Barzahlung gilt nur die dazu noch Äusführungsvorſchriften der einzelnen Zuſtiz

Zahlung in deutſchem Geld, in feichstaſſenſcheinen, verwaltungen über dieArt und Weiſe der Einzah

in geſeglich zugelaſſenen Noten deutſcher Banten und lung an die Gerichtstaſſe uſw. ergangen ſind. Wir

vgl. § 2 Abſ. 1, 2 Daring. vom 4. Auguſt 1914 behalten uns vor, dann wieder auf die Sache zurüd

(MGØI. 340) - die Zahlung in Darlehenstaſſenſcheinen . zukommen.

Dasſelbe gilt für die Erhöhung des Gründtapitals

einer A8. ſowie für die Gründung und die Erhöhung

des Stapitals einer Kommanditgeſellſchaft auf Attien

(§ 284 Abſ. 3, §320 Abſ. 3, § 323 Abj.1 ŞOB.) und Sprachede des Algem. Deutſchen Sprachvereins.Abſ BGB

dehnliches beſtimmen für die Einzahlung des Grün A18 und wie. Die Feinde find zahlreicher wie

dungsfonds der Berſicherungsvereine auf Gegenſeitig- wir".* „Das Geſchüßfeuer war nicht ſo ſtart als er
“

leit § 22 Abſ. 2 u. § 31 Abſ. 1 Nr. 4 VAO. Dieſe Vors
wartet wurde“ . Es ift anfechtbares Deutſch, dieſe“

foriften führen dazu, daß - namentlich infolge der auch
wahlloſe Anwendung von wie und als bei Bers

während des Krieges nicht ſeltenen Kapitalserhöhungen
gleichungen. Aber die Achtloſigkeit beim Sprachgebrauch

- dem Berkehr eine Menge von Umlaufsmitteln ents
hat es ſchon ſoweit gebracht, daß der Mißbrauch immer

zogen wird . Das Geſet betr. Omb.6 . verlangt leine bare

Einzahlung, ſondern nur, daß die Beträge „ eingezahlt
weiter um ſich greift . Selbſt manchen gebildeten Leuten

fehlt das Sprachgefühl ſo ſehr, daß fie bei der Wahl
find und ſich in der freien Berfügung der Geſchäfts

zwiſchen dieſen Wörtchen raten und ſich oft falſch aus
führer“ befinden , überläßt es alſo der Beurteilung von

drüden. Dieſes Schwanten mag ein Nachhalt des ehe
Fall zu Fall, was nach den Umſtänden und unter Be

maligen Sprachgebrauchs ſein. Urſprünglich hatte als
rüdſichtigung allgemeiner Verkehrsgewohnheiten als

einfach vergleichende, erklärende Bedeutungund wurde
Einjahlung zu betrachten iſt. Soweit auch bei den

im Sinne eines verſtärkten ſo gebraucht. Nu gie diu
Attiengeſedſchaften und den Verſicherungsvereinen auf

minneclîche also (-gangſo,wie) dermorgenrôt tuot zû
Gegenſeitigkeit zu gehen hat der Bundesrat um der

trüeben wolken ſagt das Nibelungenlied von der ſchönen
Zuverläffigteit und Sicherheit der Gründungsvorgänge

Kriemhild. Auch Goethe ſchrieb : den Gruß des Un
willen nicht gewagt, aber ſeine am 1. Juni d. gs. in

bekannten ehre já, er ſei dir wert als alten Freundes
Araft getretene DD. vom 24. Maid. 3 $. zur Er

leichterung der Einzahlung aufüttien uſt .
Gruß. Beſonderswenn ſo voranging, brauchte man

enthalt immerhin eine weſentliche Erleichterung des
diefes als. Jn Deſſings Nathan heißt es : faſt ſo

unerweislich als uns iegt der rechte Glaube. Man regte
Verkehrs, mag es auch aufden erſten Blidbefremdlich

als und wie in der Bedeutung ganz gleich. Und
erſcheinen, daß darin der Reichsbant nicht auch andere

außen, horch ! ging's trap ! trap1 trapl als wie von
ſtaatliche Banten gleichgeſtellt find. § 1 Abſ. 1 läßt

Noſſeshufen “ ſchreibt Bürger in dem bekannten Gedicht
an Stelle der Barzahlung eine Einzahlung durcheinen

Lenore. Aber die Wege von als und wie haben ſich
von der Reichsbant beſtätigten Sched (vgl . BAVO.

im Sprachgebrauch getrennt. Beute bezeichnet wie
vom 31. Auguſt 1916 ROBI.985, S. 335 des vor. Jahrg.s

die Gleichheit oder ähnlichkeit, als die Ungleichheit
dieſer Zeitſchr.) oder durch Gutſchrift auf ein Konto

oder Unähnlichkeit. Wie ſtellt das Berglichene auf
bei derReichsbank oder auf ein Poſtſchedfonto zu und

diefelbe Stufe, als dagegen auf verſchiedene Stufen.
der Erklärung, daß der auf die neuen Attien ein

Wie entſpricht demnach der erſten , als der zweiten
geforderte Betrag im Beſiße des Vorſtandes iſt,

Steigerungsſtufe. Darum klingt es veraltet, wenn
ſteht die Erklärung gleich, daß der Betrag gleichs

man heute mit Voß ſagen würde : röter wie Blut.
gültig, in welcher Weiſe er eingezahlt worden iſt

Die gute Ausdrudsweiſe wahrt den Unterſchied in der
in einem von der Reichsbank beſtätigten Scheď oder

vergleichenden Kraft und trennt rot wie Blut von
in einer Gutſchrift der bezeichneten Art zur freien röter als Blut. Dem Bedeutungsunterſchiede entſpricht

Verfügung des Vorſtandes ſteht, die Verfügung ind
es

beſondere nicht durch Gegenforderung beeinträchtigt
wendet wird . Denn dieſen Wörtern liegt nicht eine

iſt. Bei Einzahlung durch einen vonder Heichsbank
Gleichſtellung, ſondern eine Vorſtellung zu Grunde,

beſtätigten Sched tann eine ſolche Erklärung natürlich die den einen Begriff auf eine höhere Stufe ſtellt als
nicht mehr abgegeben werden, wenn die Vorlegungs

den andern. Dieſer Auffaſſung entſpricht es zu ſagen :
friſt abgelaufen oder dem Ablauf ſo nahe iſt, daß

nichts als Bürger, und: er iſt ein anderer geworden
er während der Zeit, in der die Reichsbant aus der

als er früher war. Somit wird ſich jeder vor Fehlern
Beſtätigung zur Einlöſung verpflichtet iſt, nicht mehr

ſchüßen , wenn er die einfache Hauptregel befolgt.
vorgelegt werden kann (Art. 1 Abſ. 2 v0. vom

Nach der erſten Steigerungsſtufe ( Poſitiv ) ſteht wie ,

31. Auguſt 1916 ). Die Vorſchriften des HOB.s und
nach der zweiten (Aomparativ ) ſteht al s.

der neuen Verordnung ſchließen nicht aus, daß ſich die
Tech (Köln) .

Beteiligten zur Vermittlung einer Eingahlung auf

die Aktien auch anderer Sches als der beſtätigten Verantwortl . Herausgeber i . V.: E. Edert, I. Staats
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Verpflichtung des Erben zur Leiſtung des erſtredenden Vorbehalts in dem Leiſtungęs

Offenbarungseids nach S 807 ZBO.
urteil einer Zwangsvollſtreckung in ihr nicht zu

dem Nachlaſſe des Mannes gehörendes Vermögen

Von Oberlandesgerichtsrat im Wege der Klage des 3 767 ZPO. widerſprechen

Sen. Juſtizrat Dr. Srebidmar in Dresden. und deshalb auch nach § 769 3PO. inſoweit die

I. Dem Oberlandesgerichte Dresden lag fürz- einſtweilige Einſtellung der Zwangsvollſtređung be

lich folgender Fall zur Entſcheidung vor. treiben (BPD. 8 785) . Abgeſehen von dem hier

Die von ihrem Ehemanne als alleinige Erbin nicht gegebenen Falle der bereits eingetretenen

eingeſeşte Witwe K. hatte die Eröffnung des vollſtändigen Erſchöpfung des Nachlaſſes iſt aber

Nachlaſtonkurſes beantragt ; der Antrag war wegen
eine ſolche Klage und ebenſo ein damit verbun

Mangels einer den Roften entſprechenden Maſſe dener Einſtellungsantrag nur hinſichtlich der Voll

abgewieſen worden . ſtreckungsmaßregeln zuläſſig, die der Gläubiger in

Auf die Klage von Nachlaßgläubigerinnen das Vermögen des Erben erwirkt hat. Auf Grund

wurde Frau R. am 6.November 1916 zur Zahlung der von der Beſchwerdeführerin erhobenen Klage

von 5000 M nebſt Zinſen und zur Tragung der
könnte ſomit nur die Einſtellung der

Roſten des Rechtsſtreits verurteilt. Wegen der 9. Januar 1917 vorgenommenen Pfändung be

Forderung ſelbſt war ihr das Recht zur Beſchrän: antragt werden ; und zwar dies auch nur inſoweit,

kung ihrer Haftung auf den Nachlaß vorbehalten . als die Pfändung wegen der Klagforderung ſelbſt

Auf Grund des Urteils pfändete im Auftrage erfolgt iſt, denn die Prozeßkoſten treffen ja die

der Gläubigerinnen der Gerichtsvollzieher eine An: Beſchwerdeführerin perſönlich und damit ohne

zahl Sachen, die nach der Behauptung der Erbin Rückſicht auf die Zulänglichkeit des Nachlaſſes .

nicht zu dem Nachlaffe ihres Mannes, ſondern Ein auf die Einſtellung der Pfändung vom

zu ihrem ſonſtigen Vermögen gehören. Unter 9. Januar 1917 gerichteter Antrag liegt nicht vor ;

Bezugnahme hierauf erhob Frau R. gegen die vielmehr will die Beſchwerdeführerin die Zwangs

Gläubigerinnen Klage mit dem Antrage,die Pfän: vollſtredung aus dem Leiſtungsurteil überhaupt

dung der Sachen für unzuläſſig zu erklären und vorläufig eingeſtellt haben , um jo der Vollziehung

aufzuheben. Nachdem Frau K. darauf von den des nach ihrem Anführen gegen ſie erlaſſenen

Betlagten zur Leiſtung des Offenbarungseides ge- Haftbefehls zu entgehen .Haftbefehls zu entgehen. Geſtüzt wird der An

laden worden war , beantragte ſie unter gleich: trag darauf, daß die Eröffnung des Nachlaß
zeitiger Antündigung einer entſprechenden Erwei- konkurſes wegen Mangels einer den Koſten ent

terung des Klagantrags, gemäß SS 781 , 785 , ſprechenden Maſſe abgelehnt worden iſt. Dieſer
769 BPD. die Zwangsvollſtreckung aus dem Ur- Umſtand hindert, anders wie die Anordnung der

teile vom 6. November 1916 in ihr nicht zum Nachlaßverwaltung oder die Eröffnung des Nachlaß

Nachlaſſe des Mannes gehörendes Vermögen vor: konkurſes (BOB. $ 1975) , die Nachlaßgläubiger

läufig einzuſtellen. Das LG . lehnte den Antrag nicht an dem Betreiben der Zwangsvollſtredung

ab ; die hiergegen gerichtete ſofortige Beſchwerde aus einem gegen den Erben erlangten Urteile,

der Frau R. wurde vom OLG . mit folgender jordern begründet nur eine Einwendung des Erben

Begründung zurückgewieſen : gegen die von einem ſolchen Gläubiger erwirkten ,

Allerdings kann die Beſchwerdeführerin im über den Nachlaß hinausgreifenden Vollſtreckungs

Umfange des ſich nicht auf die Prozeßkoſten maßregeln und kann deshalb auch nicht dazu



234 Reitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1917. Nr. 15 u . 16 .

.

1

.

führen, die Zwangsvollſtreckung aus dem Urteil 3ſt das Inventar aber noch unbeeidigt , jo find

in der verlangten Weiſe einzuſtellen. Ob aber die Intereſſen des Gläubigers dadurch gewahrt,

die Beſchwerdeführerin wegen des von ihr geltend daß der Erbe von einem jeden Nachlaßgläubiger

gemachten Grundes die Leiſtung des Offenbarung8- zur Beeidigung geladen werden kann. Verweigert

eides verweigern kann , iſt nicht zu entſcheiden , da er die Leiſtung des Eides, ſo haftet er dem Glau

Einwendungen gegen die Verpflichtung zur Leiſtung biger, der ihn hat laden laffen , nunmehr unbe

des Offenbarungseides nicht im Wege der Klage ſchränkt (BÓB. $ 2006 Abſ . 3 ) , und damit er:

ſondern im Offenbarungseidsverfahren felbſt zum hält der Gläubiger das Recht, gemäß § 807 ZPO.

Austrage zu bringen ſind. (Beſchl. des VI. ZS . von ihm die Offenbarung ſeines geſamten Ver

vom 23. Juni 1917 6a Reg. 152/17). mögens zu verlangen.

II . Im Anſchluß hieran ſoll die in der Ent b) Hat der Erbe aber kein Inventar errichtet,

ſcheidung des DLG.3 nicht beantwortete Frage er- ſo ift er den Nachlaßgläubigern beim Vorliegen

örtert werden , ob und unter welchen Voraus: der Vorausſeßungen des § 807 3PO . ſofort zur

ſeßungen ein Nachlaßgläubiger nach erfolglos ge- Leiſtung des Offenbarungseide verpflichtet ; die

bliebener Pfändung die Offenbarung des geſamten Offenbarung erſtredt ſich notwendigerweiſe aufdas

Vermögens des Erben gemäß § 807 ZPO. der- geſamte Vermögen des Erben , auf den Nachlaß

langen kann. kann ſie nicht beſchränkt werden , da inſoweit dem

1. Die Frage iſt ſelbſtverſtändlich zu bejahen . Gläubiger das Mittel zur Verfügung ſteht, dem

wenn der Erbe für die betreffende Nachlaßverbind- Erben eine Inventarfriſt beſtimmen zu laffen und

lichkeit, gleichviel aus welchem Grunde, unbeſchränkt die Beeidigung des errichteten Inventars zu ver:

haftet ; denn dieſenfalls iſt es ja das geſamte langen.-)

Vermögen des Erben , das dem Nachlaßgläubiger c) Weiter iſt zu beachten , daß die Zwangs

zu ſeiner Befriedigung zur Verfügung ſteht. vollſtredung wegen einer Nachlaßverbindlichkeit

2. Zweifel dagegen bieten ſich bei Beant-: gegen den noch beſchränkbar haftenden Erben wäh:

wortung der Frage, wenn der Erbe dem Gläu: rend der Dauer des Nachlaßkonkurſes oder einer

biger beſchränkbar haftet . Für die Verneinung Nachlaßverwaltung ausgeſchloſſen iſt und daß des:

der Frage ſpricht hier , daß der Erbe den Zugriff halb der Nachlaßgläubiger von einem ſolchen Erben

eines Nachlaßgläubigers in ſein nicht zum Nach: während dieſer Zeit auch nicht die Dffenbarung
laſſe gehörended Vermögen abwehren kann. Anderer- ſeines Vermögens nach § 807 SPD . verlangen

ſeits fommt in Betracht, daß nach 8 781 3PD. kann. Und wird der Nachlaßkonkurs durch Ver:

bei der Zwangsvollſtreckung gegen den Erben des teilung der Maſſe oder durch Zwangsvergleich be

Schuldners die Beſchränkung der Haftung un:
endigt , ſo muß entſprechend der Vorſchrift des

berückſichtigt bleibt, bis auf Grund derſelben gegen $ 2000 Saß 3 BGB. das Verlangen auch für die

die Zwangsvollſtreckung von dem Erben Einwen Zukunft als ausgeſchloſſen erachtet werden , weil in

dungen erhoben werden , und daß alſo ein gegen einem derartigen Falle ein Verzeichnis des Nach :

den Erben gerichteter Schuldtitel troz dem Vor- laſſes aufgeſtellt geweſen iſt, zu deſſen Beeidigung

behalte eine geeignete Grundlage zur Zwangs- der Erbe von jedem Nachlaßgläubiger geladen

vollſtreckung in das geſamte Vermögen des Erben
werden konnte .

bildet. Läßt ſich mit der herrſchenden Meinung Anders iſt es wenn der Konkurs aus einem

hieraus eine Offenbarungspflicht des Erben auch ſonſtigen Grunde beendigt wurde, ſowie bei der

hinſichtlich dieſes Vermögens ableiten, ſo iſt doch Nachlaßverwaltung ganz allgemein, ſo daß in

jedenfalls dabei zu unterſcheiden, ob der Erbe das dieſen Fällen der Erbe nach Beendigung des Ver:

Inventar errichtet hat oder nicht. fahrens wieder zur Offenbarung ſeines Vermögens

a ) Im erſteren Falle iſt m . E. die Verpflich verpflichtet iſt.

tung des Erben zur Leiſtung des zivilprozeſſualen , d) Nicht beſeitigt wird die Verpflichtung da

ſich auf ſein geſamtes Verniögen erſtreckenden durch, daß der Antrag auf Anordnung der Nachlaß

Offenbarungseides unbedingt zu verneinen, und verwaltung oder auf Eröffnung des Nachlaßkon

zwar dies ohne Rüdſicht darauf, ob das In- kurſes wegen Mangels einer den Koſten ent

ventar bereits beeidigt iſt oder nicht. Durch das | ſprechenden Maſſe abgelehnt worden iſt . Denn

vom Erben errichtete Inventar wird der Beſtand dieſer Umſtand ſteht einer Zwangsvollſtreckung

des Nachlaſſes offengelegt . Iſt das Inventar be- gegen den Erben auf Grund des wider ihn er:

eidigt , ſo muß der Gläubiger ſich bis zu dem gangenen Leiſtungsurteils nicht entgegen , ſondern

von ihm zu führenden Beweiſe des Gegenteils berechtigt den Erben nur, die Beſchränkung ſeiner

beſcheiden, daß er keine anderen Gegenſtände als Leiſtung ohne amtliche Nachlaßabſonderung durch:

die in dem Inventar aufgeführten zu ſeiner Be- zuführen (BGB. 85 1990 , 1991). Mit der zu

friedigung in Anſpruch nehmen kann (BGB.9 2009); dieſem Zwede nach SS 785, 767 3PO. erhobenen

die Offenbarung des geſamten Vermögens des

Erben iſt demgegenüber vollſtändig zwedlos und

das Verlangen des Gläubigers danach würde dem
1) Vgl. DIG. Hamburg in Rſpr. 11 , 99 ; DUG.

Breslau in Rſpr. 11, 108; OLG . Marienwerder in
Einwande der Schikane begegnen (BGB. $ 226) . Npr. 19 , 4 ; Gaupp-Stein Unm. II zu $ 781 3PO.

7
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Klage kann ein Antrag auf Einſtellung der Zwangs- auch dann , wenn der Erbe noch kein Inventar

volſtredung verbunden werden (3PO. 769) ; der errichtet hat , von einem Antrag nach 8 807 3PO.

Umfang der Einſtellung beſtimmt ſich nach der abzuſehen und vielmehr dem Erben eine Inventar

Richtung der Klage. friſt beſtimmen zu laſſen. Das iſt das vom Geſetz

a ) Wenn der Erbe, wie in dem vom DLG. gegebene Mittel; nur durch deſſen Anwendung

Dresden entſchiedenen Falle, nur geltend macht, gelangt der Gläubiger zum Ziele, eine Offen

daß die für den Gläubiger gepfändeten Sachen barung des Vermögens des Erben nach $ 807 ZPO.

nicht zum Nachlaſſe ſondern zu ſeinem , des Erben, iſt ohne Nußen für ihn . Im übrigen dürfte im

ſonſtigen Vermögen gehören, ſo kann dies nur Hinblick hierauf eine Verpflichtung des noch be

einen Anſpruch auf Aufhebung der konkreten Pfän- ſchränkbar haftenden Erben zur Leiſtung des Offen

dung rechtfertigen und mithin auch nur den An- barungseides nach § 807 3PD. richtigerweiſe über

trag auf Einſtellung dieſer Pfändung begründen . haupt zu verneinen ſein .

Ebenſowenig wie das der Klage ſtattgebende Ur

teil iſt die verfügte Einſtellung der Pfändung ge

eignet, den Erben von der Verpflichtung zur Lei

ſtung des Offenbarungseides zu befreien .
Mängel des Eröffnungsbeſchluſſes

B) Damit die Zwangsvollſtreckung aus dem

Leiſtungsurteil überhaupt eingeſtellt werden kann, und ihre Geilung.

muß die Klage darauf geſtüßt ſein, daß der Nach: Bon Oberlandesgerichtsrat Dr. Seslenfeld in München .

laß bereits vollſtändig erſchöpft iſt ; denn erſt dieſer

Umſtand rechtfertigt den Klagantrag, eine jede Der Eröffnungsbeſchluß bildet im Strafprozeß

Zwangsvollſtređung aus dem Urteile für unzu- die Grundlage der Hauptverhandlung und im Ver

läſſig zu erklären . Nur das einer ſolchen Klage fahren vor den Schwurgerichten zugleich die Grund
entſprechende Urteil und der im Prozeß ergangene , lage für die Frageſtellung. Die Urteilsfindung

die Zwangsvollſtređung aus dem Leiſtungsurteil erſtredt ſich nach den 88 153, 263 StPO. nur

ganz allgemein einſtedende Beſchluß begründen auf die in der „ Anklage“ bezeichnete Tat. Unter

einen Widerſpruch des Erben gegen die ihm an- Anklage iſt, wie ſich aus den SS 204, 205 , 242

geſonnene Leiſtung des Offenbarungseides und Abſ . 2 StPO . ergibt , der Inhalt des Eröff :

eine Einwendung gegen den wider ihn erlaffenennungsbeſchluſſes zu verſtehen. Daraus folgt,

Haftbefehl. daß der Eröffnungsbeſchluß notwendige Voraus

3. Die Frage , ob für den Erben die Ver- feßung einer Verurteilung oder Freiſprechung ift

pflichtung zur Leiſtung des zivilprozeſſualen , ſich und deshalb ein Verfahren, dem kein Eröffnungs

auf ſein geſamtes Vermögen erſtreckenden Offen: beſchluß zugrunde liegt, auf Reviſion hin der Auf-:

barungseides beſteht, iſt ſomit je nach den Um: hebung verfallen muß (8 375 SIPD .). Weil der

ſtänden des einzelnen Falles verſchieden zu be- Eröffnungsbeſchluß die geſegliche Vorbedingung für

antworten . Vor allem muß der Gläubiger ſich die Erlaſſung des Urteils bildet , hat das Gericht

Gewißheit verſchaffen, ob der Erbe ein Inventar ſein Fehlen von Amts wegen zu berück-=

errichtet hat (vgl. hiezu den 8 2010 BOB.) . Denn ſichtigen . Es hat beim Fehlen des Eröffnungs

wie zu 2 a ausgeführt, iſt dieſenfalls der noch beſchluſſes, ſoweit das Geſetz ihn nicht aus ::

beſchränkbar haftende Erbe zur Leiſtung des Eides nahmsweiſe für entbehrlich erklärt, das Verfahren,

nicht verpflichtet und haben die Nachlaßgläubiger ohne ſachlich in die Verhandlung einzutreten, ein

auch kein Intereſſe daran , weil durch das In zuſtellen . Das geſchieht durch Beſchluß, weil

ventar dasjenige offengelegt iſt, was ſie zu ihrer die Strafprozeßordnung Urteile, die ohne voraus

Befriedigung in Anſpruch nehmen können. Únd gegangene Hauptverhandlung ergehen , nicht kennt .

ſelbſt wenn der Erbe noch kein Inventar errichtet Das Verfahren hat auch dann mit einem Beſchluſſe

hat, wird ein nach § 807 ZPO. aufgeſtelltes Ver: zu enden , wenn die Vernehmung des Angeklagten

zeichnis für einen Nachlaßgläubigerin der Regel zur Sache ſchon ſtattgefunden hatte; denn die Ver

ohne Nußen ſein . Denn der Erbe braucht in handlung in der Sache ſelbſt iſt in dieſem Falle

dem Verzeichnis den Nachlaß nicht geſondert von ungeſeblich und daher als nicht erfolgt anzuſehen

ſeinem ſonſtigen Vermögen aufzuführen , ſo daß (RGE. 1, 66 ; 10 , 56 ; 24 , 64 ; Rſpr. 6 , 64 )., . ,

der Gläubiger nicht daraus erſehen kann, welche Straftaten , die nicht Gegenſtand des Eröffnungs

Gegenſtände zum Nachlaſſe gehören und deshalb beſchluſſes ſind, können nur in wenigen Ausnahme:

von ihm im Wege der Zwangsvollſtređung in Ans fällen abgeurteilt werden . Solche Ausnahmen ſtellt

ſpruch genommen werden können, ohne daß eine das Geſetz in den SS 211 , 265 , 451 , 456 und

Einwendung des Erben zu befürchten iſt. Geht 462 SIPO. auf . Streit beſteht darüber, ob das

der Gläubiger aber auf das Geratewohl mit in § 265 SIPO. vorgeſehene Verfahren auch vor

Zwangsvollſtređung vor, ſo ſeßt er ſich der Ge- dem Schwurgericht eintreten kann . Die herrſchende

fahr aus , vom Erben verklagt zu werden und Meinung bejaht die Frage im Hinblick auf $ 276

die Koſten des Prozeſſes zu tragen. Es iſt ſo : StPO. (Löwe Anm . 4 zu § 265 ; Fedderſen, Das

mit dem Nachlaßgläubiger dringend anzuraten , Schwurgericht S. 15 , 16 ; RGE. 4 , 77). Ver

1
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neint wird die Frage von Dalde, Frageſtellung ſuchung eingelegten ſofortigen Beſchwerde zuſtande

und Verdikt im ſchwurgerichtlichen Verfahren S. 87, gekommen iſt (RGE. 32, 79), wenn die Unterſchrift

88. Die von ihm angeführten Gründe find aber eines Richters fehlt .

nicht überzeugend. Verfehlt iſt insbeſondere die Wie hat ſich das erkennende Gericht gegenüber

Bezugnahme auf § 294 SIPO. , denn dieſer be: einem an derartigen prozeſſualen Mängelnleidenden

ſtimmt nicht das Gegenteil von 8 265, ſondern Eröffnungsbeſchluß zu verhalten ?

er behandelt den von $ 265 weſentlich verſchie- Das Reichsgerichtunterſcheidet zwiſchen weſent :

denen Fall, daß eine von dem Eröffnungsbeſchluß lichen undlichen und unweſentlichen prozeſſualen

abweichende Beurteilung der Tat in Betracht Mängeln.

kommt, er ſieht den Fall der Aenderung Ein unweſentlicher Mangel iſt es, wenn

des rechtlichen Geſichtspunktes vor , der Eröffnungsbeſchluß nicht von ſämtlichen Richtern,

während im Falle des § 265 ein neuer Tat : die bei ſeinem Zuſtandekommen mitgewirkt haben ,

beſtand zu dem im Eröffnungsbeſchluß ſchon ent- unterſchrieben worden iſt. Die Strafprozeßordnung

haltenen hinzutritt. Die Streitfrage iſt übrigens enthält keine Vorſchrift, wonach Gerichtsbeſchlüſſe

von geringer praktiſcher Bedeutung; denn Zweck: von den beſchließenden Richtern zu unterzeichnen

mäßigkeitsgründe werden regelmäßig davon ab- ſind. Die Formvorſchrift über die Unterzeichnung

halten, von dem Verfahren nach § 265 vor dem des Urteile ( 275 A6.2 StPO . ) iſt nicht auf

Sd wurgericht Gebrauch zu machen . Beſchlüſſe auszudehnen . Es iſt vielmehr der Res

Als Grundlage der Hauptverhandlung muß gelung durch die Geſchäftsordnung überlaſſen, wie

der Eröffnungsbeſchluß die dem Angeklagten zur die vom Gericht gefaßten Beſchlüſſe zu beurkunden

Laſt gelegte Tat unter Hervorhebung ihrer geſek: ſind, mit dem Abmaße, daß die im Laufe der Haupt

lichen Merkmale und des anzuwendenden Straf: verhandlung ergehenden Beſchlüſſe nach 8273 Abſ.1

geſeķes bezeichnen (S 205 StPO.). Wie ſchon die SIPO. in das Sißungsprotokoll aufgenommen
Faſſung des Geſekes erſehen läßt , genügt die Her / werden inüſſen . Die fehlende Unterſchrift eines

vorhebung der gefeßlichen Tatbeſtandsinerkmale | Richters kann daher jederzeit nachgeholt werden,

und des Strafgeſeßes nicht, es muß vielmehr die ſie führt nicht zur Einſtellung des Verfahrens und

Tat, d. i . der hiſtoriſche Vorgang , nach Zeit und zu einem neuen Eröffnungsbeſchluß.

Ort ſo genau bezeichnet werden, daß ſie von an- Aus dem Fehlen der Unterſchrift eines Richters

deren Daten unterſchieden werden kann . Die folgt noch keineswegs, daß der Beſchluß in unvoll

Grenzen der hiernach erforderlichen Spezialiſierung zähliger Belegung des Gerichts gefaßt worden iſt ,

unterliegen der Würdigung des einzelnen Falles. | die Vermutung ſpricht vielmehr für ſein geſek:

Das Reichsgericht hat nur die allgemeine Regel mäßiges Zuſtandekommen. Das Fehlen der Unter:

aufgeſtellt, es ſei eine ſo genaue Bezeichnung der ſchrift kann allerdings zur Unterſtüßung der Be

Tat durch Angabe der konkreten Umſtände erfor : hauptung des Angeklagten verwendet werden, daß

derlich, daß jeder Zweifel darüber ausgeſchloſſen iſt, bei dem Eröffnungsbeſchluß nicht die vorgeſchriebene

welche Handlung oder Unterlaſſung den Gegen- | Zahl von Richtern mitgewirkt habe . Iſt mit dieſer

ſtand der Aburteilung bildet . Der hauptſächlichſte Möglichkeit zu rechnen, ſo liegt freilich ein mit

Zweck der Spezialiſierung iſt, das Verteidigungsrecht einem weſentlichen Mangel behafteter Eröff

des Angeklagten ſowohl in dem anhängigen Ver- nungsbeſdhluß vor (RGE. 1 , 210, 402 ; 43 , 217 ;

fahren, als auch gegen eine ſpätere Verfolgung GolidArch. 43, 397) .

derſelben Tat nach rechtskräftiger Aburteilung ficher- Auch die weiteren voraufgeführten prozeſſualen

zuſtellen (ROE. 3 , 406) . Mångel find weſentlich.

Der Eröffnungsbeſchluß muß ſelbſtändig Leidet der Eröffnungsbeſchluß an einem weſent

die Tat ihren weſentlichen Merkmalen und ihrem lichen prozeſſualen Mangel, ſo kann er für rechts

weſentlichen Verlaufe nach bezeichnen. Das gilt gültig nicht erachtet werden. Die Folge müßte

auch dann, wenn völlige Uebereinſtimmung zwiſchen ſein , daß das Verfahren wie beim Fehlen des

dem beſchließenden Gerichte und der Antlageſchrift Eröffnungsbeſchluſſes durch Beſchluß eingeſtellt

beſteht (Löwe Anm . 1 zu § 205). würde . So weit geht indeſſen das Reichsgericht

Der Eröffnungsbeſchluß fann an formellen nicht. Es erklärt vielmehr einen mit einem weſent:

und materiellen Mängeln leiden . lichen Formmangel behafteten Eröffnungsbeſchluß

Ein formeller Mangel liegt vor, wenn der nicht für nichtig , ſondern nur für anfechtbar

Eröffnungsbeſchluß von einem ſachlich unzuſtändigen (RGE. 10 , 56 ).

Gericht oder wenn er in Strafkammer- und Schwur: Im einzelnen gilt folgendes :

gerichtsſachen nicht von der Straffammer in der Rügt der Ängeklagte den weſent :

vorgeſchriebenen Beſebung , ſondern nur von einem lichen Form mangel in der Hauptver :

oder zwei Richtern gefaßt wurde,wenn einer der handlung , ſo hat das Gericht das Verfahren,

Richter fraft Geſetzes von der Mitwirkung aus- einzuſtellen und einen formell richtigen Eröffnungs

geſchloſſen war (83 22, 23 Abſ. 2 StPO. ), wenn beſchluß herbeizuführen . Seßt ſich das Gericht über

der Eröffnungsbeſchluß unter Nichtbeachtung einer die Rüge hinweg und erläßt das Urteil , ſo beruht

gegen die Ablehnung der beantragten Vorunter- das Urteil auf dem Mangel und unterliegt der
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Aufhebung. Das Reviſionsgericht hat dann zugleich nunmehr ein ſtillſchweigender Verzicht auf die

das auf Grund des ungefeßlichen Eröffnungsbe: Rüge und damit die Heilung des Mangels vor .

ſchluſſes eingeleitete Verfahren einzuſtellen , um Ein ſolcher Verzicht kann aber nicht auch dann

einem neuen Verfahren nach Faſſung eines for- angenommen werden , wenn der Angeklagte den,

mell einwandfreien Eröffnungsbeſchluſſes Raum zu Mangel nicht gekannt hat , bei Anwendung ge

verſchaffen. höriger Sorgfalt aber hätte kennen müſſen . Den

Erklärt der Angeklagte in der Haupt- hier vertretenen Standpunkt nimmt auch die Ent

verhandlung ſein Einverſtändnis mit ſcheidung des RG. Bd. 10 S.56 ein , die nur bei

der Durchführung des Verfahren8 unter Renntnis des Mangels das Beruhen des Urteils

ausdrüdlichem Verzicht auf den Form : auf dem Formmangel verneint .

mangel, ſo beruht das Urteil nicht auf dem Während hiernach das Fehlen des Eröffnungs

Mangel. Der Angeklagte kann es nicht mit der beſchluſſes ſtets, alſo auch dann, wenn der Ange

Reviſion anfechten, weil eine unbedingte Verlegung klagte es nicht verlangt, die Einſtellung des Ver

des Geſeges i . S. des § 377 StPO. nicht vor- fahrens durch Beſchluß zum Zwecke der Herbei

liegt (8 375 StPO.). führung eines Eröffnungsbeſchluſſes zur Folge hat,

War dem Angeklagten der Mangel iſt beim Vorliegen eines weſentlichen Formmangels

ſchon in der Hauptverhandlung bekannt, die Einſtellungund die Herbeiführung eines geſeks

hat er es aber unterlaſſen , ihn zu rügen , mäßigen Eröffnungsbeſchluſſes nur dann geboten ,

ſo liegt darin ein ſtillſchweigender Verzicht des wenn der Angeklagte nicht ausdrücklich oder ſtill

Angeklagten auf Geltendmachung des Mangels, ſchweigend auf den Mangel verzichtet. Der una

die Erklärung , daß er den Eröffnungsbeſchluß ſo , weſentliche Formmangel tann dagegen jederzeit

wie er zuſtande gekommen iſt, als Grundlage des vom Gericht auch ohne und gegen den Willen des

Verfahrens anerkennt. Auch in dieſem Falle be : Angeklagten beſeitigt werden .

ruht daher das Urteil nicht auf dem Mangel . Sachliche Mängel des Eröffnungsbe

Wie verhält es ſich aber dann , wenn der ſchluſjes, zu denen im folgenden Verſtöße gegen

Angeklagte in der Hauptverhandlung $ 205 StPO. gezählt werden , können in der

pon. dem Mangel nom feine Renntnis Weiſe vorkommen , daß derEröffnungsbeſchluß
hatte , ihn deshalb auch nicht rügen konnte, wenn zu wenig , zu viel oder fachlich unrichtiges

er z. B. erſt nach der Verkündung des Urteils enthält .

erfährt , daß bei der Faſſung des Eröffnungs- 3ſt die dem Angeklagten zur Laſt ge

beſchluſſes der Unterſuchungsrichtermitgewirkt hatte ? legte Tat nicht genau genug bezeichnet,,

Es wird die Anſicht vertreten, daß, wenn der ſo iſt die Ergänzung des mangelhaften Eröffnungs

Eröffnungsbeſchluß an einem formellen Mangel beſchluſſes aus der Anklageſchrift zuläſſig und ge

leidet , der Vorſigende es ft ets darauf ankommen boten (RGE. 3 , 406 ; Rſpr. 8 , 377). Iſt die

zu laſſen habe, ob der Mangel gerügt wird oder Darſtellung der Anklageſchrift undollſtändig, ſo

nicht. Im erſteren Fall ſei das Verfahren einzu: 1 daß auch im Zuſammenhalt mit ihr der Er

ſtellen und ein ordnungsmäßig gefaßter Eröffnungs- öffnungsbeſchluß keine genügende Auskunft dars

beſchluß herbeizuführen , im zweiten Fall dagegen über gibt, welcher beſtimmte Vorgang den Gegen:

liege in dem Unterbleiben der Rüge ein ſtill ſtand der Verhandlung und Entſcheidung bilden

ſchweigender Verzicht auf Geltendmachung des ſoll, ſo hat das Gericht unter Benußung der

Mangels. Zur Begründung dieſer Anſicht wird Unterlagen des Beſchluſſes (Ergebnis des Er:

angeführt, der Eröffnungsbeſchluß werde dem An: mittlungsverfahrens oder der Vorunterſuchung) den

geklagten ſpäteſtens mit der Ladung zur Haupt- Sinn des Eröffnungsbeſchluſſes zu ermitteln und

verhandlung zugeſtellt und es müßten ihm daher die ſo gefundene Auslegung zur Kenntnis der

Mängel des Eröffnungsbeſchluſſes ſtets ſchon in Prozeßbeteiligten zu bringen . Geſchieht das nicht,

der Þauptverhandlung bekannt ſein . Daher ſei ſo beſteht für den Angeklagten die Unmöglichkeit,

ſtets eine Rüge in der Hauptverhandlung erforder- zu erkennen , von welcher Auſfaſſung des Beſchluſſes

lich, um mit einer auf den Formmangel geſtükten das Gericht ausgegangen iſt. Er iſt daher zu

Reviſion gegen das demnächſt zu erlaſſende Urteil einer zwedentſprechenden und erſchöpfenden Ver

durchzudringen (Fedderſen a . a . D. S. 54). Dieſe teidigung nicht imſtande. Das Urteil beruht jo

Anſicht iſt in ihrer Allgemeinheit nicht zutreffend. hin auf einer Geſegesverlegung und unterliegt der

Sie verwechſelt die Begriffe , kennen “ und „ kennen Aufhebung .

müſſen ". Der Verzicht auf den Mangel ſetzt die Dieſen Grundjap hat das RG. in dem Urteil

Kenntnis von deſſen Vorhandenſein voraus, vom 7. Ditbr. 1890 (RGE. 21 , 64) ausgeſprochen .

nicht das bloße Rennenmüſſen. Der Vors Der Eröffnungsbeſchluß hatte den Angeklagten bes

ſikende wird daher den Angeklagten auf das Be- ſchuldigt, während mehrerer Jahre durch mindeſtens

ſtehen des Mangels hinzuweiſen haben, ſobald er 20 ſelbſtändige Handlungen mit Perſonen unter

Grund zu der Annahme hat , daß dem Ange: 14 Jahren , ſowie als Lehrer mit ſeinen minder:

klagten der Mangel unbekannt iſt. Unterbleibt jährigen Schülerinnen unzüchtige Handlungen vor

trotz des Hinweiſes die Rüge, ſo liegt allerdings genommen zu haben “. Das RG. hat das als

bile
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ungenügend erklärt, weil nicht die dem Ungeklagten Geſekesverlegung, weil der Eröffnungsbeſchluß in

zum Vorwurf gemachte „ Tat“ beſchrieben iſt, ing: der Hauptverhandlung durch Bezeichnung des

beſondere auch eine nähere Bezeichnung der miß: Strafgeſekes ergänzt worden war und der An

brauchten Rinder fehlt . geklagte keinen Ausſeßungsantrag geſtellt hatte.

In einem anderen Falle lautete der Eröffnung8= (A. &. von Kries in Bd. 5 S. 33 der Zeitſchrift

beſchluß dahin, daß der Angeklagte am ... zu ... | für die geſamte Strafrechtswiſſenſchaft, der beim

groben Unfug verübt “ habe. Das RG. erklärte Fehlen der Bezeichnung des Strafgeſeķes ebenſo

auch dieſen Beſchluß für mangelhajt. Die Reviſion wie beim Fehlen der Hervorhebung dergeſeßlichen

des Angeklagten wurde nur deshalb verworfen, Merkmale den Eintritt in die Hauptverhandlung

weil er in der Hauptverhandlung Renntnis von abgelehnt haben will, wobei er übrigens die be

den Tatſachen erlangt hatte, in denen das Ges zeichneten Mängel als formelle bezeichnet).

richt die Merkmale des groben Unfugs erblidte,

johin in ſeiner Verteidigung nicht beſchräntt war
Das Reichsgericht ſteht hiernach auf dem Stand:

und das Urteil daher nicht auf der Geſekesver: SIPO. verſtoßende unvollſtändigkeit des
punkt, daß eine gegen die Vorſchrift des § 205

leßung beruhte.

Den Fall, daß der Eröffnungsbeſchluß ein viſion begründet.Wird der Eröffnungsbeſchlußdurch
Eröffnungsbeſchluſſes nicht ohne weiteres die Re:

gejeßliches Tatbeſtandsmerkmal nicht ent- entſprechende Belehrung des Angeklagten ergänzt,

hält, behandelt das Urteil des RG. v . 17. März jo fann der Mangelzur Aufhebung des Urteils
1893 (RGE. 24, 64). Es fehlte im Eröffnung8=

nur unter der Vorausſetung führen , daß der An

beſchluß bei der Anklage wegen Betrugs das Mert

mal, der Angeklagte habe in der Abſicht gehandelt, Verteidigung bergeleitet und das erkennende Gericht
geklagte aus dem Mangel eine Beſchränkung der

ſich einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver

chaffen. Der Vorſikende hatte in der Hauptver: tagung zu Unrecht abgelehnt hat (ſo auch Löwe
den deshalb von ihm geſtellten Antrag auf Ver:

handlung auf den Mangel hingewieſen, ohne daß Anm .5zu § 205).
der Angeklagte einen Antrag ſtellte. Das RG.

hat ausgeſprochen , der Eröffnungsbeſchluß habe
Nach der Anſicht von John (STPD. Bd. II

eine doppelte Bedeutung ; einmal begrenze er das
S. 588 ) jou das Gericht, wenn der Eröffnungs

Gebiet der Urteilsfindung, ſodann belehre er den beſchluß mangelhaft iſt ( $S 201 , 205 StPO.),die

Angeklagten darüber, wie er ſich zu verteidigen Sache zur Ergänzung an die beſchließende

habe. Mängel des Eröffnungsbeſchluſjes, die weder
Kammer durch Beſchluß zurücverweiſen . Würde

in der einen noch in der anderen Beziehung eine dieſe die Ergänzung vorzunehmen ſich weigern , jo

Bedeutung beanſpruchen könnten, ſeien daher nicht hatte das erkennende Gericht die Hauptverhandlung

geeignet, eine Ungültigkeit des nachfolgenden Ver: abzulehnen. Eine ſolche Zurücverweiſung iſt aber

fahrens herbeizuführen. Im gegebenen Fall ſei der Strafprozeßordnung fremd. Es iſt vielmehr

der Mangel nur inſofern weſentlich, als er den
Sache des erkennenden Gerichte , den Er:

Angeklagten abhalten konnte, Gründe gegen die Öffnungsbeſchluß zu ergänzen . Erfolgt gleichwohl
Annahme der auf Erlangung eines rechtswidrigen die Zurücverweiſung an die beſchließende Kammer,

Vermögensvorteils gerichteten Abſichtvorzubringen. 1o iſt das zwar nicht richtig, das ſpäter ergehende

Der Mangel aber habe jede Bedeutung verloren ,
Urteil beruht aber dann nicht auf dem Verſtoße,

als der Vorſigende auf ihn hinwies und der An- wenn der von dieſer Rammer ordnungsmäßig er:

geklagte zu erkennen gab, daß eine weitere Vorgänzte Eröffnungsbeſchluß in derHauptverhandlung

bereitung der Verteidigung nicht erforderlich ſei. berleſen wird (RG. in Goltd Arch. 40 , 318) .

Das Urteil des RG. dom 15. Oktober 1887 Zuſtändig zur Ergänzung des unvollſtändigen

(Golto Arch. 35 , 321) beſchäftigt ſich mit einem Eröffnungsbeſchluſſes iſt das Gericht der Haupt

Fall, in dem ſowohl in der dem Angeklagten zu: verhandlung, nicht, wie Löwe (Anm . 5 zu $ 205)

geſtellten Abſchrift der Anklageſchrift als auch in annimmt, der Vorſißende, denn es handelt ſich um

dem Eröffnungsbeſchluß entgegen der Vorſchrift des die Verbeſſerung eines Gerichtsbeſchluſſes. Lörde

$ 205 StPO. das anzuwendende Strafgeſek erkennt zwar die Folgerichtigkeit der hier vertretenen

nicht angegeben war. Das Reichsgericht läßt dahin: Anſicht an , erhebt aber das praktiſche Bedenken,

geſtellt, ob die Bezeichnung des Strafgeſekes dann das Gericht kenne, abgeſehen von dem Vorfißenden ,

notwendig iſt, wenn der Eröffnungsbeſchluß den weder die Anklageſchrift noch die Atten , es müßte

Inhalt desſelben wörtlich wiedergibt. Indem es alſo bei Beginn der Hauptverhandlung eine Er

aber zugleich betont, $ 205 StPO . lege den Nach- örterung des Akteninhalts ſtattfinden, eine ſolche

druck auf die Spezialiſierung der Tat, neigt es ſei jedoch in der Strafprozeßordnung nicht vor:

offenbar der Anſicht zu, daß die Nichtanführung geſehen . Allein eine ſolche Erörterung wird ſich

des Strafgeſeķes unter der erwähnten Vorausſeßung regelmäßig, insbeſondere bei ungenügender Spezia

keine Beſchränkung der Verteidigung bedeutet." In liſierung der Tat , ſchon deshalb nicht umgehen

dem zu entſcheidenden Fall beſtand kein Anlaß, laſſen, um dem Angeklagten eine ſachgemäße Ver

ſich über die Folge des Mangels zu äußern , denn teidigung zu ermöglichen. Zudem hat der Vor

das Urteil beruhte ſchon deshalb nicht auf der fißende nur die ihm vom Geſeke beſonders ein

1
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geräumten Befugnifſe , zu denen die Ergänzung einen anderen, als den im Eröffnungsbeſchluß irr

des Eröffnungsbeſchluſſes nicht gehört. tümlich bezeichneten Verleşten bezogen würde. Auch

Der Unterſchied zwiſchen dem mit einem weſent : dadurch würde die Identität der Tat nicht auss

lichen Form mangel behafteten und dem an geſchloſſen (Rſpr. 9 , 430) .

Unvollſtändigkeit leidenden Eröffnungsbeſchluß Iſt ein geſeßliches Tatbeſtandsmerts

beſteht, wie die angeführten Entſcheidungen des mal oder das Strafgeſeß im Eröffnungsbe:

Reichsgerichts erſehen laffen , darin , daß beim Form : ſchluß unrichtig angegeben , ſo gilt dasſelbe, wie

mangel das Verfahren mangels eines ausdrüdlichen beim Fehlen eines Tatbeſtandsmerkmals oder bei

oder ſtillſchweigenden Verzichte des Angeklagten ein: der Nichtangabe des Strafgeſekes.

zuſtellen iſt, während der unvollſtändige Eröffnungs: Beſteht dagegen die tatſächliche Unrichtigkeit

beſchluß unter entſprechender Belehrung des Ange: darin , daß in dem gegen zwei Angeklagte ge

klagten ergänzt werden kann und dann höchſtens eine richteten Eröffnungsbeſchluſſe bei einem Anklage

Vertagung notwendig macht. punkt die Namen der Angeklagten ver :

Der Eröffnungsbeſchluß kann in fachlicher wechſelt wurden , ſo genügt die Richtigſtellung

Beziehung nicht bloß lückenhaft, ſondern auch der Namen in der Hauptverhandlung nicht. Es

fehlerhaft ſein und zwar ſowohl in tatſäch muß vielmehr gegen den im Eröffnungsbeſchluß
licher , wie in rechtlicher Hinſicht. Auch hier unrichtig bezeichneten Angeklagten auf Freiſprechung

gilt der Saß, daß das erkennende Gericht regel- erkannt und gegen den anderen das Verfahren,

mäßig zur Berichtigung berechtigt und verpflichtet aus & 265 SIPO. eingeſchlagen werden. Sind

ift. Vorausſeßung der Berichtigung iſt aber ſtets, 2. B. A und B eines gemeinſchaftlich verübten Dieb

daß durch ſie die Identität der Tat nicht in Frage ſtahls und iſt A außerdem eines Betrugs beſchul

geſtellt wird. digt, ſo muß, wenn die Hauptverhandlung ergibt,

Tatſächliche Un richtigkeiten kann der daß nicht A, ſondern B den Betrug verübt hat ,

Eröffnungsbeſchluß enthalten hinſichtlich der Beit A von der Anklage wegen Betrugs freigeſprochen

der Begehung, hinſichtlich des Ortes der Tat, des werden. Gegen B iſt wegen des Betrugs die Ver

Gegenſtandes der Handlung uſw. handlung nur dann ſtatthaft, wenn die Voraus:

Ein Angeklagter war eines Vergehens nach feßungen des § 265 erfüllt ſind , alſo ein Antrag

$ 182 StGB. beſchuldigt. In der Hauptverhand- des Staatsanwalts und Zuſtimmung des Ange

lung ſtellte ſich heraus, daß das verführte Mädchen klagten, vorliegen . Fehlt eine dieſer Voraus

zur Zeit des Beiſchlafes, der erheblich ſpäter ſtatt: feßungen, ſo iſt das Verfahren einzuſtellen. Selbſt

gefunden hatte , als der Eröffnungsbeſchluß an: verſtändlich bleibt die Verfolgung des B wegen

nahm , ſchon über 16 Jahre alt geweſen war. Es Betrugs durch neue Anklage vorbehalten (Urt. des

erfolgte Verurteilung wegen tätlicher Beleidigung RG. vom 13. Mai 1890 in Goltd Arch . 38 , 189) .

aus § 185 SIOB. Das Reichsgericht erklärte In der angegebenen Weiſe iſt zu verfahren

ſie für zuläſſig, weil troß der unrichtigen Zeit- ſowohl dann , wenn die Angabe des unrichtigen

angabe die unter Anklage geſtellte Tat die gleiche Namens auf einem Schreibverſehen beruht, als

war wie die der Verurteilung zugrunde gelegte auch dann , wenn die beſchließende Rammer irr:

und die Verurteilung nur unter einem anderen tümlich den einen Angeklagten für den Täter ge:

rechtlichen Geſichtspunkt erfolgte (RGE. 30 , 11 ). halten hat , während der andere Angeklagte der

Jit aber die Zeit der Begehung weſentlich, z. B. Täter war. In beiden Fällen kann fich nämlich

ein Alibibeweis davon abhängig , ſo begründet der wirkliche Täter darauf berufen , daß die Tat

die erſt in der Hauptverhandlung erfolgte Be- nicht zum Gegenſtande eines Eröffnungsbeſchluſſes

richtigung der Begehungszeit eine veränderte Sach- gemacht worden iſt. Fehlt fohin wegen dieſer Tat

lage und damit das Recht des Angeklagten, Ver- überhaupt ein Eröffnungsbeſchluß. fo genügt eine

tagung zu beantragen . Wird der Antrag abge : bloße Berichtigung der Namen nicht, ſondern es

lehnt, ſo iſt das Urteil als auf einer Verlegung muß, wenn das Verfahren nach 8 265 StPO.

des Geſeķes beruhend anzuſehen , weil die Ver- nicht möglich iſt, durch Beſchluß auf Einſtellung

teidigung in einem für die Entſcheidung weſent: erkannt werden .

lichen Punkt unzuläſſig beſchränkt worden iſt Den tatſächlichen Unrichtigkeiten ſind in der

(Rſpr. 1 , 105). prozeſſualen Behandlung gleichgeſtellt die recht

In dem Urteil vom 13. November 1884 (Rſpr. lichen Jrrtümer in der Konſtruktion des Er:

6 , 730) hat das Reichsgericht es für zuläſſig er- öffnungsbeſchluſſes. Einen ſolchen behandelt das

klärt, bei einem Münzverbrechen, die im Eröff - Reichsgericht in dem Urteil vom 1. November 1894

nungsbeſchluß einzeln aufgeführten Angaben hin : (RGE. 26, 155) .(

ſichtlich des Ortes der Begehung wegzulaſſen und Der Angeklagte hatte im Zivilprozeß am 1. März

nur das „ Inland“ als Ort der Begehung in die 1892 vor dem Amtsgericht beſchworen , er habe

Frageſtellung aufzunehmen . „ am 1. April 1891 " nicht auf den Hund des

Eine Abweichung hinſichtlich des Gegenſtandes Klägers geſchoſſen. Am 20. Juni 1892 hatte er

der Tat wäre z . B. dann gegeben , wenn eine be : vor dem Landgericht beſchworen , er habe „ vor oder

leidigende Aeußerung vom erkennenden Richter auf nach dem 1. April 1891“ nicht auf den Hund ge

!
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ſchoſſen . Der Eröffnungsbeſchluß beſchuldigte ihn , ſachen erblickt als in den Tatſachen, in denen das

entweder vor dem Amtsgericht oder vor dem erkennende Gericht fie findet, ſo muß auf ſeinen

Landgericht einen ihm auferlegten Eid wiſſentlich Antrag die Verhandlung zur Vorbereitung der

falſch geſchworen zu haben. Der Staatsanwalt be- Verteidigung dertagt werden ,

antragte in der Hauptverhandlung vor dem Schwur: Der vom Reichsgericht ausgeſprochene Saß, daß

gericht die Vorlegung nur einer, beide Meineide die an die Geſchworenen zu ſtellenden Fragen von

alternativ zur Entſcheidung ſtellenden Schuldfrage allem freizuhalten ſind, was nicht zu den geſetz :

nach Maßgabe des Eröffnungsbeſchluſſes. Durch lichen Merkmalen der Straftat und zur Unter:

Gerichtsbeſchluß wurden zwei felbſtändige Fragen , ſcheidung der Handlung gehört (RGE. 27 , 66) ,

nämlich für jeden Fall der Eidesleiſtung eine, vor- gilt auch von dem die Grundlage der Fragen .

gelegt, von den Geſchworenen aber verneint. Die bildenden Eröffnungsbeſchluſſe.

Reviſion des Staatsanwalts wurde verworfen. Das Ergibt ſich, daß der Eröffnungsbeſchluß eine

Reichsgericht führt aus, der Eröffnungsbeſchluß habe andere ſtrafbare Handlung im Auge hat , als die

zwei völlig verſchiedene, in jeder Richtung ſelbſtändige Anklageſchrift, ſo kann ein Urteil in der

Meineidsverbrechen irrtümlid ) zu einer alternativen Sache ſelbſt mit Rüdſicht auf SS 151 , 153 StPO .

Anſchuldigung zuſammengefaßt. Das Gericht ſei nicht erfolgen (RGE. 27, 233).

verpflichtet geweſen, dieſen Fehler des Eröffnungs- Die Verſäumung der Zuſtellung des Er

beſchluffes zu verbeſſern . Der Grundſaß, daß die Öffnungsbeſchluſſes führt nur dann zur Aufhebung

erhobene Anſchuldigung durch die Frageſtellung des Urteils, wenn ſie eine Beſchränkung der Ver

erledigt werden müſſe, ſeße einen fehlerfreien teidigung zur Folge gehabt hat. Das iſt regel

Eröffnungsbeſchluß voraus. mäßig nicht der Fall , wenn der Eröffnungebeſchluß

Der Eröffnungsbeſchluß darf nicht mehr von dem Inhalte der Anklageſchrift nicht abweicht

Tatſachen enthalten, als zur Unterſcheidung der und dieſe dem Angeklagten zugeſtellt worden iſt

dem Angeklagten zur Laſt gelegten Straftat ers (RG . in GoltdArch . 46, 216).

forderlich iſt. Der Eröffnungsbeſchluß erwähntnicht Die Verleſung des Eröffnungs be =

felten außer den Tatſachen , in denen die Mert: ſchluſſes erſt nach der Vernehmung des

male dieſer Straftat gefunden werden , noch weitere Angeklagten zur Sache führt ebenſo zur Auf:

Tatſachen, in denen unter Umſtänden auch der hebung des Urteils , wie die Unterlaſſung der Ver

Tatbeſtand einer ſtrafbaren Handlung gefunden leſung (RGE. 8 , 144 ; 23 , 310) .

werden kann, die aber deshalb noch nicht Gegenſtand

der Anklage zu ſein brauchen, ſondern nur dazu

dienen , die dem Angeklagten zur Laſt gelegte Tat

erſchöpfend und in ihren einzelnen Zuſammenhängen

darzuſtellen.Inſolchen Fällen iſteine ſcharfeHervor: Grundſäbliche Fragen aus dem Gebiete der

hebung der die Merkmale der unter Anklage ge

Zuläſſigkeit des Rechtswegs.")
ſtellten Tat bildenden Tatſachen gegenüber den

ſonſtigen Tatſachen beſonders dann notwendig , Von Landgerichtsrat Schiedermair in München.

wenn in den leßteren der Tatbeſtand einer ſtraf

baren Handlung erblict werden könnte , die dag:
Abgeſehen von einigen wenigen Fällen , in denen

ſelbe Strafgeſeß verlegt, wie die unter Anklage ge
die Zuläſſigkeit des Rechtswegs reichsrechtlich an

ſtellte Straftat (1. auch Löwe Anm.4 zu 8 198). geordnet oder reichsrechtlich verſagt iſt, iſt es der

So können beiſpielsweiſe in der Tatbeſtandsdar: Landesgeſezgebung überlaſſen, zu beſtimmen, ob

ſtellung des Eröffnungsbeſchluſſes mehrere Vergehen
die Rechtsanſprüche auch einen Rechtsſchuß durch

des Betrugs zu erblicken ſein , während nur eines
die Gerichte finden können . Dieſer Sap gilt auch

dieſer Vergehen den Gegenſtand der Anklage bilden . für Anſprüche, die materiellrechtlich auf dem Reichs

ſoll. Läßt der Eröffnungsbeſchluß nicht mit ge
recht beruhen . In Bayern iſt nun der Saß an:

nügender Deutlichkeit erſehen,welcheStraftatGegen- erkannt,daß grundjäßlich für Anſprüche, diemate:

ſtand der Antlage iſt, ſo können ſich daraus die
riellrechtlich dem Privatrecht angehören , auch der

größten Schwierigkeiten, namentlich auch bei der Rechtsweg gegeben iſt, und daß er andrerſeits

Frageſtellung im ſchwurgerichtlichen Verfahren er:
grundjäklich nur für ſolche beſteht. Soll einem

geben . Aufgabe des erkennenden Gerichts iſt es ,
privatrechtlichen Anſpruch der Rechtsſchuß fehlen ,

in ſolchen Fällen den Sinn des Beſchluſſes zu er
jo bedarf es einer geſeblichen Sonderbeſtimmung

mitteln und die unter Benußung ſeiner Unterlagen (9. KRE. S. 17, E.vom 14. Mai 1881 ). Dieſes

gefundene Auslegung vor dem Eintritt in dieVer: ſei als Grundlage des Folgenden vorausgeſchict.

handlung zur Kenntnis der Prozeßbeteiligten zu
1. Der weittragendſte Rechisgrundjaß der

bringen. Darüber, daß und wie dies geſchehen iſt, Rechtſprechung des bayer.Gerichtshofs für Kompe:

muß das Sißungsprotokoll Auskunft geben (RGE.

21, 64 ; 26 , 155 ) . Kann der Angeklagte geltend
2 ) KNE . Sammlung der Entſcheidungen des

Bayer. Gerichtshofs für Kompetenzkonflikte I. Bd. 1907 ;

machen, er habe die ihm zur Laſt gelegte Tat in Moriß Sammlung der oberſtrichterlichen Plenar:

anderen im Eröffnungsbeſchluß enthaltenen Tat- beſchlüſſe uſw., herausgegeben von Morig. 5 Bde.
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tenzkonflikte und des früher beſtellten Kompetenz. vielmehr ſeien die allenfallfigen Differenzen nach

ſenats, ein Grundſaß, der ſtets wieder bis in die lImſtånden im Korreſpondenz- oder Berichtswege zu

neueſte Zeit wiederkehrt und den Kern der Be : löſen, oder es ſei geeignetenfalls die Entſcheidung

gründung für Entſcheidungen abgiót, die auf den des Rompetenzkonfliktsſenats herbeizuführen .“ Ins

verſchiedenſten Gebieten ergingen, iſt der, daß jede beſondere feien die Gerichte in der Regel nicht

Anrufung des Rechtswegs, gleichgültig, welches die zuſtändig, die Verwaltungsſchäden förmlich vor

rechtliche Natur des Anſpruchs iſt, dann ausge: vorzuladen uſw., wenn amtliche Tätigkeiten der im

ſchloſſen iſt, wenn in dem Prozeſſe, ſei es öffentlichen Intereſſe auftretenden Verwaltungs

auch nur infolge einer Einrede des Beklagten, die behörden , alſo Regierungshandlungen, Gegenſtand

Frage auftaucht, ob eine Verwaltung8 vermeintlicher oder wirklicher Uebergriffe ſeien , und

behörde den Gefeßen gemäß gehandelt Privatintereſſenten dagegen bei den Gerichten

hat. Der Rechtsweg ſoll, wie Seuffert, Bayer. Abhilfe ſuchten. Solche Verwaltungshandlungen
Gericht& D ., die der Niederſchlag der bayer. Praxis könnten bloß als Grundlage von Schadenserſaz:

iſt, Bd. 1 § 13 S. 202 und 203 ausſpricht, dann anſprüchen vor die Gerichte kommen. Dieſem

unzuläſſig ſein , wenn bei Eingriffen in perſönliche , allgemeinen Grundſaße“ ſtehe das bayeriſche Ver

und Vermögensrechte die Geſeßwidrigkeit des ad- faffungsrecht nicht entgegen insbeſondere auch

miniſtrativen Verfahrens behauptet wird.?) Schon nicht Tit. IV 8 und Tit. VIII § 5 der Ver

angedeutet in früheren Entſcheidungen, tritt der faffungsurkunde (E. vom 25. Juni 1866, Moriß

bezeichnete Standpunft zum erſtenmal beſtimmt 4 , 35 ). Ins Auge zu faſſen iſt aus dieſen Aus:

gefaßt hervor in der E. vom 20. Juli 1858 führungen im beſonderen, daß nicht etwa eine

(Moriß 2, 493) ; er iſt zuleßt wieder betont in Sonderbeſtimmung des bayeriſchen Rechts zugunſten

der E. vom 30. März1909 ( GVBl. Beil. II). der Militärgewalt zur Begründung herangezogen

Um die Tragweite dieſes Saßes nach feiner recht wird , ſondern die gezogene Folgerung aus der

lichen Seite ſowohl, wie nach ſeinen praktiſchen ſtaatsrechtlichen Gleichſtellung der Gerichte und

Ergebniſſen klarzuſtellen, find einige bezeichnende Verwaltungsbehörden abgeleitet wird ; weiter , daß

Tatbeſtände, auf die er in der Rechtſprechung*) in auffälliger Verkennung des Sachverhältniſſes

angewendet wurde, einzeln zu betrachten : Flauger angenommen wird, es handle ſich bei dem Rechts

und Gen. erhoben Klage gegen den Militärfiskus ſtreit um eine „ Beeinträchtigung der Sphäre “ des

beim Landgericht München 1. I., weil von dem Gerichts, während es ſich dod) in Wahrheit um

in der Nähe des Nymphenburger Kanale gelegenen eine Beeinträchtigung der Rechte der Kläger handelt.

Militärſchießplaß bei den Schießübungen zeitweiſe Das Gericht wird durch die behauptete Eigentums

Kugeln auf die ihnen gehörigen benachbarten ſtörung nicht berührt . “)

Grundſtücke hinüberflogen . Sie verlangten Ent- Einſchlägig ſind weiter zahlreiche auf dem Ge

ſcheidung dahin , daß ſich der Militärfiskus „wegen biete des Wegerechts ergangene Enticheidungen.

drohender Gefahr der Perſonen , Beſchädigung des Der Magiſtrat Rempten hatte eine Diſtriktsſtraße

Eigentums undStörung in der Bewirtſchaftung verlegt und ſie dabei ſo geführt , daß der Fahrweg,

der Grundſtücke“ des gefahrvollen Schießenß mit den der Bachtelmüllec bei Kempten nach Kempten

Handfeuerwaffen und Geſchüßen in der Richtung hatte, gefreuzt wurde ; an der Kreuzungsſtelle war

gegen ihre Grundſtücke zu enthalten habe . Der eine Böjchung hergeſtellt, ſo daß der Bachtelmüller

Kompetenzgerichtshof erklärte den Rechtsweg für auf ſeinem Weg nicht mehr nach Kempten fahren

unzuläſſig mit der Begründung : „ Staatsrechtlich | konnte. Mit dieſer Behauptung verlangte der

ſeien die Gerichts- und Verwaltungsbehörden Bachtelmüller die Verurteilung der Stadtgemeinde

einander nicht untergeordnet, wirkten vielmehr Kempten dazu , die Wegſperre wegzuſchaffen und

ſelbſtändig nebeneinander. Bei allenfallſigen Ueber- den früheren Zuſtand herzuſtellen, weil ſein durch

griffen ſtehe es demnach der ſich in ihrer Sphäre Vertrag und Verjährung crworbenes Fahrtrecht

beeinträchtigt haltenden Behörde nicht zu , die beeinträchtigt werde . Der Rechtsweg wurde für

Gegnerin gleich einer untergeordneten Partei vor unzuläſſig erklärt , weil die Verwaltungsbehörde

ihr Forum zu ziehen und gegen dieſelbe mit In: die Diſtriktsſtraße als öffentliche Straße bezeichnete.

hibitionen oder Strafandrohungen vorzugehen , ,, Bei dem Daſein eines Gegenſtandes adminiſtra

tiver Natur tönne aus dem vom Standpunkte einer

2) Der Saß findet ſich auch in der modernen angeblichen Gerechtsſame erhobenen Einſpruche

Staatsrechtsliteratur vertreten, jo u . a . bei Georg gegen eine Verfügung der Adminiſtrativgewalt ,

Meyer, Lehrbuch des deutſchen Staatsrechts 1905 welche im Intereſſe der allgemeinen Benußung
S. 661 § 180 Note 19, der (unter der Feſtſtellung, daß

das Meichsgericht a.A. fei) bemerkt.; ;Die Boer heitung öffentlichenIntereſſe erloſchen und vollzogen worden
eines öffentlichen Fahrweges oder überhaupt im

des Rechtswegs gegenüber Verwaltungsbehörden iſt

nur zuläſſig, wenn ſie vom Geſetz ausdrüdlich ge

ſtattet iſt.“ 4) Ein ähnlicher Gedantengang wie in der an :

) Die für die Pfalz vorliegende Rechtſprechung geführten Entſcheidung findet ſich in einer gelegent

hat im allgemeinen auszuſcheiden, weil ſie in der lichen Bemerkung der auf preußiſchem Mecht beruhen

Hauptſache auf Sonderbeſtimmungen des franzöſiſchen den E. in ROZ. 79, 427, die die Patentverleßung

Rechts beruht. beim Bau von Kriegsſchiffen behandelt.
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ſei, eine Zivilprozeßfache nicht erwachſen “ (E. vom faſſungsmäßigen Organismus nicht ver(

30. März 1857, Moriß 2 , 339). - Der Landwirt- Der Landwirt einbar ſei, das Verhalten eines Verwaltungs

Bäuerlein von Iphofen verklagte die Gemeinde beamten im Amte vermittelſt einer zivilrechtlichen

Iphofen , weil ſie beider Umwandlung eines Feld Klage zur Prüfung und Aburteilung vor dieGe:

wegs in einen „ chauſſierten Weg " zur Erweiterung richte zu bringen “ (E. vom 22. Dezember 1868,

des Weges ihm einen Teil ſeiner angrenzenden Moriß 4 , 329) . Zu beachten iſt dieſen Ent

Grabenwieſe entzogen habe ; er verlangte bei dem ſcheidungen gegenüber, daß ſie auf allgemeinen Er:

Landgeridit Marktbibart Verurteilung der Ge- wägungen beruyen und die poſitivrechtliche Be

meinde, daß fie den früheren Zuſtand wieder hers ſtimmung des jeßigen Art. 7 A6.2 VGHG. oder

zuſtellen und ſich jeder weiteren Verfügung über eine ihr entſprechende Beſtimmung damals nicht

die ſtrittige Fläche zu enthalten habe. Der Rechts- beſtand.

weg wurde für unzuläſſig erklärt : „ Es ſei uns Endlich noch einige beſonders bezeichnende

beſtritten, daß die Gemeinde Iphofen die Wieſen- vereinzelte Entſcheidungen aus verſchiedenen Ge

fläche, die Bäuerlein als ſein Eigentum anſpreche, bieten . Der Rentner X und zwei Rechtsanwälte

ſchon ſeit drei Jahren als öffentlichen Weg mit waren bei einer gemeindlichen Jagdverſteigerung

jenem Feldweg benüße. Es fei ſomit die Frage Meiſtbietende geblieben , das Bezirksamt verſagte

zu entſcheiden , ob dem bezeichneten Areale der aus einem formellen Grund die Beſtätigung des

Charakter eines öffentlichen Weges zukomme. Ueber Pachtvertrags; auf die Beſchwerde des einen Rechts

dieſe Frage habe aber, weil hier das öffentliche anwalts erteilte die Regierung die Genehmigung;

Intereſſe vorwiege, nur die Verwaltungsbehörde auf die Beſchwerde der Gemeinde hob das Mini

zu entſcheiden“ (E. vom 2. Auguſt 1869, Morib ſterium die genehmigende Entſchließung wieder

4, 452). auf. Die drei Pächter erhoben darauf gegen die

Die weitere ſehr umfangreiche Gruppe gehört Gemeinde Klage beim Landgericht auf Erfüđung

dem Beamtenrecht an . Der Pächter Niebling des Pachtvertrags, fie behaupteten , der nachträg

hatte für ſeinen Sohn zwei Obligationen als liche Widerruf ſei unzuläſſig und unwirkſam ge

Sicherheit für die beabſichtigte Erſaşınannſtellung weſen , es beſtehe ſonach der Pachtvertrag zu Recht.

hinterlegt. Als der Grund der Sicherheitsleiſtung Der Rechtsweg wurde für unzuläſſig erklärt. Der

weggefallen war, verlangte Niebling die Zurüd- Kern der ſehr umfangreichen Entſcheidung liegt

gabe der beim Bezirksamt Hammelburg verwahrten in der Erwägung , daß die Entſcheidung über die

Sicherheit; die Militärbehörde erklärte ſich auch Klage eine Prüfung der Frage notwendig machte ,

damit einverſtanden ; die Hinausgabe erfolgte nicht, ob die Zurücknahme der einmal erfolgten Ge

weil, wie die Verwaltungsbehörde behauptete, die nehmigung zuläſſig geweſen ſei , und daß damit

Amtstafſe wegen Kriegsgefahr in Sicherheit ge die rechtliche Zuläſſigkeit einer Entſcheidung des

bracht worden war. Nachdem ſpäter die Kaution Miniſteriums des Innern geprüft würde. Das

und zwar, wie das Amt berichtete, „ ungeachtet des ſei aber unzuläſſig, „ weil die Gerichte den Ver

übergroßen Geſchäftsdrang8 unverweilt“ hinauß: waltungsbehörden nicht übergeordnet und darum

gegeben war, erhob Niebling bei dem Bezirks- nicht befugt ſeien , über die Notwendigkeit, Zweck| :

gericht Würzburg Klage auf Schadenserſaß wegen mäßigkeit, Pflichtmäßigkeit oder Gefeßmäßig .

der Verzögerung ; der Rechtsweg wurde für un- teit amtlicher Handlungen oder Unterlaſſungen

zuläſſig erklärt, „weil die Juſtiz- und Verwaltungs- der Verwaltungsbehörde zu entſcheiden “ (E. vom

behörden einander nicht untergeordnet feien und 30. März 1909 GVBI. Beil . II). Die Eheleute

daher die Beurteilung der Pflichtwidrigkeit oder Schweiger in St. Jobſt behaupteten , es ſeien ihnen

Geſekwidrigkeit von Handlungen und Unterlaſſungen nicht gehörige Grundſtücke zu Unrecht im Grund

der Verwaltungsbedienſteten im Amte den beſteuerkataſter zugeſchrieben und deshalb aus dieſen

treffenden vorgeſekten Verwaltungsſtellen überlaſſen von ihnen nicht genugten Grundſtücken von ihnen

werde“ (E. vom 2.Juli 1867, Moriß 4 , 182). die Steuern erhoben worden. Bei den über ihr

Dieſe Entſcheidung ſchließt, was beſonders hervor- Vorbringen bei den Finanzbehörden gepflogenen

zuheben iſt, den Rechtsweg auch für Entſchädigungs- Verhandlungen hatten ſie, augenſcheinlich zum

anſprüche aus , für die er ſonſt mehrfach (vgl. 2. B. Beweiſe ihrer Behauptungen, in ihren Händen

den obenbezeichneten Fall Flauger) zugelaſſen befindliche, ihnen gehörige, ältere Steuerkataſter

wurde. — Heinrich Zehndner und die Witwe des auszüge übergeben . Die Finanzverwaltung wies

Friedrich Ifftner klagten beim Bezirksgericht Würz- ihre Anſprüche ab und gab ihnen auch die Kataſter
burg gegen den Rentbeamten Gottfried Peter auszüge nicht mehr zurück. Sie erhoben beim

Schöner, weil er durch irrige Vorträge über ihnen Bezirksgericht Nürnberg Klage gegen den Fiskus

gehörige Grundſtücke im Grundſteuerkataſter einem auf Zurückgabe der Auszüge ; der Rechtsweg wurde

Dritten Hypothekbeſtellungen ermöglicht und ſie ge für unzuläſſig erklärt, „,da die Finanzbehörden nach

ſchädigt habe. Der Rechtsweg wurde für unzu- SS 70 und 78 Grundſteuer . die Rataſterauszüge

läſſig erklärt ; „ die Adminiſtrativbehörden handelten der Beteiligten in Uebereinſtimmung mit dem Ge

in ihrem Wirkungsfreis ſelbſtändig und ſeien den ſamtkataſter zu erhalten hätten , das Rentamt ſomit,

Gerichten koordiniert , weshalb es mit dem ver- wenn es hiezu bei den beſtehenden Differenzen über
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den Kataſterinhalt den Klägern ihren Rataſter: gangenen Injurie unter allen Umſtänden

auszug abverlangteund ihnen ſtatt des alten einen auszuſchließen “ (E. vom 9. Juli 1855, Moriß 2,

neuen Auszug zuſtellen ließ, offenbar eine Amts- 158 ). Daß das Gericht ſo entſchied, iſt verſtändlich ;

handlung vorgenommen habe und ſo die Kläger folgerichtig, entſprechend der ſonſtigen Rechtſprechung

hierwegen nur Abhilfe auf dem Beſchwerdeweg bei handelte aber die Regierung.

den vorgefegten Finanzſtellen, nicht aber bei den Ich nehme an , daß die abſonderlichen Ergebniſſe,

Gerichten klageweiſe ſuchen könnten“ (E. vom 7. Fe: zu denen der behandelte Grundſaß bei der letzten

bruar 1878 , Moriß 5 , 501 ) . Der Bezirksgeometer Gruppe von Fällen führte, mindeſtens Zweifel an

Sturm war vom Landgericht Höchſtädt als Forſt- ſeiner Richtigkeit erregt haben ; er iſt auch , wenn man

ſtrafgericht wegen Entfernung eines Grenzpfahls ihn vom Rechtsſtandpunkt aus prüft,– und der allein

nach dem Forſtgeſeks zu einer Geldſtrafe und zu darf maßgebend ſein — nicht haltbar. Auf dem Ge

18 Kreuzern Schadenserſaß verurteilt worden . Es biet, auf dem er am meiſten praktiſch wurde, dem

wurde der Kompetenzkonflikt erhoben und darauf- des Wegerechts, hat ihn die Rechtſprechung des

hin erkannt, daß nur die Verwaltungsbehörden KRG. ſelbſt aufgegeben. Den Wendepunkt brachte

zuſtändig ſeien , weil unter den „ obwaltenden Ver- das Jahr 1872. Der Knottenmüller Johann

hältniſſen kein Forſtfrevel indiziert erſcheine und es Jäger von Loißendorf verklagte die Bauern Vogel

ſich lediglich darum handle, ob Sturm ſeiner Dienſt: und Ziſtler, weil ſie durch den Hof ſeiner Mühle

pflicht zuwidergehandelt habe " (E. vom 25. Juni fuhren , und verlangte Feſtſtellung, daß ihnen fein

1858, Moriß 2 , 454). Der Advokat Prechter privatrechtliches Fahrtrecht zuſtehe. Die Beklagten

hatte bei dem Landgericht Waſſertrüdingen gegen behaupteten , es führe durch die Mühle ein öffentlicher

den Fiskus Klage wegen eines Fahrtrechts erhoben. Weg; dem ſchloß fich die Regierung an . Es wurde

Im Laufe des Verfahrens behauptete er, der Ver- aber jekt vom KRG. auf die Zuſtändigkeit der

treter des Fiskus, ein Finanzbeamter, habe ihm Gerichte erkannt.Gerichte erkannt . Denn die Behauptung , es ſei

in einer Erklärung eine Ehrenfränkung zugefügt, der Weg ein öffentlicher Weg ändere nichts an

und beantragte, den Fiskalbeamten „ wegen ge- der Natur des durch die Klage ... geltend ge

richtszuchtwidriger Schreibart zurechtzuweiſen“ ; das machten Anſpruchs, der nur die Freiheit des

Landgericht tat dies. Nach Erhebung des Roms Eigentums des Klägers von einer Wegegerechtſame

petenzkonfliktes wurden die Verwaltungsbehörden und ſomit ein Privatrechtsverhältnis zum Gegen

für zuſtändig erklärt. Anerkannt wurde dabei, ſtand habe. Die Verwaltungsbehörden hätten nicht

daß es zwar dem Prozeßgerichte zukomme, Uebers die Streitigkeiten zu entſcheiden , die ſich dadurch

ſchreitungen der Grenzen der Sachverteidigung ergeben , daß die Gemeinde, weil ſie nicht Eigen

durch die Parteivertreter zu ahnden , allein dieſes tümerin des Areals iſt, welches als öffentlicher Weg

Recht erſtrede fich nicht auf Fiskalbeamte, weil benügt werden ſoll, dem Privaten gegenüber

die „ Organe“ der Finanzverwaltung den Gerichten das Recht in Anſpruch nimmt, deſſen Eigen

nicht untergeordnet , ſondern koordiniert ſeien (E. tum als Weg verwenden zu dürfen ; für das vor

vom 14. Januar 1871 , Moriß 4, 634). Der liegende Privatrechtsverhältnis ſei es gleichgültig,

Pfarrer Andreas Hafner in Fiſchbachau und der ob der Weg als öffentlicher Weg diene oder nicht.

Maierbauer Alois Widmeßer vertrugen ſich nicht ; (E. vom 25. Juni 1872 , Moriß 5 , 104 ). Iſt dieſe

Andreas Hafner bezeichnete bei den Streitigkeiten Entſcheidung noch etwas ausweichend, indem ſie

in einer an das Landgericht Miesbach gerichteten die Frage der Deffentlichkeit nur für nicht er

Eingabe den Widmeßer als einen ganz unchriſt- heblich erklärt, ſo iſt die ſpätere Rechtſprechung

lichen, in jeder Beziehung ichlechten Menſchen , als auf dem richtigen Weg weiter gegangen und hat

einen entarteten Buben und Erzgauner. Wid: erkannt und ausgeſprochen, daß die Anordnung der

meßer erhob beim Kreis- und Stadtgerichte München Verwaltungsbehörde, der Weg ſolle ein öffentlicher

Injurientlage, der Pfarrer brachte die „ gerichts- ſein , einen Eingriff in das Privatrecht enthält und

ablehnende Einrede “ , weil er die Eingabe in amt= doch troß dieſer Regierungshandlung der Rechts

licher Eigenſchaft gemacht und deshalb die Bez weg beſteht; ſo ſchon die E. vom 17. Dezember 1872

urteilung der Frage, ob und inwieweit er in ſolcher (Moriß 5 , 179), die ausführt : Nach Maßgabe

die gebührenden Schranken ſeines Amtes über- der geſeklichen Vorſchriften haben „ die Verwal

ſchritten habe , nur den Verwaltungsbehörden zu= tungsbehörden allerdings darüber zu entſcheiden ,

tomme. Die Regierung von Oberbayern teilte welche Wege und in welcher Ausdehnung dieſelben

ſeine Anſicht und erhob den Kompetenzkonflikt. dem allgemeinen Gebrauch zu dienen haben ; die

Hier aber nahm der Gerichtshof die Zuſtändigkeit Beſtimmung eines öffentlichen Weges und ſeines

der Verwaltungsbehörden nicht an; mit der Be- Umfangs darf jedoch nicht in der Weiſe geſchehen,

gründung : Wenn auch die Eingabe des Pfarrers daß dadurch die Rechte der Privateigentümer

in Geſchäftsbeziehungen erhoben ſei , „ die ſich aus : verlegt werden “. Sei dieſe Vorausſeßung

ſchließend zur Rognition der Verwaltungsbehörden ſtreitig , ſo tönne die Entſcheidung hierüber als
eigneten, ſo reiche doch dieſe Rückſicht für ſich allein einen zivilrechtlichen Anſpruch betreffend nur den

nicht hin, um die privatrechtliche Verfolgbarkeit Zivilgerichten zuſtehen. Dieſer Standpunkt wurde
einer in Beziehung auf amtliche Verhältniſſe be- auch in der Folge , abgeſehen von vereinzelten
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Rüdfällen, von der Rechtſprechung ſowohl der tums, an der Heimſchaffung der Früchte zu der

des Gerichtshofe für Rompetenzkonflikte wie der ihnen beliebigen Zeit gehindert, wenn Kugeln ...

des Oberſten Landesgerichts und des Bayer. Ver- in die ihnen eigentümliche Grundfläche .. ge

waltungsgerichtshofs feſtgehalten ; vgl. z. B. die ſchoſſen werden . Hieraus ergibt ſich von ſelbſt,

E. vom 11. April 1889 (KKE. S. 178) und daß für die Zuſtändigkeit der Verwaltungsbehörden

die E. dom 14. Juli 1911 (BayVGH. 32 , 160) . nicht auf Tit. II § 7 Nr. 11 der Inſtruktion für

Daß damit in den allgemeinen Grundſaß eine den Staatsrat vom 18. November 1825 Bezug

Breſche geſchlagen ſei, wurde allerdings nicht mit genommen werden kann , weil eben bei ſtreitigen

dürren Worten ausgeſprochen , vielleicht auch gar Privatrechtsverhältniſſen ... das Angehen der

nicht erkannt. Auf dem Gebiete des Beamtenrechts Gerichte auch hinſichtlich der amtlichen

hat die Praxis des KKG. zum Teil eine geſetz : Handlungen der Miniſterien offen ſteht.

liche Anerkennung gefunden durch den Art. 7 Wenn aber vorgebracht wird, daß Regierungshands

Abf . 2–5 des VGHG. vom 8. Auguſt 1878 ; lungen nur bezüglich ihrer vermögensrechtlichen Fol

inſoweit hat die Frage ihre allgemeine Bedeutung gen eine Schadenserſagblage begründen aber nie

verloren . Im übrigen aber hat die Rechtſprechung mals, daher auch nicht unter der Firma einer Beſitz

auch hier den früheren Standpunkt fallen gelaſſen . ſtörung, unmittelbar zum Subſtrate einer Zivil

Der vorbildliche Fall iſt der, daß jemand ſich auf klage werden können, ſo genügt es auf Tit . IV

einem öffentlichen Weg beſchädigt, 3. B. infolge der $ 8 der Verfaſſungsurkunde zu verweiſen, welchem

ſchlechten Beſchaffenheit des Wegs ein Bein bricht. eine derartige Unterſcheidung völlig fremd iſt“.

Wirdhierdie Klage auf$ 839 BOB. geſtüßt,ſo Die Ausführungen dieſer Entſcheidungfind trok
nimmt man einen Fall des Art . 7 Abſ . 2-5 ihrer Kürze eine vollſtändige Widerlegung des

VGHG. an ; wird aber die Klage auf § 823 Standpunkts des SRG.; es vermochte denn auch

BGB. geſtüßt, auf den durch die Rechtſprechung der Entſcheidung die mehrfach erwähnte E. vom

entwickelten Šaß, daß jemand, der für Menſchen 25. Juni 1866 nur die offenſichtlich falſche Ver

einen Verkehr mehr oder weniger allgemeiner legenheitsausführung entgegenzuſtellen : „ Es liege

Art eröffnet, für die Verkehrsſicherheit Sorge zum Teil ein anders gelagerter Fall vor“ . Wider

zu tragen hat (RGRKomm . § 823 Anm.6 a ), legt iſt mit den erwähnten Ausführungen der

ſo wird die uneingeſchränkte Zuläſſigkeit des Rechts : Sat in ſeiner Augemeinheit, nicht nur in ſeiner
wegs auch in Bayern anerkannt ( 1. die E. vom Anwendung gegenüber der Militärbehörden .

31. Mai 1834 , KKE. S. 87 ; die E. vom 8. Juli Der Satz des KKG. verkennt auch ganz die

1901 , KKE. S. 276 und die E. vom 22. Mai Tatſache, daß es abſolute Rechte gibt , die ſich als

1911 , BayObLG . 3S . 12 , 376 ), obwohl auch ſolche ihrer inneren Natur nach auch gegen Beamten

die Haftung aus § 823 BGB. die Prüfungder Frage | tätigkeit geltend machen müſſen . Es wäre ein

erfordert , ob ein ſchuldhaftes Verhalten des Be- ausdrüdlicher prozeßrechtlicher Saş notwendig, der

amten vorliegt . Es geht nid)t an , wie die erwähnte feſtſtellte, daß die Tätigkeit der Behörden durch die

E. vom 8. Juli 1901 , die ſich mit dem alten Gerichte auf ihre Geſekmäßigkeit nicht geprüft

Grundſake noch nicht ganz abfinden konnte , es tut , werden darf , wenn die Rechtſprechung haltbar ſein

zu unterſcheiden zwiſchen einem Verſchulden des foll; ein ſolcher allgemeiner Saß beſteht in Bayern

Beamten und einem Verſchulden des Fiskus ; denn nicht. Der einzige juriſtiſche Grund , den die Recht

der Fiskus als ſolcher kann keine ſchuldhafte Handsſprechung des KKG. für den von ihr aufgeſtellten

lung begehen , das Verſchulden müſſen immer ſeine Satz beigebracht hat , iſt der Hinweis auf die

Organe haben . Fiktionen haben dort ein Ende , wo verfaſſungsmäßige Gleichſtellung der Gerichte und

die begriffliche Vorſtellung aufhört und die Wirt- Verwaltungsbehörden" . Dieſer Sap mag richtig

lichkeit beginnt. Der hinſichtlich der Handlungen der ſein ; daraus läßt ſich aber nichts für unſere Frage

Militärbehörden in der E. vom 25. Juni 1866 folgern. Aufgabe der Staatsverwaltung iſt es , die

eingenommene, ſpäter auch in der E. vom 18. März Staatsgeſchäfte vorzunehmen , handelnd die Aufgaben

1871 (Moriß 4 , 644) vertretene Standpunkt iſt des Staates zu verwirklichen . Keine gerichtliche

aber vollkommen zutreffend in einer allgemein er- Entſcheidung greift in dieſes Gebiet ein , keine nimmt

heblichen Weiſe bereits widerlegt durch die Ent: Verwaltungshandlungen vor. Die Verwaltungsbe

ſcheidung vom 27. Juli 1863 (Mori 4, 429), hörden haben aber dieſe Führung der Staatsge

wo es ſich ebenſo wie bei der E. vom 25. Juni ſdhäfte nur im Rahmen der Geſeke vorzunehmen ;

1866 um militäriſche Schießübungen handelte, zur Prüfung der Geſekmäßigkeit ſind verfaſſungs

durch die die Benüßung privater Grundſtücke beein: mäßig die Gerichte da. Es iſt deshalb kein Ein

trächtigt wurde. Die Entſcheidung führt aus: griff in die Verwaltungstätigkeit, wenn eine band :

,,Das Eigentum . umfaßt auch das Recht, lung eines Verwaltungsbeamten für ungeſekmäßig

jeden Dritten von einem Eingriff in dieſe Befug: erklärt und daher verboten wird. Unbeſchränktheit

niſſe (nämlich des Gebrauchs und des Nukgenuſſes) beſteht eben nur im Rahmen des aus der Natur

abzuhalten . Es erſcheint daher offenbar als eine der Aufgaben ſich ergebenden Geſchäftskreiſes. Mit

Privatrechtsverleßung , wenn Eigentümer von Grund vielmehr Recht läßt ſich die umgekehrte Behaup:

ſtüden . . . an der . . . Betretung ihres Eigen- | tung aufſtellen : Wenn die Verwaltungsbehörden

.

.

.
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bindend über die Rechte entſcheiden ſollen, ſo greifen ſein ... Wird dagegen die Rechtmäßigkeit

ſie in die Stellung der Gerichte ein ; ſie hindern der Handlung beſtritten, weil es an der die Gültig

fie, ihre verfaſſungsmäßige Tätigkeit zu entfalten , keit abſolut bedingenden geſeßlichen Form oder am

und üben rechtſprechende Tätigkeit . Stellt die Ver- Daſein der die amtliche Handlung überhaupt be:

faſſung einmal Organe auf , die über die Rechtmäßig dingenden rechtlichen Vorausſeßungen fehlte, dann

keit der Privatrechtsanſprüche entſcheiden ſollen, iſt der Streit hierüber als eine Juſtizſache zu be

und das ſollen die Gerichte ſein , ſo iſt es vers trachten “ (Zachariä a. a . D. 2 S. 101 und 102).

faſſungsmäßig, daß ſie auch entſcheiden, wenn zu: Es iſt auffällig, daß ſich die neuerliche ſtaats

fällig einmal ein Staatsbeamter das Recht verlegt . rechtliche Literatur nicht ſelten und manchmal mit

Die Entſtehung des aufgeſtellten Saßes erklärt ziemlichem Selbſtbewußtſein auf einen andern

ſich aus der mißverſtändlichen Auffaſſung der Lehre Standpunkt ſtellt; ſie verfennt , im Streben ſtaats :

Montesquieus von der Gewaltenteilung. Die Lehre rechtlich zu ſein , das Weſen der Privatrechte.

Montesquieus, die zudem eine Lehre der Politik, (Schluß folgt) .

nicht eine ſolche der allgemeinen Staatslehre iſt,

ſteht aber auch als Lehre der Politik keineswegs auf

dem Standpunkt , daß die drei Gewalten völlig

unabhängig voneinander ſeien ( . Löning im Hand

wörterbuch der Staatswiſſenſchaften B8.7 S. 712). Die öffentlichen Stoften

Zu der ſtarren Aufſtellung des Prinzips von der der Fürſorgeerziehung in Bayern.')
ſog . Unabhängigkeit der Verwaltung haben erſt die
revolutionären Gedanken der franzöſiſchen Revo- Bon Amtsrichter Sahmann in München.

lution geführt. Die Richter galten als Gegner

der revolutionären Ideen und als ſolche wenig
Die Wirkung und Bedeutung der FE. ” ) nimmt

in Bayern zu. Die Zahl der angeordneten Zwangs
geneigt , die Durchführung der Verfaſſungs- und

erziehungen betrug 1910 nur 951, war aber 1913

Verwaltungsreform zu erleichtern ... Die Männer
ſchon auf 1131 geſtiegen ; 9) von den aus der FE.

der franzöſiſchen Revolution fürchteten , daß die entlaſſenen Knaben blieben rund 40, von den

von ihnen geplante Reform der Verfaſſung, der

Gefeße und der Verwaltung durch den Eingriff eine Dauer verſprechendeBeſſerung. Im Jahre1914
Mädchen etwa 70 % ſtraffrei und bewieſen ſo

der Gerichte erſchwert würde, und ſo haben ſie in
( 1915 ) erfolgten in dem Oberlandesgerichtsbezirke

folgedeſſen erklärt : Es iſt den Gerichtshöfen unter :
München mit 1988 964 Gerichtseingeſeſſenen 378

jagt, gegen den Vollzug der Geſeke Widerſtand (459), Nürnberg mit 1 499 705 Seelen 266 (276),

zu leiſten und über Verwaltungsakte zu entſcheiden .

Um dieſes Verbot rein politiſchen Charakters
Bamberg mit 1345 721 Bezirksangehörigen 98

(135 ) Augsburg mit 1115 816 Einwohnern 147

zu erhärten , wurde behauptet , daß es nur die An
( 169) und Zweibrücken mit 937 085 Gerichts

wendung des Prinzips der Gewaltentrennung ſei
(1. Jėze, Das Verwaltungsrechtder franzöſijden zugehörigen 186( 175), in Bayern alſo zuſammen

1075 (1214) Ueberweiſungen zur Zwangserziehung. )
Republik S. 169) . Daß gerade dieſe revoluti:

Von dieſen beiden letzten Jahresziffern erreicht zwar

onăre Idee es war, die auch die bayeriſche Recht :
die eine die höchſte der früheren überhaupt nicht

ſprechung beeinflußte, ergibt deutlich die mehrfach
und die andere überſteigt lettere nur um ein

erwähnte E. vom 28. Auguſt 1866 (Moriß 4 , 35) , Weniges . Aber in jenen neuen Ziffern kommen
die , obwohl für das diesſeitige Bayern ergangen ,

ſich auf die auf franzöſiſdem Recht und insbe
noch gar nicht alle Fälle der Notwendigkeit einer

Zwangserziehung reſtlos zum Ausdruce. Einer-:
fondere auf dem Geſetz der Revolutionszeit vom

16. — 24.Auguſt 1790aufgebauten E. vom 26. Juli Fürſorgeerziehungen gezählt. Andererſeits haben
ſeits ſind hier nur die ſchon wirklich angeordneten

-

1852 Morik 1 , 471 ) und vom 12. Juli 1853
doch die durch den Krieg bedingte Einſchränkung

(Moriß 1, 593) ſtüzt. Für Rechtsgebiete, für die
des Schulbetriebs, der Heeresdienſt der Väter , die

dieſes poſitive franzöſiſche, übrigens jezt auch in

Frankreich vielfach durchbrochene Geſetz nicht gilt ,

kann der Saß nicht angewendet werden .
) Der Aufſatz wurde am 24. Juni 1917 abge

ſchloſſen.

Daß die Gerichte bei an ſich privatrechtlichen
*) FE = Fürſorgeerziehung; andere Abkürzungen :

Anſprüchen an der Prüfung der Geſeßmäßigkeit v . U. vorläufige Unterbringung ; ArmG. = bayeri
der Regierungsalte nicht gehindert ſeien , ha ſches Armengeſeß vom 21. Auguſt 1914 ; FürſErzo.

übrigens die Staatsrechtslehre ſchon in der Zeit bayeriſches Fürſorgeerziehungsgeſeß vom 21. Auguſt

anerkannt, in der ſich die Praris des KKG . ent
1914 i . d . F. vom 21. Juli 1915.

8) Bayeriſche Juſtizſtatiſtik für das Jahr 1915 ,

widelte ; vgl. Zacharia, Deutſches Staats: und
herausgegeben vom K. Staatsminiſterium der Juſtiz

Bundesrecht 1868 2. Bd. S. 94 ff. „Iſt kein Š. 59 ; andere Zählung bei Schmiß . Die Fürſorge

Zweifel ... , daß die rechtlichen Bedingungen erziehung Minderjähriger ( Düſſeldorf 1917, 5. Auflage ) ,

S. 58 .

des amtlichen Handelns überhaupt ... vorhanden ) Bayeriſche Zuſtizītatiſtik für das Jahr 1914,

waren, ſo wird die etwaige Beſtreitung ihrer Not herausgegeben vom K. Staatsminiſterium der Juſtiz

wendigkeit oder Zwedmäßigkeit keine Juſtizſache S. 10 und für das Jahr 1915 S. 10.

-
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Anſtrengung der Mütter im vaterländiſchen Dienſte, | Weiſe 5) – der FE. zu überweiſen, wird man mit

die Verſchlechterung der Wohnungs- und Ernäh: beſonders vorſichtigen Erwägungen begegnen müſſen .

rungsverhältniſſe die Gefahr der geiſtigen Ver- Gerade der Auslandsſtaat, der die längſte Grenzlinie

wilderung, der ſittlichen Verwahrloſung und der mit Bayern teilt und nicht nur wegen der Nachbar

ungünſtigen Beeinfluſſung auch des leiblichen Wohls ſchaft der Länder ſondern auch wegen der Stammes

der Kinder gegen früher vergrößert und das Be: verwandtſchaft der beiden Völker beträchtlich viele

dürfnis nach öffentlicher Zwangserziehungin gleichem Einwohner an Bayern abgibt : Deſterreich, iſt noch

Maße vermehrt . Da aber in derſelben Zeit der ohne geſeßliche Vorſchriften über die FE. und ges

Perſonalſtand der Fürſorgeerziehungsbehörden und währleiſtet uns deshalb die Gegenſeitigkeit zugunſten

ihrer freiwilligen Helfer durch militariſche Ein : von erziehungsbedürftigen Bayern oder anderen

berufungen vermindert worden iſt, muß man da- Deutſchen in Deſterreich nicht. In den meiſten

mit rechnen , daß viele nach fürſorgeerziehlichen dieſer Fälle kann auch nicht mit Gewißheit er

Maßnahmen verlangende Fälle entweder über: wartet werden, daß der ausländiſche Zögling nach

haupt noch nicht haben in Arbeit genommen oder ſeiner Entlaſſung aus der FE. die ihm in jahre

doch noch nicht haben zu Ende geführt werden langer Arbeit auf Koſten des Inlandes anerzogene

können . Die neuen ſtatiſtiſchen Zahlen über die FE. Arbeitſamkeit gerade zugunſten der Wirtſchaft des

in Bayern bleiben alſo ficher hinter dem Stande Staates betätigt , der ſo gaſtfreundlich die Koſten

und den Bedürfniſſen der Wirklichkeit zurüd. ſeines Unterhalts und ſeiner Erziehung getragen

Der durchſchnittliche Koſtenaufwand für einen hat. Aber auch bei der FE. Deutſcher werden die

Fürſorgezögling in Bayern hat zulegt im Jahre bayeriſchen Vormundſchaftsgerichtemanche künſtliche,

ungefähr 225 M (etwa 4mal ſoviel als der für vom Geſeßgeber nicht gewoüte , beſonders die Land

1 bayeriſchen Volksſchüler) betragen . Von den armenverbände für unſere Großſtädte ſchwer und

kommenden Jahren müſſen wir wohl oder übel lange belaſtende Verſchiebung der Pflicht zur Koſten :

eine Verſchlimmerung der Erwerbs-, Ernährungs- tragung für die FE . verhindern können . Sie

und Wohnungsverhältniſſe und deshalb auch eine brauchen in dieſen Fällen nur dem Gerichte, das

Senkung des noch vorbildlich hohen Standes der bereits mit der Führung einer Vormundſchaft oder

Kinderhaltung beiden mittleren und unteren Volts= Pflegſchaft über den Zwang8zögling oder deſſen

klaſſen befürchten. Wir werden darum init einer Geſchwiſter befaßt iſt, oder doch, wenn Wohnſit

weiteren Zunahme der Fürſorgeerziehungsfälle und
und Aufenthaltsort des Zöglings auseinanderfallen,

der öffentlichen Aufwendungen hiefür zu rechnen
dem Vorinundſchaftsrichter fürdie Wohnſitgemeinde

haben. die Entſcheidung über die Anordnung der FE. zu

Die durch den Krieg verſchuldete Schmälerung Prävention und damit zur Wiederausſchließung
überlaſſen. Dieſer Verzicht auf das Recht zur

der Einnahmen und die Vermehrung vordring des nach dem Sinne des Reichsgeſekes über die
licherer Ausgaben des Staates aber werden eine

wenn möglich noch gründlichere Prüfung nicht nur
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor

allen anderen zur Entſcheidung berufenen Gerichts
der Notwendigkeit der FE ., ſondern auch der ört:

lichen Zuſtändigkeit zu ihrer Anordnung verlangen . unſerer Zuſtändigkeitsverteilung zur erwünſchten
wird nicht nur dem verſtändigen Grundgedanken

Dann werden die Vormundſchaftsgerichte ſo Verwirklichung verhelfen , ſondern auch ermöglichen ,

manchmal Fürſorgeerziehungskoſten für Bayern daß immer der aus natürlichen Gründen hierzu

überhaupt vermeiden oder doch dafür ſorgen können , verpflichtete Verband zu den Roſten für die FE.

daß in Anſehung des Erziehungsaufwandes feine herangezogen werden kann . Der örtlichen Zuſtändige

Verſchiebung der Koſtenlaſt von gleichgültigen Eltern feit der Gerichte zu deren Anordnung folgt nämlich

auf den Staat, vom Ausland auf das Inland, die der Diſtriktsverwaltung&behörde zum Vollzuge der

von einem bayeriſchen Landarmenverband auf den FE. und die Roſten hierfür hat bei Minderjährigen

anderen eintritt. Man wird vor allem bei Fällen, ohne einen bayeriſchen Unterſtüßungswohnſiß (alſo

in denen die Eltern ſelbſt die FE. ihres Kindes bei bayeriſchen Landarmen, bei allennichtbayeriſchen

anregen , der Anordnung der verlangten Maß: Deutſchen und bei allen Ausländern ) der Land

nahme eine gründliche Forſchung vorausgehen laſſen armenverband zu tragen, in deſſen Bezirk die

müſſen nach der meiſt geſchidt verſteďten Hoff: zuſtändig gewordene Diſtriktsverwaltungsbehörde
nung mancher dieſer Eltern, die durch die Herbei ihren Sitz hat.

führung der FE. die Koſten für den Unterhalt Der Vormundſchaftsrichter ſoll zwar auch in

und die Erziehung des Kindes bis zu deſſen Er- Bayern ohne Rüdſichtnahme auf die Geldfrage

werbajähigkeit auf die Deffentlichkeit abzuwälzen, der Wahrer öffentlicher und ſtaatlicher Intereſſen
nach Beendigung der FE. aber ohne jeden Koſten

aufwand die Früchte der dem Kinde auf öffent:

liche Koſten anerzogenen Tüchtigkeit durch deren 5) Schmitz a . a . D. S. 118 Anm. 7 zu § 3 des preuß .

Geſetzes über die Fürſorgeerziehung Minderjähriger
Augnübung wieder ſelbſt zu ziehen wünſchen . Auch

vom 2. Juli 1900 i. d . F. vom 7. Juli 1915 ; Englert ,
den Anträgen , einen Nichtbayern, zumal einen

Bayer . Zwangserziehungsgeſetz vom 10. Mai 1902

Ausländer im Inland an ſich in zuläſſiger (München 1902) S. 38 Anm. 7 f zu Art. 1 .
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ſein und bleiben .) Aber fein Vernunftſak, kein ſtändigkeit getroffene Anordnung zu beachten.3)“

Geſetz verbietet ihm , den zu erhoffenden Erfolg Deshalb muß der Staat die Koſten der v. U.

ſeiner Maßnahme gegen den Aufwand hierfür ab: tragen, wenn dieſer nicht die Anordnung der FE .

zuwägen und unter mehreren örtlich zuſtändigen ſelbſt folgt (Art . 13 Abſ. IV S. 2 FürſErz6 . ) .

Gerichten die Anordnung der FE. ausſchließlich Darüber, wer bis zur Bezahlung dieſer Roſten

dem Gerichte zu überlaſſen , das von Zuſtändigkeits durch den Staat die Auslagen für die v . U. zu be

wegen den Armenverband zur Koſtentragung hier ſtreiten hat, iſt in dem Geſeke nichts beſtimmt.

für verpflichten kann , der aus heimatlichen und Meiſt wird die Verwaltung der Erziehungsan

wirtſchaftlichen Gründen zunächſt und am meiſten ſtalten die Ausgaben für den Unterhalt und die

an jener Maßnahme und am Wohle des davon Erziehung des Zögling8 mit ihren eigenen Betriebs

betroffenen Minderjährigen intereſſiert iſt. mitteln gededt oder manchmal bei Unterſtüt

Weil nun die Anordnung und die Aufhebung zungswohnfißberechtigten aus Bayern deren Orts-,

der FE. durch das Vormundſchaftsgericht erfolgen
bei anderen Zöglingen ein Landarmenverband die

und die Vorſchriften über deſſen Verfahren und
Mittel freiwillig vorgeſchoſſen haben . Solche Vor

ſeine örtliche Zuſtändigkeit auch für Fürſorge ſchußleiſtungen ſind zwar in Bayern den Armenver

erziehungsſachen gelten (Art . 17 FürſErzG . ), könnten
bänden nicht zur Pflicht gemacht, aber auch nirgends

derboten , und die Mitarbeit von Jugendheimen ,
dieſe leicht für wirkliche Vormundſchaftsſachen ge:
halten werden . Beide Verrichtungen desſelben ſonſtigen Erziehungsanſtalten und Familienpor:

Gerichtsfindund bleiben aber ihrem Wefen nach iſtſowertvoll, daß ſich die Leiſtung jener frei
ſtånden bei der Rettung der gefährdeten Jugend

grundverſchieden ; denn bei wirklichen Vormund
ſchaftsſachen iſt ein privates Intereſſe,bei der FE. willigen Vorſchüſſe durch Armenverbände leicht als

aber das öffentliche vorwiegend.?Deshalbwerden ein Gebot der Billigkeit verteidigen läßt. Es

auch rein vormundſchaftsgerichtliche Erziehung8:
wäre doch, beſonders in wirtſchaftlich ſchweren

maßnahmen in der Regel auf Koſten der Bes
Zeiten , ganz ungerechtfertigt, jene privaten Unter:

teiligten durch das Vormundſchaftsgericht (Art. 131
nehmungen mit ihren eigenen Mittelit unter Ver

AG . BOB.), deffen Anordnungen in Fürſorge zicht auf jeden materiellen Gewinn und auf die

erziehungsſachen aber grundjäßlich auf öffentliche Gefahr der Einhandlung gemiſſer Weitwendig
keiten aus dem Verkehre mit Behörden ſtaatliche

Koſten durch die Diſtriktsverwaltungsbehörde voll
Aufgaben löſen und die Koſten hierfür auf mehr

zogen .

oder minder lange Zeit ſelbſt decken zu laſſen.
Wenn ſich riach der Anordnung und der Voll

ziehungder v.U.eines Bögling8 (Art. 7 FürſErz6 .) ſchußleiſtungen kommen ſehen und ſie ſogar be
Uebrigens hat der Geſeßgeber ſelber ſolche Vor

zeigt, daß die Vorausſegungen fürdeſſenUeber: günſtigt.Denn er hat, ohne ſelbſt eine Ver
weiſung in die FE. überhaupt gefehlt haben oder pflichtung der Armenverbände

, desMinderjährigen
inzwiſchen wieder entfallen ſind, mußder Beſchluß oder eines Unterhalt@pflichtigen zur Koſtenbeſtrei

über die v. U. wieder aufgehobenwerden (wie nach tung oder auch nur zur Vorſchußleiſtung zu be

Art. 10 FürſErzG .). Volſtredtwar er worden gründen, beſtimmt, daß der Staatdie Koſten einer

durch die Diſtrittsverwaltungsbehörde, die den

Zögling entweder in einer dafür geeigneten Familie Minderjährigen , " einem Unterhaltspflichtigen oder
nicht in endgültige FE. übergeleiteten v. u . dem

oder in einem Jugendheim oder in einer anderen
einem Armenverband erſeßen muß, wenn dieſe ſie be:

Erziehungsanſtalt vorläufig ,untergebrachthatte ſtritten hatten. (Art.13Åb. IV S.2 FürjErZ6 .).

(Art. 9 FürſErzG .). Hierüber hatte ſie mit der Streitigkeiten über dieſe in Art . 13 Ab. IV

Verwaltung dieſer Anſtalten oder mit demHaupte FürſErzG . begründeten Anſprüche find , obwohl

jener Familie einen , wenn auch noch ſo formloſen
die Koſtenforderung der Anſtalt oder des Familien

Verpflegung und Erziehungsvertrag geſchloſſen. hauptes auf ein reinzivilrechtliches Vertragsver

Die Diſtriktsverwaltungsbehörde hat inſoweit inner

halb ihrer geſeßlichen Zuſtändigkeit alsVertreterin waltungsbehörde in erſter, der Regierung (Kammer
hältnis zum Staate zurückgeht , der Diſtrittsver

des Staates gehandelt und dadurch deſſen Fiskus
des Innern) in zweiter und dem Verwaltungs

zur Bezahlung der entſtehenden Koſten verpflichtet
. gerichtshof in lezterInſtanz zur Entſcheidung

Denn jeneVerträgewaren Erſcheinungen des bürger: zugewieſen (Art
.14 FürſErz6 .). Auf dieſe be

lichen Rechtsverkehrs, bei dem der Staat nach den
ſondere Weiſe können aber nur Streitigkeiten dar:

Beſtimmungen über die Geſchäftsverteilung unter

die Behörden von dieſen vertreten und ſeine Finanz- oder doch bis zu der verlangten Höhe diejenigen
über ausgetragen werden , ob der Staat überhaupt

behörde inſoweitmitverpflichtet wird, jede von einer Koſten zu tragen hat, welche für die v. U. er

anderen Staatsbehörde in den Grenzen ihrer Zu: wachſen ,abernoch von keiner Seite gedecktworden

find und ob der Staat einem Minderjährigen ,

einem Unterhaltspflichtigen oder einem Armen
6) Dr. von Dziembowski nach dem ſtenographiſchen

Bericht über die Verhandlungen des preuß. Herren

hauſes vom 15. Juni 1914 S.603 ff. 5) Seydel , Bayeriſches Staatsrecht (Freiburg 1896,

+) Englert a . a . D. S. 34 Anm . B 3 Abſ. IV. 2. Auflage) Bd . II S. 374.
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ね 。

verbande Koſten zu erſeken hat , die dieſe für die betroffen . Die Anſtalten und Familienvorſtände

v . U. einſtweilen beſtritten hatten. können deshalb auf Grund des mit ihnen ge

Wenneinmal feſtſteht, daßder v . U. die end: ſchloſſenen Verpflegungs- und Erziehungsvertrages

gültige FE. nicht folgen kann, haben der Minder zu den in der Regel darin ausgemachten Rech:

jährige, der Unterhaltspflichtige und der Armen: nungsterminen ihre Forderungen auf dem gewöhn

verband ihre Erſazanſprüche nach Art. 13 A6 . IV lichen Wege des rechtsgeſchäftlichen Verkehrs mit

S. 2 FürfErz6. gegen den Staat in der Weiſe den Verwaltungsbehörden geltend machen. Sie

geltend zu machen, daß ganz , halb- oder viertel- legen alſo ihre Koſtenrechnung bei der mit dem

jährlich über die Ausgaben für jeden einzelnen Fall Vollzuge der v . u . betraut geweſenen Diſtrikts

einer v . U. ein beſonderes Koſtenverzeichnis auf verwaltungsbehörde vor, die dann die Bezahlung

geſtellt und dieſes mit den zugehörigen Rechnungs- dieſer Koſten aus der Staatskaſſe auf dem für

belegen von den Ortsarinenverbänden , die aus alle ihre Erfüllungsgeſchäfte vorgeſchriebenen Wege

einer freiðunmittelbaren Stadt beſtehen, ſowie von zu veranlaſſen hat . Wenn (wie das gelegentlich in

den Landarmenverbänden der Regierung (Kam: der Praxis zu geſchehen ſcheint) nach der Wieder

mer des Innern ), von den Ortsarmenverbänden aufhebung der b. Ü . eines Zöglings die mit deſſen

anderer als freiðunmittelbarer Gemeinden aber Verwahrung betraut geweſenen Erziehungsanſtalten

dem Bezirksamte vorgelegt wird .9) Hiernach oder Familienvorſtände mit ihrer Koſtenforderung

iſt bei Zöglingen mit einem bayeriſchen Unters an die Unterſtüßungswohnſikgemeinde des Zög:

ſtüßungswohnſiße deſſen Ortsarmenverband, bei lings verwieſen werden, ſo mag das in der Ab

allen anderen Zöglingen der Landarmenverband l ficht geſchehen, den dortigen Ortsarmenverband

für die bei der v. U. tätig geweſene Diſtrikts- zur Vorſtreckung der Koſten und zu deren Rüd

verwaltungsbehörde die Anmeldeſtelle für jene Erſak: forderung aus der Staatskaſſe nach Art. 13 A6.IV

forderungen . Ihre Tätigkeit beſteht aber nur in S. 2 FürſErz6 . mittels eines beſonderen Roſten :

der Entgegennahme dieſer Anmeldungen, in der verzeichniſſes zu veranlaſſen . Rechtlich begründet

Herſtellung des beſonderen Verzeichniſſes, in der kann dieſe Anregung aber nicht werden ; denn die

Sammlung der Belege zu jedem einzelnen der Ortsarmenverbände ſind zu den ihnen ſo ange:

Rechnungspoſten , in der Beibringung der Akten ſonnenen Vorſchußleiſtungen nicht verpflichtet, und

über den Fall und in der Vorlegung der Verhand: berechtigt wäre nur die Verweiſung des Anſpruch:

lungen an die erwähnten Staatsverwaltungsbe- erhebenden an die für die Vollziehung der v . U.

hörden . Die Prüfung der Berechtigung wie der zuſtändige Diſtriktsverwaltungsbehörde. Nicht nur

Höhe der Erſatforderungen und deren Feſt- umſtändlich, ſondern auch falſch wäre aber jenes

jeßung aber erfolgt auf Grund der Rechnungs: Verfahren in Fällen , in denen der Unterſtüßungs

belege und der Akten über die v . U. nach den wohnſiß des Zöglings außerhalb Bayerns liegt,

Vorlagen der Land- und Ortsarmenverbände kreis- weil die auf Grund eines bayeriſchen Landes

unmittelbarer Gemeinden durch die Regierung , geſekes angeordneten Fürſorgeerziehungsmaßnah

nach den Vorlagen aller übrigen Armenverbände men öffentliche Verbände eines fremden Bundes:

durch das Bezirksamt . Dieſes und die Regierung ſtaates gar nicht zur Koſtentragung verpflichten

ſchicken dann ihre Koſtenfeſtſeßungsbeſcheide dem können und außerhalb Bayerns der Aufwand für

für jeden einzelnen Fall örtlich zuſtändigen Rent: die Erziehung und Ausbildung von Kindern nicht

amte, das ein für allemal ermächtigt iſt, die ſo zu den vom Reichsgeſeß über den Unterſtüßungs

feſtgeſekten Koſten der v. U. auch ohne weitere wohnſiß umſchriebenen Aufgaben der Armenpflege

Anweiſung auszuzahlen und unter den Ausgaben gehört.91 ) Deshalb verbietet ſich auch die manch

des Staates für die v. U. in der Staatshaushalts: mal von Anſtalten aus eigenem Antriebe verſuchte

rechnung zu verbuchen.10) Adreſſierung ihrer Koſtenforderung an die Unter:

Wenn Anſtalten und Familienvorſtände, denen ſtüßungswohnſikgemeinde ihres Zöglings. Sie

ein Zögling anvertraut war, nach Aufhebung der muß aber auch in Fällen widerraten werden , für

d . U. ihre bis dahin von keiner Seite, auch nicht welche in dem Beſchluß über die Anordnung der

vorſchußweiſe gedeckten Koſten hierfür gegen den v . U. nebenbei ein Unterſtüßungswohnſiß des Zög

Staat geltend machen wollen , ſind ſie zur Ein- lings feſtgeſtellt worden war. Es zeigt ſich näm

haltung des beſonderen Verfahrens und der Friſten lich hinterher oft genug, daß dieſe Feſtſtellung

nach der Miniſterialbekanntmachung vom 24. De- wegen der unzureichenden Mittel oder wegen der

zember 1915 nicht verpflichtet. Dieſe Regelung Eile, womit ſie unternommen werden mußte,

hat ja nur die Erſazforderungen aus Vorſchüſſen falſch war und noch häufiger ſind die Fälle, in

des Minderjährigen , eines Unterhaltspflichtigen denen während der Durchführung der v . U. wie

oder eines Armenverbands zu den Koſten der v . I. der FE . der zu Beginn dieſer Maßnahmen richtig

8) Ziffer 2 Abſ. II , I der Befanntmachung der feſtgeſtellte Unterſtütungswohnſitz eines armen

Staatsminiſterien der Juſtiz, des Innern und der unmündigen Zöglings wegen ſeiner Abhängigkeit

Finanzen zum Bollzuge des Fürſorgeerziehungsgeſeges von den Eltern wechſelt.

vom 24. Dezember 1915 , JMBI. 1916 S. 15 .

19) Ziffer 3 Abſ. I, II der in Fußnote 9 erwähnten 11) Miß , Bayeriſches Armenrecht (München 1915)
Miniſterialbekanntmachung. S. 35 Anm . 6 zu Art. 3 ArmG.
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Wenn aber nach der Anordnung der v. U. eines v . U. und der ihr nachgefolgten FE. aufkommen:

Zöglings deſſen Ueberweiſung in die FE . erfolgt den Armenverbändeden Armenverbände müſſen ganz, halb : uder

iſt, gelten auch die bis dahin entſtandenen Koſten vierteljährlich mittels eines Koſtenverzeichniſfes gel

der v . U. als Roſten der FE. (Art . 13 A6 . IV tend gemacht werden , das ohne Rückſicht auf die

S. 1 FürſErz6 .). Dieſer Fal muß dann hin: Zahl der beteiligten Fürſorgezöglinge und An

ſichtlich der Koſtendeckung lo behandelt werden , ftalten oder Familien alle in jener Zeit von dem

wie ein Fall, in dem die FE. unmittelbar ohne Armenverbande gemachten Ausgaben für die FE .

Anordnung der d . U. hat verfügt werden können. enthalten und von den Ortsarmenverbänden freis:

Nur für dieſe beiden Fälle hat das Geſeß nicht unmittelbarer Gemeinden ſowie von den Land

nur den endgültig Zahlungspflichtigen , ſondern armenverbänden der Regierung ( Rammer des

auch den einſtweilen Vorſchuß pflichtigen ſelbſt Innern) , von den übrigen Ortsarmenverbänden

ausdrücklich bezeichnet. Die ſämtlichen bis dahin dem Bezirksamte vorgelegt werden muß.13) Von

zwar erwachſenen aber noch nicht bereinigten Koſten hier aus erfolgt dann in der ſchon angegebenen

der v . I. und alle dann erſt noch entſtehenden Weiſe die Prüfung und Faſtſeßung der Koſten ,

Koſten der eigentlichen FE. ſind nach der rechts: deren Bekanntmachung, Auszahlung und Ver

kräftigen Anordnung der lekteren von dem Orts : rechnung auch hier wieder bei dem örtlich zuſtän

armenverbande zu beſtreiten , in dem der Minder: digen Rentamte geſchieht, nur daß in dieſen Fällen

jährige ſeinen Unterſtüßungswohnfiß hat . Da das außer den vom Staate zu erſtattenden Beträgen

Für ErzG .nur als Landesgeſeß für Bayern erlaſſen auch diejenigen feſtgeſekt, ausgezahlt und verrechnet

iſt und ſein Geltungsbereich deshalb nicht über werden müſſen , die die Landarmenverbände zu

Bayern hinausgeht , iſt hier unter dem Ortsarmen : tragen haben .

verbande nur ein bayeriſcher Ortsarmenver: Trokdem bei der Deckung von Koſten der FE.

band verſtanden.18) Wenn der Minderjährige inWenn der Minderjährige in nicht nur die Mittel, ſondern auch die Arbeit der

Bayern keinen Unterſtüßungswohnſiß hat oder wenn Armenverbände herangezogen werden , gelten nach

deſſen Ermittelung auf den vernünftigerweiſe ein- dem Willen des Geſeke3 (Art . 16 Für ErzG .) die

zuſchlagenden Wegen nicht möglich geweſen iſt, den Armenverbänden und dem Staate durch die

ſind die Koſten vorläufig aus der Kreiskaſſe von dem FE . oder die v. U. erwachſenen Koſten in keinem

Bandarmenverbande zu beſtreiten , in dem die für Falle und in keiner Hinſicht als Armenunters

den Vollzug der FE. zuſtändige Diſtrittsverwal: ſtüßung . Ohne Rückſicht auf die jonſt im inter

tungsbehörde ihren Siß hat. Beim Fehlen anderer nationalen Verkehr übliche Vorausſetung der Gegen:

Deckung hierfür (Art . 13 Abſ. II FürſErzG .) kann ſeitigkeit hat alſo Bayern auch für Ausländer ohne

aber der Ortsarmenverband des bayeriſchen Unter: weiteres das Riſito und die Baſt der Dedung

ſtüßungswohnſizes von dem Landarmenverbande | jahrelanger Koſten für die Unterhaltung und Aus:

3/10 und vom Staate weitere 5/10 , der Landarmen- bildung eines ausländiſchen Zöglings in der FE.

verband wiederum bei der FE. von Minderjährigen auf ſich genommen . Es hat ſich ſo wieder des in

ohne einen bayeriſchen Unterſtüßungswohnſiß voin ſeinem Aufenthaltsgeſeße vom 21. Auguſt 1914

Staate 5/10 ſeines Aufwandes erſekt verlangen . vorbehaltenen Rechtes begeben , bei Inanſpruch

In ſolchen erſagjähigen Fällen bedeutet alſo die nahme von Mitteln aus öffentlichen Armenfaſſen

Pflicht dieſer Ärmenverbände zur vorläufigen durch einen Ausländer dieſen aus dem Staats

Koſtenbeſtreitung nur ſo viel , daß ſie zunächſt zwar gebiet auszuweiſen und ſich ſo vor der Gefahr

den ganzen Koſtenbetrag der notwendigen Auf- weiterer Ausgaben für ihn zu ſchüßen. Voraus:

wendungen auslegen müſſen, dann aber einen ſchauende Vormundſchaftsrichter bemühen ſich, ſolche

großen Teil hiervon wieder von größeren und langen und ſchweren Belaſtungen der inländiſchen

darum leiſtungsfähigeren öffentlichen Verbänden Armenverbände und des Staates mit Ausgaben

zurüdfordern dürfen, um deren Anteil an der für Ausländer dadurch zu vermeiden , daß ſie ſtatt

Koſtendeđung ſich dann der endgültige Aufwand der v. U. oder gar der endgültigen FE. nach dem

der Armenverbände verringert . Geſeke vom 21. Auguſt 1914 zunächſt nur eine

Streitigkeiten über die Pflicht der Armenver: der Maßnahinen nach S3 1665 , 1666 , 1677,

bände zur vorläufigen Deckung der Roſten der FE. 1838 BGB ., Art . 23 EG. BOB. anordnen und

und über ihre hierwegen gegen den Staat be- den Armenverbänden dann Gelegenheit geben , die

gründeten Erſaħanſprüche müſſen , gleichgültig ob Koſten für eine ſolche ihrer Art und Wirkung

es ſich um eine Anzweifelung nur des Ümfanges nach der v . U. oder der FE. meiſt völlig gleich:

oder auch des Grundes des erhobenen Anſpruchs kommende Verſorgung des Kindes wenigſtens ſo

handelt, vor den Diſtriktsverwaltungsbehörden , den lange zu tragen , bis ſie wegen dieſer nicht mehr
Kreisregierungen (Kammern des Innern ) und dem nach dem Fürſorge: fondern nun nach dem Armen :

Verwaltungsgerichtshofausgetragen werden (Art. 13 geſeke gemachten Aufwendungen die Ausweiſung

Ab . III, 14 FürſErz6 .). des Kindes erwirken laſſen und dann deſſen Aufnahme

Dieſe Erſaħanſprüche der für alle Koſten der in eine heimatliche Erziehungsanſtalt auf Koſten des

18) Ziffer 2 Abf. I der in Fußnote 9 ſchon er

12) Schmiß a. a . D. S. 114 Anm . 2 zu § 3. wähnten Miniſterialbefanntmachung vom 24. Dez. 1915.
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Urſprungsſtaates erzwingen können . Bei einer ſol Kleine Mitteilungen.
chen Uebernahme der Fürſorge für das gefährdete
Rind durch einen Armenverband iſt die v . Ü. und die Borauøverfügung über eine Giebelmauerentſchädigung

endgültige FE. im Sinne des Gefeßes hierüber
vor erfolgtem Anbau (ein Beitrag zur Kommunmauer

nicht mehr erforderlich und deshalb nach dieſem frage). Das Weſen der Giebelmauerentſchädigung und

unzuläſſig. Die Gewährung des erforderlichen
die Wirkſamkeit von Abtretungen fünftiger Entſchädi

Lebensunterhalte, insbeſondere des Obdache, der
gungsanſprüche iſt in der vorliegenden Zeitſchrift

mehrfach erörtert worden .) Die Praxis fteht jeßt

Nahrung, Kleidung , Pflege und Erziehung von nahezu einhellig auf dem Standpunkt, daß der An

Kindern aber gehört in Bayern wegen der glücklichenſpruch auf die Giebelmauerentſchädigung erſt mit

Ergänzung des Art. 131 AG. BOB. durch Art. 3 dem Anbau an die Giebelwand des zuerſt bebauten

Ab . I Ziff. 1 u. 3 , 7 ArmG. gegenüber Hilfs- Grundſtücks entſteht und daß eine vorherige Abtretung

bedürftigen zu den Pflichtaufgaben der Armen: der Giebelmauerentſchädigung nur inſoweit möglich

verbände. Darum ſollten jene vernünftigerweiſe iſt, als zukünftig erſt entſtehende Anſprüche zuläſſigers

und ohne Schaden für das Kind unternommenen
weiſe abgetreten werden können, daß insbeſondere

Sparverſuche nicht mehr länger durch rechtliche Be
eine ſolche Abtretung nur unter der Vorausſeßung

denken erſchwert werden. Derallzuſehrzugeſchliffene,
wirkſam wird, daß der Abtretende zur Zeit des

Anbaus noch Eigentümer des zuerſt bebauten Grunds

vom preußiſchen Rechtszuſtand ausgehende Saß : ſtücks ift.

wenn zu der gebotenen Unterbringung eines Minder: Einen Schritt weiter geht das Oberlandesgericht

jährigen öffentliche Mittel in Anſpruch genommen Dresden in einem kürzlich ergangenen Urteil, indem

werden müßten, ſtehe nur die FE. zur Verfügung, 14) es das über die Abtretung Geſagte auf jede Voraus

kann deshalb für Bayern 15 ) bedenkenlos nur in An- verfügung erſtreckt und die Frage beantwortet, welchen

ſehung vermögender und deshalb nicht hilfsbedürf- Einfluß eine ſpätere Pfändung des Entſchädigungs

tiger Minderjähriger, aber auch bei dieſen nur
anſpruchs auf die Abtretung hat. Der Sachverhalt war

unbeſchadet der Erſakfrage nach Art. 13 Abſ. II
folgender :

FürſErz6 . als richtig anerkannt werden , weil die
Der Kläger und der Tiſchler R. waren Grunds

ſtüdsnachbarn . R. bebaute ſein Grundſtück zuerſt und
armenpflegliche Behandlung Vermögender ab:

berſah es mit einer an das Grundſtüd des Klägers

geſehen von ganz ſeltenen Ausnahmefällen 16 )
grenzenden Giebelmauer. Die dem R. tünftig zus

geſeßlich ausgeſchloſſen iſt (Art . 1 , 2 ArmG.) . Jede ſtehende Giebelmauerentſchädigung erhielt er im Januar

Erweiterung des Geltungsbereichs jenes Sages 1912 vom Kläger durch Verrechnung gewährt. Im

hätte die vom Geſeßgeber nicht gewollte unſoziale Februar 1912 verkaufte der Kläger ſein Grundſtüd
Wirkung , daß im Falle der Notwendigkeit der an den Baumeiſter B., der alsbald ein Wohnhaus

öffentlichen Erziehung eines armen Minder darauf errichtete, hierbei die Giebelmauer des R. bes

jährigen dieſer gegenüber dem vermögenden injo- nußte und ſo den Anſpruch des R. auf Giebelmauer

ferne benachteiligtwerdenmüßte, als gegen ihn entſchädigung zur Entſtehung brachte. Im März 1912
wurde dieſer Anſpruch vom Beklagten, einem Gläus

nur wegen ſeiner Armut keine der milderen Er
biger des R., gepfändet. B. hinterlegte die Ents

ziehungămaßnahmen des bürgerlichen Rechts , ſon- ſchädigung bei Gericht. In dem Streit umden hinter

dern immer nur die grundſäßlich doch als leßtes legten Betrag wurde dieſer durch das Urteil des OLG.

aller Ausfunftsmittel gedachte FE . nach dem Ge- Dresden vom 7. Juli 1916 – 70 41/16 — dem Kläger

ſeke vom 21. Auguſt 1914 angewendet werden zugeſprochen aus folgenden Gründen:
könnte, die wenn ihr auch jekt ſtatt des ab: „Wie das Berufungsgericht in feſtſtehender, in den

ſtoßenden Namens 3 w angs erziehung ein milder
Annalen veröffentlichter Rechtſprechung wiederholt

klingender gegeben wurde „,den ihr anheim ausgeſprochen hat (vgl. Annalen 31, 175 ; 32, 548 ;,

33, 50 ; 36, 281), entſteht der Anſpruch auf die Siebel
gefallenen Kindern einen ſich im ſpäteren Leben

mauerentſchädigung erſt mit dem Anbau an die Siebels

ſelten ganz verwiſchenden Makel aufdrückt" .17)
wand des zuerſt bebauten Grundſtücke. Eine vorherige

Abtretung der Entſchädigung iſt daher nur in dem
14) Gerber , Zum Fürſorgeerziehung @ geet, Bay

Umfange möglich, als eine Abtretung zukünftig erſt
3FR. (München 1916 ), 12.Jahrg . S. 2 ; Verh. d . K. S.

entſtehender Anſprüche zuläſſig iſt (RGS. 67, 425 ).

Abg. in Bayern XXXVI. Landtagsverf. II . Seli.im

J. 1913/14, Beil.-Bd. VII S. 8 und 561; Pöll, Ünter
Wirkſam wird eine ſolche Abtretung erſt , wenn der

ſtüßungswohnſitgeſep und Bayeriſches Armengeſetz Anbau erfolgt, und zwar nur dann, wenn der Eigen

(München 1916) S. 154, 155, Anm . 4 e bb zu § 1 UWG. tümer, der im voraus den Anſpruch abgetreten hatte,

15) Englert a . a . D. S. 38 Anm. 7c zu Art. 1 ; | noch zur Zeit des Anbaus Eigentümer des zuerſt be

Niß a. a. D.S. 109, Vorbemerkung zum Bayeriſchen bauten Grundſtücks iſt; mit anderen Worten: die Ab ,
Fürſorgeerziehungsgeſeße; Staudinger,kommentarzum tretung des fünftigen Giebelentſchädigungsanſpruchs

Bürgerlichen Geſekbuch (München 1909, 3./4. Aufl.)
wird wirkſam, ſobald und ſofern er in der Perſon des

Anm . VId zu § 1666 und Anm . 4c zu § 1838 BGB.

16) Pöll a . a D. S. 433 Anm . 1 zu Art . 2 ArmG.;
Abtretenden entſteht; der Anſpruch des Zeſſionars

Riß a . a . D. S.34 Anm . 1 zu Art. 2 ArmG .; Stein
entſteht nur , wenn ohne die Abtretung ein gleicher

bach, Reichsgeſek über den Unterſtüßungswohnſitz und
Anſpruch des Sedenten entſtanden wäre .

Bayeriſches Armengeſek (München 1915 ) S.3Únm . III a
Abſ. V zu § 1 UWO. 1) Zu vgl. die Auffäße von Wein , Nüßel, Buhmann,

17) Schmit a . a . D. S. 61 . Lieberich, Becher und Warneyer BayZ R.1913 S. 454,

472 ; 1915 S. 179, 197, 223, 237, 260 ; 1915 S. 65 ,

84, 211 .

-
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Dies hat der erkennende Senat insbeſondere in gekaufte Fichtenholz im Walde nur mit Erlaubnis des

den in den Annalen 32, 548 und 36, 281 abgedruckten Forſtamts entrinden ; er iſt jedoch zur Abfuhr des

Entſcheidungen in Anlehnung an die herrſchende An- Holzes berechtigt, auch wenn die Rinde vom Forſt

ſicht über die Abtretung fünftiger Forderungen öfters amtenoch nicht gewonnen iſt .“ Ein Holzhändler, der

ausgeſprochen (vgl. Pland, Romm. zum BGB. (4.) den Bufdlag für eine größere Menge Fichtenholz ers

II . Bd. 1. Teil S. 556, 557, § 398 4 b, B) . halten hatte, ſchälte mehrere Wochen nach der Ver

Was aber von der Abtretung gilt, muß für jede ſteigerung das noch im Walde lagernde Holz ohne
andere Vorausberfügung über den fünftigen Siebel- Genehmigung des Forſtamte ab und vertaufte die

entſchädigungsanſpruch gelten. Die Rechtslage iſt gewonnene Rinde. Auf Antrag des Forſtamts ver

keine andere, wenn der Eigentümer des zuerſt bebauten urteilte ihn das Forſtrügegericht wegen eines Forſt

Grundſtücks in anderer Weiſe über den fünftig erſt fredels nach Art. 83 Abs. 2 und Art. 99 ForſtG .

entſtehenden Anſpruch verfügt, beiſpielsweiſe durch Die Entſcheidung iſt meines Erachtens nicht zu

Verzicht oder, wie hier, durch Verrechnung. Auch eine treffend. Der Holzhändler hat mit der Ueberweiſung

ſolche Vorausverfügung wird wirkſam, wenn der Ver- durch das Forſtamt auf Grund des Zuſchlags das

fügende zur Zeit der Entſtehung des Anſpruchs, alſo Eigentum an dem erſteigerten Holze erlangt. Der
zur Zeit des Anbauens, noch im Eigentume des zu- Eigentum erwerb erſtredte ſich auf die Rinde, die als

erſt bebauten Grundſtüds iſt. Der Anſpruch entſteht ein , wenn auch nicht weſentlicher, Beſtandteil des

alsdann im Zeitpunkte des Anbauens von vornherein käuflich überlaſſenen Holzes anzuſehen iſt (homm. v.

für den , zu deſſen Gunſten im voraus darüber ver- RG. Räten 7. BGB ., 2. Aufl ., Note 1 zu $ 93) . Die

fügt worden war. Da nun hier R., der Eigentümer Vereinbarung, durch die fich das Forſtärar die Se=
des zuerſt bebauten Grundſtüds, dieſes noch beſaß, als winnung der Kinde vorbehielt, ſolange das Holz noch

B. an deſſen Giebelmauer anbaute, ſo entſtand der im Walde lagert, ändert an dem Eigentumsübergange

Entſchädigungsanſpruch im Augenblic des Anbauens hinſichtlich der Rinde nichts ; der Verabredung kann

von vornherein für den Kläger, zu deſſen Gunſten R. nur ſchuldrechtliche Bedeutung beigemeſſen werden,

im voraus über dieſen Anſpruch durch Verrechnung zumal es dem Käufer jederzeit freiſtehen ſollte, das

verfügt hatte. Für R. entſtand ein ſolcher Anſpruch Holz aus dem Walde zu entfernen , auch wenn die

nicht, wenn auch , wie ſchon dargelegt, die Entſtehungs- Rinde vom Forſtamte noch nicht gewonnen war. Als

vorausſeßungen des Anſpruchs bezüglich des Eigentumss Eigentümer der Rinde verfuhr der Holzhändler wohl
verhältniſſes aus ſeiner Perſon zu beurteilen ſind. vertragswidrig , wenn er entgegen den Verſteigerungs

Eine Pfändung des Anſpruchs durch die Gläu- bedingungen das Holz im Walde abſchälte; dagegen

biger des R., die an ſich ebenſo wie jede andere Vera wird ein Forſtfrevel nachArt. 83 Abſ . 2 ForftG . oder

fügung im voraus möglich war, konnte nur wirkſam ein Diebſtahl nach § 242 StrGB. (vgl. Art. 81 ForſtG .,

werden, einmal, wenn R. zur Zeit des Anbauens noch in ſeiner Handlungeweiſe nicht erblidt werden können ,

Eigentümer des zuerſt bebauten Grundſtücks war und weil es bei der Entrindung an der erforderlichen Zu

ferner, wenn er nicht ſchon ſelbſt vorher über den eignung einer fremden beweglichen Sache mangelt (vgl .

künftigen Anſpruch verfügt hatte. Das leßtere iſt auch von Sanghofer -Weber, Stomm . 3. Forft ., 4.Aufl.,

aber eben hier der Fall. Denn die in der Verrech- S. 241). Die notwendige Folge davon iſt, daß auch

nung liegende Verfügung des R. datiert bereits vom der Verkauf der gewunnenen Rinde nicht unter Art. 99

15. Januar 1912 , während die Pfändung erſt am Forſt. fällt.

27. März 1912 erfolgt iſt. Scheiben hiernach die Art. 83 und 99 Forſt. aus,

Der Beklagte muß daher die ſchon vorher von R. ſo bleibt noch zu prüfen, ob nicht eine andere Vor

bewirkte Verfügung über die Giebelmauerentſchädigung ſchrift des Forſtgeſebes verleßt iſt. Dabei kann es

in derſelben Weiſe gegen ſich gelten laſſen , wie R. ſich nur fragen, ob etwa der Holzhändler dadurch,

ſelbſt, der im Hinblick auf die mit dem Kläger bors daß er das Holz im Walde ohne die in den Ver

genommene Verrechnung Anſpruch auf den von B. ſteigerungsbedingungen vorgeſehene Erlaubnis des

hinterlegten Betrag nicht erheben durfte, wenn B., Forſtamts entrindete, gegen Art. 93 Ziff. 6 Forſts .

ſtatt zugunſten des Klägers und des Beflagten, zu- verſtoßen hat. Der Art. 93 Ziff. 6 beſtraft Wald

gunſten des Klägers und des R. hinterlegt hätte. Der arbeiter, die bei der Ausführung von Waldarbeiten

Kläger tann mithin vom Beklagten verlangen , daß den erteilten beſonderen Vorſchriften zuwiderhandeln .

dieſer in die Auszahlung des hinterlegten Betrages Da die Begriffe Waldarbeiter und Waldarbeiten vom

an den Kläger willige." Geſeß im allgemeinſten Sinne verſtanden werden und

Oberlandesgerichtsrat Dr. Warne yer , Dresden . insbeſondere nicht ein Dienſt: oder Abhängigkeits

verhältnis zum Waldbeſißer erfordern (vgl . v . Gang

hofer-Weber a . a . D., S. 301 ; ferner ObſtLG ., Strafi. ,

3ft die ohne forſtamtliche Genehmigung vorge- Bd. 8 S. 168 ), ſo würde an ſich kein Bedenken da :

nommene Gutrindung erſteigerten, im Walde lagernden gegen beſtehen , den Holzhändler als Waldarbeiter und

polzes ftrafbar ? Ein Forſtamt hatte das in einer die Gewinnung der Rinde als Waldarbeit anzuſehen ;

Waldabteilung geſchlagene Holz der öffentlichen Vers auch die Zuſtändigkeit des Forſtamts zu Anordnungen

ſteigerung unterſtellt. Mit Rückſicht auf die Lage des nach Art. 93 Ziff. 6 könnte nicht bezweifelt werden

Gerbſtoffmarktes, welche die verinehrte Bereitſtellung ( ObſtLG ., Straff. , Bd. 11 S. 305) . Allein nicht jede

von Forſterzeugniſſen zur Gerbſtoffgewinnung er- Anordnung des Forſtamt8 iſt durch die Strafporſchrift

beiſcht, waren in die Verſteigerungsbedingungen fols des Art . 93 Ziff. 6 geſchüßt. Wie idon die Motive

gende Beſtimmungen aufgenommen : „Das Forſtärar hervorheben (Verh . d . Stamm . d . Abg. 1845/46, Beil.

behält ſich vor, die Rinde von allem verkauften Fichten- Bd. I S. 248 ; 1851, Beil . Bd . I S. 628) und auch von

holze für ſich zu gewinnen, ſolange das Holz noch im der Rechtſprechung anerkannt iſt (ObſtLG ., Straff . ,

Walde lagert, und die genußte Rinde auf eigene Rech- Bd. 3 S. 274 ; Bd . 8 S. 168), wurde die Vorſchrift in

nung zu verwerten ; der Käufer darf das von ihm Art . 93 Ziff . 6 Forſt. im öffentlichen Intereſſe zur
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mung iſtim vorliegenden Falle nicht erſichtlich. Die $ 203 BGB.

/

1

Sicherung der Waldungen und ihrer nachhaltigen Be- graph verſteht unter Stillſtand der Rechtspflege ein

wirtſchaftung erlaſſen ; ſie bezweckt, den Waldbeſißer Nichtarbeiten der ſtaatlichen Rechtſprechung ents

gegen Benachteiligungen zu ſichern, die ihm durch die gegen der beſtehenden Rechtsordnung infolge tatſächs

Art und Weiſe der Vornahme der von dritten licher Verhinderung . Hier aber bleiben die Berichte

Perſonen in ſeinem Walde auszuführenden Verrich- infolge einer Aenderung der Rechtsordnung untätig.

tungen zugehen können . Eine derartige Zwedbeſtim- Auf eine ſolche bezieht ſich weder $ 245 SPD . noch

.

, Mit der Anwendung des 8 203 BGB. ſteht ferner

das gelaufte Fichtenholz im Walde nur mit Erlaubnis in Widerſpruch , daß die herrſchende Meinung (vgl.

des Forſtamts entrindet werden darf, läßt eine forſt- beſ. Jaeger in 13. 1916 S. 415 ) annimmt, daß die

polizeiliche, den Waldſchuß bezweckenden Seite nicht BRBet. für die betroffenen Anſprüche zeitweilig eine

erkennen ; ſie iſt getroffen , um die Gervinnung der Unzuläſſigkeit des Rechtsweges begründe, auf die

Rinde entſprechend dem vereinbarten Vorbehalte für § 274 Nr. 3 SPO. anzuwenden ſei. Eine ſolche

das Forſtärar ficherzuſtellen und hat demnach privats | ſteht aber der Verjährung nicht entgegen.) Trokdem

rechtliche Ziele zum Gegenſtande. Hieraus folgt, daß dürfte die Fortdauer der Verjährung faum in der

das Vorgehen des Holzhändlers auchunter demGe Abſicht desGeſebgebers des Bundesrats)liegen.
Art Forſt Dafü läßt

bar iſt. aber auch die BRBet. vom 30. September 1914

Ich komme ſonach zu dem Ergebniſſe, daß durch (RGBI. S. 421) betr. Zahlungsverbot gegen England

die ohne Genehmigung des Forſtamts vorgenommene ſchließen , die ſpäter auf faſt das geſamte feindliche

Entrindung des erſteigerten, im Walde lagernden Ausland ausgedehnt worden iſt. Ihr 2 wirkt durch

Holzes ein ſtrafrechtlicher Tatbeſtand nicht erfüllt, aus nicht nur zuungunſten der betroffenen Ausländer,

ſondern nur zivilrechtliche Anſprüche für das Forſt- ſondern auch ſehr zu deren Gunſten : er hindert die

ärar begründet worden ſind. Verjährung der Anſprüche nach dem 31. Juli 1914 .

Landgerichtsrat Dr. Schanz in München. Geſchieht dies aber bei einer zum Zwede der Ver

geltung erlaſſenen BRBek. zugunſten des feinds

lichen Auslandes, ja ſogar des durch dieſe BRBek.

noch beſonders verfehmten feindlichen Auß
Ausländertriegerecht und materieller Rechtsverluſt.

landes, ſo iſt daraus per arg .e c. zu entnehmen, daß
Die BRBet, über die Geltendmachung von Anſprüchen

von Perſonen , dieim Ausland ihren Wohnſiß haben, Gegenſaß dazudasübrige, ganz überwiegend neutrale
der Geſeßgeber nicht darauf ausgehen dürfte , im

vom 7. Auguſt 1914 (RGBI. S. 360 ) führt praktiſch
Ausland in einem ſo außerordentlich wichtigen Punkte

nicht nur vielfach zur Vereitelung materieller Rechte
durch einen mittelbaren Eingriff in den Beſtand mates

der Ausländer, ſondern auch häufig zu deren Verluſt. rieller Rechte ſo weſentlich ichlechter zu ſtellen. Doc

Beſtritten iſt dies hinſichtlich der Verjährung . ')
iſt dies nur eine Vermutung. Der Wille des Geſet

So wird die Fortdauer der Verjährung geleugnet gebers iſt bisher nicht klar zum Ausdrud gelangt,

von Bendir, Bürgerliches Striegsſonderrecht S. 109; zumal unſere Ariegsgeſebe kein einheitliches Syſtem

Heymann, Mitt. D. Patentanw. 15 S. 18 ; Mayer,
bilden und man deshalb bei ihnen mit Analogieichlüſſen

Das Privatrecht des Ariege8 S. 93 ; Waſſermann -Er
und Schlüſſen per arg . e c . beſonders vorſichtig ſein muß .

langer , Die Kriegsgeſebe privatrechtlichen Inhalts Offenbar beſtand bei Erlaß des ſog . Gegenmorato

3. Aufl. S. 418 ; Heine JW. 1916, S. 31 ; vgl. auch
riums die Abſicht, die Frage der Verjährung bei

Güthe-Schlegelberger, Kriegsbuch Bd . 1 S. 321 ; Thie
Beendigung des Krieges zu erledigen , mit deſſen

ſing im BanfArch . 1917 S. 169. Dagegen wird die
langer Dauer man damals noch nicht rechnete. Je

Fortdauer der Verjährung behauptet von v . Harder
länger jedoch der Krieg und damit der Zuſtand der

JW. 1914 S. 991, 1915 S. 63 f. , 1916 S. 32 f .
Ungewißheit dauert , um ſo peinlicher wird dieſe im

Die Verneinung der Verjährung wird meiſt
In- und Ausland empfunden. Iſt doch für weite

darauf geſtüßt, daß die BRBef. einen zeitweiligen
Kreiſe eine baldige Regelung der Frage von Be

Stillſtand der Rechtspflege bedeute und daß deshalb
deutung, damit ſie über ihre Mittel entſprechend ver

die Verjährung nach § 203 BGB. gehemmt ſei.”) Aber fügen können .

Stillſtand der Rechtspflege im Sinne des 8 203 BGB. Es wäre deshalb erwünſcht, wenn der Bundess

iſt nur der Stillſtand des § 245 BPO. Dieſer Para rat „ zur Beſeitigung obwaltender Zweifel“ (wie die

1) D. h . ſoweit nicht die Verjährung durch die
BRBet. vom 18. Februar 1916 RGBI. 109 ſo ſchön

BRBef, vom 26. Oktober 1916 (ROBI. S. 1198) aus
ſagt ) ſchon ießt eine Verordnung erließe , die ſich

geſchloſſen iſt. Es handelt ſich im folgenden nur um zugleich mit den nach dem jebigen Rechtszuſtand

noch nicht eingeklagte Anſprüche. Bei bereits einges mangels einer Vorſorge treffenden Beſtimmung

klagten würde die Verjährung unterbrochen bleiben. weiterlaufenden Ausſchlußfriſten und den Anfechtungs

Die Unterbrechung endigt nämlich durch Stillſtand friſten des § 3 Ziff. 2, 3, 4, § 4 AnfG . befaßte. In

nach § 211 Abſ. II nur dann, wenn er auf Partei allen dieſen Fällen entſtehen dem Auslande aus der

vereinbarung oder Nichtbetreiben des Prozeſſes durch

eine Partei beruht, nicht auf Geſek ; vgl. RG . im

BRBek. mittelbar materielle Rechtsverluſte, denen jede

Recht 1916 Nr. 2062, 2063.
innere Berechtigung fehlt.

2) Wenn Höchſter in JW. 1914 S. 1096 behauptet
Aehnlich wie bei dieſen Friſten und doch wieder

daß die BRBet. dem Jnländer ein materiellrechtliches anders liegt der Fall, wenn für den Auslandsgläu

Leiſtungsverweigerungsrecht gewähre, ſo daß § 202 biger zur Erhaltung ſeiner Rechte ein unverzügliches

BOB. zur Anwendung gelange mit der Folge, daß

die Verjährung für die Geltungsdauer der BRBet. $) Aufdie Ausnahmebewilligung durch den Reichs

gehemmt ſei, verkennt er den prozeſſualen Charafter fanzler § 1 Abſ. II der BR Bef. würde § 210 BGB.

der BRBel. anzuwenden ſein .

.
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gemäß § 33 nicht beteiligten. Die tätige Teilnahme

am Verfahren bezeichnet er ausdrücklich als gleich

gültig .

Selbſtverſtändlich muß in allen aufgeführten

Fällen auf die vorausſichtliche Wirtſchafts lage bei

Beendigung des Krieges Rüdjicht genommen werden .

Die Rückkehr der Soldaten ins bürgerliche Leben

und der Wiederbeginn des Weltverkehrs werden die

Anforderungen an den deutſchen Geldmarkt gerade

nach dem Friedensſchluß derartig ſteigern , daß von

einer ſofortigen Aufhebung der Schußbeſtimmungen

keine Rede ſein tann, ſondern nur von einem alls

mählichen Abbau.

Aſſeſſor Dr. Tiſchbein in Dresden.

prozeſſuales Vorgehen gegen einen Inländer erforder

lich wird, wie z . B. zur Erhaltung der Haftung eines

nach § 777 BGB. nur auf beſtimmte Zeit verpflich

teten Bürgen, dem die Einrede der Vorausllage zus

ſteht. Zwar verlangt das Geſet mit „ unverzüglichem

Vorgehen “ gegen den Hauptſchuldner nur ein Vorgehen

„ ohne ſchuldhafte Verzögerung" und eine ſolche liegt

nicht vor, wenn das Vorgehen infolge der BRBet.

unterbleibt. Aber die Abſicht der BRBet. geht da

hin, ſoweit fich der dem Inlande gewährte Schuß

nicht ohne Rechtsnachteile für eine Partei verwirts

liden läßt, die Nachteile dem Ausland aufzuerlegen .

Dieſer Abſicht des Geſetes würde es widerſprechen ,

wollte man annehmen, daß entgegen dem Zweck der

zeitlichen Begrenzung die Haftung durch dieBRBet.

bis zu deren Außerkraftſeßung verlängert werden

follte. ) Der ausländiſche Gläubiger verliert alſo

durch die BRBek. ſeinen materiellrechtlichen An

ſpruch, wo unverzügliches prozeſſuales Handeln nötig

wird . Doch dürfte in Fällen dieſer Art im Gegenſa

zu den oben behandelten im Hinblick auf die Rechte

des Inlandes eine gejepliche Aenderung nidt am

Plaße ſein.)

Dagegen wäre aus den oben hervorgehobenen

Gründen icon jest eripünſcht die bereits von Jaeger

LZ. 1916 S. 125 Nr. 39 angeregte Regelung der eben

falls hierher gehörenden Frage, ob die von der BRBek.

betroffenen Anſprüche den Rechtswirkungen der im

Konkurs abgeſchloſſenen Zwangsvergleiche unterworfen

werden ſollen . Die hier beſtehende Unſicherheit iſt

geeignet zur Ablehnung zahlreicher Zwangsvergleiche

zu führen. Dies gilt auch von den gemäß BRBet.

vom 14. Dezember 1916 (RGBI. S. 1363) im Ge

ſchäftsaufſichtsverfahren abgeſchloſſenen Zwangsver

gleichen

Auch hier liegt eine „ gerichtliche Geltendmachung“

auch bei Untätigkeit des Ausländers inſofern vor, als

gemäß § 61 unter Mitwirkung des Gerichts Voll

ſtreckungstitel geſchaffen werden. Der § 60 dieſer

BRBet. löſt die aufgeworfene Frage nicht. Wenn er

beſtimmt, daß der Zwangsvergleich für und gegen die

„ , beteiligten Gläubiger" wirke, jo meint er damit die

nach der Natur ihrer Anſprüche nach den Beſtim

mungen derſelben BRBek. in Frage kommenden For

derungen im Gegenſaße zu den aus gleichem Grunde

Aus der Rechtſprechung.

Reichsgericht

A. Zivilſachen.

I.

Zubehör eines Fuhrwerksgeſchäfts. Der Bejahung

der Zubehöreigeuſchaft fteht nicht entgegen, daß fich

der Geſchäft&betrieb , dem die fraglichen Gegenſtände

dienen , im weſentlichen außerhalb des Grundſtüds voll:

zieht, oder daß das Grundſtüd noch auderen Zweden

dient. Die Befl. beanſpruchten als Zubehör eines ihnen

in der Zwangsverſteigerung zugeſchlagenen Anweſens

die Pferde, Magen, Schlitten , Pferdegeſchirre, gwei

Winden, eine Futterichneidemaſchine mit Motor, eine

Dezimalwage, verſchiedene zu den Baſtwagen gehörige

Brüđen und Bretter, Deden und Geſchirrteile, Hafer

tiſten, Schmierböce, Stutſcherröcke, Kutſcherbetten und

Kutſcherſchränke. Die Klage begehrte die Feſtſtellung,

daß dieſe Gegenſtände zur Konkursmaſſe der off. $O .

gehöre, der ſie von dem dieſer ſelbſt angehörenden

bisherigen Eigentümer des Grundſtücks zurAusübung

des Fuhrwerksgeſchäfts auf dem Grundſtüde über

laſſen worden waren ; ſie wurde abgewieſen und die

Abweiſung vom RG. gebilligt.

Aus den Gründen : Gegen die Bejahung der

Zubehöreigenſchaft iſt ein Bedenfen nicht zu erheben .

Mag auchderBetrieb eines jeden Fuhrwertsgeſchäfts

ſich im weſentlichen außerhalb des Grundſtüds voll

ziehen , ſo hat er doch in dem Grundſtüđe regelmäßig

den Mittelpunkt und Stüßpunkt. Das Grundſtüc be

darf für den Betrieb einer ihm angepaßten Einrichtung.

Für die Kutſcher und die ſonſtigen im Betriebe tätigen

Perſonen müſſen Schlafräume, für die Pferde Stallungen,

für die Unterbringung der Wagen und dieAufbewah

rung der Geſchirre und Gerätſchaften müſſen Gelaſſe

geſchaffen werden . Dieſe und andere Einrichtungen

werden dem Grundſtüc ein für den Betrieb eines

Fuhrwerksunternehmens eigentümliches Gepräge ver

leihen, und daß dies auch hier der Fall geweſen iſt,

laſſen die Feſtſtellungen des BG., zumal in Verbindung

mit den Gutachten der Sachverſtändigen genügend er

kennen . Daß das Grundſtüď nicht nur dem Betriebe

des Fuhrgeſchäfts, ſondern zu einem Teile auch dem

Betriebe der Landwirtſchaft und dem einer Kuranſtalt

gedient hat, iſt unerheblich . Dient den Zwecken

eines beſtimmten Gewerbebetriebes nur ein beſtimmter

Grundſtüdsteil, ſo ſchließt dies — 7. ZS . 2. Juli 1909

VII 269/09 –die Zubehöreigenſchaft für diein dieſem

Teile befindlichen Sachen nicht aus ; nur iſt daran feſt

zuhalten , daß die Sachen , um Zubehör zu ſein , nicht

- erf . S. 8. März 1911 V 363/10 - dem Zwede des

zeitigen, ſondern dem Zwede des jeweiligen Eigen

tümers und damit dem Zwece des Grundſtücs oder

^) Der Bürge wird alſo im angegebenen Falle

mit Ablauf der Zeit von der Haftung frei. Anders

wenn ihm die Einrede der Voraustlage nicht zuſteht .

Dann bedarf es nach Ablauf der bedungenen Zeit nur

der unverzüglichen Anzeige des Gläubigers , daß er

den Bürgen in Anſpruch nehme, um zu bewirken , daß

der Bürge für den Umfang der Schuld bei Ablauf der

Bürgſchaftszeit haftet.

5) Andere Mechtswirkungen äußert die DRDef.

betr. Zahlungsverbot gegen England. Das Zahlungs

verbot (8 1) hindert den Gläubiger nicht, die Vers

jährung durch Klage zu unterbrechen, innerhalb der

Ausſchlußfriſt zu handeln und die Anfechtung auf

Grund des Anjo. rechtzeitig vorzunehmen . Wohl aber

macht ſie es dem Gläubiger unmöglich, durch Zwangs

vollſtređung gegen den Schuldner ſeine Rechte aus

§ 777 BOB. dem Bürgen gegenüber in Kraft zu er

halten. Die Stundungsvorſchrift des § 2 hemmt die

Verjährung, hindert aber eine Vollſtredung gemäß

§ 772 BGB., der Bürge auf Zeit mit Einrede der

Vorausklage wird frei. Für Ausſchluß- und An:

fechtungsfriſten iſt die Stundungsbeſtimmung bes

deutungslos .
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Grundſtücksteils gewidmet ſein müſſen. Das Grund- machen , ſondern, ſei es aus Bequemlichkeit, ſei es in

ſtüd in ſeiner Zweitbeſtimmung zu erhalten , entſprach der Eile oder aus anderen beſonderen Gründen den

aber, wie das BG. feſtſtellt, dem Vorteil eines jeden nächſten, vom Ende der oberen zum Anfang der unteren

Eigentümers. Die offene HU. war weder Eigentümer Treppe führenden Weg benußen würden. Selbſtvers

des Grundſtücks noch der ſtreitigen Gegenſtände, ihr | ſtändliche Pflicht des Beklagten war es daher, auch

war vielmehr nur das Geſchäft zur Benußung über- dieſen Weg durch einen Verbindungsteppich zu ſichern,

laſſen worden . Mit Recht nimmt das BG. auch an, wie dies auch im dritten Stocwerke geſchehen war.

daß die Einrichtungsſtüđe zu dem Grundſtücke (der Eine ſolche Sicherung war namentlich dannunerläßlich,

Hauptſache) in einem entſprechenden räumlichen Ber- wenn, wie zur Zeit des Unfalles, der Boden friſch

hältnis geſtanden haben . Nach dieſer Richtung tann gewachſt, eine beſondere Glätte alſo auch bei ordnungs

auch daraus kein Bedenken entnommen werden, daß mäßiger Vornahme dieſer Arbeit nichtzu vermeiden

die Benußung insbeſondere der Pferde und der Wagen war. Die Unterlaſſung der gebotenen Sicherung ent

ſich regelmäßig außerhalb des Grundſtüds vollzogen hielt eine Außerachtlaſſung der im Verkehr erforder

hat. Nur durch die Einrichtungen auf dem Grunds lichen Sorgfalt (BGB. $ 276 ). Die darin liegende

ſlück und die dort vorgenommenen Arbeiten und Bes Fahrläſſigteit desBellagten war beſonders groß, wenn,

ſorgungen konnte allein ein geordneter Betrieb er- wie der Kläger von Anfang an geltend gemacht hatte

möglicht und für die Dauer geſichert werden. Endlich und gegenüber der ablehnenden Würdigung der erſten

handelt es ſich bei der Benußung des Grundſtücs für Inſtanz aufrecht hielt und näher begründete,der Parkett

die Zwede des Fuhrgeſchäfts auch nicht - $ 97 Abſ. 2 boden übermäßig gewachſt und infolgedeſſen außer

BOʻ. – um eine bloß vorübergehende Benupung. Das gewöhnlich glatt geweſen ſein ſollte . Das BG. hat

Grundſtück hat dem Betriebedes Fuhrgeſchäfts ſeit eine Feſtſtellung darüber mit Unrecht abgelehnt. Für

dem Jahre 1898 gedient und der Betrieb hat dann ein hier vorliegendes Berſchulden feiner Angeſtellten

bis zur Konkurseröffnung im Jahre 1913 fortgedauert. würde der Beflagte fraft Bertrages nach § 278 BOB.

(Urt. des V. ZS. vom 9. Mai 1917, V 44/1917 ). einzuſtehen haben. Der Sachverhalt bedarf inſoweit

E. noch der Aufklärung. (Urt. des III. ZS. vom 24. April,

1917, III 24/17 ) .
II.

Haftung des Vermieters für den ordnungsmäßigeu

Zuſtand der Treppeuräume. Der Kläger, der damals
LII.

ſchon ſeit einigen Monaten in dem dem beklagten Verein Unfallfürſorge für Beamte. Roften des Heilver:
gehörigen Gaſthaus Deutſcher Hof in N. zur Miete

fahreus. Der Kläger, ein im Ruheſtand befindlicher
wohnte, fiel am 13. Februar 1915 auf dem friſch

Dokomotivführer, der ſich durch einen im Eiſenbahn
gewachſten Parkettboden im Gange des zweiten Stod dienſt erlittenen Unfall ein Nervenleiden zugezogen
werkes, als er vom dritten Stocwerf kommend zu der

hat und eine Infallpenſion nach dem preuß . Geſege
in das erſte hinabführenden Treppe gehen wollte, und vom 2. Juni 1902 bezieht, beanſpruchte vom beklagten

verleßte ſich am Ärm . Er verlangte mit der Klage
preuß. Staat den Erſaß der Koſten eines Kuraufent

den Erſaß vonAuslagen und von entgangenem Ver: haltes als Koſten des Heilverfahrens nach § 1 Abſ. 6

dienſte. Die Alage wurde abgewieſen , die Berufung dieſes Geſetzes . ) Die Klage wurde abgewieſen , die De

des Klägers zurückgewieſen. Auf die Reviſion des rufung des Klägers zurückgewieſen. Auf die Heviſion

Klägers wurde das Berufungsurteil aufgehoben und des Klägers wurde das Berufungsurteil aufgehoben
die Sache an das BG. zurücverwieſen .

und die Sache an das BG. zurüdverwieſen .

Gründe: Der Beklagte war als Vermieter und Aus den Gründen : Das BG . geht überein
als Eigentümer verpflichtet, für die Sicherheit des ſtimmend mit der Rechtſprechung des erkennenden Se

Verkehrs in ſeinem þauſezu ſorgen, und haftet dem natesdavon aus, daß zu den Koſten des Þeilverfahrens
Kläger für eine Bernachläſſigung dieſer Verpflichtung im Sinne des erwähnten Geſetzes auch die Aufwen

auf Grund des Vertrages und wegen unerlaubter dungen für ſolche Maßnahmen gehören, die eine,wenn

Handlung (BOB. SS 538, 823 Abſ.1 ). Pflicht des auch nur vorübergehende Binderung der Unfallfolgen

Beklagten war es auch , Gefahren abzuwenden, die
herbeizuführen geeignet ſind . Seine Ausführungen,

aus der Glätte des Parkettbodens entſtehen konnten . insbeſondere zum Gutachten des Sachverſtändigen, dem

Das BG. findet eine genügende Erfüllung dieſer Pflicht es ſich anſchließt, laſſen aber erkennen, daß es jenen

in der Belegung des Ganges mit Teppichen, die von Grundſatz nicht richtig angewendet hat. Zur Begrüns

der oberen und von der unteren Treppe zu der beiden dung der Erfaßpflicht bedarf es nicht eines Heilerfolges,

gegenüberliegenden Wand führten und unter ſich durch es genügt, wenn ein Mittel zur Berbeiführung eines
einen an dieſer Wand und an einer Telephonzelle hin ſolchen Erfolges geeignet iſt. Weiter zu gehen und,wie die
laufenden Teppich verbunden waren , indem es darauf Reviſion will , jede Maßnahme hieher zu rechnen , die

hinweiſt, daß der damit gegebene Weg ohne Gefahr im allgemeinen , ohne Müdjicht auf den einzelnen Fall,

und ohne Schwierigkeit habe begangen werden können . leiden der fraglichen Art günſtig beeinfluſſen kann,
Dieſe Auffaſſung iſt rechtsirrig. Für die Bemeſſung oder ſogar objektiv ungeeignete Maßnahmen, wenn
der Verpflichtungen des Beklagten iſt nicht entſcheidend, ſie nur von anerkannt tüchtigen Aerzten verordnet
ob man auf den Teppichen ohne Gefahr von einer worden ſind, läßt ſich nicht rechtfertigen . Nicht die

Treppe zur anderen gelangen konnte, ſondern ob damit Meinung des behandelnden Arztes, ſondern die ob

gerechnet werden durfte, daß dieſer gefahrloſe Weg jektive Notwendigkeitnach den Umſtänden des einzelnen
auch regelmäßig benüßt werden würde. Das kann

Falles entſcheidet. Es bedarf aber einer ſolchen Aus
aber nach den Umſtänden des Falles nicht angenommen dehnung der Erſaßpflicht nicht, um den Anſpruch des

werden . Nach dem feſtgeſtellten Sachverhalt mußte Klägers als begründet erſcheinen zu laſſen . Das BG.
man auf den Teppichen einen Umweg von 11 – 12 gibt die Neußerungen des Sachverſtändigen nicht voll

Schritten machen und überdies an der ſcharfen Stante ſtändig wieder. Er ſpricht von einer Beruhigung des
der Telephonzelle gerade an einer Stelle vorbeigehen , Klägers nicht bloß für die Dauer der Reiſe, ſondern

wo der ſonſt breitere Teppichbelag eine Breite von
allgemein, wenn ſein Wunſch erfüllt war, und fährt

nur 42 cm aufwies. Danach war zu erwarten und fort: „ Aber nach kürzerer Friſt, bereits nach wenigen

mußte bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt Monaten ſepten die alten Klagen wieder ein “ . Auch

auch dem Beklagten klar ſein , daß Perſonen , die vom fügt er ſeiner Anſicht, daß der Aufenthalt in Luft

dritten Stocwert in das erſte gehen wollten , nicht furorten das Leiden des Klägers nicht in der beabs

immer den unnatürlichen , für den Verfehr innerhalb

eines pauſes auch feineswegs geringfügigen Umweg 1) Vgl . baner . Veamteng . Art. 89 A61. 6 .
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ſichtigten Weiſe beeinflußt haben könne, die Einſchrän- nicht beigetreten werden . Die im Inlandunterhaltenen

fung bei : „Man müßte denn das von B. (Aläger) gewerblichen Niederlaſſungen der Perſonen, die im

angegebene vorübergehende Zurüdtreten der Klagen Äusland ihren Wohnſiß oder Siß haben, ſollen , wie

als eine wirkliche Beſſerung auffaſſen .“ Da gerade die Begründung ( Dentſchrift S. 22) ſagt, den ſelb

bei Nervenleiden das perſönliche Empfinden des ſtändigen Geſchäften von Ausländern im Jnland gleich -

Kranten eine wichtige Rolle ſpielt, tann auch in einer geſtellt werden . Für ihren Geſchäftsbetrieb wird nur

die Reiſe überdauernden Beruhigung im Zuſtande des die allgemeine Regel der Zuläſſigkeit gerichtlicher Durch

Klägers eine wenn auch nur vorübergehende Linderung führung berechtigter Anſprüche wiederhergeſtellt. Bei

im Sinne der Rechtſprechung gefunden werden. Das einer Kreditgewährung durch die inländiſche Nieder

iſt vom BG. nicht beachtet worden . Daß nach einiger laſſung einer ausländiſchen, insbeſondere einer über

Zeit das Leiden des Klägers wieder in der früheren ſeeiſchen Bank liegt nun der Schwerpunkt der tauf

Weiſe oder auch ſtärker fich äußerte , ſteht, wie der männiſchen Tätigkeit bei dieſer Niederlaſſung ſelbſt.

Senat ſchon in der früheren Streitſache der Parteien Sie hat die Verbindungen anzuknüpfen , die den ins

( Urteil vom 11.Dezember 1911 III 4/11) ausgeſprochen ländiſchen Geſchäftstreis der Bant begründen und er

hat, der Zugehörigkeit der Nurkoſten zu den Koſten weitern, ſie hat die Sicherheit deſſen ,dem der Kredit

des Heilverfahrens nicht im Wege. ( Urt. des III . ZS. eröffnet wird, zu prüfen und ſich fortlaufend darüber

vom 20. Februar 1917 III 443/16 ). zu vergewiſſern , ihr liegt gegenüber der Hauptleitung

der Bant die Verantwortung dafür ob. Ob die Wechſel,

durch deren Ziehung der Kredit genußt wird, von der

IV . inländiſchen Niederlaſſung, von der Hauptniederlaſſung

Geltendmachung von Anſprüden inländiſcher Nieder: felbſt oder von anderen Niederlaſſungen der Bantoder
lañungen einer Bant des neutralen Audlandet. Kredit: gar von anderen Perſonen, mit denen die Bank in

gewährung durch in London zahlbare Wechſel. Die Geſchäftsverbindung ſteht, eingelöſt werden, iſt ver

Klägerin , die Bamburger Niederlaſſung einer Bank, hältnismäßig von geringerer Bedeutung . Wirtſchaftlich

die ihren Hauptſitz in Argentinien hat, eröffnete im fallen die Anſprüche, die aus einer ſolchen Kredit

Auguſt1911 der Betlagten einen Blanfoafzeptfredit, der gewährung erwachſen, in den Bereich des Betriebes
durch ziehungen auf die Bondoner Niederlaſſung dieſer der Niederlaſſung, welche den Stredit bewilligt hat.

Bant ausgenußt wurde. Die Klägerin forderte die 3m vorliegendert Falle ſprechen zudem beſondere

Deđung von Wechſeln , die von der Beflagten im Mai Úmſtände dafür, den Klageanſpruch als im Betrieb
und Juni 1914 auf die Bondoner Niederlaſſung ges der inländiſchen Niederlaſſung entſtanden anzuſehen .

zogenund von dieſer nach Ausbruch des Krieges eins Vereinbarungsgemäß ſollte zwar der Kredit durch

gelöſt worden waren. Die Beklagte wurde zur Zahlung Ziehungen der Beklagten auf die Londoner Nieder

verurteilt. Ihre Reviſion hatte feinen Erfolg . laffung der Want genußt werden, die Abbedung der

Gründe: Die Beflagte führt aus , daß der Wechſel aber drei Tage vor Verfall in Hamburg er

Geltendmachung des Klageanſpruchs die Vorſchriften folgen . Die Beklagte war auch in der Lage, durch

der Betanntmachung über die Geltendmachung von Begebung des Sefundawechſels die Vorteile der Kredit

Anſprüchen von Perſonen ,die im Ausland ihren Wohns gewährung alsbald im Jnlande wahrzunehmen und

fit haben, vom 7.Auguſt 1914 und der Bekanntmachung, hat hiervon Gebrauch gemacht. Dafür, daß die Ham

betreffend Zahlungsverbot gegen England, vom 30.Sep. burger Niederlaſſung nur für die Londoner, gleich

tember 1914, in Berbindung mit der Betanntmachung, deren Agentin, tätig geweſen wäre, fehlt jeder An

betreffend die für eine auswärtige Bank im Betrieb halt ; eine ſolche Behauptung iſt nicht aufgeſtellt. Welche

einer inländiſchen Niederlaſſung entſtandenen Anſprüche, Erwägungen der Bekanntmachung vom 22. Dezember

vom 22. Dezember 1914 entgegenſtänden. Sie bekämpft 1914 zugrunde liegen, kann dahingeſtellt bleiben. Daß

mit der Reviſion die gegenteilige Auffaſſung, auf der damit allgemein gültige Grundjäße für die Frage

die ürteile des Lands und desBerufungsgerichts bes hätten aufgeſtellt werden ſollen , wo ein Anſpruch aus

ruhen , als rechtsirrig. Die Auffaſſung der Vorinſtanzen einer Kreditgewährung, die durch Ziehung auf aus

iſt jedoch zutreffend. Die Stundungsvorſchrift des § 2 ländiſche Pläße ausgenußt werden ſollte und aus

der Bet. vom 30. September 1914 trifft nur die An- genußt wurde, als entſtanden anzuſehen iſt, kann ſchon

ſprüche derjenigen juriſtiſchen Perſonen , welche in deshalb nicht angenommen werden, weil die Anwendung

England ihren Siß, d . h . , wie nach dem Wortlaute der dortigen Vorſchrift auf die Anſprüche inländiſcher

nicht zweifelhaft ſein kann, aus dem Vergleiche mit Niederlaſſungen von Banten des feindlichen Auslands

§ 5 ſich ergibt und in der Begründung ( Denkſchrift ausdrüdlich beſchränkt, und von dem Erlaß einer

S. 86 ) ausdrüdlich ausgeſprochen iſt, ihren Hauptſit entſprechenden Vorſchrift für die Anwendung des § 2

haben. Der Anſpruch der Klägerin , einer inländiſchen der Bekanntmachung vom 7. Auguſt 1914 abgeſehen

Niederlaſſung einer juriſtiſchen Berſon ,die im neutralen iſt. Auch das in g 1 der Bekanntmachung vom 30. Sep

Ausland ihren Hauptſit hat, wird alſo nicht davon tember 1914 gegebene Verbot der Zahlungen nach

berührt. Die Bekanntmachung vom 22. Dezember 1914 Großbritannien uſw. ſteht dem Klageanſpruche nicht

aber beſtimmt nur für die Frage der Anwendbarkeit entgegen . Es wird die Zahlung an die inländiſche

der $ 8 2 bis 4 der Verordnung vom 30. September Niederlaſſung einer Bant des neutralen Auslandes

1914, daß Anſprüche einer Bant auf Deđung von gefordert. Die Beiter dieſer Niederlaſſung ſtehen dafür

Wechſelzahlungen, die im Ausland bewirkt oder zu ein, daß von ihr aus weder unmittelbar noch mittelbar

bewirten ſind , nicht ſchon deshalb als im Betriebe eine Zahlung in das feindliche Ausland gelangt. ...

einer inländiſchen Niederlaſſung der Bant entſtanden (Urt. des III . ZS. vom 20. März 1917 III 368/16 ).

gelten ſollen, weil die Niederlaſſung den Stredit ge

währt hat, der den Anſprüchen zugrunde liegt. Auch

V.dieſe Belanntmachung vom 22. Dezember 1914 findet

daher auf den vorliegenden Fall keine Anwendung, Wer auf Zahlung des Wertes einer für ihn ein.

und es iſt unabhängig von ihr zu prüfen, ob der getragen geweſenen Hypothel mit der Begründung ge :

Klageanſpruch im Betriebe der inländiſchen ( amburger) flagt hat , er habe auf Grund Bertrago mit dem Be:

Niederlaſſung der Klägerin entſtanden iſt, und das in flagten dieſe gypothet an einen Dritten abgetreten und

81 der Bekanntmachung vom 7. Auguſt 1914 enthaltene ſei von dem Vertrage mit dem Beklagten zurüdgetreten ,

Berbot der gerichtlichen Geltendmachung deshalb für weil die vom Beklagten verſprochene Gegenleiſtung un

ihn nicht gilt . Der Ausführung der Reviſion, daß möglich gewordenſei, braucht ſich mit ſeiner Klage

§ 2 dieſer Befanntmachung, der die Ausnahme von deshalb rechtåträftig abgewiejeu , weil dieſe Gegens

dem Verbot des § 1 enthält, eng auszulegen ſei , kann leiſtung nicht zugeſichert worden iſt – nicht die Gin
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rede der Rechtstraft entgegenhalten zu laſſen , wenn er

uuu von dem Beklagten auf Grund der gleichen Lat

ſachen wiederum die Zahlung derſelben Summe mit der

Begründung begehrt, daß der Beklagte durch die Ab

tretung der øypothet an jeuen Dritten dieſem gegen :
über von einer Berbindlichtrit befreit worden und in :

folgedeflen auf Roften des Klägers ohue rechtlichen
Grund bereichert ſei. Wenn ein auf Vertrag ges

gründeter Klaganſpruch im Laufe des Rechtåſtreits auf

uugerechtfertigte Bereicherung geſtühtwird, ſo iſt da
durch in der Regel die Slage unzuläſſig geändert .

Wer and ungerechtfertigter Bereicherung tlagt, hat
auch den Mangel eines rechtlicheu Grundes für ſeine

Leiſtung zu beweiſen . Der Kläger verkaufte ſein Gut
S. an die Frau des Bell. und erhielt auf dem Gut
eine Briefhyp. von 20000 M eingetragen . Sodann

faufte der Befl. von N. deſſen Gut Ⓡ. und bedang

ſich dabei aus, in Anrechnung auf den Kaufpreis jene

Hyp . des Kl. an ZahlungsStatt hinzugeben . Auf ſeine

Veranlaſſung trat der Kl. die Hyp. unmittelbar an

R. ab . An demſelben Tage bewilligte und beantragte

der Befl . , daß auf Gut B. eine Grundſchuld von

20 000 M für den Al. eingetragen werde. Dazu kam

es jedoch nicht. Der Bell. focht den Kaufvertrag mit
R. wegen argliſtiger Täuſchung an, erſtand dann das

Gut $. in der Zwangsverſteigerung und veräußerte

es an einen Dritten . Der Ml. erlangte darauf auf

Grund einer ihm vom Bell. erteilten Abtretungs

urkunde vom 9. Oft. 1908 gegen R. ein rechtsfr.

Urteil auf Wiederabtretung der Hyp . von 20000 M,

und der øypBrief gelangte auf Grund einer vom

Bell . ſelbſt gegen R. erwirften einſtw . Verfüg. in die

Verwahrung eines RA.S. Jn dem Vorprozeſſe klagte

der Kl. auf Einwilligung des Befl . in die Herausgabe

des HypBriefs, event, auf Zahlung von 20000 M. Er

machte in erſter Linie geltend , er und der Befl. hätten

bei der Abtretung der Hyp. an R. vereinbart, daß

eine gleich hohe Grundſchuld für ihn auf Gut $ .

Gegenleiſtung für die Hyp . ſein ſolle, und er ſei von

dieſer Vereinbarung gemäß § 325 BOB. zurüdgetreten,

weil die Gewährung der Grundſchuld unmöglich ge
worden ſei . In zweiter Linie ſtüßte er die Klage auf

die Abtretungsurkunde vom 9. Oft. 1908. Der Befl .

behauptete gegenüber dem erſten Klagegrund unter

Beſtreiten der erwähnten Vereinbarung, er habe das

Gut S., das nur zum Schein an ſeine Ehefrau vom

Kl . verkauft worden ſei , bewirtſchaftet und Auf

wendungen dafür gemacht; als Entgelt hiefür habe

ihm der Kl . die Abtretung der Hyp. verſprochen

und ſie dann abgetreten . Gegenüber dem zweiten

Klagegrunde machte er geltend, die Abtretungsurkunde

nur erteilt zu haben , um dem MI . die Begitimation

für ſeine Klage gegen N. zu verſchaffen ; damals hätten

die Parteien mündlich vereinbart, daß derKl. die Hyp .

ihm zurückzugeben habe , wenn er den Prozeß gegen

N. gewinne. Der Befl. erhob Widerklage mit dem

Antrage, den Al. zur Wiederabtretung der Hyp . und

zur Herausgabe des gegen H. erſtrittenen Urteils ſo

wie zur Einwilligung in die Herausgabe des Hyp.

Briefs zu verurteilen. Er leiſtete den von ihm zuge

ſchobenen, ihm zurückgeſchobenen Eid über die von

ihm behauptete Vereinbarung der Wiederabtretung der

vypothef. Dennoch wurde er nach dem Hauptilag

antrag verurteilt und mit der Widerklage abgewieſen .
Dagegen wurde vom BR. die Entſcheidung von einem

dem Bell . zugeſchobenen Eide dahin abhängig gemacht,

daß der Kl. ihm die Abtretung der Hyp . nicht unter

der Bedingung zugeſagt habe, daß eine Grundſchuld

von 20 000 M auf Ď . als Gegenwert eingetragen werde ;

der Bell. leiſtete den Eid ; die Klage wurde abgewieſen

und der Kl . nach den Widerllaganträgen verurteilt.

Nun klagte der Al . von neuem mit dem Antrage, den

Befl. zur Zahlung von 20000 M zu verurteilen ; er

behauptete wiederum unter Eideszuſchiebung , die Hyp.an

M. nur unter der Bedingung abgetreten zu haben , daß

als Gegenwert eine Grundſchuld von 20000 M fürihn

auf B. eingetragen werde, beſtritt die Hyp . dem Bell.

als Entgelt für Aufwendungen verſprochen zu haben

und ſchob für den Fall der Beweispflicht dem Bekl.

den Eid darüber zu, daß eine ſolche Vereinbarung

nicht ſtattgefunden habe. Der Klaganſpruch ſei von

dem Geſichtspunkte der ungerechtfert. Bereicherung be

gründet, weil der Befl . infolge der Abtretung der

Hyp. an R. auf ſeine, des KI.S koſten von ſeiner

Verbindlichkeit gegenüber R. in Höhe von 20 000 M

befreit worden ſei und die Hyp. zurückerhalten, für

das Gut S. aber zu ſeinem, des Al.s, Vorteil nichts

aufgewendet habe. – Die Klage wurde abs, die Bes

rufung zurücgewieſen ; das Ro . hob auf.

A us den Gründen: Der BR. erachtet die Ein

rede der rechtskräftigen Aberkennung des Alaganſpruchs

für begründet , weil im Vorprozeſſe bereits Herausgabe

des Wertes der Hyp. vom Kl . mit ſeinem Hilfsantrage

verlangt, die Klage dort auch auf die nämlichen tat

ſächl. Behauptungen wie hier geſtüßt worden ſei und

die Erhebung eines neuen anderen Anſpruches nicht

allein daraus entnommen werden könne , daß der Ki.

im Vorprozeſie ſich auf Rüdtritt von dem behaupteten

Vertrage wegen Unmöglichkeit der Erfüllung berufen

habe, ießt dagegen ungerechtfertigte Bereicherung

geltend mache. Dem kann nicht beigetreten werden.

Nach § 322 Abſ. 1 BPO . ſind ürteile der Rechtskraft

nur ſoweit fähig, als über den durch die Kl. oder durch

die Widerfl. erhobenen Anſpruch entſchieden iſt. Daher

wird durch das eine Kl. abweiſende Urteil Rechtskraft

nur für den Klaganſpruch geſchaffen , über den erkannt

worden iſt. Es würde deshalb die Einrede der Rechts

fraft nur dann begründet ſein , wenn nicht nur das

Klagebegehren das gleiche wie im Vorprozeſſe wäre,

ſondern auch dieſelben tatſächl. und rechtl. Umſtände,

aus denen ießt der Klaganſpruch hergeleitet wird,

bereits im Vorprozeſſe den Klagegrund gebildet hätten

(vgl . RGZ. 41 , 130 ; JW . 1912 Š . 78 Nr. 22) . Dieſe

Vorausſeßung iſt nicht gegeben. Wenn ein Klag:

anſpruch auf einen Vertrag gegründet worden iſt und

dann im Laufe des Rechtsſtreits auf ungerechtfertigte

Bereicherung geſtüßt wird, iſt dadurch in der Regel

wenigſtens die Klage unzuläſſig geändert worden (vgl.

JW. 1915 S. 208 Nr. 15 ; 1899 S. 741 Nr. 7 ; Urt.

vom 11. Juni 1915 III 584/14 in 23. S. 1151 Nr. 24 ).

Entſprechend fann dem mit einem Vertragsanſpruch

rechtskräftig abgewieſenen Kläger nicht die Einrede

der Rechtskraft entgegengeſetzt werden, wenn von ihm

in einem neuen Rechtsſtreite das frühere Klagebegehren

nunmehr auf ungerechtfertigte Bereicherung geſtüßt

wird ; denn die Klaggründe in den beiden Prozeſſen

ſind voneinander verſchieden und daher ſind auch die

Klaganſprüche nicht die nämlichen (RGZ. 14, 347;

29, 374) . Dies erkennt auch der BR. an. Er meint

aber, ſolches könne dann nicht gelten, wenn die Tat

beſtände in den beiden Prozeſſen nicht voneinander

verſchieden ſeien und der Kl. unter Beibehaltung der

früheren tatſächl. Behauptungen ſeinen Anſpruch im

neuen Rechtsſtreit nur von dem anderen rechtl. De

ſichtspunkte der ungerechtfertigten Bereicherung zu be

gründen ſuche. Dies mag an ſich von dem Geſichtss

punkte zutreffen , daß den Klagegrund die tatſächl. An

führungen des Kl. ausmachten, aus denen ſich der

Anſpruch als für ihn gegen den Bell . beſtehend er:

geben ſoll, die rechtl. Beurteilung der Klagetatſachen

überhaupt kein Beſtandteil des Klagegrundes ſei und

nicht der Kl . die für die Rechtfertigung ſeines Klages

begehrens in Betracht kommenden geſeßl. Beſtim

mungen darzulegen, ſondern das Gericht von Amts

wegen zu prüfen habe, ob und auf Grund welcher

Vorſchr. das tatſächl. Vorbringen das Klagebegehren

als rechtl. begründet erſcheinen laſſe (vgl. ROZ. 27,

387 ; 63, 269 ; 65, 127 ) . Hier aber hat der Kl . zwar

auch , wie im Vorprozeſſe, behauptet, die Hyp. ſei an R.

nur unter der Bedingung abgetreten worden , daß als

*1
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wenn der Befl . , der den Kaufvertrag mit R. ange

fochten hatte, worin die Hingabe der Hyp. an Zah

lungsſtatt ausbedungen worden war, ſelbſt mit Erfolg

gegen K. auf Rücübertragung der vom Kl. auf Ver

anlaſſung des Bell. abgetretenen Hyp. geklagt hätte.

Darüber , ob der Bell. im Verhältnis zum Kl. be

rechtigt ſei , die Hyp . für ſich zu behalten, iſt durch

iene Verurteilung nicht entſchieden worden. Dem

durch den Eid des Bell. feſtgeſtellten Verſprechen des

KI . , die Hyp . nach Durchführung des Prozeſſes gegen

R. wieder an den Betl. abzutreten, iſt keine endgültige

Bedeutung beizumeſſen ; es iſt dem Kl. unbenommen,

auf das urſprüngl . Rechtsverhältnis der Parteien zu

rückzugreifen. (ürt. des V. ZS. vom 16. Mai 1917,

V 48/1917 ) . E.
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Gegenwert eine Grundſchuld von 20000 M für ihn

eingetragen werde. Jedoch iſt der Klaganſpruch hier

nichtwie im Vorprozeß darauf gegründet, daß der KI.

den Wert der von ihm in Erfüllung des Vertrages

an N. abgetretenen Hyp . vom Bell. verlangen könne,

weil dem Bell. die Erfüllung dieſes Vertrages uns

inöglich geworden ſei . Denn der Kl. hat ſelbſt vor

getragen , daß er im Vorprozeſſe mit ſeiner in dieſer

Weiſe begründeten Alage rechtsträftig abgewiejen

worden ſei, nachdem der Bell. den Eid geleiſtet ge
habt habe, daß ihm die Abtretung der yp nicht

unter der vorbezeichneten Bedingung zugeſagt worden

ſei, und er hat ſeinen Klaganſpruch darauf geſtüßt,

daß die Abtretung der øyp. an R. im Verhältnis

zum Bell. ohne rechtl. Grund erfolgt ſei, der Bekl.

aber durch die Abtretung von einer Verbindlichkeit

gegenüber N. befreit worden ſei. Danach iſt das

KIVorbringen dahin aufzufaſſen, daß der Kl. es hin

nehmen will, ſeinen Anſpruch auf den von ihm be

haupteten Vertrag nicht mehr gründen zu können, und

die Behauptung des Vertragsſchluſſes nur wiederholt

hat um darzutun, aus welchem Anlaß und zu welchem

Zwed er die Hyp . abtreten zu müſſen gemeint und

abgetreten habe. Wenn der Ml. ſodann weiter vor

bringt, daß die vom Bell . im Vorprozeß und auch

hier aufgeſtellte Behauptung, die øyp . ſei als Entgelt

für Aufwendungen des Befl. verſprochen worden , un

wahr ſei, ſo geſchieht dies, um zur Rechtfertigung des Be

reicherungsanſpruchs darzutun, daß die Hyp.ohne rechtl.

Grund abgetreten worden ſei . Bei der Bereicherungs

flage ($ 812 BGB.) muß der Kl. für die klagebegrün

denden Behauptungen die erforderl., wenn auch eine

Negative betreffenden Beweiſe anbieten und führen ;

er mußalſo, wenn durch eine Leiſtung der Befl. ohne

rechtl. Grund bereichert ſein ſoll, nachweiſen, daß der

Bell. durch die Beiſtung etwas ohne rechtl. Grund er

langt habe (vgl. RGZ. 49, 302 ; 57, 323 ; Warn . Rſpr.

1914 Nr. 76) . Dieſer Beweis kann aber je nach den

Umſtänden auch dadurch geführt werden, daß der KI .

den vom Bell. geltend gemachten Rechtsgrund wider

legt (vgl. Warn . Mſpr. 1908 Nr. 506). Die An

nahme des BR., daß hier der Kl . zur Stüße ſeiner

neuen Klage nicht die Unwahrheit der vorbezeichneten

Behauptung des Bell . geltend machen dürfe, weil auch

hierüber durch Abweiſung der Klage rechtsfr. erfannt

worden ſei, trifft nicht zu . Jm Vorprozeß iſt über

dieſe Gegenbehauptung des Beil. weder Beweis er:

hoben noch entſchieden worden . Gegenſtand der Ent

ſcheidung iſt vielmehr nur der auf den angebl . Vertrag

gegründete Anſpruch geweſen . Gegenüber dieſem da

maligen Klagegrund für das Klagebegehren auf Heraus

gabe des Wertes der Hyp . iſt aber der jetzige Alage

grund der Bereicherung nach dem zur Rechtfertigung

Borgebrachten ein anderer. In dem Reviſionsurteil

des Vorprozeſſes iſt auch ein Eingehen auf den damals

von der Reviſion des Kl. geltend gemachten Geſichts

punkt der ungerechtfertigten Bereicherung abgelehnt

worden, weil ein Bereicherungsanſpruch in den Bors

inſtanzen nicht erhoben worden ſei. Danach greift die

Einrede der rechtsträftigen Aberfennung des Kl.-An

ſpruchs nicht durch . Die Einrede der Rechtskraft iſt auch

nicht deshalb begründet, weil der Kl. im Vorprozeſſe

nach den Widerklaganträgen rechtsträftig verurteilt

worden iſt. Allerdings iſt der Al . im Vorprozeſſe

rechtskräftig verurteilt worden, die pyp . an den Befl .

abzutreten und einzuwilligen, daß der HypBrief an

den Bell . herausgegeben werde. Aber die Verurteilung

iſt nur darauf gegründet, daß der Bell. dem Kl . die

Abtretungsurkunde vom 9. Oft.1908 nur erteilt habe,

um dem Kl . die Legitimation für ſeine Klage gegen

N. zu verſchaffen, und daß damals die Parteien ver

einbart hätten, der Kl. habe die Hyp . dem Befl. zu:

rückzugeben , wenn er den Prozeß gegen N. gewinne.

Es ſoute alſo durch die Verurteilung nur der tatſächl.

Zuſtand hergeſtellt werden, der ſich ergeben hätte,

VI.

Haftung des Staates (Reiches ) für die gefahrfreie

Beſchaffenheit der den Beamten angewieſenen Dienfträume.

Die Klägerin, die als Angeſtellte des Poſticheđamtes

in Hamburg im Reichspoſtdienſte ſtand, fiel am 26.

Oktober 1912 im Dienſtſaal, als ſie zu einer Wendel

treppe ging , um die Garderobe aufzuſuchen, und ver

Ießte ſich erheblich. Sie führte den Unfall auf die

Glätte des Bodens zurüđ, machte namentlich geltend,

daß die Meſſingſchiene eines an der Unfallſtelle liegen

den Linoleumſtüđes oder die benachbarte Bodenfläche

durch unſachgemäßes Delen verſchmiert und glatt ge

weſen ſei , undverlangte unter Berufung aufden Grund

fak des § 618 BGB . von dem beklagten Deutſchen Reiche

Schadenerſak. Das BG. wies die Klageab. Auf die

Reviſion der Klägerin wurde das Urteil aufgehoben

und die Sache ans BG. zurüďverwieſen.

Aus den Gründen : Das BG . erachtet die Bes

hauptung der Klägerin , die Schiene des linoleum

belages oder der benachbarte Boden ſei durch unſach

gemäßes Delen verſchmiert und glatt geweſen, für un

erwieſen und weiſt die Berufung auf das von einer

Reihe von Zeugen befundete Ausgleiten anderer Per

ſonen an der Unfallſtelle oder in der unmittelbaren

Nähe mit der Begründung zurüď : wenn es ſich auch

möglicherweiſe im einen oder anderen Falle um die

Folge der Glätte des Bodens oder der Schiene gehandelt

habe , ſo liege doch die Möglichkeit anderer Urſachen

ebenſo nahe, da nach der Oertlichkeit bei eiligem oder

unvorſichtigem Gehen ein Ausgleiten oder Stolpern

auch eintreten fönne, ohne daß es durch beſondere Glätte

begünſtigt werde. Die gegen die Beweiswürdigung

gerichteten tatſächlichen Ausführungen der Reviſion

fönnen in der Reviſionsinſtanz nicht berüdſichtigt werden.

Die Begründung des Berufungsurteils läßt aber er

fennen , daß , was die Reviſion ebenfalls beanſtandet, das

VG. zu große Anforderungen an dieDarlegungs- und

Beweispflicht der Klägerin geſtellt hat. Deutete das

wiederholte Ausgleiten von Perſonen auf eine gefähr

liche Glätte des Bodens oder der Schiene hin , dann

genügte die bloße Möglichkeit anderer Urſachen nicht,

um die Gefährlichkeit des Zuſtandes als unerwieſen

zu erachten . Gegenüber den für die Ordnungswidrig

feit des Zuſtandes ſprechenden Vorfommniſſen wäre

es Sache des Betlagten geweſen , Umſtände darzulegen

und nötigenfalls zu beweiſen, aus denen erhellie, daß

andere Urſachen als die Glätte des Bodens oder der

Schiene das Ausgleiten von Perſonen veranlaßten .

Das BG. hat aber nicht einmal Erwägungen darüber

angeſtellt, aus welchem Grunde die Klägerin, die nach

ihrer vom BG. unterſtellten Behauptung auf der

Schiene ausgeglitten ſein will, gefallen iſt. Aber

auch wenn man von einer durch unſachgemäßes Delen

verurſachten Glätte ganz abſieht, iſt die Entſcheidung

des VG. zu beanſtanden , da es die Verpflichtungen ,

die entſprechend dem im $ 618 BOB. für das bürger

liche Recht aufgeſtellten Grundſaße auch in Dienſtver

hältniſjen des öffentlichen Rechtes dem Dienſtherrn ob.
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liegen, nicht gerecht wird . Allerdings hat der Sach- Jm Ergebnis läuft ſie nur darauf hinaus, daß der

verſtändige, dem ſich das BG. anſchließt, die Anlage Gewinn in der Höhe des bezahlten Schmiergeldes

für baulich einwandfrei, Meſſingichiene und Linoleum deſſen Empfänger zugewendet iſt. (Urt. des I. Sts.

für ordnungsmäßig und verkehrsüblich erklärt . Auch vom 16. Mai 1917, 1D 133 17). E.

eine an ſich ordnungsmäßige Anlage kann aber Schub

vorkehrungen im Sinne des § 618 BOB. erfordern,
II .

wenn , was hier in Frage kommt, großer Verkehr,

ſtarte übnüfung und wiederholte Unfälle, eine Ge- 1. Sto. $ 243 Abſ. 3. 3ft der Richter verpflichtet,

fahr für die dort verkehrenden Perſonen erkennen den Ungeli. nach Beweismitteln für ſeine Behauptungen

laſſen. Die Reviſion weiſt mit Recht darauf hin , daß zu fragen ? 2. StGB. SS 263, 246, 73, 74. Wie iſt es
die Unfallſtelle nach Angabe von Zeugen auch dann, rechtlich zu beurteilen, wenn jemand Barbeträge, dieer

wenn der Boden nicht geölt worden ,ſchlüpfrig,vielbes für einen anderen vereinnahmt hat, mit eigenem Gelde

nußt und abgetreten geweſen ſei . Unter dieſem Geſichts- vermiſcht, das Bermiſchte für fich verwendet und den
punkt hat das BG . den Sachverhalt überhaupt nicht anderen über den Eingang der Beträge täuſcht ? A us
geprüft. Die Ausführungen , die das BG. zur Frage den Gründen : 1. Das Gericht iſt zwar verpflichtet,

des Verſchuldens macht, können zu einer Aufrecht- Beweisanträgen des Angekl. ſtattzugeben, wenn ſie
haltung des Urteils nicht führen. Aann nach den er- für die Entſcheidung weſentl. Tatſachen zum Gegens

örterten Grundſäßen die Ordnungswidrigkeit und Ge- ſtand haben , es iſt auch verpflichtet, wenn der Angell.
fährlichkeit der Unfallſtelle feſtgeſtellt werden, dann iſt es Beweisanträge ſtellt, die unvollſtändig und mangel
Sache des Beflagten zu beweiſen, daß alles geſchehen haft ſind, durch Befragen des Angeki. auf Bervolls

war, was bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen ſtändigung und Eſläuterung der Anträge hinzuwirken,

Sorgfalt zur Beſeitigung der Gefahr geſchehen mußte. und aus dieſer Verpflichtung kann ſich unter Um
Dabei wird der Beklagte noch nicht dadurch entſchul- ſtänden auch die Verpflichtung ergeben, den Angell .

digt, daß etwa vor dem Unfalle der Klägerin und des nach Beweismitteln zu fragen, 3. B. wenn er offen
Zeugen Þ . Álagen über zu große Glätte zur Kenntnis ſichtlich nur vergeſſen hat, die Beweismittel anzugeben ;

der Behörde nicht gelangtwaren. Die Dienſträume aber es beſteht keine Vorſchrift, die das Gericht vers
mußten im Intereſie der Sicherheit der dort verleh . pflichtete, den Angeklagten , der feine Beweisanträge

renden Perſonen auf ihren ordnungsmäßigen, gefahr- ſtellt, zu befragen , ob er für ſeine Behauptungen Be

freien Zuſtand regelmäßig geprüft werden, auch wenn weismittel habe, und ihn zur Stellung von Beweisans
Meldungen oder Beſchwerden nicht einliefen . Daß die trägen zu veranlaſſen, ſelbſt wenn die Behauptung

mit der Aufſicht betrauten Beamten, deren ſich der erheblich iſt. Wollte der Verteidiger ſich für die gegen
Beklagte zur Erfüllung dieſer Pflicht bediente, deren teilige Ünſicht auf § 243 Abſ. 3 SIPD. berufen , lo

Verſchulden der Beklagte daher gegenüber dem geſchä- wäre das verfehlt. Dort iſt zwar dem Gericht die

digten Beamten zu vertreten hat, nach dieſer Richtung Pflicht auferlegt, von Amts wegen die Wahrheit zu
das Erforderliche taten , iſt nicht feſtgeſtellt. Das BG. erforſchen und zu dem Zweď auch ohne Antrag die

hat nicht einmal erörtert, ob im Falle P., der ſich Ladung von Zeugen und die ħerbeiſchaffung anderer

einige Tage vor dem Unfalle der Klägerin ereignet Beweismittel anzuordnen; dieſe Pflicht erſtreďt ſich aber

haben und ſofort gemeldet worden ſein ſoll, eingeſchritten nur auf ſolche Beweismittel, die dem Gericht bekannt
wurde, oder aus welchen Gründen von einem ſofors find ; eine Pflicht zur Beweisermittelung beſteht nicht
tigen Einſchreiten abgeſehen wurde und werden durfte. und ſelbſt an Beweisermittelungsanträge iſt das Ges

Ein Berſchulden des Poſtſekretärs u . wäre allerdings richt nach ſtändiger Hechtſprechung des Ro. nicht ges

dem Beklagten nur dann anzurechnen , wenn er, was bunden . Das idhließt nicht aus, daß es im Einzelfall

nicht der Fall zu ſein ſcheint, zu den Aufſichtsbeamten ſachgemäß und angezeigt ſein kann, den Angefl., der
gehört hätte. (ürt . des III . ZS . vom 27. Fe- erhebl. Behauptungen ohne Beweisantritt aufſtellt,
bruar 1917 III 341/16) . nach Beweismitteln zu befragen und ſo ermittelte Bes

weiſe nach § 243 Abſ.3 SEPD. zu erheben. Doch iſt

das Sache des richterl. Ermeſſens; geſchieht es nicht,

ſo wird dadurch kein Geſek verleßt. 2. DerAngekl. hat

B. Strafſachen. in 7 Fällen als Bevollmächtigter des Dr. S. für dieſen

I.
von Privatpatienten Geld eingenommen , ihm dies aber

unter Beſeitigung der auftragsgemäß von ihm über

Sind bei Prüfung der Angemeñenheit des Ge: dieEinnahmen gemachten Aufzeichnungen verſchwiegen,

winnce i. S. der BAVO. gegen übermäßige Preisſteige: auf wiederholtes Befragen auch abgeleugnetPrivats

rung vom 23. Juli 1915 Schmiergelder als Geſchäfts- patienten in der Sprechſtunde behandelt und Geld von

uutoſten vom Gewinn abzuziehen ? Äus den Gründen : folchen empfangen zu haben, und zwar, um den Eins

Wenn die Reviſion meint, im Geſeß gegen übermäßige gang von Geldbeträgen vor Dr. Š. zu verheimlichen

Preisſteigerung ſtehe nichts davon , daß „ unſittliche und ihm die vereinnahmten Beträge vorzuenthalten.

Ausgaben vom Verdienſt nicht abgezogen werden ſolls Jn dieſem Verhalten iſt ohne Rechtsirrtum die Vor

ten “, ſo verfennt ſie, daß die im allgemeinen für das ſpiegelung falſcher und Unterdrückung wahrer Tatſachen

Rechtsleben zu fordernde Beobachtung der guten gefunden worden . Ueber den Erfolg dieſer Täuſchungs

Sitten erſt recht bei einem Geſeß zur Geltung kommen handlungen ſagt das Urteil : „Dadurch wurde in Dr. Š. ,

muß, das ſich gegen unſittliche Ausbeutung der Kriegs- wenn er auch im allgemeinen den Angaben des Angell.

not wendet. Soll nach dieſem Geſeß die Angemeſſen- feinen Glauben ſchenkte, der Jrrtum hervorgerufen,

heit eines Gewinnes geprüft werden, ſo können dabei es ſeien in den hier in Betracht kommenden Fällen

nur ſolche Ausgaben berüdſichtigt werden, die mit den feine Gelder eingegangen ; inſoweit wurde der Zeuge

guten Sitten vereinbar ſind und als zu einer ord- getäuſcht . “ Das iſt nicht verſtändlich . .... Jedenfalls

nungsmäßigen Geſchäftsführung gehörig vom Rechte aber iſt nicht erſichtlich, daß er irgend etwas getan

anerkannt werden . Hechtsgeſchäfte, die gegen die guten oder unterlaſſen hätte , was er nicht getan oder gelaſſen

Sitten verſtoßen , ſind nichtig (§ 138 BOB. ) . Die Zah- hätte, wenn die Täuſchungshandlungen des Angefl. nicht

lung von Schmiergeldern verſtößt gegen die guten vorgekommen wären, ſondern dieſer ſich auf einfaches

Sitten, ſie liegt außerhalb einer ordnungsmäßigen Verſchweigen der Einnahme beſchränkt hätte. Der Tats

Geſchäftsführung, begründet feine Geſchäftsausgabe , beſtand des Betruges erfordert aber eine Vermögens

die vom Rechte anerkannt wird , und muß für die nach beſchädigung , die mit der Jrrtumserregung in urſäch

dem Geſetze vorzunehmende Prüfung der Angemeſſen- lichem Zuſammenhang ſteht, und dieſer Zuſammenhang

heit eines Geſchäftegewinns als nicht vorhanden gelten . kann nur durch eine Verfügung des Getäuſchten her:

e
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geſtellt werden, die nachteilig auf die Geſtaltung des ſei in deren Erlangung ein Vermögensvorteil nicht zu

eigenen oder eines fremden Vermögens einwirkt (ROSt. erbliden. Hierbei hat ſie der durch die Kriegsgeſeke

BD. 47 S. 151 u. a.). Dieſes Tatbeſtandsmerkmal des und -Verordnungen veränderten Rechtslage nicht ge

Betrugs iſt nicht nachgewieſen und deshalb muß das nügend Rechnung getragen. Jnsbeſondere iſt es zweifel

Urteil aufgehoben werden. Nach den bisherigen Feſt- haft, ob ſie bei der Beſtimmungdes Wertes der Waren

ſtellungen tönnte nur Betrugsverſuch in Frage tommen , einen rechtlich einwandfreien Maßſtab angelegt hat.

dieſer allerdings auch dann, wenn die Stk.auf Grund In der Friedenswirtſchaft mag der Gebrauchswert von

der neuen Verhandlung zu dem Ergebnis fommen Gütern des täglichen Bedarfs regelmäßig im Tauſchs

ſollte, daß der Angell. die für Dr. S. vereinnahmten wert ſeinen Ausdruď gefunden haben, bei markt

Beträge ſchon unterſchlagen oder veruntreuthatte,bevor gängigen Waren alſo im Marktpreis, da mit einem

er ableugnete, Geld eingenommen zu haben. dem Lauſchwertoder Marktpreis entſprechenden Koſten

Gründe, aus denen ſie ûntreue oder Unterſchlagung aufwand Güter ſolcher Art jederzeit zu haben waren.

verneint hat, ſind unzulänglich und zum Teil rechts- Eine derartige Wertbeſtimmung verſagt, wenn das

irrig . Rechtsirrig iſt die Anſicht, daß der Angell. fich freie Spiel der Kräfte wie im gegenwärtigen Kriege

der Untreue nur dann habe ſchuldig machen tönnen , durch behördliche Maßnahmen ausgeſchaltet worden

wenn er ihon im Augenblid der Empfangnahmeder iſt. Danach wird der Gebrauchswert einer Ware des

Gelder die Benachteiligungsabſicht gehabt hätte (RGSt. täglichen Bedarfs, für die ein amtlicher Höchſtpreis

Bd. 32 S.259 [262 ]; NoRſpr. Bd. 10 S. 201 [ 204]). feſtgeſeßt iſt, jedenfalls dann, wenn für die Ware auch

Unzulänglich iſt die Begründung, daß feine fremden eine ſog. Mationierung ſtattgefunden hat, den Höchſts

Sachen mehr vorgelegen hätten , nachdem durch mehr- preis überſteigen , da folchenfalls das benötigte Out

malige Bermiſchung und teilweiſe Berausgabung auch bei Aufwendung des Feſtgelegten Preiſes im Ver

des Vermiſchten das Eigentum des Dr. S. an den vom tehre durch Austauſch überhaupt nicht mehr zu haben

Angefl. für ihn eingenommenen Geldſtüden wie auch iſt. Beabſichtigt daher jemand auf Grund gefälſchter

das Miteigentum an dem Ganzen, zu dem dieſe Gelds Bezugsausweiſe zu den feſtgelegten Preiſen Bebengs

ſtüde mit denen des Angell. durch Vermiſchung vers mittel in größeren Mengen zu erlangen, als ihm zu

bunden wurden, untergegangen ſei . Denn dabei iſt kommt, ſo kann ſeine Abſicht zugleich auf die Erlan

ungeprüft und unerörtert geblieben , ob denn nicht ges gung dieſes Mehrwertesund damit auf die Verſchaffung

rade die Verfügungen, die der Angeklagte über das eines Vermögensvorteils gerichtet ſein. ( Urt. vom

dem Dr. S. gehörige oder mitgehörige Geld traf und 24. April 1917 , 5 D 86/1917). E.

die für ihn den Verluſt des Eigentums zur Folge
hatten , als Betätigung des Zueignungswillens anzus

ſehen ſind. Das iſt rechtlich ſehr wohl möglich und
IV .

offenbar nur, weil ſie das verfannt hat, hat die'Stk. StGB. 88 182, 73, 74. Ueber die Möglichleit

die hier vermißte Prüfung unterlaſſen . Sollte ſich eines fortgeſetzten Bergehend der Berführung . A us

nunmehr ergeben , daß der Angekl. die 39.50 M, um
den Gründen : 3m Urteil iſt feſtgeſtellt, daß der

die nach der ſog . Schlußfeſtſtellung des angefochtenen Angell. mit der 15jährigen unbeſcholtenen 6. vier

Urteils Dr. S. durch Betrug geſchädigt ſein ſoll, durch mal Geſchlechtsverkehr gepflogen hat, daß dieſer vier

Unterſchlagung oder Untreue erlangt hat, ſo würde
malige Geſchlechtsverkehr einem einheitl. Borſaß ents

doch damit noch nicht ausgeſchloſſen ſein , daß der Angell . ſprungen und unter gleichen oder ähnlichen Umſtänden
fich außerdem noch , ſei es in tatſächl., ſei es in rechtl.

erfolgt iſt. Auf Grund dieſer Feſtſtellungen hat die
Zuſammentreffen , des Betrugsverſuchs ſchuldig gemacht Stk . ein fortgeſetztes Bergehen der Verführung i . S.

hat. Denn der Verluſt der 39.50 M kommt, weil er des § 132 StGB. für erwieſen erachtet. Die Urteils
nicht durch Täuſchungshandlungen des Angekl, und gründe laſſen erkennen, daß die Strk. ſowohl den § 182

nicht durch eine dadurch veranlaßte Verfügung des StGB. als die Rechtsgrundſäße über das fortgeſ. Ver

Dr. S.herbeigeführt iſt, wie bereits dargelegt, für den gehen unrichtig angewendet hat. Wenn die 6. im

Tatbeſtand des Betrugs nicht in Betracht. Wohl aber
erſten Falle des Geſchlechtsverkehrs von dem Angell.

tönnte ein Betrugsverſuch angenommen werden, wenn verführt worden iſt, ſo war ſie in den ſpäteren drei

der Angell. die Zäuſchungshandlungen vorgenommen
Fällen tein unbeſcholtenes Mädchen i. S. des § 182

hat, um dem Dr. S. die vereinnahmten Beträge vor
StOB. Der geſebliche Tatbeſtand der Verführung lag

juenthalten, alſo fich den durch die vorausgegangene alſo in dieſen Fällen überhaupt nicht vor. Jnfolge

ſtrafbare Handlung erlangten Vorteil zu erhalten und deſſen tönnen auch die ſpäteren Fälle nicht Beſtandteile

zu ſichern ; hat er ihn zu dem Zweck beſtimmen wollen ,
eines fortgeſ. Verg.s der Verführung ſein (RGSt.

von der Ausübung der ihm nach SS 666 ff. BOB. zu: Bd . 35 S. 46) . Das Urteil beruht auf dieſer Geſeges

ſtehenden Mechte Abſtand zu nehmen, ſo würde er verlepung . Für die Strafzumejiung tann es erheblich

night nur mit ſeinen Täuſchungshandlungen einen rechts geweſen ſein, ob der Angell. ſich nur in einem Falle

widrigen Vermögensvorteil erſtrebt, ſondern als deren oder in einer Mehrzahl von Fällen der Verführung

notwendige Folge auch eine neue, ſelbſtändig neben ſchuldig gemachthat. (Urt. des I. ŠIS. vom 5. April 1917,

der bereits früher durch Unterſchlagung verurſachten id 107/17 ) . E.

ſtehende Bermögensbeſchädigung gewollt, alſo mit dem

Borſaße desBetruges gehandelt haben ( RGSt. Bd . 24

S. 408 [410 ], RGRſpr. Bd. 4 S. 669). (Urt. des I.

StS. vom 22. Febr. 1917, 1D 25 17) . E.

Oberſtes Landesgericht.

III. A. Zivilſachen.

Die gewinnfüchtige Abricht i . S. des $ 268 StGB. Die Ansichlagung der Erbſchaft taun gegenüber dem

tann auch dann gegeben ſein ,wenn der Läter beabſichtigt, bom Kachlaßgericht erſuchten Gericht mit ſofortiger

für die mittels der Urkundenfälſchung zu erlangende Rechtswirtſamteit erklärt werden, wenn das Erſuchen

Ware einen dem Sandwerte gleichtommenden Breie auch auf die Herbeiführung einer folchen Erklärung

zu zahlen. Wert einer Ware, für die ein Höchſtpreis durch den Erben gerichtet iſt. $$ 1944, 1945 BGB.

feftgelegt und deren Verbrauch eingeteilt iſt. A us ! In der Nachlaßſache des ohne leßtwillige Verfügung

den Gründen : Die Stk. verneint die gewinnſüchtige verſtorbenen P. 2. hatte das Nachlaßgericht verſchiedene

Abſicht der Angeklagten ; da ſie die Kartoffeln , die ſie andere AG.e erſucht, die in ihren Bezirken wohnenden

auf Grund des verfälſchten Warenausweishefts er- Erbbeteiligten zu vernehmen, insbeſondere ihre Er

langen wollten , zum vollen „Werte “ bezahlen mußten, klärungen darüber entgegen zu nehmen , ob ſie die
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ſolchen Erflärung durch den Erben gerichtet iſt. Dies

waraber hier der Fall. Die Ausſchlagung der Erb

ſchaft durch die Beſchwerdeführerin iſt daher am 7. Juli

1916 vor dem AG . A. rechtswirtſam erfolgt und die

gegenteilige Anſicht der beiden Vorinſtanzen nichtge

rechtfertigt. (Beſchluß des I. ZS. vom 1. Juni 1917,

Reg . III Nr. 34/1917) . M.

4131

Erbſchaft ausſchlagen oder nicht. Nachdem alle Be

teiligten, darunter auch die Beſchwerdeführerin , die
Erbſchaft ausgeſchlagen hatten, wurde durch Beſchluß

des Nachlaßgerichts die Beſchwerdeführerin als einzige

geſeßliche Erbin des P. L. erklärt, weil das Protokoll

über ihre Ausſchlagung erſt nach Ablauf der Aus

ſchlagungsfriſt des S 1944 46.1 BOB. bei dem Nach

laßgericht eingelaufen , die Ausſchlagung ſohin dieſem

gegenüber nach § 1945 Abſ. 1 BGB. verſpätet erklärt

worden ſei und die Erbſchaft ſomit als von der Bes

ſchwerdeführerin angenommen gelte . Ihre Beſchwerde

wurde vom 16. zurückgewieſen ; auf die weitere Be

ſchwerde wurden die Beſchlüſſe der Vorinſtanzen auf

gehoben und die Erbſchaftsausſchlagung für rechts

wirkjam erklärt .

Aus den Gründen : Die Entgegennahme der

Ausſchlagung einer Erbſchaft nach § 1945 BOB.gehört

unbeſtritten zu den Berrichtungen, die gemäß § 72

FGG. dem AG. als Nachlaßgericht zuſtehen . Deshalb

und da ein anderes nicht beſtimmt iſt, erſtređen ſich

die Vorſchriften über die Leiſtung der Rechtshilfe nach

§ 2 FOG. gemäß § 1 dieſes Geſekes auch auf dieſe

Verrichtung. Das Nachlaßgericht war demnach befugt,

das örtlich zuſtändige AG .A.um die Entgegennahme

einer etwaigen Erbſchaftsausſchlagung der dort woh

nenden Beſchwerdeführerin zu erſuchen und anderſeits

das AG. dortſelbſt im Hinblid auf die SS 158 und 159

GVG . nicht berechtigt, die Erledigung des Erſuchens

abzulehnen . Durch dieſes Erſuchen iſt ſomit die Ent

gegennahme der Ausſchlagung der Beſchwerdeführerin

in geſeßlich einwandfreier Weiſe und ſo, wie ſie dem

Nachlaßgericht oblag, aufdasAG . A. übertragen worden.

Allerdings handelte dieſes Gericht, indem es dem Ers

ſuchen entſprach , nicht in Bertretung oder im Auftrage

des Nachlaßgerichte, ſondern fraft ſeiner eigenen und

nur durch den Umfang des geſtellten Erſuchens be

grenzten Amtsgewalt (vgl. bellwig , Syſtem des deuts

ichen ZPR. I. Teil $ 60 , ROZ. 71 S. 307; Schlegel

berger, NOVO. § 157 Anm. und Bauc, NOVG. & 157

Bem . 2) . Da ihm aber die Verrichtung vom Nach

laßgericht ohne Vorbehalt oder Einſchränkung über

tragen war, ſo mußte deren Vollzug für und gegen

die Beſchwerdeführerin die gleiche Wirkung haben , wie

wenn die Ausſchlagung im Wege der gerichtl. Ver

nehmung von dem erſuchenden Gerichte ſelbſt entgegen :

genommen worden wäre. Dieſer Auffaſſung ſteht der

Wortlaut des § 1945 Abſ.1 BGB. nicht entgegen. Denn

hier iſt nur derGrundſaß ausgeſprochen, daß die Erb

ſchaft durch Erflärung gegenüber dem Nachlaßgericht

auszuſchlagen fet . In welcher Weiſe dieſe Erklärung

dem Nachlaßgerichte gegenüber zu erfolgen hat , iſt

aber nicht näher beſtimmt. Die Befugnis des Nachlaß

gerichts, dieſe Erklärung auch auf dem Wege des unein

geſchränkten Erſuchensum Rechtshilfe mit denſelben

Wirkungen herbeizuführen, wie wenn die Vernehmung

hierüber durch das Nachlaßgericht ſelbſt vorgenommen

worden wäre, iſt alſo hiedurch nicht beſeitigt oder

irgendwie behindert . Die Vorſchriften in § 130 BOB.

ſind hier überhaupt nicht anwendbar, weil im vor

liegenden Falle der Rechtshilfe das erſuchte Gericht

anStelle des erſuchenden die übertragene Verrichtung

vorgenommen hat und daher von Abgabe einer Willens

erklärung in Abweſenheit des anderen i . S. dieſer

Geſekesſtelle nicht geſprochen werden kann . Die im

$ 1915 Abſ. 1 , 2. albjat vorgeſchriebene öffentl. Be .

glaubigung der Ausſchlagungserklärung wurde aber

gemäß § 129 Abſ. 3 BOB. durch die Beurkundung der

Erflärung durch das erſuchte Gericht erſeßt. Hiernach

muß im Gegenſage zu Staudinger und Planď und im

Anſchluß an die in dem Kommentar von Reichsgerichts.

räten zu § 1945 Bem . 2 BOB . vertretene Anſicht ange

nommen werden, daß die Ausſchlagung der Erbſchaft

gegenüber dem vom Nachlaßgericht erſuchten Gerichte

mit ſofortiger Rechtswirfjamfeit erklärt werden kann,

wenn das Erſuchen auch auf die Herbeiführung einer

B. Strafſachen.

I.

Strafbeſtimmungen für die Regelung des Berbrauche

von Zuder. Wer fich auf ungültige Marten Lebene:

mittel verabreiden läßt, tann nicht auf Grund einer

Beſtimmung geſtraft werden , durch die dieAbgabe dieſer

Lebenemittel ohne Marten verboten iſt. Diebſtahl durd,

Entwendung uugültiger Lebensmittelmarten. In einer

Druckerei wurden Lebensmittelfarten für den Kom

munalverband B.hergeſtellt. An dieſen waren die für

den Oftober 1916 nötigen Brot, und Zuckermarfen

abgeliefert ; von dem Reſte, der als Abfallpapier im

Maſchinenhauſe der Druckerei blieb, eignete ſich der

Angekl. einen Teil an, um ſich damit Brot und Zuđer

zu verſchaffen . Von den Zuđermarken gab er einen

Teil einem Bekannten, mit dem Reſt erwarb er Zuđer.

Er wurde vom BG. unterVerneinung der Tatbeſtands

merkmale eines Diebſtahls wegen eines Bergehens

gegen die ss 1 und 14 der ZuđerwarenVO. des Stadts

magiſtratsB. vom 26. April 1916 zu einer Geldſtrafe

verurteilt. Auf ſeine Reviſion wurde das Urteil auf:

gehoben und die Sache zurücverwieſen .

Aus den Gründen: Der Stadtmagiſtrat B.

hat in zuläſſiger und zuſtändiger Weiſe unter Bezuga

nahme auf die BNVD. über den Verkehr mit Ver

brauchszucker v . 10. Apr. 1916 (ROBI. Š .261), die

Ausführungsbeſtimmungen hiezu v . 12. Apr. 1916

(RGBI. S.265) und die bayer. Ausführungsbeſtim

mungen v . 22.Apr.1916 (StAnz . Nr.95 vom 23.April 1916)

im Amtsblatt Anordnungen veröffentlicht, von denen

der hier maßgebende § 1 Abſ. 1 lautet: „ Verbrauchs

zucer jeder Art einſchließlich Kandiszucker darf nur

noch an Verbraucher gegen die vom Stadtmagiſtrat

ausgegebenen bzw. von dieſem für den Stadtbeziri B.

zugelaſſenen Zudermarfen nach den jeweils geltenden
Vorſchriften und nach dem Aufdrud der einzelnen

Marle und innerhalb deren Gültigkeitsdauer abgegeben

werden .“ § 14 beſagt, daß die Zuwiderhandlungen mit

Gefängnis bis zu 6 Min. oder mit Geld bis zu 15000M

beſtraft werden . Zur Zeit der Tat waren zwar die

BRVO . v . 10. Apr. 1916und die Ausführungsbeſtim:

mungen hiezu v . 12. Apr. 1916 durch die am 15. Sept.

1916 in Kraft getretene BRVO. über den Berkehr mit

Zucker im Betriebsjahr 1916/17 v . 14. Sept. 1916
und die Ausführungsbeſtimmungen hiezu v . 27. und

29. Sept. 1916 (ROBI. S. 1032, 1085 und 1093) erſeft,
allein nach dem § 36 Abſ. 2 Sat 1 der BRBD . .

14. Sept. 1916 blieb die Anordnung des Stadtmagi

ſtrats B. v . 26. Apr. 1916 unberührt ; nur wurden

durch den § 36 Abſ. 2 Saß 2 die Strafbeſtimmungen

gegenüber der Strafjaßung des § 19 Nr. 1 der BAVO.

v . 10. Apr. 1916 geändert. Die Strst. hat die Strafe

aus dem 8 14 der Anordnung des Stadtmagiſtrats ge

funden ; das war unrichtig. Den Kommunalverbänden

iſt das Recht, Strafen feſtzuſeßen , nicht eingeräumt.

Maßgebend ſind ausſchließlich die in den Bundesrats.

verordnungen enthaltenen Strafſakungen ; die Straf:

fammer hätte deshalb die Strafbeſtimmung des § 36

Abſ. 2 Sat 2 der BRVO . v . 14. Sept. 1916 anwenden

ſollen . § 5 Abſ. 1 BRVO. v. 10. Apr. 1916 (alt) und

der gleichlautende § 19 Abſ. 1 BRVO . v . 14. Sept. 1916

(neu) im Zuſammenhalte mit den bezeichneten Straf

ſaßungen ſind Rahmen :(Blankett) Geſetze ; den som:
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munalverbänden oder Gemeinden iſt die Feſtießung d . h . um in Beſiß von Papier zu gelangen , an fich

der Strafnormen zur Regelung des Verbrauchs von genommen, ſondern ihres Sachwertes wegen, d . 5. um

Zuđer überlaſſen ; ſie können mithin Gebote und Ver- mit dem Papier das den Marken innewohnende Recht

bote erlaſſen , deren Nichtbeachtung mit Strafe bedroht auf Brot und Zucer fich zu verſchaffen . Die Stršt.

iſt; ſie können auch den Perſonenkreis umgrenzen ,der hat nur mit Rüđſicht aufdie Wertloſigkeit der Marken

von den Geboten und Verboten betroffen werden ſoll. als Druđabfallpapier den guten Glauben des Angeli.

Liegt eine ſolche Umgrenzung vor, dann iſt die An- an das Einverſtändnis des Eigentümers mit der Weg

wendung der Strafbeſtimmungen aufandere Perſonen nahme bejaht; dagegen fehlt die Feſtſtellung darüber,

nach § Abſ. 1 StGB. ausgeſchloſſen (RG. Bd. 3 ob er glauben durfte, der Eigentümer werde mit der

S. 152, Bd . 35 S. 339) . Die Vorſchrift in § 1 Abſ. 1 Wegnahme auch für den Fall einverſtanden ſein , daß

der Anordnung des Stadtmagiſtrats richtet ſich nur er die Marken zur Erlangung von Brot und Zuder

gegen den, der Verbrauchszuder abgibt. Ueber miß- verwenden wolle. $ 372 SIPD. ſteht der Verurtei

bräuchl. Berwendung von Zuckermarken durch die Ver- lung wegen Diebſtahls nicht entgegen, nur darf auf eine

braucher enthält die Anordnung keine Vorſchrift. Selbſt- härtere als die bisherige Strafe nicht erkannt werden .

verſtändlich iſt eine ſolche mißbräuchl. Derwendung ( Urteil vom 12. April 1917, Rev. -Reg . Nr. 86/1917 ).

nicht ſtatthaft, aber mangels einer Strafnorm iſt ſie 4130
Ed.

nach den Straffaßungen der BRDO. v. 10. Apr. und

14. Sept. 1916 nicht ſtrafbar. Þiedurch iſt aber eine
II.

ſtrafbare Handlung nach den Beſtimmungen des SIGB. Gin Antrag auf Wiederaufuahme des Berfahrens

nicht ausgeſchloſſen (Güthe-Schlegelberger, Kriegsbuch nach $399 Nr.5 Stpd. tann auch auf die Behauptung
Bd. 1 S. 597 ; KG. 1. Dez. 1916 in JW. 1917 S. 168 der rechteträftigen Mburteilung geftüßt werden. Aus

Nr. 2 ). Der Stadtmagiſtrat B. wäre nicht gehindert den Gründen : Die Strit. nimmt an , daß auf die
geweſen , auchgegen Verbraucher oder ſonſtigePerſonen, rechtsträftige Aburteilung der Antrag auf Wieder

die durch Mißbrauch der Zudermarfe ſich Zucker ver- aufnahme des Verfahrens nach § 399 Nr. 5 SIPO.

ſchaffen , des Straficußes ſich erfreuende Vorſchriften nicht geſtüßt werden fönne, und beruft ſich zur Be

zu erlaſſen ; da er jedoch von ſeinem Rechte nur hinſicht- gründung auf den Beſchl. des StS. vom 26. April1902

lich der Abgeber von Zuder Gebrauch gemacht hat, (Samml. Bd.2 S. 354). An der dieſem Beſchluß zu
der Angell. aber als Verbraucher in Betracht kommt, grunde liegenden rechtl. Würdigung tann nicht feſts

iſt er wegen Uebertretung der Vorſchrift in § 1 Abſ. 1 gehalten werden. Allerdings verlangt § 399 Nr. 5 ,

der magiſtratiſchen Anordnung zu unrecht verurteilt daß fich der Antrag gegen die Entſcheidung der Schuld

worden. Freigeſprochen fonnte er jedoch aus folgen- frage richtet; dies trifft aber auch zu, wenn der An
den Gründen nicht werden . Der Eröffnungsbeſchluß trag auf das Vorliegen einer früheren rechtsfräftigen

umfaßt das geſamte Lun des Angefl. von der Aneig- Aburteilung geſtüßt wird . Die rechtskräftige Åbs
nung bis zur Verwendung der Marken. · Nach dem urteilung eines Angekl. wegen einer Straftat verbietet

entſcheidenden Teil und denGründen des angefochtenen nicht nur formell die nochmalige Einleitung und Durch

Urteils ſowie der im Protokoll über die Berufungs- führung eines Strafverfahrens gegen ihn wegen dieſer
verhandlung feſtgeſtellten Belehrung des Angeli, über Tat, fie bringt auch den ſtaatl. Strafanſpruch zum Er

die Veränderung des rechtl . Geſichtspunktes (S 264 löſchen ; infolge der ſachl. Rechtskraft des Urteils iſt
SIPD.) hat die Strk. das Tun des Angekl. in dem eine durch dieſelbe Tat begründete ſtrafrechtl. zu ver

bezeichneten Umfange gewürdigt und eine einheitl . Eat folgende Schuld nicht mehr vorhanden ; durch den

angenommen, ſo daß bei einer Verurteilung auch wegen rechtskräftigen Strafausſpruch wird die Schuld ge

Diebſtahls der 8 73 StGB . hätte angewendet werden tilgt, für dieſelbe Tat kann nur einmal Strafe verhängt

müſſen . Darum hat das Reviſionsgericht das Urteil werden. Der Grundſaß ne bis in idem betrifft daher

auch nach der Richtung zu prüfen, ob die tatſächl. Feſt- auch die Schuldfrage (RGSt. 35, 376 ; 41 , 153 ; 43, 62 ;

ſtellungen und rechtl. Erwägungen der Vorinſtanz die vgl . auch Löwe [14] Note 20 zu § 399 StPO.) . Aus

Berneinung eines Diebſtahls rechtfertigen . Die Strk. der Wortfaſſung des § 399 Nr. 5 tann gegen die Zu
perkennt die Begriffe Sache“ und „Zueignen " i . S. laſſung des ſtaatsanwaltſchaftl. Antrages nichts ab

des § 242 StGB. NachRG. Bd . 40 S. 10 und Bd.44 geleitet werden. Wenn dort nur die Freiſprechung
S. 208 iſt das für den Begriff der Zueignung Weſent- und nicht auch andere ihr in ihrer Wirkung gleichs
liche darin zu finden, daß der Täter die Sache ihrem wertige Urteilsformeln erwähnt werden, ſo iſt zu

Sach (Subſtang-)werte nach für ſich ausnüßen, dem nächſt daraufhinzuweiſen, daß auch auf Grund früherer
eigenen Bermögen tatſächlich zuführen will. Der Wert rechtskräftiger Aburteilung wegen der dadurch bewirkten

einer Sache beſtimmt ſich nicht nur nach ihrem Stoff- Tilgung der ſtrafrechtlichen Schuld auf Freiſprechung

werte, ſondern nach der Geſamtheit ihrer tatſächl. und erkannt werden kann (MGSt. 41, 151 [ 156 a. E. ] ) . Nach

rechtl. Beziehungen und nach der Schäßung, die ſie Sinn und Zweck des Geſekes müſſen aber der Frei

danach im Wirtſchaftsleben findet. Iſt daher bei der ſprechung alle richterl. Ürteile gleichgeſtellt werden,
Wegnahme die Abſicht auf die gänzl. oder teilweiſe die in ihrer Bedeutung und Wirkung der Freiſprechung

Ausnußung eines ſolchen Wertes der Sache gerichtet, gleichkommen , gleichviel in welche Formel ſie gekleidet

der ihr im Wirtſchaftsleben, ſei es auch nur um ge- find ( vgl . die Abhandlungen in Goltd Arch . 48, 100 ;

wiſſer rechtl. Eigenſchaften willen , tatſächl. beigelegt 53, 433; auch ROSt. 20, 433).(Beſchluß vom 5.Mai

wird, ſo iſt die Abſicht der Zueignung gegeben . Der 1917, Beſchw .-Reg. Nr . 133/1917) . Ed .

Wert der von dem Ángell. weggenommenen Marken

beſtand nicht bloß in dem Stojfwerte, dem Drudab III .

fallpapier, ſondern vor allem in der mit dem Beſike

der Karten verknüpften Anwartſchaft auf Brot und Der Grfolg eines Rechtsmittelo bemißt fich nach

Zuder d . i. in dem Vermögenswerte, den die Karten den in der Hauptverhandlung geſtellten Anträgen ; da:

wegen des in ihnen verkörperten Bezugsrechts darſtellten von hängt auch die Entſcheidung über die Erſtattung der

( R . in JW . 1917 S. 168 Nr. 2) . Hieran änderte auch Muslagen der Nebenklägers ab. Aus den Gründen :

der Umſtand nichts, daß die vom Angell. weggenom- Der wegen Körperverleßung zur Gefängnisſtrafe ver

menen Marken zur Verteilung an die Verbraucher urteilte Angeklagte focht das Urteil mit Berufung an,

durch den Magiſtrat nicht beſtimmt waren, ſondern weil ihm die Strafe zu hoch ſchien und weil ihm „die

als Abfallpapier verwendet werden ſollten , da auch Koſten der Nebenſlage“ überbürdet worden waren.

mit ſolchen von dem Magiſtrate nicht verausgabten Der Amtsanwalt verlangte mit der Berufung Er

Marten Brot und Zuder zu erlangen waren . Der höhung der Strafe. Jn der Hauptverhandlung be

Angell . hat die Marken nicht ihres Stoffwertes wegen, ſchränkte der Angell. ſeine Berufung auf den Straf

.
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ausſpruch. Die Strh . erkannte unter Verwerfung der angeſchloſſen hat, in dieſem Falle ſeine Auslagen ſelbſt

Berufung des AA. auf eine Geldſtrafe, überbürdete die tragen muß, da für die Staatskaſſe niemals eine Ver

Koſten beider Berufungen der Staatstaſſe und führte pflichtung beſteht, dem Nebentl.Auslagen zu erſtatten

in den Gründen hinſichtlich der Koſten der Nebenflage und der Angell.hierzu nur im Falle des Unterliegens
aus: Dieſe Koſten gehören an ſich, ſoweit fie not- in der Jnſtanz verpflichtet iſt. Was die Ausführung

wendig waren , zu den Koſten der Berufung; die Frage der Strh . ſagen ſoll, daß zu den Koſten der Berufung

der Notwendigkeit iſt im Soſtenfeſtießungsverfahren zu auch die der Nebentlage gehören, ſoweit fie notwendig

prüfen. Bei der unſelbſtändigen Stellung des Neben- waren, und daß die Frage der Notwendigkeit im Koſten :

klägers beſtand für einen beſonderen Ausſpruch wegen feſtfeßungsverfahren zuprüfen ſein werde, iſt unver
der zweitinſtanziellen gerichtl. Koſten der Nebenklage, ſtändlich , da Gerichtskoſten durch die Nebenflage nicht
zu denen die Barauslagen des Nebenkl, nicht gehören, erwachſen ſind und eine Erſtattungspflicht des Angefl .

fein Anlaß . Seinę baren Auslagen in der Berufungs- hinſichtlich der Auslagen des Nebenti. nicht in Frage

inſtanz hat der Nebenfl. jedenfalls ſelbſt zu tragen . kommt. (Urt. v . 10. Mai 1917, Rev.-Meg. Nr . 116/1917 ).

Die Reviſion des Nebenfl. bezielt die Aenderung des
Ed .

Koſtenausſpruchs dahin, daß der Angekl. dem Nebenkl.

die in der Berufungsinſtanz erwachſenen notwendigen

Auslagen zu erſtatten habe, die durch ſeine Berufung

gegen den ihm die Koſten derNebenflage überbürden- Oberlandesgericht München.

den Teil des ſchöffengerichtl.Urteils entſtanden ſind ;

fie rügt Verleßung der Vorſchriften der StPO. über Berufung oder ſofortige Beſchwerde im Roſtenpuntt ?

die Koſten des Verfahrens und macht geltend, daß der Gegeuerllärung (S $ 99 übſ.2 , 3 ZPO.). In einem

Angell. , obwohl die Koſten der zweiten 3nſtanz der Scheckprozeß erkannte der Beflagte die Hauptſache an ,

Staatsfaſſe überbürdet wurden, doch die baren Aus- beſtrittaber ſeine Koſtenpflicht unter Bezugnahme auf

lagen des Nebenkl. zu erſtatten habe, da er ſie durch § 93 ZPO. Es erging zunächſt Anerkenntnisurteil,

ſeine nicht im vollen Umfang aufrecht erhaltene Be- während im Koſtenpunkte vertagt wurde . Im nächſten

rufungsanmeldung ſchuldhaft veranlaßt habe. Die Termin wurden die Koſten nach widerſprechender Ver

Reviſion iſt zuläſſig , da die Vorſchriften über die handlung dem Beklagten überbürdet. Seine ſofortige

Koſten fachlich - rechtlich ſind; ſie iſt aber nicht bes Beſchwerde hiergegenwurde als unzuläſſig verworfen .

gründet. Die Nebenklage, die der öffentl. Klage zu Aus den Gründen : Nach dem klaren Wort

erfolgreicher Durchführung verhelfen foll ( Birtmeyer, laut des § 99 Abſ. 3 BPO. findet gegen ein Koſten

StPrN.857, Benede- Beling, Lehrb . S. 145), hat keinen urteil die ſofortige Beſchwerde nur dann ſtatt, wenn

ſelbſtändigen Charakter , jie teilt daher, wie in der eine Entſcheidung in der Hauptſache nicht ergangen

Þauptſache ſo auch im Koſtenpunkte das Schickſal der iſt. Hier iſt aber eine ſolche und zwar durch längſt

öffentl. Klage. Stoſten im engeren Sinne (Gerichts- rechtskräftiges Anerkenntnisurteil im vollen Umfang

foſten ) verurſacht ſie nur im Falle eines von dem ergangen, das mangels Mitentſcheidung über die Koſten

Nebenkl . eingelegten Rechtsmittels (88 441 Abſ. 2 allerdings gleichwohl ein Teilurteil war, wenn es

StPO.; § 74 OXG. ) ; auf Erſtattung ſeiner Auslagen auch nicht als ſolches bezeichnet iſt. Solchenfalls

hat der Nebenkl. nur in den geſeßl. beſtimmten Fällen ſchlägt nicht Abſ. 3, ſondern übſ. 2 ein, wonach bei
Anſpruch, im übrigen treffen ſie ihn ſelbſt, und zwar Erledigung der Hauptſache durch Anerfenntnisurteil

auch ohne einen hierauf gerichteten Ausſpruch im Urs die Stoſtenentſcheidung „ ſelbſtändig “ d . h . alſo duro

teilsſaß. Insbeſondere trägt bei Freiſprechung des das für die Hauptſache zuläſſigeRechtsmittelanfechtbar

Angekl. , bei vollem Erfolg des von ihm eingelegten iſt, gleichgültig, ob es gegen die Hauptſache wirklich

Rechtsmittels und bei Erfolgloſigkeit eines Rechts- eingelegt wird. Dies iſt hier die Berufung. Allers

mittels der Staatsanwaltſchaft der Nebenfl . die durch dings iſt der Koſtenausſpruch hier nicht äußerlich in

das jeweilige Verfahren ihm entſtandenen Auslagen einem einheitlichen Urteil mit dem Anerkenntnisurteil

ſelbſt (ObLG, 13, 6 ). Ob ein Rechtsmittel vollen Er- vereinigt; das iſt aber belanglos (NO3. BD 46 S. 394 ;

folg hatte, bemißt ſich nach den in der Hauptverhand- ROUG. Bd . 2 S. 253, Bd . 3 S.436 ; Peterſen Anm. 7,

lung geſtellten Anträgen, nicht nach der ſchriftl. Be- Förſter-kann Anm. 2 cd,Freudenthal Anm. 7 zu § 99

gründung des Rechtsmittels und nach den hierin ent- ZPO. ) . ' ) Auch auf ſolche Fälle, die ſogar in der Praxis

haltenen Anträgen (ebenda 7, 292 ; 12 , 8) . Hier trifft die Mehrheit bilden werden, trifft der Grund der Zu

das für den in der Bauptverhandlung allein geſtellten laſſung der Berufung ſtatt der Beſchwerde zu, nämlich

Antrag des Angell. auf Strafermäßigung zu. Ein in daß ſich leßtere für die hier auftauchenden Fragen

Hauptſache und Koſtenpunkt zugunſten des Angefl. er- (8 93 3PO. ) weniger eignet. In der Tat kann es

gehendes Urteil entſcheidet ohne weiteres auch über keinen Unterſchied bedeuten, ob die widerſprechende

die Auslagen des Nebenfl.; der Angell ., dem die Koſtenverhandlung fofort oder nach einer Vertagung

Koſten nicht zur Laſt gelegt werden , hat auch die Aus- ſtattgefunden hat. Der von einzelnen Erläuterern be

lagen des Nebenfl. nicht zu erſtatten. Der Umſtand, ſonders hervorgehobene Streitfall, daß das Anerkennta

daß in der Berufungsanmeldung des Angell . neben nis nicht zur vollſtändigen Erledigung der Hauptſache

dem Strafausmaß auch die Ueberbürdung der erſt- geführt hat, liegt hier nicht vor. Auch der Erſtrichter

inſtanziellen Koſten der Nebenklage auf den Angell. hat offenbar Abſ. 2 für anwendbar erachtet, da er das

angefochten war, iſt belanglos, da entſcheidende Be- Urteil für vorläufig vollſtreďbar erklärt hat (BIFRA.

deutung nur die in der Hauptverhandlung geſtellten Bd. 71 S. 226 ). Da die Entſcheidung durch eine Gegen

Anträge haben . Die Ausführungen des Beſchwerdes erklärung des Klägers nicht beeinflußtwerden fönnte,

führers über ſchuldhafte Veranlaſſung von Koſten durch war von ſeiner Anhörung als überflüſſig abzuſehen

den Angekl. und über die hieraus folgende Erſtattungs- (Necht 1900 S. 94 ; 33P. Bd. 43S. 431) . (Beſchl. d .

pflicht ſind rechtsirrig. Jm Strafprozeß gilt der Grund- 6. Juni 1917 ; Beſchw .-Reg. 212/17 I) .

ſaß, daß rechtswidrig, d . i . ſchuldhaft , die Prozeßkoſten

verurſacht hat, wer unterliegt, und daß daher dem 1 ) (Gaupp: Stein und Seuffert erwähncii den hier ſtreitigen Fau

lInterliegenden die Koſten als von ihm veranlaßt, zur
nicht ausdrüdlid . Eriterer ipriot, nevenvei bemerft, in Bem . 4 punt

Laſt fallen. Eine Ausnahme beſteht nur nach § 499
„ Berufung gegen ein Aliterfenntnisurteil in der Weidräntung auf

den Koſtenpunit“ . Das iſt ullar, weil im Falle des abj. 2 gerade

StPO. für die durch eine ſchuldhafte Verſäumnis des der Suſtenausſprud feint Plnterleuntnisurteil iſt. Der Einſ.

Angell. verurſachten Koſten . Hieraus ergibt ſich , daß,

wenn ein Rechtsmittel des Angefl. vollen Erfolg hat,

die Koſten des Rechtsmittels dem Gegner zur Laſt

fallen und daß der Nebenfl., der ſich der öffentl . Klage

N.
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ve on

Oberlandesgericht Augsburg. | rühmlich bekannte Verfaſſer ſtellt ſich in dieſer neuen

ungemein reichhaltigen Schrift vielfach in Gegenſatz

Beichwerdefumme. Neijetoſten eines zum Vertreter zu herrſchenden Meinungen. Ueberall ſtellt er der

nach $ 25Åbſ. 2 RAD. beſtellten auswärtigen Anwalte .Die bekämpften Anſicht die eigene klar und ſcharf formuliert

ſofortige Beſchwerde iſt an ſich ſtatthaft (§ 104 Abf. 3 gegenüber. BOB. S 90 iſt ihm eine bloße Sprachregel,

SPO .). Die Beſchwerdeſumme beträgt44.05M. Nach 822 nicht ein materiellrechtlicher Grundſaß des Inhalts,

BNBD. vom 9. September 1915 unterliegen zwar daß Sache nur der förperliche Gegenſtand (die Einzel

Entſcheidungen über die Prozeßkoſten einer Beſchwerde ſache) ſein kann. Sachgeſamtheiten und Inbegriffe
nur, wenn die Beſchwerdeſumme den Betrag von 50 M find für ihn fachenrechtliche Einheiten . Hypothet und
überſteigt. Dieſer § 22 erhielt aber durch die BRDO.

Grundſchuld, Miete und Pacht ſind ihm Realobligationen,

vom 18. Mai 1916 Art. Í, V folgende Faſſung : „Im d . h . abſolut geſchüßte Rechte auf poſitive Leiſtungen.

Falle des § 99 Abſ.3 ZPD. unterliegt die Entſcheidung Der durch Vormerkung geſicherte Anſpruch iſt ein bes

einer ſofortigen Beſchwerde nur ,wenn die Beſchwerde- dingtes dingliches Recht. Die Schrift wirkt nicht in

ſumme den Betrag von 50 M überſteigt.“ Aus dieſer allem überzeugend, aber immer anregend . E. R.

Faſſungerhellt, daß im übrigen - abgeſehen von § 99

Åbſ. 3 SPÓ. -die fofortige Beſchwerde zuläſſig iſt, Hedemann, Dr. Juſtus Wilhelm , o . Profeſſor an der

auch wenn die Beſchwerdeſumme geringer als 50 M Univerſität Jena, zurzeit Leiter des Entſchädigungs
iſt. Sachlich iſt die Beſchwerde nicht begründet :

amts für das Generalgouvernement Warſchau.
1. Der Bekl. Sch. hat dem Mechtsanwalt S. in W. am Bunte Bilder aus der Rechtswelt. Ein

24. Mai 1916 Prozeßvollmacht erteilt. Mit Entſchließung Leſebuch für die jungen Juriſten im Felde. 127 S.

des StM.'8 der Juſtiz vom 17. Mai 1916 war RA. Berlin 1917, 3. Guttentag, Verlagsbuchhandlung.

Dr. N. in 4. als Stellvertreter des RA. S. für die Zeit G.m.b. $.

ſeiner Einberufung zum Beere nach § 25 Abſ. 2 RÅD. Das mitten im Treiben des Weltkriegs entſtandene

aufgeſtellt worden. Der Anſchauung des Beſchwerde Büchlein knüpft in ſeinen 25 kleinen Betrachtungen

führers, daß hiemit RA. Dr. R. vollſtändig an die immer wieder an Erſcheinungen des Rechtslebensim

Stelle des RA. S. getreten ſei, in der Weiſe, daß an Kriege an ; das zeigt ſchon ein Teil der Ueberſchriften

genommen werden müßte, er habe ſeine Tätigkeit von 3. B. Die franzöſiſchen , Sequeſter, Ein Sriegsgang
W. aus als dem Wohnſiße des RA . S. auszuüben und durch das Privatrecht, Der Erfinder im Felde, Das

fei hinſichtlich des Anſpruchs auf Gebühren und Auß.
Kolonnenſchwein. Von dieſen bunten Bildern den

Tagen einem in W. wohnhaften Rechtsanwalt gleich Sinn auf das Große zu lenken , ein Empfinden dafür

zuachten, dann nicht beigepflichtet werden (Friedländer, zu wecken , wie das Mecht reich und lebendig wird

MAD. § 25 Anm. 21). Für dieſe Anſchauung tann
durch das Zuſtrömen geſchichtlicher , wirtſchaftlicher,

auch nicht maßgebend ſein , welches zivilrechtliche Ver- politiſcher Vorſtellungen ", das hat ſich der Berfaſſer

hältnis etwa zwiſchen den Rechtsunwälten S. und Dr. R.
zur Aufgabe gemacht und das iſt ihm ſo trefflich ge

hinſichtlich der Entlohnung des legteren beſteht ; auch

fann nicht § 18 Abſ. 5 RAD. entſprechend angewendet Juriſten im Felde von Wert iſt, denen es dienen ſoll
werden, weil dieſe Beſtimmung ſich nur auf das Ber und denen der Verfaſſer auch einen warmherzigen
fahren vor dem Dandgerichte (Kollegialverfahren) be Dichtergruß ins Feld ſendet. Daß Hedemann auch

zieht und ſogar eine Übänderung der Beſtimmung in uns Aelteren etwas zu bieten hat, dafür mögen die

§ 91 Abſ. 2 3BD. enthält ( Friedländer, 'RAD. $ 18
Schlußworte des an die einfache Faſſung des Ent

Note III Anm. 22 und insbeſ. 27 und 28) . Durch wurfs zum Hilfsdienſtgeſet anknüpfenden Stapitels

die Aufſtellung des RA. Dr. R. als Stellvertreter iſt
„ Königliche Paragraphen “ zeugen (gemeint find Ges

für dieſen fein fiktiver oder für die von ihm vorzu- ſepesbeſtimmungen, die im Gegenſaße zu einer Menge

nehmenden Beruf geſchäfte vorübergehender Wohnſit
anderer von geringer Bedeutung das Rechtsleben

in W. geſchaffen worden. Er konnte und durfte die in der
auf Schritt und Tritt beherrſchen und allen Fortſchritt

Ranzlei des NA.S.anfallenden Geſchäfte ſoweit erforder- in ſich bergen “, wie die SS 826, 242, 157, 254 BOB. ) :

lich von A. aus erledigen ; wenn zur Erledigung eineReiſe „Es gibt Naturen , die ſolchen Herrſcherparagraphen
nach S. notwendig wurde, können die Auslagen hiefür feindlich gegenüberſtehen. Sie wollen ein Unglück in

nicht demNA. S. aufgebürdet werden. Dieſe Auslagen ihnen ſehen , weil dieſe Säße durch Unbeſtimmtheit
fallen auch nicht unter die Stoſten mehrerer Anwälte (8 91 der Widfür oder Bequemlichkeit dienen. Wir find

abſ. 2 BPD .). Da MA. Dr. M. nicht Prozeßbevoll geſonnen uns ſolcher königlicher Säße voll zu freuen,
mächtigter des Bell. war und ein Vertragsverhältnis denn ſie ſtehen nicht bloß ſelbſt auf hoher Warte,

mit ihm nicht entſtanden iſt ( Friedländer, RAQ. Er- ſondern ſie heben auch den , der mit ihnen umgeht.

kurs vor $ 30 Anm . 45 ), iſt RA. Dr. R. in ſeiner Eigen Freilich, das alles ſeßt ein ſtarkes Geſchlecht von Ju
ſchaft als Stellvertreter des RA. S. als auswärtiger, riſten und Regierenden voraus. Denn nur ein Starter

am des wohnhafter

quº erachten, auf welchendieBeſtimmung in § 91 Dingen ruht“auf Verantwortungs-und Pflichtgefühl
. Stärke in geiſtigen

Abſ. 2 Šap 1 ZPO. anwendbar iſt (ſ. auch Freudens Die föniglichen Paragraphen verlangen, daß

thal, 3PD. § 91 Anm . 12 ; Neumiller, 3PO. 891 Anm. man ihrer würdig ſei . “ Edert.

zu Abſ . 2 ; NO. 10, 381 ) . Hienach ſind die von ihm

beanſpruchten Reiſeloſten dann erſtattungsjähig, wenn Boveuſiepen , Dr. jur. et phil. , Landrichter in Kiel.
ſeine Zuziehung zur gwedentſprechenden Rechtsvers Die Geſchäfts a ufſicht zur Abwendung

folgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. des Konkurſes. Bekanntmachung vom 14. De
Dieſe Vorausſeßung iſt gegeben. (Beſchl. vom 15. Mai

zember 1916 (ROBI. S. 1363) . Zum Handgebrauch

1917, Beſchw .- M . 39/17) .
Dr. F.

erläutert. 168 Š . Berlin 1917, Carl Heymanns Verlag.
Geb. M 3.

In der Einleitung zu ſeiner praktiſchen , handlichen

und überſichtlichen Erläuterung beleuchtet der Schrifts

Bücheranzeigen. ſteller die Gemeinſchädlichkeit der Konkurſe und die

ſozialpolitiſche Unzulänglichkeit des deutſchen Konkurs

Fuchs, Dr. Gugen, Geheimer Juſtizrat, Rechtsanwalt verfahrens,worauf er die wichtigſte Neuerung der VO.
beim Kammergericht. rundbegriffe des vom 14. Dezember 1916 , die Gewährung eines gericht

Sachenrechts. 178 Seiten . Berlin 1917. W. Moeſer, lichen Präventivatfordes für den zufolge des Krieges

ofbuchhandlung . Geh. M 3,50. zahlungsunfähig gewordenen Schuldner, einer anerken

Der durch eine Reihe ſachenrechtlicher Arbeiten | nenden Erörterung unterzieht . An dieſer Stelle dürfte
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auf den verfehlten Standpunkt der VD. aufmerkſam

zumachen ſein ,daß nur der Geſchäftsbeaufſichtigte

des Segens des neuen Zwangsausgleiches teilhaftig

werden kann. B. rügt ferner, daß die VD. dem grund:

legenden Unterſchied zwiſchen denZweden des Konkurs

verfahrens und konkursabwendenden Akkordes nicht

gerecht werde . Er llagt vor allem darüber, daß die

Aufſichtsperſon der neuen VO.den Schuldner gänzlich

depoſſedieren und deſſen Geſchäftsführung ganz übers

nehmen könne. Hierin kann ich freilich keinen Mangel

der VD . erbliden. Anders mit den übrigen Bedenken

B.'S . Die öſterr . AusglQ. vom 10. Dezember 1914 ver

meidet ſachgemäßer die Bezugnahme auf das Konkurs

verfahren. Und vor allem : Die, wie B. mit Recht ſagt,

ſolide und ehrliebende Geſchäftswelt hat große Scheu

vor dem Wort und Begriff Konkurs; ich füge bei :

vor allem , was eine Degradierung durch öffentliche

gerichtliche Maßregeln im Gefolge hat. Deshalb ver

pöne ich den 8wangsvergleich seid des § 50,

der in Wirklichkeit – trop der gegenteiligen amtlichen

Begründung – ein ausgewachſener Offenbarungseid

iſt. Einführung in den Stoff, Verwendung der Ent

ſcheidungen zur alten Geſchv. vom 8. Auguſt 1914,

jeweilige Anführung der authentiſchen Erläuterung

und vor allem gefunde eigene Beurteilung der Einzel

paragraphen müſſen als Vorzug des Handlommentars

bezeichnet werden . Der von B. (zu § 60) gerügte allz u

fiskaliſche Geſichtspunkt tritt leider erſt recht

bei den legten Abfäßen des § 13 in Erſcheinung: was

dem privaten Gläubiger recht iſt, ſollte dem Fiskus

billig ſein. Juſtizrat Dr. Hugo Cahn, Nechtsanwalt in Nürnberg.

Weinberg, Frik, Hechtsanwalt in Berlin. Die neue

Bekanntmachung des Bundesrats über

die Geſchäftsaufſicht zur A b wendung des

Konkurſes vom 14. Dezember 1916. 160 Šeiten .

Berlin 1917, Induſtrieverlag Spaeth & linde . Geb.

Mr. 2.80 .

Daß die VO. des Bundesrates vom 14. Dezember

1916 eine Aenderung, Ergänzung und zweifellos auch

Verbeſſerung der unmittelbar bei Ariegsbeginn (8. Aug.

1914) erlaſſenen VO. über die konkuršabwendende Ge

ſchäftsaufſicht enthält, würde der neuen Bekannt

machung nicht den Charakter einer beſonderen Wichtig :

keit verleihen. Allein die VD, vom 14. Dezember 1916

enthält in ihren SS 33-65 eine für den Nichtjuriſten

ſozuſagen verſtedte, gleichwohl ſehr weſentliche und

einſchneidende Neuerung: den vielbeſprochenen, viel

gerühmten und dennoch noch vor zehn Jahren vom

Meichsjuſtizamt vielgetadelten Zwangsausgleich außer:

halb des Konfurſes. Der Verfaſſer iſt mit ſeiner Er

läuterung als einer der erſten auf dem Plane er:

ſchienen . Ihm werden manche andere Kommentatoren

mit eingehenderen, die Literatur, Entſcheidungen und

einſchlägigen Gefeße berüdſichtigenden Erläuterungen

folgen. Aber dem Herausgeber des kleinen Kommen

tars kann das Verdienſt nicht abgeſprochen werden,

den Gebrauch der VO. dem Laien erleichtert zu haben .

Drei Muſterbeiſpiele von Anträgen machen leßterem

die Betanntmachung mundgerechter. Gewerbetreibende

und Juriſten werden der am 1. Weihnachtsfeiertag

in Kraft getretenen Kriegsnotverordnung größere und

gründlichere Aufmerkſamteit ſchenken müſſen wie ihren

zahlreichen Schweſtern . Denn eines der erſten Friedens

geſeße wird das ſein , dem immer wieder mein ceterum

censeo gilt: Das förmliche Geſeß über den Zwangs

ausgleich außerhalb des Konkurſes.

Juſtizrat Dr. Hugo Cabn - Nürnberg.

Krauſe, 3. , Regierungsrat, Direktor des gemeinſamen

Oberverſicherungsamts zu Gera. Krieg 8 w o chen

hilfe , Bd. 1 , zweite durchgearbeitete und ergänzte

Auflage, Bd. 2, 1. und 2. Auflage. Stuttgart 1915 ,

Verlag von 3. Heß . Geh . Mit . 1.50, geb.MI. 2.-:

Krauſes Kommentare zu den Bekanntmachungen

des Bundesrates über Wochenhilfe während des Krieges

vom 3. Dezember 1914, über Krankenverſicherung und

Wochenhilfe während des Strieges (88 4–11) vom

28. Januar 1915 und über Ausdehnung der Wochen

hilfe während des Krieges vom 23. April 1915 be

dürfen keiner weiteren Empfehlung . Sie find reich

haltiger als jede andere Ausgabe. Der erfahrene

Praktiker gibt Antwort auf eine Fülle erdenklicher

Fragen . Für die wiſſenſchaftliche Zuverläſſigkeit bürgen

die amtliche Stellung des Herausgebers und der gute

wiſſenſchaftliche Nuf, den ſich Strauſe durch ſeine bis

herigen ſchriftſtelleriſchen Arbeiten erworben hat. Mit

Recht ſind darum die vorliegenden Ausgaben bereits

bei den Aufſichtsbehörden eingeführt worden.
Jena . Nedtsanwalt Dr. Bödel.

Klein , Dr. Frauz, Miniſter a . D. Der wirtſchafts

liche N ebenfrieg. VII, 92 S. Tübingen 1916,

Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeđ) . Geh .

Mr. 1.80.

Die vorliegende Schrift iſt das erſte Heft der von

Eulenburg in Verbindung mit Schmid und Stieda

herausgegebenen Striegswirtſchaftlichen Zeitfragen ",

Der Schöpfer der Oeſterreichiſchen BPO. befaßt fich

darin mit der Frage, auf welche Weiſe die Erſcheis

nungen des Ziviltrieges, die willkürlichen und gewalt

ſamen Unterbrechungen des Geſchäfts- und Rechtsver

tehrs durch die feindlichen Länder, zu beheben ſein werden .

Klein betrachtet ſowohl die bereits von unſeren Feinden

ausgeführte Zertrümmerung des Verkehrs wie auch die

Beſchlüſſe der ſogenannten Wirtſchafts -Konferenzen,

vor allem der Pariſer. In den feindſeligen Alten
unſerer Gegner ſieht er die allem Völkerrechtund aller

Geſittung ins Geſicht ſchlagende Feſthaltung der alten

engliſch -ameritaniſchen Anſicht, daß im Striege auch

Þandel und Vermögen des Feindes zerſtört werden

müſſe, um ihn zum Frieden zu zwingen. Die bei

uns oft vertretene bequeme Geringſchäßung der Kon

ferenzbeſchlüſſe teilt er durchaus nicht. Darum hält

er auch das Wirtſchaftsablommen zwiſchen Deutſch

land und Deſterreich -Ungarn, das bisher leider mehr

Gegenſtand unverbindlichen Sprechens und Schrei

bens als maßgebender Regierungsſchritte war, als eine

baldige Tat geboten, damit die Gegner aus ihren

phantaſtiſchen politiſchen und wirtſchaftlichen þerrſcher

träumen in die Wirklichkeit zurücgerufen werden . Den

Hauptteil der Schrift nimmt die Erörterung der Þaupt:

fragen der Rücbildung ein ( andels- und Berfehrss

verbote, Geſchäftsfähigkeit und Abwidlung anhängiger

Rechtsgeſchäfte , vermögensrechtliche gemmungen, Bem

mungen des induſtriellen Eigentums und des Urheber

rechtes und Schadenerſaß). Er überſieht aber nie,

daß man beiden Friedensabmachungen nicht in Klein

lichkeiten untergehen darf. In dem Schlußabſchnitt

über die Aufgabe des Staates erklärt er es für die

erſte Aufgabe, „daß der Staat für das Wohl und die

Lebensintereſſen der Einzelnen ebenſo feſt, tatkräftig

und bereitwillig fich einfeßt, wie die Einzelnen im

Ariege es für das Wohl des Staates getan haben.

Treue um Treue“ .

Jena . RA. Dr. Dödel.

1. Gheberg, Dr. Karl von, Finanzwiſſenſchaft .

13. verb. Aufl. 1915, 640 S. Mf. 9.60, geb. Mk. 11.15 .

2. Derſelbe , Die Striegsfinanzen , Kriegstoſten,

Striegsſchulden , Kriegsſteuern, zugleich Nachtrag zur

Finanzwiſſenſchaft. 13. Aufl. 1916. VIII, 116 S.

Broſch. Mf. 2.-, geb. MI. 2.60. Beide Werte Leipzig,

A.Deichertiche Verlagsbuchhandlung (Werner Schol ).

Ehebergs Finanzwiſſenſchaft führt ſyſtematiſch in

das Gebiet der Finanzwiſſenſchaft ein und unterrichtet

über die tatſächlichen Berhältniſſe des Finanzweſens

der wichtigſten Staaten. Im Herbſt 1915 erſchien die

13. Auflage. Schon der buchhändleriſche Erfolg eines

ſolchen Lehrbudhes ſpricht für den Wert. Die Äriegs

ereigniſſe hatten die Drucklegung verzögert, auch die

Berückſichtigung der neueſten ausländiſchen Geſek
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gebung und Finanzſtatiſtil verhindert. So gibt die gefeß. Zweite, vermehrte und verbeſſerte Auflage.

13. Auflage nur ein Bild der Finanzwiſſenſchaft und 998 S. Berlin 1916, J. Guttentag, 6. m . b . B.

des Finanzweſens aus der Zeit vor Ariegsbeginn. Geb. Mr. 10.

Ám Schluß des Vorworts ſtellt E. als Ergänzung Romen -Miſſoms MSIGB. iſt für den Militärs

eine kleine Schrift in Ausſicht, welche die durch den juriſten , was für den Zivilrechtler Steins ZPO. ,

Krieg verurſachten finanzwirtſchaftlichen Maßnahmen Staubs HOB. und Staudingers BGB., für den Straf

des Deutſchen Reiches und der wichtigſten anderen rechtler Olshauſens StOB. und Hellweg- Löwes StPO.

Staaten behandeln ſollte. bedeuten . Schon in der 1912 erſchienenen erſten Auf

Dies Verſprechen hat er durch den oben genannten lage war dies Wert der beiden auch ſonſt ſo erfolg

Nach trag eingelöſt; troß der über Erwarten großen reichen Mitarbeiter – ich nenne nur ihren 1910 er

Schwierigfeiten . Amtliches Quellenmaterial aus dem ſchienenen Kommentar zur MSIOD. und ihre hier

Auslande iſt auf unmittelbarem Wege ja nicht zu er- von mir angezeigte Schrift ,Waffengebrauch und Feſts
halten ; einige Staaten ſuchen ihre Finanzgebarung nahmerecht des Militärs“ (1914 ) – als eines der
im Striege ſoviel als möglich zu verheimlichen. In beſten und ausführlichſten ſeiner Ärt anerkennt. Bolle

der Hauptſache' mußte er das Material dem politiſchen Klarheit bei bündiger Kürze und Berüđſichtigung alles

und namentlich dem Handelsteil der großen deutſchen Weſentlichen, namentlich nahezu vollſtändige Ber

Tageszeitungen entnehmen . Wenn auch ſeine Annahme, wertung von Rechtſprechung und literatur erſcheinen
an neuen Arten der Kreditgebarung werde nicht mehr ießt wieder und noch geſteigert als die Vorzüge des
piel zu erwarten ſein, im ganzen würden ſich die Werkes .

Kreditverhältniſſe auf der gegebenen Grundlage weiter Der neuen Auflage kam die Fülle von Erfah
entwideln, bereits durch die Steuergeſeßevom Früh- rungen zu ſtatten aus der Ausdehnung der Militär

jahr 1917 widerlegt iſt,ſo fonnte er doch ſeine Schrift juſtiz durch den Weltkrieg. Um der praktiſchen Be

als den erſten literariſchen Verſuch, die gewaltige dürfniſſe willen berüđſichtigt ſie beſonders die Kriegs
Maſſe der finanziellen Geſchehniſſe des Weltkrieges gefege, die Striegsorganiſation des Beeres, Ariegs

ſyſtematiſch zu verarbeiten , bezeichnen . derrat, Handlungen gegen feindliches Eigentum , Waffen

Die Darſtellung umfaßt die Kriegsfinanzen des gebrauch im Kriege, die Rechtsverhältniſſe des Heeres

Deutſchen Meiches, Deſterreich - Ungarns, Englands, gefolges, der Kriegsgefangenen und der feindlichen

Frankreichs, Rußlands und Jtaliens. Das 1. Kapitel Dandeseinwohner, das Verordnungs- und Strafrecht

handelt von den Ariegsausgaben. Ģier iſt es ſchmerz- der Befehlshaber und den Striegsgebrauch gegen Aus

lich lehrreich, wie die finanzwirtſchaftlichen Schrift- länder. Stein Wunder, daß der Umfang fich nahezu

ſteller vor dem Kriege die Koſten des Weltkrieges verdoppelt hat.

unterſchäßt haben und weiter, wie ſelbſt bei den Ziffern, Auf eine Beſprechung im einzelnen muß verzichtet

mit denen da gearbeitet wurde, ein ſolcher Strieg als werden. Nur möchte ich zu § 17 im finblic auf die

wirtſchaftlich und finanziell „unmöglich “ bezeichnet rechtsunkundigen Richter des Standgerichtes hinzuzu

wurde. Miejſer hat fogar die Aufſtellung eines deutſchen fügen empfehlen, daß danach in Berbindung mit § 47

Beeres von ungefähr 10 Millionen Mann für mili : MSIOD . die Standgerichte - außer im Felde

tariſch unmöglich erklärt ! Während 1870 die Kriegss und an Bord nicht auf Gefängnis oder Feſtungs

foſten auf den Čag 6,33 Millionen Mt. betrugen , haben haft erkennen können .

fie 1915 bei uns 70 Millionen Mf. erreicht oder über- Jena. Nedtsanwalt Dr. Bödel .

idritten , bei Deſterreich - Ungarn 34, England 120,

Frankreich 75 Millionen Mt. Die Kriegsausgaben der Schweitzers Bettelangabe Nr. 12. Aenderungen des

Entente find doppelt ſo hoch als die der Zentralmächte. Militärſtrafgeſetzbuchs und des Einführungögeleges

Das 2. Kapitel erörtert die Mittel zur Dedung zum Militärſtraigejekbuche durch Geſeß , betr. Berabs

des Kriegsbedarjes, das 3. die Schuldenwirtſchaft der feßung von Mindeſtſtrafen des Militärſtrafgeſekbuchs,

beteiligten Staaten . Das 4. Kapitel ſtellt die Kriegs- vom 25. April 1917. 11 Seiten. Püncheri, Berlin

fteuern zuſammen, vor allem im Deutſchen Reich und und Leipzig 1917, 3. Schweißer Verlag (Arthur

England. In der Aufbringung der Mittel für die Sellier). Preis Mt. —.50.

Berzinſung der Kriegsſchulden ſteht England voran . Die Zweckmäßigkeit der Schweißerſchen Zettelaus

„ Mit vorbildlicher Energie und mit rückſichtsloſem gaben iſt allgemein anerkannt und bedarf zumal dann

Zugriff hates den Ertragder Steuernauf das 24/2 fache keiner Begründung, wenn es ſich, wie hier, um be
geſteigert. Dhne ſentimentalen Erwägungen Raum zu

ſonders zahlreiche Aenderungen eines viel angewendeten

geben, wurde mitten im Krieg das ſteuerfreie Minimum Gefeßes handelt. -ck

erniedrigt, den mittleren und kleineren Einkommen

bedeutende Zuſchläge auferlegt, Verbrauch und Auf

wand ſtart belaſtet. Was aber die unbedingte Bes

wunderung auch des politiſchen Gegners verdient, iſt

die Unerſtyrođenheit, mit der man die größeren Ein- Gefeßgebung und Verwaltung.
tommen und die Striegsgewinne erfaßte. Weder in

England noch anderwärts ſind, ſo weit uns die neu- Schutz der Angehörigen von immobilen Truppen
zeitliche Finanzgeſchichte unterrichtet, jemals auch nur teilen der öſterreichiſch- ungariſchen Wehrmacht. Belannts

annähernd ſo hohe Steuern gezahlt worden, wie ſie lich iſt das KrТSchuko . vom 4. Auguſt 1914 auf Ariegs
heute der vermögliche Engländer in der Einkommen- teilnehmer Deſterreich -Ungarns ausgedehnt worden

ſteuer zu entrichten hat.“ Das Endergebnis ſeiner (Ver. vom 22. Oktober 1914 und 4. Februar 1915 ). Für
Betrachtungen aber faßt E. dahin zuſammen , daß die VD. vom 20. Januar 1916 zum Schuße von An

unſere Finanzielle Bage weit befriedigender iſt als die gehörigen immobiler Truppenteile iſt dieſe Ausdehnung
unſerer Gegner. nun durch die BRVO. vom 28. Juni d. Js. (MOBI.

Alles in allem kann man beide Werke gerade für S. 567) erfolgt . Die Gegenſeitigteit iſt verbürgt. Die

die gegenwärtigen und kommenden Zeiten der ſchweren in Deſterreich -Ungarn ergangenen Schußvorſchriften

Finanzſorgen als Leſe- und Lehrbuch empfehlen. zugunſten der Kriegsteilnehmer, die im weſentlichen

Jena. 8 2. Dr. 28 i đ c [ . den Beſtimmungen des deutſchen Rechts entſprechen ,

erſtrecken ſich gleichmäßig auf Angehörige des mobilen

Homer, Dr. jur. U., Wirklicher Geheimer Kriegsrat , und des immobilen Heeres . Jn Deſterreich ſind dieſe

und Niſom, Dr. Karl, Striegsgerichtsrat bei der Vorſchriften bereits durch die VO.en vom 27. No

18. Diviſion. Militär ſtrafgeſeßbuch für das vember 1914 (Deſt. ROBI . Nr. 328) und 30. Januar

Deutſche Meich nebſt dem Einführung $ - 1915 (Deſt. GeFBI . Nr. 23) auf deutſche Militärperſonen
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ausgedehnt worden. In Ungarn iſt die Gleichbehand
lung, ſoweit die Gegenſeitigkeit beſteht, durch | 20 der

VO. vom 29. April 1915 (Ung. VOBI. 1915S. 905)

geſichert ; Entſprechendes iſt für Aroatien, Slavonien

und Dalmatien durch VD. des Banus vom 27. Auguſt

1915 beſtimmt worden.

4136

Art ſowie von Trođnungsanlagen , die Verpflichtung

auf, auf Berlangen mitzuteilen, ob ſich ihre Maſchinen,

Geräte und Trodnungsanlagen in gebrauchsfähigem

Zuſtand befinden oder bis wann fie inſtand gefeßt

werden können, ſowie ihre Maſchinen , Geräte, Betriebs

mittel und Trodnungsanlagen auf Verlangen zum

Zwede der Frühernte, des Frühdruſchs oder der Getreides

trođnung gegen Entgelt zur Verfügung zu ſtellen. Jn

gleicher Weiſe haben Beſiber von Straftwerken ihre Ein

richtungen und den elektriſchen Strom gegen Bergütung

zur Verfügung zu ſtellen . $ 7 ermächtigt die Landes

zentralbehörden zu den Ausführung vorſchriften . $ 8

enthält die Strafvorſchriften . Alle dieſe Beſtimmungen

finden aber nach § 9 keine Anwendung, ſoweit der

Frühbruſch ſchon landesgefeßlich geſichert iſt.

b) Reichsgetreideordnung fürdieErnte 1917 (MGBI.

S.507) . Sie übernimmtdie bewährte Regelung für das

Brotgetreide (Roggen , Weizen, Spelz, Emer und Ein

korn ), dehnt ſie aber auf die anderen Getreidearten

(Gerſte und Hafer ), auf die Hülſenfrüchte (Erbſen, Bohnen ,

Vinſen und Wiđen) ſowie auf Buchweizen und Hirſe

und aufalle Erzeugniſſe aus dieſen Früchten aus. Bon

den ſtrafrechtlich bedeutſamen Neuerungen find hervor

zuheben $ 25 , derden kommunalverbänden die Führung

von Wirtſchaftskarten für jeden landwirtſchaftlichen

Betrieb und den Unternehmern der landwirtſchaftlichen

Betriebe die Erteilung aller zur Anlegung und Fort

führung der Wirtſchaftskarten erforderlichen Auskünfte

zur Pflicht macht, die SS 48 ff.,welche die gewerbsmäßige
Verarbeitung der unter die Reichsgetreibeordnung fal

lenden Früchte und den Berkehr mit den Erzeugniſſen

daraus regeln , ſowie $ 63, der die Ueberwachung der

Selbſtverſorger verſchärft. Die Strafbeſtimmungen

finden ſich in den $$ 79 und 80.
c) Bet, vom 13. Juni 1917 (RGBI. S. 495 ). Sie

geſtattet die Verwendung von techniſch reinem Stein

nußmehl als Streumehl bei der Bereitung von Bad

waren.

Bundesrateverorduungen ſtrafrechtlichen Juhalte. ')

( Zeitraum vom 22. Mat bis 14. Juli 1917 ).

I. Allgemeine Bordriften .

VO. über Auskunftspflicht vom 12. Juli 1917

(ROBI.S.604) . § 1 ermächtigt den Meichskanzler und die

Bandeszentralbehörden ſowie die von ihnen beſtimmten

Stellen, über wirtſchaftliche Verhältniſſe jederzeit Auss

kunft zu verlangen . Den Kreis der zur Äuskunft Ver

pflichteten beſtimmt § 2. Die erwähnten Stellen und

die von ihnen Beauftragten dürfen nach § 3 zur Er

mittlung richtiger Angaben Geſchäftsbriefe und -bücher

einſehen ſowie Betriebseinrichtungen und Räume be

ſichtigen und unterſuchen, in denen Vorräte erzeugt,

gelagert oder feilgehalten oder Gegenſtände vermutet

werden, über die Auskunft verlangt wird. Auch tann

die Einrichtung und Führung beſonderer Lagerbücher

vorgeſchrieben werden. Strafbeſt. 88 5 u . 6. 8 8 hebt

die BO. über Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915

(MOBI. S. 54) auf.

II . Borſchriften für Bebens- und Futtermittel.

1. Borſchriften für Bieh und Geflügel.

a) VO . über das Schlachten von Lieren vom

2. Juni 1917 (RGBI. S. 471). Sie verbietet in § 1 mit

Strafſchuß in § 2 den Halsſchnitt beim Schlachten von

Mindern, Schafen und Ziegen mit Ausnahme des

rituellen Schächtens und der Notſchlachtungen, bei denen

kein Schlächter zugezogen werden kann.

b) BD. über den Handel mit Gänſen vom 3. Juli 1917

(ROBI.S.581). Die ss 1 und 2 ſeßen Höchſtpreiſe für
lebende und geſchlachtete Gänſe feſt. Die SS 3 und 4

ermächtigen die Bandesbehörden zur Herabſeßung dieſer

Höchſtpreiſe und zur Feſtſeßung von Höchſtpreifen für

den Verkauf von Gänſefleiſch in Teilen und von Er

jeugniſſen , die aus Gänſen hergeſtellt ſind. & 2 Ab.3

Šaš 2 verbietet die Strohbindung d. i. die Verwendung

von Stroh bei der Verpadung von Gänſen, § 4 Abſ. 2

den Verkauf von Gänſen oder von Gänſefleiſchin Teilen

ſowie die gewerb8mäßige Herſtellung von Erzeugniſſen

daraus und deren gewerbsmäßigen Verlauf, ſoweit nicht

Höchſtpreiſe feſtgeſet ſind, 85 die entgeltliche Abgabe

geſchlachteter Gänſe durch den Züchter oder Mäſter vom

25. November 1917 ab. $ 6 führt mit Wirkung vom

1. Auguſt 1917 an den Schlußſchein für die dort bezeich

neten Fälle der Veräußerung von Gänſen und Gänſe

fleiſch ein . Nach § 8 können die Landeszentralbehörden

weitergehende Vorſchriften über den Verkehr mit Gänſen,

mit Zuſtimmung des Striegsernährungsamts auch von

der VD. abweichende Vorſchriften treffen. Strafbeſtim

mungen § 11 .

c) v0. über den Fang von Krammetsvögeln vom

12. Juli 1917 (ROBI. S. 602 ). § 1 ermächtigt die Landess

zentralbehörden , die Ausübungdes Dohnenſtiegs mittels

hochhängender Dohnen für die Zeit vom 1. Oktober

bis 31. Dezember 1917 zu geſtatten und die Art der

Ausübung zu regeln . Zuwiderhandlungen gegen dieſe

Regelung werden nach § 2 beſtraft.

2. Vorſchriften für Getreide und Hülſenfrüchte.

a) VO. über Frühbruſch vom 2.Juni 1917(ROBI.

S. 443) . § 1 erhöht die in der VD . vom 19. März 1917

(ROBI. S. 243) feſtgelegten Höchſtpreiſe für Getreide

für den Fall ſeiner Ablieferung vor dem 1. Oktober 1917.

Die &$ 2 und 3 legen den Beſikern von landwirtſchaft

lichen Maſchinen, Geräten und Betriebsmitteln aller

3. Vorſchriften für Kartoffeln.

BO . vom 28. Juni 1917 (ROBI. S.569) . Sie regelt

die Kartoffelverſorgung für das Wirtſchaftsjahr 1917/18

im weſentlichen in der gleichen Weiſe, wie dies für

das laufende Wirtſchaftsjahr durch die VO. vom

26. Juni 1916 ( ROBI. Š . 590 ) und die Bet. vom

1. Dezember 1916 (ROBI. S. 1314) geſchehen iſt. Neu

iſt die Einführung von Wirtſchaftskarten für die land

wirtſchaftlichen Betriebe jedes Kommunalverbandes und

die Auferlegung der hierwegen erforderlichen Auskunfts

pflichten der Betriebsunternehmer (8 7) . Die Vor

ſchriften ſtimmen mit den erwähntenVorſchriften der

Meichsgetreideordnung über Wirtſchaftskarten überein.

Die Strafbeſtimmungen enthält g 17.

4. Vorſchriften für Zuderwaren .

Bek. v . 5. Juli 1917 (NGBI. S. 588) : Berbot der

Durchfuhr von Zuderwaren.

5. Vorſchriften für Sonig .

VO. über Höchſtpreiſefür Honig v . 26. Juni 1917

(NGBI. S. 559). Die Höchſtpreiſe ſind fürden Ver

kauf durch den Erzeuger ' und für den Verkauf durch

andere Perſonen und für Seim- und Preßhonig einer

ſeits, andere Bonigarten andererſeits abgeſtuft.

6. Vorſchriften für Branntwein.

Bek. v . 26. Juni 1917 (RGBI. S. 561). Sie hebt

den § 3 der Bef. über den Verkehr mit Branntwein

aus Klein- und Obſtbrennereien v . 24. Februar 1917

(RGBI. S. 179) auf, der eine Ausnahme von der in

§ 2 begründeten Verpflichtung zur Lieferung des Brannts

weins an die Süddeutſche Spiritusinduſtrie enthielt.

7. Vorſchriften für Sichorienwurzeln .

Ber. v . 8. Juni 1917 (RGBI. S. 482) . Das Verbot

der Verwendung von Bichorienwurzeln zu anderen", Lefter Bericht S. 198 dieſer Zeitſchrift.
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Zweden als zur menſchlichen Ernährung in § 1 Saß 1 4. Borſchriften für Waſch- und Reinigungsmittel.

der Bek. d. 6. April 1916 (ROBI. S. 254) wird dahin a) BO. v. 9. Juni 1917 (NGBI. S. 485) . Art. I

geändert, daß Zichorienwurzeln nicht verfüttert und
ſieht die Vereinigung der Herſteller von fetthaltigen

gewerbsmäßig nur zur Herſtellung von Kaffeeerſak: Waſchmitteln (Begriff 1. Abſ. 2), die ſchon vor dem

mitteln verwendet werden dürfen.
1. Auguſt 1914 ſolche Waſchmittel gewerbsmäßig her

8. Borſchriften für Futtermittel. geſtellt haben, zu einer Geſellſchaft vor, der die Ne

a) Beł. v. 6. Juni 1917 (NGBI. S. 475) . Sie bes
gelung der Herſtellung und der Abſaß nach Maßgabe

gründet für Seegras und Seetang eine Lieferungs
der verfügbaren Rohſtoffeund der voltswirtſchaftlichen

pflicht gegenüber dem Kriegsausſchuß für Erſaffutter Bedürfniſſeobliegt." Beſtraft wird nach Úrt. II g9,

6. m. b . 8. in Berlin (88 1 u . 2 ) und ſtellt in 6
wer nach Feſtſtellung ſeinerZugehörigkeit zu der Ges

ſellſchaft fetthaltige Waſchmittel ohneZuſtimmung desZuwiderhandlungen unter Strafe.

b ) Bet. v . 8. Juni 1917 (ROBI. S. 493) : Aenderung
nach Art. III S 4 gebildeten Ueberwachungsausſchuſſes

der Vorſchriften überHöchſtpreiſe für Stroh und Hädſel.
der Seifeninduſtrie herſtellt, vorbehaltlich etwaiger in

c ) VD. v. 12. Juli 1917 (ROBI. S. 599 ). Jhren
der Sayung der Geſellſchaft zugelaſſener Ausnahmen

Gegenſtand bildet in der Hauptſache die Sicherſtellung
ſeine Erzeugniſſe nicht der Geſedſchaft überläßt, einer

des Heeresbedarf an Heu im neuen Wirtſchaftsjahr.
Anweiſung des Ueberwachungsausſchuſſes zuwiders

Die nötigen Anordnungen über die Aufbewahrung des
handelt oder Mohſtoffe oder Halberzeugniſſe, die ihm

an die Heeresverwaltung zu liefernden Heus haben
vom Ueberwachungsausſchuß zugeteilt wurden, zerſtört

nach § 8 die Landeszentralbehörden zu treffen . Die VD.
oder beiſeiteſchafft oder darüber ohne Zuſtimmung des

feßtaber auch für das nicht an die Heeresverwaltung
Ueberwachungsausſchuffes verfügt. Nach Art . III 9 1

zu liefernde peu şöchſtpreiſe feſt ( S $ 4 bis 6 ) . Nad und § 2 haben Herſteller von fetthaltigen Waſchmitteln

§ 8 tönnen die Bandeszentralbehörden die Höchſtpreiſe
auf Verlangen dem Ueberwachungsausſchuß über ihren

herabfeßen und den Verkehr mit Heu weiter regeln ;
Betrieb, ihre Beſtände an Rohſtoffen , Halberzeugniſſen

ſie dürfen ihn aber nur bis zur Sicherſtellung des
und Fertigerzeugniſſen ſowie über ihre Fabrikations

Beeresbedarfs und auf keinen Fall mit Wirkungüber
mittel Auskunft zu erteilen und die Beſtände ſowie

den 1. Februar 1918 hinaus beſchränken. Strafbeſtim
die Fabrikationsmittel gegen Entgelt der Geſellſchaft

mungen § 10.
zu Eigentum oder zur Benußung zu überlaſſen. Die

Gegenſtände, deren Ueberlaſſung hiernach verlangt

III . Sonſtige Boridriften .
werden kann, können vom Ueberwachungsausſchuß bes

ſchlagnahmt werden . Die zu dieſen Vorſchriften ge

1. Vorſchriften für Wolle. hörenden Strafbeſtimmungen enthält Art. III $ 3 .

Bel. v . 20. Mai 1917 (NOBI. S. 433) . Sie hebt Árt. III § 4 bedroht noch mit Strafe , wer, ohne der

die Vorſchriften in § 3 der VD. vom 22. Dezember 1914 Geſellſchaft anzugehören , fetthaltige Waſchmittel hers

(MGBI. S. 545) über Höchſtpreiſe für Militär- und ſtellt.

Marinetuch auf.
b) VD . vom 21. Juni 1917 (ROBI. S. 544) . Sie

2. Vorſchriften für Tabat.
ändert die Beſtimmung des Begriffs der fettloſen

Waſch- und Reinigungsmittel in der VO. vom 5. Ols
a)VO. über Herſtellung von Zigaretten v . 28. Juni tober 1916 (ROBI. S. 1130) .

1917 (ROBI. S. 562). § 1 feßt das Höchſtgewicht für
c) Bet. vom 21. Juni 1917 (ROBI. S. 544) . Sie

gewerbsmäßig hergeſtedteZigaretten feſt. Zuwiders dehnt die Vorſchrift in 9 der Bef. vom 19. April

handlungen werden nach § 2 beſtraft .
1917 (ROBI. S. 366) dahin aus, daß auch fettloſe

b) VD. über den Handel mit Tabakwaren vom
flüſſige Waſchmittel, die ausſchließlich waſſerlösliche

28. Juni 1917 (ROBI. S. 563) . Nach § 1 iſt der Handel
Stoffe enthalten, nur mit Zuſtimmung des Kriegs

mit Tabakwaren d. i.Zigarren, Zigaretten, Rauch-,

Kau- und Schnupftabat, abgeſehen vom Verkauf ſelbſt
ausſchuſſes für pflanzliche und tieriſche Dele und Fette

in den Verkehr gebracht werden dürfen .
hergeſtellter Tabakwaren und vom Verkauf unmittelbar d) Bet. vom 21. Juni 1917 (ROBI. S. 546) .

an den Verbraucher von beſonderer Erlaubnis ab:
Ihren Gegenſtand bilden neue Ausführungsvorſchriften

hängig, die nach § 3widerruflich iſt. Der Verkauf un
mittelbar an den Verbraucher kann nach § 4 wegen

zur VO. über den Verkehr mit Seifen, Seifenpulvern

Bedenken wirtſchaftlicher Art und wegen perſönlicher
und anderen fetthaltigen Waſchmitteln vom 18. April

1916 (ROBI. S. 307). Der Inhalt entſpricht im
oder ſonſtiger Gründe unterſagt werden . Nach § 9

weſentlichen dem der bisherigen Ausführungsvors
wird beſtraft, wer ohne die erforderliche Erlaubnis,

ſchriften vom 21. Juli 1916 (RGBl. S. 766) mit
nach ihrer Zurüưnahme oder nach der gemäß § 4 er

ihren Ergänzungen und Aenderungen. Hervorgehoben
folgten Unterſagung Handel mit Tabafwaren treibt

ſei die neue Begriffsbeſtimmung für fetthaltigeWaſch
und wer den Preis für Tabakwaren durch unlautere

mittel in $ 1 Ābj . 2. Die Strafbeſtimmungen finden
Maģenſchaften , insbeſondere Kettenhandel ſteigert. ſich in § 11 .

§ 10 verbietet eine Reihe von Ankündigungen über e) Bek . vom 21. Juni 1917 (RGBI. S. 552) . Sie

Zabakwaren in periodiſchen Druckſchriften und ſonſtigen ſeßt die Bef. vom 11. Oktober 1916 (ROBI . S. 1156 )

für einen größeren Perſonenkreis beſtimmten Mittei
außer Kraft , die für Soda, Seife und ſonſtige Waſch

lungen und legt den Verlegern periodiſcher Druc mittel in Packungen die Anbringung von Angaben

ſchriften die Verpflichtung auf, die Unterlagen für An
über den Herſteller, den Inhalt uſw. auf der Padung

Jeigen über Tabakwaren ſechs Monate lang aufzu- vorſchrieb .

bewahren. Den Strafſchuß für dieſe Vorſchriften ent
5. Vorſchriften für Drucpapier .

hält § 11 .

a) Bel. vom 29. Mai 1917 (NOBI . S. 439 ) .

3. Vorſchriften für Dele und Fette.
beſtimmt die Menge von maſchinenglattem , holz

a) 2 Bef. v . 6. Juni 1917 (NGBI. S.478 u. 552) . haltigem Druđpapier, die Verleger und Druđer von

Sie dehnen die Vorſchriften in $8 2–5 der VD. über Zeitungen im Juni 1917 verbrauchen durften . Mehr

den Verkehr mit Terpentinöl und Kienöl v . 17. Februar verbrauch iſt nach § 5 ſtrafbar. $ 3, der den Aushang

1917 (ROBI. S. 157) und die Ausführungsbeſtimmungen von Zeitungen , Zeitſchriften und Ertrablättern an

zu dieſer VD. 0. 20. Februar 1917 (NÖBI.S. 158) auf öffentlichen Orten verbot, (Strafbeſtimmung ebenfalls

Holzpech und Holzteerpech ſowie auf Holzteer und die in $ 5) wurde ſchon durch Ber. vom 18. Juni 1917

Erzeugniſſe daraus, leichte und ſchwere yolzteeröle, aus. (ROBI. S. 499) wieder aufgehoben.

b) Bet. v . 11. Juni 1917 (ROBI. S. 494 ) : Feſt- b) 2 Bef. vom 18. Juni 1917 (NOBI. S. 497 und

ſegung von Höchſtpreiſen für Wollfett. 500) . Die zweite regelt den Papierverbrauch bei Hers

§ 1
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von

ſtellung von Dru & werken ( Büchern , Sammelwerten, 9. Borſchriften

Einzelwerten, Jugendſchriften uſw.), Muſitalien , Zeit- für elektriſche Araft und ſonſtige Betriebsmittel.

driften und ſonſtigen periodiſch erſcheinenden Drud

ſchriften , die erſte" den Papierverbrauch in anderen
VO. v . 21. Juni 1917 (ROBI. S. 543 ). Der Reichs

Gewerbebetrieben, namentlich Zeitungsbetrieben und
lanzler wird ermächtigt, unter Strafdrohung die Ers

zwar für die Zeit vom 1. Juli bis 30. September 1917.
zeugung, die Fortleitung und den Verbrauch von

Elektrizität und Gas ſowie von Dampf, Drudluft,

6. Borſchriften für Fäſſer. Heiß- und Leitungswaſſer zu regeln ſowie Auskunft

a) VD . vom 6. Juni 1917 (NOBI. S. 473) . Sie über dieſe Betriebsmittel zu verlangen .

ermächtigt den Reichskanzler die im Deutſchen Reich
10. Vorſchriften für Wertpapiere.

vorhandenen Fäſſer für die Verſorgung des Jnlands

in Anſpruch zu nehmen (8 1) , die dazu erforderlichen
Bel. v . 22. Mai 1917 (ROBI. S. 429) . Sie bezeichnet

Beſtimmungenzu treffen und die nötigen Auskünfte
eine Reihe ſchwediſcher, däniſcher und ſchweizeriſcher

zu verlangen (82), Zuwiderhandlungen unter Strafe
Wertpapiere, die dem Reiche zu überlaſſen ſind, wenn

zu ſtellen (§ 3) und ſeine Befugniſſe hinſichtlich des
ſie am 31. Mai 1917 Deutſchen, die im Jnland ans

Berkehrs mit Fäſſern durch eine unterſtellte Behörde
jäſſig ſind , oder Firmen mit dem Siße in Deutſchland

auszuüben ($ 4) . gehörten, und dreibt die Anmeldung dieſer Wert

b) Bet. vom 28. Jnni 1917 (NOBI. S. 575). In
papiere bis zum 15. Juni 1917 vor. Zuwiderhand

ihr überträgt der Reichsfanzler ſeine Befugniſſe hins
lungen werden nach Nr. 3 beſtraft.

ſichtlich des Verkehrs mit Fäſſern der Reichsfaßſtelle,
11. Borſchriften

die ſich in eine Verwaltungs- und eine Geſchäfts
für Vermögen landesflüchtiger Perſonen .

abteilung gliedert. Vorſigender der Verwaltungs- VO. v . 12. Juli 1917 (NOBI. S. 603). Die Verord

abteilung iſt ein Reichskommiſſar für Faßbewirts nungen über die zwangsweiſe Verwaltung franzöſiſcher

ſchaftung. Wer den von ihm oder vom Reichskanzler Unternehmungen und über die Liquidation britiſcher

auf Grunddes § 2 der unter a) aufgeführten VO. Unternehmungen finden auch auf dasVermögen ſolcher

erlaſſenen Beſtimmungen zuwiderhandelt, wird nach Perſonen Anwendung, die nach § 27 Abſ. 1 des Reichs

§ 8 beſtraft. und Staatsangehörigkeitsgeſekes der deutſchen Staats

c) Bef. vom 28. Juni 1917 (RGBI. S. 577) . angehörigkeit verluſtig erflärt worden ſind.

Nach § 1 ſind Fäſſer, Kübel, Bottiche und ähnliche 12. Zahlungsverbote.
Gebinde nach näherer Anordnung des Reichskommiſſars

für Faßbewirtſchaftung vom Beſiber oder Gewahr
Bet. v . 7. Juni 1917 (ROBI. S. 483) . Sie dehnt

jamsinhaber anzumelden . Die ſonſtigen Vorſchriften
die BD. , betreffend Zahlungsverbot gegen England,

der Bek. ordnen die Beſchlagnahme der beſtimmten
v . 30. September 1914 (NOBI. S. 421 ) mit einigen Ein

Zweden dienenden Fäſſer, Kübel, Bottiche und ähnlichen
ſchränkungen auf Italien , die italieniſchen Kolonien

Gebinde an und regeln die Folgen der Beſchlagnahme:
und auswärtigen Beſikungen ſowie die von den ita

Verpflichtung zur Aufbewahrung und pfleglichen Bes lieniſchen Streitkräften beſeßten Gebiete aus, ſoweit

handlung, Verbot Veränderungen und Ver
dies nicht ſchon durch die Bet. v . 24. November 1916

fügungen.
(ROBI. S.1289) geſchehen iſt.

7. Vorſchriften für Schiffe.

VO. vom 5. Juli 1917 (ROBI. S. 585) . Nach

§ 1 verlieren Miet- und Frachtverträge zweďs Güter

beförderung durch deutſche Stauffahrteilchiffe mit mehr
Sprachede.

als 500 Regiſtertonnen Bruttoraumgehalt, ſoweit fie

nach dem 1. Dezember 1916 geſchloſſen ſind, mit Friedens- ,, Pünktlich das iſt 14 Tage nach Fälligkeit“

ſchluß ihre Wirkſamkeit, es ſei denn , daß ſie vorher es bedarf nur der Anführungsanzeichen, um auf die

durch Ausführung der Beförderung erfüllt oder vom Unrichtigkeit dieſer Worte aufmerkſam zu machen, die

Heidskommiſjar für Uebergangswirtſchaft genehmigt nach meiner Beobachtung nicht ſelten in Notariats

werden . Dieſe Genehmigung fann nach § 2 im vor- urkunden zu finden ſind. Vorſchlag : Erſeßung der

aus erteilt werden . In dieſem Falle iſt nach § 3 dem beiden Worte „ das iſt“ durch die beiden Worte oder

Reichskommiſſar von Verträgen, die auf Grund der doch ". Notar F. Göß in Schwabad .

Genehmigung geſchloſſen werden , bei Vermeidung von

Beſtrajung unverzüglich Anzeige zu erſtatten.

8. Vorſchriften für Mineralien .

a) Ausführungsbeſtimmungen v . 7. Juni 1917 zur Preisausſchreiben.
VO. über den Verkehr mit Suljat v . 16. Mai 1917

(ROBI. S. 481) . Sie verbietet den Abſaß von Sulfat Die Deutſche Zentrale für Jugendfürſorge hat

ohne Genehmigung der Zentralſtelle für Sulfatver- einen Preis von 1000 Mart ausgeſept für die beſte

teilung in Berlin und ſtellt Zuwiderhandlungen unter Arbeit über das Thema : Vorſchläge für eine

Strafe. Neugeſtaltung des Deutſchen Jugendrechts.

b ) Bef. über Silberpreiſe v . 19. Juni 1917 (RGBI . Die Entſcheidung über die Zuerkennung des Preiſes ſteht

S. 505) . Für Silber in unverarbeitetem Zuſtand jeßt einem Preisrichterkollegium zu , das ſich aus fieben Per

Art. 1 den Höchſtpreis feſt. Art. 3 trifft Beſtimmungen ſonen zuſammenſeßt, die von der Deutſchen Zentrale

über die Höchſtpreiſe für Roh- und Zwiſchenprodukte für Jugendfürſorge gewählt werden. Die Arbeiten

ſowie Ďalbfabrifate. Ueberſchreitung der Höchſtpreiſe ſind mit Kennwort verſehen bis zum 1. April 1918

iſt nach dem böchſtpreisgeſek ſtrafbar. Außerdem wird abends 8 Uhr dem Direftor der Deutſchen Zentrale für

nach Art. 5 beſtraft, wer gebrauchte oder ungebrauchte Jugendfürſorge, Berlin N. 24, Monbijouplap 3 einzus

fertige Gegenſtände, die ganz oder teilweiſe aus Silber reichen . Der Name und die Anſchrift ſind in der

hergeſtellt ſind, zu einem höheren Preiſe als dem für chloſſenem llmilage beizufügen .

unverarbeitetes Silber jeſtgeſeyten Höchſtpreis erwirbt
und einſchmilzt oder umarbeitet oder einſchmelzen oder Verantwortl . Herausgeber i . V.: E. Ecert, I. Staats

umarbeiten läßt. anwalt im K. Staatsminiſterium der Juſtiz.

Eigentum von 3. Schweißer Verlag (Arthur Sellier) München , Berlin und Leipzig.

Drud von Dr. F. P. Datterer & Cie . (Inh . Arthur Sellier ) München und Freiſing.
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Waterſdaft bei unehelicheu Stindern. Eine familienrechtlich
e Wirkung hat die An

erkennung der Vaterſchaft nicht. Sie kann aber

Bon Sandgerichtsrat Breftele in Deggendorf . trozdem in das Geburtsregiſter fraft der beſonderen

Ueber die uneheliche Vaterſchaft und deren
Vorſchrift des § 25 PSIG. eingetragen werden ,

Feſtſtellung herrſcht nicht immer Klarheit , weshalb
weil dieſe Eintragung keine Feſtſtellung der Ab

einige praktiſche Winte nicht zweiflos ſein dürften .
ſtammung , ſondern nur die Beurkundung der

Bei der unehelichen Vaterſchaft iſt zu unter:
erfolgten Anerkennung in ſich begreift . (RORKomm.

ſcheiden :
Anm. 1 zu § 1717 BGB .; Gruchota Beitr. Bd. 57

a ) der Vater im Sinne des § 1717 BOB.;
S. 1012; Bay3jR. 1909 S. 171 ; ObLG. Bd. 10

S. 44).
eb) der Vater im familienrechtlichen Sinne (der

wirkliche Vater) . Eine Vaterſchaftsanerkennung auf eine andere

Als Vater im Sinne des § 1717 BGB. gilt
Art als in einer öffentlichen Urkunde kann nur

als Beweismittel in Betracht kommen .

der Mann , welcher der Mutter innerhalb der

Empfängniszeit beigemohnt hat . Die Vaterſchaftsanerkennung kann wegen Jrr:

Vater im familienrechtlichen Sinne iſt, wer tums , Drohung und argliſtiger Täuſchung nach

das Kind erzeugt hat . den allgemeinen Beſtimmungen des BGB. ange

Erftere Vaterſchaft zieht nur die Folgen der fochten werden (vgl. Staudinger Anm . 4 e zu

SS 1708-1716 BGB. nach ſich ; lettere Vater: $ 1718, Pland Anm. 4 e zu § 1718 ; RORRomm .

ſchaft hat familienrechtliche Wirkungen.
Anm . 1 zu § 1718 und dort zit.; RO3. Bd. 58

Die Feſtſtellung der Vaterſchaft geſchieht:
S. 348 ; OLGRſpr. Bd . 24 S. 55 ; Bay3jR . 1915

1. durch Anerkennung in einer öffentlichen Ur- S. 202). Die irrtümliche Annahme des Aner:

kunde (S 167 Abſ . 2 FGG. und $ 25 PStG. ) kennenden , daß er der alleinige Beiwohner innerhalb

2. durch richterliche Entſcheidung. der Empfängniszeit fei , iſt aber kein Irrtum über

Die Anerkennung der Vaterſchaft in einer
den Inhalt der Erklärung, ſondern ein unbeacht

öſſentlichen Irfunde hat verſchiedene Wirkungen, licher Irrtum im Beweggrunde (1. Staudinger

nämlich : Anm . 4e zu § 1718 , JW. 1917 S. 744) .

a) Schaffung der Grundlage für die Verpflich: Während nun bei der Anerkennung der Vater

tungen aus SS 1708-1716 BGB.; ſchaft der eingangs gemachte Unterſchied nicht in

b) Ausſchluß der Einrede der mehreren Bei- die Erſcheinung trat, kommt er deſto mehr zur

wohner (8 1718 BGB .) ; Geltung bei der Feſtſtellung der Vaterſchaft durch

c) Schaffung der Vermutung der Beiwohnung richterliche Entſcheidung.
innerhalb der Empfängniszeit im Sinne des Die Feſtſtellung des Vaters im Sinne

8 1720 Abſ . II BOB . ; des 8 1717 BOB . erfordert nur den Nach :

d ) Schaffung der Unterlage zum Antrag auf weis , daß der in Anſpruch genommene Mann der

Ehelichkeitserklärung eines Kindes nach S 1725 Mutter innerhalb der Empfängniszeit beigewohnt

BGB.; hat , wogegen die Einrede der mehreren Beiwohner

e) Schaſſung der Vorausſetzung zur Eintragung innerhalb der Empjängniszeit und die Gegeneinrede

in das Geburtsregiſter nad) $ 25 PSIG . der offenbaren Unmöglichkeit der Empfängnis aus

f1) Erbſchaftsſteuerliche Folgen , SS 10 , 11$ einer Beiwohnung eines anderen innerhalb der

RErbSto. Empfängnißzeit zuläſſig iſt. Gelingt dieſer Nad):
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1

1

高

weis, gegebenenfalls unter Ausſchaltung der erwähn- (1. oben ) nicht möglich iſt. B iſt alſo unterhalts:

ten Einrede und Durchdringen derGegeneinrede,dann pflichtig ( Zahlvater). Vater im familienrechtlichen

gilt der in Anſpruch genommene Mann als Vater Sinne iſt er aber nicht. Denn die beiden Bei:

des Kindes im Sinne des § 1717 BGB. , ohne wohnungen der verſchiedenen Männer liegen ſo

Rückſicht darauf, ob er auch wirklich der Vater nahe beiſammen, daß es der ärztlichen Wiſſenſchaft

iſt, mit der Folge der in 88 1708–1716 BOB. wohl nicht möglich iſt mit Beſtimmtheit zu ſagen,

geregelten Verbindlichkeiten . Bei dem abſoluten ob das Kind aus der einen oder der anderen Bei

Charakter der Empfängniszeit kommen Beiwoh- wohnung empfangen worden iſt. Eine geſebliche

nungen außerhalb der Empfängniszeit hier nicht Vermutung kommt hier nicht zu Hilfe , weshalb

in Betracht (Staudinger Anm . 2c zu § 1717 und einfach nicht feſtgeſtellt werden kann , wer der Er:
dort zit , insbeſ . Recht 1901 S. 490 ; 1902 S. 324 , zeuger des Kindes ift. Der Klaganſpruch auf

OLGE. Bd. IV S. 407 ; Bay3FR. 1905 S. 60) . Feſtſtellung, daß B der (familienrechtliche) Vater

Die Feſtſtellung der Vaterſchaft im Sinne des iſt, müßte demnach abgewieſen , B aber zur Unter:

$ 1717 BOB. iſt nach dem Ausgeführten nur haltsleiſtung verurteilt werden .

die Feſtſtellung des Schuldgrundes für die Ver- Solche Fälle können in verſchiedenen Abarten

bindlichkeiten aus SS 1708–1716 BOB. Werden vorkommen , wobei der Zwiſchenraum der Bei

leştere insbeſondere der Unterhaltsanſpruch gleich: wohnungen bis zu 3-4 Wochen gehen kann ,

zeitig geltend gemacht, ſo bedarf es , wenn nicht da Beiwohnung und Empfängnis aus dieſer Bei

ein beſonderer Grund hiefür vorgebracht werden wohnung ſo weit auseinanderliegen können (vgl .

kann , nicht der Feſtſtellung dieſer Vaterſchaft im RORKomm . Anm 2 zu $ 1592 BOB. ) .

Urteilsjake , ſondern nur in den Gründen , geradeſo wie Nur noch ein Beiſpiel möge hier Plaß finden.

bei einer Kaufpreisklage nicht zuerſt im Urteil 8 -84 Die eine Mannsperſon (L) hat kurz vor Beginn

faße der Abſchluß des Kaufvertrages und dann erſt der Empfängniszeit der Mutter beigewohnt , die

die Zahlung des Kaufpreiſes ausgeſprochen wird . andere Mannsperſon (M) kurz vor Ende der

Anders verhält ſich die Sache aber bei der Empfängniszeit. Das Kind iſt aber vollſtändig

Feſtſtellung des Vaters im familienrechtlichen ausgetragen . Aus dieſer leşteren Tatſache geht

Sinne, die in den üblichen Vaterſchaftsklagen hervor, daß das Kind nur aus der Beiwohnung

faſt regelmäßig verlangt wird (vgl . autogr . JME. des L empfangen ſein kann . L iſt daher Vater

vom 4. Juli 1906 Nr. 26 515) . im familienrechtlichen Sinne, da er Erzeuger iſt,

Hier muß der Nachweis geführt werden , daß nicht aber iſt er Zahlvater, weil ſeine Beiwohnung

der in Anſpruch genommene Mann das Kind nicht in die Empfängniszeit fällt . M wäre nach

nach den Naturgeſeßen erzeugt hat. Dahiefür der geſeßlichen Vermutung des § 1717 BGB.
keine geſeßliche Vermutung aufgeſtellt iſt, ſo muß allerding8 Vater im Sinne der erwähnten Ge

nach den allgemeinen Beweisregeln die Empjängnis ſekesbeſtimmung und als ſolcher u . a. unterhalts:

des Kindes aus der Beiwohnung des in Anſpruch pflichtig. Allein die Gegeneinrede der offenbaren

genommenen Mannes bewieſen werden. Nun ſind Unmöglichkeit der Empfängnis fteht nicht bloß

allerdings die Grenzen der geſeblichen Empfäng- dem Kinde, ſondern auch dem in Anſpruch ge

niszeit ſo weit gezogen , daß wohl in vielen Fällen nommenen Manne zu (f. Anm. 4 zu § 1717

der Vater im Sinne des § 1717 BOB . auch der BOB. bei Neumann und Anm. 4 zu 8 1717

Vater im familienrechtlichen Sinne iſt, ſo daß in den BOB. bei Fiſcher-Henle 9. Aufl.). Da das Kind

Urteilsgründen die Feſtſtellung der Vaterſchaft im aus der Beiwohnung des L bereits empfangen

familienrechtlichen Sinne , wenn gleichzeitig auf war, war die Empfängnis aus der Beiwohnung

Unterhaltsleiſtung geklagt iſt, kurz dadurch gerecht des M offenbar unmöglich, weshalb dieſe Bei

fertigt werden kann, daß ſich keine Anhaltspunkte wohnung außer Betracht zu bleiben hat (8 1717

dafür ergeben haben , daß das Kind von einem BGB .). Hier iſt alſo nur ein familienrechtlicher,

anderen Mann als dem Vater im Sinne des § 1717 aber kein Zahlvater gegeben . Zur Unterhalts :

BOB. erzeugt worden iſt. Allein Ausnahmen leiſtung könnte demnach weder L noch M verurteilt

ſind ſehr wohl möglich und hier ſollen praktiſche werden, wohl aber könnte L als familienrechtlicher

Beiſpiele ſprechen : Vater feſtgeſtellt werden.

Ein uneheliches Kind wurde am 28. Januar Würde M die Einrede der offenbaren Empfäng:

1917 geboren. Die Empfängniszeit berechnet ſich niðunmöglichkeit nicht vorbringen, dann allerdings

daher vom 1. April bis 31. Juli 1916. Bei- könnte er als Vater im Sinne des § 1717 BGB.

gewohnt haben der Mutter die Mannsperſon A verurteilt werden , während L als familienrechtlicher

am 31. März 1916 und B am 1. April 1916. Vater feſtgeſtellt werden könnte. Es ſind demnach

Irgend eine weitere Beiwohnung iſt nicht erwieſen. zwei Väter aber nach verſchiedenen Richtungen

Hieraus ergibt ſich, daß B als Vater im Sinne des möglich. Eine weitere Möglichkeit mehrerer Väter

$ 1717 BOB. gilt, weil er der Mutter inner- wird unten noch erörtert werden .

halb der Empfängniszeit allein beigewohnt hat Praktiſch wichtiger iſt natürlich die Vater:

und eine Hereinziehung der anderen Beiwohnung ſchaft im Sinne des § 1717 BGB. , da ſie u . a .

bei dem abſoluten Charakter der Empfängniszeit auch die Unterhaltspflicht zur Folge hat ; jedoch
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iſt die Feſtſtellung des familienrechtlichen Vaters wendung finden, ſo wirkt die Vaterſchaftsfeſtſtellung

nicht ganz ohne Belang und daher zweckmäßig. nicht für und gegen alle (ſ . 8 643 RZPO. ) , ſondern

Denn der $ 1310 BOB. (Eheverbot) jest in ſeinem nur unter den Parteien. Es iſt demnach möglich,

Ab . III den wirklichen Vater (Erzeuger) por: daß in verſchiedenen Prozeſſen ( vielleicht bei ver :

aus . Desgleichen der § 26 PSIG. , nach welchem ſchiedenen Gerichten ) verſchiedene Beiwohner als

nur die Feſtſtellung der Abſtammung in das Väter desſelben Kindes feſtgeſtellt und gegebenen :

Geburtsregiſter eingetragen werden kann undkann und falls zur Unterhaltsleiſtung verurteilt werden .

nicht der Vater im Sinne des § 1717 (Anm . 5 In einem ſolchen Falle hätte das Kind gegen jeden

zu § 1310 bei Fiſcher-Henle 9. Aufl. ; Reger-Dames Verurteilten ( Zahlvater) ſeine Anſprüche aus

PSto . Anm . 2 zu 26 und dort zit. insbeſ . SS 1705 ff ., ohne daß dieſen „ Vätern “ unter fich

ObLG. Bd. 7 S. 109). Ebenſo iſt ſie wichtig ein Ausgleich zuſtünde , was auch für eine mehr

für das Gebiet des Strafrechts (8 52 Abſ . II, fache Anerkennung der Vaterſchaft gelten würde

SS 173 ff. RSIOB.). ( 1. Staudinger Anm. 4 a zu § 1717 , Anm . 3 zu

Was nun die Beweislaſt anlangt, ſo iſt $ 1718 , D6lG. Bd. 10 S. 44 ; Gaupp , 3PD.

dieſe ebenfalls verſchieden. Bei der Feſtſtellung. Bei der Feſtſtellung Anm . zu § 644) .

der Vaterſchaft im Sinne des § 1717 BGB. hat Die örtliche Zuſtändigkeit für die Vater

das klagende Rind nur zu beweiſen , daß der ichaftsfeſtſtellungsklage richtet ſich nach den Be

Beklagte der Mutter innerhalb der Empfängnis- ſtimmungen der 88 12 ff.ZPO . , wobei jedoch SS 20

zeit beigewohnt hat . Hiergegen hat der Beklagte und 23 dort ausſcheiden , da dieſe Geſegesvor

die Einrede der mehreren Beiwohner, die dieſer ſchriften nur für die Geltendmachung vermö :

zu beweiſen hat . Ferner bleibt ſowohl dem Kläger gen & rechtlicher Anſprüche anwendbar ſind,

als auch dem Beklagten die Einrede der offen: wozu die Vaterſchaft nicht zählt (1. Gaupp Anm.

baren Empfängnisunmöglichkeit, die der beweiſen zu § 644 ZPO. und unten) .

muß , der davon Gebrauch macht . Sachlich iſt gemäß § 23 Nr. 2 V6 . das

Dagegen muß bei der Feſtſtellung des Vaters Amtsgericht zuſtändig .

im familienrechtlichen Sinne als Folge der Be: Eine Vereinbarung über die Zuſtändigkeit eines

hauptung des Klägers , daß der Beklagte der anderen Gerichts (örtlich oder ſachlich ) iſt im

wirkliche Vater (Erzeuger) ſei, der Kläger dieſe Hinblicke auf S 40 Abſ . 2 ZPO. ausgeſchloſſen , da

Behauptung nach den allgemeinen Beweisregeln der Rechtsſtreit einen anderen als vermögensrecht

beweiſen , da ihm keine geſekliche Vermutung zu lichen Anſpruch betrifft ( . Seuffert Anm . 2 zu
Hilfe kommt. § 20 ZPO. und dort zit.; Neumiller Anm . zu

Die Klage auf Feſtſtellung der unehelichen $ 2 ZPO .), wohl aber iſt Vereinbarung hinſichtlich
Vaterſchaft kann nicht bloß von dem Kinde ſondern der Unterhalts klage möglich.

von jedem erhoben werden , der ein rechtliches Wegen der familienrechtlichen Wirkungen der

Intereſſe daran hat. Es gelten hiefür die allge- Vaterſchaftsfeſtſtellung iſt wohl daran feſtzuhalten,

meinen Prozeßvorſchriften , nicht aber die beſonderen daß ein Urteil , ſoweit es die Vaterſchaft feſtſtellt,

Beſtimmungen in SS 640-643 RSPD. ( 1. 8 644 in entſprechender Anwendung des § 704 A6 . 2

RZPO. ) . Es kommt demnach auch 8 256 RZPO. | 3PO . nicht für vorläufig vollſtreckbar zu erklären

zur Anwendung, der die Feſtſtellungsklage nur iſt ( 1. Gaupp Anm . II zu 8 704) . Uebrigens

dann zuläßt, wenn ein rechtliches Intereſſean der fönnte $ 709 4 GPO .nicht zur Anwendung kommen ,

alsbaldigen Feſtſtellung vorliegt . Ein ſolches da , wie ſchon erwähnt , die Vaterſchaft kein ver :

Intereſſe iſt hinſichtlich der Feſtſtellung des Vaters mögensrechtlicher Anſpruch iſt (vgl . Sydow : Buſch

im familienrechtlichen Sinne ſchon im Hinblide Anm . 3 zu § 704 3PO . ) .

auf § 26 PStG. jederzeit gegeben , jelbſt wenn Eine beſondere uneheliche Vaterſchaft haben

vorerſt die Rechtsverhältniſſe der SS 1310, 1719 die SS 1719 und 1723 BGB . im Auge. Grund :

und 1723 BGB. noch nicht ins Auge gefaßt ſind, fäßlich ſeben auch dieſe Beſtimmungen den

um ſo mehr aber , wenn auch auf dieſe Verhältniſſe wirklichen Vater und nicht den im Sinne des

hingezielt werden ſoll. Anders liegt die Sache bei § 1717 BGB. voraus (9. Fiſcher-Henle Anm . 2

der Vaterſchaft im Sinne des 3 1717 BOB . Da zu § 1719 u . Anm . 3 zu § 1725 BGB .) . Allein

dieſe nur die Grundlage für die Verbindlich das Geſek erleichtert im Intereſſe der Ehelichkeit

keiten aus SS 1708-1716 BOB. iſt, ſo beſteht des Kindes in $ 1720 den Beweis der Vaterſdiaft

kein rechtliches Intereſſe an der alsbaldigen Feſt- dadurch, daß es beſtimmt, daß ſchon der als

ſtellung dieſer Vaterſchaft, wenn die Leiſtungs: | Vater gilt , welcher der Mutter innerhalb der

klage erhoben werden kann und erhoben wird . Doch Empfängniszeit beigewohnt hat , wogegen nur die

laſſen ſich ſchon Fälle denken , in welchen es von Einrede der offenbaren Empfängnisunmöglichkeit

Intereſſe ſein kann , vorerſt nur die Vaterſchaft aus einer Beiwohnung , nicht aber die Einrede der

im Sinne des § 1717 BGB. feſtſtellen zu laſſen . mehreren Beiwohner zuläſſig iſt, während bei der

Da , wie ſchon erwähnt, die beſonderen Be: Chelichkeitserklärung des Kindes nach S 1723 BGB.

ſtimmungen der SS 640—643 RZPO. auf die allenfalls auch der Mann als Vater in Be:

Feſtſtellung der unehelichen Vaterſchaft keine An: | tracht kommt, der ſich dafür ausgibt und ſeine



272 Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1917. Nr. 17 u . 18 .

Vaterſchaft anerkennt. Die für die Ehelichkeits- Rinder ohne eine Feſtſtellung der Vaterſchaft gegen

erklärung zuſtändige Behörde hat aber das Recht dic Erben nicht in allen Fällen auskommen zu

und die Pflicht zu prüfen , ob das Vaterſchafts: können , in denen ihre Unterhaltspflicht von vorne

bekenntnis der Wahrheit entſpricht, und ſie muß herein ausgeſchloſſen iſt.herein ausgeſchloſſen iſt. Sie haben aber auch

im gegenteiligen Falle die Ehelichkeitserklärung das Gefühl, gegen die Erben kein Feſtſtellungsur:

verſagen (i . 1725, 1734, 1735 BOB. , Stau- teil über die Vaterſchaft ſelbſt erlaſſen zu können .

dinger Anm . 4 zu 8 1725, BIRA . Bd. 71 S. 607) . Vorbedingung für die ſelbſtändige Alage auf

Feſtſtellung der Vaterſchaft gegen die Erben iſt

die Möglichkeit einer ſolchen Klage gegen den un

ehelichen Vater ſelbſt. Denn niemand kann mehr

die Feſtſtellung der unehelichen Baterſchaft Rechte und Pflichten erben, als ſein Erblaſſer
beſeſſen hat . Schon dieſe Möglichkeit iſt nicht mehr

nach dem Tode des Vaters. zweifelsfrei. Das bayeriſche Öberſte Landesgericht

Von Amtsrichter Dr. Lerich in München .
hat in der grundlegenden Entſcheidung BD. VII

S. 109 die Zuläſſigkeit der Feſtſtellung der wirt

Viele Fragen im Rechtsleben haben durch den lichen Vaterſchaft neben der Prüfung der Unter

Krieg eine ungeahnte Bedeutung erlangt. Dazu haltspflicht im Hinblic auf S 26 des Perſonenſtands:§

gehört die, ob die Feſtſtellung der unehelidjen geſeßes für alle Fälle bejaht und die Zweckmäßig

Vaterſchaft nach dem Tod des unehelichen Vaters keit dieſer Feſtſtellung betont. Den bayeriſchen Ge

noch möglich iſt. Die Frage iſt auch in dieſer richten wurde im Anſchluß an dieſe oberſtrichterliche

Zeitſchrift ſchon wiederholt erörtert worden . DLGR. Entſcheidung vom Juſtizminiſterium empfohlen, in

Dittmann hat in Nr. 7 und 8 dieſes Jahrgangs der Regel die geſonderte Feſtſtellung über die

S. 114 den Standpunkt verteidigt, daß das Kind wirkliche Vaterſchaft neben der Verurteilung zur

gegen die Erben des Vaters die Feſtſtellung nicht | Unterhaltsleiſtung grundſäßlich auszuſprechen . Das

mehr durchſeßen könne . Das Landgericht Augs= bayeriſche Gericht urteilt ſeitdem , daß der Beklagte.

burg hat dagegen in ſeinem Urteil vom 23. April der Vater iſt und entſprechende Zahlungen zu leiſten

1917, in dieſer Nummer S.295, angenommen , daß hat. 3m bewußten Gegenſaße dazu hat die preu:

zwingende Gründe dazu führen müßten , den An- Biſche Praxis daran feſtgehalten, im ſtrengen an:

ſpruch auf Feſtſtellung der unehelichen Vaterſchaft ſchluß an § 1717 BGB. immer nur zu erkennen,

auch gegen die Erben zuzulaſſen . Beide Ausfüh: daß der Beklagte als Vater gilt und deshalb zu

rungen ſtüßen ſich auf eingehende Literaturangaben , zahlen hat . Dabei wird häufig verkannt, daß

auf die hier verwieſen wird. das Urteil des bayeriſchen Gerichts im Beweis:

Unbeſtritten und unbeſtreitbar iſt die Vererblich umfang und in der Beweislaſt auf ganz anderen

keit der Unterhaltspflicht des unehelichen Vaters . Vorausſeßungen beruhen muß wiedas Urteil des

Sie iſt in § 1712 BOB. ausdrücklich anerkannt. preußiſchen Gerichts. Das preußiſche Urteil bezweckt

Unbeſtreitbar iſt weiter, daß der unterhaltspflich: tatſächlich nur die Entſcheidung über die Unter

tige oder Zahlvater nach dem Stande der Geleg: haltspflicht; das bayeriſche Urteil will mehr. Es

gebung von dem wirklichen unehelichen Vater tann ſich deshalb in dem Verfahren auch nicht

ſehr wohl verſchieden ſein kann. Wer ſeine Vater: einfach mit der Anerkennung oder der Feſtſtellung

ſchaft nach § 1718 BOB. anerkannt hat, iſt Zahl der Zahlvaterſchaft nach SS 1717 , 1718 BGB . be:

vater durch den Verluſt der Einrede der mehreren gnügen, ſondern bedarf der Feſtſtellung „ des Ver

Zuhälter ohne Rückſicht darauf, ob er der wirt: hältniſſes, das die Grundlage der in § 1310 BOB.

liche Vater iſt. Ernſtlich fann endlich auch nicht die beſtimmten Ehehinderniſſe bildet" (0616. a. a . D.) .

Entſcheidung des Reichsgerichts angegriffen werden Der Richter, der erkennt , daß der Beklagte der

(RG3. 74, 375), daß die Einrede der Erſchöp- Vater iſt , kann ſich nicht darauf beſchränken , die

fung des Nachlaſſes zur Abweiſung der Unter- Beiwohnung und daneben den freiwilligen Verzicht

haltstlage des Kindes gegen die Erben führen muß, des Zahlvaters auf die Einrede der mehreren Zu

ohne daß eine Entſcheidung über die Unterhalts: hälter feſtzuſtellen . Er muß den Ausſchluß anderer

pflicht des Erblaſſers ſelbſt voranzugehen bräuchte. Beihälter nachgewieſen erhalten, wenn er zu der

Mankann den Erben nicht zumuten, ſich je nach richterlichen Ueberzeugung der wirklichenVaterſchaft

den Umſtänden in koſtſpielige Unterſuchungen über des Beklagten kommen will, ohne daß ihm freilich

die Unterhaltspflicht an ſich einzulaſſen , wenn die deshalb das Verfahren des Statusprozeſſes zur

Feſtſtellung darüber wegen der Erſchöpfung des Verfügung ſtünde. Das Landgericht Straubing

des Nachlaſſes für die Entſcheidung der Unterhalts- | verweiſt u . a . in der Entſcheidung vom 5. Oktober

klage doch nicht ausſchlaggebend ſein kann.Die 1916 Bay 3IN . 13, 29aufdie Folgen für die

Rechtſprechung einzelner Gerichte fann alſo nicht Beweislaſt.Beweislaſt. Das klagende Kind muß beweiſen ,

gehalten werden, die auf dieſem Wege dem Kern daß die Mutter in der Empfängniszeit nur dem

der Frage auszuweichen ſuchen. Dieſe Gerichte | Beklagten beigewohnt hat. Es genügt nicht, daß

haben das Empfinden , wegen der Kriegsverord- dem Beflagten der Beweis der Einrede der mehreren

nungen über die Familienunterſtüßung unehelicher Zuhälter mißlingt.

M
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Gegen die auf der Entſcheidung des oberſten ruft . Dieſe Beweisführung dürfte aber einen rich :

Landesgerichts fußende Praris der bayeriſchen Ge- tigen Kern, wenn auch nicht den richtigen Aus:

richte geht der KORKomm. zu 8 1717 BGB. druck für die Unmöglichkeit der Feſtſtellungsklage

davon aus, daß die Feſtſtellung der Vaterſchaft gegen die Erben enthalten , wenn man ſich auf den

nur für den Unterhaltsanſpruch wichtig iſt, nur Boden der angeführten Entſcheidung des bayeriſchen

vermögensrechtliche Bedeutung hat und daß deshalb oberſten Landesgerichtes ſtellt . Man hätte danach
eine beſondere Klage auf Feſtſtellung der Vater- ein rechtliches Intereſſe des Kindes an der Feſt

ſchaft regelmäßig unzuläſſig iſt , ſolange nicht ftellung der wirklichen Vaterſchaft auch nach dem

die Abſtammung wegen der Legitimation des Tode des Kindsvaters ichon aus der bloßen Ein .

Kindes feſtgeſtellt werden ſoll. Dieſe Anſicht wird tragungsfähigkeit der Abſtammung im Geburts

damit geſtüßt, daß es in der Regel an einem regiſter nach § 26 PSIG . abzuleiten . Die hier

ausreichenden rechtlichen Intereſſe des Kindes fehlen geforderte Feſtſtellung der Abſtammung kann nicht

wird, die wirkliche Vaterſchaft über die Zahlvater- eine Feſtſtellung im Sinne der Statustlage ſein .

ſchaft hinaus feſtgeſtellt zu erhalten. Der VorDer Vor- Denn das darüber ergehende Urteil tann immer

mundſchaftsrichter kann es täglich erfahren, daß nur Recht zwiſchen den Parteien ſchaffen (Ober

der in Anſpruch genommene Beihälter zwar zur juſtizrat Dr. Freſe ZBI. 8, 459) ohne rechts

Unterhaltszahlung ſich bereit findet, aber ſich be- begründende Wirkung (RG3.58, 348) . Die Vor, .

harrlich weigert, auch die Vaterſchaft anzuerkennen. ſchriften der BPO. über die Statusklagen gelten

Nach dem vom RORKomm. vertretenen Stand- nicht für einen Rechtsſtreit über das Beſtehen oder

punkt iſt hier im allgemeinen keine genügende Nichtbeſtehen der unehelichen Vaterſchaft (8 644

Handhabe zur Klage gegen den Zahldater auf SPD .). Die Feſtſtellung kann alſo auch auf der

Årerkennung der Vaterſchaft gegeben . Reinesfalls Anerkennung der Vaterſchaft durch den Beklagten

fann gegen ihn noch aus 1718 BOB. geklagt beruhen, freilich einer Anerkennung über den

werden . Denn dieſe Anerkennung iſt abgeſehen Rahmen der 88 1717, 1718 BOB. hinaus dahin ,

von ihrer Zwedkloſigkeit nach der Anerkennung der i daß der Kindsdater in der Empfängniszeit der

Zahlungspflicht nur „ ein Verzicht auf die Einrede Kindsmutter allein beigewohnt hat. Dieſe An

der mehreren Zuhälter “ (RG3. 58, 348) , alſo erkennung der Abſtammung kann aber nur ein

eine in ihrem Weſen freiwillige und nicht erzwinga höchſt perſönliches Recht des Beiſchläfers ſelbſt ſein .

bare Rechtshandlung (Pland Bem. 8 zu § 1718 ). Außer in $ 1718 ſpricht dasGefeß noch in zwei Fällen

Wenn die Anſchauung des RGRKomm. richtig von der Anerkennung der Abſtammung, in g 1720,

iſt, ſo iſt die ſelbſtändige Klage auf Feſtſtellung wo „ dem Ehemann“ die Anerkennung der Vaters

der Vaterſchaft gegen die Erben des Rindsvaters ſchaft zur Erleichterung des Nachweiſes der Bei

mangels eines rechtlichen Intereſſes an der Feſt: Wohnung und damit der Ehelichkeit des Kindes

ſtellung abgeſehen von vermögensrechtlichen An: zugeſtanden wird, und in § 1725 , der für den

ſprüchen erſt recht nicht möglich. Denn das einzige Antrag auf Ehelichkeitserklärung des Kindes als

Intereſſe, das nach dieſer Lehre die ſelbſtändige weſentlichen Inhalt die Erklärung des Vaters vor:

Vaterſchaftsklage gegen den Kindsvater rechtfertigt, ſchreibt, daß er das Kind als das ſeinige anerkenne.

nämlich die Feſtſtellung der Abſtammung wegen Im lekteren Fall betont das Geſet ſelbſt in § 1733,

der Legitimation des Kindes , fann gegen die Erben daß nach dem Tode des Vaters die helichkeits

des Vaters nicht mehr ins Feld geführt werden . erklärung nicht mehr zuläſſig iſt , wenn der An

Zu Lebzeiten des Kindsvaters kann das Kind ein trag und damit ſein weſentlicher Inhalt, die An

Intereffe haben, die Vaterſchaft vor derEheſchließung erkennungserklärung, nicht noch vorher von dem

der Eltern, alſo noch zur Zeit ſeiner Unehelichkeit, Vater ſelbſt eingereicht wurden . Auch für 9 1720

mit Rückſicht auf eine künftige Eheſchließung feſt: muß gelten , daß nur der Ehemann ſelber die

ſtellen zu laſſen . Nach dem Tode des Kindsvaters Anerkennungserklärung abgeben kann, wenn ihr

kann es ſich nur noch um Feſtſtellung der Ehe- die im Geſetz vorgeſehene Bedeutung zukommen

lichkeit des Kindes durch ſchon erfolgte Eheſchließung ſoll. Durch das Erfordernis der öffentlichen Ur

der Kindseltern handeln. Denn Eheſchließung und kunde zeigt das Geſek, daß doch ein möglichſt weit

Beiwohnung, nicht Eheſchließung und Anerkennung gehender Wahrſcheinlichkeitsbeweis für die wirkliche

machen das Kind ehelich. Wie weit dieſe Klage Abſtammung geſchaffen werden ſoll, wenn ſchon

gegen den Erbenmöglichiſt,iſt hier nichtzu die Anerkennung ohne ſtatusmäßige Feſtſtellung
erörtern . Jedenfalls iſt damit das allein dom zur Begründung der Abſtammung zugelaſſen wurde.

RORRomm . anerkannte Intereſſe des Kindes an Einen ſolchen Beweis kann aber nur der Erzeuger

der ſelbſtändigen Vaterſchaftsklage nach dem Tode ſelbſt erbringen ; was nur er wiſſen kann, kann

des Rindavaters ausgeſchaltet. auch nur er in einer öffentlichen Urkunde bezeugen .

VondieſemStandpunkt aus bedarf es alſo Es hieße geradezu,dieBedeutſamkeit des Erfor :
zur Rechtfertigung des Ausſchluſſes der Vater- derniſſes der öffentlichen Beurkundung umgehen ,

ſchaftsfeſtſtellungsklage gegen die Erben nicht erſt wenn die Anerkennungserklärung auch von einem

der Beweisführung Dittmanns, der ſich auf die Dritten vielleicht auf Grund gelegentlicher Aeuße

Unvererblichkeit familienrechtlicher Beziehungen be- rungen des Kindsvaters nachträglich in einer öffent

1
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lichen Urkunde abgegeben werden könnte. Es wäre ſondern um Anerkennung der wirklichen Vaterſchaft,

auch nicht einzuſehen , warum das Geſek im um : wenn auch nur als Vorausſeßung für die Unter:

gekehrten Falle der Anfechtung der Ehelichkeit, alſo haltspflicht. Auch die Entſcheidung des oberſten

zur Verneinung der Abſtammung, eine für und Landesgerichts 7, 109, betont, daß „ die in

gegen alle wirkende Anfechtungserklärung dem Ehe : $ 1718 beſtimmte Ausſchließung der Berufung auf

manne ausdrücklich allein vorbehalten hätte, für andere Beiwohnung nicht der Inhalt, ſondern eine

die Bejahung der ehelichen Abſtammung in § 1720 der rechtlichen Wirkungen der Anerkennung ſei " .

aber eine wirkſame Anerkennungserklärung auch Etwas anderes iſt natürlich der Verzicht der Erben

durch Dritte zulaſſen würde . auf die Einrede der mehreren Zuhälter ſelbſt und

Die gleichen Erwägungen müſſen aber auch die unmittelbare Anerkennung der Unterhaltspflicht

für die Anerkennung der Vaterſchaft als Grund durch die Erben , über deren Möglichkeit es keines

lage zur Eintragung der Abſtammung im Perſonen : Wortes bedarf.

ſtandsregiſter nach S 26 PSIG . gelten, wo ebenfalls Wenn alſo das Ergebnis der Unterſuchung iſt,

der Nachweis durch öffentliche Urkunden verlangt daß die Abſtammung durch die Erben nicht an:

iſt, und müſſen auch hier dazu führen , die An- erkannt und daher gegen ſie nicht feſtgeſtellt

erkennung nur durch den Erzeuger und damit die werden kann, ſo iſt abgeſehen von dem ſchon er:

Feſtſtellung außerhalb des hier nicht möglichen örterten § 26 PSIG. auch nicht einzuſehen , was

Statusverfahrens nur gegen den Erzeuger ſelbſt dem Kind mit einer ſolchen gerichtlichen Feſtſtellung

zuzulaſſen. Wenn man alſo ſchon ein genügendes der Abſtammung gegenüber den Erben , die ihm

rechtliches Intereſſe des Kindes an der Feſtſtellung wegen Erſchöpfung des Nachlaſſes nichts ſchulden ,

aus § 26 PSIG . ableiten will, ſo iſt doch die gedient wäre. Insbeſondere kann es nicht die Ab

Möglichkeit dieſer Feſtſtellung nach dem Tode des ſicht des Geſeßgebers geweſen ſein , öffentlich-rechtliche

Kindsvaters zu verneinen . Das Landgericht Augs: Anſprüche des Kindes , wie ſie der Krieg geſchaffen

burg meint a . a . D. , es ſei nicht einzuſehen, warum hat , von einer Anerkennung der Unterhaltspflicht

dieſer Feſtſtellungsanſpruch dem unehelichen Kind durch die Erben oder von einer Feſtſtellung der

verſagt ſein ſoll, deſſen Vater kein Vermögen hinter Abſtammung inter partes abhängig zu machen.

laſſen hat, während er ſonſt im Unterhaltsprozeß 8 1 NO . vom 4. Auguſt 1914 über die Unter:

durchgeſeßt werden könnte. Dabei überſieht das ſtüßung unehelicher Kinder von Kriegsteilnehmern

Landgericht, daß auch durch den Unterhaltsprozeß fieht weder das eine noch das andere als Voraus

gegen die Erben die Feſtſtellung der wirklichen ſezung für die Unterſtüßung vor, ſondern die Feſt

Abſtammung mit irgend welchen Folgen über die ſtellung der Unterhaltungsverpflichtung des Kindg:

Vermögensanſprüche hinaus nicht erreicht werden vaters ohne aber von einer Feſtſtellung gegenüber

kann. Es überſieht aber weiter , daß dem Kinde dem Rindsvater oder gar gegenüber ſeinen Erben

häufig ein Prozeßgegner bei Erſchöpfung des Nach : zu ſprechen . Richtig bemerkt die angeführte Ent:

laſſes überhaupt fehlen wird und daß dann die ſcheidung des Landgerichtes Augsburg, daß das

gerügte Verſchiedenheit erſt recht nicht aus der Welt Geſek keinen Weg angibt, wie die Feſtſtellung zu

zu ſchaffen wäre . Denn in den Nachlaß des ver- erfolgen habe . Ganz willkürlich iſt aber die An :

mögensloſen Kindsvaterswird die Erbfolge vielfach nahme, daß dieſe Feſtſtellung „ nach den Reichs
ganz ausgeſchlagen werden . Die Beſtellung eines geſeßen den Gerichten zugewieſen iſt und zwar der

Nachlaßpflegers nur zum Zweck der Prozeßjührung ſtreitigen Gerichtsbarkeit und daß ſie auf dem Wege

über die Feſtſtellung der wirklichen Abſtammung der ſtreitigen Gerichtsbarkeit naturgemäß, da der

iſt ausgeſchloſſen. Denn ſeine Beſtellung kann nur Fiskus als ſolcher nicht in Betracht kommt, nur

im Intereſſe eines noch unbekannten Erben oder gegen die Erben des verſtorbenen Vaters erfolgen

im Intereſſe eines Nachlaßgläubigers zur Verfolgung kann “. Daraus, daß das Geſeß feinen Weg an=

eines Anſpruches gegen den „ Nachlaß “, nicht etwa gibt , wie die Feſtſtellung zu erfolgen hat, folgt

gegen den Erblaſſer verlangt werden (SS 1960 , doch wohl vielmehr, daß es rein in das pflichtgemäße

1961 BGB.). Auch gegen die Verwandten des Ermeſſen der vollziehenden Verwaltungsbehörde

Kindsvaters als ſolche, die mit dem unehelichen geſtellt iſt, unter welchen Vorausſeßungen dieſe die
Kinde ſelbſt nicht verwandt ſind, kann die Feſt- | Unterhaltspflicht als feſtgeſtellt erachtet. Eine

ſtellungsklage nicht gerichtet werden. Dieſe Erwä- gerichtliche Verurteilungdes Kindsvatersoder ſeiner

gung des LG . Augsburg muß alſo gleichfalls viel Erben kann der Verwaltungsbehörde als Beweis:

eher zur Verneinung der Feſtſtellungsklage nach dem mittel dienen , kann ſie aber nie binden . Sonſt

Tode des Kindsvaters führen , als zu ihrer Zu- müßte der Fiskus auch darauf verklagt werden

laſſung. können , die Unterſtükung auf Grund des Vorurteils

Folgerichtig iſt auch die Möglichkeit der An- gegen den privaten Beklagten zu zahlen , und der

erkennung der Vaterſchaft durch die Erben nach einfachere Weg wäre dann gleich die Feſtſtellungs

$ 1718 BOB. zu verneinen. Denn auch hier klage gegen den Fiskus ſelbſt, was das Landgericht

handelt es ſich nicht etwa nur um die Anerkennung Augsburg mit Recht ablehnt.Augsburg mit Recht ablehnt. Umgekehrt fann

der Zahlvaterſchaft , was gleichbedeutend wäre mit aber dann auch die gerichtliche Feſtitellung für die

der bloßen Anerkennung der Unterhaltspflicht, Verwaltungsbehörde nicht conditio sine qua non

.
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ſein . Die Verwaltungsbehörde kann ſich ihre Ueber- Legitimation unehelicher Kinder von Kriegsteil

zeugung auch auf anderem Wege bilden. Sie begnügt nehmern in das Geburtsregiſter vom 18. Januar

ſich ja bekanntlich häufig damit, daß die Kinds: 1917 hat die Feſtſtellung der Ehelichkeit und darin

mutter vor einem Notar eine eidesſtattliche Ver: eingeſchloſſen der Abſtammung nicht der ſtreitigen

ſicherung abgibt oder daß die Kindsmutter ein Gerichtsbarkeit zugewieſen , ſondern dem Vormund

handſchriftliches Zugeſtändnis des Rindsvaters vor: ſchaftsgericht. Selbſt in dieſen Fällen , wo die

legt . Wenn auch dieſe Beweismittel in erſter Linie Statusklage des Kindes über ſeine Ehelichkeit gegen

da verwertet werden, wo wegen des Geſekes über die Erben des Vaters viel eher Ausſicht auf Gehör

den Schuß der Kriegsteilnehmer eine raſche Ver- hätte, wird dem Kinde und den Erben der Umweg

urteilung des Kindsvaters nicht herbeizuführen iſt, über den Prozeß erſpart und es der freien richter

ſo iſt doch nicht einzuſehen , warum ſie nach dem lichen Beweiswürdigung des Vormundſchaftsgerichts

Tode des Kindsvaters nicht ebenſo eine hinreichende | im Wege der freiwilligen Gerichtsbarkeit anheim

Grundlage für die Familienunterſtüßung ſchaffen gegeben, die zur Eintragung ins Geburtsregiſter

ſollen , die ſo lange weiter gewährt wird, bis die notwendigen Vorausſeßungen feſtzuſtellen, der

Formation, der der vor ſeiner Rüdtehr geſtorbene ſchlagendſte Beweis gegen die Anſchauung des LG.

oder vermißte Kriegsteilnehmer angehört, auf den Augsburg, daß „ dieſe Feſtſtellung nach den Reichs

Friedensfuß zurüdgeführt oder aufgelöſt wird . Auf geſeken der ſtreitigen Gerichtsbarkeit zugewieſen “

dem gleichen Gedanken der unabhängigen Entſchei- iſt. Es wäre zu erwägen , ob dieſe Bundesrats

dung der Verwaltungsbehörde beruhen ja auch die verordnung , die nur im Rahmen der Kriegsver

anderen Geſeße über die Unterſtüßung der Familien ordnungen erlaſſen werden konnte, durch Reichs

der Kriegsteilnehmer , insbeſondere diejenigen über geſeß von der Beſchränkung auf die unehelichen

die Unterſtüßung der Eltern und Geſchwiſter nach Kinder der Kriegsteilnehmer befreit werden ſoll.

dem RG. vom 28. Februar 1888 betr . die Unter: Es wäre damit manchem Zweifel die Spiße ab

ſtüßung von Familien in den Dienſt eingetretener gebrochen, wenn die Feſtſtellung der Ehelichkeit für

Mannſchaften undüber dieUnterſtüßung unehelicher, das durch nachgefolgte Ehe legitimierte Kind tat

mit in die Ehe gebrachter Kinder der Ehefrau ſächlich allgemeine Wichtigkeit hätte, ohne daß

eines Kriegsteilnehmers, der nicht der Vater des mangels eines beſonderen rechtlichen Intereſſes ein

Kindes iſt, nach der BB. vom 21. Januar 1916 gl. Feſtſtellungsgegner vorhanden wäre. Ein ſolches

Betr. Sie haben zur Vorausſeßung, daß die zu rechtliches Intereſſe gegen einen beſtimmten Feſt

unterſtüßenden Perſonen von den Kriegsteilnehmern ſtellungsgegner kann das Kind namentlich auch nicht

„ unterhalten wurden “ , während für die unehelichen aus S 20 des bayeriſchen Religionsediktes ſchöpfen,

Kinder der Kriegsteilnehmer verlangt iſt, daß die wonach durch Heirat legitimierte uneheliche Kinder

Unterhaltungspflicht „ feſtgeſtellt iſt“ . Es iſt kein in bezug auf den Religionsunterricht ehelichen

Grund abzuſehen, warum aus dieſer Verſchiedenheit Kindern gleichgeachtet werden , alſo je nach dem

des Ausdruđes abgeleitet werden müßte, daß das Geſchlechte der Religion des Vaters oder der Mutter

Geſeß bei der Unterſtüßung der unehelichen Kinder folgen . Denn der Streit über religiöſe Kinder

der Kriegsteilnehmer die Feſtſtellung der Unter: erziehung iſt nach dem Verwaltungsgerichtsgeſek

haltspflicht „ den Gerichten zugewieſen “ hätte, dann im Verwaltungsrechtsverfahren zu entſcheiden und

aber nicht einmal unzweideutig zum Ausdruck ge- damit auch die Vorfrage der Legitimation , ſoweit

bracht hätte, daß die gerichtliche Feſtſtellung vor- ſie für die religiöſe Erziehung Vorausſeßung iſt.

ausgeſekt wird. Es wäre aber wohl noch weniger Das gleiche gilt für die Feſtſtellung darüber , ob

ſachlich verſtändlich, daß für die Unterſtüßung der ein uneheliches Kind von dem Vater anerkannt

unehelichen Kinder der Kriegsteilnehmer ſelbſt als iſt,was nach § 21 des Religionsedikts zur Folge hat ,

erſchwerende Bedingung die gerichtliche Feſtſtellung daß das uneheliche Kind in Anſehung der reli

der Unterhaltspflicht verlangt würde, die nicht giöſen Erziehung wie ein eheliches Kind zu behandeln

einmal für die Unterſtüßung der den Kriegsteil- iſt. Beachtenswert iſt dabei, daß nicht die wirt

nehmern gegenüber doch minder berechtigten un- liche Vaterſchaft und ihre Feſtſtellung vorausgeſeßt

ehelichen Kinder ihrer Ehefrauen gefordert wird . iſt, ſondern die Anerkennung der Vaterſchaft. Auch

Die Verſchiedenheit im Ausdruck bezweckt vielmehr für die Folgen des 821 des Religionseditts kann nur

die Erleichterung, daß es genügt, daß der Kinda- die Anerkennung durch den Vater ſelbſt Bedeu

vater unterhaltspflichtig iſt, auch wenn er das Kind tung haben ; es kann nicht in das Belieben der

nicht wirklich unterhalten hat. Bei der erwarteten vielleicht mit dem Kindsdater, jedenfalls aber mit

Einführung von Hinterbliebenenunterſtüßungen für dem Kinde gar nicht verwandten Erben des Kinde:

uneheliche Kinder gefallener Kriegsteilnehmer wird vaters geſtellt ſein , durch nachträgliche Anerkennung

ficherlich gleichfalls nach den alten Grundjäßen die die Religion des Kindes zu beſtimmen.

Feſtſtellung der Unterhaltspflicht des Gefallenen Wenn demnach fein öffentlich -rechtlicher An

der freien Entſcheidung der Verwaltungsbehörde ſpruch des Kindes von der Anerkennung der Vater

ohne Bindung an ein Gerichtsurteil vorbehaiten ſchaft durch die Erben und von der Feſtſtellung
werden . der Abſtammung gegen die Erben abhängt , iſt dem

Auch die BRV . über die Eintragung der Streite der Meinungen über die Zuläſſigkeit der

I
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prozeßgerichtlichen Feſtſtellung der unehelichen Vater: Auszuſcheiden haben bei der Behandlung unſerer

ſchaft nach dem Tode des Vaters der wichtigſte Frage alle die Fälle, in denen die Zuſtändigkeit der
Grund entzogen ; er kann in der Verſenkung ver- Verwaltungsgerichte oder der Verwaltungsbehörden

ſchwinden, in der er bis zum Krieg geſchlummert hat . durch eine Sonderbeſtimmung begründet und damit
die Zuſtändigkeit der Gerichte durch eine Sonder

beſtimmung ausgeſchloſſen iſt (8 13 GVG. ) . Dieſe

Zuſtändigkeitsregelung kann auch ſtillſchweigend

erfolgt ſein ; wenn deshalb in der E. des BayObLG.

Grundfäßliche Fragen aus dem Gebiete der vom 31. Januar 1916( IMBI. Beibl. S. 132)
in einer den Vollmachtenſtempel betreffenden Sache

Zuläſſigkeit des Rechtswegs. aus Art . 41 des Bayer . Stempelgeſekes die Fol

Bon Landgerichtsrat Schiedermair in München . gerung gezogen wird, daß er nicht nur den Regel

fall betreffe, in dem es ſich um die „ Anforderung“
(Schluß ).

der Stempelabgabe handelt , ſondern auch den , daß

2. Eine der Fragen, die am wenigſten geklärt der Schuldner den Anſpruch auf Erſtattung der

ſind, iſt die nach der Zuläſſigkeit des Rechtsweg vermeintlich ohne gefeßlichen Grund entrichteten

bei den Anſprüchen aus ungerechtfertigter Stempelabgabe erhebt, ſo mag dieſe Entſcheidung

Bereicherung und wegen Geſchäftsfüh- unrichtig ſein , weil ſie den Art. 41 falſch auslegt.

rung ohne Auftrag für den Fall, daß bei aber grundſäßliche Bedeutung hat ſie überhaupt

der Beurteilung des Anſpruchs auch Fragen aus nicht. Aus dieſer Erwägung, daß eine Sonder:

dem öffentlichen Recht hereinſpielen . Die Mei- regelung der Zuſtändigkeit hinſichtlich der Zurück

nungenſind ſehr geteilt. Gegenwärtig ſcheint die forderungsanſprüche ausdrücklich oderſtillſchweigend

Neigung vorzuherrſchen, die Anſprüche für öffentlich für beſtimmte Anſprüche getroffen iſt, erklärt fich

rechtliche zu erklären ; namentlich wird dieſer Stand: auch manche auf dieſem Gebiet vorliegende Ent

punkt vielfach in der ſtaatsrechtlichen Literatur ver- ſcheidung des Reichsgerichts; aber es iſt verfehlt ,

treten , die bisweilen ſogar dazu kommt, die Anſicht, wenn man aus ſolchen Entſcheidungen etwas für

ed handle ſich um Privatrechte, gar nicht als das die grundſäßliche Frage beweiſen will oder wenn

Ergebnis einer wiſſenſchaftlich haltbaren Ueber: man unter Zuhilfenahme ſolcher geſeßlicher Sonder.

zeugung gelten zu laſſen , ſondern ſie nur „als beſtimmungen eine Grundlage für die Löſung der

die Reaktion des durch den Mangel oder die Un: Frage gewinnen will, ob der Anſpruch aus der

vollkommenheit des verwaltungsrechtlichen Rechts: Zahlung einer Nichtſchuld oder aus der auftragsloſen

ichukes verleşten Rechtsgefühle“ betrachtet (f. Tezner, Geſchäftsführung als ſolcher einen privatrechtlichen

ArchDeffR . 9 , 555) . Auch die Rechtſprechung des oder einen öffentlich- rechtlichen Charakter hat .

Reichsgerichts iſt nicht einheitlich. Wenn Stein , BPO. Die urſprüngliche bayeriſche Praxis nun beruhte

vor § 1 Note 59 S. 8 , bemerkt , daß nach der auf einer Unterſcheidung. Man unterſchied, ob

ießigen ſtändigen Rechtſprechung des Reicha: der Kläger die Eriſtenz eines Verhältniſſes in Ab

gerichts dieſer Anſpruch als öffentlich -rechtlicher be- rede ſtellte, das von der Finanzbehörde als private

trachtet wird , ſo iſt demgegenüber auf die E. vom rechtliche Grundlageſeiner öffentlich -rechtlichen (z . B.

12. Mai 1911 (RO3. 76 , 270) hinzuweiſen , wo Steuer:) Pflicht vorausgeſekt worden war ; 3. B. ,

das Reichsgericht bemerkt : ,, Der Rüdforderungs- er behauptete, das Grundſtück, für das die Steuer

anſpruch (wegen einer erhobenen Steuer) iſt privat- verlangt wurde, überhaupt nicht zu beſiken ; in

rechtlicher Art. Der Fiskus, der eine Steuer er- dieſem Fall erklärte man den Anſpruch auf Zu

hoben hat, obwohl ein Tatbeſtand, auf den die rüdforderung der irrtümlich geleiſteten Zahlung

Steuervorſchrift Anwendung zu finden hätte, nicht für einen privatrechtlichen.für einen privatrechtlichen. Das gleiche nahm

vorliegt, hat durch die Zahlung den Steuerbetrag man an , wenn der Rückerſaß aus Gründen gefordert

ohne rechtlichen Grund erlangt und iſt darum unter wurde, die ebenſo in den privatrechtlichen Be

dem privatrechtlichen Geſichtspunkt der ziehungen zwiſchen Gläubiger und Schuldner ein

ungerechtfertigten Bereicherung zur Herausgabe des treten können , z. B. auf Grund der Behauptung,

Erlangten verpflichtet (8 812 BOB.).“ Klarheit dieſelbe Steuerſchuld zweimal gezahlt zu haben “.

läßt ſich auch hier nur gewinnen durch das Ein : Dagegen erklärteman den Zurücforderungsanſpruch

gehen auf Einzelfälle und durch Würdigung der für einen öffentlich -rechtlichen , wenn es ſich um

Beweisführung im einzelnen ; denn gerade hier eine Differenz über die Steuerpflicht an und für ſich“

werden vielfach unklare, tönende Worte gebraucht. „ um die richtige oder unrichtige Anwendung eines

Nachdem Rechtſprechungund Literatur ſich in der Finanzgeſekes " handelte(Seuffert, Bayer., Gerichts:

Hauptſache mit den einem Fall der ungerecht . ordn. Bd . 1 S. 206) . Dieſe Anſicht iſt auch in

fertigten Bereicherung, dem der „ Zahlung einer der bayr . Praris grundſäßlich auſgegeben ; es finden

Nichtſchuld“(condictio in debiti) befaſſen und ſich nur hie und da Rüdſchläge; ſieiſt auch un
hieraus die allgemeinen Folgerungen für die ganze haltbar ; denn ſie iſt ein Ausfluß des dem deut

Gruppe ziehen, wird auch hier zunächſt dieſe Art ſchen Recht fremden Gedankens, daß der Zivilrichter

in den Vordergrund geſtellt. nur über Rechtsfragen des Privatrechts zu entſcheiden
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habe, während privatrechtliche Anſprüchenichtnurſol: 612) : „ Für Klagen aus ungerechtfertigter Berei=„

che ſind,welche ſich ausſchließlich auf einen Streit über cherung (SS 812 ff. BOB.) finden die zivilrecht

Privatrechtsnormen beziehen . „ Es kann vielmehr lichen Normen auch auf dem Gebiet des öffent

auch die Verfolgung eines auf einem öffentlich lichen Rechts Anwendung,ſofern nicht poſitive Normen:

rechtlichen Titel beruhenden Anſpruchs eine bürger- des leşteren entgegenſtehen “. Dieſe Beweisführung

liche Rechtsſtreitigkeit ſein . Maßgebend iſt nicht iſt inſofern richtig, als es ſelbſtverſtändlich iſt, daß,

der Umſtand, ob die Verpflichtung, zu deren Er- wenn ein beſonderer öffentlich-rechtlicher Anſpruch

füllung die verklagte Partei angehalten werden beſteht, hiefür der Rechtsweg ausgeſchloſſen iſt.

ſoli, in einer Norm des öffentlichen Rechts Sie ſcheitert aber daran, daß ein derartiger allge

wurzelt, ſondern die Frage, ob es ſich dabei lediglich meiner, von dem privatrechtlichen verſchiedener

um einen Gegenſtand des öffentlichen Intereſſes, öffentlich -rechtlicher Anſpruch (für einzelne öffentlich:,

des Gemeinwohls, oder um das Rechtsgut und rechtliche Leiſtungen mag er geſchaffen ſein) nicht

die individuelle Rechtsſphäre eines einzelnen ... beſteht. Man kann auch keine geſeßliche Grunds

handelt “ (RG3 . 57 , 350) . lage für ihn anführen, ſondern ſucht ihn nur

durch analoge“ Anwendung der Säße des bürger
Der leitende Geſichtspunkt für die weitere baye:

lichen Rechts auf öffentlich- rechtliche Verhältniffe
riſche Rechtſprechung war der, alle Anſprüche, bei

denen es ſich um die Zurüdforderung einer Leiſtung
zu gewinnen. Eine ſolche Uebertragung iſt aber

handelte, die zur Erfüllung einer öffentlich - rechtlichen
keine entſprechende Anwendung ; unter Analogie

Verbindlichkeit gemacht worden war, und alle Fälle
verſteht man die Anwendung eines Rechtsſakes

der auftragloſenGeſchäftsführung, bei denen (neben
auf einen weſensgleichen Tatbeſtand, der durch die

anderem) die Vorfrage zu prüfen war, ob eine
Formulierung, die der Rechtsſaß in dem Geſek

.öffentlich-rechtliche Leiſtungspflichtbeſtand,für öffent gefunden hat, nicht umfaßt wird (1.Pland ,BGB?
Bd . 1 S. LIX Vorbem. VII) . Nun beſteýt aber

lich - rechtliche zu erklären . Man ſuchte nach einer

Begründung. Die Beweisjührung iſt eine ver
ein grundſäßlicher Unterſchied zwiſchen dem öffent:

lichen und dem Privatrecht; Weſensgleichheit liegt
ſchiedene. Die KRE. vom 10. Juni 1886 (ARE.

S. 132) bedient ſich des Gedankens, daß eine andere
nicht vor ; und gerade von der Seite, die den

derausſchließlichen privatrechtlichen Charakter
Behandlung eine Einmiſchung der Berichte in den

Wirkungskreis der Finanzbehörden enthielte und
Bereicherungsanſprüche leugnet, wird am aller

mit der verfaſſungsmäßigen ſelbſtändigen und den
meiſten der Hauptnachdruck auf die grundſäßliche

Gerichten koordinierten Stellung der Adminiſtrativ: logie iſthierausgeſchloſſen. Die Anwendung der
Verſchiedenheit der beiden Rechtsgebiete gelegt . Ana

behörden“ nicht vereinbar ſei . Daß dieſe Erwägung Såße des bürgerlichen Rechts auf Verhältniſſe,bei

nicht haltbar iſt, iſt oben unter 1 dargelegt .
denen auch öffentlich-rechtliche Fragen hereinſpielen ,

Eine andere Beweisführung geht dahin , neben ſchließt aber auch die Anwendung der ,Analogie " direkt

dem Anſpruch auf Zurückzahlung einer Nichtſchuld aus ; denn auch dieſe Fälle, auf die man die Süße

und dem Anſpruch aus auftragloſer Geſchäftsführung, des bürgerlichen Rechts analog anwenden will,

wie er ſich aus dem bürgerlichen Recht und zwar werden unmittelbar von den gefeßlichen Be

ießt aus SS 812 ff.und $$677ff.BGB. ergibt, be- / ſtimmungen erfaßt.ſtimmungen erfaßt . Für die Bereicherungslehre

ſondere dieſen Anſprüchen entſprechende aber auf des bürgerlichen Rechts iſt es ein rein zufälliger

öffentlicher Grundlage beruhende Anſprüche auf- Umſtand, daß eine öffentlich -rechtliche Frage herein :

zuſtellen . Da man ſolche Anſprüche im öffentlichen ſpielt; der Beweis, daß ſolche Fälle nicht unmittel

Recht nicht finden konnte, bildete man ſie durch bar erfaßt ſind, iſt noch nicht geführt und kann

„ analoge“ Anwendung des öffentlichen Rechts. auch nicht geführt werden.auch nicht geführt werden . Man ftellt ſich auf

Dieſer Gedanke findet ſich namentlich in zahl- einen vorgefaßten Standpunkt und nimmt ohne

reichen Entſcheidungen des BayVGH .; vgl . 3. B. weiteres an , die 88 812 ff. BOB . ſollten die Fälle

VGH. 11, 578 (582) : „ Im Hinblick auf die nicht ergreifen , in denen es ſich um Erfüllung

Tatſache, daß gewiſſe Rechtsverhältniſſe ſich ebenſo einer öffentlich rechtlichen Schuld handelt . Die

im Gebiet des öffentlichen Rechts wie des Privat: 93 812 ff. wollen, daß die Zahlung einer Schuld,

rechts ergeben , hat der VGH. ſchon öfter den Grund: die irrtümlich und unter den weiteren dort auf:

ſaß zur Geltung gebracht, daß in Ermangelung geſtellten beſonderen Vorausſeßungen erfolgt iſt,

öffentlich - rechtlicher Beſtimmungen und einen Anſpruch auf Ausgleichung begründet. Eine

bei Gleichheit der Verhältniſſe ... analog die ſolche Zahlung iſt ein Unrecht für den Zahlenden ;

desfallſigen Normen des Zivilrechts anzuwenden dieſes Unrecht foll ausgeglichen werden ; für das

ſind. Insbeſondere iſt dieſes geſchehen hinſichtlich Geſeß iſt es gleich, welchen Charakter die gezahlte

der im Gebiet des öffentlichen Rechts ſich erge- Schuld hatte; das Bedürfnis, ihm Erſaß zu ſchaffen,

benden vermögensrechtlichen Anſprüche ; beiſpiels- iſt allein maßgebend ; wenn man Wert auf den

weiſe iſt zu erinnern an die Rüdjorderungsklagen, Charakter der Schuld als öffentlich: oder privat :

an die Anſprüche aus einer irrtümlichen Leiſtung, rechtlicher legen will, wie will man dann die Fäue

aus einer negotiorum gestio " . Aehnlich neuer- beurteilen , in denen weder eine öffentliche 110c)

dings BayVGH . vom 23. Juni 1916 (Recht 1916 , | eine privatrechtliche Schuld vorliegt , wenn ohne jede
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weitere Begründung eine Zahlung verlangt und andern geſchuldete Leiſtung zu machen und von

geleiſtet wurde ? dieſem aus dem Titel der Geſchäftsführung ohne

In der Literatur iſt der angeführte Stand- Auftrag oder der ungerechtfertigten Bereicherung

punkt der bayeriſchen Rechtſprechung am ausführ- Erſaß zu verlangen, ſo kann die Frage, ob der
lichſten wohl von Gehe in Fiſcher83. Bd. 34 S. 159 in Anſpruch Genommene zum Erjaşverpflichtet iſt,

begründet.") Gehe nimmt an , daß der bürgerlich- naturgemäß in erſter Linie nicht nach den

rechtliche und der öffentlich-rechtliche Bereicherungs- Grundſäßen der Geſchäftsführung ohne Auftrag

anſpruch zwar „ auf einem durchaus gleichartigen oder der ungerechtfertigten Bereicherung, ſondern

Verhältnis ruhen " aber nach Vorausſeßung und zuerſt nur darnach beurteilt werden , ob die an:

nach Gegenſtand und Umfang ſo verſchieden ſeien , gebliche öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die an

daß von einem beiden Rechtsgebieten gemeinſamen ſeiner Statt der nun Erſaß Fordernde erfüllt hat,

Rechtsinſtitut nicht geſprochen werden könne. Den auch wirklich zu Recht beſtanden hat ... Dem

Unterſchied erblidt er einmal darin , daß nach zufolge beſtimmt ſich die rechtliche Natur des Er

bürgerlichem Rechtder Anſpruch aus der Voraus- ſazanſpruchs, ob er nämlich dem bürgerlichen oder
feßung beruhe, daß ſich der Leiſtende in einem dem öffentlichen Recht angehört , nach der Natur

Irrtum befunden habe; nach öffentlichem Recht des Hauptanſpruchs'), aus deſſen Befriedigung
ſei das nicht erforderlich, denn dort würde dieſer das Recht auf Erſaßleiſtung abgeleitet wird.“

Grundſaß der Billigkeit nicht entſprechen. Das Dieſer Gedanke, daß der überwiegende öffentlich:

bürgerliche Recht mache ferner die Herausgabe rechtliche Teil des Anſpruchs den „ privatrechtlichen
grundſäßlich von der beim Eintritt der Rechts- Teil " des Anſpruchs erdrücken ſoll, der ſich z . B.

hängigkeit noch vorhandenen Bereicherung ab auch ſchon in RG3. 25 , 302 findet, unterſcheidet

hängig. Das ſei aber beim öffentlichen Recht nicht ſich weſentlich von dem vorhin behandelten Stand

der Fall; dieſer Saß könne aufdem Gebiet des öffent: punkt; er ſchafft nicht einen neuen öffentlich -recht:

lichen Rechts nichtgelten , weil ſonſt dem Anſpruch auf lichen Anſpruch, ſondern erklärt den , wie er an

dem Gebiet des öffentlichen Rechts der Erfolg verſagt erkennt, an ſich privatrechtlichen Anſpruch für be:

bliebe, da ſich dort das Vorhandenſein einer Bereiche: fondere Fälle wegen einer oder einzelner mit

rung nicht mehr nachweiſen laſſe. Ich glaube nicht, ſpielenderſpielender öffentlich-rechtlicher Fragen für einen

daß dieſe Beweisführung ſchlüſſig iſt; denn , ob öffentlich -rechtlichen. Die Rechtſprechung iſt ſich

tatſächlich dieſer Unterſchied beſteht, iſt mindeſtens allerdings des erheblichen Unterſchieds der Beweis:

ſehr zweifelhaft, und wenn er beſteht, ſo iſt der führung häufig nicht bewußt und vermengt die beiden

Unterſchied jo nebenſächlich, daß es doch derſelbe Gedanken , ſo neuerdings die KRE. vom 25.Oktober

Anſpruch bleibt. Nicht zum mindeſten ſpricht aber 1916 (GVBI. 1916 Beil. S. 1 ) . Faltbar iſt auch

gegen dieſe ganze Unterſcheidung die Erwägung, dieſe dritte Beweisführung nicht; ſie verfällt wieder

daß ſie nie die Zuſtändigkeit der bürgerlichen Ge- in den grundjäglich allgemein aufgegebenen Ge

richte für einen auf die Beſtimmungen des bürger danken,9) daß der Umſtand entſcheidend ſei , ob die

lichen Rechts geſtüßten Anſpruch ausſchließen könnte; einzelnen rechtlichen Erwägungen, die anzuſtellen

ſie könnte höchſtens neben dem bürgerlich-rechtlichen, ſind, dem öffentlichen oder dem Privatrecht zu

bei den Gerichten geltend zu machenden Anſpruch entnehmen ſind. Maßgebend iſt dieſer Umſtand

einen weiteren öffentlich -rechtlichen Anſpruch ſchaffen. nicht, auch nicht in der Form , daß der Umſtand

Man hat nun eine dritte Begründung ver- entſcheide, ob es ſich um zahlenmäßig mehr oder

ſucht; ihr Weſen geht dahin : Man erwägt, daß um wichtigere öffentlich -rechtliche oder privatrecht

bei den in Frage ſtehenden Zurücforderungs- liche Fragen handelt. Maßgebend ſind nicht die

anſprüchen Rechtsjäße des Privat- und des öffent: Rechtsfragen, ſondern maßgebend iſt das Lebens

lichen Rechts zur Anwendung zu kommen haben , verhältnis, auf das die Entſcheidung wirken ſoll .

nämlich die privatrechtliche Frage , ob die Voraus Eine vierte Anſicht geht zutreffend davon aus,

ſezungen der SS 812 ff. BGB. gegeben ſind , und daß die Entſcheidung davon abhängig iſt, was

die öffentlich-rechtliche Frage , ob die in Frage der Rechtsgrund der Bereicherungsanſprüche iſt;

ſtehende Abgabepflicht beſteht, erklärt die leştere ſie beſtimmt aber den Rechtsgrund in einer Weiſe,

Frage für die wichtigere und zieht hieraus die
der nicht zugeſtimmt werden kann. Die Anſicht

Folgerung, daß der Anſpruch damit ein öffentlich

rechtlicher wird . Dieſer Gedanke findet ſich in der * ) Þauptanſpruch“ iſt hier ein offenſichtlich fälſch

KRE . vom 31. Mai 1910 (OVBI. Beil . S. 17 ) “ ), lich ſtatt Hauptfrage gebraucht, denn es handelt ſich

die ausführt: „ Wenn nun ein an der Erfüllung um einen Anſpruch, der aber ſich auf verſchiedenen

der bezüglichen Verpflichtung Intereſſierter es vor
Rechtsſäßen aufbaut.

8) Ein ganz abſonderlicher derartiger Müdfall in
zieht , aus ſeinen eigenen Mitteln die von dem dieſen Standpunkt findet ſich in einer anderen Bes

ziehung auch in der KRÉ. vom 10. Februar 1903

5) In der Bayer. Literatur wird er u . a . vertreten (KKE. S. 314 ) a . E. , wonach den Gerichten ſogar die

bei Dyroff. VOHG. S. 492 Art. 13 Anm . 1 a 3, doch Prüfung der Rechtswirkſamfeit einer militäriſchen An

ohne ſelbſtändige Begründung. ordnung auch bei einem anerkannt privatrechtlichen

6) Die Entſcheidung wird gebilligt bei Seydel- Anſpruch entzogen ſein ſoll, weil dieſe Frage „ auf dem

Piloty , Bayr. Staatsrecht 1 S. 416 Note 11 . Gebiete des öffentlichen Rechts liege “ .
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findet ſich z. B. in der KRE. vom 5. Juli 1890 des Schuldverhältniſſes nicht aus (RGRKomm.

(RRE.S.185). Valentin Strohmayer von Weickers- $ 812 Anm. 1 ). Der Rechtsgrund der An

grüben forderte von der Gemeinde Weidersgrüben ſprüche wegen ungerechtfertigter Bereicherung iſt

mit gerichtlicher Klage 58 M , die er als Gemeinde dieſer ſog. höhere Geſichtspunkt, d . i . ein neues

umlage bezahlt hatte, zurück, weil der Betrag Rechtsverhältnis, das verſchieden iſt von dem

ſchon vorher durch Aufrechnung getilgt worden ſei; Rechtsverhältnis, das die Vermögensverſchiebung

Strohmayer hatte nämlich gegen Vergütung die begründete. Verlangt jemand mit der Bereiche

Haltung des Zuchtſtiers übernommen . Die E. , rungsklage Erſaß wegen der Bereicherung, die

die den Rechtsweg für unzuläſſig erklärte , führt aus : dem Beklagten durch Anſchwemmung von Land

Die Parteibehauptung der nochmaligen Leiſtung auf Koſten des Klägers zuging , ſo hat dieſes Ver

einer bereits getilgten Schuldverbindlichkeit , enthalte langen init den Rechtsvorſchriften über den Eigen

nichts anders als die Verneinung, óaß tumserwerb an Anſchwemmungen nichts zu tun,

die zweitmalige Beiſtung geſchuldet ge- es ſoll nicht etwa die durch die Anſchwemmung

weſen ſei “ ; deswegen habe der Anſpruch auf eingetretene Rech t 8wirkung beſeitigt werden , ſon

Rüdvergütung nur dann eine zivilrechtliche Natur, dern auf Grund ganz anderer Rechtsſäße wird

wenn der Anſpruch ſich „ auf ein ausſchließend das Verlangen geſtellt, die Folgen der Rechts

dem Privatrecht angehöriges Rechtsverhältnis wirkung wirtſchaftlich rüdgängig zu machen.

gründe“. Von der gleichen Erwägung iſt die Ganz dasſelbe gilt, wenn die Bereicherungsklage

KRE. vom 16. Mai 1888 (RRE. S. 152) ge nicht in der Form der cond . sine causa, ſondern

tragen . Der gleiche Gedanke wird in der Literatur in der der cond. indebiti erſcheint. Es wird nicht

u. a . von Graßmann, BladmÞr. 45 , 242 (246) etwa die Zahlung rüdgångig gemacht, ſie bleibt

vertreten, der die Rüdforderung von Krankenkaſſen- beſtehen ; aber der Beklagte ſoll eine andere Leiſtung

beiträgen für einen öffentlichen Anſpruch erklärt, machen , die die Wirkung der Zahlung ausgleicht.

weil „der Rechtsgrund eines ſolchen Rüdjorde Darum genügt zur Begründung des Anſpruchs

rungsanſpruchs ſeinem Weſen nach lediglich nicht bloß die Behauptung der Zahlung einer

in einer Negation des öffentlich -rechtlichen Ver- Nichtſchuld, ſondern es müſſen die beſonderen

pflichtungsgrunds, welcher ein privatrechtlicher Cha- weiteren Vorausſeßungen des Anſpruchs erfüllt ſein ,

rakter in keiner Weiſe innewohne“ ,beſtehe. Dieſe klare wie der Jrrtum über das Beſtehen der Schuld,

Betonung des Standpunkts zeigt auch deſſen Unrich und das Vorliegen einer Bereicherung; hat der

tigkeit. Die Punkte, um die in einem Prozeß geſtritten Kläger auch gezahlt, iſt aber der Beklagte nicht

wird, find nicht der Rechtsgrund des Anſpruchs; mehr bereichert, ſo entfällt ſein Bereicherungs

die Frage, was beſtritten wird, iſt für die recht: anſpruch ; es handelt ſich alſo nicht bloß um die

liche Natur des Anſpruchs ſtets belanglos. Wird Frage des Beſtehens der Schuld ; er entfällt weiter,

gegen den Fistus aus einem Pachtvertrag geklagt, ſelbſt wenn der Kläger eine Nichtſchuld bezahlte,

ſo bleibt es ein privatrechtlicher Anſpruch auch, und, wenn noch Bereicherung vorliegt , wenn die

wenn nur die Frage ſtreitig iſt, ob der Bes Leiſtung einer fittlichen oder einer Anſtandspflicht

ainte, der den Fiskus beim Vertragsabſchluß entſprach (8 814 BOB.) . Die Frage, ob die

vertrat, nach ſtaatsrechtlichen Grundſäßen zur gezahlte Forderung beſtand, iſt wie die oben be

Vertretung befugt war oder nicht. Es handelt handelte dritte Anſicht richtig erkannte , nur ein

ſich auch jachlich bei den Bereicherungsanſprüchen Element des Anſpruchs, fie iſt aber nicht der An

– und nicht einmal bei der beſonderen Art der ſpruch ſelbſt. )"

Zahlung einer Nichtſchuld nicht

Frage des Beſtehens der erfüllten Verbindlichkeit . 9 Nicht aufgegriffen hat die bayeriſche Recht

Die Bereicherungsklage iſt nicht die negative Feft- ſprechung auffälligerweiſe den Standpunkt Bläffings

ſtellungsklage gegenüber dem Anſpruch auf Zahlung (HirtsAnm . 1896,46 ), der ſich unter denen, die die Zu

der öffentlichrechtlichen Leiſtung oder die umge
läſſigkeit des Rechtswegs verneinen, wohl am gründs

lichſten mit der Frage befaßt hat. Das Weſen ſeiner
kehrte Leiſtungsklage. Der Rechtsgrund der Be Beweisführung liegt in einer beſonderen Auffaſſung

reicherungsanſprüche iſt vielmehr der : Sie ſollen des Anſpruchs desStaates auf die Leiſtung der öffentlich

nach früherem wie nach jepigem Recht dazu dienen , rechtlichen Verpflichtung. Die Beſonderheit ſoll darin

Vermögensverſchiebungen auszugleichen , die ſich
liegen (S. 63 a . a . D.) daß, wenn „die Abgabenver -

faſſung beſtimmt, unter welchen tatſächlichen Voraus

entweder ohne jeden Rechtsgrund oder zwar formell ſeßungen die Begründung einer Steuerpflicht möglich

unter dem Schuß der Rechtsordnung vollziehen, iſt, dann, wenn dieſe Vorausſeßungen eingetreten ſind,

deren Aufrechthaltung aber unter „einem doch eine konkrete Steuerſchuld für die einzelnen nicht

höheren Geſichtspunkt“ vom Recht ſelbſt entſtanden ſei “ ; dazu ſei vielmehr weiter notwendig,

die Tatſache „ einer förmlichen Heranziehung “ . Dieſe
mißbilligt wird; daher iſt daran feſtzuhalten , daß formelle øeranziehung ſei bei Privatrechten nicht

die Rondittionen auch heute noch dem ſtrengen Recht weſentlich. Aus dieſer Heranziehung ergibt ſich für

angehören , d . h . daß alle geſeklichen Vorausſetungen Gläſſing weiter die Folge, daß ein Anſpruch auf

erfüllt ſein müſſen , wenn eine Herausgabever
Rückerſtattung, der ſich nur auf materielle Rechts

widrigkeit ſtüßt, gegenüber öffentlich - rechtlichen Ans
pflichtung des Empfängers entſtehen ſoll ; bloße Bila

ſprüchen nicht beſteht; denn es beſtehe immer noch

ligkeitserwägungen reichen deshalb zur Begründung als Schuldgrund die Heranziehung . Das Weſen der

um die
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Aus der Erkenntnis des Weſeng des Bereiche- ſo namentlich in den zahlreichen Fällen der Armen

rungsanſpruchs als eines ſelbſtändigen Rechtsver: unterſtüßung; 10) vgl. z.B. die RRE. vom 17. De3

hältniffes ergibt ſich auch ſeine privatrechtliche zember 1869 (Moriß 4, 524 ). Georg Obermeier

Natur; die Entſcheidung hängt davon ab, ob man zu Holzmauer hatte ſeine hilfsbedürftige Schwieger

annimmt, daß durch einen ſolchen Anſpruch ein mutter verpflegt, und verlangte von der Heimat

öffentliches Verhältnis oder ein Privatverhältnis, gemeinde, die ſie troß ſeines Verlangens nicht

ein öffentliches oder ein Privatintereſſe geregelt abgeholt hatte, Erſaß. Der Rechtsieg wurde für

wird. Nach der Entwicelung unſeres Rechts gilt unzuläſſig erklärt ; es handle fich zwar nicht um

aber der Gedanke, daß formelles Unrecht unter einen unmittelbaren Anſpruch des Hilfsbedürftigen

gewiſſen Vorausſeßungen, nämlich denen der Kon= ſelbſt, aber es handle ſich nicht um eine zivilrechtliche

dittionen, ausgeglichen werden ſoll , als ein Ge: Negotiorum gestio, weil der Verpflichtung die

dante des Privatrechts. Nicht abſtrakte Ausfüh: zivilrechtliche Baſis fehle “ . Dieſe E. verkennt das

rungen ſind entſcheidend, ſondern die poſitive Rechts- Weſen der Geſchäftsführung ohne Auftrag . Dieſes

entwicklung. Nach lekterer iſt es aber gleich, wer liegt darin , daß eine Angelegenheit beſorgt wird ,

durch die Erfüllung des Bereicherungsanſpruchs die an und für ſich der Sorge eines anderen obliegen

betroffen wird , ob ein einzelner oder der Staat ; würde , und in deſſen Intereſſenkreis fällt (ROR.

das materielle Unrecht jou beſeitigt werden ; in: Komm . Bem . 2 vor § 662) . Auslagen , die

ſoweit wird auf die Perſon des Verpflichteten dadurch entſtehen, ſollen vergütet werden . Wodurch

kein Gewicht gelegt ; der geordnete Verkehr der das Intereſſe desjenigen , zugunſten deſſen die

einzelnen untereinander erfordert dieſe Ausglei- Geſchäftsführung erfolgt, begründet wird, iſt für

hung, esiſtein zufälliger Umſtand, wennder dieNatur desAnſpruchsgleichgültig;es gibt
Staat betroffen wird. Wird eine zu Unrecht be= | Fälle, in denen eine Rechtspflicht desſelben gar

zahlte Steuer zurüdgefordert, ſo hat das mit der nicht in Frage komint und ein rein tatſächliches

Steuerverfaſſung nichts zu tun; ſteuerrechtlich iſt Intereſſe vorliegt. Gerade auf dem armenrechtlichen

die Sache erledigt, aber privatrechtlich ſeßt ein Gebiet pflegt man ein Recht des Unterſtüßungs

neuer Anſpruch ein ; daruin läßt ſich nicht ſagen, bedürftigen auf Unterſtüßung überhaupt nicht anzu:
es wird durch den Anſpruch das öffentliche Ver- nehmen ; er hat keinen Anſpruch auf Unterſtüßung;

hältnis der Beſteuerung betroffen ; betroffen wird man erkennt beſtenfalls an , daß die Unterſtüßung

nur die privatrechtliche Seite ; der Einfluß der auf Grund einer dem Staat gegenüber beſtehenden

Zurüdforderung auf den Staat iſt kein anderer, Pflicht erfolgt . Wird ein Anſpruch aus Geſchäfts :

ob ein zu Unrecht bezahlter Pachtſchilling oder führung ohne Auftrag erhoben , weil man den

eine zu Unrecht entrichtete Abgabe zu erſtatten iſt; Staat von einer öffentlich-rechtlichen Pflicht be:

immer iſt für andere Deckung zu ſorgen. Es wird freit hat , ſo wird nicht etwa dieſer Anſpruch auf

hier ebenſowenig ein öffentliches Verhältnis berührt , Grund einer cessio legis geltend gemacht, ſondern

wie wenn jemand die Beſeitigung einer öffentlichen man beruft ſich auf den Sat, daß man eine

Straße verlangt, weil der Grund und Boden ſein Angelegenheit beſorgt habe , die den andern ange

Eigentum jei ; nicht die etwaige weitere tatſächliche gangen wäre. Dieſer Gedanke hat zu den SS 677 ff.

Tragweite der Verwirklichung eines Rechts beſtimmt BGB. geführt . Der Anſpruch iſt ein privatrechtlicher;

ſeinen Charakter; ſondern die nächſte Folge, die dieſes nimmt denn auch die Rechtſprechung des Reichs

Folge, die beſtimmungsgemäß als die Hechtsfolge gerichts an ; vgl . RG3. 75 , 276 ; 77 , 194 .

gedacht und wegen deren der Rechtsſaß aufgeſtellt

iſt, iſt maßgebend.

Trägt man dem Umſtand Rechnung, daß der

Rechtsgrund die Natur des Anſpruchs beſtimmt Verſchuldungsgrenze.
und daß es gleichgültig und ein zufälliges Moment

iſt, ob dabei Fragen des öffentlichen oder privaten
Bon Rechtsanwalt Dr. Fürnrohr in München ,

Intendantur- Aſſeſſor a . A. und Hilfsreferent im
Rechts zu entſcheiden ſind , ſo ergibt ſich ohne St. bayer. Striegsminiſterium .

weiteres auch die richtige Entſcheidung bei den

Anſprüchen wegen Geſchäftsführung ohne
Im bayeriſchen Rechtsverkehr wird künftig ein

Auftrag. Hier nimmt die bayeriſche Recht
neuer Begriff auftauchen , jener der Verſchul :

ſprechung an , daß ſtets ein öffentlich-rechtlicher dungsgrenze (= VGr.). Der praktiſche Juriſt

Anſpruch vorliegt, wenn jemand Erſazanſprüche
Richter, wie Anwalt und Notar – muß ſich

geltend macht, weil er öffentlich- rechtliche Ver
mit dieſem Begriffe, ſeinen rechtlichen Folge:

pflichtungen erfüüt habe , die die Gemeinde oder
rungen und Möglichkeiten rechtzeitig vertraut

der Staat in bezug auf Dritte zu erfüllen hatten ,
machen , weshalb eine einführende Beſprechung an

dieſer Stelle angezeigt ſein dürfte . ( Auf die vielen

öffentlich-rechtlichen Condictio liege in der Beſeitigung intereſſanten Einzelfragen , die ſich bei der An:

dieſer Veranziehung. Ich halte auch Gläſſings Be

weisführung nicht für ſchlüſſig ; denn es geht nicht 10) Die neueren Entſcheidungen beruhen auf auss

an, die Natur des Anſpruchs aus der Form der pro- drücklicher Regelung der neuen Armengeſeße und haben

zeſſualen Geltendmachung ableiten zu wollen . deshalb keine allgemeine Bedeutung.

a
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wendung der VGr. ergeben , näher einzugehen , iſt biete derAnſiedlung unſerer Ariegsbeſchädigten in

mir hier im Rahmen dieſer Beſprechung nicht der Landwirtſchaft. Von dem Ergebnis dieſes

möglich ; ich darf diesbezüglich auf meine dem: Verſuches wird es mit abhängen , ob der Grund:

nächſt im Verlag 3. Schweißer erſcheinende ſaß der beſchränkten Verſchuldbarkeit des Bodens

ausführlich kommentierte Ausgabe des bayeri : in Bayern weiteren Ausbau finden wird.

îchen Anſiedlungsgeſete8 verweiſen ). Die Unterwerfung eines Grundſtückes unter

Während reichsrechtlich § 137 BOB . als die VGr. iſt ihrem Weſen nach ein dinglich wirt

lex generalis jeder rechtsgeſchäftlichen Einſchrän: ſamer Verzicht des Eigentümers auf frei :

kung der Befugnis zur Verfügung über ein ver. willige Belaſtung des Grundſtüđe mit gewiffen

äußerliches Recht die dingliche Wirkung nimmt Belaſtungsarten übereine gewiſſe Grenze hinaus ;

und nur obligatoriſche Kraft beläßt und § 1136 dieſer Verzicht iſt gleichzeitig geſeßlich mit einem

BGB. als lex specialis bei Strafe der abſoluten Schuße vor unfreiwilliger Belaſtung des

Nichtigkeit eine Vereinbarung verbietet , durch die Grundſtücks mit den gleichen Belaſtungsarten über

ſich der Eigentümer eines Grundſtüđes dem Hypo- die gleiche Grenze hinaus ausgeſtattet. Dabei ſind

thekgläubiger als ſolchem gegenüber verpflichtet, hier als unfreiwillige Belaſtung nicht etwa nur

dasGrundſtück nicht weiter zu belaſten , beſtimmt die Zwangs- und Arreſthypotheken , ſondern auch

Art. 117 Abſ . 1 EG . BOB.: „ Unberührt bleiben jene Sicherungshypotheken zu verſtehen , die kraft

die landesgeſeßlichen Vorſchriften, welche die Beſeges (8 1287 BGB. und § 848 Abſ.2 3PO.)

Belaſtung eines Grundſtüde über eine beſtimmte entſtehen oder auf Erſuchen einer Behörde einge

Wertgrenze hinaus unterſagen . “ Dieſe Regelung tragen werden (Art. 89, 123 AG . BOB. und

iſt von dem Gedanken getragen, daß zwar eine Art. 46 BrandverfG.) oder deren Einräumung der

dinglich wirkjame Grundſtüdsverſchuldungsbeſchrän: Gläubiger kraft Geſeke ( 3. B. $ 648 BOB.) vom

kung zugunſten eines einzelnen Gläubigers , wie Grundſtüdseigentümer verlangen kann.

ſie ähnlich im rechtsrheiniſchen Bayern unter der Die vor. entſteht init ihrer Eintragung

Herrſchaft des Hypothekengeſekes vom 1. Juni 1822 im Grundbuch. Die Eintragung erfolgt nur auf

gewohnheitsrechtlich geſtattet war (vgl . BayOblG. 6 , Antrag des Eigentümers; die vor. iſt alſo fakul

219 ; 11, 274 ff.), und ganz beſonders jede der- tativ . Der Antrag bedarf der Form des g 29

artige Machtüberſpannung des Hypothekgläubiger8 Saß 2 GBO. (öffentl. Urkunde). Weiter erfolgt)

zu verwerfen ſei , daß aber andererſeits auch die die Eintragung nur auf Grundſtüden ,

völlig freie Verſchuldbarkeit von Grund und Boden auf denen eine hypother der Landes

bedeutende Gefahren in ſich ſchließe, die je nach Pultur- Rentenanſtalt für ein Anjied :

den beſonderen Verhältniſſen in den einzelnen | lunga darlehen (Art. 1 AnfG.) eingetragen

Bundesſtaaten eine geſeßliche Beſchränkung im iſt oder gleichzeitig eingetragen wird.

öffentlichen Intereſſe erfordern könnten . (Ueber die Vorausſeßungen, den Weg und den

Preußen, das bereits in der 2. Hälfte des Umfang einer ſolchen Beleihung vgl.meine Ab

18. Jahrhunderts und in der 1. Hälfte des handlung „Das bayeriſche Anſiedlungs .

19. Jahrhunderts Anfänge zu einer Beſchränkung geſeß vom 15. Juli 1916 (GVBI. S. 135] "

der freien Verſchuldbarkeit des Bodens aufzu: in Nr. 18 und 19 der Bayeriſchen Gemeindezeitung

weiſen hatte, machte als erſter der deutſchen Bundes: 1917).

ſtaaten von der Ermächtigung des Art . 117 EG. Die VGr. wird in der zweiten Abteilung des

BOB . durch Schaffung des Bejezes vom 20. Auguſt Grundbuchblatts mit den Worten :

1906 „ über die Zulaſſung einer Ver- „ Verſchuldungsgrenze nach dem Geſekevom

ich uldungsgrenze für land- und forſt- 15. Juli 1916 (Betrag in Worten und Ziffern )

wirtſchaftlich genußte Grundſtücke" Ge Mart "

brauch (vgl. die Ausgabe des Geſetzes von Lewed , nach Maßgabe der Vorſchriften in 88 234 ff., 366,SS

Nr. 43 der Guttentagſchen Sammlung Preußiſcher 367 der Dienſtanweiſung für die Grundbuchamter

Geſeke) . eingetragen . In der für die Anmerkungen bes

In Anlehnung an dieſes Vorbild hat Bayern ſtimmten dritten Spalte wird das Stichwort , Ver :

in den Art. 8 mit 12 des Geſekes vom 15. Juli jhuldungsgrenze !" eingetragen. In den Grund

1916 (GVBI. S. 135) „über die Anſiedlung büchern der Pfalz wird das Stichwort „ Ver:

von Kriegsbeſchädigten in der Land ſchuldungsgrenze“ auch in der 1. Abteilung des

wirtſchaft" (bayeriſches Anſiedlungs- Grundbuchblatts in der Spalte für Anmerkungen

gejek = AnfG .) nunmehr gleichfalls eine Ver- mit roter Tinte bei dem Grundſtücke angebracht ,

ſchuldungsgrenze geſchaffen . (Die Ausführungsvor: für welches die Gr. gilt . Bei dem Stichwort

ſchriften des Bayer. Juſtizminiſteriums vom 25. Juli wird auf die entſprechende Eintragung in der

1917 hiezu ſind veröffentlicht in Nr. IX des IMBI. 2. Abteilung verwieſen („ Verſchuldungsgrenze F.

vom 15. Auguſt 1917 S. 70 ff.). Bayern macht Abt. 2 Nr. ... .“ ).

damit den Verſuch einer Erprobung dieſer -- dem Der im Grundbucheintrag anzugebende V6 r.

Programm der Bodenreformer angehörenden Betrag wird dem Grundbuchamte von der im

Schußmaßregel zunächſt auf dem beſchränkten Ge: Staatsminiſterium des Innern errichteten Landes--
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kulturrentenkommiſſion mitgeteilt;und zwar | BPO.) über die VGr. hinaus nicht zur Entſtehung.

wird dieſe Beſtätigung entweder durch den Eigen: Hat das Grundbuchamt eine unzuläſſige Belaſtung

tümer oder den Notar von der Kommiſſion erholt unrichtigerweiſe doch eingetragen , ſo hat es nach

und dem Antrag auf Eintragung der VGr. bei- $ 54 GBO. von Amts wegen einen Widerſpruch

gelegt oder, wenn das nicht geſchah, vom Grund einzutragen.

buchamt bei der Landeskulturrentenkommiſſion Die Prüfung , ob eine beantragte Belaſtung

erholt. Dieſe lektere iſt zur Mitteilung des Be- eingetragen werden darf, liegt dem Grundbuch:

trages ( drei Viertel des Grundſtückwertes oder richter ob und vollzieht ſich folgendermaßen:

- bei Neuanſiedlungen - des geringeren Betrages Wenn die Eintragung einer Belaſtung auf

der Koſten des Grunderwerbes und der Bauaus- einem der VGr. unterworfenen Grundſtück be

führung) deshalb in der Lage , weil ſie als Ver- antragt wird, iſt zunächſt zu unterſuchen , ob die

treterin der Landeskulturrentenanſtalt das – eine VGr. für die beantragte Belaſtung überhaupt

notwendige Vorausſeßung für die Eintragung der gilt . Wenn ſie nicht dafür gilt (wenn alſo

VGr. bildende Ünſiedlungsdarlehen bewilligt die beantragte Belaſtung nicht zu den Hypotheken ,

und die Höhe des Darlehens mit aus den gleichen Grund- oder Rentenſchulden und den beſtändigen

Größen (Grundſtücswert, Geſamtkoſtenbetrag) be: oder für beſtimmte Zeit zu entrichtenden feſten

rechnet hat . Der von der Kommiſſion mitgeteilte Geldrenten zählt, oder wenn es ſich um eine nach

Betrag iſt — offenbare Verſehen wohl ausgenommen | Art. 10 Abſ. 2 Anf6 . privilegierte Zwangs- oder

für das Grundbuchamt ſchlechthin bindend. Ein Arreſthypothet handelt), ſo wird die Belaſtung

Recht zur Nachprüfung der Richtigkeit des mitge- vorbehaltlich ſonſtiger Hinderniſſe ohne

teilten Betrages ſteht dem Grundbuchamte nicht weiteres eingetragen. Nur beiden privilegierten

zu . Der ins Grundbuch eingetragene V6r.- Zwangs- oder Arreſthypotheken iſt in dieſem Falle

Betrag kann auf Antrag des Eigentümers oder in Spalte 3 des Grundbuch mit den Worten

der Landeskulturrentenkommiſſion ſpäter wieder ab- „ Ohne Rückſicht auf die Verſchuldungs

geändert und zwar ſowohl erhöht, wie auch herab : grenze !“ ausdrücklich zu vermerken, daß für ſie
geſekt werden . die v6r. nicht gilt . Gilt aber für die beVGr

Die formelle Wirkung der eingetragenen antragte Belaſtung die V6 r. (handelt es

VGr. beſteht darin , daß Hypotheken, Grundſchul- fich alſo um eine nicht privilegierte Hypothek, eine

den , Rentenſchulden und beſtändigeoderfür beſtimmte Grundſchuld, Rentenſchuld, oder eine beſtändige

Zeit zu entrichtende feſte Geldrenten ( d. 1. Real- oder für beſtimmte Zeit zu entrichtende feſte Geld:

laſten nach Art. 85 86. BOB .) über den Gr.: rente), ſo iſt nunmehr der Belaſtungswert

Betrag hinaus nicht eingetragen werden der ſchon beſtehenden Belaſtungen ( gleichviel,

dürfen. (Eine Ausnahme beſteht nach Art . 10 ob die neu beantragte Belaſtung Rang vor oder

Ab . 2 Anſ6 . nur für gewiſſe privilegierte Zwangsa nach dieſen erhalten ſoll !) feſtzuſtellen. Hiebei

oder Arreſthypotheken , wenn nämlich die zugrunde kommen alle Arten von Hypotheken ( auch die

liegende Forderung ſchon vor der Eintragung der Eigentümerhypothek) mit dem Kapital-oder Höchſt

Vär. gegen den Eigentümer, auf deſſen Antrag betrag, Grundſchulden ( auch die Eigentümergrund

die VGr. eingetragen wurde, beſtanden hat und ſchuld) mit dem Kapitalbetrag , Rentenſchulden mit

die Eintragung der Sicherungshypothet binnen dem Betrag der Ablöſungsſumme , beſtändige oder

3 Jahren nach der Eintragung der Vor. oder, für beſtimmte Zeit zu entrichtende feſte Geldrenten

falls die Forderung erſt ſpäter fällig geworden mit dem 25 fachen Jahresbetrag oder dem geringeren

iſt, binnen 3 Jahren nach dem Eintritte der Fällig Geſamtbetrag der Rentenleiſtungen, bedingte Rechte

keit beantragt wird. Iſt die Forderung aber nicht wie unbedingte, Widerſprüche und Vormerkungen

einheitlich, ſondern aus verſchieden alten Teilen zu- wie die durch ſie zu fichernden Rechte, endlich

ſammengeſetzt, ſo gilt die Begünſtigung natürlich Rechte, mit denen noch ein anderes Grundſtück
nur für den Teil der Forderung , bei dem die an- belaſtet iſt oder werden ſoll, mit ihrem vollen

geführten Vorausſeßungen erfüllt ſind . Zuin Betrage , andere Rechte aber (als Hypotheken ,

Nachweis der Vorausſeßungen genügt es , wenn Grund- oder Rentenſchulden und Geldrenten der

ſie aus dem Schuldtitel erſichtlich oder in einer bezeichneten Art) überhaupt nicht zur Anrechnung.

öffentlichen oder öffentlich beglaubigten Urkunde Die Summe der Belaſtungswerte der ſchon be

von dem Eigentümer anerkannt oder ihm gegen ſtehenden Belaſtungen wird dann mit dem VGr.:

über durch rechtskräftiges oder vorläufig vollſtreck: Betrag verglichen . Iſt dieſe Summe größer

bares Urteil feſtgeſtellt ſind). oder ebenſo groß wie der VGr.-Betrag, iſt

Die materielle Wirkung der VGr. be alſo offener Raum innerhalb der VGr. nicht mehr

ſteht darin, daß die unzuläſſigen Belaſtungen auch vorhanden , ſo wird der Eintragungsantrag ohne

bei falſcherweiſe erfolgter Eintragung materiell weiteres zurückgewieſen . — Iſt dagegen die Summe

nicht wirkjam und auch vom öffentlichen Glauben der Belaſtungswerte der ſchon beſtehenden Be

des Grundbuchs nicht gedeckt werden . Es kommen ' laſtungen kleiner als der VGr. -Betrag , ſo iſt

alſo z. B. auch die traft Geſekes entſtehenden nunmehr der Belaſtungswert der neu be :

Sicherungshypotheken (8 1287 BGB. , § 848 | antragten Belaſtung nach den eben dargelegten
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Grundſäßen zu ermitteln. Iſt ihr Belaſtungswert der inſoweit gegenſtandslos gewordenen VGr. auf

kleiner oder ebenſo groß wie der innerhalb das neue Blatt des wegveräußerten Teiles zu

der vor. noch offene Raum, ſo hindert die Gr. unterbleiben hat . Das Gleiche wird für den Fall

ihre Eintragung nicht. Iſt dagegen ihr Belaſtung8: der Beibringung eines Unſchädlichkeitszeugniſſes

wert größer als der offene Raum innerhalb der zu gelten haben. In allen anderen Fällen der

VGr., ſo gibt das Grundbuchamt den Antrag Teilwegveräußerung wird, da es eine gemeinſame

nach § 18 GBD. unter Friſtſeßung zur ent- VGr. für mehrere grundbuchmäßig ſelbſtändige

ſprechenden Beſchränkung nach Maßgabe des — in Grundſtücke nicht gibt, eine Teilung der VGr. zu

der Zwiſchenverfügung ziffernmäßig anzugebenden– erfolgen haben, ſodaß dann für den Reſtteil des

offenen Raumes zurück . Nötigenfalls erfolgt eine Stammgrundſtückes und für den wegveräußerten

Schußeintragung nach § 18 Ábſ . 2 GBD . Teil je eine beſondere, dem Werte der beiden Teile

Die Eintragung der VGr. wird nicht dadurch angepaßte VGr. gilt.

gehindert, daß auf dem Grundſtück bereits Be Wird das der Gr. unterworfene Grundſtück

laſtungen eingetragen ſind, deren geſamter Be- zwangsverſteigert, ſo erliſcht mit dem rechts

laſtungswert größer als der VGr.-Betrag iſt. Die kräftigen Zuſchlag auch die VGr. und wird auf

WGr. berührt aber auch den Beſtand dieſer ſchon Erſuchen des Volſtredungsgerichts gelöſcht.

beſtehenden Belaſtungen nicht; dieſe können viel- In allen übrigen Fällen kann eine Löſchung

mehr auch nach der Eintragung der VGr. noch der V6r. nur auf Antrag des Eigentümers er:

weiter veräußert, verpfändet und belaſtet werden. folgen . Solange das Anſiedlungsdarlehen der

Rommen ſie aber zur Löſchung, ſo können an Landeskulturrentenanſtalt nicht völlig getilgt iſt ,

ihrer Stelle Belaſtungen der mehrfach genannten bedarf es hierzu noch der Löſchungsbewilligung

vier Arten (mit der einen Ausnahme der privile : der Landeskulturrentenkommiſſion. Dem Löſchungs

gierten Zwangs- oder Arreſthypotheken) über die antrag , der beim Fehlen einer ausdrücklichen Vor

D Gr. hinaus neu nicht eingetragen werden . Iſt ſchrift in Analogie zum Eintragungsantrag wohl

eine vor Eintragung der VGr. ſchon eingetragene ebenfalls der Form des § 29 Saž 2 GBO . be

Hypothek noch nicht valutiert , ſo hindert darnach darf , muß alſo, ſolange die Hypothek der Landes

die VGr. bei ſpäterer Valutierung den Erwerb kulturrentenanſtalt noch eingetragen iſt , ſtets ent

der Hypothek durch den Gläubiger ſelbſtverſtänd- weder eine Beſtätigung der Landeskulturrenten

lich nicht, weil es ſich hier ja nicht um das anſtaltüber die erfolgte Tilgung des Darlehens oder

Entſtehen einer neuen Belaſtung, ſondern nur um ihre VGr.:Löſchungsbewilligung beigefügt werden .

den Uebergang der bislang dem Eigentümer als Schon aus dieſer Beſprechung, die nur den

Eigentümergrundſchuld zuſtehenden Hypothek auf Charakter einer allgemeinen Einführung haben

den Gläubiger handelt. - Auch eine Herab- joll und will, wird zu entnehmen ſein, daß das

legung des auf Äntrag des Eigentümers oder der nunmehr in unſerem bayeriſchen Rechtsverkehr

Landeskulturrentenkommiſſion veränderlichen V6r.- aufgetauchte Problem der Verſchuldungsgrenze ganz

Betrages berührt den Beſtand der ſchon einge- abgeſehen von der wirtſchaftlichen Seite auch

tragenen Belaſtungen niemals . rechtlich eine Fülle des Intereſſanten für Wiffen

Erliſcht die Hypothek der Landeskultur- ſchaft und Praris darbietet.

rentenanſtalt für ihr Anſiedlungsdarlehen – gleich: Da ſich die vor. in dem beſchränkten ihr

viel ob auf Grund Geſekes , infolge rechtsgeſchäft: vorerſt in Preußen zugewieſenen Bereiche bisher

licher Aufhebung uſw. - ſomuß von Amtswegen über Erwarten gut bewährt hat , erſcheint es nicht

auch die VGr. gelöſcht werden . Das gilt auch ausgeſchloſſen , daß das Ziel der Bodenreformer,

für den Fall, daß die Hypothef der Landess den Grund und Boden allgemein der freien

kulturrentenanſtalt nicht zur Entſtehunggelangt.Die Verſchuldbarkeit zu entziehen , mit dem Anſiedlungs

VGr. ohne gleichzeitigen Beſtand der Anſiedlungs: | geſetz in greifbarere Nähe gerückt und ſo die VGr.

darlehenghypothel iſt eben eine „ ihrem Inhalte fünftig für unſer Rechts- und Wirtſchaftsleben

nach unzuläſſige Eintragung“ (S 54 Abſ. 1 Saž 2 mehr und mehr an praktiſcher Bedeutung ge

GBD .). Wird das der V6r. unterworfene Grunds winnen wird .

ſtüc ver å u Bert oder vererbt, ſo iſt dies ohne

Einfluß auf den Beſtand der V6r. Darnach iſt

es alſo praktiſch ſehr wohl möglich, daß die VGr. Kleine Mitteilungen.

auf einem Anweſen eingetragen iſt, das nicht mehr Die vorläufige Bollſtredbarkeit der oberlandes

einem Kriegsbeſchädigten, ſondern irgend einem gerichtlichen Urteile. Gegen den Mißbrauch, die Voll

Rechtsnachfolger desſelben gehört, ein Geſichts- ſtreckung durch Einlegung von Reviſion aufzuhalten,

punkt , der in der Praxis fünftig ſtets zu beachten
hat ſchon die Novelle vom 17. Mai 1898 durch Ein

bleiben wird. Wird nur ein Teil des der Vr.
führung des § 650 a (8711) ZPO. Stellung genommen.

Die Novelle vom 22. Mai 1910 beſtimmte im

unterworfenen Grundſtückes wegveräußert, ſo kann

die Landeskulturrentenanſtalt als Hypothekgläubi
$ 708 Nr . 7 ZPO. , daß die Urteile der Oberlandega

gerichte in vermögensrechtlichen Streitigkeiten mit Aus

gerin den wegveräußerten Teil aus dem Pjand- nahme der Verſäumniðurteile ohne Antrag für vor

verband entlaſſen, worauf auch die Uebertragung | läufig vollſtreckbar zu erklären ſind.

.
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Damit war $ 711 a. a . D. überflüſſig geworden . | BVG. nicht vorliegt, dürfte einem begründeten Zweifel

Als ergänzende Beſtimmungen wurden weiter nicht unterliegen ; die erwähnte Bekanntmachung iſt

$ 712 Abſ. 2 und & 713 Sab 2 SPD. eingefügt, welche nur eine aus Anlaß des Krieges geſchaffene Novelle

die oben erwähnte Abſicht weiter verfolgten . zum BVG. und integrierender Beſtandteil desſelben ,

Die Braris zieht aber nicht immer die ſie ſchafft nur einen materiellen Rechtsgrund zur Ein

Folgerungen aus dieſen Beſtimmungen . ſtellung des Verfahrens, ohne deſſen Zuläſſigkeit als

Mit der Verkündung des oberlandesgerichtlichen ſolche zu berühren , wie dies z. B. in der SPD. der

Urteiles iſt auch das landgerichtliche Urteil vorläufig Fall iſt “.

pollſtredbar. Die Begründung bejaht alſo ausdrüdlich die

Es kann alſo nach erholter Vollſtreckungsklauſel Zuſtändigkeit des mit der Verſteigerung betrauten

aus dem landgerichtlichen Urteile ſofort volſtreckt Notars zur Anwendung eines Kriegsgeſebes, da dieſes

werden. Die Vollſtredungstlauſel zu dem landgerichts nur eine Novelle zum ZVG. darſtelle. Die Bek. über

lichen Urteil erteilt der Gerichtsidreiber des Ober- die Geltendmachung von Hypotheken uſw. vom 8. Juni

landesgerichts. Eine Zuſtellung des Berufungsurteiles 1916 mag, rein äußerlich betrachtet, wie auch einiger

iſt nicht notwendig. Auch die Koſten beider Inſtanzenmaßen im Hinblick auf ihre praktiſche Wirkung einer

können ſchon vor der Zuſtellung des Berufungsurteiles Novelle zum SVG. gleichkommen . Aber abgeſehen

feſtgelegt werden . davon, daß damit die Frage der Zuſtändigkeit im ges

Weiter kann auf Grund des nunmehr unbedingt gebenen Falle noch nicht ohne Weiteres im Sinne der

vorläufig vollſtreckbaren Urteils des Landgerichts die borerwähnten Begründung des Vollſtreckungsgerichts

Zurüdgabe der zur Herbeiführung der Volſtredbar: entſchieden wäre, ſo iſt doch daran feſtzuhalten , daß

feit erlegten Sicherheit verlangt werden . die fragliche Bel. , insbeſ. auch ihr & 10, in erſter

Für das Geſuch um Erlaſſung der Herausgabes Linie nichts anderes darſtellt, als einen durch die

weiſung iſt das Landgericht zuſtändig. Länge des Krieges und die dadurch bedingte Lage

Die eben erörterten Fragen wurden ſchon unter des Grundbeſides notwendig gewordenen Augbau der

der Geltung des § 711 BPO. in der Rechtſprechung Kriegsgeſebgebung über die Zahlungsfriſten . Wie die
behandelt. Es ſei verwieſen auf JW. 1903 S. 374 VO . über die gerichtl. Bewilligung von Zahlungs

Nr. 8 , Rſpr. Bd. 1 S. 137, BD . 3 S. 332 und Bd. 5 7. Pluguſt 1914

S. 120 .
friſten vom 8. Zünt 1916 Forderungen im allgemeinen

Juni

Iſt das Urteil irreviſibel, ſo kann der Gläubiger betrifft, ſo handelt es ſich bei der hier in Medeſtehenden

ſeine Forderung mit Atoſten beitreiben und die erlegte Bet. vom 8. Juni 1916 um Bahlungsfriſten für eine

Sicherheit zurüdholen, ohne überhaupt das Berufungs- beſondere Gattung von Forderungen, nämlich haupt

urteil zuſtellen laſſen zu müſſen .
fächlich um Hypothekforderungen , und 8 10 insbeſ.

Jedenfalls können die vorerwähnten Schritte be- entſpricht dem § 5 der Bek. über die gerichtl. Bewillis

reits unternommen werden, ehe überhaupt das Be- gung von Zahlungsfriſten vom 8. Juni 1916 : Wie 85

rufungsurteil auêgefertigt iſt. der angezogenen Bekanntmachungdie Friſtenbewilligung

Dies bedeutet aber in vielen Fällen einen ins
im Stadium der Zwangsvollſtreckung fürForderungen

Gewicht fallenden Zeitgewinn.
im allgemeinen , ſo betrifft & 10 der Bek. über die

Rechtsanwalt Adolf Deiler in Augsburg .
Geltendmachung von Hypotheken uſw. die Friſtens

bewilligung im Stadium der Zwangsvollſtreckung

(Zwangsverſteigerung) für Hypothelforderungen

git zu einer Einſtellung der Zwang & verfteigerung
uſw. Da aber in der ganzen Selebgebung über die Sah

nach $ 10 BRBO. vom 8. Juni 1916 über die Geltend:

lungsfriſten immer nur das Prozeß - Gericht, im Voc

machung von øypothefen uſw. der Notar zuſtändig ?
ſtredungsſtadium das Vollſtredungs- Bericht als ents

In einer bei einem bayeriſchen Amtsgericht anhän
ſcheidende Stelle aufgeführt wird, ſo kann m. E. auch

gigen Grundſtückszwangsverſteigerungsſache war von
im vorliegenden Falle nur das Gericht und zwar das

dem gemäß § 13 EG. DVS. Art. 25 baner. AG. SVG.
Vollſtreckungsgericht über eine Einſtellung nach Maßs

mit der Ausführung der Verſteigerung betrauten Notar
gabe des mehrfach genannten 10 befinden, zumal

Verſteigerungstermin angeſept . Auf Antrag des
es ſich hier wie dort um Abwägung von widerſtrei

Schuldners und Grundſtückseigentümers hat der Notar
tenden Intereſſen zweier Parteien, des Gläubigers

den Termin auf etwa 6 Monate verlegt u. a . mit
und des Schuldners, alſo eine ſpezifiſch richterliche

dem auch vom Schuldner geltend gemachten
Tätigkeit handelt, während die hier fragliche Tätig

Hinweis auf § 10 der Bek. über die Geltendmachung
keit des Notars doch nur die Durchführung eines durch

von Hypotheken uſw. vom 8. Juni 1916 , alſo in An
den Anordnungsbeſchluß des Gerichts bereits in Laui

wendung eines ſog . Kriegsgeſebes. Gegen den Ver
geſepten Verfahrens zum Gegenſtand hat und die

legungsbeſchluß rief der betreibende Gläubiger gemäß
Einſtellung des Verfahrens nach § 30 ZVG., für

$ 13 II 3VS. die Entſcheidung des Vollſtreckunge
welche der Notar nach § 13 EG. SVG. und Art. 25

gerichts an , worauf das leßtere Beſchluß dahin erließ,
AG. ZVG. zuſtändig iſt, auf Grund der Bewilligung

daß das Notariat eheſtens einen Termin zur Verſteis
des Gläubigers, alſo bei nicht widerſtreitendem Willen

gerung anzuſeßen habe.
der Parteien erfolgt.

In der Begründung des Beichluſſes heißt es : Der Antrag auf Einſtellung wegen des $ 10 hätte

„ daß der Notar, wie er allgemein nach Art. 25 AG .
daher beim Vollſtreckungsgericht geſtellt werden müſſen ,

SVG. an Stelle des Vollſtreckungsgerichts, allerdings ev . hätte der Notar den unſtatthaft an ihn gerichteten

nur im Rahmen des ZVG. ſelbſt, über eine Einſtellung
Antrag des Schuldners zur Verbeſcheidung an das

befindet, ſo auch aus den beſonderen Erwägungen des
Vollſtreckungsgericht abgeben und deſſen Entideidung

$ 10 Bet. vom 8. Juni 1916 heraus, über die Ein- abwarten müſſen.

ſtellung zu entſcheiden hat, wenn wie hier eine Be- Amtsgerichtsſekretär Dr. L. Nied hammer in

willigung des Gläubigers und mithin ein Fall des $ 30 Kirchheimbolanden.
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richtetefeftgelegt werden kann,ist dieStreitfrageöfters Gingenfrafen wieinnerhalbderGrenze

Zu § 447 Abſ. 2 StPO. Seitdem durch die Be- für die Erſapfreiheitsſtrafen, wenn ſie einzeln nicht

tanntmachung des Reichskanzlers vom 7. Oktober 1915 über 6 Wochen hinausgehen .

zur Entlaſtung der Strafgerichte (ROBI. 1915 Nr. 135 ) Genau ebenſo iſt es m . E.aber auch dann, wenn

für Vergeben gegen Vorſchriften , die auf Grund des Freiheitsſtrafen an erſter Stelle verwirkt ſind und

§ 3 ErmG. vom 4. Auguſt 1914 ergangen ſind oder auf eine Geſamtſtrafe zu erkennen ift. Die Geſamts

noch ergeben, bei Gefängnis bis zu 1 Jahr oder bei ſtrafe darf die in $ 447 Abſ. 2 geſtedte Grenze von

Geldſtrafen die durch des 6 Wochen Freiheitsſtrafe überſteigen , die

Einzelſtrafen ſich

praktiſch geworden in gewiſſen Fällen in einem von 6 Wochen halten. Bei den Geldſtrafen geht

Strafbefehl auf Geld- oder Freiheitsſtrafen erkannt dies nur deshalb klarer und deutlicher hervor, weil

werden kann, die den Betrag von 150 M Geld- oder bei dieſen keine Geſamtſtrafe gebildet werden darf und

6 Wochen Freiheitsſtrafe überſteigen . Es ſind dies keine Geſamtbetragsſtrafe gebildet werden muß, ſo daß

die Fälle, in denen der Beſchuldigte mehrere Zuwider- es auf den erſten Blick auffällt, daß es ſich eigentlich

handlungen gegen ſolche auf Grund des & 3 des ges um eine in einem Strafbefehl aus Swedmäßig.

nannten Geſeßes vom 4. Auguſt 1914 ergangene feitsgründen vereinigte Mehrheit von Strafbefehlen

Vorſchriften begangen hat und für jede einzelne Bu- handelt und daß nur geprüft werden muß und

widerhandlung eine Strafe in der Höhe angemeſſen darf, ob bei den wegen der verübten einzelnen

erſcheint, daßbeim Abdieren der Geldſtrafen oderbei Straftaten verhängten Strafen die Grenze des Abſ. 2

Bildung der Geſamtfreiheitsſtrafe eine höhere Selb- be8 & 447 STRO . eingehalten iſt. Die Notwendige

ſtrafe als 150 M oder eine höhere Freiheitsſtrafe als feit der Bildung einer Geſamtſtrafe bei Freiheitsſtrafen

6 Wochen fich ergibt, gleichwohl aber eine Erledigung iſt aber m. E. eine Sache für fich, die nach 88 74, 79

im Wege des Strafbefehls am zweckmäßigſten und an- StGB zu erfolgen hat ; mit der Frage, ob bei den

gemefienſten iſt. Beiſpielsweiſe : gegen X., der ſich eines berwirkten Einzelſtrafen die Vorſchrift des § 447

Vergehens der verbotenen Ausfuhr von Fleiſchwaren Abſ. 2 StRD . beobachtet iſt, hat dies gar nichts zu

und gleichzeitiger Höchſtpreisüberſchreitung idhuldig tun . Tatſache iſt, daß es auch hier ſich um eine in

gemacht hat, erſcheint eine Seldſtrafe von je 150 M , feſts einem Antrage zuſammengefaßte Mehrheit von Einzel

gefeßt im Wege des Strafbefehls, alſo eine Geſamt- ſtrafbefehlen handelt, von denen jeder für ſich erlaſſen

betragsſtrafe von 300 M angemeſſen. Das Amtsgericht werden könnte ohne daß hiebei eine Verleßung des

bat in folchen Fällen mehrfach die Erlaffung eines $ 447 A65. 2 SIPD . in Frage käme, da ja deſſen Grenzen

Straſbefehls abgelehnt, weil dies im Widerſpruch eingehalten ſind - , die aber dann nad § 492 SUBD .

ſtehe zu § 447 Abſ. 2 StPO. Hiebei wird m. E. auf eine Geſamtſtrafe zurückgeführt werden müßten .

Aus alledem ergibt , daß

eigentlich gar nicht bie in einem Strafbefehl au&get in einem Cerafbefest auf eine höhere Sefamtſtrafe
ſprochene Strafe; in dem einen Antrag auf Erlaſſung als 6 Wochen Freiheitsſtrafe zu erkennen, nämlich dann,

des genannten Strafbefehls mit der nach § 78 06.1 wenn die Einzelſtrafen ſich innerhalb der Grenzen

StGB. beantragten Geſamtbetragsſtrafe von 300 M des § 447 Abſ. 2 halten.

ſind eigentlich zwei Straſbefehlsanträge enthalten, Aus dieſem Grunde erſcheint mir die in Heft

die nur zweckmäßigkeitshalber in einem Antrag zu- 7 und 8 Seite 114 beſprochene Feſtſeßung einer Se

ſammengefaßt ſind : es könnten ebenſogut zwei getrennte ſamtſtrafe von 9 Monaten 5 Tagen Gefängnis im

Strafbefehle von je 150 M gegen X. beantragt werden. Strafbefehl durch Zuſammenziehung einer im Straf

Dies iſt außer Zweifel – auch hier würde keinesfalls befehl ausgeſprochenen Gefängnisſtrafe von 8 Tagen

der Einwand erhoben werden können, daß § 447 Abſ.2 mit einer anderweitigen Gefängnisſtrafe von 9 Mo

hiedurch umgangen werde da wegen § 78 Abſ. 1 naten Gefängnis unzuläſſig, da auf die Einzel

StGB. bei Geldſtrafen, welche wegen mehrerer ſtraf- ſtrafe von 9 Monaten Gefängnis in einem Strafbe

barer Handlungen verwirft ſind, keine Geſamtſtrafe fehl nicht hätte erkannt werden dürfen. Zuläſſig wäre

im Sinne der $8 74, 79 StGB. gebildet werden darf, m. E. die Bildung einer Geſamtſtrafe im Strafbefehl

alſo auch $ 492 RStPO. keine Anwendung findet. Eben- in einem ſolchen Fall nur dann, wenn die außerhalb

ſo ſteht es mit den für den Fall der Uneinbringlichkeit feſt- des Strafbefehls erkannte Strafe innerhalb der Grenzen

geſepten Freiheitsſtrafen , die gleichfalls nicht zu einer des § 447 Abſ. 2 StPD. gelegen wäre.

Geſamtſtrafe zuſammengezogen werden dürfen ($ 78 Das gefundene Ergebnis iſt m . E. vollſtändig ge

Abſ. 2 StGB.). ſeßmäßig und für die Praxis allein brauchbar. Die

Ueberdies beſteht im gegebenen Fall gar kein Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 7. Oktober

Swang, die verwirkten einzelnen Geldbeträge zu ad 1915 würde in all den Fällen die beabſichtigte Ent

dieren und die Summe als Geſamtbetragsſtrafe in den laſtung der Strafgerichte nicht herbeiführen, wo eine

Strafbefehl einzuſeßen ; denn $ 78 Abſ. 1 beſagt weiter Beſtrafung von der Art am Plaß iſt, daß die Ges

nichts, als daß eine Geſamtſtrafe im Sinne des § 74 ſamtbetragsſtrafe oder die Seſamtſtrafe über die

nicht gebildet werden darf, daß vielmehr die Einzels
Grenzen des 8 447 Abſ. 2 StPD. hinausgeht, wo aber die

ſtrafen in ihrer vollen Höhe verwirkt ſind und „ die Beſtrafung durch Strafbefehl zweckmäßig und hins

Einzelbeträge zu einer Summe als Geſamtbetragss reichend iſt, während eine mündliche Verhandlung
ftrafe zuſammengezogen werden können" (Olshauſen, nur eine in der jebigen Seit doppelt bedauerliche

Strafgeſeßb . 10. Aufl. § 78 Anm. 1 ) . Vergeudung von Zeit, Kraft und Geld wäre.

Aus alledem ergibt ſich zweifelsfrei, daß auc

in einem Strafbefehl wegen mehrerer ſtrafbarer Hand
Gepr. Hechtspraktikant Dr. Weber , ſtaatsanwalts

lungen eine Geſamtbetragsſtrafe von über 150 M

ichaftlicher Gilføarbeiter in München .

erkannt werden kann, wenn nur die für die eins

jelnen Handlungen feſtgefepten Strafen

nicht über 150 M hinausgehen. Dasſelbe gilt
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Aus der Rechtſprechung.
beendet ſein ; im Vertrage ſei dies aber nicht zum

Ausdruđe gekommen . Danach ſei die Annahme des 16.,

Reichsgericht.
welches die Kündigung der Beflagten zum 1. Auguſt 1915

für berechtigterklärt,mit dem Vertrage nicht vereinbar.

A. Zivilſachen. Die gegen dieſe Ausführungen des Berufungsurteils

gerichteten Angriffe der Reviſion ſind begründet. Aller
I.

dings ergibt ſich aus dem Zeitpunkte des Vertrags

Lange Dauer des Krieges als Kündigungsgrund für abſchluſſes, zu dem mit dem Ausbruch des Krieges

ein Ugenturverhältnis. Die Bellagte, Möbelinduſtries notwendig gerechnet werden mußte, und aus der Bes

unternehmerin, übertrug durch Vertrag vom 23. De- ſtimmung des § 2 Abſ. 2 des Vertrages, daß der

zember 1913 demKläger vom 1. Januar 1914 ab ihre Beſtand des Vertrages nach dem Willen der Parteien

Bertretung für Hußland . Am 30. Juli 1914 ſchloſſen durch den Ausbruch des Krieges allein noch

die Parteien einen neuen , ihr Verhältnis regelnden nicht berührt werden ſollte. Dagegen enthält der Vertrag

Bertrag. Der leßtere Vertrag, durch den der Kläger feine Beſtimmung, welche das gejegliche Kündigungs

als Handelsagentder Beflagten für Kußland angeſtellt recht der Beklagten auch inſofern aufhob, als es aus

wurde, beſtimmte in § 2, daß das Vertragsverhältnis einer unerwartet langen Dauer des Arieges und einer

mit dem 1. Januar 1914 beginne und bis zum 31. De- dadurch herbeigeführten anhaltenden Unmöglichkeit der

zember 1916 dauere, ſich jedoch bis zum 31. Dezember 1919 vertragsmäßigen Tätigkeit des Klägers und der Ers

erſtrecken ſolle,wenn bis zum 1. April 1915 Lieferungen reichung der wirtſchaftlichen Zwede des Vertrages her:

nach Nußland im Fakturenwerte von 80 000 M erreicht geleitet wird. Haben die Parteien nur mit einer fürzeren

würden und die inzwiſchen fällig gewordenen Fakturens Dauer des Strieges gerechnet, fo fehlt jeder Anhalt für

beträge ordnungsmäßig eingegangen ſeien . Im zweiten die vom BG . angenommene weite Ausſchließung des

Abſaß des § 2 wurde hinzugefügt: „Sollte infolge der geſeblichen Kündigungsrechtes. DieEinwirkungeiner

derzeitigen politiſchen ünruhen ein Krieg zwiſchen längeren Dauer des Arieges auf ein Vertragsverhältnis

Deutſchland und Rußland mit oder ohne Beitritt an- kann eine ſo weſentlich andere, tiefergreifende ſein,

derer Staaten ausbrechen, ſo ſoll der zu erzielende Umſatz als die Einwirkung eines fürzeren Krieges, daß ſie für

erſt für die Zeit von einem Monat nach Friedensſchluß die Frage, ob die Fortſeßung des Vertrages der einen

bis weitere 12 Monate berechnet werden , ſo daß erſt oder andern Partei zuzumuten iſt, von entſcheidender

nach dieſem Aeſultat die Frage der Verlängerung des Bedeutung wird. Während der Kriegsausbruch an fich

Vertrages eventuell bis 31.Dezember 1919 zu entſcheiden vielleicht noch nicht zur Kündigung des Vertragsver

iſt.“ Die Vergütung war in je nach der Höhe des Um- hältniſſes berechtigte, kann die lange Dauer des Krieges

ſaßes, abgeſtuften Prozentſäßen von dem Betrage der einen Kündigungsgrund bilden. Darum ſchließt auch

durch Sahlung beglichenen Fakturenwerte feſtgelegt. die Vereinbarung der Fortdauer des Bertragsver :

Monatlich ſollten dem Aläger 300 M à conto ſeiner hältniſſes trotz Ausbruch eines Krieges nicht ohne

Proviſion gezahlt werden ; am Schluſle eines jeden weiteres die Geltendmachung der unerwartet langen

Kalenderjahres ſollten die dem Kläger an Proviſions- Dauer des Krieges als eines Kündigungsgrundes aus.

und Reiſevorſchüſſen geleiſteten Zahlungen gegen die Hier war das Vertragsverhältnis zunächſt auf die

verdienten Proviſionen verrechnet werden . Die Zahlung Dauer von 3 Jahren geſchloſſen und nur unter einer

der am 1. September 1914 fälligen und der folgenden beſtimmten Vorausſeßung die Verlängerung des Ver

Proviſionsvorſchüſſe verweigerte die Beflagte u . a . trages um weitere 3 Jahre vorgeſehen. Wenn die

deshalb, weil ſie infolge des Kriegsausbruches und Parteien den Vertrag troß des unmittelbar drohenden

aus anderen Gründen zur friſtloſen Kündigung des Krieges fortzuſeßen beſchloſſen, ſomüſſen ſie notwendig

Bertragsverhältniſjes berechtigt fei . Das Landgericht damit gerechnet haben, daß die Erfüllung des Bertrages

ſprach dem Kläger die vereinbarten 300 M monatlich während der Vertragszeit und zwar während einer

für die Zeit bis zum 1. Auguſt 1915 zu und wies die nicht zu kurzen Dauer überhaupt möglich ſein

weitergehenden Anſprüche ab, weil die Bellagte wegen werde, ſolange wenigſtens, daß von der Wieders

der unerwartet langen Dauer des Strieges und der aufnahme der Geſchäftstätigkeit nach dem Friedens

dadurch verurſachten Stoxung des ruſſiſchen Geſchäfts ſchluſſe noch ein Erfolg während der Dauer des

zur Kündigung des Vertragsverhältniſſes mit dem Vertragsverhältniſſes erwartet werden konnte. Eine

31. Juli 1915 berechtigt geweſen ſei. Das BG. ver- Fortſeßung des Vertrages auch für den Fall, daß der

urteilte die Beklagte auch zur Bezahlung der vom Krieg bis zum Ablaufe des Vertrages dauere, tönnen

1. September 1915 bis zum 1. November 1916 fälligen ſie vernünftigerweiſe nicht gewollt haben . Eine ſolche

Beträge. Auf die Reviſion der Beflagten wurde das Vereinbarung würde eine Beiſtung des Klägers zum

Urteil der erſten Jnſtanz wiederhergeſtellt. Gegenſtande gehabt haben, die in der . Þauptſache un

Gründe: Das BG . führt aus, daß die Meinung möglich war. Die Parteien haben auch im Vertrage

des LG ., daß der Beklagten wegen der unerwartet langen ſelbſt zum Ausdrucke gebracht, daß ſie mit einer Bes

Dauer des Krieges die Fortſeßung des Vertragsver- endigung des Krieges bisſpäteſtens zum 1.November 1915

hältniſſes über den 1. Auguſt 1915 hinaus nicht zu- gerechnet haben ; denn ſie haben in Abſatz 2 des § 2

zumuten ſei , zwar zu billigen wäre, wenn die Parteien, beſtimmt, daß im Falle des Striegsausbruches für die

ohne die Möglichkeit des Krieges zu berückſichtigen, den Fortſeßung des Vertragsverhältniſſes über den 1. Des

Vertrag eingegangen wären, da alsdann der Krieg zember 1916 hinaus der Umſaß entſcheiden ſolle, der

allerdings einen wichtigen Grund zur Aufhebung des in einem Jahre, vom Ablauf eines Monats nach

Vertrages nach § 92 Abſatz 2 HOB. gegeben haben Friedensſchluß gerechnet, erzielt würde. Steht hiernach

würde. Hier aber hätten die Parteien den Vertrag der in dem Vertrage niedergelegte Parteiwille der

unmittelbar vor Ausbruch des Krieges und mit auss Geltendmachung der durch die unerwartet lange Dauer

drüdlicher Müttjichtnahme auf die Kriegsgefahr abge- des Krieges geſchaffenen Verhältniſſe als eines Kün :

ſchloſſen . Durch die Beſtimmung des § 2 Abſ. 2 des digungsgrundes nach § 92 Abſ. 2 HOB. keineswegs

Vertrages ſei zum Ausdruđe gebracht, daß die Parteien entgegen, ſo muß auch ein ſolcher Kündigungsgrund,

das Vertragsverhältnis auch während eines Krieges wie ja auch das bo. nicht verfennt, tatſächlich als

mit Rußland fortiefen wollten. Dieſer Wille ſei durch : vorliegend erachtet werden. Was der Kläger gegendie

ſchlagend ohne Rückſicht darauf, ob und welche Vor- Annahme eines ſolchen Kündigungsgrundes im Be :

ſtellungen die Parteien ſi h bei der Eingehung des rufungsverfahren eingewandt hat, iſt ohne Bedeutung .

Vertrages über die mögliche Dauer des Krieges gemacht Wenn es ſelbſt richtig ſein ſollte, was er behauptet,

hätten . Es fönne ſein, daß beide Teile oder doch die daß etwa 40 v . H. des Abſages auf die Gebiets:

Beklagte angenommen hätten , der Krieg werde in furzem teile Rußlands entfielen, welche von den deutſchen
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Truppen beſeßt ſind, und daß der Abſaß nach dieſen öſterr. KD . vom 10. Dezember 1914, der nur die Ein

Gebieten auch während des Krieges ohne erhebliche wirkung des ausländiſchen Konkurſes auf das im

Beeinträchtigung möglich ſein ſollte, ſo würde der Inland (Deſterreich )befindliche beweglicheBermögen

Ausfall der übrigen 60 v . B. genügen, die Beklagte zu behandelt (vgl. Lehmann, Kommentar zur öſterr.

berechtigen , die Fortſeßung des Geſchäftes, für das Konkurs- Ausgleichs- und Anfechtungsordnung Bd . I

allein ſie den Kläger angenommen hat, aufzugeben und S. 457). Die hiernach dem unbewegl. Vermögen zu

alſo auch das Bertragsverhältnis mit dem Kläger zu fommende Ausnahmeſtellung gilt aber nur ſolange,

kündigen. Daß das LG, den 1. Auguſt 1915, alſo das als das Bermögen die Eigenſchaft des unbeweglichen

Ende des erſten Jahres des Arieges, als den Zeits hat. 3ſt durch Veräußerung des Grundſtücs, durch

punkt beſtimmt hat, zu dem die Kündigung der Be- Einziehung der Grundſtüæseinkünfte uſw. der Grund

klagten gerechtfertigt war und wirkſam wurde, ent- beſiß verwertet worden und an Stelle des Miteigen

ſpricht einer ſachgemäßen, die beiden Vertragsteile be- tums am Grundſtüc eine einfache Geldforderung des

rüdſichtigenden Beurteilung. (Urteil des III. ZS. vom Gemeinſchuldners getreten, iſt ſogar, wie dies nach den

5. Juni 1917, III 41/17) . Anführungen des Bell. der Fal war, das Geld für

den Gemeinſchuldner bei einer Bant angelegt, ſo

finden auf dieſe Forderung die Grundfäße Anwendung,
II . die für das in Deſterreich befindl. bewegliche Ber

mögen gelten. Daß das unbewegl. Vermögen in
Wiedereinſepung bei Inanſpruchnahme des Rechte: Deſterreich der Einwirkung des ausländiſchen Konkurſes

anwalts durch den Heeresdienſt ($ 232 Abſ. 2, § 233 entzogen iſt, hat ſeinen Grund in der Rüdlichtnahme

ZPO .). Das Wiedereinſeßungsgeſuch eines Rechtsan- auf die dortigen Gläubiger. Um dieſer Gläubiger

walts, der die Reviſionsbegründungsfriſt verſäumt willen iſt in Š 61 AO. vom 25. Dezember 1868 den

hatte, wurde aus folgenden Gründen für be öſterr. Gerichten , wenn der Gemeinſchuldner dort

gründet erklärt: Nach den in dem Wiedereinſekungs- Grundſtüdsvermögen befißt, die ausſchließl. Zuſtän

geſuche vorgetragenen Tatſachen war der zum Heeres- digkeit vorbehalten , das Konkursverfahren hierüber

dienſt eingezogene und bald darauf zur Kriegsamts nach öſterr. Geſeßen zu eröffnen und nach dieſen Oe

ſtelle kommandierte Anwalt durch ſeinemilitäriſchen feßen durchzuführen . Für ein ſolches Konkurs

Dienſtpflichten in jo ausgedehntem Maß in Án verfahren iſt aber kein Naum, wenn der Grund

ſpruch genommen, daß ihm zur Beſorgung ſeiner beſitz verwertet iſt und es ſich nur um den dabei ver

Amtsgeſchäfte faſt nur die ſpäten Abendſtunden ver bliebenen Ueberſchuß handelt. Die Reviſion erhebt
blieben . Hierzu fam, daß auch ſein Bürovorſteher denn auch nach dieſer Richtung hauptſächlich nur den

zum Heeresdienſt eingezogen war und durch eine Hilfs- Einwand, daß nach § 1 deutſch. KO ., wonach das

fraft erſeßt werden mußte, die den Friſtenkalender zu Stontursverfahren nur das zur Zeit der Konkurss

führen hatte und die verſehentlich die vorliegende
eröffnung dem Gemeinſchuldner gehörige Vermögen

Sache in den Kalender einzutragen unterlaſſen hat. umfaßt, der Anſpruch des Gemeinſchuldners auf Aus.

þat nun auch der RA. ſelbſt darüber zu wachen , daß zahlung des Anteils an dem bei Verſilberung des

die Friſten eingehalten werden, ſo iſt doch glaubhafter- Wiener Grundbeſiges erzielten Barerlöſe überhaupt

weiſe der Vertreter der Reviſionsklägerin nach Kräften nicht in die Konkursmaſſe falle. Neben dem Mit

bemüht geweſen , dieſer Pflicht nachzukommen , und es eigentum an den Grundſtüden habe zur Zeit der

lann unter den beſonderen Umſtänden des vorliegen- Konkurseröffnung ein Anſpruch auf Auszahlung des

den Falles in der durch nicht richtige Führung des Erlöſes , der einen ſelbſtändigen Vermögensanteil dar

Kalenders veranlaßten Verſäumung der Friſt nicht ein ſtelle, nicht beſtanden. Er ſei zu dieſer Zeit auch nicht

der Partei nach § 232 Abſ. 2 SPD. anzurechnendes als ein bedingter Anſpruch vorhanden geweſen. Dieſe

Verſchulden des Anwalts, ſondern nur ein unabwend- Ausführungen ſind nicht begründet. Der Anſpruch.

barer Zufall i. S. des § 233 ZPO. geſehen werden, der auf Auszahlung des Anteils hat ſeinen Rechtsgrund

zu dem Geſuch um Wiedereinſeßung berechtigt. Dem in dem bereits vor der Konkurseröffnung vorhandenen

vom NO. durch Urt. vom 11. Dezember 1915 (JW. Miteigentum, aus dem ſich dieſer Anſpruch infolge

1916, 422 11) entſchiedenen Fall iſt der Fall inſo- Verwertung des Grundbeſißes entwidelt hat, und iſt

fern ähnlich, als der Anwalt der Reviſionsklägerin , in dem Miteigentum als ein ſchon z. Zt . der Konkurs

da er in der Kriegszeit keinen Stellvertreter für ſeine eröffnung beſtehendes Recht (vgl . Gruchots Beitr. Bd 45

Anwaltsgeſchäfte erlangen konnte, notgedrungen neben S. 621) mit enthalten geweſen. Die Konkurszuges

der beſonders anſtrengenden und ſein Denten aus hörigkeit ergibt ſich aber auch, wenn man den Grund

füllenden Tätigkeit im Heeresdienſt noch eine weitere der Vorſchrift des § 1 KQ. ins Auge faßt. Die hier

Tätigkeit durch Fortführung ſeiner Anwaltsgeſchäfte ausgeſprochene Beſchränkung der Konkursmaſſe auf

zu leiſten hatte, ſo daß billigerweiſean die zur Wah- das zur Zeit der Konkurseröffnung dem Gemein :

rung der Friſt zu betätigende äußerſte Sorgfalt nicht ſchuldner gehörige Vermögen hat nur die Bedeutung,

die hohen Anforderungen geſtellt werden dürfen , die daß der nach dieſer Zeit von dem Gemeinſchuldner ge

ſonſt angebracht ſind. (Urt.des IV . ZS. vom 30. April machte Neuerwerb vom Konkurſe freibleiben ſoll,

1917, IV 51/1917) . Schi.
um ihm das wirtſchaftliche Fortkommen nicht zu ſehr zu

erſchweren (Mot. II S. 19ff., Prot. S. 1 ff.,145 ; Jaeger

Unm . 53 zu § 1 KO .) . Ein ſolcher Neuerwerb ſteht
III.

aber hier nicht in Frage. Bedenken gegen die Zus

Einfluß eines in Deutſchland eröffneten Konfur8= gehörigkeit des Anſpruches zur Stonkursmaſſe ſind auch

verfahrend auf das in Deſterreich befindliche Vermögen. nicht etwa aus dem Geſichtspunkt zu erheben, daß es
Aus den Gründen : Durch den in Deutſchland von dem Stonkursverwalter 3. Zt. der Konkurseröffnung

dem Fürſtl. lippeſchen AG . D. eröffneten Konkurs bezüglich des Wiener Grundbeſites nicht möglich war,

wurde nach § 61 öſterr. KO . vom 25. Dezember 1868 der ihm im § 1 KO. (vgl. auch § 238 daſ.) geſtellten

das in Deſterreich belegene unbewegl. Vermögen des Aufgabe der Herbeiſchaffung des geſamten ausländ.

Gemeinſchuldners nicht berührt. Die infolge der Kon- Vermögens zu genügen , daß die nach ausländ. Recht

kursbeſchlagnahme eingetretene Verfügungsbeſchräns aus § 61 Öſterr. KO . ſich ergebende Schranfe erſt im

kung des Gemeinſchuldners war für den Wiener Grund- Laufe des Konfursverfahrens weggefallen iſt . Es iſt

beſig ohne Wirkung. Das Verwaltungs- und Ver- nicht zu bezweifeln , daß ichon im Zeitpunkt der Kon

fügungsrecht hierüberſtand nicht dem Stonkursverwalter, furseröffnung der Wiener Grundbeſiy vom Standpunkte

ſondern dem Gemeinſchuldner zu. An dieſem Grund- des $ 1 deutſch. KO. aus der 3 wangsvollſtreďung

ſaß iſt auch nichts geändert durch $ 67 der jeßt geltenden unterlag, obſchon damals die Zwangsvollſtreckung im

4145
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Bereiche des öſterr. Rechts noch nicht durchführbar beachtung des vom Konkursverwalter geſtellten Ber

war. Unerörtert fann bleiben , welche Grenzen der langens den Vorſchriften der deutſchen KD . zuwider:

Einwirkung des deutſchen Konturſes auf das in gehandelt hat (Urt. des IV. ZS. vom 2. April 1917,

Deſterreich befindliche bewegliche Vermögen zu ziehen IV 7/1917) . Schi .

ſind. Anerkanntermaßen iſt die Rechtsgültigkeit einer

Zwangsvollſtreckung in das dortige bewegl . Vermögen
IV .

vor Eingang des Erſuchens der deutſoen Konkurs- Haftung einer Stadtgemeinde für polizeiliche Be:

behörde um Ausantwortung nur nach öſterr. Recht glaubigung von Unterſchriften. Auf Grund eines Bürg

ohne Berüđſichtigung der Verfügungsbeſchränkung des ſchaftsſcheins vom 23./29. Auguſt 1910, laut deſſen die

ausländ . Gemeinſchuldners zu beurteilen (NOZ. 54, angeblichen Unterzeichner G.B.,W. und N. die ſelbſt

193 ; § 67 öſterr. KD. vom 10. Dezember 1914 ; Lehmann, iduldneriſche Bürgſchaft für ein Darlehen des Klägers

Stommentar hierzu Bd . I S. 462 ; Friedländer Unm . 3 von 25000 M an die offene Handelsgeſellſchaft Þ.B.jr.

und 5 zu § 61 öſterr. KO . vom 25. Dezember 1868) . in M. übernahmen , zahlte der Kläger der leßteren den

Fraglich iſt aber, in welchem Maße dieſe Verfügungs- Darlehnsbetrag aus. Die Unterſchriften unter der

beſchränkung ſonſt für die Zeit vor Stellung des Er- Bürgſchaftsurkunde waren polizeilich beglaubigt, und

ſuchens Geltung hat, ob insbeſondere der Bell. durch zwar die Unterſchrift G. B. als „ eigenhändige Unter

die ohne Zuſtimmung des Konkursverwalters erfolgte ſchrift“ von dem ſtädtiſchen Verwaltungsſekretär L. in

Hinterlegung des dem Gemeinſchuldner zuſtehenden M. als Vertreter des Polizeikommiſſars . Als der

Anteils bei dem Wiener Bankverein von ſeiner Ver: Kläger, nachdem die Darlehensſchuldnerin in Konkurs

bindlichkeit befreit worden iſt. Auf dieſe Fragen braucht geraten war, den 6. B. als Bürgen in Anſpruch nahm,

hier nicht weiter eingegangen zu werden . Entſcheidend erklärte dieſer die Unterſchrift für gefälſcht. Der Kläger

iſt, daß der Schuldner, der die dem inländ . Gemein : verlangte, nachdem er von den beiden anderen Bürgen

ſchuldner zu machende Leiſtung im Jnlande bewirkt, im Bergleichswege je 8000 M gezahlt erhalten hatte,

die nach inländiſchen Recht beſtehende Verfügungsbes mit der Behauptung, im Konkurſe der Darlehns

ſchränkung des Gemeinſchuldners, worin dem BG. nur ſchuldnerin würden etwa 1000M auf ſeine Forderung

beigetreten werden kann, zu beachten hat . Durch den entfallen, den Erſaß ſeines Schadens von der Stadts

mit der Konfurseröffnung verbundenen offenen Arreſt gemeinde M., der Beklagten . Die Alage wurde abge

wird allen Perſonen die Verpflichtung auferlegt, das wieſen, die Meviſion des Klägers zurückgewieſen.

dem Gemeinſchuldner zu leiſtende nicht an dieſen, ſondern Gründe: Das BG. geht mit Recht davon aus, daß

zur Konkursmaſie an den Verwalter abzuführen die bei der Unterſchriftsbeglaubigung tätig gewefenen

( s 118 und & 8 KO .). Dieſer Vorſchrift iſt auch der Beamten der Beklagten in Ausübung der ihnen an

ausländ.Schuldner inſoweitunterworfen,als die Leiſtung vertrauten öffentlichen Gewalt gehandelt haben, obwohl

innerhalb der Grenzen des deutſchen Staatsgebietes die Beglaubigung von Unterſchriften , von einzelnen

im Bereiche der inländ. Zwangsvollſtreckungsgewalt Sonderfällen abgeſehen , nicht zur Zuſtändigfeit der

bewirkt wird, ohne daß es darauf ankommt, ob der Er- Polizeikommiſſare gehöre (vgl. RGŽ. Bd. 71 S. 66 ;

füllungsort im Jnland oder im Ausland belegen iſt, ob JW . 1909 S. 494, 1911 S. 452 = Warneyer, Rechtſpr.

die Forderung des inländ . Gemeinſchuldners zu dem ins 2. Jahrg . S. 491 Nr. 508, 4. Jahrg . S. 309 Nr. 270) ,

länd. Vermögen oder zu dem ausländ. Vermögen zu und daß die Beflagte für eine den Beamten hierbei

rechnen iſt (vgl. über leptere Frage RGZ. 13, 280 ; 3 W. etwa zur Laſt fallende Fahrläſſigkeit gemäß $S 1, 4

1900, 5888; anderſeits Meili, Lehrb . des internationalen des (preuß .) Geſ. vom 1. Auguſt 1909') haften würde,

Konkursrechts & 26 unter II 3 S. 89 ; Sohler, Lehrb. zumal die polizeiliche Beglaubigung von Unterſchriften

des Konkursrechts § 112 bei Anm. 4) . Hat der Beiſtende von der Beklagten zugelaſſen und geduldet worden ſei

in Kenntnis der Eröffnung des Konkursverfahrens die und auch nicht außer Zuſammenhang mit der den

Leiſtung im Jnlande dem Gemeinſchuldner zugeführt, Polizeibeamten übertragenen Gewalt ſtehe (vgl. Rom

ſo wird er der Konkursmaſſe gegenüber, ſoweit das miſſionsbericht des Abgħauſes Nr. 354 A der Seſſion

Geleiſtete nicht in deren Beſiß gekommen iſt, von ſeiner 1908/09 S. 3 ). Es weiſt aber die Klage ab , weil es

Verbindlichkeit nicht befreit, ſondern iſt zurnochmaligen den Nachweis eines Verſchuldens der Beamten für nicht

Leiſtung verpflichtet. Hier hat der Beflagte feſtges geführt erachtet. Die hiergegen gerichteten Reviſions

ſtelltermaßen über das aus der Verwertung des Wiener angriffe ſind nicht begründet. Die Klage iſt in erſter

Grundbeſikes herrührende, nach ſeiner Angabe bei Linie darauf geſtüßt , daß ſowohl der Verwaltungs

dem Wiener Bankverein auf das Ronto des Gemein- ſekretär L., als auch der Polizeiſergeant J., der mit

ſchuldners angelegte Guthaben in der Weiſe verfügt, dem Ueberbringer der Bürgſchaftsurkunde verhandelt,

daß er die im Berufungsurteil näher bezeichneten , von und auf deſſen Angaben hin L. die tatſächlich gefälſchte

ihm als verausgabt in Rechnung geſtellten Zahlungen Unterſchrift beglaubigt hat, bei der Feſtſtellung der

an und für den Gemeinſchuldner im Inland hat leiſten Perſönlichkeit des Unterzeichners der Urkunde die ihnen

laſſen. Er hat hierdurch, mag er nun als Verwalter obliegenden Amtspflichten fahrläſſig verleßt haben.

oder als ſpäterer Vormund des Gemeinſchuldners ge- Daneben begründet der Kläger ſeinen Erſakanſpruch

handelt haben, das in dieſen Geldbeträgen beſtehende auch damit, daß die Beklagte nicht über das bei Bes

Vermögen in das Jnland überführt und die Straft glaubigungen einzuſchlagende Verfahren ihre Beamten

ſeiner Verwaltungspflicht (nach Herausnahme des unterwieſen und allgemeine Anordnungen getroffen

Geldes aus der Bant) dem Gemeinſchuldnerzu machende habe. Da nicht feſtzuſtellen war, auf welchen Ausweis

Leiſtung nicht, wie es nach den Vorſchriften der hin die Perſönlichkeit des Unterzeichners der Urkunde

deutſchen NO . geboten war, an die Konkursmaſſe als feſtgeſtellt erachtet iſt , hängt die Entſcheidung über

abgeführt, ſondern dem Gemeinſchuldner zukommen die erſte Klagebegründung vor allem von der Frage

laſſen . Daß hinſichtlich dieſer im Inlande vor- der Beweislaſt ab . In dieſer Hinſicht kann den Aus

genommenen Leiſtungen die Vorſchriften der deut- führungen des Berufungsrichters nur beigepflichtet

ſchen KO . für den Beklagten verbindlich waren , kann werden . Er nimmt mit Recht an , daß es Sache des

hier umſoweniger einem Zweifel unterliegen, als er Klägers iſt , die Fahrläſſigfeit der Beamten darzulegen

im Deutſchen Reiche ſeinen Wohnſitz hat und , was für und zu beweiſen , und daß nicht etwa, wie die Reviſion

ſeine etwaige Tätigkeit als Vormund in Betracht meint, im Falle einer ſachlich falſchen Beglaubigung

kommen würde, ein von einem deutſchen AG. be- und beim Fehlen allgemeiner Anordnungen darüber,

ſtellter Vormund war. Mit Recht hat demgemäß das welche Ausweiſe erforderlich ſind , und daß der im

DLG. angenommen, daß der Bekl . ſich perſönlich haftbar Einzelfall erbrachte Ausweis aftenkundig zu machen

gemacht hat und deshalb zum Erſat verpflichtet iſt,

weil er troß Stenntnis der Konkurseröffnung unter Nicht- 1) Bayr. A( . BOV. Art. 60.
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iſt, eine tatſächliche Vermutung für die Fahrläſſigkeit von dem ſie herrühren ſoll, ausdrüdlich und beſtimmt

des beglaubigenden Beamten ſpricht und deshalbvon als von ihm bewirtt anerkannt worden iſt (JW. 1909

der Beflagten darzulegen und zu beweiſen iſt, daß die S. 494, 1911 S. 452 = Warneyer 2 S.491, 4 S.309),

erforderliche Sorgfalt beiFeſtſtellung der Berſönlichkeit und da ferner bei Beglaubigungen die Feſtſtellung der

beobachtet ſei . Dies ſtehtim Einklange mit dem Stand- Perſönlichkeit von weſentlicher Bedeutung und bei ihr

punfte, den der erkennende Senat in dem in ROZ. mit äußerſter Vorſicht zu verfahren iſt (RGZ. Bd . 81

Wd . 74 S. 342 abgedructen Urteil eingenommenhat. S. 128 ff.;JW . 1910 S. 628, 1913 S. 1044) , iſt grund

Dort handelte es fich, anders als hier, um einen Fall, fäßlich auch für folche Beglaubigungen , für die es an

in dem an ſich dem Beamten die Beweislaſt oblag. beſonderen Vorſchriften dieſes Jnhalts fehlt, zu fordern,

Iſt damals der Nachweis der Möglichkeit, daß der daß der beglaubigende Beamte ſelbſt mit den Beteiligten

Verluſt oder die Beſchädigung einer Sache, für die der verhandelt und ihre Perſönlichkeit feſtſtellt. Da aber

Beamte haftbar gemacht wurde, ohne ſein Verſchulden das BG. feſtſtellt, daß der bei der Beklagten geübte

eingetreten ſei, für genügend zur Entlaſtung des Beamten Brauch bisher nicht zu Mißſtänden geführt habe, ſowie

erachtet worden , ſo muß umſomehr in einem Falle, in daß der Verkehr wiſſe, von den Polzeibeamten werde

deman ſich der Gegner des Beamten beweispflichtig iſt, vielfach in dieſer Weiſe verfahren, und deshalb den

die Möglichkeit dem Beamten zugute gerechnet werden, polizeilichen Beglaubigungen in der Regel nicht dieſelbe

daß eine Fahrläſſigkeit nicht vorliegt, daß alſo por: Bedeutung beilege wie den gerichtlichen und notariellen ,

liegendenfalls die ſachlich unrichtige Beglaubigung auch ſo kann die Befolgung dieſes Brauches in dem vor

ohne ein Verſchulden der Beamten eingetreten ſein liegenden Falle der Beklagten nicht als Verſchulden ans

kann. Sowohl L. als auch 3. ſind nach der nicht an- gerechnet werden. (Urteil des III . ZS. vom 15.Mai1917,

gefochtenen Feſtſtellung des Berufungsrichters fähige III 444/16 ).

und zuverläſſige Beamte. Bei ſolchen muß, wie das

BG. zutreffendſagt, im allgemeinen davon ausgegangen

werden, daß ſie ihre Pflicht erfüllen. Ebenſo ſind auch

die weiteren Ausführungen zu billigen, daß die Mögs B. Strafſachen .

lichkeit einer Täuſchung der Beamten ohne ihr Ver

jhulden mindeſtens ebenſo groß ſei wie die einer fahr
I.

läſſigen Amtspflichtverleßung, und daß der von dem Liegt dem Angetlagten ein fortgeſette Bergehen

Aläger für erforderlich erachtete Nachweis bei der großen zur Laft und ergibt ſich, daß nur eine der nach dem

Menge der zu erledigenden Dienſtgeſchäfte tatſächlich Eröffnungsbejdluſe dazugehörigen Handlungen einer

in vielen Fällen von den Beamten gar nicht zu erbringen ſtrafbaren Latbeſtand enthält, ſo iſt nicht deshalb teil

ſei , ſo daß die Anſicht des Klägers zu einer von jedem weife Freiſprechung geboten ; zu einer Hinweiſung auf

Verſchulden unabhängigen ħaftung des Beamten oder die Veränderung des rechtlichen Geſichtspunktes beſteht

des Verbandes, in deſſen Dienſte er ſteht, führen würde . tein Anlaß. StGB. $$ 73, 74; SIPO. $ 264. Á us

Nach dem, was der Berufungsrichter als feſtgeſtellt den Gründen : Nach dem Eröffnungsbeſchluſſe

anſieht, iſt aber jedes Verſchulden der Beamten der war dem Angefl . fortgeſepte Behlerei , begangen

Beklagten zu verneinen. Insbeſondere hat 2. nicht durch den Ankauf von vier geſtohlenen Kaninchen,

etwa, wie die Reviſion meint, in dem in Betracht zur Laſt gelegt. Abweichend hiervon hat das er

fommenden Falle die Berſönlichkeitsfeſtſtellung völlig kennende Gericht, indem es feſtſtellt, daß der An

dem Belieben des Polizeiſergeanten überlaſſen , ſondern tauf von je zwei Kaninchen zu zwei verſchiedenen

nach der Feſtſtellung des Berufungsrichters ſeiner Ge- Zeitpunkten (am 3. Sept. und in der Nacht vom 4. zum

wohnheit gemäß den 3. näher gefragt, wie er die 5. Sept. 1916) ſtattgefunden hat, řehlerei d . h . Kenntnis,

Perſönlichkeit feſtgeſtellt habe und von ihm genügende daß der Verkäufer die Kaninchen geſtohlen hatte, nur

Angaben erhalten. Daß ferner fein Bermerk über die bezüglich des leßteren, nicht auch bezüglich des erſteren

Art des Ausweiſes, auf Grund deſſen 3. den Nachweis Anlaufs angenommen . Die Meinung der Reviſion,

der Perſönlichkeit für geführt erachtet hat, gemacht iſt, i daß unter dieſen Umſtänden der Angefl. wegen der

kann dieſem nicht zum Verſchulden angerechnet werden ; Anſchuldigung der Wehlerei beim erſten Ankauf aus

denn in Ermangelung beſonderer Vorſchriften kann ein drüdlich hätte freigeſprochen werden müſſen, weil er

ſolcher Vermert nicht fürerforderlich erachtet werden, anderenfalls der Gefahr ausgeſeßt ſei, wegen jener

er iſt auch bei gerichtlichen und notariellen Beglau- Tat nochmals ſtrafrechtlich verfolgt zu werden , iſt

bigungen nicht vorgeſchrieben und nicht üblich. Auch irrig . Allerdings hat das Urteil den Eröffnungsbe

für dieſe Beglaubigungen beſtehen chließlich keine all- ſchluß, auf den ſich die gauptverhandlung gründet,

gemeinen Anweiſungen über die Art und Weiſe, in der erſchöpfend zu erledigen und demgemäß, ſoweit der

die Feſtſtellung der Perſönlichkeit vorgenommen werden Eröffnungsbeſchluß von der Annahme mehrerer ſelb

foll ; es iſt vielmehr völlig dem pflichtmäßigen Ermeſſen ſtändiger ſtrafbarer Handlungen ausgegangen iſt, ſich

des beglaubigenden Beamten überlaſſen, welche Aus- über jede einzelne Straftat, wenn es dieſerhalb den

weiſe er für genügend erachtet ( vgl. FOG. $ 183, preuß. Angell . nicht verurteilt, durch Freiſprechung oder

FOG. Art. 60 ; 1. auch dasſ. Art. 115, 122 und die Einſtellung des Verfahrens ausdrücklich auszuſprechen .

allg. Verf. über das Verfahren und die Gebühren der Dagegen iſt, wenn in dem Eröffnungsbeſchluß eine

Drisgerichte vom 28. Dezember 1899 $ 89; ROZ. Bd . 81 aus mehreren Eingelhandlungen ſich zuſammenſegende

S. 128, S. 158 f.; Gruch .58 S. 494, S. 1005 ). Deshalb fortgeſefte Tat angenommen iſt und das erfennende

iſt auch die Nicht - Erteilung ſolcher allgemeiner An- Gericht gleichfalls den Angefl. dieſer Tat für ſchuldig er

weiſungen der Beflagten nicht zum Verſchulden anzu- flärt, der Eröffnungsbeſchluß immer erſchöpfend erledigt.

rechnen ; nach der Feſtſtellung des Berufungsrichters Es kann dabei auch nicht, wie die Reviſion wil, einen

beſtehen ſie auch in anderen Gemeinden nicht. Das in Unterſchied machen, ob Eröffnungsbeſchluß und Urteil

M. übliche Verfahren, nach dem regelmäßig nicht der gleichmäßig die Tat als durch mehrere Einzelhandlungen

beglaubigende Bolizeikommiſſar ſelbſt mit den Be- begangen anſehen und nur hinſichtlich der Zahl dieſer

teiligten verhandelt und deren Perſönlichkeit feſtſtellt, Einzelhandlungen voneinander abweichen, oder ob nur

ſondern dies dem Polizeiſergeanten überläßt und auf dem Eröffnungsbeſchluß die Annahme einer Mehr

deſſen Angaben hin die Beglaubigung vornimmt, iſt heit von Einzelhandlungen zugrunde liegt , während

allerdings ſachlich recht bedenklich. Da, wie das RG. das Urteil die Begehung der Tat durch eine ein

wiederholt ausgeſprochen hat, amtliche Beglaubigungen zige Handlung feſtſtellt. Denn auch im letzteren

allgemein in dem Sinne verſtanden werden, daß die Falle iſt durch die Avurteilung der Sache die Straj

Unterſchrift entweder im Beiſein des beglaubigenden flage hinſichtlich aller Einzelhandlungen verbraucht,

Beamten bewirft oder doch ihm gegenüber von dem, auf die ſich der Eröffnungsbeſchluß und demzufolge
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auch die Hauptverhandlung erſtreckt hat, es ſei denn ,

daß ſich aus den Urteilsgründen die Abſicht des Ge

richts ergibt, von der Erledigung durch das Urteil

beſtimmte eingelne Handlungen auszunehmen, die an

ſich unter den rechtlichen Geſichtspunkt der fortgeſeßten

Lat fallen würden, ſomit inſoweit den Verbrauch der

Straftlage auszuſchließen. Leßterer Fall liegt gegen

wärtig unzweifelhaft nicht vor. Die Meinung der

Reviſion , die Strk. hätte, um die Grundlage für eine

Freiſprechung wegen der Tat am 3. Sept. 1916 zu

gewinnen, den Angell. gemäß § 264 StPO. auf die

Möglichkeit hinweiſen müſſen, daß das Bericht zwei

ſelbſtändige Straftaten annehmen werde, erledigt fich

dadurch, daß die Verurteilung ebenſo wie der Ers

öffnungsbeſchluß auf Grund des 8 259 StØB. ers

gangen iſt, eine Veränderung des rechtlichen Geſichts

punktes alſo, wie dies der § 264 vorausſeßt, nicht

vorgelegen hat. (Urt. des I. SIS. vom 2. April 1917,

1 D 90/1917 ) .)
E.

4153
1

7

1

1

II.

Die Anwendung des $181 a StGB. ſett tein lang:

andauerndes ftändiges Verhältnis zwiſchen Zuhälter und

Dirne voraus und wird nicht dadurch ausgeſchloſſen,

daß der Zuhälter einen zum notwendigen Lebensunter :

halt hinreichenden Verdienſt hat. Aus den Gründen :

Ohne Rechtsirrtum hat das LG. angenommen, daß

Perſon unter Ausbeutung ihres unſittlichen Erwerbes

teilweiſe den Lebensunterhalt bezogen hat. Daß er

mit dieſer Perſon nur zwei Monate lang verkehrte

und mit ihr nicht ſtändig zuſammenlebte, ſondern ſie

nur von Zeit zu Zeit beſuchte und mit ihr öfter aus

ging, ſchloß dieſe Annahme nicht aus. Die Annahme

der ausbeuteriſchen Zuhälterei feßt ein langandauern

des ſtändiges Verhältnis zwiſchen Zuhälterund Dicne

nicht notwendig voraus. Auch kommt es darauf nicht

an, ob die Bezüge, die der Täter ſonſt noch hat, zu

ſeinem Lebensunterhalt ausgereicht haben würden

(RGSt. 35, 92) . Der Anwendung des § 181 a ſtand

es darum nicht entgegen, daß der Angekl. im Monat

250 bis 300 M durch Arbeit verdiente und daß dies

zum notwendigen Unterhalt für ihn hinreichte. Das

LG . hat vielmehr ohne Rechtsirrtum ein „teilweiſes

Beziehen des Unterhalts“ aus dem Unzuchtverdienſte

mit Recht darin geſehen, daß er ſich aus jenem Ver

dienſt nach und nach im Laufe der zwei Monate des

Verhältniſſes außer Zigarren und Eßwaren noch etwa

250 M geben ließ , um ein Sonntagsvergnügen zu

haben und ſich eine über das zum Leben Notwendige

hinausgehende beſſere und reichlichere Lebensführung

zu verſchaffen. (Ürt. des V. SIS . vom 23. Mai 1917,

Ď D 150/1917) .
E.

nügend habe feſtgeſtellt werden können , daß er ſich bei

der Abänderung der Eigenſchaft des Kaſſabuchs als

einer beweiserheblichen Privaturkunde bewußt geweſen

ſei . Dieſe Begründung vermag die Entſcheidung nicht

zu tragen. Bedenken beſtehen zunächſt ſchon vom

Standpunkte des LG.8 aus inſofern , als , ſelbſt wenn

dem Angell. bei der Abänderung des Kaſſabuchs jenes

Bewußtſein mangelte, damit nicht ohne weiteres die

Möglichkeit ausgeſchloſſen würde, daß es bei dem

täuſchenden Gebrauche des Buchs vorhanden und § 270

StGB. anwendbar war. Jndes kommt hierauf nichts

an, da die Grundanſchauung des Vorderrichters rechts

irrig iſt. Daß der Angeti. den äußeren Datbeſtand

einer Ürfundenfälſchung verwirklicht hat, iſt zwar

rechtl. bedenkenfrei angenommen . Handelsbücher eines

Vollkaufmanns, wie ſie dem Angell. nach $8 38 ff.

BOB. zu führen oblagen und von ihm geführt wurden,

find ſowohl im ganzen, als Geſamturkunden, wie mit

ihren Eingeleinträgen als beweiserhebl . Privaturkunden

i . S. des § 267 StGB. anzuſehen ; namentlich giltdas

von einem Kaſſabuch und den darin enthaltenen Ber

merken über die Ein- und Ausgänge. Beweiserheb

lichteit, d . h . die Fähigkeit, für irgendwelche Rechte

oder Rechtsverhältniſſe ganz oder zum Teil Beweis

zu liefern, erlangten dieſe für den Rechtsverkehr be:

ſtimmten Beurfundungen ſchon mit der Niederſchrift,

nicht erſt, wie das 16. meint, in dem Augenblice, wo

das Buch der Verfügungs- und Abänderungsgewalt

des Angell. entzogen wurde. Dieſer Zeitpunkt beſaß
vielmehr nur Bedeutung für die Rechtmäßigkeit der

Aenderung. Strafrechtlichen Schuß genießt die Urkunde

nicht um des Ausſtellers oder Eigentümers willen,

ſondern wegen der Sicherheit und Zuverläſſigkeit des

Rechtsverkehrs. Durch SS 267 7. Sto. Toll die Uns

verſehrtheit der Urkunde in ihrer Eigenſchaft als for

males Beweismittel behütet werden ohne Rüđſicht

darauf, ob das Recht oder Rechtsverhältnis, das ihren

Gegenſtand bildet, richtig wiedergegeben iſt. Die Ab:

änderungsbefugnis des Ausſtellers,wenn ſie überhaupt

von vornherein beſtand, dauert deswegen nicht länger,

als bis er die Urkunde in den Hechtsverkehr übers

geführt hat ; ſie erliſcht beſonders dann, wenn ihm

durch Begründung eines fremden Anſpruchs auf Unt

verſehrtheit der Urkunde auch nur die rechtliche Ber

fügungsgewalt entzogen worden iſt, es müßte denn

der Träger des Anſpruchs ſie ihm wieder eingeräumt

haben ; das trifft auch aufHandelsbücher zu (vgl. Ulr

teil des 3. Sts. vom20. November 1916, 3 D 433/16

in 13. 1917, 125 und die darin angef. Entſch.). Als

der zuſtändige Reviſionsbeamte zur Prüfung des Ge

ſchäftsbetriebs der Firma erſchien und Einſicht in die

Handelsbücher begehrte, war der Angell. nicht mehr

berechtigt, fie abzuändern. Dem Ueberwachungsrecht

der Militärbehörde entſprach ſeine Pflicht, ihr die

Bücher in der nämlichen Form zu unterbreiten , in

der ſie ſich bei Ankündigung der alsbaldigen Prüfung

befanden . Den hiermit übereinſtimmenden Ausfüh
rungen der StrSt. iſt beizutreten . Erſichtlich bezweifelt

dieſe auch nicht, daß die Verfälſchung des Kaſſabuchs

und nicht minder der Gebrauch des verfälſchten Buchs

zur Täuſchung des Reviſors geſchehen iſt . Wenn ſie

aber das Bewußtſein des Angeklagten, das Kaſſabuch

ſei eine beweiserhebliche Privaturkunde, zur Zeit der

Abänderung und deshalbden inneren Tatbeſtand eines

Vergehens gegen § 267 StGB. für nicht voll feſtſtell

bar erachtet, ſo verkennt ſie den Umfang der hier für

die Strafbarkeit des Täters vorausgeſepten Schuld.

Die rechtswidrige Abſicht, d . h . die Erſtrebung des Er

folgs , den mittels der falſchen oder verfälſchten Ur

funde über Rechte oder Rechtsverhältniſſe zu Täus

ichenden infolge der Täuſchung zu einem rechtserhebl.

Tun oder Unterlaſſen zu beſtimmen , muß allerdings

von dem allgemeinen Tätervorſaß begleitet ſein. Der
Vorſaß umfaßt jedoch auch in § 267 nicht mehr als

das Wiſſen und Wollen aller Tatumſtände. Es ge

4133

III .

Handeldbücher als Urlunden i. S. des § 267 StGB.;

von wann an find ſie beweiderheblich ? von wann au

Menderungen unzuläſſig ? Mangelnde Bewußtſein von

der Eigenſchaft des verfälſchten Buchs als eiter beweis

erheblichen Privaturfunde ale Strafausſchließungegrund

i . S. des $ 59 StGB. oder Strafrechtdirrtum ? Die Übſicht

ſich einen Vermögensvorteil zu verſchaffen i . S. des $ 268

StGB. Aus den Gründen : Der Angekl. hat, als im

Auftrage des ſtv. Gen.- Stdo.s des II . AK.s der Reviſor

M. den Geſchäftsbetrieb ſeiner Firma prüfte, in dem

Kaſſabuch eine Anzahl Aenderungen vorgenommen , um

ordnungsmäßige Verkäufe von Kriegswolle größer er

ſcheinen zu laſſen , als ſie tatſächlich waren, und das

ſo geänderte Buch dem Genannten zur Prüfung über

laſſen . Von der Anklage aus § 267 StGB . iſt er jedoch

um deswillen freigeſprochen worden , weil nicht ge

1) Vgl . biegegen BayObl0. 14, 299.
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någt darum, was das Merkmal der beweiserheblichen zeitiger Entwertung zu entgehen“ . Iſt er trodem ,

Privaturkunden anlangt, daß ſich der Täter der Tats wie das LG . ihm glaubt, der Meinung geweſen, er

ſachen bewußt iſt, die zuſammen den bezeichneten beurkunde feine rechtlich erhebl. Tatſache, ſo hat er

Rechtsbegriff gegebenenfalls erfüllen , m. a . W., an die ſich in einem Jrrtum über die Begriffe der Urkunde

das Recht die Schlußfolgerung Inüpft, daß eine zum und der Rechtserheblichkeit und damit in einem un

Beweiſe von Rechten oder Rechtsverhältniſſen erhebl. beachtlichen Strafrechtsirrtum befunden. Bgl. HOSt.

Urkunde vorliegt. Ein Frrtum über den Rechtsbegriff, 6, 361 (366) ; 13 , 123 (125) . An de dort eingenom

ſei es im allgemeinen, ſei es über einzelne Begriffs- menen Standpunkt hat das KG. auch ſpäter, ſo z . B.

merkmale oder über die Unterſtellbarkeit der dem Täter in der Entſcheidung 20, 235 (238), feſtgehalten ; auch

bekannten Tatſachen unter den Begriff, iſt daher ſtraf- iſt es von ihm nicht etwa in dem vom 16. angeführten

rechtlich belanglos (RGSt. 40, 203). Gegen dieſe Grund- Urteil 39, 370 abgewichen. Dieſes Urteil rührt ebenſo

jäße verſtößt die Strk., indem ſie dem Mangel des wie das in Bd . 6 S. 361 ff. vom III. SIS. her und

Bewußtſeins des Angefl. vonder Eigenſchaft des Kaſſa- enthält keinen Ausſpruch darüber, daß der S. 366 ver

buchs als beweiserhebliche Privaturkunde ſchlechthin tretene Grundſatz aufgegeben werden ſoll. (Urt. des

die Bedeutung eines Schuldausſchließungsgrundes ges V. Sts. vom 22. Mai 1917, 5 D 628/1916) . E.

mäß § 59 Stob. beimißt, obwohl von ihr nach dem

Zuſammenhange der Urteilsbegründung anſcheinend

hat keineswegsverneint werdenwollen, daß der Angekl.

erfannt habe, das Aaſſabuch ſei für den Rechtsverkehr

beſtimmt und zum Beweiſe von Rechten oder Rechts Oberſtes Landesgericht.
verhältniſſen geeignet. Bei der anderweiten Verhand

lung und Entſcheidung wird mit zu erwägen ſein , ob A. Zivilſachen.

der Sachverhalt die Anwendung des § 268 Abſ. 1
I.

Nr. 1StGB. veranlaſſe. Die Verfälſchungen ſind vom

Angell. zur Berdedung ordnungswidriger Berkäufe Beſchwerdeberechtigung des Ortéarmenverbande

von Ariegswolle bewirkt worden. Der Verkauf hat (Armenrats) und deß Gemeindewaiſenrat& gegenüber

einen Gewinn von 2200 M erbracht. Auch die Abſicht, den Gutſcheidungen des Vormundſchaftågerichtë iu An

ſich oder einen anderen im Beſitz eines bereits er- gelegenheiten, die die Sorgefür die Perſon desMäudel8

langten, aber in ſeinem Fortbeſtande gefährdeten Vor- betreffen. Die Bormundſchaftsordnung vom 19. Januar

teils zu erhalten oder die vermögensrechtl. Nachteile 1900 iſt kein Geſetz im Sinne des § 27 FGG . Eine

der drohenden Entdeckung und Ahndung einer Straf- geſeßliche Vorſchrift, nachder das Vormundſchafte gericht

tat, insbeſondere Geldſtrafe und Einziehung , von fich verpflichtet wäre, den als Vater eines uuehelichen Kindés

oder einem anderen abzuwenden , kann die Urkundens Bezeichneten einzubernehmen, beſteht nicht. Die Mutter

fälſchung zu einer ſchweren geſtalten (RMO. 10, 225 ; eines unehel. Kindes hatte urſprünglich dem Vormund

NOR. 4, 669; RØSt. 33, 333 ; 42,287). (Urt. v . 23. Mai ſchaftsgericht einen Dr. B. als den Vater des Kindes

1917, 5 D 229/1917) . E. bezeichnet, demnächſt aber, nachdem dieſer die Aner

kennung der Vaterſchaft verweigert hatte, zugegeben ,

IV.
daß fie außer mit ihm auch noch mit einem Dr. D.

während der Empfängniszeit verkehrt habe. Vormund

Anwendung des § 348 StGB. auf einen Notar, und Vormundſchaftsgericht ſahen daraufhin von wei

der bei der Entwertung von Stempelmarten die auf die teren Schritten gegen Dr. B. ab . Später wendete ſich

Urſchrift geklebten Marten mit einem älteren Datum die Kindsmutter an das Vormundſchaftsgericht mit der

ale dem der tatſächlichen Entwertung verſehen Anfrage, ob nicht doch gegen B. und D. vorgegangen

mangelnder Borjat oder Strafrecht&irrtum ? Áus den werden könne, da B. , als er erfahren habe, daß ſie

Gründen : Die Freiſprechung des Angeklagten von in der Hoffnung ſei, den D. veranlaßt habe, fie durch

dem ihm zur Laſt gelegten fortgeſetzten Vergehen gegen Hinterliſt dazu zu bringen, ſich ihm hinzugeben . Das

§ 348 Abſ. 1 StGB. iſt um deswillen unhaltbar, weil Vormundſchaftsgericht erwiderte, daß von Vormund

feſtſteht, daß er in zahlreichen Fällen bei der Ent- ſchaftswegen gegen B.und D. nicht vorgegangen werden

wertung von Stempelmarken die auf die Urſchrift ge- könne und es ihr überlaſſen bleibe, gegen die Genannten

flebten Marken mit einem älteren Datum als dem der wegen unerlaubter Handlung flagendvorzugehen . Nun:

tatſächlichen Entwertung verſehen hat, und weil die mehr wendete ſich der Armenrat an das Vormund

Anſicht des LG., auch hier ſei dem Angell. der nach ſchaftsgericht mit dem Erſuchen, den Dr. B. über die

§ 318 Abſ. 1 erforderliche Vorjaß nicht nachzuweiſen, obigen Behauptungen der Kindsmutter einzuvernehmen .

rechtlichen Bedenken begegnet. Der Ángell . war ſich Daš Vormundſchaftsgericht lehnte das ab ; die hie

feſtgeſtelltermaßen der Ünrichtigkeit desDatums bes gegen von dem Armenratunddem Gemeindewaiſen

wußt, als er die Marken in der nach Nr. 17 der Aus- rat ſowie dem Vormunde des findes eingelegten Bes

führungsbeſt. zum Preuß.StempSto . vorgeſchriebenen ſchwerden wurden zurückgewieſen . Die weiteren Be

Form einer öffentlichen Urkunde entwertete. Er hat johwerden des Armenrats und des Gemeindewaiſenrats

daher vorſäßlich innerhalb ſeiner Zuſtändigkeit als hatten keinen Erfolg .

Notar eine rechtl. erhebl. Tatſache falſch beurkundet, Aus den Gründen : Daß der Ortsarmenverband

wenn er bei Vollziehung der Entwertungsvermerke fich und in deſſen Vertretung der Armenrat beſchwerdebe

zugleich ihrer öffentl. Eigenſchaft bewußt war und auch rechtigt ſind, kann keinem Zweifel unterliegen; denn

die Tatumſtände kannte, welche für die Annahme einer es handelt ſich bei der von dem Vormundſchaftsgericht

rechtserheblichen Beurkundung maßgebend find . In getroffenen Verfügung um eine Entſcheidung, die die

dieſer Hinſicht hat das LG. für erwieſen erklärt, dem Sorge für die Perſon des Mündels mindeſtens mitbe

geſchäftsgewandten und juriſtiſch vorgebildeten Angell. trifft, und daß der Ortsarmenverband ein berechtigtes

ſei nicht unbekannt geweſen, daß er als Notar den Intereſſe daran hat, dieſe Angelegenheit für den Mündel

Stempel innerhalb der im § 15 StempSto. beſtimmten nicht bloß ſeines eigenen finanziellen Intereſſes

Friſt zu verwenden hatte und daß das Datum des Ent- halber – wahrzunehmen, kann feinem Bedenken unter

wertungstages der Ueberwachung rechtzeitiger Ver- liegen . Der Ortsarmenverband iſt alſo nach § 57

wendung dient. Es iſt ſogar feſtgeſtellt - Nr. 9 FOG . beſchwerdeberechtigt. Aber auch dem Ge

Anwendung des § 348 Abſ. 1 StGB. nicht einmal er- meindewaiſenrat muß die Beſchwerdeberechtigung zu

forderlich iſt, da er keine rechtswidrige Abſicht ver- erfannt werden . Zwar iſt Rausniß, auf den ſich das

langt - daß der Angel, die Entwertungsvermerke LG. für ſeine gegenteilige Anſicht beruft , der An

zurütdatiert hat, um „einer Rüge wegen nicht recht- ſchauung , daß dem Gemeindewaiſenrat ein Recht zur

was zur
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Beſchwerde gegen eine Entſcheidung des Vormund- wenn ſie ihm zweďlos zu ſein ſcheint, was häufig der

ſchaftsgerichts nicht zuſtehe, und auf dem gleichen Fal ſein wird, z. B. wenn der als Vater Bezeichnete

Standpunkt ſteht Pland in der Vorbem. 4 zu § 1848 außergerichtl. hinreichend beſtimmt erklärt hat, daß er

BOB. Beide Schriftſteller begründen ihre Anſicht das die Anſprüche beſtreite. Zudem hat hier das Vormund

mit, daß der Gemeindewalſenrat amtl. Hilfsorgan ſchaftsgericht den Dr. B. einvernehmen laſſen und dem

des Bormundſchaftsgerichts, demnach dieſem unterge- nach dem § 9 Abf. 4 a . a . D. genügt. Vielleicht wäre es
ordnet ſei und daß einer untergeordneten Behörde zweckmäßig geweſen ,den Dr. B. auch noch über das nach :

gegenüber der vorgelegten Behördefein Beſchwerderecht trägl. Vorbringen der Kindsmutter einzuvernehmen ;

zuſtehen könne. Dem kann jedoch nicht beigetreten jedenfalls hätte dem nicht, wie das Vormundſchafts
werden. Allerdings iſt der Gemeindewaiſenrat Hilfs- gericht meint, ein geſeßl . Ķindernis im Wege geſtanden.

organ des Vormundſchaftsgerichts; er iſt ihm jedoch Allein eine Verpflichtung hiezu beſtand weder nach dem

nicht untergeordnet, vielmehr innerhalb der Grenzen BOB . noch nach dem FOG. noch nach einer anderen

feiner Zuſtändigteit ihm gleichgeſtellt (vgl.Mot. 3. BOB. geſegl. Beſtimmung. (Beſchluß des I. ZŠ. vom 16. Febr.

BD . IVS. 1227 ). Er iſt nach § 1850 BOB. berechtigt 1917, Reg. III Nr . 57/1917 ). M.

und verpflichtet, darüber zu wachen , daß den in ſeinem

Bezirte ſich aufhaltenden Mündeln die nötige Erziehung II .

und Pflege zuteil wird ; er muß deshalb auch in

allen die Berfon des Münbels betreffenden Angelegens yat der Standesbeamte auf mündliche Anzeige hin

heiten als beſchwerdeberechtigt anerkannt werden , und einenSterbefall eingetragen , ohne zu wiſſen, daßamtliche

zwar um ſo mehr als der Kommiſſionsbericht des Ermittelungen nach § 58 PSG. ſtattgefunden haben ,

Meichstags ergibt, daß mit der Vorſchrift des § 57 ſo iſt der Gintrag nicht ungültig und es bedarf feiner

Nr. 9FOG. bezwedt wurde, in den die Perſonenfür- | Löſchung undNeueintragung. Die Sterbeurkunde muß nicht
forge betreffenden Angelegenheiten das Beſchwerderecht nur die Drtidaft angeben, ſondern auch die Dertlichteit

im weiteſten Umfang zu gewähren. Es wird denn genauer bezeichnen , wo der Sode& fall erfolgt iſt. We

auch ſowohl von der Rechtſprechung als von der weit richtigung eines bei der Eintragung unterlaufenen offen:

überwiegenden Mehrzahl der Schriftſteller das Bes tundigen Berſehens, das ohne Bedeutung für die Beweis:

ſchwerderecht des Gemeindewaiſenrats anerkannt(vgl. | traft der Urkunde iſt ? Der Sterbefall des in einem Weiher

AG. Joh. Bd. 20 S. 139, Bd. 34 S. 31, Bd. 36S.32; im Schloßhof zu D. ertrunken aufgefundenen Knaben

Staudinger Anm . 3 zu 88 1849/50 BOB., RORK. A. W. wurdevon deſſen Vater S.W.bei dem Standes

Anm. 2 zu § 1849 BOB ., Schulze- Görliß Anm. zu § 57 beamten angemeldet, ohne daß die Todesart erwähnt

Nr. 9 FOG. Bd. I S. 412, ferner Dernburg, Endemann, wurde, weshalb der Standesbeamte in die Sterbeurkunde

Fuchs, Blume u . a .). Der Senat ſchließt fich dieſer nur aufnahm , daß A. W. am 22.März 1917 mittags um

Änſicht an . Sachlich ſind die Beſchwerden nicht be- 12 Uhr in D. verſtorben iſt . Bei der Unterzeichnung

gründet. Nach § 27 FOG, kann die Entſcheidung des der Urkunde ſeßte S. W. ſeine Unterſchrift nicht an die

Beſchwerdegerichts mit der weiteren Beſchwerde nur im Vordruđe für die Unterſchrift des Anmeldenden

angefochten werden, wenn ſie auf einer Verleßung des vorgeſehene, ſondern einige Zeilen tiefer an die für die

Gefeßes beruht . Die Beſchwerdeführer ſind der Anſicht, Unterſchrift des Standesbeamten beſtimmte Stelle, ſo

das lo. habe durch ſeine Entſcheidung den § 1717 daß fich dort in der Urkunde zwei Unterſchriften, die

Abſ. 1 Satz 2 BGB. und die Beſtimmungen des § 9 des S. W. und die des Standesbeamten befinden. Als

Abf. 4 Bormundſcho. vom 19. Jan. 1900 verleßt. Jn- | nachträglich bekannt geworden war, daß ein Unglücks

wiejerne das LG. gegen § 1717 Abſ.1 BGB. verſtoßen fall vorliege, berichtete der Standesbeamte an das

haben ſoll, iſt nicht erſichtlich ; handelt es ſich doch nicht Bezirksamt,das die Ütten dem AG. „pur Beſchlußfaſſung

um die ausſchließl. durch das Prozeßgericht zu ent- nach § 26 MinBet. vom 29. April1900 “ zuleitete. Jn:

ſcheidende Frage, ob die Beiwohnung des Dr. D. bei zwiſchen waren von dem AG. Ermittelungen nach § 157

Feſtſtellung der Vaterſchaft außer Betracht zu bleiben StPO. gepflogen worden ; auf Grund deren hatte es

und demnach Dr. B. als Vater des Mündels zu gelten am 24. März 1917 die Mitteilung nach § 58 PSts.

hat, ſondern nur darum , ob das Vormundſchaftss an das Standesamt gemacht und die Beerdigung

gericht verpflichtet war, den Dr. B. über das nachträgl. bewilligt. Das AG. hat den Berichtigungsantrag

Borbringen der Kindsmutter einzuvernehmen , ſie habe abgewieſen ; die Beſchwerde des Bezirksamts wurde

dem Dr. B. ſchon vor der Beiwohnung mit D. mit- zurüďgewieſen. Auf die weitere Beſchwerde des Bes

geteilt, daß ihre Periode ausgeblieben ſei . Was aber zirksamts hin wurde die Eintragung eines Randver:

die Vormundſchaftsordnung anlangt, ſo handelt es merfs, daß A. W. im Weiher des Schloßhofes in D. er:

ſich bei ihr überhaupt nicht um geſeßl. Vorſchriften ; trunken aufgefunden worden iſt, angeordnet, im übrigen

denn die Vormundſchaftsordnun
g

iſt nichts als eine aber die Beſchwerde zurückgewieſen .

durch das Miniſterium erfolgte Zuſammenſtellung der Aus den Gründen: Nachdem durch das AG.

auf das Bormundſchaftsweſen bezügl . Oelegesbeſtim- amtl . Ermittelungen über den Todesfall ſtattgefunden

mungen , verbunden mit einer Reihe von Borſchriften hatten, hätte dieſer allerdings nach § 58 Abſ. 2 ⓇStG.

für die formelle Geſchäftsbehandlung, alſo kein Geſeß auf Grund der Mitteilung des AG.s eingetragen werden

i . S. des § 27 FOC. Allerdings fann auf die Vers ſollen . Aber die in Unkenntnis des amti. Ermittelungs

leßung ihrer Borſchriften unter Umſtänden die weitere verfahrens auf Grund der mündl. Anzeige des Vaters

Beſchwerde geſtüßt werden, aber nur dann, wenn es des verſtorbenen Kindes durch das Standesamt erfolgte

ſich um gefeßl. Beſtimmungen handelt, die in der Vor- Eintragung des Sterbefalls iſt, wie der Senat icon

mundſchaftsordnung wiedergegeben ſind, nicht aber um in dem Beſchluſſe vom 24. März 1905 (Samml. Bd . 6

die von dem Miniſterium erlaſſenen Vorſchriften für S. 214 ) ausgeſprochen hat, nicht ſchon aus dieſem

die formelle Geſchäftsbehandlung . Daß die in 8 9 Grunde ungültig und zu löſchen (vgl. auch die som:

Abſ. 4 enthaltene Anweiſung, den unehel. Vater eins mentare zum PSG. von Sartorius S. 375 Anm . 3a,

zuvernehmen eine ſolche Vorſchrift iſt, iſt ohne weiteres Hinſhius-Boſchan S.579 Anm. 11, Reger- Dames S.91).

flar . Uebrigens unternimmt es auch die Vormunds Auf dem gleichen Standpunkte ſtehen die Dienſtesans

ſchaftsordnung gar nicht, ausnahmslos die Verneh- weiſungen für die Standesbeamten in Preußen, Baden

mung des unehel. Vaters anzuordnen, ſie trifft viel- und Elſaß-Lothringen, in denen ausdrüđl . ausgeſprochen

mehr, wie in § 9 Abſ. 1 deutlich geſagt iſt, ihre An- iſt, daß es einer noch maligen Eintragung auf Grund

ordnungen nur für den Fall, daß dieUmſtände nicht der amtl. Mitteilung nichtbedarf, wenn ein Sterbefall

ein anderes mit ſich bringen. Auch nach ihren Bes auf Grund einer mündl. Anzeige eingetragen worden

ſtimmungen iſt alſo der Vormundſchaftsrichter nicht iſt, obwohl eine amtl . Ermittelung ſtattgefunden hat .

gehindert, von der Vernehmung überhaupt abzuſehen, Eine ſolche abermalige Eintragung, die nur eine Wieder
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und die Todesanzeige erſtattet. Es tönnen aifoenicht erhielt efter find.(Caupp-Stein (10) Bem. II, 2

holung der ichon erfolgten Eintragung fein tönnte, oder doch geſchädigt worden ſein laun. In einem ſchieds

wäre auch vollſtändig zweďlos. Es iſt demnach an der gerichtl. Verfahren hatte das Schiedsgericht einen An

in dem oben angeführten Beſchluſſe vertretenen An- trag auf Vertagung, der wegen angebl. Ertrantung

ſchauung feſtzuhalten und die Vorinſtanzen haben ſich der mitbeklagten Ehefrau ineinem zurBeweiserhebung

mit Recht geweigert, die Löſchung des Eintrags und und Schlußverhandlung anberaumten zweiten Termin

die Neueintragung des Sterbefalls anzuordnen. Da- geſtellt worden war, zurücgewieſen und nach Ver

gegen bedarf die Urkunde einer Berichtigung hinſichtlich handlungmit dem erſchienenen Beklagten in der Sache

des Ortes, an dem der Tod eingetreten iſt. Sie enthält erkannt. Dem Bekl. wurde eine von den Schiedsrichtern

hierüber nur die Angabe , daß der Anabe in D. vers unterſchriebene, als Ausfertigung bezeichnete Abſchrift

ſtorben iſt. Dieſe Angabe iſt allerdings nicht unrichtig, des Schiedsſpruchs zugeſtellt. Die auf Verlegung der

aber nicht genau genug. Wie der Senat in dem Be- SS 1034, 1039, 1042, 1041 Nr. 1 und 4,551 Nr. 7 ZPO.

ſchluſſe vom 31. Juli 1907 (Samml. Bd . 8 S. 373, geſtüßte Reviſion wurde zurüdgewieſen.

NJA. Bd. 9 S. 21) ausgeſprochen hat, iſt auf Grund Aus den Gründen : 1. Die Annahme des BG. ,

der nach § 83PStG. erlaſſenenBRBet. vom 25. März daß durch die Zuſtellung der im angefochtenen Urteil

1899 in die Sterbeurkunden nicht nur die Ortſchaft, als zweite Urſchrift erachteten Abdrift des Schieds.

ſondern die genauere Bezeichnung der Dertlichkeit auf- ſpruchs der Vorſchrift des § 1039 BPO. genügt ſei ,

zunehmen , wo der Todesfall erfolgt iſt. Das ergibt iſt nicht zu beanſtanden . Unter einer Ausfertigung

fich, wie in dem Beſchluſſe des Näheren ausgeführt iſt, des Schiedsſpruchs i . S.des § 1039 ZPO. iſt eine Ab

aus den der BRBef.beigegebenen Muſtereinträgen, die chrift des Schiedsſpruchs zu verſtehen , die mit der

inſoweit bindender Natur ſind, da in § 83 PŠto . der Bezeichnung Ausfertigung“ oder mit einem Auss

Bundesrat ermächtigt iſt , die zur Ausführung des fertigungsvermerte verſehen iſt und einen von den

Gefeßes erforderl. Beſtimmungen zu erlaſſen. Bon der Schiedsrichtern unterzeichneten Beiſaz trägt, in dem

in jenem Beſchluſſe vertretenen Anſchauung abzus die Uebereinſtimmung des Schriftſtüds mit der Urſchrift

gehen beſteht kein Anlaß. Der Eintrag iſt demnach bezeugt iſt. Das Gefeß ſchreibt die Zuſtellung einer

auf Grund der amtl . Mitteilung des AG.s wie ans Abſchrift dieſer Art an die Parteien vor, damit ſie

gegeben zu ergänzen. Dagegen iſt dem angefochtenen eine Gewähr dafür haben, daß die ihnen zugeſtellte Ur

Beſchluß inſoweit beizuſtimmen , als er die Eintragung kunde den Schiedsſpruch darſtellt. Von der Rechtslehre

eines Berichtigungsvermerks hinſichtlich der Unterſchrift wie in der Rechtſprechung wird faſt einhellig die Ans

des S. W. ablehnt. Hier handelt es ſich in der Tat ſicht vertreten , daß es genügt, wenn die zugeſtellte

um ein offenſichtl. Verſehen , das aus dem übrigen Jn- Urkunde von den Schiedsrichtern eigenhändig unter

halte der Urkunde ohne weiteres als ſolches erkennbar ſchrieben iſt und mit der Urſchrift übereinſtimmt, weil

iſt ; denn zu Beginn der Urkunde wird S. W. als der dieſe beiden Erforderniſſe von dem Geſeß als weſents

, iſt

Seuffert [11] Note 1039 JW .

etwa Zweifel entſtehen darüber, welche der beiden S. 50 und 1908 S. 490) . Nur das DLG. Frantfurt a . M.

Unterſchriften die des Anzeigenden und die des Standes- hat in einem Urt. vom 7. Ott. 1902 (DIGNſpr. Bd. 6

beamten iſt, es iſt vielmehr ohne weiteres klar, daß S. 148) ausgeſprochen , daß die Zuſtellung einer fich

die Unterſchrift des S. W. die des Anzeigenden iſt, die als wiederholt angefertigt darſtedenden Urſchrift des

durch ein Verſehen zwar unter die Urkunde, aber nicht Schiedsſpruchs nicht genüge, ſondern daß das zugeſtellte

an die für ſie nach dem Vordrucke beſtimmte Stelle Schriftſtüc die Unterſchriften der Schiedsrichter nots

geſeßt worden iſt. Dieſes Verſehen iſt für die Beweis- wendig zweimal aufweiſen müſſe, einmal unter dem

fraft der Urkunde ohne Bedeutung ; ſie hat keine Un- Spruch und einmal unter einem beliebig zu faſſenden,

vollſtändigkeit oder ſachliche Unrichtigkeit der Urkunde die Uebereinſtimmung mit der Urſchrift beſtätigenden

zur Folge, die der Berichtigung nach den $$ 65, 66 Zuſaße. Dieſe Anſicht iſt nicht zu billigen , weil ſie

PSto. bedürfte ; es iſt daher auch nicht einzuſehen ,wie von einem übertrieben formaliſtiſchen Standpunkt aus

hier ein Berichtigungsvermerk gefaßt werden ſollte. geht und ausſchließlich auf den in § 1039 gebrauchten

Anders wäre es, wenn die Unterſchrift des Anzeigenden Ausdruct „ Ausfertigung" Gewicht legt. Sie läßt den

überhaupt fehlen würde ; dann wäre eine Berichtigung Zwed der Vorſchrift außer acht; denn durch die Zu

durch Beiſeßung eines Randvermerks veranlaßt, daß ſtellung und Niederlegung des Schiedsſpruchs bei

und warum die Unterſchrift fehlt ( vgl. SeuffA. Bd . 59 Gerichtſoll der Abſchluß des ſchiedsgerichtl. Verfahrens

S. 301 ) . Allein darum handelt es ſich hier nicht; die kundgegeben und feſtgeſtellt werden, daß nunmehr eine

Urfunde iſt von dem Anzeigenden unterſchrieben und fchiedsgerichtl. Entſcheidung vorliegt, die — vorbehaltl .

es iſt ausihr ſelbſt ſofort erſichtlich , daß die Unterſchrift der Anfechtung des Schiedsſpruchs nach § 1041 3º6 .

nur verſehentlich an eine unrichtige Stelle geſeßt worden die Wirkung eines rechtskräftigen gerichtl. Urteils hat

iſt. Unter dieſen Umſtänden wäre eine Berichtigung (RG. 74, 307) . Dieſem Zwede wird auch die Zuſtel

vollſtändig zweďlos und darum auch unzuläſſig . Ob, lung einer von den Schiedsrichtern unterzeichneten,

wie das LG, annimmt, das Verſehen durch einen mit mit der Urſchrift übereinſtimmenden Abſchrift des

Genehmigung der Aufſichtsbehörde einzutragenden Ver- Schiedsſpruchs gerecht. Hier ſteht feſt , daß die Ab

inert des Standesbeamten nach § 18 BRBef.vom 25. März ſchrift des Schiedsſpruchs, die zugeſtellt worden iſt,

1899 berichtigt werden kann oder ob nicht vielmehr mit dem auf der Gerichtsſchreiberei des 10.8 nieder

dieſe Vorſchrift nur auf Schreibfehler ſich bezieht, die gelegten Schiedsſpruch übereinſtimmt. Die Vorſchrift

dem Standesbeamten unterlaufen ſind, kann hier dahin- des § 1039 ZPO. iſt daher nicht verleßt. 2. Auch der

geſtellt bleiben . ( Beſchl. des I. ZS. vom 8. Juni 1917, Einwand der Verſagung des rechtl. Gehörs iſt nicht

Reg . III Nr. 35/1917) . M. begründet . Die von dem 16. vertretenen Grundſäße

über Form und Umfang des rechtl. Gehörs der Bars

teien im ſchiedsgerichtl. Verfahren, die mit der Rechts
III .

lehre und mit der Rechtſprechung übereinſtimmen (vgl.

Durch die Zuſtellung einer von den Schiederichtern Gaupp -Stein Bem. II, 1 , Seuffert Note 2 a zu § 1034

unterzeichneten zweiten Ürſdrift des Schiedsſpruchs iſt ZPO .), werden von den Beſchwerdeführern nicht be

der Vorſchrift des S 1039 3ºo. genügt . Die Schiede: anſtandet. Sie gründen die Behauptung , daß das

richter find, ſoferne uicht ein Anderes vereinbart iſt, rechtl. Gehör nicht ausreichend gewährt war,

berechtigt, von der von ihnen gewählten Form ded Ver: darauf, daß die mitverklagte Ehefrau wegen Krankheit

fahrens wieder abzugehen. Wegen Berſagung des recht verhindert war, dem zweiten Termine vom 4. Sep

lichen Gehöré fann der Schiedsjpruch nurangefochten tember 1915 anzuwohnen, und daß der mitbeklagte

werden, wenn durch ſie die Partei geſchädigt worden iſt Mann ausdrückl . abgelehnt hat, ſeine Frau bei dieſer

.
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Verhandlung zu vertreten. Mit der Erlaſſung des
Schiedsſpruchs ohne wiederholte Anhörung der Mitbekl.

ſind die Schiedsrichter von dem Verfahren abgewichen,

das ſie ſelbſt beſtimmt haben ; denn ſie hatten in der

erſten Tagung des Schiedsgerichts den Termin vom

1. Sept. 1915 für einen Augenſchein ſowie für die Schluß

verhandlung mit den Parteien vorgeſehen. Zu dieſer

Abweichung waren ſie an ſich berechtigt. Wollen die

Schiedsparteien, daß die Schiedsrichter ein beſtimmtes

Verfahren einhalten, ſo müſſen ſie ihnen entweder im

Schiedsvertrag oder durch eine beſondere nachträgl.

Vereinbarung bindende Vorſchriften darüber machen.

Iſt dies wie hier unterblieben , ſo ſind die Schieds

richter grundſäßl. unbeſchränkt (RG. 47, 424 ; 74, 321

( 324 ); JW.1905 S.54 ; Gruchot Beitr. Bd . 48 S.1162).

Die einzige Schranke für das Schiedsgericht bildet die
Beſtimmung des S 1041 Nr. 4 , wonach den Parteien

in dem Verfahren das rechtl. Gehör gewährt werden

muß. Ueber die Form, in der die Parteien zu hören

ſind, entſcheidet das freie Ermeſſen der Schiedsrichter.

Ýier ſteht nur in Frage, daß die Mitbefl. entgegen

der Zuſage der Schiedsrichter in dem Termine vom

4. Sept. 1915 nicht zum Worte gekommen iſt ; denn

vor dererſten Verhandlung hat ſie gemeinſchaftl. mit

ihrem Mann eine ſchriftl. Erklärung abgegeben, deren

Inhalt ſowohl in dieſer Verhandlung wie in der Schluß

verhandlung vorgetragen worden iſt, auch hat ſie in

der erſten Verhandlung ſich mündl. zu erklären Gelegen

heit gehabt. Vor der Erlaſſung des Schiedsſpruchs

haben die Schiedsrichter ſie nicht mehr gehört, weil

ſie der Ueberzeugung waren, daß die Krankheit nur

vorgeſchüßt war, um die Sache zu verſchleppen. Durch

das Verfahren der Schiedsrichter iſt der Mitbell. die

Möglichkeit abgeſchnitten worden, bei dem Augenſchein

Erflärungen abzugeben und in der Schlußverhandlung

neue, bisher nicht gebrachte Einwendungen zu erheben.

Grundfäßl. iſt davon auszugehen , daß die Aenderung

des von dem Schiedsgericht in Ausſicht geſtellten Ver

fahrens unter Umſtänden eine Verſagung des rechtl.

Gehörs darſtellen kann (RG. 35, 426 ). Die Aenderung

darf aber nur dann in Betracht kommen, wenn da

durch die Partei, der das rechtl. Gehör verſchränkt

worden iſt, geſchädigt wurde oder geſchädigt werden

fonnte (JW . 1910 S. 585) . Iſt jedoch nach den ob

waltenden Ilmſtänden die Verkürzung einer Partei in

ihren Rechten ausgeſchloſſen , dann fann dieſe nicht

geltend machen , daß ihr das rechtl. Gehör nicht gewährt

war. Daher müſſen die Einwendungen beachtet werden,

die der Partei durch die Aenderung des Verfahrens

abgeſchnitten worden ſind. Dieſer Grundſag ergibt ſich

auch aus der Betrachtung der Entſcheidungen des RG.,

die ſich mit dieſer Frage befaſſen (JW. 1888 S. 409 ;

1903 S. 381 ; 1910 S.946 ; 1912 S. 249, 1062 ; vgl.

auch RG . 40, 402/405 ). Deshalb kommt es darauf an ,

ob die Mitbell. durch das Verfahren des Schiedsgerichts

in ihren Rechten beeinträchtigt worden iſt oder wenig

ſtens beeinträchtigt werden konnte . Das war aber

nach der zutreffenden Annahme des BG . nicht der Fall.

( lirteil des I. ZS . vom 15. Juni1917, Reg . I Nr. 19/1917 ).

M.

verkehrbringen zu erbliden iſt. Weſentlich für dieſen

in Abſ. 2 des § 5 Gel. im gleichen Sinne ver

wendeten Begriff der Gewerbsmäßigkeit auch für

den Geltungsbereich des Weing . iſt die auf den Erwerb

gerichtete Ábſicht; eine nicht auf Erwerb gerichtete

Tätigkeit iſt auch i . S. des WeinG . feine gewerbsmäßige.

Nach den Erläuterungen zum Geſet— HTVerh. XII . Leg.

Per. 2. Seſl., 248. Anl. Bd. S. 22, 23 – umfaßt der

Begriff „ gewerbsmäßig“ hier jede Erwerbsiätigkeit,

trifft alſo auch den , der aus eigenem Gewächs gewon

nenen Wein in den Verkehr bringt und ebenſo den,

der für fremde Rechnung handelt, alſo auch den Winzer

und den Kommiffionär . Das Inverfehrbringen muß

innerhalb der Grenzen eines Gewerbebetriebs in dieſem

Sinn erfolgen, der Wein zur gewinnbringenden Ver

wertung im Gewerbebetrieb beſtimmt ſein (vgl. auch

die Entſch. des No. zum Weing . vom 24. Mai 1901

in Bd . 36 S.427, Bd . 38 S. 362, Bd. 41 S. 40 ; Günther

Marſchner, Weing. S. 122, 134) . Dieſes Merkmal der

Gewerbsmäßigkeit,das hier nur für den Betrieb des

Vereins, nicht auch in der Perſon des Angeklagten

begründet ſein müßte, kann aber dem Geſchäftsbetrieb

des Sonſumvereins nach den Feſtſtellungen der Bor:

inſtanz nicht zuerkannt werden. Eine Erwerbstätigkeit

übt der Verein nicht aus . Es handelt ſich bei ihm um

eine Genoſſenſchaft i . S. des § 1 Nr. 5 Genc ., einen

„Verein zum gemeinſchaftlichen Einkaufe von Lebens

oder Wirtſchaftsbedürfniſſen im Großen undAblaß im

Kleinen“ . Sein Geſchäftsbetrieb iſt beſchränft auf den

Streis der Mitglieder; er verfolgt ausſchließlich den

Zweđ, dieſen gute Waren für ihren eigenen Bedarf

zu möglichſt billigen Preiſen gegen Barzahlung zu

verſchaffen. Die Waren dürfen nur von Mitgliedern

bezogen werden (Gen . 31, 32 und die Strafbeſtim

mungen in SS 152, 153) . Nicht Gewinn, ſondern Er:

ſparniſſe für die Mitglieder ſollen erzielt, ihre Ausgaben

durch Gewährung billiger Einkaufsgelegenheit ver

ringert werden. Der auf die Waren gelegte Preis

aufſchlag iſt nur zur Dedung der Verwaltungskoſten

und zur Ausgleichung möglicher Berluſte beſtimmt;

der hiedurch nicht aufgebrauchteReſt wird unter die

Mitglieder verteilt, nicht als Gewinnanteil ſondern

als Mückerſtattung des Zuviel gezahlten . Ob dieſe Müd

zahlung nach Verhältnis der von den einzelnen Mit

gliedern bezogenen Warenmenge oder nach Kopfteilen

geſchieht, iſt unerheblich ; auch eine Verteilung nach

Kopfteilen kann der Dividende nicht die Natur eines

Gewinnanteils verleihen. Dem Umſtande, daß dem

Geſchäftsbetrieb der Konſumvereine, ſoweit fie Waren

nur an die eigenen Mitglieder abgeben , die Eigenſchaft

der Gewerbsmäßigkeit nicht zukommt, iſt u . a. auch

durch Art. 3 RG. vom 6. Auguſt 1896 betr. Abänderung

der GewO. Nechnung getragen, wonach dem die Kon

zeſſionspflicht der Gaſt- und Schankwirtſchaften ſowie

des Kleinhandels mit Branntwein oder Spiritus be

treffenden § 33 GewO. der Abſ. 5 beigefügt iſt, der die

Genehmigungspflicht auch für den auf die Mitglieder

beſchränkten Ausſchank von Sonſum- und anderen

Vereinen vorſchreibt, für den ſie bis zur Novelle nicht

beſtanden hatte (vgl . KØJahrb.Bd.9 S. 191, preuß.

OberverwG. in Reger Entſch. Bd . 9 S. 282, Bd . 11

5.78 ; Urt. d . ObloŠt. Bd . 5 Š .299 ; Landmann , GewO.

[ 6 ] Bd. 1 S. 46 u . 309 ; Pariſius-Crüger, Gend . [8 ]

S. 55 ; Günther-Marſchner a. a. D. S. 122 ). Da dem

nach die Abgabe des Weines an die Mitglieder des

vom Angeflagten geleiteten Konſumvereins nicht als

ein gewerbsmäßiges Jnverkehrbringen erachtet werden

kann , trifft die in § 19 Weino . aufgeſtellte Verpflichtung

zur Buchführung dieſen Verein überhaupt nicht. In

der Unterlaſſung der für die Verkaufsſtellen verlangten

Buchführung lag alſo feine ſtrafbare Zuwiderhandlung

i . S. des § 28 Nr. 4 und die Verurteilung des An

geklagten entbehrt der geſeblichen Grundlage. ( Urteil

vom 24. Mai 1917, Rev.-Neg . Nr. 107/1917). Ed.

4149

B. Strafſachen .

I.

Dem Geſchäftsbetriebe der Konſumvereine fommt,

ſoweit fie Waren nur an die eigenen Mitglieder abgeben

und einen Gewinn nicht erzielen wollen , die Eigenſchaft

der Gewerbomäßigkeit nicht zu . Unter diejer Voraus:

ſetung ſind ſie zur Buchführung i . S. des S 19 WeinG.

vom 7. April 1909 nicht verpflichtet. Aus den Gründen :

Nach § 19 WeinG. vom 7. April 1909 iſt zur Führung

der vorgeſchriebenen Bücher verpflichtet : „wer...Wein

gewerbsmäßig in Verkehr bringt“. Die Frage iſt alſo ,

ob in der – entgeltlichen Abgabe von Wein durch

den Konſumverein an ſeine Mitglieder ein ſolches In
4150
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| rechtlichen Vorſchrift (vgl.§ 157 MBeamto .) das Landess

Belches Gericht iſt für die Berechnung der Straf
recht. Das bayer. Beamto. vom 16. Aug. 1908 findet

zeit bei einer Geſamtſtrafe nach SS 490, 494 StPO. zu:
auf Offiziere keine Anwendung (Reindl, Komm. S. 10;

ftändig ? Das preuß . LG. M. verurteilte am 18. Nov.
vgl. Art. 201 Beamto .) ; übrigens wäre auch nach

1913 den Angefl. zu einer Zuchthausſtrafe und rechnete
dieſem Geſep gerade für die Eltern ein flagbarer An

einen Teil der Unterſuchungshaft an. Dasſelbe Gericht
ſpruch auf den Gnadengehalt ausgeſchloſſen (Art. 72

verurteilte ihn am gleichen Tag unter Einrechnung
Abſ.2 Beamt(.). Mangels Anwendbarkeit des BeamtG .

dieſer Strafe und unter Belaſſung der Anrechnung
aufOffiziersgehälter gelten ſohin die älteren bayeriſchen

der Unterſuchungshaft zur Geſamtſtrafe von 4 Jahren
Vorſchriften weiter. Nach dieſen war aber nur der

Zuchthaus. Beide Urteile wurden am 8. Januar 1914
Gehalt der ſog. pragmatiſchen Beamten, wozu Offis

giere nicht gehörten, fraft der Verfaſſung tlagbar,
rechtsträftig. Das bayer. LG. N. verurteilte ain 1. April

1914 den Angekl, unter Einbeziehung der in den beiden
während für die Gehälter der ſonſtigen Beamten und

preuß . Urteilen erfannten Einzelſtrafen und unter
Angeſtellten der Rechtsweg ausgeſchloſſen blieb, da es

Belaſſung der Anrechnung der Unterſuchungshaft zur
ſich überwiegend um öffentlichrechtliche Anſprüche han

Geſamtſtrafe von 5 Jahren und 3 Monaten Zuchthaus ;
delt'(Bayer. ObLG.9, 387; vgl . StompKonflE. in GVBI.

das Urteil wurde am 24. Sept. 1914 rechtskräftig.
1903 III ). ) Das muß im Gegenſaße zu dem preuß .

Dem Antrag des StA.s in M.entſprechend berechnete
Gef. vom 24. Mai 1861 mit JW . 1907, 343 auch für

das 16. M. gemäß § 490 StPO. die Strafzeit für die
die bayer. Dffiziere einſchließl . der Reſerveojfiziere

4 Jahre Zuchthaus durch Beſchl. vom 28. Mai 1914.
gelten (Becher, 1 ZivR. I , 229), wie durch die ſtändige

Auf Erſuchen des Sta.s in N. vom 22. Oft . 1914 über:
Rechtſprechung des LG . München I anerkannt iſt (vgl.

nahm der StA . in M. gemäß dem Beſchluſſe des Bundes
3. B. Urt.vom 12. Febr. 1908 A 4692/07).— (Beſchl.

rats vom 11. Juni 1885 mit Schreiben vom 21. Nov.
vom 9. Mai 1917 ; Beſchw .- Reg. Nr. 181/17 I). N.

1914 die Bollſtreckung der Geſamtſtrafe von 5 Jahren und

3 Monaten. Der Angekl. verlangte Berechnung dieſer

Geſamtſtrafe durch das LG. N. als das zuſtändige

Gericht . Dieſes wies den Antrag als unzuläſſig zurück, Landgericht Augsburg.
da „ der Beginn der Strafzeit bereits durch rechts

kräftigen Beſchluß des 16. M. vom 28. Mai 1914 feſt- Feſtftellung der unehelichen Vaterſchaft gegen die

geſeßtſei“. Der Generalſtaatsanwalt pflichtete dieſer Ans Erben des unehelichen Vaters. Der Vormund eines

ſicht bei ; nach dem Beſchl. des Bundesrats vom 11. Juni unehel . Kindes, deſſen unehel. Vater vor der Geburt

1885 ſei das LG . M. das zuſtändige Gericht. Die Be- des Kindes im Felde gefallen war, flagt gegen die Erben

ſchwerde des Angefl. wurde für begründet erachtet. auf Feſtſtellung der Vaterſchaft und Gewährung des

Aus den Gründen : Der Sts. hat wiederholt Unterhalts, hauptſächlich , um die Hinterbliebenen

entſchieden (Samml. Bd. 7 S. 137, Bd. 10 S. 234 ), daß unterſtüßung für das Kind zu erlangen. Die Erben

durch den Beſchluß des Bundesrats vom 11. Juni 1885 beſtreiten die Vaterſchaft des Erblaſſers und berufen

an der durch § 490 Abſ. 1 und § 494 Abſ. 1 StPO. ſich außerdem auf deffen Vermögensloſigkeit und ihr

geregelten Zuſtändigkeit für die Berechnung der Strafe Abfindungsrecht. Das LG. erachtete die Feſtſtellungs

nichts geändert worden iſt und nichts geändert werden flage für zuläſſig.

konnte, weil dem Bundesrate die geſeßliche Ermächti- Aus den Gründen : Der Vater eines unehel.

gung zur Abänderung der bezeichneten Vorſchriften der Kindes iſt nach § 1708 BOB. verpflichtet, dem Kinde

Strafprozeßordnung fehlte . Der beſchließende Senat hält bis zur Vollendung des 16. Debensjahres den der

an dieſer Auffaſſung feſt. Nach dem 8 490 Abſ. 1 und Lebensſtellung der Mutter entſprechenden Unterhalt

$ 494 Abſ. 1 StPO . iſt für die Berechnung der Strafe zu gewähren. Der Unterhaltsauſpruch erliſcht nach

das Gericht erſter Inſtanz zuſtändig, das auf die zu § 1712 BOB. nicht mit dem Tode des Baters, er ſteht

vollſtređende Strafe erkannt hat . ħiernach war die dem Kinde auch dann zu, wenn der Vater vor der

Straffammer M. für die Berechnung der von ihr am Geburt des Kindes geſtorben iſt. Die Erben des Vaters

18. Nov. 1913 erkannten und rechtsfräftig gewordenen ſind aber berechtigt, das Kind mit dem Betrag ab

Geſamtſtrafe –Beſchl. vom 28. Mai 1914 – zuſtändig . zufinden, der dem Kinde gebühren würde, wenn es

Durch das am 24. Sept. 1914 rechtskräftig gewordene ehelich wäre. Der IInterhaltsanſpruch des Kindes

Urteil der Stk . N. vom 1. April 1914 war die von der gegen die Erben fällt jedoch weg, wenn ein Pflichtteil

Stk . M. ausgeſprochene Geſamtſtrafe und die hiernach | wegen Unzulänglichkeit des Nachlaſſes nad ss 1942

ſich berechnende Strafberechnung weggefallen . Degen und 1990 BOB . verlangt werden kann (ROZ.74,

ſtand der Vollſtređung iſt nunmehr die von der Str . 375 ; Staudinger (1/8) $ 1712, Bem . 2 a ; Opet und

N. am 1. April 1914 erkannte Geſamtſtrafe. Deshalb Blume, Das Familienrecht des BOB. § 1712 Bem . 2 b,

hat nunmehr dieſes Gericht über den Antrag des Angell. OLGRſpr.30 , 142) . Jedenfalls fann wegen Unzu

auf Berechnung der Strafe ſachlich zu entſcheiden (hier- länglichkeit des Nachlaſſes nach § 1990 BOB. die

über ſiehe OblG. Bd . 9 S. 267). (Beſchluß vom 5. Juli IInterhaltsflage ohne weiteres abgewieſen werden .

1917, Beſchw .-Reg. Nr. 201/1917 ). Ed . Staudinger ( 7/8 ] $ 1990 Bem . B 1 ; Gaupp -Stein ( 7/8)

$ 780 N. ö . Deshalb hat das AG. die Mage, ſo

weit ſie auf Leiſtung des Unterhaltes geht, mit Recht

Oberlandesgericht München.
abgewieſen . Allein das uneheliche Kind hat gegen den

i unehel . Erzeuger nicht bloß einen Anſpruch auf Ge

Rechtliche Natur des Kriegselterngelde und der
währung des Unterhalts, ſondern auch einen ſelb

Offiziereguadengehalte ; Rechtsweg. Gründe: Auf das
ſtändigen Anſpruch auf Feſtſtellung der unehel. Vater

Kriegselterngeld beſteht überhaupt fein flagbarer
ſchaft. Staudinger (718 ) § 1717 Bem . 4, J W. 1917,

Nechtsanſpruch ; dies iſt durch das Wort „ tann “ im
59 °. Der gegenteiligen Anſchauung, wonach die un

8 22 MilHinterblo , klargelegt (Olshauſen, Stomm . zu
ehel . Vaterſchaft, abgeſehen von den Fällen der SS 1310,

$ 22 S. 95 ). Daran wird auch durch die Zuſtändig
1719, 1720 BOB . keinen ſelbſtändigen Anſpruch , ſon

feitsvorſchrift im § 35 nichts geändert; denn dieſe be
dern nur die Vorausſeßung des Unterhaltsanſpruchs
bildet

zieht ſich nur auf die vom Geſet gewährten Rechts :
Bay ZfR . 1917 S. 117, JW . 1916 , 975 und

1594

anſprüche (Olshauſen S. 147 ). Der Gnadengehalt
vermag das Gericht nicht beizutreten. Die

(8 12 Kriegsbeſold V.) teilt die Natur des ſonſtigen
Feſtſtellung der unehel. Vaterſchaft hat auf dem Wege

Gehalts, nicht etwa der Penſion . Ob der Rechtsweg 1 ) Dort iſt die Zuläſſigkeit des Newtowego fuir Pferdegelder

hiefür zuläſſig iſt, entſcheidet alſo mangels einer reichs- verneint, für den (Gehalt aber die ifrage ujfen gelaſſen . Der Einf.
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unterſcheiden . Es nimmt alſo an , daß dieſe Feſts

ſtellung jederzeit nach den geltenden Gefeßen möglich

iſt. Dieſe Feſtſtellung iſt aber nach den Meichegelegen

den Gerichten zugewieſen und zwar der ſtreitigen Ge

richtsbarkeit. Der freiwilligen Gerichtsbarkeit iſt ſie

entzogen (NG . in LZ. 1917, 331 '). Auf dem Wege

der ſtreitigen Gerichtsbarkeit tann ſie aber naturgemäß,

da der Fistus als ſolcher nicht in Betracht kommt,

nur gegen die Erben des verſtorbenen Vaters erfolgen.

Dieſe Erwägungenführen mit zwingender Notwendig

feit dazu, den Anſpruch auf Feſtſtellung der unehel.

Baterſchaft auch gegen die Erben zuzulaffen. Für dieſe

Feſtſtellung kommen im vorliegenden Falle, nachdem

das Gefeß vom 4. Auguſt 1914 in $ 1 mittelbar auf

die Grundſäße über die Feſtſtellung der Unterhalts

pflicht verweiſt, nur die Beſtimmungen in § 1717

BOB . in Betracht. (Urt. der I. ZA. vom 23. April

1917, IF 2/17 ) .

Oberlandesgerichtsrat Gerſtlauer in Augsburg.4108

des § 256 GPO. zu erfolgen. Staudinger a . a . D.

Denn dieſe Klage iſt in allen Fällen gegeben, wo

darüber geſtritten wird, ob ein Tatbeſtand vorliegt,

dem rechtl. Wirkungen zugunſten einer Perſon gegen

über einer anderen Perſon zukommen . Dabei iſt es

gleichgültig, ob das feſtzuſtellende Rechtsverhältnis

vermögensrechtlich oder nicht vermögensrechtlich iſt,

3. B. dem Familienrecht angehört (Stonießfi ú . Gelpte

$ 256 Anm. 2 ). Für ein unehel. Mind kannein ſolches

Rechtsverhältnis begründet fein in $$ 1310 , 1708,

1719, 1720 BGB. aber auch in § 1 des RG. vom

4. Auguſt 1914 über die Änderung des Geſ. vom

28. Februar 1888 betr . die Unterſtüßung von Familien

der in den Dienſt eingetretenen Mannſchaften. Nach

dem aber im vorliegenden Falle der unehel . Vater

vor der Geburt des Kindes geſtorben iſt, alſo bevor

der Feſtſtellungsanſpruch gegen ihn geltend gemacht

werden konnte, ſo fragtes fich, gegen wen ſich dieſer

Anſpruch zu richten hat. Nach § 1712IBOB. erliſcht

derUnterhaltsanſpruch nicht mit dem Tode des Vaters,

er geht vielmehr auf die Erben über. Da aber der

Unterhaltsanſpruch die Feſtſtellung der Baterſchaft

vorausſeßt und dieſe zur Grundlage hat, ſo muß auch

der Anſpruch auf Feſtſtellung der Vaterſchaft auf die

Erben übergehen und ſich gegen dieſe richten. Sie

können allerdings das Kind für ſeinen Unterhalt8

anſpruch mit dem Pflichtteil abfinden. Allein wenn

ſie die Grundlage des Unterhaltsanſpruches,die Bater

chaft beſtreiten, ſo muß dieſe ihnen gegenüber zuerſt

feſtgeſtellt werden. Iſt fein Pflichtteil vorhanden, ſo

fällt allerdings der Unterhaltsanſpruch weg, ohne daß

die Vaterſchaft weiter feſtgeſtellt zu werden bräuchte.

Das gilt aber nur dann , wenn das Kind nur den

Unterhaltsanſpruch geltend macht. Ein uneheliches

Kind, deſſen verſtorbener Vater ein Vermögen hinter

laſſen hat, das die Abfindung mit dem Pflichtteil ge

ſtattet, hat alſo jederzeit die Möglichkeit, gegen die

Erben die uneheliche Vaterſchaft feſtſtellen zu laſſen

und ſich damit die mit der unehel. Vaterſchaft ver

bundenen familienrechtlichen Wirkungen , insbeſondere

die Rechte ſeines Perſonenſtandes zu ſichern . Es iſt

nun nicht einzuſehen , warum dieſer Anſpruch dem

unehel. Ainde, deſſen verſtorbener Vater kein oder kein

den Pflichtteil gewährleiſtendes Bermögen hinterlaſſen

hat, verſagt ſein ſollte. Eine Auslegung des Gefeßes,

die ſich eine ſolche Unterſcheidung zu eigen machte,

würde dem ſozialen Zwec des Geſeßes nicht gerecht,

ſie würde zu großen Härten und Ungleichheiten und

zu einer Rechtsungleichheit zwiſchen den unehelichen

Kindern bemittelter und jenen unbemittelter Väter

führen . Zu dem hat der vom Gericht eingeſchlagenc

Weg ein rechtsähnliches Seitenſtüď imGemeinen Recht.

Nach § 13 Inst. de act. 4. 6. war die actio de partu

agnoscendo auch gegen den Großvater zuläſſig, wenn

der Vater weggefallen war (Seuff. Pand . ( 41 $ 449

N. 14) . Nach § 1 RG. vom 28. Februar 1888 über

die Familienunterſtüßung in den Dienſt getretener

Mannſchaften erhalten die Familien dieſer Mann
fchaftenim Falle der Bedürftigteit Unterſtüßung nach

Maßgabe dieſes Gefeßes. Nach 8 10 a. a . D. wird,

wenn der in den Dienſt Getretene vor ſeiner Kücfehr

ſtirbt oder vermißt wird, die Unterſtüßung ſo lange

gewährt, bis die Formation, der er angehört, auf

den Friedensfuß zurückgeführt oder aufgelöſt wird .

Nach § 1 NO. vom 4. Auguſt 1914 über die Aende

rung des Geſ. vom 28. Februar 1888 wird dieſe
Unterſtüßung auch unehel . Stindern gewährt, ſofern

die Verpflichtung des in den Dienſt Getretenen zur

Gewährung des Unterhalts feſtgeſtellt iſt. Dieſes

Deſet gibt feinen Weg an, wie die Feſtſtellung zu

erfolgen hat, ſondern ſeßt ſie voraus, will offenbar

auch nicht zwiſchen unehel. Kindern, bei denen die

Feſtſtellung bereits erfolgt iſt, und zwiſchen denen,

bei denen ſie noch nicht erfolgt iſt, insbeſondere jenen,

die erſt nach dem Tode des Vaters geboren werden,

Bücheranzeigen.

Lobe, Dr.Adolf, Heichsgerichtsrat. Preisſteigerung,

♡ andel und Reichsgericht. Leipzig 1917 ,

Verlag von Theodor Weicher. Preis geh. Mi. 1.- .

Wir haben f. 3. die verdienſtliche Schrift Lobes

„Uebermäßiger Gewinn i . S. von § 5 Nr. 1 BRBO .

vom 23. Juli 1915 / 23. März 1916 " hier angezeigt

(Jahrg . 1916 S. 263) . Bei den Erfahrungen, die wir

Verbraucher bei der Dedung unſeres täglichen Bes

darfes machen , iſt es tein Wunder, daß Lobes Augs

führungen und die ihnen entſprechende Hechtſprechung

des Reichsgerichts in Sandelskreiſen wenig Beifall,

ja offenen Widerſpruch gefunden haben. Der Orts

ausſchuß des Kleinhandels zu Dresden hat ſich in einer

Schrift .Der Kleinhandel gegen ſie gewendet und

ſelbſt eine ſo angeſehene Körperſchaft wie die Aelteſten

der Kaufmannſchaft von Berlin eine Dentſchrift an den

Meichskanzler gerichtet, mit der ſie, wie es meiſt bei

Angriffen auf die Hechtspflege geſchieht, teilweiſe icon

deshalb daneben ſchießt, weil das Reichsgericht das

gar nicht geſagt hat, was man ihm zur Laſt legt.

Aber auchim übrigen weiſt Bobe ſchlagend nach, wie

wenig begründet ihre Angriffe und die Behauptung

ſind, daß die reichsgerichtliche Rechtſprechung nicht nur

die Eriſtenz des Bandels untergrabe,ſondern auch für

die Allgemeinheit ſchädliche Folgen habe . E.

Diet, Seinrich , Striegsgerichtsrat, 8. Bt. im Felde .

Militärrechtspflege im Ariege. Sammlung von

Gefeßen, Verordnungen, Erlaſſen uſt . 255 Seiten .

Raſtatt 1917, Militärjuriſtiſcher Verlag, S. & H.

Greiſer, Sofbuchdruder. Geb. Mt. 3.30 .

Eine verdienſtliche Sammlung überall verſtreuter,

zum Teil ſchwer zugänglicher, für die Militärrechts:

pflege bedeutſamer Vorſchriften, geordnet nach Stoff

gebieten, verfehen mit gelegentlichen Erläuterungen

und mit einem das raſche Zurechtfinden gewährlei

ſtenden Inhaltsverzeichnis. Das Werk iſt gedacht als

Ergänzung des bekannten „ Handbuches der Militär

rechtspflege “.

Landgerichtsrat Zueller , 3. 3t . Þauptmann und Batterieführer.

Aløberg, Dr. Mar, Rechtsanwalt in Berlin. Arieg $.

w u ch erſtrafrecht. Zweite und dritte , ſtark vers

mehrteAuflage.177 Seiten. Berlin 1917, W. Moeſer,

Hofbuchhdlg. geb. M 4.- .

Die erſte Auflage dieſes ausgezeichneten Wertes

hat Profeſſor Dr. Köhler hier 1916 S. 364 eingehend

und zutreffend in ſeiner Bedeutung für die Gegenwart
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Schie ...

.

und für die Zeit nach dem Striege gewürdigt. 30 hier namentlich mit der von Lobe beeinflußten Recht

kann ihm nur zuſtimmen . Die 2. Auflage iſt vođſtändig ſprechung des Meichsgerichts und mit A 18 berg auss

durchgearbeitet und weſentlich ergänzt und vermehrt. einander. Er läßt dabei die Forderung einer Gerabs

Neu bringt ſie vor allem die Darſtedung der Tatbe- feßung des vereinbarten Kaufpreiſes, wenn der Ver

ſtände der Retten handelsverordnung. käufer ſich nach Abſchluß vorteilhafter eingedeďt hat ,

Der 2. Auflage iſt in kürzeſter Friſt als unver- beiſeite. Bei ader Zuſtimmung zudem Grundgedanken

änderter Abdrud die 3. Auflage gefolgt. Auch dieſe des höchſten Gerichtes betont er grundſäßlich , daß es

Tatſache ſpricht dafür, daß Alsbergs Wert auf dem in der Regel techniſch unmöglich iſt, die allgemeinen

Gebiete des Kriegswucherſtrafrechts das führende ges Betriebsuntoſten und die anteiligen Beträge für Unter

worden iſt. nehmerlohn , Aapitalzins und Mifitoprämie für die

Zena. Dr. Dödel .
einzelnen Kaufgegenſtände zu ermitteln . Seine Dars

legungen gipfeln in der Forderung : „ Für den nors

Reger, u., Hat des Bayer. Berwaltungsgerichtshofs. malen Fad des Verkaufs einer Ware im Rahmen

Das bayer.Aufenthaltsgeſekvom 21. Q u - eines geſchäftlichen Unternehmens ſollte die bisher üb

guſt 1914. 72 Š . Ansbach 1916, Drud und Ver- liche Gewinnberechnung als erlaubt anerkannt werden,

lag von C. Brügel & Sohn . wonach ein nach den geſchäftlichen Grundfäßen und

Was ſich zur Erläuterung des Geſekes, des Meſtes Erfahrungstatſachen angemeſſener prozentualer Zus

des bayeriſchen Seimatgefeßes, anführen läßt, hat der ſchlag zum Einkaufspreiſe genommen wird nicht zu

Verfaſſer zuſammengetragen. Wer ſich mit dem Ges
dem die beſonderen Betriebsuntoſten umfaſſenden Ges

ſebe, ſei es mit ſeinen verwaltungsrechtlichen Vor
ſtehungspreife). Die beſonderen Umſtände des Eingel

ſchriften, ſei es mit dem ſtrafrechtlichen Ärt. 2 , zu be fades tönnen den hiernach in Betracht kommenden

faſſen hat, wird nach dem Werfchen greifen ; die Voll
Sewinnzuſchlag als zu hoch erſcheinen laſſen. Dies

zugsanweiſungen, das Paßgeſeß und das Freizügigs iſt insbeſondere der Fall, wenn der Einkaufspreis einer

keitsgeſetz ſind mit abgedrudt.
einzelnen Ware derart geſtiegen iſt, daß man bei Jnne

haltung des bisherigen Prozentſaßes zu einem Auf

Zimmermann, E., Geh . Oberfinanzrat, vortr. Mat im
ſchlage gelangen würde, der bei Gegenſtänden von

Großherzogl. bad. Finanzminiſterium in Karlsruhe.
gleicher Art und Preislage auch früher nicht üblich

Gefeß über Sicherung der Kriegsſteuer
war. Auch dann iſt die Innehaltung des bisherigen

lowie Gefeß über die Erhebung eines Z u
Prozentſaßes ungerechtfertigt, wenn der Netto -Gewinn

des Beamtunternehmens, projentual zum Umſaß ge .

fchlags zur Kriegsſteuer vom 9. April 1917

mit Erläuterungen , nebſt ergänzenden Erläuterungen
rechnet, ſteigt. Bandelt es ſich um Geſchäfte, die nicht

zum Striegs- und Befißſteuergeſes. Stuttgart 1917,
im Rahmen eines Geſamtunternehmens abgeſchloſſen

Berlag von 3. Beß.
werden, ſo ſteht der vom Meichsgericht geforderten Bes

rechnungsart ein Bedenken nicht entgegen .“ Angeſichts
Das vorliegende Geft - eine Ergänzung der Ers

der Notlage, die der Krieg weiteſten Kreiſen der Bes
läuterungsbücher Zimmermanns zum BefSto. und völterung gebracht hat, iſt es m. E. nicht berechtigt,
KrSto . ( . oben S. 196 ) – bringt in ſeinem erſten wenn R. für die Kriegszeit eine günſtigere Stellung des

Teil ſehrwillkommene Erörterungen zu triegsſteuer- Unternehmers mit der Begründung fordert, das na

rechtlichen Zweifelsfragen . Es werden u . a . beſprochen : türliche Ziel jedes Unternehmens ſei ein Geſchäfts.

Berſchiebungen zwiſden Betriebs- und ſonſtigem Vers gewinn, der mindeſtens den - im Striege erheblich ver
mögen des Pflichtigen , Freigrenje nach 88 12, 13 BefSto .

teuerten – Bebensunterhalt des Inhabers deđe. Auch

und § 8 ArStO., Abgabe nach § 9 Abſ.1 Nr. 2 Krsto ., darin kann ich ihm nicht beitreten, daß ein gegen

Abzug der Sonderrüdlage für die Kriegsſteuer bei der die Preisſteigerungsverordnung verſtoßendes Rechts

Eintommenſteuerveranlagung von Geſellſchaften, Bes geſchäft gemäß § 134 BOB. nichtig ſein ſoll. Als die

ſteuerung des Geſamtguts der fortgeſeßten Güters richtige Löſung erſcheint mir auch hier wie bei den

gemeinſaft, nachträgliche Berichtigung der Beran Höchſtpreiſen, daß der Kaufpreis nur herabzuſeßen iſt.
lagung zum Wehrbeitrag. – Die Ausführungen auf

Jena. Nechteanwalt Dr. Böđel .

5.7,8 über die Ermäßigung der Abgabenach § 9 Abſ. 1

Nr. 2 ArstG . bei den gemäß $$ 12, 13 BefStG. ſteuer- Szczesny, Bittor und Dr. Heinrich Neumann , Hechts

freien Vermögensmehrungen ſtimmen mit dem in anwalt, Berlin . Die Belämpfung des Wuchers

zwiſchen ergangenen Bundesratsbeſchluß vom 19. Juli mitlebensmitteln und Gegenſtänden des

1917 (Amtl.Mitt. S. 123) überein . (Auf S.7 Zeile 24 muß täglichen Bedarfs. Mit einer voltswirtſchafts

es heißen vermehrt ſtatt vererbt.) Der ablehnende Stand lichen Einleitung von Dr. Heinz Potthof in Düſſel

punft gegenüber der praktiſch ſehr häufigen Forderung dorf. Zweite, vermehrte und verbeſſerte Auflage .

einer Berichtigung der Wehrbeitragsveranlagung ( § 20 164 S. Stuttgart 1916 , Berlag von J. Heß . Geh .

BefSto . , SS 54,60 Wehrb .) entſpricht der herrſchen
Mi. 3.-, geb. Mt. 4.- .

den Anſicht. Die Frage, ob dieſe ſtrenge Auffaſſung

mit § 54 Sab 2 Wehrbo . in Eintlang gebracht werden
Die erſte Auflage des verdienſtvollen Werkes iſt

tann , wird wohl die Rechtsmittelinſtanzen noch aus.
hier 1916 S. 236 beſprochen worden . Die ſo rchnell

giebig beſchäftigen . — 3m2. Teil werden die im Titel
gefolgte neue Auflage führt nicht bloß die früher er

bezeichneten Geſeße vom 9. April 1917 flar und faſt
läuterten Berordnungen auf den derzeitigen Stand

durchweg ſehr eindringlich erläutert. Nähere Uus
der Gefeßgebung und der Mechtſprechung, ſondern ſie

führungen über die Vermögensbeſchlagnahme nach § 1
bringt und erläutert auch die neueſten Verordnungen,

Abf.IIIdes Sicherungsgeſeges wären erwünſcht geweſen.
die eine Einwirtung auf die Preisbewegung und die

Ordnung des Lebensmittelhandels beyweden, wie die
Speyer . Finanzaſſeſſor Dr. Sergt .

beiden Verordnungen über äußere Kennzeichnung von

Hoſenthal, Dr. Alfred, Rechtsanwalt in Hamburg .
Waren, die VO. gegen irreführende Bezeichnung von

Üebermäßiger Gewinn im Sinne der Preis
Nahrungs- und Genußmitteln und die gegen den

ſteigerungsverordnung vom 23. Juli 1915
Kettenhandel.
Jena. Dr. Witel.

Lu. 23. März 1916. 19 Seiten . München, Berlin und

Leipzig 1917 , 3. Schweißer Berlag (Arthur Sedier) . Rrauit, 3. , Regierungsrat, Direktor des gemeinſamen

geh . M -.80. Oberverſicherungsamtes zu Gera. Kommentar

Der Verfaſſer des vortrefflichen Kommentar: zum Kapitalabfindungsgeſ eß. 120 Seiten .

zum Reichsgeſetz gegen den unlauteren Wettbewerb Stuttgart 1916, Verlag von J. Ø2ß . Geh. Mi. 2.50.

und der Darſtellung der Unterlaſſungstlage" jeßt fich Nach einer Ueberſicht über die in dem Geſeke ent:

-

e
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haltenen Grundbegriffe bringt der Verfaſſer außer dem

Dert des Geſeßes und den dazu ergangenen Ausfüh

rungsbeſtimmungen eine eingehende Stommentierung

des Geſekes. Das Werk dient dazu , den Kriegs

beſchädigten und ihren Hinterbliebenen , ſowie deren

Helfern , aber auch den mit der Handhabung des Ge

ießes befaßten bürgerlichen Behörden und militäriſchen

Verwaltungsſtellen eine eingehende Kenntnis des Ge

ſekes näher zu bringen . So wird es dazu dienen,

die Segnungen des Geſeßes weiteren Kreiſen zugängs

lich zu machen.

Schweidnig . Landgeriotsrat Alfon padenberger.

Geſekgebung und Verwaltung.

Die Erſtreduug von Aufedhtungsfriſten. Soweit

nach den Vorſchriften derKonkursordnung oder des

Anfechtungsgeſetzes „ die Anfechtbarkeit von Rechts

handlungen davon abhängt, daß ſie innerhalb be

ſtimmter Friſten vor der Eröffnung des Konkurſes,

vor dem Eröffnungsantrag, vor der Zahlungseinſtel.

lung oder vor der Anfechtung vorgenommen ſind,

wird bei der Berechnung der Friſten die Zeit nicht

mitgerechnet, während deren die Geſchäftsaufſicht be:

ſteht“. Einen Schuß gegen den drohenden Verluſt des

Anfechtungsrechts, wie ihn in dieſer Weiſe § 75

Geſch AuffBO. vom 14. Dez. 1916 gewährt, hat nicht

nur die Einrichtung der Geſchäftsaufſicht nötig ge

macht, ſondern ſchon vorher das Gefeß zum Schuße

der Striegsteilnehmer. Sein $ 6 verbietet, auf Antrag

der Gläubiger den Konkurs über das Vermögen eines

Kriegsteilnehmers zu verhängen, und macht es damit

unmöglich , Rechtshandlungen , die der Gläubiger

geſamtheit nachteilig ſind, nach $8 29 ff. KO . anzu

fechten . Das fonnte zu einem Verluſte begründeter

Anfechtungsanſprüche führen, da die Anfechtbarkeit

vielfach davon abhängt, daß die Rechtshandlung inner

halb beſtimmter Friſten vor der Konkurseröffnung,

dem Eröffnungsantrag oder der Zahlungseinſtellung

erfolgt iſt; eine Pfändung gegen einen Kriegsteilnehmer

3. B., die nach § 30 KO . der Anfechtung unterläge,

konnte auf dieſe Weiſe unanfechtbar werden , weil in

dem ſpäteren Konkurſe die Friſt des § 33 KO . ſchon

verſtrichen war oder verſtrichen ſein würde . Aehnlich

bei der Anfechtung von Rechtshandlungen des Schuld

ners außerhalb des Konkurſes . Zwar fönnen hier die

Anfechtungsfriſten in geeigneten Fällen auf dem Wege

des § 4 Anfo . erſtreckt werden . Immerhin blieb die

Gefahr eines Rechtsverluſtes für die Gläubiger be

ſtehen , weil ihnen, ſo lange der Schuldner Kriegs

teilnehmer iſt, der nach § 2 Anfo . erforderliche Nach

weis der fruchtloſen Zwangsvollſiređung wegen der

Vorſchriften in § 5 ArtSchuyl . kaum möglich iſt.

vier abzuhelfen lag umſo näher, als § 8 ArТSchußG .

ſchon eine Hemmung der Verjährungs- und gewiſſer

ſonſtiger Friſten vorſieht. Dieſe Abhilfe hat die

B NVO . v o m 5. Juli 1917 über die Erſtreifung

von Anfechtungsfriſten gegen über Kriegs

teilnehmern (RGBI. S. 590 ) gebracht, die mit

Tage der Verfündung, dem 7. Juli, und zwar — gleich
dem eingangs erwähnten § 75 OeſchlufiVO . mit

rückwirkender Kraft in Geltung getreten iſt. Dem

Grundgedanken des § 8 KrТSchuko . entſprechend gilt

die neue Vorſchrift auch dann , wenn ein Striegsteil

nehmer als Gläubiger oder Anfechtungsgegner be

teiligt iſt. Mein Striegeteilnehmer iſt mithin während

des Kriegsteilnehmerverhältniſjes genötigt, bloß zur
Wahrung der Anfed tungsfriſt die Anfechtungsflage

zu erheben , und ebenſowenig braucht ein Konkurs :

verwalter oder ein Gläubiger zu dieſem Zweck einen

Anfechtungsprozeß gegen einen Kriegsteilnehmer an

zuſtrengen .

Schuß der Mieter. Die Lage der ħausbeſißer iſt

durch den Arieg vielfach recht ungünſtig geworden .

Kein Wunder, daß ſie nicht ſelten mit Steigerungen

des Mietzinſes hervortreten , die der Mieter bei den

Schwierigkeiten und den Koſten eines Umzuges in der

Kriegszeit häufig bedingungslos annehmen muß. Um

einen Schuß gegen ungerechtfertigte Hinauffeßungen

des Mietpreiſes zu gewähren,können nach der BRDO.

zum Schußeder Mieter vom 26.Juli 1917 (MOBI.

S. 659) die Einigungsämter (BRVO. vom 15.Dez. 1914,

ROBI. S. 511 ) von der Landeszentralbehörde ermäch:

tigt werden, auf Verlangen des Mieters über die

Wirkſamkeit einer nach dem 1. Juni ds. Js . erfolgten

Kündigung des Vermieters zu entſcheiden , insbeſondere

ſie für wirkungslos zu erklären, mag auch nach den

Vorſchriften des bürgerl. Hechts nichts gegen fie eins

zuwenden ſein . Das Einigungsamt hat dann in der

Regel auch über die Fortſeßung des gekündigten Miet

verhältniſſes und ihre Dauer zu befinden ; dabei fann

esden Mietzins angemeſſen erhöhen (§ 1 Abſ. 1 Nr. 1

VO. ) . Þat der Vermieter die gekündigte Wohnung

ſchon wieder anderweit vermietet und wird ſeine Kündi

gung vom Einigungsamt für unwirfjam erklärt , ſo

tann er das Amt anrufen, damit es den neuen Miet

vertrag mit rüďwirkender Kraft aufhebe (§ 1 Abſ. 1

Nr. 2 VD. ) . Bei dieſen Entſcheidungen, die nach

billigem Ermeſſen erfolgen ſollen und unanfechtbar

ſind (§ 3 Abſ. 1 ), ſind , wie die Begründung der VO.

bemerkt, „ alle Umſtände in billiger Weiſe gegenein

ander abzuwägen . Dabei iſt 3. B. zu berücjichtigen,

daß eine angemeſſene Mietſteigerung oft geboten iſt,

um dem þausbeſitzer über die Schwierigkeiten hinweg

zuhelfen , die ihm infolge der Erhöhung ſämtlicher

Preiſe, der Berauffeßung der Sypothefenzinſen ſowie

der Steigerung der Haušunkoſten während des Krieges

möglicherweiſe erwachſen ſind. Auf der anderen Seite

werden die beſtehenden Umzugsſchwierigkeiten ſowie

der Gebrauchswert, den dieWohnung für den Mieter

hat, in Betracht kommen. Auch die perſönlichen und

wirtſchaftlichen Verhältniſſe beider Vertragsteile werden

unter Umſtänden nicht unberückſichtigt bleiben können .“

An die Beſtimmungen des Einigungsamtes über die

Dauer des Mietverhältniſſes und die Höhe des Miet

zinſes ſind die Parteien ebenſo gebunden, wie wenn

ſie in ihrem Mietvertrage vereinbart wären, deſſen

ſonſtige Beſtimmungen für das Mietverhältnis weiter

gelten. Gewinnt der Mieter in der Verhandlung vor

dem Einigungsamte den Eindruck, daß es den Miet

zins höher feſtſeßen wird, als er ihn zu zahlen gewillt

iſt, ſo iſt es ihm unbenommen, ſeinen Antrag vor der

Entſcheidung zurückzuziehen. „ Daraus, daß der vom

Einigungsamte feſtgeſepte Mietzins als neu vereinbart

gilt, ergibt ſich zugleich, daß der Vermieter nicht be

rechtigt iſt, für die fünftige Gewährung von Heizung

und warmem Waſſer neben dieſem Mietzins auch noch

den im § 37 Abſ. 3 Kohlenſto . (NOBI. 1917 S. 340)

vorgeſehenen Zuſchlag zu beanſpruchen “ (Begr. ) . Wie

andere Bedingungen des Vertrages können aber auch

die vom Einigungsamte feſtgeſepten durch Partei

vereinbarung geändert werden ; § 5 VO. ſteht dem

nicht entgegen . Ueber die Beſeßung des Einigungs

amtes enthält die grundlegenden Beſtimmungen der

8 4 VO . Das Verfahren vor dem Einigungsamt iſt

durch eine NKBet. vom 26. Juli 1917 (NOBI. S. 661)

in 13 Paragraphen geregelt, die dem Ermeſſen des

Amtes und ſeines Vorſitzenden beneidenswert viel

freien Spielraum laſſen . Nach 8 7 ſind das Amtund

ſein Vorſigender ($ 9 ) eine zur Abnahme von Eiden

und von Verſicherungen an Eidesſtatt zuſtändige Be :

hörde. Sie können Gerichte und Verwaltungsbehörden

um die Aufnahme von Beweiſen erſuchen ( § 7 Abſ. 3).

Bei der Ermächtigung des Einigungsamtes zu vors

läufigen Anordnungen (§ 3 Abſ. 1 Sat 2 VO . , $ 8

0
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Laſten ergehen . Welche Behörden zur Gewährung

des Ausſtandes und damit auch zur Benachrichtigung

des Grundbuchamtes zuſtändig ſind, beſtimmt die Bandes :

zentralbehörde. Es iſt alſo wohl noch bayer. mit einer

Ausführungsbekanntmachung zu der VD. zu rechnen .
4134

RABek.) iſt 3. B. an den Fall gedacht, daß die Miet

zeit vor der endgültigen Entſcheidung abzulaufen

droht. Zu der VD. iſt eine gemeinſame Bel. der

StM. der Juſtiz und des Innern vom 20.Auguſt ds. Js.

ergangen (1. StAnz . Nr. 193 vom 22. Auguſt 1917) .

Sie enthält die in § 1 BRVD. der Bandeszentral

behörde überlaſſene Ermächtigung der Einigungsämter,

ſoweit dieſe den Beſtimmungen der VO ., beſonders

über die Befeßung des Amtes ($ 4), und der RABek.

entſprechen, und macht auch von der Befugnis nach

§ 6 BD . Gebrauch, Gemeinden zur Errichtung von

Einigungsämtern anzuhalten ; die in § 4 'VO. vor

geſehenen näheren Beſtimmungen über die Belegung

ſtehen noch aus.

Die wiederlehrenden öffentlichen Laſten der Grund

ſtüde betrifft eine BRVD . vom 12. Juli d.gs. (ROBI.

S. 604). Anſprüche auf Entrichtung von öffentlichen

Laſten eines Grundſtüds, die nicht in wieder

tehrenden Leiſtungen beſtehen , haben be

tanntlich durch die BRVÖ. vom 22. April 1915 (RGBI.

S.235) bis auf weiteres das Recht auf Befriedigung

in dem bevorzugtenRange derdritten Klaſſe des § 10 Nr. 3

ZVG. erhalten (vgl.Jahrg . 1915 dieſer Zeitſchr. S. 172) .

Den gleichen Vorzug auch den wiederkehrenden öffent

lichen Laſten zu gewähren mußte mit Rüdſicht auf

die durch die Nangverſchiebung in Mitleidenſchaft ge
zogenen dinglichen Gläubiger Bedenken erweden. ' An

dererſeits drohte mit der längeren Dauer des Krieges

und der zunehmenden Verſchärfung der Lage des

ſtädtiſchen Grundbefipes für immer größere Beträge

öffentlicher Laſten die Gefahr des Rangverluſtes und

damit des Verluſtes überhaupt (§ 10 Nr. 3 und Nr. 7,

§ 13 ZVG.), was vielfach zu einem Anwachſen der

Beſchlagnahmeanträge führte. $ 1 VO . vom 12. Juli

beſtimmt nun, daß Anſprüche aufwiederkehrende öffent

liche Baſten eines Grundſtüds, für die nach dem

1. Auguſt 1914 von der zuſtändigen Behörde ein

Ausſtand gewährt worden iſt, i. Š . des § 10 Nr. 3

ZVG. als Anſprüche auf Entrichtung laufender Be

träge gelten ; alle geſtundeten oder einmal geſtundet

geweſenen Beträge behalten alſo denRangder dritten

Klaſſe des § 10, auch wenn die Stundung ſchon abge

laufen iſt. Für die Stundung iſt keine Form vorges

ſchrieben ; eine ſog. ſtillſchweigende Gewährung genügt,

iſt aber wenig empfehlenswert. Es macht feinen

Unterſchied, ob der Ausſtand vor oder nach dem Eins

tritte der Fälligkeit gewährt wird, ebenſowenig, ob

die Müdſtände ſchon älter als zwei Jahre ſind. Auch den

vor dem Intrafttreten der VO . erteilten Bewilligungen

aus der Zeit nach dem 1. Auguſt 1914 iſt die Wirkung

des $ 1 beigelegt. Aber : damit die Gläubiger bei

einer hienach für ſie eintretenden Rangverſchlechterung

ſich vor Schaden ſchüßen können , ſieht § 2 ihre Be

nachrichtigung vor, ſobald wiederkehrende Leiſtungen

der bezeichneten Art für zwei Jahre nicht gezahlt ſind

und damit der Zeitpunkt heranrüďt, an dem eine

Beſchlagnahme den Betrag der bevorrechteten Rüct

ſtände auf die bisherige Höhe begrenzt. Sie fönnen

dann ſich entſchließen , ob ſie die vorgehenden Laſten

weiter anwachſen laſſen oder gegen den Schuldner

vorgehen wollen . § 2 VO. ſpricht nur von den Be

teiligten, für die ein Recht im Grundbuch eingetragen

oder durch Eintragung geſichert iſt ; die Mitteilung

wird aber wohl auch dem Berechtigten zu machen ſein ,

der nachträglich noch eingetragen wird. Gewährt die

Behörde an einem ſpäteren Termin weiteren Ausſtand ,

ſo iſt eine neue Mitteilung nicht erforderlich, es müßte

denn ſein, daß der Schuldner inzwiſchen ſeine Steuer

ſchuld ſoweit abgetragen hat, daß ſie nicht mehr den

Betrag für zwei Jahre ausmacht, infolge der neuen

Stundung aber die Schuld dieſe Grenze wieder erreicht.

Wird der Ausſtand für mehrere verſchiedene Grund

ſtüdslaſten gewährt, wenn auch von derſelben Behörde,

jo müſſen die Mitteilungen für jede der geſtundeten

Das Verfahren bei der Todeacrtlärung Kriegever:

idolleuer nach der BKBO. vom 18. April 1916 iſt durch

eine BRVI. vom 9. Auguſt 1917 (ROBI. S. 702) ge

ändert und zugleich der Wortlaut der VO. vom

18. April v . gs., wie er ſich aus dieſen Aenderungen

ergibt, unter fortlaufender Nummernfolge der Para

graphen bekannt gemacht worden (NGBI. S. 703).

Schon in § 16 der alten VO. war eine Mitwirkung

des Staatsanwalts vorgeſehen . Um „ auf eine gleich

mäßigere Handhabung der Vorſchriften hinzuwirken

und auch ſonſt das öffentliche Intereſſe in dem Auf

gebotsverfahren ſtärker zur Geltung zu bringen “ , iſt

dieſes Mitwirkungsrecht weiter ausgebaut worden .

Nach § 5 VO. in ihrer neuen Faſſung iſt der Antrag

auf Todeserklärung demStaatsanwalte mitzuteilen;

dieſer kann ſich dann ſchlüſſig machen , ob er in das

Verfahren eintreten will, und ſich jederzeit die Aften

vorlegen laſſen . Auch wenn er ſich dem Verfahren

nicht angeſchloſſen hat, iſt er vor der Entſcheidung

über den Antrag auf Todeserklärung über das Er

gebnis der Ermittlungen zu hören (8 9 Sat 1 VO . n .F.) ;

er kann alſo auf eine Ergänzung der Ermittelungen

hinwirken und etwaige ſonſtige Bedenken geltend

machen , insbeſ. auch eine Ausſeßung des Verfahrens

nach § 9 jeft § 11 VO . beantragen. Die Entſcheidung

iſt ihm zuzuſtellen (8 9 Saß 2 VO. ) . Der $ 16 VO. a . F.

bezeichnete den Staatsanwalt als antragsberechtigt in

den Fällen der $$ 1 u . 11. Der ihm entſprechende § 21

in der neuen Faſſung gibt ihm ein Antragsrecht in

den Fällen der SS 1 , 11 u. 18. Die Anführung des § 11

beruht ohne Zweifel auf einem Verſehen ; gemeint iſt

der dem bisherigen § 11 entſprechende § 13 der neuen

Faſſung; nach wie vor iſt der Staatsanwalt berechtigt

die Aufhebung der Todeserklärung zu beantragen, wenn

der Verſchollene die Todeserklärung überlebt hat. Der

neu angeführte dritte Fall, der des 18, enthält zu

ſammen mit SS 19 u . 20 eine Neuerung : ein verein

fachtes Berichtigungsverfahren an Stelle der bisher

allein möglichen Anfechtungsklage ($ 973 ZVO .). Uns

richtig feſtgeſtellt i. S. des neuen § 17 iſt nach der

Begründung der VO . der Zeitpunkt des Todes ſowohl

dann, wenn das Ergebnis der Ermittlungen unzus
trerfend gewürdigt, bei. S 2 VD. unrichtig angewendet

iſt, als auch , wenn neue Tatſachen die bisherige An:

nahmeumſtoßen . Die Berichtigung – auch eine wieder

holte Berichtigung fann von jedem beantragt werden,

der ein rechtliches Intereſſe daran hat, desgl. vom

Staatsanwalt ($S 19 u. 21 VO. n . F. ) ; ſie kann aber

auch von Amtswegen vorgenommen werden . Eine An

fechtungsflage nach § 973 ZPO. findet nicht mehr ſtatt.

Auch für die dem Gerichte obliegenden Ermittlungen

in dem neuen Berichtigungsverfahren gelten die Be

ſtimmungen in § 22 VO. n . F .; Gerichtsgebühren werden

nicht erhoben (§ 23 Abſ. 1 a . a . O.).

Zur Ausführung dee bayer. Gejches vom 15. Juli 1916

über die Auſiedelung von Kriegsbeſchädigten in der Land

wirtichaft iſt eine MBet. vom 25. Juli 1917 erſchienen,

die ſich mit der von dem Gefeße eingeführten Ver

ſchuldungsgrenze befaßt ( JMBI. Š. 70 ) . Vgl. hiezu den

Aufſatz von Dr. Fürnrohr auf S. 280 ff. dieſer Nummer.

Bargeldlojer Zahlungeperfehr im Zwangsverſteiges

ruugdverfahren. Bei Berichtigung des Bargebots und

Auszahlung des Barerlöſes werden vielfach noch be

trächtliche Mengen barer Ilmlaufsmittel auf wirtſchaftlich

unerwünſchte Weiſe in Bewegung geſetzt. Dieſem Miß

ſtande , der ſich unter den gegenwärtigen Verhältniſſen
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beſonders fühlbarmacht,tritt die Bundesratsverordnung Ueberweiſung auf das Konto zu übermitteln ; an ſie

vom 24. Mai 1917 über die Zahlung des Bargebots bei ſollen auch nur Verrechnungs- oder Ueberweiſungsſchede

Swangsverſteigerungen (ROBI. S.432) entgegen. Die hinausgegeben werden ; bareinlösbare Schecks dürfen ,

Berordnung, die ſich auf das Ermächtigungsgeſek vom wenn ſie nicht perſönlich ausgehändigt werden, nur

4. Auguſt 1914 ſtüßt, will den allenthalben angeſtrebten als Wertbriefe verſendet werden . Beſikt ein Empfangs

bargeldloſen Zahlungsverkehr auch für das Zwangs- berechtigter kein Konto, ſo iſt die Zahlung mittels

verſteigerungsverfahren nußbar machen ; fie greift jedoch Schecks zuläſſig, wenn nicht widerſprochen wird ; der

nicht ſelbſtſchöpferiſch ein , ſondern beſchränkt ſich darauf, Empfangsberechtigte erhält den Scheck ausgehändigt,

die in den reichsrechtlichen Vorſchriften begründete um ihn bei der Bank oder Poſt einzulöſen. Häufig

Hinderung des bargeldloſen Vertehrs zu beſeitigen. wird der Nichtkontoinhaber den ihm auszuzahlenden

Zu dieſem Zweđe beſtimmt die Verordnung, daß die Betrag nicht bei ſich behalten wollen , weil er ihn an

Šinzahlung an die Gerichtsfaſſe oder an eine von der einen Gläubiger abliefern muß oder bei einer Kaſſe

Landeszentralbehörde beſtimmte Aaſſe einer Hinter- (Sparkaſſe, Darlehnskaſſe) verwahren oder einlegen

legung i. S. des § 49 Abſ. 3 und des § 65 Abſ. 1 wil ; iſt in einem ſolchen Falle der Gläubiger oder

Sag 4 ZBO.,die Anweiſung auf den eingezahlten Betrag die Kaſſe an einen Scheđverkehr angeſchloſſen , ſo kann

einer Anweiſung auf den hinterlegtenBetrag i . S. des das Geld mit Zuſtimmung des Empfangsberechtigten

§ 117 Abſ. 3 ZvG. gleichſteht. Jm übrigen wird der unmittelbar auf das Konto des Gläubigers oder der

Bandesgelebgebung überlaſſen , durch zwedmäßige Oe- Kaſſe überwieſen werden.

ſtaltung der Staffenvorſchriften dafür zu ſorgen , daß Die Abſichten der Bundesratsverordnung laſſen

die bargeldloſe Zahlung nicht nur ermöglicht, ſondern ſich nur voll verwirklichen, wenn verſtändnisvolle

auch tatſächlich geübt wird .
Mitwirkung der beteiligten Beamten für

Nach der zum Vollzuge derBundesratsverordnung einen entſprechenden Volzug ſorgt. Deshalb iſt durch

nunmehr ergangenen Bet.des bayeriſchen Staatsminis 8 8 derBei. den Beamten beſonders zur Pflicht gemacht,

ſteriums der Juſtiz über die Zahlung des Bargebots tunlichſt darauf hinzuwirken, daß die Einzahlung und

vom 13. Juli 1917 (JMBI. S. 65) wird der Hinter- Auszahlung des Bargebots auf bargeldloſem Wege

legung des Bargebots deſien Einzahlung bei in geſchieht. Namentlich können die Notare, denen in

rechnungsführenden Gerichtschreiber des Bayern das eigentliche Verſteigerungsverfahren obliegt,

Vollſtredungsgerichts gleichgeſtelit ( 2 der Bek.) . viel zur Erreichung des angeſtrebten Zieles beitragen .

Da legtere die nämlichen Wirkungen wie die Hinter- Sie haben nach § 9 vor allem den Erſteher und die

legung hat, ſo wird der Erſteher entſprechend der Vor- Gläubiger über die Befugnis zur Einzahlung des Bars

ſchrift in § 49 Abf. 3 ZVG. mit dem Zeitpunkte der gebots bei dem rechnungsführenden Gerichtsſchreiber

Einzahlung von ſeiner Verbindlichkeit , insbeſondere und über die Möglichkeit und die Zweckmäßigkeit der

der Berpflichtung zur Berzinſung des Vargebots befreit, Benüßung des Sched- und Girovertehrs zu belehren ;

wenn die Einzahlung im Verteilungstermine nachges außerdem ſollen ſie ermitteln , welche Gläubiger ein

wieſen wird. Die Einzahlung des Bargebots nebſt Bank- oder Poſtichedfonto beſiken oder die ihnen zur

Zinſen tann nach § 3 der Bef. außer durch Uebergabe tommenden Beträge an einen fontoinhaber abführen

von Bargeld auch durch Bareinzahlung oder Ueber- wollen. Dem rechnungsführenden Gerichtsſchreiber iſt

weiſung auf das Boſtichedtonto oder das Bantgiro:
in den 88 11 und 12 beſonders die Verpflichtung zur

tonto des rechnungsführenden Gerichtsſchreibers, ferner Nachfrage über die Gutſchrift einer Einzahlung oder

durch Uebergabe eines beſtätigten Reichsbankſched's (vgl. Ueberweiſung und über die Einlöſefähigkeiteines Schecs

hierzu VD. vom 31. Auguſt 1916, ROBI. S. 985) oder auferlegt. Nach 8 10 iſt zur Förderung des bargeldloſen

einesanderen, durch Verrechnung mit der K. Bant- Verkehrs dem Erſteher , der nicht Inhaber eines Bant

anſtalt einlösbaren Scheds vorgenommen werden. In oder Poſtſche & fontos iſt, bei der Zuſtellung der Be

jedem Falle hat die Einzahlung vor dem Verteilungs- ſtimmung des Verteilungstermins (s 105 ZVG.) eine

terminund ſo rechtzeitig zu geſchehen , daß der Gerichts- Zahlkarte zu überſenden mit der Aufforderung, das

ſchreiber bei Einzahlung oder Ueberweiſung auf das Bargebot nebſt Zinſen auf das Poſtichectonto des

Boſtiched- oder Bankgirotonto die Nachricht von der rechnungsführenden Gerichtsſchreibers einzuzahlen .

Outſdrift noch vor dem Termin erhält, bei Uebergabe Die Vorſchriften in den 88 1 bis 12 der Bel. haben

eines Bar- oder Verrechnungsſcheds ſich noch vor dem an ſich nur den Fall der gerichtlichen Berteilung des

Termin über die Einlöſung zu vergewiſſern vermag. Verſteigerungserlöſes im Auge. Nun ſpielt aber die

Nach § 4 nimmt der rechnungsführendeGerichtsſchreiber amtliche Verteilung erfahrungsgemäß wegen der Höhe

die Einzahlung ohne beſondere Weiſung an , erteilt der damit verbundenen Koſten nur eine untergeordnete

Empfangsbeſtätigung und vermerkt die Einzahlung in
Rolle. Gewöhnlich greift das Verfahren nach § 144,

den Zwangsverſteigerungsaften ; er iſt für die Hichtigkeit ſeltener das nach § 143 ZVG .Plaß . Es iſt von Wich

und die Vollſtändigkeit des Vermerks verantwortlich. tigkeit, daß auch hier Barzahlungen tunlichſt hintan

Die Ausführung des Verteilungsplans erfolgt in gehalten werden. Der § 13, der die Verpflichtung zur

den Fällen der Einzahlung des Bargebots beim rech Förderung des bargeldloſen Zahlungsverkehrs in
nungsführenden Gerichtsſchreiber gemäß § 5 der Bet . gleicher Weiſe für die Fälle der nichtamtlichen
in der Regel nicht durch Barzahlung , fondern durch Berteilung des Verſteigerungserlöſes vors

Anweiſung auf den eingezahlten Betrag ; in ſchreibt, verdient deshalb ganz beſondere Beachtung .
der Anweiſung gibt der Vollſtreckungsrichter an, ob

Was für die Einzahlung und Auszahlung des
der Gerichtsſchreiber in bar oder im Wege des Scheck Bargebots gilt, findet nach § 14 der Bef, auf die Ein

und Giroverkehrs auszahlen ſoll. Ueber die Art und

Weiſe der Auszahlung treffen die SS 6 u. 7 nähere An
zahlung und Auszahlung des Erlöſes aus der

ſelbſtändigen Verwertung einer Forderung
ordnungen. Entſprechend den Vorſchriften in Ziff. 3

oder beweglichen Sache gemäß § 65 ZVO . An
der Bet. vom 24. Dezember 1916 über die Förderung wendung. Auch hier iſt demnach in jedem Falle darauf
des bargeldloſen Zahlungsverkehrs bei den Notariaten

hinzuwirken, daß Zahlungen im Wege des bargeldloſen
(JMBI. S. 94 ) wird unterſchieden , ob die Auszahlung

Verfehrs erfolgen .

an einen Kontoinhaber oder an einen Nichtkontoinhaber

zu geſchehen hat. Empfangsberechtigten, die ſich brieflich

oder ſonſtwie als Inhaber eines Banf- oder Poſtiches
Verantwortl . Herausgeber i . V.: E. Edert, I. Staats

tontos betennen, ſind die Beträge grundjäßlich durch anwalt im K. Staatsminiſterium der Juſtiz.

Eigentum von 3. Schweißer Berlag (Arthur Sellier ) München , Berlin und Leipzig .

Druď von Dr. F. $. Datterer & Cie. (Jnh . Arthur Sellier) München und Freiſing.
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Mi, 3. Beftellungen übernimmt jede Sudbandlung und

jede Boftanftalt.

Leitung und Geſchäftøftelle: Münden , Ottoſtraße 16.

Anzeigengebühr 30 Big , für die balbgeſpaltene Petitzelle

oder derenRaum . BeiWiederholungen Ermäßigung. Steden

angeigen 20 Big. Beilagen nad Uebereinkunft .
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Zuläſſigkeit eines Gaftbefehls im Privat- Staatsanwalts zu prüfen , ob er die öffentliche

Klage erheben wolle , und damit ſein Intereſſe, ſich

klageverfahren ? des Angeklagten gegebenenfalls verſichert zu halten,

beſtehen .

Von Landesgerichtspräſident Kreß in Straubing.
4. Es ſei endlich die Möglichkeit, einen An =

Im lfd. Jahrg. des „ Recht“ S. 160 ff. wird geklagten im Privatklageverfahren wegen Flucht

die Erlaſſung eines Haftbefehls gegen den Ange verdachts, insbeſondere nach Verurteilung zu einer

klagten im Privatklageverfahren beim Vorliegen der erheblichen Strafe , oder auch wegen Rolluſionsgefahr

allgemeinen Vorausſeßungen der SS 112ff. StPO . in Haft zu nehmen , von erheblicher praktiſcher Be

unter Hinweis auf die SS 424, 425,429 , 130 StPO. deutung, namentlich in den Fällen des 8 429 StPO .,

für zuläſſig erklärt. Es wird ausgeführt : wenn das Gericht durch Urteil ein Privatklage

1. Auch in Privatklagefachen richte fich das verfahren einſtelle, weil es z . B. ſchwere oder gefähr

Verfahren nach Eröffnung des Hauptverfahrens liche Körperverlegung annehme. Bis zur Rechtskraft

don beſtimmten beſonders aufgeführten Ausnahmen des Urteils ſei das Privatklageverfahren noch an

abgeſehen nach den für das Verfahren auf er- hängig und es wäre eine große Lüđe im Geſe ,

hobene öffentliche Klage gegebenen Beſtimmungen wenn es kein Mittel an die Hand geben ſollte,

(8 424 I SUPO .); der Haftbefehl nach S$ 112 ff. den Angeklagten daran zu hindern , während dieſer

StPO. ſei aber nicht ausgenommen . Zeit zu verſchwinden .

2. Im Gegenteil : man habe, wie die Ent .
Nach meiner Ueberzeugung ſchlägt keiner dieſer

Gründe durch .
ſtehungsgeſchichte der $ 8 424 ff. StPO. ergebe, an
der Zuläſſigkeit der Verhaftung eines Angeklagten Zu 1'u. 2 : Allerdings iſt die Erlaſſung eines

im Privatklageverfahren nicht gezweifelt. Der 8 345 Haftbefehls wegen Fluchtverdachte und Rolluſions

Entw ., an deffen Stelle 8 425 Gej . getreten ſei , gefahr (88 112 ff.StPO .) in den 88 425 7. StPO.

habe einen Abſ. 3 gehabt : „ Ein Widerſpruch gegen ausdrüdlich nicht unterſagt. Allein, es kann

die Entlaſſung des verhafteten Beſchuldigten ſteht nicht bezweifelt werden , daß ſich die Erlaſſung eines

dem Privatkläger nicht zu . “ ſolchen ħaftbefehls mit den Grundſäßen, nach denen

Dieſe Beſtimmung ſei zwar ſpäter geſtrichen das Privatklageverfahren geregelt iſt, ſchlechterdings

worden, aber nurdeshalb, weil ſie ſelbſtverſtändlich nicht vereinbaren läßt.

und daher überflüſſigſei (Hahn , Mot. III 1 S. 1094). Darnach (SS 418-428) iſt das Privatklage

3. In der Tat liege kein innerer Grund vor, verfahren in mehrfacher Richtung nach der, den

die Vorſchriften der SS 112ff. StPO. für das Zivilprozeß beherrſchenden „ Verhandlungsmarime“

Privatklageverfahren auszuſchließen. Auch die Zurüd- geordnet. Vgl. Mot. zu 88 358—363 Entw .

nahme des Strafantrags liege in vielen Fällen im (Hahn, Mot. III 1 S. 279 f.). Allerdings konnte

Belieben des Verlegten ; trozdem könne ohne Rück- / fich der Geſeßgeber nicht entſchließen, die Verhand

ſicht auf einen Strafantrag der Haftbefehl erlaſſen lungsmarime ſchlechthin “ gelten zu laſſen, da es

werden (§ 130 StPO .). Während fich aber mit dem Richter nicht verſagtſein dürfe, die Wahrheit

Zurüdnahme des Strafantrags die Sache für den auf dem ihm geeignet erſcheinenden Wege zu er

Staatsanwalt erledige , bleibe bei Zurücknahme der mitteln “ (Mot. a . a . D.) . Im Anſchluß an dieſe

Privatflage in den Fällen der Unzuläſſigkeit der Bemerkungwerden dann die für notwendig erachteten

Štrafantragszurüdnahme die Verpflichtung des Einſchränkungen dieſer Marime aufgezählt: der

.
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Nichter hat die Befugnis : a) das perſönliche Er- | (Hahn, Mot. III 1 S. 222) . Aus dieſem Grunde

ſcheinen der Parteienanzuordnen, b) dasjenige des wurde der Abſ. 3 des § 345 Entw . als ſelbſtver

Angeklagten durch deſſen Vorführung zu erzwingen, ſtändlich und daher überflüſſig geſtrichen.

c) dem Kläger für den Fall des Ausbleibens die Nun wurde aber der ganze, die ſubſidiare

Einſtellung des Verfahrens anzubrohen , d) von Privatklage behandelnde 1. Ábſchnitt des 5. Buchs

Amts wegen alle ihm erheblich erſcheinenden Beweiſe infolge der durch § 170 StPO. geſtatteten An:

aufzunehmen (Mot. a . a. D.). Die Verhaftunggu rufung des Richters entbehrlich und mußte des

befugnis , alſo die Zwangsgeſtellung in der halb wegfallen . Demzufolge bedurfte der allein

ſchärfſten Form , iſt nicht erwähnt, wohl aber beibehaltene, die prinzipale Privatklage regelnde

dieſe Geſtellung in der milderen Geſtalt der Vor: 2. Abſchnitt des 5. Buchs, der in ſeinem Schluß:

führung ausdrüdlich aufgeführt, ein paragraphen eine allgemeine Verweiſung auf

ficherer Beweis dafür, daß die ſchårffte Form ders den 1. Abſchnitt enthielt, der Umarbeitung. Bei

mieden, ausgeſchloſſen ſein ſollte. Eswäre geradezu dieſer Umarbeitung übernahm man eine Anzahl

ein Verſtoß gegen die Anfangsgründe der ſprach. Beſtimmungen aus dem 1. Abſchnitt, darunter

lichen Logik, wenn man dem Gefeßgeber unter- den 8 345 , aber natürlich nur in der der

ichieben wollte, er habe, indem er aus drüdlich veränderten Sachlage angepaßten Form .

die mildere Maßregel als zuläſſig hervorhob, Bei § 345 Entw . gebot dieſe Anpaſſung die Nicht

ſtillſchweigend daneben auch die Anwendung mitübernahme des mehrerwähnten , von der Ent:

des chårferen Vorgehens geſtattet. laſſung des verhafteten Beſchuldigten handelnden

Der Entwurf iſt mit einigen formellen, uns i § 345, aber nicht etwa deshalb, weil er ſelbſts

weſentlichen Aenderungen Geſeß geworden (SS 361 , verſtändlich und daher überflüſſig, ſondern einzig

362 Entw.; SS 425, 426, 427 Gej. ) . und allein aus dem Grunde, weil er gegen :

Mit g 345 Abſ.3 Entw. iſt für die Zuläſſigkeit ſtands108 war ; denn die prinzipale Privat

eines Haftbefehls im Privatklageverfahren gar nichts klage kennt, wie bereits dargelegt, keine Verhaf:

wohl aber das Gegenteil zu beweiſen . Dieſer tung des Angeklagten.

Abſaß hatte für die vom Geſeßgeber vorgeſchlagene Die Streichung des fraglichen Abſ . 3 des § 345

(SS 335-355 Entw. ), dann aber in toto ab: Entm. ſpricht alſo richtig verſtanden - nicht

gelehnte und fallengelaſſene ſubſidiáre Privat- für, ſondern gegen die Zuläſſigkeit eines Haftbefehls.

klage ſeinen guten Sinn. Dieſe Form der Privatklage Zu 3 : Der Vergleich mit dem 8 130 SIPD.

war nämlich ihrem Weſen nach nichts anderes als zieht nicht. Die Möglichkeit der Zurücknahme

die vom Verlegten an Stelle des fich ablehnend des Strafantrags und der Privatklage kann in

verhaltenden Staatsanwalts erhobene öffentliche Hinſicht auf die Frage nach der Zuläſſigkeit eines

Klage das Paradoxon ſei als den Kern der Haftbefehls nicht gleich bewertet werden . Bei den

Sache beſonders klar kennzeichnend geſtattet! Staat- mittels Privatklage verfolgbaren Vergehen beſteht

liche Strafgewalt war es alſo , die der Verlegte für die Regel überhaupt kein öffentliches Intereſſe

ausüben ſollte und zwar das nun iſt das an der Strafverfolgung, die deshalb dem Verlegten

Entſcheidende ohne jenen Einſchrän : ſelbſt überlaſſen iſt. Dieſer in der Geringfügigteit

fungen zu unterliegen , die ſich für die der fraglichen Vergehen gründende Mangel des

prinzipale Privatklage mit Rückſicht auf die öffentlichen Intereſſes rechtfertigt auch die Zurüd:

eigentümliche Beſchaffenheit der im Wege dieſer nehmbarkeit der Privatklage und den Ausſchluß

Klageart zu verfolgenden Straftaten – Beleidi-: des Haftbefehls.

gungen und nur auf Antrag verfolgbare Körper- Bei den übrigen Antragsdelikten iſt dagegen

verleßungen - als unabweisbar erwieſen . Bei der das öffentliche Intereſſe an der Verfolgung an

ſubſidiären Privatklage gab es — abgeſehen vonabgeſehen von ſich wohl gegeben ; nur tritt es in Widerſtreit

der dem Kläger eingeräumten Befugnis, diePrivats mit dem berechtigten Intereſſe des Verlegten an

klage bis zur Urteilsverkündung zurückzunehmen dem Unterbleiben der Verfolgung, das der Geſetz

( 8 350 Entw .) ſelbſtverſtändlich keine Ver: geber als überwiegend anſieht, weshalb er die Ver:

handlungsmaxime“ , da die in dieſem Verfahren folgung nur mit dem Willen des Verleşten zuläßt.

verfolgbaren Straftaten deren Anwendung im Immerhin wirkt die Tatſache des an ſich gegebenen

Gegenſaße zu den Beleidigungen und leichten Körper: öffentlichen Intereſſes ſoweit nach, daß der Geſez:

verlegungen nicht erheiſchten . Deshalb verſtand ſich geber fein Bedenken trägt, die Erlaſſung eines

bei jenem Verfahren die Zuläſſigkeit der Erlaſſung Haftbefehls gegen den Beſchuldigten auch ſchon vor

eines Haftbefehls gegen den der Fluchtoder Rolluſion Stellung des Strafantrags zu geſtatten, damit die

verdächtigen Angeklagten von ſelbſt. Ebenſo ſelbſt= | Verfolgung für jene Fälle, in denen der Verleşte

verſtändlich waraber auch , daß dem Privatkläger nur vorübergehend an der Stellung des Straf

ein Recht des Widerſpruchs gegen die Entlaſſung antrag8 gehindert iſt, ſichergeſtellt werden kann.

des verhafteten Beſchuldigten nicht eingeräumt Vgl. Frank , StGB. Anm . I zu § 61.

werden konnte , weil dieſes Recht nur ein Aus- Es kann alſo daraus, daß das Geſek die Zurücks

fluß der Amtsgewalt des Staatsanwalts ift, daher nahme der Privatklage ſowohl wie des Strajan

dem Privatkläger nicht übertragen werden kann trags in das Belieben des Verlegten ſtellt und

-
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trog Zurüđnehmbarkeit des Strafantrag: den Haft: des § 429 StPO. kein Raum mehr eben weil

befehl geſtattet, nicht geſchloſſen werden , daß nun in dieſer Uebernahme bereits die förmliche Erhebung

auch im Privatklageverfahren der Haftbefehl ge: der öffentlichen Klage liegt (0606St. 9 Š. 59 ).

rechtfertigt ſei ; im Gegenteil,' die Verſchiedenheit In der Berufungsinſtanz gibt dann der 8 369

der Art der Delikte, welche Gegenſtand des Privat- Abſ. 3 StPO. dem Staatsanwalt das Mittel

klageverfahrens find, von jener, die vom Staats- an die Hand, die Sache im weiteren Verlauf in

anwalt, aber nur auf Antrag des Verleşten ver- das richtige Geleiſe zu bringen (DbLGSt. a. a. D.).

folgt werden , laſſen es als ſehr begreiflich und | Mit der Uebernahme der Verfolgung ſtehen dem

wohl gerechtfertigt erſcheinen ,daß der Geſeßgeber Staatdanwalte dieRechtsbehelfe der 88 112ff. StPO .

in dem einen Fall den Haftbefehl zuließ, im an zu Gebote.

deren Fall ausſchloß. Man braucht übrigens gargar nicht ſoweit

Zu 4 : Um zu ermöglichen, daß im Privat auszugreifen, da m. E.s im Falle des § 429

klageverfahren der Angeklagte wegen Fluchtverdachts StPO. ſchon mit 125 StPO. geholfen werden

insbeſondere nach Verurteilung zu einer ſchweren kann. Wenn z . B. A als Ehemann für ſeine

Strafe oder wegen Rolluſionsgefahr in Haft ge- don B mißhandelte Frau gegen dieſen gemäß

nommen wird , braucht es in keinem Falle, auch nicht 414 Abſ. 2 mit SS 232 Abſ. 3 , 195 StPO.

in jenem des § 429 StPO ., der geſeßlichen Zu: Privatllage geſtellt hat und im Verlaufe des Haupt.

laffung des Haftbefehls für das Privatklagever- verfahrens die Ehefrau an der Mißhandlung ſtirbt,

fahren ; es genügt dazu vielmehr in jedem Falle ſo daß nunmehr der Tatbeſtand eines Verbrechens

die der Staatsanwaltſchaft eingeräumte Befugnis, nach § 226 StGB. gegeben iſt, ſo hat der Schöffen

in jeder Lage des Verfahrens bis zum Eintritt richter , da auch ſolche Fälle von § 429 StPO.

der Rechtskraft des Urteils die Verfolgung zu über: mitumfaßt ſind, durch Urteil die Einſtellung des

nehmen (8 417 Abſ. 2 SIPO.) . Verfahrens auszuſprechen . Nichts hindert ihn aber

Es iſt richtig , daß bis zum Eintritt der Hechtss auch, wegen des nunmehr vorliegenden Verbrechens,

kraft des auf Verurteilung oder gemäß § 429 vorausgeſeßt, daß ſeine Zuſtändigkeit gegeben iſt,

StPO . auf Einſtellung lautenden Erkenntniſſes in Anwendung des § 125 StPO. auf Antrag

das Privatklageverfahren noch anhängig und daher des Staatsanwalts oder von Amts wegen Haft

bis dahin die Erlaffung eines Haftbefehls in dieſem befehl gegen den Beſchuldigten zu erlaſſen . Nach

Verfahren ausgeſchloſſen ift. Deswegen fann meinen Erfahrungen wird die Sache in der Praxis

aber der Angeklagte doch daran gehindert werden , auch ſo gehandhabt.

„während dieſer Zeit zu verſchwinden “. Der Mankönnte vielleicht einwenden , daß, ſolange

Staatsanwalt braucht bloß gemäß § 417 Abſ. 2 das auf Einſtellung des Verfahrens lautende Ur

StPO. zuzugreifen . Das Verfahren, welches hiebei teil (8 429 StPO .) noch nicht rechtskräftig, das

einzuſchlagen iſt, kann nunmehr als durch die Privatklageverfahren alſo noch anhängig ſei , ein

Rechtſprechung vollkommen klargeſtellt bezeichnet Şaftbefehl gegen den Angeklagten deshalb nicht

werden . Ngl. namentlich ROSt. 46 S. 144 | ergehen könne, weil ein ſolcher im Privatklage

und OblGŠt. 8 S. 137 und 9 S. 56. Der i verfahren eben ausgeſchloſſen ſei .

Staatsanwalt hat nur gemäß § 417 Abſ. 2 StPO. Wegen der den Gegenſtand des Privatklage

dieVerfolgungzu übernehmenu.3.durcheine verfahrensbildenden Lat tann allerdingseinHafta
ausdrüdliche Erklärung, ſolange das Schöffens befehl nicht erlaffen werden , wohl aber in An

gericht noch kein Urteil erlaſſen hat, nach Fällung wendung des § 125 StPO . wegen jener Tat,

eines Urteils durch Einlegung der Berufung. die eben nichtGegenſtand des Privatklageverfahrens

Damit iſt der Staatsanwalt zum Hauptankläger iſt und nicht ſein kann, in dem gewählten Beiſpiel

und der bisherige Privatkläger zum Nebenkläger alſo wegen des Verbrechens nach § 226 StGB.

geworden ; in der Uebernahme der Verfolgung liegt Ergebnis : Im Privatklageverfahren iſt ein

die förmliche Erhebung der öffentlichen Klagewegen Saftbefehl nach 88 112 ff. StPO. ausgeſchloffen,

der Tat des Angeklagten, mag dieſe die den Gegen- weil er

ſtand der Privatklage bildende geblieben oder im 1. mit den Grundſäßen, nach denen das Privat:

Laufe des Verfahrens zu einer ſolchen geworden klageverfahren geregelt iſt, nicht vereinbart werden

ſein , welche im Privatklageverfahren nicht verfolgt kann,

werden kann – Fall des 8 429 SIPO. Der. 2. überdies vom Gefeßgeber, wenn auch nicht

Staatsanwalt braucht alſo in dem lekteren Falle mit ausdrücklichen Worten , ſo doch durch Aufnahme

(8 429 SIPO.) die Rechtskraft des auf Einſtellung von Beſtimmungen, die nur bei Auslegung in

des Verfahrens lautenden Urteile und die Mit- dieſem Sinne verſtändlich ſind, ausgeſchloſſen

teilung der Verhandlungen durch das Schöffens worden iſt ,

gericht nicht erſt abzuwarten. Dann allerdings 3. auch aus inneren Gründen , insbeſondere

wäre es in vielen Fällen zu ſpät, da ſich der Ange nicht im Hinblick auf § 130 StPO ., deſſen An

klagte bis dahin längſt in Sicherheit gebracht haben wendungsgebiet von ganz anderer Art als jenes

kann ; denn nach Uebernahme der Verfolgung des Privatklageverfahrens iſt, gerechtfertigt werden

durch den Staatsanwalt iſt für die Anwendung | kann und endlich

.
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4. überflüſſig iſt, weil ſich der mit ihm ders triebe und anderer Verbraucher, denen die ber

folgte Zweck durch Anwendung der 88417 46.2 ſchwendeten Mengen abgehen. Das Verbot würde

und 125 StPO. ebenfalls erreichen läßt. alſo durchaus im Intereffe der öffentlichen Sicherheit

Ganz mit Recht haben daher die Entwürfe der liegen .

neuen SIPD. den Haftbefehl für das Privatklage: Dann kamen die Bundesratsverordnung vom

verfahren ausdrüdlich ausgeſchloſſen und damit nur 21. Juni 1917 (ROBI. S. 543) und die dazu

den geltenden Rechtszuſtand wiedergegeben, wie in der ergangenen Beſtimmungen, die Rationierung des

Begründung der Entwürfe zutreffend bemerkt iſt. Verbrauches an Elektrizität und Bag durch den

Reichskommiffar. Die Werke durften und dürfen

nur in beſtimmtem Umfange liefern .

Die Rechtsfolgen geringeren Verbrauches an Darein hat ſich der Abnehmer zu finden. Wie

Elektrizität oder Gas gegenüber der Wer- aber,wenn er auf dieſe Weiſe verhindert wird, die
vertraglich zugeſicherte Mindeſtmenge abzunehmen ?

pflichtung zur Abnahme beſtimmter Mengen.) Darfihm da das Werk ben voưen Betrag des
zugeſicherten Mindeſtverbrauches oder für den tat

Von Dr. iur. Frit Bödel , Mechtsanwalt am

Dberlandesgericht gena.
ſächlichen geringeren Verbrauch einen höheren, als

den vereinbarten, ſagen wir Vorzugspreis berechnen ?

I. Elektrizitäts- und Gaswerke haben im Frieden 2. Auf der anderen Seite war der Verbraucher

regelmäßig Lieferungsverträge auf der Grundlage ichon vorher unter Hinweis auf die Kohlennot ſtändig

geſchloſſen : der Preis wurde geringer mit ſteigendem erinahnt worden , es ſei ſeine vaterländiſche Pflicht,

Verbrauc ; der Abnehmer verpflichtete ſich zur Ab- an Elektrizität und Gas zu ſparen . Dat er das

nahme einer beſtimmten Mindeſtmenge. Der Vorteil und erreichte er ſo die Mindeſtmenge nicht, ſo bekam

für das Wert beſtand darin, daß es für ſeinen er doch von dem Werk die Mindeſtmenge, zu deren

Betrieb, namentlich Maſchinenleiſtungen und Be Abnahme er ſich verpflichtet hatte, in Rechnung
triebsſtoffe, und ſeine Erträge fichere Berechnungs- geſtellt. Das führte zu unangenehmen Auseinanders

grundlagen erhielt . Der Abnehmer hatte dafür legungen : Zahlungsweigerung, Androhung von

den Vorteil günſtigerer Zahlungsbedingungen , oft Klage und Wegnahme der Leitungsanlage. In

auch koſtenfreien Anſchluſſes und Befreiung von der Mehrzahl der Fälle freilich haben auch hier

Zählermiete. So ermäßigte ſich nach den Lieferung8= die Werke ein Entgegenkommen gezeigt, z. B. nur

bedingungen eines großen Elektrizitätswertes der einen Teil des zu deđenden Fehlbetrages zwiſchen

Preis für die Kilowattſtunde, die bei Entnahme tatſächlichem Verbrauch und vertraglich vereinbarter

mit Münzzähler 50 Pf. betrug und das auch nur
Mindeſtmenge eingefordert oder den Vertrag um

bei Verpflichtung zu einem Mindeſtverbrauch von eine beſtimmte Friſt, etwa ein Jahr, verlängert.

48 M für das Jahr, bei verſchiedenen Tarifen bis Jekt ſind nun auch dem Verbraucher durch die

herab zu 16 Pf., bei Hochſpannungsſtrom ſogar Regelung des Verbrauches an Elektrizität und Gas

bis zu 6,5 PF. Schranken geſeßt . Er darf nur noch einen be:

II . Dieſe im Frieden wohl bewährten ,ſicheren ſtimmten Prozentſaß ſeines früheren Verbrauches

Verhältniſſe hat der Krieg erſchüttert.
abnehmen . Er darf alſo vielfach die vereinbarte

Die Werke konnte it oft, namentlich infolge Mindeſtmenge nicht mehr verbrauchen . Was hat

Kohlenmangels, ihren Abnehmern nicht im vollen er für ſeinen tatſächlichen Verbrauch zu bezahlen ?

gewünſchten Umfange liefern. Wie iſt zu entſcheiden , wenn bei ſolcher erft frei

Dann kam die behördlich verfügte Einſchränkung willigen, jeßt geſeßlich befohlenen Einſchränkung

des Verbrauchs, zunächſt durch Maßnahmen einzelner des Verbrauches eine gütliche Einigung nicht zu

Militär-Befehlshaber. Die Frage, ob der Militär- ſtande kommt ?

Befehlshaber berechtigt war und iſt, auf Grund des
III. Bei der Leiſtungsunfähigkeit der Werke iſt

§ 9b des Belagerungszuſtandsgeſekes die Erfüllung zu unterſuchen, ob die Unmöglichkeit oder das Un

folcher Mindeſtverbrauchsverträge für die Dauer vermögen verſchuldet iſt oder nicht. Unvermögen

des Krieges zu verbieten, iſt beſtritten , m . E. aber und Unmöglichkeit ſollen hier gleichgeſtellt werden.

zu bejahen , und zwar ſowohl vor wie nach der
1. Lieferungsunvermögen des Werkes, das nicht

Bundesratsverordnung vom 21. Juni 1917. Ohne auf behördlichen Eingriff oder andere Fälle höherer

das Verbot beſteht – m . E. auch jeßt noch - Gewalt zurückzuführen iſt.

die Gefahr , daß die Verbraucher in der Befürchtung,
Bei den bekannten Streitigkeiten zwiſchen Vers

dem Werke die nicht verbrauchte Menge bezahlen mietern und Mietern darüber, daß der Vermieter

zu müſſen , die Mindeſtmenge verbrauchen , troßdem im Winter 1916/17 ſeinen Mietern aus Rohlen

ſie in der Lage wären, im Verbrauch zu ſparen . mangel nicht die vertraglich zuſtehende Heizung und

Ein ſolches Verhalten würde eine Vergeudung von Warmwaſſerverſorgung geſtellt hat, iſt m. E. mit
Elektrizität und Gas bedeuten ,einen unnüßen Rohlen- Recht entſchieden worden, daß den Vermieter ein

verbrauch und eine Schädigung kriegswichtiger Bes Verſchulden traf ; denn er hätte die zur Erfüllung

1) S. auch die Erörterung von Klein S. 318 dieſer ſeiner Verpflichtungen erforderliche Rohlen- oder

Nummer. Roksmenge fich 1916 noch rechtzeitig beſchaffen

.
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können . Dieſen Standpunkt wird man im Winter ſtab . 3ſt es mit Treu und Glauben und mit

1917/18 angeſichts der Rohlenrationierung wohl der Verkehrsfitte, welche die Auslegung der Ver

nicht mehr einnehmen können . träge und die Verpflichtungen aus den Schuld

Anders lag es auch ſchon bisher bei den Elet- verhältniſſen beſtimmen, vereinbar, daß fich der

trizitäts- und Gaswerken. Dieſe waren bei ihrem Abnehmer die unverſchuldete Leiſtunggunmöglich:

ſo ungleich größeren Bedarf wohl kaum in der keit des Werkes dadurch zunuße macht, daß er für

Lage , fich auf längere Zeit im voraus nicht bloß die von ihm tatſächlich bezogene Menge nur einen

durch Vertrag ſondern durch wirkliche Beſchaffung Preis bezahlt, der ohne Mindeſtabnahme nicht

von Rohlen einzudecken. Es lag alſo under: zugeſtanden wird und werden kann ?

ſchuldete Unmöglichkeit vor ; deren Wirkungen Der Grundgedanke der 88 275 , 279, 323 ,

werden unten ( 2) erörtert . Müßte man auch bei auch der hier wegen ihrer Beſchränkung auf die

ihnen ein Verſchulden annehmen , ſo würden ſie Begründung von Verträgen ſonſt nicht intereſſieren :

nach den 88 276, 325 BOB. den Abnehmern den SS 306 , 307 BOB. iſt der : unverſchuldete

zum Schadenserſat verpflichtet ſein . Als ſolchen Unmöglichteit macht frei, fie befreit von der Ver

Schaden könnte der Verbraucher auch den Betrag pflichtung und zwar ohne Opfer , ohne Ent-:

fordern, den er nach dem Vertrag bei Nicht- jchädigung, ohne Vorteile für den Gegner. Vor

abnahme der Mindeſtmenge mehr zu zahlen hat, teile aber würde im vorliegenden Falle der Ab

und damit aufrechnen .
nehmer haben bei rein prozentualer Abrechnung.

Man wird aber dieſen Weg gar nicht zu be: Dabei ſoll hier gar nicht einmal Gewicht darauf

ſchreiten brauchen. Schon auf Grund der 88 157, gelegt werden , wie außerordentlich die Aufwen:

242 BOB. kommt man zu dem Ergebnis : der dungen der Werke infolge des Krieges geſtiegen

Abnehmer braucht nur den für die Abnahme der find: Steigerung der Kohlenpreiſe um 100 ° und/o

Mindeſtmenge dereinbarten Grundpreis zu be: mehr , Verteuerung anderer Betriebsſtoffe um

zahlen , wenn das Werk ihn durch nicht aus: mehrere 100 % , Steigerung der Löhne uſw.

reichende Lieferung außerſtand ſeßt, die Mindeſt= Auf Grund der 88 157 , 242 BOB. iſt alſo

menge abzunehmen. m. E. zu entſcheiden : Hat das Wert auch einen

2. Bei Unmöglichkeit infolge behördlichen Ver: Tarif , der von Vereinbarung einer Mindeſt

botes liegt kein Verſchulden vor; nach 8 323 BGB. abnahme abſieht, ſo wird der Abnehmer den

verliert das Werk den Anſpruch auf Gegenleiſtung, ſeinem geringeren Verbrauch entſprechenden höheren

d. h. die Bezahlung . Da jedoch nur teilweiſe Preis nach dem Friedensvertrage zu bezahlen

Unmöglichkeit vorliegt, ſo heiſcht 323 Abſ.1 S. 2 haben . Ob das Wert nicht darüber hinaus wegen

Minderung der Gegenleiſtung nach Maßgabe der veränderten Umſtände ſogar den Preis noch

der 88 472 , 473 BOB. " . Dieſe Beſtim : über die Friedensjäße erhöhen kann, muß für

mungen ſchaffen aber im vorliegenden Falle keine dieſe Unterſuchung dahingeſtellt bleiben . Wenn

Klarheit. Auf den erſten Blic ſcheinen ſie zu das Wert aber Anſchlüſſe überhaupt nur bewirkt,

beſtätigen , was die Verbraucher fordern, die Min- falls ein beſtimmter Verbrauch zugeſichert wird ,

derung des Preiſes der vereinbarten Mindeſt- wenn es alſo einen Tarif ohne Mindeſtabnahine

abnahme im Verhältnis des nicht verbrauchten nicht hat , der Preis eines unter der Mindeſtmenge

Teiles zur Mindeſtmenge. bleibenden Verbrauches von vornherein nicht feft

Bei näherer Prüfung läßt ſich jedoch nicht ſteht, ſo iſt der Preis genau wie bei der under :

verkennen : für 472 BOB. iſt hier überhaupt ſchuldeten Unmöglichkeit des Verbrauchers zur Ab

kein Plaß. " Er hat ganz andere Fälle im Auge. nahme der Mindeſtmenge unter Berückſichtigung

Er fäme etwa in Betracht, wenn zu unterſuchen aller Leiſtungen des Werkes für den Abnehmer

wäre , welchen Einfluß die Verſchlechterung des zu berechnen .

Gaſes durch Zuſaß von Waſſergas auf den ver- IV. Die Rechtsnatur des Lieferungsvertrages

einbarten Preis hat. In unſerem Falle handelt über Elektrizität und Gas iſt beſtritten . Statt

es fich aber nicht um Mängel der Lieferung , weiterer Ausführungen verweiſe ich auf die Schriften

ſondern nur um dasFehlen eines ziffermäßig von Schlecht . Das Recht der Elektrizität“ (Mün„

feſtſtehenden Teiles. Auch für $ 473 BOB. ift chen 1906 , Schweizer Verlag) und von Zende ,

hier keine Verwendung. Er handelt nur von „Gaslieferungsvertrag“ , Berlin 1907.

Leiſtungen des „Käufers“ neben dem in 1. Die Verpflichtung zur Abnahme einer

Geld feſtgeſeßten Kaufpreiſe“ . Eine rein proEine rein pro- Mindeſtmenge iſt Schuldnerverpflichtung im Sinne
zentuale Berechnung findet alſo im Gefeß keine des § 433 Åb . 2 BGB.Geſek

Stüße. Sie iſt aber bei der Lieferung von Elektrizität

Gegen eine ſolche Berechnung lehnt ſich auch und Gas nur eine Nebenleiſtung. Die Nicht
die wirtſchaftliche Erwägung auf : Nur durch die abnahme gibt daher wie überhaupt regelmäßig

Uebernahme der Verpflichtung zur Abnahme einer der Verzug mit der Abnahme beiin Kauf nach

beſtimmten Mindeſtmenge hat ſich der Verbraucher der herrſchenden Meinung ( 1. Staudinger

die günſtigeren Bezugsbedingungen verſchafft. Der Anm . III 2 a zu 8 326 BGB. ) keine Rechte aus

Umfang des Verbrauches iſt der objektive Maß: § 326 BGB.; ſie hat vielmehr nur die Rechts

M
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wirkungen des Gläubigerverzugs nach 88 293 ff., Die Prüfung der Rechtsfrage iſt aber auch hier

322–324 BGB. Für die $$ 275 , 323 BGB.88 am Plage. Denn gelegentlich iſtvom Großabnehmer

wird die Abnahmepflicht als Leiſtungspflicht unten die Forderung geſtellt worden , das Werk müffe,

(VI 1 ) unterſucht. wenn der Mindeſtverbrauch nicht erzielt werden

Auch als Nebenleiſtung iſt die Abnahmepflicht könne , den Wert der erſparten Rohlen in Abzug

aber doch Leiſtungspflicht. Der Verbraucher iſt bringen.

inſoweit nicht bloß Gläubiger, ſondern auch 2. Die große Menge der Kleinverbraucher will

Schuldner. Bei Nichtabnahme find darum nicht. nur die tatſächlich verbrauchte Menge bezahlen und

nur SS 293 ff., ſondern auch 88 284 ff., ausgenom- auch nur auf der Grundlage des Vertrages, alſo

men 8 287 , anzuwenden (1. Achilles -Greiff zu nur den Vorzugspreis. Sie berufen fich auf under:

$ 293 Anm . 2). ſchuldete Unmöglichkeit, 88 275, 323 BGB.; das

ImHinblic auf die Haftung aus Schuldner Verlangen der Werke ſei unbillig.
verzug iſt darum feſtzuſtellen, ob die Nichterfüllung 3. Die Verbraucher laſſen außer acht, daß fie

der Verpflichtung zur Mindeſtabnahme ſchuldhaft nur durch die Verpflichtung zur Abnahme einer

iſt oder nicht. Mindeſtmenge dieoben berührten Vorteile erlangten ;

2. Trifft den Verbraucher ein Verſchulden, mögen dieſe nun in einer Zubilligung niedrigerer

ſo haftet er nach 8 286 auf Schadenerſaß. Der Preiſe allein beſtehen oder im Wegfaï der Zähler

Schadenerſaßanſpruch des Werkes wird ſich nach miete oder in mehr oder minder koſtenloſem An

der Natur der in Frage ſtehenden Verträge auf ſchluß. Gerade dieſe beiden legten Umſtände werden

den Anſpruch auf den für die Mindeſtmenge der- aber nur zu oft überſehen.

einbarten Preis beſchränken, abzüglich deſſen , was Das Werk konnte die Roſten des Anſchluſſes

das Wert durch den Wegfal der ihm nach dem nur auf ſich nehmen, wenn der Verbraucher eine

Vertrag obliegenden weiteren Leiſtungen erſpart, Verzinſung und Tilgung der Roften des Anſchluſſes

alſo deſſen , was ihm als ungerechtfertigte Bea ficherſtellte. Es hat weiter für Verzinſung und

reicherung zufallen würde . Tilgung der Roſten des Zählers Aufwendungen zu

3. Trifft den Verbraucher kein Verſchulden, machen, auch für das Aufſuchen und Ableſen des

ſo wird er von der Verpflichtung zum Schaden Zahlers.

erſaß aus Nichterfüđung frei, aber nur aus Nicht- Für alle dieſe Leiſtungen, nicht bloß für die

erfüllung der Abnahmepflicht, alſo in Anſehung tatſächlich bezogene Menge an elektriſcher Arbeit

des nicht verbrauchten Teils der Mindeſtmenge. oder Gas , gewährleiſtet die Verpflichtung zur Mindeſt-:

Unberührt bleibt ſeine Verpflichtung zur Be abnahmedie Deđung, iſtdie Bezahlung die Gegen:
zahlung des verbrauchten Teils. Dieſe" ift die leiſtung im Sinne des § 323 BGB.

iſt

gleiche, wie wenn die Nichtabnahme auf under
4. Die Werke können ſich ferner darauf berufen ,

ſchuldeter Lieferunggunmöglichkeit des Wertes beruht. daß ſie für Verzinſung und Dilgung der Einrichtung

(S. oben III 2) .
des Werkes ſelbſt und der Roften der Zuleitung,

4. Zunächſt erhebt ſich die Frage , ob der Ver:
für Deckung der Koſten der Bereithaltung der

maſchinellen Einrichtungen, bei Elektrizitätswerken
braucher,der ſchon vor der behördlichen Verfügung auch der Umformervorhaltung uſw.,zu ſorgenhaben.

auf Grund der öffentlichen Mahnungen an ſein

vaterländiſches Pflichtgefühl geſpart hat, anders
5. Sie berufen ſich endlich auf die obenerwähnte

geſtellt werden muß als der Verbraucher, deſſen
außerordentliche Steigerung ihrer Betriebsunkoſten.

Verbrauchseinſchränkung erſtdurch das behördliche muß jedoch im Rahmen dieſer Unterſuchung aus
Dieſer Geſichtspunkt iſt rechtlich erheblich. Er

:
Verbot erzwungen worden iſt. Ein ſolcher Unter ſcheiden .

ſchied ift m . E. abzulehnen. Wer angeſichts eines

zu erwartenden behördlichen Zwanges etwas tut Einbuße durchEinführung der Sommerzeit, durch
6. Die Werke berufen ſich aber auch auf ihre

oder unterläßt, darf nicht ſchlechter behandeltwerden , als wererſtden Zwang abwartet. Vers behördlichverfügte Einſchränkung des Verbrauchs
(z. B. Herabſeßung der Beleuchtung in lokalen,

antwortlichkeitsgefühl und vaterländiſches Pflichtbewußtſeindürfen nicht durch juriſtiſchen Forma: Beſeitigung der Lichtreklameuſw.),aufihre Ausfälle

lismus beengt und durch Vermögensnachteile beſtraft
bei Kriegsteilnehmern oder durch den Krieg ge.

werden . Beide Fälle werden alſo. im folgenden beſondere Schädigung infolge des Krieges vor. So
ſchädigten Betrieben. In einzelnen Fällen liegt noch

gleich behandelt .
konnte die Kriegšernährungsmaßnahme des Früh

V. Die Sachlage im allgemeinen.
druſchs und der Dreſchprämien Ueberlandzentralen

1. Bei der vom Verbraucher ſelbſt herbei- zum Nachteil werden, die in größerem Umfange die

geführten Einſchränkung des Verbrauchs ſind vor Landwirtſchaft mit elektriſcher Arbeit zum Betriebe

wiegend Kleinverbraucher beteiligt. Die GroßDie Groß: der Dreſchmaſchinen verſorgen. Früher verteilte fich

abnehmer haben regelinäßig den Mindeſtbetrag das Dreſchen faſt auf das ganze Jahr. Wenn die

erreicht. Wo es nicht geſchah, iſt es bei dem Intereſſe Ueberlandzentrale Wafferkraft zur Verfügung hatte,

beider Teile an einem Fortbeſtande guter geſchäft- lo ſparte fie in den wafferreichen Monaten anſo

licher Beziehungen leicht zu einer Einigung gekommen. Rohlen . Dieſer Gewinn entfalt bei dem Früh.
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druſch in den waſſerarmen Monaten des Sommers Uebrigens wäre dem Abnehmer mit 8 138 BOB.

und des Frühherbſtes. Solche Verluſte müffen jedoch nicht gedient; denn die erfolgreiche Geltendmachung

hier ausſcheiden ; denn im allgemeinen werden fie der Nichtigkeit würde ihn der Lieferung von

durch die gewaltige Steigerung des Verbrauchs Elektrizität und Gas berauben.

anderer Abnehmer aufgewogen . Im allgemeinen 3. Dagegen kann fich der Abnehmer auf

ſind die Werke bis an die Höchſtgrenze ihrer 8 812 BOB. berufen .

Leiſtungsfähigkeit in Anſpruch genommen . Das Werk darf ſich nicht ohne rechtlichen

7. Dem ftarren Pochen einzelner Werke auf Grund bezahlen laſſen. Die Verpflichtung zur
den Rechtsſtandpunkt, daß der Krieg die Ver- Herausgabe beſteht auch. „wenn der rechtliche

trage nicht berühre, ſtehen jedoch Fälle gegenüber, Grund ſpäter wegfällt oder der mit einer Leiſtung

wo die ünhaltbarkeit dieſer Auffaſſung hell zu: nach dem Inhalte des Rechtsgeſchäftes bezmedte

tage tritt. Es hat ſich etwa eine Reklame Beleuch: Erfolg nicht eintritt“ (8 812 86.1 S. 2 BGB .)

tungsgeſellſchaft zur Abnahme von 10000 kWh Am flarſten liegt das da zutage , wo die

verpflichtet. Sie hat im Sommer nur 500 kWh Mindeſtmenge im Voraus zu bezahlen war. Stau:

verbraucht. Das Verbot der Reklamebeleuchtung dinger bemerkt (zu § 821 BOB. Anm. 2 , 5. und

ſeßt ſie außerſtande, weiter abzunehmen. Soll fie 6. Aufl. S. 1577) :

die 9500 kWh bezahlen müſſen ? „ Macht bei einem gegenſeitigen Vertrage der

VI. Es gilt alſo im folgenden zu unter: eine Teil von dem Rechte Gebrauch , die Erfüllung

ſuchen , ob das Wert ſich gegenüber der under: zu verweigern, ſo kann auch der andere Teil dag

ſchuldeten Nichtabnahme der Mindeſtmenge mit ſeinerſeits ſchon Geleiſtete zurüdfordern . “

Recht auf den Vertrag beruft oder in welchem Das muß auch für den Fall gelten , daß die

Umfangder Abnehmer Zahlung verweigern darf. Abnahme ohne Verſchulden verweigert wird. Wirt

1. Die Verbraucher berufen ſich darauf, daß ſchaftlich und im Ergebnis auch rechtlich gleich .

die Unmöglichkeit der Abnahme ſie gemäß 88 275, nur in der rechtlichen Konſtruktion etwas anders

323 BGB. von der Zahlungspflicht befreie. Für liegt der Fall, wo jemand zur Sicherſtellung der

dieſe Beſtimmungen iſt im vorliegenden Falle m. E. Mindeſtabnahme eine beſtimmte Geldſumme bei

aber kein Plaß. Die Abnahmepflicht iſt hier nicht dem Wert einzahlen (hinterlegen ) mußte. Hier

eine Leiſtung im Sinneder 88 275, 323 BGB . hat das Wert den Betrag zum mindeſten auch

ſondern nur eine Nebenleiſtung ( 1. oben IV 1 ) . Sie zu dem Zwecke der Lieferung der Mindeſtmenge

iſt hier keine ſelbſtändige Verpflichtung, nicht eine erhalten . Dieſer Erfolg tritt alſo nicht ein . Es

Leiſtungspflicht des Schuldners, ſondern nur die beſteht alſo ein Herausgabeanſpruch. Für den

einer ſolchen , hier des Werkes , gegenüberſtehende Umfang dieſes Anſpruchs iſt dann aber von Be

Verpflichtung des Gläubigers. Gerade 8 323 BOB. deutung, daß die Summe nicht bloß gezahlt

ſpricht für die Richtigkeit dieſes Ergebniffes. worden iſt, um die Mindeſtmenge zu erhalten ,

Wollte man die Abnahmeverpflichtung hier ſondernum überhaupt geliefert zu erhalten (ſ. oben V ).

als eigentliche Leiſtung anſehen , ſo würde § 323 b ) 8 812 BGB. gewährt weiter eine Einrede

BGB nur feftſtellen : Soweit der Verbraucher für den Fall, wo erſt Zahlung verlangt wird..

nicht abnehmen kann , braucht der Lieferant nicht Die Forderung des Betrages iſt unbegründet,

zu liefern . Wenn man das nicht als Offenbarung wenn ſie eine ungerechtfertigte Bereicherung des

geſekgeberiſcher Weisheit gelten laſſen will, muß Werkes erzielen würde. Leiſtung iſt nicht bloß

man annehmen, daß § 323 BGB. unter Leiſtung tatſächliche Eingabe , insbeſondere Zahlung, ſon:

nicht eine ſolche Verpflichtung des Gläubigers ver- dern jede Vermögensverſchiebung; nach $ 812 Abſ. 2

ſtehen kann.Gerade für die Frage, welchen Ein- insbeſondere „auch die durch Vertrag erfolgteAn
fluß der Abnahmeverzug auf die Zahlung erkennung des Beſtehens oder des Nichtbeſteheng

hat, würde g 323 BOB. verſagen , denn die Zah- eines Schuldverhältniſſes“. So kann ungerecht

lung iſt Leiſtung neben und im Range) vor der fertigte Bereicherung jede Vermehrung der Ver

Abnahme; die Abnahme iſt nur Nebenleiſtung; mögensobjekte durch Erlangung von Rechten ſein ,

die Zahlung aber Hauptleiſtung, zugleich Gegen : 2. B. auch durch Anerkennung der Vaterſchaft

leiſtung zur Lieferung von Eleftrizität oder Gas, oder einer Unterhaltsverpflichtung ( Achilles -Greiff

nur Gegenleiſtung im Sinne des 8 323 BGB zu 8 812 BOB.). 8 812 legt ja nicht das ent:

Ebenſo würde 8 275 BOB. , wenn man die ſcheidende Gewicht auf den Begriff der Leiſtung,

Abnahme als Leiſtung in ſeinem Sinne auffaſſen fondern auf das Erlangen auf Koſten eines

müßte, nicht erklären , wie es mit der neben dieſer Undern ohne rechtlichen Grund , „ in ſonſtiger (d . h .

Leiſtung ſtehenden Sauptleiſtung des Abnehmers, in jeder) Weiſe “ .

ſeiner eigentlichen Schuldnerverpflichtung der Zah- Auf die Worte Leiſtung und Herausgabe kann

lung, zu halten iſt. man ſich nicht verſteifen , einmal im Hinblid dar

2. Auch § 138 Abſ. 2 BGB. greift nicht Plaß. auf, daß der Abnehmer unter Vorbehalt zahlen

Er betrachtet nur das Rechtsgeſchäft, alſo den und dann die Leiſtung zurüdfordern könnte, weiter

Vertragsabſchluß, nicht eine ſpäter eintretende Ver- im Hinblick auf die Zuläſſigkeit der Feſtſtellungs

ånderung, hier durch Eingreifen der Behörde. klage nach 8 256 3PD. , zumal in Verbindung

m
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mit § 812 Abſ. 2 BGB ., vor allem aber auf pflichtung zur Bezahlung einer Mindeſtmenge auch
Grund der im § 821 BOB. ausdrüdlich ge- die vor, mit und nach der tatſächlichen Lieferung

währten Einrede. bewirkten anderen Aufwendungen des Werkes für

Durch 8 812 werden , die Rechtswirkungen des den Abnehmer mit zu entgelten hat. Das Werk

an ſich gültigen Vertrages den höheren Anforde: kann aber nicht geltend machen, daß der Abnehmer

rungen der materiellen Gerechtigkeit untergeordnet infolge des Pauſchalvertrages ja auch bereits in

und eingeſchränkt“ (RG . Bd. 67 S. 243). Ein der Vergangenheit zu billigerem Preiſe geliefert

rechtlicher Grund fehlt nach Staudinger (zu § 812 erhalten hat. Denn das Wert hatte, ſolange er die

BGB. Anm. I 4 ) immer dann , wenn eine Ver- Mindeſtmenge abnahm , dadurch nach dem Vertrage

mögensverſchiebung zwar innerhalb der vom Rechte die Entſchädigung für alle ſeine Leiſtungen. Wenn

geſeşten Schranken vor ſich gegangen iſt, daher ſeine eigene Berechnung es trog, ſo hatte es ſelbſt

(formell) zu Recht beſteht, im Verhältniſſe zwiſchen den Schaden zu tragen .

dem Verlierenden und dem Geminnenden aber als Für alle ſeine Leiſtungen erklärte das Werk

materiell ungerecht erſcheint; das Geſek läßt zwar ebenfalls ſich entſchädigt mit dem Normaltarif, der

(aus Gründen der Sicherheit des Verkehrs, der von einer Verpflichtung zurMindeſtabnahme abſieht.

Zweckmäßigkeit, der Einfachheit u . dgl.) die Rechts) Das Werk würde nur inſoweit ungerechtfertigt

änderung zu , gewährt aber dem hierdurch Geſchå: bereichert ſein , als es mehr fordert, als ihm nach

digten einen obligatoriſchen Anſpruch auf Aus- dem Normaltarif zuſtehen würde . Hat es überhaupt

gleichung , es heilt die Wunden , die es ſelbſt keinen Tarif ohne Verpflichtung zur Mindeſt

ſchlägt ( Dernburg $ 374 IV). Die Vorſchriften abnahme , ſo iſt dem Vorzugspreiſe für die ver.

der $8 812 ff. verfolgen ſohin den Zweck, dem traglich gelieferte Menge ein nach kaufmänniſchen

Grundlage der Gerechtigkeit zum Siege zu verhelfen Grundfäßen zu berechnender Zuſchlag für die

gegenüber den Härten , die das Recht um ſeiner weiteren Aufwendungen des Werkes für den Ab:

formalen Natur willen nicht ſelten mit ſich bringt . " nehmer hinzuzufügen. Der ſo erzielte höhere Preis

„ Der Rüdforderungsanſpruch der SS 812, 813 wird aber im allgemeinen nicht erheblich den er:

beruhtauf dem allgemeinen Grundlage der Billigkeit wähnten Normaltarif anderer Werke des gleichen

und Gerechtigteit. Er ſoll die Ausgleichung einer Wirtſchaftsgebietes überſteigen dürfen. Auch wird

eintretenden Vermögensveränderung da herbei= man im aūgemeinen da, wo die Werke nur die
führen, wo dieſe Veränderung ohnerechtfertigenden Hälfte der Spannung fordern , dieſe Leiſtung als

Grund eingetreten iſt. Die Zubilligung des An- billig und berechtigt anerkennen müſſen.

ſpruchs darf demnach nur erfolgen unter Berück- Nur rechneriſch, nicht rechtlich macht es danach

ſichtigung der geſamten zwiſchen den Parteien ob einen Unterſchied, ob das Elektrizitätswerk die

waltenden Rechtslage und unter Berückſichtigung Elektrizität mittels Heizs oder Verbrennungsſtoffen

des Grundſakes, daß jedermannſein Verhalten fo (Rohle. Leer, Benzol, Naphta, Gaš uſw.) oder
einrichten muß, wie es Treu und Glauben mit mittels Waſſerkraft erzeugt.

Rüdſicht auf die Verkehrsſitte fordern " (RO. in e ) Rommt eine Einigung nicht zuſtande, ſo

JW. 1906 S. 70) . hat das Gericht zu entſcheiden.

Im vorliegenden Falle ſind alle Vorausſeßungen Die Rleinverbraucher ziehen es freilich vor , fich

einer Anwendung des § 812 BGB. erfüllt. Die an alle möglichen anderen Stellen zu wenden, z. B.3

Werke können ſich darum nicht darauf berufen , in Berlin an das Oberkommando in den Marken ,

daß § 812 nicht etwa überall aus allgemeinen das die Einſchränkung des Verbrauchs zuerſt ver

Billigkeitserwägungen einen Anſpruch gewährt, daß fügte, an den Reichskommiſſar für Elektrizität und

bloße Billig Beits erwägungen niemals dazu Gas, an das Reichsamt des Innern, an das Kriegs

führen können „ einen unterdem Schuße der Rechts: miniſterium , an den Polizeipräſidenten, von höherer

ordnung erlangten Erwerb als des Rechtsgrundes Stelle zu ſchweigen . Da ſie im Verwaltungswege

ermangelnd zu behandeln " (RO . 69 , 246) ; auch zur Einſchränkung veranlaßt worden ſind, möchten

nicht auf die Entſcheidung des Oberlandesgerichts ſie auch im Verwaltungsweg eine Einſchränkung

Stuttgart (Rechtſprechung der Oberlandesgerichte der Bezahlung erzielen. Zuſtändig find jedoch nur

Bd. 11 S. 424), wonach für $ 812 BGB. kein die ordentlichen Gerichte, denn es handelt ſich um

Plaz iſt,wenn jemand auf eine Forderung die rein privatrechtliche Streitigkeiten.
Zahlung erhält , die er in der Höhe, in der Art Das Gericht kann die Entſcheidung im einzelnen

und zu der Zeit zu beanſpruchen hatte . Falle nur nach deſſen beſonderen Umſtänden und

d) Nur die Feſtſtellung des Betrages der uns auf Grund ſorgfältiger Prüfung aller Berechnungs

gerechtfertigten Bereicherung bietet Schwierigkeiten größen , regelmäßig wohl auch nur nach Anhörung
und zwar dem Verbraucher, weil dieſer beweis- von Sachverſtändigen , fällen .

pflichtig iſt (Staudinger zu § 812 BGB. Anm. Id n Die Koſten dieſes Verfahrens werden oft den

S. 1557) .
ſtreitigen Betrag erheblich überſteigen .

Wie oben (V 3 u . 4 ) dargelegt , überſehen die 4. Wer die Heranziehnng des 3 812 BOB.

Åbnehmer, die nur den tatſächlichen Verbrauch nach nicht billigt,wird auf Grund des § 157 BOB. zu

den Vorzugspreiſen bezahlen wollen, daß die Ver. | demſelben Ergebnis kommen . Der Vertrag kann
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nach Treu und Glauben und nach der Verkehrs I.

fitte nicht anders ausgelegt werden , als daß nur Das Abbaurecht kann ſehr verſchiedener

teilweiſe Leiſtung des Werkes infolge nicht vers Art ſein ; vor allem iſt zu unterſcheiden : Abbau

ſchuldeter Nichtabnahme eine entſprechende Herab auf eigenem und Abbau auf fremdem Grundſtück.

ſegung der Gegenleiſtung zur Folge hat. Dieſe A. Abbau auf eigenem Grundſtück :

Herabfeßung iſt nach den gleichen Grundſäßen zu

Berechnen wie oben bei der ungerechtfertigten Be- geſeße nicht unterſtehen , abzubauen , iſt zunächſt
Die Befugnis, Mineralien, welche dem Berg

reicherung.
Ausfluß des Eigentums an dem Grundſtüc, in

dem ſie ſich befinden ; denn das Eigentum an der

Grundſtücsoberfläche erſtredt fich anders als bei

den verleihbaren Mineralien – auch auf die im

Abbaurechte. Erdkörper befindlichen nichtverleihbaren Mineralien

(8 905 BOB .). Dieſes dem Grundſtückseigentümer
Von Dr. Germann Wein , Notariatspraktikant

hieran zuſtehende Eigentumsrecht kann ihm nicht
in München ,

durch Mutung und behördliche Verleihung ent

Schon im leßten Jahrzehnt vor Kriegsbeginn , wunden werden. Baut nun der Grundſtückseigen :

noch mehr aber ſeit Abſperrung der Auslands- tümer ſelbſt das Mineral ab, ſo übt er dieſen

zufuhr wurde unſer Augenmerk in erhöhtem Maß Abbau fraft ſeines Eigentumsrechts aus , das

auf unſere einheimiſchen Bodenſchäße gelenkt. Vom Abbaurecht beurteilt ſich in dieſem Falle ſchlecht:

rechtlichen Geſichtspunkt aus zerfallen dieſe in ſolche, hin nach den Vorſchriften über das Eigentum.

welche den beſonderen Beſtimmungen des Berg: B. Abbau auf fremdem Grundſtück:

geſekes unterliegen , und in folche, für welche eine Der Grundſtüdseigentümer kann aber auch

berggefeßliche Regelung nicht getroffen wurde. Dieſer einem andern die Befugnis einräumen, den Abbau

grundfäßliche Unterſchied ſei nachſtehend ſchon äußer: vorzunehmen . Dieſe Rechtsgeſtattung kann wiederum

lich dadurch gekennzeichnet, daß nur für die erſte auf verſchiedene Weiſe erfolgen :

Gruppe die ſogenannten verleihbaren Mineralien 1. Das Recht kann obligatoriſch eingeräumt

die Ausdrüde Bergbau, Bergbaurechte uſw. werden .

verwendet werden, während für die zweite Gruppe a) Ein diesbezüglicher Vertrag wird ſich über

ausſchließlich die Bezeichnungen Abbau, Ab- wiegend als Pachtvertrag darſtellen . Durch den

bau rechte uſw. gebraucht werden. Die Rechts Umſtand, daß der Abbau das Pachtobjekt durch

verhältniſſe der Mineralien der zweiten Gruppe die Herausſchaffung der Bodenſchäße in ſeinem

ſollen im folgenden für Zwecke der bayeriſchen Rechts- Beſtande ſtändig vermindert, wird keineswegs der

pflege dargeſtellt werden. Zu dieſen Mineralien Begriff der Pacht ausgeſchloſſen , ebenſowenig durch

gehören nach bayeriſchem Rechte, z. B. Graphit, ) die Einſchränkung auf gewiſſe Arten der Nußung

Ton (Aluminium ), Porzellanerde, Eiſenođer, Schies des Grundſtüds (RO. 27 , 282).

fer, Flußipat, Schwerſpat, Strontianit , Phosphorit , Wird der Pachtvertrag auf längere Zeit als

Erdöl, Rieſelerde, radiumhaltige Stoffe und Platin. ein Jahr eingegangen , ſo iſt privatſchriftliche Form

Gemäß Art.68 EG. BGB. hätte jeder Bundes erforderlich (SS 566 mit 581 Abſaz II BOB .),

ſtaat die Möglichkeit gehabt, die Rechte hinſichtlich da es ſich auch bei einer Abbaugeſtattung um die

dieſer Naturprodukte landesgeſeßlich zu ordnen . Verpachtung eines Grundſtücks, nicht etwa bloß

Bayern hat jedoch im Gegenſaße zu Preußen eines Rechts handelt (vgl. RG. 56 , 83).

und Sachſen von dieſer Ermächtigung keinen b) Seltener iſt der Abbauvertrag als Kauf

Gebrauch gemacht; infolgedeſſen beurteilen ſich dertrag aufgebaut. Aber zuläſſig iſt auch dies

die Abbaurechte an den in Bayern ) gelegenen (vgl. die in JW . 1909, 451 angef. diesbez. Rſpr . ) .

Grundſtücken nach den allgemeinen reichsrechtlichen Der Kaufvertrag kann jedoch nicht das mit dem

Vorſchriften. Nach dieſen ergibt ſich folgendes Bild : Muttergrundſtück noch feſt verbundene, unbeweg

liche Minerallager zum Gegenſtand haben , ) wohl

1) Ueber den Graphit vgl. die Sonderbeſtimmungen aber die aus dem Grundſtück zu trennenden und

in der Bel. der drei bayer. ſtellv. Gen.-Aido.'s vom mit der Trennung beweglich werdenden Mineralien

1. März 1917 und der BÁBD. vom 4.Auguſt d. 38. (vgl. Staudinger 7./8 . Auflage § 581 I 4 a ).
über Graphitinduſtrie (AGBI. S. 693), die der unvor Eine beſtimmte Form iſt für einen ſolchen
hergeſehenen Bedeutung rechnung tragen, die unſere

heimiſche, namentlich bayeriſche Graphitförderung in Kaufvertrag nicht vorgeſchrieben.

folge des Krieges erlangt hat, und vor allem der In der Praxis ergeben ſich oft große Schwie:

gemeinſchädlichen Ausbeutung der Lage vorbeugen

wollen , die ſich aufdem Gebiete der Graphitinduſtrie 5) Leſzteres könnte zwar, weil nicht weſentlicher
damit ergeben hat ' . unten S. 335. Beſtandteil, an und für ſich Gegenſtand beſonderer Rechte

(Anm. des Herausgebers.) ſein ($ 93 BOB.); der Îmmobiliarkauf ſcheitert aber

9) An außerbayeriſchen Grundſtüden werden aber daran, daß er auf Teilung des Grundſtüdseigentums

die beſonderen landesgeſeblichen Abbaurechte natürlich in wagrechter nichtung abzielte, was grundjäglich un

auch in Bayern anertannt, die der Staat ſchuf, in möglich iſt; daher Nichtigkeit eines ſolchen Bertrage

welchem das Grundſtüđ gelegen iſt. (8 306 BOB.) .
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rigkeiten in der Auslegung, ob ein Abbauvertrag oder auf Verſchaffung der zu trennenden Boden

als Pacht oder als Kauf zu beurteilen iſt (vgl. JW . beſtandteile zu Beſiß und Eigentum gegen Ent:

1903, 131 ). In der Mehrzahl der Fälle wurde gelt hinauslaufen ; damit ſind aber die Elemente

Pacht angenommen ; ausnahmsweiſe wurde aber der Pacht oder des Raufes oder des Einlage

das Vorliegen von Rauf bejaht, z . B. wenn der vertrag85) gegeben und daher deren ſubſidiare

Erwerber keine Verpflichtung zur Inſtandhaltung Anwendung unvermeidbar.

der auszunüßenden Sache zu übernehmen hatte, 2. Viel häufiger als mit obligatoriſcher Wirkung

ferner wenn die Verfügungsmacht über das Grund- wird ein Abbaurecht mit dinglicher Kraft ge

ſtück nur zur Trennung und Wegbringung der ſchaffen werden . Auch die dinglichen Abbaurechte

erworbenen Bodenbeſtandteile eingeräumt wurde können in verſchiedenem Gewand in Erſcheinung
oder wenn der Preis nach dem Ertrag der Aus- treten :

beute ſich beſtimmte. Gerade der leştere Geſichts- a) Als Grunddienſtbarkeit mit dem In

punkt aber wurde von anderer Seite als entſchei= halte , daß das belaſtete Grundſtück in einzelnen

dendes Merkmal der Pacht angeſehen. Allgemein Beziehungen benüßt werden darf, nämlich um be

gültige Auslegungsgrundſäße für die Abgrenzung ſtimmte Bodenbeſtandteile daraus zu gewinnen.

don Pacht und Rauf ſind bis jeßt wohl nicht ge: Auch hier ſteht nicht entgegen, daß dieſe Art der

funden worden und werden ſich bei dem dispoſi= Benüßung eineVerringerung der Grundſtüdſubſtanz

tiven Rechtscharakter der beiden in Frage ſtehen : mit ſich bringt. Häufig wird der Inhalt der

den Schuldverhältniſſe auch kaum aufſtellen laffen. Grunddienſtbarkeit nicht nur auf die Benußung

Um ſo wichtiger iſt es, bei Errichtung neuer zur Gewinnung von Bodenbeſtandteilen, ſondern

Abbauverträge zweifelsfrei auszudrücken , welchen in Verbindung damit auch auf Benüßung des

Rechtsfäßen und- Folgen ſich die Vertragsteile belaſteten Grundſtüds zur Errichtung von Betriebs

unterwerfen wollten -- ob ausſchließlich jenen derob ausſchließlich jenen der anlagen , Aufbereitungsanſtalten, zur Lagerung der

Pacht oder ausſchließlich jenen des Kaufes . Die gewonnenen Mineralien und auf Ausſchluß von

Unterſcheidung iſt keineswegs müßig – ſchon wegen Störungseinreden (8 906 BOB.) gehen; 4) denn

der Verſchiedenheit der Form, insbeſondere aber dem Abbauberechtigten ſtehen im Gegenſage zum

wegen der Geltungsdauer (1. u .) . Bergbautreibenden (Art. 50 , 52 BG .) nicht ſchon

Was für Rauf gilt, gilt natürlich auch für kraft Geſeķes ſogen. Regalſervituten zur Errichtung

Tauſch. von Anſtalten und Hilfsbauten zu .

c) Das Abbaurecht kann auch als Sachein- b) Auch als beſchränkte perſönliche

lage in eine Geſellſchaft begründet werden . Die Dienſtbarkeit mit gleichem Inhalt kann das

Sacheinlageverträge find obligatoriſche Verträge Abbaurecht beſtellt werden .

eigener Art (vgl. Hachenburg, GmbHG. 4. Aufl. c) Desgleichen iſt Beſtellung in Nießbrauchs:

§ 5. 27,16), lehnen ſich aber doch nahe an das form möglich.

eine oder andere der im BGB. ausgebauten Schuld- Die Frage, ob beſchränkte perſönliche Dienſt:

verhältniſſe an , – fich aus ihnen in mancher Be- barkeit oder Nießbrauch vorzuziehen iſt, hängt

ziehung, z. B. hinſichtlich der Gewährleiſtung, er- davon ab , in welchem Verhältnis die Menge des

gånzend – ſoweit nicht geſellſchaftsrechtliche oder abbaufähigen Minerals zur Menge der übrigen

vertragliche Sonderbeſtimmungen beſtehen. Erfolgt Boden beſtandteile ſteht.

die Einlage z . B. zu Gebrauch und Fruchtziehung, Beſtehtdas Grundſtück faſt ganzoder überwiegend

ſo iſt die Anlehnung an Pacht“) gegeben , erfolgt aus dem Abbaumineral, z. B. Šteinbruch, Lehm

ſie zu Beſiß und Eigentum , ſo iſt eine allenfallſige grube, ſo wird die Nießbrauchsform näher liegen ;

Ergänzung nach Kaufgrundſäßen geboten. Bei denn der Nießbrauch umfaßt der Regel nach die

der erwähnten Flüſſigkeit der Grenzen zwiſchen Ziehung der geſamten Nußung, die jedoch durch

dieſen beiden Rechtsgebieten empfiehlt ſich aber Ausſchluß einzelner Nußungen eingeſchränkt werden

auch bei Einbringung von Abbaurechten ausdrück= kann (§ 1030 Abſ. 2) . Kommtdagegen das Ab:

lich feſtzuſeßen , ob die Einbringung „ pacht“ weiſe baumineral im Muttergrundſtüc nur eingeſprengt

oder „kaufs“ ähnlich( vgl. 8 493 BOB.) gewollt iſt. in Gängen, Lagern oder Adern vor, ſo wird die

Eine andere obligatoriſche Vertragsart, | Form der beſchränkten perſönlichen Dienſtbarkeit

als die vorerwähnten , wird troß der grundſäßlich die treffendere ſein, da dieſes Recht ſeinem Weſen

geltenden Vertragsfreiheit nicht denkbar ſein ; denn nach auf das Ziehen beſtimmter Einzelnußungen

würde auch der Abbauvertrag als ſogenannter un- beſchränkt iſt.

benannter Vertrag , der alſo unter eine der im d) Nicht zuläſſig wäre es hingegen , das Ab

BOB. beſonders geregelten einzelnen Schuldver: baurecht als Reallaft zu beſtellen, ſchon deshalb

hältniſſe fällt, konſtruiert werden wollen , ſo würde nicht, weil nach Art. 85 BayAG. BOB. außer

ſein Inhalt doch immer entweder auf die Ein

räumung von Gebrauch und Ziehung von Früchten 5) Hier bilden die geſellſchaftlichen Mitgliedsrechte
das Entgelt.

) Auch Erbbaurechte zur Errichtung von Bau

“) Es ſei denn , daß die Einlegeverpflichtung auf werken ober der Erdoberfläche oder unter ihr ( Stollen)

Beſtellung einer Dienſtbarkeit geht ; hierüber 1. u. können in Frage kommen.
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:

Leibrenten- und Geldleiſtungen nur feſtbeſtimmte praktiſch bedeutet dies im allgemeinen teine oder

Mengen von Boden erzeugniſſen den Gegen- keine nennenswerte Verlängerung; denn dieſe Vor

ſtand der Reallaſtleiſtung bilden dürfen ; zu den ſchrift gilt nur für natürliche, nicht aber für die

Erzeugniſſen gehören aber nur, wie ſchon das Wort Exiſtenzdauer juriſtiſcher Perſonen (Romm. RGR.

ſagt, vom Boden erzeugte , auf ihm gewachſene 2. Aufl. 8 567 Anm. 3).

organiſche Produkte , nicht aber in ihm ſchlummernde Jit dagegen das Abbaurecht nach Kaufs

anorganiſche Schäße. grundſäßen beſtellt, ſo kommt eine Kündigung

II. überhaupt nicht in Frage. In dieſem Fall kann

Hat nun auch der Grundſtüdseigentümer einem daher das Recht ohne zeitliche Beſchränkung ein

anderen ein Abbaurechteingeräumt,ſo erhältlekterer geräumtwerden, z. B. alſo ſehr wohl auf ſo lange,

-- anders als bei Verleihung von Bergwerkseigentum als abbaufähige Mineralien vorhanden ſind.

- durch die Rechtseinräumungnoch nicht das Eigen :
Bei Einbringung von obligatoriſchen Ab

tum an den abzubauenden Mineralien. Eigentümer baurechten in eine Geſellſchaft iſt, wie oben er

wird er vielmehr erſt mit der Trennung aus dem
måhnt , zu unterſcheiden , ob ſie kaufsähnlich ) oder

Muttergrundſtück und zwar gleichviel ob das Ab: pachtweiſe erfolgt . Im erſteren Falle gilt für die

baurecht perſönlicher(8 956 BGB.) oder dinglicher zeitliche Dauer daseben für den KaufGeſagte. Bei

Natur ( $ 954 BGB.) iſt. Dies iſtinsbeſondere pachtähnlicher Einbringung dagegen dringt grund

für den Fall des Konkurſes des Grundſtüdseigen: jäßlich auch hier der ſubſidiär geltende zwingende

tümers von Belang.
Pachtrechtsſaß des § 567 BOB.8) durch. Der Ein

bringer könnte demnach an und für ſich nach

III.
Umfluß von 30 Jahren die Ueberlaſſung ſeines

Während der Erwerber von Bergwerkseigentum Grundbeſißes zu Gebrauch und Nußgenuß fündigen ,

für dieſen Erwerb an den Grundſtüdseigentümer auch wenn er dieſes Recht auf längere Zeit, z. B.

kein Entgelt zu entrichten hat, kann die Ein ſchlechthin auf die Dauer der Geſellſchaft eingebracht

räumung eines Abbaurechts ſowohl ohne als auch hätte (vgl . Recht 1915 , 2100) . Es fragt ſich nur

gegen Entgelt ſtattfinden. Leşteres bildet die Regel. ob er letzterenfalls dieſes Recht auch bei den

Das Entgelt kann in Werten jeder Art beſtehen Geſellſchaften beſigt, für welche zwingend vorge

und ſowohl als einmalige Abfindung, als auch ſchrieben iſt, daß die Geſellſchafter ihre Einlagen

in wiederkehrenden Leiſtungen entrichtet werden . nicht zurüdfordern können (SS 213, 320 III HOB.)

Die wiederkehrenden Leiſtungen können ſowohl oder daß das zur Erhaltung des Stanımlapitals

periodiſche ſein (3.B. Pachtzinſe) als auch unregel erforderliche Vermögen der Geſellſchaft nicht an

mäßig ſich wiederholende (z. B. je nach Förderung die Geſellſchafter ausgezahlt werden darf (S 30

einer beſtimmten Menge der Abbauſtoffe). Bis- GmbHG.). Hier liegt nämlich zweifellos ein

weilen wird die Höhe des Entgelts auch abgeſtuft Widerſtreit zwiſchen dem ſein Nußgenußrecht zu:

nach der Güte des geförderten Minerals. rückfordernden Einbringer und dem Grundſaß vor ,

daß das Geſellſchaftsvermögen in erſter Linie un:
IV.

geſchmälertes Haftungsobjekt der Geſellſchaftsgläu:

Wie die Bergbauunternehmungen, ſo werden biger bilden ſoll . Ein Ausgleich dieſer wieder

auch die Abbauunternehmungen regelmäßig nicht für ſprechenden Intereſſen wird nur durch Rapitalher

vorübergehende Zwede, ſondern als dauernde An: abſeßung und Rüdgewähr des hiedurch freigewordenen

lagen geſchaffen. Aus dieſem Grunde ſpielt die Einlagegegenſtandes möglich ſein .

Frage der zeitlichen Geltung der Abbau - In der Praxis werden übrigens Nußungsein

rechte eine wichtige Rolle. Die Beſtimmungen öringungen auf länger als 30 Jahre nur ſelten

der Geltungsdauer ſind nun nicht ſchlechthin dem portommen .

Parteiwillen freigeſtellt. b) Einer Beſonderheit iſt noch hinſichtlich der

1. a ) So kann bekanntlich ein Pachtvertrag Geltungsdauer obligatorijcher Abbaurechte zu ge

nur auf 30 Jahre mit bindender Kraft eingegangen denten ," nămlich des Falles der Veräußerung

werden (8 567 Saž 1 , § 581 BGB.) ; dann des Muttergrundſtückes.

aber iſt er fündbar. Dieſe geſekliche Kündigungs: Für Pacht und pachtåhnlich aufgebaute Ab

möglichkeit kann auch nicht etwa dadurch um: bauverträge gilt ber allgemeine Sat, daß durch

gangen werden , daß die Ausübung des Kündigungs: Veräußerung die Pacht nicht gebrochen wird , daß,

rechts vertraglich mit der Zahlung einer ſo empfind: jedoch im Falle der Zwangsverſteigerung der Er

lichen Entſchädigung bedroht wird, daß der Ründi: ſteher den Vertrag mit geſeßlicher Kündigungs

gungsberechtigte vor der Geltendmachung ſeines friſt tündigen kann.

Rechte zurückſchridt (vgl. RG . in JW . 1910 , Für einen als Kaufvertrag konſtruierten A6

651 , 8 ) . bauvertrag gibt es hingegen keine Geſekes be

Nur für den einen Fall iſt eine wirtjame

Bindung über 30 Jahre zugelaſſen , daß der Ver 1) Kaufs ä hnlich ; ichlechthin liegt Kauf nicht vor

trag auf die Lebensdauer eines Vertragsteils ein : (vgl . Staub 9. Aufl. § 186) .

gegangen wird (8 567 Abſ . 2 BGB ). Allein 5) A. M. anſcheinend a chenburg , Ombo.
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ſtimmung, daß der Erwerber des Muttergrund : will, vorzuſehen , ob nach dem Tod oder ſonſtigen

ſtüds in die Verpflichtungen ſeines Rechtsvorgängers Wegfall eines oder mehrerer Geſellſchafter oder Mit:

eintritt; der Erwerber tönnte daher – mangels glieder das Recht noch ganz oder teilweiſe für den

beſonderer Abmachungen — dem Abbauberechtigtendem Abbauberechtigten oder die übrigen Mitberechtigten fortbeſtehen ſoll.
den weiteren Abbau unterſagen ; der Abbauberech- Bei Umwandlung einer Geſellſchaft in eine

tigte könnte ſich hiewegen nur an ſeinen Vertrags andere Geſellſchaftsform geht nur dann das für

gegner halten. die bisherige Geſellſchaft beſtellte Hecht nicht unter,

2. Ueber den zeitlichen Beſtand der dinglichen wenn eine Umwandlung im wahrenSinne, d. h.

Abbaurechte iſt folgendes zu bemerken : ohne Aenderung der Identität des Rechtsſubjekts

Grunddienſtbarkeiten können ſowohl auf vorliegt. Dies iſt jedoch nur der Fall bei Um:

beſtimmte Zeit , als auch für immer beſtellt werden. wandlung einer offenen Handelsgeſellſchaft in eine

Aber auch im lekteren Fall ergibt ſich einerſeits Kommanditgeſellſchaft oder umgekehrt und bei

dadurch ein natürliches Ende des Rechts, daß der Umwandlung einer Aktiengeſellſchaft in eine Aktien

Abbau zur völligen Erſchöpfung des Minerallagers kommanditgeſellſchaft oder umgekehrt, nicht aber in

geführt hat (RG. 26 ,167 ), andererſeits ein Erlöſchen ſonſtigen Fällen von Geſellſchaftsumformungen,

dadurch, daß das Recht für das herrſchende Grund: die in Wirklichkeit im Auflöſender bisherigen

ſtück aus irgendeinem Grunde feinen Vorteil Geſellſchaft und in der Errichtung einer neuen
mehr ( 1019 BOB.) .

Die bejdrántteperjönliche Dienſtbar: bel Geht bas Vermögen einer Geſellſchaft kraft
feit iſt ihrem Wefen nach kurzlebiger wie die Geſekes auf eine andere über (8 81 GmbHG .,

Grunddienſtbarkeit. Iſt ſie doch bekanntlich an $8 304, 306 HGB.), ſo geht gleichfalls die ur

die Lebensdauer des Berechtigten gebunden : den- ſprüngliche Geſellſchaft unter; eine zu ihren Gunſten

noch kann eine Verlängerung über die Lebensdauer beſtellte beſchränkte perſönliche Dienſtbarkeit geht

einer Perſon hinaus dadurch erreicht werden , nicht auf die neue Geſellſchaft mit über, ſondern

daß das Recht von vorneherein für mehrere Be- erliſcht.

rechtigte eingeräumt wird und zwar in der Art, Was für die beſchränkte perſönliche Dienſtbar

daß das Recht des einen erſt beginnt, nachdem keit gilt, gilt auch für den Nießbrauch.

das Recht des anderen durch deſſen Tod erloſchen Iſt die Ausübung einer beſchränkten perſön:

iſt; das Recht des zweiten iſt, was rechtlich möglich, lichen Dienſtbarkeit oder eines Nießbrauchs einem

aufichiebend befriſtet; der zweite erwirbt das Recht andern überlaſſen (SS 1059 Saß 2 , 1092 Sat 2

nicht etwa derivativ vom Erſtberechtigten, ſondern BGB. ) , ſo endigt das Recht gleichwohl mit dem

originár vom Beſteller (vgl.DLG. 10 , 117 , aber | Tode deſjen , zu deſſen Gunſten es beſtellt wurde,

auch DLG. 14 , 88 ; RG. 59, 289) . nicht etwa erſt mit dem Tode desjenigen, dem es

Auch wäre denkbar, daß der Beſteller anläß- zur Ausübung überlaſſen wurde .

lich der Beſtellung der beſchränkten perſönlichen

Dienſtbarkeit die ſchuldrechtliche Verpflichtung ein
IV.

geht , nach Erlöſchen des Rechtes die gleiche Befugnis Wir kommen damit zu der Frage, inwieweit die

einem andern einzuräumen; um dieſem künftigen Abbaurechteübertragbar und vererblich ſind.

Rechte denſelben Rang zu ſichern , fönnte eine Vor: Die Uebertragung von pachtweiſe eingeräumten

merkung nach § 883 BGB. eingetragen werden . Abbaurechten iſt nur zuläſſig, wenn der Pächter

Iſt der Berechtigte eine juriſtiſche Perſon, ſo hiezu ausdrücklich ermächtigt wurde (SS 549 , 581

bleibt das Recht in Kraft , ſolange jene beſteht. BGB.) .

Tritt Liquidation ein , ſo geht das Recht noch nicht Die Rechte aus ſonſtigen obligatoriſchen Ab

mit der Faſſungdes Liquidationsbeſchluſſes, ſondern bauverträgen ſind grundſäßlich frei veräußerlich (vgl.

erſt mit der Beendigung der Liquidation unter Komm . RGR.9145 Anm.2 ),jedoch könnte die Üeber

(beſtritten, vgl. Romm .RGN. § 1061 Anm . 2 ) . tragbarkeit ausgeſchloſſen werden (8 399 BGB.) .

Wenn das Recht einer nicht Recht& perſönlichkeit Bei Beerbung gehen die obligatoriſchen Rechte

beſitzenden Perſonenvereinigung eingeräumt iſt , beiderſeits auf die Rechtsnachfolger über mit der

ſo iſt ſtrittig, ob mit dem Aufhören der Vereinigung Beſonderheit, daß im Pachtfalle bei Tod des Pächters

das Recht erliſcht, oder ob es noch inſolange fort: deſſen Erbe , nicht aber der andere Vertragsteil

beſteht, als die vereinigten Perſonen, die die Träger zur Kündigung berechtigt iſt (SS 569 , 596 BGB.).

des Rechtes find, leben ( vgl . RG. 16 , 1 ) . Bei Grunddienſtbarkeiten werden durch Perſonen

Neugründung ſolcher Rechte wird es ſich einpfehlen, wechſel nicht berührt ; ſie gehen auf andere Per

dieſe Frage außer Zweifel zu ſtellen , und , wenn ſonen nur mit dem Eigentum am herrſchenden Grunds

das Recht auf die Lebensdauer der Geſellſchafter ſtück über , zu dem ſie als Beſtandteil gehören.

oder Mitglieder oder bis zu einem fonſtigen in Die beſchränkte perſönliche Dienſtbarkeit und

ihrer Perſon eintretenden Ereignis ”) beſtellt werden der Nießbrauch ſind unvererblich und können nicht

9 ) Man denfe 3. B. an den Fall, daß von zwei

offenen Bandelsgeſellſchaftern der eine ausſcheidetund

der andere das Geſchäft mit Aktiven und Paſſiven

übernimmt ($ 138 HOB .).
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übertragen werden. Nur die Ausübung kann Im gleichen Umfang, in welchem ein Abbau

einem andern überlaſſen werden und zwar bei recht nach Vorſtehendem verpjándbar iſt, iſt es

Nießbrauch ohne weiteres (3 1059 BOB .), bei auch pfändbar (vgl. SS 851 , 857 III, IV, V 3PO.) ;

beſchränkter perſönlicher Dienſtbarkeit nur , wenn Pachtrechte auch hier nur inſoweit, als Unterpacht

dies beſonders geſtattet iſt (§ 1092). geſtattet iſt (RO. 7, 424) .

Das Recht deſſen, dem die Ausübung über:
VI.

laſſen wurde, iſt ſchlechthin übertragbar und ver:

erblich. Von Bedeutung für den Umfang und die Aus

V. dehnung der Abbaubetriebe iſt die Frage , in welche

Ebenſo wie der Betrieb von Bergwerken wird
Geſellſchaftsformen das Abbauunternehmen

auch der Betrieb von
Abbauunternehmungen regel gekleidet werden kann.Da die Abbauunternehmung

mäßig der Inanſpruchnahme von Kredit nicht ent
in vielen Fällen denſelben Betrieb erfordert wie

behren können. Es iſt daher von Wichtigkeit, in
ein Bergwerk, würde oft auch für Abbauunter

wieweit mit Abbaurechten Sicherheit geleiſtet nehmungen die für die beſonderen Bedürfniſſe des

werden kann . Bergbaus geſchaffene und ihnen am beſten an:

Fatte die Landesgeſekgebung von der eingangs gepaßte Vergeſellſchaftungsform der Gewerkſchaft

erwähnten Ermächtigung des Art. 68 EG. BGB.
am wünſchenswerteſten erſcheinen. Allein die Ge

Gebrauch gemacht, ſo würde auf dem Abbaurecht wertſchaftsform iſt nur zur Gewinnung der im

ebenſo wie auf Bergwerkseigentum Hypothet bez Berggeſetz genannten Mineralien geſtattet, anderen

ſtellt und damit Realkredit gewährt werden können .
Unternehmungen aber verſchloſſen.

Bayern hat jedoch die Abbaurechte nicht als grund
Finden ſich jedoch neben den Abbaumineralien ,

ſtüdsgleiche Rechte ausgebaut ; infolgedeſſen erſcheint
was häufig der Fall iſt, verleihbare Mineralien

eine hypothefarijche Belaſtung – abgeſehen von dem
in mindeſtens folcher Menge, daß „ abſolute Bau

Fall, daß der ſelbſtabbauende Eigentümer ſein würdigkeit" ( Becher S. 978 Fußn. 13) gewähr:

mineralführendes Grundſtück mit einer Hypothet leiſtet iſt, ſo kann vorausgeſeßt natürlid) , daß

belaſtet - auf den erſten Blic unmöglid ). Und ein Scheingeſchäft vorliegtkein Scheingeſchäft vorliegt – auf Grundlage der

doch gibt es auch hier einen Weg , das Abbau:
nebenbei gewonnenen verleihbaren Mineralien das

recht der Hypothet zu unterſtellen, nämlich dann , Rechtsſubjekt der Gewerkſchaft ins Leben gerufen

wenn es als Grunddienſtbarkeit begründet iſt und
werden . Natürlich erſtredt ſich in einem ſolchen

damit einen Beſtandteil des herrſchenden Grund- Falle das verliehene Bergwerkseigentum nicht auf

ſtücks bildet. In dieſem Fall ergreift nämlich
die Abbauſchäße . Immerhin aber läßt ſich ein enger

eine auf das herrſchende Grundſtück aufgenommene Zuſammenhang zwiſchen beiden dadurch herſtellen,

Hypothet auch deſſen Beſtandteile, alſo auch die
daß die Abbaurechte der Gewerkſchaft eingeräumt

Abbaurechte (SS 96 , 1120 BOB.) .
werden , die Gewerkſchaft alſo ſowohl das Eigen:

Für andere Formen der Abbaurechte fann tum an den verleihbaren Foſſilien befißt, als auch

von einer Erfaſſung durch eine Hypothet feine
die Inhaberin der Rechte auf Gewinnung der

Rede ſein ; hier kann nur an Verpfändung ge
nichtverleihbaren Bodenſchäße wird . Beſteht ein

dacht werden .
ſolcher Zuſammenhang, ſo hat ſich nicht etwa um

Die obligatoriſchen Abbaurechte ſind inſoweit
die Gewertſchaft, die zur Gewinnung der verleih

berpfändbar, als ſie abtretbar ſind. Wo wie bei baren Boden beſtandteile gegründet iſt, eine Geſell

der Pacht zur Wirkſamkeit ihrerAbtretung die ſchaftnachBGB. zur Förderung der nichtver

Einwilligung des Rechtsbeſtellers erforderlich iſt, leihbaren Mineralien herumkriſtalliſiert. Und wird

iſt dieſe Einwilligung auch Vorausſeßung wirt
ein Kur der Gewertſchaft abgetreten , ſo kommt

ſamer Verpfändung. Außerdem erheiſcht eine wirk:
neben dieſer Abtretung nicht etwa die Uebertragung

ſame Forderungsverpfändung die Anzeige an den
eines Anteils an der Geſellſchaft nach BOB. in

Schuldner (8 1280 BOB.) .
Frage, welche bekanntlich gemäß § 719 46. 1 BGB.

Die beſchränkte perſönliche Dienſtbarkeit und ausgeſchloſſen wäre .

der Nießbrauch ſind nicht abtretbar , daher auch Bei Wahl des vorgedachten Weges wird aber

nicht verpfändbar (3 1274 II BGB.) . Dagegen regelmäßig die Umwandlung in eine tauſendteilige

muß das Recht deſſen , dem die Ausübung über: Gewerkſchaft nicht möglich ſein, da eine ſolcheUm

laſſen iſt, verpfändbar ſein , da es , wie oben wandlung eine erhebliche Ausdehnung des „ Berg

erwähnt, übertragbar iſt. Es entſteht dabei nur
werks " als ſolchen vorausſetzt, ohne Rüdjicht, wie

die Frage : Kann nur der, dem die Ausübung ſehr ſich der Betrieb des angegliederten Ábbau

überlaſſen iſt, die Verpfändung vornehmen oder unternehmens entwickelt haben mag .

tann auch der Inhaber des Rechtes unmittelbar Iſt nun auch dieſe Umwandlung nicht erreichbar,

ein Pfandrecht in der Weiſe beſtellen, daß es ſo wird doch die Erzielung eines ähnlichen Ergeb

ſich nur auf die Ausübung des Rechtes, nicht niſjes von der Rechtspraris für zuläſſig erachtet

aber auf das Recht ſelbſt erſtreckt ? Die Frage auf dem Wege, daß ſich die 100 teilige Gewerkſchaft

wird zu bejahen ſein (vgl . Staudinger 7./8 . Aufl. mit einer anderen und zwar 1000 teiligen verbindet ,

8 1059 Anm . 2 c ). ihre ſämtlidien 100 Kure auf die 1000 teilige Gewert
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ſchaft überträgt (Stempelerſaßabgabe ! Art . 20 des Schulbedarfsgeſekes vom 28. Juli 1902 in der

BayStempG .)und leştere dafür die leichter abſeßbaren Faſſung der Geſeke vom 16. Auguſt 1908, 14. Auguſt

1000 teiligen Stücke hinausgibt . 1910 und 23. Auguſt1914. Dieſer Artikel regelt in

Der Standpunkt , wonach dieſer Weg gangbar dem grundlegenden Abſ. 1 die Vorausſekungen des

iſt, wird nach den derzeit beſtehenden geſeßlichen Anſpruchs dahin : „ Volksſchullehrern und Voltsſchul:

Beſtimmungen als richtig anzuſehen ſein (vgl. lehrerinnen, Schulverweſern undSchulverweſerinnen ,

allerdings auch Ehwald , ThürBI. 39, 161 ff. ) . Hilfslehrern und Hilfslehrerinnen (alſo allen månn

Jedoch werden die Vorteile der vorerwähnten Ver- lichen und weiblichen ſtändig verwendeten weltlichen

bindung zweier Gewerkſchaften durch eine ſteuer: Lehrperſonen an den gemeindlichen Voltsſchulen ,

liche Mehrbelaſtung erkauft, inſoferne nåmlich als vgl. Abſ. 2 ), welche wegen unverſchuldeter Dienſt:

neben den Gewerken ſowohl die 100 teilige als unfähigkeit vom Dienſte enthoben werden, iſt auf

auch die 1000 teilige Gewerkſchaft ſteuerpflichtig iſt. die Dauerder leşteren ein Ruhegehalt zu gewähren“ .

Abgeſehen von dem vorgedachten Wege kann Abſ. 2 beſtimmt: „ Dieſer Ruhegehalt iſt aus den

natürlich der Abbaubetrieb in jeder ſonſt zuläſſigen beſtehenden Kreisanſtalten zur Unterſtüßung dienſt

Unternehmungsform ausgeübt werden,alſo ſowohl unfähiger Lehrperſonen zu ſchöpfen . Das geſamte

als Einzelbetrieb , als auch als Geſellſchaft nach ſtändig verwendete Lehrperſonal an den Volts

BGB., als Aktiengeſellſchaft, Aktien:Kommandit- ſchulen, desgleichen das nicht etatsmäßig angeſtellte

geſellſchaft oder 6. m . 6.8.; als handelsregiſterlich ges Lehrperſonal an den ſtaatlichen Lehrerbildungsan:

buchte Einzelfirma oder als offene Handelsgeſellſchaft ſtalten iſt zur Mitgliedſchaft und Beitragsleiſtung

oder Rommanditgeſellſchaft jedochnur dann, wenn | verpflichtet.verpflichtet. Das aus dem Volteichullehrerſtand

das Unternehmen nach Art und Umfang einen in hervorgegangene übrige, nicht etatsmäßig angeſtellte

kaufmänniſcher Weiſe eingerichteten Geſchäftsbetrieb Lehrperſonal für Elementarfächer an ſtaatlichen

erfordert (S 2 HOB.) und über den Umfang des und Kreisanſtalten iſt zum Beitritt berechtigt“.

Kleingewerbes hinausgeht (§ 4 HGB. ). Der Abſ. 3 gibt für die Sagungen der Kreisan :

VII . ſtalten beſtimmte Richtpunkte, die Abſ. 4 bis 7

behandeln weitere mit der Bewährung des Rube

Uebergangsvorſchriften. Nach altem
gehaltes zuſammenhängende Fragen. Zum Vol

Rechte konnte das Abbaurecht ebenfalls ſowohl als
zuge des Abſ. 3 ſind in einer Verordnung vom

perſönliches als auch als dingliches Recht eingeräumt 2. Januar 1904 (GVBI. S. 1 )

werden . Für altrechtliche perſönliche Schuldver
14.Mai 1916 (GVBI. S. 83)

allgemein verbindliche

hältniſſe blieben an und für ſich die bisherigen Saßungen erlaſſen .

Geſeke maßgebend (Art . 170 EG.BOB.); jedoch Das Beamtengeſeß und das (ſog.) Gemeinde

ſind Pachtverträge und als ſolche werden ſich beamtengeſek finden keine Anwendung, da der Lehrer

regelmäßig auch altrechtliche perſönliche Abbau zwar öffentlicher Beamter, aber weder Staatsbe :

berechtigungen darſtellen - durch Art. 171 EG.
amter im engeren Sinne noch – abgeſehen von der

BGB. in das neue Recht übergeleitet; auch die GemeindeſchreibereiGemeindeſchreiberei - Gemeindebeamter iſt (Engl.

übergeleiteten Pachtverträge können nach Umflußdon mann Stingl, Voltsſchulrecht, 5. Aufl. Š. 231);
30 Jahren gekündigt werden , da $ 567 BOB. rück :

auch ſcheidet die Anwendbarkeit der Grundſäße der

wirkende kraft beſigt(ftrittig; JW. 1912 5.621). Verordnung vom 26. Juni1894 für die nichtprag:
Als dingliche Rechte kamen außer Grunddienſt: matiſchen Staatsdiener aus, deren Uebernahme bei

barkeiten und Nießbrauch insbeſondere die deutſch- den geſezgeberiſchen Verhandlungen ausdrüdlich ab

rechtlichen ſogenannten irregulären Perſonalſervituten gelehnt wurde (vgl. Seiler, Schulbed6.1903 S.312 ;

in Betracht, die vor der neurechtlichen beſchränkten Dentſchrift zur Frage der Reviſion der geſeßlichen

perſönlichen Dienſtbarkeit den Vorzug beſißen, daß Beſtimmungen über die Gehälter und Penſionen

ſie vererblich und abtretbar ſein können (vgl. Bay3. der Volksſchullehrer, in den gedruckten Berichten

1913 S. 151 ). Die Grunddienſtbarkeiten wurden über die Verhandlungen der Rammer der Abgeord

durch Art . 184 EG.BGB. in faſt allen Punkten neten 1899/1900 Beil. Bd. 2 Nr. 218 S. 644 ;

ins neue Recht übergeführt; dagegen bleiben die Beſchluß des Verwaltungsgerichtshofes , Samml.

übrigen altrechtlichen Servituten mit ihrem bis- Bd. 35 S. 137) .

herigen Rang und Inhalt beſtehen.
Die Entſcheidung hängt alſo von der richtigen

Auffaſſung des Abf. í des Art. 18 Schulbedo .

ab . Dieſe Geſeķesſtelle iſt arm an Erläuterungen

Hat der Lehrer an der bayeriſchen Volksſchule geblieben. Weder die Denkſchrift a . a. D. noch.

Anſpruch auf Ruhegehalt, wenn er wegen Son der Regierungsentwurf und ſeine Begründung

feſſionswechſels vom Schuldienſt enthoben wird ?
(K. D. Abg. 1902 Beil. BD. 2 S. 333, 368) , noch

die ausführlichen Rammerverhandlungen ſelbſt

Bon Rechtspraktitant R. Bollwein in Stempten . (Sten B. 1902 Bd. 8 S. 83 ff. u. Verh. d . K. D.

I. Reichsräte 1902 Beil. Bd. 2 S. 303, StenB.

Ausſchließlich maßgebend für den Anſpruch des Bd. 2 S. 211 ff.) geben irgend welche Anhalts

Volksſchullehrperſonals auf Ruhegehalt iſt Art . 18 punkte dafür , unter welchen näheren Vorausſeßungen
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eine „unverſchuldete Dienſtunfähigkeit“ anzunehmen hier iſt auf die Statuten des pfälziſchen Kreis:

iſt, d . h . genauer, was unter „ Dienſtunfähigkeit“ unterſtüßungsvereins Bezug genommen, in wel:

und unter „unverſchuldeter “ Dienſtunfähigkeit zu chen ausgeſprochen iſt, „ daß das Lehrperſonal dann

verſtehen iſt. Auch die Entſtehungsgeſchichte des als dienſtunfähig zu betrachten iſt , wenn es infolge

Art. 18 gibt keinen Fingerzeig hiefür; Art. 8 des Altersſchwäche, Krankheit oder ſonſtiger förperlicher

Schuldotationsgeſekes vom 10. November 1861 , oder geiſtiger underſchuldeter Gebrechen erwieſener:

aus dem der Art. 18 mit Aenderungen herüber: maßen nicht mehr imſtande iſt, den Pflichten ſeines

genommen wurde, beſtimmt u. a.: ,, Den wegen„ Den wegen Schuldienſtes nachzukommenund deshalb von dem

underſchuldeter Dienſtuntauglichkeitvom Dienſte ent= ſelben enthoben werden muß" ; in dem Beſchlufſe

hobenen Schullehrern iſt ein Unterhaltsbeitrag zu heißt es dann weiter : „ Es wäre auch nicht ein

gewähren , welcher nicht unter 300 fl. (514.30 M ) zuſehen , welches Intereſſe den Staat , der durch die

betragen darf “ . Der Unterſchied zwiſchen der ein: Gewährleiſtung von Zuſchüſſen zu dem geſeßlich

ſchlägigen neuen und der alten Beſtimmung beſteht feſtgeſeşten Minimalunterſtüßungsbeitrage lediglich

alſo nur darin , daß der Kreis der Berechtigten die materielle Lage des im Dienſte untauglich ge

auf das geſamte Volksſchulperſonal ausgedehnt und wordenen Lehrperſonals ſicher ſtellen wollte, leiten

daß ferner an Stelle des Ausdruces Dienſt: könnte , folchen Perſonen , die früher im Schulfache

untauglichkeit“ das Wort „ Dienſtunfähigkeit“ geſegt beſchäftigt waren , dasſelbe aber aus irgendeinem

wurde, lekteres jedoch nur zu dem Zwed, um Grunde verlaſſen .... die gleiche Fürſorge zuteil

den ſprachlichen Ausdruck den entſprechenden Be- werden zu laſſen, wie jenen , welche ihre Dienſte

ſtimmungen für die nicht pragmatiſchen Staats- ununterbrochen bis zu ihrer Dienſtuntauglichkeit

beamten und Bedienſteten vom 26. Juni 1894 dem Schuliache gemidmet haben .... Die maß:

( S 22 ) anzugleichen (vgl . Begründung des Ent: gebenden Kreisſaßungen beſtimmen , daß die An

wurfes S. 368) . Endlich läßt auch die Literatur ſprüche auf Unterſtüßung durch freiwilligen Dienſt

(vgl. Englmann-Stingl a. a . D. S. 355 ff .; Seiler austritt .... erlöſchen “ .

a.a.D. Š. 315 ff.; Keger,Schulbedo .dom 10.No- Nicht unter denBegriff der „ Dienſtunfähig

vember 1861 S. 21 ff.) diesbezügliche Erläute : keit“ i . S. des Art. 18 Ab . 1 fällt ſonach die

rungen vermiſſen und befaßt ſich auch die Recht: relative Dienſtunfähigkeit , d. i. 2. B. der Mangel

ſprechung des Verwaltungsgerichtshofes mit der der Fähigkeit zum Wirken an einer Konfeffions:

geſtellten Frage nicht, abgeſehen von ein paar noch ſchule oder an einer Simultanſchule. Das Weſen

zu erwähnenden Entſcheidungen, in denen ſie dieſer beiden Schulen ergibt ſich aus der Verord

übrigens auch nur nebenher berührt wird . Nurnung vom 26. Auguſt 1883 , die Errichtung der

die ſchon erwähnte Verordnung vom 2. Januar Volksſchulen und die Bildung der Schulſprengel

1904 gibt Anhaltspunkte für die Auffaſſung der betreffend (GVBI. S. 407 ff., abgedruckt auch bei

Regierung . Hiernach iſt Folgendes zu ſagen : Seiler S. 465, ſ . auch Englmann-Stingl S. 470).

1. Unter „ Dienſtunfähigkeit“ i.S. des Urt . 18 Nach § 7 Abſ. 1 in Verbindung mit § 12 der

Schulbed G. iſt nur der im Schuldienſte eingetretene, ſelben ſind die Volksſchulen regelmäßig konfeſſionelle

durch körperliche oder geiſtige Gebrechen oder durch i Schulen, an welchen nur Lehrer derſelben Kon

vorgeſchrittenes Lebensalter des Lehrers bedingte Feſſion angeſtellt werden dürfen, während ſich an

zeitweiſe oder dauernde Mangel der Fähigkeit zur konfeſſionell-gemiſchten Voltsſchulen mit nur einer

Fortführung des Amtes, ſohin cine abſolute zeit : Lehrſtelle die Konfeſſion des anzuſtellenden Lehrers ,

liche oder dauernde Dienſtunfähigkeit zu verſtehen. wenn nichts anderes hergebracht iſt, nach der Ron :

Für dieſe Auffaſſung ſpricht zunächſt der Wortlaut feſſion der nach dem Durchſchnitt der legten zehn

des Geſetzes, ferner der § 12 VO. vom 2. 3a: Jahre zu berechnenden Mehrheit der ſchulpflichtigen

nuar 1904 , wonach der Nachweis der Dienſt: Kinder richtet, und an ſolchen Schulen mit mehr

unfähigkeit : a ) durch amtsärztliche Unterſuchung, reren Lehrſtellen darauf Rückſicht zu nehmen

b ) durch das Zeugnis zweier Lehrer, c) durch Gut: iſt, daß von jeder beteiligten Konfeſſion Lehrer

achten der Diſtriktsſchulbehörde feſtzuſtellen iſt und in entſprechender Zahl angeſtellt werden . Die

nur Lehrperſonen, welche das 70. Lebensjahr oder VO. vom 26. Auguſt 1883 gilt noch ; an der

das 50. Dienſtjahr zurückgelegt haben , von der Konfeſſionsſchule wurde auch im neuen Schul

Erbringung ärztlicher Dienjtunfähigkeitsnachweiſe bedarfsgeſe nach langen und heftigen Kämpfen

entbunden ſind, ferner der Ruhegehalt nur auf feſtgehalten (vgl . insbeſondere R. d. Abg. 1902,

die Dauer der vorausſichtlichen Dienſtunfähigkeit StenB. BD.2 S. 439; S. D. RR., StenB.

zu gewähren iſt, wenn nach dem amtsärztlichen Bd. 2 S. 211 ) . Der Charakter der Ronfeſſions

Gutachten der Wiedereintritt der Dienſtfähigkeit oder Bekenntnisſchulen des bayer . Volksſchulrechtes

des Beteiligten nicht unbedingt ausgeſchloſſen er: beſtimmt ſich nach den im Königreich Bayern be:

ſcheint. Im Einklange mit dieſer Aufjajiung ſteht ſtehenden drei chriſtlichen Konfeffionen : dem katho

auch eine Stelle der Begründung eines Beſchluſſes liſchen , lutheriſchen und reformierten Glaubeng

des erſten Senates des Verwaltungsgerichtshofes bekenntnis (vgl. Seiler a. a . D. S. 175 ). Aber auch

vom 9. Januar 1895 zu Art. 8 des früheren die Simultan- oder konfeſſionell gemiſchten Schulen

SchulbedG. ( Sammlung Bd. 16 S. 175 , 178 jf . ) ; ſind chriſtliche Schulen (Seydel-Graßman :1- Piloty,

1
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Bayer. Staatsrecht, 2. Bd. S. 375 ; Seiler a . a . D. hörigen volle Gewiſſensfreiheit, weshalb in Sachen

S. 176 , 469), nur können an ihnen katholiſche, des Glaubens jeder Zwang ausgeſchloſſen iſt, und

lutheriſche und reformierte Lehrer gleichzeitig durch Bundesgeſek vom 3. Juli 1869, die Gleich
wirken . berechtigung der Konfeſſionen betreffend.- eingeführt

Daraus ergibt ſich nun, daß ein katholiſcher Lehrer, durch Reichsgeſeß com 22. April 1871 find

der an einer katholiſchen Konfeſſionsſchule angeſtellt alle beſtehenden, aus der Verſchiedenheit des

iſt, die Fähigkeit zum Wirken an ſolchen Schulen Religionsbekenntniſſes hergeleiteten Beſchränkungen

(aber auch nur an ſolchen ) verliert , wenn er zum der bürgerlichen und ſtaatsbürgerlichen Rechte

Proteſtantismus übertritt ; die Folge davon iſt, aufgehoben und iſt insbeſondere auch die Befähi

daß er vom Dienſte enthoben werden muß , zumal gung zur Bekleidung öffentlicher Aemter von dem

er ein unentziehbares Recht oder ein Recht auf Religionsbekenntnis unabhängig. Nach der Ver:

Stabilität nicht hat (vgl . Seydel Graßmann- Piloty faſſunggurkunde ſteht alſo jedem Staatseinwohner,

a. a. D. 2. Bd. S. 581). In gleicher Weiſe wird welcher die geſeßliche Volljährigkeit (das Unter:

der Lehrec an einer proteſtantiſchen Schule, der ſcheidungsalter) erlangt hat, die Wahl der Reli

zum Katholizismus übertritt, unfähig, an der gionsgeſellſchaft, ſomit der Austritt aus einer

proteſtantiſchen Schule (und wiederum nur an dieſer) folchen und der Uebertritt in eine andere frei

zu wirken und muß auch er vom Schuldienſte ent= (vgl. Seydel-Graßmann-Piloty a . a . D. 2. Bd.

hoben werden . Nur wenn ein katholiſcher oder S. 470).

proteſtantiſcher ( lutheriſcher oder reformierter) Lehrer II.

an einer konfeffionell gemiſchten Schule angeſtellt Vorſtehende Erörterungen führen nun zur

iſt, tritt dieſe Folge des Bekenntniswechſels nicht folgenden Löſung der geſteŰten Frage:

unbedingt ein , beſonders dann nicht, wenn bei Der ſeine Konfeſſion wechſelnde Lehrer muß

Beſeßung der Schule mit mehr Kräften die vors
die Enthebung von ſeinem Dienſte gewärtigen ,

geſchriebene Verhältniszahl in der Konfeſſion der
wenn durch ſein weiteres Verbleiben auf ſeiner

Lehrer (8 12 der erwähnten Verordnung) ein bisherigen Stelle die Beſtimmungen über die Ron

gehalten wird. Tritt dagegen ein katholiſcher oder feffiong- und konfeſſionell gemiſchten Schulen ver

proteſtantiſcher Lehrer zu einer Privattirchengeſell: legt würden . Gleichzeitig verliert er dann auch

ſchaft, 3 .B. zum Altkatholizismus über, ſo verliert ſeinen Anſpruch auf Ruhegehalt , da es ſich im

er die Fähigkeit zum Wirken ſowohl an einer gegebenen Falle nur um eine relative, wenn auch
Konfeſſionsſchule als auch an einer konfeſſionell unverſchuldete Dienſtunfähigkeit handelt, während

gemiſchten Schule; denn die Privatkirchengeſell: das Schulbedarfsgeſetz nur bei abſoluter Dienſt

ſchaften gehören nicht zu den drei bezeichneten, im unfähig feit Ruhegehalt gewährt; die Rechtslage iſt

Königreich als öffentliche Kirchengeſellſchaften an: nicht anders zu beurteilen, als wenn der Lehrer

erkannten chriſtlichen Konfeſſionen (vgl. § 24 und auf ſeine Schulſtelle freiwillig verzichtet und um

$ 26 der zweiten Verfaſſungsbeilage); für ſie werden Enthebung (Entlaſſung) nachſucht, welche nach § 14
Bekenntnisſchulen regelmäßig ſtaatlich nicht orga : der VO . vom 2. Januar 1904 ( 14. Mai 1916) den

niſiert. Aber auch im lekteren Falle iſt die ein: Verluſt der Mitgliedſchaft beim Kreisverein und

getretene Dienſtunfähigkeit nur eine relative , weil damit den Verluſt des Anſpruchs auf Rubegehalt

die betreffenden Lehrer immer noch auf einer Stelle zur Folge hat . Der Behrer fann jedoch den Ver:

der in Art . 18 Abſ. 2 ShBG . genannten Anſtalten luſt des Anſpruchs auf Ruhegehalt dadurch ab :

wirken können , welche in Bezug auf Gewährung wenden , daß er um ſeine rechtzeitige Verſeßung an

von Ruhegehalt den Volksſchulen im Endergebniſſe eine entſprechende andere Konfeſſionsſchule oder

gleichgeſtellt ſind (vgl . die eingangs zitierte Ge: an eine andere konfeſſionell gemiſchte Schule oder

ſekesſtelle). aber auch auf eine nach Art. 18 A6.2 Schulbed.

2. „ Unverſchuldet“ iſt die Dienſtunfähigkeit hinſichtlich der Verpflichtung oder Berechtigung zur

dann , wenn ſie der Lehrer nicht ſelbſt ſchuldhaft Mitgliedſchaft bei der einſchlägigen Kreisanſtalt

herbeigeführt hat . Unter ,, Verſchulden " iſt nur den Volksſchulſtellen gleichgeachtete Stelle an einer

ein pflichtwidriges Verhalten , Unfleiß , ſittenwidriges ebenda genannten Anſtalt nachlucht (vgl . die be :

Benehmen, Unmäßigkeit , Widerſpenſtigkeit uſw., treffende eingangs angeführte Geſekesſtelle).

kurzum ein Verhalten zu verſtehen , welches auch

diſziplinäre Ahndung zur Folge haben kann (vgl .
III .

Reindl, Kommentar 2. Beamtengeſek S. 257 , wo Verſtößt nun dieſe Entſcheidung nicht gegen

als verſchuldete Dienſtunfähigkeit diejenige erachtet die Grundſäße über Glaubens- und Gewiſſeng:

wird , die durch pflichtmidrige Tätigkeit oder Unter : freiheit des Lehrers und die Gleichberechtigung der

laſſung herbeigeführt wird) . Eine pflichtmidrige Konfeſſionen ? Führt ſie nicht zu einer unbilligen

Handlung liegt nun aber in dem Konfeſſions: Härte ? Beide Einwendungen ſind unbegründet.

wechſel eines Lehrers nicht; denn die bayer. Ver: 1. Der Staat läßt jeden glauben, was er

faſſungsurkunde gewährleiſtet in ihrer Einleitung will, aber er läßt nicht jeden handeln, wie er will

und in Titel IV $ 9 jomie in der zweiten Ver- (Seydel-Graßmann Piloty a . a . D. 2. 38. S. 159).

faſſungsbeilage SS 1 , 25 , 87 allen Staatsange- Die Vorbedingungen für die Anſtellung und damit
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auch für die Belaſſung im Voltsjchuldienfte find ausſeßen (Seydel-Graßmann- Piloty a . a . D. 1. Bd.(

durch Verwaltungsvorſchriften geregelt ; für die S. 177) .

dienſtlichen Verpflichtungen des Lehrers find ab- 2. Auch eine unbillige Härte iſt nicht an:

geſehen von beſonderen Dienſtanweiſungen die zuerkennen . Der Lehrer kennt ſeine Anſtellungs

algerneinen Grundſäße des öffentlichen Dienſtrechtes bedingungen und daher auch die Folgen der Auf

maßgebend (Seydel Graßmann-Piloty a. a . D. gabe einer ſolchen ; er muß ſich beim Konfeſſions:

2. Bd. S. 581). Wer z . B. an einer katholiſchen wechiel dieſelben Nachteile gefallen laſſen , welche

Voltsſchule angeſtellt werden will, muß eben nach die Lehrerin im Falle der Verehelichung treffen,

den beſtehenden Vorſchriften Ratholit ſein , und und wie ſie auch Private , die bei ihrer Religions

wer dort fortwirken will, muß Katholik bleiben . geſellſchaft gewiſſe Vorteile genießen , erleiden,wenn

Es ſteht ihm frei , den katholiſchen Glauben zu ſie dieſelbe verlaſſen . Man möchte eher geneigt

verlaſſen ; damit entfällt aber dann eine wichtige, ſein , den Verluſt des Penſionsanſpruches infolge

durch die Verwaltungsvorſchriften von vorneherein Enthebung vom Schuldienſte bei organiſatoriſchen

feſtgeſeßt geweſene Vorbedingung für ſein Ver- Veränderungen, z. B. bei Auflaffung von Schulen,

bleiben im katholiſchen Schuldienſte. Einen Zwang, für unbillig zu halten; allein nicht einmal folchen

in der katholiſchen Kirche zu verbleiben , bedeutet Falls beſteht ein Anſpruch auf Ruhegehalt (Seiler

aber der Eintritt dieſer Folge nicht, ſo wenig es a. a.D. S. 315 Anm . 2 ). Eine Unbilligkeit im

als Zwang für eine Lehrerin erachtet werden kann, vorwürfigen Falle liegt um ſo weniger vor, als es

ledig zu bleiben , weil ſie im Falle der Verehelichung der die Ronfeſſion wechſelnde Lehrer, wie ſchon

ihre Dienſtſtelle mit dem Anſpruche auf Penſion angedeutet, in der Hand hat , rechtzeitig um eine

oder, wenn ſie bei der Verehelichung ſchon pen- ſeiner Vorbildung entſprechende anderweitige Ver

fioniert iſt, den Anſpruch auf Ruhegehalt verliert wendung nachzuſuchen, ſo daß ſeine Enthebung im

(VGHEntſch. Bd. 35 S. 137 ; Min . vom Endergebniſſe nur eine Verſegung wäre. Bei

29. Oktober 1875, Weber Bd. 11 S. 173) . Von Wohlverhalten wird ihm ſeine Bitte jo meit als

einem Zwange in Glaubensſachen fann wohl nur möglich erfüllt werden, nachdem das Schulrecht

dann geſprochen werden , wenn poſitive Handlungen eine einſtweilige Verſekung in den Ruheſtand mit

zur Beſtimmung des Willens des Beteiligten vor: Wartegeld wie das Beamtengeſeß bis jeßt noch

genommen werden oder zu dieſem Zwecke eine nicht kennt . Eventuell werden ihm , falls eine

vorſägliche Benachteiligung in ſeinem Fortkominen Verſekung nicht ſofort erreichbar wäre , auch Suſten

bewirft wird. Steinesjalls aber kann man von tationen aus der Rreisanſtalt bis zur angeſtrebten

Zwang reden, wenn von einem ſchon imvoraus Wiederanſtellung nicht verjagt werden, nachdem
kund gegebenen Rechte Gebrauch gemacht wird die Kreisanſtalten auf Grund des Art . 18 261.3

oder wenn der Konfeſſionsmechjel nur den Ver- SchulbedG. lojar ſolchen Lehrern , die wegen Ver

Luſt beſtimmter Vorteile mit ſich bringt . Würde ſchuldens vom Dienſte enthoben wurden , Suſten

3. B. ein Privater für ſeine Kinder einen Haus: tationen gewähren . Auch die Staatsregierung

lehrer unter der Bedingung der Zugehörigkeit zu ſelbſt wird vorübergehend helfend eingreifen ; mög:

einer beſtimmten Ronfeſſion anſtellen und würde licherweiſe ſtellt ſchließlich die Kreisregierung dem

wegen des Konfeſſionswechſels des Hauslehrers Lehrer bei der Enthebung den Bezug des Ruhe:

das Dienſtverhältnis wieder gelöſt. To ließe ſich gehalts bis zur anderweitigen Wiederverwendung

ſicherlich nicht ſagen , daß der Dienſtherr auf den unter Seßung einer Friſt für die Einreichung eines

Hauslehrer einen Zwang in Glaubensjachen aus: Wiederverwendungsgeſuches in Ausſicht. Wenn

übt . Dit bringt die Konfeſſionsangehörigkeit umgekehrt dagegen dem wegen Ronfeſſionswechſels

pekuniäre oder ſonſtige Vorteile mit ſich . z . B. die vom Dienſte zu enthebenden Lehrer grundſäßlich der

Ausſicht auf Stipendien , Familienunterſtüßungen, Anſpruch auf Ruhegehalt verbliebe, könnte dies

Freipläße für Kinder. Wenn in ſolchen Fällen zu einer überaus unbilligen Belaſtung der Kreis :

der Nußnießer mit Aufgabe der Konfeſſion die vereine führen. Nicht ſelten geſchieht ein Konfef

Begünſtigungen verliert, kann man ebenfalls nicht jionswechſel nur aus ſpekulativen Gründen . Würde

von einem Zwange in Glaubensſachen reden . 3. B. ein Lehrer , der ſtrokend von Geſundheit und

Aehnlich wie mit dem im Beiſpiele erwähnten in den beſten Jahren ſtehend eine Penſionierung

Hauslehrer ſteht es aber mit dem Voltajchullehrer nicht zu erreichen vermag , dieſe nur zu dem

Auch die Gleich berechtigung der Konfeſſionen er : Zwede anſtreben , um eine lohnende Privatſtellung

ſcheint bei vorſtehender Auffaſſung nicht verlegt . zu bekommen uſw. , und fönnte er nebenbei noch

Eine Rechtsverſchiedenheit iſt nämlich umgekehrt den Ruhegehalt genießen , ſo müßte dies, abgeſehen

zwiſchen den Angehörigen der einzelnen Konfeſſionen von der ungerechten Belaſtung des Kreisvereins,

dann nicht ausgeſchloſſen, wenn dieſe Verſchieden: zweifellos auch für den Lehrer einen völlig ungerecht:
heit nicht das Merkmal der Benachteiligung des fertigten , unmoraliſchen Gewinn bedeuten .

einen oder anderen Religionsteiles an ſich trägt ;

dies gilt insbeſondere in Anſehung jener Rechte ,

welche ihrer Natur nach bei dem Inhaber die

Zugehörigkeit zu einem beſtimmten Glauben vor
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Kleine Mitteilungen. erhebung, bezieht ſich nur auf das Abhilfeverfahren

bei der lebten Inſtanz, wie auch Art. 2 nähere Vors

Leiſtungsvertrag und Krieg. Folgender Rechtsfall (driften nur für das Abhilfeverfahren in dieſer In

gelangt heute häufig zur Entſcheidung und wird nicht ſtanz gibt.

ſelten unrichtig beurteilt. An ſich könnte man unter der Behörde, von deren

A hat vor Ausbruch des Krieges mit einer
Entſcheidung im Sinne des § 210 BOB. die Zuläſſigs

Gasanſtalt folgenden Vertrag geſchloſſen : Beziehe keit des Rechtswegs abhängt, auch die erſte Inſtanz

ich monatlich x cbm Gas, ſo beträgt der Preis des Abhilfeverfahrens verſtehen, da der Beichwerde

für den zu liefernden cbm Gaš a, beziehe ich
führer mit ſeiner Beſchwerde dieſe Inſtanz zuerſt

weniger cbm Gas, ſo muß id den höheren Preis angegangen haben muß und von der leßten Inſtanz

b bezahlen.
ohne weiteres an die erſte Inſtanz verwieſen werden

Nach Kriegsausbruch ſind eine Reihe von Vers
kann, wenn er dies unterlaſſen hat . Die Praxis geht

auch mit Recht dahin, daß die zweite Inſtanz Abordnungen ergangen, die zum Zwecke der Kohlen hilfegeſuche, die unter Umgehung der erſten Inſtanz
erſparnis die Einſchränkung des Lichtverbrauchs ans

ordnen. Da A infolgedeſſen nicht mehr monatlich
eingereicht wurden, unmittelbar an die erſte Inſtanz

zur Verbeſcheidung in eigener Zuſtändigkeit abgibt,die x cbm Gas beziehen darf, fordert die Gasanſtalt
ohne dabei dem Abhilfeſuchenden eine Empfangeauf Grund des oben wiedergegebenen Vertrags den
beſcheinigung im Sinne des Art. 2 AG. SPD. zu

höheren Preis b. A weigert ſich den höheren Preis b
teilen.

zu zahlen. Solche Rechtsſtreitigkeiten erklären ſich
Gleichwohl ſteht der Anwendbarkeit des $ 210daraus, daß ſich die erwähnten Verordnungen zwar

rein äußerlich betrachtet BGB. auf das Verfahren in erſter Inſtanz der Ums
an die Abnehmer

wenden, in der Tat aber im Abnehmer das liefernde jährung davonabhängig macht, daß die Klage binnenſtand entgegen, daß § 210 die Unterbrechung der Ver

Gaswert treffen wollen . Denn die Verordnung er

ſtrebt tohlenerſparnis, und wählt den Weg eines
3 Monaten nach der Erledigung des Geſuches erhoben

Verbotes an die Abnehmer nur deshalb, weil er ein
wird. Als erledigt in dieſem Sinne hat aber das

facher, bequemer und ſicherer iſt, und die Durchführung
Geſuch dann zu gelten, wenn der Abhilfeſuchende von

der Anordnung durch die damit beauftragten Organe
der leßten Inſtanz entweder eine abſchlägige oder

ſich leichter nachprüfen läßt. Aber die Verordnung will
innerhalb 6 Wochen gar keine Entſchließung erhalten

hat. Dabei läßt ſich das Abhilfeverfahren in erſterin der Tat die liefernde Gasanſtalt treffen . Dieſe

ſoll weniger Gas herſtellen, weniger und zweiter Inſtanz nicht als ein Verfahren auf

Rohlen verbrauchen . faſſen , da die zweite Inſtanz nicht von ſelbſt auf

Würdigt man den Vertrag zwiſchen der Gas
bloßen Bericht der angegangenen erſten Inſtanz ent

ſcheidet, ſondern erſt wieder auf die Beſchwerde des
anſtalt und A unter dieſem Geſichtspunkte, ſo kann

die Gasanſtalt den höheren Preis b von A nicht fordern , Ubhilfeſuchenden gegen den ablehnenden Beſcheid der

erſten Inſtanz. Da ferner für die Beſchwerde gegen
ebenſowenig, wie wenn die Gasanſtalt einmal infolge

den erſtinſtanziellen Beſcheid teine Friſt läuft, fann
einer Betriebsſtörung nicht die vereinbarten x com

zwiſchen dem erſtinſtanziellen Beſcheid und der Bes
Gas liefern kann. Denn der Vertrag zwiſchen der

Gasanſtalt und A kann nur dahin verſtanden werden ,
ſchwerde dagegen geraume Zeit verſtreichen .

Eine geſeßliche Vorſchrift, daß durch die Ein
daß der höhere Preis b zu zahlen iſt, falls die Gag

reichung des Abhilfegeſuches bei der erſten Inſtanz
anſtalt ihren Verpflichtungen vollauf nachkommen kann,

des Abhilfeverfahrens die Verjährung unterbrochender Abnehmer aber aus einem von ihm zu bers

tretenden Umſtande außerſtande iſt, x cbm Gas
oder gehemmt wird, beſteht demnach nicht (vgl. in

dieſer Stichr. 1915 S. 347 Anm. 21) . Gleichwohl
zu verbrauchen . In unſerm Falle darf aber -- icharf

liegt auch hier ein Schutbedürfnis für den Abs
zugeſehen - die Gasanſtalt nicht mehr monatlich

hilfeſuchenden vor, da die notwendigen Erhebungenx cbm Gas an A liefern.
der

für die Zukunft von ihrer Verpflichtung wegen Uns und da die zweite Inſtanz der

erſchwinglichkeit der Leiſtung uſw. befreien kann, wenn
jähruncsunterbrechung erſt nach Entſcheidung der

ſich A nicht dazu bequemt, den höheren Preis b zu
erſten Inſtanz angegangen werden kann. Dieſem

zahlen, iſt eine andere in Sdrifttum und Rechtſprechung Rechtsſchußbedürfnis entſpricht das Reichsgericht in

ſeiner Entſcheidung vom 9. November 1915 (JW. 1916
viel behandelte Frage, die hier nicht zu erörtern iſt,

S. 184 ), indem es hier die Gegeneinrede der all
da es mir nur darauf ankam, für den oben erwähnten

Rechtsfall die richtige Entſcheidung aufzuzeigen .
gemeinen Argliſt (exceptio doli generalis) gegenüber

der Einrede der Verjährung in weiterem Umfang
Prof. Dr. jur. Peter Stein in Königsberg .

zuläßt und zwar auch dann, wenn dem Verpflichteten

bei ſeinem früheren Verhalten jeder Gedanke an die

Verjährung des Anſpruds ferngelegen hat .

Das Abhilfeverfahren nach Art. 2 AG. 3°D. und die Tritt daber während der Behandlung eines Ab

Berjährung. Das Abhilfeverfahren nach Art . 2 AG. hilfegeſuches in erſter Inſtanz die Verjährung des

SPD. umfaßt in der Regel zwei Inſtanzen (vgl . in
Anſpruchs ein, ſo wird ſich der Fiskus in einem

ſpäteren Rechtsſtreite nicht auf die Verjährung be
dieſer Ztſchr. 1915 S. 346 und 1917 S. 151) . Die

Beſtimmung des § 210 BGB. , wonach für den Fall,
rufen können, wenn der Abhilfeſuchende nach Abs

daß die Zuläſſigkeit des Rechtswegs von der Vor
lehnung des Anſpruchs durch die erſte Inſtanz uns

entſcheidung einer Behörde abhängt, die Verjährung
verzüglich Beſchwerde einlegte und nach Verwerfung

der Beſchwerde ſofort den Klageweg beſchritt.
durch die Einreichung des Geſuches an die Behörde

in gleicher Weiſe unterbrochen wird wie durch Klages Finanzaſſeſſor Dr. Schneider in Würzburg.

ObdieGasanſtaltals liefernde Sculdnerin ſich beim erſtenInſtanz fichoft in die Länge ziehen können ,
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3ſt die Kammer für Handelsjachen oder die Zivil- Novelle von 1909 hat dieſe Beſtimmung des Gerichts

fammer das Berufungogericht gegen Urteile des Kauf- verfaſſungsgeſebes geſtriden. Die Ausſchaltung

maundgerichte ? Dieſe nicht belangloſe Frage iſt vers der erwähnten Streitigkeiten aus dem Bereiche der

anlaßt duro folgenden Fall : den stammern für Handelsſaden zugewieſenen Sachen

Ein Handlungsgehilfe erhob beim Raufmannsge- ſtand im Zuſammenhang damit, daß nunmehr dieſen

richt München Feſtſtellungsklage gegen ſeinen Prinzis Kammern nach $$ 71 , 100a GVG. auch die Ent

pal wegen ungerechtfertigter Entlaſſung. Der unter- ſcheidung über die Berufung und Beſchwerde in den

legene Prinzipal legte Berufung zum Landgericht, von den Amt&gerichten und ſogenannten detachierten

Kammer für Handelsſachen, ein . Dieſe Hammer trat Rammern für Handelsfachen verhandelten Handels

in Verhandlung ein, führte eine Beweisaufnahme ſachen übertragen wurde. Man wollte, wie auch die

durch und entſchied in der Sache. Der gleiche Hand- Begründung der Regierungsvorlage ausdrücklich er

lungsgehilfe machte kurz darauf, als die Berufung klärt,verhüten, daß die Kammern für Handelsſachen als

eingelegt war, beim Kaufmannsgericht eine Proviſions- | Berufungsgerichte gegenüber Urteilen der Kaufmanns

forderung gegen ſeinen Prinzipal geltend, der dieſer gerichte in Betracht kommen könnten. Dadurch iſt ihnen

eine Widertlage entgegenſeßte, indem er gerichtliche die Möglichkeit genommen, Streitigkeiten der in der

Feſtſtellung beantragte, daß dem Kläger teine An- früheren Nr. 3 e bezeichneten Art ſelbſt dannzu behan

ſprüche auf Gehalt, Speſen und Proviſionen zuſtehen . deln, wenn ein Kaufmannsgericht nicht zuſtändig iſt .

Das Urteil, welches nach Klageantrag entſchied und Würde man die Kammern für Handelsſachen als Bea

die Miderklage, die nach der Auffaſſung des Gerichtsrufungsgerichte gegen Urteile derKaufmannsgerichtezu

nur erhoben worden war, um eine Berufungsmöglichkeit laſſen , ſo würde dies eine Umkehrung des paritätiſchen

zu ſchaffen , abipies, griff der Prinzipal mit der Be- Charakters der Raufmannsgerichte bedeuten . Während

rufung an. Dieſesmal ging er mit ſeiner Berufung bei ihnen Prinzipale und Handlungsgehilfen in gleicher

an die Ziviltammer, deren Entſcheidung noch ausſteht. Bahl einem rechtskundigen Vorſibenden beigegeben ſind,

Ein ähnlicher Fall ſchwebt noch in der Berufungs- ſtehen in den Kammern für Handelsſachen dem einen

inſtanz. Vor mehreren Fabren legten Kläger und Berufsrichter zwei Prinzipale gegenüber . Dieſen Bus

Beklagter Berufung gegen ein Urteil des Kaufmanns- ſtand, daß die Prinzipale die Mehrheit haben, erklärte

gerichts ein, die eine Partei bei der Rammer für auch die Begründung des Entwurfs für bedenklich.

Handelsſachen , die andere bei der Ziviltammer . Wenn die Rammer für Handelsſachen als Berufungos

Hiernach müßte es ſcheinen , als ob Zweifel gericht entſcheidet, ſo iſt ihr Urteil unabänderlich,

darüber beſtehen könnten, welche Kammer des Land- was wohl zu beachten iſt.

gerichts über Berufungen gegen Urteile des Kauf- Daß bei der richterlichen Würdigung von Streitig

mannsgerichte zu befinden hätte . teiten aus dem Laufmänniſchen Dienſtvertrage Prinzis

Nach § 16 des Staufmannsgerichtegeſebes finden pale und Handlungsgehilfen in gleichem Maße mit

auf das Verfahren vor den Kaufmannsgerichten die ihrer Auffaſſung zu Wort kommen ſollen, iſt ein

Vorſchriften der $$ 2• bis 61 des Gewerbegerichts- | richtiger und geſunder Gedanke. Dieſe Art der Ur

geſebes mit der Maßgabe entſprechende Anwendung, teilsbildung entſpricht aus dem Bejebeszwed. Denn

daß die Berufung gegen die Urteile der Kaufmanns- der kaufmänniſche Dienſtvertrag ſtellt viele und wichtige

gerichte nur zuläſſig iſt, wenn der Wert des Streit- Fragen dem Ermeſſen des Richters anheim, bei ihm

gegenſtandes den Betrag von 300 M (bei den Gewerbe- ſvielen die ſogenannten elaſtiſchen Rechtsjäße, wie

gerichten ſind es 100 M ) überſteigt. Treu und Glauben, Verkehrsſitte, Billigkeit, angemeſſen,

§ 50 GewGG. ſagt: „ In den vor die Gewerbe- wichtiger Grund, die Verbindlichkeit eines Wettbes

gerichte gehörigen Rechtsſtreitigkeiten finden die Rechts- werbsverbotes u. a . , eine große Rolle. Dazu kommen

mittel ſtatt, welche in den zur Zuſtändigkeit der Amts- noch beſtrittene Rechtsfragen , zu denen Prinzipale und

gerichte gehörigen bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten zus Handlungsgehilfen eine verſchiedene Stellung eins

läſſig ſind. Als Berufungs- und Beſchwerdegericht nehmen ; es ſei nur an den vielumkämpften § 63 HGB.

iſt das Landgericht, in deſſen Bezirke das Gewerbes erinnert, der beſonders in der Kriegszeit wieder lebs

gericht ſeinen Siß hat, zuſtändig “. Davon hat man hafte Meinungsverſchiedenheiten auch unter den Be

nun nie etwas gehört, daß eine Berufung gegen ein rufsjuriſten veranlaßte. Der Vorſißende lernt bei

gewerbegerichtliches Urteil an die KammerfürHandels- einer paritätiſchen Zuſammenſeßung der Laienrichter

jachen geleitet worden iſt oder gar dieſe Kammer mit die Auffaſſungen ſowohl der Prinzipale als der

einer ſolchen ſich befaßt hat . Warum hinſichtlich der Handlungsgehilfen fennen ; ſtimmen ſie, was meiſtens

kaufmannsgerichtlichen Urteile eine andere Auffaſſung der Fall iſt, überein, ſo wird ihm ſein Urteil weſent

und Praxis Plaß greifen ſoll, iſt nicht zu erſehen . lich erleichtert, geben ſie auseinander, ſo kann er das

Aber auch das Gerichtverfaſſungsgeſek bietet dazu beiderſeitige Vorbringen gegeneinander abwägen.

keine Handhabe . Vor der Zivilprozeßnovelle vom Alle dieſe Erwägungen berechtigen zu der Feſt

1. Juni 1909 waren den Kammern fürHandelsſachenſtellung, daß nur die Ziviltammer zur Verhandlung

nad $ 101 Nr. 3 e GVG. bürgerliche Rechtsſtreitig- und Entſcheidung über die Berufung gegen ein Urteil

teiten zugewieſen , in welchen durch die Klage ein des Kaufmannsgerichts befugt iſt.

Anſpruch aus dem Rechtsverhältniſſe zwiſchen dem Damit werden auch die Unſtimmigkeiten und Un

Prokuriſten, Handlungsbevollmächtigten, Handlungs- zuträglichkeiten hintangehalten , wie ſie die am Ans

gehilfen oder Handlungslehrling und dem Inhaber fang angeführten Fälle dartun . Was ſollen gar die

des Handelsgeſchäfte geltend gemacht wird . Die Parteien damit anfangen, wenn in Berufungen gegen

Hammer für Handelsſachen tonnte jedoch nicht als Urteile des Kaufmannsjerichte, die auf den gleichen

Berufungsgericht, ſondern nur als I. Inſtanz tätig tatſächlichen und rechtlichen Anlaß zurückführen, die
werden. Die Beſtimmung des § 101 Nr 3 e batte Kammer für Handelsſachen und die Zivilkammer ent

praktiſche Bedeutung nur für die Streitigkeiten, für gegengeſept urteilen ? Nun kann ja allerdings, wenn
die ein Kaufmannsgericht nicht zuſtändig war . Die eine nicht vor die Hammer für Handelsſachen gehörige
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Berufung zur Verhandlung gebracht wird, der Bes | auszulegen ſind, hat bisher dazu geführt, die Anwen

klagte vor der Verhandlung zur Sache die Verweiſung dung des Art. 13 auf andere im Reichsſtrafgeſeßbuch

der Berufung an die Zivilkammer beantragen ; auch oder in ſtrafrechtlichen Nebengeſeßen enthaltene ähnliche

die Kammer für Handelsſachen iſt von Amts wegen Verfehlungen auszuſchließen (vgl . Fußnote 1 S. 47 bei

befugt, ſolange nicht eine Verhandlung zur Haupt- Schiedermaier, Strafrechtl. Neben G.Bayerns). Allein

ſache erfolgt und auf ſie ein Beſchluß verkündet bei den Tatbeſtänden der fraglichen Kriegszuſtandsver

iſt, die Berufung an die Ziviltammer zu verweiſen . gehen handelt es ſich gar nicht um neue Tatbeſtände,

&$ 103, 105 a GVG . Es kann aber vorkommen – ſondern nur um eine andere Bewertung

dies hat ſich gezeigt -, daß weder der erforderliche berichon in Art. 13 angeführten Tats

Antrag geſtellt wird noch das Gericht von ſeiner Be- beſtände. Die gleichen Rechtsgüter ſollen erhöhten

fugnis Gebrauch macht. Wird eine Beſchwerde gegen Strafſchuß genießen. Man wird deshalb annehmen

einen Beſchluß des Kaufmannsgerichtes vor die stammer dürfen, daß die Art. 13 ff. des Feldſchadengeſeßes auch

für Handelsſachen gebracht, dann muß dieſe nach im Verfahren wegen der genannten Kriegszuſtand -

§ 108 a GVG. von Amts wegen die Beſchwerde an vergehen anzuwenden ſind. Wenn die Praris der

die Ziviltammer verweiſen . Schließlich hat aber die Gerichte anderer Meinung iſt, wäre eine Ergänzung

Erledigung einer ſolchen Beſchwerde durch die Hammer der Generalkommandoverfügungen, welche die An

für Handelsſachen nicht die ſchwerwiegende Bedeutung wendung der Art. 13 ff. vorſchreibt, zu begrüßen .

wie die Entſcheidung über eine Berufung gegen ein Oskar Þachmayr, ſtaatsanwaltſchaftl. Şilfsarbeiter

Urteil des Kaufmannsgerichtes . in Neuburg a . D.

Gewerberichter Dr. Bieb in München.

Erjakanſprüche aus Feldpolizeiübertretungen und
Aus der Rechtſprechung.

die Verfügungen der ſtellv. Generalfommandos betr. Feld

und Gartendiebſtähle. Das bayeriſche Geſeß betr . das Reichsgericht.

Erſabgeld und das Pfändungsrecht und die Verfolgung

von Erſaßanſprüchen aus Feldpolizeiübertretungen A. Bivilſachen.

( Feldſchadengeſep ) vom 6. März 1902 (GVBI. 1902, 99) I.

beſtimmt in ſeinem Artikel 13: „In dem ſtrafgerichts

lichen Verfahren wegen Zuwiderhandlungen gegen die
Berpflichtung des Gewerbeunteruehmers zur Be.

ſeitigung einer die Geſundheit der Arbeiter gefährdenden
Vorſchriften des § 368 Nr. 9 und des § 370 Nr. 1, 2

Staubentwidtung. Gaftung des Unternehmers bei Be:

StGB. oder des Art. 112, des Art . 113 Ziff. 2, 3 und ſchäftigung lungenkranter Ärbeiter. (GewO. S 120 a).

der Artikel 114 bis 121 PSIGB. kann auch die Ver- Der Kläger, der von 1909 bis anfangs 1913 als Ar

pflichtung zum Erſaße des durch die Zuwiderhandlung beiter im Betriebe der Bekl . , einer Genoſſenſchaft zum

verurſachten Schadens ..... feſtgeſtelltwerden.“ Die Bezuge landwirtſchaftlicher Bedarfsartitel, beſchäftigt

folgenden Artikel enthalten Näheres über die Durch : war, hat ſich während dieſer Zeit ein Lungenleiden

führung des Verfahrens. Es handelt ſich um die Verwirt
zugezogen , das zu einer weſentlichen Beeinträchtigung

lichung bürgerlichrechtlicher Schadenserſaßanſprüche,
ſeiner Erwerbsfähigkeit geführt hat. Unter der Be

die aus einer Verleßung der im Art. 13 angeführten
hauptung, daß dieſe Erkrankung auf mangelhafte, den

geſeßlichen Anforderungen nicht entſprechende Betriebs

Geſeße entſtanden ſind. Das Geſeß eröffnet damit einen einrichtungen der Beklagten zurüđzuführen ſei, verlangte

zwedmäßigen Weg, um dem Verleßten ohne bürgers er mit der Klage den Erſatz des ihm erwachſenen und

lichen Rechtsſtreit zu einem Erſaß ſeines Schadens zu noch erwachſenden Schadens in Höhe einer Kapital:

verhelfen . Da es ſich ausſchließlich um Uebertretungen forderung von 10 000 m, hilfsweiſe eine Jahresrente

handelt, kann der jeweilige ſtrafrechtliche und zivils von 1200 M. Die Klage wurde abgewieſen , die Be

rechtliche Tatbeſtand im Strafbefehlsverfahren erledigt rufung des Klägers zurücgewieſen. Auf die Reviſion

werden, was dem Grundſaß der Prozeßöfonomie in
des Klägers wurde das Berufungsurteil aufgehoben

hohem Maße entſpricht.
und die Sache an das BG. zurückverwieſen.

Aus den Gründen : Die Darlegungen, mit

Ein Teil der bisher durch die in Art. 13 ange- denen das BG. den Klageanſpruch zurücgewieſen hat,

führten Beſtimmungen mit Strafe bedrohten Hand- ſind nicht ohne rechtliche Bedenken. Das BG . hat zu

lungen iſt jüngſt in Bayern durch im weſentlichen nächſt feſtgeſtellt, daß ein urſächlicher Zuſammenhang

gleichlautende auf Grund des Art . 4 Ziff. 2 des Kriegs- zwiſchen dem Lungenleiden des Kl. und ſeiner Bes

zuſtandegeſebes erlaſſene Anordnungen der ſtellv. ſchäftigung in den Arbeitsräumen der Bell. inſofern

Generalkoinmandos vom 4. Juli 1917 (StaatsAnj .
beſtehe, als dort eine ſehr beträchtliche Staubentwiđlung

Nr. 153 u . 157) unter Strafe geſtellt worden Es wird
ſtattgefunden und als dieſe die raſche Entwidlung und

den Umfang des Lungenleidens hervorgerufen habe.
dadurd der erhöhten Bedeutung der Feld- und Gartens

Die Staubentwidlung war, wenn auch der Ml . eine
diebſtähle in gegenwärtiger Zeit Rechnung getragen . gewiſſe Anlage zu dem Leiden hatte, jedenfalls eine

Zwiſchen den alten nnd neuen Beſtimmungen beſteht, mitwirkende Urſache der ſpäteren Erwerbsbeſchränkung.

ſoweit ſie ſich decen, Geſebeskonkurrenz, was die augs Dagegen hat das BG. ein Verſchulden der Befl . vers

ſchließliche Anwendung der neuen Beſtimmungen zur neint,weil ſie den ihr gemäß § 120 a GewD. obliegenden

Folge hat . Damit wird von Bedeutung, ob in dem
Pflichten gegen ihre Arbeiter zu möglichſter Beſeitigung

ſtrafgerichtlichen Verfahren wegen dieſer Kriegszus des Staubs in genügender Weiſe nachgekommen ſei,

ſtandsbergehen, das meiſtens das Strafbefehlsver
insbeſondere Abſaugevorrichtungen gegen die Staub

entwi& lung bei dem Bewegen und Abwägen der Ruſſens
fahren ſein wird (BRBet. vom 7. Oktober 1915

gerſte nicht zu verlangen ſeien . Dieſe Annahme gründet
[RGBL. 631 ] ) , die Erſaßanſprüche des Art . 13 des Felds

ſich auf die Gutachten des Gewerbeinſpektors B. und
ſchadengeſebes geltend gemacht werden können . Der des Mühlendireftors H., von denen der erſtere ſolche

Grundſaß, daß Sonderbeſtimmuugen einſchränkend Vorrichtungen zwar als wünſchenswert, aber als nicht
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ganz einfach, dieſer fie als unmöglich bezeichnete. Nun einer Notlage ; er durfte auch , wie aus den dom BG.

hatte aber der Al. nach Erſtattung dieſer Gutachten für glaubhaft erachteten Zeugenausſagen des Geſchäfts

ſich auf den Mühlenarbeiter V. in l. als „Sachver- führers S. hervorgeht, nach deſſen Erklärungen auf

ſtändigen “ dafür berufen, daß in ſeinem Betriebe eine eine für ihn paſſende Beſchäftigung, insbeſondere auf

befriedigend arbeitende Heinigungsanlage beſtehe, und dem Geſchäftszimmer der Bekl. oder als deren Kaſſen

der Kl. hat ſelbſt eine Skizze vorgelegt, wie im Betrieb bote rechnen. Daß der Al . mutwillig fich geweigert

der Betl . eine ſolche Anlage verwendbar ſei . Mit Recht habe, in einen an en Betrieb einzutreten, ſteht nicht

wendet ſich die Heviſion gegen die ohne vorherige An- feſt; die Ablehnung der ihm angebotenen Vorarbeiter

hörung der Gutachter erfolgte Ablehnung des Beweiss ſtelle hat er damit zu erklären verſucht, daß er ſich nach

antritts, der bei richtiger Auffaſſung die Benennung feinen perſönl. Eigenſchaften die Berſehungdieſer Stelle

eines ſachverſtändigen Zeugen enthält. Welchen Einfluß nicht zugetrauthabe. (Úrt.des III . ZS. vom 29.Juni 1917,

die Beſtätigung der Klägeriſchen Behauptung auf die III 125/17).

Gutachten haben würde,war nicht von vornherein ab

zuſehen. Die behauptete Schußvorrichtung befand ſich
II .

in nicht weiter Entfernung vom Siße der Bell. Es

iſt die durch § 120 GewD. geregelte Pflicht des Unter- Der Bater, der im Felde ſteht, iſt deswegen nicht

nehmers, mit Anwendung der im Verkehr erforderl. ohne weiteres an der Ausübung der elterlichen Gewalt

Sorgfalt ſich um Schußmaßregeln gegen die ihren verhindert; e8 tommt auf die Umſtände des Falles an.

Arbeitern drohenden Betriebsgefahren umzuſehen. Dieſe Aus den Oründen : Die Reviſion rügt, die

Prüfungspflicht des Unternehmers beſteht ſelbſtändig Ausführungen des BG. , daß der Mann der Klägerin

und unabhängig von dem Einſchreiten der Gewerbes nicht auf längere Zeit an der Ausübung der eiterl.

inſpektion. Ein Verſchulden derBell. wird auch nicht Gewalt tatſächlich verhindert ſei, beruhten auf einer,

durch das Verhalten der Gewerbeinſpektion $ . ausges irrtüml. Auffaſſung des § 1677 BGB. Dieſe Rüge iſt

ſchloſſen . Dieſe hatte nach ihren vom Bo. gewürdig- nicht begründet . Eine Feſtſtellung des Bormundſchaftss

ten åtten ſchon im Jahre 1908 die Anbringung von gerichts gemäß § 1677 BOB . iſt nicht getroffen und es

motoriſch betriebenen Abſaugevorrichtungen verlangt; kommt daher nur 8 1685 BOB . in Frage. Das BG.

fie hat alſo die Möglichkeit und Ueblichkeit ſoloer nimmt auf Grund der Motive (IV S.819) im Anſchluß

Maßnahmen vorausgeſeßt. Allerdings hat ſie in der an die Hechtſprechung des I. 38. des KG. (AG3. Bd. 31

Folge von einer Durchſeßung der getroffenen Anordnung S. A 53, KDLG. Bd. 30 S. 357) an , daß der Vater

abgeſehen, nachdem die Betl. um nähereAuskunft über an der Ausübung der elterl . Gewalt nur dann tat

deren Einrichtung gebeten hatte; dies geſchah aber nach ſächl. behindert ſei , wenn er die mit ihr verbundenen

einer in den Aften niedergelegten Notiz ohne bes Pflichten in ihrer Geſamtheit nicht erfüllen könne, und

ſondere Eröffnung an die Bell. deshalb, weil die daß ſich nur auf Grund der Verhältniſſe des Falles

Staubentwidlung ſich vermindert habe, nicht alſo, weil beurteilen laſſe, ob dieſe Borausſebung des § 1685

die Anbringung der Schußmaßregeln für ungebräuchlich BOB. erfüllt ſei, daß demgemäß auch der Umſtand,

oder unmöglich erachtet wurde. Sodann aber war zu daß der Vater im Felde ſtehe, nicht ohne weiteres

erwägen, ob nicht die Bell. deshalb ein Verſchulden deſſen Verhinderung an der Ausübung der elterl.

treffe , weil ſie den Kl . in Kenntnis ſeiner Lungen- Gewalt dartun könne, es vielmehr auch hier auf die

frantheit in dem ſtauberfüllten Teil ihres Betriebs Umſtände des Falles antomme. Dieſe Ausführungen

weiterbeſchäftigt habe. Nach den Feſtſtellungen des BG. geben in rechtl. Hinſicht teinen Grund zur Beanſtan

hatte der Ál. im Frühjahr 1911 einen Buftröhrenkatarrh ; dung, laſſen aber auch das Ergebnis als irrtumsfrei

im März 1912 fam . er in die Lungenheilanſtalt 1., wo erſcheinen, zu dem das BG. auf Grund des Sachver

er 3 Monate verblieb, und wo eine Erkrankung beider halts gelangt. Der Mann der Kl . ſtand anfängl. bei

Bungenſpißen feſtgeſtellt wurde ; nach ſeiner Entlaſſung einer Fuhrparktolonne und befindet ſich ießt bei einer

trat er den Dienſt bei der Beti. wieder an, und dieſe Munitionskolonne, war und iſt alſo regelmäßig hinter

Fortſegung des Dienſtes war nach der Annahme desBG. der Front. Eine Verſtändigung mit ihm ſei infolge

die Haupturſache der ſpäteren Erwerbsbeſchränkung . deſſen leicht möglich geweſen, ſo führt das BG. aus ;

Das BG. hat in der Fortſeßung der Arbeit tros des außerdem ſei er vier- bis fünfmal auf Urlaub zu Hauſe

lungenleidens nur ein grobes Verſchulden des Al. geweſen und habe noch im Nov. 1916 drei Wochen

erblidt. Es frägt ſich jedoch, ob nicht nach den beſonderen Urlaub gehabt. Die Erziehung und Pflege des Kindes

Umſtänden desvorliegenden Falles auch ein Verſchulden ſei bei demBell. und deſſen Frau geſichert geweſen ,

der Betl. dann zu bejahen ſei, wenn ſie in Kenntnis Borkommniſſe, die ein plößl. unaufſchiebbares Ein

des ſchwer leidenden Zuſtandes des Hl. dieſen in dem greifen erfordert hätten , ſeien nicht eingetreten , es

ſtauberfüllten Teil ihres Betriebsweiterbeſchäftigte, habe keine Veranlaſſung für eine Aenderung vor

und zwar ſelbſt dann, wenn der Kl. zur Fortjeßung gelegen . Aus der Tatſache, daß der Befl. in einem

der Dienſte bereit war. Die Arbeit in den fragl.Räumen anderen Hechtsſtreit erklärt hatte, ſein Sohn ſei ſeit

gefährdete die bereits angegriffene Geſundheit, unter feiner Berſchiebung nach dem weſti, Ariegsichauplat

Umſtänden das Leben des Kl. in hohem Maße. Wenn nicht durch Briefe zu erreichen und es ſei daher von

die Bell. Kenntnis von dem Geſundheitszuſtand des Kl. ihm feine Information zu erlangen geweſen, will die

hatte, konnte auch ſie ſich dieſer Erwägung nicht ents Reviſion folgern, daß in Wahrheit eine Berhinderung

ziehen . Dann aber entſprach es ihrer durch § 618 BOB. vorgelegen habe. Das BG. hat dieſe Tatjache als

begründeten Sorge- und Schußpflicht, den Kl. vor der unerhebl. erachtet, weil eine vorübergehende Störung

Gefährdung ſeiner Geſundheit durch dieBeſchäftigung der Verbindung mit dem Manne der Kl . , wie ſie bei

in dem beſonders ſtauberfüllten Teile ihres Betriebs Truppenverſchiebungen vorkomme, für die von der

zu ſchüßen und ihm eine andere Arbeit in ihrem Betrieb Reviſion gewollte Feſtſtellung nicht ausreiche. Ein

anzuweiſen , wie dies nach der Behauptung des MI. Hechisirrtum iſt hierin nicht zu finden . Aber auch

ſchon vor ſeinem Aufenthalt in 8. geſchehen war. War wenn es ſich um eine länger andauernde Unterbrechung

eine andere Zuteilungnicht möglich, ſo fonnte die Bell. der Verbindung mit dem Manne der Kl. gehandelt

nach Maßgabe des Arbeitsvertrags zur Kündigung haben ſollte und im Hinblic darauf anzunehmen wäre,

ſchreiten. Von ihrer Verantwortlichkeitwurdedie Betl. daß damals der Kindesvater eine Zeit hindurch be

dadurch nicht befreit, daß der Al . die Arbeit freiwillig hindert geweſen iſt, die elterl. Gewalt auszuüben, ſo

auf ſich nahm . Denn die Vorſchrift des § 618 BOB. iſt dieſe Behinderung doch mit der Wiederherſtellung

iſt zwingender Natur, ſo daß der Dienſtverpflichtete der Verkehrsmöglichkeit und der urlaubsweiſen Heim

nicht im voraus auf deren Einhaltung verzichten kann kehr des Baters wieder beſeitigt, der Vater damit

(8 619 dasſ.) . Der Kl. , der Familie hat, befand ſich in wieder zur Ausübung der elterl . Gewalt befähigt.
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worden und das Recht der Al. weggefallen , an Stelle daß ein älterer Manu wie der Kl . bei ſeiner Verhei

ihres Manns den Aufenthalt des Kindes zu beſtimmen. ratung mit ſeiner jungen Frau ſittenwidrig handelt ,

(Urt. d . IV. ZS. vom 21. Juni 1917, IV 93/17 . ) wenn er dieſe bei ihrem Eheverſprechen dadurch feſts

zuhalten ſucht, daß er durch eine derartige Zuwendung

ihre Zukunft wirtſchaftlich ſicherſtellt und dadurch zu:
III.

gleichfür ſeine eigene Verſorgung in vorgeſchrittenem

Zum Begriff der lineutgeltlichkeit bei der Schenkung ; Älter Fürſorge trifft. Es kann ſich ſogar im Gegen

Verſtoß gegen die guten Sitten ; S 516, 530, 531 Abſ. 2, teil unter Verhältniſſen , wie ſie hier vorgelegen haben ,

$ 817 BGB. Der Ml. hatte im vorgerüdten Alter um eine fittliche Pflicht des Klägers gehandelt haben ,

die junge Bell . geheiratet ; dieſe hat ihn verlaſſen und die Bell. mit Rückſicht auf das, was ſie durih die

lebt von ihm getrennt. Seine Scheidungsklage iſt ab- Verheiratung aufgab und auf fein eigenes vorgerüdtes

gewieſen worden. Am Tag vor der Eheſchließung hatte Alter ſchon bei Bebzeiten durch eine entſprechende Zu

er auf den Namen der Bell . ein Sparkaſſeguthaben wendung ſicherzuſtellen. Inwieweit dies tatſächlich

eingezahlt ; dieſes hat die Befl. erhoben ; er hat die zutraf und in welchem Umfange dementſprechend ge

Einzahlung als Schenkung wegen groben Undants mäß § 524 BGB. der Widerruf der Schenkung unwirt

widerrufen und verlangt den abgehobenen Betrag als ſam ſein würde, muß zunächſt der Prüfung des Sat

ungerechtfertigte Bereicherung zurüđ. Das DIG , hat richters überlaſſen bleiben. (Urt. des IV . ZS. vom

die Alage abgewieſen ; der Neviſion des kl . wurde 19. April 1917 , IV 10/1917) . Schi .

ſtattgegeben und die Sache an das OLG. zurüdverwieſen.

Aus den Gründen : Das BG. ſtellt in Ab

rede, daß es ſich um eine Schenkung gehandelt habe,
IV.

ſelbſt wenn man dabei der Darſtellung des Al. folge. Wiedereinſekung in den vorigen Stand nach Ber:

Danach habe nämlich die Bell . die Eingehung der Ehe werfung einer Reviſion durch Weichluß. Ein Antrag

und die Uebernahme der aus ihr folgenden Pflichten des Neviſionsklägers auf Wiedereinſeßung in den vorigen

von der vorgängigen Barzahlung abhängig gemacht, Stand gegen Verſäumung der Friſt für den Nachweis

der Ml . aber habe dies gutgeheißen . Beide Teile feien der Einzahlung des Gebührenvorſchuſſes wurde als

alſo darin einig geweſen , daß für die Eingehung der unbegründet abgelehnt. Üeber die Zuläſſigkeit des

Ehe und für die daraus folgenden, von der Bell. auch Antrages ſagen die Gründe: Die Zuläſſigkeit des

ausdrüdlich übernommenen Pflichten zur Gattentreue Antrags unterliegt keinem Bedenken. Der § 233

und zur Pflege des Kl . deſſen Zuwendung als Gegens Abſ. 1 ZPO. iſt, ſoweit er die Wiedereinſeßung gegen

leiſtung dienen ſolle. Es fehle ſomit an der für den die Verſäumung der Reviſionsbegründungsfriſt für

Schenkungsbegriff weſentlichen Einigung über die ſtatthaft erklärt, finngemäß auf den Fall einer Ver

Unentgeltlichkeit. Hierin liegt ein Berſtoß gegen § 516 jäumung der Friſt zum Nachweis der Zahlung des

BOB. Denn alles, was die Befl. dem Kl . für die Sebührenvorſchuſſes ($ 554 Abſ. 7 3 PO.) anzuwenden

Zuwendung des zur Erlangung des Sparkaſſenguts (RO3 77, 159). Der Antrag iſt freilich erſt geſtellt

habens verwendeten Geldes verſprochen haben ſoll, worden, nachdem die Reviſion wegen der Nichter

waren nicht Leiſtungen, die erſt durch dieſes Abkommen bringung jenes Nachweiſes binnen der hiefür beſtimmten

der Bekl. auferlegt wurden, ſondern ſie waren ſchon Friſt als unzuläſſig verworfen und der Beſchluß den

von den Verpflichtungen umfaßt, die von der Bell . Parteien zugeſtellt war. Das angefochtene Urteil hat

bereits vorher durch ihr Eheverſprechen dem Kl. gegen- fonach die formelle Rechtskraft erlangt . Es iſt deshalb

über übernommen worden waren. Die Verpflichtung, zunächſt zu unterſuchen, ob der Antrag nicht ſchon im

dem Mann eine treue Gattin und Pflegerin zu ſein, Hinblid hierauf abzulehnen und die ſachliche Prüfung

ergab ſich, wenn das Eheverſprechen erfüllt wurde, daher ausgeſchloſſen iſt. Die Frage iſt nach der An

ſchon aus dem Weſen der Ehe und zwar nicht nur ſicht des Senats zu verneinen . Ďat der Reviſions

im allgemeinen, ſondern, was die Pflicht zur Pflege fläger den Zahlungsnachweis innerhalb der ihm ge

anlangt, noch ganzbeſonders aus den Umſtänden , unter ſepten Friſt nicht geliefert, ſo wird die Entſcheidung

denen ſich die Befl. mit dem hochbejahrten Kl . ver- über die Zuläſſigfeit des Rechtsmittels in aller Regel,

lobt hatte. Die Unklagbarkeit und die darin begrünə wenn nicht ausnahmsweiſe Bedenken hiergegen ob

dete rechtl. Unvollkommenheit des Eheverſprechens walten, alsbald nach demFriſtablauf ohne vorherige

(§ 1297 Abſ. 1 BGB.) ändert nichts an dem Beſtehen mündliche Verhandlung im Beſchlußwege ($ 554 a

der geſeßl . in anderer Weiſe ( 8$ 1298 ff.) geſicherten Abſ . 2 3PO. ) getroffen. Es würde daher dem Reviſions

Pflicht zur unmittelbaren Erfüllung durch Eingehung fläger, welcher die Wiedereinſeßung gegen die Ver

der Ehe und darum ebenſowenig an den mittelbar fäumung der Friſt in Anſpruch zu nehmen glaubt, der

ſich aus der Verpflichtung zur Erfüllung des Ehever- Antrag hierauf in zahlreichen Fällen abgeſchnitten

ſprechens ergebenden Gattenpflichten. Die Bekl, hatte werden , wenn ihm die Möglichkeit des Geſuchs durch

i . S. des Abkommens das Gegebene nicht noch mit die Zuſtellung des die Reviſion verwerfenden Beſchluſſes

beſonderen Leiſtungen abzugelten, die ihr nicht ſchon genommen würde. Dieſes Ergebnis würde aber der

vor der Zuwendung und vor dem Verſprechen der Abſicht des Geſeges zuwiderlaufen. Die Wiederein

Zuwendung obgelegen hätten . Das BG. hat die Auf- ſetzung gegen die verſäumte Wahrnehmung der Revi

rechterhaltung der vom LG . ausgeſprochenen Klage : ſionsbegründungsfriſt ſoll einer Partei, die durch Um

abweiſung noch mit einem der fehlerhaften Haupts ſtände der in $ 233 Abſ. 1 ZPO . bezeichneten Art

begründung hinzugefügten þilfsgrunde zu rechtfertigen an der Einhaltung der Friſt verhindert war, Schuß

geſucht. Es meint, der Zweck der Leiſtung des KI . gegen die Härte bieten , welche darin liegt, daß fie

ſei in der Art beſtimmt geweſen, daß die Bell. als trop der Behinderung des Rechtsmittels verluſtig

Empfängerin gegen die guten Sitten verſtoßen habe ; geht. Die gleiche Anſchauung iſt dem Gefeßgeber,

die Eheſchließung ſei von ihr durch Geldzuwendung der den Nachweis der Vorſchußzahlung als einen

gewiſſermaßen erkauft“ worden . Die Rüdforderung Beſtandteil der Neviſionsbegründung “ (RG 3. 77, 160)

ſei jedoch gemäß § 817 BOB . ausgeſchloſſen , weil dem Ki. behandelt, hinſichtlich der Nachweisfriſt zu unterſtellen.

gleichfalls ein ſolcher Verſtoß zur Laſt falle. Beides Die Verwirklichung dieſer Abſicht iſt bei dem darge

wird von der Reviſion zutreffend als rechtsirrig be- legten Verfahren aber nur möglich , wenn das Geſuch

kämpft. Weder widerſtreitet es dem Sittlichfeits- um Wiedereinfeßung auch nach der Zuſtellung des

empfinden aller billig und gerecht denkenden Volls- Verwerfungsbeſchluſſes noch angebracht werden kann.

kreiſe, wenn eine Frau für den Fall der Heirat ihre Der Geſezgeber hat auch durch Zulaſſung der Wieder

wirtſchaftliche Stellung durch Zuwendungen des Mannes einſepung gegen die Verſäumung der zu den Notfriſten

befeſtigen läßt, noch auch kann davon die Rede ſein, zählenden Einſpruchs- und Rechtsmittelfriſten (S$ 339,
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ſei. Dieſe Ausführungen können nur gebilligt werden.

Es iſt weder ein ehrloſes oder unſittl. Verhalten noch

eine Berlegung der durch die Ehe begründeten Pflichten ,

wenn die Bell. ſich weigert, nur aus äußeren Gründen

und ohne innere Ueberzeugung ihren Glauben zu

wechſeln . Dies um ſo weniger, als, wie das BG.

anderer Stelle ausdrüđI . feſtſtellt, der Kl. ſelbſt dem

Uebertritte nur veine mehr äußere Bedeutung“ bei

gelegt habe. An dieſer Beurteilung kann das frühere

ehrenwörtl. Verſprechen nichts ändern . Vielmehr würde

gerade dieſes Verſprechen , wenn es ohne eine ſolche

innere Ueberzeugung abgegeben iſt, gegen die guten

Sitten verſtoßen und dieBell. nicht binden können .

(Urt. d . IV. ZS. vom 10. Mai 1917, IV 45/17. )
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516, 552, 577 ZPO.)ausreichend zu erkennen gegeben,

daß er die Bidigkeitserwägungen, welche zur Auf

nahme des Wiedereinſegungsverfahrens in das Geſep

führten, den Rüdſichten auf die formelle Rechtskraft

der anzufechtenden Entſcheidung voranſtellt. Im übrigen

iſt die Wiedereinſeßung durch die Strenge ihrer Vors

ausſeßungen und die ihr gezogenen zeitlichen Schranken

(§ 234 ZPD.) ſo eng begrenzt, daß von der Durch

brechung der Rechtsfraft eine weſentliche Störung der

öffentlichen Jntereſſen nicht zu beſorgen iſt. Ebenſo

wenig iſt von der Zulaſſung der Rechtshilfe nach der

Zuſtellung des Berwerfungsbeſchluſſes eine erhebliche

Beeinträchtigung des mit der Einführung des Be

ſchlußverfahrens in § 554 a Abſ. 2 ZPD . angeſtrebten

Zweckes der Entlaſtung des Reichsgerichts zu befürchten.
Endlich iſt es auch ohne Bedeutung, daß das Geſetz

eine Beſtimmung über die Gewährung eines Rechts

behelfs gegen Beſchlüſſe der ſoeben bezeichneten Art

nicht enthält, und daß die Reichstagskommiſſion, welche

mit der Beratung des der Novellevom 22. Mai 1910

zugrunde liegenden Entwurfs befaßt war, einen An

trag ablehnte, der die Einführung einer ſolchen Rechts

hilfe anſtrebte (Verhandlungen des Reichstags 11.
Legislatur- Periode 1. Seſſion 1903/05 Drud . Nr. 782

S. 42). Die Zuläſſigkeit der Wiedereinſeßung, welche

ſich nicht gegen den Verwerfungsbeſchluß, ſondern gegen

die Friſtverſäumung richtet, wird hierdurch nicht bes

rührt. Der erſte Senat hat allerdings in einem Be

ſchluſſe vom 16. Januar 1906 in der Sache I 558/05

(JW . 1906 S. 143 Nr. 19) ausgeſprochen, daß

eine Partei wegen Verſäumung der Reviſionsbegrün
dungsfriſt Wiedereinjebung gegenüber dem die Revis

fion als unzuläſſig verwerfenden Beſchluſle nicht vers

langen könne. Die Entſcheidung iſt jedoch noch auf

dem Boden des früheren Rechts ergangen ; die Revi

fionsbegründungsfriſt iſt erſt durch die erwähnte Novelle

den Notfriſten in bezug auf die Wiedereinſepung gleich

geſtellt worden . In den Entſcheidungen des beſchließen

den Senats vom 5. und 16. Oktober 1906 in der

Sache III 399/06 (JW. 1906 S. 756 Nr. 29) iſt

zwar die Unangreifbarkeit der auf Grund von § 554 a

erlaſſenen Beſchlüſſe anerkannt worden . Ei W era

einſepung gegen die Verſäumung einer Friſt tam aber

hierbei ebenſowenig in Frage wie bei dem den gleichen

Grundſaß wiederholenden Beſchluſſe des Senats vom

19. März 1912 in der Sache IIC 230/11 (JW. 1912

S. 543 Nr. 23 ). ( Beſchl. des III . ZS . vom 4. Mai

1917, III 49/17).

VI.

Juwieweit bedürfen Zuſäße zu einem eigenhändigen

Teftamente, inebeſondere zu einem eigenhändigen gemein:

ſchaftlichenTeftamente einer beſonderen Orts: und Zeit

angabe ? Aus den Gründen: Die Entſcheidung

hängt davon ab, inwieweit Zufäße zu einem eigen

händigen Teſtament einer beſonderen Datierung bes

dürfen. Im allgemeinen wird man davon auszugehen

haben, daß Zuſäße, die nicht bloß zur Erläuterung

des bereits Geſagten dienen oder nur einen Schreib

fehler berichtigen, ſondern eine neue leßtwillige Ver

fügung enthalten, der Vorſchrift des 8 2231 Nr. 2 BGB.

unterliegen und deshalb einer ſelbſtändigen Datierung

und Unterſchrift bedürfen, ohne daß es einen Unters

ſchied macht, ob ſie in unmittelbarem Anſchluß an die

Teſtamentserrichtung oder erſt ſpäter hinzugeſchrieben

ſind (vgl. NG8. 71 S. 302 f ., JW . 1911 S. 590 Nr. 37,

AGZ. 40 A 59). Wenn der Zuſaß ſeinen Plaß hinter

der das Teſtament abſchließenden Unterſchrift des Erbs

laſſers erhält, ergibt ſich die Notwendigkeit einer neuen

Unterſchrift ſchon daraus, daß die Unterſchrift immer

nur die über ihr ſtehende Erklärung dedt. Anders

verhält es ſich hinſichtlich des Datums. Dieſem iſt

eine beſtimmte Stelle in der Urkunde nicht zugewieſen.

Es kann ſeinen Plaß am Kopfe oderamEnde der Ur

kunde, ſelbſt hinter der Unterſchrift (RG. 52, 71) haben,

es kann auch im Lerte der Urkunde ſtehen und zwar

genügt es, wenn der Ort und Tag der Errichtung aus einer

im Tert enthaltenen Angabe erſichtlich wird, mag ſie auch

nicht ausdrüdl . zur Feſtſtellung des Datums gemacht ſein .

Dem Erfordernis der Datierung iſt ferner genügt, wenn

ſich das Datum auch nur auf dem Umſchlag derUrkunde

befindet, ſofern dieſer als Teil der einheitl. Teſtaments

urkunde anzuſehen iſt (JW . 1910 ' S. 237 Nr. 19,

HOZ. 38 A 138). Durch die Natur des Datums iſt

es hiernach nicht ausgeſchloſſen ,daß das dem Teſtament

beigeſepte Datum auf den nachfolgenden Zuſaß mit

bezogen werden kann. Wenn das Teſtament durch

Datum und Unterſchrift vollſtändig abgeſchloſſen iſt,

ſo wird regelmäßig eine ſolche Beziehung des Datums

auf den Nachſaß unſtatthaft ſein . Unter den beſonderen

Umſtänden des vorliegenden Falles würde jedoch kein

rechtliches Bedenfen der Annahme entgegenſtehen, daß

von dem Datum zugleich der folgende Zuſaß um

faßt wird .

Der Ehemann B. hatte nämlich in dem erſten von

ihm unterſchriebenen und mit Datum verſehenen Teile

des Teſtaments als gemeinſchaftliche von beiden Ehe
leuten zu treffende Verfügung feſtgeſeßt, der längſts

lebende ſolle der Alleinerbe ſein, er ſolle auch ein

Teſtament errichten können , wie er es für gut und

richtig erachte, jedoch nur ſo, daß die Erben beider

Parteien entſprechend zu berückſichtigen ſeien . Auf

Grund dieſer Beſtimmung hat der Ehemann B. dann

den Zuſaß beigefügt , daß ſeine Tochter erſter Ehe, die

Klägerin, von der Erbſchaft ausgeſchloſſen ſein ſolle.

Dieſer Zuſaß iſt von ihm unterſchrieben, aber nicht be

ſonders datiert . Hieran ſchließt ſich die ebenfats H.

den 7. Dezember 1913 datierte, von der Ehefrau B.

e
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V.

Wenn ſich eine Fran aus Gewiffenébedenten weigert,

eiu ehrenwörtliches Verſprechen zu erfüllen, wonach fie

zum Glauben des Mannes übertreten ſollte, ſo iſt das

teine ſchuldhafte Handlung. Aus den Gründen :

Zur Begründung der Scheidungsflage hat der sil .

geltend gemacht, daß die Bell. ihm vor und nach der

Þeirat wiederholt unter Ehrenwort verſprochen habe,

zum Judentum überzutreten , und dies Verſprechen nicht

gehalten habe. Das BG . hat es abgelehnt, dem Kl.

hierin zu folgen . Es führt aus : ein ſolcher Uebertritt

ſei für eine geiſtig gebildete Frau , wie es die Bell .

ſei, eine beſonders ernſte Sache, die reiflichſter Ueber:

legung bedürfe und kaum ohne innere ſchwere Kämpfe

abzumachen ſei . Das Verſprechen, den Uebertritt vor

zunehmen, ſei, wenn es auch noch ſo ernſthaft gemeint

ſei , viel leichter abzugeben, als zu erfüllen. Daß bei

der Befl . derartige ernſthafte ſittl. Bedenken aufge

taucht ſeien , ſei nach ihren Briefen anzunehmen . Gewiß

hätte ſie ſich das vorher überlegen und das Verſprechen

nicht abgeben und nicht wiederholen ſollen . Vermöge

ſie aber das einmal abgegebene Verſprechen nur zu

erfüllen , indem ſie ihren Gewiſſensbedenken Gewalt

antue, ſo fönne in ihrer Erfüllungsweigerung keine

ſchuldhafte vandlung gefunden werden, wie ſie für

das Vorliegen eines Scheidungsgrundes erforderlich
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heit des gemeinſchaftl. Teſtaments beſteht weſentlich

nur darin, daß es in beſtimmten Beziehungen bindet

(vgl. 88 2270, 2271 , 2272) . Damit verliert es aber

nicht ſeinen Teſtamentscharakter. Es braucht nicht

bloß aus Verfügungen zu beſtehen , die in einem Ab

hängigkeitsverhältnis zu den Verfügungen des anderen

Gatten ſtehen . Dem Ehegatten iſt es underwehrt, in

das gemeinſchaftl. Teſtament ſelbſt folche Beſtimmungen

aufzunehmen , die ihn allein angehen und von der ges

meinſchaftl. Regelung ausgenommen ſind. Zwiſchen

den einſeitigen Verfügungen des einen Gatten und den

von ihm in Gemeinſchaft mit dem anderen getroffenen

Verfügungen tann feinesfalls ein ſo tiefgreifender

Unterſchied anerkannt werden, daß es berechtigt wäre,

dem Zuſaß, in welchem der Ehemann B.Beſtimmungen

für den Fall ſeines Ueberlebens trifft, die Bedeutung

eines von dem vorhergehenden Teſtament gänzl . ver:

ſchiedenen und deshalb beſonderer Datierung bes

dürftigen ſelbſtändigen Teſtamentsatts beizulegen.

(Urt. d . IV. ZS. vom 14. Juni 1917, IV 120/17 ).

4167 n .

unterſchriebene Erklärung, daß das vorſtehende Teſta

ment auch als ihr Teſtament gelten ſolle. Aus dieſem

Zuſammenhang der Erklärungen darfgefolgert werden ,

daß die in dem Zuſaß getroffene, in dasgemeinſchaftl.

Teſtament eingeſchobene, auch von der Ehefrau B. ge
billigte Verfügung über Ausſchließung der Ml. ein

Teil des Deſtainents des Ehemannes B. ſein ſollte,

und es iſt hiernach - wenn nicht beſondere tatſächl. Bes

denken beſtehen - die Folgerung berechtigt, daß das dem
erſten Teile des Teſtaments beigefügte Datum auch für

den Zuſa gelten ſoll. Die verſchiedenen Erflärungen

werden dadurch zu einer Einheit zuſammengefaßt, daß

es ſich um ein gemeinſchaftl. Teſtament handelt und

es tann nicht wohl geſagt werden , daß das Teſtament

in ſeinem erſten Teile vollſtändig abgeſchloſſen geweſen

ſei, obwohl Datum und Unterſchrift hinzugelegt find.

Das BG.ſtellt als eine ausnahmsloſe Regel hin, daß,

ſobald einmal das Teſtament durch Datum und Unter

ſchrift abgeſchloſſen ſei, ein Zuſatz ſtets einen neuen

ſelbſtändigen Teſtamentsatt darſtelle, der nach 8 2231

Nr. 2 eine beſondere Datierung erfordere. Mit Necht

wird dieſe Auffaſſung von der Meviſion beanſtandet.

Jn Roz. 71 , 303 iſt nicht unterſchiedslos der Grund

ſaß aufgeſtellt, daß ein jeder Zuſaß zu einem unter

ſchriebenen und datierten Teſtament einer neuen Da

tierung bedürfe. Ein anderer Standpunft wird auch

in dem Komm. von RON. Anm. 7 zu § 2231 nicht

eingenommen , der ſich der Anſicht des no. anſchließt.

Indem Plandſchen Kommentar Anm. 5 leßter Abſ. zu

§ 2231 wird über dieſe Frage bemerkt, nach der

Fertigſtellung der Schrift ſeien Zuſäße, die nicht durch

das Datum und die Unterſchrift gedeďt würden, nur

in der Weiſe möglich, daß ſie ſelbſtändig mit Datum

und Unterſchrift verſehen würden . Weſentlich auf dem

gleichen Standpunkt ſtehen Kipp, Lehrb . des Erbrechts

§ 13 VI und Hölder in Jheringsj . Bd . 41 S. 314,

wo hervorgehoben wird, daß das Teſtament nicht nots

wendig durch ſeine Datierung und Unterzeichnung ab

geſchloſſen werde . Staudinger-Verzfelder (Anm . IV D

erſter Åbſ. zu § 2231 ) nimmt ſogar an, daß in ge

wiſſem Sinne das eigenhändige Teſtament bis zum

Tode des Erblaſſers nicht abgeſchloſſen erſcheine. Jn

einem Urteile vom 8. November 1907 (018. 16, 50 )

hat das AG. (ähnlich ſchon DLG. 10, 307) früher die

Anſicht vertreten, daß es darauf ankomme, ob der Nach

trag in unmittelbarem Anſchluß an das vorher

Geſchriebene hinzugeſeßt iſt. Dieſe Anſicht, die wegen

der bei Beurteilung der Formgültigkeit ſich ergebenden

Schwierigkeiten nicht unbedenklich iſt, hat das KG.

in ſpäteren Entſcheidungen (HOZ . 31 A 106, 40 A 59)

unter Billigung der Entſcheidung des Ro. 71, 303

aufgegeben. Feſtzuhalten iſt aber daran , daß im eins

zelnen Falle zu unterſuchen bleibt, ob es ſich nicht aus

beſonderen Gründen rechtfertigen läßt, das Datum des

äußerlich abgeſchloſſenen Teſtaments für den Zuſa

mit zu verwerten .

Der Berr. mag zu der Anſicht, daß die beſondere

Datierung des Zuſages notwendig fel , von der Auf

jaſſung aus gelangt ſein , daß dem Zuſaße wegen ſeines

von dem Inhalt des gemeinſchaftl. Teſtaments abs

weichenden Jnhalts eine von dieſem Teſtament vers

chiedene Bedeutung zufomme. Jſt dies ſeine Auf

faſſung , ſo würde ihm hierin nicht gefolgt werden

fönnen. Das gemeinſchaftl. Teſtament iſt von dem Ges

ſeß nicht ſo geſtaltet, daß es aus dem Rahmen der

gcwöhnl. Teſtamente herausfällt. Es ſeßt ſich zu

ſammen aus zwei verſchiedenen Teſtamenten der

beiden Ehegatten , die dadurch zu einer Einheit verbunden

ſind, daß die von den beiden Ehegatten zu errichtenden

Verfügungen in einer einzigen Urkunde zuſammen :

gefaßt ſind (ROZ. 50, 309 ; 72, 204 ; vgl. auch KGZ . 29

À 57 ). Die Verbindung iſt dadurch erleichtert, daß zu

der die gemeinſchaftl. Verfügungen enthaltenden Er

flärung des einen Gatten der andere Gatte nur ſeinen

Beitritt zu erklären braucht (8 2267 ) . Die Beſonder

B. Strafſachen .

I.

StGB . $ 160. Zum Begriff der Berleitung “ zu

einem falſchen Gid. Aus den Gründen : Die Tätig

feit des Verleitenden beſteht darin, daß auf einen an :

deren durch Anſtiftungsmittel vorſäßlich eingewirft

wird, in einem beſtimmten Sinn unter Éid eine nur

dem Berleitenden, nicht auch dem Verleiteten als falſch

bekannte Ausſage zu machen. Die Erregung oder Unters
haltung eines Jrrtums, die Hervorrufung von Un

ficherheit in derErinnerung oder im Urteil wird dazu

regelmäßig beſonders geeignet ſein , weil für den

Schwörenden, der ſeine Gidespflicht nicht verlegen wia,

der irrige Glaube an die Wahrheit der ihm von einem

anderen vorgetäuſchten Tatſachen oder an die Richtig
keit ſeines in Wahrheit irregeleiteten unrichtigen Urteils

gerade den Beweggrund abgeben wird, in einem be

ſtimmten Sinn unter Eid auszuſagen. Daher iſt es nicht

rechtsirrig, wenn die Stk. eine Verleitung zum Falſch.

eid ' darin erblidt, daß der Angell. mit der ganz bes

ſtimmten , in die Form eines Borhalts gekleideten , bewußt

unwahren Behauptung an den Zeugen G. herantrat,

die Bretter ſtammten aus deſſen pauſe, das müſſe G.

doch wiſſen ; iſt dies ebenſo wie die Vorführung und

Gegenüberſtellung eines im Zrrtum befangenen Sachs

verſtändigen zu dem Zweď undmit dem Erfolg geſchehen,

daß der Zeuge ſchwankend wurde, ſeiner Erinnerung
und ſeinem Urteil nicht mehr trauteund dann gutgläu

big die Richtigkeit der falſchen Schubehauptung des

Angefl. alsmöglich zugab, danniſtdie Verleitung und

ihre Urſächlichkeit für die falſche Ausſage nachgewieſen.

(ürteil des I. SIS . vom 3. Mai 1917, 1 D 14217) . E.
4123

II.

Bergehen gegen dieBRBO. über die Einfuhr von

Fleiſchwaren vom 18. März 1916 (RGBI. 175 ) und die

un8ſBeſt. des RK. hiezu vom 22. März 1916 ( RGBI.

179). Die Verpflichtung des Einführenden , die Gin:

fuhr der Sentraleinfauf@geſellſchaft anzuzeigen und

die Ware zu ihrer Verfügung zu halten, wird nicht

dadurch ausgeſchloffen, daß er duldrechtlich verpflichtet

iſt, die Ware einem anderen zu liefern. Kann jemand,

für den die Berpflichtung gegenüber der 36G. nicht

beſteht, dem Berpflichteten zu ihrer Nichterfüllung Bei.

hilfe leiſten ? Aus den Gründen : Der Angell.

hat nach dem Infrafttreten der BRVD . vom 18. März

1916 über die Einfuhr von Vieh, Fleiſch und Fleiſch

waren und der AusfBeſtimmungen des RK. dazu vom

22. März 1916 2000 kg Wurſt ſelbſt in polland eins

gefauft , über die Orenje nach Deutſchland gebracht

.
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ſchaffen über die Grenze liegen, beſonders dann, wenn

es heimlich geſchieht. Iſt aber ſo auch anzuerkennen,

daß ſtrafbare Beihilfe zur Zuwiderhandlung gegen

die AusfBeſt. des KK. v. 22. März 1916 rechtl. mög

lich iſt, ſo muß andererſeits verneint werden, daß fie

hier einwandfrei feſtgeſtellt iſt. Zunächſt iſt nicht feſt

geſtellt, daß die Haupttäter vorſäßl. gehandelt haben.

Bei nur fahrläſſiger Zuwiderhandlung wäre die Bes

ſtrafung wegen Beihilfe rechtl. unmöglich (RGSt. 10,8).

Sodann iſt zwar formelmäßig feſtgeſtellt, daß der

Angell. „wiſſentl. durch die Tat Şilfe geleiſtet hat“,

aber daraus erhelt noch nicht mit genügender Sicher

heit, daß er zur Zeit ſeiner Tätigkeit ſich bewußt war,

die Firmeninhaber würden von der Anzeige und der

Ablieferung an die ZEG. abſehen , um der ZEG, die

Wurſt zu entziehen , und daß er handelte, um dieſem

ſtrafbaren Tun Vorſchub zu leiſten. Auch der Ge

hilfenvorſaß iſt alſo im Urteil nicht ausreichend dar

getan . (ürt. des V. SIS . vom 13. Juni 1917, 5 D

100/1917). E.
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und dann -- einer vorher übernommenen Berpflichtung

zufolge – an die Firma St. geliefert . Er iſt verurteilt,

weil er dies den AusfBeſtimmungen zuwider getan

hat, ohne der Zentraleinkaufsgeſellſchaft (ZEG .) die

Einfuhr anzuzeigen und die Ware zur Verfügung zu

halten. Daß s . ſchon in Holland das Eigentum ers

worben, der Angell. aber nur den Transport über

nommen habe, nimmt das lg. nicht an , es geht

davon aus, daß der Angell. dem A. die Wurſt vers

kauft und ſich verpflichtet hat, ſie ihm in Deutſchland

zu liefern , daß er alſo keineswegs bloß Vermittler

des Transports war. Wenn der Angell. nun neuerlich

behauptet, er habe das Eigentum an der Wurſt ſchon

in Holland durch „ constitutum possessorium “ auf A.

übertragen, ſo kann die Behauptung nach § 376 StPO.

in dieſem Rechtszug nicht berüdſichtigt werden . Gegen

die Rechtsauffaſſung aber, daß i. S. der AusfBeſt.

des RR . der Eigentümer des Gegenſtandes, der ihn

über die Srenze nach Deutſchland bringt, um ihn

einem Käufer zu liefern, auch dann als „ Einführender“

zu gelten hat, wenn er zur Lieferung auf Grund eines

früheren Kaufvertrags verpflichtet war, ſind Rechts

bedenken nicht zu erheben . Denn die ſchuldrechtl..

Berpflichtung zur Lieferung ſchließt die Verfügungs

berechtigung des Eigentümers nicht aus; der Ber

fügungsberechtigte aber hat nach der Vorſchrift der

AusfBeſt. als „ & inführender “ zu gelten . - Der Angell.

hat noch in zwei anderen Fällen Wurſt über die

Grenze hereingebracht und an die Firmen S. und B.

gelangen laſſen , ohne daß die Einfuhr nach Vorſchrift

angezeigt und die Ware der ZEG. zur Verfügung ges

halten worden iſt. Aber in dieſen Fällen hat das

16. der Behauptung Glauben geſchenkt, daßnicht der

Angell. ſondern die Firmeninhaber die Wurſt im

Ausland eingekauft und zu Eigentum erworben und

daß ſie den Angell. nur zum Transport herangezogen

haben. Der Erſtrichter fieht den Angelí , alſo nicht

als „Einführenden “ i. S. der AusfBeſt. an, beſtraft

ihn jedoch wegen Beihilfe zum Verg.gegen die Be

ſtimmungen, weil er den Firmeninhabern, die jenen

Beſtimmungen zuwidergehandelt, bei dieſer Zus

widerhandlung wiſſentl. durch die Tat Hilfe geleiſtet,

indem er die Ware ohne Anmeldung über die Grenze

gebracht und an ſeine Auftraggeber abgeliefert hat“.

Dieſe durch eine weitere Tatſachenfeſtſtedung geſtügte

„Schlußfeſtſtellung“ erweđt Bedenten . Verfehlt iſt

zwar die Anſchauung des Verteidigers, daß der Ángeti.

überhaupt nicht wegen Beihilfe zu der Zuwiderhand

lung des Anmeldepflichtigen habe beſtraft werden

können , weil er nicht zur Anmeldung beider ZEG.
verpflichtet war. Deshalb allein, weil er die An

meldung nicht erſtattet hat, weil er nicht dafür geſorgt

hat, daß fie erſtattet wurde, oder weil er wiſſentl. zu

gelaſſen hat, daß der Verpflichtete ſie nicht erſtattete,

lonnte er allerdings nicht beſtraft werden, da er nicht

anmeldepflichtig war. Eine Mittäterſchaft wäre rechtl.

unmöglich. Beihilfe jedoch , ſtrafbare Förderung des

Läters bei der Tat, iſt auch bei Verg . gegen eine

Pflicht denkbar, dienur dem Haupttäter obliegt (ROSt.

27, 159). Sie iſt deshalb auch bei Anzeigepflichtver

leßungen nicht grundſäßlich ausgeſchloſſen und dies

iſt insbeſondere in Fällen der vorliegenden Art um

ſo mehr anzuerkennen , als ſich hier das durch die

Strafdrohung geſchüßte Gebot nicht auf die Anzeige

beſchränkt, ſondern darüber hinaus noch auf die Pflicht

erſtređt, die Wareder ZEG. zur Verfügung zu halten

und abzuliefern . Wer darauf ausgeht, Waren ſolcher

Art geſeßwidrig dem Zugriff der Geſellſchaft zu ent

ziehen und zu dieſem Zweck ihr gegenüber vorſäßl.

den Beſiß verheimlicht, kann dabei durch andere, nicht

zur Anzeige verpflichtete Perſonen unterſtüßt werden ,

und dieſe machen ſich , wenn ſie ſich im Bewußtſein

der Berübung der Straftat durch den Täter dabei

helfend beteiligen, der Beihilfe ſchuldig . Die Beihilfe

tätigkeit kann auch unter Umſtänden in dem øerüber

III.

3 StGB. $ 268.: Die Abficht einem anderen

Schaden zuzufügen, kann nicht bei jeder Strafanzeige

ohúe weiteres bejaht werden . Aus den Gründen :

Die Anwendung des § 268 StGB. unterliegt rechtl.

Bedenten. Die Strk. läßt ununterſucht, ob der Jnhalt

der Anzeige der Wahrheit entſpricht, oder die Angell.

ihn aus guten Gründen für wahr halten konnte . Es

iſt daher von der Möglichkeit auszugehen, daß der

Inhalt wahr iſt oder für wahr gehalten wurde. Wäre

ſolches aber der Fall, ſo kann aus den Tatſachen

allein , daß die Angell. die Angezeigte zur Beſtrafung

wegen Ruppelei bringen wollte, und daß ſolche Des

ſtrafung eine Beſchädigung an Freiheit und Ehre mit

ſich bringt, nicht mit Rechtsnotwendigkeit gefolgert

werden, daß die Urkundenfälſchung in der Abſicht,

Schaden zuzufügen , begangen iſt. Denn die Anzeige

iſt möglicherweiſe nur dem Gerechtigkeitsgefühl ent

ſprungen und der Gedanke an die Wirkung der Strafe

außer Betracht geblieben. Jn ſolchem Fall iſt aber

die Feſtſtellung der Abſicht, mittels der Fälſchung der

Angezeigten Schaden zuzufügen , nicht gerechtfertigt

(RGSt. 34, 244/245 ). (Urt. des V. SIS. vom 26. Juni

1917, 5 D 406/17) . E.
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IV.

Antragſtellung durch einen anderen als den Uns

tragsberechtigten, aber mit deſſenWillen. StGB. 8865,

61. Aus den Gründen : Db, wie die Reviſion

meint, zur Stellung eines Strafantrages wegen der

vom Angell. verübten Sachbeſchädigung die Inten

dantur des 7. AK.: befugt geweſen wäre, braucht nicht

erörtert zu werden . Steinesfalls folgt aus ihrer Be

fugnis die Unwirkſamkeit des von dem Hauptmann

und Führer der Fliegerſchule (Flieger-Erj.Abt. 7 ) ge

ſtellten Strafantrags. Das LG. hat nicht etwa

wasallerdings beanſtandet werden müßte-- den An

tragſteller als den durch die Sachbeſchädigung Ver

legten und deshalb zum Antrag Berechtigten (88 65,

61 SIOB.) angeſehen, vielmehr angenommen , daß

ſeine Antragſtellung dem Willen des Antragsberech

tigten entſprochen habe. Dies fonnte es aber ohne

Rechtsirrtum annehmen, da feſtſteht, daß die vom

Angell , beſchädigten , der geeresverwaltung gehörigen

Gegenſtände zur Zeit der Beſchädigung fich auf dem

früher von der Fliegerſchule benußten Flugplay in

T. befunden haben und daß nach Verlegung der

Schule nach B. zur Bewachung und Aufräumung

des Flugplages in T. eine beſondere Truppe von

25 Mann kommandiert war, die damals noch dem

Befehl des Antragſtellers unterſtand. (Urt . des V. SIS

vom 19. Juni 1917, 5 D 358/1907 ). E.
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Dberſtes Bandesgericht .

A. Zivilſachen.

I.

$$ 1114, 883 BGB.: Der Grundſatz des $ 1114

gilt auch dann, wenn der Miteigentümer zu ſeinem An

teil im Erbweg uoch einen weiteren erworben hat,

und der Nachlaß, aus dem der neuerworbene Unteil

ftammt, einer Seftamentsvollſtredung unterliegt. Unt:

zuläſſig iſt es aud), eine Vormerkuug zur Sicherung des

Unſpruch auf eine bypothet an dieſem Anteil für den

Fall einzutragen , daß die Unteile — 3. B. infolge einer

angeordneten Nadherbfolge– wieder verſchiedenenEigen:

tümern zuſtehen. Der Rentner S. N. wurde auf Grund

eines Teſtaments beerbt, in dem er den Rentner Elias

M. als Alleinerben eingeſeßt, eine mit dem Tode des

Erben eintretende Nacherbfolge angeordnet, zahlreiche

Vermächtniſſe ausgeſeßt und Teſtamentsvollſtreder er

nannt hat. Zum Nachlaſſe gehörten Dreizehntel- und

Hälfteanteile an verſchiedenen Grundſtüđen , an denen

dem Erben Elias M. Miteigentum zu 8/10 und 1/2

auf Grund anderer Erwerbsgründe zuſtand. Da der

Nachlaß mangels Vorhandenſeins liquider Vermögens

beſtandteile nicht zur ſofortigen Befriedigung der

ſämtl . Vermächtniſſe hinreichte, traten die nichtbefrie

digten Bermächtnisnehmer ihre Bermächtnisfordes

rungen fidugiariſch an zwei Rechtsanwälte als Treu

händer ab . Dieſen leiſteten die Teſtamentsvoll .

ſtreder für die Vermächtnisforderungen in der Weiſe

Sicherheit, daß ſie auf dem zum Nachlaſſe des S. N.

gehörigen Grundbeſiß eine Geſamtſicherungshypothet

bis zum Höchſtbetrage von 350 000 M für die

genannten Fiduziare als Gläubiger nach gleichen

Bruchteilen beſtellten . Die Teſtamentsvollſtreder und

die Fiduziare beantragten ferner, wenn der Antrag

auf Eintragung der Höchſthypothet auf den zum Nach:

Iaſie gehörigen Grundſtüdeanteilen im Hinblid auf

§ 1114 BGB. grundbuchamtl. nicht vollzogen werden

follte, eine Bormerkung zur Sicherung des Anſpruchs

der Pfandnehmer auf Einräumung der bedungenen

Pfandrechte einzutragen . Dieſer leßtere Antrag wurde

mit dem Hinweis auf die Möglichkeit einer Aenderung

des derzeitigen Hechtszuſtands begründet ; durch Eins

tritt der Nacherbfolge nämlich oder durch Uebergang

des Miteigentumsanteils, der dem Elias M. abges

ſehen von ſeiner Eigenſchaft als Vorerbe des S. N.

gehört, in andere Hände fönnten ſich die Miteigentums

anteile, die ihrem Weſeu nach , insbeſondere wegen

der Teſtamentsvollſtredung hinſichtlich des Nachlaſſes

bereits getrennt ſeien, fünftig auch formell trennen .

Das Grundbuchamt wies die Anträge zurüc. Elias

M.ſei an den fraglichen Grundſtüđen nicht nur als

Erbe des S. N. miteigentumsberechtigt; ein weiterer

gleich großer Anteil ſtehe ihm kraft anderer Erwerbs

gründe 311, er ſei alſo nicht Miteigentümer zu 8/10 oder

1/2, ſondern zu 8/10 oder aber Alleineigentümer und

nach § 1114 BGB . dürfe eine øypothet nur auf dem

ganzen Miteigentumsanteil und - bei Beſtehen von

ÁNeineigentum an dem ganzen Grundſtüc einge

tragen werden, wobei es gleichgültig ſei, ob die früher

geſonderten und nun in einer Hand vereinigten An

teile noch in gewiſſer Beziehung namentlich hin

ſichtlich der Verfügungsmacht des Eigentümers – eine

verſchiedene Stellung einnähmen . Die Abweiſung

des Antrags auf Eintragung der Vormerkung' bes

gründete das GBA . mit dem Hinweiſe darauf, daß es

dem Zwecke des § 1114 BOB . widerſpräche, wenn

die Vormerkung, die in der Zwangsverſteigerung wie

ein eingetragenes bedingtes Recht zu berüdſichtigen

ſei , nicht auch bezüglich der Belaſtungvon Miteigen

tumsanteilen der Øypothet gleichgeſtellt würde . Die

Beſchwerde der Teſtamentsvollſtrecker und der Fidu

ziare wurde zurückgewieſen, ebenſo die weitere Be

ſchwerde .

Aus den Gründen : Dem Verlangen der Be

ſchwerdeführer ſteht die Beſtimmung des § 1114 BGB .

entgegen, wonach ein Bruchteil eines Grundſtüds mit

einer Byp . nur belaſtet werden darf, wenn er in dem

Anteileines Miteigentümers beſteht. Mit dem Augens

blid, in dem Elias M. die Erbſchaft des S. N. erwarb ,

war er Alleineigentümer der Grundſtüđe oder Mit

eigentümer zu ſechs Zehnteilen geworden , da er an

ihnen ſchon aus anderem Rechtstitel einen Hälfte

oder Dreizehntelsanteil befaß ; ein aus der S. N.ſchen

Erbſchaft herrührender ausgeſchiedener Driteigentumss

anteil war nicht mehr vorhanden. Eine Hypothet

tonnte von da an nurmehr auf den ganzen Miteigen

tumsanteilen und , ſoweit Elias M. Alleineigentümer

geworden war, auf den ganzen Grundſtüđen beſtellt

werden . Der Wortlaut und der Zweď der Vorſchrift

des § 1114 BGB ., die die Belaſtung von Bruchteilen

wegen der ſich für die Buchführung und die Zwangs

verſteigerung ergebenden Schwierigheiten tunlichſt ein

ſchränken will, ſchließt ſowohl eine Verfügung des

Alleineigentümers, durch die eine øypothet an einem

Bruchteile des Grundſtüđs beſtellt werden ſoll, als

auch die Belaſtung eines Bruchteils des Antcils durch

den Miteigentümer aus. Erwirbt der Miteigentümer

eines Grundſtücts zu ſeinem bisherigen Anteil einen

weiteren Bruchteil hinzu, ſo hat er, gleichviel ob er

dadurch alleineigentümer wird oder Teileigentümer

bleibt, von nun an nicht zwei beſondere Bruchteile

ſondern einen einheitl . Anteil von der Größe der

beiden bisherigen Bruchteile ; er fann alſo nur noch

ſeinen ganzen Anteil, nicht einen der Größe eines

der beiden bisherigen Bruchteile entſprechenden Bruch .

teil mit einer Hypothet belaſten (ObLG. vom 22. März

1902 S. 1. F. Bd. 3 Š. 272). Daß die Beſtimmung des

8 1114 BOB. auf Zweđmäßigkeitsgründen beruht,

die bei der Schaffung des BOB.s vor der ſtrengen

Rechtskonſequenz den Vorzug erhalten haben, iſt ſeiner

Geltung eben deshalb unſchädlich , weil ihnen der

Vorzug gegeben worden iſt. Die bindende Kraft des

§ 1114 BOB. iſt keine andere oder ſchwächere als die

jeder anderen Rechtsvorſchrift ähnlichen Inhalts. Das

NG. will gegenüber der von dem KG. ( Entſch . vom

6. Juli 1903 NJA. 4, 39) vertretenen Auffaſſung von

der ausnahmsloſen Gültigkeit des § 1114 BSB. aller :

dings eine Ausnahme für den Fall zugelaſſen haben,

daß eine Hyp. für eine Forderung, für die ſchon an

einem Bruchteil eines Grundſtüds eine øyp. beſteht,

durch weitere Belaſtung des anderen Bruchteils beſtellt

werden ſoll, den der Eigentümer des bereits früher

belaſteten Teiles zu dieſem hinzuerworben hat – „Er:

ſtredung“ der Hypothet auf das ganze Grundſtüd oder

den nunmehrigen ganzen Miteigentumsanteil; allein es

hat dieſe Ausnahme ( Entſch . v. 11. März 1908 RJA .

i, 990) deshalb zugelaſſen , weil ſich die dafür ſprechen

den Gründe in derſelben Richtung bewegen wie die

Zweckmäßigkeitserwägung, die zu der Vorſchrift des

$ 1114 BOB. ſelbſt Anlaß gegeben hat, indem ſie

der Erleichterung der Grundbuchführung und der

Zwangsvolſtredung entgegenkommen. Daß mit dem

Tode des Elias M. deſſen nunmehriger Beſiß an den

in Betracht kommenden Grundſtüden kraft der ſich in

ſeinen Nachlaß eröffnenden Erbfolge und fraft dervon

S. N. verordneten Nacherbfolge wieder in verſchiedene

Bruchteile auseinanderfallen wird, hindert nicht, daß

dieſer Grundbeſiß, ſolange Elias M. lebt, in ſeiner

Hand zu einer Maſſe vereinigt iſt und zwar derart,

daß ohne Rüdjicht auf die Art, Zeit und Reihenfolge

des Erwerbs nunmehr ganze grundbuchmäßig bezeich

nete Grundſtücke oder ganze in ſich nicht weiter unter:

ichiedene Miteigentumsanteile an Grundſtüden erſichtlich

ſind. Elias Mi. iſt daher nicht in der Bage von den

erwähnten Grundſtücken den Bruchteil, den er zu dem

früher beſeſſenen hinzuerworben hat, beſonders zu

belaſten . Eine ſolche Belaſtung iſt aber auch den

Teſtamentsvollſtreckern nicht geſtattet. Die Vorſchrift
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des § 1114 BOB. behauptet von der aus dem Ers wenn es auch angängig iſt, daß die nämlichen Perſonen,

kenntnis des NO. vom 11. März 1908 erlennbaren welche Inhaber einer ſolchen Geſellſchaft ſind, unter

Ausnahme und verwandten Fällen abgeſehen – auch der nämlichen oder auch unter einer anderen Firma,

dann ihre uneingeſchränkte Geltung, wenn der Nachlaß, eine andereoff. 40. oder andere Kommanditgeſedſchaft

aus dem ein Miteigentümer zu dem bereits früher bilden (Staub § 17 Nr. 3, § 22 Nr. 12, § 105 Nr. 9,

befeſlenen Anteil einen weiteren ideellen Anteil erwirbt, Düringer- gachenburg § 19 Anm . 6, Ritter § 19 Anm. 8,

einer Teſtamentsvollſtređung unterliegt. Zwar iſt der Goldmann § 19 Anm .6, Lehmann-Ming 19 Anm. 4,

Teſtamentsvollſtreder, ebenſo wie der Nachlaßverwalter AGJ. Bd . XXIII A S. 96 ff.). Şiezu tommen noch

und der Konkursverwalter, zur freien und unbe- folgende Erwägungen : Da eine off. HO. oder eine

ihränkten Verwaltung des Nachlaſjes (der Konkurss Kommanditgeſellſchaft keine jur. Perſon iſt, ſo gilt als

maſſe) befugt und ſeine Befugniſſe greifen auch gegen- Inhaber eines von einer ſolchen Geſellſchaft geführten

über dem Erben Plaß. Die Befugniſſe des Teſtaments, Geſchäfts diejenige Mehrheit von Perſonen , die vom

vollſtreders finden aber allgemein ihre Schranke an Geſez unter der Bezeichnung offene Bandelsgeſellſchaft

den Beſtimmungen des bürgerl. Hechts undzwar ohne oder Kommanditgeſellſchaft zuſammengefaßt wird.

Unterſchied, ob dieſe Beſtimmungen die Hechtsłonſes Nad § 161 OB. Finden – ſoweit nicht im Buch II

quenz verwirklichen oder unter deren Aufgebung auf Abſchn. 2 ein anderes vorgeſchrieben iſt auf die

Grund von Zwedmäßigkei
tserwägungen erlaſſen ſind. Sommanditgeſe

llſchaft die für die off. 66. geltenden

Der hier zu entſcheidende Fall iſt nicht ſo gelagert, Vorſchriften Anwendung. Wird nun aber wie hier

daß fich eine Ausnahme von dem nun einmal vors die als Kommanditgeſell
ſchaft geſeßlich bezeichnete

handenen Grundſaße des § 1114 BOB. machen ließe: Berfonenmehrh
eit durch Erwerb Geſchäftsinha

berin

die Teſtamentsvol
ſtreder beabſichtigen nicht eineMaß. der neuen Firma, ſo tann ſie als Geſchäftsinha

berin

nahme, die, wie die Erſtredung der Hypothet vom nur ſo in das ħandelsregiſte
r eingetragen werden,

Leil auf das Ganze, der Grundbuchfüh
rung

und wie dies für eine Kommanditgeſel
lſchaft überhaupt vor

dem Zwangsvollſt
redungsverfa

hren
Erleichterunge

n
geſehen iſt. Nach 88 106, 162 HGB. hat aber die Ein

gewährt, ſondern ſtellen ſich auf den dem objektiven tragung einer Rommanditgeſe
llſchaft in das Handels.

Mecht unbekannten Standpunkt, als ob nach der Bes regiſter mittels Angabe der Firma, des Sißes und des

erbung des S.N. durch Elias M. die aus dem N.ſchen Namens, Bornamens, Standes und Wohnorts jedes

Nachlaß herrührenden Anteile noch in einer durch das Geſellſchafters und Kommanditiſten unter Angabe des

Mecht greifbaren Weiſe vorhanden wären. Daß es Betrags der Einlage zu erfolgen (vgl. auch $$ 94 ,95

nach der Anſchauung der Teſtamentsvoll
ſtreder und MBef. vom 24. Dez. 1899 JMBI. S. 814 ff.). Auf die

der Fidugiare die in dem Alter des Erben, in der Vorſchrift des § 22 HOB. kann ſich die weitere Beſchwerde

Perſon der Nacherbin und in den Anordnungen des nicht mit Erfolg ſtüßen . Denn hier iſt nur beſtimmt,

Teſtaments über die Teſtamentsvol
lſtredung begrüns daß der Erwerber eines beſtehenden Handelsgeſchä

ftes

deten tatſächl. Verhältniſſe wünſchenswe
rt

machen, die für das Geſchäft die bisherige Firma unter aus

Anſprüche der Vermächtnisne
hmer auf dem Nachlaß- brüdlicher Bewilligung des bisherigen Geſchäftsin

vermögen zu ſichern , vermag den Teſtamentsvol
ls habers - fortführen darf. Dagegen wird hier feine

ſtredern nicht Hechtsbefugniſ
ſe zu erteilen, die ihnen Regelung nach der Richtung getroffen, wer beim Erwerb

die Beſtimmungendes bürgerl. Nechtes nicht gewähren. einer Firma durch eine off . FG. oder Kommanditgeſ
ell

Erweiſt ſich ſomit die Eintragung der Hyp. auf den ſchaft als Inhaber der Firma in das Handelsregiſter

in Wirklichkeit nicht mehr vorhandenen Bruch- einzutragen iſt. Die in Abſ. 1 Halbſ. 2 für die Attien :

teilen als unzuläſſig, ſo gilt, wie das GBA. ebenfalls geſellſchaften und Stommanditgeſellſchaften auf Attien

richtig hervorgehoben hat, das gleiche für die in zweiter feſtgeſepte Verpflichtung beziehtſich nur darauf, daßder

linie beantragten Vormerkungen. (Beſchl. des Fer / S. neuerworbenen Firma die Bezeichnung „ Aftiengeſell

vom 6. Auguſt 1917, Reg . III Nr. 42/1917). M. fchaft “ oder „Kommanditgeſellſchaft auf Aftien“ beizus

fügen iſt, während in den übrigen Fällen des § 22 die

II. übernommene Firma unverändert fortgeführtwerden

kann . Gleichgültig iſt es, ob hier die Kommanditgeſell

Gine offene Handeløgeſellſchaft oder eine Kommandit: fchaft das erworbene Geſchäft alsſelbſtändigen Betrieb

geſellſchaft fann nicht als Juhaberin einer anderenFirma oder zuſammen mit dem Geſchäft in N. als einheitlichen

in das Handelsregiſter eingetragen werden . Jm Firmen- fortzuführen beabſichtigt. Schließlich iſt auch noch darauf

regiſter iſt die Firma „ Heidelbeerweinfelterei N.“ mit hinzuweiſen, daß die von dem Beſchwerdeführer bean

dem Siß in N. und Dr. A.$. in N. als Aleininhaber tragte Eintragung auch dem Zwec des Handelsregiſters,

eingetragen . Deßterer und der Vertreter der Firma bei jeder Firma die ſie betreffenden Rechtsverhältniſſe

fandelsgeſellſchaft m . b . $. & Cie . , Kommanditgeſell- ohne weiteres erkennbar zu machen , völlig widerſprechen

ſchaft “ in N. beantragten mit notariell beglaubigten würde. Denn alsdann wäre ohne Einſicht der die

Ertlärungen unterdem Vorbringen, daß erſtere Firma Kommanditgeſellſchaft betreffenden Eintragung nichtzu

vereinbarungsgemäß auf die genannte Kommandit- erſehen, wer als phyſiſche Perſon für die Geſchäfts

geſellſchaft als alleinige Jnhaberin übertragen werde verbindlichkeiten der übernommenen Firma „ Beidelbeer

und hierbei der Uebergang der Forderungen und Vers weinfelterei N. “ einzuſtehen hat und zu deren Vers

bindlichkeiten der bisherigen Firma ausgeſchloſſen tretung befugt iſt.(Beſchl. d . FerzS. d . 6. Auguſt 1917,
wurde , die Firma Handelégeſellſchaft m . b. 3. & Cie ., Reg . III, Nr. 43/1917 ). M.

Kommanditgeſellſchaft“ in N. als Inhaberin der Firma

Heidelbeerweintelterei N.“ und den Ausſchluß des

Utebergangs von Berbindlichteiten und Forderungen

der Firma einzutragen. Das Regiſtergericht wies die
B. Strafſachen.

Anmeldung dieſer Eintragung zurüd , weil es unzuläſſig

ſei , eine Kommanditgeſellſchaft als Inhaberin einer Juwieweit hat der verurteilte Angeklagte auch die

Einzelfirma in das ħandelsregiſter einzutragen , die durch Abſegung eines Verhandlungstermins verurſachten

Kommanditgeſellſchaft ſei teine phyſiſche Perſon, Þan: Koſten zu tragen ? Der verurteilte Angefl . legie all

delsgeſellſchaften aber könnten nicht mehrere Firmen gemein , der AA. wegen zu geringer Strafe Berufung

führen . Die Beſchwerde und die weitere Beſchwerde ein . Die Berufung des Ángell. wurde in der Baupt

hatten teinen Erfolg . verhandlung vom 28. Nov. 1916 auf Grund des § 370

Aus den Gründen : Es iſt im Schrifttum und Abſ. 1 StPO. ſofort verworfen, im übrigen dieVers

in der Rechtſprechung anerkannt, daß eine off. HO. oder handl. ausgeſeßt. Der Angekl. wurde nach § 370

eine Kommanditgeſedſchaft nur eine Firma führen kann , Åbſ. 2 StPD. in den vorigen Stand wieder eingeſeßt.

4163
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Die auf 27. Febr. 1917 angeſepte Hauptverhandlung richt nicht mehr beſucht. Im Verfahrens

wurdenausgefest, da diengenehmigung sebanyugtig etflärte Ser VertreterderFrauen,diediefe der freieel.
miniſteriums zur Fortſegung des Berfahrens gegen Gemeinſchaft oder einer ähnl . Vereinigung nicht an

den inzwiſchen am 15. Febr. 1917 zum Heere gehöre und die Kinder an einem konfeſſionsloſen Moral.

eingezogenen Angekl. zu erholen war. Durch das Urteil unterricht oder einer ähnlichen Veranſtaltung nicht teils

vom 1.Mai 1915 wurde der Angell. unter Berwerfung nehmen . Das kath . Pfarramt übermittelte am 9. März

ſeiner Berufung zu einer höheren Strafe und zu den 1914 dem Polizeiant München II Abſchrift einer Entſchl.

Koſten des Berufungsverfahrens verurteilt, mit Aus- des erzbiſchöfl. Ordinariats München -Freiſing, worin

nahme der durch die Verhandl. vom 28. Nov. 1916 es angewieſen wurde, zu veranlaſſen , daß die finder

veranlaßten Koſten, die derStaatstaffe auferlegt wurden . dem kath. Unterricht und der fath . Erziehung zugeführt

Der Angell. und der Sta . legten Neviſion ein, erſterer werden . Hiegegen hat B.beantragt, auszuſprechen, daß

allgemein und insbeſondere, weil ihm die durch die die Kinder nicht in der fath . Nel. zu erziehen ſeien.

Berhandl. vom 27. Febr. 1916 verurſachten Koſten Gegen den dieſem Antrag ſtattgebenden Beſchluß des

auferlegt wurden; der Stå ., weil die durch die Ver- Polizeiamte erhob das BfarramtBeſchwerde zum Bo.

handl.vom 28. Nov. 1916 entſtandenen Koſten ſtatt Sie wurde verworfen .

dem Angekl. der Staatskaſſe auferlegt wurden. Die Aus den Gründen : Die firchl. Oberbehörde

Reviſion des Angell. war erfolglos ; die durch die Ver- nimmt an, daß ein überwiegender Wille des Vaters

handi. vom 28. Nov. 1916 entſtandenen Koſten wurden vorliege, der ſich in der ungemiſchten Ehe in bezug auf

ihm gleichfalls auferlegt. fath . Erziehung tundgegeben habe und in gleicher Weiſe

Xusden Gründen : Nach dem in SS 497 Abſ. 1 auch nach dem Tode fortwirke , ſo daß der relig. Stand

und 505 Abſ. 1 Saß 1 StPD. zum Ausdrud gebrachten wie in der ungemiſchten Ehe zu beurteilen ſei. Allein ,

Grundſatz hat der Angekl. bei ſeiner Verurteilung wie wenn auch die Eigenſchaft der Ehe als einer unges

auch bei der erfolgloſenEinlegung eines Rechtsmittels miſchten durch den erſt nach dem Tode des Mannes ers

die geſamten Koſten des Verfahrens zu tragen, ohne daß folgten Austritt der Frau aus ihrer bisherigen Sons

es abgeſehen von den hier nicht in Frage ſtehenden feſſion nicht geändert wird (Samml. Bd. 15 S. 37/38

Fällen der $$ 498,505 Abſ.1 Saß 2 u . 3 zu irgend- u . 33 S. 92), ſo bemißt ſich doch das elterl . Beſtimmungs

welcher Belaſtung der Staatstaſſe mit Koſten kommen recht über die rel . Erziehung der aus einer ungemiſchten

fönnte. Bielmehr tann nur in den beſonderen , vom Ehe ſtammenden Kinder nach dem bürgerl. Hechte

Gefeße vorgeſehenen Fällen der $$ 50,69,77,145 StPO. (Samml . Bd . 4 S. 114, 18 S. 205, 15 S. 37,32 S. 132,

ein Dritter zurTragung gewiſſer Stoſten verpflichtet ſein . 33 S. 92) und dieſes Mecht ſteht der überlebenden

Eine für die Koſtentragungspflicht erhebliche Unters Mutter zu . Denn durch den Tod des Mannes ergibt

ſcheidung darnach, ob die Koſten zweďdienlich waren ſich bei ungemiſchten Ehen in dieſer Beziehung nicht

oder vermieden werden konnten, iſt dem Gefeße fremd. wie bei gemiſchten Ehen ( II . VerfBeil. § 16) ein unab

Es fehlt alſo an einer geſeblichen Grundlage für den änderl. Rechtszuſtand. Vielmehr kann die Witwe,

Antrag, die Koſten des Termins vom 27. Febr. 1917 welche gemäß $$ 1684 Abſ. 1 und 1686 BOB. in den

der Staatstaſie aufzuerlegen . Dasſelbe muß aber aus Beſitz der elterl. Gewalt in dem von den beiden Eltern

den gleichen Erwägungen auch für die von der Vors vorher beſeſſenen Umfange gelangt, über die rel .

inſtanz der Staatstaſſe überbürdeten Koſten des Termins Erziehung ihrer eher. Itinder frei verfügen

vom 28. November 1916 gelten . Auch dieſe bilden (Mot. 3. Entw . des BGB., RTVerh ., StenBer. 1895/97,

einen Teil der Geſamtkoſten, die dem mit ſeiner Bes 1. Anl.Bd. S.709, Staudinger,BOB. 5./6. Aufl. Anm. 1

rufung abgewieſenen, verurteilten Angell. zur Laſt zu § 1686 ). Der VOH. hat zwar in der Entſch. vom

fallen ; einer der erwähnten Ausnahmefälle, der die 8. Januar 1890 (Bd . 12 Š. 60, vgl. auch Bd. 15 S. 37 )

Belaſtung eines Dritten ganz oder zum Teil gerecht- ausgeſprochen, daß die überlebende Mutter nicht befugt

fertigt hätte, lagnicht vor. Nachdem über die Verhandl. ſei , über die rel. Erziehung der aus ihrer fonfeſſionell

vom 27. Febr. 1917 aufgenommenen Protokolle war ungemiſchten Ehe hervorgegangenen Kinder zu bes

auch ein geladener Zeuge nicht erſchienen ; das Gericht ſtimmen , aber nur auf Grund des damals noch

hatte jedoch ſein Ausbleiben als entſchuldigt angeſehen geltenden bayer. :R.S . (Vgl. Art. 55 u . 134 EG. mit

undwar daher nicht in der Lage, ihn nach § 50StPO. Art. 1 AG. BOV. ) . Auch ſonſt enthält das BOB . keine

für koſtenpflichtig zu erklären. Der nur von Gebühren Vorſchriften , welche das Recht der verwitweten Mutter

handelnde § 6 GKG, kann nicht in Betracht kommen, einſchränken würden , insbeſondere aber hinſichtl.

da in den beiden Fällen Gebühren i . S. der SS 59 ff. der Religions wahl der Kinder feine Zwangs

GAG. nicht erhoben werden konnten . (Urteil vom vorſchriften. · (Samml. Bd. 32 S. 132 ) . Es hat die

14. Juni 1917, Rev.-Reg . Nr. 153/1917) . Ed . landesgeſetzl. Borſchriften über die rel . Erziehung abs

ſichtl. unberührt gelaſſen , weil ſie vorwiegend dem

öffentl. Recht, nämlich dem interkonfeffionellen Kirchens

ſtaatsrecht angehören (Art. 134 EG. BOB.). Es muß

Borwaltungôgerichthof. daher gewürdigt werden , ob dem Erziehungs

rechte der B. nicht nach bayer. Verfaſſungs

Recht der Witwe über die religiöje Erziehung der rechte gewiſſe Grenzen gezogen ſind.

Kinder aus einer konfeffionell uugemiſchten Ehe zu be: Nach der Rechtſpr. deš voð. (B). 11 S. 18 und 21

ftimmen. 3ft nach dem bayeriſchen Verfaſſungsrecht auch S. 36) iſt der Uebertritt eines Angehörigen einer an.

die religionóloje Erziehung von Kindern zuläſſig? Der erkannten Kirchengeſellſchaft zu einer nicht anerkannten

am 9. Juni 1902 verſtorbene kath . B. war ſeit 1897 rel. Vereinigung ſowie der einfache Austritt

mit der kurz vor der Eheſchließung vom prot. zum ohne jegl. uebertritt die perſönl. Austritts

kath. Glaubensbetenntnis übergetretenen Sch. ver- erklärung vor dem Pfarrer oder Vorſtand der verlaſ

heiratet . Dieſer ſonach konfeſſionell ungemiſchten Ehe ſenen Kirche vorausgeſeßt – zuläſſig und rechtswirkſam .
entſtammen zwei noch ſchulpflichtige Kinder. Beide ſind Hiemit ſtimmt auch überwiegend die Mechtslehre überein

kath . getauft, haben aber die erſte Kommunion noch ( vgl . die Hinweiſung in Samml. Bd . 11 S. 30, ferner

nicht empfangen . Eine Vormundſchaft oder Pflegſchaft Geiger, die Wahl des Glaubensbekenntniſſes nach bager.
wird nicht geführt; auch iſt kein Beiſtand beſtellt. Recht 1899 S. 76 ff. u . Seydel-Graßmann, BayVerw .
Witwe B. erklärte vor dem kath . Pfarramt für ſich Recht, Seydel, Bay StRecht 3. Aufl . Bd. 2 S. 470) . Die

und ihre Stinder den Austritt aus der fath . Kirche und Kinder konnten für ihre Perſon nicht den Austritt er:

bemerkte hierbei, ſie betenne ſich von nun an als kon- klären, da ſie das Unterſcheidungsalter nicht beſigen
feſſionslos und wolle auch die Kinder fonfeſſionslos ( II . VerfBeil. § 6 ) . An ihrer Stelle hat die erziehungsa

erzogen haben. Seitdem haben dieſe den fath. Unter- berechtigte Mutter, welche gemäß $$ 1630 1. mit 1686
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BGB. die geſel. Vertretung wahrnimmt, die Erllärung Eltern keinem beſtimmten Glauben zugewieſen wurden ,

abgegeben (Staudinger,BÓB. 5./6. Aufl. Bd. 4 S. 864 ). in der Konfeffion zu erziehen ſeien , der ſie früher an

Demnach iſt als feſtſtehend anzunehmen , daß gehörten. Hieraus folgt, daß der Anſpruchdes lath.

M utter und finder rechtswirtſam aus der Pfarramts auf tath . Erziehung der Kinder unbegründet

kath. Kirche ausgetreten ſind . (Baerthlein , Mel. iſt; es bleibt aber noch unentſchieden , ob

Kindererziehung S.13, Neumayr, Internat. Berm Recht eine tonfeſſionsloſe Erziehung derart un

Bd. 1 S. 464, Schmidt, Die Ronf. der Kinder nach den beſtimmter Nichtung wie hier nach dem bayer.

Landesrechten S. 30, 238 u. 251, BIAdmÞr. Bd. 62 Verfaſſungsgeſe ß zuläſſig iſt.
S. 266 u. Samml. Bd. 33 S. 161 Ziff. 3 a. E.) 3m In der Rechtslehre iſt ſtrittig, ob nach der bayer.

vorliegenden Falle kommt ein Anſchluß an ein anderes, Verfaſſung eine Verpflichtung der Eltern zur religiöſen

von einer Gemeinſchaft vertretenes Bekenntnis nicht Erziehung beſteht. Ueberwiegend wird ſie entſchieden

in Betracht. Die Mutter erklärte ſich ohne nähere An- verneint (Seydel, Bayer.Strecht, 2. Aufl. Bd. 3 Š . 503

gaben für konfeſſionslos und wil die Kinder, welche u. 509/10, Seydel-Graßmann S. 474 u. 480 Anm. 91,

feinen Meligions- oder Moralunterricht erhalten , gleich. Ernſt Mayer, Kirchenhoheitsrechte des Königs von

falls konfeſſionslos erzogen haben. Konfeſſion bedeutet Bayern S. 212 f. , Baerthlein a. a . D. S. 9, Kollmann,

Betenntnis und zwar nach dem gewöhnl. Sprach- Die rel . Berhältniſſe der Kinder in Bayern S. 16,

gebrauch Bekenntnis zu einem beſtimmten , von einer Sartorius, Die rel. Erziehung der Kinder aus gemiſchten

Mehrheit von Menſchen geteilten chriſtl. Glauben, Ehen S. 58 u. 68). Dagegen wird von anderer Seite

während bei der Konfeſſionsloſigteit ohne Verbindung eine allg. Rechspflicht der Eltern zur Glaubenserziehung

mit irgendeiner Gemeinſchaft an eine ganz perſöni. ihrer Kinder angenommen, wobei von der Erwägung

Auffaſſung von Heligion und Glauben gedacht werden ausgegangen wird, daß nach dem Geiſte und dem

muß, welche im Einzelfalle ebenſowohl eine von den Wortlaute der II. Verf Beil., welche nur von Erziehung

Glaubensregeln der verſchiedenen Kirchen und Relis in einer Religion oder in einem Glaubensbekenntnis

gionsgemeinſchaften losgelöſte, ganz allgemein chriſtliche ſpreche, ſowie nach den Anſchauungen zur Zeit der

oder ſonſtige den Gottesglauben vertretende, aber auch Erlaſſung der Berfurkunde die religionsloſe Ers

eine atheiſtiſche Weltanſchauung ſein, alſo fich unter ziehung von Kindern in Bayern nicht als zuläſſig erachtet

Umſtänden vom Gottesglauben ganz entfernen, demnach werdenkönne (Stangl, Stonkordat u. RelEditt, I. Leil,

mit Religionsloſigkeit übereinſtimmen tann (Geiger, Die HelVerhältniſſe der Minderi. in Bayern, und den

Wahl des Glaubensbetenntniſſes S. 56 ). Zuwelcher Aufſaß von Klaus Menner in den BiAdmør. Bd . 62

Nichtung der Konfeſſionsloſigkeit Frau B. fich betennen S. 248 ). Der vo$. muß ſich aus folgenden Grün

wil , konnte nicht feſtgeſtellt werden. Es geht daher den der erſteren Anſchauung anſchließen . Jn der

vorliegenden Falles nicht an, zwiſchen Heligions- Entſch . vom11. März1887 und in der PlenEntſch. v .

und Konfeffionsloſigkeit zu unterſcheiden . Vielmehr er- 23. Oft. 1889 (Bd . 10 S.117 u. 11 S. 34) wurde grunds

übrigt ſich nichtsals anzunehmen, daß möglicherweiſe fäßlich dargelegt, daß die allen Éinwohnern

eine tonfeſſionsloſe, an dem Gottesglauben feſthaltende gewahrleiſtete G Iaubens- und Gewiſſen 8s

oder auch eine religionslofe Erziehung in Frage ſtehen freiheit ſowie freie Wahl des Glaubens

tann. Von einer beſtimmten rel . Richtung kann hienach betenntniſſes in Verbindung mit der elterl.

hier keineswegs geſprochen werden. Im Plenarbeſcheid Erziehungsgewalt die rechtl. Urundlage

des B&$. vom 23. Dkt. 1889(Bd . 22 S.29) iſt anerkannt, für die elteri. Beſtimmung der Religions -

daß jeder Einwohner des bayer.Staats berechtigt iſt, verhältniſſe der Kinder bildet, daß ferner

ſein bisheriges Glaubensbekenntnis aufzugeben ohne die Rechte der Eltern in bezug auf die Erziehung ihrer

Müdſicht darauf, ob es ſich hiebei um die Annahme Kinder höchſt perſönl. Nechte ſind und von jeher als

des Betenntniſſes einer der anderen Airchengeſellſchaften folche Rechte gegolten haben, welche die Geſekgebung

oder einer garnicht anerkannten rel. Vereinigung oder zu ichirmen berufen iſt und daß nur ihrem Mißbraud

um ein Bekenntnis handelt, welches in einer ganz entgegengetreten werden ſoll. Der Grundſaß „ Freiheit

perſönl. Auffaſſung über Glauben und Religion beſteht. derGewiſſen “ iſt einer der erſten und wichtigſten der

Hiermit ſteht die Rechtslehre im Einklang. Seydel Berfurtunde ; deshalb iſt er auch in der Einleitung

vertritt die Anſicht, daß nach bager. Recht niemand hiezu an die Spiße der dort aufgeführten Grundzüge

verpflichtet iſt, überhaupt irgendeiner Glaubensgeſell: der Verfaſſung geſtellt. Jn Cit. IV8 9 Verfürf. ſowie

ſchaft anzugehören (Seydel,BayStR .[2.] B8.35.483/84 in Abſchn. I 88 1 u . 2 II. DerfBeil. iſt jedem Einwohner

undSeydel-Graßmann S.470, ferner Geiger,Wahldes des Reichs vollkommene Gewiſſensfreiheit dergeſtalt

Glaubensbekenntniſſes S.56) . Auch Stangi , Die Helber- zugeſichert, daß er in Gegenſtänden des Glaubens und

hältniſſe der Kinder nach bager. Verfrecht S. 203 und 208, Gewiſſens teinem Zwang unterworfen werden darf.

ſowie Klaus Menner , BIAdmPr. Bd . 62 S. 304, Wollte man alſo annehmen , daß eine Erziehung,welche

geben zu , daß es den Eltern freiſtehe, für ihre Berſon den gewöhnl. Auffaſſungen von Heligion nicht entſpricht,

ein rein individuelles Glaubensbekenntnis zu wählen . nach der bager. Berfaſſung unzuläſſig iſt, ſo würde man

Wenn aber Frau B. rechtswirkſam mit ihren Kindern zweifellos mit dieſem wichtigen þauptgrundſaß in

aus der kath . Kirche austreten tonnte, lo tann eine Widerſpruch geraten ; denn er bedeutet offenbar das

kath . Erziehung ihrer Kinder nicht mehr in Betracht grundſäßl. Zugeſtändnis vollkommener und unbe

tommen und ihr auch nach den ſonſtigen, vom VOX. ſchränkter Gewiſſensfreiheit und es mußte als ein weit

bisher aufgeſtellten Grundfäßen nicht verwehrt werden, gehender Gewiſſenszwang erachtet werden, wenn ein

über derenrel. Erziehung nur nach ihrer perſönl. Auf- Erziehungsberechtigter genötigt würde, ſeine Kinder in

faſſung zu verfügen. Denn nad Únſicht des OS. einer anderen rel . Auffaſſung zu erziehen , als ſeiner

bildet das rel. Betenntnis der Eltern gewiſſermaßen eigenen perſönl. Ueberzeugung entſpricht ( E. Mayer

ein Erbteil für ihre Kinder und iſt als eine Folge des a. a. D. Š . 213, Schwaab, Rel. Kindererziehung S. 59,

Familienverbandes zu betrachten (Bd. 9 S. 28, 15 S.40, Sehling. Die rel. Érziehung der Kinder Š. 56 ). Die

17 S. 319 ) . Auch ergibt ſich die Richtung in der ſich Berf. fennt allerdings einige Beſchränkungen der Ges

die dem Erziehungsberechtigten obliegende Erziehung wiſſensfreiheit ; insbeſondere, darf die Betätigung des

ſeines Kindes zu bewegen hat, naturgemäß aus der Glaubens durch Handlungen und Unterlaſſungen die

Konfeſſion , der das Kind angehört (Bd. 32 S. 133 ). ſtaatl. Rechtsordnung nicht verlegen und auch hinſichtl.

Hienach fehlt es hier an jeder Möglichteit, einen rechtí. der Erziehungsrechte ſind in der II . VerfBeil. gewiſſe

Zwang auf die Erziehung der Kinder im kath . Glauben unten zu erörternde Beſtimmungen vorgeſehen , welche

auszuüben, weil ſie eben zweifellos aus der fath. Kirche zwar die grundſäßl. Gewiſſensfreiheitnicht beeinträch

rechtswirkſam ausgetreten find. In der Berfaſſung iſt tigen , weil ſie das Beſtimmungsrecht der in gemiſchter

zudem nirgends angeordnet, daß Kinder , die von den Ehe lebenden Eltern auf dem Vertragswege wahren



330 Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1917. Nr. 19 u. 20 .

a

beim Mangel eines Bertrags aber gefeßlich bindend gemiſchter Ehen , Aufnahme von Pflegekindern , ſowie

ſind (Samml. Bd. 7S. 12 ff . u .Seydel, Bayer. Strecht bei natürl. und Findelfindern entſtehen können (Samml.

2. Aufl. BD. 2 S. 483). Allein wie der Vof. in jenem Bd. 7 S. 13, 12S.252,Seydel, Bayer. Strecht 2. Aufl.

Blen Beſcheide (S. 34) hervorhob , die Einwirkung des Bd.3 S. 497 und 504/5 , Sartorius a . a . D. S.63 und

Erziehungsberechtigten auf das rel. Leben ſeiner Kinder 69, Geiger, Wahl des Glaubensbekenntniſſes nach bager.

kann nur dann und inſoweit einer Beſchränkung Recht S. 30/31 ) . Alle dieſe Beſtimmungen ſind hier

unterliegen , als hiefür beſondereBeſtimmungen nicht anwendbar, da es ſich um Kinder aus ungemiſchter

vorhanden ſind. Schon damals wurde darauf Ehe handelt . Aber auch eine Schlußfolgerung auf den

hingewieſen , daß ſolche Normen, welche die rel. Kinder: geſeßgeberiſchen Willen, dahin gehend, daß alle Kinder

erziehung auf die anerkannten Kirchengeſellſchaften eins in irgendeiner beſtimmten rel. Richtung zu erziehen

ſchränken, nicht beſtehen . Die gleichen Gründe treffen feien , etwa durch Uebertragung oder finngemäße

auch zu, wenn die rel. Erziehung außerhalb jeder Be- Anwendung der Vorſchriften in 88 14 ff. II. Berf.

tenntuisgemeinſchaft oder die religionsloſe Erziehung Beil. über die rel. Erziehung der Kinder aus gemiſchten

in Betracht kommt. Es mag ſein , daß der Geſeßgeber Ehen auf Fälle vorliegender Art geht nicht an. Denn,

i. J. 1818 zunächſt nur die verſchiedenen chriſtl. Kons wie der VOH. wiederholt ausgeſprochen hat, können

feffionen im Auge hatte ; denn infolge der kurz vorher dieſe Vorſchriften auf die rel. Erziehung der Kinder aus

ſtattgefundenen Umwandlung Bayerns aus einem rein ungemiſchten Ehen nicht übertragen werden (Bd. 4

tath . in einen paritätiſchen Staat ergaben ſich Schwierig- S. 111/5, S. 141/2, 12 S. 451) . Er hat dieſen Saß

teiten , welche aus den Wechſelbeziehungen zwiſchen den zwar nicht unter allen Umſtänden gelten laſſen. Allein

Konfeſſionen erwuchſen ; ſie wurden in ähnl. Weiſe wie er hat ſtets daran feſtgehalten , daß die

1818ſchon in der kurpfälz. Dekl.vom 9. Mai 1797 und Vorſchriften des 3.Kapitels der II. BerfBeil.

den VO.en vom 18. Mai 1803 und 13. März 1807 ſowie A us n a hmen ſind und daß dieſe nach allgem.

im Heled. vom 24. März 1809 behandelt. Jndem die Rechtsgrundſäßen ſtreng aus zulegen find

Berfaſſung beſtimmte, in welcher Meligion beim Mangel (Bd. 14 S. 221 , 33 S. 167 Ziff. 7) . Insbeſondere wurde

eines Ehevertrages Kinder aus gemiſchten Ehen zu erzie- in der ungedruckten Entſcheidung vom 23. Nov. 1910

hen ſeien, ging fie offenbarvonder Vorausſeßung aus, Nr. 105 11/10 feſtgeſtellt, daß hinreichende Anhaltspunkte

daß jedes Kind in einer Religion erzogen werden für die Annahme fehlen, es ſei der Gefeßgeber von

ſollte. Allein 1818, alſo nicht ſehr lange nach der der Annahme ausgegangen und in 8 18 der Gedanke

franz.Revolution, welche doch auch das geſamte Geiſtes- enthalten , daß der U e bertritt des überlebenden

und Gemütsleben Deutſchlands weitgehend beeinflußt Ehegatten eine bis zu ihrer Beendigung durch den Tod

hat, war es undenkbar, daß ein Gefeßgeber rel. Auf- des anderen Teils ungemiſcht geweſene Ehe nachträglich

faſſungen und Weltanſchauungen überfah, welche mit zu einer gemiſchten macht oder wenigſtens die Behands

den überlieferten rel. Richtungen nicht im Einklang lung der aus ungemiſchten Ehen ſtammenden Kinder

ſtanden . Wollte er in dieſer Beziehung gegenüber dem gleich ſolchen aus gemiſchten Ehen zur Folge hätte

von ihm ſelbſt anerkannten Hauptgrundſaße der Ge- (Bladm Pr. Bd . 35 S. 371/2 und Sartorius a. a. D.

wiſſensfreiheit oder gegenüber dem Erziehungsrechte der Š. 50 Anm. 83 ). Ebenſo fehlen genügende Anhaltss

Eltern Einſchränkungen eintreten laſſen, wie doch gerade punkte dafür, daß der Geſelgeber der II. VerfBeil.,

in dieſer Zeit der beginnenden Reaktion nahegelegen weil er bei Kindern aus gemiſchten Ehen nur rel. Er

wäre, ſo hätte er dies in der Verfaſſung zum Ausdruď ziehung im Auge hat, und unter Umſtänden den Ets

bringen müſſen. Dies iſt aber nicht geſchehen ziehungsberechtigten anhält , ſeine Kinder in einem

(Samml. Bd. 11 S. 35) . Hieran ändert auch nichts der anderen als ſeinem eigenen Glauben zu erziehen, die

Umſtand, daß nach den Lehrplänen der Voltsſchule Abſicht verfolgt habe, die Eltern auch im Falle der

ſeit 1811 der Melunterricht zu den Pflichtfächern gehört ungemiſchten Ehe im Widerſpruch zum Grundjage der

und durch Art. 58 PStGB.der Schulzwang eingeführt Gewiſſensfreiheit zu zwingen , ihr Erziehungsrecht im

iſt. Denn hiedurch konnte die verfaſſungsmäßig ge- Gegenjat zur eigenen rel. Auffaſſung auszuüben. (Entſch .

währleiſteteGewiſſensfreiheit nicht eingeſchränkt werden, des II . S. vom 20.Juli 1917, Nr. 102/11/14 ) .

was gemäß Tit.X § 7 Verfu . nur durch Verfaſſungs NA . S. in M.

gefeß geſchehen kann. Demgemäß ſchreibt § 10 BD .

vom 26. Aug. 1883 vor, daß die Schulfinder den vor

geſchriebenen Unterricht ihrer Religion und zwar

geſondert zu erhalten haben . Seit Jahrzehnten ſteht

auch die Miniſterialpraxis auf dem Standpunkt, daß

Oberlandesgericht München.

Kinder, deren Eltern außerhalb der landesübl. Reli- Rüdgabe einer Arreftficherheit; Streitwert (S 109

gionsgemeinſchaften ſtehen , zum Beſuch eines konfef- 3PO.) H. hatte gegen G. für 9000 M Wechſelforderung

fionellen Melunterrichts nicht gezwungen werden können einen dinglichen Ärreſt erwirft, der jedoch mangels

(Seydel-Graßmann Š. 480/1, Rollmann a. a . D. S. 6/7, Glaubhaftmachung der Verluſtgefahr von der Leiſlung

Weber G. u . VOSamml. Bd . III S. 246 u . 738 und einer Sicherheit des Antragſtellers in Höhe von 20 000M

die KultMinEntſchl. v . 17. Juli 1914 Abſ. IV, abgedr. abhängig gemacht wurde. A. erlegte die Sicherheit in

in BladmÞr. Bd. 65 S.29). Nun iſt allerdings, ſoweit bar, ließ den Arreſt durch Pfändung förperlicher

Abſchnitt I Stap. 3 der II. VerfBeil. in Betracht kommt, Sachen und Forderungen vollziehen und erhob gleich .

die Berfügung der Erziehungsberechtigten über die zeitig Klage in der Sauptſache. Der Schuldner beſtritt

Glaubenszugehörigkeit der Minderjährigen nichtſchrans die Forderung, erlegte die Abwendungsſumme und

fenlos (Samml. Bd. 14 S. 221). Allein dieſes Kapitel erwirfte Aufhebung der Vollzugsmaßregeln ; Widers

enthält – mit einer Ausnahme in § 18 für einen hier ſpruch gegen den Arreſtbefehl legte er nicht ein . Als

nicht in Betracht kommenden Fall – keine Beſtimmung der Gläubiger in erſter Inſtanzvorläufig volſtreďbares

für normale Eheverhältniſſe, d . h . für die Erziehung Urteil erlangt hatte, ſtellte er Antrag auf Feſtſegung

von Kindern aus ungemiſchten Ehen, ſondern begnügt gemäß § 109 3PO. hinſichtlich ſeiner Sicherheit. Das

ſich damit, allen Jrrungen vorzubeugen, welche aus Landgericht wie ihn ab , weil' ohne Entſcheidung in

der Erziehung der in tonfeſſionell gemiſchten Ehen einem Widerſpruchsverfahren durch ein Hauptſaches

erzielten Kinder entſtehen können, wobei aber in § 12 urteil allein die Berechtigung des Arreſtgrunds nicht

das Recht der Eltern , die Religionsverhältniſſe ihrer feſtgeſtellt ſei. Die ſofortige Beſchwerde blieb erfolglos.

Kinder durch Eheverträge zu regeln, wieder in den Aus den Gründen : Das Erſtgericht hat mit

Vordergrund geſtellt und damit der Grundſaß der Recht den Wegfall des Anlaſſes zur Sicherheitsleiſtung

Gewiſſensfreiheit tunlichſt gewahrt wird , ſowie jene verneint. Auch wenn man mit RGZ. Bd . 52 S. 106, 61

Schwierigkeiten zu beheben, welche durch Auflöſung S. 300 ſchon die formelle Beendigung des Schwebes

.
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zuſtandes hierzu genügen läßt, iſt dieſe Beendigung

hier noch nicht eingetreten , ſondern früheſtens mit der

Rechtskraft des Bauptſacheurteils anzunehmen , die hier

noch ausſteht (NO3. Bd. 72 S. 27). Erſt mit dieſer

Rechtstraft iſt das Arreſtpfand endgültig in ein ge

wöhnliches Urteilspfand verwandelt, eine fortdauernde

Schädigung zufolge des Arreſtes als ſolchen alſo nicht

mehr möglich . Mit dieſer im Intereſſe des Arreſt

betlagten unentbehrlichen Dauer der Sicherheitshinter

legungmußeben der Antragſteller von vornherein bei

der Sicherheitserlegung rechnen ; daß die bloße Unter

laſſung des friſtloſen Widerſpruchs während des Haupt

prozeſſes eine „ Anerkennung“ des Arreſtgrundes dar

ftelle, iſt eine unhaltbare Behauptung. Auf die Bem. III

Saupp:Stein's zu 9 943 3 PO. fann ſich der Beſchwerdes

führer deshalb nicht berufen, weil der Arreſtbefehl hier

offenſichtlich nicht bloß verlaſſen ", ſondern auch mit

Erfolg vollzogen worden iſt ;auch einebloße Aufhebung

der Vollzugsmaßregeln nach § 934 ZPO. würde den

Schwebezuſtand nicht beendigt haben . Das nämliche

gilt vom Ablauf der Vollzugsfriſt des g 929 PO.;

dadurch ſind nur weitere Vollzugshandlungen gehindert,

die Schädigungen aus dem friſtzeitigen Vodziig aber

nicht begrenzt (RDLG. 2, 152) . Wenn Radlauer in

33P. 31,485 für Fälle, wie vorliegend, den Antrag

nach 8.109 mit der Darlegung, zuläßt, es könne tein

Na teil entſtanden ſein , ſo fehlt es hier an jeder

ſolchen Behauptung ; ſie wäre auch mit dem flaren

Sachverhalt unvereinbar. Eine Nachſchleppung der

Glaubhaftmachung des Arreſtgrunds iſt im Verfahren

nach § 109 3PO . unzuläſſig ; hierfür iſt nur der

Beſchwerdeweg gegen die Teilabweiſung des Arreſt

antrags möglich. Als Beſchwerdewert kommt nicht der

Streitwert des Hauptprozeſſes, ſondern der höhere) Kurs.

wert der beanſpruchten Sicherheit, hier deren Barbetrag,

in Frage (ROUG. 1, 466 ; Stichr. f . Rechtspfl. 1910, 333) .

(Beſchl. des F35 v. 31. Auguſt 1917 ; BeſchwR. 302/17).

N.

Bei der Frage nach dem Grunde der Strafe ſucht er

in erſter Linie eine realpolitiſche Mechtfertigung in

dem Bedürfnis des Berlegten , des Staates und jedes

guten Bürgers nach einer Bewahrung des Mechtss

friedens gegenüber ſeinen ſchuldhaften Berlegern.

Während desWeltkrieges iſt freilich, wie er zutreffend

bemerkt, häufig gegen das Gebot der Staatsflugheit

gefehlt worden, daß der Gefeßgeber mit der Luf

ſtellung von Strafgefeßen nicht gar zu fchwelgeriſch

umgehe, daß er insbeſondere die Aufſtellung von

ſolchen Verboten und Geboten bei Strafe tunlichſt

meide, deren Befolgung er nicht ausreichend über

wachen kann.

Bei den Erörterungen über den 8weď der Strafe

gründet er die Forderung nach Eindämmung der Bes

ſtrafungen wieder auf das ſoziale Bedürfnis der Ers

haltung eines ſtaatstreuen Bolfes. Durch allzuvieles

Abſtrafen der Bevölferung wird die ſtaatstreue Ges

finnung erſchüttert.“ Gegen die im Borentwurf bes

abſichtigte bedeutende Ausdehnung des richterlichen

Ermeſſens, namentlich auf dem Gebiete der Straf

zumeſſung, macht er neben dem Bedenken, daß die
gleiche Anſchauungsweiſe nicht bei allen Richtern

vorausgeſeßtwerden kann, vor allem die geſteigerte Uns
gewißheit über den Ausfall des Nichterſpruches geltend .

„ Es iſt jedenfalls ungeſund, wenn der Angeklagte

angeſichts einer ſchuldhaften Tat noch weit weniger

als bisher vorausſehen tann , welches Schidfal ſeiner

harrt. Es iſt für jedes Staatsweſen ſchädlich, wenn

eine Ueberzeugung von Widfür in der Rechtspflege

bei der Bevölkerung eintritt. Mag auch ſubjektive

Widfürlichkeit fernbleiben , objektive wiltür iſt gar

nicht fernzuhalten , wenn der Eintritt des außerordents

lichen Strafrahmens von einem Bündel unſicherer

und inkonſtanter Merkmale abhängt. “ Bisher iſt ihm

im Prinzip das Richtige getroffen. Ein Bentil zur
Verhütung unbilliger Härten fieht er in der Begnadis

gungsinſtanz. Bei Bedenken dagegen ſchlägt er die

Üebertragung einer außerordentlichen Strafrahmenss

milderung auf die Oberlandesgerichte vor, denen das

untere Gericht von Amts wegen die Akten dazu dors

legen ſoll.

Manche Abſchnitte des Wertes find auch für den

gebildeten Laien intereſſant, z. B. die Ausführungen

über Schuld und Widensfreiheit, über die Schulds

vermutung bei Preßdelitten, über das Operationsrecht

zur Tauglichmachung für den militariſchen Dienſt,

über die Zwangsheilung von Proſtituierten durch Sals

varſan, über Eingriffe zu Seilzweden im Privats

intereſſe des Patienten uſw.

So wird ſich dieſes neue, tief ſchürfende Behrbuch

jeinen Plaß erobern. Zuſtatten kommt ihm , daß es

auf den ſtrafrechtlichen Erfahrungen des Weltkrieges

beruht, wenn dieſe auch im allgemeinen Teil nur ges

legentlich in die Erſcheinung treten . Unangenehm

berührt der allzu häufige Gebrauch entbehrlicher

Fremdwörter. Der Darſtellung der einzelnen Delitte

ſehen wir mit Erwartung entgegen.

Jena. Mechtsanwalt Dr. Bödel.

4167

Bideranzeigen.

Köhler, Dr. Auguft, a . o . Profeſſor der Rechte in Jena.

Deutſches Strafrecht. 723 S. Leipzig 1917,

Verlag von Veit & Co. Geh . Mk. 11.50, geb. Mi. 14.-.

Der Meichtum an Hand- und Lehrbüchern und

Grundriſſen des Strafrechts erklärt ſich mit aus den

tiefen Meinungsverſchiedenheiten über die Grundlagen

und Ziele des Strafrechts, die bis zum Ausbruch des

Strieges gelegentlich zu ſcharfer perſönlicher Gereigtheit

geführt haben . A. will aber nicht die Reihe ſtreit

barer Schriften um ein neues Syſtem bereichern. Ihm

iſt ein Zuſammenwirken zur Klärung der vielen

wichtigen Gegenwartsprobleme die Fauptaufgabe .

Darum gibt er mit Ruhe und Sachlichkeit und mit der

Beſcheidenheit, die fich ihrer eigenen ,, Irrtumsfähigkeit

ſehr wohl bewußt iſt und gerne bekennt, auch aus

den Schriften von Gegnern gelernt zu haben“, einen

vichlichten Beitrag eines der Mitarbeiter zur weiteren

Förderung des Rechtsſtoffes “.

Das Strafrecht hat ſich als Grundpfeiler jeder

Geſellſchaftsordnung deren jeweiligen Zielen anzu

paſſen. Für die Zukunft erwartet St. zur Förderung

der Raffenhygiene die Gründung von Heil- und Pfleges

anſtalten, von Nacherziehungs- und Verwahrungs

anſtalten für Rechtsbrecher, die Verſeßung der mora

liſchen Schwächlinge in eine für ſie günſtigere Um

gebung und Lebenslage, die Verhinderung der Fort

pflanzung von Defettmenſchen durch Eheverbote und
Keimelimination. Für die Gegenwart muß er ſich

mit dem Schuße der Rechtsgüter begnügen „nach dem

Berhältnis ihrer Bedeutung für die Geſamtheit und

nach dem Maß an Bedenklichkeit, das in den Willens

betätigungen der Angreifer zum Ausdruck kommt“ .

Cahu, Dr. yugo, Juſtizrat, Rechtsanwalt in Nürn

berg . Geſchäftsaufſicht und 8 wa ng $ ver

gleich. Bekanntmachung über die Geſchäftsaufſicht

jur Abwendung des Stonturfes vom 14. Dezember

1916. XIX , 357 S. München, Berlin und Beipzig

1917, 3. Schweißer Verlag ( Arthur Sellier ). Geb.
Mk. 10.

von dem geſamten Striegerecht haben wenige Schöps

fungen eine ſolche Anwartſchaft darauf, in weſentlichen

Teilen auch in die Friedenszeit übernommen zu werden ,

wie die BRVD . vom 14. Dezember 1916. Drachte ſie

doch endlich in SS 33—65 den ſo lange und ſo heiß

umſtrittenen Zwangsvergleich außerhalb des Monturſes,

der ſich in den Geſeßen vieler Staaten des Auslandes

längſt bewährt hat . Zur Erläuterung eines der .
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geſeß eine wichtige Rolle ſpielen ; an der Behandlung

dieſer Fragen iſt der Verfaſſer nicht vorübergegangen .

Das Wertchen tann nicht allein dem Fachmanne,

ſondern auch dem Juriſten und dem Verwaltungss

beamten, der ſich mit der Einrichtung vertraut machen

will, als gut geeignetes Hilfsmittel empfohlen werden .

Augsburg. DOOR . Dr. Begold.

artigen deutſchen Gefeßes war Cahn in erſter Linie

mit berufen . Denn er hat ſich neben ſeinen Bes

mühungen um eine Fortentwidelung des Urhebers

rechts ſchon ſeit Jahren für den außertonkursmáßigen

Zwangsvergleich eingeſeßt, vor allem in ſeinem Gut

achten für den durch den Krieg freilich vereitelten

32. Deutſchen Juriſtentag ( in Düſſeldorf). Dazu kommt

ſeine ſonſtige eifrige literariſche Mitarbeit an der Forts

bildung unſeres Rechts; ich erwähne nur ſeine vors

zügliche Ueberſicht über die Reformbewegung im Mecht

in ſeiner Abhandlung in Buiche Zeitſchrift für deutſchen

Zivilprozeß“ 1917 Heft 3/4 . Danach iſt er vor dem

Berdacht geſchüßt, zu den mehr ſchnellen und fleißigen ,

als gründlichen und fachkundigen Herren zu gehören,

die ſich auf jedes neue Geſells ſtürzen , um nur ja der

erſte zu ſein, der auf dem Büchermarkt mit einer Aus

gabe erſcheint. In der Tat reiht ſich die vorliegende

Þandausgabe nach Inhalt und Ausſtattung würdig

der vortrefflichen (braunen ) Sammlung von Hand

ausgaben des Münchener Verlags an.

In einer Einleitung würdigt C. die BAVO.

im ganzen wie auch in einzelnen Beſtimmungen als

Glied der großen, nicht auf Deutſchland beſchränkten

Rechtsentwidlung (S. 1-20 ). Danach folgt ein Ab

drud der Belanntmachung (S. 21-37) und darauf

erſt die eingehende Erläuterung der einzelnen Beſtim

mungen (S.38–328). Ein ſorgfältig gearbeitetes Sach

regiſter beſchließt den ſchmuden Band (S. 329-357).

Jena. Rechtsanwalt Dr. Dödel.

Homeu, Dr. jur. U., Wirkl. Geheimer Ariegsrat. Ge

ſeß , betreffend die Berhaftung und Auf

enthaltsbeſchräntung auf Grund des

Krieg 8 - und des Belagerung $ z uſtandes.

Bom 4. Dezember 1916. 125 S. Berlin 1917, J. Gut

tentag, Verlagsbuchhandlung, G.m.b.H.

Die perſönliche Freiheit unterliegt während des

Strieges und während eines Belagerungszuſtandes

wichtigen Beſchränkungen, die gegenwärtig durch das

Schubhaftgeſeß vom 4. Dezember 1916 ſcharf umgrenzt

find, ſoweit ſie die Schußs oder Sicherungshaft und die

Aufenthaltsbeſchränkung betreffen. Zur Erläuterung des

Geſekes hat der Verfaſſer nicht nur die geſebgeberiſchen

Vorarbeiten einſchließlich der parlamentariſchen Ber
handlungen herangezogen, ſondern auch in danteng

werter Weiſe die Beſtimmungen des preußiſchen Ges

feßes über den Belagerungszuſtand, die einſchlägigen

verfaſſungsrechtlichenBorſchriften des Reiches und der

Bundesſtaaten, ſowie ſtrafprozeſſuale Borſchriften und

das Heichegeſef über die Entſchädigung für uns

ſchuldig erlittene Unterſuchungshaft benütt.

Schweldniß. Landgerichtsrat Alfons Sadenberger.
Gheberg, Karl Sheodor, Die friegsfinanzen ,

Striegst often, Arieg schulden , Arieg $ -8

ſteuern. Zweite Auflage. VIII, 216 S. Leipzig

1917, A.Deichertſche Berlagshandlung Werner Scholl
Geb. Mr. 5.

Die (hier S. 264 f. angezeigte) 1. Auflage war in

türzeſter Friſt vergriffen. Schon liegt die 2. Auflage

vor, bereichert durch den inzwiſchen erreichbar ges

wordenen Stoff. So iſt ein im weſentlichen völlig

neues Buch, von doppelter Stärke, entſtanden ; nur

wenige Seiten wurden aus der 1. Auflage herüber

genommen. Die erſt während des Drudes einges

tretenen Ereigniſſe auf dem finanziellen Striegsſchaus

plaß ſind in einen Nachtrag verwieſen . So finden

ſich dieSteuerprojefte von 1917 S. 122 ff., die Steuer

geſeke ſelbſt im Nachtrag S. 212 ff. Eheberg iſt danach

wieder der zuverläſſigſte Führer auf dem ebenſo inter

eſſanten wie ſchwierigen Gebiete der Kriegsfinanzen .

Zena . Rechtsanwalt Dr. Bödel.

Hojendorff, Dr. Richard, Rechtsanwalt in Berlin. Die

ſtillen Heſerven der Artiengeſellſchaften ,

ihre rechtliche Zuläſſigteit , wirtſchaftliche

Bedeutung und ſteuerrechtliche Behandlung.

2. Auflage. XII, 114 Seiten . Berlin 1917, Berlag von

Franz Vahlen . Geh . ME. 3.

Die ſtillenNeſerven der Aktiengeſellſchaften ſpielen

gerade jeßt eine große Rolle, da viele Geſellſchaften

mit ſehr erheblichem Gewinn arbeiten, adju große

Dividendenverteilung aber vermeiden und ſich Müdlagen

für künftigeZeiten verſchaffen wollen . Dazu bedienen

ſie ſich der Einrichtung der ſtillen Heſerven im weiteſten

Maße. Der Verfaſſer, ein erfahrenerPraktiker, ſchildert

unter Anführung zahlreicher, die Darſtellung belebender

Beiſpiele die Formen, in denen die Bildung ſtiller

Reſerven vor ſich geht, und behandelt unter Verwertung

grundlegender Entſcheidungen höherer Gerichte die

Frage ihrer rechtlichen Zuläſſigkeit und die Hilfsmittel,

deren ſich die Aktionäre zur Wahrung ihrer Jntereſſen

gegen eine zu weitgehende Schmälerung ihrer Divi

dendenanſprüche durch Bildung ſtiller Heſerven bedienen

fönnen . Leiderhat er és unterlaſſen, auch das Verhältnis

der Tantiemenanſprüche zu den ſtillen Reſerven zu er

örtern. Es iſt klar, daß die ſtillen Neſerven auch in ſteuer

rechtlicher Beziehung , namentlich für das Kriegsſteuer

Stölzle, Dr. Hand, Hechtsanwalt in Kempten . Der

deutſie Nechtsfriede ? Ein Beitrag zur Frage

des Güteverfahrens. 64 S. München , Berlin und

Leipzig 1917, 3. Schweißer Verlag (Arthur Sellier ).

Broſch. MI. 2.-.

Der Verfaſſer legt ſeiner Kritik das Gütever

fahren zugrunde, wie es fich nach der von Profeſſor

und Oberlandesgerichtsrat Beinrich Behmann und

OberlandesgerichtsratDeinhardt ausgearbeiteten Güte

ordnung darſtellt. Er meint, die Vorſchläge der Friedens

freunde hielten einer ſtreng juriſtiſchen Stritit nicht

ſtand: die Friedensfreunde bauten auf einer volls

ſtändig falſchen Grundlage ; ſie gefährdeten weſentliche

Jntereſſen der Rechtspflege, insbeſondere die Einheit

des Rechts ; endlich verlegten ihre Borſchläge die

Intereſſen der Parteien.

Auch wer, wie der Unterzeichnete, auf einem

andern Standpunkt ſteht, wird die mit warmem Ges

fühl für eine gedeihliche Rechtspflege geſchriebenen

Ausführungen mit Intereſſe leſen .

Schweidnis . Landgerichtorat Alfons Hadenberger .

Sobernheim , Dr. Franz, Gerichtsaſſeſſor. Das un -
günſtige Parteivorbringen als Urteils

grundlage im Zivilprozeß. 215 Seiten. Berlin

1916, Verlag von Franz Bahlen. Geh. Mf. 5.40.

Die Unterſuchungen beziehen ſich nur auf das Ge

biet der von der Verhandlungsmarime beherrſchten

Brogeffe, alſo nicht auf das Offizialverfahren . Der

Verfaſſer behandelt zunächſt die vom Gegner nicht

aufgenommenen ungünſtigen Angaben, mag fich nun

der Gegner weder bejahend noch beſtreitend verhalten

oder aber die Anführungen beſtreiten. Daran ſchließt

ſich die Erörterung der vom Gegner aufgenommenen

ungünſtigen Angaben . Hier wird die Lehre vom Ge

ſtändnis behandelt. Die Ausführungen find für die

Brari8 von außerordentlich weittragenderBedeutung . Es

iſt daher zuwünſchen, daß das Wert auch in den Reihen

der praktiſchen Juriſten die verdiente Beachtung finde.

Schweidnis. Landgerichtsrat Alfons Hadenberger.
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Schie ...

Gottſchalt, Juſtizrat in Bernburg . Die Bedeutung Futtermitteln und zur Bekämpfungdes Kettenhandels

des grrtums im Zivilrecht. 174 Seiten. Fan- vom 24. Juni 1916 (MGBI. S.581) dahin, daß Per

nover 1917, Selwing’iche Berlagsbuchhandlung. ſonen, denen nach § 1 VO. die Erlaubnis zum Handel
Geh . MI 4.50 geb. Mr. 5.50. erteilt iſt, auf Mitteilungen, die ſie im geſchäftlichen

Der Berfaſſer beantwortet, ausgehend vom römi
Berfehre verſenden , den Tag der Erlaubniserteilung

idhen Mecht, folgende Fragen: Sind Berträge wegen
und die Stelle, die die Erlaubnis erteilt hat, vermerken

Jrrtums nichtig? Wenn nicht, was iſt in Wahrheit müſſen (Unterlaſſung ſtrafbar) , daß ferner in den

der Grund für die Nichtigkeit von Verträgen ? Welche Fällen der $8 9 und 11 BD. auf Einziehung erkannt

Bedeutung hat im Zivilrecht der Jrrtum ? Wie find
werden kann, und daß auch verboten iſt, ohne polizei

fehlerhafte, aber dennoch gültige Berträge zu behandeln ? liche Genehmigung in periodiſchen Drudſchriften und

Erfaßtdas Ergebnis ſeiner ſcharfſinnigen Unterſuchungen
in ſonſtigen Mitteilungen für einen größeren Perſonens

in ſieben Beitfäßen zuſammen , denen man im weſent
treis Anleitungen zur gerſtellung von Erfaßmitteln

lichen die Anerkennung nicht wird verſagen können . für Lebens- oder Futtermittel anzubieten.

Bei der Bedeutung , welche die Lehre vom Jrrtum in
b) VD. über die Bekämpfung von Pflanzenkrants

der Rechtspflege hat, wird auch die Praxis gezwungen heiten vom 30. Auguſt 1917 (ROBI. S. 745). § 1 er

ſein, zu dem Werte Stellung zu nehmen .
mächtigt die Sandeszentralbehörden, unbeſchadet der

ſchon erfolgten reichsrechtlichen Regelung BorſchriftenSoweidnis . Landgerichtsrat Alfon8 Sadenberger.

zur Bekämpfung von Krankheiten der zur meniálichen

Reimann, Bürgermeiſter u. Dr. Bigelius , Bürgermeiſter
Ernährung oder zur Fütterung dienenden Pflanzen

zu erlaſſen . Zuwiderhandlungen ſind nach § 2 ſtrafbar.
und Mechtsanwalt. $ andbuch für Standes

beamtemit einem Kommentar des Perſonenſtands- 2. Borſchriften für Bieh, Fleiſch und Wild.

geſeßes und mit Muſterformularen. 221 S. Frei- a ) VO. über den Verkehr mit Wild vom 12. Juli

burg i . Br. 1915, 3. Bielefelds Verlag . Geb. Mt. 4.50. 1917 (ROBI. S. 607) . Nach§ 2 haben die Landesjen

Das Buch, eine Neubearbeitung des in fieben tralbehörden Anordnungen zu treffen, daß ein anges

Auflagen erſchienenenşandbuchs für Standesbeamte meffener Teil der Ergebniſſe der Jagd Abnahmeſtellen

von D. Heimann, enthält in ſeinem erſten Teil das zur Verfügung geſtellt und von dieſen zur Veräußerung

Perſonenſtandsgeſetz mit knappen Erläuterungen , die an die Verbraucher abgegeben wird. Nach § 3 iſt die

reichsrechtlichen Bollzugserlaſſe und ergänzende Reichs- Abhaltung von Treibjagden ſpäteſtens am vorhers

geſeße, in ſeinem zweiten umfänglicheren Teil einen gehenden Tage der zuſtändigen Abnahmeſtelle anzus

Übdrud der preußiſchen Vollzugserlaſſe. Es verfolgt zeigen . Verſäumung der Anzeige und Zuwiderhand

in erſter Linie praktiſche, weniger wiſſenſchaftliche lung gegen die Anordnungen nach § 2werden nach

Zwede. Jn erſter Linie für Preußen berechnet, iſt § 6 beſtraft.

es doch auch für die anderen Bundesſtaaten von Be- b ) VD. vom 18. Juli 1917 (ROBI. S. 632) . Sie

deutung, da auch dieſe gerade auf dem Gebiete des erklärt die Verbraucherhöchſtpreiſe für inländiſches

Berſonenſtandsweſens nicht ſelten die Berhältniſſe Fleiſch und inländiſche Fleiſchwaren auch als maß

Preußens zu fennen haben. gebend für Fleiſch und Fleiſchwaren ausländiſcher Hers

funft .

Klieu, Dr. Georg, Rechtsanwalt in Leipzig . Die Ge- c ( :

chäftsaufſicht zur A b w endung des Aon- fall der Zuſabfleiſchtarten.

ľurſes (BNVD. vom 14. Dez. 1916 )mit Einleitung d) BD . vom 15. September 1917 (NOBI. S. 837) :

( füber die Ordnung der G Aufl. von Geh. Hofrat Dr. Erhöhung der Höchſtpreiſe für Schlachtfchweine von

Ernſt Jaeger. Berlin 1917, J. Guttentag, Verlags- geringerem Gewicht.

buchhandlung. e) BD. "vom 9. Auguſt 1917 (NGBI. S. 701) :

Dieſe für den gandgebrauch bei der Anwendung Ausdehnung der durchVO. vom 30. Januar 1917

des Gefeßes beſtimmte (und auch ſehr geeignete) Aus (ROBI. S. 81) eingeführten vierteljährlichen Vieh

gabe der GAV. vom 14. Dez. 1916 rührt von einem
jählungen auf Ziegen und Federvieh .

Praltiter her, der zugleich bei den Vorarbeiten zu dem f) VO.vom 17. Auguſt 1917 zur Abänderung der

Gefeße mitgewirkt hat. Die Ausgabe vereinigt im
VO. vom 29. Juni 1916 über die Berwertung von

Hahmen kurzer Erläuterungen die Vorzüge des prat
Tierkörpern und Schlachtabfällen (NOBI. S. 715 ). Sie

tiſchen Geſeßestenners mit denen eines Kenners der
erweitert die Befugnis der Landesbehörden, über die

Lehre von den im Geſeke gelöſten Fragen . Von dem BundesratsVO. hinaus Anordnungen über die Vers

Inhalte der Begründungsſchrift iſt an geeigneten Stellen wertung anfallender Tiere, Tierkörper und Tierkörpers

durch wörtliche Anführung Gebrauchgemacht. Streit
teile zu treffen.

fragen ſind vielfach berührt, aber ( leider !) iſt abſicht- | 3. Vorſchriften für Getreide, şülſenfrüchte, Buchweizen

lich nicht immer eine Löſung verſucht . Daß die in und Hirſe.

der Einleitung wiedergegebene Ueberſicht der Ordnung a) BD . vom 12. Juli 1917 (ROBI . S.609) . Ge
der Geſchäftsaufſicht von Dr. Jaeger muſtergültig iſt,

treide, Hülſenfrüchte, Buchweizen und Hirſe aus der
verſteht ſich bei einem Stenner des Geſeßes wie Jaeger

Ernte 1917 dürfenzu Saatzweđen nur gegen Saatlarte
von ſelbſt. Dr. Duhmann. (8 1 Abſ. 2 und 3 und § 2 ) veräußert, erworben und

geliefert werden . Eine Ausnahme von der Notwendigs

feit der Zuſtimmung des Kommunalverbandes zur Ber

äußerung von Saatgut (8 3 der Reichsgetreibeordnung

für die Ernte 1917) enthält § 4. Nach § 5 bedarf

beſonderer Zulaſſung, wer mit nicht ſelbſtgebauten

Bunde @ratsverordnungen ftrafrechtlichen Inhalt8. ' ) Früchten zu Saatzweđen handeln wid. Die $8 8 und 9

( Beitraum vom 12. Juli bis 15. September 1917) . enthalten beſondere Vorſchriften für Getreideſaatgut,

die ss 10–13 ſolche für Saatgut von Hülſenfrüchten ,

I. Borſchriften zur Sicherung der Bolts.
Buchweizen und Hirſe. Insbeſondere ſchränkt § 9 den

ernåhrung.
Verkehr mit Getreideſaatgut und § 13 den mit Saats

1. Allgemeine Vorſdriften . gut der anderen genannten Früchte zeitlich ein . Für

a) BD. vom 16. Juli 1917 (RGBI. S. 626 ). Sie Saatgut von Hülſenfrüchten zum Gemüſeanbau gilt

ergänzt die VO . über den þandel mit Lebens- und $ 12. Zuwiderhandlungen gegen alle dieſe Vorſchriften

fallen unter $79 Abſ. 1 Nr. 4 der Reichsgetreibeords

1) beßter Bericht S. 266 dieſer Zeitſchrift. nung für die Ernte 1917.

urte) VO.vom 22. Juli1917 (NOBI. S.641):Wega

Geſekgebung und Verwaltung.
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b) BD . über Höchſtpreiſe für Getreide, Buchweizen

und Kirſe vom 12. Juli 1917 (ROBI. S. 619 ). Šie

trifft auf Grund derVD. vom 19. März 1917 (MOBI.

S. 243) die näheren Beſtimmungen über die Höchſtpreiſe.

c) VO. über Höchſtpreiſe für Gülſenfrüchte vom

24. Juli 1917 (ROBI. S. 653), teilweiſe geändert durch

die DD . vom 21. Auguſt 1917(NOBI. S. 727).

d) VO . vom 20. Juli 1917 (ROBI. S. 636 ). Sie

beſtimmt die Mengen von Getreide, Külſenfrüchten ,

Buchweizen und Firſe, die von den Erzeugern zu Saat

zweđen, und die Getreidemengen, die von ihnen zur Er

nährung der Selbſtverſorger verwendet werden dürfen .

e) VO. vom 10. Sept. 1917 (ROBI. S. 825 ). Sie

regelt die Verwendung von ħafer und Gerſte zur

Fütterung für die Zeit vom 16. September bis 15. Nos

vember 1917.

f) VO . vom 30. Auguſt 1917 (ROBI. S. 753) :

Anordnung einer Ernteerhebung und einer Nachprüfung

der Ernteflächen für Getreide in der Zeit vom 20. Sep

tember bis 5. Oktober 1917. Strafdrohungen enthält

§ 9für Berlebung der den betroffenen Betriebsinhabern

und ihren Stellvertretern auferlegten Anzeigepflichten

und fürZuwiderhandlungen gegen die im Vollzuge der

VD. erlaſſenen Anordnungen.

4. Vorſchriften für Gemüſe und Obſt.

a) VO. vom 19. Auguſt 1917 (RGBI. S. 723) . Sie

ergänzt die VD . über Gemüſe , Obſt und Südfrüchte

vom 3. April 1917 (RGBI. S. 307) durch eine raf

vorſchrift gegen die Nichterfüllung oder nicht rechtzeitige

Erfülungeines Vertrags über die entgeltliche Lieferung

von Gemüſe oder Obſt, der von der Reichsſtelle für

Gemüſe und Dbſt oder einer von ihr ermächtigten

Stelle abgeſchloſſen oder genehmigt iſt, oder in den

die Reichsſtelle für Gemüſe und Obſt oder eine von

ihr ermächtigte Stelle eingetreten iſt.

b) BO. vom 24. Auguſt 1917 (ROBI. S. 729 ). Sie

dehnt die Vorſchriften derVD. über die Verarbeitung

von Obſt vom 5. Auguſt 1916 (ROBI. S. 911 ) nach

verſchiedenen Richtungen aus und eröffnet die Mög

lichteit, neben der Strafe auf Einziehung zu erkennen .

5. Vorſchriften für Kartoffeln ,

a) VO. über Saatkartoffeln aus der Ernte 1917

vom 16. Auguſt 1917 (NOBI. S. 711) . Saatkartoffeln

dürfen nach § 1 nur durch den Erzeuger oder einen

Kommunalverband und nur an einen Kommunalverband

oder eine Perſon abgeſeßt werden, die ſie ſelbſt zur

Ausſaat verwenden wid. Als Vermittler dürfen lands

wirtſchaftliche Berufsvertretungen und Vereinigungen

ſowie Händler und Genoſſenſchaften zugezogen werden.

Die Ausfuhr von Saatkartoffeln in den Bezirk eines

anderen Kommunalverbandes iſt nach§ 2 nur auf

Grund eines bis zum 15. November 1917 einſchl. abges

ſchloſſenen und vom Kommunalverband genehmigten

ſchriftlichen Vertrags zuläſſig. Strafbeſt. 8 6.

b ) BO. vom 16. Auguſt 1917 (NOBI. S. 713),

Ausführungsvorſchriften zu der O. über die Kartoffels

verſorgung im Wirtſchaftsjahr 1917/18 vom 28. Juni

1917 (ROBI. S. 569). Die 88 2 und 3 treffen Bor

ſchriften über die Sicherſtellung des Kartoffelbedarfs

bei den Erzeugern. & 4 verbietet mit der in Abſ. 2 ents

haltenen AusnahmeKartoffeln, Kartoffelſtärke, Kartoffels

ſtärkemehl und Erzeugniſſe der Kartoffeltrođnerei zu

verfüttern oder zu Futterzweden zu verarbeiten, $ 5

Startoffeln einzuſäuernund die an die Trođenkartoffel

Verwertungsgeſellſchaft m.b.H.in Berlin abzuliefernden

Mengen zu vergällen oder mit anderen Gegenſtänden

zu vermengen . Strafbeſt. $ 6. Aufhebung älterer Vor

ſchriften § 7.

6. Vorſchriften für Rüben .

VO, vom 13. Juli 1917 (ROBI.S. 623) : Aufhebung

der VO . über Höchſtpreiſe für Rüben vom 26. Oktober

1916 (ROBI. S. 1204 ).

7. Vorſchriften für Dele und Fette .

a) VD. über die Preiſe für Butter vom 25. Auguſt

1917 (RGBI. S. 731). Die 88 1 und 2 ſeßen Grund

preiſe für den Verkauf von Molkerei- und Landbutter

durch den Herſteller feſt. Die $ 8 3 bis 6 ermächtigen

die Bandesbehörden zu abweichender Feſtſeßung der

Grundpreiſe. § 7 ſieht die Feſtſeßung von Einheitss

preiſen vor, wenn einem Kommunalverband Butter zu

Preiſen zugewieſen wird, die von den Herſtellerhöchſt

preifen ſeines Bezirks abweichen . Für die Zuſchläge

zu den Grundpreiſen beim Weitervertrieb der Butter

find die SS 8 bis 11 maßgebend . & 16 Abf. 1 hebt

verſchiedene ältere Vorſchriften auf.

b) VD. vom 23. Juli 1917 (NGBI. S. 643) . Sie

ändert die BD. über Delfrüchte und daraus gewonnene

Produkte vom 26. Juni 1916 (NGBI. S. 842) in ver:

ſchiedenen Punkten. Jn ihrer neuen Faſſung iſt die

VO. unterm 23. Juli 1917 S. 646 des KOBI. bekannt:

gegeben. Eine Neuerung iſt insbeſondere die Ermäch

tigung des Präſidenten des Kriegsernährungsamts, die

Regelung der Ausnahmen von der Pflicht zur Ab

lieferung der Delfrüchte an den Kriegsausſchuß für

pflanzliche und tieriſche Dele und Fette (8 1 06.2 der

VO.) zu ändern. Bon dieſer Ermächtigung iſt in der

VO. vom 7. Auguſt 1917 (NOBI. S.697) Gebrauch

gemacht. 8 1 dieſer VD . beſtimmt die Mengen Del,

die der Erzeuger von Delfrüchten im Falle ihrer Ab

lieferung an den Kriegsausſchuß für den Verbrauch in

der eigenen Hauswirtſchaft, & 2 die Mengen Del und

Delkuchen oder die Sondervergütung, die der Unter

nehmer eines landwirtſchaftlichen Betriebs erhält, wenn

er unter Verzicht aufdasihm nach § 1 Abf. 2 Nr. 3

der BD. vom 23. Juli 1917 (MOBI. Š. 646) zuſtehende

Necht auch ſeinen der Ablieferungspflicht nicht unter

liegenden Leinſamen an den Kriegsausſchuß abliefert.

Del und Delkuchen , die nach S8 1 und 2 bezogen werden,

dürfen bei Bermeidung von Beſtrafung aus 8 6 , abs

geſehen von der Ausnahme in § 4, nicht entgeltlich

abgegeben werden. Strafbar iſt ferner nach $6 mit§ 5

die gewerbsmäßige Berſtellung von Del aus pflanzlichen

Stoffen ohne Genehmigung des Präſidenten des Kriegs

ernährungsamts .

c) VO. über die Preiſe von Delfrüchten vom

7. Auguſt 1917 (ROBI. S. 699). Sie trifft auf Grund

der DD . vom 19. März 1917 (HGBI. S. 243) die

näheren Beſtimmungen über die Preiſe für Delfrüchte.

8. Vorſchriften für Wein.

VO. vom 31. Auguſt 1917 (NOBI. S. 751). § 2

verbietet die Verſteigerung von Wein (Begriff : $ 1),

ſoweit es ſich nicht um eigenes Gewächs handelt und

ermächtigt die Landeszentralbehörden zu Anordnungen

über dieVerſteigerung von eigenem Gewächs. Nach

§ 3 dürfen Kaufverträge über Weintrauben , Trauben

maiſche, Traubenmoſt oder Wein aus der Ernte 1917

vor der amtlichen Bekanntgabe des Beginnsder Leſe in

der betreffenden Gemarlung nicht abgeſchloſſen werden .

Nach § 4 hat bei Veräußerung von Wein, vonTrauben

zurWeinbereitung, vonTraubenmaiſche und Trauben :

moſt an Perſonen, die damit Handel treiben oder die

Erzeugniſſe gewerbsmäßig weiterverarbeiten, der Ber

äußerer dem Erwerber eine Beſcheinigung über Namen

und Wohnort der Vertragsteile, Tag der Veräußerung,

ſowie Art, Herkunft, Menge und Preis der Ware aus

juhändigen. Der Erwerber hat ſie aufzubewahren und

auf behördliches Berlangen vorzulegen. 8 5 macht den

Zwiſchenhandel mit Wein, abgeſehen von den Auss

nahmen in Abſ. 2, von beſonderer Erlaubnis abhängig.

Der Tag der Erteilung der Erlaubnis und die Stelle,

von der die Erlaubnis erteilt wurde, ſind nach 8 6 auf

ſchriftlichen oder gedructen Mitteilungen der Händler

im geſchäftlichen Verkehr zu vermerken . Strafbeſt. & 8.

9. Vorſchriften für Stroh und Fädſel .

VO . vom 2. Auguſt 1917 (RGBI. S. 685) . Bon

ſtrafrechtlicher Bedeutung ſind neben der Feſtſeßung

8

be
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von Höchſtpreiſen für Getreideſtroh (§ 4 Abſ. 1 Nr. 1 , 5. Vorſchriften für Petroleum.

$$ und6 , § 10 Abſ.1, § 11) , die aber nach § 13 nicht Bel. vom 11. Auguſt 1917 (MGBI. S. 707) : Aus

für den Kleinverkauf gelten, die Vorſchriften in den
dehnung des Berbots , Petroleum zu Leuchtzweden an

Ś8 8 und 9. Danach hat, wer Stroh von Lupinen, Verbraucher abzuſeßen , bis zum 16. September 1917.

Zuđerrüben- oder Nuntelrübenſamenſtroh im Groß

handel (vgl. § 13 ) veräußernwil, es dem Krieg 8
6. Borſchriften für Papier, farton und Bappe.

ausſchuß für Erſaßfutter in Berlin anzubieten und BO. vom 15. September 1917 (MGBI. S. 835).

auf Verlangen zu liefern. Bis zur Abnahme hat er es Sie ermächtigt denMeichskanzler, unter Strafdrohung

aufzubewahren, pfleglich zu behandeln und handels- Erhebungen über Borräte, Lieferung, Bezug und Ber

üblich zu verſichern. Die $8 14 und 15 ermächtigen brauch von Papier, Karton und Pappe anzuordnen,

den Präſidenten des Ariegsernährungsamte und die Buchführung und Anzeigeerſtattung über Lieferung,

Landeszentralbehörden zu den Ausführungsvorſchriften, Bezug und Berbrauch vorzuſchreiben und Beſtimmungen

leßtere auch zu ergänzenden und teilweiſe abweichenden über Berſtellung, Lieferung, Bezug und Verbrauch zu

Borſchriften für den Verkehr mit Stroh. Zuwider- treffen .

handlungen dagegen und gegen die $8 8 und 9 ſtellt
7. Vorſchriften für Drudfarbe.

§ 17 unter Strafe.
BO. vom 26. Juli 1917 (RGBI. S : 663) und

II. Sonſtige Borſchriften.
Ausführungsbeſt. daju vom 27. Juli 1917 (MOBI.

S. 664). Wer in gewerblichen Betrieben Drudfarbe

1. Vorſchriften für Arzneimittel. verwendet, darf Drudfarbe und Stoffe, die zum An

Bet. vom 15. Juli 1917 (MOBI. S. 633). Sie hebt reiben oder Verſchneiden von Drudfarbe beſtimmt ſind,

das Verbot der Angabe von Preiſen bei Ankündigung nach § 1 der Ausführungsbeſt. nur in den von der

der Beräußerung von Arzneimitteln in periodiſchen Kriegswirtſchaftsſtelle für dasdeutſche Zeitungsgewerbe

Zeitſchriften (§ 10 Abſ. 2 der Bet. vom 22. März 1917, in Berlin für ihn feſtgeſeßten Mengenund nach 8 2 nur

HOBI. S. 270) auf. durch Vermittlung der Kriegswirtſchaftsſtelle beziehen.

Die Beſißer von Drudfarbe haben dieſe, die Verbraucher
2. Vorſchriften für Schuhwaren .

von Drudfarbe auch die in ihrem Beſige befindlichen,

a) Beł. vom 1. Auguſt 1917 (ROBI. S. 679) . Sie zum Anreiben oder Verſchneiden beſtimmten Stoffe der

erweitert den § 1 der Bet. vom 4. Januar 1917 (MOBI. Kriegswirtſchaftsſtelle auf Verlangen fäuflich zu über

S. 10) bahin, daß auch Schuhfohlen , die ausſchließlich laſſen (8 4 ). Der Ariegswirtſchaftsſtelle Find alle zur

aus Holz in einem Stüď beſtehen, ſowie Sohlenſchoner Durchführung der erwähnten Beſtimmungen nötigen

und Sohlenbewehrungen , zu deren erſtellung folg Auskünfte auf Berlangen zu erteilen (95). Strafbeſt. 37 .

verwendet wird, nur mit Zuſtimmung der Erſaßſohlen

geſellſchaft in Berlin gewerbsmäßig hergeſtellt, zur
8. Borſchriften für Beim .

gewerb8mäßigen Herſtellung oder Ausbeſſerung von AusfBeſt. zu der VO. vom 14. September 1916 über

Schuhwaren verwendet oder ſonſt in Verkehr gebracht
den Verkehr mit beim (NOBI. S. 1023) vom 15. Juli

werden dürfen.
1917 (ROI. S. 627 ; Drudfehlerberichtigung S. 642).

b) VD . vom 26. Juli 1917 (MOBI. S. 666) . Art. I Sie verpflichten zur Anzeige der Vorräte von Beim

ermächtigt den Reichskanzler, die Händler mit neuen ($ 1), der monatlichen Erzeugung von Leim ($ 2) und

Schuhwaren zu Geſellſchaften zu vereinigen gweds der Einfuhr von beim aus dem Ausland ( 8 3 ). Die

Verteilung der neuen Schuhwaren für die bürgerliche
Anzeigen find an den Kriegsausſchuß für Erſaßfutter

Bevölkerung. Art. II § 4 fieht einen Hauptverteilungs- in Berlin zu richten. § 4 verbietet Veränderungen

ausſchuß des Schuhhandels zur Ueberwachung der an den der Anzeigepflicht unterliegenden Beſtänden

Lätigkeit der Schuhhandelsgeſellſchaften vor. Seine und Berfügungenüber ſie ohne Einwilligung desKriegs

Mitglieder, die Mitglieder der Geſellſchaftsvorſtände ausſchuſſes. Der Anzeigepflichtige hat nach § 5 die

und die von ihnen beauftragten Vertrauensmänner zur Erhaltung der Vorräte nötigen Handlungen vor:

und Sachverſtändigen machen ſich nach Art. II SS 7 zunehmen und die Vorräte auf Berlangen des Kriegs

und 8 ſtrafbar, wenn ſie abgeſehen von der dienſtlichen ausſchuſſes ihm zu bemuſtern und zu liefern . Nach

Berichterſtattung und der Anzeige von Gefeßwidrig- | 10 darf Leim nur nach den vom Kriegsausſchuß

feiten über die Geſchäftsverhältniſſe, die durch ihre entſprechenden Weiſungen des Meichskanzlers aufges

Tätigkeit zu ihrer Kenntnis fommen, Verſchwiegenheit ſtellten Grundfäßen in Verkehr gebracht werden. Den

nicht beobachten oder Geſchäftsgeheimniſſeanderen mit Strafſchuß für alle dieſe Vorſchriften enthält § 12.

teilen oder verwerten . Den Schuhwarenhändlern und
$ 11 leist noch Höchſtpreiſe für Deim feſt.

Beſißern von Schuhwaren, die nicht zum eigenen 9. Borſchriften für Graphit.

Gebrauch beſtimmt ſind, legt Art. III § 1 weitgehende

Austunftspflichten gegenüber dem þauptverteilungs
BO. vom 4. Auguſt 1917 (ROBI. S. 693) . Sie ers

ausſchuß und Art. III § 2 die Verpflichtung zur ent
mächtigt die Landeszentralbehörde, unterStrafdrohung

geltlichen Ueberlaſſung ihrer Beſtände aneine Schuh
über die Art und Höhe der Vergütung für die Ueber

handelsgeſellſchaft auf. Schuhwaren , deren lieberlaſſung
eignung eines Grundſtücs zur Graphitförderung und

an eine Geſellſchaft hiernach verlangt werden lann, darf
für die Beſtellung oder Uebertragung des Rechtes der

der Hauptverteilungsausſchuß beſchlagnahmen . Die
Graphitförderung, ferner für den Fall, daß ein Ab

einſchlägigen Strafbeſtimmungen enthält Art. III & 4.
bauberechtigter von ſeinem Rechte feinen oder feinen

c) Bef. vom 6. Auguſt 1917 (MOBI . S. 695 ). Sie
ſachgemäßen Gebrauch macht, über die weitere Reges

beſtimmt auf Grund der vorerwähnten VO. Sitz und
lung des Abbaurechts Beſtimmungen zu treffen , die

Bereich der Schuhhandelsgeſellſchaften .
Beſißer von Graphitgruben und Graphitaufbereitungs

anſtalten auch zur gemeinſamen Bewirtſchaftung ihrer

3. Vorſchriften für Seife . Anlagen , zur Verſorgung ihrer Anlagen mit elektriſcher

Bet. vom 18. Auguſt 1917 (NOBI. S. 716), eine
Kraft und zum Abſaß ihrerErzeugniſſe zu Geſellſchaften

zu vereinigen und die Beteiligten zu verpflichten , daß
in der Hauptſache redattionelle Aenderung des § 5 der

ſie die erforderliche Auskunft geben und ihre Bücher
Ausführungsbeſt. zur VO. über den Verkehr mit Seife einſehen laſjen.

uſw. vom 21. Juni 1917 (ROBI . S. 546) .
10. Vorſchriften für Schwefeliäure und Oleum.

4. Borſdriften für Soda .
Bel. vom 25. Juli 1917 (RGBI. S. 658 ), eine Ers

Bet. vom 11. September 1917 (NGBI . S. 827) : | gänzung der Bef. betr Höchſtpreiſe für Schwefelſäure

Aenderung der Höchſtpreiſe für Soda. und Oleum vom 28. Oftober 1916 (NOVI. S. 1210) .
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11. Vorſchriften für Elektrizität, Gas, Dampf, Drud- b) Bet. vom 31. Auguſt 1917 (RGBl. S. 741). Nach

luft, Beiß- und Leitungswaſſer. Art. 1 ſind Geldſorten , Papiergeld, Sanknoten u. dgl.

Bet, vom 30. Auguſt 1917 ( NOBI.S. 743 ): Beſtellung
in ausländiſcher Währung, ſowie ſonſtige Zahlungs

eines Reichskommiſſars zur Ausübung der durch die
mittel, die auf die Währung Bulgariens, Dänemarts,

der Niederlande, Norwegens, Schwedens, der Schweiß,
BO. über Elektrizität uſw. vom 21. Juni 1917 (NOBI.

S. 543) dem Meichstanzler übertragenen Befugniſſe.
Spaniens, der Türkei, von Argentinien, Chile,Ekuador,

Nao $ 7 wird beſtraft, wer einer von dem Reichskom
Holumbien, Paraguay, Peru, Uruguay oder Benezuela

miſſar oder von einer durch ihn nach § 4 zu ſeiner
lauten , ſowie Forderungen in ausländiſcher Währung

Unterſtüßung eingerichteten örtlichen Stelle auf Grund gegen Perſonenoder Firmen, die in einem der genannten

des § 1 der erwähnten BD. erlaſſenen Beſtimmung
Bänder, iþren Kolonien oder auswärtigen Beſikungen

anfäffig find,der Reichsbant auf ihr Berlangen gegen
zuwiderhandelt oder ſeine Auskunftspflicht verlegt.

Erſtattung des Wertesin Marł läuflich oder zum Einzug

12. Vorſchriften für Düngemittel. oder zu ſonſtiger Berwertung zu übertragen . Die Unter

BD. vom 28. Auguſt 1917 (RGBI. S. 819) : Aen
laſſung iſt nach Art. 3 ſtrafbar. !

derung der Preiſe für künſtliche Düngemittel. c) VD . vom 9.Auguſt 1917 und Bef. vom 12. Sep

tember 1917 (MGBI. S. 708 und 831). Sie dehnen die

13. Porſchriften für die Binnenſchiffahrt. Vorſchriftender VO. betr. Zahlungsverbot gegen Eng

a) VO. vom 18. Auguſt 1917 (MOBI. S. 717) . land vom 30.September 1914 (MOBI. S. 421) auf die

şi fieht die Feſtfeßung von Ködöſt- und Mindeſt- Vereinigten Staaten von Amerita, Siam , Biberia und

preiſen für Beförderungen aufBinnenwaſſerſtraßen, China aus . Die Bet. vom 12. September 1917 erklärt

das Schleppen, Beladen und Löſchen von Binnen- auch die Vorſchriften der BD. über die Anmeldung des

ſchiffen, ſowie die Miete von Binnenſchiffen vor. Sie im Inland befindlichen Bermögens feindlicher Staaten

erfolgt nach § 2 durch die Schiffahrtsabteilung beim vom 7. Oktober 1915 (AGBI.S. 633 ) teilweiſe und

Chef des Feldeifenbahnweſens. Nach § 3 haben die die Vorſchriften der BÒ. betr. die zwangsweiſe Ber

Beſiger von Binnenſchiffen auf Verlangen der Schiff waltung franzöſiſcher Unternehmungen pom
26. Nov. 1914

fahrtsabteilung innerhalb der von ihr beſtimmten Friſt
10. Febr.1916

(ROBI . S. 487 )

Beförderungen auf dem Waſſerwege unddas Schleppen vollſtändig gegenüber ftameſiſchen und
( ROBI. S. 89)

von Binnenſchiffen auszuführen, ſowie ihre Fahrzeuge chinefiſchen Staatsangehörigen für anwendbar.
der Schiffahrtsabteilung zu den von ihr beſtimmten

Sweden zur Verfügung zu ſtellen , nötigenfalls auch
16. Borſchriften für Spinnereien, Webereien, Wirke

zu übereignen. Den Beſikern von Einrichtungen zum reien uſw.

Beladen und Böſchen von Binnenſchiffen legt § 4 die

Verpflichtung auf, auf Berlangen der Schiffahrts
Bel. vom 9. September 1917 (RGBI. S. 829) :

abteilung Binnenſchiffe zu beladen und zu löſchen,
Aufhebung der VO. betr. die Einſchränkung der Arbeits

fowie ihre Einrichtungen der Schiffahrtsabteilung zur
zeit in Spinnereien, Webereien , Wirtereien uſw. vom

Berfügung zu ſtellen und nötigenfalls zu übereignen .
7. November 1915 (NGBI. S. 733) mit Wirkung vom

Suwiderhandlungen gegen die Preisfeſtfeßungen , die
1. Oktober 1917.

Verpflichtungen nach den SS 3 und 4, die Verpflichtung
17. Vorſchriften für lichtſpielunternehmungen.

zur Berwahrung und pfleglichen Behandlung der ents

eigneten Gegenſtände (§ 6 Abſ. 1 Sat 2) und die BO. vom 3. Auguſt 1917 (RGBI. S. 681). § 1

Ausführungsbeſt. der Schiffahrtsabteilung werden nach macht die öffentliche und gewerbsmäßige Beranſtal

§ 10 beſtraft.
tung von Bichtſpielen von beſonderer Erlaubnis ab =

b) VO . vom 18. Auguſt 1917 (ROBI. S. 720) .
hängig. Die Veranſtaltung ohne die Erlaubnis und

Art . I ermächtigt die Schiffahrtsabteilung beim Chef
die Übweichung von den bei der Erlaubnis feſtgeſepten

des Feldeiſenbahnweſens, Beſiber von Binnenſchiffen
Bedingungen werden nach § 3 beſtraft. Die DO. tritt

zweds ſtändiger Beobachtung des Schiffs- und Güter
nach Do. vom 30. Auguſt 1917 (NOBI. S. 745) am

verkehrs auf Binnenwaſſerſtraßen und Bereithaltung
1. November 1917 in Straft.

der Binnenſchiffe für ħeeres- und kriegswirtſchaftliche 18. Vorſchriften für gewerblichen und kaufmänniſchen
Transporte zu Betriebsverbänden zu vereinigen. Die

Fachunterricht.

Mitglieder der Betriebsverbände ſind nach Art. II § 3

verpflichtet, nach näherer Beſtimmung der Sabung ihren
VD. vom 2. Auguſt 1917 (MGBI. S. 683). Nach

Betriebsverband über Aufenthaltsort, Verwendungund
§ 1 bedarf beſonderer Erlaubnis, wer eine private

Bejaßung der in ihrem Beſige befindlichen Binnen
Fortbildungs- oder Fachſchule betreiben oder leiten

ſchiffe fortlaufend zu unterrichten . Strafbeſt. § 6 . will, in der Unterricht in gewerblichen oder kaufmän

niſchen Fächern erteilt werden ſoll, wer in einer ſolchen

14. Borſchriften für Wertpapiere. Schule unterrichten will, ferner wer in gewerblichen

oder kaufmänniſchen Fächern Privatunterricht erteilen
Bef. vom 7. Juli 1917 (ROBI. S. 635) . Sie

wil , wenn den Umſtänden nach anzunehmen iſt, daß
geſtattet, entgegen dem Verbote von Mitteilungen über

der Unterricht gewerbsmäßig an Perſonen erteilt werden
Preiſe von Wertpapieren in der Bef, vom 25. Februar

ſoll, die ihre Kenntniſſe als gewerbliche oder kaufmän:
1915 (ROBI. S. 111), Mitteilungen über Wertpapier niſche Angeſtellte verwerten wollen. Beſtraft wird nach
furſe zwiſchen im Inland anſäſſigen Perſonen oder

88, wer die genehmigungspflichtige Tätigkeit ohne die
Firmen , die gewerbsmäßig Banfiergeſchäfte betreiben .

Erlaubnis beginnt oder fortſekt oder den bei der Er

15. Vorſchriften für den Zahlungsverkehr mit dem
laubnis geſtedten Bedingungen oder den landesrechts

Ausland.
lichen Beſtimmungen über die Unterrichtserteilung in

gewerblichen oder taufmänniſchen Fächern zuwiders
a) Bet. vom 31. Auguſt 1917 (MOBI . S. 737) . handelt .

Sie enthält die in 4 der VO . über den Zahlungs

verfehr mit dem Ausland vom 8. Februar 1917 (NOBI.

S. 105) vorgeſehenen Vorſchriften über die Anmeldung

von Zahlungsmitteln in ausländiſcher Währung und
Verantwortl . Herausgeber i . V.: E. Edert, I. Staats

von Forderungen auf verbündete und neutrale Länder. anwalt im St. Staatsminiſterium der Juſtig.

Eigentum von 3. Schweißer Verlag (Arthur Sellier) München, Berlin und Beipzig.
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Welſche Art im deutſchen Rechtsſtreit.') lichkeit begründete Prozeßordnung nicht geboten

werden dürfe. Mit dem gleichen Recht hätte man

Bon Amtsgerichtsrat Riß in München. aber auch ſagen können , daß den Ländern , die in

Bei der Begründung des Entwurfs der Zivil- ihren Prozeßordnungen der Schriftlichkeit einen

prozeßordnung im Reichstag äußerte ſich der
breiteren Raum vergönnten und damit gute Ers

preußiſche Juſtizminiſter Leonhardt zurFrage der fahrungen gemacht hatten , nicht eine hiedon völlig

Mündlichkeit des Verfahrens in folgender abweichende Neuerung aufgedrängt werden könne;

Weiſe :
das um jo mehr, als dieſe Lånder, zu denen vor

Man kann ein ſehr lebhafter Verteidiger allem die altpreußiſchen Provinzen gehörten, doch

des Mündlichkeité prinzips ſein und dennoch der
einen nicht unbeträchtlichen Teil des Reiches dar:

Erwägung ſich nicht verſchließen, daß die Münd ſtellten . Ausſchlaggebend waren aber die allgemeinen

lichkeit neben ihren großen durchgreifenden Vor- Erwägungen ; die politiſche Richtung, die der da:

teilen auch Nachteile mit fich bringt
, welche voli- maligen Gefeßgebungden Stempel aufdrüdte, war

ſtändig ſchwerlich zu vermeiden ſind. Zu dieſer
in der Auffaſſung befangen , daß die franzöſiſche

Erfahrung kommt man , je länger man über die Geſekgebung dem 3deal der bürgerlichen Freiheit

Sache nachgedacht und die Verhältniſſe im Rechts mehr entſpreche als die auf heimiſchen Boden er:

leben hat kennen lernen . Für die"derbündeten wachſene, und das genügte, um ſie unbedenklich

Regierungen war die Frage, ob die Zivilprozeß: als vollkommen und allgemein gültig hinzunehmen.

ordnung auf dem Grundſaß der Mündlichkeit oder
Es war die Blütezeit der Theorie ; dom theore:

der Schriſtlichkeit aufzubauen ſei , keine offene mehr. tiſchen Standpunkt aus warja auch die Zivil

Sie nahmen an , daß es eine politiſche Not: prozeßordnung nahezu ein Meiſterwert. Gleich:

wendigkeit ſei, den Grundſaß der Mündlichkeit wohl hielt die Zufriedenheit mit ihr nicht ſehr

der Zivilprozeßordnung zugrunde zu legen . "
lange an ; gelegentlich ihrer Abänderung im Jahre

Woraus ſich dieſe politiſche Notwendigkeit er:
1898 ſtellte ein Abgeordneter im Reichstage feſt,

gab , wurde nicht näher dargelegt . Als beſondere
die allgemeine Ueberzeugung ſämtlicher Redner,

Erwägung wurde angeführt, daß den Ländern,
die zur Sache geſprochen hatten, gehe dahin , daß

in denen eineauf dem Grundſatz der Mündlichkeit Abgeordnete war einRechtsanwalt, alſoeinAn
die Zivilprozeßordnung nichts tauge. Und dieſer

begründete Prozeßordnung beſtand und ſich be
währt hatte, eine aufdie Prinzipien der Schrift gehöriger desStandes, deffen Wünſchen die Zivil

prozeßordnung in weitgehendem Maße angepaßt

worden war, und ein Mitglied der freiſinnigen
1 ) Reichsgerichtsrat a . D. Willibald Peters hat

unter dieſem Titel ein inhaltsreiches und beachtens
Partei , die doch, wie ſchon ihr Name ſagte, auf

wertes Buch herausgegeben (Hannover 1916, Verlag die in dieſem Geſetz ſo ſehr berüdſichtigte bürger

Helwing) . Es hält allerdings nicht ganz, was der liche Freiheit ganz beſonderen Wert legte !

Titelverſpricht; die Ausführungen befaſſen ſich im

weſentlichen nur mit der Eventualmarime, deren
Aus freiheitlichen Erwägungen hatte man auch

Wiedereinführung der Verfaſſer ſchon in zahlreichen den Prozeß betrieb durch die Parteien

Schriften empfohlen hat. Die erneute Begründung aus dem franzöſiſchem Recht herüber genommen .

der früheren Vorſchläge und die Widerlegung der
Dort iſt er allerdings noch folgerichtiger durch

dagegen erhobenen Einwendungen fördert aber bei
derGründlichkeitdes Verfaſſers vielwertvolles Material geführt. Von dem vorbereitenden Schriftenwechſel

zutage .
der Parteidertreter erfährt das Gericht dort nichts ;
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es ſtellt ſich für beſtimmte Termine zur münd- man muß leider feſtſtellen , daß fie immer ſeltener

lichen Verhandlung zur Verfügung und mit jeder werden. So kommt man allmählich zur Einficht,

Entſcheidung, die es erläßt , ſei fie auch nur vor: daß bei der Schaffung des neuen Rechte das Kind

bereitender Art, hört ſeine Befaſſung mit der Sache mit dem Bade ausgeſchüttet worden iſt und immer

auf, ſo daß es immer wieder eines neues Antrages beſtimmter wird die Wiedereinführungder Eventual

bedarf, um das Verfahren wieder in Gang zu maxime verlangt . Beſondere Beachtung verdient,

bringen . Ganz deutlich tritt hier die Auffaſſung daß auch aus den Kreiſen der Anwälte ein ſolches

zutage, daß der Prozeß ausſchließlich eine An- Verlangen laut wird. Teils durch deren Verſchulden,

gelegenheit der Parteien iſt, für deren Erledigung | teils ohne jolches ſind die Parteien daran ge

der Staat zwar Gerichte einſekt, um die er ſich wöhnt worden , die zur Würdigung der Rechts

jedoch im übrigen nicht kümmert. Bei uns wirkt lage dienlichen Tatſachen nach Gelegenheit und Be

dagegen , wenn ichon nicht überall klar erkannt, quemlichkeit vorzubringen , ein Verfahren , das die

der Gedante mit, daß die Erledigung von Rechts: Arbeitsleiſlung des Anwalts mehrt und erſchwert,

ſtreitigkeiten eine Aufgabe des Staates iſt , und ohne daß ihm ein Ausgleich dafür geboten wird.

daß es dieſem keineswegs gleichgültig ſein kann , Es kommt zu zahlreichen Vertagungen auch in

ob ſolche Streitigkeiten kurze oder lange Zeit dauern , einfach gelagerten Sachen , daraus ergeben ſich

ob die von ihm aufgeſtellten und bezahlten Geo dann wieder Vorwürfe in der Deffentlichkeit, die

richte durch fie in entſprechender Weiſe oder über fich meiſt in völliger Verkennung der Sachlage

Gebühr in Anſpruch genommen werden. Einiger gegen die Gerichte wenden, von dieſen in der Regel

inaßen gab man darum doch auch ſchon von Än- und nicht immer mit vollem Recht auf die Un:

fang an dem Gerichte das Recht, den Gang des wälte abgeſchoben werden, und ſo ihren Teil zu

Prozeſſes mitzubeſtimmen ; aber es geſchah nur der bedauerlichen Bereiztheit beitragen, die jeßt

zaghaft und ängſtlich und namentlich hielt man zwiſchen Gerichten und Anwälten wahrzunehmen

es für unzuläſſig, dem Gerichte wirkſame Hilfs- iſt.iſt. Ein hervorragender Anwalt und Politiker

mittel für eine ſtraffe Durchführung des Ver- / führte im Jahre 1902 zu dieſer Frage aus, der

fahrens in die Hand zu geben . Darum fiel vor Fundamentalgrund des langſamen Prozeßganges

allem die Eventualmarime, die unter der Herr beruhe in dem unſeligen Verlaſſen der Eventual

ſchaft des ſchriftlichen Prozeffes die Parteien ge maxime ; ein Verfahren , wie es ſich nach der Prozeß:

zwungen hatte , alles, was ſie an Tatjachen vor- ordnung entwidle, möge fich für ein kleines Staats

zubringen hatten , einheitlich und alsbald ( simulweſen, wie es der Heimatſtaat des Verfaſſers ge

et semel) dem Gerichte zu unterbreiten . In den weſen ſei ?), geeignet haben , nicht aber für das

Vorleſungen auf den Univerſitäten führte man große Deutſche Reich mit ſeinen weitgreifenden

Schauerbeiſpiele vor, zu welchen Ungeheuerlichkeiten wirtſchaftlichen Verhältniſſen ). Die Mehrheit der

dieſe Maxime geführt hatte ; ſie wurde nahezu eben = Anwälte hält allerdings an derGegnerſchaft gegen

ſo verrufen wie die Inquiſitionsmaxime des Straf: die Eventualmărime feſt; die Juriſtentage 1902,

prozeſſes, hinter der man immer die Folter und 1908 und 1912 haben das deutlich bewieſen .

den Holzſtoß erſcheinen ließ . Das neue Gefeß Der Streit um die Eventualmarime iſt nur ein

ſtellte es den Parteien frei , ihre Angriffs: und Teil des Streites um das dominium litis .

Verteidigungsmittel vorzubringen, wann fie Es iſt mir nicht gelungen zu ermitteln, wer dieſen

wollten ; erſt der Schluß der lekten mündlichen merkwürdigen Begriff geprägt hat ; ſtolz braucht

Verhandlung jeßt hiefür eine natürliche Grenze . er auf ſeine Erfindung nicht zu ſein . Der Zwed

Nur dem Nachſchleppen von Verteidigungsmitteln eines jeden Prozeſſes ift, ſo gut und ſo ſchnell als

nicht von Angriffsmitteln – kann das Gericht möglich das Recht zu finden ; für alle Beteiligten

entgegentreten , aber auch das nur auf Antrag an ihm gibt es nur Pflichten , hiezu beizutragen,

des Gegners ; im übrigen kann es nur durch die keine dieſem Ziel entgegenſtehende Rechte,insbeſondere
Koſtenverteilung einigen Nachdruck üben. Wie keine Herrſchaftsrechte über das Verfahren. Weder

wenig das bedeutet, hat ſich längſt gezeigt. Das die Parteien können beanſpruchen , daß der Prozeß

Bewußtſein , alles, was zuerſt nicht vorgebracht in allen Dingen nach ihrem Wunſch geführt wird,

wurde, nachholen zu können, führt zu einer ober noch kann das Gericht ſich die Befugnis anmaßen,

flächlichen , oft ſchlampigen Anlage der einleitenden den Prozeß nach Willkür und ohne Rücficht auf

Prozeßhandlungen ; die maßgebenden Schriftſäße, die Parteien zu leiten . Die Rechte des Gerichte,

Klagen, Beweisanträge, Rechtsmitteleinlegungen, wie jene der Parteien werden durch die Pflichten

zeigen dieſen Mangel in fortwährend ſteigendem beſtimmt und abgegrenzt; weil das Gericht die

Maße. Dazu kommt eine böſe Wechſelwirkung: Pflicht hat , zur Erledigung des Streites mitzu

bei der Abfaſſung der Schriftſäße denkt man an wirken , können die Parteien durch ihre Anträge

die Möglichkeit der Ergänzung in der mündlichen und nötigenfalls durch Beſchwerden ihr Recht auf

Verhandlung, in dieſer hält man es für aus

reichend, ſich einfach auf die Schriftſäße zu be
*) Leonhardt war þannoveraner.

) Bengmann in der JW. 1912 S. 417. Bon Senza

ziehen ; hier wie dort wird nicht ſo gearbeitet, wie mann ſtammt auch das oben mitgeteilte ſcharfe Urteil

die Sache es verlangt. Außnahmen gibt es ; aber über die Zivilprojeßordnung.
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dieſe Tätigkeit geltend machen und weil die Parteien fie der Allgemeinheit am beſten zuſtatten kommt,

ihrerſeits zu der Erledigung beizutragen haben , felbſt wenn der Einzelne dabei ſein Genügen nicht

fann das Gericht ſie hiezu innerhalb der geſeßlichen in vollem Maße findet; da in jedem Prozeß zwei

Schranken anhalten . Daraus ergibt ſich ohne Parteien mit entgegengeſeßten Anſprüchen ſich gegen=

weiteres, daß es falſch iſt, dem Gericht in dieſer überſtehen, iſt eine Regelung, die beiden vollkommen

Hinſicht enge Schranken zu ziehen; den Schaden entſpricht,ohnehin nicht denkbar. Eine Regelung, die

davon haben hauptſächlich die Parteien, weil eben beiden Teilen volkommene Freiheit des Gewährens

ein machtloſes Gericht zwiſchen ihren widerſtreben : läßt , erfüät dieſe Anforderung nur ſcheinbar ; den

den Intereſſen feinen gerechten Ausgleich ſchaffen Vorteil hat nicht immer die Partei, die das Recht

kann . auf ihrerSeite hat, ſondern regelmäßig jene, deren

Die Pflicht des Gerichts, nachgeſchlepptes Vor: Sache beſſer vertreten wird . Das iſt aber nicht

bringen uneingeſchränkt zu würdigen, bedeutet eine das Ideal der Gerechtigkeit.

fühlbare und oft ungerechte Benachteiligung jener
Es verſteht ſich von ſelbſt, daß der Staat bei

Partei, gegen die ſich dieſes Vorbringen wendet der Regelung des bürgerlichen Streitverfahrend die

und für die ſich dadurch die Prozeßlage verſchlechtert; Eigenart der dieſem zugewieſenen Sachen in keiner

iſt es richtig, hier dem Gerichte die Mittel zur Abhilfe Hinſicht aus den Augen laſſen darf. Da in der

zu verſagen? 4) Wann werden wir einmal zu derEin : Regel die Parteien über den Gegenſtand des Rechts

jicht kommen, daß ein verſtändiges Zuſammen ſtreits frei verfügen können, ergibt ſich ohne weiteres,

arbeiten zwiſchen Richtern und Anwälten eine viel daß auch in entſprechendem Maß eine Verfügung

beſſere Gewähr für eine befriedigende Durchführung der Parteien über den Rechtsſtreit ſelbſt

der Prozeſſe bietet nls eine Unzahl von Vorſchriften ? zugeſtanden werden muß. Wenn der Kläger auf

Hier kann man wirklich ſagen , daß deutſche Art den geltend gemachten Anſpruch verzichtet, der

der welchen im ſcharfen Widerſpruch entgegentritt.
Beklagte ihn anerkennt oder beide auf einen Ver

Im franzöſiſchen Recht wird der Zivilprozeß als gleich übereinkoinmen, beſteht eben kein Streit mehr

ein Teil des Privatrechts behandelt ; er iſt aus und es wäre einfach verrüdt , das Verfahren noch

ſchließlich eine Angelegenheit der Parteien.) Nach weiter zu führen . Auch das Recht, den Streit zeit:

unſeren Begriffen iſt die Rechtspflege ein Stüď der weilig ruhen zu laſſen , kann man den Parteien

öffentlichen Verwaltung im weiteren Sinne.“) „ Auch nicht vorenthalten ; es iſt aber weder notwendig

die Rechtspflege, insbeſondere ſelbſt die bürgerliche noch vernünftig, es ihnen in der maßloſen Weiſe

Rechtspflege dient dem öffentlichen Wohl unddamit einzuräumen, wie das in unſerer Zivilprozeßordnung

dem Staatszwed, obgleich die bürgerliche Rechte geſchieht. Die Vorſchrift, daß das Verfahren ruht,
:

pflege unmittelbar nur den Rechten der Einzelnen , wenn die beiden Parteien im Termine nicht er:

den Privatrechten , zugute kommt; denn gerade ſcheinen, berüdſichtigt nicht, daß auch der Staat;

darin , daß jeder Einzelne vom Staate und allein durch das Gericht an dem Verfahren beteiligt iſt

von ihm den Schuß ſeiner Privatrechte erwarten und daß auch ihm , unabhängig von den Parteien,

muß , aber auch erwarten darf, beſteht hier zugleich an einer raſchen Wegfertigung der einmal anhängig

die Förderung der Wohlfahrt der Algemeinheit.“ ) gemachten Streitigkeiten gelegen ſein muß. Dem

Und darum hat der Staat auch das Recht und franzöſiſchen Verfahren, das eine Vorbereitung der

die Pflicht, die Rechtspflege ſo zu geſtalten, wie Verhandlung durch Schriftfäße nicht fennt, mag

eine ſolche Einrichtung entſprechen ; da aber bei

und das Gericht die Pflicht hat, fich auf die Ver

4) Auf dem 26.Deutſchen Juriſtentage erklärte ein
handlung vorzubereiten, muß aus der Pflicht der

Rechtsanwalt ( Juſtizrat Koffta ): „Alle Tage kommen

zu uns Leute, die da ſagen : wie iſt das möglich, daß Parteien , zur ordnung8mäßigen Erledigung des

das jeßt noch angeführt wirdin einem ſo ſpäten Stadium Hechtsſtreites mitzuwirken, die Folgerung abgeleitet

des Brogeſjes ? Bei den Parteien iſt eben ungleich mehr werden , daß fie von der Abſicht, den Rechtsſtreit

Sinn für eine ſtraffe Prozeßführung vorhanden als

bei der Schaffung unſerer Zivilprozeßordnung anges
einſtweilen nicht weiterzuführen , das Gericht ſo

nommen wurde . “ zeitig als möglich verſtändigen, damit dieſes keine

5) Auch bei deutſchen Theoretikern begegnet man unnüße Arbeit aufwendet; denn Zeit und Kraft ,

dieſer Auffaſſung. So ſagt Stein in einem ſeinerVors die hier bergeudet werden, gehen anderen Streit

träge zur Juſtizreform : ,,Wenn die Parteien , die alleinig

Jntereſſierten, nicht ſchnell prozeſſieren wollen , wem ju
ſachen und legten Endes der Allgemeinheit verloren .

Biebe ſollen wir ſie dazu zwingen ? Iſt es ein geſunder
Ob in ſolchen Fällen (wie Peters vorſchlägt) die

Gedanke, die Parteien gegen ihren Willen vorwärts Rlage durch Verſäumnisurteil abzuweiſen wäre,

zu treiben , bloß um in der Juſtizſtatiſtik teine franken mag dahingeſtellt ſein ; eine ausreichende Sicherheit

Prozeſſe zu haben ?“ Ein ſolcher Gedanke wäre freilich

nicht geſund. Hat aber nicht auch der Staat aus ethiſchen ,
gegen Mißbrauch der Einrichtung würde wohl ſchon

ſozialen und wirtſchaftlichen Gründen ein Intereſſe
dadurch zu ſchaffen ſein , daß das Gericht das Ver

daran, daß die Prozeſſe ſo raſch als möglich erledigt fahren einſtellte mit der Wirkung, daß im Roſten:

werden ? punkt die Sache behandelt würde, als hätten beide

8) Darauf hat beſonders Klein, der Schöpfer der

öſterreichiſchen Zivilprozeßordnung, nachdrüdlich hin
Parteien ihre Anträge zurüdgenommen. Auch eine

gewieſen. Neu war der Gedanke allerdings nicht.
Vorſchrift, daß innerhalb beſtimmter Zeit die Fort

? ) Peters a . a . D. S. 116. ſeßung des Verfahrens nicht beantragt werden kann,
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halte ich für unnötig und mit Rückſicht darauf, fåßen Bezug genommen iſt, vorzulegen , und alle ſon

daßſie dasGericht inder Beachtung derjeweiligen ftigen Beweismittel,ſoweit das nochnichtgeſchehen,
bei Bermeidung des Ausſchluſſes anzugeben . Erſcheint

Umſtände hindern würde , für falich ; wenn feine
oder verhandelt eine Partei im Termine nicht, ſo fann

Grenzen gezogen werden , kann das Gericht durch die andere das Ungehorſamsverfahren gegen ſie be

entſprechende Anſeßung der Termine hinlänglich antragen ; in dieſem werden alle ſtrittigentatſächlichen

einer Leichtfertigkeitder Parteien in dieſer Hinſicht Behauptungender nicht erſchienenen Bartet, fürdie feine

Beweismittel angegeben ſind, für nicht aufgeſtellt, die

entgegentreten . Für Vertagungen könnte entſprechend von ihr vorzulegenden Urkunden für nicht beigebracht,

angeordnet werden, daß grundſäßlich jedesmal in die tatſächlichen Behauptungen desGegners aber, ſos

der Richtung gegen die Partei , die ſie beantragt weit ſie nichtſchon beſtrittenſind, für zugeſtanden und

oder durch ihr Verhalten deranlaßt hat , eine Gebühr
die von ihm vorgelegten Urkunden für anertannt er:

achtet. Der alleinerſchienene Bellagte fann ſtatt deſſen
feſtgeſegt würde , daß aber dem Gericht zukäme, in

auch die Abweiſung der Klage durch Verjäumnisurteil

beſonderen Fällen anzuordnen , daß die Feſtſeßung beantragen ; ein ürteil dieſes Inhalts ergeht auch,
unterbleibt. wenn teine der Parteien erſcheint.

Würde auf dieſe Weiſe in die äußere Führung geboten werden, als ſie ſich aus einer durchgeführten
5. Neue Beweismittel können nur inſoweit an

der Prozeſſe ein ſtrafferer Zug gebracht, ſo ergäbe Beweisaufnahme ergeben haben ; nur der Antritt des

fich eine gedrängtere Sachbehandlungin den Ter: Eidbeweiſes iſt bis zum Schluſſe ber lepten mündlichen

minen faft ohne weiteres ; denn die erſchwerte Mög: Verhandlung zuläſſig.

lichkeit, einen Termin verlegen zu laſſen, ſchließt
6. Das Endurteil wird auf Grund des in den

Schriftſäßen enthaltenen und in der mündlichen Ber

ſchon die Notwendigkeit in fich, die Sache für den handlung ergänzten Borbringens der Parteien unter

Termin ſo vorzubereiten, daß fie ordnungsgemäß Berüď ſichtigung derErgebniſſe der Beweißaufnahme

durchgeführt werden kann. Zur Sicherheit dieſer gefällt, auch wenn die Parteien ſich nicht zur Schluß

Ziele ſchlägt Peters weiter folgende Aenderungen
verhandlung einfinden. Statt des Tatbeſtands ents

hält es eine kurze Darſtellung des Sach- und Streits
des landgerichtlichen Verfahrens dor :

ſtands auf der Grundlage der Schriftfäße und der

1. Auf die Einreichung der Klage wird ein Vor- Sißungsprotokolle, ſoweit er für die Entſcheidung in

termin vor dem beauftragten Richter angeſeßt ; dieſer Betragt tommt; die Vorſchrift, daß der Tatbeſtand

iſt für den Fall der ſtreitloſen Erledigung des Ver- des Urteils Beweis für das Borbringen der Parteien

fahrens zur Áufnahmeder entſprechenden Erklärungen liefert, wird aufgehoben. Das Urteil wird von Amts

(Berzicht, Anerkenntnis, Bergleich) beſtimmt. Der Čes wegen zugeſtellt.

richtsſchreiber lädt zu dem Termin unter Zuſtellung

der Klage. Für den Termin beſteht fein Anwalts Die Vorſchläge berühren ſich zum Teil init

zwang ; wenn aber der Beflagte den Anſpruch bes dem öſterreichiſchen Verfahren , noch mehr aber mit

ſtreiten will, muß er bis zu dem leßten Werktag vor dem alten preußiſchen Verfahren . Ihre Richtigkeit

dem Termin durch einen zugelaſſenen Anwalt eine
im einzelnen zu prüfen würde hier zu weit führen ;

Klagebeantwortung einreichen laſſen. Tut er das nicht,

und erledigt fich im Termine die Sache nicht ſtreitlos, doch kann ich mich der Empfindung nicht erwehren ,

ſo ergeht (auch ohne Antrag) Verſäumnisurteil gegen daß ſie einerſeits zu weit gehen , anderſeits aber

den Beflagten . einen ſehr wichtigen Punkt unbeachtet laſſen. Man

2. Jn der AlagebeantwortungkannſichderBez pflegtzu ſagen, daß im bürgerlichen Streitverfahren
llagte darauf beſchränken, prozeßhindernde Einreden

vorzubringen ; mehrere folcher Einreden ſind gleicha
das Gericht den Sachverhalt ſo hinzunehmen hat ,

zeitig geltend zu machen. Wenn das Gericht ſie für wie er ſich durch das Vorbringen der Parteien und

unbegründet erachtet, verwirft es ſie durch unanfecht- die von ihnen zur Verfügung geſtellten Beweiſe

baren Beſchluß ; der Vorſigende beſtimmt dem Bes

klagten eine Friſt zur Einreichung einer neuen Alages
ergibt, daß es aber nicht berechtigt iſt, von fich aus

beantwortung. Dieſe muß alle Einwendungen ents dem wirklichen Sachverhalt auf den Grund

halten, die der Beklagte gegen das Alageverlangen zu gehen . Auch Peters nimmt, ſo viel ich ſehe ,

geltend machen will. Tatſachen , über die teine Ers das als unabänderlich hin , obwohl er gelegentlich

flärung abgegeben wird, werden als zugeſtanden an
auf die Vorzüge des Verwaltungsſtreitverfahrens

geſehen , wenn nicht die Abſicht, ſie zu beſtreiten , aus

den übrigen Erklärungen hervorgeht. Fernere Eins
hinweiſt, für das dieſer Grundſaß nicht gilt . Mir

wendungen, die auf neuen Tatſachen beruhen, dürfen ſcheint es aber an der Zeit, daß man dieſen Grundjak

im Laufe des erſten Mechtszuges nur geltend gemacht der viel mehr als alle Einzelheiten welſche Art im

werden , wenn die Tatſachen erſt nach Eintritt des

Zeitpunktes entſtanden find, bis zudem die klage gibt.9) DasGerichtiſt nicht dazu da, Fragen zu
deutſchen Rechtsſtreit zur Geltung bringt, preis

beantwortung eingereicht werden mußte.

3. Nao Ermeſſen des Vorſißenden tann auch ein beantworten , die ihm von den Parteien vorgelegt
weiterer Schriftenwechſel angeordnetwerden ;auf dieſen werden , ſondern Verwiđlungen zu löſen, die fich

finden die Beſtimmungen über die Alagebeantwortung

entſprechende Anwendung . Wenn innerhalb der ges

fepten Friſt ein Schriftſaß nicht eingeht, ſind die vom 3) Wie ſehr es deutſcher Art entſpricht, die Beamten

Gegner aufgeſtellten tatſächlichen Behauptungen als als Dräger des Voltswidens mit Macht auszuſtatten ,

zugeſtanden anzuſehen und können Tatſachen, die zu zugleich aberauchihre Verantwortlichkeithochzuſpannen,

ihrer Widerlegung dienen, im gleichen Hechtszug nicht iſt in Chamberlains Grundlagen des 19. Jahrhunderts

mehr vorgebrachtwerden . andaulich dargelegt . Auf dieſe Weiſe laſſen ſich Autorität

4. Der Termin fod ſo beſtimmt werden, daß und Freiheit ungleich beſſer in Einklang bringen als
zwiſchen der Zuſtellung der Ladungen und dem Ter- durch den fünſtlichen Aufbau des doftrinären Biberaliss

min teine längere Friſt als drei Wochen liegt. Die mus, der immer in der Angſt vor den behördlichen

Badung erläßt der Gerichtsſchreiber mit der Aufforde- Uebergriffen lebt und dieſen durch eine Unſumme von

rung, im Termin die Urkunden, auf die in den Schrifts | Vorſchriften entgegenzuarbeiten trachtet.
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im Rechtsleben eingeſtellt haben ; zu dieſem Zweck Es liegt nichts daran, ob wir fortfahren, die

Nuß es den Sachverhalt ſo genau, als es das für Prozeßichriften , welche die Parteien einreichen, zu

geboten hält, erforſchen können und jede Vorſchrift, extrahieren oder ob die Anwälte Dentſchriften, die

die ihm dabei Hinderniſſe in den Weg legt , iſt auf gleichem Fuße derfaßt ſind, in öffentlicher

verfehlt. 9) Die ießt nur für das amtsgerichtliche Sißung ableſen. Es iſt ebenſo gleichgültig, ob die

Verfahren geltende Vorſchrift, daß das Gericht Ladungen fortan vom Gerichte ſelbſt ausgehen , oder

Zeugen , auf die eine Partei fich bezogen hat, von gleich unmittelbar von requirierten Gerichtsboten

Amts wegen laden laſſen kann , muß auf das ganze beſchafft werden, ob Zuſtellungen von Anwalt zu

Verfahren ausgedehnt und dahin erweitert werden , Anwalt vor fich gehen und daher der Inſtruktion

daß das Gericht jeden Beweis erheben kann , der der Sachen die Einwirkung des Richters fremd

ihm zur Aufklärung der Sache dienlich erſcheint. bleibt; dagegen liegt alles daran, daß das Faktum

Hand in Hand hiemit muß allerdings eine freiere im deutſchen Prozeß endlich einmal von den un:

Geſtaltung des Beweisverfahrens einhergehen ; das ſeligen Feſſeln eine8 veralteten Formalismus befreit

Gericht muß vor allem in die Lage verſeßt werden , wird, in denen dasſelbe ein ungerechtes Mißtrauen

Ausſagen von geringem Belang auch dann zu berück: in die richterliche Uebung immer noch gefangen hält.

ſichtigen, wenn ſie nicht in der feierlichen Form Es liegt das Meifte daran, daß ſich das richterliche

des beeidigten Zeugniſſes abgegeben worden ſind. Urteil über das Vorbringen der Parteien auf dem

Darüber wird gelegentlich nochgeſondert zu reden şöhepunkt einer freien Ueberſchau und Würdigung

fein ; hier handelt es ſich nur um die Hervorhebung, erheben dürfe, welche jeden Umſtand in ſeinem;

daß die Beſeitigung der Schranken, die dem Gericht wahren und natürlichem Lichte erbliđen läßt.“

auf dem Gebiete der Beweigerhebung — oder, was Vor mehr als einem halben Jahrhundert hat ein

das gleiche bedeutet : der Wahrheitsermittlung bayeriſcher Richter dieſe Worte niedergeſchrieben . ?")

gezogen ſind, die tiefſte und eigentliche Urſache des Sie gelten leider ! - heute noch.

langweiligen Prozeßganges bilden , über den man

ſich ſo viel beklagt. Warum entwidelt ſich denn

das Verwaltungsſtreitverfahren
viel rajcher und

hemmungsloſer ? Die Sachlage iſt dort oft viel ver- Das Ortskirchenvermögen und ſeine
wiđelter,weil die Zahlder Beteiligten ſehr groß und

die Art der zwiſchen ihnen beſtehenden Beziehungen
Verwaltung.

ſehr mannigfaltig ſein kann; die Reihenfolge der Ein zivilrechtlicher Streifzug durch die

Erklärungen iſt nicht geregelt, die Eventualmarime Rirchengemeindeordnung für das König:

hat keine Gültigkeit ; aber das Beweisverfahren reich Bayern vom 24. September 1912.

liegt ganz in der Hand des Gerichts, und dadurch
Aus dem Nachlaſſe von Dr. Ernſt Langheinrich

iſt es dieſem möglich, ſich auf fürzeſtem Wege die weiland Bezirksamtsaſſeſſor in Bad Kiſſingen .

Grundlage für die Entſcheidung zu ſchaffen. In
unſerem bürgerlichen Rechtsſtreit iſt alles das viel Die srtëtirchlichen Vertretungstörper.

zu ſehr an Angebot und Antrag gebunden ; auf (Fortſeßung.) ")

Schritt und Tritt iſt das Gericht eingeengt; ſelbſt Neben den Kirchengemeinden tauchen in der

der Grundſaß der freien Beweiswürdigung entbehrt AGO. noch andere körperſchaftliche Rechtsgebilde

des richtigen Inhalts,wenn das Gericht hiebei auf, die einer kurzen Betrachtung bedürfen. Es

auf die Beweiſe eingeſchränkt bleibt, die ihm die find dies : „ kirchliche Friedhofverbände und ſonſtige

Parteien beibringen, aber gehindert iſt, ſelbſt den Konkurrenzverbände" (Art. 13 Abſ. V AGD.) wie“
Dingen nachzugehen und dafür zu ſorgen , daß der

Sachverhalt, aus dem der Streit herausgewachſen 19) Zint, Ueber die Ermittelung des Sachverhalts

im franzöſiſchen Zivilprozeß ( Beters a. a. D. S. 111 ) .
iſt, ſo gründlich und vollkommen aufgeklärt wird , ) Wir bringen hier und in der nächſten Nummer

als das überhaupt möglich iſt. zu den Ausführungen auf S. 82, 101 , 142, 165 , 185

des Jahrgangs 1913 eine Fortſeßung; den Schluß zu
bringen hat uns zu unſerem tiefſten Bedauern der

9) Die reichsgerichtlichen Entſcheidungen der leßten Krieg für immer unmöglich gemacht. Wie an dem

Jahre weiſen in dieſer Hinſicht intereſſante Säße auf. hervorragenden Mitarbeiter des großen Werkes der

Šo hat es insbeſondere für das Berfahren über die Bayeriſchen Kirchengemeindeordnung, dem Oberregies

Gültigkeit von Patenten ſchon hervorgehoben , daß den rungsrat im Aultusminiſterium Guſtav Seiler , der

Parteien zwar gewiſſe Befugniſſe , wie die Zurüđnahme ſchon am 23. Oktober 1914 in Flandern fiel, ſo hat ſich

der Klageund der Rechtsmittel zuſtehen, daß im übrigen auch an dem trefflichen Erläuterer dieſes Gefeßgebungs

aber das Gericht an Berfügungen der Parteien nicht ges wertes Dr. Ernſt Bangheinrich das Wort erfüllt,

bunden iſt, daß insbeſondere auch die Anerkennung der daß der Arieg verſchlingt die Beſten “: am 11. Mai

Nichtigkeit eines Patents ſeitens des Beklagten nur als 1915 iſt er, erſt 32 Jahre alt, den Tod fürs Vaterland

einé im Rahmen des geſamten Sachverhalts freizu geſtorben. Wir ſind es nicht nur ihm ſchuldig zu ver

würdigende Tatſache in Betracht tommt. (Bd. 86 Nr. 107). Öffentlichen , was er für unſere Zeitſchrift geſchrieben

Auch die Wichtigteit, die das Meichsgericht dem richters und als fertig bezeichnet hat, ſondern glauben auch

lichen Fragerecht beilegt, findet ihren Grund in der unſeren Leſern damit zu dienen ; der Wert des fers

Einſicht, daß es ſich nicht ziemt, das Gericht mit fittiven tigen wird durch das Fehlen des nicht mehr fertig

Tatbeſtänden zu befaſſen . gewordenen Teiles nicht beeinträchtigt.
D.V.

.
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1

„ Nebenorte“ und „Nebenort&gruppen“ ( Art. 16 für welchen der Friedhof beſtimmt iſt, weder mit

A6.VII ROD .), „ Fernbezirke“ und „Hauptbezirke“ einem vorhandenen kirchlichen noch mit einem be

(Art. 19 AGD.), endlich Konkurrenzverbände, die ſtehenden gemeindlichen Verwaltungsbezirk zuſam

„,weder eine Mutter- oder Tochtergemeinde oder menfällt, ſondern in der Weiſe zuſammengeſeßt

einen beſonderen kirchlichen Friedhofverband bilden , iſt, daß mehrere kirchliche oder gemeindliche Bezirke

noch unter Art . 19 falen “ (Art . 20 Å6.XIAGO.) . oder Teile von ſolchen ausſchließlich zum Zwecke

der Errichtung und Unterhaltung oder auch bloß
1. Rirchliche Friedhofverbånde.

der Unterhaltung eines gemeinſamen Begräbnis:

Die Beſchaffung und Unterhaltung der nötigen plages zu einem gemeindeähnlichen Verbande ver

Friedhöfe (Begräbnisplaße) iſt nach bayer. Recht einigt erſcheinen . (Verh . d . R. d. Abg . 1908

grundíáßlich Äufgabe der bürgerlichen Gemeinde Beil. BD. 2 S. 227 Ff.: „Štatiſtiſches über Kirchenff

(Art. 38 Abſ.I , 29 Abſ. I Gemo.). Zur Erfüllung gemeinden , Ortskirchenvermögen und Friedhöfe in

dieſer Aufgabe können fich mehrere bürgerliche Ge- Bayern “ B. V) . Die Sepulturgemeinden deden

meinden zu einem Zwedverband (Art.37 DiſtrRG .), ſich alſo weder mit dem Bezirk einer bürgerlichen

d. i.zu einer ſog. „ Sepulturgemeinde“ zuſammen noch mit dem einer Kirchengemeinde. Sie ſind

ſchließen. Solche Verbände bleiben hier außer auch ſelbſt keine eigentlichen Gemeinden, demge

Betracht (über ihre rechtliche Natur vgl. Helmreich, mäß auch nicht juriſtiſche Perſonen, ſondern ein

DiſtrRG .S. 116) . Jene Verpflichtung der bürger- fache, zwar nicht rechts: aber doch Parteifähige

lichen Gemeinden beſteht nicht, inſoweit ſchon von (vgl. Dyroff Bem. I zu Art . 19 VOG.) Zwed :

anderer, insbeſondere von kirchlicher Seite aus: verbände (vgl. obenbez . Statiſt. a . a . O. ) , ähnlich

reichende Begräbnispläße bereit geſtelltſind. Lekteres den gemeindlichen Zweckverbänden auf Grund des

iſt ſehr häufig, in manchen Gegenden überwiegend Art. 37 DiſtrRG. Denſelben Begriff verbindet die

der Fall, doch hat hiezu weder früher eine geſetz AGD. mit dem deutſchen Wort „ Friedhofverband “.

liche Pflicht beſtanden, noch wird durch die AGD. eine Dod, kann ſie ſich naturgemäß nur mit denen

ſolche begründet. Die RGD. laßt aber auch fünftig kirchlichen Charakters befaſſen. Den kirchlichen

die Anlegungvon Friedhöfen durch ortskirchliche Stif: Charakter zu erkennen kann nach den Verhältniſſen

tungen oder die Kirchengemeinden als freiwillige des Einzelfalles ſehr ſchwierig ſein . Es kann

Leiſtung zu (vgl . Art. 12 Abſ. II, 1 Abſ. I, 75 fraglich ſein , ob einzelnen der berechtigten Bezirke

Ab . I Biff . 5 ROD. ). Sur Pflicht macht die kirchlicher oder bürgerlicher Charakter zukommt uſw.

KOD. nur die Unterhaltung der beſtehenden kirch: Hier wird nur nach gründlicher Erhebung aller in

lichen Friedhöfe und der dazu gehörigen Bauwerfe Betracht kommenden Verhältniſſe entſchieden werden

(Art. 12 Abſ. I Ziff. 1 AGO .). Dieſe Verpflich: können . Eine gewiſſe Verinutung ſpricht wenigſtens

tung iſt als Drtskirchenbedürfnis öffentlich-recht in den Regierungsbezirken , in welchen tirchliche

licher Natur (vgl. meine KGO. Art. 15 A6 . V | Friedhöfe vorherrſchen (das ſind ſämtliche mit Aus

Bem . I); ihre Erfüllung kann im Staatsaufſichts: nahme von Unterfranken und der Pfalz; vgl . .

verfahren erzwungen werden (meine AGO. Art. 12 obenbez. Statiſtik), für den kirchlichen Charakter

Vorbem . I , Art . 73 f . ). (vgl. auch ME. vom 11. November 1873 ;

Die AGO. ſpricht aber auch noch von „ kirch : Günther 3 S. 686, Pechmann 2 S. 45). Das

lichen Friedhofverbänden ". Was dieſe ſind, ſagt Eigentum allein iſt nicht ausſchlaggebend. Dieſes

ſie nicht, ſie begründet ſie auch nicht erſt, fie hilft tritt bei dem Mangel jeglichen Verkehrswertes eines

ſienur organiſieren (vgl. Art. 13 Abſ. V , 20 ff., 36 Friedhofe$ vollkommen zurück hinter die Ver

Ab . V ,42 Abſ. VI, 66 Abſ.III, 68 Ab.V AGO.). waltung und Auſbringung des erforderlichen Bez

Maßgebend für die Rechtsnatur der Friedhof- darfs . Dagegen werden wohl in der Regel das

verbände ſind daher die bisherigen Verhältniſſe Rechtder Verwaltungsführung,das mit dem Eigen :

und zwar die Verhältniſſe des Einzelfalls . Neue tum durchaus nicht immer zuſammenfallen muß

Friedhofverbände werden im Hinblid auf Art . 38/29 (vgl. d. bez. Statiſtiſche Ueberſicht 40) , und u . U.

Bemo. nicht leicht begründet werden . auch die Beitragspflicht und der Kreis der Be:

Was die RGD. ,, kirchlichen Friedhofverband " rechtigten ſichere Schlüffe geſtatten .

nennt , iſt dasſelbe, was in der bisherigen Rechtſprache Entſcheidend für die Anwendbarkeit der Be

mit Sepultur, Sepulturgemeinde bezeichnet worden ſtimmungen der RGD. iſt, daß der Verband als

iſt, ſoferne dieſer Sepulturgemeinde kirchlicher Cha- Ganzes firchlichen Charakter hat . Es iſt alſo

rakter zukommt. Die Begriffe Sepultur, Sepultur- nicht erforderlich , daß ſämtliche Verbandsglieder

gemeinde werden vielfach nur angewendet , um den kirchlichen Charakter haben . Es iſt deshalb nicht

Bezirk zu bezeichnen , für welchen der Friedhof be- ausgeſchloſſen, daß auch einzelne bürgerliche Ge

ſtimmt iſt, auch wenn dieſer mit dem Bezirk einer meinden oder Ortſchaften als ſolche einem kirch :

bürgerlichen oder Kirchengemeinde zuſammenfällt. lichen Friedhofverband angehören . Leşteres feſt

Für ſolche Verhältniſſe iſt aber der Begriff Se: zuſtellen iſt um deswillen wichtig , weil hie und

pulturgemeinde nicht geſchaffen worden . „ Ein da herkömmlich eine Ortſchaft i . S. der Art. 153/5

wirklicher Sepulturverband jog. Sepulturgemeinde Gemo. als ſolche als Verbandeglied aufgetreten

liegt nur dann vor, wenn der organiſierte Bezirk, ſein kann , wiewohl ſie vielleicht nur als nicht
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organiſierter Nebenort einer Kirchengemeinde in herrſchende iſt nicht das etwaige gemeinſame Eigen:

Betracht käme. In der Regel wird es fich aber tum , ſondern der gemeinſame Zwed : Errichtung
um Teilverbände kirchlichen Charakters handeln . und Unterhaltung oder nur Unterhaltung eines

Dieſe können als Tochtergemeinden organiſiertſein, Begräbnisplaßes.,

u. U. aber auch nur einfache Teilbezirke einer Die Erreichung dieſes Zwedes will die AGD.

Kirchengemeinde darſtellen .Mitglieder des Fried: erleichtern , wenn ſie in Art. 13 A6. V beſtimmt:

hofsverbandes find ſtets die beteiligten Kirchen- Den Kirchengemeinden ſtehen die kirchlichen Fried :

gemeinden uſw. und organiſierten Teilbezirke als hofverbände .... hinſichtlich derArt undWeiſe

ſolche, nicht unmittelbar die Angehörigen dieſer der Befriedigung von Ortskirchenbedürfniſſen gleich "

Verbände (vgl. auch Art. 12 Abſ . III ROD.). Sie überbrüđt damit alle Schwierigkeiten,

Gehören Teilbezirke einer Kirchengemeinde zu die ſich etwa aus dem inneren Aufbau des Ver:

einem außerhalb ihres Kirchengemeindebezirks ber bandes für die Auſbringung der Mittel ergeben

ſtehenden Friedhofverband, die weder als Tochter: könnten, und macht ſchwierige Feſtſtellungen über

gemeinden organiſiert noch alsOrtsgemeinden i. S. flüſſig. Wie eine Kirchengemeinde kann daher

des Art. 153/5 Gem.. beteiligt erſcheinen Neben der Friedhofverband ,wenn Einnahmen der in Art . 13.

orte i. S. des Art. 16 Ab. VII AGD.) , ſo Ab . I bezeichneten Art 3. B. aus beſtehender

können ſie freilich rechtlich nicht ohne weiteres als bindender Beitragsregelung nicht vorhanden ſind,

Einheit angeſehen werden, obwohl ihre Angehörigen Umlagen erheben, Airchengemeindebienſteanordnen,

jämtlich aus gleichem Recht beteiligt ſind. Für Anlehen aufnehmen , Benüßungsgebühren feſtſeßen

die Praxis bedarf es im allgemeinen auch des uſw. Die Gleichſtellung erſtredt fich auf alle Be

engeren Zuſammenſchluſſes der Ortsangehörigen ſtimmungen der RGD., die Bezug auf die Art
nicht , da den Bedürfniſſen durch Art. 13 Ábj. V , und Weiſe der Befriedigung von Ortskirchenbedürfs

36Abſ. V , 42 Abſ. VI KGO. Rechnung getragen niſſen haben ( Beſchlußfaſſung (Art. 23' Abſ. II,

iſt. Nur ſoweit Eintragungen im Grundbuch er- 65 , 68] , Zwangsvollzug [Art. 24 , 106 Abſ. VII]

forderlich find (darüber Näheres unten), kann es ufm . ). Das Weſen des Verbandes bleibt jedoch

wünſchenswert ſein, die Ortsangehörigen etwa zu unverändert, insbeſondere gibt ihm dieſe Gleich :

einem Verein zuſammenzuſchließen (vgl. Senle- ftellung nicht Rechtsperſönlichkeit.(

Schmitt Grundbuchweſen Note 111 zu 8 267DAnw. Das ordentliche Organ des Friedhofverbandes

vom 27. Februar 1905). iſt die Kirchenverwaltung, mag ſie nun eigens für

Die einem beſtehenden kirchlichen Friedhofver: den Verband beſtellt ſein oder als Organ einer

band zugrunde liegenden Tatſachen und Rechts: Kirchengemeinde uſw.nebenher deſſen Geſchäfte

verhältniſſe können recht verſchieden ſein. Die führen (Art. 36 A6 . V RGD. ) . Dieſe KirchenKOO

Vereinigung kann durch ausdrüdlichen (öffentlich verwaltung hat innerhalb ihres begrenzten Auf-:

rechtlichen) Vertrag geſchaffen worden ſein. Der gabenbereichs alle Befugniſſe einer ordentlichen

Verband kann aber auch aus einem unter den Rirchenverwaltung, vertritt alſo den Friedhof

Beteiligten in Anſehung des Friedhofs beſtandenen verband in allen rechtlichen Beziehungen (Art. 53

privatrechtlichen Gemeinſchaftsverhältnis (Miteigen: Abſ. I RGD.) und beſorgt die Verwaltung ſeines

tum uſw.) oder aus einem irgendwie gearteten Vermögens (Art. 53 A6. II RGD.). Art . 55( .

Mitbenügungsrecht herausgewachſen fein (vgl. KGO. iſt auf das Verhältnis zwiſchen Fried

auch VGH. Bd. 14 S. 351 : für Sepulturge hofverband und Kirchengemeinde oder Kirchen

meinden iſt es gleichgültig, auf welcher Grund- ſtiftung nicht anwendbar. Ergeben ſich Intereſſen

lage fich dieſelben aufbauten, daher auch, ob dies gegenſaße, ſo iſt, wenn der Verband teine eigene,

auf Grund des Privateigentums geſchehen iſt “). Kirchenverwaltung hat , entweder eine ſolche zu

Wo nur Mitbenüßungsrechte beftehen , kann aber wählen (Art . 42 Ab . VI) oder vorübergehend eine

auch u . U. nur ein Konkurrenzverband gegeben ſein , beſondere Vertretung nach Art. 36 Abſ.VIAGD.
der keinen beſonderen kirchlichen Friedhofverband zu beſtellen . Soweit die Kirchengemeindeverſamme

bildet (vgl . Art . 20 b . XI ROD.) . Mitbe: (ung zu beſchließen hat (Art . 23 A6 . II ROD .),

nüßungsrechte aus g 100 RelEd. und ſonſtige beſchließen auf Berufung und unter Leitung des
Simultanverhältniſſe bleiben hier außer Betracht; Vorſtands der geſchäftsführenden Kirchender:

fie find auch in der RGD. beſonders behandelt waltung (Art . 36 Abſ. V, 56 Abſ. IV AGO.) dieA6

(vgl.dort Árt. 20 Abſ. IV und90f.).Die Stimmberechtigten der zum Verband gehörigenBe
Eigenſchaft des Friedhofs als res sacra ſchließt zirte (Art. 66 Abſ. III ) in gemeinſchaftlicher Ver

Privatrechtsverhältniſſe nicht aus (vgl. meine AGD. ſammlung. Entſprechendes gilt , wenn beſondere

Art. 9 Ab . I Bem. 3). Kirchengemeindebevollmächtigte gewählt ſind (Art.

Liegt ein wirklicher Friedhofverband in dem 68 Abſ..V ).

oben feſtgeſtellten Sinne vor, ſo gehört er wie Soweit die kirchlichen Friedhofverbände den

er auch entſtanden ſein mag - dem öffentlichen Kirchengemeinden gleichgeſtellt ſind, unterliegen

Recht an . Die Beteiligten ſelbſt ſind Verbände fie auch der Staatsaufſicht wie Kirchengemein

des öffentlichen Rechts, vereinigt, zur Erfüllung ben, und bedürfen netteaufrichtlichen Genehmi:einer -rechtlichen . Be gung zu einzelnen Rechtsakten
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fang wie dieſe. Die Staatsaufſicht erſtredt fich Schmitt,Grundbuchweſen,Note111 zu § 267 DAnw.

fonach auf die geſamte Vermögensverwaltung, doch vom 27. Februar 1905). Das Weſen des Fried:

iſt zu beachten, daß eine Verpflichtung des Fried hofverbandes weiſt vielmehr auf die Geſellſchaftdes

hofverbandes zur Errichtung und Ünterhaltung bürgerlichen Rechts (S8 705 ff. BGB. ) hin . Ein

eines kirchlichen Friedhofs gegenüber der Aufſichts: mal dient der Friedhofverband der Verwirklichung

behörde nicht beſteht. Der Friedhofverband ent- eines beſtimmten Zwecks für einen individuell be:

laſtet nur die beteiligten Kirchengemeinden. Ein ſtimmten Mitgliedertreis. Sodann beruht er weſent

Vorgehen gegen einen kirchlichen Friedhofverband lich auf Vertrag. Freilich wird der ausdrüdliche

gem . Art. 74 A6 . V–VII AGD. iſt deshalb aus- Abſchluß eines Vertrags nicht immer zu erweiſen

geſchloſſen. Wohl aber können die an einem Fried- ſein . Das wird bei dem großen Alter der Fried

hofverband beteiligten Kirchengemeinden und Kirchen- hofverbände ſogar die Regel bilden. Der überein

ſtiftungen, die Eigentümer oder Miteigentümer des ſtimmende auf die Erreichung eines beſtimmten

Friedhofs ſind, hienach zur Vornahme der nötigen Zwecks gerichtete Wille ergibt ſich hier jedoch aus

Unterhaltungsarbeiten angehalten werden (Art . 12 dem tatſächlichen Zuſammenwirken ſeit unvordent

A6. I Ziff. 1 AGO. und meine Vorbem. I hiezu ). licher Zeit. Einen förinlichen Vertrag fordert auch

Regelmäßig wird es genügen , wenn die Staats- das BGB. nicht (vgl. Staudinger Anm . IV 3a

aufſichtsbehörde den Friedhofverband auffordert, die zu 8 705 BOB. ) . Soweit das Eigentum am

nötigen Unterhaltungsarbeiten vorzunehmen, ſo daß Friedhof den Beteiligten gemeinſam zur geſamten

Zwangsmaßnahmen nur äußerſt ſelten erforderlich Hand zuſteht, bedarf die Geſellſchaftsnatur des

ſein werden. Friedhofverbandes faum mehr des Beweiſes . Die

Zur Beurteilung der etwaigen Erſaßanſprüche Geſellſchaftsnatur iſt aber auch da nicht aus

der im Zwangsweg angehaltenen Kirchengemeinden geſchloſſen, wo nur Mitbenüßungsrechte einzelner

uſw. gegen die übrigen Beteiligten bedarf es Beteiligter an dem im Eigentum eines Beteiligten

zuvörderſt der Löſung der Frage, welche Stellung ſtehenden Friedhof beſtehen. Hier iſt eben nicht

die Friedhofverbände im Privatrechtsverkehr ein- das Eigentum , ſondern nur die Nußung des Fried:

nehmen . Es wurde ſchon hervorgehoben , daß das hofs als Beitrag zum Geſellſchaftsvermögen ein

Beherrſchende der gemeinſame Zweck iſt. Dieſer gebracht worden (vgl. Staudinger Bem. II, 2 zu

in erſter Linie trägt den Friedhofverband. Die Š 706 BOB.). Endlich ſchließt auch die Tatſache

zwiſchen den Beteiligten in Anſehung des Fried- gerneinſamen Eigentums nach Bruchteilen bei der

hofe ſelbſt beſtehenden Privatrecht&verhältniſſe treten dispoſitiven Natur der Geſellſchaftsnormen die

dahinter vollkommen zurück und haben keine aus: Annahme eines Geſellſchaftsverhältniſſes nicht aus

ſchlaggebende Bedeutung. Der Friedhofverband (vgl. Staudinger Vorbem .IX vor $705 BGB.).
iſt deshalb – auch da , ww gemeinſames Eigen: Der Friedhofverband iſt alſo , ſoweit er in Privat

tum beſteht - - feine bloße Gemeinſchaft i . S. der rechtsverkchr tritt , nach den für die Geſellſchaft des

88 741 ff. BGB. (vgl. Staudinger Bem . III B 2 bürgerlichen Rechts geltenden Rechtsjäßen zu be

zu § 705 BOB.). Zudem iſt das gemeinſame urteilen. Dieſe ſind entſprechend anzuwenden , ſo :

Eigentum regelmäßig kein Miteigentum nach weit ſich nicht daraus, daß der Verband dem

Bruchteilen, ſondern Miteigentum zur geſamten öffentlichen Recht angehört und in dieſem ſchon

Hand, was ebenfalls die Anwendung der $$ 741 ff. eine gewiſſe Regelung ſeiner Angelegenheiten findet,

BGB. ausſchließt. Wo Miteigentum nach Bruch: etwað anderes ergibt.

teilen am Friedhof beſteht, wird ein Fried- Dies führt zu folgenden Ergebniſſen :

hofverband in dem beſprochenen Sinn regelmäßig Soweit nicht beſondere Rechtstitel zugunſten

gar nicht anzunehmen ſein ( vgl. z . B. den in der eines der Beteiligten beſtehen, gehört der Fried

Entſch. des VGH. Bd. 14 S. 346 behandelten hof und das etwa ſonſt vorhandene Vermögen

Fall). Der Friedhofverband iſt aber auch kein den Verbandsgliedern zu unausgeſchiedenen An

reiner Perſonenverband, alſo etwa ein nicht rechts: teilen (8 718 BOB. ). Dafitr ſtreitet die Ver:

fähiger Verein . Denn abgeſehen von allem mutung. Beſtimmte Anteile entſtehen erſt im

andern – beſchränkt ſich der Verband aufganz Auseinanderſegungsverfahren , das mangels güt :

beſtimmte Mitglieder (f. oben) und läßt deren licher Vereinbarung durch ſchiedsrichterliche Ent:

freien Wechſel nicht zu (vgl.Staudinger Vorbem . II ſcheidung erledigt wird (Art. 10 KGD ., § 738

B 1 vor $ 21 BGB ) . Dies gilt auch da , wo BOB . , tann hiebei als Richtſchnur dienen ) . Wie

ein nicht organiſierter Teilbezirk Mitglied iſt. Die ſchon angedeutet , iſt es aber nicht ausgeſchloſſen,

Bewohner dieſes Bezirks ſind eben doch als eine daß das Eigentum am Friedhof nur einem oder

tatſächliche Einheit zu erfaſſen ,diejederzeitin keinem der Beteiligten zuſteht,unddaßnurdas
eine juriſtiſche Einheit umgewandelt werden kann. Benüßungsrecht das Geſellſchaftsvermögen bildet.

Dagegen wäre die Auffaſſung abzulehnen , daß Soweit das Eigentum am Friedhof einer Kirchen

der ganze Friedhofverband durch vereinsmäßige gemeinde , Kirchenſtiftung, bürgerlichen Gemeinde

Organiſation der zugehörigen natürlichen Perſonen uſw. zuſteht , bedarf es der Eintragung in das

zu einem rechtsfähigen Verein i . S. der SS 21 ff. Grundbuch nicht AllerhVO. vom 1. Juli 1898

311ſammengeſchloſſen werden könnte (vgl. Henle: (GVBI . S. 377] $ 1 ; vgl . aber die autogr. Kult.

-
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MinEntſchl.en vom 3. Juli 1899 Nr. 10959 und In der Pfalz beſteht neben der Kirchenver:

vom 14. April 1900 Nr. 5742, welche die Ein: waltung ein weiteres Organ für den Friedhof

tragung empfehlen , ſoweit nicht illiquide Rechts: verband nicht (Art. 101 Abſ. III ROD .). Dagegen

verhältniſſe beſtehen und ein Rechtsſtreit zu be- find im rechtsrh. Bayern noch Kirchengemeinde:
fürchten iſt). Wenn aber das Eigentum eines verſammlung und Kirchengemeindebevollmächtigte
anderen Vermögensträgers nicht zu erweiſennicht zu erweiſen in Betracht zu ziehen (f . oben ). Verpflichtungen,

und Eigentum des Friedhofverbandes anzunehmen welche aus Rechtsgeſchäften der Kirchenverwaltung
iſt, muß die Eintragung geſchehen (Gej . vom des Friedhofverbandes innerhalb ihres Wirkungs

18. Juni 1898 [GVBl. S. 367] Art. 1 , GBD. kreiſes entſpringen , treffen zunächſt das Verbands

$ 3 , DAnw . $ 502 , vgl . auch dort 8 269) . Ein- vermögen , verhaften aber regelmäßig zugleich die

tritt und Austritt von Mitgliedern erfordern nur Verbandeglieder als Geſamtſchuldner (8427 BGB. ,

eine Berichtigung des Grundbuchs gem . § 894 vgl. Staudinger Bem . II zu § 714 ). Es iſt jedoch

BGB. ( vgl. Staudinger BGB. § 736 Bem . II, im Hinblick auf Art. 13 Áb. V, 20 ff. ÁGO.

§ 738 Bem . I, 2 ) . für die Praxis auch hiewegen nicht nötig, nicht

Die Einnahmen des Friedhofverbandes werden organiſierten Teilbezirten des Verbandes Rechts
Geſellſchaftsvermögen (8 718 BOB .). Als EinsAls Eins perſönlichkeit zu geben . Soweit die abgeſchloſſenen

nahmen kommen in Betracht: freiwillige oder Rechtsgeſchäfte ſtaatsaufſichtlicher Genehmigung be

vertragsmäßige Beiträge der Mitglieder, Leiſtungen dürfen (Art. 13 Abſ. V, 75 ff. AGO.) können fie

Dritter , Umlagen (Art. 13 Abſ . V mit Art . 20 ff. vor deren Erteilung nicht rechtsgültig zumVollzug

KGO .), Gebühren (Art. 13 Abſ. V mit Art. 14 gelangen (Art. 78 Abſ. II, 53, 63 AGO.; vgl.

Abj . III KGD . ) . Legtere werden aber als Ein: auch meine KOD. Bem . 3 zu Art . 75 46. 1

nahmen des Friedhofverbandes nur dann in Frage und Bem. 2 zu Art . 78 Abſ. II) . Für unerlaubte

kommen , wenn dem Verbande das Eigentum am Handlungen ihrer Vertreter haſten die Geſellſchafter

Friedhof zuſteht. Es verträgt ſich mit dem Be- des bürgerlichen Rechts nur bei konkurrierendem

ſtand eines Friedhofverbandes durchaus, daß nur eigenen Verſchulden (vgl. Staudinger Bem . III

die Kirchengemeinde oder Kirchenſtiftung, der das zu § 714). Für den Friedhofverband bemißt fich

Eigentum zuſteht, die Gebühren vereinnahmt . die Haftung nach 8 839 BOB., Art . 77 EG.BGB.

Die Führung der Geſchäfte ſteht bei der Ge- und Art . 60 , 61 AG. BOB. , wenn die in Art. 59

ſellſchaft des bürgerlichen Rechts grundſäßlich den Abſ. I KGO. bezeichneten Perſonen vorſäßlich

Geſellſchaftern gemeinſam zu (8 709 BGB .). Durch oder fahrläſſig dieihnen einem Dritten gegenüber

den Geſellſchaftsvertrag kann die Führung der Beobliegende Amtspflicht in Ausübung anvertrauter

ſchäfte auch nur einem Geſellſchafter übertragen öffentlicher Gewalt (z. B. bei einer Zwangsvoll

werden (8 710 BOB. ) . Die KGD. trifft für die ſtredung: Art. 24 , 106 Ab . VII AGD. ) verlegten

Friedhofverbände eine beſondere gefeßliche Rege= oder wenn zwar eine objektiv aber nicht ſubjektiv

lung, welche dieſe Grundſäße nicht ganz uns unrechtmäßige Amtshandlung vorliegt . In Fällen

berüdſichtigt läßt. Sie betraut mit der Geſchäfts- dieſer Art iſt Vorentſcheidung des Verwaltungs

führung ein beſonderes Organ, die Kirchenver- gerichtshofs gemäß Art. 7 A6.2 VOHG. erforder

waltung. Dieſe Kirchenverwaltung kann für den lich (vgl. meine KGD. Bem. 5c zu Art.59 Åb.I).
Friedhofverband beſonders gebildet werden (Art. 36 Die Anwendbarkeit aller dieſer Vorſchriften auf

Abſ. V mit II Ziff. 3 KGO.) , wobei die Ange= Friedhofverbände ergibt ſich mit zwingender Not:

hörigen ſeines ganzen Bereichs wahlberechtigt ſind wendigkeit aus Art. 13 Abſ. V KOD.; denn, wenn

(Art.42 A6 . VI KGO. ) . Wo dies nicht geſchieht, die KGD. durch dieſe Beſtimmung den Friedhof

iſt ohne weiteres die nach Art . 36 Abſ . V mit III verbänden z . B. die Umlagenerhebung geſtattet

Ziff. 3 berufene Kirchenverwaltung das zuſtändige und ihnen hiezu die gleichen Machtmittel wie den

Vertretungsorgan, die regelmäßig einem der am Kirchengemeinden zur Verfügung ſtellt, ſo müſſen

Friedhofverband beteiligten Verbände angehören auch die damit in Zuſammenhang ſtehenden Vor:

wird. Die Kirchenverwaltung des Friedhofver ſchriften anderer Gefeße zur Anwendung kommen.

bandes hat innerhalb ihres Wirkungsbereiches alle Der Vorbehalt des Äri . 77 EG. BGB. reicht hiefür

Zuſtändigkeiten einer ordentlichen Kirchenverwaltung jedenfalls aus .

(Art . 53KGO .), iſt alſo insbeſondere berechtigt, Dagegen iſt die Anwendbarkeit der ausſchließ=

den Verband in allen rechtlichen Beziehungen zu lich für juriſtiſche Perſonen beſtimmten 88 31, 89

vertreten (vgl . 8 714 BOB .). Da dies auf Ge- BOB. ausgeſchloſſen.

fez beruht , kann eine Einſchränkung in ſinnent: Für die Haftung der Kirchenverwalter gegen =

ſprechender Anwendung des § 712 BOB. nicht über dem Friedhofverband gilt Art. 59 KGO.

ſtattfinden. Doch kann der Friedhofverband eine Parteifähigkeit im Zivilprozeß kommt dem

mißliebige Kirchenverwaltung ganz beſeitigen, indem Friedhofverband als ſolchem ebenſowenig wie der

er ſie aufhebt (Art. 36 Abj. V , IV ROD .) und Geſellſchaft des bürgerlichen Rechtes zu (8 50 ZPO.).

die Folge des Art . 36 A61 . III eintreten läßt oder Die Verbandsmitglieder können daher nur gemein

indem er eine eigene Kirchenverwaltung wählt ſam klagen und verklagt werden . (Anders im Ver

(Art . 36 Abj. II Ziff. 3 , V ROD .). waltungsſtreitverfahren ; vgl. Reger- Dyroff VGHO .

1
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Bem . 1 zu Art. 19 Abſ. I). Dagegen ſteht für § 718 Bem . HII 2 ay) perſönlich für Verbindlich

den Friedhofverband außer Zweifel, daß ſeiner feiten des Friedhofverbandes haften .

Kirchenverwaltung aktive und paſfide Prozeßvoll- Selbſtverſtändlich kann eine ſolcherweiſe in

macht zukommt (årt. 13 Abſ. V, 53 AbIRGD.). Anſpruch genommene Kirchengemeinde uſw. vom, Abſ. KOD

Zuſtellungen haben daher an die geſchäftsführende Verband Erſaß ihrer Aufwendungen verlangen.

Kirchenverwaltung zu erfolgen . Zuſtellung an Lekteres kann fie regelmäßig auch dann , wenn

Vorſtand genügt ( 184 .; vgl. die

RegerShroff Venu Unm .13 zu Art. 21 061.16) AGO .AufwendungenfürdenFriedhof von ihr: VGHG . A6.IV ).

Die Kirchenverwaltung iſt die geſeßliche Ver- verlangt hat ( 1. oben) .

treterin des Friedhofverbandes. Ihre Mitglieder Hinſichtlich der Aufrechnung von For :

können daher in einem Rechtsſtreite des Verbandes derungen (vgl. § 719 BGB .) beſtehen für den

nicht zeugeneidlich vernommen werden (vgl. VOH. Friedhofverband Beſonderheiten nicht . Hier gelten

BD. 26 S. 256). Dies gilt für den Zivil- und die allgemeinen Grundſäße des Geſellſchaftsrechts.

Verwaltungsprozeß. Die Kirchenverwaltungen , be- Die Auflöſung des Friedhofverbandes

ſonderen Vertretungen uſw. der einzelnen Ver: tann wie die Auflöſung einer Geſellſchaft (vgl.

bandeglieder ſind jedoch an der Prozeßführung nicht Staudinger , BOB. 8 723 Bem. A 2 c) jederzeit er

beteiligt. Gegen die zeugeneidliche Vernehmung der folgen, wenn die beteiligten Verbandsglieder hier

Mitglieder dieſer Organe in einern Prozeß des über einig find. Geſeßliche Hinderniſſe ſtehen

Friedhofverbandes beſteht daher kein Hindernis. der Auflöſung nicht entgegen. Der Friedhofper

Der Siß des Friedhofverbandes , nach dem ſich band iſt kein Beſtandteil des Staatsorganismus,

für ihn der allgemeine Gerichtsſtand bemißt , iſt ſondern eine freiwillige Vereinigung zur Erfüllung

wohl durch Herkommen genügend beſtimmt. Jin von Aufgaben, die geſeßlich anderen Rechtsſub

Zweifel wird er in entſprechender Anwendung des jeften obliegen . Die Vorſchriften der RGD. über

8 17 ZPO . da zu ſuchen ſein , wo die Verwaltung Friedhofverbände wollen ihren Beſtand nur er

geführt wird. Die Vorſchriften des Art . 2 RGD. leichtern .

entſprechend anwendbar zu machen, reicht Art. 13 Die Auflöſung erfordert eine Willenseinigung

Abj . V AGD. nicht aus. ſämtlicher Geſellſchafter. Es genügt alſo nicht,

Zur Zwangsvollſtreďung in das Geſell- daß die geſchäftsführende Kirchenverwaltung oder

ſchaftsvermögen iſt nach 8 736 3PO. ein gegen die weiteren Vertretungskörper des Friedhofver:

alle Geſellſchafter ergangenes Urteil erforderlich. handes die Auflöſung beſchließen. Die maßgeben:

Daß auch eine wirkliche Geſellſchaftsſchuld vorliegt, den Beſchlüſſe müſſen von den zuſtändigen Ver,

iſt nicht notwendig. Dies gilt auch für den Fried- i tretungskörpern der beteiligten Kirchengemeinde

hofverband , gewinnt hier aber faum je praktiſche uſw. (Art. 53, 23 Abſ. II, 65, 68 , 108 KGO .)

Bedeutung. Eine Zwangsvolftredung kann hier ausgehen. In der Regel werden ſie ſtaatsaufſicht:

praktiſch nur in Frage kommen, wenn außer dem licher Genehmigung bedürfen (Art. 23 Abſ . II, 73 ff.

Friedhof noch weiteres, insbeſondere Kapitalver: ROD .). Das Verfahren hinſichtlich der Ver

mögen vorhanden iſt. Dann wird aber die Auf- mögensauseinanderſeßung bemißt ſich nach Art. 10

ſichtsbehörde rechtzeitig eingreifen , wie ſie auch AGD., welcher Rüdſichten auf Billigkeit uſw. in

nach Art . 74 Abſ. V - VIII RGO, verhüten wird, weiteſtem Maße geſtattet. Die Vorſchriften über

daß der Anteil eines Geſellſchafters am Fried- die Vermögensauseinanderſeßung der Geſellſchafter

hofverband in Anſpruch genommen wird. Auch (88 733 ff . BOB.) werden daher nur aushilfs.

die Rechte aus $ 725 BGB., $859 3PO. (Pfän: weiſe Anwendung finden können.

dung eines Geſellſchaftsanteile und Kündigung Auch dem Ausſcheiden einzelner Mitglieder

der Geſellſchaft) haben daher hier nur theoretiſche des Friedhofverbandes ſtehen keine geſeklichen

Bedeutung. Rechtlich beſtünde aber für ſie fein Hinderniſſe im Wege. Wie bei der Geſellſchaft

Ausſchließungsgrund, da der Friedhofverband keine kann das Ausſcheiden erfolgen durch Kündigung

notwendige geſekliche Einrichtung iſt. (8 723 BGB.) oder durch freie Vereinbarung mit

Ein Eingreifen der Staatsaufſichtsbehörde nach den übrigen Mitgliedern (vgl. Staudinger, BGB.

Art. 74 Abſ. VIII KGD. iſt ausgeſchloſſen , da der § 736 Bem . I, 1d). Durch die Kündigung wird)

Vorbehalt des 8 15 Nr. 3 EG . ZPD . mit Art . 9 der Friedhofverband aufgelöſt, wenn Vereinba

A6.2 AO .SPD., auf welchem jene Vorſchrift rungen i . S. des 8 736 BOB. beſtehen . Beim

beruht, ſich auf Verbände von der rechtlichen Ausſcheiden im Wege freier Vereinbarung können

Natur der Friedhofverbände nicht erſtreckt. Jene Abmachungen über die Fortdauer des Verbandes

Befugniſſe der Staatsaufſichtsbehörde treten aber unter den übrigen Beteiligten noch bis zum legten

ſofort in Erſcheinung, wenn der Gläubiger des Augenblick getroffen werden. Das Auseinander

Friedhofverbandes das Vermögen einerzum Ver- feßungsverfahren bemißt ſich auch hier nach Art . 10

band gehörigen Kirchengemeinde oder Kirchenſtif- RGD., aushilføweiſe nach 3 738 ff. BOB.

tung in Anſpruch nimmt, welche der Regel nach Durch Eintritt eines neuen Verbandsgliedes,

wie die Geſellſchafter für Verbindlichkeiten der Ge: der jederzeit möglich iſt, wird dieſelbe Rechtslage

ſellſchaft (vgl. Staudinger BGB. $ 714 Bem. II , geſchaffen wie bei Eintritt eines neuen Geſeň

.
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ſchafters in die Geſellſchaft. Das Verbandsver- | Abſ. XI AGO. gedacht iſt. Doch müſſen Nebenorte

hältnis beſteht fort. Für den neuen Geſellſchafter i. S. des Art. 16 Abſ. VII nicht immer auch eigene

entſteht ohne weiteres ein neuer Anteil am Ge- Konkurrenzbezirke ſein .

ſellſchaftsvermögen, ohne daß es einer ausdrüdlichen Auch dieſen Verbänden , die meiſt aus alter

Uebertragung bedarf. Gehören Grundſtüđe zum Zeit ſtammen, kommt die RGO. dadurch zu Hilfe,

Vermögen des Verbandes, jo bedarf es nureiner daß ſie ſie hinſichtlich der Art und Weiſe der Be

Berichtigung des Grundbuchs (vgl. Staudinger, friedigung von Ortskirchenbedürfniſſen den Kirchen :

BGB. $ 736 Bem . II) . Doch können Rechte und gemeinden gleichſtellt und ihnen insbeſondere

Pflichten des neuen Verbandsglieds vor dem Ein: das Recht der Umlagenerhebung einräumt . Die

tritt beſonders feſtgeſeßt werden (Art. 10 KGO .). erforderlichen Organe werden wie bei Friedhof

Obige Ausführungen ſollen nur ein Verſuch verbänden durch Ärt . 36 Abſ. II Ziff. 3 , Abſ. III

ſein , die meiſt recht unklaren Verhältniſſe der Ziff. 3 , 42 A6.VI, 53, 66 6. III , 68 Ab . V

Friedhofverbände in Beziehung zu dem geltenden KOD.) zur Verfügung geſtellt. Damit iſt den

Rechte zu legen . Bedürfniſſen dieſer Verbände vollauf genügt.

Die tatſächlichen Verhältniffe find jedoch ſo Zivilrechtlich bieten dieſe Verbände wenig

vielgeſtaltig, daß die gewonnenen Ergebniſſe nicht Intereſſe. Eigentum haben ſie in der Regel nicht.

überall und nicht gleichmäßig zutreffen werden. Die etwa vorhandene Kirche iſt regelmäßig Eigen

Das durch die RGÖ. nicht beſeitigte Herkommen tum einer Kirchenſtiftung, der dann auch das etwa

(Art . 106 Abſ . 2 ROD.) wird hiebei vielfach eine ſonſt vorhandene Vermögen gehört. Dieſe Stif

Rolle ſpielen . Vielleicht geben aber dieſe Zeilen tung iſt auch die Trägerin der von der Kirchen

Grundbuchbeamten Anregung über praktiſche Erfah: verwaltung als ihrer geſeßlichen Vertreterin ein ::

rungen Mitteilungen zu machen . gegangenen zivilrechtlichen Verpflichtungen. Reichen

die Mittel nicht aus, ſo haben freilich die Mit

2. Sonſtige Konkurrenzverbånde.
glieder des Konkurrenzverbandes dafür einzutreten

(Art . 13 A6 . V ROD.).
(Art. 13 Abſ. V , III KOD.). Dieſe hiezu anzus

halten, iſt aber ausſchließlich Sache der Staats

Konkurrenzverbände i. S. der AGD. ſind alle aufſichtsbehörde, da jene Verpflichtung öffentlich

kirchlichen Verbände, deren Mitglieder zu Leiſtungen rechtlicher Natur iſt ( vgl. Art. 13 Abſ. III , V ,

für beſtimmte kirchliche Zwecke derbunden ſind. Es Art. 74 Abſ. V - VII KOD. und dieſe Zeitſchr.

gehören hiezu an ſich auch die Kirchengemeinden 1913 S. 85).

(vgl. KGÓ. Art. 1 46. I : „ Die Kirchengemeinden Iſt eine Kirchenſtiftung nicht vorhanden, ſo

find .. organiſierte Beitragsverbände“). In berechtigen und verpflichten Rechtsgeſchäfte der zu:

Art . 13 Abſ.V ſind jedoch nur ſolche Konkurrenzver: ſtändigen Kirchenverwaltung die im Bereich des

bände gemeint, deren Bezirk nicht mit dem Bezirk RonkurrenzbezRonkurrenzbezirkes wohnenden Bekenntnisgenoſſen

einer Pfarr-, Mutter-, Tochter- oder Geſamtkirchen- gleichmäßig. Sie bilden weder eine Geſellſchaft

gemeinde zuſammenfällt. Die Verhältniſſe dieſer i. S. der ºss 700 ff. BGB. noch ohne weiteres

Konkurrenzbezirke können ſehr vielgeſtaltig ſein. einen Verein . Mangels beſonderer Vereinbarung

a) In erſter Linie weiſt Art . 13 Abſ. V auf haften ſie nicht als Geſamtſchuldner ( vgl. BGB.

„ Nebenorte “ und „Nebenortsgruppen “ i . S. des § 420) . Die Beteiligten werden praktiſch immer

Art. 16 46. I u . VII KGO. hin , die innerhalb fämtlich klagen und verklagt werden. Die Kirchen :

einer Pfarrgemeinde Träger beſonderer Rechte und verwaltung hat in jedem Fall aktive und paſſide

Pflichten ſind, ohne als Mutter- oder Tochter- Prozeßvollmacht (Art . 53 KGO.). Der Zwangs-:

Kirchengemeinden organiſiert zu ſein . Meiſtens vollſtreckung, diemangels gemeinſamen Vermögens

wird es ſich um einen oder mehrere vom Pfarr- nur anteilsweiſe erfolgen könnte, wird regelmäßig

ort entlegene Orte handeln , die eine eigene Kirche durch Aufbringung des Bedarfs im Wege der

(eine Nebenkirche, eine Kapelle, einen Betſaal (vgl . Umlagenerhebung ( Art. 13 Ab . V, II, 20 ff.) vor

meine KOD. Art . 1 Ab . I Bem . I 40 und 5]) gebeugt werden ..

haben, worin dann und wann Gottesdienſt abges Für Streitigkeiten über die Zugehörigkeit zu

halten wird , und die vielfach fälſchlich ebenfalls einem Konkurrenzbezirk und über deſſen Grenzen

,, Filialen “ genannt werden. Das VorhandenſeinDas Vorhandenſein ſind dieVerwaltungsbehörden zuſtändig (Reger
einer beſonderen Kirche, Kapelle oder eines Bet- Dyroff Bem . zu Art. 10 Ziff. 12 VGHG. und

jaals iſt aber für die Annahme eines beſonderen meine ROD . Årt. 96 Bem . 4).)

Konkurrenzbezirts nicht weſentlich (vgl . meine KGD. b) Als Konkurrenzbezirke find gemäß Art. 13

Art . 16 Abſ. VII Bem. 1 ) . Es genügt , wenn den Abf . V ROD. endlich auch die Fernbezirke

in einem beſtimmten engeren Bezirk der Kirchen anzujehen , in welchen Kirchenumlagen und Rirchen

gemeinde 'wohnenden Bekenntnisgenoſſen beſondere gemeindedienſte eingeführt werden ſollen (Art. 19

Leiſtungen für kirchliche Zwecke (3. B. für einen Üb. II AGO.). Die Abteilung der Kirchen:

eigenen kirchlichen Friedhof) obliegen (ogl. Art. 36 gemeinden in Haupt- und Fernbezirk war dem

Abſ. II Ziff. 3 KGO.). In der Regel handelt es bisherigen Rechte fremd und wird erſt durch

ſich um die gleichen Verbände, an die in Art. 20 die AGD. ermöglicht. Die Vorausſeßungen hie
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'
für beſtimmt Art. 19 Abſ. I AGD. Iſt die A6= | Ortskirchenbedürfniſſe des Fernbezirks oder ſeiner

teilung vollzogen , ſo gilt der Hauptbezirk in Beſtandteile.“

Beziehung auf Kirchenumlagen, Kirchengemeinde- Dieſer Saß bedarf noch näherer Betrachtung.

dienfte, Wahlen und Beſchlußfaſſungen als Kirchen: Wenn ein Fernbezirk bei der Trennung bereits

gemeindebezirk, d . h . als der räumliche Bereich der beſondere firchliche Einrichtungen hat, ſo liegt in

Kirchengemeinde, für die er gebildet iſt. Der Fern: der Regel eine Tochterkirchengemeinde oder ein

bezirk wird inſoweit als nicht vorhanden betrachtet. Konkurrenzbezirkder oben unter Ziff.2 beſprochenen
Die Wirkung der Abteilung beſchränkt fich jedoch Art vor. Da für die Bedürfniſſe ſolcher Ver

auf das Verhältnis zwiſchen Haupt- und Fern- bånde die Pfarrkirchengemeinde mangels beſonderer

bezirk ; fie ſchafft nur eine Bezirkseinteilung inner: Vereinbarungen an ſich nicht beizutragen hat, ſo

halb der Kirchengemeinde. Der Hauptbezirk hat beſchränkt fich hier die Wirkung der Trennung

daher als ſolcher ebenſowenig wie der Fernbezirk | auf die Befreiung der Tochtergemeinde uſw. von den

ſelbſtändige Rechtsperſönlichkeit. Tatſächlich ſtellt | Verpflichtungen aus Art. 16 RGD. Die HaftungAGO

er zwar die Kirchengemeinde dar, inſoferne die der Tochterkirchengemeinde uſw. für ihre ſonſtigen

Organe, welche für die Kirchengemeinde Beſchluß Verpflichtungen wird nicht berührt. Für ihre

zu faſſen und dieſe zu vertreten haben , nur Aufwendungen ſtehen ihr die gleichen Dedung8:

aus den in ihnen wohnenden Bekenntnisgenoſſen mittel zurVerfügung wie bisher, insbeſondere

gewählt werden und etwaige Verpflichtungen grund auch Kirchenumlagen .auch Kirchenumlagen . Hat aber ausnahmsweiſe

jäßlich von ihnen allein zu erfüllen find. Nach die Pfarrkirchengemeinde oder Pfarrkirchenſtiftung

außen verpflichten aber die von den Organen im Bereich eines nicht als Tochterkirchengemeinde

des Hauptbezirks mit Dritten abgeſchloſſenen Verorganiſierten Fernbezirts kirchliche Einrichtungen ge:

träge uſw. die ganze Kirchengemeinde. Es kannEs kann troffen, z .B. einen Betſaal gebaut oder gemietet, ſo

auch nicht der ganze Hauptbezirt als ſolcher klagen geht die Haftung hiefür nicht ohne weiteres mit der

und verklagt werden , ſondern immer nur die Trennung auf den Fernbezirk über. Es mangelt

Kirchengemeinde. Doch haftet vorbehaltlich et: hier an einem übernahmefähigen Rechtsſubjekt.

waiger nach Art. 19 Abſ. II Saß 2 KGD. ge- Will die Pfarrkirchengemeinde uſw. die Laſten

ſchaffener Ausnahmeverhältniffe gegenüber dem nicht mehr tragen , ſo muß entweder bei der Ab

Fernbezirk der Hauptbezirk allein für die Ver- trennung der Fernbezirk zur Tochterkirchengemeinde

pflichtungen der Kirchengemeinde ; gegen ihn allein erhoben und von dieſer die Schuld übernommen

kann ſich mit dem gleichen Vorbehalt ein Vor- oder Regelung durch Ortskirchenſaßung nach Art . 19

gehen der Staatsaufſichtsbehörde nach Art. 74 Abſ. II Sag 2 KGD. getroffen werden .

A6 . V-VIII AGO. richten . Die Bekenntnisgenoſſen im Bereich eines Fern:

Der Fernbezirk iſt noch Beſtandteil der abge: bezirks können ſich auch freiwillig jämtlich oder

teilten Pfarrkirchengemeinde und hat wie ſchon teilweiſe zuſammenſchließen und kirchliche Ein

erwähnt als ſolcher keine Rechtsperſönlichkeit. richtungen ſchaffen ,die fortdauernde Verpflichtungen

Der Fernbezirk kann aber Rechtsperſönlichkeit haben , nach fich ziehen (z. B. Miete eines Betſaals).

wenn er ſich mit dem råunilichen Bereich einer Fieraus haften ſie ihren Gläubigern nach den

Tochterlirchengemeinde dedt.Das Verhältnis zwiſchen Grundſägen des bürgerlichen Rechts. Ein kirch:

Haupt- und Fernbezirk iſt jedoch hiewegen kein licher Konkurrenzbezirk i. S. des Art. 13 Ab . V

anderes. Es gelten hiefür nur die Vorſchriften entſteht dadurch nicht.entſteht dadurch nicht. Die Verpflichtung legt

des Art. 19 als lex specialis, nicht die des ſich nicht fraft öffentlichen Rechts auf die in dem
Art . 16 AGD.

betreffenden Bezirk wohnenden Bekenntnisgenoffen.

Die Abteilung von Fernbezirken erfolgt aus Es kommt daher auch eine Erhebung von Kirchen

Billigkeitsgründen um die Bekenntnisgenoffen, umlagen nicht in Betracht, ſondern höchſtens die, ,

welche wegen zu weiter Entfernung vom Hauptteil Sammlung freiwilliger Beiträge. Reinesfalls haftet

des Kirchengemeindebezirkes an den ortskirchlichen die Pfarrkirchengemeinde.

Einrichtungen nicht teilnehmen können , auch von Soweit eine Heranziehung des Fernbezirks zu

den Laſten zu befreien. Der Regel nach follen den Verpflichtungen des Hauptbezirks d. i . der

daher Kirchenumlagen und Kirchengemeindedienſte Kirchengemeinde überhaupt zuläſſig iſt, bedarf es

im Fernbezirk als ſolchen gar nichteingeführt werden . einer Ortskirchenſaßung. welche Zweck und Um

Umgekehrt ſoll auch die Kirchengemeinde nicht zu fang der Beitragsleiſtung des Fernbezirks genau

Aufwendungen verpflichtet ſein , welche nur einem regelt. Dieſe Ortskirchenſabung aber und die

kleinen Teil der zugehörigen Bekenntnisgenoſſen hienach zuläſſigen Umlagen beſchließen und

zugute kommen . Deshalb die Beſtimmung des das iſt wichtig - die Organe des Kauptbezirks

Art. 19 A6.1 Sak 3 KGO.: ,,Vorbehaltlich der als Organe der Kirchengemeinde. Deren Beſchlüſſe

nachſtehenden Vorſchriften (Art. 19 Abſ. II Saß 2) find auch für den Fernbezirk gleichgültig ob

gelten die kirchlichen Bedürfniſſe des Fernbezirts dieſer zugleich Tochterkirchengemeinde iſt oder nicht --

und ſeiner Beſtandteile nicht als Ortskirchen- unmittelbar maßgebend. Der Fernbezirk als ſolcher

bedürfniſſe der ganzen Kirchengemeinde und die hat überhaupt keine eigenen Organe. Art. 19ÁGO.

kirchlichen Bedürfniſſe des Hauptbezirks nicht als fieht folche nicht vor. Art. 36 Abſ . II Ziff. 3 AGO .

-
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aber iſt nicht anwendbar, da auch dieſe Vorſchrift die Berufung mithin unzuläſſig iſt , falls das

gegenüber Art. 19 AGD. lex specialis iſt. Auch Urteil in ſeinem entſcheidenden Teil — wenn auch

Art. 13 A6. V RGD. reicht hiefür nicht aus . nicht in ſeiner Begründung – den Anträgen der

Der Fernbezirk braucht auch keine eigenen Partei formell in allen Punkten entſpricht, läßt

Organe. Er hat und ſchafft als ſolcher keine man mehrfach bei Eheſcheidungsurteilen eine Aus

Kirchlichen Einrichtungen . Was er in dieſer Be- nahme von dieſem Saße zu . Erſt kürzlich hat

ziehung hat und erhält, bezieht er — wenn nicht das Reichsgericht ſich wieder einmal in dieſem

die in ihm wohnenden Bekenntnisgenoſſen frei- Sinne einer Durchbrechung des allgemeinen Grund

willig fich zuſammentun von der Kirchen- ſaßes beiEheſcheidungsſachen ausgeſprochen .?) M. E.

gemeinde. Dieſe hat dann auch für die Koſten muß jedoch dieſer Auffaſſung entſchieden entgegen :

aufzukommen. Wenn zu dieſem Zweck die Um: getreten werden ; ſie ſeßt ſich über das Geſet hin:

lagenerhebung uſw. über die Grenzen des Haupt weg in der Befolgung eines Grundgedankens, der

bezirks hinaus erſtreďt wird, ſo iſt das eben eine allerdings die geſetzliche Ausgeſtaltung des formellen

Lebensäußerung des noch fortbeſtehenden Kirchen : Eheſcheidungsrechtes beherrſcht, deſſen Folgerungen

gemeindeverbandes. Die durch die Abteilung von und Anwendungsfälle indeſſen in dem Geſeke ſelbſt

Haupt- und Fernbezirk gezogene Scheidewand wird eine erſchöpfende Regelung erfahren haben , eine

teilweiſe niedergeriſſen. Es lag ſomit kaum ein Regelung, die die Anwendbarkeit des Grund:

Bedürfnis vor, die Fernbezirke in Art. 1346. V gedankens auf unſeren Fall unmöglich macht.

RGD. aufzunehmen . Denn die Vorſchriften der Dieſer Vorwurf trifft allerdings nicht die Ver:
KGD ., die damit für anwendbar erklärt werden teidiger des Standpunktes, daß bei der Berufung

ſollten , gelten für den Fernbezirk ohnehin. Der in Eheſcheidungsſachen ſtets das Erfordernis der

Fernbezirt iſt gar kein Konkurrenzbezirt wie die Beſchwerentfale. ) Hierfür wird zur Begründung
bereits Beſprochenen, da er – wenigſtens rechtwenigſtens recht einmal auf 8 616 3PO. verwieſen . ) Wenn

lich – als ſolcher keine Sondereinrichtungen hat, dieſer die Einſchränkung neuer Eheſcheidungsklagen
die er ſelbſtändig erhalten muß. Er trägt wenn

zwiſchen den Parteien eines beendigten Scheidungs

er überhaupt in Anſpruch genominen wird
- nur Prozeſſes durch den Ausſchluß der weiterenGeltend:

zu den Laſten der Kirchengemeinde bei. Man machung nicht vorgebrachter Tatſachen vorſieht, den

kann nur inſoferne von einem Konkurrenzbezirk Umfang der Rechtskraft des klagabweiſenden Urteils

ſprechen, als für den Fernbezirk eine beſondere gegenüber den Regelfällen (8 322 3PO.) erweitert

Bemeſſung der Beitragspflicht beſteht. entſprechend dem auch in 8 614 ZPO. ſich äußern:

Bei dieſer Sach- und Rechtslage bietet der den Gedanken , der Vervielfältigung von Ehepro

Fernbezirk als ſolcher zivilrechtlich gar kein Inter- zeſſen entgegenzutreten, ſo iſt hiermit über die Zu

effe. Er iſt gar kein Gebilde, das zivilrechtlich läſſigkeit einer Berufung an ſich noch nichts geſagt.

zu erfafſen wäre. Als Träger von Rechten und Man ſchließt jedoch für den Fall der Widerklage

Pflichten kommt entweder die Kirchengemeinde oder folgendermaßen : Wenn der Kläger mit ſeiner Klage

deren Kirchenſtiftung oder eine freiwilligeOrgani: abgewieſen iſt und der Beklagte Berufung einlegt,

um

genoffen - ein Verein oder eine Geſellſchaft auf Eheſcheidung zu erheben , ſo würde der Aus

in Betracht. (Fortſeßung folgt) . ſchluß einer ſolchen Berufung des fiegreichen Be

klagten durch die in 8 616 3PD. erfolgte Ab:

ſchneidung einer neuen Klage nur dazu führen ,

Das Erfordernis der „ Beſchwer“
Daß ein jeder Beklagter, der Grund zu einer

Widerklage zu haben glaube , genötigt werde, dieſe

bei der Einlegung der Berufung in ſchon in erſter Inſtanz zu erheben,um nicht Ge

fahr zu laufen , ſeines Klagrechtes für immer ver

Eheſcheidungsſachen. luſtig zu gehen. Das Reichsgericht 5) hat dieſer

Von Mechtsanwalt Dr. Wilhelm Kindhohr in Berlin. Folgerung gegenüber einmal zutreffend darauf

hingewiejen , daß man den gleichen Gedanken über:

Während man in Schrifttum und Recht
.

ſprechung heute faſt au8nahmslos ') aus dem Be- 3 033: 1916, 990 Nr.989 .
5 So Struđmann- Stoch, BPD. (9) Borbem . 3 zu

griffe des Rechtsmittels folgert, daß dieſes, ing: $8 511 ff.; DIG. Hamburg in SeuffArch. 52Nr. 272

beſondere alſo auch die Berufung als ein Rechts- ( = anſøg. 17, 49 ) ; DayD620. in SeuffArch. 50

mittel , grundſäßlich eine formelle Beſchwer der die
Nr. 219. Hingegen verlangt grundſäßlich das Bor:

liegen einer Beſchwer vor allem das Reichsgericht in
Berufung ergreifenden Partei vorausſeßt , daß ſtändiger Mechtiprechung (ogl. RG.27, 195 ; 36,35111:

= 3M. 1895, 520 Nr. 13 ); 45, 321 ff. = Seuffürch.55

1) Früher herrſchte lebhafter Streit über dieſe Nr. 122 II ] ; 55, 245; in JW. 1911, 655 Nr. 30 (=

Frage. Gegen das Erfordernis der Beſchwer z. B. Gruchots Beitr . 55, 1084 ff.)); auch DLG. Moſtod in

Bland, Behrbuch des deutſchen Zivilprozeßrechtes Međiz. 23, 23; DLG. Karlsruhe in BadRPr. 1903,

(1887 ff .) 2, 443 ff., insbeſondere Note 102 ; Markus 223 Nr. 96 ; DLG. Nürnberg in Bay 3. 3, 459 .

in 33P. 11, 101; BayObls. in SeuffArch. 49 Nr. 131 . “) Strudmann - Stoch a . a . D.

Butreffend z . B. AG . 45, 123 ; 53, 245. 35) AG. 45, 321 ff.

•
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haupt gegen die Vorſchrift des 8 616 3PO . an. der Zuläſſigkeit der Berufung tatſächlich noch nichts

führen könnte, weil dieſe den Beklagten ſtets dazu geſagt, insbeſondere folgt aus der — in gewiſſen

nötigt , eine ihm etwa zuſtehende Widerklage Grenzen beſtehenden Pflicht zur Wahrheits

ſpäteſtens in der Berufungsinſtanz zu erheben, erforſchung nichts über die Inſtanzen, die zu dieſem

wenn er nicht ſein Klagrecht verlieren will. Eben- | Zwecke zur Verfügung ſtehen.

fowenig iſt auch eine weitere Erwägung durch Vielmehr hat das Reichsgericht º) vollkommen

ſchlagend . Wenn es auch — fals man auch hier recht: ein ausreichender Grund, die Eheſcheidungs

an dem Erfordernis der Beſchwer feſthält ge ſachen von der Vorausſeßung einer jeden Berufung,

wiſſermaßen von dem Belieben des abgewieſenen dem Erfordernis der Beſchwer, auszunehmen, iſt

Klägers abhängt , ob der Beklagte ſeine Widers überhaupt nicht zu entdecken.

klage noch erheben will, je nachdem der Kläger Dieſes Urteil trifft aber auch bei der Aus:

nämlich Berufung einlegt oder nicht, ſo kann man nahme zu , die das Reichsgericht ſelbſt macht und

außerhalb des Eheprozeſſes den gleichen Vorwurf die im Anſchluß hieran auch von dem Schrifttum

gegen das Geſek ebenſo in dem Fall erheben, daß mehrfach übernommen iſt.10)mehrfach übernommen iſt.10) Wenn nämlich die

der Beklagte nach dem Antrage des Klägers ver- Auflöſung einer Ehe durch Richterſpruch in Frage

urteilt iſt. Rann der Kläger hier auch nicht ſteht und der obftegende Kläger die Scheidungs

ſeinerſeits Berufung einlegen , um etwa den Klag: klage zurüđnehmen will, ſo ſoll es ihm geſtattet

antrag zu erweitern, ſo kann er doch, falls der ſein, allein zu dieſem Zwecke gegen das die Schei:

verurteilte Beklagte Berufung einlegt , fich deſſen dung nach ſeinem Antrag ausſprechende und ihn

Berufung anſchließen und auf dieſe Weiſe noch zu deshalb nicht beſchwerende Urteil die Berufung zu

einer Erweiterung ſeines Alagantrags gelangen , erheben, um ſeinen Verzicht auf die Urteilsfolgen

eine Möglichkeit, deren Eintritt ebenfalls von dem zur Geltung zu bringen . Dieſer Saß wird in

„ Belieben " des Beklagten abhängt . ") doppelter Weiſe geſtüßt. Einmal durch Berufung

Der Saß von dem allgemeinen Fortfall des ! auf die beſondere prozeſſuale Geſtaltung der Ehe

Erforderniſſes der Beſchwer in Eheſcheidungsjachen achen, nach der das Gericht von Amts wegen zum

wird ferner noch auf 8 614 BPO. geſtüßt, und Zwecke der Aufrechterhaltung der Ehe die materielle

dies iſt wohl die am meiſten vorgebrachte Be Wahrheit zu erforſchen hat. Daß aus dieſem

gründung.) Nach § 614 ZPO. Yönnen bis zum
Grundſaße für unſere Frage nichts herzuleiten iſt,

Schluffe der mündlichen Verhandlung, auf die haben wir bereits geſehen.haben wir bereits geſehen . Beſtimmender iſt offen :

das Urteilergeht,andere alsdie in derKlage folgendermaßen:Aűen auf Chetrennunggerichteten

bar die zweite Begründung. Man ſchließt hierzweite Begründung.

vorgebrachten Klaggründe geltend gemacht werden .

Die Beſchränkungen der 8 264, 268, 527 , 529
Parteianträgen kommt nicht nur, wie anderen

Abſ. 2 3PO. fallen fort , die Klagänderung ift Prozeßanträgen , prozeſſuale, ſondern zugleich die

in vollem Umfange geſtattet, insbeſondere auch in
materielle Bedeutung zu , eine nach dem materiellen

der Berufungsinſtanz. Wenn aus dieſer Beſtim Recht erforderlicheGrundlage für die Auflöſung

mung aber der Schluß gezogen wird, es ſei, um
der Ehe erſt zu ſchaffen, ohne daß die Anträge

die grundfäßlich zuläſſige Klagänderung in der doch in dieſer Beziehung unwiderruflich ſind.

Berufungsinſtanz durchzuführen, auch erforderlich. Während derKläger nun bei allen übrigen Rechts

die Berufung nur zum Zwecke einer ſolchen Klag: ſtreitigkeiten das ihm in erſter Inſtanz zuge

änderung zuzulaſſen, ſo erſcheintdieſe Folgerung iprochene Recht dadurch wieder aufgeben kann,

wenig zwingend ;-) jene Beſtimmung enthält nichts daß er dem zu ſeinen Gunſten ergangenen Urteil

überdie formelle Zuläffigkeit der Berufung, ſondern keine Folge gibt, tritt die Ehetrennung mitder

betrifft nur die Folgen der Berufungseinlegung, Rechtskraft des Urteils ſelbſt dann ein , wenn ſie

über die für ſich die allgemeinen Vorſchriften zu in dieſem Zeitpunkte dem Willen des obſiegenden

gelten haben.
Klägers nicht mehr entſprechen ſollte, und dieſe

Schließlich geht es auch nicht an , mit Reinde ) Rechtskraft wird ohne ſein Butun herbeigeführt,

in Eheſcheidungsſachen von dem Erfordernis der
da das Urteil von Amts wegen zuzuſtellen iſt

Beſchwer abzuſehen aus der allgemeinen Erwägung, (8 625 3PO.). Es entſpreche deshalb unter Be

daß die Prozeſſe in heſachen das Ziel verfolgen, rüdſichtigung der den Eheſachen zugunſten der

der materiellen Wahrheit möglichſt gerecht zu
Aufrechterhaltung der Ehe eingeräumten Aus:

werden ,und deshalb die Amtsbefugnis des Prozeß: nahmeſtellung dem Geiſte' des Geſekes, bis zum

gerichts verſtärken , das Verfügungsrecht der Par: 9) RG. 45, 323 (vgl. oben Anm. 5) .

teien ſchwächen. Hiermit iſt über die Frage nach 10) Vgl. vor alem RG. 36, 351 ff. (vgl. oben

Anm. 5), beſtätigt von RG, in GruchotsBeitr. 41 , 171

(= JW . 1896, 320 Nr. 6) ; auch RG , 27, 371 ; neuer

9) Vgl. DIG. Hamburg und BayOblo, oben in dings RG. in Gruchots Beitr. 55, 1084 ff. und in

Anm . 3 . D33. 1916, 990 Nr. 989 (vgl . oben Anm . 2) ; wohl

Wie das BayOblo. (vgl. Anm. 3 oben) dazu auch DLG. Roſtod in Medl3. 18, 44 ( = SeuffArch. 55,

kommt, zu erklären, nach der im Terte vertretenen Nr. 122 I ) ; auch DIG. Þamburg in OLG.19, 120

Rechtsanſicht entbehre § 614 ZPD. jeder ratio, iſt mir (=Hanſ63 . 30, 208); ferner Stein, BPO . (11) Bem . II 1
unerfindlich . zu 511 ; Meutamp , 3BD . (2 ) Borbem 5a zu SS 511 ff.;

$) Reinde, SPO. (5) Bem. III zu § 614. Peterſen - Remelé-Anger, ZBO. (5) Bem . 3 ju $ 511 .
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.Eintritte der Rechtskraft des Urteils noch die Anhaltspunkt für die Annahme, daß der Geſef=

Möglichkeit offen zu laſſen, dieſes wieder zu be- geber die Vorausſeßungen der Berufung hier an

ſeitigen , in dieſem Falle alſo von dem Erfordernis ders als in den ſonſtigen Fällen geſtaltet wiſſen

der Beſchwer abzuſehen und ſo der Partei , die wollte. Die Punkte , in denen er in Befolgung

ſich nachträglich zur Fortſeßung der Ehe entſchließt , ſeines auf inöglichſte Aufrechterhaltung der Ehe

zu geſtatten, nur um Zwecke der Zurücknahme der gerichteten Grundgedankens eine Abweichung des

Klage oder des Verzichts auf den Scheidungs- formellen Eheſcheidungsrechtes von dem ſonſtigen

anſpruch Berufung einzulegen . Prozeßrecht herbeiführen wollte , ſind im Geſeke

Der erſte Teil diejer Erwägungen iſt gewiß einzeln neu geregelt ; die Vorausſeßungen der

vollkommen zutreffend, der Parteiantrag und die Berufung gehören nicht hierzu . Nach allgemeinen

Wirkung der Rechtskraft in Eheſcheidungsſachen Grundſäßen kann aber über dieEinzelbeſtimmungen

nehmen eine Sonderſtellung ein ; es geht jedoch der Geſekes hinaus der allgemeine Geſichtspunkt

nicht an , aus ihnen den angeführten Schluß zu der Aufrechterhaltung der Ehe nur dann zur Gel

ziehen . Mit dem Weſen eines jeden rechtsgeſtalten- tung gelangen, wenn ſich Lücken oder Wider

den Urteils hängt es unzertrennlich zuſammen , daß ſprüche im Gefeße zeigen. Dies iſt hier nicht

dieſes Urteil mit dem Eintritte der Rechtskraft der Fall.

auch dann ſeine Wirkungen ausübt, wenn der Als einen Sonderfall des Verzichtes auf den

Klåger dieſe jeßt gar nicht mehr herbeizuführen in erſter Inſtanz zugeſprochenen Scheidungsanſpruch

willen iſt ; mit der Rechtskraft ſind die Folgen und zwar als teilweiſen Verzicht behandelt das

des Urteils ſeiner Verfügung entzogen , und er Reichsgericht 19) den nachträglichen Uebergang von

kann dieſe nicht wie bei anderen Urteilen durch dem Scheidungsantrage zum Antrag auf Auf

Unterlaſſung der Volſtređung (im größeren Um- hebung der ehelichen Gemeinſchaft (8 1575 BGB.),

fange wenigſtens) um ihre Wirkung bringen . Dieſer der in der Dat gegenüber jenem ein minus ent

Zeitpunkt, in dem das Urteil zu dem Willen des hält . Wenn man indeffen mit uns an dem Er

es Erwirkenden in einem nicht zu beſeitigenden fordernis der Beſchwer in allen Fällen feſthält,

Gegenſaße ſtehen kann , muß aber auch nach der jo kann auch die Einlegung der Berufung nur

Anſicht des Reichsgerichtes einmal eintreten und zu dieſem Zwede nicht für zuläſſig erachtet

zwar in dem Augenblid, in dem das Urteil auch werden. Insbeſondere iſt auch eine Wiederher

nach dieſer Auffaſſung unanfechtbar iſt. Nun iſt ftellung der ehelichen Gemeinſchaft mit den in

zwar der bekämpften Meinung zuzugeben , daß § 1587 BGB. vorgeſehenen Wirkungen ausge:

durch fie in manchen Fällen dieſer Widerſpruch ſchloſſen, ſobald einmal die Ehe entſprechend dem Än:

vermieden werden kann – nämlich ſtets dann , trage des Alågers oder des Widerklägers geſchieden

wenn der obſiegende Klåger in dem Zeitraum iſt und der andere Teil tein Rechtsmittel zur

zwiſchen der Erlaſſung des Urteils und dem Ablaufe Þand nimmt.— Ebenſowenig fann natürlich Be

der Berufungsfriſt zu dem Entſchluſſe gelangt, rufung eingelegt werden nur zur Herbeiführung

auf ſeinen Scheidungsanſpruch zu verzichten. In des nachträglichen Ueberganges von der Klage

ſolchen Fällen kann auf dieſem Wege tatſächlich auf Aufhebung der ehelichen Gemeinſchaft zu der

eine Ehe aufrecht erhalten und ſomit der Abſicht Klage auf Eheſcheidung. Dies müßten folge:

entſprochen werden, die die geſamte Geſtaltung des richtig auch die Vertreter der hier bekämpften

formellen ſowohl als des materiellen Eheſcheidungs- Meinung annehmen ,"S) da die Scheidung gegen :

rechtes durchzieht. Hiergegen iſt nur das Eine über der Aufhebung der ehelichen Gemeinſchaft die

einzuwenden : dieſes Ziel läßt ſich nicht auf dem ſtärkere Wirkung ausübt. In dieſem Falle bleibt

Boden des Geſeßes erreichen. nur die Möglichkeit einer neuen Scheidungsklage

3ſt die Berufung ein Rechtsmittel, das ſich gemäß § 1576 BGB.§

„ gegen " ein Urteil (vgl. 8 511 3PD.) richtet, ſo Ich faſſe zuſammen : Mag auch der Stand

kann man eine höhere Entſcheidung nicht an: punkt des Reichsgerichts — vielleicht – de lege

rufen , wenn jenes alles gewährte, was man wollte; ferenda Beachtung verdienen, nach geltendem

eine Anfechtung (vgl. § 519 Abſ. 2 ZPO.) hat Hechte verlangt die Einlegung der Berufung auch

demgegenüber keinen Sinn; das Geſetz hebt zwar in Eheſcheidungsſachen ſtets das Vorhandenſein

das Erfordernis der Beſchwer nicht ausdrücklich einer Beſchwer. 14 )

hervor , iſt aber von deffen Vorſtellung be

ſtimmt. Es genügt, auf dieſe treffenden Worte
13 ) AG. in JW. 1911 , 655 Nr. 33 (vgl . auch NO .

27, 370) ; NORRomm. (2 ) Bem . 2 zu § 1575 BGB .

Wache " 1 ) hinzuweiſen , um darzutun, daß grund Ebenſo auch Stein Bem . 1 ju 8 511 unter Note 6.

jäßlich kein Anlaß beſteht, in Eheſcheidungsſachen 13) Droßdem gibt Stein (oben Anm . 12 ) dem ſiegs

die Berufung anders zu verſtehen , als in ſonſtigen reichen Kläger die Berufung lediglich zur Herbeiführung

Prozeſſen. Jene Erwägungen treffen hier wie
eines folchen lieberganges. RG . in 32. 1911, 655

Nr. 33 (Anm . 12) läßtdie Entſcheidung dahingeſtellt ſein .

dort zu. Aber auch die einzelnen Beſtimmungen 14) So auch wenn auch ohne Begründung

des formellen Eheſcheidungsrechtes bieten keinerlei Seuffert, BPO. (11) Bem . 2g Abſ. 3 zu § 529 ; Will

mowski - Levy, BPO. (7) Bem . 2 Abſ. 4 zu § 472

11) Wach, Vorträge über die deutſche Meichsgivil- (heute § 511).

progeſordnung ( 2) 262 Note.

-

-
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Parteien , auch wenn ſie beide darüber einverſtanden

Sleinc Mitteilungen. fein ſollten , daß der Rechtsſtreit zur Vermeidung von

Koſten bei dem an ſich nicht zuſtändigen Amtsgericht
Zu $ 697 3PD. Wird im Mahnverfahren ein

bleiben ſoll, die Möglichkeit genommen wird, den
Anſpruc verfolgt, der nicht zur ſachlichen Zuſtändige

Rechtſtreit durch das Amtégericht entſcheiden zu

teit des Amtsgerichts gehört, ſo mußte im Falle des
laſſen , ſelbſt wenn der Beklagte abſichtlich nicht er

Widerſpruds nach 88 696 , 697 BPD . alter Faſſung
ſcheint.

binnen 6 Monaten beſondere Klage beim Landgericht
Mir erſcheint die hier vertretene Anſicht zum

erhoben werden. Deßt iſt das anders (Novelle vom
mindeſten zu erheblich zwedmäßigeren Folgen zu führen

1. Juni 1909 ). Auch bei Widerſpruch bleibt das Ver
als die von Stein vertretene . Die Rechte des Bes

fahren jeßt beim Amtsgericht anhängig. § 697 neuer
klagten ſind in vollem Maße gewahrt. Der Widers

Faſſung beſtimmt: Abſ. 1. „ Iſt ein Anſpruch erhoben,
ſprud wird bekanntlich ſehr oft nur erhoben, um Zeit

der zur Zuſtändigkeit der Landgerichte gehört, ſo hat
zu gewinnen . Dem Beklagten, der dann weder in

das Amtsgericht, ſofern eine Partei vor der Ver
Demanberaumten Verhandlungstermin über die Zus

handlung zur Hauptſache darauf anträgt, durch Bes
ſtändigkeit und die Hauptſache derhandelt noch ſchrifts

ſchluß ſich für unzuſtändig zu erklären und den
lich zuvor die Verweiſung beantragt hat, geſchieht doch

Rechtsſtreit an das Landgericht zu verweiſen ..."
wirklich kein Unrecht, wenn er nun im Wege des

A65. 2. „ Iſt der Antrag auf Verweiſung ſchon Verſäumnisurteils verurteilt wird. Dem Vernehmen

in dem Geſuch um Erlaſſung des Zahlungsbefehls ges nach ſollen auch die großen Amtsgerichte des Hammer

ſtellt oder mit dem Widerſpruch verbunden worden, Oberlandesgerichts regelmäßig in ſolchen Fällen das

ſo kann die Entſcheidung über den Antrag ohne bors Verſäumnisurteil gewähren – wie es ja auch in dem

gängige mündliche Verhandlung erfolgen . Wird die hier entſchiedenen Falle gewährt worden war . Es

Verweiſung beſchloſſen , ſo gilt der Rechtsſtreit mit
handelte ſich um das Amtsgericht in Dortmund.

der Zuſtimmung des Beſchluſſes als bei dem Land

gericht anhängig. “
Oberlandesgerichtsrat A. Freymuth in Hamm.

Aus dem Wortlaut des Abſ.1 müßte man durch

Gegenſdhluß die Folgerung ziehen, daß ohne Antrag

einer Partei alſo von Amts wegen – das Amts- Zuſtändigkeit und Berfahren bei Uebertretungen

gericht ſeine Zuſtändigkeit nicht zu prüfen hat. Dieſe nach Urt . 107 bayer. Forft. Nach Art. 106 bayer .

Folgerung wird aber, namentlich mit Rüdficht auf Forſts . tann , wenn in einem Bezirke die Verübung

die Entſtehungsgeſchichte, vielfach als unrichtig erklärt, von Forſtfreveln durch Entwendung in außergewöhn

ſo auch von Stein BPO. 8 697 unter II, 1 und 3, licher Weiſe überhand nimmt, durch königliche

aber auch von andern (vgl. die Nachweiſungen a. a. D. Verordnung verfügt werden, daß in beſtimmten Bes

Note 4). Die von Stein vertretene Anſicht iſt in einem zirken jeder Verkäufer von Walderzeugniſſen mit einem

Urteile des Oberlandesgerichts in Hamm abgelehnt von dem Gemeindevorſtand ſeines Wohn- oder Auf

worden. Dort war ein Zahlungsbefehl in Höhe von enthaltsortes ausgeſtellten , auf fünf Tage gültigen, beim

865 M ergangen , der Beklagte erhob Widerſpruch. Verkauf an die Ortspolizeibehörde abzuliefernden

In dem Verhandlungstermin vor dem Amtégericht Zeugnis über den rechtmäßigen Erwerb der nach

( 696 Abſ. 2 ) erſchienen beide Parteien , ſtellten aber Art, Größe, Sahl und Maß beſtimmten Verkaufs

nur den Antrag auf Vertagung. In dem neu anbe- gegenſtände verſehen ſein muß.

raumten Termin erſchien nur der Kläger. Er beans Nach Art. 107 ForſtG. iſt, wer innerhalb der

tragte und erlangte ein Verſäumnisurteil gegen den beſtimmten Bezirke Walderzeugniſſe ohne das durch

Beklagten . Der Beklagte legte gegen das Verſäumnis- Art. 106 vorgeſdriebene Zeugnis oder mit einem durch

urteil Einſpruch ein und verlangte dann Verweiſung Zeitablauf wirkungslos gewordenen Zeugniſſe ver
vor das Landgericht. Dieſe Verweiſung erfolgte. Im kauft oder zum Verkaufe anbietet, von dem Amts

weiteren Verfahren vertrat dann der Bellagte den gerichte zu einer Geldſtrafe von einer Mart achtzig

Standpunkt, daß die Koften des Verſäumnisurteils Pfennig bis neun Mark zu verurteilen, vorbehaltlich
der Kläger tragen müſſe, da es nicht hätte erlaſſen der weiteren Beſtrafung wegen Forſtfrevels, wenn ſich

werden dürfen. Das Oberlandesgericht in Hamm hat ergibt, daß die verkauften oder feilgebotenen Wald

in dem Urteil vom 18. Mai 1917 (2 U 239/16) dieſen erzeugniſſe gefrebelt wurden.

Standpunkt für unrichtig erachtet und folgendes aus- Ueber die Frage, welches Gericht für die Ab

geführt: Das Recht der Parteien, bei Anſprüchen , die urteilung von Uebertretungen nach Art. 107 zuſtändig

zur Zuſtändigkeit des Landgerichts gehören, die ſach- iſt und welches Verfahren dabei zu beobachten iſt,

liche Entſcheidung dem Amtsgericht zu entziehen und herrſcht lebhafter Streit. Schwaiger, Das Forſt

durch das Landgericht herbeiführen zu laſſen, iſt das geſeß für das Königreich Bayern, 1897, S. 137, ſpricht

durch gewahrt, daß der Antrag auf Ueberweiſung nach ſich dahin aus, die Uebertretung ſei durch das Amts

§ 697 Abſ. 2 ſdon mit dem Antrag auf Erlaß des gericht im ordentlichen Verfahren, aber ohne Zu

Zahlungsbefehls geſtellt oder mit den Widerſpruch ziehung von Schöffen abzuurteilen . Hümmer, Das

verbunden werden kann. Dann kann das Amtsgericht Forſtrügeverfahren im rechtsrheiniſden Bayern 1908,

die Verweiſung auch ohne mündliche Verhandlung S. 11, vertritt die Auffaſſung, die Hebertretung ſei

ausſprechen . Die Anſicht, daß das Amtsgericht auch im ordentlichen Verfahren unter Beiziehung von

nach vorangegangenem Mahnverfahren von Amts Schöffen und des Amtsanwaltes und unter Ausſchluß

wegen ſeine fachliche Zuſtändigkeit zu prüfen habe, jeglicher Mitwirkung des Forſtmeiſters abzuurteilen .

führt dazu, daß bei Anſprüchen, die zur Zuſtändigteit Ganghofer -Weber, Kommentar zum ForſtG .,

des Landgerichts gehören, das Amtsgericht die Klage 1904, S. 340. führt aus, die Uebertretung ſei in gleicher

gegen den nichterſchienenen Bellagten abweiſen muß . Weiſe zu behandeln wie die Forſtpolizeiübertretungen

Dies aber hat die unannehmbare Folge, daß den und die Forſtfrevel, ſie ſei im Forſtrügeverfahren durch
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das Amtsgericht abzuurteilen. Die Braris der Se- Geſchäftsbeſorgung nach Ableben von Krieg8betei :

richte iſt verſchieden ; die einen urteilen im ordentlichen ligten. In zahlreichen Fällen wird das Ableben von

Verfahren mit Schöffen und Amtsanwalt, die anderen Kriegsbeteiligten, die ſich, ſei es an der Front, in der

im Forſtrügeverfahren die Uebertretung ab. Eine Etappe oder als Kriegsgefangene oder Internierte

oberſtrichterliche Entſcheidung iſt bis ießt nicht er- in Feindesland befanden, den Angehörigen erſt nach

gangen. geraumer Zeit bekannt werden. Sehr oft werden

Die Entſcheidung der Frage hängt davon ab, die geſchäftlichen Beziehungen des Betreffenden von

ob die Uebertretung Forſtpolizeiübertretung oder Familienangehörigen oder ſonſtigen Perſonen weiter

Forſtfrevel iſt oder ob ſie das nicht iſt, ob ſie dem- geführt, es werden infolgedeſien auch naturgemäß in

gemäß nach Art. 50 ForſtG . zu den Forſtrügeſachen zahlreichen Fällen für einen bereits verſtorbenen

zählt oder nicht. Gehört ſie zu den Forſtrügeſachen, Kriegsteilnehmer oder ſonſt Kriegsbeteiligten Rechts

ſo iſt ſie nach Art.116 ForſtG . im Forſtrügeverfahren, handlungen und Rechtsgeſchäfte verſchiedenſter Art

gehört ſie nicht zu ihnen, ſo iſt ſie nach § 3 EG. StPD. noch in einem Zeitpunkte vorgenommen, wo ſein

im ordentlichen Verfahren abzuurteilen. Ein Ver- bereits erfolgtes Ableben den für ihn

fahren, wie es Schwaiger annimmt, iſt nach den zus handelnden Perſonen noch nicht bekannt war.

treffenden Ausführungen bei Hümmer und bei Gangs Es fragt ſich nun, wie es ſich mit der Rechts

hofer-Weber an den oben angeführten Stellen ſchlechter- wirkſamkeit derartiger für den Kriegsbeteiligten nach

dings ausgeſchloſſen . ſeinem Ableben noch vorgenommenen Rechtshandlungen

Nach Art.48 ForſtG.ſind Forſtpolizeiübertretungen im allgemeinen verhält . Es wird hier zunächſt vor

die in den Art. 75-78 ForſtG . aufgeführten, im eigenen allem in Frage kommen, auf Grund welchen Rechts

Walde begangenen Zuwiderhandlungen gegen die forſts verhältniſſes Angehörige oder dritte Perſonen für den

polizeilichen Beſtimmungen des Forſtgeießes. Nach Kriegsbeteiligten tätig geworden ſind. In der Regel

Art. 49 ſind Forſtfrevel alle durch das Forſtgeſeß in wird das Handeln für den Kriegsbeteiligten auf Grund

den Art. 79—105 ForſtG . bezeichneten, im fremden eines Auftrags, eines Dienſtvertrags oder eines Werk
Walde begangenen Entwendungen, Beſchädigungen , vertrags, dereine Geſchäftsbeſorgung zum Gegenſtande

Zuwiderhandlungen gegen die forſtpolizeilichen Bes hat, erfolgen, z. B. der Kriegsbeteiligte hat ſeine Ehe

ſtimmungen und andere Gefährden. In den Art. 48 frau, Verwandte oder dritte Perſonen beauftragt, ſein

und 49 iſt alſo die Uebertretung nach Art. 107 ForſtG . | Geſchäft für ihn weiterzuführen, oder es iſt auf Grund

nicht aufgeführt. Daraus den Schluß zu ziehen, Dienſtvertrags ein Handelsbevollmächtigter oder Pro

die Uebertretung ſei weder Forſtpolizeiübertretung kuciſt hiermit betraut. Natürlich können auch zahlreiche

noch Forſtfrevel, iſt verfehlt. Dieſe beiden Artikel andere Hechtsgebilde wie Geſellſchaftsverhältnis, alſo

find keineswegs allein maßgebend . Die vierte Handlungen eines Mitgeſellſchafters fürden kriegsbetei

Abteilung des Forſtgeſebes trägt die Ueberſdrift ligten abipeſenden Geſellſchafter in Frage kommen .

Forſtpolizeiübertretungen und Forſtfrevel“ . Für die meiſten dieſer Fälle wird grundſäßlich die

Der Abſchnitt I dieſer Abteilung, der die Art. 48 dem Vertreter des Kriegsbeteiligten eingeräumte Voll

bis 74 umfaßt, enthält die allgemeinen, der A b- macht auch durch das Ableben des Kriegs

ſchnitt II dieſer Abteilung, der die Art. 75-108 beteiligten im Zweifel nicht berührt werden.
umfaßt, die beſonderen Beſtimmungen über Dies ergibt ſich aus den $$ 672, 674, 675 BGB. in

die Forſtpolizeiübertretungen und Forſtfrevel. Der Verbindung mit § 168 und $ 169 daſelbſt, vgl . auch

Abſchnitt II iſt wieder in zwei Unterabteilungen ge- 88 727,729 BGB.fürdie Geſellſchaft, $ 52 45 3 HGB.

teilt, deren eine mit der Ueberſchrift „A Forſtpoli- für die Prokura, &$ 136, 137HGB . für die offene Handels

feiübertretungen “ (Art. 75—78) die Forſtpoli- geſellſchaft. Es gelten alſo, ſoweit obige geſeblicheBeſtim

zeiübertretungen, deren andere mit der Ueberſchrift mungen zurAnwendung kommen, folgende Rechtsſäke :

,, B Forſtfrevel" (Art . 79-108) die Forſtfrebel 1. Nach dem Ableben des Kriegsbeteiligten iſt deſſen

regelt. Die im Geſeße ſelbſt enthaltenen Ueberſchriften beauftragter Vertreter im Zweifel noch berechtigt und

der Abſchnitte und der Unterabteilungen ſind Beſtand- verpflichtet, innerhalb des Rahmens des ihm erteilten

teile des Geſeßes, ſind ſelbſt Geſeß . Durch die Ein- Auftrags oder der übernommenen Geſchäftsbeſorgung

reihung in die Abteilung IV und in die Unterabteilung weiterhin für die Erben ſeines Vollmachtgebers rechts

„ B Forſtfrevel“ ſind die Uebertretungen nach wirkſam zu handeln, $ 672 Abſ. 1, § 168 Abſ. 1 BGB .

Art. 107 Forſt. fraft Selepes Forſtfrebel. Die Auf- 2. Auch nach Erlöſchen des Auftrags gilt dieſer

zählung der Forſtfrevel in Art. 49 iſt alſo nach dem zugunſten des Beauftragten als forts

Forſtgeſet ſelbſt nicht erſchöpfend. Erwägt man noch , beſtehend, bis lekterer von dem Erlöſchungsgrunde,

daß die in Art. 106 vorgeſebene Verordnung nach dem hier alſo vom Tode des Auftraggebers, Kenntnis

klaren Wortlaut des Artikels den Zweck verfolgt, der erlangt oder ihn kennen müßte, $ 674 BGB .

Verübung von Forſtfreveln noch weiter vorzubeugen, 3. Auch in den Ausnahmefällen, wo das

ſo muß man zu dem Schluß kommen, die Uebertretung Erlöſchen der Vollmacht mit dem Tode des Auftrag

nach Art. 107, die die Zuwiderhandlunggegen die 1 gebers nach beſonderer Lage des Falles anzunehmen iſt,

Verordnung iſt, iſt auch ihrem inneren Weſen nach hat der Beauftragte auch noch nach erlangter Kenntnis

ein Forſtfrevel und nicht etwa eine Uebertretung von dem Erlöſchungsgrunde, alſo vom Ableben des

ſchlechthin. triegsbeteiligten Vollmachtgebers bei Gefahr im

Weil Forſtfrevel und deshalb Forſtrügeſache iſt Verzug für den Vollmachtgeber die Beſorgung des

die Uebertretung nach Art. 107 ForſtG. im Forſts übertragenen Geſchäfts fortzuſeßen, bis der Erbe an

rügeverfahren , nicht im ordentlichen Verfahren, durch derweit Fürſorge treffen kann . Auch inſoweit gilt der

das Amtsgericht abzuurteilen (Art. 50 und 116 Forſt . ) . Auftrag als fortbeſtehend, $ 672. Die gleichen Grund

Amtsrichter Albert Frant in München . fäße gelten entſprechend für jeden Dienſtvertrag

oder Werkvertrag , der eine Geſchäfts

beſorgung zum Gegenſtande hat, 8 675.
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Aehnliche Beſtimmungen gelten für das Rechts- zum Schuße der Minderjährigen getroffenen geſeß

verhältnis der Geſellſchaft nad BGB. 88 727, 729 und lichen Beſchränkungen müſſen, um dem Zwede des

der offenen Handelsgeſellſchaft nad 8$ 136 , 137 HGB. Geſeßes zu genügen , auch hier zur Anwendung kommen .

Es ergibt ſich alſo, ſoweitobige geſeßliche Beſtimmungen | Obwohl in dieſen Fällen der Vollmachtträger ſeine

Anwendung finden , daß im allgemeinen auch noch Geſchäftsführungsvollmacht aus der Perſon des Ver

nach dem nicht bekanntgewordenen Ableben ſtorbenen herleitet, ſo beurteilt ſich dennoch die Rechts

eines Arieg 8 beteiligten deſſen Vertreter wirkſamkeit des einzelnen Geſchäftes nad

innerhalb ſeiner Auftrags- oder Geſchäftsbeſorgungs- i der Zeit ſeiner Vornahme. Da in dieſem Zeit

vollmacht mit Rechtswirkſamkeit für die Erben punkt an Stelle des verſtorbenen Kriegsteilnehmers

des Auftraggebers handeln kann mit der deſſen minderjährige Erben getreten ſind, ſo handelt

Folge, daß ſowohl die Erben des Kriegsteilnehmers, der Vollmachtsträger nunmehr mit Wirkſamkeit für

wie allenfallſige dritte Vertragskontrahenten dieſe dieſe und iſt deshalb den in Anſebung der Minder

Rechtsgeſchäfte als vollwirkjam müſſen gelten jährigen getroffenen geſetzlichen Beſchränkungen ſeiner
laſſen. Soweit obige geſebliche Beſtimmungen über Verfügungsmacht unterworfen, das iſt alſo der Ein

Geſchäftsbeſorgung auf Grund Auftrags, Dienſt- oder willigung des geſeßlichen Vertreters und vormunds

Werkvertrags nicht Plaß greifen, kommen event. die ſchaftsgerichtlicher Genehmigung . Falls deren Ertei

Beſtimmungen über auftragsloſe Geſchäftsführung ing- | lung als nicht im Intereſſe des Mündels gelegen

beſondere § 686 BGB. im Verhältniſſe zu den Erben nachträglich verweigert wird, ſo kann die Rechtsunwirt

des Kriegsbeteiligten zur Anwendung. ſamleit dieſer Geſchäfte eine erhebliche Gefährdung der

Dieſe allgemeinen Grundfäße erleiden aber ſehr Rechtsſicherheit und der Intereſſen gutgläubiger Ver
erhebliche Einſchränkungen bei formbedürftigen tragsgegner zur Folge haben. Man denke nur an

Rechtsgeſchäften. Wenn z. B. die Ehefrau, die Weiterführung eines größeren kaufmänniſchen Bes

das Geſchäft für den Kriegsbeteiligten in deſſen triebes, eines Bankgeſchäftes mit regem Wechſel- und

Auftrag weiterführt, für dieſen nach dem Zeit- ſonſtigem Kreditverkehr ; welche unerfreulichen Folgen

punkt ſeines Ablebens eine Wechſelverbindlichkeit würden ſich aus der Rechtsunwirkſamkeit derartiger

eingeht, eine Bürgidaft8urkunde ausſtellt oder ein Geſchäfte ergeben. Eine etwaige Haſtbarmachung des

Grundſtüd veräußert oder belaſtet, ſo iſt ſie zwar an gutgläubigen Vertreter: 3. B. nach $ 179 Abſ. 2 BGB ,

ſich auch nach dem ihr nicht bekannten Ableben des Art. 95 WD. iſt praktiſch ſo gut wie bedeutungslos,

Kriegsbeteiligten noch als bevollmächtigt zu erachten , abgeſehen von der Frage der finanziellen Leiſtungs

dieſe Rechtsgeſchäfte mit Wirkſamkeit für den Kriegs- fähigkeit des Vertreters.
beteiligten und deſſen Erben vorzunehmen , allein die Bei der Verſchiedenartigkeit der hier in Betracht

Rechtågültigkeit des unter Formzwang ſtehenden Ge- kommenden Fälle iſt auch eine Regelung etwa im Wege

chäftes wird daran ſcheitern , daß die formbedürftige der Kriegsverordnung kaum tunlich .

Erklärung formell unrichtig beurkundet iſt, z . B. Auch in den Fällen der Sriegsverſchollenheit (BRV.

die Ehefrau als Geſchäftsführerin unterzeichnet für vom 18. April 1916 ) kommen obige Ausführungen in

ihren verlebten Mann als Ausſteller oder Alzep- Betracht, jedoch hier mit der weſentlichen Einſchränkung,
tanten einen Wechſel: eine wechſelmäßige Haftung für die ſich aus der fortdauernden Lebensvermutung

die Erben des Verlebten erwächſt hieraus nicht, da es für den Verſchollenen gem . § 3 beſagter BRV., § 19

an der richtigen Bezeichnung des Wechſelſchuldners BGB. ergibt. Solange nicht dieſe Lebensvermutung
fehlt; oder die Ehefrau ſtellt für den friegsbeteiligten im Wege des Gegenbeweiſes entlräftet, oder der

verlebten Ehemannn eine Bürgſchaftsurkunde aus : eine Beweis des Todes geführt iſt, kann die Rechts

Verpflichtung der Erben hieraus beſteht nicht, da die wirtſamkeit der namens des Kriegsverſchollenen betä

Bürgidaftserklärung unrichtig beurkundet iſt. Dasſelbe tigten Rechtsgeſchäfte nicht in Zweifel gezogen werden. ')

gilt bei Grundſtüdsveräußerungen, Belaſtungen uſw., Rechtsanwalt A. Süßer in Würzburg.

da die Erklärung namens des ſchon Verſtorbenen ab

gegeben, alſo unrichtig beurkundet iſt. Die Fälle einer

etwaigen nachträglichen Heilung der Rechteunwirkſam

teit des Geſchäftes z. B. gemäß 88 141, 184, 313 Saß 2
91015 der Sichtſprechung.

BGB. uſw., ſollen hier außer Betracht bleiben . – Ein

weiteres in vielen Fällen ſich ergebendes Hindernis der
Reichsgericht.

Rechtswirkſamkeit ſolcher Rechtsgeſchäfte, die nach dem

Ableben des Ariegsteilnehmers noch für ihn vorges A. Zivilſachen.

nommen werden, bildet, falls minderjährige I.

Erben vorhanden ſind, der Mangel der Ein

willigung des gereßlichen Vertreters und
Der ilmſtand, daß eine Abrechnung Mängel auf :

weiſt, hindert nicht ohne weitered, die Verpflichtung
der gemäß 88 1812, 1821 ff. BGB. für das betreffende

zur Rechnungslegung als erfüllt anzuſehen . BGB. $ 259.

Rechtsgeſchäft erforderlichen vormundſchafts- Aus den Gründen : Das BG . geht von der zu

gerichtlichen Genehmigung. Es iſt z.B. ein Witwer treffenden Auffaſſung aus, daß auch eine Abrechnung,
im Ariege gefallen mit Hinterlaſſung minderjähriger die Mängel aufweiſt, eine Rechnungslegung darſtellt,

Kinder als Erben. In der Heimat führt ein Beauftragter wenn ſie eine geordnete Auſſtellung der Einnahmen

oder Angeſtellter das Geſchäft für ihn weiter . Die nach
und Ausgaben unter Beifügung der Belege enthält,

dem Ableben des Kriegsbeteiligten von deſſen Bevoll die in verſtändl.Weiſe eine rechnungsmäßige Ueber

mächtigten in ſeinem Namen noch vorgenommenen
ſicht über die geführte Verwaltung und zugleich die

Möglichkeit gibt, an der Hand der Belege die Richtige

Rechtsgeſchäfte ſind ohne Einwilligung des geſeblichen feit der gelegten Rechnung nachzuprüfen. Wenn es

Vertreters der minderjährigen Erben und allenfallſige

vormundſchaftsgerichtliche Genehmigung für die 1) Wir werden auf die hier behandelten Fragen

minderjährigen Erben nicht rechtswirkſam ; denn die vielleicht noch zurücfommen . D.O.
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daher unter Darlegung des Jnhalts der vom Bell. Selbſtändigkeit ausgerüſtet iſt, nähert die off. 56.

gelegten Rechnung, trofdem ſie nicht in allen Punkten zwar einer juriſtiſchen Perſon, ſtellt ſie einer ſolchen

völlig zutreffend iſt, unter Hinweis auf den umfang: aber nicht gleich (RGZ. 65, 23 und 227 ff.; 84, 111).

reichen Betrieb und darauf, daß in landwirtſchaftl. Auch der wirtſchaftliche Grund, welcherzur Aufſtellung

Verhältniſſen vielfach die Ausſtellung beſonderer Be- der Vorſchrift in 419 geführt hat, trifft auf den Ers

lege nicht üblich iſt, die Anſicht gewonnen hat, daß werb des Geſchäfts einer off. Þ8. nicht zu . Die Bes

durch ſie jener Zwed in ausreichendem Maß erreicht ſtimmung beruht auf dem Gedanken , daß da, wo die

werde, ſo kann hierin ein Rechtsirrtum nicht gefunden Vermögensmaſſe geblieben iſt, welche die natürliche

werden , zumal wenn man berüđſichtigt, daß der Bekl. Unterlage des einem Schuldner gewährten Stredits

die Verwaltung für die Geſamtfamilie übernommen bildet, auch die Befriedigung von den Gläubigern foll

hatte, daß daher ein milder Maßſtab an die Erfüllung geſucht werden dürfen (NOZ. 69, 288 ; 85, 169). Die

der ſich für ihn daraus ergebenden Verpflichtungen zu Kreditunterlage für den Gläubiger, der mit einer off.

legen iſt. Insbeſondere ſtehen jener Unſicht nicht die HO. abſchließt, bildet aber außer dem Geſellſchaftsvers

Bemängelungen entgegen , die der Kläger erhoben hat ; mögen das gemäß § 128HOB. neben dieſem haftende Ber

fie betreffen nur dievollſtändigkeit der Rechnung und mögen der Geſellſchafter. Auch inſoweit iſt ein Rechts

von ihnen gilt, was das BG. bezüglich der Richtig- irrtum nicht erſichtlich, als das BG. ausführt, daß im

keit einzelner Poſten und bezüglich dervollſtändigen Falle deruebernahmederProviſionsſchulddurch dieBefl.

Angabe einzelner Einnahmepoſten ausführt, daß nams ein Schuldverhältnis zwiſchen ihr und dem Kl. nicht her

lich derartige Einwendungen in das Gebiet der ſachl. geſtellt ſein würde. Das Vorliegen einer befreienden

Ausſtellungen gegen die Richtigkeit der Rechnung ge- Schuldübernahme (S$ 414 ff. BOB .) behauptet der Al.,

hören und hier, wo es ſich um die Rechnungslegung der die off. HO. nach wie vor für haftbar erachtet,

handelt, ohne Bedeutung ſind. Die Reviſion hebt nur ſelbſt nicht. Für die Annahme aber, daß die Befl .

hervor,der Kl . habe bemängelt, daß in der Abrechnung neben die off. HO . als Mitſchuldnerin habe treten

für die Zeit vom 1. Juli 1906 bis zum 30. April 1907 und dem Kläger ein unmittelbares Recht auf die Pro

ein Poſten für vom Bell, entnommene Naturalien ver- viſion ihr gegenüber habe einräumen wollen, find

bucht ſei, während doch nicht bloß in dieſer Zeit, ſons ausreichende Anhaltspunkte in den Ergebniſſen der

dern auch in den übrigen Zeitabſchnitten Naturalien Streitverhandlungnicht aufzufinden. Der Behauptung,

geliefert worden ſein müſſen . Hierin liegt jedoch nur daß ein Fall der Schuldmitübernahme vorliege, läßt

eine Bemängelung der Vollſtändigkeit der Rechnung ſich allerdings nicht mit dem Vorderrichter der 8 329

in demSinne, daß weitere Einnahmepoſten hätten BOB. entgegenhalten, der den Fall der Erfüllungs

eingeſtellt werden müſſen, alſo eine ſachl. Ausſtellung, übernahme im Auge hat. Dagegen ergibt fich aus

für die in dem Rechtsſtreit über die Verpflichtung zur der allgemeinen Vorſchrift in § 328, daß ein Gläubiger

Hechnungslegung fein Raum iſt. (Urt. des vi. Zs. recht des Kl. durch den Schuldbeitritt der Bekl. nur

vom 16. Mai 1917, VI 117/1917). E. erzeugt ſein würde, wenn die Abſichten der an der

Vereinbarung der Uebernahme beteiligten Vertrags

parteien auf die Begründung eines ſolchen Rechts ges
II.

richtet geweſen wären. (Urt. des III . ZS, vom 6. Juli

Schuldübernahme. Uebernahme des Vermögens 1917, III 126/17 ).

einer offenen Sandelsgeſellſchaft begründet nicht die An

wendung des § 419 BGB. Der Kläger behauptet, die
III.

frühere offene $ 6 . unter der Firma P. & St. in Ch .

habe ihm für die Vermittlung von Aufträgen auf Unfall einer Sängerin infolge des Gebrauches von

fertige Granaten 2 % des Stüdpreiſes zugeſagt. Durch Schuhen mit hohen und ſpißen Übjägen. Daftung des

ſeine Mitwirtung ſei nun im März 1915 ein Vertrag Theaterunternehmers. BOB. 8 618. Die von der be

zuſtande gekommen , zufolgedeſſen die Geſchoßfabrit in Plagten Theatergeſellſchaft als Sängerin und Schau
S. die bezeichnete Geſellſchaft mit der Lieferung von ſpielerin “ angeſtellte Klägerin ſtürzte bei einem von

24000 Granaten zum Preiſe von 12 M fürs Stüď be- ihr gemeinſchaftlich mit dem Tänzer St, ausgeführten
auftragt habe. Bald darauf habe die Geſellſchaft ihr Lanze und zwar bei dem Sprunge über eine Bant

Geſchäft mit allen Rechten und verbindlichkeiten, ins: und brach dabei den linken Fuß . Sie forderte als

beſondere auch mit der Proviſionsſchuld an die Bell. Teilbetrag ihres auf 30000 M zu berechnenden Schadens

übertragen. Dieſe nimmt der Kl. auf Bezahlung der 4500 M. Der Berufungsrichter (BR.) erklärte den

Proviſion von 5760 M nebſt Zinſen in Anſpruch . Die Klageanſpruch dem Grunde nach für berechtigt,falls

Klage wurde abgewieſen . Auch die Reviſion des Klägers die Al . ſchwöre „ Es iſt wahr, daß bei der lezten Probe

blieb erfolglos . vor meinem Auftreten der Bell. Sch. ( ein Direktor der

Gründe: Der Vorderrichter hat ohne Rechts- Bell.) erſchienen iſt, mein Koſtüm geſehen und feine

verſtoß angenommen, daß es an einem beſonderen Ver- Einwendungen dagegen , insbeſondere gegen meine

pflichtungsgrunde fehlt, fraft deſſen der Al . gemäß Schuhe, erhoben hat.“ Die Reviſion der Bell. wurde

§ 25 Abſ. 3 HOB. der Bell. die Bezahlung der Pro- zurütgewieſen .

viſionsſchuld anſinnen könnte. Soweit § 419 BOB. Gründe : Die Kl. hatte mehrfache anderweite ,

in Betracht kommt, wird deſſen Anwendbarkeit zu- auf Verſchulden der Bell. beruhende Urſachen des Uns

treffend unter Hinweis darauf verneint, daß die Befl. falls behauptet ; der BR. aber findet die Urſache in dem

nur das Vermögen der off. HO. P. & St. und nicht Gebrauch von Schuhen mit ſehr hohen und ſpißen

auch das Vermögen der Teilhaber der Geſellſchaft Abfäßen, wodurch ein Umtnicken des Fußes beim Ab

übernommen hat. Dieſe Begründung ſteht im Ein- ſprung herbeigeführt wurde . Dieſe Annahme entſpricht

klang mit der Anſicht, welche das RG. im Urteil III der Behauptung der Befl . , beſchwert dieſe alſo nicht.

99/1909 vom 1. Febr. 1910 (JW. 1910 S. 242 Nr. 30) Der BR. legt weiter dar, die Befl . ſei nach § 618BOB.

ausgeſprochen hat. Der Tatbeſtand des § 419 Abſ. 1 verpflichtet geweſen, der Kl . das Tragen der Schuhe

würde bei einer Sachlage der bezeichneten Art nur mit hohen Abſäßen zu verbieten oder den Sprung über

dann gegeben ſein, wenn die off. HG . die Eigenſchaft die Bank wegfallen zu laſſen . Dies wird von der

einer juriſtiſchen Perſon hätte. Nach der herrſchenden, Reviſion angefochten : 8 618 komme nicht zur Anwen

auch vom NG. ſtändig vertretenen Anſicht iſt jedoch dung, da die Schuhe von der Sil. zu beſchaffen und

dieſe Auffaſſung nicht gerechtfertigt. Träger der im deren Eigentum waren. Dieſer Angriff geht fehl.

Geſellſchaftsvermögen vereinigten Rechte ſind vielmehr Waren die Schuhe für dieſen Tanz gefahrvoll, wie die

die Geſellſchafter. Daß zur Erleichterung des Rechts- Bekl . behauptet und der BR. Feſtſtellt, ſo mußte die

verkehrs das Geſellſchaftsvermögen mit einer gewiſſen Bell . ſolche Schuhe der Kl . verbieten, auch wenn dieſe

-e
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etwa aus Beichtſinn , aus Unverſtand oder aus Eigens eingetretener Erwerbsunfähigkeit und Zahlung eines

ſinn die Schuhe für gefahrlos erachtete. Dies eben iſt Schmerzensgeldes gefordert. Die Vorinſtanzen haben

ein Einfluß der überragenden und abſoluten Schuß- die Klage abgewieſen . Das BG. hat die Anwendbarkeit

pflicht, die $ 618 dem Dienſtberechtigten für die Regelung des Haftpflg . verneint . Es führt aus, daß eine Ver

der Dienſtleiſtungen auferlegt. Daß die Schuhe von leßung bei dem Betriebe der Eiſenbahn nur anzus

der Kl. beſchafft und deren Eigentum waren, iſt für nehmen ſei, wenn der Unfall auf die mit dem Bahns

dieſe Verpflichtung gleichgültig . Die Bell. hatte im betrieb verbundene eigentümliche Gefährlichkeit zurüct

Intereſſe der ihrem Schuße unterſtellten Geſundheit der zuführen ſei, wenn er in einer näheren zeitl . und örtl .

Ál. anzuordnen, daß die von dieſer beſchafften Gar- Beziehung zu dieſem Betrieb ſtehe, daß aber ein ſolcher

derobeſtüđc gefahrlos waren . Die Reviſion macht weiter Zuſammenhang zwiſchen Betrieb und Unfall hier nicht

geltend , es ſei nicht feſtgeſtellt noch behauptet, daß die vorliege. Die Sprengung, die ſogleich nach dem Ans

Ål . bei der Probe dieſelben Schuhe getragen habe, und zünden der Zündſchnur erfolgt ſei, ſei unvorherſehbar

es ſei nicht Sache des Theaterdirektors, die eigenen für ſich nahende Perſonen ; ſie fönnten ſich durch An

Schuhe der Schauſpielerin zu unterſuchen . Erſteres halten nicht ſichern, einerlei ob ſie langſam oder ſchnell

war von der Kl. behauptet, und der BR. nimmt es als ſich näherten . Die dem Bahnbetrieb eigentüml. Eile

erwieſen an. Für das leßtere nimmt die Heviſion ſei nicht urſächlich für den Unfall . Dieſe Ausführungen

bezug auf das Urteil des erk. S. vom 17. Sept. 1915 werden von der Reviſion mit Recht beanſtandet. Nach

in Sachen Sch. wider G.III. 7/15. Dort war die Sach- der ſtändigen Rechtſprechung des ert. Senats darf für

lage aber eine ganz andere ; dort hatte der Ml. in der die Annahme eines Betriebsunfalls nicht allgemein

Rolle des Nieſen Fafner in der Oper Rheingold die gefordert werden, daß der Unfalldurch Gefahren verur:

ihm von dem bell. Theaterdirektor gelieferten Rieſen- jacht worden iſt, die dem Eiſenbahnbetrieb eigentümlich

ſchuhe zu benußen und konnte allein beurteilen , ob die und mit anderen Beförderungsmitteln nicht verbunden

Schuhe ihm paßten und ſicher ſaßen. Hier aber war ſind ; es genügt vielmehr, daß ein innerer und ein

die Gefahr der Abfäße nicht durch ungenügenden Siß äußerer Zuſammenhang mit Betriebsvorgängen und

der Schuhe, ſondern durch ihre Abjashöhe und durch Betriebseinrichtungen vorliegt, und nur wenn es an

ihre Benußung bei einem derartigen mit Sprüngen dem inneren Zuſammenhang mit der Beförderungs

verſehenen Tanze gegeben . Dieſe Gefahrwar nach der tätigkeit fehlt, iſt erforderlich, daß der Unfall durch

Behauptung der Befl. und nach der Feſtſtellung des eine dem Eiſenbahnbetrieb eigentümliche Gefahr herbei

BR. eine dringende ; und die Abfäße waren ſo hoch, geführt worden iſt; ferner braucht, wenn derUnfall in

daß ſie nach der eigenen Angabe der Bekl. ſelbſt allen einem äußeren Zuſammenhang mit der Beförderungs

beim Theater tätigen Perſonen aufgefallen “ waren ; tätigkeit ſteht , der innere Zuſammenhang nicht beſonders

alſo mußten ſie bei pflichtmäßiger Sorgfalt auch dein nachgewieſen zu werden , ſofern er nur nach der kontreten

der Probe beiwohnenden Direktor der Bell . auffallen Sachlage möglich erſcheint; es iſt dann Sache des Unter

undihn zu einem ernſtlichen Verbot veranlaſſen. Gerade nehiners, die beſonderen Umſtände des Falles nachzu

weil der Direktor die Abſäße ſehen mußte" und nicht weiſen , aus denen ſich ſeiner Anſicht nach das Fehlen

verbot, muß auch ein Mitverſchulden der Kil . verneint des erforderl. inneren Zuſammenhanges ergibt. Øier

werden , zumal ihr nicht widerlegt iſt, daß ſie in eben nach und da hier der äußere örtliche und zeitliche

dieſen Schuhen ſchon ſehr häufig, 75 mal , getanzt Zuſammenhang zwiſchen dem Unfall und der Be

gehabthabe ; ſie ihrerſeits durfte dieſe Schuhedemnach förderungstätigkeit gegeben iſt, könnte die Anwendbarkeit

für gefahrlos halten und im übrigen in Uebereins des Haftpflo . nur verneint werden , wenn der innere

ſtimmung mit dem Sachverſtändigen Ballettmeiſter Qu. Zuſammenhang zwiſchen der Beförderungstätigkeit und

der Meinung ſein, das Koſtüm der Rolle erfordere dem Unfall nach den Umſtänden des Falles unmöglich

Abſäße jedenfalls in gewiſſer Höhe ; an dieſem durch wäre. Bei Prüfung dieſer Frage iſt allerdings der

ihre Erfahrung erprobten Glauben und an dieſer An- Umſtand als unerheblich auszuſcheiden, daß gerade der

nahme durfte ſie bis zu einem Verbot des durch eigenen Beki . 1 , der Betriebsunternehmer, es war, der die Fels

Augenſchein unterrichteten Direktors feſthalten . ſprengungen hat vornehmen laſſen . Denn, wenn auch

( Urt . des III . ZS . vom 29. Juni 1917, III 54/17) . dieſe zur Verlegung der Geleiſe ſtattfanden, ſo hatten

ſie doch mit dem Betriebe der Eiſenbahn ſelbſt nichts

zu tun ; es waren nicht Maßnahmen, die zuir unmittels

IV .
baren Vorbereitung oder zur Fortſeßung und Ab

A18 Rörperberlegung bei dem Wetrieb einer Giſeu : widelung der den eigentl. Zweck des Betriebs bildenden

bahu“ kaun auch eine Verlegung in Betracht lommen, Beförderung von Perſonen oder Gütern nötig ſind ;

die eine mit der Bahn reiſende Perſon durch eine bei es handelte ſich nicht um Betriebshandlungen, ſondern

Geleiſeberlegungearbeiten vorgenommene Sprengung er: um den Eiſenbahnbau betreffende Maßnahmen . Gleich

leidet. þaftung des Unternehmers der Giſenbahn und wohl muß nach Lage des Falles ein unmittelbarer

des Unternehmers der Sprengarbeiten wegen ſchuldhafter innerer Zuſammenhang der Verleßung des Hl. mit einem

Verurſachung der Verlekung; Beweislaſt;Anforderungen beſtimmten Betriebsvorgang angenommen werden . Der

an den Entlaſtungebeweis. Haftpflg . 81; BGB. $$ 823, Umſtand, daß die Eiſenbahnen an Schienen gebunden

831. Aus den Gründen : Der Kläger, der Schlaf- ſind, bringt es mit ſich, daß ihr Betrieb den Gefahren

wagenkontrolleur bei der Internationalen Eiſenbahn- gewiſſer Unternehmungen in höherem Maß ausgelegt

ſchlafwagengeſellſchaft war, fuhr in Ausübung ſeines iſt, als andere auf Beförderung gerichtete Betriebe, die

Berufs in einem von W. nach C. fahrenden Luruszug ihren Verkehrsweg ohne Schwierigkeit außerhalb der

im Schlafmagen init. Auf der Strece fanden damals Gefahrzone verlegen können ; der Eiſenbahnbetrieb auf

Arbeiten zur Verlegung der Geleiſe und dabei Fels- einer verkehrsreichen Strecke läßt es nicht zu, daß dieſe

ſprengungen ſtatt, die der Befl. 1, der preuß. Eiſen- auf längere Zeit geſperrt wird; er erfordert daher,

bahnfiskus, durch den Bell . 2 und den - in der erſten daß für die Sprengung die Zeit zwiſchen den Zügen

Inſtanz ebenfalls verklagt geweſenen Unternehmer genau abgepaßt wird ; die geringſte Únregelmäßigkeit

H. vornehmen ließ . Während jener Zug vorüberſuhr, in dieſer Beziehung fann unabſehbares ünglück an

erfolgte in dieſem Betriebe gerade eine Sprengung, richten . Dazu kommt, daß die Eiſenbahnreiſenden ſich

durch die Felsſtücke gegen und in den Schlafwagen nicht, wie ſonſtige Verkehrsmittel benußende Perſonen

geſchleudert wurden . Der Wagen wurde beſchädigt und oder Fußgänger, gegen jene Gefahren ſchüßen können ;

der Kl . ſo heftig gegen eine Tür geworfen , daß er ſie begeben ſich in ein gewiſſes Abhängigkeitsverhältnis

einen Nervenſhock erlitt . Er behauptet, dadurch völlig zu dem Betriebsunternehmer und dieſer hat daher den

erwerbsunfähig geworden zu ſein , und hat von beiden Betrieb ſo einzurichten , daß ſie von den Gefahren ver

Bell . Erſaß der Heilungskoſten, Schadenserſaß wegen ſchont bleiben . Die Verleßung des Kl . iſt nach der Feſt
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ſtellung des BG. gerade auch darauf zurüdzuführen , hat und daß er mit den von ihm ſeit 1900 vorgenom

daß die Sprengungohne die Erlaubnis des Eiſenbahn- menen Felsſprengungen und Ausſchachtungen ſehr zu

betriebsamtes und ohne Meldung bei der Eiſenbahn- frieden war. Ganz abgeſehen davon , ob es ſich bei

ſtation vorgenommen worden iſt, alſo ohne die Maß= jenen um ſolche in unmittelbarer Nähe der Eiſenbahn

nahmen, die erforderlich waren , um einen gefahrloſen wie hier gehandelt hat, war es Sache des Bell. nach

Betrieb zu gewährleiſten. Auch der Umſtand iſt von zuweiſen, daß er bei der Auswahldes W. die im Verkehr

Bedeutung, daß nach der Feſtſtellung des B6. das erforderl . Sorgfalt beobachtet hat und zwar beſonders

Eindringen des Felsſtücs in den Schlafwagen, mag in der Richtung,obW. eine Perſon von der fitti. Eignung

es nun den Kl . getroffen haben oder nicht, jedenfalls war, daß ihm ſolche Sprengarbeiten anvertraut werden

in Verbindung mit der ſchnellen Bewegung des Zugs durften, mit denen bei Nichtbetätigung äußerſter Sorgfalt

bewirkt hat, daß der Ml.gegen die Wagentür ſo heftig ſchwere Gefahren für die Reiſenden verbunden waren.

geworfen wurde, daß er den Nervenſchoď erlitt , der (Úrt. des VI. ZS.vom 16. April 1917, VI. 1/1917). E.

wie er behauptet – ſeine Erwerbsunfähigkeit herbei

geführt hat. Sieraus ergibt ſich, daß der Kl. „bei dem
V.

Betriebe einer Eiſenbahn “ förperl. verleßt worden iſt. –

Eine über den Rahmen des Haftpflg . hinausgehende Augabe des Ortes und des Tages der Verhandlung

Haftung , nämlich auch die für den Schaden , der nicht bei der Seftamenteerrichtung. (82241 BGB.). Ergänzung
Vermögensſchaden iſt, würde den Bell . 1 treffen ,wenn der Angabe aus anderen mi der Leftamentserrichtung

er, wie der Kl . geltend gemacht hat, auch nach SS 823, juſammenhängenden Schriftſtüden. Aus den Gründen :

831 BGB. für die Folgen des Unfalls verantwortlich Das Teſtament iſt vor einem Notar in der Form des

gemacht werden fönnte. Mit Recht macht die Reviſion $ 2238 BOB. errichtet worden . Der Inhalt des über die

geltend, daß das BG. nicht geprüft habe, ob nicht den Errichtung aufgenommenen Protokolls iſt im weſents

Befl. 1, d. h . ſeinen verſaſſungsmäßigen Vertreter, ein lichen folgender : „ Vor dem in Þ. wohnhaften Notar
Verſchulden an dem Unfall trifft . Der Kl. hat behauptet, und den hierſelbſt wohnhaften Zeugen erſcheint heute

daß dieſer die erforderl. Vorkehrungen gegen die Ge- der Hentner N., übergibt die dieſem Protokoll als An

fährdung der Eiſenbahnzüge und der Reiſenden nicht lage beigefügte verſchloſſene Schrift, welche überſchrieben
getroffen habe . In dieſer Beziehung tommt in Betracht, iſt : Hierin befindet ſich mein leßter Wille. Cr., den

daß ihm in erſter Linie die Pflicht oblag , dieſe Vor- 10. April 1906. J. N. und erklärt mündlich, daß dieſe

tehrungen zu treffen ; er kann die Sorge für die Sicherheit Schrift ſeinen legten Willen enthalte.“ Die Kl . machen

des Verkehrs auf der Eiſenbahnſtrecke nicht auf den geltend, das Teſtament rei wegen Verſtoßes gegen
Unternehmer abwälzen , mag dieſer auch leiſtungsfähig Š 2241 BGB. nichtig, indem das Brotokol Ort und

und vertrauenswürdig ſein . Die Tatſache, daß bei der Tag der Verhandlung nicht enthalte“ . Das BG. erachtet

Sprengung Felsſtüde gegen den Zug geſchleudert und den Mangel einer ausdrüdl.Bezeichnung des Ortes der
der Kl. dadurch beſchädigt worden iſt, beweiſt zunächſt, Verhandlung für unſchädlich, weil aus dem Geſamt

daß beide Bekl. oder ihre Angeſtellten die pflichtmäßige inhalte des Protokolls hervorgehe, daß dies in P. er

Vorſorge nicht geübt haben . Mehr als jene Tatſachen richtet ſei . Dagegen ſieht es einen die Nichtigkeit des

braucht der KI. nicht zu beweiſen; die Betl. haben im Teſtaments herbeiführenden Mangel des Protokolls

Wege des Gegenbeweiſes darzutun, daß ſie außer Ver- darin, daß der Tag der Berhandlung nicht angegeben

ſchulden ſeien und alle zur Vermeidung eines derartigen iſt. Die Reviſion meint, es fehle nicht an der Angabe

Borkommniſſes dienl. Maßnahmen und Vorkehrungen des Tages : aus der im Protokoll enthaltenen Beſtäti
getroffen haben . Das BG. hätte daher vorallen Dingen gung, daß N. „ heute“ erſchienen ſei, die Schrift über

Feſtſtellen ſollen, welche Maßnahmen und Einrichtungen geben und die Erklärung abgegeben habe, ergebe fich

der Bekl . 1 getroffen hat, und prüfen ſollen, ob er bei zunächſt jedenfalls ſoviel, daß nicht ein in der Vers

der großen Gefährlichkeit der Sprengarbeiten die im gangenheit liegender Vorgang feſtgelegt, ſondern ein

Vertehr erforderl. Sorgfalt beobachtet habe. Weil es am Tage der Niederſchrift und der Verleſung des

dies unter Verkennung der die Bell. treffenden Beweislaſt Protokods fich abſpielender Vorgang beurkundet ſei ;

unterlaſſen hat, muß das Urteil, ſoweit es gegenüber die nähere Feſtſtellung des Tages ergebe fich fodann
dem Befl. 1 ergangen iſt, auch aus dieſem Grunde aus anderen, mit der Teſtamentserrichtung zuſammen
und zwar im vollen Umfang – aufgehoben werden. hängenden Schriftſtüden , nämlich einerſeits aus der

Zur Abweiſung der Klage gegenüber dem Befl . 2 , dem uben angeführten Aufſchrift der übergebenen Schrift,

ünternehmer der Sprengarbeiten, iſt das BG. nur durch anderſeits aus der Aufſchrift, mit der der Notar gemäß

die Erwägung gelangt, daß der Befl . bei der Sprengung $ 2246 BOB. das von ihm verſchloſſene Protokoll ver

nicht anweſend und tätig geweſen ſei , daß vielmehr ſehen hat und welche lautet : „Ķierin befindet ſich das
fein Schachtmeiſter W. den Unfall verurſacht habe, daß heute von mir errichtete Teſtament des Mentners J. N.

er aber bezügl. dieſes Angeſtellten den Entlaſtungs- zu Cr. Eingetragen unter Nr. 205 Not.- Regiſter 1906.

beweis nach § 831 BGB . geführt habe. Es iſt zunächſt P., den 10. Ápril 1906. Dr. F. T., Notar. “ Es kann jedoch

verfehlt, das Nichtvorhandenſein eines Verſchuldens des nicht zugegeben werden, daß das im Protokolle ge
Bell. nach 823 BGB. damit zu begründen, daß er brauchte Wort heute irgendwie als Zeitangabe i. S.

bei der Sprengung nicht zugegen geweſen ſei, fie nicht von § 2241 zu dienen vermöchte. Es macht keinen

unmittelbar veranlaßt habe. In dieſer Beziehung Unterſchied, ob das Protokoll ſagt : „heute erſcheint und

kommen die vorſtehenden Ausführungen über die Haf: erklärt “ oder nur „ erſcheint und erflärt “ ; in beiden

tung des Befl . 1 ' in Betracht; auch der Bell . 2 hat ſich Fällen wird eine in der Gegenwart, d. h. gleichzeitig

zu entlaſten ; er hat darzulegen, welche Maßnahmen mit der Protokollerrichtung, ſich abſpielende Þandlung

er getroffen hat, damit Leben und Geſundheit von wiedergegeben ; aber in welchen Zeitabſchnitt die Hand

Menſchen durch die von ihm vorgenommenen Arbeiten lung und die Abfaſſung des ſie ſchildernden Protokolls

nicht gefährdet würden, und daß er bei der großen fallen , das ergibt ſich aus der einen Faſſung ſo wenig
Gefährlichkeit der Arbeiten jede erdenkl . Sorgfalt bes wie aus der andern . Enthielte das Protokoll ſelbſt

obachtet habe ; dabei würde er, ſelbſt wenn er einem irgendeine auf die Zeit bezügl. Angabe, durch deren

Angeſtellten die Sprengarbeiten überlaſſen durfte, dars Heranziehung das Wort heute einen ſachl. Inhalt er

zulegen haben, welche Vorſchriften er ihm gegeben und hielte, ſó fönnte eine ſolche Ergänzung in gleicher
daß er deren Befolgung auch überwachthat. Erſt wenn Weiſe als zuläſſig anerkannt werden, wie die Ers

er nach dieſen Richtungen Beweis geführt hätte , würde gänzung des Wortes „ hier“ zu einer ſachl. Ortsangabe

er von einer ħaftung nach § 823 frei ſein. Es genügt in einem früheren Falle gebilligt worden iſt (JW . 1911

nicht, daß der Zeuge den W. als einen durchaus zu- S. 589 36). Aber irgend etwas derartiges findet ſich
verläſſigen und gewiſſenhaften Arbeiter fennen gelernt eben im Protokolle nicht. Die im Protokolle wieder
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zu übermitteln . Damit wurde, wie das BG. feſtſtellt,

3. nach dem Willen des St. , der ſich vor dem Frei

werden der Aktien nicht jeder Verfügung über die

Attien begeben wollte, Treuhänder, Bertrauter und

Bertreter des St. Dieſer Feſtſtellung ſteht nicht ents

gegen, daß J. die Sachlage anders aufgefaßt haben

wiù , indem er die Bell. für die eigenti . Eigentümerin

der Aktien und ſich als ihren Plaßhalter gehalten hat .

Aber ſelbſt wenn J. , dem der Anſpruch auf þeraus

gabe der Attien abgetreten war, als Eigentümer der

Ättien anzuſehen wäre, der verpflichtet war, das Eigens

tum der Attien nach ihrem Freiwerden auf die Bell.

weiter zu übertragen, ſo iſt es doch zu einer ſolchen Eigen:

tumsübertragung an dieBell. zu Lebzeiten des St. nicht

gekommen . Erſt im Laufe dieſes Rechtsſtreits, erſt nach

dem Todedes St. ſoll g . der Bell. ſeinen Anſpruch auf

Herausgabe der Attien weiterabgetreten haben. Aber

dieſe nachträgliche Abtretung fann als Beilung der

formungültigen Schenkung überhaupt nicht in Betracht

fommen . Denn die Nichtigkeit eines der Form des

8 518 BOB. entbehrenden Schenkungsverſprechens kann

nur durch wirtl. Erfüllung geheilt werden, nicht ſchon

durch gewiſſe auf ſeine Erfüllung abzielende Rechts

handlungen des Schenkers; demnach tann es in dieſer

Hinſicht auf die von St. mit 3. getroffenen, die Er

füllung des Schenkungsverſprechend bloß vorbereiten:

den Abmachungen nicht ankommen . Daraus folgt, daß

die Schenkung unter Bebenden vom Schenker immer nur

bei ſeinen Lebzeiten durch Leiſtung des zugewendeten

Gegenſtandes vollzogen werden konnte. (Urt. d . IV. 35.

vom 9. Juli 1917, IV 133/17.) n.

gegebene Aufſchrift der vom Teſtator übergebenen

Schrift enthält zwar das Datum 10. April 1906 ; aber

dieſes Datum bildet nach dem Zuſammenhange nicht

einen Teil des Protokolles , d . i . der Darſtellung eines

Vorganges, ſondern es iſt Gegenſtand der im Protokoll

erfolgten Darſtellung; irgend ein Anhalt dafür, daß

jene Aufſchrift am gleichen Tage auf das Schriftſtüd

geſeßt worden iſt , an dem das Protokoll aufgenommen

worden iſt, ergibt ſich aus leßterem nicht ; die Ber

ſtellung und Datierung des Schriftſtüdes tönnte viel

mehr zeitlich ebenſogut weit zurüdliegen, auch ganz

abgeſehen von dem Umſtande, daß die Aufſchrift die

Drtsangabe Cr. enthält, während das Protokoll in .

aufgenommen iſt.

In einem früheren Falle (D33. 1912 S. 401) hat

das NO, die Erſeßung der fehlenden ausdrüdl . Zeit

angabe durch eine Verweiſung auf die übergebene

Protokollanlage zugelaſſen , aber jener Fall lag weſentl.

anders . Dort war im Protokolle ſelbſt die als An

lage übergebene Schrift einmal als Anlage „ dieſes "

Protokolles und weiterhin als Anlage zum Protokolle

vom 26. April 1907 bezeichnet, ſo daß auf dieſe Weiſe

das Protokol ſelbſt die Bezeichnung ſeines Datums

enthielt .

Aber auch die vom Notar auf das von ihm ver

ſchloſſene Prototoll geſegte Aufichrift mit Zeitangabe

kann nicht zur Erſegung der im Protokolle fehlenden

Zeitangabe herangezogen werden ; denn jene Aufſchrift

gehört nichtzum Protokoll und unterliegt nicht den im
§ 2242 zur Gewähr feiner Michtigkeit vorgeſchriebenen

Förmlichkeiten . Wohl iſt für privatſchriftliche Teſta

mente in der Rechtſprechung die Möglichkeit anerkannt

worden, daß nach dem feſtzuſtellenden Willen des

Teſtators erſt die auf den Umſchlag der Urkunde ge

ſegte Datierung den Abſchluß deš Teſtierungsattes

bilden ſoll, ſo daß die Datierung auf dem Umſchlag

als Datierung des Teſtamentes ſelbſt angeſehen werden

kann. Aber dieſer Geſichtspunkt iſt beim öffentlichen

Teſtamente nicht verwertbar, bei dem zwiſchen der

Errichtung des Protokols einerſeits und den ſich daran

anſchließenden weiteren Maßnahmen anderſeits in den

88 2241/42 und 2246 ſcharf unterſchieden wird. Endlich

tann auch der auf das Protokoll geſefte Vermert über

ſeine Eintragung ins Notariatsregiſter nicht zur Er
gänzung des Mangels dienen ; er iſt nicht Beſtandteil

des Prototols und enthält auch ſelbſt gar keine Zeit

angabe, ſondern würde eine ſolche erſt durch Heran

ziehung des Notariatsregiſters gewähren . Es handelt

ſich deshalb um ein Protokol, das der vorgeſchriebenen

Zeitangabe gänzlich ermangelt . Die Erwägungen , aus

welchen das No.wiederholt bei unrichtiger und mangel

hafter Zeitangabe des Protokolls die Ergänzung aus

anderen, mit der Teſtamentserrichtung in Zuſammens

hang ſtehenden Schriftſtüđen zugelaſſen hat, greifen

bei gänglich fehlender Zeitangabe nicht Blas (vgl.

JW. 1915 S. 583 Sp . 1 ) . Ein Beſchluß des KG ., der

in dieſem Sinne entſchieden hat ( Jahrb. d. AG . Bd . 41 A

S.86 = BIFRA . Bd. 76 5.707 = ZBI. 7. Jahrg . 1912

S. 420 ) iſt denn auch in der Rechtslehre ohne Wider

ſpruch geblieben, und zwar auch ſeitens der Richtung,

die im allgemeinen einen freien Standpunkt gegenüber

den Formvorſchriften für Teſtamente für angemeſſen

hält. ( lirt . d . IV. ZS. vom 12. Juli 1917, IV 143/17.)

4168

B. Strafſachen.
i

+

I.

i

3u8 2 ubj. 2 StGB.: Geltung bei wirtſchaft:

lichen Rotgelegen die für beſchränfte Zeit erlaſſen ſind ?

Das Weviſionsgericht iſt nicht in der Lage, die BRBO.

vom 18. Januar 1917 über die Verfolgung von Za:

widerhandlungen gegen Vorſchriften über wirtſchaftliche

Maßnahmen (RGBI. S. 55) zu berüdfidhtigen, wenn

der Latrichter vor dem Jafrafttreten dieſer Verordnung
geurteilt hat. Aus den Gründen : Die Ueber.

ichreitungen der Böchſtpreiſe haben ſtattgefunden , als

die VO. vom 10. Dez. 1914 noch in Kraft war. Dieſe

VD . war ein wirtſchaftl. Notgeſeß, das für begrenzte

Zeit in die wirtſchaftl. Freiheit eingreifen ſollte. Bei

einem ſolchen Geſeke kann, wenn es aufgehoben und

durch eine andere VO. erſekt wird, Inicht von vers

ſchiedenen aufeinanderfolgenden Strafgeſegen i. S. des

§ 2 Abſ. 2 StGB. geſprochen werden, und die Ver

urteilung auf Grund eines ſolchen Geſekes iſt auch

dann noch zuläſſig, wenn bereits der Endpunkt ſeiner

Geſebeskraft eingetreten iſt. Das Urteil der Strit.

iſt am 12. Januar 1917 ergangen zu einer Zeit, in

der die BRVD. vom 18. Januar 1917 noch nicht er

laſſen war und demzufolge auch von der Strs . nicht

berüdſichtigt werden konnte. Das Reviſionsgericht

hat nur zu prüfen, ob das Urteil auf einer Verleßung

des Geſekes beruht. Schon hieraus ergibt ſich, daß

es nach dem Urteile des Tatrichters erlaſſene Gefeße

und Verordnungen nicht in Betracht ziehen darf. Ge

mäß § 2 Abſ. 2 StGB. iſt zudem nur bei einer Ber:

ſchiedenheit der Geſeße von der Zeit der begangenen,

Þandlung an bis zu deren Aburteilung das mildeſte

Geſetz anzuwenden . Die Handlung beurteilt aber der

Tatrichter und nicht der Reviſionsrichter, der nur

über die Reviſionsangriffe zu entſcheiden hat (ROSt.

Bd. 22 S. 347, Bd. 41 S. 177) . ( lirteil vom 8. Mai

1917 , 5 D 169/1917 ). E,

-

4169 n.

1

VI.

Giue Schenkung wird nicht dadurch tatſächlich voll:

zogen, daß der Anſpruch auf Herausgabe des verſchenkten

Gegenſtande einem Treuhänder abgetreten wird, der den

Gegenſtand ſpäter dem Bejchenfteu übergeben ſoll. Aus

den Gründen: Unmittelbar hat St. der Bekl . weder

die Aktien geſchenkt, noch ihr den Anſpruch auf øeraus

gabe der Aktien gegen die Bant abgetreten . Er hat

dieſen Anſpruch nur dem 3. abgetreten, mit der Ver

einbarung, die Aktien nach ihrem Freiwerden der Bell . 4181
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II . ſchwerde führt, daß ein beſtimmter Militärpflichtiger

Fit für ein eheliches Kind in den Fällen des $ 1698 troß Tauglichkeit zum Beeresdienſt nicht herangezogen

BGB. ein Vormund beſtellt, ſo iſt die Mutter, trok werde und fich deſſen noch rühme. Bon der Antlage,

dem ihr die Sorge für die Perſon des Kindes zuſteht,
ſich durch den Gebrauch des Briefs mit der falſchen

nicht berechtigt, Rechtěmittel für dieſes einzulegen.
Unterſchrift der ſchweren Urkundenfälſchung Gulbig

Aus den Gründen: Die Beſchwerdeführerin Luiſe
gemacht zu haben, iſt er freigeſprochen worden , weil

N. hat für den Verurteilten , ihren am 5. Dez. 1901
das Schreiben nicht eine Beleidigung des Militär

geborenen ehel. Sohn , nicht als deſlen Bevollmächtigte pflichtigen enthalte, auf den es ſich bezieht, ſondern

die Reviſion eingelegt, ſondern auf Grund der elterl. nur den Berſuch, das Bezirtstommando auf einen

Gewalt, zu deren Ausübung ſie gemäß § 1685 BOB. nach Meinung des Angeigenden beſtehenden Mangel

befugt zu ſein behauptet, weil der Vater des Kindes hinzuweiſen und zur Nachprüfung der Sache zu ver

an der Ausübung der elterl . Gewalt tatſächlich ver
anlaſſen , und weil das Schreiben deshalb zum Be

hindert ſei . Das Recht zur Vertretung des Kindes
weiſe von Mechten oder Mechtsverhältniſſen nicht ers

ſteht aber, wie die Vormundſchaftsaften ergeben, der heblich geweſen ſei . Dieſe Begründung iſt von Hechts

beſchwerdeführenden Mutter nicht zu ; durch Beſchluß
irrtum nicht frei . Berfehlt iſt zunächſt die Erwägung,

vom 16. Oft. 1913 iſt dem Vater der Kinder, der ſich daß ein Schreiben, das einen ehrenrührigen Vorwurf

um ſeine Familie ſeit Jahren nicht gefümmert hatte enthält, um dieſes Vorwurfs willen als für Rechts

und deſſen Aufenthalt unbekannt war, gemäß § 1666 verhältniffe beweiserhebliche Urfundezwar dann gelten

BGB . die elterliche Gewalt über ſeine Kinder ents könne, wenn der Urheber deshalb Berfolgung wegen

zogen und für dieſe ein Vormund beſtellt worden. Beleidigung zu gewärtigen habe, nicht aber dann,

Gemäß ss 1698, 1793 BGB . ſteht darum die Ver- wenn er den Vorwurf in gutem Glauben und zur

tretung der Kinder dem Vormunde zu , der Mutter Wahrnehmung berechtigter Intereſſen gemacht habe,

aber nur das Recht und die Pflicht für die Perſon alſo den Schuß des § 193 StGB. genieße. Das 16.

der finder tatſächlich zu ſorgen (BGB. & 1631). Die überſieht, daß die Frage, ob eine Urkunde für den

Befugnis, Nechtsmittel für die Kinder einzulegen , gibt
Beweis eines Hechtsverhältniſſes erheblich iſt, unabs

dieſes Recht nicht. ( Beſchl. des V. SIS. vom 10.Juli hängig von den beſonderen Umſtänden des Falles

1917, 5 D 505/1917). E. geprüft werden muß (vgl. RGSt. Bd. 2 S. 176 , Bd . 24

S. 213) . Nicht ob dieſes Schreiben nach den bes

III . ſonderen Umſtänden des Falles, auf den es ſich bezog,

dem Nichter als Beweismittel dienen konnte, um zu
Die Beſtimmungen in $$ 1, 8 BAVO. vom 14. Febr. einer Verurteilung wegen Beleidigung zu gelangen,

1916 zur Regelung der Preiſe für Schlachtſchweine uſw.
warzu fragen , ſondern ob ein Schreiben ſolchen Jn

(RGBI. S.99) mit § 6 Abi. 1 Nr . 1 , Abſ.2 1. HPG. halts ſeiner Art nach zum Beweiſe einer darin

gelten nicht nur für Verfäuje au Händler und Fleiſcher. enthaltenen Beleidigung dienen konnte. ' Was das 16.

Aus den Gründen : Jm Gegenſatz zu der An als entſcheidend hervorhebt – der Glaube des Angefl.
ſchauung des LG ., die VO. beziehe ſich nur auf Ver an die Richtigkeit der Anzeige und die Verfolgung

läufe von Schweinen an Händler und Fleiſcher, nicht des berechtigten Intereſſes an ordnungsmäßiger šuss

auf Verkäufe von Schweinen zur Weitermäſtung zweďs hebung war alſo in Wirklichkeit für die Beweis

ſpäterer Schlachtung an Privatperſonen, hat das RG.
erheblichkeit der Urkunde ohne Belang. Berkannt hat

wiederholt die Verurteilung von Viehhaltern gebilligt, aber das 26. auch, daß ganz ohne Müdſicht darauf,

die zu höheren als den vom Bundesrat feſtgeſekten
ob eine Anzeige eine Beleidigung enthält oder nicht,

Preiſen Schweine an Verbraucher verkauft hatten. die Anzeigeurkunde beweiserhebliche Urtunde ſchon um

Denn für die Auslegung der BRVO. iſt ihr eigener deswillen ſein kann, weil die Anzeige eines Mißſtandes
Wortlaut, Sinn und Zweck entſcheidend , und danach

an die zuſtändige Behörde aus öffentlich-rechtlichen

tann eine Einſchränkung der vom LG . angenommenen Gründen das Einſchreiten der Behörde erheifchen oder

Art nicht anerkannt werden. § 7 VO . ſteht dem nicht
doch rechtfertigen kann. Das Borliegen einer ſolchen

entgegen , denn er befaßt ſich nur mit der Abgabe von Anzeige kann darum für ſich allein ein Rechtsvers

einzelnen Teilen der geſchlachteten Tiere an den Ver hältnis " i . S. des § 267 StGB. zur Folge haben, die
braucher. Ebenſowenig iſt aus § 1 der AusfAnw .

Anzeigeſchrift zu deſſen Beweiserheblich fein (vgl.
der preuß . Min . für Handel, Landwirtſchaft und des RØSt. Bd. 28 S. 75, Bd. 32 S. 133). (Urt. vom

Jnnern vom 16. Febr. 1916 (HMBI. S. 62) für die
11. Juli 1917, 5 D 415/1917). E.

Anſicht des LG . herzuleiten . Allerdings heißt es dort:

die Höchſtpreiſe für Schweine ſeien Erzeugerpreiſe die V.

beim Verkaufe durch den Viehhalter (Landwirt oder

Mäſter) an den Händler oder Fleiſcher gelten ; damit
Zu $ 214 Sto. Daß der Gröffnung beſchluß dem

hat jedoch bloß eine Erläuterung für die häufigſten
Angeflagten nicht zugeſteüt worden iſt, bildet an fich

Fälleeines Vertaufs durch den Viehhalter gegeben, Kujtelung des übrigens mit der Antlagefchrift überein
nicht aber ausgeſprochen werden ſollen , daß auf den

Verkauf an den Verbraucher die BRVO. nicht anwend
ſtimmenden Beſchluſſes iſt zunächſt wegen der Ber

bar ſei. ( Urt. vom 27. Juni 1917 , 5 D 394/1917).
handlungen über die Unterbringung des Angellagten

E. in einer Jrrenanſtalt unterlaſſen und dies ſpäter bet

der Anberaumung und Bekanntmachung des Verhands
IV .

lungstermins überſehen worden. EinVerſtoß gegen

Ginem Schreiben , das einen ehrenrührigeu Vor: $ 214 StPO. liegt alſo vor. Auf dem Verſtoße bes

wurf enthält, faun die Eigenſchaft einer für Nechte: ruht aber die Entſcheidung nicht. Der Eröffnungs

verhältniſie beweiserheblidien lirfunde ( StGB. & 267) beſchluß iſt in der Hauptverhandlung verleſen worden .

nicht deshalb abgeiprochen werden, weil der Urheber Der Angell., dem ein Verteidiger zur Seite ſtand, hat

auf Grund des $ 193 StGB. eine Beſtrafung nicht zu ſich auf die Anflage eingelaſſen . Weder er ſelbſt noch

erwarten hat. Auch wenn eine Anzeige feine Beleidi. fein Verteidiger hat Ausſeßung der Hauptverhandlung

gung euthält, faun ſie eine beweiderhebliche Urfuude zur beſſeren Vorbereitung derVerteidigung beantragt.

i. S. des $ 267 StGB . um deswillen ſein , weil die An: Daraus erhellt, daß beide auf den Mangel einer Zus

zeige eines Mifitandes das Einſchreiten der Behörde ſtellung des Beſchluſſes keinen Wert gelegt haben und

aus öffentlich:redtlichen Gründen erheijchen oder doch dadurch in der Ausführung der Verteidigung nicht

rechtfertigen kann. Aus den 8 ründen : Der Angekl. weſentlich beſchränkt worden ſind. (Urt . des V. Stš .

hat unter falſchem Namen an das Bezirkskommando vom 3. Juli 1917, 5 D 462/1917) . E.

in M. eine ſchriftliche Anzeige geſendet, worin er Be

4184
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Art, wenn er ſich durch eine Verfügung eines AG.s

für beſchwert erachtet, nur auf dem Wege der Auf

ſichtsbeſchwerde bei der vorgeſeften Dienſtesſtelle Ab

hilfe ſuchen . (Beſchl. des 1. ZS. vom 8. Juni 1917,

Reg . III Nr. 36/1917) . M.

4180

2

Oberſtes Landesgericht.

A. Zivilſachen.

1 .

Die dem Rotar nach Abichu. VII NotGeicho. ob:

liegende Verpflichtung zur Urkundenverwahrung gibt

ihm tein Recht zur Beichwerde nach den Beſtimmungen

des FGG. In einem notariellen Nachlaß -Auseinander

ſeßungsvertrag war beſtimmt: „ Frau Karolina R.

bittet um die vormundſchaftsgerichtl. Genehmigung;

ſie erſucht das Vormundſchaftsgericht, den Beſchluß

ſtatt ihrer dem Notariat zu eröffnen ; die Beteiligten

vereinbaren , daß die Genehmigung durch den Eingang

beim Notariat als für alle Beteiligte geſchehen be

trachtet und wirkſam werden ſoll.“ Der Notar legte

den Vertrag in Urſchrift dem Vormdſcherichte zur

Beifügung der Genehmigung vor. Das AG . gab ihn

jedoch dem Notar mit dem auf die Vertragsurkunde

geſegten Vermerk vom 25. April 1917 wieder zurüc,

daß mit Rückſicht auf den in Samml. Bd. 16 Š. 139

abgedruckten Beſchl. des ObLG, die von Witwe N. dem

Notariat erteilte Ermächtigung zur Entgegennahme des

gerichtl . Genehmigungsbeſchluſſes unzuläſſig und dess

halb der Beſchluß an die Wiiwe R. zugeſtellt worden ſei.

Dem Antrage des Notars , die auf die Urkunde vermerkte

Verfügung „ungültig zu machen“ und nur die Tat

ſache der Genehmigung zu vermerken, gab das AG.

keine Folge, worauf der Notar gegen die Verfügung

vom 25. April Beſchwerde erhob. Dieſe wurde abs

gewieſen, da der Notar weder ſelbſtändig wegen Be

einträchtigung eines eigenen Rechts, noch auf Grund

ausdrücklicher oder vermuteter Ermächtigung für die

am Auseinanderſeßungsvertrag Beteiligten zur Bes

ſchwerdeführung befugt ſei . Hiegegen legte der Notar

die weitere Beſchw . mit der Erklärung ein, daß er

die abgewieſene Beſchw . nicht namens der Beteiligten ,

ſondern in eigenem Namen erhoben habe, weil er

lich als Notar perſönlich “ zur Beſchwerdeführung für

berechtigt gehalten habe. Da ihm dieſes Beſchwerde

recht durch den Beſchluß des LG. zu Unrecht abge

ſprochen worden ſei, lege er die weitere Beſchwerde

ein und beantrage den Beſchluß des lo . aufzuheben

und in der Sache zu entſcheiden “. Die weitere Beſchw .

wurde zurückgewieſen .

Aus den Gründen : Der Notar leitet das

Recht zur Beſchwerdeführung in eigenem Namen aus

der ihm nach Abſchn . VII NotGeſcho . v . 30. Dit. 1913

obliegenden Verpflichtung zur Ürfundenverwahrung

ab. Er iſt der Anſicht, daſ aus dieſer Verpflichtung

für den Notar die Auſgabe folge, darüber zu wachen,

daß die Urkunden nicht Zuſäße und Vermerke er:

halten, nach ſeiner Anſicht nicht dahin gehören,

und daß ihm deshalb das Recht zuſtehen müſſe, er

forderl . Falles die Ungültigmachung ſolcher Zuſäße

und Vermerke im Wege der Beſchwerde zu verlangen,

zumal der Notar nach § 285 GeſchD. auch gehalten

ſei , die auf die lirfunden geſeßten Beſchlüſſe der Ge

richte in eine beantragte Ausfertigung aufzunehmen .

Sei ein derartiger Beſchluß unrichtig , ſo könne dieſer

bei den Beteiligten Zweifel und Jrrtum erregen . Dies

zu verhüten ſei aber Sache des Notars. Ob die von

dem beſchwerdeführenden Notar aus der Urkunden

verwahrungspflicht im Zuſammenhalte mit § 285

Geſcho . gezogenen Schlüſſe richtig ſind , kann hier uns

erörtert bleiben, denn jedenfalls gehören die durch

die fragl . Vorſchriften der NotOeſcho . geregelten Ver

hältniſſe nicht zu den Angelegenheiten der freiw . Ge

richtsbarkeit, die durch Reichsgeſeß den Gerichten über

tragen ſind oder für die nach Art. 129 AG, BOB.

die Beſtimmungen der $8 2—27, 29—34 und 199

Abſ. 2 FOG. gelten. Demgemäß und nach § 1 FOG.

findet in Anſehung dieſer Vorſchriften ein Beſchw.

Verfahren nach Maßgabe dieſes Geſekes überhaupt

nicht ſtatt. Der Notar fann in Fällen der vorliegenden

II.

Teftament@auslegung: Nießbrauchvermächtnis oder

Ginſetung als Vorerbe ? Berpflichtung des um einen
Erbſcheiu angegangenen Gerichts uach einem frühereu

Teſtament oder Teſtamentsentwurf zu forſchen, der für

die Auslegung eines ihm vorliegendenTeftaments von

Bedeutung ſein tann ? BGB. SS 133, 2358, 2259. FGG.

$ 12. In dem Teſtamente des kinderlos verſtorbenen A.

finden ſich folgende Beſtimmungen : „Das geſamte Ver

mögen . ... geht an meine Frau über in der Weiſe,

daß ſie bis zu ihrem Ableben Nußnießerin wird . ...

Nach dem Tod meiner Frau geht das Vermögen , be
ſtehend in Wertpapieren ... an meine beiden Brüder

zu gleichen Teilen über . “ Hieran ſchließt ſich die

Beſtimmung, es ſolle der Frau unverwehrt ſein, zwei

näher bezeichneten Verwandten je 1000 M zu hinter

laſſen. Nach Ziff. 2 ſoll „Erbin des Mobiliars“ die

Frau ſein ; hieran ſchließt ſich eine Reihe von Ber:

mächtniſſen von Gegenſtänden , die zudieſem Mobiliar

gehören . Die Witwe und die beiden Brüder erkannten

das Teſtament als gültig an ; beide Teile erklärten,

die Erbſchaft anzunehmen . Die Brüder beantragten,

einen Erbſchein des Inhalts auszuſtellen, daß der Ber

ſtorbene von ihnen beerbt werde. Zur Begründung

war ausgeführt: Die Beſtimmungen des Teſtaments

könnten im Zuſammenhang nur dahin verſtanden

werden, daß der Erblaſſer, der ſein Vermögen nicht

der ihm fremden Familie ſeiner Frau zukommen laſſen,

ſondern es ſeiner Familie erhalten wiſſen wollte, ſeine

Brüder als Erben eingeſeßt und ſeine Frau aufdas

Vermächtnis des Nießbrauchs am Nachlaß beſchränkt

habe. Die Verfügung, daß das Vermögen nach dem

Code der Frau auf die Brüder übergehen ſolle, beſage

nur,daß dieſe erſt von dieſem Zeitpunkt ab die vode

Verfügung über das Vermögen erlangen ſollten. Der

Saß, daß die Frau Erbin des Mobiliars ſein ſolle,

müſſe als die Zuwendungeines weiteren Bermächtniſſes

aufgefaßt werden. DieBeſtimmung hinſichtlich einer

etwaigen teſtamentariſchen Zuwendung der Frau an

ihre Verwandten ſei nur der Ausdruck des Willens,

daß ,wenn die Witwe etwas in ihre Familie hinübers

gehen laſſen wolle, dies insgeſamt nur 2000 M ſein

dürften “. " Dieſer Begründung iſt noch folgendes beis

gefügt : Die Witwe habe ſchon gleich nach dem Tode

des Erblaſſers das Teſtament vorgefunden, es ver

mutlich eigenmächtig geöffnet und ichon damals ſich

ihrem Schwager Stephan gegenüber darüber beklagt,

daß ſie enterbt ſei . Aus Neußerungen der Witwe ergebe

fich , daß noch ein weiteres früher abgefaßtes Teſtament

vorzuliegen ſcheine, die Witwe habe ein ſolches herum

gezeigt ; die Vermutung ſei gerechtfertigt, daß fich aus

dieſem Teſtament oder „ Teſtamentsentwurf“ Anhalts

punkte für die Auslegung des legten Willens ergäben .

Damit wird der Antrag verbunden nötigenfalls

die Vorlegung dieſer Schriftſtücke zu veranlaſſen. Das

UG. wies den Antrag zurüď mit der Begründung, das

Teſtament ſei dahin zu verſtehen , daß die Witwe als

Vorerbin, die Brüder als Nacherben eingeſeßt feien.

Ein allenfalls noch vorhandener Teſtamentsentwurf

oder eine ältere leßiwillige Verfügung wäre ohne Ein

fluß auf die Auslegung des legten Teſtaments. Die

Beſchwerde der Brüder wurde vom 16. zurückgewieſen ,

auf die weitere Beſchwerde hin wurde die Sache unter

Aufhebung des angefochtenen Beſchluſſes an das LG.

zurüdverwieſen.

Aus den Gründen : Die Beſchwerde macht dem

Beſchwo . zum Vorwurf, es habe bei Auslegung des

Teſtaments gegen § 133 BGB. verſtoßen , indem es
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ſich nur an den Wortlaut der lektwiligen Verfügung als Bauherrin durch den Mitangell. M. als Bau

gehalten und auffallende Widerſprüche unbeachtet ges meiſter den baufällig gewordenen Batofenanbau ihres

laſſen habe ; der Vorwurf iſt unbegründet . Es iſt nicht Wohnhauſes erneuern laſſen , ohne die nach 8 6 I und

rechtsirrig, wenn die Einſeßung der Witwe als Vors § 7 Nr. 1 und 2 Baum. erforderl. baupolizeil. Geneh

erbin, der Brüder als Nacherben aus der Anordnung, migung einzuholen . Der Bau iſt noch im Juni 1915

daß das Bermögen zunächſt auf die Frau und erſt den Vorſchriften der Bauordnung entſprechend fertig

nach ihrem Tod auf die Brüder übergehen ſolle, ins- geſtellt, eine Anzeige über Vollendung des Baues

beſondere auch aus der die Ermächtigung der Frau nach § 73 Bauo . nicht erſtattet worden . Im Juli

zu leßtwilligen Verfügungen über einen Teil des Nach: 1916 wurde gegen die beiden Angell. das Straf

laſſes zugunſten Dritter betreffenden mit der Ans verfahren wegen Ausführung des Baues ohne bau

nahme eines Nießbrauchvermächtniſſes unvereinbaren polizeil. Genehmigung auf Grund des § 367 Nr. 15

- Beſtimmung gefolgert und dieſen Erwägungen gegen: SIGB. eingeleitet. Das Schöffengericht ſprach die

über die– juriſtiſch unrichtige -- Faſſung,daß die Frau Angekl. wegen Verjährung frei, erließ jedoch Ausſpruch

bis zu ihrem Ableben „ Nußnießerin “ des Vermögens nad Art. 105 PSIQB. Die Str . verwarf die Bes

ſein ſollé, für unerheblich erachtet wird . Soweit dabei rufung des AA.'S Die Reviſion des Staatsanwalts

tatſächliche Verhältniſſe gewürdigt ſind, wie die vermutl . erachtet die $8 67 und 367 Nr. 15 StGB. und 73

Abſicht des Erblaſſers, den Uebergang des Vermögens Baud. für verleßt und nimmt Bezug auf die ſeit

auf die Familie ſeiner Frau auszuſchließen , bewegt ſich herige Rechtſprechung des DbLG. , wonach die Ver

die Begründung auf dem der Nachprüfung des Senats jährung von Uebertretungen der Bauordnung erſt mit

entzogenen tatſächl. Gebiet. Hinſichtlich der weiteren dem Eingang der dem Bauherrn durch § 73 BauO.

auf Verleßung des § 2358 BOB. geſtüßten Rüge iſt zur Pflicht gemachten Bauvollendungsanzeige bei der

dagegen der weiteren Beſchwerde ein Erfolg nicht zu Baupolizeibehörde beginne. Die Heviſion iſt nicht

verſagen :Die Behauptung, daß ein früheresTeſtament begründet. Anſcheinend im Anſchluß an die wohl

und ein Teſtamentsentwurf, oder doch entweder ein miſverſtandene Entſch. des vormal.bayer. ObGH.'s vom

Teſtament oder ein Entwurf vorhanden ſei, aus dem Jahre 1875 (Samml. 5, 390) hat zunächſt das DlG.

ſich Anhaltspunkte zur Ermittelung des wahren Widens München mehrfach (Sammlg . 2,446 ;3,286) aus dem $ 92

des · Erblaſſers ergeben könnten, iſt ſchon im Antrag mit $ 85 allg. BauD. vom 19. September 1881 gefolgert,

auf Erteilung des Erbſcheins und in der Beſchwerde daß die BauD. einen genehmigten Bau erſt dann als

zum LG. aufgeſtellt und mit der Behauptung begründet abgeſchloſſen betrachtet, wenn über deſſen Vollendung

worden, daß ſich das Vorhandenſein des oder der von der Ortspolizeibehörde die in § 92 BauO .

Schriftſtüđe aus Ueußerungen der Frau ergebe. Die vorgeſchriebene Anzeige an die Diſtriktsverwaltungs

Möglichkeit, daß der Jnhalt einer ſolchen Urkunde für behörde erſtattet iſt und daß die Verjährung einer

die Auslegung des Teſtaments von Bedeutung iſt, iſt durch Abweichen von dem genehmigten Bauplane be

nicht auszuſchließen . Es iſt wohl denkbar, daß aus gangenen Uebertretung des § 367 Nr. 15 StGB. erſt

Art und Maß der im ſpäteren Teſtament gegenüber in dieſem Zeitpunkte beginnt. Dieſelben Folgerungen

der früheren Faſſung vorgenommenen Aenderungen zieht das Oblo. in ſeinem Urteile vom 15. Januar

ein neuer Einblic in die wahre Willensmeinung des 1901 (Sammlg. Bd. 1 S. 253, 253 ) , aus dem 8 73 BauO.

Teſtierenden eröffnet und für die Auslegung wertvolle vom 31. Juli 1890 ; auf dem gleichen Standpunkt

Aufſchlüſſe gewonnen werden. Dieſer Erwägung iſt ſtehen die in Bd. 3, 219 ; 4, 282 ; 5 , 261 ; 9, 7 der

auch in der Beſtimmung des § 2259 BGB . Nechnung Entich , dann in BIFRA . 71 , 488 mitgeteilten Urteile

getragen, der von der Verpflichtung handelt, nicht in des DbLG.'S . Das Urteil vom 6. Oft. 1908 (Sammlg . 9,

amtl.Verwahrung befindl. Teſtamente, auch ſachl. gegen- 7) wendet dieſen Grundſat auch auf die Ausführung

ſtandslos gewordene oder widerrufene — Stomm.d.ROR. genehmigungspflichtiger Bauten ohne baupolizeil. Ges

Anm . 1- an das Nachlaßgericht abzuliefern. Da ferner nehmigung an. Das Urteil vom 25. Sept. 1905 (BI .

in dem vorliegenden Teſtament eines früheren nicht f. RA . 71, 488) unterſcheidet zwiſchen dem Bauherrn

gedacht iſt, muß immerhin mit der Möglichfeit gerechnet und dem Baumeiſter und nimmt an , daß für legteren,

werden, daß ältere Verfügungen teilweiſe in Kraft der eine Bauvollendungsanzeige nicht zu erſtatten hat,

geblieben ſind ($ 2258 BOB . ). Die Behauptung der die Verjährung mit dem Zeitpunkte beginnt, in dem

Beſchwerdeführer, für die ſie ſich aufNeußerungen der er ſeine Tätigkeit am Bau vollendet hat, während für

Witwe und die Tatſache berufen , daß dieſe das Teſtament erſteren der Zeitpunkt der Bauvollendungsanzeige maß

herumgezeigt“, alſo andere Perſonen zu Mitwiſſern gebend ſein ſoll. Das Urt. vom 6. Okt. 1908 (Sammlg. 9 ,

gemacht habe,iſt daher für die Entſcheidung über das 4, [ 7 ]) nimmt an, daß für Bauherrn und Baumeiſter

Erbrecht der Beſchwerdeführer und ihren Antrag auf die Verjährung gleichmäßig mit der Erſtattung

Erteilung des Erbſcheins erheblich. Sind ſie nur als der Bauvollendungsanzeige beginne. Die bisherige

Nacherben berufen , ſo haben ſie keinen Anſpruch auf Rechtſprechung, gegen die ſich ſchon der Beſchl. des

dieſe Erteilung. Dem Nachlaßgericht, und nach Ein- SIS. vom 13. Februar 1915 (BR. Nr. 249/1915)

legung der Beſchwerde dem LG ., lag daher ſowohl nach wendet, fann nicht aufrecht erhalten werden . Der 873

§ 2358 BOB. als auch nach § 12 FGG, ob, die „ zur Bauo . läßt nicht erſehen , daß dieſe Vorſchrift unter

Feſtſtellung dieſer Tatſachen erforderlichen Erhebungen Vollendung des Baues etwas anderes verſteht als die

zu veranſtalten und die geeignet erſcheinenden Beweis- Fertigſtellung des Baues im techniſchen Sinne, die

mittel aufzunehmen “, fürs erſte die Witwe, gegebenen- Vollendung der Bauarbeiten . Nirgends ſtellt die BauO.

falls weitere Auskunftsperſonen zu hören und je nach den Begriff einer von der gemeinübl. Auffaſſung ver

dem Ergebnis weitere Schritte zur Aufklärung zu tun. ſchiedenen, durch einen Formalaft, wie eine Anzeige

(Beſchl. d. FZS. v . 6. Auguſt 1917, Reg . III Nr. 44/1917). oder den Eingang dieſer Anzeige bei einer Behörde

M. herzuſtellenden Bauvollendung auf. Die Anzeige über

Vollendung des Baues wird in § 73 Bauo . nicht als

äußere Stundgabe der Bauvollendung ſondern nur zur

B. Strafſachen . Ermöglichung oder Erleichterung der baupolizeil. Ueber

wachung nach der tatſächl. Vollendung des Baues
J.

durch Fertigſtellung der Bauarbeit gefordert. Dies

Die Strafverjolgung wegen Bauene ohne polizeiliche ergibt ſich mit aller Deutlichfeit aus dem Wortlaute

Genehmigung beginnt mit der Vollendung der Bauar : des § 73 BauO. Dem Bauherrn wird hier die Vera

beiten , nicht erſt mit der Anzeige von der Vollendung pflichtung auferlegt , binnen 8 Tagen nach Vollendung

zu verjähren . StGB. S 367 Nr. 15. BauO. $ 73. A 118 des Baues von der Bauvollendung Anzeige zu erſtatten .

Den Gründen : Die Angell. s. hat im Juni 1915 Die durch § 73 BauO . dein Bauherrn auferlegte An .

PP
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ausdrüdlich beigelegt wird neben der vollendeten

Straftat nur die Verſuchshandlungen i . S. des § 43

StGB., nicht aber auch bloße Vorbereitungshandlungen

(NG. Bd . 42 S. 266 ff.). Für die Annahme, daß die An

ordnung des Kriegsminiſteriums dem Begriffe ,unter

nehmen “ eine weitere Bedeutung beilegen wollte, fehlt

jede Unterlage . Die feſtſtellbare Tätigkeit der Angeſch.

iſt aber über vorbereitende Bandlungen nicht hinaus

gekommen . (Beſchluß vom 12. Juli 1917 , BeſchwNg.

Nr . 206/1917 ) . Ed .

4175

zeigepflicht iſt eine polizeil . Maßnahme zur Erleichte

rung der Bauüberwachung, ſie iſt eine von der Ver

pflichtung zur plangemäßen , bauordnungsmäßigen

Bauführung verſchiedene, ſelbſtändige Pflicht, die erſt

nach der Bauvollendung eintritt und deren Verlegung

Beſtrafung nach Art 101 BStØB. nach fich sieht ; für

die Bauvollendung iſt ſie bedeutungslos . Jm Sinne

des § 67 StGB. iſt eine ſtrafbare ħandlung begangen ,

wenn die den Tatbeſtand verwirklichende Tätigkeit

abgeſchloſſen iſt ; dies iſt bei Uebertretungen des § 367

Nr. 15 StOB. die Vollendung der Bauarbeit, die mit

der Fertigſtellung des Baues eintritt und ſich nicht

bis zur Anzeigeerſtattung über die Bauvollendung

fortſeßt. Das Dblo. hat übrigens in einer Reihe

von Entſcheidungen (2, 231, [234 ], 247,355, 407 ; 3, 131 ,

[ 133 ]; 10 , 224 )eine ungenehmigte Bauführung als eine

lich in der bloßen Eigenmacht erſchöpfende Zuwiders

handlung und als ſchon mit der Beendigung der bau

lichen Herſtellungsarbeiten vollendet ſowie den Bauf

der Berjährung der Strafverfolgung als mit dieſem

Zeitpunkt beginnend erachtet, ohne auf den & 73 Baud.

Bezug zu nehmen. (Urteil vom 28. Juni 1917, Rev.

Heg . Nr. 167/1917). Ed .
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II.

Zur Übgrenzung einer nach 886mit19 Ziff.1 PreßG .

ftrafbaren Handlungeweiſe gegenüber bloßen Borberei

tungehandlungen. Wann liegt das Uuternehmen einer

ſolden Handlungsweiſe i. S. der auf Grund des Urt. 4

Ziff. 2 & r Zuft . erlafenen Anordnung des Kriege:

minifteriumo betr. Breßpolizei vom 20. April 1916

letunz. Nr. 98 ) vor ? Aus den Gründen : Die

Tätigkeit des Angeſch. B., in der die Antlage die ſtraf

bare Zuwiderhandlung findet, beſteht darin, daß er

ein Schreibbureau beauftragte, die in der Anklageſchrift

bezeichneten Schriften zu vervielfältigen. Ehe er in

die Dage tam, über die Abzüge zu verfügen, wurden

dieſe beſchlagnahmt. Als Zuwiderhandeln " gegen

§ 6 Preßo. ſtellt ſich ein Tun dar, das darauf gerichtet

iſt, das Erſcheinen einer Drudſchrift herbeizuführen ,

die die in g 6 Preßo . vorgeſchriebenen Angaben hins

ſichtlich des Druders uſw. nicht enthält. Es reßt dem

nach das Vorhandenſein einer Drudſchrift mit dem

bezeichneten Mangel voraus. In dem Auftrag zur

ħerſtellung einer Drudſchrift fönnte daher unter allen

Umſtänden nur ein die Zuwiderhandlung vorbereitendes

Tun und nicht ſchon ein Anhang ihrer Ausführung

gefunden werden . Ebenſo iſt ein ſolcher Auftrag nur

eine das beabſichtigte Verbreiten der Drudſchrift vor

bereitende Handlung und zwar nur dann, wenn er

mindeſtens mit dem Bewußtſein erteilt wird , daß die

Drudſchrift der Vorſchrift in § 6 PreßG . nicht genügen

werde. Der Angeſch. F. hat das Verbreiten einer Drud

ſchrift übernommen , die ebenfalls die in § 6 PreßG.

vorgeſchriebenen Angaben nicht enthält. Er hatte ſie

ſchon in mit der Adreſſe und Freimarke verſehene Brief

umſchläge eingelegt, um ſie durch die Poſt zu ver

ſenden , als ſie beſchlagnahmtwurde. Doch auch dieſe

Tätigkeit geht über eine das Verbreiten vorbereitende

Handlung nicht hinaus ; ſie enthält noch keinen Anfang

des Verbreitens ſelbſt. Nach der auf Grund des Art. 4

Ziff . 2 KrBuſto . erlaſſenen Anordnung des Kriegs

miniſteriums betr . Preßpolizei vom 20. April 1916

wird nach dieſem Geſetz beſtraft : 1. wer es in Bayern

unternimmt, den Beſtimmungen des § 6 PreßG. zuwider

zuhandeln, 2. wer es unternimmt, Druckſchriften aus

zugeben oder zu verbreiten, die dem 6 Preßg. nicht

entſprechen. Danach iſt der Antrag des StA . gegen

die Angeſch. wegen Vergehens gegen dieſe Anordnung

das Hauptverfahren zu eröffnen , nur begründet, wenn

ihre feſtgeſtellte Tätigkeit als „unternehmen “ i . S. der

Anordnung zu gelten hat . J. S. des StGB.8 . umfaßt

der Begriff „ unternehmen “ fofern ihm nicht in der

einzelnen Beſtimmung eine umfangreichere Tragweite

III .

Was verſteht man unter Vergünſtigung und Ber:

äußerung i . S. des abi. I und unter Forſtberechtigung

i. S. des Abſ. 2 des Art. 97 Forſtö . ? Die Uusdruds:

weiſe „ in ſeinem eigenen Wald“ und „ in freundem Wald"

in Art. 48 und 49 ForſtG . weiſt nicht ſowohl anf den

Ort der Begehung als vielmehr auf den Gegenſtand

der ſtrafbareu vandlung hin. Janerer Tatbeſtand des

Forftfrebel8 uach Urt . 97 : Fahrläſſigfeit, Strafrechts:

irrtum . Der Angefl. A, ein Glasfabrikbeſißer, er

hält zufolge Vertrags mit dem Forſtårar alljährlich

eine beſtimmte Menge Brennholz zur jeweiligen
Forſttare. Das Holz darf nicht verkauft, ſondern

nur zum Betriebe der Glasjabrit verwendet werden.

Ausnahmen hievon ſind nur mit Genehmigung

der Forſtverwaltung zuläſſig. Die Triftbache und.

Triſtanſtalten dürfen von A unentgeltlich benüßt

werden . Zuwiderhandlungen gegen den Vertrag,

beſonders vertragswidrige Verwendung des aus

ſchließlich für die Glasherſtellung abgegebenen Holzes,

allenfallſige Veräußerung , berechtigen das Aerar

unbeſchadet des etwa veranlaßten Einſchreitens nach

forſtgeſeßlichen Beſtimmungen jede weitere Holz

lieferung einzuſiellen , ohne daß der Firma ein Ents

ſchädigungs- oder ſonſtiger Anſpruch zuſtünde. Die

zu Beginn des Krieges auf der durch dieſen ſtill

gelegten Glashütte lagernden ſowie die im Mai 1915

auf das Erſuchen der Firma zugewieſenen Brennholz

mengen verkaufte A mit Genehmigung der Forſt

behörde an Dritte . Auf Anſuchen des A wies die

Regierung am 10. Dezember 1915 für 1916 die vers

tragsmäßige Mindeſtmenge Brennholz an und fügte

bei , daß Geſuche um Erlaubnis des Verkaufs von

Brennholz im nächſten Jahre feinesfalls Ausſicht auf

Genehmigung haben ſollen. Im Frühjahr 1916 ließ

A von dem im Staatswalde liegenden Bagerplaße des

foljes für 1916 ungefähr 44 bis 48 Ster zur Glas

hütte bringen , dort verſchneiden und hiedon etwa

22 Ster mit der Bahn an ſeinen Bruder abfertigen.

Der wegen dieſer Holzveräußerung auf Grund des

Art. 97 Forſto . verurteilte A ſucht die gegen das Ur

teil der Strk. eingelegte Reviſion durch folgendes

Vorbringen zu begründen. Bei dem ihm von der

Forſtbehörde gewährten Holz handle es ſich nicht um

ein durch Vergünſtigung erlangtes Holz . Es liege

ein gewöhnliches Kaufvertragsverhältnis zwiſchen ihm

und dem Forſtärar vor. Da ihm nach dem Bertrage

nur der Verkauf an Dritte verboten ſei, habe er an

ſeinen Bruder eine geringfügige Menge ohne Bedenken

herſchenken dürfen . Um Erlaubnis der Forſtbehörde

habe er nicht nachgeſucht, da er ſein Vorgehen nicht

als mit dem Art . 97 ForſtG. im Widerſpruche ſtehend

gehalten habe ; jedenfalls habe er hiegegen nicht vorſäk

lich verſtoßen. Eine Verurteilung könne auch deshalb

nicht eintreten , weil ſein Bezugsrecht als eine Forſt

berechtigung i . S. des Art. 97 Äbſ . 2 aufzufaffen ſei ,

und weil die im Art . 97 genannte Handlung im Hins

blic auf die Vorſchrift des Art. 49 Forſto . nur dann

einen ſtrafbaren Tatbeſtand darſtelle, wenn ſie in einem

fremden Walde begangen werde, was hier nicht der

Fall ſei . Die Reviſion wurde verworfen .

Aus den Oründen : Zunächſt iſt die An

dauung der Strit. zu billigen , daß A durch Ber:
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günſtigung in den Beſitz des von der Forſtbehörde bezug auf einen fremden, alſo einen dem Täter nicht

bezogenenBolzes getommen iſt. Eine Bergünſtigung ſelbſt gehörenden Wald begangen werden , als Forſt:

liegt darin ,daß er im Gegenſaße zu anderen Perſonen , frevel behandelt. Für die Fachl. Beurteilung iſt es

die bei dem Bezuge von Holz aus Staatswaldungen ohne Belang, ob von einer „ Zuwiderhandlung“ gegen

auf den regelmäßigen Weg des Erwerbs durch Er- den Art. 97 Abſ.1 Forſto , oder von einem „ Forſt

ſteigerung angewieſen ſind , das Holz um die jeweilige frevel“ nach Maßgabe der genannten Beſtimmung ge

Forſttare erhält. Da die Dare von drei zu drei Jahren ſprochen wird. Darüber, daß die von der Strk als

aus dem Durchſchnitte der markt- oder gegendüblichen richtig unterſtellte Behauptung des A , er habe die

Verkaufspreiſe beſtimmt wird, verzichtet der Staat 22 Ster ſeinem Bruder geſchenkt, ihn nicht entlaſten

dem Abnehmer gegenüber von vornherein auf einen kann , brauchen beſondere Ausführungen nicht gemacht

ſich möglicherweiſe für ein Jahr ergebenden Gewinn . zu werden. Daß in der Schenkung eine Veräußerung

Daß zwiſchen dem Forſtårar unddem A ein Ber: liegt, gehört zu den allgemeinſten und bekannteſten

tragsverhältnis beſteht, hindert nicht, in dem dem A Begriffen des Bürgerlichen Rechts. Daß insbeſondere

gewährten Holzbezug eine Vergünſtigung zu erkennen : Schenkung eine Veräußerung i. S. des Art. 97 Abſ. 1

der Art. 3 VO . v . 19. Aug. 1849 über die Abgabe und Forſto. darſtellt, iſt durch die oberſtrichterl. Mecht

Verwertung der Forſtprodukte aus Staatswaldungen ſprechung längſt feſtgelegt. Wer Holz, das er ju

(RegBl . S. 961) verfügt ausdrüdlich, daß die als Aus. ſeinem Bedarf infolge einer Vergünſtigung er

nahme zu erachtende Abgabe von Brennholz um die langt hat, an einen Dritten weggibt, verſtößt gegen

Forſttare neben der Befriedigung des Bedarfs der das Geſeß, mag die Fingabe erfolgen an wen immer

Kleinökonomien und Kleingewerbe ſowie der Gemeinde- und auf Grund irgendwelchen Rechtsgeſchäfts : das

holzmagazine bei dem unter geeigneter Berüđſichtigung verbotwidrige pandeln beſteht darin, daß das einer

der übrigen den Vorrang behauptenden Bedürfniſſe beſtimmten Perſon zu beſtimmtem Bedarfe gewährte

bemeſſenen Bedarfe der Hütten- und Þammerwerke Holz diefem ſeinem Zweď entfremdet wird. Aus den

auf dem Grund periodiſcher Stontrakte ſtatt hat. Die Feſtſtellungen der Strk. ergibt ſich endlich, daß A,

Eigenſchaft eines durch Bergünſtigung erlangten Holzes auch ſoweit es ſich um den inneren Datbeſtand handelt,

hat die Strf. mit Recht auch aus dem Umſtande ge- einer Zuwiderhandlung gegen Art . 97 Abſ.1 Forſto .

ſchloſſen, daß A ſtatt des früher auf den Monat ſchuldig und deshalb mit Recht verurteilt worden iſt.

Auguſt bemeſſenen und ſtatt des fonſt bei polzabgaben Er hat gewußt, daß er zu ſeiner Handlung nicht be

übl. Zahlungstermins vom 1. Oft.Zahlungsausſtand fugt, daß ſein Vorgehen vertrags- und rechtswidrig ,

bis 31. Dez. genießt und daß er ſich zum Abtransport alſo eine unerlaubte Handlung war ; wenn er nun

der Driftbäche und Triſtanſtalten unentgeltlich be- vorbringt, daß er nicht gewußt habe, daß ſeine ñand

dienen darf. Der Holzbezug des A iſt nicht eine lung unter die Beſtimmung des Art. 97 Abſ. 1 ForſtO.

Forſtberechtigung i. S. des Art. 97 Abſ. 2 Forſto. falle, ſo beruft er ſich damit auf einen Strafrechts

Wie ſich ſchon aus dem Wortlaute dieſer Beſtimmung, irrtum , der ihn auch bei der weiteſten Auslegung des

wonach Abſ. 1 auf die in ein jährliches Maß umges Geſekes nicht vor der Berurteilung zu ihüßen vers

wandelten Forſtberechtigungen nicht anwendbar iſt, mag. Uebrigens hat die Strst. mit Recht ausgeführt,

deutlich erkennen läßt, ſind unter den Forſtberechti- daß auch ein fahrläſſiger Verſtoß, wenn in der Cat

gungen i. S. dieſer Geſekesſtelle nur die von dem ein ſolcher vorliegen ſollte, den Tatbeſtand des Art. 97

Forſtgefeße Forſtberechtigungen “ genannten, in der Abſ. 1 Forſto . erfüllt. (Urteil vom 2. Auguſt 1917,

zweiten Abteilung des Geſekes ausführlich behandelten , Red -Reg. Nr. 204/1917) . Ed .

dingl. Bezugsrechte gemeint ( Rechtholz), die alſo mit

dem Eigentumsrecht an einem beſtimmten Anweſen
IV.

oder Grundſtüđe verbunden ſind. Und auch hier ſind

nur die in ein jährl. Maß umgewandelten Berechti- Jertum über die Tragweite eines Reidhogejekes
gungen von der einſchränkenden Beſtimmung des ſchüßt nicht vor Strafe: eine an ſich vorſätliche Straf

Åbi. 1 befreit, nicht aber die von Anfang an auf ein tat wird nicht dadurch zu einer fahrläſſigen, daß der

beſtimmtes Maß geſtellten und nicht die ſich nach dem Läter aus Fahrläſſigteit in Aufenntnis des Straf:

Bedarfe bemeſſenden Berechtigungen. Hiernach iſt alſo gejeßes oder in Jrrtum über deſſen Auslegung oder

auch ſtrafbar die ohne behördl . Genehmigung erfolgte Iragweite fich beñiadet. Die Strit. ſprach den vom
Beräußerung von Rechtholz, das dem Berechtigten zur Scho . wegen einer Uebertretung des § 27 Nr. 2

Befriedigung ſeines Bedarfs und innerhalb der Grenzen Fleiſchbeido. zu 1 M verurteilten Angell. R.frei;
des Bedarfs gewährt wird . Wenn A ferner die An- ſie hielt zwar den äußeren Tatbeſtand des § 27 Nr. 2

wendung des Art. 97 Abſ. 1 deshalb rügt, weil die mit den 88 1, 2 Abſ. 1 u . 3 des genannten Geſekes

Schenkung des Holzes nicht in fremdem Walde erfolgt für gegeben , weil R. ein Schwein ohne die geſeßlich
ſei, ſo iſt dieſe Auffaſſungunhaltbar. Die von ihm vorgeſchriebene Unterſuchung ſchlachtete, verneinte aber
in Bezug genommene Beſtimmung des Art. 49, der- den inneren Tatbeſtand; N. habe ſich auf den Auf

zufolge die in den Art. 79 bis 105 bezeichneten Ents ſchluß ſeines Bürgermeiſters verlaſſen dürfen , daß bei

wendungen, Beſchädigungen , Zuwiderhandlungen gegen der Schlachtung eines Schweines zum eigenen Haus

die forſtpolizeil. Beſtimmungen und anderen Gefährden halt die Zuziehung eines Fleiſchbeſchauers nicht nötig

nur dann als „ Forſtfrevel“ beſtraft werden können, ſei ; er habe hienach mit der den Umſtänden anges
wenn ſie „ in fremdem Walde“ begangen werden , will meſſenen Vorſicht d . h . nicht fahrläſſig gehandelt, von

ebenſo wie der Art . 48, der die Zuwiderhandlungen einer vorſäßlichen Geſcßesverleßung fönne ohnedies
gegen die forſtpolizeil. Beſtimmungen des Gefeßes , keine Rede ſein .

die von dem Waldbeſiker in ſeinem eigenen Walde“ Aus den Gründen : Die Rev on des Staats

begangen werden, als nach den Art. 75 bis 78 zu be- anwalts hatte Erfolg . Mit Unrecht nimmt das BG.

handelnde Forſtpolizeiübertretungen “ zuſammenfaßt, an , daß die Unterlaſſung der Zuziehung des Fleiſch
nicht den Ort tennzeichnen , an dem und von dem beſchauers nicht eine vorſäßliche, ſondern nur eine

aus den Beſtimmungen des Gefeßes zuwidergehandelt fahrläſſige geweſen ſei. Denn auch die Strit. hält
wird, ſondern auf den Gegenſtand hinweiſen, gegen für erwieſen , daß der Angell. in ſeinem Wirtſchafts

den ſich die Zuwiderhandlungrichtet. Die Worte , in anweſen ein Schwein ſchlachtete und dieſes weder vor
ſeinem eigenen Walde “ und „ in fremdem Walde “ ſind noch nach der Schlachtung der Fleiſchbeſchau – wie

nicht anders zu verſtehen , als wenn es hieße : an ſie geſeßlich vorgeſchrieben war – unterſtellte. Der
eigenem oder fremdem Walde oder in bezug auf den Angeli. wußte, daß er keinen Fleiſchbeſchauer guzog

eigenen oder auf fremden Wald . Nur ſo iſt es zu und wollte auch keinen zugezogen haben ; ſein Vorſa
erklären, daß das Geſef Zuwiderhandlungen, die in war ſohin darauf gerichtet, das Schwein weder vor
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noch nach der Schlachtung der Fleiſchbeſchau unter- hauptſächlich dahin , daß die Veräußerung von Schweinen

ziehen zu laſſen. Allerdings unterblieb die Beiziehung mit einem Lebendgewicht von mehr als 25 kg, auch

des Fleiſchbeſchauers deshalb, weil der Angell . durch wenn es ſich nicht um Schlachtſchweine handelt, ohne

die rechtsirrtümliche Belehrung des Bürgermeiſters beſondere Genehmigung nur an die ſtaatlich beſtimmten

des Glaubens war, er ſei nicht verpflichtet, das Schwein Biehabnahmeſtellen oder deren Beauftragte erfolgen

der Fleiſchbeſchau zu unterſtellen . Die Verfehlung darf und die Selbſtverſorger von dem durch die Baus

gegen das erwähnte Reichsgeſe erfolgte fonach in- ſchlachtung von Schweinen gewonnenen Fleiſch nach

folge eines nicht entſchuldbaren Jrrtums des Angefl . dem Schlachtgewicht des Schweines abgeſtufte Mengen

über die Tragweite des Geſekes, nicht aber befand Speď oder Fett gegen Vergütung an den Kommunal

ſich der Angell. in einem Jrrtum über einen zum ge- verband abzugeben haben. Strafbeſtimmungen § 14

feßi. Tatbeſtande der ihm zur Laſt gelegten Ueber- der VD , vom 21. Auguſt 1916 i . d . F. nach Art. II der

tretung gehörenden Tatumſtand (8 59 StGB . ) . Daß VO. vom 2. Oktober 1917.

aber hier, wo es ſich um eine Verfehlung gegen ein

Reichsgeſe handelt, der Angell. ſich zu ſeiner ſtraf
2. Vorſchriften für Fiſche.

rechtl. Entlaſtung nicht mit Erfolg auf Unkenntnis VO . vom 22. September 1917 (RGBI. S. 859) :

oder irrige Auslegung des Jnhalts dieſes Geſekes Erweiterung der VO. über die Beaufſichtigung der

berufen kann, bedarf nach der ſtändigen Rechtſprechung Fiſchverſorgung vom 28. November 1916 (ROBI.

des Reichsgerichts und des erk. Senats feiner weiteren Š . 1303) dahin, daß der Reichskommiſſar für Fiſch
Ausführung ( blshauſen 8 59 Anm. 31 , Samml. Bd . 15 verſorgung unter dem Strafichuße des § 6 derBO.

S. 130). ( Urteil vom 26. Juli 1917, Rev.-Reg. vom 28. November 1916 auch Beſtimmungen über die

Nr. 201/1917). Ed. Verwendung von Waſſerfahrzeugen und Geräten , die

dem Fiſchfang dienen und über den Kandel damit er:

laſſen kann.

Oberlandesgericht Mün chen .
3. Borſchriften für Feldfrüchte und Erzeugniſſe daraus.

a) BD. vom 25. September 1917 (NOBI. S. 863).

Begriff der Rechtshilfeablehnung (8 160 GBG .). Sie ergänzt die VO . über den Verfehr mit Getreide,

Das (bayeriſche) Nachlaßgericht u. erſuchte das be Hülſenfrüchten , Buchweigen und girſe zu Saatzweden

nachbarte Amtso . S. um Einvernahmeder dort wohn vom 12. Juli 1917 (RØBI. S. 609) dahin, daß das

haften Miterben über Annahme der Erbſchaft und nach der VO . erworbene Saatgut in denſelben Mengen
Érklärung über einen Löſchungsantrag der bereits ver

wie das jelbſtgebaute Saatgut zur Beſtellung ver

nommenen Miterben hinſichtlich einer Nachlaßhypothef wendet werden dari.

wegen nunmehrigen Verzichts auf dingliche Sicherung . b) VO . vom 27. September 1917 (NOBI . S. 872 ) .

Nach dem Protokoll verweigerten die von dem er- Jn Ergänzung der VO . vom 20. Juli 1917 (ROBÍ.

ſuchten Gericht vernommenen Miterben ihre Zu
Š. 636 ) wird beſtimmt, in welchen Mengen die Unter

ſtimmung zur Löſchungsbewilligung, „ weil der Erb
nehmer landwirtſchaftlicher Betriebe von ihren Erzeug

fall die ħypothet nicht berührt habe, ſohin das Nach: niſſen Gerſte, ħafer, Hülſenfrüchte und Buchweizen zur
laßgericht zur Beurfundung nicht zuſtändig ſei “ . Das

Ernährung der Selbſtverſorger und Saatwiđen zur
erſuchte Gericht leitete dann die Aften ohne weitere

Felderbeſtellung verwenden dürfen.
Bemerkung zurück. Das vom erſuchenden Gericht c) VO. über Kleie aus Getreide vom 18. Oktober

wegen Verweigerung der Rechtshilfe angerufene DLG . 1917 (NOBI. S. 941 ) . Nach § 2 dürfen Kommunals
lehnte eine Entſcheidung ab . verbände die ihnen nach § 55 Abſ.1 der Reichsgetreide

Aus den Gründen : Ein Fall der Mechishilfe
ordnung vom 21. Juni 1917 (MGBI. S. 507 ) zuſtehende

ablehnung liegt nicht vor ; denn das erſuchte Gericht Kleie nur an Verbraucher innerhalb ihres Bezirfes
hat die Beteiligten vernommen und ihre verweigernde

abgeben ( Ausnahme § 11 Abf. 2). Die Verbraucher
Erklärung protokolliert. Damit iſt die Rechtshilfe ge dürfen die Kleie nur zur Verfütterung in der eigenen
leiſtet. Ob die für die Verweigerung beigefügten

Wirtſchaft verwenden . Betzteres gilt nach § 3 auch
Gründe ſtichhaltig ſind, iſt belanglos, da ſolcheGründe für die den Selbſtverſorgern nach § 55 Abſ. 1 der

überhaupt nicht angegeben zu werden brauchten . Ob
Reichsgetreideordnung zuſtehende Kleie. Die Veräu

die Beteiligten dabei vom erſuchten Richter beeinflußt Berung ſolcher Mleie und die Veräußerung von Kleie,
waren, iſt nicht im Verfahren nach § 160 GVG. zu

die nicht nach § 55 Abſ. 1 der Reichsgetreideordnung
prüfen . ( Beſchl . vom 12. Ott. 1917, Beſchw.-Reg. von dem Kommunalverband oder dem Selbſtverſorger

Nr. 353/1917) . N.
zurückverlangt iſt und nicht nach den Vorſchriften der

DD. vom 18. Oktober 1917 in Verkehr gebracht iſt,

darf nach 88 3 und 4 dieſer VD. nur an die vom

Reichskanzler beſtimmte Stelle zu den von ihm feſt:

geſeßten Beſtimmungen erfolgen . Das Verbot der

Verwendung von Kleie zu anderen Zweden als zur

Bundeerat&berordnungen ftrafrechtlichen Zuhalte .) Verfütterung in der eigenen Wirtſchaft gilt nach 8 9

( Zeitraum vom 15. September bis 20. Oktober 1917). auch für Kleie, die von den in § 1 vorgeſehenenVer

teilungsſtellen an Verbraucher abgegeben wird . Nach
I. Borſchriften zur Sicherung der Bolts :

§ 10 darf Kleie außer zur Verfütterung in der eigenen
ernährung.

Wirtſchaft mit anderen Stoffen nur vermiſcht werden ,

1. Vorſchriften für Vieh und Fleiſch. wenn dies ausdrücklich genehmigtwird . Ausführungs

a) VO . vom 27. September 1917 (ROBI. S. 865 ). beſt. § 11; Strafbeſt. § 12 ; Aufhebung älterer Vor:

Sie ordnet für den 15. Oktober 1917 eine Zählung der ſchriften § 14 .

Schweine an. Unterlaſſung der vorgeſchriebenen An d) VO . vom 16. Oktober 1917 (NGBI. S. 901) :

zeigen und wiſſentlich unrichtige oder unvollſtändige
Feſtſeßung von Höchſtpreiſen für Grieß , Gerſtengraupen

Angaben werden nach § 4 beſtraft. und Gerſtengrüße an Stelle der Höchſtpreiſe nach den

b) VO . vom 2. Ditober 1917 (NOVI . S. 881) . VD . vom 9. September und 2. November 1916 (ROBI .

Sie ändert die VO . über die Regelung des Fleiſch .
S. 1010 und 1241 ) .

verbrauchs vom 21. Auguſt 1916 (ROBI. S. 941 ) und e) VO. vom 11. Oktober 1917 (NGBI. S. 898 ) .

die dazu ergangene VO . vom 2. Mai 1917 ( ROBI . S. 387)
Nach § 1 dürfen Unternehmer landwirtſchaftlicher Bes

triebe ſelbſtgezogene Kartoffeln , Genoſſenſchaften und

1) Lepter Bericht S. 333 dieſer Zeitſchrift. ſonſtige Vereinigungen auch die von den Mitgliedern
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gezogenen und nach der Saßung gelieferten Kartoffeln S. 420) enthaltenen Vorſchriften über Höchſtpreiſe für

mit den in Abſ. 2 und 3 enthaltenen Einſchränkungen Betroleum.

in der eigenen Trođnerei, Stärtefabrik oder Brennerei
3. Borſchriften für Zündwaren.

verarbeiten. Sonſt dürfen nach § 2 Startoffeln in Trods

nereien, Stärkefabriken und Brennereien nur verar
Bef. vom 8. Oktober 1917 (ROBI. S. 894) : Auß,

beitet werden , wenn ſie hierzu von der Reichskartoffel
dehnung der Vorſchriften in 88 1-3 und 6 der Bet. ,

ſtelle oder einer von ihr beauftragten Stelle oder mit
betr . Ausführungsbeſtimmungen über den Vertehr mit

16. Đember 1916 (8 ( 984 . 8. 139 1 )
Zuſtimmung dieſer Stellen von einem Kommunalver- Zündwaren vom aufZünds

26. Februar 1917 ( ROBI. S. 182 )
band zugewieſen ſind. Strafbeſt. § 17 Nr. 1 der VO.

hölzer, die in Lucemburg hergeſtellt und in das Reichs
über Kartoffelverſorgung vom 28. Juni 1917 (ROBI.

S. 569).
gebiet eingeführt werden .

f) DD. über Zuckerrübenſamen vom 3. Oktober 1917 4. Borſchriften für Elektrizität, Gas uſw.

(ROBI. S. 885 ). Die ss 2 und 3 ſeben pocſtpreiſe Bel. vom 3. Oktober 1917 (ROBI. S. 879). Sie
für Zuđerrübenſamen feſt. Nach den 88 4 und 5 darf überträgt die Ausübung der Befugniſſe, die durch die
feimfähiger Zuđerrübenjamen zu anderen als Saat:

VD. über Elektrizität und Gas, ſowie Dampi, Drud

zweđen nur mit Genehmigung der Reichszuderſtelle luft, Heiß- und Leitungswaſſer vom 21. Juli 1917
abgeſeßt oder verwendet und auf Grund eines Vers (ROBI. S. 543) dem Reichstanzler eingeräumt ſind,

mehrungsvertrags gezogener Zuderrübenſamen nur
an Stelle des Reichskommiſſars für Elektrizität und

an den Bertragsgegner abgeſegt werden ; Zuwiders Gas (vgl. Bet. vom 30. Auguſt 1917, ROBI. S. 743)
handlungen ſind ſtrafbar. dem Neichskommiſſar für die Sohlenverteilung. Sonſt

4. Vorſchriften für Zuđer. entſpricht fie im weſentlichen der Bet. vom 30. Auguſt

a) VO. vom 28. September 1917 (NOBI. S. 873 ). 1917, an deren Stelle ſie tritt. Strafbeſt. $ 6 .

Sie dehnt die Vorſchriften der VD. über den Verkehr 5. Vorſchriften für Schwefelſäure und Oleum.

mit Zuđer im Betriebsjahr 1916/17 vom 14. September

1916 (ROBI. S. 1032) und die Ausführungsbeſtim
Bet. vom 21. September 1917 (NOBI. S. 855 ):

28. Dtt, 1916 (3890t. 6. (210)
mungen dazu bis auf weiteres auf das Betriebsjahr Aenderung der durch Bet. vom

25. Juli 1917 (ROBI. S. 658 )

1917/18 aus. Durch VD . vom 18. Oftober 1917 (ROBI. getroffenen Vorſchriften über Höchſtpreiſe für Schwefel

S. 932) iſt ſie ſchon wieder außer Kraft geſeßt worden. ſäure und Dleum .

b ) vb. vom 17. Oktober 1917 (NOBI. S. 909) .

Sie regelt den Verkehr mit Zucker, indem ſie die für 6. Vorſchriften für Aeßaltalien und Soda.

das Betriebsjahr 1916/17 erlaſſenen Vorſchriften der a ) VO. vom 16. Oktober 1917 (MOBI. S. 902) :

VD. vom 14. September 1916 (ROBI. S. 1032) mit Ermächtigung des Reichstanglers zur Regelung des

einigen Aenderungen übernimmt, von denen ſtrafrecht- Verkehrs mit Aeßalkalien und Soda .

lich diejenigen in Art. 1 Nr. 3, 16 und 17 von größerer b ) Bet. vom 17. Oktober 1917 (ROBI. S. 903).

Bedeutung ſind. In der hierdurch erhaltenen Faſſung Nach § 1 dürfen Aeßaltalien und Soda nur mit Gé

iſt die BD. vom 14. September 1916 durch Bef. vom nehmigung der Zentralſtelle für Aeßaltalien und Soda

17. Oktober 1917 (ROBI. S. 914) veröffentlicht. Die in Berlin abgeſeßt und können dieſe Stoffe von der

Ausführungsbeſtimmungen dazu, die an die Stelle der Zentralſtelle für die triegswirtſchaftlichen Bedürfniſſe

Ausführungsbeſtimmungen zu der VO. vom 14. Sep- in Anſpruch genommen werden. Strafſchuß § 2.

tember 1916 (Bef, vom 27. September 1916, ROBI.

S. 1085, 5. Juli 1917, ROBI. S. 588 und 28. Juli 1917,
7. Borſchriften für Papier.

ROBI. S.671), treten, enthält die Bet. vom 18. Oktober a ) 2 Bef. über Druđpapier vom 20. und 25. Seps

1917 (MGBI. S. 924). tember 1917 (RGBI. S. 839 und 861) . Sie ſeßen die

5. Vorſchriften für Weintreſter und Traubenkerne.
Papiermengen feſt, die zur Berſtellung von Zeitungen

und ſonſtigen Drudſchriften in der Zeit vom 1. Oktober
a) VO. vom 27. September 1917 (NGBI. S. 871).

bis 31. Dezember 1917 bezogen und verbraucht werden
Sie ändert die VO . vom 3. Auguſt 1916 (NOBI.S. 887 ) dürfen . Strafbeſt. § 7 der Bet. über Dru&papier vom

hauptſächlich dahin, daß ſie die Erlaubnis zur Ver 30. März 1917 (ROBI. S. 293) in Verbindung mit § 6

fütterung von Weintreſtern ( § 2 Abſ. 4 ) einſchränft und der Bef. vom 20. September 1917, ſowie 5 dieſer
die unerlaubte Verfütterung auch unter Straße ſtellt. Bek. und § 13 der Bef. über Druckpapier vom 20. Juni

b ) Bef. vom 28. September 1917 (NGBI. S. 875)
1916 (RGBI. S. 534) in Verbindung mit § 3 der Bet.

Art. I ſchränkt die Erlaubnis zur gerſtellung von vom 25. September 1917, ſowie 7 dieſer Bef.

Branntwein aus ſelbſtgewonnenen Weintreſtern für den b ) Bef. vom 20. September 1917 (MOBI. S. 841).

eigenen Wirtſchaftsbedarf ( $ 3 der Bef. vom 21. Sep Nach § 1 mußten die Beſiger von Papier, Karton oder

tember 1916, ROBI. S. 1073) ein . Art. II ſchreibt für Pappe die am 8. Oft. 1917 vorhandenen Mengen bis
die Verwendung von Weintreſtern zu Branntwein in zum 22. Oktober 1917 der Kriegswirtſchaftsſtelle für das
allen anderen Fällen die Erlaubnis des Kriegsaus- deutſche Zeitungsgewerbe in Berlin anzeigen . Die gleiche

ſchuſſes für Erſaßfutter oder der von ihm bezeichneten
Anzeigepflicht legt 2 den Verbrauchern von Papier,

Stelle vor.
Harton undPappe hinſichtlich des Verbrauchs im legten

6. Vorſchriften für Buchecern . Geſchäftsjahre auf. Ausnahmen von der Anzeigepflicht

VO. vom 4. Oktober 1917 (RUBI. S. 890 ). Unter enthält § 11. Die Anzeigepflichtigen haben nach § 6

Aufhebung der VO. vom 14. September 1916 (ROBI. vom 8. Oktober 1917 ab über ihren Bezug und Ver

S. 1027) werden die Landeszentralbehörden ermächtigt, brauch von Papier, Karton und Pappe Buch zu führen

unter Strafſchuß Vorſchriften über die Sammlung und und bis zum 10. jedes Monats der Kriegswirtſchafts

Verwertung von Buchedern zu erlaſſen . ſtelle die im legten Monat bezogene und verbrauchte

Menge anzuzeigen. Zuwiderhandlungen gegen die
II. Sonſtige Vorichriften.

Anzeiges und Buchführungspflicht werden nach § 12

1. Vorſchriften für Brenneſſeln . beſtraft.

Bef. vom 26. September 1917 (RGBI. S. 864) : 8. Vorſchriften für verflüffigte und verdichtete Baſe

Aufhebung der Bef. über den Abſaß von Brenneſſeln und eiſerne Flaſchen .
vom 27. Juli 1916 (NOBI. S. 839) . VO . vom 4. Oktober 1917 (NGBI . S. 887) . Sie

2. Vorſchriften für Petroleum . dehnt die Vorſchriften der VO . über den Verkehrmit

VO. vom 19. Oftober 1917 (ROBI . S. 905 ) : Aen- eiſernen Flaſchen vom 8. März 1917 (RGBI. Š. 223)

derung der in der VD . vom 8. Juli 1915 (NOBI. auf verflüſſigte und verdichtete Gaſe aus.
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9. Vorſchriften für Fäſſer. Fug und Recht als einen Kommentar zu dem volls

Bef. vom 12. Okt. 1917 (ROBI. S. 899) . Sie unter: wirtſchaftlich und rechtlich gleich bedeutungsvollen

wirft eiſerne Fäſſer, Kübel, Botticheund ähnliche Ge Gefeße vom 15.Juli bezeichnen. Es will zunächſt ein

binde der durch82 der Bet. vom 28. Juni 1917 (KOBI. praktiſcher Helfer und Ratgeber für alle Stellen ſein,

S. 577 ) angeordneten Beſchlagnahme. die mit dem Vollzuge des Geſeßes zu tun haben , und

wil ſo mithelfen an dem vaterländiſchen Werke der
10. Borſchriften für eine Boltszählung . Anſiedelung unſerer Kriegsbeſchädigten. Weiter will

VO. vom 18. Oktober 1917 (NGBI. S. 906 ) : Anord- es aber auch dem allgemeinen Mechtsverkehr dienen

nung einer Volkszählung am 5. Dezember 1917. Wer durch eingehende Behandlung des für Bayern zum

ſich weigert, die vorgeſchriebenen Angaben in die vor- erſtenmal in dieſem Geſes auftauchenden Rechtsgebildes

geſehenen Haushaltungsliſten einzutragen oder miffents der Berſchuldungsgrenze, die mit ihren rechtlichen

lich wahrheitswidrige Angaben macht, wird nach § 11 Folgen und Möglichteiten von einſchneidender Bes

beſtraft. deutung für den Mechtsverkehr iſt, ſo daß, wie der

11. Bergeltungsmaßnahmen gegenüber dem
Verfaſſer mit Recht ſagt, jedes Gericht, jeder Notar,

Anwalt uſw. mit ihrem Weſen und Wirten vertraut
feindlichen Ausland.

ſein muß. Der Verfaſſer behandelt in einer Einleitung

Bef. vom 22. September 1917 (ROBI. S. 876 ). Uus zunächſt den Werdegang des Gefeßes und behandelt
dehnung der VD., betr . Liquidation britiſcher Unter dann in Kürze deſſen Inhalt, ſowie Weſen und Ge

nehmungen, vom 31. Juli 1916 (ROBI. S. 871) auf ſchichte der Verſchuldungsgrenze, woran ſich eine Ein
ruſfiſche Unternehmungen . führung in das Verfahren nach dem Anſiedelungsgeſetz

und in die ganze bayeriſche Kriegsanſiedelungsorgani

fation ſchließt. Dem ſodann gwedmäßigerweiſe zuerſt

Vereinfachung der Strafrechtopflege. Die Reichs- ohne Erläuterungen abgedructen Geſefestert folgt das

regierung hat bekanntlich im März d . gs. dem Meichs- Gefeß mit den ausführlichen und umfaſſenden Er

tag den Entwurfeines Geſeßes zur Bereinfachung der läuterungen . Der Anhang bringt die Vollzugsdors

Rechtspflege zugehen laſſen . Sein Zweck war um der ſchriften . Den Schluß bildet ein ſorgfältig gearbeitetes

Landesverteidigung willen Nräfte, die durch die Rechts- Regiſter. Fürnrohr iſt als Mitarbeiter unſerer Zeit

pflege in Anſpruch genommen ſind, für andere Zwede | ſchrift denLeſern durch ſeine gediegenen Beiträge

frei zu machen. Das Wenige, das von den zahlreichen wir verweiſen beſonders auf ſeinen Aufſatz über die

Aenderungen, die der Entwurf vorſchlug , die Zuſtim- Verſchuldungsgrenze auf S. 280 des laufenden Jahr

mung des Reichstags fand, iſt ießt als Geſeß betr. die gangs zu befannt, als daß es nötig wäre zur

Vereinfachung der Strafrechtspflege vom 21. Dkt. 1917 Empfehlung ſeines Buches noch mehr zu ſagen . É .

in Nr. 186 des RGBI.S (S. 957) veröffentlicht worden

und am 1. ds . Mts . in Kraft getreten. Dieſes Wenige Streß, Juline, Donau - Jahrbuch . Erſter Zahrgang 1917.

iſt überdies in der Hauptſache nicht neues Recht, ſon- 262 Seiten . Wien -Leipzig 1917, Selbſtverlag.

dern bisher ſchon in der BNVD. vom 7. Ort. 1915 Wien VII, Siebenſterngaſſe 2. Preis Mt. 5.- .
zur Entlaſtung der Strafgerichte (NOBI. S. 631) be

ſtimmt geweſen . Eine Erweiterung gegenüber dieſer
Der Berausgeber hat es ſich zur Aufgabe gemacht,

BRAVD ., die nach Art . III Geſ. mit dem 1. ds. Mis.
im Verein mit einem Stabe tüchtiger Mitarbeiter auf

außer Kraft getreten iſt, enthält das Gefeß inſofern ,
ſtreng fachlicher Grundlage das zu geben, was don

als jeßt die Zuſtändigkeit des Schöffengerichts durch
der Donau und ihrem Gebietefür die große Alges

Antrag des Staatsanwalts auch dann begründet
meinheit wiſſenswert iſt. Die Mehrzahl der Beiträge

werden kann , wenn Feſtungshaft bis zu 6 Monaten
befaßt ſich naturgemäßmitvolkswirtſchaftlichen Fragen ;

oder Geldſtrafe über 1500 M zu erwarten iſt (vgl .
doch finden wir auch einen Ueberblic über die zwiſchens

Art. I, 1 Abſ. 2) , und als ferner auf Antrag des
ſtaatlichen und die privatrechtlichen Verhältniſſe der

Staatsanwalts ein Straſbefehl bei allen Vergehen
Donau mit einer Wiedergabeder einſchlägigen vertrags

erlaſſen werden kann und durch Strafbefehl Geld
mäßigen und ſonſtigen Beſtimmungen. Die kommene

ſtrafen auch über 150 M feſtgelegt werden dürfen (vgl .
den Bände ſollen ſich mit den Staaten im Gebiete der

Art. II a und b) . Gegen einen Beſchuldigten, der das
unteren Donau befaſſen , was derzeit nicht tunlich war.

Auch ſollen Fragen des Schiffsbaues, der Waſſers
18. Jahr noch nicht vollendet hat, darf durch einen

Strafbefehl Freiheitsſtrafe nur feſtgeſeßt werden, wenn
regelung, des Stanalbauweſens, Lariffragen uſw. ein .

dieſe an die Stelle einer nicht beizutreibenden Gelds
gehend behandelt und eine Chronit über alle wichtigen

ſtrafe treten ſoll (Art. II c) – eine aus der Mitte des
Vorgänge auf dem Gebiete der geſamten Donaufrage

Reichstags hervorgegangene Beſtimmung, die einen
gegeben werden. Möge dem zeitgemäßen Unters

berechtigten Stern hat, aber über das Ziel hinausſchießt
nehmen, das aufs beſte dem Wohle Mitteleuropas

und ništ zur Vereinfachung der Strafrechtspflege bei
dienen tann, reicher Erfolg beſchieden ſein . -r

trägt. Die Vereinfachung ſoll übrigens nach Art. III

Abſ. 2 ein Jahr nach Beendigung des Kriegszuſtandes Jahrbuch dee Deutſchen Rechte. Begründet von Dr. Ango

wieder außer Kraft treten . Neumann. Herausgegeben von Dr. Franz Schlegels

berger, Stammergerichtsrat, und Dr. Theodor von

Olehauſen , Regierungsrat. 15. Jahrgang . Bericht

über das Jahr 1916. 1160 Seiten . Berlin 1917,

Verlag von Franz Vahlen. Geb. Mr. 44.

Süderanzeigen. Wir unterſchreiben, wasdie Herausgeber in ihrem

Vorwort ſagen : „ Der 15. Jahrgang des JDN. legt

Fürurohr, Dr. Auguſt, Rechtsanwalt in München, Zeugnis davon ab, wie ſehr froß der langen Dauer

Intendanturajſeſſor a . I. und Hilfsreferent im Atgl. des Strieges die Freude an der Rechtswiſſenſchaft
b. Kriegsminiſterium . Das Bayer. Geſep über blüht .. Andererſeits muß offen ausgeſprochen

die Anſiedelung von Striegsbeſchädigten werden , daß wir bereits an einem lieberreichtum wiſſens

in der Landwirtſchaft mit allen Vollzugs- ſchaftlicher Meinungsäußerungen leiden . Strengere

vorſchriften. XII u . 210 Seiten . München, Berlin und Selbſtzucht muß der Veröffentlichung vor der Reife
Leipzig 1917, J. Schweißer Verlag (Urthur Sellier ). leicht hingeworfener Gedanfen mehr als bisher Ein

Geb. ME. 5.

halt tun, um das Gute nicht im Mittelmäßigen zu
Das unter Schweißers blauen , Tertausgaben mit erſticken . Nur der hingebenden Tätigkeit der Mits

Anmerkungen “ erſchienene kleine Buch fönnte ſich mit arbeiter iſt es zu verdanken , daß es gelingen konnte,
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überhaupt noch eine Ueberſicht über das Schrifttum Luſtig, Hans, Syndikus und Bilanz-Sachverſtändiger.

des Jahres 1916 zu geben.“ Der gleiche Dant ge- $ å ufige Bilanzfehler bei der 4.- 6 . und

bührt den Herausgebern und dem Verlag, daß ſie allen c.m.b. 8. Ein Beitrag zur Bilanzwahrheit und

Schwierigkeiten zum Troß das Jahrbuch, dieſen un- Bilanzverſchleierung. 88 Š. Geiſa ( Thür.) 1914,

vergleichlichen Führer durch Schrifttum und Recht- Kaufmänniſcher Verlag. Preis 2.- Mr.

ſprechung des deutſchen bürgerlichen Rechts, auch ießt Das Werkchen bietet mehr und anderes, als es
in der Kriegszeit weiter erſcheinen laſſen . E.

nach ſeinem Titel erwarten läßt. Man möchte an

nehmen , daß es eine gründliche Kenntnis der für die

Rifda, Dr. W.,Profeſſorder Rechte in München, Fälte Aufſtellung einer Bilanz geltenden Geſebesbeftim
aus dem bürgerlichen Recht. München, Berlin mungen und Kandelsübungen vorausſeßt und nur

und Leipzig 1917, J. Schweißer Verlag (Arthur eine Sammlung von Verſtößen gegen dieſe Megeln

Sellier ). Preis 5 Mi. bringt. Dem iſt aber nicht ſo. Es werden vielmehr

Nicht weniger als 880 Fälle enthält das Buch ; die wichtigſten der Regeln teils mehr, teils weniger

faſt 500 davon ſind dem Rechte der Schuldverhältniſſe gründlich erörtert und es wird nur gelegentlich dar

entnommen, das ja auch in der Praxis das tägliche getan , in welcher Weiſe gegen ſie häufig verſtoßen

Brot des Juriſten bildet. Bei der Auswahl war der wird . Das Werkohen iſt alſo keine Sammlung häufig

Berfaſſer beſtrebt die Sammlung ſowohl für die An- vorkommender Bilanzfehler, ſondern ein Lehrmittel

fängerübungen als auch für diegroßen Uebungen im der Bilanztunde und wird jedem gute Dienſte tun,

bürgerlichen Recht verwendbar zn machen ; die zur der ſich mit dem Aufſtellen oder mit dem Leſen einer

ſchriftlichen Bearbeitung vorzugsweiſe geeigneten Fälle Bilanz zu befaſſen hat. Dr. Bezold, Dberlandesgerichtsrat.

rund 120 Aufgaben ſind durch einen Stern

tenntlich gemacht. Aber nicht nur bei gemeinſamen Das Gelet über den baterländiſchen Hilfedienft vom

Uebungen von Studierenden und Rechtspraktikanten 5. Dezember 1916. Mit einer Einleitung, den amt
iſt das Büchlein verwendbar ; es fann auch den ein- lichen Materialien und einem Sachregiſter. 75 S.

zelnen, zumal den jungen Juriſten, der durch den Berlin 1917, 3. Guttentag, Berlagsbuchhandlung,

Krieg von ſolchen Uebungen ferngehalten iſt und in G.m. b. $ .

einer ruhigen Stunde nach einer Anregung zu juri

ſtiſchem Denken verlangt, aufs beſte fördern. Nur
Eines der einſchneidendſten Kriegsgeſeße iſt das

darf er ſich nicht abſchreden laſſen durch die Erkenntnis,
Gefeß über den vaterländiſchen Hilfsdienſt. Seine

ein

wie wenig dem vielgeſtaltigen Beben gegenüber mit
Stenntnis iſt für alle Schichten der Bevölkeru

dringendes Bedürfnis. Deshalb iſt die vorliegende
dem bloßen Einprägen von Rechtsjäßen gedient iſt.

Ausgabe auf das wärmſte zu begrüßen . Ihre Hand
Dieſe unbedingt notwendige Erkenntnis zu vermitteln

lichkeit und Preiswürdigkeit ( 1 ) ſichern ihr weite
undin der Kunſt der Rechtsfindung zu üben, iſt die

vorliegende Sammlung aus dem Leben gegriffener
Verbreitung, zumal ſie auf eine große Anzahl von

Fälle trefflich geeignet .
Eingelfragen Antwort gibt.

E.

Soweidnit. Vandgerichtörat Alfond Sadenberger.

Maridall, Oberamtsrichter in München , und Ghrhardt,
Aloß , Dr. R. , Geheimer Finanzrat, Vortragender Hat

Rechtsrat in Regensburg, Das bayeriſche Fürs
im A.Sächſ. Finanzminiſterium. Die gefeßlichen

forgeerziehungsgeſetz in der Faſſung der
Borſchriften über den Warenumfaßſtempel

Bet. vom 21. Juli 1915. Handausgabe mit Berüc
nach dem Reichsgeſek vom 3. Juli 1913 in der Faſſung

ſichtigung der Rechtſprechung. 1917. XVI, kl . 8° .

122 S. Verlag desKath.Caritas-Verbandes München.
des Geſeßes über einen Warenumſapſtempel vom

26. Juni 1916. 234 S. Beipzig 1917, Moßberg'iche
Preis ſteif broſchiert Mf. 2.10.

Verlagsbuchhandlung (Arthur Roßberg) . Mr. 5.60.

Das Büchlein ſoll der Förderung der Jugend- Lindemann, Otto, Geheimer Oberjuſtizrat im Zuſtiz

fürſorge, „der großen Auſgabe unſerer Zeit“, wie das miniſterium . Gefeß über einen Warenumfaß

Borwort ſich ausdrüdt, dienen, und zwar haben die ſtempel vom 26. Juni 1916. 140 S. Berlin 1916,

Verfaſſer fich die ſchwierige Aufgabe geſtellt, den Bes 3. Guttentag, Verlagsbuchhandlung, 6. m. b . 8 .

dürfniſſen ſowohldes Seelſorgers, Lehrers, Ärztes und Geb. MI. 2.50.

anderer ehrenamtlicher oder beruflicher Mitarbeiter der Zimmermann, E., Geh . Oberfinanzrat in Karlsruhe.

Jugendfürſorge, wie des Rechtskundigen gerecht zu Die Waren umfaßſteuer. 31 S.Stuttgart 1916,

werden. Die auf S. 34 angeführte Min . -Bet. vom Verlag von J. Heß. Geb. Mr. –.60.

16. Dez. 1899, betr. die Zuſtellungen von Amts wegen ,

gilt ſchon ſeit dem Jahre 1910 nicht mehr ; die auf
Die Warenumfaßſteuer iſt eine Verbrauchsſteuer.

S. 65 angeführte Min .- Bef. vom 24. Sept. 1879, Die
Aus ſteuertechniſchen und ſtaatsrechtlichen Gründenhat

Koſten in Strafſachen betr ., iſt ſchon ſeit dem Jahre
man ſie aber als Umſaß- und Quittungsſtempel kon

1915 aufgehoben .
ſtruiert und ſo in das Reichsſtempelgeſeß eingereiht.

Schie.
Bindemann ſieht in ihr eine neue Art der Be

Schneider , R., Stgl. Gen. Juſtiz- und Oberlandesgerichts
ſteuerung, die als indirekte Generalſteuer in Zukunft

rat in Stettin, Deutſches Verſicherung & -
wohl den wichtigſten Beſtandteil der indirekten Reichs

hypotheken recht.
ſteuern bilden werde. Die beſonderen Schwierigkeiten

121 Seiten . Berlin 1917,

Verlag Verband öffentlicher Feuerverſicherungsan
der Auslegung des Gefeßes vom 26. Juni 1916 beruhen

teils darauf, daß die mannigfaltigſten Formen des
ſtalten in Deutſchland .

Warenverkehrs erfaßt werden ſollen, teils auf ſeiner
Das eftchen iſt im weſentlichen eine Darſtellung Entſtehung, für die nur der Bericht der Heichstags

der Rechte, die dem Gläubiger einer Hypothet, Grunds fommiſſion und die ſtenographiſchen Berichte des Reichs

oder Rentenſchuld an den Anſprüchen zuſtehen, die ſich tags als Geſeßesmaterialien vorhanden ſind. So ſah

aus der Verſicherung eines unbeweglichen Gegenſtands Fich der Bundesrat, nach den Ausführungsbeſtimmungen

zunächſt für den die Verſicherung nehmenden Eigens vom 7. September 1916, ſchon am 19. Oktober 1916

tümer ergeben ; die Grundlage der Darlegungen bilden veranlaßt, Auslegungsgrundſäße aufzuſtellen , wenn

in der Hauptſache die SS 1127–1129 BGB . und die dieſe auch nur für die mit der Anwendung des Ge

$$ 100—107 VVG. Bu mancher,wohl ſonſt nicht leges befaßten Steuerbehörden bindend find. Durch

behandelter Einzelfrage iſt Stellung genommen. die Zweifel und Schwierigkeiten des Warenumſaß=

Manches hätte vielleicht in einer verſtändlicheren, harm- ſtempelgeſeßes bieten ſich die oben aufgeführten Werte

loſeren Ausdrudsweiſe wiedergegeben werden können . als Führer an. Sie ſind zu empfehlen . Simmer

Schie. i mann bringt einen Vortrag zum Abdrud. Darin
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gibt er ohne Beranziehung der einzelnen Artikel und ſondern nur des Teiles , der den Höchſtpreis, bzw.

Paragraphen des Geſekes mit der aus ſeiner Bear- den angemeſſenen Preis überſteigt (a. A. für Kriegs

beitung anderer Steuergeſeße bekannten Klarheit und wucher Roſenthal, f. meine Beſprechung hier S. 297).

Anſchaulichfeit eine Einführung in das Verſtändnis Bei dem Ausgleichsanſpruch nimmt St. in Ueberein

des Geſeßes . Wer Fragen der Praxis zu beantworten ſtimmung mit dem oberſten Deſterreichiſchen Gerichts

hat, braucht einen Kommentar zu dem Geſeße. Aloß hofe, mit Hachenburg und Fuchs Stellung gegen die

ſowohl wie Bindemann bieten da außer den Er- Auslegung des § 281 BGB. durch das Reichsgericht.

läuterungen zu dem Geſeke die erwähnten Ausführungs- 3n Uebereinſtimmung mit dem Reichsgericht und mit

vorſchriften und die Auslegungsgrundſäße des Bundess der herrſchenden Meinung lehnt er die Annahme einer

rats . Nloß darüber hinaus auch die Vollzugsvor- clausula rebus sic stantibus ab. Gerade die Kriegszeit

ſchriften für Preußen,Bayern, Sachſen, Württemberg, hat m. E. aber die Unentbehrlichkeit dieſer Fittion

Baden und Elſaß-Lothringen . Für die Zuverläſſigkeit erwieſen; RG. 88, 172 betrachtet die Frage auch nur

und Gediegenheit der Erläuterungen beider Verfaſſer vom Standpunkte des Großhandels aus. Da mag es

bürgen ihre amtliche Stellung und ihre bisherigen hingehen, wenn bei dem einzelnen Geſchäft dem Ber

wiſſenſchaftlichen Veröffentlichungen . fäufer das Riſiko eines nicht vorausſehbaren, unver

Jena . Dr. Bödel . hältnismäßigen Schadens aufgebürdet wird. Wenn

aber z . B. ein Elektrizitäts- oder Gaswert ſich auf lange
Buch Dr. Georg, a. 0. Profeſſor der Rechte an der Jahre hinaus zur Lieferung von elektriſcher Arbeit

Univerſität Breslau. Schuld und Haftung im oder Gas verpflichtet hat, ſoll es da durch die Steigerung

geltenden Recht. VI, 80 Seiten. München 1914, aller Betriebsunkoſten um 100 und melír Prozent zu

C. B. Bed'ſche Verlagsbuchhandlung, Oskar Bed. grunde gerichtet werden, während der Großabnehmer

Geh . Mr. 3.50 .

Der Verfaſſer behandelt die Trennung von Schuld feriegsgewinne vervielfacht? "Gleichgültig, ob durch die
dieſem Umſtand ſeine

und Haftung, einen Unterſchied, den, wie er angibt, Fittion jener Klauſel oder mit Hilfe der S $ 157 , 242

germaniſtiſche Quellenforſchungen, insbeſondere die BOB.: die Rechtsordnung mußAbhilfe und Ausgleich

von Amiras im altſchwediſchen und weſtnordiſchen ſchaffen .St. ſieht ſich auch ſelbſt zu erheblichen Zus

Obligationenrecht beſonders für das ältere deutſche geſtändniſſen gezwungen in Fällen , die m. E. nicht ſo

Recht hervortreten laſſen . Erörtert ſind die Begriffe traß liegen wie die von mir berührten .

von Schuld und Haftung, die Haftung mehrerer Per Jena. RA. Dr. Bödel.

ſonen und ähnliche Fälle, die Fälle beſdhränkter Haftung

und die Frage, ob es eine Haftung ohne Schuld und

eine Schuld ohne þaftung gibt. Für die richtige
Germanus Agricola. Schafft billige Debens

mittel ! Die Böſung des Problems für die Gegens

Erkenntnis gewiſſer Inſtitutionen des geltenden Rechts
wart. 192 Seiten. München 1916/17, Verlag von

ſind die vom Verfaſſer gewonnenen Ergebniſſe von
Piloty & Loehle . Broſch . MI. 2.-.

hohem Werte.

Schweidnit . Landgerichtsrat Alfons Hadenberger.
Als Abwehrmaßnahmen gegen das Fortſchreiten

der kapitaliſtiſchen Idee, die er für das Grundübel

Starke, Dr. Arthur, Rechtsanwalt in Berlin. Biefe- unſerer Zeit hält, verlangt der Verfaſſer den Schuß

rungsverträge unter Einwirkung des
der kleinen geordneten Privatwirtſchaft gegen die uns

Strieges nach deutſchem und öſterreichiſchem
gerechtfertigte Preisſteigerung, gegen den unnötigen

Nech te. Zweite, völlig veränderte Auflage. 108 S. õandel und das überflüſſige Geſchäft und gegen den

Berlin 1917, Verlag von Franz Vahlen. ME. 2 80.
unlauteren Geſchäftsbetrieb.

Die erſten drei Stapitel unterſuchen den Einfluß
Die Reorganiſation erblidt er in der Müdtehr zum

des Krieges nach den allgemeinen Beſtimmungen auf
geſunden Preis, zur normalen Verteilung des Nähr

die Rechte und Pflichten bei Lieferungsverträgen . Zur
guts, zum ehrlichen Geſchäftsbetrieb und zum ans

Frage der Einwirkung der beſonderen Kriegsgeſeks
ſtändigen Kundenverkehr.

Die Vorſchläge des Verfaſſers ſind von weit
gebung gibt das 4. Kapitel nur einen Ueberblid über

tragendſter Bedeutung und recht beachtenswert. Das
die noch in Fluß befindliche Entwickelung, der gegen die

Wert verdient weiteſte Verbreitung .

liefer ſchürfenden lInterſuchungen anderer, namentlich
Schweidnis.

Lehmanns zurüdſteht. Um ſo wertvoller ſind dann
Landgerichtôrat Alfons badenberger.

wieder die Betrachtungen der Kap . V – VII über Sonder
Domte, Johannes , Bureauvorſteher in Berlin -Wilmers

anſprüche (Benachrichtigungs- und Erflärungspflicht der
dorf ebührentabellen zur Berechnung

Parteien, Anſprüche bei Verzug, Uebergang des Liefe
der Gerichtsloſten und Anwaltsgebühren

rungsanſpruches zum Schadenanſpruch, Berechnung des

abſtrakten Schadens, Ausgleichsanſpruch, Proviſions
nach den neuen Bauſch ſäßen . Die wichtigſten

gerichtlichen Kriegsgeſeße. 88 Seiten. Berlin 1917 ,
anſprüche), über Aufhebung und Einſchränkung der

Geſekesbeſtimmungen durch Parteivereinbarung , ins
Trowißſch & Sohn . Geh . Mf. 1.20.

beſondere durch die Kriegstlauſel, und über die Ver
Die durch das Reichsgeſek vom 8. November 1916

teilung der Gefahr bei Lieferungsgeſchäften . Wegen erfolgte Erhöhung der Pauſchſäße der Rechtsanwälte

dieſer Reichhaltigkeit bei knapper und klarer Darſtellung und Gerichtsvollzieher macht eine Aenderung der Las

iſt Starfes Wert eines der wertvollſten Hilfsmittel für bellen für die Anwaltsgebühren und Gerichtskoſten

einen ſchnellen und zuverläſſigen Ueberbli« über das
notwendig . Dieſem Bedürfnis genügt die vorliegende

an Schwierigkeiten ſo ungemein reiche Gebiet . Man
Zuſammenſtellung. Sehr dankenswert iſt die in der

kann es als eine Zuſammenſtellung von Ergebniſſen Schrift enthaltene alphabetiſche Ueberſicht der Kriegs

bezeichnen . geſeße und Befanntmachungen. Die 13 wichtigſten

Zu dieſer Fülle nur wenige Bemerkungen. Mit Kriegsgeſeke haben vollen Abdruck gefunden . Anwalts

Recht legt St. die Unmöglichkeit zur Erfüllung von und Gerichtskanzleien wird die Schrift gute Dienſte

Privat-Lieferungsverträgen wegen Jnanſpruchnahme
leiſten.

für þeereslieferungen „ faſt ſtets dem Pflichtigen zur
Schweidnis. Landgerichtsrat ulfons badenberger.

Baſt “ . Mit Recht nimmt er bei Verlegung der Höchſt

preisbeſtimmungen, wie auch bei Kriegswucher nicht Verantwortl . Herausgeber i . V.: E. Ecert, I. Staats

Nichtigkeit des ganzen Geſchäftes nach § 134 BGB. an, anwalt im A. Staatsminiſterium der Juſtiz .

Eigentum von 3. Schweißer Verlag (Arthur Sellier) München, Berlin und Leipzig.

Drud von Dr. F. P. Datterer & Cie. (Jnh . Arthur Sellier ) München und Freiſing.



Nr. 23 u. 24 . 13. Jahrg.München, den 8. Dezember 1917.

Zeitſchrift für Rechtspflege

in Bayern

Berausgegeben von

&h, von der Pferdten

Hegterungsrat im K. Baner.

Staatsminiſterium der Juftig.

Berlag von

J. Soweißer Verlag

(Arthur Solier)

München , Berlin 1. Leipzig.

(Seuffert . Blätter für Redtsanwendung Bd. 82.)

Die Seitforift ericeint am 1. und 15. jedes Monats

im Umfange von mindeſtenå 2 Bogen . Preld vierteljabrlich

Dt. 3. Heftellungen übernimmt jede Busbandlung und

lede Boftanſtalt.

Leitung und Geſchäftsſtelle: Münden , Ottoſtraße 16 .

Anzeigengebübr 30 Pig . für die balbgeſpaltene Beritzeile

oder deren Raum . Bei Wiederholungen Ermäßigung . Stedeus

anzeigen 20 Bfg. Beilagen nad Uebereintunft.

Naddrud verboten .

.

1

369

die „Wahrnehmung berechtigter Zutereſſen“ licher Schäden (Samml. 10, 417; 11, 419; JW .
40, 847), wohl aber die Abwehr einer Gefähr

in der neueren Rechtſprechung. dung ſolcher Vorteile, einer Störung von Geſchäfts

Bun Oberſtlandesgerichtsrat Dr. Schierlinger
verbindungen u. dgl. (Samml. 11, 320, 273 ; 1.

noch die zweitrichterliche Ausführung ebenda 10,
in München .

255) . Hieher gehören auch öffentliche Schuß

Seitdem in dieſen Blättern ') Reichsgerichtsrat warnungen der Vorſtände von Verbanden nach

Belcinger die Rechtſprechung des Reichsgerichts, § 13 UnlWG. gegen „ unreelle Reklame“, RGSt.,

Oberlundesgerichtsrat Hausladen die des Oberſten 44, 148. Wegen kaufmänniſcher Auskünfte in

Landesgerichts zu 8 193 StGB. verwertet hat, Rreditfragen 1. Bay 3iR . 6 , 432. -- Welches

ſind zahlreiche weitere Urteile hiezu ergangen ; die Intereſſe die Aeußerung wahren ſoll, braucht übri

nachſtehende Ueberſicht dient daher vielleicht man- gens aus ihrem Wortlaut nicht hervorzugehen, es

chen Wünſchen. Sie legt im Anſchluß an die genügen ſchlüſſige Umſtände, Recht 1911Nr.261 .

Vorgängerinnen bei Bd. 42 des RG St. und bei
3. Allgemeinen , z .B. politiſchen und Partei

Bd. 11 der bayer. Sammlung (Samml.) ein, zieht intereſſen wird der Schuß des § 193 wie bisher

aber auch die ſonſtige neuere Spruchpraxis heran. verſagt; ebenſo der Zugehörigkeit des Täters zu

Dagegen ſtellt ſie ſich ihre Aufgabe inſofern enger, Gruppen oder Vereinen mit gleichen Zielen und

als ſie im weſentlichen nur den praktiſch wich: Anſichten, Samml. 13 , 179; 3W. 44, 349 ;

tigſten Punkt des $ 193, die Wahrnehmung bei RGŠt. 46 , 153. Das betreffende Intereffe muß

rechtigter Intereſſen (W63.) behandelt. Die baye: vielmehr den Täter perſönlich nahe angehen, alſo

riſche Rechtſprechung wird als die reichhaltigere entweder ſein eigenes ſein oder, wenn ein fremdes,

vorangeſtellt. zu ihm objektiv in einer beſonderen Beziehung

1. Den Grundfaş des § 193 drückt ein ſtehen, die es für ihn zu einem mittelbar eigenen

Urteil vom 17. April 1913 (Samml. 13, 179) macht (Samml. 15 , 110).macht (Samml. 15, 110 ). Hienach bleiben ing:

dahin aus : Die Rechtswidrigkeit einer ehrenrühri: beſondere Schriftleiter von Zeitungen , Schriftſteller,

gen Behauptung entfällt unter Umſtänden, wenn
Abgeordnete außerhalb der Kammer bei Vertretung

dieſe zur Wahrung von Rechten oder von berech
fremder Intereſſen regelmäßig ungeſchüßt, Samml.

tigten Intereſſen erfolgt, d. i . von Intereſſen , die 11 , 33t ; GoltdArch. 59,482; FW . 41, 418, 933 ;

nicht zu ſubjektiven Rechten erſtarkt ſind, aber für SeuffBl. 77 , 579; Bay3fR . 9 , 151. Ein Auf

die Rechtsordnung höher ftehen als der gute Ruf trag zur Wahrung fremder Intereſſen kann ge:

eines Menſchen. — Zur Stellung des 193 im nügen , wenn ſeine Annahme nach billigem Er

Aufbau des StGB , insbejondere im Verhältnis meſſen gerechtfertigt war (DLG. Karlsruhe bei.

zu § 53 daf ., vgl. Seuff Bl.78 , 138 und Ederer Sörgel, JB. VII,56 ; ein Beiſpiel ebenda VIII,

in Bay3iR. 9 , 33 .
56 Nr. 14) . Für Verteidiger, Rechtsanwälte uff .

2. Im einzelnen wird als berechtigtes vgl . RGSt. 47, 170 ; Seuff Bl. 77, 511; RMG.

Intereſſe nicht anerkannt die Erlangung wirt: 18 , 80 ; 13. 1914 , 958 ; für Arbeiterſekretäre

ſchaftlicher Vorteile , die Vermeidung wirtſchaft : 3W. 40, 504.IW

1) Jahrg. 1910 S. 165, 191 , 206 ff.; Jahrg . 1912
4. Ob die Neußerung zur W63. notwendig,

S. 172, 189ff. Der Anordnung des legteren Aufſages dienlich oder geeignet war, iſt nicht entſcheidend,

wird hier im allgemeinen gefolgt . ſondern ob ſie zum 3wede der W63. getan

-
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wurde und ob der Täter ſie für hiezu geeignet ſie über einen ſolchen in einer die Mißachtung

halten konnte (13. 1914, 963) ; zur Beweisfrage kundgebenden Weiſe hinausgehen (vgl. 3. B.Samml.

können allerdings jene Eigenſchaften von Belang 12, 177) ; das Hinausgehen iſt aber nur ein Bez

ſein, Bay3fR . 8, 404 ; SeuffBI. 77,511; Samml. weißgrund für die Beleidigungsabſicht, ihm fann

15 , 110 ; RMG. 15, 30 ; W. 44, 44 (teilw . durch Begleitumſtände (Erregung, Uebereifer u .dgl.)

a . M. Samml. 13 , 59 unter Berufung auf Frant dieſe Bedeutung wieder entzogen werden (Samml.

u . A.). 15, 70 ; JW. 40, 503) . Einen ſolchen Beweis:

5. Der Wille des Täters muß auf die grund bildet insbeſ . die Wahl eines an ſich be

W63. gerichtet ſein . Liegt daneben auch noch die leidigenden Ausdruces (Schimpfwort, ſcharfe Wen

Abſicht der Beleidigung vor, ſo ſchließt dies den dung, Bay3fR. 11, 333); vgl. Samml. 10, 134 ;

Schuß des § 193 nicht aus, Bay3iR. 7 , 266 ; 15, 74, 107 ; JW. 43, 369 ; auch hier iſt vom

anders , wenn Form und Umſtände der Neußerung Standpunkt des Täters aus zu urteilen (Samml.

die Abſicht der Beleidigung und zugleich das Be= 10 , 259) und zwiſchen Bewußtſein und Abſicht

wußtſein des Täters von der Ueberſchreitung des der Beleidigung wohl zu unterſcheiden, RMG. 16 ,

erſteren Zieles ergeben , Samml. 15, 145. Auch 249. Der beleidigende Inhalt der zur W6I. ge

der Beweggrund tann hier, mindeſtens zur Be- tanen Aeußerung iſt für ſich allein - ohne die Form

weisfrage, erheblich ſein;wer bloß ſeinem Verger - überhaupt belanglos.Recht1911Nr.2020.")
Luft machen will, iſt ſtraffällig, wenngleich er Wegen Furm und Inhalt vgl . noch Samml. 15 ,

wirklich berechtigte Intereffen zu wahren gehabt 146 oben , auch RM6. 17, 293. Als „ Form "

hätte (JW .42, 155 ; vgl. Samml. 10, 134). An- behandelt ROŠt. 44, 111 auch den Ton einer

dererſeits hindert die bloße Mitwirkung von Un- mündlichen, die Ausdrucsweiſe einer ſchriftlichen
mut u. dgl.die Freiſprechungnicht,Samml.10, 355 ; Neußerung. Straffrei bleiben Ausdrüde, deren

eine beſtehende Feindſeligteit, die Abſicht, dem Schärfe der Täter irrigerweiſe für notwendig
Gegner ,etwas anzuhăngen " , der Wille, ihm Uebles zur W63. hielt , Recht 1912 Nr. 1978, RMO.

nachzureden, Fittlich verwerfliche Motive u . dgl . ge- a. a. D.; erſtere Entſch. erachtet im bezeichneten

nügen für fich allein nicht zur Verweigerung des Fall eine Beleidigung nur dann für erwieſen ,

Schußes, Samml. 12 , 314 ; 14 , 207 ; 15, 69 ; wenn der Täter, bewußt verlegend, die Form miß=

RMG. 17, 27. Dagegen iſt die (bloße) Abſicht braucht, um innerhalb der WbJ. auch zu belei:

der Beleidigung mit § 193 auch dann unvereinbar, digen. - Bei Verurteilung iſt dem Täter nach

wenn die behauptete Tatſache wahr iſt, Samml. zuweiſen, welcher nicht ehrverlegender Wendungen

12,266( Brandmarkungvon Feldfrevlern in der er ſich nachſeinem Bildungsgrad hätte bedienen
Preſſe); der Schluß auf dieſe Ábricht wird ferner können , JW. 43 , 368, 371 ; Recht 1916 Nr. 1033 ;

dadurch erleichtert, daß eine an ſich zur W63. Bay3fk . 11, 333. Die Schwere des von ihm

dienliche Aufſtellung ſtark übertrieben, veralge- abgewehrten Angriffes kann ſehr ſcharfe Ausdrüde
meinert wird , Samml. 13 , 63 ; Gleiches gilt von bei der Verteidigung rechtfertigen, Recht 1916

übertriebenen, in grobem Tone gehaltenen Vor- Nr. 1032 ; über den umgekehrten Fall ſ. DIY.

würfen , ſoweit fie nicht durch die Sachlage und 19, 512.

den erlaubten Zweck der Neußerung gerechtfertigt 8. A eußere Umſtände, aus denen die Belei:

ſind, Samml. 14 , 211 , digungsabſicht erhellen kann , ſind ſolche, die die

6. In der Frage, ob eine W63. bezweckt war, Kundgebung in ihrer äußeren Erſcheinung um :

entſcheidet der Standpunkt des Angeklagten, geben ; ſie müſſen alſo in äußeren Verhältniſſen

nicht der des Gerichts, RMG. 16, 142, 249 ; auch liegen , Recht 1911 Nr. 2779. Als Beiſpiel führt

15, 45 ; Bay3iR . 8 , 404. Der Täter muß die Samml. 15 , 144 die Mitanweſenheit Dritter an ,

behauptete Tatſache wenigſtens für möglicherweiſe an die fich die Aeußerung nicht richtet. Behringer

wahr oder erweislich gehalten haben, er darf ing: zieht hier aber auch den Empfänger der Aeußerung

bef. den Vorwurf ſtrafbarer Handlungen nicht aufs ſelbſt in Betracht und knüpft hieran die Frage

Geratewohl erheben , Samnii. 10, 262; 13, 59 ; der ſog. „ richtigen Inſtanz“ , d. h. einer Perſon

15, 69. Wegen der ſog. provokatoriſchen Beleidi- oder Perſonenmehrheit, die zufolge ihrer Beziehungen

gungen, die durch das ihnen zugrunde liegende zum Täter oder zu deſſen Gegner für geeignet

Intereſſe nicht gededt werden, i. Samml. 10 , 376 ; gilt , mit der Sache befaßt zu werden (Samml.

11 , 11 ; Recht 1911 Nr. 2252 ; DSIRS. II, 15 , 111 ). Das Nähere iſt Frage des Einzel

459 ; 03. 1915, 123. falles, vgl . 3. B. Samml. 11 , 79 , 417 ; 14 ,

7. Die Abſicht einer Beleidigung bei der 275 ; 15, 68 ; ROŠt. 44 , 143.) Das Beſtehen

W63. muß, um unter den Schlußlaß des $ 193

zu fallen, aus der Form oder aus den Begleit: *) Vgl. Samml. 11, 293 : Der Anwalt eines Privat

umſtänden hervorgehen. Erſteres iſt nur mög= klägers will deſſen geſchiedene Frau, deren Zeugnis

lich, wenn die gewählten Worte einzeln , im zum Teil unter § 56 Nr. 3 d. SIPO. fält, nicht be

Zuſammenhang (Samml. 15, 107) oder in der
eidigen laſſen, damit ſie nicht in die Lage kommt, ev .

äußeren Erſcheinung
einen Meineid ju leiſten “ (s 193 bejaht).

- zur Aeußerung eines rein 8 ) Das DUS. Frankfurt (Sörgel VI, 52) erblickt

ſachlichen Gedankeninhaltes nicht geeignet ſind , wenn darin, daß jemand einen ihn ſtart erregenden Vorfall ,

!

.

.
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enger Familienbande und dgl. begründet an ſich einen unſchuldig Angeklagten, der fich mit wiſſent

noch keine „ Inſtanz", doch gibt es hier mancherlei lich unwahren Angriffen auf andere verteidigt hatte,

Ausnahmen ; vgl . Recht 1913 Nr. 899 ; Samml. ebenda 48, 414 mit der Andeutung , daß et

13 , 374 ; GoltdArch . 60 , 440 ; DSTRZ. I , 442 ; wa das bloße Leugnen, das mittelbar einen An

13. 1916, 708. dern belaſtet und alſo beleidigt , als W63. gelten

Ob dieForm oderdie Umſtände die Beleidigung8: könne; vgl. noch DSTRZ. II, 359. DenFall,daß

abſicht erkennen laffen, begründet keinen weſent: die W63. gegen die guten Sitten verſtößt, behan

lichen Unterſchied (Behringer). An Grenzfällen delt ROSt. 46, 153 ;4) die Ehrverleßung im Lohn:

find etwa zu nennen : Einladung Dritter zu einer kampf (GewO. § 153) RGSt. 46 , 214 , das Mittel

Gerichtsfißung, in der die Aeußerung wider den der Urkundenfälſchung Recht 1916 Nr. 1036 , die

Gegner fallen ſoll, oder in ein Gaſtlokal, um der tätliche Beleidigung Coltd Arch. 60, 483 , die Un

(verlegenden) Ausweiſung eines Gaftes beizuwohnen ; gebühr vor Gericht Goltd Arch. 58, 230 , (GVG.

lautes Schreien bei der Neußerung, 1. Kecht 1916 180 ).

Nr. 1034 ; DLG. Dresden b . Sörgel X, 57 ; Die gegenwärtige Zuſammenſtellung und die

Samml. 14 , 108 . in ihr verarbeiteten oder angezogenen Urteile dürften

9. Ein heit und Mehrheit. Eine Rund zweierlei beweiſen : einmal, daß unſere Rechtſpre

gebung kann mehreren Zwecken dienen ; iſt das chung in Strafſachen auch auf dem Gebiete des

angeſtrebte Ziel auch nur nach einer Richtung ein § 193 von großer Stetigkeit iſt und in den legten

berechtigtes, jo darf ohne Rüdſicht auf den Beweg Jahren mehr nur Ergänzungen als Neuerungen

grund nur dann verurteilt werden, wenn die Að gebracht hat ; ſodann , daß auf ſie die Ausführungen

Ficht der Beleidigung aus Form oder Umſtänden Behringers erfreulicherweiſe einen weitgehenden

nachzuweiſen iſt , 30. 42, 233 Nr . 3 (Wieder Einfluß geübt haben.

aufnahmegeſuch mit Anſchuldigung gegen Polizei

beamte), vgl . DIG. Stuttgart bei Sörgel VI, 52 .

Verfolgt dagegen eine Kundgebung die W63. nur

in einem ihrer einzelnen Teile, ſo wird hiedurch Das Ortskirchenvermögen und ſeine

ihr übriger Inhalt nicht geſchüßt, er gilt als nur

gelegentlich der W63. geäußert, Hecht 1916 Berwaltung.
Nr. 1035. Jedoch kann ein ſehr enger Zuſammen: Ein zivilrechtlicher Streifzug durch die

hang dieſem übrigen Inhaltoder einem eingeſtreuten Rirchengemeindeordnung für dasKönig:

Kraftwortebenfats die Straffreiheit fichern , JW.42, reich Bayern vom 24. September 1912 .

942 (Prügelpädagoge), Samml. 15 , 106. Dies

gilt auch für eine Geſamtheit eng verketteter münd- Aus dem Nachlaffe von Dr. Gruft Langheiurid ,

licher Aeußerungen , Samml. 14 , 111. – Bea
weiland Bezirksamtsafſeflor in Bad fiffingen .

leidigt eine Neußerung Mehrere, davon Einen ( Fortſegung ) . )

in w63., ſo ſind wiederum die Beleidigungen Die ortskirchlichen Vertretungskörper.

gegen die übrigen nur gelegentlich der W63. be

gangen , Goltd Arch . 62 , 119 ; vgl. auch 13. 1915 Die grundlegenden Beſtimmungen über die

S. 123. Organiſation der ortskirchlichen Vermögensver

10. Art der Gefeße8anwendung. Zur waltung find enthalten in den Art. 6, 36, 53 ff.,

Behandlung der Fragen des 193 gibt ein Stutt: 63 ff ., 68 ff., 100, 101 , 103 KGD. Die Verwal

garter Urteil die Weiſung, zunächſt das Vorliegen tung der Angelegenheiten des ortskirchlichen Stif

eines berechtigten Intereſſes des Angeklagten bei tungsvermögens und der Kirchengemeinden iſt hie:

der Neußerung zu prüfen, ſodann, ob dieſe zur nach für die katholiſche und die proteſtantiſche Kirche

W63. gewollt und getan iſt,endlich , ob etwa der und für Bayern diesſeits und jenſeits des Rheins

Ausnahmefal (Form und Umſtände uſw.) gegeben nicht völlig gleich geregelt. Im rechtsrheiniſchen

iſt, Sörger, JW. X, 58. Ueberall iſt hier der Bayern beſtehen für beide Konfeſſionen zwar die

Standpunkt des Angeklagten ins Auge zu faſſen . gleichen Vertretungstörper: Kirchenverwaltung oder

Auch dem Reviſionsrichter ſteht die Prüfung des beſondere Verwaltung (Art. 6 , 36 RGD.) und

nahen Intereſſes und der Eignung des angewand- Kirchengemeindeverſammlung oderKirchengemeinde

ten Mittels zu deſſen Wahrnehmung zu, RMG. bevollmächtigte (Art. 6 , 65, 68 RGD .). Doch)

15 , 45. beſtehen hinſichtlich der Zuſtändigkeit gewiſſe Ver.

11. Die teils nur regelmäßige, teils ganz aus. fchiedenheiten.

nahmsloſe Unanwendbarkeit des § 193 iſt In der Pfalz iſt für beide Konfefſionen all

neuerdings beſtätigt worden : für die Fälle des einiger Vertretungstörper die Kirchenverwaltung

g 187 StGB. in ROSt . 42 , 441 ; in bezug auf oder eine beſondere Verwaltung (Art. 6 , 36, 100,

-

.

.

um „ſeinem Herzen Luft zu machen “, entfernteren Bes

tannten mitteilt, einen ähnlichen Fall “ im Sinne des
$ 193.

9 Eine Art Grenzfall : Samml. 10, 378 ( Takts
frage).

?) S. die Anmerkung des Herausgebers auf S. 341 .
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103 AGD.). Kirchengemeindeverſammlung und gemeinde) Weiſungen zu empfangen. Doch wird

Kirchengemeindebevollmächtigte beſtehen dort nicht. hier u . U. zu prüfen ſein, ob es fich wirklich um

(Art. 101 Abſ. III AGD.). eine ordentlich beſtellte eigene Kirchenverwaltung

Die Kirchenverwaltung.
oder ein gem . Art. 36 Abſ. VI KGD. ordnungs

mäßig zugelaſſenes beſonderes Verwaltungsorgan
I.

handelt, nicht etwa nur um einen nach Art. 61

1. Beſtand. KOD. beſtellten Ausſchuß. Lekterenfalls wären

Der wichtigſte Vertretungslörper iſt die Kirchen: die beſonderen Zuſtändigkeitsbeſtimmungen des

verwaltung. Nach Art. 36 Ub . I AGD. fol, Art.64 zu beachten .

ſoferne nicht beſondere Gründe eine Ausnahme Wo in den Fällen des Art . 36 Abſ . II AGO.

rechtfertigen , eine Kirchenverwaltung beſtehen : eine Kirchenverwaltung oder eine nach Art . 36

1. in den Pfarrgemeinden und in den wie | 26. VI a . a . D. ordnungsgemäß beſtellte beſondere

ſolche zu behandelnden Kirchengemeinden , welche Verwaltung nicht beſteht, beſorgt die Geſchäfte:

ſich an die den Pfarreien gleichgeachteten ſelbſtån: 1. für eine Muttergemeinde die Pfarrkirchen :

digen Pfarrkuratien , Kuratbenefizien und ſtändigen verwaltung (allerdings u. U. in etwas veränderter

Pfarrvikariate anſchließen (vgl. dieſe Zeitſchrift 1913 Zuſammenjeßung, vgl. Art . 36 Abſ. III Ziff. 1

S. 143 und meine AGD. S. 274) ; u. unten );

2. in den Geſamtkirchengemeinden (vgl. dieſe 2. für eine Tochtergemeinde die Pfarrkirchen :

Zeitſchrift 1913 S. 143 f. ) ; verwaltung ;

3. in den Tochtergemeinden, welche eine eigene 3. in den Fällen des Art. 36 Abſ. II Ziff. 3

Kirche mit regelmäßigem pfarrlichen Gottesdienſt AGD. , dann für das Vermögen ſonſtiger Neben

haben oder Umlagen erheben oder erheben wollen kirchen und Rapellen , für welche nicht ſtiftunge:

(vgl . dieſe Zeitſchrift 1913 S. 144) . Die Bildung gemäß eine andere Verwaltung beſtellt iſt , jene

einer Kirchenverwaltung in dieſen Fällen iſt ge | Kirchenverwaltung, die nach der Lage der Neben:

ſeßliche Regel. Um den vielgeſtaltigen Bedürf: | firche oder Kapelle zunächſt zuſtändig erſcheint. Die

niffen der Praxis Rechnung zu tragen ſind jedoch hienach zuſtändige Kirchenverwaltung zu beſtimmen ,

Ausnahmen ausdrüdlich zugelaſſen (vgl. VolzBet. wird in der Praxis kaum Schwierigkeiten machen.

vom 19. Oktober 1912 g 10 (GVBI. S. 1071]). Wenn nicht ſtiftungsgemäß eine andere Verwaltung

Daß nur eine Sou - Vorſchrift gegeben iſt, enthebt beſtellt iſt (vgl. auch Art. 6 A6 . I u . II) , ſo iſt die

den Richter der Nachprüfung, ob im einzelnen Kirchenverwaltung der Kirchengemeinde zuſtändig,

Fall das Beſtehen einer Ausnahme überhaupt ge- in deren räumlichen Bereich die betreffende Neben:

ſeßlich zuläſſig iſt und der Notwendigkeit, Rechts: kirche oder Kapelle liegt, innerhalb einer Kirchen:

handlungen des bisher unbeanſtandet tatſächlich gemeinde mit mehreren Kirchenverwaltungen aber

in Funktion befindlichen Organs ſchon deshalb regelmäßig die , deren Siß der betreffenden Neben :

für nichtig zu erklären , weil ſie nicht von einer Kirche uſw. zunächſt gelegen iſt. Ob dieſe Kirchen :

ordentlichen Kirchenverwaltung herrühren (vgl. verwaltung für eine Pfarr-, eine Mutter- oder

Degr. S. 449) . Tochtergemeinde, eine Geſamtkirchengemeinde oder

Eine Kirchenverwaltung kann beſtehen (Art . 36 einen Beſtandteil dieſer Kirchengemeinden beſteht,

Abſ. II AGO.) und im Falle ihres bisherigen iſt gleichgültig. Die Kirchenverwaltung einer Neben
Beſtehens beibehalten werden : kirche (vgl. dieſe Zeitſchrift 1913 S. 103) fann

1. in Muttergemeinden (vgl. dieſe Zeitſchrift 1913 3. B. dann zuſtändig ſein , wenn in einer den Pfarr
S. 144) ; ort nicht umfaſſenden politiſchen Gemeinde eine

2. in den nicht unter Ab I Ziff. 3 fallenden Nebenkirche (etwa die eigentliche Dorffirche) mit

Tochtergemeinden (i . oben ); eigener Kirchenverwaltung und eine weitere Neben

3. wo für einen beſtimmten Teil des Pfarr firche vorhanden iſt, die in dem gleichen Pfarr

ſprengels eine Nebenkirche oder Rapelle (vgl. dieſe ſprengel liegt ( Begr. S. 449).

Zeitſchrift 1913 S. 103) mit rentierendem Ver: Streitigkeiten über die Zuſtändigkeit können je

mögen vorhanden iſt oder den Bekenntnisgenoſſen nach den Umſtänden als Verwaltungsrechtsſachen

eines ſolchen engeren Bezirks beſondere Leiſtungen i . S. des Art . 3 Ziff. 35 VOHG. zu behandeln

für firchliche Zwede obliegen , ohne daß eine Tochters oder im Aufſichtswege zu erledigen ſein . Wird die

gemeinde beſtünde (vgl . dieſe Zeitſchrift 19175. 347) ; Zuſtändigkeit innerhalb eines Zivilprozeſſes ſtrittig ,

4. für kirchliche Friedhofverbände (vgl. dieſe ſo kann ſie auch als Zwiſchenpuntt behandelt und

Zeitſchr. 1997 S. 3.2). in den Entſcheidungsgründen des Urteils feſtgeſtellt

Wo in den eben aufgezählten Fällen tatſächlich werden . Der Entſcheidung der Verwaltungsinſtanzen

eine Kirchenverwaltung beſteht, iſt nur ſie zur Verwal: wird dadurch nicht vorgegriffen. Was hier für

tung der Angelegenheiten desvon ihr vertretenen Ver- Nebenkirchen geſagt iſt , gilt entſprechend auch für

bandes zuſtändig. Sie beſigt grundſäßlich die die Verwaltung der Angelegenheiten von beſonderen

gleiche Zuſtändigkeit wie jede andere Kirchenver: kirchlichen Friedhofverbänden.

waltung und hat nicht etwa von der Kirchenverwal: Auch in den lektbezeichneten Fällen 1-3 hat

tung eines höheren Verbandes (etwa der Pfarr- die geſchäftsführende Kirchenverwaltung in der Ver
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waltung der Angelegenheiten des betr. Verbandes RGD.) getragen iſt. Es können daher auf dieſem

alle Zuſtändigkeiten einer ordentlichen Kirchenver: Wege auch nicht Rechtshandlungen der aufgehobenen

waltung. Sie iſtgeſeßlich zur Verwaltung berufen ; Kirchenverwaltung beſeitigt werden. Soweit durch

es bedarf deshalb keiner Willenstundgebung des die Staatsaufſichtsbehörde nicht anderweitig ver

vertretenen Verbandes uſw. zu beachten ſind nur fügt iſt (vgl . Art. 36 Abſ. VII ROD.), tritt an

die Beſtimmungen der Art. 36 Abſ . III Ziff. 1 an die Stelle der aufgehobenen Kirchenverwaltung

über die Zuſammenſeßung der Pfarrkirchenverwal- traft Gefeßes die nach Art. 36 Abſ. III AGD .

tung , wenn ſie für die Muttergemeinde tätig werden zunächſt berufene Kirchenverwaltung.

will. Zwar handelt es ſich auch hier nur um eine

Sollvorſchrift, ſo daß Beſchlüſſe und darauf be:
3. Zuſammenſeßung.

ruhende Rechtshandlungen der nicht ordnungsgemäß Die grundſäßliche Zuſammenfeßung der Kirchen

zuſammengeſeşten oder bevollmächtigten Pfarr: verwaltung regeln Art . 37 und 38 RGD. Ueber

firchenverwaltung nicht ſchlechthin nichtig ſind. Die die mancherlei Einwirkungen anderer Beſtimmungen

Beſchlüſſe der Pfarrkirchenverwaltung fürdie Mutter- der AGD. hierauf vgl. die Erläuterungen meiner

gemeinde find aber ſtets auf die Einhaltung der Handausgabe zu Art. 37 und 38 a . a. D. Die

Vorſchrift zu prüfen und, wenn Verbeſſerung noch Beobachtung dieſer Vorſchriften zu überwachen iſt

möglich, gegebenenfalls zurüdzuweiſen. Sache der Staatsaufſichtsbehörden (Art . 731.ROD.).

Hinſichtlich der Tochtergemeinden beſtehen ähn: Vorſtand der Kirchenverwaltung kann nur ein

liche Vorſchriften nicht. Geiſtlicher ſein (Art. 37 Abſ. I Ziff. 1 , Ab . IV,

Die geſeßliche Regel des Art. 36 Abſ. III iſt | Art. 38, 91 Abſ. II , 103 Å6. V , 104 Abſ. III

nicht unabänderlich. Es können ſehr wohl Fälle KGD. ) . Auch ſein Stellvertreter iſt, abgeſehen von

eintreten, in denen ſich Intereſſen der Pfarrgemeinde dem fürproteſtantiſcheKirchenverwaltungen in Art.38

und der Tochtergemeinde uſw. gegenüberſtehen . A6 . III vorgeſehenen Ausnahmefall ein Geiſtlicher.

Alsdann könnte ſelbſtverſtändlich die Pfarrkirchens Für einige Fälle iſt der Stellvertreter durch das

verwaltung nicht beide Teile vertreten . Art. 55 Gefeß_beſtimmt (Art. 37 A6 . I Biff. 1 , Art. 38Abſ

KGO. iſt nicht anwendbar. Hier kann nur da: A.I AGD. ) , bei der Geſamtfirchenverwaltung

durch abgeholfen werden , daß entweder eine beſondere iſt er zu wählen (Art 37 46. IV KGD. ) ; wo.

Verwaltung nach Art. 36 A6 . VI AGD. gebildet - in einer und derſelben proteſtantiſchen Pfarrei mehrere

dies würdeſich insbeſondere dann empfehlen, wenn Piarrer angeſtellt ſind, beſtellt ihn bei vorüber:

es ſich nur um einen einzelnen Fall handelt gehender Verhinderung der Vorſtand aus dieſen

oder eine ordentliche Kirchenverwaltung beſtellt nach Vereinbarung (Art. 38 Abſ. IV AGD. ).

wird. Dafür zu ſorgen iſt Sache der Staatsauf: Soweit hienach fein Stellvertreter borhanden

fichtsbehörde (Art. 73, 74 KOD.). Näheres über iſt, bedarf es zu ſeiner Berufung der Mitwirkung
dieſen Fall noch ſpäter. der Staatsaufſichtsbehörde (Art.38 Abſ . II u .

Irgendwelche materielle Wirkungen hat allein KGD .). Es kann alſo nicht etwa ein weltliches

die Tatſache der Verwaltung der Angelegenheiten Mitglied der Kirchenverwaltung ohne weiteres

der Pfarr-,Mutter- und Tochtergemeinden uſw. und aushilfsweiſe die Vorſtandſchaft übernehmen und die

des zugehörigen ortskirchlichen Stiftungsvermögens nach der AGO. demVorſtand vorbehaltenenAmts
durch ein und dieſelbe Rirchenverwaltung nicht. Die geſchäfte führen. Wohl kann ein weltliches Mit.

Vermögensmaſſen bleiben getrennt.Die Einkünfte glied gelegentlich Ausfertigungen der Kirchenver:

werden nicht etwa gemeinſames Gut, ſondern müſſen waltung vertretungsweiſe für den Vorſtand unter

ſtreng nach ihrer beſonderen Beſtimmung verwendet zeichnen (Art . 63 Äb . IX Saß 1 KGD.), niemals

werden. Auch die Rechnungen ſind deshalb ge- aber Willenserklärungen , durch die eine Verpflich

trennt zu führen (Art . 36 Áb . III KOD.) . tung des ortskirchlichen Stiftungsvermögens oder

2. Aufhebung.
der Kirchengemeinde gegenüber Dritten begründet

oder ein Recht aufgegeben werden ſoll und nie:

Die Aufhebung d. h . die gänzliche Beſeitigung mals Vollmachten . Dhne die Unterſchrift eines

einer Kirchenderwaltung bemißt ſich nach Art 36 ordentlich berufenen Vorſtandes oder Stellvertreters

Abſ. IVAGO.. Es bedarf hienachübereinſtim- wärenderartige Schriftſtücke unwirkſam (Art . 63
mender Beſchlüſſe der Kirchenverwaltung und der Ab . IX Saß 2 RGO . ).

Kirchengemeindeverſammlung oder der AG .-Bevoll: Ueber die Vertretung bei Einlegung von Rechts

mächtigten ſowie ſtaatsaufſichtlicher Genehmigung; mitteln , Zuſtellungen uſw. ſiehe unten.

bei Nebenkirchenverwaltungen genügt ſtaatsauf

ſichtlicher Beſchluß. Die Aufhebung tritt zu dem im
4. Privatbeteiligung.

Staatsaufſichtsbeſchluß bezeichneten Zeitpunkt, frühe- Nach Art . 40 Abſ . I und IV Saß 2 RGD.

ſtens mit der Rechtskraft dieſes Beſchluſſes (vgl. Art . 80 darf , wer bei einer Angelegenheit aus einem Privat

AGO.) in Wirkſamfeit . Rückwirkende Kraft kann intereſſe perſönlich und unmittelbar beteiligt iſt, an

der Aufhebung niemals beigelegt werden , da bis der Beratung und Beſchlußfaſſung hierüber nicht

zu ihrer Wirkſamkeit die aufgehobene Kirchenver- teilnehmen . Solche Beteiligung liegt nicht ſchon

waltung durch das Geſetz (Art. 36 Abſ . I und II dann vor, wenn die Intereſſen des Kirchenverwalters

2
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uſw. durch den zu faſſenden Beſchluß mitberührt | KGO. für die Beſchlußfaſſung der Kirchengemeinde

werden , ſondern nur, wenn ſie ſich von den Inter- verſammlung und der Kirchengemeindebevollmäch

effen der Allgemeinheit als Sonderintereſſen ab- tigten. Auch dort iſt die ausſchließliche Beteiligung

heben (vgl. SeydelII S. 124 , Seydel-Piloty S. 616, Stimmberechtigter nicht Vorausſeßung rechtswirk

Rahr I S. 851 ; ferner meine KGO. Art. 40 ſamer Beſchlußfaſſung. Es muß nur die zu gültiger

Abſ. I Bem . 1) . Dieſe Intereſſen können ſowohl Beſchlußfaſſung erforderliche Mindeſtzahl (vgl. meine

auf privatrechtlichem als auf öffentlich-rechtlichem AGD. Bem . 2 zu Art . 67 Abſ. I, dann Art. 72

Gebiet liegen ; denn „ Privatintereffe“ iſt gleich Abſ. II) nach Abzug der geſeßlich Ausgeſchloſſenen

bedeutend mit , perſönlichem Intereſſe “ (vgl. VGH . verbleiben .

Bd. 10 S. 190). Die unmittelbare Beteiligung Die Wirkungen der Vorſchriften des Art. 40

muß in der Perſon des Kirchenverwalters uſw. Abſ . I und IV Saß 2 RGD. beſtehen alſo traſt

ſelbſt oder doch in der ſeiner ungeſchiedenen Ehefrau Gefeßes. Es bedarf keiner Außerkraftfeßung dagegen

oder ſeiner minderjährigen, im elterlichen Brote verſtoßender Beſchlüſſe durch die Staatsaufſichts

ſtehenden Kinder gegeben ſein. Sonſtige nahe Ver- behörde, um ſie zu beſeitigen. Sie können ſowohl

wandtſchaft oder Schwägerſchaft bildet keinen Aug: in bürgerlich als in öffentlich-rechtlichen Streitig

ſchließungsgrund. Die Ausſchließung greift nur teiten jederzeit ohne Mitwirkung der Staatsauf:

bei ſolchen Verhandlungen Plaß, die eine fachliche fichtsbehörde auf ihr richtiges Maß zurücgeführt

Würdigung des in Frage ſtehenden Verhältniſſes werden . Selbſtverſtändlich hat auch die Staats

und „ eine maßgebende unmittelbare Einwirkung auffichtsbehörde das Recht, von Amts wegen den

auf deſſen Beſtand beabſichtigen " (vgl. VOH. Bd. 10 Beſchluß richtig zu ſtellen oder, wenn ein ſolcher

S. 193) . Die Fernhaltung der Privatbeteiligten rechtlich nichtvorhanden iſt, den Vollzug zu hindern.

ift Sache der Geſchäftsleitung, alſo des Kirchen- Sie kann auch vorbehaltlich wohlerworbener Rechte

verwaltungsvorſtandes oderfeines Stellvertreters. Dritter dieKirchenverwaltung uſw.anhaltenneuerlich
Nimmt ein Privatbeteiligter entgegen Art. 40 unter Beachtung der Vorſchriften des Art. 40 Abj.I

Ab . I und IV Sat 2 ROD. an Beratung und und IV Sap 2 Beichluß zu faſſen (Art . 74 Abſ. I

Abſtimmung teil, ſo iſt der gefaßte Beſchluß nicht Ziff. 4 und Äbſ. IX ; Abſ.1II iſt nicht einſchlägig).

ſchon deswegen unwirkſam. Die formellen Voraus- Rechtsunſicherheit auf bürgerlich -rechtlichem Gebiet

ſegungen eines rechtswirkſamen Beſchlufſes nennt iſt hievon nicht zu befürchten. Ein Beſchluß der

ausſchließlich und erſchöpfend für die Kirchenver- Kirchenverwaltung tritt nach außenin der Regel

waltung Art. 63 Ab . IV, für die Kirchengemeinde durch eine Ausfertigung, eine Willenserklärung,

verſammlung Art. 67 Abſ. I —III, für die Kirchen: eine Vollmacht in Erſcheinung. Genügt dieſe den

gemeindebevollmächtigten Art. 72 Abſ. II KOD. formellen Anforderungen des Art. 63 Abſ. IX

Nach Art. 63 Abſ . IV iſt zwar die Ladung von RGO. , ſo gilt derbezügliche Beſchluß gegenüber der

Mitgliedern, welche nach Art . 40 Abſ . I und IV Kirchengemeinde oder dem ortskirchlichen Stiftungs

von Beratung und Abſtimmung ausgeſchloſſen ſind, vermögen als rechtsgültig gefaßt bzw. als vorhanden

erlaffen, da aber ſonſt Stimmberechtigung in Art. 63 (darüber noch nähere8 unten) und es kann hierauß

Abſ. IV KGO. nicht erwähnt, ſondern nur die Nichtigkeit eines Rechtsgeſchäftes nicht abgeleitet

Mitwirkung einer beſtimmten Zahlvon Mitgliedern werden.

gefordert iſt, ſo kann die ausſchließliche Beteiligung

Stimmberechtigter auch nicht Vorausſeßung der
5. Wirkungskreis.

Rechtswirkſamkeit ſein . Es müſſen jedoch nach Nach Art. 6 A6 . I und II ROO. find die

Art. 63 Abſ. IV mehr als die Hälfte der Mitglieder: Angelegenheiten des fatholiſchen ortskirchlichen

zahl nach dem Solſtande, mindeſtens aber drei Stiftungsvermögens, ſoweit nicht durch beſondere

Mitglieder bei der Beratung und Abſtimmung Geſeße oder Stiftungsbeſtimmungen eine andere

mitwirken und dieſe Mitwirkung kann rechtlich nur Verwaltung angeordnet iſt (vgl. biezu meine AGO.

dann von Wirkſamkeit ſein , wenn ſie von Berech | Art. 6 Abſ. I Bem. 2-4 u. Art. 5 Abſ. II Ziff. 3

tigten ausgeht. Das iſt bei Perſonen, die nach Bem . 4), den Kirchenverwaltungen, die des prote

Art. 40 Abſ. I ausgeſchloſſen ſind, nicht der Fall; ſtantiſchen ortskirchlichen Stiftungsvermögens den

dieſe müſſen alſo bei Prüfung der Beſchlußvor- Kirchengemeinden anvertraut. Dieſelbe katholiſche

ausſeßungen abgezogen werden . Bleibt die nach Kirchenverwaltung beſorgt jedoch auch die Ange:

Art. 63 Abſ. IV erforderliche Mindeſtzahl, ſo iſt legenheiten der katholiſchen Kirchengemeinde und

an der Gültigkeit der Beſchlußfaſſung an ſich nicht dieſelbe proteſtantiſche Kirchenverwaltung beſorgt

zu zweifeln. Es bedarf nur das Abſtimmungs- neben den Angelegenheiten der Kirchengemeinde

ergebnis ( Art. 63 Abſ. VI und VII) der Berich auch die Angelegenheiten des proteſtantiſchen orts

tigung . Bleibt die nach Art. 63 Abſ . IV KGO. kirchlichen Stiftungsvermögens (Art. 6 Abſ. ISaß3,

erforderliche Mindeſtzahl nicht, ſo war die Ver- Abſ. II mit Art . 36 und 53 RGO.).

ſammlung nicht beſchlußfähig und es liegt rechtlich Die Kirchenverwaltungen beider Konfeſſionen

ein Beſchluß überhaupt nicht vor.
haben alſo den gleichen doppelten Wirkungstreis.

Ganz ähnlich iſt die Rechtslage in den Fällen | Der Unterſchied iſt nur der, daß die katholiſche

der Art. 67 und 72 mit Art, 40 Ab . IV Šap 2 Kirchenverwaltung , inſoweit ſie die Angelegenheiten
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des ortskirchlichen Stiftungsvermögens beſorgt, nicht meinde berühren oder berühren können. Als Organ

wie die proteſtantiſche Kirchenderwaltung firchen- der Kirchengemeinde kann die Kirchengemeinde

gemeindliches, ſondern ein von der Kirchengemeinde verſammlung ſelbſtverſtändlich nur inſoweit ent

völlig losgelöſtes Stiftungsorgan iſt.' Ueber die ſcheidend beſchließen , als die Zuſtändigkeit der Kir

Urſachen dieſer Verſchiedenheitvgl. dieNachweiſungen chengemeinde reicht. Dieſe macht falt vor den

bei Dyroff KGD. S. 253f. 283, Langheinrich Ängelegenheiten des katholiſchen ortskirchlichen Stif.,

S. 160. Ihre Bedeutung liegt vorwiegend auf tungsvermögens. Der Beſchluß der Kirchengemeinde-:

theoretiſchkonſtruktivem Gebiet, ſachlich iſt ſie von verſammlung tritt alſo hier nur neben den der

geringem Einfluß. Denn : die RGD. macht die Kirchenverwaltung. Stimmt er mit dieſem überein,

Kirchenverwaltungen beider Konfeſſionen hinſicht: ſo iſt die Angelegenheit entſchieden . Stimmt er

lich der Verwaltung des ortskirchliden Stiftungs: nicht überein , ſo iſt der zuſtimmungsbedürftige,

vermögens grundſäßlich unabhängig von den Kirchen : Beſchluß der katholiichen Kirchenverwaltung nicht

gemeinden . Die Kirchenverwaltungen beider Ron: vollziehbar. Die katholiſche Kirchenverwaltung iſt.

feffionen ſind, ſoweit die Kirchengemeindeverſamm : aber auch nicht gehalten , den Beſchluß der Kirchen

lung oder die Kirchengemeindebevollmächtigten nicht gemeindeverſammlung zu vollziehen ; ſie darf nur

nach einer ausdrüdlichen geſeßlichen Beſtimmung zu nichts tun , was eine unmittelbare Einwirkung i. S.

einer entſcheidenden Beſchlußiaſſung berufen ſind, an des Art. 63 Ab II Ziff. 1-3 KGD. haben und

die Beſchlüffe oder Anweiſungen der weiteren Vertre: inſoferne dem Beſchluß der Kirchengemeindever

tungstörper in keiner Weiſe gebunden (vgl. Art. 53 , ſammlung zuwider laufen könnte.

65, 68 KGD. ) . Die Vorausſeßungen der Mit: Ein Beiſpiel aus der Praxis möge dies deut:

wirkung der weiteren Vertretungskörper find für licher machen .

beide Ronfeſſionen gleich bemeſſen . In der Pfalz Der katholiſchen Kirchenſtiftung D. fteht gegen:

gibt es Kirchengemeindeverſammlung und Kirchen- über der bürgerlichen Gemeinde D. eine Forderung

gemeindebevollmächtigte überhaupt nicht (Art . 101 auf Leiſtung eines jährlichen Beitragszur Beſoldung

Abſ. III KOD.) . Wie die proteſtantiſchen , ſo des Mesners zu . Der Verzicht auf dieſes Recht

werden auch die katholiſchen Kirchenverwaltungen bewirkt Erhöhung des Umlagenhundertſakes. Es

von der Kirchengemeinde gewählt. ( Art. 42 ff. liegt der Fall des Art. 23 Abſ. II Ziff . 3, art. 6

KOD. ). Beide Konfeſſionen haben alſo den gleichen 46. I Saß 2 KGO . vor . Beſchließt die Kirchen :

Einfluß auf die Zuſammenſeßung der Kirchenver- verwaltung den Verzicht und ftimmt die Kirchen

waltung. Die Kirchenverwaltungen beider Ron: gemeindeverſammlung zu , ſo iſt der Verzicht be

feffionen haben praktiſch auch im weſentlichen die ſchloffen. Es muß dann nur eine Erklärung in

gleichen Rechte und Pflichten (Art. 6 Abſ. I Saß 1 den Formen des Art. 63 Abſ. IX abgegebenund

u. 3, Ab . II , Art. 53 KGD. ). Nur folgendeNur folgende darin auf die Beſchlüſſe der beiden Vertretungs

Verſchiedenheiten haben für den Rechtsverkehr Bes körper Bezug genommen werden . (Bei proteſtan:

deutung : tiſchen Kirchenſtiſtungsvermögen genügt in dieſem

a) Handelt es ſich um eine Angelegenheit des Fal Verweiſung auf den Beſchluß der Kirchen

katholiſchen ortskirchlichen Stiftungsvermögens gemeindeverſammlung [ Art. 6 Abſ. II mit 65

und wird die Kirchenverwaltung beſchlußunfähig Abf . I AGO.]). Stimmt die Kirchengemeindever

(3. B. infolge Privatbeteiligung einiger Mitglieder) , ſammlung nicht zu, ſo darf der Verzicht nicht

ſo entſcheidet an ihrer Stelle die Staatsaufſichts ausgeſprochen werden. Würde aber die Kirchen ::

behörde; in Angelegenheiten des proteſtantiſchengemeindeverſammlung aus eigener Initiative ent:

ortskirchlichen Stiftungsvermögeng treten in dieſem gegen der Kirchenverwaltung den Verzicht beſchließen

Falle an die Stelle der Kirchenverwaltung die und die erforderlichen Mittel bereitſtellen, ſo wäre

Kirchengemeindeverſammlung oder die Kirchenge: dies wirkungslos, da die Kirchengemeindeverſamm:

meindebevollmächtigten (Art. 40 Ab. III und IV , lung troß Art . 23 Abſ . II RGD. über das Recht

Art. 39 Abſ . II ROD.). nicht unmittelbar verfügen kann und die Kirchen :

b) Die Kirchengemeindeverſammlung hat in verwaltung zum Vollzug dieſes Beſchluſſes nicht

Angelegenheiten des katholiſchen ortskirchlichen verpflichtet iſt. Anders bei proteſtantiſchem orts

Stiftungsvermögens nur ein , Mitwirkungs " recht, kirchlichem Stiftungsvermögen . bier hätte ſich die

kein ausſchließliches Beſtimmungsrecht. Das iſt Kirchenverwaltung zu fügen (vgl. Art. 6 Åb . II

ohne weiteres flar in den Fällen des Art. 36 Abſ . III mit Art . 65 A6. I und Art. 23 Abſ. II ROD.),

Ziff. 1 und Ab . IV KOO. , auf die in Art. 6 da der Kirchengemeindeverſammlung die allein maß:

Abſ. I Saß 2 verwieſen iſt, da hier für beide gebende Beſchlußfaſſung zukommt. Gleich låge für

Ronfeſſionen übereinſtimmende Beſchlüſſe der Ver: beide Konfeſſionen der Fall ſo : Das Forderungs

tretungstörper ausdrücklich vorausgeſegt werden. recht der Kirchenſtiftung wird beſtritten . Der Aus

Anders in den Fällen des Art . 23 Abſ.IIZiff. 1-3 ; gang einer Klage erſcheint ſehr zweifelhaft . Die

hier iſt die Kirchengemeindeverſammlung zur Mit- Kirchenverwaltung zieht Verzicht vor . Stimmt

wirkung berufen , weil Verwaltungsmaßregeln hin: hier die nach Art. 23 Abſ. II Ziff. 3 AGO. zur

ſichtlich des ortskirchlichen Stiftungsvermögens un: Mitwirkung bzw. Entſcheidung berufene Kirchen

mittelbar die Vermögensintereſſen der Kirchenge: gemeindeverſammlung dem Verzicht nicht zu , ſo
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muß die Kirchenverwaltung alles tun, um das Recht | kirchlichen Rechtsſubjekte ( die ortskirchlichen Stif

zu behaupten , wenn ſie nicht für den Verluſt des tungen und die Kirchengemeinde) nachaußen handeln .

Rechtes nach Art . 59 AGO. haftbar gemacht werden Sie iſt durch Art. 53 Abſ. I geſeßlich legitimiert ,

will (vgl . auch Art . 74 A6 . XKOD .). Der Unter: im Namen der ortskirchlichen Rechtsſubjekte rechts

ſchied iſt alſo rechtlich der: die katholiſche Kirchen- verbindliche Willenserklärungen abzugeben und ent

gemeindeverſammlung kann nicht ſelbſtändig über gegenzunehmen, hat alſo die Stellung eines geſeka

katholiſches ortskirchliches Stiftungsgutunmittelbar lichen Vertreters (vgl. Staudinger BGB.5./6. Aufl.

verfügen ; ſie kann aber bei gegenſäglichen Beſchlüſſen Vorbem . 5d vor 8S 16 1 ff. u. Bem . 6 zu § 164).

die Kirchenverwaltung zu beſtimmtem Tun oder Gegenüber dem früheren Recht (vgl. Art. 206

Laſſen in Anſehung des Stiftungsgutes mittelbar Ab . III der rechtsrhein. Gemo.) iſt die geſeßliche

zwingen . Die proteſtantiſche Kirchengemeindever: Bevollmächtigung der Kirchenverwaltung in Art.53

ſammlung kann über proteſtantiſches ortskirchliches Ab . I AGD. inſoferne anders gefaßt al8 ſtatt:

Stiftungsgut unmittelbar verfügen . Das kann. „Die AV. iſt berechtigt zu vertreten “ , geſagt iſt :

namentlich zivilrechtlich bedeutſam ſein (vgl. das „ Die Kirchenverwaltung vertritt. “ Damit iſt völlig

erſte Beiſpiel und Art . 63 Abſ. IX RGD .). Für außer Zweifel geſtellt, daß die KV. vorbehaltlich

die Verwaltung des ortskirchlichen Stiftungsver: Art . 36 Abſ. VI RGD. ausſchließend zur Ver:

mögens im allgemeinen (rechtspolitiſch ) iſt die tretung der ortskirchlichen Rechtsſubjekte,insbeſondere

praktiſche Wirkung dieſer Verſchiedenheit aber wohl auch der Kirchengemeinde zuſtändig iſt, ſoweit nicht

gering. das Geſeß ausdrücklich Ausnahmen zuläßt.

c ) Art . 60,61 UG. BOB. und Art.7 Abſ. II ff. Einanderes Organ der ortskirchlichen Rechts:

VOHG. ſind nicht anwendbar , wenn fatho- ſubjekteſubjekte – außer der, der Kirchenverwaltung in

liſche Kirchenverwaltungen oder ihre Mitglieder foferne gleichſtehenden „,beſonderen Verwaltung“

in Ausübung anvertrauter öffentlicher Gewalt in (Art. 5 Abſ.II Ziff. 3,Art. 6 Abſ. I u. II , Art . 36

bezug auf Einholung und Beitreibung von öffentlich Ab.VI) — iſt zur Vertretung nach außen alſo nicht|

rechtlichen Leiſtungen an das katholiſche ortskirchliche befugt. Die Kirchengemeindeverſammlung oder die

Stiftungsvermögen vorſäßlich oder fahrläſſig die KirchengemeindebevoŰmächtigten können niemals die

ihnen einem Dritten gegenüber obliegende Amts- Kirchenverwaltung hiebei ausſchalten oder erſeßen ,

pflicht verlegen (Dyroff KOD. S. 289) . Hierüber ſie wären denn nach Art . 55 AGD. von der Staats:

noch Näheres ſpäter. aufſichtsbehörde ausdrücklich als Vertreter aus:

Im übrigen haben zwar infolge der ſich aus nahmsweiſe beſtellt(ſ. unten). Selbſt wenn die Kirchen :

Art. 6 Abſ. I u . II ergebenden Verſchiedenheiten verwaltung infolge Privatbeteiligung einzelner oder

einige Beſtimmungen der RGD. eine beſondere jämtlicher Mitglieder beſchlußunfähig war (Art . 40

Faſſung erhalten, z. B. iſt das Selbſtverwaltungs : Abſ. I u . IV), ſo iſt doch ſie allein berufen den von

recht dem kathol. ortskirchlichen Stiftungsvermögen zuſtändiger Seite gefaßten Beſchluß zum Volzug

unmittelbar eingeräumt worden (vgl . meine KOO . zu bringen . Dasgilt insbeſondere auch für die

Art . 74 Abſ. I Ziff. 1 , Art. 96 c u. Art . 1 Abſ. I Falle des Art. 40 A6 .III, wenn die Staats

Bem . II 3 u . III Åh . 3). Doch iſt dies hier nicht aufſichtsbehörde an Stelle der Kirchenverwaltung

weiter von Bedeutung . entſcheidet oder eine von ihr beſonders berufene Ver:

Auch der ſowohl in Abſ. I als in Abſ. II des tretung. Dieſe Vertretung unterſcheidet ſich von

Art . 6 verwendete Begriff: „ eigene Angelegenheiten ſonſtigen „ , beſonderen Vertretungen “ oder „ befon:

der Kirchengemeinde" iſt völlig der gleiche. In deren Verwaltungen “ (Art . 5 Abſ. II Ziff. 3,Art.6“ . “ .6
beiden Fällen find hierunter ſolche Angelegenheiten Abf. I u . II , Art. 36 A6 . VI KGO. ) dadurch, daß

der Kirchengemeinde zu verſtehen , die keinen un: ſie neben einer Kicchenverwaltung und nur zur Be

mittelbaren Bezug auf die Verwaltung des orts : ſchlußfaſſung berufen iſt. Beiſpiel : Zugunſten der

kirchlichen Stiftungsvermögenshaben (1.meineAGD. katholiſchen KirchenſtiftungWals der Eigentümerin

Art. 1 Ab . I Bem . II 2 , Art. 6 Abſ. I Bem . 2 ). des Grundſtücs a iſt das Grundſtück b des Kirchen

Das überflüſſige Wörtchen „ eigene“ in Abſ. I rührt verwaltungsmitglieds N mit einer Grunddienſt

noch von der – dem Abſ . II entſprechenden barkeit belaſtet. Dieſe ſoll im Wege des Vertrags

Faſſung des Entwurfs her. beſeitigt werden . N iſt von der entſcheidenden

Beſchlußfaſſung der dreigliedrigen Kirchenverwal:
II .

tung (vgl . Art. 37 Abſ. I Ziff. 2 KGO.) ausge

Nach Art . 53 Åb . IKGO. vertritt die Kirchen- ſchloſſen (Art . 40 Abſ. I KGO. ) ; der Beſchluß

verwaltung das ihrer Verwaltung anvertraute orts: unfähigkeit kann mangels eines Erſaşmannes nicht

kirchliche Stiftungsvermögen und die Kirchengemeinde abgeholfen werden (Art. 40 Abſ . II a. a .D.). Ent:

in allen rechtlichen Beziehungen. ſcheidet hier die Staatsaufſichtsbehörde (Art . 40

Durch dieſe Beſtimmung iſt der Kirchenver: Abf.III ) , ſo ſteht der Vollzug gleichwohl der Kirchen
waltung die äußere formale — zunächſt aber nur- verwaltung zu und der beteiligte Kirchenverwalter

dieſe Vertretung, die Vermittlung des Verkehrs iſt nicht gehindert, die zur Erklärungsabgabe der

mit der Außenwelt zugewieſen. Die Kirchenver: Kirchenſtiftung (i.BGB. 8 875)erforderliche Voll:

waltung iſt das Organ , durch welches die orts- macht (Art . 63 Abſ . IXKOD.) mit zu unterzeichnen ;
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ja er kann ſogar ſelbſt bevollmächtigt werden (8 181 es ſich bei einer im Zivilrechtsweg ergangenen Ent:

BGB.) . Dasſelbe gilt für den Fall, daß die Grund- ſcheidung um eine Geldichuld und nicht um Ver

dienſtbarkeit zugunſten einer proteſtantiſchen folgung dinglicher Rechte handeln (Art.74 A6F.VIII

Kirchenſtiftung beſteht und die maßgebende Beſchluß- AGD.mitBem . , vgl. auch Art. 9 Abſ. II u. III AG .

faſſung durch die Kirchengemeindeverſammlung BPO. ).

oder die RG .:Bevollmächtigten erfolgt iſt (Art. 40 Selbſtverſtändlich bleibt in beiden Fällen neben

Ab . IV RGD .) . Anders liegt die Sache im der Staatsaufſichtsbehörde in den von ihr nicht

ſtaatsaufſichtlichen Zwangsverfahren. Hier fann die ergriffenen Angelegenheiten die Kirchenverwaltung

Staatsaufſichtsbehörde auch hinſichtlich der Ver- das zuſtändige Vertretungsorgan .

tretung nach außen an die Stelle der Kirchen- Scharf hievon zu unterſcheiden ſind die Fälle

verwaltung treten (Art. 74 Abſ. V - VII AGO .). des Art. 55 AGO. Liegen die Vorausſegungen

Vorausſeßung iſt, daß die Verpflichtung der betr. des Art . 55 dor, ſo iſt der Kirchenverwaltung

ortskirchlichen Stiftung oder der Kirchengemeinde kraft Gefeßes die Zuſtändigkeit auch zu rein äußerer

durch ſtaatsaufſichtlichen Beſchluß rechtskräftig feſt= Vertretung genommen. Es ſteht dann nur den

geſeßt iſt und daß dieſe innerhalb der vorgeſteckten dort bezeichneten Organen die Vertretung zu .

Friſt die endgültig feſtgeſtellte Verpflichtung nicht Dies gilt insbeſondere auch, wenn die Staatsauf

erfüllt. Die Staatsaufſichtsbehörde (Art . 73 Abſ. II ſichtsbehörde ausnahmsweiſe die RG. -Verſammlung

u . III) iſt in dieſem Falle befugt, alle zum Vollzuge oder die KG .: Bevollmächtigten mit der Vertretung

nötigen Verfügungen zu treffen. Zumeiſt wird es betrauen würde (vgl . meine ROD. Bem. 10 zu

ſich hier um Beſchaffung der erforderlichen Geld- Art. 55 Abſ. I) .

mittel handeln ; darum iſt auch in Art. 74 A6 . VII Die Unzuſtändigkeit der Kirchenverwaltung

das Recht der Staatsaufſichtsbehörde, die etwa er- tritt in den Fällen des Art. 55 kraft Geſekes ein ,

forderliche Umlage anzuordnen und deren Erhebung ſobald die Vorausſeßungen gegeben ſind. Ån ihre

zu veranlaſſen, beſonders hervorgehoben. Damit Stelle treten die durch Art . 55 Abſ.I Saß 1 RGD.

ſind die Rechte der Staatsaufſichtsbehörde jedoch berufenen Vertretungen und bleiben ſolange im Amt ,

nicht erſchöpft. Sie tritt vollſtändig an die Stelle bis etwa die Staatsaufſichtsbehörde eine andere

der ortskirchlichen Vertretungskörper und hat in : Regelung trifft (Art . 55 Ab . I Sak 3 ROD.)

folgedeſſen genau die gleichen Befugniſſe wie dieſe . oder die Angelegenheit erledigt iſt. Natürlich geht
Sie kann daher insbeſondere unter den Voraus: die Zuſtändigkeit zur Vertretung der ortskirchlichen

ſeßungen des Art . 32 ff. Anlehen zu laſten der ort3 : Vermögensſubjekte nur inſoweit auf andere Or

kirchlichen Stiftung oder der Kirchengemeinde auf- gane über, als die Vorausſeßungen des Art . 55

nehmen oder unter den Vorausſeßungen des Art. 9 | reichen . Für alle übrigen Angelegenheiten bleiben

Beſtandteile des Grundſtocksvermögens veräußern der Kirchenverwaltung alleder Kirchenverwaltung alle Zuſtändigkeiten aus

(vgl. meine KGO. Art.74 46.VIIBem . 1 Abſ . II) . Art . 53 KGO. Es können alſo ſowohl für die

Soweit hiebei Erklärungen auf dem Gebiete des Kirchenſtiftung als für die Kirchengemeinde gleich:

Privatrechts abzugeben ſind, handelt ſie als geſeßlich zeitig je zwei einander ausſchließende Vertretungs

bevollmächtigter Vertreter mit unmittelbarer Wirt organe beſtehen. Ueber die Vorausſeßungen des

ſamkeit für das vertretene ortskirchliche Rechtsſubjekt Art . 55 und ſeine Folgen wird ſpäter näher ge

(8 164 BGB.) . Nachträglicher Genehmigung durch handelt werden .

die ortslirchlichen Vertretungsförper bedarf es nicht . Nach früherem Recht ſpielte eine gewiſſe Rolle

Dieſe geſebliche Vertretungsmacht dauert ſolange , die Streitfrage , ob auch dann, wenn zwar nicht

bis die ortskirchlichen Vertretungsförper ernſtliche die Kirchengemeinde als juriſtiſche Perſon , aber

Anſtalten treffen ihren Verpflichtungen ſelbſt nach : doch alle Kirchengemeindeglieder oder eine gewiſſe

zukommen. Ob das anzunehmen iſt, liegt inſolange Klaſſe derſelben mit gleichmäßigen oder verhältnis

im Ermeſſen der Staatsaufſichtsbehörde, als nicht mäßigen Rechten oder Pflichten wegen des Kirchen

Vollzugshandlungen vorliegen. Erſt damit wirdErſt damit wird gemeindeverbandes beteiligt ſind, die Kirchen

die Vertretungsmacht der Staatsaufſichtsbehörde verwaltung zur Vertretung befugt ſei . Die Frage
beſeitigt . Der Beſchluß eines ortskirchlichen Ver- iſt von der KGD. nicht entſchieden worden . Die

tretungskörpers, den Vollzug ſelbſt zu übernehmen , Löſung im einzelnen Fall ſollte der Rechtſprechung

beſeitigt die Zuſtändigkeit der Staatsaufſichtsbehörde überlaſſen bleiben ( Begr. S. 460) . Die bisherige

noch nicht, wenn leştere auch in dieſem Falle regel- Rechtſprechung hat ſowohl anerkannt, daß die

mäßig zunächſt etwas zuzuwarten haben wird . Das Kirchenverwaltung als Vertreterin einer Gruppe

eben von der ausnahmsweiſen Vertretungsmacht von Kirchengemeindegliedern in gewiſſen Fällen

der Staatsaufſichtsbehörde Geſagte gilt auch dann , auftreten könne (VGH . Bd . 14 S. 346), als auch,

wenn eine Verpflichtung des ortskirchlichen Stiftungs- daß die Kirchengemeindeglieder in gewiſſen Fällen

vermögens oder der Kirchengemeinde nicht erfüllt eine beſondere Vertretung („ Wahlvertretung “. f.

wird , die in einem ſonſtigen geleßlich geregelten Streit : Meurer I S. 96) unter Ausſchluß der Kirchen

verfahren von Verwaltungs- oder Verwaltungs- verwaltung zu beſtellen befugt ſind (vgl . insbeſ.

gerichtsinſtanzen oder im Zivilrechtswege durch VGH. Bd. 26 S. 388 f . mit Allegaten ). Die KGD.

rechtskräftige Entſcheidung feſtgeſtellt iſt. Nur muß ſchließt die Beibehaltung dieſer grundſäglichen Auf



378
gettichrift für Rechtspflege in Bayern . 1917. Nr. 23 u . 24.

faſſung nicht aus, mindert ihre praktiſche Bedeutung Die Befugniſſe des Kirchenverwaltungsvor

namentlich hinſichtlich der letteren Alternative aber ſtandes ſind geſeklich genau umſchrieben . Die

ſehr erheblich. Das Hauptſtreitgebiet in dieſer Be- bezüglichen Beſtimmungen finden ſich in Art. 56,

ziehung war bisher die Kirchenbaulaſt, namentlich 57, 58, 63 , 64 , 66 , 72 , 82 uſw. ROO. Hier

die Verpflichtung der Kirchengemeindeglieder gegen iſt nur von Belang, daß ihm die Verteilung

über der Kirchenſtiſtung zur Leiſtung von Hand: und Leitung der Geſchäfte gebührt ( Art. 63 Abſ. I) ,

und Spanndienſten . Dieſe Verpflichtung iſt aber daß er die Ausfertigungen der Kirchenverwaltung

nunmehr nach Art. 26 , 12 Abſ. III eine Ver- allein zu unterzeichnen, gewiſſe Willenserklärungen

pflichtung der Kirchengemeinde als ſolcher; dem: ſowie Vollmachten mitzuunterzeichnen (Art. 63

gemäß iſt auch die Vertretung bei Streitigkeiten Abſ. IX) und endlich, daß er für den Vollzug

der Kirchenverwaltung oder in Rollifionsjällen der der Beſchlüſſe ſämtlicher ortskirchlicher Vertretungs

beſonderen Vertretung nach Art. 55 ausſchließlich förper zu ſorgen hat (Art. 56 Abſ. IV KGO.) .

vorbehalten . Ein beſonderes Auftreten der Kirchen- Die Verteilung und Leitung der Geſchäfte

gemeindeglieder als Streitgenoſſen unter Beſtellung iſt zunächſt eine innere Angelegenheit. Sie ent

einer eigenen Vertretung iſt hier fünftig ausge- hält aber auch die Befugnis zur Führung des

ſchloſſen. Dies gilt auch für alle ſonſtigen Ver- geſchäftsleitenden Schriftenverkehrs (vgl . auch Art. 57

pflichtungen der Parochianen , die nach Art. 12 26. I , 63 46. IX RGD.) und zu — underbind:Abſ Abſ KGO )

AbjÅb . III Verbindlichkeiten der Kirchengemeinde lichen – mündlichen und ſchriftlichen Vorverhand

geworden ſind. Da ſonach der hier gedachte Fall lungen aller Art..

wenn er überhaupt noch vorkommt – außer- Hierin liegt jedoch zweifellos noch keine Ver :

ordentlich ſelten ſein wird, lohnt es ſich nicht hier tretung i . S. der $S 164 ff.BGB.; denn es handelt

weiter darauf einzugehen . Etwas anderes wäre es ſich hier nicht um Abgabe von Willenserklärungen ,

ſelbſtverſtändlich, wenn einzelne Kirchengemeinde ſondern um die Vorbereitung von ſolchen . Dieſe

glieder perſönlich Verbindlichkeiten der in Art. 10 Tätigkeit des Kirchenverwaltungsvorſtandes fann

Ziff. 13 VGHG. bezeichneten Art für ihre Perſon i vorbehaltlich einer Anordnung nach Art . 64 KGO.

beſtreiten würden . Hiedurch würde nur ein Streit weder von der Kirchenverwaltung ausgeſchloſſen

verhältnis innerhalb der Kirchengemeinde , d . h . noch von Dritten zurückgewieſen werden .

zwiſchen Kirchengemeinde oder Kirchenſtiftung – Auch die Pflicht für den Vollzug der Beſchlüſſe

vertreten durch die Kirchenverwaltung – und ein- der ortskirchlichen Vertretungskörper (der Kirchen

zelnen Kirchengemeindegliedern geſchaffen, ohne un: verwaltung , der Kirchengemeindeverſaınmlung, der

mittelbare Wirkung nach außen . Kirchengemeindebevollmächtigten ) zu ſorgen (Art.56

Ab . IV ) gibt keine Vertretungsmacht i. S. der
III.

SS 164 ff. BOB. Dieſe Beſtimmung ſagt nur,

Rönnen die Kirchengemeindeglieder auch nicht daß der Kirchenverwaltungsvorſtand die Hand:

an Stelle der Kirchenverwaltungnach außen handeln , lungen zu verlungen zu veranlaſſen hat, die zum Vollzug der

ſo können ſie doch in den Angelegenheiten, die in Beſchlüſſe erforderlich ſind, daß er z . B. Ausferti

die Zuſtändigkeit der Kirchengemeindeverſammlung gungen zu erteilen (Art. 63 Abſ . IX KOD.), den zur

fallen (Art.65KGO. mit Bem .) auf dem Wege Vorbereitung eines Vertrages erforderlichen Schrif.

des Art. 56 Abj . V eine Beſchlubiaffung herbei: tenverkehr einzuleiten , Willenserklärungen zu ent

führen und damit eine beſtimmte Tätigkeit der werfen, für deren Unterzeichnung und Weitergabe

Kirchenverwaltung (Streiterhebung uſw.) erzwingen zu ſorgen hat . Es wäre ungerechtfertigt aus Art. 56

(Art . 56 Ab . IV, 59 , 74 KOD.) . Ab . IV ROO. für den Kirchenverwaltungsvor:

ſtand das Recht des unmittelbaren und ſelbſtändigen
IV.

Vollzuges aller Beſchlüſſe abzuleiten. Es iſt etwas

Der Kirchenverwaltung iſt die Vertretung in anderes einen Beſchluß zu vollziehen “ als für

Art. 53 Abſ. I KGO. zugewieſen , nicht dem Vor: deſſen Vollzug zu „ ſorgen “.

ſtand (9. Art. 37 Abſ . I Ziff. 1 , Art . 38 KGO. ) . Endlich iſt auch die Unterzeichnung der Aus

Es gilt alſo für die Vertretung der ortskirchlichen fertigungen und ſchriftlichen Willenserklärungen

Vermögensſubjekte der Grundjag der Geſamtver: i. S. des Art . 63 Abſ . IX KOD. (vgl . hiezu meine

tretung, ſo daß zu Willengertlårungen an ſich Erläuterung) keine Vertretungshandlung , ſondern

die Mitwirkung ſämtlicher Mitglieder der Kirchen : eine ſelbſtändige kraft Geſekes übertragene Amts

verwaltung erforderlich iſt (vgl . hiezu 26 BGB. aufgabe des Vorſtandes, ein öffentlich -rechtlicher

und Bem . III 11 bei Staudinger) . Reine geſek: Att . Die Uebermittlung eines ſolchen Schriftſtüds

lidie Vorſchrift hindert jedoch, daß die Kirchen- an den Vertragsgegneruſw. iſt in der Regel die

verwaltung bei Abgabe von Erklärungen ſelbſt Handlung eines Boten (vgl . Staudinger 5./6 . Aufl.

wieder vertreten wird. Es entſteht hier zunächſt Vorbem. 2 vor § 164) und fällt in den Kreis der

die Frage , ob nicht ſchon das Geſetz in dem Kirchen- dem Vorſtand durch Art . 56 Abſ . IV RGD. zu:

verwaltungsvorſtand einen ſtändigen, geſeblich be- gewieſenen Verpflichtungen ; jie kann allerdings

vollmächtigten Vertreter der Kirchenverwaltung u . U. auch Vertretungshandlung ſein ; darüber iſt

aufgeſtellt hat. Hiefür kommt in Betracht: weiter unten noch zu reden .
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Nun aber von der Theorie zur Praxis. Die | vorſtand dadurch nicht der ſonſtigen geſeklichen Form.

Kirchenverwaltung beſchließt, die beſchädigte Turm: vorſchriften enthoben. Soll eineſchriftliche Willens

uhr wieder herſtellen zu laffen und ſtellt eine beserklärung, durch die eine Verpflichtung des orts

ſtimmte Summe hiefür bereit ; über die Ausführung kirchlichen Stiftungsvermögens oder der Kirchen

ſelbſt ſpricht ſie ſich nicht aus. Der Vorſtand wird gemeinde gegen Dritte begründet oder ein Recht

ohne weiteres einen ſachkundigen Meiſter beſtellen aufgegeben werden ſoll, ausgefertigt werden , ſo be

und die Arbeit ausführen laſſen . Was wäre daWas wäre da darf es zu ihrer Gültigkeit der Unterſchrift des

Rechtens, wenn die Kirchenverwaltung die Bezahlung Vorſtandes, zweier weiterer Mitglieder, dann der

verweigern würde , weil ſie den Meiſter nicht beſtellt. Beidrüdung des Amtsſiegels und es muß darin auf,

alſo keinen Vertrag mit ihm abgeſchloſſen habe ? die zugrundeliegenden Beſchlüſſe bezug genommen

Der Richter hätte hier wohl zu ſagen : Es iſt ſein (Art. 63 Áb . IX KGO .). Soll ein Rechts

richtig, daß Art. 56 A6 . IV KGO. für ſich allein geſchäft vorgenommen werden, zu deſſen Vornahme

dem Vorſtand nicht das Recht gibt , auf Grund des nach ſonſtigen geſeßlichen Beſtimmungen Beſiß einer

Beſchluſſes der Kirchenverwaltung ſelbſtändig Ver: Vollmachtsurkunde vorgeſchrieben iſt, ſo iſt auch

träge mit Wirkung für das betr. ortskirchliche dieſer Anforderung zu entſprechen (vgl. z. B. SS 29 ,3

Rechtsſubjekt abzuſchließen. Allein den Inhalt, 30 GBO .). Solche Vollmacht bedarf der gleichen

den das Gefeß nicht gibt, kann Rechtsgeſchäft dem Form wie die eben bezeichnete Willenserklärung

Art. 56 Abſ. IV KGO. geben. ( Art. 63 Abſ . IX ROD.). Daß die Ausfertigung

Die Kirchenverwaltung weiß, daß der Vorſtand einer ſchriftlichen Willenserklärungi. S. des Art.63

für Volzug des Beſchluſſes zu ſorgen hat ; fie fann nur A6 . IX ROD. endlich ein öffentlich -rechtlicher Att

wünſchen , daß dieſer Vollzug fich möglichſt einfach iſt, iſt oben ſchon hervorgehoben worden . Es bedarf

geſtalte. Sie erteilt alſo , wenn ſie jenen Beſchluß vor: jedoch noch der Feſtſtellung, ob die Inhaltgebung

behaltlos faßt , dem Vorſtand ſtillſchweigend den und die Uebermittlung Vertretungshandlungen ſind.

Auftrag“, die für den Vollzug notwendigen Rechts : Hier iſt zu unterſcheiden : hat die Kirchenverwaltung

geſchäftean ihrer Stelle vorzunehmen . Wollte man in ihrem Beſchluß den Inhalt der ſchriftlich abzu:

fich daran ſtoßen, aus einem einzelnen Beſchluß die gebenden Erklärung (z. B. den Vertragsentwurf)ſchon

ſtillſchweigende Beauftragung mit dem Vollzug Wort für Wortfeſtgeſett, ſo kommteine ſelbſtändige

herauszuleſen, ſo betrachte man nur die geſamte Ges Vertretertätigkeit nicht mehr in Betracht. Der Vors

ſchäftsführung der Kirchenverwaltungen .Die Kirchen : ſtand fertigt die Urkunde vorſchrift8mäßig aus.

berwaltung beſchränkt ſich regelmäßig auf den Be: Die Uebermittlung iſt Tätigkeit eines Boten . Sat

ſchluß, ohne ſich mit dem Vollzug zu befaffen . Der aber die Kirchenverwaltung nur einen allgemeinen

Vorſtand vollzieht dieſen Beſchluß, ohne ſich um grundlegenden Beſchluß gefaßt ( 1. das obige Beiſpiel :

weitere Legitimation zu bekümmern und ohne daß Die Kirchenuhr iſt wiederherzuſtellen ) und überläßt

ihn jemand nach ſeiner Legitimation befragt. Dieſes fie das Weitere dem Vorſtand, ſo iſt ſowohl die

Verfahren iſt in der Praxis ganz in Ueberein : Inhaltgebung als die Uebermittlung Vertretungs

ſtimmung mit dem Gefeß derart die Regel, daß handlung( vgl. Staudiger a. a.D. Vorbem . 2 und 3

die Kirchenverwaltung ausdrücklichen Vorbehalt zu § 164 BGB .). Ob überhaupt eine ſchriftliche

machen muß, wenn ſie die Ausführung des Beſchluſſes Willenserklärung abzugeben iſt, bemißt ſich nach

durch ein anderes Mitglied der Kirchenverwaltungbürgerlichem Recht bzw. nach Uebereinkunft der

oder ſonſtige Beſonderheiten wünſcht und daß ihr Parteien. Die Kirchengemeindeordnung ſtellt dieſes

auch die Beweislaſt obliegen muß, wenn ſie im Erfordernis nicht auf.

einzelnen Fall folches behauptet. Uebrigens können je nach den Umſtänden auch

Der Kirchenverwaltungsvorſtand handelt alſo , mündliche Erklärungen , die der Kirchenverwaltungs

wenn er Beſchlüſſe der Kirchenverwaltung vollzieht, vorſtand an Stelle der Kirchenverwaltung abgibt,

in der Regel kraft ſtillſchweigenden Auftrags der als Erklärungen eines Boten zu würdigen ſein.

Kirchenverwaltung und zwar geht der Auftrag dahin , Selbſtverſtändlich ſteht nichts im Wege, daß

als Subſtitut der Kirchenverwaltung für das betr . die Kirchenverwaltung dem Vorſtand ausdrücklich

ortskirchliche Vermögensſubjekt zu handeln . Es liegt Generalvollmacht zu ihrer Vertretung in allen

ſomit eine durch Rechtsgeſchäft erteilte Vertretungs- Angelegenheiten ein für allemal erteilt. Denn

macht, alſo Vollmacht (8 166 Ab . II , 8 167 BGB . ) wenn auch das Geſeß der Kirchenverwaltung die

vor und es kommen mit den Vorſchriften über , Auf: Vertretung überträgt , ſo hindert es ſie doch nicht,

trag" (SS 662ff. BOB . ) zugleich die Vorſchriften der ſich Mittelsperſonen zu bedienen ; das beweiſt

SS 164 ff. BOB. zur Anwendung (vgl . hiezu Stau : ſchon, daß der Fall der Bevollmächtigung in Art . 63

dinger 5./6 . Aufl. Bem . 8 zu § 164 , Bem . 5 zu Abi . IX KOD. ausdrüdlich vorgeſehen iſt. Vor

$ 167 , Vorbem . 3 a vor $ 662 , Bem . 3 zu § 662) . Mißbrauch ſchüßt ja die Haftungsvorſchrift des

Der Vorlegung oder des Beſiķes einer Vollmachts- Art . 59 KGO. Allein eine derartige General.

urkunde bedarf es vorbehaltlich § 174 BGB. zur vollmacht hätte praktiſch wenig Bedeutung. Sie

Wirkſamkeit der vom Vorſtand vorgenommenen iſt inſofern inhaltslos, als der Vorſtand ſich auf

Rechtsgeſchäfte nicht (Staudinger a . a . D. Bem . 6 311 Verlangen im einzelnen Fall doch durch Beſchlußs

$ 164) . Selbſtverſtändlich iſt der Kirchenverwaltungsabſchriften darüber ausweiſen muß, daß er im
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Sinne der Kirchenverwaltung handelt . Denn die Bes zuſtändigen Vertretungskörpers zur Vorausſeßung.

fugnis zur ſelbſtändigen materiellen Ordnung der Nach dem Inhalt dieſes Beſchluſſes bemeſſen fich

Vermögensangelegenheiten der ortskirchlichenVer: in erſter Linie Inhalt und Umfang ſeiner Ver

mögensſubjekte kann die Kirchenverwaltung dem tretungsmacht.

Vorſtand nicht allgemein übertragen (Art. 53 Unter der Vorausſeßung , daß der Vorſtand

Ab . II RGD. ). Darum kann auch eine General- überhaupt mit dem Vollzug des Beſchluſſes aus:

vollmacht nur das Recht zum ſelbſtändigen Voll- drüdlich oder ſtillſchweigend beauftragtiſt, iſt hier

zug von Beſchlüſſen der Kirchenverwaltung geben . zunächſt zu unterſcheiden, ob der Beſchluß beſtimmte

Das iſt aber – wie oben gezeigt – nicht nötig. Weiſungen gibt oder Spielraum läßt.

Es wurde oben geſagt , daß der ſtillſchweigende Gibt der Beſchluß beſtimmte Weiſungen , ſo
Auftrag der Kirchenverwaltung an den Kirchen : hat ſich der Vorſtand hieran zu halten . Zur

verwaltungsvorſtand dahin gehe, daß er im Namen eigenmächtigen Abweichung iſt er nur berechtigt,
der Kirchenverwaltung für das betr . ortskirchliche wenn er den Umſtänden nach annehmen darf , daß

Vermögensſubjekt handle, und es wurde daraus der der Auftraggeber bei Kenntnis der Sachlage die
Schluß gezogen , daß hierauf die Beſtimmungen Abweichung billigen würde,und wenn Gefahr
der s3 164 1ř. BGB. über Stellvertretung kraft im Verzuge iſt ($ 665 BGB.; vgl. Staudinger

Vollmacht Anwendung zu finden hätten . Dies Bem . 2 hiezu) . Liegt ſolche Gefahr nicht vor,

hat als Regelzu gelten . Es kann unmöglich als ſo hat er vor der Abweichung dieKirchenverwaltung
der regelmäßige Wunſch der Kirchenverwaltung einzuberufen und ſich neue Weiſungen zu erholen

angeſehen werden , daß der Vorſtand das Rechts: (vgl. § 665 Saß 2 BGB ., Art. 56 Abſ. IV und
geſchäft zunächſt in eigenem Namen vornimmt . 53 Abſ. II, 65 , 68 KOD. ). Ueber die Folgen

Der Vorſtand würde ſich wohl dafür auch be- ungerechtfertigter Eigenmächtigkeit vgl . Staudinger

danken. Wenn der Auftrag daher im einzelnen Bem . 2 zu § 665.
Fall dahin gehen ſoll, daß der Vorſtand zunächſt Läßt der Beſchluß des ortskirchlichen Ver

im eigenen Namen handle was an ſich nicht tretungskörper8 dagegen Spielraum , ſo muß nach

ausgeſchloſſen iſt – ſo muß das ausdrüdlich ge- den Umſtänden des einzelnen Falles entſchieden

ſchehen. Andernfalls iſt bei Beurteilung der Rechts: werden , ob ein Handeln mit oder ohne Vertretungs
lage der feſtgeſtellten Regel zu folgen. macht vorliegt.

Nachdem der Vorſtand traft Auftrags fürdie Hat der Vorſtand ohne Vertretungsmachtge=
Kirchenverwaltung handelt, darf er im Zweifel handelt, ſo finden die 88 177 ff. BGB. Anwendung.

die Ausführung des Auftrages nicht einem Dritten Die Frage , ob der andere Teil den Mangel der

übertragen ($ 664 BOB.). Dritte ſind in dieſem Vertretungsmacht kennen mußte($ 179 Abſ. II
Falle auch die übrigen Mitglieder der Kirchen: BGB.) , iſt zunächſt nach den Umſtänden des Einzel

verwaltung. Eine Üebertragungsbefugnis ergibt falles zu beurteilen und kann daher eine der

ſich nicht etwa daraus , daß dem Vorſtand durchſchiedene Löſung erfahren. Daß der Kirchender

Art . 63 Abſ. I KGO. die Verteilung und Leitung waltungsvorſtand keine geſegliche Vertretungs
der Geſchäfte eingeräumt iſt. Denn dieſe Be: macht hat , muß der andere Teil wiſſen . Denn

ſtimmung kann ſich nach der Natur der Sache es heißt ausdrüdlich im Gefeß , daß der Kirchen

nur auf die dem Vorſtand traft Geſeß e 8 zu- verwaltung die Vertretung zukommt, und es iſt

gewieſenen Aufgaben beziehen. Hieraus ergibt ſich Außerachtlaſſung der im Verkehr erforderlichen Sorg

u. a. auch, daß der Kirchenverwaltungsvorſtand falt, wenn ſich der andere Teil hierüber nicht

nicht berechtigt iſt, die Erledigung einer Sache unterrichtet (vgl . SS 122 Ab . II, 276 Ab . I

ohne weiteres einem Rechtsanwalt anzuvertrauen . Sag 2 BGB .). Der andere Teil muß ſich , um

Hiezu bedarf es vielmehr eines Beichluſſes der ſicher zu gehen, Abſchriften der dem Handeln des

Kirchenverwaltung und in der Regel der Aus: Vorſtands zugrundeliegenden Beſchlüſſe vorzeigen

fertigung einer Vollmacht nach Vorſchriftdes Art. 63 laſſen. Allein wenn der Kirchenverwaltungsvor
Abj. IŠ KOD. Ueber Zuläſſigkeit von Aus: ſtand auch ſonſt regelmäßig mit ſtillſchweigender

nahmen vgl . Staudinger Bem . 1a zu $ 664 Billigung der Kirchenverwaltung als Vertreter der

(Abweichung bei Gefahr im Verzug : § 665). ortskirchlichen Vermögensſubjekte auftritt, fo fann

Umfang der Vertretungsmacht des es dem andern Teil nicht als Mangel an Sorg

Kirchenverwaltung & vorſtandes. Die falt ausgelegt werden , wenn er auf ſeine Ver

materielle Ordnung der Vermögensangelegenheiten tretungsmachttretungsmacht vertraut , vorausgeſeßt, daß das in :

der ortstirchlichen Vermögensſubjekte tommt – mitteliegende Rechtsgeſchäft fachlich als im Bereich

wie hier furz vorweggenommen werden ſoll – allein der ortskirchlichen Vermögensverwaltung liegend

den ortskirchlichen Vertretungsförpern inſonderheit betrachtet werden kann. Keinesfalls haftet für

der Kirchenverwaltung zu (Art. 53 Ab. II , 65 , den ohne Vertretungsmacht handelnden Vorſtand

68 KGO. ) . Darüber Näheres ſpäter. Dieſe geben ein ortskirchliches Vermögensſubjeft; denn der Vors

ihren Willen naturgemäß durch Beſchlüſſe fund. ſtand iſt inſoweit kein verfaſſungsmäßig berufener

Jede Vertretertätigkeit des Kirchenverwaltungsvor: Vertreter (S $ 31 , 89 BGB.). Dodh fann u . U.

ſtandes hat zumeiſt einen ſolchen Beſchluß des eine Inanſpruchnahme wegen ungerechtfertigter Bes
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reicherung in Frage kommen ( z. B. wenn der Vor- Nach § 197 II bayer. GeſchAnw . dürfen vollſtreck

ſtand eigenmächtig das Kirchendach neu hat ein- bare Ausfertigungen vonAuszügen aus derKonkurs

deden laſſen ). Die Handlungsweiſe des Vorſtandes tabelle erſt erteilt werden , wenn die öffentliche

kann auch als Geſchäftsführung ohne Auftrag er: Bekanntmachung des Aufhebungs- oder Einſtellungs

ſcheinen , ſo daß die Vorſchriften der SS 677 ff. beſchluſſes nach § 76 I KD. als bewirkt gilt und

BGB. Anwendung zu finden haben. eine gegen den Einſtellungsbeſchluß zuläſſige Be

Es iſt bisher nur die aktive Stellvertretung8= ſchwerde innerhalb der geſeßlichen Friſt nicht er

befugnis des Vorſtandes betont worden d. i.die Stell: hoben iſt. (Aehnlich Preußen § 33 Nr.13, Heffen

vertretung bei Abgabe von Willenserklärungen. Es 8 40 Nr. 1 , Braunſchweig 34 Nr. 1 , Medlen :

fragt ſich , inwieweit ihm auch ſog . paſſive Stellver: burg -Schwerin 33 Nr. 1 , Sachſen -Meiningen

tretung, d . i . die Befugnis zu wirtjamer Entgegen § 33 Nr. 13 ; vgl. auch Württemberg 8 30. Nach

nahme von Erklärungen, zukommt (vgl. Staudinger § 26 der badiſchen Dienſtanweiſung follen voll

Bem . 6 vor $ 164 BGB.). ſtredbare Tabellenauszüge erſt nach Bekanntmachung

Gefeßlich iſt er zu paſſiver Stellvertretung nicht des Aufhebungebeſchluſſes bzw. rechtsträftiger Ein

ermächtigt. Eine Beſtimmung wie die des § 28 ſtellung erteilt werden ; im Falle vorheriger Er

Ab . II BOB. iſt in der RGD. nicht enthalten . teilung iſt beizufügen , daß das Konkursverfahren

Nachdem der Kirchenverwaltung die Vertretung des noch nicht beendigt iſt).

ortatirchlichen Stiftungsvermögens und der Kirchen: Dieſe Miniſterialerlaſſe bezeichnet Jaeger (RD .

gemeinde in allen rechtlichen Beziehungen zuſteht, § 164 Anm . 6) als unverbindlich.

iſt ſie zunächſt auch zur Entgegennahme von Willens: Zur Beantwortung der Zwiſchenfrage iſt es

erklärungen allein zuſtändig. Es ſteht aber wohl erforderlich, die Bedeutung des Eintrags in die

nichts im Wege, die Befugnis zu paſſiver Stellver: Konkurstabelle zu prüfen.

tretung für den Kirchenverwaltungsvorſtand in Eine Forderung gilt“ unter den Vorausſet

gleichem Umfange anzuerkennen wie die Befugnis zungen des § 144 IKO.als „ feſtgeſtellt “. Die Ein

zu aktiver Stellvertretung , insbeſondere alſo auch tragung dieſes Prüfungsergebniſſes in die Ronkurs

die Möglichkeit ftillſchweigender Ermächtigung zu: tabelle iſt an ſich nicht etwa eine Entſcheidung über

zulaſſen . Legtere wird immer dann gegeben ſein , wenn Beſtand, Betrag und Vorrecht einer Forderung ,

dem Vorſtand die Beſorgung einer Angelegenheit alſo eine richterliche Feſtſtellung, ſondern nur

ohne beſtimmte Weiſung übertragen iſt. Das ent: die Beurkundung einer teilweiſe ſogar nur

ſpricht dem Bedürfniſſe des Verkehrs . U. U. kann vermuteten freiwilligen Anerkennung. Nur Zweck

der Kirchenverwaltungsvorſtand aber auch nur als mäßigkeitserwägungen führten dazu, den Eintrag

Empfangebote anzuſehen ſein z . B. wenn er ſich zur3 die Bedeutung eines rechtsträftigen Feſtſtellungs

verantwortlichen Entgegennahme einer Erklärung urteils beizumefſen (Jaeger Anm . 3 zu § 145 KO.).

zwar für unzuſtändig erklärt , die Vermittlung an Der Vermert in der Tabelle , gilt" rückſichtlich der

die Kirchenverwaltung aber übernimmt . feſtgeſtellten Forderungen als urteilsmäßige Feſt

Ueber Vertretung im Zivil- oder Verwaltungs- ſtellung gegenüber allen Konkursgläubigern

prozeſſe, die dem Kirchenverwaltungsvorſtand nur (8 145II KO. ) . Die Urteilskraft der Feſtſtellung

kraft ausdrücklicher Bevollmächtigung durch die beginnt ſofort mit dem Volzuge der Eintragung

Kirchenverwaltung zukommen kann, und über Zu= in die Tabelle (Jaeger Anm. 3 zu § 145 KO .).

ſtellungen wird unten im Zuſammenhangegeſprochen Daß der vom Schuldner nicht beſtrittene Feſt

werden. Hier iſt nur hervorzuheben , daß ſowohl ſtellungsvermerk auch dem Schuldner gegenüber die

im Zivil- als im Verwaltungsprozeß nach SS 171 Wirkung einer rechtskräftigen Feſtſtellung hat, wird

Ab . II u . 208 3PO. Zuſtellungen ſtatt an die allgemein anerkannt (Jaeger Anm . 3 zu § 164 mit

Kirchenverwaltung auch an den Vorſtand gültig be : Lit.). Dieſe Feſtſtellung hätte jedoch ohne ausdrück

wirkt werden können ( vgl. Reger- Dyroff, VGG. liche geſegliche Vorſchrift niemals die Bedeutung

Anm . 13 zu Nr. 21 ) . einer „ Verurteilung “, d . h . eines Leiſtungsurteils

(RG. 35 , 83) . Nun verleiht aber der 8 164 RD.

dem Feſtſtellungsvermerk die Wirkung eines rechts

Sann ein Hypothekengläubiger während des kräftigen Leiſtungsurteils ( Jaeger Anm . 3 zu § 164 ) ,.

Konkursverfahrens auf Grund einer vollſtrect: ſofern nicht der Schuldner im Prüfungstermin

baren Tabellausfertigung die abgeſonderte
ausdrüdlich Widerſpruch erhoben der den Wider

Befriedigung betreiben :
ſpruch nach § 165 AD. nachgeholt hat.

Damit iſt aber noch keineswegs geſagt , daß
Bon Amtsgerichtsſekretär Wolf in Baunach.

dieje Wirkung ichon von dem Zeitpunkt an beſteht,

I.
in welchem die Urteilskraft der Feſtſtellung beginnt .

Dieſe Frage beantwortet ſich von ſelbſt, wenn Die Ausſtattung eines zur zwangsweiſen Ver:

die ihr vorauszuſchidende Zwiſchenfrage , ob während wirklichung nicht geeigneten Feſtſtellungsurteils mit

des Konkursverfahrens ein vollſtreckbarer Auszug der Wirtſamkeit eines Leiſtungsurteils iſt ein höchſt

aus der Konkurstabelle überhaupt erteilt werden eigenartiger Ausnahmefall . Schon darum wäre

darf, zu verneinen iſt. es bedenklich , dieſe Ausnahme auch nur zeitlich

M
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weiter auszudehnen , als nach dem Zweck der ge | Jaeger , Anm . 12 zu § 146) . Dieſer Geſichtspunkt

ſeßlichen Vorſchriften anzunehmen iſt. Ebenſo wie iſt aberiſt aber nicht der einzige Grund des Aus.

der bloßen Beurkundung aus Zweckmäßigkeits- ſchluſſes der Leiſtungsklage. Zudem wird , wie

gründen die Bedeutung eines Feſtſtellungsurteils aus dem Wortlaute des Geſeķes hervorgeht, die

beigemeſſen wurde , ebenſo wurde aus Zweckmäßig : Forderung ſelbſt feſtgeſtellt. Die rein konkursrecht

keitserwägungen der bloßen Feſtſtellung ausnahms : lichen Befugniſſe des Gläubigers (wie Stimmrecht,

weiſe die Kraft eine vollſtreckungsfähigen Leiſtungs: Widerſpruchs-, Antrags-, Beſchwerderecht, Recht der

befehls beigelegt(vgl. Begründung des Entwurfs einer Teilnahme an der gemeinſchaftlichen Befriedigung)

Konkursordnung Reichstagsdruckſache Nr. 200, liegen nicht begriffs notwendig in der Feſtſtellung

2. Leg Per. II . Seff. 1874 — Bd. II S.384 f . ) . der Forderung, ſondern werden vom Geſeße ſelb

Aus § 164 im Zuſammenhalt mit § 14 RD . ſtändig geregelt und hätten , wofür der g 146 VI

ergibt ſich nun der Zeitpunkt, von welchem an die ipricht, ebenſogut an ein Leiſtungsurteil wie an ein

Ausnahme Geltung haben ſoll: Das Gefeß eröffnet Feſtſtellungsurteil geknüpft werden können. Die

die Geltendmachung der im Ronkurs ungedeckt erwähnten Befugniſſe des Gläubigers find nicht

gebliebenen Forderung und die rechtliche Möglich: Gegenſtand der Feſtſtellung, ſondern derer

keit der Vollſtredung aus dem Feſtſtellungs- Folge. Uebrigens ſegt das Stimmrecht nicht

vermerk erſt mit Konfursbeendigung (vgl. einmal notwendig die Feſtſtellung der Forderung

K. Meyer Bay3iR. 1905 S. 40 ) . Erſt in dieſem voraus (S 95 I Š . 2) . Das Widerſpruchsrecht er:

Augenblick erlangt der Feſtſtellungsvermerk Voll- wirbt der Gläubiger ſogar ſchon durch die An

ftredbarkeit im Sinne der 3PO., d. h. die Fähigkeit , meldung ſeiner Forderung (WolffKO. S 144 N. 1 ) .

überhaupt Grundlage einer Zwangsvollſtreďung zu Andererſeits hat das von dem Verwalter als dem

ſein . Vor Eintritt der Vollſtreckbarkeit des Titels geſeßlichen Vertreter des Schuldners erſtrittene

kann naturgemäß eine vollſtreckbare Ausfertigung negative Feſtſtellung8urteil nicht nur Bezug auf

nicht erteilt werden . Nach § 164 iſt die Konkurs: das Konkursverfahren , ſondern erlangt Rechtskraft

beendigung nicht etwa bloß die Vorausſeßung der auch zugunſten des Schuldners (Jaeger Anm. 3

Ausführbarkeit eines ſchon als vollſtreckbar zu § 147).

anzunehmenden Titels, ſondern vielmehr die Vor- Neben den 88 164, 14 KO. ſpricht auch § 12 AD.

ausſeßung für den Eintritt der Vollſtreck - deutlich für die Unzuläſſigkeit der Leiſtungsklage

barkeit des Titels ſelbſt. Der § 14 KO.würde während des Ronkurſes. Der § 12 ſchränkt in

ja ſchon genügen, die Ausführung der Vollſtređung Verbindung mit 88 144—147 RO . die Form der

während des Konkurſes zu hindern . prozeſſualen Rechtsverfolgung in ganz beſtimmter

Es ergibt ſich ſomit folgende Rechtslage: Mit Weiſe ein . Dem Verluſte der Verfügungsmacht

dem Vollzuge der Eintragung des Feſtſtellungs- bei dem Schuldner muß eben folgerichtig auch eine

vermerts in die Konkurstabelle beginnt die Rechts- entſprechende Beſchränkung des Gläubigers in der

kraft der Feſtſtellung, aber auch nur dieſe , und Rechtsverfolgung gegenüber ſtehen . Ein Leiſtungs

erſt mit Ronkursbeendigung erlangt der Feſt:erlangt der Feſt= | befehl, deſſen Vollzug dem Schuldner ſelbſt vom

ſtellungsvermert in der Richtung gegen den Schuld: Gefeß aus der Hand genommen iſt ( Jaeger Anm . 12

ner die Wirkſamkeit eines rechtskräftigen Leiſtungs- zu § 146 ), wäre zwedlog. Auch der Widerſpruch

urteils . des Schuldners gegen eine feſtgeſtellte Forderung

Dieſe Unterſcheidung ſteht auch mit anderen kann nichtdurch eineLeiſtungsklage beſeitigt werden,
Vorſchriften des Geſeßes im Einklang. In An= ſondern nur durch eine Klage dahingehend, daß

ſehung einer beſtrittenen Forderung läßt die KO. I der Widerſpruch für unbegründet erklärt wird

in der Richtung gegen den Verwalter als den (a. A. Jaeger Anm . 5 zu § 144) .

geſeßlichen Vertreter des Schuldners nicht die Einer Leiſtungsklage ſtünde während des Kon

Leiſtungs-, ſondern nur die Feſtſtellungsklage zu kurſes auch kein Rechtsſchužintereſſe zur Seite.

146 I RD. Unterbrochene Prozefſe tönnen , auch Wenn nach alledem das Geſeß dem Richter

wenn ſie urſprünglich auf Leiſtung gerichtet waren , offenbar nicht geſtattet, während des Konkurſes

nach dem flaren Wortlaute des § 146 III nur zum einen Leiſtungsbefehl auszuſprechen , dann wird es

Zwede der Feſtſtellung der Forderung auſge- auch ſelbſt dem Feſtſtellungsvermerk für die gleiche

nommen werden . (Vgl . auch 8 147 S. 1 ) . Das iſt eine Zeitſpanne nicht die Wirkung eines ohnedies nicht

zuläſſige, weil vom Geſeß ſelbſt gebotene Klage ausführbaren Leiſtungsbefehls zuerfannt haben

änderung. Für eine Leiſtungsklage in Anſehung wollen .

einer Konkursforderung iſt während des Konkurſes Die herrſchende Lehre vertritt den Standpunkt,

nach dem ganzen Aufbau des Geſekes ſchlechter daß ein vor Konkurseröffnung erwirktes Leiſtungs
dings kein Raum . Die Motive Bd. II S. 384 urteil mit Konkursbeendigung durch den nach

führen aus, daß die Feſtſtellung nur Bezug $ 164 KO. vollſtrecbaren Feſtſtellungsvermerk ver

auf die Ronkursmaſſe als ſolche und das Konkurs: drängt und erſekt wird (Jaeger Anm. 7 zu § 164 ) .
verfahren habe ; daher endige der Prozeß nicht in Das gleiche wäre naturgemäß der Fall bei einem

einer „ Verurteilung“ der Beklagten , ſondern in während des Konkursverfahrens erlaſſenen Lei

einer Feſtſtellung " der Forderung. (Vgl. auch(Vgl . auch ſtungsurteil. Iſt es nun denkbar, daß das Geſek

-
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während einer Zeit , in welcher ein Leiſtungsbefehl ſind, ein Vollſtređungstitel erlangt werden. Allein

überhaupt nicht ausgeführt werden darf, einen aus S$ 257— 259 3PO. geht hervor, daß grund

ſolchen gleichwohl ſollte zugelaſſen haben , nur um jäßlich die Erwirtung eines Volſtredungstitels erſt

ihn in dem Augenblic, in welchem er früheſtens dann zuläſſig iſt, wenn die Forderung geltend ge

hätte ausführbar werden können, ſofort durch macht werden kann. (Vgl. Gaupp-Stein Anm . I

einen anderen Vollſtreckungstitel zu verdrängen ? zu § 237 3PO. ) . Eine Ausnahme von dieſem

Das iſt ebenſowenig annehmbar wie die An: Grundſaß iſt aber in den § 164 RO. nicht auf

ſchauung, daß dem Feſtſtellungsvermerk Vollſtreck genommen worden.

barkeit im Sinne der ZPD . beigelegt werden wollte Der Vollſtreckung& titel beſtätigt in der Regel

ſchon für eine Zeit, in welcher die Forderung nur, daß eine Forderung im Volſtredungswege

gemäß § 164 I unbeſchränkt gar nicht geltend ge: befriedigt werden darf.befriedigt werden darf. Wenn es ſich aber um

macht, nach § 14 im Wege der Sondervollſtreckung eine fünftige Leiſtung handelt, dann muß der

nicht befriedigt, auf Grund des g 12 nur nach Vollſtreckungstitel (wenn nicht der Tenor, ſo doch

Maßgabe der Konkursordnung verfolgt und nach mindeſtens die Vollſtreckungsklauſel) außerdem noch

SS 144-147 nur zum Gegenſtand eines Feſt: eine nähere Beſtimmung darüber enthalten, wann

ſtellungsprozeſſes gemacht werden darf. die Forderung geltend gemacht werden darf . Dieſem

Auch Falkmann ( Zwangsvollſtreckung 2. Aufl. Erfordernis, das bei Urteilen gem . SS 257—259

S. 79 Nr. 2) geht davon aus, daß der Tabell- 3PO. erfüllt iſt, kann der vor Konkursbeendi:

eintrag erſt nach beendetem Konkurs alle Wir: gung erteilte Tabellvermerk aber gar nicht gerecht

kungen eines rechtskräftigen Urteils (d . h . eines werden. Materiellrechtliche Vorausſeßungen für

Leiſtungsurteils) gegenüber dem Schuldner hat. die Geltendmachung einer Forderung find auch
Der deutlich erkennbaren Abſicht des Geſekes grundſäßlich Gegenſtand der Prüfung des erkennen :

wird nur die Annahme gerecht, daß der Feſt: den Richters, nicht der Vollſtredungsorgane. Da

ſtellungsvermerk während des Konkursverfahrens die materiellrechtliche Vorausſeßung der unbe:

auch in der Richtung gegen den Schuldner nur | ſchränkten Verfolgbarkeit der Konkursforderung

die Bedeutung einer Feſtſtellung, alſo keinen nach § 164 KO. aus dem bloßen Feſtſtellungs

zur Zwangsvolftređung geeigneten Inhalt hat . vermerk nicht erſichtlich iſt, muß wenigſtens ver

Demgemäß kann , wie allgemein bei Feſtſtellungs: langt werden , daß fie fich aus der erteilten

urteilen (Gaupp-Stein Vorbem . III vor $ 704 Volſtređungsklauſel ergibt . Die Vollſtreckungs

3PO., Anm . II 3 zu § 724 , Anm. V zu § 256 ; klauſel darf der Gerichtsſchreiber des Konkurs

Bay. GeſchAnw . § 103), eine vollſtreckbare Aus gerichte auch nur auf Anordnung des „ Vorſitzenden “

fertigung des Feſtſtellungsverinerts während des erteilen (vgl. Falkmann S. 118 Nr. 20).

Ronkursverfahreng nicht erteilt werden . ( Vgl . Die Konkursbeendigung braucht nicht ausdrück=

R. Meyer, Bay3iR . 1905 S. 40 ; Wolff, KO. lich in der Klauſel beſtätigt zu ſein . Die Tatſache

§ 164 Anm . 3 ; Fitting , Reichskonkursrecht 3. Aufl. ihrer Erteilung bewe iſt die Beendigung des Ver

S. 133 Nr . 15) . fahrens ( Wolff Anm . 3 zu § 164 KO .).

II .
Eine vor Konkursbeendigung erteilte vollſtrec

bare Tabellausfertigung würde durch einen nach:

Das Vorhandenſein eines vollſtrecbaren Titels träglich zuſtande gekommenen Zwangsvergleich

rechtfertigt nicht ohne weiteres auch die Erteilung hinfällig werden . Der Gläubiger bedürfte in dieſem

einer vollſtreckbaren Ausfertigung - $ 726 3PD. Fall eines neuen Vollſtreckungstitels mit weſent

Selbſt wenn man annehmen will, daß der Feſt- lich anderem Inhalte . (Ueber die Faſſung der

ſtellungsvermerk ſofort mit der Eintragung in die vollſtreckungsklauſel im Falle des Zwangsvergleichs

Tabelle die Wirkung eines rechtskräftigen Leiſtungs: vgl . Jaeger Anm. 2 zu§ 194 KD. ) .

urteile hat , ſo ſtünde doch ſoviel feſt, daß die Vou

ſtreckung dieſes Urteils von der Beendigung des
III.

Konkurſes abhängt . Dieſe Vorausſekung der Augs Jaeger (Anm. 10 zu § 47) iſt der Auffaffung,

führung der Vollſtreckung müßte aber , da der daß der abſonderungsberechtigte Gläubiger mit dem

§ 726 3PO. nach § 164 KO. entſprechend an: nach § 164 KD. erwirkten Vollſtreckungstitel die

zuwenden iſt, erſt erfüllt und feſtgeſtellt ſein , bevor | abgeſonderte Befriedigung betreiben kann . (Vgl.

die vollſtreckbare Ausfertigung erteilt werden könnte . auch LZ. 1907, 921.) Dieſer Auffaſſung kann,

(Vgl . auch Fitting a . a . D.) . auch wenn die Erteilung einer vollſtreckbaren Tabell

In der vollſtreckbaren Ausfertigung muß auch ausfertigung während des Konkurſes zuläſſig wäre ,

angegeben ſein , inwieweit der Gläubiger im Ron: nicht beigepflichtet werden . In der Tabelle werden

kurs befriedigt worden iſt . Auch aus dieſem nur perſönliche Anſprüche feſtgeſtellt (SS 3 I,

Grunde muß bis zur Konkursbeendigung zuge- 138 ff. KO.) . Auch der Anſpruch des Hypotheken

wartet werden . gläubigers iſt nur als perſönliche Forderung einer

Nach SS 257—259 3PO. kann allerdings FeſtſteŬung in der Konkurstabelle zugänglich. Der

für Forderungen, die noch nicht geltend gemacht Feſtitellungsvermerk bildet alſo nur einen per

werden können, z. B. weil ſie noch nicht fällig ſönlichen Schuldtitel. Auf Grund eines ſolchen

:
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Titels kann aber der Hypothekengläubiger aus der zu erheben (vgl. Jaeger Anm. 18 zu § 11 RO.) .

Hypothet nicht vollſtreden. Zur Inanſpruchnahme Denn der Gläubiger bedarf zur Betreibung der

des Ranges eines dinglichen Rechtes bedarf es viel: abgeſondertenBefriedigung eines dinglichen Schuld

mehr eines ſog. dinglichen Schuldtitels ( Jädel- titels , der Grundſtüdseigentümer aber hat die

Güthe ZVG. S. 87 f.; Kriener, Bay3iR. 1914 Pflicht, zur Verſchaffung dieſes Titels mitzuwirken

S. 441 ; vgl . auch RGRRomm. Anm . 4 ; Planc (JW. 1916 , 238.)IW

Anm. 2a ; Štaudinger Anm. III 2 zu § 1147 BOB.;

IW. 1915 S. 80). Dies gilt unzweifelhaft, ſofern

man die Hypothet als Pfandrecht fennzeichnet.

Das gleiche iſt aber auch anzunehmen, wenn die Kleine Mitteilungen.

Hypothek ihrer rechtlichen Natur nach als Real Berteidigerinnen. In Bayern werden ſeit meh

obligation aufgefaßt wird. Ueber die Pfand- reren Jahren Frauen, die die juriſtiſche Univerſitätas

rechtsnatur vgl . Pland Vorbem. 3 vor $ 1113 ſchlußprüfung beſtanden haben, zur informatoriſchen

BGB. Den Charakter einer Realobligation ber- Beſchäftigung" bei den Gerichten zugelaſſen. Vor den

tritt insbeſondere Fuchs in JW. 1916 S. 2 ff. Straftammern treten ſie häufig als beſtellte Vertei

Legterer bezeichnet (S. 6) das Pfandrecht als Ver diger auf, ſogar dann, wenn die Verteidigung not

wertungsrecht ohne Leiſtungspflicht, die Realobli
wendig iſt. Es fragt ſich, ob dieſe Uebung bebentens

frei iſt.

gation dagegen als Verwertungsrecht mit Leiſtungs
Bei dem Schweigen der Reichsſtrafprozeßordnung

pflicht. Es iſt nun klar, daß ein nur auf die
herrſcht Streit darüber, ob in den Fällen der nichts

perſönliche Forderung gerichteter Titel nur die notwendigen Verteidigung eine Frauensperſon als

Leiſtungspflicht erfaßt, nicht aber das Verwertungs- Verteidigerin gewählt werden darf. Indes hat fich

recht. Mithin iſt auch nach der Realobligations- die überwiegende Lehrmeinung und die Rechtsanmen

theorie ein dinglicher Schuldtitel erforderlich. Wie dung für die Bejahung der Frage entſchieden. Wenn

der Tenor des Titels in dem einen oder in dem nicht beſondere Bedenken gegen die Vertrauens

anderen Falle zu lauten hat , kann hier unerörtert würdigkeit der in Betracht kommenden Frau obwalten,

bleiben (vgl . Pland Anm . 2a ; RORKomm . wird ſie regelmäßig als Verteidigerin gemäß § 138

Anm. 4 zu § 1147 BOB. ) .
46.2 StPO. zugelaſſen , zumal vor dem Jugend

gericht. Hiebei entſcheidet das Gericht nach freiem
Jaeger (Unm . 10 zu § 47 RO.) iſt nun der

Ermeſſen . Dagegen iſt es da, wo dem Beſchuldigten

Anſchauung, es könnte nur zweifelhaft ſein , wie
ein Verteidiger beſtellt werden muß (8$ 140, 81 StPD.)

das geringſte Gebot zu berechnen iſt, wenn der oder kann (§ 141 dal. ), in der Auswahl der Perſonen

Gläubiger die Zwangsverſteigerung auf Grund der beſchränkt. Nach § 144 a . a . D. darf der zu beſtellende

Volſtredbarkeit des perſönlichen Anſpruchs betreibt . Verteidiger nur entnommen werden aus :

Hiezu wäre zu bemerken : Rann der auf Grund 1. den am Gerichtsfiße wohnenden Rechtsanwälten ,

eines perſönlichen Schuldtitels die abgeſonderte Be:
2. ben nicht als Richter angeſtellten Juſtizbeamten ,

friedigung betreibende Gläubiger den Rang der
3. den Rechtskundigen, die die vorgeſchriebene ecfte

Hypothek in Anſpruch nehmen , dann fällt ſein An
Prüfung für den Juſtizdienſt beſtanden haben.

Unter die erſte Gruppe fallen Frauen nicht, da

ſpruch nicht in das geringſte Gebot (8 44 ZVO.).
fie in Deutſchland nicht zur Rechtsanwaltichaft zus

Kann er das nicht, und daran iſt in Ueberein
gelaſſen ſind. Auch in die zweite Gruppe können

ſtimmung mit der herrſchenden Lehre feſtzuhalten, Frauen mit beſtandener Univerſitätsprüfung nicht ein
dann erwürbe der Gläubiger zu ſeiner Hypothet, gereiht werden, weil ſie nicht als Zuſtizbeamte an

die unter der Vorausſeßung, daß kein im Range geſtellt ſind. Aber auch der Gruppe III gehören ſie

vorgehender Gläubiger die Zwangsverſteigerung nicht an . Denn die Bezeichnung : Rechtskundige, welche,

betreibt, ſogar in das geringſte Gebot fällt, durch die vorgeſdrie bene erſte Prüfung für den Juſtizdienſt

die Beſchlagnahme ein zweites dingliches Recht beſtanden haben , verweiſt auf den & 2 WVG., der die

(von Kriener als „ Pfändungshypothet“ bezeichnet )
Erlangung der Fähigkeit zum Richteramt regelt. Still

an dem zur Konkursmaſſe gehörenden Grund :
ſchweigende Vorausſebung war hier bei Erlaſſung der

ſtüd ( vgl . Rrierer a . a . D. ).
Reichsjuſtizgeſeße das männliche Geſchlecht. Wenn

Das wäre aber

unzweifelhaft eine nach § 14 KO. unzuläſſige damals geltenden Rechte,dasinallen deutſchen Staaten
die Reichsgeſebgebung in dieſer Beziehung von dem

Sondervollſtreckung. Es ergibt ſich alſo, daß der nur männliche Richter kannte, hätte abweichen wollen ,

Hypothefengläubiger auf Grund einer vollſtred ſo bätte ſie dies ausdrücklich au & ſprechen müſſen . Das

baren Tabellausfertigung weder die abgeſonderte ber iſt für Frauen keine Prüfung für den Juſtizdienſt

Befriedigung während des Konkurſes , noch auch geſeblich vorgeſchrieben, weil ſie in dieſen nicht ein

nach der Konkursbeendigung die Vollſtreckung aus treten können. Daran ändert auch nichts die Bundes

der hypothet betreiben kann . Er bedarf eben ſtets rats - Bekanntmachung vom 14. Dezember 1916 über

eines dinglichen Schuldtitels. Schwebt die Pfand:
die Verwendung weiblicher Hilfskräfte im Gerichts

klage bei Eröffnung des Konkurſes, ſo wird zwar
ſchreiberdienſte. Sie beſtätigt vielmehr die hier vers

tretene Auffaſſung. Titel XI GVG. überläßt die
dieſer Paſſivprozeß durch die Konkurseröffnung

Einrichtung der Gerichtsſchreibereien bei den Landes

unterbrochen , aber der Gläubiger fann einſeitig gerichten der Landesjuſtizverwaltung. Obwohl alſo

den Prozeß aufnehmen (§ 11 KO. ) . Ebenſo iſt es reichsgejeblich teine näheren Beſtimmungen hierüber

geſtattet, die Pjandklage während des Konkurſes getroffen ſind, hielt man es doch von Reichs wegen
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für nötig, weibliche Gerichtsſchreiber ausdrüdlich durch , famtſtrafe ausſprechen müſſen; oder möglicherweiſe

die genannte BRBet zuzulaſſen. Hiebei mögen beim iſt ſogar derſelbe Amtsrichter, der den Strafbefehl

Schweigen des Gerichtsverfaſſungsgeſeßes Zweifel erläßt, zuſtändig, in dem geſonderten Verfahren die

entſtanden ſein, ob nicht doch Frauen als Gerichts- Geſamtſtrafe zu bilden , die er im Strafbefehl nicht

ſchreiber auftreten könnten. Tatſächlich ſind vor dem ſollte bilden dürfen.

Erlaß der angef. Bef. verſchiedentlich Frauen als Ge- Da die Grenze von 6 Wochen Freiheitsſtrafe für

richtsſchreiber verwendet worden. Deshalb wurde den Strafbefehl auch in der BRBet. vom 21. DI

die Beſtimmung des § 2 Abſ. 2 daſ. erlaſſen : Soweit tober 1917 aufrechterhalten geblieben iſt, im übrigen

vor dem Inkrafttreten der Verordnung Amtsgeſchäfte aberdas Anwendungsgebietdes Strafbefehlsverfahrens

der Gerichtsſchreiber Frauen übertragen worden ſind, ſtart erweitert wurde, verlohnt es ſich wohl nachzus

iſt die Uebertragung als von Anfang an wirkſam an- prüfen, ob nicht doch das einfachere und darum emp

zuſehen . Aus dieſer Beſtimmung ergibt fich, daß der fehlenswerte Verfahren nach der Prozeßordnung balts

Bundesrat bis dahin die Aufſtellung von Frauen als bar iſt.

Gerichtsſchreiber für rechtsungültig anſah. Zunächſt iſt eines ſicher : Wenn man einmal eine

Derartige Zweifel können aber im Hinblick auf | Ueberſchreitung der Sechswochengrenze zuläßt. alſo

die Vorſchriften des 1. Titels des GVG für unſere etwa geſtattet, daß aus zweimal 6 Wochen eine Ge

Frage nicht auftauchen. Sie iſt von ſchwerwiegender ſamtſtrafe von 10 Wochen durch Strafbefehl verhängt

Bedeutung für die Fälle der notwendigen Ver- werde, dann gibts keine Beſchränkung nach oben. Dann

teidigung. Iſt hier eine Frau als Verteidigerin bes kann auch für zehnmal ſechs Wochen ein halbes Jahr

ſtellt und tätig geworden, ſo liegt ein abſoluter Res ausgeſprochen werden, und zwar gleichgültig, auch nach

viſionsgrund vor, da die Hauptverhandlung in Ab- Weber, ob der Strafbefehl alle zehn Einzelſtrafen

weſenheit einer Perſon ſtattgefunden hat, deren An- verhängt oder nur eine Strafe von 6 Wochen und

weſenheit das Geſeß vorſchreibt ( 8 377 Nr. 5 STBD.). ſie mit neun durch andere Strafbefehle oder durch

Im Anſchluß an dieſe Ausführungen ſei noch die Urteile ausgeſprochenen Einzelſtrafen von je 6 Wochen

– wiederholt praktiſch gewordene Frage berührt, zuſammenfaßt. Offenſichtlich hat in dieſem Falle der

ob Frauen der Beratung und Abſtimmung des Ge- Amt&richter einen weit höheren Spielraum für ſein

richts beiwohnen dürfen. Nach § 195 GVG. dürfen Strafbeſtimmungsermeſſen als wenn ihm unſereneun

hiebei außer den zur Entſcheidung berufenen Richtern monatige Gefängnisſtrafe vorliegt und er durch ſeinen

nur die bei demſelben Gericht zu ihrer juriſtiſchen Strafbefehl dazu eine Woche ausſpricht: denn hier

Ausbildung beſchäftigten Perſonen zugegen ſein, fos liegen die Grenzen ſeines Spielraums zwiſchen 9 Monat

weit der Vorſipende deren Anweſenheit geſtattet. 1 Tag und 9 Monat 6 Tagen , während ſie in dem

Welche Perſonen zu ihrer juriſtiſchen Ausbildung bei vorhin angenommenen Falle liegen zwiſchen 6 Wochen

dem Gericht beſchäftigt ſind, iſt aus den landesrecht- | 1 Tag und 59 Wochen 6 Tagen .

lichen Beſtimmungen zu entnehmen . Derartige Vor- Sicher iſt weiterhin dies: Wenn zwei durch geſonderte

ſchriften allgemeiner Natur gibt es in Bayern für Urteile ausgeſprochene Strafen je von mehr als ſechs

Frauen nicht; ſie werden nur auf Anſuchen von Fall Wochen vorliegen und nun durch Strafbefehl eine

zu Fall zugelaſſen „ ur informatoriſchen Beſchäfti- neue Strafe verhängt wird, ſo kann dem Amtsrichter

gung ". Insbeſondere iſt ihnen die Beteiligung an der nicht geſtattet ſein, eine Geſamtſtrafe auszuſprechen,

juriſtiſchen Staatsprüfung bisher nicht geſtattetworden . alſo beiſpielsweiſe zweimal 2 Jahre mit 4 Wochen

Von einer juriſtiſchen Ausbildung im Sinnedes § 195 Gefängnis zu einer Bejamtſtrafe zuſammenzufanien.

GVG. kann hiernach keine Rede ſein . Die Frauen Er hätte die zweimal 2 Jahre nicht durch Strafbes

haben auch nicht die Befugniſſe und Verpflichtungen fehl ausſprechen können, kann alſo auch nicht die weit

der Rechtspraktikanten, mögen ſie auch gelegentlich tragende Befugnis haben, bei Feſtießung einer Se

als „Rechtapraktikantin “ bezeichnet werden. Würde ſamtſtrafe die wichtige Entſcheidung über deren Dauer

eine bei Gericht zur informatoriſchen Beſchäftigung zu treffen ; auch bei der Bemeſſung der Geſamtſtrafe,

zugelaſſene Frau der richterlichen Beratung und Abs obſchon ſie im Fall des $ 79 StGB. oder des 8492 StPO.

ftimmung beiwohnen, ſo läge nicht ein abſoluter Re- allgemein auch nur auf Grund der Aktenlage ge

viſionsgrund nach § 377 StPD. vor. Wohl aber wäre fcheben tann, hat der Richter die Schwere der Hands

das Urteil wegen Verſtoßes gegen § 195 GVG. dann lungen , wegen deren die vorliegenden Einzelſtrafen

aufzuheben, wenn es auf dieſem Verſtoß beruhen verhängt worden ſind, mit zu würdigen und eben

würde ( $ 376 GVG.). Es iſt nicht undenkbar, daß dieſe Würdigung wird dem Amtsrichter bei Erlaſſung

die Frau durch Beteiligung an der Beratung auf die des Strafbefehls allerdings im allgemeinen inſoweit

Entſcheidung des Gerichts Einfluß gewinnt. entzogen ſein, als nicht gerade die fraglichen Strafen

Landgerichtsrat þümmer in München .
ihrer Höhe nach ohnehin auch durch Strafbefehl hätten

ausgeſprochen werden können.

Es wird ſich nach dem Ausgeführten wohl die

Meinung begründen laſſen : Der Amtsrichter fann

Nochmal die Geſamtſtrafe im Strafbefehl . Die im Straſbefehl eine Geſamtſtrafe von mehr als ſechs

Ausführungen auf S. 285, wonach im Straßbefehl auf Wochen ausſprechen, wenn entweder alle Einzelſtrafen

eine Geſamtſtrafe von über 6 Wochen erkannt werden innerhalb der Sechswochengrenze liegen, oder wenn

könne, ſind zwar ſonſt erfreulich , aber doch ſoll es mit einer ſolchen oder mehreren ſolchen Strafen nicht

dabei bleiben müſſen , daß eine ſchon vorher ausge- mehr als eine dieſe Grenzen überſchreitende Einzel

ſprochene Strafe von neun Monaten mit einer neuen ſtrafe in die Geſamtſtrafe einzubeziehen iſt ; gleich

von einer Woche im Straſbefehl nicht zu 9 Monaten gültig in beiden Fällen , ob die ſich innerhalb der ·

5 Tagen Gefängnis Strafe foll zuſammengezogen Grenze haltenden Strafen , wenn mehrere ſolche in

werden. Das Landgericht foll alſo nachträglich in Frage ſtehen, alle durch Strafbefehl verhängt werden

dem eigenen Verfahren nach § 492 StPO. die Ges | oder ein Teil davon durch Urteil ausgeſprochen worden

.



386
Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1917. Nr. 23 u. 24 .

ift. Treffen nämlich die mehreren Strafen von nicht (Düringer, HN. III S. 798 ; Hießer, BantdepG. S.43).

mehr als ſechs Wochen mit einer Strafe über ſechs Aus den allgemeinen Geſchäftsbeſtimmungen derBell.

Wochen zuſammen, ſo überſchreitet die zur Einar (vgl . § 9 daſ.) iſt ein Anderes nicht zu entnehmen.

ſtrafe hinzutretende Strafdauer nicht den
Eine Zuſtimmung zur Beräußerung hat die Klägerin

Rahmen, der dem Amtsrichter zur Verfügung ſteht,
wedervor noch nach dem Verkaufegegeben . Die Bell.

hat auch der Kl. gegenüber nicht erklärt, daß ſie, wenn

wenn er nur Einzelſtrafen von nicht mehr als ſechs die Kl. nicht innerhalb beſtimmter Friſt üb die Bes

Wochen vor ſich hat. zugsrechte verfüge, zu deren Verkauf ſchreiten werde.

Im übrigen ſpricht für die durch Vereinfachung Ein Handelsgebrauch, der die Bekl. auch ohne die

der Rechtspflege fid empfehlende Sachbehandlung der Zuſtimmung der Stl. zu dem Verkauf ermächtigt hätte,

Umſtand, daß ein Verfahren, wie ich es als zuläſſig ſtand ihr nicht zur Seite. Das BG. hat einen ſolchen

vertrete, dem Angeſchuldigten zum mindeſten nicht
in tatſächlicher Würdigung verneint . Die Bell! ſelbſt

nachteilig iſt: bei der einen Auffaſſung der Weg des
hat einen ſolchen auch nur für den Fall behauptet,

$ 492 StRD. mit dem bloßen Beſchwerberechte, bei
daß ein Kunde nicht rechtzeitig über ſein Bezugsrecht

verfüge . Die Friſt zu rechtzeitiger Verfügung war
der andern aber das Recht des Einſpruchs und dann aber zur Verkaufszeit keineswegs abgelaufen. Die

die Behandlung der Strafdauerfrage im ordentlichen Ausübung des Bezugsrechtes fonnte bis zum 28. Juni

Verfahren !
nachmittags 5 Uhrund zwar auch bei der eigenen

I. Staatsanwalt A. 3 eiler in Zweibrücken . Zweigniederlaſſung der Bell, in Berlin erfolgen . Auch

der Verkauf des Bezugsrechts war noch am 26. Juni

möglich, wenn auch , wie das BG. bemerkt, vielleicht

zu etwas geringerem Preiſe als am vorhergehenden

Dage. Diehiergegen gerichtete Müge der Reviſion iſt

Aus der Rechtſprechung.
unbegründet, weil die Annahme des BG.s auf der

übereinſtimmenden Erklärung der Parteien beruht.

Reichsgericht.
Jrrig iſt allerdings die Rechtsauffaſſung des BG.S,

daß auf den vorliegenden Fall die Grundfäße über

A. Zivilſache n.
Geſchäftsführung ohne Auftrag (88 677 ff. BOB.) zur

Anwendung tämen. Die Parteien ſtanden in einem

I. Vertragsverhältniſſe; aus dieſem iſt abzuleiten, welche

Eigenmächtiger Bertauf eine aftienbezugerechte Nechte und Pflichten ſie gegeneinander haben , und

durch die mit der Verwahrung der alten Attien be- welche Bedeutung ihren ħandlungen und Unters
auftragte Bank. Haftung der Baut gegenüber ihrem laſſungen zukommt. Dieſer Mechtsirrtum iſt aber für

Auftraggeber. Die Klägerin iſt Eigentümerin dreier das Ergebnis ohne jeden Einfluß . Auch nach den

Aktien der Oberſchleſiſchen Aktiengeſellſchaft für Fabri- Grundfäßen von Treu und Glauben und in Würdi

fation von Lignoſe, die durch Generalverſammlungs- gung der Geſamtumſtände war die Befl. zum Ver

beſchluß vom 8. Mai 1915 ihren Aktionären bei Aus- kaufe nicht berechtigt. Zur Zeit desſelben war noch

gabe neuer Aktien auf je eine alte Aktie eine junge reichlich Friſt (3 Tage) für die Ausübung des Aktien

zum Kurſe von 150 % nebſt Stüdzinſen unter der Bes bezugs . Die Ml. war nach der Feſtſtellung des BG.S

ſtimmung angeboten hat, daß das Attienbezugerecht zu dem keinerlei Schwierigkeiten bietenden Aftien

bis 28. Juni 1915 nachmittags 5 Uhr bei der Geſell- erwerb nach ihrer günſtigen Vermögenslage imſtande

ſchaftskaſſe oder beſtimmten Zeichnungsſtellen , dar- und einem ſolchen , wie die Bell. wußte, nicht ab
unter der Berliner Zweigniederlaſſung der bellagten geneigt. Das Intereſſe der Kl. verlangte die Aus.

Bank, auszuüben ſei. Die Befl . , die die Aktien der übung der Bezugsrechte, da damit ein hoher Gewinn

Klägerin in Verwahrung hatte, benachrichtigte dieſe verbunden war, die Áttien auch für die Zukunft hohe

am 14. Juni 1915 von dem Beſchluſſe' mit dem Er- Erträgniſſe verſprachen . Ganz beſonders fällt auch

ſuchen um umgehende Berfügung über ihre Aktien ins Gewicht, daß die Befl. ſelbſt in ihrem Briefe vom
und erinnerte am 21. Juni an die dringende Erledi: 21. Juni eine Friſt bis 26. Juni geſekt hatte. Die Kl.
gung , da die „Friſt zur Ausübung des Bezugsrechts- iſt daher nicht verpflichtet , den vorzeitigen Verkauf

bereits am 26. Juni in Berlin ablaufe. Ehe eine gegen ſich gelten zu laſſen. (Urt. des III. ZS. vom

Nachricht der Klägerin eingelaufen war, verkaufte die
6. Juli 1917 III, 136/17) .

Befl. am 25. Juni das Bezugsrecht zu 823 % (= 3690 M),

indem ſie ſelbſt das Bezugsrecht übernahm. Jn einem
II.

· Briefe vom gleichen Tage, der bei der Berl . am

26. Juni eintraf. beauftragte die Al . die Bell. mit der 3. & 460 DGB.: Berpflichtung des Käufer eine

Ausübung des Bezugsrechts. Mit der Klage verlangte þaujes, dieſes durch einen Sadverſtändigen unterſuchen

die Kl. wegen des eigenmächtigen Verkaufs des Be- zu laſſen ? A us den Gründen : Die Entſcheidung
zugsrechtes Schadenserſatz in Geſtalt der Lieferung des BG . ſtüßt ſich auf die Annahme, daß die Klägerin

dreier neuer Aftien gegen Bezahlung des ihr gut- i . S. des § 460 BOB. grob fahrläſſig gehandelt habe,

geſchriebenen Verkaufspreiſes von 3690 M und der weil ſie es unterlaſſen habe, die Gebäude durch einen

Koſten des Bezugs der Aktien in Höhe von 4500 M Sachverſtändigen unterſuchen zu laſſen . Ķiergegen
nebſt Stückzinſen und Stempelbetrag. Das 16. ent- wendet ſich die Reviſion und zwar mit Grund. Orobe

ſprach der Klage. Die Berufung der Bell . wurde Fahrläſſigkeit wäre der Kl. nur dann zur Baſt zu legen,
zurüdgewieſen , ebenſo ihre Reviſion . wenn die Unterlaſſung eine beſonders ſchwere Ver

Gründe : Die Kl. machtdie Bell. für den Schaden nachläſſigung der im Verkehr erforderl. Sorgfalt dar

verantwortlich, der ihr durch den am 25. Juni 1915 geſtellt hätte. Nun hatdas BG. zwar feſtgeſtellt, daß

erfolgten Verkauf ihrer drei Aktienbezugsrechte ers die Kl . 7 bis 8 Jahre in dem Grundſtüđe gewohnt

wachſen iſt. Zu dieſem Verkaufe war die Befl. durch und dieſes für die Eigentümer verwaltet, daher aber

das zwiſchen den Parteien beſtehende, auf die Ver- auch von der Feuchtigkeit der Zimmer, ſowie dem

wahrung und Verwaltung der Wertpapiere der Kl . morſchen Zuſtande der verfaulten Bretter Kenntnis

gerichtete Vertragsverhältnis nicht befugt. Sie hatte gehabt hat , ferner auch gewußt hat, daß die Befl. Augs

weder das Recht noch die Pflicht, die Bezugsrechte beſſerungen hatten vornehmen laſſen und die dazu

für die Kl . auszuüben oder ſie zu verkaufen ; ihre Ver- herausgenommenen Bretter ganz mürbe geweſen waren.

bindlichkeit ging zunächſt nur dahin, der Kl . von den Indes anderſeits geht das BG. ſelbſt davon aus, daß

ihr erwachſenen Bezugsrechten Nachricht zu geben . die nachträglich ermittelten Mängel nicht offenſichtliche

I
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waren.

.

4195

4211

Selbſt ihr Vorhandenſein zu erkennen, war des Al. als des verleßten Fahrgaſtes beeinträchtigt

die NI. alſo nicht in der Lage. Dhne Eingriffe in die würde (MG3. Bd . 78 S. 179, Warneyer, Erg.-Bd. II

Baulichteiten , wie Aufnahme von Brettern und der- Nr. 473, das oben angez. Urteil des erk. Sen.) . Es

gleichen , hätte aber nach Lage der Sache auch ein bedurfte daher bei der Nichtanwendbarkeit des § 831

Šachverſtändiger das Vorhandenſein von Schwamm auch keiner Feſtſtellung, daß der Al. bei der „Be

nicht erſehen können. Daß nun die Kl . einen Sachs ſtellung“ des A. die im Verkehr erforderl. Sorgfalt

verſtändigen zu ſo weit gehenden Maßnahmen zugog , beobachtet habe. Allerdings kann in Fällen der vor

das konnte von ihr auch nach den Anforderungen eines liegenden Úrt auch eine Verleßung dieſer Sorgfalt

redl. Verkehrs feineswegs verlangt werden . Ohnedies durch den Fahrgaſt in Betracht kommen, ſo wenn der

ſteht noch dahin, ob die Bell. eine ſo weit gehende Führer des Kraftwagens im allgemeinen oder im ge

Unterſuchung, wie ſie erforderlich geweſen wäre, übers gebenen Fall, etwa weil er betrunken war, nicht ge

haupt geſtattet haben würden. Selbſt wenn daher die eignet war und der Fahrgaſt dies tannte. Dies würde

Kl. wirklich damit hätte rechnen müſſen wovon das aber auf dem Gebiete des § 823 nicht auf dem des

BG. ausgeht -, daß Schwamm im Hauſe ſei , ſo kann 8 831 – liegen , ebenſo wie der Fall, daß der Fahr

anderſeits doch nicht zugegeben werden, daß der Kl . gaſt den Führer zu einer unzuläſſigen Geſchwindigkeit

das wirkliche Borhandenſein von Schwamm nurinfolge angetrieben hätte. Dergleichen iſt aber in den Vors

grober Fahrläſſigkeit unbekannt geblieben iſt, und inſtanzen von dem Bell. nicht behauptet worden.

Š 460 iſt daher ſchon aus dieſem Grunde nicht gegen ( Urt. des VI . 25. vom 7. Juni 1917, 93/1917) .

ſie anwendbar. Hätte die Ml. endlich nach den von E.

den Bell . vorgenommenen Ausbeſſerungsarbeiten an

genommen, daß die vorhanden geweſenen Mängel jeft
IV .

beſeitigt ſeien , ſo würde dieſer Jrrtum nicht auf einer Beamtenunfallfürſorge. Grjat von Heiltoftet uebert

beſonders großen Sorgloſigkeit beruht haben . ' (Urt . der silfloſeureute. Der Kläger, ein im Řeichspoſtdienſt

des V. ZS.vom 17. Oftober 1917, V 143/17) . E. angeſtellt geweſener Oberpoſtſchaffner a. D. in Berlin,

der infolge eines Dienſtunfalls eine ſchwere hyſteriſche

Nervenerkrankung erlitt und ſeit ſeiner Berſegung in
III.

den Ruheſtand Ünfaus- und Hilfsloſenrente bezieht,

AFG . $ 7; BGB. S $ 823, 831 , 254, 278. Verlegung verlangte vom beklagten Deutſchen Reich als Koſten

des Fahrgaſtes einer Miettraftdroidhte durch den Zu- des Heilverfahrens die Aufwendungen für die Bes

ſammenſtoß mit einem andern ſolchen Wagen : Mitwir- wohnung eines zweiten Zimmers, während er früher

fendes Verſchulden des Verlegten bei der Auswahl des nur eine einzimmerige Wohnung zu ſeinem Gebrauche

Wagenführer8 ; tann ſeiner Alage gegen den Führer hatte . Das BG. wies die Klage ab. Auf die Revi

und den Halter des anderen Wagens auf Grund des fion des Klägers wurde das ürteil aufgehoben und

$ 254 Schlußlat mit $ 831 BOW. entgegengehalten die Sache an das BG. zurüdverwieſen.

werden, daß den Führer dee von ihm benütten Wagen8 Gründe : Der dem Kläger zuſtehende Bezug der

ebenfalls ein Verſchulden treffe ? Aus den Gründen : þilfloſenrente (NBUnfFürſG . § 1 Abſ. 3) ſchließt den
Der Kraftwagen, in dem ſich der Kläger befand, eine Anſpruch auf Heilkoſten (Abf . 6 daſ.) nicht aus (NOZ.

Mietdroſchke, iſt mit der vom Bell. 1 geführten, von 87, 72). Wie aber in dieſer Entſcheidung bereits aus

der Bell. 2 gehaltenen Kraftdroſchke zuſammengeſtoßen geführt iſt, ſteht die Hilfloſenrente allerdings der Er:

und der Kl. dabei körperlich verleßt worden. Das BG. ſtattung der Koſten entgegen, die durch die Pflege und

nimmt an, daß die Bell . 2 den ihr nach § 7 KFO . Wartung des hilfloſen Beamten auch ſeitens Ange

zur Abwendung ihrer Schadenerſaßpflicht obliegenden höriger erwachſen, da dieſe Koſten durch die erhöhte

Beweis nicht erbracht hat, daß vielmehr der Bekl. 1 Rente abgegolten werden . Soweit alſo der Klage:

den Zuſammenſtoß verſchuldet hat . Dieſe Ausführungen anſpruch darauf geſtüßt wurde, daß der Kl. von ſeiner

rechtfertigen ohne weiteres die þaftung beider Bell. Frau gepflegt werde, und daß zur Ausübung dieſer

ſowohl nach dem AFO., wie nach dem BOB.; nur Pflege, insbeſondere zum Schuße der Pflegerin gegen

fällt in der lekteren Beziehung die Haftung der Bell. 2 die Erregungszuſtände des Kl., ein zweites Zimmer not

weg, da ſie den Entlaſtungsbeweis des § 831 BGB. wendig ſei, iſt ſie nicht begründet. Hierin erſchöpfte ſich

bezüglich der Auswahl des Bell . 1 geführt hat. Die aber die Klagebegründung nicht. Ausdrüdlich hat der

Reviſion greift jene Ausführungen auch nicht an ; fie Kl . dargelegt, daß er eines zweiten Zimmers deshalb

macht vielmehr einen rechtl. Geſichtspunkt geltend, den bedürfe, weil er überwiegend bettlågerig ſei. Ferner

unberüđſichtigt gelaſſen zu haben, ſie dem BG . zum hin hat er ausgeführt, daß er infolge ſeiner Aufge

Vorwurf macht ; ſie führt aus, den ft., den Führer regtheit mit feiner zweiten Perſon zuſammen in dem

der vom Kl. benußten Mietdroſchke, treffe nach der felben Zimmerſchlafen könne, weil die Anweſenheit dieſer

Feſtſtellung des BG. ebenfalls eine Schuld an dem zweiten Perſon wegen ſeines Aufregungszuſtands und

Zuſammenſtoß und zwar ſogar die größere, deshalb ſeiner Schmerzen ſeinen Schlaf ſtöre. Jeder dieſer

hafte der Kl. nach § 254 Schlußiap in Verb . mit § 831 beiden Gründe fol alſo nach der Behauptung des

BOB. für den ihm ſelbſt durch K. zugefügten Schaden . Kl. das vermehrte Wohnungsbedürfnis als ein zur

Dieſe Rüge würde begründet ſein , wenn der Mi. den Linderung ſeines Leidens geeignetes Mittel begründen.

St. zu einer Verrichtung i . S. von § 831 BOB. beſtellt Der Sachverſtändige, deſſen Gutachten das BG.

gehabt hätte (ROZ. Bd. 77 S. 20, Bd. 79 S. 319, gefolgt iſt, hat zwarim allgemeinen eine Zweizimmer

Bd . 85 Š. 372, erk. Sen. vom 24. Oktober 1912, VI . wohnung als lein notwendiges Erfordernis für Kranke

157/1912) . Das iſt aber nicht der Fall. Der Kl . war von der Art des Ml. erachtet, weil es angängig ſei ,

nur Fahrgaſt, nicht etwa Halter des Wagens. Für daß der Krante ſich in der Küche aufhalte, während

die Fahrt des Kl . , wie überhaupt für alle Fahrten, das Zimmer gelüftet und aufgeräumt werde, daß aber

die It. mit ſeiner Kraftdroſchke unternahm , war er, die Notwendigkeit des zweiten Zimmers dann für den

wenn er nicht ſelber Halter des Wagens geweſen ſein Kl . zu bejahen ſei , wenn er überwiegend bettiägerig

ſollte, von ſeinem Dienſtherrn , nicht, wie die Reviſion ſei . Hieraus ergibt ſich klar, daß der Sachverſtändige

meint, vom Ml . beſtellt. Dieſer hat vielmehr mit ihm für den Fall überwiegender Bettlägerigkeit des Kl.

oder mit ſeinem Dienſtherrn einen Werkvertrag abge- das zweite Zimmer als ein notwendiges Heilmittel

ſchloſſen ; ſolchenfalls beſteht aber kein perſönl. Unters für dieſen ſelbſt erachtet und daß er das zweite Zimmer

ordnungsverhältnis zwiſchen dem Führer und dem nicht zum Schuße der Frau in deren Intereſſe ver

Fahrgaſt. Weder aus dem KFG. noch aus dem BOB. langt hat . Das BG . mußte alſo den vom Al . ange

fann daher entnommen werden, daß durch das Ver- botenen Beweis , daß er überwiegend bettlägerig ſei,

ſGulden des A. der jeßt geltend gemachte Anſpruch erheben. Darüber ob auch der zweite vom Kl. an
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geführte Orund die Annahme rechtfertige, daß ein boten , auf einer unvollſtändigen Würdigung der Zeugen

weiteres Zimmer zur Beſſerung der Geſundheit des ausſagen, auf welche das BG . dieſe Feſtſtellung ſtüßt,

Ml. geeignet und notwendig ſei, haben ſich bisher aus- beruhe. Keiner der Zeugen hat das Beſtehen eines

drüdlich weder der Sachverſtändige noch das BG. aus- ernſtlichen , zur Zeit des Unfaus der Ml. noch in Gels

geſprochen . (Urt. des III . ZS. vom 2. Oktober 1917, tung befindlichen Verbotes dieſer Art bekundet. Viel

III 260/17). mehr hat der Zeuge B. , der Betriebsinſpektor des

Theaters, ausgeſagt, daß ein poſitives Verbot nicht
V.

beſtanden habe, daß ein Teil der Theatermitglieder es

Abtretung fünftig entſtehender Eigentümergrund : gar nicht anders gewußt habe, als daß der Weg über

ichulden. Aus den Gründen : Jm Anſchluß an die Bühne genommen werde. Der Zeuge F., der ſeit dem

die ſtändige Rechtſprechung des Ro. iſt anzunehmen , November 1913, alſo faſt ſolange wie die Al., an der

daß eine Abtretung und eine ſonſtige dingl. Einigung Bühne des Befl . tätig war, hat befundet, daß ihm

auch mit Bezug auf eine auf der Grundlage einer vor- niemals ein anderer Weg zum Verlaſſen desTheaters,

handenen Hypothet erſt in Zukunft entſtehende Eigens ſowohl nach den Proben wie nach den Vorſtellungen,

tümergrundſchuld in der Weiſemöglich ist einfiemmet sombefanntmachung, daß den nichtimTheaterBezgewieſen worden ſei als der zwiſchen den Kuliſſen.

der Entſtehung der Eigentümergrundſchuld wirkſam wird

(NGZ. Bd . 51 S. 116/7 , Bd . 56 S. 14, Bd . 82 S. 229, ſchäftigten der Aufenthalt auf der Bühne verboten

Bd . 67 S. 167, Bd . 74 S. 418 ), und, wenn das RG. in ſet , bezog der Zeuge B., wie er betundet, nur auf

anderen Entſcheidungen auf Grund des § 40 Abſ. 1 ſolche Mitglieder, welche damals nicht beſchäftigt waren,

GBD. die Meinung vertreten hat, daß jedenfalls die alſo nicht auf diejenigen , welche, wie die Ml. am

Eintragung einer ſolchen Verfügung über ein fünftiges Unfalltage, an der Probe beteiligt waren. Bei dieſer

Recht unzuläſſig ſei (vgl. RG3. Bd.61 S. 376/9, Bd. 72 Sachlage iſt die rechtliche Auffaſſung des BG., daß

S. 276 , Bd . 75 S.250/1), ſo gilt dies doch nurios der Bell , nicht verpflichtet geweſen ſei, für die Vers

lange , als das fünftige Rechtnoch nicht ent- kehrsſicherheit des Weges über die Bühne einzuſtehen,

ſt an den iſt (vgl . § 185 Abſ. 2 BGB.) . Jeßt und zur unhaltbar . Ein gelegentliches, formell erlaſſenes, aber

Zeit, als das Berufungsurteil erging, wenn nicht ſogar | tatſächlich nicht aufrecht erhaltenes Verbot befreit den

ſchon zur Zeit der Klageerhebung, aber ſind und waren Bell . nicht von der Verantwortung, die ihm durch

die Hypotheken in dem vom Klageantrage betroffenen die Duldung des Verkehrs über die Bühne erwuchs.

Umfange bereite Eigentümergrundſchulden geworden . Auch der Umſtand entlaſtet ihn nicht, daß ein anderer

(Das RG. billigte es deshalb, daß der Bell . verurteilt völlig gefahrloſer Weg zum Verlaſſen des Theaters

worden war, die zur Eintragung des neuen Gläubigers offenſtand. Es wäre die Pflicht des Bekl. geweſen,

und der Aenderung im Grundbuch erforderlichen Er- ein etwa von ihm erlaſſenes Verbot des Weges über

klärungen abzugeben ). (Urt. des V. SIS . vom 29. Sep- die Bühne nachdrüdlich von Zeit zu Zeit zu wieder:

tember 1917, V 72/1917) . E. holen und der Nichtachtung dieſes Verbotes entſchieden

entgegenzutreten. So, wie ſich die Sachlage nach der

Beweisaufnahme darſtellt, hatte der Bell. den Theater:
VI .

mitgliedern, welche auf derBühne tätig geweſen waren ,

Haftung des Theaterleiters für gefahrfreie Bes den Weg über dieſe zum Verlaſſen des Theaters frei

nüfung der Bühnenräume. Die Al. , die als Schau- gegeben . Die Pflicht, für die Verkehrsſicherheit dieſes

ſpielerin an dem von dem Bekl. geleiteten Theater Weges einzuſtehen, war allerdings keine unbeſchränkte.

angeſtellt war, fiel am 14. April 1914, als ſie nach Der Betrieb des Theaters, der Aufbau der Bühne, das

der Probe von dem Konverſationszimmer über die Herbeiſchaffen der auf der Bühne gebrauchten Gegens

Bühne ging, um das Theater zu verlaſſen , über ſtände brachte regelmäßig gewiſſe Gefahren mit ſich,

einen zwiſchen den beiden leßten Kuliſſen zuſammen- die zumal bei ſpärlicher Beleuchtung beſonders ſolchen

gerollt liegenden Bühnenteppich und zog ſich einen Perſonen, die mit der Dertlichkeit und dem Bühnen

Bruch des linken Unterarms zu. Wegen des Scha- verkehr nicht genau vertraut waren , drohten . Dieſe Ge

dens forderte ſie auf Grund des § 618 BOB . und aus fahren zu verhüten, war dem Betl. billigerweiſe nicht

unerlaubter Handlung Erſaß vom Bell . Das BG. zuzumuten, ſo lange er nur mit dem Verkehr der Bühnen

wies die Klage ab. Auf die Reviſion der Kl . wurde mitglieder zu rechnen hatte. Wohlaber war er gehalten,

das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an dafür zu ſorgen , daß nicht unerwartete Hinderniſſe

das BG. zurückverwieſen. oder Gefahren ſich den mit dem Verkehr auf der Bühne

Aus den Gründen : Das BG. erachtet für vertrauten Perſonen entgegenſtellten , daß alſo z. B.

erwieſen, daß der Befl . den Aufenthalt auf der Bühne nicht Gegenſtände derart hingelegt oder hingeſtellt

während des Umbaues unterſagt und verboten habe, wurden, daß ſie ſchwer erkennbar waren und ſo den

zum Verlaſſen des Theaters den Weg über die Bühne über die Bühne Gehenden zu Fall bringen konnten .

zu nehmen . Allerdings ſei es allgemein üblich unter Mit Recht hebt ferner die Reviſion hervor, daßdie

den Theatermitgliedern geweſen, nach den Proben den Annahme des BG. , die Anwendung des § 823 BGB.

Weg über die Bühne zu nehmen, und es ſei dies der ſebe die Eröffnung eines allgemeinen Vertehrs voraus,

Direftion befannt geweſen, ohne daß ſie etwas da- der neueren Rechtſprechung des erkennenden Senats

gegen eingewandt habe. Aus dieſer Duldung ſei ſiehe RGZ. Bd.88 S. 433 zuwiderläuft. ( Urt. des

aber für den Bekl . nicht die Verpflichtung entſtanden , IIL ZŠ . vom 15. Juni 1917, III 138/17) .

für die Verkehrsſicherheit dieſes Weges zu ſorgen ,

den die Theatermitglieder trotz Verbotes einzuſchlagen

pflegten. Denn er habe einen anderen völlig ver
VII.

kehrsſicheren Weg zum Verlaſſen des Theaters zur Gegen die Berjäumung der Friſt zum Nachweiſe

Verfügung geſtellt. Die Ml. habe daher auf eigene der Einzahlung des Gebührenvorſchuſſes für die Redi:

Gefahr gehandelt, wenn ſie anſtatt dieſes verkehrs- fionsinſtauz ( $ 554 Abi. 7 ZPO . ) iſt an ſich Wiedereiu:

ſicheren den verbotenen und während des Bühne- / jepung in den vorigen Stand zuläſſig ; der Uutrag faun
Umbaues geſahrdrohenden Weg genommen habe . Ein jedoch nicht darauf geſtigt werden, daß der Beklagte

Schadenserſaħanſpruch aus § 618 BOB . ſtehe ihr wegen ſeiner Vermögensverhältniſſe das Geld uicht recht:

daher nicht zu ; auch aus § 823 BOB . ſei ihr ein zeitig habe aufbringen fönnen . Aus den Gründen :

folcher nicht gegeben , da der Befl. feinen allgemeinen Ob der Antrag auf Wiedereinſebung in den vorigen

Verkehr über die Bühne eröffnet habe . Die Reviſion Stand überhaupt zuläſſig iſt , fonnte zweifelhaft ſein.

rügt mit Recht, daß die Feſtſtellung des Berujungs- | Die nach § 554 leßt . Abſ. ZPO. zu ſekende Friſt iſt

urteils, der Bell , habe den Weg über die Bühne ver- feine Notfriſt, während nad) $ 233 ZPO. Wiederein

e
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feßung in den vorigen Stand nur gegenüber der Ver- auf der Grundlage des gemeinſchaftlichen Teſtaments

fäumnis einer Notfriſt oder der Reviſionsbegründungs. erwachſenen erbrechtlichen Verpflichtungen auf dem

friſt gegeben iſt. Jndeſſen ſoll nach § 554 durch Ver- Wege der Anfechtung wieder befreien könne. Das

jäumnis der Friſt die Rechtslage geſchaffen ſein, als Urteil JW. 1912 S. 799 enthält den Ausſpruch, daß

ſei die Reviſion nicht in geſeßlicher Form begründet die Rechtslage hinſichtlich der freien Widerruflichkeit

worden. Wie bereits der II. Sen. des NG. unter ein- wechſelſeitiger Teſtamente nach PrALR. und BOB. ab

gehender Begründung entſchieden hát (Bd . 77 S. 15971. ), geſehen von der veränderten Form des Widerrufs nach

führt die entſprechende Anwendung der Beſtimmungen, § 2271 BGB. die gleiche geblieben ſei. Zu der Frage,

auf welche das Geſeß damitverweiſt, dazu, daß ebenſo ob für die Art des Widerrufs die Vorſchriften der

wie gegen die Verſäumung der Reviſionsbegründungs- 88 2271, 2296 BOB. oder diejenigen des PrÁLN. maß

friſt auch hier die Wiedereinſepung gewährt werden gebend ſeien, iſt in keinem der beiden Urteile Stellung

kann . Darin, daß der Bekl. wegen ſeiner Vermögens- genommen. Dagegen iſt hinſichtlich dieſer Frage zwei

verhältniſſe außerſtande geweſen iſt, das Geld früher ſpäteren Urteilen (NOZ. 83, 302 und JW. 1915

aufzubringen , kann tein Grund für die Wiedereinſebung S. 101419) die bisherige Rechtſprechung des Meichs

erblidt werden. Das Geſep kennt als ſolchen nur Natur- gerichts zugrunde gelegt werden. Von dieſer Rechts

ereigniſſe oder andere unabwendbare Zufälle. Den ſprechung abzugehen, hat der erkennende Senat auch

Folgen der Mittelloſigkeit iſt durch das Geſeß dadurch nach erneuter Prüfung keinen Anlaß gefunden.

vorgebeugt, daß die Partei den Anſpruch auf das Das BG . hat allerdings die Frage, ob durch die

Armenrecht hat. Gelangt ſie damit nicht zum Ziel, ſo Verfügung des Erblaſſers vom 30. April 1906 ein

muß es dabei ſein Bewenden haben. ( Urt . des VI . ZS. wirtſamer Widerruf der in dem Teſtament vom 6. Nos

vom 25. Juni 1917, VI 86/1917) . E. vember 1890 getroffenen Anordnungen möglich geweſen

ſei, auch von dem hier vertretenen Standpunkt aus

geprüft aber verneint, weil bei Anwendung der Vor
VIII.

ſchriften des PrABR. für die Art des Widerrufs dieſer

Kann ein unter dem udPr£R. errichtetes wechſel- nur in einem den Formvorſchriften des PrALR. ent

ſeitiges Teſtament durch ein eigenhändiges Teſtament ſprechenden Teſtament erklärt werden fönne. Auch

des neuen Rechts einſeitig widerrufen werden ? A us dieſe Annahme fann nicht als zutreffend anerkannt

den Gründen : Dieſe Frage iſt in der Rechtſprechung werden. Das RG. hat in Uebereinſtimmung mit der

und in der Literatur von jeher ſtreitig geweſen . Rechtſprechung des 1. ZS. des KG. (KOJ. 22 S. A 25,

Während das BayObl6 . (Bd.8 S. 349) in Ueber- 45 S. A 143) bereits mehrfach ausgeſprochen , daß

einſtimmung mit der bei Habicht 3. Aufl. S. 757, 762 ; ſich die Form des Teſtaments , durch welches ein land

NGRKomm . $ 2253 A. 3 ; Bufa in JW. 1913 S.8 ver- rechtliches wechſelſeitiges Teſtament widerrufen werden

tretenen Auffaſſung angenommen hat, daßnach Art. 214 kann, ſeit dem 1. Januar 1900 nur nach den Vor

Abſ. 2 EG. BOB . nur die Frage der Widerruflichteit ſchriften des BGB. beſtimmen könne und daß dazu

nach altem Recht zu beurteilen ſei , dagegen die nach jede der mehreren Formen genüge, in denen das neue

dem bisherigen Rechte zuläſſige Aufhebung der Ver- Recht eine wirtſame Erklärung des leßten Willens

fügung unter der øerrſchaft des BOB . nach deſſen zulaſſe, ſelbſt wenn die eine oder die andere dieſer

Vorſchriften erfolge und demgemäß auch die Form- Formen dem bisherigen Rechte nicht bekannt geweſen

vorſchrift des § 2271 BOB. maßgebend ſei, hat der wäre (JW. 1911 Š . 414 42 ; ROZ. 83, 302). Nach dieſer

1. ZS. des KG. ſtändig (KOJ. 22 S. A. 25, 45 Š . A 193 Rechtſprechung, an der feſtzuhalten iſt, konnte der

und Beſchl. vom 10. Juli 1912, 1 X 220. 12) die Erblaſſer auch wechſelſeitige Beſtimmungen des von

auch von Pland, Art. 214 EG . BOB. Anm. 4c und dß ihm und ſeiner Ehefrau Jahre 1890 errichteten

geteilte Anſicht vertreten, daß die Bindung des Erb- wechſelſeitigen Teſtaments durch das eigenhändige

laſſers i . S. des Art . 214 Abſ. 2 nicht nur die Frage privatſchriftliche Teſtament vom Jahre 1906 wirfjam

der Widerruflichkeit, ſondern auch die Art umfaſſe,in widerrufen . ( urt . d.IV.ZS. v . 27. Sept. 1917,IV 159/17 ).

welcher der Widerruf zuläſſig ſei . Das RG. hat ſich

in zahlreichen Entſcheidungen zu der an zweiter Stelle

dargelegten Rechtsaufjaſſung bekannt ; es hat ſich von

der Erwägung leiten laſſen , daß ſich der Grad der B. Strafſachen.

Bindung nach der ſchwereren oder leichteren Lösbar
1 .

feit richte ; daher ſei auch die Art, in welcher der

Widerruf zugelaſſen ſei, als Frage der Bindung des Ablehnung eines Beweisantrage wegen Unglaub.

Erblaſſers aufzufaſſen und daher nach altem Recht zu würdigfeit des vorzuladenden Zeugen ; unzuläſſige Bors

beurteilen, mithin habe der Widerruf eines unter der wegnahmeder Beweiswürdiguny. Aus den Gründen :

Herrſchaft des PrULR . errichteten wechſelſeitigen Der Verteidiger hat ſchon vor der Hauptverhandlung

Zeſtaments auch nach dem Infrafttreten des BOB. beantragt, den franzöſiichen Kriegsgefangenen V. als

nicht gemäß § 2271 BOB . , ſondern gemäß § 587 Teil I , Zeugen zu laden . Sein Antrag iſt durch Verfügung

Titel 12 ÞrULR. alſo durch Teſtament zu erfolgen des Vorſigenden abgelehnt worden . In der Þaupt

(ROZ. 50, 316 ; 62, 14 ; JW . 1911 S. 414 " , 441 ') . verhandlung hat der Verteidiger den Antrag auf Vor

Dieſer Standpunft iſt auch in der ſpäteren Recht- ladung des Zeugen V. hilfsweiſe wiederholt. Eine

ſprechung, insbeſondere in den Urteilen NOZ. 77, 165 Entſcheidung über dieſen Antrag iſt nicht ergangen .

und JW . 1912 S. 799 17 nicht verlaſſen worden . In In den Urteilsgründen iſt die Nichtberüưſichtigung

dem erſten dieſer Urteile (Bd . 77 S.165) iſt die in des Antrags mit der Erwägung gerechtfertigt, daß

den Urteilen BD . 62 S. 14 und JW. 1911 S.441 ver- der Zeuge ſich an der Tat der Angefl. als Anſtifter

tretene Rechtsauffaſſung nur injoweit fallen gelaſſen , beteiligt habe und daher völlig unglaubwürdig ſei.

als in dieſen beiden früheren Urteilen auch die An- Ob die Glaubwürdigkeit eines Zeugen nur gemindert

fechtbarkeit des Teſtaments unter den Begriff der oder gänzlich aufgehoben iſt, hängt in der Regel von

Bindung gebracht war, und ausgeſprochen worden, tatſächl. Umſtänden ab, welche der Nachprüfung des

daß unter der Bindung des Erblaſſers i . S. des Art. 214 Rev @ erichts entzogen ſind. Die Ablehnung des Beweis

Abſ. 2 EG. BOB. nur eine Rechtslage verſtanden werden antrags wäre daher nicht zu beanſtanden, wenn die

fönne, vermöge deren der Erblaſſer das an ſich gültig Unglaubwürdigkeit des Zeugen V. auf andere Beweis

errichtete Teſtament nicht mehr frei widerrufen dürfe, mittel als auf ſeine eigene Ausſage geſtüßt würde.

daß dagegen verſchieden von der Frage des Widerrufs 3m vorliegenden Falle beruht jedoch die Annahme

die Frage ſei , ob, mit welchen Mitteln und in welchem der Strit., daß V. völlig unglaubwürdig ſei, aus

Umſange ſich der überlebende Ehegatte von den ihm ſchließlich auf dem Geſtändnis, das er dem Wachmann
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B. gegenüber abgelegt haben ſoll. Der Angell. tann

der Beweis nicht abgeſchnittenwerden, daß die Neuße

rung der Angefl. kein Geſtändnis war und daß der

Inhalt des angebl . Geſtändniſſes auch nicht der Wahrs

heit entſpricht. Die Anſicht der Str ., der Sachver

halt ſei durch das Beweisergebnis der Hauptverhands

lung bereits hinreichend aufgeklärt, enthält eine uns

zulăſſige Vorwegnahme der Beweiswürdigung. (Urt.
des I. Sts . vom 14. Juni 1917, 1 D 212. 17). E.

4219

II.

Bersamelender slanahme einesfettenhandels bet be ingenige , aber das Ergebnis der von ihm

i . S. $ 11 .vom 24. Juni 1916 . Zu$ 5

Nr. 1 BRBO. vom 23. Juli 1915 gegeu übermäßige

Preisſteigerung: daß nach dem Geſete der Geſchäfte

gewinn zur Kriegøjeit den zur Friedenszeit üblichen

und angemeſſenen nicht überſteigen darf, igließt nicht

and, daß Amſtände, die ſich aus dem Kriegojuſtand er:

geben und nach allgemeinen wirtſchaftlichen Regeln für

die Berechnung eines Gewinnee bou Bedeutung find,

bei der Beurteilung der Frage berüdſichtigt werden,

ob der Gewinn eiu übermäßiger i . S. des Geſekes ift.

Aus den Gründen : Zur Annahme eines Ketten

handels i. S. des § 11 BRVD, vom 24. Juni 1916 ges

nügt es, daß der Täter ſich als überflüſſiges Glied

in die zum friegswirtſchaftlichen Warenverkehr er

forderl . ordnungsmäßige Reihe der Händler einſchiebt.

Ob das unter bewußter Mitwirkung des Vormanns

oder Nachmanns oder beider geſchieht oder nicht, iſt

gleichgültig. In dieſer Richtung waren daher Feſt

ſtellungen nicht unbedingt geboten . Dagegen iſt zu

beanſtanden, daß das Urteil eine Angabe der tatſächl.

Umſtände vermiſſen läßt, nach denen ſich die Tätig

feit des Angell , als die eines unnüßen zwiſchengliedes

im Verteilungsprozeß der Waren darſtellte. Ferner

gibt zu Bedenken die Begründung Anlaß, mit der die

Strk. zur Verurteilung aus § 5 Nr. 1 BRVO. gegen

übermäßige Preisſteigerung gefommen iſt. Die Str.

geht dabei von dem Saße aus, daß dem Angefl. für

ſeine Vermittlergeſchäfte tein höherer Verdienſt zu

gebiligt werden dürfe als dem Agenten oder Maller

im Frieden. Allerdings darf nach dem Gefeße zur

Kriegszeit der Geſchäftsgewinn den zur Friedenszeit

üblichen und angemeſſenen nicht überſteigen. Das

ſchließt aber nicht aus, daß Umſtände, die ſich aus

dem Kriegszuſtande ergeben und nach allgemeinen

wirtſchaftl. Regeln für die Berechnung eines Gewinnes

von Bedeutung ſind, bei der Beurteilung der Frage

berüdſichtigt werden müſſen, ob der zur Kriegszeit

gezogene Gewinn ein übermäßiger i . S. des Geſetzes

iſt. Es beſteht Grund zur Unnahme, daß die Strit.

das nicht beachtet hat. Sie glaubt, der Berufung

des Angell. auf ſeine „ hohen Speſen “ mit dem Bes

merten begegnen zu fönnen, daß nach dem Gutachten

des Sachverſtändigen „im Frieden“ ein Geſchäft mit

ſo hohen Speſen überhaupt nicht beſtehen fönne und

die in ſo unwirtſchaftl. Weiſe aufgewendeten über

mäßigen Speſen “ bei der Berechnung des angemeſſenen

Gewinnes außer Betracht zu bleiben hätten . Das

berechtigt zu dem Schluſſe, daß die Strk. zu prüfen

unterlaſſen hat, ob und inwieweit die hohen Speſen

des Angefl. in den wirtſchaftl. Verhältniſſen des Krieges

ihren Grund hatten , und es iſt überhaupt zu be

anſtanden , daß im Urteil die tatſächl . Grundlagen

dafür nicht angegeben ſind , inwiefern es ſich nach der

äußeren und inneren Tatſeite um Speſen gehandelt

haben ſoll, die als unwirtſchaftlich und unſachgemäß

den Zweden des Geſetzes zuwiderliefen und unter

Berückſichtigung der geſamten Verhältniſſe“ bei der

Beurteilung der Angemeſſenheit des Gewinnes nicht

in Anſaß zu bringen waren . (Urt. des I. SIS. vom

5. Juli 1917, 1 D 203/17). E.

III.

Sind die Aufzeichnungen , die fich ein Wagmeiſter

über das Ergebnis der von ihm vorgenommenen Ver:

wiegungen macht und die als Grundlage für die amt

lichen Wiegeliſten dienen, ſelbſt Urkunden i . S. des

$ 267 StGB. ? Jit der Straferichwerungegrund des

$ 268 StGB. bei einer Urkundenfälſchung ſchon des
halb gegeben , weil ſich der Täter durch fie das Zurüd

behalten beſchlagnahmten und an den Kommunalver

band abzuliefernden Getreides ermöglichen wollte ? Aus

den Gründen : Mit Hecht beanſtandet der Vertets

diger die Annahme der Strs., daß die Vermerke, die
der

dem Angell.

zugunſten des Kommunalverbandes beſchlagnahmten

Getreides in ſein Notizbuch gemacht hat, als eine

Privaturkunde anzuſehen ſeien , die zum Beweiſe von

Rechten oder Rechtsverhältniſſen erheblich ſei. Das

Urteil enthält über den Gegenſtand dieſer Vermerke

weiter nichts, als die Feſtſtellung, daß ſich aus ihrem

Jnhalt llar und deutlich ergebe, daß es fich um das

Ergebnis des Verwiegens von Frucht handle und

daß daraus, daß ſich die Vermerke in einem Buche

befanden, das viele gleichartige Vermerke mit den

Namen anderer Landwirte enthielt, deren Frucht ver

wogen war, für jeden mit den Verhältniſſen nur

einigermaßen Vertrauten erkennbar war, daß die Ver

merke nicht von einem beliebigen Landwirt, ſondern

von dem Wiegemeiſter M. herrühren . Daraus ergibt

ſich jedoch nurſoviel, daß der Urheber der Vermerke

aus dem Jnhalt und den begleitenden Umſtänden er

fennbar war; für den weiter von der Stri. daraus

gezogenen Schluß, daß die Vermerke beſtimmt oder

doch geeignet ſeien, die Ergebniſſe des Fruchtwiegens

bei den einzelnen Landwirten zu beweiſen, ergibt ſich

aber daraus nichts. M. machte ſich ſeine Vermerfe

über das Wiegeergebnis bei den einzelnen Landwirten

in ſein Notizbuch und er übertrug fie ſpäter in die

amtl. Wiegeliſten der Bürgermeiſterei, die Bermerke

dienten nur zur Vorbereitung anderer Urkunden, der

Wiegeliſten. Danach muß angenommen werden oder

iſt doch mindeſtens nicht ausgeſchloſſen , daß dieſe Auf

zeichnungen des M. nur für ihn ſelbſt beſtimmt waren

und nur ihm als Unterlagen für die Eintragungen

in die amtl. Wiegeliſten dienen ſollten , alſo in ihnen

keine an einen Dritten gerichtete gedankliche Neußerung

verkörpert und ſie deshalb nicht für den Rechtsverkehr
beſtimmt waren. Dann waren ſie aber überhaupt

feine Urkunden im Rechtsſinne und konnten nicht Gegen

ſtand einer ſtrafbaren Urkundenfälſchung ſein (RGSt.

BD. 42 S. 97 [98], Bd . 49 S. 32 [33 ]). Aber wenn ſie

auch als Urfunden angeſehen werden könnten, ſo

könnten ſie doch nach den bisherigen Feſtſtellungen

nur als privatſchriftl. Zeugnis desM. dafür gelten,

daß er bei der Verwiegung das in dem Vermerke

angegebene Gewicht des gewogenen Getreides feſt

geſtellt habe . Solche privatichriftl. Zeugniſfe beſigen

aber regelmäßig keine Beweisfraft ; nur unter beſon

deren im Einzelfall nachzuweiſenden Umſtänden kann

ihnen Beweiserheblichkeit beigemeſſen werden (RGSt.

Bd . 40 S. 144 [147] . So kann ihnen durch Geſek,

Herkommen oder Vereinbarung der Beteiligten Beweis

kraft beigelegt werden . Insbeſondere wäre es ſehr

wohl möglich, daß durch die behördl. Anordnungen ,

die über die Aufnahme des beſchlagnahmten und abs

zuliefernden Getreides ergangen ſind, nicht bloß den

amtl . Wiegeliſten, ſondern auf den Aufzeichnungen

des Wiegemeiſters, die die Eintragungen in die Biſten

vorbereiten , Beweisfraft verliehen worden iſt, etwa

dergeſtalt, daß die Aufzeichnungen des Wiegemeiſters

maßgebend waren, ſo daß auch andere als der Wiege

meiſter daraufhin die Eintragungen in die amtl.

Wiegeliſten vornehmen konnten. Daraus würde auch

ohne weiteres folgen, daß die Aufzeichnungen für den

Rechtsverkehr beſtimmt waren . Zu beanſtanden iſt

H
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IV.

aber auch die Annahme, daß der Angell. die Ber- Auf Grund der feſtgeſtellten Tatſachen iſt das Urteil

fälſchung vorgenommen habein der Abſicht ſich einen zu der Annahme gelangt, daß derAngekl. gegenüber

Bermögensvorteil zu verſchaffen und dem Kommunal- den ihm anvertrauten Zwangszöglingen Joſefine M.

verband einen Schaden zuzufügen . Sie beruht nur und Eugenie S. die Stellung eines Erziehers i. S.

auf der Erwägung, daß der Angefl. Futtermittel für des § 174 Nr. 1 StGB. gehabt hat. Dieſe Annahme

ſein Vieh habe zurücbehalten wollen, die er dann läßt einen Rechtsirrtum nicht erkennen. Das Urteil

habe nicht zu kaufen brauchen, und daß der Kommunal- hat feſtgeſtellt, daß der Angell. über ſeine Stellung

verband weniger Safer und Gerſte habe erhalten der M. gegenüber „ nicht im Zweifel“ geweſen iſt. Ein

ſollen, als erzu beanſpruchen hatte. Es iſt jedoch Jrrtum über Tatumſtände i. Š. des § 59 StGB.kommt

nicht ohne weiteres einzuſehen , wie ſchon darin auch nicht in Frage, da der Angell. dieTatſachen tannte,

nur nach der Vorſtellung des Angekl. für ihn ein auf denen ſeine Stellung als Erzieher beruhte. Ein

Borteil und für den Kommunalverband ein Schaden 3rrtum über den Rechtsbegriff des Erziehers i. S. des

hätte liegen fönnen, da der Stommunalverband das 174 Nr. 1 StGB. würde ein unbeachtlicher Straf

abgelieferte Getreide, aber auch nur dieſes zu be- rechtsirrtum ſein. ( Urt. des I. Sts. d. 2. Juli 1917,

zahlen hatte, der Angell. alſo umjoweniger Geld ers 1 D 209/17) . E.

hielt, der Kommunalverband umſoweniger zu bezahlen

hatte, je weniger Getreide der Angell. ablieferte. (Urt.

des I. Sts. vom 5. Juli 1917, 1 D 207/17). E.

Oberſte8 Landesgericht.

A. Zivilſachen.

I.

Wer iſt durch die ſtrafbare Handlung „verlekt“ i. S.

des $ 22 Hr. 1 StPO. Aus den Gründen : Nach
Für die Beerbung eines Schweizer8, der . Zt . ſeines

dem gegebenen Geſeß iſt i . S. des § 22 Nr. 1 StPD. Lodes feinen Wohnfit im Deutſchen Reich hatte, find die

ein Midhter von der Ausübung des Richteramts fraft ſchweizeriſchen Geſekemaßgebend.Urt. 25, 27 GG. BGB.

Gefeßes nur ausgeſchloſſen , wenn er ſelbſt durch die Ein ſchweiz. Staatsangehöriger, der im Gebiete des

ſtrafbare Sandlung verlegt iſt. Das trifft auf den Deutſchen Reichs ſeinen Wohnſiß hatte, hat in einem

Landgerichtspräſidenten, der an der Eröffnung des im Jahre 1915 in der Schweiz errichteten Teſtament

Þauptverfahrens teilgenommen hat, nicht zu . Der ſeine zweite Frau als alleinige Erbin eingeſeßt, da

Umſtand allein , daß er als amtl. Vorgeſegter gemäß ſeine erſtehel. Kinder ihre Erbteile ſchon erhalten hätten .

§ 196 StGB. für die verleßten beiden Richter den Nach ſeinem in Deutſchland erfolgten Ableben ſtellte

Strafantrag geſtellt hat, iſt nicht geeignet, ſeine Auss das Nachlaßgericht der Witwe antragsgemäß einen

ichließung als Richter zu begründen (Ripr. 4 , 207 ; Erbſchein des Jnhalts aus, daß ſie auf Grund des

NOŠt. 30, 123 [125 ]). Der Auffaſſung von Löwes Teſtaments alleinige Erbin geworden ſei. Eine der

Roſenberg, Komm. zur StPO . Anm . 3 zu § 22 Nr. 1 erſtehel. Töchter beantragte, den Erbſchein als un

kann nicht gefolgt werden . (Urt. des V. Sts . vom richtig einzuziehen , weil der Verlebte als Schweizer

2. Oktober 1917,5 D 331/1917) . E. Staatsangehöriger nach Schweiz. Mechte beerbt werde

und nach dieſem Rechte die Töchter des Erblaſſers

V.
hinſichtl. des Pflichtteils nicht nur forderungsberech

tigt, ſondern nach Art. 522 ſchweiz. ZOB . volle Erben

Zu $ 242 StGB .: Die Wegnahmehandlung bei ſeien . Das Nachlo. hat dieſen Untrag abgewieſen.

einer durch den Lenter eines Fuhrwerte begangenen Unter Bezugnahme auf Art. 538 ſchweiz.ZGB., Planđ

Entwendung der Ladung. Aus den Gründen : Nach Bem. 3 a € zu Art. 27 EG . BOB., Niemeyer in der

der Annahme der Strk. befanden ſich die Kartoffeln Zeitſchr. für Internat. Recht Bd . 22 Š.543 f. und Habicht,

während der Fahrt von derMarkthalle nach derſtädtiſchen Internat.PrivM. nach dem EG . BOB. Bem. IV A 1 zu

Berkaufshalle, ſolange P. als Autſcher den ihm vom Art. 25 EG. vertrat es die Anſicht, daß deutſches Recht

Leiter der ſtädtiſchen Güterverwaltung vorgeſchriebenen anzuwenden ſei. Das LG . hat die Beſchwerde der

Weg einhielt, noch in dem Beſiß und der Verfügungs. Antragſtellerin unter Anſchluß an die Gründe des

gewalt dieſes ſeines Auftraggebers und begann die Nachlo . abgewieſen . Auf die weitere Beſchwerde hin

Wegnahmehandlung in dem Augenblide, wo P. von wurde unter Aufhebung beider Beſchlüſſe das AG. an

dem beſtimmten Wege nach der Anflamerſtraße hin gewieſen, den Erbſchein einzuziehen .

abbog, um, wie dann auch geſchehen , mit G. gemäß Aus den Gründen : Úrt. 25 Abſ. 1 EG . BOB.

der zwiſchen ihnen getroffenen Abrede die Kartoffeln beſtimmt, daß ein Ausländer, der zur Zeit ſeines Todes

bewußt rechtswidrig für eigene Rechnung an 3. zu ver- ſeinen Wohnſit im Inlande hatte, nach den Gefeßen

taufen. In dieſem Verhalten P.'s fonnte ohne Rechts- des Staates beerbt wird , dem er zur Zeit ſeines Todes

irrtum ein von ihm in Mittäterſchaft mit 6. verübter angehörte. Nach Abſ. 2 iſt das Geſep des Heimat

Diebſtahl erblict werden . Daß 6. den Plan hierzu ſtaats nicht maßgebend für einen Deutſchen , der an

erſt wunterwegs“ angeregt hat, iſt belanglos. Von den Nachlaß eines Ausländers erbrechtliche Anſprüche

einer , bloß paſſiven Kolle “ Þ.'s, weil er bei dem Vers geltend macht; er kann ſie auch dann erheben , wenn

taufe der Kartoffeln an 3. nicht zugegen geweſen ſei, ſie nur nach den deutſchen Gefeßen begründet ſind,

kann gegenüber dieſer Feſtſtellung nicht die Rede ſein. es ſei denn , daß nach dem Rechte des Staates, dem

(Urt. des V. SIS. vom 2. Oftober 1917, 5 D 378/1917 ). der Erblaſſer angehörte, für die Beerbung eines Deut
E. ſchen, welcher den Wohnſiß in dieſem Staate hatte,

VI.
die deutſchen Geſeße ausſchließl. maßgebend ſind . Eine

weitere Abſchwächung der in Urt. 25 Abſ.1 aufgeſtellten

Erzieher i. S. des $ 174 Nr. 1 StGB . bei Fürſorge: Kolliſionsnorm wird durch die Vorſchrift des Art. 27

erziehung. Aus den Gründen : Das Urteil hat EG . BOB. herbeigeführt. Wenn das fremde Recht ab

feſtgeſtellt, daß bei den ſog . „ Dienſtmädchenverträgen “, weichend von Art. 25 auf die Beerbung eines eigenen

welche der St. Raphael-Verein in S. über die Unter: Staatsangehörigen, der zur Zeit ſeines Todes in Deutſch

bringung der ihm anvertrauten Zwangszöglinge ab- land ſeinen Wohnſitz hatte, nicht angewendet ſein will ,

ſchließt, der Dienſtherr eine dem Vater oder Vorinund ſondern auf die Sachnormen des deutſchen Rechtes ver

ähnliche Stellung hat. Die unmittelbare Erziehung weiſt, dann läßt Art. 27 dieſe Zurückverweiſung gelten

des Zwangszöglings geht auf ihn über. Er hat das und erklärt für dieſen Fall das deutſche Geſetz für

Betragen des Zöglings zu überwachen und ihn zum anwendbar. Hiernach iſt zu prüfen , ob das ſoweiz.

regelmäßigen Beſuch des Gottesdienſtes anzuhalten. Recht auf das deutſche Recht zurücverweiſt. Nach
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Art. 538 ſchweiz. 303. erfolgt die Eröffnung des ausländ . Necht unterworfen ſind, und Schweizern im

Erbgangs für die Geſamtheit des Vermögens am Auslande, bei denen dies nicht der Fall iſt. Bei den

leßten Wohnſiße des Erblaſſers. Für die zivilrechtl. erſteren unterläßt das Geſet einen Eingriff und ents

Verhältniſſe der Niedergelaſſenen und Aufenthalter in zieht nur die in ſeinem eigenen Machtbereiche ge

der Schweiz gibt das Bundesg . vom 25. Juni 1891Maß. legenen Liegenſchaften dem ausländ. Rechte; auf die

Dieſes Geſeß iſt nach Art. 59 des Schlußtitels des leßteren wendet es das eigene Recht an, weil vom

ſchweiz. ZGB.s für die Rechtsverhältniſſe der Schweizer Standpunkte des Auslandsrechts kein Hindernis da

im Ausland und der Ausländer in der Schweiz und, gegen beſteht. Die Geſeßgebungen beider Staaten

ſoweit tantonal verſchiedenes Recht zur Anwendung enthalten hiernach keine Lüce ; der Art. 27 EG. BGB.

tomint, in Kraft geblieben und hat einige hier nicht wil aber nur eingreifen, wenn die Entſcheidung ohne

einſchlägige Einfügungen erhalten . Das Geſeß vom ſeine Anwendung nicht zu treffen iſt. Daher iſt nicht

25. Juni 1891 regelt in dem erſten Titel die zivilrechtl. anzuerkennen, daß das ichweiz. Hecht eine Zurüđper

Verhältniſſe der ſchweiz . Niedergelaſſenen und Auf- weiſung auf das deutſche Recht enthält . Da Art. 27

enthalter in der Schweiz und trifft für dieſe in Art. 23 EG. BOB. die Anwendung des ſchweiz. Hechtes nicht

die gleiche Vorſchrift wie Art. 538 ZOB. Art. 22 Abſ.1 verbietet, iſt es hier anzuwenden. Dadurch wird man

beſtimmt, daß die Erbfolge ſich nach dem Rechte des den Grundſäßen gerecht, die das ſchweiz. und das

legten Wohnſißes des Erblaſſers richtet; jedoch kann deutſche Recht aufgeſtellt haben . Nach dem ſchweiz.

nach Abi. 2 jemand durch leftwillige Verfügung oder Rechte richtet ſich die Erbfolge nach dem Rechte des

durch Erbvertrag die Erbfolge in ſeinen Nachlaß dem legten Wohnſiges des Erblaſſers mit Ausnahme des –

Rechte ſeines Heimatlantons unterſtellen. Die Vor- hier gegebenen Falles, wenn der Schweizer dem

ſchriften der Art. 22 und 23 finden nach Art. 32 auf ausländ. Nechte nicht unterworfen iſt, und das deutſche

die Ausländer, die in der Schweiz ihren Wohnſit Recht läßt für den Fall des Ablebens eines Aus

haben , entſprechend Anwendung. Unders find die länders mit deutſchem Wohnſiße das Recht ſeines

zivilrechtl. Verhältniſſe der Schweizer im Auslande Heimatſtaats entſcheiden . Die beiderſeitigen Kolliſions

geordnet. In dieſer Beziehung ſchreibt Art.28 BundesG . normen deđen ſich daher. Der deutſche Richter iſt in

vom 25. Juni 1891 vor : „Soweit nicht Staatsverträge Art. 25 EG. BGB. angewieſen , das ſchweiz. Hecht an

beſondere Beſtimmungen enthalten, gelten für die zuwenden und das ſchweiz. Necht unterwirft in Art. 28

perſonen-, familien- und erbrechtl. Verhältniſſe der Nr. 2 BundesG . vom 25. Juni 1891 den Schweizer dem

Schweizer , welche im Ausland ihren Wohnſiß haben, Nechte ſeines Heimatkantons. Da der Gegenſtand auch

folgende Regeln : 1. Sind dieſe Schweizer nach Maß- durch Staatsverträge nicht anderweit geregelt wird,

gabe der ausländ . Geſeßgebung dem ausländ. Recht iſt für die Anwendung des deutſchen Rechtes demnach

unterworfen, ſo erſtreďt ſich die Anwendung des aus- fein Raum . Der gleichen Anſicht ſind das AG. (KOJ.

länd . Rechtes nicht auf ihre in der Schweiz gelegenen Bd . 25 A S. 241 und Bd . 36 À S. 102, 109) , das DLG.

Liegenſchaften ; es gilt vielmehr in bezug auf ſolche Düſſeldorf (DLG Rſpr. Bd . 19 S. 43) und Kuhlenbec

Liegenſchaften das Recht und der Gerichtsſtand des in Staudingers Komm. Bem. I 2 ba Abſ. 3 und 4 zu

Heimatfantons . 2. Sind dieſe Schweizer nach Maß- Art. 25 EG . BOB. Das Teſtament iſt alſo ungültig,

gabe der ausländ. Geſekgebung dem ausländ. Nechte ſoweit darin die Witwe als Alleinerbin eingeſept iſt,

nicht unterworfen, ſo unterſtehen ſie dem Recht und weil nach Art . 470 Abſ. 1 ſchweiz . ZOB. der Erblaſſer,

dem Gerichtsſtand des Heimatlantons. “ Die in dem der Nachkommen als ſeine nächſten Erben hinterläßt,

Beſchluſſe des 16.s genannten Schriftſteller ſind der nur befugt iſt, bis zu deren Pflichtteil über ſein Ver

Anſicht, daß das Geſ. vom 25. Juni 1891 grundſäßlich mögen von Todes wegen zu verfügen. Dem Pflicht

das Recht des Wonſißes des Erblaſſers für ſeine Be- teilsberechtigten räumt das ſchweiz . Recht die Stellung

erbung entſcheiden laſſen und in Art. 28 Nr. 2 nur eines Erben ein, er iſt nicht wie nach deutſchem Recht

Fürſorge treffen will, wenn nach dem Rechte des auf eine Forderung gegen die berufenen Erben be

Wohnſiges die Anwendung dieſes Rechtes ausge- ſchränkt (vgl. Eſcher, Das Erbrecht des ſchweiz.36B.S

ſchloſſen iſt. Für das deutſche Recht liegt nach ihrer Bem. 5 zu Art. 470). Die Beſchwerdeführerin iſt daher

Annahme eine ſolcheAblehnung nicht vor, daher ſind Miterbin , und der der Witwe erteilte Erbſchein un

nach Art. 27 EG . BOB. in Verbindung mit dem im richtig . (Beſchluß des I. ZS. vom 12. Oktober 1917,

ſchweiz. Geſ. vom 25. Juni1891 enthaltenenGrundſaße, Reg . III Nr. 64/1917 ). M.

daß das Recht des Wohnſißes maßgebend iſt, die erb

rechtl. Verhältniſſe der in Deutſchland verſtorbenen
II .

anſäſſigen Schweizer nach deutſchem Rechte zu beur

teilen . Die Anwendung des deutſchen Geſeßes wird Der Notar tann eine Vollmacht auf fich ſelbſt wirt:
nach ihrer Meinung nicht dadurch wieder aufgehoben, jam nicht beurfunden ( 8 171 FGG.). Wenn der geſet :

daß das ſchweiz. Gej. vom 25. Juni 1891 hilfsweiſe für liche Vertreter einen Vertrag ohue die erforderliche Be:

den Fall, daß das Wohnſikrecht ſeine Anwendung auf nehmigung des Vormundichaftsgerichts abſchließt, ſo
Ausländer verbietet, die Anwendung des Heimatrechts Panneau nge nachträgliche Genehmigung nur durch deren
anordnet; denn dieſer Fall liegt bei dem deutſchen Mitteilung an den Bertragsgegner wirtſam machen .
Mechte fraft des Art. 27 EG . BOB . nicht vor. Der Der Vertragsgegner fanu auf die Mitteilung der Ge=
Senat hat dieſer Anſicht nicht beizutreten vermocht. Zu- nehmigung nicht mit der Wirkung berzichten, daß die

nächſt iſt nicht richtig, daß das Geſ . vom 25. Juni 1891 Genehmigung mit der Erflärung gegenüber dem Vor

allgemein das Recht des Wohnſives entſcheiden läßt muud in einer diejeu bindenden Weiſe wirfjam würde
( vgl . Art. 8, Art . 9 Abſ. 2, Art. 19 Abſ. 1 ), wenn auch ( $ 1829 BGB.). In der notariellen Urkunde über eine

in der Mehrzahl der dort behandelten Fälle das Nachlaßauseinanderſebung, bei der ein minderjähriger
Wohnſifrecht für anwendbar erklärt iſt. Dies gilt Beteiligter durch ſeinen Pfleger vertreten worden war,

jedoch nur für den erſten und den dritten Titel finden ſich folgende Säße : „ Pfleger erſucht um vor
(Art. 1—27 und Art. 32-34), die die zivilrechtl. Ver- mundſchaftsgerichtl. Genehmigung dieſes Bertrags.

hältniſſe der ſchweizer. Stantonsangehörigen aufSchweis Das Vormdjcho . wird gebeten , den Genehmigungs

zer Boden und der Ausländer in der Schweiz be- beſchluß für den Pfleger an den amtierenden Notar

handeln. Die Verhältniſſe der Schweizer im Aus- juzuſtellen . Mit dem Eingange dieſes Beſchluſſes

lande ſind dagegen im zweiten Titel geregelt. Nicht beim Notariate ſoll die Genehmigung als für alle

angängig iſt, den Grundſag des Art. 22 auch auf Beteiligten geſchehen betrachtet und wirtſam werden.“

Schweizer im Ausland anzuwenden , denn das Geſe Die Urfunde wurde vormundſchaftsgerichtl. genehmigt ;

bietet hiefür feine Handhabe. Der Art. 28 unter: hievon hat das Notariat laut Vermert auf der ür:

ſcheidet zwiſchen Schweizern im Auslande, die dem kunde Kenntnis genommen . Das Grundbuchamt, dem

4200
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brauch zu machen , in anderer Weiſe als durch deren
Mitteilung betätige. Bei der Zweifelhaftigkeit der

Vöſung dieſer Frage iſt aber um der Sicherheit des

Mechtsverkehrs willen der im Geſeke geſtellten ſtrengeren

Anforderung zu folgen ( Beſchluß des I. 38. vom

26. Oktober 1917, Meg. III Nr. 69/1917) . M.

4218

B. Strafſachen .

I.

Betreiben gemeinnütige Darlehenstaflenvereine ge

Werbemäßig den Güterhandel , ſo unterliegen fie den

Vorſchriften des Urt. 42 a ForſtG. Iluter welchen

Boranojebungen find ſolche Vereine als gewerbemäßige

Güterhändler zu erachten ? Die beiden Ängell. haben

als Vertreter des Darlehenstaſſenvereins Þ . e . 6. m .

u . $ . ein landwirtſchaftl. Anweſen zur Zertrümmerung

erworbenund ſodann auch zertrümmert. Zu dem An

weſen gehörten Waldgrundſtüde; dieſe wurden von

dem Landwirt B. erworben und zum Teil ſofort ab

geholzt. Die Angell. haben die in Art. 42 a FG. vor

geſchriebene Anzeige nicht erſtattet ; B. hat für ſeine

Abholzung die in Art. 42b FG. geforderte forſt

polizeil. Genehmigung nicht erholt. Die beiden Angell .

die Urkunde zur Eintragung von Auflaſſungserklä

rungen vorgelegt wurde, lehnteden Vollzug ab. Die

Beſchwerde hiegegen wurde zurüdgewieſen . Die beiden

Vorinſtangen nahmen an, daß weder die Bekannts

machung der Genehmigung an den Pfleger noch die

Mitteilung der Genehmigung durch den Pfleger an

den Vertragsgegner in der durch § 29 GBD. vorges

ſchriebenen Form nachgewieſen ſet, da der Notar nach

§ 171 Nr. 1 FOG. eine Vollmacht auf ſich ſelbſt nicht
beurtunden fönne. Die weitere Beſchwerde machte

dagegen geltend, daß die Urkunde für die Anwendung

des angezogenen 8 171 Nr. 1 überhauptkeinen Raum
biete . Es werde darin nur das Bormdicho. ermächtigt,

den Genehmigungsbeſchluß ſtatt an den Pfleger an den

Notar zuzuſtellen . Der Notar werde nur , indireft“

ermächtigt, die Zuſtellung für den Pfleger in Empfang

zu nehmen, erſcheine ſohin nur als Zuſtellungsbevon

mächtigter. Die Bereinbarung über die Wirkſamkeit

derGenehmigung des Vormdicho . enthalte teine Be

vollmächtigung des Notars, ſondern bringe nur zum

Ausdrude, daß mit dem Eingange der Genehmigung

beim Notariate, der durch den Vermert der Kenntnis

nahme auf der Urkunde erſichtlich gemacht ſei, es ſo

angeſehen werden ſolle, als ob der Pfleger die Ge

nehmigung des Vormdicho. dem Vertragsgegner mit

geteilt und dieſer die Mitteilung empfangen habe.
Die weitere Beſchwerde wurde zurücgewieſen.

1915

BGB. fann das Vormdicho. die Genehmigung zu

einem Rechtsgeſchäfte nur dem Pfleger gegenüber er

klären. Von der durch pflichtmäßiges Ermeſſen be

ſtimmten Willensentſchließung des Pflegers hängt es

ab, ob er von der Genehmigung Gebrauch machen

will oder nicht. Daraus folgt, daß das Vormdicho.

die Genehmigung einem Dritten gegenüber nur dann

wirkſam erklären kann, wenn der Dritte von dem

Pfleger zur Entgegennahme der Genehmigung bevoll

mächtigt iſt (zu vgl. § 164 Abſ. 3 BOB.). Es kann

dahingeſteāt bleiben , ob die zu vollziehende Urkunde

mit genügender Sicherheit entnehmen läßt, daß der

Pfleger den Notar zur Entgegennahme der Genehmi.

gung bevollmächtigt hat. Selbſt wenn die Urkunde

dieſen Nachweis enthielte, würde ihm die in 8 29

OBO. vorgeſchriebeneForm ermangeln ; denn mit Recht

gehen die Vorinſtanzen davon aus , daß die Vorſchrift

des § 171 Nr. 1 FOG. den Notar hindert, eine Voli:

macht auf ſich ſelbſt vollwirtſam zu beurfunden

(Samml. 16, 140 ). Dieſe Erwägung ſtünde auch der

Annahme entgegen, daß der Notar als Bevollmäch

tigter des Pflegers die Genehmigung des Bormdicho .

dem Bertragsgegner mitgeteilt und als Bevollmächtigter

desVertragsgegners die Mitteilung entgegengenommen

hätte. Uebrigens wird dies in der weiteren Beſchwerde

felbſt nicht behauptet ; es wird vielmehr geltend ge

macht, daß durch die Bereinbarung eine Beranſtaltung

dahin getroffen worden ſei, daß die Wirkſamkeit der

Genehmigung ſtatt an die Mitteilung der Genehmis

gung an deren Eingang bei dem Notariate geknüpft

wurde. Dieſe Sachbehandlung legt ſich in Widerſpruch

mit der Vorſchrift des § 1829 BOB., wonach die Ge

nehmigung dem Vertragsgegner gegenüber erſt wirt

ſam wird , wenn ſie ihm durch den Pfleger mitgeteilt

wird. Die Mitteilung iſt feine bloße Anzeige der Tat

fache der Genehmigung , ſondern die rechtsgeſchäfti.

Erklärung des Pflegers, daß er von der Genehmigung

Gebrauch mache. Der Vertragsgegner fann, wie all

gemein anerkannt wird , durch Verzicht auf die Mits

teilung nicht bewirken, daß die Genehmigung mit der

Erklärung gegenüber dem Pfleger dieſem gegenüber

in der Weiſe wirkſam werde, daß deſſen freie Ent

ſchließung gehemmt würde . Dagegen beſteht in der

Nechtswiſſenſchaft und in der Rechtsanwendung Mei

nungsverſchiedenheit darüber, ob zwiſchen dem Pfleger

und dem Vertragsgegner vereinbart werden kann, daß

der Pfleger den Entſchluß, von der Genehmigung Ges

FG., B. wegen einer Uebertretung nach Art. 42 b, 75

FG . verurteilt; das LG. wies zunächſt den Eins

wand der Angekl . zurück, daß die Darlehenstaſſen als

gemeinnüßige Vereine der Vorſchrift des Art. 42 a FO.

nicht unterworfen ſeien, und führte aus, der Verein

habe den lezten 5 Jahren 4 Anweſen zertrümmert,

er betreibe gewerbsmäßig den Güterhandel ; wenn er

auch vorwiegend aus Beweggründen gemeinnüßiger

Natur, alſo nicht zunächſt des Gewinnes wegen jeweils

tätig geworden ſein möge, ſo ändere das an der Oe:

werbsmäßigkeit ſeines Betriebes nichts. Die beiden

Angell. legten Neviſion ein ; ſie rügten die Berleßung

der Art. 42 a und 76 a FO . und führten aus, der Be

griff des gewerbsmäßigen Güterhändlers i. S. des

Art. 42a FG . ſei nach der Min. Bef. vom 4. April1908

betr. den Vollz. der FO Novelle aus Art. 19 Abſ. 3

Grundentlo vom 2. Febr. 1898 und der hierzu er

laſſenen VollzBet, vom 5. Febr. 1898 zu entnehmen.

Der Art. 19 Abſ. 3 Grundentlő . nehme ausdrüđl .

die gemeinnüßigen ländl. Darlehenstaſſenvereine von

der die Güterhåndler treffenden Verpflichtung zur Ab

löſung der Bodenzinſe und zur Anzeigeerſtattung an

das Kentamt aus. Dieſe Gefeßesbeſtimmung beſage

nichts anderes, als daß die gemeinnüßigen ländl.

Darlehenstaſſenvereine nicht als Güterhändler zu be

trachten ſeien. Dasſelbe ergebe ſich aus der BolzBet.

vom 5. Febr. 1898. Die Reviſion hatte Erfolg.

Aus den Gründen : Den Ausführungen der

Angekl. tann allerdings nicht zugeſtimmtwerden .Der

Senat hält an ſeiner Entſch . vom 23. Januar 1912

feſt, wonach die gemeinnüßigen Genoſſenſchaften und

ähnliche juriſtiſche Perſonen den Borſchriften der

Art. 42 a — 42c FG. unterworfen ſind, wenn ſie den

Güterhandel und die Güterzertrümmerung gewerbs

mäßig betreiben (Samml. Bd. 12 S. 35 ff.). Die

Gründe dieſer Entſcheidung ſind von den .Angell. nicht

widerlegt worden . Das Gef. vom 26. Febr. 1908,

durch das die Art. 42 a — 42c dem FG. eingefügt

wurden, hatte, wie ſich aus ſeiner Entſtehungsgeſchichte

und aus der von den StM . der Juſtiz, des Innern

und der Finanzen dazu erlaſſenen VollzBel. vom .

4. April 1908 ergibt, den Zweđ, die Schädigungen

des Privatwaldes durch die gewerbsmäß. Güterzer

trümmerungen hintanzuhalten oder doch abzuſchwächen

und die Wiederaufforſtung der infolge einer Güter:

zertrümmerung fahl abgetriebenen Waldflächen zu

ſichern. Die Schädigung, welche dem Privatwalde

-
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durch den gewerbsmäßigen Güterhandel droht , iſt wolte, die er gegen die Anweſensbeſiker hatte, oder,

gleich groß, ob dieſer von einem gewöhnl. Güter- wenn die Anweſensbeſiker Mitglieder des Vereins

händler oder von einer gemeinnüßigen Genoſſenſchaft waren und der Ankauf nur erfolgte, um ihnen die

betrieben wird. Deshalb mußte der Geſebgeber auch Veräußerung um einen angemeſſenen Preis zu er

die mit dem Güterhandel fich befaſſenden gemein- möglichen. Es würde der für den gewerbsmäß. Güter

nüßigen Genoſſenſchaften den Vorſchriften der Art. handel erforderl . Wide des Vereins fehlen, eine fort

42a- 42c unterwerfen. Dafür, daß er dies tun wollte, geſefte auf Erwerb gerichtete Tätigkeit zu entfalten.

ſpricht der Wortlaut der bezeichneten Artikel, die, ohne Die im Urteil vorkommende Ausführung, der Berein

zu unterſcheiden , ſchlechtweg für jeden , der gewerbs: möge vorwiegend aus Beweggründen gemeinnütiger

mäßig mit ländl. Grundſtüden handelt, Anordnungen Natur, nicht zunächſt des Gewinnes wegen tätig ges

treffen. Der gewerbsmäß. Güterhandel der gemein- weſen ſein , läßt die Annahme zu, daß es ſich bei den

nüßigen Genoſſenſchaften iſt allerdings in verſchiedenen Anweſenstäufen des Vereins um Falle der bezeichneten

Beziehungen vor dem der anderen Güterhändler bevors Art handelte; auf alle Fälle gibt ſie zu dem Bedenten

zugt und von verſchiedenen dieſen einengenden Bes Anlaß, daß die Strf. von einer unrichtigen Ausles

ſchränkungen befreit. Es iſt aber durchaus verfehlt, gung des Begriffs des gewerbsmäß. Güterhändlers

aus dieſen Bevorzugungen der gemeinnüßigen e. ausgegangen iſt. Es fällt auch auf, daß das Urteil

noſſenſchaften zu ſchließen , daß der Gefeßgeber dieſe keine Angaben über den Ankaufspreis der Anweſen

überhaupt nicht als Güterhändler betrachtet wiſſen und über die bei deren Zertrümmerung erzielten Preiſe

und von allen den Güterhandel treffenden Vorſchriften enthält. (Urt. vom 9. Aug. 1917, Rev.-Neg . Nr. 213/1917).

befreien will. Jn Art. 14 Güterzertro. vom 13. Aug. Ed .

1910 iſt vorgeſchrieben , daß die Borſchriften dieſes
II.

Gefeßes für Genoſſenſchaften und ähnliche juriſtiſche

Perſonen, die den Handel mit ländl. Grundſtüđen Gin rechtsträftiger Strafbefehl hat die Wirtung

gewerbsmäßig betreiben, nur gelten, wenn ſie nicht eine rechtsträftigen Urteil& i. S. des 8 190 St68.

gemeinnüßig ſind , und beſtimmt, unterwelchen Vorauss Aus den Gründen : Nach § 450 SIPD . erlangt

jeßungen ſolche Genoſſenſchaften und juriſtiſche Per- ein Strafbefehl, gegen den nicht rechtzeitig Einſpruch

ſonen als nicht gemeinnüßig zu gelten haben . Dieſe erhoben worden iſt, die Wirkung eines rechtsträftigen

Beſtimmungen wären überfluffig geweſen und zweifels Urteils. Die gleiche Vorſchrift wird in Art . 146

los nicht getroffen worden, wenn die von der Reviſion Forſto . für die Forſtrügefachen getroffen . Der rechts

vertretene Meinung zuträfe. Gerade daraus, daß der zeitigen Zurüđnahme des Einſpruchs tommt dieſelbe

Gefeßgeber fich zur Erlaſſung der in Art. 14 Abſ. 1 Wirkungzu wie der Unterlaſſung ſeiner Einlegung

und 3 enthaltenen Beſtimmungen veranlaßt geſehen ($ 451 SIPD .). § 190 StOB. beſtimmt, daß derBe
hat, iſt zu ſchließen, daß die frühere Geſeßgebung nicht weis der behaupteten oder verbreiteten Tatſache, falls

den allgemeinen Grundſaß enthält, daß die gemein- ſie eine ſtrafbare pandlung darſtellt, als erbracht an

nüßigen Genoſſenſchaften , die ſich mit dem Handel mit zuſehen iſt, wenn der Beleidigte wegen dieſer Band

landi. Grundſtüden befaſſen , nicht als gewerbsmäßige lung rechtskräftig verurteilt wurde. Die Štrk . hat

Güterhåndler anzuſehen ſind. Dazu tommt, daß im die Frage, ob in dem Vorliegen eines rechtskräftig

Art.15 Güterzertró. ausdrüdl. ausgeſprochen iſt, daß gewordenenStrafbefehls einerechtskräftige Verurteilung

die Vorſchriften der FO Novelle vom 26. Febr. 1908 i. S. des 190 SIGB. zu erbliden iſt, im Gegenſaße zu

durch dieſes Geſeß nicht berührt werden . Schon in dem Urteile des Dblg . vom 25. Febr. 1913 (Sammlg.

der oben angeführten Entſch . vom 23. Jan. 1912 iſt Bd . 13 S. 94 ff.) verneint. Der Senat findet indeſſen

dargelegt, daß der Geſeßgeber, wenn er die gemein- nach erneuter Prüfung jener Frage teinen Anlaß, von

nügigen Genoſſenſchaften von den Borſchriften in den ſeiner Anſicht abzugehen , der ſich inzwiſchen Dishauſen

Art. 42 a — 42c FG. hätte befreien wollen, allen Ans Komm. in der Note 2 zu $ 190 StGB. angeſchloſſen hat.

laß gehabt hätte, dies in dem Art. 15 auszuſprechen. Die Hegel des § 450 StPO. gilt allerdings nicht ganz

Es iſt deshalb die Faſſung des Art. 15 der deutlichſte ohne Einſchränkung; die Wiederaufnahme des Verfahrens

Beweis dafür, daß die Art. 42 a — 42c FONov. auch findet gegen rechtsträftige Strafbefehle nicht ſtatt; es wird

für gemeinnüßige Genoſſenſchaften gelten , die den durch ſie auch die Strafllage nicht gänglich verbraucht.

Güterhandel mit ländl. Grundſtüden betreiben . Das Allein es fehlen ausreichende Gründe dafür, dem Straf

Urteil iſt jedoch aus einem andern Grund unhaltbar. befehl gerade im Verhältniſſe zu dem g 190 StGB.

Es findet ſich darin wohl der Saß, es ſei von den die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils abzuſprechen .

Angekl. „ ernſtlich “ gar nicht beſtritten und auch mit Die von der Vorinſtanz angeführten Erwägungen ſind

guten Gründen anzunehmen , daß der Darlehenskaſſen- nicht durchſchlagend. Sieüberſieht, daß es ja in der

verein Þ . gewerbsmäßig den Güterhandel treibt und Macht des durch einen Strafbefehl Angeſchuldigten

insbeſondere das in Frage ſtehende Anweſen in ges liegt, den Eintritt der Rechtstraft durch Einſpruch zu

werbsmäßiger Abſicht zur Zertrümmerung erworben verhindern und eine Hauptverhandlung herbeizuführen ,

habe. Eine ausreichende Begründung hiefür enthält daß er dieſes Rechtes ohne ſein Verſchulden doch nur

aber das Urteil nicht. Warum die Strs, der Beſtrei- in ganz ſeltenen Ausnahmefällen verluſtig gehen wird,

tung der Anklage durch die Angekl. die Ernſtlichkeit daß es, wenn er ſich nicht ſchuldig fühlt, ſeine Sache
abſpricht, iſt nicht erſichtlich. Auf teinen Fall fann iſt, von den ihm zu Gebote ſtehenden Rechtsbehelfen

ein Angell ., der die Anklage beſtreitet, als geſtändig Gebrauch zu machen, daß er, falls er dies zu tun unter:

behandelt werden . Es kann deshalb der Ausführung, läßt, ſich die Folgen ſelbſt zuzuſchreiben hat und ſich

die Angell. hätten nicht ernſtl . beſtritten, daß der daher nicht mit Recht beklagen fann, wenn er den

Darlehenstafſenverein . gewerbsmäßig den Güters rechtsträftigen Strafbefehl als Wahrheitsbeweis gegen

handel treibe und das fragliche Anweſen in gewerbs- ſich gelten laſſen muß. at der Angeſchuldigte die

mäß. Abſicht zur Zertrümmerung erworben habe, ihm in dem Strafbefehle zur Baſt gelegte Şandlung

eine Bedeutung überhaupt nicht zulommen . Daraus, begangen und deshalb die Erhebung des Einſpruchs
daß der Verein im Laufe von fünf Jahren noch vier unterlaſſen, ſo iſt erſt recht nicht einzuſehen, weshalb

andere Anweſen zertrümmert hat, läßt ſich nicht ents der rechtsfräftig gewordeneStrafbefehlnichtdie Wirkung

nehmen, daß er den Güterhandel mit ländl. Grund- eines rechtsträftigen Urteils auch nach der Richtung

ſtüden gewerbsmäßig betreibt, ſolange nicht die Um- erlangen ſoll, daß er den Wahrheitsbeweis erbringi.

ſtände bekannt ſind , unter denen er die Anweſen ( Urteil vom 25. Sept. 1917, Rev.- Reg . Nr. 267/17 ).

erworben und zertrümmert hat. Von einem gewerbs Ed .

mäß. Güterhandel tönnte nicht die Rede ſein, wenn

er ſie gekauft hat, etwa weil er Forderungen retten

4199
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.

iſt nicht Zubehör des Gutes (vgl. Bland ( 4) N. 3c
Bandgericht München II. 8 98 BGB.). ( Beſchluß der I. BÅ. vom 4. Dit. 1917,

NA. Dr. N. in M.Bur Auslegung des 8.811 Nr. 4380 .: „Die Beſchw .-Reg. Nr. 91/17).

landwirtſchaftlichen Grzeuguifle, ſoweit fte zur Fort
4197

führung der Wirtſchaft ... erforderlich find." debers

gang des Schuldners zur nukviehlojen Wirtſchaft. Der

Gläubiger hatte den Gerichtsvollzieher beauftragt,

Beus und Grummetvorräte zu pfänden, eventuell Gefeßgebung und Verwaltung.
Grummet auf dem Salm. Der Gerichtsvollzieher

lehnte den Auftrag ab, weil die bereits geernteten Kriegørechtliche Eiuſdräntungen der Bertrageſtein
Heu- und Grummetvorräte (ein Reſt von Grummet heit. Wir haben früher auf dem Gebiete des Ättien
ſei bereits gemäht, jedoch noch nicht eingebracht) 3u rechtes das fog. Stongeffionsſyſtem gehabt . Noch nach

behör des Anweſens und alte Beuvorräte nicht vors der urſprünglichen Faſſung des ADHOB.8 bedurfte

handen ſeien ; der Schuldner könne bei ordnungs
die Attiengeſellſchaftder Konzeſſionund es war nur

mäßiger Bewirtſchaftung ſeines Anwefen$ 15 Stud
der Bandesgeſeßgebung überlaſſen hievon abzuſehen,

Mindvieh halten ; von ſeinen Futtervorräten ſei nichts bis die ſog .erſteAktiennovellevom 11. Juni 1870 mit

entbehrlich. Heu und Grummet verliere die Zubehörs dieſem Syſtem brach. Die BRVD.vom 2.November
eigenſchaft nicht , wenn auch der Schuldner zurzeit d . 9 8. über die ſtaatliche Genehmigung zur

keine 15 Stüd Vieh halte. Auf die Einwendungeu Errichtung von Aktiengeſellſchaften uſw.

nach § 766 BPO. entſchied das AG.: Der Entſcheidung (ROBO. S. 987) hat nun wieder das Erfordernis der

darüber , ob Şeuvorräte zur Fortführung der Wirt ſtaatlichen Genehmigung aufgeſtellt und zwar für die
fchaft erforderlich ſeien, ſeien die objettiven Berhälts

Errichtung einer ug. und einer KommG. auf Attien

niſſe des Anweſens zugrunde zu legen ; es ſei zu ſowie – zur Bermeidung von Umgehungen – auch

prüfen, welcher Viehſtand bei ordnungsmäßiger Be einer G.m.b.H. Aber der Grund, warum jeßt die Geneh
wiriſchaftung auf dem Gute gehalten werden könne;

migung gefordert wird, iſt ſehr verſøieden von den
dem landwirtſchaftl. Schuldner müſſe die Möglichkeit

Gründen des alten Konzeſſionsſyſtems. Dieſes wollte
erhalten bleiben , den ordnungsmäßigen Betrieb jeder

um der Perſonen willen , die zu der . in Beziehung
zeit aufzunehmen. Der Gläubiger legte hiegegen ſofor- treten , die Zuverläſſigkeit der Gründung prüfen. Der

tige Beſchwerde ein mit der Begründung, dem Gerichts- Zwed der neuen gefeßgeberiſchen Maßnahme dagegen

vollzieher und dem Gericht ſei amtsbekannt, daß der liegt auf dem Gebiete der Finanzpolitit. Für das Ge

Schuldner vollſtändig überſchuldet ſei und gar teine lingen der Striegsanleihendes Reiches iſt es, wie es

Mittel habe, ſich 15 Stüd Vieh oder überhaupt Vieh
in der Begründung heißt, „ von weſentlicher Bedeutung,

zu halten oder zu kaufen . Ueberdies ſei er zur nußs daß für die Dauer des Krieges der deutſche Kapitalmarkt
diehloſen Wirtſchaft übergegangen und werde peu

von anderweitigen Anſprüchen , ſoweit ſie ſich irgend
und Grummet, wenn es nicht gepfändet werde, der- vermeiden laſſen, freigehalten wird. Nicht minder wird

laufen. Das 16. hob den Beſchluß des Ag, auf und für die Uebergangszeit nach dem Friedensſchluß, in
wies den Gerichtsvollzieher an, Grummet auf dem

welcher fich die in den Ariegsjahren zurüdgedrängten
Balm und die vorhandenen Beu- und Grummetvorräte Stapitalanſprüche der Bundesſtaaten, der Gemeinden,
zu pfänden . des Handels und der Induſtrie in gewaltigem Umfange

Aus den Gründen : „Zwar iſt richtig , daß fich geltend machen werden, darauf Bedacht genommen

das Pfändungsprivilegium des 8 811 Nr . 4 8BD . werden müſſen, daß die alsdann verfügbaren Mittel

nach den objektiven Verhältniſſen des in Betracht mit äußerſter Sparſamkeit verteilt und in die richtigen
ſtehenden Sandgutes, nicht nach den perſönl. Berhälts Kanäle geleitet werden . Ein gleichzeitiger Andrang

niſſen des Schuldners bemißt. Aber ob die zu pfän- aller dieſer Anſprüche an den Geldmarkt würde deſſen

denden landwirtſchaftl. Erzeugniſſe zur Fortführung Beiſtungsfähigkeit um ein Vielfaches überſteigen und
der Wirtſchaft bis zu der Zeit erforderlich ſind, zu zu einer Zerrüttung des Wertpapiermarktes und der
welcher gleiche oder ähnl . Erzeugniſſe vorausſichtlich Kurſe aller Börſenwerte führen. “ Die Ausgabe von

gewonnen werden , iſt nicht abſtrakt nach den Bewirts Teilſchuldverſchreibungen ſowie von ſolchen Borzugss

ſchaftungsmöglichkeiten, welche das Gut bietet, zu attien, die wirtſchaftlich den Schuldverſchreibungen nahe
beurteilen, ſondern konkret nach der Art und Weiſe ſtehen , iſt durch die BRVD. vom 8. März 1917 (MOBI.

der Bewirtſchaftung, welche im Zeitpunkte der Pfäns S. 220 ) von ſtaatl. Genehmigung abhängig gemacht.

dung tatſächlich ſtattfindet. Maßgebend iſt, wie der Die neue BNVO. beſtimmt nun Entſprechendes für die

Schuldner in dieſem Zeitpunkte den Betrieb ausübt, Ausgabe von Attien und zwar nicht nur für die Ers

und nur mit dieſer Begrenzung gilt der Schuß. richtung von AG.en uſw., ſondern auch für beſtimmte
(Bgl . Þein , Bandb . der Zwangsvollſtreckung [ 2] andere aktienrechtliche Vorgänge, die den Kapitalmarkt

S. 325 oben ; DIG. Darmſtadt, 4. Juli1900, DLG . in Anſpruch nehmen (vgl. § 1 Nr. 2 und 3). Wo dies

Hechtſpr. Bd. 1 S. 243 ; auch Seuffert 10. Aufl. N. 1a aber nur in geringem Maße geſchieht - die BD. zieht
zu § 811 ZPD. ( „ der Betrieb in ſeinem bisherigen die Grenze bei 300 000 M - iſt Genehmigung nicht

Umfang“ ); bedingt auch Falkmann , Zwangsvollſtret. notwendig ; doch iſt dafür geſorgt, daß dieſe Einſchrän .

tung [2] S. 686/687.) Von dem Schuldner ſteht nun fung der Genehmigungspflicht nicht durch eine nach

aber feſt, daß er, ſtatt die auf dem Anweſen er- folgende Erhöhung des Grundkapitals oder durch mehrere
nährbaren 15 Stüc Rindvieh zu halten , ſein Vieh aufeinanderfolgende Erhöhungen in Teilbeträgen von

längſt hergegeben hat und zur ſogen. viehloſen Wirts 300 000 M oder weniger zu einer Umgehung der VO.

ſchaft übergegangen iſt, wie dies von gar manchen ausgenüßt wird. Denkbar iſt, daß eine Einzahlung
Bandwirten geſchah. Es iſt kein Zweifel, daß er ſein des neuen Kapitals in Teilbeträgen innerhalb bes

Heu und Grummet zum Verkauf beſtimmt hat, nicht ſtimmter Zwiſchenräume zur Bedingung für die Er

aber in der Eigenwirtſchaft bis zur nächſten Ernte teilung der Genehmigung gemacht wird, um ſo die

verwendet . Unter dieſen Umſtänden ſind die Wieſen- Inanſpruchnahme des Kapitalmarktes auf eine ange
erzeugniſſe aber auch nicht zur Fortführung der Wirt- meſſene längere Zeit zu verteilen . Wer über die Ge

ſchaft bis dahin erforderlich (vgl. den Analogiefall nehmigung entſcheidet, beſtimmt § 2 , zu dem noch am

in BI . f. RA . Bd. 73 S. 512, Beſchl. d . DUG . Dresden 2. November (NOBI. S. 988) eine Ausführungsbeſtim
vom 11. Dezember 1907). Aus dem gleichen Grunde mung ergangen iſt: Danach wird die Entſcheidung von

begegnet die verlangte Pfändung auch keinem Hindernis der Zentralbehörde der Bundesſtaaten im Einver

aus § 865 Abſ. 2 SPO, mit § 98 BOB.; das Heu nehmen mit dem Direktorium der Reichsbank erteilt,
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die ohne Zweifel die jeweilige Belaſtung und Trag

fähigkeit des Geld- und Kapitalmarktes am beſten

überſehen kann und deſſen Gnanſpruchnahme durch

Bandel und Induſtrie ſchon ſeit längerer Zeit über

wacht und zu beeinfluſſen verſucht hat. Nach §2 Abſ. 2

werden die der Genehmigung bedürftigen aktienrecht

lichen Borgänge in das Handelsregiſter nur einge

tragen, wenn der Anmeldung die Genehmigung bei

gefügt iſt. Die Ausgabe von Attien oder Jnterims

ſcheinen vor der Eintragung iſt nach § 314 Nr. 3

HOB. ſtrafbar. Eine ohne die Genehmigung einge

tragene Geſellſchaft wäre nichtig und könnte, wenn

ſie nicht nachträglich genehmigt wird, nach 88 142,

wähnten Geſekes läßt er eine Veräußerung nur mit

Genehmigung einer Behörde (der Diſtriktsverwaltungs

behörde) zu und ſtellt dieſes Erfordernis nicht nur

für Beräußerungsgeſchäfte, ſondern insbeſondere auch

für Miet- und Pachtverträge auf. Hier wie dort bes

darf nicht jedes Geſchäft der fraglichen Art der Ges

nehmigung, ſondern es kommt darauf an, daß der

andere Vertragsteil beſtimmte Eigenſchaften befißt.

Auch hier ſind Zuwiderhandlungen mit Strafe be

droht und machen ohne Zweifel das Geſchäft nichtig

(BOB. 8 134) . Wie die erſte hier beſprochene Ein

îchränkung der Vertragsfreiheit für die Notare und

Regiſterrichter, ſo iſt die Bel. des Kriegsminiſteriums

für die Notare und die Grundbuchamter von großer

Bedeutung; in einer Bet. vom 23. Dkt. d. J $. hat das
Juſtizminiſterium Vorſchriften dazu erlaſſen , auf die

hier verwieſen fei (3MBI. Beibl. S. 257).
4222

woran ſich die Liquidation ſchließen würde (HGB.

$ 311 ) ; Entſprechendes gilt für den Mangel der Ges

nehmigung bei den in 8 1 Nr. 2 und 3 bezeichneten

Beſchlüſſen (vgl. § 3). Die VO . iſt am 5. November

in Araft getreten . Bei Beſchlüſſen, die nach dieſem

Tage zur Eintragung ins Handelsregiſter angemeldet

werden, wird der Regiſterrichter den Nachweis der

Genehmigung zu fordern haben, auch wenn ſie ſchon

vor dem 5. November gefaßt worden ſind. Wann die

VO. außer Araft tritt, beſtimmt der Bundesrat ; nach

dem, was eingangs bemerkt iſt, ſoll ſie gerade in den

erſten Jahren nach dem Kriege noch ihre Wirkung

äußern .

Ein anderes Gefeß, das wenigſtens in wirt

ſchaftlicher Hinſicht–gleichfalls in der Zeit nach dem

Striege ſeine hauptſächliche Wirkung entfalten ſoll, iſt

das Gefeß über die Wiederherſtellung der

deutſchen Handelsflotte vom 7. November

1917 (RO BI. S. 1025) . Es ermächtigt den Reichs

fanzler zu dieſem Zwede ſchon während des Strieges

Mittel zur Verfügung zu ſtellen, beſonders um durch

Neubauten oder Anlauf von Schiffen fremder Flagge

tunlichſt ſchnell Erſatz für verlorenen Schiffsraum zu

beſchaffen. Damit dieſe Schiffe nicht dem Dienſte der

deutſchen Volkswirtſchaft entzogen werden, beſchränkt

das Geſetz die Freiheit der Verfügung über ſie. Ein

Schiff, zu deſſen Beſchaffung eine Beihilfe nach § 1

Nr. 1 Geſ. gewährt worden iſt, darf an ausländiſche

Perſonen oder Geſellſchaften oder an Deutſche, die

ihren Wohnſit oder ſtändigen Aufenthalt im Ausland

haben, vor Ablauf von 10 Jahren nach der Jnfahrt

ſepung nur mit Benehmigung des Reichskanzlers ver

äußert werden. Das gleiche gilt für Miet- und Fracht

verträge zur Beförderung von Gütern, die über ſolche

Schiffe im ganzen oder einen verhältnismäßigen Teil

oder einen beſtimmt bezeichneten Raum des Schiffes

abgeſchloſſen werden, inſoweit ſie Fahrten zwiſchen

ausländiſchen Häfen betreffen ( § 7 Abſ. 1 ). Zuwider

handlungen ſind mit Strafe bedroht und zwar auch

für den Fall, daß ſie im Auslande begangen werden

- eine Strafbeſtimmung, durch die die Verwirklichung

des mit einer Zuwendung verfolgten Zwedes geſichert

werden ſoll, ähnlich , wie wir ſie – die vervorhebung

dieſer Rechtsanalogie kann für unſere Reeder nichts

Beleidigendes haben in Art. 44 Ziff. 2 PSGOB.

für die unbefugte Veräußerung von Gegenſtänden

haben, die eine öffentliche Armenunterſtüßung ge

nießende Perſon von der öffentlichen Armenpflege oder

einer öffentlichen Wohltätigkeitsanſtalt empfangen hat

(§ 7 Abſ. 2 ).

Haben dieſe und andere Beſtimmungen des neuen

Geſekes (vgl . SS 5 und 6 ) für den bayeriſchen Juriſten

nur eine überwiegend auf wiſſenſchaftlichem Gebiete

liegende Bedeutung, ſo iſt eine dritte hier zu erwäh

nende kriegsrechtliche Einſchränkung der Vertrags

freiheit von um ſo größerer Wichtigkeit für die baye

riſche Praris : Die Beſchränkung des Verfehrs

mit landwirtſchaftlichen Grundſtü đen durch

die auf Grund des Art. 4 HrZuſto . erlaſſene Bef.

des Kriegsminiſteriums vom 15. Oft. d . 3 8.

(3 MBI. Beibl . S. 260). Wie der $ 7 des ebener

Ueber Sammelheizunge: und Warmwaſſerberſor:

gungsanlagen in Mieträumen hat der Bundesrat am

2. Nov. d . 38. eine Befanntmachung erlaſſen (NOBI.

S. 989), zu der inzwiſchen auch eine Bel. der StM.

der Juſtiz und des Jnnern erſchienen iſt (vom 26. Nos

vember datiert, f. Stang. Nr. 277). Schon im vorigen

Winter hat der Kohlenmangel zu einer ungenügenden

Verſor gung vieler Anlagen der bezeichneten Art und

damit zu Prozeſſen zwiſchen Mieter und Vermieter

geführt. Jm heurigen Winter würde das in noch viel

höherem Maße der Fall ſein . Freilich würde es fich

jekt wegen der behördlichen Einſchränkung der Liefes

rungen bei der Nichterfüllung der Vertragspflichten

durch den Vermieter mehr oder weniger um eine un

verſchuldete Unmöglichkeit handeln , die er nicht zu

vertreten hätte. Über da die Erfüllungsmöglichkeit

nicht aufgehoben, ſondern eingeſchränkt iſt, fo fann

für den einzelnen Fall es immer noch Streit genug

darüber geben , welche beſtimmten Leiſtungen vom Bers

mieter noch beanſprucht werden können ; dazu lommen

die widerſtreitenden Wünſche der verſchiedenen an dies

felbe Sammelanlage angeſchloſſenen Mietparteien .

Soweit nicht der Meichstommiffar für Sohlenverteilung

oder die von ihm ermächtigten örtlichen Behörden

Anordnungen erlaſſen haben, iſt es zunächſt Sache des

Vermieters, über Zeit, Raum , Art und Umfang der

Teilleiſtungen zu beſtimmen, die er mit den ihm zur

Verfügung ſtehenden Mengen ſeinen Mietern machen

fann . Zur Abſchneidung der Streitigkeiten, die ſich

bei allem guten Willen aus der Ausübung dieſes Bes

ſtimmungsrechtes ergeben müßten, ſieht & 1 BO. die

Einſeßung von Schiedsſtellen vor . Schiedsſtelle fann

u . U. auch das Amtsgericht ſein ( vgl . die MinVet, vom

26. November Abſ. 3) . Die Schiedsſtellen ſind Geſet.

geber und Richter zugleich, inſofern ſie Anordnungen

nicht nur auf Änrufen im einzelnen Fall, ſondern auch

in allgemein verbindlicher Weiſe erlaſſen fönnen (§ 2

Abſ. 2 VO . ) ; nach Abſ. 9 der Min Bet, werden ſie von

Anordnungen der letteren Art bis auf weiteres ab:

ſehen können, ſoweit ſich nicht in einer Gemeinde ein

beſonderes Bedürfnis dafür ergibt. Von den in § 2

Abſ. 1 Nr. 1—3 aufgeführten Aufgaben der Schieds

ſtelle iſt die erſte mehr wirtſchaftlicherund techniſcher

Art ; die Anordnungen, die hier in Frage kommen,

werden vielfach ſchon von den örtlichen Kohlenders

teilungsſtellen erlaſſen ſein und inſoweit hat es hiebei

ſein Bewenden. Da die durch die eine oder die an

dere Stelle feſtgeſepte Leiſtung hinter der vollen vers

tragsmäßigen zurückbleibt, ſo ergeben ſich für den Winter

Anſprüche gegen den Vermieter und die Beſtimmung

über ſie iſt die juriſtiſche Aufgabe, die den Schiedsſtellen

zugewieſen iſt (§ 2 Abſ. 1 Nr. 2 und 3 ) . Der Mieter

hat nach § 573 wie nach § 323 BOB. einen Anſpruch

auf Sürzung des Mietzinſes in dem Verhältnis,

in dem der Wert der Mieträume mit dem Anſpruch

auf vertragsmäßige Heizung und Warmwaſſerverſor
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gung d. Zt.der Feſtſeßung des Mietzinſes zu dem Werte ihre raſche, zielſichere Arbeit und ihre nach billigem

bei Einſchränkung der Nebenleiſtungen ſteht. Db eine Ermeſſen gefälten Entſcheidungen allgemein befriedigt

Minderung des Mietzinſes angemeſſen iſt und in haben und auf Koſten der gerichtlichen Zuſtändigteit

welcher Höhe, wenn der Vermieter ſeine Pflichten in weiter ausgebaut werden müßten. Dabei werden die

dem durch Behörde und Schiedsſtelle begrenzten Um- Geſchäfte der Einigungsämter und Schiedsſtellen viel

fang ordnungsgemäß erfüllt, ſoll die Schiedsſtelle ents fach o tragiſche Jronie ! - durch Richter beſorgt,

ſcheiden und das gleiche gilt für die Minderung einer die durch geſeßgeberiſche Maßnahmen wie die vor

adenfalls neben demMietzins ausbedungenen beſonderen liegende Verordnung in ihrem eigentlichen Wirkungs

Bergütung für Heizung und Warmwaſſerverſorgung. freis überflüſſig geworden ſind, und die, wenn man

Nach § 2 Nr. 3 entſcheidet die Schiedsſtelle ferner, ob ihnen ein anderes Handwerkszeug, d . h. ein anderes

die unvermeidliche Berabſeßung der Beiſtungen des Gelek in die Hand gegeben hätte, dort ohne Zweifel

Vermieters nach Bage des Einzelfalles wichtig genug nicht ſchlechter gearbeitet hätten als in den verſchie

iſt, um dem Mieter die Ausübung des Rechtes zur friſt- denen Äemtern und Stellen der Verwaltungsbehörden .

loſen Kündigung nicht zu verſchränken, oder ob ihm

ohne Unbilligkeit zugemutet werden kann das Miet
Bundeerat & berordnungen ftrafrechtlichen Inhalte. ")

verhältnis mit den unverſchuldeten Leiſtungsbeſchräns ( Beitraum vom 20. Oktober bis 15. November 1917.)
tungen des Vermieters fortzuſetzen. Die Schiedsſtelle

trifft ihre Entſcheidungen nach billigem Ermeſſen (§ 3) ; I. Vorſchriften zur Sicherung der Bolts

Geſichtspunkte, die dafür in Betracht fommen, ſind in
ernährung.

der Min Bet. angeführt. Die Entſcheidungen ſind nicht 1. Borſchriften für Bieh und Fleiſch.

anfechtbar ; jedoch berechtigt eine Aenderung der für Ber. vom 19. Oktober 1917 (NGBI. S. 949) : Pers

ſie maßgebend geweſenen tatſächlichen Verhältniſſe,
öffentlichung der VD. über die Regelung des Fleiſch

die Schiedsſtelle aufs neue anzurufen. – Die Anord
verbrauchs vom 21. Auguſt 1916 (ROBI. S. 941) in

nungen der Schiedsſtelle gelten nach 8 4 Saf 1 als
der durch die VD. vom 2. Mai und 2. Oftober 1917

vereinbarte Beſtimmungen des Mietvertrags, deſſen (RGBI. S. 387 und 881) erhaltenen Faſſung.
Beſtimmungen in Kraft bleiben, ſoweit ſie durch die

Entſcheidung nicht berührt werden. Sie bilden ferner 2. Borſchriften für Fleiſchbrühwürfel und deren

die Grundlage für die gerichtlichen Enticheidungen, die Erfagmittel

über die von Beſtimmungen der Schiedsſtelle betroffenen VO. vom 25. Oktober 1917 (ROBI. S. 969) . § 1

Anſprüche ergeben . „Weitergehende Anſprüche des beſtimmt die Vorausſeßungen, unter denen Erzeug

Mieters aus Anlaß der von der Behörde angeordneten niſie in feſter oder loſer Form , die eine der Fleiſch

oder von der Schiedsſtelle beſtimmten Beſchränkungen brühe ähnliche Zubereitung zum unmittelbaren Genuß

der Vertragspflichten ſind ausgeſchloſſen (8 4 Saß 2) . oder zum Würzen von Speiſen liefern ſollen , mit der

Dies gilt vor allem von weitergehenden Erfüllungs- Bezeichnung Fleiſchbrühe oder einer gleichartigen

und von Schadenserſaß- und Minderungsanſprüchen Bezeichnung ohne das Wort „ Erſatz “ verſehen , § 2 die

des Mieters, aber auch von ſeinem außerordentlichen Borausſegungen, unter denen Erzeugniſſe der bezeich

Kündigungsrechte. Auch wenn der Mieter behauptet, neten Art, ſoweit ſie den Anforderungen in § 1 Nr.1-3

daß die angeordneten Einſchränkungen der Heizung mit nicht entſprechen , gewerbsmäßig hergeſtellt und in

einer erheblichen Gefährdung der Geſundheit verbunden Verkehr gebracht werden dürfen. In den Fällen des

ſeien , kann das Kündigungsrecht aus § 544BOB. von § 1 und 2 darf der Inhalt kleiner Padungen zur Ab

der Schiedsſtelle nach §2 Nr. 3 ausgeſchloſſen werden . gabe an den Verbraucher nicht weniger als 4g wiegen .

Dagegen bleiben alle Anſprüche unberührt, die der Neben dieſen Vorſchriften gelten nach § 6 die der VO.

auch

die herabgeſegten Vertragepflichten nicht erfüllt . Als 1916 (RGBI. S. 380) . Strafbeſt. § 5 .

Beſtandteile des Mietvertrags können die Beſtimmungen

der Schiedsſtelle, nachdem ſie ergangen ſind, wie jede
3. Borſchriften für Milch.

andere Bertragsbeſtimmung von den Parteien durch VO. vom 3. November 1917 (ROBI . S. 1005) . Sie ·

Uebereinkommen geändert werden. Im voraus getrof- baut die Bet. über die Bewirtſchaftung von Milch uſw.
fene Vereinbarungen, daß eine Entſcheidung der Schieds- vom 3. Oktober 1916 (ROBI. S. 1100), an deren Stelle

ſtelle für die Parteien nicht oder nur beſchränkt verbindlich ſie tritt, weiter aus. Nach § 3 müſſen die Kommunal

ſein ſoll , ſind dagegen durch die Vorſchrift des § 8 aus- verbände die den Selbſtverſorgern freigegebenen Be

geſchloſſen. – Durch die Möglichkeit die Schiedsſtelle an- darfsmengen an Vollmilch zum eigenen menſchlichen

zurufen ſind die Parteien nicht gehindert ſich mit ihren Verbrauch und für Verfütterungszwede feſtſeßen und

Anſprüchen ſofort an das Gericht zu wenden . Da in- können, ſoweit es zur menſchlichen Ernährung nötig

deſſen die Beſtimmungen der Schiedsſtelle erſt die end- iſt, anordnen, daß Kuhhalter, Molkereien undandere

gültigen Unterlagen für die Entſcheidung des Gerichts Stellen einen Teil der anfallenden Magermilch an

ſchaffen , ſieht der § 5, um widerſprechende Entſchei- beſtimmte Stellen abliefern. § 4 beſtimmt die Vollmilch

dungen zn vermeiden, vor, daß auf Antrag einer verſorgungsberechtigten . Ade für ſie nicht zur Ver:

Bartet die gerichtl. Verhandlung auszuſeßen iſt, bis fügung geſtellte Vollmilch iſt nach § 5 zu entrahmen

die Schiedsſtelle entſchieden hat . Ein ohne vorherige und zu verbuttern . § 6 verpflichtet die Kommunal

Anrufung der Schiedsſtelle ergangenes Urteil oder verbände und (Abſ. 2 ) Gemeinden zu Einrichtungen

eine gerichtliche einſtweilige Verfügung fann auch nach zweds geregelter Erfaſſung und Verteilung der in

Eintritt der Rechtstraft wie durch Parteivereinbarung ihrem Bezirke gewonnenen und in ihren Bezirk ge

ſo auch durch die Beſtimmung der Schiedsſtelle ge- lieferten Voll- und Magermilch Milchfarten Abſ. 3

ändert werden.“ (Aus der Begründung). Auch durch und 4) . Nach § 7 fönnen, ſoweit es zur Sicherung

die Beſtimmung der Schiedsſtelle ? Das will des Milchbedarfs nötig iſt, Kuhhalter unbeſchadet ihres

uns zweifelhaft erſcheinen wenigſtens in dieſer All- eigenen Bedarfs, Molfereien und Milchauffäufer an

gemeinheit. Die SS 6 und 7 enthalten Verfahrens- gehalten werden , Milch an Molfereien oder andere

porſchriften ; im übrigen iſt das Verfahren durch eine Stellen (Kommunalverbände, Gemeinden uſw. ) zu

NABet. vom 2. November (ROBI. S. 991) ſo einfach liefern ſowie die bisher bei der Milchlieferung bes

und zweckmäßig geregelt, daß es ſich damit ohne nußten Einrichtungen und Geräte gegen Entgelt zur

Zweifel leichter arbeiten läßt als mit unſerer did- Verfügung zu ſtellen ( Zuſtändigkeit Abſ. 4 ) . S 8 ſieht

leibigen Zivilprozeßordnung. Kein Wunder, wenn es die Feſtſezung von Erzeugers, Großhandels- und Kleins

ſpäter heißen wird, daß dieſe Schiedsſtellen wie die

Einigungsämter im Gegenſaße zu den Gerichten durch 1 ) Lester Bericht 3. 361 diejer Zeitſchrift.

het vom 18.Mai
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handelshöchſtpreiſen vor. $ 9 ermächtigt die Landes- ſchnittene Tabat, der aus dem Ausland eingeführt

gentralbehörden zu aufſichtlichen Anordnungen gegens wird, zugunſten der Deutſchen Zigarettentabat-Ein

über denKommunalverbänden und Gemeinden ſowie taufegefechaft m. b . 8. in Dresden beſchlagnahmt.

zur unmittelbaren Regelung . § 10 verbietet die Ver- Hechtsgeſchäftliche Verfügungen über ſolchenTabatund

wendung von Milch zu den dort bezeichneten Zweden. Berfügungen im Wege der Zwangsvollſtređung dürfen

Die Reichsſtelle für Speiſefettewird in § 11 zu wei- nur mit Zuſtimmung der Geſellſchaft erfolgen. Die

teren Anordnungen über den Verkehr mit Milch und Verarbeitung iſt aber in beſchränktem Umfange jus

ihren Verbrauch, die Landeszentralbehörde in § 15 läſſig und hebt die Beſchlagnahme auf ($ 2 ). Der

zu den Bollzugsvorſchriften ermächtigt. 8 12 legt den Tabat iſt der Geſellſchaft auf Verlangen läuflich zu

Kuhhaltern ſowie den Unternehmern und Beitern von überlaſſen (8 3) . Der Gewahrſamsinhaber iſt der

Betrieben, die Milch gewerblich verwerten oder ver- Geſellſchaft gegenüber austunftspflichtig (8 6) und hat

arbeiten , die Pflicht zur Befolgung von Anordnungen den Tabat pfleglich zu behandeln (8 7). § 10, der

der Meichsſtelle für Speiſefette, der Verteilungsſtellen durch die VO. vom 6. November 1917 ergänzt iſt, er

und der Kommunalverbände ſowie zur Austunfter- mächtigt den Reichskanzler zu weiteren Borſchriften.

teilung auf. Borſchriften für Ziegens und Schafmilch Strafbeſt. § 11 .

enthält § 13, die Strafbeſtimmungen § 16 . b ) Bet. vom 20. Oktober 1917 (AGBI. S. 948 ):

Aufhebung der VD. Über die Einfuhr von Zigaretten
4. Borſchriften für Feldfrüchte und Erzeugniſſe daraus . rohtabak vom 19. April 1916 (HGBI. S. 313) und der

a ) VO. vom 25. Oktober und VD. om 13. No. Ausführungsbeſtimmungen da vom 20. April 1916

vember 1917 (RGBI. S.971 und 1046) . Sie beſtimmen , (ROBI. S.317), die durch die unter a) aufgeführten

teilweiſe abweichend von den älteren Vorſchriften , die BO. erſeßt ſind.

Mengen, die Unternehmer landwirtſchaftlicher Betriebe c ) Bet. vom 24. Dłtober 1917 und Del, vom

von ihren ſelbſtgebauten Früchten zur Ernährung der 15. November 1917 (NOBI. S. 965 und 1049) : Aus

Selbſtverſorger und zur Fütterung verwenden dürfen. führungsbeſtimmungen zu den unter a) aufgeführten

b) VD. vom 27. Oktober 1917 (MGBI. S. 975 ): Bó., insbeſondere Beſtimmung, was unter Zigarettens

Aenderung der VO. über den Verkehr mit Getreide uſw. | rohtabat und unter feingeſchnittenem Tabat zu ver

zu Saatzweden vom 12. Juli 1917 (ROBI. S. 609) ſtehen iſt, Anordnung der Anzeige über die Einfuhr

und der VD . überHöchſtpreiſe für Getreide uſw. vom von Zigarettentabať aus dem Ausland und Verbot

12. Juli 1917 (NGBI. S. 619) hinſichtlich der Ver- der Durchfuhr vonZigarettentabak.

äußerung von Sommergetreide zu Saatzweđen und d) BD. vom 27. Oktober 1917 (NOBI. S. 974) .

der Höchſtpreiſe für Saatgut von Sommergetreide. Sie unterwirft die Herſtellung tabatähnlicher Waren

c) Ausführungsbeſtimmungen vom 1. November (Begriff § 1 Abſ. 1 ) den Vorſchriften des Tabakſteuer
1917 zu der VD . über Kleie aus Getreide vom gejeges über die Berwendung von Tabaterfaßſtoffen

18. Oktober 1917 (ROBI. S. 1001). § 1 erklärt die bei Berſtellung von Labaterzeugniſſen und tabatähn

Bezugsvereinigung der deutſchen Landwirte G. m. 6. H. liche Waren, die sigarettenſteuerpflichtige Erzeugniſſe

in Berlin als die nach § 55 Abſ. 2 und 3 der Meichs- erſeßen ſollen , den Vorſchriften des Zigarettenſteuer
getreideordnung und S $ 3 und 4 der VD. über Aleie geſeßes und der Art. II und III des Geſeßes über Ers

aus Getreide bezugsberechtigte Stelle. Die übrigen höhung der Tabakabgaben vom 12. Juni 1916 (ROBI.
Vorſchriften regeln die Abnahme und Abgabe der Kleie Ś. 507).

durch die Bezugsvereinigung. 2. Borſchriften für Stidſtoff.

d) BD. über Höchſtpreiſe für Bafernährmittel und

Teigwaren vom 6. November 1917 (ROBI. S. 1014) .
VO. vom 24. Oktober 1917 (RGBI. S. 963). Sie

Neben der Feſtſegung von Göchſtpreiſen, die hinſichtlich
ſieht einen Preisausgleich für Faltſtidſtoff durch eine

der Kafernährmittel an die Stelle derjenigen in der
beim Reichsſchaamt in Berlin errichtete Stelle und

VO. vom 2. November 1916 (ROBI. S. 1242) treten,
die Aufbringung der Mittel dazu durch eine Umlage

verbietet die VO. in § 3 unter der Strafdrohung in
vor, mit der die vom 1. November 1917 ab aus

§ 7 den Vertrieb von Hafernährmitteln anderer Art
eigener Erzeugung abgeſeßten Mengen Kalkſtidſtoff

oder anderer Padung als in den ss 1 und 2 beſtimmt.
belegt werden . Nach §3 haben die Umlagepflichtigen

unter der Strafdrohung des § 5 die nötigen Uus

5. Borſchriften für Futtermittel. künfte zu erteilen und ihre Geſchäftsaufzeichnungen

VO. vom 15. November 1917 (ROBI. S. 1047) .
einſehen zu laſſen .

Sie ändert die VO. über juderhaltige Futtermittel 3. Borſchriften für Harzerfaßſtoffe.

vom 5. Oktober 1916 (ROBI . S. 1114) hauptſächlich a ) Bet. vom 1. November 1917 (NOBI. S. 977) :

hinſichtlich des Umfangs der Berechtigung der rübens Ausdehnung der Bet. über den Verkehr mit Barz vom

verarbeitenden Zuderfabriten , einen Teil der juder- 7. September 1916 (NOBI. S. 1002) auf Şarjerſak

haltigen Futtermittel, die ſie im Betriebsjahr 1917/18 ſtoffe aller Art, ſoweit nicht ſchon eine Regelung durch

herſtellen , an die rübenliefernden Sandwirte zurüd- die Bet. über den Verkehr mit Cumaronharz vom

zuliefern. Neu iſt die Vorſchrift ( 8 4 a) , daß die Zuders 5. Oftober 1916 (ROBI. Š. 1123) und die Bef. über

fabriken der Bezugsvereinigung der Deutſchen Band- Ausdehnung der VD. über den Verkehr mit Harz vom

wirte G. m. b. B. in Berlin auf Verlangen eine ſteuer- 22. Januar 1917 (ROBI. S. 69) erfolgt iſt.

amtliche Beſcheinigung über die verarbeiteten Rüben b) Ausführungsbeſtimmungen zu der Bet, unter a)

und die gewonnene Melaſſe einzureichen und die zur vom 1. November 1917 (NGBI. S. 978) . Sie legt

Feſtſtellung der abzuliefernden Futtermittel nötige denjenigen Anzeigepflichten auf, die Harzerſakſtoffe

Auskunft zu erteilen haben. Zuwiderhandlungen hier- mit Beginn des 10. November 1917 in Gewahrſam

gegen fallen auch unter die Strafbeſtiu ngen in hatten, folche Stoffe erzeugen oder ohne Genehmigung

§ 18 der VO. vom 5. Oltober 1916. des Kriegsausſchuſſes für pflanzliche und tieriſche Dele

und Fette in Berlin erwerben, aus dem Äuslande

II. Sonſtige Borichriften.
einführen oder zur Erfüllung eines unmittelbaren

Auftrags einer Heerese oder Marinebehörde ver
1. Borſchriften für Cabat.

arbeiten (S$ 1 , 3 und 7) . Auf Verlangen des Kriegs

a ) VO.über Zigarettentabať vom 20.Oktober 1917 ausſchuſſes ſind Harzerſaßſtoffe an ihn zu liefern

(RGBI . S. 945), ergänzt durch die VO. vom 6. No- ( 2 Abſ.1 Šaf 3 und § 4 Abſ. 1) . Ohne ſeine Zus

vember 1917 (RGBI . S. 1011) . Nach § 1 iſt Siga- ſtimmung dürfen ſie nach § 7 Abſ.1 mit der einen

rettenrohtabat, der im Jnland vorhanden iſt oder aus Ausnahme in Abſ. 2 nicht verarbeitet werden . Strafs

dem Ausland eingeführt wird , ſowie ader feinge- beſt. & 8.
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Bücheranzeigen.

Horn, Dr. Richard. Die TodesertlärungKriegs
verſchollener. Eine Studie nach öſterreichiſchem

und deutſchem Zivilrecht. 106 Seiten . Wien 1917,

Manſche R. u. A. Sofverlages und Univerſitäts

buchhandlung. Str . 3.- .

Die Sdrift befaßt ſich mit der Ariegsverſchollenheit.

Fragen des allgemeinen Verſchollenheitsrechts werden

nurinfoweit zur Beſprechung herangezogen, als fie

imſtande find, beſonders auf das Problem der Kriegs

verſchollenheit ein helleres Bicht zu werfen. Es werden

die Vorausſeßungen der Todesertlärung Kriegsver

ihollener unddierechtswirtungen der Berſchollenheit

und Todeserklärung dogmatiſch zum Gegenſtande der

Darſtellung gemacht. Dann wird das Todesertlårungs

verfahren , betreffend friegsverſchollene in Deſterreich

und Deutſchland geſchildert. Für das öſterreichiſche

Necht ſtellt der Verfaſſer einen Gefeßentwurf für die

Todesertlärung Ariegsverſchollener auf, dem die An

erkennung nicht zu verfagen iſt. Abgedrudt ſind an

hangsweiſe die materiellen Geſeßesbeſtimmungen beider

Bänder.

Schweidnis . Landgerichtörat Alfons Sađenberger.

4. Borſchriften für Bapierholz.

BD . vom 2. November 1917 (MGBI. S. 996 ) :

Aufbringung des Papierholzes für den Bedarf der

Tageszeitungen an Dructpapier durch die Meichsſtelle

für Bapierholz G. m. b . 6. in Berlin (8 1 ) im Wege

der Umlegung auf die einzelnen Bundesſtaaten und

Elſaß -Lothringen (88 2–6). Beſißer von Zellſtoff

fabriten, Gotzichleifereien und Drudpapierfabriken ſind

nach Maßgabe des § 7 der Reichsſtelle für Papierholz

gegenüber ausłunftspflichtig und dürfen nach § 8,

wenn die Reichsſtelle es anordnet, ohne deren Ges

nehmigung an ihren nach § 7 angezeigten Beſtänden

teine Beränderung vornehmen undfeine rechtsgeſchäfts

liche Berfügung darüber treffen . Sie haben nach 8 9

das ihnen von der Reichsſtelle zugewieſene Papierholz

abzunehmen , dieſes Holz wie das in ihren Beſtänden

befindliche Papierholz auf Verlangen der Reichsſtelle

für Zeitungsdrudpapier zu verarbeiten und nach § 11

dieſo gewonnenen Erzeugniſſe an die von der Meichss

ſtelle bezeichneten Stellen gegen Barzahlung zu liefern .

Strafbeſt. § 15.

5. Borſchriften für Wertpapiere.

a) BD. vom 8. November 1917 (MGBI. S. 1019) .

Sie ändert den § 1 VO., betreffend Berbot von Mits

teilungen über Preiſe von Wertpapieren uſw. vom

25. Februar 1915 (NOBI. S. 111) dahin, daß das

Berbot zahlenmäßiger Angaben darüber , welche Preiſe

für den Umſaß von Wertpapieren in Betracht lommen,

allgemein gilt ohneMüđſicht darauf, ob für ein Wert

papier eine amtliche Feſtſtellung des Börſenpreiſes

erfolgt.

b ) Bet. vom 9. November 1917 (RGBI. S. 1019).

Sie trifft unter Aufhebung der älterenVorſchriften

die Ausnahmen von dem Verbot der Mitteilungen

über Preiſe von Wertpapieren, ausländiſchen Geld

ſorten, Noten ſowie Wechſeln , Scheds und Auszahlungen

auf das Ausland.

6. Borſchriften für Bichtſpiele.

VO. vom 26. Oktober 1917 (RGBI. S. 972 ): Auf

hebung der VD. über die Veranſtaltung von Bichts

ſpielen vom 3. Auguſt 1917 (RGBI. S. 681) .

7. Borſchriften für den vaterländiſchen Hilfsdienſt.

BO. vom 13. November 1917 (MOBI. S. 1040).

In den SS 2, 4–6 und 8-10 werden die Meldungen

und Mitteilungen yweds Beranziehung zum vater

ländiſchen Hilfsdienſt erweitert. Wer ſie ſchuldhaft

unterläßt, auf Aufforderung des Vorfißenden des Eins

berufungsausſchuſſes nicht perſönlich erſcheint, ihm

oder ſeinem Vertreter die verlangte Auskunft der

weigert oder ſich einer angeordneten ärztlichen Unter

ſuchung nicht unterzieht, kann nach § 15 in einem dort

geregelten Verwaltungsverfahren mit einer Ordnungs

ſtrafe (Geld bis zu 100 M , bei Uneinbringlichfeit Haft

bis zu 3 Tagen) belegt werden . Kriminelle Beſtrafung

tritt nach $g 16 und 17 ein, wenn in einer Meldung,

Mitteilung oder Austunft wiſſentlich unrichtige oder

unvollſtändige Angaben gemacht werden.

8. Bergeltungsmaßnahmen gegenüber dem feindlichen

Ausland.

a) Bet. vom 3. November 1917 (NGBI. S. 1004 ) :

Ausdehnung der $$ 1 und 2 der VD. betr. Verträge

mit feindlichen Staatsangehörigen, vom 16. Dezember

1916 (ROBI. S. 1396) auf Außland und Finnland,

jedoch mit erheblichen Einſchränfungen, namentlich für

die beſeßten Gebiete des Ditens.

b) Bef. vom 10. November 1917 (HOBI. S. 1050) :

Unterſtellung der Vermögen von Ängehörigen der

Vereinigten Staaten von Amerika unter die $ 8 5-11

und 13der VD. über die Anmeldung des im Inland

befindlichen Bermögens von Angehörigen feindlicher

Staatenvom 7. Oktober 1915 (ROBI. S. 633).

Hadlauer, Mag, Landgerichtsrat, Geheimer Juſtigrat.

RedtlicheNaturder Sparťaſſeneinlagen

und Sparkaſſen bi ch e r. 24 S. Berlin 1916,

Verlag von Franz Bahlen. Mr. -.60.

Der Verfaſſer beſchäftigt fich mit 4 praktiſchen

Streitfällen. Eshandelt ſich in ihnen um die ſchenkungs

weiſe erfolgte Einzahlung von Spartaſſengeldern für

Dritte auf deren Namen, um die ſchenkungsweiſe Ueber

tragung einer Spareinlage undum die Sicherheits

beſtellung mit einer Spareinlage. Bei der Häufigkeit,

mit der die einſchlägigen Rechtsfragen der gerichtlichen

Entſcheidung unterbreitet werden, ſind die Ausführungen ,

welche zur Klärung der betreffenden Fragen beitragen,

dankbar zu begrüßen . Erwähnt ſei, daß auch die ges

ſchäftliche Behandlung der Ein- und Auszahlungen

der Sparkaſſenguthaben dargeſtellt wird .

Schweidniß. Sandgerichtsrat Alfons Hadenberger.

Lehmann, Dr. Heinrich, Profeſſor und Oberlandes

gerichtsrat in Jena. Wucher und Wucherbes

fåmpfung im Strieg und Frieden. 68 Seiten.

Leipzig 1917, A. Deichertiche Berlagsbuchhandlung

Werner Schou. Mf. 1.- .

Der Berfaſſer ichidt einen geſchichtlichen Rüchlid

über die Entwidlung des Wucherrechts voraus. Er

zeigt ſeineAbhängigkeit von den individualiſtiſchen oder

ſozialiſtiſchen Grundanſchauungen der verſchiedenen

Zeitabſchnitte, um dann zu einer Stritit des geltenden
Friedenswucherrechts überzugehen. Demnächſt würdigt

er die einzelnen Tatbeſtände des Ariegswucherrechts

nach Maßgabe der Höchſtpreisgeſebgebung, desVerbots

der übermäßigen Preisſteigerung und der Maßnahmen

gegen den Kettenhandel . Er ſieht eine weitere Aus

geſtaltung der Kriegswucherbekämpfung vor. Sum

Schluß äußert er ſich zur Frage der Beibehaltung des

Kriegswucherrechts und zieht die entſprechenden Behren

für das Friedenswucherrecht.

Die Schrift trägt zur Bertiefung des Kriegswuchers

rechts weſentlich bei.

Schweidnis. Vandgerichtsrat Alfons vadenberger.

Germanus. Shafft billige Debensmittel ! Die

eingige wirkliche Löſung der ſozialen Frage . 68 S.

München 1916 , Berlag von Piloty & Loehle. Broſch.

Mi. 1.

Der ungenannt gebliebene Berfaſſer ichidt Ers

örterungen über Englands Welttruſt- Bolitik, ſeinen

Aushungerungsplan und die Lebensmittelfrage voraus .
4217
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Dann unterſucht er die kapitaliſtiſche Jdee, ihre Ent- weſen wäre, wo der männermordende Arieg neben dem
ſtehung und Wirkung. Er zeigt, daß Sandel und Geld- unendlichen Jammer derer, die ihr Biebſtes und ihren
wirtſchaft in ihrer Entartung durch die tapitaliſtiſche Ernährer verloren haben, einer Minderheit lachender

gdee in ihrer Doppelform der Gewinnabſicht und der Erben eine Bereicherung gebracht hat, auf die ſie im

Wertſteigerungstendenz die kleine geordnete Privat- Frieden nicht rechnen konnten . Üeberdies wird das

wirtſchaft bedrohen , die mitihrem kleinen Einkommen Nationalvermögen ſchwer geſchädigt dadurch, daß in

leben muß. Er verſpricht ſich nichts von den wirt- jedem Kriegsjahr 6 mal ſo viel Erbſchaften als unter
idaftlichen Notſtandsmaßnahmen , die, aufgebaut auf normalen Berhältniſſen in das Ausland Fließen . Was

Handel und Geldwirtſchaft, ihr nur weiter notwendige das Reich, für das B. ja auch ein Noterbrecht durch
fträfte entzögen . Ausbau der Erbſchaftsſteuer fordert, an Grund und

Die Baſis für die Löſung des Problems der Heilung Boden erbt, ſoll unveräußerliches Eigentum des Reiches

von der kapitaliſtiſchen Jdee erblidt er im gemeinſamen bleiben und damit einer Bodenreform , namentlich

Handeln .
zugunſten der Strieger- Deimſtätten , den Weg bereiten.

Der verdienſtvollen Schrift iſt ein gutes Sachregiſter än einer Reihe heute längſt verſchollener Schriften

beigegeben .
zeigt B., daß der Øcdanke, der die ganze reiche Literatur

Soweidniß. Landgerichtsrat Alfunë Þađenberger. der Erbrechtsreform erfüüt, auf deutſchem Boden icon

vor zwei Menſchenaltern verfochten worden iſt. Die

Schulz, Mar bon , Magiſtratsrat, erſter Vorſigender des Leſer dieſer Zeitſchrift wird es beſonders intereffteren,

Gewerbe- und Kaufmannsgerichts Berlin , Das daß er die Unhaltbarkeit des jebigen geſeßlichen Erb

Reich s vereinsgeſeß vom 19. April 1908 rechts an einer Edittalzitation des Kgl. Amtsgerichts

mit der Novelle vom 26. Juni 1916. 149 S. München vom 23. Auguſt 1916 draſtiſch erweiſt.

Berlin 1916, Verlag von Franz Bahlen. Broſch. Jena . Nechtsanwalt Dr. Wödel.

Mt. 1.30,

Die Schrift verdankt ihre Entſtehung dem Bedürf
Wertheimer , Dr. Ludwig , Juſtizrat, techtsanwalt in

nis, den durch die Novelle vom 26. Juni 1916 geſchaffe
Frankfurt a. M. Das Vertrags - Atriegsrecht

nen Hechtszuſtand dem Verſtändnis weiterer Kreiſe
des Jn- und Auslande 8. 108 Seiten . Stutt:

näher zu bringen. Die Anmerkungen ſind in erſter
gart 1917, Verlag von Ferdinand Ente.

Linie für die Berufsvereine beſtimmt. Sie vernach Nach einer Betrachtung über den Wirtſchaftstrieg

läffigen aber auch die Rechtsbeziehungen anderer In- zeichnet W. in großen Zügen das Vertragstriegsrecht

tereſſenten nicht. Die Schrift wird daher nicht nur des Auslandes, das auſtraliſche G. vom 24. Mai 1915

in den Reihen der Arbeitgeber und Arbeiter ſondern (nicht 1912, wie S.16 ſteht), das engliſche common law,

auch bei politiſchen Vereinen und den mit der Band- das G. über Prozeſſe gegen Feinde von 1915 und das

habung des Reichsvereinsgefeßes betrauten Behörden G. vom 27. Januar 1916, die ähnliche Rechtslage in

Ánklang finden . Amerika , das franzöſiſche G. vom 8. Auguſt 1916 , die

Soweidnit . Landgerichtsrat Alfons packenberger. portugieſiſche Verordnung vom 20. Mai 1916. Rußland

dagegen hat anſcheinend nur deshalb keine beſonderen

3hrig, Dr. Karl Adolf , Rechtsfragen beim Beſtimmungen über die Auflöſung von Auslandsver

Grup p e naftordvertrage. VII, 98 Seiten. trägen getroffen , weil man auf weniger auffallende

München undLeipzig 1916, Verlagvon Dunđer & Bum- Weiſe zum gleichen Ziele zu kommen hoffte. Jn Nußs

blot. Geh . M 3.- . land wird nämlich feindlichen Staatsangehörigen jeder

Ein Gruppenakkord liegt, wie der Verfaſſer aus
Rechtsſchuß verſagt und das rechtliche Gehörverweigert.

führt, vor, wenn mehrere Perſonen als Arbeitnehmer
Der 3. Abſchnitt ſtellt das deutſche Vertragstriegsrecht

mit einer oder mehreren anderen Perſonen als Arbeit
dar nach der BRV. betr. Verträge mit feindlichen

gebern einen Vertrag ſchließen, nach dem die einen
Staatsangehörigen vom 16. Dezember 1916 und den

in gemeinſamer Arbeit einen und renſelben Erfolg zu
Ausführungsbeſtimmungen des Reichskanzlers vom

bewirken haben , während ihnen von der anderen
17. Dezember 1916. Leider iſt das deutſche Vergeltungs

Bertragsfeite eine gemeinſame Entlohnung zugeſagt
recht enger gefaßt als das des Auslandes. Nicht einmal

wird . Der Verfaſſer unterwirft dieſes Vertragsvers
Dienſt-, Pachts, Agentur- und die wirtſchaftlich ſo bes

hältnis nach außen dem Dienſtvertragsrecht, nach innen
deutenden Lizenzverträge fallen unter die Berordnung .

dem Geſellſchaftsvertragsrecht. Er unterſucht den Ar
Jena . RA. Dr. Dödel .

beitsvertrag, ſeine Entſtehung und ſeine Rechtswirtſam
keit. Er prüft das Zuſtandekommen, die Rechiswirtung Urbach, Dr. Ludwig, Advokat und Direttor der

und die Beendigung des Geſellſchaftsvertrages. Er Ungariſchen Lloyd Flugzeugs und Motorenfabril

beleuchtet die Rechtsſtellung des Atfordführers. Aktiengeſellſchaft in Budapeſt. Bom Buftrecht

Die Ausführungen der Abhandlung bieten habens insbeſondere in ſeinen Beziehungen zum

wertes Material bei einer eventuellen Regelung der ſtaatlichen Lufthoheitsrecht und 3 u m

Materie durch die Geſepgebung . Grundeigen tu m . 40 S. Berlin 1917, J. Gutters

Soweidnis. Landgericisrat Alfons vađenberger. tag , Berlagsbuchhandlung, G.m.b. 6. Me. 2.-.

Es handelt ſich um einen am 11. November 1916

Bamberger, Georg, Juſtizrat in Aſchersleben . Erb- im „Ungariſchen Juriſtenverein“ gehaltenen Bortrag .

recht des Reiches und Erbſchaftsſteuer. In ihm werden beachtenswerte Vorſchläge der Reges

50 Š . Leipzig 1917, A. Deicherliche Verlagsbuch: lung des Luftrechts unter Wahrung des ſtaatlichen

handlung Werner Scholl. Geh . Mf . –.80. Lufthoheitsrechts und des Rechts des Grundeigen

Der unermüdliche Steuerreformer (deſſen An- tümers gemacht. Nach dem Friedensſchluß wird eine

regung einer Reklamierten -Steuer z . B. bisher leider internationale Regelung des Buftrechts unvermeidlich

nicht die verdiente Beachtung gefunden hat) ſeßt den ſein . Für ſie bietet die vorliegende Schrift ichåbens

Kampf für das Erbrecht des Reiches fort, in den er wertes Material.

am 11.März 1893 zuerſt öffentlich eingetreten iſt. Soweidnis. Sandgerichtsrat Alfons vađenberger .

Der Erfolg ſeiner Schriften von 1908, 1912 und 1915

iſt bekannt. Mit Bitterfeit weiſt er darauf hin , wie Verantwortl . Verausgeber i. V.: E. Edert, I. Staats

das Erbrecht des Reiches gerade ießt am Plaße ge- anwalt im A. Staatsminiſterium der Juſtiz.

Eigentum von 3. Schweißer Verlag (Arthur Sellier) München, Berlin und Beipzig.

Drud von Dr. F. $. Datterer & Cie. (Inh . Arthur Sellier ) München und Freiſing.
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